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Aus dent Vorwort der dritten Auflage. 

Wie schon sein Titel besagt, soll das Hilfshuch lediglich 
prakt,ischen Zwecken dienen, jedoch die vorhandenen bewährten 
Lehrbücher der Nahrungsmittelchemie weder ersetzen noch er
gänzen. Seinem Inhalte gemäß eignet sich das Hilfsbuch in 
erster Linie für den Gebrauch des Nahrungsmittelchemikers 
:>elh,st, es kann aber auch andf'ren Chemikf'rn sowie Apothekern, 
Ärzten und J uri:>tf'll in manchen Fällen als praktü,cher Rat
geber und Nachschlagebueh dienen. 

Das Hilfsbuch gliedert sich in drei Hauptteile, einen 
chemischen, einen bakteriologischen und einen aus allgemeinen 
Hilfstabellen, Reichgesetzen und -V crordnungen usw. bestt~henden 
Anhang. 

Da der Nahrungsmittelchemiker meültens sich aueh mit 
gerichtlicher Chemie und Harnanalyse zu befassen und tech
nische Untersuchungen, wie die der Dünge- und Futtermittel, 
der Gerbmaterialien, von Bienenwachs, Seife, Schmif'rmittel, 
>iowie zolltechnische Untersuchungen mnv. auszuführen hat, so 
wurden auch diese Gegenstände sowie die der Überwachung 
durch das Nahrungsmittelgesetz und die Spezialgesetze unter
liegenden Gebrauchsgegenstände; soweit es der enge Rah!lWn 
des Hilfsbuches zuließ, wie bei der ersten und zweiten Auf
lage berücksichtigt. Das biologische Untersuchungsverfahren 
zur Unterscheidung der Blutarten wurde in die Abschnitte 
"Fleisch- und Wurstwaren" sowie "gerichtliche Chemie" ab 
neuer Zweig der Untersuchungstechnik aufgenommen. 

Der nahrungsmittelchemische Teil, dem wie bisher ein 
Abschnitt. über Probeentnahme vorangestellt ist, bedurfte einer 
den Fortschritten der Nahrungsmittelchemie und -Gesetz
gebung entsprechenden völligen Umarbeitung. Ein Vergleich 
der zweiten Auflage gibt darüber am besten Auskunft. Ferner 
waren wir aber auch bestrebt, durch zahlreiche Literatur
hinweise das Aufsuchen der Originalarbeiten zu erleichtern und 
die Aufmerksamkeit auch auf die neueren Veröffentlichungen 
zn lenken. Außerdem wurde auch bei der Beurteilung dem 
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heutigen Stand der Rechtsprechung unter Hinweis auf die 
wichtigsten Entscheidungen sowie den Beschlüssen der freien 
Vereinigung deutscher Nahrungsmittelchemikerin entsprechen
der Weise Rechnung getragen. 

Der bakteriologische Teil umfaßt die Beschreibung der 
Untersuchungsmethoden sowie eine übersicht über die wich
tigsten bakteriologischen bzw. mykologischen Vorgänge bei der 
Herstellung und Aufbewahrung der Nahrungs- und Genuß
mittel. Bei der 'Auswahl und Anordnung der medizinisch
bakteriologischen Methoden wurden nur die in der Praxis des 
Nahrungsmittelchemikers tatsächlich vorkommenden Unter
suchungen berücksichtigt. Auf eine Anleitung zu Tierversuchen 
wurde als eine dem Nahrungsmittelchemiker im allgemeinen 
nicht zukommende Arbeit verzichtet, dagegen die Untersuchung 
von Wasser auf Koli- und Typhusbakteriensowie Choleraspirillen 
aufgenommen. Ferner finden sich in diesem Teil noch die 
Methoden des Tuberkelbazillennachweises in Sputum und Milch 
und diejenigen zur Prüfung von Desinfektionsmitteln sowie die 
bewährtesten Anleitungen zur Vornahme von Desinfektionen. 

Stuttgart und Berlin, im April 1911. 

Die Verfasser. 

V orwort zur vierten Auflage. 

Mein bisheriger Mitherausgeber, Direktor Dr. A. Bujard, 
hat die neue Auflage, deren -Bearbeitung er kurz vor seinem 
Heimgang in 'Angriff genommen hatte, nicht mehr erlebt. Bei 
ihrem' ErScheinen gedenke ich warmen und dankbaren Herzens 
meines langjährigen treuen und tatkräftigen Mitarbeiters, dessen 
weiter Blick für die Erfordernisse der praktischen Labora
toriumstätigkeit dem Werke stets zustatten kam. 

Eine Ausdehnung des Umfanges de& Buches war trotz vor
sichtiger Beschränkung des Stoffes in Anbetracht der andauern
den Fortschritte in den einschlägigen Gebieten unvermeidbar. 
Die Gliederung des Inhaltes erfuhr eine Änderung, die, wie ich 
hoffe, sich beim Nachschlagen bewähren wird. pie wichtigsten 
physikalisch-chemischen Methoden sind mit Rücksicht auf ihre 
zum 'Teil vielseitige Verwendungsweise im allgemeinen Unter
suchungsgang zusammengefaßt. Auch sind die bisher erschie
nenen amtlichen Entwürfe zu Festsetzungen über Lebensmittel 
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den betreffenden Abschnitten zugrunde gelegt. Ersatzmittel 
haben bei den einzelnen Gegenständen nebst den 'wichtigsten 
dazu gehörigen Verordnungen Aufnahme gefunden; letztere 
bilden selbst für den Fall, daß sie aufgehoben werden sollten, 
auch später wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung. Kriegs
verordnungen allgemeiner Art, z. B. diejenige gegen irreführende 
Bezeichnung, wurden in die Gesetzsammlung eingefügt, da mit 
ihrem längeren Bestehen mindestens bis zur Ergänzung des 
Nahrungsmittelgesetzes zu rechnen sein dürfte. 

Mehrfach geäußertem Wunsche zufolge sind sämtliche 
Hilfstafeln in den Anhang verlegt worden, aa sie dort leichter 
auffindbar sind als bei ihrer Verteilung im Text. 

Allen Fachgenossen, die durch Mitteilungen und Hinweise 
Beiträge geliefert haben, insbesondere Herrn Dr. C. Pfizen
mai er, der mich bei der Sichtung, Auswahl und Druckberich
tigung des Stoffes aufs tatkräftigste unterstüt.zte, möchte ich 
an dieser St.elle meinen wärmst.en Dank aussprechen. 

Bcrlin, Juni 1920. 
E. Baier. 
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Die Probeentnahme. 

A. Allgemeines. 

Die entnommene Probe soll der durchschnittlichen Beschaffenheit 
der zu untersuchenden Ware entsprechen; man muß daher die 'Ware, 
namentlich aber bei sichtbar vorhandener oder naturgemäß zu er
wartender Ungleichmäßigkeit, erst entweder einer Durchmischung durch 
Umrühren, Schütteln, Kneten usw. untcrziehen oder durch Entnahme 
kleiner Mengen an verschiedenen Stellen der Ware und Vermengen der
selben eine Durchschnittsprobe zu gewinnen suchen. Unter besonderen 
Umständen müssen jedoch auch die von einzelnen Stellen entnolllmenen 
Proben gesondert aufbewahrt und untersucht werden. Gebrauchs
gegenstände und solche Erzeugnisse, die in besonderer Verpackung 
(Original-) im Handel sind llncl bei {l emn es sich sinngemäß um kein 
eigentliches Probeziehen handeln kann, müssen einzeln wie sie sind 
untersucht werden. 

Bei Nahrungsmittelrohstoffen ungleichartiger Beschaffenheit oder 
Art, wie Gemüse, Obst und dgl. kommt Entnahmc größerer und kleinerer 
Stück" oder solcher verschiedenen Aussehens in Betracht. \\TO die 
Oberfläche lediglich durch Verdunsten oder durch Wasseranziehcn ihr 
Aussehen geändert hat, genügt eine Probe aus der Tiefe, wo abcr die 
Oberfläehe in den Verdacht kommt zum Zweck der Täuschung VOll 

besserer Beschaffenheit zu sein als die übrigen Teile der Ware, sind von 
beiden Teilen Proben zu entnehmen. 

Bei größeren Warensendungen bedient nmn sich zur Entnahme der 
Proben bisweilen besonderer Geräte, z. TI. der Probestecher bei Fetten. 
Heber und dgl. Vgl. auch Wasserprobeentnahme. 

Da sieh fast in jedem Falle die Probeentnahme dem Zweck der 
Untersuchung und der Art nnd Beschaffenheit des Gegenstandes anzu
passen hat, können nur ganz allgemeine Andeutungen für die Ausführung 
der Entnahme gemacht werden. 

Im allgemeinen ist in den einzelnen Abschnitten noch mancher 
Wink für die Probeentnllhme gegeben. 

Die Proben sind derartig zu verpacken, daß eine Veränderung. 
Verunreinigung oder ein Verlust, sowie eine Vermengung von mehreren 
gleichzeitig versandten Proben ausgeschlossen ist. Am zweckmäßigsten 
werden doppelte Papierhüllen genommen, deren äußere Pergamentpapier 
ist. Waren, welche leicht feucht werden, austrocknen oder den Geruch 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 



2 Die Probeentnahme. 

verlieren bzw. verändern können (Salz, Seife, Butter, Schmalz, Fleisch, 
Früchte und dgl.), sind in Gefäßen aus Glas, Porzellan, Steingut unter 
Pergament- oder Korkverschluß oder mit luftdicht schließenden Glas
stöpseln zu verschicken. Die Versendung von Flüssigkeiten hat ent
weder in den Originalgefäßen oder in Flaschen zu geschehen, welche 
vorher sorgfältig gereinigt und darauf mit einer kleinen Menge der 
betreffenden Flüssigkeit nachgespült sind, übrigens unter Verschluß mit 
neuen, guten Korken. 

Sämtliche Proben sind mit der Bezeichnung, welche die Vorrats
gefäße im Kaufladen zeigten, oder mit welcher sie von dem Verkäufer 
bezeichnet wuraen, zu versehen. Hat der Verkäufer außer dieser Be
zeichnung noch eine andere angegeben, z. B. bei Kognak, Rum etc. 
"Verschnitt", bei Speisefetten "Schmalz, Vegetabilisches Fett, Kunst
speisefett, Margarine", bei Essig "Weinessig" und dgl., bei Schokolade 
(-pulver) "mit Mehlzusatz" usw., ohne daß diese Bezeichnung auch auf 
dem betreffenden'Vorratsgefäß vermerkt wäre, oder ist die Ware unter 
solcher Bezeichnung verkauft worden, so ist dies besonders zu ver
merken. Außerdem ist darauf zu achten, ob Ersatzstoffe unter 
täuschenden oder irreführenden Bezeichnungen und sonstigen Angaben 
feilgehalten und verkauft werden. (Siehe das Nahrungsmittelgesetz vom 
14. Mai 1879; die Verordnung gegen irreführende Bezeichnungen vom 
26. Juni 1916 und die Er.catzmittelvelOrdnung vom 7. März 1918, 
Anhang, S. 850). 

Die Versiegelung der Proben ist wegen der etwa zu erwartenden 
gerichtlichen Verfahren notwendig. Bei unversiegelten Proben kann 
unter Umständen die Identität angezweifelt werden. 

Außer der deutlichen Bezeichnung (womöglich mit Tinte) auf den 
einzelnen Proben, sei es durch Nummern oder durch die volle Benennung, 
wobei einer Verwechselung mehrerer gleichartiger Proben vorgebeugt. 
sein muß, ist ein Verzeichnis der eingesandten Proben erforder
lich, in welchem neben der Warenbezeichnung (bzw. Nr.) 
der Name und der Wohnort des Verkäufers, wenn möglich 
auch des Lieferanten, der Preis der Ware nach Gewicht, 
Maß oder Stückzahl, das Datum der Entnahme und besondere Be
obachtung~n bei der Entnahme vermerkt sein müssen. Da viele Waren 
raschem Verderben ausgesetzt sind, müssen die Proben unverzüglich 
und auf dem kürzesten Wege, bei besonders leicht verderblichen Gegen
ständen durch Eilboten, versandt werden. 

B. Probeentnahme bei der amtlichen Nahrungsmittdkontrolle 1). 

Zur erfolgreichen Durchführung der amtlichen (polizeilichen) 
Nahrungsmittelkontrolle gehört unbedingt eine sachgemäße und ein-

I) Für lIie praktische Unterweisung lIer Beamten eignen sich lIie aus
tührJichen Leitfäden von A. Hasterlick, "Die praktische Lebensmittelkon
trolle", stuttgart 1906, sowie E. von Raumer und E. Späth, "Die Vor· 
nahme der Lebensmittelkontrolle", München 1907, sowie besonders die vom 
Kgl. bayer. staatsminist. erlassene Anweisung vom 24. Dezbr. 1912, Zeitsehr. 
f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. (Ges. u. Verord.) 1913, 67. 
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wandsfreie Probeentnahme. Letztere kann unter Umständen sogar 
(z. B. in gerichtlichen Fällen) von großer Wichtigkeit sein. Die mit 
der Probeentnahme beauftragten Personen (Polizeibeamte, Gendarmen 
oder sonstige Vertrauenspersonen) sind deshalb entsprechend eingehend 
zu unterweisen und namentlich mit der normalen Zusammensetzung, den 
Verfälschungen und Nachmachungen, den einschlägigen Gesetzen, Ver
ordnungen, Erlassen und wichtigen Gerichtsentscheidungen völlig ver
traut zu machen. Die Verwendung von Sachverständigen (Nahrungs
mittelchemikern) ist besonders bei umfangreicheren Beschlagnahmen und 
bei Waren, die eine besonders vorsichtige Entnahme erfordern, wichtig. 
In ländlichen Bezirken ist der Kontrolle durch Sachverständige oder 
erfahrene Probenehmer der Vorzug zu geben. Keben der im Nahrungs
mittelgesetz vorgesehenen "öffentlichen" Probeentnahme kann auf dem 
üblichen Wege des einfachen Einkaufs mit Hilfe von Vertrauenspersonen, 
Probenehmern und Sachverständigen die "geheime" Kontrolle bewirkt 
werden. Dieser Art der Kontrolle ist namentlich in Verdachtsfällen 
der Vorzug vor der öffentlichen zu geben. 

Nach § 2 des Nahrungsmittelgesetzes (s. S. 681) sind die Beamten 
befugt, "in die Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der in § 1 
bezeichneten Art feilgehalten 1) werden, während der üblichen GesehäftR
stunden oder während die Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet sind, 
einzutreten 2). Sie sind befugt von den Gegenständen der in § I be
zeichneten Art, welche in den angegebenen Räumlichkeiten sich be
finden oder welche an öffentlichen Orten, auf Märkten, Plätzen, Straßen 
oder im Umherziehen verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wfthl 
Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung 
1.U entnehmen 3). Auf Verlftngen ist dem Besitzer ein Teil der Probe 
(sog. Gegenprobe) 4) ftmtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen. 

») Es empfiehlt sich, die Rechtsprechung üb0r die Auslegung der Be
griffe Verkaufen und Feilhalten nachzulesen. Als FeilhaI ten gilt auch das 
Vorrätighalten und Aufbewahren in Kellern, Fabrikräumen; auch nicht direkt 
sichtbare oder zur Schau gestellte Gegenstände gelten als feilgehalten. 

Verkaufen schließt die Bezahlung unn Übergabe der 'Vare an den 
Käufer ein. (Siehe übrigens Urt. d. R.-Ger. vom 17. Oktbr. 1910; Auszüge unn 
Entscheidungen 1912, 8, 697). 'Varenentnahme gemäß § 2 des Nahr.-Ges. 
gilt nicht als Kauf (Urt. d. R_-Ger. vom 5. DezbI'. 1901 (Zeitschr. f. Unters. d. 
Nahr.- u. Genußm., Gesetze 1911, 3, 298). Geschieht die Probeentnahme ge
heim und gibt der Beamte sieh erst nach Empfang der 'Ware als solcher 'zu er
kennen, so gilt dies im allgemeinen als Verkauf. Im übrigen sind Zweifel dar
über meist bedeutungslos, da fast stets Feilhalten vorliegt. 

') Manche Sondergesetze. 7.. B. das Gesl'tz vom 15. Juni 1897, gestatten 
auch den Eint.ritt in die Fabrik- und Aufbewahrungsräume. Das 'Vein
gesetz vom 7. April 1909 schreibt direkt die Kontrolle der Geschäftsräume vor. 
Siehe diese Gesetze im Anhang. 

') Proben sind zu versiegeln. Verweigerung de8 Zutritts bzw. der Probe
entnahme ist mit Geld- bzw. Haftstrafe bedroht (§ 9 d. Nahr.-Ges.). Für Be
schlagnahme und Durchsuchung sind die Bestimmungen der Strafprozeßordnung 
(§ 94 u. fi.) maßgebend. Vgl. im übrigen § 3 und 4 d. Nahl'.-Ges. 

') Nach einem Reiehsgerichtsurteil bleibt die Gegenprobe. sofern sie einen 
Teil der entnommenen Marktprobe darstellt, zur Verfügung der Polizei- oder 
Ckrichtsbehörden. 

1* 
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Für die entnommene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen 
Kaufpreises zu leisten" 1). 

Nach § 3 dieses Gesetzes sind die "Beamten der Polizei befugt, 
bei Personen, welche auf Grund der §§ 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt sind, in den Räumliehkeiten, in welchen 
Gegenstände der in § 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, oder welche 
zur Aufbewahrung oder Herstellung solcher zum Verkaufe bestimmter 
Gegenstände dienen, während der im § 2 angegebenen Zeit Revisionen 
vorzunehmen. 

Diese Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und er
lischt mit dem Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an 
welchem die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist". 

Der Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs
gegenständen ist in einigen Bundesstaaten noch durch besondere landes
rechtliche Verordnungen 2) des näheren geregelt, in Preußen sind in 
einzelnen Regierungsbezirken Polizeiverordnungen erlassen. Nach diesen 
unterliegen der polizeilichen Beaufsichtigung auch die Art der Zubereitung, 
der Aufbewahrung, der Verpackung und des Feilhaltens, sowie die Be
förderung, das Ausmessen und Auswägen der in dem Gesetz genannten 
Waren, welche für den Verkehr bestimmt sind. 

Dieser Beaufsichtigung unterliegen außer den Verkaufsstätten 
und Speisewirtschaften auch alle Räumlichkeiten, Einrichtungen und 
Gerätschaften, welche der Zubereitung, Aufbewahrung, dem Feilhalten, 
der Verpackung, Beförderung, dem Ausmessen und Auswägen von 
Nahrungs- und Genußmitteln, von Spielwaren, Eß-, Trink-, Kochgeschirr 
und Petroleum dienen. 

Es handelt sich im wesentlichen um eine hygienische Kontrolle 
der Verkaufs-, Herstellungs- und Aufbewahrungsorte und -räume. Da
bei ist aber die Revisionsbefugnis nicht nur den Beamten, sondern 
auch den Sachverständigen der Polizei zugesprochen. (Vgl. u. a. die 
Polizei-Verordnung für die Regierungsbezirke Düsseldorf vom 2. April 
1912 3) und Berlin vom 12. Februar 1913 4). 

·Betreffs Erstattung der Kosten für die Untersuchung und Ver
wendung der Geldstrafen im Falle der Verurteilung siehe § 16 und 17 
des Nahr.-Ges. und die betr. Bestimmungen der Sondergesetze. Ein
gehende Erläuterungen hierzu hat A. J uckenack gegeben: Zeitschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1908. 16. 129. 

') Die Best.immungen des Nahr.-Ges. schließen den Ankauf von Proben 
durch Mittelspersonen (Geheimankauf für amtliche Zwecke) nicht aus. Die 
Entschädigung ist nicht sofort zu zahlen, wenn die Probe gegen Empfangs
bescheinigung entnommen ist (Urt. d. preuß. Kammerger. v. 7. März 1905; 
Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. (Gesetze u. Verordn.) 1912, 50). 

') Vgl. § 4 des Nahr.-Ges. 

') Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. (Gesetze u. Verordn.) 1912, 390. 

') Ebenda 1913, 132. 
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Verzeichnis der Gegenstände, welche auf Grund der Reicbsgesetze und 
Verordnungen der polizeilichen Überwachung unterliegen 1). 

Gegenstand 
Einzusendende 

Menge 

1. Alkoholfreie Getränke, vgl. Wein, Limonade, Fruchtsitfte URW. 

2. Biere, auch Flaschenbier von Wagen; 
a) Untergärige [dunkles, helles Pilsener, Münchener (baye-

risch)]; . 
b) obergärige (Weiß-, Jung-, Werdersches-, Braunbier, Malz-

Kraftbier usw.) ............. . 
c) Bierersatz, Bier-Selbstbereitungsstoffe u. dgl. 2 FI. oder 

3. Blei- und zinkhaltige Gegenstände, als 
a) Eß-, Trink·, Koehgeschirre und Flüssigkeitshlaße von Zinn, 

verzinntem Blech und gelöteten Metallen (ausgenommen 
Deckel und Beschläge der Bierkrüge) . . . . . . . . . 

b) Desgleichen aus emailliertem oder glasiertem Eisen, Ton 
und Steingut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Bierdruckvorrichtungen ZUlll Bierausschank, besonders 
metallene Leitungsröhren '). . . . . . . 

d) Siphono für kohlensäurehaltige Getränke 
e) Metallteile für Kindersaugflasehen . . . 
f) Metallene Ausbes~erungen (Ausgüsse an Mühlsteinen) 

Hinsichtlich der Verzinnung des HersteJlungsappa
rates für Mineralwasser s. bei lIIineralwässcr. 

g) ~Ietallfolien (Stanniol als Packung für Schnupf-, Kautabak 
unu Käse (nicht für Tee, Schokolade, Konfekt u. dgl.) 

h) Komervenbüchsen ......... . 
i) Mundstücke für Saugflaschen mit Bezug auf den Kaut-

schuk . . .. . .......... . 
k) Sangringe und Schläuche an Saugflaschen. . 
I) Warzenhütchen . . . . . .. . . . . . . . 

m) Leitungsschläuche für Wein, Bier oder Essig 
n) Spielsachen, bei welchen außer der Untersuchung des 

Kautschuks als zweiter Gegenstand der Prüfung auch die 
Farbe in Betracht kommen kann. . . . . . . . . . . 

0) TriUerpfeifen, Torpedof!öten, Kindertrompeten, Bleisolda
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück bzw. 

4. Branntwein, gewöhnlieher; Nordhtiuser, Korn, Breslauer 
Korn und ähnl., Kognak, Arrak, Rum, auch zur Unter
suchun!\' auf Denaturierungsmittel . . . . . . . . . 
Kirschwasser usw., Liköre, besonders Fruchtliköre (Him
beer), Eierkognak . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 Brot und Backwaren, Kuchen, Torten, Kleingebäck, Keks, 
Zwieback, auch MilchglO'biicke und Rolche namentlich, bei wel
chen di(' Verwendung von Butter durch Plakat besonders an
gekündigt ist . . . . . . . . . . . . . 

Il. Butter, -Schmalz (Butterpulver 1 Paket) . . . . . . . • 
7. Dörrgemüse (auch Pilze), -obRt 8. Nr. 14. 

1-2 FI. 

1-2 1 
1-2 Pakete 

Stück 

Stück 

2-3cm 
1 Stück 
1 Stück 
2-3 Ir 

200 qcm 
1 Stück 

1 Stück 
1 Stück 
1 Stück 
10-20 cm 

1 Stück 

1 Schachtel 

1 bzw. 2 I 

0,5 I 

250 g 

250 g 

') Die Liste kann naturgemäß nicht alle .Arten. sondern nur die wichtigsten 
und bekanntesten Gruppen von Nahrungs-, Genußmitteln und Gebrauchs
gegenständen enthalten; in den Kriegsjahren haben insbesondere die Erzeug· 
nisse der "Nahrungsmittelindustrie" (Phantasie- und Ersatzstoffe, Mischpro· 
dukte für schnelle Zubereitung u. dgl.) an Reichhaltigkeit sehr zugenommen. 

Bei der Probeentuahme sind solche ~Waren, die täuschende und Irre
führende Bezeichnungen, Anpreisungen und Inhaltsangaben tragen, besonders 
zu berücksichtigen. 

') Betreffs der Einrichtung und Reinhaltung der Bierdruckvorrichtungen 
sind landes- bzw. ortspolizeiliche Vorschriften erlassen. Siehe Näheres S. 390. 
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Gegenstand 

8. Eier, mehrere, je nach Umständeu: Eif>l'pulver, ·konserven, 

Einzusendende 
Menge 

Eiersatzstoffe und lihn\. . 100-200 g (oder mehrere Originalpakctc) 

9. Essig, Essigspl'it, ·essenz und "'ein-, Frucht-, Obstessig 0,3 I oder 
Originalflasche 

10. Fette und Fettwaren 
(s. auch Nr. 38). 

250 g 

11. Fische, frisch, besonders zubereitet, geräuchert., getrocknet. 
al~ Salz- (Klipp)-, Stock- (Lute-)fisch, als Konserven in Dosen 
(Öl, Gelee, Tunke) ....... je nach Größe 1 oder mehrere Stücke 

12. Fleisch, namentlich Hackfleisch, gepökeltes, Fleischextrakt, 
Fleischpepton .......... : . . . . . . . . .. 125-250 g 
Fleischbrühwürfel, Bouillon· und Suppenwürfel nebst Er~atz 10-15 St. 
Floischkonserven in Dosen . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück 

(Unter Berücksichtigung deI' Bombage gegebenenfalls 
mehrere Dosen.) 

13. Fruchtsäfte aller Art (auch alkoholfreie Getränke) .. 1 ]<'1. bzw. 250 g 

14. Früchte, Gemüse, Pilze, frische und getrocknete (Dörr
gemüse, -obst), sowie Leguminosen wie Erbsen,. Linsen, 
Bohnen . . . . . . . . . 10U g 

15. Geheimmittel (Spezialitäten) 1 titück 

16. Gefärbte Gegenstände, als: 
a) Nahrungs- und Genußmittel (siehe die8e); 
b) Gefäße, Verpackungen und Umhüllungen, ohne nücksicht 

auf die Möglichkeit des Überganges der Farbe in das Nah
rungsmittel, also auch wenn die Farhen sich außen auf der 
Umhüllung befinden. . . . . . . . . . . . . . . .. Stück 

c) Schutz für Nahrungs- und Genußmittel, wie Fliegen-
schränke und Glocken aus gefiirbtem Drahtgeflecht .. Stück 

d) Kosmetische Mittel, wie Seifen, Zahnseifen, Zahnpulver. 
MundwaAser, Puder, Schminken, Pomaden, Creme, Haar
färbemittel, ohne Rücksicht darauf, ob die Farbe zum 
Färben des Mittels dient oder die Farbgebung erst bei Ver-
wendung auf dem menschlichen Körper auftritt. . .. Stück 

e) Spielwaren, ausgenommen solehe mit in Glasmasse und 
Glasuren eingeschlossener Farbe . . . . . . . . . Stück 

f) Bilderbücher, Bilderbogen, Tusch - und Malkasten für 
Kinder . . . . . . . . _ . . . titück 

g) Blumentopfgitter, künstliche Christbäume. . . . . Stück 
h) Tapeten . . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . . 50 godel' '/. qlll 
i) Teppkhe oder die zur Herstellung verwandten Gespinste 50 g 

k) Möbel- und Vorhangstoffe, besonderl' booruckte 50 godel' '/, qm 
I) Masken . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stück 

m) Kerzen (bunte Christbaumkerzen) . . . . . . 1 Stück 
n) Künstliche Blätter, Blumen und Früchte . . . 1 Stück 
0) Schreibmaterialien (Tinte, Buntstifte, buntes Papier) . . 10-30 g 
p) Lampenschirme, Lichtscbirme und Manschetten . . '.' 10-30 g 
q) Oblaten (auch weiße) . . . . . . . . . . . . . .. 10-30 g 
1') Wasser- und Leimfarben zum Anstrich von Fußböden, 

Dpcken, Wänden, Türen, ]i'enstern der ~Vohn- und Ge
schäftsräume, von Roll-, Zug· oder Klappläden oder Vor
hängen, von Möbeln und sonstigen häuslichen Gebrauchs-
gegenständen. . . . . . . . . . . . . . .. aO-100 g 

s) Gelatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 g 

17. GemüsekonserYcn gedörrt, in Büchsen eingemacht, einge-
säuert aiR Sauerkohl, Sauerkohlrüben, Bohnen; in Essig 
einß"emacht (E~siggurk~n, Cornichons, Mixed Pickles) . . 50-250 g od. 

Originalgefäße 
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Einzusendendl' 
Gege Ilsta.nd Menge 

18. Gewürze, gema.hlene und ganze, aller Art. . . . . . 50-100 Ir 
Von Safran und Vanl1l(' . . . . . . . . . . . . . . einige g 
Kuchengewürzpulver (auch Vanille· und Vanillinzuckor) einige Paketchon 

111. Gummiwarcn, wie Mundstücke, Saugstöpsol, \Varzenhütchen, 
'l'rinkbecher, Spielwaren, Leituugssehläuehe für 'Vein, Bier 
und Essig (s. 3 k-o). 

20. Hcf(' (Preß' und Gctrcidepreß·, Bier·) sowie Backpulver 250 g 
od. einige Paketchen 

21. Honig, Kunsthoniv, Honigpulver und ähnlicho Er8atzstoffe 250 g bzw. 
1-2 Orig.·Pakete 

22. Käse, unter gcnaucr Angabe der Art (Bezeichnung), auch 
Margarine' (Verpackung in Metallfolie 8. bei 3 g). . . . . 300--500 g 

23. Kaffee, ganz, roh und gebrannt, in letzterem Zustande auch 
gepulvert, Kaffeesurrogate, Zichorien (Yerpackung B. bei 3 g) 250 g 
Kaffeetablctten, ·Extrakt. . . . . .. ........ 75-100 g 

od. Orig.·Pack. 

24. Kakao und 'präparate sowie ~r8atz~toffc 250 g cv. in Uriginalverpackung 
25. Kaviar. . . . . . . . . . . . .. 50~100 g od. Originalpackunlr 
26. Kochgeschirre (besond. Töpferwarcn, cmailliertes Geschirr) 1 Stück 
27. Konditorwaren, besonders gefärbte, sowie mit Schokolade 

überzogene (Kuvertüre) una Marzipan, Sahne·, l\Iilchbonbons 25-50 g 
28. Konserven (Fleisch·, 1<'ische·, Krustent·icre· (Krabben), Mu· 

scbeln, aueh eingemaeht in Öl, Gelee (Aspik), Tunken, mari· 
nierte als Rollmops u. dg1.j . . . . . . . 1 Dose 
wobei als zweiter Untersuchungsgegenstand (nach 3 lt) die 
Büchse in Betracht kommt. 

29. Krustentiere (Krabben, Hummern, Seemuscheln, Austern) 
frisch, eingemacht, auch in Gelee (Aspik), Tunken, auch als 
Dauerwaren in Doscn·. . . . . . . . . . . . . . . 100 godel' 1 Dose 

30. Liköre vgl. Bra.nntwein. 
3!. Limonaden .. Brauselimonadcn (alkoholfreie Getränke) mit 

Angabe der Fruchta.rt . . . . . . . 2 F'1. 
auch in Pulver· oder Würf!'lform in Originalpackung 

32. Marmeladen, Muse, Gelees, Obstkraut H. dgl., insbesondere 
unter Angabe der verarbeiteten Obötart. . . . . . . . . 250 g 

:13. Margarine; in der vom Verkäufer abgegebenen Umhüllung. 250 g 
:I!. Mehle mit Angabe des UrH~rUnges, l\Iüllereiprodukte (Grieß, 

Graupen, Flocken, Griitzc) und alle St.ärkesorten, Kinder-
mehle llSW. • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • .• 1~5-~50 g 

M~hlmiscllUnge(\ mit aromatischen Stoffen, Trockem'i, 
Mandeln, Farbe U9W. als Puddingpulver, Torten' und Kuchen· 
mehl, in Verbindung mit Leguminosenmehl, Kartoffelmehl 
u. dgl. als Fleischersatz, Klopspu!ver u. dgl, .. 125-250 g od. Orig.·Pack. 

35. Milch in der Regel nach Benennung in den betr. Polizeiver· 
ordnungen, sowie Buttermilch (Marktmilchkontrolle, Stall
probe usw. s. Anweisung 8. S), l\Iilchpräparate (homo· 
genisierte Milch und Salmc in Dosen; kondensierte Milch, 
Milchpulver, Trockenmilch). . . . . 150 g bzw. 1 I oder Dose, Flasche 

36. Mineralwässer, natürlicl;e und künstliche . . . . . . .. 1-2 I 
mit Beziehung anf die Yerzinnung der Herstellungsappltrate 5 I 

37. Obst, namentlich Dörrobst· (Apfelsclmitte, Birnen, Pflaumen, 
Aprikosen, Kirschen, Heidelbeeren, auch Feigen, Rosinen, 
Datteln u. dgl., sowie gemischtes Dörrobst . . . . . .. 125 g 
Obstkonserven, einqemachte Früchte, Dunstobst, Marmela· 
den, Mme, Gelee~, Obstkra.nt, Pasten, kandierte Früchte. 250 g bzw. 

o riginalpake t 
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Gegenstand 
38. Öle mit Angabe der Bezeichnung, z. B. Olivenöl, Ölersatz

stoffe in flüssiger oder fester Form (auch Bratpulver). 

Einzusendende 
Menge 

100 g hzw. 

39. Petroleum. Petroläther, Gasoline, Benzine . . . . . . 
Originalpackung 

0,3 I 
40. Rahm (Sahne) s. auch Milch. . . . . . . . . ... 0,25 I 
n. Schmalz (Butter-, Schwelne-, Kokos-), Kokosnußfett (Pal

min), andere Speisefettarten, Kunstspeisefett butter- bzw. 
schweine~chmalzähnlicher Beschaffenheit. . . . . . . . . 250 g 

42. Schnupf- und Kautabak (betr. Umhüllung s. bei 3 g), Tabak 
und Zigarren . . . . .. ...•....... ., 50 g 

43. Schokolade, auch Milch- und Rahmschokolade (-pulver, 
Vanillesuppenpulver) usw. . 125-250 g bzw. 1 Tafel 

44. Seife. . . . . . . . .. ...... 50 g oder 1 Stück 
45. Senf . . . . . . . . .. ...... 125-250 g 

(Auch hinsichtlich von Metallgefäßen s. 3 a.) 
46. Soda und andere Chemikalien . . . . . . 100 g 
47. Stanniol (s. bet 3 g). 
4,8. Sirup (mit Angabe der Bezeichnung desselben) 100 g 
49. Suppenwürze, Tunkenpulver in flüssiger und fester Form 100 g bzw. in 

Originalpackung 
50. Talg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 100 g 
51. Tee, auch in Tabletten, in sog. Bomben, in Extraktform. . 20-50 g 

bzw. Originalpackung 
52. Teigwaren, namentlich Eierteigwaren (-nudeln). . . . .. 250 g 
53. Trinkw~sser (mit Beschreibung der Brunnen) in besonderen 

Fällen 5 I und mehr. Für die bakteriologische Untersuchung 
geschieht die Entnahme am besten an Ort und Stelle durch 
einen Sachverständigen (s. auch die Anweisung S. 10) •• 2 I 

54. Wein, weißer, roter, Süßwein, auch alkoholfreier (unter Angahe 
der Sorte, Herkunft), Je nach der Ausdehnung der Analyse 1-2'j, 
Weinhaltige Getränke (Glühwein, Wein-, Punschextrakte und 
-eesenzen, Wermutwein, Maiwein, Weinbrause, Bowlen, Arz-
neiweln (z. B. Pepsinwein), landesübliche Getränke, wie die 
sog. Gewürzweine (Muskat) .. . . . . . . . ..... 
Weinähnliche Getränke (Obst-, Beeren-, Malz-, Malton-, Rha
harberwein, auch gespritete Fruchtsäfte . . . . . . . . • 

55. Wurstwaren, unter Angabe ihrer Bezeichnung, auch Leber-

Fl. 

FI. 

käse, Leberpaste, letztere auch in Büchsen . . . . . .. 250-500 g 
bzw. ganze Würste 

oder Dose 
56. Zitronenöl und -Essenzen (als Kuehengewürz) sowie ähnliche 

Erzeugnisse aus Vanille. Bittermandelöl und deren Ersatz
stoffe . . . . . . ..... 20-50 ecm 

25-50 g 
oder einige Tabletten 

25- -50 g 

57. Zucker (auch kiinst!. Süßstoff) 

58. Zuckerwaren . . • •...• 

C. Sonder-Anleitungen für Probeentnahme. 

I. Stallprobeentnahme von Milch 1). 
Die Stallprobe ist nur möglich, wenn sicher festgestellt werden 

kann, aus welchem Stalle die fragliche Milch stammt, und hat nur Zweck, 

') Allgemeine Probeentnahme und Haltbarmachung der Milch, s. Ab
schnitt Milch. 
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wenn genau bekannt ist, von welcher Melkzeit die Milch herrührt. 
Zu dem Zwecke sind spätestens innerhalb dreier Tage nach der Be
awtandung einer Handelsmilch die Kühe, welche die fragliche Milch 
geliefert haben, zu der gleichen Melkz!)it, zu welcher die beanstandete 
Milch gewonnen wurde, in Gegenwart eines geeigneten Sachverständigen 
(oder Polizeibeamten) zu melken. 

Es ist besonders darauf zu achten, daß die Kühe in der sonst 
üblichen Reihenfolge gemolken und die Milch einzeln oder in Gemischen, 
wie es gewohnheitsmäßig geschieht, in die Melk- bzw. Handelsgefäße 
(Kannen usw.) gelangt. Noch besser ist es, um etwaigen späteren Ein
wänden mit Sicherheit begegnen zu können, jedes Milchtier für sich 
melken zu lassen, die ermolkene Menge zu messen und dann die 
Probe daraus zu entnehmen. 

Vorschrift für die Vornahme der Stallprobe: 

Bei der Stallprobe, die durch den Sachverständigen selbst oder 
eine hinreichend erfahrene Person (Polizeibeamten) erfolgen muß, ist 
auf folgende Punkte besonders, und zwar stets Rücksicht zn nehmen: 

1. Die Stallprobe ist bei derjenigen Melkzeit bzw. denjenigen 
Melkzeiten vorzunehmen, welcher bzw. welchen die fragliche 
Probe entstammte. 

2. Die Stallprobe ist am besten schon nach 24 Stunden, auf 
keinen Fall später als 3 Tage nach der Melkzeit der frag
lichen Milch vorzunehmen. 

3. Die Probe muß sich auf alle Kühe, aber auch nur auf diejenigen 
erstrecken, welchen die fragliche Milch entstammte. 

4. Es ist dafür zu sorgen, daß sämtliche Kühe vollständig aus
gemolken werden, und dies von demjenigen, welcher die Stall
probe vornimmt, kontrolliert wird. 

5. Von der gut durchmischten, abgekühlten Milch sämtlicher in 
Frage kommenden Kühe ist eine Durchschnittsprobe von 1/2 bis 
1 Liter in einer reinen, trockenen, vollständig gefüllten Flasche 
versiegelt möglichst schnell der KontrollsteIle einzusenden. Zur 
Haltbarmachung (Vermeidung des Gerinnens) werden der Milch 
einige Tropfen Formalin zugesetzt. 

6. Es ist möglichst genau zu erforschen und anzugeben: 
a) die Anzahl der vorhandenen milchenden Kühe, von denen die 

Milch stammt; 
b) Ernährungs- und Gesundheitszustand, sowie Zeit der Lakta

tion der Kühe; 
c) ob und welche Veränderungen in der Haltung (z. B. Übergang 

von der Haltung im Stalle zum Weidegang) und Fütterung 
der Kühe zwischen der Zeit, welcher die fragliche Probe ent
stammt bzw. kurz vorher, und der Zeit der Stallprobe statt
gefunden haben; 

d) ob in dieser Zeit ein Witterungsumschlag stattgefunden hat; 
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e) die Art der Wasserversorgung des Anwesens und insbesondere 
des Stalles (Pumpbrunnen, Wasserleitung); liegt der Verdacht 
der Wässerung bei der Marktprobe vor, so sind auch Wasser
proben zur Ermittlung des Salpetergehaltes von den vor· 
handenen Brunnen oder Leitungen zu entnehmen. 

Es empfiehlt sich, für die Stallprobe gedruckte Vorschriften vor
rätig zu halten, auf denan die unter 1-6 angegebenen Punkte ange
führt sind. Die unter 6 bezeichneten Angaben sind möglichst aus
führlich zu machen und gleichzeitig mit der entnommenen Milchprobe 
der Kontrollstelle einzusenden. 

2. Entnahme von Trinkwasserproben 1). 

a) Für chemische Untersuehung, 

Bei einfacheren Untersuchungen genügt die Einsendung von 
P/2- 2 Liter Wasser, bei ausführlichen sind 3-10 Liter und noch mehr, 
je nach dem Umfang der Analyse nötig. Die Abfüllung des Wassers ge
schehe in völlig reine trockene Flaschen, die gründlich unter Benützung 
von Soda, Sand und anderen Putzmitteln zu reinigen und gründlich 
nachzuspülen sind. Bei der Entnahme spült man dann mit dem zu 
entnehmenden Wasser noch einmal nach. Zum Verschließen der Flaschen 
müssen entweder Glasstopfen oder neue ungebrauchte, ausgekochte 
Korke verwendet werden, die mit Wasser zuvor abzuwaschen sind. 
Man lasse vor der Entnahme das Wasser einige Zeit (bei Wasserleitungen 
etwa 5 Minuten oder länger, wenn es die Verhältnisse erfordern) aus den 
Brunnenröhren usw. auslaufen. Pumpbrunnen sind zuvor etwa 10 
Minuten oder länger abzupumpen. Das Wasser läßt man, wenn angängig 
am bei>ten direkt in die Flasche einfließen; es kann auch mit einem 
reinen Schöpfgefäß (-löffel) eingegossen werden. Bei niedrigem Wasser
stand (Quellen oder dgl.) muß das Aufwirbeln von Bodenteilen (Sand, 
Schlamm) vermieden werden. Bei Entnahme aus Bohrlöchern ist eben
falls vorher längere Zeit mit einer besonders angelegten Pumpe (für 
Hand- oder Maschinenbetrieb) zu pumpen. Gestandenes Wasser eignet 
sich, wenn nicht besondere Verhältnisse seine Untersuchung erforderlich 
machen, nicht zur Untersuchung. Außer der näheren Bezeichnung des 
Wassers und Angabe des Zwecks der Untersuchung, sind noch folgende 
allgemeine Angaben zu machen über: 

1) Für die Entnahme von Abwasserproben können keine allgemeinen 
Grundsätze angeführt werden, da ,He Vorkehrungen für dieselbe dem einzelnen 
Falle angepaßt werden müs~cn. - Für die Entnahme mehrerer Proben an Ort 
und Stelle sowie von Proben aus der Tiefe sind besondere Schöpfvorrichtungen, 
wie sie von Spitta-Imhof, Kolkwitz, Buiard u. a. konstruiert worden sind, 
lind auch Transportkasten nötig, s. \V. Klut, Untersuchung des Wassers an 
Ort und Stelle, sowie OhlmülJer und :';pitta, Untersuchung und Beurteilung 
des \Vassers und Abwassers, Verlag: J. Springer, Berlin 1910. J. Tillmanns, 
Die chemische Untersuchung von Wasser, Halle 1915. Für die an Ort und Stelle 
vorzunehmende Bestimmung der freien Kohlensäure und des Sauerstoffes 
(s. Abschnitt Wasser), sowie für die bakt~riologische Untersuchung bind besondere 
Gefii,(je erforderlich. 
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1. Art der Entnahmestelle (ob Kessel-, Tief- [Abessinier-, Röhren-], 
artesischer Brunnen, .Wasserleitung [Quell-, Fluß-, Teich-] usw. j; 

2. Beschaffenheit der Entnahmestelle (Brunnen, Leitung usw.): 
a) Alter und Tiefe (Länge der Leitung); 
b) Brunnenrohr, ob aus Holz, Eisen; bei Wasserleitungen die 

Röhren, ob aus Eisen, Ton, Blei, Zement; 
c) Art und baulicher Zustand des Brunnenschachtes, der Quell

fassung; 
d) Deckung, ob mit Bohlen, 8tein, Metallplatten usw.; 

3. Beschaffenheit der Umgebung (ob Ställe, Dunggruben, Aborte, 
Fabriken, Straßenrinnen usw. vorhanden); 

4. Bodenbeschaffenheit.; 
5. Meteorologische Verhältnisse bei der Entnahme; 
6. Sonstige Angaben, z. B. über fehlerhafte äußere Beschaffenheit 

und namentlich auch über frühere Verunreinigungen des Wassers. 

b) Fiir die bakteriologische Untersuchung 

werden die Proben am besten, wenn möglich von einem Sachverständigen 
oder mindestens einer sehr zuverlässigen, auf die Probenahmen einge
übten Person an Ort und Stelle entnommen. Gefäße von etwa 100 bis 
200 ccm Inhalt mit eingeriebenem Glasstöpsel oder Wattebausch und 
Gummikappe versehen müssen vorher sterilisiert werden (siehe im 
bakteriologischen Teil) und sind mit dem betreffenden Wasser zu
vor mehrfach auszuspülen. Der Stöpsel der Flasche darf nur an dem 
oberen Rande berührt werden'). Die Flasche darf erst unmittelbar vor 
der Probenahme geöffnet werden. Aus Pumpbrunnen und Wasserleitungen 
muß das Wasser zuerst einige Zeit (vgl. a) abgelaufen sein. Bei der 
Probenahme aus Seen, Teichen usw. ist zu verhüten, daß abgesetzter 
Schlamm und dgl. mit in das Gefäß gelangt. Für die Entnahme aus 
der Tiefe empfiehlt sich der Abschlagapparat nach Sclavo·Czap
I c w ski. Bei Probenahmcn für Wasserversorgimgszwecke (Grundwasser) 
aus Bohrlöchern, Nadeln mittels Pumpen hat man sehr lange pumpen 
zu lassen, zuvor die Pumpen gut zu rcinigen, jeweils bei Handpumpen 
für gekochtes Nachgießwasser beim Versagen der Pumpe bzw. für 
Bereithaltung von mindestens demselben gepumpten Wasser für Nach
gieß zwecke zu sorgen. Pumpen und Bohrröhren sind unter Umständen 
mit Dampf oder Phenolschwefelsäure zu desinfizieren. Die Proben sind 
sofort, wenn davon nicht an der Entnahmestelle Platten gegossen werden 
(letzteres Verfahren ist vorzuziehen, welill es zu ermöglichen ist), gut 
verschlossen und versiegelt durch die Post oder wo möglich Eilpost, in 
Eis verpackt (geschieht am besten in einer Blechbüchse) einzusenden. 
(Bei Frostwetter ist Eisverpackung nicht nötig.) Siehe auch die Probe
nahme von Wasser im bakteriologischen Teil, S. 591 und 615. 

') B uj al'd hat den Stöpsel von solchen Glasgefäßen (30-50 ecm Inhalt) 
mit einem G1asschutzlllantel umgeben lassen, der noch 'I, cm über den Stöpsel 
hervorragt, um ein achtloses Berührcn des Stöpsels zu vermeiden, dRS Beiseite
legen desselben während der Entnahme aber zu ermöglichen. (Vgl. Forschungs' 
berichte. 1896, S. 132.) 
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3. Entnahme von Margarine, Margarinekäse und Kunstspeisefett. 
Die damit beauftragten Personen (revidierenden Beamten) haben 

besonders die Vorschriften des Gesetzes betr. den Verkehr mit Butter, 
Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln vom 15. Juni 1897 §§ 1,2, 4 
und 8 und die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetze (siehe 
S. 698), sowie den Abschnitt "Probenahme" in der amtlichen Anleitung 
zur chemischen Untersuchung, siehe Abschnitt Butter, zu berück
sichtigen. 

4. Weinkeller·kontrolle. 
Die Kontrolle des Verkehrs mit Wein, weinhaltigen und wein

ähnlichen Getränken erfolgt im Deutschen Reich, nach §§ 21-24 des 
Reichsgesetzes vom 7. April 1909 nebst Voll zugs- und Ausführungs
bestimmungen (vgl. S. 772 u. ff.). Zur Ausübung derselben werden im 
Hauptberufe tätige Sachverständige von den Landesregierungen be
sonders aufgestellt. 

Auf die im Abschnitt Weinbeurteilung angegebenen Kommentare 
zum Weingesetz Bei ausdrücklich hingewiesen. 



Chemischer Teil. 

Vorbemerkung: Der Untersuchende hat vor Beginn der Untersu~hung 
folgpnd~s zu berücksichtigen: 

1. Die Aufschrift und Nummer der Probe ist auf übereinstimmung mit 
der in dem Begleitschreihen enthaltenen Bezeichnung zu prüfen und der Zustand 
des Siegels und die sonstige Verpackungsart (Verschnürung usw.) aufzuschreihen; 
ferner sind für den Fall, daß das Begleitschreihen oder die mitgesandten Akten 
ein bestimmtcg Zeichen (A%ervatnummer) oder eine Geschäftsnummer (Akten
zeichen) tragen, entsprechende Vermerke im Analyscnhuch zu machen. 

2. Die Menge der Probe ist festzustellen; sofern dies nicht durch Ab
schätzen, z. B. bei 'Veinflascheninhalt, geschehen kann. ist erst das Brutto· 
gewkht der ganzen Probe samt Umhüllung oder Gefäß fest;mlegen und dann 
oder am Schlusse der Untersuchung das Nettogewicht zu ermitteln. 

3. Die Bezeichnung (der Aufdruck, die Aufschrift, namentlich bei Original
packung) ist einschließlich des Namens des Herstellers, Verkäufers u. dgl. auf
zuschreiben. 

4. Dasselbe gilt vom Datum des Beginns der Untersuchung, die sich 
des wcitercn zunächst auf eine genaue Beschr~ibung des Zustandes der 'Vare 
hinsichtlich Farbe, Konsistenz, Geruch, Geschmack und sonstige Merkmale, 
beqonders auch auf Genußfähigkeit oder Verdorbenheit zu erstrecken hat. 
Um jeden Zweifel von Anfang an auszuscheiden, muß die Feststellung der 
äußeren Eigenschaften der Ware sofort nach dem Eintreffen in der Untersuchungs
ansta't erfolgen. Da~selbe gilt auch für die Vornahme der chemischen oder 
bakteriologischen Feststellung derjenigen Bestandteile der \Vare, die durch 
La!;ern der \Vare etwa Veränderungen erleiden könnten (z. B. Säuregrad, 
dumpfer Geruch von Mehl, Wassergehalt in Butter usw.). 

f). Die in das Analysenbuch einzutragenden übrigen Angaben (Tara, 
Gewiehtsbefunde, qualit.ative Befunde) sind übersichtlich zu ordnen. Nehen
rechnungen sind zu vermeiden. Jeder Kontrollierende muß alles so geordnet 
und ühersichtlich vorfinden, daß er in der Lage ist, die Analyse auf ihre Richtig· 
keit zu prüfen. Auch die Unterschrift des Analytikers und das Datum deH 
Absclllusses der Untersuchung dürfen nicht fehlen. 

6. Die Probenreste und besondere Beweisstücke, wie Ausfärbungen. 
Mikrophotographien. die Umhüllungen und Aufschriften sind im Falle der Be· 
anstandung anfznbewal>ren oder gegebenenfalls den Gutachten oder Aktpn 
beizufügen. 

A. Allgemeine physikalisch-chemische 
Untersuchungsverfahren. 

Bestimmung des spezifischen Gewichtes. 
Das spezifische Gewicht (8) eines Körpers ist das Verhältnis zwischen 

seinem Gewicht und dem Gewicht eines gleichen Volumen Wassers 
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von + 4° C. Man drückt das spezifische Gewicht bezogen auf 1 g = 1 ccm 
Wasser aus. 

In der Praxis wirQ das spezifische Gewicht meistens bei -t- 15° C 
bestimmt; der Inhalt d!:'r Meßapparate ist in der Regel nach dem 

15° 
Eichungssystem 150 (760 = mittlerer Barometerstand) oder nach dem 

System ~~ (0 = luftleerer Raum)der Normaleichungskommission1 )geeicht. 

Das spezifische Gewicht von Flüssigkeiten bestimmt man mit 
Senkwagen (Aräometer mit Skala, Densimeter), bei welchen man den 
gesuchten Wert alsbald nach dem Einsenken des Instrumentes in die 
Flüssigkeit an einer Skala ablesen kann. Die Senkwagen sind stets 
für eine bestimmte Temperatur (meistens die Normaltemperatur 15° oder 
17,5°) eingestellt. Aräometer mit Prozentangabe des Gehalts werden 
für Flüssigkeiten wie Wein most, Alkohol, Zuckerlösungen, konzentrierte 
Säuren und dgl., für Milch das sog. Laktodensimeter angefertigt. 

Die Anwendung der Senkwagen setzt im allgemeinen das Vor· 
handensein einer größeren Substanz menge voraus. Fehlen Spezial. 
senkwagen oder steht nur wenig Flüssigkeit zur Verfügung, so bedient 
man sich der sog. Westphalschen (oder Mohrschen, hydrostatischen) 
Wage, die so beschaffen ist, daß ein am Wagebalken angehängter Senk. 
körper (Thermometer), der in eine Flüssigkeit von 15° eintaucht, durch 
entsprechende Gewichtsstücke, die auf den in 10 Teilstriche geteilten 
Wagebalken in Form von Reitern aufgesetzt werden, genau ins Gleich· 
gewicht gebracht wird. Man stellt die Wage auf Wasser bei 15° = 1,0 
ein. Ist das spezifische Gewicht der zu prüfenden Flüssigkeit größer 
als 1,0, so wird der dem Gewicht des vom Senkkörper verdrängten 
destillierten Wassers entsprechende Reiter dicht über dem Senkkörper 
aufgehängt; ist das spezifische Gewicht geringer als 1,0, so wird dieser 
Reiter nicht benützt. Die Dezimalzahlen des spezifischen Gewichts ergeben 
sich in beiden Fällen durch Auflegen der kleineren je um den zehnten 
Teil leichter beschaffenen Reiter in die Einschnitte des Wagebalkens. 

Bei Flüssigkeiten, die leicht der Verdunstung unterliegen, z. B. 
bei alkoholischen Lösungen und wenn nur geringe Mengen zur Verfügung 
stehen, oder sehr genaue Feststellungen erforderlich sind, wird das 
spezifische Gewicht mit dem Pyknometer ausgeführt. 

In der Nahrnngsmittelanalyse wird fast ausschließlich das PYkno· 
meter mit langem Hals und MiIlimetereinteilung benutzt. Die An· 
wendungsweise ist in den Abschnitten Wein, Bier, Fruchtsäfte und 
Branntwein eingehend beschrieben. 

Das spezifische Gewicht von festen Körpern ermittelt man mit 
Hilfe der Pyknometer, die man mit der betreffenden Substanz, die fein
pulverig sein muß, anfüllt. Auf dem Prinzip der hydrostatischen Wage 
beruht ferner die sog. Kartoffelwage, mit welcher das spezifische Ge
wicht der Kartoffeln bestimmt wird. Dieses läßt ('inen Rückschluß auf 
den Stärkegehalt zu. 

1) Spez. Gewichte, die auf Wasser von 15" bezogen sind, werden durch 
Division mit 1,00087 auf die Einheit Wasser von 4° umgerechnet. 
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Bestimmung des Schmelzpunktes von Fetten 1) (nach Polenske). 

Zur Aufnahme des Fettes 2) dienen U-förmig gebogene, dünnwandige 
Glasröhrchen 3) von 1,4-1,5 mm lichter Weite. Durch Eintauchen des 
einen Schenkels des Glasröhrchens in das geschmolzene Fett bringt man 
eine etwa 2 cm lange Fettsäule in die Kapillare und erreicht durch VOI'

sichtiges Erwärmen der wieder umgedrehten Kapillare, daß das Fet,t 
in beiden Schenkeln gleich hoch steht. Danach wird das Fett durch 
sofortiges Eintauchen der Kapillare in Eiswasser zum Erstarren ge
bra;cht. Die so gefüllten Röhrchen (von jeder Fettprobe mehrere) werden 
etwa 24 'Stunden in einem Gefäß auf Eis aufbewahrt. Der Schmelz
punkt ist in folgender Weise zu bestimmen: 

Die Kapillare wird mit einer zweiten mit klarem Öl beschickten 
Kapillare an einem Thermometer (am besten Anschütz-) so befestigt, 
daß das Fett in der Kapillare sich in gleicher Höhe mit der Quecksilber
kugel des Thermometers befindet. Die Erwärmung findet in einer 
Lösung von 200 ccm Glyzerin und 100 ccm Wasser statt; diese Mischung 
darf nicht wärmer als 20° sein. Während des Erwärmens des Bades 
muß umgerührt werden; die Temperatursteigerung soll anfangs in der 
:Minute etwa 2°, bei Annäherung an die Schmelztemperatur des Fet.tes 
nur ~/40 betragen. 

Als Schmelzpunkt nach Polenske ist diejenige Temperatur an
zusehen,. bei der die letzte opalisierende Trübung des Fettes eben ver
schwindet und das Fett die Klarheit des Öles in der Vergleichskapillare 
annimmt. Eine etwa noch vorhandene schwache Trübung der beiden 
Oberflächenschichten des geschmolzenen Fettes in Dicke von etwa 1 mm 
ist dabei nicht zu berücksichtigen. Es ist das Mittel von zwei Beob
achtungen zu nehmen, falls d-iese um nicht. mehr als 0,30 voneinander 
abweichen. 

Bestimmung des Erstarrungspunktes von Fetten. 

Zur Ermittelung des Erstarrungspunkt.es bringt man eine 
2-3 cm hohe Schicht des geschmolzenen Fettes in ein dünnes Probier
röhrchen oder Kölbchen und hängt in dasselbe mittels eines Korkes 
ein Thermometer so ein, daß die Kugel desselben ganz von dem flüssigen 
Fette bedeckt ist. Man hängt alsdann das Probierröhrchen oder Kölb
ehen in ein mit warmem Wasser von 40-500 gefülltes Becherglas und 
läßt allmählic.h erkalten. Die Quecksilbersäule sinkt nach und nach 
und bl!libt bei einer bestimmten Temperatur eine Zeitlang stehen, um 
dann weiter zu sinken. Das Fett erstarrt während des Konstantbleibcns; 
die dabei herrschende Temperatur ist der Erstarrungspunkt. 

Mitunter findet man bis zum Anfange des Erstarrens ein Sinken 
der Quecksilbersäule und alsdann während des vollHtändigen Erstarrens 

1) Der Nahrungsmittelchemiker kommt fa~t nur in die Lage, den Schmelz
IHmkt von Fetten, Fettsäurenglyzeride odel' Fettsäuren zn bestimmen. 

') Vgl. Entwürfe, Heft 2, 29. Für die Bestimmung von Schmelz- und 
l1:rstarrungspunkten ist nur klares, wasserI'l'eies Fett zu verwenden. 

') Lichte Weite 0,75 mm, ein Schenkel mit trichtel'förmiger Erweiterung, 
nach Bömers Verfahren zur Schmelzpunktbestimmung der Glyzeride. 
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wieder ein Steigen. Man betrachtet in diesem Falle die höchste Tem
peratur, auf welche das Quecksilber während des Erstarrens wieder 
steigt, als den Erstarrungspunkt. 

Polenske 1) hat einen besonderen Apparat zur Ermittelung des 
Erstarrungspunktes konstruiert und bezeichnet die Differenz zwischen 
dem Schmelzpunkt und Erstarrungspunkt (beide nach seinem Verfahren 
bestimmt) als "Differenzzahl nach Polenske". Vgl. auch S. 77, 
Abschnitt Fette. 

Refraktometrisehe Prüfungen. 

Die Bestimmung des Lichtbrechungsvermögens wird in der 
Nahrungsmittelchemie einesteils zur Erkennung der Reinheit der Sub
stanzen (Identitätsbestimmung), anderenteils zur Messung des Gehaltes 
(der Konzentration) von Lösungen bestimmter Substanzen angewendet. 

Die wichtigsten Refraktometerkonstruktionen 2) für praktische 
Zwecke sind: 

1. Das Butterrefraktometer (nach Wollny) und das Milch
refraktometer, beide von der Firma Zeiß, Jena, hergestellt. Diese 
A ppara te bestehen aus einem heiz baren Ab besehen Doppel prisma, wo
von das rechte aufklappbar ist, und einem fest mit dem linksseitigen 
Prisma verbundenen Fernrohr, dessen Objektiv man mit einer Mikro
meterschraube in einer Schlittenführung verschieben kann. In der 
Brennebene des Fernrohres befindet sich eine von 0-100 (bzw. - 5 bis 
+ 105) bezifferte Skala. Diese umfaßt im Butterrefraktometer die 
Rechungsindices nD = 1,42 bis nD = 1,49, im Milchrefraktometer 
nD = 1,33 bis nD = 1,42. Sobald das Untersuchungsmaterial zwischen 
die Prismen gebracht ist, entsteht in der Ebene der Skala eine farbige 
Grenzlinie, auf die mit Hilfe der Mikrometerschraube die Skala genau 
auf 1/10 Teile einstellbar ist. Die Skalenteile des Refraktometers lassen 
sich mit Hilfe einer Tabelle 3) in die Brechungsexponenten umrechnen. 
In der Refraktometrie der Nahrungsmittel findet im allgemeinen eine 
Umrechnung auf Brechungsexponenten nicht statt. Maßgebend sind 
aus praktischen Rücksichten die abgelesenen Skalenteile. Die Benützung 
des Refraktometers erfordert eine geeignete Heizvorrichtung für die 
Erwärmung und Bewegung des dazu benutzten Wassers, das die Prismen 
mit möglichst gleichbleibender Wärme zu umgeben hat. Solche Heiz
vorrichtlffigen sind von der Firma Zeiß, Jena, erhältlich. Bewährt hat 
sich auch besonders die von R. W ollny konstruierte Vorrichtung. Die 
Temperatur des Heizwassers beträgt beim Buttcrrefraktometer, das im 
übrigen auch für die Prüfung sämtlicher anderer Fettarten, sowie von 
Tran, Kohlenwasserstoffen, Glyzerin usw. benutzt wird, im allgemeinen 
25, 30, 35 oder 400 (400 bei den festen Fetten), beim Milchrefraktometer 
17,5°. Letzteres Instrument dient außer zur Bestimmung des Fett
gehaltes der Milch noch zur Feststellung des Gehaltes von Lösungen 

') Arb. a. d. Kais. Ge8undh.·Amt 1907. 26. 444; 1908. 29. 272, sowie 
Entwürfe 2 (Speisefette und -öle), 30. 

') Die optischen Grundlagen der Refraktometrie sind eingehend in 
J. Königs Handhuch, IH. Bd., 1. Teil, behandelt. 

') S. Entwürfe. 2. 33. 
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aller Art; in allen Fällen sind die für die einzelnen Konzentrations
verhältnisse zugehörigen Skalenteile in Tabellen festzulegen. 

Von Zeit zu Zeit ist eine Justierung (Prüfung) der Refrakto
meter mit einer Normalflüssigkeit vorzunehmen. Durch Lösen der 
Mikrometerschraube kann die Neujustierung dann vorgenommen werden; 
sie ist aufs vorsichtigste und genaueste auszuführen. 

Als Lichtquelle dient am besten Tageslicht oder zu genaueren Ab
lesungen Natriumlicht, das mit Hilfe eines Spiegels dem Instrument zu
geführt wird. Jedem Instrument ist ein Thermometer beigegeben, das 
in die Heizflüssigkeit eintaucht. Wird beim Butterrefraktometer die. 
Temperatur nicht auf eine entsprechende Höhe (z. B. 40° bei festen Fetten) 
konstant gehalten, so tritt eine Umrechnung in der Weise ein, daß man 
für jeden Grad, um den die Temperatur bei der Bestimmung zu hoch 
war, der abgelesenen Refraktometerzahl 0,55 Teilstriche, dem Brechungs
index 0,00036 zuzählt, während man für jeden Grad, um den die Tem
peratur zu niedrig war, ebensoviel abzieht. Beim Milchrefraktometer 
muß mit konstanter Temperatur gearbeitet werden. 

Das Aufbringen des Fettes oder der Lösungen auf die Prismenfläche 
muß mit Hilfe stumpfer Gegenstände oder mit kleinen Pipetten (Röhr
chen) erfolgen. Für leichtflüchtige (ätherischf) Lösungen befindet sich 
am Milchrefraktometer eine besondere Einlauföffnung. Die Prismen
flächen sind stets rein zu halten, insbesondere nach jeder Ablesung sofort 
abzuwischen. Eine Wandtafel für Lehrzwecke zum praktischen Gebrauch 
des Butterrefraktometers ist von G. Baumert und der Firma Zeiß heraus
gegeben. Vgl. auch Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905.9. 134. 

2. Das Eintauchrefraktometer unterscheidet sich von dem 
Butter- und Milchrefraktometer einerseits dadurch, daß das Prisma in 
die zu prüfende Flüssigkeit eingetaucht wird, und andererseits, daß das 
Ins~rument selbst keine Erwärmungsvorrichtung braucht; die zu unter
suchende -Flüssigkeit ist auf 17,5° einzustellen. Die Genauigkeit über
trifft bei diesem Meßverfahren die der anderen Refraktometer, weil die 
Grenzlinie schärfer erscheint und dem Fernrohre eine erheblich stärkere 
Vergrößerung gegeben ist als bei den anderen Refraktometern, Die zu 
prüfende Flüssigkeit befindet sich in kleinen Bechergläsern, die in ein 
Temperierbad eingehängt werden. Das Refraktometer wird darüber an 
einem Bügel aufgehängt und von einem Glas zum anderen weitergerückt. 
Die Temperiervorrichtungen sind verschiedener Konstruktion, von Form 
rund und quadratisch. Das Eintauchrefraktometer eignet sich am 
besten für wäßrige Lösungen, die ohne Luftabschluß untersucht werden 
können; für schnell verdampfende Lösungen sind besondere verschließ
bare Becher zu benützen. Die Justierung hat von Zeit zu Zeit mit 
destilliertem Wasser zu geschehen. Dieses zeigt bei 17,5° = 15,0 Skalen
teile. Das Eintauchrefraktometer wird fast ausschließlich zur Ermittelung 
der Dichte des Chlorcalciumserums bei der Milchanalyse, außerdem zur 
Alkohol- und Extraktbestimmung in Bier und ähnlichen Flüssigkeiten 
(s. diese Abschnitte) benützt. 

Jedem Refraktometer werden von der Firma Zeiß in Jena An
weisungen beigegeben, woraus noch Näheres zu entnehmen ist. Vgl. 
auch J. König, Handbuch, IH. Bd., 1. Teil. 

Bujard·Baier. Hilisbuch. 4. Auf!. 2 
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Ein dem Refraktometer an die Seite zu stellendes Instrument ist. 
das sog. Interferometer 1) für Flüssigkeiten und Gase. Die tragbare 
Konstruktion dient zu Untersuchungen an Ort und Stelle, z. B. zur Be: 
stimmung des Salzgehaltes, der organischen Substanzen und dgl. von 
Wasser. Siehe auch Abschnitt Wasser. 

Polarimetrische Prüfungen 2). 

Zur Anwendung gelangen Apparate mit Kreisgradteil ung und 
solche mit Zuckerskala, erstere sind vorzugsweise in Untersuchungs

. anstalten, letztere in Spezialinstituten und in der Industrie eingeführt. 
Kreisgradapparate sind die von: Wild, Mitscherlich, Landolt, 

Laurent und Lippich (Schmidt und Hänsch), wovon die vier letzt
genannten die gebräuchlichsten Systeme und sog. Halbschattenapparate 
sind. Mit den Apparaten mit Kreisgradteilung (0-3600 ) kann jede 
Substanz, die Drehungsvermögen besitzt, untersucht werden. Außer 
den am meisten in Betracht kommenden Zuckerarten werden in der 
analytischen Praxis auch Öle (namentlich Harzöle), sowie ätherische 
Öle und deren Lösungen polarimetrisch untersucht. 

Für technische .zuckeruntersuchungen haben sich die Halbschatten
apparate mit Zuckerskala von Soleil-Ventzke-Scheibler 3 ), Soleil-Dubosq 
sowie Schmidt und Hänsch eingebürgert. An Stelle der Kreisgrade 
befinden sich auf der Ska.la der Drehscheibe Angaben über den Gehalt 
der polarisierten Lösungen an Zucker (Rüben-, Rohr-) in 100 Teilen. 

Für die praktische Handhabung ist besonders folgendes wissenswert: 
Polarisationsapparate sind mit monochromatischem Licht, am besten 

Natriumlicht zu beleuchten. 'Bei genaueren Messungen und größeren 
Drehungen hat man das Lippichsche Natriumlichtfilter einzu
schalten, das den Zweck hat, fremde Strahlen aus dem Natriumlicht zu 
entfernen. Dieses Lichtfilter besteht einerseits aus einer Kaliumbichromat
lösung und andererseits einer Uranosulfatlösung. Näheres über die 
Herstellung dieser Flüssigkeiten enthält u. a. J. Königs Handbuch, 
Bd. IU, Teil 1, S. 95. Bei. den in den Laboratorien zu praktischen 
Zwecken dienenden kleinen Apparaten, wie z. B. dem von Mitscherlich, 
sind Lichtfilter entbehrlich; das Lichtfilter bedarf des peinlichst genauen 
Einhaltens der Vorschrüt und wiederholter Erneuerung. Die Natrium
lampe ist in einer Entfernung von 30 cm vom Apparatenende bei 
Apparaten für Röhren von 200 mm Länge aufzustellen. Die Beobach
tungsröhren dürfen keine Luftblasen enthalten; bei den neuerdings 
benutzten Patentröhren schadet eine kleine eingeschlossene Luftblase 
nichts, da sie bei horizontaler Lage in eine besondere Erweiterung am 
Verschlußstück eintritt. 

Ober die Herstellung der zu prüfenden Lösungen geben die Einzel
abschnitte nähere Auskunft. (Vgl. auch S. 46.) 

') Hergestellt von der Firma Zeiß in Jena; F. Löwe, Zeitschr. f. Instru
mentenkunde 1910, 11. 

I) Die optischen Grundlagen müssen als bekannt vorauBI!"eSt'tzt werden. 
Vgl. auch da~ Handbuch von J. König, Bd. III, Tell 1. 

') Umrechnung der Kreisgrade auf Soleil-Ventzke-Grade des Steuer-· 
Kreisgrade 

apparates bei kondensierter Milch: 0,347 = Soleil-Ventzke-Grade. 
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Bei Vornahme der Messungen, die am besten in einem verdunkelten 
Raume vorgenommen werden, hat man das Fernrohr scharf auf die 
Trennungslinie der Vergleichsfelder (beiden Halbschatten) einzustellen. 
Man geht zunächst von dem Nullpunkte der Gradeinteilung des Apparates 
aus und macht bei leerem Apparate mehrere Einstellungen auf gleiche 
Helligkeit hintereinander, jedesmal den Nonius ablesend. Man schaltet 
dann die aktive Substanz ein, stellt das Fernrohr von neuem ein, macht 
wieder einige Einstellungen und stellt schließlich bei leerem Apparate 
nochmals einige Male ein. Vor und nach dem Einschalten der Substanz 
ist deren Temperatur zu messen. (Im allgemeinen können bei den für 
die Praxis erforderlichen Messungen kleine Abweichungen von der mitt
leren Temperatur 17,5° C außer Betracht bleiben.) Das Mittel der Ab
lesungen gilt als Resultat. 

Für die Ablesung des Drehungswinkels mit Hilfe des Nonius 
möge folgendes Beispiel als Richtschnur dienen: 

Liegt der Nullstrich des drehbaren, rechts innenliegenden Nonius 
z. B. beim kleinen Mitscherlich-Apparat zwischen dem zweiten und 
dritten Teilstrich des feststehenden Kreises und fällt von den Strichen 
des Nonius der achte mit einem Teilstrich des Kreises zusammen, so ist 
die Ablesung 2 + 0,8 = 2,8°. (Näheres vgl. im Königschen Handbuch, 
Bd. ur, Teil 1.) 

Der Nullpunkt der Apparate ist von Zeit zu Zeit zu kontrollieren 
und gegebenenfalls mit Hilfe einer Quarzplatte einzustellen. 

Bei der polarimetrischen Bestimmung von Zuckerlösungen ist auf 
mancherlei Einflüsse, die das Untersuchungsergebnis verändern können, 
Rücksicht zu nehmen; manche Zuckerlösungen, z. B. GlucoselölSungen, 
zeigen Birotation, die durch 24stündiges Stehen der Lösung, nach Auf
kochen oder Zusatz von 0,1% Ammoniak aufgehoben wird. Auch An
wesenheit von Alkohol kann zu Fehlern führen. Das Nähere ist im Ab
schnitte "Zucker" angegeben. 

Berechn ung der s pezifisc hen Drehung einer in einer inaktiven 
Flüssigkeit gelösten Substanz: 

Die spezifische Drehung ist die in Kreisgraden ausgedrückte Ab
lenkung der Polarisationsebene, welche durch eine 1 dm lange Schicht 
der Lösung von 100 g Substanz in 100 ccm der Lösung hervorgerufen 
wird, bezogen auf 20° und bei Nat,riumlicht (Linie D des Spektrums) 
und wird [a]~ bezeichnet, 

[a]20 = 100~ 
I' I. c 

u = der abgelesene Drehungswinkel, 
I = Rohrlänge in dm 
c = Anzahl Gramme Substanz in 100 ccm Lösung. 

Dann ist der Gehalt c, ein ~r drehenden Flüssigkeit an einer Sub-

stanz von der spez. Drehung [a]I2~: c = 100. u. 
1. [alt;' 

Über die Werte der spezifischen Drehung der einzelnen Zuckerarten 
siehe den Abschnitt Zucker. 

2* 
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Polarisationserscheinungen werden auch in Verbindung mit 
der mikroskopischen Untersuchung von Kristallen (von Nahrungs
mitteln kommen die Fette in Betracht) als Kriterium verwendet. Hierzu 
dienen besondere Polarisationsmikroskope oder Polarisationsapparate, 
die am Mikroskop angebracht werden. Wegen ihrer relativ seltenen 
Anwendung kann hier nicht näher darauf eingegangen werden. (Siehe 
auch Abschnitt Fette.) 

Spektroskopische Untersuchungen. 

Bei der Spektralanalyse unterscheidet man Emmissionsspektra, 
d. h. die. Spektra glühender Dämpfe oder' Gase (in stark verdünntem 
Zustande) und Absorptionsspektra, das sind solche, die bei der 
Untersuchung von gefärbten Lösungen gewisser Stoffe durch Absorption 
bestimmter Lichtstrahlen entstehen (Absorptionsstreifen). 

Die N ahrungsmi ttelchemie macht im allgemeinen selten von 
der Spektralanalyse Gebrauch; die Anwendung dieses Hilfsmittels bleibt 
auf den Nachweis von Farbstoffen beschränkt. In solchen Fällen ist 
die Spektralanalyse eine sehr wertvolle Ergänzung der chemischen Unter
suchungen bei gefärbten Gegenständen, da sie auf rasche Weise die 
nähere Ermittelung der Art eines Farbstoffes ermöglicht, was auf chemi
schem Wege oft gar nicht oder nur auf sehr umständliche Weise geschehen 
kann. Die Kenntnis der Art eines Farbstoffes gewinnt jedoch auch nur 
dann Bedeutung, wenn es sich um die Feststellung eines als gesundheits
schädlich bekannten Farbstoffs handelt. Für den erwähnten Zweck ist 
die Spektralanalyse besonders von J. Formanek 1) ausgebaut. Nähere 
Beschreibung nebst ausführlichen Tafeln über die Absorptionsspektren 
zahlreicher Farbstoffe findet sich in J. Königs Handbuch, IU. Bd., 
1. Teil, S. 570. 

In der gerichtlichen Chemie spielt der spektroskopische Nach
weis von Blut und mancher Alkaloide eine Rolle. Die Erkennung von 
Blut mit Hilfe des Spektroskops ist im Abschnitt "Gerichtliche Chemie" 
eingehend beschrieben. Bezüglich der Ermittelung von Alkaloiden und 
Glucosiden (Gewinnung der Lösungen, Wellenlänge der Absorptions
spektra) sei auf das Königsche Werk verwiesen. 

Für praktische Zwecke ist das einfache. Spektroskop mit beweg
lichem Fernrohr nach Kirchhoff-Bunsen- ausreichend. Zur schnellen 
Beobachtung der Absorptionsspektren eignen sich Taschenspektroskope, 
am besten solche· mit Vergleichsprisma, Orientierungsskala oder Skala 
für die Ermittelung der Wellenlängen. Für den Gebrauch sind die den 
Apparaten 2) beigegebenen Anweisungen und die in Königs Handbuch 
enthaltenen ausführlichen Beschreibungen zu beachten. 

Kolorimetrische Untersuchungen 

sind vergleichende Bestimmungen der Farbentiefe von zwei Flüssig
keiten zum Zwecke der Ermittelung des unbekannten Gehaltes einer der 

') Die qualitative Spektralanalyse,Berlin 1895 und spektralunalytischer 
Nachweis künstlicher organischer Farbstoffe. Berlin 1900. 

") Besonders bekannt sind die Apparate VOn Schmidt und Hänsch. Berlin. 
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beiden Flüssigkeiten, gemessen an der festgelegten Farbentiefe der 
anderen Flüssigkeit mit bekanntem Gehalt. Kolorimetrische Unter
suchungen lassen sich also zu quantitativen Bestimmungen in solchen 
Fällen ausbilden, wo sonst keine sichere analytische Grundlage vor
handen ist, jedoch Farbenreaktionen rmtzbar gemacht werden können. 
Als Vergleichsflüssigkeiten dienen entweder Flüssigkeiten, die mit 
Reagenzien je nach dem Gehalt der Flüssigkeiten an der in Betracht 
kommenden Substanz Farbentöne verschiedener Stärke geben, oder aus 
anderen Stoffen erzeugte Farbentypen. 

Die erstgenannte Art wird z. B. angewendet, wenn man die Menge 
an salpetersauren Salzen in Wasser mittels der Brucinreaktion (Rot
färbung) feststellen will, wobei man als Vergleichsflüssigkeiten Lösungen 
von verschiedenem Salpetergehalt verwendet. Im anderen Falle, z. B. 
bei der Bestimmung des Kreatinins in Fleischextrakt wird der Vergleich 
mit einer Kaliumdichromatlösung von bekanntem Gehalt ausgeführt. 
Wie schon angedeutet, kann man den Vergleichsflüssigkeiten Färbungen 
von verschiedener Tiefe geben und diese einzeln mit der zu untersuchenden 
Flüssigkeit vergleichen, jedoch auch so verfahren, daß man die Ver
gleichsflüssigkeit solange verändert (verdünnt), bis sie mit der Flüssig
keit unbekannten Gehaltes dieselbe Farbentiefe hat. Der Grad der Ver
dünnung muß dabei genau festgestellt werden. 

Zur Ausführung der kolorimetrischen Prüfungen dienen Vorrich
tungen verschierl"enster Art, von einfachen graduierten zylindrischen 
Gcfäßen an (z. B. den Kolorimetern nach Hehner, Leyser und 
Neßler-Stockes, J. König) bis zu den Präzisionsinstrumenten mit 
fcinster Einstellung, von welchen die nach dem Prinzip von Dubosq
Laurent sowie von Stammer konstruierten Apparate 1) in Unter
suchungsämtern am gebräuchlichsten sind. Das Kolorimeter von He hner 
besteht aus 2 graduierten, mit Ausflußöffnungen über dem Boden ver
sehenen Zylindern (a und b),von denen der eine(a) die zu untersuchenge, 
der andere (b) die Vergleichsflüssigkeit, je bis zum Teilstrich 100 enthält. 
Ist letztere bei Durchsicht von· oben, stärker gefärbt als die zu unter
suchende Flüssigkeit, so läßt man aus dem Zylinder (b) soviel von der 
Vergleichsflüssigkeit ausfließen, bis Farbengleichheit hergestellt ist; die 
beiden verschiedenen Flüssigkeitsmengen enthalten dann die gleiche 
Menge färbender Substanz. Ist c der Prozentgehalt der Vergleichs
flüssigkeit a und m der Teilstrich im Zylinder b, bei der Farbengleichheit 
beobachtet wird, so enthalten die 100 ccm der zu prüfenden Flüssigkeit 

eine Farbstoffmenge x = 1~0 m. 

Ist umgekchrt die zu untersuchende Flüssigkeit im Zylinder a 
stärker gefärbt als die Vergleichsflüssigkeit im Zylinder b, so kann man 
die Flüssigkeit in a entweder so lange verdünnen, bis Farbengleichheit 
eingetreten ist, oder man kann umgekehrt aus a soviel Flüssigkeit ab
lassen, bis die Schicht in a bei Teilstrich m die gleiche Farbentiefe wie 

') Hergestellt. von den Firmen Krüß in Hamburg, Schmidt und Hänsch 
in Berlin. 
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in b hat. In ersterem Fall ist dann die zu suchende Farbstoffmenge 
100 c 

x = c X der Verdünnung, in letzterem Falle ist x = (nach 
m 

J. Königs Handbuch). 

Die Kolorimeter von J. König sind an Stelle von Vergleichs· 
flüssigkeiten mit Farbstoffstreifen für die Bestimmung des Ammoniak., 
des salpetrigen Säure· und des Eisengehaltes im Wasser versehen. Der 
Vergleich beruht auf den bekannten im Abschnitt "Wasser" angeführten 
Reaktionen mit Neßlers Reagens, Jodzinkstärkelösung mit Schwefel· 
säure und Rhodanammoniumlösung mit Salzsäure. 

Bei den·Kolorimetern von Dubosq, Stammer u. a. kann die 
Vergleichung unter Ausschluß etwa störender Nebenerscheinungen vor
genommen werden. Die aus den Flüssigkeitsschichten austretenden 
Lichtstrahlen werden durch Glasprismen parallel zu sich einander ge
nähert und durch ein Fernrohr betrachtet. An Stelle von Glaszylindern 
mit seitlichem Ausfluß·dienen neuerdings für die Aufnahme der Flüssig
keiten nur oben offene Zylinder, in denen mittels eines Zahntriebes zwei 
oben offene und unten durch planparallele Platten verschlossene Tauch
röhren verschiebbar sind, wodurch die Höhe der Flüssigkeitsschicbten 
beliebig verändert werden kann. Der Zahnt rieb trägt zur Messung der 
Schichtenhähen eine Millimetereinteilung. 

Bei der Handhabung der Apparate hat man darauf zu achten, daß 
die einfallende Flächenhelle in beiden Zylindern gleich"ist, weshalb eine 
vorherige Prüfung der Helligkeit der beiden Hälften des Gesichtsfeldes 
mit den leeren Absorptionszylindern notwendig ist. Die Flüssigkeiten 
müssen auch völlig frei von Schwebestoffen sein und gleiche Temperaturen 
besitzen. 

Zu den kolorimetrischen Untersuchungen rechnet man auch. Fest· 
stellungen über den Grad der Trübung oder der Lichtdurchlässig. 
keH einer Flüssigkeit, wie dies u. a. bei Wässern, solchen von Fluß
läufen und dgl., an Ort und Stelle oder aucb im Laboratorium, nötig ist.. 
Näheres siehe im Abschnitt "Wasser". Ein für wissenschaftliche Zwecke 
dien.endes Instrument ist das Diaphonometer nach J. König, her
gestellt von A. Krüß in 'Hamburg, dessen Einrichtung des näheren in 
J. Königs Handbuch erläutert ist. 

K8plllaran8Iys~. 

Diese physikalische Methode beruht auf der Beobachtung, daß Körper 
bzw. deren Lösungen cin verschiedenes Kapillar- und Adsorptionsverhalten 
mit gesetzmäßigen Steighöhen besitzen. Man hänll't zu dieser FeststeJlung 
Streifen von Filtrierpapier mit ihrem einen Ende 3-5 cm tief in flüssige Körper 
oder Lösungen ein. Die auf den Streifen aufgesogenen Flüssigkeiten bilden 
dann ffil'ist eine oder mehrere Zonen, die sich durch besondere Farben anzeigen 
und mit Reagenzien entsprechE'nd untersucht werden können. Für die korrekte 
Durchführung des Verfahrens bedarf es des EinhaItens verschiedcner Einzel
heiten, auf die.in Königs Handbuch des näheren hingewiesen ist; ebenso auf 
die zahlreiflhen Veröffentlichungen Goppelsröders dortselbst, der die Kapillar
analyse wisscnschaftlich bearbeitet hat. Ihre· praktische Anwen(lungswoise 
für Nahrungs- und GenullmUteluntersuehungen bleibt auf den Nachweis von 
FarbRtoffen, Alkaloiden, das Auffinden kll'iner .lIlengen von Einzelbestand· 



Allgemeine physikallsch.chemische Untenuchungsverfahren. 23 

tt'i1en, z. B. in Mineralwässern u. a. bcSC'hränkt. In den meisten Fällen ist sie aber 
auch dafür entbehrlich, weil sioherere und brauchbarere Mflthoden vorhanden 
sind. Bei MaI1l!'el an Unt-t'rsuchungsmaterial kann die Kapillaranalyse aber 
ein gute!! Hilfsmittel sein. Einzelfälle tür die Anwendungsweise sind in den 
betreffenden Abschnitten beschrieben. 

Kr)'oskoplsche Untersuchungen '). 

Von einiger BedeutllIlg für die Nahrungsmittelchemie ist die Bestimmung 
des Gefrierpunkts einer Lösung. Nach J. Königs Handbuch steht das Ver· 
fahren an Einfachheit der theoretischen Grundlage wie der Ausführung anderen 
Verfahren, die auf der Lehre vom osmotischen' Druck beruhen, voran. 

Die' theoretische Grundlage bilden die Sätze: 
1. Die Gefrierpunktserniedrigung, die ein Lösungsmittel durch Auflösung 

eines indifferenten Stoffes erfährt, ist proportional der molekularen Konzentra· 
tion dieses zugesetzten Stoffes. 

2. Äquimolekulare Lösungen verschiedener Stoffe in demselben Lösungs· 
mittel ergeben gleiche Gefrierpunktserniedrigungcn. 

Was die Beschreibung und die Handhabung des in erster Linie in Betracht 
kommenden Gefrierapparates nach Beckmann betrifft, so muß auf das an· 
fangs erwähnte Werk verwiesen werden. 

Als Beispiel für die praktische Anwendung der Methode sei auf die aus· 
führliche Arbeit von Pritzker, betr. Gefrierpunktserniedrigung von Milch, 
Zcitschr. f. Unters. d. Nahr.· u. Genußm. 1917, 34, 69, verwieB,jln. 

Bestimmung der Radioaktivität 

mit, dem Fontaktoskop '). Die Bestimmung kommt ausschließlich bei Mineral· 
wasser, Moor und dgl, in Betracht und beruht auf dem Verhalten der radio· 
aktiven Substanzen, ein Gas (sog. Emanation) von der Fähigkeit auszusenden, 
die umgebende Luft leitfähig zu machen. Die Leitfähigkeit bestimmt man duroh 
Elektroskopt" und berechnet aus der gefundenen Größe die Radioaktivität. 
Die MeBBUngen bezieht man nach Mache auf denjenigen Sättigungsstrom 
(i, ausgedruckt in absoluten elektrostatischen Einheiten), den die in 1 Liter 
Wasser enthaltene Emanation während einer S.t1mde unterhalten kann x 1000. 
Eine Macheeinheit ist die Größe i x 10" bezogen auf-! Liter und 1 Stunde. (VgI. 
auch Pharm. Zentralhalle 1910, 579; Ohlmüllerund Spitta, Die Untersuchung 
und Beurteilung des Wassers und Abwassers 1910, 27.) 

Bestimmung der kritischen Liisungstemperatur 

ist eine bei der Untersuchung von Fetten angewandte seltene Methode. Die 
Temperatur, bei welcher eine unter bestimmten Umständen hergestellte Lösung 
eines Fettes in Alkohol oder Eisessig beim Abkühlen sich trübt, bezeichnet 
man als die kritische Lösungstemperatur. Das Nähere ergibt sich aus der 
Literatur über I<'ette. 

Bestimmung der Viskosität. 

Als Viskosität bezeichnet mnn den "Flüssigkeitsgrad", d. h. die Aus· 
'laufzeit einer bestimmten Flüssigkeit, gemessen qn einer bestimmten Menge 
von einem bestimmten Wärmegrad und mit einer Auslauföffnung von be· 
stimmter Weite. Für Nahrungsmittel kommt das Reischauersche Vlskosi· 
meter in Betracht. Praktische Bedeutung hat die Methode, die eine verschieden· 
fache Bearbeitung erfahren bat, bisher nicht angenommen "). 

Bei der Untersuchung von technischen Produkten, wie Schmierölen 
(Viskosimeter nach Engler) ist die Ermittelung der Viskosität unentbehrUr.h. 
Siehe Näheres S. 496. 

') Fests~llung des Gefrierpunktes bzw. der Gefrierpunktserniedrigung. 
') Beziehbar von Günther und Tegetmeyer in Braunschweig. auch als 

Reiseappal"at. 
") Betreffs Milch vgl. E. Örtel, Milchw. ZentralbI. 1911, 7, 137. 
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Bestimmung der elektrolytischen Leitfähigkeit. 
über die Apparatur und Ausführung Blehe die Angaben von Beckmann 

und Jordis 1) b7.W. G. Rupp '). 
Die Bestimmung der IJ6itfähigkeit läßt sich auch bei Milch, Honig, Bier, 

Wein, Wasser vornchmen; eine praktische Betlelltung für die Nahrungsmittel
chemio hat sie jedoch bisher nicht erlangt. Auf die wissenschaftliche Bedeutung 
für die Wein analyse ist im Abschnitt "Wein" hingewiesen. 

Elektrolytische Bestimmung von Metall~n '). 
Man bedarf zur Durchführung jeder elektrolytischen Fäl:lung einer ge

eigneten stromquelle für den galvanischen Strom (Element~ von Bunsen, 
Thermosäulen usw.) oder des Stromes von Akkumulatoren, Dynamomaschinen, 
wie ihn jede elektrische Hausleitung bietet. Die Regulierung des stromes wird 
durch Zwischenschalten von Widerständen (Rheostaten) erreicht. Zur Be
stimmung der Stromstärke, deren Einheit = Ampere heißt, benützt man sog. 
Amperemeter (Galvanometer), von denen es verschiedene Konstruktionen gibt. 
Zur Messung der Elektrodenspannung = Volt (Elektrode ist die zur Abscheidung 
des Metalles dienende Fläche) benutzt man Voltmeter (auch Torsionsgalvano, 
meter). Die Messung der Elektrodenspannung ist jedooh bei. einfachen ·Be
stimmungen, z. B. von Kupfer aus Salzlösungen nicht erforderlich. . 

Als Elektroden eignen sich am beRten plat.inschalen mit glatten Flächen 
einerseits und Scheibenelektroden, die in die Schalen hineingehängt werden, 
andererseits. Scheibenelektroden 8011en aus einem etwa 0,3 mm starken Platin
blech, welch~s am Stiele (von 1,5-2 mm Stärke) durch Platinlötung. befestigt 
ist, bestehen. Die Scheiben tragen Ö1fnungen. Besonders geeignet sind di~ 
Wink lerschen Drahtnetzelektroden. 

Bei Ausführung der Elektrolyse wird die Scheibenelektrode so in die 
die Metallösung enthaltende Platinschale eingeführt, daß sie von jener etwa 
1,5 cm absteht. Je nachdem Metall oder Ryperoxyd ausfallen soll, verbindet 
man die Schale mit dem negativen oder positiven Pole der stromquelle. Die 
jeweils anzuwendende normale Strom(l!chte = N.D lOo ist bei den einzelnen 
Metallen verschieden. Die Ausführung elektrolyt·ischer Bestimmungen muß 
als bekannt vorausgesetzt werden oder ist au"! ein@'m analytischen Lehrbuch, 
wie z. B. Miller-Kiliani, Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie zu ent
nehmen. 

Die nahrunllsmittelchemische Pnxis macht im allgemeinen wE'nig Ge
brauch von der Elektrolyse und ist auf die Ausfällung von Kupfer aus Aschpn 
von gekupferten Gemüsen und ähnlichen Feststellungen beschränkt. In Labora
torien, denen eine Einriobtung für die Elektrolyse zur Verfügung steht, bereitet 
die quantitative Bestimmung von Kupfer keine Schwierigkeit. Nähere An
gaben darüber siehe aber noch im Absehnitt "Gemüse" (elektrolytische Methode 
zur quantitativen Bestimmung von Kupfer von G. Stein, Zeitschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1909, 18, 548). 

Kalorimetrische Bestimmungen 

werden ZUl' Ermittelung des Wärme-(Encrgie-)Wertes angestellt. Der \Värme
wert der Nahrungsmittel ist ein SE'hr verschiedener, er kann trotz gleichen 
prozentualen Gehaltes an Elementen sehr verschieden sein, da die Bindung der 
Elemente(Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff usw.) untereinander mitbestimmend 
ist. Isomere Verbindungen können verschiedene Wärmewerte aufweisen. Die' 
Bestimmung des Wärmewel'tes bei Nahrungsmitteln hat bis jetzt lediglich 
wissenschaftliche Bedeutung erlangt, für die Zwecke der praktischen Nahrungs
mittelkontrolle ist das Verfahren zu umständlich und kostspielil'. Die Kenntni~ 
des Wärme wertes hat dagegen in der Ernährungslehre und namentlich in der 
Technik (Heizwertbestimmung von Brennmaterialien) Bedeutung erlangt. 
Bezüglich der Ausführung des Verfahrens mit der "kalorimetrischen Bombe" 
sei auf die Sonderliteratur (u. a. J. Königs Randbu<,h, Bd. IIJ, 1. Teil, 1909. 79) 
verwiesen. 

1) Forschungsberichte 1895, 2, 367. 
") Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 10, 37. 
') Nach Miller und Kiliani. Kurzeß Lehrbuch der analytischen Chemie. 
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Mikroskopische Untersuchungen. 

Neben den Lupen, die zu Vorprüfungen und zur Feststellung von 
gröberen Beimengungen oder Verunreinigungen mannigfache Ver· 
wendung finden, ist das Mikroskop ein wichtiges Instrument in der Hand 
des Nahrungsmittelchemikers. Die Konstruktion und Handhabung der 
Mikroskope mit ihren Hilfsapparaten (Kreuztisch, Zeichen·, Beleuchtungs. 
und Polarisationsapparate) muß als bekannt vprausgesetzt werden. 
Die mikroskopische Untersuchung erfolgt im wesentlichen: 

1. zur Prüfung von pflanzlichen oder tierischen, sowie auch minera. 
lischen Stoffen und Erzeugnissen zwecks Feststellung ihrer Art 
und Reinheit (Gewürze, Kakao, Kaffee, Tee, Mehle, Obst· und 
Gemüsedauerwaren, Fleisch· und Wurstwaren und dgl.); 

2. zur Prüfung auf Verunreinigungen, die durch niedere Pilze 
(Schimmel·, Hefe· und dgl.) hervorgerufen sind; 

3. zum Nachweis von Bakterien, insbesondere auf dem Wege des 
Färbens. 

Stoffe, die auf mikroskopischem Wege untersucht werden sollen, 
müssen häufig einer Vorbereitung zum Zwecke deutlicher Sichtbar· 
machung ihrer charakteristischen Merkmale unterworfen werden. So· 
weit diese Arbeiten nicht direkt auf dem Objektträger mit Hilfe der üb· 
lichen Hilfsinstrumente '(Nadeln, Messer und dgl.) vorgenommen werden 
können oder die Körper nicht ohne besondere Zerkleinerung oder Vor· 
behandlung, wie z. B. pulverförmige Substanzen mikroskopierfähig sind, 
werden erforderlichenfalls Schnitte mit dem Rasiermesser oder mit 
dem Mikrotom vorgenommen. Im allgemeinen kommt der Nahrungs. 
mittelchemiker mit dem erstgenannten Gegenstand aus. 

Die Herstellung von Schnitten erfordert neben Geschicklichkeit, 
Geduld und Ruhe namentlich Übung. Man stellt erst eine glatte Oberfläche 
durch Abschneiden des Untersuchungsobjektes her und zieht das Rasier· 
messer durch das Objekt durch. Die Schnitte müssen so fein als möglich 
sein und werden mit einem feuchten Pinsel oder einem Schnittfänger 
auf den Objektträger in einen Tropfen Wasser gebracht. Aufgerollte 
Schnitte muß man mit Nadel, Messer und Pinzett,e glätten. Unhandliche 
(kleine oder weiche) Objekte spannt man zwischen den in ein Stück· 
ehen Holundermark oder einen guten 'Flaschenkork eingeschnittenen 
Spalt. Besonders weiche Gegenstände kann man durch Einlegen in 
Alkohol härten. Das Mikrotom ermöglicht die Herstellung besonders 
feiner Schnitte und ersetzt den Mangel einer sicheren Hand. Die ver
schiedenartigen Konstruktionen und deren Handhabung sind den be
kannten nahrungsmittelchemischen Handbüchern von J. König und 
von Beythicn, Hartwich, Klimmer zu entnehmen. 

Bevor zur mikroskopischen Untersuchung geschritten wird, ~ind 
fetthaltige Substanzen, z. B. Kakaopulver, manche Gewürze und dgl. 
mit Äther zu entfetten und dann mit Aufhellungsmitteln zu behandeln. 
Besonders geeignet sind Lösungen von Chloralhydrat (3 Teile Chloral
hydrat +- 2 Teile Wasser) und Natriumsalicylat (Lösung .mit Wasser zu 
gleichen Teilen), ferner Laugen (Kali. oder Natron·). Die Einwirkung 
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letzterer darf nicht zu lange dauern, da sonst starke Aufquellung und sogar 
Zerstörung der Zellen eintreten kaIUl. Entfärbend und zugleich auf
hellend wirkt Javelle-Wasser (Natriumhypochlorit), auch hier ist wegen 
der zerstörenden Wirkung der unterchlorigsauren .salze Vorsicht beim 
Gebrauche am Platz. Will man die einzelnen, namentlich holzigen 
Gewebselemente zur eingehenden Untersuchung bloßlegen, so erwärmt 
man das Objekt mit Schultzeschem Gemisch (Salpetersäure mit einigen 
Körnchen Kaliumchlorat) im Reagenzglase und wäscht mit Wa88er dia 
isolierten Fasern aus. Luftblasen im Präparat entfernt man durch Ein
legen der Präparate in frisch ausgekochtes Wasser oder Alkohol. -

Zur deutlichen KenntIichmachung gewisser Pflanzenzellen oder 
deren Inhalt werden den Wasserpräparaten chemische Reagenzien zu
gesetzt oder diese Reagenzien an Stelle des Wassertropfens benützt. 

Die wichtigsten Reagenzien sind folgende: 
Konzentrierte alkoholische Phloroglucinlösung nebst 100J0iger Salz

säure (Rotfärbung verholzter Zellwände). Man betupft das Objekt mit 
der Phloroglucinlösung und gibt dazu einen Tropfen Salzsäure auf die 
betupfte Stelle. 

Jodkalium (1: 100) dazu Jod im Überschuß nebst konzentrierter 
Schwefelsäure (Blaufärbung der Cellulose; Jod-Jodkalium allein in ver
dünnter Lösung zum Nachweis von Stärke-Blaufärbung). 

Chlorzinkjod (25 g Chlorzink + 8 g Jodkaiium in 8,5 g Wasser ge
löst und Jod bis zur Sättigung beigegeben) - Cellulose färbt sich blau 
bis violett, verholzte Membranen gelb. Reaktion tritt langsam ein. 

Kupferoxydammoniak (aus CUS04 mit NaOH gefälltes und gut 
ausgewaschenes Kupferoxydhydrat wird in 20%igem Ammoniak ge
löst) löst Zellulosemembranen (Baumwolle usw.). 

Osmiumsäure, 1000ige Lösung, färbt Fette schwarz. 
Chromsäure in 500J0iger wäßriger' Lösung löst verkorkte und 

kutikularisierte Zellwände langsamer als andere. 
. Weitere in entsprechender Weise zu verwendende Reagenzien sind: 

Absoluter Alkohol, Äther (s. Fette), Fehlingsche Lösung (Zucker), 
Eisenchlorid (Gerbstoffe) und andere. 

Bezüglich der Färbung von Schnitten .sei auf die Sonderliteratur 
verwiesen, da die mikroskopische Untersuchung von Nahrungs- und 
Genußmitteln im allgemeinen nur selten davon Gebrauch macht. 

Dauerpräparate stellt man in der Regel durch Einbetten in Glyzerin
gelatine her (1 Teil farblose Gelatine in 6 Teilen Wasser auf dem Wasser
bad aufweichen, 7 Teile Glyzerin zufügen, das Ganze im Wasserbad gut 
erwärmen und sorgfältig durchrnischen und auf 100 Teile der Mischung 
1 Teil Phenol zufügen; wird am besten in kleinen Fläschchen gut zu
gestopft verwahrt). Wenn das Präparat unter dem Deckgläschen sauber 
und in die Mitte .. des Objektträgers gerichtet eingeschlossen ist, was 
immerhin einige Ubung und Erfahrung erfordert, 'läßt man es einige 
Wochen liegen bis die Gelatine völlig erstarrt ist. Man kratzt dann die 
eingetrockneteQ. Gelatineränder ab und umgibt das Deckgläschen mit 
einem Lackring (Asphaltlack). 
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(Vgl. auch O. Linde, Die Anfertigung pharmakognostischer 
Dauerpräparate 1910, Friedr. Viehweg & Sohn, Braunschweig.) 

Als wichtige Hilfsmittel für die mikroskopische Prüfung, nament
lich von Mischungen, z. B. von Gewürzpulvern seien empfohlen das 
Spitzglas und die Sedimentiergefäße von C. Hartwich 1). Letztere 
sind besonders _geeignet zur Vornahme einer Trennung der einzelnen 
Bestandteile nach ihrer Schwere. Derselbe Autor empfiehlt zur an
nähernden, quantitativen Feststellung der einzelnen Bestandteile 
(z. B. in Gemischen verschiedener Mehlsorten) die sog. Zählkam mer 2) 
(vgl. das unten angegebene Werk S. 36). Im allgemeinen ist man auf 
Schätzungen angewiesen, die man mit Hilfe vqn künstlichen Vergleichs
mischungen noch besonders beweiskräftig gestalten kann. Immerhin 
ist bei Schätzungen ein reichlicher Spielraum oder Abrundung des Resul
tates nach unten und nicht nach oben vorzunehmen. 

Ein weiterer Nebenapparat ist das Mikrometer (Meßapparat 
zur Feststellung der Größe des Objektes, z. B. von Stärkekörnern ver
schiedener Art). Ein Mikron Cu) entspricht einem tausendstel Milli
meter = 0,001 mm. Es ist ein Glasplättchen mit eingesetztem Maßstab, 
das man zum Gebrauch in das Okular legt (Teilung nach oben). Da die 
mit dem Okularmikrometer gemessene Größe von der Schärfe des Ob
jektivs abhängig ist, hat man mit Hilfe eines Objektivmikrometers die 
wahre Größe des Gegenstandes festzustellen. Der wahre Mikrometer
wert ergibt sich aus dem Quotient zwischen den mit dem Objektiv
mikrometer und den mit dem Okularmikrometer erhaltenen Werten. Der 
Wert für das Okularmikrometer ist von den optischen Firmen an
gegeben. 

Zur mikroskopischen Prüfung benütze man als Vergleichsmaterial 
Dauerpräparate von zuverlässig reinen Materialien, von denen eine 
Sammlung anzulegen ist. Gegebenenfalls verfertige man sich davon 
entsprechende Mischungen. Außerdem ist die Benützung von Atlanten 
~!ld Spezialwerken für mikroskopische Untersuchungen von Tschirch
Osterle, ·C. Hartwich, Möller, Schimper u. a. Autoren aufs drin
gendste zu empfehlen. 

Über die Ausführung der mikroskopischen Prüfung von Schimmel
pilzen, Hefen und Bakterien siehe den bakteriologischen Teil. Für 
die Ausführung der mikro chemischen Analyse, deren Zweck es ist, 
mit Hilfe chemischer Reaktionen unter dem Mikroskop äußerst geringe 
Mengen eines Stoffes (meistens mineralischer Natur) festzustellen, sei 
auf die Beschreibung des Verfahrens in Königs Handbuch und auf die 
Anleitungen zur mikrochemischen Analyse von H. Behrens und ,"on 
Emmich aufmerksam gemacht. 

1) Die Sedimentiermcthodc, ein Hilfsmittel zur mlkroakopischen Unter' 
suchung von Pulvern. SchwC'iz. Wochenachr. f. ehern. u. Pharm. 1907, 36, 
sowie derselbe, Botan. mikrosk. Teil des Handbuchs von Beythien, Hart
wich. Kllmmer. 

') C. Hartwich und .\. Wichmann, Archiv Pharm. 1912. 260. 452; 
11. f. U. N. 1913. !!6. 769. 
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Einführung In die l\Ilkrophotographle '). 

Für den ohemisohen Experten 1st der Nutzen der Mikrophotogl'aphie 
ein ganz bedeutender. und zwar insbesondere auf dem Gebiete der gerioht· 
lichen Chemie (Naohweis von Blut, Haaren, SpermatozoideD, Rasuren, nach
trägliche Abänderungen von Schriften usw.). Die lichtempfindliche photo
graphische Platte, welche die Stelle der Netzhaut des Auges vertritt, nimmt das 
Bild auf, wie es sich darbietet, und zwar mit ganz erstaunlicher Schärfe. Der 
Experte ist sonaeh imstande, aas Gesehene als ein objektives, haltbares Beweis
material dem Riohter vorzulegen. Auch für die Nahrlmgsmittelchemie, z. B. 
für die Gewürzuntersuchung, sowie auch für die Bakteriologie und für die Unter
suchung von Geheimmitteln usw. leistet die Mikrophotographie sehr gute Dienste 
und kann namentlich in geriohtliohen Fällen eine praktische Bedeutung gewinnen. 

Die notwendigen Apparate bestehen aus dem Mikroskop und der photo
g-raphischen Camera. Letztere ist insofern verschiedener Konstruktion, als 
es Apparate gibt, mit welchen das Bild in vertikaler Stellung, und solche, mit 
welchen es in horizontaler Lage oder in Jeaer beliebigen Stellung aufgenommen 
werden kann. 

Die ersten dienen hauptsächlich zur Herstellung kleiner, später zu ver
größernder Bilder und sind namentlich fiir bewegliche flüssige Objekte, welche 
in horizontaler Lage ablaufen würflen, brauchbar; nur wird, wenn das Tages
licht zur Aufnahme nicht genügt, eine besondere Beleuchtunp-, welche die Be
nützung von Spiegeln umgehep. läßt, notwendig. 

Als Lichtquellen kann man das Kalklicht und elektri~ches Licht, Auer
licht und Petroleum benützen. Die Apparate mit horizontaler Lage haben den 
Vorzug, daß man bei Weglassung der Spiegel künstliche Lichtquellen ohne wei
teres anwenden kann; auch ist ihnen leichter eine feste Lage zu geben, 80 (laß 
etwaige Erschütterungen durch Hin- und Hergehen usw. während der Aufnahm« 
ohne Einfluß sind. Da9 Mikroskop muß dabei umgelegt werden können. 

Das auf einem Tisch befindliche uwlegbare Mikroskop wird direkt mit 
einer gewöhnlichen photographischen Camera mit lang auszieh barem Balg, 
welche auf dem ihr zugehörenden Stativ steht, lichtdicht verbunden. indem 
man über den Tubus des Mikroskopes einen aus schwarzerr Tuch gefertigten 
ärmelartigen Hohlzylinder zieht und das andere Ende über einen an der Stirn
~eite der Camera befestigten Tubus von geschwärzter Pappe strcift. Beide 
Ansatzstellen sind noch mit Schnur oder mit Gummiringen zu befestigen. Diese 
Verbindung gestattet die Beweglichkeit der Camera und des Mikroskops. Die 
Länge dieses Ärmels richtet sich nach der Länge des Balges an der Camera; 
die Entfernung der Visierscheibe bis zum mikroskopischen Präparat soll sich 
bis auf wenigstens 1,5 m erstrecken können. Ist der Balg der Camera an sich 
schon weit ausziehbar, so kann der Vorstoß an der Stirnseite der Camera kürzer 
sein und umgekehrt. 

Die Einstellung des Bildes mit der Visierscheibe genügt in vielen Fällen; 
zur feinen Einstellung mit der lIIikrometerschraube muß bei der Länge des 
Apparates eine Vorrichtung angebracht sein, daß man vom Beobachtungs
platze aus die Drehung der Mikrometerschraube bewerkstelligen kann. Die 
einfachste Vorrichtung ist aie Neuhaußsche Klemme, ein mit einem kleinen 
Hebel versehener, an die Mikrometerschraube angesohraubter Ring, an welchem 
Leitungsschniire angebracht sind, mittels welcher die Mikrometerschraube durch 
Anziehen derselben vom Beobachtungspunkte aus beliebig gedreht werden 
kann. Dieselben Dienste leistet der Hookesche Schlüssel, welcher dureh Zahn
übersetzung die Bewegungen auf die lIfitrometerschraube überträgt. Anstatt 
der gewöhnlichen Okulare ist die Verwendung von Proiektionsokularen zu 
empfehlen. Firmen wie Zeiß, Leitz, Winkel in Göttingen liefern Apparate 
von großer Vollkommenheit_ 

Das geeignetste Licht zum Pho(.ographiercll ist das i:lonnenlicht. Von 
ihm macht. man sich jedoch, weil es in unseren Breitegraden nkht. zu aUen 

') Literatur: n. Ncuhauß, Lehrb'.lCh der Mikrophotographie. 2. Aufl. 
1907. Leipzig. Baumert-Dennstedt-Voigtländer. Außer mikrophoto
graphischen Aufnahmen können von dem Gerichtschemiker auch sonstige photo
graphische Aufnahmen, z. B. von Fingerabdrücken, Blutflecken, Handwerks
zeug, des Tatortes gelbst usw. verlangt. werden. 



Allgemeine chemische UnteriluchungRverfahren. 29 

Zeiten zu haben ist, gerne unabhüngig und wendet sich deshalb den künstlichen 
Lichtquellen zu, unter denen als schI' brauchbar das Auersche Gasglühlicht sich 
erwiesen hat. Das Objekt beleuchtet man mit Hilfe des Ab beschen Beleuch· 
tungsapparates und einer Sammellinse. Trotz scharfer Einstellung des Bildes 
werden aber oft unscharfe Bilder erhalten. Dies hat seinen Grund in FokuH' 
differenzen des Linsensystems. Diese Fokusdifferenz wird durch Einschaltung 
von sog. Lichtfiltern gehoben, indem man parallelwandige, mit Kupferoxyd
ammoniaklösungen gefüllte Gefäße einschaltet. Ist die Flüssigkeitsschicht sehr 
dick, so werden nur die blauen und violetten auf die lichtempfindliche Platte 
am kräftigsten wirkenden Strahlen (Wellenlänge 475-400) durchgelassen. In 
dünneren Schichten tritt allmählich blaugrünes und grünes Licht hinzu. Man 
benützt am besten die sog. orthochromatischen, lichthoffreien Platten, die auch 
für rotes Licht empfindlich sind. Für gefärbte bakteriologische Präparate 
empfiehlt·Zettnow ein Kupferchromfilter einzuschalten, welches aus 160 Teilen 
salpetersaurem Kupfer, 14 Teilen Chromsäure und 250 Teilen destilliertem 
Wasser besteht. Es wandern durch diese Flüsgigkeit nur St.rahlen von etwa 
560 Wellenlänge, also grüne und grüngelbe Strahlen, wclche zum Photographieren 
von gefärbten Bakterienpräparaten notwendig sind. Man benützt <liese Licht
filter in einer Schicht von 1 cm Dicke. Nur braun gefärbte Bakterienpräparate 
erfordern die KupferoxydB{llllloniaklichtfilter. 

Zur Aufnahme stellt man die Lichtquelle in größerer Entfernung vom 
IIHkroskop auf, bringt vor die Flamme einc Sammellinse in den Brennpunkt 
und wirft das Licht in die Objektebene. Verwendet man einen BeleuC'htungs
apparat, so stellt man eine matte Scheibe vor den selben auf und stellt das 
Lichtbild auf diese Scheibe ein. 

Nach der Zentrierung der Beleuchtungsapparate bringt man da~ Obj"kt 
unter das Objektiv, sucht mit der Visierscheibe die passende Stelle und stellt 
ein. Naehdtc>m scharf eingestellt ist, ersetzt man die matt!' Visierscheibe durch 
eine Spiegelschoibe, schaltet die Absorptionslösung in den Beleuchtungsapparat 
ein und stellt mit der Lupe ein. Beim Einstellen des Bildes bedeckt man die 
('amera mit dem Einstelltuch. 

Übcr die Technik der Aufnahme selbst, übcr das Entwickeln der Platten 
und über die Herstellung der photographischen Bilder braucht bei der weiten 
Verbreitung der Übung im Photographieren nichts mchr gesagt zu werden. 
Die richtige Wahl der Expositionsdauer bleibt der Erfahrung überlassen; im 
allgemeinen gesagt, dauert die BeJichtungszeit von wenigen Sekunden bis zehn 
und mehr Minuton. Die Firmen, welche mikrophotographische Apparate liefern 
geben ausführliche Anleitungen zum Mikrophotographieren bei. Auf diese sowie 
auf das eingangs vermerkte Lehrbuch sei verwiesen. 

B. Allgemeine chemische Untersuchungsverfahren. 
Als Untersuchungsmaterial müssen stets Durchschnittsproben 1) 

genommen werden. Bei jeder Bestimmung wird in der Regel eine Kon, 
trollbestimmung ausgeführt; das Mittel aus beiden näher übereinstim
menden Bestimmungen gilt als Resultat. Dies gilt besonders für Be
anstandungen. 

Der chemischen Untersuchung hat öfters auch ein praktischer Zube
reitungsversuch (Koch-, Back-, Aufguß-) vorauszugehen oder nachzufolgen zum 
Zwecke der Prüfung der Kennzeichnung oder Anwendungsvorschrift auf ihre 
Richtigkeit oder zur Feststellung des allgemeinen Genuß- und Gebrauchswertes, 
der Ungenießbarkeit oder der Verdorbenheit. Besondere Vorschriften lassen 
sich hierzu nicht geben, da die Art der Zube'reitung dem Einzelfall angepaßt 
werden muß. Die für die Herstellung von Aufgüssen z. B. von Kaffee und 
Kaffeeel'satzstoffen, Kakao, Fleischbrühe und ii.hnlichen Zubereitungen geeigneten 
Verhältnisse sind in den einschläidgen Abschnitten angegeben. 

') Siehe ProbenahIl'e S. 1 sowie die besonderen Angaben bei den ein· 
zelnen Gegenständen. 
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Einer großen Anzahl von Nahrungil- und Genußmitteln ist die 
Ermittelung folgender Bestandteile durch die chemische Analyse ge
meinsam: 

Bestimmung von Wasser und Trockensubstanz. 

Anzuwendende Substanz: Im allgemeinen nicht weniger als 
10-20 g. Die Bestimmung wird meistens je nach der Natur der 
Substanz in einer Platin- (Nickel-) oder Porzellan- (Quarz-) schale aus
geführt. Stark hygroskopische Substanzen werden in einer Wäge
glasschale, pulverförmige, nicht hygroskopische Substanzen zwischen 
zwei durch eine Klammer zusammengehaltenen Uhrgläsern getrocknet. 
1m Trockenschrank 1) werden die Gläser geöffnet oder auseinander ge
nommen. Das Trocknen wird bei 100-110° C vorgenommen; gewogen 
wird (bei hygroskopischen Körpern unter Bedecken des Glases) von 
Stunde zu Stunde bzw. auch in kürzeren ZeitaBständen, bis das Gewicht 
konstant bleibt. Die Abnahme des Gewichtes gibt den Wasserverlust 
bzw. den Wassergehalt an, der auf Prozente umgerechnet wird. 

Der Rückstand von eingedampften Flüssigkeiten heißt Trocken
Ilubstanz (Extrakt); er wird meistens in 50 ccm der Flüssigkeit ausgeführt 
und, wo nicht eine Berechnung auf Prozente nötig ist, in Grammen in 
100 ccm angegeben. Die Angabe in Prozenten setzt ein direktes Ab
wägen der Flüssigkeit oder die Möglichkeit, mit Hilfe des besonders zu 
bestimmenden spezifischen Gewichtes der Flüssigkeit, eine entsprechende 
Umrechnung der Kubikzentimeter in Grammen anzustellen, voraus. Die 
Trookensubstanz wird entweder duroh direktes Eindampfen oder durch 
Eindampfen in passenden Schälchen mit geglühtem Sand oder B.imsstein
Iltückchen oder auch ohne Auflookerungsmittel 2) auf dem Wasserbade 
(Porzellanring, auch Emaillering), Trocknen bei 100-105° im Trocken
schrank bis zum konstant bleibenden Gewicht, bestimmt. Bei Anwesen
heit von sonstigen flüchtigen Bestandteilen muß auf diese Rücksicht ge
nommen werden und man gibt in diesem Fall als Resultat den Gewichts
verlust als Wasser + flüchtige Substanzen an. Leicht zersetzliche Stoffe 
müssen ohne Wärmezufuhr im Vakuumexsikkator über Schwefelsäure ge
trocknet werden, was naturgemäß oft längere Zeit in Anspruch nimmt. 

Sirupöse, gelatinöse und ähnliche Substanzen, insbesondere Sirupe, 
Extrakte usw. oder Flüssigkeiten, die einen sirupösen Rückstand er
warten lassen, trocknet man unter Zusatz von Auflockerungsmitteln wie 
Bimsstein, Seesand, Holzwolle ein. Selbstverständlich müssen diese selbst 
zusammen mit der Schale und einem Glasstäbchen scharf getrocknet 

1) Im allgemeinen verwendet man nicht Luft-, sondern Wasserdampf
trockenschränke, oder solcho mit anderen HelzflüsRigkeiten (Glyzerin, Kochsalz
lösung usw.); die Bauart der Trockenschränke ist eine verschiedene, besonders be
kannte Formen sind der Soxhletsche und der \Veintrockenschrank. Trocken
~chränke mit Gaszufuhrregulatoren sind zur Sicherung einer konstanten Tem
peratnr sehr zweckmäßig. Namentlich hat sich die von der Firma G. Christ & Co 
Berlin-WeiBensee eingeführte Konstrukt.ion sehr bewährt. Vakuumtrocken
schränke sind bei hygroskopischen Substanzen sowie zum schnt'llen Arbeiten 
besonders geeignet. 

') Die Art des Eindampfens ist bei den einzelnen Materialien besonders 
angegeben. 
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und gewogen sein. Das weitere Trocknen derartiger schwer zn trock
nender Substanzen bis zum konstanten Gewicht geschieht im luftver
dünnten Raume (Vakuumtrockenschrank). Vgl. auch die von Fiehe \Uld 
Steg m üller1) sowie von U. Fa bris 2) für Honig angegebenen Apparate. 

Für manche Körper empfiehlt sich ein Vortrocknen durch An
wendung gelinderer WärIpe (z. B. bei Brotkrume). Es empfiehlt sich 
überhaupt die Temperatur allmählich zu steigern. Bei Kräutern, Wurzeln 
usw. wird ab und zu ein Vortrocknen vor der eigentlichen Bestimmung 
nötig. Diese führt man aus, wie es die Vereinbaf\Ulgen 3) angeben: Das 
Vortrocknen geschieht bei etwa 40-50° C im Dampftrockenschranke, 
indem man entweder, wie z. B. Wurzelgewächse oder ähnliches unter 
möglichster Vermeid\Ulg eines Wasserverlustes in dülllle Scheiben schneidet. 
und sie an einem Drahtbügel aufspießt, oder bei krautartigen Gemüsen 
und dgl., indem man sie nach dem Zerschneiden in flachen Porzellan
schalen oder auf Hürden auseinanderbreitet \Uld einige Tage bei obiger 
Temperatur vortrocknet. Man verwendet hierbei eine größere ab
gewogene Menge (etwa 500 g), läßt sie nach der Entfernung aus dem 
Trockenschranke etwa 2-3 St\Ulden an der Luft liegen, damit sie die 
für die lufttrockene Substanz normale Feuchtigkeit annimmt und beim 
darauf folgenden Wägen \Uld Zerkleinern keine weiteren wesentlichen 
Feuchtigkeitsmengen wieder aufnimmt. Die mit Luftfeuchtigkeit ge
~ättigte Substanz wird dallll gewogen, mit der Schrotmühle zerkleinert 
und sofort in gutschließende Glasbüchsen gefüllt. Von der zerkleinerten 
Masse dienen kleinere Proben für die vollkommene Austrocknung bei 
"100-1l00 C, wie eingangs angegeben, und für die übrigen Bestimmungen. 
Aus beiden Wasserbestimmungen berechnet man den Wassergehalt der 
natürlichen Substanz. Den Gehalt an sonstigen Bestandteilen be
rechnet man zunächst auf Trockensubstanz und hiernach mittels des ge
fundenen Gesamtwassergehaltes auf die natürliche Substanz. 

Da manche Substanzen infolge rascher Zersetz\Ulg, Gehalts an 
flüchtigen Stoffen usw., wie z. B. Fleisch, Wurst, Käse auf dem beschrie
benen Wege keine fehlerlose Bestimmung des Wassergehaltes ermög
lichen, sogar große Differenzen eintreten können, sind von H. Kreis 4), 
von C. Mai und E. Rheinberger 5), sowie von A. Besson 6), Michel 7) 
Verfahren, welche auf dem Prinzip der Destillation des Wassers mit 
Hilfe von hochsiedenden Flüssigkeiten (Xylol, Petroleum, Terpentinöl) 
beruhen, angegeben. Vgl. S. 131 und 138. 

Bestimmung der Asche (Mineralbestandteile), der Alkalität 
und des Sandes (in Salzsäure unlöslicher Teil). 

Die angewandte 8ubstanzmenge richtet sich nach dem zu er-
wartenden Aschengehalt. Die Bestimmung wird meistens nach der 

') Arb. aus dem Kaiserl. Ges.-Amt:ß 1912, 40, 308. 
') Zeitsehr. f. Unt:ßrs. d. Nahr.- u. Genußm. 1911, 22, 353. 
') 1. Teil, S. 1-2. 
') Ohern. Ztg. 1908, 32, 1042. 
') ZeitRchr. f. Unt:ßrs. d. Nahr.- u. Gonußm. 1912, 24, 125. 
') Ohem. Ztg. 1917, 41, 346. 
') Ebenda 1916, 37, 353. 
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Trockensubstanz-, Wasser-, Extrakt- usw. bestimmung mit der dabei an
gewandten Menge vorgenommen. Die Substanz soll womöglich ganz 
wasserfrei sein, um ein etwaiges Spritzen zu verhindern. Man verascht 
entweder über der Bunsenflamme, oder wenn eine Beeinflussung der Zu
sammensetzung der Asche durch die Verbrennungsprodukte des Heiz
gases zu befürchten ist, mit der Spiritus- oder Benzinlampe (Barthel
brenner). Mindestens sind die Verbrennungsprodukte des Gases durch 
eine um den Tiegel bzw. die Schale gelegte Asbestplatte oder dgl. mög
lichst vom Inhalt derselben fern zu halten, weil die Alkalität der Asche 
sich unter der Einwirkung der entweichenden S02 erheblich verändern 
kann. (Vgl. Abschnitte Fruchtsäfte, Wein usw.). 

Die Veraschung in Muffelöfen kann nur angewendet werden, wenn 
die Ermittelung leichtflüchtiger Salze oder Metalle nicht in Betracht 
kommt. Im allgemeinen ist das schärfere Glühen der Aschen bei der 
Nahrungsmittelanalyse stets zu vermeiden. Man verkohlt erst unter 
zeitweiligem Entfernen der Flamme oder mit Pilzbrenneraufsatz bei 
möglichst niedriger Flammenstellung so weit, bis alle Extraktivstoffe ver
brannt sind, dann laugt man mit etwas Wasser aus, filtriert von der Kohle 
ab und verascht das Filter, dessen Asche später abzuziehen ist, mit dem 
Kohlerückstand zusammen, gibt die Lauge wieder zu, dampft sie ein 
und glüht nochmals, aber vorsichtig, unter Hin- und Herbewegen der 
Flamme. Bei schwer zu veraschenden Massen (Phosphaten usw.), 
welche schmelzen und Kohleteilchen einschHeßen, muß die Asche mit 
Wasser oder chemisch reinem schwefelsäurefreiem .30 loigem H20 2 be
feuchtet, dann wieder geglüht, und diese Operation je nach Umständen 
mehrmals wiederholt werden. Als allgemeine Regel gilt, die Hitze erst 
allmählich zu steigern. Erhitzt man sofort stark, so findet viel leichter 
Schmelzen mit Kohlebildung statt; die Kohle verbrennt dann sehr schwer, 
und man ist genötigt, sie mit Wasser oder je nach der Substanz auch mit 
salpetersäurehaltigem Wasser auszulaugen, um schließlich ihre Ver
aschung zu bewirken. Die Asche darf keine Kohlenteilchen mehr er
kennen lassen. Hiervon überzeugt man sich dadurch, daß man sie mit 
etwas Wasser befeuchtet, worauf die fein zerteilte Kohle deutlich sichtbar 
wird. Zur Verhütung des Entweichens gewisser Stoffe, wie Arsen usw., 
hat man entsprechende Zusätze zum Aufschließen gemäß den Regeln 
der analytischen Chemie vorzunehmen. Vgl. "Nachweis von Metallen", 
S. 34. 

Wenn der Aschenbestimmung die Bestimmung des Sandes folgt, 
löst man die Asche unter Erwärmen in verdünnter lO%iger Salzsäure, 
filtriert ab, wäscht aus, verbrennt das Filter samt Rückstand, glüht 
und wägt. Rückstand minus Filterasche = Sand (wird oft auch als 
"salzsäureunlöslicher Teil" angegeben). Aus qiesen Daten ergibt sich 
auch die Menge der Reinasche bzw. der in Salzsäure löslichen 
Aschenbestandteile, - Angaben, welche ebenfalls zuweilen er
forderlich sind. 

Enthält der in 10 OJoiger Salzsäure unlösliche Rückstand noch 
wesentliche Mengen löslicher Kieselsäure, so entfernt man.dieselbe aus 
dem Rückstande durch halbstündiges Auskochen mit einer kalt gesättigten 
Lösung von Natriumkarbonat, der man etwas Natronlauge zusetzt, in 
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einer geräumigen Platinschale. Die Menge der Gesamtasche abzüglich 
des RO erhaltenen Rückstandes ergibt die Menge der Reinasche. 

Die Alkalität 'der Asche wird dadurch ermittelt, daß man die 
. n 

Asche unter Versetzen mIt 10 ccm (gegebenenfalls auch mehr) 2 Schwefel. 

säure und mit heißem Wasser in ein Becherglas spült, die Kohlensäure 
durch Erhitzen und Kochen vertreibt und die überschüssige Säure mit, 
n 
2 -Lauge zurücktitriert. Die Alkalität wird ausgedrückt in Kubikzenti-

meter Normalsäure berechnet auf 100 g der angewandten Substanz. Bfc'i 
dieser im allgemeinen gebräuchlichen Bestimmung der Alkalität werden 
die basisch reagierenden tertiären Phosphate mitermittelt. K. Farn
steiner 1) hat Methoden zur Bestimmung der wahren Alkalität ange
geben. Über Alkalitätszahl nach Buttenberg vgl. ZeitschI'. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905.9. 141 und den Abschnitt Fruchtsäfte. 

Aschenanalyse: 
Für die Ermittelung und Trennung der einzelnen Aschenbestand· 

tp-ile !lach zweckmäßigen und genauen analytischen Methoden müssen, 
soweit das Hilfsbuch in einzelnen Abschnitten, z. B. Wasser und Dünge· 
mittel, keine Anhaltspunkte bietet, die Lehrbücher der analytischen 
Chemie (besonders geeignet ist Treadwell, Kurzes Lehrbuch der analy
tiRchen Chemie) zu Rate gezogen werden. Ausführliche und gründliche 
Bearbeitungen finden sich im III. Teil, I. Bd. des Werkes J. König, 
Chemie der menschlichen Nahrungsmittel usw. und bei A. Bcythifc'n, 
Handbuch der Nahrungsmitteluntersuchung. 

Der Gang der Aschenanalyse ') sei hier kurz angedeutet: 
a) Kieselsäure und Erdalkalie n. Die Asch!' wird mit'rauchender 

Salzsäure in einer Porzellanschale mehrmals zur Trockne verdampft, dann mit. 
heißem Wasser auf einem gewogenen Filter gesammelt und nach dem Trocknen 
gewogeD. Verunreinigungen von Sand, Kohle und dgl. w~rden durch Behandlung 
des Filtetinhaltes mit Soda und etwas Natronlaugc als Rückstand nach dem 
Auswaschen und Trocknen gewogen. Die erhaltene salzsaure Lösung wird zu 
einem bestimmten Volumen aufgefüllt und für die Ermittelung der Tonerdp. 
des Kalkes, der Magnesia und dcs Eisens benützt. 

b) Schwefelsäure wird in einem zweiten Volumen in üblicher Weise 
als Bchwefelsaures Barium gefällt und weiter behandelt. Die von dem Nieder
schlaq- abflltrlerte Flüssigkeit wird zur Bestimmung 

c) der Alkalien durch Eindampfen weiterverarbeitet, indem man zu
nächst, nachdem man den Rückstand mit einer wiederholt gewasch('n"n Kalk
milch Iiingerc Zeit gekocht hat, Kalk und Magnosiasalze, Phosphorsäure, Eisen 
usw. mit Ammoniumkarbonat da"aus aus~cheidet. Die davon ab filtrierte 
Lösung wird eingedampft, um aus dem Rückstand die Ammoniumsalze durch 
schwache8 Glühen zu verjagen. Die Kalkbehandlung wird mehrmals mit kleinen 
Mengen der Reagenzien vorgenommen. Das endlich zurü<,kbleibende Gemisch 
von Kalium- und Natriumchlol'id komrr,t zur Wägung. Man bestimwt darin 
das Kalium als Kaliumplatinchlorid (s. S. 513). Durch Abziehen des als Chlorid 
berechneten Kaliums von dem Gesamtgewicht an Alkalichloriden ergibt sich 
das Natriumchlorid. Man kann die Chloride aueh durch überführen in Sulfate 

') Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, 13, 305. VgI. auch 
L. Grünhut, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1909, 48, 319. 

') Vg!. auch R. Berg, Chem. Ztg. 1912, 36, 509. Vermeiden der durch 
das Veraschen entstehenden Verluste dureh Anwendung von Anfschließmet.hodcll 
(Kjeldahl, Salpetersäure, Cbromsänregemlsch usw.). 

Bujard·Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 3 
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mittels Abrauchens mit Schwefelsäure hinreicnend genau bestimmen. Be
rechnung siehe Beythicns Handb. S. 56. 

d) Phosphorsäure nach den im Abschnitt Wein heschriebenen :Me
thoden '). 

e) Uhlor wird in der mit Salpetersäure gelösten Asche am besten ge
wicht~analytisch durch Fällen mit AgNO. oder titrimetrisch nach Volhard 
mit Eisenoxydammonahun bestimmt. 

f) Kohlensäure, direkte Bestimmung durch Absorption im Natron
kalkrohr oder im Geißlersehen Apparat in üblicher Weise. Siehe auch 
Backpul ver. 

Nachwei~ von Metallen (anorganischen Giften). Nichtflü('htige 
Metalle können in der Asche nach den üblichen Methoden der qualitativen und 
quantitativen Analyse ermittelt werden Im allgemeinen empfiehlt es sich je
<loch, die Zerstörung der organischen Substanz nach Fres eni us-B abo mit 
Salzsäure und Kaliumchlorat oder nach Neumann-Wörner ') mit einer 
Mischung gleicher Teile Schwefelsäure und konzentrierter Salpetersäure (8 = 1,4) 
vorzunehmen. Auf 5 g Substanz uimmt man 10 ccm dieses Gemisehes. Näheres 
darüber sowie über den Analysengang ist aus dem Abschnitt "Ausmittelung von 
Giften" S. 540 zu entnehmen. Vgl. ferner die amtliche Anleitung für die Unter
suchung von NahrungR- und Genußmitteln, Farben, Gespinsten und Geweben 
auf Arsen und Zinn (zum Farbengesetz gehörig), S. 691 sowie auch die im Ab
schnitt Gemüsedlluerwaren beschriebenen Methoden zum Nachweis von Mctallen. 

Bestimmung des Stickstoffes, der EiweißstoUe (Proteinstoffe) 
und sonstiger stickstoffhaitiger Bestandteile. 

Der Stickstoffgehalt gibt multipliziert mit 6,25 3) (vereinbarte Zahl, 
wobei Tiereiweiß als im Mittel 16% N enthaltend angenommen ist) 
den Gesamteiweißgehalt. 

Bei Körpern, die noch Ammoniak- und Amido- usw. Verbindungen 
enthalten, müssen die dafür in Betracht kommenden Stickstoffmengen 
bei der Berechnung in Betracht gezogen werden. 

Die Kjeldahlsche Methode wird wohl heute ausschließlich be
nützt. Von den verschiedenen Möglichkeiten zur Aufschließung der 
Substanz ist folgende für die Zwecke der Nahrungsmitteluntersuchung 
besonders geeignet und ausreichend; bezüglich anderer sei auf J. König, 
Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genußmittel, 1910, III. Bd., 
I. Teil, S. 240, sowie A. Beythien, Handbuch der Nahrungsmittel
untersuchung, S. 5, verwiesen. Weitere Winke, namentlich auch hin
sichtlich der Apparatur vgI. C. Beger, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1910, 
49, 427. 

Anzuwendende Menge der Substanz: 

1. Feste Körper: von Fleisch, Fleischextrakten usw. nimmt man 
0,5 g, von Brot, Mehl, Futtermitteln usw. 1-2 g, bei N-ärmen Sub
stanzen auch größere Mengen in Arbeit. 

Zur Analyse von Substanzen, bei denen es nicht mö!!,lich ist, eine kleine 
Durchschnittsprobe für die Stickstoffbestimmung sich herzustellen, wie bei 
Fleischwaren, Würsten, Gemüsen, und auch bei Futtermitteln bedient man sich 

') Vg!. auch Pfyl, Maßanalytisehe Bestimmung der Phosphate in der 
Asche von Lebensmitteln. Arb. -aus dem Kaiser!. Ges.-Amt 1914, 47, 1. 

') ZeitschI'. f. Unters. d. Nahr.- u. Gcnußm. 1908. 15, 732. 
') Die Anwendung eines anderen Faktors ergibt sich aus den einzelnen 

Abschnitten. 
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der in landwirtschaftlichen Versuchsstationen üblichen Methode, welche auch 
die "Vereinbarungen" angeben: 10-20 g der gemischten Substanz verrührt 
man unter Erwärmen auf dem 'Vasserbad mit 150 g rpiner konzentrierter 
Schwefelsäure mit einem Glasstab solange, bis ein flüssiger, gleichmäßiger Brei 
entsteht. Diesen bringt man in einen 200 ccm-Glaskolben, spült mit derselben 
Säure nach und stellt auch mit derselben Säure nach dem Erkalten auf 200 cem 
ein. Nach dem genügenden Durchmischen unter kräftigem Umsehütteln 
pipettiert man 20 eem des Gemisches (= 1-2 g Substanz) in einen Zersetzungs
kolben und verfährt wie eingangs angegeben. 

2. Flüssigkeiten dampft man in dem Zersetzungskolben (s. unten) 
entweder direkt oder unter Zusatz von etwas Schwefelsäure ein und ver
fährt wie bei den festen Körpern; manchmal empfiehlt sich auch das 
Eindampfen unter Zusatz von Sand im Hofmeistersehen Schälchen, 
welches dann nach vorausgegangenem Trocknen zertrümmert und in 
den Zersetzungskolben gebracht wird. Z. B. man nimmt von Milch 
etwa 20 ccm, von Wasser mindestens 250 cem. Das Eindampfen im Zer
setzungskolben geht leicht und rasch vor sich, wenn man in das auf dem 
Wasserbade befindliche Gefäß einen erhitzten Gebläseluftstrom über die 
Flüssigkeitsoberfläche leitet. Die heiße Luft führt den sich bildenden 
Dampf in sehr kurzer Zeit aus dem enghalsigen Kolben. Substanzverlust 
wird dabei völlig vermieden. 

Ausführung der Bestimmung: 

Zu der Substanz im Zersetzungskolben (Jenaer Kaliglaskolben 
mit langem Hals) gibt man 20 ccm reine konzentrierte Schwefelsäure 1), 
1 g (etwa 1 Tropfen) metallisches Quecksilber oder 0,5 g Kupferoxyd, 
erhitzt zunächst mit kleiner Flamme und steigert allmählich die Hitze. 
Nachdem die Substanz verbrannt ist und sich die Mischung in eine klare 
farblose oder bläuliche Flüssigkeit verwandelt hat, erhitzt man noch 
etwa 15 Minuten lang. 

Es ist empfehlenswert, das Gemenge vorher etwa 6-12 Stunden 
(wenn angängig) auf die Substanz einwirken zu lassen, indem man den 
Kolben mit einer Glaskugel schließt und an einem ammoniakfreien Orte 
(Glasglocke) stehen läßt. Namentlich ist zu beachten, daß die Substanz 
oder der eingedampfte Rückstand vollständig von der zugesetzten Säure 
durchtränkt wird. Der Kolben darf nur langsam angewärmt und etwa 
1/2_3/4 Stunde einer ganz geringen Hitze ausgesetzt werden. Nach und 
nach wird dann die Hitze gesteigert. Man vermeide ein rasches An
heizen, weil dadurch Stickstoff verlust eintreten kann. Die Zerstörung 
der Substanz ist sodann in der Regel in etwa 2-21/ 2 Stunden vollendet 2). 

In dieser Lösung ist nun der Stickstoff als schwefelsaures Ammoniak 
enthalten. Man verdünnt die erkaltete Lösung mit etwa 250 ccm Wasser, 
unterschichtet vorsichtig 80-100 ccm ammoniakfreie Natronlauge 
(1,35), die mittels eines Tropftrichters zugeführt wird, fügt 25 ccm 
Schwefelkaliumlösung (40 g K 2S im Liter) oder etwas mehr falls er
forderlich zur vollständigen Ausfällung des Hg zu und destilliert etwa 

') Die Schwefelsäure kann mit 10'/. Phosphoranhydrid verstärkt werden; 
Zusätze vou Oxydatiousstoffen wie Hg und CuO können dann bei leichtzer9tör
baren Stoffen unterbleiben. 

') Zucker- und stärkereiche Substanzen erfordern oft längere Zeit. 

3* 
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150-200 ccm unter Verwendung eines Reitmaierschen Destillations
aufsatzes mittels eines Lie bigschen Kühlers oder auch mit Luftkühlung 
sowie mit einer an die Apparatur angeschlossenen Wasserdampfstrom
einrichtung in eine Vorlage von etwa 250 ccm ab. Beim Destillieren ohne 
W'asserdampfstrom gebe man zur Vermeidung des Siedeverzuges einige 
Stückehen Zink in den Kolben, nachdem die Natronlauge vorsichtig 
unterschichtet wurde. Sofort ist aber hinterher der Destillationsaufsatz 
auf den Kolben zu bringen und die Verbindung mit dem Kühler her
zustellen. Die Vorlage enthält die mit einem Indikator (Kongorot oder 

Methylorange) versetzte Normalsäure (: oder eine anders eingestellte 

n 
solche). 1 ccm verbrauchte 4; -Säure = 3,5 mg N. Man titriert mit der 

entsprechenden Normallauge zurück und berechnet aus der verbrauchten 
Säure den Stickstoffgehalt. 

Neuerdings empfiehlt L. W. Winkler '), das ammoniakalische Destillat 
in Borsäurplösllng zu leiten und dann unter Anwendung eines geeigneten In
dicators das Ammoniak unmittelbar mit Säure zu messen. Bei diesem Ver
fahren ist folgende~ zu beachten: 

1. Die Borsäure soll in gehörigem Ül>erschuß sein. In der Praxis genügt 
PS, in die Vorlage 5-10 ~ kristallisierte Borsäure und 100 ccm destillierteH 
\Vasser zu geben. 

2. Die Vorlage muß gut gekühlt werden. 
3. Die Vorlage soll möglichst enghal~ig sein. Z'l aller Vorsicht kann man 

die Öffnung noch mit Borsäurewatte verschließen. 
4. Es ist wenig Kongorot oder Methylorange anzuwenden und na('h dem 

Erkalten der Borsäurelösung zu titrieren. 
n n 

5. Die Meßflüssigkeit i8t am besten 10 oder 4 -Salzsäure, da bei Schwefel-

säure der Umschlag weniger scharf ist. 
Die Bestimmung des Ammoniaks soll 'bei Anwendung dieser Methode 

verschärft werden. Das Nähere muß aus der Originalarbeit entnommen w('rden. 

Die Verwendung der Kjeldahlschen Methode zur Zerstörung 
der organischen Stoffe für den Nachweis von Metallen in organischen 
Stoffen empfehlen Gras und Gintl, namentlich für die Untersuchung 
von Teerfarben, sowie A. Halenke 2) für Mehl. Sie nehmen auf 10 g 
Substanz 60-80 g konzentrierte Schwefelsäure, die 10% Kaliumsulfat 
enthält. 

über N-Bestimmung in Milch, namentlich fettreicher, vgl. M. Popp und 
G. Wiegner '). 

Bestimmung des Stickstoffs bei Anwesenheit von Nitraten, Nitriten, 
Nitro, Nitroso-, Azo-, Cyan- usw. Verbindungen nach Jodlbaur oder 
von Salpeterstickstoff überhaupt s. Abschnitte Düngemittel S. 511 und 
Wasser S. 464. 

Im allgemeinen genügt die vorstehend angegebene Bestimmung 
der Gesamtstickstoffsubstanz (Rohproteins) für die Untersuchung und 
Begutachtung der verschiedenen Nahrungsmittel nsw.; für eingehendere 
Analysen, Treunung und Unterscheidung des in verschiedenen Formen 

') Zeitschr. f. ang. Chemie 1913. 26. 1. 231; 1914. 27. 1. 630. 
') Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- 11. Genußm. 1899, 2, 128. 
B) Milchw. Zentralbl. 1906, 263. 
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vorhandenen StickBtoffes als Reineiweiß, Peptone, Albumosen, Amino
säuren usw. und als nicht eiweißartiger Stickstoff, als Leim-, Ammoniak-, 
Amid- und Salpeterstickstoff muß auf die Literatur und den Abschnitt 
Fleisch und Fleischextrakte, sowie Milch verwiesen werden. 

Die Bestimmung des verdaulichen Eiweißes siehe im Ab
schnitt "Futtermittel" S. 506. 

Noch ist zu bemerken, daß der Stickstoff im tierischen Eiweiß 
etwa 16%' im Pflanzeneiweiß etwa 16,6% beträgt, nichtsdestoweniger 
aber berechnet man den Stickstoff in der Regel (siehe jedoch Abschnitt 
Milch) durch Multiplikation mit 6,25 auf Eiweiß oder Protein; man hat 
aber, was aus oben Gesagtem schon hervorgeht, zu berücksichtigen, daß 
manche Körper auch noch anderen Stickstoff als lediglich Eiweißstick
stoff haben, so ist z. B. der N bei Kartoffeln bis zu etwa 40% auf Amido
körper (hier auch Solanin), bei Pilzen desgl. zu etwa 30% zu beziehen, 
bei Kakao ist auf Theobrominstiekstoff zu achten usw. 

Der qualitative Nach'veis von Stickstoff geschieht durch Schrrelzen 
kleiner Substanzmengen mit Kalium oder Natrium, Al1flöRen dcr Schmclzc 
und Anstellen der Berlinerblaureaktion; die Lösung mit gelbem Schwefel
ammonium eingedampft gibt nach Ansäuern mit Eisenchlorid die blutrote Färbung 
von Sulfocyaneisen. Das Verfahren von Cas tellana siehe Zeitschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 10, 690. Ref. 

Eiweiß- (Protein-) Reaktionen s. S. 562. 

Bestimmung von Kohlenstoff und WasserstOff, des Schwereis nnd der Halogene 
(Elementaranalyse) • 

Die Kenntnis dieses Verfahrens muß vorausgesetzt werden. Der Nah
rungsmittelchemiker kommt im übrigen nur selten in die Lage, dies Verfahren 
anwenden zu müssen. Empfehlenswert ist die Anleitung zur vereinfachten 
Elementaranalyse nach M. Dennstedt '). 

Bestimmung des Fettes (Rohfettes, Äther-Extraktes). 

Unter Fett versteht man bei der Nahrungsmittelanalyse den Äther
extrakt der wasserfreien Substanz, d. h. alle aus der wasserfreien Sub
stanz dureh wasserfreien, d. h_ über Natrium oder Natriumamalgam 
destillierten, Äther extrahierbaren, bei einstündigem Trocknen im 
Dampftrockenschrank nicht flüchtigen Bestandteile. 

Verfahren mit dem Extraktionsapparat nach Soxhlet und dessen 
Kugelkühler oder einer anderen geeigneten Kühlvorrichtung. 

Anzuwendende Menge etwa 5-10 g der gepulverten Substanz. 
Man bereitet sich zunächst eine Papierhülse 2) aus fettfreiem Filtriel'

papier, indem man das Papier um einen zylindrischen Holzstab zwei
mal herumrollt und dessen unteres, durch Zusammenfalten des Papiers 
gebildetes Ende mit entfetteter Watte belegt. Sodann bringt man die 
Substanz oder den auf Bimsstein, Sand usw. angetrockneten Extrakt 
usw. in Pulverform ohne Verlust hinein, legt wieder Watte darauf, und 
schließt das überstehende Papier durch Zusammenfalten so, daß eine 

') Hamburg 1906 und Chemik. ztg_ 19M', 33,769; siehe auch J. Königs 
Handbuch, III. Bd., 1. Teil, S. 224. 

') Statt dieser sind die Extraktionshiiloen von Schleicher & SchülI, 
Macherey, Nagel & Co., Düren u. a. zu empfehlen. 
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Hülse entsteht. - Ist die Substanz nicht Bchon durch die vorbereitenden 
Bearbeitungen vollständig getrocknet worden, so muß die gefüllte Hülse 
im Dampftrockenschrank noch getrocknet werden. Im Extraktions
apparat, dessen Einrichtung als bekannt vorausgesetzt wird, wird dann 
etwa 4-6 Stunden 1) je nach dem Fettgehalt und dem Grade der Aus
ziehungsfähigkeit der Substanz mit Äther extrahiert. Im gewogenen 
und zuvor gut getrockneten Kolben wird der Äther verdampft oder ab
destilliert und das Zurückgebliebene im Dampftrockenschrank eine 
Stunde getrocknet und nach dem Erkalten im Exsikkator gewogen. 

Es empfiehlt sich, einen zweiten tarierten Kolben vorrätig zu halten 
und noch eine Zeitlang aufs neue zu extrahieren, um zu sehen, ob noch 
eine weitere Menge Fett ausgewgen wird. 

Die Bestimmung der freien Fettsäuren (des Säuregrades) dieser 
Extrakte siehe S. 59. 

Bestimmung und Trennung der stiekstofffreien Extraktivstoffe 
(namentlich der Kohlenhydrate). 

Die Gesamtmenge der stickstofffreien Extraktivstoffe, welche 
eine ganze Reihe von Verbindungen in den Nahrungsmitteln umfassen, 
nämlich die Zuckerarten, Stärke, Gummi, Pflanzenschleime und Säuren, 
Bitter- und Farbstoffe usw., rechnet man gewöhnlich aus der Differenz, 
indem man die Summe des Wasser-, Rohprotein-, Rohfett-, Holzfaser
und Aschegehaltes von 100 abzieht. 

Hat man eine ausführlichere Analyse der Extraktivstoffe 2) zu 
machen oder einzelne derselben zu bestimmen, so verfährt man wie folgt: 

Man erschöpft die n~eistens erst durch Äther entfettete Substanz 
zuerst mit kaltem, dann mit heißem Wasser und bringt die wäßrige 
Lösung auf ein bestimmtes Volumen. Hiervon nimmt man unter Ver
nachlässigung des Volumell'3 des unlöslichen Rückstandes zu folgenden 
Bestimmungen je einen aliquoten Teil. 

1. Bestimmung der in Wasser löslichen Stoffe. 

Einen aliquoten Teil, etwa 50-100 ccm kocht man zur Entfernung 
von Albumin 3) auf, filtriert, wäscht mit Wasser nach, dampft ein, 
trocknet bei 1050 bis zur Gewichtskonstanz und wägt. Alsdann ver
ascht man den Inhalt der Schale und wägt wieder. Die Differenz beider 
Wägungen ergibt die Menge der wasserlöslichen Kohlenhydrate (Ver
einbarungen). Man kann bequemer, namentlich bei stärkemehlreichen 
Stoffen, diese Bestimmung in der ursprünglichen Substanz (etwa 3-5 g) 

') Bisweilen mehr. 
') Die Ermittelung der Zuckerarten und -mengen sowie des Stärke

gehaltes bringt das Nachfolgende; betreffend der übrigen oben angeführten 
Erlraktivstoffe muß auf die oinzelnen Sonderabschnitte verwiesen werden. 

') Dieses und andere lösliche Stickstoffverbindungen können ebenfallö 
in einem besonderen Teil der Lösung bestimmt werden. Ein Te i! - entsprechend 
2-5 g der ursprünglichen Substanz - der wäßrigen Lösung wird nach der 
Kj eldahlschen Methode behandelt (vgl. S. 34), nachdem man die Lösung 
in dem Aufschließungskolben erst über kleiner Flamme unter vorheriger Zugabe 
von verdünnter Schwefelsäure auf etwa 20-30 ccm eingedampft hat. 
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indirekt vornehmen, indem man die meistens vorher entfettete mit 
Wasser extrahierte Substanz nach mehrmaligem Nachwaschen auf einem 
tarierten Filter sammelt, bei 1050 trocknet und wägt; bei der Berechnung 
hat man den Wassergehalt der Substanz, der in einer besonderen Durch
schnittsprobe bestimmt werden muß, zu berücksichtigen. 

2. Bestimmung von Trockensubstanz (Extrakt) und Asche. 
Man dampft ein bestimmtes, etwa 4 g der Substanz entsprechendes 

Volumen der Lösung in einer Platinschale ein, trocknet bei 105° bis zum 
konstant bleibenden Gewicht und wägt. Soda nu äschert man den ge
wogenen Abdampfungsrückstand vorsichtig ein (vgl. S. 30 und 31) 
und wägt. 

3. Bestimmung der löslichen Kohlenhydrate (Zuckerarten und Dextrine). 
Vorbereitung des Un tersuchungsstoffes. 

Man bereite sich, falls keine Flüssigkeit zur Untersuchung vorliegt, 
einen wäßrigen Auszug der Substanz durch mehrmaliges Ausziehen mit 
Wasser und Zusammengießen der entstehenden Lösungen. Von der 
Flüssigkeit, aus der man durch Absetzenlassen die unlöslichen Stoffe ab
trennt, filtriere man einen aliquoten Teil (im allgemeinen 100 ccm) ab. 
Enthält die Substanz schwer filtrierbare öder quellbare Stoffe (Stärke, 
Gelatine usw.), so zieht man die Zuckerstoffe mit Alkohol von 96 Maß
prozenten aus. Fetthaltige Substanzen sind unter allen Umständen 
zuvor stets mit Äther zu behandeln. Aus dem alkoholischen Auszuge ist 
der Alkohol durch Verdampfen zu entfernen und der Rückstand mit 
Wasser aufzunehmen. 

Zur Befreiung der so gewonnenen wäßrigen Lösungen der Zucker
arten oder sonstiger zuckerhaltiger Flüssigkeiten von anderen gelösten 
oder von feinsuspendiert vorhandenen Stoffen oder von Färbungen 
müssen den Lösungen noch Klärungs mittel zugesetzt werden. 

Im Gebrauche sind: 
a) Tierkohlepulver (reines). Auf 100 ccm Lösung setzt man 

etwa 1 g zu und schüttelt damit die Lösung bis zur Entfärbung. Tier
kohle ist zwar ein gutes Entfärbungsmittel, hat aber den Nachteil, kleinere 
Mengen Zucker zurückzuhalten. Die Kohle wird abfiltriert und gut mit 
Wasser nachgewaschen. Die erhaltene Lösung wird auf ein bestimmtes 
Maß eingestellt. 

b) Bleiessig (Deutsches Arzneibuch, 5) ist das für die meisten 
Fälle tauglichste Klär· und Entfärbungsmittel. Die Zugabe erfolgt 
tropfenweise unter Umschütteln. Man vermeide einen unnötigen Über
schuß. Das in Lösung gebliebene Bleisalz wird mit einer Lösung von 
Natriumsulfat oder -phosphat (1 + 7) entfernt. (Nochmaliges Ab
filtrieren eines aliquoten Teiles zur Entfernung des Bleisulfats bzw. 
-phosphates. ) 

c) Aluminiumhydroxyd (sog. Tonerdebrei) herzustellen nach 
folgender Vorschrift: Man fällt eine l%ige Aluminiumchloridlösung 
mit Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion und befreit den gebildeten 
Niederschlag durch wiederholt es Dekantieren vom Chlorammonium und 



40 Chemischer Teil. 

Ammoniak. Nach längerem Absetzen hebert man die klare Flüssigkeit 
ab Wld bewahrt den TonerdebreI in verschlossener Flasche auf. Auf 
100 cem ZuckerIösung verwendet man in der Regel 2-3 ecm Tonerde· 
brei. Über die Anwendung von kolloidalem Eisenhydroxyd als Klärungs. 
mittel bei der Bestimmung des Milchzuckers vgl. Grimmer und Urbschat, 
Milchwirtsch. ZentralbI. 1917, 17, 257. 

d) Gerbsäure (Tannin) und Bleiessig in einer LÖimng soll nach 
Großfeld 1) für polarimetrische Untersuchungen von Zucker· und 
Dextrinlösungen, nicht aber für Stärkelösungen geeignet sein. 

Zusammenfassend sei bemerkt, daß möglichst mit Bleiessig zu 
klären ist, da die meisten der störend wirkenden Stoffe damit entfernt 
werden. Sollte die Entfärbung nicht in dem gewünschten Maße zu er· 
reichen sein, so kann mit etwas Tierkohle (3 Minuten Schütteln ohne 
Wärmezufuhr) nachgeholfen werden. Sollte eine Neutralisation der 
Lösung, z. B. nach der Inversipn nötig sein, so ist hierzu Magnesium· 
oxyd zu empfehlen. Ein Eindampfen von ZuckerIösungen darf nur 
in genau neutraler Lösung erfolgen. 

Chemische Zuckerbestimmungen. 
a) Qualitativ: 
Einige Kubikzentimeter geklärter und entfärbter sowie auch von 

überschüssigen Klärmitteln befreiter, filtrierter, klarer, neutraler Lösung 
werden zum Sieden erhitzt und mit derselben Menge Fehlingscher 
Lösung (Bereitung und Behandlung s. S. 42) versetzt. Das Gemisch 
wird über direkter Flamme erhitzt und einige Zeit im Sieden erhalten. 
Eine Ausscheidung' von rotem Cu20 (Kupferoxydul) deutet auf die 
Gegenwart von direkt reduzierendem Zucker, wie z. B. Glucose (auch 
Stärkezucker), Fructose, In vertz ucker. Maltose und Milch· 
zucker. 

Falls keine oder nur eine geringe Ausscheidung von ~O erfolgt 
ist, werden einige weitere Kubikzentimeter der Lösung mit einigen 
Tropfen verdünnter Salzsäure erhitzt (invertiert). Die Flüssigkeit wird 
darauf neutralisiert und in derselben Weise, wie beschrieben, auf ihr 
Verhalten gegen Fehlingsche Lösung (s. S. 42 unter a) geprüft. Eine 
danach eingetretene oder stärker als ohne Inversion eingetretene Ab· 
scheidung von Cu2ü läßt die Gegenwart von Saccharose erkennen . 

. Der Nachweis von Saccharose kann auch nach Rothenfußer 
(s. Abschnitt Milch und Wein) .und der Glycosearten (Glucose, Fructose 
usw.), auch mit Phenylhydrazin erfolgen (Osazonbildung). Näheres siehe 
in den bekannten Handbüchern. 

b) Quantitativ: 
Gewichtsanalytische Bestim mung nach dem Kupfer· 

reduktionsverfahren von Allihn. Die hierzu verwendeten nach 
S. 39 geklärten neutralen Lösungen dürfen keinesfalls mehr als 1% , 

müssen bei einigen Zuckerarten sogar weniger als 1% Zucker enthalten. 

') Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1915, 20, 51; siehe auch 
Baumanu und Großfeld, ebenda 1917. 33.98, die polarimetrische Bestimmung' 
der Stärke bei Gegenwart sonstiger optisch &ktiver Stoffe. 
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Bei genauer Beachtung der im nachstehenden gegebenen Vorschriften 
und sorgfältigem Arbeiten lassen sich sehr gute übereinstimmende Re
sultate erzielen. Da die angewandten Zuckerlösungen sehr zuckerarm 
Bein müssen, vervielfacht sich jeder Fehler bei hohem Zuckergehalt der 
angewandten Substanz. 

Herrichtung der Filtrierröhrchen: Feinsten Seidenasbest 
behandelt man aufeinanderfolgend mit 20%iger Natronlauge, heißem 
Wasser, Salpetersäure, entfernt die Säure mit heißem Wasser und 
trocknet. In die Glasrährchen (Filtrierröhrchen) bringt man zuerst 
einen siebartig durchlochten Platinkonus, stopft hierauf den präparierten 
Asbest in etwa 1 cm hoher Schicht mäßig fest, setzt das Röhrchen auf 
eine Saugflasche, wäscht mit heißem Wasser, darauf mit Alkohol, dann 
mit Äther aus und trocknet im Trockenschrank. Die gebrauchten 
Röhrchen richtet man sich für eine neue Bestimmung her, indem man 
sie mit heißer Salpetersäure füllt, die Säure etwa 12 Stunden einwirken 
läßt und dann mit heißem Wasser, Alkohol und Äther auswäscht und 
trocknet. 

Man erhitze die frisch zusammengemischte Feh li n g sche Lösung 1) 
in einer Porzellansiedeschale oder einem Erlenmeyerkolben zum 
Sieden, gebe die für die Einzelverfahren vorgeschriebene Menge 
der Lösung zu, koche die vorgeschrieQene Zeit und filtriere die heiße 
Lösung durch ein in oben beschriebener Weise hergestelltes Asbest
filtrierröhrchen mittels der Wasserstrahlpumpe. Zum Eingießen der 
heißen Lösung setze man ein Trichterchen auf. Das ausgeschiedene 
Kupferoxydul waschc man mit heißem Wasser etwa 5mal nach und 
spüle es mit Hilfe eines Gummiwischers usw. in das Röhrchen. Dieses 
soll bis zum Abnehmen von der Wasserstrahlpumpe immer mit \Vasser 
Töglichst gefüllt sein. Endlich wasche man noch mit Alkohol und 
Ather nach, nachdem zuvor die Saugflasche ausgeleert wurde, und trockne 
das Röhrchen im Trockenschranke; durch das trockene Röhrchen leite 
man unter schwachem Glühen des Kupferoxyduls Wasserstoff, bis alles 
Kupferoxydul reduziert ist, was daran zu erkennen ist, daß einige Tröpf
chen gebildetes Wasser erscheinen und endlich der Wasserstoff am 
Ende des Röhrchens sich entzündet. Einfacher und weniger zeitraubend 
ist, statt Wasserstoff solange während des Glühens mit der Saugpumpe 
Luft 2) durch das Röhrchen zu leiten, bis alles Kupferoxydul zu Kupfer
oxyd oxydiert ist, was sehr leicht erkannt wird. Statt der Filtrierröhrchen 
können auch Goochtiegel verwendet werden. H. Röttger löst das in! 
Filtrierröhrchen gesammelte Kupferoxydul sofort in rauchender Salpeter
säure, dampft die Lösung im Porzellantiegel ein und wiegt das Kupfer 
als CuO. Auf diese Weise wird gleichzeitig das Filtrierröhrchen für die 
weitere Benutzung vorgereinigt. 

Das im Wasserstoff- bzw. Luftstrom erkaltete Röhrchen wird dann 
gewogen und auS dem erhaltenen Kupfer bzw. Kupferoxyd nach den 
verschiedenen Tafeln (s. S. 643 u. f.) die entsprechende Zuckermenge 
entnommen und mit Berücksichtigung der Verdünnung umgerechnet.. 

1) . Die Bereitung der zu verwendenden Lösungen usw. "ichc umstehend. 
') K. Farnsteiner, Forschungsbericltte 1895, 235; R. Hefclmann, 

~'orB<JhungBberichte 189.5, 235 und Pharm. Zentralbl. 36, 637 u. a. 
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Auf die BeStimmung der Zuckerarten mittels Kupferkaliumkarbonat
lösung nach H. Ost wird verwiesen 1). 

Einzelverfahren: 
a) Bestimmung der Glucose nach E. MeißI undF. Allihn. Fehling

sohe Lösung, 30 ccm Kupfersulfatlösung (69, 278 g chemisch reiner 
Kupfervitriol zu einem Liter Wasser gelöst), 30 ccm Seignettesalzlösung 
(346 g Seignettesalz und 250 g KOH zu 1000 ccm gelöst) und 60 ccm 
Wasser erhitzt man zum Sieden, fügt 25 ccm der nicht mehr als ein
prozentigen Zuckerlösung zu, erhält 2 Minuten im Sieden, verfährt nach 
der oben beschriebenen Methode und schlägt die dem gefundenen Kupfer 
entsprechende Menge Glucose in der Tafel S. 646 nach. 

fJ) Bestimmung des Invertzuckers nach E. MeißI. 25 ccm obiger 
Kupfersulfatlösung, 25 ccm Seignettesalz-Natronlauge 2), (173 g Seignette
salz löst man zu 400 ccm Wasser und fügt 100 ccm Natronlauge hinzu, 
welche 516 g Natriumhydroxyd im Liter. enthält 3) und soviel Kubik
zentimeter Invertzuckerlösung, als im Höchstbetrage 0,245 g Invert
zucker entsprechen, bringt auf 100 ccm, erhitzt zum Sieden und kocht 
dann 2 Minuten lang (s. Tafel S. 647). . 

Enthalten Invertzuckerlösungen auch SaccIiarose, z. B. in Fruchtsäften, 
Marmeladen usw., so wird mehr KupferlöS1lßg reduziert, als wenn nur Invert
zucker auf überschüssige alkalische Kupferlösung einwirkt. Starke Abwei
chungen, die durch entsprechende Korrektion auszugleichen sind, fallen jedoch 
praktisch nur ins Gewicht, wenn mehr als 90 Teile Saccharose auf 10 Teilc 
Invprtzucker kommen. Bei Anwendung der maßanalytischen Methode zur 
Bestimmung des Invertzuckers nach F. Soxhlet, bei welcher ein Überschuß 
von Kupferlösung vermieden wird, wirkt die Saccharose nicht vermehrend 
anf die Reduktion ein. Nach dieser Methode kann man also auch bei Gegenwart 
von Sacoharose den Invertzucker bestimmen. 

r) Bestimmung der Maltose nach E. Wein. 25 ccm Kupferlösung, 
25 ccm Seignettesalz-Natronlauge (nach fJ) und 25 ccm der nicht mehr 
als l%igen Maltoselösung (Würze usw.) werden gemischt zum Sieden 
erhitzt und dann 4 Minuten im Kochen erhalten (s. T. S. 649). 

ö) Bestimmung der Lactose nach F. Soxhlet. 25 ccm obiger Kupfer
lösung, 25 ccm Seignettesalz-Natronlauge (nach fJ), 20-100 ccm Lactose
lösung je nach der Konzentration werden gemischt, das Ganze auf 
150 ccm gebracht, dann zum Sieden erhitzt und 6 Minuten lang im 
Sieden erhalten (s. T. S. 650, s. auch Kapitel Milch über Milchzucker
bestimmung). 

e) Bestimmung der Saccharose (durch Inversion [Hydrolyse] zu 
Invertzucker mittels Salzsäure); 75 ccm Zuckerlösung werden in einem 
100 ccm-Kölbchen mit 5 ccm Salzsäure (1,19) genau 5 Minuten auf 67 
bis 70° erhitzt, dann sofort abgekühlt (am besten unter der Wasser
leitung) und nach dem Neutralisieren 4) bei 15° bis zur Marke 100 auf-

') Ohem. Ztg. 1895, 1784. 
') Die Seignettesalz-Natronlaugp ist auch für die Bestimmung der Glucose 

anwendbar und umgekehrt die für letztere angegebene auch für die des Invert
zuckers. Kupfersulfat und Seignettesalzlösung sind stets getrennt aufzube
wahren; letztere möglichst frisch zu verwenden_ 

') Durch Titration zu ermitteln. 
') Bei Lösungen, die zur Polarisation bestimmt sind, ist Neutralisation 

nicht erforderlich. 
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gefüllt. Man verdünnt sodann mit Wasser, bis eine nicht mehr als 1% 
Invertzucker enthaltende Lösung entsteht und verfährt wie bei der 
Invertzuckerbestimmung nach MeißI S. 42. Zur Trennung der Zucker
arten ist es unter Umständen zweckmäßig, die Inversion mit anderen 
Hilfsmitteln auszuführen; Näheres s. unter Trennungsverfahren, S. 51. 

Sind direkt reduzierende Zuckerarten vorhanden, so zieht man die 
vor der. Inversion gefundene Invertzuckermenge von der nach der 
Inversion gefundenen Invertzuckermenge ab. Die gefundene Menge 
Invertzucker, multipliziert mit 0,95, gibt die vorhandene Saccharose an. 

Polarimetrische Bestimmung der Saccharose siehe S. 46. 

Bemerkungen zu obigen Zuckerbestimmungen: 

Kjeldahl 1 ) hat die MeißI·Allihnsche Methode modifiziert, in 
der Absicht, den Einlluß der Luft auf die Abscheidung des Kupfer
oxyduls während des Kochens zu beseitigen. Zu diesem Zweck empfiehlt 
er das Kochen der zusammengemischten Lösungen in einem Erlen
meyerschen Kolben im Wasserstoffstrom (oder Leuchtgasstrom) vor
zunehmen, und zwar 20 Minuten lang zu kochen und die schließlich er
haltenen, nicht mehr mit den Meißl·Allihnschen übereinstimmenden 
Kupferwerte aus einer von' ihm besonders entworfenen, von R. W oy 2) 
auch auf CuO als Wägungsform berechneten Tabelle zu entnehmen. 
Diese Methode hat den Vorteil, alle Zuckerarten einer und derselben 
Behandlung unterwerfen zu können 3). Da die Methode bis jetzt, wie 
es scheint, sich nicht eingebürgert hat, wird von ihrer eingehenderen 
Wiedergabe abgesehen. 

Die Allihnsche gewichtsanalytische Methode hat man auf ver
schiedene Weise zu modifizieren versucht. Einige Autoren empfehlen 
das Kupferoxydul als solches nach dem Trocknen bei 100° direkt zur 
Wägung zu bringen, andere wieder die Filtration durch Papierfilter oder 
durch Goochtiegel an Stelle der Allihnschen Röhrchen. Manche Autoren 
empfehlen wieder das abfiltrierte Kupferoxydul aufzulösen und titri
metrisch zu bestimmen 4). 

;) MaßanalytIsche ZuckerbestImmung nach Soxhlet I). Man bringt 
25 ccm Kupfersulfatlösung und 25 ccm Seignettesalzlösung (Herstellung s. 
unter fl) S. 42) zum Sieden und läßt soviel ZuckerlösUng hinzutropfen, bis nach 
einer der betreffenden Zuckerart entsprechenden Kochdauer (s. unter a-f) die 
Lösung nicht mehr blau ist. Auf diese \Veise wird ungefähr festgestellt, wie viele 
Kubikzentimeter Zuckerlösung 50 ccm Fehlingscher Lösung entsprechen, 
bzw. wie viele Prozente Zucker die betreffende Zuckerlösung enthält. Durch 
Verdünnen oder Eindampfen macht man die Lösung ungefähr 1 'f.ig. Sodann 

1) Zeitschr. f. analyt. Chemie 1896, 35, 344. 
I) Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1897, 3, 445; 1900, 6, 514. 
') Vgl. ferner H. Jessen-Hansen, Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 

Genußm. 1900, 3, 175 (Refr.), betr. Invertzuckerbestimmung neben Saccharose 
nach Kj eldahl (verhesserte Kj eldahlsche Methode). 

') Vgl. u. a. auch Ruoß, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1896, 35, 152; Leh
mann, Zeitschr. f. Unter. d. Nabr.-u. Genußm. 1898, 1, 325; Riegler, Zeitschr. 
f. Unters. d. Nahr.-u. Genußm. 1902,5,308; Sonntag, Arb. aus dem Kaiser). 
Gesundh.-Amt 1903, 19, 441; Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 
7,285; Bang, Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1907,13,559 u. 1909, 
18, 223. 

') Journ. f. prakt. Chemie, N. F. 1880, 21, 227. 
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erhitzt man wieder 50 ccn! Fehlingschcr Lösung zum Sieden und setzt aus 
einer Bürette von der etwa I "foigen ZuckerJüsung 80 viel hinzu, als der Menge 
entspricht, die beim Vorversllche 50 ccm Fehlingscher Lösung völlig reduziert 
hatte. Man kocht dann solange, als für die betreffende Zuckerart notwendig 
ist und gibt dann die ganze Flüssigkeit auf ein dichtes FalteDfilter, wobei keine 
Spur Kupferoxydul durchs Filter gehen darf. Ist das Filtrat noch blau oder 
grün gefärbt, so ist noch Kupfer in Lösung und es bedarf keiner Prüfung; ist 
es gelb, so prüft man cine Probe nach Ansäuern mit Eseigsäure dllrch Zusatz 
von Ferrocyankaliumlösung auf Kupfergehalt. 

Ist das Filtrat so stark gefärbt, daß die Reaktion mit Ferroeyankalium 
nicht deutlich sichtbar ist, so versetzt man dasselbe mit einigen Tropfen Zucker
lösung, kOoht 1 Minute und läßt 3-4 Minuten stehen. Gießt man dann vorsichtig 
ab, so lassen sich Spuren von roten> Kupferoxydul entweder so erkennen oder 
in/lern man mit einem Stückehen Filtrierpapier über den Boden der Schale wischt. 

War im Filtrat noch Kupfer nachzuweisen, so gibt man bei einem neuen 
Tltrationsversucl1 etwas mehr Zuckerlösung, im entgegengesetzten Falle etwas 
weniger Zuckerlö~ung zu der Fehlingschen Lösung und wiederholt diese Ver
suche solange. bis von zwei aufeinander folgenden Titrlj,tionen die eine noch eine 
Spur Kupfer im Filtrate zeigt, während die folgende mit einer 0,1 ccm vermehrten 
Menge Zuckerlösung ausgeführte Titration eine volll,tändige Reduktion der 
Kupferlösung ergibt. Die richtige, 50 ccm Fehlingscher Lösung genau redu
zierende, Menge Zuckerlösung liegt in der Mitte. 

Aus der jeweilig verbrauchten Anzahl Kubikzentimeter Zuckerlösung 
borechnet man den Zuckf'rgehalt unter Berücksichtigung der von Soxhlet 
für die verschiedenen Zuckerarten ermittelten Reduktionsverhältnis8e, nach 
denen in etwa lO/oigen Lösungen 50 ccm Fehlingscher Lösung entsprechen 

= 0,2375 g Glucose, 
= 0,2572 g Fructose, 
= 0,2470 g Invertzucker, 
= 0,3890 g Maltose, 
= 0,3380 g kristallisierter Lactose. 

Zur annähernden Ermittelung des Zuckergehaltes kann man sich auch 
des Rei~chauersehcn Titrationsverfahrcns bedienen. Näheres siehe J. König, 
Die Untersuchung landwirtschaftlich und F'ewerblich wicbtiger Stoffe. Berlin 
1911 und das Handbuch der Untersuchung der Nahrlmgs- und Genußmittel, 
Irr. Teil, 1. Bd. 

Auf die maßanalyti5che Bestimmung nach K. B. Lehmann 1), 
E. Riegler 2) und H. Barth sei verwiesen 3). 

1]) Bestimmung der· Dextrine. Zur Ermittelung des Dextringehaltes 
stellt man sich 3 Lösungen von je 200 ccm mit Wasser her und erbitzt je 
eine der Lösungen mit 20 ccm Salzsäure (vom spezifischen Gewicht 1,125) 
je 1, 2 und 3 Stunde~ lang im kochenden Wasserbade am Rückfluß
kühler. Nach ,dem Erhitzen wird rasch abgekühlt, mit Natronlauge bis 
zur schwach sauren Reaktion versetzt und soweit verdünnt, daß die 
Lösung höchstens .1% Glucose enthält. In 25 ccm jeder Lösung wird 
Glucose nach Meißl und Allihn S. 42 bestimmt. Aus der gefundenen 
Menge Glucose wird durch Multiplikation mit 0,90 die Menge des vor
handenen Dextrins erhalten; das höchste Resultat wird als das richtige 
angesehen. 

Polarimetrische Zuckerbestimmungen. 

Die nach S. 39 geklärten und entfärbten I,ösungen der Zucker
arten haben die Eigenschaft, die Ebene des polarisierten Lichtes zu drehen. 

') Arch. t. Hyg. 30, 267. 
') Zeit8Chr. f. anal. Chemie 1898, 22. 
8) Zeit~chr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm.1900, 3,174 (Ref. n. Schweiz. 

Woehenschr. f. Ohir. u. Pharm. 1899, 37. 290). 
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Die Größe des Drehungswinkels ist unter gewissen Voraussetzungen 
eine Funktion des Zuckers und geeignet, den Gehalt einer Lösung an 
Zucker anzuzeigen. Das Polarisationsvermögen ist eine Eigenschaft, die 
auch zur Unterscheidung einzelner Zuekerarten dienen kann (Beispiele: 
Saccharose durch sein Verhalten vor und nach der Inversion, erst rechts-, 
dann linksdrehend; Glucose - rechtsdrehend; Invertzucker - links
drehend usw.). Bezüglich der Handhabung der gebräuchlichsten Polari
sationsapparate sei auf den Physikal.-chemischen Teil S. 18 verwiesen. 

Bei polarimetrischen Messungen ist eine Temperatur von 20° C 
möglichst inne zu halten. Für helle farblose Lösungen ist daa 2 dm 
(200 mm) larige, für nicht ganz helle oder nicht farblose Lösungen das 
1 dm (100 mm) lange Rohr zu verwenden. 

Die Drehung wird als negativ bezeichnet, faUs die Skala zur Er
zielung gleichmäßiger Beschattung des Gesichtsfeldes im Sinne des Uhr
zeigers verschoben (gedreht) werden muß, anderenfalls bzw. im ent
gegengesetzten Sinne als posi ti v. Die Angabe der Drehung erfolgt 
bei den Kreisgradapparaten (Näheres s. S. 18) in Winkelgraden, bei den 
Apparaten mit direkter Zuckerskala als Zuckerprozente (Saccharose). 
Diese Einrichtung beruht auf der Tatsache, daß eine wäßrige Lösung 
von 26,00 g chemisch reiner Saccharose zu 100 ccm bei 20° bei den Appa
raten (Saccharimetern) von SoleH-Ventzke- Scheibler, sowie von Schmidt 
und Hänsch und von 16,29 g zu 100 ccm bei 20° bei dem Apparat von 
Soleil-Dubosq = 100 Graden (Skalenteilen) im 200 mrn Rohr entsprechen. 
Die genannten Zuckergewichte nennt man die "Normalgewichte". Das 
Normalgewicht für die Kreisgradapparate ist 75 g zu 100 ccrn. Bei den 
mit KreisgradteHung versehenen Apparaten von Mitscherlich, Lau
rent, Landolt bzw. dem jetzt in wissenschaftlichen Laboratorien viel
fach im Gebrauch befindlichen Halbschattenapparat mit Quarzkeil
kompensation von Schrnidt und Hänsch mit willkürlich gewählter Skala 
müssen die abgelesenen Winkelgrade auf Prozente umgerechnet werden. 
Bei Benutzung dieser Apparate sind 15 g zu 100 ccm zu lösen. Die im 
200 mm-Rohr erhaltenen Resultate sind dann mit 5 zu vervielfachen, 
da das Normalgewicht 75,0 g eine zu konzentrierte Lösung gäbe. 

Vorstehende Angaben beziehen sich nur auf Feststellungen des 
Saccharosegehaltes in Zucker (Handelszucker) oder saccharosehaitigen 
Rohstoffen und Gemengen (vgl. auch die steuerarntliche Ermittelung 
des Zuckergehaltes der Zuckerabläufe nach den Ausführungsbestim
mungen zum deutschen Zuckersteuergesetz vom 27. Mai 1896 und 
6. Januar 1903, S. 736). 

Die Grundlage zur q uanti tati ven Ermittelung der verschiedenen 
Zuckerarten bildet die spezifische Drehung, d. h. die in Kreis
graden ausgedrückte Ablenkung der Polarisationsebene, welche durch 
eine I dm lange Schicht der Lösung von 100 g Substanz in 100 ccm 
der Lösung hervorgerufen wird. Die spezifische Drehung, welche bei 
20° und bei Verwendung von Natriumlicht (Linie D des Spektrums) 
festgestellt wird = Ca],!?, ist.für jede Zuckerart verschieden, wobei auch 
die Konzentration eine Rolle spielt. (V gl. auch den Physik.-chemischen 
Teil S. 19). 
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Die Zuckerarten haben folgende verschiedenen Merkmale: 
1. Saccharose [a]~ = + 66,67° (ist von Konzentration und 

Temperatur sehr wenig abhängig und kann für Temperaturen zwischen 
13-22° als konstant angesehen werden); Alkoholzusatz hat keinen Einfluß. 

Die Berechnung der Ergebnisse der Polarisation einer Saccharose
lösung von unbekanntem Gehalt gestaltet sich demnach folgendermaßen, 
wenn der gefundene Polarisationswert im I dm-Rohr = 4,5 betrug: 
100.4,5 . 

66,67 = 6,74 g Saccharose m 100 ccm Lösung. 

Man kann den Gehalt einer Saccharoselösung (c), bestimmt mit der 
Rohrlänge 1 (ausgedrückt in dm) und abgelesenen Drehung a auch nach 
folgender Formel berechnen: 

a 
C = 1,504 r 

Für praktische Zwecke hinreichend genau ist auch die folgende 
Berechnungsweise. Von einer im 200 mm-Rohr polarisierten Saccharose
lösung entspricht eine Drehung von + 1° im Polarisationsapparat mit 
Kreisgradteilung = 0,75 g Zucker in 100 ccm Lösung. Die Umrechnung 
der Skalenteile der Saccharimeter von Soleil. Ventzke-Scheibler und 
Schmidt und Hänsch in Winkelgrade geschieht durch Multiplikation. 
mit 0,346, die des Apparates von Soleil-Dubosq mit 0,217. 

Tritt der Fall ein, daß eine Inversion (s. S. 42) auszuführen ist, 
da die Art des Zuckers von vornherein nicht feststand, so läßt sich der 
Saccharosegehalt, ermittelt in der Lösung 1 : 10 im 200 mm-Rohr durch 
Multiplikation des Differenzergebnisses der Polarisation vor und nach 
der Inversion mit 5,7 in praktisch hinreichend genauer Weise ermitteln. 
(Siehe die Ableitung nach der Formel von Clerget im Abschnitt Trennung 
der Zuckerarten, S. 48.) 

Zu beachten ist, daß für die Differenzberechnung folgende 3 Fälle 
in Frage kommen: a = Polarisation vor der Inversion; b = Polarisation 
nach der Inversion: 

I. (+ a) - (+ b) = a - b; 2. (+ a) - (- b) = a + b; 
3. (- a) - (- b) = b - a. 

2. Invertzucker [am = - 20,59° (bei Verwendung einer 10%
igen Lösung). Alkoholzusatz verringert die Drehung und ist infolge
dessen vor der Invertierung (Hydrolyse) zu entfernen. Berechnungsweist' 
wie bei Saccharose. 

3. Glucose [aJTI = + 52,74° (bei Verwendung einer lO0J0igen 
Lösung). Glucoselösungen zeigen Birotation und dürfen erst nach 24-
fltündigem Stehen oder nach Aufkochen oder nach Zusatz von 0,1% 
Ammoniak, wodurch die Birotation aufgehoben wird, polarisiert werden. 

Berechnungsweise wie bei Saccharose oder auch nach folgender 

Formel c = 1,894 1, c = Anzahl Gramme Glucose in 100 ccm, I = Rohr

länge in Dezimetern, a = abgelesene Winkelgrade. 
Verwendet man zur Polarisation Glucoselösungen, welche bis 

zu 14 g wasserfreie Glucose in 100 ccm enthatten. so entspricht 10 Drehung 
im 200 mm-Rohr = 0,9434 g Glucose in 100 ccm. 
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4. Fructose [a]~ = - 93,78° (bei Verwendung einer 100J0igen 
Lösung nach Hetper) 1); Alkohol verringert die Drehung, Säuren er
höhen sie. 

Berechnungsweise wie bei Saccharose. 
5. Lactose (wasserfrei) [a]'j'! = + 55,24°. Die spezifische Drehung 

ist von der Konzentration der Lösung bis zu einem Gehalt von 36% 
unabhängig; zeigt Birotation, worauf Rücksicht zu nehmen ist (siehe 
Glucose). 

6. Galaktose [a]~ = + 80,47° (bei Verwendung einer 100J0igen 
Lösung. Birotation s. Glucose). 

7. Maltose [a]'S = + 137,5° für eine lO%ige Lösung (Birotation 
s. Glucose). I 

8. Raffinose [a]'S = + 104,5° (für Lösungen von 10%). Nach 
Inversion infolge Abspaltung der Fructose [am = + 53,32°. Nachweis 
von Raffinose in Saccharose s. S. 290. 

9. Dextrin [a]~ = + 194,8° (nach Tollens). 
Vgl. auoh J. Hetper, Die Zuokerpolarisation in praktisoher Anwendung. 

Zeitsohr. f. Unters. d. Nahr.· u. Genußm. 1910. 19. 633. 

Zuckerbestimmungen mit Gärungsverfahren. 

Dieses Verfahren zur quantitativen Ermittelung der einzelnen 
Zuckerarten wird verhältnismäßig wenig angewandt, da die Bestimmung 
im allgemeinen viel Zeit in Anspruch nimmt. Es beruht darauf, daß 
man die betreffenden Zuckerarten mit bestimmten Hefearten (s. unten) 
vergärt und die entstandenen Gärprodukte (Alkohol und Kohlensäure) 
ermittelt. Häufiger verwendet wird es bei der Trennung der verschiedenen 
Zuckerarten, insbesondere auch zur Bestimmung der Dextrine neben 
Zucker. Die Vergärung führt man in der Weise aus, daß man eine an
nähernd 5 g Trockensubstanz entsprechende Menge Zucker in 100 ccm 
Raulinscher 2) Nährlösung in einem Gärkolben auflöst und mit der ent· 
sprechenden Hefe versetzt. Nach dem Wägen des Apparates stellt" man 
ihn in einen Thermostaten von beständig 30-32°, saugt nach 24stündigem 
Stehen zur Entfernung der Kohlensäure einen langsamen Luftstrom 
hindurch und wägt. Man wiederholt dieses Verfahren solange, bis das 
Gewicht des Apparates (in der Regel 5-6 Tage) konstant bleibt. Zum 
Vergleich stellt man mit der gleichen Menge Hefe, der gleiChen Menge 
Nährlösung ohne Zusatz der Zuckerlösung einen Kontrollversuch an und 
bringt den hierbei beobachteten Gewichtsverlust in Anrechnung (NähercR 
siehe J. König, Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen, Bd. IH, S. 426). 

Die Wirkung der Hefe auf Saccharoselösungen ist derart, daß aus 
100 Teilen Zucker theoretisch 48,89 Teile Kohlensäure und 51,11 Teile 
Alkohol entstehen. In Wirklichkeit kommen aber infolge der Bildung 

1) Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905, 10, 169. 
') Die Raulinsche Nährsalzlösung enthält in 1500 ccm Wasser; Ammo

niumtartrat 4,0 g, Ammoniumnitrat 4,0 g, Ammoniumphosphat 0,6 g, Ammo
niumsulfat 0,25 g, Kaliumcarbonat 0;6 g, Kaliumsilicat 0,4 g, lIIagnosium
sulfat 0,4 g, Eisensulfat 0,07 g, Zinksulfat 0,07 g. 
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von Nebenprodukten wie Glyzerin, Bernsteinsäure usw., deren Mengen 
man rund zu etwa 5% annehmen kann, auf 100 Teile Zucker etwa 46,4 
Teile Kohlensäure und 48,6 Teile Alkohol. 

Multipliziert man daher bei den Gäl:'Versuchen die Kohlensäure
menge mit 2,16 oder den gefundenen Alkohol mit 2,06, so erfährt man 
den Zuckergehalt der betreffenden Zuckerlösung. Zur Vergärung des 
Zuckers kann, wenn es sich nur um die Bestimmung einer einzelnen 
Zuckerart, wie Saccharose, Invertzucker, Glucose, Fructose handelt, ge
wöhnliche mit Wasser .gewaschene Preßhefe verwendet werden. P. Lind
ner 1) hat angegeben, wie sich die einzelnen Heferassen gegen die Zucker
arten und Dextrine verhalten. Siehe S. 51. 

Raffinose wird nach Prior") durch alle Unterhefen, welche Invertin 
ausscheiden, völlig vergoren, mit überhele etwa aber nur zu einem Drittel ver
goren, wobei die Raffinose in Fruktose und Melibiose zerlegt wird, wovon die 
Melibiose in Lösung bleibt, die Fruktose aber vergärt. 

Trennung der eInzelnen Zuckerarten voneInander sowIe von DextrIn. 

Einleitend sei darauf hingewiesen, daß die Disaccharide und POlysaccharide 
uurch Hydro)ysieruDg (Einwirkung von verdiinnten Säuren) unter Wasser
aufnahme in die entsprechenden Mono9accharide zerlegt werden. Saccharose 
liefert hierbei je 1 Molekül Glucose und Fructose, Lactose je 1 Molekül Glucose 
und Galactose, Maltose 2 Moleküle Glucose. 

Bestimmung des Invertzuckers und der Saccharose nebeneinander. 

Die neben Invertzucker vorhandene Saccharose bestimmt. man am 
genauesten in der Weise, daß man einen andoren Teil der Zuckerlösung nach 
S. 42 Invertiert, nun die Summe des ursprünglich vorhandenen und des neu· 
gehlldeten Invertzuckers gewichts· oder maß analytisch bestimmt. und hiervon 
den vor der Inversion vorhandenen Invertzucker abzieht. Die übrigbleibende 
Invertzuckermenge, mit 0,95 multipliziert, ergibt die Menge der neben dem 
Invertzucker vorhandenen Saccharose. 

Die beiden Zuckerartcn können auch auf polarimetrischem Wege nach 
den im vorigen Abschnitte beschriebenen Verfahren ermittelt werden. 

Die BeAtimmung der Saccharose neben Invertzucker kann auch durch 
Polarisation der zuckerhaitigen Lösung vor und nach der Inversion nach dem 
Vorschlage von Clerget (Ber. deutsch. chem. Ges. 1888, 21, 191, auch Zeitschr .. 
für analytische Chemie, 1889. 28, 203) au..''1gefiihrt werden. 

Die Clergetsche Form!'1 ') beruht auf der Tatsache, daß eine Lösung 
von 26,0 g reiner SaccharollC (Normalgewicht der Polarisationsapparate mit 
Zuckerskala von Sole1l-Ventzke) zu 100 ccm gelöst im 200 mm-Rohr eine 
direkte Polarisation von + 100', nach der Inversion mit Sa.lz'läure aber eine 
IlOlche von - 32,66 Skalenteile bei 20· zeigt. Da die Drehungsverminderung 
somit 132,66 Skalenteile beträgt, so berechnet sich der Zuckergehalt Z gemäß 
der Gleichung: 

~32,66 : 26 = (v-n) : x 
26 (v- n) 

x oder Z = 132,66 

wobei v die Polarisation vor Inversion, n die Polari9ation nach Inversion be
deutet. 

') Wochcnschau t. BrennereI 1900, 17, 49-50. Die Verwendungsweise 
der Hefen ist von P. Rörmann und J. König (Zeitschr. t. Unters. d. Nahr.-
11. Genußm. 1917, 13, 113) nachgeprüft. 

J) Zeitschr. t. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1903. 6, 916. 
I) Vgl. auch die Ausführungsbestimmungen zum Zuckersteuergesetz 

S. 760 und die Abschnitte Honig. Fruchtsäfte und Wein. 
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Da 1" SoJeil-Ventzke = 0,346 Kreisgrade ist, mithin die Drehungs
verminderung von 132,66 Skalenteile 45,64 Winkelgraden entspricht, so be
rechnet sich der Saccharosegehalt für die Apparate mit Kreisteilung gemäß der 
Gleichung: 

~5,64' : 26 = (v-n) : x 

26 (v - n) 
x oder Z = ~5,64 = 0,57 (v - n) . 

. Bestimmung des Invertzuckers und der Raffinose im steueramt
lichen InterellOO siehe Ahschnitt "Handelszueker" und die Ausführungsbe
stimmungen zum Zuckersteuergesetz. 

Für die polarimetrische Bestimmung der Saccharoso neben anderen 
Zuckerarten wie Glucose, Fructose, Galaktose, Maltose, Lactose in alkalischer 
Lösung haben Jolle~ 1), sowie Bardach uud Silbersterns ') Methoden 
angegeben. 

ß('stimmung des Invertzucker~ neben Glucose oder anderer Zucker
arten nebeneinander. 

Um zwei Zuckerarten nebeneinander zu bestimmen- oder die Identitilt 
einer Zuekerart mit einer bekannten festzustellen, bedient man sieh der Eigen
SChRft der Zuekerarten, Fehlingsche Kupferlösung und Saehssesche Queck
silberlösung, in verschiedenen, aber unter gleichen Arbeitsbedingungen kon
stanten Verhältnissen zu reduzieren. Die Ausführung der Zuckerbestimmung 
mittels Fehlingscher Kupfer- und Sach~sescher Quecksilberlösung geschieht 
auf maßanalytischem \Vege. Die Titration mit Fehlingscher Lösung wird mit 
der Änderung vorgenommen. daß 100 CCIU }'ehling~cher Lösung angewendet 
werden und die Zuckcrlösung bis zu 1 u/u Zucker enthalten kann. Die Koch
<lauer ist dieselbe, wie bei den einzeluen Zuckerarten angegeben ist. Ein Vor
versuch zur Eiustellung (Verdünnung) der Zuckerlösung ist jedesmal auszn
führen. Mit der Sachsscschen Quecksilberlö~ung (18 g reines und trockllL'8 
.Todquecksilber werden mit Hilfe von 25 g Jodkalium in Wasser gelöst, dann 
80 g in Wasser gelöstes Kalihydrat hinzugefügt und auf I I IClüssigkeit gebracht) 
operiert man in ähulicher \Veise. Man verwendet davon zum Versuch 100 ccm 
uu(l kocht, bis alles Quecksilber gefällt ist. Die Endreaktion nimmt man mit 
Zinnoxydullösung (käufliches Zinnchlorür wird mit Ätzkali im überschuß vel'
setzt) oder mit, solcher getränktem Papier vor. Anfangs entsteht eine schwarze 
Fällung, dann eine leichte Bräunung und wenn alles Quccksilber ausgefällt i~t, 
bleibt die Farbc unverändert. 

Für die Berechnung der Mengen der vorhandenen Zuckerarten hat F_ Soxh
let gefunden, daß je I g der verschiedenen Zuckerarten in 1 'I,igen Lö~ungen 
folgende Mengen Fehlingscher und Sachssescher Lösungen reduziert bzw. 
daß 100 ccm der letzteren (unverdünnt) durch nebenstehende Zuckermengen 
in l'l,igen Lösungen redudert werden: 

---

I g Zucker in 1 'I,iger 100 CCIU der Lösungen 
Lösung reduziert von 

Zuckerart jfehling I Sachsse 
Fehling I Sachsse werden reduziert in 

1 'I,iger Lösung durch 
ccm ccm rng I mg 

Glucose. 210,4 302,5 475,3 330,5 
Invertzucker 202,4 376,0 494,1 266,0 
Fructose 194,4- 449,5 514,4- 222,5 
Lactose. 148,0 214.,5 675,7 466,0 
Desgl. (nach der Inversion). 202,4 257,7 494,1 388,0 
Galaktose. 196,0 226,0 510,2 442,0 
Maltose . 128,4 197,6 778,8 506.0 

1) Zeit8chr. f. Unters. d. Nahr.- 11. Genußm. 1910, 20, ü:H. 
') Ebenda 1911, 21, 540. 

Buiard-Baier, HilfsblIch. J. Auf!. 4 
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Wenn man in Zuckerlösungen von 1·/. Gehalt an zwei verschiedenen 
·Zuckerarten, z B. an Glucose (durch Inversion von Dextrin erhalten) und an 
Invertzucker (durch Inversion von Saccharose erhalten) einerseits mit Fehling
scher Kupferlösung, andererseits mit Sachssescher Que0ksilberlösung, wie 
vorstehend angegeben ist, titriert, so berechnet sich der Gehalt an Glucose 
(Traubenzucker) und Invertzucker aus den beiden Gleichungen: 

ax + by = F; cx + dy = S, 
worin bedeutet: 

a die Anzahl der ccru Fehlingscher Lösung, welche durch 1 g Glucose 
(Traubenzucker) reduziert werden, 

b die Anzahl der ccm Feh lingscher Lösung, welche durch 1 g Invert
zucker reduziert werden, 

('. die Arizahl der ccm Sachsaescher Lösung, welche durch 1 g GlucoRe 
(Traubenzucker) reduziert werden, 

d d.ie Anzahl dcr ccm Sachssescher Lösung, welche durch 1 g Invert.
zucker reduziert werden, 

F die Anzahl der für 1 Vol. der Zuckerlösung (etwa 100 ccm) verbrauchten 
ccm Fehlingscher Lösung, 

S die Anzahl der für 1 Vol. der Zuckerlösung (etwa 100 cmn) verbrauchten 
cem Sachssescher Lösung, 

x die Menge der gesuchten Glucose (Traubenzucker) in Gramm, enthalten 
in 1 Vol. der Zuckerlösung, 

y die Menge des gesuchten Invertzuckers in Gramm, enthalten in 1 Vol. 
der Zuckerlösung . 
Handelt es sich also um Bestimmung von Glucose un.l Invertzucker 

nebeneinander, so würden die obigen Formeln lauten: 
210,4 x + 202,4 y = F, 
302,5 x + 376,0 y = S. 

Hieraus berechnet man die vorhandenen Glucose- lind Invertzuckermengen in 
bekannter Weise. 

Statt dieses Verfahrens kann man sieh auch des Verfahrens von Kj eldah 1 
(s. s. 50) bedienen, welches darauf beruht, daß man zunächst das Reduktions
vermögen gegen eine geringe Menge (etwa 15 eem) Fehlingsche Lösung fest
stellt und alsdann unter Anwendung einer vielfachen (n) Menge Zuckerlösung 
eine Bestimmung unter Benutzung von 50 oder 100 ccm Feh lingscher Lösung 
ausführt. 

B!'stimmung der Glucose, Fructose durch Reduktion und Polari· 
sation. 

Geschieht nach dem Verfahren von Halenke und Möslinger '), indern 
ein Teil der Zuckerlösung be~ 20· polarisiert und in einem anderen Teil der Ge
samtzucker als Invertzucker nach Meißl bestimmt wird. Unter Berücksichtigung 
der spezifischen Drehung der Fructose und Glucose berechnet sich für 100 ccm 
Zuckerlösung 

0,5258 .:.. (a) 
F (Fruktose) = --~ und 

0,955 s + (a) . 
G (Glukose) = 1,455 oder 

G = s - F. 
Hierbei bedeutet s = Gesamtzucker, (a) = Drehungsgrade einschließlich Vor
zeichen bei 20· und im 100 rnrn-Rohr. Dieses Verfahren kann unter Berechnung 
des Gesamtzuckers als Invertzucker und unter der Voraussetzung, daß Glucose 
und Fructose nicht sehr weit voneinander abweichen, zur annähernden Er
mittelung der Glucose und Fructose dienen. 

Trennung der Zuckerarteh durch Gärung. 

Glucose und Fructose, Saccharose und Maltose lassen sich auch quanti· 
tativ nebeneinander durch Vergären mit verschiedenen Hefen bestimmen. 

') Zeitschr. f. analyt. Chemie 1895; 34, 263. 
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Nach den Angaben von P. Lindller ') bezüglich des Verhaltens der einzelnen 
Hefen gegen Zuckerarten und Dextrine vergärt 

1. Torula pulcherrima nur Glucose und Fructose; 
2. Saccharomyces Marxianus (und Saccharomyces Ludwigii) Glucose, 

Fructose und Saccharose; 
3. Hefe aus Danziger Jopenbier alle vier Zuckerarten, Glucose, Fructose, 

Saccharose und Maltose. 
Während man die Fructose und Glucose neben Saccharose besser durch 

Bestimmung des Zuckers vor und nach der Inversion nach Meißl-Allihn be
stimmt, kommt für die quantitative Bestimmung der Maltose neben Glucose 
und Fructose bzw. Invertzucker nur das Gärungsverfahren in Betracht. Die 
einzige Möglichkeit der quantitativen Bestimmung von Stärkezucker bzw. 
Stärkesirup neben Maltose bietet die Vergärung einerseits mit Torula pulcherrima, 
andererseits mit Jopenbierhefe. 

Bestimmung von Saccharose, Glucose, Fructose, Maltose, Iso
maltose und Dextrin nebeneinander. 

Bei gleichzeitiger Anwesenheit obiger Zuckerarten und des Dextrins bc
Btimmt man: 

a) Das Reduktionsvermögen für Fehlingsche Lösung: 
a) in der Lösung direkt, 
(l) nach der Inversion mit Invertin (bei 50-55'), 
Y) in dem Gärrückstande nach dem Vergären mit einer geeigneten, 

d. h. Maltose nicht vergärenden, reingezüchteten Weinhefe direkt, 
Ö) in dem nach i') erhaltenen Gärrückstande nach der Inversion mit 

Salzsäure nach Sachsse mit 1, 2 und 3 Stunden Kochdauer. 
b) Die Dextrine durch Alkoholfällung in der ursprünglichen Lösung. 
Aus diesen Bestimmungen ergeben sich: 
1. die Saccharose aus der Differenz von a) und (I), 
2. die Summe von Glucose, Fructose und Invertzucker aus der Differenz 

von a) und Y), 
3. die Summe von Maltose und Isomaltose aus der Differenz von 0) und b), 
4. der Gehalt an Dextrinen aus b). 
Sind einzelne der angeführten Zuckerarten nicht zugegen, so können 

unter Umständen Vereinfachungen eintreten. 
Aus dieser übersicht ergibt sich keine Trennung von Maltose und Iso

maltose und keine Trennung von Glucose und Invertzucker; auch ist keine Rück
sicht genommen auf den Einfluß, den die Gegenwart von Saccharose auf das 
Reduktionsvermögen anderer Zuckerarten ausübt. 

Eine wertvolle Ergänzung -der gewichtsanalytischen Bestimmungen er
gibt sich unter Umständen durch Heranziehung' der polarimetrischen Zucker
bestimmung' in den verschiedenen, in Obigem Gang in Betracht kommenden 
Flüssigkeiten. In dieser Beziehung gibt das Handbuch (Chemischer Teil) von 
A. Beythien wünschenswerte Auskunft. 

Trennung der Dextrine von den Zuckerarten. 

Da die Dextrine in kaltem Wasser löslich, aber in 90'/,igem Alkohol 
Unlöslich ~ind, so vel'~ährt man zur Trennung derselben von den Zuckerarten 
in aer Weise, daß man einen etwa 2,5 g Trockensubstanz entsprechenden Teil 
einer auf Dextrine und Zucker zu untersuchenden Flüssigkeit gegebenenfalls nach 
Neutralisieren mit Soda in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade fast bis 
zur Trockne eindampft, den Sirup in 10 oder 20 ccm warmem Wasser löst und 
die Lösung unter fortwährendem Umrühren allmählich mit 100 bzw. 200 ccm 
Alkohol von 95 Vol.-'/, versetzt. Sobald sieh die Dextrine zu 'Boden gesetzt 
haben, filtriert man die fast klare alkoholische Lösung in eine Porzellanschale 
ab und wäscht den Rückstand mehrmals mit kleinen Mengen Alkohol (1 Vol. 
Wasser + 10 Vol. Alkohol von 95 Vol.-'/o) aus. Der Rückstand der Alkohol
fällung wird in Wasser gelöst und in derselben Weise nochmals mit .Alkohol 
behandelt. In gleicher Weise empfiehlt es sich, die erste alkoholische Lösung 

') L. c. 

4* 
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von Alkohol zu befreien, den Rückstand in 10 ccm Wasser zu lösen und mit 
Alkohol zu fällen. 

Der Rückstand der Alkoholfällung enthält die Dextrine. Dieselben 
werden in heißem Wasser gelöst und in bekannter Weise nach Inversion mittels 
Salzsäure als Glucose bestimmt. Die vereinigten alkoholischen Filtrate, welche 
die Zuckerarten enthalten, werden von Alkohol befreit und zur Bestimmung 
und Trennung der Zuckerarten auf ein bestimmtes Volumen .gebracht. 

Bestimmung von Glucose und Dextrin nel)eneinander. 
Die Bestimmung erfolgt nach Sieben mit netltraler Kupferacetatlösung 

oder auf dem Wege der Vergärung, siehe Abschnitt Stärkezucker und Stärkesirup. 

Trennung von Invertzucker und Stärkezueker (·sirup) ist im 
Abschnitt Fruchtsäfte uI\d Honig eingehend erörtert. 

Die in der Praxis sehr häufig vorkommende Trennung von Saccharose 
und Lactose (in kondensierter Milch, Milch· und Rahmschokoillde und ähn· 
lichen Erzeugnissen) ist in den betreffenden Ahschnitten behandelt. 

4. Bestimmung der Stärke. 

Stärke 1) wird durch überhitzten Wasserdampf, Diastase oder 
Säuren invertiert; die nach der Inversion erhaltene Lösung reduziert 
Fehlingsche Lösung. Da nach den Untersuchungen von J. König u. a. 
(Landw. Versuchsst. 1897, 48, 81 und 1909, 70, 343) gleichzeitig mehr 
oder weniger Pentosane usw. mit aufgeschlossen und in Zucker über· 
geführt werden, so fallen die nach diesem Verfahren erhalte.nen Werte 
zu hoch aus. 

Brauchbarere Ergebnisse liefern die polarimetrischen Bestim
mungen der mit Hilfe von Salzsäure löslich gemachten Stärke. Auch 
die Einfachheit der Ausführung ist ein Vorzug dieser Verfahren. 

Druckverfahren. Man entfettet 3-5 g Substanz (siehe S. 37), 
entfernt Zucker und Dextrin durch Wasser, vermengt dann die zurück
gebliebene stärkehaltige Substanz mit 100 ccm Wasser, erhitzt etwa 
8 Stunden im Druckkölhchen nach Reischauer (Öl., Glyzerin- oder 
Kochsalzbad bei 108 bis 1100 C) oder in Soxhlets Dampftopf 3-4 Std. 
bei 3 Atmosphären Druck, filtriert, ergänzt das Filtrat auf etwa 200 ccm 
und erhitzt mit 20 ccm Salzsäure (S = 1,125) 3 Stunden lang am Rück· 
flußkühler im siedenden Wasserbade. Nach Reinke wird. das Über. 
führen von Stärke in Dextrin usw. im Dampftopf mit 30 ccm Wasser 
und 25 ccm 1 %iger Milchsäure ausgeführt. Nach dem Abkühlen gibt 
man NaOH bis zur schwach sauren Reaktion hinzu, filtriert 2) ev. noch 
durch Watte und füllt auf 500 ccm auf. Die in dieser Lösung enthaltene 
Glucose wird nach MeißI· Allihn (S. 42) bestimmt. Glucose" X 0,9 
= Stärke. 

Diastaseverlahren nach" Märker. 3 g wie beim Druckverfahren 
vorbehandelte Substanz wird in einer Reibschale mit lauwarmem Wasser 
angerieben, damit sich keine Klümpchen bilden. Das Ganze wird in 
einen 200 ccm-Kolben mit so viel Wasser gespült, daß die Gesamtmenge 
desselben etwa 100 ccm beträgt. Durch Erwärmen im Wasserbade wird 

') bezw. die "in Zucker überführbaren Stoffe". Der qualitative Nach· 
weis von Stärke mit Jod·Jodkalium wird als bekannt vorausgesetzt; siehe 
übrigens Abschnitt "Gewürze" und "Fleischwaren". 

') Der Filtrationsrückstand darf unter dem Mikroskop keine Stärke
reaktion mit Jodlösung erkennen lassen. 
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nun die Stärke verkleistert und nach Abkühlung auf 60-65° 0 10 ccm 
eines Malzauszuges (100 g Malz auf 1 Liter Wasser) oder einer Lösung 
von reiner Diastase 1) hinzugefügt. Zur Einwirkung der Diastase auf die 
Stärke wird 2 Stunden lang auf 65° 0 erwärmt, dann 1/2 Stunde gekocht, 
wieder auf 650 abgekühlt und nochmals etwa 1/2 Stunde mit 10, ccm 
Malzauszug bei 65° gehalten, dann auf 200 ccm aufgefüllt und filtriert. 
200 ccm des Filtrats werden darauf mit 15 CCUl- einer Salzsäure von 
1,125 spezifisches Gewicht versetzt und 3 Stunden lang im kochenden 
Wasserbade erhitzt, das Ganze mit Natronlauge bis zur schwach sauren 
Reaktion versetzt und auf 250 ccm aufgefüllt. Von dieser Lösung werden 
25 ccm zur Bestimmung der Glucose verwendet. :Falls Malzauszug 
zur Verzuckerung gedient hat, ist der Zuekergehalt desselben zu be
stimmen und in Abzug zu bringen. Bei Anwendung einer Lösung von 
reiner Diastase ist die vorherige Zuckerbestimmung unnötig. Filtrations
rückstand unter dem Mikroskop durch Jod auf ungelöste Stärke prüfen! 

POlarimetrische Verlahr('n: 
a) nach Ewers 2). 

5 g Substanz (von rohen Kartoffeln 10 g) werden mit 25 ccm Salzsäure, 
welche für Getreidestärke 1,124 Gew.-% HCI und für Kartoffel
und Marantastärke 0,421 Gcw._ % HOl enthält, in einem 100 ccm
Kölbchen gleichmäßig zusammengeschüttelt und mit weiteren 25 ccm 
derselben Säure nachgespült. Der Kolben wird nach nochmaligem 
Umschwenken genau 15 Minuten in ein siedendes Wasserbad gestellt, 
wobei während der ersten 3 ~Iinuten mehrmals umgeschwenkt wird. 
Sodann wird mit kaltem Wasser auf 90 cem aufgefüllt, auf 20° abge
kühlt, mit molybdänsaurem Natrium [120 g zu 1 I] geklärt, aufgefüllt, 
filtriert und polarisiert. An Molybdänlösung sollen für 5 g Weizen und 
Weizenmehl 2,5--3 ccm, für Gerste, Reis, Mais 2 ccm, für 5-10 g Stärke 
0,5 ccm und für 10 g Kartoffeln 1,5 ccm angewendet werden. Die spezi
fische Drehung beträgt bei dieser Arbeitsweise für Kartoffelstärke + 195,4°, 
bei Marantastärke + 193,8° und bei den Getreidestärkearten 181,3 bis 
185,9°, Berechnung siehe unter b. 

b) nach Lintner 3). 

2,5 g der feinst gepulverten Substanz werden mit 10 ccm Wasser ver
rieben, dann mit 15--20 ccm Salzsäure (s = 1,19) innig vermischt. 
Man spült darauf das Gemisch, das 1/2 Stunde stehen blieb, mit Salz
säure (s = 1,125) in ein 100. ccm-Kölbchen, setzt 5 ccm einer 4% igen 
Lösung von phosphorwolframsaurem Natrium hinzu, füllt auf 100 ccm 
auf, mischt, filtriert und polarisiert im 200 mm-Rohr (Hartgummi
verschluß). Spezifische Drehung der Getreidestärkearten im Mittel 
+ 202°. 

') Herstellung der Diastase: 2 kg frisches Grünmalz werden in einem Mörser 
mit einer Mischung von 1 1 Wasser und 2 1 Glyzerin übergossen und durchge
mischt., dann 8 Tage stehen gelassen. Darauf preßt man die Flüssigkeit mög
lichst gut aus und filtriert; das Filtrat wird mit dem 2-2,5fachen Vol. Al
kohol gefällt, der Niederschlag abfiltriert, mit Alkohol und Äther behufs Ent
Wässerung ausgewaschen, über Schwefelsäure getrocknet und für den Gebrauch 
in glyzerinhaltigem Wasser gelöst. 

') Zeitsehr. f. öff. Chemie 1908. 14. 150. 
') Z. f. U. N. 1907. 14. 205; vgl. -auch Belschner, Inaug.-Dissert. 

München 1907. 
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Berechnung: Hat man z. B. 2,5 g Weizenstärke zu 100 cem gelöst 
und im 200 mm-Rohr einen Drehungswinkel von 8,5° gefunden, so ent
halten die 100 ecm, entsprechend 2,5 g Stärke, 8,5 x 0,2475 = 2,1037 g 
Stärke oder 100 g Weizenstärke = 2,1037 x 40 = 84,15% Stärke. Allge
meine Formel: 

100 X a 
C = 2 X 202' 

wo C = Gehalt an Stärke 
a = den beobachteten Drehungswinkel 
2 = die Länge des Rohrs in Dezimetern bedeutet. 

c) nach Bau mann und Großfeld 1). 
10 g möglichst fein gemahlene Substanz werden in einem 100 ccm fassen. 
den Kölbchen mit 75 ccm Wasser 15 Minuten, bei Gegenwart 'von Dextrir. 
länger - bis zu 1 Stunde - ausgelaugt, dann mit 5 ccm Tanninlösung 
(1 : 10) vermischt, unter weiterem Umschütteln 5 ccm Bleiessig zuge· 
geben, schließlich mit Natriumsulfat aufgefüllt und durch ein trockenes 
Faltenfilter filtriert. 50 ccm (= 5 g Substanz) des stärkefreien Filtrates 
werden sodann mit 3 ccm 25%iger Salzsäure versetzt, im kochenden 
Wasserbade 15 Minuten erhitzt, nach dem Erkalten mit 20 ccm Salz· 
säure von 25% und 5 ccm einer Lösung von phosphorwolframsaurem 
Natrium [120 g Natriumphosphat und 200 g Natrium·Wolframa,t zu 
1 Liter gelöst] versetzt und nach Auffüllen mit Wasser auf 100 und 
Filtrieren durch feinporiges Papier im 200 mm·Rohr polarisiert. 

In weiteren 5 g wird nach Evers (s. oben) die Gesamtstärkepolari. 
sation im 200 mm·Rohr, aber gleichfalls unter Klärung mit phosphor. 
wolframsaurem Natrium unter Zusatz von 20 ccm Salzsäure bestimmt. 

Die Differenz der beiden Drehungswinkel ergibt mit 5,444 multi· 
pliziert den Gehalt der Substanz an Stärke in 100 g. 

Das Verfahren eignet sich namentlich zur Bestimmung der Stärke 
in Gebäcken, Wurstwaren sowie in mit Teerfarbstoff gefärbten Pudding
pulvern. In letzterem Falle wird die Substanz in Salzsäure nach Lin tner 
(s. b.) unter Zusatz eines Tropfens Zinnchlorür gelöst. Die Klärung mit 
Wolfram säure muß unterbleiben. Näheres s. Originalarbeit. 

Bestimmung der Peutosane und der Robfaser (Zellulose). 
Pen tos ane kommen nur in seltenen Fällen bei der Nahrungsmittel

analyse in Betracht (z. B. bei Pfeffer und Kakao zum Nachweis eines Schalen· 
gehaltes), öfter bei Futterntitteln. Behufs Ausführung muß auf die Spezial· 
literatur, namentlich die bereits mehrfach erwähnten Königschen 'Verke ver· 
·wiesen werden. 

Rohfaser 1. nach Weender: 
Die Ausführung dieses Verfahrens erfolgt gemäß den Vereinbarungen 

nach den Angaben von Fr. Holdefleiß 2) unter Anwendung einer 
besonderen Glasbirne von etwa 300 ccm Inhalt 

oder einfacher und schneller in folgender Weise: 

1) Zeitschr. f. U. N. 1917. 33. 97; namentlich bei Gegenwart sonstiger 
optisch aktiver Stoffe. Siehe auch F. Gro ßfeld, Über die Wirkung der Blei· 
tannatfällung bei der polarimetrischen Untersuchung von Zucker-, Dextrin
und Stärkelösungen, ebenda 1915. 1l9. 51. 

') Landw. Jahrbücher 187'7, Supplementheft S. 103. 
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3 g der lufttrockenen, nötigenfalls entfetteten Substanz werden in 
einer Porzellanschale, welche bis zu einer im Innern angebrachten kreis
förmigen Marke 200ccm Flüssigkeit faßt, mit 200ccrn F/4%-iger Schwefel
säure (von einer Lösung, welche 50 g konzentrierter Schwefelsäure im 
Liter enthält, nimmt man 50 ccm und setzt 150 ccrn Wasser hinzu) 
genau 1/2 Stunde unter Ersatz des verdampfenden Wassers gekocht, 
sofort durch ein dünncs Asbestfilter filtriert und mit heißem Wasser 
hinreichend ausgewaschen. Darauf spült man das Filter mit seinel}l Inhalt 
in die Schale zurück, gibt 50 ccrn Kalilauge hinzu, welche 50 g Kali
hydrat im Liter enthält, füllt bis zur Marke der Schale auf, kocht wieder
um genau 1/2 Stunde unter Ersatz des verdampfenden Wassers, filtriert 
durch ein neues Asbestfilter (am besten Goochtiegel und Saugnutsche ) 
und wäscht mit einer reichlichen Menge kochenden Wassers und darauf 
nach Entfernung des Filtrats aus der Saugflasche je 2- bis 3-mal mit 
Alkohol und Äther nach. Das alsdann sehr bald luft trocken gewordene 
Filter nebst Inhalt bringt man in eine ausgeglühte Platinschale (beim 
Goochtiegel fällt diese Arbeit natürlich weg) und trocknet 1 Stunde bei 
105-ll00 C. Nachdem die Schale im Exsikkator erkaltet ist, wird sie 
>;0 schnell wie möglich gewogen, darauf kräftig geglüht, bis kein Auf
leuchten von verbrennenden Rohfaserteilchcn mehr stattfindet, im Exsik
kator erkalten gelassen und wiederum schnell gewogen. Der Unterschied 
zwischen der ersten und zweiten Wägung ergibt die Menge der in 3 g 
Substanz vorhandenen Rohfaser. 

Die auf diese Weise erhaltene Rohfaser ist die aschefreie, enthält 
aber noch vielfach nicht unbeträchtliche Mengen (2-5%) Stickstoff
substanz, welche nötigenfalls in einem gleichbehandelten Teile der Sub
stanz nach dem zweiten Filtrieren nach Kjeldah-l (S. 34) ermittelt 
und von der Rohfaser in Abzug gebracht werden kann. -

Anf die Verfahren von E: Späth, Zeitschr. f. U. N. 1905.9.589 (für Ge
würze s. S. 271) und von Lo b bin, Arch. f. Hygieno 1897. 28. 212 sei verwiesen. 

2. Nach König 1). 
Dieses Verfahren verdient den Vorzug, weil es eine annähernd 

pentosanefreie Rohfaser liefert und die Lignine und das Cutin dabei 
nicht angegriffen werden. 3 g lufttrockene 2) bzw. 5-14% Wasser ent
haltende Substanz (bei Fettgehalt über 10% erst entfetten) in einem 
500--600 ccm-Kolben bzw. in einer Porzellanschale mit 200 ccm Glyzerin 
(8 = 1,23), welches 20 g konzentrierter H2S04 in 1 Liter enthält, ver
setzen, gut verteilen und entweder am Rückflußkübler bei 133-1350 

1 Stunde kochen oder im Autoklaven bei 1370 (= 3 Atmosphären) eben
solange dämpfen. Nach dem Erkalten den Inhalt ungefähr -auf 400 bis 
500 ccm verdünnen, nochmals aufkochen und heiß durch Asbestfilter im 
Platin-Goochtiegel vermittels der Saugpumpe filtrieren. Man wäscht den 
Rückstand auf dem Filter mit etwa 400 ccm siedendem Wasser, dann mit 

') Vg\, Bd. H. Abt. I v. Königs Chemie der menschlichen Nahrung:;
und Genußmittel1910; ferner Zeitschr. f. U. N. 1898.1.1; sowic 1903.6.769; 
siehe ebenda auch die Methode zur Bestimmung der Zellulose, des Hgnins 
und Cutins. 

') Dickflüssige oder breiartige Massen (Marmeladen usw.) kann man in 
lIIengen, die etwa 3 g Trockensubstanz entsprechen, vorher in den betreffenden 
Gefäßen auf dem \Vasserbade eintrocknen und dann wie sonst weiter behandeln. 
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angewärmtem Alkohol von 80-90% und mit einem warmen Gemisch 
von Alkohol und Äther, bis das Filtrat vollkommen farblos abläuft. 
Trocknen bei 105-110o und wägen; veraschen und wieder wägen. 

Die Berechnung des Nährwertes der Nahrungsmittel. 

Im Anschluß an die Besti=ungen der 3 Hauptgruppen der Nährstoffe, 
Eiweiß, Fett und Kohlehydrate sei einiges über die Verwendung derselben 
zur Berechnung des Nährwertes hinzugefügt: 

1. Berechnung 

nach König 
nach Rubner 
nach der Kriegs-

sanitätsordnung 

als Kalorien - (Verbrennungs -, Wärme-) Wert 

für 1 g 
für 1 g 
für 1 g 

Proteinstoffe Fett Kohlehydrate 
4,8 9,3 4,0 
4,1 9,3 4,1 
3,4 9,0 3,7 

In den beiden ersten Fällen ist vorausgesetzt, daß Fett und Kohlehydrate 
ganz verbrannt sind, währl"nd der Zerfall der Proteinstoffe im Organismus bis 
zur Harnstoffbildung geht und ein dementsprechend niedrigerer Wert (theoret. 
Wert = 5,71) zugrunde gelegt ist; bei den Rubnerschen Zahlen ist die Ver
brennungswärme sämtlicher im Harn und Kot auftretenden Zersetzungspro
dukte in Abgang gestellt, im dritten Falle· ist noch ein Abzug für Verdauungs
arbeit in Rechnung gesetzt. 

2. Berechnung als Nährwel'teinheiten, wobei nach König das Ver
hältnis für Proteinstoffe, Fett und Kohlehydrate wie 5 : 3 : 1 angenommen ist. 
Nach Multiplikation des chemisch ermittelten prozent. Gehaltes mit den oben 
angegebenen Zahlengrößcn wird das Resultat auf 1 .kg oder wenn es sich um 
die Berechnung bestimmter Beköstigungssätze handelt, auf diese umgerechnet . 

. Die Ermittelung des Nä\lrwert~ ist im übrigen rein theoretischer Natur und 
hat nur Zweck, wenn man ähnliche Produkte miteinander vergleicht, da 'ein 
großer Teil der Nahrungsmittel nicht vollständig ausgenutzt wird, auch der 
Nährwert mancher Bestandteile der Nahrung sich nicht in Zahlen ausdrücken. 
läßt und schließlich auch die einzelnen Individuen diese mehr. oder weniger 
gut verdauen. Die Summe der Nährwerte gibt allein auch deshalb kein zutreffendes 
Bild von dem Nährgehalt eines Nahrungsmittels, weil die einzelnen Nährstoff
gruppen (Eiweiß, Fett, Kohlehydrate) nicht oder nur in gewissem Grade gegen
seitig ersetzbar sind. Diese 3 Gruppen müssen daher stets in einem gewissen 
Verhältnis zueinander stehen. 

Bei Genußmitteln läßt sich ein Nährwert überhaupt nicht berechnen. 
In neuerer Zeit haben König '), Fendler ') und Seel ') sich eingehend 

über den Wert der Nährwertsberechnung geäußert. In Anbetracht der zum 
Teil weit auseinandergehenden Anschauungen und der verschiedenen Gr~nd
lagen für die Berechnung empfiehlt es sich daher, in Gutachten Und Veröffent
lichungen stets die Art der Berechnung anzugeben. 

Nachweis von Farbstoffen (künstlichen Färbnngen). 

1. Teerfarbstoffe. Am gebräuchlichsten ist das Ausfärbever
fahren, das darauf beruht, in einer auf das etwa 5-20fache Volumen 
verdünnten "Lösung oder in einer in entsprechender Weise hergestellten 
Flüssigkeit unter Zusatz von 5-10 ccm einer lO%igen Kaliumbisulfat
lösung einige Fäden weißer entfetteter Wolle etwa 10 Minuten lang zu· 
kochen. Da manche Teerfarbstoffe sich nur auf gebeizte Wolle auffärben 
lassen, empfiehlt N. Arata diese erst mit Alaun und essigsaurem Natrium 
zu beizen. Die gefärbten Fäden sind mehrmals mit Wasser heiß nach
~c~en und werden auf ihr Verhalten zu Ammoniak geprüft. Nach 

') Zeitsehr. f. U. N. 1916. 32. 5. 399; 1917. 33. 209. 
') Ebenda 1916. 391; 1917. 193. 
') Ebenda 1916. 32. 1. 
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E. Späth 1) kann man dem Untersuchungsmaterial den künstlichen 
Farbstoff auch erst durch eine Natriumsalizylatlösung (5 g in 100 ccm) 
entziehen. 

Zur Vermeidung von Täuschungen, die durch pflanzliche Farbstoffe 
entstehen können, nimmt man die von Fresenius empfohlene U m
färbung vor_ Man löst den Farbstoff mit Ammoniak aus der Wolle 
und kocht in der mit Salzsäure angesäuerten Lösung einen neuen Woll
faden. Pflanzenfarbstoffe, mit Ausnahme von Orseille, lassen sich nicht. 
zweimal auffärben. 

Entzieht man den zu untersuchenden Erzeugnissen den Teerfarb
stoff durch wiederholte Zugabe frischer Wolle zur Lösung, 30 lange bis 
keine Auffärbung der Wolle mehr stattfindet, so kann man aus der 
Farbe oder Farblosigkeit der zurückbleibenden Lösung Schlüsse auf die 
Beschaffenheit der Ware ziehen. 

Das Ausschüttelverfahren von E. Späth 2) ist umständlicher 
als das Auffärbeverfahren, eignet sich aber auch zum Nachweis gewisser 
Pflanzenfarbstoffe. Man schüttelt die Lösungen direkt, ferner nach dem 
Ansäuern mit Schwefelsäure und nach dem schwachen Übersättigen 
mit Alkali mit Amylalkohol aus. Die Abgabe von Farbstoff an Amyl
alkohol beweist zwar die Anwesenheit von Farbstoffen, jedoch bedarf 
es noch näherer Feststellungen, ob natürlicher Farbstoff oder Teer
farbstoff vorhanden ist. Für letztere Art bedient man sich am besten 
der Auffärbemethode, für Pflanzenfarben der dafür gültigen Spezial
reaktionen (S p ä t h 1. c.). 

Ein von Cazeneuve angegebenes Verfahren beruht auf der Be
handlung mit Quecksilberoxyd, das selten und im allgemeinen nur bei 
Fruchtsäften und Wein benützt wird. Näheres siehe dort. Für die 
Ermittelung der Art und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe 
von Teerfarbstoffen sei auf die tabellarische Übersicht der im Handel 
befindlichen kÜI!..stlichen organischen Farbstoffe von G. SchuItz und 
P. Julius, Berlin 1902 3 ), zum spektroskopischen Nachweis (vgl. auch 
S. 20) auf die Werke von J. Formanek, die quantitative Spektral
analyse, Berlin 1895 und spektralanalytischer Nachweis künstlicher 
organischer Farbstoffe, Berlin 1900, verwiesen. 

2. Pflanzenfarbstoffe. Über das Verhalten dieser :Farbstoffe 
gegen verschiedene chemische Reagenzien hat E. Späth eingehende 
Vergleichsversuche angestellt und die' Ergebnisse tabellarisch 4) ange
ordnet. Von der Wiedergabe an dies\lr Stelle muß abgesehen werden, 
da die Mehrzahl der aufgeführten Farbstoffe ihre praktische Bedeutung 
verloren haben. Für die namentlich in Obsterzeugnissen und -dauerwaren 
vorkommenden Farbstoffe des Kirsch- und Heidelbeersaftes sind be
sondere Verfahren zum Nachweis in den betreffendim Abschnitten ange
geben. Soweit Pflanzenfarbstoffc für die Färbung von Butter, Margarine 

1) Zeitschr. f. U. N. 1901. 4. 1020; 1904. 7. 310. 
')ebenda 1899. 2. 633. 
') Vgl. auch J. König, Chemic der menschlichen Nahrungs- und Genuß

mittel IH. Bd. 1. Teil. Berlin 1910. 
') Siehe K. von Buchka, Das Lebensmittelgewel'be Bd. H, Obstdauer

waren S. 371. 
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und andere Fette in Frage kommen, sei auf diese Abschnitte besonders 
verwieseli.. 

Karamel (gebrannter Zucker oder zuckerhaltige gebrannte Stoffe) 
ist in den Abschnitten "Branntweine" und "Wein" behandelt. 

Das Färben mit gesundhei tsschädlichen Farbstoffen ist gemäß 
dem für alle Nahrungs- und Genußmittel sowie für zahlreiche Gebrauchs
gegenstände erlassenen Farbengesetz vom 5. VII. 87 (s. S. 688) sowie auch 
nach dem Nahrungsmittelgesetz (§§ 12-14) verboten. Im wesentlichen 
werden giftige Metallfarben und damit verunreinigte Teerfarbstoffe 
sowie einige spezifisch giftige Teerfarbstoffe damit getroffen. Von den 
üblichen Teerfarbstoffen ist schon in Anbetracht ihrer großen Ausgiebig
keit und des damit zusammenhängenden sparsamen Verbrauchs keine 
Gesundheits8chädigung zu befürchten und bisher auch nicht bekannt 
geworden. 

Das Färben von Nahrungs- und Genußmitteln ist unter entsprechen
der Kennzeichnung zulässig. Das Färben zählt im allgemeinen nicht 
zu der anerkaftnten. herkömmlichen und normalen Herstellungsweise 
und nicht zum Wesen der meisten Lebensmittel, sondern erfolgt ent
weder zur Verdeckung unlauterer Machenschaftcn (Entziehung wert
voller Bestandteile oder Verarbeitung von minderwertigen Ersatzstoifen) 
oder auch zur Sicherung eines besonders günstigen Aussehens für den 
Fall) daß Mängel bei der Aufbewahrung und Herstellung eingetreten sind 
oder während der letzteren erwartet werden. Oft soll also den Waren 
der Anschein einer besseren Beschaffenheit verliehen werden. (Aus
nahmen bildet das Färben von Butt\{r und Margarine, von ganzen Früchten 
und dergl.) Näheres enthalten die einzelnen Abschnitte. 

Nachweis von Konservierungsmitteln. 

Die Untersuchung auf Konservierungsmittel ist zwar eine bei 
einer größeren Zahl von Lebensmitteln häufig wiederkehrende Arbeit. 
Die einschlägigen Verfahren lassen sich aber nicht im allgemeinen be
schreiben, da die Vorbereitung des Untersuchungsmaterials, auch wenn 
es sich um die Feststellung eines' und desselben Konservierungsmittels 
handelt, bei den verschiedenen Lebensmitteln jeweils eine besondere ist. 
Für die Untersuchung mehrerer' Gegenstände wie Fleisch, Fett, Wein 
auf Konservierungsmittelsind über.dies amtliche Methoden vorgeschrieben. 
Auch die Beurteilung hat nach verschiedenen Gesichtspunkten zu er
folgen; es sei daher auf die einzelnen Abschnitte, insbesondere Fleisch, 
Milch, Fette, Obsterzeugnisse, Bier und Wein verwiesen. 

Nachweis von künstlichen Süßstoffen. 

Ähnliche Gründe, wie sie im vorhergehenden Abschnitt angegeben, 
gelten auch für die künstlichen Süßstoffe. Es sei daher auf die Abschnitte 
Obsterzeugniss~, Wein und den besonderen Abschnitt "Künstliche Süß
stoffe" verwiesen. 
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Allgemeine chemische Untersuchungsmethoden für Fette 1). 

Bestimmung der freien }'ettsäuren (des Säuregrads). 

5 bis 10 g Fett werd~n in 30 bis 40 ccm einer säurefreien 
Mischung gleicher Raumteile Alkohol und Äther gelöst und unter Ver. 
wendung von Phenolphthalein (in l%iger alkoholischer Lösung) als 
Indikator mit l/lO·Normal·Alkalilaugetitriert. Sollte während der Titration 
eine teilweise Ausscheidung des Fettes eintreten, so muß man vom 
Lösungsmittel von neuem zusetzen. Die freien Fettsäuren werden in 
Säuregraden ausgedrückt. Unter Säuregrad eines Fettes versteht man 
die Anzahl Kubikzentimeter Normal· Alkali, die zur Sättigung von 
100 g Fett erforderlich sind. 1 cem l/lO·Normalalkali = 0,0282 Ölsäure. 

Bestimmung der flüchtigen, in Wasser löslichen Fettsäuren 
(Reichert-~leißl- Zahl). 

Zu 5 g Fett gibt man in einem Stehkolben aus Jenaer Geräte· 
glas von etwa 300 ecm Inhalt 20 g Glyzerin 2) und 2 ccm Natron· 
lauge (erhalten durch Auflösen von 100 Gewichtsteilen Natrium. 
hydroxyd in 100 Gewichtsteilen Wasser, Absetzenlassen des Unge. 
lösten und Abgießen der klaren Flüssigkeit). Die Mischung wird 
unter beständigem Umschwenken über einer kleinen Flamme er· 
hitzt; sie gerät alsbald ins Sieden, das mit starkem Schäumen ver· 
bunden ist. Wenn das Wasser verdampft ist (in der Regel nach 5 bis 
8 Minuten), wird die Mischung vollkommen klar; dies ist das Zeichen, 
daß die Verseifung des Fettes vollendet ist. Man erhitzt noch kurze Zeit 
und spült die an den Wänden des Kolbens haftenden Teilchen dureh 
Umschwenken des Kolbeninhalts herab. Dann läßt man die flüssige 
Seife auf etwa 80 bis 900 abkühlen und wägt 90 g Wasser von etwa 80 bis 
90° hinzu. Meist entsteht sofort eine klare Seifenlösung; anderenfalls 
bringt man die abgeschiedenen Seifenteile durch Erwärmen auf dem 
Wasserbade in Lösung. Zu der warmen Lösung fügt man sofort 50 cem 
verdünnte Schwefelsäure (25 ccm reine Schwefelsäure im Liter ent
haltend) und etwa 0,6-0,7 g grobes Bimssteinpulver. 

Dann wird nach sofortigem Verschluß des Kolbens die Flüssigkeit 
der Destillation unterworfen, unter genauer Innehaltung der in der 
Abbildung S. 79 angegebenen Größen· und Formverhältnisse. 

Der Kolben wird dabei auf eine Asbestplatte gestellt, aus der eine 
kreisrunde Scheibe von 6,5 em Durchmesser herausgeschnitten ist, so 
daß nur der Kolbenboden . der Einwirkung der Flamme unmittelbar 
ausgesetzt ist. Die Heizflamme ist so einzustellen, daß in 19-21 Minuten 
110 ccm Destillat übergehen. Sobald das Destillat die 1l0-ccm-Marke 
in der Vorlage erreicht hat, wird die Flamme gelöscht und die Vorlage 
dureh ein anderes Gefäß ersetzt. Ohne das Destillat zu mischen, stellt 

1) Unter Benützung der amtlichen Anweisung zum Gesetz vom 15. Juni 
1897 (Margarinegesetz) und der im Reichsgesundheitsamt ausgearbeiteten Ent
würfe zu Festsetzungen iiber Lebensmittel (Speisefette und Speiseöle) 1912. 

I) Dieses Verfahren (von Leffmann u. Beam angegeben, Analyst 
1891. 153 und 1896, 251) ist neuerdings allgemein im Gebrauch. 
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man die Vorlage so tief wie möglich in Wasser von 15°. Nach etwa 10 Mi
nuten wird das Destillat in dem mit Glasstopfen verschlossenen Gefäße 
durch 4-5maliges Umkehren unter Vermeidung starken Schüttelns ge
mischt und dann durch ein gut anliegendes trocknes Filter von 8 ccm 
Durchmesser filtriert. 100 ccm des klaren Filtrates werden nach Zusatz 
von 3-4 Tropfen einer I %igen alkoholischen Phenolphthaleinlösung mit 
1710 normaler Alkalilauge titriert. Die um 1/10 ihres Betrages vermehrte 
Menge der verbrauchten Lauge ergibt den Verbrauch für das gesamte 
Filtrat. Bei jeder Versuchsreihe führt man einen .blinden Versuch aus, 
indem man ein Gemisch von 20 g Glyzerin. 2 ccm der Natronlauge, 90 ccm 
Wasser und 50 ccm der verdünnten Schwefelsäure genau wie beim Haupt
ve.rsuch destilliert, das Destillat filtriert und titriert; die hierbei ver
brauchte Lauge wird von der bei dem Hauptversuche verbrauchten 
abgezogen. 

Die so erhaltene Anzahl von Kubikzentimetern 1/10 normaler Alkali
lauge, die zur Neutralisation der flüchtigen, wasserlöslichen Fettsäuren 
von 5 g Fett erforderlich sind, ist die Reichert-MeißI-Zahl. 

Bestimmung der Verseifungszahl (Köttstorfer Zahl). 

Man wägt 2,&-:-3 g Fett oder Öl in einem Kölbchen aus Jenaer 
Glas von 150 ccm Inhalt ab, setzt 30 ccm einer annähernd 1/2-normalen 
alkoholischen Kalilauge hinzu, verschließt das Kölbchen mit einem 
durchbohrten Korke, durch dessen Öffnung ein 75 cm langes Kühlrohr 
aus Kaliglas führt und erhitzt die Mischung auf dem kochenden Wasser
bade 15 Minuten lang zum schwachen Sieden. Um die Verseifung zu 
vervollständigen, mischt man den Kolbeninhalt durch öfteres Umschwen
ken, jedoch unter Vermeidung des Verspritzens an Kork und Kühlrohr
verschluß. 

Das Ende der Verseifung ist daran zu erkennen, daß der Kolben
inhalt eine gleichmäßige, vollkommen klare Flüssigkeit darstellt, in der 
keine Fetttröpfchen mehr sichtbar sind. Man versetzt die vom Wasser
bade genommene noch heiße Lösung mit einigen Tropfen alkoholischer 
Phenolphthaleinlösung und titriert sie sofort mit lkNormalsalzsäure 
zurück. Die Grenze der Neutralisation ist sehr scharf; die Flüssigkeit 
wird beim Übergang in die saure Reaktion rein gelb gefärbt. 

Bei jeder Versuchsreihe sind mehrere blinde Versuche in gleicher 
Weise, aber ohne Anwendung von Fett auszuführen, um den Wirkungs
wert der alkoholischen Kalilauge gegenüber der 1/2-normalen Salzsäure 
festzustellen. 

Aus den Versuchsergebnissen berechnet man, wieviel Milligramm 
Kaliumhydroxyd erforderlich sind, 'um in 1 g des Fettes oder Öles die 
etwa vorhandenen freien Säuren zu binden und die Ester zu zerlegen. 
Dies ist die Verseifungszahl oder Köttstorfer-Zahl. 

Berechnung des Resultats nach folgendem Beispiel: Angewandte 
Fettmenge -1,7955 g. a) Blinder Versuch 30 ccm Kalilauge = 28,2 ccm 
Salzsäure. 1 ccm 1/2 n-Salzsäure = 28,1 mg KOR. b) Hauptversuch: 
Titration mit Salzsäure ergibt 13,6 ccm; demnach 
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28,2 HCl 
-13,6 

14,6 ccm HCI. 

VZ = 14,6 x 28,1 = 2285. 
1,7955 ' 
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Nach Henriques werden zur Herstellung der alkoholi~chen Kalilauge 
30 g gepulvertes reinstes Kaliumhydroxyd mit 1 Liter reinstem 95'I,igen Alkohol 
am Rückflußkühler bis zur Lösung gekocht und die Lösung nach 24stündigem 
Stehen filtriert '). 

\V. Fahrion ') hält für die genaue Bestimmung der Verseifungszahl 
folgendes für besonders beaehtlich: 1. Einwage mindestens 3 g; 2. Lauge soll 
unter 10'1. Wasser enthalten. :1. Ein 'I,stündiges Kochen mit der alkOholischen 
Lauge ist überflüssig. Die Verseifung ist beendet, wenn die Lösung klar und 
durchsichtig ist. Wenn man dann noch einige Minuten kocht, hat man volle 
Sicherheit, daß alles Fett verseift ist. 4. Beim Zurücktitrieren darf der Wasser
gehalt der Lösung nicht über 50'1. betragen. Man kann direkt auf dem Draht
netz unter Umschwenken kochen. Kühlung ist iiberflüssig, wenn man den 
verdtIßsteten Alkohol vor dem Titrieren wi .. der ersetzt. 

Absebeidung und Bestimmung der wasserunlöslichen Fettsäuren 
(Hehner- Zahl). 

3---4 g Fett. werden in einer Porzellanschale mit 1-2 g Natrium
oder Kaliumhydroxyd und 50ccm Alkohol vcrsetzt und unter wieder
holtem Umrühren auf dem Wasserbad erwärmt, bis das Fett vollständig 
verseift ist. Die Seifenlösung wird bis zur Sirupdicke und völligen Ent
fernung des Alkohols verdampft, der Rückstand in 100-150 ccm Wasser 
gelöst und mit Salzsäure oder Schwefelsäure angesäuert. Man erhitzt, 
bis sich die Fettsäuren als klares Öl an der Oberfläche gesammelt haben 
und filtriert durch ein Filter aus sehr dichtem Papiere. Um ein trübeR 
Durchlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, füllt man das Filter zunächst 
zur Hälfte mit heißem Wasser an und gießt erst dann die Flüssigkeit 
mit den Fettsäuren darauf. Man wäscht mit siedendem Wasser bis zu 
2 Liter Waschwasser aus, wobei man stets nachfüllt, ehe das Wasser 
vollständig abgelaufen ist. 

Nachdem die Fettsäuren erstarrt sind, werden sie in Äther gelöst 
und die Lösung in ein gewogenes Kölbchen gebracht; sodann wird das 
Lösungsmittel in einem Strome trockenen Kohlendioxyds auf dem Wasser
bade verdunstet und der Rückstand auf die gleiche Weise bis zur' Ge
wichtsbeständigkeit getrocknet und gewogen. Aus dem Ergebnisse be
rechnet man, wieviel Gewichtsteile unlösliche Fettsäuren in 100 Ge
wichtsteilen Fett enthalten sind und erhält so die Hehner - Zahl. 

Die Hehner-Zahl wird heute nicht mehr als zuverlässiges Erkennungs
mittel für Verfälschungen (insbesondere des Butterfettes) angesehen, für die 
Gewinnung von Fettsäurenmaterial zur Ausführung anderer Bestimmungen 
(wie Schmelzpunkt, Molekulargewicht usw.) ist die Ausführung der Methode 
aber sehr geeignet. Man wendet dann entsprechend größere Fettmengen an. 

') M. Sie'gfeld, Chem.-Zeitg. 1908. 32. 63 u. Zeitschr. f. U. N. 1909. 
17. 134 gibt praktische Winke filr eine rasch herzustellende alkoholische 
Kalilauge. 

') ehern. Umschau 1917. 57. 
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Bestimmung der Jodzahl l ). 

Erforderliche Lösungen: 
a) Es werden einerseits 25 g Jod, andererseits 30 g Quecksilber. 

chlorid in je 500 ccm reinem Alkohol von 95 Volumprozent gelöst, letztere 
Lösung, wenn nötig, filtriert und beide Lösungen getrennt aufbewahrt; 
Gleiche Teile beider Lösungen werden mindestens 48 Stunden vor dem 
Gebrauche gemischt. 

b) Natriumthiosulfatlösung. Sie enthält im Liter etwa 25 g des 
kristallisierten Salzes. Die zweckmäßigste Methode zur TitersteIlung ist 
folgende: 3,866 g wiederholt umkristallisiertes Kaliumbichromat löst 
man zu 1 Liter auf. Man gibt 15 ccm einer lO%igen Jodkaliumlösung 
in ein dünnwandiges Kölbchen mit eingeschliffenem Glasstopfen von 
etwa 250 ccm Inhalt, fügt 5 ccm 25%ige Salzsäure, 100 ccm Wasser und 
unter tüchtigem Umschütte ln 20 ccm der Kaliumbichromatlösung zu. 
Nach viertelstündigem Stehen des verschlossenen Kölbchens läßt man' 
nun unter Umschütte ln von der Natriumthiosulfatlösung zufließen, wo
durch die anfangs stark braune Lösung immer heller wird, 'setzt, wenn sie 
nur noch gelblich ist, etwas Stärkelösung hinzu und läßt unter jeweiligem 
kräftigem Schütteln noch so viel Natriumthiosulfatlösung vorsichtig ZH

fließen, bis der letzte Tropfen die Blaufärbung der JodstärkE\ eben zum 
VerschWinden bringt. 

Da 1 ccru der Kaliumbichroruatlösung 0,01 g Jod freimacht, ent
spricht die verbrauchte Menge der Natriumthiosulfatlösung 0,2 g Jod. 

c) Reines Chloroform, das beim Schütteln mit Jodkalium farblos 
bleibt. 

d) lO%ige Jodkaliumlösung. 
e) Stärkelösung: Man erhitzt eine Messerspitze voll "löslicher 

Stärke" 2) in etwas destilliertem Wasser; einige Tropfen der unfiltrierten 
Lösung genügen für jeden Versuch. 

Ausführung der Bestimmung. 

Man bringt von trocknenden Ölen 0,15--0,18 g, von nichttrocknen
den Ölen 0,3--0,4 g, von Schweineschmalz 0,6-0,7 g, von den übrigen 
festen Fetten 0,8-1 g in ein Kölbchen der beschriebenen Art, löst das 
Fett in 15 ccm Chloroform und läßt 30 ccm Jodquecksilberchloridlösung 
zufließen, wobei man die Pipette bei jedem Versuch in genau gleicher 
Weise entleert. Sollte die Flüssigkeit nach dem Umschwenken nicht 
völlig klar sein, so wir9, noch etwas Chloroform hinzugefügt. Tritt binnen 
kurzer Zeit fast vollständige Entfärbung der Flüssigkeit ein, so muß 
man noch eine weitere abgemessene Menge Jodquecksilberchloridlösung 

') Ursprünglich nach von HübI. Die Jodzahl der flüssigen ungesättigten 
Fettsäuren wird in gleicher Weise wie die 'der Fette ausgeführt. Die Abschcidung 
der flüssigen Fettsäuren erfolgt nach S. 000. 

') Darstellung: Ein.:. beliebige Menge Kurtoffebtärke wird mit 7'1.'I.iger 
Salzsäure gemischt, so daß die Säure über der Stärke ~teht. Nach siebentägigem 
Stehen bei gewöhnlicher Temperatur oder dreitägigem Stehen bei 40' hat die 
Stärke die Fähigkeit, sich zu verkleistern, verloren. Durch Dekantieren wäscht 
man nun mit kalte,m Wasser aus, bis das ablaufende Wasser nicht mehr sauer 
reagiert, saugt das Wasser dann ab und trocknet die Stärke an der Luft. Das 
so erhaltene Präparat ist in heißem Wasser klar und leicht löslich. 
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zugeben. Der Jodüberschuß muß so groß sein, daß noch nach 2 Stunden 
die Flüssigkeit stark braun gefärbt erscheint. Nach dieser Zeit ist die 
Reaktion im allgemeinen beendet. Die Versuche sind bei Temperaturen 
von 15-18° anzustellen, dic Einwirkung direkten Sonnenlichts ist zu 
vermeiden. 

Man versetzt dann die Mischung mit 15 ccm Jodkaliumlösung, 
schwenkt um und fügt 100 ccm Wasser hinzu. Scheidet sich hierbei .ein 
roter Niederschlag aus, so setzt man noch etwas Jodkaliumlösung hinzu. 
Man läßt nun unter häufigem Schütteln so lange Natriumthiosulfat
lösung zufließen, bis die wasserige Flüssigkeit und die Chloroformschicht 
nur noch schwach gefärbt sind. Alsdann wird unter Zusatz von Stärke
lösung zu Ende titriert. Mit jeder Versuchsreihe ist ein sogenannter 
blinder Versuch, d. h. ein solcher ohne Anwendung eines Fettes zur 
Prüfung der Reinheit der Reagentien (namentlich auch des Chloro
forms) und zur Feststellung des Gehaltes der Jodquecksilbcrchlorid
lösung zu verbinden; bei längerer Einwirkungszeit ist sowohl zu Beginn 
als auch am Ende der Versuchszeit ein blinder Versuch auszuführpn 
und fiir die Berechnung des Wi,rkungswertes der .Todquecksilberchlorid
lösung das Mittel dieser beiden Versuche zugrunde zu legen .. 

Man berechnet ausdenVersuchsergebnissen, wieviel Gramm Jod 
von 100 g Fett oder Öl aufgenommen worden sind, und erhält so di(, 
Jodzahl des Fettes oder Öles. 

Da sieh bei der Bestimmung der Jodzahl die geringsten VersuehH
fehler in besonders hohem Maße multiplizieren, so ist peinlich genaueH 
Arbeiten e~forderlich. Zum Abmessen der Lösungen. sind genau ein
geteilte Pipetten und Büretten, und zwar für jede Lösung stets das 
gleiche Meßinstrument zu verwenden. 

Das Verfahren von J. A. \Viß ') beruht auf der Anwendung einer Lösung 
von Jodrnonocl!lorid in Eisessig, wobei als Fettlösungsmittel TetrachlorkohleD
~toff benutzt wird. Das Verfahren soll vor dem Ton Hüblschen den Vorzug 
naben, daß die Lösung in inrer Wirksamkeit vicl heständiger und die Reaktion 
schneller beendigt ist. Die Jodzahlen sollen dieselben sein wie die H üb Ischen. 
Lewkowitsch empfiehlt das Verfahren sehr '). Bezüglich der sonstigen zahl
reich vorgeschlagenen Modifikationen und ErSl1tzmethoden für das von H ü h I sehe 
Verfahren muß auf die Spezialliteratur verwiesen werden. 

Bestimmung der Acetylzahl. 

I<;rmittlung der Oxyfettsäuren siehe Benedikt - Ulzer 5. Auf!. S. 143. 

Bestimmung der uuverseilbaren Bestandteile. 
.. a) 10 g Fett werden in einer Schale mit 5 g paraffinfreiem 
Atzkali und 50 ccm Alkohol verseift; die Seifenlösung wird mit einem 
gleichen Raumteile Wasser verdünnt und mit Petroleumäther aus
geschüttelt. Der mit Wasser gewaschene Petroleumäther wird ver
dunstet, der Rückstand nocrunals mit alkoholischer Kalilauge verseift 
und die mit dem gleichen Raumteile Wasser verdünnte Seifenlösung 
mit Petroleumäther ausgeschüttelt. Der mit 50%igem Alkohol oder 

') Berichte d. deutsch. chern. Gesellsch. 1898. 31. 750 u. Zeitscbr. f. U. N. 
\902. 5. 497 USW. 

') Vgl. J. König, Die Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich 
wichtiger Stoffe. 1911. Berlin. 



64 Ohemischer Teil. 

mit Wasser gewaschene Petroleum äther wird verdunstet, der Rückstand 
getrocknet und gewogen. 

b)" Sollen die unverseifbaren Stoffe auf Phytosterin oder auf Paraffin 
untersucht werden, so ist die Bestimmung der unverseifbaren Stoffe 
folgendermaßen auszuführen: 

100 g Fett oder Öl werden in einem Kolben von etwa 1 Liter Inhalt 
auf dem Wasserbad erwärmt und mit 200 ccm alkoholischer Kalilauge, 
die aus paraffinfreiem Ätzkali und Alkohol von 70 Volumprozenten her
gestellt ist und in 1 Liter 200 g Kaliumhydroxyd enthält, auf dem 
kochenden Wasserbad etwa 1/2 Stunde am Rückflußkühler verseift. 
Nach beendeter Verseifung wird die Seifenlösung mit 600 ccm Wasser 
versetzt und nach dem Erkalten in einem Schütteltrichter viermal mit 
Äther ausgeschüttelt. Zur ersten Ausschüttelung verwendet man 800 ccm, 
zu den folgenden je 400 ccm Äther. Aus diesen Auszügen wird der Äther 
abdestilliert und der Rückstand nochmals mit 10 ccm der Kalilauge 
5-10 Minuten im Wasserbad erhitzt, die Lösung mit 20 ccm Wasser 
versetzt und nach dem Erkalten zweimal mit je 100 ccm Äther ausge
schüttelt. Die ätherische Lösung wird 'viermal mit je 10 ccm Wasser 
gewaschen, danach durch ein trockenes Filter filtriert und der Äther 
abdestiIIiert. Der Rückstand wird in ein etwa 8 ccm fassendes zylinder
förmiges, mit Glasstopfen versehenes Gläschen gebracht, bei 100° ge
trocknet und nach dem Erkalten des Gläschens im Exsikkator gewogen. 

Das Gewicht gibt die Menge der llnverseifbaren Stoffe in 100 g 
des Fettes oder Öles an. 

Prüfung auf Phytosterin. 

a) Nach dem Ausschüttelverfahren (Bömer 1)). Der bei der 
Bestimmung b der unverseifbaren Stoffe erhaltene Rückstand wird mit 
1 ccm unterhalb 500 siedendem Petroläther übergossen und mit einem 
Glasstabe zu einer pulverförmigen Masse zerdrückt. Alsdann wird das 
verschlossene Gläschen 20 Minuten lang in Wasser von 8-100 gestellt. 
Hierauf bringt man den Inhalt des Gläschens in einen kleinen, mit Watte
stopfen versehenen Trichter und bedeckt diesen mit einem Uhrglase. 
Nachdem die klare Flüssigkeit abgetropft ist, werden Glasstab, Gläschen 
und Trichterinhalt fünfmal mit je 0,5 ccm kaltem Petroläther nach
gewaschen. Der am Glasstabe, im Gläschen und Trichter sich befindende 
ungelöste Rückstand wird in Äther gelöst, die Lösung in ein Glasschälchen 
gebracht und der Rückstand nach dem Verdunsten des Äthers bei 1000 

getrocknet. Darauf setzt man 1-2 ccm Essigsäureanhydrid hinzu, erhitzt 
unter Bedeckung des Schälchens mit einem Uhrglas auf dem Drahtnetz 
etwa 1/2 Minute lang zum Sieden und verdunstet den Überschuß des 

') Siehe die Originalarbeiten von A. Bömer, Zeitschr. f. U. N. 1898. 
1. 21, 81, 532; 1899. 2. 46; 1901. 4. 865, 1070; 1902. 5. 1018. Die Methode, 
ursprünglich v. E. Salkowski, Zeitschr. f, anal. Chem. 26, 557 zum Nachweis 
von Pflanzenfetten empfohlen, dient auch zum Nachweis des Cholesterins, 
bzw. um damit den Nachweis einer Beimischung von Pflanzenfetten in tierischen 
Fetten herbeizuführen. Vgl. auch die amtliche Anweisung, Anlage d der Aus
führungsbestimmungen zum .. Fleischbeschaugesetz" für die Untersuchung des 
Schweineschmalzes Ruf Pflanzenfette betr. Phytosterinnachweis S. 733. 
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Essigsäureanhydrids auf dem Wasserbade. Der Rückstand wird 3-4 mal 
aus geringen Mengen, etwa 1-2 ccm, absolutem Alkohol Ulukristallisiert. 
Die einzelnen Kristallisationsprodukte werden jeweils durch Absaugen 
unter Anwendung eines kleinen PlatinkonuB, der an seinem spitzen 
Ende mit zahlreichen äußerst kleinen Löchern versehen ist, von der 
Mutterlauge getrennt. Von der zweiten Kristallisation ab wird jedesmal 
der Schmelzpunkt bestimmt. Schmilzt das letzte Kristallisationsprodukt 
erst bci 117° (korrigierter Schmelzpunkt) oder höher, so ist der Nachweis 
von Phytosterin als erbracht anzusehen. 

A. Bö me I' gibt noch folgende sehr beachtenswerte 'Winke: 
Die vorstehenden l\Iengenverhältnisse müssen genau innegehalten werden, 

weil anderenfalls die Au:;schüttelungen unter Umständen Schwierigkeiten 
bieten. 

Will man nur 50 g oder weniger Fett anwenden, so müssen dic anzu
wendenden Mengen Kalilauge, Wasser und Ather bei der crsten Verseifung ent
sprechend erniedrigt werden. 

Da sich die alkoholische Kalilauge bei längerem Stehen meist etwas ver
ändert (Braunfärbung), kann mun auch eine wässerige Kalilauge (200 g Kali
hydrat mit Wasser zu 300 ccm gelöst) vorrätig halten und statt der 200 CClU 

alkoholischen Kalilauge 60 ccm der wässerigen Lauge und HO ccm 95'!,igen 
Alkohol zur Verseifung verwenden. 

Um den Äther wieder zu weiteren AUtischüttclungen verwenden zu können, 
muß man ihn durch mehrmaliges Ausschütteln mit \Vasser von seine' m Alkohol
gehalt möglichst befreien. 

Die Unterschiede in den Kristallformen werden am besten durch 
den praktischen Versuch kennen gelernt; bezüglich der Abbildungen 
muß auf die Bömersche Originalarbeit 1) verwiesen werden. 

Es empfiehlt sich die Schmelzpunktbestimmungen mit einem verkürzten 
Normalthermometer 100-150' nach Gräbe -Anschütz auszuführen und 
dasselbe bis mindestens zu dem Teilstrich 116' bzw. dem zu erwartenden Schmelz
punkte in die Heizflüssigkeit eintauchen zu la_sen. In diesem Falle ist eine 
Korrektur des Schmelzpunktes nicht erforderlich. Benützt man dagegen ein 
längeres Thermometer, so muß man den Schmelzpunkt für den aus der Heiz
t!üssigkeit hervorragenden Quecksilberfaden korrigieren nach der Gleichung: 

S = T + n (T - t).O,OOOI54 
S = korrigierter' Schmelzpunkt. 
'.r = beobachteter Schmelzpunkt. 
n = Länge des aus der Heizflüssigkeit hervorragenden Quecksilberfadens 

in Temperaturgraden. 
t = die mittlere Temperatur der die hervorragende Quecksilbersäule 

umgebenden Luft, gemessen mittels eines zweiten Thermometerß, 
welches man an der Mitte des hervorragenden Quecksilberfadens 
anbringt. 

b) Nach dem Digi tonin (F äll ung s -) verf a hren 2). 
50 g Fett werden in einem mit Uhrglas bedeckten Jenaer Becher

glas von 500-600 ccm Inhalt mit 100 ccm alkoholischer Kalilaugt· 
(100 g KOH in 100 ccm Wasser gelöst und mit 350 ccm 96%igem Alkohol 
verdünnt) auf dem Wasserbad verseift. Die klare Seifenlösung wird 

') 1. c. 
') Literatur: A. Windaus, Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1909. 

42. 238; Marcusson und Schilling, Chem. ztg. 1913. 37. 1001; Kloster
mann, ZeitschI'. f. U. N. 1913. 26. 435; Fritsche, ebenda 1913. 26. 645; 
Wagner, ebenda 1915. 30.265; Klostermann und Opitz, eben da 1914. 29. 
119; Kühn und Wewerinke, ebenda 1914. 28. 369; dieselben und Bengen, 
ebenda 1915. 29. 327; Pfeffer, ebenda 1917. 31. 38. Das beschriebene Verfahren 
hat sich aus vorstehenden Angaben herausgebildet. 

Bujard-Baier. Hilfsbuch. 4. ~ufl. 5 
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mit 150 ccm heißem Wasser verdünnt und sofort mit 50 ccm SalzsäUl'C' 
(1,124) zersetzt. Die Fettsäuren werden heiß durch ein angefeuchtetes 
großes glattes Papierfilter von der Chlorkalium-Glyzerinlauge möglichst 
getrennt und nach Durchstoßen des Filters durch cin trockenes, am 
besten gehärtetes Faltenfilter in cin Jenaer Becherglas von etwa 200 ccm 
filtriert .. Zu dem klaren noch warmen Filtrat gi bt man 21> ccm einer Lösung 
von 1 g Digitonin (l\1erck) in 100 CCIll 96%igem Alkohol, rührt bis zur 
innigen Vermischung um und stellt das Reaktionsgemisch unbedeckt 
auf ein geschlossenes siedendes Wasserbad, wo es allmählich eine Tempe
ratur von etwa 700 annehmen soll. Entweder beginnt sofort die Aus
scheidung des Sterindigitonids, oder es zeigt sich eine Trübung, die allmäh
lich in die Ausscheidung des Niederschlags übergeht. Durch Zusatz 
einiger Tropfen Wasser kann man diesen Vorgang beschleunigen, wal'< 
offenbar mit dem Kristallwassergehalt der Doppelverbindung zusammen
hängt. Während des Erwärmens ist gut umzurühren. Nach Verlauf yon 
1/2 Stunde - bei Gegenwart geringer Mengen Sterin von 1 Stunde -
ist die Ausscheidung des Niederschlags beendet; er schwimmt jctzt. 
häUfig oben und die Fettsäuren sind klar geworden. Man filtriert nun 
im Wassertrockenschrank durch ein glattes, quantitatives Filter von 
9 cm Durchmesser. Dabei läßt man die Tür offen, um unnötig hohe 
Erwärmung zu vermeiden. Man prüft das Filtrat durch Zusatz einer 
kleinen Menge Digitoninlösung, ob e~ frei von Sterin ist. Nach Filtration 
wäscht man den Rückstand und das Filter zuerst mit heißem Chloro
form und dann mit Äther vollkommen fettsäurefrei, läßt die Haupt
menge des Äthers an der Luft verdunsten, trocknet noch 5 Minuten 
bei 90-100° und kann dann meist den Niederschlag leicht und ohne 
Verlust vom Filter ablösen. Man kocht ihn nun in einem kleinen Becher
glas mit 3-5 ccm Essigsäureanhydrid, wobei man nötigenfalls das fort
dampfende Anhydrid tropfenweise durch frisches ersetzt. Die Azety
lierung ist in der Regel nach 5 Minuten langem Kochen beendet, und 
das Digitonid hat sich dann klar gelöst. Eine geringe Trübung ist ohne 
Belang. Man versetzt die etwas abgekühlte Anhydridlösung tropfenweise 
mit dem 4fachen Volumen 500/ oigen Alkohols, kühlt mit kaltem Wasser 
ab und filtriert nach 5--10 Minuten das ausgeschiedene Azetat durch 
ein kleines Papierfilter. Nach mehrmaligem Auswaschen des Nieder
schlags mit kaltem 50%igem Alkohol spült man das von Alkohol be
freite Azetat mittels einiger ccm Äther durch das Filter in eine Kri
stallisierschale, worin man nach Entfernung des Äthers die Kdstalli
sationen sofort vornehmen kann. 

Für die quantitative Bestimmung ist das vortreffliche, aber etwas 
umständliche Verfahren von Klostermann und Opitz 1) anzuwenden. 

In einer neueren Arbeit zeigt Marcusson 2), daß eine Verseifung 
in allen Fällen zur qualitativen Ermittelung von Pflanzen ölen in tierif;chen 
Fetten nicht notwendig ist. 

Nach diesen Autoren stören Paraffin, Mineralöle, höhere Alkohole 
nicht. In einem Gemisch von Talg, Mineralöl und Sesamöl konnte noch. 
1/2% des pflanzlichen Öles crmittelt werden. 

') Zeitschr. f. V. N. 19B. 27. 718 und 28. 143. 
') ehern. Ztg. 1917. 571. 



Allgemeine chemische Untersuchungsverfahren. 67 

Nachweis und Bestimmung von Paraffin '). 

Der bei der Bestimmung h der unverseifbaren Stoffe erhaltene Rückstand 
oder der durch Zurüekgießen der Petrolätherauszüge von der Phytosterin
prüfung in das Wägegläschen und Abdunsten der Lösungsmittel erhaltene Rück
stand wird mit ;) ccm konzentrierter Schwefelsäure übergossen. Hierau.t wird 
,las mit Glasstopfen und Gummikappe gut verschlossene Gläschen 1 Stunde 
lang bis an den Hals in ein Glyzerinbad 00 'feile Glyzerin und 60 Teile Wasser) 
von 104-105' gestellt. Während der letzten halben Stunde wird das in ein 
'ruch eingcwickelte Gläschen dreimal mit je 10 ccm unterhalb 50' siPdendelJl 
Petroläther je I Minute lang kräftig ausgeschüttelt. Die in einem Scheidetrichter 
vereinigten farblosen Petrolätherauszüge werden dreimal mit je 10 ccm Wasser 
~ewa8ehen; dem zweiten V.'aschwasser werden einige Tropfen Chlorbarium
lösung zugesetzt. Alsdann wird die Petrolätherlösung dureh ein getroeknetes 
kleines Filter in ein Wägegläsehen filtriert und der Rückstand nach dem Ver
dunsten der Flüssigkeit bei 100' getrocknet und gewogen. 

\)as Gewi('ht gibt die Menge des Paraffins in 100 g Öl oder Fett an. 

Ahscheldung tier flüssigen (ungesättigten) Fettsäuren '). 

20 g Fett ouer Öl werden mit 15 ccm wässeriger 50'/oiger Kalilaugc unt! 
45 ccm etwa 95'I,igem Alkohol auf dem Wasserbade verseift. Die Seifenlö::lUllg 
wird nach Zusatz von Phenolphthalein mit Essigsäure neutralisiert, in eine 
siedende Lösung von neutralem Bleiacetat (20 g in 300 Wasser) in dünnem :;trahl 
unter fortwährenuem Umschwenken eingegossen und das Gemisch untcr der 
Wasserleitung abgekühlt. Die über der BJeiseife fast klare Flüssigkeit wird 
abgegossen und uer Rückstand dreimal mit je etwa 100 CCill 'Vasser von etwa 
70' gewaschen. ~[an erwärmt zur Abtrennung der ätherlöslichen Bleisalze der 
f1iissigen Fettsäuren die Seife mit etwa 220 CCIll Äther 20 Minuten lang am 
Hückflußkühler zum gelinden Sieden, wobei man de1\ Kolben wiederholt um· 
8("!tüttelt, um die Seife von Wand und Boden 'des Kolbens abzulösen. Nach 
,·twa halbstündigem Abkühlen filtriert lllan die ätherische Lösung in einen 
Kolben von 200 CCIll Inhalt, den man ganz mit Äther auffüllt, verschließt und 
etwa 12 Stunden lang im Eisschrank stehen läßt, wobei sich meist ein Nieder· 
schlag abscheidet. ~Ian filtriert dann die ätherische Lösung in einen Scheide· 
trichter und schüttelt sie zur Zerlegung uer Bleisalze erst mit 100 ccm, dann 
noch mit 50 ccm 20'I,iger Salzsäure, zuletzt mit 100 eCln Wasser aus. Die 
zurückbleibende ätherische Lösung der flüssigen Fettsäuren wird durch ein 
trockcnes Filter in einen Kolben filtriert, der Ät.her bis auf ein Volumen von 
4U-50 ccm ab destilliert und die Lösung von dem etwa abgeschiedenen Wasser 
in ein Kölbchen abgegossen. Zur Vertreibung des Äthers und zum Trocknen 
der flüssigen Fettsäuren wird durch das bis an den Hals in ein siedendes Wasser. 
bad getauchte Kölbehen ein .Strom reinen, trocknen (mit Bicarbonatlösung 
und konzentrierter Schwefelsäure gewaschenen) Kohlendioxyds durchgeleitet. 

Bei Kokosfett, Palmkernfett und ähnlichen Fetten ist der Rückstand 
wiederholt mit heißem "'assel' auszuziehen, um die wasserlöslichen gesättigten 
Fettsäuren, deren Bleisalze ebenfalls in Äther leicht löslich sind, zu entfernen. 

Zur Bestimmung der Jodzahl der ungesättigten flüssigen Fettsäuren 
verwendet man zweckmäßig O,2--{),3 g (etwa 10-12 Tropfen). 

Kritische Lösungstemperatur nach Crismer siehe S. 23 sowie das 
Werk Benedikt . Ulzer 5. Auf!. S. 104. 577. 

Polarisation. 

Diese Methode hat größere Bedeutung für die Unterscheidung 
au,;landischer Fette, die als Medikamente Verwendung finden (Rizinus-, 
Krotonöl usw.) als für Speisefette. Fette giftiger Hydnokarpusarten, 
die gelegentlich in der Margarinefabrikation Verwendung fanden, wiesen 

') Nach den amtlichen Entwürfen zu Festsetzungen über Lebensmittel. 
') Nach den amtlichen Entwürfen; .nach Tortolli und Ruggeri. 

5* 
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Rechtsdrehungen [a]D = 54-64,5 1) auf. Feste Fette sind in geeig· 
neten Lösungsmitteln entsprechend zu verdünnen. 

}'arbenreaktlonen zur Unterscheidung der Fette 

finden sich im nächstfolgenden Abschnitt "e I Speisefette". 

Weitere Fettuntersuchungsmethoden finden sich in den nachfol. 
genden Abschnitten über Speisefette. 

C. Untersuchung und Beurteilung der Nahrungsmittel, 
GenuPtmittel und Gebrauchsgegenstände. 

I. Speisefette. 

Flüssige Fette (Öle)2). 

Aus dem gut durchmischten Ölvorrate sind mindestens 100 g Öl 
zu entnehmen; die Ölproben sind in reinen, trockenen Glasflaschen, die 
mit Kork oder eingeriebenen Glasstöpseln verschließbar sind, aufzu
bewahren und zu versenden. Falls die Öle ungelöste Bestandteile ent
halten, sind sie zu erwärmen und, wenn sie dann nicht vollkommen 
klar sind, durch ein trockenes Filter zu filtrieren (nach der amtlichen 
Anweisung), 

In der Regel genügt es zur Identifizierung eines Öles oder zum 
Nachweis einer Verfälschung desselben von obigen Bestimmungen die· 
jenige der Refraktometerzahl, der Jod. und Verseifungszahl, des Schmelz
oder Erstarrungspunktes der Fettsäuren auszuführen (Konstanten S. 655); 
in besonderen Fällen sind noch folgende Bestimmungen vorzunehmen: 

a) zur Unterscheidung von Tier- lmd Pflanzenfetten die Phyto
sterinprobe (s_ S. 64), 

b) zur Unterscheidung von trocknenden und nicht trocknenden 
Ölen (Fetten) die Elaidinprobe: 10 g Öl, 5 g Salpetersäure vom spezif. 
Gewicht 1,410 werden in einem Reagensglase längere Zeit (2 Minuten) 
stark geschüttelt, dem Gemisch dann I g Quecksilber zugesetzt und 
dieses dUl'ch starkes Schütteln gelöst_ Sodann läßt man die Mischung 
etwa 1/2 Stunde stehen; Olein geht dabei in festes Elaidin (gelbgefärbte 
Masse) über, während die Glyzeride der Leinölsäure etc. flüssig bleiben. 
- Statt Quecksilber kann auch Kupfer (1,0 : 10 ccm 25°fuiger Salpete~
säure) verwendet werden. Die Vereinbarungen empfehlen etwa 2 g Öl 
und an Stelle von Kupfer und Salpetersäure eine konzentrierte Auf· 
lösung von Kaliumnitrat und verdünnter Schwefelsäure. 

Nichttrocknende Öle geben Elaidin. Trocknende Öle geben kein 
Elaidin. 

Zu den nichttrocknenden Ölen gehären : 
Olivenkernöl, Olivenöl, Mandelöl, Erdnußöl, Pahnäl, Rizinusöl, 

Kokosnußäl. 

') Zeitschr. f- "G. N. 1911. 22. 4,,11; 1912. 23. 360. 
I) Siehe bezügl. des Reinheitsgrades von Oliven-, Mandel- und Rizinusö! 

auch die Vorschriften des Deutschen Arzneibuches Y. 



Speisefette (Öle). 

Zu den trocknenden Ölen -gehören: 
Mohnöl, Hanföl, Walnußöl, Leinöl, Dorschlebertran. 
Außerdem gibt es halbtrocknende Öle: 
Sesamöl, Baumwollsaatöl (Kottonöl), Rüböl. 
Ferner dienen: 
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c) zur Identifizierung eines Pflanzenöles und zum Nachweise der 
Art einer Verfälschung folgende Reaktionen: 

1. Reaktionen allgemeiner Art: 
a) die Belliersche Reaktion siehe S. 732. 
Bei den verschiedenen reinen Ölen treten nach Olig und Brust 

folgende Färbungen ein: 
~lohnöl indigoblau, rotviolett 
Leinöl blau 
Kottonöl violett 
Sesamöl grünblau, sehmutzigblau, violett 
.',Iaisöl blau, rot, rotviolett 
Rüböl indigoblau, blauviolett, grünblauviolett 
Erdnußöl intensiv blau 
Olivenöl schmutzig grün, mißfarbig 
Kokosfett ebenso. 

ß) die Reaktion nach Kreis mit Salpetersäure und Phlorogluzin; 
Olivenöl gibt blaß gelbrote Färbung, Erdnußöl, Sesamöl, Kottonöl, 
Nußöl u. a. geben starke himbeerrote Färbungen der öligen Schicht. 

2. Reaktionen besonderer Art: 
a) Nachweis von Sesamöl durch die Baudouinsche Furfurol-Probe 

und die Soltsiensche Zinnchlorürprobe siehe Abschnitt Butter S. 83. 
ß) Nachweis von Baumwollsamenöl (Kottonöl) durch die Halphen

Bche Reaktion (siehe S. 733) oder, falls das Öl erhitzt und damit 
der die Reaktion bedingende Körper im Öl zerstört war, mit der 
Hauchecorneschen Salpetersäurereaktion, welche folgendermaßen aus
zuführen ist: Gleiche Volumina Öl und Salpetersäure vom spezifischen 
Gewicht 1,375 werden geschüttelt; nach längerer Zeit - bis 24 Stunden 
-- tritt dann kaffeebraune Färbung ein. 

y) Nachweis von Rüböl kann an der Erhöhung der Jodzahl der 
festen Fettsäuren (62°), dem Schmelzpunkt der festen Fettsäuren (41 
bis 42°) und der kritischen Lösungswärme der Na-Salze der flüssigen 
Fettsäuren!) (50---45°) sowie der Verseifungszahl erkannt werden. 

0) Nachweis von Erdnußöl (Amchis-). (Geringe Mengen kommen 
im Olivenöl, im Erdnußöl etwa 5% vor). 

n 
1. Vorprüfung nach Bohrisch '). 10 cem Öl werden mit 125 ccru 2 

alkoholischer Kalilauge verseift und darauf 4-5 Stunden bei Zimmertemperatur 
sich selbst überlassen. Ist die Flüssigkeit nach dieser Zeit noch klar, so kann 
man sicher sein, daß größere Mengen El'dnußöl (über 10'/.), sowie Sesamöl und 
Baumwollsamenöl (über 20'/.) fehlen, während die Entstehung einer Trübung 
oder eines Niederschlages auf die Anwesenheit eines der 3 fremden Öle bin
deutet. Im letzteren Falle erwärmt man auf dem 'Vasserbade his zur Lösung, 

') Verfahren von Tortelli und l!'ortini, Ohem. Ztg. 1910. 34. 689; 
Zeitscbr. f. U. N. 1911. 22. 665; 1912. 23. 619; Gaz. ehim. ital. 1911.41. 1. 173. 

') Pharm. Zentralh. 1910. 51. 454. 
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neutralisiert ~ofoI't mit konz. :ialzsäure möglichst gel1liu gegen Phenolphthalein, 
stellt 10 Minuten lang in 'Vasscl' von 15 0 und filtriert durch ein glattes FilJ:er von 
12 cm Durchmesser ab. Bleibt auf dic~em nur ein feiner weißer Rückstand. 
so ist die Anwesenheit größeror Mengen Erdnußöl (15-20·/0) und Baumwoll
samenül (40-50 'I,) ausgeschlossen. Ist das Filter aber mit einem groben Krlstall
hrei bis zu 'I. get'iillt, so liegt eines diesel' Öle vor. In diesem Falle bringt man 
10-20 eCln des Filtrates in ein Reagensglas und stellt dieses in 'Vasser von 
9-10·. l~ntsteht nach '/2 Stunde keine Trübung, so ist das Öl frei von El'd
nußöl sowie erheblicheren "lengen Sesamöl oder Baumwollsamenöl (10·1. und 
darüber). Hat sich abcr eine Trübung oder ein Niederschlag gebildet, so läßt 
man d~n Rest des Filtrates über Nacht im Eisschranke stehen und löst den 
entstandenen, abfiltrierten Niederschla.g in 10 ccm 90 0/ oigem Alkohol. Die 
Lösung wird einige Minuten anf dem Wasserbade erwärmt und dann 1 Stunde 
bei Zimmertemperatur sich selbst überlassen. Entsteht kein flockiger Nieder< 
Hchlag, so ist Erdnußöl abwesend, ist aber eine flockige Abscheidung entstallden 
und hat die Baudouinsche Reaktion die Abwesenheit von Sesamöl ergeben, 
so kann mit Sicherheit a11f die Anwesenheit von Erdnußöl geschlossen wcrden. 
Es sollen noch 5°/. Erdnußöl auf diese 'Veise nachweisbar sein. 

2. Dureh Absehcidung von Arachinsäure nach TIellitrd I), da 
Negri und Fabris 2 ). 

Bestimmung der Arachillsäure, Verfahl'eu von Tortelli und 
Ruggeri 'l. 

Der hei der Abscheidnng der flüssigen Fettsäuren (s. 1'1. 67) erhaltene 
Rückstand (Bleisalze) werden samt dem l!'ilter im Soxhlet-Apparat nochmals 
mit Äther ausgezogen. Danach wird der Rückstand mit etwa 200 ccru Äther 
in einem Scheidetrichtcr mit 100 ccm 20 '10 igel' Salzsäure zerlegt und mit 100 ccrn 
Wasser ausg'eschüttelt. Von der ätherischen Lösung wird der Äther abdestiJ
Iiert. Der erhaltene Rückstand wird in 50 ccm 90 0 / oigem Alkohol unter leichteJJl 
Anwärmen im \Vasserbade (Sieden ist zu vermeiden) gelöst. Der nach lang
samem Abkühlen und dreistündig'ern Stehen entstehende Niederschlag wird 
bei 15-20' abfiltriert, dreimal mit je 10 ccm 90'/oigem Alkohol und noch mehr
mals mit 70'loig'Clll Alkohol gewaschen. Der Rückstand wird mit ~iedendeJl1 
absolutem Alkohol in einen gewogenen Kolben übergefiihrt, der Alkohol abdestil
li81't, der Rückstand hei 100' getrocknet und dann gcwogen. Der Schmelzpunkt 
der 80 erhaltenen Roharachinsäure liegt bei etwa 72-75°. Hegt er unter 70· oder 
wal' der Niederschlag nicht feinblätterig kristallinisch, so ist er nochmals in der
selben Weise umzukristallisiercll. Die durch Umkristallisieren in 90 0 / oigern 
Alkohol entstandenen Yot'luste \\"erden (lurch Addition nachstehender 'Verte 
korrigiert: 

Gewogene Menge 

bis 0,1 g 
0,1-0,5 g 
0,5 u. mehr 

Korrektur für 100 ccm 90'!oigen Alkohol 
- ---~-----"---~ 

bei 15 0 I bei 17,5 ° hei 20 ° 

0,033 g 
0,05 g-
0,07 g' 

0,04 g 
0,06 g 
0,08 g 

0,04'; g 
0,07 g-
0,09 g 

Durch Multiplikation der so gefundenen Menge von roher Al'achinsäure 
mit 20 erhält man annähernd die ]\fenge des im untersuchten Fett oder Öl 
vorhandenen Erdnußiiles. 

d) Hinsichtlich Kakaoöl(-fett), Pfirsiehkcl'l1<, Aprikosen
kcl'l1- und Mandelöl siehe die Abschnitte Kakao und Schokolade. 
Zuckerwaren und Marzipan. 

') Zeitschr. f. anal. ehern. 1873. 12. 2:31. 
') Ebenda, 1894. 33. 553; siehe auch K 1'e i s, Uhelll.·Ztg. 1895. 19. 451; 

Smith, Jonrn. Americ. Chern. Soc. 1907. 29. 1786; Zeitschr. f. U. N. 1908_ 
1Il. 615. 

') Chern.-Ztg. 1898. 22. 600; siehe auch Adler, Zeitsehr. f. U ,N. 191:!, 
23. 676; nach den amtlichen Entwürfen. 
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Über die serologische Differenzierung von pflanzlichen Ölen von Popoff 
und Konsuloff, Zeitschr. f. U. N. 1916. 32. 123. 

e) Gehärtete Öle sowie Trane. Näheres über Gewinnung und Ver
halten dieser Fette hat A. Bömer 1) veröffentlicht. Die Konstanten 
der gehärteten Öle nähern sich vollständig denen des Schweinefettes, die 
des Waltranes denen des Rindertalges. Auch in ihrer äußeren Beschaffen
heit sind Unterschiede nicht vorhanden. Die Jod- und Refraktions
zahlen der ursprünglichen Öle sinken, die Schmelz- und Erstarrungs
punkte steigen höher. Unverändert bleiben Verseifungszahl und Phyto
sterinprobe. Vgl. auch die Angaben über den Nachweis von gehärteten 
tierischen und pflanzlichen Fetten im Schweinefett nach dem Schmelz
punktdifferenzverfahren von A. Bömcr im Abschnitt "Schweinefett" 
unter "Talgnachweis". 

Kreis und Roth 2) äußern sich über den Einfluß des Härtens 
auf die Farbenreaktionen der Öle und den Nachweis der Arachinsäure 
bei Erdnußöl. Die Reaktionen von Bellier, Baudouin und Soltsien 
bleiben unbeeinflußt, der Nachweis von BaumwoHsamenöl mit der. 
Reaktion nach Halphen bleibt negativ. Für die Abscheidung der 
Arachinsäure wird eine besondere Methode angegeben. 

Über die Herkunft gehärteter Fette und die Farbreaktionen nach 
Tortelli und Jaffe 3 ) vgl. J. Prescher, Z. f. U. N. 1915. 36. 357. 

~'ür den Nachweis kleiner Mengen Nickel, die vom Katalysator herrühren, 
gibt Prall (Z. f. U. N. 1912. 24. 109) folgendes Verfahren an: 

5-10 g Fett werden mit dem gleichen Volumen konz. Salzsäure '/. Stunde 
unter Umschütteln im 'Vasserbade erwärmt. Die durch ein feuchtes Filter 
abfiltrierte saure Lösung dampft man in einer Porzel1anschalc ein und betupft 
den Rückstand mit einer l'/,igen alkoholischen Lösung von Dimethylglyoxim
Rotfärbung, bei Zusatz von NH. noch besser hervortretend. Der saure Auszug ist 
mit Tierkohle zu entfärben, falls er gefärbt ist, Manche Fette geben aber schon 
allein leichte Rotfärbungen. Dic Probc ist daher nicht immer beweiskräftig. 

Beurteilung; 

Von den Speiseölen unterliegt fast nur das Olivenöl, auch Baum- 4) 
und namentlich sehr häufig Provenceröl genannt, der Verfälschung. 
Diese besteht im Zusatz minderwertiger und billigerer Öle, wie Baum
wollsamen-, Sesam-, ErdnußöL Die beste Sorte von Olivenöl wird als 
Nizzaöl, Jungfernöl, Aixeröl usw. verkauft. Der Nachweis der Ver
fälschung mit fremden Ölen geschieht mit Hilfe der Jodzahl und der 
Spezialreaktionen, bisweilen bietet auch die Refraktometerzahl und die 
Ermittelung anderer Konstanten brauchbare Anhaltspunkte (Tabelle der 
Konstanten S. 655). Speiseöle, deren Bezeichnung auf eine bestimmte 
Pflanzenart hinweist, sofern sie nicht ausschließlich das Öl dieser 
Pflanzenart enthalten, sind als verfälscht, nachgemacht oder irreführend 
bezeichnet anzusehen. Mischungen .verschicdener Öle werden häufig als 
Tafelöl, Speiseöl, H. Speiseöl, Salatöl und unter ähnlichen Bezeichnungen 

') ,Zeitsahr. f. U. N. 1912. 24. 104. 
') Zeitscltr. f. U. N. 1913. 25. 8I. 
') Chem. Ztg. 1915. 39. 14. 
') Die Untersuchung des Balllllöls g"cmä.ß zollamtlichcr Vorschrift umfaßt 

die Bestimmung des spezifischen Gewichts, des Brechungsvermögens, der .Jodzahl 
nach von Hü bl, der Elaidinprobe, Prüfungen auf Ballffiwollsamen-, Sesam
und ErunnßöJ. Die Methoden weichen von den vorstehend angegebenen nicht ab. 
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in Verkehr gebracht. Da diese Bezeichnungen nur den Verwendungs
zweck in sich schließen, können sie nicht beanstandet werden, dagegen 
ist es nicht zu billigen, daß solche Mischungen auch als Provenceröl 
gehandelt werden. Diese Bezeiclmung ist nur dem Olivenöl eigen. Eine 
Mischung verschiedener Öle als Olivenöl bezeichnet, ist als Na~hmaehung 1) 
aufzufassen, nicht aber das Unterschieben eines anderen Öles an Stelle 
des Olivenöls, in letzterem Falle liegt eine irreführende Bezeichnung vor. 
Eine geringe Menge fremden Öls kann als Verunreinigung vorkommen 
und ist nicht zu beanstanden. 

Kupfer ( Grünspan-) haltige Olivenöle (Malagaöl) sollen schon vor
gekommen sein. Mohnöl, Raps-, Leinöl etc. werden selten zum Verfälschen 
der Olivenöle benutzt. Leinöl wird in frisch abgepreßtem Zustande 
(häufig noch mit Samenresten behaftet), als Speisefett auf dem Land 
als Beigabe zu Kartoffeln benutzt. 

Ranzige Öle sind als verdorben zu beanstanden (Säuregrad). 
Mineralölzusätze erkennt man an größeren Mengen an Unverseif

barem, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Pflanzenfette selbst 1-2 g 
davon enthalten (s. Beurteilung S. 100). Erdnußöl gibt sich durch 
Isolierung größerer Mengen Arachinsäure und Lignocerinsäure (Schmelz
punkt des Gemisches 74 bis 75,5°) zu erkennen, sein Gehalt beträgt 
etwa 4-5%. Sesamöl enthält Sesamin und Sesamol 2). 

Als "Salatöl-Ersatz" kamen etwa 1 %ige gefärbte Gelatine- oder 
Pflanzenschleimlösungen von öliger Konsistenz in Handel, die vom Reichs
gericht am 30. III 1917 3 ) als nachgemacht angesehen worden sind. 

Feste Fette. 

Butter 4) (Butter-, Rindschmalz, Schmelzbutter). 

Pro benentnahme. 
Die Entnahme der Proben hat an verschiedenen Stellen des Butter

vorrats zu erfolgen, und zwar von der Oberfläche, vom Boden und 
aus der Mitte. Zweckmäßig bedient man sich dabei eines Stechbohrers 
aus Stahl. Die entnommene Menge soll mindestens 250 g betragen. 

Die einzelnen entnommenen Proben sind mit den Handelsbezeich
nungen {z. B. Dauerbutter, Tafelbutter usw.) zu versehen. 

Aufzubewahren und zu versenden ist die Probe in sorgfältig ge
reinigten Gefäßen von Porzellan, glasiertem Tone, Steingut (Salben
töpfe der Apotheker) oder von dunkel gefärbtem Glas, welche sofort 
möglichst luft-. und lichtdicht zu verschließen sind. Papierumhüllungen 
sind zu vermeiden. Die Versendung geschehe ohne Verzug. Insbe
sondere für die Beurteilung eines Fettes auf Grund des Säuregrades 
ist jede Verzögerung, ungeeignete Aufbewahrung, sowie Unreinlichkeit 
von Belang. 

I) Ul·t. d. Landger. Berlin II vom 26. V. 1908 und des Kammergerichts 
vom 25. VIII. 1908, Z . .f. U. N. (Gas. u. Verordn.) 1910. 2. 503. 

') Kreis, Chem.-Ztg. 1903. 27. 1030. 
I) Auszüge 1917. 591. Siehe auch die Anford. d. ErAatzm.-Verord. Bd.10. 
') Unter Benützung der Entwlirfe zu Festsetzungen über Lebensmittel 

1912 und der amtlichen Anweisung vom 1. April 18118. . 
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Die gcnauc Ermittelung des Wassergehalts erfordcrt dic Ent
nahme einer größeren Probe, mindestens eines 1/2 Pfunds; gute Durch
mischung der Probe \md rasche Untersuchung. 

Untcrsuchung. 

Die Untersuchung erstreckt sich ncben der stets auszuführenden 
Simll'nprüfung (Konsistenz, Farbe, Geruch, Geschmack, besondere 
Merkmale) in den meisten Fällen auf Wassergehalt., Fettgehalt und'Er
mittelung von fremden Fetten ,und Konservierungsmitteln, im Einzel
falle auch auf Kasein, Kochsalz und Verdorbenheit. 

Die erste Vorbereitung fiir die Untersuchung auf fremde Fette 
besteht in Beobachhmg dcr beim langsamen Abschmelzen eincr größeren 
Buttermenge eintretenden Erscheinungen (siehe Ziff. 8) und im Filtrieren 
des abge~chD\olzenen Fettes durch dn trockenes Papierfilter. 

1. Bestimmung lies Was,ers I). 

5 g Butter, die von möglichst ,ielen Stellen deI; Stückes zu ent
nchmen sind, werden in einer mit gepulvcrtem, ausgeglühtem Bimsstein 
heschickten, tarierten flachen Nickelscha le abgewogen, indem man 
mit einem blanken Messer dünne Scheiben der Butter über den Schalen
mnd abstreift; hierbei ist für möglichst gleichförmige Verteilung Sorge 
zu tragen. Die Schale wird in eincn Soxhletschen Trockenschrank 
mit Glyzerinfüllung oder einen Vakuul1ltrockenapparat gestellt. Nach 
einer halben Stundc wird die im Trockenschrank erfolgte Gewichts
abnahme festgestcllt; fernere Gewichtskontrollen erfolgen nach je wei
teren 10 Minuten, bis kcine Gewichtsabnahme mehr zu bemerken ist; 
zu langes Trocknen ist zu vermeiden, da alsdann durch Oxydation des 
Fettp,; wieder C'-,cwichtszunahme eintritt. 

Über die Bestimmung auf dem \Vege der Destillation mit Hilfe hoeh
siedender Flüssigkeiten (Petroleum, Xylol usw.) vgI. S. 31 und den Abschnitt 
Käse; ferner das Yerfahren von Aschmann und Arend '). 

2. Bestimmung von Kasein, illilchzucker und MineralbestandteiIeu 
(Kochsalz). 

5-10 g Butter werden in einer tlchale unter häufigem Umrühren 
etwa 6 Stunden im Trockenschranke bei 1000 C -vom größten Teile des 
Wassers bcfreit; nach dem Erkalten wird das Fett mit etwas absolutem 
Alkohol und Äther gelöst, der Rüokstand durch ein gewogenes Filter 
Ton bekanntem geringem Asehengehalte filtriert und mit Äther hin
reiehcnd nachgewaschen. 

Der getrocknete und gewogene Filterinhalt ergibt die Menge des 
wasscrfreien Xichtf('ttH (Kasein + Milchzucker + Mineralbestandteile). 

') Für rasche Orientierung über den \Vassergehalt ist die Funkesehe 
Wage "Perplex" (vgl. auch G. Fendler und \V. Stüber, Zeitsehr. f. U. N. 1909. 
11. 90) und die damit verbundene Methode geeignet; die hiermit ermittelten 
Werte weichen bei richtiger Handhabung yon den gewichtsanalytisch ermittelten 
kaum oder nur wenig ab. Im übrigen genügt oft schon der Ausfall der Schmelz
probe (vgl. S. 76) zur Orientierung über den "'assergehalt <1er Butter. 

') Chem.-Ztg. 191)6. 3(1. 9.'\3; Zeitsehr. f. U. N. 1907. H. 711. 
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Zur Bestimmung der Mineral bestandteile wird das Filkl' 
Hamt Inhalt in einer Platinschale mit kleiner Flamme verkohlt. Die 
Kohle wird mit Wasser angefeuchtet, zerrieben und mit heißem Wasser 
wiederholt ausgewaschen; den wässerigen Auszug filtriert man durch 
ein kleines Filter von bekanntem geringem Aschengehalte. ~achdelll 
die Kohle ausgelaugt ist, gibt man das Filterchen in die Platinschal!' 
zur Kohle, trocknet beide und verascht sie. Alsdann gibt man diE' fil· 
trierte Lösung in die Platinschale zurück, verdampft sie nach Zu~atz 

. \'on etwas Ammoniumkarbonat zur Trockne, gliiht ganz schwach, läßt 
im Exsikkator erkalten und wägt. 

Zieht man den auf diese Weise ermittelten Gehalt an Mineral· 
bestandteilen von der Gesamtmenge von Kasein + Milchzucker + 
!\Iineralbestandteilen ab, so erhält man die Menge des im wesentlichen 
aus Kasein lmd Milchzucker bestehenden "organischen Nichtfetts". 

Die Bestimmung des Chlors erfolgt entweder gewichtsanaly
tisch oder maßanalytisch in dem wässerigen Auszuge der Asche, bzw. 
bei hohem Kochsalzgehalte der Asche in einem abgemessenen Teile 
(1I-s auf ein bestimmtes Volumen gebrachten Aschenauszugs (s. S. 32). 

Zur Bestimmung des Kaseins wird aus einer zweiten etwa gleich. 
großen Menge Butter durch BE'handlung mit Alkohol und Äther und 
darauffolgendes Filtrieren durch ein schwedisches Filter die Haupt· 
menge des Fettes entfernt. Filter nebst Inhalt gibt mun in ein Rund· 
kölbchen aus Kaliglas, fügt 25 ecm konzentrierte 8chwefelsäure und 
0,5 g Kupfersulfat hinzu und erhitzt zum Sieden, bis die Flüssigkeit 
hellgrün geworden ist. Alsdann übersättigt man die saure l!'lüssigkeit 
in einem geräumigen Destillierkolben mit ammoniakfreier Natronlauge, 
destilliert das dadurch freigemaeht(, Ammoniak über, fängt es in einer 
abgemessenen überschüssigen Menge l,'lO·Normalsehwefelsäure auf und 
titriert die Schwefelsäure zurück. Durch Multiplikation der gefundenen 
Menge des Stickstoffs mit G,:n erhält man die :Menge des vorhandenen 
Kaseins. 

Der lIIilchzucker wird aus der Differenz von Kasein + Milch· 
zucker + 1\Iineralbestandteilen und- den einzeln ermittelten MengeIl 
von Kasein und ~Iineralbestandteilen berechnet. 

~Iethoden, die die gleichzeitige Bestimmung von Wasser, Nichtfett und 
F'ett gestatten, sind von Spaeth '), Glimm'), Liihrig und \Vidmann') 
u. a. angegeben. Ihre Ausführung ist im allgemeinen an die Benutzung be· 
~onderer Apptlrate gebunden, weshalb auf die Literatur verwiesen werden nluß. 

3. Bestimmung des Fettes 4). 

a) Indirekt. Der Fettgehalt d_er Butter wird mittelbar be· 
stimmt, indem man die für Wasser, Kasein, Milchzucker und Mineral· 
bestandteile gefundenen Werte von 100 abzieht . 

. ') Zeitsehr. f. ang. Chem. 1893. 6. 513; Milehztg. 1901. 30. 499; Zeitsehr. 
r. U. N. 1902. 5. 219. 

I) Zeitsehr. f. U. N. 1910. 19. 644. 
3) Ebenda 1904. 8. 247. 
') Chem.-Ztg. 1905. 29. 362. Die besonders zum Gebrauch für Laien 

empfohlenen Methoden von Ge r be r (Acidbutyrometrie), V og t I..te r r u.<w. 
f:E)ben keine zuverlässigen Werte, können also höchstens als Vorprüfung('n gelten. 
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b) Direkt. a) Man trocknet 5 g Butter auf 20 g Gipspulver (l 

tltunden bei etwa 1000 C und extrahiert nachher im Extraktionsapparat. 
ß) Methode Röse - Gottlie b - Röhrig (übliche Methode): 1-1,3 g 

der Butter werden mit etwa 10 ccm heißem Wasser mitte1st eines kurz
halsigen Trichters in den Röhrigsehen Zylinder gebracht und nach 
Zugabe von 1 ccm Ammoniak und 10 ccm Alkohol gut durchgeschüttelt. 
bis sich die Eiweißstoffe aufgelöst haben. Nach Abkühlungder Mischung 
gibt man 25 ccm Äther zu, schüttelt um, gibt noch 25 ccm Petroläthel' 
zu und schüttelt nochmals durch. Im übrigen erfolgt die Weiterbehand
lung wie bei "Milch" angegeben i~t. 

(Die von Hesse 1) angegebene :\Iodifikation des Gottlie h - Röseschen 
Yerfahrens ist weniger praktisch.) 

4. Bestimmung des Säuregrades. 

Außer dem Säuregrad des Butterfettes (Ausfühmng S. 59) ist es 
unter Umständen auch von Wichtigkeit, den der Butter in ungeschmol
zenem Zustande zu kennen. 

6. Nachweis von Verdorbenheit 
kann a!11 besten durch grobsinnliche Wahrnehmungen geführt werden 
(Geruch, Geschmack, Aussehen usw.). Als unterstützend können noch
mikroskopische Prüfungen bei schimmliger oder sonstwie durch Mikroben
einwirkung (Bntterfehler) veränderter Butter, - und bisweilen auch 
chemische Feststellungen, insbesondere der Säuregrad, herangezogen 
werden. Im allgemeinen hat man dabei zu unterscheiden, ob es sich 
um eine Spaltung der Glyzeride (Entstehung freier flüchtiger J;'ettsäuren 
und deren Ester), Oxydationsprodukte aldehydartigen Charakters oder 
um eine Zersetzlmg (Abbau) der Eiweißstoffe (Käsegeruch) handelt. 
Einschlägige Untersuchungsverfahren sind den Handbüchern zu ent
nehmen. Ein bestimmter Gradmesser fiir Ranzigkeit ist der Säuregrad 
aber nicht (C. Schmid, Mayrhofer u. a.). Für talgige Butter hat 
Kreis 2) eine Verdorbenheitsreaktion angegeben: Gleiche Volumina 
geschmolzenes Fett und Salzsäure (S = 1,19) werden 1 Minute geschüttelt, 
hierauf mit einer 1 %igen ätherischen Phlorogluzinlösung versetzt und 
geschüttelt. Es entsteht eine starke Rotfärbung. Eingehende Studien 
über das Ranzig- und Talgigwerden der Butter haben Orla Jensen 3) 
und E. Salkowski 4) gemacht. 

Beurteilung verdorbener Butter siehe den betreffenden Abschnitt 
8. R8, sowie auch im bakteriologischen Teil. 

6. Nachweis wiederaulgelrischter (oder sog. Renovated- oder Prozeß-) 
Butter. 

Sichere Methoden können zurzeit noch nicht angegeben werden. 
Gewisse Anhaltsplmkte bietet nach Bömer S) die Untersuchung im 

1) Zeitsehr. f. U. N. 1904. 8. 673. 
') Chem.-Ztg. 1902. 26. 1014; 1904. 28. 956. 
') ZentralbJ. f. Bakteriol. 2. Abt. 1902. 8. 11 u. Forts.; Zeltschr. f. U. N. 

1903. 6. 376. 
') Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 305. 
') Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 27. 
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Polarisationsmikroskop (vgl. S. 20). Nach Crampton 1) soll die soge. 
nannte Waterhousc· Probe 2) am zuverlässigsten sein. 

7. Nachweis von Konservierungs- (Friscbbaltungs-) mitteln. 

Vergleiche die Anweisung Anlage d der Ausführungsbestimmungen D 
zum Fleischbeschaugeset.z S. 729 und S. 722 und den Abschnitt Fleisch. 

Quantitative Methode zum Borsäurenachweis ebendaselbst. 
Auf das etwas langwierige gute Resultate liefernde Verfahren von Bau

mann und Gro ßfe Id t, Zeitsehr. f. U. N. 1916. 29. 397. 465 sei verwiesen. 

8. Untersuchung des Butterlettes aul fremde Fette und Farbstoffe. 

Vorprüfung an der Butter selbst mittels "Schmelzprobe". 

Die Probe besteht darin, daß man etwa 50 g Butter in einem Becher
gläschen bci etwa 500 abschmilzt und dabei den Verlauf des Abschmelzens 
beobachtet. Bei einiger Übung läßt sich die Probe zur Auffindung von 
Verdachtsmomenten wohl verwerten. Während Butter im allgemeinen 
klar abschmilzt, gibt Margarine infolge seiner anderen physikalischen 
Beschaffenheit eine völlig trübe Schmelze, bei Mischungen beider ist 
die Schmelze von entsprechend schwächerer Trübung. Zu berücksichtigen 
ist, daß alte bzw. stark ranzige und käsige oder sonstwie verdorbene 
Butter bisweilen auch Trübungen beim Schmelzen aufweisen. 

Die neuerdings öfter auftauchende, wieder aufgefrischte Butter 
verhält sich wie Margarine, da sie auch ein mit Wasser bzw. ;\,Iilch emul
giertes, geschmolzenes Fett ist. 

Wurde die Butter mit Misch- und Knetmaschinen bearbeitet, so 
erscheint die Schmelze zwar klar, das Abschmelzen verläuft indessen 
meist anders als bei normal zubereiteter, nur mit dem Butterknetteller 
hergestellter Butter. Als besonders charakteristisch ist dabei das Em
portreiben (bisweilen in länglichen Fäden) des Käsestoffes an die Ober
fläche der Fettschicht. Dieses Verhalten der Butter gibt einen Anhalts
punkt d~für, daß die Butter wahrscheinlich zwecks Vermehrung des 
Wassergehaltes oder Zusatzes von Fremdfetten nachbearbeitet wurde. 

Endlich läßt sich aus der iUönge des wässerigen Bodensatzes ein 
gewisser Rückschluß auf die Menge bzw. ein Übermaß von Wasser ziehen. 

Chemische Untersuchung des Butterfettes. 

Zur Gewinnung des Butterfettes wird die Butter bei 50~Oo C 
geschmolzen und das abgeschmolzene Fett nach einigem Stehen durch 
ein trockenes Filter filtriert. 

Die Untersuchung des gewonnenen Fettes hat teils nach dem 
Abschnitt "Allgemeine chemische Untersuchungsmethoden der Fette", 
teill> nach den im nachstehenden beschriebenen Methoden zu erfolgen. 

Der gegenwärtige Stand der Untersuchungs- und Verfälschungs
technik ermöglicht es in der Regel nicht, kleinere Mengen fremder Fette 

') Zeitschr. f. U. No 1904. 7. 43 (Referat). 
f) Ebenda 1905. 9. 1 H (Referat). 
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mitSicherheit nachzuweisen. Der Nachweis von Margarine (lateI\t gefärb. 
tBr) gelingt im allgemeinen am leichtesten mit Hilfe der Reaktionauf 
Sesamöl, der von Baumwollsamenölmit der Reaktion nach Hal
phen; auch Kokosfett läßt sich namentlich mit Hilfe der Verseifungszahl 
und der Polenske-Zahl nachweisen, dagegen sind Schmalz, Talg und 
Mischungen dieser beidenFettarten mit Kokosfett als schwieriger nach· 
weisbare und zur Verfälschung dienende Beimengungen bekannt. Im 
allgemeinen kann man sich auf die nachstehend genannten Verfahren 
beschränken. In seltenen Fällen wird man noch das Molekulargewicht 
der nicht flüchtigen unlöslichen Fettsäuren, den Nachweis von Phyto
sterm (bei Vermutung von Pflanzenfetten), das Polarisationsmikroskop 
(bei Verfälschungen mit Schmalz und Talg) lmd noch weitere Methoden 
(siehe S. 81 u. 82) zuRate ziehen. Es muß dem Urteil des Analytikers über
lassen bleiben, ob er es für geboten erachtet, schon aus den Ergebnissen 
einzelner Bestimmungsarten oder erst aus dem Gesamtanalysenbild sich 
ein Urteil- zu bilden. In ganz besonderen Fällen kann auch die Stall· 
probe den erwünschten Aufschluß über die Reinheit der untersuchten 
Butter geben. Die Ausführung der Methoden 1) für die Untersuchung 
des Butterfettes ist folgende: 

a) Die Reichert - Meißl- Zahl s. S. 5!l. 
b) Die Vcrseifungszahl (s. S. GO) nebst der Juckenackschcn 

Differenzberechnung s. S. 87 unter Beurteilung. 
c) Die Schmelz- und Erstarrungspunkte nach E. Polenske. 
Bestimmung- des Schmelzpunkts s. S. 15. 
Die Bestimmung des El'starrungspunktes wird in dem yon Polenske 

hierzu besonders konstruierten Apparat ') vorgenommen. Er besteht aus einem 
großen, zur Aufnahmc von Kühlwasser bestimmten, starkwandigen GlasgefiW 
von etwa 20 cm Hölle und 15 Cll lichter Weite mit Deckel, Rührer, Thermo
meter und Hebereinl'ichtung. In das Kühlwasser taucht ein durch den Deckel 
gestecktes kleineres Gefäß Yon 15 cm Höhe und 5 cm lichter Weite aus 1 mm 
starkem Glase mit abgerundetem Boden, das als Luftkühler dient und in das 
man vor der Bestimmung etwa 2 ccm konzentrierte Schwefelsäure gießt, um ein 
Beschlagen der Wände zu vermeiden. In dieses Gefäß ragt, durch einen Korken 
befestigt, das zur Aufnahme des Untersuchungsfettes bestimmte Erstarrungs
gefäß von 17 cm Höhe und 1,8 cmlichter Weite aus 1 mm dickem Glase. In der 
.\ußcnseite des Erstarrungsgefäßes sind 1 cm oberhalb seines flachen Bodens 
zwei geschwärzte wagerechte parallele Striche eingeritzt, die 2 mm lang, 0,5 mm 
breit und 0,25 mm voneinander entfernt sind. 2,7 cm vom Boden befindet 
,.ich noch eine wagerechte schwarze Strichmarke, 2 mm oberhalb dieser Marke 
beginnt eine kugelförmige Erweiterung des Gefäßes, deren Durchmesser etwa 
2,5 em beträgt. Das Erstarrungsgefäß wird so tief in den Luftmantel hinein' 
geschoben, daß sein unteres Ende etwa 3 cm vom Boden des Luftrnantels ent
fernt ist. Es wird für die Bestimmung der Erstarrungspunkte bis zu der Strich
llla;rke mit dem ebenso wie für die Sehmelzpunktbestimmung (s.o.) getrock
neten Fette angefüllt, wobei möglichst zu vermeiden ist, daß Fetteile an den 
Gefäßwänd<ln haften bleiben. Mit Hilfe des auf dem Erstarrungsgefäß ange· 
brachten Stopfens wird ein in Fünftelgrade eingeteiltes Ansehütz-Thermometer 
so eingetaucht, daß sich die Quecksilberkugel etwa in der Mitte des Fettes be
findet. Außerdem taucht in das Erstarrungsgefäß ein Rührer aus Niekeldraht, 
der durch einen Motor auf und ab bewegt wird (180-200 Umdrehungen in der 
:\Iinute). Der Rührer soll das Fett yon oben bis unten durchlaufen, ohne jedoch 

') Siehe auch Zeitschr. f. U. N. 1907. 14.47. Arnold hat in dieser Arbeit 
,.Beiträge zum Ausbau der Chemie der Speisefctte" besondere Vorschläge für 
den Gang der Butterfettuntersuchung gemacht. 

2) Zu beziehen von Paul Altmann, Berlin; nach den amtlichen Entwürfen. 
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am Boden aufzustoßen oder übel' die Oherfläche des ~'ettes hinaufgehoben zu 
werden. Die bei den klcinen parallclcn sehwar7.cn Striche müssen sich an der 
dem Beobachter abgekehrten Seite des Gefäßes befinden. An der Außenwand 
des \Vasserkühlgefäßes wird ein kartenblattgroßes Stück mit Glycerin durch
tränktes Fließpapier so angekleht, daß das Fett Rieh gel'ade VOI' diescm Papier
~tück hefindet. 

Dic Bestillllllung IlIIlß hci hellem, durchfalll'lHlelll Tageslicht ausgeführt 
werden. 

Vor d(,1ll Beginn der Bestimlllung wird das Fett in dem Et'staJ'rungsgefäß 
in einem "'u,sscrbad auf etwa 15 0 über seinen Schmelzpunkt erhitzt und das 
Kühlwasser auf 16 0 gehracht. Danach "'ird das Gefäß senkrecht in den Apparat 
1l'esctzt, der Rührer mit dcm bereits in Gang befindlichen "'Iotor YCl'bunden 
und untcr wicderholter Kontrolle dcr KühlwassertellljlCratllr und der Ge
schwindigkeit des Rührcrs die fortschreitende Abkiihlllng lind T"ülmng dOfi 
Fettes heohachtet. 

Als "ErstarrnDgspunkt nach Polcnske" ist die 'J'cl1lperatur zu be
zeichnen, bei der die Trübung des Fettes so weit. vorge~ehritt.en ist, daß die 
bei den Parallelst.riche an der Hinterwand des Erstal'l'nngsgefäßcs sich nicht mehl' 
als getrennt unterschciden lassen, sondern verschwommen zusammenhängend 
erscheinen. 

Sollte das Fett bei 19 0 noch nicht erstarren, so wird dic Temperatur des 
Kühlwassers in der "'eise weiter erniedrigt, daß ~ie bis zum Beginn der Trübung 
des :Fettei< stets etwa 4-,';0 unter der Temperatur des Fette~ liegt. 

Die Differenz zwischen dcm Schmelzpunkt und Erstarrungs])unkt eines
~'ettes - beide nach obigen Vorschriften bestimmt - ,,,ird als ,. Diffe r(\n zzahl 
nach Polcnske" bezeichnct. 

]<'('stg'e,tcllte Grenzwerte fiir die Differenzzahl '): 
BlltterCett 11,15-16,80 PferdeCett 1;',00-16,30 
Gänsefett 14,00-16,70 Premier jng, amerik. 14,-l0-14,60 
Hammeltalg 13,00-15,00 Preß talg 12,50-12,70 
Kokosfett 4,80- 6,00 R1ndertalg 12,80-15,30 
Kalbsfett 12,30-14,20 Schweineschmalz 18,16-21,68 

d) Die Phytosterinazctatprobe (8. S. 64). 
c) Die Bestimmung des Lichtbrechungsvermögens (Refrak. 

tometerzahl) Ausführung vgl. S. 16. 
Die Bedentung der Refraktometerzahl hat an ',"ert sehr abgenommen, 

seitdem die Butterfälschungen unter Benützung der Erfahrungen von Wissen
schaft und Technik ausgeübt werden. Als Ergänzungsmcthodc wird sie sich abl'r 
in einfacheren Fällen noch brauchbar erweisen. 

Konstanten des Brechungsvermögens bei 40 0 : 1,4520-1,4566 Brechungs
index, entsprechend den Skalenteilen 39,4-46,0 des Butterrefraktometers 
(s. auch S. 16). 

E. Baier') hat nachgewiesen, daß zwischen Sommer- und 'Vinterbuttljr 
folgende Unterschiede bestehen; 

Obere Grenze für 
Winterbutter (November bis :Mai) 
Sommerbutter (Juni bis Oktober) 

C 25° 
(lI,2 
53,2 

35° 
45,7 
47,7 

40' 
43,0 
45,0 

Ein Thermometer mit "besonderer Einteilung" hat er dazu angegeben '). 
Farnsteiner empfiehlt statt dieses Thermometers die Anwendung des 

~ormalthermollleters mit Korrektionsskala (0,55° für 1~ Temperaturdifferenz). 
f) Die Polenske - Zah1 4 ). 

Die Methode dient ausschließlich zum Nachweis von Kokosfett. 
Über ihre Leistungsfähigkeit siehe "Beurteilung". 

') Nach A. Bcythiens Handbuch 267. 
') Zeitschr. f. U. N. 1902. 5. 1145. 
') Siehe auch G. Baumcrt eben da 1905. 9. 134. 
') Arbeiten a. d, Kais. Oesundh.·Amte 1904. 20. 545 und Zeitlichr. f. U. N. 

1904. 7. 273. 
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Die Ausführung der Methode hat in dem in Fig. 1 dargestellten 
Reichert - MeißI- Zahl- Destillationsapparat, sofort nach der Ermitt
lung der Reichert - MeißI- Zahl, zu erfolgen 1). 

Nach der Bestimmung der Reichert - MeißI- Zahl wäscht man 
dreimal nacheinander mit je 15 ccm Wasser das Kühlrohr des Destil
lationsapparates, die zweite Vorlage, den llO ccm-Kolben und das 

Fig. 1. 

PUter aus und beseitigt das Filtrat. Danach werden die ungelöst ge
bliebenen Fettsäuren aus Kühlrohr, Vorlage, Kolben und Filter durch 
dreimaliges Waschen mit je 15 ccm neutralem 9O%igen Alkohol in Lösung 
gebracht und durch das Filter filtriert. Das Filter wird jeweils erst nach 

1) A rnold hat ein kombiniertes Verfahren für die R.-M.-Z., die P.-Zahl 
nml die Yerseifungszahl angegeben; Zeitschr. f. U. N. 1905. 10. 205; 1907. H. 
147. Weitere Literaturangaben: A. Hesse, Milchw. ZentralbI. 1905. 1. 13. 
M. Siegfeld. ebend. 1M. W. Arnold, Zeitschr. f. U. N. 1905.10.201. Orla 
Jcnscn, cbclldtt 26!i. M. Fritzsche, ebenda 1908. 15. 193. Heidusehka. 
und Pfiz<lumaier, ebcllda 1912. 23. 28. 
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völligem Ablaufen der Flüssigkeit nachgefüllt. Die vereinigten alko
holischen Filtrate werden nach Zusatz voh 3--4 Tropfen einer l%igen 
alkoholischen Phenolphthaleinlösung mit 1/10 normaler Alkalilauge 
titriert. 

Die erhaltene Anzahl von Kubikzentimetern, die zur Neutralisation 
der flüchtigen, wasserunlöslichen Fettsäuren aus 5 g Fett erforderlioh 
sind, ist die Polenske - Zahl. 

Vertalgte und ranzige Fette, die eine braune Seifenlösung beim 
Verseifen des Fettes (s. Reichert - MeißI - Zahl) geben, sind für die 
Bestimmung der Polenske - Zahl ungeeignet. 

Durch einen Zusatz von Kokosfett wird die Reiehert - MeißI
Zahl der Butter erniedrigt und die Polenske - Zahl erhöht. Normale 
Butter mit niederer Reichert - MeißI- Zahlh:tauehniedere Polenske
Zahl; das Ansteigen der Reichert - MeißI- Zahl und der Polenske
Zahl verläuft ziemlich parallel, bei reinen Butterfetten gehört zu jeder 
Reichert - Meißlschen Zahl eine nur wenig schwankende Polellske
Zahl. Eine Erhöhung der Reichert - MeißI- Zahl um 1,0 entspricht 
bis zur Zahl 27 einer Erhöhung der Polenske - Zahl um 0,1; Zahlen von 
27-30 stehen solchen von 0,2-0,5 gegenüber. 

Für die qualitative Beurteihmg dient nachstehende Tabelle von 
Polenske; derselben sind die um 0,5 höheren als die gefundenen obersten 
Grenzwerte beigefügt. 

I 

I 
I 

i Höchst I Höchst 
Reichel't- Polenske- I zulässige Reiehert- Polenske- zulässige 

MeiBl-Zahl Zahl Polenske- 1\1eißl- Zahl I Zahl I Polcnske-
Zahl Zahl 

f 

I 
20-21 1,3-1,4 1,9 25-26 

I 
1,8-1,9 2,4 

21-22 1,4-1,5 2,0 2&-27 1,9-2,0 2,5 
22-23 1,5-1,6 2,1 27-28 2,0-2,2 2,7 
23-24 1,6-1,7 2,2 28-29 2,2-2,5 3,0 
24-25 1,7-1,8 2,3 29-30 2,5-3,0 3,5 

Die quantitative Bestimmung des KokosnußkLtes beruht auf dem 
Befunde, daß durch einen Zusatz von 100/0 dieses Fettes zu Butter die 
Polenske - Zahl derselben um 0,8-1,2, im Mittel um 1,0 erhöht wird. 
Man hat zunächst die gefundene Reichert - MeißI - Zahl mit der gleich
hohen vorstehender Tabelle zu vergleichen und zu ermitteln, ob die ge
fundene Polenske - Zahl ebenso hoch oder höher ist, als sie nach der 
Tabelle bei reinen Butterfetten sein soll. Ist sie größer, dann entspricht 
jede Erhöhung der Polenske - Zahl um 0,1 theoretisch einem Zusatz 
von 1 Ufo Kokosfett. Eine Erhöhung um weniger als 0,5 soll noch nicht 
als Fälschung angesehen werden. Ist aber die Differenz, die sich aus 
bei den Polenske-Zahlen ergibt, größer als + 0,5, dann ist sie ihrem 
ganzen Betrage nach (vgl. Spalte 3 der Tabelle) auf Kokosfett zu be
rechnen. Die praktische Erfahrung hat gelehrt, daß die Höchstgrenze 
je um 0,3 höher zu legen ist. 
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g) Bestimmung des mittleren Molekulargewichts der nichtflüch· 
tigen in Wasser unlöslichen Fettsäuren (nach A. Juckenack und 

R. Pasternack I). 

Die Methode dient zur Erkennung von Kokosfett und Schweinefett 
in Butter. Naturgemäß schwankt auch diesel' Wert bei reiner Butter in relativ 
weit\ln Grenzen, weshalb die Methode in zweifelhaften Fällen auch nicht als 
aUein ausschlaggebend angesehen wird. In Verbindung mit anderen Kon
stanten kann sie aber als wertvolle Ergänzung herangezogen werden '). 

10 g Butterfett werden mit 40 g einer 5°/oigen Glyzerin-Natronlauge 
in einem 300 ccrn fassenden Kolben aus Jenaer Glas verseift. Die Seife 3) ver
setzt man mit 80 ccm verdünnter Schwefelsäure (1 : 10) und destilliert die 
flüchtigen Fettsäuren im starken \Vasserdampfstrom ab. (In derselben Weise, 
wie die flüchtigen Säuren im Weine.) Man fängt etwa 300 ccm Destillat auf. 
Die im Kolben zurückbleibende Mischung von festen Fettsäuren und verdünnter 
Schwefelsäure verdünnt man mit heißem Wasser und läßt erkalten. Die danach 
festgewordenen, oben schwimmenden Fettsäuren werden wiederholt mit Wasser 
gewaschen (abwechselnd Heißwasserzugabe und erkalten lassen) und dann 
in Äther gelöst_ Die ätherische Lösung wird noch 3-4 mal mit Wasser ausge
schüttelt, dann mit Chlorkalzium getrocknet und durch Trocknen im Wasser
trockenschranke vom Äther befreit. 

Ungefähr 2 g der Fettsäuren werden in einem Erlenmeyerkölbchen genau 
abgewogen, bei gelinder Wärme in Alkohol gelöst, der nach Zusatz von Phenol
phthalein mit Kalilauge genau neutralisiert war; dann wird die Lösung der 
Fettsäuren mit 'I. N.-Kalilauge titriert. Das mittlere Molekulargewicht (M) 
dieser Fettsäuren berechnet sich aus der Formel 

M = P.1000 
K 

P = das Gewicht der angewendeten Fettsäuren 

K = verbrauchte ccm ~ - Alkali. 

Das mittlere Molekulargewicht der nichttlüchtigen Fettsiiuren der Butter 
liegt nach bisherigen Beobachtungen zwischen 251,8 und 269,1; das des Kokos
fettes zwischen 208,5 und 210,5; das des Schweinefettes zwischen 271,5 und 27:1,'" 

h) Die Anwendung des Polarisationsmikroskops 

zum Nachweis von Schmalz, Talg und Oleomargarill uew. erfordert viel Er
fahrung und bietet nur gewisse Anhaltspunkte. Reine, frische Buttel' erscheint 
bei gekreuzten Nikolschen Prismen isotrop, d. h. gleichmäßig dunkel, da
gegen treten bei geschmolzenen Fetten (Talg, Schweinefett, Oleomargarin, 
Kokosfett und auch wieder aufgefrischter Butter [Renovated - Butter vgl. 
S. 75]) mehr oder weniger deutliche Polarisatiönserschcinung'ln (durch Kristall
bildungen) ein. Da solche auch bei 'älterer Butter vorkommen können, muß 
man in der Beurteilung sehr vorsichtig sein. Im Gegensatz zu den meist reich
lich vorhandenen Kristallen der zugesetzten Fremdfette sind solche aber bei 
älterer Butter mehr vereinzelt. Auf die Beobachtungen Bömers S. 86 sei 
verwiesen. 

i) Das Schmelzpunktdifferenzverfahren (Glyzeride und Fett
säuren) nach A. Bömer s. Abschnitt Schweinefett. Eingehende Bei
träge zur Kenntnis der Glyzeride des Butterfettes lieferte C. Amberger, 
Zeitsehr. f. U. N. 1913. 26. 65 u. 1918. 35. 313. 

Nachweis von Talg und gehärteten Fetten in Butterfett 
von C. Amberger, Zeitsehr. f. U. N. 1916. 31. 297. Das Verfahren 

') ZeitschI'. f. U. N. 1904. 7. 202. Siehe dort auch Bestimmung des Mole
kulargew. der flüchtig. wasser!. Fettsäuren. 

I) W. Arnold I. c. führt das Verfahren in Verbindung mit den anderen 
üblichen Verfahren aus. Weitere Orientierungsquellen A. Oligu. J. Tillmanns, 
ebenda 1904. 8. 728; 1906. 11. 81; H. Lührig 1906. 11. 11. 

')Vgl. auch die Gewinnung der Fettsäuren bei Ermittelung der Hehner· 
Zahl S. 61. 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. ß 
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beruht auf der Verschiedenheit der Löslichkeit der Glyzeride des Butter
fettes und der tristearinreicher Fette wie Talg u. dgl. in Äther (siehe 
auch die Beurteilung). 

k) Auf die Bestimmungen des Molekulargewichts der flüch
tigen wasserlöslichenFettsäuren nach Henriques Ir und Farn
s teiner 2), der Silberza,hJ3), der C admiu mzahI 4), des Ver
fahrens nach O. Jensen 5) (Bestimmung der Capron-, Capryl- und 
Caprinsäure), der Laurinsäure- und Myristinsäurezah1 6 ), der 
Magnesiumzahl') und der Kirschnerzahl (s. Margarine) kann nur 
verwiesen werden. 

Auf das Anreicherungsverfahren nach Arnold ist bei Margarine 
(Beurteilung) hingewiesen. 

I) Nachweis von syn the tische m Triace tin (künstliche Erhöhung 
der flüchtigen Fettsäuren-Reichert-MeißI-Zahl) nach Fincke '). 

m) Nachweis fremder Farbstoffe 9). 

50 g des geschmolzenen Fettes werden in 75 ccm absolutem Al
kohol in der Wärme gelöst. Die unter Umschütteln in Eis abgekühlte 
und filtrierte Lösung wird in einem Probierrohre von 18-20 mm Weite 
im durchfallenden Licht beobachtet, eine deutlich gelbe oder rötIichgelbe 
Färbung zeigt die Gegenwart fremder Farbstoffe an_ 

Zum Nachweis bestimmter Teerfarbstoffe werden 5 g Fett in 5 CCll 
Äther oder Petroläther gelöst. In Probierröhrchen wird die Hälfte der 
Lösung mit 5 ccm Salzsäure (8 = 1,124), die andere Hälfte der Lösung 
mit 5 CCm Salzsä1ll'e (8 = 1,19) kräftig durchgeschüttelt. Bei Gegenwart 
gewisser Azofarbstoffe ist in dem einen oder anderen Falle die unten sich 
absetzende Salzsä1ll'esehicht deutlich rot gefärbt 10). 

H. Sprinkmeyer'und H. 'Vagner ll) lösen zum Nachweis von Farb
stoff 10 g geschmolzenes Fett in einem kleinen Schütteltrichter in 10 ccm Petrol
äther und schütteln die Lösung nach Zusatz von 15 ccm Eisessig kräftig durch; 
bei Farbstoffzusatz ist die Eisessigschicht gelb oder rosa gefärbt (evtl. ist Ein
engen der Eisessiglösung zur Erkennung geringer Zusätze nötig). 

Leeds gibt einc Methode zur Unterscheidung von Butterfarbstoffen, 
namentlich pflanzlicher Herkunft wie Curcuma, Safran usw. Näheres siehe die 
Handbücher. 

Auf die Methode von L. Grünhut ") sei verwiesen. Über künstliche 
Färbung von Kre bsbutter haben sich Sch warz und Weber, sowie Theopold 
und Meyering Ia) geäußert. 

') ') Cllem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1898. 5. 169. 195; Zeitschr. f. U. N. 
1899. 2. 385. 

') Zeitsehr. f. U. N. 1906. 11. 267; 12.588; Milchztg. 1908.37.123; Pharm. 
Zentralhalle 1908. 49. 81. 

') Ebenda, C. Paal und C. Amberger 1909. 17. 23. 
') Ebenda 1905. 10. 265. 
') G. Fendler, Arbeiten a. d. Pharm.-Inst. d. Univ. Berlin 1908. 5. 261. 

Zeitsehr. f. U. N. 1909. 17. 550; 1910. 19. 547. 
') E. Ewers, ebenda, 1910. 19. 529. 
') Zeitsehr. f. U. N. 1908. 16. 666. 
') 'VasserIösliehe, in das Schmelzwasser übergehende Farhstoffe werden 

heutzutage kaum mehr verwendet. 
lO) Nach den· amtlichen Entwürfen 1912. 
") Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 598. 
") Zeitschr. f. öffentl. Chem. 1898. 4.. 563. 
") Zeitsehr. f. U. N. 1911. 22. 622. 624. 
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n) Nachweis von Ölen. 

Nachweis von Sesamöl 1 ). 

(Nach der amtlichen Anweisung vom 1. April 1898 und nach dcn amt· 
lichen Entwürfen 1912; vgl. auch dic amtliche Anweisung zum Fleischbeschau
gesetz, S. 732.) 

1. Wenn keine Farbstoffe vorhanden sind, die sich mit Salz
säure rot färben, so werden 5 ccm geschmolzenes Butterfett in 5 ccm 
Petroläther gelöst und mit 0,1 ccm einer alkoholischen FurfuroIlösung 
(1 Raumteil farbloses Furfurol in 100 Raumteilen absoluten Alkohols 
gelöst) und mit 10 ccm Salzsäure vom spezifischen Gewicht .1,19 min
destens 1/2 l\linute lang kräftig geschüttelt. Wenn die am Boden sich 
abscheidende Salzsäure eine nicht alsbald verschwindende deutliche 
Rotfärbung zeigt, so ist die Gegenwart von Sesamöl nachgewiesen. 

2. Wenn Farbstoffe vorhanden sind, die Salzsäure rot färben, so 
werden 5 ccm geschmolzenes Fett in 10 ccm Pctroläther gelöst und 
2,5 ccm stark rauchender Zinnchlorürlösung 2) zugcsetzt. Die Mischung 
wird kräftig durchgeschüttelt, so daß aIlcs gleichmäßig gemischt ist 
(aber nicht länger) und nun in Wasser von 400 getaucht. Nach Abschei
dung der Zinnchlorürlösung taucht man die Mischung in Wasser von 
80°, so daß dieses nur die Zinnchlorürlösung erwärmt und ein Siedcn 
des Petroläthers verhindert wird. Bei Gegenwart von Sesamöl zeigt 
die Zinnchlorürlösung nach 3 Minuten langem Erwärmen eine deutliche 
bleibende Rotfärbung. 

Gegen die Baudouinsche Reaktion als Erkennungszeichen für Marga
rine in Butter sind mehrfach' Einwände erhoben worden. z. B. daß der die charak
teristische Reaktion des Sesamöls mit Furfurol und Salzstinre bedingende Stoff 
beim Füttern von Sesamkuchen in das i\lilchfett übergehe, und daß manche 
zum Färben von Butter benutzten Teerfarhstoffe sich mit Salzstiure der Sesam
ölreaktion ähnlich rot färben und dieser Farbstoff mit Salzstiure oft erst nach 
Waschen entfernen ließe, wobei dann auch der Reaktionsstorf des Sesamöles 
mit ausgewaschen würde u. dgl. 

Es würde hier zn weit führen, alle die erschienenen einzelnen Arbeiten 
für und wider die Kennzeichnung der Margarine mit Sesamöl und die Durch
führung dieses Nachweises einzeln zu behandeln, weshalb auf die Literatur 
verwiesen werden muß. Jedoch möge betont sein, daß die meisten Angriffe 
widerlegt wurden oder sich praktisch als bedeutungslos erwiesen haben. Im 
ganzen hat sich die Reaktion als Erkennungsmittel hewährt. 

Im übrigen ist stets Vorsicht bei Beurteilung von schwach eingetl'etenen 
Reaktionen zu empfehlen. Jeder Nahrungsmittelchemiker sollte selbst Ver
suche mit Sesami\l, mit Mischuygen von Butter, Sesamöl und Margarine in ver
schiedenen Mengenverhältnissen und mit Butterfarbstoffen usw. anstellen, um 
darüber orientiert zu sein, welche Anforderungen er an diese Reaktion stellen 
kann. Längeres Erwärmen des mit Salzsäure und Furfurol versetzten Butter
fettes ist jedenfalls zu unterlassen. Nm deutliche, sofort eintretende Rot
färbungen sind als positiv anzusehen. 

Die Vorschrift zur Schätzung des Sesamölgehaltes befindet 
sich im Abschnitt Margarine S. 89. (An Stelle von Sesamöl wird 
z. Zt. noch Stärkemehl verwendet (Verordnm g S. 699); Nachweis wie 
bi i Margarine und Fleischwaren). 

1) Auf Grund der Ausführungsbestimmungen v. 15. Juni 1897 müssen 
100 Gewichtsteile Margarinefett. mindestens 10 Gewichtsteile Sesamöl enthalten. 
Die a.ngegebenen Methoden sind ursprünglich von Baudouin und von Soltsien 
ausgearbeitet. 

') Hcrstellun,~ siehe die amtliche Anweisung- zum }l'lciRchheschu.ugesetz, 
S. 732, Abs. d, [l. 
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Nachweis von Baumwollsamenöl, Erdnußöl usw. siehe S. 69, Abschnitt 
"Speiseöle". 

0) Nachweis von Paraffin nach E. POlenske'). 
Betr. "Butterpulver" siehe die Beurteilung. 

Beurteilung. 

Gesetzliche Bestimmungen: Das Nahrungsmittelgesetz und das 
Gesetz, betr. den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Er
satzmitteln vom 15_ Juni 1897 (Margarinegesetz); die auf Grund des 
§ II dieses Gesetzes erlassene Bekanntmachung des Bundesrats vom 
1. März 1902, betr. Mindestfettgehalt und Hächstwassergehalt sowie die 
vorläufig noch gültige Bekanntmachung über fctthaltige Zubereitungen 
vom 26. Juni 1916 (s. Anhang). 

Das sog. Margarinegesetz enthält namentlich Vorschriften für den 
Verkehr mit Margarine und anderen Kunstspeisefetten, aber auch solche 
für Butter_ Von wesentlicher Bedeutung ist der § 3 (Vermischungs
verbot), § 4 (Trennung der Räume); siehe hierzu das unter Beurteilung 
der Margarine Gesagte; § 8, weil er ReVisionen der Verkaufs-, Aufbe
wahrungs- und Verpackungsräume gestattet, ferner der § 11, der die 
Grundlage bildet für die schon erwähnte Bekanntmachung vom 1. März 
1902. Im übrigen bleiben laut § 20 die Vorschriften des Nahrungsmittel
gesetzes unberührt. Vereinzelt sind Polizei-Verordnungen erlassen betr. 
den Kochsalzgehalt. 

Während Margarine unter die Bestimmungen des Fleischbeschau
gesetzes fällt, trifft dies für Butter (Butterschmalz) nicht zu. 

Begriffsbestimmung: Butter ist das durch Buttern aus der Milch 
oder aus Rahm abgl'schiedene, erstarrte Fett, welches noch eine geringe 
Menge anderer Milchbestandteile (Buttermilch) enthält und vielfach auch 
mit Kochsalz versetzt ist. 

Butterschmalz ist das durch Schmelzen der Butter von den Milch
bestandteilen getrennte klare, erstarrte Fett. 

Handelsbezeichnungen fiir Butter 2): Tecbutter (ungesalzen), Tafel
butter, Baucrn-, Land-, Gras-, Sauerrahm-, Süßrahm-, Winter-, Sommer-, 
Faktorei-, Prozeß-, Renovated- usw. Butter; für Butterschmalz: 
Schmelzbutter, Rindschma}z (Süd,deutschland). Aus Molken gewonnene 
Butter heißt Molken- und Vorbruchbutter. 

IUittiere Zusammensetzung ungesalzener Butter: 
Wasser 14 % Milchzucker 0,5% 
Fett 84,5% Salze 0,2% 
Kasein 0,8% 

Der Fett- und Wassergehalt sind abhängig von der Bearbeitung 
der Butter. Der Fettgehalt normaler Butter schwankt zwischen 82 bis 
90%, der Wassergchalt zwischen 8-16%, in der Regel 12-14%' Nach 

') Angewendet in geringen Zusätzen zur Verhinderung des Phytosterin
nachweises. Arbeiten a. d. Kais. Gesundh.-Amte 1905. 22. 576. Zeitschr. f. 
U. N. 1905. 10. 559; siehe S. 67. 

') Gemeint ist stets nur Kuhbutter. Betr. Zusa=ensetzung von Ziegen' 
butter vgl. Fischer und Alpers, Zeitschr. f. U. N. 1908.10. 1. Schafbutter 
kommt selten vor. 
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der Bekanntmachung vom 1. IH. 1902 darf Butter, welche in 100 Gc
wichtsteilen weniger als 80 Gewtl. oder im ungesalzenen Zustande mehr 
als 18 Gewtl., im gesalzenen Zustande mehr als 16 Gewtl. Wasser enthält, 
gewerbsmäßig nicht verkauft oder feilgehalten werden. Butterschmalz 
soll nicht mehr als 0,5% Wasser enthalten. Der Kochsalzgehalt beträgt 
bei gesalzener Butter bis zu 2%' bei Dauerbutter 1) etwa 50/0' Für den 
Gehalt an Kasein, Milchzucker und Salzen (Milchbestandteilen) bildet 
die festgesetzte Grenze für den Fettgehalt indirekt schon die Richtlinie; 
im allgemeinen gelten 20f0 zusammen für diese Bestandteile als Höchst
grenze. Die Zusammensetzung des Bu~terfettes selbst kann mit dem 
Fortschreiten der Laktation, mit dem Ubergang der Stallfütterung zur 
Weidefütterung sich ändern. Die Einwirkung einzelner Futtersortpn 
ist ebenfalls j'estgestellt. Der Übergang von gnvissen chnrakteristiseht'1l 
Stoffrn (z. B. der die Sesamöl- und BalllHwollsalllenö!n·aktionrll 1)('
dingenden Stoffe) tritt bei normaler Füttprungsweise nicht ein. 

VerHilschungen und Xachahmungen: Grobe Zusätze von i\[ehl, 
Kartoffeln usw. kommen kaum vor, ihr ::'i:achweis ist unter den Unt('l'
suchungsmethoden nicht vorgemerkt, da sie vorkolllmenden Falls lt'icht 
zu entdecken sind. Ungenügender Entzug von Wasser (Butter
milch) über die gesetzlichen Höehstgrenzen bei Herstellung der Butter 
gilt als Verfälschung 2). Häufig fehlt es jedoch an Anhaltspunkten dafür, 
daß Cl' zum Zwecke der Täuschung geschehrJl ist. Künstliche Er
höhung (nachträgliehe) des Wassergehalts ist Fälschung und geschieht 
meist zum Zwecke ch'r Täuschung. Verfälschung liegt aueh dann vor. 
wenn selbst die gesetzliche Grenze des \Vassergehalts durch die Erhöhung 
nicht überschritten ist (z. B. Urteil des Kammergerichts vom 4. Juli 
1905 3), des Landger. I Berlin vom 2. März 1910 4 ) und 24. März 191P)). 
Die vom Bundesrat festgesetzten Grenzznhlen haben nur Bezug auf 
normal hergestellte Butter. Zum Beimischen von Wassrr werden Misch
maschinen benutzt. Als Vorwand für die Notwendigkeit der Behandlung 
von Butter mit Wasser (insbesondere bei der Vermengung verschiedener 
Sorten in- und ausländischer usw. Butter) wird öfters die Erzielung von 
Geschmeidigkeit und Salzreichtum angeführt. Über die Erkennungs
möglichkeit übermäßig gewässerter Butter und die in der Nichtbrachtung 
derselben liegende Fahrlässigkeit vgl. Entscheidung des Preuß. Kammer
gerichts vom 7. April 1904 6 ). Dasselbe Gericht spricht sich übrigens 
im Urteil vom 22. November 1904 7 ) dahin aus, daß der Verkauf wasser
haltiger Butter erst strafbar ist, wenn die Handlungsweise mindestens als 
fahrlässige festgestellt ist. In der Schweiz ist der Höchstwassergehalt auf 
16, in Holland auf 14, der Mindeiiltfettgehalt in der Schweiz auf 82, in 

') Vgl. auch Arbeiten a. d. Kais. Gesundh.-Amt 1905. 22. 235; E. Krauß 
und 1\1. Müller, Untersuchung über den Eillfluß der Herstellullg, Verpackung 
und des Kochsalzgehaltes der Butter auf ihre Haltbarkeit mit besonderer Be
rücksichtigung des Versands in die Tropen. 

') Entscheidung des Reichsgerichts Bd. IV. Urteil vom 24. Dez. 1888. 
') Auszüge 1912. 8. 12. 
') Desgl, 1917. 9. 13. 
') Desgleichen. 
') Auszüge 1908. 7. 11. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. (Ges. u. Ver.) 60. 
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Holland auf 80 % festgesetzt. Ein größerer Kochsalzgehalt als 30f0 
macht scharfen, salzigen Geschmack und ist als Verfälschung anzusehen 
bzw. ist solche übersalzene Butter unter Umständen als verdorben zu be· 
zeichnen. Bei Dauerbutter kommt Verfälschung nicht in Frl!-ge, weil diese 
Menge als Konservierungsmittelfür überseeische Zwecke dient und vordem 
Genuß der Butter wieder zum größten Teil ausgeknetet wird; in diesem 
Falle findet deshalb auch keine Täuschung oder Beschwerung statt. Zusätze 
von anderen Konservierungs-(Frischhaltungs-)mitteln als Kochsalz 
werden aus denselben Gründen, wie bei Fleisch (S. 163) unl:l Obstdauer
waren, als unzulässig beanstandet. Die Bestimmungen des Fleisch
beschaugesetzes und die dazu erlassene Bekanntmachung vom 18. Februar 
1902 sind auf Butter nicht anwendbar. Das Färben der Butter mit 
unschädlichen Farbstoffen ist eine in Deutschland so verbreitete Sitte, 
daß gesetzlich bisher dagegen nicht eingeschritten wurde und auch die 
Rechtslage eine andere geworden ist, als sonst bei Fij,rblmg von Nahrungs
mitteln usw. Unter Umständen aber, z. B. wenn alt pr, blaß oder grau 
aussehender Butter durch Gelbfärbung der Anschein von Grasbutter 
oder dgl. gegeben würde, könnten die objektiven Tatbestandsmerkmale 
des § 10 des Nahnmgsmittelgesetzes (Verschlechterung und Täuschung) 
als erfüllt gelten. Wird alte bzw. ranzige oder überhaupt minder
wertige (auch sogen. renovierte) 1) Butter mit frischer Ware vermengt 
oder z. B. fremde Butter mit Molkereibutter eigener Herstellung ver
mischt, dieses Gemenge aber als frische Butter bzw. als "Molkerei butter" 
in Verkehr gebracht, so liegt im ersteren Falle Verfälschung, im letzteren 
Nachmachung 2 ) vor. Der Zusatz von anderen Speisefetten (Mar
garine, Schweinefett, Talg, Oleomargarin, Kokosfett usw. 
oder Mischungen sulcher Fremdfette) zum Zwecke des Handelns 
ist auf Grund der §§ 3, 14 des Gesetzes vom 15. Juni 1897 verboten und 
als Verfälschung im Sinne des § 10 des Nahrungsmittelgesetzes anzu
sehen. Butter hat einen höheren Genuß- und physiologischen Wert 
als die übrigen Speisefette, deren Zusatz zu Butter eine Verschlechterung 
letzterer bedeutet. Die Rechtsprechung war in dieser Beziehung über
einstimmend. 

Für die Beurteilung der Reinheit bzw. Verfälschung bilden, sofern .es 
sich um gröbere Verfälschungen (Margarine) handelt, die Reichert - Meißl
Zahl, die Verseifungs-Zahl und evtl. die Sesamöl- oder Stärkemehlreaktion die 
Grundlagen, bei teilweisem oder ganzem Versagen dieser Methoden sind die 
S. 82 beschriebenen Verfahren anzuwenden. Die Reichert - MeiLll - Zahl 
beträgt bei reinem Butterfett 20-34, vereinzelt sogar bis zu 17 herab, die 
Verseifungs-Zahl 219-232 (natürliche BeeinflusRungen siehe oben); solche 
Mindest- oder Höchstzahlen sind schon beobachtet, aber meist nur bei 
Butter, welche aus Mileh einzelner oder einiger Kühe gewonnen ist. Da 
die größere Mehrzahl der Handelsbutter eine zwischen 26-30 liegende Re i che rt
MeißI - Zahl aufweist, können darunter liegende Werte schon als verdacht
erregend gelten; man wird aber in jcdem Falle .Jahreszeit und Ursprung der 

') A. Bömer, "Über die Beurteilung und den Nachweis wiederaufge
frischter Butter. Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 27 u. Urt. d. Ldg. Arnsberg v. 
16. April 1908; Auszüge 1912. 20. 

') S. auch Urteil des Ldg. Magdeburg v. 19. Mai 1911; Zeitschr. f. U. N. 
(Ges. u. Ver.) 1912. 4. 62. 
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Butter 1) zu berücksichtigen haben. Mangels derartiger Anhaltspunkte empfiehlt 
sich die Beanstandungsgrenze der Reichert - Meißl - Zahl eventuell noch 
weiter zurückzusetzen. Beimischung von Kokosfett erkennt man an der Er
höhung der Verseifungs·Zahl, Abnahme der Reichert - Meißl . Zahl und 
Refraktometerzahl, Erhöhung der Polenske - Zahl, an der Erniedrigung des 
Molekulargewichts der nichtflüchtigen Fettsäuren und der Erhöhung des Phyto
sterinacetat·Schmel7.punktes. Dieselben Erscheinungen können auch durch 
starke Fütterung mit Kokoskuchen ') eintreten. Vergleiche im übrigen die S. 655/6 
angegebenen Konstanten und im vorhergehenden gegebenen Anhalts
punkte. Das Polenskesche Verfahren und das Bömersche Phytosterin' 
acetat·Verfahren vermag am ehesten zum Nachweis von Kokosfett zu verhelfen; 
neuerdings kommt allerdings auch phytosterinfreies Kokosfett in Handel, wo· 
durch auch letztere Methode hinfällig wird. Mit der Polenske - Zahl lassen 
sich weniger als 10'/, Kokosfett kaum noch nachweisen. Ziegen· und Schaf
butter haben meist hohe Po lenske . Zahl. Wenig Aussicht auf Erfolg bieten 
die Differenzverfahren von Polenske (Schmelz· und Erstarrungspunkt) S. 77 
und von Bömer (Schmelzpunktdifferenz zwi~chen Glyceriden und Fettsäuren) 
S. 95, mehr die von Amberger (Ermittelung der Glyzeridmengen) S. 81. 

Außer den angeführten bzw. an anderer StelIe beschriebenen Methoden 
sind auch zahlenmäßige zwischen Reichert - Meißl . Zahl und Vers eHu ng s· 
zahl, sowie zwischen Reichert'lIIeißl'Zahlen und Refrakto·meter-Zahlen 
bestehende Beziehungen zur Beurteilung empfohlen worden. Juckenack und 
Pasternack') haben den Differenzwert (a-b) - 200 zum Nachweis von 
Kokosfett vorgeschlagen, wobei a die Reichert - Meißl . Zahl, b die Ver
seifungszahl bedeutet. Bei Butter soll die Differenz im allgemeinen = ± 0 
sein, kann aber auch positiv oder negativ sein. Bei Anwesenheit von Kokos
fett wird folgende "Differenz"·Verändcrung bewirkt, je nachdem iliese positiv, 
neutral oder negativ ist: 

a) eine ursprüngliche + Differenz geht in ± oder (bei sehr viel Kokos-
fett) in - Differenz über. 

b) eine ursprüngliche ± Differenz geht in - Differenz über, 
c) eine ursprüngliche - Differenz wird erheblich größer. 
Die Differenzbestimmung hat infolge der Zunahme der Doppelfälschungen, 

wie die anderen Methoden, an Bedeutung verloren. 
Juckenack und Pasternack haben die Bestimmung des mittleren 

Molekulargewichts der nichtflüchtigen festen in Wasser unlöslichen Fettsäuren 
zur Erkennung von Kokosfett und Schweinefett mit zu Rate ge7.ogen (s. S. 81). 

Noch sehwieriger gestaltet sich die Aufdeckung der Butterverfälschungen. 
wenn außer Kokosfett auch noch andere, die Konstanten des Kokosfettes kom
pensierende Zusätze wie Schmalz, Talg usw. vorgeno=en werden und wenn, 
wie dies namentlich in Holland geschehen sein soll, als Ausgangsprodukt eine 
mit möglichst hoher Reichert - Meißl - Zahl bedachte Butter genommen ist. 
In solchen Fällen vermag vielleicht die Heranziehung aller einigermaßen aus· 
sichtversprechenden Methoden zum Ziele führen, aber wahrscheinlich nur selten. 
Verschiedene Methoden, z. B. die Bestimmung der Refraktometer·Zahl, ver
sagen dabei völlig. 

Nach machungen von Butter und Butterschmalz sind Margarine 
und Margarineschmalz bzw. gelbgefärbte andere Speisefette (s. S. 91). 
Der Verkauf solcher Erzeugnisse als Butter usw. kann gemäß § 10 Z. n 
beurteilt werden. Mehrere Gerichte haben diese Tat aber auch als Betrug 

') Einwirkung der Fütterung; über die Einwirkung der Rübenblattfütte
rung auf die Konstanten des Butterfetts vgl. I"ührig und Hepner, Pharm.' 
Zeitg. 1907. 48. 1049 u. 1067. M. Siegfeld, Zeitschr. f. U. N. 1907.13.513; 
1909. 17. 171. M. Fritzsche, ebenda 533. 

') Lührig, Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 734; 1906. 11. 14; Siegfeld, 
Zeitschr. f. U. N. 1907. 14. 533 und Milchw. ZentralbI. 1906. 2. 289; Paal u. 
Amberger, ZeitBchr. f. U. N. 1909.17.36 u. a. 

I) Zeitschr. f. U. N. 1904. 7. 193; ferner K. Farnsteiner, ebenda 1905. 
10. 51. 



88 Chemischer Teil. 

(Unterschiebung) angesehen, wenn der geforderte Preis dem von Butter 
angemessen war. Muß der Käufer aus dem Preise auf Margarine schließen, 
so können lediglich Verfehlungen gegen § 2, Abs. 3, 4 des Margarine
gesetzes in Frage kommen. 

Gesundheitsschiidlieh (§§ 12 bis 14 des Nahrungsmittelgesetzes) 
kann Butter sein infolge Gehalts an pathogenen Bakterien (vgl. den 
bakteriologischen Teil), an Konservierungsmitteln, an gesundheits
schädlichen Farben, an Metallen, z. B. Blei, Kupfer, aus Umhüllungs
papier oder Gefäßen stammend, sowie auch durch hochgradige allge
meine Verdorbenheit (Ranzigkeit, hoher Säuregrad 1) [18-33] usw.). 
Die Beurteilung ist im allgemeinen Sache der Ärzte. 

Verdorbenheit (§ 10, 2, § 11 des Nahrungsmittelgesetzes) ist ge
kennzeichnet durch hohe Ranzigkeit, talgige, käsige, schimmlige und 
faulige Beschaffenheit, wie überhaupt durch vom normalen Aussehen, 
Geruch und Geschmack abweichende, die Genußfähigkeit beeinträch
tigende, bzw: ekelerregende Eigenschaften, aber auch durch die auf 
unrichtige Bearbeittmg oder fehlerhaftes Rohmaterial (namentlich bei 
Land-, Bauernbutter) oder ungeeignete Fütterung, z. B. mit Fischmehl, 
zurückzuführenden Butterfehler, z. B. bitteren oder öligen Geschmack. 
Die Ranzigkeit ist der häufigste Butterfehler, häufig aber unabhängig 
vom Säuregrad. Bei sogen. wieder aufgefrischter 2) Butter tritt Ranzig
keit usw. oft schon bald nach Herstellung und bei sehr niedrigem Säure
grad (2-3) ein, weil wohl die Säure abgestumpft wurde, nicht aber 
die Organismen völlig abgetötet waren. Für die Feststellung der Ranzig
keit usw. gibt es keine zuverlässigen chemischen Methoden (s. im übrigen 
S. 75), sie wird am besten durch Sinncnprüfung ('rmittelt. Charak
teristisch für Ranzigkeit ist besonders der kratzende Nachgeschmack. 
Koch- und Backbutter, wie überhaupt im Preis herabgesetzte Butter, 
muß natürlich anders bewertet werden als Tafelbutter bzw. eine zum 
normalen Tagespreis erstandene Ware. 

Die Eigenschaften ersterer dürfen aber nicht sehr erheblich von 
normaler "Vare abweichen oder die Gebrauchsfähigkeit ausschließen. 
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden vom 8. Jan. 
1904 kommt es sogar nur auf den Zustand im Augenblicke des Verkaufs 
an, nicht aber darauf, ob mit der fraglichen verdorbenen Butter noch 
genießbare Backwaren hergestellt werden können. Mit Fasern durch
setzte (von verwendetem Werg, Seihtuch oder dergl. herrührend) Butter 
ist als verdorben zu beanstanden. 

Butterpulver, -Streckungsmittel sind aromatisierte und nichtaro
matisierte Mischungen von Stärkemehl und doppeltkohlensaurem Natrium, 
die eine Beimischung großer Wassermengen ermöglichen. Es bedarf keiner 
lliiheren Ausführungen darüber, daß die Verwendung solcher Erzeugnisse keinerlei 
\\"irtschaftliche Vorteile bringt und ihre unrechtmäßige Verwendung straf· 
rechtlich verfolgt wird. 

1) Urteil d. Oberl.-Ger. Hamburg v. 26. Febr. 1904, Auszüge 1905. 7. 16; 
r,lIger. Leipzig v. 3. Nov. 1905, Auszüge 1912. 8. 21. 

') Siehc im übrigen d. Urt. d. Ldger. Arnsberg v. 16. April 1908, Auszü'ge 
1912. 8. 23. 
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Margarine (auch Schmelzmargarine ). 

Die Untersuchung wird sinngemäß nach den für "Bu tter" ange
gebenen Verfahren (s. S. 73), sowie ferner unter Anwendung de-r S.719 
u. 729 befindlichen Anlage d, zweiter Abschnitt, der Ausführungsbestim
mungen 1) D §§ 15 und 16 zum Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz 
betr. Untersuchung von zubereiteten Fetten vorgenommen. 

Ferner ist noch folgendes zu beachten: 
1. Prüfung des Sesamöls auf die für den Zusatz von Mar

garine vorgeschriebene Beschaffenheit. 0,5 ccm Sesamöl werden 
in Petroläther zu 100 ccm gelöst. 10 ccm dieser Lösung werden mit 
10 ccm Salzsäure (8 = 1,19) und 0,1 ccm einer einprozentigen alko
holischen Lösung von farblosem Furfurol geschüttelt. Nimmt die sich 
absetzende Salzsäure eine deutliche Rotfarbung an, so hat das Sesamöl 
die für den Zusatz zu Margarine vorgeschriebene Beschaffenheit. 

Schätzung des Sesamölgehaltes der :Margarine 2). Wenn 
keine Farbstoffe vorhanden sind, die Salzsäure rot färben, so werden 
0,5 ccm des geschmolzenen. klar filtrierten Margarinefettes in 9,5 ccm 
Petroläther gelöst und mit 0,1 ccm einer einprozentigen alkoholischen 
Lösung von farblosem Furfurol und 10 ccm Salzsäure (s = 1,19) min
destens 1/2 Minute lang kräftig geschüttelt. 

Wenn Farbstoffe vorhanden sind, die Salzsäure rot färben, so löst 
man 1 ccm des geschmolzenen klar filtrierten Margarinefettes in 19 ccm 
Petroläther und schüttelt diese Lösung in einem kleinen zylindrischen 
Scheidetrichter mit 5 ccm Salzsäure (s = 1,124) etwa 1/2 Minute lang. 
Die unten sich ansammelnde rot gdärbte Salzsäure schicht läßt man ab
fließen und wiederholt dieses Verfahren, bis' die SalzsäUl'e nicht mehr 
rot gefärbt wird. Alsdann läßt man die Salzsäure abfließen und prüft 
10 ccm der so behandelten Petrolätherlösung nach dem oben angegebenen 
Verfahren. 

Hat die Margarine den vorgeschriebenen Gehalt an Sesamöl von 
der vorgeschriebenen Beschaffenheit, so muß in jedem Falle die sich 
absetzende Salzsäure eine nicht alsbald verschwindende deutliche Rot
färbung zeigen. 

2. A. Kirschner 3 ), Verfa.hren zum Nachweis des Butter
fetts neben Kokosfett in Margarine; von Wichtigkeit bei Nach
prüfung, ob kokosfetthaltige Margarine den Bestimmungen des § 3 des 
Geset,zes vom 15. Juni 1897 entspricht. 

3. Schmelzprobe siehe Butter. 
4. Nachweis von Eigelb (zum Bräunen und Schäumen zu

gesetzt) nach Mecke 4). 100 g Margarine werden bei 450 6 geschmolzen 
und mit 50 ccm einer l0f0igen NaCI-Lösung im Scheidetrichter geschüttelt. 

') In der durch Bekanntmachung des Bundesrats vorn 4. Juli 1908 abge· 
änderten Form. 

') An Stelle von Sesamöl ist vorerst noch Stärkemehl vorgeschrieben 
(s. S. 699); Nachweis in üblicher Weise (s. S. 83) . 

. ') Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 65. 
') Zeitschr. f. öUenti. Chcm. 1899. 231, 496. 
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Nach dem Absetzen wird die wässerige Lösung abgeiassen, mit Petro· 
leumäther ausgeschüttelt und nach Zusatz von Tonerdehydrat durch 
ein dichtes Filter filtriert; die Lösung bleibt gewöhnlich trübe. Das 
Filtrat wird mit 250 ccm Wasscr V8rdünnt. Bci Anwesenheit von Eigelb 
scheidet sich beim Verdünnen Vitellin in weißen Flocken ab. 

Das etwas weitläufigere Verfahren von Fendler 1) verspricht den 
Nachwcis von kleinen Mengen Eigelb, die nach dem Meckesehen Ver· 
fahren nicht ermittelt werden können. 

5. Nachweis von Rohrzucker neben Milchzucker nach 
Mecke. 100 g Margarine werden in einem Mörser mit 60 ecm einer er· 
wärmten schwachen Sodalösung versetzt (um Inversion durch Milchsäure 
zu vermeiden), gemischt und in ein Spitzglas gegossen. Letzteres wird 
einige Stunden in warmes 'VasseI' gestellt, dann läßt man erkalten, durch· 
bohrt den Fettkuchen, gießt die wässerige Lösung ab, säuert zur Ab· 
scheidung des Kaseins mit Zitronensäure an und filtriert. 25 ccm des 
Filtrats werden direkt, weitere 25 ccm nach der Inversion mit Zitronen· 
säure mit Fehlingschcr Lösung in bekannter Weise behandelt .. Aus 
der aus der ersten Partie erhaltenen Kupfermenge läßt sich der Milch. 
zucker, aus der zweiten der Rohrzucker berechnen. Bei der Berechnung 
ist der Wassergehalt der Margarine zu berücksichtigen. 

Das Verfahren von Rothenfußer zum Nachweis von Rohrzucker 
in Milch (s. S. 119) gibt rascheren Aufschluß als obige Methode. 

6. Gesundheitsschädliche Stoffe. Neben dem Nachweis von 
Konservierungsmittcln kommen auch die Rohstoffe selbst in Betracht. 
Nachweis durch Tierversuch. Die Fette von Hydnocarpusarten (Kar· 
damonfett, Cl}aulmugraöl, Marattifett u. a.) konnten auch durch Polari· 
sation nachgewiesen werden. 

Beurtei lung. 

(;esetzliche Bestimmungen. Das Gesetz betr. den Verkehr mit 
Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln vom 15. Juni 1897 (auch 
kurz das Margarinegesetz genannt) nebst Ausführungsbestimmungen 
vom 4. Juli 1897 (s. S. 698) 'gibt Begriffsbestimmung im § 1, Abs. 2, 
Bestimmungen für den Einzelverkauf und das Feilhalten (§ I, Abs. 1 
und § 2, Abs. 3 und 4), für Verkaufen und Feilhalten in größeren 
Quantitäten (§ 2, Abs. 1 und 2), für das Vermischen mit Butter und 
Butterschmalz (§ 3), für die Trennung der Verkaufsräume (§ 4), für das 
Ankündigen in öffentlichen Angeboten (§ 5), für den Zusatz von Sesamöl 
(§ 6), (zur Zeit als Ersatz für Sesamöl gemäß Beschluß des Bundesrats 
Stärkcmehl zu nehmen s. S. 699), für die Probenahme (§ 8), für die Her· 
stellung und Anzeigepflicht (§ 9). Näheres ist dem Gesetze selbst zu 
entnehmen. Von den zahlreiehen Auslegungen können nur wenige hier 
erörtert werden. 

Die Begriffsbestimmung lautet nach den amtlichen Entwürfen 
1912 folgendermaßen: "Margarine sind diejenigen der Butter oder dem 

') Zeitsehr. f. ü. N. 1903. 6. 977. 
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Butterschmalz ähnlichen Zuberl:'itungl'n, deren Fettgl'halt nicht oder 1) 
nicht ausschließlich der Milch entstammt." 

Für den Begriff der Ähnlichkeit kommen in der Hauptsache die 
äußeren Merkmale, das ist Farbe und Konsistenz des Fettes, in Betracht, 
so zwar, daß eine Fettzuber€itung, deren Aussehen eine Verwechslung 
mit Butter oder Butterschmalz durch die gewöhnlichen Käufer zuläßt, 
als butter- oder butterschmalzähnlich auch dann betrachtet werden muß, 
wenn bezüglich des Geschmacks oder Geruchs merkliche Verschiedenheit 
vorhanden ist. Gelb gefärbtes Pflanzenfett wird danach meist als Marga
rine anzusehen sein 2). 

Betreffs Einzelankauf der Margarine in Würfeln und würfelför
migen Umhüllungen ist durch Urtl'il des Kammergeriehts vom 21. Juni 
1907 3 ) entschieden worden, daß für wilrfelförmige l\Iargarinestückc 
nicht eine doppelte Kennzeichnung, Einpressung der Inschrift und Um
hülhmg mit Inschrift, sondern nur wahlweise das l'ine oder andl're in 
Betracht kommt. Es genüge, wenn würfelförmige Margarine stücke die 
eingepreßte, im übrigen den geRetzliehen Erfordernissen entsprechende 
Inschrift haben. 

Umhüllungen können, wie mehrfach gerichtlich entschieden wurde, 
noch andere Bezeichnungen tragen, wie z. B. Süßrahm-J\Iargarine, 
wenn nur die Deutlichkeit der vorgeschriebenen Inschrift nicht leidet 
und nicht die Täuschung hervorEerufen wird, die Ware sei nieht 
Margarine, sondern Butter. Fälle, in denen solche Täuschungen an
genommen wurde, führten zu Verurteilungen auf Grund des Margarine
gesetzes bzw. des Gesetzes betr. unlauteren Wettbewerbs. (Urt. d. L'lnd
ger. Mainz vom 9. März 1912 und Reichsger. vom 9. Mai 1912 4); des 
Landger. Berlin II vom 28. April H1l4 und Reichsger. vom 15. Dez. 1914 5 )_ 

Durch Urteil des Oberlandesgerichts zu Hamburg vom 31. Jan. 
1908 6 ) ist außerdem entschieden worden, daß Würfelstücke weder auf 
den Stücken selbst noch auf ihrer Umhüllung den Namen oder die 
Firma des Verkäufers zu tragen brauchen. (Gegensatz zu den sonstigen 
Bestimmungen bctr. den Einzelverkauf von Margarine (§ 2, Abs. 3»)_ 
Siehe im übrigen den Zusatz (vom Jahre 1912) zu den Ausführungs
bestimmungen vom 4. Juli 1897, S. 698. 

Für das Feilhalten von Margarine in Stückenform auf FlachteIlern 
kommen die Vorschriften des § 2, Abs. 1 (nicht verwischbare Inschrift 
Margarine und roter Streifen) nicht in Betracht. (Urteile des Landgerichts 
Hagen vom 8. Juli 1908 und des Kammergerichts am 15. III. 1912 7 ). 

') Die Worte "nicht oder" sind in der älteren Begriffsbestimmung des 
§ 1 Abs. des Margarinegesetzes nicht enthalten. Diese Erweiterung war not
wendig, da es auch Margarinesorten gibt, die ohne Milch hergestellt werden 
(Sorten von Pflanzenfettmargarine). 

') Vgl. auch Urteil d. Reichsger. v_ 12. Dez. 1907, Auszüge 1912_ 8. 50. 
Vgl. auch den Abschnitt über gelbgefärbtes weicllgemachtes Kokosfett S. 104 
und die dort angeführten Urteile. 

') Zeitscllr. f. U. N. 1907 (Gcs. u. Verord.) 110. 
') Ebenda (Ges. u. Verord.) 1913. r.. 5. 
') Ebenda 1915. (Ges. u. Verord.) 7. 217. 
') Ebenda 1909. 1. 114. 
') Zeitscllr. f. U. N_ 1909. (Ges. u. Verord.) 1.116 u. 1913. (Ges. u. Verord.) 

0_ 23. 153_ 
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B('züglich Tr('nnung der Verkaufs räume gemäß. § 4 gelten 
gemäß Runderlaß des preuß. Minist. vom 24. März 1898 folgende 
Grundsätze: Die Räume können einen gemeinschaftlichen Zugang 
hab('n. Abschließende Wände müssen aus Brettern, Glas, Zement- oder 
Gipsplatten hergestellt sein; Lattenverschläge usw. sind zulässig. Die 
Wände brauchen nicht bis an die Decke zu reichen. Der Händler darf 
die aus einem abgegrenzten Raume geholte Margarine im Butterverkaufs
raum verkaufen. Ein Wa~en ist kein "Raum" im Sinne des § 4. 

Das Fleisch beschaugesetz vom 3. Juni 1900 (§§ 4, 16,21) und 
dessen Ausführungsbestimmungen, sowie die Bekanntmachung des 
Bund('srats vom 18. Februar 1902 geben umfangreiche Vorschriften 
über den Verkehr mit Margarine, besonde~s auch betr. gesuridheits
schädliche und täuschende Zusätze (Konservil'l'ungslIlittd); die Be
stimmungen erstreck<>n sich namentlich auch auf die tierischen Roh· 
materialien. 

Handelsbezeiehnungen. l\Iargarin(',l\Iargarindmttt'J', Kunstbutt('l' 1). 
(Schmelzmargarine, Margarineschm~dz). Neben den gesetzlichen Be· 
zeichnungen tragen die Umhüllungen meist noch besondere Wortzeichen, 
wie "Mohra", "Sana" usw. (s. das vorher Gesagte). 

lUittIere Zusammensetzung, ähnlich wie bei Buttel', in bezug auf 
die Zusammensetzung des Fettes n~türlich davon gänzlich abweichend 
und durehaus verschieden. Besondere Bestandteile in jedoch nicht ins 
Gewicht fallender Menge sind bisweilen Eigdb (etwa 2%), Lecithin (etwa 
0,2%), Glukose (Stärkesirup), Rohrzucker, Wachs, K'l.scin; Aromastoffe 
(J\brgol, Käseextraktaroma, flüchtige Säuren), ferner Farbstoffe und Kon· 
servierungsmittel (neuerdings namentlich Benzoesäure seit dem Verbot 
der Borsäure). 

Als Fettrohmaterialien kommen in Betracht: Premier jus, Oleo
margarin, Talg, Schweinefett (Neutrallard), Kokosfett, Baumwollsamenöl 
(·stearin), Sesamöl, Erdnußöl, im Ausland auch .!\Iaisöl usw. 

Das verwendete Milchmaterial wird verschiedenartig vorbehandelt 
- pasteurisiert, gesäuert usw. Statt Kuhmilch wird auch Mandelmilch 
(Margarine Sana) genommen. 

Verfälschungen und Nachahmungen. Die Verfälschungen sind in 
bezug auf den Nichtfettgehalt (Wasser, Käsestoff, Sal~e, Mehl, gröbliche 
Zusätze wie Kartoffelbrei usw.) die gleichen wie bei Butter. Der Koch
salzgehalt soll nach den amtlichen Entwürfen nicht mehr als 3%, bci 
Dauermargarine nicht mehr als 5% betragen. Bezüglich der Beurteilung 
des Wassergehalts, der bisweilen weit mehr als 160/0' bei normaler Her
stellungsweise durchschnittlich aber kaum 12% beträgt, schwanken die 
Ansichten beträchtlich, da Margarine nicht als Naturprodukt in dem Sinne 
wie Butter angesehen wird und eine gesetzliche Grenze für den Wasser
gehalt nicht vorgeschrieben ist. Unseres Erachtens sollte jeder über
mäßige, mindestens 16% übersteigende Wassergehalt (wie bei Butter) 
als Verfälschung beanstandet werden. Des Näheren habcn sich Bey-

') In Deutschland ist nur die Bezeichnung "Margarine" gesetzlich zulässig. 
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thien 1), Reinsch 2) und Buttenberg 3) u. a. zu dieser Frage ausge
sprochen. Während der Kriegszeit haben wiederholt Verurteilungen wegen 
eines 20% übersteigenden Wassergehaltes stattgefunden. Vorerst ist 
die am 26. Juni 1916 erlassene Verordnung betr. fetthaltige Zubereitungen, 
in weleher als Höchstwassergehalt 20% festgesetzt ist, noch recht~
giltig. Schmelzmargarine soll nicht mehr als 0,5% Wasser enthalten. 
In bezug auf die Fettbestandteile kommen Verfälschungen nicht in Frage. 
Der Zusatz von Butter bzw. Gehalt an Milchfett ist durch § 3 des Marga
rinegesetzes verboten bzw. beschränkt. Der Butterfettgehalt einer der
art hergestellten Margarine wird also höchstens 4% betragen. Dem
entsprechend müssen also Reichert - Meißlsche Zahlen bis zu etwa 
3,0 unbeanstandet gelassen werden. Durch erheblichen Zusatz von 
Kokosfett kann zwar die Reichert - Meißlsche Zahl noch erhöht werden, 
jedoch lassen sich solche Zusätze an den hohen Verseifungs- und 
Polenske zahlen und an der negativen Juckenackschen Differenzzahl 
erkennen. Am besten ermittelt man in diesen Fällen den Butterfettgehalt 
nach dem Anreicherungsverfahren von Arnold 4) oder nach dem Ver
fahren von A. Kirschner 5). Die Refraktometerzahlen wechseln ent
sprechend der Zusammenstellung der Fette erheblich. 

Als Verfälschungen kommen ferner in Betracht: Konservierungs
mittel (vergl. Butter); mehrere sind überhaupt als verboten im Fleisch
beschaugesetz bzw. in der Bundesratsbekanntmachung v. 18. Febr. 1902 
namhaft gemacht, beim Zusatz von Benzoesäure hat das Oberlandes
gericht Dresden keine Verfälschung angenommen (Urteil v. 7. Juni 
1911 6»; die Verarbeitung von minderwertigen oder gar verdorbenen 
Materialien ist ebenfalls Fälschung. Nach machungen von Margarine 
gibt es selbstredend nicht, da Margarine selbst eine Nachmachung (Er
satzstoff) und ihrem ganzen Wesen nach butterähnlich ist 7). Verkauf 
von Margarine unter der Bezeichnung Butter ist daher nach dem Nah
rungsmittelgesetz strafbar. Insoweit als die Margarine dabei nicnt in 
entsprechender Umhüllung oder in anderer als Würfelform verkauft 
wird, kommt das Margarinegesetz in Anwendung_ Außerdem kann auch 
Betrug unter Umständen angenommen werden. 

Gesundheitsschädlichkeit und Verdorbenheit. Die Beurteilung er
folgt im wesentlichen nach den für Bu tter angegebenen Grundsätzen. 
Die Verwendung von tierischen und Pflanzenfetten, sowie Zusatzstoffen, 
)Velche widerlich schmecken oder riechen oder für den menschlichen 
Genuß untauglieh sind, fällt unter dieses Kapitel. 

Betr. giftiger Pflanzenfette s. S. 90 und das Urteil des Landgerichts 
Altona vom 9. Juli 1911 8). 

') Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 46. 
B) Ebenda 1908. 15. 613. 
') Ebenda 1907. 13. 542 und 1908. 16. 48. 
') Ebenda 1907. 14. 147. 
') Siehe S. 89. 
') Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1912. 74. 
') Betr. Butterähnlichkeit von Margarine 8. S. 91; 8. ferner auch Ab

schnitte Kokosfett und Rinderfett. 
') Zeitschr. f. U. N. 1913. 5. 138. 
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Über die Gesundheitsschädlichkeit der verbotenen Konservierungs
mittel, Borsäure usw. vergl. den Abschnitt Fleisch; Benzoesäure gilt 
nicht als gesundheitsschädlich; näheres s. den Abschnitt Fruchtsäfte. 

Schweinefett (Schmalz) 1). 

Probeentnahme s. Butter S. 72 und Fleisch S. 137. 

1. Bestimmung des Wassers. 
Die Bestimmung des Wassers erfolgt in gleicher Weise wie bei 

Butter. 
Für die Bestimmung geringer Wassermengen hat Polenske eine 

sehr sinnreiche Methode ausgearbeitet 2). Siehe außerdem die amtliche 
Anleitung zum Nachweis geringer Mengen Wasser im Schweineschmalz 
Anlage 2 zur preuß. Ministerialverfügung betr. die Untersuchung aus
ländischen Fleisches vom 24. Juni 1909, S. 734. 

2. Bestimmung der Mineralbestandteile. 
10 g Schmalz werden geschmolzen und durch ein getrocknetes, 

dichtes Filter von bekanntem, geringem Aschengehalte filtriert. Man 
entfernt die größte Menge des Fettes von dem Filter durch Waschen 
mit entwässertem Äther, verascht alsdann das Filter und wägt die Asche. 

3. Bestimmung des Fettes. 
Man erhält den Fettgehalt des Schmalzes, indem man den Gehalt 

an Wasser und die Asche von der Gesamtmenge abzieht. 
Falls größere Mengen nicht schmelzbarer Bestandteile vorhanden 

sind, so sind diese wie die nicht fetten Bestandteile der Butter zu be
stimmen und in Abzug zu bringen. 

4. Untersuchung auf fremde Fette 3). 
a) Bestimmung des Schmelz- und Erstarrungspunktes, S. 15. 
b) Bestimmung des Brechungsvermögens, S. 16. 
c) Bestimmung der freien Fettsäuren (des Säuregrades), 

S.59. 
d) Bestimmung der Reichert - Meißl- Zahl (selten), S. 59. 
e) Bestimmung der Verseifungszahl, S. 60. 
f) Bestimmung der Hehner - Zahl (selten), S. 61. 
g) Bestimmung der JodzahI 4 ), S. 62. 
h) Bestimmung der unverseifbaren Bestandteile, S. 63. 
i) Prüfung auf Paraffin, S. 67. 
k) Nachweis von Pflanzenölen, S. 69 und S. 83. 
I) Phytosterinacetatprobe, S. 64. 

Diese Bestimmungen erfolgen in derselben Weise wie bei Butter. 

') Unter Benützung der amtlichen Entwürfe zu Festsetzungen über 
Lebensmittel 1912. 

') Arbeiten a. d. Kais. Gesundh.·Amte. 1907. 25. 505. 
') Das Schmalz ist vor Ausführung der Bestimmungen klar zu filtrieren. 

Vgl. auch die Anweisung zum Fleischbeschaugesetz S. 728 ff. 
') Die Bestimmung der Jodzahl der flüssigen ungesättigt.en Fettsäuren 

kann unter Umständen auch gute Dienste leisten. 
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m) Schmelzpunkt-Differenzprobe nach Bömer (Nachweis 
von Talg und gehärteten Ölen sowie Tran). 

DiesEs Verfahren 1) beruht auf der Tatsache, daß in den 
Differenzen zwischen den Schmelzpunkten der Glyzeride und 
den der aus ihnen dargestEllten Fettsäuren beim Schweinefett und 
Rindstalg wesentliche Unterschiede bestehen. Es gelingt mit diesem 
hervorragenden Beurteilungswert besitzenden Verfahren der Nachweis 
geringer Mengen Talg in Schweinefett. Von Preßtalg lassen sich 5% 
noch gut nachweisen, weiche Oleomargarinesorten entziehen sich dem 
Nachweis. Hartes Oleomargarin, als Zwischenprodukt zwischen dem 
eigentlichen Oleomargarin und Talg, läßt sich um so leichter nachweisen, 
je höher die Temperatur bei der Oleomargarinpressung war. Ranzige 
und talgige Beschaffenheit von Fetten steht der Anwendung des Bömer
Hchen Verfahrens nicht entgegen 2). 

Das Verfahren eignet sich auch zum Nachweis von Schweinefett 
bzw. Talg in Kokosnußfett 3). 

Der Wert des Verfahrens besteht namentlieh aueh darin, daß es 
außer zum Nachweise von Verfälschungen des Schweinefettes mit 
Rindertalg, auch zum N:,chweise solcher mit diesem ähnlichen Fett
arten wie Hammeltalg, Preßtalg, gehärteten Pflanzenölen, gehärtetem 
Tran dient. 

Der Nachweis von Rindertalg und diesem ähnlichen Fetten in 
Schweineschmalz ist folgender: 

I. Darstellung der hochschmelzenden Glyzeride. 

50 g des geschmolzenen und klar filtrierten Schmalzes werden in 
einem Becherglas von etwa 150 ccm Inhalt in 50 ccm Äther gelöst; die 
mit einem Uhrglas bedeckte Lösung läßt man unter wiederholtem Um
rühren bei 15° erkalten. Falls nach einer Stunde noch keine oder nur 
eine geringe Kristallabscheidung erfolgt ist, läßt man die Lösung weiter
hin noch 1/~ bis 1 Stunde lang bei 5 bis 100 stehen. Der abgeschiedene 
Kristallbrei wird auf einem Filtertrichter abgesaugt und durch Pressen 
möglichst von der Mutterlauge befreit. Die abgepreßten Kristalle werden 
dann noch zweimal in derselben Weise aus 50 ccm Äther umkristallisiert. 
Liegt der nach dem nachstehenden Abschnitt IIr zu bestimmende Schmelz
punkt der so erhaltenen lufttrockenen Glyzeride unter 61°, so muß 
der Rückstand wiederholt in gleicher Weise aus Äther umkristallisiert 
werden, bis Glyzeride mit einem Schmelzpunkte über 61 ° erhalten werden. 
Für die Schmelzpunktbestimmungen dürfen die Glyzeride nur an der 
Luft getrocknet, keinesfalls vorher geschmolzen werden. 

H. Darstellung der zugehörigen Fettsäuren. 

Eine Durchschnittsprobe von 0,1-0,2 der nach Abschnitt I er
haltenen Glyzeride wird zu einem vollkommen gleichmäßigen Pulver 

1) A. Böm er, Zeitsehr. f. U. N. 1913. 26. 559. 
') Zeitsehr. f. U. N. 1916. 31. 381; siehe noch Zeitschr. f. U. N. 1914. 

27. 142; 1914. 27. 361. 
') Zeitschr. f. U. N. 1914. 27. 163. 
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yprrieben. Etwa die Hälfte dieRI'R Pulvers wird durch etwa 10 Minuten 
langes Kochen mit 10 ccm annähernd 1/2 normaler, möglichst farbloser, 
alkoholischer Kalilauge vollständig verseift. Man spült die Seifenlösung 
mit 100 ccm Wasser in eincn Scheidetrichter, säuert mit 3 ccm 25 v. H. 
starker Salzsäure an und bringt die abgeschiedenen Fettsäuren durch 
kräftiges Schütteln mit 25 ccm Äther in Lösung. Die ätherische Lösung 
wird zweimal mit je 2fi ccm Wasser gewaschen und danach durch ein 
trockenes J<'ilter filtriert. Kach dem Abdcstillieren dcs Lösungsmittels 
wird der Rückstand mit wrnig Äther in ein Schälchen gebracht und 
nach dem Verdunsten dcs Äthers bei 100° getrocknet. Die nach dem 
Abklihlen erstarrten Fettsäuren werden in dem Schälchen mit einem 
kleinen Pistill zu einem feinen, gleichmäßigen Pulver zerdrückt und, 
falls sie nicht sofort untersucht werden, im Exsikkator über Schwefel
säure aufbewahrt. 

IH. Bestimmung der Schmelzpunktf'. 

Die Schmelzpunkt bestimmung der Glyzeride und der zugehörigen 
Fettsäuren soll gleichzeitig ausgeführt werden. Zur Aufnahme der Proben 
dienen U-förmig gebogene, gleichmäßig dünnwandigc GIasröhrchen von 
3/4 mm lichiPr Weite, deren einer Schenkel trichterförmig erweitert ist. 
Das Pulver wird zweckmäßig mittels eines Platindrahtes durch die 
trichterförmige Erweiterung des Schmelzröhrchens eingeführt und etwa 
1/2-1 cm über der Biegung des Röhrchens zu einem festen Säulchen 
von 2-3 mm. Länge zusammengeschoben. Die beiden die Glyzeride 
und die Fettsäuren enthaltenden Schmelz röhrchen werden mit ihren 
leeren Schenkeln mit Hilfe eines dünnen Kltutschukringes an einem in 
Fünftelgrade geteilten Anschütz-Thermometer so befestigt, daß die 
Proben in elen Schnwlzröhrchen sich in gleicher Höhe mit der Quecksilb~r
kugel des Thermometers befinden. Das Thermometer wird in eine in 
einem Becherglase befindlichc Lösung von 200 eem Glyzerin und 100 eCIll 
Wasser so hineingebracht, daß sich die Quecksilberkugel etwa in der 
Mitte des Bades befindet. Darauf prwärmt man das Bad allmählich, 
so daß etwa von 50° an dic Wärme in der Minute.nur um ]1/2-20 steigt. 
Durch ständiges Bewegen der Flüssigkeit mittels eines Rührers muß 
dafür gesorgt werden, daß die Wärme inn~rhalb des ganzen Bades gleich
mäßig ist. Als Schmelzpunkt sind diejenigen Wärmen anzusehen, bei 
dem'n die geschmolzenen Proben keine Trübung mehr zeigen. Die 
Schmelzpunktbestimmungen sind mit neuen Proben in derselben Wcise 
zu wiederholen. Aus je zwei um höch~tens 0,2° abweichenden Beobach
tungen ist das Mittcl zu nehmen . 

. Man bezeichnet den - gegebenenfalls für den aus dem Glyzerin
bade herausragcnden Quecksilberfaden berichtigten - Schmelzpunkt für 
Glyzeride mit Sg, den der daraus dargestellten Fettsäuren mit Sf und 
die Schmelzpunktabweichung Sg-Sf mit d. 

Ist der Wert Sg + 2d kleiner als 71, so ist der Nachweis von Rinder
talg oder diesem ähnlichen Fettarten (Hammeltalg, Preßtalg, gehärteten 
Pflanzenölen, gehärtetl,m Tran) als erbracht anzusehen. 
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Rühle, Bengen un<l Wewerinkc 1) bestätigen die von Römer ge
machten Erfahrungen, wie folgt: 

1. Gemische von Schweinefett und Talg lassen sich mitte1st des Verfahrens 
der Schmelzpunktdifferenz schon bei sehr geringen Gehalten an Talg als solche 
nachweisen. 

2. Gehärtete tierische und pflanzliche Fette verhalten sich im Hinblick 
auf <len Nachweis von Talg in Schweinefett nach yorliegen<lem Verfahren wie 
Talg. Tierische gehärtete Fette können also einen Gehalt an Talg vortäuschen. 
Pflanzliche gehärtete Fette im Gemisch mit Schweinefett sind darin mittels 
des Phytosterinacetatverfahrens nachweisbar. 

3. Der Grad der Härtung tierischer und pflanzlicher Fette beeinflußt 
ihre Einwirkung auf die Schmelzpunkt differenz und damit ihren Nachweis 
mit Hilfe derselben. 

4. Natürliche pflanzliche Öle im Gemisch mit Schweinefett und Talg 
hindern den Nachweis des letzteren mittels vorliegender Methode nicht. 

J. Prescher ') stellt das Bömersche Verfahren über das Polcnskesche 
(s. das Nachstehende). 

Berechnung des Talggehaltes in Fettgemischen von demselben '). 
Unter Umständen, aber selten, gibt die Jodzahl einen Anhalts

punkt, jedoch nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung der übrigpn 
Konstanten. 

Das Verfahren von Goske '), aufgebaut auf <len Nachweis der verschiedenen 
Kristallformen der Stearine (Heptadckyldistearin bei Schweinefett und Pal
midodistearln bei Rind- und Hammeltalg) ') versagt namentlich bei geringeren 
Zusätzen. Das Verfahren von E. Polenske ') zur Bestimmung des Schmelz
und Erstarrungspunktes (Temperaturdifferenzyerfahren) verspricht den Er
fahrungen K. Fischers und K. Alpers ') zufolge sich zum Nachweis von 
gröberen Fälschungen deR Schmalzes mit Talg zu eignen (s. S. 87 bei Butter). 

1 
siehe die Ausführungsbe

n) Nachweis fremder Farbstoffe stimmungen zum Fleisch-
. . beschaugesetz, 2. Abschn. 

0) NachwelsvonKonservlerungs-1 d A I d S 729 . 
(Frischhaltungs-)mitteln fer n ad~e (T't ,show1e 

erner le n ersuc ung 
von Fleisch. 

Beurte il u ng. 
Gesetzlicbe Bestimmungen: Das Fleischbeschaugesetz, das Nah

rungsmittelgesetz, das Gesetz betr. Butter, Käse, Schmalz und deren 
Ersatzmitteln; für fetthaltige Zubereitungen, welche Schweineschmalz 
zu ersetZtn bestimmt sind, die Verordnung vom 26. Juni 1916. 

Begrillsbestimmung und Handelsbezeicbnungen: Durch § 1, Abs. 4, 

dps Gesetzes vom 15. Juni 1897 ist die Unterscheidung von Schweinefett 
und Kunstspeisefett (schweineschmalzähnliche Zubereitung) bestimmt. 
Schmalz, Schweinefett, .Schmalz, Schmeer ist das durch Ausschmelzen 
der inneren Fettpartien (Darm-, Nicrenfett, Flomen, Liesen, Schmeer, 
Üekröse.[Mieker-]Fett usw. genannt) des Schweins gewonnene Fett. 

1) Zeitschr. f. U. N. 1915. 30. 59. 
2) Zeitschr. f. U. N. 1915. 29. 433. 
') Zeitschr. f. U. N. 1916. 32. 318. 
') Chem.-Zeitg. 1892. 16. 1560 und 1895. 19. 1035. 
') H. W. Wiley, Zeitschr. f. atlal. Chem. 1891. 30. 510; H. Kreis 1I. 

A. Hafner, Zeitsehr. f. U. N. 190!. 7. 641. 
') Arbeiten a. d. Kais. Gesundh.-Amte 1907. 26. 444 nebst Anhang ebenda 

1908. 29. 272. Zeitsehr. f. U. N. 1907. H. 758. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 181; vgl. ferner M. Fritzsche ebenda, 

531; L. Laband, ebenda 18. 289. 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 7 
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Es wird aber auch nicht selten aus anderen fettreichen Körperteilen 
(Rücken-, Bauchspeck) gewonnen, I1ngeblich sogar aus den Borsten. 
Anerkanntermaßen ist an Güte das aus der Bauchwand entnommene 
Schweinefett das beste. Auf andere Weise gewonnenes Schweinefett 
wird meist unter Zugabe von Zwiebeln, Brot, Salbei und anderen Gewürz
stoffen ausgelassen (-gebraten). 

Das amerikanische Schweineschmalz spielt eine große Rolle im 
Handel. Bezeichnungen: Neutrallard, Prime Steam-Lard usw. sind 
in den Vereinigten Staaten gültige Namen für die Gewinnüng und die 
Herstellung aus den verschiedenen Körperteilen. 

Schmalzöl (Specköl) ist das aus Schweineschmalz bei niedriger 
Temperatur durch Pressung gewonnene Öl. Der Preßrückstand heißt 
Schmalzstearin (Solarstearin ). 

Das Schweinefett hat eine sehr schwankende Zusammensetzung, 
weshalb die früher als besonders wertvoll für die Beurteilung von' Schweine
fett angesehene Jodzahl erheblich an qültigkeit gelitten hat, was nament
lich für die Schweinefette ausländischer Herkunft zutrifft. Nach bis
herigen Erfahrungen soll die Jodzahl zwischen 46 und 64 liegen; bei aus· 
ländischen Fetten steigen die Werte jedoch bis 85. 

Verfälschungen: 1. Zusatz von Pflanzenfetten, Baumwollsamen· 
öl und -stearin, Erdnuß., Sesam·, Kokosöl. 2. Zusatz von Preßtalg, 
Rindertalg und Hammeltalg. 3. Gleichzeitiger Zusatz von Talg und 
Pflanzenfetten. 4. Zusatz von gewichtsvermehrenden Stoffen außer 
Fetten, sowie das vereinzelt beobachtete teilweise Verseifen (mit Soda 
und dergI.) zur Bindung größerer Wassermengen. Derartige Verfäl. 
schungen dürften wohl kaum in großem Maßstabe vorkommen. 

Der Nachweis pflanzlicher Fette und Öle ist erbracht, wenn die 
Prüfung auf Phytosterin positiv ausgefallen ist. Ein positiver Ausfall 
der Bellierschen Reaktion weist auf Pflallzenöle im allgemeinen, der 
Halphenschen Reaktion auf Baumwollsamenöl, der Baudouinschen 
und Soltsienschen Reaktion auf Sesamöl hin. Indessen sind diese 
Farbenreaktionen nicht ausschlaggebend, da einerseits bei Fütterung 
der Schweine mit Baumwollsamenmehl oder "Sesamkuchen u. dgl. die 
die Reaktionen hervorrufenden Stoffe in das Schweinefett übergehen 1) 
und andererseits bei geeigneter Vorbehandlung der zur Verfälschung 
benutzten Öle die Reaktionen ausbleiben können. Der Nachweis wesent· 
licher Mengen von Arachinsäure läßt auf Verfälschung mit Erdnußöl 
schließen. (AmtI. Entwürfe 1912.) 

V gI. auch die Übersicht über die chemischen und physikaiischen 
Konstanten. 

Der Zusatz von Kokosfett gilt als erwiesen, wenn die Jodzahl 
unter 45, die Verseifungszahl über 200, die Reichert - MeißI- Zahl 
über 1 und die Polenske - Zahl über 1 beträgt. Bei Kokosfett, das 
arm an Phytosterin ist, kann die Phytosterinacetatprobe versagen. 

') Siehe Fulmer, Journ. Amerik. ehem. Soc. 1902. 24. 1149; 1904. 
i6. 837; Zeitschr. t. U. N. 1904. 7. 49; 1905. 9. 177; Emmett u. Grindley, 
ebenda 1905. 27. 263; Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 735; Farnsteiner, ZeitBchr. 
t. U. N. 1905. 10. 58; Lendrich, 1908. 15. 326; König u. Schluckebier, 
1908. 15. 641. 
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Gehärtete Öle und Trane werden wie Talg nachgewiesen (s. das Nach. 
stehende). 

Talgzusatz kann unter Umständen an der Erniedrigung der Jod· 
zahl erkannt werden. Rindstalg hat nämlich die Jodzahlen 3.5,0-40,0 
und Rindspreßtalg geht bis zu 17-20 herab; doch ist hierbei zu be
achten, daß von Einfluß auf die Jodzahl nach Amthor und Zink 1), 
sowie E. Spaeth 2) auch das Alter des Schweinefettes sein kann, insofern 
als mit einer Zunahme von freien Fettsäuren eine Abnahme der Jodzahl 
Hand in Hand geht und daß eine unter 46 sinkende Jodzahl auch von 
einem Gehalt desselben an Kokosöl oder Palmkernöl herrühren kann. 

Talg sowie hartes Oleomargarin lassen sich aber einwandfrei nach 
dem Verfahren von A. Bömer (Schmelzpunktdifferenz zwischen den 
Glyzeriden und den aus ihnen hergestellten Fettsäuren) noch in Mengen 
bis zu 5% nachweisen. Nähere Angaben s. die Ausführung des Unter; 
suehungsverfahrens selbst. 

Für den Nachweis fremder tierischer Fette (Talg u. dgl.) ist auch 
die Differenzzahl nach Polcnske (s. S. 78) maßgebend. Schweine
schmalz, dessen Differenzzahl kleiner als 18 ist, ist als mit fremden Fetten 
verfälscht anzusehen. Es sollen noch 15% Talg nachweisbar sein und 
auch die Anwesenheit von Baumwollsamenöl bis zu 10% soll keine Störung 
des Nachweises 3) hervorrufen. 

Über den Nachweis von Talg mittels der Kristallform des Talg
stearins besteht zur Zeit noch große Unsicherheit (s. auch S. 97). 

Die auf der Schmelz- und Wulstprobe und ähnlichen physikalischen 
Erscheinungen beruhendenPrüfungsmethoden sind ebenfalls nicht zu
verlässig und bleiben daher außer Betracht. 

Zusätze von Wasser, mineralischen Stoffen und organischen 
Füllmitteln außer Fett, wie Stärkemehl, sowie von Konservierungsmitteln 
und Farbstoffen, sind als Verfälschungen zu beanstanden. Von den beiden 
zuletzt genannten Stoffen sind die in der Bundesratsbekanntmachung 
vom 18. Februar 1902 angeführten (S. 707) als Zusätze zu Schmalz, 
ebenso wie zu Margarine verboten. Nach der Ministerialverfügung vom 
24. Juni 1909 ist Sehweineschmalz mit einem höheren Wassergehalt als 
0,3% als gefälscht anzusehen und von der Einfuhr zurückzuweisen. 

Naehmaehungen im Sinne des Nahrungsmittel-Gesetzes sind 
Mischungen von Schweinefett mit vorwiegend fremden Fetten oder 
solehe gänzlich anderer Fette, sofern sie die Bezeichnung Schweineschmalz 
führen. Alle dem Sehweineschmalz ähnlichen Zubereitungen, deren 
Fettgehalt nicht ausschließlich aus Schweinefett besteht, sind ent· 
sprechend den Bestimmungen des § 1, Abs. 4 des Gesetzes vom 15. Juni 
1897 als Kunstspeisefette zu bezeichnen. Der Verkauf letzterer unter
liegt gewissen gesetzlichen Bestimmungen in der Art wie bei Margarine 
(§§ 2, 4 und 5 des Gesetzes vom 15. Juni 1897), siehe Anhang. Ausge-

1) Zeitsehr. f. anal. Chem. 1892. 31. 534. 
') Forschungsberichte über Lebensmittel usw. 1894. 1. 344 und Zeitsehr. 

f. analyt. Chemie 1896: 35. 471. 
') Mezger, Jesser u. Repp, Pharm. Zentralh. 1912. 53. 99; Zeitschr. 

f. U. N. 1912. 24. 640. 

7* 
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nommen sind unverfälschte 1) Fette bestimmter Tier- und Pflanzenarten, 
welche unter den ihrem Ursprung entsprechenden Bezeichnungen in den 
Verkehr gebracht werden. Bratenschmalz oder Schmalz ist gleichbedeu
tend mit Schweinefett_ Kokosschmalze, -bratenschmalze (schmalzartige 
Mischungen von Kokosfett mit Baumwollsamenöl) sind Kunstspeisefette 
(Nachmachungen). 

Vergl. im übrigen die Ausführungen in den Abschnitten Rinderfett 
(Talg), Kokosfett usw. 

Fetthaltige Zubereitungen mit Wasser, Stärkemehl, Gelatine usw. 
von schweinefettähnlicher Beschaffenheit (oft mit Phantasienamen wie 
"Speckosa" belegt), dürfen gemäß der Verordnung vom 26_ Juni 1916 
weder gewerbsmäßig hergestellt noch feilgehalten, verkauft oder sonstwie 
in Verkauf gebracht werden. 

Über die Verwendung von Mineralöl an Stelle von Bratfett 8. 

Klostermann und Scholta;Zeitschr. f. U. N. 1916.32.353, Keller, 
ebenda 1917. 33. 114. Mineralöle sind keine Ff'tte, sondern Kohlen
wasserstoffe und können daher Fett nicht ersetzen. Die Verwendung 
als Bratfett verstößt schon gegen das Nahrungsmittelgesetz, weil dieses 
Öl gesundheitsschädlich ist. 

Gesundheitsschädlichkeit und Verdorbenheit: Beurteilung wie bei 
Butter und Margarine. 

Rinderfett, Kalbsfett, Hammelfett 2) (-Talg), Premier jus, 
Oleomargarin, Preßtalg und . Gänsefett. 

Die chemische Untersuchung dieser Fette erfolgt nach denselben 
Grundsätzen und Methoden wie bei Butter und Schweinefett und nach 
den durch das Fleischbeschaugesetz und seine Ausführungsbestim
mungen vorgeschriebenen Methoden. Für die zolltechnische Unter
scheidung des Talges usw. ist nachstehende Anweisung erlassen. 

Instruktion 
tür die zolltechnische Unterseheidung des Talgs, der schmalz
artigen Fette und der unter Nr. 26 i des Zolltarifs fallenden Kerzen

stoffe '). 

Vom 6. Februar 1896. 

"Zur zolltechnischen Unterscheidung des Talgs (No. 26 I), der schmalz
artigen Fette (No. 26 h), soweit sie nicht in Sehmalz von Schweinen oder Gänsen 
bestehen, und der unter dem Namen Stearin in den Handel kommenden, nach 
No. 26 i zu tarifillrenden festen, harten Fettsäuregemische der Stearin- und 
Palmitinsäure sowie ähnlicher Kerzenstoffe, dient in erster Linie die von den 
Zollämtern vorzunehmende Feststellung de~ Erstarrungspunktes. Liegt der 
ermittelte Erstarrungspunkt der Fette unter 30 0 C, so sind sie als schmalzartige 
Fette, liegt er zwischen 30 und 45 0 C, so sind sie als Talge, und liegt er über 

') Gewürze, Zwiebeln usw. sind herkö=liche Zusätze und keine Ver-
fälschungen. ' 

') Dieses, sowie Pferdefett kommt als menschliches Nahrungsmittel 
kaum in Betracht. Siehe jedoch die auf dem Verhalten des Pferdefettes gegen 
Jod (Jodzahl) beruhende Methode zum Nachweis von Pferdefleisch im Fleisch
beschaugesetz S. 721. Kalbsfett ist eine Sorte von Rindertalg. 

') Auszugsweise; nach dem Finkenerschen Verfahren. 
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45' C. SO sind sie als Kerzenstoffe zu behandeln. Jedoch wird Preßtalg, der 
als solcher deklariert ist, noch mit einem Erstarrungspunkt von 50' C zur Ver
zollung als Talg zugelassen. wenn er nicht mehr als 5'/, freie Fettsäure enthält. 

Behufs der. Prüfung ist eine Durchschnittsprobe der Ware in der 
Weise herzustellen, daß mittels eines Bohrlöffels aus verschiedenen Höhenlagen 
des zu prüfenden Fettes, und zwar sowohl aus der Mittelachse als auch aus den 
gegen die Seitenränder hin gelegenen Teilen desselben, Proben entnommen 
und miteinander vermischt werden. Bei größeren Fettposten von augenschein
lich gleicher Beschaffenheit und gleichem Ursprung genügt es, wenn aus 2 bis 
5'/, der Rollde eine Durchschnittsprobe entnommen wird. Jede Probe ist für 
sich zu untersuchen; zeigt hierbei der Inhalt auch nur eines Kollo der Sendung 
eine abweichende Beschaffenheit. so ist die Prüfung auf sämtliche Kolli der 
Sendung auszudehnen. 

Zur Feststellung des Erstarrungspunktes dieIft der abgebildete, vorge
schriebene Apparat (zur Bestimmung des Talgtiters), der 
besonders zu beschaffen ist. 

Das Verfahren der Feststellung des Erstarrungs' 
punktes, welches ctwa 2 Stunden Zeit in Anspruch 
nimmt, ist folgendes: 

Man bringt 150 g der Durchschnittsprobe des zu 
untersuchenden Fettes in einer unbedeckten Porzellan
schale auf einem siedenden \Vasserbade zum Schmelzen, 
läßt sie nach dem Eintritt der Schmelzung mindcstens 
10 Minuten oder so lange auf dem siedenden \Vasserbade 
stehen, bis das geschmolzene Fett eine vollständig klare 
Flüssigkeit darstellt, und füllt alsdann aus der außen ah
getrockneten Schale Fett in das Kölbchen des Apparat.es 
bis zur Marke. Das Kölbchen stellt man, nachdem. der. 
Schliff, wenn nötig, abgeputzt und das Thermometer 
eingesetzt ist, sofort in den Kasten, klappt den Deckel 
desselben zu und fängt, wenn das Thermometer auf 50' C 
gesunken ist, an, den Stand desselben mit Zwischenräumen 
von 2 Minuten abzulesen und aufzuschreiben. 

Bei harten Fetten fängt das Thermometer nach' 
einiger Zeit an langsamer zu fallen, bleibt einige Minuten 
stehen~ steigt wieder, erreicht einen höchsten Stand 
und sinkt abermals. Dieser höchste Stand ist der Er
starrungspunkt. 

Bei weichen Fetten fängt das Thermometer nach 
einiger Zeit an langsamel'zu fallen, bleibt mehrere Minuten 
auf einem sich nicht ändernden Stand stehen und 
sinkt dann, ohne den vorigen dauernden Stand wieder zu 

Fig. 2. 

erreichen. Der beobachtete höchste, sich auf einige Zeit nicht ändernde Stand 
gibt den Erstarrungspunkt an. 

In zweifelhaften Fällen ist die Bestimmung des Erstarrungspunktes in 
der Weise zu wiederholen, daß das Fett direkt im Kolben, nachdem man das 
Thermometer herausgenommen hat. durch Einstellen in das Heißwasserbad 
abermals geschmolzen und demnächst nochmals auf seinen Erstarrungspunkt 
geprüft wird. 

Eine genaue Regelung der Temperatur des Zimmers, in welchem die 
Untersuchung vorgenommen wird, ist, wenn dieselbe von einer gewöhnlichen 
Zimmertemperatur nicht sehr stark abweicht, nicht erforderlich. Das Ab
kühlen des mit einer Temperatur von 100' C in den Kolben gebrachten Fettes 
auf 50' C dauert etwa dreiviertel Stunden. \Venn die Untersuchung beendet 
ist, bringt man das Fett in dem Kölbchen durch Einstellen des letzteren in 
siedendes \Vasser zum Schmelzen, nimmt erst dann das Thermometer heraus, 
gießt das Fett aus und spült das erkaltete Kölbchen mit einigen Kubikzenti
metern Äther einige Male aus. 

Bestehen über die Richtigkeit der Ermittelungen nach dem Verfahren 
der Prüfung des Fettes in bezug auf den El'starrungspunkt Zweifel oder Mei
nungsverschiedenheiten, so ist durch cinen Chemiker die Jodzahl des Fettes 
zu bestimmen. Zu dem Zwecke bringt man etwa 0,35-0,45 g des fraglichen 
l!'ettes (genau gewogen) in eine 500-700 CClll fassende. mit gut eingeschliffenem 
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stopfen versehene Flasche, löst in 20 ccm Chloroform und setzt 20 ccm Hü bische 
Jodlösung, die 30-36 ccm '/" N.-Natriumthiosulfatlösung entsprechen müssen, 
hinzu. Man verschließt die Flasche gut, läßt sie 2 Stunden unter öfterem Um
schwenken bei 15-20' C stehen und titriert dann, nachdem man noch 20 ccm 
Jodkaliumlösung (1 : 10) und 200 ccm Wasser hinzugesetzt hat, den Jodüber
Bchuß mit '/" N.-Natriumthiosulfatlösung zurück. 

Die Jodlösung ist unmittelbar vor dem Gebrauch, unter Zusatz von 
Chloroform, Jodkaliumlösung und 'VasseI' in den oben angegebenen Mengen
verhältnissen zu kontrollieren_ Ist sie schwächer, als oben vorgeschrieben ist, 
BO hat man dementsprcchend mchr zu nehmen. 

Liegt die ermittelte Jodzahl zwischen 30 und 42, sa ist das Fett als Talg 
anzusprechen, bei Abweichungen von diesen Zahlen ab'er nach Maßgabe des 
gefundenen Erstarrungspunktes entweder al5 Kerzenstoff oder als schmalz
artiges Fett zu behandeln. Die schmalzartigen Fette zeigen höhere Jodzahlen 
als 42, die Kerzenstoffe dagegen niedrigere als 30. 

'Venn die vorbezeichneten Untersuchungsmethoden sich nicht so weit, 
ergänzen, daß eine endgültige Entscheidung getroffen werden kann, oder wenn 
es sich um die Unterscheidung des Stearins von dem sogenannten Preßtalge 
handelt, d. i. den durch das Auspressen von tierischen Fetten in niederer oder 
höherer Temperatur gewonnenen Preßrückständen von nicht schmalzartiger 
Konsistenz, welche im wesentlichen Neutralfette sind und in der Regel einen 
Erstarrungspunkt über 50' C zeigen, bzw. nicht mehr als 5'/, freier Fettsäure 
enthalten, so hat der mit der Sache befaßte Chemiker eine Untersuchung der 
Durchschnittsprobe auf ihren Gehalt an Fettsäure im "'cge des Titrierver
fahrens vorzunehmen. 'Vird bei der Titration in der 'Varenprobe ein Gehalt 
von mehr als 30, in Proben von Preßtalg ein Gehalt von mehr als 5'/, freier 
Fettsäure ermittelt, so ist die betreffende "-are als Kerzenstoff anzusehen." 
Als Grundlage für die Berechnung der freien Fettsäuro hat die Durchschnitts
zahl (270) des Molekulargewichts der Stearin~äure (284) uud der Palmitinsäure 
(256) zu dienen. 

Beu rteilung_ 

Rinderfett (-Talg) wird als solches "ausgelassen" direkt verwendet 
oder technisch raffiniert dureh Ausschmelzen bei 60-65°; das Produkt 
ist premier jus. Durch Auskristallisieren desselben bei 30° und Ab
pressen erhält man das Oleomargarin (für die Margarinefabrikation) ; 
der Preßrückstand ist der sogen. Preßtalg (Stearin); minderwertiges 
Oleomargarin, d. h_ bei höherer Temperatur abgepreßtes enthält ent
sprechend mehr Stcarin. Die Fettkonstanten (siehe S. 656), nament
lich die Jodzahlen, schwanken deshalb teilweise innerhalb erheblicher 
Grenzen, außerdem ist das Fett der einzelnen Körperteile zum Teil 
sehr verschieden. "Differenzzahlen" nach Pol e n s k e S. 78. 

Mischungen mit anderen Fetten dürfen nicht unter täuschenden 
Bezeichnungen. feilgehalten oder verkauft werden (Nahrungsmittel
gesetz). Nach den Bestimmungen des Fleischbeschaugesetzes und der 
dazu erlassenen Bundesratsbekanntmachung sind Zusätze von Farb
stoffen und gewissen Konservierungsmitteln verboten. Fettgemische 
bcstehend aus Rinderfett und anderen Fetten von einer der Butter 
und dem Butterschmalz ähnlichen Zubereitung müssen den für Mar
garine vorgeschriebenen Sesamölgehalt enthalten und als Margarine 
(-schmalz) bezeichnet werden, solche von schweineschmalzähnlicher Be
schaffenheit müssen als Kunstspeisefett gekennzeichnet sein (Gesetz 
vom 15. Juni 1897). Rinderfett fällt aber als solches nicht unter die 
Bestimmungen dieses Gesetzes. Sofern also Mischungen von Rinderfett 
mit anderen FettC'll keine schweine- oder butterschmalz<lrtige Zube· 
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reitung darstellen, können sie unter geeigneter Bezeichnung in Verkehr 
gebracht werden. VergI. im übrigen die betr. gefärbte'! Kokosnußfett 
gemachten Ausführungen und die dabei erwähnten Gerichtsent
scheidungen" 1). Gänseschmalz wird häufig mit Schweinefett ver
mischt, in manchen Gegenden soll ein gewisser Vermischungsgrad orts
üblich sein. Die einander sehr naheliegenden Konstanten dieser Fette 
lassen solche Zusätze jedoch nicht erkennen. Aussichtsvoller scheint 
die Methode der "Differenzzahl" nach Polenske (s. S. 78) dafür zu sein. 

Betreffs Verdorbenheit und Gesundheitsschädlichkeit siehe Butter 
und Schweinefett. Hammeltalg zeichnet sich meistens durch seinen be
sonderen Geruch aus. 

Kokosfett 2). 

Die Untersuchung dieses Fettes erfolgt sinngemäß nach den bei 
"Butter usw." angegebenen Verfahren_ 

Betreffs Nachweis von Kokosfett in Butter und Margarine vergl. 
S. 86. Charakteristisch sind mehrere der S. 656 zusammengestellten 
Konstanten wie hohe Verseifungszahl, niedere Jodzahl, niedrige Refraktion, 
ferner Polenskezahl. Schon kleine Mengen pflanz!. Öle und von Mineral
ölen (Paraffinöl), die bisweilen dem Kokosfett zur Erzielung von Streich
fähigkeit beigefügt werden, sind an der Veränderung der Konstanten 
erkennbar. Näheres siehe Arnold, Zeitsehr. f. U. N. 1908_ 15. 280. 

Für die Beurteil ung kommt hauptsächlich § 1 Abs. 4 des Gesetzes 
betr. Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln vom 
15. Juni 1897 in Betracht, nieht aber das Fleischbeschaugesetz, da Kokos
fett pflanz!. Ursprungs ist. Wird unvermischtes Kokosfett mit Phantasie
namen, wie Vegetaline, KuneroI, Laureol, Kaiserpallin usw. in Verkehr 
gebracht, so ist nach der Entscheidung des Reichsgerichts vom 15. Januar 
1906 und dem Urteil des Landgerichts zu Hamburg vom 2. August 1905 
neben dem Phantasienamen noch die deutliche Bezeichnung "Kokosfett" 
anzubringen, weil nach § 1, Abs. 4 des Gesetzes vom 15. Juni 1897 nur 
unverfälschte Fette bestimmter Tier- und Pflanzenarten unter den 
ihrem Ursprung entsprechenden Bezeichnungen in Verkehr gebracht 
werden dürfen. Bildliche Darstellungen von Palmen und derg!. auf den 
Verpackungen sind keine genügende Kennzeichnung im Sinne dieser 
gesetzlichen Bestimmung. Die Inschrift "Pflanzenfett" oder "Pflanzen
butter" ist nach dem Urteil des Landgerichts Dortmund vom 19. April 
1909 und des Ober-Landesgerichts Hamm 3) vom 19. Juli 1909 nicht als 
ausreichende Bezeichnung des Ursprungs angesehen worden, dagegen ist 
difl Inschrift Palmin, Palmenfett, Palmbutter im allgemeineu als aus
reichend erachtet worden. 

Ungemischtes und ungefärbtes weichgemaehtes Kokosfett darf, 
wenn es schweineschmalzähnlich ist, nur unter der seinem Ursprung 
entsprechenden BezEichnung, andf'rnfalls nur als Kunstspeisefett in Ver
kehr gelangen. 

') s_ S. 104. 
') Man versteht darunter Kokosnußö! und Palmkernöl, aber nicht Palmöl. 
') Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1911. 3. 392. 



104 Chemischer Teil. 

Ungefärbte Gemischc von Kokosfett mit Ölen von Bchmalzartiger 
Beschaffenheit dürfen nicht als Kokosbratenschmalz und ähnlichen 
täuschenden Bezeichnungen, -sondern müssen als Kunstspeisefette in 
Verkehr gelangen 1). Hierbei ist also vorausgesetzt, daß diese Mischungen 
nicht als "unverfälscht", d. h. "reine" Fette im Sinne des § 1 Abs. 4 
des Gesetzes vom 15. Juni 1897 gelten können. Am 11. Januar 1917 hat 
das Reichsgericht 2) ein Gemisch von Schweinefett mit Kalbsfett nicht 
als ein verfälschtes Fett, d. h. Kunstspeisefett, sondern als ein richtig 
bezeichnetes Gemisch reiner tierischer Fette bezeichnet. Nur Mischungen 
von tierischen und pflanzlichen Fetten würden danach unter den Be
griff Kunstspeisefett fallen. 

Ungemischtes gefärbtes (weichgemachtes) Kokosfett (Pflanzenfett) 
unterlag mehrfach strafrechtlicher Entscheidung und verstößt als butter
schmalzähnlich gegen die §§ 1, Abs. 2 bzw. 14 des Gesetzes vom 15. Juni 
1897. Vergl. Urteil des Landgerichts Hamburg vom 2. August 1905 
bzw. des Reichsgerichts vom 15. Januar 1906 3); desselben Gerichts vom 
12. Dezember 1907 4), insbesondere bezüglich des Begriffes "ähnlich" in 
der Begriffsdefinition zu § 1 des Gesetzes vom 15. Juni 1897; des Land
und Oberlandgerichts Stuttgart vom 14. Januar 1907 bzw. vom 15. April 
1907 5 ); vgl. ferner Preuß. Ministerialerlaß vom 17. Nov. 1908 betr. 
gelbgefärbtes Pflanzenfett 6); bayerischen Ministerialerlaß betr. den 
Vollzug des Gesetzes vom 15. Juni 1897 usw. 7). Gelbgefärbtes, butter· 
schmalzähnliches Kokosfett muß darnach als Margarine angesehen werden 
und demgemäß den dafür erlassenen Bestimmungen für Herstellung 
(Sesamölzusatz von 10%) und Verkauf entsprechen. 

Gelbgefärbte Mischungen von Kokosfett mit Ölen, sowie Emul
sionen von Kokosfett mit Wasser und Eigelb und ähnliche Erzeugnisse 
müssen ebenso beurteilt werden. 

Verfälschungen i. S. d. N.-G. sind Wassergehalt über 0,3%, Zusätze 
fremder Fette, auch gehärteter Öle und Trane, von Mineralölen und 
Frischerhaltungsmitteln. Bezüglich letzterer kommt das Fleischbeschau
gesetz nicht zur Anwendung. 

Kunstspeisefette. 

Die Untersuchung erfolgt nach den unter "Schweinefett" ange· 
gebenen Verfahren, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Fleisch· 
beschaugesetzes wegen Feststellung der Herkunft des Fettes von Tieren 
oder von Pflanzen. Über die Definition dE,r Kunstspeisefette siehe das 
Gesetz vom 15. Juni 1897 (§ 1 Abs. 4) und die vorhergehenden Abschnitte. 

Kunstspeisefett, das unter Verwendung widerlich schmeckender 
oder riechender oder für den menschlichen Genuß untauglicher Fette 

') Zahlr. Urt., Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1911. 3, sowie Auszüge 
1912. 8. 40. 

') Marg. Ind. 1917. 10. 89. 
') Zeitschr. f. U. N. 1907. 13 762. 
') Ebenda 1909. 1. 41. 
6) Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 190!J. 1. 62, 65. 
6) Zeitschr. f. U. N. (Gcs. u. Vcrord.) 1909. 1. 40. 
') Zeitsehr. f. U. N. (Gcs. u. Vcrord.) 1909. 1. 41. 
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oder Öle oder derartiger Ersatzstoffe hergestellt ist, kann als gesundheits
schädlich, verdorben oder irreführend bezeichnet gelten. 

Betreffend fetthaitiger Zubereitungen, die Schmalz, Kunstspeise
fette usw. ersetzen sollen, ist das Nötige im Abschnitt Schweinefett 
gesagt. 

11. Milch 1) und Milcherzeugnisse. 
Vor jeder chemischen Untersuchung hat eine Prüfung auf äußere 

Beschaffenheit und gründliche Durchmischung der Milch durch Um
rühren oder Umgießen zu erfolgen. Natürliche Minderwertigkeit sowie 
Verfälschungen, die durch Fettentzug (Entrahmen ozw. Magermilch
zusatz), Wasserzusatz oder durch diese beiden Verfälschungsarten gleich
zeitig entstanden sind, werden bei einiger Übung an dem Übergang 
der weiß.gelblichen Milchfarbe ins Bläuliche erkannt. Diese Veränderungen 
treten namentlich an den Rändern der Milchoberfläche, beim Umgießen, 
bei Benützung des Laktodensimeters, der Meßgefäße usw. in Er· 
scheinung. Wegen Schmutzgehaltes, gänzlich veränderter unnatür
licher Beschaffenheit und Milchfehler siehe dic Beurteilung und den 
bakteriologischen Teil. 

Die Untersuchung geronnener Milch soll am besten gänz· 
lich unterbleiben, insbesondere, wenn die Milch sich schon länger als 
24 Stunden in diesem Zustande befunden hat; in gewissen Fällen läßt sich 
jedoch auch die Untersuchung stärker geronnener Milch nicht umgehen. 

Man schüttelt die geronnene Milch gut durch und teilt sie in 2 Por: 
tionen. Die eine Portion filtriert man ab; im Filtrat bestimmt man 
das spezifische Gewicht des Serums bei 15° C; die andere Portion ver· 
setzt man mit 25%igem Ammoniak (für 1/2 Liter Milch etwa 1/2 ccm 
Ammoniak), schüttelt kräftig durch und läßt die Mischung 1/2 bis 1 Stunde 
je nach Bedarf stehen, bis die Milch dünnflüssig geworden, ist. Die ein· 
zelnen Bestimmungen werden dann darin wie in frischer Milch ausgeführt. 
Der Fettgehalt läßt sich in der Regel auch in geronnener Milch auf diese 
Weise noch ziemlich genau, das spezifische Gewicht dagegen nicht mehr 
ermitteln. Sind größere Mengen Ammoniak erforderlich, so hat eine 
entsprechende Umrechnung stattzufinden. 

Phy si ka !ische Un tersuchung. 

Das spezifische Gewicht wird pyknometrisch, mit der West· 
phalschen Wage, in der Regel aber aräometrisch ermittelt. Von den 

1) Probeentnahme: Von der gut durchgemisehten Milch ist eine Probe 
von 1/._1/, I in eine trockene Flasche einzufüllen. Rahmteile, die dureh längeres 
Stehen der Mileh sich an den Gefäßwänden abgesetzt haben, sind in der Milch 
aufs Feinste zu verteilen. Ge f r 0 ren e oder teilweise gefrorene Milch darf nur 
entnommen und untersucht werden, wenn feststeht, daß l<eine Trennung deR 
flüssigen und festen Anteils eingetreten ist. Das Auftauen darf nur bei einer 
Temperatur unter 50· stattfinden. -Haltbarmachung der Milch für Unter' 
suchungszwecke .geschieht durch 1,5-2 g Kaliumbichromat oder 1 ccm 40 '/,iges 
Formaldehyd (Formalin) auf 1 Liter Milch; erstere Substanz schließt Prüfung 
auf Nitrate aus. Vgl. auch K. Wjndisch, Milchw. Zentralbl. 1908, 97. 
Mehr Formalin beeinflußt dic Ausführung der FettbestimIDung nach Ger bel" 
ungünstig oder verhindert gänzlich die Ausführung derselben. 
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MÜcharäometern (Laktodensimetern) wird am besten das von Soxhlet 
konstruierte benutzt. Die darauf befindliehen Zahlen (Grade) bedeuten 
die Tausendstel des betreffenden spezifisehen Gewichtes. Wenn z. B. 
die Zahl 32,5 abgelesen wird, so bedeutet dies = 1,0325 spezifisches 
Gewicht. Eine Ablesung von 1/10 Graden ist bei dem Gradabstand 
von 8-10 Millimetern noch möglich. Daß die Laktodensimeter mit 
dem Pyknometer auf Richtigkeit geprüft werden müssen, ist selbstver· 
ständlich. Das spezifisehe Gewieht bestimm~ man bei 15° C in der gut 
durchmisehten Mileh, naehdem man dureh Abkühlen oder Erwärmen 
die Milch, welche nach dem Melken gekühlt und mehrere Stunden ge· 
standen haben soll, auf diese Temperatur gebracht hat. Ist dieses nieht 
angängig, so kann man sich der Umrechnungstafeln von Fleischmann, 
S.657 bedienen oder. man zieht für jeden Grad unter 15°0,2 Skalenteile 
ab und umgekehrt, was in der Regel für praktisehe Zwecke, wenn der 
Wärmegrad der Milch von 15° nieht erheblich (unter 100 oder über 20°) 
abweicht, ausreicht. Bei Milch, die mit Kaliumbichromat 1) konser· 
viert ist, muß naeh Feststellung dessen Menge (s. S. 115) vom spezifisehen 
Gewicht 0,007 für jedes Gramm K 2Cr20 7 abgezogen werden. Für die 
Marktkontrolle sind in manehen Orten sog. Milchprober (Laktodensimeter) 
mit Korrektionsangaben für die Umrechnung auf 15° im Gebrauch. 
Abgesehen von der häufigen Ungenauigkeit solcher Instrumente lassen 
sich damit nur grobe Wässerungen nachweisen. Die absolute Unzuver. 
lässigkeit und Ergebnislosigkeit solcher Vorprüfung ist längst erwiesen. 

Das spezifische Gew;cht geronnener (NB. nur schwaeh geronnener) 
Milch, die mit starkem Ammoniak im Verhältnisse 100: 10 brauch· 

11 Sl- S9 
bar gemacht wurde, wird nach der Formel von W ei bu 11 S = ---:-1-=-0--

berechnet, 
Sl = das spezifische Gewieht der Milchammoniakmischung; 
82 = das spezifische Gewicht des Ammoniaks. 
Das spezifische Gewicht des Milchserums wird in dfir. 

selben Weise wie das der Milch, und zwar bei 150 bestimmt. An Stelle 
des Laktodensimeters benutzt man das kleine Aräometer nach Poda 2), 
weil es nur geringe Serummengen erfordert. Die Herstellung des Serums 
geschieht in der Weise, daß man entweder die Milch iuf natürlichem 
Wege bzw. mit Hilfe von Milchsäurereinkulturen durch Einstellen in 
einen Thermostaten oder an einen anderen warmen Ort gerinnen läßt 
(Spontanserum) und das Serum vom Quark abfiltriert, oder daß man 
zu 100 ecm der auf 40° erwärmten Milch 2 ccm 'Essigsäure (20%ige) 
zusetzt 3), das Serum wird dann durch Filtrieren wie oben erhalten. 

Besonders klare und fettfreie Sera erhält man nach dem Verfahren 
von Pfyl und Turnau '). 

') S. Siegfeld, Zeitsehr. f. U. N. 1903. 6. 397. 
') Zeitsehr. f. U. N. 1907. H. 70; 1908. 16. 7. 
') Dieses Verfahren ist vom Verein Deutscll. Nahrungsmittel·Chem. 

angenommen. Vgl. auch A. Burr, F. M. Berberich, Fr. Lauterwald, 
Milchwirtschaftl. Zentralbl. 1908. 4. 225; Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 529. Das 
spez. Gewicht des Spontanserums ist um 0,0008 Grade niedriger als das des 
Essigsäurcserums. 

') Arb. a. d. Kais. Ges.-Amtc 1912. 40. 246. 
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Tetraserum I (albumin- und globulinhaltiges): 50 ccm Milch werden 
mit etwa 5 ccm reinem Tetrachlorkohlenstoff in einer Stöpselflasche gut durch
geschüttclt, darauf mit 1 ccm einer 20 %igen Essigsäure versetzt und nach dem 
Dmchsehütteln zentrifugiert. . 

Tetraserum II (frei von gerinnbarem Eiweiß). Etwa 60 ecm Milch 
erwärmt man 20 Minuten lang am Riickflußkühler im kochenden Wasserbade, 
spült nach dem Erkalten das im Kühler befindliche Kondenswasser mit der 
Milch im Kolben völlig herunter und behandelt dann 50 ccm der Milch wie 
unter I. 

Die Herstellung der Tetrasera. ist für praktische Zwecke etwas UIII

ständlich. 

Die Herstellungsart des Serums ist stets in den Gutachten anzu
geben, da die verschiedenen Verfahren kein\} unter sich vergldchbaren 
Werte geben. 

Die Refrak tion nach E. Ackerm ann 1) mittels Eintauchrefrakto
meters der Firma Zeiß in Jena wird häufig an Stelle des spezifischen 
Gewichts des Serums vorgenommen. 

30 ccm Milch werden in entsprechend großen Reagenzzylindern, 
die man sich zweckmäßig mit Marke bei 30 ccm und einem aufgeschliffenen 
Schild für die Nummern versehen läßt, mit 0,25 eem einer Chlorcalcium
lösIDlg vorn spezifischen Gewicht 1,1375, die nach der Verdünnung 1 : 10 
im Eintauchrefraktometer bei 17,5° eine Refraktion von 26,0 zeigt, 
vermischt, nach Aufsetzen eines Kautschukstopfens mit einer 22 cm 
langen Kühlröhre 15 Minuten im lebhaft siedenden Wasserbade erhitzt. 
und dann durch Einstellen in kaltes Wasser abgekühlt. 

Nach dem Abkühlen muß nach Mai und Rothenfußer 2 ) jedes 
Reagenzglas außen gut abgetrocknet und dann nach Verschluß des 
Kühlrohres mit dem Finger so lange in schräg abwärts geneigter Lage 
gedreht werden, bis alles an den Wandungen sitzende Kondenswasser 
mit dem Serum gleichmäßig vermischt ist. Eine Filtration ist nicht 
nötig, vielmehr deutet eine etwaige Trübung darauf hin, daß die Milch 
sauer war. In diesem Falle muß auf die Bestimmung überhaupt ver
zichtet werden, weil die aus der Laktose entstandene Milchsäure eine 
stärkere Lichtbrechung als der Zucker besitzt. Falls das Serum klar 
ist, wird es in das kleine Bechergläschen des Temperierbades 3), welches 
genau 17,5° besitzt, abgegossen und nach 8 Minuten mit Hilfe des eben
falls auf 17,5° gebrachten Refraktometers geprüft. Man taucht das 
Prisma dos Apparatos vollständig in das Serum ein, stellt den Spiegel 
so, daß' das Licht durch die Flüssigkeit fällt, und dreht nun so lange 
an dem geriefelten Ring des Okulars, bis der Farbensaum verschwindet, 
und die Grenzlinie scharf hervortritt. Die ganzen Skalenteile werden 
direkt, die Dezimalen an der Mikrometerschraube abgelesen. Zu letz
terem Zwecke dreht man die Mikrometerschraube so lange, bis der notierte 
Sk!J.lcnteil mit der Grenzlinie zusammenfällt. 

Zur Prüfung des Apparates auf richtige Justierung wird destil
liertes Wasser benutzt und die abgelesene Zahl mit der beig.egebenen 
Tabelle verglichen (s. auch S. 17) . 

. 1) Zeitsehr. f. U. N. 1907. 13. 186. 
') Zeitsehr. f. U. N. 1908. 16. 7. 
') Beziehbar von der Firma Zeiß, Jena. 
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Bestimmung des Gefrierpun ktes (Kryoskopie) ') und der elektrischen 
Leitfähigkeit ') (s. die allg. Untersuchungsverfahren); sie haben mehr wissen· 
schaftliche als praktische Bedeutung. . 

Die 'mikroskopische Untersuchung gibt Aufschluß über die Größe 
der Fetttröpfchen zur Unterscheidung gekochter von ungekochter Milch, zum 
Nachweis von Kolostrum und homogenisierter Milch, von Blut, Eiter ·usw. 
Bakteriologische Untersuchung s. S. 595. 

Chemische Methoden: 

1. Trockensubstanz (bzw. fettfreie Trockensubstanz) 3) und spezifisches 
Gewicht der Trockensubstanz. 

Der Gehalt an Trockensubstanz wird entweder aus dem genau 
ermittelten spezifischen Gewicht und dem Fettgehalt nach der unten 
angegebenen Formel berechnet oder durch Eindampfen von2-3 g Milch 
ermittelt. Diese werden auf der Analysenwage in einer mit Deckel ver· 
sehenen, flachen Schale abgewogen, im Wassertrockenschrank (oder 
Soxhletschen) bis zur möglichsten Gewichtskonstanz getrocknet nnd 
dann gewogen. Bei größeren Milchmengen dienen als Auflockerungs· 
mittel Bimsstein, Sand, Holzwolle usw. 

Wie schon wiederholt festgestellt wurde, fällt die Trockensubstanz 
nach der quantitativen Methode etwas zu niedrig aus. 

Berechnung des Trockensubstanzgehaltes aus dem spezifischen 
Gewicht und dem Fettgehalt. 

11,) Nach Fleisch mann: 

( 100 s - 100) 
t 1,2f + 2,665 .S ' 

f Fett in Prozenten, 
t Trockensubstanz in Prozenten, 
s spezifisches Gewicht bei 15° C. 

Die jedesmalige Berechnung kann man sich durch Anschaffen eines 
Ackermannschen automatischen Rechners oder durch die von Fleisch' 
mann, Herz, Siats ·u. a. herausgegebenen Hilfstafeln ersparen. 

, 100 s-100 
Die Wertc von 2,665 x s sind ebllnfalls von Fleischmann 

bercchnet und in der Tabelle (S. 659) zusammengestellt. 
Beispiel einer Berechnung von t unter Benutzung dieser Tabelle: 

Es sei s = 1,0321; f = 3,456'/" 
80 ist nach dieser Ta belle: 

2,665 x s = 8,289 plus 
100 s - 100 I 

1,2 fist 0,2 x 3,456) = 4,147 , 
Summe =12,436 

t = 12,436'/,. 

') Der Gefrierpunkt ist abhängig vom Milchzucker und von den Salzen, 
er gibt daher Aufschluß über Wasserzusatz; außerdem angeblich auch über 
Veränderungen der genannten Bestandteile durch Krankheit der Kühe (s. auch 
Beurteilung S. 126, Fußnote 1 sowie Pri;tzker, Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 69). 

') Wasserzusatz erniedrigt die Leitfähigkeit; ihre Feststellung ist weniger 
z~verlässig als die der Kryoskopie, Näheres ergibt sich aus der Literatur. 

') R. Eichloff hat zur FeststeUung des Trockensubstanzgehaltes (fett· 
freier Trockensubstanz). von Magermilch einen Milchprüfer nach Art des 
Laktodensimeters konstruiert (Jahrb. d. Milchwirtsch. 1. 109); beziehbar von 
P. Funke, Berlin. 
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b) Nach Halenke und Möslinger: 
f + 0,2d 

t = 08 , 
d = Laktodensimetergrade ; f = Fett .. 

109 

Berechnung des spezifischen Gewichtes der Trocken
substanz und des Gehaltes an fettfreier Trockensubstanz in 
der Milch. 

a} Das spezifische Gewicht der Milchtrockensubstanz (m) 
berechnet sich aus dem spezifischen Gewichte (s) und dem Trocken
substanzgehalte (t) der Milch nach der Formel 

ts 
m = t s - 100 s -+--=--10=-=0-

b) Der Gehalt an fettfreier Trockensubstanz (r) wird durch 
Subtraktion des Fettgehaltes (f) vom Trockensubstanzgehalt (t) erhalten. 

r =t-f 
oder 

d f 
r ='4 + 5 + 0,2 

d = Tausendstelgrade des spezifischen Gewichtes. 

2. Fett. 
a) Nach Gottlieb-Röse-Farnsteiner 1): 10 ccm der auf das 

spezifische Gewicht geprüften und mit einer Pipette entnommenen 
Milch werden in den Röse-Gottliebschen Schüttelapparat (Glasröhre 
von besonderer Form und Einteilung) 2) gebracht und darauf der Reihe 
nach mit 2 ccm 100/ 0 igem Ammoniak, 10 ccm absolutem AlkohoI 3), 

25ccm Äther und 25 ccm niedrig siedendem Petroleum äther (Siedepunkt 
50-80°) versetzt. Nach jedem Zusatz muß kräftig umgeschüttelt werden. 
Der Zusatz des Petroleumäthers erfolgt am besten erst nach einigen 
Minuten, wenn sich die ätherische und wässerige Schicht vollständig 
getrennt haben. Man läßt die Röhre nunmehr 1-2 Stunden ruhig 
stehen, wonach das Volumen der Ätherschicht, deren Grenzflächen 
bei genauer Einhaltung der angegebenen Mengenverhältnisse stets in 
die graduierten Teile der Röhre fallen, abgelesen wird. 25 oder 40 ccm 
der ätherischen Lösung werden hierauf mit einer Pipette entnommen, 
in ein gewogenes Kölbchen gebracht, das Lösungsmittel verdunstet, 
der Fettrückstand 1 Stunde oder nach Bedarf länger bei 100° getrocknet 
und nach dem vollständigen Erstarren gewogen. Aus der Menge des 
gefundenen Fettes, der angewendeten Ätherlösung und dem Gesamt-

') Zur Zeit die beste gewichtsanalytische Methode. 
S) Es genügt auch ein in 1/10 ccm geteilter Meßzylinder mit Stopfen. Neue 

sehr brauchba.re Konstruktionen der Gottliebschen Röhre von A. Röhrig, 
Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 531, sowie von E. Rieter, Zeitschr. f. U. N. 1910, 
19. 671; erstere ermöglicht das Entnehmen der Fettlösung mitte1st eines Ablaß
hahnes, letztere ein Ausgießen derselben. R. Eichloff u. Grimmer, Milchw. 
Zentralbl. 1910, 114, Abänderungen zu obiger Methode (sog. Greifswalder 
Methode)' 

si Mindestens 90 Vol.·'I,. Mats. Weibull. Zeitschr. f. U. N. 1909. 
17. 443. 
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volumen der letzteren berechnet man die in der apgewendeten Milch
menge vorhandene Fettmenge, die man auf Gewich~sprozente durch 
Division mit dem spezifischen Gewicht der Milch umrechnet_ 

Sahne wägt man indirekt in Gott!. Röhre, ergänzt mit Wasser auf 10 ccm 
und erwärmt nach dem Alkoholzusatz im Wasserbade bis zur Lösung (Alkohol 
darf dabei nicht verdunsten), sonst wie oben. Nach Hesse ') soll man aber 
nicht einen aliquoten Teil der Fettlösung, sondern soviel als möglich davon 
abnehmen und den Rückstand nochmals mit 50 ccm der Äther-Petroläther
mischung ausschütteln und die neue Fettlösung mit der übrigen vereinigt ab
dampfen. 

b) Adamsehe Papiermethode: Mit fettfreiem, zuvor getrocknetem 
Filtrierpapierstreifen 2), der in Spiralform gebracht und mittels eines 
feinen Platindrahtes umwickelt wird, saugt man von 5-6 g Milch einen 
Teil auf und wägt die übrige Milch zurück; als Gefäß zum Abwägen 
der Milch dient entweder ein kleines, mit Uhrglas zu bedeckendes Becher
gläschen oder auch eine kleine Spritzflasche; die Spirale wird alsdann 
bei 100° C getrocknet, im Ätherextraktionsapparat (Soxhlets) extrahiert 
und das Fett getrocknet und gewogen. 

Säuerliche oder saure, mit Ammoniak verflüssigte, mit Formalin ver
setzte, stark abgerahmte und homogenisierte Milch kann nach dieser Methode 
nicht untersucht werden. 

c) Nach Gerbers Acidbutyrometrie (besonders gebräuchliches 
Schnellverfahren) : 

10,0 ccm technisch reine Schwefelsäure (spezifisches Gewicht 1,820 
bis 1,825) bringt man mittels einer Pipette (oder automatischer Abmeß
vorrichtung) in das schräg gehaltene Butyrometer 3) (besonders kon
struierte Glasröhre mit zugeschmolzenem unteren Ende), wobei man 
die Säure so einfließen läßt, daß der Butyrometerhals möglichst wenig 
davon befeuchtet wird. Darauf mißt man II ccm Milch von 150 ab, 
läßt dieselbe aus der Pipette an der Bauchung des Butyrometers ent
lang langsam auf die Säure fließen, so daß sich beide möglichst wenig 
vermischen, alsdann gibt man I CClU Amylalkohol (spezifisches Gewicht 
0,815 und Siedepunkt 128-130°) zu. Diese Reihenfolge ist genau inne
zuhalten. Nachdem sämtliche Butyrometer auf diese Weise beschickt 
sind, verschließt man jedes einzelne mit einem trockenen und risse
freien Gummipfropfen und schüttelt raseh und kräftig, mehrere Butyro
meter gleichzeitig mit Schüttelgestellen, bis sich die :Milch unter Er
wärmung und Dunkelbraunfärbung zu einer gleichmäßigen Flüssigkeit 
ohne Flocken gelöst hat. Die Butyrometer bringt man einige Minuten 
in ein Wasserbad 4) von 60-700 (möglichst 650) und alsdann in die 
Zentrifuge 5) (5 Minuten lang; in I Minute etwa 700-800 Umdrehungen). 

') Molk.-Ztg. Hildesheim, 1903, 277. 
') Papierhülsen und Papierstreifen können bezogen werden. 
') Es gibt verschiedene Konstruktionen; Rund- und Flachbutyrometer 

sind die besten; neue Rahmbutyrometer nach du Roi und .Hottmeister 
sowie nach Köhler. • 

') Beschreibungen vg!. P. Vieth, Die neuen Massenfettbestimmungs
verfahren für Milch. Leipzig, 1895, sowie die Milchwirtschaft!. Lehrbücher von 
Fleischmann, Kirchner usw. 

') Besonders geeignete Zentrifugen für die verschiedeDBten Anforde
ruugen sowie praktische Wasserbäder werden von den bekannten Firmen ge
liefert. 
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Nach dem Zurückbringen in das Wasserbad liest man den Fettgehalt 
ab, indem man die ButyrOlneter gegen das Licht hält und den Stopfen 
etwas hereindrückt, bis die untere scharfe Grenze der Fettschicht genau 
mit einem Hauptteilstrich zusammenfällt. Die Höhe der Fettschicht 
ist in 1/10 Teilstrichen (Grade) abzulesen. Bei Vollmilch gilt der niedrigste, 
bei fettarmer Milch (Mager-, Buttermilch) dagegen der mittlere Punkt 
des oberen Meniskus als der richtige Ablesungspunkt. Die abgelesenen 
Grade~geben die Fettprozente an, z. B. 35 X 1/10 = 3,50f0 Fett. Die 
Ablesung kann mit Sicherheit auf 1/20 =0,05 Gcw.-Ofogeschehen; geringere 
Grade (l/a, 1/4)lassen sich, namentlich mittels Lupe, noch abschätzen. Man 
liest stets zweimal ab, wobei zu beachten ist, daß der untere Einstellungs
punkt mit dem Pfropfen auch wirklich festgehalten wird. Stimmen 
zwei Ablesungen nicht untereinander, so setzt man das Butyrometer 
nochmals kurze Zeit ins Wasserbad und liest ab. 

Bei Anwesenheit zu großer Mengen Formaldehyd können leicht Fehler 
entstehen (s. auch S. 105). Bei Magermilch und homogenisierter Milch muß 
unter allen Umständen das Butyrometer zweimal ins Wasserbad gestellt werden. 
Für Magermilch gibt es besondere Butyrometer mit stark verengter Fettsäule. 

Sehr fettreiche Milch oder Rahm muß erst mit warmem Wasser 
gewichtsprozentisch verdünnt werden; man korrigiert das Resultat durch 
Multiplikation mit 1,03;, für Rahm gibt es besondere Verdünnungs
apparate, bei denen das Abwägen des Rahmes vermieden wird. Selbst
verständlich hat man die Butyrometer, bevor man sie in Gebrauch 
nimmt, gewichtsanalytisch auf ihre Genauigkeit zu prüfen. 

Von anderen Zentrifugalmethoden sind zu erwähnen: als ältere das 
Lactokritverfahren, das Babcocksche, Lindströmsche und Thörnersche; 
als neuere das Sinacidverfahren von Sichler und Richter und Gerbers 
Salmethode ') (bei beiden Methoden Anwendung von Salzen statt Schwefel
säure) Bowie die Neusalmethode '). 

d) Soxhlets Ätherextraktionsmethode: Die durch Zngabe eines 
Auflockerungsmittels (Holzwolle, Bimsstein usw:) erhaltene Trocken
substanz der Milch wird nach S. 37 in eine Hülse gebracht und diese 
im Soxhletschen Extraktionsapparat mit Äther extrahiert; dalil so 
gewonnene Fett wird getrocknet und gewogen. 

e) Soxhlets aräometrische Methode: Milch wird in bestimmten 
Mengen mit Äther und Alkalilauge geschüttelt, dann das spezifische 
Gewicht der Ätherfettlösung bei 17,50 genommen und aus einer der 
Tabellen der Fettgehalt in Prozenten abgelesen. Dem zur Ausführung 
der Bestimmung erforderlichen besonderen Apparate ist auch eine ge
naue Anleitung mit Tabellen beigegeben. 

Die Methode wird wegen der Schwierigkeit der Ausführung in der all
gemeinon Untersuchungspraxis kaum mehr benutzt. 

f) Die refraktometrische Fettbestimmung nach R. Wollny 3) 
beruht auf der lichtbrechenden Eigenschaft einer Ätherfettlösung. 

g) Fettbestimmungsapparate und Methoden, welche nur die an
nähernde Fettbestimmung ermöglichen, sind das Laktobutyrometer 

') Molkereizei1<ung 1910, Nr. 37. 
') Milchzeitung 1910, Nr. 20. 
') Ausführung vgl. Naumann, Mileh-Ztg. 1900. 29. 50; E. Baier und 

P. Neumann, Zeitschr. f. U. N. 1907.13. 369. 
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von Marchand, das Cremometer von Chevallier und das Fesersche 
Laktoskop, dcr Bernsteinsche Magermilchprüfer, der Milchspiegel 
von Hausner u. a. Seitdem man die Zentrifugalmethoden besitzt, 
wird der Fettgehalt der Milch fast ausschließlich damit bestimmt. Bis
weilen finden obige Apparate in technischen Betrieben und als Vor
prüfungsinstrumente bei Polizeibehörden und Milchhändlem Anwendung. 

3. Stickstoffsubstanz. 

Gesamtstickstoff nach Kjeldahl, 15-20 g, vgl. S. 34. Nach 
Po pp 1) setzt man zur Schwefelsäure 1-2 g Hg und einige Stückchen 
scharfkantiger Glasstücken zu. Man erhitzt 10 Minuten mit kleiner 
Flamme bis das Schäumen vorüber ist, setzt noch 10 g Kaliumsulfat 
zu und kocht 30 Minuten stark. Man verfährt dann weiter wie üblich. 
Das Ammoniak wird mit Natronlauge in eine 25 ccm 1/2-normale (oder 
auch 1/4·normale) Schwefelsäure enthaltende Vorlage abdestilliert und 
der Überschuß derselben mit dem entspreehenden normalen Ammoniak 
(oder Natronlauge) zurücktitriert. Durch Multiplikation der gefundenen 
Menge Stickstoff mit 6,37 erhält man die Menge Gesamtstickstoffsub
stanz. 

Gesamteiweiß (Kasein, Globulin, Albumin) nach Ritthausen. 
25 g Milch werden mit 400 ccm Wasser verdünnt, mit 10 ccm 

Kupfersulfatlösung (69,268 g CuS04 im Liter) und mit 6,5-7,5 ccm 
einer Kali- oder Natronlauge versetzt, welche 14,2 g KOH oder 10,2 g 
NaOH im Liter enthält. Diese Mischung wird auf 500 ccm aufgefüllt. 
Die Flüssigkeit darf nach dem Absetzen des Niederschlages nur schwach 
sauer oder neutral, aber keinesfalls alkalisch reagieren. Die klargewordene 
Flüssigkeit wird durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt filtriert, 
der Niederschlag einige Male mit Wasser dekantiert, dann aufs Filter 
gebracht, mit Wasser ausgewaschen und samt dem Filter nach Kjel
dahl verbrannt. Von dem gefundenen Stickstoff wird der des Filters 
abgezogen, und die Stickstoffsubstanz wie oben durch Multiplikation 
mit 6,37 berechnet. 

Die Eiweißkörper können auch mit einer Gerbsäurelösung (4 g 
Gerbsäure, 8 ccm 25%ige Essigsäure und 190 cem 40-50%igem Alkohol) 
oder mit Phosphorwolframsäure gefällt werden. 

Von den vielen Vorschlägen, die zur Bestimmung von Kasein 
gemacht sind, sei besonders hervorgehoben das Verfahren von Schloß
mann 2), nach welchem 10 ccm Milch nach Zusatz von 40 cem Wasser 
auf 40 0 erwärmt und mit 1 ccm einer konzentrierten Lösung von Kali
alaun versetzt werden. Tritt nach dem Umrühren keine Fällung ein, 
HO setzt man weitere Mengen (je etwa 1/2 ccm) Kalialaun zu. Nach dem 
Auswaschen des Koagulums wird kjeldahlisiert. Die Essigsäuremethode 
haben Slyke und Hart 3) folgendermaßen gestaltet: 10 ccm Milch 
werden mit 90 ccm Wasser von 40-42° verdünnt und mit 5 ccm JO%iger 
Essigsäure geschüttelt. Im übrigen wie vorher. 

') Milchw. Zentralbl. 1906. 2. 263; Zeitsehr. f. U: N. 1907. 13. 704. 
') Zeitsehr. f. physiol. Chern. 1897. 22. 197. 
') Journ. Arner. Chern. I:l0c. 1903. 29. 150; Zeitsehr. f. U. N. 1905. 9. 168. 
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Man kann auch nach df'm von E. Raier u. r. W. Neumann 
zur Untersuchung von Milchschokolade angegebenen Verfahrf'n (s. S. 340) 
die Fällung des Kaseins mit Uranacetat vOl'llehmen. 

Kasein und Globulin wird durch Fällen mit gesättigter Magnf'
siumsulfatlösung im Überschuß erhalten. 

Al bu min ergibt sich aus der Differenz von Gesamteiweiß und 
Kasein + Globulin oder kann durch Kochen des neutralisierten Essig
säure-(Kasein- )Filtrates ausgeschieden werden. 

Weitere Trennungsmethoden siehe die Handbücher. 

4. lUilchzucker, 
im Filtrat der Ri tthausenschen Eiweißbestimmung nach dem Kupfer
reduktionsverfahren (S. 42) bestimmt. 

Fällung der Eiweißstoffe mit kolloidal gf'löstem Eisenhydl'Oxyd 
nach Grimmer und Urbschat 1). 

Die Bestimmung des Milchzuckers kann auch auf titrimetrischem 
Wege 2), ferner mit Hilfe des Zeiß -W 0 llnyschen l\Iilchrefraktometers 3)4), 
und besonders polarimetrisch nach A. Schei be") ausgeführt werden. 

Man fällt die Eiweißstoffe mit Brückeschf'm Reagens 6) aus, 
indem man zu 75 ccm Milch 7,5 ccm Reagens und 7,5 ccm einf'r 20 % igen 
Schwefelsäure zusetzt, auf 100 cem auffüllt und im 4 dm-Rohre bei 
17,5 0 polarisiert. 1 Skalenteil des Ralbsehattenapparates mit dop
pelter Quarzkeilkompensation von Schmidt und Ränseh = 0,1642 g 
Milchzucker in 100 ccm Lösung. 1 Winkelgrad (Ablesung bei 20°) der 
Polarisationsapparate mit Kreisgraden = 0,4759 g Milchzucker. 

Das Ergebnis der Polarisation ist bei Vollmilch mit 0,94, boi Mager
milch mit 0,97 zu multiplizieren (Beseitigung des Fehlers, der durch den 
voluminösen Niederschlag entsteht). Bei Rahm hat man zu demselben 
Zwecke folgende Bestimmungen auszuführen. Man stellt eine Lösung 
von 10 g reinem Milchzucker in 75 ccm Wasser her, fällt mit Brückes 
Reagens wie oben und polarisiert. Die erhaltene Menge Milchzucker 
ist = MI' Man löst ferner 10 g reinen Milchzucker in 75 ccm des zu unter
suchenden Rahms unter Erwärmen auf, setzt nach dem Abkühlen 0,5 ccm 
konzentriertes Ammoniak und naeh 10 Minuten Brü ckesreagens und 
Schwefelsäure wie oben zu. Von der ermittelten Drehung zieht man 
die durch 75 ccm Milchzuckerläsung erhaltf'ne Drehung ab. Das Dif
ferenzergebnis ist = M2 (scheinbarer Gehalt). 

Das V olmnen des Niederschlages V ist: 
V = 100 (M2 -M1). 

M2 
Der wirkliche Milchzuckergehalt ergibt sich aus dem scheinbaren 

100-V 
durch Multiplikation mit --100-' 

') Milchwirtsch. Zentralbl. 1917.17. 257. 
') Riegler, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1898. 37. 24. 
') Braun, Milchzeitung 1901. 30. 578. . 
') E. Baier und P. W. Neumann, Zeitschr. f. U. N. 1907. 13. 369. 
') Zeitschr. f. analyt. Chemie 1901. 40. 1. 
') Man schüttelt 55 g HgO mit 200 g Wasser und 40 g KJ, füllt zu 500 ccm 

anf und filtriert. 

Bulard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 8 
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Siehe auch E. F (l de r ') über die pOlarimetrische Bestimmung des 
Milchzuckcrs, ebenso üppenheim'). 

5. lUineralbestandteile, 
durch Eindampfen von 10-15 g Milch in einer Platinschale, Einäschern 
und Wägen zu ermitteln. Näheres siehe im allgemeinen Untersuchungs
gang. 

Die Reaktion der Asche ist schwach alkalisch. AI ka li t ä t n. S. 33. 
B. Sprinkmeyer und A. Diedriehs 3) benutzen den Aschen

gehalt des Spontanserums zum Kachweis von \Vässerungen. 
Feststellung des Eisengehaltes in sog. Eisenmilch siehe C. Mai, Zeitscllr. 

f. U. N. 1910.19.21; Fendler, Frank und Stüber, ebenda 1910. 19. 36\!; 
Nottbohm und Weißwango, eben da, 1912. 23. 514. 

6. Säuregrad und Nachweis der Frische. 
50 ccm .Milch + 2 ccm einer alkoholischen 20f0igen Phenolphthalein

lösung werden mit 1/4-Normalnatronlauge bis zur schwachen Rotfärbung 
titriert (Methode von Soxhlet und Henkel). l\fit Wasser darf nicht 
verdünnt werden. 

100 ecm Milch verbrauchen etwa 6,8-7,5 ccm der 1/4-Laug<' 
(= Säuregrade). Schwankungen 5,5-9,0. 

Die Frische der Milch wird auch durch die Koch- und die Alko
holprobe ermittelt. Frische Milch darf weder beim Kochen noch mit 
dem gleichen Volumen 68-70 VoI.-%igen Alkohols versetzt, gerinnen. 

H. Große-Bohle ') hat die Alkoholprobe näher auf ihren Wert geprüft 
und faßt seine Ergebnisse in folgenden Sätzen zusammen: 

1. Frische oder schwach zersetzte Milch (bis etwa 8 Säuregrade) gerinnt 
nicht mit ·dem doppelten Volumen 70'/,igen Alkohols. 

2. Mäßig zersetzte Milch (etwa 8-9 Säuregrade) gerinnt mit dem dop
pelten Volumen 70 o/,igen, aber nicht mit dem doppelten Volumen 50'/,lgen 
Alkohols. 

3. Stark zersetzte Milch (9 Säuregrade und darüber) gerinnt mit dem 
doppelten Volumen 50'/,igen Alkohols. 

7. Konservierungsmittel. 
Der Nachweis erfolgt nur in besonderen Verdachtsfällen, insbesondere 

wenn die zu untersuchende Milch eine über normale Verhältnisse hinausgehende 
Haltbarkeit besitzt. 

a) Salicylsäure: 100 ccm Milch und 100 eem Wasser von 60° r 
werden mit je 8 Tropfen Essigsäure und salpetersaurem Quecksilberoxydul 
gefällt, geschüttelt und filtriert. Das Filtrat wird mit 50 ccm Äther 
ausgeschüttelt. Im Verdunstllngsriickstand wird dann die Salieylsäurl' 
mit FeCla (stark verdünnte Lösung) nachgewiesen. 

Süß 5) fällt mit Chlorcalcium und läßt das abfiltrierte Serum 
tropfenweise durch Äther fallen. Der Verdunstungsrückstand wird mit 
FeCls-Lösung geprüft. 

1) Zeitschr. f. U. N. 1914. 28. 20. Siehe auch Milchschokolade S. 341. 
') Chem.Ztg. 1909. 927. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 505. 
') Ebenda 1907. H. 78. Vgl. ferner Th. Henkel, Milehw. ZentralbJ. 

1907. 340. Die Acidität der Milch, deren Beziehungen zur Gerinnung b. Kochen 
u. mit Alkohol usw., u. A. A uzinge r, ebenda 1909. 293. Studien über die Alkohol· 
probe und ihre Verwendung zum Nachweis abnormer Milch usw. 

') Pharm. Zentralbl. 1900. 41. 417; Zeitschr. f. U. N. 1901. 4. 78. 
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b) Borsäure: Verdampfen einiger Kubikzentimeter Milch mit 
verdünnter H 2S04 , Rückstand mit Alkohol anrühren und entzünden, 
Grünfärbung der Flamme; oder man setzt zu 15 ccm Milch 5 ccm HCI 
und prüft das Filtrat mit Curcumapapier (rotbraune Färbung); siehe 
auch die bei Fleisch angegebenen qualitativen und quantitativrn 
Methoden. 

c) Natriumkarbonat und -bikarbonat: Eine mit Alkali
karbonaten versetzte Milch wird meist eine, wrnn auch schwache, al
kalische Reaktion zeigrn. Durch Bestimmung des AschengehaIts, welche 
durch Eindampfen von 25 ccm Milch unter Zusatz einiger Tropfen Alko
hol und vorsichtiges Einäschern erfolgt, lassen sich nur größere Mengen 
von solchen Karbonaten nachweisen. Da aber kaum mehr als 1,5 g zu 
1 Liter zugesetzt werden, so ist der Nachweis aus der Erhöhung der 
Milchasche unsicher; er wird eher durch die reIa tive Erhöhung des Kohlcn
säuregehaltes der Asche geführt. Reine "Milcha~chl' enthält nicht mehr 
als 2% Kohlensäure, während ein Sodazusatz von 1 g pro Liter den 
CO2-Gehalt (wasserfreie Soda = 41,2% (,02) ml'llr als verdreifacht. 
Nach P. Süß 1) kann man noeh 0,050/0 Alkalikarbonate nachweisen, 
wenn man zu 100 ccm Milch 5-10 ccm Alizarinlösung 2) hinzufügt -
Rotfärbung. 

d) Formaldehyd: Man destilliert von 100 ccm 20 ccm ab und 
prüft nach den bei Fleisch und Fettpn angpgebpncn Mpthodpn oder 
man verbindet die UnterRuchung mit "dpr G('rbpr~cllPn Fpttbestim
mung (Nachweis von Nitraten). 

e) Benzoesäure: Nach E. Meiß13) wl'nkll 2;"lO--500 ccm Milch 
mit etwas Kalk- oder Barytwasser alkalisch g.:macht, etwa auf den 
vierten Teil und dann unter Zusatz von Gipspulver zur Trockne ver
dampft; die trockene, gepulverte Masse wird mit etwas verdünnter 
Schwefelsäure befeuchtet und 3-4mal mit kaltem, 50 % igem Alkohol 
ausgeschüttelt. Die sauren alkoholischen Auszüge neutralisiert man 
mit Barytwasser und dam pft sie auf ein kleines Volumen ein. Dieser 
Rückstand wird wiedcr mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert und 
nun mit Äther ausgeschüttelt. Die nach dem Verdunsten desselben zu
rückgebliebene, fast reine Benzoesäure wird in Wasser gelöst, mit einem 
Tropfen Natriumacetat und neutraler Eisenchloridlösung versetzt. Es 
~~tsteht ein rötlicher Niederschlag von benzoe saurem Eisen. Aus dem 
Atherrückstand, in wenig absolutem Alkohol gelöst, mit etwas kon
zentrierter Salzsäure versetzt und damit zum Sieden erhit.zt, entsteht 
Benzoesäureester . 

Siehe auch die im Abschnitt Fleisch angegebenen Methoden. 
K. Baumann 'lnd F. Großfeld ') beschrieben ein Verfahren, das zwar 

umständlich ist, aber gute Resultate liefert. 

f) KaliUmbichromat nach B. Grewing 5 ): Zu 10 ecm der zu 
untersuchenden Milch fügt man im ReagE'l1zglas 4 ecm einer 3 % igen 

') Pharm. Zentralbl. 1900. 41. 465. 
') 2 g in 1 I 90 0 / oigem Alkohol unter Erwärmen lösen. 
') Zeitschr. f. analyt. Chemie 1882. 21. 531. 
') Zeitschl'. f. U. N. 1915. 29. 397. 
') Zeitschr. f. U. N. 1913. 26. 287. 
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wässerigen 4Jnidobenzollösung (Anilin pur.), mischt das Reagens mit 
der Milch gut durch und gießt dann vorsichtig längs der Wand des schräg 
zu haltenden Reagenzglases etwa 3 ccm chemisch reine Schwefelsäure 
hinzu. An der Berührungsstelle der Milch mit der Säure entsteht,. je 
nach der Menge des vorhandenen Kaliumbichromats, nach 1/2-2 Minuten 
eine deutliche blaue Zone mit violetter Unterzone -0,1 bis 0,05 g KaCr2Ü7 

im Liter Milch geben zuerst grüne, dann allmählich in Blau übergehende 
Zone. 0,025 bis 0,01 g K2Cr2Ü7 im Liter Milch geben an den Berührungs
stellen der mit Amidobenzollösung gemischten Milch mit der Schwefel· 
säure eine nach etwa 5-8 Minuten deutlich erkennbare rosaviolette 
Färbung. Nitrate, Formalin. und Wasserstoffsuperoxyd stören die 
Reaktion nicht. 

g) Wasserstoffsuperoxyd 1). Mit einer Lösung von Titansäure 
in verdünnter Schwefelsäure tritt deutliche Gelbfärbung ein oder man 
fügt zu 10 ccm Milch 3 Tropfen einer Lösung von präzip. Vanadinsäure 
(I g auf 100 ccm verdünnter Schwefelsäure) und dann noch 10 ccm ver
dünnte Schwefelsäure zu. - Rotfärbung. Bei gekochter Milch ist nur 
letztere Reaktion anwendbar und außerdem folgende: Man schüttelt 
10 ccm der gekochten oder 15 ccm der rohen Milch mit 3 Tropfen 
einer frisch bereiteten 2%igen wässerigen p-Phenylendiaminlösung -
Blaufärbung 2). 

Benzidinreaktion nach Wilkinson und Peter s, in der Ausführung 
von Rothenfußer (Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 172. 589). Man gibt zu 10 ccm 
Milcb oder Serum 10 Tropfen einer 2 '/oigen alkoholischen Benzidinlösung und 
einige Tropfen verdünnter Essigsäure - Blaufärbung. . 

h) Fluorwasserstoffsäure. S. den Abschnitt: Fleisch. 

8. Nachweis der Salpetersäure. 

Nach TiIImanns und Splittgerber 3): 
25 ccm Milch werden mit 25 ccm einer Mischung aus gleichen 

Teilen einer 50J0igen Quecksilberchloridlösung und einer 2%igen Salz
säure (8 ccm Salzsäure [s = 1,125] + 92 ccm Wasser) kurz geschüttelt. 
Darauf wird filtriert und das klare Filtrat mit Diphenylaminreagens 
(s. nachstehend) versetzt. Zur Ausführung der Reaktion gibt man 4 ccm 
des Reagenses in ein Reagenzglas und läßt genau I ccm des Filtrates 
zufließen; die Mischung wird geschüttelt, sofort unter der Wasser
leitung stark abgekühlt und unter wiederholtem Umschütteln 1 Stunde 
beobachtet. Blaufärbung zeigt Salpetersäure an. Nitratfreie Milch gibt 
einen gelblichen oder Rosafarbenton. (Schwefelsäure und destilliertes 
Wasser müssen nitratfrei sein.) 

Zur Bereitung des Diphenylaminreagenses.bringt man 0,085 g Dipbenyl
amin in einen 500 ccm-Meßkolben, itbergießt zunächst mit 190 ccm verd. Schwefel
säure (1 + 3); darauf mit konzentr. Schwefelsäure (s = 1,84) und füllt nach 
Auflösung des Diphenylamins (umschütteln) zunächst bis nahe zur Marke 

') Mit diesen Reagentien lassen sich noch Mengen von 0,01--0,02'/, H.O, 
nachweisen. Da HIO. aber von Milch leicht zerlegt wird, ist der Nachweis nicht 
i=er zu liefern. 

') S. Arnold und Men tzel, Zeitschr. f. U. N. 1903. 6. 305; Am berg, 
ebenda 1907. 13. 571. 

') Z. f. U. N. 1911. 22. 401. 
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und nach dem Abkühlen bis zur Marke genau mit konzentr. Schwefelsäure 
auf. Das Reagens ist in verschlossenen Flaschen unbegrenzt haltbar. 

Schwefelsäure, die noch Spuren von Salpetersäure enthält, kann brauch
bar gemacht werden, wenn das fertige Reagens auf etwa 110' bis zum Ver
schwinden der Blaufärbung erhitzt wird. Vorsichtshalber stelle man dann 
noch einen blinden Versuch an '). 

Das Verfahren läßt sich auch zu einer quantitativen kolori
metrischen Bestimmung ausbilden, indem man ·Lösungen von be
kanntem Salpetergehalt (N o11sche Lösung 100 mg N20 S = 0,1871 KNOa) 
herstellt. Die Bestimmung der Salpetersäure bei Gegenwart von 
Wasserstoffsuperoxyd, das Salpetersäure vortäuscht, geschieht nach 
Strohecker 2) dadurch, daß das mit der Titansäure nachweisbare H 20 2 

n 
mit 10 KMnO, unter Zusatz von Schwefelsäure zerstört wird. 

Nach Möslinger: 
a) 100 ccm Milch werden unter Zusatz von 1,5 ccm 20 'I,iger Chlorcalcium

lösung aufgekocht und filtriert (oder man verwendet das nach dem Verfahren 
von Ackermann für die Bestimmung der Refraktion in ähnlicher Weise her
gestellte Serum, s. S. 107). 

b) 20 mg Diphenylamin werdell in 20 ccm verdünnter Schwefelsäure 
(1 + 3 Vol.-Teile) gelöst und diese Lösung zu 100 cCJn mit reiner, konzentrierter 
Schwefelsäure aufgefüllt. 

c) 2 ccm Diphenylaminlösung werden in ein kleines, weißes Porzellan
schälchen gebracht. Alsdann läßt man vom Filtrat (a) '/,-ccm tropfenweise 
in die Mitte der Lösung fallen und das Ganze, ohne zu mischen, 2-3 Minuten 
ruhig stehen. Erst dann bewege man die Schale anfangs langsam hin und her, 
überlasse wieder einige Zeit sich selbst usf., bis die bei Vorhanden sein von 
Salpetersäure zunächst auftretenden, mehr oder weniger intensiv blauen Streifen 
sich verbreitert haben, und schließlich die ganze Flüssigkeit gleichmäßig mehr 
oder weniger intensiv blau gefärbt erscheinen lassen. (Bericht über die 7. Ver
sammlung bayerischer Chemiker in Speier 1888). 

Formaldehydmethode 8). Nachweis ohne Herstellung eines Serums. 
Etwa., 10 ccm Milch werden in einem Reagenzglase mit 5 Tropfen Formalinlösung 
(auf 250 ccm Wasser 10 Tropfen käufliche Formalinlösung ) versetzt, umgesch üttelt 
und diese Mischung vorsichtig mit etwa 5 ccm Schwefelsäure (s = 1,71) unter
schichtet. Je nach der Menge vorhandener Salpetersäure tritt früher oder 
später blauviolette Ringbildung auf. Die Schwefelsäure vom spez. Gew. 1,71 
erhält man durch Vermischen von 350 CCID konzentr., absolut salpetersäure
freier Schwefelsäure (s = 1,84) mit 150 ecm destill. \Vasser. - Die Reaktion 
tritt auch bei der Ge rberschen Fettbestimmung, wenn die Milch mit Formalin 
konserviert und nitrathaltig war, ein. 

9. Bestimmung des Schmutzgehaltes. 

In der Regel genügt es einen übermäßigen Schmutzgehalt durch 
Absetzenlassen des Schmutzes in einer größeren Menge Milch (1/2-1 I) 
nach Verlauf einer Stunde festzustellen. Zur quantitativen oder ver
gleichsweisen Ermittelung der Mengen eignen sieh die Milchfilter von 
Berns tein und Fliegel oder der Gerbersehe Milchschmutzfänger. 

Quantitative Methoden von Renk, l\1ünch. med. Wochenschr. 1891. 
Nr. 6 und 7; von Stutzer, Die Milch als Kindernahrung, Bonn 1895; von 
R. Eichloff, Zeitsehr. f. U. N. 1898. S. 678; P. Bohrisch und A. Beythien, 
daselbst 1900. 3. 319; A. Schlicht, daselbat 1900. 3. 343; G. Fendler und 
O. Kuh n, Über die Bestimmung und Beurteilung des Schmutzgehaltes der 

') W. Tönius, Zeitsehr. f. U. N. 1916. 31. 322. 
') Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 319. 
') Zeitschl'. f. U. N. 1913. 26. 341 (Ausführung von R. B arth.) 
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Milch, Zeitsehr. f. U. N. 1909.17.513 und H. Weller, ebenda 18.309; Seit
fort, über Milchschmutz und seine Bekämpfung, ZeitschI'. f. Fleisch- u. Milch
hyg. 1909. 361. Auch die quantitativen Methoden geben nur Annäherungswerte. 

10. Unterscheidung pasteurisierter und gekochter lUilch von ungekochter 
(frischer) Milch. 

1. Nach Storch 1). 
Erforderlich ist eine filtrierte Lösung von 1 g Paraphenylendlamln in 

50 ccm warmem \Vasser und eine' Lösung von Wasserstoffsuperoxyd (eine 
1 'f,ige H,O,-Lösung wird mit der fünffachen Menge Wasser verdünnt und dazu 
eine sehr geringe Menge Schwefelsäure - 1 ccm konz. SO. zu 1 Liter'-
zugesetzt.). . 

Die Reaktion wird in der Weise ausgeführt, daß man 10 ccm Milch 
mit einem Tropfen der Wasserstoffsuperoxydlösung und zwei Tropfen 
der Paraphenylendiaminlösung schüttelt. Wird Milch (Rahm oder 
Molke) sofort stark gefärbt (Milch oder Rahm indigoblau, Molke violett
rotbraun), so ist nicht bis 78° C oder überhaupt nicht erwärmt worden. 
Wird Milch deutlich, entweder sofort oder binnen 1/2 Minute hellblau
grün gefärbt, so ist auf 79-80° C erwärmt worden. Wenn Milch (Rahm) 
die weiße Farbe behält oder nur einen äußerst schwach violettroten 
Farbenton annimmt, so ist über 80° C erwärmt worden. Für höher er· 
hitzte (gekochte) Milch reicht die Methode nicht aus. 

2. Guajakprobe: Ungekochte Milch gibt mit frisch bereiteter Guajak
tinktur, (hergestellt aus Guajakharz mit Azeton) und etwas Wasser
stoffsuperoxyd BIaufärbung. 

3. Nach Rothenfußer 2). Man vermischt eine Lösung von 2 g 
kristallisiertem Guajakol in 135 ccm 96°/igem Alkohol mit einer Lösung 
von 1 g Paraphenylendiaminchlorhydrat in 15 ccm Wasser (Aufbewahrung 
in dunkelgefärbten Gläsern). Zur Prüfung der Milch versetzt man diese 
mit 5 Tropfen der Lösung sowie 1-2 Tropfen einer 0,2%igen w,asser
stoffsuperoxydlösung. Die Reaktion ist zur Unterscheidung gekochter 
und frischer Milch sehr zuverlässig und läßt sich auch bei Rahm, Mager
milch und Buttermilch anwenden. 

Die. einfachste Probe auf abgekochte Milch geschieht durch Er
hitzen des Serums (bei frischer Milch muß sich Albumin ausscheiden). 

11. Nachweis von Enzymen. 
Katalaseprobe. Gärröhrchen (siehe Abschnitt Hefe oder Harn) 

werden mit einer Mischung von 5 ccm einer Mischung von 1 Teil einer 
1 %igen H2ü 2-Lösung mit 2 Teilen destilliertem Wasser und 15 ccm 
Milch beschickt; nach 2stündiger Erwärmung bei 220 wird der gebildete 
Sauerstoff abgelesen. Beträgt die gebildete O-Menge mehr als 2,5 ccm, 
so ist die Milch zu reich an Bakterien (bzw.·Enzymen), also zu alt, um 
noch als Kindermilch Verwertung finden zu können 3). 

') Kopenhagen; 40. Beretning fra" den kgl. Vetrinär og Landbohojskols 
Laboratorium for landökonomiske Forsög 1898. 

') Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 63. 
') Koning, Biologische und biochemische Studien über Milch (über

setzt von Kaufmann). Milchwirtsch. Zentralbl_ 1907. 58. 235; Orla Jensen, 
über den Ursprung der Oxydasen und Reduktasen der Kuhmilch. Zentralbl. 
f. Bakt. Abt. II. 1907. 18. 211. A. Faitelowitz. Milchw. Zentralb!. 1910. 
299 u. fi. betr. Entstehung der Katalase und deren Bedeutung für die Milch
'kontrJIle; Henkel, Ber!. Molkerei-Ztg. 1909. 279 u. 1910. 13 u. 2.5. 
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Der Katalasegehalt normaler, gutcr, frischer Milch ist im allgemeinen 
durch obige O-Menge begrenzt. 

Die Reduktaseprobe nach Barthel 1 ) mit Methylenblau kann 
ebenfalls als Anhaltspunkt für die Gegenwart eines Bakterienreichtums 
gelten. Peroxydaseprobe siehe Ziffer 10. 

Diastaseprobe siehe Abschnitt Mehl. 

12. Nachweis von Saccharose. 

Nach Rothenfußer 2) wird der Milch bei Wässerungen bisweilen 
Rohrzueker zugesetzt, um das spezifische Gewicht der Mileh und d('~ 
Serums wieder zu erhöhen. Der Nachweis ist wie folgt: 

Die Milch wird auf 85--,900 im Wasserbad erwärmt. 30 ccm der
selben werden mit dem gleichen Volumen einer frisch berei'teten Mischung 
von 2 Teilen Bleiazetatlösung (500 g in 1200 ccm Wasser gelöst) und 
1 Teil Ammoniak (8 = 0,944 = 14, 4690f0NHa) versetzt, sofort 1/2 Minute 
tüchtig durchgeschüttelt und filtriert. 3 ccm des Filtrats werden mit 
dem gleichen Volumen Diphenylaminreagens (10 ccm 100/oige alko
holische Diphenylaminlösung, 25 ccm Eisessig und 65 ccm Salzsäure 1,19) 
gemischt und bis 10 Minuten in ein kochendes Wasserbad gebracht. 
Bei Anwesenheit von Saccharose tritt nach 1~2 Minuten Blaufärbung 
ein, die nach 5 Minuten intensiv wird. Nach 10 Minuten erst eintretende 
geringe Blaufärbung ist außer Betracht zu lassen. 

Zur Kontrolle versetzt man einen Teil des Filtrats mit dem gleichen 
Volumen Fehlingscher Lösung und erhitzt mit der anderen Probe 
im Wasserbad. Tritt bei deutlicher Diphenylaminreaktion keine Reduk
tion der Fehlingschen Lösung ein, so ist Saccharose sicher vorhanden. 
Empfindlichkeit etwa 0,1-10f0; Nitrate und Konservierungsmitte! 
schaden nicht. Die mit K 2Cr2ü 7 in der Kälte eintretende Blaufärbung 
verschwindet beim Erhitzen. Das Verfahren ist für Milch und Milch
produkte aller Art verwendbar. 

13. Nachweis von Zuckerkalk 
nach E. Baier und P. Neu mann 3). 

a) Nachweis der Saccharose in Milch und Rahm. 
25 ccm Milch oder Rahm werden in einem kleinen Erlenmeyer-l{ölbchen 

mit 10 ecm einer 5°/,igen Uranacetatlösung versetzt, umgeschüttelt, etwa. 5 Min. 
stehen gelassen und durch ein Faltenfilter filtriert. Das Filtrat ist in der Regel 
yollkommen klar und braucht nur in seltenen Fällen nochmals durch dasselbe 
Filter zurückgegossen zu werden. Von dem Filtrat gibt man 10 ccm in ein Re
agenzglas - bei Rahm erhält man kaum mehr als 10 ccm, sodaß man hier das 
gesamte Filtrat nehmen kann - gibt 2 ccm einer kalt gesättigten Ammonium
molybdatlösung und 8 ccm einer Salzsäure hinzu, die auf 1 Teil 25 'I,iger Säure 
7 Teile \Vasser zugesetzt erhalten hat. Man schüttelt dann: um und setzt in ein 
auf 80' C gebrachtf's 'Va~~erbad, worin man das Reagenzröhrch-en zunächst 
5 Minuten beläßt. Nach dieser Zeit ist bci Anwesenheit von Saccharose in Milch 
un.d Rahm die Lösung mehr oder weniger blau, je nach der vorhandenen Menge 
der zugesetzten Saccharose. Ein längeres Stehen der Röhrchen im Wasser
bade bewirkt, daß die blaue ~'arbe noch stärker wird. Nach 10 Minuten ist sie 

I) :lcitschr. f. U. N. 1908. 15. :385. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 135; 1910. 19. 465. 
') Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 51. 
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tief blau, während bei normaler Milch die Farbe nach 5 Minuten schwach grün· 
lich, nach 10 Minuten etwas stärker grünlich ist, jedoch ohne den charakteristi· 
schen blauen Farbenton aufzuweisen. Nimmt man die Röhrchen nach 10 Minuten 
aus dem Wasserbade und ijLßt sie im Reagenzgestell zugestopft über Nacht 
stehen, so hat. sich ein schwacher, bläulicher Niederschlag am Boden abgesetzt, 
während die darüber stehenden klaren Lösungen von tiefblauer Farbe sind, 
bei normaler Milch ohne Saccharose dagegen von rein grüner Farbe. Die Farben· 
töne sind am besten bei durchfallendem Lichte zu beobachten. Die Reaktion 
ist so empfindlich, daß auch geringerc Mengen als 0,095 'I, Saccharose mit 
Sicherheit noch nachweisbar sind. 

b) Kalknachweis bei Milch. 

260 ccm Milch von etwa 15' werden mit 10 ccm einer 10 '/oigen Salz· 
säure versetzt, umgeschüttelt urid eine halbe Stunde bei gewöhnlicher Tem· 
peratur stehen gelassen, alsdann wird durch ein Faltenfilter filtriert. Das zuerst 
Durchgehende fängt man im Reagenzglase wieder auf und gießt es aufs Filter 
zurück. Die Filtration geht, ähnlich wie bei der Gewinnung des Milchserums, 
langsam; man muß, um alles Serum zu erhalten, nötigenfalls über Nacht fil· 
trieren lassen. Der Trichter ist, um Verdunstungen vorzubeugen, zu bedecken. 
Vom Filtrat nimmt man 104, ccm, entsprechend 100 ccm Milch, gibt sie in ein 
200 ccm·Kölbchen, fügt 10 ccm einer 10 'I,igen Ammoniaklösung hinzu, füllt 
mit Wasser von 15 ° bis zur Marke auf, läßt eine halbe Stunde stehen und fil· 
triert durch ein Faltenfilter, wobei man das zuerst Durchgehende wieder beson· 
ders in einem Reagenzgläschen auffängt und auf das Filter zurückgießt. Von 
diesem Filtrat versetzt man 100 ccm, entsprechend 50 ccm Milch, mit 10 ccm 
einer 6' loigen Ammoniumoxalatlösung und führt dann die Kalkbestimmung 
vollends in der üblichen Weise, jedoch ohne zu erwärmen, aus. Das Ergebnis 
mUltipliziert man mit 2. 

Auch schon qualitativ kann man einen Zuckerkalkzusatz nach diesem 
Verfahren deutlich erkennen; am deutlichsten tritt dieser qualitative Unter' 
schied auf, wenn man folgendermaßen verfährt: 

Von den mit Salzsäure. erhaltenen Sera der bei den Vergleichsproben 
normaler und gefälschter Milch nimmt man je 15 ccrn ab, gibt 1 ccm Ammoniak 
hinzu, schüttelt um und filtriert. Zu je 10 cem diese~ Filtrats läßt man dann 
in jedes Gläschen schnell hintereinander je 1 cem Ammoniumoxalatlösung 
fließen und beobachtet bei durchfallendem Lichte die Entstehung der Trübung. 
Man wird dann wahrnehmen, daß die Trübung bei der zucker kalkhaltigen Probe 
schneller erscheint und daß das Röhrchen dieser Probe infolge der Zunahme 
der Trübung bald weniger durchscheinend wird als bei der nicht zuckerkalk· 
haItigen Probe. Voraussetzung bleibt dabei, daß immcr eine Gegenprobe mit 
reiner Milch angestellt wird und die verwendeten Reagenzgläschen denselben 
Durchmesser haben. Bei einiger Übung wird man, nachdem man mehrere Ver· 
gleiehungsversuche angestellt hat, schon auf Grund der qualitativen Prüfung 
hin eine zuckerkalkhaltige Milehprobe zu erkennen imstande sein. 

c) Kalknaehweis bei Rahm. 

200 cem Rahm von 15° werden mit 8 cCln einer 10 0/ 0 igen Salzsäure ver· 
setzt, umgeschüttelt und eine halbe Stunde stehen gelassen. Alsdann filtriert 
man das Serum durch ein Faltenfilter und zwar auch wieder mit der Vor· 
sicht, daß man das zuerst durchlaufende Filtrat wieder in einem Reagenzglase 
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auffängt. Von dem Serum nimmt man nun ~4 = 52 cern entsprechend 50 ccm 

Rahm ab, gibt diese 62 ccm in cin Kölbchen von 100 ccrn, fügt 5 ecm 10 0 / 0 igen 
Ammoniaks hinzu, füllt es mit Wasser bis zur Marke auf, läßt eine halbe Stunde 
stehen und filtriert. Von dem Filtrat versetzt man 50 <'cm, entsprechend 25 ccm 
Rahm, mit 10 ccrn 5%iger AmmoniumoxalatIösung und läßt die Flüssigkeit 
in einem kleinen Bechergläschen übcr Nacht ~tehen. Die Bestimmung des 
Kalkes geschieht weiter in derselben Weise, wie oben bei lIIilch beschrieben 
worden ist. Das Ergebnis multipliziert man mit 4. 
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Nachprüfungen dieser Methoden sind erfolgt von K. Frerichs '), 
H. Lührig 'l, A. Beythien und A. Frledrieh 'l, S. Rothenfußer '), 
Röhrig') und Eichhol:r.'). Nach den Angaben letzterer tritt hei erhitzter 
Milch eine Bchwache Reaktion auf Sac('harose ein. Der Nachweis ist daher 
durch den von Kalk zu ergänzen. 

14. Nachweis von Mehl 
in bekannter Weisc mit Jodlösung. Zu 10 eern lVlilch sollen 12-13 ccm '/'00-
Normaljodlösung zugesetzt werden. Milch bindct sclbst crhebliche Mengen Jod. 

15. Nachweis von Saccharin 
geschieht im Serum der Milch durch Ausschütteln mit Äther-Petroläther (vgl. 
Abschnitt Bier). 

16. Nachweis von Alkohol. 
Uhl und Henzold, lVlileh-Ztg. 1901. 3D, 181, 248; C. Teichert, deRg!. 

1901. 30, 148. 217. 

17. Naehweis von Farbstoffen (auch Karamel). 
ZeitschI'. f. U. N. 1906. 11. 289. (5. Bericht des Hamburger Hygien. In

stituts.) Ferner A. E. Leach, desgl, 1905. 9. 164. 

18. Nachweis von Ziegenmilch. 

Nach R. Steinegger, Zeitschr. f. U. N. 1910. 19. 38. 

19. lUilcheiterprobe (Leukozyten-) nach Trollllllsdorf siehe den 
bakteriol. Teil. 

Milchproduktc und -präparate. 

Wie Milch werden in entsprechender Weise abgerahmte Milch, 
Rahm, Buttermilch und Molken, sowie die durch künstliche Veränderung 
von Kuhmilch gewonnene Säuglingslllilch (nach Backhaus, Szekely 
usw.) untersucht; bei letzterer kommt namentlich die Kenntnis des 
Milchzuckers und der einzelnen Eiweißstoffe in Betracht. 

Die Bewertung von Rahm (Sahne) wird nach dem Fettgehalt, 
die der Magermileh, Buttermilch und Molken außerdem nach dem 
spezifischen Gewicht ermittelt. Die Fleischmannsehen Formeln sind 
für die genannten Milchproduktp nicht anwendbar, die Trockensubstanz 
muß gewichtsanalytiseh bestimmt werden. 

Die Untersuehung von Milchkonserven (- präparaten), kondensierter 
und sterilisierter, homogenisierter Milch, Kumys, Kefir, Yoghurt, Milch
pulver, -tafeln usw. erstreckt sich in der Regel auf folgende Bestand
teile: Wassergehalt, Milchzucker, Fett 7), Protein (Eiweißkörper), Rohr
zucker, Asche; ferner kommt noch in Betracht der Nachweis von Verun
reinigungen, Zusätzen oder Veifälschungsmitteln, wie Mehl usw., von 

1) Zeitsehr. f. U. N. 1908. 16. 682. 
') Hildesheimer Molk.-Ztg. 1909. 226. 
') Pharm. Zentralh. 1907. 48. 39. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 135. 
') Ebenda 1911. 22. 305. 
') Ebcnda 1911. 21. 428. 
') Das Fett ist auch auf Abstammung nach den bei Butterfett angegebenen 

Methoden nachzuprüfen. Neuerdings enthalten manche Milchpulver (z. B. sog. 
Backmilch) Pflanzenfette. 
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Konservierungsmitteln, des Säuregrades, von Metallen, und die mikro. 
skopische bzw. bakteriologische Prüfung auf Unverdorbenheit, Halt· 
barkeit, Yoghurtbazillen usw. Siehe den bakteriologischen Teil. 

Der Gesamtzuckergehalt (Milch. und etwa zugesetzter Rohrzucker) 
wird nach Abzug von Fett, Eiweiß und Salzen von der Trockensubstanz 
erhalten. Annähernd erhält man den Rohrzuckergehalt, wenn man den 
Milchzuckergehalt zu 60% des Gehaltes der Milch an Fett, Eiweiß und 
Salzen annimmt. Die Bestimmung von Rohrzucker neben Milchzucker 
geschieht nach den Vorschriften der Anlage E der Ausführungsbestim· 
mungen (vom 18. Juni 1903) zum Zuckersteuergesetz vom 27. V. 1896 
bzw. 6. 1. 1903 1) S. 765 oder man stellt sich eine Lösung der betreffenden 
Milchpräparate her, fällt daraus mit Bleiessig in der bekannten Weise 
die Eiweißstoffe aus und bestimmt in der davon befreiten Lösung (nach 
dem Entbleien!) den Milchzucker nach den S. 113 angegebenen Methoden. 
In einem zweiten Teile derselben Lösung führt man den Rohrzucker 
in Invertzucker über (Inversion mit 1 ccm konzentrierter HCI2) für 
20 ccm Milchlösung 1 : 5 etwa 1/2 Stunde auf dem Wasserbade) und 
bestimmt denselben in der später neutralisierten Lösung. Da bei der 
Inversion der Milchzucker ebenfalls in Invertzucker umgewandelt :worden 
ist, so ist der für sich direkt bestimmte Milchzuckergehalt in Invert· 
zucker umzurechnen. Milchzucker: Invertzucker = 134: 100. 

Nach Abzug desselben ergibt sich der als Invertzucker bestimmte 
Rohrzuckergehalt; ersterer wird durch Multiplikation mit 0,95 dann 
auf den letzteren berechnet. 

Siehe auch die Feststellung des Milchzuckers nach Sc hei be S.113. 
Über die Berechnung des Eindickungsgrades kondensierter 

Milch und Trockenmilch oder über die Berechnung der Zusammen· 
setzung der ursprünglichen Milch geben die Handbücher nähere 
Aufschlüsse. 

Zur Auffindung von Trockenmilch in Gemengen mit anderen 
Rohstoffen (Suppenmehlen, Puddingpulvern u. a.) kann der Nach· 
weis nach C. Grie bel 3 ) mit Hilfe des Mikroskopes erfolgen, dies gilt 
insbesondere für Magermilchpulver. Nach Sedimentierung in einer 
indifferenten Flüssigkeit (Chloroform) prüft man mit Jod auf Vorhanden· 
sein von Eiweiß (Gelb. bis Braunfärbung). Magermilchpulver stellt 
im allgemeinen' dünnblätterige, unregelmäßige Schollen dar, die im 
durchfallenden Lichte grau· bräunlich sind. Bei stärkerer Vergrößerung 
sind häufig wellenförmig verlaufende Spalten bemerkbar. Charakteri· 
stisch ist das Verhalten im reflektierten Tageslicht: Milchpulverschollen 
reflektieren bei DunkelsteIlung bläulichweißes Licht und heben sich 
sofort von allen übrigen Eiweißstoffen' ab. Kaseinschollen haben diese 
Eigenschaft in schwächerem Maße. Chemische Anhaltspunkte sind in 
solchen Fällen: Glühprobe und Dialyse. Dialysat nach Einengen auf 
Reduktionsfähigkeit, auf Chloride und Phosphate prüfen. 

') Siehe auch die Angaben von Grünhut und Riiber. Zeitsehr. f. ana· 
lyt. ehern. 1900. 39. 19; Zeitseht. f. U. N. 1900. 3. 645, sowie S. 341. 

') Mit 2'/, iger Zitronensäure nach A. \V. Htockes und R. Bod mc r. 
') Zeitschr. f. U. N. 1916.31. 246; derselbe über eine eigenartige Trock('u' 

milchfonn ebenda 1916. 32. 445. 
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Kondensierte l\1iich wird zur Analyse mit warmem ',"assel' etwa im 
Verhältnis 1 : 1 verdünnt. Vor Entnahme der notwendigen Mengen ist die 
Flüssigkeit aber wieder auf etwa 15' abzukühlen. Die Fettbestimmung wird 
nach Gottlieb Rösc ausgeführt; von Milchpulver wägt man 1 g in den 
Ausschüttelapparat (nach Röhrig) ab und löst dieses mit 9 ccm warmem Wasser 
auf. Die Anwendung des Gerbersehen Verfahrens setzt die Benützung beson
derer sog. Produktenbutyrometer für kondensierte Milch voraus, für Milch
pulver eignet sich dieses Verfahren überhaupt nicht. Die Adamsehe Methode 
kann in keinem Falle verwendet werden, die Soxhletsche Extraktionsmethode 
nur dann, wenn man das Fett gleichzeitig mit den Eiweißstoffen nach R i t t . 
hausen ausfällt und den lufttrocken gewordenen gesammelten Niederschlag 
extrahiert. Für homogenisierte Milch eignet sich am besten das Gottlieb -
Röse Verfahren, bei Anwendung des Gerbersehen muß wiederholt zentri· 
fugiert und erwärmt, wornen. 

Beurteilung. 

Gesetze und Verordnungen; Begriffsbestimmung. Der Verkehr mit 
Milch unterliegt den Bestimmungen des Nahrungsmittelgesetzes und des 
§ 367, Abs. 7 des D. St. G.B. Ein einheitliches Spezialgesetz für das ganze 
Reich hat sich in Anbetracht der vcrschiedenen Verhältnisse in Nord und 
Süd bis jetzt nicht verwirklichen lassen. Die meisten Bundesstaaten 
ha ben aber Grundsätze 1). aufgestellt oder Ministerialverordnungen für 
die Regelung des Vcrkehrs mit Milch erlassen. Außerdem haben zahlreiche 
Polizeibehörden und Magistrate besondere Verordnungen herausgegebcn. 

Unter Milch versteht man im allgemeinen nur Kuhmilch; Milch 
anderer Tiere (Ziegen, Schafe usw.) ist unter entsprechender deutlicher 
Benennung zulässig. Die in Verkehr gebrachte Milch soll die ganze aus 
dem Euter zurzeit durch Melken erhältliche Milch enthalten, also das 
ganze Gemelke umfassen. Durch Polizei-Verordnungen 2) sind in manchen 
Orten und Gegenden bestimmte Handelsbezeichnungen eingeführt, 
Vollmilch, Marktmilch usw. Für Kindermilch und andere Vorzugs
milch müssen namentlich betr. hygienischer Gewinnung besondere Garan
tien geleistet sein. 

Untersuchungsgang. Zur Umschau, ob man es mit einer ver· 
fälschten (gewässerten, entrahmten, mit Magermilch versetzten bzw. 
auf mehrfache Weise verfälschten) Milch zu tun hat, hat man das spezi
fische Gewicht bei 15° C genau zu nehmen und den Fettgehalt festzu· 
stellen. Den Trockensubstanzgehalt berechnet man dann aus den bei den 
ersteren, s. S. 108. Aus dem Ausfall dieser 3 Werte und namentlich. 
wenn auch noch die Werte mund r (s. S. 109) berechnet werden, ist dann 
hinreichend ersichtlich, ob die betreffende Probe verfälscht oder eincr 
Verfälschung verdächtig ist; zu ihrer Beanstandung besonders auch für 
gerichtliche Zwecke, versäume man nicht, Doppelbestimmungen aus
zuführen und auch Fett und Trockensubstanz gewichtsanalytisch 
zur Kontrolle zu ermitteln; wenn es sieh um den Nachweis von Wasser
zusätzen handelt, ist noch das spezifische Gewicht des Serums bei 15° C 
oder das Lichtbrechungsvermögen desselben zu bestimmen und der 

1) Preuß. Runderlaß vom 26. VII. 1912. Zeitsehr. f. U. N. (Gesetze und 
Yerordn.) 1912. 381. 

') Wegen unklarer bzw. unrichtiger Begriffserklärung wurden in letzter 
7.eit wiederholt solche Polizeiverordnungen durch Gerichte für ungültig erklärt. 
Vgl. Zeitsehr. f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1909. 130; eben da 1910, 175. 
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Salpetersäurenachwcis vorzunehmen. Dieser kann jedoch nur in manchen 
Fällen als Ergänzung diencn. 

Die Prüfung auf Konservierungsmittel kann auf verdächtige 
Fälle beschränkt werden. Die Ermittelung des Stickstoff - (Eiweiß-) 
und Milchzucker-Gehalts erfolgt, nur in besonderen Fällen, z. B. bei 
~ährwertbestimmungen von Kindermilch usw. 

Die Zusammensetzung von Milch schwankt innerhalb ziemlich be· 
deutender Grenzen. Die Vereinigung der Deutschen Nahrungsmittel. 
Chemiker l ) gibt für die Schwankungen der Milch einzelncr Kühe 
folgende Zahlen an: 

Grenzen der Schwankungen: 
Wasser 86,0-89,5% 
Fett. . 2,5-4,5% 
Trockensubstanz 10,3-14,5°/0 
Fettfreie Trockensubstanz 7,8-10,5°10 
Spczifisches Gewicht 1,0270-1,0350 
Dieser Wechsel in der Zusammensetzung der Milch steht im Zu· 

sammenhange mit der Rasse, Veranlagung dcs Milchtillres, der Futter
weise, dem Geschlechtstrieb, der Laktation, dem Gesundheitszustand usw. 
der Milchtiere. Die Höhenschläge zeichncn sich im allgemeinen durch 
fettreichere und überhaupt gehaltreichere Milch gegenüber den sog., 
Niederungsarten aus. Dic Milch der in Dcutschland gehaltenen Vieh· 
schläge hat folgende Durchschnittszllsammensetzung: 

Wasser 87,750/0 
Fett. . . . 3,40% 
Eiweißstoffe 3,50% 
Milchzucker. 4,60% 
Mineralbestandteile . 0,75 % 

Der Einfluß der Laktation macht sich insofern geltend, als die 
Milch frischmilchendcr Kühe in der Regel ctwas weniger gehaltreich ist 
und der Fettgehalt im letzten Drittel der Laktation zumeist ansteigt 
und teilweise recht hoch werdcn kann. In den letzten Wochen des Lak
tationsstadiums aber unterliegt bei manchen Kühen der Fettgehalt der 
Milch großen täglichen Schwankungen. InfoJge Rinderns (Brunst) tritt 
oft ein starkes Sinken im Fettgehalt der Milch bei einer der Tagl"sm~lk
zeiten ein. Gewöhnlich weist darnach die Morgenmilch einen niearigeren 
Fettgehalt auf; der Gehalt an Trockenmasse ändert sich dabei in gleichem 
Sinne. Meist schnellt der Fettgehalt am gleichen Tage noch, also bei 
der nächsten Melkung schon, um fast den gleichen Betrag wieder in die 
Höhe, so daß man am Tagesgemelke kaum einen Unterschied gegenüber 
anderen Tagesgemelken bemerkt. 

Der Einfluß der Melkzeit macht sich in der Weise bemerkbar, 
daß der Fettgehalt der Milch mit der größeren Zwischpnmelkzeit der 
niedrigere ist und umgekehrt. Bei dreimaligem Melken ist daher den 
ungleichen Zwischenmelkzeiten entsprechend die Mittag- und Abend
milch fettreicher als dic Morgenmilch. Bei zweimaligem Melken ist 

1) Zeitsehr. f. U. N. 1907. H. 65 und 1!J08. 16. 5. 
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gewöhnlich die Zeit zwischen Abend. und Morgenmilch länger, da}w)" 
der Fettgehalt der Morgenmilch geringer. 

Die Fütterung übt gewöhnlich einen größeren Einfluß auf die 
Milchmenge als auf den Fettgehalt der Milch aus; der unter Umständen 
geringe Einfluß des Futters auf das Fett macht sich aber auch bei allen 
anderen Bestandteilen geltend. Einen wesentlichen Einfluß auf den 
Fettgehalt hat aber eine rasche Änderung in der Fütterung (ohne 
Übergang), nicht nur bei einzelnen Tieren, sondern sogar auf ganze 
Viehstapel. Die Art des Futters und die Witterung (bei Weidegang) 
sind von Einfluß; im allgemeinen tritt bei Übergang zur Weide Erhöhung 
des Fettgehaltes um einige Zehntelprozente ein. Von nachteiligem 
Einfluß können auf die Beschaffenheit der Milch auch noch andere 
äußere Umstände sein, wie ungewöhnliche Arbeitsleistung, unrichtiges 
Melken, Beunruhigung der Tiere. (Beschlüsse der Freien Vereinigung 
deutscher Nahrungsmittel·Chemiker.) 

Verfälschungen 1). Für den Nachweis derselben können bestimmte 
Grenzwerte nicht aufgestellt werden. Bci Milch weniger Kühe kann man 
nur mit Hilfe einer Stallprobe (s. S. 8) bestimmte Schlüsse auf Ver· 
fälschung durch Wässerung oder Fettentzug. ziehen. Die auch zwischen 
Stall. und Marktmilchprobe sich ergebenden normalen Schwankungen 
dürfen dabei nicht außer acht gelassen werden. Um ein in jeder Hin
sicht bedenkenfreies Urteil abzugeben, empfiehlt sich bei Milch einzelner 
Kühe wiederholt Untersuchungen hintereinander nebst Stallproben vor· 
zunehmen. 

Bei Misch· und Sammelmileh kann man häufig ohne Stallprobo 
auskommen; zum Vergleich legt man die in der betreffenden Gegend 
ermittelten Durchschnittswerte von Stall proben zugrunde. 

Für Mischmilch 2) ergeben sich selten niedrigere Worte als nach· 
stehende: 

Spezifisches Gewicht bei 15° C (8) 
Fettgehalt (f) ....... . 
Trockensubstanz (t) .... . 
Fettfreie Trockensu b8 tanz (r) 
Das spezifische Gewicht von t = (m) soll nicht über· 

steigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Der Fettgehalt der Trockensubstanz (p) nicht unter 
Das spezifis.ehe Gewicht des Serums (se) nicht unter 

1,029 
2,50% 

10,50% 
8,00% 

1,4 
20,0 % 

1,026 

') Nachmachnngcn von Milch sind denkbar, bisher aber noch nicht 
vorgekommen. Siehe indessen die Nachmachung von "Vollmilch", S. 127. 

') In Anbctracht der oft erheblichen Schwierigkeitcn, welche der Nach
wcis des subjektiven Verschuldcns bei Verfälschungen bereitet, enthalten die 
POlizeiverordnungen neben den hygicnischen Bcstimmungen auch solche betr. 
Anforderungen an Fettgehalt und spezifischcs Gewicht: die aufgestellten Normen 
tragen den jeweiligen örtlichen Verhältuisscn Rechnung. C. Mai, Zeitschr. 
f. U. N. 1910.19. 24 verwirft die Aufstellung von Grenzzahlen in solchen Polizei· 
Verordnungen und tritt für eingehende Verfolgung der Verfälschnngen durch 
Entnahme an Stallprohen usw. ein. Dieser Forderung kann indessen nur be
dingungsweise beigetreten werden. Siehe die nachfolgenden Ausführungen über 
Entrahmung. 
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Das Lichtbrechungsvermögen (Refraktion) (1) nicht weniger als 
36,5 Skalenteile 1) betragen. -

Mittlerer Gefrierpunkt (g) 2) .•.....•..•.. -0,555° 
Wasserzusatz erniedrigt die Lichtbrechung im allgemeinen um 1,3 Skalen

teile bei 5 '/" um 2,3 Skalenteile bei 10 '/0' sofern ein Vergleich mit der Stall
probe möglich ist. Der Säuregrad der Milch darf nicht mehr als 15 ') be
tragen, da die Milchsäure die Refraktion beeinflußt. 

W asserzus atz gibt sich in der Regel zu erkennen dureh Sinken 
der Werte s, t, f, r, se, I durch Steigen von g (Erniedrigung der Refraktion 
und Erhöhung des Gefrierpunktes kann auch Erkrankung der Tiere 
anzeigen); p und m bleiben unverändert; unter Umst. Nitratreaktion. 

En trahm ung (Zumischcn von Mager- [abgerahmter] Milch) gibt 
sich zu erkennen durch Steigen von 8, m, durch Fallen von p, t und 
namentlich f; r und se bleiben unverändert. 

Wasserzusatz und Entrahmung nebeneinander geben sich 
zu erkennen durch Sinken von se, I, p, f, t und r und Steigen von m 
und g, s kann normal sein. (Nitratreaktion). 

Im allgemeinen unterliegt der Fettgehalt größeren Schwankungen, er
heblich weniger der Kaseingehalt, ziemlich beständig ist die Menge de~ Milch
zuckers und namentlich die der Salzc (Asche). Dcr Gehalt an Asche sinkt nicht 

_ unter 0,70 g in 100 ccm. ErhÖhung der Asche über 0,75 g gibt Verdacht auf 
Zusatz von Kalk (Zuckerkalk s. S. 119) und Karbonaten. Mit Rohrzuckerzusatz 
kann normales spezi!. Gewicht der Milch und des Serums vorgetäuscht sein. 

Um den Grad einer Verfälschung mit Hilfe einer Stallprobe (Ver
gleichsprobe ) annähernd festzustellen, bpdipnt man sich der nachstehen
den Formeln von Fr. J. Herz. 

a) bei gewässerter Milch 

l.w= 
1"1 

2. v 
100 (rl - r2 ) 

1"2 
b) bei Entrah lIlung 

fz (f l - f2 ) 
Fettentzug !p = f l -f2 + ---100-; Ent1"ahmung~grad (E) ist: 

100 (fl - fz) E= . 
fl 

c) bei gleichzeitiger Wässerung und Entrahmung 

r 100 - (~1f1 ~lOo.!z) 1. [ fl _ (M f l ~/oo f2) ] 
!p = f l - --------- --- --- -- - --100--- ---------------

w = das in 100 Teilen gewässerter Milch enthaltene zugesetzte Wasser. 
v = das zu 100 Teilen reiner Milch zugesetzte Wasser. 

') Vgl. C. Mai und S. Rothenfußer, Molkereizeitung. Berlin, 1909· 
19.37; Zeitschr. f. U. N. 1908.16.7 u. 1909. 18. 737. Zahlreiche zustimmende 
und auch ablehnende Äußerungen s. die Handbücher. Rippers Annahme, 
daß die Refraktion ein Diagnostikum zur Erkennung von Milch kranker Kühe 
sei, ist von anderer Seite widersprochen -worden. 

') Literaturangabe S. 108. 
') Eigene Beobachtung des Verf. 
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rp das von 100 Teilen reiner Mileh dureh Entrahmung hinwegge-
nommene Fett. 

r den Gehalt der Milch an fettfreier Troekensu bstanz. 
f den Fettgehalt der Mileh. 
M 100 - w = die in 100 Teilen gewässerter Mileh enthaltene Menge 

ursprünglich ungewässerter Milch. 
Die mit Indcx I bezeichneten Größen beziehen sich auf die Stall

probenmilch, die mit dem Index 2 auf die verdächtige Mileh. Fälschungen 
unter 10% sind höchstens bei Wässerungen, aber auch nicht weiter als 
bis zu 5-70/0 nachweisbar- Solche geringe Fälschungen könnenmeiskns 
nur dureh Ser.ienuntersuchungen nachgewiesen werden. Fettunterschiede 
unter 20% können bei lVIilch einzelner oder weniger Kühe nicht als 
Entrahmung gedeutet werden. Je na eh Umständen lassen sieh aber 
bei Mischmilch (Milch des Großhandels) oder auf Grund von Serien
untersuchungen auch geringere Entrahmungsgrade einwandfrei ermittdn. 

E n tr ah m u ng kann durch Abschöpfen des ganzen oder eines 
Teils des naeh etwa 12stündigen Stehens der Mileh gebildeten Rahmes, 
ferner dur eh meehanisehe Trennung (ZC'ntrifugieren) der Milch in Rahm 
11nd Magermileh oder aueh dureh Zusatz von abgerahmter Mileh (Magcr-) 
zu unverfälsehter Mileh (Voll-) erfolgen. Sole he Milch ist verfälseht, 
da sie ihres wertvollsten Bestandteils ganz oder teilweise beraubt ist. 
Jeder Fettentzug gilt als Verfälschung 1), die Festsetzung eines Mindest
fettgehalts in polizeilichen Verordnungl'n kann nicht so ausgelegt werden, 
daß sie die Einstellung der Milch auf diesC'n verlangten Mindestfettgehalt 
ausdrüeken soll; sie bezieht sich nm auf unverfälschte Mileh. Fahrlässige 
Unterlassung der Prüfung ist strafbar. Betr. ErkennLarkeit entrahmter 
Mileh siehe die eingangs gt'maeht('n Angaben über die äußere Besehaffen
heit. Als Fahrlässigkeit gilt auch die Unterlassung des Durehmischens 
der Mileh vor dem Verkauf. Der Verlust an Fett beträgt erfahrungs
gemäß, wenn eine Durchmisehung beim Verkauf stattfindet, selbst bei 
längerer Verkaufsdauer (10 Stunden) nur einige Zehntelfettprozente. 
Eine Mischung von Magermilch und Rahm ist keine Vollmilch, sondern 
eine Naehmachung von Vollmilch. 

Wasserzu~atz versehlechtert und wird allgemein als Verfälsehung 
beurteilt. Die Verwendung untaugliehen Trinkwassers (mit salpeter
sauren Salzen) ist zudem hygienisch bedenklieh. Unter \Vasserzusaiz 
fällt auch das sog. Naehspülen der Milehgefäße und das Eindringen 
von Wasser aus undichten Kühlapparaten, -trögen IISW_ Besonders 
verdachterregend ist das vielfach zum Zweck des Verfälsehens während 
des Verkaufs unter Ladentischen und ähnliehen höchst ungecignetrn 
Plätzen des VerkaufsraumC's vorrätig gehaltene sowie auf den Verkaufs
wagen in Karren mitgeführte Wasser oder Milehwasser (mit Milch zur 
Täuschung der Käufer gefärbtes WassC'r). Regenwasser kann dureh die 
relativ engen Öffnungen der Kannen und Milehfässer kaum eine einigl'r-

') Entscheidungen des Reichsger. vom 10. Juni 1901 u. vom 21. Dez. 1899, 
Zeitsehr. f. U. N. (Gesetze u. Ycrord.) 1909, 128; des Landger. II Berlin vom 
21. Sept. 1915 11. Kammergel'. vom 4. Febr. 1916; Zeitschr. f. U. N. (Gesetze 
u. Verord.) 1916. 8. 425. R-G. vom 21. Dez. 1899 (Deutsches Nahrungsmittel
buch 1909. S. 45). 
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maßen erhebliche Verwässerung der Milch herbeiführen. Im Zweifels
falle empfiehlt es sich die von der meteorologischen Station zu ermit
telnde Niederschlagsmenge der Berechnung zugrunde zu legen. 

Nach zahlreichen Entscheidungen gilt es als Fahrlässigkeit, wenn 
man die Milch nicht vor dem Feilhalten und Verkaufen mitte1st einer 
Senkwage oder grobsinnlich auf Wasserzusatz prüft. 

Es bedarf kaum eines besonderen Hinweises, daß bei sog. kombi
nierter Verfälschung (Entr~hmung und Wässerung) dieselben Grund
sätze für die Beurteilung maßgebend sind wie bei einer der beiden ge
nannten Verfälschungöarten. Bei kombinierter Verfälschung kann das 
spezifische Gewicht der Milch trüge~, da es normal sein kann. Dies 
ist bei der Vorkontrolle zu beachten. Wie schon im Untersuchungsgang 
erwähnt ist, muß daher stets eine Prüfung der äußeren Beschaffenheit 
vorgenommen werden. 

Nachmachungen von Milch sind im allgemeinen eine Selten
heit, kamen jedoch schon vor, z. B. eine mit Pflanzenfett hergestellte 
sog. Backmilch, die zum Verbrauch in Bäckereien hergestellt und ver
kauft wurde. 

Verschmutzte Milch 1) gilt nach allgemeiner Rechtsprechung als 
verdorben. Gren~werte lassen siclt nicht aufstellen; Gegenstand der 
Beanstandung können nur gröbere leicht vermeidbare Schmutzmengen 
sein, die auch nach der S. 117 beschriebenen Untersuchungsmethode fest
gestellt sind. Dabei in Erscheinung tretende Schmutzmengen bleiben 
stets relativ gering; es ist jedoch zu berücksichtigen, daß auch schon 
durch kleine Mengen Kuhkot der Milch größere Mengen von Bakterien 
und üblen Geruchstoffen zugefügt werden können. 

Normale Milch soll nicht mehr als 9 Säuregrade (Soxhlet-Henkel) 
aufweisen und beim Zusatz des gleichen Volumens 68-70 Vol.-%igen 
Alkohols nicht gerinnen (s. auch S. 114). Erhitzte Milch usw. ist ent
sprechend zu bezeichnen. über Milchfehler finden sich Angaben im 
bakteriologischen Teil. 

Das spezifische Gewicht der 

Magermilch schwankt zwischen etwa 
Buttermilch 
Molken 

1,032-1,036 bei 15° C 
1,032-1,035 bei 15° C 
1,027-1,030 bei 15° C 

Als unterste Grenze gilt bei Buttermilch 1,0260 bei 150. Das spezi
fische Gewicht, auch das von gewässerter Buttermilch sinkt nach Ver
lauf von 4 Tagen nur in geringem Grade. Bei Buttermilch kann ein 
Wasserzusatz von 25% als technisch unvermeidlich unter Deklaration 
zugelassen werden. 

') Urteil: Landger. I BerUn vom 21. Juli 1907. Auszüge 1912. 8. 119; 
Landger. II BerUn vom 20. Juni 1910; Zeitschr. f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 
1910. 2. 442. R.-G. vom 4. Mai 1907. ebenda Landger. Kreteld vom 15. Febr. 
1915 u. R.G. vom 10. Mai 1915. Zeitschr. t. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1915. 
7. 408. Betr. Prüfungspt!icht Oberlandesger. Köln vom 8. Aug. 1906. Auszüge 
1912. 8. 119. 
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Im Rahm ist der Gehalt der fettfreien Trockensubstanz ent
sprechend seinem Fettgehalt geringer als in Milch. Der Wasserzusatz 
berechnet sich nach der Formel von Höft 1) 

x = die zu 
f = Fett, 

IOO! + 950-110t 
x= 

1,1 X t-f 
100 g Rahm hinzugesetzte Menge WassC'r, 

t = Trockensubstanz. 
Kaffeerahm (Sahne) soll mindestens 10% Fett, Schlagsahne min

destens 25 % Fett enthalten. Verdünnen eines fettreichen Rahmes mit 
Milch oder Magermilch auf den notwendigen niedrigen Fettgehalt ist 
zulässig; jedoeh kann bei Überstreekung unter das festgesetzte Maß 
(Polizei-Verord.) Verfälschung in Frage kommen 2). 

Der Mileh oder dem Rahm KonservierungsmitteI 3 ), Farbstoffe 
oder Verdickungsmittel wie Zuckerkalk zuzufügen, ist unstatthaft. 

Nach Lührig 4) und Beythien 5) sollen erst Kalkreste (Methode 
Baier-N eu mann) von 0,030% bei gleichzeitigem Eintreten der Saccha
rosereaktion als Beweis für Zusatz von Zuckerkalk anzusehen sein. 

Biestmilch (Kolostrum) kann unter Deklaration verkauft werden. 
Milch anderer Säugetiere oder Mischungen solcher Milch mit Kuhmilch 
sind besonders zu kennzeichnen.-

Ziegenmilch läßt sich als solcflC in ganz frischem Zustandp 
chemisch ermitteln,. nicht aber in Gemischen mit anderen Milcharten. 

Im allgemeinen werden die Erfordernisse für den Marktverkehr 
dureh Polizei-Verordnungen 6) geregelt, insbesondere auch hinsichtlich 
der hygienischen Eigenschaften, namentlich betr. BC'schaffenheit von 
Kindermilch 7), Säuglingsmilch, Milehfehler, infizierter l\Iilch, Kuhhal
tung, Transportgefäßen. Jede das natürliehe Aussehen entstellende oder 

') Milchw. Zentralb!. 1910. 6. 506; Zeitsehr. f. U. N. 1911. 21. 427. 
') Vg!. auch Urteile des Landgerichts I Berlin und des Kammergerichts 

betr. Rechtsgültigkeit einer Polizei-Verordnung über den Fettgehalt der Sahne 
und Verfälschung von Sahne, Zeitsehr. f. U_ N. (Gesetze u. Verord.) 1909. 1. 
S. 134. Schlagsahneersatzmittel s. Ersatzm.ittelverordnung B 8 a. 

') K. kommen zum Teil in Mischungen und unter Phantasienamen odei' 
als Milcherhaltungspulver in Hande!. Verschiedene Urteile betr. Formaldehyd
zusatz s. Zeitschr. f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1909. 1. 139; Gutachten der preuß. 
wissenschaft!. Deputation für das Medizinalwesen betr. Zulässigkeit von Form
aldehyd zu Handelsmilch, Zeitschr. f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1909.1. 68. Zusatz 
von Soda gilt als Verfälschung; Urt. d. R.-G. vom 15. März 1912; Zeitschr. 
f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1912. 4. 472. 

') Hildesh. Molk.-Ztg. 1905.19.547; 1909. 23. Nr. 9; Zeitsehr. f. U. N. 
1906. 11. 608. 

') Handbuch der Nahrungsmitteluntersuchung S. 236 . 
• ) Grundsätze hierzu sind in den meisten Bundesstaaten aufgestellt (z. H. 

preuß. Ministerialerlaß vom 12. Dezember 1905). Bezüglich der Rechtsgültig
keit erlassener POlizeiverordnungen sind zahlreiche Entscheidungen ergangen. 

'} Jede beliebige Vollmilch kann nicht als Kindermilch bezeichnet werden. 
Entscheid. d. Reichsger. vom 21. April 1898, Zeitschr. f. U. N. 1900. 3. 873; 
betr. der zu erwartenden Sauberkeit bei Milchgewinnung und Vermeidung 
von Schmutz siehe Entscheid. d. Reichsger. vom 3. Mai 1906. D. Nahrungs
mittelbuch. H. Auf!. 47. Siehe ·auch Beurteilung hinsichtlich Katalasegehalt 
S. 118. 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. A.uf!. 
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die Tauglichkeit der Milch ungünstig beeinflussende Veränderung 1) der 
Milch fällt unter die Begriffe" verdorben oder auch gesundheitsschädlich". 

Das Einlegen von Eis zum Zwecke der Kühlung ist vom hygienischen 
Standpunkte aus unzulässig' und außerdem wegen der damit verbun
denen Verdünnung der Milch auch als Verfälschung' anzusehen. 

An kondensierte Milch, Trockenmilchpulver, Milehtabletten müssen 
sinngemäß dieselben Anforderungen gestellt werden, wie an Milch; insbe
sondere sind nur aus Magermilch bestehende, oder mit Zusätzen von 
Milchzucker, Rohrzucker, Kasein gewonnene Erzeugnisse entsprechend zu 
deklarieren. Schädliche aus Büchsen stammende Metalle werden wie 
bei Gemüse- und Obstdauerwaren beurteilt. Verdorbenheit ist vielfach 
durch Ranzigkeit hervorgerufen. Gänzliche oder unvollständige Lös
lichkeit von Trockenmilchpräparaten kann durch fehlerhafte Herstel
lung oder längere Lagerung entstehen. 

111. Käse 2). 

Probeentnahme und Vorbereitung der Käseproben. 

Der zur Untersuchung gelangende Teil des KäseR darf nicht der 
Rindenschicht oder dem inneren Teile entstammen, sondern muß einer 
Durchschnittsprobe entsprechen. Bei großen Käsen entnimmt man mit 
Hilfe des Käsestechers senkrech't zur Oberfläche ein zylindrisches Stück, 
bei kugelförmigen Käsen einen Kugelausschnitt. Kleine Käse nimmt 
man ganz in Arbeit. Die zu entnehmende Menge soll etwa 200-300 g 
betragen. 

Die Versendung der Käseproben muß entweder in gut gereinigten, 
schimmelfreien und verschließbaren Gefäß~n von Porzellan, glasiertem 
Tone, Steingut oder Glas oder in Pergamentpapier eingehüllt geschehen. 
Stanniol· oder Papierumhüllung darf nicht entfernt werden. Harte Käse 
zerkleinert man vor der Untersuchung auf einem Reibeisen; weiche 
Käse werden mittels einer Reibkeule in einer Reibschale zu einer gleich. 
mäßigen Masse verarbeitet, 

Ausführung der Untersuchung. 

Die Auswahl der bei der Käseuntersuchung auszuführenden Be
stimmungen richtet sich nach der Fragestellung. Handelt es ·sich um 
die Entscheidung $ler Frage, ob MiIchfettkäse oder Margarinekäse vor· 
liegt, so genügt die Untersuchung des Käsefettes. 

Da das Material nicht immer gleichmäßig ist, behandelt man erst ein 
größeres Stück, das für die ganze Analyse ausreicht und entnimmt davon die 
nötigen Mengen, 

Der chemischen Untersuchung hat eine SiImenprüfung auf Farbe, 
Geruch, Geschmack, Konsistenz, Anzeichen von Verdorbenheit und 
sonstigen Unregelmäßigkeiten voranzugehen. 

') Siehe auch den bakteriologIschen Teil. 
S) Unter Benützung der Anweisung des Bundesrates vom 1. April 1898 

und des Entwurfs zu Festsetzungen über Lebensmittel (Käse). 
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1. Wasser und Trockensubstanz. 

3-5 g Käsemasse (Rinde und vertrocknete Außenflächen sind 
zu entfernen) werden in einer Platinschale mit geglühtem Sande oder 
Bimssteinpulver so gut wie möglich vermischt und darauf im Trocken
schrank bei 105-110o getrocknet. Das Gewicht wird nach Ablauf 
einer Sttmde, ebenso nach je weiteren 30 Minuten festgestellt, bis keine 
Gewichtsabnahme mehr zu bemerken ist. 

Das Destillationsverfahren nach Mai und Rheinberger 
gibt genauere Werte und besteht darin, das Wasser mit hoch siedenden 
Flüssigkeiten überzudestillieren und in einer graduierten Vorlage zu 
messen. Die Destillation geschieht mit Petroleum, das etwa zur Hälfte 
bei 200° übergeht und außer Kohlenwasserstoffen keine anderen flüchtigen 
Stoffe enthält. Die Autoren der Methode wenden eine Meßröhre 1) mit 
Seitentubus an, auf deren Beschreibung hier nicht weiter eingegangen 
werden kann. Die Verbindungen und Stopfen müssen aus Gummi her
gestellt sein. Die Destillation findet im Sandbade statt. 

Der Untersuchungsgang ist im wesentlicnen folgender: Man wägt 
8-12 g, von Quark oder besonders wassern'ichem Käse 5 g in den völlig 
trockenen Kolben, füllt diesen bis zur Marke, setzt noch 3-5 gausgeglühte 
Bimssteinkömehen zu und destilliert mit nicht zu großer Flamme auf dem 
Sandbade. Hat die Temperatur etwa 900 erreicht, so beginnt die Destilla
tion, wobei ein Siedeverzug zu vermeiden ist. Man erhitzt dann stärker, 
bis auf etwa 180°. Das Destillat darf 100 ccm nicht erreichen. Die 
Vorlage wird auf 15° tempp;riert und dann das Volumen der scharf ab
gegrenzten Wasserschicht abgelesen. 

Siehe auch das Verfahren von F. Michel, Chem.-Ztg_ 1916. 37. 353. 

2. Fett 2). 

3-5 g der Durehschnittsprobe des Käses werden in einem weiten 
Kölbchen mit 10 cem 380f0iger Salzsäure sowie einigen Körnchen 
Bimsstein über kleiner Flamme bis zur Lösung der Eiweißstoffe erhitzt. 
Xach dem Erkalten wird die Mischung in einen Glaszylinder von etwa 
20 mm lichter Weite und 100 ccm Inhalt, mit Teilung in halbe Kubik
zentimeter und seitlichem Ausflußrohr mit Glashahn oberhalb der Marke 
25 ccm gebracht. Das Kölbchen wird mit 10 ccm absolutem Alkohol, 
dann mit 25 ccm Äther, schließlich mit 25 ccm Petroläther nachgewaschen. 
Die Waschflüssigkeiten werden einzeln der Käselösung zugefügt und 
der mit einem Glasstopfen verschlossene Zylinder nach jedem Zusatz 
etwa 20-30 mal vorsichtig umgeschwenkt und bis zur Trennung der 
Schichten stehen gelassen. Nach 2-3stündigem Stehen des erhaltenen 
Gesamtgemisches muß die ätherische Schicht, die das Fett enthält, 
sioch völlig klar abgeschieden haben. Nach Ablesung des Volumens der 
Fettlösung wird ein möglichst großer, durch Ablesung festgestellter 
Teil davon in ein gewogenes, etwa 120 ccm fassendes Glaskölbchen 

') Von Apparatehandlungen beziehbar. 
") Siehe auch Ratzlaff, Milch-Ztg. 1903. 32. 65 bzw. Zeitschr. f. U. N. 

1904. 7. 409. Sie gfe Id, ebenda 1904. 33. 289. Derselbe, siehe auch Milchwirtsch. 
Zentralb!. 1910. 352 über Wasser- u. Fettbestimmung in Käse, sowie Win
di seh, Arb. aus dem Kaiser!. Gesundh.-Amt 1900. 17. 281. 

9* 
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abgelassen, das Lösungsmittel abdestilliert, das zurückbleibende Fett 
eine Stunde bei etwa 100 0 getrocknet und nach dem Erkalten im Exsik
kator gewogen. Die gefundene Fettmenge, auf das gesamte Volumen 
der Fettlösung umgerechnet, ergibt den Fettgehalt der angewandten 
Menge Käse. 

Man kann an Stelle der graduierten Ablesevorrichtung auch eine 
Gottliebsehe (Röhrigsehe) Röhre (s. Milch S. 109) benutzen. Nach 
Abkühlung der mit Salzsäure gelösten Käsemasse gieße man dief\.e in 
qie Röhre und spüle das Kölbchen mit 10 ccm Alkohol (95 %) sowie 
2-3mal mit (im ganzen 25 ccm) Äther nach; dann 25 ccm Petroleum
äther zufügen usw.; weiter verfahren wie bei Milch angegeben ist. 

Bei überreifen Käsen und solchen, welche Zusätze erhalten haben, 
empfiehlt sich nach Devarda eine- Reinigung des Rohfettes durch Auf
lösen in kaltem Äther. 

Bezüglich weiterer Fettbestimmungsmethoden, namentlich für 
technische Zwecke sei auf das azidbutyrometrische Verfahren nach 
Gerber, sowie auf das neue lipometrisehe Verfahren nach Burste.rt 1) 
verwiesen. 

Man gibt im allgemeinen den Fettgehalt nicht als solchen, sondern als 
Fettgehalt der Trockensubstanz an. 

3. Gesamtstickstolf. 
1-2 g Käsemasse werden in einem Rundkolben ans Kaliglas 

mit 25 ccm konzentrierter Schwefelsäure und 0,5 g Kupfersulfat gekocht, 
bis die Flüssigkeit farblos (grün) geworden ist; man verfährt dann weiter 
wie bei der Bestimmung des Kaseins in der Butter. 

4. Lösliche Stickstoffverbindungen. 
15--20 g Käsernasse werden bei etwa 40° C getrocknet unq die 

getrocknete Masse in üblicher Weise mit Äther extrahiert. 10 g der 
fettfreien Trockensubstanz verreibt man mit Wasser zu einem dünn
flüssigen Brei, spült diesen in einen 500 ccm-Kolben. füllt mit Wasser 
bis zu etwa 450 ccm auf und läßt das Ganze unter zeitweiligem Um
schütteln 15 Stunden bei gewölmlicher Temperatur stehen. Dann füllt 
man die Flüssigkeit bis zur Marke auf, schüttelt um und filtriert. 100 ccm 
Filtrat werden in einem Rundkolben aus K'1liglas eingedampft und der 
'Rückstand mit 25 ccm konzentrierter Schwefelsäure und 0,5 g ,Kupfer
sulfat gekocht, bis die Flüssigkeit hellgrün wird. Zur Bestimmung des 
Stickstoffes verfährt man dann weiter wie bei der Bestimmung de8 
Kaseins in der Butter. 

Über Trennungsverfahren L. L. van Slyke und E. B. Hart, Zeitschr. 
f. U. N. 1905. 9. 168 (Refer.). 

Aminosäurenstickstoff durch Fopmoltitrierung nach Soerensen :). 

o. Freie Säure. 
10 g Käsemasse werden mehrmals mit Wasser ausgekocht, die 

Auszüge vereinigt, filtriert und auf 200 cem aufgefüllt. In 100 ccm der 

') Siehe die Gebrauchsanweisungen zu den beiden letzten Verfahren 
sowie Burstert, Zentralbl. f. Milchwirtschaft 1908. 4. 193. 

') Biochem. Zeitsehr. 1908. 7. 1; Zeitsehr. f. U. N. 1912. 23. 380. Siehe 
auch Abschnitt V. 



Käse. 133 

Flüssigkeit titriert man nach Zusatz einiger Tropfen einer alkoholischen 
Phenolphthaleinlösung die freie Säure mit l/lO-Normal-Alkalilauge. Die 
Säure des Käses ist auf Milchsäure zu berechnen; 1 ccm l/lO-Normal
Alkalilauge entspricht 0,009 g Milchsäure. 

Flüchtige Fettsäuren zur Charakterisierung der einzelnen Käse· 
sorten bestimmt man nach Orla Jensen '). 

6. lUineralbestandteiie (besonders Kochsalz). 

3-5 g der Durchschnittsprobe werden in einer Platinschale mit 
kleiner Flamme verkohlt. Weiter wird wie bei der Bestimmung der 
Mineralbestandteile in der Butter verfahren, ebenso bei der Bestimmung 
des Ko~hsalzes in der Käseasche. 

Zur Vermeidung von NaCI-Verlusten versetzt man die Käsemascc 
mit 1/2 g wasserfreier Soda und erhitzt vorsichtig. Die durch Auslaugung 
der Kohle gewonnene Lösung wird dann auf Cl bzw. NaCI weiter unter
sucht. 

7. lUiIchzucl{er. 

Die Käsemasse muß getrocknet und entfettet werdpn (s. S. 132); 
darnach wird der Milchzucker mit Wasser ausgezogen und im Auszug 
wie bd Milch bestimmt. 

8. Untersuchung dl's KäsefeHs auf sl'inl' Abstamlllung. 

a) Abscheidung des Fettes aus dem Käse 2). 

Je nach dem Fettgehalt des Käses werden etwa 50-100 g d(\r 
Durehschnittsprobe des Käses in einer Porzellanschalc mit einer aus
reichenden Menge entwässerten Natriumsulfates innig vermischt, bis 
eine gleichmäßige krümelige Masse entsteht. Diese wird in einem Kolben 
mit einer zur Lösung des Fettes genügenden Menge Petroläther wieder
holt durchgeschüttelt. Nach mehrstilndigem Stehen wird der Kolben· 
inhalt auf ein Filter gebracht und der auf dem Filter verbliebene Rück
stand nochmals mit Petroläther nachgewaschen. Aus dem Filtrate 
wird der Petroläther ab destilliert und das zurückbleibende Käsefett 
in der Wärme mehrmals durch ein Faltenfilter gegeben. 

b) Untersuchung des Käsefettes. 

Das Käsefett wird nach den für Speisefette angegebenen Grund. 
sätzen (s. S. 76) untersucht. Siehe insbesondere Schätzung des Sesam
ölgehaltes in Margarine S. 89. 

9. KonservierungsmitteI. 
,Vegen des seltenen Vorkommens von Konserviel'ungsmitteln in Käse 

sei auf die in den EntWürfen zu Festsetzungen über Lebensmittel angegebenen 
Vorschriften verwiesen. Im wesentlichen lassen sieh die in den Abschnitten 
Speisefette und Milch beschriebenen Verfahren sinngemäß anwenden. 

Untersuchung auf fremde Beimengungen wie Mehl, Kar
toffeln (quantitative Stärkebestimmung s. Abschnitt Fleisch und Wurst-

1) Landw. Jahrb. d; Schweiz 1904. 319; Zeitsehr. f. U. N. 1906. 12. 199. 
') Gemäß den Angaben von P. Buttenberg und W. König, Zeltscllr. 

f. U. N. 1910. 19. 478. 
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waren), Farbstoffe, sowie Untersuchung auf anorganische Stoffe (außer 
NaCl), Metalle, Kupfer, Zinn (Stanniol) usw. in üblicher Weise; b~tr. 
letzteren siehe auch Abschnitt Gebrauchsgegenstände. UrinnachwelS 1) 
in der Käserinde durch Murexidprobe. Man löst den Käse in verdünnter 
NaOH, kocht die ab filtrierte Lösung auf und gießt in heiße verdünnte 
Schwefelsäure. Die ausfallende Harnsäure wird abfiltriert, gewaschen 
und mit HNOa zur Trockene verdampft. Nach Betupfen mit NH3 tritt 
Rotfärbung, darauf mit Natronlauge Umschlag in Blau' ein. Die ba k
teriologische Untersuchung (Feststellung der Käsefehler) siehe 
im bakteriologischen Teil. 

Beurteilung 2). 

Gesetze und Verordnungen. Außer dem Nahrungslllittel
gesetz finden noch die Bestimmungen des Gesetzes betr. den Verkehr 
mit Butter, Käse, Schmalz und d(>ren Ersatzmittel voJ:ll 15. Juni 1897 
(Margarinegesetz) nebst Bekanntmachlmg vom 4. Juli desselben Jahres 
und die Verordnung gegen irrcf!lhrende Bezeichnungen vom 26. Juni 1916 
Anwendung. Es kann auch das Gesetz zum Schutz der Warenzeichen 
und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb in Betracht kommen 3). 
Für Stanniolumhüllungen ist das Blei- und Zinkgesetz maßgebend. 

Begriffsbestimmung: Käse ist das aus Milch, Rahm, teil
weise oder vollständig entrahmter Milch (Magermilch), Buttermilch 
oder Molke oder aus Gemischen dieser Flüssigkeiten durch Lab oder 
durch Säuerung (bei Molke durch Säuerung und Kochen) abgeschiedene 
Gemenge ·aus Eiweißstoffen, Milchfett und sonstigen Milchbestandteilen, 
das meist geformt und gesalzen, auch mit Gewürzen versetzt ist und 
entweder frisch oder auf verschiedenen Stufen der Reifung zum Genusse 
bestimmt ist 4). 

Unterscheidung: Nach Tierart (Kuh-, Schaf-, Ziegenkäse; nach der 
Art der Abscheidung (Lab-, Sauermilchkäse); nach der Konsistenz 
(Hart-, Weichkäse); nach dem Fettgeha-lt 5 ): 

1. Rahmkäse mit mindestens .. . . . 
2. Fettkäse (vollfetter) mit mindestens . 
3. Dreiviertelfetter Käse mit mindestens 
4. Halbfetter Käse mit mindestens . 
5. Viertelfetter Käse mit mindestens 
6. Magerkäse mit weniger als 

') Nach Beythiens Handbuch. 

50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
10% 

Fett auf 
Trocken-

masse 
berechnet 

') Unter Benützung der Entwürfe zu Festsetzungen über Lebensmittel 
betr. Käse. Siehe auch die Beschlüsse d. freien Vereinig. Deutsch. Nahl'.
Chemiker, Zeitschr. f. U. N. 1910. 20. 376; 1912. 24. 131 (Weigmann). 

') Urt. d. Ldg. AugsQurg vom 29. Jan. 1914 u. d. R. G. betr. deutschen 
Camembert mit nachgemachter franzos. Bezettelung. Zeitschr. f. U. N. (Ges. 
u. Verord.) 1914. 6. 291; Urt. d. Ldg. Ulm v. 17. Jan: 1912 und des R.-G. v. 
1. Juli 1912, Anpreisung von Käse mit Bezettelung, die auf fetteren Käse 
schließen ließ, ebenda 1912, 4, 473. 

') Delnnll,ch ist z. B. ein Gemenge von Kasein, Milchfett und Salzen 
kein Käse. Aus Molkeneiweiß herge~tellter Käse ist zu kennzeichnen. 

') Die Berechnung des Fettgehaltes der zur Herstellung des Käses ver
wendeten Milch unterliegt erheblichen Schwierigkeiten; siehe darüber die Hand
bücher; s. auchP. Buttenberg, O. Penndorf u. K. Pfizenmaier, Unter
suchungen über Käse des Handels. Zeitsehr. f. U. N. 1912. 23. 669. 
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Ferner werden verschiedene Käsesorten nach den Einzelheiten 
der Herstellungsweise und nach dem Orte durch entsprechende 
Bezeichnungen unterschieden. 

Der Verkehr mit Margarinekäse ist durch das Margarinegesetz 
geregelt. 

Verfälschungen und Nachmachungen. Als verfälscht, nach· 
gemacht ader irreführend bezeichnet sind anzusehen: 

1. Als Käse oder mit Namen von'Käsesorten bezeichnete Erzeugnisse, 
die der Begriffsbestimmung für Käse nicht entsprechen. 

2. Als Rahmkäse l ), Fettkäse (vollfetter Käse) usw. oder gleichsinnig 
bezeichnete Käse, die den Begriffsbestimmungen dieser Käse nicht 
entsprechen. 

3. Käse, bei dem ein beRtimmter Fettgehalt angegeben i~t, sofern 
er dieser Angabe nicht entspricht 2). 

4. Käse, bei dem der Fettgehalt in Prozenten angegeben ist, sofern 
er nicht daneben seinem Fettgehalt entsprechend als "Fettkäse", drei· 
viertelfetter Käse usw. bezeichnet ist 3). 

5. Als Gervais, Imperial oder Stilton bezeichnete Käse mit weniger 
als 50% Fett, auf Trockenmasse berechnet, sofern sie nicht dem geringeren 
Fettgehalt entsprechend bezeichnet sind. 

6. Alle Käse mit weniger als 40° / ° Fett, auf Trockenmasse berechnet, 
sofern sie nicht dem geringeren Fettgehalt entsprechend bezeichnet 
sind, ausgenommen: Limburger, Parmesan·, alle Sauermilchkäse, 
Backstein·, Quadratkäse, Holsteiner, Leder., Grau., Schicht·, Yoghurt· 
käse. 

7. Als Limburger, Parmesan· oder Yoghurtkäse bezeichnete Käse 
mit weniger als 20% Fett, auf Trockenmasse berechnet, sofern sie nicht 
dem geringeren Fettgehalt entsprechend bezeichnet sind. 

An alle Sauermilchkäse, z. B. Kräuter·, Kümmelkäse, l\1ainzer·, Harzer· 
Backsteinkäse usw. sind bezüglich des Fettgehaltes nur die Ansprüche wie 
an Magerkäse zu stellen. Limburger, Parmesan· und Yoghurtkäse sind also 
ohne Angabe des Fettgehaltes "halbfette Käse"; geringerer Fettgehalt als 20 'I. 
i. d. Tr. ist zu kennzeichnen. 

Alle sonstigen Käse, auch solche, die mit Phantasienamen (z. B. Schloß· 
käse, Frühstüekskäse) oder als "Käse" schlechthin bezeichnet sind, sind ohne 
weitere Angabe des Fettgehaltes als Fettkäse anzusehen und zu beurteilen: 
haben sie einen geringeren Fettgehalt als 40 '/0 in der Trockenmasse, so muß 
dies durch die Bezeichnung z. B. "Holländer, dreiviertelfett mit 37 '/, Fett in 
der Trockenmasse" oder "Schloßkäse, viertelfett" oder "Frühstückskäse 
Magerkäse" kenntlich gemacht werden. 

8. Als Rahmschichtkäse (Sahneschichtkäse) bezeichneter Käse, der 
nicht Schichten von Rahmkäse enthält. 

9. Mit dem Namen einer bekannten Käsesorte bezeichneter Käse, 
dessen Eigenschaften dieser Bezeichnung nicht entsprechen. 

Z. B. "Roquefort" oder "Schweizeru . 

') "Sahnekäse" dürfen nicht aus Magermilch hergestellt sein. Siehe die 
Ul-teile des Ldg. Elberfeld und Obcrldg. Köln vom 28. Mai 1910; Zeitschr. f. 
U. N. (Ges. u. Verord.) 1911. 3. 60 und des Ldg. Altona vom 5. Juli 1913. ebenda 
1914. 6. 378. (Siehe auch Ziff. 8.) 

') 1 '/, :Mindergehalt an Fett gilt als innerhalb der Versuchsfehlergrenze 
liegend. 

') Beispiel: Limburger halbfett mit 28 0 /, Fett in der Trockenmasse. 
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10. Mit einem Herkunftsnamen bezeichneter Käse, dessen Her
kunft dieser Bezeichnung nicht entspricht, sofern diese nicht Gattungs
bezeichnung geworden ist; als Gattungsbezeichnungen sind insbesondere 
anzusehen: 

Schweizer, Emmentaler, Tilsiter, Ragniter, Holländer, Gouda, 
Edamer, Münster, Limburger, Harzer, Mainzer, Nieheimer, 
Thüringer, Brie,. Camember.t 1), NeufehatelIer. 

11. Mit einem Herkunftsnamen, der Gattungsbezeichnung geworden 
i~t, bezeichneter Käse, sofern durch die besondere Art der Bezeichnung, 
Verpackung oder Aufmachung der Eindruck erweckt wird, daß eine 
Herkunftsbezeichnung vorli"'gt, die Herkunft der Bezeichnung aber 
nicht entspricht. 

Z. B. sind Schweizerkäse und Camembert Gattungsbezeichnungen ge
worden. Doch ist es unzulässig, durch besondere Kennzeichen den täuschenden 
Eindruck zu erwecken, daß es sich doch um ein Erzeugnis des betr. Ortes oder 
Landes handele, z. B. wenn deutscher Camembert in Deutschland mit franzö
sischer Bezettelung in den Handel gebracht wird. 

12. Als Ziegcn- oder Schafkäse bezeichneter Käse, der nicht vor
wiegend aus Ziegenmilch bzw. Schafmilch hergestellt ist. 

13. Käse, bei dessen Herstellung andere Konservierungsmittel als 
Kochsalz oder sonstige fremde Stoffe verwendet worden sind, un be
schadet der Verwendung von Natriumbikarbonat, Salpeter und Chlor. 
kalzium, der Einführung 'von Reifungsbakterien, bei Roquefortkäse auch 
in :Form von verschimmeltem Brot, des Zusatzes von anderen stärkemehl
haItigen Stoffen 2) als verschimmeltem Brot (bei Roquefortkäse) und 
Gewürzen 3), sofern dieser Zusatz aus der Bezeichnung des Käses her
vorgeht, der Färbung mit kleinen Mengen unschädlicher Farbstoffe, 
des Aufbringens kleiner Mengen unschädlicher Stoffe auf die Außen
fläche 4). 

Käse mit übermäßig hohem Wassergehalt (namentlich Quark mit 
der Höchstgrenzc von 75 % (Kriegsverordnung). Unreife Hartkäse, wie 
Tilsiter, Holländer enthalten oft auch zuviel Wasser; ob im Verkaufe 
solch&' Käse ein Verstoß gegen das Nahrungsmittelgesetz oder Betrug 
zu erblicken ist, hängt von den besonderen Umständen ab: Der nach
trägliche Wasserzusatz hat stets als Verfälschung gegolten. 

14. Dem Käse ähnliche Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht 
oder nicht ausschließlich der Milch entstammt 5), sofern sie nicht als 
lVIargarinekäse bezeichnet sind. 

') Buttenberg und Guth, Zilitschr. f. U. N. 1907. 14.677; 1908. 15. 
416; 1910.19. 475; LÜhrig und Blau, Pharm. Zentralh. 1909.50.191, sowie 
f:ichäffer, Zeitsehr. f. U. N. 1911. 21. 237 fanden, daß der Camembert des 
Handels in den weitaus meisten Fällen vollfett bzw. fett war. Siehe aueh das 
Urt. d. Ldg. I Berlin VOm 26. Febr. 1912; Zeitsehr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 
1914. 6. 294. 

') Z. B. Kartoffeln in Kartoffelkäse. 
') Z. B. bei Liptauerkäse; gewöhnlicher Kuhmilchquark, mit Kümmel 

oder Paprika versetzt, ist kein Liptauer. P. Buttenberg und K. Pfizen
maier, Kokosfett in Liptauer Käse. Zeitsehr. f. U. N. 1912,23.340. 

4) Urnhüllungsmittel wie Gips, Schwerspat, Paraffin, Öl usw. 
') P. Buttenberg und W. König haben in Kräuterkäse Kokosfett 

nachgewiesen. Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 413. Bei der Deutung der 
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15. Margarinekäse muß aus genußtauglichen Fetten hergestellt sein. 
Gesetzwidrig ist Margarinekäse, der in 100 Gewichtsteilen der 

angewandten Fette und Öle nicht mindestms 5 Gewichtsteile Sesamöl 
von der vorgeschriebenen Beschaffenheit enthält. 

Verdorbene oder fehlerhafte Käse entstehen durch Maden, 
Milben und Mikroorganismen (siehe den bakteriologischen Teil). Ver
dorbenheit kann auch durch übermäßigen Säuregehalt (z. B. bei Quark) 
entstehen. Mit Urin behandelter Käse ist eke1erregend und daher ver-
dorben. . 

Gesundhci tsschädigungen können durch Krankhcitsbakterien 
und deren Toxine, durch Ptomaine sowie giftige Metalle, wie Blei 1), 
Kupfer, Zinn (Stanniol 2) hervorgerufen werden. 

Sog. Käsearomapulver haben keine Daseinsberechtigung. 

IV. Fleisch und Wurstwaren 3), Fische, Krustentiere und deren 
Konserven sowie Kaviar. 

Probeentnahme. 

Bei der Entnahme des Untersuchungsmaterials kommt es im 
wesentlichen darauf an, gute Durehschnittsmuster zu erhalten also 
eine gründliche Durchmischung des Materials vorzunehmen. Der ein
gehenden Untersuchung hat eine genaue Sinnenprüfung sofort nach 
Einlieferung der Probe voranzugehen. Dabei ist der Zustand nach 
Art, Gewicht, Form, Zubereitung, Farbe, Geruch und Geschmack, ins
besondere hinsichtlich abweichender Beschaffenheit festzustellen. Näheres 
ist dem Ziffer 10 über Nachweis von Verdorbenheit gewidmeten Ab-

Untersuchungsergebnissc ist zu berücksichtigen, daß bei Reifungsvorgängen 
aus den Fetten freie Fettsäuren abgespalten werden, die zum Tell verflüchtigt 
sein können. Im allgemeinen werden daher die Konstanten stets etwas niedriger 
ausfallen als bei den Neutralfetten. 

1) Auch bleihaltigcs Pergamentpapier. 
') A. Eckardt, Üher Zinnvergiftungen. Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 193. 
') Die Untersuchung von Fleisch auf Genußtauglichkeit und Ver-

dorbenheit im Sinne des Schlachtvieh- und ]<,leischbeschaugesetzes ist Sache 
der dafür aufgestellten Tierärzte und Laienfleischbeschauer. Die Pflichten und 
Befugnisse derselben sind in den Ausführungsbestimmungen des genannten Ge
setzes vorgeschrieben. Die Untersuchung des Fleisches und namentlich der 
Fette auf fremde und gesundheitsschädliche Zusätze ist dem Chemiker (Nah
rungsmittelchemiker) zugewiesen. Die neuerdings für die Unterscheidung der 
Blut·, Eiweiß· und Fleischarten in Anwendung gebrachte Uhlenhuthsehe 
biologische Methode kann von Tierärzten und Nahrungsmittelchemikernaus
geführt werden. Der Nachweis von Verdorbenheit (Fleischfäulnis, Ranzig
keit und andere Veränderungen) im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes fällt 
in das Gebiet der Ärzte, Tier,irzte und Nahrungsmittelchemiker. Die Frage 
der Gesundheitsschiidlichkeit ist dem Arzt zur Begutachtung überlassen. 
Sofern der Nachweis von Verdorbenheit und Gesundheitsschädlichkeit sich nicht 
lediglich auf äußere Merkmale oder auf bakteriologische Feststellungen (z. B. 
Nachweis von pathogenen Bakterien, Paratyphus usw.) gründet, ist der Cherlliker 
imstande, auch noch chemische Methoden zu Rate zu ziehen. 

Die Untersuchung von Fleisch und \Vurstwaren usw. auf Konservierungs
mittel, Metalle, Farbstoffe, Mehl usw., sowie die Errllittelung der Zusammen
setzung hinsichtlich Nährwert usw. gehört ausschließlich zum chemischen 
Gebiet. 
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schnitt zu entnehmen. Die erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 
28. Juli 1902 bzw. 22. Februar 1908 Anlage c zum Schlachtvieh· und 
Fleischbeschaugeeetz vom 3. Juni 1910 (siehe das Fleischbeschaugesetz 
K 702) können /luch bei der allgemeinen Nahrungsmittelkontrolle zur 
Richtschnur dienen. 

1. Wasser. 
Ausführung nach den im allgemeinenUntersuchungsgang angegebenen 

Methoden durch Trocknen bei 105° bis zum konstanten Gewicht nach 
vora usgehendem Vortrocknen. 

E. Feder 1) führt die Bestimmung derart aus, daß er 10 g 
der zerkleinerten Probe in eine mit Sand und Glasstäbchen gewogene 
Nickelschale bringt, mit Alkohol durchfeuchtet, bei 60° vortrocknet und 
dann weiter wie angegeben verfährt. Die Fleischprobe ist mit dem Sand 
gut zu vermengen und dieses während des Troeknens zu wiederholen. 

Man kann den Wassergehalt auch nach der Destillationsmethode (8. 
Abscl.lllitt Käse), am besten mit Xylol oder indirekt nach Abzug des Fett-, 
Stickstoffsubstanz- und Aschengehaltes ermitteln. 

2. Gesamtstickstoll (Eiweiß). 
Ausführung nach Kj eldahl S. 34, die Abänderung des Verfahrens 

bei Anwesenheit von Salpeter (Wurstwaren, Gepökeltes) ehenda. Rein
eiweiß und verdauliches Eiweiß wird nach den S.506 (Futtermittel) 
angegebenen Verfahren ermittelt. 

Die Bestimmungen von Poptonen, Albumosen, von Fleischbasen, 
wie Kreatfnin, von Abbauprodukten, wie AminosäUTen sind im Ab
schnitt Fleischextrakte usw. beschrieben. 

3. Fett (Ätherextrakt ). 

Ausführung durch Extraktion im Soxhletapparat nach den im 
allgemeinen Untersuchungsgang gegebenen Winken. Als Untersuchungs
material dient zweckmäßig der Trockenrückstand, der verlustfrei zu 
zerkleinern ist, um eine vollständige Extraktion zu erzielen. 

Sicherer und schneller zum Ziele führt die Methode von E. Bauer 
und H. Barschall 2) in der von Polenske 2) ergänzten Form: 

1-1,5 g Substanz werden mit 5 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
und 5 ccm Wasser unter Erhitzen gelöst und noch weitere 10 Minuten 
erhitzt. Die Lösung verdünnt man mit 40 ccm Wasser, schüttelt sie 
zunächst mit 50 ccm Äther 2 Minuten und dann mit 50 eClu Petroläther 
1 Minute aus und läßt sie dann 15-20 Minuten in Wasser von 18° 
stehen, bis die Schichten sich getrennt haben. Ein gewisser Teil der 
Äther-Petroläthermischung wird abpipettiert und dessen Rückstand nach 
dem Verdunsten des Äther-Petroläthers etwa 3/4 Stunden getrocknet und 
dann gewogen. 

Polenske benutzt eine Pipette mit besonderer Einteilung (nach Pai m -
q uist) zum Abnehmen der ätherischen Fettlösung. 

') Siehe die Berechnungsmethode zur Feststellung eines künstlichen 
\Vasserzusatzes S. 160. 

') Arb. a. d. Kaiserl. Ges.-Amte 1909. 30. 50; 1910. 33. 563; Zeitschr. 
f. U. N. 190ft. 17. 417 u_ 1910_ 19. 657. 
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P. FritzHche I) behandelt das Fleisch mit alkohol. Kalilauge, zer~etzt 
die Seife mit HCi und schüttelt die Fcttsäuren mit ÄthCI' aUR, deren :\lcnge 
dann durch Titration bestimmt wird, Durch Umrcchnung mit dem Faktor 
67,5 für 1 ccm I/,-Lauge wird der Gehalt an Fetten ermittelt. Die Methode 
ist nicht exakt, kann abe~ als Schnellmethode in manchen Fällen, insbesondere 
bei Vergleichsversuchen mit Fleischwaren gleichartiger Fette, bra.uchbar sein. 
DeI' Faktor kann der Art des Fettes entsprechend korrigiert werden. 

4. Asche und Alkalität I 
f siehe den allgemeinen Untersuchungsgang. 

ii. Aschenanalyse 
Untersuchung von Pökelfleiseh auf Kochsalz uach Anlage a § 13 All~. 2 

des Fleischbcschaugesetzes (s. 1'. 71;,), 

6. Extraktivstofle des ßil\(legewebes um! dl'l' lUuskelfaser. 

Da diese Untersuchungcn nur vcreinzelt vOl'komrncn und außerhalll 
des Rahmens der allgemeinen Nahrungsmittelkontrolle liegen, kann hier nur 
darauf venviesen werden. Vgl. E. Kern und H. \Vattenberg; Journal f. Land
wirtschaft 1878. 549 u, 610 und Vereinbarungen I, S. 30. 

7. Naehweis der Abstammung. 

Die Ermittelung der Abstammung der eipzelnen Fleischarten auf 
Grwld anatomischer Merkmale (Knochen usw.) ist im wesentlichen Sache 
des Tierarztes. Die sichere Unterscheidung des Fleisches stammver
wandter Tiere auf Grund äußerer Beschaffenheit ist bisweilen überhaupt 
nicht möglich; dagegen hat sich von dcn nachfolgenden Verfahren 
namentlich das zunächst genannte bewährt. 

Biologisches Verfahren nach Uhlenhuth 2 ). 

Es beruht darauf, daß durch wiederholte Injektion des Blutserums 
eines Tieres in die Blutbahn eines Kaninchens in letzterem ein Serum 
erzeugt wird, welches in dem Serum des betreffenden Tieres Ausschei
dungen (Präzipitate) hervorbringt. Diese präzipitierenden Sera nennt 
man Antisera. Die Präzipitate sind Eiweißkörpcr. Das Verfahren läßt 
sich nach Uhlenh u th nicht nur am Blut, sondern auch an Fleisch 
(eiweiß-) -lösungen anwenden, wodurch die Identifizierung der Fleisch
sorten bzw. der Nachweis derselben in Gemengen, auch Würsten usw. 
ermöglicht ist, unter der Voraussetzung, daß eine erhebliche Erwärmung 
über die Gerinnungstemperatur der Eiweißkörper (Erhitzung, Kochung) 
bei denselben nicht stattgefunden hat. Bestandteile von Mehl sollen 
in den Fleischlösungen nicht vorhanden sein. Die Gewinnung zuver
lässiger Antisera ist Sache der dazu besonders eingerichteten Spezial
institute 3), sie können jedoch auch bei entsprechender Einrichtung 
und Übung vom Chemiker selbst hergestellt werden. 

I) Chelll,.Ztg. 1917. 43. 307. 
') Über das biologische Verfahren zur Erkennung von Menschen- und 

Tim·blut. Jena 1905. Verlag von Gustav Fischer. Siehe auch das im All
schnitt" Über die Erkennung yon Blutflecken und Unterscheidung der Blnt
artOin" Gesagte. 

S) Bezugsquellen: Die bakteriologische Abteilung des Kais. Gesundh.
Amtes in Berlin; das Hygien. Institut der Univ. Greifswald; Farbwerke Meister 
Lucius u. Brüning, Höchst a. \\1. u. a. 
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Die Ausführung des biologischen Verfahrens (Anstellung der 
Reaktion nebst den nötigen Vor- und Kontrollarbeiten) im Laboratorium 
erfordert große Sorgfalt und Erfahrungen, weshalb es sich empfiehlt, 
Anleitung und praktische Winke bei erfahrenen Hygienikern, Chemikern 
oder Tierärzten einzuholen, sowie die Literatur eingehend durchzusehen. 

Für die Zwecke der Nahrungsmittelkontrolle kommt am meisten 
der Nachweis von Pf erdeflei s c h 1), namentlich in Würsten, in Betracht. 
Außerdem kann auch Untersuchung auf Hühner-, Ziegen-, Kaninchen-, 
Hunde-, Katzen-, RehfIeisch vorkommen oder eine solche auf Rind-, 
Schweine· usw. -fleisch gefordert werden. In jedem Falle sind die be
treffenden spezifischen Antisera erst zu besorgen. Für die praktische 
Ausführung der biologisehen Untersuchung ist die in den Ausführungs
b!!stimmungen zum Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetz erlassene 
Anweisung D (Anlage a) § 16, Anm. 3 für die tierärztIiche Untersuchung 
des in das ZoIIinland eingehenden Fleisches maßgebend, die im Anhang 
abgedruckt ist. Weitere Anhaltspunkte bieten die Arbeiten von O. Wei
danz 2), Fiehe 3), Baier und Reuchlin 4), Behre 6), SchülIer, 
Müller 6 ), O. Mezger 7 ) u. a. Die Zahl der Veröffentlichungm auf 

. diesem Gcbiete ist sehr groß. In erschöpfender Weise ist das Verfahrm 
von Uhlenhu th und O. Weidanz in deren "Praktische Anleitung 
zur Ausführung des biologisch0n Eiweißdifferenzierungsverfahrens" be
schriebcn. Siehe ferner P. Th. Müller, Technik der serodiagnostischen 
Methoden, beide Bücher Jena 1909. 

Das für die Zwecke der Fleischbeschau vorgeschriebene Vcrfahren 
ist folgendes; 

Zur Ausführung der biologischen Untersuchung auf Pfcrdefleisch 
und anderes EinhuferfIeisch sind mit einem ausgeglühten oder ausge
kochten Messer aus der Tiefe des verdächtigcn Fleischstückes etwa 
30 g MuskeIfIeisch, möglich"t ohne Fettgewebe, von eincr frisch her
gestellten Schnittfläche zu entnehmen und auf einer ausgekochten, mit 
ungebrauchtem Schreibpapier bedeckten Unterlage durch Schaben mit 
einem ausgekochten Messer zu zerkleinern. Die zerkleinerte Fleisch
masse wird in ein ausgekochtes oder sonst durch Erhitzen sterilisiertes, 
etwa 100 ccm fassendes Erlenmeyersches Kälbchen gebracht, mit 
Hilfe eines ausgekochten sterilisierten GIasstabes gleichmäßig verteilt 
und mit 50 ccm sterilisierter 0,85%iger Kochsalzlösung übergossen. 
Gesalzenes Fleisch ist zuvor in einem größeren sterilisierten Erlen
meyerschen Kolben zu entsalzen, indem man es mit sterilem destil
liertem Wasser übergießt und letzteres, ohne zu schütteln, während 
10 Minuten mehrmals erneuert. Das Gemisch von Fleisch und 0,850J0iger 
Kochsalzlösung bleibt zur Ausziehung der im Fleisch vorhandenen 
Eiweißsubstanzen etwa 3 Stunden bei Zimmertemperatur oder über 

') Verdächtige äußere Merkmale siehe S. 143. 
') Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 1907. 18. 33. 
') Zeitschr. f. U. N. 1907. 13. 744. 
') Ebenda 1908. 15. 513. 
') Ebenda 1908. 15. 521. 
') Zeitschr. f. Fleisch- u. MiIchhyg. 1908. Heft 1, 2 u. 3. 
') Chem.-Ztg. 1910. 31. 346. Mitteilung aus d·em städt. Laboratorium 

Stuttgart. 
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Nacht im Eisschrank stehen und darf, um eine klare Lösung zu erhalten, 
nicht geschüttelt werden. Zur Feststellung, ob die für die UntE'rsuchung 
nötige Menge Eiweiß in Lösung gegangen ist, sind etwa 2 ccm der Aus
ziehungsflüssigkeit in ein sterilisiertes Reagenzglas zu gießen und tüchtig 
durchzuschütteln. Entwickelt sich dabei ein feinblasigcr Schaum, der 
längere Zeit stehen bleibt, so ist der Auszug verwendbar. Die zu unter
suchende Eiweißlösung muß für die Ausführung der biologischen Unter
suchung wie alle übrigen zur Verwendung kommenden Flüssigkeiten 
vollständig klar sein. Zu diesem Zwecke muß der Fleischauszug filtriert 
werden und zwar entweder durch gehärtete Papicrfilter, oder, wenn 
hierbei ein klares Filtrat nicht erzielt wird, durch ausgeglühten Kieselgur 
auf Büchnerschen Trichtern oder auch durch Berkefeldsche Kiesel
gurkerzen. Das Filtrat ist für die weitere Prüfung geeignet, wenn es 
wie der unfiltrierte Auszug beim Schütteln schäumt und außerdem 
eine Probe (etwa 1 ccm) beim Kochen nach Zusatz eines Tropfens Sal
petersäure vom spezifischen Gewicht 1,153 eine opalisierende Eiweiß
trübung gibt, die sich nach etwa 5 Minuten langem Stehen als eben 
noch erkennbarer Niederschlag zu Boden senkt. 

Dann besitzt das Filtrat die für dic biologische Prüfung zweck
mäßigste Konzentration des Eiweißes in der Ausziehungsflüssigkeit 
(etwa 1 : 300). Ist das Filtrat zu konzentriert, so muß es so lange mit 
sterilisierter Kochsalzlösung verdünnt werden, bis die Salpetersäure
Kochprobe den richtigen Grad der Verdünnung anzeigt. Ferner soll 
das Filtrat neutral, schwach sauer oder Rchwach alkalisch reagieren. 

Von der filtrierten, neutralen, schwach sauren oder schwach alkali
schen, völlig klaren Lösung wird mit ausgekochter oder anderweitig durch 
Hitze sterilisierter Pipette je 1 ecm in 2 Reagenzröhrchen von je 11 cm 
Länge und 0,8 cm Durchmesser (Röhrchpn 1 und 2) gebracht. In ein 
Röhrchen 3 wird 1 ecm eines ebenfalls klaren, neutral, schwach sauer oder 
~chwaeh alkalisch reagierenden, aus Pferdcfleisch in gleicher ·Weise her
gestellten Filtrats eingefüllt. Weitere Röhrchen 4 und 5 werden mit 
je 1 cem einer ebenso hergestdlten Schweinc- und Rindfleisehlösung be
schickt. In ein Röhrchen 6 wird 1 ccm sterilisierter 0,85%iger Kochsalz
lösung gegossen. Die Röhrchen werden in ein kleines passendes Reagenz
glasgestell eingehängt. Sie müssen vor dem Gebrauch ausgekocht oder 
anderweitig durch Hitze sterilisiert und vollkommen sauber sein. Zum 
Einfüllen der verschiedenen Lösungen in die einzelnen Röhrchen sind 
je besondere sterilisierte Pipetten zu benutzen. Zu dcn, wie angegeben, 
beschickten Röhrchen wird mit Ausnahme von Röhrchen 2, je 0,1 eem 
vollständig klares, von Kaninchen gewonnenes Pferdeeiweiß ausfällendes 
Serum von bestimmtem Titer so zugesetzt, daß es an der Wand des Röhr
chens herabfließt und sich auf seinem Boden ansammelt. Zu Röhrchen 2 
wird 0,1 ccm normales, ebenfalls völlig klare;; Kaninchen-Serum in 
gleicher Weise gegeben. 

Die Röhrchen sind bei Zimmertemperatur aufzubewahren und 
dürfen nach dem Serumzusatze nicht geschlittelt werden. 

Beurteilung der Ergebnisse: Tritt in Röhrchen 1 ebenso wie in 
Röhrchen 3 nach etW<1 5 Minuten eine hauchartige, in der R8gel am 
Boden des RöhrchPlls heginnonrl~ Tl'übung auf, diE' sich innerhalb weiterpr 
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5 Minuten in eine wolkige umwandelt und nach spätestens 30 Minuten 
als Bodensatz absetzt, während die Lösungen in den übrigen Röhrchen 
völlig klar bleiben, so handelt es sich um Pferdefleisch (oder anderes 
Einhuferfleisch). Später entstehende Trübungen dürfen als positive 
Reaktion nicht aufgefaßt werden. Zur besseren Feststellung der zuer!!t 
eintretenden Trübung können die Röhrchen bei auffallendem Tages
oder künstlichem Lichte betrachtet werden, indem hinter das belichtete 
Reagenzglas eine sc;hwarze Fläche (z. B. schwarzes Papier oder dgl.) 
geschoben wird. 

Das ausfällende Serum muß einen Titer I : 20000 haben, d. h. es 
muß noch in der Verdünnung I : 20000 in einer Lösung von Pferde
blutserum binnen 5 Minuten eine beginnende Trübung herbeiführen_ 
Derartigcs Serum ist bis auf weiteres vom kaiserlichen Gesundheitsamt 
erhältlich. Das Serum wird in Röhrchen. von I ccm Inhalt versandt. 
Getrübtes oder auch nur opalisierendes Serum ist nicht zu verwenden. 
Serum, das durch den Transport trüb geworden ist, darf nur gebraucht 
werden, wenn es sich in den oberen Schichten binnen 12 Stunden voll
kommen klärt, so daß die trübenden Bestandteile entfernt werden können .. 
Zur Untersuchung soll stets .nur der Inhalt eines Röhrchens, nicht da
gegen eine Mischung mehrerer Röhrchen verwendet werden. 

Vorstehende praktische Ausführung des biologischen Verfahrens 
läßt sich sinngemäß auch beim Identitäts-Nachweis von Fleisch anderer· 
Tiere anwenden, indem man die dafür entsprechenden Sera bzw. Anti
sera benutzt. 

Nach Uhlenhuth und Weidanz kommen bei genauem Einhalten 
dieser Vorschriften Täuschungen durch heterologe Trübungen nicht vor.' 
Sog. Verwandtschaftsreaktionen (betr. Pferdefleisch z. B. bedingt durch 
Esel- oder Maulesclfleiseh usw.) können unter Umständen ein unrichtiges 
Ergebnis vortäuschen, kommen aber bei Pferdefleisch praktisch in Deutsch
land wenigstens nicht in Betracht. Die Reaktion tritt auch bei gepökeltem, 
geräuchertem und faulendem Fleisch ein; bei solchem Untersuchungs
material muß Illan aber (lie Auslaugungszeit zwecks Gewinnung einer 
brauchbaren Eiweißlösung verlängern. In erhitztem oder gebratenem. 
Fleisch bleiben meistens reaktionsfähige Eiweißkörper zurück; bei Sup· 
penfleisch versagt aber die Methode meist gänzlich. Die Auslaugung 
solchen Materials ist 24 Stunden und länger fortzusetzen, Reaktionen 
können auch oft erst nach '10-20 Minuten eintreten. 

Auch mit dem aus Fettproben z. B. Rohtalg gewonnenen Eiweiß 
lassen sich biologische Untersuchungen auf Herkunft anstellen. 

Oben beschriebene Methode ist sinngemäß auch auf Würste an· 
wendbar. Zweckmäßig wendet man etwa 50 g an, die zuvor mit einem 
sterilen Messer mögliehst fettfrei gemacht sind. Die Wurstmasse ist mög
lichst klein zu schneiden. Die Auslaugung mit 0,85%iger NaCI.lösung 
beanspr.ucht bei Wurst meist mehr Zeit als bei Fleisch, namentlich bei 
stark geräucherten, erhitzten usw. Würsten; 20 Minuten ist Mindest· 
dauer. Die Herstellung eines klaren Filtrates, sowie dessen Verdünnung 
von I: 300 erfolgt wie oben. Das verwendete Antiserum muß sehr 
hochgradig sein, um auch geringere Mengen Pferdefleisch naehzuweisen. 
Nach Phlpnhu th soll die Wirkung noch in Verdiinnungpn I : 20000 
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eintreten. Da im allgemeinen aber geringere Pferdefleischzusätze alg 
25-30% kaum vorkommen, wird man auch mit einem Antiserum 
1 : 10000 in der Praxis meistens auskommen. Man hat womöglich jedes
mal eine Kontrollwurst, die etwa 30% Pferdefleisch enthält, mit in 
Arbeit zu nehmen. 

Für die Ausführungen der Reaktionen kommen folgende 6 Röhrchen 
in Betracht (jP 1 cem Lösung, in den ersten fünf mit 0,1 ecm Pferde
antiserum): 

1. Zu untersuchende \Vurstlösung. 
11. Normales Kaninchenserum. 

IU. Pferdefleisch enthaltende Wurstlösung. 
IV. Kein Pferdefleisch enthaltende Wurstlösung. 
V. Physiologische (0,85%ige) Kochsalzlösung, 

VI. Zu untersuchende Wurstlösung ohne Antiserum. 

Chemischer Nachweis von Pferdefleisch. 
Äußere Eigensehaftt'n und Merkmale für Pferdefleisch sind die 

meist dunkelrote, braunrote Farbe der Fleisch- und Wurstmasse, der 
süßliche Gesehmack (bt'i frischem Fleisch) und die grobfaserige Struktur, 
die man durch Anschneiden und Auspinanclerziehen bei Dauerwürsten 
feststellt. Fleisch von alten Schlachttieren (Rind) oder minderwertige 
Fleischteile dt'fselbpn, wiQ Kopffleisch, das vit'lfach zur Wurstfabrikation 
verwendet wird, zeigt bisweilen aber ebenfalls letztere Eigenschaften. 

Der chemische Nachweis hat an Bedeutung verloren, seitdem das 
biologische Verfahren eingeführt ist. Zur Erhärtung des Befundes des 
letzteren oder in besonderen Fällen können aber auch die chemischen 
Methoden mit Erfolg herangezogen werden. Die auf der Untersuchung 
des Pferdefettes beruhende chemische Methode ist, namentlich bei. Wurst
waren, deshalb häufig nicht anwendbar, weil das Pferdefett wegen seines 
tranigen Geschmackes und seiner gelben Farbe im Fleischereigewerbe 
nicht verwendet werden kann, sondern durch Schweinefett ersetzt werden 
muß. Die auf dem Glykogennachweis beruh('llde Methode versagt. 
wpil das Glykogen au" dem Fleiseh nach dem Schlachten rasch ab
nimmt bzw. ganz yersehwindet 1). Bt·i Anwesenheit von Stärke ist, 
die Methode überhaupt nicht anwendbar. Der chemische Nachweis von 
Pferdefleisch bleibt deshalb im wesentlichen auf das rohe, unbearbeitete 
'Fleisch beschränkt 2). 

a) Untersuchung des ~erdefettes, vgL Ausführung'sbE'stimmungen 
zum Fleischbeschaugesetz (Anlage d, 11. Abschnitt, im Abschnitt Fette 
S. 721. 

b) Glykogellnachweis, Methode Nie beI 3 ), nach UmgestaltungE'n 
von Külz 4 ) und Brücke') zerfällt in 3 Teile 6 ): 

1) Umwandlung durch Enzyme in Zucker. Der Glykogengehalt des Pferde
fleisches ist etwas beständiger als der der anderen Fleischarten. 

') Über den 'Vert der Glykogenmethode vgI. auch Martin, Zeitschr. 
f. U. N. 1906. 11. 249. 

3) Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 1891. 1. 185. 
') Zeitsehr. f. Biologie 1886. 22. 161. 
') Sitzungsber. d. 'Viener Akad. d. "·issen~eh. 1874. Aht. 2. fi3. 
') Der Untersuchullgsgang ist den friihe1't'n AIl"fiihl'ungshe"timlllnngen 

zum ~'leischbe8chaugesctz entnommen. 
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a) Bestimmung des Glykogens. 50 g von anhaftendem Fett 
möglichst befreites und zerhacktes Fleisch werden in einer Porzellan
schale in 200 ccm kochendes Wasser gebracht und eine halbe Stunde 
unter Ersatz des verdunstenden Wassers im Sieden erhalten. Dann 
gießt man vorsichtig die Flüssigkeit ab, zerreibt den Rückstand ohne 
Verlust möglichst fein, bringt ihn in die Flüssigkeit zurück, fügt 2 g 
Kalihydrat hinzu und läßt auf dem Wasserbade ~indunsten, bis das 
Volumen etwa 100 ccm beträgt. Ist noch nicht alles gelöst, oder ist 
auf der Oberfläche eine Haut vorhanden, so bringt man den Inhalt 
der Schale in ein Becherglas und erhitzt bei aufgelegtem Uhrglas, bis 
völlige Lösung erfolgt ist (4-8 Stunden). Die erkaltete Flüssigkeit 
neutralisiert man mit Salzsäure und setzt abwechselnd tropfenweise 
Salzsäure und Kaliumquecksilberjodidlösung (Brücke-Reagens 1) zu. 
Der reichliche, flockige Niederschlag enthält alles Eiweiß (Pepton usw.); 
man filtriert ihn ab. Ist das Filtrat nicht klar, sondern milchig, so ver
setzt man nach Pflüger 2) die Flüssigkeit mit dem doppelten Volumen 
96-98°/oigem Alkohol, läßt den Niederschlag sich vollkommen absetzen, 
hebt oder filtriert den Alkohol ab. Man löst den Niederschlag in 2%iger 
Kalilauge, neutralisiert und fällt von neuem mit Salzsäure und Kalium
quecksilberjodid, solange noch ein Niederschlag entsteht. Letzterer 
wird nun abfiltriert, noch feucht in einer Schale mit Wasser verrührt, 
dem einige Tropfen Salzsäure und Kaliumquecksilberjodid zugefügt sind, 
und nochmals auf das Filter gebracht. Diese Behandlung wird viermal 
wiederholt. Zu dcn vereinigten Filtraten gibt man unter Umrühren 
das doppelte Volumen 96%igen Alkohols, läßt 12 Stunden absetzen 
und filtriert. Den Niederschlag löst man in wenig warmem Wasser, 
versetzt nach dem Erkalten mit einigen Tropfen Salzsäure und Kalium
quecksilberjodid, um Spuren von Eiweiß zu entfernen, filtriert und fällt 
das Filtrat wieder mit Alkohol. Das gefällte Glykogen wird auf einem 
gewogenen Filter gesammelt, zuerst mit Alkohol, dann mit Äther, zu
letzt noch mit absolutem Alkohol gewaschen, bei 1100 getrocknet und 
gewogen. 

Das so gewonnene (}lykogen muß ein amorphes, weißes Pulver 
sein; die wässerige Lösung desselben muß eine starke, weiße Opaleszenz 
zeigen; die Lösung muß mit Jod eine burgunderrote Färbung geben, 
darf Fehlingsche Lösung nicht reduzieren und weder Stickstoff noch 
Asche enthalten. 

ß) Be~timmung des Zuckers (Traubenzuckers). 100 g von 
anhaftendem Fett möglichst befreites, fein zerhacktes Fleisch werden 
mit der fiinffachen Menge destillierten Wassers 2 Minuten gekocht und 
die Masse dann durch ein Koliertuch filtriert. 

Der auf dem Tuche verbleibende Rückstand wird gut ausgepreßt, 
in einer Reibeschale gründlich verrieben, darauf noch zweimal mit ge
ringen Mengen Wasser ausgekocht und weiter wie vorstehend behandelt. 
Nachdem man den schließlich verbliebenen Rückstand gut ausgepreßt 

') Herstellung: Zu einer 5-10 "j,igen KJ -Lösung wird unte!." Erwärmen 
und Umrühren solange HgJ. zugesetzt, bis ein Teil desselben ungelöst bleibt, 
und die Lösung nach dem Erkalten ab filtriert. 

') Arch. d. ges. Physiol. 1893. 53. 491. 
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hat, dampft man die vereinigten Filtrate auf dem WaBserbade auf wcnigcr 
als 100 ccm cin und filtriert darauf durch gewöhnliches Filtrierpapier. 
Das klare Filtrat wird mit Natronlauge schwach alkalisch gcmacht 
und auf 150 ccm aufgefüllt. In einem abgemessenen Tcilc dieser Lösung 
wird der Traubcnzucker (die Glucosc) bestimmt (vgl. S. 42). 

r) Bestimmung der fettfreien Trockensubstanz. Man 
bringt 2 g der zu untersuchenden Probe in eine Mischung yon Alkohol 
und Äther, läßt eine halbe Stunde darin, filtriert und wiischt mit Äther 
nach. Der Rückstand wird auf 100° erwärmt, wicder mit Äther ge
waschen, bei llOo getrocknet und gpwogen. DC'l' so erhaltene Rückstand 
ist die fettfreie Trockensubstanz. 

Die gefundene GlykogC'nmenge wirtl auf Traubenzucker umge
rechnet (162 Teile Glykogen = 180 'j'pile Traubenzucker odcr 9 Teik 
Glykogen = 10 Teile Traubl>nzuckrr; Glykogen X 1,11 = Trauben
zucker) und diese Zahl zu der gefundenen Menge Traubenzucker zu
gezählt. Die so erhaltene Summe darf I % der frttfreipn Trockensubstanz 
der Fleischware nicht überRtpigen, andernfalIR ist anzunehmen, daß 
Pferdefleisch vorliegt. 

Methode Mayrhofer 1)-PolenRke 2 ). 50 g zC'rhacktes, möglichst 
fettfreies Fleisch wC'rden in einem Becherglase mit 150 ccm alkohol. 
Kalilauge (80 g KOH in 11 Alkohol von 90 Vol.-o/o) bei aufgelegtem Uhr
glase und unter zeitweiligem Umrühren bis zur Lösung der Fleischfaser 
auf dem Wasserbadf' erwärmt. Die heiße Flüssigkeit wird mit 100 CClll 

50 0/0igem Alkohol ver~etzt und nach dem Erkalten mit Hilfe einer 
Wittschen Platte abfiltriert. Der Hückstand wird mit 30 ccm 50° warnwr 
alkoholischer Kalilauge, dann mit 90 0/ oigem Alkohol so bngc gewaschcn, 
bis das Filtrat mit verdünnter Salzsäure nicht mehr getrübt wird, und 
darauf in einem 110 ccm-Kolben mit 50 cem wässriger n-Alkalilauge 
1/2 Stunde zur Lösung des Glykogens auf dem Wasserbade erwärmt. 
Nach dem Erkalten wird mit konzentrierter Essigsäure angesäuert, 
mit Wasser auf 110 cem aufgefüllt und filtriert. 100 ecm des Filtrates wer
den mit 150 ecm absolutem Alkohol versetzt, da~ ausgeschiedene Glyko
gen nach 12 Stunden durch eineIl Goochtiegel oeIeT ein gewogenes Filter 
filtriert, mit 700/oigem Alkohol, bis das Filtrat keinen Rückstand .r.nehr 
hinterläßt, darauf mit absolutem Alkohol und schließlich mit Ather 
ausgewaschen. Man trocknet zuerst bei 40°, dann bei 100° bis zum kon
stanten Gewicht und zieht den Aschengehalt ab. Gefundener Wert, multi
pliziert mit 2,2 = Prozentgehalt des Fleisches an Glykogen, der auf 
fettfreie Trockensubstanz umzurechnen ist. 

Zur Trennung des Glykogens von Stärke werden 0,3-0,5 g 
des erhaltenen Glykogens in 30 cem Wasser gelöst und mit 11 g festem, 
feinst gepulvertem Ammoniumsulfat ·versetzt. Die abgeschiedene Stärke 
wird abfiltriert und mit einer Lösung von 11 g Ammoniumsulfat in 30 ccm 
Wasser ausgewaschen. Aus dem 60 ccm betragenden Filtrate fällt man 
nach Zusatz von 300 ccm Wasser das Glykogen mit 500 ccm Alkohol 

') Forschungsber. 1896. 3. 141 und 429; Zeitsehr. f. U. N. 1901. 4. 1101; 
vg!. auch A. Blliard, Forschungsbcr. 1897. 4.47. 

X) Arb. a. d. Kaiser!. Gesundh.-Amte 1906. 24. 576. Z. f. V. N. 1907. 
13.355; s. auch Kickton u. Mllrdfield, eben da 1907. 14. 501. 

Bujard·Baier, Hilfsbuch. 4. Aufl. 10 
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aus und filtriert. Der Stärkeniederschlag wird mit 50 Ofoigem Alkohol 
gewaschen. Beide Niederschläge werden im Wassertrockenschrank 
getrocknet und dann gewogen. 

8. ('rüfung auf Bindemittel. 

1. Mehl, Stärkemehl, Semmel. 

a) Qualitativ 
durch Betupfen der frischen Schnittflächen von Wurst oder von möglichst 
glattgestrichenem Hackfleisch (kommt im allgemeinen nur bei Schweine
hackfleisch oder Wurstfüllmasse, sogen. Brät, vor) mit Jodjodkalilösung. 
Bei Anwesenheit von Mehl oder Stärke ist die betupfte Stelle blau 
bis schwarz. blau. Stärkemehlfreie, aber gepfefferte Fleischware zeigt, 
wenn überhaupt Reaktion eintritt, mit bloßem Auge kaum zu erkennende 
blaue, vereinzelte Pünktchen auf der mit Jodlösung betupften Stelle. 
Blaugefärbte Teile sind noch mikroskopisch nachzuprüfen. Die kleinen 
Stärkekörner des Pfeffers sind leicht von denjenigen der Getreidearten 
und der Kartoffel zu unterscheiden. Die Unterscheidung, ob Mehl oder 
Semmel zugesetzt ist, ist meist eine unsichere, weil z. B bei Würsten 
ebenso eine Verkleisterung der Stärke eingetreten sein kann, wie bei 
gebackenen Semmeln. 

b) Quantitative Prüfung. 
Empfehlenswert ist das von Großfeld1 ) vereinfachte polari

metrisehe Verfahren von Leh mann und Schowal ter2): 

25 g zerkleinerte Wurstware werden im Becherglas auf dem Wasser
bad mit 50 ccm etwa gO/oiger alkoholischer Kalilauge so lange erwärmt, 
bis sich die vorhandenen Fleisch- und Fetteilehen gelöst haben, was 
durch Zerdrücken der gröberen Teile mit dem GlasAtabe beschleunigt 
wird. Dann wird durch ein Papierfilter möglichst durch Dekantation 
abfiltriert, anfangs mit 50-55°/Jgem Alkohol (auch aus denaturiertem 
Spiritus hergestelltem), dann mit stärkerem ausgewaschen und schließ
lich mit reinem Alkohol behandelt, bis die Waschflüssigkeit mit Essig
säure keine Trübung mehr gibt bzw. farblos ist, und zum Schluß mit 
etwas Äther übergossen. Es ist darauf zu achten, daß tunliehst wenig 
Stärke auf das Filter gelangt. Nach dem Trocknen gibt man den Filter
rückstand in das Becherglas zurück, zerkleinert das Filter durch Zer
schneiden mit der Schere über einem Blatt Glanzpapier und bringt die 
Stückehen quantitativ in ein 100 ccm-Kölbchen. Den Rückstand im 
Becherglas übergießt man mit 20 ccm Wasser unter gutem Durchweichen, 
hierauf mit 30-40 Qcm Salzsäure (1,19) und bringt alles zu den Papier
schnitzeln in das 100 ccm-Kölbchen, wobei man das Becherglas mit etwas 
Salzsäure (1,125) nachspült. Nach halbstündigem Stehen gibt man so
dann eine Messerspitze mit Säuren gereinigtes Kieselgur zu und füllt 
mit Salzsäure (1,125) bis zur Marke auf. Nach kräftigem Umschütteln 
und Filtrieren durch ein trockenes Filter erhält man so ein Filtrat, das 
am besten in einem Polarisationsröhrchen mit Hartgummiverschluß 

') Z. f. U. N. 1916. 31. 237. 
') Z. f. U. N. 1912. 24. 319. 
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polarisiert wird. Nimmt man den mittleren molekularen Drehungs

winkel zu + 2020 an, so entspricht nach der Gleichung b = IOOx a 
2 X 202, 

wobei b der Gehalt der Lösung an Stärke, ader Drehungswinkel ist, 
je ein Grad der Kreisteilung im 200 mm Rohr = 0,2475 g Stärke in 
100 ccm. Bei Verwendung von 25 g Substanz erhält man daht'r den 
Prozentgehalt an Stärke durch Multiplikation des abgelesenen Drehungs
winkels mit 0,99. 

Das Verfahren von Mayrhofer 1) ist wegen seiner schnellen 
Ausführbarkeit und gleichzeitig hinreichenden Genauigkeit ebenfalls 
brauchbar. 

10-20 g getrocknetes Fleisch oder zerkleinerte Wurst (die an
zuwendende Menge ergibt sich aus der qualitativen Reaktion) werden 
in einem Becherglase mit etwa 50 ccm alkoholischer Kalilauge (80 g 
KOR im Liter Alkohol von 90 Vol._%) unter Bedecken mit Uhrglas 
auf dem kochenden Wasserbade zum Lösen gebracht und alsdann mit 
heißem 50%igem Alkohol bis zum 2 bis 3-fachen Volumen verdünnt. 
Nach dem Absitzen wird durch ('inen mit Asbest belegten Trichter oder 
Goochticgel filtriert und noch 2 mal mit heißer 80f0iger Kalilauge nach
gewaschen. Weiteres Nachwaschen mit heißem 50 0/ oigem Alkohol 
ist dann noch so lange erforderlich, bis das Filtrat auf Zusatz "on Säure 
vollkommen klar bleibt und die alkalische Reaktion versch\nlllden ist. 
Der Filtrationsrückstand wird nunmehr in das ursprüngliche Gefäß 
zuriickgegeben und mit etwa 60 ccm einer etwa normalen Kalilauge 
etwa, 1/2 Stunde auf dem Wasserbade behandelt. Nach dem Erkalten 
bringt man das Volumen der Flüssigkeit, ohne> das Filter zu berücksich
tigen, auf 200 CCln, hebert nach dem Absitzen 50 ccm der nicht filtrierten 
Lösung ab, säuert mit Essigsäure schwach an und fällt durch Zusatz des 
gleichen Volumens 950f0igen Alkohols die Stärke aus. Den Nieder
schlag sammelt man im Goochtiegel und wäscht ihn mit 50 0/oigem 
Alkohol aus, bis nach dem Verdampfen einer Probe kein Rückstand ver
bleibt. Man wäscht mit Alkohol von 96 Vol.-Ofo nach, verdrängt den 
Alkohol mit Äther und trocknet bei 105° bis zur Gewichtskonstanz. 

Diastaseverfahrcn '). 
Etwa 20 g der getrockneten und noch dureh Extraktion entfetteten 

(Ausführung verg!. .. Allgemeine Untersuchungsverfahl'en", S. 37) Fleischware 
kocht man etwa eine halbe Stunde lang mit Wasser, wobei wegen des Schäumens 
der Masse vorsichtig zu verfahren ist, läßt auf etwa 60' erkalten, gibt 0,1 bis 
0,2 g Diastase oder 15 Tropfen Diastaselösung ') zu und hält etwa 5 Stunden 
bei 60 bis 65°. Zur Abseheidung der Eiweißstoffe kocht man die Flüssigkeit 
noch einmal auf, filtriert durch Asbest in einen 150 ccrn-Kolben, wäscht mit 
wenig heißem \Vasser aus (der Rück~tand ist auf ungelöste Stärke zu prüfen), 
versetzt das Filtrat mit Tonerdebrei, füllt mit '''asser auf 150 eem auf und läßt 
den Niederschlag sich absetzen. Dann filtriert man 75 oder 100 ccm und inver
tiert diese mit 7,5 bzw. 10 cem 25°/. iger Salzsäure (1,125) durch dreistiindlges 
Erhitzen am Rückflußkiihler im kochenden \Ym;serbade. Nach dem Erkalten 
wird die Flüssigkeit mit Natronlauge (300 g NaOH in 1 Liter) oder festem 
kohlensaurem Natrium fast neutralisiert, wenn erforderlich filtriert und mit 
Wasser auf 100 oder 150 ccm gebracht. In je 25 oder 50 ccm dieser Lösung 

1) Forschllugsber. 1896. 3. 141. 429. 
') Forschllngsber. 1897. 4. 204. 
') Herstellung S. 53. 

10* 
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bestimmt man die Glucosemenge nach Allihn (S. 42); - die gefundene Zucker· 
menge init 0,9 multipliziert gibt die Stärkemenge. 

Bei dem Verfahren wird unter Umständen Glykogen mitbestimmt. Diese3 
wird nach S. 143 besonders bestimmt. Mayrhofer ') gibt ein besonderes Tren
nungsverfahren an. S. auch S. 145. 

Zur Umrechnung des Stärkewertes auf Gctreidemehl ist das 
Resultat mit 0,6 zu dividieren. 

Weitere Verfahren sind vonBaumert u. Bode 2) und von Lintner 3) 
im allgemeinen Untersuchungsgang angegeben. 

2. Eiweiß (Albumin, Kleber usw.). 
Kickton 4), sowie E. FederÖ) weisen auf den meistens hohen 

Aschengehalt, auf die hohe Alkalität und die veränderte Zusammen
setzung der Asche der Eiweißbindemittel gegenüber der Fleischasche, 
namentlich bezüglich des Kalkgehaltes (bei Verwendung von Milch· 
pulvern und Kasein) 'hin. Die Fähigkeit eines wässerigen, warmen 
Auszuges der Wurstware, leicht zu gelatinieren, deutet unter Umständen 
auf die Verwendung von Eiweißbindemitteln (Hühnereiweiß) hin. Bis
weilen enthalten solche Eiweißbindemittel auch Stärkemehle (Er
kennung mit Jodjodkaliumlösung); die mikroskopische Untersuchung 6) 

ist ebenfalls zu Hilfe zu nehmen. 

9. Nachweis von Farbstoffen. 
Qualitativ am besten nach A. Kickton und W. König 7). 

20 bis 25 g Wurstmasse oder 5 bis 10 g (auch weniger), der mög· 
lichst von Fett und Fleisch befreiten Wursthüllen werden im Becher
glase mit 960J0igem Alkohol derart übergossen, daß letzterer etwa 1 cm 
über der Substanz steht; das Glas wird darauf mit einem Uhrglas bedeckt, 
1/4 bis 1/2 Stunde auf dem kochenden Wasserbade erhitzt und die Lögung 
abgegossen. Nach starkem Abkühlen (Abscheiden des Fettes) wird 
die Flüssigkeit filtriert und das Filtrat nach Zusatz von 5 bis 10 ccm 
einer 5%igen Weinsäure- oder lO%igen Kaliumbisulfatlösung mit einem 
entfetteten Wollfaden auf kochendem Wasserbade bis zur Verjagung 
des Alkohols und unter Ersatz des verdampfenden Wassers im Wasser
bade weiter erhitzt. Der gefärbte Wollfaden wird dann noch zur Ent
fernung anhaftender organischer Substanzen mit Wasser, Alkohol und 
Äther nachgewasehen und dann getrocknet. Vergl. auch Ed. Späth 8 ). 

Die amtliche An weisung der Ausführungsbestimmungen zum Schlacht· 
vieh- und Fleischbeschaugesetz vom 3. Juni 1900 (Wortlaut siehe S.726) 
ist im wesentlichen eine Zusammenfassung der Methoden von Klinger 
und Bujard 9), Späth 10), Bremer ll), MerJ12) u. a. Nach letzterem 

') Z. f. U. N. 1901. 4. 1101. 
') Zeitschr. f. angew. Chemie 1900. 13. 1074 u. 1111; 1901. 14. 461. 
S) Z. f. U. N. 1907. 14. 201>. 
') Z. f. U. N. 1908. 16. 561. 
') Ebenda 1909. 17. 191. 
') A. Behre, Z. f. U. N. 1908. 16. 360. 
') Ebenda 1909. 17. 433. 
8) Ebenda 1909. 18. 587. 
') Zeitschr. f. angew. Chemie 1891. 515. 

'0) Pharm. Zentralh. 1897. 38. 884. 
") Forschungsber. 1897. 4. 45. 
") Pharm. Zentl'alh. 1909. 11. 215. 
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reißt die beim Ansäuern der Extraktionsflüssigkeit ausfallende Salicyl
säure den Farbstoff zum Teil mit. Die gefärbten Kristalle &'tllllllcit 
man auf Glaswolle, wäscht oberflächlich mit kaltem Wasser nach und 
löst dann die Salicylsäure in heißem Wasscr auf. Aus diescr Li:sung 
lassen sich auch geringe Farbstoffmengen auf Wolle auffärben. Auf 
andere Methoden, bei welchen als Lösungsmittel Amylalkohol, Am
moniak (bei Karmin) usw. vorgeschlagen ist, sei verwiesen. Vgl. A. J uc
kenack u. R. Send tned), E. Spät'h 2), Ed. Polenske 3), A. Reinsch 4). 
Der Nachweis von Farbstoffen ist insbesondere auch in den Abschnitten 
"Fruchtsäfte und Wein" eingehend behandelt. Auf die beschriebene 
Umfärbung nach Fresenius zur Kontrolle der Richtigkeit des 
Prüfungsergebnisses sei besonders hingewiesen. Mit Kochsalz, Zucker, 
Salpeter oder mit schwefligsauren Salzen erzeugte Röte (Salzungs-) 
(beim Pökeln) gibt an die Lösungsmittel keinen Farbstoff ab, der sich 
festhalten läßt; die Färbung verschwindet auch meist schon beim Kochen. 
Ausfärbungen sind als Beweismittel aufzubewahren. Statt der Färbung 
mit Teerfarbstoffen oder Karmin wird auch mit Paprika (dem sehr milden 
oder der Schärfe beraubten Roscnpaprika) mnllgelnder frischer Wurst
farbe aufzuhelfen versucht. Bisweilen ist solcher Paprika noch mit Teer
farbe gemischt. Paprika-Färbungen sind meist schon am gelbroten 
Aussehen der Würste zu erkennen. Die auf den Auszügen schwimmende 
Fettschicht ist dunkelgelb_ Paprika zusätze, welche zwecks Färbung 
der Fleischmassc gemacht sind, sind als Verfälschung wie die anderen 
Farbstoffzusätze zu betrachten. 

Der Nachweis der Darmfarbe (Räucher-) geschieht wie derjenige 
der Wurstmasse ; der Darm ist von der Wurstmasse vorher zu trennen. 
Nicht selten dringt die Darmfarbe auch mehr oder weniger in das Wurst
innere ein. 

10. Nachweis von Konservierungsmitteln. 
Vgl. die amtlichen Anweisungen für Fleisch und Fette, 

S. 722 und 729. 
Zur Ergänzung sei noch folgendes hinzugefügt: 

a) Borsäure und deren Snlze. 
Zur Auffindung sehr geringer Mengen Borsäure sind verschiedene 

Methoden vorgeschlagen. Goske5 ) verwendet die Kapillamnalyse. 
Arbeiten von v. Spindler6 ) und Mezger7 ) beziehen sich auf die Flammen
reaktion. Zum Nachweis minimaler Mengen Borsäure, wie sie in Koch
salz (0,6 bis 3,0 mg in 100 g) vorkommen, eignen sich die Methoden 
von He be brand 8) (kolorimetrisch) und von Partheil und Rose9) (Per
foration), letztere zu foren sen Zwecken. 

') Z. f. U. N. 1899. 2_ 177. 
') Ebenda 1901- 4. 1020. 
3) Arbeiten a_ d_ Kais. Gesundh.-Arnt 1900_ 17_ 568_ 
') Z_ f- U. N_ 1902_ 0_ 581 und Zeitsehr_ f_ öffentt Chemie 1900. 48.5_ 
.) Zeitsehr_ f. U_ N_ 1905. 10. 242 . 
• ) Ebenda 1905. 10_ 578. 
') Ebenda 1905. 10_ 243. 
') Chem. ztg. 1905. 29. 566; Z. f_ U. N. 1902. O. 55. Hierzu ist ein beson

deres Kolorimeter erforderlich. 
') Ebenda 1901. 4_ 1172 und 1902. 5. 1049_ 
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Quantitative Methode zur Feststellung der Borsäure (Verfahren 
von Jörgensen nach den Vorschlägen von Beythien und HempeP): 

Zerkleinerte Fleiseh- und Wurstwaren werden mit Sodalösung in 
einer Platinschale getrocknet und verascht. Nachdem die Asche mehrfach 
mit heißem Wasser ausgelaugt ist, werden die vereinigten Filtrate mit 
Schwefelsäure versetzt, dann zur Austreibung von etwa vorhandener 
Kohlensäure kurze Zeit schwach erwärmt und nach dem Abkühlen 
mit kohlensäurefreier n/10-Natronlauge unter Zusatz von Phenolphthalein 
genau neutralisiert. Man fügt nun zu der etwa 50 ccm betragenden 
Flüssigkeit 25 CCln reines neutrales Glyzerin oder 1 bis 2 g Mannitpulver 
und titriert mit n/10-Natronlauge bis zum Eintritt schwacher Rotfärbung. 
Dabei tritt eine Fällung von Phosphaten ein, die unberücksichtigt bleib€'n 
kann; Zusatz von neutralem Alkohol verschärft die Erkennung des 
Farbenumschlags. Mitteist einer Borsäurelösung (hergestellt durch 
Lösung von 2 g chemisch reiner kristallisiert er Borsäure in 1 Liter kohlell
säurefreiem Wasser-Lösung I), von welcher ebenfalls 50 ccm unter Zugabe 
von Phenolphthalein erst mit n/lo-Natronlauge bis zur Rotfärbung ver
setzt, dann mit 25 cem Glyzerin oder 1 bis 2 g Mannitpulver gemischt 
und dann wiederum mit n/10 - Natronlauge austitriert werden, wird 
der Titer der Natronlauge festgestellt. Ergibt die annähernde Berech
nung einen Gehalt von etwa 0,4 g Borsäurt.>, so stellt man eint.> Lösung 
von 8 g Borsäure zu 1 I kohlensäure freiem Wasser (Lösung II) her und 
ermittelt in 50 ccm dieser Lösung wie angegeben den Titer. Bei Borsäure
mengen zwischen 0,1 und 0,4 g nimmt man entsprechende Anteile dieser 
Lösung H, bei weniger als 0,1 die Lösung I; bei 0,2 g z. B. 25 ccm und 
verdünnt diese auf 50 ecm. Beträgt z. B. der Titer 15,80 ccm n/10 Natron
lauge, 80 entspricht 1 ccm = 0,00620 g HaBOa = 0,00343 g B20a. 

Da die Methode 2) in dieser Ausführung sehr gute Resultate liefert, 
so genügt es darauf hinzuweisen, daß zahlreiche Abänderungsvorschläge 
keine Verbesserungen bedeuten. 

Über Borsäurenachweis haben u. a. noch Beiträge geliefert: 
G. Fendler 3 ), L. WolfruItl und I. Pinnow 4 ), Ch. E. Cassal 
und H. Gerrans 5 ), R. Riechelmann und E. Leuscher 6 ). Siehe 
auch " "'ein". 

b) Benzoesäure und deren Salze. 

Eine amtliche 7 ) Anweisung zum Nachweis ist nicht erlassen. 
Die unter Wärmezufuhr hergestellte wässerige Lösung (Aus

schüttelung bei Fetten) wird mit verdünnter Schwefelsäure oder Phos
phorSäure angesäuert und mit Äther mehrmals ausgezogen. Die ätherische 
Lösung wird zweimal mit 5 eem Wasser gewaschen und mit 2 cem 
n/2 Alkalilauge ausgesehüttt.>lt. Der alkalische Auszug wird in einem 

') Zeitschr. f. U. N. 1899. 2. 842. 
') Sie eignet sich auch für Milch, Margarine und Butter. 
') Zeitschr. f. U. N. 1906. 11. 137. 
') Ebenda 1906. 11. 144. 
') ehern. News 1903 u. Zeitsehr. f. U. N. 1904. 7. 315. 
') Zeitschr. f. öffentJ. Chemie 1902. 8. 205. 
'l Nach den Entwürfen zu Festsetzungen über l,ebenslllittel, (Speise' 

fette und Öle). . 
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Probierrohre bei 100-115° zur Trockne eingedampft. Den erhaltenen 
Rückstand erhitzt man mit 8-10 Tropfen konzentrierter Schwefel
säure und etwa 0,1 g Kaliumnitrat 10 Minuten lang im Glyzerinbade 
auf 120-130°. Nach dem Erkalten fügt man etwa 1 ccm Wasser hinzu, 
macht deutlich ammoniakalisch und erhitzt zum Kochen. Auf die Ober. 
fläche der wieder erkalteten Lösung läßt man vorsichtig 1 Tropfen 
Schwefelammoniumlösung fließen. Waren Benzoesäure oder Benzoate 
vorhanden, so entsteht ein brauner Ring, der bei längerem Kochen 
der Flüssigkeit wieder verschwindet. 

K. Fischer und O. Gruenert 1) haben für Benzoesäurenachweis 
im Fleisch und in Fetten folgendes Verfahren ausgearbeitet: 50 g des 
zerkleinerten Fleisches usw. werden mit 100 cem 50 % igcn Alkohols 
durchgemischt, mit verdünnter Hzt)04 allgesäuert und 1/2 Stunde lang 
unter öfterem Umrühren ausgelaugt. Man preßt dann die Masse durch 
ein Gazetuch ab. Die alkalisch gemachte Flüssigkeit wird solange auf 
dem Wasserbad erwärmt. bis der Alkohol verdampft ist. Dann füllt 
man auf etwa 50 ecm auf, versetzt mit 5 g NaCl und erhitzt nach dem An
säuern mit verdünnter R ZS04 bis zum Sieden. Nach dem Filtrieren 
wird das Filtrat mit Äther fwsgeschütteIt. Ätherflüssigkpit mit R 20 
waschen und de.nn verdampfen. Die Prüfung des Rüukstandes erfolgt 
wie im Nachstehenden beschrieben ist. 

Oder: 50 g geschmolzenes oder gut gemischtes Fett mit 100 ccm 
Alkohol von 20 VoI.-Ofo und 0,2g HCI (1,124) in verschlossenem Kolben 
40 bis 50 mal kräftig umschütteln. Erwärmen dps Gemisches auf dem 
Wasserbad bei etwa 70°, im Schl'idetrichter das Fett vom wässerig
alkoholischen Teil trennen und letzteren mit KOR neutralisieren, Alkohol 
verjagen, dann erwärmen und nach dem Erkalten filtrieren. 

Die nach beiden Verfahren hergestellte wässerige Lösung des 
Rückstandes wird vorsichtig mit verdünnter Kalilauge neutralisiert und 
mit Natriumazetatlösung und stark verdünnter Eisenchloridlösung ver
setzt. Oder man löst die Benzoesäure in ammoniakalischem Wasser, 
dampft die Lösung auf ein kleines Volumen bis. zur neutralen Reaktion 
ein und versetzt mit einigen Tropfen l % igcr Eisenchloridlösung. 

Die Bcnzoesäure kann auch durch Sublimation aus dem aus 
der wässerigen Lösung erhaltenen Rückstand in bekannter Weise er
mittelt werden. 

A. R öhr i g 2) führt die Benzoesäure in Benzoesäureäthylester 
über. Der bekannte Rückstand wird mit wenig absolutem Alkohol 
und konzentrierter Schwefelsäure einmal aufgekocht. Nach dem Er
kalten verdünnt man mit Wasser, setzt 5 eem Äther hinzu und schüttelt 
aus. Man taucht einen Streifen Filtrierpapier in die ätherische Lösung, 
worauf der charakteristische Gerueh beim Verdunsten des Äthers deut
lich hervortritt. (Bei geräucherten Waren nicht anwendbar). 

Zur Anstellung der Salizylsäureprobe nach Fischer und 
GruenerP) wird der alknlischc Verdampfungsriiekstand der ätherischen 

') Zeitscllr. f. U. N. 1909. 17.721; siehe auch W. von Genersisch, ebenda. 
1908. 16. 223. 

') Bericht d. Unters.-Ansta1t Leipzig 1906. 12. 
') 1. c. 
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Lösung im Silbertiegel mit etwa 2 g gepulvertem Ätzkali geschmolzen. 
Die Schmelze darf nicht länger als 2 Minuten im Fluß gehalten werden, 
dann zersetzt man sie mit H 2S04, schüttelt mit Äther aus usw. wie 
beim Nachweis von Salizylsäure. 

K. B. Leh mannl ) führt die Benzoesäure in Benzaldehyd in folgen
der Weise über. Die alkalisch gemachte wässerige Lösung dE:)s Aus
schüttelungsrückstandes wird auf 1/2-1 ccm eingedampft, im Uhrglase 
angesäuert, mit einem Körnchen Natriumamalgam versetzt und mit 
einem zweiten Uhrglase bedeckt. Bittermandelölgeruch nach beendigter 
Wasserstoffentwicklung. 

Nachweis von Benzoesäure nach MeißI siehe Abschnitt "Milch". 
statt Benzoesäure soll auch schon Zimtsäure verwendet worden sein. 

Betr. Nachweises siehe "Wein". 

Die quantitative Bestimmung der Benzoesäure wird in analoger 
Weise wie bei der Salizylsäure ausgeführt (s. Wein). 

Ein etwas umständliches qualitatives und quantitatives Verfahren 
geben R. Baumann und F. Großfeld2) an. 

Ferner sei auf eine von A. Krüger3) beschriebene Methode hinge
wiesen. 

c) Kochsalz, Salpeter und salpetrigsaure Salze. 

Zum Nachweis von Kochsalz in Pöckelfleisch ist eine amtliche 
Anweisung erlassen, s. S. 715. Diese kann auch in anderen Fällen sinn
gemässe Anwendung finden. 

Eine amtliche Anweisung zum Nachweis von Salpeter ist 
nicht erlassen. 

Man zieht das entfettete Fleisch mit heißem Wasser aus und 
prüft die Lösung mit den bekannten Nitratreagentien (siehe Wasser). 
Quantitativ bestimmt man den Salpeter im wässerigen Auszug nach 
Vlsch oder gasvolumetrisch nach Schlösing und Tiemann (vgl. 
"Wasser"), (Modifikation nach K. Farnsteiner und ·W. Stüber4). 
Auf das Nitronverfahren nach Paal und Mehrtens 5 ), auf das Ver
fahren von B. PfyI6), auf das von TiIImanns und Splittgerber 7) 

sei verwiesen. 
Salpetrigsaure Salze werden nach' dem vom Kaiser!. Gesund

heitsamte veröffentlichten Entwurf (s. S. 726) nachgewiesen. VergI. auch 
A uerbach u. Ri ess, Bestimmung kleiner Mengen salpetrigsaurer Salze, 
besonders im Pökelfleisch. Arb. a. d. Reichsges. Amt 1919, 51, 532. 

Acel 8) hat einen qualitativen und quantitativen Nachweis von 
Nitraten und Nitriten auf die Naphtylamin - Sulfanilsäurereaktion 
(n. Grieß) aufgebaut. 

') Chem.-Ztg. 1908. 32. 949. 
') Zeitschr. f. U. N. 1915. 29. 465. 
') Ebenda 1913. 26. 12. 
') Ebenda 1905. 10. 330. 
') Ebenda 1906. 12. 410. 
') Ebenda 1905. 10. 101. 
') Ebenda 1912. 23. 49. 
') Ebenda 1916. 31. 332. 
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d) Formaldehyd. 

Außer der in der amtlichen Anweisung S. 723 angegebenen 
Methode (nach·Romijn1), die als die schärfste gilt, sei noch auf folge lide 
hingewiesen; hierbei sei vorausgeschickt, daß die Reaktionen in Des t i 1-
laten auszuführen sind, die gemäß der amtlichen Vorschrift gewonnen 
sind. 

Reaktion nach RiminiZ) mit Abänderung von C. Arnold ulld 
C. Men tzeP). 10 ccm formaldehydhaltige Flüssigkeit mit 10 ccm ab
solutem Alkohol durchschütteln, absitzen lassen, nötigenfalls über
stehende Flüssigkeit durch ein trockcnes Filter filtrieren; zu 5 ccm Filtrat 
0,03 g festes Phenylhydrazinchlorid, dann 4 Tropfen FeCI3 und schließlich 
unter Kühlung allmählich 12 Tropfen konzentrierte H ZS04 hinzufügen. 
Bei Vorhandensein von Formaldehyd entsteht rote, sonst nur gelbe 
Färbung (Acetaldehyd gibt die Reaktion nur in VerdünnungeIl von 
.-l: 150, Benzaldehyd, Chloral, Aceton überhaupt nicht, wohl aber Akro
lein, das bei ranzigem Fett vorhanden sein kann). Folgende Vorschrift 
wird dadurch nicht beeinflußt: 

In etwa 5 ccm der Lösung bringt man ein erbsengroßes Stück 
salzsaures Phenylhydrazin und 2-4 Tropfen eiller 5-10%igen Nitro
prussidnatriumlösung sowie darnach tropfenweise (8-12 Tropfen) eine 
1O-150J0ige Alkalilauge. Sofort entst .. ht blaue bis blaugrüne ziemlich 
beständige Färbung. An Stelle von Nitroprus~idnatrium kanJl Ferri
zyankalium treten, es tritt eine stark scharlachrote Färbung auf. 

Reaktion mit Morphin nach A. J orissen4 ). Man stellt die formalde
hydhaltige Flüssigkeit unter eine Glasglocke und daneben ein Gefäß 
enthaltend einen Kristall Morphinchlorhydrat mit 10 Tropfen Schwefel
säure (6 Teile H ZS04 + 1 Teil Wasser). Purpurrote, in Blau übergehende 
Färbung, die von anderen Aldehyden nicht hervorgerufen wird. 

Reaktion von O. Hehner in der Ausführung von F. v. Fillinger5 ). 

Man versetze das Destillat mit etwa 0,1 g Witte-Pepton, gibt zu 10 ccm 
der Lösung einen Tropfen 50J0ige Ferriehloridlösung und untersehichtet 
mit 10 cem konzentrierter Schwefelsäure. Violettblauer Ring; beim 
Durchschütteln ebenso, bei sehr geringem Gehalte rötlich violette Färbung. 

Phloroglucinreaktion nach Tollens und Weber6). Erhitzen der 
Formaldehydlösung mit einigen Tropfen 10/ 0 iger Phloroglucinlösung 
und gleichen Raumteilen HOl (1,19) 2 Stunden lang. Zunächst weißliche 
Trübung, später Ausscheidung von rot gelben Flocken. (Quantitative 
Anwendung der Methode auch möglich, siehe Literatur.) 

Reaktion nach O. Hehner') mit Schwefelsäure (namentlich für 
Milch anwendbar). Man verdünnt die Milch mit dem gleichen Vo
lumen Wasser und läßt konzentrierte H 2S04 zufließen. Berührungszone 
bei Anwesenheit von Formaldehyd violetter Ring; die Sicherheit und 

1) Pharm. ztg. 1891i. 40. 407. 
') Z. f. U. N. 1898. 1. 858. 
') Ebenda 1902. 11. 353 u. Chern. ztg. 1902. 26. 246. 
') Zeitsehr. f. U. N. 1899. 2. 867. 
') Ebenda 1908. 16. 226. 
') Bericht der deutsch. ehern. Ges. 1897. 30. 2510; 1899. 32. 2841; ygl, 

auch Utz, Apothek.-Ztg. 1900. 15. 884. 
') Zeitsehr. f. anal. Ch. 1900. 39. 331. 
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Schärfe der Reaktion wird erhöht, wenn man vorher der Milch etwas 
Pepton zusetzt (K. Farnstciner1) u. a. 

Weitere zahlreiche Reaktionen auf Formaldehyd sowie quantitative 
Methoden finden sich in den Handbüchern von J. König,· A. Beythien, 
Röttger usw. 

e) Schweflige Säure, schwefligsaure und unterschwefligsaure 
Salze. 

Vgl. die amtliche Anweisung S. 724. 
Qualitativ läßt sich schweflige Säure auch nach H. Sch mid t 2) 

nachweisen, indem man Stärkepapier mit 1 Tropfen einer stark ver
dünnten Jod-Jodkaliumlösung betupft; die entstehende Blaufärbung 
wird durch S02 aufgehoben. - Mit Zink und Salzsäure tritt Reduktion 
zu H2S ein - Bleipapier 1 (Zink auf H2S-Entwickelung erst prüfen!) -

Unterschwefligsaure Salze (Thiosulfate) werden neben schweflig
sauren Salzen nach C. Arnold und C. Men tzel 3) auf folgende Weise 
nachgewiesen: Etwa 10 bis 12 g des feingehackten Materials mit ebenso
viel einer Mischung gleicher Raumteile Wasser und Weingeist mit einem 
Glasstab im Reagensglase durcharbeiten, langsam unter Umschwenken 
zum Sieden erhitzen und nach dem Abkühlen filtrieren. Bei genügender 
Abkühlung läuft das Filtrat klar ab. Zu 2 bis 3 Tropfen davon et'Ya 
1 bis 2 ccm 0,50J0iges Natriumamalgam und nach 10 Minuten langer 
Entwickelung von WaEserstoff (Umschwenken 1), in kurzen Zwischen
räumen 2 bis 3 Tropfen einer 2%igen Nitroprussidnatriumlösung zu
setzen. Rötliche Färbung (infolge H2S-Bildung) bei Anwesenheit von 
Thiosulfat. Gelbfärbung, wenn nur Sulfit zugegen ist. 

Nach A. Gu t mann4 ) werden 50g kleinzerhacktes Fleisch in 100 ccm 
einer Mischung gleicher. Mengen von Alkohol und Wasser verteilt und 
mit einigen Tropfen Sodalösung bis zur schwach alkalischen Reaktion 
unter gelindem Kochen erhitzt. Der nach dem Erkalten abgepreßte 
Auszug wird mit 1-3 ccm einer 100J0igen Cyankaliumlösung nicht ganz 
bis zur Trockene eingedampft. Dieser Rückstand wird mit etwa 20 ccm 
einer Mischung von gleichen Teilen Alkohol und Wasser aufgenommen, 
mit verdünnter Salzsäure angesäuert und nach dem Filtrieren mit 2 ccm 
einer 10%igen Eisenchloridlösung versetzt. Es entsteht eine blutrote 
Färbung durch gebildetes Rhodankalium bei Gegenwart von unter
schwefligsauren Salzen. 

Bezüglich quantitativer Methoden sei auf die von Th. Schuhmacher 
und E. Feder') angegebene Methode verwiesen. Die amtlich vorgeschriebene 
und allbekannte quantitative Methode wird wohl in der Regel zu bevorzugen sein. 

Betreffs freier und gebundener S02 siehe bei "Obstdauerwaren". 

f) Fluorwasserstoffsäure und deren Salze. 
Qualitativ siehe amtliche Anweisung S. 725 und Abschnitt 

Wein S. 426. 
Quantitative Bestimmungen siehe Treadwell und Koch, 7.eitschr. 

f. analyt. Chemie 1904. 43. 469 Zeitschr. f. U. N. 1904. 7. 510. 

') Forschungsber. 1896. 3. 363. 
') Arbeiten a. d. Kaiserl. Gesundh.-Amte 1904. 21. 283. 
') Zeitschr. f. U. N. 1903. 6. 550. 
') Ebenda 1907. 13. 261-
') Ebenda 1905. 10. 649. 
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g) Salicylsäure und deren Verbindungen. 
Methoden zum Nachweis siehe amtliche An weisung S. 725 sowie 

auch die Absclmitte "Milch" und "Wein". 
Zur quantitativen Bestimmung der Salicylsäure gibt es zur Zeit 

für die Praxis keine völlig exakten Methoden. Da es sich in den meisten 
Fällen auch nur um annähernde Feststellungen der Menge handeln 
dürfte, genügt es im ·allgemeinen, die gewichtsanalytische Bestimmung 
durch Verdunsten des Ätherpetrolätherauszuges1) und vorsichtiges 
Trocknen (wegen Sublimation) bei niedriger Temperatur bzw. über 
Schwefelsäure vorzunehmen. Erhält man keine reinen, weißen Kristalle, 
so empfiehlt es sich, das Objekt mit Chloroform umzukristallisieren. 
Auf die kolorimetrische Methode von W. L. Dubois2) sei verwiesen. 

h) Chlorsaure Salze. 
Siehe die am tlieheAn weis ung S. 726 oder man setzt zu der nach 

der amtlichen Vorschrift hergestellten. Lösung einige Tropfen Anilin
wasser3.) (1 ccm Anilin in 40 ccm Wasser) und darauf dasselbe Volumen 
Salzsäure (s = 1,19). Rotviolette Färbung, die in starkes Dunkelblau 
und dann in Grün umschlägt. (Die Reaktion tritt auch bei Chlor und 
Hypochloriten auf). 

i) Rohrzucker. 
Ausführung nach E. Polenske 4). 

k) Essigsaure Tonerde. 
Nachweis von Aluminium in üblicher Weise und von Essigsäure 

durch Erhitzen der Fleischlösung mit Alkohol (Essigätherprobe ). 

I) Alkali-, Erdalkalihydroxyde und -carbonate 
nach der amtlich en Vorsch rift für Fette (siehe S. 730). 

Vorstehende Untersuchungsmethoden finden sinngemäß auch bei der 
Untersuchung der Konservierungs- und Farberhaltungsmittel selbst ent
sprechende Anwendung. Als Ersatz für dic verbotenen schwefligsauren Salze 
werden häufig Mischungen von Kochsalz ::lalpeter, Zucker, Holzessig, essig
saurer Tonerde, Benzoesäure und deren Salze, Acetate und Phosphate verschie
dener Basen unter Fantasienamen in Verkehr gebracht. Der Nachweis dieser 
Stoffe erfolgt, soweit derselbe nicht durch obige Methoden erbracht werden 
kann, nach dem allgemeinen Gang der qualitativen und quantitativen Analyse. 
Bestimmte Untersuchungswege lassen sich dafür nicht zum voraus angeben. 
Mit Vorteil. kann man sich jedoch die AlkalitätsbestimlllUng der Fleischasche 
nach dem von K. 1<'arnsteiner ausgearbeiteten Fällungsverfahren') zunutze 
machen. Verg!. auch A. Kickton, die Alkalitätsbestimmungen bei FleiBchasche8 ). 

Die Alkalitätshölte läßt auch Schlüsse auf eine etwa zugesetzte Kochsalzmenge 
ziehen. Über die Beurteilung dieser nicht unter das Ji'leischbeschaugesetz fal
lenden Konservierungsmittel alB täuschende Zusätze zu Fleisch usw. siehe S. 162. 

') Ed. Späth nimmt 3 Teile Petrolätllcr und 2 Teile Chloroform (Zeitscllr. 
f. U. N. 1901. 4. 924). 

') Ebenda 1907. 13. 656. 
') Lafilte u. Tiages, Ollem. Zt,g. 1903.27.585; Zeitschr. f. U. N. 1910. 

19. 500; Popp u. Becker, ebenda 1905. 9. 474. 
') Arb. a. d. Kais. Gesundh.·Amte 1898. 14. 149; ZeltBchr. f. U. N. 1898. 

1. 782. 
') Zeitschr. f. U. N. 1907. 13. 305. 
')- Ebenda 1908. 16. 561. 
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11. Erkennung gefrorenen Fleisches. 
Hierzu sind verschiedene chemische und physikalische Methoden 

angegeben, über die die Handbücher, insbesondere A. Beythiens 
Handbuch näheren Aufschluß geben. 

12. Feststellung der Abstammung der Öle 
von Ölsardinen, der Butter von Sardellenbutter, Krebsbutter u. a. 
erfolgt nach den im Abschnitt "Fette" angegebenen Verfahren. 

13. Nachweis minderwertiger Fische 
in Konserven. Besondere Unterscheidungsmerkmale siehe Merks 
Warenlexikon, herausgegeben von A. Beythien u. C. Dreßler, Verlag 
von G. A. Glöckner, Leipzig, sowie Lebbin, Allg. Nahrungsmittelkunde, 
Verlag L. Simion N. F. Berlin 1911. 

14. Nachweis von minderwertigen Stoffen und VerdOl'benheitl) 
kann meist nur' durch Sinnenprüfung erbracht werden; von wesent
licher Bedeutung ist dabei, daß die zu untersuchende Ware möglichst 
in allen Teilen, an äußeren und innereIl, geprüft wird. Würste werden 
zu diesem Zwecke langseitig oder diagonal durchschnitten. (Auch 
das Gewicht und die Form ist zu notieren.) Des weiteren ist die Ware 
teils makroskopisch, teils mit der Lupe auf fremdartige oder unge
wohnte Beimengungen (Knorpeln, Därme usw.) durchzusehen. Alte 
eingehackte Würste sind bisweilen, wenn sie nicht gründlich zerhackt 
sind, an besonderer Umgrenzung und an den Farbenunterschieden zu 
erkennen, auch Därme von eingearbeiteten Würsten und derg!. mehr 
lassen sich bisweilen auffinden. Neben der Prüfung der Ware auf Geruch 
und Geschmack in ursprünglichem Zustand empfiehlt sich auch die 
Geruchsprobe nach dem Erwärmen mit oder ohne Wasser. 

Sichere Anzeichen für Fleischfäulnis sind neben den durch den 
Geruchssinn wahrzunehmenden Veränderungen: Graugrüne bis schwärz
liche Verfärbung, sowie schmierige Beschaffenheit (Fingereindrücke 
bleiben längere Zeit bestehen), Vorhandensein von Hohlräumen, Schimmel
ansatz, fauliger oder saurer (ranzigsaurer) Geruch. Die Querstreifung 
der Muskelfasern (unter dem Mikroskop) ist teilweise oder ganz ver
wischt; alkalische Reaktion, abgesehen von solchen Fällen, wo Säuerung 
eingetreten ist. Zu beachten ist aber, daß alkalische Reaktion auch bei 
gänzlich normalem Zustande z. B. bei gewissen, frischen Organen und 
Blut usw., bei gepökeltem und geräuchertem Schinken, marinierten 
Fischen (Trimethylamin) und ähnlichen Fleischwaren eintreten kann. 

Erkennungszeichen für Verdorbenheit v:on Fischen sind: Bläße der 
roten Kiemen, Glanzlosigkeit der Augen. Bei Krebsen, welche erst 
einige Zeit nach dem Tode abgekocht wurden und deshalb giftig sein 
können, behält der Schwanz die gestreckte Lage bei, während lebende 
Krebse, in siedendes Wasser gebracht, ihren Schwanz so krümmen, 
daß er am Bauche liegt. An Fleisch- und Fischkonserven in Büchsen 

') Vgl. auch die Ausführungsbestimmungen D zum -Schlachtvieh· und 
Fleischbeschaugesetz über die Feststellung äußerer Merkmale, insbesondere 
von Verdorbenheit S. 715. 
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ist das äußere Erkennungszeichen beginnender oder vorhandener Ver
derbnis, daß die Deckel- oder Bodenwand der Büchsen eine mehr oder 
weniger starke Wölbung (Bombage) zeigt. Bei normaler Ware müssen 
beide glatt oder eingezogen sein. Es kommt vor, daß bombierte Büchsen 
zwecks Entfernung der Gase angebohrt unq wieder verlötct werden. 
Selbstverständlich ist eine solche Tat höchst verwerflich. Man muß bei 
der Prüfung derartiger Ware stets nach solchen Bohrstellen suchen. 
Bei marinierter Ware sind schleimige und trübe Beschaffenheit, sowie 
strenger, unangenehmer, bisweilen übler Geruch der Brühe, Aspicmasse 
(Gallerte) sichere Kennzeichen für Fäulnis oder anderweitige Zersetzungs
erscheinungen. Verdorbenheit von Dauerwaren kann auch in Ranzigkeit 
des Specks und dem bei alten Waren öftprs eingetretenen muffigen 
Geruch bestehen; auch Maden, Milben und dprpn Exkremente können 
die Ursache von Verdorbenheit bilden. 

Als Ersatz für die echte Trüffel ist der giftige Pilz Scleroderma 
vulgare Hornemann verwendet worden. Vl'l'dacht auf die falsche Trüffel 
besteht, wenn der Alkohol, in welchem sie längere Zeit gehärtet wird, 
sich braunrot färbt; bei der echten Ware bleibt der Alkohol ungefärbt. 
Ausschlaggebend für den Nachweis ist die verschiedenp Form der Sporen. 
Näheres siehe O. Falck, Zeitsehr. f. U. N. 1911. 21. 209. 641. 

Die chemischen Untersuchungsmethoden auf Verd or benhei t 1) 

sind folgende: 
1. Nachweis von Ammoniak nach W. Eber2).1 ccm einer 

Mischung von 1 Teil reiner Salzsäure, 3 Teilen 96%igen Alkohols und 
1 Teil Äther bringt man in ein möglichst weites Reagensglas und führt 
ein an einem Draht befestigtes Stückchen des Untersuchungsmaterials 
in die Nähe der Mischung. Eine Berührung der Wände mit der Probe 
ist zu vermeiden. Bei Fleischfäulnis tritt Nebelbildung (salzsaures Am
monium) ein. (Beobachtung bei durchfallendem Licht oder vor einem 
dunklen Hintergrund). Siehe im übrigen das Vorhergesagte betreffs 
Ammoniakbildung bei unverdorbenen Waren. Selbstverständlich ist, 
daß in dem Raum, wo die Prüfung stattfindet, nicht Ammoniakdämpfe 
vorhanden sind. 

Der quantitative Nachweis erfolgt durch Zerreiben der Fleisch- (Wurst-) 
massen mit Wasser, Filtrieren der Lösung und Destillation eines aliquoten Teils 
mit Magnesia. Das Weitere, wie im Abschnitt ,,~Wasser" angegeben ist. (Die 
Feststellung des absoluten Ammoniakgehaltes ist indessen zwecklos, man muß 
das Verhältnis zwischen Ammoniak und Gesamtstickstoff des Fleisches er· 
mitteln. 

MaP) beobachtete ein Ansteigen des Ammoniaks im Verhältnis 
zum Gesamt-Stickstoff bei fortschreitender Fäulnis. 

2. Ottolenghi4) benutzt die bekannte Sörensensche Formol
Titration (8. S. 171) zur Bestimmung der Aminosäuren, um die Fleisch
fäulnis nachzuweisen. Doch wird durch diese Bestimmung die Fäul
nis erst dann mit Sicherheit angezeigt, wenn das Fleisch bereits im 
nahrungsmittelchemischen Sinne als verdorben anzusprechen ist. 

') S. auch C. Mai, Zeitschr. f. U. N. 1901. 4. 18. 
') Arch. f. wissenschaft!. und prakt. Tierheilk. 1891. 17. 
') Zeitschr. f. U. N. 1901. 4. 18. 
') Zeitschr. f. U. N. 1913. 26. 728. 
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3. Das Sauerstoffverfahren nach Tillmanns und Mildner1) 

beruht darauf, daß im Stadium der beginnenden Fäulnis zahlreiche 
Bakterien im Fleisch vorhanden sind, die Sauerstoff verbrauchen. 

Verfahren: 50 g zerkleinertes Fleisch bzw. Wurst (Haut einge
schlossen) werden mit 2lj2 I desto Wasser übergossen. Die Mischung 
wird im Schüttelapparat 1 Stunde geschüttelt und dann in Eiswasser 
1/2 Stunde gekühlt. (Flüssigkeit soll 8-10 0 haben.) Kühlung ist nötig, 
um das Fett möglichst zum Erstarren zu bringen und die Fleischlösung 
filtrierbar zu machen. Das Fett muß entfernt werden, da es bei der 
Sauerstoffbestimmung Jod verbrauchen würde. Die abgekühlte Mischung 
filtriert man durch Faltenfilter unter Vermeidung des Aufbringens 
von Fleischstücken auf das Filter in mehrere Sauerstoffbestimmungs
flaschen (s. Wasser). Die Flaschen werden wie üblich ohne Luftblase 
gefüllt, luftdicht verschlossen und in einen Brutschrank bei 37 0 gesetzt. 
Sobald die Fleischlösung nicht mehr in dünnem Strahl filtriert, sondern 
tropfenweise durchläuft, ist ein neues Filter zu nehmen. Von den in den 
Brutschrank gebrachten Flaschen nimmt man nach 2, 4, 6, 8 und lO/Stun
den je eine heraus und bestimmt nach Winklers Methode den noch 
vorhandenen Sauerstoff. Zu dem Zweck öffnet man den Stopfen und 

°läßt je 1 ccm einer 800J0igen ManganchlorürIösung und einer 33%igen 
NaOH einfließen, setzt den Stopfen auf und schüttelt um. Nach dem 
Absitzen des bei Anwesenheit von Sauerstoff gelb-braun gefärbten 
Niederschlags gibt man einige Körnchen festes KJ und etwa 5 ccm 
rauchende H Cl zu, schließt die Flasche wieder, schüttelt um, bis der 
Niederschlag gelöst ist unter Jodabscheidung und titriert sofort das aus
geschiedene Jod mit n/lO Natriumthiosulfat; 1 ccm derselben = 0,8 mg 
Sauerstoff. Man berechnet den Sauerstoffgehalt auf 1 I Flüssigkeit, 
indem man von dem Gehalt der Flasche 2 ccm für zugesetzte Reagenzien 
abzieht, die gefundenen Milligramm Sauerstoff durch ° diese Zahl divi
diert und mit 1000 multipliziert. 

Fleisch oder Wurst, deren auf obige Weise 'hergestellter wässeriger 
Auszug, bci 37 0 bebrütet, nach 4 Stunden schon allen gelösten Sauer
stoff verloren hat (nach Winklers Verfahren ermittelt), befindet sich 
im Stadium beginnender Fäulnis. 

4. Auf den S. 34 der "Vereinbarungen", 1. Teil, empfohlenen Nach
weis der Fleischfäulnis durch Ermittelung einzelner Fäulnis
produkte wie Skatol usw. sei verwiesen. Es muß dem Urteil des Ein
zelnen überlassen bleiben, ob er sich von dem dort angegebenen Wege 
Erfolg verspricht oder nicht. 

5. Nachweis von Schwefelwasserstoff geschieht dadurch, 
daß die Probe in ein Glas gebracht und in dieses mitte1st eines Korkes 
ein mit Bleiacetat befeuchteter Filtrierpapierstreifen hineingehängt wird. 

6. Der Säuregrad des Wurstfettes 2 ) wird wie folgt bestimmt: 
5-8 g des herausgesuchten Wurstfettes werden mit Sand verrieben 
und mit Äther ausgezogen. Die Ätherfettlösung wird filtriert, zu 50 ccm 
aufgefüllt, 5 ccm davon in einem Erlenmeyerkölbchen eingedampft 
und nach 3/4stündigem Trocknen im Wassertrockenschranke gewogen. 

')Zeitschr. f. U. N. 1916. 32. 69. 
') Methode des Schweizer. Gesundheitsamtes. 
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)ie übrigen 45 CCUl werden mit 45 ccm 45%igem Alkohol versetzt Ulld 
ach Zusatz von Phenolphthalein mit nlto Natronlauge titriert. 

lOb ! S = Säuregrad, .. 
S = -- a = die in 5 eem Atherlösung enthaltene Fettmenge, 

9a b = Anzahl verbra,uchter n!" Lauge. 

7. Nachweis von Verdorbenheit auf bakteriologischem Wege 
3. S. 601. 

15. Nachweis von gesundheitsschädlichen Stoffen. 

a) Metalle vgl. die Abschnitte "Die Ausmittelung von 
Giften in gerichtlichen Fällen" und Gcmüse- und Obstdauer
waren, insbesondere auch wegen der aus Konservendosen stammenden 
Metalle. 

b) Alkaloide und Pto maine. Erstere werden nachdem Abschnitt: 
,.Die Ausmittelung von Giften in gerichtlichen Fällen" ermittelt. Der 
Nachweis letzterer erfordert viel Material und Zeitaufwand, daneben 
sind physiologische Versuche notwendig. Von praktischer Bedeutung 
ist dieser Nachweis nicht und kann daher nur auf die Literatur ver
wiesen werden l ). 

Beurteilung. 

a) Gesetze und Verordnungen. Das Nahrungsmittelgesetz; 
§ 367 Abs. 7 des St.- G.-B.; Gesetz betr. die Schlachtvieh- und Fleisch
beschau vom 3. Juni 1900 (insbesondere die §§ 4, 11, 18, 21) nebst Aus
führungsbestimmungen 2) und Bekanntmachung des Bundesrates über 
gesundheitsschädliche und täuschende Stoffe vom 18. Februar 1902, 
vom 4. Juli 1908 und 14. Dezember 1916; Verordnung gegen irreführende 
Bezeichnungen vom 26. Juni 1916 und Bekanntmachung über fetthaltige 
Zubereitungen vom 26. Juni 1916. Letztere sowie das Gesetz über den 
Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen kommen nur in beson
deren Fällen zur Anwendung. 

b) Begriffsbestimmung und Zuständigkeit. Als Fleisch 
hat man der deutschen Gesetzgebung folgend alle diejenigen tierischen 
Teile anzusehen, welche in den Ausführungsbestimmungen zum Schlacht
vieh- und Fleischbeschaugesetz vom 3_ Juni 1900 D § 1 Ziffer 1 benannt 
sind; dazu gehören auch Körperfette und Würste. Nach Ziffer 2, sind 
Fleischerzeugnisse, wie z. B. Fleischextrakt dazu nicht zu rechnen. Über 
zubereitetes Fleisch vgl. § 2 der vorerwähnten gesetzlichen Bestimmungen. 
Wurst ist nach der Auffassung des preußischen Kammergerichts (Urteil 
vom 24. Januar 1901)3) nur ein Gemenge von Fleischteilen und Ge
würzen. Die Beurteilung von Fleisch ist, soweit rohes Fleisch in Betracht 
kommt, meist Sache des Tierarztes, der über die Tauglichkeit, bedingte 
oder Nichttauglichkeit des inländischen und vom Ausland eingeführten 
Fleisches gemäß dem Fleischbeschaugesetz, entscheidet; die Beurteilung 

') L. Brieger, Vereinbarungen IU. 18 und Deutsche med. Wochen
schrift 1885. Nr. 53 (betr. Mytilotoxinnachweis in giftigen Miesmuscheln). 

') Die zugehörigen Anleitungen zur chemischen und biologischen Unter
suchungen sind im Gesetzesteil abgedruckt. 

'} Auszüge 6. 450. 
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zubereiteten (gepökelten, geräucherten, gebratenen, gekochten, mari
nierten, konservierten Fleisches, Büchsen-Fleisches, von Pasteten, von 
Wurstwaren) ist häufiger Sache des Nahrungsmittelchemikers als deB 
Tierarztes. Vgl. im übrigen das S. 137 Gesagte. 

c) Verfälschungen und Nachmachungen. Verarbeitung 
minderwertiger, nicht als normale Bestandteile giltiger Fleischteile 
(unappetitlicher Reste und Abfälle, alter Würste, von Geschlechtsteilen, 
Hautfleisch und dergl., sowie von Hundefleiseh, Pferdefleisch 1)), Ziegen-, 
Kaninchen-, Robben- und anderen Fleischsorten ist als Verfälschung, 
U nt er s c hie bun g gewisser Fleischsorten für andere, z. B. Pferdefleisch 
für Rindfleisch, Rindsleber für Kalbsleber ist als Betrug (§ 263 St.G.B.) 
und als irreführende Bezeichnung im Sinne der Verordnung vom 26. Juni 
1916 anzusehen. Außerdem ist der § 18 des Fleischbeschaugesetzes 
für den Handel mit Pferdefleisch maßgebend. Als Nachmachung be
urteilt das Reichsgericht 2) am 15. Mai 1882 Schwartenmagen mit Schmer 
und Kuttelflecken, statt mit Fleisch, Schwarte und Speck. Ver
fälschung mit Wasser kommt weniger bei Fleisch als bei Würsten 
(frischen) in Betracht. Schweinegehacktes nimmt eine erhebliche Menge 
(bis zu etwa 30 % ), namentlich unter Zuhilfenahme von Bindemitteln 
ohne äußere augenfällige Veränderungen auf. Bei Brühwürsten (Wiener-, 
Jauersche-, Breslauer-, Knobländer- usw.) ist ein Wasserzusatz zur 
Erzielung der Saftigkeit und des Knackens beim Brechen und Verzehren 
notwendig. Die Größe des Wasserzusatzes hängt natürlich auch von der 
relativen Trockenheit des Fleisches ab. Nach den "Vereinbarungen" 
soll der Wassergehalt bei Dauerwürsten nicht über 60%, bei solchen, 
welche für den augenblicklichen Konsum (namentlich Brühwürsten) 
bestimmt sind, nicht über 70% betragen. Feder3 ) gibt eine Zahl an, 
welche das Verhältnis des Wassergehaltes zum organischen Nichtfett 
ausdrückt. Die Summe von Wasser, Fett und Asche sowie gegebenenfalls 
von Stärke, abgezogen von 100 bildet das "organische Nichtfett". Aus 
zahlreichen Analysen ist die Verhältniszahl durchschnittlich zu 3,43 ge
funden worden. Werte über 4 waren selten, so daß man berechtigt ist, 
mit Feder den Wert 4 anzunehmen, d. h. auf 1 Teil organischen Nicht· 
fetts sollen nicht mehr als 4 Teile Wasser entfallen. 

Man berechnet darnach den 
a) "Fremdwassergehalt " nach folgender Formel: 

----

H =W-4 X ONF .. 
H = Fremdwassergehalt; W = WassergehaIt; ONF = orga

nisches Nichtfett. 
') z. B. Urteil des Landgerichts Hamburg v. 22. Juni 1900; Auszüge 

4. 349 . 
• ) sowie Entscheidungen des Reichger. betr. nachgemachter Würstchen 

vom 1. März 1898; Auszüge O. 334, des Oberlandger. Köln v. 27. Okt. 1906, ebenda. 
1908. 7. 635. 

') Zeitsehr. f. U. N. 1913.20.576; Ohem. Ztg. 1914. 38. 709; 1916. 40. 
157; Zeitschr. f. U. N. 1917. 33. 6. 25. 167. 

Siehe ferner Baumann u. Großfeld, ebenda 1916. 32. 489; 1917.33. 
308; Burmeister u. Schenk, ebenda 1915. 29. 145; Krug, ebenda 1917. 
33. 31; v. Raumcr, Ohem. ztg. 1916.40. 925; 1917. 41. 450; Schol ter, ebenda. 
1916.40.639; Sch'ubert, Zeitsehr. f. U. N. 1916.32.29; Seel. Ohem. Ztg. 
1915. 39. 4~9 u. 431; Beckel u. Wellenstein, Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 257. 
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h) Mindestwasserzusatz (M.W.Z.)l) nach folgender Formd: 
100. x 

M.W.Z. = ; wo x = Fremdwassergehalt. 
100- x 
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Eine Vereinfachung des Verfahrens suchen Baumann und Großfeld 2) 

dadurch herbeizuführen, daß sie den Wassergehalt direkt auf den Stickstoff 
des betreffenden Fleisches beziehen. Nach diesem Verfahren genügen zur Er
mittelung des Wasserzusatzes zwei Bestimmungen, nämlich ,Vasser- und Stick
stoffbestimmung. Für eine gleichmäßige Mischung der Probe muß Sorge getragen 
werden, da für die Stickstoffbestimmung nur 2-3 g Substanz angewendet 
werden. Bei Anwendung der höchsten Verhältniszahl 4 ergibt die Berechnung 
den Mindestwasserzusatz; wird die der Wirklichkeit mehr cntsprechende Ver
hältniszahl 3,43 benützt und damit der wahrscheinlichste Wasser zusatz be
rechnet, so ergibt sich bei einem Verhältnis von Wasser: Stickstoff = 18,3 der 
wahrscheinlichste Wasserzusatz (W. Z.) 

W.Z. = Wasser - (18,3 x Stickstoff). 
Man kann natürlich analogerweise der Fe de rschen Zahl 4 entsprechend 

den Mindestwasserzusatz (M.W.Z.) aus der Gleichung 
M.W.Z. = Wasser- (21,4 x Stickstoff) 

herleiten. Jedenfalls sind gcringere Wassergehalte, die den 21,4 fachen Wert 
des Stickstoffs nicht erreichen, nicht zu beanstanden. 

Die Federsehe Methode hat eine vielfache Kachprüfung erfahren 
und ist mit Ausnahme einiger gegenteiligen Äußerungen im wesent
lichen als brauchbar anerkannt worden. 

Bei Anrührwürsten der erwähnten Art darf der Zusatz in keinem 
Falle 1 Gewichtsteil Wasser oder Brühe auf 3 Gewichtsteile ungewässerter 
Wurstmasse übersteigen (s. Ersatzmittelverordn., S. 859). 

Mehl, (Stärkemehl, Semmel, Grü tze) gehören nicht zu den 
normalen Bestandteilen von Würsten und ähnlichen Erzeugnissen (Leber. 
käse und dergl.); vgl. auch die S. 159 gegebene Erklärung des Kammer
gerichts. Als ortsüblich zugelassen ist in manchen Gegenden ein Zusatz 
von 1 bis 2% und mehr für einzelne oder auch für alle Wurstsorten; 
im allgemeinen beschränkt sich diese Ortsüblichkeit auf die billigen Sorten 
(insbesondere Semmelzusatz zu frischen Blut- und Leberwürsten) 3). 
Ob Ortsüblichkeit besteht, dafür kann natürlich nicht die Ansicht der 
Schlächter allein maßgebend sein. Das Publikum kennt im allgemeinen 
den Mehlzusatz nicht, Semmelzusatz nur ausnahmsweise; wo letzterer 
gemacht wird, handelt es sich um Herkömmlichkeit, dagegen ist Zusatz 
von Kartoffelmehl usw. stets auf absichtliche Täus,chung gerichtet 
und dem Publikum der Zweck4 ) dieses Zusatzes nicht bekannt. Mindestens 
ist deutliche Kennzeiclmung des Zusatzes erforderlich. Das Aushängen 
eines Plakates genügt nach den Urteilen des Kammergerichts vom 
16. Januar 1902 und 28. März 19045) nicht, Mehlzusatz ist deshalb ~ls 

1) Beckel, 1. c. 
S) 1. c. 
') Nach dem Urteil vom 3. Juli 1906 des Oberst. Landgerichts München 

hetr. Leberkäse darf auch die Grenze der Ortsüblichkeit nicht überschritten 
werden (vg1. Auszüge 7. 636). Das Landgericht Berlin I hat eine Leberpastete 
(Leberwurstkonserven in Dosen) wegen Mehlgehaltes als verfälscht erachtet. 
(Urt. vom 4. Juli 1916; Zeitschr. f. U. N. [Gesetz. u. Verord.] 1917. 9. 16). 

') Vgl. auch Urteil des Reichsger. vom 14. Oktober 1904, Auszüge 6. 514; 
Urteil des Kammergerichts vom 24. Jan. 1901, ebenda 6. 450 des Oberlandesger. 
Stuttgart vom 19. Okt. 1908 betr. Kartoffelmehl (Fecule), Zeitschr. f. U. N. 
(Gesetz u. Verord.) 1909. 542. 

') Zeitschr. t. U. N. (Ges. u. Verord.) 1911. 3. 52S. 

Bulard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auti. 11 
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t'ine Verschlechterung (Verfälschung) anzusehen, weil Cl' Bindung minder
wertiger, nicht bindungsfähiger Fleischteile ermöglicht, also dem Gefüge 
der Wurst bessere oder normale Beschaffenheit erteilt, ferner das Fleisch 
wasseraufnahmefähiger macht. Bei größeren Mehlzusätzen (über 2%) 
spielt auch die Gewichtsvermehrung und Beschwerung durch einen 
billigeren und minderwertigeren Stoff als Fleisch eine Rolle. Der in der 
Wurst gebildete Stärkekleister gibt auch Veranlassung zu raschem Ver
derben (namentlich Sauerwerden). 

Bezüglich Beachtung von Stärkekörnern aus Pfeffer ist unter 
Nachweis S. 146 bereits das Nötige gesagt. Die üblichen anderen Gewürze, 
Koriander, Macis, Nelken, Majoran, Paprika enthalten keine Stärke. 

Eiweißbindemittel (Albumin- und Kleberpräparate mit ver
schiedenartigen Fantasienamen, Sirona, Proteid sowie Hühnereiweiß, 
Trockenmilch!) und dergL) sind ebenso wie Mehl zu beurteilen. Wegen 
ihres Bakterienreichtums sind solche Bindemittel, schon der Haltbar
keit der Würste wegen, direkt schädlich; v. Rau mer2) stellte auch Zusätze 
von Magnesiumsalzen (besonders essigsaurem Magnesium) fest. 

Das Verarbeiten der unechten Trüffel in Trüffelleberwurst ist 
Verfälschung. 

Die Verwendung täuschender und gesundheitsschädlicher 
Stoffe (Färbe- und KOllservierungsmittel) bei der Zubereitung von Fleisch 
verbietet § 21 des Fleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900 in Verbindung 
mit den Bundesratsbekanntmachungen vonl 18. Februar 1902 und 
4. Juli 1908, womit namentlich auch die Verwendung von schwefliger 
Säure und Borsäure sowie die Färbung der Wurst,waren mit Teerfarb
stoffen und Karmin und die zwecks Vortäuschung von Räucherung vor
genommene Färbung der Wursthüllen 3) mit Kesselrot usw. getroffen 
werden soll. Nur bei Gelbwurst ist gelbe Färbung des Darmes zugelassen. 
(Siehe die Gesetze.) Das künstliche Färben (mit Farbstoffen oder farbe
bildenden Stoffen) von Hackfleisch, Wurstwaren einschließlich Wurst
hüllen, welche zwecks Vortäuschung von Räucherung gefärbt wel'dert, 
ist auch als Verfälschung im Sinne des § 10 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 
anzusehen. Das Gesundheitsamt 4 ) gibt dazu folgende Begründung. 

1. "Bei Verwendung geeigneten tarbstoffreichen Fleisches und unter 
Beobachtung der handwerksgerechten Sorgfalt und Reinlichkeit läßt sich eine 
gleichmäßig rot gefärbte Danerwurst ohne Benutzung künstlicher Färbe
mittel herstellen; 

2. der Zusatz von Farbstoff ermöglicht es, einer aus luinder geeignetem 
Material oder mit nicht genügender Sorgfalt hergestellten Wurst den Anschein 
einer besseren Beschaffenheit zu verleihen, mithin die Käufer über die wahre 
Besehaffenheit der Wurst zn täuschen; 

3_ im Einklang mit den von dem Reichsgericht aufgestellten Rechts
grundsätzen nimmt die Mehrzahl der bisher mit der Frage befassten Gerichte 

1) Urteil des Obersten Landger. München v. 17. April 1909 u. dess. Gerichts
hofes in Karlsruhe v. 14./19. Juni 1909 (Zeitschr. f. U. N., Gesetze, 1912. 77u. folg.) 

') Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 405. 
') Betr. Färben von Würsten vgl. Urteil des Reichsger. vom 8. März 

1901 und vom 12. Januar 1903; Urteil des Reichsger. vom 28. Nov. 1916; Zeitschr. 
f. U. N. (Gee. u. Verord.) 1917. 9.194; betr. Würsthüllen vgl. Urteil des Kammer
ger. vom 1. Nov. 1907_ 

') Denkschrift über die Färbung der Wurst sowie des Hack- und Schabe
fleisches ; 1898. 
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an, daß die in manchen Gegenden eingeführte Färbung von ',"urst vom Stand
punkte des Nahrungsmittelgesetzes als ein berechtigter Geschäftsgebrauch 
nicht anzuerkennen ist; 

4. bei Verwendung giftiger Farbstoffe vermag der Genuß damit gefärbter 
Wurst die menschliche Gesundheit zu schädigen; 

5. aus frischgeschlachtetem Fleisch läßt sich ohne An'l'l"endung von 
chemischen Konservierungsmitteln unter Beobachtung handwerksgerechter 
Sauberkeit Hackfleisch herstellen, das bei Aufbewahrung in niedriger Tempe
ratur seine natürliche Farbe länger als 12 Stunden behält; 

6. der Zusatz von schwefligsauren Salzen ') und solche Salzc enthalten
den Konservierungsmitteln Ist geeignet, die natürliche Färbung des Fleisehes 
- aber nicht das Fleisch selbst - zu verbessern und länger haltbar zu machen; 
dem Hackfleisch kann mithin hierdurch der Anschein besserer Beschaffenheit 
verliehen werden; 

7. der regelmäßige Genuß von Hackfleisch, welches mit schwefligsauren 
Salzen versetzt ist, vermag die menschliche Gesundheit, namentlich von kranken 
und schwächlichen Personen, zu schädigen." 

Auf die Verwendung von sog. mildem Paprika (Hosenpaprika)2) als 
Färbemittel ist bereits unter Nachweis von Farbstoffen hingewiesen. 
Die Verwendung solcher pflanzlicher Färbemittel fällt übrigens unter 
das Verbot der Bekanntmachung vom 18. Februar 1902, da dort ganz 
allgemein von "Farbstoffen" die Rede ist. Verfälschung im Sinne des 
N.-G. ist ebenfalls anzunehmen. 

Von Konservierungsmitteln sind in der schon erwähnten Be
kanntmachung verschiedene genannt, deren Zusatz verboten ist. Ihr 
Zusatz kann aber unter besonderen Umständen auch als Vergehen bzw. 
Verbrechen im Sinne der §§ 12 bis 14 des Nahrungsmittelgesetzes an
gesehen werden, wenn dadurch der Fleischware eine gesundheitsschäd
liche Beschaffenheit verliehen wurde. Von derartigen Konservierungs
mitteln kommen am meisten Borsäure und schweflige Säure und deren 
Salze in Betracht. Formaldehyd und Verbindungen, die solches abspal
ten (Hexamethyl('J1tetramin, das auch als Urotropin gehandelt wird), 
Fluorwasserstoffsäure usw. kommen seltener vor; während über die 
große Schädlichkeit der beiden letzteren keüwr!ei Zweifel geltl'lHi gemacht 
wurden, rief die Frage, inwieweit die erstgenannten die menschliche 
Gesundheit zu beschädigen geeignet sind, zahlreiche Meinungsäußerungen 
hervor. Die relative Giftigkeit der schwefligen Säure (s. oben Ziff. 7) 
und namentlich der Borsäure geht aus zahlreichen, von deutschen und 
ausländischen Medizinern und Hygienikern 3) angestellten Versuchen 

') Am bekanntesten ist das als "Präscl'vesalz" bezeichnete schweflig saure 
Natrium. Neuerdings wird dasselbe auch aiR "Scheuersalz" angeboten, wodurch 
indirekt der Verwendung von Präservesalz Vorschub geleistet wird. Ver
schiedene Winke über die Beurteilung des Zusatzes von schwefligsauren Salzen 
zu Fleisch (insbesondere zu Hack· und Schabefleisch). s. Preuß. MInisterialerlaß 
vom 7. Jan. 1910: Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.l HllO. 51. 

') Vgl. auch Polenske, Arbeiten aus dem Kais. Gesundh.-Amte 1904. 
20.567; A. Beythien, Zeitschr. f. U. N. 1902.5.858; Urt. des Oberlandesger. 
Breslau v. 12. Juli 1910: Pharm. Zentralh. 1911. 52. 1306. 

8) Kionka, Giftwirkung der schwefligen Säure. Zeitschr. f. Hyg. 1896. 
22. 351; Rost, \Virkung der Borsäure. Arbeiten aus dem Kais. Gesundh.
Amt 1902. 19. 1; H. W. Wiley, Die Wirkungen der Borsäure. U. S. Dep. 
of Agricult. Bur. of Chem. Circ. 15; Pharm. Zentralh. 1905. 154. Die Auf
nahme von SO, aus den Verbrennungsprodllkten des Leuchtga,ses ist so gering, 
daß sie unter normalen Verhältnissen gar nicht in Frage kommen kann. (A. 
Rickt.on, Zeit,schr. f. U. N. 1905.10. 159.) 

11* 
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hervor und ist auch vom XIV. internationalen Hygienischen Kongreß 
1906 1) anerkannt worden. Weitere Anhaltspunkte finden sich in der 
technischen. Begründung des Bundesratsbeschlusses vom 18. Februar 
1902 betr. gesundheitsschädliche und täuschende Zusätze zu Fleisch 
und dessen Zubereitungen 2). Folgende Sätze mögen davon hervorgehoben 
sein: "Bei der Beurteilung der Frage, welche Konservierungsmittel 
eine gesundheitsschädliche Beschaffenheit des Fleisches herbeizuführen 
oder eine minderwertige Beschaffenheit desselben zu verdecken geeignet 
sind, ist davon auszugehen, daß man allen chemischen Konservierungs
mitteln, welche nicht gleich dem Kochsalze, dem Salpeter und den beim 
Räuchern entstehenden Produkten durch lange Übung eingebürgert 
sind, mißtrauisch gegenübertreten muß, solange nicht ihre Unschäd
lichkeit erwiesen ist. Besonders muß aber der Verwendung solcher Stoffe 
entgegengetreten werden, die einer an sich nicht einwandfreien Ware 
den Anschein der Frische und der guten Beschaffenheit oder der sach
gemäßen Zubereitung verleihen." Nach dem Urteil des Reichsgerichts 
vom 28. Nov. 19043 ) ist die Verwendung der in der vorgenannten 
Bekanntmachung zum § 21 des Fleischbeschaugesetzes angeführten 
Stoffe, ohne Rücksicht darauf, ob die in Einzelfällen verwendete 
Menge gesundheitsschädliche Wirkungen hervorzubringen vermag, 
überhaupt verboten. Im übrigen erfolgten bisher, sofern nicht die 
Gesundheitsschädlichkeit besonders bejaht war, Beanstandungen ge
mäß § 10 des N.-G. wegen Verfälschung. Siehe auch Urteil des 
Reichsgerichts vom 27. März 1908, Minist.-Bl. f. Mediz. usw. Angel. 
1908, 266. Auch die Entscheidungen des preußischen Kammergerichts 4) 

betr. Borsäure zu Eierkognak, bzw. Salicylsäure zu Citronensaft und Bier 
lassen sich ohne weiteres auch auf Fleischwaren usw. anwenden; darnach 
sind alle fremden Zusätze, die das kaufende Publikum nicht erwartet, 
als eine Verschlechterung und damit als Verfälschung im Sinne des § 10 
des Nahrungsmittelgesetzes anzusehen. In diesem Sinne können auch 
andere Konservierungsmittel wie Benzoesäure 5), welche nicht zu den 

1) 111. Gruber, K. B. Lehmann und Th. Paul, Der Stand der Ver
wendung von Konservierungsmitteln für Nahrungsmittel. Bericht des Hyg. 
Kongresses 1907, ref. Zeitschr. f. U. N. 1909.17. 102. 

') Deutscher Rcichsanz. vom 24. Febr. 1902. Nr. 47, abgedruckt in Zeit
schrift f. öffentl. Chemie 1902. 8. 61. Siehe auch die Abschnitte Konservierungs
mittel im Kapitel Obstdauerwaren. 

') Auszüge 7. 599; 28. Juni 1911; Auszüge 1912. 8. 980; Landger. Elber
feld v. 14. Juni 1910, Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1910. 2. 472; Auszüge 
1912. 8. 999. 

') Vom 16. Mai 1905; Auszüge 7. 389. 
') Urteile über Benzoesäure und benzoesaure Salze. Landger. Glogau 

vom 10. Febr. 1908, Auszüge 1912. 8. 985; Langder. Magdeburg vom 31. Mai 
1910 u. Reiehsgcr. vom 10. Okt. 1910, Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 19l1. 
3.67; Landger. Düsseldorf vom 22. Nov. 1913, Zeitschr. f. U. N. (Ges. u Verord.) 
1914. 6. 371; bezüg!. tho Seeths neues Hacksalz. Siehe auch Gutachten der 
Wissenschaft!. Deput. f. d. Medizinalwesen vom 13. März 1913; Zeitschr. f. 
U. N. (Ges. u. Verord.) 1913. Ö. 509; über tho Seeths neues Hacksalz einer 
Mischung von benzoesaurem Natrium, Dinatriumphosphat und weinessigsaurer 
Tonerde.) Landger. Altona vom 22. :März 1904 u. Oberlandesger. Kiel vom 
23. Juni 1904 Auszüge 1908. 7. 606; bezügl. Salpeter Landger. Frankfurt a/O. 
vom 28. Juni 1911, Auszüge 1912. 8. 980; Landger. Elberfeld vom 14. Juni 
1910, Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1910. 2. 472, Auszüge 1912. 8. 999. 
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verbotenen der Bekanntmachung zählen, auch ohne als gesundheits
schädlich zu gelten, als unzulässig beanstandet werden. Die frischhaltende 
Wirkung dieser Mittel ist im allgemeinen eine noch geringere, als sie das 
schwefligsaure Natrium hervorzubringen imstande ist. Besonders trifft 
dies für die neuerdings als Ersatz für schweflige Säure benutzte Benzoe
säure und deren Salze (siehe auch Abschnitt Obstdauerwaren) so,de für 
Salpeter zu. Essigsaure Tonerde, Alkaliphosphate und -acetate wirken 
wegen ihrer starken Alkaleszenz wie Hydroxyde und Carbonate der 
Alkalien; Chlorate und Nitrite sind zur Zubereitung neuerdings ehenfalls 
verboten. Siehe auch preuß. Ministerial .. rlaß yom 24. Januar H1l7. 

Aus Fischen l ), Muschelfleisch, Krabben, Krebsen und 
Ähnlichem hergestellte Zubereitungen wie Würste, Pasten, Brotauf
strich, Gelee, Sulze, Pains, Konserven werdt'n wie l<'leischwarell be
urteilt. Die Bestimmungen des }'leischbeschaugesetze~ und dessen i':lOll

derverordnungen kommen jedoch hierfür nicht in Betracht, da in diesen 
nur yon Fleisch warmblütiger Tiere die Rede ist. 

Fälschungen des Kaviars bestehcn in Zusätzen yon ÖL Sago, 
minderwertigen Fischeiern, Farhstoffen, Konservicrullgsmittcln; die 
Farbe des Kaviars ist dunkelgrau bis schwarz. Reaktion ist ncutral. 
(Unter Kaviar versteht man die von den häutigen und faserigen Teilen 
befreiten Eier der verschiedenen Störe oder Acipenseriden.) Bei gutem 
Kaviar sind die Eier unverletzt und glatt, bei geringrrell Sorten ein
geschrumpft. Mit Ruß geschwärzter Dorschrogcn ist als Xachmachung 
behandelt worden. Kaviar enthält stets Kochsalz in Mengen von 4 bis 
12% beigemengt; sein Eiweißgehalt ist sehr hoch, etwa 31 0/ 0, Das Be
streichen der Kiemen von Fischen mit roter Farbe zwecks Verdeckung 
von Minderwertigkeit oder Verdorbenheit, bzw. Erweckung des Scheins 
besserer Beschaffenheit ist einer Reichsgerichts-Entscheidung yom 
18. Februar 1882 zufolge als Verfälschung anzusehen. Auf derselben 
Grundlage muß das Färben von Krabben, Krebs~chwänzen, Hummern 
und die Behandlung von Wildbret oder Fischen mit Kaliumpermanganat 
zur Geruchlosmachung oder Verbesserung des Aussehens beurteilt 
werden 2). Bcimengungen von Mehl, Brot usw. zu Pasteten, Pains und 
dcrgl. sind unzulässig. Anchovispasten werden mit Ocker rot gefärbt. 
Während diese Färbung als erlaubt gilt, ist das Fiirlwll von Krebs- und 
Krabben präparatcn , -extrakten, -pulvern (Nachweis S. 82) wegen der 
dabei in Betracht kommenden Täuschung zu beanstanden. Bei bor
säurchaltigen Krabben nimmt das Reichsgericht 3) Gesundlwitsschäd
lichkeit und Verfälschung an, Krcbsbutter darf nur aus Krebsen und 
Butter hergestellt sein; Zusatz von Fremdfettpn und künstliche 
Färbung ist Fälschung 4). 

') Die wichtigsten Fischarten für Genußzwecke sind in der Salzabgaben
hefreiungsordnung aufgeführt. Z. f. U. N. 1913. (Ges. u. Verord.). 337. 

') Siehe auch K. B 0 reh m an ll, Beiträge zur l\Iarktkontrolle der ani
ma�ischen Nahrungsmittel, Begutaehtung 1'011 Biiehsenkol1ser1'en. Zeitschrift 
f. Fleisch- u. l\1ilchhyg. 1906. 16. 289. 

') Urt. vom 16. Sept. 1912, Deutsche Nahrungsmittel-Hundsel1au l!HZ. 
10. 191. Siehe auch P .. Button berg. übm' die Herstellung- von borsäure
freien Krahben, Zeitsehr. f. U. ~. 1908. 16. 92 11. 1910.20.311. 

') Vgl. auch Urteil des Landger. I Bcrlin v. 22. Mai 1905; Zeitsehr. f. 
U. N. 1906. 11. 124. Über Sardellenhuttel' und ähnJ. siehe Lührig, Bericht, 
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Die Büchsen von Fleischkonserven müssen den Bestimmungen 
des Gesetzes betr. den Verkehr mit blei· und zinkhaitigen Gegenständen 
vom 25. Juni 1887 entsprechen. Das Olivenöl der Fischkonser-ven ver
ändert 1) seine ursprüngliche chemische Beschaffenheit, da es allmäh
lich mit Fischtran sich vermengt, also Vorsicht bei der Beurteilung! 

d) Verdorbenheit und Gesundheitsschädlichkeit (§ 10, 
Aba. 2, § II und §§ 12-14 des Gesetzes v. 14. Mai 1879; ferner § 367, 
Abs. 7, St.G.B.). 

Im wesentlichen geben das Fleischbeschaugesetz und die dazu 
erlassenen Ausführungsbestimmungen (s. S. 708) Auskunft über die 
Auslegung des Begriffes "Verdorben". (Dieses Gesetz unterscheidet 
außerdem noch nach Genußtauglichkeit (bedingter) und Minderwertig
keit). Als objektivesTatbestandsmerkmal des Begriffs Verdorben gilt beim 
Nahrungsmittelgesetz, daß erhebliche Abweichung vom Normalen vor
handen ist. Da es bisweilen schwierig ist, namentlich bei Fischen, Würsten 
und sonstigen Zubereitungen aus Fleisch die Grenze zwischen Minder
wertigkeit und Verdorbenheit zu ziehen, empfiehlt es sich nur dann 
die Beanstandung auszusprechen, wenn mehrere der getroffenen Fest
stellungen übereinstimmen. In Anbetracht der schweren Schädigungen, 
die durch verdorbene Fleischware, Fische, Krustentiere usw. entstehen 
können, muß andererseits die Beurteilung solcher Waren strenger als 
bei manchen anderell Nahrungsmitteln gehandhabt werden. Zu seiner 
Orientierung wird der Sachverständige sich die Rechtsanschauungen 2) 
und ergangenen Entscheidungen in solchen Fällen ganz besonders zu 
Nutze machen. 

Auf die hauptsächlichsten Merkmale der Verdorbenheit dieser 
Waren ist bereits unter "Nachweis" hingewiesen. Zu den verdorbenen 
Fleischwaren ist auch leuchtendes Fleisch zu rechnen; die erwähnte 
durch Bakterien hervorgerufene Eigenschaft ist, wenn auch nicht gesund. 
heitsschädlich, so doch mindestens ekelerregend. Aufgeblasenes, finniges, 
trichinöses, madiges, embryonales und von ungeborenen oder zu früh ge
borenen, gehetzten oder verendeten Tieren stammendes Fleisch gilt als 
verdorben, ebenso Fleisch, das von Tieren stammt, die mit Fischen oder 
dergl. gefüttert sind, und deshalb einen tranigen Geschmack hat. Für 
die Annahme einer Straftat im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
ist von wesentlicher Bedeutung, daß die fraglichen Waren feilgehalten 
oder verkauft sind. Bei Beschlagnahme und Abfassung des Gutachtens 
ist darauf besonders Wert zu legen. Sind z. B. verdorbene Würste im 
Nebenraum einer Schlächterei gefunden worden, so ist es fraglich, ob der 
betreffende Verkäufer usw. sich strafbar gemacht hat; §§ 10, lIdes 
Nahrungsmittelgesetzes erfordern auch den Nachweis eines gevdssen 
Täuschungszweckes (wissentlich oder fahrlässig), währer.d § 367, 7, 

Chemnitz 1903. 62; Buttenberg und Stüber, Zeitsehr. f. U. N. 1906. 12. 
340; Behre und Frerichs, ebenda, 1912. 24. 676; Urteile über Anchovispaste 
(Landger. Leipzig 1907 und Oberlandesger. Dresden 1908); Auszüge 1!112. 8. 858. 

') O. Klein, Zeitsehr. f. angew. Chemie 1900. 559. 
') VgJ. C. A. Neufeld, Der Nahrungsmittelchemiker als Sachverstän· 

diger. Verlag von J. Springer, BerJin 1907 und andere Spezialliteratur wie z. D. 
R. Ostertag, Handbuch der Fleischbeschau. Stuttgart 1904. 
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St.G.B. (Übertretung) das Feilhalteu w;d Verkaufen wrfäbchter und 
verdorbener Nahrungsmittel schlechtwrg verbietet. 

Konserven von Fleisch, Fischen, Hummer, Krabben usw. können 
durch Aufgetriebensein (Bombage), durch Schwärzung und andere 
Ursachen verdorben sein. Siehe auch Obstdauerwaren und im bak. 
teriologischen Teil. 

Die Frage der Gesundheit~schädlichkcit muß dem Arzt oder 
Tierarzt überlassen bleiben. Wo sich feststehende Ansichten darüber 
gebildet haben, kann sich auch der Nahrungsmittelchemiker unter ent
sprechendem Hinweis auf medizinische Obergutachten äußern, z. B. bei 
den Konservierungsmitteln (Borsäure, schwdlige Säure und dergl.). 
Näheres ist darüber bei Besprechung der Verfälschungen schon ausgeführt. 
Die Gesundheitsschädlichkeit braucht nicht bereits eingetreten zu sein, 
es genügt, daß eine Fleischware als "geeignet dic menschliche Gesundheit 
zu beschädigen" (§ 12) angesehen wird. Fleischvergiftungen können 
durch faulige Zersetzungen (Botulismus) oder Veränderungen (infolgl' 
kranker Organe) oder durch pathogene Bakterien z. B. den Paratyphus
bazillus hervorgerufen werden; bisweilen fehlen die äußeren Kenn
zeichen vollständig (Bakterien, Fäulnisalkaloide), z. B. bei den häufig 
epidemisch auftretenden Hackflcisch-, Austcrn- und Miesmuschelver
giftungen. Dasselbe kann auch bei Büchsenkonserven (namentlich 
solchen VOll Fischen und Krustentieren) vorkommen. 

V. Fleischextrakte, Fleischsäfte , Peptone, fleischhaltige 
Nährmittel, Fleischbrühwürfel, Suppenwürzen, -Mehle sowie 

Ersatzstoffe 1). 
Vorbemerkung. Falls die Präparate nur geringe Mengen von 

in kaltem Wasser unlöslichen Bestandteilen enthalten, nimmt man von 
festen und sirupösen Präparaten 10 bis 20 g, von flüssigen entsprechend 
mehr (25 bis 50 g), löst in kaltem Wasser, filtriert und füllt das Filtrat 
auf 500 ccm auf. Der unlösliche Rückstand ist besonders zu bestimmen 
und mikroskopisch auf seine Eigenart zu prüfen. 

Von dem klaren Filtrate dienen entsprechende aliquote Teile 
zur Bestimmung der einzelnen B('standteile. Nur für die Bestimmung 
des Gesamtstickstoffes, sowie der Mineralstoffe verwendet man bei 
festen und sirupösen Präparaten vorteilhaft auch vielfach die unver
änderte Substanz; ebenso muß man die letztere verwenden zur Bestim
mung des Wassers und Stickstoffs, falls ein Teil der Substanz in kalt('m 
Wasser unlöslich ist. 

Der Untersuchung hat auch eine Prüfung der äußeren Beschaffen
heit, sowie u. U. eine bakteriologische Untersuchung vorauszugehen. 

1. Wasser. Man trocknet in einer mit Sand usw. beschickten Platin
schale einen aliquoten Teil der obigen Lösung oder, falls ein Teil der 
Substanz in kaltem Wasser unlöslich ist, so viel von der ursprünglichen 
Substanz, die man direkt in die Schale gewogen und in warmem Wasser 
zur Verteilung gelöst hat, ein, als 1 bis 2 g Trockensubstanz entspricht, 

') Im Wesentlichen nach dcn Vereinbarungen 1. 'feil. 



168 Chemischer Teil. 

und verfährt im übrigen nach S.30, gemäß dem Vorschlag für sirupöse 
Substanzen. 

2. Gesamtstickstoff 1). In einem aliquoten Teile der Lösung oder 
in so viel der ursprünglichen Substanz, als höchstens 1 g Trockensubstanz 
entspricht, wird der Gesamtstickstoff nach Kjeldahl bestimmt. 

Bei ungleichmäßigen Gemischen verfährt man zur Erzielung 
einer besseren Durchschnittsprobe nach S. l. 

3. Stickstoff in Form von Fleischmehl oder unveränderten Eiweiß
stoffen und koagulierbarem Eiweiß (Albumin)2). Enthalten die Fleisch
erzeugnisse in kaltem Wasser unlösliche Substanzen (Fleischmehl usw.), 
so löst man, wie oben angegeben, bei festen oder sirupösen Erzeugnissen 
10 bis 20 g in kaltem Wasser oder verdünnt bei flüssigen Erzeugnissen 
25 bis 50 g mit etwa 100 bis 200 ccm, unter Umständen auch mehr kaltem 
Wasser und filtriert nach dem Absetzen des Unlöslichen durch ein Filter 
von bekanntem Stickstoffgehalt, wäscht mit kaltem Wasser hinreichend 
nach unq verbrennt das Filter mit Inhalt nach Kjeldahl. Die so ge
fundene Stickstoffmenge, von welcher die Stickstoff:menge des Filters 
in Abzug zu bringen ist, mit 6,25 multipliziert, ergibt die Menge der 
vorhandenen unlöslichen Eiweißstoffe (Fleischmehl usw_). Das 
etwaige Vorhandensein de.s letzteren ist durch mikroskopische Unter-
suchung nachzuweisen. . 

Das Filtrat, oder wenn die Substanz in kaltem Wasser vollständig 
löslich ist, die wässerige Lösung der Substanz wird mit Essigsäure schwach 
angesäuert und gekocht. Scheidet sich hierbei koagulierbares Eiweiß 
(Albumin) in Flocken ab, so wird dasselbe ebenfalls durch ein Filter 
von bekanntem Stickstoffgehalt abfiltriert, mit heißem Wasser gewaschen 
und nach Kjeldahl verbrannt; die gefundene Stickstoffmenge ab
züglich des Filterstickstoffs mit 6,25 multipliziert, ergibt die Menge 
des vorhandenen koagulierbaren Eiweißes (Albumin). Das Filtrat wird 
auf 500 ccm aufgefüllt. 

Wenn die Fleischerzeugnisse nur geringe Mengen unlösliches und 
g'cl'innbares Eiweiß cnthalten, so ist eine Trennung derselben nicht erforderlich. 

4. Albumosen. Zur Bestimmung der Albumosen verwendet man 
50 CClU der ad 3 hergestellten klaren Lösung des Präparates oder des 
auf 500 ccm aufgefüllten Filtrates der AJbumin- usw. Fällung_ 

Diese 50 ecm werden nach A. Bömer3) mit verdünnter Schwefel
Bäure (l + 4) schwach angesäuert (um das Ausfallen von unlöslichen 
Zinksalzen sowie Phosphaten usw. zu verhindern) und darauf mit fein 
gepulvertem Zinksulfat in der Kälte gesättigt 4). Nachdem sich die 
ausgeschiedenen Albumosen an der Oberfläche der Flüssigkeit abge
schieden haben und am Boden des Glases noch geringe Mengen des 
ungelösten Zinksulfates vorhanden sind, werden sie abfiltriert, mit kaltge
sättigter Zinksulfatlösung hinreichend nachgewaschen und nach Kj el
daill verbrannt. Durch Multiplikatiou der gefundenen Stickstoffmenge 

') Bestimmung des verdaulichen Stickstoffes (Protein) nach Stutzer. 
siehe Abschnitte Futtermittel. S. 506. 

') Qualitative Fällungs- und Farbreaktionen siehe im Abschnitt "Harn". 
') Zeitschr. f. analyt. Chemie 1895. 34. 562. 
') Erkennbar am Auskristallisieren bei längerem Stehen (z. B. über Nacht). 
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abzüglich des Filterstickstoffs mit 6,25 erhält man die derselben ent
sprechenden Albumosen. Da Fleischextrakte und Peptone in der Regel 
nur wenig Ammoniakstickstoff zu enthalten pflegen und bei Gegenwart 
geringer Mengen von Ammoniaksalzen in einer mit Zinksulfat gesättigten 
Lösung kein unlösliches Doppelsalz von Ammonsulfat mit Zinksulfat 
sich abscheidet, so kann von einer Bestimmung des Ammoniakstick
stoffes in der Zinksulfatfällung bei der Bestimmung der All)\\!11osen 
abgesehen werden. 

Sind dagegen nennenswerte Mengen Ammoniak in dpn Präparaten, 
so ,verden weitere 50 cem der obigen Lösung in dcr~elbcn Weise mit 
Zinksulfat gefällt, in dem Niederschlage nach ß dcr Ammoniakstick
stoff bestimmt und letzterer von dem GC'samtRtickstoff des Zinksulfat
niederschlages abgezogen. 

5. Peptone und Fleiscbbasen. Für den qualitativl'1l Kachwpi~ 
von Pepton empfiehlt sich dic Biuret-Reaktion nach (km VOll 

R. Neu meisterl) empfohlenen Verfahren. 
Man verwendet hierzu zweckmäßig das Filtrat dcr Zinksulfat

fällung (siehe Ziffer 4) oder sättigt einen n('ucn Teil der wässerigen 
Lösung mit Zinksulfat, wie oben angegeben ist. Darauf wird filtriert, 
das Filtrat mit so viel konzentrierter Natronlaugc vermischt, bis das 
anfänglich sich ausscheidende Zinkhydroxyd sich wieder vollständig 
gelöst hat, und zu der klaren Lösung einige Tropfen eiller I %igl'1l Lösung 
von Kupfersulfat. hinzugefügt. Eine rotviolette Färbung zeigt Pepton an. 

Bei dunkelgefärbten Präparaten (Li e bi gs Fleischextrakt) können 
sich wegen der erforderlichen starken Verdünnung geringe Mengen von 
Pepton dem Nachweise entziehen. 

Für den qualitativen Nachweis von Fleischbasen neben 
Pepton versetzt man einen neuen Anteil der wässerigen filtrierten 
Lösung mit überschüssigem Ammoniak bis zur deutlichen alkalischen 
Reaktion, filtriert von etwa entstehendem Niederschlage (Phosphate) 
ab, und fügt zum Filtrat eine Lösung von salpetersaurem Silber (etwa 
2,5 g Silbernitrat in 100 cem Wass('r) hinzu. Der entstehende Nieder
schlag enthält die Silberverbindung der Xanthin basen und beweist 
die Anwesenheit von Fleischbasen2). 

Eine quantitative Trennung der Peptone und der Fleisch
basen ist zur Zeit nicht durchführbar, erstere we1'(len in folgender WeiHe 
bpstimmt: 

250 ccm des Filtrates der Zink8ulfatfälIung werden stark mit, 
Schwefelsäure angesäuert und mit der üblichen LÖRung des phosphor
wolframsauren Natriums3 ), zu der man auf 3 Raumteile 1 Raumteil 
verdünnte Schwefelsäure (l: 3) hinzusetzt, so lange versetzt, alH noch pin 

') Zeitschr. f. Biologie 1890 (N. F.) 8. 324. 
') Eigentlich nur die Anwesenheit von Hypoxanthin und Xanthin; weil 

diese aber in allen Fleischsorten und Fleiseherzeugnissen in geringerer Menge 
vorkommen als Kreatin und Kreatinin usw., mindestens letztere stets be
gleiten, so kann aus dem erhaltenen Niederschlage auch auf die Anwesenheit 
der anderen Flei~ehba.Ben geschlossen werden. 

') Bereitung: 120 g phosphorsaures und 200 g wolframsaures Natrium 
löse man in 1 I destillierten Wassers und gebe zu dieser Lösung 10 ccm 8al
p etersä ure. 
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Niederschlag entsteht; der Niederschlag wird nach 12stündigem Stehen 
durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt filtriert, mit ver
dünnter Schwefelsäure (1: 3) ausgewaschen, samt Filter noch feucht 
in einen Kolben gegeben und darin der Stickstoffgehalt nach Kjelda.hi 
ermittelt_ Durch Multiplikation des gefundenen Stickstoffgehaltes 
mit 6,25 erhält man die Menge des vorhandenen Peptons. 

Bei Gegenwart von Fleischbasen neben Pepton oder von Fleisch
basen allein ist eine Berechnung des Gehaltes an Pepton + Fleisch· 
basen oder der Fleischbasen allein wegen des hohen Stickstoffgehaltes 
der letzteren durch Multiplikation des Stickstoffes mit 6,25 nicht an
gängig. Es empfiehlt sich in solchen Fällen nur die Angabe der "in Form 
von Pepton und Fleischbasen vorhandenen Stickstoffmenge". 

Fleis'chbasen und Peptone können auch zusammen mit 
den Albumosen in der ursprünglichen wässerigen Lösung' in der an
geführten Weise mit Phosphorwolframsäure gefällt werden; in diesem 
Falle ist der durch Zinksulfat fällbare Albumosenstickstoff von der 
gefundenen Stickstoffmenge in Abzug zu bringen und der Rest als 
Pepton- + Fleischbasenstickstoff zu bezeichnen. 

Die Phosphorwolframsäurefällung entsteht erst allmählich, die 
Probe ist daher einige Tage (5 bis 7) stehen zu lassen. 

Durch Phosphorwolframsäure wird der Ammoniakstickstoff ge
fällt, bei der Berechnung des Pepton- + Fleischbasenstickstoffes ist der 
nach 6) gefundene Ammoniakstickstoff von der durch Phosphorwolfram
säure gefällten Stickstoffmenge abzuziehen, besser ist es jedoch, in einer 
zweiten Phosphorwolframsäure-Fällung den Ammoniakstickstoff durch 
Destillation mit Magnesia nach 6) zu bestimmen und abzuziehen. 

6. Ammoniakstickstoff. 
100 ccm der Fleischextraktlösung werden mit etwa 100 ccm Wasser 

verdünnt und aus dieser Lösung das Ammoniak durch Magnesia oder 
Bariumkarbonat abdestilliert. 

7. Sonstige Stickstoffverbindungen 
ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Gesamtstickstoff und der 
Summe der unter 3 bis 6 bestimmten Stickstoffmengen. 

8. Leimstickstoff. 
Enthält das zu untersuchende Präparat Leim, so findet man den

selben nach den vorstehenden Methoden als Albumosen. 
Zur Trennung des Leimes von denEiweißkörpern gibt A. StriegeP) 

folgendes Verfahren an: 2,5-5 g der leimhaltigen Substanz werden im 
500 ccrn-Kolben mit etwa 200 ccrn Wasser 4-5 Stunden lang am Rück
flußkühler gekocht, um alles Kollagen in Glutin überzuführen. Das 
Reaktionsgemisch wird dann mit etwa 1 g W~insäure versetzt und damit, 
noch ungefähr 30 Minuten lang gekocht. Man erhält so eine Leimlösung, 
welche auch in der Kälte nicht gelatiniert. Diese wird mitte1st Natron-

') Chemiker-Zeitung 1917. H. 
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oder Kalilauge soweit neutralisiert, daß nup noch eine ganz schwach
saure Reaktion bestehen bleibt. Hierbei fällt Acidalbumin größtenteils 
aus und wird ebenso wie etwa vorhandene Albumosen durch Zusatz 
von 10-20 ccm einer gesättigten Lösung von Zinksulfat oder Kupfer
sulfat völlig niedergeschlagen. Nach einiger Zeit füllt man mit Wasser 
zur Marke auf, filtriert und bestimmt in einzelnen Teilen des Filtrats 
den Stickstoff nach Kjeldahl. Der so gefundene Stickstoff ist Leim
stickstoff (einschl. Amidstickstoff, siehe unten). Zur Kontrolle kann 
man auch den Rückstand von der Auskochung nach völligem Auswaschen 
mit heißem Wasser auf Stickstoff nach K je 1 cl ah 1 prüfen. Für reines 
Glutin berechnet sich der Multiplikationsfaktor zu 5,61, für Leim zu 6,25. 

Enthält das zu untersuchende Material Stickstoffverbindungen 
amidartiger Natur, so findet man deren Stickstoff zusammen mit dem 
Leimstickstoff. Zur Trennung genügt es, eincn abgemessenen Teil der 
Leimlösung mit schwach essigsaurer Tanninlösung zu versetzen und das 
Filtrat von dem sofort entstehenden Niederschlag für sich auf Stickstoff 
nach Kjeldahl zu prüfen. Die darin gefundene Stickstoffmenge 
entspricht dem Amidstickstoff und ist von der zuerst gefundenen Menge 
Leimstickstoff in Abzug zu bringe!l. 

Auf das Verfahren von König, Greifcnhagen und Scholli) sei hin
gewiesen. 

9. Aminosäuren2 ). 

Man versetzt 50 ccm der Lösung (10 g : 100 ccm) mit 2 g BaC12 , 

1 ccm Phenolphthaleinlösung und soviel gesättigtem Barytwasser, bis 
Rotfärbung eintritt, sowie mit noch 5 ccm davon. Dann füllt man auf 
100 ccm auf und filtriert nach 15 Minuten. Vom klaren Filtrat werden 
80 ccm mit n/4 HCl gegen Lakmuspapier neutralisiert und mit ausge
kochtem Wasser auf 100 ccm aufgefüllt. Man setzt dann zu 40 ccm 
der Lösung 10 ccm neutralisiertes Formalin und titriert mit n/4 NaOH 
bis zur starken Rotfärbung. 1 ccm n/4 NaOH = 3,5 mg Aminosäuren
stickstoff. 

Bei Gegenwart von Ammoniak muß der Ammoniakstickstoff 
bestimmt werden und von dem erhaltenen Aminosäurenstickstoff abge
zogen werden. 

10. Fleischbasen. 
a) Kreatinin. 

Je nach dem vorhandenen Fleischextraktgehalt wird eine lO%ige 
oder stärkere Lösung der zu untersuchenden Brühwürfel hergestellt 

1) Zeitsehr. f. U. N. 1914. 22. 723. 
') Die Methode stammt von Sörensen, Bioehem. Zeitscllr. 1907. 7. 

45 und ist von Ottolenglli, .Zeitscllr. f. U. N. 1913. 26. 733 in obiger Weise 
gestaltet worden. Grünhut u. Lüers, Zeitschr. f. U. N. 1919, 37, 304, haben 
eine besondere Vorschrift ausgearbeitet und benutzen zur Erzielung eines genaucn 
Sättigungspunktes der bisweilen gefärbten Lösungen ein besonderes Koloriskop. 
- P. W. Neumann (persönliche Mitteilung) entfärbt die neutralisierte Lösung 
mit etwas Tierkohle. Siehe auch A. Micko, Analysengang für die Erkennung 
und Bestimmung der durch Hydrolyse des Eiweißes entstehenden Eiweißkörper, 
ZeitBchr. f. U. N. 1907. 14. 253. 
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- notwendigenfalls ist die Prüfung mit stärkeren Lösungen zu wieder· 
holen -, die zur Beseitigung des vorhandenen Fettgehaltes filtriert 
werden muß. Von der klaren Lösung wird ein aliquoter Teil, etwa 10 
bis 20 ccm, mit 10 ccm Normal· Salzsäure in einer Porzellanschale in einer 
Zeit von etwa 2 Stunden auf dem Wasserbad zur Trockene verdampft. 
Der schwarzbraune Rückstand wird mit Wasser aufgenommen und mit 
nlz Lauge unter Verwendung von Lackmuspapier (Tüpfelmethode) 
genau neutralisiert. Die Flüssigkeit wird quantitativ in ein weithalsiges 
Erlenmeyer.Kölbchen übergeführt und auf etwa 75 ccm verdünnt. 
Zu ditser Lösung setzt man solange tropfenweise etwa l0J0ige Kalium. 
permanganatlösung zu, bis ein geringer Überschuß vorhanden ist, der 
an einer braunroten Färbung, etwa vom Farbenton des Malagaweines, 
erkannt wird. Nach anderweitigen Beobachtungen ist bei ungesalzenen 
Substanzen Kochsalz zuzusetzen; man verwendet daher zweckmäßig eine 
Kaliumpermanganatlösung, die 2,5°/0 Kochsalz enthält. Bei reichlichem 
Verbrauch an KMnO,.Lösung kann unter Umständen ein braunschwarzer 
Brei entstehen; in solchem Falle wird eine weitere Verdünnung vorge· 
nommen. Ist ein Überschuß an KMnO, zu erkennen, der sich einige 
Minuten lang hält, so setzt man tropfenweise eine 3°/oige HzOz·Lösung, 
die I!>uf 100 ccm 1 ccm Eisessig enthält, zu, bis zwischen den MnOz·Flocken 
eine gelbe klare Flüssigkeit sichtbar wird. Sodann erhitzt man das Ge· 
misch etwa 5-10 Minuten auf dem Wass.erbad, bis sich das Mn02 völlig 
entweder am Boden oder auch teilweise an der Oberfläche abgeschieden 
hat. Das MnOz wird durch Filtration der noch heißen Flüssigkeit durch 
ein Asbestfilter entfernt (Saugpumpe) und bis zum fast völligen Ver· 
schwinden der Chlorreaktion nachgewaschen. Das meist fast farblose 
Filtrat wird in einer Abdampfschale auf dem Wasserbad eingeengt. 
Die konzentrierte Flüssigkeit wird mit geringen Mengen Wasser quan· 
titativ in einen 500 ccm Meßkolben übergespült, auf etwa 20 ccm aufge. 
füllt und mit 10 ccm einer 100J0igen Natronlauge und 20 ccm einer ge· 
sättigten Pikrinsäurelösung versetzt. Nach Ablauf von 5 Minuten wird 
die Lösung bis zur Marke aufgefüllt und im Dubosqschen oder einem 
ähnlichen Kolorimeter mit n/z·Kaliumbichromatlösung verglichen. 
Sollte sich beim Eindampfen noch etwas MnOz abgeschieden haben, 
so ist die Flüssigkeit vor der Prüfung im Kolorimeter nochmals zu fil· 
trieren. ~ mm n/z·Kaliumbichromatlösung entsprechen 10 mg Kreatinin1). 

Kreatinin wird durch Multiplikation mit 1,16 in Kreatin umgerechnet. 
Wegen der Unbeständigkeit des Kreatins ist es sicherer, dessen Anhydrid, das 
Kreatinin, zu bestimmen. 

Bestimmung des Xanthinbasenstickstoffs und Trennung der einzelnen 
X·Basen von K. Mioko') und Kutscher'). 

I) Die Methode beruht auf der Reaktion von Jaffe mit Pikrinsäure· 
lösung, Zeitschr. f. physiol. Chemie 1886. 10. 399, die von Folin eben da 1904. 
41. 223, und Anderen zu einer kolorimetrischen ausgebildet wurde. Die vor· 
liegende Form ist dem Verfahren von Budendor! und Lahrmann, Zeitsohr. 
f. U. N. 1915. 29. I, gegeben worden, sie zeio1met sioh auch durch größere Ein· 
fachheit aus als die ebenfalls auf die Jaffesche Reaktion aufgebaute Methode 
von R. Mioko, Zeitsohr. f. U. N. 1910. 19. 426, auf die jedoch als ebenfalls 
zum Ziele führend, verwiesen seI. 

') Zeitschr. f. U. N. 1902.5. 208; 1903. 6.781; 1904. 7.257; S. ::(2.3. 
') Ebenda 1905. 10. 528; 1908. 16. 658. 
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11. Fett. 

Diese Bestimmung geschieht in der mit Sand eingetrockneten, 
wasserfreien, zerriebenen Masse durch Ätherextraktion und Verdunsten 
der ätherischen Lösung in einem gewogenen Kölbchen. Vgl. im übrigen 
S. 138 Fettbestimmung des Fleisches. 

12. Zucker und Dextrin. 

Bestimmung erfolgt in der wässerigen Lösung nach den all
gemeinen Untersuchungsmethoden. Lösung erst kochen zur Entfernung 
von Albumin, dann Fällung mit Bleiessig usw. Zur Dextrinbestimmung 
wird die Lösung zur Sirupclicke eingedampft und das Dextrin mehrmals 
mit 950J0igem Alkohol ausgefällt, dann Lösung in Wasser usw. 

13. Mineralstoffe (auch Kochsalz). 

Man verfährt nach S. 74. Darin ev. Bestimmung von Kali, 
Phosphorsäure; siehe die Abschnitte "Wein" und "Düngemittel". 

14. Alkoholextrakt. 

2 g Extrakt werden in einem Becherglase in 9 ccm Wasser gelöst, clie 
Lösung mit 50 ccm Weingeist von 93 Volumprozent versetzt. Der sich 
bildende Niederschlag setzt sich fest ans Glas an, worauf der klare Wein
geist in eine vorher gewogene Schale abgegossen werden kann. Der 
Niederschlag wird wiederholt mit je 50 ccm Weingeist von 80 Volum
prozent ausgewaschen, der Weingeist zu dem ersten Auszuge gegeben, 
clie gesamte Lösung im Wasserbade bei etwa 70 0 abgedampft und 
der Rückstand bis zum gleichbleibenden Gewicht (was oft 20 bis 
24 Stunden erfordert) bei 100 0 getrocknet. 

15. Freie Säure. 

Etwa 2 g Fleischextrakt werden in etwa 50 ccm kaltem Wasser 
gelöst und mit n/4-Natronlauge (Tüpfeln auf Lackmuspapier!) titriert. 

18. Bernsteinsäure. 
Es sei auf die von Le b bin in der Schrift "Neue Untersuchungen über 

Fleischextrakt" 1915, Aug. Hirschwald, Berlin, angegebene Methode ver
wiesen. 

17. Untersuchung von Fleischsiiltcn. 

Neben der Ermittelung der allgemeinen Zusammensetzung gemäß 
der für Fleisch- und Fleischextrakt angegebenen Verfahren, kommen 
noch in Betraeht: 

a) Ohem. Blutnachweis, s. S. 543. 
b) Biologisch auf Abstammung, s. S. 139. 
c) Feststellung des Gerinnungspunktes und des Verhaltens gegen 

Essigsäure (Eieralbumin)l) nach Micko. 
d) Glyzerinnachweis nach Micko. 

') Zeitschr. f. U. N. 1910. 20. 537. 
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18. Nachweis von Hefeextrakt 1 ). 

Das Verfahren beruht auf dem Nachweis-des von Salkowski (Be
richte d. Deutsch. chem. Ges. 1894, 27,499) in Hefen entdeckten Hefe
gummis. Zum Nachweise löst man 1 Teil Extrakt in 3 Teile!! heißem Wasser 
und versetzt die Lösung mit Ammoniak in mäßigem Überschuß. Das 
von dem entstandenen Niederschlage getrennte Filtrat wird nach dem 
Abkühlen auf gewöhnliche Temperatur mit frisch bereiteter natron
haItiger, ammoniakalischer Kupferlösung (100 ccm 13%ige Kupfer
sulfatlösung, 150 ccm Ammoniak, 300 ccm 14%ige Natronlauge) im 
Überschuß vermengt. Bei Gegenwart von Hefeextrakt entsteht ein 
klumpiger Niederschlag, der auf Leinwand gebracht, möglichst gut 
abgepreßt und in verdünnter Salzsäure gelöst wird. Die Lösung wird 
mit dem dreifachen Volumen Alkohol vermengt. Der ausgeschiedene 
Gummi wird getrocknet. Eigenschaften des Gummis: klar in Wasser 
löslich, starke Klebekraft, spz. Drehung [a] D = -90,1 0 , wird durch Säuren 
in einen gärungsfähigen, schwach rechtsdrehenden Zucker übergeführt. 
Unterscheidet sich vom Gummi arabicum dadurch, daß er durch Fehling
sche Lösung ohne Na tronlaugezusa tz sofort gefällt und in 1 % iger wässeriger 
Lösung beim Versetzen mit dem gleichen Volumen Salzsäure und Phosphor
wolframsäure klar bleibt. Über weitere Verfahren zum Nachweis von 
Hefeextrakt siehe die Handbücher. 

Mikroskopisch findet man bisweilen noch Hefezellen in dem ge
lösten und zentrifugierten Extrakt. 

19. Farbstoffe. 

s. Abschnitte Fleisch, Obstdauerwaren. 

20. Karamel. 
s. Abschnitt Liköre. 

21. Konservierungsmittel. 
s. Abschnitt Fleisch. 

Beurteilung. 

a) Gesetze und Verordnungen. Das Nahrungsmittelgesetz; 
die Verordnung gegen irreführende Bezeichnungen; das Gesetz betr. 
den Verkehr mit Fleischbrühwürfeln vom 25. Okt. 1917 ;.unter Umständen 
auch das Gesetz über den Verkehr mit blei- und zinkhaitigen Gegen
ständen. 

Für Fleischextrak te sind von Lebbin 2) folgende in ihren 
wichtigsten Punkten wiedergegebenen Leitsätze aufgestellt, die die 
früher in die Vereinbarungen aufgenommenen Liebigschen Forderungen 
gemäß dem neueren wissenschaftlichen Standpunkt ergänzen und ver
bessern. 

') l\!icko. Zeitschr. f. U. N. 1904. 8. 225. Dort tl.uch die auf den 
XantWnstickstoff gegriindete Methode. 

') Lebbin. Neue Untersu'chungen über Fleischextrakt, BerIin 1915. 
Verlag von Hirschwald. 
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1. Wassergehalt etwa 16%' höchstens etwa 21 %' 
2. Gesamtmineralstoffgehalt etwa 18% im Mittel (soll in der 

Trockensubstanz 27 % nicht übersteigen, codex alim. Austr.). 
3. Der Chlorgehalt berechnet auf NaCI, beträgt in reinen Fleisch· 

extraktaschen nicht über 10%. 
4. Der Phosphorsäuregehalt der Asche beträgt 30-40%. Mengen 

über 41 % und unter 29% deuten auf abweichende Beschaffenheit. 
5. Der Gesamtstickstoff in der fettfreien organischen Substanz 

soll wenigstens 14 und höchstens 17% betragen. 
6. Vom Gesamtstickstoff sollen wenigstens 12,5 % in Form von 

Kreatininstickstoff vorhanden sein. 
7. Vom Gesamtstickstoff dürfen in Form von Ammoniakstickstoff 

nicht mehr als 3% vorhanden sein. 
8. Der Albumosenstickstoff darf nicht mehr als 25% des Gesamt

stickstoffs betragen (Bestimmung des üsterr. Codex). 
9. Leim ist bisher noch nicht quantitativ bestimmt worden. 
10. An Gesamtkreatinin wurden von Le b bin in selbsthergestellten 

Extrakten in Mittel etwa 4,8°/0 gefunden. 
11. Fleischextrakt enthält Bemsteinsäure, deren Mengen durch 

das Alter des verarbeiteten Fleisches bestimmt werden. Ein erhöhter 
Gehalt an Bemsteinsäure ist deshalb ein sicherer Ausdruck für die Ver· 
wendung autolysierten Fleisches. (Gehalt in Extrakten aus frischem 
Fleisch nicht über 0,35%.) 

12. Aminosäuren sind stets als nennenswerter Anteil des Gesamt
stickstoffs zugegen. 

13. Milchsäure ist in nicht unerheblicher Menge, etwa 10 % , zugegen. 
Die in den Vereinbarungen s. Z. von Liebig aufgestellten Anforde

rungen an Fleischextrakte sind folgende: 
1. Fleische x tra le te sollen kE'in Albumin und Fett (letzteres = Äther-

extrakt nur bis 1,5 %) enthalten. 
2. Der Wassergehalt darf 21°/. nicht übersteigen. 
a. In Alkohol von 80 Volumprozent sollen etwa 60 % löslich sein. 
4. Der Stickstoff soll 8,5 bis 9,5 % betragen. 
5. Der Aschengehalt soll zwischen 15 und 25'/0 liegen und neben geringen 

Mengen Kochsalz vorwiegend aus Phosphaten bestehe.n. 
6. FleiRchextrakte dürfen keine oder nur Spuren unlöslicher (Fleischmehl 

11SW.) oder koagulierbarer Eiweißstoffe (Albumin) oder Fett enthalten. 
7. Von dem Gesamtstickstoff dürfen nur mäßige Mengen in Form von 

cl.urch Zinksulfat ausfällbaren löslichen Eiweißstoffen vorhanden sein. 
8. Fleischextrakte dürfen nur geringe Mengen Ammoniak enthfLlten. 
9. Fleischextrakte, welche in der Asche einen über 15 '/, Chlor entsprechen

den Kochsalzgehalt haben, sind als mit Kochsalz versetzt zu bezeichnen. 
An Fleischpeptone sind folgende Anforderungen zu stellen: 
10. Sie dürfen keine oder nur Spuren von unlöslichen oder koagulier

baren Eiweißstoffen oder Fett enthalten. 
11. Der Stickstoff derselben soll möglichst vollkommen durch Phos

phorwolframsäure fäll bar sein, d. h. es sollen möglichst geringe Mengen von 
stickstoffhaltigen Fleischzersetzungsprodukten vorhanden sein, wobei für den 
Gehalt an A=oniak dasselbe gilt, wie bei den Fleischextrakten. 

Alle übrigen Fleischpräparate (Fleischsaft 1) usw.) fallen nicht 
unter die obigen Ausführungen. 

') Nach d. Urt. des Landger. München v. 27. Dkt. 1910 und des Reichsger. 
vom 11. April 1911 ist ein aus Fleischextrakt u. Albumin hergestellter sog. 
FleischSjl,ft "Puro", eine Nachmachung. 
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AIs Nachahmungen für Fleischextrakte kommen aus Pöckelbrühe 
hergestellte Extrakte sowie Hefen- und Pflanzenextrakte, als Ver
fälschungen Mischungen solcher mit Fleischextrakten im Handel vor. 

An derartige Ersatzmittel für Fleischextrakt stellen die 
Richtlinien der Ersatzmittelverordnung (s. S. 861) folgende Anforderungen: 

Durch Ausziehen pflanzlicher oder tierischer Stoffe hergestellte 
Erzeugnisse l ), die zum Würzen von Suppen, Tunken, Gemüsen bestimmt 
sind, dürfen nicht als "Würze" - für sich oder in Wortverbindungen -
bezeichnet sein; als "Auszug" oder "Extrakt" dürfen sie nur dann be
zeichnet sein, wenn zugleich der Rohstoff angegeben ist, aus de~ sie 
durch Ausziehen hergestellt sind. Ihr Kochsalzgehalt darf den bei Würze 
(s_ das nachstehende) entsprechender Form zugelassenen nicht übersteigen. 

Für Würzen (durch Abbau von Eiweiß und eiweißähnlichen 
Stoffen hergestellte, zum Würzen von Suppen, Tunken, Gemüsen be
stimmte Erzeugnisse) bestimmt die Ersatzmittelverordnung folgendes: 

1. Zum Abbau des Eiweißes oder der eiweißählllichen Stoffe dürfen 
Salzsäure und Schwefelsäure nur als technisch reine arsenfreie Säuren 
verwendet sein; Kaliumverbindungen dürfen bei der Herstellung nicht 
verwendet sein, Kalziumverbindungen nur zur Neutralisation und Fällung 
von Schwefelsäure oder zur Fällung von Sulfaten, Ammoniak oder 
Ammoniumverbindungen nur zum Abbau, nicht aber zur Neutralisation 
der Säure oder als nachträglicher Zusatz. 

2. In 100 g der fertigen Würze sollen, je nachdem sie in flüssiger 
oder pastenartiger Form in Verkehr gebracht werden, enthalten sein: 

bei flüssiger Würze bei pastenartiger Würze 
mindestens 18,0 g 32,0 g organische Stoffe, 

" 2,5 g 4,5 g Gesamtstickstoff, 
" 1,0 g 1,8 g Aminosäurenstickstoff, 

4öchstenlil 23,0 g 50,0 g Kochsalz. 
Die Erzeugnisse müssen, abgesehen VOn einem etwaigen geringen 

Rückstand, in warmem Wasser löslich sein. 
Für trockene Würzen gelten die gleichen Mindestgehalte, wie für 

pastenartige, ihr Kochsalz soll 55 vom Hundert nicht übersteigen; sofern 
trockene Würzen diesen Anforderungen nicht entsprechen, sollen sie aber 
den Anforderungen und Bestimmungen im § 2 der Bundesratsverordnung 
über Fleischbrühwürfel und deren Ersatzmittel vom 25. Oktober 1917 
(s. S. 861) genügen, also z. B. der Vorschrift, daß ihrer handelsüblichen 
Bezeichnung das Wort "Ersatz" beigefügt .sein muß. 

Zur Geschmacksprüfung sind bei flÜBsigen Erzeugnissen 3,5 g, bei pasten
artigen 2,0 g in 100 ccm warmem Wasser, gegebenenfallB unter Zusatz von Koch
salz, au:fzulösen. 

Der Verkehr mit Fleischbrühwürfel, (Bouillon-) und deren 
Ersatzmitteln ist durch die Verordnung vom 25. Oktober 1917 (s. S.861) 
geregelt. Darunter fallen nicht blos Würfel, sondern auch Tafeln, Kapseln, 
Körner, Pulver. Das Wort Ersatz nicht tragende Erzeugnisse müssen 
aus Fleischextrakt oder eingedickter Fleischbrühe und aus Kochsalz 
mit Zusätzen von Fett oder Würzen oder Gemüseauszügen oder Gewürzen 

') Die durch .A.-bbau von Eiweißstoffen gewonnenen Erzeugnisse (Würzen) 
kommen hierfür nicht in Betracht (8. Würzen). 
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bestehen. Ihr Gehalt an Gesamtkreatinin muß mindestens 0,45 vom 
Hundert und an Stickstoff als Bestandteil der den Genußwert bedingen
den Stoffe mindestens 3 vom Hundert (= 18,75 v. H. Eiweißstoffe) 
betragen; der Kochsalzgehalt darf 65 vom Hundert nicht übersteigen; 
Zucker und Sirup jeder Art darf nicht verwendet sein. 

Bei Ersatzmitteln für Fleischbrühwürfel fällt die Forderung eines 
Kreatiningehalts weg; der Gesamtstickstoff muß mindestens 2 vom Hun
dert (= 12,5 gEiweißstoffe) betragen, der Kochsalzgehalt darf 70 vom 
Hundert nicht übersteigen. Zucker und Sirup sind ebenfalls unzulässig. 
Das Wort "Ersatz" muß in leicht erkennbarer Weise mit der handels
üblichen Bezeiclmung verbunden sein. 

Diese Bestimmungen werden nach der Bekanntmachung vom 
30. IX. 19 (S. 859) noch dahin ergänzt, daß an wasserunlöslichen Stoffen 
abgesehen von Fett nur ein unerheblicher Rückstand von Suppenkräutern 
und Gewürzen vorhanden sein, der Mindestgehalt an Aminosäuren
stickstoff mindestens 1,0% (Bestandteil der den Genußwert bedingenden 
Stoffe) und nach Inversion der Höchstgehalt an reduzierenden Stoffen 
nicht mehr als 1,5°/0 Invertzucker entspricht, betragen darf. Zur Ge
schmacksprüfung sind die Erzeugnisse nach den Angaben der Gebrauchs
anweisung zu behandeln, falls eine solche fehlt, sind 4 g in 250 ccm 
warmem Wasser aufzulösen. 

Für den Verbraucher bestimmte Kleinpackungen dürfen bei den 
echten Erzeugnissen und Ersatzmitteln nicht weniger als 4 g wiegen. 

Suppenwürfel, -tafeln usw. sind keine Brühwürfelerzeugnisse, 
sondern Mischungen von Leguminosen-, Kartoffel- und Getreidemehlen, 
deren Zubereitungen eine sämige Beschaffenheit und einen höheren Nähr
wert als Fleischbrühe haben. Nach den für solche Ersatzmittel erlassenen 
Richtlinien B 14 darf der Mindestgehalt an Getreidemehl oder mehlartigen 
Stoffen, und solchen, die geeignet sind, Mehl für diesen Zweck zu ersetzen, 
50% betragen. Der Gehalt an Wasser darf 15% nicht übersteigen. Der 
Kochsalzzusatz ist in der für einen Teller Suppe (mindestens 250 ccm) 
bestimmten Menge auf 3,0 g bemessen. Zusätze wie Brühwürfelextrakt, 
Kräuter, Gemüse sowie Fleischteile können enthalten sein. Es muß 
die Anforderung gestellt werden, daß die wesentlichen Bestandteile 
(z.B. Erbsen mit Reis, Erbswurst mit Schweinsohren) gekennzeichnet 
werden, und ein der Bezeichnung entsprechender Geruch und Ge
schmack vorhanden sei (z. B. nach Pilzen bei Pilzsuppen). Die für einen 
Teller bestimmte Menge muß mindestens 25 g betragen. Die geringste 
im Handel abzugebende Menge soll 50 g wiegen. 

DißBeurteilung de,s Färbens, HaltbarmachellB, der Verdorbenheit, 
Gesundheitsschädlichkeit usw. ist dieselbe wie im Abschnitt IV. Fleisch
Waren usw. 

VI. Eier l ) und Eikonserven. 
Die Untersuchung der Eier erstreckt sich meist nur auf Genuß

tauglichkeit, bestehend in Bestimmung des spezifischen Gewichts und 
in Durchleuchtung. 

1) Im Handel versteht man unter dieser Bezeichnung "Hühnereier"; 
Gänse.- Enten-. Kiebitzeier usw. sind besonders zu benennen. 

Bujard-Baier. Hilfsbuch. i. Aufl. 12 
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Frische Eier hahen ein spezifisches Ge)Vich t von 1,0784 bis 
1,0942; das Gewicht nimmt täglich um annähernd 0,0018 ab. In einer 
11 %igen NaOl-Lösung (1,0733) sinken frische Eier ~ter, während ältere 
mehr oder weniger an die Oberfläche steigen. Eier sind meist faul, wenn 
sie in solcher Lösung auf der Oberfläche schWi,mmen oder in einer 
8%igen NaOl-Lösung .nicht untersinken. 

Großfeld 1) erm.ittelt die Tauglichkeit der Eier durch Feststellung 
des. "Eigewichts unter Wasser" mit einem besonderen Aräometer. 

Für die Durchleuch tung benützt man den sogen. EierspiegeP) -
ein Kasten, in dessen Innern sich ein im Winkel von 45° gegen die obere 
Wand geneigter Spiegel befindet; die obere Wand enthält kreisrunde 
Löcher zur Aufnahme der Eier, die mit dem spitzen Ende hineingestellt 
werden. An der dem Spiegel zugekehrten Wand befinden sich 2 Okular
löcher für den Prüfenden. Das Licht geht nun durch die "Eier, fällt auf 
den Spiegel und wird von diesem nach dem Okular reflektiert. Der 
Beschauende kann aus der Größe der Luftblase, sowie aus der im Ei 
wahrzunehmenden Trübung auf das Alter des Eies schließen. Bequemer 
ist die Verwendung eines Blechgefäßes für die Einlage je eines Eies mit 
elektrischer Glühbirne oder gewöhnlichem Licht für direkte Beobach
tung nach Hall mayer 3). 

Als "Trinkeier" gekennzeichnete Eier dürfen höchstens 2 Wochen 
alt sein (Handelskammer Berlin). Schwach dumpfige Eier können als 
Backeier in Verkehr gelangen. Modrig riechende Eier sind als verdorben 
im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes zu bezeichnen. Verdorbenheit 
ist keine seltene Erscheinung bei Eiern; durch unzweckmässiges Auf
bewahren (in dumpfen. Räumen, muffigem Stroh usw.), langes Lagern, 
lange Beförderung kann leicht Verdorbenheit eintreten; insbesondere 
unterliegen angebrütete.Eier leicht der Verderbnis. Zersetzung des Eies 
findet namentlich durch Eindringen der Bakterien von außen her statt. 

Kalkeier werden durch Feststellung des Kalkes im veraschten 
Eiweiß nachgewiesen. Das Eiweiß eines frischen Eies hat nur etwa 
1,50-2,00% 00.0. Der Eisengehalt der Eier wird durch Füttern der 
Hühner mit eisenhaitigen Präparaten anscheinend nicht erhöht '). 

Verdorbene Eier pflegen meist, wenn man die Zunge an die Enden 
bringt, an beiden Enden gleichmäßig warm zu sein, im Gegensatz zu 
guten Eiern, die an der Spitze kühler als am breiten Ende sind. Knickeier 
können auf natürliche Weise beschädigte Eier und daher noch genuß
fähig sein. Mit Knickeiern, die einen begehrten Handelsartikel von 
Bäckern und Konditoren bilden, wird aber vielfach ein unreeller Handel 
getrieben, insofern alte bzw. fleckige Eier künstlich geknickt werden, 
um die Feststellung des Alters zu verhindern 5). 

') Zeitschr. 1. U. N. 1916. 32. 209 .. 
') Für Marktkontrolle besonders geeignet. 
') Zu beziehen von Robert Hallmayer, Stuttgart. 
C) S. Kreis, Zeitschr. t. U. N. 1902. a. 213; Hartung, ebends. 1903. 

6. 810. 
') Vgl. K. Borchmann, Amtliche Kontrolle des Marktes mit Eiern. 

Zeitschr. t. Fleisch- u. Milchhyg. 1907. 17. 3; sowie. Prall. Zeitschr. f. 
U. N. 1907. 1'. 445. 
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Gaffky und AbeP) beantworten die Frage, unter welchen Vor
aussetzungen Fleckeier als verdorben, und unter welchen sie als ge
sundheitsschädlich anzusehen sind, sowie ob und unter welchen Vor. 
sichtsmaßregeln etwa Fleckeier für Menschen genießbar sein würden, 
wie folgt: 

,,1. Fleckeier, d. h. Eier, bei denen sich bei der Durchleuchtung, 
dem sog. "Klären", sichtbare Schimmelpilzwucherungen entwickelt 
haben, sind ausnahmslos als verdorben anzusehen. 

2. Beobachtungen über Gesundheitsschädigungen durch den Genuß 
von Fleckeiern liegen nicht vor. Es läßt sich aber nicht ausschließen, 
daß unter besonderen Umständen, namentlich bei bereits bestehenden 
krankhaften Veränderungen der Verdauungsorgane, der Genuß von 
Fleckeiern, in denen sich Pilze, wie Aspergillus- und Mukorarten, ent
wickelt haben, gesundheitsschädigend wirkt. 

3. Die von der Pilzwucherung offensichtlich durchsetzten Teile 
sind als genießbar nicht anzusehen. Die für das bloße Auge unver· 
änderten oder wenig veränderten Teile sind zwar nicht als ungenieß
bar, aber stets als minderwertig anzusehen und d{ther vom freien Ver. 
kehr auszuschließen. Falls ihre Verwendung als Nahrnngsmittel oder 
zur Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln zugelassen wird, 
müssen Vorkehrungen dahin getroffen werden, daß der Käufer über die 
Beschaffenheit der Eier und der mit ihnen hergestellten Waren nicht 
im Zweifel gelassen wird". 

Faulige Eier sind von der wissenschaftlichen Deputation und in 
zahlreichen Urteilen als gesundheitsschädlich 2) bezeichnet worden. 

Verfälschungen und Nachmachungen kommen nicht vor. Das 
Unterschieben von konservierten (Kalk-, -Wasserglaseiern usw.) oder 
Kiihlhauseiern usw. für frische ist Betrug; 

Eikonserven, namentlich flüssiges oder pulverförmiges Eigelb 
werden vielfach durch Konservierungsmittel 3 ) (Borsäure, Benzoesäure, 
Fluorwasserstoff, auch Methylalkohol') usw.), sowie durch Wasser 
(bei flüssigen Konserven), Mehl, Milchkasein; Gelatine, Dextrin, Farb
stoffe, deren Nachweis nach den in den Abschnitten Fleisch und Milch 
und Obstdauerwaren angegebenen Methoden erfolgt, verfälscht. Auch 
völlige Nachmachungen von Eipulvern usw. kommen vor, insbesondere 
solche, die im wesentlichen nichts anderes als Triebmittel (gefärbte 
Backpulver sind). Die Richtlinien der Ersatzmittelverordnung stellen 
an Ersatzmittel für Eipulv:er folgende Anforderungen: 

') Gutachten der Preuß. wissenschaftlichen Deputation für das Medizinal
wesen. Vierteljahrsschr. für gerichtliche Medizin UBW. 1909." 38. 332, sowie 
Zeitschr. f. U.N. (Ges. u. Verord.) 1910. 20. 299; Schüller, Zeitschr. f. Fleisch
und Milchhygiene 1909. 3. 89 (Referat). 

') B. Auszüge 6-9. 
') über die Beurteilung wegen Gesundheitsschädlichkeit s. die Ausfüh

rungen zu Fleischwaren S. 167. Das Landger. Stuttgart beurteilte a.m 13. Juli 
1904 u. am 6. Febr. 1907 (Auszüge 1908. 7. 352 u. 1912. 8. 694) borsäurehaltiges 
Eigelb als verfälscht, ebenso das La.ndger. II Berlin vom 23. Sept. u. das Kammer
gericht am 11. Dez. 1908. Zeitschr. f. U. N. (Ges. u Verord.) 1912. 3. 240 u. 
1913. 5. 185. 

') Nachweis siehe Abschnitt Branntwein. 

12'" 
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a) Die Bezeichnung als Eiersatz ist nur für solche Erzeugnisse 
zulässig, die das Ei sowohl in seinem Nährwert als auch in seinem Ge
brauchswert im wesentlichen zu ersetzen vermögen; Leim oder Gelatine 
dürfen in solchen Erzeugnissen nicht enthalten sein. 

b) Mittel, die den Anforderungen unter a) nicht entsprechen, 
dürfen nicht mit ein.er das Wort "Ei" enthaltenden Wortverbindung 
bezeichnet sein. Sofern in Anpreisungen oder Anweisungen für derartige 
Mittel auf Eier Bezug genommen wird, muß ausdrücklich bemerkt sein, 
daß sie das Ei nur in seinen färbenden und lockernden Eigenschaften 
zu ersetzen vermögen. Abbildungen von Eiern oder Geflügel auf den 
Packungen oder den Anpreisungen und Anweisungen sind unzulässig. 

c) Die unter a) genannten Erzeugnisse dürfen als mineralische 
Triebmittel nur Backpulver bis zur Höhe von 20 vom Hundert des Ge
samtgewichts enthalten. Für die anorganischen Bestandteile der unter 
b) genannten Erzeugnisse gelten die gleichen Richtlinien wie für Back
pulver. 

d) Künstliche Färbung ist auch ohne Kennzeichnung zuläSSig. 
Diese Forderungen dürften auch der aUgemeinen Beurteilung 

nach dem Nahrungsmittelgesetz und nach der Verordnung gegen irre
führende Bezeichnungen zugrunde gelegt werden können. Bezüglich 
Verdorbenheit und Gesundheitsschädlichkeit gelten dieselben Grund
sätze wie bei Milchpulver und ähnlichen Erzeugnissen. Die übrigen 
Bestimmungen (Wasser-, Stickstoff-, Fett- und Aschengehalt) werden 
bei Eierkonserven nach dem allgemeinen Gang S. 29 ausgeführt. Über 
Bestimmungen von Lezithin, Cholesterin- und Luteinnachweis siehe den 
Abschnitt Eiernudeln. 

Über die Zusammensetzung des Hühnereies seien folgende Anhalts
punkte mitgeteilt, da dieselben zur Bereohnung des Eigehalts einer 
Ware bisweilen gebraucht~ werden: 

Ein Durchschnittsei enthält: 
. Trockensubstanz 

16 gEigelb = 7,8 
31 gEiweiß = 4,5 
47 g Eiinhalt = 12,3 g 

Eigelb besteht aus: 
47 bis 54 % Wasser 

Ges.-P20 5 

0,2046 
0,0097 
0,2143 g 

0,5 bis 1,6% Mineralstoffe 
15,6 bis 17,5% Eiweiß (Vitellin usw.) 
28,7 bis 36,2% Fett 

also etwa 49% Trockensubstanz. 

Lezith.-PaO. 
0,1316 

0,1316 g 

I Lezithin 
etwa 7% 

Die Mineralbestandteile des Eigelbs enthalten 64 bis 67% PaO •. 
Im Eigelb ist enthalten etwa 0,823% Lezithinphosphorsäure. 
Eiweiß besteht aus: 

85% Wasser 
0,3-0,8% Mineralstoffe 
12-13% Eiweiß 

also etwa 14% Trookensubstanz. 
Die Mineralstoffe des Eiweißes enthalten 3,2 bis 4,8% PIO •. 
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Verteilung der Gesamt-PzÜ5 im Ei: 
Eigelb 1,279% P 2Ü5 

Eiweiß 0,031 % PzÜs 
Das ganze Ei 0,443% PzÜs 

Durchschnittlich somit etwa 0,214 g PZÜli -

Eieröl: Jodzahl 68-82; Refraktion (bei 25°) 68,5_ 
Die Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 1916, S_ 117 gibt folgende Ver-

hältnlswerte an: 
1 Vollei = 45 g; 1 Eidotter = 15 g; 1 Eiweiß = 30 g; 
1 kg Volleimasse = 22 Eier = 275 g Trockenganzei (mit 6'/, Wasser); 
1 kg Eigelb = 66 Eidotter = 500 g Trockeneigelb (mit 5°(, Wasser); 
1 kg Trockenganzei = 80 Eier = 3600 g Volleimasse; 
1 kg Trockeneigelb = 133 Eidotter = 2 kg Eigelbmassc. also die Dotter-

masse aus 6 kg Vollei. . 

VII. Getreide· und Hülsenfrüchte nebst Mahlprodukten ; 
Back- und Teigwaren; Kindermehle ; Backpulver. 

Zunächst ist eine Prüfung auf äußere Beschaffenheit, insbesondere 
auf Abweichungen des Aussehens, des Geruchs und Geschmacks und 
sonstiger Eigenschaften vorzunehmen. Siehe Ziffer 8 betr. Nachweis 
von Verdorbenheit. 

Die Untersuchung sowohl der Rohstoffe l ) als auch der daraus her
gestellten Nahrungsmittel kann sich auf folgende Bestimmungen er
!!trecken: 

A. Chemische Untersuchung. 

1. Wasser 2), siehe allgemeiner Gang S. 31 (Vortrocknen bei 
niederer Temperatur). 

Beispiel zur Berechnung des Resultates der Wasserbestimmung in Brot 
mit Vortrocknen. 

100 g Brot geben durch Vortrocknen 43 '/, Wasser = 67 '/, Trocken
substanz. 

5 g dieser Trockensubstanz geben bis zum konstanten Gewicht noch 
o 368 g Wasser. 

5 g dieser Trockensubstanz = 8.77 g Brot, dessen \Vassergehalt 
(8.77-5) +0.368 =4.128 g; 8,77:4.128 =100:x 

Gesamt-Wassergehalt x = 47,07°',. 

2. Asche, Sand (in HCI-Unlösliches), Metalle, siehe allgemeiner 
Gang S. 34. Als rasche Probe zum Nachweis gröblicher Beimengungen 
oder Verunreinigungen dient die Chloroformprobe. 2 bis 4 g Mehl und 
30 bis 40 ccm Chloroform schüttelt man tüchtig in einem Reagensglase 
zusammen, setzt 40 bis 50 Tropfen Wasser zu und läßt stehen. Das 
etwa Abgesetzte ist auf Schwerspat, Gips, Marmor, Sand, Alaun, Metalle 
UBW. zu prüfen. 

') Die Wertbestimmung für technische Zwecke (Hektolitergew1cht. 
Tausendköl'uergewicht. Keimfähigkeit usw.) ist für den Nahrungsmittelchemiker 
von untergeordneter Bedeutung und daher nicht aufgenommen. 

') Für Schnellwasserbestimmungen haben Fornet 1,1. A. Trockenschränke 
mit Wage konstruiert, die in praktischen Betrieben gute Dienste leisten. 
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Der Nachweis von NaCl, Kalk und Phosphorsäure 1), Metalle wie 
Zink, Kupfer, Blei (siehe auch den Abschnitt Gemüsedauerwaren) er
folgt in üblicher Weise. 

3. Fett (Ätberextrakt). Bestimmung in der Regel nach den S. 37 
angegebenen Gesichtspunkten. 

Für Brot hat E. Polensk( 2) nachstehende Methode angegeben: 
10 g Brotpulver mit 50 ccm Wasser und 1 ccm HCl (1,124) in 

einer Stöpselflasche von etwa 200 ccm Inhalt P/2 Stunden in kochendem 
Wasserbad am Rückfiußkühler erhitzen (invertieren der Stärke). Die 
erkaltete Flüssigkeit vorsichtig mit 1 g gepulvertem Marmor versetzen 
und nach dem Erkalten mit genau 50 ccm Chloroform 15 Minuten lang 
schütteln. 24 Stunden stehen lassen, dann 25 ccm der klaren Chloroform· 
lösung entnehmen, durch ein mit Chloroform angefeuchtetes Filter 
gießen, nachspülen mit Chloroform, dieses verdampfen und Rückstand 

. nach dem Trocknen bei 1050 C wägen. 
Man kann die invertierte Flüssigkeit auch mit NaOH.Lauge neu

tralisieren und unter Benutzung von Methylorange als Indikator wieder 
schwach ansäuern, die Lösung eindampfen und den Rückstand nach 
dem Trocknen im Soxhlet ausziehen. 

J. Großfeld empfiehlt folgendes Verfahren 3), das in ursprüng
licher Form von Bern trop4) zur Abscheidung einer größeren Fett
menge zur Untersuchung derselben angewendet wird. 

10 g lufttrockene Substanz werden im Bechergla.se 10-15 Minuten 
mit 100 ccm Salzsäure, 1,12%ig, auf freier Flamme gekocht, dann 
wird die Kochfiüssigkeit mit Natronlauge abgestumpft, bis sie gegen 
Kongopapier noch ganz schwach Sauer reagiert, und nach Zugabe von 
fettfreiem Papier oder Zellstoffschnitzeln mit kaltem Wasser auf ein 
mehrfaches Volumen verdünnt. Vollständige Neutralisation ist zu ver
meiden, da dadurch vorhandene freie Fettsäuren in Seife übergeführt 
und der Bestimmung entzogen werden könnten. Die Schnitzel sollen 
ein Zusammenkleben der Protein- und Rohfaserteilchen verhindern, 
um ein glattes Filtrieren, dann aber auch eine tunlichst vollständige 
Durchdringung bei der folgenden Ätherextraktion zu gewährleisten. 
Das ganze Gemisch wird dann auf ein feuchtes, dichtes Faltenfilter 
gegossen, durchfiltriert und mit kaltem Wasser nachgewaschen. An der 
Wandung des Becherglases haftende Reste lassen sich durch Abwischen 
mit etwas Zellstoffwatte oder Filtrierpapier beseitigen. Quantitatives 
Auswaschen ist nicht erforderlich. Bisweilen ist das Filtrat trübe, an· 
scheinend von Proteinpartikelchen, nicht von Fett. Das Filter wir<! ge· 
trocknet und in der üblichen Weise im Soxhlet-Apparat mit Äther aus
gezogen. 

Das ausgezogene, gereinigte und getrocknete Fett wird wie Butter
fett, Schmalz, Margarine usw. (vgI. Abschnitt "Fette") weiter unter-

1) Die Herstellung von Asche geschieht am besten unter Beimischen von 
10 g Na,CO, u. 8 g KNO. zu 10 g der Probe (insbesondere bei Eiernudeln). 

') Arb. a. d. Kais. Gesundh.-Amte 1893. 8. 678; 1910. 33. 563. 
')Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 490. 
') Zeitsehr. f. angew. Chem. 1902. 1ö. 121. 
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suchtl). Die Fettkennzahlen werden jedoch durch das Fett (Öl der 
Zerealien, aus den Keimen stammend) erheblich beeinflußt. Folgende 
Kennzahlen des Weizenöls sind gefunden: 

Refraktion bei 25 0 C 92 
Verseifungszahl . . . . . 166,4; 182,2 
Jodzahl . . . . . 101,5; 115,2 
Reichert-Meißlsche Zahl 2,8 

Der Nachweis des Ölens von Weizen läßt sich durch Übergießen 
einer Probe mit heißem Wasser, - Öltropfen sammeln sich an der Ober
fläche - erbringen. Weitere Methoden siehe in den Handbüchern. 

Für den Nachweis eines Milchzusatzes zu Backwaren kanu 
man außer der Feststellung der Art des Fettes nach J. Großfeld 2) 
auch die Bestimmung des Kalkgehaltes und die des Milchzuckers durch 
Überführen in Schleimsäure heranziehen. Betr. Ausführung sei auf die 
Originalarbeit verwiesen. 

Bei der auf den Fettgehalt gegründeten Methode müssen zur Gewinnung 
einer ausreichenden Fettmenge größere Mengen des Ausgangsstoffes verarbeitet 
werden, die ihrerseits wieder einen großen Aufwand an Äther als Extraktions
mittel erfordern. Hierin liegt ein erheblicher Nachteil der Methode. Beim 
Kalkgehalt ist zu berücksichtigen, daß auch durch Backzutaten (z. B. Back
pulver) Kalk in die Backwaren gelangt sein kann. Nach Gro ß fe ld bietet die 
Schleimsäureprobe in ungesüßten Backwaren keine besonderen Schwierigkeiten. 
Bei Gegenwart von viel Zucker versagt sie, wenn man die Hauptmenge des 
Zuckers nicht vorher beseitigt. Dies kann mit Alkohol und Äther in ent
sprechender Weise geschehen. 

Seife, die in Zwieback schon angetroffen wurde, kann unter 
Umständen an der Erhöhung der Aschenalkalität und der Alkalität 
des Alkoholätherauszuges erkannt werden 3). 

Bestimmung des Milchanteils in Kindermehlen usw. An
haltspunkte gibt der Fettgehalt sowie die Bestimmung des Gehalts 
an Lactose, wobei zu beachten ist, daß durch die Bereitungsweise auch 
Glukose entstanden sein kann. Die Mehle an sich enthalten nur etwa 
0,5% Fett, ein höherer Fettgehalt weist auf Milchzusatz hin, f"Hs die 
Konstanten des Milchfetts sich ergeben. Siehe auch Abschnitt "Milch
konserven ". 

4. Eiweiß (Rohprotein), siehe S. 34. 
Wasserlösliches Protein 4). 
40 g Mehl oder fein geschrotetes Getreide werden mit 800 ccm 

Wasser übergossen und so fein verteilt, daß keine Klümpchen vorhanden 
sind. Man schüttelt wiederholt bei 2stündigem Stehen und filtriert durch 
ein Faltenfilter. 200 ccm.des Filtrates werden unter Zugabe von 12,5 ccm 
starker Schwefelsäure auf dem Sandbade eingedampft, bis Schwefel
säuredämpfe entstehen. Man gibt darauf noch 12,5 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure zu und behandl'lt nach Kjeldahl weiter. 

') Siehe auch E. Hofstädter, Über die Untersuchung des Butter
gebäckes. Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 436 (betr. Sesamölreaktion). 

') Zeitschr. f. U. N. 1918. 35. 457. 
') S. Schwarz u. Hartwig, Zeitschr. f. U. N. 1907. 13.59; Fischer 

und Gruenert ebenda 692. 
') Auch zur Feststellung von beigemischter l!elatine z. B. in Pudding

Pulvern. Weiteres siehe Obstdauerwaren. 
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Alkohollösliches Pro tein (Gliadin). 
25 g Substam! werden mit 500 ccm eines Alkohols von 55 Gewichts

prozenten, wie vorher beschrieben, ausgezogen und von der Lösung 
100 ccm nach Kjeldahl weiter behandelt. 

Bestimmung der proteolytischen (eiweißlösenden) Kraft 
des Malzes l ) oder ähnlicher Stoffe. 

Man bereitet einen Malzauszug, indem man das feingeschrotete 
Malz 11/2 Stunde mit der 4fachen Menge destillierten Wassers bei 15° 
digeriert und klar filtriert. 

Neun gekennzeichnete Reagenzgläser werden in einen Ständer 
gebracht und in Wasser von 40° eingestellt; jedes Reagenzglas erhält 
einen Zusatz von 6 ccm Thymolgelatine 2). Dem ersten Reagenzglas 
wird kein Wasser zugesetzt, dem zweiten 1 ccm, dem dritten 2 CCID usw. 
Das neunte Reagenzglas, welches 8 ccm erhalten hat, wird mit 1 ccm 
des Malz- oder anderen Auszuges versetzt, während den anderen 
Reagenzgläsern der Reihe nach entsprechend größere Mengen zugesetzt 
werden, so daß zuletzt jedes der Reagenzgläser 15 ccm Flüssigkeit ent
hält. Es muß eine gute Vermischung in den Reagenzgläsern stattfinden. 
Diese werden dann aus dem Wasserbade entfernt und in einen Thermo
staten gebracht, wo sie 20 Stunden lang bei 40° gehalten werden. Dar
nach werden sie rasch auf 15° abgekühlt und 1 Stunde lang bei dieser 
Temperatur gehalten. Zu Anfang und gegen Mitte dieser Frist, d. h. 
also nach etwa 1/2 Stunde, werden die Reagenzgläser zweimal geschwenkt, 
damit die Temperatur des Inhalts eine durchaus gleichmäßige ist. Die 
geringste Menge Malz oder Auszug, welche erforderlich ist, um unter 
diesen Umständen das Gelatinieren zu verhüten, wird angemerkt und 
in 100 dividiert. Die erhaltene Zahl nennt man die proteolytische Kraft. 
Beispiel: Das 5 ccm Auszug' enthaltende Reagenzglas zeigt fast ganze, 
das 6 cmn enthaltende ganze Verflüssigung. Reagenzglas 5 war bedeu
tend mehr flüssig als Glas 6, die Zahl wurde daher mit 0,25 angenommen; 
die proteolytische Kraft ist somit 100: 5,25 = 19. 

5. Kleber (Ermittelung der Backfähigkeit, sowie Prüfung auf 
allgemeine handels technische Be sc haff enhei t). 

Die frühere Annahme, daß im wesentlichen die Kiebermenge eines 
Mehles (Wejzen- und Roggen-) und die Dehnbarkeit des Klebers den 
Grad der Backfähigkeit bedinge, ist zahlreichen, neueren Untersuchungen 
zufolge fallen gelassen. Die auf die Ermittelung und Beschaffenheit 
des nach dem Auswaschen gewonnenen Weizenklebers gegründeten Ver
fahren, wozu teilweise besondere Apparate (Aleurometer nach Boland, 
Farinometer nach Kunis, Apparat von Lie bermann) nötig sind, haben 

') Nach Schidrowitz; siehe auch M. P. Neumann, Brotgetreide u. 
Brot. Lehrbuch, Verlag P. Parey, Berlin, 1914. 

') Herstellung: 32 g feinster Blattgelatine werden in 368 ccm heißem 
Wasser aufgelöst, Lösung auf etwa 45 0 abgekühlt und das halbe Weiße eines 
mittelgroßen Hühnereies, welches vorher zu Schnee geschlagen ist, zugesetzt. 
Das Ganze wird gut umgeschüttelt und langsam auf dem Wasserbade bis zu 
80-90 0 erhitzt. Diese Temperatur hält mau wenigstens 10 Minuten lang. 
Es wird sodann heiß filtriert und dem Filtrat nach dem Abkühlen auf 50-60' 
2 g gepulvertes Thymol zugcsetzt. Es muß mehrfach während des Abkühlens 
geschüttelt werden. In gut verschlossenen Gläsern aufzubewahren. 
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deshalb an Bedeutung verloren. Auch der von Kosutany empfohlene 
Festigkeitsprüfer von Rejtö hat keinen besonderen Vorzug. E. Fleu
ren ts l ) chemische Ermittelungsweise (Verhältnis von Glutenin: Gliadin; 
Gliadimeter) ist zahlreichen Versuchen gemäß ebenfalls kein zutreffen
der Ausdruck für die Backfähigkeit 2). 

Da alle chemischen und physikalischen Methoden mehr oder weniger 
fehlschlagen, kann nur der zunftgemäße Ba c k ver s u c h als geeignetes 
Auskunftsmittel empfohlen werden. Die Handhabung des Bäcker
gewerbes (namentlich des Teigmachens) ist jedoch so verschiedenartig, 
daß auch diese Feststellung der Backfähigkeit nicht immer als zuver
lässige Methode gelten kann. Backversuche im kleinen mit dem Kreusler
sehen Backapparat, Sellnickschen Artopton und dgl. kommen der 
Wirklichkeit zu wenig nahe. Für größere Versuche .mit Broten natür
licher Größc und Form leistet der von der Firma Christ & Co., Berlin
Weißensee konstruierte Versuchsbackofen mit hochsiedender Flüssig
keit und Dampfentwickler gute Dienste. Man vermag mit diesem Labo
ratoriumsbackofen unabhängig vom Bäcker zunftgernäße Backversuche 
auszuführen. (Backvorschrift siehe das Nachfolgende). 

Für die Volumenbestimmung der Gebäcke sind verschiedene 
Apparate gebräuchlich. 

Die Teiggärprobe wird namentlich in der Praxis gleichzeitig mit dem 
Backversuche ausgeführt. Man läßt den Teig bei 33-35' 2 Stunden gären und 
mißt seine Steighöhe im Vergleich mit anderen aus gutem Mehl hergestellten 
Teigen. Man kann die Probe auch zur Kontrollprobe für die Güte der Hefe 
als Bäckerhefe anwenden. 

Hierzu gibt der Verband der Deutschen Preßhefefabrikanten folgende Vor
schrift: Aus 5 g Hefe, 4 g Kochsalz, 2 g Zucker, 280 g Mehl und 160 ccm destil
liertem Wasser wird innerhalb 10 Minuten oder bei Verwendung einer besonderen 
Knetmaschine innerhalb 5 Minuten ein Teig bereitet, den man in einer sogenannten 
Kastenform bei 35' C bis zu 70 mm aufgehen lässt. (Man benützt hierzu einen 
gut reguUerbarcn, a.m besten mit Asbest umkleideten geräumigen Trockenschrank). 
Die Zeit, welche vergeht, bis diese Höhe erreicht ist, gilt als Wertmaß für die Hefe. 

Die Erm.ittelung der Backfähigkeit ist im übrigen mehr ein Mittel 
zur Beurteilung des Mehles auf Handelswert und hat deshalb für den 
Nahrungsmittelchemiker nur eine allgemeine Bedeutung. Eingehendere 
Sachkenntnis über die wasserbindende Kraft (wichtig für die Teig
ausbeute), Kleberbestimmung und Ermittelung der Kleber
beschaffenheit muß aus der Literatur 3 ) erworben werden. 

Für die rasche Ermittelung des Klebergehaltes und zur raschen 
Feststellung darüber, ob ein Mehl überhaupt teig bildende Eigen
schaften besitzt oder nicht, kann nachstehend angegebener Weg einge
schlagen werden. 

50 g Mehl und 13 ccm Wasser oder soviel Wasser (am besten ge
sättigtes Gipswasser) als zur Herstellung eines knetbaren von der 

') Compt. rendus 1896.123.755; Annal. sciensc. Agron. 1898 l']. 4. B7J; 
Zeitschr. f. U. N. 1899.2. 583 und 1904-. 7. 298. 

') A. Maurizio, Landw. Jahrh. 1902. 31. 179-234; Zeitsehr. f. U. N. 
1903. 6. 169 (Ret.). 

') Zeitsehr. f. das gesamte Getreidewesen, herausg. v. J. Buchwald 
u. M. P. Neumann, BerUn; M. P. Nenmann, Brotgetreide 11. Brot, Verlag Y. 

Paul Parey, 1916 sowie A. Maurizio, Getreide, Mehl und Brot. Berlin, I. Teil, 
1903; H. Teil 1919 erschienen in demselben Verlag. 
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Schüssel leicht sich lösenden Teiges erforderlich ist, werden zu einem 
gleichmäßigen Teig gemacht und dieser I Stunde lang unter eine Glas
glocke gelegt. Schlecht backendes Mehl zeigt oft schon nach 1/2 Stunde 
Glanz und beginnendes Zerfließen; nach 12 Stunden ist solcher Teig 
meist ganz zerflossen. Teig aus gutem Mehl bleibt trocken und fest. 
Darnach wird die Stärke mitte1st Wasser völlig ausgewaschen, der zu
zurückbleibende Kleber im feuchten Zustand gewogen, und auf seine 
Eigenschaften geprüft. Die Trockensubstanzmenge wird durch Trocknen 
des ausgebreiteten oder in kleine Teile zerrissenen Klebers bei 105°, 
gegebenenfalls unter Anwendung des Bremerschen Tonzylinders 1) 

und Wägen bestimmt. Kleberverluste werden dadurch vermieden, 
daß man beim Auswaschen das ablaufende Wasser durch ein Sieb 
aus Müllergaze Nr. 12 laufen läßt,.in welchem sich der etwa mitgerissene 
Kleber sammelt; jedenfalls Doppelbestimmung ausführen. 

Von den mechanischen Proben, die zur zöll- und handelstech
nischen Beurteilung der Mehle (Ausmahlungsgrad) dienen und eigentlich 
nur für die praktische Müllerei in Betracht kommen, sind anzuführen: 

1. Die Siebprobe mit Müllergaze No. 8 (= etwa 0,2 mm) unter 
Anwendung von 50 g Kleie; gesiebt wird 3 Minuten. Die Gaze 
wird auf einem Holzrahmen von 22 cm Länge, 15 cm Breite 
und 5 cm Höhe gespannt. Das abgesiebte Mehl soll nach der 
Zollvorschrift höchstens 50 % betragen und keine hellere als eine 
weißlichgelbe Farbe haben. Im Zweifelsfalle wird der Aschen
gehalt des abgesiebten Mehles bestimmt, der mindestens 0,5% 
betragen muß. 

2. Das Pekarisieren2) (Bestimmung der Mehlfarbe) ist bei den 
Steuerbehörden zur Beurteilung von Ausfuhrmehlen (Zurück. 
erstattung des Eingangszolles für den Rohstoff) eingeführt. 
Das Verfahren beruht auf dem Farbenunterschied der einzelnerr 
Mehlsorten und Qualitäten, für die bestimmte Typen eingeführt 
sind; ergeben sich dabei Zweifel, so entscheidet der durch einen 
Chemiker bestimmte Aschengehalt (Grenzzahlen, S. 210). 
Fornet hat einen Apparat zur Bestimmung gebaut. 

Bei ganzen Getreidekörnern kann im zolltechnischen Interesse 
die Feststellung des Tausendkörnergewichts und des Hektolitergewichts 
mit einem amtlich geeichten Getreideprober in Betracht kommen. Siehe 
den Abschnitt Braugerste S. 373. 

6. Kohlenhydrate 3), (Zucker, Dextrin und Stärke): 
25 g Mehl schüttele man mit 1 Liter kalten Wassers, lasse absitzen 

oder sauge ab, und bestimme in einem aliquoten Teil der klaren Lösung 
Zucker (als Glukose oder Maltose), in einem anderen Zucker und Dex
trin in bekannter Weise (vgl. S. 44 und S. 51). Stärke wird direkt nach 
den S. 52 angegebenen Verfahren, am besten polarimetrisch ermittelt. 

') Zeitsehr. f. U. N_ 1907. 14. 682. 
') (Einfuhrscheinordnung, Zentralb!att f_ d. Deutsche Reich 1906, 241 u. 

316; 1909, 679. Anweisung zur zollamt\. Prüfung von Roggen- und Weizenmehl, 
gemäß§ 4 der gen. Verordnung). 

') Die Summe dieser Stoffe gibt man in der Regel als sticksto fffreie 
Extraktivstoffe an und berechnet-sie durch Abziehen der für Wasser, Asche, 
Fett, Stickstoffsubstanz und Rohfaser ermittelten W'erte von 100. 
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Nachweis von künstlichen Süßstoffen siehe S. 419. 
Bestimmung der löslichen Kohlenhydrate (nach Gerber 

und Radenhausen). 
a) Bei diastasierten Kindermehlen. 
3 bis 5 g entfetteter Substanz rührt man mit dem lOfachen Ge

wicht Wasser an, digeriert 3 Stunden lang bei 70 bis 75° C, setzt unter 
Umrühren 100 ccm 500J0igen Alkohol zu, läßt dann klar absitzen, filtriert 
ab (Saugpumpe), wäscht den Rückstand mit 500J0igem Weingeist gut 
aus (mindestens 100 ccm) und bringt das Filtrat auf ein bestimmtes 
Volumen (250 oder 500 ccm). Ein aliquoter Teil wird eingedampft 
(scheidet sich hierbei Albumin aus, so muß abfiltriert werden) und in 
einer gewogenen Platinschale zur Trockne gebracht, bei 100 bis 105° C 
bis zur Gewichtskonstanz getrocknet, gewogen und eingeäschert. Extrakt 
minus Asche = lösliche Kohlenhydrate. 

Nachweis des Diastasegehaltes bzw. der diastatischen 
Kraft nach Lintner. 

25 g Substanz zieht man 6 Stunden mit 500 ecm Wasser unter 
häufigem Durchschütteln aus. :Man gibt dann je 10 ccm zu einer 2% igen 
Lösung löslicher Stärke 1) in 10 Reagenzgläser und läßt nacheinander 
0,1-1,0 ccm des filtrierten Auszuges zufließen. :Man schüttelt gut durch 
und läßt eine Stunde stehen; darauf läßt man 5 eem Fehlingsche Lösung 
zufließen, schüttelt durch und läßt die Gläser 10 Minuten in einem Ge
stell im kochenden Wasserbad stehen. Man beobachtet nach Heraus
nehmen des Gestelles, bei welchem Gläschen gerade vollständige Re
duktion der 5 ccm der Fehlingschen Lösung eingetreten ist, was sich 
in einer deutlich gelben Färbung der über dem ausgefallenen Kupfer
oxydulniederschlag stehenden Flüssigkeit zeigt. 

Die diastatisehe Kraft ist = 100, wenn 0,1 ccm des wässerigen 
Auszuges (25: 500) der Substanz himeichen, um die Fehlingsche Lösung 
zu entfärben. Werden 0,2 ccm bis zur vollständigen Entbläuung der 
Fehlingschen Lösung gebraucht, so. ist die diastatische Kraft halb so 
groß, also 50 usw. Ist bei 0,1 bereits vollständige Reduktion eingetreten, 
80 könnte die diastatische Kraft über 100 liegen; der verwendete Auszug 
muß daher verdünnt werden. Es empfiehlt sich stets einen Vorvor
such anzustellen über die Stärke der Lösung. 

ß) Bei gewöhnlichen Kindermehlen. 
3 bis 5 g entfettete Substanz mischt man mit der lOfachen Menge 

Wasser, kocht 5 :Minuten unter stetem Umrühren, gibt nach dem Er
kalten 100 ccm 500J0igen Alkohol zu, rührt wiederholt um, läßt dann 
klar absitzen, filtriert ab, wäscht mit 50 0/ oigem Alkohol aus, bringt 
das Filtrat auf ein bestimmtes Volumen und verfährt wie bei a). 

Den Filterrückstand kann man zur Bestimmung der Stärke be
nützen und ihn noch feucht nach S. 52 behandeln. 

7. Robfaser und Pentosane. 
Die Bestimmung derselben erfolgt nach S. M. 

') 2 g lösliche Stärke werden mit etwas \Vasser zu einem Brei verrieben, 
den man unter stetem Umrühren allmählich zu 100 ccm kochenden \Vassers 
zufließen läßt. 



188 Chemischer Teil. 

Methode der Versuohsanstalt f. Getreideverarbeitung zur Rohfaser
bestimmung siehe M. P. Neumann, Lehrbuoh Brotgetreide und Brot. Berlin. 
Verlag P. Pa.rey. S. 566. 

8. Nachweis von Verdorbenheit geschieht, sofern nicht eine myko. 
logische Untersuchung namentlich auf Schimmelpilze (s. d. bakteriol. 
Teil) in Betracht kommt, durch Anw,ännen, durch K~uen des Objektes 
zur Feststellung des Geruches und Geschmackes sowie durch die Gawa.. 
lowskysche Probel) und die Prüfung von Zega 2), durch Absi.eben der 
Verunreinigungen (Gespinste der Mehlmotte, Larven und Käfer, Metall
teile, Steine, Unkrautsamen, Mäusekot usw.). Milben lassen sich ~ch 
dem Glattstreichen von Mehl an den von denselben gebildeten Gängen und 
Häufchen nach mebtstündigem Stehen erkennen; auch das Durchmustern 

. mit der Lupe führt meist bald zu ihrer Entdeckung. In Mühlen vielfach 
verbreitet ist die amerikanische Mehlmotte (Ephestia Kühniella); weitere 
Schädlinge sind: der Mehlkäfer (Larve ist der bekannte ziemlich lange 
Mehlwunn), Tenebrio ~olitor; der Ko~bohrer (Calandra granaria oder 
Sitophylus. granarius) mit weißer Larve, höhlt ganze Körner (Reis, 
Graupen usw.) aUSj der Getreideschmalkäfer oder roter Kornwunn (Apion 
frumentarius)j die Kornmotte (Tinea granella.)j das Weizenälchen 
(Anguillula tritici). Vereinzelte Stücke solcher Scliädlinge können 
stets vorkommen; wo sie in größerer Zahl vorhanden oder größere Ver
unreinigungen und Schäden angerichtet haben, ist Verdorbenheit er
wiesen. 

Betreffs Getreidekrankheiten siehe Ziffer 13 und den mikrosk. Teil. 
9. Säuregrad. Man schüttelt .10 g Mehl mit 100 ccm Wasser an 

und läßt unter öfterem Umschütteln 24 Stunden stehen. 50 ccm der 
abfiltrierten Flüssigkeit titriert man mit nlto Natronlauge unter 
Zusatz von Phenolphthalein bis zur bleibenden schwachen Rotfärbung. 
Berechnung auf 100 g Mehl. Für. die Feststellung des -Säuregrades 
sind verschiedene Methoden angegeben, von denen die Titration in 
wässeriger Lösung die gebräuchlichere' geworden ist. Da das erhaltene 
Resultat jedoch kein absolutes ist und nur als Vergleichswert dienen 
kann, so ist die Ausführung der Methode stets anzugeben. 

Der Säuregrad von Brot wird in 50 g Krume ermittelt, die in 
etwa 200 g heißen Wassers etwa 1 Stunde lang aufgeweicht wurde, man 
füllt auf 250 ccm auf und titriert in einem aliquoten Teil. 

10. Verbesserungsmittel. Kupfersulfat: Dieses Salz kann dem 
Brot, bzw. auch dem Mehl schon durch Wasser entzogen und mit Ferro
zyankalium nachgewiesen werden. Bei einem Zusatz von etwa 550 mg 
CuSO, zu 1 kg Brot tritt grünliche Färbung ein. Am besten bestimmt man 
,das Kupfer in der Asche, die mit HCl digeriert wird (Kieselsäure abschei-

') Man verrührt 1 g Mehl in einem weiten Reagenzglase mit 4-'-5 com 
konzentrierter KOH. Das naoh 5-10 Minuten aufgequollene Mehl erwärmt 
man auf annähernd 30· bis zur Verflüssigung und gießt vorsichtig verdünnte 
Sohwefelsäure (1 + 2) hinzu. Bei mulstrigem Mehl tritt ein unangenehmer 
oharakt. Geruch auf. der bei gutem Mehl nur kleisterartig ist. 

') 1 g Mebl mit 10 g Wasser gesohüttelt und mit 1 com fuohsinsohwefliger 
Säure versetzt, soll sioh bel Verdorbenheit sofort rot färben, Gutes Mehl soll 
2-3 Minuten farblos bleiben. -Herstellung der fuohsinschwefligen Säure siehe 
'Absohnitt Branntwein. 
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den !). Spuren von Kupfer sind übrigens natürliche Bestandteile von 
Mehl, deshalb Vorsicht bei der Beurteilung! 

Zinksulfat nach den im Abschnitt Gemüsedauerwaren angegebenen 
Verfahren. 

Alaun!): a) Mehl. In einem Becherglase befeuchte man Mehl 
mit Wasser und Alkohol, setze alsdann einige Kubikzentimeter Alkohol 
und einige Tropfen Kampecheholztinktur 2) zu (durch Digerieren von 
5 g mit 100 g 96%igem Alkohol erhalten), schüttle den Brei, fülle 
mit gesättigter NaCI-Lösung auf und setze eine starke Messerspitze voll 
festes Natriumbikarbonat zu. Man schüttelt kräftig durch. Bei Gegen
wart von Aluminium bildet sich ein stark blaugefärbter Niederschlag 
eines Aluminiumfarblacks. b) Brot. Man tauche Brot 6 bis 7 Minuten 
in oben beschriebene Kampecheholztinktur und drücke es aus; nach 
2 bis 3 Stunden muß es bei Alaunzusatz eine violette Färbung zeigen (nach 
Horseley). 

Persulfate 3): Man bereitet einen Teig und übergießt ihn mit 
einer 2-3%igen alkoholischen Benzidinlösung. Blaufärbung der Per
sultatteile (Reaktion von Rothenfußer). 

11. Prüfung auf künstliche Bleichung nach J. Buch wald und 
H. Treml') mit dem Grieß-Illoswayschen Reagens auf Stickstoff
dioxyd (0,5 g Sulfanilsäure, 0,1 g a-Naphtylamin in je 150 ccm 30%iger 
Essigsäure warm gelöst und zusammengemischt) - eintretende schwache 
Rötung der Reagenzien wird durch Zusatz von Zn-staub verhindert. 
Man drückt das Mehl mit einer Glasplatte oder einem Stempel fest zu
sammen und träufelt 3 Tropfen des Reagenzes darauf. Innerhalb einer 
Minute eintretende blaßrosa oder rote Färbung beweist das Vorliegen 
gebleichten Mehles. Nach 3 Minuten zeigt sich auch bei nicht gebleichten 
Mehlen Rotfärbung. 

12. Nachweis von Unkrautsamen. Man schüttele einige Gramm 
Mehl mit etwa 10 ccm 70%igen Alkohols, der mit 5% Salzsäure (1,19) 
versetzt ist, und beobachte nach dem Absitzen des Mehles die Färbung 
der Flüssigkeit. 

Färbung der überstehenden Flüssigkeit: 
bei reinem Weizen- und Roggenmehl vollkommen farblos, 
bei reinem Hafer- und Gerstenmehl . blaß- bis strohgelb, 
bei groben Mehlen. . . . . . . .. gelblich. 

Die Flüssigkeit wird, wenn mehr als 5 Q/ o beigemengt sind: 
bei Kornrade . . = orangegelb, 
bei Wicken . . . = rosenrot, 
bei Mutterkorn = intensiv fleischrot, 
bei Rhinantaceen = bräunlich bis bräunlichrot, nach einigen 

Stunden oder im Wasserbade von 40 0 C nach 10 bis 30 Minuten immer 
intensiver blau bis blaugrün (nach Vogel). 

') Nach Herz, Repert. f. analyt. Chemie 1886. 359. 
') Man kann auch Alizarin nehmen. 
') Hinks, Analyst 1912. 37. 90 u. Zeitschr. f. U. N. 1913. 211. 70. 
') Zeitschr. f. d. ges. Getreidewesen 1909. 1. 96; Zeitschr. f_ U. N. 1910. 

19. 284. Andere Methoden von 8haw. Journ. Americ. Chem. 80c. 1906. 28. 
687; Zeitschr. f. U. N. 1907. 13. 199. 
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Man darf sich auf diese -Reaktionen nicht vollständig verlassen, 
sondern muß auch auf mikroskopischem Wege den Nachweis führen. 

Nachweis von Saponin (der Kornrade) nach A. Petermann siehe 
J. König. Die Untersuchung landw. und gewerbl. wichtiger StoUe. 1911. 
sowie H. Medicu!! und H. Ko ber. Zeitschr. f. U. N. 1902. 6.1077. Siehe auch 
Saponinnachweis in Limonaden S. 2<l6. 

13. Nachweis 1) von kranken Getreidesorten. 
Mutterkorn: . 
a) Mit Kalihydrat erwärmt = Geruch nach Trimethylamin 

(Heringslakegeruch), (Wittstein); diese Reaktion geben auch in Zer. 
setzung begriffene Mehle. 

b) Vergleiche oben Ziffer 12. 
c) Man rühre das Mehl mit Wasser an, extrahiere mit Äther, fil. 

triere, versetze das Filtrat mit Oxalsäure und erwärme. Rötliche Farbe 
der Ätherlösung (nach Elsner). 

d) Man befeuchte etwa 15 g Mehl mit 30 ccm Äther und 10 Tropfen 
verdünnter Schwefelsäure, lasse 5 bis 6 Stunden stehen, filtriere, wasche 
mit Äther aus, bis man 30 ccm hat. Dieses Filtrat versetze man mit 
10 bis 15 Tropfen einer kalt gesättigten Natriumbikarbonatlösung und 
schüttle; letztere nimmt den Mutterkornfarbstoff auf und färbt sich 
violett (Hoff mann und Kandel). Nach Hilger Bollen nach 'dieser 
Methode noch 0,01 bis 0,0050/ 0 Mutterkorn nachweis bar sein. Die Reaktion 
soll nach Medicus und Kober auch von Körnern hervorgerufen werden. 

Diese Lösung kann auch zum spektroskopischen Nachweis 2) nach 
J. Petri dienen; Auslöschung nahe vor der Linie D in stark gefärbten 
Lösungen. In schwach gefärbten Lösungen bei Aufhellung des vorher 
absorbierten Teils des Spektrums drei deutliche an den Rändern ver· 
waschene Absorptionsbänder, darunter zwei sehr charakteristische im 
Grün, ein drittes schwächeres· im Blau .. 

14. Prüfung auf Holzmehl. Man befeuchtet das Mehl oder die 
Schnittfläche der Brotkrume mit stark phosphorsäurehaltigem Alkohol 
und erwärmt mit einer salzsauren Phloroglucinlösung3). Die Holzteil· 
chen färben sich alsbald karmoisinrot, während die Getreidespelzen 
farblos bleiben oder sich nur leicht rot färben. 

Paraphenylendiamin (20%ig)3) und darauffolgendes Betupfen mit 
Essigsäure färbt Holzteile gelbrot (Ligninfärbung). 

15. Nachweis von Talkum und Phosphaten.). Talkum wird an 
poliertem Reis, polierten Graupen und Hülsenfrüchten nach A. Forster 
durch Ausschütteln von etwa 20 bis 30 g Substanz mit Chloroform 
abgespült; nach dem Verjagen des letzteren wird der Rückstand ge· 
glüht und gewogeq. Der Nachweis kann auch durch völliges Veraschen, 

') Quantitativ nach R. Bernhart. Zeitschr. f. U. N. 1906. 12. 321. 
') Nähere Beschreibung der spektroskopischen Prüfung. Zeitschr. f. 

analyt. Chemie 1879. 119-211. 
') Le Roy, Zeitachr. f. U. N. 1898. 1. <l36; Paganini. ebends. 1906. 

11. 530. 
') Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1905. 11. 36. Weitere Beiträge lieferten: 

Krzizan, ebenda 1906. 11. 6U; E. v. Raumer, Zeitschr. f. U. N. 1905. 10. 
7<14;' H. Matthes. Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1905. 11. 76; R. Hefelmann 
usw .• ebenda 309. Betr. Phosphate vgl. v. Buchka. Das Lebensmittelge
werbe. Bd. III. 198. 
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Ausziehen des säurelöslichen Teils der Asche mit verdünnter HCI, Ab
filtrieren, .GlÜhen und Wägen des Rückstandes geschehen. Das Talken 
geschieht bisweilen unter Verwendung von Sirup und Farbstoffen (bei 
Reis blauen), worauf gegebenenfalls zu achten ist. 

Diese Methoden, sowie die von Matthes und Müller (siehe An
merkung 4, S. 190) liefern nur Annäherungswerte, die in der Regel 
genügen; genauer ist das Verfahren von Krzizan (ebenda). 

Zum Nachweis von Phosphaten [Zusatz zur Mehlverbesserung 
(s. auch S. 188)] schüttelt man 5 g Mehl mit 40-50 ccm Tetrachlor
kohlenstoff, zentrifugiert und trennt das Mehl vom Bodensatz. Dieser 
wird nach dem Auflösen in Salpetersäure wie üblich mit molybdän
saurem Ammonium geprüft. Brot muß vorher getrocknet und fein zer
rieben und mit dem Tetrachlorkohlenstoff am Rückflußkühler 1 Stunde 
gekocht werden. 

16. Nachweis von Farbstoffen. Färben von Mehl (mit Berliner
blau, Ultramarin- oder Anilinblau zur Hebung der weißen Farbe) dürfte 
kaum vorkommen; neuerdings soll letzteres mit Ozonisieren (Bleichen) 
geschehen (Nachweis siehe S. 189). Die zum Färben von Reis, Graupen 
etwa verwendeten mineralischen Farbstoffe können mit Chloroform 
abgespült werden (siehe beim Talkumnachweis) und lassen sich mikro. 
skopisch und mikrochemisch am ehesten nachweisen. 

Der Nachweis von künstlicher Färbung in Teigwaren (erst zu 
pulverisieren) spielt eine größere Rolle. In der Regel handelt es sich 
um Teerfarbstoffe, selten um Curcuma, Orleans usw., deren Extraktion 
auf verllchiedene Weise erreicht wird; mit 700f0igem Alkohol oder Äther 
(nach A. Juckenack)1); mit alkoholischer Salzsäure - 10 Teile Alkohol 
und 1 Teil HCI - (A. L. Winton und A. W. Ogden)2); mit 600J0igem 
Aceton oder 700f0igem Alkohol, nachdem das Extraktionsmittel schwach 
alkalisch ~emacht ist (F. Fresenius)3). Weitere Vorschläge von 
W. Schmitz-Dumont4 ), A. Heiduschka und H. Murschhauser5). 

Ausfärbung des Farbstoffes findet nach dem Extrahieren mit Alkohol 
(50% Vol.) unter Beifügen von Weinsäure mit Wollfaden statt (vgl. 
Abschnitt "Obstdauerwaren" und "Wein"). Für die Bestimmung der 
Art des Farbstoffes, besonders auch schädlicher Farbstoffe, wie Pikrin
säure, Martiusgelb (Dinitronaphtol) usw. kann der Gang nach F. Co
reil 8) einige Anhaltspunkte bieten. Siehe auch Abschnitt "Zucker
waren" und das Gesetz vom 7. Juli 1887 betr. gesundheitsschädliche 
Farben. 

Nachweis eosinhaItiger Gerste in Roggenbrot s. F. Schwarz u. O. We ber, 
Zeitsohr. f. U. N. 1910. 19. 441. 

17. Nachweis von schwerIiger Säure (namentlich als Bleichmittel 
bei Graupen usw. benutzt) sowie anderer Konservierungsmittel. Quali
tative und quantitative Bestimmung erfolgt wie bei Fleisch und Dörrobst. 

1) Zeitsehr. f. U. N. 1900. 3. 1. 
') Zeitschr. f. U. N. 1902. 1). 671 u. 1906. 11. 36. 
') Ebenda 1907. 13. 132. 
C) Zeitschr. f. ötfentl. Chemie 1902. 424. 
') Pharm_ Zentralh. 1908. 49. 177; Zeitschr. f. U. N. 11l09. 17. 687.
') Hilgers Vierteljahrssehr. 1888. 3. 378. 
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18. Lezithinphosphorsäure (Eigelb) nach A. Juokenack 1). Etwa 
5 g feinst gemahlener Teigware (Exzelsiormühle!) 2) weJ;den mit abso
lutem Alkohol im S oxhletschen Extraktionsapparat mindestens 
12 Stunden ausgezogen. Nach dem Verjagen oder Abdestillieren des 
Alkohols wird der Rückstand mit 5 ccm alkoholischer Kalilauge (siehe 
unter Züf. 19) verseüt, in Wasser gelöst, in einer Platfuachale zur 
Trockne verdampft und bis zur Verkohlung verascht. Die Kohle wird 
mit HN03 ausgezogen (langsam zugeben unter Bedecken der Schale); 
dann filtriert man die Lösung ab, verascht das Filter für sich und gibt 
zur Filterasche die salpetersaure Lösung; die ganze Lösung dampft man 
nochmals zur Trockne, löst Rückstand in verdünnter HNOs und be
stimmt die Phosphorsäure nach den S. 422 "Wein" angegebenen Methoden. 
Gefundene P20ö wird auf Prozente der Trockensubstanz der angewen
deten Teigware berechnet. Aus nachstehender von Juckenack auf· 
gestellten Tabelle erfährt man, wieviel Eier bzw. Eidotter aus den er· 
haltenen Mengen an Lezithinphosphorsäure und Ätherextrakt auf 1 Pfund 
Mehl verwendet wurden. Der Ätherextrakt ist gesondert zu bestimmen, 
kann aber allein nicht maßgebend sein, weil er durca Fettzugabe zur 
Teigware möglicherweise verändert ist; auch der Eiweiß·, Asche· und 
Gesamtphosphorsäuregehalt kann künstlich erhöht sein. 

19. Qualitativer Nachweis von Eigelb. 
a) Cholesterinprobe nach Juckenack. 15 g der zu grießartiger 

Feinheit zermahlenen Substanz werden in einem Kölbchen mit 30 eCID 

Äther übergossen und unter zeitweiligem Umschüttein mehrer~' Stunden 
bei Seite gestellt. Man filtriert die Lösung und schüttelt den Rückstand 
nochmals mit 20 ccm Äther aus. Die vereinigten Äthermengen werden 
abdestilliert und der Rückstand mit etwa 2 ccm alkoholischer Kalilauge 
(20 g KOH in 100 ccm 70 Vol..%igem Alkohol gelöst) verseüt. Aus der 
in 5 CCID Wasser gelösten Seüe wird mit Äther das Rohcholesterin aus· 
geschüttelt, das in derselben Weise noch gereinigt wird. Man löst dann 
das dholesterin in 12 ccm Chloroform auf. 

In der einen Hälfte der Lösung verdunstet man das Chloroform, 
kristallisiert den Rückstand aus Alkohol um und beobachtet dann unter 
dem Mikroskop die Kristallisation des Cholesterins 3). Läßt man vom 
Rande des Deckgläschens 1: () -(no Volumen) verdünnte Schwefelsäure 
hinzutreten, so schmelzen die Kristalltafeln, falls Cholesterin vorliegt, 
vom Rande und färben sich karminrot, bei nachträglichem Zusatz von 
Jod.Jodkaliumlösung violett. 

Die zweite Hälfte der Chloroformlösung wird auf 2 Reagenzgläser 
gleichmäßig verteilt. Zu dem einen Teile gibt man 3 ccm konzentrierte 
Schwefelsäure und läßt 3 Stunden stehen. Bei Abwesenheit von Eigelb 
(Cholesterin) färbt sich die Lösung von der. Berührungszone aufwärts 
höchstens schwach rosa, . während sie bei GegenWart von nur 1 Ei· 
dotter auf 1 Pfd. Mehl stark rot gefärbt wird, und die unten stehende 
Schwefelsäure grüngelb fluoresziert (Salkowskische Reaktion). 

') Zeitschr. f. U. N. 1900. 3. 1. Nähere Einsichtnahme in diese Arbeit 
ist sehr empfehlenswert. Siehe auch die Methode von Arragon, Schweiz. 
Lebensmittelbuch u. Zeitsohr. f. U. N. 1906. 11. 520 u. 12. 456. 

. ') Bei Porzella.nku.gelmühlen ist sohon erhebliche Zunahme des Mineral· 
stoftgeha.lts nachgewiesen worden. 

") Siehe auoh S. 64 U. A. Bömer, Zeitsohr. f. U. N. 1898. 1. 42. 
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Tabelle A. 

Bei Verwendung des Gesamteiinhaltes 

Die Trockensubstanz der so dargestellten Nudeln 
Stüokza.hl enthält im Mittel 

Eier I 
. 

auf 1 Pfund Asche 
Gesa.mtphoB- Lezithinphos· I Äther-

Mehl phorsäure phorsäure 

I 

extrakt 
'/ , '/, '/ , '/, 

1 Ei 0,565 0,2716 0,0513 1,56 
2 Eier 0,664 0,3110 0,0786 2,42 
3 

" 
0,758 0,3482 0,1044 3,24 

4 
" 

0,848 0,3834 0,1289 4,01 
5 0,933 0,4172 0,1522 4,75 
6 1,013 0,4490 0,1744 5,45 
7 " 

1,090 0,4795 0,1954 6,11 
8 1,163 0,5086 0,2155 6,75 
9 1,234 0,5362 0,2348 

10 1,300 0,5626 0,2531 
11 1,364 0,5880 0,2707 
12 1,426 0,6123 0,2875 

Tabelle B. 

Bei Verwendung von Eidotter 
-~~,.~- ---------------- ---

Die Trockensubstanz der so dargestellten Nudeln 
Htüokza.hl enthält im Mittel 

Eier 
Lezithinphos- .1 anf 1 Pfund Asche GesamtphoB' Äther-

Mehl phorsäure phorsäure I extrakt 
'/0 0/0 0/0 '/0 

I Ei 0,488 0,2720 0,0518 1,57 
2 Eier 0,516 0,3127 0,0801 2,47 
3 0,542 0,3520 0,1075 3,33 
4 0,568 0,3901 0,i339 4,17 
5 0,593 0,4268 0,1594 4,98 
6 0,617 0,4625 0,1842 5,75 
7 " 

0,640 0,4968 0,2081 6,51 
8 " 

0,662 ' 0,5301 0,2313 7,26 
9 0,683 0,5622 0,2537 

10 0,705 0,5937 0,2755 
11 

" 
0,725 0,6239 0,2966 

12 0,745 0,6533 0,3171 

B uj ard -Baier, Hilfsbuch. 4. Autl. 13 
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Aus dem zweiten Rea.genzglase verdunstet man das Chloroform, 
löst den Rückstand in etwa 3 ccm Essigsäureanhydrid und setzt dann 
einige Tropfen konzentrierte Schwefelsäure zu. Nach dem Umschütteln 
tritt bei Anwesenheit von nur I Eidotter auf 1 Pfd. Mehl eine vorüber
gehende stark rosenrote, darnach tiefblau bis. blaugrün werdende 
Färbung ein (Liebermannsche Reaktion). 

Der Nachweis von Cholesterin kann auch nach Windaus durch 
Überführen in Dibromcholesterin erfolgen. In die ätherische Cholesterin
lösung, die auf etwa 10 ccm eingeengt ist, gibt man ein paar Tropfen 
Brom in Eisessig (1 g Brom in 10 gEisessig). Dibromcholesterin tritt 
in nadelförmigen Büscheln auf. A. Bömer1 ) fand im Eieröl 4,49% 
Cholesterin. Nach P. Berg und J. Angerhausen 2) schwankte der 
Cholesteringehalt im Eieröl zwischen 3,0 und 4,440f0. Sie wendeten 
das Digitoninverfahren (siehe S. 65) an. 

b) Luteinprobe. Lu t'ein (das .natürliche Dottergelb) löst sich in 
Äther, entfärbt sich auf Zusatz von wässeriger, salpetriger Säure; mit 
wenig salpetrige Säure enthaltender Salpetersäure tritt vorübergehend 
pfirsichrote .Färbung auf. Lutein kommt auch in geringen Mengen 
im Weizenmehl vor. 

Die Bestimmung von Fett und Stickstoff, Asche und Gesamtphosphor· 
Häure ist oft unwesentlich für dert Nachweis von Eigelb bzw. Eisubstanz (s.· 
oben). Die Jodzahl des Fettes (Eieröl hat eine Jodzahl von 68 bis 82, Refrakto
meterzahl bei 25· = 68,5; Verseifungszahl 184 bis 191) kann unter Umständen 
von Bedeutung sein. . 

Biologischer Nachweis von Eigelb nach D. 0 t t oie nghi "). 

20. Nachweis von Kartoffeln. In dcr Regel auf mikroskopischem 
Wege (siehe S. 204). Der chemische Nachweis gründet sich bei der 
Untersuchung von Brot auf Kartoffeln a.uf die Menge an Asche, Alkalität, 
und Azidität. Näheres siehe Klostermann und SchoIta') sowie 
Ivan Rözslmyi 5). 

Solaninnachweis siehe G. Baumert, Lehrbuch der gerichtl. 
Chemie, Bd. 1, II. Aufl., Braunschweig 1907, 392; M. Wintgen, 
Zeitsehr. f. U. N. 1906. 12. 113. 

über die chemische' Zusammensetzung von Roggen· u. l\faiskeimen, 
Zeitschr. f. das gesamte Getreidewesen 1917, 167. 

21. Hefe, l'reßhefe als BackhiUsmittel siehe Abschnitt "Bier" und 
den bakteriologischen Teil. 

22. Backpulver. 
a) Prüfung auf Trie bkraft und Übersch uß an Karbonaten 

nach Tillmanns, Strohecker und Heublein 8 ). 

Mit Hilfe eines besonderen Kohlensäureentwickelungsapparates 7), 

dessen Einrichtung aus der Gebrauchsanweisung hervorgeht, die jedem 
Apparat beigegeben ist, wird die mit Salzsäure aus dem Backpulver 

') Zeitschr. f. U. N. 1898. 1. 81. 
') Ebenda 1914. 28. 145 u. 1915. 29. 9. 
a) Ebenda 1904. 8. 438 u. F. Go th e, ebenda, 1915. 30. 389. 
') Ebenda 1916. 32. 171. 
') Ebenda 31. 65; ehern. Ztg. 1907. 31. 559. 
') Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 357; 1919,37,377. Das Verfahren hat sich 

wegen seiner Einfachheit und Zuverlässigkeit allgemein eingebürgert. 
') .Zu beziehen von der Firma Deckert in Frauenwald in Thüringen. 



Getreide· Wld Hülsenfrüchte nebst Mahlprodukten usw. 195 

entwickelte Kohlensäure durch Messen einer von ihr verdrängten halb· 
gesättigten Kochsalzlösung bestimmt. 

Hierzu führt man folgende Bestimmungen aus: 
L Gesamte Kohlensäure. 0,5 g des Pulvers werden in das 

trockene Glasschiffchen gebracht.. In den unteren Teil des Apparates 
gibt man 20 ccm Salzsäure (1,124). Das Schiffchen wird nun eingeschoben 
und der Oberteil des Apparates, dessen Abflußhahn gut <'ingefettet und 
geschlossen ist, feat aufgesetzt. Nach Verschließen des oberen Stopfens 
wird der Hahn geöffnet. Nun fließen einige Kubikzentimeter Flüssig. 
keit aus. Ist Gleichgewicht vorhanden, so stellt man ein frisches Glas 
unter den Hahn und dreht dann das Schiffchen um, damit das Pulver 
herausfällt. Die entwickelte Kohlensäuremenge bewirkt ein Ablaufen 
der Flüssigkeit. Ist die erste heftige Entwickelung vorüber, so schließt 
man den Hahn und schwenkt leicht den Apparat durch kreisende Be· 
wegungen um, ohne ihn jedoch vom Tische zu erheben. Das Anfassen 
des Apparates darf nur an dem Schliff geschehen, der den Unterteil 
mit dem Oberteil verbindet. Hierbei darf keine Flüssigkeit in das Steig. 
rohr gelangen. Man öffnet nun wieder den Hahn, läßt auslaufen und 
verfährt so noch einige Male, bis keine oder nur noch vereinzelte Tropfen 
kommen. Die gesammelte Flüssigkeit nach der Oleichgewichtseinstellung 
wird gemessen und als Vortrieb in Rechnung gesetzt. Bei hohen Bikar· 
bonatüberschüssen wird es vorkommen, daß ein absolutes Aufhören 
nur schwer eintritt. Das Resultat ist erreicht, wenn der Ausfluß bei 
wiederholtem Umschwenken nur mehr 2-3 Tropfen ergibt. 

2. Unwirksame Kohlensäure. 0,5 g Backpulver werden in 
einem Becherglase mit 50 ccm Wasser auf dem Drahtnetz gekocht. 

Vom beginnenden Sieden an gerechnet, hält man 1/4 Stunde lang 
im Kochen. Alsdann wird die Flüssigkeit restlos in eine POlzellanschale 
befördert und zur Trockne gedampft. Den Trockenrückstand durch· 
feuchtet man mit 5 ccm lO°/oigcm Amm.oniak und dam.pft abermals 
zur Trockne. Der Rückstand wird darauf 1/2 Stunde lang bei 120° ge· 
trocknet. 

Man bringt nun den Rückstand mit ungefähr 20 bis höchstens 
25 ccm destillierten Wassers in den Backpulverappar&t, füllt das Schiff· 
ehen mit Salzsäure und bestimmt nun in derselben Weise wie bei Ziffer 1 
die Kohlensäure. 

Der Unterschied zwischen Gesamtkohlensäure und unwirksamer 
Kohlensäure ist der Gesamttrieb. 

3. Vortrieb und Nachtrieb. Man beschickt den Apparat mit 
20 ccm Wasser, bringt in das trockene Schiffchen 0,5 g Backpulver 
und bestimmt die entwickelte CO2 gemäß Ziff. 1. Im Wesen des Vor· 
triebes liegt es, daß hier ein völliges Aufhören des Tropfens selten ein· 
tritt. Wenn deshalb nach mehrfachem Umschütteln wiederholt nur 
noch 2-3 Tropfen Flüssigkeit austreten, betrachtet man die Bestimmung 
als beendet. Man füllt nun das Schiffchen mit HCI, stellt erneut das 
Gleichgewicht ein und bestimmt die Restkohlensäure, die zum Vortrieb 
addiert, die Gesamtkohlensäul'e ergebpn muß. Der Unterschied zwischen 
Gesamttrieb und Vortrieb ist der Nachtrieb. 

13* 
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Zur Umrechnung der Kubikzentimeter CO2 in Gramm. (Trieb
kraft in 0,5 g Backpulver, die für 1 Pfund Mehl berechnet werden), 
multipliziert man die erhaltenen Kubikzentimeter mit 1,977 (1 ccm 
CO2 = 1,977 mg) und dividiert durch 1000. 

4. UnwirksamesBikarbonat. Der Inhalteines ganzen Päckchens 
wird in 100-200 !lcm Wasser aufgeschwemmt und nun genau so behan
delt, wie bei Bestimmung der unwirksamen Kohlensäure angegeben ist. 
Den bei 1200 getrockneten Rückstand bringt man- mit Wasser restlos 
in ein 100 ccm-Kölbchen, wäscht und filtriert.· 25 ccm des klaren Filtrates 
werden in den Backpulverapparat gebracht und mit einem Tropfen 
Methylorange versetzt. Man füllt das Schiffchen mit Salzsäure, stellt 
das Gleichgewicht ein und bestimmt in üblicher Weise die Kohlensä.ure: 
Die erhaltenen Kubikzentimeter, multipliziert mit 0,03 geben die Gramme 
überschüssigen Natriumbikarbonats eines Päckchens. 

A. Beythien, H. Hempel und P. Pannwitz 1) bestimmen die 
Triebkraft in folgender Weise: 1 g des Backpulvers wird in einem 
kleinen Erlenmeyerkölbchen mit 20 ccm Wasser übergossen und min
destens eine halbe Stunde gelinde gekocht. Na.ch Austreibung der Koh
lensäure wird der Rückstand mit möglichst wenig Wasser in das Zer
setzungskölbchen eines Geißlerschen oder Mohrschen Kohlensäure
Bestimmungsapparates übergeführt und hierauf die noch vorhandene 
Rest-Kohlensäure in üblicher Weise ·durch Austreibung mit Hel er
mit~elt. Nach Abzug der Rest-Kohlensäure von der gesondert bestimmten 
Gesamt-Kohlensäure erhält man die mit Wasser austreibbare (aktive) 
Kohlensäure. 

Schellbach und Bodinus 2) geben folgendes Verfahren für die 
Bestimmung der Triebkraft und des Überschusses an Natrium
bikar bonat: 

1 g der zu untersuchenden Substanz werden in ein 200 ccm fassendes 
Erlenmeyerkölbchen gebracht, das mit einem doppelt durchbohrten 
Stopfen aus Gummi verschlossen ist, durch dessen eine Bohrung ein 
Scheidetrichter, durcb. dessen andere ein rechtwinklig gebogenes Glas
rohr hindurchführt. Letztere Röhre schneidet mit dem Gummistopfen 
ab. Das freie Ende derselben wird mitte1st Gummischlauch mit einem 
andern Glasrohr verbunden, das in einen 7 ccm 330/ 0ige wässerige Kali
lauge enthaltenden 12-15 ccm fassenden Meßzylinder tief eintaucht. 
Das Eintauchen muß ein Steigen der Lauge auf etwa 10 ccm bewirken, 
so daß die Kohlensäure eine etwa 9 cm hohe Schicht Lauge zu durch
streichen hat. Wird durch den Scheidetrichter Wasser in den Kolben 
gebracht, so geht nach Schließen des Hahnes Kohlensäure in die Lauge 
und wird absorbiert. Diese durch Wasser entbundene Kohlensäure 
ist gleich der Summe von Vor- und Nachtrieb eines Backpulvers, also 
die sogen. aktive Kohlensäure. 

1) Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 383. 
') Zeitschr. f. U. N. 1918. 35. 236. Das Verfahren kann neueren Unter' 

suchungen zufolge in Backpulvern, die Bikarbonatübersohüsse, Phosphate und 
Ammoniaksalze enthalten, ungenaue Werte liefern. Weitere Äußerungen über 
Triebkraft, Keller, Zeitschr. f. ött. Chemie 1917. 23. 50, sowie E. Gerber, 
Zeitschr. f. U. N. 1917. 34.391. Bolm u. v. Umbach, ebenda 1918. 35. 420. 
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Die vollständige Austreibung der Kohlensäure geschieht durch 
langsames Erwärmen der im Kolben befindlichen Lösung, bzw. Auf
Bchlemmung bis zum Kochen, wobei die Wärme zufuhr so zu regeln ist, 
daß die Blasen langsam in der Lauge emporsteigen. Sie ist beendet, 
wenn Dämpfe in den Zylinder übertreten. Will man' weiter die Rest
kohlensäure ermitteln, so löst man Zylinder und Glasrohr vom Kolben, 
versieht mit einem neuen Glasrohr und neuer Lauge, bringt durch den 
Scheidetrichter eine genügende Menge Phosphorsäure odllr (bei Ab
wesenheit organischer Körper) Schwefelsäure in den Kolben und beginnt 
die Bestimmung von neuem (25 ccm 5%ige Phosphorsäure). 

Die Lauge, welche die gebundene Kohlensäure enthält, wird durch 
quantitatives Ausspülen des Zylinders und Glasrohrs mit heißem Wasser 
in einen 200 ccm Kolben übergeführt und ·bis zur 'Marke mit destilliertem 
Wasser (nach dem Erkalten) aufgefüllt. Je 20 CCIr.. der alkalischen 
Lösung werden in 2 Erlenmeyerkolben pipettiert. Unter Hinzufügen 
eines Tropfens Methylorange wird in der Kälte mitte1st n/z-Salzsäure 
die Gesamtalkalität des Inhalts des einen Kolbens bestimmt; der Inhalt 
des anderen Kolbens wird zum Kochen erhitzt und mit Bariumchlorid
lösung im Überschuß versetzt, sofort tief gekühlt und ohne Filtration 
mit n/2-Salzsäure die Menge des freien Alkalis durch rasche Titrierung 
bei lebhaftem Umschütteln bestimmt. (Indikator: Phenolphthalein!) 
Die Differenz zwischen beiden Titrationen ergibt die Anzahl Kubik
zentimeter n/z-Säure, die von dem vorhandenen Karbonat verbraucht 
wurden. Ein blinder Versuch muß angesetzt werden, um die Kohlen
säure der Lauge zu bestimmen. Dieser blinde Versuch gilt für alle Be
stimmungen. 1 ccm n/z-Säure = 0,01l g Kohlensäure. 

Berechnung: 
a) blinder Versuch: 

Ermittelung der' Gesamt-Alkalität, Verbrauch: 9,10 ccm n/2-Säure 
Ermittelung der freien Alkalität, Verbrauch: 8,75 ccm n/z-Säure 
Verbliebene Anzahl ccm n/~-Säure für das ge-

bildete Karbonat (2°/zoo) 0,35 ccm n/z-Säure 
fJ) Bestimmung der Kohlensäure in Kalziumkarbonat. 

Angewandte Menge 0,733 g. 
Ermitteiung der Gesamt-Alkalität (ZO/200) 
Ermittelung der freien Alkalität (2%00) 

Verbliebene Anzahl ccm n/z-Säure für das ge-

9,00 ccm n/z-Säure 
5,80 ccm n/2-Säure 

bildete Karbonat (ZO/zoo) 3,20 ccm n/2-Säure 
Abzüglich blinder Versuch: 3,20-0,35 ccm n/z = 2,85 ccm n/2 = 

2,85 n/z . 10 ccm für 0,733 g CaCOa. Für I g also: 38,89 ccm n/2-Säure. 
Dies entspricht, da I ccm n/z = II mg CO2, 42,78 0/0 CO2 oder 97,2% 
CaCOa· 

Der Überschußeines Backpulvers an Natriumbikarbonat 
läßt sich wie folgt ermitteln: 

Es wird genau I g Substanz in einem Becherglas abgewogen, mit 
50 ccm Wasser versetzt und hierauf im Wasserbad die Flüssigkeit auf 
etwa die Hälfte eingedampft. Es wird filtriert, das Ungelöste gut ausge
waschen und schließlich das Filtrat auf 200 ccm gebracht~ In 100 ccm 
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wird die Alkalität bestimmt, indem man einen Überschuß an n/z·Salz. 
säure zusetzt, zur Entfernung der Kohlensäure kurz aufkooht und den 
Überschuß an Säure mit n/z·Lauge bei Gegenwart von Phenolphthalein 
zurüokmißt. Nach der Gleichung HCI + NaHC03 = NaCI + HzO + 
COz entsprioht 100m n/z·Säure = 0,042 g Natriumbikarbonat. 

b) Feststellung der Bestand teile. 
Nachweis von Weinsäure. Man bringt in ein Reagenzglas 

0,2-0,3 g des Backpulvers, gibt eine Messerspitze Resoroin (pur. orist. 
alb.) und 5-10 com konzentrierte Sohwefelsäure (1,84) hinzu. Darauf 
Wird langsam über kleiner Flamme erwärmt. Rotviolette Färbung. -
Zitronen· und Apfelsäure geben die Reaktion nicht. Bei Anwesenheit 
von Mehl im Backpulver ist die Weinsäure erst mit 5°/Jger Salzsäure 
aus dem Baokpulver auszulösen. Das Filtrat ist einzudampfen. Quantit. 
Bestimmung von Weinsäure auf polarimetr. Wege s. Tillmanns 1. c. 

Für den Naohweis von Milohsäure wird, die Reaktion' von 
Deniges empfohlen: Man erhitzt 2 ocm der O,2%igen Milohsäure 
mit 2 com Sohwefelsäure (1,84) 2 Minuten im Wasserbade und setzt nach 
dem Abkühlen 1-2 Tropfen einer 5%igen alkoholischen Guajakol. 
oder Kodeinlösung hinzu. Nach dem Umschütteln gibt Guajakol noch 
mit 0,01 mg Milohsäure eine schöne fuchsinrote, Kodein eine gelbe 
Färbung. 

Der Naohweis von Schwefelsäure, Phosphorsäure, Ammoniak, 
sowie von Kalium, Natrium, Kalzium, Aluminium erfolgt in üblicher 
Weisel). 

Der Gang de'r qualitativen Analyse bei Gegenwart von 
Phosphaten ist folgender: 

Eine kleine Probe des Backpulvers wird in Salzsäure gelöst, darauf 
gibt man Ammoniak im Überschusse und hierauf nicht zu starke Essig. 
säure zU'und kocht kurz auf. Etwa vorhandene Tonerde scheidet sich als 
Phosphat ab, während Kalziumphosphat wieder in Lösung geht. In 
dieser wird der Kalk mit oxalsaurem Ammonium in üblicher Weise 
(heiß fällen!) gefällt. Im Filtrate der Kalkfällung wird Magnesia naoh. 
gewiesen. 

Für quantitative Zwecke muß die Phosphorsäure in übliolier Weise 
abgeschieden werden. Man kann dazu auch folgende Methode benutzen: 
Man löst das Backpulver in Salpetersäure und fällt die Phosphorsäure 
mit Molybdänlösung in bekannter Weise .. Im Filtrat wird das über· 
sohüssige Molybdän mit Schwefelnatrium unter EIwärmen gdällt. Es 
entsteht eil). sich schnell zusammenballender, sohwerer Niederschlag 
von Sohwefelmolybdän, der sioh leicht abfiltrieren läßt. Naoh dem An
säuern und naoh Verjagung des übersohüssigen H2S können im Filtrate alle 
Stoffe ohne Sohwierigkeit wie üblich bestimmt werden. 

zUr Unterscheidung, ob Schwefelsäure als Gips oder als 
Bisulfat vorhanden ist, kann man, da Gips bis zu 10% in Backpulver 

1) Über die ,Ermittelung der wichtigsten Mineralstoffe 'in Backpulvern 
UBW. siehe auch J. Großfeld, Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1917. 360; 1919. 56. 
über die Veränderungen, welche bei Einwirkung der basischen Und sauren 
Bestandteile eintreten, haben sich eingehend namentlich A. Beythien (l. c.) 
u. L. Grünhut, Zeitschr. f. U. N. 1919. 37. '00 geäußert. 
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gestattet ist, die Schwefelsäurereaktion in folgender Weise ausführen 
und deuten: 

Man löst 1 g Backpulver in Hel auf und kocht die CO2 fort. Darauf 
fügt man 10 ccm einer Chlorbariumlösung hinzu, welche 14,2 g wasser· 
haltiges Salz in 1 Liter gelöst enthält. Wenn das Filtrat noch Barium 
enthält, so entsprach der vorhandene Schwefelsäuregehalt weniger 
als 1()0/0 wasserhaltigen Gipses. In diesem Falle kann eine Beanstandung 
unterbleiben. Ist aber kein Barium mehr vorhanden, so liegt mehr 
Schwefelsäure vor, als 10% Gips entspricht .. In diesem Falle ist das 
Backpulver stets zu beanstanden, sei es, daß mehr als 10% Gips in ihm 
enthalten sind, sei es, daß es Bisulfate enthält. 

Bestimmung des gesamten Natriumbikarbonates. 2 g 
Backpulver werden in ein Becherglas gebracht und mit einigen Tropfen 
Benzin oder Petroläther durchfeuchtet. Darauf gießt man 100 ccm 
eines Gemisches von Ammoniak und Ammoniumoxalat auf das Pulver 
und schüttelt durch. (Das Reagenz wird so hergestellt, daß man 20 ccm 
lO%igen Ammoniaks mit 25 ccm Ammoniumoxalatlösung (1 + 5) 
vermischt und mit destilliertem Wasser auf 1 I füllt). Man gibt einige 
Tropfen Methylorange zu. Nach einigem Stehen, währenddessen öfters 
umgeEchüttelt wird, filtriert man durch ein trockenes Filter ab. 25 ccm 
des Filtrates = 0,5 g Backpulver werden in den Apparat gebracht und 
dort nach Zugabe von HCl die CO2 menge gemäß Ziffer 1. bestimmt. 
Durch Multiplikation mit 3,75 und Division durch 1000 erhält man das 
in 0,5 g Backpulver enthaltene Natriumbikarbonat in Gramm. 

Weil das Reagenz CO2 anzieht, ist Ausführung eines blinden Ver· 
suches erforderlich; dessen Resultat ist abzuziehen. 

Bestimmung des kohlensauren Kalks. Zu verbinden mit 
voriger Ausführung. Man bringt den mit Hilfe von Ammoniak-Ammo· 
niumoxalatlösung gesammelten Niederschlag vollständig auf das Filter, 
wäscht ihn aus, bringt ihn samt Filter in den Apparat, gibt 20 ccm Wasser 
zu und zerstückelt das Filter mit einem Glasstabe. Nun wird das Schiff· 
chen mit Säure gefüllt und die Kohlensäure gemäß Ziffer 1. ermittelt. 
Diese wird durch Multiplikation mit 4,5 und Division durch 1000 auf 
CaCOa umgerechnet. 

Man kann den kohlensauren Kalk auch aus dem Unterschied von 
Gesamtkohlensäure und Bikarbonatkohlensäure berechnen. 

Bezüglich quantitativer Feststellung der Phosphate der ver· 
schiedenen Bindungsformen sei auf die sehr eingehende Originalarbeit 
(s. S. 198) verwiesen; siehe auch Abschnitt Düngemittel. 

Für den Nachweis von Alumin i umkommen folg"ende besondere 
Reaktionen in Betracht. 

1. Mit Kampecheholztinktur siehe S. 189, Ziffer 10. 
2. Mit Morinlösung 1) (Gelbholzextrakt von Maclura [Morus] 

tinktoria ). 
Bei Abwesenheit von Phosphorsäure behandelt man I g Substanz 

mit verdünnter Essigsäure und versetzt das Filtrat mit einer Auflösung 

') Reaktion von GoppelBrödor u. A. Beythien und Beinen Mitarbeitern. 
1. o. 379. 



200 Chemischet Teil. 

von 0,1 g Morin (Merk) in 100 ccm Alkohol. Aluminiumsalz erzeugt 
Fluoreszenz. 

Bei Anwesenheit von Phosphorsäure behandelt man mit Salzsäure, 
entfernt die Phosphorsäure aus der Lösung durch Chlorkalzium und 
Natronlauge oder durch Barytwasser und Natronlauge, wobei NatriUm· 
aluminat in Lösung bleibt; säuert das Filtrat mit Essigsäure ah und 
versetzt mit Morinlösung. 

Ist Ammoniak zugp,gen, so empfiehlt es sich dessen Menge zu be. 
stimmen, diese in Kubikzentimetern auszudrücken und die in der Packung 
vorhandenen Kubikzentimeter Ammoniak gesondert anzugeben. 1 mg 
Ammoniak entspricht 1,32 ccm Ammoniak. 

Schwermetalle, Nachweis in üblicher Weise. Teerfarbstoff, 
Nachweis s. b. Wein .und Fruchtdauerwaren. Bei Backpulver müssen 
die Teerfarbstoffe gegen Karbonate unempfindlich sein. 

Mikroskopische Untersuchung auf Stärkemehl, Mehl, Holzmehl 
usw. siehe unter Abschnitt Mehl. 

23. Kuehengewürze, Zitronenöl, Aromastoffe siehe in den Ab· 
schnitten "Gewürze", "Zucker. und Konditorwaren". 

B. Mikroskopische Untersuchung l ). 

Mehl, Stärkemehl und Brot, sowie deren Streckungs- und 
Verfälsch ungs mi ttel. 

Vorbemerkung. 
Bei mikroskopischen Untersuchungen 2) nimmt man stets Ver

gleichsobjekte (verschiedene Mischungen) von bekannten unverfälschten 
Substanzen zu Hilfe. Die mikroskopische Untersuchung mit dem 
rohen Mehl direkt auszuführen, ist im allgemeinen nicht angängig, wenn 
nicht schon die Form und Größe der Stärkekörner oder andere besondere 
Merkmale auf gewisse Unregelmäßigkeiten hinweisen, da das Aufsuchen 
der Haare und anderer Gewebsteile im rohen Mehl schwierig und 
zeitraubend ist. Man kommt am schnellsten zum Ziele durch die 

Vor berei tung zur mikroskopischen Untersuchung. 

Um möglichst viel Gewebsteile aufzusammeln, bedient man sich 
der sogenannten Schaumprobe: 

Man verrührt etwa 3 g Mehl mit etwa 100 cem Wasser unter Er
wärmen bis zum Kochen; in dem an der Oberfläche der Flüssigkeit 

1) A. J. W. Schimper, Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung 
der Nahrungsmittel. Jena 1910; J. Möller, Mikroskopie der Nahrungs- und 
Genußmittel, Berlin 1905; Tschirch und Österle, Anatomischer Atlas der 
Pharmakognosie und Nahrungsmittelkunde.· Leipzig 1893 usw. Hartwich, 
Botanischer Teil des Handbuchs Beythien, Hartwich, Klimmer. W. 
Kinzel, mikroskopische Futtermittelkontrolle, die auch dem Nahrungsmittel· 
chemiker manche Anhaltspunkte bietet. 1918. VerlagE. Ulmer, Stuttgart. 
Siehe auch den allgemeinen Teil über die Ausführung der mikroskopischen 
Prüfung. . 

. ') Bei Verfälschungen von Mehl mit Mehl (z. B. Roggenmehl mit Weizen
mehl oder umgekehrt) kann nur die mikroskopische Untersuchung ausschlag
gebend sein. 
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entstehenden Schaum ist dann ein großer Teil dcr Haare ent halten. 
Man mikroskopiert diesen unter Verwendung von Chloralhydratlö~ung 
(8 Teile in 5 Teile Wasser) oder noch besser, nachdem man den in dünner 
Schicht auf den Objektträger gestrichenen Schaum vorsichtig erwärmt 
hat, unter Zugabe von I Tropfen Nelken- oder Zitronenöp). Die Haare 
von Weizenmehl erscheinen dann wie dünne schwarze Striche in hellem 
Gesichtsfeld, Roggenmehlhaare sind mehr breit und grau aussehend. 
In schwierigen Fällen sind außer den Haaren auch die Längs. und Quer. 
zellen zu 'oerücksichtigen. 

Statt der Schaumprobe kann man namentlich behufs Anreicherung 
der andercn Gewebselemente außer den Haaren die Bodensatzprobe 2) 

machen: 
Man mischt 2 g des Mehles mit 100 ccm Wasser, fügt 2 ccm kon. 

zentrierte Salzsäure zu und läßt in einer Porzellanschale etwa 10 Minuten 
kochen. Nach dem Absitzenlassen im Spitzglase oder Sedimentier
apparat mit besonderen Becherchen untersucht man in einem Tropfen 
Chloralhydrat (nach Schimper). Es kann auch mit NaOH alkalisch 
gemacht und aufs neue gekocht werden; doch kann dabei lcicht ein 
Aufquellen der Zellränder eintreten. 

Man kann auch nach Hartwich zuerst mit 5Gfoiger Natronlauge 
kochen, wäscht mit \Vasser aus und kocht von neuem mit Glyzerinessig
säure (2 Vol. Glyzerin + I Vol. Essigsäure von 60%). 

Wichtige Unterscheidungsmerkmale der Mehle und Stärke
mehle. 

Weizen. 
Haare 3). 

Die Dicke der Wand ist bei
nahe stets mit Ausnahme der 
bauchigen Auftreibung des Grun
des des Haares größer, als die 
Breite des Lumen, oder demselben 
zum mindesten gleich (Ausnahme: 
Spelt). 

Die Querzellen sind dick
wandig, stark getüpfelt, an den 
Seiten dachig zugespitzt. 

Roggen. 
Haare 3). 

Die Dicke der Wand ist in 
der Regel, mit Ausnahme der 
Spitze, geringer als die Breite des 
Lumen. 

Die QuerzeUen sind dünn
wandig, schwach getüpfelt, an den 
Seiten gcrundet; meist mit Inter
zellularen zwischen den Quer
zellen. 

') Nach Vogl, die wichtigsten veget. Nahr.- u. Genußmittel. Wien u. 
Leipzig 1899, mischt man 2 g Mehl mit alkoholischer Naphthylenblaulösung 
(1: 5000 = 0,1 N -blau, 100 absol. Alkohol und 400 Wasser) ntit einem Glasstabe 
zusammen, streicht davon auf den Objektträger, läßt eintrocknen und mikro
skopiert mit einem Tropfen ätherischen Sassafrassöls oder analogen ätherischen 
Öles oder Kreosot. N-blau färbt alles blau mit Ausnahme der Membran der 
Stärkekörnerzellen und der Stärkekörner. 

') Vorteilhaft lassen sich auch außerdem die Methoden für die Rohfaser
bestimmung S. 54 anwenden. 

') Bei Schätzungen der Größe der Verfälschung ist in Rechnung zu ziehen, 
daß Weizen von Hause aus etwa viermal mehr Haare hat als Roggen. 
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Stärkekörner beider Mehlarten einander ähnlich, doch verschie
den, genug, um auseinandergehalten werden zu können. Großkörner 
bei beiden etwa gleich, dick linsenfÖrmig. Beim Roggen häufig große 
Körner einen 3 oder 4strahligen Spalt tragend, beim Weizen kommt 
bisweilen nur eine dunkle Linie zum Vorschein, kein Spalt. Kleinkörner 
kommen beim Weizen ziemlich unvermittelt neben Großkörnern vor, 
beim Roggen sind reichlich Zwischenformen vorhanden. Keimungsvor
gänge (Auswachsen des Getreides infolge Feuchtwerdens beim Aufstapeln 
oder auch bei feuchtem Zustande des Mehles) sind an beginnender 
Auflösung der Stärkekörner erkennbar. 

Größe der Stärkekömcr im Maximum 

etwa, 42 p.1) Durchmesser. etwa 53 p. Durchmesser. 

Verkleisterungsprobe nach Wittmack. 

1 g Mehl wird in einem Becherglase mit 50 ccm Wasser zu einem 
dünnen Brei angerührt, das Becherglas dann in ein Wasserbad gesenkt 
und letzteres mit kleiner Flamme so lange unter Umrühren mit einem 
in 1/10 Grade eingeteilten Thermometer erwärmt, bis der Mehlbrei genau 
62,0 0 erreicht hat,. Man nimmt dann das Becherglas sofort heraus und 
taucht es in kaltes Wasser, nachdem die Temperatur noch auf 62,50 

gestiegen ist. 
Damit ist die Probe zum Mikroskopieren vorbereitet. Die Roggen

stärkekörner sind bei 62,5° meist aufgequollen oder schon geplatzt, 
haben also ihre ursprüngliche Form verloren. Die Weizenkörner bleiben 
völlig unverändert, lichtbrechend und an ihren schwarzen, scharfen 
Rändern erkenn bar; die Stärkekörher des Roggens zeigen dagegen 
Verkleisterungsmerkma.le (geplatzte Wände, Risse, Einbuchtungen). 

Gerste. 

Das sicherste Unterscheidungsmerkmal bei Gerste sind Bruch
stücke der Spelzen, Epidermis und Fasern. Die Epidermis ist scharf ver
dickt und ziokzackartig hin- und hergebogen mit eingeschalteten Kurz· 
zellen von kreIsrunder und Halbmondform. Querzellen sind ganz glatt 
und dünnwandig. Haare sind kurz kegeIförmig. Stärkekörner klein, 
etwa 10 bis 30 p. groß; im allgemeinen denen von Weizen und Roggen 
ähnlich, meist etwas kleiner und selten mit Spalt; das Vorkommen 
nierenförmiger Körner bildet ein gewisses Unterscheidungsmerkmal. 

Aus Gerste bereitetes Malz mehl wird als Backhilfsmittel ver
wendet (s. Beurteilung). 

Mais. 

Um die Maiskörner in anderen' Mehlen (besonders in Weizen) besser 
sichtbar zu machen, macht man die folgenden Verkleisterungsproben: 

a) Eine kleine Probe des Mehles wird mit 5 g Wasser und 8 g 
Chloralhydrat 24 Stunden verschlossen stehen gelassen oder, wenn 
soviel nicht zur Verfügung steht, erwärme man 2 g Mehl in 100 g Wasser 

1) f' = 1/1000 mm. 
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bei 70-720. Die Weizen stärke soll dann verkleistert, die Maisstärke 
noch unverändert sein; 

b) nach Baumann 1): Etwa 0,1 g ]\:[ehl schüttelt man in einem 
Reagenzglase mit 10 ccm 1,8%iger Kalilauge um und während der 
nächsten 2 Minuten noch einige Male, um ein Absetzen der Stärke zu 
verhüten. (Konzentration und Zeitdauer genau einhalten!) Nach dieser 
Zeit gibt man 4 bis 5 Tropfen konzentrierter Salzsäure (etwa 25%ige) 
hinzu und schüttelt um. Die Flüssigkeit muß alkalisch bleiben; nun 
bringt man einen Tropfen auf ein Objektglas und betrachtet unter dem 
Mikroskop. Die Weizenstärke ist völlig verquollen, und um so deut· 
licher tritt die unversehrt gebliebene Maisstärke hervor. (Die Methode 
ist auch für Roggenmehl brauchbar.) 

Am charakteristischsten sind die Stärkekörner, weil sie dicker, 
auch meist kleiner sind, als Weizenstärke und mehr "Körperlichkeit" 
(schwarze scharfe Ränder) haben, teilweise eckig erscheinen. Bei den 
rundlichen Körnern ist meistens auch ein Spalt oder kreisförmige Kern· 
höhle erkennbar. Größe 9-23/-l, selten mehr. F. T. Hanausek 2) hat 
festgestellt, daß im Österr. Kriegsbrot, das mit Maiszusatz hergestellt 
wurde, die polyedrischen Maiskörner auch im gequollenen Zustande 
no'Ch die kantigen Umrisse und die etwas erweiterte Kernspalte gut 
erkennen lassen. Gewisse Unterschiede he stehen zwischen den verschie· 
denen Maissorten (Zucker., Perl·, Pferdezahnmais). Näheres ist der 
Literatur zu entnehmen. Das Parenchym der Fruchtschale ist stern· 
förmig. Quer. und Schlauchzellen sind sich sehr ähnlich und kreuzen sich. 

Hafer. 
Charakteristisch sind die vielseitigen Formen der Stärkekörner 

(sichel., spindel. und zitronenförmige, Zwillinge und mehrfach zusammen: 
gesetzte bis 7 lt große Teilkörner). Weitlumige, kegelförmige oft sehr 
lange Haare sehr zahlreich vorhanden, da das entspelzte Haferkorn auf 
seiner ganzen Oberfläche behaart ist, im Gegensatz zu Weizen, Roggen, 
Gerste, Mais. 

Das Spelzmehl des Hafers ist von gelbgrauer Farbe, feinfaserig, 
ohne Mehlkörper, aber wiederholt als Streckungsmittel für Brot ver· 
wendet worden. Diese Beimengung ist als gesundkeitsschädlich anzu· 
sehen, da durch die darmreizende Wirkung eine reichliche Sekretion 
der Säfte ausgelöst und eine Herabsetzung des Nährwertes mitgenossener 
Speisen hervorgerufen wird. Als Streumehl ist Spelzmehl verwendbar. 

Hirse. 
Gelbliches Mehl. Epidermis der Frucht· und Samenschale mit 

faltigen Längsseiten. Stärke ähnlich dem Mais, aber kleiner mit kleinen 
Kernhöhlen oder durchscheinendem Kern. Größe 4-10 p, selten bis 15 p. 

Buch weizen. 
Stärkekörner teils polyedrisch oder abgerundet mit hellem Kern, 

teils spitzdreieckig oder spindeIförmig. Zusammengesetzt stabförmig 
oder gekrümmt wurmfÖrmig. Größe bei einfachen Körnern bis 12 /-l. 

') Zeitsehr. f. U. N. 1899. 2. 27. 
') Archiv f. Chemie u. Mikroskopie 1915. 8. 72. 
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Reis. 

Die Epidermis der Spelzen hat S!lhr tief gebuchtete lange Wä.nde 
mit bis 500 fl langen und 40 fl breiten geraden einzelligen Haaren. Quer
zellen sind besonders dünnwandig mit gekreuzten Schlauchzellen. 

Da der Reis meist geschält wird, ist man oft allein auf den Nach
weis der Stärkekörner angewiesen; diese sind kantig, eckig, oft zu Kom
plexen zusammengesetzt. Größe 2-9 fl. 

Tapioka (Manihot). 

Teilweise zusammengesetzte, meist in Einz!;ll- oder Zwillings
körner zerfallene Stärkekörner mit einer stark gewölbten und einer 
flachen Fläche (Kesselpaukenform). Größe 5-33 fl. 

Sago. 

Stärkekörner vielfach eirund und stark exzentrisch mit strahliger 
Höhlung oder Spalt. Oft mit einem oder wenigen Nebenkörnern besetzt, 
wo diese losgerissen deutliche Flächen sichtbar, ähnlich Tapiokastä.rke. 
Größe bis 70 fl, Nebenkörner 10-20 fl. 

Arrowroot (Marantastärke). 

Stärkekörner ähnlich Sagostärke. kleiner als Kartoffelstärke, aber 
unregelmäßig und weniger exzentrisch, häufig mit deutlichem Quer
spalt am Kern. Größe 27-55, selten bis 70 fl. 

Hülsenfrüchte. 

Bohnen (Phaseolus-, Vicia- und Sojaarten), Erbsen (Pisum-), 
Linsen (Ervum Lens) und Lathyrusarten. Hauptunterscheidungsmerk
male sind die verschieden geformten Pallisadenzellen und die darunter 
befindlichen Trägerzellen (T-trägerform). Stärkekörner mit großen 
Spalten, die unter dem Mikroskop schwarz erscheinen, bis an den Rand 
gehen und länglich, oval und- nierenförmig sind. Größe verschieden. 

Die Stärkekörner der HülsenfrÜchte sind in einer proteinreichen 
Grundsubstanz eingebettet,. die sich auf Zusatz von Alaunkarmin erst 
färbt; diese Grundsubstanz tritt bei den Hülsenfrüchten viel mehr her
vor, als bei den Getreidefrüchten. Bei' der Verkleisterungsprobe nach 
Wittmack verquellen die Stärkekörner der Bohnen nicht. Unter
schied zwischen Weizen- und Bohnenstärke besonders hervortretend, 
wenn man das erwärmte Gemisch einige Tage stehen läßt. Mehl_von 
Vicia faba ist sogenanntes KastormehP), das manchmal dem Weizen
mehl zur Erhöhung der Backfähigkeit zugesetzt wird. 

Kartoffel. 

Stärkekörner: Ovale, dreieckige oder viereckige Form der Stärke-. 
körner mit deutlicher Schichtung und exzentrischem Kern. Mittlere 
Größe 70 bis 90 fl; selten bis 140 fl. 

\) J. Buchwald, Zeitsehr. f. U. N. 1904. 8. 436. , 
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Charakteristisch für die Gewebselemente der KartoffeP) sind: 
a) Das Korkgewebe der Schale. Der die Kartoffelknolle bedeckende 

großzellige Kork besteht aus dünnwandigen, in der Flächenansicht poly
gonalen Zellen. Im Walzmehl findet man vorwiegend größere Trümmer 
des Korkgewebes in Gestalt von flächenförmigen Komplexen, die sofort 
durch die braune Farbe der Zellwände auffallen. Da das Gewebe sehr 
durchsichtig ist, so sieht man häufig - namentlich bei etwas schräger 
Lage des Objektes - die Zellen der einzelnen Korkschichten genau 
etagenartig übereinander liegen. Die Anwesenheit dieser sehr charak
teristischen Gewebetrümmer im Brot beweist allein schon das Vor
handensein von Kartoffelwalzmehl. 

b) Die Gefäßelemente (Spiral-, Ring- und Netzgefäße bzw. 
Tracheiden). Als weiteres Kennzeichen sind die Gefäße zu nennen, 
die in Form von Spiral-, Ring- und Netzgefäßen bzw. Tracheiden in 
den Leitbündeln der· Kartoffeln vorkommen. Während man im Walz
mehl häufig größere Bruchstücke der ganzen Gefäßbündelstränge be
obachtet, kann man im Brot nicht immer mit der Auffindung so großer 
Fragmente rechnen; es kommen hier vielmehr hauptsächlich die Trümmer 
einzelner oder mehrerer nebeneinander liegender Gefäße in Frage. Be
sonders charakteristisch sind auch die Netztracheidtin, die oft einen 
beträchtlichen Durchmesser besitzen. Die Weite der Gefäßelemente 
beträgt meist 25 bis 50 ft, während die im Roggen- und Weizenmehl 
vorkommenden Spiroiden kaum einen Durchmesser von 10 ft erreichen, 
so daß eine Verwechselung beider ausgeschlossen sein dürfte. 

c) Eigentümliche, verhältnismäßig wenig verdickte, poröse Zellen, 
die aus der Rindenschicht der Kartoffel stammen. Diese Zellen fallen 
in den aus Walzmehl hergestellten Präparaten sofort durch die starke 
Quellung der Wandverdickungen auf, die durch die Behandlung mit 
Chloralhydrat hervorgerufen wird. 

Nachweis im Brot. 

5 g Brotkrume werden in einer Reibschale mit Wasser durch
feuchtet und zu einem dünnen Brei zerrieben. Die möglichst klumpen
freie Mischung wird mit 20 ccm Kalilauge (100f0ig) und 40 ccm Wasser 
versetzt, 15 Minuten auf dem siedenden Wasserbade erwärmt und dann 
m).t heißem Wasser auf etwa 500 ccm verdünnt. Nach dem Absetzen 
der schweren Partikel (etwa nach 30 Minuten) gicßt man die trübe, über
stehende Flüssigkeit ab und füllt nochmals mit heißem Wasser auf. 
Dies wird nötigenfalls so lange wiederholt, bis die Flüssigkeit klar er
scheint. Das Sediment ist nunmehr unmittelbar zur mikroskopischen 
Betrachtung geeignet und wird in Wasser oder Chloralhydrat unter
sucht. Es empfiehlt sich übrigens, gleich zwei aus verschiedenen Teilen 
des Brotes entnommene Proben in dieser Weise zu behandeln. 

Da die naturgemäß sehr spärlich vorhandenen Elemente der Kar
toffel in der Masse der Kleiebestandteile fast vollständig verschwinden, so 
ist man 'gezwungen, eine ganze Reihe von Präparaten (10 und mehr von 
jeder Probe) genau abzusuchen. 

1) C. Griebe!, Zeitsehr. f. U. N. 1909. 17. 661. 
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Färbemethoden. 

Bengen 1) färbt Teig und' Brot nach dem Vermischen mit Methylen. 
blau und kurzem Schleudern der Mischung. Der Rückstand wird mikro· 
skopiert. Brot wird außerdem mit Lauge und Bromwasser zum LöSen 
gebracht, worauf sich hierin die Gewebsteile leicht und schnell absetzen. 

Man erkennt: 
Kartoffelstärkemehl: Stärkekörner, im Teig und fast immer im 

Brot durch Methylenblau färbbar. Keine Gewebselemente; 
Kartoffelflocken oder Patent walzmehl , Stärkekörner meist nicht 

mehr zu erkennen. Gewebselemente: Kork, Spiralgefäße, Netzgefäße, 
Riesenzellen. Zahlreiche Parenchymzellen, deren Inhalt im Teig färbbar. 

Gekochte und geriebene Kartoffeln ohne Schale; Stärkekörner 
nicht zu erkennen und nicht färbbar.. Gewebselemente wenig Kork, 
. Spiralgefäße, Netzgefäße, Riesenzellen; zahlreiche Parenchymzellen 
mit verquollenem nicht mehr färbbarem Inhalt. 

W. Herter 2) untersucht Brot auf Kartoffel mit .dem Farbgemisch 
"Schwarz-Weiß-Rot"3). Dabei färben sich die Stärkekörner der Grami
neen (Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Reis, Hirse, Mais) sowie des Buch
weizens schwärzlich-grau bis braun, die Stärkekörner der Palmen und 
anderer Monokodyledonen (Sago, Maranta, Bananen), der Kartoffel, 
der Eichel, der Kastanien, der Leguminosen bleiben weiß und stark 
lichtbrechend, rot gefärbt werden aus reiner Zellulose bestehende Zell
membranen, vor allem die Speicher- oder Kleisterzellen '), ferner jugend
Hche Gewebe (Keimlinge), schließlich Stücke der AlEmron- und der hya
linen Schicht beim Getreide. Zur Anreicherung diesel' Gewebselemente 
und Unterscheidung von den ungefärbt bleibenden Teilen der Frucht
und Samenschale, der Spelzen, Gefäße und Korltschale kann auch die 
Kochprobe (S. 201) mit Salzsäure angestellt werden. 

Herter hat auch eine quantitative mikroskopische Analyse ausgearbeitet. 
Näheres ist der Originalarbeit zu entnehmen. 

Das zu untersuchende Brot wird eingeweicht und ein einziges Stück 
nach sorgfältigem Verreiben in einem Tropfen Wasser unter dem Mikroskop 
mit Okular 1 und Objektiv:; (Leitz) ausgezählt, wobei nicht mehr als 25 Körn
chen im Gesichtsfeld sein sollen. Zur Bestimmung des Kartoffelgehaltes dienen 
aber nicht die absoluten Zahlen der Körnchen, sondern ihr Volumverhältnis, 
das durch Abschätzung in jedem Gesichtsfeld festzustellen ist. Durch Addition 
der in 2 Rubriken untergebrachten Zahlen ergibt sich durch einfache··Rechnung 
der Gehalt an Kartoffelstärke. Beispiel: In Rubrik A werden 885 Roggenkörner 
gefunden, in Rubrik B an Kartoffelstärkevolumen soviel als 215 Roggenstärke
körner einnehmen müßten, also beträgt der Gehalt an Kartoffelstärke: 

215 . 100 
215 + 885 = 19,5 ./ •. 

1) Zeitschr. f. U. N. 1915. 29. 247. Siehe auch C.Posner, ebenda 329. 
') Zeitschr. f. d. ges. Getreidewesen 1917. 9. 44, siehe auch ebenda 1914.. 

7.205, sowie C. Posner, Farbenanalyse d. Brotes 1915. 10. 189; Zeitschr. f. 
U. N. 1915. 29. 335. 

3) Beziehbar durch die "'erkstattabteilung der Versuchsanstalt f. Ge· 
treideverarbeitung, Berlin N., Seestraße. 

') Gemeint sind damit diejenigen Zellen, die Stärke und sonstige Reserve
stoffe enthalten. Kleisterzellen sind also mit verkleisterter Stärke ausgefüllte 
Speicherzellen. Siehe auch Herter, Zeitschr. f. d. ges. Oetreidewesen 1915. 
7. 39. 
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Weitere Färbemethode G. Sch ütz u. L. Wein, ehern. ztg. 1915. 39. 143. 
A. Lingelsheim, Zeitsehr. f. U. N. 1915. 29. 361 benützt zum schnellen 

Auffinden und zur sicheren Kennzeichnung von Kartoffelstärke bzw. 'mehl im 
Brot die Anwendung des polarisierten Lichtes. 

Die Fäl'bungsmethoden bieten im allgemeinen keine erheblichen 
Vorteile gegenüber der üblichen einfachen mikroskopischen Unter
suchung, Ohne Übung und praktische Erfahrung nützen auch Färbe
methoden nichts. Siehe auch die chemische Untersuchungsmethode 
auf Kartoffel S. 194. 

Bananen. 

Flache eiförmige bis stark gestreckte Körner mit stark exzentri
!lehem Kern und deutlicher Schichtung, z. T. stark gestreckte und ver
bogene Körner (Zwillingskörner wie ein gebogenes Horn). Größe 65--90 It 
und mehr. 

Kastanien. 

Roßkastanie, unregelmäßige, eiförmige, birnförmige, häufig auch 
bucklige Stärkekörner, vielfach mit deutlicher Schichtung. Größe 
bis 30,t. Eßkastanie sehr wechselnde Form und Größe. selten mit Spalt. 
Größe 1,5 bis 24 p. selten bis 30/1. 

Rüben 1). 

Charakteristische Merkmale i'lind das großzellige Parenchym und 
die Korkzellen. Bei der Mohrrübe ist das Parenchym kleinzellig (30 bis 
75/1 groß) und enthält Karotin. Dieses färbt sich mit Schwefelsäure blau. 

Unkrautsamen , Verunreinignngen und Krankheiten. 

Raden mehl (Agrostem ma Githago). 

Die Stärkekörner sind von meist unregelmäßiger, rundlicher, 
spindel- und keulenförmiger Gestalt und von bräunlieher Farbe; sie 
zerfallen leicht in zahllose ganz kleine Körner mit Molekularbewegung. 
Die Samen selbst sind schwarz, nierenförmig, höckrig, bis 4 mm groß; 
das im Keim enthaltene Sapotoxin ist giftig. Fragmente der schwarzen 
Samenschale findet man meist schon in der Bodensatzprobe. Erkennungs
zeichen: zackige, wellig gebuchtete, stark verdickte Oberhautzellen, 
die nach außen buckelartig vorspringen. Beobachtung in Chloralhydrat, 
Stärkekörner in Glyzerinwasser, worin sie nicht so leicht in ihre Teil
körner zerfallen. Größe mindestens 70 p bis zu 122 /1. 

Taumellolch mehl (Lolium temulentum). 

Wirkt giftig; manchmal zufällige Verunreinigung, aber dann stets 
in geringer Menge vorhanden. 

Der Nachweis desselben ist nicht sehr einfach, siehe SpeziaUiteratur 
und A. L. W in ton. Zeitschr. f. U. N. 1904, 7, 321. 

') Griebel, Zeitsehr. f. lT. N. 1919.38.129. 
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Bilsenkrautsamen im Mohnaamen 1). 

Ersterer zeichnet sich durch seine feingrubige Oberfläch~. letzterer 
durch wellig gebogene Wände der Obethautzellen.aus. Chexn.Nachweis 
von Hyoscyamin s. den forens. Teil sowie auch M. Joachimowitz, 
Z. f. U. N. 1919. 3'1. 183. 

Weitere Unkrautsamen, wie Wachtelweizen, Wicken, Klapper. 
topf, Ranunkulaceen usw. siehe die HandbÜcher. 

(In der Bodensatzprobe auszuführen.) 

Mutte.rkorn (kommt am meisten in Roggenmehl vor). 

Unter dem Mikroskop in Nelken- oder Zitronenöl Bind rosenrote 
Flecken zu sehen und Mutterkornfragmente (siehe Vergleichsobjekte). 
Dieselben sind unregelmäßige Klumpen, die farblose, glänzende Kugeln 
(Öltropfen) einschließen. Sie färben sich mit Überosmiumsäure schwarz 
oder braun. (Siehe auch A. Gruber, Arch. f. Hygiene 1898, 24, 228.) 
Mutterkorn ist giftig; siehe auch den chemischen Nachweis S. 190. 

Brandpilze. 
Tilletia Caries und Tilletia laevis, kommt nur im 

Weizen vor. Im Roggenmehl kommt Tilletia (secalis) nur selten vor. 
Der :Nachweis von Tilletla im Roggenmehlläßt daher auf eine Beimengung 
von Weizenmehl schließen. 

Kugelige Sporen bei Tilletia Caries mit netzartigen Verdickungen 
versehen. Bei Tilletia laevis enthalten die Sporen Öltropfen, erscheinen 
aber glatt. Mit Überosmiumsäure werden letztere schwarz. Ob der 
Weizenbrand .(Stinkbrand) giftig .ist, ist bis jetzt noch nicht erWiesen. 
(Trimethylamin bildung. ) 

Quantitative Besti=ung der Brandsporen in Kleie s. G. Bredemann. 
Arch. f. Chemie u. Mikroskopie 1915. 8. 87-95; Zeitschr. f. U. N. 1916.32. 275. 

Beurteilung. 

Gesetze: :Nahrungsinittelgesetz, Verordnung gegen irreführende 
Bezeichnungen, Süßstoffgesetz und Gesetz betr. den Verkehr mit ge
sundheitsschädlichen Farben usw. 

Getreidefrüchte 2) und ihre Verwertungsarten. Roggen wird fast 
ausschließlich zur Brotbereitung (Schwarzbrot, Ptlmpernickel, Soldaten
brot, Schrotbrot, Simonsbrot USw.) verwendet, die sehr verschiedenartig 
ist und vielfach mit Ortsgebräuchen zusammenhängt. Weizen (Dinkel) 
wird nam.entlich zu Semmeln, Weißbrot, Paniermehl, Feingebäck und im 
Küchenbedarf, der kleberreiche Hartweizen, ein Produkt heißer Länder, 
zu Makkaroni, Nudeln usw. verarbeitet. Als Backmebl zur Feinbäckerei 
unter ver,schiedenen Benennungen kommen ·Mischungen von Weizen
mehl, Natriumbikarbonat 1n1d Weinstein usw., z. T. mit Eierpulver, 
Eierersatzpulver, Kuchengelb (Teerfarbe), Vanille und Rosinen vermischt 
in den Handel. 

') O. Griebel u. O. Jakobsen, Zeitschr. f. U. N. 1918.20.352. 
') Rohe Getreidefrüchte sind NahrUDg'smittel. 
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Weitere Produkte des Weizens sind Grieß, Graupen, Weizenstärke 
(Kraftmehl); der bei Gewinnung letzterer als Nebenprodukt abfallende 
Kleber wird als Zusatz zu Nudeln, Makkaroni, sowie zur Herstellung 
von Nährpräparaten (Aleuronat, Roborat usw.) benutzt. Neuerdings 
werden auch entfettete Getreidekeime 1) zu Suppenmehlen verarbeitet. 
Grünkern ist unreifer, bespelzter Weizen und dient zu Suppemnehlen; 
Gerste wird zu Rollgerste, Graupen und Suppenmehlen, letztere auch 
diastasiert, verarbeitet. Anforderungen an Puddingpulver und lote 
Grjitze 8. S. 857_ 

Verwertung anderer Getreidefrüchte: Hafer in Form von Flocken, 
Grütze, gequetscht (Quäcker Oats), in aufgeschlossener (präparierter) 
Form. Reis, geschält, Reismehl, Reisstärke, Reisflocken, aufgedämpft, 
getrocknet und vermahlen, neuerdings als Backhilfsmittel (siehe unten) 
empfohlen. Mais, als Mehl (Polenta) und Grieß, als Stärke (Maizena); 
ferner Buchweizen und Hirse. 

Andere Mehlfabrikate sind der Sago (Perlsago), ein verkleistertes, 
zu runden Körnern geformtes Stärkemehl aus dem Stamme verschie
dener Palmen und das aus brasilianischen Wurzelknollen gewonnene 
Manihot-Tapiokamehl, das auch zu Sago verarbeitet wird und als 
Tapiokasago im Handel ist; das Stärkemehl ist unter dem Namen Arrow
root bekannt_ 

Die Zusammensetzung der Getreidefrüchte ist sehr verschieden 
und auch bei einzelnen Arten schwankend. Zulässiger Wassergehalt 
15--16%, höchstens 17%. Stickstoffsubstanz zwischen 6 und 18%, 
Fettgehalt meist 1 bis 2%, bei Hafer und Mais jedoch 5 bis 12%, Asche 
0,2 bis 4% 2). 

Verfälschungen: Rohstoffe durch grobe Verunreinigungen 
(Erde, Steine, Spelzen usw.), durch Ölen oder Befeuchten mit Wasser 
zur Erhöhung des Hektolitergewichtes ; Verarbeitungsprodukte wie 
Graupen, Reis, Hirse durch Überziehen und Polieren mit Talkum, 
Bleichen mit S023), Färben der mehlförmigen Produkte und Präparate: 
mit Gips, Kreide, Schwerspat und anderen mineralischen Beschwerungs
mitteln; mit Alaun, Kupfer, Zink, die als Mittel zur Hebung der Back
fähigkeit in Betracht kommen; Blei kann von Mühlsteinen herrühren. 
Die wichtigste Mehlverfälschung ist die Vermengung mit Stroh-, Holz-, 
Spelz-, Steinnußmehl, ferner mit Mehlen anderer Art (siehe mikroskopi
sche Untersuchung) oder mit minderwertigen (sog. Fuß- und Nachmehl, 
Kleie, Mehl von ausgewachsenen Getreide) oder verdorhenen (hart und 

') Genauere Angaben über Zusammensetzung s. H. Kalning, Zeitschr. 
f. d. ges. Getreidewesen 1917. 9. 167. 

') Diese Zahlen sollen nur einen gewissen Anhaltspunkt bieten. 
") Nach einem Rundschr. d_ Reichskanzl. v. Jahre 1904 sollen wägbare 

Mengen Talkum als Verfälschung beanstandet werden. Nach der schweizerischen 
Verordnung sind bis zu 0,2 '/, ohne Kennzeichnung gestattet. Die Recht
sprechung war bisher noch schwankend (s. Urteil des Oberlandesger. Breslau 
v. 9. April 1907; Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1910. 180 und des Ober
landesger. Hamburg v. 13. Dez. 1911, sowie des Reichsger. v. 21. Juni 1912, 
ebenda 1913. 5. 219. Auf die Gutachten des Kais. Gesundh.-Amtes v. 3. Nov. 
1904 u. 26. Jan. 1905 u. d. preuß. Minist.-Erl. v. 18. Jan. 1905 sei verwiesen 
(Veröffentl. d. Kais. Ges.-Amtes 1904. 28.1260). Plücker u. Flebbe, Zeitschr. 
t. U. N. 1914. 2.8. 549 haben die Frage des Schwefelns u. Talkumierens durch 
eingehende Versuche aufs neue ins Rollen gebracht. 

Bujard-B!l.ier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 14 
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pilzig gewordenen) Sorten. Bleichen des Mehles mit Ozon und Stick. 
oxyden dient zur Vortäuschung feinerer Qualität. Verfälschung kann 
auch in größeren Beimengungen von Unkrautsamim, krankem Getreide 
(Mutterkorn bei Roggen, Brandsporen bei Weizen) von mehr als 0,2%, 
Schädlingen erblickt werden. In solchen Fällen kommt auch Verdorben
sein oder gar Gesundheitsschädlichkeit in Frage. Über die verschiedene 
Möglichkeit der Verunreinigungen bzw. des Verdorbensems vgl. den 
Untersuchungsgang s. 188. Verschimmelter Mais gilt als gesundheits
schädlich (Pellagra.krankheit). 

Im allgemeinen werden folgende Anforderungen an brauchbare 
Mehle gestellt. Mehl soll "griffig" (lose; etwas körnig), nicht "schliffig" 
(feucht und weich) sein und keinerlei unangenehmen dumpfigen oder 
gar muffigen Geruch und Geschmack haben, es darf nicht kreidig oder 
verfärbt, auch nicht zusammengeballt sein; außerdem soll Mehl back
fähig sein. Die Backfähigkeit ist ein technisches Wertmerkmal hinsicht
lich Ausbeuteverhältnisse nach Gewicht und Volumen, Aufarbeitungs
fähigkeit (näheres siehe Neumann 1. c.) und kommt daher nahrungs
mittelrechtlich nur dann in Betracht, wenn das Mehl wegen besonderer 
ungewöhnlicher Eigenschaften (Verdorbenheit) die Backfähigkeit teil
weise oder ganz eingebüßt hat. Handelsweizenmehl nimmt zur Bildung 
eines brauchbaren Teiges 60 bis 66% Wasser auf, Roggenmehl etwa 
50 bis 55°/9. Über Backfähigkeit siehe das S. 184 Gesagte. Der feuchte 
Klebergehalt beträgt 25 bis 350f0 . . Wa s s e rg e halt 12-:-14%, Höchst
grenze 160f0. Mineralstoffe in der Trockensubstanz des Weizenmehls 
etwa: Auszugmehl 0,40%, helles Semmelmehl 0,62%, dunkles Semmel
mehl 0,76%; des Roggenmehls etwa: Vordermehl 0,60%, Vollmehl 
1,00%; Sand (HOl-Unlösliches) soll 0,1 % nicht übersteigen. Größere 
Mengen machen sich in der Regel durch Knirschen z,,~schen den Zähnen 
bemerkbar. 

Amtlich festgesetzte Aschrgehaltl'lzahlen 1) der Trockensubstanz 
fiir die Ausfuhrmehltypen : 

KI. 

Roggen 

Ausmahlungsgrad 

I. 
lI. 

III. 

0-60 
60-65 
,U-65 

Asche % 
i. d. T. 

0,93 
1,40 
0,98 

Kl. 

Wf'izen 

Ausmahlungsgrad Asche % 

i. d. '1'. 

I. 
lI. 

IlI. 
IV_ 

V. 

0-30 
30-70 
70-75 
0-70 
0-75 

0,44 
0,75 
2,29 
0,67 
0,76. 

Die Aschenmengen geben einen Anhaltspunkt über den Ausmah
lungsgrad, der Stärkegehalt kann natürlich hierzu ebenfalls diener. 
Gerum 2) fand folgende Verhältnisse zwischen Ausmahlungsgrad (Am.) 
und Stärke (St..) bzw. Asche (A.): 

1) Nachstehende Werte beziehen sich nur auf einen bestimmten Jahrgnng; 
alljithrlich findet eine El'mittelung der Grenzwerte statt. 

') Zeit~chr. f. U. N. 1916. 31. HG u. 1919. 37. 145. Die Be~timm\mg der 
Stärke erfolgt.e polarimetrisch. 
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Am. St. A. 
Roggenmehl 820f0 58,7% 1,40% 

850f0 57,4% 1,44% 

" 940f0 50,8% 1,76% 
Wt>izenmehl. 50-600f0 70,0% 0,65% 

60% 65,9% 0,76% 
70% 64,7% 1",08 % 

" 80% 60,7 u/o 1,12% 

" 94% 52,7% 1,30% 
Gerum hat auch zwei Formeln aufgestellt, durch welche die Menge 

Weizennachmehl ermittelt werden kann, die 940f0igem Roggenmehl 
zugesetzt ist. 

Der Säuregrad eines normalen Mehles nimmt mit der Höhe des 
Ausmahlungsgrades zu; er beträgt' bei: 

IWggen 
Vordermehl etwa 2,0-2,5 
VoIlmehl etwa 2,5-3,5 

Weizen 
Auszugsmehl etwa 1,0-1,7 
Helleres Semmelmehl etwa 2,0-3,5 
dunkleres 3,5-4,0 

Bei verdorbenen Mehlen steigt der Säuregrad oft auf 60 und mehr an. 
Hülsenfrüchte. (Bohnen!), Erbsen, Linsen, Lupinen) enthalten 

etwa 20 bis 25% Eiweißstoffe, darunter namentlich Pflanzenkasein 
tLegumin); werden in ungeschälter und geschälter, sowie in auf· 
geschlossener Form (gedämpft, gedarrt und feinvermahlen) als Suppen. 
und Kindennehle. in Mischungen mit Gewürzen als Suppentafeln, mit 
Fleisch oder Speck zu wurstförmigen Konserven (Erbswurst) usw. zur 
menschlichen Ernährung verwendet. Lupinen 2) Rind nur in entbittertem 
Zustande genußfähig. 

Verfälschungen kommen im weflentlichen nur bei den ganzen 
geschälten Produkten vor und bestt>hen in Färbt>n und Polieren (Aus. 
füllen von angefressenen - Stellen) mit Talkum 3). Die Ursachen der 
Verdorbenheit sind dieselben wie bei den Getreidefrüchten und Mehlen; 
am bedeutungsvollsten ist der verschiedene Nährwert 4), sowie die Halt· 
barkeit und Schmackhaftigkeit der Fabrikate im Hinblick auf Massen· 
verpflegung und auch für die allgemeine (t:tamentlich Kinder.) Ernährung. 

Brot5 ) (sonstige Backwaren, Kuchen), seine Ersatzstoffeund 
Verfälschungen. Als Maßstab für die .Brotausbeute gelten im allge. 
meinen auf 100 Teile Mehl 136 Teile Brot. Ein Roggenbrot von 2 kg Ge· 
wicht verliert in den ersten beiden Stunden nach Verlassen des Back· 

I) Die neuerdings in Aufnahme gekommene Sojabohne hat folgende 
durchschnittliche Zusammensetzung: 33 % N ·Substanz, 19 % Fett. 5 ° / 0 Asche. 

') Anweisung zur Untersuchung von Lupinenerzeugnissen. Zeitschr. f. öff. 
Ch. 1919. 25. 246. (Anlage zu ~inem Schreiben d. Reichswirtschaftsministeriums 
v. 13. Okt. 1919)_ 

') Siehe auch den vorigen Abschnitt. 
') Cliemische Zusammensetzung siehe J. König. Chemie d. menschl. 

Nahrungsmittel us\\". 1903. 1; H. Wagner, J. element. Zeitschr. f. U. N. 
1909. 18. 314. 

') Über den augenblicklichen Stand der Brotfrage vom volkswirtschaft
lichen, technischen und hygienischen Standpunkt au~ beurteilt gibt dic Schrüt 
Yon R. H üppe, "lTnRer täglicheR Brot.". Verlag :;.lteinkopf, DreRden. 

14* 
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ofens etwa O,4-{),7°/0 an Gewicht, in den ersten 3 Tagen je etwa 1 °/0 
innerhaJb 24 Stunden; später wird der Verlust allmählich geringer. 
Bei Kleingebäck (Semmeln) ist der Verlust größer, in den ersten 2 Stun
den beträgt er schon etwa 2%, in weiteren 24 Stunden 2,40-3,6%. 
Das Altbackenwerden entsteht durch Zustandsänderungen der gequol
lenen Stärke. Brot muß von gutem Geschmack und Geruch, locker, 
gut. durc)J.gebacken sein und eine feste gleichmäßige und braune 
Kruste aufweisen. Die Struktur des Brotes soll gleichmäßig sein, Risse, 
ungleichmäßige Poren bildung usw. verraten ungenügende Durcharbeitung 
des Teiges bzw. Beimengung minderwertigen Mehles. Wasserstreifen, 
klitschige Stellen, krümelige Beschaffenheit können vcrschiedene Ur
sachen haben, zu heißen Ofen, zu festen Teig, zu wasserreichen Teig usw. 
In Backwaren, die auf die Verwendung bestimmter Mehlsorten oder 
Zutaten (z. B. Weizenmehl, Milch, Butter) hindeutende Bezeichnungen 
tragen, dürfen die zu erwartenden Stoffe nicht ganz oder teilweise durch 
Stoffe anderer Art ersetzt sein; z. B. Weizenmehl nicht durch Roggenmehl, 
Kartoffelmehl; Milch nicht durch Magermilch oder gar Wasser usw.; 
Butter nicht durch Margarine, Kokosnußfett usw. Das Ankündigen 
in Schaufenstern, Plakaten usw., daß die Backwaren mit Butter 1) 
gebacken sind, sofern dies nicht zutrifft, ist ebenso als gesetzwidrig 
anzusehen, wie wenn die Ware direkt als Buttergebäck (z. B. Butter
hörnchen) feilgehalten worden wäre. Bei jeder Backware, die unter 
Zusatz eines Fettes hergestellt zu werden pflegt, ausschließlich Butter
fett zu verlangen, ist eine unbillige Forderung. Im übrigen sind auch 
örtliche Gebräuche maßgebend. Zusatz alter eingeweichter Brotreste, 
namentlich wenn deren Minderwertigkeit oder Unappetitlichkeit er
wiesen ist, gilt als Verschlechte~ng bzw. als Verfälschung 2); auch 
Zusatz von verschimmelten Backwaren ist VerfälschungS). Altbackenes 
Brot soll angeblich' ein Mittel zur Hebung der Backfähigkeit sein; 
derartige Zusätze können aber ohne Wissen und Willen des Publikums 
nicht geduldet werden, weshalb sie entsprechend gekennzeichnet sein 
müssen, ebenso wie andere Backhilfsmittel, die nicht lediglich zum 
Lockern des Teiges dienen (wie Hefe, Backpulver, Eiweißschaum, 
Alkohol usw.), sondern das Mehl für Aufnahme von Wasser besonders 
günstig beeinflussen; solche Backhilfsmittel sind z. B. gequollene Er. 
zeugnisse von Reis, Mais, Kartoffel, ferner Kartoffelmehl (-walzmehl), 
Tätosin. Bei Malzpräparaten ~e Diamalt u. a. kann ~t einer günstigen 
Beeinflussung der Backfähigkeit gerechnet werden. Die diastatische 
Kraft von Malzen schwankt zwischen 50 und 150, die von Getreide
mehlen zwischen 18 und 40. Spelzmenl, Stroh mehl und iihnliche magen
füllende aber keinen Nährwert besitzende Streckungsmittel sind der 
Gesundheit nicht zuträglich. Mineralische Zusätze zur Erhöhung der 

') Urteil des Kammerger. v. 30. Mai 1904; Auszüge 7. 336. 
') Urt. d. Reichsger. v. 10. Jan. 1899. Auszüge o. 237; des Oberl80ndesger. 

Dresdenvom 10. Aug. 1904. ebenqs. 1902. 7.344; des Landger. Gießen v. 13. Sept. 
1912; Zeitschr. f. U. N. (Gesetz. u. Verord.) 1913. 0.86; des L80ndger. Schweid
nitz v. Febr. 1912, ebenda 1915. 7. 366. 

") Desgl. v. -20. Januar 1888. Auszüge o. 696; des Landger. -München 
vom 27. Nov. 1912 u. d. Reichsger. v. 24. Sept. 1912; Zeitschr. f. U. N. (Gesetz. 
u. Verord.) 1915. 7. 356. 
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Backfähigkeit wie Phosphate (Einführung ins Mehl durch das Thomas
Humphries-Einspritzverfahren), Zinko, Kupfer-Tonerdeverbindungen sind 
aus denselben Gründen unzulässig und außerdem, soweit Schwermetalle 
in Betracht kommen, auch noch gesundheitsgefährlich. 

Die Herstellung sog. Vollkornbrote nach den Systemen von 
Steinmetz, Gelinck, Finkler, SchliHer, Klopfer, Groß 
und Witt (Growittbrot) u. a. beruhen auf besonderen Mahl- und 
Backverfahren. 

Bei Pumpernikel ist Zusatz von Sirup zulässig; die Verwendung 
von Laugen gehört zu dem normalen Herstellungsverfahren von Frei
burger- und L!1ugenbrezeln. 

Der Wassergehalt des Brotes (Krume) übersteigt ordnungsgemäß 
40-46%, der Mineralstoffgehalt bei Weizenbrot 1%, bei Roggenbrot 
2% (ausschließlich NaCI) nicht. Die Höhe des zulässigen Wassergehaltes 
wird vielfach dureh Polizeiverordnungen geregelt. Sandgehalt von 
mehr als 0,2% zeigt sich in der Regel durch Knirschen beim Kauen an. 
Der Säuregehalt hängt von der Art der Bereitung ab. Nach K. B. L eh -
mann 1) sind 3 bis 5 ccm N.-Alkaliverbrauch für 100 g Brot erwünscht, 
7 bis 10 ccm als oberste noch zu duldende Grenze zu bezeichnen. 

Die Frage, ob ein Kuchen mit Hefe als' Triebmittel oder mit Back
pulver hergestellt ist, beantworten Spre ckels und Beythien 2) wie folgt: 

1. Auf Grund mikroskopischer Prüfung allein läßt sich kein völlig 
sicheres Urteil darüber gewinnen, ob ein Kuchen unter Verwendung 
von Hefe hergestellt ist. 

2. Kuchen, der keinen Alkohol, nur vereinzelt Hefezellen und nur 
geringe Mengen reduzierenden Zuckers, d. h. weniger als 1% auf ur
sprüngliche Substanz und weniger 'als 10% des Gesamtzuckers be. 
rechnet, enthält, ist als ohne Hefe hergestellt anzusprechen. 

3. Kuchen, bei dem ein erheblicher Teil (etwa 20 % ) des vorhandenen 
Gesamtzuckers in Form von Invertzucker zugegen ist, hat als unter Ver
wendung von Hefe hergestellt zu gelten. Das Vorhandensein zahlreicherer 
Hefezellen und deutlicher Mengen Alkohol ist als ein weiterer Beweis 
für die Verwendung von Hefe anzusehen, doch kann bei längerer Zeit 
aufbewahrten Proben der Alkohol verschwund~ sein. 

Zur Vermeidung einer Hydrolyse von Milchzucker ist durch Kochen 
mit einer Zitronensäurelösung zu invertieren. 

Die Zusammensetzung von Feingebäcken schwankt sehr; orts
übliche Gebräuche spielen eine erhebliche Rolle; die Gelbfärbung von 
Kuchen mit Teerfarben oder Safran ist sogar ein allgemeiner alter 
Gebrauch. 

Indessen bestehen für manche Gebäcke einheitliche Auffassungen, 
z. B. daß Makronen mit Mandeln hergestellt werden, demgemäß müssen 
mit Kokosnuß hergestellte solche Gebäcke entsprechend gekennzeichnet 
werden. Waren, aus deren Benennung auf Verwendung bestimmter Zu
sätze wie Nüsse, Honig, Schokolade (als Überzug oder Füllung), schließen 
läßt, müssen damit hergestellt sein. Ersatzstoffe sind zu kennzeichnen. 

1) Arch. f. Hyg. 1893. 19. 363. 
') Zeitsehr. f. U.N. 1916. 32. 75. 
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Zusatz VOH_ Seife zu Zwieback als Fettersatzmittel gilt als Ver
fälschung. 

Backstreumittel aus Holz, Hafel'spelzen usw. sind zulässig, ua 
sie beim Backprozeß ihre holzigen Eigenschaften verlieren, dagegen 
erscheint Kieselguhr wegen der harten Kieselskeletteile weniger ge
eignet und dürfte den menschlichen Därmen gefähflich sein. Mit Gips 
oder. anderen Mineralstoffen vermischte Streumehle sind als verfälscht 
anzusehen. Mit 10/ 0 Holzmehl vermischtes Brot hat das Landgericht 
Köln als verfälscht erachtet 1). 

Brot fehler, die durch Bakterien, insbesondere fadenziehende, 
erzeugt sind, siehe im bakteriologischen Teil; solche Fehler sowie 
Verunreinigungen wie Sand, Kohle, Mäusckot, Gespinste, Haare, ranziges 
Fett berechtigen zu der Annahme von Verdorbenheit bzw. Gesund
heitsschädliehkeit. 

Paniermehl muß aus gebackenem Brotteig hergestellt sein. 
Rotgefärbter Grieß ist kein Paniermehl. 

Teigwaren und ihre Verfälllchungen 2). Man unterscheidet 
eihaltige Ware (Eiernudeln, Eiergraupen) und eifreie Ware, also Wasser
ware (Nudeln, Hausmachernudeln, Makkaroni, Spagetti usw.). Die 
Form der Nudeln, ob Faden-, Band-, Sternnudeln usw. hat kein nahrungs
mittelrechtliches Interesse 3). Sämtliche Nudelsorten werden aus Weizen
mehl und -grieß hergestellt. Als Maßsta~ für den Eigehalt entscheidet 
in erster Linie der Gehalt an Lezithinphosphorsäure, ferner auch die 
Ätherextraktmenge (siehe oben bei Untersuchung) und das Vorhanden· 
sein von Cholesterin, Lutein. Der Lezithingehalt der Weizenmehlsorten 
(etwa zwischen 0,010 bis 0,030 % schwankend) beeinflußt indessen die 
:Feststellung des aus Ei stammenden LezithingehaIts; bei geringem Ei
gehalt (unter 1/2 Eigelb pro 1 Pfund Mehl) ist deshalb auch die Entscheidung, 
ob Ei verwendet ist, schwierig. Bei fabrikmäßiger Herstellung von Eier
teigwaren wird das Eigelb vielfach nicht nach der Zahl der Eier, sondern 
nach Maß oder Gewicht zugegeben (s. auch S. 193). Der Einwand, daß die 
Lezithinphosphorsäure beim Lagern der Eiernudeln zurückgehe, hat sich 
insofern bestätigt, als bei Nudeln mit einem erheblich größeren Eigehalt, 
als er bei den üblichen Handelswaren vorhanden ist (siehe unten), ein 
Rückgang der Lezithilli'hosphorsäure tatsächlich in nennenswertem 
Umfang eintritt; ebenso bei der üblichen Handelsware, die in gepulvertem 
Zustande aufbewahrt wurde. Als wesentlicher Einfluß_ scheint die Art 
der Herstellung und die Aufbewahrung dabei in Betracht zu kommen, 
jedoch sind diese Beobachtungen praktisch bcdeutungslos, weil ge
pulverte Eiernudeln nicht gehandelt und in diesem Zustande auch 
nicht mehr als Nudeln angesprochen werden können, und weil im Hin-

1) Urteil vom 23. Junf 1916 u. des Oberlandesger. Köln v. 6. Sept. 1916. 
ZeitschI'. f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1917. 9. 30. Preuß. Ministerialerlaß vom 
19. Juni 1916 über Spelzmehl, ebenda 1916. 418; über Pauliniummehl (ein aus 
Bohnen· u. Roggenstroh hergestelltes Mehlstreckungsmittel) vom 30. Dez. 1916. 
eben da 1917. 9. 158. 

') Siehe auch A. Juckenack und R. Sendtner, ZeitschI'. f. U. N. 
1902. 6. 997. 

') Eiermilchnudeln siehe W. Plücker. ZeitschI'. f. U. N. 1907. ·14.748; 
Lezithingehalt bleibt unverändert. Fettgehalt wird erhöht. Reichel't·Meißl
Zahl des Fettes ~uf etwa 12 herabgedrückt. 
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blick a ur den verlangten Mindesteigchalt VOll II ur 2 Eit'l'll die Frage 
deH Lpzithinphosphorsäureriiekganges gar nicht wl'iter berührt wird. 
Auf die zahlreichen Veröffentlichungen!), welche die Frage hervorrief, 
kann hier nur verwieaen werden. Das Gesagte gilt als überwiegender 
Meinungsausdruck. Das Eigelb verleiht den Teigwaren besondere Vorzüge 
hinsichtlich ihrer stofflichen Zusammensetzung, wie auch in bpzug auf 
Nähr· und Genußwert und ist nicht lediglich als nebensächlicher Hilfs· 
stoff zur Teigbildung, etwa wie Klcber oder andere Eiweißstoffe anzu· 
sehen, wie öfter behauptet wird 2). 

Die Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker 3) sieht als 
Eierteigwarc ein Erzeugnis an, bd dcssen Herstellung auf je 1 Pfund 
Mehl die Eimasse von mindestcns 2 Eiern durchschnittlicher Größe 
Verwendung fand und stellt dieselben Anforderungen an Hausmacher· 
eiernudeln 4). Künstliche Färbung ist bei Eier· und Wasserwaren zu bc· 
anstanden, da sie stets höheren Eigehalt vortäuscht5). Gefärbte Wasser. 
nudeln müssen gegenüber Eiernudeln als nachgemacht gelten. Kon· 
serviertes Eigelb, das zur Verwendung gelangt, kann Borsäure, Fluß· 
Häure oder andere bedenkliche Konservierungsmittel enthalten. 

Bpzüglich Verdorbenheit von Eipl'Dudeln gelten dieselbrn Gesichts. 
punkte wie bei Mehl, Brot und andercn Nährmitteln. 

Backpulver6 ) sollen in der für 0,5 kg Mehl bestimmtcn Menge 
Backpulver wenigstens 2,35 g (entsprcchend etwa 1200 ccm CO2) und 
nicht mehr als 2,85 g (entsprechend etwa 1450 ccm CO2) wirksames 
Kohlendioxyd enthaltcn; natriumbikarbonathaltige Backpulver sollen 
so viel Kohlensäure austreibende Stoffe enthalten, daß bei der Umsetzung 
rechnerisch nicht mehr als 0,8 g Natriumbikarbonat im Überschusse 
verbleiben. 

Als kohlensäureaustreibende Stoffe sind Sulfate, Bisulfate, Bisulfite, 
Alaun und andere Aluminiumsalze unzulässig, desgleichen Milchsäure, 
sofern diese in einem mineralischen Aufsaugungsmittel enthalten ist. 

Vorerst ist als Trennungsmittel ein Zusatz von reinem gefälltem 
Kalziumkarbonat bis zu 20 vom Hundert des Gesamtgewichts ohne 
Kennzeichnung zulässig. Ein höherer Zusatz dieses Stoffes oder ein 
Zusatz anderer mineralischer Füll· oder Trennungsmittel ist auch unter 
Kcnnzeichnung unzulässig. Kalziumsulfat und Trikalziumphosphat sind 
als Nebenbestandteile saurer Kalziumphosphate nicht zu beanstanden, 

') Zeitschr. f. U. N. u. Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1904-1910 (J äckle, 
Sendtner, Juckenack, Lührig, Lep.'>re, Beythien und Athenstädt, 
Ludwig, Popp, Heiduschka und Scheller u. a.). 

') Die von Hausfrauen und im Kleingewerbe (Bäckereien usw.) her· 
gestellten Eiernudeln enthalten 3-5 Eier. 

') Zeitschr. f. U. N. 1902. 5. 998. 
') Hausmachernudeln waren stets eihaltig ohne besondere Betonung 

des Eigehalts. Nach dem Urteil des Oberlandesger. Dresden v. 13. Juli 1913, 
Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) i913. 5. 489 müssen .. Hausmachernudeln" 
2-4 Eier auf 1 Pfd. Mehl enthalten. 

') Vgl. auch Entscheid. d. Reichsger. vom 23. Jan. 1908. ZeitschI'. f. 
U. N. (Gesetz. u. Verord.) 1909. 551. Dieses Urt<;lil bildet die Richtschnur ftl.r 
die Beurteilung; die Frage, welche Eimenge zu verlangen ist, ist zwar d~ch dieses 
Urteil nicht geklärt, es stellt aber die Interessen der Verbraucher m Vordor· 
grund. 

') Beurteilung nach dell cinheitlic\lon Richtlinien für Ersatzmittel. 
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jedoch darf die Menge des Kalziumsulfates (bereehnet als kristall
wasserhaitiger Gips) im Backpulver je 10 vom Hundert des Gesamt
gewichtes nicht übersteigen. Das Gesamtgewicht der für 0,5 kg Mehl 
bestimmten Menge eines phosphathaitigen Backpulvers darf im all
gemeinen 18 g, sofern aber gleichzeitig mehr als 0,45 g Ammoniak 
enthalten ist, 13 g nicht übersteigen. 

In Backpulvern sind Ammoniumverbindungen mit Ausnahme von 
Ammoniumsulfat insoweit zulässig, als ihr gesamter Ammoniakgehalt 
beim Backverfahren freigemacht wird, unbeschadet geringer Mengen, 
die durch die zulässigen sauren Salze gebunden werden. 

Mittel von der Zusammensetzung der Backpulver müssen als 
"Backpulver" bezeichnet sein. Andere den Verwendungszweck angebende 
Bezeichnungen, wie Eierkuchenpulver, Eierkuchenbackpulver, Klöre
kochpulver, Eisparmittel und dergI. sind als irreführend anzusehen. 
Aromatisierte oder gewürzte Backpulver sind nicht zuzulassen. 

VIII. Gemüse und Gemüsedauerwaren. 

A. Prüfung auf allgemeine Beschaffenheit. 

Frischgemüse sind einer Prüfung auf Genuß- und Marktfähigkeit, 
Verdorben- und Unverdorbenheit, sowie einer botanischen Prüfung 
auf Untermengung oder Unterschiebung von Ersatzstoffen oder gesund
heitsschädlichen (bei Pilzen) Waren zu unterziehen. 

Die in Verkehr gebrachten Gemüse müssen von gutem Aussehen, 
natürlicher Farbe, nicht welk, frei von Schmutz und Staub (Wur:r;el
gewächse gewaschen und abgebürstet) sein. Sie dürfen keine oder we
nigstens keine erheblichen fauligen oder schimmeligen oder durch Pflanzen
krankheiten veränderten (Pilzwucherungen) Stellen zeigen. Kartoffeln 
dürfen nicht ausgewachsen sein oder Spuren von abgerissenen Keim
entwickelungen zeigen. Ebensowenig dürfen Schnecken, Würmer, Maden 
und Insekten oder von solchen angefressene Stellen in größerer Menge 
vorhanden sein. Über Zusammensetzung, Nährgehalt der Gemüse 
vergI. J. König, Die menschlichen Nahrungs- und Genußmittel, Bd. 2, 
Auf I. III; betr. Pilze das vom Reichs-Gesundheits-Amte herausgegebene 
,!.Pilzmerkblatt" und die Abhandlungen von K. Giesenhagen1) (betr. 
Uberwachung und Kontrolle des Verkehrs mit Pilzen), sowie den preußi
schen Erlaß betreffend den Knollenblätterschwamm2). Gegebenenfalls 
sind noch botanische Werke zu Rate zu ziehen. 

Dörrgem üse sind auf allgemeine Beschaffenheit, Genießbarkeit, 
fremde Beimengungen sowie auf Schädlinge zu untersuchen. 

Bei Büchsenkonserven ist neben der Prüfung des Inhalts 
der Büohsen auch eine Besichtigung der letzteren selbst vorzunehmen. 
Die Außenseite, insbesondere die Böden zeigen im Falle eingetretener 
Gasbildung im Imiern Wölbungen (Bombage). Der Büchseninhalt 
ist auf Aussehen, Geruch und Geschmack zu prüfen. Trübe oder schleimige 

') Z. f. U. N. 1902. 0, 593; 1903. 6. 942. 
') Ebenda (Ges. u. Verord.) 1912. 469. 
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Brühe deutet auf Gärungs- bzw. 1<'äulniserscheinungen hin. Bei stark 
verkochten Gemüsen tritt Zerfall und damit leicht auch Trübung der 
Brühe ein. Zur Feststellung der Unverdorbenheit gehört bisweilen 
auch die Feststellung der Keimzahl, die mit einer unangebrochenen 
Büchse auszuführen ist, indem man an einer steril gemachten Stelle 
der Büchse mit einem sterilen Instrument eine kleine Öffnung zur Ent
nahme des Materials macht. Prüfung auf gas bildende Mikroorganismen 
kann durch 36--48stündiges Aufbewahren der Büchse im Brutschrank 
bei 370 erfolgen (siehe den bakteriologischen Teil). 

Bei eingesäuerten (eingesalzenen) und in Essig einge
machten Gemüsekonserven handelt es sich im allgemeinen um 
Feststellung von Aussehen, Geruch und Geschmack, Trübungen usw. 
Für die Ermittelung der Ursache einer fehlerhaften Beschaffenheit 
kann unter Umständen die eingehende bakteriologische Untersuchung 
zweckdienlich sein. Über die biologischen Vorgänge und krankhaften 
Erscheinungen gibt der ba:kteriologische Teil Anhaltspunkte. 

B. Chemische Untersuchung. 
Frisch- und Dörrgemüse bedürfen im allgemeinen keiner chemi. 

schen UntersuchungI), sofern nicht aus besonderen Gründen bei letzteren 
der Nachweis von Farbstoffen, Schwermetallen, namentlich Kupfer 
(von künstlicher Grünung herrührend), und von Konservierungsmitteln 
in Betracht kommt. Hierfür finden die im nachstehenden für Büchsen
gemüse und für Dörrobst angegebenen Methoden in sinngemäßer Weise 
Anwendung. 

Für die Untersuchung von Büchsengemüsen sind im Jahre 1912 
von einer von der Handelskammer in Braunschweig eingeladenen Kom
mission von Fabrikanten und Nahrungsmittelchemikern folgende Grund
sätze aufgestellt worden, die den Anforderungen auf diesem Gebiete 
vollständig Rechnung tragen. 

1. Freie Säure in der Konservenflüssigkeit (nach dem Vorschlage 
von Bömer): 50 ccm der Brühe werden mit 1/10 N.-Alkalilauge titriert. 
Der Sättigungspunkt wird durch Tüpfeln auf empfindlichem violettem 
Lackmuspapier festgestellt; dieser Punkt ist erreicht, wenn ein auf 
das trockene Lackmuspapier aufgesetzter Tropfen keine Rötung mehr 
hervorruft. Der Säure gehalt wird in Kubikzentimeter Normallauge für 
100 ccm Brühe angegeben. 

2. Trockensubstanz (nach dem Vorschlage von Lendrich): 
Nach Feststellung des Bruttogewichtes wird die Büchse geöffnet und 
auf einen großen Trichter mit Siebplatte entleert. Die nach 10 Minuten 
abgetropfte Brühe, sowie die leere Büchse wird gewogen und so zugleich 
das Gewicht des festen Inhalts ermittelt. 

25 g der Brühe werden in einer Platinweinschale auf dem Wasserbade 
eingedampft und dann bis zur Gewichtskonstanz im Weintrockenschrank 
bei 100° getrocknet. 

Von der festen Substanz zerreibt man etwas zu einem feinen Brei, 
dampft 25 g davon in eiIier Platinweinschale ein und trocknet 4 Stunden 
im Weintrockenschrank. 

') Siehe ehern. Unterscheidung einiger Pilzsorten S. 223. 
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3. Wa~tierlö~liche Stoffe. Da die Extraktivstoffe in der Brühe 
und in den festen Gemüsen gleichmäßig verteilt sind, genügt in der 
Regel die Bestimmung des TrockensubstanzgehaJts der Brühe. 

Zu ihrer direkten Bestimmtmg zerreibt man bei Spargel 50 g der 
von der Brühe befreiten Stangen mit Wasser, füllt mit Wasser bis zum 
Gewicht von 250 g auf, erhitzt zum Sieden und erhält 5 Minuten darin. 
Nach dem Abkühlen wird das ursprüngliche Gewicht durch Zusatz 
von Wasser wieder hergestellt und die von neuem gemischte Masse 
filtriert. 100 g des Filtrates werden wie bei Ziffer 2 eingedampft und 
4 Stunden getrocknet. 

4. Asche. Die nach vorstehenden Methoden erlangten Trocken· 
rückstände der Brühe, des festen Anh·ils und der wässerigen Auskochung 
werden vorsichtig verbrannt und unter Ausziehen der Kohle verascht. 
Von der Asche wird der gesondert bestimmte Kochsalzgehalt abgezogen. 

5. Konservierungsmittel. (Nach dem Vorschlage von Bey· 
thien.) Im Verhältnis des Gewichtes der festen und flüssigen Anteile 
wägt man insgesamt 100 g ab und stellt daraus durch Zerkleinern der 
festen Masse eine Durchschnittsprobe her. 

a) Salizylsäure und Benzoesäure. 30 g der Durchschnittsprobe 
werden mit etwas Phosphorsäure angesäuert und mit 30 ccm einer Mi. 
schung von drei Teilen niedrig siedendem frisch destilliertem Petroläther 
und zwei Teilen Chloroform zweimal ausgeschüttelt. Die vereinigten 
Auszüge werden zweimal mit je 30 ccm Wasser gewaschen und darauf 
in ein 100 ccm·Kölbchen filtriert. Nach dem Auswaschen des Filtrates 
mit der Petrolätherchloroformmischung füllt man bis zur Marke auf. 

Zur Prüfung auf Salizylsäure werden 20ccm der Lösung mit 
2-3 ccm Wasser und 1-2 Tropfen stark verdünnter Eisenchloridlösung 
(0,05%) geschüttelt. Rotviolettfärbung zeigt die Gegenwart von· Salizyl. 
säure an. 

Zur Prüfung auf Benzoesäure dampft man, wenn keine Salizyl. 
~änre zugegen ist, den Rest der Lösung in einer Schale bis auf 5 ccm, 
dann auf einem Uhrglase von 6 cm Durchmesser vorsichtig zur Trocknc 
ein. Das Uhrglas wird sodann mit einem anderen Uhrglase von gleicher 
Größe bedeckt und zwischen beide ein Stück Filtrierpapier von etwas 
größerem Durchmesser gelegt. Dann erhitzt man das untere Glas ziemlich 
schnell, aber vorsichtig mit einer sehr kleinen Flamme. Bei Gegenwart 
von Benzoesäure entsteht ein Sublimat von weißen Kristallen. Ein Teil 
derselben wird in zwei Tropfen Natriumazetatlösung aufgenommen 
und mit einem Tropfen 0,05%iger Eisenchloridlösung versetzt (rotbrauner 
Niederschlag von Ferribenzoat), ein anderer Teil wird mit 2 g gepulvertem 
Ätzkali im Silbertiegel geschmolzen, die in Wasser gelöste Schmelze 
nach dem Ansäuern mit Schwefelsäure mit Äther ausgeschüttelt und 
die Lösung wie vorhin auf Salizylsäure geprüft. 

Außerdem kann noch die Xthylester· und die Benzaldehydprobe angestellt 
werden (vgl. Abschnitt Obstdauerwaren) . 

. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Salizylsäure löst man das Sublimat 
in 25 ccm Äther und schüttelt mit 25 ccm alkoholischer Natriumbikarbonat· 

lösung aus. Die abgehobene Lösung des Natriumbenzoates wird eingedampft· 
und wie vorhin weiter behandelt. 
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11) BOl'8äure. nur nach drill Auö~ehiittdll mit Pdroläthcl'chloro
form hinterbleibende Rücköhmd wird mit Kalkmilch alkalisch gemacht, 
eingedampft und verascht. Die Asche wird mit Salzsäure gelöst und 
mit Kurkumapapier geprüft. 

e) Schweflige Säure. 30 g der Durchschnittsprobe werden 
in einem Erlenmeyerkolben mit Phosphorsäure angesäuert. Darauf 
verschließt man den Kolben mit einem geschlitzten Korkstopfen, deEsen 
Spalt einen Streifen Kaliumjodatstärkepapier trägt und erhitzt auf 
dem Wasserbade. Blaufärbung deutet schweflige Säure an. 

Die gewichtsanalytische Bestimmung erfolgt durch Destillation 
im Kohlensäurestrom ; näheres s. im Abschnitt Dörrobst. 

6. Schwermetalle. Für die Untersuchung der Gemiiscdaucrwaren 
sind nach dem Vorschlage von Kerp von der erwähnten Kommission 
folgende allgemeine Grundsätze aufgestellt worden: 

Die Prüfung hat sich in erster Linie auf einen Gehalt an Zinn 
und Kupfer zu erstrecken, unter Umständen kann auch Blei in }1~rage 
kommen. Um einer Verunreinigung des Untersuchungsmaterials (be
sondlir~ durch Zinn) vorzubeugen, muß darauf geachtet werden, daß 
beim Öffnen der Dosen keine Metallsplitter in dcn Dospninhalt hinein
fallen. Zur Analyse verwendet man bd Erbsen, Bohnpn und Spargel
konserven die auf einer Siebplatte von der Brühe getrennte Substanz, 
bei Spinatkonserven den gut gemischten Büchseninhalt. 

Für die Bestimmung der einzelnen Schwermetalle kommen nach
~tehende Methoden in Betracht. 

a) Kupfer. Zum qualitativen Nachweis legt man einen bllmken 
eisernen Gegenstand (Nagel, Spatel) in die zerriebene Konserve, der 
sich bei Anwesenheit von Kupfer mit einem Kllpferbelag überzieht. 
Nach RieB 1) tritt die Reaktion nur dann sicher ein, wenn die Substanz 
zum Zwecke der Freimachung des Kupfers aus der komplexen Verbindung 
desselben mit den Eiweißsubstanten und dem Phyllozyanin der Gemüse 
mit Salzsäure angesäuert wurde. Stein 2 ) hält eine Erwärmung auf 50 
bis 600 für günstig. 

QURl .. Utative l\1ethoden: 
a) Elektrolytische Methode nach G. Stein'). 100 g cincr guten 

DUl'chschnittsprobewerden durch Umherrollen auf Filtrierpapier von den letzten 
Resten der Einbettungsflüssigkeit befreit und getrocknet. Nach Veraschung') 
des Trockenrückstandes wird die Asche mit einem Achatpistill zerrieben, wobei 
zur Erzielung einer vollständigen Veraschung Anfeuchten mit heißem Wasser 
und nochmaliges Glühen bisweilen nötig ist. Zur Entfernung der bei der Elek
trolyse störenden Chloride wird die Asche mit etwas verdünnter Schwefelsäure 
(1 + 3) versetzt und zunächst auf dem Wasserbade, später über freier Flamme 
bis nicht ganz zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wird mit Salpetersäure 
von 8 Vol. 'I, gelöst und zu 250 ccm dieser Lösung 10 ccm konzentrierte Schwefel
Bäure zugesetzt. Die Lösung wird mit einem Strom von 0,25 Ampere bei einer 
Klemmenspannung von 2,0-2,5 Volt elektrolysiert. Als Kathode dient ein 
Platinkonu8 mit Schlitzen, um einc bessere Zirkulation des Elektrolyten und 

orell. 

') Arb. a. d. Kais. Ges.-Amt 1905. 663. 
') Z. f. U. N. 1909. 18. 547. 
') Z. f. U. N. 1909. 18. 548. 
') Die ZcrBtörung der organ. tiuustauz geschieht alll uesteu im Muffel-
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eine dementsprechende gleichmäßige Abscheidung des Kupfers a,uf dem Konus 
zu erreichen. Den Endpunkt der Analyse stellt man a,m besten durch Entna,hme 
eines Tropfens der Flüssigkeit, den ma,n auf einer Porzellanpla,tte mit Ka,lium
ferrozyanid auf Kupfer prüft, fest. 

Da sich das Kupfer sehr leicht in Sa,lpetersäure löst, wird der Platinkonus 
mit dem Kupferniederschlag bei geschlossenem Strom mittels eines Hebers 
bis zur Entfernung der Säure mit Wasser ausgewaschen. Der Konus wird Bodann 
mit heißem Wasser und absolutem Alkohol gewaschen, im Luftbade bei 80-90' 
getrocknet und nach dem Erkalten gewogen. 

An Stelle des Platinkonus kann man auch die Drahtnetzelektroden nach 
Clemens Winkler verwenden und in diesem Falle das Kupfer nach der Methode 
von Förster' ) in reiner schwefelsaurer Lösung mit einem Strom von 2 Volt 
Spannung abscheiden, wie dies in der Anweisung des Großherzogl, Badischen 
Ministeriums vom 16. April 1909 den Untersuchungsämtern zur Anwendung 
empfohlen ist. 

,l) Ausfällungsmethode mitteist Zink. Diese von Brebeck') zuerst 
in Vorschlag gebrachte Methode wurde von G. Stein') in . folgender Weise 
ausgestaltet: 

100 g Konserven werden in der unter a) angegebenen Weise getrocknet 
und verascht. Die Veraschung muß eine vollständige sein, was in diesem Falle 
von besonderer \Vichtigkeit ist. Mit der Asche verfährt man wie unter CI) ange· 
geben ist. Den eingedampften Rückstand versetzt man mit Wasser und 2 CCID 

konzentrierter Schwefelsäure, digeriert auf dem Wasserbade, läßt abjlitzen 
und filtriert in ein Becherglas. In dem Filtrat entsteht, wenn man es eindampft 
oder bei längerem Stehen, ein weißer Niederschlag in der Hauptsache aus Sul· 
faten und Kieselsäure. Um die Kupferbestimmung ausführen zu können, mull 
man eine völlig klare Lösung haben. Man filtriert daher durch ein kleines Filter 
vom Niederschlag ab und wäscht diesen mit kaltem Wasser aus. Das Filtrat 
wird in einer gewogenen Platinschale aufgefangen~ Man darf nur ganz blanke 
Platinschalen verwenden, die mit Seesand gereinigt und mit Alkohol und Äther 
entfettet sind. Man versetzt nun die etwa 4 0 / oige Schwefelsäurelösung in der 
Platinschale mit einem Stückchen Zink. Die Abscheidung des Kupfers erfolgt 
am besten in der Kälte und ist in 2-3 Stunden beendet. Der Wasserstof!
entwickelung wegen bedeckt man die Platinschale mit einem Uhrglase, das 
man von Zeit zu Zeit abspült. Weitere Behandlung wie unter a). 

B re be ck scheidet das Kupfer aus der salzsauren LÖllUng ab, fällt Tonerde· 
und Eisensa]ze mit Ammoniak und bestimmt in dem mit Salzsäure angesäuerten 
Filtrat das Kupfer mit Zink. Graff') fand, daß die Fällung mit A=oniak 
unterbleiben kann und löst die Asche an Stelle von Salzsäure mit Salpetersäure. 
Dieses Verfahren verwirft indessen Brebeck und auch nach Stein kommt 
es leicht vor, daß sich das Kupfer dann nicht immer in der gewünschten Reinheit 
abscheidet, was zu Fehlerquellen Veranlassung gibt. H. Yamagisana') Ter
wendet statt Zink das Kadmium; K. Lakus') benloltzt ein amalgamiertes Zink· 
stäbchen, das er folgendermaßen herstellt: 

Ein 4-5 cm langes Stäbchen wird unter Zugabe einiger Kubikzentimeter 
Salzsäure in Quecksilber umhergewälzt, bis es vollständig silberglänzend er
scheint. Auch die Bruchflächen des Zinks müssen gut amalgamiert sein. Man 
spült mit Wasser ab und entfernt das anhaftende Quecksilber durch kräftiges 
Abschleudern. Man umwickelt da,s Stäbchen mit 2-3 Windungen Kupferdraht, 
dessen Enden so über den Rand der Schale gelegt werden, daß das Zink 1 cm 
tief in Schalenmitte in die Lösung hineinreicht, der Kupferdraht aber unbenetzt 
bleibt. 

?') Kolorimetrische Bestimmung nach H. Serger'). Das nach a) 
vorbereitete Material wird bei 110 0 getrocknet und verascht. Die Asche wird 

') Zeitschr. f. angew. Chemie 1906. 19. 1890. 
') Z. f. U .. N. 1907. 13. 550; 1909. 18. 416. 
3) Z. f. U. N. 1909. 18. 549. 
') Z. f. U. N. 1908. 16. 459. 
') Journ. d. pharm. Ges. Ja,pa,n 1908.1013;- Z. f. U. N. 1908. 16. 546. 
') Z. f. U. N. 1911. 21. 662. 
') ehern. Ztg. 1911. 35. 935; Z. f. U. N. 1912. 23. 477. 
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roJt 10 ccm Salzsäure gelöst, die Lösung mit 40 ccm Wasser verdünnt und mit 
Ammoniak im Vberschuß versetzt. Nach kurzem Absetzenlassen filtriert man 
die blaue LöBUDg in einen Stehzylinder von 100 ccm und wäscht Filter und 
Niederschlag so lange, bis die Menge der blauen Flüssigkeit 100 ccm beträgt. 
In ein anderes Zylinderglas von gleicher Höhe und Skala bringt man 5 ccm 
Ammoniak, füllt bis 80 ccm mit Wasser und läßt aus einer Bürette unter öfterem 
Umschwenken eine 0,5 % Kupfersulfat enthaltende Lösung hinzufließen. Die 
beiden Zylinder stellt man auf ein,e weiße Unterlage. Die Farbenintensität 
wird nach Einstellung gleich hoher Flüssigkeitssäulen durch Hineinsehen von 
oben in die Zylinder beUl"teilt. Man liest dann die Menge der verbrauchten 
KupfersuliatlösUItg ab. 1 ccm derselben = 0,005 g Cu SO' + 5 H,O = 0,00126 g 
Cu. - Die Methode soll sehr brauchbar sein, dürfte aber mehr Zeit als die Aus
fällung mit Zink oder die elektrolytische Methode beanspruchen. Die Ansicht 
GraUs 1), wonach der Ammoniakniederschlag bedeutende Mengen Kupfer 
festhalten solle, konnte Serger nicht bestätigt finden. 

b) Nachweis von Nickel. Für diesen wohl sehr seltenen Fall 
bei Gemüsekonserven sei auf die von Ü. Brunck2 ) angegebene Methode 
mit Dimethylglyoxim verwiesen. 

c) Zinn (nach dem Vorschlage von Kerp). Die in einer Quarzschale 
im Muffelofen hergestellte Asche von 50-100 g Substanz wird mit 
verdünnter Salzsäure ausgezogen lind die Lösung abfiltriert (Lösung I). 
Das mit Wasser gut ausgewaschene Filter wird samt seinem Inhalt 
getrocknet und verascht, die Asche vorsichtig mit kleiner Flamme im 
5ilbertiegel mit Kaliumhydroxyd geschmolzen und die Schmelze nach dem 
Erkalten mit Wasser aufgenommen und filtriert. Das Filtrat (Lösung IT) 
wird mit Lösung I vereinigt, noch vor dem Ansäuern mit Schwefelwasser
stoffwasser versetzt und darauf in die mit Salzsäure schwach angesäuerte 
Lösung Schwefelwasserstoff eingeleitet. Der nach mehrstÜlldigem 
Stehen auf gehärtetem Filter gesammelte Niederschlag wird mit ein 
wenig warmer Salzsäure unter Zusatz einiger Tropfen Salpeter~äure 
aufgenommen, in die nach dem Verdünnen filtrierte Lösung nochmals 
Schwefelwasserstoff eingeleitet und der entstehende Niederschlag nach 
einigen Stunden abfiltriert, getrocknet und im gewogenen Porzellantiegel 
langsam verascht und geglüht. Hierauf erwärmt man die Asche im 
bedeckten Tiegel einige Zeit auf dem Wasserbade mit 8%iger Salpeter
säure, wobei das Kupfer in Lösung geht, filtriert die Lösung ab und 
verascht den gewaschenen Rückstand von neuern. Aus dem Gewicht 
des hinterbleibenden Zinnoxyds (SnÜ2) erfährt man durch Multiplikation 
mit 0,7881 den Zinngehalt. 

Für die Bestimmung des Zinns in der Brühe dampft man 100 g 
der vorher filtrierten Flüssigkeit ein und verfährt im übrigen wie oben. 

d) Blei. Der Nachweis erfolgt nach den für die Untersuchung 
der Konservenbüchsen angegebenen Verfahren. Da es sich naturgemäß 
in der Regel nur um einen sehr geringen Bleigehalt handeln kann, müssen 
größere Mengen Substanz als beim Nachweis von Kupfer und Zinn 
verarbeitet werden. 

Ist die Ermjttelung vonMetallen an den Büchsenselbstvorzunehmen, 
so kommt in Betracht: 

1. Die'Menge des Gesam t überzugs auf dem Blech, d. h. die Zinn blei-

') Z. f. U. N. J908. 16. 459. 
I) Z. f. angew. Oh. 1907. 20. 834 u. 1844. 
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legierung uzw. des Zinn~ allein. H. Serger') hat die von K. Meyer') angege
bene Methode in folgender zweckmässiger Weise abgeändert: 

5 x 5 cm gut gereinigtes Weißblech wird in kleine Schnitzel geschnitten, 
diese auf einem Uhrglase bei 100' kurze Zeit getrocknet und nach dem Erkalten 
im Exsikkator genau gewogen. Die Schnitzel werden dann in einer geräumigen 
Porzellanschale mit 30 ccm Wasser übergossen, auf etwa 80' erwärmt und 
bei andauerndem Rühren mit einem Glasstab mit etwa 1 g Natriumperoxyd 
versetzt. Nach 2 Minuten langem Kochen,unter andauerndem Rühren werden 
die Schnitzel wieder mit 1 g Natriumperoxyd versetzt und nach 2 Minuten 
langem Kochen abermals_ Die mit destilliertem Wasser und dann mit Alkohol 
gewaschenen und bei 100 0 getrockneten Schnitzel werden aUf dem zuerst be
nutzten Uhrglase gewogen. Die Gewichtsdifferenz mit 4 vervielfältigt, gibt 
die Menge des Zinnbleiüberzugs auf 100 qcm Blech an. 

Unter Berücksichtigung, daß der Bleigehalt der Verzinnung höchstens 1'/. 
betragen darf, kann auch nachstehendes Verfahren zur Bestimmung des Gesamt· 
überzuges oder des Zinns allein angewendet werden. 

Etwa 1 g (10 qcm) gut gereinigtes Weißblech wird in kleine Stückchen 
zerschnitten, getrocknet und gewogen. Darauf übergießt man die Schnitzel 
in einem Becherglase mit 20 ccm 12,5 'I, igel' Salzsäure, kocht 1) Minuten ohne 
Ersatz des verdampfenden Wassers lebha.ft und filtriert durch ein kleines Filter. 
Das Filter und die Schnitzel wäscht man mit soviel \Vasser nach, daß die Gesamt· 
substanz von Filtrat und \Vaschwasser 100 ccm beträgt. In die etwas erwärmten 
100 ccm Flüssigkeit leitet man so lange SChwefelwasserstoff ein, bis der Nieder· 
schlag sich abzusetze.l beginnt, und filtriert durch ein quantitatives Filter. 
Dieses wird genügend ausgewaschen, in einem gewogenen Porzellan-, Quarz· 
oder Zirkontiegel getrocknet, verascht und geglüht. Den Rückstand betrachtet 
man als reines Zinnoxyd (SnO,) und erhält durch Multiplikation mit 0,7881 
die Menge des Zinnes auf den in Angriff genommenen 10 qcm Blech. Wenn 
im Durchschnitt auf 10 qcm 0,02 Zinn enthalten sind, ist in diesen 0,002 g 
Blei vorhanden; der ]<'ehler, den man durch Vocnachlässigung des Bleigehaltes 
in diesem Fall begeht, ist also unbedeutend. 

Se r ge r gibt auch eine mechanische Methode zur Bestimmung des Gesamt
überzuges, die brauch bare Resultate liefert; für die Feststellung des reinen 
Zinnbelages können auch noch die Methoden von Mast bauma) und Angenott') 
angewendet werden, die im iibrigen nach \Vintgens und nach Sergers Er' 
fahrungen gegeniiber der ::Uererschen keine Vorzüge haben. 

2. Die Menge des Bleies von Verzinnung und Lot.. Der kolorimetri' 
schen Methode hat H. Serger') folgende Form gegeben: 0,1 g vorsichtig vom 
erhitzten Blech abgeschabte eisenfreie Verzinnung (s. nachfolgende Anmerkung zu 
') S. 223) wird auf einem größeren Uhrglase auf dem ,Vasserbade mit 3 ccm konzen· 
trierter Salpetersäure üuergossen und die Lösung zur Trockene verdampft. 
Diese Behandlung wird dreimal wiederholt. Man gibt dann 10 ccm Wasser 
auf das Uhrglas, rührt mit einem Glasstabe um und läßt 10 Minuten auf dem 
schwach erwärmten ,Vasserbade stehen. Danach filtriert ~lan in ein 100 Cln' 

Kölbchen und wäscht mit so viel Wasser nach, daß das Filtrat 100 ccm beträgt. 
10 ccm dieser Lös~ng, die VÖllig blank sein muß, werden in ein Reagenzglas 
von 15 cm Höhe und 1,5 cm Weite eingefÜllt und 10 ccm frisch bereitetes Schwefel, 
wasserstoffwasser zugegeben. Die entstandene Färbung vergleicht man mit 
dem Inhalt von Reagenzgläsern, die mit 2, 5, 10 Tropfen Bleinitraltösung 
(0,16·: 100) zu 10 ccm Wasser + 10 ccm Schwefelwasserstoffwasser gefüllt 
sind. Gegebenenfalls hat man in die Vergleichsskala noch Zwischenstufen 
einzuschalten. Es muß bekannt sein, wieviel Tropfen der verwendeten Pipette 
1 ccm ergeben. Beispiel: Die Färbung des Versuchsglases entspricht der des 
Probeglases mit 5 Tropfen Bleinitratlösung. 5 Tropfen sind 0,20 ecm. Es ent· 
halten somit diese 0,20 eem = 0,00032 g Bleinitrat oder 0,0002 g metallisches 
Blei. Diese sind in 10 ccm·Lösllng = 0,01 g Yerzinnllug enthalten. Let7.tere 
enthält also 2°! 0 Blei. 

1) Z. f. U. N. 1913. 2;,. 469. 
') Z. f. angew. eh. 1909. 22. 68. 
') Z. f. angew. eh. 1897. 10. 329. 
') Z. f. angew. Ch. 1904. 17. ,,21. 
') a. a. O. 
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Quantitatives Verfahren von Busse') und Kn öpfle'). 0,5-1,0 g 
der abgeseha bten Legiernng werden in einer Porzellanschale mit so viel konzen
trierter Salpetersäure versetzt, daß auf je 0,1 g Legierung 1 ccm Säure kommt. 
Man bedeckt mit einem Uhrglase und fügt unter geringer Lüftung des Uhrglases 
tropfenweise so viel Wasser zu, bis keine roten Dämpfe mehr entweichen. Man 
dampft dann so weit auf dem Wasserbade ein, daß der Rückstand noch gerade 
gut durchfeuchtet bleibt. Nun übergießt man unter Umrühren mit einer heißen 
Lösung von Dinatriumphosphat, fügt noch ungefähr 50 ccm heißes ·Wasser 
hinzu und filtriert den sich rasch absetzenden kristallinischen Niederschlag 
von StannipjlOsphat ab; im Filtrat bestimmt man das Blei wie gewöhnlich 
als Sulfat. 

Weitere empfehlenswerte, aber weniger rasch zum Ziele führende Methoden 
sind die von H. Will, von E. Krato, von J. H. Goodwin'). 

Gifts toffe: Für den Nachweis bei Pilzen fehlen zurzeit noch 
die nötigen Grundlagen. Zur Unterscheidung des Champignons von 
anderen Pilzen, namentlich vom Knollenblätterschwamm, unterschichtet 
man nach M. Löwy4) den wässerigen Auszug mit konzentrierter Schwefel
säure (66° Be) .. Champignon gibt danach eine tiefviolette Zone, anderr 
Pilze zeigen mit Ausnahme des giftigen Knollenblätterschwammes, 
der eine Gelbfärbung erzeugt, keine Farberscheinungen. 

Über den Nachweis der bisweilen zum Färben .von Trüffel
konserven benutzten Stoffe (Tannin- und Eisensalze) vgl. FrehseS). 

Zucker (Saccharose) wird in Erbsenkonserven nach Schwarz 
und Riechen6) nachgewiesen, indem Zucker und Dextrine mit 90 0/ oigem 
Alkohol ausgezogen und aus dieser Lösung nach dem Eindampfen erst 
mit 95%igem Alkohol die Dextrine gefällt werden. Man klärt schließlich 
die Lösung mit Bleiessig und Natriumphosphat und best.immt den Zucker 
durch Polarisation und nach der Inversion gewichtsanalytisch nach 
Allihn. 

Zur chemischen Untersuchung von Sauerkohl, von ein
gemachten Gurken und Bohnen auf Säuregl?halt, Zuckl?r und Mannit. 
vedährt man am brstrn nach E. FI?der7). 

Be u r t eil u n g. 

Die Grundlag(· für die Beurteilung bilden in Deutschland das Gesetz 
Letr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs
gegenständen vom 14. Mai 1879, sowie die beiden Sondergesetze: 1. daR 
Gesetz betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben vom 5. Juli 
1887,2. das Gesetz betr. blei- und zinkhaltige Gegenstände vom 25 .• Juni 
1887, letzteres, weil auch die Konservenbüchsen bestimmten Vorschriften 
zu entsprechen haben. 

') Z. f. Analyt. Ch. 1898. 37. 53. 
') Z. f. U. N. 1909. 17. 760. Die Methode gibt auch bei etwas Eisengehalt 

genaue Resultate. Zur Vermeidung einer gröberen Verunreinigung durch Eisen 
empfiehlt H. Serger das Blech über einem Bunsenbrenner bis zur Erweichung 
der Verzinnung ZU erwärmen und dann diese mit einem stumpfen Messer ab
ZUschaben. 

') Siehe Z. f. U. N. 1913. 2:;.473; fern pr H. Nissens-on u. F. Crotogin, 
(~hem. Ztg. 1902. 26. 847. 

') ehern. Ztg. 1909. 33. 12;,1; Z. f. U. N. 1911. 20. 655. 
') Anna!. chim. analyst. 1906. 11. 98; Z. 1'. P. N. 1907. 13. 713. 
') Z. f. U. N. 1904. 7. 550. 
') Z. f. (T. N. 1911. 22. 295. 
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Die beiden Sondergesetze haben durch die darin ausgesprochenen 
strikten Verbote den Zweck, einer Gesundheitsgefährdung durch 
giftige Stoffe, insbesondere Metallgifte unter allen Umständen vorzu· 
beugen, weil nach den Bestimmungen des Nahrungsmittelgesetzes (§§ 12 
bis 14) in jedem. einzelnen Falle erst festgestellt werden muß, ob oder 
inwieweit ein Gegenstand geeignet ist, die menschliche Gesundheit 
zu beschädigen. Diese Absicht des' Gesetzgebers ist im wesentlichen 
erreicht worden. 

Die österreichischen Verordnungen vom 13. Oktober 1897 
bzw. 29. Juni 1906 enthalten im wesentlichen dieselben Vorschriften. 

Gesundheitsschädlichkeit kann beim Genusse von giftigen 
Pilzen (siehe Giesenhagen usw. l. c.) eintreten. Die Beimengung von 
giftigen Pilzen, z. B. giftiger Agarikusarten unter die Feldchampignons, 
kann mindestens als Fahrlässigkeit im Sinne des § 14 ausgelegt werden. 

Auch der Geruch fauliger oder von Pflanzenkrankheiten stark 
befallener Gemüse (auch Kartoffeln) kann unter Umständen Gesundheits
störungen hervorrufen. Gefrorene und ausgekeimte Kartoffeln, nament
lich auch am ~ßen Geschmack erkennbar, gelten nicht:als gesundheits
schädlich. Über Solanin siehe S_ 194. Beim Verkauf von Kartoffel· 
bovisten als Trüffelnl ) ist neben Betrug auch Vergehen gegen §§ 12-14 
d. },j. G. angenommen worden. 

Die Ursachen der Gesundheitsschädlichkeit von Gemüsedauerwaren 
können sehr verschiedene sein; Fälle, in denen durch den Genuß von 
GemÜsedauerw.aren Menschen schwer erkrankt oder verstorben sind, 
gehören zu den Seltenheiten. Ptomaine Qder Toxine können zwar ebenso 
wie bei den Fleischwaren (s_ d.) auch ohne besondere Anzeichen von 
Zersetzung in Gemüsekonserven vorhanden sein. Weiteres siehe im bak
teriologischen Teil. 

Durch Fäulnis- oder Gärungsvorgänge (Bombage) veränderte 
oder verdorbene Ware kann schwere und leichte Schädigungen hervor
rufen. Bei der Beurteilung des Sehwarzwerdens der Innenwan
dungen der Büchsen hat man zu berücksichtigen, daß leicht zersetzliche 
Amidoschwefelverbindungen, z. B. des Spargels und der Erbsen Schwefel
ammonium bilden. Demgemäß müssen Kofiserven, die sich in mar
morierten oder geschwärzten Büchsen befinden, als unbe,denklich und 
genießbar erachtet werden. Hat sich die Schwarzfärbung aber auf den 
Inhalt selbst übertragen, was durch Abscheidungen von Zinnsulfür
u. dgl. hervorgerufen sein kann, so ist eine derartige Ware wegen ihres 
unappetitlichen Aussehens und auch wegen ihrer hygienischen Beschaffen
heit unbrauchbar geworden und verdorben. 

Die Beurteilung der Metallgifte erstreckt sich einerseits 
auf die Beschltffenheit der Büchsen bzw. deren Lot, Gummidichtung, 
Verzinnung u. dgl. unu ;:tndererseits auf die von den Gemüsedauerwaren 
etwa aufgenommenen Mengen an ßlei, Zinn, Zink, sowie auf durch 

') Urt. d. Ldg. Greifswald vom 15. Februar 1917. Pharm. Ztg. 1917. 
62. 543_ 

') Urt. d. Ldg. Breslau betr. verdorbene Pilze vom 25. November 1913. 
Auszüge 1917. 9. 588. 
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Grünung der Gemüse in die Ware gelangendes Kupfer und Nickeil). 
über den zulässigen Höchstgehalt des Büchsenmaterials an Blei 
enthält das Gesetz vom 25. Juni 1887 besondere Vorschriften. Hin
sichtlich des Eindringens von Lot in die Büchsen, das bisweilen einen 
höheren Bleigehalt, als er nach dem Gesetz zulässig ist, aufweist, jedoch 
nur zur Außenlötung benutzt wird, ist allgemein auf eine weniger strenge 
Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen worden, 
weil die Technik in der Herstellung von Konservenbüchsen solche Fort
schritte gemacht hat, daß Konservenbüchsen mit Lötmasse, welche 
von außen in das Innere gedrungen ist, nur noch selten vorkommen. 
Der Zinn- und ZinkgehaIt der Büchsen selbst ist besonderen Vor
schriften nicht unterworfen. Infolge der Vervollkommnung der Technik 
der Büchsenherstellung ist das früher öfter konstatierte Vorkommen 
von Blei und Zinn zur Seltenheit geworden. Beschädigungen des Lackes, 
mangelhafter Lacküberzug der Innenwandungen, können jedoch bei 
reichlichem Säuregehalt zu einer Lösung von Schwermetallen aus dem 
Büchsenmaterial führen. Die Beurteilung darüber, welche Mengen 
an Schwermetallen gesundheitsschädlich sind, steht allein dem Arzte 
zu. Über ku pf er haI tig e Waren folgt Beurteilung im Abschnitt Färbung. 

Verdor ben im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes und des § 367, 
Abs. 7 des Strafgesetzbuches haben Gemüse und Gemüsedauerwaren 
aller Art zu gelten, die mit unnormalen Eigenschaften behaftet 
und den Anschauungen des Durchschnitts der Verbraucher zuwider 
sind. Derartige Mängel sind im wesentlichen im Abschnitt "Prüfung" 
erwähnt. 

Verfälschungen: Das an manchen Orten vorgenommene Ein
legen des Spargels in Wasser zum Zwecke der Frischerhaltung ist 
als Verfälschung gemäß §§ 10, 11 des Nahrungsmittelgesetzes anzusehen, 
weil dadurch erhebliche Mengen an Nährstoffen entzogen werden. Nach 
W. Windisch und Ph. Schmidt2) betrug die Wasseraufnahme in 
2 Tagen schon fast 10% , der Verlust an Mineralstoffen 4,17 % , an Stick
stoff 4,2%; nach 5 Tagen fehlten 8,36% Mineralstoffe und 6,300f0 Stick
stoff. SchulzS) fand noch eine größere Wasseraufnahmefähigkeit, hält 
aber allerdings den Verlust an Nährstoffen für geringer. Das Wässern 
von Sauerkraut ist ebenfalls als Verfälschung anzusehen. Bestimmte 
Beobachtungen über Zuckerzusatz zu Erbsen sind zwar nicht bekannt 
geworden, liegen aber immerhin im Bereiche der Möglichkeit. Die von 
Schwarz u. Riechen4 ) gefundenen Werte für Saccharose in der Trocken
substanz der Erbsen (22,69 und 30,48%) deuten allerdings auf große 
Schwankungen hin. Versüßung von Zuckererbsen mit künstlichen 
Süßstoffen stellte E. Commenducci5) fest (betr. das Süßstoffgesetz 
siehe S.799). Aus naheliegenden Gründen kommen Nachmachungen 
überhaupt nicht in Betracht. Die Beimengung minderwertigen 

') Siehe das Nähere darüber an späterer Stelle. 
I) Zeitsehr. f. U. N. 1904. 8. 352. 
") Konserv. Ztg. 1905. 163. Über das Wässern von Kohlrüben siehe 

H. Claasen, Chern. Ztg. 1917. 339; Spreckels, Z. f. U. N. 1917. 34. 24. 
') Siehe S. 223. 
I) Boll. chim. Farmac. 1910. 49. 791; Z. f. U. N. 1912. !l3. 478. 

Buj ar d -B al er • HIlfsbuch .. i. Aun. 15 
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Materials kommt am ehesten bei Pilzen, namentlich bei den teueren 
Champignons und Trüffelkonserven in Frage, denen andere geringe 
Agarikusarten oder Kartoffelboviste zugesetzt sein können (siehe auch 
oben). 

Chemische Zusätze zur Haltbarmachung kommen bei 
der fabrikmäßigen Herstellung von Gemüsedauerwaren kaum vor; 
die hochentwickelte Technik zur Haltbarmachung durch Trocknen 
oder Sterilisieren macht derartige Zusätze gänzlich entbehrlich. Vor
kommendenfalls richtet sich die Beurteilung nach den bei den "Obst
dauerwaren" aufgestellten Grundsätzen. 

Als Bleich mi ttel werden im wesentlichen kleine Mengen von 
schwefliger Säure, Zitronensäure, Alaun und ähnliche Stoffe benutzt. 
Sofern diese Stoffe zum Zweck der Erhaltung der weißen Naturfarbe 
bei Gemüsearten wie Spargel, Artischocken, Champignons, Sellerie, 
die unter der Einwirkung der Luftoxydation eine dunkle Färbung an
nehmen würden, geschieht, kann man diesem Verfahren die Bereohtigung 
nioht abspreohen, zumal der Verbrauch an derartigen Hilfsstoffen sohon 
im Interesse der Erhaltung des natürlichen Aromas selbst auf das geringste 
Maß beschränkt wird. Man hat diese Behandlung zum Zwecke des 
Bleichens bisher geduldet und kann an diesem Standpunkt festhalten, 
wenn nicht Anzeichen dafür vorliegen, daß das Bleichen zum Zwecke 
unlauterer Bearbeitung, Verdeckung von Minderwertigkeit oder Ver
dorbenheit, ausgeführt wird. Bei den Büchsenkonserven werden im übrigen 
die Bleichmittel duroh mehrfaches Waschen der Ware wieder entfernt, 
so daß eine Versohleohterung der Ware duroh die Anwesenheit von 
derartigen Fremdstoffen an sich nicht in Frage kommen kann. Der 
österr. Codex alimentarius verbietet mehr als 50 mg schweflige Säure 
in 1 kg Dörrgemüse. In Preußen ist gemäß Ministerial-Erlaß vom 12. 
Januar 190<1 eine Höchstmenge von 0,1250/0 bei Dörrgemüse gestattet. 

Das Färben der Gemüsedauerwaren (Reverdissage} spielt in nah
rungsmittelrechtlicher Hinsicht eine größere Rolle als das Bleichen. 
In erster Linie kommt die Behandlung mit Kupfer in Betracht. 
Nach dem bereits erwähnten Gesetz vom 5. Juli 1887 ist die Verwendung 
von kupferhaitigen Färbemitteln verboten. Diese Bestimmung wurde 
jedoch namentlich im Hinbliok auf die in Frankreich geübte milde Be
urteilung des Kupferns von der deutschen Konservenindustrie als Härte 
empfunden, weshalb sich zahlreiohe Forscher mit dem Studium deR 
Wesens der Kupferung und des Einflusses der gekupferten Gemüse 
auf den tierischen Organismus beschäftigten und auch die Reichsregierung 
aufs neue diesem Gegenstand eingehende Prüfung und Fürsorge ange
deihen ließ. Mit der Frage beschäftigten sich namentlich Tschirch 1), 
K. B. Lehmann 2), J_ BrandeP), W. Filehne 4) und K. Spiro5 ). Die 
mildere Beurteilung der kupferhaItigen Gemüsekonserven ist auf die 

') Das Kupfern vom Standpunkt der Chemie, ToxikOlogie und Hygiene, 
Stuttgart 1893. 

') Arch. f. Hygiene 1~95. 24. 1. 18. 73; 18g6. 27. 1; 1897. 31. 279. 
') Arb. a. d. Kais. Gesundh.-Amt 1896. XIII. 104. 
') Deutsche med. Wochenschrift 1895. 297; 1896. ,145. 
') MÜllch. med. Wochenschr. 1909. 1070. 
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Bindung des Kupfers an die Phyllozyaninsäure der grünen Gemüse 
und an die Eiweißstoffe der Leguminosen (grüne Erbsen) zurückzuführen. 
Die entstandenen Verbindungen werden von den Verdauungssäften 
nicht aufgelöst. 

Ein am 15. Juli 1908 erstattetes Obergutachten der Preußi
schen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen 
über Spinat gibt 55 mg als äußerste Grenze an. Damit stellte Deutsch
land dieselbe Forderung auf, wie sie seit dem Jahre 1899 in Österreich 
bereits Gültigkeit hatte. Die genannte Menge von 55 mg ist seither 
auch von den anderen Bundesstaaten, insbesondere Baden, ebenfalls 
anerkannt worden. 

Freie wasserlösliche Kupfersalze dürfen selbstverständlich 
in den Konserven nicht nachweisbar sein. 

Nach dem schweizerischen Lebensmittelgesetz vom 29. Januar 
1909 sind 100 mg Kupfer für 1 kg Konserven ohne Deklaration zulässig. 

In Frankreich ist das frühere Verbot der Verwendung von Kupfersalzen 
zur Herstellung von Gemüsekonserven aufgehoben. 

Belgien sprach sich gegen das Kupfern aus. 
In Bulgarien ist das Kupfern nicht gestattet. 
Italien gestattet bis 100 mg metallisches Kupfer In 1 kg grüner Gemüse

konserven. 
In Spanien darf der Kupfergehalt 100 mg auf 1 kg fester Substanz 

nicht überschreiten. 
In Portugal gilt das Kupfern in mäßigen Grenzen nicht als gesundheits

schädlich. 
In England bestebt zurzeit kein Verbot des Grünens mit Kupfer. 
Rußland hat die Herstellung und Einfuhr mit Kupfer gegrünter Waren 

verboten. 
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika darf ebenfalls 

mit Kupfer gegrüntes Gemüse nicht eingeführt werden. 
Der II. Internationale Kongreß zur Unterdrückung der Le

henemittelfälschung hat im Jahre 1909 beschlossen, den zulässigen Kupfer
gehalt auf 120 mg in 1 kg Konsummasse (ohne Brühe) zu erhöhen. 

Die künstliche Grünfärbung mit Kupfersalzen ist von den Gerichten 
im allgemeinen als den Vorschriften des § I des Farbengesetzes vom 
5. Juli 1887 zuwiderlaufend angesehen worden1). Das Ldg. III Berlin2 ) 

hielt eine Verfälschung zum Zwecke der Täuschung für vorliegend; 
das Ldg. Darmstadt und das Reichsgericht3 ) haben auf Grund des Nah. 
rungsmittelgesetzes und deR Farbengesetzes verurteilt. Gesundheits
schädigung im Sinne der §§ 12-14 des Nahrungsmittelgef\etzef\ ist in 
kE'inem Falle angenommen worden. 

Für die künstliche Färbung mit unschädlichen TeE'rfarb
stoffen haben bisher im wesentlichen dieselben Grundsätze wiE' bezüglich 
der Kupferfärbung gegolten; fast ausschließlich kommen derartigf' 
Färbungen bei eingemachten Tomaten und Tomatenbrei in Betracht, 
selten auch bei Spinat und anderen Waren. Das Färben von Trüffeln 

') Urt. d. Oberldg. Kolmar vom 18. Mai 1896, Auszüge 1902. 6. 251; 
des Ldg. Dresden vom 16. Dezember 1902 und des Oberldg. dort vom 19. Fe
bruar 1903, Auszüge 1905. 6. 281; des Ldg. Mannheim vom 28. Juni 1906, 
Auszüge 1908. 7. 429. Siehe auch das neueste Urteil des Reichsgerichts im 
Abschnitt Obstdauerwaren. 

') Vom 3. Oktober 1910, Z. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1914. 6. 362. 
') Vom 30. November 1914 bzw. 1. März 1915, Z. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 

1916. 8. 104. 

]5* 
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mit Tannin und Eisensalzen hatte den selbstverständlich verwerflichen 
Zweck, den geringeren weißen Trüffeln das Aussehen der mehr geschätzten 
schwarzen Trüffeln zu erteilen. Die Behandlung gewisser Gemüse 
mit Natriumbikarbonat u. dgl. beim Dämpfen der Gemüse bzw. 
vor dem Dörren zum Zwecke der Farberhaltung oder des Verhinderns 
des Gelierens bei den grünen Erbsen wird man ebenso wie das Bleichen 
als eine unumgängliche technische Maßnahme ansehen müssen. 

IX. Obst (Früohte), Obstdauerwaren, sowie alkoholfreie Getränke. 
A. Frischobst. 

Die Untersuchung und Beurteilung für den Marktverkehr auf 
Unverdorbenheit geschieht durch Sinnenprüfung, wofür die bei "Gemüse" 
angegebenen Gesichtspunkte in Betracht kommen. Die Feststellung 
geschieht bisweilen unter Benutzung einer Lupe oder eines Mikroskops. 
Zur unnormalen Beschaffenheit zählen sinnfällige Veränderungen wie 
Schimmelbelag, Milben, Maden, Käfer, Fäulnis- und Gärungserschei
nungen, Exkremente von Mäusen usw. Im allgemeinen wird man über 
kleine Mängel hinweggehen, bei erheblichen Veränderungen oder Ver
schmutzung aber die Ware als verdorben ansprechen. 

Die chemische Untersuchung auf Bestandteile geschieht nach 
den im Abschnitt Marmeladen angegebenen Methodenl ). Von besonderer 
Wichtigkeit ist dabei die Herstellung einer guten Durchschnittsprobe. 
(Stiele, Steinkerngehäuse sind zu entfernen; Beeren- und Kernobst 
in Porzellanmörser zerreiben und mischen; Kernobst mittels Reiber 
zerkleinern. ) 

Von Verfälschungen oder Nachmachungen kommt die künstliche 
Rotfärbung des Fruchtfleisches von Apfelflinen zum Zwecke des Nach
ahmens der Blutapfelsinen 2), das Schwefeln von Walnüssen zweoks Vor
täuschung jüngeren Alters durch hellere Farbe u. a. in Betracht. Mandeln 
werden mit Pfirsich- und Aprikosenkernen vermengt oder durch solche 
ersetzt. 

B. Obstdauerwaren 3) (einschließlich alkoholfreier Getränke und 
Brauselimonaden ). 

Vorbemerkung: Jede Ware ist zunächst auf äußere Merkmale, 
insbesondere den Zustand der Genießbarkeit zu prüfen. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen sind im nachstehenden 
die Untersuehungsmethoden für' sämtliche Obstdauerwaren gemeinsam 
aufgeführt. In Anbetracht der versehiedenen Art und ihrer Konsistenz 
ist es jedoch erforderlich, die Lösungsverhältnisse gegebenenfalls in ent
sprechender Weise abzuändern. Insbesondere betrifft dies die Unter-

1) Vgl. A. Beythien u. P. Simmich, z. f. U. N. 1910. 20. 249; E. 
Hotter, Die chemische Zusammensetzung steirischer Obstfrüchte, III. Teil, 
Z. f. landw. Versuchswesen in Österreich 1906. 9. 747. 

') Pum u. Micko, Z. f. U. N. 1900. 3. 729. 
') Hierzu zählen: Dörrobst, eingemachte Früchte, Marmeladen, 

Kompotte, Jams, Muse, Gelee, Apfelkraut, Rübenkraut, Pasten, 
Kanditen, Fruchtsäfte, Fruchtsirupe, alkoholfreie Getränke und 
Ersatz mittel. 
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8uchlmg von Dauerwaren festerer Konsistenz wie z. B. von Marmeladen, 
Musen, Pasten usw. Der für die einzelnen Gruppen im folgenden an
gegebene Untersuchungsgang möge dies erleichtern. Im übrigen befinden 
sich in jeder Beschreibung der Untersuchungsverfahren zahlreiche Hin
weise über deren Zweck und Anwendung. Für eine gute Durchschni tts
pro be ist in jedem einzelnen Falle in entsprechender Weise Sorge zu 
tragen. 

Untersuchungsgang für: 
a) Dörrobst. In den weitaus meisten Fällen kommt nur die 

Bestimmung der schwefligen Säure, bisweilen in ihren verschiedenen 
Bindungsformen, sowie Zink, bei Backpflaumen auch das Vorhandensein 
von Glyzerin in Betracht. 

b) Eingemachtes Obst, Marmeladen, Jams, Muse, Apfel
kraut (-gelee), Pasten, Kanditen usw. Nach dem Vorschlage 
von A. Beythien und P. Simmich1 ) sind die "Unlöslichen Stoffe" 
(vgl. Ziff. 8 u. 9 d. Untersuchungsmethoden) gesondert zu ermitteln; 
für die übrigen Bestimmungen stellt man eine sog. "Grundlösung" her, 
indem man 100 g der Probe mit etwa 200 ccm Wasser verrührt, darauf 
zum Sieden erhitzt, die erhaltene Lösung in einen 1000 eem-Kolben 
überführt, nach dem Abkühlen zur Marke auffüllt und filtriert. Diese 
Lösung dient zur Ausführung der üblichen Bestimmungen, Ziffer 2-3, 
5---6, 10-14, 19, 22 u. 25. 

Bei eingemachtem Obst (Dunstobst, Kompotten u. dgl.) genügt 
in der Regel die Untersuchung der Einmacheflüssigkeit auf Stärkesirup, 
Farbstoffe und Konservierungsmittel, die letzteren beiden Stoffe sind 
gegebenenfalls auch in den Früchten selbst festzustellen. 

c) Fruchtsäfte (nicht mit Zucker eingekt>ehte). Von den nach· 
stehend angegebenen Prüfungen sind in der Regel folgende auszuführen: 
1-6, 10-14 (15 bei besonderem Verdacht, 22 sowie 23 im allgemeinen 
nicht); auf die Prüfung von Zitronensäften nach K. Famsteiner sei 
besonders hingewiesen. 

d) Fruchtsirupe. Dieselben Prüfungen wie unter cl; außerdem 
auch die Feststellung des invertierten Extraktes und des Stärkesirups (22). 
Man stellt eine Grundlösung 1 : 10 her. . 

e) Alkoholfreie Getränke und Brauseli monaden werden 
wie Fruchtsäfte untersucht; zu berücksichtigen sind auch Schaum. 
erzeugungsmittel. 

Die Feststellung von künstlichen Süßstoffen, gesundheitsschädlichen 
Stoffen, wie Schwermetallen und der anderen nicht besonders genannten 
Stoffe (16,17,18,20,24,26,27,28-32) wird besonderenVerdachtsfällen 
vorzubehalten sein. 

U n tersu chungs methoden. 
1. Das spezi fis ehe Gewich t (S) wird bei Fruchtsäften und -sirupen 

(bei letzteren in Lösung 1: 10) mit dem Pyknometer2) bei 150 bestimmt. 
2. Die Bestimmung des Extrakt- bzw. Trockensubstanzge

haltes verbindet man bei Fruchtsäften usw. mit der des Alkohols (siehe 

') Z. f. U. N. 1910. 20. 268. 
I) Mit engem Hals und Einteilung. 
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Ziffer 4) dadurch, daß man von dem spezifischen Gewicht (S) der ur· 
sprünglichen Flüssigkeit, das um 1 vermehrt wird, das ,spezifische Gewicht 
des Destillates (D) (s. Bestimmung von Alkohol) abzieht. Der dem 
erhaltenen Wert entsprechende Extraktgehalt wird dann aus der Zucker. 
(Extrakt)Tabelle nach K. Windisch1) entnommen. 

Aus Brauselimonaden.ist die Kohlensäure durch Anwärmen zu verjagen; 
das Entgeisten fällt bei alkoholfreien Getränken, sofern tatsächlich kein Alkohol· 
gehalt in Betracht kommt, weg. 

Die Ermittelung des Extraktes direkt durch Eindampfen oder aus 
der direkt hergestellten entgeisteten Flüssigkeit empfiehlt sich wegen 
der Veränderungen, die durch die Inversion des Rohrzuckers beim Ein. 
dampfen eintreten, nicht. Der Extrakt von zuckerfreien Fruchtsäften 
(ausschließlich Zitronensaft), alkoholfreien Getränken und Limonaden 
wird aber direkt wie bei "Wein" bestimmt. 

Bei Fruch tsäften, deren Extrakt zum größten Teil aus freier 
Säure besteht, z. B. bei Zi tronensäften, wird indessen auch die indirekt 
mit Hilfe der Zuckertabelle ausgeführte Methode ungenau. K. Farn· 
steiner2 ) hat auf Grund der ursprünglichen Formel von Tabarie3) 

eine besondere Tabelle zur Ermittelung des Extraktgehaltes (Zitronen. 
säuregehaltes) in zuckerfreien Zitronensäften aus dem spezifischen 
Gewicht der entgeisteten Flüssigkeit aufgestellt. 

Spezifisches Gewicht und Gehalt wäßriger ZitroneIisäurelösungen an wasser· 
freier Zitronensäure. 

In I In I In 15° e5') ,100 ccm e4~') 15' 100 ccm (~~') JOO ccm 4" 15' 
S 15' C,R.O, . S 15' I c,~.o, S 15' C. R,O, 

- g I g 

1,020 4,762 1,034 8,130 1,047 11,284 
21 5,001 35 8,372 48 11,5:18 
22 5,241 36 8,614 49 11,771 
23 5,481 37 8,856 50 12,015 
24 5,721 38 9,098 51 12,259 
25 5,961 39 9,340 52 12,503 
26 6,202 40 9,582 53 12,748 
27 6,442 41 9,825 54 12,992 
28 6,683 42 10,068 55 13,237 
29 6,924 43 10,311 56 13,482 
30 7,165 44 10,5iH 57 13,727 
31 7,406 45 10,797 58 13,972 
:12 7,647 46 11,040 59 14,217 
33 7,888 I 
Bei Zitronen~äften mit erheblichem Zuckergehalt (8-10'/,) muß das 

sog. Additionsverfahren nach Farns teiner angewendet werden, nach 
welchem das spezifische Gewicht der einzelnen Extraktbestandteile, nämlich 
der Zitronensäure, des Zuckers, der Mineralbestandteile, der an letztere gebun' 
denen 7,itronensäure, des etwa vorhandenen Glyzerins und des sog. totalen 
Extraktrestes bei der Bereehnung des Extraktgehaltes in Betracht zu ziehen 

') Siehe S. 660. 
') Z. f. U. N. 1903. 6. 1; 1904. 8. 593. 
') Näheres vgl. Fresollfus u. Grünhut Z. C. allalyt. Chl)ulie 191~. 

61. ~3. 
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ist. Der totale Extraktrest verbleiht nach Abzug aller auf analytischem Wege 
ennittelten Substanzen, insbesondere der vorgenannten. Zu seiner Berechnung 
werden die spezifischen Gewichte des entgeisteten Saftes und der erwähnten 
Extraktbestandteile benutzt. Es muß somit im einzelnen festgestellt werden, 
um wieviel schwerer 1 ccm einer Lösung a wiegt als 1 ccm Wasser. Setzt man aE 
als den dem spezifischen Gewicht des entgeisteten Saftes (SE) entsprechenden 
Wert, so setzt dieser sich zusammen aus der Gesamtzitronensäure (ac)' dem 
Gesamtzucker (az ), dem Kaliumzitrat (am + c)und dem Glyzerin (ag), die Summe 

dieser Werte zieht man von aE ab. Der totale Extraktrest sei a e . Somit ist 
ae = aE - (ac + a z + am + c + ag). 

Dcn Wert für ac (Gesamtzitronensäure) findct man mittel" nachstehcnder 
'rauellc: 

Tabe\1e zur Ermittelung des Wertcs a c' 
.- --- -- -

g ZehnteIgramme 
C. H, 0, ----- ---------

in 

I I ~' I I 
I 

- I 
100 cem 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,;) : 0,6 i 0,7 0,8 0,9 . I I 

I 

i 
i 1 4,22 : 4,64 5,06 5,48 5,91 6,33 6,75 7,17 7,59, 8,02 

2 8,44 I 8,86 9,27 9,69 10,11 10,53 10,95 11,37 11,79 i 12,21 
3 12,63 I 13,05 13,46 13,88 U,30 14,72 15,14 15,56 15,98 '. 16,40 
4 16,82 17,23 17.65 18,07 18,49 18,91 19,32 19,74 20,16: 20,57 
5 20,99 21,41 21,82 22,24 22,66 23,07 23,49 23,91 24,32 i 24,74 
6 25,16 25,57 25,99 26,41 26,83 27,24 27,96 28,07 28,49 i 28,90 
7 29,32 29,73 30,14 30,56 30,97 31,39 31,80 32,22 32,63 33,05 
8 33,46 33,88 34,29 34,70 35,12 35,53 35,94 36,35 36,77 37,18 
9 37,59 38,01 38,42 38,83 39,25 39,66 40,07 40,49 40,90 41,31 

10 41,72 42,13 42,54 42,95 43,37 43,78 44,19 44,60 45,01 45,42 
11 45,84 46,25 46,66 47,06 47,47 47,88 48,29 48,70 49,11 49,52 
12 49,93 50,34 50,75 51,16 51,57 51,98 52,39 52,80 53,21 53,62 
13 54,03 54,44 54,85 55,26 56,66 56,07 56,48 56,89 57,30 57,71 
14 58,11 58,52 58,93 

I 

Es ist indessen zu beachten, daß nur die freie und die organische an Alkohol 
geuundene (veresterte) Zitronensäure dem \Vert ae entspricht, die anorganisch 
gebundene Zitronensäure sich als CO, in der Aschc wiederfindet (siehe unter 
am + cl. 

Znr Ermittelung des Wertes az (Zucker) bedient man sich der amtlichen 
"'ut:kcrtauelle. 

Den Wert a m + c (Kaliulllzitrat) erhält man durch Multiplikation der 
HUlllllle der Mineralstoffe und der an diese gebundenen Zitronensäure mit der 
Zahl 7. Man bestimmt die in Form von Kaliumzitrat vorhandene Zitronensäurc 
aus der Alkalität der Asche, indem man die gefundene Alkalität mit 0,033 mul
Upliziert (jeder Kubikzentimeter Normallauge entspricht = 0,069 K,CO. oder 
0,102 Kaliumzitrat; 0,102-0,069 = 0,033) und addiert die gefundene Menge 
Kaliumzitrat zu der Asche. 

Den Wort Itg (für Glyzerin) erhält man durch Multiplikation des Glyzerin
gehaltes mit 2.39 (1 g Glyzerin in 100 ccm wäßriger Lösung = 1,00239 spezifi
sches Gewicht). Das Glyzerin bestimmt man nach der Jodidmethode (sieho 
Wein) oder nach dem Verfahren von Benedikt· Zsigmondy. Bei Anwendung 
der amtliohen Methode und der Wein vorschrift ,muß man vom Rohglyzerin 
0,3 0'0 in Abzug bringen. 

Bei der Ausrechnung des totalen ExtraktI'estes ao (Formel s. oben) ist 
noch folgendes zu berücksichtigen: 
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Da im entgeisteten Saft der veresterte Alkohol nicht zur Berechnung 
gelangt, jedoch auch noch Berücksichtigung finden muß, hat Farnstelner 
diesen Wert einer Korrektur unterworfen dergestalt, daß SE (korrigiertes 
spezifisches Gewicht) = SE - So. + 1 ist, wobei Sa das spezifische Gewicht.des 
Esteralkohols bedeutet (Bestimmung der in Form von Estern gebundenen 
Zitronensäure vgl. Ziff. 14). Der mit Zitronensäure veresterte Alkohol wird 
durch Multiplikation der ersteren mit 0,719 berechnet. 

Das korrigierte spezifische Gewicht des Saftes ist als Wert für aE In 
die Berechnung des Wertes aE einzusetzen. 

Den eigentlichen Wert des totalen Extraktrestes (ae ) entni=t man 
dann der amtlichen Zuckertabelle. Sämtliche Werte rechnet man noch auf 
alkoholfreie Substanz um. 

Der Extraktgehalt wird bei Fruchtsirupen aus dem spezifi
schen Gewicht einer Lösllllg des Sirups 1: 10 lllld dem spezifischen Ge
wicht des alkoholischen Destillates, das ebenfalls aus einer LöSllllg des 
Sirups 1: 10 hergestellt ist, ermittelt; der zugehörige Zuckergehalt wird 
aus der Tabelle Windisch entnommen und das Ergebnis mit 10 multi
pliziert. In Gelees, Marmeladen, Jams, Pasten und dergleichen wird 
der Extraktgehalt aus dem spezifischen Gewicht der invertierten Lösung 
1:10 ermittelt. Nach A. Beythien gibt man 80ccm der Grundlösung 
(= 8g Substanz) in ein l00ccm·Kölbchen, versetzt nach Juckenack 
mit aschefreier Tierkohle lllld invertiert nach Zugabe von 5 ccm Salzsäure 
(Sp. G. = 1,19) 5 Min.lang auf 67-700 (Thermometer in die Lösung 
einstellen I). Man kühlt dann rasch ab, füllt auf 100 ccm auf lllld ermittelt 
nun pyknometrisch das spez. Gewicht der invertierten Lösllllg lllld 
zieht davon dasjenige einer Salzsäurelösllllg (5: 100) ab. Durch Zuzählen 
von 1,000 zu der erhaltenen Differenz erhält man dann das wahre spez. 
Gewicht der invertierten Lösung. Aus der Zuckertabelle nach Windisch 
entnimmt man den diesem spez. Gewicht entsprechenden Extraktgehalt 

der invertierten Lösllllg, der durch Multiplikation mit 100 noch in den 
8 

Extraktgehalt der invertierten Grlllldlösllllg (Marmelade) umzu
rechnen ist. 

3. Der Wassergehaltwird durch Abziehen des indirekt bestimmten 
Extrakt- lllld Alkoholgehaltes (s. nächste Ziffer) von 100 berechnet. 

Bei Obstdauerwaren festerer Konsistenz wie Marmeladen "wird der 
Wassergehalt durch Abziehen des Unlöslichen lllld des Extraktes von 100 
bestimmt. Die Bestimmung des Wassers in Dörrobst und anderen festen 
Dauerwaren wird in der Weise ausgeführt, daß man 5--10 g der möglichst 
weitgehend zerkleinerten Masse in flachen Schalen bei 1000 oder noch 
besser im Vakuumtrockenschrank so lange trocknet, bis die Differenz 
von zwei Wägllllgen im Verlaufe von einer halben Stunde nur noch 0,1 % 
beträgt. 

Nachweis eines ,Vasserzusatzes in Fruchtsäften bei Anwesenheit 
von Salpetersäure nach J. Tillmanns und A. Splittgerber' ). Naturreine 
Fruchtsäfte enthalten in der Regel nicht über 1 mg Nt 0, im Liter; bei eInem 
Himbeer- und einem Heidelbeersaft sind 5 mg Nt 0, gefunden worden. Eine 
andere Methode ist von R. Cohn angegeben (Zeitschr. f. öff. Chemie 1911. 
17. 361). 

') Z. f. U. N. 1913. 20. 417. 
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4. Alkohol: Die Bestimmung erfolgt D!it der indirekten Extrakt
bestimmung aus dem spezifischen Gewicht des Destillates (D). Die Aus
führung der Bestimmung geschieht nach der im Abschnitt "Wein" 
angegebenen Vorschrift. Der in Form des Esters an Zitronensäure (vgl. 
Ziff 14) gebundene Alkohol wird durch Multiplikation der veresterten 
Zitronensäure mit 0,719 berechnet. Kleine Mengen Alkohols, namentlich 
in alkoholfreien Getränken, ermittelt man im Destillat mit der Jodoform
probe (Kalilauge und Jodjodkaliumlösung). 

5. Mineralstoffe (Asche) n. S. 31: Man arbeitet mit einer 
Spirituslamp(1) zur Vermeidung einer Beeinflussung der Alkalität. 

6. Alkalität. Asche und Alkalität geben Anhaltspunkte über 
stattgefundene Verdünnung von Fruchtsäften mit Wasser oder Nachpresse. 

7. Aschenanalyse 2): Die Feststellung des Mengenverhältnisses 
der Aschenbestandteile kann oft wertvollen Aufschluß über die Echtheit 
eines Saftes geben, bei der Untersuchung der Zitroncnsäftc ist die Aschen
analyse überhaupt meistens unentbehrlich. Die Bestimmung von Stron
tian und Kalk kann zum Nachweise eines Zusatzes von Melasse zu Obst
und Rübenkraut in BetJacht kommen. Im übrigen muß auf die analyti
sche Literatur3), sowie auf S. 33 hingewiesen werdcn. 

Bei Marmeladen, Musen usw. kommt nur die Feststellung der 
Phosphorsäure in Betracht, nicht die ganze Aschenanalyse. 

8. Unlösliche Stoffe nach A. Beythien und P. Simmich4 ). 

25 g der gut durchmischten Probe werden in einem Becherglase mit 
200 ecm Wasser sorgfältig verrührt, die Mischung darauf zum Sieden 
erhitzt und in einen 250 ccm-Kolben übergeführt. Nach dem Abkühlen 
füllt man zur Marke auf, filtriert und benützt das Filtrat zur Bestimmung 
der löslichen Bestandteile. Sobald die Flüssigkeit abgelaufen ist, setzt 
man den Trichter auf einen leeren Kolben, bringt den unlöslichen Rück
stand quantitativ auf ein glattes Filter und wäscht bis zum Verschwinden 
der sauren Reaktion aus. Man spritzt dann den Filterinhalt in eine 
gewogene Schale, dampft ein und trocknet, bis das Gewicht sich nicht 
mehr verändert. Der Rückstand kann zur Bestimmung der Rohfaser, 
des Stickstoffes und der Asche dienen. 

Das Verhältnis des Gehaltes an Unlöslichem einerseits zum zuckerfreien 
Extrakt und andererseits zur Alkalität kann nach E. Baier, P. Neumann 
und P. Hasse') bei Marmeladen, die aus einer bestimmten Fruchtart bestehen, 
einen gewissen Anhalt zur Feststellung der Echtheit dieser Marmeladen geben. 
Besonders weisen die Beerenfrüchte infolge ihres hohen Gehaltes an unlöslichen 
Stoffen bei meistens niedrigem Gehalte an zuckerfreiem Extrakt erhebliche 
Unterschiede gegenüber Pflaumen und Kirschen auf. Letztere haben wenig 
unlösliche Stoffe, jedoch größere Mengen zuckerfreien Extraktes. 

Derartige Unterschiede lassen sich namentlich an folgenden Verhältnis
zahlen feststellen: 

e-z und u 
u a 

e = Extrakt 
z = Zucker 

u = Unlösliches 
a = .A.lkalität. 

') Empfohlen sei der Spiritusbrenner "Pallad" der Firma Barthel in 
Dresden. 

') VgI. auch den von A. Farnsteiner eingehaltenen .A.nalysongang 
Z. f. U. N. 1907.13. 317. 

') Vgl. Sutthoff und Großfeld, Z. f. U. N. 1914. 27. 183. 
') Z. f. U. N. 1910. 20. 268. 
') Desgl. 1907. 13. 675 u. 1908. 15. 140. 
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Die lIIenge des Unlöslichen kann aber durch Zusatz von Tresterbestand· 
teilen erheblich vermehrt werden, auch die natürlichen Schwankungen an 
Unlöslichem sowie die Stärke der Einkochung sind von erheblicher Wirkung 
auf das Resultat, wie namentlich Beythien und Simmlchl ) gezeigt haben. 
Auf andere Autoren, wie Ludwig' ), Fischer und AJpers') sowie Ollg') sei 
verwiesen. 

9. Nachweis fremder Fruchtbestandteile auf mikroskopi
schem Wege. 

Die notwendigen Feststellungen werden am besten unter Benutzung 
selbstverfertigter Vergleichspräparate und guter Abbildungen getroffen. VgJ. 
u. a. A. L. Winton, Z. f. U. N. 1902. 5. 785 (Anatomie des Beerenobstes); 
J. Möller, Mikroskopie der Nahrungs- und Genußmittel aus dem Pflanzenreiche, 
II. Auf I. Berlin 1905; Handbuch der Nahrungsmitteluntersuchungen von A. Bey
thien, C. Hartwich, M. Klimmer, 11. Botanisch-mikroskopischer Teil, 
Leipzig, 1913/14;,Schindler, Z. f. U. N. 1904. 7_ 309 (Johannisbeermarmelade). 

Besonders wich tige Un terscheidungs merkmale seien daraus 
wiedergegeben. Als billige Verfälschungsmittel in Beerenobstmarmeladen, 
Jams und Konfitüren kommen namentlich Erzeugnisse von Äpfeln 
und Birnen in Betracht. Charakteristische Merkmale bilden bei diesem 
Obst die sogenannten Fenf;lterzellen der Schale, die bei Äpfeln jedoch 
erheblich größer sind als bei Birnen (bei unreifen Früchten ist Stärke 
nachweisbar); bei Quitten finden sich Steinzellen, die durch Parenchym. 
rosetten umgeben sind; Erdbeeren besitzen lange dickwandige, in ihrem 
unteren Teil weitlumige zugespitzte Haare und lange Leitbündelstränge 
im Parenchymbrei; diagnostisch wichtig ist auch der charakteristische 
Bau der Kerne (Nüßchen) und der leicht erkennbare Griffel. Bei den 
Himbeeren sind Griffel und Kerne kaum mit freiem Auge festzustellen; 
das fleischige Perikarp ist behaart, der Griffel hat eine verbreiterte haarige 
Basis und ist länger als der der Erdbeeren. Bei Brombeeren fehlen die 
Haare; der Fruchtboden, der beim Pflücken der Himbeeren nicht mitgeht, 
ist mit den Früchten verwachsen, man findet daher in Brombeermarme· 
laden Gewebeteile desselben. Bei den roten Johannisbeeren treten die 
sklerenchymatischen Zellen des Endokarps und die Kristallschicht 
der Samenteile in Erscheinung. Die schwarze Johannisbeere besitzt 
auf der Frucht sitzende gelbe, glänzende, scheibenförmige, bis 0,2 mm 
große Drüsen. Bei der Stachelbeere ist namentlich auf das Vorhandensein 
des oft über i mm langen .Stachels zu achten, er kann spitz oder kugel. 
förmig endigen; sonst bieten sich wenige charakteristische anatomische' 
Unterscheidungsmerkmale zwischen den Stachel· und den Johannis· 
beeren. Boi Preißelbeerell ist dic Samenoberhaut, deren Zellen nach 
innen hufeisenförmig verdickt sind (20 It~), charakteristisch. An Stelle 
von Preißelbeeren werden Moosbeeren zum Zwecke der Verfälschung 
verwendet; Näheres vgl. C. GriebeI5). Das Fruchtfleisch der Heidelbeere 
enthält vereinzelt schwach verdickte Steinzellen, das Endokarp ist 
gruppenweise sklerosiert. Die amerikanische Hucklebeere ist größer 
und im Bau sehr verschieden von der Heidelbeere. Bei Bananen fallen 

I) Z. f. U. N. 1910. 20. 258. 
') Dcsgl. 1907. 13. 5. 
0) Desgl. 1908. Vi. 146. 
'l Desgl. 1910. 10. 558. 
') Desgi. 1909. 17. 65. 
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die Gewebsreste dureh braune Riesenzellen auf; sie enthalten Bananen
stärke (Guyana Arrowroot). Im Gewebe des Fruchtfleisches der Ananas 
finden sich große Kristallnadeln. Pflaumen sind durch kahle Oberhaut 
und oft auch Bruchstücke von Kernen gekennzeichnet. Pfirsiche 
besitzen nach beiden Seiten zugespitzte einzellige Haare; wenn die Früchte 
geschält sind, gelingt es jedoch kaum, Haare nachzuweisen. Bei Aprikosen 
treten besondere Merkmale nicht hervor; auch· für Kirschen lassen sich 
keine besonders hervortretenden Merkmale anführen. In Tomaten
konserven findet man spärliche Teile der Oberhaut und Samen, reichlich 
Samenhaare. Bei Kürbis besteht die Oberhaut der Fruchtwand aus 
5O!~ hohen und 25 ~ breiten gelben Pallisadenzellen. Von Rüben kommen 
in Betracht: die Mohrrübe, weiße oder Wasserrübe, die Kohlrübe (Wrucke, 
Erdkohlrabi); die rote und die Zuckerrübe. Unterscheidungsmerkmale 
sind wel1ige vorhanden; am charakteristischsten zeigen sich dieKorkzellen. 
Das Karotin der Mohrrübe wird von konzentrierter Schwefelsäure blau 
gefärbt. 

10. Nachweis von Teerfarbstoffen siehe allgemeiner Teil 
S.56 sowie den Abschnitt "Wein". 

Entzieht man den zu untersuchenden Produkten den Teerfarbstoff 
durch wiederholte Zugabe frischer Wolle zur Lösung, solange bis keine 
Auffärbung der Wolle mehr stattfindet, so kann man aus der Farbe 
oder Farblosigkeit der zurückbleibenden Lösung Schlüsse auf die Be
schaffenheit der Ware ziehen. 

11. Nachweis von Pflanzenfarbstoffen, hauptsächlich von 
Kirsch- und Heidelbecrsaft. Seltener finden Brombeeren-, rote Rüben-, 
Kermesbeerensäfte sowie Kochenille und Orseille Verwendung. 

Zur Feststellung von Kirschsaft verfährt man nach Langkopfl) 
derart, daß man von etwa 50-100 ccm des zu untersuchenden Frucht
saftes einige Kubikzentimeter abdestilliert und das Destillat mit einer 
aus Kupfersulfatlösung (1: 10 000), etwas Alkohol und einigen Tropfen 
frisch bereiteter Guajakharzlösung bestehenden Mischung versetzt. 
Bei Gegenwart von nur 3% Kirschsaft soll die auf der Anwesenheit 
von Blausäure beruhende Blaufärbung noch eintreten. Die von W. Kau
pi tz2) angegebene Methode der Überschichtung eines mit .zuckerlösung 
bis zur Blaßrosafärbung verdünnten Saftes mit Natronlauge oder Ammo
niak, wonach an der Berührungsstelle ein blaßgrüner Ring entstehen 
soll, kann als zuverlässig nicht empfohlen werden. 

Heidelbeersaft wird nach W. Plah13) in der Weise nachgewiesen, 
daß die schwach alkalisch gemachte Flüssigkeit auf die Hälfte ihres 
Volumens eingedampft und nachdem sie nach dem Abkühlen wieder 
auf das ursprüngliche Volumen aufgefüllt wurde, mit Bleiessig gefällt 
wird. Nach dem Entbleien der abfiltrierten Lösung mit Natriumsulfat 
und Entfernen des gebildeten Bleisulfats mittels Filtration wird die 
Lösung mit dem halben Volumen verdünnter Salzsäure im Wasserbade 
erhitzt. Die Lösung färbt sich bei Anwesenheit von Heidelbeersaft 

') Pharm. Zentralh. 1900. 41. 421. 
') Pharm. Zentralh. 1900. 41. 665. 
') Z. f. U. N. 1907. 13. 1; 1908. 16. ·262. 
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alsbald blau. Plahl hat die Methode für vollkommen vergorenenRot
wein ermittelt. Die Reaktion tritt bei Fruohtsäften nur dann ein, wenn 
die Säfte vergoren sind. 

Kermes beeren (Phytol~cca) werden dadurch nachgewiesen, 
daß man etwa 20 ccm Saft mit 5 ccm Bleiessig fällt; bei Anwesenheit 
von Kermesbeeren färbt sich der Niederschlag rotviolett. 

Nach Hilger und Mai') läßt man die Säfte einige Tage mit Jodjodkalium· 
lösung stehen und entfärbt dann mit Natriumthiosulfat, der Kermesbeeren
farbstoff bleibt dabei unverändert. 

Zur Ausführung der Kapillaranalyse kann man das namentlich von 
F. Goppelsröder") angegebene Verfahren anwenden, das darauf beruht, daß 
man Streifen von Filtrierpapier senkrecht (aufgehängt) in die Saftlösung ein· 
tauchen läßt, wonach sich bei Anwesenheit von fremden Farbstoffen (namentlich 
auch Teerfarben) besondere gefärbte Zonen bilden. Vergleichsversuche mit 
reinen Säften sind im Zweifelsfalle anzustellen. 

12. Nachweis gesundheitsschädlicher Metalle (As, Sn, 
Pb, Cu, Zn usw.). Siehe Abschnitt "Gemüsedauerwaren". 

Bei Anwesenheit von Arsen bedarf es einer Zerstörung der organischen 
Substanz mit Salzsäure und Kaliumchlorat gemäß der amtlichen Anleitung 
für die Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln, Farben, Gespinnsten 
und Geweben auf Arsen und Zinn, die zum Reichsgesetz betr. die Verwendung 
gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmittelil, 
Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 5. Juli 1887 (S. 688) erlassen ist. 

Für die Untersuchung des Büchsenmaterialß finden sich im Ab· 
schnitt .. Gemüsedauerwaren" die nötigen Hinweise. 

Für'die Bestimmung von Zink in Dörrobst (namentlich in Ring. 
äpfeln) kommen folgende praktisch erprobte Methoden in Betracht: 

a) Man trocknet etwa 50-100 g der zerkleinerten Ringäpfel, zerreibt 
die Trockenmasse und verascht sie, nachdem man vorher die Kohle 
mit verdünnter Salz- oder Salpetersäure ausgezogen hat. Nach völliger 
durch starkes Glühen erzielter Veraschung der Kohle wird die ausgezogene 
Lösung zur Asche gegeben, mit dieser eingedampft und dann die Gesamt· 
asche nochmals schwach geglüht. Die Asche wird mit etwas Salpetersäure 
eingedampft, darauf mit Wasser aufgenommen und filtriert. Aus dem 
mit Natriumkarbonat genau neutralisierten Filtrate fällt man durch 
Zusatz von Natriumazetat und Essigsäure (Kochen der Lösung!) die 
alkalischen Erden, sowie Eisen und Phosphorsäure usw. und nach dem 
Abfiltrieren das Zink durch Schwefelwasserstoff. Das gefällte Schwefel· 
zink muß zur völligen Reinigung nochmals aufgelöst und mit Schwefel· 
wasserstoff gefällt werden 3). 

b) Die gemäß Ziffer a) hergestellte salzsaure Aschenlösung wird 
mit einigen Körnchen Kaliumchlorat zur Oxydation des Eisenoxydul· 
salzes versetzt und dann so lange unter Nachfüllen des verdampfenden 
Wassers gekocht, bis alles freie Chlor aus der Lösung entfernt ist. Man 
fällt darauf Eisen und Tonerde unter Zugabe von einem Tropfen Eisen· 
chlorid mit Ammoniak und filtriert den Niederschlag ab. In das mit 

1) Forschungsberichte 1895. 2. 343. 
I) Die Kapillaranalyse, Basel 1901, vgl. auch J. Königs Handbuch 

III. Bd., Teil I; siehe auch S. 22. 
') L. J anke, ehem. ztg. 1896. 20. 800, zerstört 50 g der feingesohnittenen 

bei 120· getrockneten Ringäpfel mit einem Gemenge von 25 ccm Salpetersäure 
(1,31) und 10 ccm konzentrierter Sohwefelsäure. Nach der stürmisch verlaufenden 
Reaktion wird bei kaum beginnender Rotglut mit aufgelegtem Deckel verascht 
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Essigsäure angesäuerte Filtrat wird Schwefelwasserstoff eingeleitet, 
der entstandene Niederschlag in Salzsäure gelöst, mit Natriumkarbonat 
gefällt und weiter durch Glühen als Zinkoxyd bestimmt. 

13. Nachweis von Konservierungsmitteln 1). 

a) Borsäure und deren Salze werden in eingedampften und 
in bekannter Weise veraschten (s. Aschenbestimmung) Säften ermittelt. 
Für die quantitative Ermittelung, die im allgemeinen selten vorkommen 
dürfte, seien die Methoden nach Rosenbladt, Gooch und ferner nach 
Jörgensennach deI}. Vorschlägen von Beythien und Rempel erwähnt. 
Weitere Anhaltspunkte siehe die Abschnitte "Fette und Fleisch". 

b) Benzoesäure und deren Salze. 50 g Saft werden nach 
Zugabe von 30 ccm Chloroform im Scheidetrichter geschüttelt (Ansäuern 
ist im allgemeinen nicht erforderlich). Nach Trennung der beidenSchichten 
wird das Chloroform abgelassen, der Schütteltrichter mit Wasser aus
gespült und das Chloroform zurückgegeben. Man setzt 10 ccrn Wasser 
und 2 Tropfen 10%iges Ammoniak hinzu und schüttelt wiederum aus. 
Die wäßrige deutlich alkalische Lösung wird nach dem Ablassen des 
Chloroforms in ein Reagenzglas filtriert und zur Entfernung des freien 
Ammoniaks so lange über freier Flamme gekocht, bis die Lösung nicht 
mehr alkalisch reagiert (erforderlich etwa 3 Min.). Nach dem Erkalten 
fügt man tropfenweise stark verdünnte Eisenchloridlösung (1 Tr. auf 
15 ccm Wasser) hinzu, bis keine Fällung mehr erfolgt. Benzoesäure 
gibt einen fleischfarbigen Niederschlag. Die qualitative Prüfung kann 
auch sinngemäß nach der im Abschnitt" Gemüsedauerwaren " angegebenen 
Sublimationsmethode (vgl. auch A. N estler2) sowie nach E. Leach3) 

erfolgen. Betreffs weiterer Reaktionen - Überführen der Benzoesäure 
in Benzoesäureäthylester, in Benzaldehyd, in Anilinblau, in Salizylsäure
sei auf die Literatur verwiesen'). Vgl. auch den Benzoesäurenachweis 
im Abschnitt "Gemüsedauerwaren " , sowie O. Biernath, nach dessen 
Vorschlag die Isolierung der Benzoesäure nach Maradier, die Prüfung 
nach A. J ones cu erfolgt5). 

Die neuerdings an Stelle von Benzoesäure benutzte m-KreBotinsäure 
reagiert auf Eisenchlorid wie Salizylsäure, hat einen Schmelzpunkt von 177". 
Nachweis von Benzoesäure neben Salizylsäure siehe "Gemüsedauerwaren". 

Zur Bestimmung der in Beerenfrüchten (namentlich Preißelbeeren) natür
lich vorkommenden Benzoesäuremengen ist von Polenske') eine Methode 
angegeben worden, die auch bei Marmeladen u. dgl. Anwendung finden kann. 

c) Salizylsäure und deren Salze. Qualitativer Nachweis siehe 
Abschnitt Wein S. 425 7). 

1) Als Einmachehilfe für Haushaltungszwecke werden Konservierungs
mittel wie Salicylsäure, Benzollsäure und deren Salze in besonderen Packungen 
in Handel gebracht. Solche Erzeugnisse sind nicht selten mit anderen Substanzen 
z. B. mit Weinsäure vermischt und werden mit Phantasienamen ausgestattet. 

') Ber. d. Deutsch. Bot. Gesell. 1909. 2'1'. 63; Z. f. U. N. 1909. 18. 690. 
') Z. f. U. ~. 1905. 9. 50. 
') Röhrig, Ber. d. chem. Untersuchungsanstalt d. Stadt Leipzig, 1906. 

12; sowie K. Fischer u. O. Gruenert a. a. O. 
') Veröffentl. a. d. Geb. des Militärsanitätswesens 1912, 52. 59-71. 
') Arb. a. d. KaiBerl. Gesundheitsamt 1911. 38. 149; Pharm. Zentralh. 

1912. 53. 486. 
') Zeltschr. f. U. N. 1901. 4. 925; Süddeutsche Apoth.·Ztg. 1906. 46. 

Nr.1-3. 
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Die quantitative Bestimmung wird für praktische Zwecke wIl}.'ei. 
chend genau unter Anwendung der beschriebenen Methode auf kolorimetri. 
sehern Wege ausgeführt. Zum Vergleich dient eine/Salizylsäurelösung 
von 1 mg in 500 ccm. Ein weiterer Weg ist, den nach dem Ausschütteln 
zurückgebliebenen Rückstand in Chloroform zu lösen, die Lösung zu 
filtrieren und das Filter nachzuwaschen, dann das Chloroform abzu. 
dampfen und den Rückstand durch Einblasen von Luft von den letzten 
Chloroformresten zu befreien. Nach mehrstündigem Trocknen über 
Schwefelsäure wägt man die Salizylsäure. 

Exakte Methoden zur quantitativen Bestimmllng von Salizylsäure 
(auch bei Anwesenheit von Saccharin) siehe Th. v. Fellenberg'), H. Sergert)' 
der die qualitative Methode von E. Späth zu einer quantitativen ausgearbeitet 
hat, sowie W. Heintz und R. Limprich'). 

d) Ameisensäure und deren Salze. Der qualitati ve Nachweis 
wird mikrochemisch durch Bildung des Blei· und des Zerosalzes 4) 

ausgeführt. Man destilliert etwa 150-200 eem aus etwa 50-100 ccm 
Flüssigkeit unter Wasserdampfeinleitung (Landmannseher Apparat) 
ab, fügt zu einem Teil des Destillats Bleioxyd in Menge von höchstens 
0,05 g und dampft zur Trockne. Die· Anwesenheit von Ameisensäure 
zeigt sich durch lebhaft glänzende Nadeln im Rückstand an. Das etwa 
mitgebildete Azetat kann durch Digerieren mit 50%igem Alkohol aus· 
gewaschen werden, den danach bleibenden Rückstand kristallisiert man 
aus Wasser um. 

Für den Nachweis von Zeroformiat dampft man das Destillat 
nach Zusatz von 0,02-0,05 g Zinkoxyd zur Trockne. Enthält der Rück· 
stand viel Zinkazetat, was sich an seinem glänzenden Aussehen bemerkbar 
macht, so muß dieses Salz. durch mehrmaliges Ausziehen mit warmem 
Alkohol entfernt lmd das Filtrat durch Abdampfen der Lösung in fester 
Form erhalten werden. Ein Stückehen des Formiats von der Größe 
eines Stecknadelkopfes wird nun in einem linsengroßen Tropfen Wasser 
gelöst lffid ebensoviel Zeronitrat zugegeben, kräftig umgerührt lffid die 
Mischlffig beiseite gesetzt. Bei Gegenwart von Ameisensäure kristallisiert 
dann dessen Zerosalz in Form von Pentagondodekaedern und radial· 
strahligen Scheiben aus. 

Der mikrochemische Nachweis von Ameisensäure erfordert ziemlich 
viel übung. Der Nachweis des ZerosalzeB Ist zuverlässig. 

Makrochemisch verfährt man folgendermaßen: Man verdünnt 
100 g des Fruchtsaftes mit etwa 400 ccm Wasser, versetzt mit Weinsäure, 
und destilliert danach etwa 500 ccm im Wasserdampfstrom ab. Das 
Destillat wird mit Natronlauge schwach alkalisch gemacht, bis auf 
etwa 10 ccm eingedampft lffid nach dem Filtrieren mit Bariumhydroxyd 
im Überschuß versetzt. Die entstehende Fällung wird darauf durch 
Filtration von der Flüssigkeit getrennt lffid in letzterer mit Schwefelsäure 
das gelöste Barium gefällt. Die nach dem Filtrieren zurückbleibende 
Flüssigkeit gibt folgende für Ameisensäure charakteristische Reaktionen: 

') Z. f. U. N. 1910, 20, 63. 
') Z. f. U. N. 1914, 27, 319. 
") Ebenda 1913, 26, 706. 
') Behrens, Anleitung zur mikrochemischen Analyse der organischen 

Verbindungen. Heft 4. 
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Beim Kochen mit Quecksilberchloridlösung scheidet sich Kalomel abl), 
beim Erwärmen mit ammoniakalischer Silbernitratlösung tritt Ab
scheidung von dunklem metallischem Silber ein; na~h Zugabe von Am
moniak und Eindampfen des Destillates entsteht mit einigen Tropfen 
Eisenchlorid eine Rotfärbung, die von Essigsäure oder Ameisensäure. 
hervorgebracht sein kann. Beim Schütteln mit 960f0igem Ammoniak 
geht Ameisensäure aber in einen rotbraunen Niederschlag über. Über
schuß an Essigsäure kann störend wirken und läßt sich entfernen2). 

Nachweis mit schwefelsaurer Chromsäurelösung n. P. Szeberenyi·). 
Von den zahlreichen Verfahren zur quantitativen Bestimmung der Ameisen
säure hat sich das von H. Fincke') am meisten bewährt (siehe Abschnitt Essig). 

Maßanalytische Bestimmung der Ameisensäure im Anschluß an die 
Finckesche Methode nach Auerbach und Plüddemann')' 

. Bei einer von M. Weger') angegebenen Methode wird die Ameisensäure 
in Wasser und Kohlensäure zerlegt und letztere volumetrisch gemessen. 

D. S. Macnair') titriert die Ameisensäure vor und nach der Oxydation 
mit Kaliumdichromat und Schwefelsäure und berechnetdaraus die Ameisensäure
menge. über Ameisensäurenachweis unter Verwendung der Vakuumdestillation 
vg!. Th. Merl"). 

e) Nachweis von Fluorwasserstoffsäure und deren Salzen. 
Anzuwenden 100-200 ccm Fruchtsaft. Ausführung wie im Abschnitt 
"Fleisch ". 

Für die quantitative Bestimmung sei auf die volumetrische Methode 
von Penfield, modifiziert von Treadwell und Koch') verwiesen. 

f) Nachweis von schwefliger Säure. 
Gesamte schweflige Säure: Zum qualitativen Nachweis 

dient die für Dörrobst von Beythien und Bohrisch 10 ) ausgearbeitete 
Methode, die sinngemäß auch auf andere Obsterzeugnisse übertragen 
werden kann. Man übergießt 20 g der zerkleinerten Probe in einem 
Kolben mit Wasser, verschließt den Kolben mit einem geschlitzten 
Korkstopfen, in dessen Spalt ein mit frischbereiteter Kaliurujodat-Stärke
lösung befeuchteter Papierstreifen eingeklemmt ist, und erwärmt auf 
dem Wasserbad. Bei Gegenwart von schwefliger Säure nimmt das Papier 
eine blaue Färbung an. Versetzt man den Kolbeninhalt mit Zink und 
Salzsäure und nimmt statt des Kaliumjodatpapiers einen mit Bleiazetat 
getränkten Papierstreifen, so entsteht durch Bildung von Schwefel
wasserstoff Braun- bis Schwarzfärbung. 

Qu an ti t a ti ve Bcstimmung di'r gesamten schwefligen Säure 
sif'he Abschnitt "Fleisch". 

Freie schweflige Säure. Die schweflig0 Säure kommt in organisch 
gebundener und in freier Form in Obster7.eugnissen vor. Im ersterem 

') Vg!. Croner und Seligmann, Z. f. Hygiene. 1907, /i6, ~87; Chem_ 
Ztg. Rep. 1907, 31, 287. 

') Sergcr, Chem.·Ztg. 1911, 3i), 1][>1. 
') Z. f. U. N. 1916, 31, 16. 
') Z. f. U. N. 1911, 21, 1 und 22, 88. 
') Arbeiten aus dem Kaiser!. Gesundheitsamte 1909, 30, 178; Z. f. analyt.. 

Chemie 1909, 48, 495. 
') Z. f. analyt. Chemie 1903. 42. 427 
') Ebenda 1888. 27. 398. 
I) Z. f. U. N. 1914. 27. 733. 
') Z. f. analyt. Chemie 1904. 43. 469; s. auch Abschnitt" Bier und "Tein". 

10) Z. f. U. N. 1902. Ii. 401. 
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Falle ist die schweflige Säure an Glukose, jedoch zum Teil nur lose ge. 
bunden. In wäßriger Lösung zerfällt diese Verbindung unter Abspaltung 
freier schwefliger Säure. (Siehe auch die Beurteilung.) Die freie s eh wef. 
lige Säure wird in Fruchtsäften u. dgl. nach dem im Abschnitt Wein 
angegebenen Jodtitrationsverfahren bestimmt, in Dörrobst nach W. Fre· 
senius und L. Grünhut1) wie folgt: Man zerkleinert 50g Dörrobst 
in möglichst weitgehender Weise, begießt sie in einem 500 ccm fassenden 
Meßkolben mit 400 ccm kaltem destilliertem Wasser und schüttelt 
eine halbe Stunde lang in einer Schüttelmaschine; darauf wird mit 
Wasser derselben Art bis zur Marke aufgefüllt, gut durchgemischt und 
durch ein Faltenfilter filtriert. Man titriert 100 ccm unter Zusatz von 
Stärkelösung mit einer Jod-Jodkaliumlösung, die 1 g Jod im Liter 
enthält, bis die entstehende Blaufär~g nach 4-5 maligem Umschwenken 
nicht mehr verschwindet und mindestens 1/2 Minute verbleibt. 

Das Verfabren gibt nur gewisse Anhaltspunkte und keine absolut genauen 
Werte, da bei der Herstellung der Lösung durch Berührung der Früchte mit 
Wasser eine Spaltung· der organisch gebundenen schwefligen Säure eintritt, 
die je nach Umständen (Temperatur, Dauer der Einwirkung des Wassers) von 
verschiedener Stärke sein kann. Vgl. auch Farnsteiner, Z. f. U. N. 1904, 
7. 461 und Kerp, Arb. aus dem Kais. Gesundh.-Amte 1904. 21. 180. 

Zur Ermittelung der organisch gebundenen schwefligen Säure 
wird der Gehalt der ermittelten freien Säure von der gesamten schwefligen 
Säure abgezogen .. 

g) Nachweis von Formaldehyd. Die Verwendung von Formal
dehyd als Konservierungsmittel bei Obstdauerwaren ist im allgemeinen 
nicht üblich. Siehe die amtliche Anweisung für "Fleisch". 

14. Freie Säure (Gesamtsäure). Entsprechend der Art der Obst
dauerwaren (siehe den Analysengang) werden 10 g Substanz oder 50 bis 

100ccm der Grundlösung oder IOccm verdünnter Fruchtsaft mit ~ Natron

lauge unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator titriert. 
Der Sättigungspunkt wird durch Tüpfeln auf empfindlichem violettem 
Lackmuspapier (oder Azolithminpapier) festgestellt. Dieser Punkt 
ist erreicht, wenn ein auf dem trocknen Lackmuspapier aufgesetzter 
Tropfen keine Rötung mehr hervorruft. Das Resultat wird bei Stein-

und Kernobst auf Apfelsäure (1 ccm ~ Lauge = 0,0067), bei Beerenobst, 
10 

Apfelsinen, Zitronen auf wasserfreie Zitronensäure (1 ccm ;0 Lauge 

= 0,0064)2) berechnet. 
Für die genaue Ermittelung der Zitronensäure in Zitronensäften 

ist folgendes zu beachten: Die Menge der freien Zitronensäure ergibt sich durch 
Multiplikation der flüchtigen Säure (Ziffer 15) mit 1,067 und Abziehen des 
erhaltenen Resultats von der freien Gesamtsäure. Die in Form von Estern 
vorhandene (an Alkohol gebundene) Zitronensäure wird in folgender 
Weise ermittelt. 10 ccm Saft werden mit so viel '/. Normal-Lauge versetzt, 
daß noch 10 ccm mebr davon, als bei der Bestimmung der freien Gesamtsäure 
verbraucht wurden, vorhanden sind. Nach 2stündiger Einwirkung bei lI;immer
temperatur im fest verschlossenen Kölbchen ermittelt man durch Zurücktitrieren 

') Z. t. analyt. Chemie 1903. 42. 38. 
I) Z. t. U. N. 1909. 18. 31. 
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mit 1/. Normal-Salzsäure und Phenolphthalein den Überschuß an Lauge. Der 
Alkaliverbrauch (Differenz zwischen der verbrauchten Menge und der Menge, 
die zur Ermittelung der freien Gesamtsäure dient), ergibt durch Multiplikation 
mit 0,32 die Menge der veresterten Zitronensäure. Die Gesamtzitronensäure 
ergibt sich aus der Addition der freien Zitronensäure und der veresterten Zitronen
säure. Nach A. Beythien tritt bei alkoholhaitigen Zitronensäften schon nach 
kurzer Zeit Veresterung ein. 

15. Flüchtige Säure1); ihr Vorkommen in Obstdauerwaren 
in größeren Mengen deutet auf Verdorbenheit (Gärung); siehe Abschnitt 
"Wein". 

16. Nachweis von Weinsäure, deren Vorkommen in Obstdauer
waren im allgemeinen verdächtig ist. Nach E. Späth2) wird der mit 
der fünffachen Menge Wasser verdünnte Saft (im ganzen 50 cc.m) mit 
50 ccm Alkohol und &-10 ccm Bleiessig versetzt. Der abfiltrierte Nieder. 
schlag wird mit verdünntem Alkohol ausgewaschen und mit heißem Wasser 
in einen Erlenmeyerkolben gespült, in dem sich etwas Seesand befindet. 
Man steckt nun auf den Kolben einen doppelt durchbohrten Korken 
mit einer Gaszuleitungs- und einer -ableitungsröhre aus Glas und leitet 
in die im Kolben befindliche Masse Schwefelwasserstoff ein. Der Über
schuß an Schwefelwasserstoff wird durch Einleiten von Luft verdrängt 
und das gefällte Schwefelblei unter öfterem Naehwasehen abfiltriert. 
Das Filtrat wird darauf auf 10 ccm eingedampft, genau neutralisiert 
und mit 2,5 ccm Eisessig, 2 ecm einer 20 % igen Kaliumazetatlösung 
und 40 ccm einer 200J0igen Kaliumchloridlösung versetzt. Nach Zugabe 
von 50 ecm 960f0igem Alkohol und unter Reiben der Glaswände mit 
einem Glasstab scheidet sich der gebildete Weinstein aus. Man filtriert 
jedoch erst nach 12-18 Stunden ab. Der abfiltrierte Niederschlag 
wird zweimal mit absolutem Alkohol gewaschen, dann in Wasser gelöst 

und mit 10 Natronlauge titriert. (1 ccm = 0,0075 Weinsäure.) 

17. Nachweis von Zitronensäure; ihr Vorkommen namentlich 
in abnormen Mengen deutet bisweilen auf Zusatz.' Siehe im übrigen 
den Abschnitt "Wein" sowie Ziffer 14 Abs. 2. 

18 .. Nachweis von Apfelsäure und Trennung dieser Säure 
von Zitronen- und Weinsäure. Siehe Abschnitt "Wein". 

19. Pektins toffe. Ihr gänzliches Fehlen in Obstdauerwaren 
läßt auf künstliche Herstellung schließen. Sie werden dadurch ermittelt, 
daß man den Fruchtsaft oder Marmeladenauszug in einem Reagenzglase 
mit absolutem Alkohol überschichtet. Die Anwesenheit von Pektinstoffen 
zeigt sich durch Entstehung eines weißen Ringes an der Berührungszone 
an. Für die gewichtsmäßige Ermittelung bringt man die Pektinstoffe 
in 25 ccm Lösung mit 125 ccm Alkohol von 96 Vol. % zur Fällung, sam· 
melt den Niederschlag auf einem gewogenen Filter, wäscht ihn mit 
Alkohol derselben Stärke aus, trocknet und wägt. (Gewicht der Asche 
und des Eiweißgehaltes (N X 6,25) des Niederschlages ist in Abzug 
zu bringen.) 

1) Milchsäure kommt nur bei vergorenen Produkten (vgl. Abschnitt 
.,Wein") in Betracht. 

') Z. f. U. N. 1901. 4. 537. 

Bujard·Baier, Hilfsbuch. 4. Aufl. 16 



242 Chemischer Teil. 

20. Stickstoff wird nach dem KjeldahIschen-Verfahren (8.34) 
bestimmt. Trennung der einzelnen Stickstoffarten nach Windisch 
und. K. Böhm1). Zum Nachweis von Rübenkraut bzw. Melasse im 
Obstkraut kann die Ermittelung des Basenstickstoffs (Betains u. a.) 
nach Sutthoff und Großfeld dienen2). 

21. Künstliche Süßstoffe (Saccharin) siehe Abschnitt "Wein" 
und "Bier". 

22. Zucker und Stärkesirup. 

a) Direkt reduzierender Zucker. Zu 100 ccm einer durch Ab
dampfen auf etwa 1/3 des Volumens vom Alkohol befreiten und mit 
Wasse!' auf das ursprüngliche Volumen wieder ergänzten Lösung, die nicht 
mehr als 1 g gelöste Stoffe in 100 ccm enthält (die Kenntnis des Extraktes 
[vgI. Ziff. 2, vorletzter Abs.] der zu untersuchenden Lösung ist hierfür 
Voraussetzung), setzt man 10 ccm Bleiessig, schüttelt um und filtriert 
einen aliquoten Teil ab. Das überschüssige basische Bleiazetat wird 
durch Zufügen von Dinatriumphosphat in fester Form oder in gesättigter 
Lösung gefällt, die Lösung auf eine bestimmte Marke aufgefüllt, geschüt
telt, wiederum filtriert und 25 ccm des Filtrates zur Bestimmung des 
Zuckers (Traubenzuckers) nach der von Allihn angegebenen Vorschrift 
benutzt (Näheres siehe Abschnitt "Zuckerbestimmungen im allgemeinen 
Teil). Die vorgenommene Verdünnung der ursprünglichen Lösung 
ist in Rechnung zu ziehen. 

b) Gesamtzucker. Der Ausdruck umfallt den direkt reduzie
renden Zucker nebst der durch Inversion in Invertzucker übergeführten 
Saccharose3 ). Man benutzt hierzu die gemäß a) erhaltene, für die Zucker
bestimmung vorbereitete Lösung, neutralisiert diese, setzt dann noch 
2,5 cem konzentrierte Salzsäure (spez. Gew. 1,19) auf 100 ecm hinzu und 
erhitzt unter Einstellung des Thermometers genau 5 Minuten auf 67-70°. 
Die unter der Wasserleitung sofort abgekühlte Lösung wird dann aufs 
neue neutralisiert und zur Marke aufgefüllt. Die Bestimmung des Gesamt
zuckers in dieser Lösung erfolgt nach Allihn (S. 42) als Invertzucker. 
Hat man den Extrakt aus dem spezifischen Gewicht der invertierten 
Lösung 1: 10 (vgl. unter Ziffer 2 letzter Absatz) ermittelt, so hat man 
nach entsprechender Verdünnung dieser Lösung (vgI. unter 22a.) nur 
noch mit Natronlauge zu neutralisieren und die Lösung na.ch Allihn 
zu verwenden. 

c) Rohrzucker (Saccharose). Aus der Differenz des Gesamt
zuckers und des nach a) erhaltenen direkt reduzierenden Zuckers gemäß 
S.42. Der Saccharosegehalt kann auch annähernd aus den Ergebnissen 
der Polarisation vorundnachder Inversionnach der Clergetschen 
Formel ermittelt werden; vgl. Abschnitt Zuckerbestimmungen im all
gemeinen Teil sowie Anlage E zum Zuckersteuergesetz (Ermittelung 
des Zuckergehaltes von zuckerhaitigen Waren). Der ungefähre Saccha
rosegehalt ergibt sich durch Multiplikation des Differenzergebnisses 

1) Z. f. U. N. 1904. 8. 347. 
I) Ebenda. 1914. 27. 177 u. 183. 
I) Vgl. auch den Abschnitt "Zuckerbeetimmungen" im allg. Teil. 
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der Polarisation vor und nach der Inversion mit 5,7 (ermittelt in tkr 
Lösung 10 g: 100 ccm im 200 mm-Rohr). 

Zur Ausführung der Polarisation vor und nach der Inversion 
verfährt man nach S. 46. 

Bei Marmeladen u. dgl. benützt man die invertierte Lösung, wie 
sie zur Feststellung des Extraktes hergestellt wird. (Vgl. Ziffer 2 letzter 
Absatz). Man verwendet 80 ccm der Grun~lösung, neutralisiert genau, 
entfärbt, füllt auf 100 ccm auf und polarisiert. 

Die Polarisation der nichtinvertierten Lösung der Obstdauerwaren 
ist im allgemeinen nicht erforderlich. Die abgelesene Drehung wird bei 
Apparaten mit Kreisgradteilung in Winkelgraden sowie unter Erwähnung 
der Rohrlänge und der Verdünnungsgrade der benutzten Lösung an
gegeben. Zur Umrechnung der bei Apparaten mit Zuckerskala abgelesenen 
Werte auf Kreisgrade siehe S. 18. Die Berechnung des spezifischen 
Drehungsvermögens des gesamten Invertzuckers erfolgt nach S. 46. 

d) Stärkesirup. Qualitativ nach J. Fiehel ); 10 g Substanz 
(Fruchtsaft) werden mit 10 g Wasser verdünnt, nach Zugabe von 5 Tropfen 
einer lO%igen Ammoniumoxalatlösung aufgekocht, mit Tierkohle 
nochmals aufgekocht und dann filtriert. 2 ccm des klaren Filtrates 
versetzt man mit 2 Tropfen Salzsäure (1,19) und mit 20 ccm Alkohol 
von 94%. Reine Säfte bleiben völlig klar, während selbst ein geringer 
Prozentsatz Stärkesirup sich durch Trübung bemerkbar macht. 

Zur quantitativen Bestimmung verfährt man nach A. Juckenack 
und A. Pasternack2), indem man die entfärbte, 1: 10 verdünnte, in
vertierte Lösung (Näheres siehe unter Zuckerbestimmung) bei 20° polari
siert und die erhaltene Drehung ([a]D) auf spezifische Drehung von 100 g 
Extrakt in 100 ccm im 100 mm-Rohr umrechnet und aus dem Resultat 
einen etwa sich ergebenden Stärkesirupgehalt der Tabelle S.654 ent
nimmt. Das folgende Beispiel möge diese Berechnung noch näher er
läutern. 

Das spezifische Gewicht eines alkoholfreien Fruchtsaft.es (für Marmeladen 
kommt eine Verdünnung in Betracht, wie sie sich aus dem mitgeteilten Unter
suchungsgang ergibt; siehe auch die na'thfolgenden Ausführungen) sei 1,3260 
= 65,99 g Extrakt in 100 g, die Drehung der Invertierten Lösung (10 g: 100 ccm 
im200-mm-Rohr) sei + 4,3', so drehen lOg Saft im 100-mm-Rohr = + 2,15', 
also 100 g ursprünglicher Saft im 100-mm-Rohr = + 21,5'. 

Die spezifische Drehung des Extraktes (Drehung von 100 g Extrakt 
im 100-=-Rohr) beträgt somit 

21,5 x~~O~= 32 6'. 
65,99 ' 

Dieser Wert entspricht gemäß der Tabelle (S. 654) 42,4 wasserhaltigem Stärke
Sirup in 100 g Extrakt; in 65,99 g Extrakt (= 100 g ursprünglicher Saft) 
Sind somit 

StärkeBil-up enthalten. 

~~,99)(~~,4 = 27,98 g 
100 

1) Z. f. U. N. 1909. 18. 31. 
') Z. f. U. N. 1904. 8. 10; A. Beythicn hat hierzu eine mathematische 

Begründung gegeben, vgl. Z. f. U. N. 1911. 21. 271 Bowie A. Beythien und 
B. Slmmich, ebenda 1910, 20. 241; L. Grün hut, Z. f. analyt. Chemie 1910. 
49. 745. 

16* 
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Zur Ermittelung des Stärkesirupgehaltes in Marmeladen und 
ähnlichen Produkten benutzt man das Ergebnis der "invertierten Lösung" 
(vgl. Extraktbestimmung Ziffer 2, letzten Absatz), indem man es durch 
Division mit 2 auf das 100 mm-Rohr umrechnet; darauf dividiert man 
den erhaltenen Wert durch den Extraktgehalt derselben Lösung und 
multipliziert mit 100. Das Resultat ist = spez. Drehung des invertierten 
Extraktes. Die weitere Berechnung ergibt sich sinngemäß aus dem 
vorher aufgeführten Beispiel. 

Da kleine Schwankungen in der Zusammensetzung des Stärkesirups 
vorkommen (die mittlere spezifische Drehung des Stärkesirups ist = + 134,1' 
festgestellt, die spezüische Drehung des Invertzuckers beträgt = 21,SO), so gilt 
als analytische Fehlergrenze 5°'. bei Fruchtsäften, 10 °1. bei Marmeladen (vgI. 
auch die Heidelberger Beschlüsse im Abschnitt "Beurteilung"). 

Auf Pflaumenmus und Apfelkraut läßt sich die Stärkesirup. 
menge nicht nach der Juckenacksehen Tabelle berechnen, da der 
invertierte Extrakt wegen mangelnden Zuckergehalts der Muse fast = 0, 
bei Apfelkraut, in dem die Fruktose vorwiegend ist, im Mittel etwa - 400 

ist. Nach A. Beythien ist daher der Berechnung bei Musen die Formel 
100. 100 

x = --. D; bel Apfelkraut x = -- (D + 40) zugrunde zu legen. 
1~1 1~1 

wobei x = der Gehalt an wasserfreiem Stärkesirup in der vorhandenen 
Extraktmenge, D = die spezüische Drehung des invertierten Extraktes 
bedeutet. Die Menge des wasserhaItigen Stärkesirups ist dann der 
Juckenackschen Tabelle zu entnehmen. Im übrigen ist das erhaltene 
Resultat noch auf 100 g Mus zu berechnen. Bei Rü benkrau t läßt 
sich die Tabelle von Juckenack direkt anwenden, da die spezifische 
Drehung des invertierten Extraktes etwa -170 bis 19° beträgt, also 
der des Invertzuckers (- 21,5°) sehr nahe liegt. Bei Wacholdermus 
beträgt die spezifische Drehung des Extraktes nur etwa - 10 bis - 11 0 

(nach Lührig1) und Köpke2). Somit ergibt sich die Glbichung 
100 

x = 134,1 + 10,5 (D + 10,5). 

P. Hasse wendet zur Berechnung des Stärkeelrupgehaltes unter der voraus· 
setzung, daß die invertierte Lösung (l0 g: 100 ccm) im 2.00 mm-Rohr polarisiert 
ist, folgende Formeln an: 

a) für Fruchtsirupe = 0,17 E + 3,9 P (E = Extraktgehalt in Prozenten, 
p = Polarisation) oder 10 + 4mal Polarisation. 

(J) Für Marmeladen: 'I, Extrakt + 4mal Polarisation. 
y) Für PfIaumenmus: 4,5 Extrakt x Polarisation. 

Zum steueramtlichen Nachweis von Stärkesirup in Fruchtdauer· 
waren siehe die Ausführungsbestimmungen zum Zuckersteuergesetz 
Anlage E S. 7li9. 

23. Zuckerfreier Extrakt. Dieser Wert gibt über die Echtheit 
bzw. Verdünnung der Fruchtsäfte usw. gewisse Anhaltspunkte und wird 
durch Subtraktion tles Gesamtzuckers vom Extraktgehalt, bei Mar. 
meladen, Jams und Pasten vom Extraktgehalt der invertierten Mar· 
melade(vgl. Ziffer. 2, letzter Abs.) ermittelt. 

') Pharm. Zentralh. 1908. 49. 277. 
') Ebenda 279. 
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24. Rohfaser wird im allgemeinen sehr selten, gegebenenfalls 
nach den S. 54 angegebenen Methoden bestimmt. Man kann die Be
stimmung entweder in der Marmelade selbst oder auch in dem entfetteten 
unlöslichen Rückstand (vgl. "Unlösliche Stoffe") ausführen. 

25. Gelatine und Agar (Gelose) sind VerfäIschungsmittel von 
Marmeladen, Obstkraut, Gelees und auch Fruchtsirupen, daneben aber 
auch normale Bestandteile von zusammengesetzten Artikeln, wie Gelee
speisen, Marmeladeextrakten u. dgI. 

Nach dem Verfahren von A. Bömer1 ) fällt man eine konzentrierte 
Lösung des Materials mit der 10fachen Menge Alkohols von 96 Vol. 'I, und 
bestimmt in dem getrockneten Niederschlag den Stickstoffgehalt (s. Bestimmung 
der Pektinstoffe). Bei Zusatz von Gelatine ist dieser Niederschlag erheblich 
reicher an Stickstoff als bei reinen anderen Produkten. Beckmann') gibt 
zur Lösung während des Eindampfens Formaldehyd, das mit Gelatine eine un
lösliche Verbindung eingeht. O. Henzold' ) versetzt die heiße Lösung mit 
Kaliumbichromat (1 + 9) im Überschuß, kocht auf und setzt nach sofortigem 
Abkühlen 2 oder höchstens 3 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure hinzu, worauf 
da.s Entstehen eines weißen, feinflockigen Niederschlags, der sich rasch zusammen
ba.llt, auf Gelatine hinweist. Agar·Agar (Gelose) enthält, wenn es nicht gut 
gereinigt ist, Diatomeen, die nach Marpmann nachgewiesen werden können, 
nachdem die gubstanz mit 5 'I,iger Schwefelsäure und einigen Kristallen 
von Kaliumpermanganat gekocht ist. Im Rückstand werden die Diatomeen 
mikroskopisch nachgewiesen. 

Zum Nachweis von Gelatine und Gelose nach A. Desmouli (',res') 
dampft man 200 ccm einer Lösung der Marmelade 1: 10 zum Sirup ein und 
fällt mit 100 ccm eines 90'I,igen Alkohols. Der durch Dekaritieren gewonnene 
Niederschlag wird in zwei Teile geteilt, wovon man den einen in Wasser löst 
und die Lösung mit Pikrinsäure und Tannin auf Gelatine prüft, die in diesen 
Lösungen Niederschläge hervorruft. Der andere Teil wird mit Kalziumoxyd 
erhitzt, wobei Gelatine Ammoniak entwickelt. Zur Prüfung auf Agar wird, 
falls Gelatine vorhanden ist, der durch Alkohol gefällte Niederschlag in kochen
dem Wasser gelöst, mit Kalkwasser alkalisch gemacht, 2-3 Minuten gekocht 
und durch feine Leinwand filtriert. Das mit Oxalsäure neutralisierte Filtrat 
engt man auf dem Wasserbade ein, versetzt mit Formaldehyd und dampft zur 
Trockne. Der mit Wasser einige Minuten gekochte Rückstand wird durch 
einen Heißwassertrichter filtriert, das Filtrat auf 7-8 ccm eingedampft und 
in ein Reagenzglas gegossen. Bei Gegenwart von Agar·Agar (Gelose) entsteht 
nach dem Abkühlen eine steife Gallerte, welche beim Umdrehen des Glases 
nicht ausfließt. Ist keine Gelatine vorhanden, BO fällt die Behandlung mit 
Formaldehyd fort. 

Nach Härtel und Sölling') werden 30 g der Marmelade mit 270 g 
heißem Wasser unter beständigem Umrühren zum Kochen erhitzt, 2-3 Minuten 
im Kochen erhalten und sofort heiß filtriert. Bei Gegenwart von Agar-Agar 
entsteht innerhalb 24 Stunden ein feinflockiger Niederschlag, der sich beim 
Reiben zwischen den Fingern als Agar zu erkennen gibt und beim Erwärmen 
zu einem dünnen Häutchen eintrocknet. Sind größere Mengen zugegen, so 
wäscht man die Ausscheidung mit kaltem Wasser, erhitzt sie darauf mit wenig 
Wasser im siedenden Wasserbade und läßt erkalten. Bei Anwesenheit von 
0,1 'I, Agar-Agar entsteht eine feste Gallerte nach Art eines bakteriologisehen 
Nährbodens. 

An Stelle von Gelatine unterschobener Leim (Rohleim) ist an 
seiner meist gelbbrawlen Farbe und am Geruch und Geschmack (Koch-

1) Chem .. Ztg. 1895. 552. 
') Forschungsberichte über Lebensmittel 1896. 3. 324. 
') Zeitschr. f. öff. Chem. 1900. 6. 292. 
') Rep. Pharm. 1902.14. 337; Z. f. U. N. 1903.6. 763. 
') Z. f. U. N. 1910. 20. 168. 
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probe) ~d geringerer Gelierfähigkeit erkennbar. Siehe auch Butten
berg1). 

26. Pentosane. Ihre Bestimmung kann namentlich in Obst
und Rübenkraut notwendig werden (vgl. die Beurteilung) und erfolgt 
am besten nach dem von J. König2) angegebenen Verfahren. 

27. Glyzerin siehe Abschnitt Wein. 
28. Künstliche Fruchtäther werden häufig Fruchtsirupen, 

alkoholfreien Getränken und Limonaden, sowie Aromatisierungsmitteln 
für Fruchtspeisen, sogenannten Geleespeisen, -extrakten und Marmelade
extrakten zugesetzt und lassen sich mit Sicherheit nur am Geruch er
kennen. Methoden zum Nachweis geben das Schweizerische Lebensmittel
buch, sowie Kreis3) und Landolt4) an. 

29. Schaumerzeugungsmittel sind namentlich Saponin (ge
wonnen als wäßriger Auszug aus der Seifenwurzel, namentlich der 
levantinischen, und der Quillayarinde), sowie Glyzyrrhizin (aus Süßholz) 
und finden bei der Herstellung kohlensaurer alkoholfreier Getränke 
Verwendung. Neben Saponin enthält der wäßrige Auszug der Quillaya
rinde noch die Glykoside Quillayasäure und Sapotoxin (Blut- und Plasma
gifte). Reines Sapo~in gibt folgende Identitätsreaktionen: 

Mit Wasser geschüttelt einen feststehenden Schaum; bei Berühren 
mit Schwefelsäure entsteht zunächst am Rande Rot-, dann Violettfärbung. 
Nach der von E. Schär angegebenen Reaktion wird eine.Lösung von Saponin 
in Chloranlydrat auf konzentrierte Schwefelsäure geschichtet, wodurch 
eine gelbe Zone, später eine purpurrote und malvenviolette Färbung hervor
gerufen wird. Mit Fröhdll's Reagens (100 ccm konzentrierte Schwefelsäure + 1 g 
Ammonmolybdat) gibt Saponin etwa 'I. Stunde nach dem Verreiben eine blau
violette Färbung, die nach einer weiteren 'I. Stunde in zillmlich reines Grün 
übergeht, dann verblaßt und schließlich grau wird. Die Gewinnung des reinen 
·Schaumerzeugungsmittels aus den Limonaden ist eine unerläßliche Bedln.gung 
für den Nachweis. Hierzu eignet sich besonders das Verfahren von Brunner 
und Rühle'). Da die Identitätsreaktionen unter Umständen versagen können, 
verfahrt man am sichersten nach dem hämolytischen Verfahren, nach der von 
J. Rühlee) gegebenen Darstellung. 

30. Kohlensäure wird wie bei Bier und Schaumwein ermittelt. 
31. Nachweis von Betain und des in Melasse enthaltenen Gesamt

basenstickstoffs nach Suthoff und Großfeld7). Die Ermittelung 
kann zur Feststellung von Melasse in Rübenkraut und Obstkraut sowie 
auch zum Nachweis von Rübenkraut in Obstkraut zweckdienlich sein. 

32. Stärke wird in bekannter Weise qualitativ und quantitativ 
nachgewiesen; kommt übrigens in unreifen Früchten vor. Siehe auch 
Haupt, Z. f. U. N. 1916. 32. 411. 

Saponinnachweis nach Müller-Hössly, Mitt. a. d. Gebiet der Lebensm.
Unters. u. Hygiene des Schweizer Gesundh.-Amtes 1917. 113; Pharm. ZentraJh. 
11)17. 468. 

') Z. f. U. N. 1918. 35. 101. 
') Handbuch; Chemie der menschl. Nahrungs- u. Genußmlttel, III. Band. 

1. Tell. 
') Chem.-Ztg. 1907. 31. 399. 
') Desgi. 1911. 35. 677. 
') Z. f. U. N. 1902. 5. 1197 und 1908. 16. li15. 
') Desgi. 1912. 23. 566. 
') DcsIJI. 1914. 27. 177. ]83. 
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Beurteil ung. 

Das Feilhalten und Verkaufen von Frischobst sowie die Herstellung, 
daB Feilhalten und Verkaufen der Obsterzeugnisse unterliegt den Be
stimmungen des Gesetzes betr. den Verkehr mit Nahrungs- und Genuß
mitteln sowie Gebrauchsgegenständen vom i4. Mai 1879 und einigen 
Ergänzungsgesetzen, auf die an geeigneter Stelle eingegangen ist. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen seien die für alle 
Arten von Obsterzeugnissen gültigen Beurteilungsnormen 
den übrigen vorangestellt: 

1. Betr. gesundheitsschädliche Metalle auf Grund folgender 
gesetzlicher Bestimmungen: Der §§ 12-14 des Nahrungsmittelgesetzes 
und des § 1 des Gesetzes betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher 
Farben bei der Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln vom 5. Juli 
1887 sowie der §§ 1-3 des Gesetzes betr. den Verkehr mit blei- und 
zinkhaltigen Gegenständen vom 25. Juni 1887. 

Die über das Vorkommen von Metallen wie Kupfer, Blei, Zinn, 
Zink im Abschnitt Gemüsedauerwaren gemachten Ausführungen sind 
in vollem Umfange auf Obsterzeugnisse übertragbar, insbesondere auch 
soweit es sich um die Aufnahme von Metallen aus Gefäßen, namentlich 
aus Einkochkesseln, den Konservendosen (-büchsen) und um die Auf
grünung (Färbung) mit Kupfer handelt. Kupfer und Zink können auch 
in sehr kleinen Mengen natürliche Bestandteile sein. Bestimmte Grenzen 
für die im Einzelfalle zu duldende Menge lassen sich nicht ziehen. Diese 
Feststellung bleibt den Entscheidungen der Hygieniker und Pharma
kologen vorbehalten. 

Bezüglich des KupfergehaltsI) kann man die für Gemüsedauer
waren von 55 mg in einem Kilogramm festgesetzte Grenze auch auf 
Obsterzeugnisse übertragen. Österreich verbietet in 1 kg mehr als 50 mg 
unlöslicher und mern: als Spuren löslicher Kupferverbindungen in Dörrobst. 

Blei- und Arsengehalt auch in kletnsten Mengen ist schädlich 
und verlangt besondere Aufmerksamkeit und Nachforschen nach der 
Ursache. 

über bleihaltiges Pflaumenmus s. Klostermann u. Scholta. Z. f. U. N. 
1917. 33. 304. 

Betreffs Zinns sei-auf das Gutachten2) der Preußischen Deputation 
für das Medizinalwesen vom 13. Mai 1914 verwiesen. 100 mg in 1 kg 
gelten noch als zulässig. 

Zink ist namentlich in Dörrobst (besonders in Apfelschnitten) 
beobachtet worden und gelangt entweder durch Aufstreuen von Zinkoxyd 
zum Zwecke der Erzielung einer weißen Farbe oder durch Trocknen 
auf Zinkhorden in die getrockneten Früchte. Das Aufstreuen von Zinkoxyd 
bedeutet mindestens einen Verstoß gegen § 10 des Nahrungsmittelgesetzes 

') Nach dem Urteil des Reichsgerichts vom 18. Mai 1914 (Z. f. U. N .• 
Gesetze u. Verordn., 1914. 362) ist die Färbung mit Kupfersalzen unter allen 
Umständen eine Nahrungsmittelfälschung, da der Zusatz von Kupfer nach 
§ 1 des Farbengesetzes grundsätzlich verboten ist (vgl. auch die früheren Urteile 
im Abschnitt .. Gemüsedauerwaren" ). 

') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordnungen) 1915. 369. 
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wegen Vortäuschens von frischem Auseehen. Zink soll aber auch aus ver· 
zinkten Einkochkesseln durch Muse und Mal'Illeladen aufgelöst werdenl ). 

Die Schweiz verbietet die gesundheitsschädlichEm Metallverbindungen 
In Obstkonserven. Zinkhaltiges Dörrobst gilt in Österreich als gesundheitlI· 
schädlich. 

2. Betr. Verdorbenheit und Gesundheitsschädliohkeit 
infolge Verdor benheJ. t (§§ lI}-Ü des Nahrungsmittelgesetzes) 
sowie § 367 Abs. 7 des Strafgesetzbuches. 

Das Verderben von Frischobst ist in der Regel das Werk von Mikro
organismen oder von Schädlingen wie Milben, Maden u. dgl. (Dörrobst), 
seltener auf chemische (fermentative) Vorgänge zurückzuführen. Die 
auf Kleinlebewesen zurückzuführenden Erzeugnisse der Veränderungen 
und Fehler sind Gärungserschein~gen, Gas- (Bombage), Alkohol-, 
Essigsäurebildung, Schimmelansatz, Verfärbung, Trübung,fadenziehende 
und schleimbildende Beschaffenheit, seltener übelriechende faulige 
Zersetzung. Für toxinbildende Mikroorganismen sind Obsterzeugnisse 
im allgemeinen wegen der fast gänzlich mangelnden Eiweißstoffe kein 
Boden. 

3. Betr. das Färben. 
Das Färben von Obstdauerwaren mit gesundheitsschädlichen 

Farben ist gemäß dem für alle Nahrungs- und Genußmittel sowie für 
zahlreiche Gebrauchsgegenstände erlassenen Farbeugesetz sowie auch 
gemäß dem Nahrungsmittelgesetz (§§ 12-14) verboten. 

Das Färben, auch mit unbedenklichen Farkstoffen (es kommen 
fast ausschließlich Teerfarbstoffe in Betracht; von Pflanzensäften die 
von Heidelbeeren und Kirschen, selten Orseille, Kermesbeeren [Phyto" 
lacca) gilt als Verfälschung im Sinne des § 10 des Nahrungsmittelgesetzes 
und ist daher nur unter Deklaration statthaft. Der Zusatz von Farbstoffen 
zählt nicht zu der anerkannten herkömmlichen und normalen Herstellungs
weise und nicht zum Wes~ der Obstdauerwaren, 'sondem erfolgt zur 
Verdeckung unlauterer Manipulationen (Entziehung wertvoller Bestand
teile oder Verarbeitung von minderwe~igen Ersatzstoffen) oder auch 
zur Sicherung eines besonderen günstigen. Aussehens für den Fall, daß 
Mängel bei der Herstellung und Aufbewahrung der Waren eingetreten 
sind oder während der letzteren erwartet werden. Durch Färben soll 
den Obsterzeugnissen der Anschein einer besseren Beschaffenheit verliehen 
werden. 

Auch das Auffärben mit dunkelroten Fruchtsäften, die naturgemäß 
cine erhebliche (8-10fache) Färbekraft besitzen, wie z. B. des Saftes 
gewisser Kirschsorten und von Heidelbeeren, ist der Färbung mit Teer
farben als gleichwertig zu erachten. Nach den Heidelberger Beschlüssen 
vom Jahre 19092) ist bei der Deklaration eines Färbemittels das Wort 
"gefärbt" zu verwenden. Das Wort genugt unter allen UmStänden3 ). 

') über zlnkhaltige Pflaumen muse, 8alkoweki, Z. f. U. N. 1917. 
33. 1. 

') Z. f. U. N. 1909. 18. 37. 
') VgI. auch die eingehenden Abhandlungen von Ed. Späth über die 

künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel; Pharm. Zentralh. 
1910. 61. 935 'nebst Forteetz. 
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In zahlreichen Entscheidungen ist das Färben als Verfälschung 
angesehen j z. B. im Urteil des Kammergerichts BerIin vom 10. April 19021 ) 

und des Oberst. Ldg. zu München vom 13. VI. 19082). 

Das Urteil des OberIdg. Dresden vom 30. Oktober 19023 ) stellt 
fest, daß das Färben mit Kirschsaft eine Verfälschung ist. 

Im Urteil des Ldg. Koblenz vom 4. Januar 19114) ist ausgeführt, 
daß der gleichzeitige Zusatz von Kirschsaft und Teerfarbstoff bei einem 
Fruchtsaft, der als "mit Kirschsaft gedunkelt und gefärbt" bezeichnet war, 
als Verfälschung erachtet wird, weil diese Deklaration nur auf den "Kirsch
~aft", nicht aber auch gleichzeitig auf den Teerfarbstoff anwendbar sei. 

Nach einem Urteil des Ldg. Chemnitz5) ist ferner die Bezeichnung 
,.Beerenrot" keine genügende Deklaration der künstlichen Färbung. 
Dasselbe trifft somit auch auf die oft zu beobachtenden Worte "mit 
Konditorrot, wo Farbe verlangt wird" oder "mit Konservenrot" u. dgl. zu. 

Künstliche Färbungen bei Marmeladen, Gelees, Kompotten, Musen 
sind von den Gerichten ebenso bewertet worden wie bei Fruchtsäften. 
V gl. auch die Beurteilung derselben in den nachfolgenden besonderen Teilen. 
Bei ganzen Früchten (eingemachten, kandierten usw.) ist Färbung 
nur unter gewissen Voraussetzungen zu beanstanden, z. B. wenn das 
Färben zum Zweck der Verdeckung von Minderwertigkeit erfolgt ist. 
(Urteil des R.-G. vom 8. Mai 19146). 

In der Schweiz ist das Färben von Obsterzeugnissen mit unschädlichcn 
Farbstoffen ohne Deklaration gestatt.et, in Österreich verboten. 

4. Betr. che mische Frischer haltungs- (Konservierungs -) 
mittel. 

Der Verein Deutscher Nahrungsmittelchemiker hat im Jahre 19067 ) 

darüber folgenden Beschluß gefaßt: "Der Zusatz von Konservierungs
mitteln ist nur insoweit gestattet, als ihre Gesundheitsunschädlichkeit 
bei dauerndem Genuß feststeht. Der Zusatz ist in jedem Falle nach 
Art und vorhandener Menge zu deklarieren." 

Dieser Beschluß steht in vollständiger Übereinstimmung mit den 
Ansichten der Hygieniker. In mehreren Gutachten der preußischen 
wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen und solcher anderer 
Bundesstaaten ist die Frage der Gesundheitsschädlichkeit der zurzeit 
wichtigsten Frischerhaltungsmittel, der Ameisensäure, Benzoesäure, 
der Salizylsäure und deren· Salze sowie die Unzulänglichkeit der che
mischen Erhaltungsverfahren und deren nachteilige Wirkung auf Obst
dauerwaren eingehend behandelt und ~m allgemeinen der Standpunkt 
vertreten, daß der Zusatz von Konservierungsmitteln ohne 
Deklaration als Verfälschung gemäß § 10 d. N. G. anzusehen ist. 
Im Einzelfalle ist die Beurteilung dem medizinischen Sachverständigen 
'zu überlassen. In Betracht kommen: 

') Auszüge 1905. 6. 251. 
') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1909. 65. 
I) Auszüge 1905. 6. 272. 
') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1911. 460. 
') Bericht d. Unters.-Amts Chemnitz 1914. S.27. 
') Z. f. U. N. 1914. 362. 
') Ebenda. 1906. 12. 34. 
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Das Gutachten1) der König!. Preuß. wissenschaftlichen Deputation 
für das Medizinalw~sen vom 22. März 1911 über Ameisensäure'). 
Die Gesundheitsschädlichkeit ist verneint worden. In einem Urteil 
des Landgerichts II Berlin wurde ausgesprochen, daß durch Zusatz 
von Fruktol (verdünnte Ameisensäure) zu Himbeersaft der Verkehrswert 
desselben verringert würde. Die Deklaration "mit Fruktol konserviert" 
genüge nicht, denn diese Bezeichnung für Ameisensäure sei dem großen 
Publikum ganz unbekannt. 

Die Gutachten der König!. Preußischen WiBBenschaftlichen 
Deputation für das Medizinalwesen vom 17. Februar 19048) und vom 
9. Januar 1908 über Salizylsäure4), deren Gesundheitsschädlichkeit 
grundsätzlich nicht bezweifelt wird. Urteile: betr. Gesundheitsschäd
lichkeit Ldg. Dessau vom 11. Mai 19096); betr. Verfälschung Ldg. I 
Berlin vom 4. Februar 1905, Kammerger. vom 16. Mai und 15. November 
19056). 

Das Gutachten der König!. Preußischen Wissenschaftlichen Depu
tation für das Medizinalwesen über Benzoesäure7), deren Wirkung 
auf den menschlichen Organismus weniger bedenklich ist als die der 
Salizylsäure. 

Urteil des Ldg. Stettin vom 1. Mai 1912 betr. Apfelmus mit Benzoe
säure8 ). 

Urteil des Ldg. Darmstadt vom 9. September 1913 und des Reichs
gerichts vom 19. Januar 19149 ) betr. Zusatz von Bazidolin (Benzoaten 
und Sulfiten zu Pflaumenmus und alkohoHreien Getränken). 

Die übrigen Konservierungsmittel werden wie folgt beurteilt: 
Schweflige Säure und Sulfite sind, in beschränktem Maße 

benutzt, erlaubte HiHsmittel bei der Obstverwertung. Außer in der 
Kellerwirtschaft, bei der Behandlung der Obstweine und Obstsäfte, 
haben jedoch diese Stoffe im wesentlichen nur bei der Fabrikation des 

') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1911. 923. Veranlassung dazu gab 
ein Fruchtsaft mit 2,5 g Ameisensäure im Liter. 

') Im Handel in 10 ol oiger Lösung auch Fruktol, Werderol usw. genannt . 
• ) Ist nicht veröffentlicht. 
') Z. f. U. N. 1908.15.440. Die Schweb, gestattet bis zu 250 mg Salizyl-

säure in 1 kg Konntüren oder Gelees. 
') Auszüge 1912. 8. 583. 
') Auszüge 1908. 7. 397. 
') Nach Zeitschr. f. öff. Chemie 1911. 238. Im Handel auch Kordin, 

Bazidol, Hy~insäure, Benzoazyt usw. genannt. Als Ersatz für Benzoesäure 
kommt Zimtsäure (sog. Phenakrol) und Metakresotinsäure vor; Gesundheits' 
schädigungen sind nicht bekannt geworden. Mikrobin heißt ein neues Erhal· 
tungsmittel, das aus Chlorbenzoesäure besteht. Das natürliche Vorkommen 
minimaler Mengen von Salizyl- und Benzoesäure in Früchten ist für die Be
urteilung dieser Stoffe als Frischerhaltullgsmittel bedeutungslos. Die natürlichen 
Mengen sind so klein, daß sie gegenüber den zur Haltbarma.chung benötigted 
Mengen nicht in Betracht kommen. 

In 100 g Himbeeren sind 0,10 bis 0,25 mg Salizylsäure 
" """ " 0,4 ,,0,7 " Borsäure. 
.. .. "Preißelbeeren .. 4,5 .. 22,4 .. Benzoesäure 
" " tJ Brombeeren "2,1,, 6,1 

nachgewiesen. 
') Z: f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1914. 389. 
') E;benda (Gesetze u. Verordn.) 1914. 223. 
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Dörrobstes (insbesondere der Prünellen, Aprikosen, tmd der Apfelschnitte) 
entsprechende Bedeutung erlangt. Da die schweflige Säure neben der 
keimtötenden auch eine bleichende Wirkung ausübt; ist das Nähere 
im nachfolgenden Abschnitt enthalten. 

Flußsäure (Fluorwasserstoff und dessen Salze) besitzt, wie all
gemein bekannt ist, den Nachteil größter Gesundheitsschädlichkeit 
schon in kleinsten Mengen. Wenn auch die Art ihrer Anwendung (Aus
fällung durch Kalk vor dem Verarbeiten der Rohsäfte zu Sirupen1) 

die wesentlichen Bedenken ausschließt, so können doch durch Unacht
samkeit Unglücksfälle bei Anwendung dieses Verfahrens entstehen. 
Zudem läßt sich das Verfahren auch ohne Schädigung des Gehalts und 
Geschmacks der Rohsäfte nicht anwenden, da ein unvermeidlicher 
Verlust an Fruchtsäuren bei Ausfällung der Flußsäure mit kohlensaurem 
Kalk eintritt. Mit ((iner Verschlechterung der Ware im Sinne des § 10 
des Nahrungsmittelgesetzes muß also ebenfalls gerechnet werden, wenn 
auch in anderem Sinne, als dies bei Anwendung von Stoffen wie der 
Ameisensäure u. dgl. der Fall ist, die in den Obsterzeugnissen verbleiben. 
Man hat' im übrigen auch mit dem Zurückbleiben von kleinen Mengen 
gelöster Fluorsalze zu rechnen. 

Chemische Erhaltungsmittel wurden wiederholt schon unter Phan
tasienamen und ohne Angabe der Bestandteile in den Verkehr gebracht 
und zur Herstellung von Obstdauerwaren empfohlen. Im Hinblick 
auf die Eigenschaften der Erhaltungsmittel muß ein solches Vorgehen 
als verwerflich bezeichnet werden. 

Die Verwendung von Alkohol in mäßigen Mengen, z. B. in Frucht
rohsäften ist als zulässig erachtet. Vgl. auch Gutachten des Kaiserl. 
Gesundheits-Amtes2). 

Nach dem Urteil des Ldgs. Görlitz3 ) vom 1. November 1905 ist 
noch ein Gehalt von 8-10 Vol. Ofo Alkohol statthaft. Das Landgericht I 
Berlin verurteilte am 21. September 1906 den Verkäufer eines Zitronen
saftes, dessen Alkoholgehalt 14,95 Vol. Ofo betrug, wegen Verletzung 
der §§ 12-14 des Nahrungsmittelgesetzes. Der Saft war zu Kurzwecken 
empfohlen und daher als geeignet, die menschliche Gesundheit zu schä
digen, angesehen worden. Das Urteil ist am 18. Januar 1907 vom Kammer
gericht Berlin4) bestätigt worden. 

5. Betr. Schaumerzeugungsmittel (Saponine). Diese sind 
nach Kobert5) und Schär6 ) Substanzen von verschiedener relativer 
Giftigkeit. Die Schädlichkeit läßt sich nur mittels Tierversuche fest
stellen. Das Reichsernährungsamt hat bestimmt, daß die Ersatzmittel
stellen 30 mg im Liter unschädlicher Saponine in Fertiggetränken unbe
anstandet lassen sollen. Der Nachweis ist durch Belege zu erbringen. 

6. Betr. künstliche Süßstoffe: Gemäß § 1 des Süßstoffgesetzes 
vom 7. Juli 1909 ist der Zusatz von künstlichen Süßstoffen zu Obstdauer-

1) Sog. Frutverfahren. 
') Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1905. 11. 163. 
') Z. f. U. N. 1907. 7. 399. 
') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1910. 510. 
') Lehrbuch d. Intoxikationen 1906. 
8) Z. f. U. N. 1906. 12. 50. 
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waren, Fruchtlimonaden U8W. verboten. Nähere Ausführungen s. Ab
tlchnitt "Bier". 

7. Betr. die Verwendung von künßtlichen Fruchtäthern 
(Estern). Derartige Zusätze tragen stets den Charakter von Nach. 
ahmungen (Kunsterzeugnissen), wenn sie ausschließlich an Stelle von 
Fruchtbestandteilen treten. Sind sie zur Verstärkung des Fruchtge. 
schmackes zugesetzt, so handelt es sich um Verfälschung; jedenfalls ist 
stets ihre Kennzeichnung durch die Worte "künstlich" oder "Kunst. 
produkt" erforderlich. 

8. Betr. Deklaration von außerorden tlichen Zusätzen 
ist nach den Heidelberger Beschlüssen folgendes vereinbart: 

Alle Deklarationen müssen auf der Seite angebracht sein, auf welcher 
der Inhalt der Gefäße bezeichnet ist. Die Deklarationen können auf 
der Hauptetikette oder auf einem besonderen Etikett angebracht sein; 
letztere muß sich jedoch alsdann über oder unter der Hauptetikette 
befinden. Falls nur eine Etikette gewählt wird, muß sich die Deklaration 
unmittelbar über oder unter der Warenbezeichnung in gleichgroßer 
Schrift befinden. 

Auf Gefäßen bis zu 16 cm Höhe sollen die kleinen Buchstaben 
der Deklaration 3 mm und auf Gefäßen von über 16 cm Höhe 5 mm groß 
sein. Bei Kunstmarmeladen, Kunstgelees usw. darf kein Wort der Eti. 
kette größer sein als das Wort "Kunst". 

Für die Deklaration muß eine leicht lesbare, dunkle Schrift auf 
weißem Grund genommen werden. Wenn normale Bestandteile auf den 
Etiketten besonders hervorgehoben werden, darf dies nicht in einer Schrift 
geschehen, die größer ist als die der Deklaration. 

Die einzelnen Gattungen von Obsterzeugnissen sind 
außerdem noch nachfolgenden Gesichtspunktßn zu beurteilen: 

a) Dörrobst.· Behandlung mit schwefliger Säure (Schwefeln) 
kann den Zweck haben, die Haltbarkeit des Dörrobstes zu erhöhen, 
dient aber vielfach auch zur Erzielung eines weißlichen Aussehens (Blei. 
chung) und ermöglicht einen größeren Feuchtigkeitsgehalt ohne Schaden 
für die Haltbarkeit der Ware festzuhalten als ohne Anwendung des 
Schwefelns möglich wäre. 

Nach den Untersuchungen voI\ W. Kerp, H. Schmidt, G. Sonntag, 
1!'r. Sonntag und E. Rost') besitzt die schweflige Säure die Fähigkeit, mit 
verschiedenen NahrungSmitteln, insbesondere auch der Glykose deB Obstes 
Verbindungen einzugehen, deren toxikologischer Charakter unter sich ver· 
schieden ist und dem der schwefligen Säure an Stärke nicht gleichkommt. Die 
glykoseschweflige Säure zerfällt jedoch sehr leicht, weshalb sich faBt stets neben 
gebundener schwefliger Säure auch freie schweflige Säure als Produkt hydro· 
lytischer Spaltung im Dörrobst vorfindet. Bei der üblichen Zubereitung des 
Dörrobstes können somit größere Mengen schwefliger Säure frei werden. 
Eine nennenswerte Verflüchtigung der Säure dürfte nicht in Betracht kommen. 

Als Höchstmenge sind 0,125 g in 100 Teilen zugelassen (Preußischer 
Ministerialerlaß vom 12. Januar 1904). 

In Österreich dürfen bis 100 mg in 1 kg Dörrobst vorkommen. 
In Dänemark darf nach den Verordnungen getrocknete Ware nicht mehr 

als 1.25 g (bisher 1 g) freier und gebundener schwefliger Säure auf 1 kg enthalten. 

') Arb. a. d. Kais. Gesundheits-Amte 21. sowie Z. f. U. N. 1904. 8. 53. 
Vgl. ferner A. Beythien Z. f. U. N. 1904. 8. 36. 
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In der Schweiz ist die künstliche Färbung und Bleichung beim Dörrobst 
verboten. Zur Konservierung darf außer Kochsalz und Zucker schweflige 
Säure bis zu 1,25 g per 1 kg in Dörrobst vorko=en. Kalifornisches Dörrobst. 
das mehr als 1,25 g schweflige Säure in 1 kg enthält, darf nur dann eingeführt 
werden, wenn auf der Verpackung die Bemerkung "übermäßig geschwefelt, 
nur gut gekocht zu genießen" angebracht wird. 

Nach dem Urteil des Landgerichts I Berlin vom 8. Mai 1915 war in dem 
Schwefeln von Walnüssen ein Verstoß gegen § 10 des Nahrungsmittelgesetzes 
zu erblicken, da die Nüsse durch die Behandlung minderwertig geworden waren; 
sie enthielten in den Schalen 0,05170/ .. in den Kernen 0,0192'/, schweflige 
Säure und schmeckten nach schwefliger Säure. Es wurde jedoch angenommen, 
daß durch das Schwefeln der Anschein eines höheren Wertes, einer besseren 
Beschaffenheit nicht hervorgerufen wurde; es gäbe keine Nüsse von höherer 
oder normaler Güte, die im Naturzustand - ungebleicht - das bleiche Aussehen 
hätten wie die geschwefelten Nüsse. 

Der Wassergehalt ist öfter zu hoch und erreicht bis 45%' Eine 
solche übergroße Wassermenge gereicht dem Dörrobst aber zum Nachteil. 
Grenzen für den Wassergehalt sind allerdings bisher nicht festgesetzt. 

Betreffs Zinkgehalt, Verdorbenheit usw. vgl. S.247 u. 248. 
Analysen von Dörrobst siehe Königs Handbuch, sowie A. Kickton, 

R. Reich, G. Groß- Michel u. R. Stecher Z. f. U. N. 1904. 1911. 1905 u. 1906. 

b) Eingemachte Früchte (Obstkonserven, Kompott
und Dunstfrüchte, in. Essig und Branntwein eingemachte 
Früchte). 

Als Verfälschungsmittel und täuschende Zusätze kommen im we
sentlichen Stärkesirup, Farbstoffe, Konservierungsmittel sowie künst
liche Süßstoffe in Betracht; die Anwesenheit und Menge des ersteren 
ergibt sich aus der von J. Fiehe angegebenen Reaktion und aus der 
Ermittlung der Polarisation (Spez. Drehung nach der Inversion). 

Die rechtliche Beurteilung schließt sich im wesentlichen der der 
Marmeladen an. Über Metalle, insbesondere Kupfer (Aufgrünen von 
Reineklauden u. dgl) ist das Nötige im vorhergehenden und im Abschnitt 
Gemüse-Dauerwaren erwähnt. Bei ganzen Kompottfrüchten ist nach 
den Heidelberger Beschlüssenl ) Weinsäure- und Zitronensäurezusatz 
ohne Kennzeichnung zulässig. Eingesottene Preißelbeeren sind hiervon 
ausgeschlossen. 

Nach der schweizerischen Verordnung müssen Obstkonserven frei von 
künstlichen Süßstoffen, von künstlichen Fruchtäthern und von gesundheits
schädlichen Metallverbindungen sein. Sie dürfen außer Alkohol, Essig, Ge
würzen, Kochsalz und Zucker keine Konservierungsmittel enthalten. Das Färben 
der Obstkonserven mit unschädlichen Farbstoffen ohne Deklaration ist gestattet. 

Zusatz von Stärkesirup ist nach dem Urteil des Ldg. I Berlin 
vom 12. April 19072), das künstliche Färben nach demselben Urteil 
wie auch nach dem des Ldg. III Berlin vom 22. März 191P) als Verfäl
schung zu beanstanden. Von höherinstanzlichen Urteilen sei das Urteil 
des Ob.-Ldg. in München vom 13. Januar 1903 erwähnt'). Es handelt 
sich um Preißelbeerenkompotte. 

Die Beimengung von 20-30% fremder geringwertiger· Beeren
früchte (Moosbeeren) zu Preißelbeeren hat das Ldg. I Berlin im Urteil 

') Siehe 8. 256. 
') Auszüge 1912. 8. 579. 
') Auszüge 1912. 8. 580. 
') Pharm. Zentralh. 1910. 1104 (n. 8päth). 
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vom 27. November 1908 bzw. das Kammergericht am 22. Januar 19091} 

als Verfälschung erachtet. 
Bei ganzen, eingemachten Früchten . kann Färbung nur. da.nn 

als Verfälschung gelten, wenn die Verdeckung minderwertiger Beschaffen· 
heit erwiesen ist. Nach dem Urteil des Ldg. Mainz vom 26. Juni 19112) 

ist Freisprechung erfolgt, ebenso nach einem Urteil des R.·G. vom 18. Mai 
19143), da diese Voraussetzungen nicht zutrafen. Allerdings sollte es 
kaum fraglich erscheinen, daß Früchte mit den· Bezeichnungen wie 
"natürliche Früchte" oder "fruits natureIs" u. dgl. nicht gefärbt sein 
dürfen. 

In der Stärkesirupfrage weicht die Beurteilung auch bei diesen 
Früchten von der der übrigen Obsterzeugnisse nicht ab. (Urteil des 
Ldg. Elberfeld 4 ) vom 21. Juni 1913.) 

Ana!ysen von Kompottfrüchten vgl. Juckenack u. Prause, Z. f. U. N. 
1904. 8. 32. Wegen Verdorbenheit usw. s. S. 248. 

c) Früchte in Dickzucker, kandierte Früchte (Beleg· 
früchte), glasierte Pasten. 

Während erstere kaum eine analytische Würdigung erfahren haben, 
bilden Analysen von Pasten von Härtel und Sölling5) eine schätzens· 
werte Bereicherung. 

Für die Erkennung von Verfälschungen gelten hinsichtlich Dick. 
zucker· und kandierten Früchten die im Abschnitt über "eingemachte 
Früchte" angegebenen Merkmale. Die Schlußfolgerungen aus den bei 
Pasten gefundenen Untersuchungsergebnissen sind dieselben, wie sie 
für Marmeladen und Gelees angegeben sind. 

Im allgemeinen werden diese Produkte auch nach den für Marme· 
laden und Muse angegebenen Normen beurteilt. Als der Verkehrsauf· 
fassung widersprechende Zusätze gelten organische Säuren (Wein. und 
Zitronensäure), Konservierungsmittel, künstliche Aromastoffe (Frucht· 
ester) und namentlich künstliche Gelierstoffe wie Gelatine, Agar.Agar; 
auch Stärkesirup und Stärkezucker sind bei Pasten ohne Deklaration 
nicht zulässig; bei Dickzucker, glasierten und kandierten Früchten 
bildet ein Zusatz von Stärkesirup6) jedoch eine notwendige Fabrikations· 
beigabe, weshalb bei diesen Fruchterzeugnissen von seiner Kennzeichnung 
abgesehen werden kann .. Bezüglich der künstlichen Färbung sind die bei 
ganzen eingemachten Früchten angegebenen Gesichtspunkte maßgebend. 

Analysen von echten und nachgemachten Pasten siehe F. Härte! und 
J. SölJing, Z. f. U. N. 1910. 20. 708; 1912. 24. 606. 

d) Muse, Marmeladen, Jams, Konfitüren. 
1. Muse?). Unter Mus versteht man mit und ohne ZuckerS) ein· 

gekochtes Fruchtmark frischer oder getrockneter Früchte (insbesondere 
1) z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1911. 13. 12. Auszüge. Bd. VIII. 579. 
') Ebenda (Gesetze u. Verordn.) 1912. 14. 76. 
a) Ebenda (Gesetze u. Verordn.) 1914. 362. 
') Ebenda (Gesetze u. Verordn.) 1914. 387. 
") Z. f. U. N. 1910. 20. 708; 1912. 24. 606. 
') Vg!. u. a. auch F. Härtel und A. Kirchner, Untersuchung VQn Zi· 

tronat, Z. f: U. N. 1911. 22. 350. 
') Pflaumenmus heißt auch Powidl. 
') Türkisches PflaumenilluB wird ohne Zucker hergestellt. Siehe auch 

Nahrungsmittel·Rundschau 1914. 12. 103. 
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Pflaumen). Die chemische Untersuchung der Muse bleibt im allgemeinen 
auf den Nachweis von Stärkesirup aus der ermittelten spezifischen 
Drehung nach der Inversion sowie aus der Reaktion nach Fiehe und 
auf den Nachweis von Rohrzucker aus den Ergebnissen der Polarisation 
vor und nach der Inversion beschränkt. Die spezifische Drehung des 
Pflaumenmuses bzw. dessen löslichen Extraktes beträgt im allgemeinen 
o Grade. Linksdrehung weist daher auf zugesetzten invertierten Rohr
zucker hin. Kleine Rohrzuckerreste köhnen nach der von Rothenfußer1) 

angegeBenen Methode gefunden werden. Die Berechnung des Stärkesirup
zusatzes erfolgt nach der S. 244 angegebenen Weise, die von der für 
Marmeladen angegebenen abweicht. Rohrzucker ist in der Regel nicht 
oder höchstens in kleiner Menge vorhanden. Anhaltspunkte zur Fest
stellung der Reinheit bietet unter Umständen die Berechnung der Ver
hältniswerte (vgl. Marmelade) sowie die mikroskopische Untersuchung. 
Betr. Erkennung von verwendetem Dörrobst vgl. Abschnitt "Marmeladen '". 

Analysen serbischer P!laumenmuse s. Brunetti, Z. f. U. N. 1911. 22. 
408. 1913. 25. 499; von deutschen Musen Juckenack und Prause ebenda 
1904. 8. 32. 

Die rechtliche Beurteilung erfolgt im übrigen nach den für Marmp
laden aufgestellten Grundsätzen. 

2. Marmeladen (in weniger breiigem Zustande Jams und Konfi
türen genannt) 2). S. auch S. 256. 

Zur Ermittlung des Verhältnisses von ursprünglich verwendeter 
Fruchtmasse und Zuckerzusatz, das nach S. 256 mindestens 45: 55 
betragen soll, muß die Umrechnung auf wasserfreie Substanz unterbleiben; 
ebenso beim Nachweis von Tresterzusätzen, der sich in der Erhöhung 
des Gehalts an unlöslichen Stoffen ausdrückt. Vgl. im Almchnitt "Unter
suchung". 

Für die Feststellung der Fruchtarten bei Marmeladen ist man auf 
das Resultat der mikroskopischen Untersuchung der unlöslichen Teile 
(Trester) angewiesen. Als Verfäl~chungsmittel wird namentlich das 
Mark von Äpfeln, Birnen und Johannisbeeren, von Kürbissen, Rüben, 
Mohrrüben, Bananen benutzt. Als Ersatz und zur Verfälschung von 
Preißelbeeren dienen die damit verwandten Moosbeeren3 ). Die Ermittlung 
der Verhältniswerte nach den Vorschlägen von E. Baier, P. Hasse 

und P. W. Neu mann: Zuckerfreies Extrakt zu Unlöslichem e 2' 
u 

und Unlösliches zu Alkalität ~4), kann die mikroskopische Untersuchung 
a 

in manchen Fällen unterstützen. Bei Beeren- und Steinobst sind die 
Unterschiede am beträchtlichsten. Auf die Verwendung von Dörrobst 
weist unter Umständen ein Gehalt an schwefliger Sänre, insbesondere 
bei niedriger Alkalitätszahl (weniger als 10) hin. 

') Z. f. U. N. 1909. 18. 135. 
') Beythien Z. f. U. N. 1910. 20. 261 empfiehlt Umrechnung auf 

w8.8Btlrfreie Substanz. 
') Griebel (a. a. 0.) 
') Vgl. S. 233. 
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Von organischen Säuren kommt Weinsäure in Obstmarmeladen 
nicht vor; ihre Anwesenheit deutet daher auf Beimengung dieser Säure; 
dagegen kann der Nachweis von Zitronen., und Apfelsäure wegen des 
natürlichen Vorkommens dieser Säuren in den Früchten nur bei erheb. 
licher, den natürlichen Gehalt übersteigender Menge als erbracht gelten. 
Die genaue Feststellung der aus der Drehung der invertil,lrten Marmeladen 
zu berechnenden Menge an Stärkesirup wird durch die aus den Früchten 
stammenden kleinen und wechselnden Mengen an Glukose und Fruktose
zucker in geringem Grade beeinflußt, weshalb eine Korrektur des Unter
suchungsergebnisses vereinbart wurde. (Vgl. S. 257). Die Reaktion 
von Fi e he auf Stärkesirup unterstützt die polarimetrischen Feststellungen 
und gestattet namentlich auch kleine Mengen an Stärkesirup noch quali. 
tativ zu ermitteln. Die Ermittlung von Farbstoff, Konservierungs. 
mitteln, Gelatine, Agar erfordert keine besondere chemische Deutung. 

Analysen von deutschen Marmeladen s. Juckenack und Prause, Z. t. 
U. N. 1904. 8.32; Analysen ausländischer Marmelade s. Härtel und Kirchner'), 
ebenda 1913. 25. 94. 

Für die Beurteilung sind vorerst die in Gemeinschaft mit den Ver· 
tretern der Obstdauerwarenindustrie seitens des Vereins deutscher 
Nahrungsmittelchemiker im Jahre 1909 in Heidelbflrg beschlossenen 
Grundsätze2) maßgebend, die folgimdermaßen lauten: 

Als Grundlage für die Beurteilung eines Nahrungsmittels gilt die 
normale Beschaffenheit. Abweichungen von dieser Beschaffenheit 
werden als zulässig erachtet, sofern sie richtig deklariert und-die Zusätze 
nicht gesundheitsschädlich oder wertlos sind. Die beim Einkochen eines 
Obsterzeugnisses entweichenden und wiedergewonnenen Stoffe dürfen 
denselben Produkten wieder zugesetzt werden, ohne daß Deklaration 
nötig ist. 

Breiige oder breiig-stückige Fruchtzubereitungen, welche als 
Konfitüren oder Jams bezeichnet werden, sind als Marmeladen zu be· 
urteilen. Marmeladen sind Zubereitungen aus frischen Früchten und 
Zucker. 

Als Zusätze von Obsterzeugnissen sind unzulässig: unter Zusatz 
von Wasser ausgelaugte oder der Destillation unterworfen gewesene 
Preßrückstände sowie Preßrückstände von Saueräpfeln, die mit mehr 
als 500/0 Wasser gekocht worden sind. 

Bei der Herstellung von Marmeladen, die nach einer bestimmten 
Fruchtart benannt sind, müssen mindestens 45% der Frucht, deren 
Namen die Marmelade trägt, als Einwage genommen werden. Auf 
Marmeladen aus bitteren Orangen und Zitronen findet diese Bestimmung 
keine Anwendung. 

Bei der Herstellung gemischter Marmeladen sind mindestens 
45% Gesamtfruchtmasse zu verwenden. In diesen 450/0 sind 25% 
Apfelmark, die mit Deklaration zugesetzt werden dürfen, und 80/0 Apfel. 
saft (s. später) einbegriffen. 

') Die Ana.lysenwerte sind na.ch dem von den gena.nnten Autoren be· 
nutzten Untersuchungsgang (Z. f. U. N. 1911. 21. 168) ermittelt. 

I) Siehe S. 248. 
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Zusatz von Stärkesirup muß deklariert werden. 
Bei Obsterzeugnissen mit mehr als 25% Stärkesirup im fertigen 

Produkt ist die Deklaration "mit mehr als 25% Stärkesirup" anzu
wenden. 

Die Deklaration "mit mehr als 25 % Stärkesirup" deckt einen Stärke
sirupgehalt bis zu 50%' Die analytische Fehlergrenze der zur Bestimmung 
des Stärkesirups vorgeschriebenen Methode von Juckenack wird zu 
10% der gefundenen Werte festgesetzt, so daß ein Befund von 27,5 % 

statt 25% und von 55% statt 50 % noch keinen Grund zur Bean
standung bildet. 

AIs Geliermittel darf Apfelsaft oder ein anderer geeigneter Saft 
bis zu einem Gehalt von 8% ohne Deklaration verwendet werden. Außer
dem darf das vollwertige Mark einer anderen Fruchtart hinzugesetzt 
werden. Ein solcher Zusatz ist zu kennzeichnen "mit Zusatz von Apfel
mark" oder ähnlich. Diese Deklaration deckt einen Zusatz bis zu 25 % 

der angewandten Gesamtfruchtmasse. 
Zusätze von Agar, Gelatine und ähnlichen Geliermitteln sind zu 

kennzeichnen. Zu Marmeladen mit dem Namen einer bestimmten Frucht
art dürfen diese' Geliermittel nicht verwendet werden. 

Preß- und Obstrückstände, also auch 'teilweise entsaftete Beeren, 
dürfen nicht für Marmeladen mit dem Namen einer bestimmten Fruchtart 
verwendet werden. 

Gemischte Marmeladen, bei deren Herstellung Preßrückstände 
Verwendung gefunden haben, sind zu kennzeichnen als "gemischte 
Marmeladen mit Zusatz von Obst-Preßrückständen". Diese Deklaration 
deckt einen Zusatz bis zu 25% der angewandten Gesamtfruchtmasse. 

Marmeladenartige Zubereitungen, die mit mehr ObstrückständenI) 
hergestellt sind, als 25% der Gesamtfruchtmasse entspricht, oder welche 
von Stärkesirup und anderen fremden Bestandteilen mehr als 50 % 

enthalten, müssen als "Kunstma,rmelade" bezeichnet werden. 
Bei der Deklaration eines Farbstoffzusatzes ist das Wort "gefärbt" 

zu verwenden. Das Wort "gefärbt" genügt unter allen Umständen. 
(Im Codex alimentarius austriacus sind Zusätze von Teerfarbstoffen 
verboten. Die Schweiz läßt Färbung zu.) 

Außerdem ist über die Verwendung von Konservierungsmitteln 
in Berücksichtigung der bisher geübten Rechtsprechung folgende!' Stand
punkt eingenommen: 

Konservieren mit gesundheitsschädlichen Stoffen ist unerlaubt, 
unter allen Umständen ist eine derartige Behandlung auch mit unbe
denklichen Stoffen zu deklarieren. (Vgl. auch S. 249.) Das Konser
vierungsmittel ist auf der Etikette zu benennen. Die einfache Aufschrift 
"konserviert" u. dgI. genügt nicht. Weitere' Angaben über Erhaltungs
mittel finden sich am Eingang dieses Abschnittes. 

Wegen Verdorbenheit usw. s. S.248. 

') Pomosinextrakt ist ein aus Ohstl'ÜckAtänden hergestellt.es Streckungs 
mittel. 

Bujard-Baier, HilfshllCh. <1. Auf!. 17 
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Wichtig ist die Begriffsbestimmung, die das Ldg. Leipzig 
in dem Urteil vom 3.-16. Juli 1907 über Marmeladen ausgesprochen 
hat. Das R-G.1) ist dem Urteil am 30. Dezember 1907 beigetreten. 

Weitere Urteile über die Begriffsbestimmungen und richtige Kenn
zeichnung sind vom Ldg. Freiberg2) am 11. Januar 1909 und R-G. vom 
27. April 1909 sowie vom Ldg. I Berlin v. 26. Febr. 1909 3) gefällt worden. 

Als Verfälschung ist vom Ldg. I Berlin vom 27. September 19074) 

bzw. R-G. vom 10. Dezember 1907 die Vermengung der natürlichen 
Bestandteile der Marmelade mit ausgelaugten Apfelschnitten bezeichnet 
worden. Die Bezeichnung Melange-Marmelade II und ftische gern. 
Fruchtmarmelade mit der Deklaration von Bestandteilen auf einer 
talergroßen besonderen Etikette, die besagte: "Diese Marmelade hat 
einen Zusatz von Obstrückständen, Kapillärsirup und ist mit Konditorrot 
nachgefärbt" wurde nicht als ausreichend angesehen. 

Zusätze von Stärkesirup (Kapillär-), von Farbstoffen, Obsttrestern 
und Geliermitteln sind wiederholt als Verfälschung erklärt worden.. 
U. a. seien erwähnt die Urteile des R-G. vom 11. November 1897 mit 
nachfolgendem Urteil des Ldg. Hagen vom 23. März 1898 betr. die Her
stellung "Gemischter Frucht-Marmeladen" mit 60% ~tärkesirup ohne 
Deklaration, ferner das Urteil des R.-G. vom 3. Januar 1898, das eine 
gemischte Marmelade betrifft, die aus 50 Teilen Stärkesirup, 50 Teilen 
Obstkraut und Teerfarbstoff bestand; ferner die bereits erwähnten 
beiden Urteile des Ldg. Freiberg bzw. R.-G. Mit Gelierstoffen versetzte 
Marmeladen sind als verfälscht anzusehen (dieselben Urteile). 

Nachgemachte Marmeladen (Kunst-) sind zweifellos solche, 
die entsprechend der geltenden Begriffsbestimmung - daß Nachahmung 
eines Nahrungsmittels die Herstellung eines Erzeugnisses bedeutet, 
das einem bereits bekannten Nahrungsmittel in der äußeren-Erscheinungs. 
form ähnlich, aber nach Wesen und Gehalt nicht gleichwertig ist -
aus Ersatzstoffen hergestellt sind. Nach den schon erwähnten Urteilen 
des Leipziger Ldg. vom 3.-16. Juli 1907 und desR.-G. vom 30. Dezember 
1907 ist eine Marmelade schon als nachgemacht anzusehen, wenn die 
Hälfte der Marmelade aus fremden Stoffen besteht. 

Sogenannte Marmeladenextrakte sind Mischungen von Ver
dickungsmitteln (Gelatine, Agar, Kartoffelstärke usw.), Fruchtsäuren, 
Farb- und Aromastoffen; sie haben keinen Anspruch auf die Bezeichnung 
Marmelade; ebensowenig aus Rüben, Caragheenschleim, Gelatine und 
ähnlichen Verdickungsstoffen hergestellte Kunstprodukte. 

Siehe auch die Richtlinien der Ersatzmittelverordnung über Mar
meladenpulver, Marmeladenextrakt u. dergi. S. 857. 

e) Gelee, Obst- und Rübenkraut. 
1. Gelee. Die Schlußfolgerungen aus der Analyse und die recht

lichen Beurteilungsformen entsprechen den bei Marmeladen und Frucht
sirupen besprochenen. 

Analysen s. Juckenack und Prause, Z. f. U. N. 1904. 8. 32. 
~ ---~ 

') Z. f. U. N. 19'08. 15. 496-510; Auszüge 1912. 8. 6H. 
Z) Z. f. U. N. tGesetze u. Verordn.) 1909. 1>24. 
8) Auszüge 1912. 580. 
') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1909. 520. 
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Nach dem Urteil des Ldg. Koblenz vom 15. September 1909, be
stätigt durch das Oberldg_ Köln vom 3. Dezember 19091 ) ist "Haus
haltungsgelee" mit 67% Stärkesirup, obwohl es mit dem Aufdruck 
"die Obsterzeugnisse enthalten außer Fruchtbestandteilen auch Stärke
sirup und Raffinade zusammen oder eines der beiden, unter Umständen 
Wein- oder Zitronensäure, nötigenfalls auch Gelierstoffe und gesetzlich 
erlaubte Konservierungsmittel und sind gefärbt, wo erforderlich" (Marke 
der deutschen Geleefabrikanten) versehen war, als verfälscht beanstandet 
worden. 

Versüßtes Apfelgelee, bestehend aus Auszügen getrockneter Apfel
schaIen und Kernen und.eines größeren Quantums Stärkesirup (60-65°/0 
durchschnittlich) geiten nach dem Urteil des Ldg. Cöln vom 4. April 1907 
bzw. dem des Oberlandesgerichts dortselbst2) als nachgemacht. 

Sogenannte Geleeextrakte s. Marmeladenextrakte. Aus Gelatine, 
Farbstoff, bisweilen auch etwas Fruchtsaft und Aromastoffen hergestellte 
Waren sind Kunstgelees. Siehe auch die Richtlinien der Ersatz
mittelverordnung betr. Geleepulver u. dgl. S. 857. 

2. Obst- und Rübenkraut. Die Drehung einer Lösung von 
Obstkraut in Wasser im Verhältnis 1: 10 im 200 mm-Rohr ist un
gefähr = -5°, da der Zucker des Apfelkrauts in der Hauptsache Invert
zucker ist; die spezifische Drehung des gesamten invertierten Zuckers 
ist ungefähr -36°. Rohrzucker zeigt sich durch erhebliche Vermin
derung der Linksdrehung oder sogar Übergang in Rechtsdrehung an. 

Bei Rübenkraut beträgt die Drehung der Lösung 1: 10 im 200 mm
Rohr mindestens +2,5°, da der Zucker vorwiegend Rohrzucker ist; 
die spezifische Drehung des gesamten invertierten Zuckers liegt nicht 
über -200. 

Die Erkennung von Rohrzucker wird bisweilen durch die beim 
Kochen eintretende vollständige Inversion verhindert. Bei größeren 
Mengen zugesetzten Zuckers erleiden jedoch auch der Stickstoff, die 
Asche, die Säure und Phosphorsäure, wie überhaupt alle Bestandteile, 
soweit sie nicht Zucker sind, eine nachweisbare Verminderung. 

Ein Zusatz von Stärkesirup wirkt in größeren Mengen ebenso 
erniedrigend auf die Gesamtbestandteile wie ein Zuckerzusatz. Zu 
seinem Nachweis kann die Tabelle von J uckenack bei Apfelkraut 
nicht verwendet werden (besondere Formel vgl. S. 244 im Abschnitt 
"Untersuchung"). Im übrigen zeigt sich Stärkesirup durch sein starkes 
Rechtsdrehungsvermögen an, wobei jedoch bezüglich Rübensaftes 
zu berücksichtigen ist, daß die Polarisation nach der Inversion durch 
starkes Dämpfen der Rüben unter Druck beeinflußt und auf eine geringe 
Links-, Null- oder schwache Rechtsdrehung herabgedrückt sein kann. 
In diesem Fall hat man nach vorgenommener Vergärung durch Bierhefe 
(s. Abschnitt Honig) die Stärkedextrine polarimetrisch zu ermitteln. 
Bei Apfelkraut führt überhaupt nur dieser Weg zum Nachweis von 
Stärkesirup. 

') Auszüge Bd. VIII. 586. 
') Ebenda Bd. VIII. 587. 

17* 
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Melasse unterscheidet sich von Obst- und Rübenkraut durch ihren 
größeren Gehalt an Mineralstoffen, 'hohe Alkalität der Asche, geringen 
Phosphorsäuregehalt der Asche, hohen Stickstoff-(basen-), hohen Kalium-, 
geringen Pentosanegehalt; unter Umständen kann auch Strontium in 
der Asche vorhanden sein. Zur Erkennung einer Verfälschung von 
Obstkraut mit Rübenkraut gibt es außer dem auf dem verschiedenen 
Drehungsvermögen beruhenden Unterscheidungsmerkmal vorerst keine 
sicheren Anhaltspunkte. Der Unterschied von Obstkraut und Rüben
kraut beruht im wesentlichen auf dem Verhältnis der Phosphorsäure 
zur Asche, sowie auf dem Pentosane- und Stickstoffgehalt. Im übrigen 
ist auf die ausführlichen Arbeiten von Su tthoff und Großfeld, sowie 
von Heuser und Haßler (a. a. 0.) zu verwcisenl ). 

Verfälschungsmittel sind hauptsächlich Rohrzucker, Stärkesirup, 
sowie Melasse und Trester. Hinsichtlich des Rohrzuckers ist in ,neuerer 
Zeit eine mildere Auffassung eingetreten. Nach den Heidelberger Be
schlüssen (a. a. 0.) wird angeregt, im fertigen Apfelkraut einen Gehalt 
von Rohr- oder Rübenzucker in Mengen von höchstens 20% ohne Kenn
zeichnung zuzulassen, soweit ein solcher Zusatz erforderlich ist. Diesen 
Wünschen entspricht der Ministerialerlaß, betr. Zusatz von Zucker 
zu Apfelkraut vom 26. Juni 19142). Wegen Verdorbenheit usw. siehe 
S.248. 

Nach dem Urteil des R-G. vom 12. April 19123) ist die Bezeichnung 
"reines Apfelkraut" für ein gesüßtes Erzeugnis nicht statthaft. 

Aus Abfällen der Ringäpfelfabrikation hergestellte Produkte 
gelten als verfälscht, wie auch aus dem Gutachten der Kgl.preußisch. 
Technischen Deputation für Gewerbe vom 19. November 18974) her
vorgeht. 

Beimengungen wie Gelatine oder Agar-Agar, Fruchtsäuren, Farb
stoffe, Frischerhaltungsmittel u. dgl. sind unzulässig. 

Obst- und Rübenkrautanalysen sind von Sutthof und GroßfeIl]') 
veröffentlicht. 

Von Urteilen seien erwähnt das des Ldg. Aachen vom 21. Oktober 
1909, bestätigt vom Oberldg. in Cöln vom 17. November 19096), wonach 
sog. "feinstes süßes Obstkraut" wegen Gehalts von 15-20% Stärkesirup 
als verfälscht bezeichnet ist. Von denselben Gerichten wurde in den 
Urteilen vom 15. Dezember 1910 bzw. 10. Februar 1911') "garantiert 
reines Apfelkraut", das zu 25% aus amerikanischen Apfelabfällen her
gestellt war, als verfälscht erklärt. 

1) Siehe auch das Rundschreiben des Reichskanzlers (Reichsschatzamt) 
vom 4. Februar 1915 betr. Untersuchung von Obstkraut auf Zusatz von Rüben
saft und anderen zuckerartigen Stoffen (Nachrichtenblatt f. d. Zollstellen 1915. 
50ff.; Z. f. U. N. [Gesetze u. Verordn.] 1915. 145). Der Anleitung zur Unter
suchung von Obstkraut sind zahlreiche analytische Bclege in Tabellen beigefügt. 

') Preuß. Ministerialbl. f. Medizinalang. 1914. 28. 
') Nahrungsmittelrundschau 1912. 10. 70. 
') Zeitschr. f. öff. Ch. 1899. 0. 37. 
') Z.f. U. N. 1914,27,190. S. a. Heuser undC. Haßler, ebenda 177. 
') Auszüge 8. 586. 
7) Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1911. 269. 
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f) Fruch tsäfte (Rohe und ungezuckerte) 1). 

Die Zusammensetzung der rohen Fruchtsäfte schwankt nicht 
nur unter den verschiedenen Fruchtsorten sehr erheblich, sondern auch 
bei einer und derselben Fruchtart. 

Für den Gehalt an freien Säuren lassen sich aus dem in der 
1!'ruchtsaftstatistik2) niedergelegten großen Material etwa folgende 
Grenzen feststellen, bei 

Himbeersaft von 1,0-3,7% berechnet als Äpfelsäure 
Kirschsaft 0,3-2,0 " " Stachelbeersaft 1,6-4,0 " " Johannisbeersaft 1,3-5,7 " 
Brombeersaft 0,5--1,6 " 
Heidelbeersaft "0,5-1,2,, 
Preißelbeersaft 1,4-2,6 " " " " Erdbeersaft 0,5-3,5 " 
Der Säuregehalt der Zitronensäfte schwankt nach zahlreichen 

Analysen etwa zwischen 4,1 und 8,00 g in 100; in der Regel beträgt 
er etwa 5--7 g. Apfelsinensäfte sind wesentlich säure ärmer. Flüchtige 
Säuren sind in normalen Säften nur in geringen belanglosen Mengen 
enthalten. In Zitronensäften sind bis 0,1 % gefunden worden. Bei 
Anwesenheit von Alkokol kanU' eine teilweise Veresterung der Säuren 
eintreten (vgl. auch Abschnitt "Untersuchung"). 

Kirschsäfte enthalten etwas Blausäure3 ). 

An Salpetersäure (salpetersauren Salzen) sind nach J. 'l'ill· 
manns und A. Splittgerber4 ) Spuren, etwa 1 mg N20 S im Liter Saft, 
aueh in naturreinen Säften nachgewiesen worden. 

Minimale Glyzerin mengen finden sich in vergorenen Säften. 
Der Gehalt an Mineralstoffen (Asche) und deren Alkalität 

weist ebenfalls beträchtliche Schwankungen auf. Nach dem in der 
Fruchtsaftstatistik niedergelegten Material, das hauptsächlich Himbeer
säfte betrifft, kommen etwa folgende Werte in Betracht: 

Alkalität 
Asche (ccm 1/1 Normallauge) 

für Himbeersaft von 0,33-0,900/0' von 3,3-10,3 
für Zitronensaft von 0,3-0,6 0/0, von 3,9-7,1 

Mit Ausnahme der Heidelbeer- und Preißelbeersäfte liegen die 
Werte bei den anderen Beerensäften in älmlicher Höhe; bei den erst
genannten ergaben sich geringere Zahlen, für Asche etwa 0,2-0,5, 'für 
Alkalität 2,0-4,7. Die Zahlengrößen für Asche und Alkalität stehen 
nach zahlreichen Beobachtungen meist annähernd im Verhältnis von 
1: 10. Durch Vergärung erleiden die Aschenbestandteile eine unbedeu-

1) Fruchtsirupe 8. unter g; s. auch alkoholfreie Getränke, Abschnitt h. 
') Z. f. U. N. der Jahrgänge 1900-1913; die Statistik umfaßt die 

Beiträge zahlreicher Untersuchungsanstalten, die zur Gewinnung objektiv 
sicherer Werte die zur Untersuchung dienenden Säfte selbst hergestellt haben. 

S) Außerdem kommen Borsäure, Salizylsäure und Benzoesäure in kleinen 
Mengen natiirllch in den Früchten vor. 

') Z. f. U. N. 1913. 25. 417. 
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tende Abnahme, die vernachlässigt werden kann1). Die Feststellung 
des Aschegehaltes und Alkalitätsgrades hat eine große Bedeutung in 
den Fruchtsaftanalysen gewonnen, da sie unter gewissen Voraussetzungen 
wertvolle Anhaltspunkte für den Nachweis von Verfälschungen der 
Fruchtsäfte mit Nachpresse und WasserS) gibt. 

Es ist jedoch zu beachten, daß die Zusammensetzung der Früchte 
durch Klima, Bodenbeschaffenheit, Düngung und Witteruhg beeinflußt 
wird und daher ziemlich erhebliche Schwankungen ~ erleiden kann. Die 
mit Regen benetzten, feucht geernteten Früchte erfahren nach den 
Untersuchungen von Beythien3 ) sowie Lührig4) jedoch nur eine geringe 
Verringerung (höchstens 10%) der Asche und Alkalitätswerte. Die Gren· 
zen der natürlichen Schwankungen sind in der sog. "Fruchtsaftstatistik" 
angegeben. Bei Benützung derselben ist in Betracht zu ziehen, daß die 
Untersuchungen des für die Fruchtsaftstatistik bearbeiteten Rohmaterials, 
z. T. aus kleinen Beerenmengen, ja sogar von Beeren einzelner Bäume, 
Sträucher und Stauden gewonnen waren, während die Fruchtsäfte 
des Handels im allgemeinen aus Großbetrieben stammen, wo die etwa 
vorhandenen Unterschiede des Gehalts der Früchte ausgeglichen werden. 
Man kann daher mit Recht Mittelzahlen als Grundlage einer Be· 
urteilung auf Verfälschungen benützen. 

Neben dem Asche. und Alkalitätswert bildet besonders auch die 

Alkalitätszahl nach B tt b A Alkalität x 1,00 einen Anhalts-u en erg = Asche 

punkt; die Alkalitätszahl soll etwa 10 betragen. 
Die Zusammensetzung der Asche von natürlichen Frucht

säften ist nach Analysen von A. Beythien5 ) u. a. folgende: 

Bezeichnung 

Bestand teile der Asche von Fruch tsäften. 
g in 100 g der Asche. 

Kali 

I 

Natron Kalk Magnesia ~,,,,,-I '~~ful-I 
(K.O) (NazO) (CaO) (MgO) saure I saure 

.. (P,O.) (SO,) 

Chlor 
(Cl) 

Himbeersaft . . 43.21-49.75/' - 5,87-10,ü7 4,04-7,3312,85-12,16 3,26-:6,01 1,21-1,95 

IDrschsaft . '1 5(),~6 5,10 5,20 2,92 8,15 1,58 0,43 
,,--

Jobannisbeer- .J 
saft . . .• 

~ ".~ 
4,83 3,45 10,64 1,46 0,22 

"""'N'" -I 42,50 12,05 I 4;10 8,56 1,00 0,31 
Zitronensaft (n. 

Farnsteiner) • ,50-50,01/1,96-3,45 7,00-9,28
1
3,27-5,57 3,40-7,22 1,83-2,12 0,27-1,59 

pfelsinensaft . 49,61 2,29 6,95 4,26 5,66 2,69 1,12 A 

1) Vgl. auch Destillateur-Zeitung 1914, Nr. 5, 3. Beilage. Versucbe 
von Duntze und Anders. (Institut für Gärungsgewerbe, BerJin.) 

') Vgl. auch E. Späth, Z. f. U. N. 1900. 4. 529. 
8) Z .. f. U. N. 1904. 8. 044. 
') Ebendort 1905. 10. 141. 
i) Z. f. U. N. 1905. 10. 339, sowie Beythien und Waters, ebenda 726. 

Vgl. auch J. König: Die menschlichen Nahrungs· und GenußmitteJ., Bd. III. 
2. 886, Bowie Analysen von Oliveri und Guerriere, ebenda Bd. 1. 83. 
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Die Aschenanalyse ist bei Feststellung von Nachahmungen bis
weilen unentbehrlich und hat besonders beim Nachweis künstlicher 
Zitronensäfte schon wertvolle Dienste geleistet. Das veröffentlichte 
Zahlenmaterial ist jedoch vorerst noch gering. 

Von anderen Bestandteilen vermögen höchstens die Stickstoffwerte 
beim Vergleich von unerhitzten Rohprodukten, sowie der zuckerfreie 
Extraktgehalt einige Anhaltspunkte zu bieten. Bei Fruchtsäften aller 
Art sind jedoch 2% als Minimum an zuckerfreiem Extrakt anzusehen. 
Zucker, Gerbstoff- und Pektingehalt gibt keinen Aufschluß über Ver
fälschung. Der Gehalt an ersterem schwankt erheblich. Letztere beide 
dürfen aber in Naturprodukten nie fehlen. Gärung ist ohne erheblichen 
Einfluß auf die Beurteilung. Flüchtige Säure (Essigsäure) in Mengen 
von mehr als 0,3 g in 100 g weist auf Verdorbenheit hin, die sich aber 
gleichzeitig auch aus dem Geschmack und Geruch der Ware ergeben muß. 

Weitere Gründe zur Beurteilung bieten die Resultate der Unter
suchung auf Teerfarbstoffe, auf Zusätze von Kirschsaft. und Heidelbeer
saft, von Frischerhaltungsmitteln (wie insbesondere Ameisensäure, 
Benzoesäure und Salizylsäure) sowie von Alkohol, künstlichen Bukett
stoffen und Süßstoffen, worüber das Nötige bereits erörtert ist. 

Zur Beurteilung der Zitronen- und Apfelsinensäfte1) hält man sich 
vorzugsweise an den totalen Extraktrest2), der im Mittel etwa 0,5%' 
im äußers1;en Fall nur etwa 0,3% beträgt, und an die Zusammensetzung 
der Aschenbestandteile, die bei völligen Kunsterzeugnissen meist in 
den Rahmen des bei Naturprodukten ermittelten Mengenverhältnisses 
der Bestandteile nicht hineinpaßt. Am bedeutungsvollsten ist der Kalk-, 
Magnesia- und Phosphorsäuregehalt. Der Zuckergehalt von ;Natur
zitronensäften beträgt kaum 10f0, größere Mengen deuten auf Zusatz; 
bei Anwendung der Glyzerinbestimmungsverfahren ergeben sich unter 
Umständen geringe Mengen wägbarer Substanzen, von denen es unsicher 
ist, ob sie als Glyzerin angesehen werden können. Es empfiehlt sich 
daher, derartige Mengen, sofern sie nicht mehr als etwa 0,4 g in 100 g 
betragen, unberücksichtigt zu lassen. Der Stickstoffgehalt ist höchstens 
im ganzen Analysenbild verwendbar, sonst aber nicht ausschlaggebend. 

Zu Verfälschungen und Nachmachungen dienen: Zusät,ze 
von Wasser (Nachpresse), Mineralstoffe, Glyzerin, Alkohol, künstliche 
Gelierstoffe, künstliche Fruchtessenzen, Frischerhaltungsmittel, künst
liche Süßstoffe, sowie die künstliche Färbung mit Teerfarbstoffen oder 
mit Fruchtsäften. Unter Voraussetzung der Unschädlichkeit können 
Farbstoffe, Frischerhaltungsmi~tel, Alkohol, Zucker und Nachpresse 
gegen deutliche Kennzeichnung, bei größeren Zusätzen unter Angabe 
der Menge, gestattet werden. 

Beispiele aus der Rechtsprechung s. Abschnitt "Beurteilung von 
Fruchtsirupen ". Betreffend Zi tronens aft sei auf folgende Gesichts
punkte und Entscheidungen hingewiesen: 

Für die Beurteilung ist der Grundsatz maßgebend, daß als Zitronen
saft nur der aus den geschälten Zitronen ausgepreßte und in entsprechender 

') Über Apfelsinensaft s. W. Stüber, Z. f. U. N. 1908. 15. 273. 
') Indirekt bestimmt nach Farnsteiner. 
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Weise geklärte Saft anzusehen ist. Zur Haltbarmaehung können Alkohol 
oder auch Fl'ischcrhaltungsmittel unter Deklaration verwendet sein. 
Wegen ihres Wertes als diätetische Genußmittel (auch zu' direkten Zi
tronensaftkuren) sollten Zitronensäfte jedoch nur durch Pasteurisieren 
haltbar gemacht werden. Lösungen der Zitronensäure können den voll
wertigen Saft der Zitronen, der auch noch Enzyme, gewisse Mineralstoffe 
und andere noch nicht näher bekannte Stoffe enthält, nicht ersetzen. 
Zitronensäfte unterscheiden sich nicht nur im Geschmack von Zitronen
säurelösungen und zitronensäurehaitigen Kunstgemischen, sondern 
zeichnen sich auch durch bessere Bekömmlichkeit aus. 

Als Verfälschungen der Zitronensäfte kennt man vor allen Dingen 
Verdünnungen mit Wasser oder mit wäßrigen Zitronensäurelösungen, 
sowie auch mit Alkohol. Der an Bord von Kauffahrteischiffen mitzu
führende Zitronensaft muß jedoch 8% Alkohol enthalten (§ 22 der An- . 
leitung zur Gesundheitspflege an Bord usw.). Bezüglich ersterer sei 
auf die Urteile des Oberldg. Dresden vom 3. April 1905 und des Ldg. 
Dresdenl ) vom 4. März 1905 sowie auf die des Ldg. GörIitz vom 3. August 
1905 und 1. November 19052) verwiesen; Urteile s. S. 251 wegen Alkohol
gehalts. 

Nachgemachte Zitronensäfte (Kunstprodukte ohne oder mit Zusatz 
von natürlichem Saft und illlter Verwendung von kristallisierter Zitronen
Bäure, Gemischen von Mineralsubstanzen, Glyzerin, Zucker u. dgl.) 
vgl. Urteile des Oberldg. Hamburg vom 28. ,Juni 19003), des Ldg. Lübeek 
vom 31. März 19004 ), des Ldg. Görlitz vom 8. März 19055 ), des Ldg. 
Dresden vom 7. November 19056 ) und des Ldg. Prenzlau vom 26. Sep
tember 1911; letzteres Urteil ist vom Kammergericht bestätigt worden. 

Wegen Zusatzes von Frischerhaltungsmitteln, Verdorbenheit usw. 
s. S. 248 u. 249. 

g) Fruchtsil'upe (auch Fruchtsäfte genannt). 
Der gegebenen Begriffsbestimmung zufolge sind Fruchtsirupe 

Gemische von reinem Muttersaft mit Rüben- oder Rohrzucker ; pas 
Verhältnis der beiden Bestandteile zueinander entspricht im allgemeinen 
ganz oder annähernd dem im Deutschen Arzneibuch angegebenen, das 
7 Teile Saft auf 13 Teile Zucker vorschreibt. 

Der Nachweis eines Wasser- oder Nachpressezusatzes beruht 
auf der Verminderung des Mineralstoffgehaltes und des Alkali tätsgrades. 
Bei gefälschten Himbeersirupen der erwähnten Konzentration sinkt 
ersterer unter 0,18%' letzterer etwa unter 1,8 ecm. Wegen der Schwan
kungen des Zuckergehaltes empfiehlt es sich jedoch, den Gesamtextrakt 
zu bestimmen und die beiden Werte auf den Anteil an Rohsaft (100 we
niger Extrakt) zu berechnen. Über die für Rohsaft gefundenen Grenz
werte ist das Nötige S. 261 angegeben. 

Die spezifische Drehung des invertierten Extraktcs bcträgtnachA. Jucke
llack bei normalen Sirupen theoretisch etwa-21,5°; analytisch meistcns 
etwas weniger. 
-------

1) Auszüge Bd. VII. 417. 
') Ebenda :{99. 
') Auszüge V. 280. 
') Auszüge V. 280. 
') Auszüge VII. 399. 
') Auszüge VII. 399. 
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Nach den Heidelberger Beschlüssen1 ) soll durch die Deklaration 
"mit Stärkesirup" ein Gehalt an solchem bis zu 10% gedeckt werden. 
Einen höheren Stärkesirupgehalt erachten selbst die Vertreter der Frucht. 
sirupindustrie für überflüssig. Ein Zusatz von 10% soll die Möglichkeit 
bieten, das Auskristallisieren zu verhindern. 

Bei Anwendung des Juckenackschen Verfahren~ zur l!'e~tstcllung 
des Stärkesirupgehalts sollE'n als Fehlergrenze 10% der gefundenen 
Werte gelten. Wenn II Ofo statt 10% gefunden werden, ~o soll deshalb 
keine Beanstandung ausgesprochen werden. 

Der Säuregehalt der verschiedenen Fruehtsirup~orten gibt keinen 
Anhaltspunkt für die Beurteilung. Für reine 1!'ruchtsirupe ist ein geringer 
Zusatz von Weinsäure ohne Kennzeichnung zulässig; bei der Deklaration 
eines Farbstoffzusatzes ist das Wort "gefärbt" zu verwenden. Das Wort 
"gefärbt" genügt unter allen Umständen. Über Deklaration der übrigen 
Bestandteile vgl. die allgemeinen Bestimmungen Ziffer 8. 

Alkoholzusatz ist deklarationspflichtig. Kleine Mengen von 1-2% 
können natürlichen Ursprungs sein, wenn der verwendete Rohsaft vergoren 
oder gespritet war. 

Betreffend Frischerhaltungsmittel, künstliche Süßstoffe, Frucht· 
essenzen und Verdorbenheit sei auf die Ausführungen S.248 verwiesen. 

Von gerichtlichen Entscheidungen sind besonders folgende be· 
merkenswert: Betr. Begriffsbestimmung, Urteil des R.·G. vom 
26. April 19002), betr. gewässerte oder mit Nachpresse versetzte Frucht· 
säfte seitens des R.·G. am 20. Dezember 19093), Ldg. I Berlin am 12. Au· 
gust 19034 ), Ldg. Chemnitz am 27. Oktober 191 P), dcs Ldg. Bochum 
vom 6. Juli 1912 lmd des Oberldg. Hamm i. W. vom 15. Oktober 19126 ). 

Verfälschung: Urteile über künstliche Färbung ~iehc die all· 
gemeine Beurteilung von Obsterzeugnissen S. 248. Zahlreiche bezüglich 
Stärkesirupzusatzes ergangene Urteile sind durch die Heideiberger 
Beschlüsse überholt. 

Nachgemachte Säfte bzw. Sirupe sind solche, die durch Ver· 
mischung von Fruchtsäuren, Essenzen, Farbstoffen mit oder ohne Ver. 
wendung von Natursäften entstanden sind. Urteile des R.·G. vom 12. Ja· 
nuar, vom 20. November 19007 ) und vom 4. März 19028), nach welch 
letzterem auch eine als "Himbeerlimonadensirup" bezeichnete Ware 
ein normaler Himbeersirup sein muß. Das Ldg. II und das Kammerg. 9) 
Berlin verwarfen am 30. April 1906 bzw. 9. August 1906 selbst die Be· 
zeichnung "Himbril", die einem zur Herstellung von sog. "Weiße mit" 
nachgemachten Himbeersirup gE'geben war. 

Erzeugnisse in fester Form sind meistens Mischungen von Zucker 
und Wein· oder Zitronensäure (auch Brausepulvermischungen), Farbe 

I) a. a. O. 
2) Auszüge 5. 259. 
') Z. f. U. N. 1902. ii. lUO. 
') Auszüge 7. 391. 
') Auszüge 8. 598. 
') Z. f. U. N. (Gos. u. VCrOl'dll.) 1914. 6. 382. 
') Auszüge o. 260. 
') Z. f. U. N. 1904. 8. 331. 
') Ebenda 1907. 13. 233. 
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und Aromastoffen. Insoweit sie mit täuschenden Bezeichnungen, wie 
Himbeerlimonadenpulver, -würfel, Zitronenwasser, Zitrone in der Tüte 
u. dgI. bezeichnet werden, sind sie als Nachmachungen zu behandeln: 
Vgl. Urteil des Ldg. II Berlin vom 5. Januar 1916 und des Kammer
gerichts vom 3. März 1916 1). 

Siehe auch die Richtlinien der Ersatzmittelverordnung über künst-
liche Fruchtsäfte S. 860. 

h) Alkoholfreie Getränke. 
1. Alkoholfreie Obstsäfte und Weine. 
Die Beurteilung dieser Erzeugnisse nach der chemischen Zusammen

setzung schließt sich im wesentlichen an diejenige der Fruchtsäfte an; 
es ist jedoch zu berücksichtige_n, daß diese Getränke vielfach mit Wasser 
verdünnt und mit Zucker gesüßt genossen werden. Im verdünnten 
Zustand in Handel gebracht sind sie Limonaden. Betr. "Brauselimo
naden " siehe unter h 4. 

Auf der 6. Jahresversammlung des Vereins Deutscher Nahrungs
mittelchemiker hat A.. Beythien2 ) für Obstgetränke folgende Leitsätze 
aufgestellt, die allgemeine Anerkennung gefunden haben, wie auch aus 
gerichtlichen Erkenntnissen hervorgeht. 

"Alkoholfreie Weine sind Erzeugnisse, welche durch Sterilisation 
von Traubenmosten oder durch Entgeisten von Wein und nachherigem 
Zusatz von Zucker hergestellt und eventuell mit Kohlensäure imprägniert 
werden. 

Alkoholfreie Getränke, deren Namen darauf hinweisen, daß sie aus 
natürlichen Fruchtsäften bestehen, z. B. Heidelbeermost, Apfelsaft 
dürfen nur den ihrer Bezeichnung entsprechenden event. geklärten 
und mit Kohlensäure gesättigten Preßsaft frischer Früchte enthalten. 
Eine Beimischung von Wasser und Zucker darf nur insoweit erfolgen, 
als dadurch eine erhebliche Vermehrung nicht verursacht wird. Zusätze 
von organischen Säuren, Farbe und Aromastoffen, sowie Dörrobst
auszügen sind ohne Deklaration unzulässig. 

Alkoholfreie Getränke, welche neben oder ohne Zusatz von natür· 
lichem Fruchtsaft und kohlensaurem Wasser noch organische Säuren 
oder natürliche Aromastoffe enthalten, dürfen nur unter deutlicher 
Deklaration dieser Bestandteile in den Verkehr gebracht werden. Ihre 
Bezeichnung darf nicht geeignet sein, die Erwartung eines ausschließlichen 
Fruchtsaftgetränkes zu erregen. 

Die Verwendung künstlicher Fruchtäther und saponinhaltiger 
Schaummittel3) ist für alle alkoholfreien Getränke unzulässig. Als "al. 
koholfrei" bezeichnete Getränke dürfen in 100 ccm nicht mehr als 0,42 g 
entsprechend 0,5 Vol. % Alkohol enthalten". 

Nach Art. 211 der in der Schweiz erlassenen Bestimmungen müssen 
die unter der Bezeichnung alkoholfreie Ob8twe~e in den Verkehr gebrachten 
Getränke aus dem reinen Safte von frischem Kernobst ohne irgend einen Zusatz 
hergestellt sein. 

') Ebenda (Gesetze u. Verordn.) 1916. 8. 431. 
') Z. f. U. N. 1907. 14. 26. 
') Betreffend die GesundheitsBchädiichkeit derselben sei auf dit;l ali8e

meinen Ausführungen S.247 verwiesen. 
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Aus der Rechtsprechung sind folgende Fälle hervorzuheben: 
Wasserzusätze wurden, wenn sie über den Rahmen des zur Herab

minderung der Säuren notwendigen Wassergehaltes hinausgingen, als 
zur Streckung dienende unerlaubte Handlung,en angesehen. Z. B. Urteil 
des Ldg. Glogau vom 2. Juli 1906 bzw. des Oberldg. Breslau1 ), vom 
15 .• August 1906. Ein wäßriger Auszug aus Dörräpfeln gilt nach dem 
Urteil des R.-G. vom 22. Juni 19062) als nachgemachter Apfelsaft. 

Nach dem Urteil des Ldg. Cöln vom 28. September 1907 und des 
Oberldg.Cöln vom 7. Dezember 19073 ) ist ein mit Wasser aus getrockneten 
Äpfeln hergestelltes Produkt nachgemacht. Weitere Urteile sind in 
ähnlichen Fällen vom Kammergericht am 28. Oktober 1907 und vom 
R.·G. am 26. November 19084) gefällt worden. 

Nach dem Urteil des Ldg. Bremen vom 3. August 19095) muß 
"Cider" ein Fruchtsaft und kein kohlensaures, limonadenartiges Ge. 
tränk sein. 

Herstellung und Verkauf von "feinstem Erdbeermost, alkoholfrei, 
durch Zusatz von Zuckerlösung und äußerst wenig Salizylsäure genuß
fähig und haltbar gemacht" verstößt nach dem Urteil des Ldg. Chemnitz 
vom 2. Oktober 1911 und Oberldg. Dresden vom 13. Dezember 19116 ) 

gegen das Nahrungsmittelgesetz. 
Alkoholfreie Weine, d. h. süße Säfte aus Traubenmost, unterliegen, 

wie das Reichsgericht am 9. Juni 19047 ) entschieden hat, d~n Be· 
stimmungen des Nahrungsmittelgesetzes lmd nicht denjenigen des 
Weingesetzes vom 7. April 1909, da nach § 1 des Weingesetzes nur ge. 
gorener Traubensaft als Wein anzusehen ist. Alkoholfreie Schaumweine, 
alkoholfreier Sekt, Kaisersekt u. dgl. sind Bezeichnungen, die mit Kohlen. 
säure imprägnierte Traubensäfte voraussetzen. (Urteile des Ldg. Dresden 
vom 3. Dezember 1907 bzw. des R..G. vom 7. November 19088 ), sowie 
des Ldg. Dresden vom 16. Februar 19129 ). Getränke anderer Art, 
namentlich nach Art der Brauselimonaden, gelten als nachgemacht. 
Die Form der Flaschen (Champagner.) und die Etikettierung (nebst 
nachgemachter Steuerbanderolle ) solcher Produkte sind zur Täuschung 
geeignet. 

2. Alkoholfreie Biere. 
Nach Beythien (s. h 1.) sind alkoholfreie Getränke, deren Name 

dar.auf hindeutet, daß sie Malz enthalten, wie alkoholfreies Bier, Malz· 
getränk, Malzol, Erzeugnisse, welche im wesentlichen aus Wasser, Hopfen 
und Malz, eventuell unter teilweisem Ersatz des letzteren durch Zucker 
hergestellt werden und mit Kohlensäure imprägniert sind. Mindestens 

') z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1910. 504. 
') Z. f. U. N. 1907. 16. 270. 
') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1910. 2. 508. 
') Auszüge 8. 578. 
') Ebenda 8. 607. 
') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1912. 246; 1914. 6. 134. 
') Auszüge 7.295; vgl. auch A. Günther u. R. Marschner (Weingesetz) 

1909. 50. ' 
') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1909. 119. 
') Pharm. Zentralh. 1912. 53. 400. Bericht des städt. Dnters.·Amtes 

Dresden. 
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die Hälfte des Extraktes soll dem Malz entstammen. Zusätze von Stärke. 
sirup, Farb. und Aromastoffen, mit Ausnahme des Hopfenöls, sind 
unzulässig. Bezüglich Saponin und Alkoholgehalt siehe unter 1. 

Lediglich mit Karamel oder Teerfarben gefärbte aromatisierte 
brausende Getränke sind wie Brauselimonaden zu beurteilen und können 
nicht als alkoholfreies Bier gelten. Siehe im übrigen auch den Abschnitt 
"Bier" und die Richtlinien der Ersatzmittelverordnung Ziff. 16 h S. 860 
betr. Bierersatzgetränke. 

3. Alkoholfreie Heißgetränke sind die Gegenstücke zu den alkohol. 
haitigen Glühpunschextrakten und ähnlichen (auch weinhaitigen) Ge. 
tränken (s. S.447) und werden mit und ohne Fruchtsäftezusatz, mit 
künstlichen Essenzen, Gewürzen, wie Nelken, Zimt, Kardamomen 
oder deren ätherischen Ölen, Zucker und Farbstoffen hergestellt. Die 
Bezeichnung muß der Eigenart des Getränkes entsprechend, z. B. Heiß. 
getränk mit punschähnlichem Geschmack1) lauten. 

Siehe auch die Richtlinien der Ersatzmittelverordnung über alkohol· 
freie und alkoholarme Heißgetränke und deren VorerzeugnlfSe S. 860. 

4. Brauselimonaden. 
Der Verein Deutscher Nahrungsmittel-Chemiker hat folgende 

Grundsätze für die Beurteilung aufgestellt:, 
A. Brauselimonaden mit dem Namen einer bestimmten :Fruchtart 

sind Mischungen von Fruchtsäften mit Zucker und kohlensäurehaltigem 
Wasser. 

Die Bezeichnung der Brauselimonaden muß den zu ihrer Bereitung 
benutzten Fruchtsäften entsprechen, letztere müssen den an echte Frucht· 
säfte zu stellenden Anforderungen genügen. 

Eine Auffärbung der Brauselimonaden mit anderen Fruchtsäften 
(Kirschsaft), sowie ein Zusatz von organischen Säuren ist nur zulässig, 
wenn sie auf der Etikette 'in deutlicher Weise angegeben werden. 

Mit dem Saft von Zitronen, Orangen und anderen Früchten der 
Gattung "Citrus" hergestellte Brauselimonaden dürfen einen Zusatz 
eines ~mtsprechenden Schalenaromas ohne Deklaration erhalten. 

B. Unter künstlichen Brauselimonaden versteht man Mischungen, 
die neben oder ohne Zusatz von natürlichem Fruchtsaft, Zucker und 
kohlensäurehaltigem Wasser organische Säuren oder Farbstoff oder 
natürliche Aromastoffe enthalten. In solcher Weise zusammengesetzte 
Brauselimonaden dürfen nicht unter dem Namen "Brauselimonade" 
allein gehandelt werden, sondern müssen die deutliche Kennzeichnung 
"Künstliche Brauselimonade" oder "Brauselimonade mit Himbeer., 
Erdbeer· usw. Geschmack" tragen. 

C. Hinsichtlich Frischerhaltungsmittel gilt das bei Fruchtsäften 
im allgemeinen Teil der Beurteilung Gesagte. 

D. Saponinhaltige Schaumerzeugungsmittel sind bei den unter 
A und B aufgeführten Produkten un2julässig (s. auch den allgemeinen 
Abschnitt). 

') Siehe A. Juckenack Z. f. U. N. 1919. 37. 220. 
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Das zu verwendende Wasser muß den an künstliche Mineralwässer 
zu stellenden Anforderungen genügen. 

Die Verwendung von künstlichen Süßstoffen ist nach dem Süßstoff. 
gesetz verboten. 

Auf dem Boden dieser Grundsätze steht auch der vom Bundesrat 
erlassene Normalentwurf für zu erlassende Polizeiverordnungen aufdiesem 
Gebiete. Der Entwurf ist von den meisten Bundesstaaten angenommen 
und in Preußen mit einem erläuternden Ministerialerlaß veröffentlicht 
worden (beide s. S. 842 u. 844). Es sei besonders auf die Erläuterungen 
zu § 1 des Erlasses zum Normalentwurfe aufmerksam gemacht. 

Im wesentlichen sind zweierlei Arten von Limonaden (mit oder 
ohne Kohlensäure) zu unterscheiden, nämlich mit Fruchtsäften herge. 
stellte und künstliche (nachgemachte). Verfälschungsarten ersterer 
ergeben sich aus obigen Grundsätzen (A Abs. 3). Entsprechende Kenn· 
zeichnung stattgefundener wesensfremder Zusätze ist mindestens er· 
forderlich. Als zweckmäßige Kennzeichnung hat sich, sofern nicht le· 
diglich Phantasienamen, die keinerlei Täuschung einschließen, gewählt 
sind, die Hervorhebung des Charakters als Kunstprodukt durch das 
vorgesetzte Wort "künstlich" und "mit ... -Aroma", also z. B. "künst
liche Brauselimonade mit Himbeeraroma ", "künstliche karamelfarbige 
Brauselimonade" usw. erwiesen. 

Für Limonaden hat die Schweiz annähernd gleiche Bestimmungen 
erlassen. 

Das österr. Ministerium des Innern hat in einem Erlaß zum Ausdruck 
gebracht, daß ein Zusatz von Essigsäure zu künstlichen Limonaden als eine 
Verfälschung anzusehen und somit zu beanstanden sei. 

Siehe auch die Richtlinien der Ersatzmittelverordnung über Kunst
limonaden und deren VorerzeugniEse S. 860. 

Beispiele aus der Rechtsprechung über nachgemachte Brauselimo· 
naden: Ldg. Posen vom 18. August 1911 und OberIdg. Posen vom·7. Ok
tober 19111); Ldg. Weimar vom 25. November 1911 und Oberldg. Jena 
vom 17. Januar 19122); Ldg. Graudenz vom 7. Januar 1914 und Kammerg. 
vom 6. April 19143 ); Ldg. BielefeId vom 24. Oktober 1914 und Kammerg: 
vom 21. Dezember 19144); Ldg. Stuttgart vom 25. März 1913 und R.·G. 
vom 27. Oktober 1913 (Joghurtbrause)5). 

Limonaden- und BrauseIimonadenpulver und -körner, Limonaden 
in der Tüte usw. sind wie flüssige Limonaden zu beurteilen. S. auch 
S.265. 

i) S p eis e eis s. Abschnitt Zuckerwaren. 

') Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 1914. 6. 383. 
') Ebenda 1913. O. 257. 
3) Ebenda 1914. 6. 290. 
') Ebenda 1915. 7. 293. 
'j Ebenda 1915. 7. 10. 
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X. Gewürze und Aromastoffe. 
Die Untersuchung der Gewürze 1) geschieht chemisch und mikro. 

skopisch. Der mikroskopischen Untersuchung läßt man am besten 
erst eine makroskopische Besichtigung (Lupe) und Auswahl des auf 
einem weißen Bogen Papier oder dergleichen ausgebreiteten Materials 
vorausgehen. Die Probe 2) ist durchzusieben und deren feinere und gröbere 
Teile je für sich zu untersuchen. 

Die ch!-Jmische Untersuchung erstreckt sich im allgemeinen auf 
die Bestimmung des Trockenverlustes 3) (Wasser), der Asche, der Alkali
tät und des Sandgehaltes, in manchen Fällen auch auf die Bestimmung 
des Kaltwasser-Extraktes, des Alkohol- oder Ätherextraktes, des Stick
stoffs, der Stärke, des Zuckers (die Fehlingsche Lösung reduzierenden 
Stoffe), der Rohfaser und des ätherischen Öles. Wo außerdem noch 
besondere Verfahren in Betracht kommen, sind dieselben angegeben'). 

Von diesen Bestimmungen sind die meisten im allgemeinen Teil 
S. 29 bis 58 ausführlich beschrieben. Im übrigen ist folgendes zu be
achten: 

Wasser (Trockenverlust): Etwa 5 g Gewürz 3 Stunden über 
Schwefelsäure stehen lassen, und dann bei 100° trocknen. Ein konstantes 
Gewicht erhält man wegen nachheriger Zunahme des Gewichtes durch 
Oxydationsvorgänge nur schwer; deshalb wiegt man zum ersten Mal 
nach PI, Stunden, dann alle 1/2 Stunden, bis das Gewicht zunimmt, 
und nimmt die vorletzte Wägung als die richtige an. Da die Bestimmung 
auch mit Verlust an flüchtigen Stoffen (ätherischen Ölen usw.) ver
bunden ist, gibt sie.nur annähernde Werte, d. h. den gesamten Trocken
verlust. 

Extrakte. Man schüttelt 5 g Gewürzpulver, die in einem 25 ccm 
Meßkolben mit Wasser (KaI twasserextrakt) bis zur Marke übergossen 
sind, halbstündig während einer Frist von 8 Stunden und läßt dann das 
Gemisch 16 Stunden ruhig stehen. Nach dem Durchmischen wird fil
triert und von 50 ccm der filtrierten Lösung der Extrakt in üblicher 
Weise bestimmt. In derselben Weise unter Ersatz des Wassers durch 
95%igen Alkohol kann man den Alkoholextraktherstellen. Im übrigen 
wird die· Extraktion mit Lösungsmitteln wie Alkohol, Äther, Petrol
äther, Azeton usw. im Soxhletschen Apparat wie bei der Fettbestimmung 
vorgenommen. 

') Beratungen der Vereinigung Deutscher Nahrungmittelchemiker (Ref. 
Ed. Späth), Zeitschr. f. U. N. 1905. 10. 16-37; 80wiEinamentlich Ed. Späth, 
Die chemische und mikroskopische Untersuchung der Gewürze und deren Be-' 
urteilung, Pharm. Zentralh. 1908 (Umfassende Monographie.) 

')Zu beachten ist, daß man eine wirkliche Durchschnittsprobe erhält; 
durch häufiges Hin- und Herbewegen der Aufbewahrungsgefäße tritt bisweilen 
teilweise Entmischung ein. 

') Indirekte Bestimmung nach Winton, Qgden u.·Mi tchell, Annual 
Report. Connect. 1898. 2. 184. Zeitschr. f. U. N. 1899. 2. 939. A. Scholl und 
R. Strohecker, ebenda 1916. 32. 493 empfehlen Wasserbestimmung nach 
dem Destillationsverfahren (Xylol mit einern Zusatz von 5 'I. Toluol). Näheres 
8. S. 3I. 

') Mit SChimmelpilzen usw. durchsetzte Gewiirzpulver sind verdorben 
,(slehe auch im bakteriologischen Teil). über kleine Verunreinigungen kann man 
hinwegsehen. 
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Spi;ith benutzt zur Aufnahme des Gewürzpulvers ein gewogenes Wäge
glas, das im Boden und Deckel mit 3 Öffnungen versehen ist und dessen untere 
Boote mit einet' filtriet'enden Asbestschicht bedeckt ist. Durch Rückwägung 
des getrockneten Gläschens erhält man indirekt als Gewichtsverlust den ent
sprechenden Extrakt. 

Zur Ausführung der Bestimmung Fehlingscher Lösung redu
zierender Stoffel) muß das Gewürzpulver (4 g) erst mit Äther extra
hiert werden. Der Rückstand wird darauf mit lO%igem Alkohol aus
gewaschen und mit 200 eem Wasser und 20 eem Hel (S = 1,125) 3 Stunden 
im ko.chenden Wasserbade invertiert. Man neutralisiert die Lösung und 
bestimmt die Zuckerstoffe als Invertzucker oder Glukose. Anwendung 
der Polarisation siehe bei Zimt. 

Der Gehalt an Stärke 2) und Rohfaser wird nach den im allge
meinen Teil angegebenen Verfahren ermittelt. Ed. Späth 3 ) gibt folgen
des Verfahren für die Bestimmung der Rohfaser an: 3 g der feingepulver
ten, durch ein 0,5 nun Sieb gesiebten Probe mit 50 ccm Alkohol und 25 ccm 
Äther versetzen und am Rückflußkühler im Wasserbade eine Stunde 
lang extrahieren. Die Alkoholätherlösung durch ein Asbestfilter (Gooch
tiegel) vorsichtig von dem abgesetzten Pulver abgießen, den Rückr,tand 
noch einige Male ebenso behandeln. Das Asbestfilter in eine Pon.ellan
schale (ringförmige Marke für 200 ccm Flüssigkeit) bringen, dazu das 
entölte Gewürzpulver unter Nachspülen mit 1,25%iger Schwefelsäure 
bringen und den zu 200 ccm fehlenden Rest solcher Schwefelsäure lösung 
nachgießen. Im übrigen wird weiter verfahren nach der Weender 
Methode. 

Über Bestimmung der Pentosane s. S. 54. 
Ätherisches Öl wird folgendermaßen 4 ) bestimmt: 10-20 g 

des zerkleinerten Gewürzes werden mit 100 ccm Wasser angerührt 
und so lange mit Wasserdampf destilliert, als noch ätherisches Öl über
geht. Zur Verhinderung des Schäumens kann etwas fettes Öl hinzuge
geben werden. Das Destillat versetzt man in einem Scheidetrichter 
mit Kochsalz (35 g für je 100 ccm Flüssigkeit), schüttelt dreimal mit je 
50 ccm Äther ulld filtriert die vereinigten Lösungen durch ein trockenes 
Filter in eine gewogene Glasschale. Nach dem Verdunsten des Äthers 
läßt man den Rückstand in einem evakuierten Schwefelsäureexsikkator 
trocknen und wägt. Bestimmung des Senföls s. S. 281. 

Zur mikroskopischen Prüfung stelle man sich Dauerpräparate 
(auch Mikrophotographien) von zuverlässig reinen, selbst gemahlenen 
Gewürzen her, ebenso beschaffe man sich die Pulver der häufigsten 
Verfälschungsmitte1 und verfertige davon Mischungen in verschiedenen 
Verhältnissen, von denen man sich auch Dauerpräparate herstellen kann. 
Außerdem bediene man sich der Atlanten und Handbücher der Mikro
skopie von Tschirch-Österle, Möllcr, Schimper, Beythien
Hartwich und anderer Autoren. 

1) über die Bestimmung des sog. "Glukosewertes" (Fehlingsche Lösung 
reduzierende Stoffe) siehe Härtel, Zeitschr. f. U. N. 1907. 13. 668. 

') Besonderes Verfahren f. Senf S. 281. 
') Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 589. 
') Vereinbarungen II, 57. Klassert gibt zur Verdunstung ohne Kon

denswasserniederschlag eine besondere Vorrichtung an; Zeitschr. f. U. N. 1909. 
17. 131. 
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Über die Technik des Mikroskopierens, die Vorbereitung 
des Untersuchungsstoffes, die Herstellung von Präparaten 
und Dauerpräparaten und die Anwendung der wichtigsten 
Reagentien siehe den chemisch-physikalischen Teil S.25. 

Pfeffer 1). 

Schwarzer Pfeffer. Definition: Die getrockneten unreifen 
Früchte von Piper nigr. Linne. Piperaceen. 

Weißer Pfeffer. Definition: Die reifen von dem äußeren 
Teil der Fruchtschale, dem Perikarp befreiten (geschälten) Früchte von 
Piper nigr. Linne. 

Wichtige mikroskopische Merkmale: Dunkelgelbe, stark. 
verdickte Membrane der Steinzellen des äußeren Teils der Frucht, braun
gelbe Fragmente der inneren Steiniellenschicht. Diese· Schicht wird 
mit Phloroglucin und Salzsäure rotgefärbt. Endospermzellen mit den 
kleinen polyedrischen Stärkekörnchen und auch Ölzellen. Parenchym
fetzen und zahlreiche Stärkekörnchen. Beim Pulver des weißen Pfeffers 
fehlen aber die Steinzellen des Hypodermas, die .braunen Stücke der 
Oberhaut und die äußeren Parenchymschichten des Mesokarps. 

Chemische Untersuchung. 
In Betracht kommen Wasser, Asche, Sand, alkoholischer 

Extrakt, unter Umständen auch Stickstoff, letzterer namentlich 
auch bei Verfälschungen mit Pulver von Olivenkernen, die nur 1,2% 
N.-Substanz haben. Pfeffer hat 10 bis 13,7%. 

Entfettete Olivenkerne färben sich mit einer frisch bereiteten 
Lösung von Paraphenylendiamin und einigen Tropfen Essigsäure 
leuchtend rot (Reaktion Bondi12)). 

Kalkiiberzug (namentlich bei Penangpfeffer) wird mit 10 0/Jger 
Essigsäure abgewaschen und in üblicher Weise weiter bestimmt. Der 
natürliche Kalkgehalt aus der äußeren Schale (nach Beythien bis etwa 
0,0"%) ist in Abzug zu bringen. 

Piperin: 10 g Substanz mit absolutem Äther ausziehen und in 
dem nach dem Verdunsten des Äthers erhaltenen Rückstand den N nach 
Kjeldahl bestimmen. Verbrauchte 1/10 ccm N.-Schwefelsäure durch 
Multiplikation mit 0,0285 "auf Piperin umrechnen. Piperin l'"äßt sich 
vom Harz dadurch trennen, daß man den durch Verdunsten des Alko
hols erhaltenen Rückstand mit einer kalten Lösung von Natriumkarbonat 
behandelt, in welcher sich das Harz löst. Konzentrierte Schwefelsäure 
erzeugt mit Piperin eine tiefrote Färbung. 

Bleizahl nach W. Busse 3): 5 g Pfefferpulvermit absolutem 
Alkohol vollkommen extrahieren und dann trocknen; darnach mit wenig 
Wasser zu Brei anrühren und mit etwa 50 ccm heißem Wasser in einen 
200 ccm fassenden Kolben spülen. 25 ccm 100f0ige NaOH zusetzen 
und am Rückflußkühler 5 Stunden lang unter Umschütteln digerieren. 

') Die bekanntesten Handelssorten sind: Malabar-, Tellichery, Aleppo-, 
Singapore·, Penang· und Lampongpfeffer. 

') Zeitschr. f. U. N. 1913. 25. 415; n. Anal. de falsific. 1911. 4. 36. 
') Arbeiten aus dem Kais. Gesundh.·Amte 1894. 9. 509. 
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Sodann die lrJ.üssigkeit mit konzentrierter Essigsäure fast neutralisieren, 
in einen 250-Meßkolben spülen und bis zur Marke mit Wasser auf
füllen, kräftig schütteln und über Nacht st~hen lassen. 50 ccm Fil
trat in einem 100 ccm-Kölbchen mit Essigsäure ansäuern und dann mit 
20 ccm einer 100/ oigen Lösung von Bleiacet,at von bekanntem 
Gehalt versetzen und mit HiO auf 100 auffüllen. Dann abfiltrieren 
und in 10 ccm Filtrat nach Zusatz von verdünnter H2SO, und Alkohol 
das Blei als Sulfat fällen .. Menge des erhaltenen Bleisulfats wird zur Um
rechnung auf Blei mit 0,6822 multipliziert und das Produkt von der 
in 2 ccm der angewendeten Bleiacetatlösungenthaltenen Bleimenge 
abgezogen. Differenz = Menge Blei, welche durch die in 0,1 g des Pfeffers 
vorhandenen bleifällenden Körper gebunden wurde. Die Bleimenge X 10, 
d. h. also auf 1 g Substanz = Bleizahl. 

Beurteilung l ). (Janzer, schwarzer Pfeffer muß aus vollwertigen, 
Schale und Perisperm enthaltenden, ungefärbten Körnern bestehen; 
der Höchstgehalt an tauben Körnern, Fruchtspindeln und Stielen 
betrage 15%. 

Ganzer, weißer Pfeffer bestehe aus vollwertigen, reifen oder ge
schälten schwarzen unreifen Körnern. Überziehen von Penangpfeffer 
mit Ton oder Kalk 2) oder Farbung ist als Fälschung anzusehen. 

Gemahlene Pfeffer müssen aus den Früchten der oben definierten 
Pfefferarten hergestellt sein, ohne Beimischung VOn Pfefferschalen 3), -spin
deln, sogen. Pfefferköpfen, abgesiebter (Bruch), extrahierter Ware usw.; 
jedenfalls sollen nicht mehr als einige Prozente davon enthalten sein. 

Weitere Verfälschungen: Erdige Bestandteile, Preßrückstände 
ölhaltiger Samen (-chemischer Nachweis von Olivenkernen siehe den 
Abschnitt chemische Untersuchung), Nußschalen, Reisspelzen, Holzmehl, 
Rindenpulver, Mehl von Cerealien, Pfeffermatta '), mineralische Zusätze, 
Wachholderbeerpulver usw., Färben mit Ruß. 

Nachmachungen: Künstliche Pfefferkörner werden aus Ton, 
Mehlteig und ähnlichen Stoffen mit oder ohne Zusatz schärfender Stoffe 
hergestellt; sie zerfallen im Wasser; Kunstpfefferpulver ist aus gemahlenem 
mit Piperin und Strohmehl versetztem Buchweizen hergestellt worden. 

Als Pfefferersatz bezeichnete Ware enthielt 50 und mehr Teile 
vom 100 an Kochsalz, außerdem neben kleinen Pfeffermengen Paprika, 

1) Nach den von der Vereinigung Deutscher Nahrungsmittel-Chemiker 
-aufgestellten Grundsätzen. Zeitschr. f. U. N. 1905; 10. 27. 

') Urt. d. Landger. Dresden v. 22. Aug. 1905 u. d. Oberlandesger. daselbat 
v. 12. Okt. 1905; Auszüge 1908. 7. 360. 361; Urt. d. Landger. Breslau v. 12. Okt. 
1900, ebenda 1902. 5. 296. Das Kalken soll angeblich tierische Schädlinge 
fernhalten, insbesondere beim überseeischen Transport; da diese Behandlung 
jedoch oft erst im Inlande vorgenommen wird, so fällt dieser Grund weg. Im 
wesentlichen handelt es sich um die Erweckung des Anscheins besserer Be
schaffenheit und unter Umständen auch um Beschwerung. 

') Urt. d. Landger. Dresden v. 18: Dez. 1902, v. 9.0kt. 1903 (Oberlandes
gericht dasselbst), v. 26. Nov. 1903, Auszüge 1905. 6. 224; 1908. 7. 354 u. ff.: 
die Rechtslage über Pfefferbruch ist noch ungeklärt; Urt. d. Landger. Leipzig 
u. des Reichsger. 1905-67, Auszüge 1908. 7. 365. 373; 1912. 8. 774. 776; des 
Landger. Mannheim u. des Oberlandesger. Karlsruhe 1909, ebenda 777; auch 
Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1911. 3. 340: 

') Besteht a.us Kleie. Spelzen, Ruß und a.nderen GellliBohen. 

Bujard·Baler, Hilfsbuch. 4.. Aufl. 18 
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Ingwer, Koriander, Lavendelblüten u. a. m. Siehe im übrigen die Rioh t· 
linien über GeWÜfzersatz S. 856. 

Am meisten kommen Verfälschungen mit Pfefferschalenstielen 
und sonstigen Pfefferabfällen vor. Zu ihrem Naohweis dient die Bestim
mung von Rohfaser, Piperin und Stärke, .. sowie die Feststellung der 
sogen. Bleizahl und des nichtflüchtigen Atherextraktes bzw. dessen 
Stiokstoffgehalts, auch die Ermittelung der Pentosane (Furfurolhydrazon). 

Höchst· Grenzzahlen: schwarzer weißer Pfeffer 
1. Mineralbestandteiw (Asche) 7,0% 4,0% 
2 .. In 100J0iger Salzsäure Unlösliches 

(Sand) 
3. Rohfaser 
4. Bleizahl (in wasserfr. Pulver) 

für 1 g. 

2,0% 1,0% 
nicht über 17,5% nicht über 7,0% 

" "0,08gperlg,, "O,03g 

Als wertvolle Anhaltspunkte können eventuell gelten: 
5. Stärke (Diastaseverfahren) 30-38% 45-60% 
6. Piperin 4,0-7,5% 5,5-9,0% 

7 N· h fl" h . } im ganzen nicht unter 6,0 n. icht unter 6,0 
• .. 10 t uc tiger Stickstoff in 100 Teil. 

Atherextrakt d lb 3 25 3 5 esse en" " , " " , 
8. Furfurolhydrazon (Pentosane) (auf 

5 g bei 100 0 getrockneten Pfeffer 
berechnet) 0,20--0,23 g 0,046-0,052 g 

Pfefferschalen enthalten nur 4, bis 14% Stärke, etwa 30% Roh
faser und etwa 0,2% Piperin; ihre Bleizahl ist 0,1 und darüber. 

Pfefferköpfe 1 ) 31,6% Rohfaser; 0,129 Bleizahl. Im allgemeinen 
wird die Ermittelung der -4 erstgenannten Bestimmungen ausreichen. 

Siehe auch G. Graff, Zur Beurteilung des- schwarzen Pfeffers, Zeitschr. 
f. ötfentl. Chemie 1908, 14, 425; ferner R. Lührig und R. Thalllm, Zeitschr. f. 
U. N. 1906,11,129; Ed. Späth, ebenda 1905, 10,577; A. Hebebrand, 1903, 
6,345; A. Beythien, ebenda 1903, 6, 957; A. Forster, Zeitsehr. f. öff. Chemie 
1&18, 4, 626; A. Rau, ebenda 1899, 6, 22. 

Verunreinigte Ware ist als verdorben zu beanstanden. 

Paprika (Span. Pfeffer) 2). 

Definition: Die getrockneten .reifen Früchte mehrerer Capsicum. 
arten (Ungarn, Italien, Spanien, Serbien), insbesondere von Capsicum 
annuum L. u. longum. Splanaceen. Cayennepfeffer kommt von den 
kleinfrüchtigen Capsicum·Arten. Rosenpaprika ist eine besonders 
milde Art ohne Placenten und mit geringen Samenmengen. 

Mikroskopischer Bau: Zahlreiche ora.ngegelbe und rote Öl
tropfen in den Coilenchym. und Parenchymzellen der Fruchtwand. 
Sie färben sich mit konzentrierter Schwefelsäure indigoblau (Capsicill. 
rea.ktion). Unregelmäßig v!lrdickte Zellen der Samenschale. Stengel 

') Nach A. Beythien, Jahresber. d. Unters.-Amtes Dresden. 1903. U. 
') A. Nestler, Übel' sog. capsaicinfr. Paprika, Zeitsehr. f. U. N. 1907, 

HI, 739; A. Beythien, Einige Paprikaanalysen, ebenda, 1912. 6. 858: R. Krzi
zan, ebenda, 1906. 12. 223 betr. Färben; derselbe, Z. f. öff. Ohemie 1907. 161 
bet!'. Extraktion von Paprika und die Beurteilung des Extraktgehaltes. 
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und Kelchteile mit Drüsenhaaren. Längliche wellig konturierte, an ihren 
Seitenwänden getüpfelte Steinzellen der Innenepidermis. Sehr kleine 
Stärkekörner in geringer Anzahl. 

Ohe mische Un tersuch ung: 
Asche, Sand, Kaltwasser-, Alkohol- und Ätherextrakt. G. Heuf;er 

und O. Heßler empfehlen hierzu die Ausführung nach Gottlieb-Röse 
(s. Milch) und ziehen den Ätherextrakt dem mit Alkohol gewonnenen 
vor. Als wertvolles Ergänzungsmittel bezeichnen sie die direkte Jod
zahl des Ätherextraktes. Mineralische Beimengungen (Unters. d. Asche) 
wie bei Pfeffer. Nachweis von Farbstoff durch Befeuchten des auf Fil
trierpapier ausgebreiteten Pulvers mit Wasser oder Alkohol, wobei durch 
Teerfarbstoff gefärbte Punkte entstehen. In Aceton, Äther, Alkohol 
gelöster Paprikafarbstoff färbt sich mit Schwefelsäure blau. Durch Zu
satz von verdünnter Essigsäure, essigsaurer Tonerde oder Zinnchlorül'
lösung zur Acetonfarbstofflösung läßt sich der Farbstoff auf Wolle auf
färben. Beim Trocknen der Wolle verschwindet der Farbstoff wieder, 
während der von Teerfarbstoffen bleibt. 

Beurteilung: Die Asche soll rein weiß sein und 6,5% nicht über
steigen. Salzsäure Unlösliches höchstens 10/ 0, Wiederholt ist Schwer
spat nachgewiesen. Der Alkoholextrakt soll mindestens 25% betragen. 

V e rf äl s c h u n gen: Sandelholz, Zigarrenkistenholz, Preßrückstände 
ölhaltiger Samen, Oerealienmehl, Rindenmehl, Ocker, Ziegelmehl, Teer
farbstoffe (Sulfoazobenzol-ß-Naphtol), Schwerspat, Beimischung extra
hierter Ware; letztere kommt auch als "edelsüßer oder Rosenpaprika " 
(Färbe-) in den Handel. 

Muskatblüte (Macis) und llluskatnüsse1 ). 

Defini tion: Myristica fragrans, Muskatnuß und deren getrockncte 
und gepulverte Samenmäntel (arilli) Muskatblüte oder daR Macis 
(Banda-). 

Mikroskopischer Bau: Das Macispulver enthält zahlreiche 
kleine Körn9hen von Amylodextrin (mit Jod sich rotbraun färbend). 
Die GewebetrÜlllmer bestehen aus derbwandiger Epidermis und paren· 
chym. Zellen mit Ölräumen. Muskatnußpulver hat dünnwandige 
Endospermzellen mit eingelagertem Fett, Eiweiß und Stärke; im Priniär
perisperm Kristalle sichtbar. 

Ohe mische- Un tersuch ung: 
Nachweis von Bombay-Macis. Der Alkohol-Auszug (3: 30 

absoluten Alkohols) soll nach dem Verdünnen mit der dreifachen Menge 
Wasser mit Kaliurnchromatlösung (1 % ) erhitzt nur gelb gefärbt werden.' 
Rötliche Färbung zeigt Bombay-Macis au. 

1 ccrn des alkoholischen Auszuges mit 3 ccrn Wasser und einigen 
Tropfen NHs versetzt: reine Macis rosa; Bombay-Macis tieforange 
(schon bei 2,5%) bis gelbrot (5%). 

') W. Busse, Arbeiten a. d. Kais. Gesundb.-Amte. 1895. 11.390 (Muskat· 
nüsse) und ebenda. 1896, 12. 628 (Macis); J. Vonderplanken, Chem.-Ztg. 
1900. 24. Rep. 31; F. Ran wez, ebenda und 149. 

18* 
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C ure u m a zeigt sich durch grünliche Fluoreszenz der alkoholischen 
Lösung an. (Waage, Pharm. Zentralh. 1892, 33, 372; 1893, 34, 131; 
P. Soltsien, Zeitsehr. f. Öffentl. Chemie 1897,253.) 

Zuckern ach weis siehe bei Zimt. Extraktion wird durch Be
stimmung des fetten (Ätherextrakt)l) und ätherischen Öles (s. S. 271) 
cl·kannt. 

Asche und Salzsäure-Unlösliches in bekannter Weise (siehe Pfeffer). 
Kapillaranalyse von W. Busse, Arbeiten des Kais. Gesundh.-Amte. 

] 896. XII. 628 und Vierteljahrsschr. 1896. 11: 193. (Ref.) Filtrierpapier in 
Streifen von 15 mm Breite wird in die in Bechergläsern befindlichen alkoholischen. 
Auszüge (1; 10) eingehängt, so daß es 10-12 mm tief eintaucht. Die mit Macis
auszug (s. oben) 30 Min_ lang getränkten und sodann getrockneten Papierstreüen 
werden schnell in ein zum Sieden erhitztes, gesättigtes Barytwasser getaucht 
und dann sofort auf reinem Filtrierpapier zum Trocknen ausgebreitet. Zunächst 
tritt dann bei reiner Maais wie bei Mischungen mit Bombay-Maeis Braunfärbung 
der Streifen ehr, die sich jedoch schon nach kurzer Zeit durch Verblassen und 
Auftreten rötlicher Töne verändert. Erst nachdem die Streifen völlig trocken 
geworden, läßt sich das Ergebnis beurteilen. Bei reiner echter Macis sind dann 
die Gürtel bräunlich -gelb gefä.rbt, der untere Teil der Streifen ist blaßrötlich ; 
(ähnlich, nur bedeutend schwächer, reagiert Papua-Macis). Bei Gegenwart 
von Bombay-Macis erscheinen die Gürtel ziegelrot. ·Beilll Betupfen der mit 
Barytwasser behandelten trockenen Streifen mit verdünnter Schwefelsäure 
t.ritt Gelbfärbung ein. Zieht man die schwach getrockneten Papierstrl,ifen 
durch kaltgesättigte wässerige Borsäurelösung, so färben sie sich rotbraun. Be
tupfen mit ROH gibt einen blauen Ring (bei Bombay-Macis einen roten). (Ver
gleichsreaktion anstellen!). Vgl. auch P. SchindleI', Zeitschr. f. öffentl. Chemie 
1892. 8_ 182. 288. 

Nachweis von Papuamacis 2). Je 0,1 g reiner gemahlene:a 
Bandamacis und des zu prüfenden Pulvers werden in Reagenzgläsern 
mit je 10 ecm . leicht siedenden Petroläthers übergossen und diese Ge
mische eine Minute lang kräftig durchgeschüttelt. Ein Teil der Filtrate 
(etwa je 2 ccm) wird mit dem gleichen Volumen Eisessig gemischt und 
dann möglichst schnell hintereinander vorsichtig mit konzentrierter 
Schwefelsäure unterschichtet. Bei reiner Bandamacis entsteht an der 
Berührungszone ein gelblicher Ring, bei Gegenwart von Papuamacis 
eine röt.liche Färbung_ Falls nach I bis 2 :Minuten nicht eine deutlich 
rötliche Färbung eingetreten ist, ist die Reaktion als negativ anzusehen, 
weil später auch bei Banda.macis ähnliche FarbenWne entstehen. Aus 
diesem Grvnde ist auch die Kontrollprobe mit reiner Bandamacis nötig 
und es empfiehlt sich, den Schwefelsäurezusatz bei dieser zuerst vorzu
nehmen_ Bombaymacis gibt bei gleicher Behandlung eine farblose Zone. 

Es lassen sich auf diese Weise weniger als 20 °'0 Papuamacis nicht sicher 
erkennen. In zweifelhaften Fällen empfiehlt es sich deshalb mit noch verdünn
teren Lösungen zu arbeiten, und zwar nimmt man dann 0,1 g Pulver auf 20 ecrn 
Petroläther_ In diesen dünnen Lösungen treten die Färbungen zwar langsamer 
auf (2 bis 4 Minuten), auch bleihen sie sohwächer, aber sie sind so leichter ZU 
unterscheiden. 

Zur besse1'en 'Wahrnehmung' der Farbenunterschiede kann man unter 
die Reagenzgläser weißes Papier legen und im auffallenden Licht beooaehten. 
Dasselbe erreicht man auch durch Heben der Reagenzgläser und Betrachtung 
d~r Ringzone von unten gegen das Licht. Bei einiger Übung geiingt es, auf diesem 
Wege auch geringere Mengen als 20 °/. Papuamacis (bis etwa 10 ·1.) wahrzunehmen, 
namentlich wenn man mit selbsthergestellten Mischungen Kontrollen anstellt. 
Für die Praxis kommen geringere Zusätze kaum in Betracht. 

-.---------~---

') Mit dem Fett kann Jod- und Verseifungszahl bestimmt werden. 
') C. Griebel, Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 202. 



Gewürze lind Aromastoff!.'. 277 

Beurteilung: Macis-Asche nicht über 3% , Salz~äure-Unlö8lich{,H 
nicht über 0,5%. Bombaymacis_ hat höheren Fettgehalt (Äther
extrakt bis zu 50 % bzw. 67%) als Bandamacis (Fettgehalt bis 24%). 
Jodzahl des Fettes der letzteren 77 bis 80; der erRteren 50 bis 53. 

Muskatnüsse enthalten: 8-15% ätherisches Öl und im Mittel 
34% Fett; Aschengehalt höchstens 3,5%; Salzsäure-Unlösliches höch
stens 0,5%, Kunstprodukte von Muskatnüssen bestehen aus Legumi
nosenmehl, Bruchstücken oder Pulver von schlechten Nüssen, TOll und 
Muskatbutter. Durch Insektenfraß v!.'rdcrbene Muskätnüsse kommen 
öfter vor. Kalküberzug wird durch Einlegen in Yl'rdünnte Salzsäur(' 
erkannt. 

Verfälsch ungen: Papuamacis, auch lVIakassarmacis genannt VOll 

Myr. argentia, einer weniger aromatischen Muskatnuß; Bombay-Macis 1). 

(wilde geschmack. und geruchlose Sorte Myr. malabarica); Curcuma, 
gemahlener Zwieback, MaismehL ~ruskatllußpulv!.'r. gefärllte Oliven
kerne, Zucker u. a. 

Gewürz-Nelken 2). 

Defini tion: pie nicht vollständig entfalteten, getrockneten 
und gepulverten Blütenknospen von Eugenia aromatica Baillon u. and. 
Sorten (Myrtaceen). Sie müsseü unverletzt, voll sein und aus Unter
kelch und Köpfchen bestehen. Beim Drucke mit dem Fingernagel 
muß sich aus dein Unterkelch leicht ätherisches Öl absondern. Nelken. 
pulver soll braun und von gutem, kräftigem Geruch sein. 

Mikroskopischer Bau: Ölbehälter, Bruchstücke der Epider
mis, der· Gefäßbündel mit ihren schmalen Spiralgefäßen; Parenchym
fetzen. Durch Fe2Clu wird das. Gewebe der Nelken tiefblau gefärbt. 
Bringt man zu ölhaltigen Schnitten konzen. KOR, so entstehen säulcn. 
oder nadelföl'mige Kristalle (nelkcnsaures Kali); ihr Entstehen kann unter 
dem Mikroskop beobachtet werden. Kalkoxalatdrusen. 

Chemische Untersuchung: Asche und Salzsäure·Unlösliches, 
auch Analyse der Asch!.'. Bestimmung des Gehaltes an ätherischem 
Öl siehe Muskatblüte. 

Untersuchung des Nelkenöls (Eugenolbestimmung) nach K. ThoDls, 
Zeltsehr. f. U. N. 1904. 7. 123 (Ref.) u. E. Reich, cbenda 1908. 16.452. u. 1909. 
18. 406. 

Beurteilung: Asche höchstens 8 %. Salzsäure. Unlösliches 
höchstens 1 %; bei Nelkenstielen nicht mehr als etwa 10%. Ätherisches 
Öl mindestens 10%. Der Gehalt an letzterem schwankt in der Regel 
von 16-20%; bei Stielen etwa 5%' (Abnahme an ätherischem Öl, 
Zunahme an Asche.) 

Verfälsch ungen: Entölte Nelken, Nelkenstiele, Muttemelken 
(Antophylli, die Früchte des Nelkenbaumes), Kakaoschalen, Holzpulver, 
mineralische Zusätze, Mehl und andere mehr wie bei Pfeffer, Sandel. 
holz in gemahlenen Nelken. Zusatz von mehr als 10 % Nelkenstielen 

') Zahlreiche Urteilc_ Auszüge 1905 u. 1908. 
') R. Thamm, Zeitschr. f. U. N. 1906.12. 168; ,,,. Suthoff, ZusarnmAD' 

setzung einiger seltener Gewürze, Zeitschr. f. U. N. 1915. 30. :17, 
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wurde von den Landgerichten Nürnberg und Leipzig 1) als Verfäl80h~ 
beurteilt. 

Safran 2). 

Definition: Die getrockneten Blütennarben der im Herbste 
blühenden kultivierten Form von Crocus sativ. L. Iridaceen. 

Mikroskopische Merkmale: Zartzelliges, von engen Ge,., 
fäßen durchzogenes Parenchym, Narbenpapillen, Pollenkörner. Zur 
Erkennung der' Gewebselemente wird in Chloralhydrat aufgehellt und 
der Farbstoff ausgewaschen. 

Ringelblumen haben vielzellige Haare, Saflor ist kenntlich an den 
Harzschläuchen und den langgestreckten Oberhautzellen. 

Mikrochemische Untersuchung: Unter Paraffin betrachtet 
ist extrahierter Safran und Feminell (Griffelteile) hellgelb, echter Safra,n 
orangegelb. 

Läßt man zu trockenem Safranpulver vom Rande des DeckgläB
chens aus konzentrierte Schwefelsäure fließen, so entstehen bei echtem 
Safran dunkelblaue, bald in schmutzig violett und braun übergehende 
Strömungen in der Flüssigkeit. Bei Anwesenheit von Saflor (von deI 
Färberdistel Carthamus tinctorius L. stammend), Sandelholz, Anilinfarben, 
treten andere Färbungen auf. 

Chemische Untersuchung: Feuchtigkeitsgehalt, Asche und 
Salzsäure-Unlösliches. Daneben ist besonders auf Kochsalz, Borax, 
Salpeter und andere mineralische Beschwerungsmittel zu prüfen. M. Pier
lotS) hiilt die Stickstoffbestimmung zur Kenntnis der Reinheit des 
Safrans für zweckmäßig. Identitätsreaktion siehe den mikrochemischen 
Nachweis. 

Nachweis von Griffeln oder von extrahiertem Safran: 
a) nach Dowzard'): 0,2 g gepulverter Safran mit 20 ccm 5O%igem 

Alkohol im Glaszylinder übergieben und 21/ 2 , Stunden in Wasser von 
50° stellen, die Lösung abkühlen und filtrieren, IO ccm Filtrat = fr,I g 
Safran mit Wasser auf 50 ccm auffüllen und Tiefe der Färbung mit einer 
Chromsäurelösung vergleichen, weiche 78,7 g Chromsäure pro I enthält; 
davon entsprechen 100 ccm = 0,15 g Rohcrocin in 100 ccm Wasser. 
Gute Safranproben söllen nicht unter 50% Crocin enthalten. Nach dem 
Deutschen Arzneibuch sollen 100000 Teile Wasser durch 1 Teil Safran 
deutlich un.d rein gelb gefärbt werden. 

b) Verfahren von Pfyl und Scheitz, liiehe Zeitschr. t.- U. N. 1908. 18. 
347; Teichert, ebenda 753 ,(Kupferzahl). 

Nachweis fremder Farben durch Kapillaranalyse nach Gopels
röder-Kayser. 

5 g Safran digeriert man mit 50 ccm Wasser 24 Stunden lang (nicht 
kochen!) und hängt in den Auszug 4-5 cm breite Filtrierpapierstreifen. 

') Auszüge 1-912. 8. 771 u. 1908. 7. 372. 365. 
") Vgl. R. Krzizan, Zeitschr. f. U. N. 1905. 10. 249; Fresenlus und 

Grünhut, ebenda. 1900. 3. 810. Safran ist kein Farbstoff, sondern ein Lebens
mittel. 

') Schweiz. Apoth. Ztg. 1916. 36. 490; Pharm. Ztg. 1916. 804 (Ret.), 
') Zeitschr. t. U. N. 1899. 2. 522. 
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~aGh etwa 61:ltüudigem Stehen findet man !H'i AllWe~t'IlJwit fremde!' 
Farbstoffe die Streifen in verschiedener Höhe verschieden gefärbt. Man 
schneidet nach dem Trocknen die einzelnen gefärbten Stücke herauf;, 
wäscht mit heißem Wasser aus, kapillarisiert dieHe Lösungen zur voll
ständigen Trennung der Teerfarbstoffe unter Umständen nochmalf! 
und stellt endlich Reaktionen (Auffärbungcll auf Wolle oder SeidE" 
in weinsaurer LÖHung, die von Safran nicht gefärbt werden) mit den so 
gewonnenen wässerigen Lösungen an. Noch besser ist die folgende Me. 
thode Kaysers: Einen wässerigen Safran auszug behandelt man mit 
wenig Alkali in der Wärmp, neutralisiert und filtriert das abgeschiedene 
Crocetin ab. Die Lösung behandelt man kapillaranalytisch wie oben. 

Feststellung der Art der zngeRet.zt.en Teerfarhen vgl. aueh Vereinharungen 
für das Deutsche Reich II, 67. 

Rohrzucker kann mikroskopisch und in dt'r wässerigen Lösung 
mit a-Naphtol und Schwefelsäure (Violettfiirbung) erkannt werden. 

Quantita.tive Bestimmung nach Nockmann. Zeitschr. f. U. N. 1912. 
13. 453. 

Glyzerin ebcnda. 
Sandelholz wird nack A. Beythien 1) durch Ermittelung des 

Rohfasergehalts nach vorherigem Auswaschen des Crocins mit siedendem 
Wasser nachgewie»cn. Safran hat etwa 5%' Sandelholz etwa 62°(0 
Rohfaser. 

Bcurteil ung: Feuchtigkeitsgehalt nicht über ] 5% (im Wasspr. 
trockenschrarik bestimmt). 

Asche höchstens 8,0%; Salzsäure-Unlösliches höehstcns 1% , 

.8afranasche enthält Al20 3 ; Kalendulaasche: Mn; Safloraschc: Fe. 
Verfälschungen: 1. Durch Extrahieren und nachheriges Auf

färben mit Saflor, Sandelholz, Teerfarbstoffen. 2. Durch Beschweren 
mit löslichen und unlöslichen Mineralstoffen in Verbindung mit Honig, 
Sirup, Glyzerin, Baryt, Zinnoxyd, Borax, Kochsalz, Kreide, l\1agnesium
sulfat, gefärbtem Mehl, Curcuma usw. 3. Durch Unterschiebung VOll 

Ringelblumen, Saflor, Sandelholz, Fleischfasern, Maisgriffel, Griffeln 
der Safranblüte. Die Bezeichnung Feminell wird nicht nur auf Safran
griffel, sondern auch auf Ringelblumen angewendet, weshalb sie ganz 
vermieden werden sollte (Ed. Späth). 

Ein mäßiger Gehalt an Safrangriffeln (FeminelI) - etwa 10% -
wird nicht beanstandet. Sogenannter elegierter Safran muß aber ganz 
frei von Griffeln und Griffelenden sein. Verfälschung von Safran mit 
Rohrzucker, Borax und Ammonsulfat vgl. Urt. d. Reichsger. 2) vom 16. 
Febr. 1915; wegen Verfälschung mit Griffeln siehe Urt. des Landger. 
Leipzig vom 4. Okt. 1906 3 ) und des Landger. Karlsl'uhe vom 4. Sept. 1909. 

·Piment'). 
(Nelkenpfeffer, Neu· und Modegewürz, Almodi.) 

Definition: Die getrockneten nicht völlig reifen Früchte von 
Pimel1ta officin. Lindl. Myrtaceen. 

') Zeitschr. f. U. N. 1901. 4. 368. 
') Auszüge 1917. 9. 584. 
') Auszüge 1912. 18. 774. 777. 
') R. l'hamm. 7,eitschr. r. ll. N. 1906. 12. 16>'. 
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Mikroskopische Merkmale: Teils farblose, teils gelbe Stein· 
zellen von verschiedener Wandstärke, stark verdickte Trichome, farblose 
oder weinrote, dünnwandige Fetzen des Keimes, Ölbehälter, Haare, 
Kalkoxalatdrusen, kleine einfache oder gepaarte, meist zerbrochene 
Stärkekörnchen. Pigment mit Fe.CIs blau, mit Säuren (HCI, H.SO" 
Essigsäure) sich 'rot färbend. 

Chemische Untersuchung: Asche, Salzsäure-Unlösliches, u. U. 
auch Analyse der Asche; Ermittelung des Gehaltes an ätherischem Öl, 
Cellulose usw. Eisenockerüberzug durch Abwaschen mit verdünnter 
Salzsäure (Berlinerblaureaktion ). 

Beurteilung: Asche höchstel).s 6,0, Salzsäure-Unlösliches höch· 
stens 0,5%, ätherisches Öl mindestens 2%. Stiele und Blätter nicht 
über 2%; überreife Früchte nicht über 5%. 

Verfälsch ungen: Wie bei Pfeffer, auch mit Pimentmatta (das 
Mehl gedörrter Birnen), Nelkenstielen, Kakaoschalen, Sandelholz, 
Steinnuß usw.; künstlicher Pimentkörner ; Färben mit Eisenocker. 

Zimt 1). 

Definition: Die getrocknete, von der Oberhaut bzw. dem Peri· 
derm mehr oder weniger entblößte Rinde verschiedener Cinnamom
arten, besonders von Cinna.momum Ceylanicum Breyne und Cinnamom. 
Cassia Blume. Handelssorten: Ceylonzimt, chinesischer Zimt, Holzzimt. 

Mikr9skopischer Ba.u: Mannigfach geformte, teilweise nur 
einseitig verdickte Steinzellen und spindeIförmige Bastfasern. Im 
Rindenparenchym sind zuweilen einzelne Schleimzellen zu erkennen. 
Reichlich Stärke (meist etwa 8 p große und zu 2-8 zusammengesetzte 
Körner) und Trümmer des charakteristischen Steinkorkes. Die mikro· 
skopischen Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Arten von 
Zimtrinden . müssen in den Handbüchern nachgelesen werden. 

Die von Zimtbruch herrührenden Rindenstücke zeigen Epidermis 
mit Spaltöffnungen und kurzen Haaren. Innen anhaftende Holzbestand
teile des Cinnamomchips. Verkleisterte Stärke zeigt an, daß die Rinde 
durch Destillation mit Wasserdampf ihres ätherischen Öls beraubt worden 
ist. Nach Molisch färben sich alle Zimtrinden mit konzentrierter HCl 
intensiv blutrot, insbesondere enthalten die gegen das Cambium vor
springenden Markstrahlen den sich rötenden Farbstoff, der sich leicht 
mit Wasser extrahieren läßt. Ungefärbt gebliebene Teile weisen auf 
Fälschungen hin. 

Chemische Untersuchung: Bestimmwlg des alkoholischen 
Extrakts. (Hierzu nimmt man Alkohol von 0,833 spez. Gew.) Trocknen 
bis zur Gewichtskonstanz im Wassertrockenschrank und Wägen des 
getrockneten Extraktes. Nachweis von Zucker durch Polarisation in 
der wässerigen Lösung; man schüttelt 10 g mit Wasser, filtriert und ver
se.tzt 50 ccm des Filtrates mit 2,5 ccm Bleiessig und etwas TOllerdebrei. 
Nach dem Auffüllen zu 55 wird filtrip,rt und polarisip,rt. Vorprüfung 

1) E. Späth. Forschungsbel'. 1896. 3. 291; Zeitsehr. r. U. N. 1906. 11. 
447; H. J"ührlg und R. Tbamm. ebenda 129; R. Hetelmann. Pharm. 
iI1entro.lh. J896. ~7. 699, G. ~upp. Zettschr. t. U. N. 1899. ~. 209, 
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durch Schütteln mit Chloroform (Zuckerkristalle im Bodensatz). Bestim
mung des Zimtaldehyds 1), Asche, Sand usw_ 

Beurteilung: Aschesollgrauweißsein; nicht über 5%; inRCIUn
lösliches höchstens 2%. Äther. Öl nicht unter 1 %, alkoholischer Extrakt 
nicht unter 18%. Ceylon zimt zeigt im Polarisationsapparat schwache 
Linksdrehung. Zimtbruch hat in der Regel 8 und mehr Prozent Asche 
und über 4% Sand. 

Verfälsch ungen: Zimtabfälle, bruch (CiuIlamomchips) mit 
fremden Rinden, mit der ihres ätherischen Öls beraubten Zimtrinde, 
Zimtmatta (= -Hirsespelzenmehl), Sandelholz, Zucker, Walnußschalen. 
auffallend durch Sklerenchymzellen, Ocker, Kakaoschalen, Mandel
kleie usw. 

Seychellenzimt ist arm an ätherischem Öl und daher minderwertig. 
Zi m tersatz sind mit Zimtaldehyd durchtränkte indifferente Pulver 
von braunem Aussehen wie z. B. Faulbaumrinde oder Strohmehl. Siehe 
auch die Richtlinien zu Gewürzersatz S. 856. 

Aus Zimtbruch hergestelltes Zimtpulver muß deutlich als solches 
bezeichnet werden. Siehe auch das Urteil des Landger. Bielefeld vom 
30. Juni 1911 und Oberlandesger. Ramm vom 29. Aug. 1911 2). 

Senl 3); 

D efini ti on. a) Schwarzer Senf-Samen (bzw. -Mehl) von Bras
sica nigra Koch. b) Weißer Senf-Samen von Sinapis alba L. c) Sarepta
Senf-Samen von Sinapis juncea L. Crudferen. 

Mikroskopischer Bau: Querschnitt der Samenschale zeigt an 
der Epidermis Großzelfen; Steinzellenschicht wie kammartige Leiste 
mit hufeisenartig verdickten Schichten. Samenoberfläche (Flächen
ansicht) zeigt Felder mit Punkten (Vertiefungen). Die Kleberschicht 
und das zartzellige Gewebe des Keimlings ist charakteristisch. 

Mikroskopische Untersuch ung: Kalilauge färbt weißes 
Senfpulver sofort gelb, beim Erwärmen tief orange. Schwarzer Senf 
bleibt auch beim Erwärmen gelb. Fremde Cruciferen-Samen sind nur 
durch Vergleichspräparate zu erkennen. 

Chemische Untersuchung: Bestimmung VOll N, Fett usw. 
Bestimmung des Senföls 
nach Sohlioh t (Zeitsehr. f. analyt. Chem. 1891. 661 mit Verbesserungen. 
Zeitsohr. f. öffentl. Chem_ 1903. 9. 37): 25 g (auoh wenigor bei starker Senföl
entwiokelung) Senfmehl mit Wasser 4 Stunden bei Zimmertemperatur behandeln, 
die Masse ungefähr 15 Minuten lang zum Sieden erhitzen. Naoh völligem Ab
kühlen Myrosinlösung') zusetzen und diese, ohne zu erwärmen, 16 Stunden 
einwirken lassen oder man behandelt den gepulverten Samen mit 300 CCIlI 
'Yasser, in welohem 0,5 g \Veinsäure gelöst sind, 16 Stunden bei Zimmertempe-

') J. Hanus. Zeitsehr. f. U. N. 1903.6.817 und 1904.7.669. 
') Zeitsohr. f~ U. N. 1912. 4. 238. 
') Eingemachter Senf, Tafelsenf (Mostrich) ist mit Essig, Gewürzen 

und auoh Zucker hergestellt. 
') Man digeriert weißen Senfsamen mit kaltem Wasser, fällt die abm

trierte Lösung mit absolutem Alkohol und wäsoht den auf dem Filter gesammelten 
~iederschlag mit Alkohol, bis Eisenchlorid, Chlorbarium (n. Wasserzusatz) 
und Ammoniak keine Reaktion mehr gehen. Das :vr}'1'osin wir(! ohne AnwenduI)g 
VOI) Wärme getrocknet. 
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ratur. In beiden Fällen hat man von vornherein den EntwickeluDgskolben 
mit der eine alkalische Permanganatlösung enthaltenden Vorlage verbunden. 
Nach .dem Digerieren in beiden Fällen untel' Vermeidung. jeglicher Kühlung 
mögllchst viel aus dem Entwickelungskolben ab destillieren, Nach beendeter 
Destillation Inhalt der Vorlage nnter tüchtigem Durchschütteln erwärmen. 
das überschüssige Permanganat durch Zusatz von reinem Alkohol zel'Stören. 
das ganze auf ein bestimmtes Volumen füllen, lUischen, durch ein trockenes 
Filter filtrieren und in einem aliquoten Teil des Filtrats dic Schwefelsäure be· 
Atimmen. Man setzt noch zu dem abgegossenen Teil nach dem Ansäuern mit 
Salzsäure etwas Jod zu und fällt erst nach dem Erwärmen lUit BaCl,; erhaltene8 
BaSO, multipliziert mit 0.424 g = Senfölgehalt. 

Methode von Vuillemin, Zeitschr. f. U. N. 1p05. 10. 699. 
Siehe auch die Methode des deutS<'.hen Arzneibuchs. 
N"achweis künstlicher Färbung l ). Vorprüfung mit emlgell 

Tropfen Salzsäure (1: 3) (Tropäoline) bzw. mit Ammoniak (Cureuma). 
Zu eingehender Prüfung löst Bohrisch 20 g Senf (Mostrich) in 

100 ccm Wasser auf dem Wasserbad, filtriert die Lösung und kocht 
50 ccm der Lösung nach Zusatz von 10 ccm einer lO%igen Kaliumbisul
fatlösung mit einem ungebeizten Wollfaden. Ist der Faden sowohl 
nach dem Auswaschen mit Wasser als auch mit Ammoniak zitronengelb, 
so sind Teerfarbstoffe vorhanden. Oder 50 g Speisesenf mit 75 ecm 
70%igem Alkohol schütteln, 10 Minuten stehen lassen und filtrieren. 
Ein Teil des Filtrates + 10% Salzsäure (Rot- oder ViolE'ttfärbung bei 
Gegenwart von TropäolinE'n, MethylorangE' usw_). Einen weiteren Teil 
des Filtrates + 10% Ammoniak (Kurkuma), einen dritten Teil des 
Filtrates unter Zusatz von etwas Weinsäure mit Wollfaden ansfärben 
und Prüfung mit Salzsäure; einen vierten TE'il des Filtrates kapillar. 
analytisch prüfen. Bei Anwesenheit von Kurkuma starke Gelbfärbung, 
nach dem Trocknen der Streifen mit Borsäureltisung in Rot übergehend. 

Nachweis von Stärke qualitativ wie üblich; quantitativ naeh 
Kreis 2 ); 5 g Senf werden auf dem Wasserbade am Rückflußkühler 
mit 50 'ccm 8% iger alkoholischer Kalilauge 1 Stunde erhitzt, darauf 
mit 500J0igem Alkohol verdünnt und dureh einen Goochtiegel filtriert. 
Der mit 500J0igen Alkohol ausgewaschene Rückstand wird mit 50 ecm 
N.-Natronlauge 1 Stunde auf dem Wasserbade erwärmt, zu 250 CClll 

aufgefüllt und durch Asbest abfiltriert. 50 ecm des Filtrates werden mit 
50 ccm 95 % igem -Alkohol versetzt, nach dem Absitzen zentrifugiert 
und durch einen Goochtiegel filtdert. Nachwaschen des Rückstandes 
mit 50 und 95 % igem Alkohol, dann mit Äther, Trocknen, Veraschen 
und Wägen. Bereehnung auf asche- und wasserfreie Stärke mit 3% 

Abzug vom Endresultat als Versuchsfehler. 
Beurteilung: Senfpulver: Asche 4,5%, Sand 0,5%. Senföl· 

gehalt: Destillation von schwarzem Senf etwa 1 %' von weißem Senf = O. 
Beide Sorten enthalten etwa 30% durch Äther extrahierbares fettes Öl. 

Verfälschungen: Mit dem Samen anderer Cruciferen, besonders 
Rapsarten. Senfpulver und eingemaehter Senf (Mostrich) mit Getreide
mehl, Kurkuma, Leinsamenmehl, Rapskuchen, Maismehl,'feerfarbstoffen, 
~onservierungsmitteln (Salicylsäure, Benzoesäure usw.). 

') P. Süß, Pharm. Zentralh. 1905. 46. 291; A. E. Leach, Zeitsehr. 
f. U:N. 1905. 9. 697 (Ret.); A. Beythien, ebenda.1904. 8. 283; T. Bohrisch, 
ebenda 1904. 8. 285: P. K1\pke, Pharm. Zentralh. 190~. 293; Merl. ehenda, 
1908. 18. 526. 

') Chem. Ztg. 1910. 34. 1021; ZeitRchr. f. F. N. 1911. 21. 76<:. 
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Urteil des OberlandesgerichtH eöln betr. Senffärbung (Speisesenf) vom 
19. Aug. 1908, Zeitschr. f. U. N. i909 (Ges. u. Verord.) 118 und Landger. Entsch. 
Leipzig v. 10. April 1906, ebenda 1910, 20 (Ges. u. Verord.) 32.S. üher hlei· 
haltlgen Senf vgl. Ed. Späth, Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 656. 

Vanille l ). 

Definition: Die nicht völlig ausgereiften und getrockneten 
~chtkapse1n der aromatischen Vanille (Vanilla planifolia Andrews); 
Orchidee Mexikos und der Insel Reunion (Bourbon-Vanille). Orchidaceen. 

Mikroskopischer Bau: Besondere Anhaltspunkte hat man 
an den Gefäßbündeln, dem Parenchym mit Raphidenschläuchen und 
einzelnen Raphiden an der äußeren Epidermis mit Kalkoxalatkristallen. 

Chemische Dn tersuch ung: Vanillin besti m m ung, Extrak· 
tion von etwa 5 g zerkleinerter mit Sand gemischter Vanille mit Äther: 
Ausschütteln des Äthers mit einer Mischung von Natriumbisulfitlauge 
und H20 zu gleichen Teilen. Zersetzen der Lösung mit H280"und nach 
Entweichen der 802, die durch Einleiten von CO2 ausgetrieben wird, 
nochmals Ausschütteln mit Äther. Verdunsten des Äthers bei 40-50°. 
Trocknen im Exsikkator, Wägen des Rückstandes. Die wässerige Lösung 
der Vanillinkristalle färbt sich mit Eisensalzen violett, ebenso diejenige 
des künstlichen Vanillins. 

Nachweis von Benzoesäure nach Lecomte: Man mischt eine 
schwache Lösung von Phlo:roglucin in Alkohol mit dem gleichen Volumen 
Salzsäure und gibt zu der Mischung einen Kristall des vermutlichen 
Vanillins. Bestand derselbe wirklich aus Vanillin, so färbt sich die Mischung 
sofort schön rot, bestand der Kristall aus Benzoesäure, so bleiht dip 
Mischung farblos. 

Zur Trennung von Vanillin und Benzoesäure schüttelt man die äthe
rische Lösung mit Natriumbisulfitlösung aus und prüft den nach dem Ver
dunsten des Äthers zurückbleibenden Rückstand auf Benzoesäure nach 
dl'ffi S. 150 beschriebenen Verfahren. 

Beurteilung: Vanillin mindl'stens 2%' Feuchtigkeit höchstens 
20-28%. Asche höchstens 5%. 

Verfälschungen: Extrahierte Vanille mit Perubalsam bestrichen 
und mit BenzoesäurekristaUen bestreut. Beimengung schlechterer Sorten 
(La Guayra-, Pompona-, brasilianische Vanille, die sog. Vanillons oder 
Vanilloes). Sie enthalten neben Vanillin noch Piperonal; meist kürzer 
und stets breiter als echte Vanille. Aufgesprungene, dünne, gelblich
braune, steife Früchte sowie heliotropartig (piperonal) riechende sind 
keine normale Ware. Solche als Tahitivanille bekannte Ware ist schon 
mit Vanillin bestreut als "Veredelte Tahitivanille" bezeichnet wordl'n 
(Verfälschung); als "Vanille" in Verkehr gebracht, kommt Nach
machung in Betracht. Urt. d. Oberlandesgl'r. Düsseldorf v. 5. Aug. 1910 2). 

') W. Busse, Arbeiten aus dem Kais. Gesundh.-Amte. 1899. 111. I; 
J. Hanus, ZeitschI'. f. U. N. 1900. 3. 531. 657 und 1905.10.585. 

über Vanilleextrakte (vielfach aus Vanillin, ellmarin hergestellt) vgl. 
A. E. Leach, Zeitschr. f. U. N. 1904.8.523; Ref. undA. L. Wlnton, E. Monr 0 (' 

Bailey, ZeitschI'. f. U. N. 1906.11. 350. 
') 7.eit.Aehr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1912.4.91. 
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Die nachstehenden teilweise seltener benützten Gewürze sind 
nach denselben Grundsätzen zu untersuchen. In Betracht kommt fast 
nur die botanische und mikroskopische Prüfung; bei pulverförmigen 
Gegenständen die Ermittelung des Gehalts an Asche und von in Hel 
Unlöslichem; Beimischung VOll extrahierten Materialien ist durch Er. 
mittelung des Gehaltes an Öl bzw. ätherischem Öl feststellbar. 

a) Anis (auf Verwechslung mit Schierlingssamen achten!) •. Asche 
nicht über 10%; HOl-Unlösliches höchstens 2,5%; ätheri. 
sches Öl 2-3%. 

b) Kardamomen 1) Asche nicht über 10%; HCl-Unlösliches nicht 
über 4%. Ätherisches Öl nicht unter 3%. 

Verfälschung: Unterschiebung von geringwertigen Sorten, 
entölte Ware, Mehl. 

c) Fenchel (entölte ganze Früchte sind meistens geschmackloser, 
verschrumpfter, dunkler und spröder als gute Ware, bisweilen 
auch aufgefärbt) 2). Als Farbstoffe dienen:Schüttgelb,ein 
durch Fällung mit Alaun und Kreide oder Barytsalzen ge. 
wonnener gelber Farbstoff der Gelbbeeren und Quercitron" 
rinde, ferner Ohromgelb oder grüner Eisenocker. Asche 
höchstens 100f0, HOl-Unlösliches höchstens 2,5%, ätherisches 
Öl 3-6%. Künstliche Färbung ist Fälschung. Vgl. auch 
das Reichsgesetz betr. den Verkehr mit gesundheitsschäd
lichen FarbelJ- vom 5. Juni 1887.. 

d) Ingwer (wird meist geschält, mit S02 oder Cl gebleicht odet: 
gekalkt; gelber Ingwer ist Kurkuma). Kalk darf nicht 
mit vermahlen werden. Asche höchstens 8%, HOl-Unlösliches 
höchstens 3%. Kalküberzug mit verd. HOl abwaschen und be
stimmen. Extrahierter Ingwer kann auch an erniedrigtem 
Gehalt der Gesamtasche und besonders der wasserlöslichen 
Aschenbestandteile erkannt werden. Ätherisches Öl etwa 2%. 

e) Koriander: Asche -höchstens 7°/'0, HCl-Unlösliches höchstens 
2 %; ätherisches Öl. bis etwa 1%. 

f) Kümmel: (extrahierter Kümmel ist besonders dunkel); Asche 
höchstens 8%; HCl-Unlösliches höchstens 2%; ätherisches 
Öl 4-7%. Kümmelersatz ist Mutter- oder Kreuzkümmel 
(Cuminum Cyminum), muß gekennzeichnet sein. 

g) Majoran: geschnittener soll höchstens 12% Asche und 2,5% 
in. HCI Unlösliches, Gerebelter oder Blatt-Majoran höchstens 
16% bzw. 3,5.%enthaIten. Beim französischen Majoran muß 
man noch um je 1 % in Aschengehalt und im HCI-Unlöslichen 
höher gehen. Ätherisches Öl 0,7-{),90f0. Unterschiebung 
von fremden Blättem (Cistus albidus sowie insbesondere 
Coriaria myrtifolia (Gerbersumach). Nähere Angaben auch 
über die Untersuchungsweise siehe R. Seeger 3). 

-----
1) W. Busse, Arbeiten des Kais. Gesundh.-Amtes 1898. 14. 139; R. 

'rhamm, Zeitschr. f. U. N. 1906. 12. 168. 
I) Nachweis n. d. Verfahren von A. Juckenack und R. Sendtncr, 

ebenda, 1899. 2. 69. 329. 
I) Zeitsehr. f. U. N. 1915. 29. 156; Netolitzky, Ilhenda 1910. 19. 205. 

C. Gl'.lebel, ebenda 1919. 38. 141. 
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h) Kapern: Nachweis von Teerfarbstoff und Kupfergrünung s. Ge. 
müsedauerwaren. 

i) Zwiebel: Bestimmung von Senföl wie bei Senf. 
k) Hewürzpulvermischungen sind Mischungen verschiedener Ge

würze, die besonderen Zwecken dienen sollen, z. B. Leberwurst
gewürz für Schlächter, Lebkuchengewürz-, Kuchengewürz
mischung ; alle derartige Erzeugnisse dürfen außer Gewürzen 
keine anderen Stoffe, etwa Kochsalz bzw. Zucker enthalten. 
Derartige Waren tragen oft zur Verschleierung der wahren 
Zusammensetzung dienende Bezeichnungen. 

1) {;ewürzersatz (Gewürzpulver, -würfel u. dgl.). Die zur Durch. 
fiihrung der Ersatzmittelverordnung erlassenen Richtlinien 
dürften den allgemeinen Verkehrsanschauungen Rechnung 
tragen. 

a) Gewürz·Ersatzmittel sind nur zuzulassen, sofern sie in ihrem Würz
wert nach Art und Stärke demjenigen Gewürze, das sie zu ersetzen bestimmt sind. 
en tsprechen. 

b) Nach einem bestimmten Gewürz benannte Gewürzersatzmittel dürfen 
llicht lediglich durch Streckung des betreffenden Gewurz.,,, mit indifferenten 
Stoffen hergestellt sein. 

c) Gewürz'Ersatzmittel, die unter Verwendung auf chemischem Wege 
gewonncner"'(irzHtoffe hergestellt sind, müssen 'ais Kunsterzeugnisse gekenn
zeichnet sein, 

d) Gew(irzsa!ze, die unter Verwendung ätherischer Öle hergestellt sind, 
sind nur zuzulassen, wenn sie einen ausreichenden. der Bezeiehnung ent
sprechenden Würzwert haben; sonstige Gewürz-Ersatzmittel und Gewürz
mischungen dürfen nicht mehr als 50 v. Hundert Kochsalz enthalten. 

e) Der Zusatz anderer anorganischer Stoffe als Kochsaiz oder zum mensch
lichen Genuß ungeeigneter Stoffe bei der Herstellung von Gewürzersatzmitteln 
und Gewürzmischungen ist unzulässig, jedoch soll der Zusatz von Stroh- oder 
Spelzmehl nieht beanstandet werden; der Gehalt an Sand (in 10 '/,iger Salz
säure unlöslichen }}Iineralstoffen) darf 2,5 vom Hundert des Gewichts nicht 
übersteigen. 

Anhang: Kochsalz und Hewürzsalze: :Fälschungen kommen kaum 
vor, vereinzelt mit vergälltem Kochsalz (Vieh-), gröbere Ver
unreinigungen selten, und dann meist zufällig. Natürliche 
Beimengungen in kleinen Mengen sind "GipI:!, Magnesiumsulfat, 
Chlormagnesium, bisweilen auch Borsäure; der Wassergehalt 
wechselt wegen Feuchtigkeitsanziehung, steigt bis etwa 
3% (ungebundenes Wasser); die natürlichen Verunreinigungen 
Natriumsulfat und Calciumsulfat sollen nicht mehr als je 
I Ufo, Magnesiumchlorid nicht mehr als 0,5% betragen. 
Kleine Zusätze von Phosphaten, die zur Vermeidung des 
ZUBammenbacKe~s des Salzes gemacht werden, sind nicht 
zu b~anstanden. Viehsalz wird mit Eisenoxyd vergällt, für 
gewerbliche Zwecke sind b~sondere Vergällungsmittel vor
geschrieben. Gewürzsalze sind Mischungen von Salzen mit 
Selleriewurzel. und -samenpulver und anderen Gewürzen. 

Aromastoffe. Zitronen öl: Spezifisches Gewicht 0,858 bis 0,861; 
Zusatz von fettem Öl erkennbar durch Hinterlassung eines Fettfleckes 
auf Fließpapier. Das ätherische Zitronenöl ist flüchtig (daher zur qua.n· 
titativen Trennung geeignet) und hat eine spezifische Drehung 

[a]D = + 60 bis + 64°. 
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Terpenfreie und sesquiterpenfreie Zitronenöle weisen Linksdrehung auf. 
Zusätze von fettem Öl und von Alkohol erniedrigen die Polarisation. 
Alkoholbestimmung : Man versetzt 25 ccm mit je 2 ccm konzentrierter 
Aluminiumchlorid- und Natriumphosphatlösung, füllt mit Wasser auf 
llO ccm auf, mischt durch und filtriert. 100.ccm des Filtrates verdünnt 
man mit 25 ccm Wasser, destilliert in ein 100 cCDl-Pyknometer und 
bestimmt das spezifische Gewicht des Destillates, aus dem der Alkohol 
mit Hilfe der Tabelle, S. 664, abgelesen wird. Alkoholnachweis im 
Destillat mit Jodoformprobe, Methylalkohol nach dem S. 358 angege
benen Prüfungsverfahren. Terpentinöl hat ein spezifisches· Gewicht 
von 0,859-0,872 und eine Polarisation von -20 bis '-'-400 bei franz., 
+ 90 bis -150 bei amerikanischen Produkten und eine Refraktion 
von 65-67 Skalenteilen bei 250. 

Zi tronenessen zen (-aroma) sind in der Regel alkoholische Lösungen 
von Zitronenöl. 

Bittermandelöl und -Essenzen. Nachweis von Blausäure 
und Nitrobenzol s. Abschn. Konditorwaren (insbesondere Marzipan). 

Vanillezucker und -milchzucker, Vanillinzucker und 
-milchzucker (auch -salz). Untersuchungsweise sinngemäß nach den 
Angaben bel "Vanille", S .. 283. Beurteilung: Für Vanillezucker und 
-~mchzucker ist ein bestimmter Gehalt an Vanille nicht vorgeschrieben. 
Dieser muß aber derart sein, daß das Vanillearoma dem Zweck 'solcher 
Mischungen entspricht. Für Ersatz (Vanillin-) erzeugnisse ist durch 
die folgenden Richtlinien ein Mindest-Vanillingehalt vorgeschrieben .. 

Die zur Durchführung der Ersatzmittelverordnung erlassenen Richt
linien über Aromastoffe dürften den allgemeinen Verkehrsanschauungen 
entsprechen. . 

a) Als Träger für Vanillin ist ausschließlich Rohrzucker (Rübenzucker). 
sofern aber das ErzeugniS als Vanillinsalz bezeichnet ist. auch, Kochsalz zulässig. 

b) Zur Bezeichnung von Erzeugnissen. die unter Verwendung von Vanillin 
hergestellt sind. ist jede das Wort "Vanille" enthaltende Wortverbindung 
als Irreführung anzusehen. 

c) Vanillinzucker soll mindestens 1 vom Hundert. Vanillinsalz mindestens 
2 vom Hundert Vanillin enthalten. 

d) Zum Aromatisienm von Speisen. auch von Backwerk bestimmte trockene 
Zubereitungen (Pulver. Täfelohen und dgl.). die andereAromastoffe als Vanillin 
enthalten. sind nicht zuzulassen. 

Die Verwendung von Piperonal (Heliotropin) oder Kumarin an Stelle 
von Vanillin für Vanillinpulver und dgl. ist also unzulässig. 

Aromalösungen z. B. von Zitronenöl. Bittermandelöl sind als .. Essenzen" 
zu bezeichnen. wenn sie zur Herstellung von Kunstlimonaden. als .. Aroma". 
wenn sie zur Bereitung von Speisen. auoh Backwerk bestimmt sind. Ein be· 
~timmter Gehalt an ätherischem Öl ist nioht f~tgesetzt. Man muß indessen 
von derartigen Erzeugnissen einen so reichlichen Gehalt an aromatischen Be
standteilen verlangen. daß sie ihren Zweck vollkommen erfüllen. Weitere For
derungen z. B. betr. Deklaration s. die Ersatzmittelverordnung S. 861. 

XI. Zucker und Zuckerwaren" künstliche Süßstoffe. 

A. Rohr- und Rübenzucker, Speisesirup. 
1. Wasser (und Trockensubstanz). 10 g des feingepulverten Zuckers 

(Sirupen, Melassen setze man Sand oder Bimsstein zu) werden bis zum 
konstant bleibenden Gewicht bei 105 bis 1100 C getrocknet. Besser 
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wird im Vaku1}m getrocknet (siehe auch Abschnitt Honig). Bei gleich. 
zeitiger Anwesenheit von Invertzucker und Glukose bestimmt man das 
spezifische Gewicht einer hergestellten Zuckerlösung mittels Pykno
meters und entnimmt den Tafeln S. 660 den Zuckergehalt. 

2. Asche und Alkalität wird wie bei Fruchtsäften, Honig und anderen 
zuckerhaitigen Stoffen ermittelt. Siehe auch den allgemeinen Gang S. 31. 

Technische Methode nach Scheibler: 3 g Zucker werden in einer 
flachen Platinschale getrocknet, dann mit reiner konzentrierter Schwefel
säure durchfeuchtet, nach einigen Minuten über einer möglichst großen 
Flamme erhitzt und schließlich im Muffelofen weiß gebrannt (der Zucker 
bläht sich, deshalb Vorsicht!). Von dem Resultat sind 10% in Abzug 
zu bringen (Korrektur wegen Verwendung von Schwefelsäure). 

3. Mineralische Beimengungen und Metalle. Gips, Kreide, Schwer
spat mikroskopisch und durch die Untersuchung der Asche. (Kommen 
wohl selten vor.) Spuren von S03' Ca, Cl lassen sich in gewöhnlichem 
Zucker sehr häufig nachweisen, können aber nicht beanstandet werden. 
Metalle wie üblich. 

4. Nachweis von Mehl, 8tärke. Mikroskopisch und mit .Jodlösung 
in der üblichen Weise. 

5. Saccharose: 
a) Polarimetrisch 1). Das für die Polarisationsapparate mit Zucker

skala geltende Normalgewicht (siehe unten) löst man in Wasser, klärt 
wenn nötig mit Bleiessig oder Tonerdehydrat, füllt auf 100 ccmßuf, 
filtriert und polarisiert im 200 mm-Rohr; entfärbt man mit frisch ge
glühter Knochenkohle, so ist für absorbierten Zucker der mit den Normal
gewichten hergestellten Lösungen eineKorrektion in derWeise anzubringen, 
daß man die Resultate um 0,3--{),5 % für 3-5 g angewendeter Knochen
kohle erhöht. 1!'ür den SoleH-Ven tzke-Schei bIer-Apparat und für den 
Halbschattenapparat von Sch mid t'und Haensch ist das abzuwägende 
Normalgewicht 26 g zu 100 ccm. Das Normalgewicht für den Soleil
Dubosq-Apparat ist 16,35 g zu 100 ccm, das für die Kreisgradapparate 
75 g, Beobachtet man im 200 mm-Rohr, so entspricht bei den mit 
Zuckerskala versehenen Apparaten jeder Grad = I % Zucker. Bei den 
mit Kreisgradteilung versehenen Apparaten vonMitscherlich, Lauren t, 
Landol t und Wild bzw. dem jetzt am meisten gebräuchlichen deutschen 
Halbschattenapparat von Sch mid t und Haensch müssen die abge
lesenen Gradzahlen auf Prozente umgerechnet werden. Bei Benutzung 
dieser Apparate sind 15 g Zucker zu 100 zu lösen, da das Normalgewicht 
(75) dafür eine zu konzentrierte Lösung gäbe. Die im 200 mm-Rohr 
gefundenen Resultate sind mit 5 zu multiplizieren, wenn man Gewichts
prozente Reinzucker erhalten will. Ebenso ist die Korrektur bei Ver
lust durch Klärung in Anrechnung zu bringen (s. oben). 

Die für Lösungen unbekannter Stärke gefundenen Grade ent
sprechen dem Drehungsvermögen des vorhandenen Zuckers. Wird z. B. 
eine Saccharoselösung im 200 mm-Rohr bei 17,5° polarisiert, so ent
Rpricht I ° Drehung im Polarisationsapparat 

') Nähere Ausführungen siehe im allgemeinen Gang S. 44 sowie in den 
Ausführungsbestimmungen vom 18. Juni 1903 zum deutschen Zuckersteuer' 
gesetz vom 27. Mai 1896 bzw.6. Januar 1903. AnJage C. S. 74<1. 
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mit Kreisgradteilung' 0,75 g Zucker in 100 ccm Lösuug 

f Soleil-Ventzke-
S eh ei bIer 0,26 g " "" " 

mit Zuckerskala I Sch mid t-Haensch 
0,26 g " " " " 

Soleil-Dubosq 0,1635 g " " " " 
Die spezifische Drehung (aD) der Saccharose beträgt bei 17,50 C 

+ 66,5°. Man kann. den Gehalt einer Saccharoselösung (c), be
stimmt mit Rohrlänge I (ausgedr. in dm) und abgelesener Drehung a 
auch nach folgender Formel berechnen: 

a 
c = 1,504T' 

In Sirupen und lVIelassen (Zuckerabläufen) wird die Polarisation 
nach Anlage A der Ausführungsbestimmungen zum Zuckersteuergesetz 
unter Ällwendung des halben Normalgewichts der Substapz (13,00 g) 
aJ1.sgeführt. (Vez:doppelung der Polarisationsgradel) 

Berechuung des Saccharosegehaltes.aus der Differenz der direkt 
und nach Inversion erhaltenen Polarisationswerte s. Abschuitt Honig, 
S. 303. Bei Gegenwart von Invertzucker oder Raffinos.e wird durch 
deren Drehung die Rechtsdrehung der Saccharose verändert. Da nach 
MeißI 1 Teil Invertzucker 0,34 Teile Saccharose aufhebt, so hat man 
den bei der Saccharosebestimmung durch Polarisation gefundenen Zucker
prozenten die auf chemischem Wege ermittelte Menge Invertzucker 
multipliziert mit 0,34 hinzuzuzählen, um den wahren Gehalt an Rohr
zucker zu finden. 

b ) Gewichtsanalytisch nach der Inversionsmethode siehe S. 42. 
6. Invertzucker neben Saccharose. .Als frei von Invertzucker 

gilt Saccharose, wenn keine Reduktion eintritt, nachdem 10 g Zucker 
in 50 ccm Wasser gelöst und mit 50 ccm Fehlingscher Lösung 2 Minuten 
in einem Kolben von 250 ccm Inhalt gekocht wurden. 

Quantitativ nach A. Herzfeld 1). In einer Vorprobe ist festzu
stellen, ob der Invertzuckergehalt unter oder über 1 % beträgt. 

Ist weniger als 1 0/0 vorhanden, so löst man 27,5 g Zucker im 125 ccm 
Kölbchen, klärt mit Bleiessig gemäß Anleitung S. 39, füllt bis zur Marke 
und filtriert 100 ccm in einen mit 2 Marken bei 100 und HO ccm ver
sehenen trockenen Kolben ab. Man setzt Natriumkarbonatlösung bis 
zur Marke 110 zu, mischt und filtriert. 50 ccm des Filtrates = 10 g Sub
stanz werden nach der Invertzuckervorschrift (mit 50 Fehlingscher 
Lösung 2 Minuten) ~ekocht. 

Bei Anwesenheit von mehr als 1 % Invertzucker verwendet man 
eine entsprechend geringere Menge der Zuckerlösung, oder setzt, weil 
damit eine besondere Rechnung erforderlich wird, eine entsprechende 
Menge invertzuckerfreien Rohrzucker zu, so daß wiederum 10 g Sub
stanz. benutzt werden können. Die dem abgeschiedenen Kupfer ent
sprechende Menge Invertzucker kann man nachstehender Tabelle ent
nehmen, welche direkt Prozente . angibt,. 

1) Zeitschr. Vereins deutsch. Zuckerindustrie. 1890. \17. 195. Beythien. 
Handbuch. S. 6U. 



Zuckcr und Zuckt'rware:n, künstliche Süß~toffe. 28H 

WeUll nicht 27,5 g Zucker zur VerfügWlg stehen, löst man 10 g 
Zuckcr zu 50 CClll und verwendet vom Filtrate 25 ccm. In diesem Falk 
ist die Tafel von Baumann 1 ) zu benutzen. 

Tafel 
zur Berechnung des Prozentgehaltes an Invertzucker bei Gegenwart von 
Saccharose aus dem gefundenen Kupfer bei Anwendlmg von 10 g Substanz. 

: Invertzucker 
Cu mg : 

i "10 
i Invertzucker 

Cu mg 1 
I 0'. 

====5=0==~====0=,0=5====*===1=4=0==-=~-:====~='Q=<I====~==~3;~'-~-
55 0,07 145 0,53 235 I 
60 0,09 150 0,56 240 I 
65 0,11 155 0,59 245 i 
70 0,14 160 0,62 250 11 
75 0,16 ] 65 0,65 255 
80 0,19 170 0,68 260 I 
85 0,21 175 0,71 265 i 
90 0,24 180 0,74 270 I 

~~~ H~ H~ ~:~: :22~97~0r, 11, 

110 0,35 200 0,85 
] 15 0,38 205 0,88 295 
] 20 0,40 210 0,90 300 
125 0,43 215 0,93 305 
130 0,45 220 0,96 310 
135 0,48 225 0,99 315 

Tafel 

1,02 
1,05 
1,07 
1,10 
1,13 
1,16 
1,19 
1,21 
],24 
1,27 
1,30 
1,33 
1,36 
1,38 
1,41 
1,44 
1,47 
1,50 

zur Berechnung des Prozentgehaltes an Invertzucker bei Gegenwart von 
Saccharose aus dem gefundenen Kupfer bei Anwendung von 5 g Substanz 

(nach Baumann). 

I Invertzucker I ----I Invertzucker l --
Cu mg Cumg I . Cu mg 
_______ :!."_ _________ 1 ____ 0'. _ _ _ _ 

---------1 --------.--------------- ----.---_.-=c--==-===i=======~ 
(35)! (0,04) 135 1,10 235 2,21 

Invertzucker 

0/. 

40 0,09 140 1,15 240 2,27 
45 0,14 145 1,21 245 2,33 
50 0,19 150 1,26 250 2,39 
55 0,25 155 1,31 255 2,44 
60 11,311 160 1,37 260 2,50 
65 0,35 165 1,42 265 2,56 
70 0,40 170 1,48 270 2,62 
75 0,45 175 1,54 275 2,68 
80 0,51 180 1,59 280 2,74 
85 0,56 185 1,65 285 2,79 
90 0,~1 190 1,70 290 2,85 
95 0,66 195 1,76 295 2,91 

100 0,72 200 1,82 300 2,97 
105 0,77 205 1,87 305 3,03 
110 0,83 210 1,93 310 3,09 
115 0,88 215 1,98 315 3,15 
120 0,93 220 2,04 320 3,21 
125 0,99 225 2,10 
130 1,04 230 2,16 

') Zeitscbr. d. Vereins d. deutsch. ·Zuckerinduitj'ie. 1898. 779. 

Buj ar d· B aier. Rilfsbuch. 4. Auf!. 19 
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7. Raffinose In Saccharose. 

Raffinose (Melitriose) ist hauptsächlich in der Melasse enthalten, stärker 
rechtsdrehend als Rohrzucker, reduziert Fehlingsche Lösung nicht, gärt 
aber leicht mit Hefe. Wegen des stärkeren Rechtsdrehungsvermögens der 
Raffinose kann darnach zur Ausfuhr bestimmter Zucker zuckerreicher er
scheinen, als er ist; derselbe würde alsdann eine höhere Summe bei der Aus· 
fuhr als Steuerbonifikation erhalten, als er seinem wirklichen Saccharosegehalt 
nach erhalten würde. 

Spießige oder nadelförmige Kristallisation des Zuckers läßt Raffinose· 
gehalt vermuten, desgl. auffällig hohe Polarisation. Qualitative Prüfung, 
Überführung der Raffinose in Schleimsäme mit Salpetersäure 1) oder durch 
Vergärung der Zuckerlösung mit überhefe und Bestimmung der gebildeten 
Melibiose als üsazon. 

Quantitativ (polarimetrisch) 
0,5124 P-'-J 

Z = ------ - ---
0,839 

nach Herzfeld nach der Raffinoseformel: 
P-Z· 

R= 1,572 

Z = Saccharose J = Polar. n. Inv. 
P = Polar. vor Inversion R = Raffinosehydrat. 
P und J bezogen auf das ganze Normalgewicht. 

8. Stärkezucker (Glukose) in Saccharose durch Vergärung (vgl. 
unter B und im Abschnitt Honig) bestimmbar. Ist Saccharose frei von 
Stärkezucker, so bleibt die Drehung bei der Polarisation der ver· 
gorenen Flüssigkeit ±O. Vgl. auch Methode Juckenack-Past.ernack 
im Abschnitt Fruchtsäfte. 

9. Untersuchung der Zuckerabläule auf Invertzucker und Raffinose 
und Feststellung des Quotienten siehe die Ausführungsbestimmungen 
vom 18. Juni 1903 zum Zuckersteuergesetz im Anhang. Quotient ist. 
der Zuckergehalt, ausgedrückt in Prozenten in der Trockensubstanz 
(Brix-Proiente ). 

10. Unterscheidung von Rübenzucker und Zuckerrohrzueker. Indigo' 
karmin (indigschwefelsaures Kalium) entfärbt sich beim Erwärmen mit kon·_ 
zentrierten Lösungen von Rübenzucker bei einer Temperatur, bei welcher diese 
noch nicht die zum Erstarren notwendige Konsistenz haben -infolge des Ge· 
haltes an geringen Spuren von Nitraten, mit Zuckerrohrlösungen dagegen nicht. 

11. Sllhwefllg'e Süun. Nachweis s. übstdauerwaren. . 

Beurteilung. 

Rohzucker zeigt 94-98 0 Polarisation (Saccharose); 0,5-1,6% 
Asche und 0,7-2,5% Wasser; reine Handelsware enthält nur Spuren 
von Mineralstoffen und Wasser, Invertzucker und Raffinose. Konsum· 
zuckersort,en sind Raffinade, Brot-, (Hut.), Würfel., Pile~, Farin- und 
Kandiszucker. Verfälschungen mit Mineralstoffen und Mehl usw. lassen 
sich leicht erkennen. Ultramari,nzusatz ist erlaubt. 

Die Vorschriften des Zuckersteuergesetzes siehe S. 736. 
Speise. und Bäckersirupe sind meistens Miscliungen von Abläufen 

der Rübenzuckerfabriken und Stärkesirup, Aschengehalt nicht mehr 
als 7%' Die polarimetrische Untersuchung stößt vielfach auf Schwie
rigkeiten, da diese Sirupe schwer oder oft gar nicht entfärbbar sind. 
Man muß meistens mit stark verdünnten Lösungen arbeiten; sowie mit 
Bleiessig (s. Wein) und danach mit Tierkohle entfärben. Siehe auch 
die Untersuchung und Beurteilung von Rübenkraut S. 259. 

1) Herzfeld, Zeitsehr. d. Vereins d. deutschen Zuckerindustrie. 1892. 
42. 150. 
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B. Stärkezucker und Stärkesirup. 
1. Wasser. Man löst 10 g Trauben-Stärkezucker bzw. Sirup in 

100 ccm Wasser, gibt hiervon 25 oder 50 ccm in eine mit Seesand be
schickte Schale, dampft auf dem Wasserbad, soweit es geht, ein und 
trocknet 4-5 Stunden bei 1050 C; oder besser im Vakuum (siehe auch 
unter A)_ Indirekte Bestimmung des Extraktes bzw. Wassers aus dem 
spezifischen Gewicht der 100f0igen Lösung; vgl. auch unter A. 

2. Asche, siehe unter A. 
3. Unlösliche Stoffe durch Filtrieren, Trocknen und Wägen des 

Niederschlages in der üblichen Weise. 
4. Säure 1) durch Titration einer Lösung I: 10 mit 1/10 Normal

lauge und Phenolphthalein; Berechnung auf Normallauge für 100 g Sub
stanz. Qualitativ oder quantitativ auf schweflige Säure zu prüfen. 
(Vgl. die Abschnitte Fleisch und Wein.) 

5. Glucose und Dextrin. 
a) Glucose. 
a) Gewichtsanalytisch 2) nach Allihn siehe S. 42. Unter Um

ständen ist vorher mit Bleiessig zu entfärben und das überschüssige 
Blei mit phosphorsaurem Natrium zu entfernen. Hierbei ist zu berück
sichtigen, daß die Dextrine des Stärkezuckers und -sirups stets das Re
sultat fehlerhaft machen. 

{:J) Bestimmung durch Gärung 3): Man stellt eine 50f0ige Lösung 
her, versetzt 100 ccm derselben mit 20-30 g reiner ausgewaschener 
Bierhefe und überläßt diese Lösung mehrere (3-4) Tage der Gärung 
(die Zusammenstellung des Gärapparates und weitere Behandlung 
ist im Abschnitt Hefe beschrieben). Der Gewichtsverlust an Kohlen
säure mit 2,15 multipliziert, gibt den Glucosegehalt. Man kann auch 
so verfahren,. daß man den Alkoholgehalt in der vergorenen Flüssigkeit 
bestimmt; Durch Multiplikation der gefundenen Zahl mit 2,06 erfährt 
man den Gehalt an Glucose. 

Oder man bestimmt mittels spezifischen Gewichts den Zucker
(Extrakt-) gehalt einer lO0J0igen Lösung nebst zugegebener Hefe, 
läßt unter Schwefelsäureverschluß so lange gären, bis keine Gewichts
abnahme mehr stattfindet, und bestimmt dann wieder den Zucker
gehalt (Extrakt-) der Lösung, nachdem man zuvor den durch die Gärung 
entstandenen Alkohol durch Eindampfen der Lösung auf etwa 1/3 ver· 
jagt mid dann die Lösung mit Wasser auf das ursprüngliche Volumen 
gebracht hat; die Differenz vor und nach der Gärung X 10 = Glucose
gehalt in Prozenten. 

Die Dextrine und unvergärbaren Stoffe des Stärkezuckers drehen 
stark rechts, mittels 900J0igem Alkohol können sie aUf; einer stark kon
zentrierten Lösung ausgefällt werden; nach der Reinigung durch Wasser 
ist ihre nähere Untersuchung (Polari~ation) möglich. Die Dextrine 

') Schweiz. Lebensmittelbuch. H. Auf!. 
I) Siehe auch das Verfahren nach Rössing, Zeitschr. f. öffentI. Chem. 

1903. 9. 133 und 1904. 10. 1. 61. 277. 
') Methode Jodlbaur, Zeitschr. des Vel'eins f. Rübenindustrie. 38. 

308 und Zeitsehr. f. analyt. Chern. 1889. 28. 625. 

19-1< 
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könncn auch nach einem unter b mitgeteilten Verfa,hren quantitativ 
ermittclt werden. 

b) Dextrine. 
a) Bestimmung nach S. 44 durch Inversion im all~emeinen 

Untersuchungsgang unter Abzug der Glucosemenge, die gleichzeitig 
gewichtsanalytisch ermittelt wird. 

fl) Trennung von Glucose und Dext,rin mit Alkohol S. 39 
im allgemeinen Untersuchungsgang oder nach Sie ben 1) mit 1/: normaler 
Kupferacetatlösung 2). 

10 g Stärkezucker oder Sirup löse man in 500 ccm Wasser, ver
setze hiervon 50 ccm mit 100 ccm der Kupferacetatlö&ung, verschließe 
und lasse 2 Tage lang bei 450~C stehen. Nun ziehe man 75 ccm.der klaren 
Flüssigkeit ab, und koche, wenn nach eintägigem Stehen keine Reduk
tion mehr crfolgt, mit 45 ccm Seignettesalzlösung und 40 ccm der 1 %ig 
gemachten Glucoselösung, wäge das Kupferoxydul und berechne auf Cu. 
Die Differenz zwischen der ursprünglich angewendeten und zuletzt noch 
in Lösung befindlichen Kupfermenge gibt die von der Glucose redu
zierte Menge Kupfer. Das Dextrin wird durch Inversion lJach b a be
stimmt. Die vorher gefundene Glucose muß abgezogen werden; der Rest 
mit. 0,9 multipliziert = Dextrin (vgl. auch die Tafel S. 651) oder man 
fällt die Dextrine durch Alkohol, wie unter b, ,8 angegeben ist. 

6. Zuckorcouleur l vgI. die Abschnitte Bier und Spirituosen) ist meist aus 
Stärkezucker (-sirup) unter Zusatz von etwas Natriumcarbonat hergestellt. 

a) Rumcouleur muß in 84 'f,igem Alkohol löslich sein. 
b) Biercouleur muß in 75 'f,igem Alkohol löslich sein. Der Gehalt an 

Asche soll nicht mehr als 0,5 '/, betragen. MelassecouJeur hat jedoch einen 
höheren Aschegehalt. 

Beurteilung. 
Der Stärkezucker des Hancl&ls ist weiß (Prinla-) und gelb (Se

kundaware), sehr hygroskopisch, klar löslich. Wassergehalt 15-20%; 
Glucosegehalt (nebst Maltose) 65-75% (Rest: Dextrine, unvergärbare 
Stoffe usw. etwa 5 bis 15%), Asche 0,2-0,5%' Reiner Stärkezucker 
ist kein Handelsartikel. 

Der Stärke- (Kartoffel-) sirup ist ,,'asserhell und gelb; sogenannter 
Kapillärsirup ist wasserheII, sowie reiner und gehaltreicher als Stärke
sirup (44° Baume); Wassergehalt 15-20%; GIucosegehalt 25-49%, 
Dextrine etwa 28-44%; Asche 0,2-0,7%. Freie Säure in 100 g = 
0,25-2,00 ccm N-NaOH verbrauchend. Stärkesirupe enthalten häufig 
schweflige Säure; Kleine Mengen sind nicht zu beanstanden (s. aucb 
die Abschnitte Dörrobst S. 252 und Wein S. 435). Die früher ange
nommene Gesundheitsschädlichkeit der unvergärbaren Stoffe (Gallisine) 
wird neueren Untersuchungen zufolge verneint. Stärkezucker bzw. 
Stärkesirup besitzen höchstens 1/3_1/. der Süßkraft des Rohr- (Rüben-) 

1) Zeitsehr. des Vereins für Rübenzuckerindustrie. 1884. 837. 
') Man stellt sich eine Lösung von tunlichst neutralem Kupferacetat her, 

bestimmt darin den Kupfergehalt durch Reduktion mit überschüssiger Trauben
zuckerlösung, die Essigsäure durch übersättigen mit titrierter Natronlauge 
lnit Zl1rücktitrieren mit Schwefelsäure, und verdünnt die Lösung 80, daß sie 
im Liter 15,86 g Cu enthält. 
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Zuckers. Stärkesirup wird zur Verdickung von Marmeladen, :Frucht· 
säften, Likören, Marzipan und ferner in der Bonbonfabrikation ver. 
wendet. Die Beurteilung dieser Anwendungsform ist eine verschiedene, 
vgl. deshalb die einzelnen Abschnitte, bei welchen Stärkesirup vor. 
kommt. 

Gutachten des Kaiser!. Gesundh.·Amtes über dieVerwendung von Kartoffel· 
sirup bei der Herstellung von Nahrungsmitteln. Zeitschr. f. öft.Ohem. 1906. 295. 

C. Invertzucker. 
UntersuchuDg auf Wasser. Mineralstoffen, Metalle, Zuckerarten wie boi 

Honig. Invertzucker kann schweflige Säure oder andere namentlich von der 
Inversion herrührende Mineralsäuren enthalten. Prüfung auf Metalle, auch 
Arsen. Inyertzuckersirupe enthalten meistens erhebliche Mengen Rohrzucker, 
wenn sie nicht genügend invert.iert wurden. 

D. ~Iilchzucker. 

Untersuchung auf Reinheit durch Feststellung des Aschen· und stick· 
Htoffgehaltes. Kochprobe der Lösung gibt Anhaltspunkte, ob Albumin yorhallden 
ist. Mit Milchteilen verumeinigter Milchzucker löst sich trüb in Wasser. 

Nachweis von Rohrzucker nach Rothenfußer oder Baier und Neu· 
manll s. Abschnitt Milch. Beythien ulld Friedrlch haben verschiedene 
andere Methoden zum Rohrzuckernachweis geprüft, siehe Zeitschr. f. U. N. 
1908, 15.699 u. Pharm. Zentralbi. 1901.48. 39. Prüfung auf Metalle in der Asche, 
namentlich auf Blei u. Kupfer. 

Milchzucker muß neutral reagieren, darf keinen unnatürlichen (ranzigen 
oder käSigen) Geruch aufweisen. Wassergehalt höchstens 0,2 0/ 0 , Aschengehalt 
höchstens 0,25 8'.: Laktose (kristallwasserhaltig) 99,5 8' •• 

E. Zucker- und Konditorwaren, Speiseeis, ~[arzipan, Malzextl'akt. 

Zucker- und Konditorwaren und Speiseeis. 

a) Mineralische Körper wie Kreide, Gips, Schwerspat ermittelt 
man wie den Aschengehalt in bekannter WE'isE'. 

b) Farbstoffe. 
1. Prüfung auf Metallfarben: 
Man schabt den Farbstoff ab, oder man behandelt die Substanz 

direkt mit Hel und KClOa und untersucht auf Metalle nach den Regeln 
der anorganischen . Analyse. (Siehe die verbotenen Farbstoffe im Gesetz 
vom 5. Juli 1887 S. 688 und die amtliche Anleitung zur Untersuchung 
auf Arsen und Zinn S. 691. Vgl. auch den toxikologischen Teil betl'. 
Nachweis von Metallen.) 

2. Teerfarbstoffe. 
Der Nachweis geschieht durch Probefäl'ben mit Wolle usw., sowie 

durch die besonderen Reaktionen, die mit dem abgeschiedenen Farb· 
stoffe vorzunehmen sind. Siehe Abschnitt Wein, Fruchtsäfte, Senf. 

Nachweis von Dinitrokresol oder Pikrinsäure: Man zieht die Probe 
mit Alkohol aus, verdunstet den Alkohol und übergießt den Rückstand 
mit JO%igel' Salzsäure. Pikrinsäure entfärbt Rich sofort, Dinitrokresol 
nach einigen Minuten. Mit metallischem Zink versetzt entsteht nach 
1-2 Stunden bei Anwesenheit von Pikrinsäure eine blaue Färbung. 
yon Dinitrokresol eine hellblutrote. 
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c) Bestimmung des Rohrzuckergehaltes nach Anlage E des Zucker
steuergesetzes (s. S. 759), von Honig, von Stärkesirup, Dextrinen, siehe 
die betreffenden Abschnitte. . 

d) Künstliche Süßstoffe in der üblichen Weise, siehe die Abschnitte 
Bier; Wein und Süßstoffe, sowie Zeitschr. f. U. N. 1910, 20, 489 (Nach
weis in Gebäcken usw.). 

e) Umhüllungen von Stanniol auf Blei usw. 
f) Hühnereigelb vgl. Eiemudein S. 192. 
g) Fette insbesondere bei Milch· und Sahnenbonbons, Feststellung 

der Kennzahlen von Milchfett, Kokosnußfett u. dgl. 
h) Saponin s .. BraRselimonaden. 
i) Mehl (Stärkemehl) in üblicher Weise chemisch und mikroskopisch. 

k) Fruchtbestandteile in Speiseeis mikroskopisch s. Abschnitt 
Obstdauerwaren. 

I) Konservierungsmittel, insbesondere Ameisensäure, Benzoesäure, 
Flußsäure, schweflige Säure. Siehe Abschnitt Obstdauerwaren. 

m) Künstliche Aromastoffe siehe Fruchtsäfte; bezügl. Vanille Wld 
Vanillin s. Gewiirze. 

Marzipan. 

Bei der Untersuchung ist stets in erster Linie eine Fettextraktion 
nach Soxhlet auszuführen, nachdem die Masse mit Sand verrieben Wld 
bei 100° getrocknet war. An diese Besthnmung knüpft sich die Er· 
mittelung der fettfreien Trockensubstanz und· des Wassers 
(indirekt). Femer Mineralstoffe und Alkali tät. Der Gehalt an 
Saccharose wird durch Polarisation vor und nach der Inversion fest· 
gestellt, nachdem 10 g der Masse entfettet und im 200 ccm-Kölbchen 
mit lauwarmem Wasser angerührt, die erhaltene Lösung mit 6 ccm 
Bleiessig und 12 ccm gesättigter Natriumsulfatlösung versetzt und dann 
die Flüssigkeit auf 200 ccm aufgefüllt wurde. Zur Inversion (Ausführung 
S. 42) werden 100 ccm des Filtrates verwendet. BerechnWlg mitteIl:! 
der Formel von Clerget nach S. 48 und S. 760 im allgemeinen Unter· 
suchungsgang. Da das Resultat durch den erheblichen Gehalt an uno 
löslichen Stoffen beeinflußt wird, empfiehlt sich die Entfemung dieEler 
nach der in der steueramtlichen Vorschrift, Anlage E B f (S. 763) ge. 
gebenen Anweisung. 

Stärkesirupbestimmung siehe Abschnitt Fruchtsäfte S. 243. 
Nachweis von Mandeln und deren Ersatzs.toffe. Nach 

Fendler, Frank und Stüber!) wird das Fett durch Verreiben der 
Substanz mit· entwässertem Natriumsulfat und Ausziehen mit Petrol· 
äther gewonnen. Nach dem Abdunsten desselben soll der Rückstand 
nicht lange getrocknet werden. Dieser wird in folgender Weise unter· 
sucht: 

1. Gleiche Volumina Öl, gesättigte Resorcinlösung in Benzol 
und Salpetersäure (8 = 1,40) werden geIl1ischt. Pfirsich· und Aprikosen. 
kemöl geben schöne purpurviolette Färbung (Reaktion nach Bellier). 

') Zeitsehr. t. U. N. 1910. 19.371: siehe auch lIärtet und Hase eben da 
1908. 16. 602. 
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2. 5 Volumina Öl werden mit 1 Volumen eines frisch bereiteten 
Gemisches gleicher Teile Schwefelsäure, rauchender Salpetersäure und 
Wasser durchgeschüttelt. Mandelöl bleibt unverändert, Aprikosenkemöl 
färbt sich pfirsichblütenrot. Pfirsichkernöl soll ähnliche aDer schwächere 
Färbung annehmen. Parallelversuch mit Mandelöl anstellen (Reaktion 
nach Bie ber). 

3. Werden 1 ccm rauchende Salpetersäure, I ccm Wasser und 2 ccm 
Mandelöl bei 10° kräftig durchgeschüttelt, 100 soll ein weißliches, nicht 
rotes oder braunes Gemenge entstehen, welches sich nach 2, höchstens 
6 Stunden in eine feste, weiße Ma&se und eine braun gefärbte Flüssigkeit 
scheidet (Deutsch. Arzneibuch). 

Blausäure, qualitativ n. F. Schwarzi). 25 g Marzipan werden 
mit 30 ccm Wasser, das mit einigen Tropfen Kalilauge versetzt ist. 
1 Stunde ausgezogen. Der Auszug wird mit Schwefelsäure angesäuert und 
destilliert. D8,s 3 ccm betragende Destillat wird auf Berlinerblau und 
Rhodaneisen bildung geprüft. 

Die quantitative Bestimmung erfolgt durch Titrieren des mit 
einigen Tropfen Kalilauge und einer Spur NaCI versetzten Destillates 
mit n/20 AgNOa-Iösung bis zur bleibenden Trübung. 1 ccm dieser Lösung 
= 0,0027 g RCN. Außerdem gewichtsanalytisch in üblicher Weise . 

. Zum Nachweis von Nitrobenzol wird die Substanz mehrere Stun
den mit 30 ccm Alkohol ausgelaugt, der Auszug mit dem gleichen Volumen 
Wasser, einer Messerspitze Zinkstaub und 3 g KOR versetzt und der 
Alkohol <tuf dem Wasserbade zum größten Teil verjagt. Die vom Zink
staub klar abgegossenc Lösung winl mit Äther ausgek'chüttelt und dpr 
nach dem Verdampfen des Äthers erhaltene Rückstand mit Chlorkalk 
und stark verdünnter Schwefelsäure auf Anilin geprüft. Violett bi~ 
Rotfärbung noch in Verdünnung 1: 250000. 

Mandel-, Pfirsich- und Aprikosenkerne haben keine mikroskopisch er 
kennbaren Merkmale, andere Ersatzstoffe wis Kokosnuß, Erdnuß und Hasel
nuß können llllter Zuhilfenahme von Vergleichspräpara,ten auf diesem 'Vege 
ermittelt werden. 

Jlfalzcxtrakt. 

Die' Untersuchung erstreckt sich in der Regel auf den Gehalt an 'Wasser, 
Mineralstoffe, PhosphorSäure, Stickstoffsubstanz, Fett, Glyzerin, Stärkesirup, 
Rohrzucker nach dem in den Abschnitten Bier, Fruchtsäfte angegebenen 
Methoden. Bezüglich der Trennung der Zuckerarten sei auf den allg. Gang 
S. 48 verwiesen. 

Beurteilung. 
Neben dem Nahrungsmittelgesetz und der Verordnung über irre

führende Bezeichnungen kommen das Farben- und das Süßstoffgesetz 
in Betracht. 

1) Zeitschr. f. U. N. 1904. 7. 705. 
Bittermandelöl ist Benzaidehyd-Cyanwasserstoff; zur Herstellung von 

Essenzen u. Aromaerzeugnissen darf nur blausäurefreies Bittermandelöl benutzt 
werden. Künstlicher Benzaldehyd ist in der Regel chlorhaltig. Nachweis des 
Chlors siehe E. Sc h mi d t, Lehrbuch d. Pharmaz. Chemie .. 1911. Bd. II, 1132. 
Es kommt auch chlorfreier Benzaldehyd im Handel vor. Das Ausbleiben der 
Chlorreaktion könnte demnach kein Beweis für die Echtheit des Bittermandel
öls sein; Chlorgehalt Wüfde aber stets auf jtü:pst-lich\ltl Benzaldehyd deuten. 
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Zucker- und Konditorwaren können gänzlich aus Zucker be· 
stehen oder auch Zutaten wie. Milch, Sahne, Kakao, Mandeln, Honig, 
Fruchtsäfte usw. enthalten. Manche Sorten werden mit künstlichen 
Fruchtestern aromatisiert und gefärbt, auch mit Weinsäure und Zitronen
säure versetzt. Stärkesirup ist bei Bonbons notwendig und, weil nicht 
zur Täuschung dienend, zulässig; Mehl oder Stärkemehl .dagegen nicht, 
wohl aber Traganth und sonstige ,Schleim. und Bindestoffe. 

Kandierte Früchte und Pasten sind in gewissem Sinne auch Kon· 
ditorwaren, aber bei den Obstdauerwaren behandelt. Mit Zucker über
zogene und gebrannte Mandeln und ähnliches gelten als Konditorwaren. 
Zu den Konditorwaren rechnet man ferner Kleinbackwerk, Leb. und 
Honigkuchen, Torten, Schaumspeisen, Waffeln u. dgl. Diese werden 
unter Verwendung von Mehl, Milch und Eier hergestellt, können aber 
auch gefärbt sein. Soweit sie auf die Verwendung besonderer Zu· 
taten hinweisende Bezeichnungen tragen wie z. B. Schokoladewaffeln, 
Mandelgebäck, Honigkuchen usw. müssen sie in entsprechender Weise 
hergestellt sein (siehe auch den Abschnitt Back'yaren betr. Butterge
bäck) .. Diese Zutaten können auch in Form von Überzugs. oder Füll
masse vorhanden sein. Der Ersatz von Mandeln in gebrannten Mandeln 
durch Pfirsichkerne oder geraspelte Kokosnuß oder von Kakao dureh 
braune Farbe ist daher als Verfälschung 1) oder Nachmachung anzusehen. 
Gesundheitsschädliche Farben sind zu vermeiden; ebenso blausäurehaltiges 
Bittermandelöl und Nitrobenzol als Ersatz für Bittermandelöl wegen 
der Giftigkeit dieser Stoffe. Beimischungen von Beschwerungsmitteln 
wie Kalk, Schwerspat, Gips sind Verfälschungen. Blei, Kupfer, Zinn 
können namentlich durch ungeeignete Geräte oder unvorsichtige Be. 
handlung, Arsen durch verunreinigte Rohstoffe in die Waren gelangen. 

Siehe auch die Richtlinien der Ersatzmittelverordnung zu B3, 7 u. 8. 
Verdorbenheit kommt am häufigsten bei Backwaren, Torten 

u. dgl. vor. Anlässe dazu sind Schimmelpilze, Insekten- und Mäusefraß, 
Ranzigkeit, starke Feuchtigkeitsaufnahme (z. B. bei Eisbonbons), über. 
schüssiges Alkali oder Ammoniak von Backpulvern und dergI. 

Bei Speiseeis (Gefrorenem)2) war es, den Handelsgebräuchen ent· 
sprechend bisher üblich, daß bei Waren mit der Bezeichnung Fruchteis 
(Himbeer., Johannisbeer-, Zitronen· usw.) die Verwendung von Frucht· 
säften oder anderen Obstdauerwaren (Marmeladen, Kompotten) er
wartet wurde, ebenso bei Schokoladeeis. Vanilleeis muß Milch oder 
Sahne und Eier oder Eigelb enthalten .. Zusätze von Mehl und anderen 
Verdickungsmitteln sind unzulässig. Aus der Rechtsprechung seien fol
gende Urteile erwähnt. Urt. d. Landger. Elberleld. v. 4. Jan. 1912 und 
des Oberlandesger. Düsseldorf v. 11. März 1912 3), des Landger. Heidel· 
bergy.2. Jan. 1914 und des Oberlandesger. Karlsruhe v. 2. März 1914 4); 

Drt. d. Landger. Leipzig v. 7. März 19165). 

I) VgI. auoh Urt. des Landger. Sohneidemühl v. 1. Okt. 1914; Auszüge 
1917. 9. 502. 

I) Vgl. auoh J. König u. W. Buch berg, Zeitsohr. f. U. N. 1914. -27. 7St 
fiber die versohledenen Arten von Speiseeis und deren HerstellungsweiR!'. 

I) Zeitsohr. f. U. N. (Gas. 11. yerord.) 1912 .•. 269. . 
') Ausziige 1917. 9. 581. 
') Illbenqa 582. 
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Speiseeis soll nicht zu kalt sein, höchstens -4° haben. Die viel
fa.ch unhygienisch betriebene Herstellung des Speiseeises hat in manchen 
Orten und Bezirken zum Erlassen von Verordnungen geführt. Vgl. 
u. a. Bek. der Stadt Leipzig v. 9. Aug. 1911 1). 

Marzipan wird aus Mandeln und Zucker hergestellt. Rohmarzipan 
besteht zu 2/3 aus Mandeln, zu 1/3 aus Zucker und wird durch Anwirken 
mit Zucker zu MarzIpan und -waren verarbeitet. 

Nach den Beschlüssen der interessierten Kreise gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

Rohmarzipanmasse ist ein Gemenge Von feuehtgeriebenen Mandeln 
mit Zucker. Der Feuchtigkeitsgehalt darf nicht über 17%, der Zusatz 
von Zucker nicht über 35% derfertigen Marzipanmasse betragen. Außer
dem ist der Gehalt der Mandeln an Traubenzucker, z. T. in freiem Zu
stande, z. T. in Glykosidbindung 2) zu berücksichtigen. 

Als Verfälschung gilt ein Zusatz jeder Art (Hasel-, Wal., Erd. 
Kokosnüsse, Cashew, Pistazienkerne, Pfirsich- und Aprikosenkerne, 
Mehl· und Stärkemehl enthaltende Naturprodukte und Mischungen 
sowie Glyzerin und Stärkesirup). 

Marzipanwaren sollen bestehen aus einem Teil der festgesetzten 
Rohmarzipanmasse mit Zusatz bis zu P/2 Teilen Zucker. Zur Frisch
erhaltung kann bis zu 3,5% Stärkesirup hinzugesetzt werden. Der 
Zusatz des Stärkesirups ist dann aber in die Gewichtsmenge des Zucker. 
zusatzes zu legen. 

Die Verwendung von Zuckerguß, von Früchten und sonstigen 
Stoffen bei angewirktem Marzipan hat hierbei außer Rechnung zu 
bleiben. 

Ein durch Mitverarbeitung bitterer Mandeln entstehender Blau
säuregehalt soll nach K. B. Leh mann 3) in Marzipanmasse .nicht mehr 
als 7-10 mg, in Marzipanwaren nicht mehr als 3,5--5 mg in 100 g 
betragen. Nitrobenzol ist gesundheitsschädlich. 

Malzextrakt ist ein aus wäflserigen Malzauszügen durch Ein
dampfen zum Sirup oder zur Trockne gewonnenes Erzeugnis. Zusätze 
von Rohrzucker und Stärkesirup oder Melasse sowie von Verdickungs
mitteln (Glyzerin, Gelatine u. a.) sind unzulässig. Auf Malzzuckerwaren 
fand die für Malzextrakt gültige Begriffsbestimmung bisher keine An· 
wendung. Malzzuckerbonbons werden auch aus Rohrzucker und Stärke. 
sirup mit Karamelfarbe hergestellt; andere Zusätze sind aber ul1zuläsRig. 

F. Künstliche Süßstoffe. 
1. Saccharin (Benzoesäuresulfimid) kommt, auch als Natriumsalz 

(mit' 2 Mol. Kristallwasser), unter verschiedenen Namen (Zuckerin, Sykose, 
Monnets Süßstoff usw.) vor. Diese Süßstoffe zeichnen sich durch einen' 
etwa 300-500 mal süßeren Geschmack aus, als ihn Rohr- bzw. Rüben· 
zucker besitzt. Der Geschmack ist aufdringlich und sehr nachhaltig. 
Chemischer Nachweis bzw. Tdentitätsreaktionen: rlurch Schmelzen 

'} Zeitschr. t. U. N. (Gc •. u. Verord.) 1912. 392. 
I) In Rohmarzipan bis zu 6°/" in angewirktem bis zu 2'1,. 
a) Obern. Zeitg. 1915. 39. 514,. 
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mit Ätznatron, Erhitzen der Schmelze 1/2 Stunde im Ölbade bei 210 
bis 220°, Überführung in Salicylsäure (Bruylants, C. Schmidt), 
Nachweis letzterer mit Eisenchlorid 1); oder durch Oxydation des im 
Saccharin enthaltenen Schwefels zu Schwefelsäure durch Schmelzen 
erst mit Ätzkali und dann mit Salpeter, darauf Zersetzen der Schmelze 
mit verdünnter Salpetersäure und Fällen der gebildeten Schwefelsäure 
mit Bariumchlorid. Schwefelprobe durch Glühen von Saccharin mit 
einem Körnchen metallischem Natrium, das entstandene Natriumsulfid 
wird mit Nitroprussidnatrium nachgewiesen (Purpurrotfärbung). Reak· 
tion nach Riegler mit Paradiazonitranilin siehe die Handbücher. 

Den Nahrungs. und Genußmitteln muß beigemischtes Saccharin 
erst auf ziemlich umständliche Weise entzogen werden (vgl. .. Bier" 
und .. Wein"). Das dabei gewonnene Saccharin ist häufig mit Gerb· 
stoffen, Hopfenharzen usw., von denen es schwer zu trennen ist, ver· 
unreinigt. Zur Beseitigung dieser Stoffe empfiehlt Ed. Späth2) Zusatz 
von etwas Kupfernitrat, J. de Brevans3) behandelt mit EisenchlOl'~d 
und kohlensaurem Kalk. A. Herzfeld und F. W oHf') isolierten 
Saccharin durch Sublimation in besonderer Weise. Für die Geschmacks. 
prüfung ist Zusatz einiger Tropfen verdünnter Sodalösung zu dem Extrak· 
tionsrückstand zu empfehlen. Zur quantitativen Bestimmung kann 
die Schwefelsäureprobe verwendet werden. 1 mg BaSO, = 0,785 Saccharin. 
Nach einer vom Kaiserlichen Gesundheits·Amt ausgearbeiteten Me· 
thode5) wird eine Stickstoffbestimmung wie folgt ausgeführt: 0,5-0,7 g 
oder bei geringerem Gehalte der .künstlichen Süßstoffzubereitung an 
reinem Süßstoff entsprechend größere Mengen werden mit 20 ccm oder 
einer entsprechend größeren Menge einer etwa 20 0/ oigen Schwefelsäure 
2 Stunden am Steigrohre zum gelinden Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird die Flüssigkeit mit 200 ccm Wasser sowie mit Natronlauge in 
geringem Überschuß versetzt, das hierdurch entbundene Ammoniak 
überdestilliert und in einer 1/10 N·Schwefelsäure aufgefangen. Erhaltener 
N multipliziert mit 13,045 = Saccharin. (Andere N· Verbindnngen dürfen 
natürlich nicht vorhanden sein.) 

Trennung des Saccharins von organischen Säuren, wie Salicyl
säure und Benzoesäure, so~ie von Fetten, Duftstoffen siehe Zeitsehr. 
f. U. N. 1909. 18. 577 (G. Testoni); sowie E. Schowalter, ebenda, 
1919, 38, 185. 

Siehe auch die amtliche Anweisung zur Untersuchung von Saccharin 
selbst S. 804. 

2. Dulcin (Paraphenetolcarbamid) etwa 400 mal süßer als Rüben
zucker, durch Chloroform den Nahrungsmitteln entziehbar. Nachweis 
nach J orissen6). Das . extrahierte Dulcin wird in einem Reagensglase, 

'), Die 'Resorzinreaktion (grüne Fluoreszenz) nach Börnstein ist nicht 
brauchbar, da auch zahlreiche andere organische Substanzen diese Reaktion 
veranlassen können. 

I) Zeitsehr. f. angew. Chemie. 1897 . .579. 
8) Zeitsehr. f. U. N. 1901. 4. 180. (Ref.) 
') Zeitschr. d. Vereins f. Rübenzuckerindustrie. 1898. 658 und Zeitsehr. 

f. U. N. 1898. 1. 839. (Ref.) 
') Zeitsehr. f. N. U. 1903. 6. 861. 
') Chemiker-Ztg. 1896. 20. Rep. 114. 
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in 5 ccm Wasser suspendiert, mit 2-4 Tropfen einer frisch bereiteten 
salpetersauren Lösung von Merkurinitrat versetzt und das Gläschen dann 
8-10 Minuten in siedendes Wasser gebracht, wobei eine schwachvio
lette Färbung eintritt, die auf Zusatz geringer Mengen von Bleisuper
oxyd an Stärke zunimmt; bei Anwesenheit von 0,01 g Dulcin noch sehr 
deutliche Reaktion. Merkurinitratlösung wird folgendermaßen herge
stellt: 1-2 g frisch gefälltes HgO wird in HNOa gelöst, zur Lösung so 
lange NaOH zugesetzt, bis der entstehende Niederschlag sich nicht mehr 
ganz löst; man verdünnt mit H20 auf 15 ccm, läßt absitzen und dekantiert. 

Weitere Reaktionen z. B. nach Berlinerblau usw. siehe Verein
barungen für das Deutsche Reich. 

S. Glucin (Nasalz eines Gemisches einer Mono- und Disulfosäure 
einer Verbindung C19H18N.) 300mal süßer als Zucker; in verdünnter 
Salzsäure gelöst und nach dem Abkühlen Natriumnitritlösung und der 
Mischung eine alkalische a-Naphthollösung zugegeben, gibt rote, mit 
Resorcin oder mit SalicyJsäure ebenfalls in alkalischer Lösung, eine hell
gelbe Lösung. 

Zur Wertbestimmung von Süßstoff tabletten und sonstigen Süßstoff
erzeugnissen ist auch die Bestimmung anderer Stoffe (Verdünnungssto{fe wie 
Zucker, Natriumbikarbonat usw.) nötig'). Das Kaiserl. Gesundh.-Amt gibt 
hierzn eine Anweisung (s. S. 804). 

Die Beurteilung der Zusätze von künstlichen 8üßstoffen zu Nah
rungs- und Genußmitteln ergibt sich aus dem Süßstoffgesetz und dessen 
Ausführungsbestintmungen S. 799, sowie aus den einzelnen Abschnitten. 

Beimengungen von Mehl, Zucker und anderen Streckungsmitteln 
zu künstlichen Süßstoffen ist als Nahrungsmittelfälschung zu erachten. 

XII. Honig 2) und Kunsthonig. 

Der Honig ist auf Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack 
zu prüfen. Insbesondere ist auf sogenannten Bonbongeschmack, auf 
Karamelgeschmack sowie auf künstliches Aroma zu achten (Festsetz
ungen). Von nachstehenden Untersuchungsverfahren kommen für Kunst
honig namentlich die Ziff. 1-6 und 9 in Betracht. 

1. Wasser und Trockensubstanz. 1-2 g Honig werden mit 5-10 g 
ausgeglühtem reinem Quarzsand in einer flachen Glas- oder Platin
schale nebst einem kurzen Glasstabe abgewogen, mit 5 ccm Wasser 
vermischt und im Wasserbade unter Umrühren eingetrocknet. Das weitere 
Trocknen bis zum konstanten Gewicht wird im luftverdünnten Raum3 ) 

bei einer Temperatur, die 70 0 nicht übersteigt, ausgeführt. Die Schale 
wird in bedecktem Zustande gewogen und der Gewichtsverlust als Wasser 
angesehen. 

Der Trockenrückstalld und damit das Wasser kann auch aus der 
Dichte der Honiglösung bestimmt werden: Man wägt in einem kleinen 

I) Zeitschr. f. U. ~. 1903. 6. 861. 
I) Unter Benützung des Entwurfs zu Festset.zungen über Honig. 
') Hierzu hat Flehe einen besonderen Trockenapparat angegeben, der 

bei P. Altmann, Berlin erhältlich ist. 
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BecheJ.:gläschen 10 g Honig ab, löst diese Menge in etwa 25 ocm destil. 
liertem Wasser und füllt die Lösung durch einen Kapillartrichter in ein 
Pyknometer von etwa 50 ccm Inhalt. Gläschen und Trichter werden 
wiederholt mit Wasser nachgespült und das Pyknometer bei 150 bis 
zur Marke aufgefüllt, wobei auf eine gute Durchmischung des Pykno. 
meterinhaltes zu achten ist. 

Aus der gefundenen Dichte d (bezogen auf 40) der Honiglösung, 
wird der Prozentgehalt des Honigs an Trockenrückstand A nach folgen. 

d - 0$99915 
der Formel ermittelt: A = 0,000771 (Festsetzungen). Für die mehr 

gebräuchliche auf Wasser von 15° bezogene Dichte ergibt sich die Formel 
d-l 

Ö,00077( 
Da durch Auskristallisieren des Honigs bisweilen eine Entmischung 

eintritt, ist eine gründliche Durchmischung der ganzen Honigprobe 
vorzunehmen. Erwärmung darf dabei höchstens bis zu 50° stattfinden. 

2. Freie Säure. 10 g Honig werden in 50 ccm Wasser gelöst. Die
Lösung wird mit 1/10 normaler Alkalilauge titriert, bis ein Tropfen der 
Lösung empfindliches blaues Lackmuspapier nicht mehr rötet. Der 
Gehalt an freier Säure ist in Milligrammäquivalenten (= ccm Nonnal· 
lauge) für 100 g Honig 1) anzugeben. 

S. Asche und Alkalitiit. 10 g Honig werden in einer Platinschale 
mit kleiner Flamme verkohlt. Die Kohle wird wiederholt mit kleinen 
Mengen heißen Wassers ausgezogen, der wässerige Auszug durch ein 
kleines Filter von bekanntem AschengehaJt filtriert und das Filter samt 
der Kohle in der Schale mit möglichst kleiner Flamme verascht. Als. 
dann wird das Filtrat in die Schale zurückgebracht, zur Trockne ver
dampft, der Rückstand ganz schwach geglüht und nach dem Erkalten 
im Exsikkator gewogen. 

Die Asche wird mit überschüssiger 1/10 normaler Salzsäure und 
Wasser in ein Kölbchen aus Jenaer Geräteglas gespült, das mit einem 
Uhrglase bedeckte Kölbchen 10 Minutenlang auf dem siedenden Wasser
bad erwärmt und die erkaltete Lösung nach Zusatz von einem Tropfen 
Methylorange. und wenigen Tropfen Phenolphthaleinlösung mit l/lO 
nonnaler Alkalilauge bis zum Umschlag des Methylorange titriert. 
Darauf setzt man 10 ccm etwa 40%ige neutrale Chlorkalziumlösung 
hinzu und titriert weiter bis zur Rötung des Phenolphthaleins. 

Die zur Neutralisation gegen Methylorange verbrauchten mg.Äqui .. 
valente Säure (= ccm Normalsäure) ergeben die Alkalität der Asche: 
die vom Umschlag des Methylorange bis zum Umschlag des Phenol
phthaleins verbrauchten mg.Äquivalente Alkali (= ccm Nonnallange) 
ergeben mit 47,52 multipliziert die in der Asche enthaltenen mg Phos· 
phatrest (PO,). 

4. Direkt reduzierender Zucker. 50 ccm einer etwa O,4% igen 
Honiglösung werden mit 50 ccm Fehling scher Lösung in einem etwa 

") Die Säure des Honigs besteht im wesentliohen aus Apfelsäure und 
Milohsäure. zum kleinsten Teil aus. Ameisensäure. Bestimmung dieser Säuren 
siehe Abschnitt Wein und Obstdauerwlll'cn. 
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300 ccm fassenden Erlellmeyer sehen Kolben zum Sieden erhitzt. Da~ 
Anwärmen der Flüssigkeit soll möglichst rasch unter Benutzung eine/i 
Dreibrel1ners, eines Drahtnetzes und einer darübergelegten Asbest
pappe mit kreisförmigem Ausschnitt vorgenommen werden und 31/ 2 

bis 4 Minuten in Anspruch nehmen; sobald die Flüssigkeit kräftig siedet, 
wird der Dreibrenner mit einem Ein brenner vertauscht und die Flüssig
keit genau 2 Minuten im Sieden erhalten. Nach Ablauf der Kochdauer 
wird die Flüssigkeit in dem Koiben sofort mit etwa der gleichen Raum
menge luftfreien kalten Wassers vel'dünnt und durch ein gewogenes 
Asbestfilter filtriert. Das ausgewaschene Kupferoxydul ist als Kupfer
oxyd oder Kupfer zur Wägung zu bringen wld mit den für Invertzucker 
geltenden Reduktionsfaktoren auf Zucker umzurechnen. 

o. Prüfung auf Dextrine. des Stärkezuckers und Stärkesirups. 
a) Nach den Festsetzungen. 5 g Honig werden in 100 ccm ·Wasser 

gelöst; die Lösung wird mit 0,5 cmn einer 50f0igen Gerbsäurelösung 
versetzt und nach erfolgter Klärung filtriert. Ein Teil des Filtrates 
wird nach Zugabe von je 2 Tropfen konzentrierter Salzsäure (s = 1,19) 
auf jedes Kubikzentimeter der Lösung mit der 10fachen Menge abso· 
luten Alkohols gemischt. 

Durch das Auftreten einer milchigen Trübung wird die Gegen· 
wart von Dextrinen des Stärkezuckers oder Stärkesirups angezeigt 
(Verfahren von J. Fiehe1)). 

Zur Bestätigung der Gegemvart von Dextrinen des Stärkezuckers 
oder Stärkesirups kann die Bestimmung des spezifischen Drehungs
vermögens der Dextrine dienen. Zu diesem Zwecke sind in der Honig
lösung die Dextrine mit Alkohol zu fällen, durch wiederholtes Auflösen 
in Wasser und Fällen mit Alkohol zu reinigen und bei 1050 zu trocknen. 
In einelll Teil der getrockneten Dextrine wird die Aschenmenge bestimmt 
(a6fo), ein anderer Teil (bg) dient nach Lösung in Wasser (zu v ccm) 
zur Messung der Drehung polarisierten Natriumlichtes. Aus dem abge. 
lesenen Drehungswinke1 (a;o) und der Länge des Rohres (1 dm) wird die 
spezifische Drehung der wasser- und aschefreien Dextrine berechnet 
nach der Formel: 

a;o' V· 100 
[a]:o = 1. b. (100 -al' 

Eine spezifische Drehung von + 170 0 oder darüber2) läßt auf die 
Gegenwart von Dextrinen des Stärkezuckers oder Stärkesirups schließen. 

Bemerkt sei, daß Rechtsdrehung der direkt polarisierten Lösung kein 
genügender Verdachtsgrund auf Stärkesirup ist, da auch natürliche rechts
drehende Honige vorkommen und überdies dill Rechtsdrehung auch von einem 
Saccharosegehalt herrühren kann. Jeder Honig muß also vor und nach der 
Inversion polarisiert werden. Starke Linksdrehung kann im übrigen auch die 
Anwesenheit dextrinhaltiger Abbauprodukte der Stärke verdecken. 

b) Die Feststellung der spezifischen Drehung nach der Vergärung 
gibt keine zuverlässigen Resultate. 

') Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 30. Das Verfahren hat sioh bewährt. 
') Bel Honigdextrinell fanden Hilger und Wolff 119,9 biA 157°. Zeltschl'. 

I. U. N. 1904. 8. 110. 
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c) Das Verfahren von Beckmanni ) beruht darauf, daß die Dex. 
trine des Stärkezuckers und Stärkesirups, insbesondere deren Baryt. 
verbindung durch Methylalkohol leicht gefällt werden, die Dextrine des 
Naturhonigs dagegen nicht. 

Qualitativ 2): Man bringt in ein Reagenzglas 5 ccm einer 20%igen 
Honiglösung, versetzt sie mit 3 ccm Barythydratlösung (2 gBa(OH), 
zu 100 ccm) und fügt zu der noch klaren Mischung sofort auf einmal 
17 ccm Methylalkohol. Liegt reiner Honig vor, so bleibt die Mischung 
beim Umschütteln klar oder wird nur wenig getrübt. Bei starker flockiger 
Trübung (ev. Niederschlag) ist auf Zusatz von Stärkesirup oder Dextrin 
des Handels zu schließen. 

Die quantitative Bestinunung erfolgt ebenso, nur nimmt man bei 
geringer Trübung konzentriertere (bis 50%ige) Honiglösungen. Der 
Niederschlag wird in einen bei 55-60° getrockneten Gooch-Tiegel ge
bracht und dann mit 10 ccm Methylalkohol und 10 ccm Äther gewaschen, 
bei 55-60° getrocknet Und gewogen. 5 ccm einer 5%igen Stärkesirup
lösung sollen 0,1l6 g Fällung geben; durchschnittlich berechnet sich auf 
1 g Sirup = 0,455 g Fällung. 5 ccm einer 5%igen Stärkezuckerlösilng 
geben 0,036g Fällung; durchschnittlich gibt 1 g Stärkezucker 0,158 g 
Fällung. (Die Durchschnitte sind aus Versuchen mit 5,10 und 15%igen 
Lösungen berechnet.) 

d) Das Verfahren von König und Karsch 3 ) kommt zur Aus
führung, wenn der Honig rechtsdrehend ist. 

40 g Honig werden in einem Meßzylinder auf40 ccm mit Wasser 
aufgefüllt. 20 ccm dieser Lösung werden in einem 1/, I-Kolben unter 
langsamem Zuträufeln und fortgesetztem Umschwenken mit absolutem 
Alkohol bis zur Marke aufgefüllt und unter Umschütteln 2-3 Tage 
stehen gelassen. Von dem nach dieser Zeit herzustellenden Filtrat werden 
100 ccm nach Verjagung des Alkohols nicht ganz zur Trockne verdampft, 
der noch flüssige_ Rückstand mit Wasser auf 20 ccm gebracht, nach
dem er zuvor mit Bleiessig in bekannter Weise geklärt war. Die Lösung 
wird polarisiert. Falls Rechtsdrehung eintritt, muß die Lösung noch 
nach Inversion durch Polarisation auf Saccharose (siehe Ziffer 6) ge
prüft werden. 

6. Saccharose wird neben Invertzucker nach vorgenommener 
Inversion gewichtsanalytisch bestimmt. Die Inversion des Honigs wird 
in einer Lösung 1: 10 ausgeführt. Man löst zunächst 10 g Honig in 75 ccm 
Wasser, gibt 5 ccm HCI (s = 1,19) zu und füllt auf 100 ccm auf. Die 
weitere Ausführung nach S. 4;1. Die Differenz beider Invertzuckerbestim
mungen multipliziert mit 0,95 = Saccharose. Die meisten Honige enthalten 
geringe Mengen Saccharose. Saccharose kann auch durch Polarisation 
vor und nach Inversion nachgewiesen werden. Rechtsdrehung des direkt 
polarisierten Honigs beweist noch nicht Anwesenheit von Saccharose; 
es kann vielmehr auch Glucose bzw. Stärkesirup oder Dextrin vor
handen sein. Man muß also stets invertieren bzw. nach Ziffer 5 verfahren, 

') Zeitschr. f. analyt; Chemie 1896, 263; Zeitsehr. f. U. N. 1991. 4. 1065. 
I) Zeitschr. f. U. N. 1907. 14. 21. 
a) Zeitsehr. f. analyt. Chemie 1895. 34. 1. 
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um einen tieferen Einblick in die Zusammensetzung der Zuckerstoffe 
zu erhalten. Ausführung: 

a) 10 g Honig löst man in 50 ccm Wasser, klärt mit etwas Tonerde
hydratbrei, füllt auf 100 ccm auf, filtriert und polarisiert nach dem 
Abkühlen im 200 mm-Rohr nach 24 Stunden (Birotation kann jedoch 
mit 1-2 Tropfen Ammoniak aufgehoben werden). 

b) 50 ccm voriger Lösung 10 g: 100 CCln geklärt wie oben, invertiert 
man mit 5 ccm Salzsäure (s = 1,19) 5 Minuten auf dem Wasserbad 
bei 67-70°, kühlt sofort ab, neutralisiert, bringt auf 100 ccm und 
polarisiert wie unter a) Resultat X 2. Zunahme vorhandener ursprüng
licher Linksdrehung oder Abnahme vorhandener ursprünglicher Rechts
drehung deutet auf Rohrzucker. 

Der Saccharosegehalt läßt sich aus den Ergebnissen der Polari
sation einer Honiglösung 10 g: 100 ccm im 200 mm Rohr vor und nach 
der Inversion berechnen, indem man nach P. Leh mann und H. Stad
linger1 ) die Differenz beider Werte2) mit 5,725 multipliziert. Produkt 
= Saccharose in Prozenten. Fiehe und Stegmülle"r3) fanden die Werte 
bei dieser Bestimmung etwas, jedoch nicht über 1,5%' höher als bei der 
Gewichtsanalyse. 

7. Stickstoll nach Kjeldahl vgl. S. 34. 
8. Besondere Reaktionen zum Nachweis von Verfälschungen. 
a) Reaktion nachFiehc'): Nachweis von künstlichem Invert-

zucker bzw. Kunsthonig. Bei der Inversion von Saccharose mit 
Säuren bildet sich P-Oxy-ö-methylfurfurol, welches auf Zersetzung des 
Invertzuckers, besonders der Fruktose zurückzuführen ist. Die auf den 
Nachweis dieses Zersetzungsproduktes beg~ündete Reaktion wird nach 
den Festsetzungen folgendermaßen angestellt: 5 g Honig werden mit 
reinem, über Natrium aufbewahrtem Äther im Mörser verrieben, der 
ätherische Auszug wird in ein Porzellanschälchen abgegossen. Nach dem 
Verdunsten des Äthers bei gewöhnlicher Temperatur wird der Rückstand 
mit einigen Tropfen einer frisch bereiteten oder unter Lichtaibschluß 
aufbewahrten Lösung von 1 g Resorcin in 100 g Salzsäure (s = 1,19) 
befeuchtet. Eine dabei auftretende starke mindestens eine Stunde be
ständige, kirschrote Färbung läßt auf die Gegenwart von künstlichem 
Invertzucker schließen, während schwache rasch verschwindende 
Orange- bis Rosafärbungen von einer Erhitzung des Honigs herrühren 
können. 

Anderweitige Vorschriften zur Ausführung der Reaktion stellen 
keine Verbesserungen dar. Verfährt man genau nach der Fieheschen 
Vorschrift unter Hinzuziehung einwandfreien Materials zu Kontroll
prüfungen, so erhält man einen sicheren Blick über die Fehlerquellen 
und die Tragweite der Methode. Schwache Rotfärbungen sind nicht 
als positive Reaktion anzusehen, ebensowenig nachträglich nach kurzer 

1) Zeitsehr. f. U. N. 1907. 13. 415. 
') In Frage kommen drei Fälle; a = Polarisation vor der Inversion; 

h = Polarisation nach der Inversion. 
1. (+a)-(+ b) = a-b; 2. (+ a)-(-b) = a +b;3. (-a)- (- b) = b - a. 

a) Arb. a. d. Kais. Gesundh.-Amt 1912. 40. 305. 
') Zeitsehr. 1. U. N. 1908.16.76; weitere Literatur siehe die Handbücher. 
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Beobachtungsdauei" (etwa 5 Minuten) eintl'etende~'ärbUllgen. Det 
Einwand, daß das Erhitzen des Honigs auf 100° allein schon zu einer 
positiven Reaktion führe, wird von der Mehrzahl der Autoren bestritten. 
Weml dies bei noch höherer Temperatur bis zu einem gewissen Grade 
der Fall ist, so kann diesem Umstand aber keine praktische Bedeutung 
beigemessen werden. Allmählich. scheint erfreulicherweise der Wert 
der Methode erkannt zu werdenl ). 

Die Reaktion nach Jägersch mid2) stellt eine Modifikation der 
Fieheschen Reaktion dar. Zahlreiche Beobachtungen sind bisher 
damit nicht gemacht. 

b) Reaktion nach Leya) zur Unterscheidung des Naturhonigs von 
Kunsthonig: 5 ccm der filtrierten Honiglösung 1 + 2 werden in einem 
Reagenzglase mit 5 Tropfen einer möglichst frisch bereiteten Silberlösung 
gemischt~ die man durch Fällen einer Lösung von 1,0 g Silbernitrat in 
10,0 ecm Wasser mit 2,0 ccm 15%iger Natronlauge, Lösen des gesam
melten und mit etwa 40,0 ccm Wasser gewaschenen Silberoxyds in 
100J0igem Ammoniak zum Gewic~te von 11,5 g erhält. Das Reagenz
glas wird dann mit einem Wattepfropfen verschlossen in ein siedendes 
Wasserbad gesetzt; nach 5 Minuten (unter Lichtabschluß) wird es heraus
genommen und beobachtet:. Naturhonige geben nach Ley ein Gemisch 
von dunkler Farbe, das nicht durchsichtig, aber fluoreszierend ist, letz
teres namentlich bei Heidehonigen. Beim Umschütteln wird das Gemisch 
braunrot, durchsichtig, an der Glaswandung einen braungrünlichen 
bzw. gelbgrünlichen Schein zurücklassend, das ein besonders bezeich
nendes Merkmal der Reaktion sein soll. Kunsthonige, Honigsurrogate 
oder deren Gemische mit Naturhonigen erscheinen nach gleicher Be
handlung undurchsichtig braun bis schwarz, besonders aber fehlt der 
gelblichgrüne Schein. Die yon vielen Seiten nachgeprüfte Methode 
ist nicht zuverlässig. Die Reaktion ist vom Eiweißgehalt abhängig; 
dieser ist aber bekanntlich bei Honigen besonders schwankend. 

c) Die Brownsche Reaktion') zum Nachweis YOn Kunsthonig: 
;; ccm der ursprünglichen Lösung 1 + 2 werden in einem Reagenzglase 
yorsichtig mit etwa 2 ccm einer Mischung von 5 ccm Anilin mit 5 ccm 
Wasser und 2 ccm Eisessig überschichtet. Die Berührungszone soll bei 
Kunsthonig rot sein. 

d) Eiweißfällung mit Gerbsäure nach R. Lund6 ) zur Erkennwlg 
YOn Kunsthonig: 10 ccm einer 20°/oigen Honiglösung läßt man nach dem 
Filtrieren in eine Röhre fließen, die etwa 32,5 cm Länge und im 
oberen Teile 16, im unteren 8 mm lichte Weite hat. Der untere Teil 
faßt etwa 4,5 ccm und ist in Kubikzentimeter geteilt. Der Übergang 
vom unteren zum oberen Teil verteilt sich auf 3-4 cm Länge, die Ver-

1) Literatur zur Fieheschen Reaktion siehe die Handbücher. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 113. Siehe auch H. Wüte, ebenda. 18. 628. 
B) Zeitschr. f. U. N. 1904. 8. 519. Eingehende Literatur, insbesondere 

über die praktische Brauchbarkeit siehe die Handbücher. 
') Zeitschr. d. Vereins deutscher Zuckerindustrie. 1908. 46. 751; Zeitscllr. 

f. U. N. 1909. 17. 469. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 128; die Methodo beruht auf der AusfäUung 

der Eiweißstoffe (Enzyme) durch Tannin. Soltsien fällt mit Ferrocyankalium 
in essigsauret· Lösung; vgl. Phal'm.-Ztg. 1907. 52. 1071. 
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jÜllglUlg i~t also eine allmähliche. Der obere 'reil trägt Marken bei 20, 
35 und 40 ccm. Das Filter wird llachgewaschen bis zur Marke 35 C0111. 

Man fügt dann 5 ccm einer 0,5%igen Gerbsäurelösullg hinzu und mischt 
vorsichtig. Nach 24 Stunden wird das Volumen des entstandenen Nieder· 
schlages abgelesen. Die an den Wandungen haftenden Niederschläge 
lassen sich leicht durch Neigen oder Drehen usw. der Röhre loslösen. 
Dunkle Färbung des Niederschlages weist auf Fe· Gehalt hin. 

9. Nachweis von Farbstollen und künstlichen Süßstollen wie bei 
Wein, Fruchtsäften usw. Sofortige Rot- oder Rosafärbung einer Honig
lösung nach Zugabe von Mineralsäuren läßt auch ohne Verwendung 
eines Wollfadens auf Teerfarbstoffe schließen (Festsetzungen). Da auch 
der natürliche Honigfarbstoff mit l\fineralsäuren beinl Erhitzen Rot
färbungen gibt, so sind nur die sofort und in der Kälte auftrotendt'1l 
Färbungen als kennzeichnend anzusehen l ). 

10. Die biologische Untersuchung mit Hilfe von Antisera wird 
in der Schweiz praktisch verwendet. Vgl. quantitative Präzipitin
reaktion nach Thöni2). 

11. Prüfung auf Fermente nach Auzinger 3). 

a) Diastatische Probe. 5 ccm einer frisch bereiteten 200/oigen 
Honiglösung werden mit 1 ccm einer 1 0/ oigen Lösung von löslicher Stärke 
versetzt und 1 Stunde im Wasserbad bei 40° erwärmt. Sodann werden 
f'inige Tropfen einer Jod-Jodkaliumlösung (1 g Jod und 2 g Jodkalium 
in 300 ccm Wasser gelöst) hinzugefügt. Sind diastatische Fermente 
abwesend, zerstört oder geschwächt, so ist noch unveränderte Stärke 
vorhanden, die nunmehr durch .Jod gebläut wird; bei ungeschwächten 
diastatischen Fermenten tritt dagegen eine gelbe bis gelbgrüne oder 
hellbraune Färbung auf. Nur die sofort nach Zugabe der Lösung auf
tretenden Färbungen sind als kennzeichllf'nd anzusf>hen (Wortlaut der 
}\'estsetzungf>n ). 

b) Parareaktion I und H. 10 ccm je einer HOlliglösung der in 
Anmerkung angegebpllen Zubereitungsweise4) werden mit 10 Tropfen 
einer frisch bereiteten 2% igen Paraphenylendiaminlösung versetzt, um
geschüttelt und hierauf 10 Tropfen 1 %ige Wasserstoffsuperoxydlösung 
hinzugefligt und nochmals umgesehüttelt. Die Proben bleiben 20 Stunden 
bei 15° stehen. Nach dieser Zeit werden manche Honige sich ganz oder 
teilweise entfärbt haben. Man ,;tellt dann die Proben weitl're 5-10 
Stunden in ein Wassl'rbad von 45°, worauf man nach jeder Stunde 
die etwa entfärbten Proben herausnimmt und aufzeichnet. 

Die rohen unl'rhitzten Honigproben werdl'n innerhalb 3-]5 Stun
den lila bis tiefblauviolett, dann werden die Lösungen bis hellgelb, hell-

1) v. Buchka, Das Lebensmittelgewerbe. Bd. 1I. 77. 
') Mitteil. d. Schweizer Gesundh.-Amt 1911. 2. 81; 1912. 3. 74; 1913. 4. 

71; vgl. auch J. Langer, Zeitschr. f. U. No 1910. 20. 5!J6. Kontroll. Bienen
antiserum kann von den amt!. schweiz. Untersueh.-Anstalten heim Schweiz. 
Gesundh.-Amt hezogen werden. 

') Z. f. l'. X. 1910. 19. 65; siehe aueh ]'. Gothe, ebenda, 1914. 21>. 
~73. ~86. 

') 100 g Honig werden mit ~oo g gekochtem und wieder auf 45· abge
kühltem destilliertem Wasser gut gemischt ulldnötigeIlfalls zur leichteren Lösung 
auf kurze Zeit in ein "'asserbad hei 40· gestellt: nie Lö"nng wit'd II i eh t filtriert. 

Bujard-Baier. Hilfebuch. 4. Auf!. 20 
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orange, hellrötlichbrawl. Je nach der Stärke Wld Art der ErhitzWlg 
schlägt der Farbenton von tiefblauviolett in andere Farbentöne als die 
angegebenen über. Kunsthonige und gefälschte Honige haben einen 
tiefschmutzigroten oder schwarzbraWlen Ton, öfters mit Bodensatz. 
Der Teil der Reaktion bis zur tiefvioletten Färbung wird Parareaktion I 
genannt, der andere Teil bis zur Entfärbung, Parareaktion 11. 

c) Die Katalasereaktion, beruhend auf der Abspaltung von 
Sauerstoff aus Wasserstoffsuperoxyd, der gemessen wird. 10 ccm frisch 
bereitete Honiglösung (Anm. 4 v. S.) werden mit 10 ccm 1°/ oiger HzOzlösWlg 
(1 Teil 300f0iges Perhydrol + 29 Teile abgekochtes, abgekühltes destil
liertes Wasser) vermischt. Beide Lösungen müssen möglichst gleiche 
Temperatur von 15° haben. Echte Honige, bei deren GewinnWlg Tempe
raturen von unter 50° verwendet wurden, spalteten innerhalb 24 StWlden 
über 10 mm Sauerstoff, gemessen im Einhornschen Saccharometer, 
ab; Wlgedeckelte Blütenhonige 2 und 1,5 mm. Zuckerfütterungshonige 
enthalten nach A uzinger keine Katalase. 

12. Die mikroskopische Untersuchung auf Pollenkörner, Wachs 
usw. dient zum Nachweis, ob Blütenhonig vorliegt; ist aber nicht als 
ausschlaggebend zu betrachten, da diese Bestandteile auch künstlich 
zugesetzt sein können. VorbereitWlg dureh Verdünnen des Honigs, 
Absetzen lassen oder Zentrifugieren. Spuren von Stärke können aus 
Pflanzen stammen, die von den Bienen besucht waren. 

Beurteilung: 
a) Honig. 
Gesetze: Das Nahrungsmittelgesetz, die Verordnung gegen irre· 

führende BezeichnWlgsn und das Süßstoffgesetz. 
Begriffsauslegung und Eigenschaften •. Nach den "FestsetzWlgen" 

ist "Honig der süße Stoff, den die Bienen erzeugen, indem sie Nektarien· 
säfte oder auch andere in lebenden Pflanzenteilen sich vorfindende Säfte. 
aufnehmen, in ihrem Körper verändern, sodann in den Waben auf· 
speichern und dort reifen lassen". Naeh Art der Gewinnung sind zu unter
scheiden: Seheiben- oder Wabenhonig, Tropf-, Lauf-, Senk- oder Leek
honig; Schleuderhonig, Preßhonig, Seimhonig, Stampfhonig. Ihrer 
Herkunft entsprechend, Wlterscheidet man Blütenhonige, z. B. Akazien-, 
Heide., Obstblütehonig usw. und Honig von anderen Pflanzenteilen 
z. B. HmJigtau. und Coniferenhonig1). Nach dem Or~e der Gewinnung: 
deutscher Honig, Chile-, Havannahonig usw.2). Zum Zwecke des Handels 
werden vielfach verschiedene Honigsorten miteinander vermischt Wld 
dazu auch ausländische Hon:ige verwendet. 

Die Farbe des Honigs ist eine sehr verschiedenartige - weiß bis 
dunkelbraun - und kann nicht als Maßstab für die Echtheit gelten. 

1) Diese Honige weichen in ihren äußeren Eigenschaften und in der Zu
~ammensetzung wesentlich von Blütenhonig ab. Sie sind von dunkler Farbe 
und gewürzhaftem, harzigem oder auch melasseartigem Geruch und Geschmack. 
Ihre Lösung dreht das polarisierte Licht nach rechts. Gehalt an Saccharose 
und Dextrinen, sowie an Asche größer als in Blütenhonig (Saccharose ii-10 0'., 
Asche 0,4-0,8 0'0), 

. ') K. Lendrich und F. E. Nottbohm, Beiträge zur Kenntnis aus· 
länüischer· Honige. Zeitschr. f. U. N. 1911. 22. 633; 1913. 26. 1. 
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Das Kristallisieren der Honige tritt meist allmählich ein und hängt 
mit dem verschiedenen Gehalt an Glucose und Fructose zusammen. 
Die Kristallisierfähigkeit hört in der Regel nach dem Erwärmen auf 
70 bis 90° gänzlich auf. Zum Zweck der Vermischung mehrerer Honig
sorten und bequemeren Handhabung wird das Erwärmen des Honigs 
neuerdings öfter vorgenommen. Das öftere Erwärmen und dasjenige 
auf höhere Temperaturen ist dem Aroma des Honigs schädlich. 

Zusammensetzung und Auslegung der Befunde. Der Prozent
gehalt der Honigbestandteile schwankt, abgesehen vom Wassergehalt, 
innerhalb erheblicher Grenzen. Blütenhonig hat etwa folgende mittlere 
Zusammensetzung: Wasser 20 % , Invertzucker 70-80 % ; Saccharose 
bis zu 5% ; zuckerfreier Trockenrückstand 1,5 und mehr Prozente, 
darunter organische Säuren 0,1-0,2 0/ o,Stickstoffverbindungen 0,3-0,8%; 
Asche 0,1-0,35 Ufo. 

Ein Wassergehai t des Honigs von mehr als 220f0 läßt auf Zusatz 
von Wasser oder auf unreifen Honig schließen 1). 

Bei einem Säuregehalt von mehr als 5 Milligrammäquivalent 
in 100 g ist der Honig als verdorben anzusehen. 

Bei negativem Ausfall der Prüfung auf diastatische Fermen tc 
ist eine zu starke Erhitzung des Honigs nachgewiesen. 

Kara melgesch mack und dunkle Farbe lassen auf· übermäßig 
erhitzten (angebrannten) Honig schließen. 

Bei einem positiven Ausfall der Fieheschen Reaktion ist die 
Gegenwart von künstlichem Invertzucker nachgewiesen, wenn gleich
zeitig die Prüfung auf diastatische Fermente positiv ausfällt; im andern 
Fall beweist ein positiver Ausfall der Fieheschen Reaktion, daß ent
,veder künstlicher Invertzucker vorhanden ist oder der Honig übermäßig 
erhitzt war. 

Enthält ein Honig weniger als 1,5 % zuckerfreien Trocken
rückstand (Überschuß des Trockenrückstands über die Summe von 
Saccharose und direkt reduzierendem Zucker), so ist mit Sicherheit 
auf Zusatz von Invertzucker, Rohr- oder Rübenzucker oder Glycose 
zu schließen. 

Eine Aschenmenge unter 0,1 % ist im allgemeinen verdächtig 
und geeignet, den bestehenden Verdacht einer Verfälschung mit Invert
zucker zu bestärken. 

Bei Honig, der nicht durch seine sonstigen Eigenschaften als 
Honigtau- oder Coniferenhonig gekennzeichnet ist, läßt ein Saccha
rosegehalt von mehr als 80fa; bei Honigtau- oder Coniferenhonig in 
der Regel ein solcher von mehr als 10 % auf einen Zusatz von Zucker 
zum Honig oder auf eine Fütterung der Bienen mit Zucker oder zucker
haitigen Zubereitungen schließen. 

Der Nachweis der Dextrine des Stärkezuckers oder Stärke
sirups läßt auf den Zusatz dieser Stoffe schließen. 

Bei Honig, der nicht durch seine sonstigen Eigenschaften als 
Honigtau- oder Coniferenhonig gekennzeichnet ist, läßt eine nach der 
Inversion verbleibende Rechtsdrehung sowie auch eine Aschen-

') Das spezifische Gewicht einer Lösung (i + 2) sei nicht unter 1,11, 
entsprechend einem 'Vassergehalt von 21,5 °'0' 

20* 
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menge von mehr als 0,4% in der Regel auf Zusatz von Stärkezucker 
oder Stärkesirup schließen. 

Von den besonderen Reaktionen ist namentlich die Fiehesche sehr 
wertvoll, weniger dagegen die Leysche; siehe auch Analyse. Erhitzung 
des Honigs bis auf 100 0 beeinflußt die praktische Bedeutung der Fiche
sehen l\Iethode nicht. Deutliche Kirschrotfärbung weist auf künst
liche Inversion hin. Auf die Ermittelung des Stickstoffsubstanzgehaltes 
wird von mehreren Seiten neuerdings Wert gelegt. Grenzwerte können 
nicht angegeben werden, der Stickstoffgehalt schwankt iunerhalb erheb
licher Grenzen; 0,3 bis 0,8 %' Ebenso ist die Eiweißfällung nach 
Lund noch nicht als sicheres Kriterium erwies~n. Schwankungen bei 
echten Honigen wurden von 0,1--4,3 beobachtet. Auch der Säurege
halt kann für den Nachweis VOll Fälschungen nur unter gewissen Um
ständen von Bedeutung sein. Schwankungen zwischen 0,03-0,21 %. 
Erheblichere Mengen VOll schwefelsaur~ll1 Salzen in der Asche velTaten 
bisweilen künstlichen Invertzucker-(Kunsthonig)-Zusatz (J uckenack). 

Nach dem heutigen Stand der Honiganalyse kaml man die An
wesenheit von Saccharose und Stärkesirup, erstere auch in den kleinsten 
1Iengen ohne Mühe und mit Sicherheit konstatieren. Der Nachweis 
von Invertzucker (bzw. Kunsthonig im allgemeinen), mit dem die meisten 
Verfälschungen und Nachmachungen ausgeführt werden, beruht zurzeit 
auf der Feststellung yerschicdener Nebenerscheinungen und Bestimmung 
verschiedener niehtzuckerartiger Stoffe, wie Eiweißstoffe (Fermente), 
Asehe usw. Die darauf gegründeten Methoden entbehren noch teilweise 
allgemeiner Anerkennung als in allen Fällen untrüglich zuverlässige 
Hilfsmittel, bzw. fehlt es noch an hinreichendem statistischem Material 
über die Zusammensetzung der Honigsorten. Laufen jedoch mehrere 
oder alle Ermittelungen auf unnormale Besehaffenheit hinaus, so ist dieser 
Umstand ein genügender Grund für eine Beanstandung. 

Verfälschungen und Nachmachungen. 
Als verfälscht, nachgemacht oder irreführend bezeichnet 

sind nach den Festset zungen anzusehen: 
1. Erzeugnisse, die als Honig bezeichnet sind, ohne der Begriffs

bestimmung für Honig zu entsprechen1); 

2. nach einem beHtillll1lten Gewinnungsverfahl'en bezeichneter 
Honig, der ganz oder zum Teil nach einem Verfahren gewonnen 
worden ist, das· ein geringwertiges Erzeugnis liefert2); 

3. als "Blütenhonig" oder nach bestimmten Blütenarten bezeich
neter Honig, der nicht wesentlich aus Nektariensäften stammt; 

4-. honigähnliche, von Bienen aus Zucker oder zuckerhaitigen 
ZubE'reitungen E'l'zeugtc Stoffe, aueh in Mischung mit Honig, 
sofern sie nicht als "Zuckerfütterungshonig" bezeichnet sind3); 

') Auch als Tafclhonig, Gesundheitshonig und unter ähnlichen Bezeich
nungen in Verkehr gebrachte Honige müssen echte Erzeugnisse sein. Mel 
depuratum des Arzneihuches ist aher kein Honig schlechthin. 

') Z. B. kann warm odel' kalt gepreßtel' Honig nicht. als "Schleuderhonig" 
bezeichnet werden. 

') Das Füttern mit Saccharose oder sogenannten Bienenfuttermitteln 
(Nectarin U8W.), die meist mehr oder weniger Saccharose enthalten, ist zU!' 
Überwinterung der Bienenvölker bisweilen unumgänglich nöt.jg, namentlich bei 



Honig und Kunsthonig. 309 

5. hOlligähnliche Zubereitungen, deren Zucke!' Hicht oder nur 
zum Teil dem Honig entstammt, sofern sie nicht ah; "Kunst
honig" bezeichnet sineP); 

ü. Honig, dem Wasser zugesetzt ist, oder dem :'muren, "Farb
stoffe, Aromastoffe oder sonstige fremde Stoffe unmittelbar 
oder auf dem Wege der Fütterung der Bienen zugeführt sind. 
sofern er nicht als "Kunsthonig" bezeichnet isP); 

7. Honig, dt'r so stark erhitzt worden ist, daß die diastatischclI 
Fermente zerstört sind, 80fel'11 nicht die Art der Vorbehand· 
lung aus der Bezeichnung hCl'yorgeht2). 

Betreffs Honigverfälschungen siehe auch deli preuß. Ministerial
erlaß vom 1. April 1908 in den Veröffentlichungen des Kaiserl. Gesundh.· 
Amtes 1908, 32, 676-679; sowie Zeit sehr. f. U. X. (Ges. u. VerQrd.) 

Honigmangel, jeduch ,larf damit eine ROlliggewillnullg' nicht verbunden sein. 
Nach Literaturangaben älteren Datums sollen zwar auch schon in vereinzelten 
Fällen 18 ·'0 und darüber an Saccharose durch Zuckerfütterung' (Entnahme 
desselben durch die Bienen aus Zuckerfabriken) vorgekommen sein. Diesen An· 
gaben steht aber die neuere Beobachtung gegenüber, daß die Bienen auch bei 
reiner Zuckerfütterlmg Honige mit nur solchem Saceharosegchalt liefern, der 
auch bei normalen Bienenhonigen vorkommt.. Siehe 11. a. E. Baier, Jahresbel'. 
cf. Nahrungsm.·Unters.·Amtes der Landw.-Kallllller t. d. Provinz Brandellburg. 
1908, Zeitsehr. f. U. K. 1910. 19. 346. (Ret.) u. a. Dem dureh Füttern gewonnenen 
Produkt fehlen die den Wert des Honigs in erster Linie bedingenden ~,-roma
stoffe, Eiweißkörper (Fermente) usw. mehr oder weniger, die SOllst bei reg·cl· 
rechter Roniggewinnung den Blütennektarien entnommen uml lllit als Honig 
eingesammelt werden; es hat also keinen Anspruch auf die Bezeiclumng- Ronig. 
Vgl. auch Urt. d. Landger. Augsbnrg v. 11. März 1912 u. d. Obel"Ht. Landger. 
~mllchen v. 18. Mai 1912; Zeitschl'. f. U. N. (Ges. n. Vel·ord.) 1912. 4. 416 u. 
Auszüge 1917. 9. 658. 

') Verfälscht werden Honige am meisten mit Rohrzueker, Illyel·tzuckor 
und _Stärkesirup, seltener auch mit 'Vasser, künstlichem Al'oma, Farbstoff, 
:Hehl u. Pollen. Neuere Urteile betl". Rohrzucker: Landgel". Neuhurg a. n. 
v. 23. Mai 1910, Auszüge 1912. 8. Z19; Landger. Dresden v. 23. Nov. 190~, 
eben da 1917.9.566; Landger. II BerUn v. 14. Mai 1912, ehenda "U, Landger. 
H;amburg v. 7. Januar 1914, euenda 572. Bebr. Invertzucker: Landgel'. Leipzig 
v. 17. :Härz 1910 u. Reichsg·er. v.'24. Febr. 19H, AuszüB'e 1917. 9. 569 u. Zeitsehr. 
f. U. N. (Gea. u. Verord.) 1915. 7. 303; Landger. Berlin II v. 2:{. Juni 1914, 
Auszüge 1917. 9. 554. Betl". kün~tI. Fiirhung: Landger. Hamburg' v. H. Dez. 
1912 u. Reichsger. v. 3. April 1912; Zeitsehr. 1". U. N. (Ges. u. Verord.) 1913 . 
.;;. 383. Neben dem vielfach yorkommenden VlItersehiehen von Kunsthonig alH 
'Honig, Bienenhonig', Naturhonig usw. findet nicht selten eine unzulässige An
lpreisung insbesondere bei Gemischen von Ronig mit Kunsthonig oder Inv01"l· 
:~ucker sowie Raffinade zu Täuschungszwecken statt, z. B. als feinster Iniipa· 
'fierter 'Dafelhonig (ygl. Entscheidung des Reichsger. bzw. Lalldger. zu Güstrow 
v. 4. Januar 1906. Auszüge 1908. 7. 442, ferner des preuß. KU!1ll1lerger. zu Berlill 
Y. 21. Dez. 1906 und des Landger. I daselbat v. 5. September 1906), Florida· 
Blütenhonig, feinster Tafelhonig, Bestandteile: Reiner Naturbienenhonig mit 
'ff. Invertraffinade. Zeitschr. f. U. N. 1905. 9.56 (Entscheidung des Reichsg-er. 
hzw. Landger. I zu BerUn Y. H. Juni 1904, Zeitsehr. f. U. N. 1907. 14. 735. 
:Zuckerhonig, 8chweizerhonig ist ebenfalls eine für Kunsthonig öfters unrecht· 
mäßig benutzte Bezeichnung. Während letztere natürlich unzulässig ist, galten 
bisher Mischungen von Honig mit Roluzuckel' oder Invertzucker, nicht aber 
solche mit Stärkesirup unter der Bezeichnung Zuckerhonig als erlaubt. Ver
schnitthonige können Mischung'en inländischer und ausländischer Honige, aber 
nicht solche von echten mit unechten sein. 

') Die Zerstörung der diastatischen Fermente tritt erst bei längerer 
Elrhitzung auf 80' ein. Die Bezeichnung muß entsprechend der Behimdlung 

•.• erhitzter"., ,,, llasteuris:ierter" usw. Ronig lauten. 
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1909. 1, 85. Über Zusammensetzung, Gewinnung und Verfälschung der 
Honige siehe auch die Denkschrift des Kaiserl. Gesundheits·Amtes vom 
Jahre 1902. 

Die Zuziehung von praktischen Sachverständigen (Imkern, Honig. 
händlern) zum Zwecke der Geschmacksprüfung ist meist nur dann an· 
gängig und zweckmäßig, wenn Honige zur Beurteilung vorliegen, deren 
Charakter den betreffenden Sachverständigen bekannt sind, andernfalls 
ist sie wertlos. 

Honig, der gärt, sauer geworden, durch Brut oder sonst stark 
verunreinigt, verschimmelt oder angebrannt (karamelisiert) ist oder 
ekelerregend riecht oder schmeckt, ist als verdorbe~ anzusehen. Gesund· 
heitsschädliche Eigenschaften entstehen durch Entnahme vom Honig 
giftiger Pflanzen. Der Honig nicht aller giftigen Pflanzen ist aber 
gesundheitsschädlich. Durch Verfütterung von Honig, der von ruhr· 
kranken oder von der Faulbrut befallenen Völkern gewonnen ist, können 
diese Krankheiten leicht weiter verbreitet werden; s. auch den bakterio· 
logischen Teil. 

b) Kunsthonig. 
Kunsthonige (nachgemachte Honige) bestehen meist gänzlich P.UI! 

Invertzucker und enthalten bisweilen auch größere Mengen Saccharose 
und auch Stärkesirup. Färbung wird durch entsprechendes Karameli· 
sieren bzw. auch durch Zusatz von Farbstoffen erhalten. Zur Ver· 
besserung des Aromas bzw. Aromagebung überhaupt erhalten Kunst· 
honige mehr oder weniger große Zusätze von Bienenhonig; beliebt sind 
dazu besonders aromakräftige ausländische Honige. Von inländischen 
soll sich dazu besonders der Heidehonig eignen. Auch künstliches Aroma 
wird verwendet.. Neuerdings wird Kunsthonig in fester Form und 
Würfelpackung hergestellt. Mit dieser Maßnahme würde dem Schutz des 
Honigs und des Kunsthonigs in gleicher Weise gedient sein. Kursthonig 
muß nach der Ers1tzmittelverordnurg (Bekanntm. v. 30. Sept. 1919) 
mindestens 78 v. H. Trocbnmasse und darf höchstens 10 v. H. Roht· 
zucker enthalten. Stärkesirup ist nicht gebilligt. Kunsthonig muß 
ausreichendes honigähnliches Aroma haben. Bezüglich der Kennzeich· 
n,ung stellt die Ersatzmittelverordnung noch besondere Forderungen 
(s. S. 857). 

Honigessenzen, .pulver .und ähnliche Produkte sind fälsch
lich so genannt, da ihre Bestimmung nur sein kann, Kunsthonig herzu
stellen. Ihr Grundbestandteil ist eine Säure, mittels welcher die Inversion 
von Zucker erreicht wird. Die fliissigen Präparate enthalten meistens . 

. Salzsäure, Phosphorsäure, Milch· oder Essigsäure, die pulverförnligen 
Wein· oder Zitronensäure, letztere meistens in Mischung mit etwas Zucker. 
Außerdem enthalten diese Produkte Farbsfoffe und Aromastoffe (Honig. 
aroma). Siehe im übrigen die einEChränkenden Vorschriften der Ersatz· 
mittelverordnung (Richtlinien) S. 857. Der Gang der Untersuchung 
ergibt sich aus dem Gesagten. Es ist eine klare ];licht zu Täuschungen 
führende Kennzeichnung und Angabe der Anwendungsweise zu fordern. 

Türkischer Ronig ist weder Honig noch Kunsthonig, sondern eine 
KODdltorw~re. 
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XIII. Kaffee und Kaffeeersatzstoffe 1). 
Der Vorrat ist vor der Entnahme und die entnommeue Probe, auch 

solche in kleinerer Packung, vor der Untersuchung gut durchzumischen. 
Sinnenprüfung: Der Kaffee ist auf Aussehen und Geruch, gerösteter 

Kaffee auch auf Geschmack zu prüfen. 
Bei rohem Kaffee ist auf ungewöhnliche Farbe infolge von Havarie 

oder von künstlicher Färbung, auf fremde Bestandteile (Kaffeekirschen, Erd
teilchen, Holzstückehen u. dgl.), etwa bestehende Fäulnis oder Schimmel
bildung, auf fremdartigen Geruch sowie darauf zu achten, ob sich in der Furche 
Rückstände von Poliermitteln befinden. 

Geröstete Bohnen können auch verkohlte Bohnen, fremde Samen (Lupinen, 
Sojabohnen, Mais u. dgl.) und künstliche Kaffeebohnen enthalten. Mit über
zugsstoHen hergestellter Kaffee ist meist an dem GJanze der Bohnen zu erkennen. 
Ist dies der Fall, so ist der Kaffee auch nach dem Alm'aschen mit heißem \Vassel' 
und Trocknen auf Aussehen, Geruch und Geschnluck zu prüfen. 

Bei gemahlenem Kaffee ist noch dara,uf zu achten, ob sich ohne weitereH 
erkennbare fremde Bestandteile vorfinden. 

Die GeSChmacksprüfung des gerösteten Kaffees wird zweckmäßig an 
einem mit heißem Wasser bereiteten Aufguß vorgenommen. 

Für eine Tasse von etwa 150 g Inhalt nimmt lllan etwa 5 g' gemahlenen 
Kaffee; man erhält dann kräftigen Kaffeeaufguß; in Haushaltungen wird aller
dings in der Regel weniger Kaffee geno=en (etwa 10-15 g auf 11. Liter). 
1;Ian überbrüht das Kaffeepulver mit kochendem Wasser, rührt um und läßt 
noch 2 Minuten aufkochen. Der Aufguß bleibt dann zur Klärung noch 5-10 
:Minuten stehen. Man prüfe den Kaffeeaufguß obne jeglichen Zusatz, aber auch 
mit Zusatz von Milch und Zucker. 

1. Ungebrannter Kaffee: 
a) Farbstoffe. 
Die künstliche Färbung havarierter, verdorbener, unreifer oder 

überhaupt minderwertiger Bohnen wird mit Berlinerblau, Indigo und 
Kurkuma, Chromverbindungen, Kupfer-, Eisenvitriol, Kohle, Smalte, 
Ultramarin, Ocker, Teerfarbstoffen u. dgl., zu welchem Zweck mit den
selben Mischungen verschiedenartiger Farben hergestellt werden, aus
geführt. 

Der Nachweis diesel' Stoffe geschieht nach den üblichen analyti
schen Methoden, am besten auf mikroskopischem Wege, Teerfarbstoff 
durch Ausfärben. Bei Anwesenheit gewisser Zusätze, wie Graphit, Kohle, 
Talk usw., wird nur das Mikroskop entscheiden können. 2) 

Nach den Entwürfen zu Festsetzungen über Lebensmittel (E) wird 
hierz.u der Kaffee in folgender Weise 3) vorbereitet: 

Etwa 50 g Kaffeebohnen werden in einem Kolben mit soviel Petrol
äther übergossen, daß sie damit bedeckt sind. Der Kolbeninhalt wird am 
Rückflußkühler auf 50° erwärmt, eine halbe Stunde unter wiederholtem 
Schütteln. auf dieser Temperatur erhalten und die trübe Flüssigkeit 
in einen hohen Glaszylinder abgegossen. Dann läßt man stehen, bis, der 
Petroläther völlig klar ist, gießt ihn soweit als möglich ab, bringt den 
Rückstand in ein Becherglas, verdunstet den Rest des Petroläthers 
bis auf etwa 1/2 CClll und fügt etwa 10 ccm Chloroform hinzu. Hierbei 

1) Unter Benützung der Entwürfe zu Festsetzungen über Kaffee und 
Kaffeeersatzstoffe (E). 

") v. Raumer. FOl'schungsberichte 1896. 333: "über den Nachweis 
kllnstlicher Färbung bei Rohkaffee". Derselbe hat auch einen (>jnfachen Reibe· 
apparat zum Ablösen der Farbe von den Bohnen konstruiert. 

') Morpugo, Zeltsein. f. Nahr.-Unters., Hyg. u. W!tl'enkundo 1898. 4. 69. 
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trennen sich die Gewebsteile der Kaffeebohnen sowie etwa zum Färben 
benutzte Kohle, Sägemehl u. dgl., indem sie auf der Oberfläche schwim. 
men, von mineralischen Fa,rbstoffen, die auf dem Boden bleiben. 

b) Nachweis von Seewasser in havarierten Bohnen: Man 
zieht mit Wasser aus und ermittelt im Auszug den Gehalt an Chlor. 

c) Bestimmung des Wassergehaltes, von Koffein usw. 
siehe unter gebrannte Bohnrl1. 

2. r.ebl'll1111ter KaUre (ganz und gemahlen): 
0,) Bestimmung fremder Bejltandteile in unzerkletnertem 

Kaffee. 
Aus 100 g Kaffee werden die fremden Bestandteile ausgelesen und gewogen. 

Bei Gegenwart größerer Mengen einer bestimmten Art von fremden Bestand· 
teilen z. B. Lupinen, ist deren Menge für sich zu bestimmen (E). 

b) Vorprüfung von Kaffeepulver auf Zichorie, Feigenkaffee 
uud Kar a me 1. Eine Messerspitze des Kaffeepulvers wird vorsichtig auf 
\Vasser geschüttet. Bei Anwesenheit von Zichorie, Feigenkaffee oder Karamel 
umgeben sich deren Teilchen mit braunen Wölkchen, die das \Vasser in 
Strichen durchziehen; außerdem sinken die Teilchen schneller zu Boden als die 
des Kaffees (E). 

c) Nachweis von Überzugs. und Beschwerungsstoffen. 
1. Wasser wird wie bekalmt in 10 g gemahlenem Kaffee durch 

Trocknen im Dampftrockenschranke bestimmt. Es ist zu beachten, 
daß sioh bei der Wasserbestimmung auoh nooh andere Substanzen ver· 
flüchtigen. 

2. Glyzerin wird mit Wasser mehrmals ausgezogen, die Lösungen 
werden filtriert und eingedampft, zum Rückstand setzt man Natrium. 
sulfat; die erhaltene Trookenmasse wird mit Äther·Alkohol ausgezogen; 
der nach dem Verdunsten des Äther.Alkohols verbliebene Rückstand 
wird eine Stunde im Dampftrookensohrank erhitzt und mit etwa der 
doppelten Menge gepulvertem Borax zu einer gleichmäßigen Masse ver· 
rieben. Bei Gegenwart von Glyzerin tritt Grünfärbung der Bunsenflamme 
ein, wenn die Masse an den Rand derselben gebracht wird (E). 

3. Fette, Vaselinöl, Paraffin, Schellack usw. werden dadurch 
nachgewiesen, daß man etwa 100-200 g Bohnen mehrmals mit Äther 
oder Petroläther schüttelt, die Filtrate eindampft, wiederum in Äther 
aufnimmt, noohmals filtriert und den Äther verjagt. Der Rückstand wird 
auf Verseifbarkeit und andere Eigensohaften geprüft. (Vgl. Abschnitt 
Fette.) Reiner gerösteter Kaffee hinterläßt im allgemeinen nicht me'hr als 
0,5 Fett. Schellack und andere Harze werden in folgender Weise nachge
wiesen: 50 g Kaffeebohnen werden mit soviel Alkohol von 80 Volum
prozent übergossen, daß sie eben damit bedeckt sind und bis zum Auf· 
kochen des Alkohols auf dem Wasserbad erwärmt; der alkoholische Aus
zug wird filtriert und eingedampft. Bei Gegenwart von Sohellack oder 
anderen Harzen ist der verbleibende Rückstand in der Wärme zähe, 
erstarrt aber bei~ Erkalten lackartig. Ein Teil des Rückstandes wird 
vorsichtig über einer kleinen Flamme erhitzt, wobei Schellack keinen 
besonderen Geruch abgibt, während sich die Anwesenheit von Kolopho. 
nium und den meisten anderen Harzen durch ihren eigenartigen Geruch 
zu erkennen gibt. Durch Bestimmung der Säure. und Jodzahl des Rück· 
standes lassen sich unter Umständen weitere Anhaltspunkte zur Erken. 
nung einzelner Harze gewinnen (E). 
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4. Abwasch bare Stoffe, Sacch aro~e. Stärketliru p(K,tra mtll), 
Dextrin, Tragant, Agar-Agar, Gummi, Gelatine, Eiweiß, Gerb
säure und dgl. können nach folgenden Methoden bestimmt werden: 

Nach den amtlichen Entwürfrn (E): 
20 g Kaffeebohnen werden dreimal mit je 50 ccm Alkohol VOll 50 

Volumprozent in der Weise ausgezogen, daß nach dem Übergießen der 
Bohnen sofort eine Minute geschüttelt wird und die Bohnen a.Isdann mit 
dem Alkohol eine halbe Stunde in Berührung' bleiben. Die filtrierten Aus
züge werden vereinigt und mit Wasser auf 250 ccm aufgefüllt. 50 ccm 
dieser Lösung werden in einer flachen Platinschale auf dem Wasserbade 
ehlgedampft und der Rückstand nach dreistündigem Trocknen im 
Dampf trocken schranke gewogen. Sodann wird der Rückstand verascht. 
Die Differenz zwischen de~ Gewicht des Trockenrückstandes und dem 
der Asche gibt die Menge der abwaschbaren Stoffe an. 

Nach der Vorschrift des Schweizerischen Lebensmittelbuchl'l> 
werden 20 g Bohnen mit 500 ccm Wasser 5lVIinuten geschüttelt. 250 CCIll 

des Filtrates werden verdampft und 3 Stlmden getrocknet . 
. Die Bestimmung des Zuckers der abwaschbaren Substanz 

erfolgt in der etwa auf 50 ccm eingeengten Abwaschflüssigkeit, nachdem 
man erst mit Bleiessig gefällt bzw .. das überschüssige Blei entfernt hat, 
nach den S. 40 angegebenen Methoden. Bei Anwesenheit von Saccharose 
muß invertiert werden. 

Zum Nachweis von Tragant bereitet man aus etwa 5 g feingemah
lenen Kaffees durch Verreiben mit 250J0iger Schwcfelsäure einen dicken 
Brei und vermischt diesen mit etwa 10 Tropfen Jod-Jodkaliumlösung. 
Tragant gibt sich. bei der mikroskopischen Prüfung (100-200fachc 
Vergrößerung) durch blaugefärbte Kömchen zu erkennen, die größer 
und dunkler als Stärkekömer sind. (Vergleichspräparate.) E. 

Reaktion auf Harze nach Th. v. Fellenberg, Mitteilungen des 
Schweizer Gesundheits-Amtes 1910. 1. 301. 

Prüfung auf arsenhaltigen1) Schellack. 100 g Kaffeebohnen werden 
etwa eine halbe Stunde mit 100 bis 150 ccm 960J0igem Alkohol und 10 ccm 
einer etwa 100/ oigen alkoholischen Kalilauge unter ~viederholtem Um
rühren auf dem Wasserbade erwärmt. Die Lösung wird abgegossen und 
eingedampft. Der Rückstand wird mit alkoholischer Kalilauge bis zur 
Auflösung behandelt und dann fast zur Trockne verdampft. Die trockene 
Masse wird mit etwa 10 CClU Wasser aufgenommen, mit Salzsäure ange
säuert, worauf die Lösung filtriert und das Filtrat nach dem Verfahren 
von Marsh auf Arsen geprüft wird tEl. 

Zur Feststellung der Art anderer wasserlöslichen Überzugstoffe 
bereitet man eine Lösung, die durch Schütteln von etwa 20 g Kaffee
bohnen mit 50 ccm lauwarmem Wasser erzielt ist. In der filtrierten :Lösung 
werden: 

a) Dextrin und Stärkesirup durch Versetzen eines Teils der LÖ~Ullg 
mit der lOfachen Menge absoluten Alkohols (weißliche Färbung), 

ß) Gelatine mit Tamlinlösung (flockiger weißlicher Niederschlag), 
y) Eiweiß mit Pikrinsäurelösung (gelbl'r Niederschlag), 

1) Von AuripigmenLherrührend. 
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ö) Gerbsäure mit Eisenchloridlösung (blauschwarzer Niederschlag) 
nachgewiesen. 

Agar.Agar kann unter sinngemäßer Anwendung der im Abschnitt 
Obsterzeugnisse S. 245 angegebenen Methode gefunden werden. 

d) Extrakt (wässeriger Auszug bzw. in Wasser löslicher Teil). 
Naeh Trillich: 
10 g Kaffeepulver (lufttrockene Substanz) werden in einem. 

400 ecm haltigem Becherglase oder Messingbecher mit 200 ccm Wasser 
übergossen und mit einem Glasstabe gewogen. Man erhitzt die Mischung 
dann zum Sieden und erhält sie dabei unter fleißigem Umrühren 5 Minuten 
lang, füllt nach dem Erkalten auf das ursprüngliche Gewicht auf, filtriert, 
dampft 25 ccm ein und trocknet den Rückstand im Wasserdampf trocken
schrank. Das Resultat wird auf 100 g Kaffee umgerechnet. 

e) Zucker, Stärke und Rohfaser. 
10 g feingemahlener Kaffee werden mit Petroläther entfettet, 

getrocknet und dann mit 75%igem Alkohol eine halbe Stunde unter Be
nützung eines Rückflußkühlers ausgezogen; der alkoholische Auszug 
wird filtriert und der Alkohol abdestilliert. Das Pulver wird noch mehr· 
mals in gleicher Weise behandelt, worauf die filtrierten Auszüge vereinigt 
und eingedampft werden. Der erhaltene Rückstand wird mit Wasser 
aufgenommen, dann mit Bleiessig behandelt und überschüssiges Blei 
mit H2S oder gesättigter NazS04 oder Na2HP04-Lösung entfernt. Das 
Filtrat wird darauf mit Salzsäure 1/2 Stunde im Wasserbade invertiert 
und dann der Zucker, Invert,zucker nach S.42, bestimmt. Stärke wird 
in dem mit Äther und Alkohol behandelten rückständigen Kaffeepulver 
nach einer der S. 52 angegebenen Methoden bestimmt. 

Rohfaser vgl. S. 54 (Methode König). 
f) Stickstoffsubstanzen werden nach Kjeldahl S. 34 bestimmt. 
g) Fettgehaltl), Mineralstoffe (Asche) und Salzsäureun

lösliches, Chlorgehalt, Metalle nach den bekannten Methoden. 
Bestimmung der Alkalitätder Asche, derlöslichen und unlöslichen Phos
phate siehe Abschnitt Kakao, S. 333 sowie auch den allgemeinen Unter
fluchungsgang. Pr.üfung auf Borax s. Abschnitt Milch, S. 115. Eisen, 
Aluminium, Chlor und Kieselsäure werden nach den bekannten Methoden 
bestimmt. In dem Entwurf zu Festsetzungen über Lebensmittel (Kaffee) 
sind diese Methoden eingehend beschrieben. 

h) Säuregehalt (Azidität) wird in der Extraktlösung (d) in 
üblicher Weise bestimmt. 

i) Koffein. 
1. Nach A. Juckenack und A. Hilger!): 
20 g fein gemahlener Kaffee werden ,mit 900 g' Wasser bei Zimmer

temperatur einige Stunden aufgeweicht und dann unter Ersatz des 
verdampfenden Wassers vollständig ausgeJ.wcht (Dauer bei Rohkaffee 

1) Rohkaffee ist vor der Extraktion zu trocknen; als Extraktionsmittel 
dient Petl'oläther. Das vom Lösungsmittel befreite Rohfett wird 3mal durch 
vorsichtiges Schwenken mit konzentrierter Kochsalzlösung gereinigt und dann 
mit Petroläther aufgenommen. Die Fettlösung wird mit wasserfreiem Natrium
sulfat. getrocknet und filtriert. Refraktion d. Kaffeefett!l~ h, 40· == 70-~(), 

') Forschungsber. 1897. 4. 49, HO. 
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3 Stunden, bei geröstetem P/2 Stunde). Nach dem Erkalten auf 60-80 0 

setzt man 75 g einer Lösung von basischem Aluminiumazetat (7,5 bis 
8%ig) und während des Umrührens allmählich 1,9 g Natriumbikar
bonat zu, kocht nochmals etwa 5 Minuten auf und bringt das Gesamt
gewicht nach dem Erkalten auf 1020 g. Nun wird filtriert, 750 g des 
klaren Filtrats (= 15 g Substanz) werden mit 10 g gefälltem, gepul
vertem Aluminiumhydroxyd und mit etwas mittels Wasser zum Brei 
angeschütteltem Filtrierpapier unter zeitweiligem Umrühren im Wasser
bade eingedampft, der Rückstand im Wassertrockenschl'ank völlig aus
getrocknet und im Soxhletschen Extl'aktionsapparat 8-10 Stunden 
mit reinem Tetrachlorkohlenstoff ausgezogen. Als Siedegefäß dient 
zweckmäßig ein Schottscher Rundkolben von etwa 250 ccm, der auf 
freiem Feuer über einer Asbestplatte erhitzt wird. Der Tetrachlorkohlen
stoff, der stets völlig farblos bleibt, wird schließlich abdestilliert, das 
zurückbleibende rein weiße Koffein im Wassertrockenschranke ge
trocknet und gewogen. 

Es empfiehlt sich, die so erhaltenen Zahlen durch eine N-Bestim
Jllung zu kontrollieren. 

Nach Qadamer1 ), Wäntig2), Lendrich und l\Iurdfield3 ) gibt 
die Methode gegenüber anderen etwas zu geringe Werte. 

2. Nach K. Lendrich und E. Nottbohm 4): 

Von dem gut durchgemischten fein gemahlenen Kaffeepulver werden 
20 g in einem geeigneten Becherglase mit 10 ccm 10%iger Ammoniak
lösung versetzt und sofort. gut durchgemischt. Den durchfeuchteten 
Kaffee überläßt man bei bedecktem Becherglase, falls Rohkaffee vorliegt, 
unter zeitweiligem Umriihren einer zweistündigen, anderenfalls einer 
einstündigen Weichdauer. Alsdann wird das Kaffeepulver mit 20 bis 
30 g grobkörnigem Quarzpulver gemischt und in einer Extraktionshülse 
(33 X 94) im Soxhlet-Apparat mit· Tetrachlorkohlenstoff 3 Stuuden 
lang ausgezogen. Die Erhitzung des Extraktionskolben erfolgt auf 
einem Drahtnetze. 

Der bei der Extraktion erhaltene Auszug des Kaffees wird mit etwa 
1 g festem Paraffin versetzt, durch Destillation vom Tetrachlorkohlen
stoff befreit und hierauf zuerst mit 50, dann dreimal mit je 25 ccm heißem 
Wasser ausgezogen. Das auf Zimmertemperatur abgekühlte Filtrat wird 
durch ein angefeuchtetes Filter filtriert, wobei vermieden wird, daß er
starrte Paraffinteilchen mit auf das Filter gelangen; schließlich wird gut 
mit kochendem Wr.sst'r nachgewaschen. 

') ArCh. d. Pharm. 1899. 237. 58. 
') Arbeiten aus dem Kais. Gesundh.-Amt. 1906. :!:\. 315. 
') Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 649. 
') Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 250; Die Methode ist in die Entwürfe zu 

~'e8tsetzungen über Lebensmittel aufgenommen. (Neuerdings empfiehlt Leu
drieh [Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 56] an Stelle v(ln Ammoniak eine gesättigte 
Kochsalzlösung und an Stelle von Tetrachlorkohlenstoff eine Mischung von 
75 Teilen dieses Lösungsmittels mit 2.5 Teilen Chloroform. Es bedarf keiner 
besonderen \Veichdauer und die Extraktion ist in 2-3 Stunden beendet. Die 
Extraktion ist besonders wirksam in den Extraktionshülsen mit Seele, beziehbar 
V(ln Macherey, Nagel u. Co., Düren i. Rh.) Dieselben ebenda. 18. 299; über 
den Koffeingehalt des Kaffees und den KoffehlVerlllst beim Rösten des Kaffees. 
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Der etwa 200 ccm betragende, auf Zimmertemperatur abgekühlte 
wässerige Auszug wird bei Rohkaffee mit ·10, bei geröstetem Kaffee 
mit 30 ccm einer 1 0/ oigen Kaliumpermanganatlösung versetzt und 
15 Minuten stehen gelassen. Man fügt dann zur Abscheidung des Mangans 
tropfenweise eine etwa 3% ige Wasserstoffsuperoxydlösung hinzu, die 
auf 100 ccm 1 ccrn Eisessig enthält, Für gerösteten Kaffee sind in der 
Regel 2-3 ccm Wasserstoffsuperoxyd erforderlich, für rohen Kaffee, der 
nur verhältnismäßig geringe M~ngen Permanganat verbraucht, etwas mehr. 

:Mau stellt den Kolben etwa 1/, Stunde auf ein siedendes Wasserbad, 
wobei die Ab~eheidung allmählich zu Boden sinkt, filtriert heiß und wäscht 
das Filter mit heißem Wasser nach. Das so gewonnene, völlig blanke 
Filtrat wird am besten in einer Glasschale auf dem Wasserbade zur 
Trockne verdampft. 

Die nach der Permanganatbehandlung erhaltenen blanken Lö
sungen sind bei Rohkaffee vollkommen farblos, bei geröstetem Kaffee 
weingelb gefärbt. Die wässerige Lösung wird in einer geeigneten Glas
schale auf dem Wasserbade zur Trockene abgedampft und hierauf 
1/, Stunde im Wassertrockenschranke nachgetro~knet. Der erhaltene 
Trockenrückstand wird sofort mit heißem Chloroform auf dem Wasser
bade unter Auflage eines Uhrglases aufgenommen und filtriert. Die als
baldige Aufnahme des koffeinhaItigen Trockenrückstandes mit Chloroform 
ist notwendig, weil die das Koffein jetzt noch begleitenden, färbenden 
Extraktstoffe und Salze hygroskopisch sind und entsprechend der Wasser
anziehung beim Stehen an der Luft in Chloroform löslich werden. Zur 
Extraktion des Koffeins genügt ein etwa 4--5 maliges Ausziehen mit 
je 25-30 ccm Chloroform, so daß einschließlich des Nachwaschens des 
Filters mit heißem Chloroform etwa 150-170 ccm Lösung erhalten 
werden. 

Zur Vel'1ueidung von Verlusten an Koffein, die bei Verwendung einer Schale 
leicht dadurch entstehen, daß die Chloroformlösung beim Abdunsten auf dem 
Wasserbade über den Rand der Schale kriecht, ist es zweckmäßig, die Schme mit 
einem dünnen zylindrischen Kupferblechmantel, der den Rand der Schale 
um mindestens ii cm überragen muß, zu umgeben, 

Nach dem Abdestillim'en des Chloroforms ist das Koffein bei Rohkaffee 
rein weiß, bei geröstetem Kaffee hat es noch einen Stich ins Gelbliche, ohne daß 
hierdlll'ch das Gewicht des Koffeins merklich beeinflußt wiJ'd, 

An Stelle .des Eindampfens des mit Kaliumpermanganat gereinigten 
Koffeinauszuges kann' mau diesem das Koffein auch durch Ausschütteln mit 
Chloroform entziehen. Es genügt hierzu ein viermaliges Ausschütteln der 
wässerigen Lösungen in dEir Weise, daß man zuerst 100 ccm, dann dreimal 
50 ccm Chloroform anwendet. 

Das Verfahren zur Bestimmung des Koffcins im Kaffee läßt sich mit 
geringen Abänderungen auch auf wässerige Kaffeeansziige, sowie anf andere 
koffein- oder theobrominhaltige Drogen anwenden, 

Falls der nach vorstehendem Verfahren ermittelte Koffeingehalt 
bei "koffeinfreiem" Kaffee mehr als 0,08°/0 oder bei "koffeinarmem" 
Kaffee mehr als 0,2 % beträgt, ist die Reinheit des erhaltenen Koffeins 
durch Ermittlung seines Stickstoffgehalts nach dem Verfahren von 
Kjeldahl nachzuprüfen. Wird hierbei weniger Stickstoff gefunden, 
als der erhaltenen Menge Koffein entspricht, so ist die durch Multipli
kation der ermittelten Menge Stickstoff mit 3,464 bl'rechnete MeJ1g~ 
Koffein als maßgebend anzusehen (E). 
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Auf die Methoden VOll 1. Katz1), Beitter2) sowie G. J!'endler 
und W. S t übe r3) kann 11 ur v:erwiesen werden; letztere ha ben die VOll 

Katz, Lendrich und N ottboh m ausgearbeiteten Verfahren zur Grund
lage einer rascher ausfiihrbar€'n l\lethode gemacht. 

k) Die mikroskopische Untersuchung von gebranntem 
Kaffeepul ver erfordert Übung. Zunächst hat man sich die zur Ver
fälschung dienenden Materialien roh, ungemahlen, aber auch geröstet 
und gemahlen zu verschaffen und dieselben in Beziehung auf ihr€'n Bau. 
ihre charakt€'ristisch€'n Eigenschaft€'n usw., sowie auch echte Kaffee
bohnen mikroskopisch eingehend zu studieren,. wozu die Werke VOll 

Schimper, Beythien-Hartwich, Tschirch-Oesterle, Möller, 
T. F. Hanausek, J. König hauptsächlich zu benützen sein würden. 

Ersatzstoffe, di€' zur Vei'fälschung von Kaffeepulver di€'uen, sind 
Zichorien-, Rüben- und Möhrenwurzeln, Feigen, Lupinen, Eicheln, 
Johannisbrot, Steinnuß, Enlnuß, Sojabohne, Sakka (geröstetes Kaffee
fruchtfleisch), Dattelkerne, Getr€'id€', nanl€'ntlieh Gerste und Malz, ge-
dörrtes Obst usw. ' 

Kaffeepulver zerreibe man zuvor im l\!örs€'r möglichst fein (grieß
artig). Di€' mikroskopische Untersuchung wird zum Teil mit dem nicht 
geweichten Pulver vorgenomm€'ll, das dazu erst einige I'ltund€'l1 mit 
Satriumhypochloritlösung (s. S. 26) aufgehellt wird. 

Kaffeepulver zeigt im :Mikl'oskop gelbbraune, unregelmäßig eckige Körner, 
deren Zellgewebe in fast· allen Teilen sichtbar ist. Die den peripheren Teilen 
der Bohnen entstalllmenden Zelleu haben glatte 'Wände, an den llleisten Zellen 
finden sich jedöch die charakterüitischell knotenartigen Verdickungen. Auch 
<l1e neben den Körnern vorhandenen zahlreichen Bruchstücke dm' Zellrändm' 
des Endosperm;; lassen in der Regel diese Verdickungen erkennen. Außel' 
den EndosperlUstückchen finden sich regelmäßig Teile der Samenschale, die 
an den Sklerenchymzellen leicht erkennbar sind. Nur ausnahmsweise fi.nden 
sich im Kaffee Stückehen \'flll Slliralgefiißoll, auoh Stärkekörner werden nur 
selten angetroffen. 

Für die GewebHteile des Kaffees - im Gegensatz zu den mei8ten Fäl
öcllungsmitteln, namentlich Zichorie und Feigen - ist das starke Lichtbrechungs
vermögen der Zellwände sowie das Vorhandensein farbloser Ültröpfchen in 
fast allen Zellen und neben den Zellstücken kennzeichnend (E). 

Die einzelnen Fälschungsmittel zu erkennen, ist sehr schwer: 
dagegen läßt sich die Feststellung, daß ein Kaffe€'pulwr nicht rein ist, 
auf mikroskopischem Wpge treffen. Betreffs Nachweis von Ver
unreinigungen nam€'ntlich von Schimmelpilzen usw. siehe den bakterio-
logischen Teil. . 

3. Künstliche Bohnen 
w€'rdeu meist aus V/cizen- oder Lupinenmehl unter Zusatz VOll Koffein 
hergest€'llt; si€' zerfallen in Wasser, sinken in Äther unter, und W€'J'dell 
durch Oxydationsmittel (HCI und KCl03 ) weniger rasch €'ntfärbt wie 
echte Bohnen (Stutzer). , 

Das Fehlen des Samenhäutchens (Silb€'l'-) in der Rinne eharak
terisiet't den Kunstkaffe€' (Hanausek, Samelson). 

1) Arch. Phal'ln. 1904. 2i2, 43; Zeitschl'. f. U. N. 1902. O. 1213. 
') Bel'. d. Deutsch. Pharm. GeE!. 1901. 11, 339; Zeitsehr. f. U. N. 1902, 

5 1163. 
') Zeitschr,f. L:'\, l!)('(, illi!, 9; 191;j, :10. 274, 
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... Ersatzstolfe1). 

Sinnenprüfung. Bei der Prüfung des Aussehens eines Kaffeeersatz
stoffes oder Kaffeezusatzstoffes ist darauf zu achten, ob das Erzeugnis verkohlt. 
von Milben, Käfern oder dgJ. befallen ist oder Schimmelpilzfäden aufweist. 
Falls die Masse in Stücke gepreßt oder infolge von Austrocknungzusammen
gebacken ist, ist sie zu zerbröckeln. 

Die Probe selbst sowie ein daraus mit heißem Wasser hergestellter Auf
guß sind auf Geruch und Geschmack zu prüfen. dabei ist festzustellen. ob die 
Probe oder der wässerige Aufguß einen dumpfen oder sonst fremdartigen oder 
gar ekelerregenden Geruch oder Geschmack aufweist, ferner,· ob der Aufguß 
des Kaffeeersatzstoffes kaffeeähnlich riecht und schmeckt, derjenige des Kaffee
zusatzstoffes geeignet ist., als Zusatz zu Kaffee oder Kaffeeersatzstoffen zu 
dienen. 

Bei der Prüfung ungemahlener, nach einem bestimmten Rohstoff be
zeichneter Kaffeeersatzstoffe ist tunlichst zu el'!:nitteln, ob sie den Bezeichnungen 
entsprechen. Aus Getreide hergestellte Kaffeeersatzstoffe können dureh die 
eigenartige Gestalt der einzelnen Körner leicht erkannt und unterschieden wer
den. Bei Malzkaffee weisen die einzelnen Körner im Längsschnitt eine durch den 
Stoffverbrauch des wachsenden Keimes hervorgerufene Höhlung auf, die bei 
den aus ungemälztem Getreide hergestellten Kaffeeersatzstoffen fehlt. Geröstete 
Lupinen und Sojabohnen sowie nicht zu kleine Bruchstücke von gerösteten 
Eieheln und Erdnüssen können ebenfalls an der ihnen eigentümlichen Gestalt 
erkannt werden; die beiden letzteren sind durch die größere Härte der gebrannten 
Eicheln leicht zu unterscheiden. 

In Zweifelsfällen, ebenso wenn die Kaffeeersatzstoffe in gemahlenem 
Zustand vorliegen, ist eine mikroskopische Untersuchung vorzunehmen. 

Prüfung der aus Getreide hergestellten Kaffeeersatzstoffe 
auf fremde Samen und andere Verunreinig.ungen. 

Von ungemahlenen Kaffeeersatzstoffen aus Getreide oder Malz 
werden 100 g ausgebreitet und die fremden Bestandteile ausgelesen. 
Diese werden gewogen, von etwa vorhandenen Überzugsstoffen durch 
Abwaschen befreit und auf Kornraden- und Taumellolchsamen sowie 
auf Mutterkorn geprüft, wobei in Zweifelsfällen Vergleichsproben zu be
nutzen oder eine mikroskopische Prüfung vorzunehmen ist. 

Bei gemahlenen Kaffeeersatzstoffen aus Getreide oder Malz ist 
gelegentlich der mikroskopischen Untersuchung auf das Vorhandensein 
von Verunreinigungen Rücksicht zu nehmen. 

Mikroskopische Untersuch ung2). 

Durch das Rösten der zur Herstellung der Kaffeeersatzstoffe dienen
den Pflanzenteile wird deren morphologischer Bau meist nicht wesentlich 
verändert. Die stark färbenden und daher die mikroskopischen Beob
achtung störenden Röststoffe lassen sich in der Regel dadurch be
seitigen, daß die Probe mit Wasser behandelt wird. Da die gepulverten 
Kaffeeersatzstoffe meist eine genügende Menge feinster Bruchstückchen 
enthalten, so ist in vielen Fällen eine weitere Behandlung der Probe 
nicht nötig. Bisweilen ist jedoch eine Aufhellung erforderlich, wozu 
Ammoniaklösung, Alkalilauge, Kalium- oder Natriumhypochloritlösung 

1) Nach dem Entwurf zu Festsetzungen über Kaffeeersatzstoffe. 
I) Siehe auch Beiträge zur mikroskopischen. Untersuchung der Kaffee~ 

ersatz stoffe von C. Griebel; Zeitschr. f. U. N. 1917. 34. 185, Derselbe, Kaffee
ersatz aus Weißdornfrüchten, ebenda 33. M. Über verschiedene Kaffeeersat.z
mittel von E. See I u. K. HilB, ebenda, 190. 
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oder Chloralhydratlösung dienen können. Die letztere eignet sich be
sonders für Sojabohnen und Erdnüsse. Handelt es sich bei Kaffeeersatz
mischungen um die annähernde Schätzung des Mischungsverhältnisses, 
so ist ein Teil der sorgfältig durchrnischten Probe im Porzellanmörser 
zu einem feinen Pulver zu zerreiben. 

Die Untersuchung ist nach den Regeln der Mikroskopie vorzu
nehmen, wobei die nachstehenden Angaben über die auffallendsten Ge
webselemente der wichtigsten zur HE'rstellung und zur Verfälschung 
von Kaffeeersatzstoffen dienenden Pflanzenteile und deren VeIUnreini
gungen als Anhaltspunkte diE'nen können. 

Zichorien wurzeln. Besonders augenfällig sind die Gefäße, deren 
Seitenwände mit quergestreckten Tüpfeln besetzt sind. Im Rindenteil finden 
sich reichlich enge, einen Durchmesser von 6 bis 10 I' aufweisende, netzartig 
verbundene Milchröhren. 

Zuckerrüben. Das Parenchym besteht aus sehr großen Zellen. Be
sonders kennzeichnend sind die Gefitße mit grob netzartig verdickten Quer
wänden. 

"röhren. Das Gewebe ist dem der Zuckerrübe sehl' ähnlich, unterscheidet 
sich aber durch die kleineren Parenchymzellen und besonders durch die An
ordnung der schmäleren Tüpfel der Gefäße. 

Feigen. Der Feigenkaffee ist ausgezeichnet durch weite ungegliedertc 
Milchröhren, deren Durchmesser bis 50 ,n beträgt, durch Spiral- oder Ring
gefäße, Ox~latdrusen und die aus der Fruchtschale der Nüßchen stammenden, 
sehr dickwandigen Sklerenchymzellen. 

Getreide und Malz'). Die Spelzen der Gerste zeigen stark verkieselte, 
eigentümlich gestaltete, meist langgestreckte Epidermiszellen mit gewellten 
8eitenwänden. Das Hypoderm besteht aus dickwandigen getüpfelten Skleren
chymfasern, deren Länge bis zu 300 f', deren Dicke bis zu 20 I' beträgt. Von 
Roggen und Weizen unterscheidet sich die Frucht der Gerste dadurch, daß dio 
Haare ihrer Fruchtschale dünnwandiger sind und die Kleberschicht zwei- bis 
vierreihig ist. Die Stärke der Gerste ist der des Roggens und Weizens ähnlich, 
die Körner sind jedoch kleiner. "Weizen und Roggen sind im anatomischen 
Bau sehr ähnlich. Die Epidermiszellen der Fruchtschale des WeizenS' sind meist 
langgestreckt und im Gegensatz zu denen des Roggens reihenweise angeordnet. 
Die perlSChnurartigen Wände der Oberhautzellen sind beim Weiz.en dicker. 
Die Haare der Fruchtschale des 'Veizens unterIWheiden sich von denen des 
Roggens durch die Dicke der \Vandungen im Vergleich zum Durchmesser des 
Lumens. Die Querzellen besitzen beim Weizen derbe, getüpfelte Wände, beim 
Roggen sind nur die Längsseiten undeutlich getüpfelt. Die Schlauchzellen 
~ind im Roggen kürzer und weniger zahlreich als im Weizen. Malz läßt sich 
,"on der zu seiner Herstellung verwendeten Getreideart mikroskopisch 11Ul' 

durch die zum Teil korrodierten Stärkekörner unterscheiden. 
Lupinen sind frei ,"on Stärke und haben 120 bis 170 ." lange EpidermiR

zellen der Samen schale von eigentümlicher Gestalt. Das Gewebe der Kotyle
donen ist dickwandig. 

Sojabohnen enthalten ebenfalls keine Stärke. Die Epidermiszellen der 
Samenschale unterscheiden sich von denen der Lupinen dlll'ch dic geringere 
Länge (50 bis 60 .") sowie durch die Gestalt. 

Erdnüsse. Die Faserschicht der weniger zur Verwendung kommenden 
Fruchtschalen besteht aus Zellen, deren Wände stark verdickt sind und meist 
mit spitzen, zahnartigen Fortsätzen ineinandergreifen. Das Gewebe der Keim
blätter enthält Aleuronkörner, Fett und kugelige Stärkckörner mit zentralem 
Kern. 

Kichererbsen. Die Epidermi8 der Samenschale unterscheidet sich von 
der anderer Leguminosen durch die ungleiche" Länge der Palisadenzellen (35 
bis 125 ,,) und deren weites Lumen (12 his 20 ,lI); die zarten Seitenwände der 
Palisadenzellen sind fein gerunzelt. 

') Über Malzkaffee, Doepmann, Zeitschr. f. U. N. 1914. 27. 453. 
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Jj;icheln. Das Gewebe der Keimblätter besteht im wesentlichen aus 30 
bis \JU' i' [(I·oßen, dünnwandigen Zellen, in denen die beim Eiehelkaffee aufge
quollenen Stärkekörner gewöhnlich noch erkennbar sind. Infojge der Quellung 
der Stärkekörner, der Bräunung des Protoplasten und der Koagulierung der 
Eiweißhülle stellt der Zellinhalt des Eiehelkaffees ein von einem bräunlichen 
~etz mit weißen Maschen umgebenes Gebilde dar. 

Johannisbrot. Große, dünnwandige Parenehymzellen, die im ge
rösteten Zustande rötlichgelbe bis rotbraune Pigmentkörper enthalten. Mit 
verdünnter Kalilauge erwärmt, werden diese violett, bei vorsichtigem Erwärmen 
mit starker Kalilauge dunkelblau. 

Dattelkernc. Stark verdickte, grob getüpfelte Endospermzellen. 
Die Dicke deI· doppelten Zellwände beträgt in der Regel 15 bis 30 !'_ 

Steinnlisse. Das Endo8perm be~teht aus iLußerst dickwandigen, radial 
g-estreckten Zellen. Die Dicke der doppelten Zellwände beträgt bis zu 50 I' 
uud mehr. 

Kaffeefruchtfleisch. Die Epidermis besteht aus polyedrischen, 
ziemlich dickwandigen Zellen. Die Hauptmasse bilden das aus großen, ziemlich 
(lickwandigen, teilweise zusammengedrückten Parenchymzellen bestehende 
j<'ruchtfleisch und die J~eitbündel mit dünnen Spiralgefäßen und·oft mehr als 
1 10m laugen und bis 25 !' breiten, dickwandigen Sklerenchymfasern. 

Kola. Das Gewebe der Keimblätter besteht aus zarten, Stärke ent
haltenden Zellen. 

Die Zahl der insbesondere wällrend der Kriegsdauer zu Kaffeeersatz
,toff verarbeiteten Vegetabilien ist durch vorstehende Angaben keineswegs 
erschöpft. Eine genaue Übersicht darüber bietet die Schrift von G. Beitter, 
1918, Verlag von J. Hoffmann, Stuttgart, sowie auch der Vortrag voI} M. Kla8-
sert, Zeitscllr. f. U. N. 1918. 3ö. 80. 

Bestimmung des Zuckers. 

Je nach der zu erwartenden Menge Zucker sind 5 bis 20 g des fein
gemahlenen Kaffeeersatzstoffes oder Kaffeezusatzstoffes zu verwenden, 
die, falls nennenswerte Mengen Fett vorhanden sind, zweckmäßig zu
nächst entfettet werden. Zu diesem Zweck wird die Masse in einem 
Bt'cherglase mit etwa der doppelten Menge Petroläther gemischt, das 
Gt'misch wit'derholt umgeschüttelt, die Lösung nach etwa einer Viertel
stunde abgegossen und diese Behandlung bei stark fetthaltigen Erzeug
nissen ein- oder zweimal wiederholt. Die gegebenenfalls so vorbehandeltt' 
und wieder getrocknete Probe wird in einem mit Rückflußkühler ver
sehenen Kölbchen eine halbe Stunde mit 100 ccm 75%igem Alkohol 
in lei.chtem Sieden erhalten. Die Lösung wird abfiltriert und der Rück
Htand noch zweimal mit je 50 ccm des Alkohols zehn .Minuten lang auf 
die gleiche Weise behandelt. Die vereinigten Auszüge werden sodaull 
nach dt'r in den "Festsetzungen über Kaffee", S. 314, angegebenen Vor
schrift. weiteTbehandelt. 

Prüfung auf Mineralöle. 

Aus 50 g der Probe werden durch einstündiges Behandeln il1l 
Soxhletschen Apparate mit Petroläther die darin löslichen Stoffe ausge
zogen. Das Lösungsmittel wird verdunstet, der Rückstand mit alko
holischer Kalilauge verseift und nach dem Verdunsten des Alkohols 
das hinterbleibende Gemisch mit heißem Wasser aufgenommen. Bei 
Gegenwart yon Mineralöl findet sich dieses in Tröpfchen auf der Ober
flächp cl!>r Lösung oder als feine Emulsion. In Zweifelsfällen ist die 
Lösung mit etwa 10 CClU Pptrolätber aURzuRchiittpln, ruf' ohpl"p Hchicht 
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zu filtrieren, uud die Löswig in einem Glasschälchen zu verdWlsten, 
. wobei etwa vorhandenes Mineralöl in reinem Zustand zurückbleibt. 

Prüfung auf Glyzerin. 

50 g der Probe werden mit 100 ccm Wasser aufgekocht. Die Lösung 
wird abfiltriert und der Rückstand nochmals in der gleichen Weise be· 
handelt. Nachdem die vereinigten :b'iltrate auf dem Wasserbade mög
lichst weit eingedampft sind, wird die dabei hinterbliebene sirupartige 
Masse mit so viel entwäso;t'rtt'IIl Natriumsulfat versetzt, daß sich beim 
Verreiben des Gemisches f'ine möglichst trockene Masse bildet. Diese 
wird mit etwa der doppelten Menge eines Äther.Alkohol-GE'misches, 
das aus einem Raumt.eil Alkohol und anderthalh Raumteilen Äther 
besteht, verrührt; das Lösungsmittel wird abgegossen und diese Be
ba.ndlung noch zweimal wiedf'rholt. Die vereinigten Auszüge werden 
eingedampft. Der Rückstand wird eine Rtunde im Dampf trocken
tlchrank erhitzt und mit etwa der doppeltf'n Menge gepulvertem Borax 
zu einer gleichmäßigen MasiJP verrieben. Ein Teil hiervon wird mit 
eirffit Platifldrahtöse an d~n Rand einer Bunsenflamme gebracht. die 
bei Gegenwart von Glyzerin eine Grünfärbung annimmt. 

Falls die Menge des nach dem Eindunsten der äthpr-alkoholischen 
Lösung hinterbleibenden Rückstandes erheblich ist, hlt c\a:-; VerreibplI 
mit Natriumsulfat Ulld AUHziehen mit Äther-Alkohol zu wif'derholt'n 
und der RückBtand, wie angegeben, weiterzubehandeln. 

t;onstige BeHtimmungen. 

Die Bestimmung des Wassers, der Asche, der wasserlöslichen 
Stoffe,.der in Zucker überführbaren Kohlehydrate, des Fettes, 
der Rohfaser, der Eiweißstoffe und des Koffeins erfolgt nach deu 
in den "FestsetzWlgen über Kaffee" angegebenen Vorschriften. 

Zur Bestimmung des Sandes (der in t;alzsäure unlöslichen Aschen
bestandteile) wird die Asche mit lO%iger Salzsäur<> E'rwärmt, der unge
liistc Rückstand auf ein kleineR Filter gebracht, mit diesem verascht, 
geglüht und gewogen. 

Beurteilung 1). 

Gesetzliche Bestimmungen. ~eben dem Nahrungsmittelgesetz 
und der VerordnWlg gegen irreführende Bezeichnungen kommt noch die 
kaiserliche Verordnung betr_ das Verbot von Maschinen zur Herstellung 
künstlicher Kaffeebohnen vom l. Februar 189\ und das Farbeng(\setz 
in Betracht. 

a) Kaffee. 
Begrillsbestimmung und Zusammensetzung. Die Kaffeebohnen 

des Hand~s sind die von der Fruchtschale vollständig und der Samen
schale (Silberhaut) größtellteils befreiten rohen oder gerösteten, ganzen 
oder zerkleinerten Samen von Pflanzen der GattWlg Koffea. Bohnenkaffee 
iHt gleichbedeutend mit Ka.ffee. Die Namen der Handelssorten richten sich 

1) Vgl. auch die vom Kais. Gesundh.-Amte herausgegebene Schrift "Her 
Kaffee", Verlag J. Springer, Berlin 1903. 

Bujard-Baier. Hilfsbuch. -l. Aufl. 21 
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nach den Ursprungl5ländern, nach der pflanzlichen Abstammung (Coffea 
arabica, Coffea liberica), nach der Stufe der Zubereitung (loher, ge. 
rösteter, gemahlener Kaffee). Perlkaffce stammt aus einsamig entwickel· 
ten Kaffeefrüchten ; BruchkaHee(Kaffeebruch) sind zerbrochene Kaffee· 
bohnen; Kaffeemischungen und gleichsinnig bezeichnete Erzeugnisse 
sind Gemische verschiedener Kaffeesorten. Der Wassergehalt unge· 
rösteter Handel~ware beträgt 9-11 Ofo; der Koffeingehalt 1,0-1,750f0; 
an Kohlehydraten sind Rol\rzucker, Pentosane und andere Hemizellu
losen enthalten, keine direkt reduzierenden Zuckerarten; der Fettgehalt 
1O-140f0; der Aschegehalt etwa 6-60f0; Kaffeegerbs~ure (hauptsächlich 
Chlorogensäure) 4-80f0; Eiweißstoffe (Legumin, Albumin) 10 bis 15%. 

Beim Rösten des Kaffees bilden sich Essigsäure, Baldriansäure, 
Furfurol, Aceton, Resorcin, Ammoniak, Pyridinbasen usw. Der geröstete 
Kaffee hat folgende Zusammensetzung: Wasser 1,6-3,5, Rohfaser 
20-30, Zucker 0-2, inZucker überführbare Stoffe etwa 20, Fett 11-15, 
Eiweißstoffe 12-17, Koffein 1-1,5, Kaffeegerbsäure 4-7, Asche 4-5, 
in Wasser lösliche Stoffe 23-330f0. Zur Erhaltung des KaffeearOIuas 
werden Glasurmittel verwendet (kandierter, glasierter, .karamelisie~er. 
Kaffee), über deren Zulässigkeit Näheres aus dem Nachfolgenden her. 
vorgeht. 

Schlußfolgerungen aus den Untersuchungsergebnissen. Die Hef
kunft des Kaffees läßt sich durch chemische oder mikroskopische 
Untersuchungsverfahren im allgemeinen nicht ermitteln. Einige Kaffee
sorten weisen in Farbe und Gestalt ausgesprochene KelIDzeichen auf. 
In einzelnen Fällen läßt sich auch ein Anhaltspunkt durch die Feststellung 
des Koffeingehaltes gewinnen. 

Ein Wassergehalt des rohen Kaffees von mehr als 12% ist 
gewöhnlich durch feuchte Lagerung verursacht, kann aber auch ein Zei
chen von absichtlicher Beschwerung oder von Havarie sein; im letzteren 
Falle beträgt der Gehalt der Asche an Chlor meist über 10f0 (bezogen 
auf die Asche), auch zeigt der Kaffee oft ein ungewöhnliches Aussehen. 

Ein Wassergehalt des gerösteten Kaffees von mehr als 5% weist 
auf feuchte Lagerung oder auf Beschwerung durch Wasser oder flüssige 
Überzugmittel hin. 

Werden in unzerkleinertem Kaffee mehr als 2% fremde Be
stand teile gefunden, so ist ohne weiteres zu folgern, daß der Kaffee 
nicht soweit als technisch möglich gereinigt oder daß er mit fremden 
Bestandteilen vermischt ist; unter Umständen ist dieser Schluß auch 
schon bei einem geringeren Gehalt an fremden Bestandteilen zu ziehen. 

Ein weniger .als 23% betragender Gehalt des gerösteten Kaffees 
an wasserlöslichen Stoffen läßt namentlich dann, wenn gleich
zeitig der Koffeingehalt geringer als 1,0 0/ 0 ist, darauf schließen, daß dem 
Kaffee Bestandteile, die seinen Genußwert bedingen, entzogen worden sind. 

Eine ungewöhnlich hohe Aschenmenge des gerösteten Kaffees 
läßt eine Behandlung mit Alkalien, Kalkverbindungen oder Borax ver
muten; das Ergebnis der Untersuchung der Asche kann näheren Auf
schluß darüber geben. 

Wenn sich bei der mikroskopischen Untersuchung des ge
mahlenen Kaffees in nennenswerter Menge Gewebsteile finden, die nicht 
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den Kaffeebohnen eigentümlich sind, so ist in der Regel eine Verfälschung 
des Kaffees als erwiesen anzusehen. Aus dem mikroskopischen Befunde 
läßt sich auch folgern, ob es sich um einen Zusatz vonKaffeeersatzstoffen 
oder dgl., um mangelhafte Reinigung des Rohkaffees von fremden Bestand
teilen (Kaffeekirschen od. dgl.) oder um Reste von Poliermitteln (Holz
mehl od. dgl.) handelt. 

Auf eine Verfälschung des gerösteten Kaffees mitKaffeeersatz
stoffen weisen ferner hin: 

1. ein ungewöhnlich hoher Gehalt an wasserlöslichen Stoffen; 
die meisten Kaffeesorten enthalten 24-27 0/0' einige Sorten, besonders 
Liberiakaffee, bis zu 33% wasserlösliche Stoffe; durch die Behandlung 
mit Uberzugstoffen, namentlich Zucker, kann dieser Gehalt um einige 
Prozente erhöht' sein; 

2. ein ungewöhnlich niedriger Koffeingehalt ; 
3. ein Zuckergehalt, der 2%, und ein Gehalt an in Zucker über

führbaren Kohlehydraten, der 200f0 übersteigt; 
4. eine Aschenmenge von weniger als 3,9 % ; bei reinem geröstetem 

Kaffee von normalem Wassergehalt beträgt sie in der Regel mehr als 
4,0%, bei den meisten Kaffeeersatzstoffen - mit Ausnahme von Zichorie 
- erheblich weniger; 

5. eine Alkalität der Asche von weniger als 57 Milligramm-Äqui
valenten auf 100 g Kaffee; bei reinem geröstetem Kaffee von normalem 
Wassergehalt beträgt diese Zahl in der Regel gegen 60, bei den meisten 
Kaffeeersatzstoffen erheblich weniger, bei solchen aus Getreide nur 
gegen 10; 

6. ein Gesamtgehalt der Asche an Phosphatrest, der 0,70 g PO. auf 
100 g Kaffee überschreitet; bei reinem geröstetem Kaffee liegt dieBe 
Zahl in der Regel zwischen 0,50 und 0,65, bei gerösteten Getreidearten 
und Lupinen zwischen 1,00 und 1,25 g. 

7. ein Eisen- und Aluminiumgehalt, der bei der Bestimmung der 
Phosphate in der Asche mehr als 12% des Gesamtphosphatrestes bindet; 
bei reinem Kaffee liegt diese Zahl in der Regel zwischen 5 und 10 Ofo. 
bei Ziclforien- und Feigenkaffee zwischen 25 und 500f0; 

8. das Vorhandensein einer nennenswerten Menge von Kieselsäure 
in der Asche; reiner Kaffee enthält solche nicht oder in einzelnen Fällen 
nur bis zu 0,5% (bezogen auf die Asche), während namentlich Zichorie, 
Feigenkaffee und geröstete Getreidearten erheblich mehr enthalten (E). 

Grundsätze für die Beurteilung. Als gesundheitsschädlich 
gilt Kaffee, der mit gesundheitsschädlichen Stoffen gefärbt, mit arsen
haltigem Schellack überzogen oder mit Borax behandelt ist. 

Als verd or ben ist anzusehen: Kaffee, der infolge unzweckmäßiger 
Art der Ernte, der Erntebereitung oder der weiteren Behandlung, infolge 
Beschädigung durch See- oder :muß wasser ("Havarie"), ungeeigneter 
Lagerung oder anderer Umstände in rohem oder geröstetem Zustande 
oder in dem daraus bereiteten Kaffeegetränk eine derart ungewöhnliche 
Beschaffenheit, insbesondere einen so fremdartigen oder widerwärtigen 
Geruch oder Geschmack aufweist, daß er zum Genusse ungeeignet ist; 
Kaffee, der verschimmelt oder sonst stark verunreinigt oder beim Rösten 

21* 
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verkohlt ist; gerösteter Kaffee, der aus verdorbenem rohem Kaffee 
hergestellt ist. 

Als verfälsch t, n achge..lllach t oder irreführend bezeichnet 
Rind anzusehen: 

l. aIR Kaffee oder mit Namen von Kaffeesorten bezeichnete Er. 
zeugnisse, die der Begriffsbestimmung für Kaffee nicht entsprechen 
(Kunstkaffee); 

Der Begriffs bestimmung müssen auch solche Erzeugnisse entsprechen, 
die nicht ausdrücklich als Kaffee, sondern nur mit dem Namen einer Kaffee· 
sorte, z. B. )lenado, Mokka, Melange, bezeichnet sind. 

2. mit einem Herkunftsnamen bezeichneter Kaffee, der nicht au~ 
dem entsprechenden Erzeugungsgebiete stammt; mit Herkunftsnamen 
bezeichnete Kaffeemis9hungen, sofern die Bestandteile, die der Menge 
nach überwiegen und die Art bestimmen, nicht aus den entsprechenden 
Erzeugungsge bieten stammen; 

Z. B. muß "Javakaffee" aus Java stammen; "Guatemalamischung" 
muß zu mehr als der Hälfte aus Guatemalakaffee bestehen und den niesem 
eigentümlichen Geruch und Geschmack hervortreten lassen. 

3. Kaffee, der nicht soweit als technisch möglich von minderwertigen 
oder wertlosen Bestandteilen befreit worden ist, ausgenommen solcher 
Kaffee, der sich als "ungelesener" Kaffee noch im Großhandel befindet; 

z. B. Steinchen, Erd· und Holzstückchen, eingetrocknete Kaffeefrüchte. 
(Kaffeekirschen l, Bohnen in der Pergamentschieht, Stiele, Schalen und fremde 
Samen. Nach dem Urteil des Oberlandesgericht Hamburg vom 7. Oktober 1912 
Hollen nioht mehr als 3 % Kaffeekirsehen vorhanden sein; Auszüge 1917. 9. 495. 

4. durch See. oder Flußwa~ser in seinem Genußwerte herabge
setzter ("havarierter'.') Kaffe!:', auch in l\'Iischung mit anderem Kaffee, 
sofern nicht di!:' minderwertige Beschaffenheit aus d!:'r Bezeichnung d!:'s 
Kaffees hervorgeht; 

5. roh!:'r Kaffe!:', d!:'ssen Was~wrgehalt 12%' g!:'rösteter Kaffee, 
dessen WassergehaIt 5% übersteigt; 

6. Kaffee, der unmittelbar oder mittelbar mit Wasser beschw!:'l't 
worden ist; 

Eine mittelbare Beschwerung mit Wasser kann z. B. dadurch eintreten, 
daß Kaffee in feuchten Räumen gelagert wird. Das Waschen oder Befeuchten 
,les Kaffees vor dem Rösten wird in der Regel nicht als Beschwerung anzu· 
Rehen sein. "'aschen und Quellenlassen im "'assel' ZlUn Zwecke der Beschwerung, 
"owie auch künstliche Fermentation (Quellen und Färben zur Herstellung sog. 
Fabrikmenado) ist unzulässig. 8. auoh Ziff. S. 

7. Kaffee, dem Holzmehl oder ander!:' bei seiner R!:'iniguug wr· 
wendete Stoffe in einer t!:'chnisch Yel'lneidbaren Menge anhaften; 

8. künstlich, auch durch Anrösten (Appretieren), gefärhter Kaffee: 
Bekannt gewordene Färbemittel: Berllnerblau, Indigo, Ultramarin, 

Ocker, Blekhromat, ol'g. Ffl.l'h,t.orfe, Kohl", Grfl.phit .• Tao!k u. a., z. 'f. miteinandet' 
gemischt. 

9. Kaffee, dessen mindl'rwertige Beschaffenheit durch Überzug. 
Htoffe verd!:'ckt worden ist: 
, Die Verwendung von Überzugstoffen beim Rösten des Kaffees ist 
Hnter aUen Umständen verboten, wenn sie zur Täusohung über Minderwertig· 
keit. des Kaffees dienen kann. 

10. Kaffe!:', der mit anderen Öberzugstoffen all' Rohr· oder Rüben· 
zucker odpr Schpllack versehen worden iRt: 



Kaffee und Kaffeeersatzstoffe. 325 

Rohr- uud Rübenzucker müssen für Genußzwecke t<1uglich "üu. Antiere 
Z;uckerarten Ho,,·ie Zucke!'sirup oder -lösungen sind nicht zulässig. Ver yer. 
wendete Seile lIack muß technisch rein und darf nicht gefärbt sein. Körnc!'· 
lack oder andere Harze sowie ScheJlacklösungen sind llicht zulässig. Die zu
lässige J)lenge der überzugstoHe ist durch (lic Ziffern 12 und 13 gercg'elt. 

11. Kaffee, der mit Überzugstoffen versehen und nicht derncllt· 
sprechend als "mit gebranntem Zucker überzogtm" oder "mit Hchellaek 
überzogen" bezeichnet ist; 

Die Be zeichn ung des mit ÜIJel'zugstoffell yer~ehellell Kaffees muß dlllll 
Wortlaute nach, nieht nur dem Sinne nach, den angegebenen Bezeichnullgeu 
entsprechen. 

12. unter Verwendullg YOll Zucker geröstt>ter Kaffee, bei dem mehr 
als 7 Teile Zucker auf 100 Teile roht'n Kaffec venl'endet worden siud 
oder der mehr als 3% ahwaschbare StOffl· enthält; 

la. mit i::lchellack überzogener Kaffet', bei dem mehr ab 0,5 Teilt
i::lchellack auf 100 Teile rohen Kaffee vcrwendpt worden sind; 

14. Kaffee, der mit Soda, Pottascht', Kalk, Zuckf'rkalk (Kalzium. 
saccharat) odl'r Ammoniumsalzen behandt'lt worden ist; 

15. Kaffet>, dom Kofft'in durch besondere Behandlung entzog('11 
ist, sofem er nicht dementsprechend bezeichnet ist; 

16. als .,koffeinfrei" oder gleichsinnig bezeichndel' Kafke, der 
mehr als 0,08°/0 Koffein t'nthält; 

17. ah; "koffoinarm" ocll'r gleichsinnig bt'zeiehlleter Kafft'l'. eh'r 
mehr als 0,2°/0 Koffein enthält; 

18. Kaffee, dem andere Bt>standtcile ab Koffein, Clil' für dOll Gelluß
wert des Kaffeegeiränks ,·on Bedeutung Hind. durch besondere Behand
lung entzogen sind; 

Für den Genußwert .les Kaffees sind in erste!' Liuie die wasser
löslichen Stoffe von Bedeutung. Kaffee, deI' bereits mit "'assel' ausgezogen 
ist, ist daher als verfälscht 8nzusehelJ, ebenso aueh koffeinal'lller oder koffein
freier KaUee, <lem bei der Koffeincntziehung findere w8sHerlösliehe ~toffe in 
nennenswerter Menge entzogen worden sind. 

19. l\lüchungen VOll Kaff"bohncn mit kün~tliohell Kaffeebohnen 
oder -mit Lupinen oder mit Sojabohüell oder anderen Kaffeeersatzstoffl'n, 
die in der Mischung mit Kaffebohm'lI verwechHclbar Hind; 

(Z. B. Blatterbsen, gespaltene Erdnüsse, KaffeeschalelI, Kaffeesatz.) 

20. andere als die unter Ziffer 19 genannten l\Ii~chungt'lI VOll Kaffee 
mit KaffeßI'l'satzstoffen oder Kaffeezusatzstoffell, "ofem sie nicht au~· 
drücklieh als "Kaffeeenlatzmischung" bezeichnet flind und, falls sie unter 
Hinweis auf den Gehalt an Kaffee in den Verkehr gebracht werdplI. 
der Anteil der Gesamtmenge der fremden fo'toffe in der Mischung nicht 
zahlellllläßig angegpben ist; 

Bel<eiclmungell wie Kaffeemisohung, Berliner ~li:;ehullg, Brühkaffe('
mi.chung u. a. für ~Ii"ehu])gen von Kaffee mit Ersatzstoffen sind unzulässig, 
wie aus zahlreichen gerichtlichen Urteilen hervorgeht. Das unter Ziffer 20 Gesagte 
trifft auch auf Kaffeetaoletten zu. 

21. Kaffee, dem andere Htoff .. al>< Kaffeeel'lmtzH(offe od<'r Kaffe('
Zu~a tzstoffo beigemischt Hind; 

(Z. B. Nährsalz, Hämatin, Milchzucker oder Zuckor.) 

22. mit Wortzusammensetzungen, die das Wort "Kaffee" enthalteIl, 
bezeicb.nete kaffeeartige Erzeugnisse, die nicht ausschließlich aus ~affef" 
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bestehen, unbeschadet der, Bezeiohnungen "Ziohorienkaffee", "Feigen. 
kaffee", "Gerstenkaffee", "Roggenkaffe'e", "Kornkaffee", "Weizen. 
kaffee", "Malzkaffee", "Eiohelkaffee" sowie "Kaffeeersatz", "Kaffee. 
zusatz", ."Kaffeegewfuz"; 

(Z. B. PhönixkaUee, Gesundheitskaffee.) 

23, als "Kaffeeextrakt" oder "Kaffeeessenz" bezeichnete Erzeug. 
nisse, die aus anderen Stoffen als Kaffee und Wasser bereitet sind, uno 
be schadet eines geringen Zusatzes .von Zucker und von Miloh, sofern 
diese Zusätze aus der Bezeichnung hervorgehen. 

b) Ersatzstoffe. 
Begriffsbestimmungen und Zusammensetzung. Kaffeeersatz· 

stoffe sind Zubereitungen, die durch Rösten von Pflanzenteilen, auch 
unter Zusatz anderer Stoffe, hergestellt sind, mit heißem Wasser ein 
kaffeeähnliches Getränk liefern und bestimmt sind, als Ersatz des 
Kaffees oder als Zusatz zu ihm zu dienen. 

Kaffeez usatzstoffe (Kaffeegewürze) sind Zubereitungen, die 
durch Rösten von Pflanzenteilen oder Pflanzenstoffen oder Zuckerarten 
oder Gemischen dieser Stoffe, auch unter Zusatz anderer Stoffe, herge. 
stellt und bestimmt sind, als Zusatz zu Kaffee oder Kaffeeersatzstoffen 
zu dienen. 

Als Rohstoffe kommen hauptsächlich in Betracht: Zuckerhaltige 
Wurzeln (z. B. Zichorien, Zuckerrüben, Möhren); zuckerreiche Früchte 
(z. B. Feigen, Johannisbrot); stärkereiche Früchte und Samen (z. B. 
Gerste, Roggen, Eicheln); gemälztes G,etreide (z. B. Gerstenmalz, Roggen· 
malz); fettreiche Früchte (z. B. Erdnüsse, Sojabohnen); Zuckerarten. 

Als Zusätze zu diesen Rohstoffen vor, bei oder nach dem Rösten 
finden unter anderem Anwendung: zucker-, gerbsäure. und koffein· 
haltige Pflanzenauszüge, Kolanüsse, Speisefette und Speiseöle, Kochsalz 
und Alkalikarbonate, Wasser. ' 

Im Handel werden zahlreiche Sorten von Kaffeeersatzstoffen und Kaffee· 
zusatzstoffen unterschieden, die meIst nach den Rohstoffen, den Herstellern 
oder mit Phantasienamen bezeichnet sind. 

Kaffeeersatzstoffe müssen als Hauptbestandteil geröstete 
Pflanzenteile enthalten; bei Zubereitungen, die nur als Kaffeezusatz· 
stoffe oder Kaffeegewürze in den Verkehr gebracht werden, können 
auch Pflanzensäfte oder .auszüge oder Zuckerarten den Grundstoff 
bilden. 

Kaffeeersatzstoffe mü~sen für sich mit heißem Wasser ein kaffee· 
ähnliches Getränk liefern, bei den nur als Zusatzstoffe bezeichneten 
Erzeugnissen ist dies nicht erforderlich. Kaffeeersatzstoffe werden daher 
im allgemeinen auch als Kaffeezusatzstoffe bezeichnet werden können, 
während das Umgekehrte häufig nicht der Fall ist, 

Bei Zichorienkaffee ist nur der "Zusatz" von Zuckerrüben erlaubt, 
nicht ihre Bf'imengung in beliebiger Menge. Von einem "Zusatz" wird 
nicht mehr gesprochen werden können, wenn die Zuckerrüben mehr als 
ein Viertel der Gesamtmenge ausmachen (vgl. Zilfer 11 der Beurteilungs
gnmdsätze). 
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Kornkaffee ist gleichbedeutend mit Roggenkaffee, KOl'llmalz· 
kaffee mit Roggenmalzkaffee. Unter Malzkaffee schlechthin ist stets 
Gerstenmalzkaffee zu verstehen. Die Bezeichnung Getreidekaffee ist 
nicht vorgesehen und daher nach Ziffer 10 der Beurteilungsgrundsätze 
nicht zulässig. 

Malzkaffee, Roggenmalzkaffee usw. müssen im Unterschiede zu 
Gerstenkaffee, Roggenkaffee usw. aus gemälzten Früchten hergestellt 
sein. Ein bestimmter Keimungsgrad der Gerste usw. ist nicht vorge. 
schrieben, es muß jedoch "Malz" im gewöhnlichen Sinne vorliegen. 
Falls dem Malz ungemälztes Getreide beigemischt wird, fällt das Erzeugnis 
nicht mehr unter nen Begriff "Malzkaffee". Die Bezeichnung "Malz. 
gerstenkaffee" für ein aus ungemälzter Malzgerste hergestelltes Erzeugnis 
wäre irreführend. 

Unter "Keimen", von denen das Malz zu befreien ist, Bind nur die 
aus dem Korn ausgetretenen Teile, also im allgemeinen nur die Würzel
chen, nicht die Blattkeime, zu H'fRtehen. 

Die chemische Zusammensetzung der bekannteren Kaffeeersatzstoffe 
ist in der Regel folgende; 

Gehalt in Prozenten -----'----------'--1 I I~-'" d, '" -~-Q t: ~ ~ Si b B ... ~ (0) ~ ~~~ & 
r/';' '''- ~ ~ ........ • .... c...." - ~ ~~ '::: 

~ ~ ~ I ~:g ~ I & I ~ Ö I ~ ~"!)~ ~ ~ 
Bezeichnung 

~ I~ I ~ I~~~'I I~~I < I~~~: ~ 

~~ii;~;;-~'--:---3~ Ü-20-~ 7_251; lU=~';;~-3::~1-~~,~~:~i50-80 ~i~~i 
(Inulin) : 1 sa.uer 

:lIalzkaffee 

Hoggenkaffce 

1-10 10-12 I 3-11) 

etwa i etwa 
1-10 8 I 4 

<10-40 11,5-~,5 10-1711,3-2,8135-60 
etwa etwa; 1 

50-55

1 
3,5 12 i ~-3,5135-55 

cl~ ct~! 1 
Fcigenkaffce. 1O~~0 7 20-40 - ,3-4,51 4 '3,5-5,5140-80 

etwa' I etwa 
Eichelkaffce . 

Geröstete 
Sojabohnen 

Geröstete 
Erdnüsse . 

5--15 

etwa 
5 

3-7 

3-6 i2.6-4.2 

et~\'a I 
') I 

2-u I 

60 3-4,2 1 Ii 2-3 12:-1-50 

etwa I etwa 1 otwa I et.wa 
35 20 IHO-40 1 5 . 50 

1 l r I ctwa 
12-16 115-50 130-50 I 2-4,5 25 

Grundsätze tUr die Beul'teilung. All> gesundheitsschädlich 
gelten Kaffeeersatzstoffe und Kaffeezusatzstoffe, die unter Verwendung 
solcher Pflanzenteile oder Stoffe hergestellt sind, deren Unschädlich
keit für den Menschen nicht feststeht oder die aus Getreide hergestellt 
sind, das nicht von giftigen!) Samen, inl>besondere Kornraden· und 
TaumellolchsameIl und l\fnttcl'kOl'n, bis auf techlliRl'h nicht vt'rmeidbarc 
Spuren befreit wor<len ist. 

') Diese Eigcugchaft IHt iu judeu. l!' .. lle dumh ueu ll1edizin. i'3achVCI'8tän
dlgen besonders festzustellen. Durch Verpackung in hleireicheu Metallfolie)) 
kann diese Eigenschaft auch hervorgerufen werden. 
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Als verdorben sind anzusehen Kaffeeersatzstoffe und Kaffee
znsatzstoffe, die aus verdorbenen oder st,ark verunreinigten Rohstoffen 
hergestellt, beim Rösten verkohlt sind, die verschimmelt oder sauer 
geworden sind oder die als solche oder in den! daraus bereiteten Getränk 
einen ekelerregenden Geruch oder Geschmack aufweisen, die. Käfer, 
Milben od. dgl. enthalten oder sonst stark verunreinigt sind (z. B. mit 
Sand, siehe die nachfolgenden Grenzzahlen). 

Als verfälscht, nachgemacht odpr irreführend bpzeichnet 
sind anzusehen: 

1. als Kaffeeersatzstoffe oder Kaffeezusatzstoffe in den Verkehr 
gcbrachte Erzeugnisse, die den BegriffsbpstimmungeIllnicht pntsprechen; 

Den Begriffsbestimmungen für Kaffeeersatzstoffe oder Kaffee
zusatzstoffe müssen die Erzeugnisse auch dann entsprechen. wenn sie nicht 
ausdrücklich als solche bezeichnet, aber nach der Art, wie Aie in den Verkehl' 
gebracht werden, offenbar als solche bestimmt sind. 

2. Kaffeet-r8atzstoffe und Kaffe\,zusatzstoffe, dip au~ ungeüügel1d 
gereinigten Rohstoffen hergestpllt sind; 

3. als Kaffeeersatzstoffe oder Kaffeezusatzstoffe in den Verkehr 
gebrachte Erzeugnisse, die ausgelaugte Zuckrrrübenschnitzel, Steinnuß
abfälle, ausgelaugten Kaffee (Kaffeesatz), Farbstoffe oder andere -für 
den Genuß des daraus bereiteten Getränks wertlose Stoffe ent.halten; 

4. als Kaffeeersatzstoffe oder Kaffeezusat.zstoffe in den Verkehr 
gebrachte Erzeugnisse, die unter Verwendung- von Mineralölen, Glyzerin 
oder Rückständen der Melasseent:zuckerung hergestellt sind; 

5. Kaffeeersatzstoffe, die mit anderen Übev:ugsstoffell als Rohr. 
zucker, Rübenzucker, Zuckersirup, Invert.zucker, Stärkezucker, Stärke
Rirup oder Schellack versehen sind; 

Der verwendete Schellack muß technisch rein und darf nicht gefärht 
sein. Körnerla,ck oder andere Harze sind nicht zulässig. 

6. Kaffeeersatzstoffe, die mehr Wasser enthalten, als einer ~andels-
üblichen Ware entspricht; als handelsüblich ist anzusehen~ 

bei Zichorienkaffee ein Wassergehalt bis höchstens 30 % , 

bei Feigenkaffee ein Wassergehalt bis höchstens 200/0' 
bei Kaffeeersatzstoffen aus gemälztem oder ungemälztem Getreide 

ein Wassergehalt bis höchstens 100f0; 
7. aus Zichorien oder anderen 'Vurzelarten, Feigen oder anderen 

zuckerreichen Früchten hergestellte Kaffeeersatzstoffe, die mehr als 
8% - bei Feigen mehr als 7 % , bei anderen zuckerreichen Früchten 
mehr als .4% - Asche ergeben, oder die mehr als 2,50/0 - bei Feigen 
und anderen zuckerreiclren Früchten mehr als 1 % - Sand (in Salzsäure 
unlösliche Aschenbestandteile) enthalten; 

8. Kaffeeersatzstoffe und Kaffeezusatzstoffe, auch in Mischung 
mit Kaffee, die als Kaffee oder mit Namen von Kaffeesorten oder als 
Kaffeemischung oder gleichsinnig bezeichnet sind; 

Mischungen von Kaffeeersatzstoffen oder Kaffeezusatzstoffen dürfen 
hiernach auch nicht als "Mokka", "Mokkamischung" oder "Melange" be
zeichnet werden. 

9. Kaffeeersatzmischungen, die Kaffee enthalten und unterHinweiR 
auf den Gehalt an Kaffee il) den Verkehr gebracht werden, sofern nicht 
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der Anteil der Gesamtmellge der iihrigell Stofft' ill der ~Ii~chllng zahlcell
mäßig angegeben i~t: 

Gewisse Mischungell VOll Kaffc('eroatz8toff,·u mit Kaffee sind in 
den "Festsetzungen über Kaffee" (lurch Ziffer 19 der Beul't"nungsgrulldsätze 
verboten, nämlich solche von Kaffeebohnen mit Sojabohnen oder anderen KAffee
ersatzstoffen, die in der Mischung mit Kaffee1)ohnen yerwechse1bar sind. 1111 
übrigen sind Kaffeeersatzmisehungen mit einem Gehalte an Kaffee ohne Weilel'l" 
zulässig, wenn auf diesen Gehalt an Kaffee in keiner "Weise hingewiesen w11'o. 
Geschieht dies aber, so muß auch gleichzeitig der Anteil der übrigen :"tot'rc' 
in der Mischung seillßl' Gesamtmenge nach angegeben werden, 7.. R. "Kaff""· 
mischung mit Javakaffee; enthält 70 010 Kaffeeersatzstoffc". 

10. mit WortzuBammensetzungen, die das Wort "Kafft'e" enthaltt'lI. 
bezeichnete kaffeeartige Erzeugnisse, die nicht ausschließlich auioJ Kaff~'l' 
bestehen, unbeschadet der Bezeichnungen "Zichorienkaffee", "FeigPlI
kaffee " , "Gerstenkaffee " , "Roggenkaffee ", "Kornkaffc('''. "W eiz('Il' 
kaffee", "MlOtlzkaffee", "Eichelkaffee" i<owie "Kaffeeersatz", "Kllffc'c" 
7:\lRat7:", "Kaffeegewiirz"; 

Die Beschränkung für da~ Wort "Kaffee" in "'ort7.1l8Ull\1l1l'J\' 
Betzllllgen bezieht Sich nur auf Erzeugnisse, die fiußel'lich oder nach dm' Art 
ihrer Bestimmung dem Kaffee ähnlich sind. Die zugelassenen Ausnahmen 
sind erschöpfcnd aufgeführt. Andere als die genannten Kaffecersatzstoffe 
dürfen nicht mit Wortzusainmensetzungen, die dM "'mt "Kaffee" enthalten, 
bezeichnet werden. DabeI' ist z. B. auch die Bezeichnung "Nährsalzkaffec" 
für Mischungen YOII Kaffeeersatzstoffen mit Salzen unzulässig. 

11. nach einem bestimmten Rohstoff benanntc Kaffeeer,,:\tzstoffl', 
die nicht ausschließlich aus diesem Rohstoff hergestellt sind, unbeschadf't 
des Zusatzes von Zuckerrüben zu Zichorie bis zu einem Viertel des Gesamt· 
~ewichtes sowie geringer Mengen von Speisefetten, Speiseölen, Kochsalz. 
Alkalikarbonaten und der Vprwendung der zulässigen Überzugstofft' . 

.. ~1alzkaffee" muß ausschließlich aus 1Ialz, "Feigenkaffee" aUH8chließ· 
lieh aus Feigen hergestellt sein, abgesehen yon den oben genannten über:<u~. 
und Hilfstoffen. Kaffeeersatzstoffe, dic nicht nach einem bestimmten Rohstoffe. 
;ondern mit Phantasie- oder Firruennamen benannt sind, werdendureh dieHe 
Bestimmung nicht getroffen. 

12. als "Kaffeeextrakt" oder ."Kaffeeessenz" bezeichnett'Erzeug
ni~se, die aus anderen S€offen als Kaffee und Wasser bereitet :-lind, un
beschadet eines geringen Zusatzes von Zucker und von Milch, sofern 
diese Zusätze aus dpr "Bezeichnung hervorgehen. 

XIV. Tee. 
Sinnenprüfung auf Aussehen und Geruch, insbesondere auch auf 

Verunreinigungen, fremde Bestandteile sowie Schimmelpilzansätze. Zur Tassen· 
probe') werden 2 g Tee mit 200 ccm siedendem, weichem 'Vassei' übergossen 
und naeh 3 Minuten la.ngem Ziehen Farbe, Klarheit, Geruch uud Gesehlliack 
festgestellt. 

1. Chemische Untersuchung: 
a) Asche2), Feuchtigkeit, Fett, Rohfaser nach den bekannten 

Methoden. 

') A. Besson, l\1itt. d. Sehweiz. Gesuudh.·AmttlB 1911. 2.343; Zelt.chl'. 
f. U. N. 1912. 24. 477. 

I) Die Asche ist wegen ihres Kali. und Natronreichtums nach dem AU8' 
laugeverfahren zu best.immen; sie ist in der Regel grün (Mangangehalt). 
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b) Extra.kt zur Unterscheidung von. ausgezogenem und unaUB
gezogenem Tee (siehe Kaffee). Nach Bell bestimmt man das spezifische 
Gewicht (bei 15° C) des Aufgusses 1: 10. Diese Methoden sind nioht 
ganz zuverlässig. 

Beythien,Bohrisoh und Deiter1) haben daherfolgende indirekte 
Methode angegeben: Man kocht 5 g Tee mindestens 4 mal mit Je 750 ccm 
Wasser 1/, Stunde oder zieht 8-=-10 Stunden im Extraktionsapparat 
aus. Darauf wägt man den unlösliohen Rückstand. Für Massenunter
suchen empfehlen die genannten Autoren die sogenannte Säclrohen· 
methode. 

c) Tein: Die Teinbestimmung wird nach den bei Kaffee für Koffein 
angegebenen Methoden ausgefüp.rt. Oft genügt die Feststellung der 
Anwesenheit von größeren Mengen Teins überhaupt. Nach A. Nestler2) 

wird etwas Tee zwischen den Fingern verrieben und zwischen zwei Uhr
gläsern, über einem Mikrobrenner apf Asbest oder Drahtnetz erhitzt. 
Auf die Außenfläche des oberen Uhrglases bringt man einen Tropfen 
Wasser; darunter setzen sich dann an der Innens.eite feine Nadeln von 
Tein ab. Teeauszug kann nach dem Eindampfen einiger Tropfen ebenso 
behandelt werden. 

d) Gerbstoff nach EderS), nach Löwen thaI, S.503 oder nach 
Tatlock und Thomson4). 

e) Prüfung auf künstliche Färbung: Zum Auffärben von 
Tee dienen Berlinerblau, Bleichromat, Caramel, Indigo, Kurkuma, Catechu, 
Campecheholz, Graphit usw. D~r Nachweis geschieht wie bei Kaffee. 

Eder weist Catechu und Campecheholz folgendermaßen nach: 
1 g Tee wird mit 100 ccm Wasser ausgekocht, mit Bleiazetat im 

Überschuß und das Filtrat mit Silberlösung versetzt. Catechu zeigt 
sich durch einen starken, gelbbraun flockigen Niederschlag an, reiner 
Tee gibt nur eine geringe Trübung von braunem metallischem Silber. 
Chromsaures Kali gibt mit Teedekokt von Tee, der mit Campecheholz 
gefärbt ist, schwärzlichblaue FärblJllg. 

f) Ätherische Öle siehe Abschnitt. Gewilize. 
2. Botanische und mikroskopische Untersuchung: 
Die Vorbereitung erfolgt in der Weise, daß man eunge Gramm 

Tee mit warmem Wasser aufweicht und dann auf einer Glasscheibe die 
Blätter ausbreitet. 

Die Untersuchung erfolgt mit einer Lupe; für die genauere mikro· 
skopische Untersuchung legt man die Blätter zuvor zwei Tage lang in 
Chloralhydratlösung (3: 1 Wasser). 

Vergleiche mit reinen Teesortell hat man stets anzustellen. Nach 
Schimper5) sind es "die Haare, die Steinzellen und die zahlreichen 
kleinen Kalkoxalatdrusen, auf welche man bei der Untersuchun~ der 
Teeblätter seine AufmerksamKeit vor allem zu lenken hat. Wenn alle 

1) Zeitschr. f. U. N. 1900. 3. 145. 
I) Zeitsehr. r. U. N. 1901. 4. 289; 1902. Ö. 476. 1903. 8. 408. 
") Zeitschr. f. analyt. Chemie 1880. 19. 106. 
') Analyst. 1910. 35. 103; Zeitschr. f. U. N. 1911. 22. 531. 
I) Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung der Nahrungs· und 

GenuBm. Jena. Vgl. auoh die im Absohnitt Gewürze erwähnten Werke. 
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drei Merkmale, oder doch die Steinzellen und die Kalkoxalatdrusell 
vorhanden sind, und die Blätter im übrigen mit Teeblättern überein
stimmen, so wird man mit Sicherheit auf Echtheit der Ware schließen 
dürfen; findet man diese nie fehlenden Bestandteile des Teeblattes nicht, 
so wird man ebenso sicher sein dürfen, daß man es mit einer Fälschung 
zu tun hat". Als Fälschungsmittel werden Blätter von Weiden, Weiden
röschen, des Schlehdornes, der Erdbeere, der Brombeere, von Rosen, 
des Kirschbaumes, von Epilobium und Lithospermumarten usw. ver· 
wendet; die betreffenden Arten festzustellen, wird jedoch öfters nicht 
möglich sein. 

Beurteilung. 
Gesetze wie bei Kaffee (mit Ausnahme des betr. künstlichen 

Kaffee erlassenen). 
Begriffsbestimmung. Tee ist die gerollte und getrocknete 

Blattknospe oder das junge Blatt von Thea chinensis (Teestrauch). Man 
unterscheidet nach der Art der Gewinnung grühen und schwarzen Tee. 
Zur Herstellung wird der Tee noch einem Fermentierungsprozeß unter
worfen. Je nach Herkunft und Behandlung (Sortierung) unterscheidet 
man zahlreiche Sorten. Abfälle von der Herstellung des Tees, Teestaub 
werden mit Klebemitteln zu Klümpchen geformt und minderen oder 
schlecht gerollten Sorten beigemengt (Lie·tea, Lügentee, Breakfasttee ); 
in Backsteinform gepreßter Teestaub gibt Ziegel- und Backsteintee. 
Verfälschungen und Unterschiebungen mit Blättern anderer Pflanzen 
sind namentlich in Rußland beobachtet. Kaukasischer Tee sind dic 
Blätter von Vacciniumarten (Heidelbeerstrauch usw.), Bourbontee 
die Blätter von einer Orchidee. 

Zusammensetzung. Der Teingehalt beträgt etwa 1,3--4,5%' 
und soll mindestens 1,00/0 betragen; ätherisches Öl 0,9-1,0%' Der 
Gehalt an ätherischem Öl ist neben dem Koffein den Genußwert be
stimmend. 

Wasser etwa 8-120/0' Asche 5-7% (nicht unter 3% und nicht 
über 8%). Von der Asche sollen mindestens 50% in Wasser löslich sein. 
Asche grün (Mangan). In Salzsäure Unlösliches nicht über 2%' Das 
spezifische Gewicht des Aufgusscs von unausgezogenem Tee beträgt 
nach Bell im Mittel 1,0124, das des ausgezogenen Tees im Mittel 1,0036. 

Wasserlösliche Stoffe mindestens 29% bei grünem, lufttrockenem 
Tee, 24% bei schwarzem, lUfttrockenem Tee. Nach A. Beythien be
trä&t der Extraktgehalt guter Sorten 30--400f0. Gerbsäuregehalt min
destens 10% bl!i griinem, und 7,50/0 bei schwarzem Tee. 

Verfälschungen usw.: Beimischungen überwiegender Mengen 
von Stengel und Rippen, fremder Teeersatzmittel oder gebrauchter 
Teeblätter, von Färbemitteln und Beschweren mit indifferenten Stoffen 
(Ton, Gips usw.). Havarierter Tee ist verdorben. Gesundheitsschädlich 
können Verpackungsmaterialien (Zinnfolie mit Blei) oder Farben (Blei. 
chromat) sein. 

Teeersatzmittel sind: Erdbeel'-, Brombeerblätter und ähnliche. 
Nach der Ersatzmittelverordnung (Richtlinien S. 858) dürfen Teeersatz· 
mittel keine erheblichen Merigen gesundheitlich bedenklicher .oder wert· 



332 Chemischer Teil. 

loser Pflallzenteile euthalten und ihre" Bezeichnungen und Umhüllungen 
nicht den Anschein erwecken, daß sie aus echtem Tee bestehen. 

Mate (Jesuitentee und Paragua.yt~e genannt.) , die' Blätter VOll 

Ilex. paraguayensis, enthält 0,8-1.2% Tein. 

XV. Kakao und Kakaowaren 1). 

Pulvel'förmige Kakaoerzeu~isse Bind vor der Untersuchung gut dllrch· 
zUlllischen, feste Kakao- oder Schokolademasse ist fein zu s!(haben oder mit einem 
Reibeisen zu einem möglichst feinen Pulver zu zerreiben. Vor der chemischen 
Untersuchung findet eine SInnenprüfung uuf A uasehen, Geruch und Geschmack 
statt. 

1. Bestimmung des Wassers. ,,5 g der fein gepulverten Probe 
werden mit 20 g ausgeglühtem Seesande (in einer mit Deckel versehenen 
Nickelschale) gemischt und bei 100-1050 C getrocknet, bis keine G('
wichtsabnahme mehr stattfindet (nicht über eine Dauer von 4 Stunden). 
Der Gewichtsverlust wixd als Wasser in Rechnung gesetzt." 

2. Bestimmung der Gesamtasehe und ihrer wasserlöslichen 
Alkalität2). ,,5 g der Probe werden in einer ausgeglühten und gewogenen 
Platinschale durch eine m~ßig starke Flamme verkohlt. Die Kohle wird 
mit heißem Wasser ausgelaugt, das Ganze durch ein möglichst asche
freies Filter oder ein solches von bekanntem Aschegehalt in ein kleines 
Becherglas filtriert und mit möglichst wenig Wasser nachgewaschen. 
Das Filter mit dem Rückstande wird alsdann in der Platinschale getrocknet 
und vollstän'tlig verascht, bis keine Kohle mehr sichtbar ist. Zu diesem 
Rückstande gibt man nach dem Erkalten der Schale das erste Filtrat 
hinzu, dampft auf dem Wasserbad unter Zusatz von kohlensäurehaltigem 
Wasser ein, setzt gegen Ende des Eindampfens nochmals mit Kohlensäure 
gesättigtes Wasser hinzu, dampft vollends zur Trockne, erhitzt bis zur 
Rotglut und wägt nach dem Erkalten. Die Asche wird" alsdalill mit 
100 CCln heißem Wasser ausgezogen und in dem filtrierten Auszuge die 
Alkalität durch Titrieren mit 1/10 Normalsäure ermittelt." 

3. Bestimmung der Phosphate In der Asche. "Etwa 20 g Kakaopulver, genau 
gewogen, wernen in einer flachen Platinschale mit kleiner Flamme verkohlt. 
Der Rückstand ,'.-ird wiederholt mit geringen Mengen heißen W"aasers ausge
zogen, der wäßrige Auszug durch ein kleines aschenarmes Filter filtriert und das 
Filter Bamt der Kohle in der Schale verascht. Darauf wird dus Filtrat in die 
'Schale zurückgebracht, zur Trockne verdampft und schwach geglüht. 

Die Asche wird mit Wasser befeuchtet und mit einigen Tropfen 30 'f.igern 
Wasserstoffsuperoxyd fein zerrieben. Nach vOl'sichtigem Zusatz von 10 ccrn 
25 'I,iger Salzsäure wird die Masse auf dem ·Wasserbade zur Trockne verdampft, 
der Rückstand mit einigen Tropfen konzentrierter SalzsäUl'e verrieben, mit 

1) Die in Anführungszeichen stehendeIl Abschllitte sind der vom Reichs
gesundheits-Amt· ausgearbeiteten Anleit.ung zur chemischen Untersuchung 
von Kakaowaren entnommen. 

Ausführungsbestimmungen zum Gesetze betr . .Yel'gütlmg des KakaozoJls 
vom 22. April 1892. ZentralbJ. f. d. Deutsche Reich. 1903. 429. 

I) Anaryse der Asche und Gesam talkalität nach S. 33. V/ll. 
auch Hilppe, Untersuchungen über Kakao usw. Berlin 1905. Yerlag von 
A. Hirschwald; Mansfeld, Österr. Chem.-Ztg. 1904. 7. 175; A. Fr1ihner 
und H. Lührig, Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 263; besonderes Verfahren für diese 
Bestimmung: K. Farnsteiner, Nachweis der Kakaoallfschließnngs
verfahren. Zeitscnr. f. U. N. 1908. 16. 626, 
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heißem ausgekochtem Wasser aufgenommen und in eine kleine PorzelJanschale 
filt.riert, wobei Kieselsäure und Kohleteilchen auf dem Filter zurückbleiben. 

Das abgekühlte Filtrat wird nach Zugabe von 2 Tropfen :\Iethylorange
lö~ung (0,1 g in 100 ccm Wasser gelöst) mit l/.normaler Alkalilauge fast bis zum 
Umschlag des Methylorange versetzt. Nach 5 :Minuten langem Erwärmen 
auf dem Wasserbade wird der Lösung in der Kälte erforderlichenfalls noch soviel 
'I., normale Alkalilauge zugegeben, daß sie nur noch schwach sauer gegen 
:liethylorange bleibt. Von dem aus Eisen- und gegebenenfl111s Aluminium
phosphat bestehenden Niederschlage wird die Lösung in einen Meßkolben 
von 100 eClU Inhalt abfiltdert, das Filterchen mit wenig heißem \Ya88er nach
gewaRchen und das Filtrat bei 15 Q bis zur ;\Iarke aufgefüllt. 

a) Bestimmung der löslieken Phosphate. 10 ccm des die lö"lichell 
Phosphate enthaltenden Filtrats - entspreehend '/" der Gesamtmenge - wer
den mit 30 CClll einer neutralen 40 'I,igen Kalziumchloridlösung') versetzt und 
nach Zugabe von einigen Tropfen Phenolphthaleinlösung (1 gin 100 ecm 60 '/, igem 
Weingeist gelöst) bei 14 bis 15' mit 1/'0 normaler Alkalilauge bis zur Rötung' 
des Phenolphthaleins titriert_ Nach zweistündigem Stehen der Lösung in \VaBsel' 
VOll 15' wird die etwa inzwischen entfärbte Lösung uaC\htitriel't. 1 ccm 'I" 
normale Alkalilauge entspricht unter diesen Umständen 4,75 mg PO, in deI' 
Hngewandten oder 47,5 mg PO, in der gesamten LÖslmg. 

b) BestiIlllllung der unlöslichen Phosphate (FePO. und AIPO,). 
ao CClll Trinatriumzitl'at.lösuug') werdcn etwa 5 Minuten in Eiswasser gekühlt 
und nach Zugabe eines Tropfens Phenolphthaleinlösung in Eiswasser mit 'I" 
normaler Salzsäure bzw. '/10 normaler Alkalilautl'e so eingestellt, daß die Lösung 
farblos ist, aber durch 1 Tropfen '/" normale Al kalilauge gerötet würde. In 
diese Lösung bringt lUan das Filter mit den unlösliehen :phosphaten und erhitzt 
das mit einem Stopfen verschlossene Kölbchen 20 Minuten auf dem siedenden 
Wasserbade. Nach halbHtündigem Kühlen in Eiswasser titriert Illan die Li:isnng 
im Eiswasser mit '/10 normaler Alkalilauge his zur beginnenden Rötung. 1 ccm 
1/" normale Alkali1auge entspricht unter die"en l'mständen 9,5 mg PO,. 

c) Bereehn ung. Die gefundenen Mengen löslieher Phosphate und un· 
löslicher Phosphate werden je auf 100 g Kllkaopulver umgerechnet; ihre Summe 
ergibt die Gesamtmenge Phosphatrest (PO,) in der Asche von 100 g. Der Anteil 
von PO" <leI' in Forlll unlöslicher Phosphate gefunden worden ist, wird in Pro
zenten des Gesamtphosphatrestes ausgedrückt. 

4. Bestimmung von Zucker und Ermittlung der Menge an Kakao
masse, besonders in Schokoladen. 

a) "SaccharoRe und Stärkezucker nach Anlagp E dpl' Zuckp!,
stpupr-Ausführungsbestimmungen (S. 759)." 

b) Invertzucker, Glukose und Saccharose auf dem S. 42 
angegebenen und üblichen gewichtsanalytischen Wege zu bestimmen, 
dürfte keine weiteren Schwierigkeiten haben, nachdem man die Substanz 
7.uvor entfettet und den Zucker mit Alkohol ausgezogen und gegebenen 
Falles invertip-rt hat. Gefärbte Lösungen Rind zuvor mit Bleiessig ZII 

klären. Da die zur Reduktion mit Fehlingscher Lösung zu verwendende 
Zuckprlösung nicht mehr aiR lO/oig sein darf, so ist zuvor die alkoholische 
Zuckerlösung einzudampfen, der RückRtand zn wägpn und in pine!' ('nt
Rprechenden MengE' Wassers zu lösen. 

') Zur Hel'stellung der Lösung wird 1 kg kristallisiertes Chlorkalzium 
(eaCl, . 6 H,O) in 250 CCIn a'usgekochtem Wasser gelöst. Die Lösung ist brauch
bar, wenn 20 eCll1 mit 10 CCln ausgekoehtem Wasser verdünnt und mit einem 
Tropfen Phenolphthaleinlösung vel'setzt, fa.rbloR sind, aber dm'ch 1 Tropfen 
1/" n-Alkalilange dauernd gerötet werden. 

') Zur Herstellung der Lösung werden 200 g Trinatriumzitrat in 300 CCID 
ausgekoehtem "'asser gelöst. Die Liisung wird zweckmäßig im Eissehrank 
aufbewahrt, 
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c) Saccharose durch Polarisat.ion nach .R •• WoyS). 
Das halbe Normal~ewicht geraspelter Schokolade, 13 g (für den 

Apparat von Soleil-Ventzke-Scheibler oder den Halbschattenapparat 
von Sch mid t und Hänsch oder bei Benützung eines anderen Appar-ates 
das diesem entsprechende Halbnormalgewicht, vgl. S. 45) wird in je 
einem 100 ccm-Kölbchen und einem 200 ccm-Kölbchen mit Alkohol 
befeuchtet, mit heißein Wasser (bei stärkehaltiger Schokolade nicht über 
50°0) übergossen, kräftig geschüttelt und 4 ccm Bleiessig zugefügt. Nach 
dem Abkühlen wird zu den Marken aufgefüllt, geschüttelt und filtriert. 
Die Filtrate polarisiert man im 200 mm-Rohr. 

Berechnung: 
a = Polarisation des Filtrates aus dem 100 ccm-Kölbchen. 
b Polarisation des Filtrates aus dem 200 ccm-Kölbchen. 
x = Volumen des unlöslichen Teils + Bleiessigniederschlag 

(x ist. selbstverständlich für beide Kölbchen gleich). 

Die im halben Normalgewicht enthaltene Zuckermenge ist im 
100 ccm-Kölbchen gelöst in (loo,--x) ccm, im ·200' ccm-Kölbchen in 

• a (lOO-x) 
(200-x) ccm. Zu vollen 100 ccm gelöst würde erstere 100 und 

b(200-x) .. 
letztere ebenfalls 7.ll vollert 100 ,ccm gebracht 100 polansleren. 

Beide Polarisationen müssen dann gleich sein, also: a (loo-x) = b 
(200-x). Beispiel: Es sei Polarisation im Soleil-Ventzke im 100-
Kölbchen 26,9° und im 2oo-Kölbchen 13,0°. Aus 26,9 (lOO-x) = 13,0 
(200-x) ergibt sich 2690-26,9 x = 2600 - 13 x (>der 90.= 13,9 x 
oder x = 6,47 ccm als Volumen des im Wasser unlöslichen Teils des 
halben Normalgewichtes. Also hat man 100-6,47 = 93,53 ccm und 
diese polarisieren 

93,53 X 26,9 
100 = 25,lßo, 

die Schokolade enthielt 25,16mal 2 -= somit 50,32% Zucker. 

Nach Grünhut verfährt man genau so, wie bei der Bestimmung 
des Rohrzuckers in Milchschokoladen. Man hat aber nur PI und Ps 
zu ermitteln. 

2,167 PI Ps . 
R (Rohrzucker) = (Ps _ PI) (giltig für Ventzkegrade); mittels 

. 6,244 PI Pz 
des Umrechnungsfaktors 0,347 ergibt sich für Kreisgrade R = (Ps "--- Pd . 

Ermittelung von Rohrzucker neben Milchzucker in Milchschokoladen 
B. Ziffer 12 g. 

d) Die Menge an Kakaomasse ergibt sich nach Abzug dcs Zuckers 
von 100. (Siehe aber auch Beurteilung des Stickstoffgehaltes der fl'tt,· 
freien Trockenmasse, S. 345). 

") Zeitechr. f. öffentl. Chem. 1898. 224. 
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ö. Bestimmung und Prüfung des Fettesi) (Ätherextraktes). 

a) ,,5-10 g der wasserfreien Probe werden mit der vierfachen 
Menge Seesand innig verrieben, in eine doppelte Hülse von Filtrierpapier 
gebracht und im Soxhletschen Extraktionsapparate bis zur Erschöpfung. 
mindestens 10-12 Stunden2) lang mit Äther3) ausgezogen. Sodann wird 
der Äther abdestHliert, der Rückstand eine Stunde im Wasserdampf
trockenschranke getrocknet und nach dem Erkalten gewogen." 

b) Nach W. Lange 4). Zur Entfettung dient. ein etwa 250 ccm 
fassendes weithalsiges KölbchPll, durch dessen Gummistopfen ein kurzes, 
zweckmäßig unten verengtes und hakenfönnig aufgebogenes Saugrohr 
sowie ein Filterrohr von 3,5 bis 4 cm oberem Durchmesser eingeführt 
sind. Der etwa 8 cm lange erweiterte Teil des"Filtrierrohrs trägt unten 
eine (am besten eingeschliffene) Filterplatte aus Porzellan mit 3/4 bis 
1 mm weiten Öffnungen. Durch Eingießen einer Aufschwemmung 
von gereinigtem Asbest und Absaugen wird die Filterplatte mit einer 
3 bis 4 mm dicken Asbestschicht5) bedeckt und diese unter Anwendung 
der Luftpumpe gründlich mit Wasser durchgespült, sodann mit Alkohol 
und Äther getrocknet. Nachdem das Kölbchen gewogen ist, bringt man 
etwa 5 g Kakaopulver, genau gewogen, auf das Filter, ebnet die Masse 
mit einem Glasstab, übergießt sie mit 10 bis 15 ccm Äther, bedeckt das 
Filterrohr mit einem Ulirglas und wartet, bis die ]'ettlösung von der Fil
trierplatte abzulaufen beginnt. Dann saugt man mit der Luftpumpe 
vorsichtig ab und wiederholt das Ausziehen mit je 7 bis 10 ccm Äther 
so lange, bis im ganzen etwa 100 ccm verbraucht sind. In der Masse ent
stehende Risse oder Öffnungen sind durch Aufrühren mit einem Glas
stab zu beseitigen. Aus der in dem Kölbchen enthaltenen Fettlösung 
wird der Äther abdestilliert, der Rückstand im Dampftrockenschrank 
getrocknet und gewogen. 

Zur näheren Prüfung des Fettes müssen größere Materialmengen 
in Arbeit genommen werden. 

') Hanue führt die Fettbestimmung nach der Gottlieb-Röseschen 
:\Iethode (Milch) aus. Zeitschr. f. U. N. 1906. 11. 738. Kooper gestaltet das 
Gerbersche Zentrifugalverfahren zur Fettbesti=ung in Kakao usw. aus; 
Zeitschr. f. U. N. 1915.30.-453. Auf diese sowie auf mehrere andel'e Fettbestim
mungsverfahren kann nicht eingegangen werden. 

S) Nach K. Farnsteiner, Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 627 ist die Extraktion 
bei Kakaopulver meist früher (nach 3-4 Stunden) beendet. WassergesättIgter 
Äthcr und Chloroform ziehen verschiedene Nichtfettstoffe (Theobromin) wesent
lich schneller als gewöhnlicher trockener Äther aus. Zur Beseitigung des mit 
dem Fett durch Äther Mitextrahierten schlägt Kooper (I.c.) vor. das bei 105· 
getrocknete Fett wieder mit Äther zu lösen. wonach Fremdbestandteile in Krusten 
zurückbleiben sollen. 

') Wau te rs empfiehlt Tetrachlorkohlenstoff als ExtraktioDsmittel. 
Zeitschr. f. U. N. 1902. O. 84. (Ref.). 

') Arb. a. d. Reichsgesundh.-Amt 1915. 50. 149-157; in die amtl. erlassene 
Vorschrift zur Untersuchung von Kakaopulver auf einen unzulässigen Gehalt 
an Kaka05chaloo übernommen; lleitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1916. 
8. 722. 

') Der Asbest darf sein Gewicht nicht merklich verändern. wenn er nach, 
einander mit verdünnter Schwefelsäure und verdünnter Kalllauge gekocht und 
sodann ausgeglüht wird. 
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Die zur IdentitätsbestimmWlg des, Fettes bzw. zum Nachwei~ 
VOll fremden Fetten erforderlichen Methoden l ) sind: 

Als physikalische Vorproben die Arzneibuchprobe (D. A.-B. V.), 
die B j ö r k I und Elche Ätherpro be und die Alkoholätherprobe na.ch 
Filsingel'. 

VOJl chemischen Verfahren kommen in Betracht: 

<1) Bestimmung des Brechungsvermögens. 
b) Bestimmung des SchmelzpWlktes. 
Das mit dem Ka.kaofett gefüllte SchmelzpunktröhrChen soll mindestens 

a Tage lang bei etwa 10 liegen. 
c) Bestimmung der Jodzahl. 
d) Bestimmung der Verseifungszahl, der Reichert-MeißIschen 

und der Säurezahl. 
Außerdem kommen e) diePolenske-Zahl und f) die Aussalzmethode 

VOll R. Cohn, Z. f. U. N. 1908. 16.407 in Betracht. 
g) Prüfung auf Anwesenheit von Sesamöl, Erdnußöl, Bawnwoll

Ranlf'nöl usw. 
Bei der SesaJ;D.ölreaktion können leichte Rottärbungen auch dmch störellde 

Nebenbestandteile entstehen. 
Ausführung von a-e und g siehe Abschnitt "Allgemeine Unter

suchungsmethoden der Fette" und die Tafel über die Konstanten, S. 656. 
A. GrimmeS) empfiehlt zur Auffindung schwierig feststellbarer Ver

fälschungen die Bestimmung der kritischen Lösungswärmegrade in Alkohol und 
Eisessig sowie die Bestimmung des Schmelzpunktes des in Ätheralkohol höchst
schmelzenden Glyzerids und vor allem auf das Aussehen und den Erstarrungs
punkt der Fettsäuren das Augenmerk zu richten. 

/\. Bestimmung der Stiekstoflverbindungen. 
1-2 g der Probl-' werden nach dem Verfahren von Kjehldal 

hehandelt. 
Der Theobrominstickstoff ist abzuziehen. 
7. Naehweis eines Zusatzes von stärkllmehlhaltigen Stoffen und 

ßestiinmung des Stärkemehls. 
Der Nachweis fremder Stärke im Kakao und in Schokolade ist 

zunächst auf mikroskopischem Wege auszuführen. Zur Bestimmung 
ihrer Menge werden 5-10 g der fein gepulverten Probe, welche durch 
Äther VOll Fett ulld durch Alkohol von 70 Vol.-Pl'oz. von Zucker befreit 
ist, in einem bedeckten Fläschchen oder noch besser in einem bedeckten 
Zinn becher von 150-200 ccm Raumgehalt mit 100 ccm Wasser gemengt 
und nach dem Druckverfahren weiter behandelt. 

Bei Gegenwart größerer Mengen Mehl läßt sich nach Beythiell und 
Rempe!, Zeitschr. f. U. N. 1901. 4.23 aus der Menge des Fettes und dessen 
Jodzahl der Mehlgehalt annähernd berechnen. 

Bestimlllung dc>! HafermehlgehaltR im Kakao; 
Siehe R. Peters, Pharm. Zentralh. 1901. 42. 819 u. 190~. 43. 324: 

Zeitschr. f. U. N. 1902. 6. 1168 u. 1903. 6. J68 sowie Boythien I. c. 

1) P. Bohrisch und F. Kürschner, Pharm. Zentralh. 1914. 65. 191. 
unterziehen den praktischen Wert dieser Met.hoden einer eingehenden Beurtllilung 
unter Angabe ihrer Ausführung. 

') Ebenda, 285. 
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8. Bestimmung der Rohfaser geschieht nach den S. 54 angegebenen 
Methoden; die besten Werte gibt die dort beschriebene Methode von 
J. Königl ). Siehe auch unter Nachweis eines Schalengehaltes, Ziffer U. 

9. Bestimmung von Theobromin, einschließlich Koffein (Xanthin
bllsen). _ 

Nach H. Beckurts und J. Fromme2): 6 g gepulverter Kakao 
oder 12 g gepulverte Schokolade werden mit 200 g einer Mischung von 
197 g Wasser und 3 g verdünnter Schwefelsäure in einem tarierten (1 Liter) 
Kolben am Rückflußkühler 1/2 Stunde lang gekocht. Hierauf fügt man 
weitere 400 g Wasser und 8 g damit verriebene Magnesia hinzu und 
kocht noch 1 Stunde. Nach dem Erkalten wird das verdunstete Wasser 
genau ergänzt. Man läßt darauf kurze Zeit absetzen und filtriert 500 g, 
entsprechend 5 g Kakao bzw. 10 g Schokolade, ab und verdunstet das 
Filtra~ für sich oder in einer Schale, deren Boden mit Quarzsand belegt 
ist, zur Trockne. 

Sofern das Filtrat ohne Quarzsand verdunstet wurde, wird der 
Rückstand mit einigen Tropfen Wasser verrieben, mit 10 ccm Wasser 
in einen Schüttelzylinder gebracht und 8 mal mit je 50 ccm heißem 
Chloroform ausgeschüttelt. Das Chloroform wird durch ein trockenes 
Filter in ein tariertes Kölbchen filtriert, das Filtrat durch Destillation 
von Chloroform bMreit, der Rückstand (Theobromin und Koffein) bei 
1000 zur Gewichtsbeständigkeit getrocknet und gewogen. Man kann 
auch den Rückstand mit etwas Wasser in einem geeigneten Perforator 
auf Chloroform schichten und mit letzterem 6-10 Stunden perforieren. 
Ist das Filtrat mit Quarzsand eingedunstet, so kann man den fein ver
riebenen Rückstand in einem geeigneten Fettextraktionsapparat mit 
Chloroform bis zur Erschöpfung ausziehen. Die getrennte Bestimmung 
von Theobromin oder Koffein kommt praktisch wegen der geringen 
Koffeinmengen kaum in Betracht. Ausführung im übrigen nach den 
angegebenen Literaturhinweisen. 

Auf die Methoden von Mulder, J. Decker'), Hilger und Emingor'), 
und A. Kreutz') sei verwiesen. 

Das Theobromin läßt sich auch nach der von Lcndrioh und Nottbohm 
für Koffein im Kaffee angegebenen :Methode bestimmen, slehe S. 315. 

10. Nachweis von Fettsparern und BelestigungsstoUen in Schokoladl!. 
a) Dextrin nach der S. 44 angegebenen Inversionsmethode (quan

titativ); qualitativ durch Vermischen von 10 ccm des wässerigen ent
fetteten Auszuges mit der 4fachen Menge 96%igen Alkohols. 

Näheres siehe P. Welman s, Zeitsehr. f. öffentl. Chemie 1900. 6. 481. 

b) Gelatine ergibt sich eventuell aus hohem Gesamtstickstoff
gehalt. P. Onfroy8) verteilt 5 g Schokolade in 50 ccm siedendem Wasser 
und setzt 5 ccm einer l00foigen Bleizuckerlösung zu. Das Filtrat gibt 

') Vgl. auch W. Lud wig, Zeitschr. f. U. N. 1906. 12. 153; H. Matthes 
und F. Müller, 12. 159. Beiträge zur Kenntnis des Kakaos. 

') Apothek.-Ztg. 1903. 18. 593; 1904. 19. 85; Zeitschr. f. U. N. 1905. 
9. 377; 1906. 12. 83. 

") Zeitsehr. f. U. N. 1903. 6. ~42. 
') Forschungsber. 1894. 1. 2\)2; 1896. 3. 275. 
6) Zeitsehr. t. U. N. 1908. 16. 579. 
I) Zeitsehr. f. U. N. 1899. 2. 288. (Ref.) 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 22 
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bei Auwesenheit von Gelatine mit konzentrierter Pikrinsäurelösung 
einen gelben Niederschlag. 

c) Tragant: Mikroskopisch durch Ermittelung der Anwesenheit 
von den in Tragant enthaltenen Stärkekörnern. P. Welmans1) und 
F. Filsinger2 ) haben besondere Vorbereitungsmethoden für die mikro
skopische Untersuchung angegeben. 

11. Nachweis von Kakaoschalen 3). 

Das Kakaopulver wird zunächst mikroskopisch geprüft. 
a) Weist der mikroskopische Befund darauf hin, daß Schalenteile in 

unzulä88iger Menge vorhanden ~ind, so ist noch die Bestimmung der Roh
faser nach dem unten angegebenen Verfahren auszuführen. Werden dabei mehr 
aIR 6,0 °1. Rohfaser, berechnet auf fettfrcie Trockenmasse, gefunden, so ist anzu
nehmen, daß das Kakaopulver mehr als die technisch unvermeidbaren Mengen 
von Kakaoschalenteilen enthält. 

b) Bleibt das Ergebnis der mikroskopischen Prüfung zweifelhaft, 
insbesondere auch deshalb, weil das Pulver zu fein ist, um die einzelnen Gewebs
elemente einwandfrei erkennen zu lassen, so ist noch die Bestimmung der Rohfaser 
und diejenige der Phosphate in der Asche nach den unten angegebenen Ver
fahren auszuführen. Werden dabei mehr als 6,0 °1. Rohfaser, berechnet auf 
fettfreie Trockenmasse, gefunden und übersteigt gleichzeitig der Gehalt an 
unlöslichen Phosphaten 4,0 % des Gesamt-Phosphatrestes, 80 ist anzunehmen, 
daß das Kakaopulver mehr als die technisch unvermeidbaren Mengen von 
Kakaoschalenteilen enthält. 

c) Ergibt sich bei der mikroskopischen Prüfung· mit Sicherheit, daß 
Schalenteile in unzulässiger Menge nicht vorhanden sind, so kann von weiteren 
Untersuchungen abgesehen werden. 

1. Mikroskopische Prüfung. Eine Prob\) des entfetteten Kakao
pulvers wird entweder mit konzentrierter Chloralhydratlösung oder nach dem 
Verfahren von Hanausek (Apotheker-Zeitung 1915. 590) oder nach dem Ver
fahren von B. Fischer (Jahresbericht des Chemischen Untersuchungsamtes 
der Stadt Breslau 1899{1900. 34 u. Zeitschr. f. U. N. 1903. 6. 844, vgl. 
auch Beythien und Pannwitz, Zeitschrift f. U. N. 1916. 31. 267) vor
behandelt und in einer größeren Reihe von Präparaten mikroskopiech ge
prüft. Hierbei ist besonders auf die den Kakaoschalen eigentümlichen 
Schleimzellen und Steinzellen (Sklereiden) zu achten. Ein reichliches 
Vorkommen dieser Zellen weist auf einen unzulässig hohen Gehalt an .Kakao
schalen hin. 

Verfahren von Hanausek zur Ermittelung der Schleimzellen. 
Diese liegen unter der Epidermis der Samenschale in Parenchym einge

bettet, sind durch enorme Größe - 150 f." in der Breite, tangential gemessen
ausgezeichnet, völlig von farblosem Schleim erfüllt und oft durch sehr zarte radiale 
Scheidewände gcka=ert. Von der Fläche gesehen, ha.ben sie einen poly
gonalen, im Querschnitt einen breitelliptischen Umriß. 

Die Bruchstücke dieser Schlcimzellen sind nun in jedem mit Schalen 
versetzten Kakaopulver in einer der zugesetzten Schalenmenge proportionalen 
Anzahl enthalten. 

Um sie deutlich zu erkennen, genügt es, von dem entfetteten Pulver ein 
Wasserpräparat anzufertigen, so daß es eine gleichmäßig dünne, also gewisser
maßen einheitliche-Schicht bildet, und es zu erwärmen, bis sich die erste kleine 
Blase zeigt. Blasenbildung ist tunliehst zu vermeiden. 

') Zeitschr. f. öffentl. ehern. 1900. 478. 
') Ebenda. 1903. 9. 9. 
') Diese Anweisung ist vom Kais. Gesundh.-Amt ausgearbeitet. ihre An

wendung ist durch preuß. Minist.-Erl. v. 10. 8. 1916 verfügt worden, Zeitschr .. 
f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1916. 8. 722. K. Höpner, Zeitschr. f. U. N. 1919. 37. 
26 macht Vorschläge zu einer Abänderung der Anweisung; an Stelle der Be
stimmung der Phosphate setzt er die des Eisenoxyds und der säureunlöslichen 
Asche. Die sehr eingehend begründete und in Anlehnung an die amtliche An
weisung gemachten Vorschläge sind sehr beachtenswert. 
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Man sieht dann die SchleimzelleuparLikel als farblose oder rötliche uZ\Y, 

Dräunliche, homogene, stark lichtbrechende Körper in dem von den übrigen 
Geweben (und deren Inhaltskörpern) etwas dunklen Gesichtsfelde, Meist bilden 
lie scharfkantige und unregelmäßig yierseitige Stücke, bei welchen zwei einander 
Ngenüberliegende Seiten von einer Lage eines ganz undeutlichen dunkelgrauen 
Gewebes begrenzt sind. :Mitunter treten sie auch derart auf, daß sie einen lichten, 
unregelmäßig polygonalen Hof um ein dunkles Gewebepartikel bilden, Oft 
ist die homogene Masse von feinen Streifen durchsetzt, den Resten der radialen 
Scheidewände. 

Bei Auffindung yon durchschnittlich mehr als 6 Schleimzellen in jedem 
Präparat kann auf einen Schalengehalt von etwa 5 ·f. gcschlossen werdcn. 

Verfahren yon B. Fischer Zill' Auffindung von Sklereiden. 
5 g des entfetteten Kakaopulyers oder 8 g der entfetteten Schokolade 

werden mit 250 ccm Wasser unter Zusatz von 5 ccm 25 'f,iger Salzsäure 
10 lIIinuten in einem Porzellankasseroll gekocht. lIIan läßt absitzen, dekantiert 
die überstehende Flüssigkeit, kocht nochmals mit 250 ccm 'Wasser und dekantiCI't 
wiederum. Den Rücksta,nd kocht man ctwa 5 Minuten mJt 100 CCln 5 ·f.igcl' 
Natronlaugc, verdünnt mit 200 ccm heißem 'Vasser, läßt absitzen und dekan· 
tiert von neuem. Der hiernach verbleibende Rückstand wird mit Natrium· 
hypochloritlösung (10 'foige Natronlauge in der Kälte mit Chlor gesättigt und 
dann mit dem gleichen Volumen 10 'foiger Natronlauge versetzt) angesehüttelt, 
mit Wasser verdünnt und in ein Sedimentierglas gebracht. Nach dcm Absitzen 
verteilt man den Rückstand in einer Petrischen Kulturschale und fertigt nun· 
mehr Präparate zur mikroskopischen Untersuchung an. l'nter l'mständen 
kann man die Gewebselemente färben. 

Findet man' in jedem Präparate, ohne angestrengt suchen zu müssen, 
die charakteristischen Sklerenchymzellen der Kakaoschale, so sind Kakaoschalen 
in unzulässiger Menge vorhanden. Muß man erst sorgfältig ein Präparat durch· 
mustern, um gelegentlich die Sklerenchymzellen zu finden, so ist die Anwesen
heit Yon Schalen nur als zufällige und unvermeidliche Verunreinigung anzu· 
sehen. 

2. Bestimmung der Rohfaser in der fettfreien Trockenmasse. 
a) Bestimmung des Wassers s. Ziffer 1. b) Bestimmung des Fette~ 
s. Ziffer 5. 

c) Bestimmung der Rohfaser. Der Rückstand yon d~ Entfettung 
in dem Filterrohr wird nach yölliger Verdunstung des Äthers zusammen mit 
dem verwendeten Asbest mit Wasser in einem Kolben yon etwa 1 Liter Inhalt 
gespült, der mit einer das Volumen Yon 200 ccm bezeichnenden Marke versehen 
ist. Nach Zusatz yon 50 ccm 5·/.iger Schwefelsäure füllt man mit Wasser bis 
zur Marke auf und kocht bei aufgesetztem Kühlrohr genau 1 Stunde lang, 
yon beginnendem Sieden an gerechnet. Hierauf wird die Masse sofort durch 
einen etwa 70 ccm fassenden Filtertiegel, in den eine dünne Schicht gereinigten 
Asbests gebracht ist, abgesaugt. Den mit heißem Wasser ausgewaschenen Rück· 
stand spült man mit dem Asbest in den Kolben zurück, gibt 50 ccm 5 'foiger 
Kalilauge und \Vasser bis zur Marke hinzu, kocht wiederum genau eine Stunde, 
saugt durch ein neues Asbestfilter ab und wäscht mit heißem Wasser aus. Der 
Rückstand wird in der gleichen Weise je noch einmal mit der Schwefel
säure und der Kalilauge ausgekocht. Wenn hierbei wegen der Gegenwart des 
Asbestes die Flüssigkeit stoßweise siedet, so kann dem durch Zugabe einer 
kleinen Menge grob zerkleinertem gebranntem Ton abgeholfen werden. Nach 
dem letzten Auskochen wird der abgesaugte Rückstand gründlich mit heißem 
Wasser und sodann (nach Entfernung des Filtrats) mit Alkohol und Äther 
ausgewaschen, in eine Platinschale übergeführt, bei etwa 105' getrocknet und 
gewogen. Hierauf wird die Schale bis zur völligen Verbrennung der Rohfaser 
geglüht und wieder gewogen. 

Der Unterschied der beiden Wägungen gibt die Menge der aschefreien 
Rohfaser an; diese wird unter Berücksichtigung des bei den Bestimmungen 1 
und;; gefundenen Wasser· und Fettgehalts auf 100 g fettireie Trockenmasse 
umgerechnet. 

3. Bestimmung der Phosphate in der Asche. S. Ziffer 2 und 3. 
Die zahlreichen übrigen teils mechanischen teils chemischen Verfahren 

zum Nachweis von Schalen haben sich als minder geeignet für den praktischen 

22* 



340 Chemischer Teil. 

Gebrauch und auch alll weniger zuverlässig erwiesen. Bezüglich dieser Ver
fahren muß daher auf die Handbücher verwiesen werden. 

12. Ermittehmg ,'on l\lileh und Rahm in Schokolade nach E. Baier 
und P. Neumann1). 

a) Bestimmung des Kaseingehalies: 20 g der fein zerriebenen 
Schokolade werden in eine Soxhletsche Extraktionshülse locker hinein
gegeben und 16 Stunden lang mit Äther extrahiert. Von dem extra
hierten Rückstande werden nach dem Verdunsten des Äthers an der 
Luft 10 g zur Bestimmung des Kaseins verwendet. Diese werden hierzu 
in einem Mörser unter allmählichem Zusatz einer 1 0/ oigen Natrium
oxalatlösung ohne Klumpenbildung gleichmäßig verrührt und in einen 
mit Marke versehenen 250 ecm-Kolben gespült, bis hierzu 200 ccm der 
Natriumoxalatlösung verbraucht sind_ Alsdann wird der Kolben auf 
ein Asbestdrahtnetz gesetzt und mit einer Flamme, die das Drahtnetz 
berührt, unter öfterem Umrühren erhitzt, bis der Inhalt eben ins Kochen 
kommt. Die Öffnung des Kolbens wird während der Zeit mit einem 
unten zugeschmolzenen Trichterchen bedeckt. Hierauf füllt man 
nicht ganz bis zum Ansatz des Kolbenhalses siedend heiße Natrium
oxalatlösung hinzu, läßt den Kolben anfangs unter öfterem Umschütteln 
bis zum anderen Tage stehen, füllt dann mit Natriunloxalatlösung bei 
15° bis zur Marke auf, schüttelt ordentlich um und filtriert durch ein 
Faltenfilter. Zu 100 ccm des Filtrates werden 5 ccm einer 5%igen 
Uranazetatlösung und tropfenweise unter Umrühren so lange 30% ige 
Essigsäure hinzugegeben, bis der Niederschlag entsteht (etwa ~120 
Tropfen, je nach der vorhandenen Kaseinmenge ). Es wird dann noch, 
ein Überschuß von etwa 5 Tropfen Essigsäure hinzugefügt. Der Nieder
schlag trennt sich auf diese Weise sehr schnell von der völlig klaren, 
darüber stehenden Flüssigkeit ; er wird durch Zentrifugieren von der 
Flüssigkeit getrennt und mit einer Lösung, die in 100 ccm 5 gUran: 
azetat und 3 ccm 30 0/ oige Essigsäure enthält, so lange ausgewaschen, 
bis Natriumoxalat durch Kalziumchlorid nicht mehr nachweisbar ist 
(etwa nach dreimaligem Zentrifugieren). Alsdann wird der Inhalt der 
Röhrchen mittels der Waschflüssigkeit auf das Filterchen gespült, letzteres 
in einem Kj eId ah I-Kolben mit konzentrierter Schwefelsäure und Kupfer
oxyd zerstört und der gefundene Stickstoff durch Multiplikation mit 
6,37 auf Kasein umgerechnet. Unter Berücksichtigung des Fettes wird 
hierauf der Kaseingehalt auf ursprüngliche Schokolade prozentisch 
umgerechnet. 

(1) Bestimmung des Gesamtfettgehaltes der Schokolade nach den 
Anga ben S. 335_ 

r) Feststellung der Reichert-MeißI-Zahl des nach (1 gewonnenen 
wasserfreien Fettes. 

Aus diesen drei Komponenten berechnet man mit Hilfe nach
stehender Formeln die Menge des Milchfettes, die gesamte Milchtrocken
substanzmenge, das Verhältnis des Kaseins zu Milchfett, den Fettgehalt 
der ursprünglich verwendeten Milch bzw. des Rahms und die fettfreie 
Milchtrockenmasse in Milch- oder Rahmschokolade. 

') Zeitsehr. f. U. N. 1909. IS. 13; vgl. auch O. Laxa, 1904. 7. 471. 
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a) Berechnung der ~renge vorhandenen Milehfettcs. 
b (a - 1) 

Formd: F = ._~-

F gesuchte Milchfettmenge , 
b gefundener Gesamtfettgehalt, 
a mittlere Reichert-Meißlsche Zahl des Gesamtfettes. 
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b) Berechnung der übrigen Milchbestandteile (Gesamteiweißstoffe, 
Milchzuckerl), Mineralstoffe) zum Zwecke der Feststellung der Gesnmt
milchtrockensubstanzmenge (1') 

Formel: 
Gesamteiweißstoffe (E) = gefundenes Kasein X ). 111 
Milchzucker (M) = gefundenes Kasein xl. U 1 X 1,3 
Mineralstoffe (A) = gefundenes Kasein xl. 111 X 0,21. 

c) Berechnung der gesuchten Milchtrockensuustunzmeng<' (T) 
Formel: T = F + E + M + A. 

(Zeichenerklärung wie bei den Berechnungen a und b.) 
d) Berechnung des Verhältnisses von Kasein zu l\Iilchfett ulld 

des sieh daraus ergebel1den Quotienten (Q). 
Gefundene Fettmel1ge 

Formel: Q = . 
Gefundene Kasemmenge 

e) Berechnung des Fettgehaltes der ursprünglich verwendeten 
Milch oder des Rahmes. Diese geschi~ht durch Multiplikation des aus 
dem Verhältnis von Kasein zu Fett gewonnenen Quotienten mit dem 
Kaseingehalt (a) der betreffenden normalen Durchschnittsmilehpräparate 
(bei Milch 3,15, bei 100f0igem Rahm 3,06 usw.). 

Formel: X = Q X a 
Q Quotient der Formel d, 
a = Faktor für Kasein (3,15 bzw. 3,06 usw.), 
X = Fettgehalt der ursprünglichen Milch. 

f) Berechnung der fettfreien Milch- bzw. Rahmtroekenmasse. 
Diese findet man in der üblichen Weise durch Subtraktion des Fett
gehaltes von der Trockenmasse; sie ist = (T - F). 

g) Bestimmung des Rohrzuckers und Milchzuckers in 
Milchschokoladen nach GrÜnhut2 ). 

Man wägt 2 mal je 30 g fein geraspelte Milchschokolade ab und 
bringt eine Portion in einen 500 eem Meßkolben, die andere in einen 
250 ccm Meßkolben. Man feuchtet mit Alkohol an und gil>t 200 cem 
kochendes Wasser darüber. Naeh Umschütteln und l/4stündigern Stehen 
wird auf 20° abgekühlt und in jeden Kolben 10 ccm Bleiessig gegeben. 
Darnach wird zur Marke aufgefüllt und nach dem Urnsehütteln durch 
ein Faltenfilter filtriert. Die Filtrate werden im 200 mrn Rohr polari
siert. Die Polarisation des Filtrats aus dem 500 ccm Kolben sei Pt,· dio 
des Filtrats aus dem 250 ccrn Kolben sei P2• Von dem Filtrat aus dem 
250 ccm Kolben werden 75 ecm in ein 100 cem Kölbchen gegeben und 
7,5 ccm Salzsäure 1,124 zugefügt. Nach Inversion (5 Minuten auf 67 

') Siehe auch die direkte Bestimmung des Milchzuckers, Ziffer g. 
I) Persönl. Mitteihmg. 
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bi~ 70°) und Abkühlung wird bei 20° aufgefüllt. Die Polarisation der 
Flüssigkeit im 200 mm Rohr wird mit Jz bezeichnet. 

Bei Ablesung von Kreisgraden ist der prozentisehe Rohrzucker
gehalt R 

R= 1,576' PI (3P2 -4J2) 

P2 -PI 

und der prozentische Milchzuckergehalt M 
7,93' P1PZ 

l\I = -~--~ - 1,27 R. 
P2 - PI 

Der auf diese Weise gefundene Wert für den Milchzuckergehalt 
dient als Kontrolle für jenen Wert, der sich aus der nach den Ziffern 
bund c ermittelten Trockensubstanz ergibt. Da dieser letztere Wert 
aus dem für Kasein gefundenen berechnet wird, so liegt in dieser 
Kontrolle des Milchzuckergehaltes zugleich auch die Kontrolle für die 
Richtigkeit der Kaseinbestimmung. 

Stimmt der nach vorstehender Vorschrift gefundene Wert für 
Rohrzucker mit dem nach Ziffer 4c (Verfahren Grünhut) ermittelten 
überein, so enthält die Schokohde nur Rohrzucker, ist dieser zweite 
Wert kleiner als jener, so enthält die Schokolade noch andere rechts
drehende Zuckerarten, also Milchzucker oder Stärkezucker. 

Das Verfahren beruht auf derselben Grundlage wie das zur Unter
suchung von kondensierter Milch (Zeitsehr. f. analyt. Chem. 1900. 39. 19.). 
Die doppelte Verdünnung geschieht zwecks Ausschaltung des durch den 
Bleiessigniederschlag hervorgerufenen Fehlers. Das Vorzeichen von 
J 2, das meist negativ ist, ist zu berücksichtigen. Das Aufgießen von 
kochendem Wasser hebt die Multirotation des Milchzuckers auf. Die 
Untersuchungstemperatur sei auf 0,3° genau; die Ablesung bis 0,05 
Kreisgrade. 

h) Berechnung der Kakaomasse in Milch oder Rahm
schokolade. Nach Abzug der Milchtrockensubstanz und des Rohr
zuckers von 100 erhält man die Kakaomasse. 

13. Künstliche SüBstolle siehe diesen Abschnitt' sowie Bier und 
Wein. 

14. Teerfarbstoffe siehe Abschnitt Fruchtsäfte und Wein. 
Sandelholz 1) gibt folgende chemische Reaktionen: alkoholischer 

Auszug mit Na2C03 = dunkelviolett, FeSO' = violett, S03 = koche
nillerot, ZnS04 = rot, SnCl2 = blutrot. Sandelholz wird namentlich 
Suppenmehlen und verfälschten Schokoladepulvern zugesetzt. 

Ui. Mikroskopische Prüfung2). 

Die Untersuchung von Kakaopulver (Schokolade usw.) wird an 
Wasser-, Cltloralhydrat-, Natriumhypochlorit- und an Ammoniakpräpa
raten vorgenommen (siehe Gewürze, Kaffee und diesen Abschnitt S. 338). 
Vergleichspräparate aus zweifellos reinem Material sind stets heran
zuziehen. Als Verfälschungsmittel werden hauptsächlich benutzt: 

') Vgl. auch Riechelmann und Leuscher; Zeitschr. f. öffentl. Chemie 
1902.203; Zeitschr. f. U. N. 1903. 6. 467. 

I) Siehe die im Abschnitt <kwtlrze angeführten Handbücher. 
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a) Mehl (die gewöhnliche Verfälschungsart): Der Nachweis des
selben bereitet kaum Schwierigkeiten, da die Stärkekörner von fast 
allen Mehlarten größer sind, als die der Kakaofrucht. Am ähnlichsten 
mit denen der letzteren ist Eichelmehl. 

b) Mineralstoffe: ZiegelmehJ, Ocker, Bolus usw. Ihr Nachweis 
ist zugleich Sache der chemischen Untersuchung. 

c) Geriebene Hasel-, Erd-, KokosnüRso und Mandeln. Man sucht 
am besten nach ]i'ragmenten der Samenhaut. 

d) Kakaoschalen (Samenschalen der Kakaobohne). Nachweis nach 
S. 338. 

Geringe Mengen von Zimt und Vanille werden zum Würzen der 
Schokolade häufig verwendet; bei der mikroskopischen Untersuchung 
ist dies zu berücksichtigen. Vanille wird übrigens durch Vanillin, Peru-, 
Tolubalsam, Storax, Benzoe usw. ersetzt. 

Anhang: Kola wird wic Kakao untersucht. 

Beurteil ung 1). 

Gesetzliche Bestimmungen. Das Nahrungsmittelgesetz und das 
Süßstoffgesetz sowie die Bekanntmachung über den Verkehr mit Kakao
schalen vom 19. August 1915 nebst Ergänzungsbekanntmaohung vom 
9. März 1917 (Kriegsverordnungen); außerdem sei auf die Ausführungs
bestimmlmgen vom 25. Juni 1903 des Gesetzes botr. die Vergütung 
des Kakaozolls vom 22. April 1892 verwiesen: 

§ 1. Für nachstehende Waren 
a) Kakaomasse in Teig-, Pulver- und sonstiger Form; 
b) Schokoladc, dic aus Kakaomasse und Zucker (Rüben- odcr Rohr

zucker) besteht und mindestcns 40 '/, Kakaomassc enthält; 
cl Kakaohaltige Zuckerwaren, einschließlich der nicht unter b fallen

den Schokoladc, die mindestens 60 '/, Kakaomasse und Zucker, 
darunter mindestens 10'/, Kakaomasse enthalten; 

d) Haferkakao, welcher mindestens 33'/.'/. Kakaomasse enthält, 
wird, wenn zu ihrer Herstellung im freien Verkehr Kakao ver
wendet worden ist, bei der Ausfuhr oder bei der Niederlegung 
in einer öffentlichen Niederlage oder in einem Privatlager untor 
amtlichem l\Iitverschluß der Zoll für den verwendeten Kakao 
nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen vergütet. 

(Die Kakaomasse steht im Sinne dieser AUSführungsbestim
mungen der Kakaobutter gleich.) 

§ 2. Die Kakaomaöse muß ohne. Beimischung von anderen Stoffen, 
insbesondere auch von Abfällen der Verarbeitung von Rohkakao (Staub, 
Grus, Schalen usw.) hergestellt sein. 

Kakaopulver (Ka.kaomasse in Pulverforrn, mehr oder weniger entölt) 
darf bei der Herstellung zugesetzte Alkalien lmd medizinische Stoffe bis zu 
3 '/, enthalten. 

Bei Schokolade (§ 1 unter b) ist ein Zusatz von Gewürzen und medi
zinischen Stoffen bis zu 2'/, gestattet. 

1. Kakao. 
Herkunft und Zusammensetzung der Rohprodukte und Fabrikate. 

Kakaobohnen sind die Samen des ursprunglich'mexikanischon Kakao
baumes, Theobroma Kakao (Büttneriaceen); seine Kultur ist aber über 
mehrere Weltteile verbreitet; der Wassergehalt ,der entschälten und 

1) Unter Verwendung der Beschlüsse. des Vereins deutscher Nahrungs
mittel Chemiker, ZeitBchr. f. U. N, 1909. 18. 13. 
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gerösteten Bohnen beträgt 4:-8%, der N-gebalt 13---16%, der Fettgehalt 
47-52%, der Theobromingehalt 1,3-1,7%, der Stärkegehalt 7-12%, 
Asche 3-5%, wasserlösliche Asche 1,8-3,6%, Alkalität der letzteren 
(% KsC03) 0,6-1,2 %, Rohfaser 3---5,5%. 

Kakaomasse ist das Produkt, welches lediglich durch Mahlen und 
Formen der gerösteten und enthülsten Kakaobohnen gewonnen wird. 

Kakaomasse darf keinerlei fremde Beimengungen enthalten. Kakao
schalenl ) dürfen nur in Spuren vorhanden sein. Die beim Reinigen der 
Kakaobohnen sich ergebenden Abfälle dürfen weder der Kakaomasse 
zugefügt, noch für sich auf Kakaomasse verarbeitet 'werden. 

Kakaomasse hinterläßt 2,5-5% Asche und enthält 52-58% Fett. 
Umrechnung des Aschengehaltes von Kakao auf Kakaomasse 

mit 55 % Fett: 

Fettgehalt. 

w.45 
W= 100-f 

wo f = Fettgehalt 
w= Asche 

W = Asche auf Kakaomasse von 55% 

Aufgeschlossene Kakaomasse ist eine mit Alkalien, Karbonaten 
von Alkalien bzw. alkalischen Erden, Ammoniak oder dessen Salzen bzw. 
mit Dampfdruck behandelte Kakaomasse. 

Kakaobutter ist das aus enthülsten Kakaobohnen oder aus 
Kakaomasse gewonnene Fett. Anforderungen an die Reinheit. 
(s. Verfälschungen und Nachmachungen). 

Kakaopulver, entölter Kakao, löslicher Kakao, aufgeschlossener 
Kakao sind gleichbedeutende Bezeichnungen für eine in Pulverform 
gebrachte Kakaomasse bzw. in Pulverform gebrachte, geröstete ent
hülste Kakaobohnen, nachdem diese durch Auspressen in der Wärme 
von dem ursprünglichen Gehalte an Fett teilweise befreit und in der 
Regel einer Behandlung mit Alkalien, Karbonaten von Alkalien bzw. 
alkalischen Erden, Ammoniak und dessen Salzen bzw. einem starken 
Dampfdruck ausgesetzt worden sind. 

Unter 20% Fett enthaltende (sog. entölte) Kakaopulver2), sowie 
gewürzte (aromatisierte oder parfümierte) Kakaopulver müssen )mt
sprechend gekennzeichnet sein. Betreffs Verfälschungen des Kakao
fettes siehe unter Schokolade. 

Kakaopulver usw. darf keine fremden Beimengungen enthalten. 
Kakaoschalen (-Keime) dürfen nur in Spuren (siehe Fußnote 1)) vorhan
den sein. (Siehe im übrigen die Bekanntmachungen über den Verkehr 

') Unvermeidlich sind 1-2 'I,. Siehe auch Ruß, Zeitschr. f. U. N. 1911. 
21. 94. 

') Naeh A. Juckcnack, Zeitschr. f. U. N. 1905.1..0.41, Rueppe (l. c.) u.!\. 
T"erliert der Kakao mit der Steigerung des Fettentzuges an Aroma. Durch starkes 
Entfetten wird dem Kakao' das Aroma z. T. entzogen. Die Vi'ürzung solchen 
Kakaos wird daher· eine besondere Beschaffenheit vortäuschen. R. O. Ne n
mann, Zeitschr. f. U. N. 1906. 12. 101, Bowie Rueppe !!'eben dem weniger 
stark entölten Kakao in physiologischer Beziehung den Vorzug vor dem stark 
(auf etwa 13 'I, Fett) entölten Kak!,\o. Ferner A. Beythien u. K. Frerlch8, 
Zeitsehr. f. U. N. 19G8. 16. 679 u. a. 
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mit Kakaoschalen, S. 834). Die beim Reinigen der Kakaobohnen sich 
ergebenden Abfälle dürfen weder dem Kakaopulver zugefügt, noch für 
sich auf Kakaopulver verarbeitet werden. (Siehe Ziffer 11, über die 
Anforderungen an Rohfaser- und Schalengehalt). 

Urt. des Ldg. I Berlin vom 7. April 1909; Auszüge 1912. 8. 636; des 
Ldg. Aachen u. des Reiehsger. vom 11. Febr. 1916 bzw. 2. Mai 1916; Z. f. U. N. 
"(Ges.u. Verord.) 1916. 8.459. 

Der Zusatz von Alkalien oder alkalischen Erden darf 3% des 
Rohmaterials nicht übersteigen. 

Diese Nachprüfung setzt nach Beythien die Bestimmung der Menge 
der zugesetzten Mineralstoffe voraus. Eine Methode zur Ermittelung der Art 
und ungefähren Menge der zugesetzten AufschließungsJ;tlittel hat Farnsteiner 
angegeben (s. S. 332 und Beythiens Handbuch, 1. Auf!. 860). 

Nur gepulverter Kakao und mit Ammoniak und dessen Salzen 
behandeltes oder starkem Dampfdruck ausgesetztes Kakaopulver hinter
läßt, auf Kakaomasse mit einem Gehalte von 55 % Fett umgerechnet, 
3-5% Asche (s. auch S. 344). 

Mit Alkalien und mit. alkalischen Erden aufgeschlossene Kakao
pulver dürfen, auf Kakaomasse mit 55% Fett umgerechnet, nicht m"hr 
als 8% Asche hinterlassen. 

Der Gehalt an Wasser darf g% nicht übersteigen. Zusätze von 
Farbstoffen, Zucker, Mehl usw. sowie völlige Nachmachungen kommen 
nur ganz ver"inzelt vor. Siehe im übrigen bei Schokolade. -

Der N-Substanzgehalt der fettfreien Trockenmasse ist bei Kakao 
30-34%. 

Kakaowürfel und -tabletten sind wie Kakaopulver zu beurteilen. 
Kakaowürfel mit Zucker oder 'mit Milch und Zucker sollen mindestens 
zur Hälfte aus Kakao bestehen. Haferkakao, Haferzuckerkakao und 
Bananenkakao muß dieselbe ~findestmenge Kakao enthalten. Nährkakao 
und ähnliche Bezeichnungen sollen in der Regel Zusätze von Milc~zucker, 
Mehl, Stärke und dgl. decken, sind aber irreführend; unter Umständen 
kann Verfälschung oder Nachmachung angenommen werden. Vgl. auch 
die Urteile in Sachen HämatogenkakaoI). Verstümmelungen der Bezeich
nung Kakao wie z. B. Kakao!, Kaol u. dgl. zum Zwecke der Beimischung 
von Streckungsmitteln dürften ebenso zu beurteilen sein. 

2. Schokolade. 
Begriffsbestimmung und Zusammensetzung. Schokolade ist" 

eine Mischung von Kakaomasse mit Rüben- oder Rohrzucker neben 
einem entsprechenden Zusatze von Gewürzen (Vanille, Vanillin, Zimt, 
Nelken u. dgl.). Manche Schokoladen enthalten außerdem einen Zusatz 
von Kakaobutter. 

Der Gehalt an Zucker in Schokolade !'larf nicht mehr als 68% 
betragen. Zusätze von Stoffen zu diätetischen und medizinischen 
Zwecken zu Schokolade sind zulässig, doch darf dann die Summe dieses 
Zusatzes und des Zuckers nicht mehr als 680/0 ausmachen. 

Anforderungen an die Reinheit (Verfälschungen und Nach
machungen. ) 

') Zeitsehr. f. U. N. 1908. 16. 121. 
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Schokoladen, welche Mehl, Mandeln. Wal- oder Haselnüsse, sowie 
1\lilehstoffe enthalten, müssen mit einer diesen Zusatz anzeigenden, 
deutlich erkennbaren Bezeichrl:ung versehen sein, doeh darf auch dann 
die Summe dieses Zusatzes und des Zuckers ebenfalls nicht mehr als 
68 % betragen. 

Der Gehalt an Asche darf 2,5% nicht übersteigen. 
Außer dem Zusatze von Gewürzen dürfen der Schokolade andere 

pflanzliche Zusätze (also Mehl oder Stärkemehl von Kartoffeln, 
Bananen, Weizen, Reis, Mais U8W.) nicht gemacht werden. Auch darf 
Schokolade kein fremdes Fett und keine fremden Mineralbestandteile 
enth!tlten. Kakaoschalen dürfen nur in Spuren vorh!tnden sein. Die 
beim Reinigen der Kakaobohnen sich ergebenden Abfälle dürfen weder 
der Schokolade zugesetztl), noch für sich auf Schokolade verarbeitet, 
werden. 

Teerfarbstoffe, Sandelholz, Ocker und andere Färbemittel geben 
den Anschein wertvollerer Beschaffenheit und bilden somit eine Ver
fälschung; Ersatz des Kakaofettes durch fremde Fette2) (bekannt sind 
als solche: Kokosfett, Sesamöl, Margarine, Rindsfett, Paraffin, Dickafett, 
IllipefeW) u. a.), künstliche Mischungen mehrerer Fette oder mit Teilen 
df'rsf'lben, auch sog. Fettsparer (vgI. S. 337) ist Verfälschung. Bezeich
nungen4) wie Bruch-, Nähr-, Haushalt schokolade , Schokolanda u. a. ent
binden nicht von den für Schokolade iin allgemeinen getroffenen Ver
k('hrsanschauungcn. Siehe auch das bei "Kakao" darüber Gesagte. 

Kuvertüre oder Überzugsmasse muß den an Schokolade ge. 
stellten Anforderungen genügen, auch wenn die damit überzogenen 
Waren Bezeichnungen tragen, in welchen die Worte Kakao oder Schoko
lade nicht vorkommen, jedoch dürfen diesen ohne Kennzeichnung Zusätlje 
von Nüssen, Mandeln und Milchstoffen bis zu 5% grmacht werden. 

Über Milch- oder Rahm- (Sahne-) Schokolade6) sind von der 
fr. Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker mit dem Verbande 
Deutscher Schokoladefabrikanten folgende Grundsätze beschlossen 
WOrd811. 

1. Rahm- (Sahne), Milch- und l\Iagermilchschokolado sind Erzeugnisse, 
welche untcr Verwendung eines Zusatzes von Rahm -{Sahne), Voll- bzw. Mager
milch in natürlicher, eingedickter oder t.rockener Form hergestellt sind. Sic 
müssen als Ra,hm- (Sahne), Milch- bzw. Magermilch-Schokolade eindeutig be
zeichnet werden. 

2. Der Fettgehalt der Vollmilch soll mindestens 3 '/" derjenige von Rahm 
(Sahne) mindestens 10'/0 betragen. Wird Vollmilch- oder Rahmzusatz in ein
gedickter oder trockener Form gemacht, so muß die Zusammensetzung solcher 
Zusätze diesen Anforderungen entsprechen. Da jedoeh ein Rahmpulver mit 
55 0/, Fettgehalt zurzeit nicht hergestellt werden kann, so ist bis auf weiteres 
als Normalware von Rahmschokolade noch ein Erzeugnis anzusehen, das min" 
destens 5,5 D/, Milchfett 'in Form yon Rahm oder Rahm nebst lIIilch enthält 

') Abfallschokolade ist aber eine aus Schokoladeabfällen (-Resten) her
gestellte Ware und darf nicht mehr Schalen als Schokolade enthalten. 

') Urt. d. Reichsger. v. 8. Okt. 1909, Z. f. U. N. (Gesetze u. Verordn.) 
1911. 3.226 (Kakaoabfallmasse). 

I) Siehe F. Sachs, ehern. Rev. (Umschau), Fett- und Harzind. 1908. Vi. 
933; Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 556. 

') Urt. d. Landger. II, Berlin über Nähr-Eiweiß-Schokolade us"'. v. 15.l\fai 
1916. Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1917. 9. 36. 

6) Zeitsehr. f. U. N. 1911. 22. 122. 
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3. Milch- und Magermilchschokolade Bollen mindestens 12,5 '/. Milch
bzw. Magermilchtrockenmasse, RahmBchokolade mindestens 10 '/. Rahmtrocken
masse enthalten. 

4. Mileh - oder Rahm· Bestandteile dürfen nur an Stelle von Zucker treten; 
der Gehalt an Kakaomasse muß demjenigen der Schokolade entsprechen. 

5. Butterschokolade soll mindestens 5,5 '/. Butterfett enthalten. 
Nach den Entscheidungen des Landgerichts zu Potsdam vom 

31. März 1909 bzw. prcußischert Kammergerichts vom 12. Jan. 19091) 

ist eine als Rahmschokolade bezeichnete, jedoch nur mit Milch hergestellte 
Ware als Nachahmung anzusehen. 

Nachmachungen von Schokolade selbst sind schon vereinzelt vor
gekommen und an ihrer gänzlich abweichenden Zusammensetzung 
erkannt worden; verbreiteter sind dagegen Naehmaehungen von Schoko
ladenpulvern mit Mehl, Farbstoffen, Sandelholz, Kakaoschalen usw. 
und auch als Vanillenpulver,Suppenmehl geführte Waren. Auch bei 
den sog. "Suppenpulvern" , deren Bezeichnung zwar auf Kakao nicht 
hindeutet, die aber meistens den Anschein eines Kakaogehaltes haben, 
ist Färbung, auch mit Sandelholz zu verwerfen. Schokoladenmehl muß 
als gleichbedeutend mit Schokoladenpulvern angesehen werden. Letzteres 
darf nicht mehr als 68 0/ 0 Zucker enthalten. 

Verdorbene bzw. gesundheitsschädliche Kakaowaren kommen 
seltener bzw. kaum vor; zu lange oder in ungünstigen Räumen vor· 
genommene Aufbewahrung leistet dem Entstehen von Ranzigkeit, 
Verpilzung, Insektenfraß usw. Vorschub. Havarierte Kakaobohnen 
können verdorben sein. 

Kola enthält etwa 2% Koffein, 8,3% N.Substanz, 0,5% Fett, 
43% Stärke und 3,0 % Asche. 

XVI. Tabak. 
Tabakadern und -rippen sind vor der Untersuchung zu entfernen 

bzw. deren Menge besonders festzustellen. 
Die Untersuchung zerfällt in die Bestimmung von: 
1. Wasser durch Trocknen im Exsikkator, Stickstoff (Gesamt-), 

Rohlaser, Fett, .Asche und Aschebestandteile, insbesondere Chlor sowie 
Sand (s. S. 32) nach dem allgemeinen Untersuchungsgang. 

2. Nikotin (nach R. Kießling)2): 
Der nach Ziffer 1 getrocknete entrippte und zerschnittene Tabak 

wird pulverisiert. 10 g dieses Pulvers werden hierallf mit ebensoviel 
Bimsteillpulver gemischt und mit 10 ccm einer 50J0igen wäßrigen Natron· 
lauge angerührt. Diese Masse wird im Extraktionsapparat mit Äther 
2-3 Stunden extrahiert. Letzterer wird sodann größtenteiJs abdestilliert. 
der Rückstand mit 50- ccm Natronlauge (4 g NaOH in 1000 g Wasser) 
aufgenommen und diese Flüssigkeit mit Wasserdampf destilliert. Je 
100 ccm Destillat (man destilliert etwa 500 ccm ab) werden dann ge
sondert aufgefangen; das Volumen betrage am Ende des Versuches 

') Z. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1911. 3. 231. 
') Vgl. auch Chem.·Ztg. 1904. 28. 775; Zeitschr. f. U. N. 1905.10.261. 
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25 ccm. Man titriert mit 1/10 Normalschwefelsäure und Luteol als 
Indikator: 

1 ccm = 0,0162 g Nikotin. 

Bei Anwesenheit von Ammoniak gibt die KellerBche Methode. Zeitsehr. 
f. U. N. 1899. 2. 523, bessere Werte. Bezüglich der Bestimmung durch Polari· 
sation sei auf die Handbücher verwiesen. 

3. Ammoniak nach den in den Vereinbarungen ängegebenen Me· 
thoden. 

4. Harz n. Kießling (1. cl. 

5. Zucker wird im wässerigen Extrakt, der mit Bleiessig behandelt 
und dem das Blei im Filtrat mit Na2HPO, entzogen ist, in üblicher 
Weise bestimmt. 

Schnupftabake enthalten bisweilen infolgc der Umhüllung mit 
BIeifolic größere Mengen von Blei. 

6. Wegen der Bestimmung der Gesarntsäure und der flüchtjgen 
Säuren siehe F. Toth, sowie namentlich Kißling; Chem.-Ztg. 1906. ·30. 
57; 1908. 32. 242; 1909. 33. 719. 

';. lUikroskopische li ntersuchung. 
Zu Verfälschungszwecken werden folgende Blätter verwendet: 
Ampfer-, Zichorien-, Huflattig-, Linden-, Kirsch-, Kartoffel., 

Rosen-, Weichsel-, Runkelrübenblätter usw. Vergleichspräparate mit 
echten Tabaksblättern müssen angefertigt werden. 

Auf Suxlands Versuche über die Tabaksfermentation~ kann hier nur 
verwiesen werden (siehe Zentralblatt für Bakteriologie, S. 723, Bd. XII und 
den bakteriologischen Teil). 

Beurteilung. 

Gesetzliche Bestimmungen: Das Nahrungsmittelgesetz (Tabak 
ist ein Genußmittel) und das Gesetz betr. blei- und zinkhaltige Gegen
stände vom 25. Juni 1887. In Frage kommen bei Schnupf- und Kautabak 
Beimengungen von Verunreinigungen (Sand) und Beschwerungsmitteln 
(Mineralstoffen) und Blei durch bleihaltigen Staniol. Der Aschengehalt 
schwankt innerhalb erheblicher Grenzen (etwa 9-330f0). Betreff der 
übrigen Zusammensetzung sei auf die Handbücher verwiesen. Bei Zigarren 
und Rauchtabak bedeutet Ersatz des echten Tabaks durch Ersatzstoffe 
und minderwertige Teile der Taba.kpflanzc, z. B. der holzigen, nikotin
freien Tabakstrünke1) Fälschung bzw. Nachmachung oder auch Betrug. 
Die Beurteilung der Güte erfolgt nach Aussehen, Geruch, Glimmdauer 
(Brennzahl2)) usw. 

Kach den Ycrsuchen ·von Thoms (Bcr. d. Dcutscll. Pharm. Ges. 1900., 
10 .. 19) gehen in den Rauch über bzw. entstehen: Nikotin, Pyridin, ätherisches 
Öl, Kohlensäure, Buttersäure, Blausäure, Kohlenoxyd (geringe Mengen). Der 
Nikotingehalt ist verschieden und rur die 'Wertschätzung nicht maßgebend. 
Siehe auch J. Toth, Chem.-Ztg. 1910. 34. 298; 1909. 33. 866. 1301. 

') Urt. d. Rcichsger. v. 4. Juni 1881. 
') Siehe J. To t h, Zeitsehr. f. angcw. Chern. 1904. 17. 1818. 
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XVII. Branntweine und Liköre. 
Die Untersuchung ist bezüglich Feststellung des Alkoholgehaltes. des 

Nachweises von VergälJungsmitt.eln. Branntweinschärfen. Methylalkohol bei 
beiden Spirituosensorten dieselbe. Bei den Likören us\\"o kommt dem Charakter 
der Produkte entsprechend die Bestimmung des Extraktes, der Mineralstoffe. 
der Alkalität, des Zuckers. Nachweis von Stärkesirup, Farbstoffen, Eibestand· 
teilen, Prüfung auf Süßstoffe usw. in Betracht. 

Die Erzeugnisse sind auf Geruch und Geschmack, Rum und Arrak U8W. 

auch in Form von Grog zu prüfen. 

1. Spezifisches Gewicht. 
In bekannter Weise mit Pyknometern, Aräometern usw. Die pykno. 

metrische Bestimmung wird, wie bl'i 'Vein angegeben, vorgenommen. 

2. Alkohol. 
Qualitativer Nachweis. Das zu prüfende Destillat 
a) mit verdünnter Kalilauge versetzt, auf 56-60° erwärmt und 

dann mit einigen Tropfen einer verdünnten Lösung von Jod in Jodkalium 
versetzt, gibt Gelbfärbung bis zur Ausscheidung von Jodoform und 
dessen Gemch. (Aldehyd, Äther, Essigäther, Azeton und andere Stoffe 
geben diese Reaktion auch); 

b) mit Kaliumbichromat und verdünnter Schwefelsäure crwärmt 
scheidet grünes Chromoxydsulfat ab. Andere Substanzen geben aber 
die Reaktion auch; 

c) mit Benzoylchlorid und dann mit KOH bis zur alkalischen 
Reaktion versetzt und schwach erwärmt, ergibt Benzoesäureäthylester
geruch, der besonders charakteristisch ist. 

Ebenso läßt sich Nitrobenzoylchlorid in Nitrobenzoesäureäther 
überführen (Geruch); 

d) mit Essigsäure erwärmt entwickelt sich Essigäther (Geruch). 
Quantitativ: 
a) Mit geprüften Alkoholometern bei Branntweinen und alkoholi

schen Flüssigkeiten, die nur Alkohol und Wasser enthalten. Der Alkohol
gehalt wird in Volumprozenten ermittelt bei genau 150 oder nach Fest
stellung eines anderen Wärmegrades aus der den Alkoholometern beige
gebenen Roouktionstabelle1) abgelesen. 

Gewichtsanalytisch mit dem Pyknometer oder mit Hilfe einer 
besonderen sog. Brennvorrichtung für Steuerzwecke vgl. S. 816. 

b) Durch Destillation, wenn außer Alkohol und Wasser noch 
andere Stoffe in der alkoholischen Flüssigkeit enth~lten sind2). (Siehe 
Alkoholbestimmung des Weines S. 395.) Der dem gefundenen spez. 
Gewicht entsprechende Alkoholgehalt wird der Tafel von K. Windisch, 
S. 664, entnommen. An Alkohol hochprozentige Branntweine verdünnt 
man vor der Destillation mit Wasser I: 1. Liköre, Essenzen usw., die viel 
ätherisches Öl enthalten, sind zuvor mit Kochsalz (siehe die Ausführungs
bestimmungen zum Branntweinsteuergesetz, Anlage 2 zu § 16 der Alkohol-

') Siehe die Anleitung der steueramtlichen Ermittelung des Alkohol· 
gehaltes im Branntwein. J. Springer. Berlin. 

') Gegebenenfalls ist das Destillat noch qualitativ auf die Identität dcs 
Alkohols, ob außer Äthyl- auch Methylalkohol vorhanden. zu prüfen. Siehe 
Ziffer 2 a, sowie S. 358. 
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ermittlungsordnung; S. 817 oder mit Petroläther1) zu behandeln (siehe 
Anllge 21 der Alkoholbefreiungsordnullg S. 819). 

Zetschc') verfährt nach folgendem Verfahren: 
In einer 300 ccm fassenden Bürette mit Glasstöpsel werden 100 ccm der 

Probe mit Wasser auf 900 ccm verdürint und mit 50 ecm Petroläther (oder 
'fetrachlorkohlenstoff) ausgeschüttelt. Nach Trennung der Schichten wird das 
Volumen der wäßrigen Schicht abgelesen und dann abgelassen. ,Man schüttelt 
dann den Petroläther mit 50 ccm Wasser, liest wieder das Volumen ab und läßt 
das 'Vaschwasser zu der ersten Lösung fließen. 8/. der wäßrig-alkoholischen 
Mischung werden in derselben Bürette mit Kochsalz gesättigt und mit 25 ccm 
Petrol äther ausgeschüttelt. Nach erfolgter Trennung der Schichten liest man 
das Volumen der wässerigen Lösung ab, läßt 'I. davon in einen Kolben fließen 
und destilliert 100 ccm ab. 

c) Refraktometr. Alkoholbestimmung 3) ist nur anwendbar, wenn 
außer Alkohol keine lichtbrechenden Substanzen (z. B. ätherische Öle 
oder Bukettstoffe ) in den Destillaten enthalten sind. 

3. Bestimmung des Fuselöls') (der Nebenerzeugnisse der Gärung 
und Destillation). Nach der amtlichen Anweisung vom 1. Oktober 1900 
(S. 820) bzw. nach der ursprünglichen Röseschen von Stutzer, Reit
mai er, Seil modifizierten ~fethode5). Diese beruht im wesentlichen 
auf dem verschiedenen physikalischen Verhalten des fuselölhaltigen und 
des reinen Alkohols gegen Chloroform, welches die höheren Glieder der 
Alkohole der Methanreihe, nicht aber den Äthylalkohol bei wäßriger 
Lösung in größerer Menge aufzunehmen vermag. 

Ausführung : 
200 bei 15 ° C abgemessene Kubikzentimeter der zu untersuchenden 

alkoholischen Flüssigkeit destilliert man unter Zusatz von etwas Alkali zu 
/. ab, mit dem Zweck, die Substanzen, welche auch von Chloroform aufgenommen 

würden, zu beseitigen. Das Destillat wird mit Wasser wieder auf 200 ccm von 
15 ° C aufgefüllt, der Alkoholgehalt in bekannter 'Weise pyknometrisch ermittelt 
und dann diese 200 cem mit Hilfe der Tafeln ,S. 667 u. 671, so mit destilliertem 
Wasser verdünnt, daß 30 vomm o/.iger Alkohol cntsteht mit dem spezifisohen 
Gewicht von 0,9656 bei 15 ° C. 

:Man füllt nun in den völlig trockenen Röse-Herzfeld-Windisoh
schen Apparat'), der in "Vasser von 15 ° C gestanden hatte, mittels einer langen 
Trichterröhre auf 15 ° C temperiertes Chloroform bis zum 'fcilstrich 20, sodann 
100 ccm des ebenfalls auf 15 ° C temperierten 30 Vol.-o/,igen Alkohols und 1 ccm 
Schwefelsäure (8 = 1,2857) und schüttelt den mit einem KOl'kstopfen verschlos
senen Apparat 150 mal kräftig dureh. Man set.zt dann den Apparat in ein T~m
perierbad (Kühlzylinder) von 15' C. Das Chloroform soheidet sich nun in großen 
Tropfen ab, die zu Boden sinken; durch Drehen des Apparates um seine Ver= 
tikalachse wird die Abscheidung des Chloroforms beschleunigt. :Man liest die 
Steighöhe ab und entnimmt aus der nachstehenden Tafel den entsprechenden 
Fuselölgehalt. Die Ablesung gibt jedooh zunäohst nur die .. scheinbare" Steig
höhe des Chloroforms an, da das Chloroform beim Schütteln mit verdünntem 
reine m Alkohol stets einen gewissen Prozentgehalt Alkohol aufnimmt, also se\n 
Volumen vergrößert. Um nun die .. absolute" Steighöhe zu erhalten, muß die 

') Hefelmann, Pharm. Zentralbl. 1896. 37. 683. 
S) Pharm. Zentralbl. 1903. H. 163; Zeitschr. f. U. N. 1904. 7. 567. 
') A. Frank-Kamenetzky, Zeitschr. f. öffentl. Chem. 1908. 10. 185 

u. J. Race, Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 286. 
') Qualitativ, indem man 200 ecm eines auf 20 0J, verdünnten Alkohols mit 

20 ecm Chloroform aussehüttelt; nach dem Verdunsten des letzteren soll kein 
Geruch nach Fuselöl nachweisbar sein (Uffelmann). 

') Arbeiten ans dem Kais. Gesundh.-Amt. 1888.4. 109; Zeltschr. f. angew. 
Chem. 1890. 6. 522. . 

') Ebenda 1889. O. 391. 
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bel reinem Spiritu~ erhaltene Steighöhe von der bei der Untersuchung des Brannt.
weines beobachteten Steighöhe des Chloroforms abgezogen werden. Für reiucn 
30 Vol.·'I,igen Alkohol ist cine absolute Steighöhe von 1,64 gefunden worden. 

Talel ~ur Ermittelung des }'uselölgehaltes. 

I 
Abgelesen Vol.-'I, Abgelesen I Vol.- 'I, 

ccm Fuselöl ccm I Fuselöl 
-' 

21,64 0 21,98 0,2255 
21,66 0,0133 22,00 0,2387 
21,68 0,0265 22,02 0,2520 
21,70 0,0398 22,04 0,2652 
21,72 0,0530 22,06 O,278,~ 
21,7! 0,0663 22,08 0,2918 
21,76 0,0796 22,10 0,3050 
21,78 0,0928 22,12 0,3183 
21,80 0,1061 22,1-1 0,33111 
21,82 0,1194 22,16 n,3448 
21,84 0,13211 ~2,18 0,3581 
21,86 O,HJIl 22,20 0,:i71:~ 
U,88 u,1591 22,22 0,3846 
21,90 0,1724 22,24: 0,3979 
21,92 0,1857 22,26 0,4111 
21,94 0,1989 22,28 0,4244 
21,96 0,2122 

Der nach der obigen Tafel entnommene }j'uselölgehalt bedarf noch einer 
Umrechnung nach nachstehender Formel, da der untersuchte Branntwein 
nicht 30 'I, (wie nachträglich eingestellt), sondern einen Alkoholgehalt von 
n Prozenten hatte. 

x 
f 

a 

f (100 + a) 

100 
CClU Fuselöl in 100 ccm des urAprünglichen Branntweins. , 
CCill Fuselöl, welche in dem 30 0/,igen Alkohol (Branntwein) ge
funden wurden. 
Anzahl ccm \Vasser bzw. Alkohol, welche zu 100 CClU Branntwein
destillat zu dessen Verdünnung auf 30 '/0 zugesetzt werden mußten. 

Auf die Methoden von Alleu-Marquardt, Girard'), sowie E. Beck· 
mann') sei vcrwiesen. Komarowsky u. Roth (rasche kolorimetrische Be
stimmung der höheren Alkohole), Zeitschr. f. U. N. 1904. 7. 568, siehe darüber 
auch H. Kreis, Chem.-Ztg. 1907. 31. 999 u. Th. Fellenberg, Mitteil. d. 
Schweiz. Gesundh.-Amt 1910. 1. 311; Zeitschr. f. U. N. 1911. 21. 495. 631 (Er
kennung der Art der vorhandenen höheren Alkohole). 

4. Bestimmung der Gesamtsäure (organischen und Mineral
säuren): mit 1/10 Normal-Lauge unter Benutzung des Phenolphthaleins 
als Indikator. Bei gefärbten Likören ist auf violettes Lackmuspapier 
zu tüpfeln. Die gefundene Menge wird als Essigsäure ausgedrückt. 
1 ccm = 0,006 C2H,02' 

über Nachweis und 'rrennung der gebundenen (esterifizierten) und flüch· 
tigen Säuren (Fettsäuren) vg\. E. Seil, Arb. a. d. Kaiser\. Gesundheitsamt 
1891 und 1892, sowie K. \Vindisch, Beiträge zur Kenntnis der Edclbranntweine, 
eben da 18, 292 und Zeitschr. f. U. N. 1904.8.465. Ameiseusäurenachweis 
siehe "Fruchtsäfte". 

') J. König, Die Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wich
tiger Stoffe. 1906. 682. 

') Zeitschr. f. U. N. 1899. 2. 709; 1901. 4. 1059; 1905. 10. 143. 
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5. Bestimmung von freieu JUineralsäuren siehe Essig, S. 366. 
6. Freie Blausäure qualitativ nach N eßier und Barth: 10 ccm 

werden mit 3 Tropfen einer CuS04-Lösung (1: 1000) und 1,5 ccm einer 
frisch bereiteten Guajaktinktur (0,1 g Guajakharz mit 50 ccm Alkohol 
gelöst und mit 50 ccm Wasser verdünnt) vermischt. Freie Blausäure gibt 
sich durch Blaufärbung zu erkennen. 

Zum Nachweis der gebundenen RCN (ohne Anwesenheit freier 
RCN) macht man den Branntwein alkalisch, dann nach einigen Minuten, 
nlit Essigsäure schwach sauer und verfährt weiter wie beim Nachweis 
der freien Blausäure. Ist neben der freien RCN auch gebundene RCN 
vorhanden, so führt man die' Reaktion mit und ohne vorhergehende 
Behandlung der gleichen Menge Branntwein mit Alkali aus und vergleicht 
die Stärke der Reaktion. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls mit Wasser 
zu verdünnen, damit die Unterschiede besser hervortreten können. 

Quantitativ: Freie Blausäure fällt man in mindestens 100 ccm 
Branntwein bzw. dessen Destillat mit überschüssiger 1/50 N.-AgNOa-
Lösung, füllt zur Marke 300 auf und titriert in einem aliquoten Teil 
der abfiltrierten Lösung das überschüssige Silber mit I/SO N.-Rhodan
ammoniumlösung (Eisenalaun als Indikator) zurück. 1 ccm 1/50 N.-AgNOa-
lösung = 0,541 mg RCN. 

Gesamte RCN wird nach Amthor und Zinkl) folgendermaßen 
bestimmt. Mindestens 100 ccm Branntwein' bzw. sein Destillat (wenn 
Chloride anwesend sind) werden mit NH3 stark alkalisch g~macht, nlit 
1/50N.-AgNOs-Lösung versetzt und sofort mit Salpetersäure angesäuert. 
Man füllt auf 300 ccm auf, filtriert Niederschlag durch trockenes Filter 
ab und titriert wie im vorhergehenden beschrieben ist. Gebund(>!1e HCN 
ergibt sich aus Differenz der gesamten und freien HCN. 

Die von Neßler und Barth angegebene Methode zum Nachweis freier 
Blausäure kann auch zur kolorimetrischen quantitativen Prüfung dienen. 

7. Extrakt und Mineralstofle, Glyzerin, Weinsteinsäure usw. werden 
wie im Abschnitt Wein bestimmt. 

Metalle werden nach den allgemeinen Regeln der Analyse in der ent· 
gelstcten Flüssigkeit oder in dem aus größeren Mengen des Untersuchungs
objektes erhaltenen Abdampfungsrückstande und in der Asche nachgewiesen
Geringe Kupfermengen (0,2-1 mg) bestimmt man kolorimetrisch als Kupfer
oxydammoniak oder mit Guajakharztinktur uml mit Cyankalium (siehe Ziffer 6). 

8. Zucker und die verschiedenen Zuckerarten werden nach dem 
Neutralisieren, Entgeisten und Wiederauffüllen der :Flüssigkeit auf das 
ursprüngliche Volumen, nach Allihn, S. 42 ff. oder polarimetrisch 
(siehe Abschnitte allgemeiner Untersuchungsgang und die Abschnitte 
Wein, FruchtsiHte und Honig) bestimmt; gefärbte Liköre entfärbt man 
mit ausgeglühter Tierkohle und Tonerdebrei (auch Teerfarbstoffe werden 
durch die Kohle zurückgehalten). Vgl. auch die Ausführungsbestim
mungen zum Zuckersteuergesetz S. 736. 

9. Künstliche Süßstoffe (Saccharin, Dulcin usw.) siehe Abschnitt 
S. 297, sowie Bier, S. 385 und Wein, S. 419. 

10. Ätherische öle: Man schüttelt die spirituöse Flüssigkeit nlit 
Äther aus, läßt verdunsten und prüft auf Geschmack bzw. Geruch. 

') Forschungsber. 1897. 4. 362. 
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Die ätherischen Öle können nach der Aussalzmethode (Ziff. 2) bestimmt 
werden. 

Zum Nachweis der schädlichen Bestandteile des Absynths, des 
Thujon 1) setzt man zu 10 ccm des Destillates 1 ccm frisch bereiteter 
10Dfoiger Nitroprussidnatriumlösung, 5 Tropfen Lauge und 1 ccm Essig
säure - Rotfärbung bei Gegenwart von Thujon (I: 1000). 

11. Gesamtester: 50-100 ccm Branntwein, Destillat von Likören 
oder gefärbter und extraktreicher Branntweine im Hartglaskolben (!) 
mit 11lO Normal-Alkali und Phenolphthalein genau neutralisieren und dann 
mit einer abgemessenen Menge desselben Alkali 10 Minuten am Rück
flußkühler kochen. Darnach das überschüssige Alkali mit 1/10 Normal
Schwefelsäure zurücktitrieren. Esterzahl = Verbrauch an Normal
Alkali für 100 ccm angewendetes Untersuchungsmaterial. Oder Be
rechnung als Essigester, 1 ccm 1/10 N.-L. = 0,0088 g. 

12. Besondere Geruchsstoffe (namentlich von Kognak und Rum) 
nach K. Jl.ficko2) •• 

200 ccm des Branntweins werden nach Zusatz von 30 ccm Wasser so 
destilliert, daß 7 ll'raktionen von je 25 ccm und eine 8. Fraktion, soweit sie ohne 
Anbrennen erzielt werden kann, entstehen. Zu dem Rückstande gibt man 20 
bis 30 ccm 'Vasser und destilliert nochmals in. die letzte Fraktion. Die Destil
late gibt man in Bechergläser, gießt den Inhalt dann in andere bereit gehaltene 
BeChergläser und schwenkt dann die entleerten Bechergläser in der Luft um_ 
Beim Verdunsten dieser Reste beobachtet man die Gerüche. 

Beim Rum enthalten die ersten beiden ll'raktionen neben Alkohol die 
leichtflüehtigen\Ester der Ameisensäure 1md Buttersäure; die nächstfolgenden 
beiden Fraktionen zeigen oft Gerüche, welche dem Kunstrum, aber nicht dem 
Jamaika-Rum eigen sind_ Die folgenden 3 Fraktionen enthalten den typischen 
Riechstoff, der bei alkoholreieheren Proben meist schon in der 5., sonst besonders 
in der 6. Fraktion auftritt. Bei Originalrum ist er meist in 2-3 Fraktionen, 
bei stark gestreckten Erzeugnissen nur in einer Fraktion wahrnehmbar. 

Kunstrum weist oft, namentlich in der 6., 7. und 8. 'Fraktion Gerucb 
nach Zimt, Vanille oder anderen Fremdstoffen auf. Diese können noch beson
ders aus den Fraktionen durch Ausschütteln mit Chloroform isoliert werden. 

Die letzte oder vorletzte Fraktion zeigt bei nicht allzu stark verdünnten 
Branntweinen meist eine Trübung, welche auf Zusatz von NaOH verschwindet; 
bei Kunstrum sind diese Fraktionen klar_ Um wenig Kunstrum neben viel 
Rum naehzuweisen, empfiehlt es sich, die verdächtigen späteren Destillate 
nochmals zu fraktionieren. 

Zur Beseitigung der störenden Ester gibt Micko noelt eine besondere 
Methode an. Man destilliert eine andere Probe von 100 ccm nach Zusatz von 
25 ecm Wasser bis auf 10 eem ab, neutralisiert das Destillat gegen Phenolphthalein 
und läßt dann 20 cem '/, N. -J~auge hinzufließen. Der Überschuß an Lauge wird nach 
2tägigem Stehen im verschlossenen Kolben zurücktitriert. Ein anderes ebenso 
gewonnenes Destillat versetzt man mit derselben Menge Lauge und läßt 1 Tag 
in verschlossener Flasche stehen. Der Geruch des Esters verschwindet dann, 
während der typische Geruch des Jamaika-Rums selbst in starker Verdünnung 
noch deutlich wahrnehmbar ist. Zur Isolierung des Riechstoffs kann auch diese 
Probe nach dem Ansäuern mit Weinsäure fraktioniert werden. Der typische 
Riechstoff findet sich in der 3. und 4. Fraktion, während die 5. und 6. Fraktion 
einen eigenartigen Geruch nach Juchtenleder aufweisen. 

Kuba-Rum enthält neben dem typischen Riechstoff der 5. und 6. ])'raktion 
noch einen Pfirsich-Geruch, der sich aus der 7. und 8. ]'raktion durch Chloroform 
ausscheiden läßt. Ähnlich verhält sich Demara-Rum. 

') Schaffer u. Philippe, MitteiL d. Schweiz. Gesundh.-Amt 1910. 
1. 1; Am bühl, ebenda, 83; Zeitschl'. f. U. N. 1911. 21. 59,495. Weitere Angaben 
enthält das Handbuch von Beythien 747. 

I) Zeitschr. f. U. N. 1908. 16. 433; 1901. 19. 305. 

Buj a1' d - Baier, Hiifsbuch. 4. Aufl, 23 
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Kognak hat in den mittleren Fraktionen weinbukettartige Riechstoffe 
Önanthäther geht vorher über. • 

Arrak, Zwetschgenbranntwein usw. haben besondere typische Riechstoffe. 
13. FarbstoUe. 

Nachweis von Teerfarbstoffen: Siehe unter Wein; vgl. auch die 
durch das Gesetz vom 5. Juli 1887 verbotenen Farbstoffe. Eine braun· 
gelbe Färbung kann durch Lagern in Eichenholziässern verursacht 
sein (Holzfarbstoff, Gerbsäure); ist dies der Fall, so entsteht bei Zusatz 
von Eisenchlorid eine schwarzgrünliche Färbung. 

14. Karamel (Zuckerkulör) wird nach Amthor nachgewiesen, 
indem man 10 ccm der spirituösen Flüssigkeit 'mit 30-50 ccm Paral· 
dehyd mischt (es ist bisweilen Alkoholzusatz nötig, um eine richtige 
Mischung zu erhalten), wodurch Karamel nach 24 Stunden zur Abschei· 
dung gebracht wird. Man filtriert dann den Niederschlag ab, löst in 
Wasser, engt die Lösung ein und prüft das Filtrat mit 1 g salzsaurem 
Phenylhydrazin und 2 g essigsaurem Natrium auf Zucker. Es muß 
ein gelblichrötlicher Niederschlag entstehen, der sich in Ammoniak löst 
und durch Salzsäure wieder gefällt wird. 

Nach A. Jägersch midi): 100 ccm des Branntweins mit Eiweiß· 
lösung (gleiche Teile frisches Hühnereiweiß und Wasser) in hohem 
Becherglase gehörig durchnlischen und auf direktem Feuer unter stetem 
Bewegen bis zur vollständigen Abscheidung des Eiweißes erhitzen. Das 
Filtrat auf dem Dampfbade bis zur Sirupkonsistenz eindampfen und 
einen Teil desselben mit Äther, den anderen mit Azeton in einer Porzellan. 
schale emulgieren. Die ätherische Lösung nach und nach (Porzellan. 
tüpfelplatte) abgießen, nach dem Verdunsten des Äthers 1-2 Tropfen, 
einer frisch bereiteten Resorzinlösung (1 g zu 100 g konzentrierter Hel) 
zuträufeln - kirschrote Färbung. Der nötigenfalls filtrierte Azeton· 
auszug gibt mit dem gleichem Teil konzentrierter HCI in einem Reagens· 
glase übergossen karmoisinrote Färbung. 

15. VergällungsmitteI 2). 

Die Vergällung des Trinkbranntweins geschieht dmch Zusatz von 2,5 Liter 
eines Gemisches von 4 Raumteilen Holzgeist und 1 Raumteil Pyridin basen 
auf je 100 I Alkohol. Diesem Gemisch kann Lavendelöl oder Rosmarinöl bis 
zu 50 g auf jedes volle Liter hinzugesetzt werden. Außerdem dürfen ein Gemisch" 
von 1.25 1 des allgemeinen Vergällungsmittels und 2-20 I Benzol genommeD 
werden. Für besondere gewerbliche Zwecke sind andere Vergällungsmittel 
vorgeschrieben (s. die Anweisung für die Untersuchung dieser Stoffe S. 822). 
Nach der amtlichen Anweisung') soll zunächst auf Aceton, dann auf Pyridin, 
basen geprÜft werden. Erzielt eine dieser Prüfungen positive Resultate. so 
wird auf Methylalkohol geprüft. 

a) Azeton: 500 ccm werden in einem 750 ccm fassenden Kolben 
mit 10 ccm N.·Schwefelsäure versetzt und nach Zugabe von Bims· 
steinchen, sowie nach Verwendung eines einfachen Destillationsauf· 
satzes von etwa 20 cm Länge und eines absteigenden Kühlers von etwa 
25 cm Länge auf dem Wasserbade auf 1/3 abdestilliert. Für die Verbindung 

') Zeitsehr. f. U. N. 1909. 17. 269. 
') Zeitschr. f. U. N. 1906. 12. 765. 
8) Zentralbl. f. d. Deutsche Reich 1912. 599; Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. 

Verord.) 1913. Ö. 89. Erforderliche Menge 2 I. Amtliche Anleitung zur Unter' 
suchung auf Vergällungsmittel siehe S. 829. 



Branntweine und Liköre. 355 

iler Glasteile des Destillationsgerätes sind Glasschliffe anzuwenden. 
Ein in Kubikzentimeter geteilter Meßzylinder ist vorzulegen. Der Rück
stand im Kolben wird zum Nachweis von Pyridinbasen verwendet. 

Das etwa 100-150 ccm betragende Destillat wird mit einigen 
Siedesteinchen in einen kleinen Kolben gegeben und mit Hilfe eines 
wirksamen Fraktionsaufsatzes (nach Vigreux) am absteigenden Kühler 
mit Vorstoß auf dem Wasserbade nochmals sorgfältig fraktioniert- Die 
Fraktionierung wird in der Weise vorgenommen, daß von der langsam 
in Tropfen übergehenden Flüssigkeit jedesmal etwa soviel, wie die Hälfte 
des Kolbeninhaltes beträgt, aufgefangen und sodann aus einem anderen 
Kölbchen erneut mit dem gleichen Fra,ktionsaufsatz fraktioniert wird, 
bis man ein Destillat von 25 ccm erhalten hat. Dieses wird schließlich 
nochmals fraktioniert, und nun der erste übergehende Kubikzentimeter 
in einem mit Glasstopfen verschließbaren Probiergläsehen gesondert auf
gefangen, ebenso auch der zweite in einem anderen Probiergläschen. 
Man destilliert dann noch 10 cCln ab und verwahrt diese unter Vprschluß. 
(Die 3. Fraktion dient zum Nachweis von Methylalkohol unter b.) Zu 
dem Inhalt der beiden Probiergläschen wird je 1 ccm Ammoniak (0,96) 
unter Umschütteln gegeben, die Röhrchen verschlossen und 3 Stunden° 
beiseite gestellt_ Darnach wird in jedes Probiergläschen je 1 ccm einer 
15%igen NaOH, sowie je 1 ccm einer frischbereiteten 21/ 2 %igen Nitro
prussidnatriumlösung gegeben. Bei Gegenwart von Azeton entsteht 
in beiden oder mindestens in dem Probiergläschen, das den zuerst über
gegangenen Kubikzentimeter des Destillats enthält, eine deutliche Rot
färbung, die auf tropfenweisen und unter äußerer Kühlung erfolgenden 
vorsichtigen Zusatz von 50 % iger Essigsäure in Violett übergeht. Ist 
Azeton nicht vorhanden, so tritt, selbst bei Anwesenheit von Aldehyd, 
höchstens eine goldgelbe Färbung auf, die auf Essigsäurezusatz verschwin
det oder in mißfarbenes Gelb umsehlägt. 

Siehe [luelt die S. 829 ttngegchcne amtliehe Anleitung') zum Naehweise von 
Azeton der jJll § 48 der Branntweinsteuerbefreiungsordnung gcnttnnten Er
zeugnisse. 

b) Methylalkohol. 500 ccm des zu prüfenden Trinkbranntweines 
werden in der soeben beschriebenen Weise fraktioniert bis die Menge des 
Destillats 25 ccm beträgt. Diese wird mit der bei der Prüfung auf Azeton 
erhaltenen Endfraktion (10 ccm) gemischt. Aus diesem Gemische wird 
ein Vorlauf von 10 ccm herausfraktioniert und dieser nach dem von 
K. Windisch2) umgearbeiteten Verfahren nach Riche und Bardy 
auf die Anwesenheit von Methylalkohol in folgender Weise geprüft: 

Der erhaltene Vorlauf wird in einem Kölbchen mit Rückfluß
kühler. mit 15 g gppulvertem Jod und 2 g amorphem Phosphor versetzt. 
Nach Beendigung der heftigen Umf\etzung werden dic entstandenen 
Alkylj6dide auf dem Wasserbade am absteigenden Kühler abdestilliert 
und in einem kleinen 30-40ccm destilliertes Wasser enthaltenden 
Scheidet richter aufgefangen. Die ein schweres, schwach rötliches Öl 
bildenden Alkyljodide werden nach beendeter Destillation in ein etwa 

') Zeitsehr. f. Zollwesen u. Reiehssteuern 1911. H. 117; Z. f. U. N. (Gcs. 
u. yprordn.) 1911. 3. :159. 
. ') ,Arheiten aus dem Kais. Gesun(lh.-Amt 1893. 28(;' 

2">\< ., 
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100 ccm fassendes Kölbchen mit nicht zu weitem Hals abgelassen, indem 
sich 6 ccm frisch destilliertes Anilin befinden. Nach dem Aufsetzen. 
eines als Kühler dienenden langen Glasrohl'es erwärmt man das Kölbchen 
auf dem Wasflerbade etwa 10 Minuten lang auf 50-60°, wobei eine, 
~heftige Umsetzung eintritt, nach deren Beendigung der Kolbeninhalt 
zu einem Kl'istallbrei erstarrt. Dann fügt man etwa 30-40 ccm sieden· 
des Wasser hinzu und kocht nach Zugabe von Siedesteinchen so lange, 
bis die Lösung klar geworden ist. Durch Zusatz von 20 ccm 15 % iger 
Natronlauge scheidet man die entstandenen Basen ab, bringt sie durch 
Wasserzugabe in den Hals des Kölbchens, läßt sie sich dort klären und 
hebt sie dann ab. Zur Oxydation der Basen dient ein Gemisch von 2 g 
Chlornatrium und 3 g Kupfernitrat mit 100 g Sand. Man verreibt diese 
Stoffe gleichmäßig, trocknet das Gemisch bei 50°, zerdrückt die zusammen· 
gebackenen Klümpchen; 10 g dieses Gemisches bringt man in ein 2 cm 
weites Probierröhrchen, läßt 1 ccm der erhaltenen Basen darauf tropfen, 
mischt das Ganze mit einem Glasstabe gut durch und erhitzt 10 Stunden 
lang im Wasserbade auf 90°. Die erhaltene schwarze Masse zerreibt man 
in einer Porzellanschale, kocht mit 100 ccm absolutem Alkohol kurz 
auf, filtriert durch ein Faltenfilter und löst 1 ccm des Filtrates in 500 ccm 
destilliertem Wasser auf. Bei Gegenwart selbst geringer Mengen von 
Methylalkohol ist diese Lösung deutlich violett gefärbt. Reiner Äthyl. 
alkohol gibt nur eine ganz schwach rötlichgelb gefärbte LÖSllilg. Es sind 
stets mit reinem Äthylalkohol, gegebenenfalls auch mit selbsthergestellten 
Mischungen von Methyl. und Äthylalkohol Gegenversuche anzustellen. 

Siehe auch die S. 829 angegebene amtliche Anleitung') zum Nachweise 
von Me t h y I alk 0 hol der im § 48 der BranntweinsteuerbefreiungsordnUDI 
genannten Erzeugnisse. 

Siehe auch Ziff. 17; Nachweis von Methylalkohol, der als Alkohol" 
ersatzmittel verwendet ist. 

c) Pyridin basen: 
Die bei der Prüfung auf Azeton und Methylalkohol erhaltenen 

sauren Destillationsrückstände werden in einer Porzellanschale auf dem 
Wasserbade bis auf etwa 10 ecm oder bei hohem Extraktgehalt bis zur 
Dickflüssigkeit eingeengt. Der Schaleninhalt wird mittels destillierten 
Wassers in ein etwa 100-150 ccm fassendes Rundkölbchen übergespült, 
auf dieses ein Kugelaufsatz aufgesetzt und an einen absteigenden Kühler 
n,ngeschlossen. Das Ende des. Kühlers trägt einen Vorstoß, der in ein 
10 ccm Normal-Schwefelsäure enthaltendes Porzellanschälchen hinein· 
ragt. In das Destillationskölbchen werden einige Siedesteinchen gegeben 
und sein Inhalt wird durch Zusatz von 20 ccm Natronlauge von 15% 
Gehalt alkalisch gemacht. Man destilliert dann unter Verwendung eines 
Baboschen Siedeblechs mittels freier' Flamme etwa die Hälfte der im 
Kölbchen enth'1ltenen Flüssigkeit ab und engt den Inhalt des Pprzellan
schälchens auf dem Wasserbade bis auf etwa 5 ccm ein. Nach dem Er
kalten wird der Rückstand mit neutral reagierendem Kalziumkarbonat 
übersättigt, wobei die Gegenwart von Pyridinbasen sich oft schon durch 
den Geruch bemerkbar macht und darauf auf einer mit Filtrierpapier 
belegten kleinen Wittschen Platte kräftig abgesaugt. Das etwa 3 ccm 

') Siehe Anmerkung S. 354. 
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betragende klare Filtrat wird in einem Probiergläschen mit 5-6 Tropfen 
einer 5°/oigen Bariumchloridlösung versetzt und der entstandene Nieder
schlag durch ein gehärtetes Filter abfiltriert. Das völlig klarc Filtrat, 
welches durch Zusatz eines weiteren Tropfens Bariumchlorid nicht 
getrübt werden darf, wird alsdann mit 1-2 Tropfen einer heiß gesättigten 
und wieder erkalteten wässerigen Kadmiumchloridlösung versetzt. Bei 
Gegenwart von Pyridinbasen entsteht sehr bald, oft aber auch nach 
2-3tägigem Stehen eine weiße kristallinische. Fällung. Zur Unter
scheidung von zuweilen eintretenden durch die Gegenwart anderer 
basischer Stoffe in Trinkbranntweinen verursachten Fällungen bringt man 
eine geringe Menge dcs erhaltenen Niederschlags mit Hilfe eines Glas
stabes aus dem Probiergläschen auf einen Objektträger unter das Mikro
skop. Bei etwa 100-150facher Vergrößerung betrachtet, erscheinen 
die Kristalle des Pyridinkadmiumchlorids als spießige, oft sternförmig 
gruppierte Nadeln. 

Als weiteres Erkennungszeichen dient der Geruch nach Pyridinbasen, der 
auftritt, wenn man eine kleine Probe des ab filtrierten Niederschlages mit 
I Tropfen Natronlauge in einem verschlossenen Probiergläschen erwärmt und 
dann den Stopfen entfernt. 

Etwa '/,-'/, Liter Branntwein mit Schwefelsäure ansäuern, Alkohol 
abdestillieren und Rückstand stark einengen. Auf Zusatz von festem Alkali 
und Anwärmen Geruch nach Pyridinbasen. Eindampfen des Branntweins 
mit Schwefelsäure, genau neutralisieren, mit 5 0 / 0 igcr wässeriger Lösung von 
Cadmiumchlorid versetzen - weißer Niederschlag. Letztere Reaktion alIein 
deutet nicht unter allen Umständen auf Pyridin. 

Quantitativ verfährt man so, daß man von 100-200 ccm mit Schwefel
säure angesäuertem Branntwein den Alkohol zunächst abdestilliert, dem alka
lisch gemachten Destillationsrückstand Wasser hinzufügt und nochmals 
destilliert unter Auffangen des DestiIIatcs in etwa 25 ccm '/ .. N.-HCI. !Iran 
titriert die nicht verbrauchte '/ .. N.·Säure mit Alkali unter Zusatz von Dimcthyl
orange als Indikator zurück. 1 ccm '/ .. N.-HOI = 0,0079 Pyridin. Vor dem 
Versuch ist mit Phenolphthalein die Abwesenheit von Alkalien festzusteIJen; 
l'yridin wirkt auf diesen Indikator nicht ein. 

Nachweis anderer Vergällungllmittel wie Benzol, Äther, 'ferpentinöl 
u~w. siehe die Handbücher. 

Der Nachweis VOll vergälltem Branntwein gilt als er
bracht, wenn zwei der vor.tehenden Proben unzweifelhaft 
eingetreten sinu. 

16. Nachweis von Aldehyd und }<'urlurol. 
a) Aldehyd: 25-50 CClU zuckerfreier Branntwein oder besser 

das Destillat desselben werden mit durch S02 entfärbter Fuchsinlösung1 ) 

versetzt. Rotfärbung bei Aldehyd. Der Branntwein darf nur 30Vol.-% 
Alkohol enthalten. (Atmosphärische Luft abhalten!) Vergleichsobjekt 
Lösung von Aldehydammoniak 1: 10 000. 

Ammoniakalische Silberlösung wird durch Aldehyd reduziert. 
Metaphenylendiaminchlorhydratlösung 1: 3 gibt mit Aldehyd 

in warmer Lösung gelbrote-schwachgelbe Zone. wenn man Reagens 
und Branntwein bzw. Destillat überschichtet. Die Reaktion muß innerhalb 
~!-5 Minuten auftreten. Xach W. Windisch verschwindet dieselbe auf 

') 0,5 g reinstes Diamantfuchsin werden in 'I. I 'Vasser unter schwachem 
Erwärmen gelöst, die Lösung filtriilrt und mit einer Lösung von 3,9 g SO, in 
'/.1 Wasser gemischt. Der Gehalt der SO, ist jodometrisch festzustellen. Nach 
Verlauf einiger Stll.Dden ist, <lJe l\IJBchung wasSCl'hell, falls ein reines Fuchsin 
verwendet wurde. 
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Zusatz VOll NH3 oder Alkalien und erscheint auf Zusatz von HCI wieder. 
Nach demselben entsteht beim Vermischen von Branntwein mit einigen 
Tropfen N eßlers Reagens (Herstellung S. 463) ein hellgelber bzw. rot
gelber Niederschlag. 

b) Furfurol: 10 ccm Branntwein bzw. dessen Destillat werden: 
mit 10 Tropfen Anilinöl und 2-3 Tropfen HCI (1,125) -versetzt: Rosa
färbung bei Anwesenheit von Furfurol (J orissen). Zur kolorimetrischen 
Bestimmung diene eine Vcrgleichslösung von 1 Teil Furfurol in 500 000 
Teilen Alkohol von 50%. 

17. lllethylalkohol. 
Qualitativ: 
a) Nach der amtlich,m Anleitung, di'3 zur Branlltweinsteucr

Befreiungsordnung erlassen ist, s. S. 829. 
b) Nach Fendler und l\Iannich1) destilliert man von 10 ccm 

Branntwein, dem gegebenenfalls ätherische Öle entzogen_sind (s. Ziffer 2) 
1 ccm ab, fügt 4 ccm 20%ige Schwefelsäure und dann unter Abkühlen 
im ganzen etwa 1 g KMn04 nach und nach in pulverisiertem Zustande 
hinzu. Nach eingetretener Entfärbung wird die Lösung filtriert, 20-30 
Sekunden zum schwachen Sieden erhitzt und abgekühlt.' Zu 1 ccm dieser 
Flüssigkeit gibt man unter gutem Abkühlen 5 ccm konzentrierte Schwefel
säure und nach abermaligem Abkühlen 2,5 ccm einer frisch bereiteten 
Lösung von 0,2 g salz saurem Morphin in 10 ccm Schwefelsäure. Man 
rührt mit einem Glasstab um und läßt 20 Minuten bei Zimmertemperatur 
stehen. 0,5% Methylalkohol rufen eine violette bis rotviolette Farbe 
hervor. 

c) Nach A. Bono 2). In einen etwa 200 ccm fassenden Kolben 
(.Entwickler), der mit Trichterrolu', an dem sich ein Verschlußhahn be
findet, versehen ist, läßt man 25 ccm des Branntweins und dann 50 ccm 
Wasser einfließen. Der Kolben wird mit einem zweiten gleichgroßen 
Kolben durch ein doppelt gebogenes Rohr, das im Entwicklungskolben 
unter dem Gummistopfen endigt und bis nahe zum Boden des 2. Kolbens 
reicht, verbunden. Das Rohr muß gegen den 2. Kolben aufl:iteigend 
gerichtet sein. Ferner ist in derselben Weise an diesen Kolben ein 
Kugelkühlcr stehend angeschlossen. Als Vorlage dient ein graduierter 
Zylinder. Die in dem Ent"rickler befindliche Flüssigkeit wird zum Sieden 
erhitzt und deren Dämpfe in einer im 2. Kolben befindlichen Mischung 
von 50 ccm kaltgesättigter Dichromatlösung mit 60 ccm Schwefelsäure 
im Liter aufgefangen. Die Dämpfe werden durch den Kühler und in den 
Zylinder geleitet. Die ersten 25 ccm Destillat enthalten nur Azetaldehyd 
und werden entfernt, die nächstfolgenden 25 ccm Destillat zur Prüfung 
auf das aus dem Methylalkohol entstandene Formaldehyd verwendet. 

Beythiell empfiehlt folgende Reaktion. .2 CClll des Destillates 
werden mit 10 'l'ropfen einer wäßrigen 1/20/oigen Lösung von Phenyl
hydrazinchlorhydrat, 1 Tropfen einer 1/20/oigen Nitroprussidnatrium
lösung und 10 Tropfen einer IOO/oigen Natronlauge versetzt. 1-20/0 

') Apoth.·Ztg. 1905. 20. 569; Zeitschr. f. U. N. 1906. 11. 354. Siehe auch 
den Entwurf zu einer Anweisung der Kaiserl. Techn. Prüfungsstelle. zeitschr. 
f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1911. 3. 360. 

') C4em.-ZtS-. 1912. 36. 1171; Zeitschr. f. U. N. 1912 24. 666. 
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Methylalkohol geben charakteristische Blaufärbung, die alsbald ins Grüne 
und Gelblichrote übergeht. 

Auf die Methoden von Sailer, Pharm.·Ztg. 1917. 143 sGwie auf andere 
in den Handbüchern angegebene Methoden sei hingewiesen. 

Nachweis von wenig Äthylalkohol in.-Methylalkohol nach Deniges, 
Zeitschr. f. U. N. 1912. 23. 150 (Ref.). 

Quantitativ: 
Nach A. Juckenack, Zeitschr. f. U. N. 1912. 24. 7; nach Vi. König, 

Uhem.·Ztg. 1912.38.1025; Zeitschr. f. ange\\". Ohem. 1913. 26. 12; siehe ebenda 
Schlicht sowie Zeitschr. f. öffentI. Ohem. 1912. 18. 337; nach J. ~etIler, 
Zeitschr. f. U. N. 1912.24.731; nach A. E. Leach u. Lythgoe, Zeitschr. f. 
anal. Ohem. 1909. 48. 492 (Ref.). 

18. Branntweinsehiirlen1). Um einen höheren Alkoholgehalt vorzu
täuschen, wird Branntweinen bisweilen eine scharfe Würze, die in der 
Regel aus Paprika, Pfeffer, Paradieskörnerauszügen (Verstärkul!gs. 
essenzen, Kornschärfen usw.) besteht, zugesetzt. Auch Schwefelsäure 
ist dazu schon verwendet worden. Der Nachweis der scharfen Würze 
geschieht im Extrakt durch Geschmacksprüfung, bei Anwesenheit von 
SOa tritt beim ~indampfen meist Schwärzung des Extraktes ein; zur 
Isolierung und Identitätsbestimmung der Bestandteile (Harze) von 
Paprika, Ingwer und Paradieskörnern behandel~ man den Abdampf
rückstand eingedampfter Branntweine oder Essenzen mit alkalisch 
gemachtem Wasser (Harz geht in Lösung, Piperin bleibt zurück), die 
filtrierte alkalische Lösung wird mit Petroläther gereinigt und nach An
säuern mit Schwefelsäure mit Petroläther ausgeschüttelt. Man prüft 
nach dem Abdunsten des Lösungsmittels mit Schwefelsäure und Zucker. 

Harze des spanischen Pfeffers färben vorübergehend schmutzig
blau, die Lösung färbt sich bald vom Rande kirschrot. Harze von Paradies
körnern und Ingwerwurzeln färben gelb, innerhalb 1 Minute färbt sich der 
Rand der Lösung grün, bald darauf blau. Tritt beim Betupfen des Harzes 
mit einem Tropfen verdünnter FeCIa-lösung und wenig Alkohol eine 
vorübergehende rötlich-violette Färbung ein, so handelt es sich um Harz 
der' Paradieskörner, tritt eine hellgrün-gelbliche Färbung auf, so handelt 
es sieh um Ingwerwurzelliarz. 

Zum Nachweis von Piperin .wird der eingedampfte Rückstand 
mit schwefelsäurehaitigern Wasser verrieben und mit Chloroform aus
geschüttelt. Den Auszug dampft man mit Kalkmilch zur Trockne, 
schüttelt hiernach mi~ Petroläther aus und dampft das Lösungsmittel 
ab. Mit konzentrierter Schwefelsäure entsteht tiefrote Färbung. 

Pflanzliche Bitterstoffe siehe bei Bier. Andere seltenere Stoffe 
wie Kampfer siehe die Handbücher. 

Zum Nachweis der Branntweinschärfen haben namentlich E. Po
lenske2), Beythien und Bohrisch3) sowie Kickton4) wertvolle 
Beiträge geliefert .. 

19. Bestandteile von Trinkwasser mit dem der Schnaps (verdünnt) 
hergestellt wurde: Nachweis von N20 3, N20 5, NaCl. 

') Aufzählung der verschiedenen Arten sieh,,! den Entwurf einer Ver-
ordnung S. 815. 

S) Arbeiten aus dem Kais. Gesundh.-Amte 1898. 14. 884. 
S) Zeitschr. f. U. N. 1901. 4. 107. 
') Ebenda 1904. 8. 678. 
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20. Nachweis von Stärkesirup, Lezithin· (Eigelb.) gehalt, Borsäure, 
Stärke, Eiweiß, Tragant, Milch1) in Eierkognak, ·likör usw. vgl. Ab
schnitte "Fruchtsäfte", sowie "Eiernudeln", "Schokolade" sowie die 
üblichen Methoden J:um Nachweis. Um klare zur Polarisation brauchbare 
Lösungen zu erha.lten, fällt man die Stickstoffsubstanzen am besten mit 
5 ccm einer 100/ oigen Gerbsäurelösung, 5 ccm Bleiessig und 10 ccrn 
einer 100J0igen Bi-Naphosphatlösung, die· hintereinander nach jedes
maligem Umschütteln zugesetzt werden. Für die Feststellung der 
Lezithinphosphorsäure ist die aus 50 gEierkognak gewoWlene Trocken
substanz erst zu entfetten. 

Siehe aUch E. Feder, Zeitschr. f. U. N. 1913. 2li.277. 

Beurteilung 2) • 

Hesetzliche Bestimmungen: das Branntweinsteuergesetz vom 
15. Juli 1909 und das Gesetz, betr. Beseitigung des BraWltwein~ontingents 
vom 14. Juni 1912, das Nahrungsmittelgesetz, die Verordnung gegen 
irreführende Bezeichnungen und betr. Kognak das Weingesetz, ferner 
das Süßstoffgesetz. 

Begriffsbestimmung, Zusammensetzung3), Verfälschung und Nach· 
machungen. Branntweine im wahren Sinne des Wortes sind Destillate 
von Rohstoffen, die Zucker oder in Zucker überführbare Stoffe enthielten 
und einem Gärungsprozeß unterworfen waren. Die Destillate erhalten 
bisweilen noch Zuckerzusätze. Man unterscheidet Korn brann tweine, 
die unter Zufügen von Gewürzen, z. B. Kümmel, Wacholder usw. destil
liert und dementsprechend benannt sind; Obstbranntweine (Kirsch-, 
Zwetschenwasser u. a.), ferner Kognak (Wein-), Rum (Zuckerrohr
melasse-), Arrak (Reisdestillat). 

Außerdem gibt es noch die sogenannten "gewöhnlichen" Trink
branntweine, die entweder als "Branntwein" oder unter Phantasiebe
zeichnungen in den Verkehr gelangen. Solche Erzeugnisse werden nicht 
durch Destillation, sondern lediglich durch Zusammenmischen von ver
dünntem Alkohol mit Essenzen u. dgt. (sog. Würzeverfahren) hergestellt. 

Zu den Branntweinen zählt man außerdem auch mit Pflanzen
auszügen bereitete sogenannte bittere Schnäpse, schlechtweg auch 
"Bitter" genannt. Da. sie oft erhebliche Mengen Zucker enthalten 
und auf kaltem Wege durch Mischungen hergestellt werden, stehen sie 
den Likören im allgemeinen näher als den Branntweinen. 

Bei Likören unterscheidet man zwischen solchen, welche die Be
zeichnung ihrer wesentlichsten Grundbestandteile tragen, wie z. B. die 

') A. Juokenack, Zeitsehr. f. U. N. 1903. 6. 830; A. Kickton, ebenda, 
1902. 5. 554; Boes, ebenda. 1903. 6. 474. 

') Unter VerwEmdung der Besehlüssc des Vereins deutscher Nahrungs
mittelchemiker. Zeitschr. f. U. N. 1912. 24. 86. 

') Nähere Angaben über die Zusammensetzung behufs "WertbestImmung" 
sind den Handbüchern zu entnehmen; hier können nur solche Platz fInden •. 
die nahrungsmittelrechtlich von Interesse sind. Vgl. auch E. Seil, über Kognak, 
Rum und Arak (Arb. a. d. Kaiserl. Gesundh:-Amte, Bd. VI und VII) und 
K. W'indis~h, "über die Zusammensetzung der Trinkbranntweine" (Korn
hranntwein, Kirsch- Und Zwetschgenbranntwein), ebenda Bd. VIII, XI, XIV, 
ferner von Am thor und Zink; "Zur Beurteilung dlll'-Edelbranntweine", 
Forschungsberichte 1897, 362ff. 
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Frucht- oder :Eierliköre (-Kognaks), Schokoladenlikör usw. und solchen, 
welche ihres Aromas wegen benannt sind, Rosen-, Pfefferminz-, Kaffee
likör; die größte G~ppe bilden wohl die Fantasieliköre, die zum Teil 
nach erprobten feststehenden Rezepten hergestellt sind (Halb und Halb, 
1I'Iaraschino; Benediktiner usw.). Besonders dickflüssige, meist eihaltige 
Liköre werden auch Creme, Cocktail usw. benannt. 

Der Alkoholgehalt der Trinkbranntweine und der Liköre schwankt 
im allgemeinen zwischen 20-30 Vol._%; Grenzen sind nicht gezogen. 
Die übliche Trinkstärke ist bei den einzelnen Sorten angegeben. 

Die Frage, ob ein Branntwein echt ist, kann auf chemischem Wege 
oft nicht mit Sicherheit beantwortet werden; unter Umständen gibt die 
Geruchs- und Geschmacksprobe darüber eher Auskunft, besonders nach 
Ausführung der fraktionierten Destillation nach Micko. Der Gehalt 
an Estern, Furfurol, Aldehyden usw., an aromagebenden Stoffen und an 
Fuselöl schwankt bei den einzelnen Destillaten sehr erheblich und kann 
daher im allgemeinen als Maßstab für die Echtheit eines Destillats nicht 
angesehen werden. 

Unter der Bezeichnung "Korn brann twein" darf nur Branntwein 
in den Verkehr gebracht werden, der ausschließlich aus Roggen, Weizen, 
Buchweizen, Hafer oder -Gerste hergestellt und nicht im Würzeverfahren 
erzeugt ist. 

Als Korn bran'n twein verschni tt darf nur Branntwein in den 
Verkehr gebracht werden, der aus mindestens 25 Hundertteilen Korn
branntwein neben Branntwein anderer Art besteht. 

(§ 19 d. Gesetzes betr. Beseitigung des Branntweinkontingents v. H. Juni 
1912 sowie § 107 des Branntweinst.euergesetzes). 

Außer der Bezeichnung Kornbranntwein sind nach den Beschlüssen 
des Vereins deutscher Nahrungsmittelchemiker auch eingebürgerte Namen 
wie Breslauer, Cottbuser, Korn, Fruchtbranntwein, Kümmel, Steinhäger 
u. dgl. zulässig. Nach der Auffassung der Interessentenkreise handelt 
es sich bei di~sen Bezettelungen nicht uni Herkunft - sondern um Gat
tungsbegriffe. 

Verdünnungen mit Wasser!) sind als Verfäl~chung anzusehen. 
Alter Breslauer, der aus Kartoffelspiritus, Kornwfuze und Farbe herge
stellt war, wurde als nachgemacht2) angesehen, da die Farbe vom Lagern 
herrühren müsse. 

Der Zusatz von sog. Schärfungs- und Verstärkungsessenzen zu 
gewöhnlichen Branntweinen, die mit Paprika., Pfeffer. oder Kockels
körnerextrakt, Methylalkohol und Vergällungsmitteln, Mineralsäuren 
usw. (Schwefelsäure zur Erzeugung des sog. Perlens) hergestellt sind, 
ist Verfälschung3); erstere täuschen einen höheren Alkoholgehalt vor. 
Von diesen Stoffen ist Methylalkohol (Holzgeist) als gesundheitsschäd-

') Urteil d. Landger. Halle v. 6. Januar 1912, Zeitschr. f. U. N. (Ges. 
u. Verord.) 1912. 4. 284. 

') Urt. d. Landger. Brieg u. d. OberJandesger. Breslau v. 19. Febr. 1915 
bzw. 13. April 1915; Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1915. 7. 375. 

') Siehe den Entwurf zu einer Verordnung über Branntweinschärfen, 
in welcher die verschiedenen Arten derselben aufgeführt sind. Entsch. des 
Hanseat. Oberlandesger. Hamburg vom 22. Dez. 1905; des Preuß. Kammerger, 
v. 7. April 1902. 
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lieh gemäß § 12 des N.-G. zu beanstanden. Urt. d. Landger. I Berlin 
v_ 4. Mai 1912 u. des Reichsger., Auszüge 1917. 9. 400. Gutachten des 
K. K. Obersten Sanitätsrates, betr. die Gesundhejtsschädlichkeit der 
gewerblichen Verwendung von mit Holzgeist denaturiertem Spiritus I). 
Erlaß des österr. Minist. d. Innern betr. die Verwendung von Methyl. 
alkohol zu Genußzwecken vom 8. Dezember 19112). Metalle, wie Pb, Cq 
usw., dürfen in Brantweinen nicht en.thalten sein. 

Der Mindestalkoholgehalt der Kornbranntweine soll 30 Vol.-% 
betragen. 

Bei den gewöhnlichen Trinkbranntweinen sind Zusätze von 
Schärfen, Methylalkohol, Wasser usw. ebenfalls unzulässig; Alkohol 
mindestens 25 Vol.- 0/ o. 

Von den Obstbranntweinen sind für Kirsch- und Zwetschen
wasser gemäß § 19 d. Ges. v. 14. Juni 1912, Abs. 3 folgende Bestimmungen 
maßgebend: Unter der Bezeichnung K. oder Z. oder ähnlichen Bezeich
nungen, die auf die Herstellung aus Kirschen oder Zwetschen hinweiSen, 
darf nur Branntwein in Verkehr gebracht werden, der ausschließlich 
aus Kirschen oder Zwetschen hergestellt ist. Für Verschnitt gilt dasselbe 
wie für Kognakverschnitt (s. dort). Die Verwendung anderer als der 
normalen Rohstoffe . zur Herstellung von Obstbranntweinen und deren 
Verschnitten ~ unbeschadet eines Zusatzes von Wasser zu hochprozen
tigen Destillaten - insbesondere die Verwendung blausäure-, be~l
dehyd- und nitrobenzolhaitiger Zubereitungen zur Herstellung künste 
licher Steinobstbranntweine ist unzulässig. Alkoholgehalt mindestens 
45 Vol.-%. Der Blausäuregehalt beträgt bis zu 15 mg in 100 ccm. Andere 
Obstbranntweine (z. B. Mirabellen-, Himbeer- usw.) werden in derselben 
Weise beurteilt; auch Enzian gehört zu dieser Gruppe,. obwohl kein 
Obstbranntwein; zur Maische zuckerarmer Rohstoffe soll Zuckerzusatz 
erlaubt sein. 

Der Verkehr mit Kognak ist durch die §§ 10, 16, und 18 des Wein· 
gesetzes vom 7. April 1900 geregelt. Der Name Kognak stellt nach der 
amtlichen Denkschrift keinen Herkunfts-, sondern einen Gattungsbegriff 
dar; das als Kognak bezeichnete Destillat muß aber von der Art des in 
Frankreich (Charente) gewonnenen Erzeugnisses sein; nicht jedes Wein
destillat ist also Kognak. Die technische Gewmnung ist vielmehr aus
schlaggebend. Wird Kognak in Deutschla.nd aus französischem Wein 
hergestellt, so ist dieses Produkt deutscher Kognak. Enthält die Be
zeichnung aber einen Hinweis auf französische Firmen usw., so muß er 
auch dementsprechender Abstammung sein. 

Ob die Auffassung, daß der Name Kognak keine Herkunfts-, sondern 
eine Gattullgsbezeichnung ist, aufrecht erhalten wcrden kann, erscheint nach 
Art. 274 des Friedensvertrags fraglich. Darnach verpfiichtet sich Deutschland, 
die Natur- und Gewerbeerzeugnisse der feindlichen Staaten gegen Jede Art von 
unlauterem' Wettbewerb zu schützen und für die Herkunftsbezeichnungen 
fremder Weine und geis.tigen Getränke die Gesetze, Verwaltungs- und Gerichts
entscheidungen der Ursprungslande zu beobachten. 

1) Das österreich. Sanitätswesen 1911. 23. 69-75; Zeitschr. 1. U. N. 
(Ges. u. Verord.) 1912. 139. 

') Ebenda 1912. 24. 21 bzw. 1912. 1U. 
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Die in den Ausführungsbestimmungen zu § 10 bzw. l~ des genannten 
Gesetzes verbotenen Stoffe dürfen auch im Kognak nicht enthalten sein. 
Zum Färben ist also nur gebrannter Zucker (Zuckerkulör) in kleinen 
Mengen zulässig. In den Ausführungsbestimmungen zum § 16 sind dic 
erlaubten .Stoffe und Verfahren aufgeführt (s. S. 774). Zusätze von 
Essenzen, Glyzerin, Stärkesirup u. dgl. sind verboten. Vorschriften, 
betreffend die Kennzeichnung, das Feilhalten und Verkaufen vergleichc 
Ausführungsbestimmungen zu § 18, S. 776. Der Extraktgehalt des 
Kognaks ist für die Beurteilung ohne Bedeutung.. Aus Essenzen herge. 
stellte, Erzeugnisse dürfen nicht als Kognak in Verkehr kommen, auch 
Bezeichnungen, wie Kunst-, Fassonkognak und ähnliche klingende 
Namen, z. B. Konak, sind unzulässig. Kognakextrakte und -essenzen 
d. h. konzentJ;ierte Flüssigkeiten zur Herstellung von Kognak auf kaltem 
Wege, wie sie für den Hausgebrauch in Verkehr gebracht werden, können 
durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerbl ) verfolgt werden~ 
Kognak und Kognakverschnitt dürfen nicht weniger als 38 Raumprozentc 
Alkohol enthalten. Höherer Alkoholgehalt darf also auf diese Trinkstärke 
mit Wasser herabgesetzt werden. Im Verschnitt mit Spiritus müssen 
1/10 des Alkohols aus Wein gewonnen sein. Bezeichnung muß lauten: 
Kognakverschnitt; auch geteilt auf zwei Linien, aber stets auf einem Eti
kett un~ durch Bindestrich verbunden und in ein und derselben Buch
stabengröße. Bei Verschnitten ist Herkunftsbezeichnung nicht nptig, 
muß aber gegebenenfalls der Wahrheit und den Ausführungsbestimmungen 
(§ 18)' entsprechen. 

Die Bezeichnung Medizinalkognak ist statthaft für ein den Bestim
mungen des § 18 und des Deutschen Arzneibuches entsprechendes Er
zeugnis. - Eierkognak muß aus Kognak hergestellt sein; Eierlikör, 
Advokat, Eiercreme und andere Benennungen ohne Kognak macheIl 
Kognakzusatz nicht erforderlich. 

Siehe auch das Weingesetz und dessen Ausführungsbestirnmungcn2). 

Rum ist ein durch Vergären von Zuckerrohrsaft-, -melasse und 
.Rückständen in Jamaika, Cuba, Barbados und anderen Erzeugunps
ländern gewonnenes Destillat. Bisweilen sollen vor der DestillatlOIl 
auch aromatische Pflanzen zugesetzt werden. Der Alkoholgehalt des 
echten (Original-) Rums beträgt etwa 75-80 Vol.-%; die übliche' 
Handelsware ist durch Wasser auf 45 Vol.-Ofo herabgesetzt, hat aber dann 
keinen Anspruch mehr auf die Bezeichnung echt oder Original3). Runl 
wird in den Ursprungsländern schon vielfach mit Zuckerkulör gefärbt. 
Verschnitte mit Sprit müssen entsprechend klar deklariert werden. 
Im Hinblick auf die' Bestimmungen für Kognakverschnitte, kann man 
auch bei Rum verlangen, daß mindestens 1/10 des Alkohols aus Rum 

') Urteile d. Kammerger. u. Reiehsger. sind in den Jalll'en 1911 und 191:l 
ergangen; Zeitsehr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1917. 9. 186. 

') K. Windiseh, Weingesetz vom 7. April 1909; Berlin P. Parey, 1910 
und O. Zäller, Das Weingesetz für das Deutsche Reich, München und BerJin, 
J. Sehweitzer. A. Günther u. R. Mar sehn er, Weingesetz; Berlin 1910; ferner 
Urteil des Landger. Trier und des Reichsger. v. 12. Dezember 1916, Nahrungs
mitteJrundsehau 1917. 111. 8. 

B) Urteil des Ldg. I zu BerUn vom 2. November 1906; Zeltsehr. f. 
U. N. 1907.14.337. 



364 Chemischer Teil. 

besteht. (Urt. d. Oberlandesger. Köln v. 17. Mai 1912, Zeitschr. f. U. N. 
(Ges. u. Verord.) 1913. O. 46.) Künstliche Färbrulg mit Teerfar,ben ist 
(auch bei Verschnitten) als Verfälschung anzusehen. (Urt. d. Reichsger. 
v. 3. Juli 1913. Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1913. O. 464. Nach· 
machungen wie Kunstrum, Fassonrnm, Rumextrakt usw. müssen aus· 
drücklich gekennzeichnet sein. Letztere Bezeichnung auf eine Essenz 
angewendet, verstößt nach dem Vrt. d. Kammerger. v. 22. Okt. 1911 
gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (Gün th er, Samm. 
lurg H, 94). Die vielfach gebrauchten Bezeichnungen in fremden 
Sprachen führen das unkundige Publikum irre; auf deutsche allgepJ.ein 
verständliche Kennzeichnung muß Wert gelegt werden. 

Erzeugungsländer für' Arrak sind Goa, Java, Ceylon;. als Roh· 
stoffe kommen Palmblattsaft (Kokospalme), gemälzter Reis, gegorener 
Zuckerrohrsaft, Kajusaft usw. in Betracht. Der Alkoholgehalt des Original· 
destillats beträgt etwa 60 Vol. %. Dem Arrak wird bisweilen etwas 
gebrannter Zucker zugesetzt. Betreffs Herabsetzung der Alkoholstärke, 
Verschnitt mit Sprit und Nachmachungen trifft dasselbe wie bei Rum zu. 

Der Nachweis der typischen Riechstoffe nach der Methode von 
K. Micko ist für die Untersuchung auf Echtheit sehr zu empfehlen. 

Sogenannte Bit t e re sollen mindestens 2ft Vol.· OfoAlkohol enthalten; 
Methylalkohol, Branntweinschärfen, gesundheitsschädliche Drogenaus. 
züge .sind unzulässig; solche scharf schmeckende Bestandteile von 
Drogen, die einen integrierenden Bestandteil bestimmter Branntwein· 
sorten bilden, sind erlaubt. 

Bei Likören, soweit es sich um Fantasieprodukte (siehe oben) 
handelt, kommen als Fälschungsmittel künstliche Süßstoffe, giftige 
Farben, Metalle, Konservierungsmittel, giftige Bitterstoffe usw. in Frage. 
Stärkesirup kann in Fantasieprodukten enthalten sein. Fruchtliköre 
(Himbeer., Kirsch· usw.) dürfen ohne Deklaration nicht mit Teerfarb· 
stoff oder dunklen Fruchtsäften (Kirschsaft) gefärbt, sondern müssen 
ihrer Bezeichnung entsprechend zusa.mmengesetzt sein. Bei Frucht
likören bilden normale Fruchtsäfte, bei Eierlikören 1) (und Eikreme) aus· 
reiChende Mengen Eigelb (20-25% = 12-16 Eigelb von Eiern mittlerer 
. Größe) die Grundstoffe; die Eigelbmenge berechnet sich meist in ziem
l~her Übereinstimmung aus Lezithinphosphorsäure, Ätherextrakt und 
Stickstoffsubstanz; die ersten beiden sind am meisten maßgebend. (Siehe 
betreffs Berechnung die Abschnitte "Eier" und "Eierteigwaren") .. 
E. Feder2) erachtet. Zusatz von Eigelbersatzstoffen für vorliegend, 
wenn die doppelte Menge der zuckerfreien Trockensubstanz erheblich 
(über 3%) mehr beträgt als die aus der Lezithinphosphorsäure berechnete 
Eidottermenge. Den Alkohol des verarbeiteten Kognaks in Gew .. % 

(x) berechnet er nach der Formel 
100 a . a = Gramm Alkohol 

x= 
100 - 2 b + c b + c = Gramm Extrakt und Zucker 

sämtliche in 100 gEierkognak. Diese Berechnung hat aber nur Wert. 
wenn feststeht, daß der Alkohol tatsächlich einem Kognak ent8j a.mmt. 

1 Siehe auoh A. Juokenaok. Zeitsohr. f. U. N. 1903. 8. 830 •. 
1. c. 
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Verdickungsmittel wie Stärkesirup, Sahne, Eiweißstoffe, Gelatine, 
Tragant, Glyzerin sowie Farbstoffel) usw. sind Verfälschungsmittel. 
Bezüglich Kognak in Eierkognak siehe oben. Konservierungsmittel 
wie Borsäure2), Fluorwasserstoffsäure können namentlich in Eierlikören 
usw. vorkommen, da vielfach nicht frisches, sondem haltbar gemachtes 
Eigelb Verwendung findet. 

Wasserzusatz ist nur insoweit statthaft, als die Auflösung des 
Zuckers es erfordert. Der Alkoholgehalt von Fruchtsaftlikören soll min· 
destens 20 Vol.-%, der VOll Eierlikören mindestens 18 Vol._% betragen. 
Cherry Brandy ist eine Mischung von Kirschwasser (auch Verschnitt) 
und Kirschsirup und soll 27 Vol._% Alkohol enthalten. 

Als "Himbeer", "Waldmeister" usw. werden häufig Produkte in den 
Handel gebracht, die ihrem Wesen und ihrer Zusammensetzurig ent
sprechend den Fruchtsäften meist näher stehen als den Likören. Der 
Zweck ihrer Verwendung ist als Geschmacksverbesserungsmittel - sog. 
"Schuß" - zu Weißbier, Kornschnaps usw. zu dienen. Den Gewohn
heiten des Publikums entsprechend, sollen solche Produkte völlige 
Fruchtsirupe sein; man wird sie deshalb auch in der Regel so zu be
urteilen haben, wenn die Analyse dies zuläßt. Himbeerliköre 3 ) oder 
"Himbeer" werden oft mit viel Nachpresse, Wasser, Kirschsaft oder 
Teerfarbstoffen hergestellt. 

Zusatz bzw. ausschließliche Verwendung von vergälltem Brannt
wein zu Spirituosen bedeutet Fälschung und außerdem Steuerhinter
ziehung. Des unangenehmen Geschmackes wegen muß derartiger Trink
branntwein auch als verdorben gelten. 

Kakaolikör dürfte den Erwartungen nur entsprechen, wenn er 
einen Kakaoauszug enthält. Alkoholfreie Liköre sind nach der Ersatz
mittelverordnung im Handel n\cht zugelassen, da die Zusammensetzung 
solcher Erzeugnisse dem Wesen der Liköre völlig widerspricht. Grog 
und Punsch sind im allgemeinen keine Handelsprodukte mit Ausnahme 
des bekannten Schwedischen Punsch (Kaloric), der ein likörartiges Ge
tränke mit Punschgeschmack ist. Grog- und Punschessenzen sollen 
mindestens 30-35 0/0' fertige Groge und Punsche mindestens 10-12 
Vol.-% Alkohol enthalten. Grog- und Punschwürfel sind wiederholt als 
nachgemacht bezeichnet worden, weil sie zu wenig Alkohol enthielten 4). 

Alkoholfreie wie Punsch und Grog zuzubereitende Getränke können 
wohl als "Heißgetränke mit punschähnlichem Geschmack" u. dgl. nicht 
aber als "alkoholfreier Punsch" u. dgl. bezeichnet werden. Anforderungen 
S. 860 in der Ersatzmittelverordnung. 

Beurteilung dieser Getränke bezüglich Branntweinschärfen, Methyl
alkohol usw. wie bei Likör, hinsichtlich Farbstoffzusatzes wie bei Rum. 

') Künstliche Färbung täuscht höheren Eigelbgehalt vor. Reichsger." 
Urteil vom 12. Nov. 1900. 

I) Urt. d. Reichsger. v. 27. Mai 1908 u. d. Kammerger. v. 11. Dez. 1908; 
Zeitsehr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1909.1.43.49; 1913. O. 186. 

') Urteil des Preußischen Kammergerichts vom 29. Januar 1909 und 
Landgericht zu Landsberg a. "'. vom 14. Dezember 1908. 

') Urteil d. Landger. II Berlin v. 23. April 1915; Zeitsehr. f. U. N. (Gee. 
u. Verord.) 1915. 7. 544; desselben Gerichts v. 19. Febr. 1916; ebenda 1917. 9.46. 
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Gcsulldheits8chädlichkeit kaun in Betracht kommen bei Zugabe 
drastisch wirkender Bitterstoffe, von Konservierungsmitteln, Farben, 
Branntweinschärfen, von Vergällungsmitteln, Methylalkohol und Nitro
benzol, bei hohem Fuselölgehalt usw. 

XVIII. Essig und Essigessenz!). 
Sinnenprüfung: Man gießt etwa 50 ccm Essig in ein weites Becher

glas, stellt die Farbe fest und prüft, ob der Essig klar ist, Kahm oder 
Bodensatz zeigt oder schleimig zähe Flocken enthält. Essigälchen können 
mit bloßem Auge erkannt werden. Ferner ist festzustellen, ob der Essig 
für sich oder nach der Neutralisation mit Alkalilauge einen fremdartigen 
Geruch oder - nötigenfalls nach dem Verdünnen - einen dem normalen 
Essig nicht eigenen, scharfen oder beißenden Geschmack oder faden 
Nachgeschmack aufweist. 

Essigessenz ist auf ihre Farbe und nach dem Verdünnen auf Ge
ruch und Geschmack zu prüfen. 

1. Säure (freie): 
10-20 ccm Essig bzw. 10-20 g der mit kohlensäurefreiem Wasser 

auf das zehnfache Gewicht verdünnten Essigessenz titriert man mit 
Normalalkali und Phenolphthalein 2). 1 ccm Normalalkali = 0,06 g Essig
säure (CHaCOOH). 

2. Freie l\1ineralsänren. 
a) Qualitativ: Von einer O,I0J0igen Lösung von Methylviolett 

setzt man 2 Tropfen zu 10 ccm Essig oder Essigessenz, die auf 2 % Säure
gehalt verdünnt sind. Mineralsäuren verändern die blauviolette Farbe 
in blau-grün bis grün. Die Färbung ist gegen einen weißen Hintergrund 
zu beobachten und mit der durch die -gleiche Menge Methylviolett in 
10 ccm reiner 2% iger Essigsäure hervorgerufenen Färbung zu ver
gleichen. 

Stark gefärbter Essig wird vor der Prüfung durch Kochen mit 
Knochenkohle entfärbt und nach dem Filtrieren, wie angegeben, be
handelt. Die Knochenkohle ist vor ihrer Verwendung darauf zu prüfen, 
ob eine mit ihr behandelte 2%ige Essigsäure, die etwa 0,03% Salzsäure 
enthält, einen Farbenumschlag des Methylvioletts hervorruft. 

b) Quantitativ 3): 
20 ccm Essig bzw. 20 g der auf das zehnfache Gewicht verdünnten 

Essigessenz werden mit 5 ccm 1/2 normaler Alkalilauge zur Trockne 
verdampft. Der Rückstand wird mit einem Gemisch von 2 ccm Wasser 
und 2 ccm absolutem Alkohol aufgenommen und mit einer 1/2 normalen 
Schwefelsäure, die durch Auffüllen von 500 ccm N:ormalsäure mit ab
solutem Alkohol auf 1 Liter hergestellt worden ist, unter Verwendung 
von Methylorangepapier titriert 4). Der Sättigungspunkt ist erreicht, 

') Unter Benützu~ des Entwurfs des Kaiser!. Gesundh.-Amtes iibm' 
Essig und Essigessenz; Verlag .Tu!. Springer 1912. 

') Gefärbter Essig ist mit kohlcnsäurefreiem 'Vasser zu verdünnen. 
') S. auch Brode und Lange, Arb. a. d. Kaiser!. Gesundh.·_!\mte 1909. 

30. 1; Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1909. 10. 715. 
') Wird durch Eintauchen von Filtrierpapier in eine O,l"/oige Lösung 

des Farbstoffes und darauf folgendes Trocknen bereitet. 
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wenn ein Tröpfchen der Flüssigkeit auf dem Papier sofort l'iuell braull
roten Fleek hervorbringt; eine nach dem Verdullsten des Alkohols ent
stehende Färbung ist außer acht zu lass{'n. Wenn schon nach Zusatz 
der ersten Tropfen 1/2 normaler Säure eine Braunrotfärbung entsteht, 
so ist der Versuch unter Anwendung einer größeren Menge 1/2 normaler 
Lauge zu wiederholen. Die angewandte Menge 1/2 normaler Alkalilauge 
vermindert um die Menge der verbrauchten 1/2 normalen Schwefelsäure, 
entspricht der in 20 CCHl Essig bzw. 2 g Essigessenz enthaltenen freien 
Mineralsäure. 

Die Menge der freien Mineralsäure ist in mg-Äquivalenten (= ccm 
Normallauge) auf 100 ccm Essig bzw. 100 g Essigessenz anzugeben. 

Das Verfahren von Hilger 1) ist nur bei reinen Essigsäurelösungen 
mit Erfolg anwendbar; das Verfahren von Richardson unr! Bowen 2 ) 

wird verschieden beurteilt. 
3. }'remde organische Säuren. 
a) Ameisensäure (qualitativ). VOll 100 ccm Essig bzw. zehn

fach verdünnter Essigessenz werden nach Zusatz VOll 10 g Kochsalz 
und 0,5 g Weinsäure etwa 75 ccm abdestilliert. Das Destillat wird mit 
10 ccm Normalalkalilauge auf dem vVasserbade zur Trockne verdampft. 
Der Rückstand wird, wenn die Prüfung auf Formaldehyd (der Nachweis 
von Formaldehyd wird im allgemeinen mit dem der Ameisensäure ver
bunden, s. S. 369) positiv ausgefallen war, nach einstündigem Erhitzen 
auf ]30°, im anderen Falle ohne weiteres mit 10 ccm Wasser und 5 ccm 
Salzsäure (s = 1,124) aufgenommen und die Lösung in einem kleinen, 
mit einem Uhrglas zu bedeckenden Kölbchen nach und nach mit 0,5 g 
l\Iagnesiumspänen versetzt. Nach zweistündiger Einwirkung des Magne
siums werden 5 ccm der Lösung in ein geräumiges Probierglas abgegossen 
und in der angegebenen Weise mit Milch 3) und eisenchloridhaitiger 
Salzsäure auf Formaldehyd geprüft. Färbt sich hiebei die Flüssigkeit 
oder wenigstens das unmittelbar nach Beendigung des Kochens sich 
abscheidende Eiwf'iß deutlich violett, so ist der Nachwl'is VOll AmeiseIl
säure eruracht. 

"'eitere :\Iethoden H. im Abschnitt "Fruchtsittte". 
Quantitativ') 100 ccm Essig bzw. 100 g der auf das zehnfache Gewieht 

verdünnten Essigessenz werden in einem langhalsigen Destillierkolben von etwa 
500 ccm Inhalt mit 0,5 g 'Yeinsäure versetzt. Durch den Gummistopfen des 
Kolbens führt ein unten verengtes Dampfeinleitungsrohr sowie ein gut wirkendeL' 
Destillationsaufsatz, der durch zweimal gebogene Glasröhren in einen zweiteu, 
gleich großen und gleich geformten Kolben überleitet. Dieser enthält in 100 ccm 
\Vasser aufgeschwemmt soviel reines Kalzinmkarbonat, daß es die zur Bindung 
der gesamten angewandten Essigsäure erforderliche Menge um etwa 2 g über
~chreitet. Das in den zweiten Kolben führende Einleitungsrohr ist für eine wirk
same Ausführung zweckmäßig unten zugeschmolzcn und dicht darüber mit vier 
horizontalen, etwas gebogenen Auspuffröhrchen von enger Öffnung verseheu. 

') Arch. Hyg. 1888. R. 448; Zeitsehr. f. analyt. Chem. 1890. 29. G2~. 
') .Tourn. Soc. Chem. Ind. 1906.20.836; vgl. auch Schidrowitz, sowie 

Ratcliff, Analyst 1907. :12. 3, 82; Zeitsehr. f. Unters. d. ~ahr.- u. GenußlI1. 
11107. 14. 725. ' 

') Die Mileh muß frei von ForJllal(lehyd sein und auf Zusatz von 
Formaldehyd die Reaktion geben. 

') Naeh dem von B. Finke angegebenen Verfahren. Zeitscllr. f. lJnter~. 
d. Nahr. - u. Genußm. 1911. 21. 1 11. 22. 88. 
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Der Kolben trägt ebenfalls einen gut wirkenden Destillationsaufsatz, der durch 
einen absteigenden Kühler zu einer geräumigen Vorlage führt. Nachdem die 
Kalziumkarbonat-Aufschwemmung zum schwachen Sieden erhitzt ist, wird 
durch den Essig ein Wasserdampfstrom geleitet (Achtung wegen übermäßiger 
SchaumbilduDg!); der Essig wird ebenfalls erhitzt und auf etwa ein Drittel 
seines Volumens verdampft. Nachdem etwa 750 ccm ab destilliert sind, wird 
die Destillation unterbrochen, das Kalziumkarbonat mit heißem ·Wasser aus
gewaschen und das Filtrat auf dem Wasserbade zur Trockene eingedampft. 
Der Rückstand wird eine Stunde lang auf 125-130° erhitzt, in etwa 100 ecm 
\Vasser gelöst und die Lösung zweimal mit je 25 ccm Äther ausgeschüttelt: 
Zu der klaren Lösung setzt man 2 g kristallisiertes Natriumazetat, ('inige Tropfen 
Salzsäure bis zur schwach sauren Reaktion und 40 ccm 5°/,iger Quecksilber
chloridlösung hinzu und erhitzt die Lösung zwei Stunden lang im siedenden 
Waseerbade, in das der mit einem Kühlrohr versehene Kolben bis an den Hals 
eintauchen muß. 

Das ausgeschiedene Kalomel wird unter wiedel'holtem Dekantieren mit 
warmem \Vasser auf einen Pla,tinfiltertiegel gebracht, mit Alkohol.und Äther 
gewaschen und bis zur Gewichtskonstanz - etwa eine Stunde - getrocknet 
und gewogen. 

Die gefundene Menge mit 0,0975 multipliziert, ergibt die in 100 CCR! 

Essig bzw. in 10 g Essigessenz enthaltene Menge Ameisensäure. 
Durch Erhitzen des wässerigen Filtrates mit weiteren 5 ccm Quecksilber

chloridlösung überzeugt man sich, daß ein hinreichender Quecksilberüberschuß 
vorhanden war. 

SChweflige Säure wird mit 1 ccm n-Alkalilauge und 5 ccm3'I,iger Wasser
stoffsuperoxydJösung (auf etwa 100 ccrn eingeengtes Filtrat der CaCOo-Aut-, 
Bchwemrnung zugesetzt) unschädlich gemacht. Überschüssiges WasserstoU
superoxyd wird durch frisch gefälltes oder feucht aufbewahrtes Quecksilber, 
oxyd zerstört. Zur Fernhaltung von Salizylsäure werden 2 g NaOl der mit 
HgCI, zu erhitzenden Lösung zugesetzt. 

b) Oxalsäure: Man fällt mit ammoniakali~cher Gipslösüng; quan
titativ durch Titratic:m des Niederschlages mit Kaliumpermanganat. 

c) Weinsäure (gesamte): Man setzt zu 100 ccm Essig I ccmn-A1kali
lauge, löst 15 g gepulvertes Chlorkalium darin und setzt 20 ccm Alkohol 
von 95 Maßprozent zu. Man verfährt weiter wie bei Wein (S. 415) 
angegeben ist. 

d) Äpfelsäure: siehe Wein S. 400. 
4. Scharf schmeckende Stoffe. 
Der mit Alkalilauge gegen Phenolphthalein genau neutralisierte 

Essig wird auf dem Wasserbade soweit eingeengt, daß die Ausscheidung 
von Kristallen beginnt, und der Rückstand nach dem Erkalten auf 
seinen Geschmack geprüft. Die Masse wird alsdann mit Äther ausgezogen 
und der beim Verdunsten des Äthers hinterbleibende Rückstand eben
falls auf seinen Gesclunack geprüft. Feststellung der Art scharfschmecken
der Stoffe siehe Abschnitt Branntwein. 

0. Schwermetalle (Blei, Kupfer, Zink, Zinn). 
Essigsäure durch Abdampfen entfernen. Rückstand mit HCI und 

KCI03 behandeln gemäß dem S. 34 angegebenen Verfahren. Erhalten€ 
Lösung wie üblich mit H 2S weiter behandeln. 

8. Konservierungsmittel. 
Formaldehyd. Von 100 ccm Essig oder zehnfach verdünnter 

Essigessenz werden nach Znsatz von 10 g NaClund 0,5 g ·Weinsäure 
etwa 75 CCID abdestilliert. 5 ccm des umgeschüttelten Destillates werden, 
wie S. 153 angegeben, weiter geprüft. Für den Nachweis von Salicyl
und Benzoesäure werden vorstehend genannte Untersuchungsgegen-
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stände erst mit einigen Tropfen Schwefelsäure versetzt und dann mit 
Äther ausgeschüttelt. Weitere Behandlung des Abdunstungsrückstandes 
siehe S. 150 u. 115. 

Borsäure wird in den schwach alkalisch eingedampften Proben 
in üblicher Weise mit Kurkumapapier und mit der Flammenreaktion 
nachgewiesen (s. S. 115). Nachweis von schwefliger Säure nach S.154. 

7. Teerfarbstoffe und Karamel siehe den allgemeinen Gang und 
den Abschnitt Branntwein. 

8. Bei der Prüfung von Wein-, Obst-, Biercssig und ähnlichen Er
zeugnissen kommt außerdem noch die Bestimmung des Trockenrückstandes , 
der Asche nebst Alkalität, d<'r Phosphorsäure und anderer Aschenbestandteile, 
von Glyzerin und der 'Weinsäure sowie der Nachweis von Proteinstoffen 
und von Dextrinen in Betracht. Ausführung nach den im Abschnitt Wein 
angegebenen Verfahren, Glyzerin naeh dem von Zeisel und Fanto; für\Vein
säure ist eine Methode in diesem Abschnitt schon angegeben. Proteinstoffe 
werden mit Gerbsäurelösung gefällt. Die abfiltrierte Lösung dient nach dem 
Ansäuern mit HOl (s = 1,19) zur Fällung der Dextrine mit absolutem Alkohol. 

Vgl. auch Abschnitt Wein, Bier usw. Sichere Feststellung der Ab
stammung ist jedoch manchmal sch"ierig, da bei der Essigsäuregärung ein 
Rückgang mancher Bestandteile der ursprünglichen Rohstoffe ('V ein usw.) 
eintritt. 

Zur Unterscheidung dienen folgende Anhaltspunkte: Sprit- (Brannt
wein-)essig hat sehr geringen Abdampf- und Glührückstand; letzterer neutral 
oder schwach alkalisch. Abdampfrückstand von Wein-, Bier- und Obstessig 
0,5-1,5"/0' Asche etwa 0,25%' Kali und Phosphorsäure, Äpfelsäure, freie 
Weinsäure, Weinstein, Glyzerin weisen auf Obst- und Weinessiggehalt hin; 
Bier- uml l\{alzessig enthalten Dextrin, fäll bar durch Alkohol. 

9. Essigessenz, Essenzessig und Kunstessig sind neben der Er
mittlung des Essigsäuregehalts auf freie Mineralsäuren, Schwermetalle und Kon
servierungsmittel, gegebenenfalls auch auf Vergällungsmittel wie Methyl
alkohol, Azeton und Pyridin, sowie auf Phenole, zu prüfen. 

Die Prüfung auf Methylalkohol beruht auf dem Nachweis des zu 
Formaldehyd oxydierten Methylalkohols nach Fendler und Mannich (s. 
S. 358) oder durch Oxydation mit Kaliumdichl'omat nach Bono (s. S. 358). 
Azeton wird nach Neutralisation des Essigs mit Kalilauge (schwacher über
schuß) ab destilliert und das Destillat mit einer frischbereiteten 1'/oigen wäs
serigen Lösung von Nitroprussidnatrium nach Zusatz von Natronlauge und 
Ansfiuern mit Essigsäure geprüft. Azeton ergibt mit NaOH eine rötlich braune 
Färbung, mit Essigsäure in Violett übergehend. Bei Abwcsenheit verursacht 
Na OH eine hellgelbe Färbung, die beim AnsäueI'n mit; Essigsfiure verschwindet 
(s. Näheres in der Essigsäureordnung S. 831). Pyridin wird nach Neutrali
sieren bis zur schwach alkalischen Reaktion abdestilliert und das Destillat nach 
dem Ansäuern mit verdünntcr Schwefelsäure mit \Vismutjodid-Jodkalium
lösung ') versetzt, worauf bei Gegenwart von Pyridin ein roter Niederschlag 
entsteht (s. auch Abschnitt Braimtwein). Phenole werden mit BromwasseI' 
erkannt (Erkennung von Holzessig). 

10. Unterscheidung von Gärungsessig und Essenzessig nach F. Ra
then bach, Zeitschr. f. U. N. 1902,817. Zur Unterscheidung dient auch 
besonders die Prüfung auf Ameisensäure und deren Bestimmung. Ein 
bestimmter Schluß ist nicht in allen Fällen zulässig. 

11. Steueramtliche Prüfung der Essigsäure S. 831. 

Beurteilung. 

Gesetzliche Bestimmungen: Das Nahrungsmittelgesetz, die Ver
ordnung gegen irreführende Bezeichnungen vom 26. Juni 1916, S. 687 

1) S. S. 530. 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auf I. 24 
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und die Verordnung vom 14. Juli 1908 betr. den Verkehr IPit Essig
essenz (8. 871). 

Gemäß den Entwürfen zu Festsetzungen über Lebensmittel, her-. 
ausgeg. im Reichs-Gesundh.-Amte erfolgt die Beurteilung von Essig 
und Essigessenz nach folgenden Grundsätzen: 

1. Essig (Gärungsessig) 1) ist das durch die sog. Essiggärung aus 
alkoholhaitigen Flüssigkeiten gewonnene Erzeugnis mit einem Gehalt 
von mindestens 3,5 g Essigsäure in 100 ccm. 

Essigessenz ist gereinigte wässerige, auch mit Aromastoffen 
versetzte Essigsäure mit einem Gehalt yon etwa 60-80 g Essigsäure 
in 100 g. 

(Siehe auch unter II.) 

Esscnzcssig ist verdünnte Essigessenz mit einem Gehalt von 
mindestens 3,5 g und höchstens 15 g Essigsäure in 100 ccm. 

Kunstessig ist mit künstlichen Aromastoffen versetzte! oder 
mit gereinigter Essigsäure (auch Essenzessig oder Essigessenz) vermischter 
Essig mit einem Gehalt von mindestens 3,5 g und höchstens 15 g Essig
säure in 100 ccm. 

Als Essigsorten werden unterschieden: 
1. nach den Rohstoffen des Essigs oder der Essigmaische: 

Branntweinessig (Spritessig, Essigsprit), Weinessig (Trauben
essig), Obstweinessig, Bieressig, M:alzessig, Stärkezuckeressig, 
Honigessig und andere; 

2. nach dem Gehalte an Essigsäure: Speise- oder Tafelessig mit 
mindestens 3,5 g Essigsäure, Einmacheessig mit mindestens 
5 g Essigsäure, Doppelessig mit mindestens 7 g Essigsäure 
und . Essigsprit sowie dreifacher Essig mit mindestens 10,5 g 
Essigsäure in 100 ccm. 

Kräuteressig (z. B. Estragonessig), Fruchtessig (z. B. Hirn
beeressig), Gewürzessig und ähnlich bezeichnete Essigsorten sind 
durch Ausziehen von aromatischen Pflanzenteilen mit Essig hergestellte 
Erzeugnisse. 

n. Essig, Essigessenz, Essenzessig oder Kunstessig, die unter Zu
satz der nachbezeichneten Stoffe hergestellt sind, dürfen für Genußzwecke 
nicht in den Verkehr gebracht werden 2): 

Ameisensäure 3), Benzoesäure, Borsäure, Eisencyanverbindungen, 
Flußsäure, Formaldehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung 
Formaldehyd abgeben, Methylalkohol, Salicylsäure, schweflige Säure 
(abgesehen von sachgemäßem Schwefeln der Fässer), Salze und Ver
bindungen der vorgenannten Säuren. 

Essig, Essigessenz, Essellzessig oder Kunstessig, die Blei oder 
mehr als Spuren von Kupfer, Zink oder Zinn 4) enthalten, dürfen für 
Genußzwecke nicht in den Verkehr gebracht werden. 

') Mehr als 14-15'/. entstehen nicht durch Gärung. 
') Beanstandungen fallen unter die §§ 10-14 des Nahrungsrillttelgesetzes. 
') Finke, Zeitsehr. t. Untets. d. Nahr.- u. Genußm. 1911. 22. 100 fand 

in Weinessig 0,06-0,51; bei: Essigsprit 0-0,38 g auf 1000 g Gesamtsäure. 
') Diese Metalle können durch Benützung von Metalihähnen, Trichtern. 

Gummischläuchen usw. in den Essig gelangen. 
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Essigessenz darf nur gemäß den Vorschriften der Verordnung, 
betreffend den Verkehr mit Essigsä1Jl'e, vom 14. Juli 1908 in den Ver
kehr gebracht werden. 

IU. Als verdorben l ) anzusehen sind Essig, E::;sigesseuz, Essenz
essig und Kunstessi'g, 

die Essigälchen 2) oder gallertartige oder andere durch Klt>in
lebewesen gebildete Wucherungen oder Trübungen in cr
heblichem Maße enthalten oder kahmig sind, 

die unmittelbar oder nach dem Verdünnen fade oder fremd
artig' riechen oder schmecken, 

die sonst stark verunreinigt sind (z. B. starker Bodensatz, Urt. 
d. Landger. Elberfeld 1905 u. 1906, Auszüge 1908. 7. 466.) 

die aus den vorbezeichneten verdorbenen Erzeugnissen zu
bereitet sind. 

Die Landgerichte Bonn und Ratibor u. a. (Auszüge 1912. 8. 794 und 
1917.9. 595) haben in den Jahren 1910, 1912 und 1914 entschieden, daß Essig 
mit reichlichem Älchengehalt als verdorben anzusehen ist. 

Als verfälscht, nachgemacht (§§ 10,11 d. N. G.) oder irre
führend (Verordnung vom 26. Juni 1916) bezeichnet sind anzu
sehen 3): 

1. als Essig, Essigessenz, Essenzessig oder Kunstessig bezeichnete 
Flüssigkeiten, die den Begriffsbestimmungen (I) nicht ent
sprechen; 

2. als Einmacheessig oder gleichsinnig bezeichneter Essig sowie 
entsprechend bezeichneter Essenzessig und Kunstessig, die 
weniger als 5 g Essigsäure in 100 ccm enthalten; 

3. , als Doppelessig oder gleichsinnig bezeichneter Essig sowie 
entsprechend bezeichneter Essenzessig und Kunstessig, die 
weniger als 7 g Essigsäure in lQO ccm enthalten; 

4. :11s dreifach oder gleichsinnig bezeichneter Essig, Essenz
essig und Kunstessig, die weniger als 10,5 g Essigsäure in 
100 ccm enthalten; 

;). als Weinessig (Traubenessig) oder Weinessigverschnitt (Trau
benessigverschnitt) bezeichneter Essig, der weniger als 5 g 
Essigsäure in 100 ccm enthält; 

6. als Essigsprit bezeichneter Essig, der weniger als 10,5 g Essig
säure in 100 ccm enthält; 

7. Essig, der nach einem bestimmten Rohstoffe benannt ist, 
sofern er nicht ausschließlich aus diesem Rohstoffe, gegebenen
falls unter Verdünnung mit Wasser, hergestellt ist, unbeschadet 
des Zusatzes kleiner Mengen von Nährstoffen für die Essig
bakterien zu Branntwein; 

-----
1) Im Sinne der §§ 10. 11 des Nahrungsmittelgesetzes und § 367 Aba. 7 

des Deutsch. Strafgesetzbuches. 
') Anguillula oxophila; auch die Essigfliege (Drosophila funebris) ist 

zu berücksichtigen. Siehe ferner den bakteriologischen Teil S. 610. 
') Die zum Teil erhebliche RechtsUllsicherheit auf diesem Gebiete ist 

durch die Festset.zungen deR Entwurfes beseitigt. Hinweise auf zahlreich 
ergangene Urteile erübrigen sich. 

24* 
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8. als Weinessig (Traubenessig) bezeichneter Essig, dessen Roh
stoff (Wein, Traubenmost;Traubenmaische) nicht verkehrsfähig 
im Sinne von § 13 des Weingesetzes vom 7. April 1909 ge
wesen ist 1); 

9. als Weinessigverschnitt (Traubenessigverschnitt) bezeichneter 
Essig, dessen Essigsäure nicht mindestens zum fünften Teile 
den in Nr. 8 bezeichneten Rohstoffen für Weinessig ent
stammt 2); 

10. als Weinessigverschnitt (Traubenessigverschnitt) bezeichneter 
Essig, der unter Verwendung von Weinschlempe hergestellt ist; 

11. Weinessig (Traubenessig) und Weinessigverschnitt (Trauben
essigverschnitt), deren Bezeichnung auf die Art oder die Her
kunft d6r verwendeten Traubenerzeugnisse hindeutet, sofern 
sie diesen Angaben nicht entsprechen; 

12. ganz oder zum Teil durch Zerlegung essigsaurer Salze ge
wonnene, dem Essig oder der Essigessenz ähnliche, zu GenuS
zwecken· bestimmte Flüssigkeiten, sofern sie nicht als Essenz
essig, Kunstessig oder Essigessenz bezeichnet sind; 

13. Essig, der unter Zusatz von fremden Säuren, scharf schmeckeD' 
den Stoffen, Konservierungsmitteln oder künstlichen ArOJllll

stoffen hergestellt oder künstlich gefärbt ist, jedoch unbe
schadet des Zusatzes von Kohlensäure, des sachgemäßen 
Schwefelns der Fässer, der Verwendung von aromatischen 
Pflanzenteilen, des Zusatzes von Wein und der Färbung mit 
kleinen Mengen gebrannten Zucktlrs; 

14. Essig und Kunstessig, die unter Verwendung von vergälltem 
Branntwein ~ergestellt sind, sofern zur' Vergällung .andere 
Stoffe als Essig verwendet sind; 

15. Essigessenz, Essenzessig und Kunstessig, die unter Zusatz 
von fremden Säuren, scharf schmeckenden Stoffen oder Kon
servierungsmitteln hergestellt sind, jedoch unbeschadet des 
Zusatzes von Kohlensäure und des sachgemäßen Schwefelns 
der Fässer; 

16. Essigessenz, Essenzessig und Kunstessig, die mehr als 0,5 g 
Ameisensäure auf. 100 g Essigsäure oder andere Verun
reinigungen in größeren als deR technisch nicht verme~d
baren Mengen enthalten. 

1) Das schweizerische Lebensmittelbuch schreibt vor, daß der lediglich 
aus Wein hergestellte und mit 'Vasser auf einen Säuregehalt von 4'/, verdünnte 
·Weinessig mindestens 8 g zuckerfreies Extrakt in 11 enthalten muß; der Mindest
gehalt an Asche darf rucht weniger als 0,1'/, betragen. 

') Nach K. Farns.teiner, Forschungsber. 1896.3.54, Zeitschr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1899. 2. 198 beträgt der zuckerfreie Extrakt in 100 ccm 
eines derartigen 'Veinessigverschnittes (20'/, Maische) mindestens 0,4 g. Nach 
neueren Anschauungen hat man jedoch noch mit einem Rückgange bei der 
Essiggärung von etwa 10'/, zu rechnen. Die Entscheidung, ob Weinessig, 
oder Weinessigverschnitt vorliegt, hängt wesentlich auch von dem Gehalt an 
Glyzerin, Stickstoff, Alkalität und Phosphorsäure ab; in Anbetracht der Schwie
rigkeit einer richtigen Beurteilung sei auf die bekannten Handbücher und deren 
zahlreiche Literaturangaben ver\\iesen. 
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XIX. Bier und seine Rohstoffe; auch Hefe. 

A. Materialien. 
1. Brauwasser. 
Das verwendete Wasser soll hinsichtlich Reinheit den Anforderungen, 

die man an Trinkwasser stellt, entsprechen. Siehe die "Anforderungen der 
industriellen Betriebe an Gebrauchswasser" S. 518 und die Ausführungsbestim
mungen zum Reichsbrausteuergesetz S. 809. Bezüglich Feststellung des Keim
gehaltes siehe die zymotechnische Wasseruntersuchung im bakteriologischen 
(mykologischen) Teil. 

2. Gerste '). Probeentnahme wie bei Malz. 
a) Bestimmt wird der Gehalt an Stärkemehl in der geschroteten Gerste 

nach S. 52, der Stickstoff nach Kjeldahl (S. 34), die Asche nach S. 31, 
der Phosphorsäuregehalt nach S. 422 und der Wassergehalt in üblicher 
Weise durch Austrocknen bei 100-105° C (S. 30). Weitere Bestimmungen, 
Eiweißstickstoff usw. siehe bei den Futtermitteln. 

b) Prüfung auf Keimungsenergie und Keimfähigkeit. Von der 
zuvor 6 Stunden lang in Brunnenwasser eingeweichten Gerste zählt man 
400-500 Körner ab, legt sie zwischen mehrere Lagen Löschpapier, bringt das 
Ganze unter eine Glasglocke oder auch in eine Doppelglas8chale (feuchte 
Ka=er), hält das Papier mäßig feucht und die Temperatur auf 15-20' C, 
und zählt nach Verlauf von 3 Tagen ab, was ausgekeimt ist. Das Ergebnis 
ist die Keimungsenergie, sie soll mindestens 90'/. betragen. Die Keimfähig
keit wird erst nach 10-12 Tagen ermittelt und soll bei guter Bl'augerste min
destens 95-96°/. betragen. 

c) Die Prüfung auf Schimmelpilze erfolgt liach ,leI' im baktcriologischen 
Teil a,ngegebenen Methode. 

d) Prüfung auf Schwefelung. Etwa 10 g Gerste mit 50 eent 'Vasser 
anrühren, 10 Stunde lang unter öfterem Schütteln digerieren und die abgegossene 
Flüssigkeit mit verdünnter Phosphorsäure und Aluminiumhlech oder schwefel
freiem Zink versetzen und mit Bleipapier den sich bei Anwesenheit von schwefliger 
Säure bildenden Schwefelwasserstoff nachweisen. Quantitativ: 10 g Gerste 
mit 250 cem 'Vasser übergießen und nach Zusatz von 'etwas Phosphorsäure 
im CO.-strom in Jodlösung destillieren. Oxydation der SO, zu SO,. Fällen 
mit BaCl,. BaSO, x 0,27439 = SO •. 

e) Prüfung mittels der Schnlttprobe. Man schneidet eine An
zahl der Gerstenkörner in der Mitte durch und stellt das Verhältnis der mehligen, 
halbspeckigen und ganzspeckigen Mehlkörper in Prozenten fest. Zum Durch
schneiden und Prüfen der Schnitte bedient man sich eines sog. Farinotom8 
11lld eines Diaphanoskops (nach A~hton). 

f) Nachweis des Eosins in den au~ gekennzeichneter (für zollamtliche 
Zwecke) Gerste hergestellten Erzeugnissen siehe unten. 

Beurteilung: 
Gesetz betr. die zoilwidrige Verwendung von Gerste vom 3. Allg. 1909 

(Reichsgesetzbl. S. 899) siehe Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910. 
20, Beiheft 274, ebenda 275 Gerstenzollordnung (Beschluß des Bundesrats 
vom 27 . .Tuli 1909) nebst Anweisung für die technische und chemische Unter· 
suchung der Gerste und die Erzeugnisse aus gekennzeichneter Gerste. 

Diese Anweisung zerfällt in na.chstehende Abschnitte: 
I. Reinigen der Gerste; 

H. Feststellung des Hektolitergewichts; 
IU. Absieben der Gerste; 
IV. Prüfung der Gerste nach äußerer und innerer Beschaffenheit. Tau

sendkörnerge\\icht. Sog. nackte Gerste. 
V. Untersuchung der Gerste durch die Kaiser!. Techn. Prüfungsstelle. 

VI. Prüfung der Gerste a.uf Keimfähigkeit. 

') Die nachstehenden Untersuc1ru.ngsmethoden können auch aus der 
~mtl. Anweisung zur (ffimenlloJJ9:rdPll;r:J.s entnommen werden. Weiteres siehe 
unter Beurteilung. . . _. 
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VII. Nachweis des Eosins ') in den aus gekennzeiohneter Gerste her
gestellten Erzeugnissen. Näheres siehe Anleitung zur zollamt· 
lichen Kennzeichnung von Gerste '). 

Äußere Merkmale guter Braugerste sind frisoher Strohgeruch, glänzendes 
Aussehen, sowie möglichst gleiohmäßig gelbe Farbe. Die Körner sollen groll, 
etwas bauchig, hart und feinhülsig sein und eine bestimmte Schwerc haben. 
Letztere wird durch das Gewicht eines Hektoliters Gerste bestimmt: 

62-63 kg ist ein niederes (Stärkearmut), 
64-67 kg ist ein mittleres und 
68-72 kg ein hohes Hektolitergewicht (Stärkereichturn). 

Die Prüfung sub I ist zur Beurteilung der Braugerste nur von untergeord· 
neter Bedeutung. Proteinarme und stärkereiohe Gerste wird der protein· 
reiohen und stärkearmen vorgezogen. Günstigster Proteingehalt 8-10,5'/,. 
Er sei nicht über 11,5'/,. 

Wassergehalt etwa 10-16'/0. 
Das aus speckiger Gerste gewonnene Malz ist hart, verarbeitet sich im 

l\laischprozeß schlecht und gibt eine geringere Ausbeute. 
3. Malz I). 
(Vereinbarungen der Brauereiyersuchsstationen Berlin, Hol.tenheim, 

München, Nürnberg, Weihenstephan, W'ien und 7,ürich, betreffend die Aus· 
führung der Handelsmalzuntersuchung '). 

a) Probenahme. Die zur Untersuchung dienende M:alzprobe soll einer
wirklichen Durchschnittsprobe entsprechen. Unter Berücksichtigung, daß sm
g-eschüttetes Malz in den yersehiedenen Teilen des Haufens ungleiche Zusammen· 
setzung hat, ist die ganze Malzpartie vorher gründlich um· und überzuschaufeln. 
Alsdann werden yon yerschiedenen Stellen möglichst viele gleichgroße Proben 
cntnommen, gut gemischt und aus dicser l\Iisehung die Untersuchungsprobe 
gezogen. Für die Probenahme aus Silos und Säcken ist es besonders wichtig, 
aus verschiedenen Tiefen Teilproben zur Probemischung zu erhalten, wozu der 
Probestecher von Bar t, h -Eck h a rd t mit verschließbaren Kammern anzuwenden 
ist. Von in Säcken lagerndem Malz sind die Stichproben aus 10 ·1, der Säcke 
zu entnehmen. 

b) Größe und Verpackung der Probe. Die Menge des zur Analyse 
einzusendenden Malzes ·muß mindestens 500 g betragen. Die Verpackung muß 
eine Veränderung deS Malzes, insbesondere hinsichtlich des \Vassergehaltes, aus· 
schließen. Glasflaschen (Bierflaschen) mit Korkstöpsel oder Patentyerschluß, 
Pulvergläser mit eingeriebenem Stöpsel, Konservengläser oder auch gut 
schließende Musterblechdosen sind dazu geeignet; Steinkriige, Kartons, Säcke 
oder Itolzschaehteln sind ausgescblossen_ Die Restprobe ist zwei Monate auf·' 
zubewahren und vor \\'asseranziehung in geeigneter Weise zu schützen. Bei 
etwaigen Differenzen wird die Restprobe geteilt: a) zur eigenen Kontrolle, 
b) zur Absendung an eine der sieben Versuchsstationen zum Obergutacbten, 
sofern der Auftraggeber einen solchen Auftrag stellt. Die Wahl der Versuchs· 
station steht dem Einsender frei. 

JJ) Vorbereitung der Probe zur Analyse. Es sind nur grobe Fremd· 
körper (Steinchen, Bindfadenreste, Holzstückchen 'usw.) zu entfernen und ist 
hierüber eine Angabe in dem Attest zu machen, die jedoch nicht zahlenmäßig 
zu erfolgen hat. Ein''; weitere Reinigung (Unkrautentfernung, Entstauben) darf 
nicht stattfinden. . 

d) Un tersuchung. .lede 'untersuchung, auch die auf besonderen \Vunsoh 
cventuell vorzunehmende mechanische Analyse, ist doppelt auszuführen und 
die Mittel werden im Analysenattest angegeben. 

1. Chemische Untersuchung '): a) Auf Wasser. Zweimal 55 g werden auf 
ciner rasch mahlenden Mühle gemahlen (d. h. ein Mahlgut, welches nach ein· 

') Das· Natriumsalz des Tetrabromfluoreszeins. 
') Nachriohtenblatt f. d. Zollstellen.' Beilage zu Nr. 21 vom 1. November 

1910 u. Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.· u. GenUßm. (Gesetze u. Verordn.) 1911, 136. 
') H. Trillich, Was ist Malz? Zeitschr; f. öffentL Chem. 1905. 11. 259. 
') Zeitschr_ ges. Brauw. 1907.30.501-503; Zeitschr. f. Unters. d_ Nahr.-

u. Genußm. 1909. 17. 705. . 
') Bestimmung der proteolytischen Kraft des Grünlllalzes nach Sc h j d r 0 • 

wi tz siehe S. 184. 
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maligelU Durchgang des Malzes durch die Mühle 85% Mehl liefcrt) und von 
dem Mehl sofort je etwa 4 g zur 'Vasserbestimmung entnommen. Dcr Re~t 
bleibt zum Yermaischen. Das Trocknen der vorher tarierten, mit Mehl be· 
schickten, genau abgewogenen \Yägegläschen oder Schiffchen hat im Schol' 
vienschen oder Ulschschen Schrank zu erfolgen, und zwar dauert die Trocken· 
zeit mindestens zwei, höchstens vier Stunden bei 10i-l05" C. Zwei Parallel
bestimmungen dürfen um 0,2ii"/0 differieren, die Fehlergrenze bei zwei an ver
schiedenen Stationen gemachten Bestimmungen beträgt 0,5 % , Die Feinmehl
mühle ist etwa jeden 8. Tag auf den Grad des 3Iahlgutes nachzuprüfen. b) Auf 
Extrakt. Zur Extraktbestimmung dient das aus dem Malz hergestelltc, zum 
\'ermaischcn auf genau 50 g gebrachte Mehl, von dem vorher schon ein Teil 
zur "'asserbestimlUung abgenommen wurde. Behufs Erzielung einer einheit
lichen Maischzeit ist die erste Wasserzugabc - 200 ccm von etwa 45-47' C -
crst dann vorzunehmen, wenn sämtlichc Maischbecher fcrtig beschickt und 
abgewogen sind. Zum Maischen ist ein mechanisches Rührwerk anzuwenden, 
sl'inc Konstruktion und die Tourenzahl bleibt freigestellt. Auch währcnd de~ 
Ycrwcilens bei 45' C in der ersten halben Stunde ist das Rührwerk einzuschalten. 
Sind dann beim Aufmaischen in 25 Minuten 70" C erreicht (gleichmäßige Steige
!'ung in einer Minute um einen Grad), dann werden 100 ccm destilliertes 'VasseI' 
nJn 70' zum Abspülen des l\1aischrandes im Beclter zngegeben und bei ständig 
laufendem Rührwerk 1 Stunde bei 70' vermaischt, - Die Prüfung auf Vcr
zuckerung ist 10 Minuten, nachdem die Maische 70" erreicht hatte, auszufiihren, 
und zwar mit treberhaItiger Maischc auf Gipsplättchen (Jodlösl1ng 2,5 g Jod 
und 8 g Jodkalium in 1 Liter \Vaeser). Die Yerzuckcrungszeit ist als beendet 
anzusehen, sofern ein rein gelber Fleck auf der Gipsplatte resultiert. Ist die 
Verzuckcrullg bei der ersten Prüfung nicht errcic.ht, so wird VOll 5 zu 5 Minuteu 
weiter beobachtet.. Dic Angabc der Vcrzuckerung hat im Attest in Perioden 
zu el'folgen. (1. Periode 10-15 Minuten, 2. Periode 15-2() Minuten usw.) 
Das Ergebnis der Verzuckerungszeit darf zwischen höchster und niedrigster 
Zeit bei Kontrollanalysen der einzelnen Stationen um 10 Minuten differieren. 

·Nachdem 1 Stunde bt'i 70° C verweilt, wird das Hührwerk ausgeschaltet, die 
RühreI' abgespült, die Becher herausgenommen, ihr Inhalt rasch auf etwa 17 ° U 
abgekühlt und die Maische durch Zusatz von 'Yasser auf das Gewicht yon 
450 g gebracht. Die gewogene und gründlich dUl'cllgerührte Maische wird nun
mehr auf ein zur Aufnahme der ganzen Maische genügend großes unbefeucht.ete,; 
Faltenfilter gegossen und filtriert. Ein Bedecken des 'frichters ist nicht erfor
derlich, auch ein bestimmtes Filtrierpapier wird nicht vorgeschrieben. - In 
dem Analysenattest wird nur angegeben, ob die "'iirze schnell oder langHalll 
abläuft. Die Dichte der Würze wird. bei H° R = 17,5' C mit enghalsigem 
Pyknometer bestimmt und aus (leI' Balling-Tabelle der Extraktgehalt ent· 
nommen. - Bei den vergleichenden Analysenza.lllen der einzelnen Stationen 
ist einc Differenz yon 0,8'/0 Extrakt, auf wasserfreie Sub.tanz berechnet, ge
stattet, - c) Auf Farbe der 'YÜrzp. Als Ausgang für die Farben bestimmung 
dient '/10 N.-Jodlösung, 12,7 g Jod, 40 g Jodkalium auf 1 Liter Wasser. AIH 
Ersatz hierfür ge'ten die Brandschen Farbenkästen mit der Erweiterung', 
daß zwischen den Farbenflt.sclwn, welchen eine Farbentiefe von 0,15 und 0,2 ccm 
'/ .. N.-Jodlösung entspricht, ein neues Farhenglas, entsprechend 0,175 CClll 

'I .. N.-Jodlösllng einzuschalten ist. Die Angabe der Farbentiefe erfolgt in 
Intervallen und zwar 0,15-0,175, 0,175-0,2, 0,2-0,25 cem '/10 N.-Jodlösung 
usw, Eine Umrechnung auf 10-grädige 'Vürze findet nicht statt. - Als Fehler
grenze von zwei an ~'erschiedenen Stationen gemachten Farbenbestimmungen 
ist eine Differenz von 0,1 ccm '/10 N.-Jodlösung zwischen höchstem und niedrig
stem \Vert zulässig. Zur Gleichstellung opalisierender Würze sind von 7 Stationen 
Versuche vorgesehen (vorgesehlagen wurden Zusätze von alkoholischer Kolo
phoniumlösung, Hefepartikelchen, Hausenblase, Hordein). 

2. Mechanische Untersuchung. Die mechanische Analyse wird nur auf 
besonderen 'Vunsch des Einsenders vorgenonnnen und hat im gegebenen Falle 
doppelt zu erfolgen. a) Hektolitergewicht. Dasselbe ist mit der von der deut
schen Normaleichungskommission eingeführten Getreidewage festzustellen, und 
zwar ohne Korrektur. b) Das Tausendkörnergewicht ist mindestens mit je 
500 Körnern zu ermitteln, das erhaltene Gewicht auf llfalztrockensubstanz zu 
berechnen; c) dic Bcschaffenheit des Mchlkörpers ist durch die Sehnittprobe 
mittelsll';tl'illotoms von Po hl, Printz oder Gro be cker zu prüfen, wozu wenig-
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stens 200 Körner zu verwenden sind. Angegeben wird nur in Prozenten der 
Gehalt an mehligen und weißen, gelben und braunen Körnern. Die Bestimmung 
der Blattkeimentwicklung fällt fort. . 

Beurteilung: 
Gutes Malz soll nur aus ganzen Körnern bestehen, eine gleichmäßige 

Farbe haben und leichf zerreiblich sein. Schimmelpilze, verbrannte und glasige 
Körner dürfen nicht darin enthalten sein. 

Die Verzuckerungszeit beträgt etwa 25 Minuten urid schwankt zwischen 
15-45 Minuten (Au bry), schlechtes Malz braucht länger. 

Die Extraktausbeute in der Trockensubstanz = 74-82 0/ 0, Verhältnis der 
Maltose (1\1) zu Nichtmaltose (NM), Nichtmaltose ist Extrakt minus Maltose. 

Münchner Malz M: NM = 1 : 0,6; 
Lichtes Malz M: NM = 1 : 0,45-0,5; 
Fermentativvermögen: Grünmalz = 80: 

bayer. Darrmalz = 15--20; 
lichtes Malz = 25-30; 

Säure in Malz, als Milchsäure beJ"echnet:' = 0,2-0,5'/0' 
Bei der Würze charakterisiert man den Geruch, bestimmt die Filtrations· 

dauer der 'Vürze (beim Extraktausbeuteversuch) nicht nach Minuten, sondern 
gibt nur an, ob sie rasch oder langsam, klar oder trüb durchs Filter läuft. 

4. Hefe 1). (Über Hefeersatz mi ttel (Backpul ver) siehe 
den Abschnitt "Mehl und Brot"). 

a) Prüfung auf Gärkraft 2). 
Als Maßstab gilt die Menge Kohlensäure, die aus einer bestimmten 

Menge Zucker bei bestimmter Temperatur und Zeit gebildet wird. 
Gebräuchliche Methoden: 
1. Nach MeißI, welcherdiegebildeteKohlensäure gewichts

analytisch bestimmt. 
2. Nach Hayduk-Kusserow, welche die gebildete Kohlen

säure in einem dem Scheiblerschen Apparat ähnlichen Ap
parat messen. Für technische Zwecke. (Apparat mit Gebrauchs
anweisung käuflich) 3). Nach eigenen Erfahrungen gibt die Methode 
keine zuverlässigen Resultate. 

Die MeißIsche Methode verdient jedenfalls den Vorzug. 
Ausführung 4): Man stellt sich eine Mischung im Verhältnis 

von 400 g feinster Saccharose, 25 g Ammoniumphosphates und 25 g 
Kaliumphosphates her, gibt hiervon 4,5 g in ein Erlen meyer-Kälbchen 
und löst sie in 50 ccm gipshaltigem Wasser (15 Teile gesättigte Gips. 
lösung werden mit 35 Teilen destilliertem luftgesättigtem Wasser ver
dünnt) auf. In diese Lösung verbringt mangenau 1 g Hefe, verteilt 
dieselbe aufs feinste, so daß eine gleichmäßige Aufsahwemmung ent-

1) In diesem Abschnitte ist auch gleichzeitig die Untersuchung von 
Preßhefe (Getreidepreßhefe), auch Backhefe und Bärme genannt, mitehr
geschlossen. Die Verwendung von Bierhefe als Backhefe kommt auch vor. 
Siehe im übrigen die Beurteilung. Betreffs Hefenextrakt vgl. Abschnitt FleiRch
extrakt. 

') "Triebkraft" ist nicht gleichbedeutend mit "Gärkraft" . Man ver
steht daruhter die Wirkung der Hefe auf den Brotteig. Ein zuverlässiges Ur
teil über die Triebkraft erhält man nur mit Hilfe eines Baekversuches und 
Messen des Brotvolumens. Siehe die Hefekontrollprobe in Verbindung mit der 
Teiggärprobe S. 185. 

a) Siehe auch die bekannten Handbücher für Nahrungsmittelunter-' 
,suchungen von :r. König; H. Röttger, Be ythien usw, 

') ZeitschI', f. ges. Brauwesen 1884. 6. 312, 
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steht, setzt einen doppelt durchbohrten Kautschukstopfen auf, der ein 
biil auf den Boden des Gläschens reichendes, am oberen Ende mit Kaut
schukstöpsel verschlossenes Röhrchen und ein kleines Ohlorcalciumrohr 
oder ein init Schwefelsäure gefülltes sog. Gärventil trägt. Das so her
gerichtete Kölbchen wird gewogen, in Wasser oder einen Brutschrank 
von 37° 0 gestellt und nun 6 Stunden auf dieser Temperatur gehalten. 
Nach Ablauf dieser Zeit nimmt man das Kölbchen heraus, kühlt rasch 
mit Eis ab, entfernt den Kautschukstöpsel, saugt 3 Minuten lang Luft 
durch, um die 002 völlig zu verjagen, und wägt das Kölbchen wieder. 
Der Gewichtsverlust ist gleich der Menge der durch Vergärung des Zuckers 
entstandenen Kohlensäure. (Mehrere Bestimmungen ausführen.) 

Berechnung: Zum Vergleich einer Hefe mit einer anderen, nimmt 
Meißl eine Normalhefe an, welche unter den gleichen Bedingungen 
wie oben 1,75 g 002 entwickelt und setzt deren Gärkraft = 100. 

Die Proportion lautet dann: 
1,75 : n = 100 : x 

n = gefundene Menge 002 der untersuehten Hefe. 
b) Bestimmung der Stärke nach den S. 52 bei den allge

meinen Untersuchungsmethoden angegebenen Methoden. Rascher durch 
die von A. Hebebrand 1) angegebene Methode. 1 g Hefe wird mit 
20 ccm Sodalösung (7 Ofoiger) angerieben, in ein Kelchglas gebracht 
und in das Gemisch eine Minute lang Ohlor geleitet. (4-5 Gasblasen 
in der Sekunde.) Danach wird das Gefäß mit Wasser aufgefüllt, 112 Stunde 
stehen gelassen und vom Bodensatz vorsichtig abgegossen. Dieser 
wird dann aufgerührt, mit Wasser gewaschen und das Waschwasser 
wieder vorsichtig vom Bodensatz abgegossen. Das Auswaschen wird 
öfters wiederholt. Endlich wird der Bodensatz auf ein Filter gebracht, 
mit Alkohol und Äther behandelt, bei 100-105° getrocknet und gewogen. 
Annähernd erfährt man nach Prior den Stärkegehalt, indem man eine 
in ,Wasser suspendierte Menge Hefe mit Jod-Jodkalilösung behandelt 
und die entstehende Blaufärbung mit selbsthergestellten Hefe-Stärke
mischungen, die in derselben Weise hergestellt sind, vergleicht. 

Andere Verfahren von Filsinger·Kusserow 2), sowie von Neu
mann-Wender 3). 

c) Wasser und Mineralstoffe in üblicher Weise. 
'Wasser kann auch nach C. Mai durch Destillation bostimmt werden, 

vgl. S. 131. 
d) Säuregrad. 20 g Hefe werden mit destilliertem Wasser an

gerieben und die Masse auf 100 ·ccm mit Wasser aufgefüllt. 50 ccm 
des Filtrats mit Phenolphthalein und 1/10 n·Alkali titrieren. Säuregrad = 
Anzahl der ccm n·Alkali auf 100 g Hefe. 1 ccm n-Alkali = 0,09 g 
Milchsäure. 

e).Nachweis von Bierhefe (Unterhefe) in Preßhefe (Oberhefe). 
1. Nach A. Bau 'r. Man bringt in 3 Reagensgläser je 10 ccm 

einer 1 %igen Raffinose.Lösung und je 0,4 g der zu prüfenden Heie 

') Zeitechr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1902. 5. 58. 
') Chern.-Zeitg. 1894. 18. 842. 
I) Zeitschr. f. angew. Chern. 1902. 15. 1040. 
') Zeitschr. f. Spiritu8ind. 1894. 17. 374; 1895. 18. 372ff.; 1898. 21. 241. 
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und verschließt mit Watte. Die Reagensgläser werden bei 30° warm 
gehalten und je ein Gläschen nach ein-, zwei- und dreimal 24 Stunden 
filtriert, 3 ccm Filtrat mit 1 ccm frisch bereiteter Fehlingscher Lösung 
versetzt und 5 Minuten im kochenden Wasserbade (Reischauerscher 
Stern) erhitzt. Ist die Flüssigkeit über dem Niederschlage des ersten 
Röhrchens, welches 24 Stunden bei 300 gestanden war, blau, so war 
die Hefe mit 10% Unterhefe (Bierhefe) vermischt. Ist das gleiche nach 
48 Stunden der Fall, so ist a.uf eine Beimischung von ö%. nach 72 Stunden 
von 1% und darüber zu schließen. Zeigt die Lösung dagegen nach 
72 Stunden eine gelbe oder braungelbe Farbe, so war keine Unterhefe 
vorhanden. 

Das Verfahren hat sich bewährt. Die Prozentangabe na.ch' der 
Dauer der Einwirkungszeit ist allerdings ungenau. Die Anwesenheit 
von Bierhefe ist nach dem ersten Versuch (nach 24 Stunden) als erwiesen 
anzusehen. Diese Feststellung genügt. Ältere Hefe muß vor dem 
Versuch erst gewaschen werden. Neben dieser Methode kaIll die nach
folgende Vorprüfungsmethode von H. Herzfeld angewendet wcrden. 

2. Methode nach H. HerzIehl. 10 ccm einer I%igen Raffinose
lösung werden mit 1 g Hefe gut gemischt, in das Einhornsche Gärungs
saccharometer ohne Luftblasen eingefüllt, durch einen Tropfen Queck
silber im offenen Schenkel abgesperrt und bei 30° 24 Stunden lang auf
bewahr,t. Die gleiche Probe wird mit abgekochtem Wasser an Stelle 
der Raffinoselösung durchgeführt und die hierbei entwickelte CO2 von 
der dort entwickelten in Abzug gebracht. Ergibt die Differenz in einem 
Saccharometer, welches 5 ccm faßt, 2 bis höchstens 2,5 ccm, daIlll ist 
die Hefe als rein oder nahezu rein aufzufassen. Bei 4,5 ccm und darüber 
ist dagegen der Nachweis einer Mischung mit Unterhefe als erbracht 
anzusehen. Zwischen 2,5 und 4,5 ist das Ergebnis zweifelhaft. 

3. Mykologischer Nachweis siehe S. 606 (Tröpfchenadhäsions
kulturverfahren). Sehr empfehlenswert. 

4. Teiggär- und Backversuche geben in praktischer Hinsicht die 
beste Auskunft über die Qualität einer Backhefe (Triebkraft); siehe 
auch Abschnitt Mehl sowie unter 1. 

f) Mikroskopische Hefeprüfung und -beurtcilung siehe den bakterio
logischen Teil S. 605. 

Anhaltspunkte zur Beurteilung 1). 
Bierhefe kann ober- oder untergärig sein, als Verfälschungs

mittel der Preßhefe kommt untergärige Hefe und Stärkemehl in Be
tracht; Preßhefe ist obergärig; man heißt sie auch Korn- oder Getreide
bzw. Getreidepreßhefe. Hefe ist nach den Entscheidungen des Reichs
gerichts vom 28. Mai und 29. September 1900 2) als Nahrungsmittel 
Zu beurteilen. Sie ist zwar im wesentlichen nur Backhilfsstoff, ver
bleibt aber in den Backwaren. Gesunde gute Hefe riecht obstartig 
und ist von heller Hefenfarbe; bei schlecht gereinigter Bierhefe ist noch 
Biergeruch bemerkbar; 1I0pfenharze usw. sind schwer oder gar nicht 

') VgI. auch .H, TrillIch, Zeitsehr. t. öffent.l. Chem. 1899. O. 379. 
') Entsch. Bd. XXIII, 301 und 386. Pl'euß. lIIinist.-Erl. v. 7. Nov. 1899; 

Urt. d .. Ldg. Aachen, Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.· u. Genußm. (Gesetze u. Verord.) 
19U. ·0 •. 428; Aus~üge 1917. 9. 538. 



Bkr und seine Rohstoffe; auch H{'JE'. 37H 

entfern bar. Saure oder faulige (käsige), verpilzte Hefe ist verdorben 
und unter Umständen gesundheitsschädlich. Vertrocknete Hefe ist 
minderwertig. Der Wassergehalt der Preßhefe schwankt zwischen 
50-700(0. Der Gebrauchswert wird hauptsächlich nach der Gär- oder 
Triebkraft beurteilt,. Bierhefe hat geringere Gärkraft als Preßhefe; 
Beimischungen der ersteren sind . deshalb als Verfälschung anzusehen; 
Stärkemehl (meist Kartoffelmehl) ebenfalls. Bezeichnungen wie Doppel
oder gemischte Hefe usw. ohne nähere Kennzeichnung sind unzulässig. 
Für die rechtliche Beurteilung ist §22 des Gesetzes betr. die Beseitigung 
des Branntweinkontingents vom 14. Juni 1912 (s. S. 814) maßgebend. 
Nach der Methode MeißI soll gute Preßhefe 75--85% Gärkraft auf
weisen. Backversuche geben Aufschluß über Gebrauchswert (Triebkraft) 
(siehe unter Mehl). Siehe auch die Ausführungsbestimmungen zum Brau
steuergesetz betr. Unterschf"idung von untergäriger und obergäriger 
Hefe S. 811. 

r.. Hopfen. 
Über die Qualität dCH Hopfens gibt die clwnliöeh" UuterHllChung im 

allgemeinen wenig Auskunft.. Mau bestimmt, meist nur den Wassergehalt. 
die petroläthel'löslichen Bestandteile, priift auf Schwefelung des Hopfens und 
bCRtimmt das Lupulin und auch die Asche. 

Der Verlust an iitheri~chem Öl soll angeblich auch beim 11 stiindigen 
'rrocknen auf 100-105· nur unwesentlich sein. 

1. Wassergehalt. 3-5 g zerzupfter Hopfenzapfen wcrden auf Uhr
gläscrn im Vakuum übcr konzentrierter Schwefelsäure bei gewöhnlicher Tem
peratur bis zum konstant bleibenden Gewicht getrocknet; zwci an zwei auf
einander folgenden Tagen ausgeführte "Tilgungen sollen Gewichtskonstanz 
ergeben. 

2. Der Aschengehalt wird in bekannter Wei~e bestimmt. 
3. Petrolätherlösliche Bestandteile. 5 g getrocknete und zer

kleinerte Dolden werden in eine Extraktionshülse verbracht., im Soxhletschen 
Extraktionsapparat mit niedrig siedendem Petroläther extrahiert und der 
Hopfenl'ückstand bei 1QO' getrocknet und gewogen. Der Gewichtsverlust, 
durch ZlJXückwägen der extrahierten Hopfenmenge ermittelt, gibt die Menge 
dcs Petrolätherextrakts an. 

4. Prüfung auf schweflige Säure wie bei Gerste, S. 373, unter Ver
wendung von 10 g zerschnittenen Hopfens. 

5. Lupulin (Ilopfenmehl).-Bestimmung (mechanisch-botanische Al,la
lyse nach Haberland) 1): 10-20 Dolden werden abgewogen, einzeln mittels 
zweier feiner Pinzetten über einem Sieb mit 0,5 = weiten Löchern so zer
zupft, daß die Deckblätter einzeln auf das Sieb fallen. Fruchtspindeln und 
Sticlc 8ammelt man in einem Glasschälchen ; die Deckblätter aber im Sieb 
~cheuert man mittels eines Pinsels tüchtig, so daß das Lupulin abfällt und duroh 
das Sieb geht und auf einem untergelegten Glanzpapier leicht gesammelt werden 
kann; auch die Spindeln us\\'o befreit man auf die gleiche Weise vom Lupulinmehl. 

Man wägt alle Teile einzeln, addiert die Gewichte, zählt etwaige Ver
luste zum Gewichte der Deckblätter und berechnet danach den Prozentsatz 
an den einzelnen Bestandteilen. 

Um den wahren Gehalt an Lupulin zu erfahren, wird das nach der Haber
la ndsehen Methode sorgfältig gesammelte Lupulin (einschi. Hülsen) gewogen 
und in bekannter Weise im Extraktionsallparat mit Chloroform extrahiert. 
l\Iittels einer Federfahne wird, nachdem das Chloroform verdunstet, der Rück 
stand in ein Wägegläschen gebracht, bei 100' getrocknet und gewogen (nach 
Rcinitzer '). 

l\Ian' erfährt 80 die Lupulinhülsen und aus der Differen!\ den ,Lupulin
geh,,']t. 

1) Wiener landw. Ztg. 1875. Nr. 44. 
') Allgem. -Br. U. Hopfenztg. 1889, 1335. 
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6. Gerbstoffgehalt: 10 g Hopfen werden duroh zweistündiges Kochen 
mit Wasser extrahiert und unter Auswasohen des Rüokstandes filtriert. Da.s 
Filtrat bringt man auf 1 Liter. In 20 oom wird die Gerbsäure mit überschiisslger 
ammoniakalischer. Zinkacetatlösung gefällt, dann auf 'lI des Volumens ein
gedampft. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit warmem Wasser ausgewaschen, 
in verdünnter H.SO. (1 : 4) gelöst und der Gerbstoff nach der Löwen thai
schen Methode (Abschnitt Gerbstoffbestimmungsmethoden) bestimmt. 

7. Bittersäuren und Harze siehe in den Handbüchern. 
Beurteilung (nach dem chemischen Befund) 1): Der Wassergehalt 

soll 10, höchstens 17'/, betragen; die Asche nicht mehr als 6-,.10'/, ausmachen. 
Guter Hopfen gibt an Alkohol 30-40'/, ab. Die Zahlen schwanken aber 
zwischen 18 und 45'/,. Gerbsäure 2-'6"/,. Nach Haberland schwankt der 
Gehalt an Lupulin bei verschiedenen untersuchten Hopfen von 7,9-15,7; 
an Deckblättern von 70-78'/., an Spindeln und Stengeln von 8,5-17,5'/ .. 
an reifen Frücht.en von 0-8'/,. 

B. Erzeugnisse. 

Würze. 
Man hat unter Umständen zu bestimmen: Extrakt, Maltose, Dextrin 

(vg!. Malzuntersuchung sowie Bier), Stickstoffsubstanz (nach S. 34), Säure 
nach S. 382), Asche (nach S. 383), sowie Farbentiefe (nach S. 375). 

Bier. 
Vorbemerkung über die Probellahme. Hier gelten die all

gemeinen Regeln: reine Flaschen, guter, neuer Kork oder Bügelverschluß, 
reine Gummiringeinlage. Bei Probenahme vom Faß: Vorlaufenlassen 
von mindestens 1 Liter Bier. Bei Pressionen und Leitungen: Auslaufen
lassen der Leitung, ehe die Probenahme erfolgt. 

Bezüglich der Bieruntersuchung halten wir uns in der Folge im 
wesentlichen an die Bestimmungen der bayerischen freien Vereinigung 2). 

Prüfung auf äußere Beschaffenheit, Farbe, Klarheit, Trübung, 
Süße, Vollmundigkeit, Frische usw. 

1. Spezifisches Gewicht. 
Mittels des Pyknometers oder der Westphalschen Wage bei 15° C 

(oot letzterer weniger genau) unter Berücksichtigung der vierten Dezi
male (siehe auch Bestimmung des spezifischen Gewichtes yon Wein); 
das Bier ist zuvor durch Schütteln oder mehrfaches Umgießen in andere 
Gefäße von der Kohlensäure zu befreien und zu filtrieren; dies gilt 
auch für die folgenden Bestimmungen. 

2. Alkohol. 
Man wägt in einem Destillationskölbchen 75 ccm Bier genau ab 

und destilliert unter Verwendung eines Kugelaufsatzes und 'Ilach Zu· 
gabe von etwas Tannin zur Verhinderung des Schäumens in ein 50 ccm
Pyknometer (siehe ad I), bis das Destillat durch den dem Pyknometer 
beigegebenen Trichter bis nahe zur Marke des Pyknometerhalses ge
stiegen ist, dann bringt man dasselbe auf 15°, füllt mit Wasser zur 

') Weitere Beurteilung vg!. König, Die Untersuchung land'yirtsch.und 
gewerbl. wichtiger Stoffe, I. c. Vg!. auch Fruhwirth: Hopfenbau und -behand
lung, Parey. Berlin 1888 . 

• ) Vereinbarungen betr. die Untersuchung und Beurteilung des Bieres 
1898. Siehe auch die Vereinbarungen f. d. Deutsche Reich Bd. II!, 1902. 
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Marke auf und wägt (vgl. Alkoholbestimmung im Wein). Den Alkohol
gehalt des Destillates (0) entnimmt man aus der Windischschen Tabelle 
S. 664. Stark saure Biere sind vor der Destillation zu neutralisieren . 

. Der prozentische Alkoholgehalt (A) des Bieres wird unter Berück
sichtigung der verwendeten Biermenge (g = Gramme Bier oder 75 ccm X 
spezifisches Gewicht = s), des Alkoholgehaltes des Destillates ö und des 

. Dö Dö Gewichtes des Destillates (D) nach der GleIchung A = - oder--
g 75. s 

berechnet. 
Verwiesen wird auch auf die Methoden von E. Ackermann und 

A. Stein mann: Alkoholbestimmung mittels des Zeißschen Eintauch
refraktometers, Zeitschr. f. d. gesamte Brauwesen 1905. 28. 33. 259, 
O. Mohr, Wochenschr. f. Brauerei 1905. 22. 616, sowie 1908. 25. 454 
und Zeitschr. f. U. N. 1906. 11. 306. Siehe auch G. Barth dortselbst 307. 

3. Extrakt wird zweckmäßig mit der Ermittelung des Alkohols 
verbunden. (Kein Tanninzus,J,tz in diesem Falle.) 

75 ccm Bier werden gewogen und in einer Schale oder einem Becher
glase auf der Asbestplatte unter Vermeidung des Kochens auf 25 ccm 
abgedampft und nach dem Erkalten mit Wasser wieder auf das ursprüng
liche Gewicht gebracht. Von der sorgfältig gemischten Flüssigkeit 
bestimmt man das spezifische Gewicht bei 15° wie unter 1., und benutzt 
als Extrakttabelle die Zuckertafel nach Windiscli S. 660. Benützt 
man eine andere Extrakttabelle (Sch ultze-Ostermann, Balling usw.), 
so ist dies in der Analysenzusammenstellung anzugeben. Etwa beim 
Eindampfen ausgeschiedene Eiweißflocken dürfen aus der Flüssigkeit 
nicht entfernt werden. 

Vgl. auch Ackermann und v. Spind ler, Zeitscbr. f. d. gesamte Brau· 
wesen 1903. 26. 4H und Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.· u. Genußm. 1904. 7. 
510 u. 1906. 11. 306, betr. Verwendung des Eintauchrefraktometers ') zur 
ExtraktbestimmunI!:. Diese läßt sich mit der Bestimmung des Alkohols ver
binden. Für die Umrechnung der Refraktionswerte in Extrakt- und Alkohol
werte hat Ackermann ·eine besondere Rechenscheibe konstruiert, auf die 
verwiesen sei. 

4. Extraktgebalt der Stammwürze und Vergiirungsgrad. 
a) Man findet den Extraktgehalt der urspriinglichen Würze (sog. 

Stammwürze) durch Verdoppelung des Alkoholgehaltes und Addierung 
des letzteren zum Extraktgehalt des Bieres (Vorschrift des Schweizeri· 
schen Lebensmittelbuches). 

b) Nach den bayerischen Vereinbarungen: 
100 (E + 2,0665 A) 

e =. 100 + 1,0665A 

den Vergärungflgrad V durch die Formel: 

V =;= 100 (1 -~) oder 100 e e E 

E Extraktgehalt des Bieres, 
A = Alkoholgehalt des Bieres, 
e = Stammwürzeextraktgehalt. 

') über die Bestimmung von Alkohol und Extrakt nach R. Tornöes 
spektrometrisch-aräometrischer Methode s. Forschungsberi('hte 1897, S. 304. 



382 Chemischer Teil. 

ii. Zucker (Rohmaltose). (Wert für Zucker + Reduktionswert der 
Dextrine. ) 

50 eem entkohlensäuertes Bier werden entgeistet und auf 200 ecm 
mit Wasser verdünnt. Auch das zur Extraktbestinunung entgeistete 
und auf das ursprüngliche Gewicht gebrachte Bier kann man entsprechend 
verdünnen und verwenden; von diesen werden 25 ccm mit 5(} ccm Feh
lingscher Lösung zum Sieden erhitzt, 4 Minuten im Sieden erhalten 
und nach der Weinsehen Methode weiter verfahren nach S. 42. 

Saccharose (bisweilen findet man noch Reste davon in· ober
gärigen Bieren) wird auf dem üblichen Wege durch Polarisation (siehe 
Fruchtsäfte, Wein, Honig) oder auf gewichtsanalytischem Wege fest
gestellt (siehe S. 42). Qualitativer Nachweis nach Rothenfußer 1): 
10 ccm Bier + 10 ccm Wasser werden mit 10 ccm einer lOo,Ioigen Kasein
lösung und 9 eClu ammoniakalischer Bleizllckerlösung (500 + 1200) ver
Retzt und das von Maltose und Dextrin befreite Filtrat mit Diphenyt: 
aminreagens (siehe Abschnitt "Milch") geprüft. Stärkesirupuach
weis gelingt nicht, da die Malzdextrine sich von den Kartoffelsirup. 
dextrinen nicht mit Sicherheit unterscheiden lassen. 

6. Dextrin. 
50 ccm des Bieres versetzt man mit 80 ccm Wasser und 20 ccm Salz

säure (s = 1,125) uitd. erhitzt 3 Stunden hindurch am Rückflußkühler 
im siedenden Wasserbade; alsdann neutralisiert man nach dem Er
kalten mit Natronlauge, füllt auf 250 ccm auf und bestimmt in 25 ccm 
dieser Flüssigkeit die gebildete Glukose mit alkalischer Kupferlösung': 
Glukose verringert um die gefundene Menge Maltose, entspricht dem 

im Biere enthaltenen Dextrin; Maltose X 1,052 oder~ = Dextrose. 

Der Rest mit 0,925 multipliziert ergibt dann die enthaltene Menge 
Dextrin in Gewichtsprozenten (nach H. Ost). Glukosebestimmung S. 42. 

7. Stickstoff. 
20 ccm Bier werden in einem Kaliglasrundkolben auf dem Wasser

bade (unter Einleitung eines erhitzten Luftstromes mittels des Wasser
strahlgebläses) unter Zusatz von 1-2 Tropfen konzentrierter Schwefel
säure eingedampft und der Abdampfungsrückstand nach Kjelclahl 
weiter behandelt (siehe S. 34). 

8. Säure (Gesamtsäure, Säuregrad, Acidität). 
50 .ccm mit dem doppelten Volumen aufgekochten destillierten 

Wassers verdünntes Bier erwärmt man zur Entfernung der CO2 auf 
400 C etwa 1/2 Stunde lang und titriert mit 1/10 N.-Lauge unter Ver
wendung von rote m Phenolphthalein 2) als Indikator im bedeckten 
Becherglase. Die Acidität wird in Kubikzentimeter Normal
alkali für 100 ccm Bier ausgedrückt. 

') Vorschr. d. eod. allm. austr. 1. Bd. 351. 
') Das als Indikator dienende rote Phenolpht,halein, das jedesmal frisch 

zu bereiten 1st, wird durch Zusatz von 10-12 Tropfen der alkoholischen Phenol
phthaleinlösung (s. S. 637) und 0,2 ccm.'/" NormaJlauge (nicht mehr!) zu 20 ccm 
kohlensänrefrelem Wasser erhalten. . 
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VOll dem roten Phenolphthalein bringt man vermittels eines Glas
stabes einen großen Tropfen in eine der napfförmigen Vertiefungen 
einer weißen Porzellan platte. Die Tiocation ist beendet, wenn 6 Tropfen 
der Flüssigkeit zu einem Tropfen des Indikators gegeben und vermischt, 
die Rotfärbung nicht zum Verschwinden bringen. 

Die Vereinbarungen lassen auch als Indikator die Tüpfelprobe anf ROg. 

neutralem Lackmuspapier zu. Die Methode gibt aber niedrigere Zahlen. '·gl. 
maser, Zeitsehr. f. Unters. d. ~ahl'.- 11. GCllußm. ]899. 2. Gi. 

9. Flüchtige Säuren. 
Die Bestimmung erfolgt nach dem Verfahr<>11 VOll Land maHn 

durch Einleitung von Wasserdampf wie bei Wein, H. :\90. EH wird 
auf EHsigKäure berechnet. 

I cem 1/10 N.-Alkali = 0,006 g Essigsäure. 
Trennung und Bestimmung der Rüur<>gruppen erfolgt nach 

E. Prior 1). 

10. Glyzerin. 
50 eem Bier werden mit etwa 2-3 g Ätzkalk versetzt, zum Sirup 

eingedampft, dann mit etwa 10 g grob gepulvertem Marmor oder See
sand vermischt und zur Trockne gebracht. Der ganze Trockenrück"tand 
wird zerrieben, in eine Extraktionshülse gebracht und 6-8 Stunden mit 
50 ecm starkem Alkohol in einem Extraktionsapparat extrahiert. Zu dem 
gewonnenen, schwach gefärbten Auszuge wird das P/2 fa.che Volumen 
wasserfreier Äther hinzugefügt und die Lösung nach einigem Stehen 
in ein gewogenes Kölbchen abgegossen oder durch ein kleines Filter 
fil:riert und mit etwas Alkoholäther nachgewaschen. Nach Abdunstung 
des Ätheralkohols wird der Rückstand im DampftrockemlChranke 
1 Stunde lang getrocknet und gewogen. 

Bei sehr extraktreichen Bieren kann noch der Aschengehalt drs 
Glyzerins bestimmt und in' Abzug gebracht werden. Bei etwaigem 
Zuckergehalte des Glyzerins ist dieser nach MeißI bzw. Kjeldahl 
zu bestimmen und ebenfalls in Abrechnung zu bringen. 

Genauer ist das Jodidverfahren nach Zeisel und Fanto (vgl. 
AhRchnitt Wein). 

11. Asche (Mineralbestandteile), Phosphorsäure und Alkalitiit. 
50 ccm Bier werden eingedampft und der Rückstand langsam 

verbrannt (siehe bei Wein). Extraktreiche Biere versetzt man zuvor 
mit einer Spur Hefe und läßt im Brutschrank vergären und dampft 
dann erst ein. 

Phosphor.säure siehe "Wein". 
Die Alkalität wird, wie bei Wein angegeben, ermittelt. 
Siehe auch die für diese Bestimmungen im allgemeinen Teil 

angegebenen Vorschriften. 
12. Kohlensä.ure nach Langer.Schultze. 
I Liter-Kolben wird luftleer gemacht, gewogen, etwa 300 ccm Bier 

eingesaugt und gewogen. Der Kolben wird mit einem als Rückfluß
kühler aufgestellten Destillierapparat, Chlorcalciumrohr, Kugelapparat 

') Cod. alim. austr. Bd. 1. 351; Nachweis von Milchsäure nach \V. Win· 
dis eh, VierteljahresRchrift 1887. 2. 280. 
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mit konzentrierter SOs, Kaliapparat (mit Kalilauge) usw. wie bei der 
Elementaranalyse verbunden. Mäßige Erwärmung und schlieBliches 
Durchleiten von Luft. Die Gewichtszunahme des Kaliapparates usw. 
entspricht der vorhandenen Kohlensäure. 

Ist das Bier in gut verkorkten Flaschen eingesandt, so stellt man 
die Flasche in ein Wasserbad, das langsam erwärmt wird, steckt durch 
den Kork einen sog. Champagnerhahn, verbindet ihn mit Schlauch und 
Glasröhren und den nötigen Vorlagen zur Zurückhaltung der Feuchtigkeit, 
und fängt die CO2 in U-förmigen Natronkalkröhren oder Kaliapparaten 
auf und wägt. Die ganze Vorrichtung muß jedoch so eingerichtet sein, 
daß zum Schluß ein kohlensäurefreier Luftstrom durchgeleitet werden 
kann. Siehe Vereinbarungen für das Deutsche Reich III. 10.; Zeitschr. 
f. d. gesamte Brauwesen 1879. 2. 369. Bode, Wochenschr. f. Brauereien 
1904. 21. 510. 

13. KonservierungsmitteJ. 
1. Schweflige Säure. Siehe Wein, Fleisch, Milch, Dörrobst usw. 
Betr. Vorkommens als aldehydhaltige schweflige Säure siehe 

E. J alowetz, Zeitschr. f. U. N. 1903. ß. 189, 715. 
2. Salicylsäure. Siehe Wein usw. 
3. Benzoesäure. Siehe ebenda. 
4. Formaldehyd. Siehe ebenda. 
5. 'Borsäure ist in Spuren ein normaler Bierbesta;.ndteil. Quali

tativ im wässerigen Auszuge des zuvor mit verdünnter Kalilauge alkalisch 
gemachten, eingedampften und verkohlten Bieres (nach Brand, Zeitschr. 
f. d. gesamte Brauwesen 1892. 15. 426). Die aus mindestens 100 CCID 

Bier durch Auslaugen der Kohle gewonnene alkalische Flüssigkeit wird 
in einer Pt-Schale auf etwa 1 ccm eingedampft und nach dem Ansäuern 
ein Streifen Kurkumapapier eingehängt .• Quantitativ nach Rose.
blad t u. a. durch Überführen in Borsäuremethylester (Zeitschr. f. 
analyt. Chemie 1897, S. 568 u. f., siehe auch die Abschnitte Wein, Fleisch, 
Milch usw.). Man verwende die Asche von 200-300 ccm Bier. 

6. Fluorverbindungen nach W. Windisch 1). 500 ccm ent
kohlensäuertes Bier werden zum Sieden erhitzt und mit Kalkwasser 
bis zur starkalkalischen Reaktion versetzt. Vom Niederschlag hebert 
man die überstehende klare Flüssigkeit ab, erhitzt den Niederschlag 
zum Kochen, filtriert durch Leinwand, preßt ihn in derselben zwischen 
Fließpapier ab, kratzt ihn mit einem Messer von der Leinwand ab, bringt 
ihn in einen Pt-Tiegel, trocknet, glüht und pulvert, durchfeuchtet mit 
etwa 3 Tropfen Wasser, gibt 1 ccm konzentrierter Schwefelsäure zu 
und bedeckt ihn mit einem beschriebenen und mit Wachs überzogenen 
Uhrglas und erhitzt auf einer Asbestplatte. Um das Schmelzen des 
Wachses zu verhüten, legt man in das Uhrglas ein Stückchen Eis. Methoda 
Hefelmann und Mann: Zeitschr. f. analyt. Chemie 1887, S. 18 u. 364. 
H. Ost und ~chumacher: Über die quantitative Bestinlmung des 
Fluors durch Atzverlust, Berl. Ber. 1893. 28. 151. Siehe ferner auch 

') Wochensehr. f. Br. 1896. 449. Siehe auch J. Flamand, BuH. 800. 
Chim. Belg., 1908. 22. 451; Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1909. 
17. 709; A. G. Woodman u. H. P. Talbot. ebenda 1907. 14. 311. 
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Zeitschr. f. U. N. 1904. 7. 510. F. P. Treadwell und A. A. Koch, 
Volumetrische· Bestimmung des Fluors im Bier nach Penfield (im 
schweiz. Lebensmittelbuch 1909 angenommen), siehe Abschnitt Wein. 

14. Künstliche Süßstoffe. 
Siehe den besonderen Abschnitt "Künstliche Süßstoffe" und die 

bei "Wein" beschriebenen Methoden. Siehe das besonders für Bier 
ausgearbeitete Verfahren von Gunner·Jörgensen, Ann. Falsif. 1909. 
2. 58; Zeitschr. f. U. N. 1909. 18. 760; 1910. 20. 175. 

10. Neutralisationsmittel. 
Zusätze von Neutralisationsmitteln werden oft schon an der geringen 

Gesamtazidität des Bieres (unter 1,2 ccm), selten an der Zunahme des 
Aschengehaltes erkannt. Nach Ed. Späth 1) werden 500 ccm Bier 
mit 100 ccm 10%igem Ammöniak versetzt, 4-5 Stunden stehen gelassen, 
worauf man den entstandenen, die an CaO und MgO gebundene Phos· 
phorsäure enthaltenden Niederschlag abfiltriert. 

a) Zweimal je 60 ccm des Filtrates, entsprechend 50 ccm Bier, 
werden eingedampft, verascht und in der Asche die Phosphorsäure nach 
der Molybdänmethode bestimmt (siehe Wein). 

b) 250 ccm des ammoniakalischen Filtrates werden, ohne das 
Ammoniak zu verjagen, zur Ausfällung der Phosphorsäure mit 25 ccm 
Bleiessig versetzt, tüchtig geschüttelt und nach 5-6 stündiger Ruhe 
filtriert. 

Vom Filtrat dampft man zur Entfernung des Ammoniaks 200 ccm 
auf etwa 30--40 ccm em, verdünnt nach dem Erkalten wieder auf 200 ccm, 
gibt einige Tropfen Essigsäure zu und leitet Schwefelwasserstoff ein. 
Der überschüssige Schwefelwasserstoff wird durch einen Luftstrom ent
fernt und das Schwefelblei abfiltriert. Von dem Filtrat werden 150 ccm 
in einer Platinschale eingedampft und verascht. Die vollkommen weiße 
Asche wird in Wasser aufgenommen, 1~20 Minuten CO2 durch die 
Lösung geleitet, bis zum Kochen erhitzt, 30-35 ccm 1/10 N.-H2SO, 
zugegeben und im Becherglas 1/, Stunde gekocht und der Alkaligehalt 
durch Zurücktitrieren mit 1/10 K-KOH ermittelt. 

Unter der Annahme, daß sämtliche an Alkali gebundene Phosphor
säure als primäres Phosphat im Bier enthalten ist, läßt sich aus der 
gefundenen Phosphorsäure und dem Alkaligehalt der Zusatz des Neu
tralisationsmittels berechnen. Da 0,01 der gefundenen Phosphorsäure 
(P20 5) = 0,0191 KH2PO, = 1,4 ccm 1/10-Säure entsprechen, hat man 
nur die gefundene Menge Phosphorsäure mit 1,4 zu multiplizieren, um 
die für die normale Bierasche erforderliche Menge 1/,o-Säure zu erhalten. 
Der Mehrverbrauch entspricht dem zugesetzten Neutralisationsmittel 
und wird, da fast ausschließlich Natriumbicarbonat in Betracht kommt, 
auf dieses berechnet: 1 ccm 1/10-Säure = 0,00837 g NaHCOa. 

Nach diesem Verfahren wird in der Regel etwas Natriumbicarbonat 
zu wenig gefunden, da bei der Ausfällung der Kalk- und Magnesia
phosphate durch Ammoniak geringe Mengen lösliche Ammoniumphos
phate gebildet werden. Der Fehler ist aber bei den geringen Mengen 

') ForschuDgsber. 1895. 2. 303; Zeitsehr. f. Unters. d. Nahr.· u. Genußm. 
1898. 1. 279; 1901. 4. 89. 

Bujard-Baier. Hilfsbuch. 4. Auf!. 25 
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von ursprünglich vorhandenen Kalk- und Magnesiaphosphaten sehr ge
ring und kommt außcrdem dem Bierpantscher zugute. 

Die gefundene Mcnge Neutralisationsmittel entspricht daher stets 
der geringsten zugesetzten Quantität. 

16. Hopfenharz, Bitterstoffe und Alkaloide. 
Hopfenharz naoh der Methode von V. Grießmayer, Zeitsehr. 

f. analyt. Chemie 1878. 17. 381. . 
Pikrinsäure (nach Vitali): 10 com Bier mit 5 oom Amylalkohol 

aussohütteln und den Abdampfrückstand mit KCN in der Wärme be
handeln; es muß eine blutrote Färbung entstehen_ Siehe auch S.531. 

Prüfung auf pflanzliohe Bitterstoffe und Alkaloide siehe 
Dragendorff, Die geriohtl.-chem. Ermittlung von Giften. 

17. lUetalle (namentlioh Arsen, Blei, Zink, Zinn; ersteres ist schon 
duroh unreinen Stärkezuoker ins Bier gelangt) und Teerfarbstoffe in 
üMicher Weise, siehe den allgemeinen Untersuohungsgang S. 34 u. 56. Zu 
beachten ist, daß auch ~uckeroouleur auf Wolle uI\d Seide auffärbbar1st. 

18. Zuckereouleur (Karamel). Nachweis siehe im Abschnitt 
"Brann tweine". 

19. FarbentieIe. Für dio Beurteilung der Würze wiohtig. Ver
gleiohung mit n/lO Jodlösung oder Lösungen von geeigneten Teerfarb
stoffen. Näheres siehe die Handbücher. 

20. Prüfung Buf Trübungen nach WilP). 
1. Harztrübung: Das Mikroskop läßt hellgelbe und gelbe bis 

braune Körnohen oder krümelige Massen, die alter, wilder Hefe ähnlioh 
sehen, erkennen. Duroh einen Zusatz von 10°1 oiger Kalilauge zu dem mikro
skopischen Präparat unterscheidet man sie von letzterer. Wird häufig 
mit Glutintrübungen verwechselt, kommt selten vor. Der zentrifugierte 
Bodensatz mit Essigsäureanhydrid und konzentrierter Schwefelsäure be
handelt, färbt sioh rot (Harz). 

2. Stärke- oder Kleistertrü bung (duroh fehlerhaften Betrieb 
im Maisohprozeß entstanden). 10 oom Bier versetzt man mit 50 ocm 
Alkohol, läßt absitzen, gießt ab, löst die ausgesohiedenen Dextrine und 
Stärke in sehr wenig Wasser und versetzt mit Jodjodkaliumlösung; es 
entsteht Blaufärbung. 

3. Eiweiß-bzw. Glutintriibungen: Flockige Aussoheidungen, 
die unter dem Mikroskop die bekamtten Eiwcißreaktionen mit Jod 
URW. zeigen. 

4. Bakterien- und Hefetrübungen: Siehe im bakterio!. Teil. 
Manche Biere erleiden Trübungen duroh starke Abkühlung (Kälte. 

empfindlichkeit) oder duroh Berührung mit Metall (Zinn). Helle Biere 
sind darin empfindlicher als dunkle. 

21. !'rüfung auf Pasteurisierung 2). 
22. Unterscheidung zwischen obergärigem und untergärigem Bier 

siehe den Abschnitt Hefe im bakterio!. Teil. 
23. Untersuchung von alkoholfreiem Bier siehe Abschnitt alkohol

freie Getränke, Limonaden UBW. 

') Vgl. Wills Arbeit in den Forschungsberichten 1894. 1. 389. 
") Nach A. Bau. Wochen sehr. f. Brauerei 19fr2. 19. 44; Zeltsehr. f. 

Uuters. d. Nahr.- u. Genußm. 1903. 6. 189: 
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Beurteilung. 
Gesetzliche Bestimmungen. Neben dem Nahrullgslhittel

gesetz sind die Brausteuergesetze maßgebend. Zur Bereitung von Bier 
sind im Reichsbrausteuergebiete.1) sowie in Bayern, Württemberg und 
Baden nur Gerstenmalz und Hopfen auf Grund besonderer Gesetze 
als Rohstoffe zulässig, zur Herstellung obergäriger Biere im Reichsbrau
steuergebiete auch technisch reiner Rohr., Rüben- oder Invertzucker, 
Stärkezucker, auch aus solchem Zucker hergestellte Farbmittel, sowie 
auch Malze anderer Getreidearten ; nicht aber solche aus Reis, 
Mais oder Dari. In Süddeutschland darf zu obergärigen Bieren außer 
Gerstenmalz nur Malz anderer Getreidearten verwendet werden. Die 
Brausteuergesetze sind unter Weglassung der nur für Brauereien und 
Steuerbehörden wichtigen Paragraphen im Anhang S. 808 u. f. nebst 
Ausführungsbestimmungen abgedruckt. 

Zusammensetzung und Verfälschung. Untergäriges Bier 
wird hell oder dunkel (Zusatz von Farbmalz), schwach oder stark ein
gebraut (gewöhnliches sog. Lagerbier, auch bayerisch Bier genannt, 
ferner Doppel-, Bock-, Salvatorbier). Die Ortsgebräuche sind hinsicht
lich Brauart und Benennung sehr verschieden. 

Als obergäriges Bier kennt man Weiß-, Braun- sog. Malz-, Grätzer-, 
Stangen-, Ammenbier, Schöps, englische Biere wie Porter, Ale usw. 

Zur Herstellung des sog. Malzbieres müssen nach § 1 Abs. 4 des 
Brausteuergesetzes und § 6 der Ausführungsbestimmungen mindestens 
15 kg Malz für 1 hl verwandt werden. 

Sog. alkoholfreie Biere gibt es nicht; die Bezeichnung Bier ist an 
die Vergärung und damit an den Alkoholgehalt gebunden (Vorschrift des 
Reichsbrausteuergesetzes). Weitere Beurteilung siehe auch im Ab
schnitt alkoholfreIe Getränke. 

Als "Bierersatz" gelten alle bierähnlichen Getränke, die nach 
den im Herstellungsgebiete allgemein üblichen Bestimmungen, ins
besondere auch nach den steuerlichen Vorschriften und nach der beim 
Übergange in ein anderes Brausteuergebiet erfolgenden steuerlichen Be
handlung nicht als Bier anzusehen sind, also z. B. im norddeutschen 
Brausteuergebiet sowohl alle bierähnlichen Getränke im Sinne des 
Brausteuergesetzes vom 15. Juli 1909, als auch alle anderen bierähn
lichen Getränke (vgl. Stadthagen, Genehmigungspflicht für Ersatz
lebensmittel, earl Heymanns Verlag, Berlin 1918); darunter fallen auch 
die alkoholfreien Biere. 

Das Reichsbrausteuergesetz verbietet ferner den Zusatz von Wasser 
zum Bier nach Abschluß des Brauverfahrens. Bei untergärigem Bier galt 
eine solche Verdünnung schon immer als Nahrungsmittelverfälschung. 
Das Zusetzen von Wasser zu obergärigem Bier (namentlich Weiß- und 
Braunbier) war bisher in manchen Gegenden zum Schaden der Konsu
menten als erlaubter Gebrauch bezeichnet; durch das Reichsbrausteuer
gesetz ist auch diesem Unfug gesteuert. Die Ausführungsbestimmungen 
enthalten noch Bestimmungen über Zulässigkeit gewisser mechanisch 

') Auch Elsaß-Lothringen und das Großherzog}. Sächsische Vordergericht 
Ostheimsowie das Herzog!. Sachsen-Koburg und Gothaische Amt Königsbp.rg 
sind außer den oben genannten größeren Bundesstaaten davon ausgenommen. 

25* 
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wirkender, sowie über verbotene Klärmittel, über die Verwendung von 
Kohle,nsäure, über die Qualität des Brunnenwassers und andere Dinge. 

Gut vergorene normale Biere besitzen in der Regel einen wirk· 
lichen Vergärungsgrad von 4S% und darüber, mindestens aber einen 
solchen von 44%. Bestimmte Vorschriften gibt es nicht. Österreich 
schreibt 45%' die -Schweiz 46% als unterste Grenze vor. 

Der Stammwürzegehalt ist wechselnd, bei untergärigen Bieren be
trägt er zwischen 10-14%, bei obergärigen weniger. Der Stickstoff
gehalt in Prozenten der Stammwürze beträgt 0,4-0,5%. Dasselbe gilt 
für Phosphorsäure. 

Der Stickstoff- und Phosphorsäuregehalt soll bei normalem ohne 
Ersatzstoff hergestelltem Bier nach dem Schweizerischen Lebensmittel
buche nicht unter 0,4% des Stammwül'zegehaltes sinken. Aus diesen 
Werten kann man Rückschlüsse auf den wahren Malzgehalt eines 
Bieres ziehen. 

Der Aschengehalt liegt selten über 0,3%; ein :Mehr deutet mit 
Ausnahme besonders extraktreicher Biere, wie Bockbier usw. auf Zusatz 
von Neutralisationsmitteln (Moussierpulyern, Natriumbicarbonat usw.). 
Alkalität der Asche nicht über 0,4 ccm. 

Die Gesamtsäure (ausschließlich CO2) überschreitet bei unter· 
gärigen Sorten selten eine Menge, die 3 ccm N.-Alkali für 100 g Bier 
entspricht. Geht die Menge unter 1,2 ccm N.-Alkali, so ist das Bier der 
Neutralisation verdächtig. Geringe Überschreitung der Säurezahl beim 
Fehlen anderer Anhaltspunkte berechtigt jedoch nicht zur Beanstandung. 
Manche Biere, namentlich obergärige (Berliner Weiße usw.), weisen 
überhaupt höhere Säuregrade auf. An flüchtigen Säuren sollen nicht 
mehr als 10 ccm n/lO-Lauge in 100 ccm entspricht, in das Destillat 
übergehen. 

Der Kohlensäuregehalt des im Konsum befindlichen Bieres schwankt 
zwischen 0,2 und 0,3%. bei Bier im Lagerfaß bis 0,4% CO2, Biere mit 
weniger als 0,2% CO2 werden schal. (Prior.) 

Der Alkoholgehalt (A) und Extraktgehalt (E) schwankt bei den 
einzelnen Biersorten innerhalb weiter Grenzen (A = 1,5 - 6°10' E 2 -SOlo)· 
Maßgebend dafür ist der Vergärungsgrad und die Stammwürzemenge. 
Alkoholzusatz ist dem Sinne des Brausteuergesetzes nach verboten, 
außerdem auf Grund des § 10 d. K·G. zu beanstanden. 

Der Glyzeringehalt normalen Bieres beträgt etwa 0,3%. Als 
äußerst zulässige Grenze gibt der Codex alim. austr. 0,35 Gew.·% , das 
schweizer. Lebensmittelbuch 4 g Glyzerin in 1 Liter Bier an. Höhere 
Mengen deuten auf Zusatz, der ebenso wie Alkoholzusatz zu beurteilen ist. 

Das Färben VO)l Bier darf nur mit mehr oder weniger stark ge· 
darrtem Malz (Farbmalz und Karamel) geschehen, soweit nicht die für 
obergäriges Bier im. Heichsbrausteuergesetz zutreffenden Bestimmungen 
Platz greifen. Teerfarbstoffe sind überhaupt unzulässig. 

Zusatz von künstlichen Süßstoffen ist in Deutschland gesetzlich 
verboten (Süßstoffgesetz.) Im Kleinhandel bzw. beim Straßenverkauf von 
obergärigem Bier werden nicht selten durch die Bierfahrer usw. Tabletten 
von künstlichem Süßstoff zum Bier gegeben. Nach dem Urteil des 
Heichsgerichts vom 2. Dezember 1904, Auszüge B. VII, 12S, ist darin 
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kein Schenkungsakt, sondern eine mit dem Verkauf verbundene Mani
pulation zu erblicken. 

Salicylsäure 1) und andere Konservierungsmittel dürfen nicht ge
braucht werden, statthaft ist .nur die Verwendung von Kohlensäure 
und das Pasteurisieren. Spuren von Fluß- und Borsäure (natürliche 
Bestandteile), sowie von schwefliger Säure (herrührend vom Schwefeln 
des Hopfens) können im Bier vorkommen, doch sollte der S02-Gehalt 
für 200 g Bier nicht mehr betragen als 10 mg BaS04 entspricht. 

Außer den bereits erwähnten Verfälschungen kommen noch als 
solche in Betracht: das Vermischen einer besseren Biersorte mit einer 
geringwertigen, das auch als Nachmachung angesehen werden kann; 
Zusatz von Neigen- oder Tropf- oder abgestandenem oder von in anderer 
Weise verdorbenem Bier zu frischem Bier 2); Zusatz von Alkohol, Wasser 
oder Zucker (letzterer darf untergärigem Bier überhaupt nicht zugesetzt 
werden, obergärigem nur im Reichsbrausteuergebiet), ferner von Glyzerin, 
Süßholz 3), lösliche Klärmittel wie Gelatine, Karagheen, Hopfenersatz
(Bitter-) stoffe; Nachmachungen von Bier sind bisher nur vereinzelt 
vorgekommen. 

Die sog. Champagnerweiße ist nach herkömmlicher Sitte ober
gäriges Weißbier. Die mißbräuchliche Übertragung dieser Bezeichnung 
auf bierähnlich aussehende Brauselimonaden ist unstatthaft. "Pilsener", 
"Münchener" usw. sind Ursprungsbezeichnungen, aber "Berliner Pil
sener", "Pilsator" u. dgl. sind erlaubte Bezeichnungen (Urt. d. Reichsger. 
v. 19. April 1912, Auszüge 1917. 9. 152). Falschbenennungen kann neuer
dings durch die Verordnung gegen irrefiihrende Bezeichnungen ent
gegengetreten werden. 

Als verdorben ist ein Bier zu bezeichnen, welches einen sauren 
und schlechten Geschmack hat, dessen Säuregrad (Azidität) 3 ccm 
Normalalkali pro 100 g Bier überschreitet und in dessen Bodensatz 
sich neben Hefe viele Säurebakterien nachweisen lassen. Bei obergärigem 
Biere ist das über den Gesamtsäuregehalt Gesagte zu berücksichtigen. 
Neutralisationsmittel sind Fälschungsmittel und auch nach dem Sinne 
der Biersteuergesetze nicht zulässig I). 

Schal nennt man ein Bier, das viel CO2 verloren, also längere Zeit 
ohne Verschluß gestanden hat und weniger als 0,2°/0 CO2 enthält. Solches 
Bier kann nicht mehr als normales Genußmittel angesehen werden. 
Im allgemeinen ist untergäriges Bier völlig klar; bei stärker eingebrauten 
Sorten kommt leichter Hefeschleier vor, jedoch darf derselbe nicht so 
stark sein, daß sich nach Ablauf von 24 Stunden merkliche Hefemengen 
absetzen. 

') Rcichsger.-Urt. vom 3. Juli 1906; Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. 
Genußm. 1907. 13.300; Urt. d. Ldg. Amberg v. 24. April 1910; Auszüge 1917. 
Il. 132. Salicylsäurezusatz ist bei Exportbieren gestattet, die nach Ländern 
gesandt werden, in welchen ein solcher erlaubt ist. 

') Reichsger. I. Urteil vom 1. 10. 1885; 11. Urteil vom 29. 11. 1889. 
') Urteil des Landger. Leipzig und des Reichsgerichts. Zeitsehr. f. U. N. 

1910. 20, Beiheft 329. 
') Neuere Urteile Regensburg 1908; Schweinfurt 1912, Auszüge 1917. 

9. 129. 



390 Ch~mischer Teil. 

Hefetrübc Biere sind meist auch sauer. Derartige Biere gelten 
als verdorben. Gewisse Biersorten, wie Lichtenhainer, Berliner Weiß· 
bier üsw. sind mit Hefetrübung zulässig. 

Als verdorben gilt auch sog. Neigen·, Tropf., Faßrestbier. 
Gesundheitsschädlichkeit kann durch. giftige Hopfenbitterersatz. 

stoffe (Colchicin, Pikrinsäure), Metalle (z. B. Blei, Zinn aus Druckleitungen, 
Bleischrot, wie solches zum ReInigen von Bierflaschen schon verwendet 
wurde), hervorgerufen sein. Für Bierleitungen dürfen nur Röhren aus 
reinem, in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als einen Gewichtsteil Blei 
enthaltendem Zinn verwendet werden. Eb~nso -müssen Spundaufsätze 
oder Anstichhähne, Stecherrohre (auch Stocherrohre) und Zapfhähne 
beschaffen sein. Der zwischen dem Spundaufsatz und dem Bierfange 
befindliche Teil der Leitungen für gasförmige Kohlensäure oder für die 
Druckluft muß aus bleifreiem Zinn bestehen. Die Kontrollnäche bei 
Kontrollvorrichtungen (.hähnen) muß durchweg gleichmäßig mit einem 
starken Überzug von reinem, in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als einen 
Gewichtsteil Blei enthaltendem Zinn versehen sein (vgl. preuß. Normal· 
entwurf betr. die Einpchtung und den Betrieb von Bierdruckvorrich· 
tungen vom 30. Januar 1909 nebst Ausführimgsanweisung, nebst Erlaß 
betr. Ergänzungen des Normalentwurfs vom 30. April 1912 1) Sowie 
das Gesetz betr. den Verkehr mit blei· und zinkhaltigen Gegenständen 
vom 25. Juni 1887). 

Die Verwendung von schädlichen Bitterstoffen dürfte kaum mehr 
vorkommen, die Gesundheitsschädlichkeit eines Bieres im allgemeinen 
auf zufälligen Verunreinigungen und Unachtsamkeit beruhen. 

XX. Wein, weinähnliche und weinhaltige Getränke. 
Vorbemerkung über die Untersuchung des Weinmostes und die 

Weinverbesserung. 
Die Untersuchung 2) des süßen Mostes bleibt meistens auf die Be· 

stimmung des Zuckers und der Säure, die des angegorenen Mostes außer· 
dem auf die Bestimmung des Alkohols beschränkt. 

1. Der Zucker- und Extraktgehaltwird in süßen Mosten für prak. 
tische Zwecke hinreichend genau durch Ermittelung des spezifischen 
Gewichtes gefunden; hierzu dienen in der Praxis sog. Mostwagen von 
Oechsle, Schmidt·Achert, v. Babo, Wagner u. a. 

a) Die Oechslesche Mostwage gibt die Grade 51-130, die den 
spezifischen Gewichten von 1,051-1,130 entsprechen, an. Die Sch mid t· 
Achertsche Wage gibt außer den Oechsleschen Graden noch die 
Zuckerprozente an. 

') Zeitsehr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1912, 451, 460, 466. Der Entwurf 
bezieht sich im wesentlichen auf die technische und hygienische Prüfung der 
BierdruCkapparate. 

') Siehe die Beschlüsse der Kommission für Bearbeitnng der WeInstatistik. 
(Zeitschr. f. anlllyt. Chemie 1893. 32. 648). über die Ergebnisse der Weinmost
untersuchungen werden ebenso wie über die dEl'r vergorenen 'Veine der deutschen 
WeInbaubezirke durch das Kaiserl. Gesundheitsam.t alljährlich fortlaufend 
Berichte gesammelt und veröffentlicht (Kommission für Weinstatistik). Vgl. 
Arbeiten a. d. Kaiserl. Gesundh.-Amt sowie Zeitschr. f. U. N. 
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b) Die' v. Babosche oder Klosterneuburger Wage ist ein SaccharI
meter mit mrekter Anzeige dl'r Zuckerprozente. 

c) Die 'Vagncrsche Mostwage ist mit einer willkürlichen Teilung 
verschen. 

d) Das Ballingsche Saccharimeter gibt den Extraktgehalt der 
Fliissigkeiten an. 

Die Feststellung geschieht bei 15° C. Der Most ist vor dem 'Vägl'n zu 
filtrieren. Zur Konservierung des Mostes setzt man 3 Tropfen Formalin zu 
'I. I Most zu. Der Extrakt, Trockensubstanz· und Zuckergehalt ist aus dcr 
Tabelle (S. 671), welche die entsprechenden Zuckermengen bzw. eine vergleichende 
Zusammenstellung der Angaben der vier Mostwagen a.ngibt. zu entnehmen. 
In der Praxis berechnet man den Zuckergehalt (= kg in 100 I). indem man die 
ermittelten Oechslegrade durch 4 dividiert und von dem erhaltenen Resultat 
in guten Jahren 2, in geringen 3 abzieht. 

Genau wird der Zuckergehalt sowie auch Sa,echarosezusatz usw. nach 
dem Kupferreduktionsvcrfahren als Invertzuckl'r nach i\feißl oder auch mit 
Hilfe der Polarisation bestimmt (siehc "Wein"). 

Aus 100 Teilen Zucker entstehen etwa 45-46 Teile Alkohol. 
In angegorenen Mosten bestimmt man den Alkoholgehalt" wie bei 

Wein S. 395 angegeben, uud die ursprünglichen Oceh~le-Gradc wie folgt: 
Zu den direkt gefundenen Oechsle-Graden deR angegorenen Mostes 

wird das Zehnfache der gefundenen GranuJ\c Alkohol in 100 ccm Most hinzu
gezählt '), 11-. B.: 

direkt gefundenc Oechslc -Grade "" 80,4 
Alkohol gefunden 0,94 x 10 9,4 

----- ---~----

Urspr. Oechsle-Grade = 89,8 
Ist die Gärung schon weit fortgeschritten, so daß das Gewicht weniger 

als ,111' Occhsle beträgt, so läßt man den Most yollends ganz vergären und fl,ndet, 
das ursprüngliche Mostgewicht durch Multiplikation des Alkoholgehaltes mit 10. 

2. Gesamtsäure wie bei Wein S. 298. 
Außerdem können noch folgende Bestimmungen in Betracht kommen: 
3. Spezifisches Gewicht des filtrierten l\Iostes pyknometrisch wie bei 

Wein S. 394. 
4. Trockens ubstanz. Man bestimmt das spezifische flewicht nach Ziff. 3, 

des ang{',g"orenen Mostes wie bei Wein nach der Methode der indirekten Extrakt
bestimmung und entnimmt den Troekensubstanzgehalt aus der Tabelle von 
Halenke und l\IösIinger S. 671. l' Oechsle = annähernd 0,2;:;°/, Trocken· 
substanz. 

5. Weinstein } 
6. Phosphor.ü,UI'e wie bei 'Wein, Fruchtsäften usw. 
7. Mineralbestand teile 
8. KOllservicl'ungslllittcl (siehe Milch, auch bei Bier, "lein, Frucht· 

Häften, Fleisch); kommcn bei pa,stcul'isicrten Trauben· und Obstsäften (alkohol· 
freien Getränken) in Betracht. 

Zur gesetzlich erlaubten Wcinverbcsserung gemäß § 3 des 
Weillgesetzes vom 7. April 1909 (~ichc S. 765), sowie zur Umgärung 
eIer Weine geben die von P. Kulisch herausgegebene Anleitung sowie 
die von C. v. d. Heide und Jako b verfaßte Schrift, "Praktische 
Übungen in der Wein chemie und Kellerwirtschaft" und die Ausführungen 
Günthers in v. Buchkas "Das Lebensmittelgewerbe", S. 660 u. ff. 
eingehende Aufschlüsse. Man unterscheidet Trockenzuckerung und Ver
besserung mit Zuckerwasser (Gallisieren), erstere findet im allgemeinen 
seltener statt. Der mutmaßliche natürliche Säurerückgang 2) beträgt 

') Begründung dieser ßerechnungsweise Zeitsehr. f. analyt. Chemie 1893. 
:12. 648; Zeitschr. f. U. N. 1910. 20. :H2. 

') Einen Teil der ursprünglichen Säure kann man auch durch Entsäuern 
(Chaptalisieren) entfernen. Zur Entsäuerung eines Hektoliters "-ein nehme 
man für jedes zu entfernende 1°' .. Säure 66,6 g CaCO, oder 92,0 Ir K,OO,. 



392 Ohemischer Teil. 

etwa 4--5°/00 uud muß bei der Berechnung des Zuckerwasserzusatzes 
berücksichtigt werden. Auch beim Umgären älterer Weine muß man 
mit Säurerückgang rechnen. Die Verbesserung der Moste und das Um
gären der Weine soll nur unter Wahrung des Charakters der Weine statt
finden, weshalb keine zu weitgehende Verdünnung und keine übermäßige 
Erhöhung des Alkoholgehaltes stattfinden soll. Im übrigen ist die 
Höchstgrenze des Zuckerwasserzusatzes durch das Weingesetz festgesetzt; 
cr darf nicht mehr als 20% der Gesamtmenge betragen. Es dürfen nur 
Naturweine (-Moste, -Maischen) gezuckert werden. Siehe auch S. 439. 

Eingedickter Traubenmost wird nach entsprechender Verdünnung, 
dcren Höhe nach Feststellung des Wassergehaltes des eingedickten Mostes unter 
Zugr1indelegung des Gehaltes von Most ähnlicher Art festzustellen ist, In der
selben Weise wie frischer Most Untersucht. 

Die Beurteilung von Weinmost erfolgt na.ch den Vorschriften 
des Weingesetzes. Näheres iat am Schlusse ces Abschnitus Wein 
ausgeführt. 

I. Wein. 

Amtliche Anleitung l ) zur Untersuchung des Weines vom 2;'). Juni 1896. 

A. Vorschriften für die Entnahme') und Bezeichnung, für das Aufbewahren 
und Einsenden von Wein zum Zwecke der chemischen Untersuchung. 

1. Von jedem Wein; welcher einer chemischen Untersuchung unterworfen 
werden soll, ist eine Probe von mindestens 11/. Liter zu entnehmen. Diese 
Menge genügt für die In der Regel auszuführenden Bestimmungen (siehe Nr. 5). 
Der Mehrbedarf für anderweite Untersuchungen ist von der Art der letzteren 
abhängig. 

2. Die zu verwendenden Flaschen und Korke müssen vollkommen rein 
sein. Krüge oder undurchsichtige Flaschen, in welchen -etwa vorhandene Un
reinlichkeiten nicht erkannt werden können, dürfen nicht verwendet werden. 

3. Jede Flasche ist mit einem das unbefugte Öffnen verhindernden Ver
schlusse und einem anzuklebenden Zettel zu versehen, auf welchem die zur 
Feststellung der Identität notwendigen Vermerke angegeben sind. Außerdem 
ist gesondert anzugeben: die Größe und der Füllungsgrad der Fässer und die 
äußere Beschaffenheit des Weines; insbesondere ist zu bemerken, wie weit 
etwa Kahmbildung eingetreten ist. 

4. Die Proben sind sofort nach Entnahme an die Untersuchungsstelle 
ZU befördern; ist eine als~aldige Absendung nicht ausführbar, so sind die Flaschen 
ah einem vor Sonnenlicht geschützten, kühlen Orte liegend a.ufzubewahren. 
Bei Jungweinen ist wegen ihrer leichten Veränderlichkeit auf besonders schnelle 
BeförderUng Bedacht zu nehmen. 

5. Zum Zweck der Beurteilung der ·Weine sind die Prüfungen und Be
stimmungen in der Regel auf folgende Eigenschaften und Bestandteile jeder 
Weinprobe zu erstrecken '): 

1. Spezifisches Gewicht, 2. Alkohol, 3. Extrakt, 4. Mineralbestandteile, 
5. Schwefelsäure bei Rotweinen, 6. Freie Säuren (Gesamtsäure), 7. Flüchtige 

1) Mit zahlreichen Literaturangaben sowie Bemerkungen und Ergänzungen 
der Verf. Die Untersuchung ist mit amtlich geeichten Meßgefäßen auszuführen. 

') Anweisung zur Probeentnahme und Feststellung der Gleichartigkeit 
der Sendungen von Wein für die Zollbehörden siehe die neue Weinzollordnung 
vom 29. VI. 1910, S. 789. 

Betreffs Entnahme von WAlin aus Fässern sei auf die Beobachtungen 
voo. Meißner, .Kulisch, Baragiola und Mallmann, Zeitschr. f. U. N. 1907. 
"111. 292 u. 1910. 19. 399 verwiesen .. 

') Neuerdings kommt ma.n mit diesen Bestimmungen beim Nachweis 
von Verfälschungen nicht mehr aus. Das Nähere ergibt sich aus den nach
stehenden Untersuchungsmethoden sowie aus der Beurteilung. 
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Säuren, 8. Nichtflüchtige Säuren, 9. Glyzerin, 10. Zucker, 11. Polari~ation, 
12. Unreinen Stärkezucker, qualitativ, 13. Fremde Farbstoffe bei Rot.weinen. 

Unter besonderen Verhältnissen sind die Prüfungen und Bestimmungen 
noch auf nach bezeichnete Bestandteile auszudehnen: 

11. Gesamtweinsäure, freie Weinsteinsäure, ""einstein und an alkalische 
Erden gebundene Weinsteinsäure, 15. Schwefelsäure bei Weißweinen, 16. Schwef
lige Säure, 17. Saccharin, 18. Salicylsäure, qualitativ, 19. Gummi und Dextrin, 
qualitativ, 20. Gerbstoff, 21. Chlor, 22. Phosphorsäure, 23. Salpetersäure, quali
tativ, 2!. Barium, "5. Strontium,' 26. Kupfer. 

Die Ergebnisse der UnterHuchllngen sind in der angegebenen Reihenfolge 
aufzuführen. Bei dem Nachweis und der Bestimmung solcher \Veinbestand
teile, welche hier nicht aufgeführt sind, ist stets das angewandte rntersuclnmgs
verfahren anzugeben. 

6. Als Normaltemperatur wird die Temperatur von 15' C festgesetzt: 
mithin sind alle im folgenden vorgeschriebenen Abmessungen des "'. eines 
bei dieser Temperatur vorzunehmen und sind die Ergebnisse hierauf zu be-
7.iehen. Trübe ""eine sind vor der Untersuchung zu filtrieren; liegt ihre Tem
peratur unter 15 8 0, so sind sie vor dem Filtrieren mit den ungelösten Teilen 
auf 15° 0 zu erwärmen und umzuschütteIn. 

7. Die Mengen der Weinbestandtei1le werden in der \Veise aus
gedrückt, daß angegeben wird, wie viel Gramme des gesuchten Stoffes 
in 100 ccm \Vein von 15' 0 gefunden worden sind.-

Bemerkungen betreffend die Entnahme und Untersuchung 
der Auslandweine im zolltechnischen Interesse 1). 

Der Umfang der Analyse ist durch den Nachtrag Anlage 2 zur Wein-Zollord
nung vom 17. Juli 1909 vorgeschrieben (siehe S. 792). E~ sollen danach 
fünf vom Hundert der eingehenden Weine genauer analysiert und insbesondere 
auf verbotene Stoffe (§§ 10,16 des Weingesetzes) geprÜft werden, wobei nament
lich clen Stoffen Aufmerksamkeit zu schenken ist, die in dem betreffenden 
Auslande gestattet, nach der deutschen Gesetzgebung aber verboten sind. 
Es sind daher für diese Untersuchungen Stichprüfungen auszuwählen. Die Wahl 
dieser Prüfungen soll nicht schematisch geschehen, sfJndern ist der Bereitungs
weise der betreffenden \Veine bzw. den Gepflogenheiten des Landes bei der 
Weinbereitung und dem vorliegenden analytischen Bilde anzupassen. Zum 
Beispiel wäre dem Rinne und Zwecke der \Veinzollordnung nicht entsprochen, 
wenn ein Rotwein, von dem man schon ~;eiß_ daß er eine gewisse Menge Schwefel
säure enthält, auf Barium und Strontium geprüft wurde. 

Auf Fluorzusatz wird man namentlich solche Weine prüfen, bei deren 
Herstellung die Gärung unterbrochen worden ist, also z. ß. bel Samosweinen, 
spanischen und griechischen Süßweinen; bei solchen Weinen aber, die schon 
ein anderes Konservierungsmittel enthalten, z. ß. den weißen Bordeauxweinen, 
die durch große Mengen von schwefliger Säure stumm gemacht werden, dürfte 
eine Prüfung auf Fluor kaum Erfolg haben. Bei der Prüfung auf extrakt
vermehrende Zusätze sind vor allem die Verschnittweine ins Auge zu fassen, 
da bei diesen der ermäßigte Zollsatz von einem Mindestgehalt an Extrakt ab
hängig gemacht wird (2,8 g in 100 cem). Da für diese Weine auch eine Mindest
grenze tür den Alkohol gezogen ist, so wäre die Möglichkeit einer Spritung 
im Auge zu. behalten. 

Auf Mineralstoffzusätze, die nach '§ 13 b verboten sind, zu prüfen, gibt 
auffällig hoher Asehengehalt, wie man ihn namentlich bei Malaga und fran
zösischen Rotweinen öfters findet, Veranlassung. Verschiedene stoffe ver
raten sieh unter Umständen dem geübten Geschmack; ein nur geringer Kupfer
gehalt gibt dem Wein ein«.>n ausgesprochenen metallischen Beigeschmack. Zu
sätze von 0,1 -Ameisensäure und kleinen Mengen freier Weinsäure verraten 
sich mitunter im Geschmack_ 

') 'Weinhaltige Getränke, wie Wermutwein, unterIlegen nicht den Ein
fuhrbeschränkungen der Welnzollardnung. 
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B. Ausführung der Untersl,\chungen. 

Vorprüfung. Bei allen Untersuchungen, besonders bei gerichtlichen, 
ist auf die Art der Verpackung, die Flaschen-Bezeichnung und vor
handenes Siegel Rücksicht zu nehmen. 

Ferner ist zu berücksichtigen: 
a) bie Farbe. 
b) Die Klarheit. Ist der Wein klar, so bringt man etwa 20 ccm 

desselben in ein etwa ioo ccm fassendes Kölbchen, schüttelt den Wein 
öfters mit Luft, läßt 12-24 Stunden unbedeckt stehen und beobachtet, 
ob sich die Farbe des Weines nicht ändert (Braunwerden, Schwa·tz
werden des Weines). 

Ist der Wein trüb, so gibt man eine Portion des Weines in ein 
Spitzglas, läßt ruhig absitzen und unterwirft den Bod~nsatz der mikro· 
skopischen Prüfung; auch kann man den Wein filtrieren. 

Weinproben in halbgefüllten Flaschen, welche eine weiße Kahm
haut zeigen, sind als verdorlkn anzusehen bzw. nur in gewisser Richtung 
zur Analyse verwendqar, da eine teilweise Zersetzung von Weinbestand
teilen durch den Kahmpilz nicht ausgeschlossen ist. 

c) Geschmack und Geruch. ~üfung auf erhebliche Mengen unver
gorenen Zuckers, Hefegeschmack, Faßgeschmack, Essig-, Milchsäurestich, 
auf abnorm bitteren Geschmack, Böcksern usw. 

1. Bestimmung des spezifischen Gewichtes. 
Das spezifische Gewicht des Weines wird mit Hilfe des Pykno. 

meters bestimmt. 
Als Pyknometer ist ein durch einen Glasstopfen vers<,hließbares oder 

mit becherförmigem Aufsatz für Korkverschluß versehenes Fläschchen von 
etwa 50 ccm Inhalt mit einem etwa. 6 cm langen, ungefähr in der :Mitte mit einer 
eingeritzten Marke ve~sehenen Halse von nicht mehr als 6 .rum lichter Weite 
anzuwenden. 

Das Pyknometer wird in reinem und trockenem Zustande leer gewogen. 
nachdem es '/.-'/. Stunde im Wagenkasten gestanden hat. Dann wird es, 
gegebenenfalls mit Hilfe eines fein ausgezogenel1" Glockentrichters, bis über 
die Marke mit destilliertem Wasser gefüllt und in ein 'Wasserbad von 15· C 
gestellt. Nach halbstündigem Stehen in dem Wasserbade wird das Pyknometer 
herausgehoben, wobei man nur den oberen leeren Teil des Halses anfa.ßt, und 
die Oberfläche des ~'aBBers auf die Marke eingestellt. Letzteres geschieht durch 
Eintauchen kleiner ~täbchen oder Streifen aus Filtrierpapier '), welche das über 
der :Marke stehende Wasser aufsaugen. Die Oberfläche des Wassers bildet In 
dem Halse des Pyknometers eine nach unten gekrümmte Fläche; man stellt 
die Flüssigkeit in dem Pyknometerhalse am besten in der Welse ein, d&ß bei 
durchfallendem Lichte der schwarze Rand der gekrümmten Oberfläche die 
Pyknometermarke eben berührt. Nachdem man den inneren Hals des Pykno
meters mit Stäbchen aus Filtrierpapier gereinigt hat, setzt man den Stopfen 
auf, trocknet das Pyknometer äußerlich ab, stt>lJt es '/. Stunde in den ~'agen' 
kasten und wägt. Die Bestimmung. des Wasserinhaltes des Pyknometers ist 
dreimal auszuführen und aus den drei Wägungen, das Mittel zu nt>hmen. 

') Man saugt besser oder angenehmer als mit Filtrierpapier' die'über· 
stehende Flüssigkeit mit einer gebogenen zu einer Spitze ausgezogenen feinen 
Glasröhre (Ha.arröhrchen) ab oder umwickelt ein Glasstäbchen mit Filtrierpapier. 
Fär 'die Ausführung mehrerer Bestimmungen empfiehlt sich die Verwendung 
eines Temperierbads mit besonderer Reguliervorrichtung (Bezugsquelle G. Christ, 
& Comp., Berlln-"Veißensee) - Die Temperatur des Temperierbades wird 

zweckmäßig a.uf + 14,8 0 eingestellt. Abweichungen der Temperatur um mehr 
als ± 0.25 0 dürfen nicht stattfinden. 
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Nachdem man das Pyknometer entleert und getrocknet odcr mehrmalA 
mit dem zu untersuchenden Weine ausgespült hat, füllt man es mit dem \Veinc 
und verfährt genau in derselben Weisc wie bei der Bestimmung des ·Wasscr
inhaltes des Pyknometers; besonders ist darauf zu achten, daß die Einstellung 
der Flüssigkeitsoberfläche stets in derselben Weise geschieht. 

Die Berechnung des spezifischen Gewichtes geschieht nach folgcndcr 
Formel. 

Bedeutet: 
a das Gewicht des leeren PyknometeI'tIJ, 
b das Gewicht des bis zur Marke mit Wasser gefüllten Pyknometers, 
c das Gewicht des bis zur Marke mit Wein gefüllten Pyknometers, 

so ist das spezifische Gewicht s des "'eines bei 15' C, bezogen auf "'asscr von 
derselben Tempcratur: 

C-(l 
S = b-a' 

Der Ncnner dieses Ausdrucks, das Gewicht des \Vasserinhaltes des pykno· 
meters, ist bei allen Bestimmungen mit demselben Pyknometer gleich; wenn 
das Pyknometer indessen längere Zeit in Gebrauch gewesen ist, müssen die Ge· 
wichte des leeren und des mit Wasser gefüllten Pyknometers von neuem bestimmt 
werden, da sich diese Gewichte mit der Zeit nicht unerheblich ändern können. 

Bemerkung: Die Berechnung wird wesentlich erleichtert, wenn 
man ein Pyknometer anwendet, welches bis zur Marke genau 50 g Wasser 
faßt. Das Auswägen .tes Pyknometers geschieht in folgender ·Weise. Man be
stimmt das Gewicht des Pyknometers in leerem, reinem und trockenem Zu
standc, wägt dann genau 50 g Wasser ein, stellt das Pyknometer 1 Stunde 
in ein Wasserbad von 15° C und ritzt lI,n der Oberfläche der Flüssigkeit im 
Pyknometerhalse eine Marke ein. Das Auswägen des Pyknometers muß 
stets von dem Chemiker selbst ausgeführt werden. Bei Anwendung eines 
gonau 50 g 'Vasser fassenden Pyknometers ist in der oben gegebenen Formel 
b-a = 50 und s = O,02.(c-a). 

2. Bestimmung des Alkohols. 
Der zum Zweck der Bestimmung des spezifischen Gewichtes 

(Kr. 1) im Pyknometer enthaltene Wein wird in einen Destillierkolben 
von 150-200 ecm. Inhalt übergeführt und das Pyknometer dreimal 
mit wenig Wasser ·nachgespiilt. Man gibt zur Verhinderung etwaigen 
Schäumens ein wenig Tannin 1) in den Kolben und verbindet diesen 
durch Gummistopfen und Kugelröhre mit einem Liebigscheu Kühler 2); 
als Vorlage benutzt man das Pyknometer, in welchem der Wein abge
messen worden ist. Nunmellr dejltilliert man (indem man einen lang aus
gezogenen Glockentrichter auf das Pyknometer aufsetzt und den Trichter 
mit einer Pappscheibe, durch welche das Ende des Destillationsrohrs hin
durchführt, bedeckt), bis etwa 35 ecm Flüssigkeit übergegangen sind, 
füllt das Pyknometer mit Wasser bis nahe zum Halse auf, mischt durch 
quirlende Bewegung so lange, bis Schichten von verschiedener Dichtig
keit nicht mehr wahrzunehmen sind, stellt die Flüssigkeit -1/2 Stunde 
in ein Wasserbad von 150 C und fügt mit Hilfe eines Haarröhrchens 
vorsichtig Wasser von 150 C zu, bis der untere Rand der Flüssigkeits
oberfläche gerade die Marke berührt. Dann trocknet man den leeren 
Teil des Pyknometerhalses mit Stäbchen aus Filtrierpapier, wägt und 
berechnet das spezifische Gewicht des Destillates in der unter NI'. 1 
angegebenen Weise. Die diesem spezifischen Gewichte entsprechenden 

') Ein Neutralisieren b7.w. schwaches Alkalischmachen ist bisweilen 
nötig; z. B. bei essigstlchigen Weinen. 

') Für die Ausführung mehrerer Bestimmungen nebeneinander werden 
mehrere Kühler zu einem Apparat vereinigt. Solehe Apparate sind käuflich. 
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Gramme Alkohol in 100 ccm Wein werden aus der zweiten Spalte der 
als Anlage beigegebenen Tafel I (S. 672) entnommen. 

Anmerkung: Betr. Untersuchung von Verschnittweinen auf Alkohol 
vgl. S. 794. 

3. Bestimmung des Extraktes (Gebaltes an Extraktstolfen). 
Unter Extrakt (Gesamtgehalt an Extraktstoffen) im Sinne der 

Bekanntmachung vom 29. April 1892 1 ) (Reichs·Gesetzbl. S. 600) sind 
die ursprünglich gelöst gewesenen Bestandteile des entgeisteten und 
entwässerten ausgegorenen Weines zu verstehen. 

Da das für die Bestimmung des Extraktgehaltes zu wählenQe 
Verfahren sich nach der Extraktmenge richtet, so berechnet man zu· 
nächst den Wert von x aus nachstehender Formel: 

x = 1 + s - SI' 

Hierbei bedeutet 
s das spezifische Gewicht des Weines (nach Nr. 1 bestimmt), 
SI das spezifische Gewicht des alkoholischen, auf das ursprüng

liche Maß aufgefüllten Destillats des Weines (nach Nr. 2 
bestimmt). 

Die dem Werte von x nach Maßgabe der Tafel (8. 675) ent· 
sprechende Zahl E 2) wird aus der zweiten Spalte dieser Tafel entnommen. 

a) Ist E nicht größer als 3, so wird die endgültige Bestimmung deS 
Extraktes in folgender Weise ausgeführt. Man setzt eine gewogene Platin· 
schale von etwa 85 mm Durchmesser, 20 mm Höhe und 75 ccm Inhalt, welche 
ungefähr 20 g \\iegt '), auf ein Wasserbad mit lebhaft kochendem Wasser und 
läßt aus einer Pipette 50 ccm Wein von 15° C in dieselbe fließen. Sobald der 
Wein bis zur dickflüssigen Beschaffenheit eingedampft ') ist, setzt man die 
Schale mit dem Rückstande 2'/, Stunden in einen Trockenkasten, zwischen 
dessen Doppelwandungen Wasser lebhaft siedet, läßt dann im Exsikkator er
kalten und findet durch Wägungen den genauen Extraktgehalt. 

(Der Trockenkasten soll die von W. Möslinger angegebene Konstruktion 
(Forschungsber. 1896.3.286) besitzen. Am meisten ist der von Omeis empfoh
lene Weintrockenschrank mit 4 Zellen von je 10 cm Tiefe, 10 cm Breite und-
5 cm Höhe im Gebrauche. Die Schalen müssen darin a,uf 10 mm hohen Draht· 
gestellen stehen.) 

b) Ist E größer als 3, aber kleiner als 4, so läßt man aus einer 
Bürette in die beschriebene Platin schale eine so berechnete Menge Wein 
fließen, daß nicht mehr als 1,5 g Extrakt zur Wägung gelangen, und 
verfährt weiter, wie unter Nr. 3a angegeben. 

Berechn ung zu a und b. Wurden aus a Kubikzentimeter Wein b Gramm 
Extrakt erhalten, so sind enthalten: 

x = 100 l:J Gramm Extrakt in 100 ccm Wein. 
a 

c) Ist E gleich 4 oder größer als 4, so gibt diese Zahl endgültig 
die Gramme Extrakt in 100 ccm Wein an. 

') Die Bekanntmachung ist zwar außer Kraft: die Begriffsbe~timmung 
für "l<:xtrakt" hat aber heute noch dieselbe Bedeutung. 

') E = indirekt ermittelter Extraktgehalt. 
') Solche Platin sc haien heißen allgemein .. "'einschalen ". 
') Nach etwa 40 Minuten; sobald der Wein dickflüssiger wird, soll man 

durch äfteres Neigen der Schale nach allen Seiten nach Möglichkeit dafür sorgen, 
daß alle Teile des Schaleninhaltes durch den noch herumfließenden Anteil immer 
aufs neue benetzt werden bis zum Eintritte des Endpunktes der Verdampfung, 
d. h. wenn nur noch' sehr langsam Tropfen fließen können (W. MöslinS"er). 
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Um 'demgemäß den Extraktgehalt des vergorenen Weines (siehe 
Nr. 3, Absatz 1) zu ermitteln, sind die bei der Zuckerbestimmung (vgL Nr. 10) 
gefundenen Zahlen zu Hilfe zu nehmen. Beträgt danach der Zuckergehalt 
mehr als 0,1 g in 100 ccm Wein, so i~t die darüber hinausgehende Menge von 
der nach Nr. 3a, 3b oder 3'c gefundenen Extraktzahl abzuziehen. Die ver
bleibende Zahl entspricht dem Extraktgehalt des vergorenen Weines '). 

4. Bestimmung der lUineralbestandteile (und Alkalität) 2). 
Enthält der Wein weniger als 4 g Extrakt in 100 CCln, so 

wird der nach Nr. 3a oder 3 b erhaltene Extrakt vorsichtig verkohlt, 
indem man eine kleine Flamme unter der Platinschale hin- und her
bewegt. Die Kohle wird mit einem dicken Platindraht zerdrückt und 
mit heißem Wasser wiederholt ausgewaschen; den wässerigen Auszug 
filtriert man durch ein kleines Filter von bekanntem, geringem Aschen
gehalte in ein Bechergläschen. Nachdem die Kohle vollständig aus· 
gela.ugt ist, gibt man das Filterchen in die Plntinschale zur Kohle, trocknet 
beide und verascht sie vollst ändig. Wenn die Asche weiß geworden ist, 
gießt man die filtrierte Lösung in die Platinschale zurück, verdampft 
dieselbe zur Trockne, benetzt den Rückstand mit einer Lösung von 
Ammoniumkarbonat, glüht ganz schwach, läßt im Exsikkator erkalten 
und wägt. 

Enthält der Wein 4 g oder mehr Extrakt in 100 ccm, so 
verdampft man 25 ccm des Weines in einer geräumigen Platinschale 
und verkohlt den Rückstand sehr vorsichtig; die stark aufgeblähte 
Kohle 3) wird in der vorher beschriebenen Weise weiter behandelt. 

Berechnung: Wurden aus a ccm Wein b g Mineralbestandteile er
halten, so sind enthalten: 

x = 100 ~ Gramm Mineralbestandteile in 100 ccm Wein. 
a 

Bestimmung der Alkalität (gesamten und wasserlöslichen) der 
Asche 4) siehe S. 416 bei der Bestimmung der freien Weinsteinsäure, 
sowie unter Abschnitt Fruchtsäfte. Die Neutralisierung soll besser 
mit Schwefelsäure als mit Salzsäure stattfinden. Tüpfelprobe mit 
Lackmus. 

'lk \... f I Gesamtalkalität X 0,1 ..... . alt a t s a (t 0 l' = -----=c:-:---,---:-:----::--::-
Mineralstoffgehalt 

Aschenanaly~e nach dem allgemeinen Untersuchungsgang S. 33. 

') Nach den Angaben von O. Krug, Zeitschr. f. U. N. 1907. 14. 117 
soll man das Aussehen des Extraktes als Anhaltspunkt zur Beurteilung der 
Reinheit des Weines benützen können; besonders soll rauher, körniger und 
trockener Extrakt auf Tresterwein deuten. 

') Bei der Veraschung mögen nachstehende "'inke beachtet werden. Ver· 
brennung bei niedriger Temperatur mittels Pilzbrenner; der Boden der Schale 
darf nicht ins Glühen kommen, beim Nachlassen der Rauchentwickelung wird 
die Bunsenflamme allmählich vergrößert. Nachdem die Rauchentwickelung 
vorbei ist, wird ein blanker Nickeldeckel a.ufgelegt (Zweck: Zusammenhalten 
der Hitze; Schutz gegen Verunreinigungen von außen; Erkennung von etwaigen 
Alka.Jidämpfen [Beschlag]). 

') Vorsichtig verfahren! Bei zuckerreichen \\'einen nur 20-25 ccm in 
Arbeit nehmen oder ma.n kann zur Vermeidung von Verlusten, sofern es die 
Zeit gestattet, erst den Zucker durch Zusatz von etwas Hefe vergären. 

') Siehe auch den Beschluß der amtlichen Kommission f. 'Veinstatistik, 
Arb. a. d. Kaiserl. Gesundh.·Amte 1910. 3G. 1; Zeitschr. f. U. N. 1911. 22. 426. 
Es soll die wasserlösliche Alkalität neben der Gesamtalkalität angegeben werden. 



Chemisclwr Teil. 

ö. Bestimmung der Schwefelsäure in Rotweinen. 
50 ccm Wein werden in einem Becherglase mit Salzsäure angesäuert 

und auf einem Drahtnetz bis zum beginnengen Kochen erhitzt; darin 
fügt mall heiße Chlorbariumlösung (1 Teil Kristallisiertes Chlorbarium 
in l() Teilen destilli~rtem Wasser gelöst) zu, bis kein Niederschlag mehr 
entsteht. Man läßt den Niederschlag absitzen und prüft durch Zusatz 
eines Tropfens Chlorbariumlösung zu der über dem Niederschlage stehen
den klaren FlUssigkeit, ob die Schwefelsäure vollständig ausgefällt ist; 
Hierauf kocht man das Ganze nochmals auf, läßt dasselbe 6 StUnden 
in der Wärme stehen, gießt die klare Flüssigkeit durch em Filter von 
bekanntem Aschengehalte, wäscht den im Becherglase zurückbleibenden 
Niederschlag wiederholt mit heißem Wasser aus, indem man jedesmal 
absetzen läßt und die klare Flüssigkeit durch das Filter gießt, bringt 
zuletzt den Niederschlag 1) auf das Filter und wäscht so lange mit heißem 
Wasser, bis das Filtrat mit Silbernitrat keine Trübung mehr erzeugt. 
Filter und Niederschlag werden getrocknet, in einem gewogenen Platin· 
tiegel verascht und geglüht; hierauf befeuchtet man den Tiegelinhalt 
mit wenig Schwefelsäure, raucht letztere ab, glüht schwach nach, läßt 
im Exsikkator erkalten und wägt. 

Berechnung: 'Vurden aus 50 cem Wein a GramID Bariumsulfat erhaiten, 
so sind enthalten: 

x = 0,6869 a Gramm Schwefelsäure (SO.) in 100 eem Wein. 
Diesen x Gramm Schwefelsäure (SO.) in 100 ccm Wein entsprechen: 

y = 14,958 a Gramm Kaliumsulfat (K,SO,) in 1 Liter Wein. 
Bemerkung: Da es in den meisten Fällen darauf ankommt, 

zunächst nur zu erfahren, ob mehr als 0,2% Kaliumsulfat in einem 
Weine vorhanden sind (§ 13 des Weingesetzes und dessen Ausführungs. 
besthnmungen), so schlägt man folgendes abgekürzte Verfahren ein, 
ehe man eine quantitative Bestimmung vornimmt. Man setzt zu 10 ccm 
Wein 2 ccm reine Chlorbariumlösung (bestehend aus 14 g trockenem, 
kristallisiertem BaClz + 2 H 20, unter Zusatz von 50 ecm HCI vom 
spezifischen Gewicht l..!0 zum Liter gelöst) zu, von welcher 1 ccm 
= 0,1 g K ZS04 in lOOccm entspricht,kocht auf,läßtabsitzen (zentrifugiert), 
filtriert und prüft, ob das Filtrat noch eine Fällung mit BaCI! gibt 2). 

Bestimmung des Schwefelsäuregehaltes auf dem Wege der elek~rolytlschen 
Leit,fähigkeit. nach P. Dutoit und 1\>1. Duboux. Siehe die Beschreibung- von 
L. Grünhut, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1913. 62. 241. 

6 • .Bestimmung der freien Säuren (Gesamtsäure) 3). 

') Nach W. Fresenius, Borgmanns An!. zur chem. Analyse des Weine~, 
\Viesbaden, soll man zur Erleichterung des Filtrierens erst einige 'Tropfen 
:N H ,Cl zusetzen. 

') E. Houdard, Berl. Ber. 1882, 264. 
') v. d. Heide und Baragiola ersetzen diese Bezeichnung durch 

"titrierbare Säure" und" berechnen auf Kubikzentimeter Normälll\uge für 
100 ccm. Landw. Jahrbücher 1910. 39. 1021; Zeitschr. t. U. N. 1911. 22. 675. 

Nach Th. Paul und A. Günther ist der Säuregrad des Weines der Aus
druck der Konzentration der darin enthaltenen Wasserstoffionen, ausgedrückt 
in Mlllimolen (Millimoläquivalenten nach v. d. Heide und Baragiola), ge· 
messen an der Geschwindigkeit, mit welcher die einem auf 76° erwärmten Weine 
zugesetzte Saccharosemenge invertiert \\ird. Arb. a. d. Kaiserl. Gesundh.
Amt 1905. 23. 189; 1908. 29. 218; Zeitschr. f. analyt. Chemie 1911. 50. 777; 
Th. Paul, Zeltschr. f. N. U. 1914. 28. 509 sowie in Kerp, Nahrungsmittel
chemie in Vorträgen 1914. 33. 
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25 CClll Wein werden bis zum beginnenden Sieden (nicht stärker!) erhitzt 
und die heiße Flüssigkeit mit einer Alkalilauge 1), welchc nicht schwächer 
als 1hnorlllal ist, titriert. Wird Norlllallauge verwcndct, HO llliissell 
Büretten VOll etwa 10 CCill Inhalt benutzt werdcn, welche die Ab:;chätzung 
von 1/100 ccm gestatten. Der Sättigungspunkt wird durch Tüpfeln auf 
empfindlichem violettem Lackmuspapier 2l-festgestellt; dieser Punkt ist 
erreicht, wenn ein auf das trockene Lackmuspapier aufgesetzter Tropfen 
keine Rötung mehr hervorruft. Die freien Säuren sind als Weinstein
säure zu berechnen. 

Berechnung: Wurden zur Sättigung von 25 ecm \\'ein a ccm '/.-)[ormal
Alkali verbraucht, HO sind enthalten: 

x = 0,075 It Gramm freie Säureu (Gesltmtsäure), als Weinsteinsäure berechnC't, 
in 100, ecm 'Vein. 

Bei Verwendung von '/.-Normal-Alkali lautet die Formel: 

x = 0,1 a Gramm freie Säuren (Gesamt.sä ure), als ". einsteinsäure berechnet, in 
100 ('ern Wein. 

7. ßestimolullg der flüchtigen Siiul'en (Verfahren von Land .. 
mann). 

Man bringt 50 ccm Wein in einen Rundkolben von 200 CClU Inhalt 
und verschließt den Kolben durch einen Gummistopfen mit zwei Durch
bohrungen ; durch die erste Bohrung führt ein bis auf den Boden des 
Kolbens reichendes, dünnes, unten fein ausgezogenes, oben stumpf
winkelig umgebogenes Glasrohr, durch die zweite ein Destillationsauf
satz mit einer Kugel, welcher zu einem Liebigschen Kühler führt. Als 
Destillationsvorlage dient eine 300 ccm fassende Flasche, welche an der 
ejnem Rauminhalt von 200 ccm entsprechenden Stelle eine Marke trägt. 
Die flüchtigen Säuren werden mit Wasserdampf überdestilliert. Dies 
geschieht in der Weise, daß man das bis auf den Boden des Destillier
kolbens reichende enge Glasrohr 3) durch einen Gummischlauch mit einer 
ein Sicherheitsrohr tragenden Flasche in Verbindung setzt, irv welcher 
ein lebhafter Strom von Wasserdampf entwickelt wird. Durch :Er
hitzen des Destillierkolbens mit einer Flamme engt man unter stetem 
Durchleiten von Wasserdampf den Wein auf etwa 25 ccm ein und trägt 
dann durch zweckmäßiges Erwärmen des Kolbens dafür Sorge, daß die 
Menge der Flüssigkeit in demselben sich nicht mehr ändert. Man unter' 
bricht die Destillation, 'wenn 200 ccm Flüssigkeit (nicht mehr, weil 
später merkliche Mengen Milch~äure ins Destillat übcrgehen) übergegangen 
Hind (zweckmäßig 1/2 Stunde). Man versetzt das Destillat mit Phenol
phthalein und bestimmt die Säuren mit einer titrierten Alkalilösung. 
Die flüchtigen Säuren sind als Essigsäure' (C2H40~) zu berechnen. 

Be re eh nun g: Sind" zur Sättigung der flüchtigen Säuren au~ 50 ecm 
\Vein u. Kubikzentimeter '/10 K.-Alkali vel'braucht woiden, so sind enthalten: 

') Haien ke uml Mü~lInger empfehlen Einstel1ung auf Normal·Weln
steinsiiureJösung; 18,75 g = 'I. Aequ. ehern. reiner krlst. b. 100· getrockneter 
Weinsteinsäure. Zeitschr. f. analyt. Chemie 1895. 278. 

t) Oder Azolithruinpapier. 
') Lichte 'Veite der am oberen Endo rechtwinklig umgebogenen Dampf

zuleitllngHl'öhre 4 rum, der Ausströmungsspitze 1 mrn. 
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x = 0,012 a Gramm flüohtige Säuren, als Essigsäure (C,H.O.) ') berechnet, 
in HIO ccm ·Wein. 

Siehe auoh H. Windisoh und Th. Roettgen, Zeitschr. f. U. N. 1911. 
22. 155. 

Bestimmung der fl ü ch ti ge n Säuren des Weines im alkoholischen Destillat 
nach W. Hartmann, Zeitschr. f. U. N. 1916. 31. 10. - Schnellmethode lInr 
Orientierung über den Gehalt an flüohtigen Säuren. 

8. Bestimmung der niehtflüehtigen Säuren 2). 
Die Menge der nichtflüchtigen Säuren im Wein, welche als Wein

steinsäure anzugeben sind, wird durah Rechnung gefunden. 
, 

') Milchsäure soll stets daneben vorkommen. Die Bestimmung dcr 
Milchsäure ist nach Möslingers Entdeckung (Rüokgang der Säure durch 
Zerfall der Äpfelsiiure in Kohlensäure und Milchsäure) für die Weinbeurteilung 
von erhöhter Bedeutung, wenn es sich um alte Weine handelt. 

Methoden zum Nachweis von: W. Möslinger, Zeitschr. f. U. N. 1901. 
4. 1120; Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1903. 371; R. Kunz, Zeitschr_ f. U. N. 
1903. 6. 721 u. 728; A. Partheil, ebenda 1902. O. 1053'; K. WindiJlch, "Die 
chemischen Vorgänge beim Werden des Weines", Festschrift 1905; derselbe, 
"Die chemische Untersuchung des Weines", Verlag J. Springer, Berlin. 

Qualitativer 'Nachweis von Milchsäure: 
1. Nach Deniges (Zeitschr. f. U. N. Ret. 1910. 20. 722) erhitzt man 

0,2 ccm der höchstens O,2'/,igen Milchsäure mit 2 oom Schwefelsäure (S = 1,84) 
2 Minuten im Wasserbade und gibt nach dem Abkühlen 1-"2 Tropfen einer-
5'/.igen alkoholischen Guajakol- oder Kodeinlösung zu. Nach dem Umschütteln 
gibt erstere noch mit 0,01 mg Milchsänre eine schöne fnchsinrote, Kodein eine 
gelbe Färbung. 

2. 10 ccm einer 4'/,igen nach Zugabe von 20 com Was8()r und einigen 
Tropfen FeCI, blau gefärbter Karbolsäure werden durch Milchsäure bis zur 
Gelbfärbnng verändert. 

Quantitative Bestimmung der Milchsäure nach W. Möslinger. 
Aus 50 oder 100 ccm Wein flüchtige Säure mit Wasserdampf abtreiben 

und zurückbleibende Flüssigkeit in Porzellanschale mit Barytwasser bis zur neu
tralen Reaktion gegen Lackmus absättigen. Nach Zusatz von 5-10 ccm 10 'I,iger 
BaCI,"-Lösung auf 25 ccrn eindampfen und mit einigen Tropfen Barytwas8Cr 
aufs neue genaue Neutralität hersteilen. Vorsichtig in kleinen Portionen unter 
Umrühren 95°/.igen AIimhol zusetzen, bis F'!üssigkeit 00. 70-.-80 ccm beträgt, 
den ganzen Inhalt der Porzellanschale nun unter Nachspülen mit Alkobol in 
100 ccm-Kolben überführen, mit Alkohol auffüllen und durch ein trockenes 
Faltenfilter unter Bedecken des Trichters tiltrieren, 80 ccrn des Filtrates (u. Umst. 
auch mehr) unter Zusatz von ~twas Wasser in einer Porzellanschale verdampfen, 
Rückstand dann vorsichtig verkohlen, seine Alkalität in üblicher Weise mit 
'/. N.-HCl bestimmen und in ecru N.-Alkali ausdrücken. 1 ccm Aschenalkalltät 
= 0,090 g Milchsäure, oder wenn diese in Weinsäure umzurechnen ist = 0,075 g 
Weinsäure. 

Diese Methode ist ~e weitaus bequemste und dabei auch befriedigendste. 

') Zitronensäure, Bernsteinsäure,Apfelsäure, "'einsteinsällre, 
Oxalsäure. 

Für den qualitativen Nachweis der Zitronensäure kommen die Methoden 
von W. Möslinger, ZCltschr. f. U. N. 1899. 2. 93 und die von E. Baier und 
P. W. Neumann verbesserte, von Deniges angegebene, Zeitschr. f. U. N. 
1915. 29. 410 in Betracht. Zu ersterer ist namentlich von O. Krug ebenda 
1906. 11. 155, A. Devarda, ebenda 1904. 8.624; Fresenlus und Grünhut, 
Zeitschr. f. analyt. Chemie 1913. 62. 31 Stellung genommen worden. Für die 
quantitative Bestimmung eignet sich bei Abwesenheit anderer organischer 
Säuren das Verfahren von Matteo Spiea (Chem.-Ztg. 1910. 34. 1141), das 
auf der Messung des aus Caleiumzitrat entwickelten Kohlenoxyds beruht. 
Leichter kommt man zum Resultat durch Fällung der Säure als Bariumsalz 
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Bedeutet: 
11. die Gramme freie Säuren In 100 ccm Wein, als Weinsteinsäure be

rechnet, 

und überführung desselben in schwefeL~aures Barium. über die Bestimmung 
und Trennung organischer Säuren (Wein-, Bernstein- und Zitronensäure), Tren
nung der Zitronensäure von Äpfelsäure, Bestimmung der Äpfelsäure bei An
bzw. Abwesenheit von Zitronensäure, Identifizierung der Äpfelsäure vgl. G. 
JÖl'gensen, ZeitschI'. f. U. N. 1907. 13. 241; 1909. 17. 396. 

Nachweis von Zitronensäure nach 'V. Möslinger. 
50 ccm 'Vein auf dem Wasserbade zu dünnem Sirup eindampfen; Rückstand 
unter stetem Rühren anfangs tropfenweise, später in dünnem Strahl mit 95'1, igem 
Alkohol versetzen, bis keine weitere Trübung erfolgt (70-80 eem Alkohol). 
Filtrieren und Alkohol verjagen, Rückstand mit 10 ccm H,O aufnehmen, 5 CClU 

diescl'· Flüssigkeit mit 0,5 ccm Eisessig versetzen und tropfenweise gesättigte 
Lösung von Bleiacetat zusetzen. Bei Anwesenheit von Zitronensäure entsteht 
Fällung oder Trübung, welche sich in der Wärme auflöst, in der Kälte wieder 
erscheint. Um Täuschungen zu entgehen, muß man aber die Flüssigkeit nach 
Anstellen der Reaktion noch siedendheiß filtrieren und das Entstehen des 
Niederschlags im klaren Filtrate während oder nach dem Erkalten beobachten. 
Bei Abwesenheit von 'Weinsäure sollen noch 0,01 g und weniger Zitronensäure 
nachweisbar sein. Nach 0. Krug (I. c.) hat man aber bei Vorhalldensein eines 
Säurerestes von wesentlich mehr als 0,28 (bei viel Äpfelsäure) so zu verfahren, 
daß man den oben nach Möslinger erhaltenen Auszug von 10 ccm so verdünnt, 
daß die Lösungen in demselben Verhältnisse zueinander stehen wie der Mindest· 
säurerest von 0,28 zu dem gefundenen; betrug der Säurerest z. B. 0,56, so sind 
die 10 ccm also auf 20 zu verdünnen. 

Vorhandene "'einsäure muß bei dieser Bestimmung stets erst durch 
Zusatz einer berechneten Menge N.·Alkali bzw. eines kleinen überschusses 
derselben über die gefundene Weinsteinazidität in Weinstein übergeführt werden. 
Der Zusatz hat vor der Fällung mit Alkohol (siehe oben) stattzufinden. 

Statt dieses Verfahrens, das nicht immer zum Ziele führt, kann man 
auch die von E. Baier und P. 'V. Neumann verbesserte Methode von Deniges 
anwenden: 

25 ccm Wein, mit Lauge neutralisiert und mit Essigsäure gegen Lack· 
muspapier sauer gemacht, werden mit 3 g Blutkohle (frei von CaCO.) 10 Minuten 
unter öfterem Umschütteln stehen gelassen. und dann filtriert. Zu 10 CCnt 

klaren Filtrats setzt man 1 ccm Deniges Reagens (5 g Quecksilberoxyd, 
20 CCnt konz. Schwefelsäure und 100 ccm Wasser), erhitzt bis zum Sieden 
und filtriert nur, falls eine Ausscheidung erfolgen sollte. Man setzt nun tropfen· 
welse eine 1 '/,ige Lösung von KMnO. hinzu, bis die Oxyde des Mangans sich 
auszuscheiden beginnen. Letztere beseitigt man durch einige Tropfen H.O,· 
Lösung. Zitronensäure ergibt eine weiße starke ]fällung, die nach einiger Zeit 
sich als flockiger Bodensatz absetzt. 

Identifizierung des Niederschlages (acetondikarbonsaures Quecksilber). 
Der Niederschlag wird in einem Zentrifugenröhrchen 8 Minuten zentrifugiert, 
die saure Lösung abgegossen und n;üt wenig kaltem 'VasseI' auf ein kleines 
Filter gebracht. Nach Auswaschen mit kleinen Mengen kalten Wassers wird 
der Niederschlag mit etwa 2-3 ccm einer 10'I,igen Natriumchloridlösung 
übergossen, worin er sich leicht löst. (Gegebenenfalls mehrmaliges Zurückgießen). 
Zu dem Filtrat bringt man einige Tropfen Eisefichloridlösung (1 Teil offizinell" 
J,ösung in 10 Teilen Wasser), wodurch, sofern Zitronensäure yorhanden war, 
die Lösung sich himbeerrot färbt. (Acetondicarbonsaures Eisen ist in Lösullg 
llimbeerrot). 

Von E. Dupont, Annal. ehern. analyt. 1908.13.338; Zeitscllr. f. U. N. 
1909. 18. 571, sowie von W. Fresenius und L. Grünhut, Zeitschr. f. analyt. 
Chemie 1913. 52. 31 wird die Brauchbarkeit der Methode von Deniges /Kl' 

gezweifelt. (Verf. haben mit der Reaktion bei Mengen über 0,05'1, noch günstige 
Ergebnisse erzielt.) 

Q uali ta ti ve l' Nac h weis der Be rusteiusäure: Fällungen mit 
AgNO., Bael., FeCl. und Bleiacetat. 

Bujard·Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 26 
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b die Gramme flüchtige Säuren in 100 ccm Wein, als Essigsäure be
rechnet, 

x die Gramme nichtflüehtige Säuren in 100 ccm Wein, als Weinstein
säure berechnet, 

so sind enthalten: 
x = (a - 1,25 b) Gramm niehtflüchtige Säuren, als Weinsteinsäure be· 

rechnet, in 100 ccm Wein. 
------
Quantitative Bestimmung der Bernsteinsäure. Nach C. v. d. Heide 
u. H. Steiner, Zeitschr. f. U. N. 1909.17. 304; ersterer und E. Schenk, Zeitschr. 

f. analyt. Oh. 1912. 51. 628. 
Das Verfahren stammt ursprünglich von R. Kunz (siehe bei Milchsäure). 
Aus 50 ccm 'Vein wird nach dem amtlichen Verfa.hren die flüchtige Säure 

ab destilliert und bestimmt. Hierauf wird der Rückstand in eine 200 ccm 
fassende Porzellanschale gespült, mit 5 ccm 10'I,Iger Bariumchloridlösung 
und nach Zusatz von einem Tropfen alkoholischer Phenolphthaleinlösung 
mit soviel heißer gesättigter Barinmhydroxydlösung versetzt, bis ein
tretende Rotfärbung das überschreiten dos Nentralisationspunktes anzeigt. 
Den Barytüberschuß cntfemt man unter gleichzeitigem Rühren der Flüssig
keit durch Einleiten von Kohlensäure. Man dampft auf etwa 10 ccm ein und 
spült den Rückstand mit wenig Wasser in ein 100 ccm·Meßkölbchen, das auch 
bei 20 ccm eine Marke besitzt. Bis dahin wird mit Wasser und darauf bei 15' 
bis zur oberen Marke mit 96'l.igem Alkohol aufgefüllt. Hierdurch werden 
neben anderen Bestandteilen die Bariumsalze der Bernstein-, Wein- und Äpfel
säure quantitativ niedergeschlagen, während die der Milchsäure und Essigsäure 

, in Lösung bleiben. (In einem aliquoten Teil kann die Milchsäure bestimmt 
werden.) Nach mindestens 2·stündigem Stehen wird der Niederschlag ab
filtriert und einige Male mit 80'I,Igem Alkohol ausgewaschen, da hierdurch 
besonders bei extraktreichen Weinen die spätere Oxydation erleichtert wird. 
Ein sorgfältiges überspülen des Niederschlages von der Schale auf das Filter 
ist unnötig, weil.nunmehr der gesamte Niederschlag mit heißem 'Vasser von 
dem Filter in dieselbe Schale zurückgesprit.zt wird. Der Schaleninhalt wird 
zur vollständigen Entfernung des Alkohols auf dem sied,enden 'Vasserbade 
auf etwa 30 ccm eingeengt und alsdann unter gleichzeitigem weiteren Erhitzen 
mit je 3-5 ccm 5 u/ uiger Kaliumpermanganatlösung so lange versetzt, bis dle 
rote Farbe 5 Minuten bestehen bleibt. Man gibt jetzt nochmals 5 ccm der 
Kaliumpermanganatlösung hinzu und läßt weitere 15 Minuten einwirken. Bel 
einem etwaigen abermaligen Verschwinden der Rotfärbung ist diese letztere 
Operation zu wiederholen. 

Ist die Oxydation beendet, so zerstört man den überschuß an Kalium· 
permanganat durch schweflige Säure oder festes Natriumbisulfit. Nach dem 
Verschwinden der Rotfärbung säuert man vorsichtig mit 25'/.Iger Schwefel· 
säure an und fährt dann fort, schweflige Säure oder Na·Bisuliit zuzusetzen, 
bis auch der Braunstein gelöst ist. 

Alsdann dampft, man auf einen Raumgehalt von etwa 30 ccm ein, 
führt die Flüssigkeit mitsamt dem vorhandenen Niederschlag von Bariumsulfat 
mit Hilfe der Spritzflasche quantitativ in einen Äther·Perforationsapparat 
über, indem man durch Zusatz von 40'I,iger Schwefelsäure dafiir Borgt, daß 
die Flüssigkeit etwa 10'/. freie Schwefelsäure enthält. 

Nach 9 Stunden kann in den meisten Fällen die Perforation (mit beson· 
derem Apparat (Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 315) als beendet angesehen werden. 
Nach 12 Stunden ist mit SichCl,heit die Bernsteinsäure quantitativ in den Äther 
übergegangen. Der Kolbeninhalt wird mit Hilfe von etwa 20 ccm Wasser 
in ein Becherglas übergeführt, worauf man den Äther unter Vermeiden des 
Siedens, das mit Verspritzen verbunden ist, am besten durch Stehenlassen 
an einem warmen Ort verdunstet. 

Unter Verwendung von Phenolphthalein neutralisiert man hierauf mit 
einer völlig halogenfreien '/10 N.-Lauge, führt den Inhalt des Becherglases in 
ein 100 ccm Meßkölbchen über, versetzt mit 20 ccm 'I .. N.-Silbernitratlösung 
und fii,llt unter tüchtigem Umschüttein bis zur Marke auf. Man filtriert vom 
ausgefallenen bernsteinsauren Silber ab, bringt 50 ccm des Filtrates in ein Becher· 
glas und titriert nach Zusatz von Salpetersäure und Eisenammoniakalaunlösung 
mit 'I" N.-RhodanammonlösUDg das überschüssige Silbersalz zurück. 
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9. Bestimmung des Glyzerins. 
a) In Weinen mit weniger als 2 g Zucker in 100 ccm. 
Man dampft 100 ccm Wein in einer Porzellanschale auf dem Wasser-

bade auf etwa 10 ccm ein, versetzt den Rückstand mit etwa 1 g Quarz
sand und soviel Kalkmilch VOll 40% Kalkhydrat, daß auf je 1 g Ex-

Hat man 50 ccm Wein verarbeitet, zur Titration der mit Äther ausge
zogenen Säuren 20 cem '/10 N.-Silbernitratlösung vorgelegt und zur Zurück
titration von 50 eem Filtrat c cem '/,. N.-Rhodanammonlösung verbraucht, 
so ~ind in 100 cem Wein y = 0,0236 80 Gramm Bernsteinsäure enthalten, wo
bei a = 10 - c ist. 

Das Verfahren eignet sich auch für Moste und stark zuckerhaitige Weine. 

Qualitativer Nachweis der Äpfelsäure nach Kunz und Adam, Zeitschr. 
f. U_ N. 1906. 12. 670. 

Der mit NaOH neutralisierte Wein wird mit Bleia.eetat gefällt, der Nieder
schlag abfiltrlert, in Wasser verteilt und mit H.S entbleit. Das Filtrat wird 
mit NaOH neutralisiert, auf 25 ccm eingedampft und mit Ohlorammonium
und Ohlorcalciumlösung versetzt. Nach dem Stehen über Nacht scheidet sich 
kristallinisches Calciumtartrat ab, das auch zitronensauren Kalk (Wetzstein
form) enthalten kann. Man prüft mikroskopisch auf solche Formen und erhitzt 
gegebenenfalls das -Filtrat längere Zeit zur Abscheidung der Zitronensäure. 
Die von den Kristallen abfiltrierte Lösung wird mit der zehnfachen Menge 
Alkohol versetzt, der abfiltrierte und mit Alkohol gewaschene Niederschlag 
in einer PlatInschale mit 10 eem Sodalösung (1 + 9) und 10 ccm NaOH (1 + 9) 
eingedampft und 3 Stunden lang auf 120-130° erhitzt. Der mit HOl angesäuerte 
Rückstand wird mit Äther ausgezogen. Nach dem Abdunsten des Äthers ist 
die entstandene Fumarsäure an ihrer 8chwerlöslichkeit und Kristallisation
leicht zu erkennen. 

Auf die Umwandlungsmöglichkeit der -Äpfelsäure in Fumarsäure hat 
Kunz, Zeitschr. f. U. N. 1903. 6. -721, eine quantitative Bestimmung auf
gebaut; auf das von Hilger angegebene Verfahren, das auf der Reduktion 
von Palladiumchlorid beruht (Zeitsehr. f. U. N. 1901. 4. 49), sei ebenfalls ver
wiesen. 

Quantitative Bestimmung dcr Äpfelsäure. Nach C. v. d. Heide und 
H. Stein'er, Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 307; ersterer und E. Schenk, Zeitschr. 

f. analyt. eh. 191il_ 51. 628. -
Man bestimmt zuerst den Bernsteinsäuregchalt des Weines nach dem 

beschriebenen Verfahren. Hierauf ermittelt man die Menge der Bllrnstein- und 
Äpfelsäure zusammen auf einem sogleich näher anzugebenden Wege, Aus -der 
Differenz dieser bei den Größen berechnet man die Menge der vorhandenen 
Äpfelsäure. 

Den Äpfel- und Bernsteinsäuregehalt zusammen bestimmt man auf 
folgende \Veise, indem man zuerst aus dem \Veine die Weinsäure entfernt. 

Man setzt zu 100 ccm Wein, die a.uf 20 ccm eingeengt sind, im noch 
warmen Zustande 3 g fein gepulvertes Kaliumchlorid, löst es darin durch Um
rühren völlig auf und setzt 0,5 ccm Eisessig, 0,5 ccm einer 20'/.igen Kalium
acetatlösung und 6 ccm Alkohol von 96 Vo!._o'o zu. Nachdem man durch starkes, 
etwa 1 Minute anhaltendes Reiben des Glasstabes an der Wand des Becher
glases die Ab scheidung des Weinsteines eingeleitet hat, läßt man die Mischung 
wenigstens 15 StUnden bei Zimmertemperatur stehen und filtriert dann den 
kristallinischen Niederschlag durch einen mit Papierfilterstoff beschickten 
Goochtiegel ab. (Letzterer wird auf folgende Weise hergestellt. 30 g Filtrier
papier schüttelt man mit 1 I Wasser und 50 CCID Salzsäure (8 = 1,12), saugt 
ab und wäscht bis zur neutralen Reaktion. Den Brei verteilt man auf 21 Wasser 
und verwendet jedesIDal 60 ccm des geschüttelten dünnflüssigen Breies.) ZunL 
Auswaschen dient ein Gemisch von 15 g Ohlorkalium, 20 ccm Alkohol von 
96 Maßprozent und 100 CCID destilliertem Wasser. Das Becherglas wird etwa. 
dreimal mit wenigen Kubikzentimetern dieser Lösung abgespült, wobei man 
jedesmal gut abtropfen läßt. Sodann werden Filter und Niederschlag durch 

26* 
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trakt 1,5-2 ccm Kalkmilch kommen, und verdampft fast bis zur Trockne. 
Der feuchte Rückstand wird mit etwa 5 ccm Alkohol von 96 Maß prozent 
versetzt, die an der Wand der Porzellanschale haftende Masse mit einem 
Spatel losgelöst und mit einem kleinen Pistill unter Zusatz kleiner Mengen 
Alkohol von 96 Maßprozent zu einem feinen Brei zerrieben. Spatel 
und Pistill werden mit Alkohol von gleichem Gehalte abgespült. Unter 

etwa dreimaliges Abspülen und Aufgießen VQn einigen Kubikzentimetern der 
Waschflüssigkeit ausgewaschen, von der im ganzen nicht mehr als 10 ccm 
verbraucht werden dürfen. 

Der Niederschlag kann zur Weinsäurebestimmung nach Auflösen in 
heißem Wasser benutzt werden (siehe 8. 415). 

Das weinsäurefreie Filtrat wird auf .100 ccm gebracht, wovon 50 ccm 
nach Zusatz von einer 10'I,igen Chlorbariumlösung bis fast zur Trockene 
eingedampft werden. Die sich hierbei bildenden Kristallkrusten müssen wieder
holt mit Hilfe eines Pistills zerdrückt werden. Wenn die Essigsäure zum größten 
Teile vertrieben ist, setzt man Barytlauge (unter Verwendung eines Tropfens 
Phenolphthaleinlösung als Indikator) zu, bis bleibende Rotfärbung die alkalische 
Reaktion der Lösung anzeigt. Durch Einleiten von Kohlendioxyd in die Flüssig
keitbindet man hierauf das überschüssige Bariumhydroxyd. Zu der genau 
auf eIn Maß von 20 ccm gebrachten Flüssigkeit werden nach dem Erkalten 
unter Umrühren 85 ccm Alkohol von 96 Maßprozent gegeben_ Nach mindestens 
zweistündigem Stehen wird der entstandene Niederschlag abfiltriert und sorg
fältig mit SO'l,igem Alkohol ausgewaschen. Alsdann wird der Niederschlag 
mit heißem Wasser vom Filter in die Schale zurückgespült und auf dem Wasser
bade fast bis zur Trockne eingedampft, wobei die auskristallisierenden Kalium
salzkrusten wiederholt mit einem Pistill zerdrückt werden müssen. 

Nachdem man hierauf den gerade nQch feuchten Rückstand mit 1-3 ccm 
40 'Ioiger Schwefelsäure versetzt hat, gibt man unter sorgfältigem Umrühren mit 
einem Pistill und unter Vermeidung einer überhitzung tro.pfenweise 1-1,5 ccm 
kQnzentrierte Schwefelsäure und' darauf 20-30 g fein gepulvertes, wasserfreies 
Natriumsulfat hinzu, bis das Gemisch ein lockeres, trockenes Pulver darstellt, 
mit dem nun eine Schleichersche Papierhülse beschickt wird. Die gefüllte 
Papierhülse wird in einen Soxhlet-Apparat gebracht, oben mit einem Watte
bausch bedeckt und 6 Stunden mit Äther extrahiert, wodurch die Äpfelsäure 
und Bernsteinsäure vollständig in Lösung gehen. Man unterbricht nach dieser 
Zeit die Extraktion, nimmt die Papierhülse aus dem Apparat, setzt diesen 
wieder zusammen, indem man gleichzeitig zu der ätherischen Säurelösung 
10-20 ccm Wasser zugibt und benutzt ihn nunmehr zum Abdestillieren des 
Äthers, wobei man natürlicherweise für rechtzeitige Unterbrechung der Destil
lation Sorge -tragen muß. Die letzten Anteile des Äthers läßt man am zweck
mäßigsten 'durch Stehen des Extraktionskölbchens an einem mäßigwarmen 
Ort verdunsten. Die zurückbleibende wässerige Lösung wird mit einer ange
messenen Menge (1-3 g) Tierkohle (die Tierkohle muß durch BehlUldlung 
mit Säuren von Salzen vorher sorgfältig gereinigt worden sein) versetzt und 
eine Stunde auf dem Wa8serbad digeriert. Hierauf filtriert man die von Gerb
stoff befreite Flüssigkeit in eine geräumige Platinscbale und wä~cht das Filter 
sorgfältig mit heißem Wasser aus. Das gesammelte Filtrat wird mit einem 
Tropfen Phenolphthaleinlösung versetzt und mit Barytlauge genau neutralisiert. 
Darauf wird Kohlensäure eingeleitet, zur völligen Abscheidung des Barium
karbonats erhitzt, die auf 20-30' abgekühlte Flüssigkeit in eine 150 ccm 
fassende Platinschale filtriert und der Niederschla8- mit soviel Wasser aus
gewasohen, daß das Gesamtvolumen 100 ccm beträgt. Nach dem Eindampfen 
wird vorsichtig verascht und der Rückstand nach 5 Minuten langem Erwärmen 
mit Überschüssiger n/.-HCl (etwa 50 ccm) mit n/.-Lauge titriert. 

Berechnung_ Wurden für 50 ccm Filtrat von der \Veinsteinfiillung, 
entsprechend 50 ccm Wein d ccm n/.-HCI vorgelegt und e ccm n/.-Lauge zurück
tItriert, so. entsprechen die Karbonate aus 100 ccm Wein 

C = 'I. (d-e) ccm Normalsäure. 
Da gleichzeitig 0,4 a ecm Normal-Bernsteinsäure vorbanden sind, BO 

beträgt die Äpfelsäuremenge (C - 0,4 a) 0,067 g. 
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beständigem Umruhren erhitzt man -die Schale auf dem Wasserbade 
bis zum Begum des Siedens und gießt die trübe alkoholische Flüssigkeit 
durch einen kleinen Trichter in ein 100 ccm-KÖlbchen. Der in der Schale 
zurückbleibende pulverige Rückstand wird unter Umrühren mit 10 bis 
12 ccm Alkohol von 96 Maßprozent wIederum heiß ausgezogen, der 
Auszug in das 100 ccm-Kölbchen gegossen und dies Verfah1:en so lange 
wiederholt, bis die Menge der Auszüge etwa 95- ccm beträgt; der unlös
liche Rückstand verbleibt in der Schale. Dann spült man das auf dem 
100 ccm-Kölbchen sitzende Trichterehen mit Alkohol ab, kühlt den alko
holischen Auszug auf 15° C ab und füllt ihn mit Alkohol von 96 Maß
prozent auf 100 ccm auf. Nach tüchtigem Umschütteln filtriert man 
den alkoholischen Auszug durch ein Faltenfilter in einen eingeteilten 
Glaszylinder. 90 ccm Filtrat 1) werden in eine Porzellanschale über
geführt und auf dem heißen Wasserbade unter Vermeiden eines lebhaften 
Siedens des Alkohols eingedampft. Der Rückstand wird mit kleinen 
Mengen absoluten Alkohols aufgenommen, die Lösung in einen einge
teilten Glaszylinder mit Stopfen -gegossen und die Schale mit kleinen 
Mengen absolutem Alkohol nachgewaschen, bis die alkoholische Lösung 
genau 15 ccm beträgt. Zu der Lösung setzt man dreimal je 7,5 ccm 
absoluten Äther ~nd schüttelt nach jedem Zusatz tüchtig durch. Der 
verschlossene Zylinder, bleibt so lange stehen, bis die alkoholisch-ätherische 
Lösung ganz klar geworden ist; hierauf gießt man die Lösung in ein 
Wägegläschen mit eingeschliffenem Stopfen. Nachdem man den Glas
zylinder mit etwa 5 ccm einer Mischung von 1 Raumteil absolutem 
Alkohol und P/2 Raumteilen absolutem Äther nachgewaschen und die 
Waschflüssigkeit ebenfalls in das Wägegläschen gegossen hat, verdunstet 

Nachweis von Weinsteinsäure usw. s. S. 415. 
Zur Bestimmung der sämtlichen organisch~n Säuren im Wein 

verfährt man zweckmäßig in folgender Weise: 
1. In 50 ccm Wt'in "ird nach der amtlichen Vorschrift die flüchtige Säure 

bestimmt: im Rückstand wird nacb Mös1!ngers Angaben die Milcbsäure 
bestimmt. Der dabei erhaltene, in SO'foigem Alkohol unlö~liche Niedt'rschlag 
dient zur Bestimmung der Bernsteinsäure nach C. v. d. Heide und H. Steiner. 

2. In 50 oder 100 ccm Wein wird nach der amtlichen Vorschrift die 
Weinsäure bestimmt; das Filtrat dient zur BestillUnllng der Äpfel- und Bern· 
steinsäure nach dem Verfabren von C. v. d. Heide und H. Steiner. 

3. Die Gerbsäure muß in einer besonderen Probe naeh Neubauer
Löwenthai, s. S. 503 oder nach Ruoß, Zeitschr. analyt. Chemie 1902.41. 
717. bestimmt werden. 

Nachweis von Oxalsäure nach Vaubel, Fresenius, Zeitschr. f. analyt. 
Chemie 1899. 3S. 33. 

') Bei extraktreichen Weinen oder Verwendung eines zu großen Filters 
erhält man keine 90 CCID Filtrat. Die erhaltene Filtratmenge ist dann in ent· 
sprechender Weise für die Berechnung des Glyzerins in Rechnung zu ziehen. 
Um ein überkriechen der alkoholischen Lösung zu verhindern, senkt man die 
Porzella.nschale möglichst tief in den Dampfraum des Wasserbades und füllt 
dieses nur soweit, daß die gesamte Flüssigkeit vom Da.mpfe umgeben wird. Das 
Wasserbad darf nur schwach "singen". Soba.ld nämlich der Alkohol siedet, 
geht Glyzerin mit weg. Zum Abdampfen der ätherischen Lösung und zur 
Wägung des Glyzerins nimmt man sog. Wägegläser von niedriger weiter Form 
(Bodenfläche etwa 8 em Durchmesser und mit etwa 4 cm weitem Halse). Das 
Abdunsten kann bei einiger Vorsicht unbedenklich auf dem schwachßiedenden 
'Vasserbade geschchen, wenn man ein Uhrglas unterlegt, beim Abdunsten auf 
dem Dampftrockenschrank legt man Papier unter. 
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man die alkoholisch-ätherische Flüssigkeit auf einem heißen, aber nioht 
kochenden Wasserbade, wobei wallendes Sieden der Lösung zu ver· 
meiden ist. Nachdem der Rückstand im Wägegläschen dickflüssig 
geworden ist, bringt man das Gläschen in einen Trockenkasten, zwischen 
dessen Doppelwandungen Wasser lebhaft siedet, läßt nach einstÜlldigem 
Trocknen im Exsikkator erkalten und wägt. 

Berechnung. Wurden a Gramm Glyzerin gewogen, 80 Bind enthalten: 
x = 1,111 a Gramm Glyzerin in 100 ccm Wein. 

E 
D 

c ·A 

F 
Abb.3. 

8 

b) In Weinen mit2g 
oder mehr Zucker in 
100 ccm. 

50 ccm Wein werden in 
einem geräumigen Kolben auf 
dem Wasserbade erwärmt und 
mit 1 gQuarzsand und BO 

lange mit kleinen Mengen 
Kalkmilch versetzt, bis die 
zuerst dunkler gewordene 
Mischung wieder eine hellere 
Farbe und einen laugenhaften 
Geruch angenommen hat. 
Das Gemisch wird auf dem 
Wasserbade unter fortwäh
rendem Umschütteln erwärmt. 
Nach dem Erkalten setzt man 
100 ccm Alkohol von 96 Maß
prozent zu, läßt den sich bil
denden Niederschlag absitzen, 
filtriert die alkoholische Lö
sung ab und wäscht den 
Niederschlag mit Alkohol von 
96 Maßprozent aus. Das Fil
trat wird eingedampft und 
der Rückstand nach der unter 
Nr. 9a gegebenen Vorschrift 
weiter behandelt. 

Berechnung. Wurden a 
Gra= Glyzerin gewogen, so sind 
enthalten: x = 2,222 a Gra= 
Glyzerin in 100 ccm Wein. 

Anmerkung. 'Venn die Ergebnisse der Zuckerbestimmung nicht mit· 
geteilt sind, so ist stets anzugeben, ob der Glyzeringehalt der Weine nach 
Nr. 9a oder 9b bestimmt worden ist. 

In Fachkreisen herrscht die Auffassung, daß die amtliche Methode fehler
haft und durch andere als gut erprobte Methoden zu ersetzen ist. Eine solche 
ist die von Zeisel und 1!'an to '), die auf der überführung des Glyzerins 

') Zeitschr. f. analyt. Chemie 1903. 42. 549; Zeitschr. f. N. U. 1904. 
7.292; 1905. 9. 115. Vgl. auch J. Schindler und H. Swoboda, ebenda 1909. 
17. 735, sowie K. Windisch, Arbeiten a. d. Kaiser!. Gesundh.-Amte 1911. 
89. 1; Zeltschr. f. U. N. 1913. 211. 107. Nach F. Zetz8che, Pharm. Zentralbi. 
1907. 4S. 797 versagt die Methode bei Gegenwart von .Mannit. 
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durch kochende starke JodwRsserstoffsäure in Isopropyljodld beruht. Dieses 
wird durch Silbernitrat zersetzt und das entstandene Silberjodid bestimmt 1). 

Ein zweckmäßiger Apparat 2) ist hierneben abgebildet. Er be
steht aus dem etwa 40 ccm :fassenden Siedekölbchen A mit dem ein
geschliffenen Kühlrohr B; in dieses ist ein Gaseinleitungsrohr einge
schmolzen, das bis auf den Boden von A reicht. Das obere Ende des 
Kühlrohrs ist durch das lose aufzusetzende, oben geschlossene Röhrchen C 
als Waschgefäß ausgebildet und trägt mittels eines Glasschliffes das 
aus den Teilen D und E bestehende Zersetzungsgefäß. F zeigt den 
zusammengesetzten Apparat. 

Vorbereitung des 'Vcines zur Jodidmethode. 
Von 1UO ccm Wein destilliert man, nach Zusatz von etwas Tannin und 

Bariumazetat in geringem übcrschusse, unter Anwendung von guten Kork
Btopfen 70 ccm ab, spült den erkalteten Destillatiollsrückstand mitsamt dem 
Niederschlag in einen Meßkolben, füllt auf 50 ccm auf, mischt, läßt absetzen 
oder filtriert und entnimmt der klaren Flüssigkeit die für die Bestimmung 
nötigen 5 ccm, entsprechend 10 ccm 'Vein. Das Volumcn der unlöslichen Barium
salze wird hierbei nicht berücksichtigt. Diese Ungenauigkeit ist praktisch 
belanglos. 

Bei Süßwcinen wird der 30 ecm betragende Destillationsrückstand besser 
nicht auf 50, sondern auf 100 ccm aufgefüllt. 5 cem hiervon, entsprechend 
5 ccm 'Vcin, werden dem Jodidverfahren unterworfen '). 

Erforderliche Reagentien: 
1. Jodwasserstoffsäure vom spezifischen Gewicht 1,96. 
2. Aufschwemmung von rotem Phosphor in der zehnfachen Menge 'Vaaser: 
3. alkoholische Silbernitratlösung, durch Auflösen von 40 g Silbernitrat 

in 100 ccm Wasser und Auffüllen mit reinem absolutem Alkohol auf 1 Liter 
hergestellt. 

Die Brauchbarkeit des Phosphors ist durch einen blinden Versuch fest-
7.ustellen. Bildet Rich hierbei in der Zerset7.ungsvorrichtung ein schwarzer 
Beschlag -- ein leichter brauner Anflug kann vernachlässigt werden -, so 
ist der Phosphor nach einem der folgenden Verfahren zu reinigen: 

a) 10 g roter Phosphor werden in einer Flasche mit 500 ccm Wasser über
gossen und nach dem Ahsetzen mit 10 ccm einer wässerigen .Tod-Jodkalium
lösung, die 5'/. Jod enthält, versetzt, worauf sofort kräftig umgeschüttelt 
wird. Das Zusetzen der Jodlösung und Umschütteln des Gemisches wird etwa 
10mal wiederholt.. Nach dem Abgießen der überstehl)nden Lösung und drei
maligem Auswaschen mit "'REser ist der Phosphor gebrauchsfertig. 

b) 20 g roter Phosphor werden unter dem Abzuge so lange mit 10'I,iger 
Kalilauge gekocht, bis der Geruch nach Phosphorwasserstoff fast verschwunden 
ist. Dann läßt man erkalten und filtricrt. Zeigt der Phosphor beim Erwärmen 
mit frischer Kalilauge eine nennenswerte Gasentwickelung, so ist das Kochen 
zu wied.erholen; anderenfalls wäscht man ihn mit 'Vasscr, bis dieses vollkommen 
neutral abläuft. 

Der Phosphor ist unter Wasser aufzubewahren. 
statt Phosphor kann als 'Vaschrnittel eine ziemlich konzentrierte Lösung 

von Natriumbrechweinstein Verwendllng finden; Zelts<)hr. f. analyt. Chemie 
1903, 42, 589: 

Ausführung der Bestimmung (vgl. Anm. 1)). 
100 ccm Essig werden bis zur Sirupdicke oder bis auf etwa 1/2 ccm 

eingedampft; der Rückstand wird mit wenig Wasser in ein 50 ccm-

1) Im nachstehenden nach dem vom Kaiserl. Gesundh.-Amt heraus
'gegebenen Entwurf für "Essig und Essigessenz"; 

') NacnM. J. Stritar, in der Abänderung von v. d. Heide, beziehba.r 
VOll C. Gerhardt, Bonn R. Rh. 

~) Zeitschr. f. anajyt. Chemie 1903, 42, 557. 
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Meßkölbchen gespült, die Flüssigkeit 80 lange mit kleinen Mengen 
Tanninlösung versetzt, als noch eine Fällung entsteht, mit Barytwasser 
neutralisiert, bis zur Marke aufgefüllt und durch ein trockenes Filter 
filtriert. 

5 CClll dcs Filtrates und 15 ccm der Jodwasserstoffsäure werden 
in das Siedekälbchen gebracht, nachdem das Waschgefäß mit 5 ccm 
der durchgeschüttelten Phosphoraufschwemmung beschickt und das Zer
setzungsgefäß mit etwa 50 ccm alkoholischer Silbernitratlösung gefüllt 
worden ist, und der Apparat zusammengefügt. Sodann wird in das 
Rohr des Siedekälbchens gewaschenes und getfDcknetes Kohlendioxyd -
ctwa drei Blasen in der Sekunde - eingeleitet und der Inhalt des Kölb
ehens, zweckmäßig mittels eines Ölbades od. dgI., zum langsamen Sieden 
gebracht. Durch Erwärmung des Waschgefäßes von außen oder durch 
Regelung des Siedens ist dafür zu sorgen, daß die Phosphoraufschwem
mung dauernd handwarm ist. Nach etwa zweistündigem Sieden wird 
festgestellt, ob noch eine Bildung von Jodsilber erfolgt. Ist dies der 
Fall, so wird das Erhitzen fortgesetzt, andernfalls wird die Menge des 
gebildeten Jodsilbers in üblicher Weise ermittelt. 

Das Gewicht des Jodsilbers, mit 3,921 multipliziert, ergibt die 
in 100 ccm Essig enthaltene Menge Glyzerin. 

Weitere Methoden sind das Benzoylverfahren von Diez naeh den An
gaben Zetsches und verschiedene Oxydationsmethoden. Näheres ist den Hand
büchern zu entnehmen. 

10. Bestimmung des Zuckers. 
Die Bestimmung des Zuckers geschieht' gewichtsanalytisch mit 

Fehlingscher Lösung. 

Herstellung der erforderlichen Lösungen. 

1. Kupfersulfatlösung: 69,278 g kristallisiertes Kupfersulfat werden 
mit \Vasser zu 1 Liter gelöst. 

2. Alkalische Seignettesalzlösung: 346 g Seignettesalz (Kalium
natrillmtartrat) und 103,2 g Natriumhydrat worden nrit Wasser zu 1 Liter 
gelöst und die Lösung durch Asbest filtriert. 

Die beiden Lösungen sind getrennt aufzubcwahren. 

VOl'bel'ei tung des "'-eines zur Zucke rbestim 1ll ung. 

Zunächst wird der annähernde Zuckergehalt des zu untersuchenden 
Weines ermittelt, indem man von dem Extl'aktgehalt desselben die Zahl 2 
abzieht. Weine, die hiernach höchstens 1. g Zucker in 100 ccm enthalten, können 
unverdüunt zur Zuckerbestimmung verwendet werden; "Weine, die mehr als 
1 g Zucker in 100 cem enthalten, müssen dagegen soweit verdünnt werden, 
daß die verdünnte Flüssigkeit höchstens 1 g Zucker in 100 cem enthält. Die 
für den annähernden Zuckergehalt gefundene Zahl (Extrakt weniger 2) gibt 
an, auf das wievielfaehe Maß man den Wein verdünnen muß, danrit die Lösung 
nicht mehr als 1 '/, Zucker enthält.' Zur Vereinfachung der Abmessung und 
Umrechnung rundet man die Zahl (Extra.kt wenig"er 2) nach oben zu Imf eine 
ganze Zahl ab. Die für die Verdünnung anzuwendende Menge ",Tein ist so 
auszuwählen, daß die Menge der yerdüunten Lösung mindestens 100 CCID be
trägt. Enthält beispielsweise ein Wein 4,77 g Extrakt in 100 cem, dann ist 
der 'Vein zur Zuckerbestimmung auf das 4,77-2 = 2,77-faehe oder abgerundet 
auf das dreifache Maß mit Wasser zu verdünnen. Man läßt in diesem Falle 
aus einer Bürette 33,3 ecm Wein von 15' C in ein 100 ecm-Kölbehen fUeßen 
und füllt den Wein mit destilliertem Wasser bis zur Marke auf. 
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Ausführung der Bestimmung des Zuckers im Weine. 
100 cem Wein oder, bei einem Zuckergehalte von mehr als 1'/., 100 ccm 

eines in der vorher beschriebenen W'eise vcrdünnten Weines werden in einem 
Meßkölbchen abgemessen, in eine Porzellanschale gebracht, mit AlkaIiIauge 
neutralisiert und im Wasserbade auf etwa 25 eem eingedampft. Behufs Ent· 
fernung von Gerbstoff und Farbstoff fügt man zu dem entgeisteten Wein
rückstande, sofern es sich um Rotweine oder erhebliche Mengen Gerbstoff 
enthaltende Weißweine hande.It, 5-10 g gereinigte Tierkohle '), rührt' das Ge
miAch unter Erwärmen auf dem Wasserbade mit einem GJasstabe gut um und 
filtriert die Flüssigkeit in das 100 ccm-Kölbchen zurück. Die Tierkohle wäscht 
man so lange mit heißem Wasser sorgfältig aus, bis das Filtrat nach dem Er
kalten nahezu 100 ccm beträgt. Man versetzt dasselbe sodann mit 3 Tropfen 
einer gesättigten Lösung von Natriumkarbonat (zur Ausfällung des Calcium
phosphates, das ,sonst als Kupfer zur Wägung kommen würde), schüttelt um, 
füllt die Mischung bei 15' C auf 100 ccm auf. Entsteht durch den Zusatz von 
Natriumkarbonat eine Trübllng, so läßt man die Mischung 2 Stunden stehen 
und filtriert sie dann. Das Filtrat dient zur Bestimmung des Zuckers. 

An Stelle der Tierkohle kann zur Entfernung von Gerbstoff und Farb
stofr aus dem Wein auch Bleiessig benutzt werden. In diesem Falle verfährt 
man wie folgt: 160 ccm Wein werden in der vorher beschriebenen Weise neutra
lisiert und entgeistet und der entgeistete Weinrückstand bei 15° mit Wasser 
auf das ursprüngliche Maß wieder aufgefüllt. Hierzu setzt man 16 ccm Blei
essig, schüttelt um und filtriert. Zu 88 ccm des Filtrates fügt man 8 ccm einer 
gesättigten Natriumkarbonatlösung oder einer bei 20' C gesättigten Lösung 
von Natriumsulfat, schüttelt um und filtriert aufs neue. Das letzte Filtrat 
dient. zur Bestimmung des Zuckers. Durch die Zusätze von Bleiessig und 
Natriumkarbonat oder Natriumsulfat ist das Volumen des Weines um 'I. 
vermehrt worden, was bei der Berechnung des Zuckergehaltes zu berück
sichtigen ist. 

Die in der amtlichen Anleitung angegebenen Mengenverhältnisse erwiesen 
sich als sehr unpraktisch. Bequemer ist folgendes Verfahren: 100 ccm Wein 
werden neutralisiert, entgeistet und nach Zusatz von 10 ccm Bleiessig zu 100 ccm 
aufgefüllt. 50 ccm des Filtrates werden in einem 100 ccm-Kölbchen mit 20 bis 
25 ccm einer 5% igen Natriumsulfatlösung" versetzt, zur Marke aufgefüllt und 
nochmals filtriert. Bei Süßweinen muß man eine dem vorhandenen Zucker
p:ehalte (ungefähr aus dem Extraktgehalt zu ersehen) ent8prechende Ver
dünnung des fertigen Filtrates vornehmen. 50 ccm desselben auf 250 bzw. 
500 ccm vor der Zuckerbestimmung verdünnen. Siehe auch Nr. 11 Polarisation, 
S. 411. Man verbindet die Zuckerbestimmung am besten mit derjenigen der 
Polarisation. 

Siehe im übrigen auch den Abschnitt "Zuckerbestimmung" bei 
dcn allgemeinen Untersuchungsmethoden S. 42. 

a) Bestimmung des Invertzuckers. 
In einer vollkommen glatten Porzellanschale (besser sind Erlen

meyerkolben, da sie meist glattere Flächen haben) werden 25 ecm 
Kupfersulfatlösimg, 25 ecm Seignettesalzlösung und 25 ccm Wasser ge
mischt und auf einem Drahtnetz zum Sieden erhitzt. In die siedende 
Mischung läßt man aus einer Pipette 25 ccm des in der beschriebenen 
Weise vorbereiteten Weines fließen und kocht nach dem Wiederbeginn 
des, lebhaften Aufwallens noch genau 2 Minuten. Man filtriert das 
ausgeschiedene Kupferoxydul unter Anwendung einer Saugpumpe so
fort durch ein gewogenes Asbestfilterröhrchim .~n9- wäscht letzteres mit 
heißem Wasser und zuletzt mit Alkohol und Ather aus. Nachdem das 
Röhrchen mit dem Kupferoxydulniederschlage bei 1000 C getrocknet ist, 
erhitzt man letzteren stark bei Luftzutritt, verbindet das Röhrchen als
dann mit einem Wasserstoff-Entwiekelungsapparat, leitet trockenen und 

') Siehe auch A. Kickton, Zeitschr. f. U. N. 1906.11. 65. Vergleichende 
Zuekerbest.immungen In ent.färbten und nicht entfärbten Lösungen. 
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reinen Wasserstoff hindurch und erhitzt das zuvor gebildete Kupferoxyd 
mit einer kleinen Flamme, bis dasselbe vollkommen zu metallischem 
Kupfer reduziert ist. Dann läßt man das Kupfer im Wasserstoffstrom 
erkalten und wägt. Die dem gewogenen Kupfer entsprechende Menge 
Invertzucker entnimmt man der Tabelle MeißI S. 647. 

Die Reinigung des Asbestfilterröhrchens geschieht durch Auflösen 
des Kupfers in heißer Salpetersäure, Auswaschen mit Wasser, Alkohol 
und Äther, Trocknen und Erhitzen im Wasserst<>ffstrome. Siehe im 
übrigen weitere Winke betr. Ausführung des Kupferreduktionsverfahrens 
S. 40. 

Bei den gewöhnlichen \'feinen kommt es meistens nur darauf an, größere 
als 0,2 bzw. 0,1 g betragende Zuckermengen festzustellen. Durch nachstehendes 
einfaches Verfahren läßt sich nachweisen, ob dies zutrifft: 5 CCID des mit festem 
K,CO, versetzten oder 5,5 ccm des zur Polarisation im Verhältnis 10 : 11 ver· 
diinnten, entgeisteten Weines werden mit 2 ccm Fehlingscher Lösung in 
einem Reagensglase im siedenden Wasserbade erhitzt, bis die über dem ent· 
standenen Niederschlage stehende Flüssigkeit völlig klar ist. Ist die Flü88i~keit 
gelb, so war mehr als 0,2'1, Zucker vorhanden, ist sie blau geblieben, so war 
weniger als 0,2°/, Zucker vorhanden. In derselben 'Veise wird verfahren mit 
5 ccrn 'Wein und 1 ccm }'ehlingscher Lösung hinsichtlich der Feststellung, 
ob der \Vein mehr· oder weniger als 0,1'1, Zucker enthält. Rotweine sind mit. 
Tierkohle oder bei mehr als 0,5'1, Zuckergehalt mit Bleiessig erst zu entfärben. 
Aus herben Rotweinen muß der Gerbstoff zuvor entfernt werden, da er vermöge 
seines dem Zucker gleichen Reduktionsvermögens einen Zuckergehalt vortäuscht. 

Der nicht vergärungsfähige Zuckerrest der Weine (etwa 0,03-0,13 g) 
besteht nach \Veiwers, Zeitschr. f. U. N. 1907. 13. 53 aus I-Arabinose. 

b) Bestimmung des Rohrzuckers. 
Man mißt 50 ccm des in der vorherbeschriebenen Weise erhaltenen 

entgeisteten, alkalisch gemachten, gegebenenfalls von Gerbstoff und 
Farbstoff 1) befreiten und verdünnten Weines mittels einer Pipette in 
ein Kölbchen von etwa lOOccm Inhalt, neutralisiert genau mit Salz
säure, fügt sodann 5 CCID einer 1 %igen S<tlzsäure hinzu und erhitzt 
die Mischung 1/2 Stunde im siedenden Wasserbade. Dann neutralisiert 
man die Flüssigkeit genau, dampft sie im Wasserbade etwas ein, macht 
sie mit einer Lösung von Natriumkarbonat schwach alkalisch und filtriert 
sie durch ein kleines Filter in ein 50 ccm-Kölbchen, das man durch 
Nachwaschen bis zur Marke füllt. In 25 ccm der zuletzt erhaltenen 
Lösung wird, wie unter Nr. 10 a angegeben, der Invertzuckergehalt 
bestimmt. 

Berechn ung. Man rechnet die nach der Inversion mit Salzsäure er
haltene Kupfermenge auf Gramme Invertzucker in 100 ccm "'ein um. Be
zeichnet ml),n mit 

a die Gramme Invertzucker in 100 ccm 'Vcln, welche vor der Inversion 
mit Salzsäure gefunden wurden, 

b die Gramme Invertzucker in 100 ccm 'Vein, welche nach der In· 
version mit Salzsäure gefunden wurden, 

so sind enthalten: 
x = 0,95 (b-a) Gramm Rohrzucker in 100 CCll1 ""ein. 
Die Salzsäurekonzentration ist, wie Kuliseh (Zeitschr. f. angew. Chemie 

1897. 45 u. 205) schon angegeben hat, zu schwach; es wird unter Umständen 
nicht alles invertiert. Kuliseh empfiehlt bis zu 1 ecm 25'l.iger Salzsäure 

') Es ist ~tets anzugeben, ob die Entfernung des Gerbstoffes und Farb
stoffes durch Kohlt' oder durch Bleiessig stattgefunden hat. 
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bei nicht verdünnt.en Weinen; bei solchen, welche weniger als aufs Fünffache, 
aber doch mindestens auf das Doppelte verdünnt sind, genügen 0,5 ccm 25°/olger 
Salzsäure. Von diesem Autor ist auch ein 'I. stündiges Erwärmen Yon 100 ccm 
J,ösung mit 2 g Oxalsäure im siedenden Wasserbade angegeben. Man kann 
auch nach der Zollvorschrift (s. S. 739) invertieren (W. Freseni us und L. Grün
hut), wenn nicht ausdrücklich obige amtliche Anweisung vorgeschrieben ist, 
\\ie z. B. in der Weinzollordnung. Im ersteren Falle verfährt man bel nich t 
süßen Weinen nach folgender bewährter Vorschrift: 100 cem mit Normal
NaOH neutralisieren und entgeisten, Rückstand in 100 ccm-Kölbchen spülen, 
mit soviel ccm Normal-HOl versetzen als vorher Normal-NaOH verbraucht war, 
auf 75 ccm bringen, 5 ccm Salzsäure (1,19) zufügen und danach invertieren 
eZollvorschrift 5 Minuten auf 67-70· erwärmen, öfters umschütteln). Nach Ab
kühlen auf 100 ccm auffüllen, mit Tierkohle entfärben. Filtrieren. Vom Filtrat 
50 ccm mit n-NaOH (30,9 cem) neutralisieren, 3 Tropfen konz. Na.OO.-Lösung 
zufügen, auf 100 cem ergänzen, davon 50 ccm zur Zuckerbestimmung. 

Bei Süßweinen werden 75 ccm des entsprechend verdünnten Filt.rats 
(s. auch S. 409) mit 5 cem HOl (1,19) etc. behandelt, nach Abkühlen mit festem 
Na,OO, nahezu neutralisiert und auf 150 ecm gebracht. Sonst wie oben. Be
rechnung der Saccharose wie In· der amtlichen Vorschrift oben angegeben: 
diejenige der Fruktose und Glukose s. S. 50 im Absehuitt .. Allgemeine Unter
suchungsmethoden" . 

Qualitative l'rülu~g auf Rohrzucker (Saccharo~e) nach R 0 th ell -
fUB ser 1). 

Man erhitzt 5 ccm Most mit einem Gemisch von 6 g Bariumhydroxyd, 
in heißem Wasser gelöst, wld 25 ccm einer 3%igen Wasserstoffsuper
oxydlösung 20 Minuten auf dem Wasserbad. Wenn Gelbfärbung ein
tritt, setzt man noch tropfenweise etwas Wasserstoffsuperoxyd bis zur 
Entfärbung hinzu; filtriert und erhitzt 5 ccm des Filtrats mit {) ccm 
Diphenylaminreagens. (20 ccm der lO%igen alkoholischen Diphenyl
aminlösung, 60 ccm Eisessig und 120 ccm konzentrierter Salzsäure.) 
Bei Anwesenheit von Saccharose tritt nach 7-8 Minuten Blaufärbung ein. 

Von trockenen Weinen erhitzt man 10 ccm mit 50 ccm einer 5% igen 
Barytlauge und 10 ccm einer 30J0igen Wasserstoffsuperoxydlösung und 
verfährt wie bei Most. 

Von Süßweinen schüttelt man 10 ccm mit 50 ccm Aceton 1/2 Minute, 
setzt etwas Infusorienerde zu und filtriert nach abermaligem Schütteln. 
30 ccm des Filtrats werden zur Entfernung des Acetons mit 30 ccm Wasser 
auf dem Wasserbad .erhitzt und dann mit 6 g Bariumhydroxyd und 
25 ccm 3% iger Wasserstoffsuperoxydlösung wie oben weiterbehandelt. 

11. Polarisation. 
Zur PrUfung des Weines auf sein Verhalten gegen das polarisierte 

Licht sind nur große, genaue Apparate zu verwenden, an denen noch 
Zehntelgrade abgelesen werden können. Die Ergebnisse der Prüfung 
sind in Winkelgraden, bezogen auf eine 200 mm lange Schicht des ur
sprünglichen Weines, anzugeben. Die Polarisation ist bei 150 C aus
zuführen. 

Ausführung der polarimetrischen Prüfung des Weines. 

a) Bei Weißweinen. 60 ccm Weißwein werden mit Alkali neu
tralisiert, .im Wasserbade auf 1/3 eingedampft, auf das ursprüngliche 
Maß wieder aufgefüllt und mit 3 ccm Bleiessig versetzt; der entstandene 

1) Zeitschr. f. N. U. 1910. 19. 261; 1912. 24. 93. 
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Niederschlag wii:d abfiltriert. Zu 31,5 1) ccm des Filtrates setzt man 
1,5 ccm einer gesättigten Lösung von Natriumkarbonat oder einer bei 
200 C gesättigten Lösung von Natriumsulfat, filtriert den entstandenen 
Niederschlag ab und polarisiert 2) das Filtrat. Der von dem Weine 
eingenommene Raum ist durch die Zusätze um 1/10 (= X 1,1) vermehrt 
worden, worauf Rücksicht zu nehmen ist. 

b) Bei Rotweinen. 60 ccm Rotwein werden mit Alkali neu
tralisiert, im Wasserbade auf 1/3 eingedampft, filtriert, auf das ursprüng
liche Maß wieder aufgefüllt und mit 6 ccm Bleiessig versetzt. Man 
filtriert den Niederschlag ab, setzt zu 33 ccm des Filtrates 3 ccm einer 
gesättigten Lösung von Natriumkarbonat oder einer bei 200 C gesättigten 
Lösung von Natriumsulfat 2), filtriert den Niederschlag ab und polarisiert 
das Filtrat. Der von dem Rotweine eingenommene Raum wird durch 
die Zusätze um 1/5 (= X 1,2) vermehrt. 

Gelingt die Entfärbung eines WeiHes durch Behandlung mit Blei
essig nicht vollständig, so ist sie mittels Tierkohle 3) auszuführen. Man 
mißt 50 ccm Wein in einem Meßkölbchen ab, führt ihn in eine Porzellan. 
schale über, neutralisiert ihn genau mit einer Alkalilösung und verdampft 
den neutralisierten Wein auf etwa 25 ccm_ Zu dem entgeisteten Wein. 
rückstande setzt man 5-10 g gereinigte Tierkohle, rührt unter Erwärmen 
auf dem Wasserbade mit einem Glasstabe gut um und filtriert die Flüssig
keit ab. Die Tierkohle wäscht ma,n so lange mit heißem Wasser sorg
fältig aus, bis je nach der Menge des in dem Weine enthaltenen Zuckers 
das Filtrat. 75-100 ccm beträgt. Man dampft das Filtrat in einer 
Porzellanschale auf dem Wasserbade bis zu 30---40 ccm ein, filtriert 
den Rückstand in das 50 ccm-Kölbchen zurück, wäscht die Porzellan
schale und das Filter mit Wasser aus und füllt das Filtrat.bis zur Marke 
auf. Das Filtrat wird polarisiert; eine Verdünnung des Weines findet 
bei dieser Vorbereitung nicht statt. 

Wenn man die Bestimmung des Zuckers mit der Polarisation verbinden 
will, was der rascheren Erledigung wegen vielfach praktisch ist, verfährt man 
nach den S. 409 angegebenen zweckmäßigeren Mengenverhältnissen mit der 
Maßgabe, daß bei Süßweinen mehr Bleiessig anzuwenden ist und die Verdün' 
nung nur zur Zuekerbestimmllng nicht aber auch zur Polarisation vorgeno=en 
wird oder nach L. Grünhut '), Der Rückstand von 100 ecm des neutralisierten 
und entgeisteten ·Weines wird in einem 100 ecm-Kölbchen mit 10 ccm Bleiessig 
gefällt, auf 100 dann aufgefüllt und filtriert, 50 ccm des Filtrates fällt man in 
einem 100 ccm-Kölbchen mit Na,CO. (Na.SO.), füllt zur Marke, filtriert und 
bestimmt in 50 ccm = 25 ccm Wein mit 50 ccm Fehlingscher Lösung den 
Zucker. 

Weitere 30 ccm des Filtrates vom Bleiessigniederschlage werden mit 
3 ccm Na,CO. U8W. gefällt. Nach dcm Filtrieren verbleibt eine Lösung 10 : 11 
wie in der amtlichen Anweisung oben unter a) zur Polarisation vorgeschrieben ist. 

Bei Süßwein ist mehr Bleiessig (20-25 ccm) erforderlich. 

') Zur Vermeidung dieser für die Praxis ungünstig gewählten Mengen 
sei auf die diesem Abschnitt folgenden (Kleindruck) Anleitungen hingewiesen. 

') Die Fällung des Bleies mit Natriumkarbonat oder Natriumsulfat führt 
nach BOI'n träger, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1898. 160; WOy, Seyda, Zeitschr. 
f. analyt. Chemie 1895. 286, 'und anderen zu kleinen Fehlern. Anstatt dieser 
wird empfohlen, das Blei als Phosphat mittels Dinatriumphosphats ,<U fällen. 

') BeRser ist es, unter allen Umständen erst mit Bleiessig zu fällen und 
gegebenenfalls noch die letzten Farbstoffreste mit Tierkohle zu entfernen. 

') Zeitschr. f. analyt. Chemie 1897. 36. 175. 
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Man kann auf Invertzuckerzusatz an;nähernd in folgender Weise schließen. 
Die spezifische :Drehung des Invertzuckers (d. h. 100 g in 100 ccm) beträgt 
im 100 mm-Rohr rund -20' bei 20' C. Bei Vornahme der Polarisation im 
200 mm·Rohr wird also auf jedes Gramm vorhandenen Invertzuckers eine 
Drehung von -0,4' entfallen. Beträgt der Extraktgehalt eines Weines z. B. 
13,5 g in 100 ccm, so ",ird der Zuckergehalt annähernd 11-11,5'/, betragen 
(Extrakt zu 2-2,5'/. geschätzt). Diesem Zuckergehalt (betrachtct als Invert-) 
entspricht demnach eine Drehung von 11 x 0,4 bzw. 11,5 x 0,4 = -4,4 
bzw. -4,6'. Ist die gefundene Drehung des Weines größer als die berechnete, 
so würde dieser Umstand auf stattgefundene Gärung hindeuten, weil die Fruk
tose dann gegenüber der Glukose vorherrscht. 

Will man den Nachweis von Saccharose durch Polarisation führen, so 
muß man noch invertieren S. 42, Abschnitt Wein S. 410 und .. Allgemeiner Gang 
der Untersuchungen", S. 46, sowie Abschnitt "Fruchtsäfte" usw. (Vgl. auch 
die Berechnung der Saccharose aUB der Polarisation im Abschnitt Honig S. 303). 

12. Nachweis des unreinen Stärkezuckers durch Polarisation. 
a) Hat man bei der Zuckerbestimmung nach Nr. 10 höchstens 

0,1 g reduzierenden Zucker in 100 ccm Wein gefunden und dreht der 
Wein bei der gemäß Nr. 11. ausgeführten Polarisation nach links 
oder gar nicht oder höchstens 0,30 nach rechts, so ist dem Weine unreiner 
Stärkezucker nicht zugesetzt worden. 

b) Hat man bei -der Zuckerbestimmung nach Nr. 10 höchstens 
0,1 g reduzierenden Zucker gefunden, und dreht der Wein mehr als 
0,30 bis höchstens 0,60 nach rechts, so ist die Möglichkeit des Vorhanden
seins von Dextrin in dem Weine zu berücksichtigen und auf dieses nach 
Nr. 19 zu prüfen. Ferner ist nach dem folgenden, unterNr. 12d 
beschriebenen Verfahren die Prüfung auf die unvergorenen Bestandteile 
des unreinen Stärkezuckers vorzunehmen. 

c) Hat man bei der Zuckerbestimmung nach Nr. 10 höchstens 
0,1 g Gesamtzucker in 100 ccm Wein gefunden, und dreht der Wein bei 
der Polarisation mehr als 0,60 nach rechts, so ist zunächst nach Nr. 19 
auf Dextrin zu prüfen. Ist dieser ·Stoff in dem Weine vorhanden, so 
verfährt man zum Nachweis der unvergorenen Bestandteile des unreinen 
Stärkezuckers nach dem folgenden, unter Nr. 12d angegebenen Ver
fa.hren. Ist Dextrin nicht vorhanden, so enthält der Wein die unver
gorenen Bestandteile des unreinen Stärkezuckers. 

d) Hat man be.i der Zuckerbestimmung nach Nr. 10 mehr als 
0,1 g Gesamtzucker in 100 ccm Wein 1) gefunden, 80 weist man den Zu
satz unreinen Stärkezuckers auf folgende Weise nach. 

a) 210 ccm Wein werden im Wasserbade auf 1/3 eingedampft; der 
Verdampfungsrückstand wird mit so viel Wasser versetzt, daß die ver-

') Danach müßte jeder .Jungwein einer Vergärung unterworfen werden, 
da solche Weille oft mehr als 0,1'7. Zucker enthalten; nach Grünhut ist dies 
aber nicht erforderlich. wenn man erst durch die Bestimmung des spezifischen 
Drehungsvermögens einen Schluß auf die vorhandene Zuckerart gezogen hat 

nach der Formel [a]D = 100 a ,in welcher a die Drehung des Weines 
2 (c-O,l) 

im 200 mm-Rohre und c den Zuckergehalt darstellt. Saccharose oder unreiner 
Stärkezucker kann J;lur zugegen sein; wenn - [U1D zwischen -45 und 0 liegt 
oder positiv ist; dann ist Vergärung erforderlich. Dabei ist angenommen, daß, 
da bei der normalen Gärung des Weines die Glukose schneller vergärt als dio 
Fruktose, die spezifische Drehung des Zuckerrestes (0.1'/,) nahe bei -90·. 
also dem Werte der Fruktose liegt und selbst bei einem Zuckergehalte v0l1-
2'/. selten unter -45' beträgt. Zeltschr. t. a.nalyt. Chemie 36. 168. 
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dÜllnte Flüssigkeit nicht mehr als 15% Zucker enthält; die verdünnte 
Flüssigkeit wird in einem Kolben mit etwa 5 g gärkräftiger Bierhefe, 
die optisch aktive Bestandteile nicht enthält, versetzt und so lange bei 
20-250 C stehen gelassen, bis die Gärung beendet ist. 

(J) Die vergorene Flüssigkeit wird mit einigen Tropfen einer 2O%igen 
Kaliumazetatlösung versetzt und in einer Porzellanschale auf dem Wasser
bade unter Zusatz von Quarzsand zu einem dünnen Sirup verdampft. 
Zu dem Rückstande setzt man unter beständigem Umrühren allmählich 
200 ccm Alkohol von 90 Maßprozent. Nachdem sich die Flüssigkeit 
geklärt hat, wird der alkoholische Auszug in einen Kolben filtriert, 
Rückstand und Filter mit wenig Alkohol von 90 Maßprozent gewaschen 
und der Alkohol größtenteils abdestilliert. Der Rest des Alkohols wird 
verdampft und der Rückstand durch Wasserzusatz auf etwa 10 ccm 
gebracht. Hierzu setzt man 2-3 g gereinigte, in Wasser aufgeschlemmte 
Tierkohle, rührt mit einem Glasstabe wiederholt tüchtig um, filtriert 
die entfärbte Flüssigkeit in einen kleinen eingeteilten Zylinder und 
wäscht die Tierkohle mit heißem Wasser aus, bis das auf 150 C abgekühlte 
Filtrat 30 ccm beträgt. Zeigt dasselbe bei der Polarisation eine Rechts
drehung von mehr als 0,5°, so enthält der Wein die unvergorenen Be
standteile des unreinen Stärkezuckers. Beträgt die Drehung gerade 
+ 0,50 oder nur wenig über oder unter dieser Zahl, so wird die Tierkohle 
aufs neue mit heißem Wasser ausgewaschen, bis das auf 150 C abge· 
kühlte Filtrat 30 ccm beträgt. Die bei der Polarisation dieses Filtrates 
gefundene Rechtsdrehung wird der zuerst gefundenen hinzugezähl t. Wenn 
das Ergebnis der zweiten Polarisation mehr als den fünften Teil der ersten 
beträgt, muß die Kohle noch ein drittes Mal mit 30 ccmheißem Wasser 
ausgewaschen und das Filtrat polarisiert werden. 

Anmerkung: Die Rechtsdrehung kann auch durch gewisse Bestand· 
teile mancher HOIDgsorten verursacht sein. 

1S. Nachweis fremder Farbstoffe in Rotweinen. 
Rotweine sind stets auf Teerfarbstoffe und auf ihr Verhalten gegen 

Bleiessig zu prüfen. Ferner ist in dem Weine ein mit Alaun 1) und Natrium
azetat gebeizter Wollfaden zu kochen und das Verhalten des auf der 
Wollfaser niedergeschlagenen Farbstoffes gegen Reagentien zu prüfen. 
Die bei dem Nachweis'e fremder Farbstoffe im einzelnen befolgten Ver
fahren sind stets anzugeben. 

Bemerkung der Verfasser: Zur Ermittelung der Teerfarbstoffe ist 
außerdem das Ausschütteln von 100 ccm Wein mit Äther vor und nach dem 
übersättigen mit A=oniak zu empfehlen. Die ätherischen Ausschüttelungen 
sind nach dem Verdampfen des Äthers getrennt durch die Wollprobe in 
der oben angegebenen Weise zu prüfen. ~ie zur 'Weinfärbung hauptsächlich 
benutzten Teerfarbstoffe färben sich auf. Pflanzenfarbstoffe nicht. Rotwein 
läßt auf dem Wollfaden zuweilen eine schwache schmutzige, braunrote Farbe 
zurück, die aber nicht zu verwechseln ist mit Auffärbungen. Man zieht den 
Wollfaden dann noeh mit A=oniak aus, wobei die Wolle entweder rot bleibt 
oder gelblich wird; letztere, Färbung geht beim Auswaschen dcs A=oniaks 
wieder in rot über. Die natürliche Rotweinauffärbung verfärbt sich mit Am
moniak grünlich. 

Cazeneuves Verfahren nach Wolf. 10 ccm Wein werden mlt 10 ccm 
einer kaltgesättigten Quecksilberchloridlösung geschüttelt, sodann mit 10 Tropfen 

. ') 50 ccm. 'Vein mit '/ .. Vol. einer 10'/,igen Lösung von KHSO, ver
setzen, entfettete 'Vollfäden 10 Minuten darin kochen (Strohmer, Arata). 
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Kalilauge von 1,27 spezifischem Gewicht versetzt, wieder geschüttelt und durch 
ein trockenes Filter filtriert. 

De.s Filtrat kann sein: 
1. Schwach gelblich (auch bei natürlichem \Veinfarbstoff). Man ver

setzt mit. Essigsäure bis zur sauren Reaktion; war Säurefuchsin zugegen, 
BO färbt sich das Filtrat schön rosa. 

2. Gelb-rot bis r'osa bis rot-violett. Man säuert mit Salzsäure an; die 
Farbe bleibt unverändert oder wird nur rosa; Oxyazofal'ben (Bordeau
rot, Ponceau usw.) '). 

3. Die Farbe geht von gelb-rot übcr in blau-rot bis blau-violett: 
Amidoazofarben: z. b. Kongo, Bcnzopurpurin, Methylorange usw. 
Alkali im Überschuß färbt wieder gelb-rot. 
Geht die ursprüngliche blau-rote Farbe des mit Salzsäure augesäuerten 

Filtrats in gclb-rot über und wird diesclbe mit Ammoniak wicder hergestellt, 
so ist der Farbstoff Cochenillc oder Orseille, welche beide sich jedoch erst 
zu erkennen geben, wenn sie in ziemlich großer Menge vorhanden sind_ 

Auf die Ermittelung von Teerfarbstoffen auf spektroskopischem Weg 
kann hier nicht eingegangen werden (siehe Literatur, namentlich Formanek
Grandmougin, Verlag J. Springer, BerUn). 

Von den Pflanzenfarbstoffen ist nur der Nachweis der Kermes
beerfarbe (Phytolacca), Malvenblüten und Heidelbeerfarbe möglich_ 
Nachweis von Kermesbeeren: Mit Bleiessig versetzt fällt in einem solchen 
gefärbten Wein der Niederschlag rot-violett. Mit Ätzbaryt versetzt 
scheiden sich blaue bis violette Flocken aus. Nachweis von Malven
blütenauszug nach A. Strau b (Pharm_ Zentralh. 1911. 52. 868; Zeitschr. 
f. U. N. 1912. 24. 295). Man verdünnt 3 ccm Rotwein auf 25 ccm und 
erwärmt mit 1 ccm einer l0J0igen Zinncblorürlösung und 0,4-0,6 g 
Kaliumacetat. Es fällt zunächst der Weinfarbstoff aus und nach 4 bis 
7 maliger Wiederholung der Behandlung entsteht bei Anwesenheit von 
Malven eine grünblaue Lösung. Nachweis von Heidelbeerfarbe nach 
Plahl, Zeitsehr. f. U. N. 1908. 15. 262. Siehe auch den Abschnitt Nach
weis von Farbstoffen im allgemeinen Untersuchungsgang S. 56 und 
hesonder'l den Abschnitt Obstdauerwaren (Fruchtsäfte). 

Nachweis yon Karame! siehe S. 354, Abschnitt Branntweine. 

14. Bestimmung der GesamtwcinsteinsäUl'c, der freien Weinsteinsäure, 
des Weinsteins und der an alkalische Erden gebundenen Weinsteinsäure 2). 

Der qualitative Nachweis von ·Weinsäure gründet sich auf die Aus
fällung als Kaliumtartrat (s. nachstehend unter a) und auf die Kristallform 
des Kalziumtartrats; nach Sullivan und Crampton, Chem. ztg. 1907, Rep. 4, 
ist das Auftreten von kristallisiertem Kalziumtartrat ein scharfer Nachweis 
von \Veinsäure oder Tartraten. Man fügt in schwach essigsaurer Lösung Kalzium
azetat zu der Weinsäure enthaltenden Lösung und betrachtet die nach dem 
Stehen ausfallenden Kristalle. Über die Kristallform von Kalziumtartrat 
und über die Bedingungen zu seiner Bildung vgI. H. Behrens, Anleitung 
zur mikrochemischen Analyse. 

Der Gegenwart anderer störender Stoffo wie im ·Wein empfiehlt A. Kling, 
Pharm. Zentralh. 1912, 378, die Weinsäure in Form von razemischem weinsaurem 
Kalk auszufällen. VgI. ferner Brönsted, Über den. Nachweis der gewöhnlichon 
Weinsäure mittels Links-Weinsäure, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1903, 15 und 
de.s Handbuch von Beythien. Siehe auch Hilfsbuch S. 428. 

') Manche stark gefärbte echte Rotweine (z. B. von Trollinger und Portu
gieser Trauben) liefern nach eigener Beobachtung ebenfalls ein roteR Filtrat.! 
Die Cazeneuvesche Probe allein ist daher nicht ausschlaggebend. 

') Siehe den Schlußabsatz dieses Abschnittes S. 418. 
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a) Bestimmung der Gesamtweinsteinsäure. 
Man setzt zu 100 ccm Wein in einem Becherglase 2 ccm Eisessig, 

3 Tropfen einer 200f0igen- Kanumazetatlösung und 16 g gepulvertes 
reines Chlorkalium. Letzteres bringt man durch Umrühren nach Mög
lichkeit in Lösung und fügt dann 15 ccm Alkohol von 95 Maßprozent 
hinzu. Nachdem man durch starkes, etwa 1 Minute anhaltendes Reiben 
des Glasstabes an der Wand des Becherglases die Abscheidung des 
Weinsteins eingeleitet hat, läßt man die Mischung wenigstens 15 Stunden 
bei Zimmertemperatur stehen und filtriert dann den kristallinischen 
Niederschlag ab. Hierzu bedient man sich eines Goochschen Platin
oder Porzellantiegels mit einer dünnen Asbestschicht, welche mit einem 
Platindrahtnetz von mindestens 1/2 mm weiten Maschen bedeckt ist, oder 
einer mit Papierfilterstoff bedeckten Wittschen Porzellansiebplatte; in 
beiden Fällen wird die Flüssigkeit mit Hilfe der Wasserstrahlpumpe 
abgesaugt. Zum Auswaschen des kristallinischen Niederschlages dient 
ein Gemisch von 15 g Chlorkalium, 20 ccm Alkohol von 95 Maßprozent 
und 100 ccm destilliertem Wasser. Das Becherglas wird etwa dreimal 
mit wenigen Kubikzentimetern dieser Lösung abgespült, wobei man 
jedesmal gut auslaufen läßt. Sodann . werden Filter und Niederschlag 
durch etwa dreimaliges Abspülen und Aufgießen von wenigen Kubik
zentimetern der Waschflüssigkeit ausgewaschen; von letzterer dürfen 
im ganzen nicht mehr als 20 ccm gebraucht werden. Der auf dem Filter 
gesammelte Niederschlag wird darauf mit siedendem, alkalifreiem, destil
liertem Wasser in das Becherglas zurückgespült und die erhaltene, bis 
zum Kochen erhitzte Lösung in der Siedehitze mit 1/, N.-Alkalilauge unter 
Verwendung von empfindlichem blauviolettem Lackmuspapier titriert. 

Berechn ung. Wurden bei der Titration a Kubikzentimeter '/. N.-Alkali· 
lauge verbraucht, so sind enthalten: 

x = 0,0375 (0. + 0,6) ') Gra= GesamtweInsteinsäure in 100 ccm Wein. 

b) Bestimmung der freien Weinsteinsäure 2). 
50 ccm eines gewöhnlichen ausgegorenen Weines, bzw. 25 ccm 

eines erhebliche Mengen Zucker enthaltenden Weines, werden in der 
unter Nr. 4 vorgeschriebenen Weise in einer Platinschale verascht. 
Die Asche wird vorsichtig mit 20 ccm 1/, N.-Salzsäure versetzt und nach 
Zusatz von 20 ccm destilliertem Wasser über einer kleinen Flamme bis 
zum beginnenden Sieden erhitzt (Bedecken mit Uhrglas). Die heiße 
Flüssigkeit wird mit 1/, N.-Alkalilauge unter Verwen<;lung von empfind
lichem, blauviolettem Lackmuspapier titriert. 

Berechnung. Wurden 0. Kubikzentimeter Wein angewendet und bel 
der Titration b Kubikzentimeter '/. N.-.AJkalilauge verbraucht, enthält ferner 
der Wein c Gramm Gesamtweinsteinsäure In 100 ecm (nach Nr. 14 a bestimmt) 
80 sind enthalten: 

3,75 (20 - b) 
x = 0 - ---0.--- Gramm freie Weinsteinsäure in 100 ccm Wein. 

Ist a = 50, so wird x = c + 0,075 b - 1,5; ist a = 25, so wird 
x = c + 0,15 b - 3. 

') Die Zahl 0,6 bedeutet die Korrektur für die Löslichkeit des Wein
steins in der Chlorkalium.Welngeistmischung. 

I) = Alkalität der Gesamtascbe; der Alkalltätsfaktor wird folgendermaßen 
Gesamtalkalität x 0,1 

berechn~t Mineralstottgehalt (s. u. "Deutung der UntersuchuDgsergebnisse"). 
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c) Bestimmung de;; Weinstein~ 1). 

50 ccm eines gewöhnlichen ausgegorenen Weines, bzw. 25 ccm 
eines erhebliche Mengen Zucker enthaltenden Weines, werden in der 
unter Nr. 4 vorgeschriebenen Weise in einer Platinschale verascht. 
Die Asche 2) wird mit heißem destilliertem Wasser.ausgelaugt, dic Lösung 
durch ein kleines Filter filtriert und die Schale sowie das Filter 3) mit 
heißem Wasser sorgfältig ausgewaschen. Der wässerige Aschenauszug 
wird vorsichtig mit 20 ccm 1/, No·Salzsäure versetzt und über einer 
kleinen Flamme bis zum beginnenden Sieden erhitzt. pie heiße Lösung 
wird mit 1/, N.·Alkalilauge unter Verwendung von empfindlichem blau
violettem Lackmuspapier titriert. 

Berechn ung. Wurden (1 Kubikzentimeter Wein angewendet und bei 
der Titration e Kubikzentimeter '/. N.-Alkalilauge verbraucht, enthält ferner 
deI," Wein c Gramm Gesamtweinsteinsäure in 100 ccm (nach Nr. Ua be
stimmt), so berechnet man znnächst den \Yert von n aus nachstehender Formel: 

100 (20 - e) 
n = 26,67 c ----d--·--. 

a) Ist n gleich Null oder negativ,. so ist sämtliche Weinsteinsäure 
in der Form von Weinstein in dem Weine vorhanden; dann sind enthalten: 
x ~ 1,2533 c Gramm Weinstein in 100 ccm Wein. 

(I) IRt n positiv, BO sind enthalten: 
4,7 (20 -e) 

x = "--d-~-' Gramm Weinstein in 100 ccm Wein. 

Nach dCll Beschlüssen der Kommission für die amtliche Weinstatistik 
ist an Stelle der \Vorte .. Die Asche wird ... bis .... ausgewaschen. Der wäs
Aerige Aschenauszug wird ...... folgende Einschaltung gemacht: 

.. Die Asche wird mit 20 cern heißem Wasser übergossen und mit einer 
Gummifahne sorgfältig von den Schalenwandungen losgelöst. Die erhaltene 
Flüssigkeit wird mit den ungelösten ARchenteilen verlustlos unter wiederholtem 
Nachspülen mit kleinen Mengen heißen Wassers in einen 50 ccm-Kolben über
geführt und in diesem nach Abkühllmg ~ut 15° mit destilliertem Wasser zu 
50 ccm aufgefüllt. Die erhaltene Lösung wird durch ein kleines trockenes 
Filter in einen trockenen Kolben filtriert. 40 ccm dieses wässerigen Asohen
auszuges werden . . . ". 

d) Bestimmung der an alkalische Erden gebundenen Wein
steinsäure. 

Die Menge der an alkalische Erden gebundenen Weinsteinsäure 
wird aus den bei der Bestimmung der freien Weinsteinsäure und des 
Weinsteins unter Nr. 14b und c gefundenen Zahlen berechnet. Ha.ben 
11, d und e dieselbe Bedeutung wie dort, und ist: 

1'/) 11 gleich Null oder negativ gefunden worden, 80 ist an alkallsohe 
I<:rdcn gebundene 'Veinsteinsäure in dem Weine nioht enthalten; 

ß) n positiv gefunden worden und freie Wein6teinsäure vorhanden. 
3,75 (e-b) 

so sind x = -~-d- Gramm an alka.lische Erden gebundene 'Veinsteln-

säure in 100 ccm Wein; 
:') n 11 0 si ti v gefunden worden und freie 'Weinsteinsäure nioht vorhanden, 

3,75 (20 - e) . 
80 sind x = c - .... _(1... - Gramm an alkalische Erden gebundene Wein-

steinsii.ure in 100 cem Wein enthalten. 

1) = wasserlösliche Alka.lität. 
t) Siehe die Abänderung dieser V01'schrift am Schlusse des Abschnittes c. 
') von höchstens 3 cm Radius, nach Griinhut, Zeitschr. f. analyt. Chemie 

1~1I9. 38. 414. 

Buj ard· B aier, Hilfsbuch. ,. Äufl. 27 
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An Stelle dieser Berechnungsweise haben Fresenius und Grün. 
hut (Zeitschr. f. analyt. Chemie 1899. 38. 474) eine andere bequemere 
angegeben. - Die Kommission für die amtliche Weinstatistik hat in· 
dessen gemäß dem Vorschlage von v. d. Heide und Baragiola be· 
schlossen, die Werte für freie und gebundene Weinsäure nicht 
mehr anzugeben. Näheres siehe Arb. a. d. Kaiserl. Gesundh.·Amte 
19]0. 31). I; Zeitschr. f. U. N. 1911. 22. 427. 675. 

I/). Bestimmung der Schwefelsäure in Weillweinen. 
Das unter Nr. 5 für Rotweine angegebene Verfahren zur Be· 

Rtimmung der Schwefelsäure gilt auch für Weißweine. 

16. Bestimmung der schwefligen Säure l ). 

Zur Bestimmung der schwefligen Säure bedient mall sich folgender 
Vorrichtung. Ein Destillierkolben von 400 ecm Inhalt wird mit einem 
zweimal durchbohrten Stopfen verschlossen, durch welchen zwei Glas· 
röhren in das Innere des Kolbens führen. Die erste Röhre reicht bis 
auf den Boden des Kolbens, die zweite nur bis in den Hals. Die letztere 
Röhre führt zu einem Liebigschen Kühler; an diesen schließt sich 
luftdicht mittels durchbohrten Stopfens eine kugelig aufgeblasene U·Röhre 
(sog. Peligötsche Röhre). 

Man leitet durch das bis auf den Boden des Kolbens führende 
Rohr Kohlensäure, bis alle Luft aus dem Apparat verdrängt ist, bringt 
dann in die Peligotsche Röhre 50 ccm Jodlösung (erhalten durch Auf· 
lösen von 5 g reinem Jod und 7,5 g Jodkalium in Wasser zu 1 Liter), 
lüftet den Stopfen des Destillierkolbens und läßt 100 ccm Wein aus einer 
Pipette in den Kolben fließen, ohne das Einströmen der Kohlensäure 
zu unterbrechen. Nachdem noch 5 g sirupdicke Phosphorsäure zu
gegeben sind, erhitzt man den Wein vorsichtig und destilliert ihn unter 
stetigem Durchleiten von Kohlensäure zur Hälfte ab. 

Man bringt nunmehr die Jodlösung, die noch braun gefärbt sein 
muß, in ein Becherglas, spült die Peligotsche Röhre gut mit Wasser 
aus, setzt etwas Salszäure zu,· erhitzt das Ganze kurze Zeit und fällt 
die durch Oxydation der schwefligen Säure entstandene Schwefelsäure 
mit Chlorbarium. Der Niederschlag von Bariumsulfat wird genau in der 
unter Nr. 5 vorgeschriebenen Weise weiter behandelt. 

Berechnung. Wurden a g Bariumsulfat gewogen, so sind: x = 
0,2744 a Gramm schweflige Säure (S02) in 100 ccm Wein. 

Bemerkung 1. Der Gesamtgehalt der Weine an schwefliger 
Säure kann auch nach dem folgenden Verfahren bestimmt werden. 
Man bringt in ein Kölbchen von ungefähr 200 ccm Inhalt 25 ccm 
Kalilauge, die etwa 56 g Kaliumhydrat im Liter enthält, und läßt 
50 ccm Wein so zu der Lauge fließen, daß die Pipettenspitze während 
des Auslaufens in die Kalilauge taucht. Nach mehrmaligem vorsieh· 
tigen Umschwenken läßt man die Mischung 15 Minuten stehen. Hier· 
auf fügt man zu der alkalischen Flüssigkeit 10 ccm verdünnte Schwefel
säure (erhalten durch Mischen von 1 Teil Schwefelsäure mit 3 Teilen 

') Qualitativer Nachweis siehe Abschnitte Fleisch und Obstdauerwaren. 
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Wasser) und einige Kubikzentimeter Stärkelösung und titriert die 
Flüssigkeit mit 1/60 N .. JodlÖsung; man läßt die Jodlösung hierbei 
rasch, aber vorsichtig so lange zutropfen, bis die blaue Farbe der Jod· 
stärke nach vier· bill fünfmaligem Umschwenken noch kurze Zeit 
anhält. 

Berechnung der gesamten schwefligen Säure. Wurden auf 50 ecm 
Wein a ccm '/ •• N.·Jodlösung verbraucht, so sind enthalten: 
lt = 0,00128 a Gramm gesamte schweflige Säure (80.) in 100 ecm Wein. 

Zufolge neuerer Erfahrungen ist ein Teil der schwefligen Säure 
im Weine an organische Bestandteile gebunden 1), ein anderer im freien 
Zustande oder als Alkalibisulfit im Weine vorhanden. Die Bestimmung 
der freien schwefligen Säure geschieht nach folgendem Verfahren. Man 
leitet durch ein Kölbchen von etwa 100 ccm Inhalt 10 Minuten lang 
Kohlensäure, entnimmt dann aus der frisch entkorkten Flasche mit 
einer Pipette 50 ccm Wein und läßt diesen in das mit Kohlensäure ge
füllte Kölbchen fließen. Nach Zusatz von 5 ccm verdünnter Schwefel· 
säure wird die Flüssigkeit in der vorher beschriebenen Weise mit 1/60 N.· 
Jodlösung titriert. 

Berechnung dilr freien schwefligen Säure. Wurden auf 50 ecm 
Wein a Kubikzentimeter '/5O N.·Jodlösung verbraucht, so sind enthalten: 

lt = 0,00128 a Gramm freie schweflige 8äure (SO.) in 100 ccm Wein. 

Der Unterschied der gesamten schwefligen Säure und del' freien 
schwefligen Säure ergibt den Gehalt des Weines an schwefliger Säure, 
die an organische Weinbestandteile gebunden ist 2). 

Bemerkung 2. Wurde der Gesamtgehalt an schwefliger Säure 
nach dem in der Bemerkung 1 beschriebenen Verfahren bestimmt, 
80 ist dies anzugeben. Es ist wünschenswert, daß.in jedem Falle die 
freie bzw. die an organische Bestandteile gebundene schweflige Säure 
bestimmt wird. 

17. Bestimmung des Saccharins. 
Man verdampft 100 ccm Wein unter Zusatz von ausgewaschenem 

groben. Sande in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade, versetzt 
den Rückstand mit 1-2 ccm einer 30%igen Phosphorsäurelösung und 
zieht ihn unter beständigem Auflockern mit einer Mischung von gleichen 
Raumteilen Äther und Petroleumäther bei mäßiger Wärme aus. Man 
filtriert die Auszüge durch gereinigten Asbest in einen Kolben und fährt 
mit dem Ausziehen fort, bis man 200-250 ccm Filtrat erhalten hat. 
Hierauf destilliert man d.en größten Teil der Äther·Petroleumäther· 
mischung im Wasserbade aQ, führt die rückständige Lösung .. aus dem 
Kolben in eine Porzellanschale über, spült den Kolben mit Ather gut 
nach, verjagt dann Äther und Petroleumäther völlig, und nimmt den 
Rückstand mit einer verdünnten Lösung von Natriumkarbonat auf. 
Man filtriert die Lösung in eine Platinschale, verdampft sie zur Trockne, 
mischt den Trockenrückstand mit der vier· bis fünffachen Menge festem 
Natriumkarbonat und trägt dieses Gemisch allmählich in schmelzenden 
Kalisalpeter ein. Man löst die weiße Schmelze in Wasser, säuert sie vor· 

1) An Aldehyd. 
I) Methode M. Rlpper, ForBOhUDgBber. 1895. 12. S5. 

27* 
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8ichtig (mit aufgelegtem Uhrglase) in einem Becherglase mit Salzsäure 
an und fällt die aus dem Saccharin entstandene Schwefelsäure mit Chlor
barium in der unter Nr_ 5 vorgeschriebenen Weise. 

Bereohn ung. Wurden bei der Verarbeitung von 100 ccm Wein a Gramm 
BaSO. gewonnen, so sind enthalten: 

x = 0,7857 a Gramm Sacoharin in 100 ccm Wein. 
Methodc Dach Il'. Wirthle ') (zum qualitativen Nachweis, namentlich 

von sehr gering'cD Mengen Saccharin}. 200 ecm in einer Schale auf etwa 20 ccm 
eingeengten ". ein bringt man in einen Scheidetrichter, spült den Rest in der 
Schale mit einigen Tropfen NaOH und etwas Wasser nach und schüttelt die 
mit HCl kräftig angesäuerte Flüssigkeit dreimal mit je 50 cem Äther aus. Die 
ätheriflChe Lö~ung wird filtriert, einige Tropfen konzentrierte NaOH und etwa 
10 ccm Wasser zugesetzt, umgeschüttelt und hierauf der Ät,her ahdestilliert. 
Den Rückstand dampft man, nachdem der Kolben mit einigen Tropfen NaOH 
und etwas \Vasser nachgespült ist, in einer kleinen Porzellansehale ein, fügt 
ctwe, 1 g festes NaOH (kein KOH) hinzu und erhitzt in einem kleinen mit Ein
satz versehenen Lufttrockenschrank langsam auf 215' und erhält die Tem
peratur '/., Stunde zwischen 215 und 220', wobei jedoch das Thermometer 
'0 in den Trockenschrank eingesetzt wird, daß (las~elbe von 37' an über den 
Kork des 'l'rockenschrankes hinausragt. 

Die erkaltete Schmelzt' wh'd mit warmem Wasser gelö§t, mit HClla.ngsam 
angesäuert und nach dem Abkühlen lnit Äther-Petl'oleumäther ausgeschüttelt. 
Die ätherische Lösung wird vorsichtig verdampft, der Rückstand mit einigen 
Kubikzentimetern H,O aufgenommen und tropfenweise zu der Lösung ver
diinnte FeCI.-Lösung hinzugefügt. Wird die Farbe der Reaktion nicht deut
lich violett, sondern unsicher (schmutzigbraun), so löst man nochmals in \Vasser 
auf und schüttelt nach dem Ausäuern mit Äther-Petroleumäther au~. Diese 
ätherische Lösung reinigt man durch dreimaliges Ausschütteln mit je etwa 
20 ccm "-asser, worauf nut der ätherischen Lösung wie ohen verfahren wird. 

Zur Vorbereitung des "'eines und Anreicherung des Saccharins kann 
man auch so verfahren, daß man 200 CCln 'Vein mit soviel FeCI.-Lösung, als 
erforderlich zur Augfällung des Gerbstoffes, versetzt und unter Erwärmen 
auf dem Wasserbade soviel CaCO. (Schlemmkreide) zufügt, daß die Flüssigkeit 
neutral oder schwach alkalisch reagiert. Nach dem Erkalten filtriert man 
und wäscht das Filter einige 1\1ale lnit 'Vasser aUR. Filt.rat. wird nach dem 
]<Jindampfen wie oheJl weiter behandelt . 

.Nachweis VOll Saceharin neben Salicylsäure 2). 

ht in einer Flüssigkeit SacchariI} neben Salicylsäure vorhanden, so muß 
behUfs einwandfreier Identifizierung des Saccharins mittels FeCl, die Salicyl
~äure vorher entfernt werden. Dies geschieht nach Mac Kay Chace\(Journ. 
Am. Chem. Roc. 1904.26. 1627-1630; Zeitscllr. f. F. N. 1905.9.232) durch 
Kochen mit KMnO.-J.ösung. Hierdurch werden nicht nur die Salicylsäure, 
sondern auch ander'B die FeCI.-Reaktion ungünstig heeinflnssende Substa,nzen 
wie Tannin zerstört_ Man verfährt nach fOlgender Vorschrift: 50 ecm der zu 
untersuchenden .I<'lüssigkeit werden mit Äther geschüttelt und der Rückstand 
,ieR Ätherauszuges mit Petroleumäther extrahiert. In dem jetzt bleibenden 
Rückstand wird mit 0,5'/,iger 1<'eCI.-Lösllng auf Salicylsäure geprüft, und 
~leichgiiltig, ob diese zugegen ist oder nicht, der Rückstand in 10 ccm 'Vasser 
geliist" 1 ccm verdünnter H,SO, zugesetzt, zum Kochen erhitzt und' ein Über
schuß einer 5'/,igen Kl\InO,-Lösung langsam hinzugefügt. Bei Anwesenheit 
VOll vorher nachgewiesener Salicylsäure wird jetzt 1 Minute gekocht, im anderen 
Falle sofort zur heißen Lösung ein Stilekehen NaOH hinzugefügt und nach 
einigen Minuten der Fe- und ~In-Niederschlag abfiltriert. Das stark alkalische 
Filtrat wird im Ag-Tiegel zur Trockne gedampft und 20 Minuten bei 210-215' 
erhitzt. Der Rückstaud ";1'11 in wc,uig "'assel' gelöst; mit H,SO, angesäuert. 

') Chem. Ztg.1901. 2;;. 816; SalicylSäure darf ne'ben Saccharin nicht 
vorhanden sein; in diesem Falle Trennung wie unten angegeben. Geschmaoks
proben sind daneben stets anzustellen. 

') Siehe auch Kr. 26 üher ~achwei8 VOll Salicylsäure S. 425. 
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mit Äther extrahiert und die S!llicyl~äure mit IfeCI. nllchgewlesell. I<~ill Zusatz 
Yon 10 mg Saccharin pro I.iter kann nach dieser Methode noeh mit Sicherheit 
erkannt werden. . 

Weitere Verfahren zur Trennung VOll organiHchen Säuren, Fetlell, Duft· 
~toffen usw. ,gi. Zeitsehr, f. U. N. 1909. 18. 577 (G. Testoni); Pharm. 7.cntralh. 
1910. 51. 303; von BellZoesäure s. Zeitschl'. f. U. N. 1919. 38. 18;;. 

fliehe auch den Abschnitt fo)üßstof{p S. 29i. 

18. Nachweis von arabblchem (~uIllßli und Dext,rin. 

Man versetzt 4 ccm Wein mit 10 ccm Alkohol von 96 MaUprozellt. 
Entsteht hierbei nur eine geringe Trübung, welche sich in Flocken ab· 
setzt, so ist weder Gummi noch Dextrin anwesend. Entsteht dagegen ein 
klumpiger, zäher Niederschlag, der zum Teil zu Boden fällt, zum Teil 
an den Wandungen des Gefäßes hängen bleibt, so muß der ~"ein nach 
dem folgenden Verfahren geprüft werden. 

100 ccm Wein werden auf etwa 5 ccm eingedampft und unter Um· 
rühren so lange mit Alkohol von 90 Mal3prozent versetzt, als noch ein 
Niederschlag entsteht. Nach 2 StulIden filtriert man den Niederschlag 
ab, löst ihn in 30 ccm Wasser lmd führt die Lösung in ein Kölbchen 
von etwa 100 ecm Inhalt ti.ber. Man fügt 1 ccm Rabsäurc vom spezi. 
fischen Gewicht 1,12 hinzu, verschließt das Kölbchen mit einem Stopfen, 
durch welchen ein 1 m langes, beiderseits offenes Rohr führt, und crhitzt 
das Gemisch 3 Stunden im kochenden Wasserbade. Nach dem Erkalten 
wird die Flüssigkeit mit einer Sodalösung alkalisch gemacht, auf ein 
bestimmtes Maß verdüIUlt und der entstandene Zucker mit }' eh lin g. 
scher Lösung nach dem unter Nr. 10 beschriebenen Verfahr~ be· 
stimmt. Der Zucker ist aus zugesetztem Dextrin oder arabischem Gummi 
gebildet worden; Weine ohne diese Zusätze geben, in der beschriebenen 
Weise behandelt. höchstens Spuren einer Zuckerreaktion. 

Anmerkung der Verfasser: Mannit. Da man in einigen l,'ällen 
das Vorkommen ,on Mannit im Weine beobachtet hat, ~o ist beim Auftreten 
von spießförruigen Kristallen im Extrakt auf Mannit Rück~icht zn nehmen. 

111. Bestimmung des Gerbstolles. 

a) ~chätzung des Gerbstoffgehaltes. 

In 100 CCln von Kohlensäurc befreitem Weine werden die freieH 
~äurell mit einer titrierten Alkalilösung bis auf 0,5 g in 100 ccm Wein 
abgestumpft, sofern die Bestimmung nach Nr. 6 einen höheren Betrag 
ergeben hat. Nach Zugabe von 1 ccm einer 400/ oigen Natriumazetat· 
lösung läßt man eine lO%ige Eisenchloridlösung tropfenweise so lange 
hinzufließen, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Ein Tropfen der 
lO%igen Eisenchloridlösung genügt zur Ausfällung von 0,05 g Gerbstoff. 

b) Bestillllllung de,,; Gerbstoffgehaltes. 

Die Bestimmung des Gerbstoffes kann nach einem der üblichen 
Verfahren erfolgen; das angewendete Verfa·hl'en ist in jedem Falle an· 
zugeben, 
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Bemerkung der Verfasser. Von deuseiben ist die Bestimmung de!! 
Gerbstoffes (auch des Gerb· und Farbstoffes) nach Neubauer'Löwental'j 
sm meisten zu empfehlen (siehe Hilfsbuch S. 503). Auf das Verfahren zur 
annähernden Gerbstoffbestimmung nach Neßler und Barth ') ~owie auf das 
Verfahren von Wislicen us ') wird verwiesen. 

20. Bestimmung des Chlors. 

Man läßt 50 ccm Wein aus einer Pipette in ein Becherglas fließen, 
macht ihn mit einer Lösung von Natriumkarbonat alkalisch und erwärmt 
das Gemisch mit aufgedecktem Uhrglase bis zum Aufhören der Kohlen· 
I'läureentwickelung. Den Inhalt des Becherglases bringt man in eine 
Platin schale, dampft ihn ein, verkohlt den Rückstand und verascht 
genau in der bei der Bestimmung der Mineralbestandteile (Nr.4) 
angegebenen Weise. Die Asche wird mit einem Tropfen Salpeter. 
säure befeuchtet, mit warmem Wasser ausgezogen, die Lösung in ein 
Becherglas filtriert und unter Umrühren so lange mit Silbernitratlösung 
(1 Teil Silbernitrat in 20 Teilen Wasser gelöst) versetzt, als noch ein 
Niederschlag entsteht. Man erhitzt das Gemisch kurze Zeit im Wasserbade, 
läßt es an einem dunklen Orte erkalten, sammelt den Niederschlag auf 
einem Filter von bekanntem Aschengehalte, wäscht denselben mit heißem 
Wasser bis zum Verschwinden der sauren Reaktion aus und trocknet 
den Niederschlag auf dem Filter bei 100° C. Das Filter wird in einem 
gewogenen Porzellantiegel mit Deckel verbrannt. Nach dem Erkalten 
benetzt man das Chlorsilber mit je einem Tropfen Salpetersäure und 
Salzsäure, erhitzt vorsichtig mit aufgelegtem Deckel, bis die Säure ver· 
jagt ist, steigert hierauf die Hitze bis zum beginnenden Schmelzen, 
läßt sodann das Ganze im Exsikkator erkalten und wägt. . 

"Berechnung: Wurden aus 50 ccm Wein 11. Gramm Chlorsilber erhalten, 
so sind enthalten: 

x 0,4945 11. Gramm Chlor in 100 ccm Wein. 
oder y = 0,816 11. Gramm Chlornatrium in 100 ccm Wein. 

21. Bestimmung der Phosphorsäure. 

50 ccm Wein werden in einer Platinschale mit 0,5-1 g eines Ge· 
misches von 1 Teil Salpeter und 3 Teilen Soda versetzt und zur dick· 
flüssigen Beschaffenheit verdampft 4). Der Rückstand wird verkohlt, 
die Kohle mit verdÜnnter Salpetersäure ausgezogen, der Auszug abfil· 
triert, die Kohle wiederholt ausgewaschen und schließlich samt dem 

') Anal. Önologie 1873. 2. 1. und K. Windisch, die chem. Untersuchung 
und Beurteilung des Weines, S. 165, 1. Auflage. 

I) Zeitschr. f. analyt. Chemie 1883. 22. 595 und K. Windisch, 1. c. 
") Zeitschr. f. angew. Chemie 1904. 17. 801; Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 372. 
') Es genügt auch, die vorschriftsmäßig gewonnene Asche (n. S. 397) als 

Ausgangssubstanz für die Phosphorsäurebestimmung zu nehmen, und diese mit 
etwas Soda und Salpeter zu schmelzen. Bei Süßweinen kann auch eine vorherige 
Vergärung des Zuckers (W. Fresenius) vorgenommen werden oder man' ver· 
fährt nach R. Woy (Chem.·Zeitung 1897, S. 471), indem man erst. mit kleiner 
Flamme erhitzt, dann die Masse anzündet und mit voller Flamme verkohlt, mit 
Alkollol die Kohle anfeuchtet und mit einem Glaspistill zerdrückt. Die Platin· 
schale bedeckt man zur Hälfte mit einem Platinblech, bis der Alkohol abgebrannt 
Ist und brennt die Kohle weiß. Die Asche kann dann noch zur Rückverwandlllng 
I'f;wa .gebildeter Pyrophospllate mit Soda geschmolzen werden. 
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Filter verascht. Die Asche wird mit Salpetersäure befeuchtet, mit 
heißem Wasser aufgenommen und zu dem Auszuge in ein Becherglas 
von 200 ccm Inhalt filtriert, zu der Lösung setzt man ein Gemisch 1) 
von 25 ccm Molybdänlösung (150 g AmmoniuI!1molybdat in 1 %igem 
Ammoniak zu 1 Liter gelöst) und 25 ccm Salpetersäure vom spezifischen 
Gewichte 1,2 und erwärmt auf einem Wasserbade auf 800 C, wobei ein 
gelber Niederschlag von Ammoniumphosphormolybdat entsteht. Man 
stellt die Mischung 6 Stunden an einen warmen Ort, gießt dann die über 
dem Niederschla.ge stehende klare Flüssigkeit durch ein Filter, wäscht 
den Niederschlag 4-5 mal mit einer verdünnten Molybdänlösung 2) 
oder Ammoniumnitratlösung 3), indem man stets den Niederschlag 
absitzen läßt und die klare Flüssigkeit durch das Filter gießt. 
Dann löst man den Niederschlag im Becherglase in konzentriertem 
Ammoniak auf und filtriert durch dasselbe Filter, durch welches vorher 
die abgegossenen Flüssigkeitsmengen filtriert wurden. Man wäscht das 
Becherglas und das Filter mit Ammoniak aus und versetzt das Filtrat 
vorsichtig unter Umriibren mit Salzsäure, so lange der dadurch ent
stehende Niederschlag sich noch löst. Nach dem Erkalten fügt man 
5 ccm Ammoniak und langsam und tropfenweise unter Umrühren 6 ccm 
Magnesiamischung (68 g Chlormagnesium und 165 g Chlorammonium 
in Wasser gelöst, mit 260 ccm Ammoniak vom spezifischen Gewichte 
0,96 versetzt und auf 1 Liter aufgefüllt) zu und rührt mit einem Glas· 
stabe um, ohne die Wandung des Becherglases zu berühren. Den ent
stehenden kristallinischen Niederschlag von Ammonium-Magnesium
phosphat läßt man nach Zusatz von 40 ccm Ammoniaklösung 24 Stunden 
bedeckt stehen. Hierauf filtriert man das Gemisch durch ein Filter 
von bekanntem Aschengehalte und wäscht den Niederschlag mit ver
dünntem Ammoniak (1 Teil Ammoniak vom spezifischen Gewichte 0,96 
und 3 Teile Wasser) aus, bis das Filtrat in einer mit Salpetersäure an
gesäuerten Silberlösung keine Trübung mehr hervorbringt. Der Nieder
schlag wird auf dem Filter getrocknet und letzteres in einem gewogenen 
Platintiegel verbrannt. Nach dem Erkalten befeuchtet man den aus 
Magnesiumpyrophosphat bestehenden Tiegelinhalt mit Salpetersäure, 
verdampft dieselbe mit kleiner Flamme, glüht den Tiegel stark, läßt 
ihn im Exsikkator erkalten und wägt. 

Berechnung: Wurden aus 50 CCID Wein a Gramm Magnesium
pyrophosphat erhalten, so sind enthalten: 
x = 1,2751 a Gramm Phosphorsäureanhydrid (P20 5 ) in 100 ccm Wein. 

') Die l\1o!ybdän!öHung ist in die Salpetersäure zu gießen, nicht um 
gekehrt. da anderenfalls eine Ausscheidung von Molybdänsäure Rtattfindet 
die nur schwer wieder in Lösung zu bringen ist. 

Die l\1olybdänlösung kann auch in folgender Weise hergestellt werden; 
750 ccm konzentrierte reine Salpetersäure werden mit 750 eem Wasser verdünnt. 
uud 600 g salpetersaures Ammoniak darin gelöst. Zu dieser Lösung setze man 
eine heiß bereitete Lösung von 225 g molybdänsaurem Ammoniak unter fort
währendem Umschwenken. D/ts Ganze wird dann auf 3 I gebracht. 

') 100 CCID Molybdänlösung der angegebenen Konzentration, 20 cem 
Salpetersäure (1,19) und 80 ccm Wasscr. 

') 15U g Ammoniumnitrat mit 10 ecm Salpetersiiure (1,19) und Wasser 
im 1 1 gelöst. 
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Siehe auch die Im Abschnitt "Düngemittel" angegebene abgekürzte 
Bestimmung der Phosphorsäure nach der Sulfat-Molybdänmethode von N. v, 
Lorenz (Landw. Versuchsstat. 1901, ÖÖ, 183). W. Plücker, Zeitschr. f. U. 
N. 1909. 17. 446 empfiehlt diese Bestimmung, die in landw. Versuchestationen 
eingeführt ist. Der mit Su1fat-l\folybdänrflagens erhaltene :N'iederschlag wird 
direkt getrocknet. 

Woy, Hundeshagen u. Il. umgehen ebenfalls die übertührung in 
pyrophosphorsaure Magnesia, glühen aber den Niederschlag von phosphor' 
molybdänsaurem Ammonium unter besonderen Bedingungen. Zeitsehr. f. 
öffentI. Chemie 1897. 3.321. Das Verfahren ist wenig gebräuchlich. 

22. Nachweis der Salpetersäure. 

1. In Weißweinen. 

a) 10 ccm Wein werden entgeistet, mit Tierkohle entfärbt und 
filtriert. Einige Tropfen des Filtrates läßt man in ein Porzellansc!J,älchen, 
in welchem einige Körnchen Diphenylamin mit 1 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure übergossen worden sind, so einfließen, daß sich die beiden 
Flüssigkeiten nebeneinander lagern. Tritt an der Berührungsfläche eine 
blaue Färbung auf, so ist Salpetersäure in dem Weine enthalten. 

b) Zum Nachweis kleinerer Mengen von Salpetersäure, welche bei 
der Prüfung nach Nr. 22 unter 1 a nicht mehr erkannt werden, ver
dampft man 100 ccm Wein in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade 
zum dünnen Sirup und fügt nach dem Erkl~Jten so lange absoluten 
Alkohol zu, als noch ein Niederschlag entsteht. Man filtriert, verdampft 
das Filtrat, bis der Alkohol vollständig verjagt ist, versetzt den Rück
stand mit Wasser und Tierkohle, verdampft das Gemisch auf etwa 
10 ccm, filtriert dasselbe und prüft das Filtrat nach Nr. 22 unter 1 a. 

Nach J. Tillmanns soll man den Wein zur Entfernung störender 
Stoffe erst mit Tierkohle eindampfen und dann stark verdünnen; ferner wird 
besser das T i 11 man n sche Reagens angewendet (s. A bschnittc Wasser und 
Miloh). 

2. In Rotweinen. 
100 CClD Rotwein versetzt man mit 6 ccm Bleiessig und filtriert. 

Zum Filtrate gibt man 4 ccm einer konzentrierten Lösung von Magnesium
sulfat und etwas Tierkohle. Man filtriert nach einigem Stehen und 
prüft das Filtrat nach der in Nr. 22 unter 1 a gegebenen Vorschrift. 
Entsteht hierbei keine Blaufärbung, so behandelt man das Filtrat nach 
der in Nr. 22 u~ter 1 b 'gegebenen Vorschrift. 

Alle zur Verwendung gelangenden Stoffe, auch das Wasser und 
die Tierkohle, müssen selbstverständlich zuvor auf Salpetersäure ge
prüft werden 1). 

Die quantitative Bestimmung erfolgt naoh Schuh:e-Tiemann oder 
nach der kolorimetrischen Methode von .1. Tillmanns. Siehe Abschnitte 
Wasser und Miloh. 

23. und 24. Nachweis von Barium und Strontium. 
100 ccm Wein werden eingedampft und in der unter Nr. 4 an

gegebenen Weise verascht. Die Asche nimmt man mit verdünnter Salz
säure auf, filtriert die Lösung und verdampft das Filtrat zur Trockne. 

') Neuerdings sind Nitl'atj) auoh in naturreinen Weinen beobaohtet 
worden (s. Beurteilung), 
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Das trockene Salzgemenge wird spektroskopisch auf Barium uud Strou· 
tium geprüft. Ist durch die spektroskopische Prüfung dRS Vorhanden· 
sein von Barium oder Strontium festgestellt, HO ist die qUfl ntitativc 
Bestimmung derselben auszuführeu. 

26. Bestimmung des Kupfers. 

Das Kupfer wird in 1/2-1 Liter Wein elektrolytisch ul,!-\timmt. 
Das auf dcr Platinelektrode abgeschiedene Metall ist nach dem Wägen 
in Salpetersäure zu lösen und in üblicher Wl'ise auf Kupfer zu prüfen. 

Literatur: Neumaun, Theol'ie und Praxis der analytischen Elektrolyse 
der Metalle; Halle a. S. oder Alexflnder Classen, Quantitative Analyse 
durch Elektrolyse, Berlin, Julius Springer. 

An Stelle der elektrolytischen Methode kann llll,n :;elbstverstiindlleb 
auch eine chemische anwenden. 

Siehe auch namentlich- den Abschnitt, ,. GemÜsckonseryen". 

26. Konservierungsmitteil ). 

Nachweis der Salicylsäul'(·. 
50 ccm Wein werden in einem zylindrischen Hchl'idetriehtpr mit 

;iO CCln eines Gemisches aus gleichen Raumteilen Äther und Petroleum· 
äther versetzt und mit der Vorsicht häufig um geschüttelt , daß keine 
Emulsion entsteht, aber doch eine genügende Mischung der Flüssig. 
keiten stattfindet. Hierauf hebt man die Äther.Petroleumätherschicht 
ab, filtriert sie durch ein trockenes Filter, verdunstet das Äthergemisch 
auf dem Wasserbade und versetzt den Rückstand mit einigen Tropfen 
Eisenchloridlösung (am besten verdünnter !). Eine rot·violette Färbung 
zeigt die Gegenwart von Salicylsäure an. 

Entsteht dagegen eine schwarze oder dunkelbraune Färbung, so 
versetzt man die Mischung mit einem Tropfen Salzsäure, nimmt sie 
mit Wasser auf, schüttelt die Lösung mit Äther·Petroleumäther aus 
und verfährt mit dem Auszug nach der oben gegebenen Vorschrift. 

v. d. Heide und Jakob, Zeitschr. f. U. N. 1910. 19. 147 entfernen Gcrh· 
stoff, der die Eisenchlol'idreaktion stört, durch Ausschütteln mit 20 o/,ig!>r 
Schwefelsäure und Chloroform. 

Quantitative Bestimmung auf kolorimetrischem Wege unter An· 
wendung obiger Methode oder durch Wägen des mehrmals gelösten und 
filtrierten Abdampfrückstandes des Auszuges. Siehe auch Obstdauer. 
waren Ziff. 13 c. 

In der amtlichen Anleitung nicht anfgC!lolllH1Cn sind: 
«) Nachweis des Abl'astols '). Das Abra~tol (aunh ~\.saprol), iHt 

das Calciumsalz der !I·Naphtholsulfosäurc. Der Nachweis beruht auf der Zer· 
legung desselben in !I'Naphthol, Calcium.sulfat und Sellwcfelsäure durch längeres 
Koehen mit Salzsäure. 200 CCID Wein werden mit, 8 com HCI 1 Stunde am 
Rückflußkühler oder nach Verdampfen des ."-lkohols '/. Stunde übel' freiem 
.!feuer gekocht oder 3 Stunden auf dem Wasserbade erhitzt. Nach dem Er· 
kalten schüt.telt man die Flüssigkeit mit Petroleumäther aus, filtriert den Aus-

') Die Abschnitte 26-29 sind von den Verfassern eingefügt. 
Betr. des für ,,'Vein" wichtigsten Konservierunglnnittels, der sch wefligell 

Säure siehe NI'. 16. 
') Sangle·Ferriere, Compt. rend. lß93, 117, S. 796. Vgl. Win· 

(lisch, Die chemische Unter~uchung nn,t Beurteilung des Weines, Verlag von 
J. Springer, Berlin. 
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zug und verdampft ihn. Den Abdampfungsrückstand löst man in 10 ccm 
Chloroform, gi€'ßt die Lösung in ein Rea.gensglas, gibt ein Stüokchen AtzkaU 
und einige Tropfen Alkohol zu und erhitzt das Ganze 2 Minuten zum Sieden. 
Es entsteht eine dunkelblaue, rasch in Grün und dann in Gelb übergehende 
Färbung. Enthielt der Wein nur kleine Mengen Abrastol, so ist. das Chloro
form grünlich, das Ätzkalistückchen aber blau gefärbt_ Nach Scheurer
Kestner ') soll das Abrastol geeignet. sein, den Gips zu ersetzen, nach Sini
baldi') werden auf 1 Hektoliter Wein· UJ g Abrastol zugesetzt. 

~) Nachweis und Bestimmung der Borsäure; qualitativ siebl' 
S. 115. und 149, quantitativ als Borsäuremethylester in folgender Weise nach 
Rosenbladt, Gooch') usw.: 

150 ccm Wein macht man mit Na.CO.-Lösung deutlich alkalisch, dampft 
ein und verascht; die Asche versetzt man mit wenig Wasser und neutralisiert 
mit HNO. (spezifisches Gewicht = 1,18), setzt dann noch 2 ccm HNO. zu und 
füllt mit Wasser auf 5.0 ccm auf. 20 ccm dieser Lösung gießt man in ein 200 bis 
300 ccm fassendes Fraktionierkölbchen, fällt etwa vorhandenes Chlorid mit 
AgNO.-Lösung aus, setzt einen mit Methylalkohol beschickten Scheidetrichter 
auf den Fraktionskolben, setzt letzteren in ein auf 120· C erhitztes Öl- oder 
Glyzerinbad, verbindet mit einem Kühler, der in 27'1oiges Ammoniak taucht, 
läßt aus dem Scheidetrichter Methylalkohol zuerst tropfenweise, dann 1-2 ecm 
auf einmal zufließen, bis 15 ccm verbraucht sind, destilliert zur Trockne und 
wiederholt diese Manipulation so lange, bis eine Probe des Destillates keine 
Borsäurereaktion mehr gibt (Kurkumapapierprobe); dann läßt man noch 3 ccm 
Wasser ins Kölbchen fließen und destilliert noehmals zur Trockne. Die am
moniakalische Flüssigkeit der Vorlage wird dal'auf in eine mit etwa 0,5 g (genau 
ausgewogen) frisch geglühten Ätzkalks beschickte Platinschale übergeführt, 
zur Trockne verdampft, bei 160· getrocknet, vorsichtig bis zu konstant bleiben
dem Gewicht stark geglüht und dann gewogen. Aus der Gewichtszunahme 
wird der borsaure Kalk (B.O.Ca) berechnet. 

y) Nachweis von Fluor. Qualitative Untersuchung siehe bei Fleisch 
und Bier; quantitative nach der Methode von Penfield gemäß den Angaben 
von Treadwell und Koch, Zeitschr. f; analyt. Chemie 190!. 43. 469. Diese 
Methode eignet sieh auch für Fluornachweis in Bier. Siehe ebenda auch die 
von Treadwellund Koch selbst angegebene Methode, die sich aber nur für 
Wein eignet. Vgl. darüber Schweizer. Lebensmittelbuch 1909, H. Aufl. ,,
Siehe ferner die kritisierende Arbeit von A. Kickton und W. Be hncke, 
Zeitschr. f. Unters. d. N. U. 1910. 20. 193. 

0) Ameisensäure, Benzoesäure siehe Abschnitt 1<'ruchtsäfte, Zlmt
säurenachweis C. v. d. Heide und F. Jakob, 1910. 19. 137. 

Auf das natürliche Vorko=en von Salicylsäure, Benzoesäure, Fluor 
und namentlich Borsäure in Trauben-, Beeren- und Kernobst sei ausdrücklicb 
verwiesen. Siehe auch Abschnitt Fruchtsäfte. 

27. Nachweis von Schwefelwasserstoff. 
Das in üblioher Weise gewonnene Destillat gibt mit alkalischer 

Bleilösung (1 Bleiazetat, 10 Wasser und soviel Natronlauge bis der 
entstehende Niederschlag sich eben wieder gelöst hat) eine braune 
Färbung (bis Niederschlag), alkalisch gemaoht entsteht mit Nitroprussid
natrium eine violette Färbung. 

Quantitative Bestimmung: Man kann bei Abwesenheit von schwef
liger Säure, die S. 418 für schwetlige Säure angegebene Methode be
nutzen, indem man anstatt Jodlösung salzsäurehaltiges Bromwasser vor-

') Compt. rend. 1894. 118. S. 74. Vgl. 'Vindi~ch, Die chemische Unter
fmchung und Beurteilung des Weines. Verlag von J. Springer, Berlin. 

') Monit. Bcientif. {4] 1893. 7. S. 842. Vgl. Windisch, Anm. 1. 
') Zeitschr. f. analyt. Chemie 1887. 26. 18, siehe auch K. Windisch, 

DiE' chemische Untersuchung und Beurteilung des Weines, 1896. 236, ebenda 
auch Verfahren nach S tro meye r (Besti=ung als Borfluorkalium), siehe 
auch Thaddeet, Zeitsch!'. f. Ana.lyt. Chemie J8R7. 26. 568. 
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legt. Die entstandene Schwefelsäure wird mit Bariumchloridlösung ge
fällt und in bekannter Weise zur Wägung gebracht. 

Faktor für Schwefelwasserstoff = 0,1461. 
Schwefelwasserstoff und freie schweflige Säure können nur kurze 

Zeit nebeneinander im Wein bestehen (2 H2S + S02 = 3 S + 2 H 20). 

28. Stickstoff nach Kj eldahI (siehe Bier). 

29. Schwermetalle 1), Ferrocyankalium, Kalk, Magnesia, Alaun, Kiesel-
säure, Eisen und Tonerde, Mangan und Alkalien 

werden in der nach Vorschrift· (aus einer größeren Menge Weines) ge
wonnenen Asche nach den Regeln der analytischen Chemie untersucht 
und bestimmt (siehe auch den "allg. Untersuchungsgang" und die Ab· 
schnitte "Gerichtliche Chemie und Gebrauchsgegenstände"). Der 
Natriumgehalt der Weine hat neuerdings einige Bedeutung für die Be· 
urteilung der Reinheit erlangt: Siehe die Beurteilung und die im § 16 
des Weingesetzes verbotenen Mineralstoffe. 

11. Weinähnlicbe und weinbaltige Getränke. 

VorbemerkUl;tg über die Untersuchung des Obstmostes 
und die Obstweinverbesserung. 

Die Untersuchung des süßen Obstmostes erstreckt sich auf die 
Bestimmung von Zucker und Säure (siehe Weinmost). 

Dei' Säuregehalt beträgt bei zweckmäßig hergestelltem Äpfelmost 
gOloo im Mittel, bei Birnenmost' 3%0 im Mittel, er wird als Zitronen· 
säure berechnet und ausgedrückt. 

1 ccm l/lo-Normalalkali = 0,0067 Zitronensäure. 
Äpfelmost zeigt in der Regel etwa 50-600 Oechsle; der Ex· 

traktgehalt schwankt zwischen 13,&--16 g in 100 ccm Most. 9-10 Ztr. 
Äpfel liefern erfahrungsgemäß etwa 300 Liter reinen Äpfelsaft. 

Birnenmost zeigt in der Regel 50-60° Oechsle. Der Extrakt· 
gehalt beträgt etwa 13,5-16 g in 100 ccm Most. 9,&--10 Ztr. Birne 
liefern erfahrungsgemäß 300 Liter reinen Birnensaft. 

Wasser- und Zuckerzusatz ist im allgemeinen überflüssig. 
Durch Vermischen verschiedener (zuckerarmer oder .reicher und 

säurearmer oder -reicher) Obstsorten miteinander kann der Säure- oder 
Zuckergehalt leicht ausgeglichen werden. 

Die Berechnung des Zuckerwasserzusatzes kann gegebenenfalls wie 
bei Weimnost erfolgen. 

Bei der Bereitung des Beerenweines muß, da die Beerenobstsäfte 
reich an Säure und arm an Zucker sind, der Gehalt an letzteren fest. 
'gesteIlt werden, um die nötige Verbesserung dieser Säfte vornehmen zu 
köruien. Die Ermittelung der Säure und des Zuckergehaltes erfolgt 
wie bei Weinmost. 1 kg Beerenfrüchte liefert durchschnittlich 0,9 Liter 
Saft. Die Berechnung des Wasser- und Zuckerzusatzes kann wie bei 
Weinmost vorgenommen werden. Siehe NähereR über die Obstwein· 

') Betr. Kupfer siehe Nr. 25-
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bereitung in DI'. ßarths Schrift "Die ObstweinLer()itung" 5. Auf 1.. 
in H. ßeckers oder in Timms "Der Johannisbeerwein", ferner bei 
E~. Hotter, Beiträge zur Obstweinbereitung 1), E. SaiIIard 2). 

Weinähnliche und weinhaltige Getränke. 
Die Untersuchung der als weinähnlich geltenden Obstweine 

geschieht wie die von "Traubenwein", diejenige der weinhaltigen Ge
tränke, wozu namentlich Arzneiweine und die den Spirituosen nahe
i-ltehenden Getränke, wie Weinpunschessenzen, -extrakte usw. (siehe 
Beurteilung S. 448), zählen, wird zum Teil auch nach den unter F ru c h t
säften, Limon aden und Likören angegebenen Gesichtspunkten zu 
(·rfolgen haben. 

Zum Nachweis von Obstwein, namentlich wenn Verdacht auf 
Beimischung zu Wein besteht, empfiehlt es sich die mikroskopische Unter
suchung des Weingelägers (Hefe, Satz im Faß) auf Obsttresterbestand
teile vorzunehmen. Außerdem ist Obstwein, auch in Gemischen mit 
Wein oft durch die Geschmacksprobe festzustellen. Zur Untersoheidung 
von Trauben- und Obstwein sind mehrere ohemische Verfahren angegeben 
worden. Nach Mayer 3 ) soll Traubenwein nach Zusatz von 1 Volumen 
Amllloniak und 12stündigem Stehen Ammonium-Magnesium phosphat 
abscheiden, Obstwein dagegen phosphorsauren Kalk, die an ihren ver
schiedenen Kristallformen erkennbar sind. Formanek und Laser 4) 
gründen ein Verfahren auf das versohiedeu(' Verhalten der Farbstoffe 
bei der spektroskopischen Untersuchung. 

Da im Traubenwein der Gehalt an Weinsäure yorherrt;ohend ist, 
bei den Obstweinen diese Säure sehr zurücktritt, wird von mehrerell 
Seiten auf den Nachweis der Rechtsweinsäure, inHbesondere als Cal
ciumtartrat Wert gelegt. Es sei auf die Arbeiten yon A. L. Su!Jiyan 
und C. A. Crampton5 ) und auf die von W. Schulte 6 ) (quantitatives 
Verfahren) verwiesen. Die mikroskopisohe Untersuchung der Kristall
form ist ebenfalls empfehlenswert. 

A. Kling 7) setzt dem mit Essigsäure angesäuerten Traubenwein 
Linksweinsäure im Überschusse und dann im geringen Überschusse 
essigsauren Kalk zu. Im Niederschlag sammelt sich die gesamte Rechts
weinsäure, die naoh Zusatz von Schwefelsäure durch Titration mit 
KMn04 bestimmt werden kann. 

Medinger und MicheJS) haben im Natriumnitrit ein neues Unter
soheidungsmittel gefunden. Ma eh und Fis c hIer 9) halten die Methode 
für unsicher. 

Im ganzen haftet allen diesen Methoden der Mangel an, daß sie 
bei Mischungen von Traubenwein mit Obstwein im wesentliohen versagen. 

') Z. Iandw. Versuchsw. Österr. 1902, 333 und ZeitRchr. f. U. N. 1903. 
6. 1013. 

') Zeitschr: f. U. N. 1906. 11. 542. (Rer.). 
') Zeitsehr. f. analyt. Chemie 1872. 11. 337. 
') Zeitschr. f. U. N. 1899. 2. 406. 
') Ohem.-Zeitg. 1904 Rep. 4 u. Pharm. Zentralh. 1907. 48. 744. 
') Ohem.-Zeitg. 1918. 133. 537. 
') Chem.-Zeitg. 1910 Rep. 506, Pharm. Zentralb. 1914. [,0. 111. 
') Chem.-Zeitg. 1918. 56/57. 230. 
') Ebenda 1918. 80/81. 326. 
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Allgemeine Anhaltspunkte zur Deutung der Analysl'nergebni8se. 

Die vielfach verschiedene und selbst bei einem und demselben 
Gewächs alljährlich mehl' oder weniger erheblich wechselnde Zusammen
setzung des Traubensaftes und Weines sowie auch die durch den Ver
schnitt mehrerer Weinsorten herbeigeführte Änderung der Zusammen
setzung ersehweren den Hicheren Xachweis gesetzwidriger Manipulationen 
sehr häufig. Man ist deshalb in vielen Fällen auf einen Vergleich mit der 
Zusammensetzung bekannter naturreiner Weine derselben Gegend, der
selben Lage, desselben Jahrgangs Ugw. angewiesen und zieht zu diesem 
Zwecke bei inländischen Weinen die Untersuchungsergebnisse der all
jährlich erseheinenden amtlichen deutschen Wpinstatistik 1) zu Rate; 
auch bei ausländisehen empfiehlt sich dasselbe Verfahren, sofern solche 
zuverlässige amtlichen Statistiken vorhanden sind. Soviel den Verfassern 
bekannt ist, sind aber nur in Ungarn und in der Schweiz amtliche Wein
statistiken (siehe auch S. 436) geführt. 

Es wäre daher grundfalsch die im nachstehenden angegebenen 
oder sonst in der Literatur zu findenden Werte etwa als Grenzwerte 
anzusehen; dieselben sollen nur eine gewisse Vorstellung von den etwa 
in Betracht kommenden Zahlengrößen geben, die bisher etwa als äußerste 
Werte bpobaehtet Rind. :Fiir Beanstandungen gibt es kein Vorbild, 
sondern man muß von Fall zu Fall die Entscheidung treffen. Im all
gemf-'incn, d. h. sofern es sich nicht um die Feststellung eines überhaupt 
abnormen Stoffes in einem Wein handelt, wird man aus einer Abweichung 
der üblichen Analysenwerte nie eine Beanstandung mit völliger Sicher
heit ableiten können, vielmehr müssen stets mehrere in engeren Zu
sammenhang zu bringende Verdachtsgriinde sowohl hinsichtlich der' 
chemischen Zusammensetzung als auch des allgemeinen Charakters dps 
Weines vorhanden sein. 

Für die Deutung der Ergebnisse der chemischen Analyse der Des
sertweine (Süß-) sind eingehende Aufschlüsse in den vom Verein deut
scher Nahrungsmittelchemiker 2) aufgestellten Leitsätzen für die Be
urteilung der Dessertweine gegeben. 

Alkohol: Die Feststellung der Alkoholmenge bietet allein keinen 
Maßst.ab für die Beurteilung. Inländische deutsche Naturweine enthalten 
etwa 5-11 g Alkohol in 100 ccm; derartige äußerste Grenzfälle wird 
Inan im allgemeinen bei Handelsweinen nicht antreffen, da diese durch 
Versclmitte mundgerecht und haltbar gemacht werden; bei Süßweinen 
Htcigt der Alkoholgehalt bis zu 18 g in 100 ccm. Die Süßweine sind 
oft erheblich gespritet; sofern die Geset~gebung des betreffenden Landes, 
aus welchem solche Weine zur Einfuhr gelangen, es gestattet, läßt auch 
das deutsehe Weingesetz den Alkoholzusatz bei derartigen Weinen zu 
(siehe im übrigen S. 443). Bei inländischen Weinen ist Alkoholzusatz 
verboten. Betreffend die zulässige Verwendung VOll Alkohol bei der 
Kellerbehandlung vgl. § 4 und die dazu erlassenen Ausführungsbestim
mungen. Äpfel- und Birnenwcin weiRcn im allgemeinen etwa 4--6 g 

1) Arb. a. d. KalB. Gesundh.-Amte. ZeitBchr. f. U. N. sowie J. Könilr, 
Die Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs- und Genußmittel. Bd. 1. 190a. 

I) L. Grünhut, ZeitRchr. f. N. U. 1913. 26. 498. 546; 1914. 28. 58G. 
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.Alkoholgehalt auf, bei Beerenweinen nähert er sich nicht selten dem 
jenigen der Süßweine. - Zusatz von Alkohol ist an dem zwischen Alkohol· 
und Glyzeringehalt bestehenden Verhältnisse, das zwischen etwa 100 : 7 
bis 100: 14 bei Naturweinen schwankt, zu erkennen; bei vcrdorbenen 
oder sehr alten Weinen kann das Verhältnis steigen, zeigt aber dann 
auf natürliche Glyzerinvermehrung 1). Bei den Dessertweinen kommen 
niedrigere .Alkoholglyzerinverhältniswerte vor, da diese Weine vielfach 
keine ausgegorenen Weine sondern mehr oder weniger mit Alkohol 
stumm gemachte Moste sind. Die ausländischen Gesetze lauten bezüg
lich dieses Punktes sehr verschiedenartig. Siehe das über die ausländischen 
Weingesetze Gesagte S. 443. 

Extrakt: Der Extraktgehalt bildet nur beim Vergleich mit Weinen 
derselben Gegend (oder Lage) und desselben Jahrganges, namentlich 
soweit nur geringwertige Sorten in Frage kommen, einen brauchbaren 
Anhaltspunkt. Im allgemeinen enthalten deutsche naturreine oder in 
den gesetzlichen Grenzen gezuckerte Weine nur ganz ausnahmsweise 
einen geringeren Extraktgehalt als 1,6 g in 100 ccm Weißwein und 1,8 g 
in 100 ccm Rotwein. Der zuckerfreie Extraktgehalt steigt ganz ausnahms
weise bis etwa 4,80/0' bei Süßweinen bzw. stummgemachten Mosten 
noch erheblich höher (siehe auch S. 443). Die Mehrzahl der deutscJie~ 
Handelsweine weist einen zwischen 2,00 und 2,50 g in 100 ccm betragenden 
Extraktgehalt auf. Doch sind in diesen Angaben keine Grenzzahlen zu 
erblicken. Dabei sind größere Zuckermengen als 0,1 g in 100 ccm in 
Abzu~ gebracht. Extraktarmut kann unzulässigerweise durch Verdünnen 
und Uberstrecken der Weine bei der Weinverbesserung sowie bei der 
sog. Rückverbesserung (siehe S. 440) und bei der Herstellung von Kunst
'weinen (aus Rosinen-, Most- und Bukettstoffen, organischen Säuren, 
Glyzerin usw. hergestellten Weinen) sowie bei der Herstellung von Trester
und Hefenweinen usw. (siehe S. 438 u. 442) entstehen. Dabei sei erwähnt, 
daß die sog. Rückverbesserung überstreckter (auch gezuckerter) oder 
übergipster Weine gemäß §§ 2, 13 d. W.G. verboten ist. Derartige Weine 
können nicht mehr in Verkehr gebracht, sondern nur noch als Haustrunk 
(§ 11) verwendet oder mit behördlicher Genehmigung zu bestimmten 
Zwecken (Weinessigfabrikation usw.) verarbeitet werden. (Siehe auch 
S. 443.) 

Für den Gehalt der Süßweine an zuckerfreiem Extrakt sind Grenzen 
nicht festgesetzt. Nach dem eod. aHm. austr. sollen sog. konzentrierte 
Süßweine (Trockenbeer-, Süß- oder Dessertweine) bei einem Zucker
gehalte von 100' g im Liter nicht weniger aJs 30 g zuckerfreien Extrakt 
t'nthalten. 

Extraktreste, zuckerfreie, können in zweierlei Weise gebildet 
sein, einerseits durch Abzug der nichtflüchtigen (fixen) Säuren (d. h. 
der freien Säuren abzüglich der flüchtigen Säure) vom Extraktgehalt; 
andererseits durch Abzug der gesamten titrierbaren Säure vom Ex
traktgehalt. Die dafür früher angenommenen Grenzwerte von 1,1 g 
bzw. 1,0 g in 100 ccm sind sehr niedrig gesetzt und entsprechen den 
wirklichen Extraktrestwerten der meisten Weine nicht. 

') Siehe auch K. Windlsch, Die chemischen Vorgänge beim Werden 
des Weines 1905 (Festschrift). 
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Der totale Extraktrest verbleibt nach Abzug der Summe der 
llichtflüchtigen Säuren, der Mineralstoffe und des Glyzerins. Auch die 
hierfür angenommenen äußersten Werte von mindestens 0,45 gin 100 ccm 
bei Naturweinen bzw. 0,35 g bei normal gezuckerten Weinen dürften 
im allgemeinen zu niedrig gegriffen sein. Siehe auch unter Gerbstoff. 

Mineralstoffe (Asche): Bestimmte Werte können dafür eben. 
sowenig wie für den Extraktgehalt angegeben werden. Der Mineralstoff· 
gehalt beträgt aber im allgemeinen etwa 10% (10: 1) des Extrakt· 
gehaltes. Abweichungen kommen namentlich bei analytischen Grenz· 
fällen vor. Tresterweine (p.etiotisierte Weine) kennzeichnen sich, abge. 
sehen von anderen Anhaltspunkten durch Erhöhung des Mineralstoff· 
gehaltes und des dadurch erheblich veränderten Verhältnisses von Ex· 
trakt: Mineralstoffen (bis 10: 2 und mehr). Auch NaCI.Zusatz und 
Chaptalisieren (Entsäuerung mit Kalk, Pottasche) kann eine Erhöhung 
hervorrufen. Der Zusatz letzterer bewirkt eine Verbindung des Alkali 
mit Säuren, die im Wem zum Teil verbleiben (besond. Verbot dieses 
Zusatzes laut § 13 d. W.G.). Verringerung der Mineralstoffgehalte kann 
unter Umständen durch Abscheiden von Weinstein in größerer Menge 
(bei Frostwetter oder dgl.) eintreten. 

Über die Zusammensetzung der Asche siehe S. 434. 
Alkali tä t: kann an sich, da sie zu erheblich schwankt, keinen 

Hinweis auf Verfälschungen geben 1); jedoch läßt sich der sog. Alkalitäts· 
faktor 2) (siehe S. 397) als Merkmal für den Nachweis von Tresterweinen 
verwenden. Der Faktor soll normalerweise 0,8-1,0 betragen, kann 
bei Tresterwein erhöht sein; indessen können auch andere Ursachen die 
Erhöhung des Alkalitätsfaktors zur Folge haben, wie z. B. Zusatz organi
scher Säuren, Alkalibikarbonat. Starkes Schwefeln (Bildung von Schwefel
säure in größeren Mengen) sowie Gipsen drückt die Alkalität und den 
Alkalitätsfaktor herab. Auch die wasserlösliche Alkalität ist in die amt
liche Weinstatistik aufgenommen. 

Organische Säuren: Der Gehalt an freier Säure (gesamter titrier· 
bare Säure) gibt keinen Aufschluß über die Naturreinheit eines Weines. Der 
natürliche Säuregehalt schwankt inner halb weiter Grenzen (etwa 0,4-1,7 g 
in 100 ccm); bei Süßweinen ist er meist geringer als bei den üblichen 
leichteren Weinen. Der Säuregehalt wird im allgemeinen teils durch 
Zuckerwasserzusatz auf dem Wege der eJ;laubten Weinverbesserung, teils 
durch Verschneiden geeigneter,Weine miteinander für Handelszwecke 
ausgeglichen. Die natürliche Säure der Traubenweine besteht im wesent
lichen aus Wein· und Äpfelsäure, ferner aus Milchsäure, Bernsteinsäure 
und Essigsäure. Letztere drei sind Nebenerzeugnisse, die erst nach Ein· 
tritt der alkoholischen Gärung entstehen. Die Säure des ursprünglichen 
Mostes nimmt im Verlauf der Gärungsperiode infolge verschiedener 
Vorgänge an Menge erheblich ab (Säurerückgang. siehe auch S. 439 
bei Weinverbesserung). Die Milchsäure des Weines ist ein Zersetzungs
produkt der Äpfelsäure und ist ein normaler Bestandteil des Weines. Ihre 
Entstehung wird durch einen :bei der Nachgärung nach der Zuckerver-

1) Sie soll nach Baragiola nicht unter 13 ccm NormaJsäure in 1 1 Weiß
wein und nicht unter 21 in 1 1 Rotwein betragen. 

') W. FreseniuB und L. Grünhut, ZeltBohr. t. analyt. Chemie. 1899.38. 
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gärung sich vollziehenden, durch Bakterien veranlaßten biologischen 
Prozeß hervorgerufen. Die Äpfelsäure zersetzt sich dabei in Milchsäure 
trod Kohlensäure. Der übliche Säurerückgang beträgt im angemeinen 
etwa 0,2-0,3 g; wenn er mit Zersetztmg der Äpfelsäure verbunden ist, 
erheblich mehr, etwa bis 0,7 g. ~!iIchsäure in Mengen von etwa 0,08 g 
kommen in jedem \Vein vor; bei stärkerer Äpfelsäurezersetzung ent· 
stehen Mengen von über 0,1 g. Die Weinsäure ist zum größten Teil 
als Weinstein im Wein vorhanden; der Gehalt an letzterem hängt 
von der Löslichkeit des Weinst0ins im W0ine ab und ist daher sehr 
schwankend. Ein Wein, der 8 g Alkohol in 100 ccm enthält, vermag 
etwa 0,27 g Weinstein in Lösung zu halten. Freie Weinsäure kommt in 
der vollreifen Traube meistens nicht vor. Nachweis von Rechtsweinsäure 
(siehe S. 415). Die in der unreifen Traube enthaltene freie Weinsäure 
wird beim Reiftmgsprozeß durch zuwanderndes Kali gebunden. Nur 
ausnahmsweise, z. B. in Jahrgängen mit auffällig geringem Mineral. 
stoffgehalt der Weine reicht das vorhandene Kaii dazu nicht aus. Freie 
Weinsäure kann also in Naturweinen bei mangelnder Traubenreife sowie 
bei Mangel an Mineralstoffen vorhanden sein. Der ursprüngliche Wein
säuregehalt nimmt teils durch Abscheidtmg von Weinstein, teils durch 
biologische Vorgänge (Weinkrankheiten) ab. Weinsäure kann dem Wein 
'auch mit Kalk oder Alkalibikarbonaten entzogen werden (siehe S. 431). 
Die Menge der an alkalische Erden gebtrodenen Weinsäure ist nur aus
nahmsweise geringer als 0,1 g in 100 ccm. Die Entsäuerung soll sieh 
nicht auf die anderen Säuren erstrecken, weil äpfelsaurer und milch
saurer Kalk leicht lösliche Salze bilden, daher im Wein verbleiben tmd 
den Geschmack desselben beeinflussen können. Der Gesamt-Weinsäure
gehalt der Weine schwankt innerhalb erheblicher Grenzen (0,04--0,56%) 
und bildet daher wenig Anhaltspunkte für die Beurteilung. Der Gehalt 
an freier Weinsäure soll möglichst niedrig sein; Schwankungen von 
0-0,2 % kommen aber vor. Äpfelsäure ist in Mengen von 0,5--0,9 g 
im Most, nach dem Säurerückgange (siehe S. 439) aber nur noch in Mengen 
von 0,4--0,3 und weniger im Weine enthalten. Bernsteinsäure tmd 
Essigsäure sind Gärtmgsprodukte; letztere als flüchtige Säure ermittelt, 
darf ein gewisses geringes Maß, das jedoch bei den einzelnen Weinsorten 
verschieden sein kann, nicht übersteigen (siehe Verdorbenheit im Abschnitt 
"Beurteilung"). Bei Süßweinen kann der Geha.lt an flüchtiger Säure 
normalerweise 0,25 g in 100 c/)m betrag0n. Zitronensäure kommt 
angeblich öfters in geringen Mengen als Bestandteil des' Trauben· 
saftes bzw. -weines vor; ihre Anwesenheit deutet im übrigen auf 
Obstwein (namentlich Beerenwein), Tamarindenwein (künstliche Most
substanzen) bzw. direkten Zitronensäurezusatz. .Jeder künstliche Säure
zusatz (Weinsäure, Zitronensäure usw.) ist naeh §§ 9 und 13 des \V.G. 
bzw. den dazu erlassenen Amführungsbestimmungen verboten. Das 
Verbot erstreckt sich auch auf Auslandsweine; selbst wenn Gesetze 
dieser Länder solche Zusätze gestatten, sind derart verfälschte Weine, 
bei denen eine nachträgliche Streckung möglich ist, nicht einfuhrfähig 
lmd überhaupt vom Verkehr in Deutschland ausgeschlossen. 

Sä ureres t (nach Möslinger) nennt man den vom Gesamtsäure
gehalt (brrechnet als Weinsäure) verbleibenden Rest nach Abzug der 
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auf Weinsäure umgerechneten flüchtigen Säuren und nach Abzug der 
gefundenen freien und der Hälfte der halbgebundenen Weinsäure 
(Weinstein) .. Siehe dis Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik betreffs 
der natürlichen Säurerestwerte. Besonders niedrige Säurereste lassen auf 
Tresterwein, Ro~inenwein und namentlich stark überstreekten Wein 
schließen. 

Schwefelsäure: ist von Natur aus nur in geringen Mengen (0,01 
bis 0,14 g SOa in 100 ccm Wein = 3,8-25% der Weinasche) im Wein 
enthalten; jedoch kann Schwefelsäure durch starkes Schwefeln oder durch 
sog. -Gipsen der Weine, welch letzteres zum Zweck des Schönens und 
Klärens der Rot- und Südweine geschieht, in den Wein gelangen. Nach 
§ 13 des W.G. bzw. dessen Ausführungsbestimmungen bleiben vom Ver
kehr ausgeschlossen: Rotwein, mit Ausnahme von Dessertwein, des
gleichen Traubenmost oder Traubenmaische zu Rotwein, deren 
Gehalt an Schwefelsäure in einem Liter Flüssigkeit mehr beträgt als 
2 g neutralem, schwefelsaurem Kali (= 0,0920/ 0 SOa) entspricht. Dieses 
direkte Verbot trifft besonders die ausländischen Weine (abgesehen von 
den Dessertweinen), da im Auslande viel gegipst wird und der Gesund
heit nachteilige Folgen durch das Gipsen eintreten können. Bei in
ländischen Weinen ist das Gipsen schon auf Grund des § 4 des W.G. 
ausgeschlossen. _ 

Zucker: Der Zuckergehalt spielt bei der Beurteilung der Analyse 
insofern im allgemeinen keine erhebliche Rolle, als er in der Regel bei 
den üblichen Tafel- (Trocken-) weinen völlig oder bis auf einen kleinen 
Rest vergoren ist. Die Verwendung von "reinem" Zucker in Form von 
Saccharose, Glukose (d. h. technisch reinem, aber nicht unreinem Stärke
zucker) und Invertzucker ist zur Verbesserung mancher Weine in der 
durch das Wdngesetz (siehe § 3) zugelassenen Anwendungsweise erlaubt. 
Verwendung von Stärkesirup ist laut §§ 3, 10, 13 und 16 des W.G. jedoch 
verboten. Das amtliche Verfahren zum Kachweis der unvergärbaren 
Stoffe des tmreinen Stärkrzuekers (-sirups) ist bei Dessertweinen in 
der Regel nicht zuverlässig. Bei edleren Weinsorten bleibt oft ein größerer 
unvergorener Invertzuckerrest zurück. Durch starkes Schwefeln zucker
reicher Weine wird öfters die Gärung frühzeitig aufgehoben, um noch 
Zuckrr im Wein zu erhalten und damit dem Wein den Charakter hoch
wertiger Sorten zu geben. Katürlich kann diese Manipulation auch 
nur bei besseren Sorten geschehen, weil der Charakter des Weines in 
allen Teilen eine gewisse Güte haben muß. Dieses Verfahren verstößt, 
wenn dabei eine falsche Benennung des Weines vorgenommen ist, gegen 
das W.G., im übrigen wird.im Einzelfalle eventuell das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb oder § 263 des St.G.B. (Betrug) in Frage 
kommen. Reste von Saccharose, die nach der Reaktion von Rothen
fußer leicht nachzuweisen sind, lenken Verdacht auf Trockenzuckerung 
oder Gallisierung. Im letzterrri Fallc sei auch auf den Nachweis der 
Salpetersäure äls Bestandteil des verwendeten Wassers verwiesen. 

Süßweine sind durch mehr oder weniger Zuckel'gehalt charakteri
siert. Bestimmung der Glukose und Fruktose -kann biswtilen über dit' 
Herstellungsweise von Süßweinen Auskunft geben (siehe auch S. 413). 
Im echten ungezuckerten, ohne Rosinen hergestellü·n Weine wird im 

Bulal'd-llaiel'. llilfBlmcb. 4. Auf]. 28 
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allgemeinen die .Fruktose die Glukose überwiegen, während im anderen 
Falle heide Zuckerarten in gleicher Menge (1 :.1) vorhanden sind. Saccha. 
rose weist auf Zuckerung hin. 

Glyzerin: Der Glyzeringehalt schwankt innerhalb weiter 
Grenzen; er ist neueren Untersuchungen zufolge wahrscheinlich kein 
direktes Gärungs-, sondern ein Stoffwechselprodukt der Hefe (etwa 
durch Verseifen von Fett in der Hefe entstanden).Glyzerinzusatz ist 
geeignet, eine künstliche Erhöhung des Extraktgehaltes herbeizuführen 
sowie einem rauhen Wein eine gewisse Mundigkeit, Süße zu geben. 
Dieser Grund und die Möglichkeit, daß unreines Glyzerin gesundheits
schädliche Eigenschaften haben kann, führte zu dem direkten Verbote 
(§§ 4, 10 u. 16 d. W.G.). Bezüglich zulässiger Verwendung von Glyzerin 
in Arzneiwein siehe diese S. 448. Die erwähnten Alkohol-Glyzerin
verhältnisse (S. 430) sind auch ein Maßstab für die Beurteilung des 
Glyzeringehaltes. Steigung der Verhältnisse deutet auf Glyzerinzusatz. 
Glyzerin beträgt in der Regel das 0,3--O,4fache des Extraktes; körper
reiche Weine haben meist auch hohen Glyzeringehalt. Wenn bei einem 
0,5 g in 100 ccm Wein übersteigenden Gesamtglyzeringehalte der Ex
traktgehalt nach Abzug der flüchtigen Säure zu mehr als 2/3 aus Glyzerin 
besteht oder bei einem Verhältnisse von Glyzerin zu Alkohol von mehr 
als 10 : 100 der Gesamtextrakt nicht mindestens 1,8 g in 100 ccm oder 
der nach Abzug des Glyzerins vom Extrakt verbleibende Rest nicht 1 g 
in 100 ccm beträgt, soll nach den Beschlüssen der Kommission für Wein
statistik in Deutschland im Jahre 1898 ein Wein als mit Glyzerin ver
setzt gelten können. 

Dessertweine, bei denen auf 100 Gewichtsteile Alkohol weniger 
als 6 Gewichtsteile Glyzerin kommen, haben einen Alkoholzusatz erfahren 
und sind als gespritete Dessertweine anzusehen. 

Ges pri te te Dessertweine sollen wenigstens 3,6 g Glyzerin in 
1 Liter enthalten; anderenfalls sind sie nicht Weine im Sinne des deutschen 
Weingesetzes. 

Der Stickstoffgehalt: bildet im allgemeinen keinen Maßstab 
für Verfälschungen, da auch durch Schönen der N-gehalt des Weines 
sich erhöhen kann. Tresterweine haben meist sehr geringen N-gehalt. 

Die Gerbstoffmenge: ist bei Rotweinen erheblich höher als 
bei Weißweinen. Hoher Gerbstoffgehalt erhöht bisweilen den normalen 
totalen Extraktrest (siehe S. 431). Bei Weißtresterweinen ist bisweilen 
der Gerbstoffgehalt sehr hoch; bei Tresterweinen tritt unter Umständen 
eine Abnahme des Gerbstoffgehaltes ein, weil der Gerbstoff vielfach 
in den Wein übergegangen ist. Durch Schönen kann übrigens auch 
der Gerbstoff teilweise entfernt sein. Näheres ist darüber aus der 
Literatur zu entnehmen. 

Die Mineralbestandteile der Asche: zeigen keine Konstanz, 
weshalb sie sich im allgemeinen selten zur :Feststellung von Gesetz
widrigkeiten verwerten lassen. Zum Nachweise von Fälschungen mögen 
folgende Anhaltspunkte unter Umständen von Wert sein. Der CaO
gehalt beträgt normalerweise etwa 0,003--0,05%; der MgO-gehalt 0,003 
bis 0,03%, der K 20-gehalt 0,02--0,2%. NaCl soll nicht mehr als 0,05 g 
in 100 ccm Wein enthalten sein (Deutschland, Österreich, Schweiz); in 
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Frankreich und in den Vereinigten Staaten 0, 1 g, in Spanien 0,2 g in 100 ccm. 
0. Krug 1) mißt dem Vorhandensein von Na20 in Weinen Bedeutung 
bei, da nach seinen Beobachtungen Natriumsalze normalerweise nur in 
minimalen Mengen (von 0,0004--D,0006 g in 100 ccm) vorkommen; 
der Na20.gehalt beträgt 0,002-0,015 (NaCI.zusatz, der zur Erhöhung der 
Asche als Klärmittel in Betracht kommt, wird also schon bei verhältnis· 
mäßig geringen Mengen erkannt werden können). Der P20s·gehalt 
schwankt sehr erheblich (etwa von 4-90 mg in 100 ccm), weshalb ihm 
nur in Ausnahmefällen eine besondere Bedeutung beizulegen sein dürfte. 
Bei konzentrierten Süßweinen soll der P 20s·gehalt mindestens 0,03 g, 
bei Ungarsüßwein mindestens 0,055 g in 100 ccm betragen. 

Betr. Gips siehe unter "Schwefelsäure". 
Von Schwermetallen kommen Zink und Kupfer am ehesten in Frage. 

Betr. Beurteilung vgt Abschnitt "Gemüse· und Obstdauerwaren". 
Bukett· und Essenzenstoffe: werden zwar häufig zur Kunst· 

weinfabrikation verwendet, indessen ist ihr Nachweis im Weine chemisch 
schwer, eher aber durch die Geschmacksprobe und durch Nachforschungen 
mittels der Kontrollorgane möglich. 

Verbotene Stoffe gemäß §§ 10, 16 d. W.G. siehe die allgemeine 
Beurteilung. 

Bei Konservierungsmitteln ist auf das natürliche Vorkommen 
von Borsäure, Fluor, Salicylsäure usw. in den Früchten (auch Trauben, 
Äpfel und Birnen) hinzuweisen; vgt auch S. 250. Fluor höchstens 1 mg 
in 100 ccm (keine Ätzung hervorrufend). Hinsichtlich der schwefligen 
Säure enthält das Weingesetz die Bestimmung (§ 4), daß beim Schwefeln 
nur kleine Mengen von S02 oder SOa in die Flüssigkeit gelangen dürfen. 
Gewürzhaitiger Schwefel ist nicht erlaubt. Schwefligsaure Salze (Sulfite 
aller Art) sind gemäß (§§ 4, 10, 16) verboten. Im übrigen ist zu unter· 
scheiden zwischen freier und gebundener 802 (aldehydschwefliger Säure) 2), 
da letztere als weniger gesundheitsgefährlich angesehen wird. 

Als maßgebend haben vorläufig die von der Kommission für amtliche 
Weinstatistik festgesetzten Grenzzahlen zu gelten: 

1. Die Höchstmenge für den zulä~sigen Gehalt der deutsohen Konsum· 
weine an schwefliger Säure ist festzusetzen auf 200 mg gesamte und .50 mg 
freie schweflige Säure im Liter. 

2. Nur Konsumweine, die in den Verkehr gelangen, sollen von diesel' 
Regelung betroffen weI·den. 

3. Als Konsumweine sind diejenigen Weine anzusehen, deren Alkohol· 
gehalt, vermehrt um die dem noch vorhandenen unvergorenen Zucker ent· 
Aprechende Alkoholmenge, nicht mehr beträgt als 10 g in 100 CCHl Wein. 

t. Für 'Veine mit höherem Alkoholgehalt (Hochgewächse, Ausleseweine 
u. dgl.), für Ausschankweine (cl. h. im offenen Anbruch liegende 'Weine) Howie 
für ausländische 'Veine ist vorerst von einer Begrenzung dCA Gehalts an schwef· 
liger Säure abzusehen, da dic hisherigen Erhebungen für eine Entscheidung 
hierüber nicht ausreichen. 

;.. Von einer Begrenzung des Gehalts der schwefligen Säure in Traubeu
mosten und Traubenmaischen ist abzusehen. 

Auch mehrere ausländische Gesetze schreiben Grenzzahlen für 
Gesamt.S02 und freie S02 vor. 

') Zeitscbr. f. U. N. 1908. 10. 417. 
') Vgl. darüber W. Kerp, Arb. a. d. Kaiser!. Gesundh.·Amte. 1904. 

12. 141. 

28* 
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Beurteilung i ). 
Die Weinbegutachtung ist schwierig und erfordert eingehende 

Kenntnisse des Weinbaues, der W.einchemie lmd der entsprechenden 
Literatur, sowie der bisherigen Weinrechtsprechung. Eine auch nur 
einigermaßen erschöpfende Darlegung kann nach Sachlage in dem 
Rahmen des Hilfsbuches nicht untergebracht werden. Die wichtigsten 
Gesichtspunkte dürften jedoch im nachstehenden erörtert sein. 

I. Allgemeines. 
Die Beschaffenheit und Zusammensetzung der Moste und 

Weine ist eine sehr verschiedenartige und von der Traubensorte, der 
Boden- und Düngungsart, von dem Klima, der Lage, den Witterungs
verhältnissen, die namentlich von Einfluß auf die Ausbreitung von 
Pflanzenkrankheiten (siehe bakteriol. Teil) sind, sowie auch von der 
Gewinnungsweise, der Behandlung und Pflege des Weines abhängig. 
Auf die näheren Umstände kann hier nicht eingegangen werden. Farbe, 
Geschmack und Geruch (Blume) bilden die für den Handel und Kon
sum maßgebenden Anhaltspunkte zur Beurteilung. Sie werden zu
sammen kurz mit der Bezeichnung "Charakter" ausgedrückt. Geübte 
Weinschmecker (-kenner) vermögen unter - Umständen daraus auch 
Schlüsse auf die Xaturreinheit sowie auf die Produktionsgegend, Zucke
rung usw. zu ziehen, jedoch darf der Wert solcher Gesehmacksprüfungen, 
so sehr wichtig dieselben für die amtliche Kontrolle und den Handel 
sind, doch nicht überschätzt werden. Bei den vielfach im Handel vor
kommenden Verschnitten versagt öfters die Geschmacksprüfung. Da 
auch die Weinchemie erhebliche Lücken aufweist, sind durch das Wein
gesetz zahlreiche Bestimmungen getroffen worden, welche die Über
wachung des Verkehrs mit Wein erleichtern (Weinkontrolle dureh Be
amte im Hauptberufe, wobei auch in die G3schäftsbücher Einsicht 
genommen werden kann; siehe im übrigen das Weingesetz und dessen 
Ausführungsbestimmungen selbst). Die Bestandteile des Weines 
schwanken innerhalb erheblicher Grenzen 2) je nach Traubensorten, Ge-

') A. von Babo und E. )lach, Handbuch des ""einbaues und der Keller
wirtschaft, herausgegeben von J. Wortmann, Verlag von P. Parey, Berlin 
1910; J. Wortma.nn, Die wissenschaftlichen Grundlagen der \Veinbereitung 
und Kellerwirtschaft, in demselben Verlag 1905; P. K'ulisch, Anleitung zur 
sachgemäßen 'Veinverbesserung einschließlich der Umgärung der Weine, bei 
demselben Verlag 1909; R. Meißnel', Des Küfers Weinbuch, Verlag von 
E. Ulmer in Stuttgart; H. W. Dahlen, Die Weinbereitung, Verlag von Vie
weg in Braunschweig; F. Goldschmidt, Der "Tein von der Rebe bis zum 
Konsum, nebst einer Beschreibung der Weine aller Länder, Verlag der Deutschen 
Weinzeitung, Mainz 1909; Deut.sches Nahrungsmittelbuch, Verlag von 
C. Winter, Heidelbel'g 1910; A. Giinther, Abschnitt Wein im Handbuch 
von K. v. Buchka, Das Lebensmittelgewerbe, Bd.lI, Akad. Verlagsgesellschaft, 
Leipzig. 

') Über die Zusammensetzung der deutschen Traubenmoste und Weine 
verschiedenster Sorten und Herkunft gibt die "Kommission für die amtliche 
'Veinstatistik", deren Er..-ebnisse a.lljährlich veröffentlicht werden, nähere Aus
kunft; "gI. Arbeiten aus dem Kais. Gesundh.-Amt, Verlag J. Springer, Berlin. 
Über die Zusa.mmensetzung a.usländischer 'Veine vgl. J. König, Chemie der 
menschlichen Nahrungs- und Genußmittel 1903. 1. 1907. 2. Verlag von 
J. Springer, Berlin, Bowie die Ungarische und Schweizeri~che \Yeinstatistik 
(Auszüge siehe Zeitschr. f. U. N. 1907). 
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winmmgsart usw. Gewisse sinnenfällige und chemi~ch greifbare Unter
scheidungsmerkmale bestehen zwischen Weiß-, Rot-, Dessert- und 
Schaumweinen, wobei innerhalb der beiden let~teren Gruppen noch 
besondere Untergruppen (trockene, herbe, süße, Likärweinc usw.) be
stehen. Dpr Weinhandel ordnet pflichtgemäß (teils in Anbetracht gl'
setzlieher Vorschriften, teils nach, reellem Handelsgebrauch) die Preis
liste nach Weingattung, Gewächs usw. und. bezeichnet gewisse Sorten 
je nach Preislage als sog. Qualitätsweine, Hochgewächse, Schloßabzug, 
Auslese, Ausbruch usw., wobei man unter letzteren Benennungen nament
lich solche Weine (Strohweine) versteht, welche aus Trockenbeeren 
edelfauler Trauben (nicht Rosinen) gewonnen sind. Das Weingesetz 
(§§ 6, 7, 8) gibt Vorschriften über die Benennungsweise der Weine (siehe 
auch weiter unten). Eine weitere Art Wein ist der sog. Haustrunk;, 
indessen unterliegt dessen HersteIlmlg und Verbrauch besonderer Be
schränkung (§ 11 des W.G.; siehe auch S. 449). 

Gesetzliche Bestimmungen 1): Das Weingesetz (W.G.) vom 
7. April 1909 nebst Abänderungen vom 21. Mai und 27. Juni 1914 
sowie die Bekanntmachung betr. Bestimmungen zur Ausführung des 
Weingesetzes vom 9. Juli 1909; die Weinzollordnung vom 17. Juli 1909 
nebst Abänderungen vom 20. Juli 1910. Laut § ·32 des Weingesetzes 
bleiben alle die Herstellung und den Vertrieb von Wein betreffenden 
Gesetze unberührt, soweit nicht die Vorschriften des Weingesetzes ent
gegenstehen. In Frage kommt in erster Linie das Nahrungsmittelgesetz, 
sowie ferner das Süßstoffgesetz, Diese Gesetze sind also nicht aus· 
geschaltet, werden jedoch nur in bestimmten Fällen, z. B. bei Ver
dorbenheit, Verwendung von künstlichen Siißstoffen, Verfälschungen 
von weinhaitigen Getränken, soweit sie nicht durch §§ 10, 16 cl, W,G. 
getroffen werden, zur Anwendung gelangen. 

Das Weinsteuergesetz vom 26. Juli 1918 (R. G. BI. 1918, 831-846) '); 
das Scha.umweinsteuergesetz vom 9. Mai und 15. Juli 1909 (R. G. BJ, 1902, 
155; 1909,714) nebst Abänderllngen vom 26,Juli 1918 (R. G. BI. 1918,1\47-849) '). 
Dem Weinsteuergesetz unterliegen auch weinähnliche und weinhaltige Getränke. 

---'-j-E-inschlägige Literatur: Der "Veingesetzentwurf VOlu 19. Oktober -1908 
sowie die amtliche Denkschrift zum Entwurf eines \Veingesetzes und die Be
richte der Kommission des Reichstages. Sämtliche sind ganz oder auszug
weise in den nachbenannten Kommentaren sowie in den Gcsetzbeilagen der 
ZeitschI', f. U. N. 1909 enthalten. Kommentare: A. Güntherund R. Marsch
ner, ,,"Veingesetz", Verlag C. Hcymann, Berlin 1910; O. Zöller, "Das Wein
gesetz", Verlag J. Schweitzer, "fünehen und Beran; K. \Yindisch, "Das 
\Yeingesetz vom 7. April 1909", Verlag P. Parey, Berlin; G. Lebbin, "Das 
\Yeingesetz", Verlag Guttentag, Berlin; Goldschmidt, ,,\Veingesetz vom 
7. April 1909", Verlag J. Diemer, Mainz; A. Günther, "Die Ge8etzgebung 
des Auslandes über den Verkehr mit "Vein", Verlag C. Heymlj-nn, Berlin; 
ferner die Abhandlungf'n von P. Kulisch, "Das neue \Veingesetz", Zeitschr. 
f. U. N. 1909. 18. 85, sowie "Beurteilung der \Veine auf Grund der ehe mischen 
Untersuchung nach dem \Yeingesetz vom 7. April 1909", ebenda, 1910. 20. 
323; A, Günther, Abschnitt \Vein in Y. Buchkas Handbuch, Das Lebens· 
mittelgewerbe. Eine Auslese der wichtigsten Entscheidungen der letzten Jahre 
findet sich in der Sammlung von Entscheidungen in den Beiheften (Gesetze 
und Verordnungen) der ZeitschI'. f. U, N., in der Sammlung von Entscheidungen, 
die vom Kais. Gesundh .• Amte herauAgegeben und yon A. Günther bearbeitet 
sind, ferner in den Aus züge 11 aU8 gel'ich tUchen Entscheidungen, die als Bei
lalre zu den Yeröffentlichungpn des Kais, Gesundh.-Amtes erseheinen. 

') Z. f. N. U. (Geset.z- u. Verord.) 1918, 10, 387. 
') In neuer Fassung v. 8. 8. 1918; Z. f, U. N. (Ges. u. Verord.) 1918. 10. 39~. 
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Begriffsbestimmung. Nach § 1 des W.G. ist Wein das durllh 
alkoholische Gärung aus dem Safte der Weintraube hergestellte Ge· 
tränk (gültig für in- und ausländische Weine, auch aus Trockenbeeren 
[nicht aber aus Rosinen und Korinthen] gewonnene). Süße Moste, (ohne 
jeden Alkoholgehalt) fallen nicht unter den Begriff Wein, sind aber eben
falls durch das Weingesetz geschützt: ebenso weinähnliche (Obstweine) 
und weinhaltige Getränke (z. B. Arzneiweine, Weinpunschessenzen, 
~iehe das Nachstehende). Als Dessertweine haben nur solche Weine 
zu gelten, die zu ihrem wesentlichen Teile vergorene Weine im Sinne 
des § 1 sind. Vielfach werden Dessertweine unter Zusatz erheblicher 
Mengen von Rosinenauszügen, Mosten sowie Alkohol (gespritete Moste) 
hergestellt. Im Inlande sollen Dessertweine nur unter Zuhilfenahme 
von Trockenbeeren oder von getrockneten Beeren (nach dem Stroh
wein verfahren) innerhalb der sonstigen durch das Weingesetz festgelegten 
Grenzen hergestellt werden. (Leitsätze des Vereins deutscher Nahrungs
mittelchemiker 1913.) Näheres über Dessertweine S. 443, 433 u. 434. 

Betr. Hefepreßwein vgl. Reichsger.-Entsch. vom 17. Okt. 1910 
(Gün ther, Samn11ung von Entscheidungen, Heft I; JuI. Springer, Berlin). 
Auch über der vollen Maische vergorener Wein ist Rotwein im Sinne 
des § 1 (Reichsger.-Entsch. v. 6. Nov. 1911 siehe Günther, 1. c.) 

ß. Inländische Weine. 
a) Verschni tte 1) (§ 2 des W.G., siehe auch § 8 und weiter unten 

betr. Benennung der Verschnitte sowie § 12). Zulässig ist der Verschnitt 
von Naturerzeugnissen verschiedener Herkunft, Jahr und Farbe (rot 
mit weiß), deutschen oder ausländischen Ursprungs (untereinander oder 
miteinander). Ferner ist es gestattet, Most mit Most, Maische mit Maische, 
Trauben mit Trauben (rote und weiße Trauben zusammen gekeltert 
geben den sog. Sehillerwein), Wein mit Most und Wein oder Most mit 
Maische zu verschneiden. Zu Most oder Wein kann auch teilweise ent
mostete Maisehe zugesetzt werden. Der Verschnitt von Naturerzeugnissen 
mit gezuckertem (vergorenem) Wein ist zulässig. Ver boten ist das 
Verschneiden von Weißwein (-most) sowie von Most und Maische mit 
Dessertwein 2); jedoch nicht, wenn die Menge des Dessertweines über
wiegt und die Art, wie sie Dessertwein besitzt, gewahrt wird. Über 
Dessertweine siehe Näheres im Abschnitt "ausländische Weine" 2). 

Alle \Veine, welche zum Verschnitt dienen, müssen den gesetz
lichen Anforderungen entsprechen; Rückverbesserung 3) (siehe S. 440) 
verfälschter od~r sonst ungesetzlicher sowie verdorbener Weine durch 
Verschnitt -is"t nicht erlaubt. Betr. Benennung der Verschnitte, auch 

') Die nachstehend erwähnten Vorschriften der §§ 2, 4-9 des 'Yein' 
gesetzes finden gemäß § 12 des 'Yeingesetzes auch auf Traubenmost, die Vor· 
schriften der §§ 4-9 auch auf Traubenmaischen Anwendung. 

') Urt. d. Landger. Halle v. 28. Juni 1910, Freiburg v. 21. Febr. 1912 und 
Posen v. 20. Aug. 1915; Auszüge 1917. 9. 169, 116 und Zeitschr. f. U. N. (Gesetze) 
1915. 7. 546. 

') Urt. d. ba.yer. Oberst. Landger. v. 18. Okt. 1904; Auszüge 1908. 11. 
168; Günthers Sammlg. H. 4; Zeitschr. f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1914. 
6. 6. 7. 184; ferner Urt. d. Reichsger. v. 4. Jan. 1909 n. v. 6. Nov. 1908. Au~' 
züg(1 1912. S. 315. 
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Rotweiß·Verschnitte vgl. §§ 7 und 8 des W.G. bzw. unter d. Nach § 12 
finden die Vorschriften des § 2 auch auf Traubenmost Anwendung. 

b) ErIau bte Verbesserung (§ 3 des W.G.). Der Zweck dieser 
Manipulation muß als bekannt .yorausgesetzt werden (Beseitigung von 
Mangel an Zucker und eines Ubermaßes an Säure, auch Gallisieren 
genannt). Nur inländisc~e Erzeugnisse (Traubenmost, Wein, volle Rot
weintraubenmaische) dürfen gezuckert werden. Die Zuckerung darf 
nur zu dem oben angedeuteten Zwecke und insoweit erfolgen, als das 
Erzeugnis der Beschaffenheit dem aus Trauben gleicher Art und Her· 
kunft in guten Jahren ohne Zusatz gewonnenen entspricht. Der Zusatz 
darf jedoch in keinem Falle mehr als ein Fünftel der gesamten Flüssig
keit betragen (räumliche Begrenzung). Die Zuckerung kann auch 
ohne Zuhilfenahme von Wasser erfolgen (Trockenzuckerung), wenn der 
Säuregehalt nicht zu hoch ist bzw. bei starkem natürlichem Säurerück. 
gang (siehe auch S. 392 u.432). Trockenzuckerungwird selten angewendet. 
Die Bemessung der nötigen Zucker· bzw. Wassermenge geschieht auf 
Grund besonderer Feststellungen und Beobachtungen (siehe auch S. 391). 
Die Frage, wann ein Zusatz von Zucker oder Zuckerwasser zum Most 
zugelassen werden kann, hat das Reichsgericht in den Entscheidungen 
vom 25. April und 17. Januar 191P) entgegen der allgemeinen Auffassung 
von Weinsachverständigen folgendermaßen beantwortet: "Überschreitet 
der durch Zuckerung verbesserte Wein weder hinsichtlich des Zucker
(Alkohol.) noch hinsichtlich des Säuregehaltes die für einen guten Jahr· 
gang nach oben und nach unten gezogenen Grenzen, so ist gleichgültig, 
durch welche Art der Zuckerung - Trockenzuckerung oder Zusatz 
von Zuckerwasser - dieses Resultat erzielt worden ist, und für eine 
Bestrafung lediglich deshalb, weil allein Trockenzuckerung oder allein 
Zusatz von Zuckerwasser hätte angewendet werden dürfen, bietet das 
Gesetz nicht den mindesten Anhalt". Werden Trauben mit Absicht 
oder aus besonderen Gründen zu früh geerntet, so darf ihr Saft 
nicht zum Zwecke der Weingewinnung verbessert werden. Es dürfen nur 
inländische 2) Naturweine minder guter Jahrgänge aufgezuckert werden; 
Moste oder Verschnitte inländischer Herkunft mit ausländischen, auch 
wenn sie eine inländische Benennung tragen, dürfen nicht gezuckert 
werden. Umgärung kranker 'Weine durch Zuckerzusatz ist verböten. 
Dagegen kann ein kranker Wein mit Hilfe eines Verschnittes mit Most 
oder Maische umgegoren werden (§ 2 des W.G.). Die Zuckerung ist 
zeitlich begrenzt (siehe § 3 Abs. 2 des W.G.) und darf auch nur in 
bestimmten Landesteilen (Weinba,ugebieten) vorgenommen werden. Die 
Absicht des Zuckerns ist der zuständigen Behörde anzuzeigen; Nach· 
zuckerung ist unzulässig 3). 

Die Rechtsprechung auf dem Gebiete der Weinverbesserung hat 
schon einen so großen Umfang angenommen, daß ein näheres Eingehen 
darauf nicht möglich ist. Auf die wichtigsten Nachschlagequellen ist 
wiederholt hingewiesen worden. 

1) Zeitsehr. f. U. N. (Gesetze) 1912. 99 u. ff. 
') Zahlr. Urteile s. Günther, Samml. 1. 33; H. 5ff .. sowie Auszüge 

U1l7. 11. 169ff.: Zeitsehr. f. U. N. (Gesetze) 1914 .6. 32. 
') Urt. d. Heich~er. v. U. Febr. 191\1 u. 23. Dez. 1911; Auszüge 1917, 
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c) Keller behandlung (erlaubte Stoffe). (§§ 4, 11, 12, 26 d. 
W.G. sowie die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen S. 772.) 
Siehe die dort angegebenen Stoffe una Verfahren. Andere als 
die dort genannten HiHsmittel sind verboten, abgesehen von gewissen 
physikalischen Verfahren, wie Pasteurisieren, Peitschen u. dgl., bei 
welchen eine Beimischung fremder Stoffe nicht in Frage kommt. Die 
Kellerbehandlung erstreckt sich nicht bloß auf Wein, Most und Trauben. 
maische, sondern auch auf die Behandlung der Trauben. Auch die in 
den §§ 10 u. 16 für weinähnliche und weinhaltige Getränke verbotenen 
Stoffe dürfen bei der Weinkellerbehandlung nicht benutzt werden, er· 
laubt sind nur die im Rahmen des § 4 zugelassenen Stoffe. Als verboten 
gelten insbesondere Alkohol, Wasser 1), Glyzerin, Kochsalz, organische 
Säuren, Farbstoffe, Bukettstoffe, eingedickte Most stoffe, Obstwein, sog. 
Gewürzschwefel, Zinksalze, wie sie in Schnellklärungsmitteln vorkommen, 
Konservierungsmittel u. a. Seit Erlaß des Weingesetzes sind zahlreiche 
Urteile dieserhalb ergangen, die in der einschlägigen Literatur aufzu· 
finden sind. - Der Zusatz von Zucker ist in dem durch § 3 bestimmten 
Umfang gestattet, solcher gezuckerter Wein gilt nicht mehr als Natur· 
wein (siehe auch § 5), dagegen bleibt reiner Naturwein jeder inländische 
Wein, welcher nur die übliche Kellerbehandlung erfahren hat. Äußerlich 
zulässig erscheinende Klärmittel sind bisweilen verfälscht oder mit un
erlaubten Stoffen vermengt. Die Weiterverarbeitung . von Wein zu 
Schaumweinen, weinhaitigen Geträn~en, aromatisiertem Wein (Wermut-, 
Arzneiwein usw.) fällt nicht lmter § 4, sondern unter § 16. Über die 
Ausnahmestellung des Haustrunkes und ausländischer Erzeugnisse bez. 
des § 4 siehe S. 449 u. 430). 

Nach § 12 findet § 4 auch auf TraubenmoRt und -maische An· 
wendung. 

Die Ankündigung, das Feilhalten und Verkaufen unzulässiger 
Stoffe, die zur Herstellung usw. von Wein, Schaumwein, weinhaltigen 
und weinähnlichen Getränken dienen, ist gemäß § 26, Abs. 3 verboten. 
Diese Bestimmung hat sich wiederholt als äußerst wirksam erwiesen, 
z. B. bei Moststoffen, Schnellklärungsmitteln. Die betr. Getränke und 
Stoffe müssen auch eingezogen werden. 

Der Zusatz von Zucker zur Rückverbesserung überstreckter oder 
zur Umgärung kranker Weine fällt unter die unerlaubten Handlungen 
des § 4. 

d) Bezeichnungen und Herkunfts benennungen (§§ 5, 6, 
7, 8 d. W.G.). Gezuckerter in- und ausländischer Wein darf nicht 
mit der Bezeichnung als "rein", "naturrein" usw. feilgehalten und ver· 
kauft werden, auch dann nicht, wenn der ursprüngliche Naturwein mit 
gezuckertem Wein verschnitten wurde. Gezuckerter Wein kann als 
"Wein" bezeichnet werden. Die Zuckerung ist den Abnehmern nur 
auf Verlangen mitzuteilen. Bezeichnungen wie "Original", "echt", 
"garantiert", "unverfälscht·· usw. und Phantasiebezeichnungen wie 
"Naturperle" u. dgl. sind als "Reinheitsbezeichnungen" aufzufassen: Auf 
die Verwendung besonderer Sorgfalt hindeutende Bezeichmmgen wie 

') Allwnol und Wasser als sog. Mouillage. 
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"Auslese", "Schloßabzug", "Grand vin" sind nicht statthaft, wenn eine 
Zuckerung vorgenommen wurde, auch selbst dann nicht, wenn tatsächlich 
eine Auslese stattgefunden hat. Auch die Bezeichnungen Blut- oder 
Medizinalwein muß sinngemäß als unzulässig .bezeichnet werden. V gl. 
im übrigen S. 445 1). Bei einem gezuckerten Wein darf auch der Name 
eines bestimmten Weinbergbesitzers nicht genannt werden. (Vgl. des 
näheren die genannten Kommentare.) Die Traubensorte kann aber 
auch bei gezuckertem Wein genannt werden. Geographische Bezeich
nungen müssen grundsätzlich bei in- (und ausländischen) Weinen wahr
heitsgemäß sein; z. B. ist die Bezeichnung "Niersteiner" für Pfälzer
wein 2) oder "Deutscher Burgunder" für einen Wein, der aus in Deutsch
land gewachsenen Trauben der Burgunderrebe gewonnen ist 3), un
zulässig. Die Bezeichnung "Liebfrauenmilch" ist aber nach dem Urteil 
d. Landger. Mainz v. 21. Mai 1912 keinc Herkunfts·, sondern eine für 
besonders hervorragende Rheinweine zulässige Gattungs· und Phan
tasiebezeichnung. § 6 enthält Bestimmungen betr. die unverschnittenen 
Weine. Nach denselben dürfen im "gewerbsmäßigen Verkehr" mit Wein 
geographische Bezeichnungen nur zur Kennzeichnung der Herkunft ver
wendet werden. Gestattet bleibt jedoch, die Namen einzelner Ge
markungen oder Weinbergslagen, die mehr als "einer" Gemarkung an
gehören, zu benutzen, um gleichartige und gleichwertige Erzeugnisse 
benachbarter oder nahegelegener Gemarkungen oder Lagen zu be
zeichnen 4). 

Für die Benennungen der Verschnittweine sind im § 7 besondere 
Bestimmungen getroffen. Unter Verschnittweine sind nur Erzeug
nisse verschiedener Herkunft.. nicht aber solche nur verschiedener 
Jahrgänge zu verstehen. Die bezüglichen Vorschriften sind ebenfalls 
nur für den "gewerbsmäßigen Verkehr" erlassen. Ein Verschnitt aus 
Erzeugnissen verschiedener Herkunft darf nur dann nach "einem" An
teil allein benannt werden, wenn dieser in der Gesamtheit überwiegt 
und die Art bestimmt 5). Gestattet bleibt, di~ Namen einzelner Gemar
kungen oder Weinberglagen, die mehr als einer Gemarkung angehören, 
zu benutzen, um gleichartige und gleichwertige Erzeugnisse benachbarter 
oder nahegelegener Gemarkungen oder Lagen zu bezeichnen (§ 6 Abs. 2 
Satz 2). Die Angabe einer Weinbergslage ist, abgesehen vom letzteren 
Falle, jedoch nur zulässig, wenn der aus der betreffenden Lage stam
mende Anteil nicht gezuckert ist. Nach § 7 Abs. 2 ist es verboten,. in der 

') Verwendung von Heidelbeer"'ein zu Blutwein ist Nahrungsmittel
fälschung (~ 10 d. N. G.) und verstößt gegen 2 4 d. W.-G.; Urt. d. Landger. H, 
Rerlin v. 31. Mai 1913 (Frt. d. Reichsger. v. 9. Dez. 1913); Zeitschr. f. U. N. 
(Gesetze) 1915. 7. 575. 

') Urt. d. Landger. Posen Y. 20. 8. 1915, Zeitschr. f. U. N. 1915. 7. 5-16. 
3) Preuß. Minist.-Erlaß v-. 20. März 1912; Zeitschr. f. F. N. (Ges. u. 

Yerord.) 1912. -1. 201. 
') Näheres ergibt sich aus den Kommcntaren und den Reichstagsver

handlungen, ZeitschI'. f. U. N. G. 1909 (Gesetze u. Verord.) 149, 266, 325. 
'). Urt. d. Landger. Posen v. 20. Aug. 1915 betr. "Oberungar", der aus 

139 I Ungarwein u. 696 I griechischem Weißwein bestand; Zeitschr. f. U. N. 
(Ges. u. Verord.) 1915.7.5-16. - Aber auch dann, wenn 50'/. des maßangebenden 
Bestandteils vorhanden sind, muß zugleich die Art des Yerschnittweines durch 
jenen gegeben sein. Urt. d. Landger. Hamburg v. 6. Xo\". 1911; Ausziil'te 191i. 
9. 220 und weitere Urteile ebenda 248 u. fl. 



442 Chemischer Teil. 

Benennung anzugeben oder anzudeuten, daß der Wein Wachstum eines 
bestimmten Weinbergsbesitzers sei. Nach Abs. 3 des § 7 treffen diese 
Beschränkungen der Bezeichnung (Führung des Lagenamens und der 
Wachstumsbenennung) den Verschnitt durch Vermischung von Trauben 
oder Traubenmost mit Trauben oder Traubcnmost gleichen Wertes 
derselben oder einer benachbarten Gemarkung und den Ersatz (Auf. 
füllung) der Abgänge, die sich aus der Pflege des Weines ergeben, nicht. -
Gemische von Rot· und Weißwein dürfen, wenn sie als Rotwein in den 
Verkehr gebracht werden sollen, nur unter einer die Mischung kenn· 
zeichnenden Bezeichnung (Rot·Weiß·Mischung) feilgehalten oder ver· 
kauft werden (§ 8 d. W.G.) 1). Unter Rotwein sind nur rote in- (und 
ausländische) Tisch- und Tafelweine zu verstehen (nicht Dessertweine). 
Siehe im übrigen die Verschnittvorschriften des § 7. Die Rot-Weiß· 
Mischung kann auch als "Schillerwein" benannt werden ohne Hinweis 
auf Rot-Weiß-Mischung. Betr. echten Schillerwein vgl. S. 438. 

e) Zur Nachmachung von Wein dienende Verfahren und 
Stoffe (§§ 9, 12). 

In Betracht kommen hauptsächlich die Verwendung von über· 
strecktem Wein als Weingrundlage nebst Aufbesserung mit Chemikalien 
und künstlichen Moststoffen wie Glyzerin, Weinsäure, Zitronensäure, 
Alkohol, Bukettstoffen, Pottasche und anderen Mineralsalzen, getrock· 
neten Weinbeeren (Rosinen, Zibeben), Korinthen, Sultaninen, Tama· 
rindenmuß u. a.; die Herstellung von Wein aus Weintrestern (Trester· 
wein) und HeferückstänMn (Hefewein). Sog. Petiotisieren besteht darin, 
daß man die ausgepreßten Trester mit einem Aufguß von Zuckerwasser 
vergären läßt und dieses Erzeugnis mit dem aus dem Most erhaltenen 
wirklichen Wein vermischt; dieses Verfahren stellt somit eine Vermischung 
von Wein mit Tresterwein dar. Völlige, sozusagen synthetische Kunst· 
produkte, die also lediglich unter Ausschluß von natürlichem Weinroh. 
stoff hergestellt wurden, dürften wohl kaum vorkommen. § 13 handelt 
vom Inverkehrbringen der zuwider hergestellten Weine usw. 

Als nachgemacht sind in zahlreichen Fällen Getränke angesehen 
worden, die aus Kirschsaft, Obstwein, Spiritus, Essenzen, Farbstoffen, 
Wein- und Zitronensäure vieHach auch unter Verwendung von Samos, 
Sherry hergestellt waren und unter Bezeichnungen wie Muskat, Muskat
lunei, eider, Biesiada,Muskatlikör, Gelbwein, Cori~ndo 2) u. a. in Verkehr 
gebr~ht waren und solche Eigenschaften besaßen, daß sie mit Wein 
verwechselt werden konnten. Im Geschmack als Gewürzgetränke erkenn· 
bare Getränke unterliegen den Bestimmungen des Nahrungsmittelgesetzes 
oder soweit sie Wein enthalten und Bezeichnungen in Verbindung mit 
dem Wort "Wein" tragen der Beurteilung als "weinhaltige Getränke". 

Nach § 12 haben die Vorschriften des § 9 auch auf Traubenmost 
und -maische Anwendung. 

Dem Haustrunk (§ 11 W.G.) siehe S. 449 ist ein besonderer Ab
schnitt gewidmet. 

') Urt. d. Reichsger. Y. 17. März 1914; Rundschau 1916. 14. 56. Aus 
roten Trauben gekelterter Weißwein ist aber Weißwein im Sinne des § 8 d. 
W.-G, Vrt. d. Landger. Rayensburg v. 19. April 1912; Auszüge 1917. 9. 251. 

') Zahlreiche Urteile sind in den Jahren 1911-1913 ergangen. 
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Dem § 15 d. W.G. unterliegt das Verbot, Wein, der nach § 13 
vom Verkelir ausgeschlossen ist, zur Herstellung von weinhaltigen Ge
tränken, Schaumw~in und Kognak zu verwenden; die Möglichkeit 
einer Verwendung zu anderen Zwecken (Essigfabrikation) unter behörd
licher Aufsicht ist aber ausdrücklich erwähnt. 

III. Ausländische Weine 1). 

Das Weingesetz erstreckt sich nicht nur auf die inländischen, son
dern auch auf die ausländischen Erzeugnisse. Zahlreiche Vorschriften 
gelten für beide Arten; im übrigen sind, abgesehen von einigen beson
deren Vorschriften, welche namentlich gegen einige bei ausländischen 
Weinen öfter vorgekommene Verfälschungen gerichtet sind, die ge
setzlichen Bestimmungen des Auslandes als maßgebend angesehen worden. 
Nat1ll'gemäß kann die Kontrolle der ausländischen Erzeugnisse keine 
so strenge sein, wie dies bei denjenigen des Inlandes möglich ist, da 
die Ausführung einer Kellerkontrolle nicht möglich ist. Indessen ent
behren auch die Gesetze des Auslandes zum Teil nicht der nötigen Strenge 
und ist die Produktion des größten Teils des Auslandes eine so große, 
daß die Vt>rnahme von Verfälschungen und Nachmachungen oft nicht 
lohnend genug sein dürfte. Außerdem ist dureh § 14 des Weingesetzes 
und die im Anschluß daran erlassene Weinzollordnung für eine Unter
suchung an den Zollstellen Sorge getragen, wodurch dic Einfuhr gesetz
widriger Weine unterbunden ist. Die erlassenen Bestimmungen beziehen 
sich auf Traubenmaische, -Most oder -Wein. 

Für die ausländischen Weine ist der § 1 des Weingesetzes ebenso 
maßgebend wie für inländische. Die Beurteilung der Süß-, Südweine 
bzw. "Dessertweine" bietet mancherlei Schwierigkeiten, da die Her
stellungsweise dieser Erzeugnisse in den betreffenden Ländern sehr 
verschiedenartig vorgenommen wird ~). Namentlich findet vielfach ein 
Alkohol- bzw. Zuckerzusatz statt. Dessertweine sollen mindestens 60 g 
Alkohol im Liter infolge eigener Gärung enthalten. Mit Alkohol ver
setzte Weine sind von der Einfuhr und dem Verkehr ausgeschlossen, 
wenn ihre Herstellung den Bestimmungen des Ursprungslandes nicht 
entspricht. Näheres ist den ausführlichen, von}. Grünhut im Verein 
deutscher Nahrungsmittelchemiker aufgestellten Leitsätzen 3) zu ent
nehmen. Bezüglich "Samos", "Mistelas", Griechischem Sekt u. a. er
gangene Urteile widersprechen sich. Das Urteil des Reichsger. v. 
2. Dez. 1915 4 ) fordert nur, daß solche Erzeugnisse schwach angegoren 
sind. Das Medizinalkollegium in Hamburg 5) ",ill Dessertweine über
haupt nicht als Weine im Sinne des § 1 gelten lassen. § 2 handelt vom 
Verschnitt. Inwieweit ausländische Weine dazu benutzt werden können, 
geht aus S. 438 hervor (§ 12 nimmt auf Verschnitt mit Traubenmost, 

1) A. G ün the r. Die Gesetzgebung des Auslandes über den Verkehr 
mit Wein, Berlin 1910. 

') über die Bereitung der Dessertweine siehe u. a. A. Günther, Sonder-
ausgabe über "Wein" usw. und v. Buchka, Das Lebensmittelgewerbe 1916, 654. 

a) ZeitschI'. f. U. N. 1913.26.498,546: 1914.28. ;j86; (GÜnther,1. c. 722). 
') Ebenda 346. 
') Rundschau 1913.11. 131; ~rastbaulU, Chem.·Zeitg-, 1913. 3i. 155';. 
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-maische Bezug). Nach § 3, Abs. 3 (betrifft Zuckerung) dürfen aus au~
ländischen Trauben gewonnene Erzeugnisse oder Verschnitte solcher 
mit inländischen Erzeugnissen nicht gezuckert we~den, auch wenn sie 
eine inländische Herkunftsbezeichnung tragen. Die im § 4 betr. Keller
behandlung enthaltenen Vorschriften beziehen sich auch auf ausländische 
Erzeugnisse (§ 12 nimmt diesel'halb auch Bezug auf Traubenmost und 
-maische); jedoch gelten gemäß § 13 (Ausf.-Bestimmungen) für Aus
landsweine diese Bestimmungen nur insoweit, als die Erzeugnisse nicht 
den im Ursprungsland geltenden Vorschriften entsprechen. Gemäß § 5 
darf bei vorgenommener Zuckerung keine Bezeichnung, die auf Rein
heit oder besondere Sorgfalt bei der Gewinnung der Trauben hin
deutet, im Verkehr gebraucht werden. (Siehe die Ausführungen S. 440). 
Ungarische Süßweine, z. B. Ausbruchweine wie Tokajer oder Sorten 
wie Szamorodner, Hegyaljaer usw., dürfen nach dem Ungarischen Wein
gesetz vom 14. Dezember 1908 nicht gezuckert und auf Grund des Handels
vertrags mit Österreich-Ungarn nur naturrein pingeführt werden. § 6 
regelt die Verwendung geographischer Bezeichnungen und Sammel
namen; diese dürfen nur zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet 
werden (siehe S. 440)1). In einzelnen Ländern sind offizielle Bestimmungen 
über die Bezeichnungen der einzelnen Weinbaugegenden erlassen, z. B. 
in Unga,rn und Frankreich, ebenso sind für die genaue Unterscheidung 
von Portwein und Madeira genaue Ursprungsbezeichnungen erlassen, 
welche gemäß des Deutsch-Portugiesischen Handels- und Schiffahrts
Vertrages vom 30. November 1908 in Deutschland anzuerkennen sind. 
(Bezüglich des näheren muß auf A. Günther, Die Gesetzgebung des 
Auslandes über den Verkehr mit Wein verwiesen werden.) Die Ver
wendung geographischer Bezeichnungen bei Verschnitt ist durch § 7 
geregelt und betrifft auch ausländische Erzeugnisse (auch Dessertweine). 
Die Ursprungsbezeichnungen Portwein, Madeira und Tokajer Ausbruch, 
auch iücht in Verbindungen wie Portweinart, Portil, griechischer Port
wein, Ersatz von Portwein usw., dürfen auf Verschnitte nicht an
gewendet werden. Die im § 8 verlangte Kennzeichnung von Rotwdß
verschnitt bezieht sich auch auf ausländische Weine. 

Das Verbot des Nachmachens gemäß § 9 des Weingesetzes hat 
auch auf ausländische Weine volle Gültigkeit. Dessertweine sind eben
falls damit getroffen (siehe die vom Verein Deutscher Nahrungsmittel
chemiker aufgestellten Leitsätze 1. c.). Diese Bestimmung ist gemäß 
§ 12 auch auf Traubenmost und -maische gerichtet. Die Bestimmungen 
des § 13 regeln namentlich den Verkehr mit Wein und stellen die Vor
schriften für die ausländischen Weine mit den inländischen mit folgenden 
Ausnahmen bzw. 80nderbestimmungen gleich. Der. Verschnitt von Des
sertwein mit weißem Wein (§ 2) anderer Art ist im Auslande zulässig. 
Ausländische Weine können die für dpn Verkehr innerhalb des Ursprungs
landes erlaubte Kellerbehandlung (§ 13) erfahren. Rotwein mit Aus
nahme von Dessertwein, auch Traubenmost oder -maische zu rotem 
Wein, deren Gehalt an 803 in 1 Liter Flüssigkeit mehr beträgt als 2 g 

') Urt. d. Landgel'. Bielefeld und d. Reichsgel'. betl'. die Bezeichnung 
von Tokajer als Vergehen gegen j 16 des Warenzeichengesetzes Y. 12. Mai 18fl4 
vgl. Zeitschl'. f. U. N. 1910. 111. Beilage S. 170. 
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neutralen schwefelsauren Kalis1) entsprechen, sowie Traubenmaische 
oder -most oder Weine, die einen Zusatz von Alkalikarbonaten (Pottasche 
od. dgl.), an organischen Säuren oder deren Salzen (Weinsäure, Zitronen
säure, Weinstein, neutrales weinsaures Kalium od. dgl.) oder einen der 
im § 10 und 16 des Gesetzes und dessen Ausführungsbestimmungen 
genannten Stoffe erhalten haben, sind vom Verkehr ausgeschlossen. 

Die namentlich auf ausländische Süßweine angewandte Bezeich
nung "Medizinalwein", "Blutwein" usw. wird vom Verein Deutscher 
Nahrungsmittelchemiker 2) als irreführend abgelehnt. 

Für die Untersuchung und Begutaehtung der Auslandsweine mag 
nachstehende Übersicht zweckdienlich sein. 

Übersicht über die wichtigsten Bestimmungen der aus
ländischen Weingesetze 3). 

Frankreich. Erlaubt ist Zusatz von: 
Ammon- oder Calciumphosphat, 
schwefliger Säure bis 350 mg im Liter '), 
Alkalibisulfit bis 200 mg im I.liter, 
\Veinsäure zu Most, 
Zitronensäure bis 0,5 g im Liter, 
Chlorna.tl'ium bis 1 g im Liter. 

Hiervon sind die vier letzten nach ~ 10 des deutschen Weingesetzes zu 
beanstanden. 

Spanien. Erlaubt ist Zusatz von: 
Rohrlmcker, 
Chlornatrium bis 0,2 % , 

Gips bis 0,2'1, K,SO" 
Weinstein. 

Dessertweine dürfen mehr Gips enthalten. 
Außer dem Rohrzuckerzusatz sinn. diesc Stoffe in Deutschland verboten. 

Ein übcr die angegebene Grenze hinausgehender Gipsgehalt ist also auch bei 
weißen spanischen Trockenweinen verboten. Aschenreiche \Veine wie Malaga 
sind gelegentlich außer Chlornatrium auf Zusatz von Magnesia oder löslichen 
Tonerdeverbindungen zu prüfen. 

Österreich: a) Süßweine. Süßweine (Dessert-) sind solche Weine, 
n.eren Stammzueker sich zu mehr als 26 g in 100 ccm berechnet_ Bei der Her
stellung von solchen \Veinen ist erlaubt die Verwendung von: 

Rohrzucker, Rosinen, Korinthen, sowie Alkohol bis zu einer Grenze 
von 22'/, Vo!.-'!,. 

b) Trockenweine. Gestattet ist der Zusatz von: 
1 Vo!.-o/, Alkohol, 
50 mg Bisulfit im Liter, 
0,1 'I, "'einsäure. 

Die beiden letzten Zusätze schließen den Wein von n.er Einfuhr in Deutsch
land aus. Unter den verbotenen Zusätzen sind Gips und Chlornatrium auf
geführt. Bei -Rotweinen sind daher solche Weine, die bei der Prüfung auf 
Schwefelsäure ein gänzlich negatives Resultat geben, auf Entgipsung zu prüfen, 
d. h. auf einen Gehalt an Barium und Strontium. 

Ungarn. Alle in der Liste der erlaubten Zusätze (Kellerbehandlung) 
nicht aufgeführten Stoffe sind verboten; insbesondere Weinsäure und andere 

') Ul't. d. Reichsger. betr. übergipsten Rotwein; Zeitschr. f. U. N. 1910. 20. 
Beilage S. 426. 

') 1. c. 
') Näheres siehe A. GÜll the r, Die Gesetzgebung des AuslandE',s über 

flen "erkehr mit Wein. Berlin 1910. 
') \Veiße Bordeaux werden durch starke Schwefelung in der Gärung 

unt.erbrochen, um die fliesen Weinen eigentümliche Süße zu erzielen. 
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~äuren. Wie in Österreich ist auch hier Ohlornatrium- und Gipszusatz besonders 
untersagt; ferner Zusätze von Zucker und' Rosinen, eingekochtem Most zur 
Herstellung von Süßwein. 

Erlaubt ist: 
Der Zusatz von 1 Vo!.-'I, Alkohol, 
Färbung mit Saflor mit Ausnahme der in der Tokajergegend er· 

zeugten Weine (in Deutschland jedoch zu beanstanden, § 13 
des Weingesetzes). 

Italien. Bei Wein, der zum unmittelbaren Verbrauch in den Handel 
kommt, sind die höchsten zulässigen Mengen von schwefliger Säure im Liter 
20 mg freie, 200 mg gesamte schweflige Säure. 

Im übrigen sind im Ursprungslande außer 0,1 'I, NaOI noch folgende 
Zusätze gestattet, deren Verwendung aber die Einfuhr nach Deutschland aus· 
Hchließt: 

Zitronensäure o,i'I" 
Weinsäure und Kaliumtartl'at, 
Pottasche, 
Kalium- oder Oalciumsulfit. 

Portugal. (Portwein und Madeira nehmen eine Sonderstellung ein; 
siehe Näheres Handels· und Schiffahrtsvertrag vom 30. Nov. 1908). Erlaubt ist 
Gehalt an: 

für 

Sulfiten oder schwefliger Säure bis zum Gehalt von 350 mg SO, 
im Liter, 

Rosinenzusatz zu Most, 
$Ioste dürfen mit soviel Weinsäure und W"asser versetzt werden, 

daß der Alkoholgehalt des Weines nicht unter 12 Vol.-'I, sinkt. 
"Weinsäure (nach Ausführungsbestimmungen ~ 13 b zu bean· 
standen). 

Besonders verboten sind Zusätze von 
Zuckerarten, die nicht von der 'Veintraube herstammen, 
Farbstoffen, die' nicht von der \Veintraube herstammen, 
Alkohol, der nicht von der \Veintraube herRtammt, 
Gips, 
Kochsalz, 
Gummi, 
Schwefelsäure u. a. m. 

Vereinigte Staaten von Amerika. 
Von der amerikanischen Gesetzgebung interessiert für die" Beurteilung 

Einfuhr hauptsächlich, daß 
der Chlornatriumgehalt nicht über 1 '/, hinausgehen "darf, 
daß gewisse Teerfarbstoffe gestattet sind, sofern nicht der Zweck 

vorliegt, Minderwertigkeit zu verdecken. 
Da Teerfarbstoffe im Wein nach * 13 b dessen Einfuhr aus· 

schließen, so ist auf Teerfarben bei a,merikanischen 'Veinen 
besonders zu achten. 

Kapkolonie. Erlaubt ist: 
ein Chlornatriurngehalt von 0,05'1" 
schweflige Säure 
a) in Trockenweinen 21 mg 

200 mg 

b) in anderem Wein B2 mg 

356 mg 

Alkohol darf zugesetzt werden: 

freie (= 1'/, grains auf das Gallon), 
gesamt im Liter (= 14 grains auf 
das Gallon), 
freie SO, (= 2 1/. "grains auf das 
Gallon), 
gesamte SO, im Liter (= 25 grain~ 
auf das Gallon). 

a) bei Trockenweinen bis zu einem Gehalt 'Ion 16 Vol.-'I, des \Veincs, 
b) bei Süßweinen " 20 Vol.-'I, " 
Gips, 
\Veinsäuro (die Einfuhr nach Deutschland ausschließend). 
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Rumänien. Erlaubt sind Zusätze von: 
Phosphaten, 
konzentriertem Most, 
Chlornatrium bis 0,05'1" 
schwefliger Säure, gesamte: 350 mg im Liter, 

500 mg bei Dessertweinen, 
Schwefelsäure bis 0,09'/0 (= 2 g Kaliumsulfat im Liter). 
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Da diese Bestimmung auch für weiße ~Weine gilt, HO sind rumänische 
Weißweine, wenn sie diesen Gehalt an Schwefelsäure über~chreiten, nicht ein· 
fuhrfähig (§ 13 des Weingesetzes). 

Zusätze von Weinsäure und Zitronensäure sind erlaubt, bei der Ein· 
fuhr nach Deutschland aber ausgeschlossen. 

Schweiz. Gestattet sind: 
Schweflige Säure bis zu 20 mg freier SO. im Liter, 
Schweflige Säure bis zu 200 mg gesamter SO, im Liter, 
Schwefelsäure bis 0,93 g im Liter. 
In Mosten oder Sausern dürfen nicht mehr als 10 mg Kupfer 

enthalten sein, 
l!'ärbung ist verboten. 

IV. Weinähnliche und weinhaltige Getränke. 

Wein ähnli c he Getränke sind Fruchtweine, (Obst., Beeren.) auch 
gespritete Fruchtsäfte, sofern sie sonst wein ähnlich sind (wie manche 
sog. Kirschweine und Gewürzweine), ferner aus Pflanzensäften hcrgestellte 
Getränke (z. B. Rhabarberwein), aus Malzauszügen gewonnene Getränke 
(MalZ. und sog. Maltonweine ). Die Herstellung solcher Getränke fällt 
gemäß § 10 des_ Weingesetzes nicht unter § 9 dieses Gesetzes. Die Be· 
zeichnungen dieser Getränke in Verbindung mit dem Worte "Wein" 
müssen die "Stoffe" kennzeichnen, aus denen sie hergestellt sind, z. B. 
Apfelwein. Bestimmte gesundheitsgefährliche und täuschende Stoffe 
sind auch bei Herstellung von weinähnlichen Getränken verboten, (vgl. 
§ 10, Abs. 2 und dessen Ausführungsbestimmungen). Soweit die Be· 
urteilung der weinähnlichen Getränke nicht danach zu erfolgen hat, 
unterliegt dieselbe den Bestimmungcn des Nahrungsmittelgesetzes. Ein 
aus verschiedenen Obstweinen gewonnC'nes und Obstsherry bezeichnetes 
Erzeugnis wurde weder als nachgemacht im Sinne des Nahrungsmittel. 
gesetzes noch als nachgemacht im Sinne des Weingesetzes sondern als 
.,weinähnlich" angesehen 1). 

Über die Zusammensetzllng der Obstweine lassen sich Werte nicht 
angeben, da die Schwankungen sehr groß sind; bei Äpfel. und Birnen· 
wein sind letztere im allgemeinen geringer als bei den Beerenweinen, 
die in verschiedenen Sorten als gewöhnliche Trink· und Tafel. sowie 
Likörweine hergestellt werden. Infolge eines meist großen Säure gehaltes 
muß bei Beerenweinen oft eine erhebliche Streckung mit Zuckerwasser 
vor der Vergärung vorgenommen werden. Der Zucker· und Säuregehalt 
der Äpfel und Birnen erfordert einen solchen Zusatz jedoch im wesent· 
lichen nicht. Die vielfach gemachten erheblichen Wa!lscr. und Nach· 
presse (Überstreckungs. )zusätze bei derartigen Obstweinen sind daher 
als Verfälschung im Sinne des § 10 des Nahrungsmittelgesetzes anzu· 
sehen. Nach Rechtsprechung des Reichsgerichts sind 10% Wasflerzusatz 

') Landger. Posen v. 18. April 1914; Reichsger. 6. Xov. 1914: Zeitscbr. 
f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1916. 8. 481. 
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als äußerste Grenze anzusehen; Zusatz von Weinsäure gilt ebenfalls 
als Verfälschung. Nach der Vergärung mit Zucker versetzte und ge. 
spritete Äpfelweine gelten als "gesüßte Äpfelweine". Der Extraktgehalt 
unverdünnter Äpfelweine beträgt etwa 2,5 g, der AschengehaIt etwa 
0,25 g, der Alkoholgehalt 5-6 g in 100 ccm. Nach allgemeinen Grenz. 
zahlen lassen sich Verfälschungen nicht nachweisen. 

Bezüglich Malzweine sei auf die Ergänzung zu den Ausführungs. 
bestimmungen des § 10 W.G. S. 774 verwiesen. Diese Bestimmungen 
sollen sinngemäß nur die Herstellung von Malz-Dessertweinen (Malton. ) 
ermöglichen. Die Bezeichnung Maltonwein ist übrigens schon als uno 
genügend angesehen worden. 

Weinhaltige Getränke sind solche, welche mit mehr oder weniger 
Wein zubereitet sind, z. B. Wermutwein 1), Maiwein (Maitrank) 2), Wein
punschessenzen, (Burgunder-) 3),-extrakte 4), Weinbrausen 5), Bowlen, 
Schorle-Morle, sog. Gewürzweine (siehe auch S. 442), sowie ferner Arznei
weine wie Pepsinwein 6), Chinawein usw. Nach § 16. bzw. dessen Aus
führungsbestimmungen sind dieselben Stoffe als Zusätze zu diesen Ge· 
tränken· wie bei weinähnlichen Getränken unter bestimmten Voraus
setzungen verboten und fällt die übrige Beurteilung unter das Nah
rungsmitte1gesetz. 

§ 15 verbietet, daß Wein bzw. Getränke, die nach § 13 vom Ver
kehr ausgeschlossen (verfälscht usw.) sind, zur Herstellung von wein
haltigen Getränken verwendet werden. Die Benennung weinhaItiger 
Getränke unterliegt nicht dem § 6 des Weingesetzes, sondern nur dem 
Warenzeichen- und Wettbewerbsgesetz. Werden die weinhaItigen und 
weinähnlichen Getränke mit Wein oder Traubenmost in einem Raume 
verwahrt., so müssen die Gefäße der ersteren mit einer deutlichen Be
zeiehnung des Inhalts an einer in die Augen fallenden Stelle versehen sein. 

') Nach zahlreichen Erörterungen um die Begriffsbestimmung von 
"Wermutwein" hat sich in übereinstimmung mit dem Schweizer Lebensmittel
buche und dem italien. "'eingesetz yom 5. Aug. 1905 die Ausicht Bahn gebrochen, 
daß "'ermutwein im wesentlichen aus Naturwein bestehen muß. Als Zusätze 
sind außer dem Gewürz Alkohol und Zucker zulässig; '''assel' nur in be
sehränkter Menge (etwa in gleicher Menge wie Zucker). Als unterste Grenze 
für den Weingehalt wCJ'den nach den Urteilen des Landger. - Elberfeld 1916, 
Zeitschr. f. U. N. (Gesetze u. Verord.) 1917. 9. 633 70 % angegeben. Das Urteil 
des Lundger. Chemnitz 1912 ebenda, 1913. 5. 248, das 50-55 % als ausreichend 
hält, ist damit überholt. Siehe auch A. Behre und K. Freriehs, Zeitschr. 
f. U. N. 1913. 25. 429. Die Bezeichnung Vermouth di Torino ist nach dem 
Urteil des Kammergerichts 1913, Rundschau 1914. 12. 8 eine Herkunftsbe
zeichnung. 

') Entscll. d. Kammergerichte v. 10. Juni 1910 und v. 18. Febr. 1916. 
Zeitschr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1910. 2. 430 u. 1917, 9. 41. Danach wird 
Maitrank wie Maiwein beurteilt. ,,}Iaiwein" und "Maitrank aus Traubenwein" 
müssen aus Traubenwein hergestellt sein. 

') lJrt. d. Reichsger. v. 2. Okt. 1905; Auszüge a. d. gericht!. Entscheid. 
S. 258; Entscheidungen (Günther) 1. 67, 77, 78; Zeitschr. f. lJ. N. (Gesetze 
u. Verord.) 191C 6. 139, 147 u. 1915. 7. 404. 

') lJrt. d. Landger. Chemnitz v. 31. März 1905; ebenda 263. über "Glüh
extrakte" siehe die Urteile Auszüge 1917. 327 U. Zeitsehr. f. U. N. (Gesetze 
u. Verord.) 1914. 6. 136 u. 152. Auch Kirschsaft wurde als unzulässiger Farb
stoff angesehen. 

I) Urt. d. Landger. 1. Berlin v. 25. Juli 1910; ebenda 1917. 9. 328. 
') Pepsinwein kann Glyzerin enthalten, vgl. Arzneib. f. d. Deutsche Reich. 
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V. Haustrunk. 

Haustrunk ist der für 'den eigenen Haul:!halt hergestellte Wein 
oder Kunstwein. Gemäß § 11 des Weingesetzes finden die Vorschriften 
des § 2 Satz 2 und §§ 3 und 9 auf Haustrunk keine Anwendung (siehe 
S. 438). Erlaubt ist daher die Verwendung von Wein und Weinrück
ständen, Trestern, getrockneten Weinbeeren, Zuckerwasser. Dagegen 
finden auch die Vorschriften des § 4 betr. die zur Kellerbehandlung 
erlaubten Stoffe entsprechende Anwendung. Ausgeschlossen von der 
Verwendung sind Traubenmost und -maische (auch in eingedicktem 
Zustand), Tamarindenmus, Mostansätze, Kunstmostsubstanzen, Most
essenzen und Weinsäure, nicht aber Rosinen und Zitronensäure. Auch 
die Ankündigung erstgenannter Stoffe ist gemäß § 26 Nr. 3 strafbar. 
Dessertwein kann zum Verschneiden benutzt werden, nicht aber Obstwein. 

Auf die zahlreich ergangenen Urteile, insbesondere des Reichs
gerichts über die AUblegung des § 11 d. W.G. kann hier nur hingewiesen 
werden. 

Die Bestimmungen des § 11 beziehen sich aber nicht auf jeden 
beliebigen Privathaushalt, sondern sollen. 'solche Betriebe treffen, in 
welchen Wein gewerbsmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht wird 
und beziehen sich überhaupt nur auf den aus den Erzeugnissen des Wein
stocks hergestellten Haustrunk. Die Betriebsinhaber haben die Ver
pflichtung, die Herst~nung von Haustrunk unter Angabe der herzustel. 
lenden Menge und der zur Verarbeitung kommenden Stoffe den zu
ständigen Behörden anzuzeigen usw. Der gänzlich aus KUJlstmost
stoffen bereitete Haustnmk, der meistens in Süddeutschland hergestellt 
wird, soll nicht als Ersatz von Wein, sondern nur von Obstwein (dem 
sog. Most) gelten. Wird Haustrunk mit Wein in einem Raume ge
lagert, so ist an in die Augen fallender Stelle besondere deutliche Be
zeichnung des Haustrunks erforderlich (§ 20 des Weingesetzes). 

VI. Schaumwein 1) und schaumweinähnliche Getränke sowie Kognak. 

Der Verkehr mit diesen Genußmitteln ist durc;h die §§ 15, 16, 17 
und 18 geregelt. Wie bei weinhaltigen Getränken ist die Verwimdung 
verfälschter Produkte zu ihrer Herstellung (§ 15) sowie diejenige be· 
stimmter Stoffe (§ 16) verboten. 

Bezüglich des gewerbsmäßigen Verkaufens und Feilhaltens von 
Schaumwein und schaumweinähnlichen Getränken, wobei unter letzteren 
die Fruchtschaumweine zu verstehen sind, sind im § 17 und dessen 
Ausführungsbestimmungen eingehende Vorschriften erlassen. Die Nach· 
machung oder Verfälschung von Schaumwein fällt nicht unter § 9 des 
Weingesetzes; sondern unter § 10 des Nahrungsmittelgesetzes. Die Ver
arbeitung von Wein zu Schaumwein fällt nicht unter § 4 (Kellerbehand. 
lung); ebenso braucht die Zuckerung des Weines behufs Schaumwein
bereitung nicht nach den Vorschriften des § 3 des Weingesetzes durch
geführt zu werden. Fruchtschaumweine können künstlich eingepreßte 
COz ohne Deklaration entha.lten, bei Schaumwein ist letztere erfordcr· 

') Scha.umwelnBteuerge~etzgobung, Literattu'angabe 8. S. 437. 

Bujard·Haier, HIlfsbuch. i. Auf!. 29 
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lich (§ 17). Fruchtschaumweine olme entsprechende Kennzeiclmung 
sind nachgemachte Schaumweine. Dasselbe gilt für die Verwendung 
der Bezeiclmung "Sekt" an Stelle von ·Schaumwein. Fruchtschaum
weine sollen mindestens 80% Fruchtsaft enthalten. Auf die haupt
sächlich in den Jahren 1911-1913 ergangenen Urteile sei verwiesen. 
Die für den Verkehr mit Kognalt erlassenen Bestimmungen (§ 18 'des 
Weingesetzes) sind im Absclmitt Bralllil.twein und Liköre S. 362 erörtert. 

Vß. Sonstige Bestimmungen beziehen sich auf die Ausführung 
der Buchführung 1) und Weinkontrolle (§§ 19-23), auf die Einziehung 
und Vernichtung der betreffenden Getränke (§ 31), auf Vollzugs- und 
Strafbestimmungen (§§ 25-30), auf das Verhältnis des Weingesetzes 
zu anderen Gesetzen (§ 32). Ferner sei auf die Weinzollordnung, ins
besondere auf Anlage 2 derselben hingewiesen. 

Siehe auch den Erlaß vom 30. November 1909, betr. Verwertung gericht· 
Iich eingezogener Wein~. Getränke und Stoffe S. 798. 

Die Bestimmungen des Weinsteuergesetzes sind im allgemeinen 
ohne erhebliches Interesse für den Nahrungsmittelchemiker, Literaturangabe 
S.437. 

VßI. Fehlerhafte oder verdorbene Weine 2 ) 

können auf verschiedene Weise entstehen; ihre tiefere Ursache läßt 
sich häufig nicht ergründen, sofern nicht Mikroorganismen dabei im 
Spiele sind. Die bekanntesten Weinfehler (-krankheiten) sind der Kahm, 
der Essigstich, das Zäh- und Langwerden, das Bitterwerden, das Trüb· 
werden (Umschlagen), der Milchsäurestich (Zickendwerden). Das Um
schlagen (Brechen) besonders bei Rotweinen vorkommend, verursacht 
Braunfärbung und Trübung sowie unangenehmen Geschmack und Ge
ruch (Zerstörung der Weinsäure und Äpfelsäure). Über diese auf Tätig
keit von Mikroorganismen zurückführenden Weinfehler finden gich im 
bakteriologischen Teil (S. Il09) einige Angaben. Der Böckser wird durch 
Bildung von Schl\'efelwasserstoff veranlaßt, das. Schwarzwerden durch 
die gleichzeitige Gegenwart von Eisenoxydsalzen und Gerbstoff ver
ursacht. Das Braun- (Rahn-, Fuchsig-)werden von Weißweinen tritt 
namentlich auf, wenn faulige Trauben mitgekeltert wurden oder der 
Most längere Zeit auf den Trestern geblieben war. 

Fehlerhafte Weine können als verdorben im Sinne des Nahrungs
mittelgesetzes gelten, wenn die durch die Fehler hervorgerufene. Ab
weichung vom Normalen im allgemeinen als unangenehm bzw. ekel
erregend empfunden werden kann, womit jedoch nicht ausgeschlossen 
ist, daß ein fehlerhafter Wein unter Vmständen durch entsprechende 
Behandlung wieder genußfähig gemacht werden kann. 

In den meisten Fällen bildet "Essigstich " bzw. "Umschlagen" 
den Grund der Beanstandung wegen Verdorbenheit. Als Maßstab dient 
dafür im aUgemeinen die Menge an flüchtiger Säure. Diese ist dann 
häufig eine über' 0,2 g pro 100 ccru hinausgehende, jedoch kommt ein 

1) Buchführungspflicht besteht auch nach gerichtlichen Entscheidungen 
für Zweiggeschäfte und VerkaufssteUen der Konsumvereine. 

') Über die Krankheiten des 'Weinstockes bzw. der Trauben am Stocko 
selbst gibt die S. 438 aufgefiihrt.e Lit.eratul' Auslmnft. 
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derartiger Gehalt auch bei normalen Weinen (insbesondere bei Dessert· 
weinen) vor; andererseits gibt es auch Weine mit weniger flüchtiger 
Säure, die trotzdem ungenießbar und verdorben sind. Wie bei der Be
urteilung der Weine überhaupt, so muß auch die Erklärung, ob ein Wein 
verdorben ist, mit Vorsicht abgegeben werden. Die Kostprobe ist dabei 
oft wertvoller als die chemische Feststellung oder es ergänzen sich beide 
Prüfungsarten zu einem sicheren Urteil. 

Verdorben bzw. verfälscht würden Weine oder weinhaltige Ge
tränke (z. B. Schorle-Morle) sein, wenn sie von Weinresten aus benutzten 
Gläsern sowie Flaschenweinresten, die infolge Offenstehens der Flaschen 
eine Veränderung erlitten haben, zusammengegossen sind. VgI. auch 
die Reichsger.-Urteile Zeitsahr. f. U. N. (Gesetze) 1912. 4. 119 u. 121. 
Siehe auch die Ausführungen zum Begriff "Verdorben" im Nahrungs
mittelgesetz, sowie die Beurteilung von verdorbenem "Bier". Stichigt>r 
zur Essigbereitung bestimmter Wein ist kein Wein im Sinne d. W.G. 

IX. Gesundheitsschädlichkeit 

kann, wenn 'nicht durch ganz besondere, nicht vorherzusehende Um
stände hervorgerufen, zum Teil auch durch die in den §§ 10, 13, 16 des 
Weingesetzes benannten verbotenen Stoffe oder auch durch Essig
stich entstehen. Die Beurteilung ist dem medizinischen Sachverständigen 
zu überlassen. 

XXI. Wasser und Eis. 
Beurteilung von Ge brauchswas se r, Re s se I spe i se wasse rund Ab· 

w asse r siehe Hauptabsehnitt D. Te eh n i se h e Un tc rsu ehunge n. 

Literatur: Klut, Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle, 
Springer, Berlin 1916; Flügge, Grundriß der Hygiene, 8. Auf I. 1915/16; 
R. Abel, Handbuch der praktischen Hygiene, Jena 1913; L. Griinhut 
in v. Buchkas SammellVerk, das Lebensmitte1gelVerbe, Trink- und 
Tafelwasser, Leipzig H1I8; derselbe, Untersuchung und Begutachtung 
von Wasser und Abwasser, Leipzig 1914; Tie mann - Gärtner, Hand
buch der Untersuchung des Wassers, 1895 Braunschweig; A. Gärtner, 
Die Hygiene des Wassers, Braunschweig 1915; R. Bunte,. DaR Was~e]' 
in Muspratts TcchnoI. Handbuch, 11. Bd; Fischer, Das WasRer, Berlin 
1914; Ohlmüller und Spitt.a, Untersuchung und Beurteilung deH 
Wassers und Abwassers, Berlin 1910; J. Tillmanns-, Die chemische 
Untersuchung von Wasser und Abwasser, Halle a. S. 1915; X. Weldert 
und Schiele, Wasser und Abwasser (Zentralblatt, Leipzig); Farn
steiner, Buttenbcrg und Korn, Leitfaden f. d. ehern. Unters. von 
Abwasser, 1902; K. B. Lchmann, .Die Methoden der praktischen 
Hygiene, 1901, 2. Auf I. ; Ru bne r, Handbuch der Hygiene, 8. Aufl., 
1907 und 1911; auf andere wichtige Werke ist im nachstehenden öfters 
verwiesen; ferner Anleitung . des Bundesmtes vom 16. Juni 1906 für die 
Errichtung, den Betrieb und die Überwachung öffentlicher Wasser
versorgungsanlagen, welche nicht ausschließlich technischen Zwecken 
dienen, sowie kgI. preußischer Ministerialerlaß vom 23. April 1907 betr. 

29* 
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die Gesichtl:!punkte für Beschaffung eines brauchbaren, hygienisch ein
wandfreien Trinkwassers (§ 6) (Zeitschr. 1. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1910, Beilage S. 25 u. f.). 

Vor be me r kun g: In vielen Fällen, insbesondere bei der Bettrteilung 
von Wasservorkommen sind Untersuchungen an Ort und Stelle ein
zuleiten oder ganz durchzuführen, z. B. die Prüfung auf ä.ußere Be. 
schaffenheit, Temperatur, Gehalt an gelöstem Sauerstoff, Keimzahl us"'. 

Wo die Prüfung an Ort und Stelle vorgenommen werden muß 
oder wo .sich deren Vornahme empfiehlt, wird jeweils im nachstehenden 
entsprechend angegeben werden. 

Probenah me siehe S. 10. 

Physikalische Untersuchung 
erfolgt fast immer an Ort und Stelle. 

a) Temperaturbestimmung: Man verwende ein geprüftes und 
in halbe Grade geteiltes Thermometer und ermittle gleichzeitig die 
Lufttemperatur. Angaben über die zur Zeit der Probenahme oder 
Vorprüfung an Ort und Stelle herrschenden Witterungsverhältnisse 
sind nütdich. Die Temperaturbestimmung gibt wertvolle Aufschlüsse 
über die Herkunft der Wässer usw., oft auch über die Möglichkeit der 
Kommunikation von Wässern. 

b)Klarheit und Durchsichtigkeit. Vgl. § 5 des S. 451 er
wähnten kgl. preußischen Ministerialerlasses. Die Klarheit ermittelt man 
in etwa 30 cm langen und 3-5 cm weiten Glaszylindern. Als Grade der 
Klarheit wähle man folgende Bezeichnungen: klar, schwach opal, opali
sierend, schwach trübe, trübe und stark trübe. Die Durchsichtigkeit 
oder der Durchsichtigkeitsgrad kann in folgender Weise gemessen werden: 
In über 1 Meter langen Glasröhren mit ebenem Boden gießt man von dem 
Wasser solange ein, bis eine auf ein Porzellanplättchen eingebrannte 
schwarze Zeichnung, z. B. ein schwarzes Kreuz, der Röhre untergelegt, 
beim Betrachten von oben eben unsichtbar wird; die Höhe der Wasser. 
säule in dem Rohr wird gemessen oder wenn sich an dem Rohr eine 
Zentimeterteilung befindet, direkt abgelesen. Die Anzahl Zentimeter 
bedeutet den Durchsichtigkeitsgrad. Sonst benützt man auch einen 
ebensolchen. Glaszylinder, der aber ein am Boden befindliches, mit Gummi· 
schlauchstück und Quetschhahn versehenes Abflußrohr hat. Man füllt 
das Wasser in den Zylinder, legt die mit dem Zylinder aus den Apparaten. 
handlungen zu beziehende Snellsche Schriftprobe 1) unter, und läßt 
solange von dem Wasser seitlich ausfließen, bis man die. Schrift eben 
lesen kann. An .der am Zylinder befindlichen Zentimeterteilung liest 
man den Durchsichtigkeitsgrad ab. Dieser Zylinder eignet sich seiner 
Größenverhältnisse halber besonders für trübere Wasser und für Ab
wasser. Für Oberflächenwasser, Flußwasser, Seewasser usw. benützt man 
auch eine Porzellanscheibe, die an· einer mit Maßeinteilung versehenen 
Kette hängt und die man im Wasser soweit versenkt, bis die Scheibe 
eben unsichtbar wird. Die Kettenscheiben sind für stark fließendes 
Wasser nicht, geeignet, si~ treiben weg. Man i'lchl':wbt die Sichtscheibe 

') S. H. Klut a. a. O. 
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am besten an einen bis zu 3 m langen zusauuuensehraubbaren 3teiligen 
runden Stab mit Zentimetereinteilung. 

Auf den "Wassergucker" von Kolkwitz (Mitteilungen der kgl. 
preußischen Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasser
beseitigung in Berlin, Heft 9, 1907) sei verwiesen. Für genauere Be
stimmungen wird Königs Diaphanometer (Zeitsehr. f. Unter. d. Nahr.
u. Genußm. 1904, S. 129 und 587) empfohlen. 

e) Farbe. Diese wird durch Besichtigung des Wassers in einem 
farblosen Glase und in dicken Schichten in langen Glaszylindern (vgl. 
Ziffer b) mit ebenem Boden vorgenommen. Gegebenenfalls empfiehlt 
sich Einwickeln der Röhre in schwarzes Papier. Unterlage: eine weiße 
Porzellanplatte. Suspendierte Stoffe müssen vorher abfiltriert werden. 

Deutlich gefärbte Wässer müssen kolorimetrisch geprüft werden. 
Wir verweisen auf die Ohlmüllersche Methode mit Caramellösllilg 
(Ohlmüller und Spitta, 'Die Untersuchung und Beurteilung des 
Wassers und Abwassers, 3. Auf I. 1910, 13), auf die Verwendung des bei b) 
erwähnten Diaphanometers von König und auf die amerikanische 
Methode, bei welcher als Vergleichsflüssigkeit eine Mischung einer Kalium
platinchloridlösung mit einer Kobaltchloridlösung verwendet wird. (Siehe 
Klut, Die Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle, Springer, Berlin 
1916; Gärtner, Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, 
Bd. 49, 1906, S. 464.) 

Die Farbe von Oberflächenwasser erkennt lllan auch dureh Be
trachtung des Wassers über der eingesenkten bei b) erwähnten Porzellan
scheibe. 

d) Geschmack. Die Geschmacksprüfung nilmnt man, wenn an
gängig, am besten bei einer Temperatur von 10-12°, ferner nach dem 
Erwärmen des Wassers auf 30-35° vor. 

e) Geruch. Erwärmen des Wassers auf 40-50° im Kolben oder 
im Becherglase. Man benützt hierfür am besten eine elektrisch heizbare 
Eisenplatte. Das Auftreten VOll Nebengeriichen durch die Heizflamme 
wird auf diese Weise vermieden. 

f) Radioaktivität durch das !<'ontuktoskop (beziehbar von Günther & 
Tegetmeyer in Braunschweig, auch als Reiseapparat), vgl. auch Pharm. Zentra\lJ. 
1910,579, Ohlmüllel' und Spitta, Die Untersuchung und Beurteilung des 
Wa8ser~ und Abwassers, Verlag von .J. Rpriugcl' 1910, S. 27. Die Bestimmung 
kommt ausschließ ich bei Mineralwasser in Betracht. Sie beruht auf dem Ver
halten der radioaktiven Substanzen, ein Gas (sog. Emanation) auszusenden 
von der Fähigkeit, die umgebende Luft leitfähig zu machen. Die Leitfähigkeit 
wird durch Elektroskope bestimmt, die Radioakti,ität aus der gefundenen 
Größe berechnet. Die Messnngen bezieht man nach Mache auf denjenigen 
Sättigungsstrom (i, ausgedrückt in absoluten elektrostatischen Einheiten), 
den die in 1 Liter \>;aRser enthaltene Emanation während einer Stunde unter
halten kann, vervielfacht mit 1000. Eine Mache-Einheit iAt die Größe i 
mal 10', bezogen auf 1 Liter und 1 Stunde. 

g) Elektrische l,eitfähigkeit. In Ohm gemessener Widerstand einer 
Flüssigkeitsschicht von 1 cm Länge und 1 qcm Durchschnitt. Man stellt ihn 
nach Kohlrausch mit der Wheatstoneseben Brücke fest. Gestattet gewisse 
Rückschlüsse anf die Menge der gelösten Stoffe. Pleißnel' (A'tbeiten aus dem 
Kais. Geapndh.-Amt 1909, Heft 3) verfertigte einen selbsttätigen Apparat zur 
Kontrolle der VerSal7.1ing von Flußläufen durch Kaliendlaugen. Siehe auch 
die Mitt.. d. I,andesanst. f. Wasserhygiene 1914, 139. 
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h) Das Wasserinterferometer ztir schnellen Orientierung über die 
Beschaffenheit eines Wassers an Ort und Stelle. Das Instrument ist in der 
Kgl. Preuß. Landesanstalt für Wasserhygiene im Gebrauch; es gestattet die 
Ermittlung einer Größe für nen Gehalt auch an organischen Substanzen, während 
bei der elektrischen Leitfähigkeit nur die anorganischen .substanzen allein in 
Betracht ko=en. Die Bestimmung im Wasser-Interferometer ißt eine Differenz
messung, die durch den Unterschied der Lichtbrechung ner untersuchten 'Wasser
probe und des Vergleichswassers (destilliertes 'Wasser) hervorgerufen wird. 
(Vgl. auch den Allg. Teil S. 18.) 

Chemische Untersuchung. 

Ständige Vorprüfung bildet die Feststellung der Reaktion mit 
Lackmuspapier. Ein etwa 10 ccm fassendes Porzellanschälchen spült 
man mit dem Wasser mehrmals aus, füllt es dann damit an und legt je 
einen roten und blauen Lackmuspapierstreifen, ohne daß sie sich gegen
seitig berühren, hinein. Beobachtung nach 5-10 Minuten. Freie Mineral
säure prüft man mit Kongopapier oder mit' Methylorangelösung : 50 ccm 
Wasser + 2 Tropfen von letzterer. Reaktion auf Basen (OR-Ionen) 
mittels Phenolphthalein. 

1. Suspendierte (Sediment- und Schwebe-) Stoffe 

werden entweder durch Filtrieren von 500--3000 ccm des Wassers durch_ 
ein getrocknetes ,und gewogenes Filter (oder Goochtiegel mit Asbest) 
und Wägen des getrockneten Niederschlages oder auf indirektem Wege 
bestimmt, indem man den Trockenrückstand (siehe bei 2) des filtrierten 
Wassers von einem zweiten Trockenrückstand, der aus unfiltriertem'Wasser 
hergestellt ist, abzieht. 

Die suspendierten Stoffe werden meist nur in besonderen Fällen, 
z. B. bei Abwässern und in den Vorflutern ermittelt. Die Probenahme 
hierfür gestaltet sich zuweilen besonders schwierig, wenn es sich um 
Durchschnittsproben handelt. Bei Abwässern, Schlamm usw. müssen 
die suspendierten Stoffe noch näher, z. B. auf Fettgehalt analysiert 
werden. Im ührigen ist jedes zu ,untersuchende Wasser, das nicht gänz
lich frei von Schwimm- und Sinkstoffen ist, vor der chemischen Unter
suchung zu filtrieren. 

2. Trockenrückstand und Glühverlust. 

Man verdampft auf dem Wasserbade 100-500ccm Wasser in einer 
Platinschale, erhitzt etwa 2 Stunden lang im Trockenschrank bei 100 bis 
llOo 1) und wägt nach dem Erkalten. 

Durch Veraschen und Glüp,en des Trockenrückstandes, schwacheli 
Abglühen mit Ammoniumcarbonat zur Erneuerung der zersetzten 
Karbonate und Differenzberechnung aus Trockenrückstand und GI üh
rlickstand erhält man den Glühverlust (namentlich bei Abwässern 
oft von Bedeutung). Das Glühen des Trockenrückstandes darf der 
Alkalichloride wegen nicht zu stark und nicht zu lange vorgenommen 
werden. Nitrilte und Nitrite werden zerstört. Die Resultate haben ,nur 

') Der Grad und die Dauer der Erhitzung sind im Gutachten anzugehen. 
Einige Vorschriften geben auch 100-102" C an. 
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bedingten Wert. Auf Verändenmgen beim Glühen, Geruch, Aussehen, 
etwaige Bräunung oder Schwärzung ist zu achten. 

Bestimmung des organischen Kohlenstoffs im Glüb.verlust sieb.e 
J. König, Z. f. U. N. 1901,4,193. 

3. Chlor. 

Die Bestimmung des Chlor.lons erfolgt in der Regel auf titrimetri
schem Wege nach der Methode von Mohr. 

Ausführung: Man versetzt 50-100 ccm Wasser mit 2-3 Tropfen 
einer 10%igen Lösung von neutralem chromsaurem Kali und titriert 
solange mit 1/10 Normal-Silbernitratlösung, bis der Niederschlag bleibend 
schwach rötlich gefärbt erscheint. Ammoniakhaltige oder überhaupt 
alkalisch reagierende und auch saure Wasser müssen vor der Titration 
neutral gemacht werden. Bei schwachem Chlorgehalt ist eine größere 
Menge Wasser auf das vorgeschriebene Volumen einzudampfen oder mit 
n/20 SiIbernitratlösung zu titrieren. 

Die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter n/lO-SiIbernitrat. 
lösung multipliziert mit 0,00355 ergibt den Chlor-, mit 0,00585 den NaCl. 
Gehalt der angewendeten Wassermengen. 

4. Schwefelsäure 

wird im 'frockenrückstande oder im Rückstand einer bestimmten Menge 
(je nach vorhandener S03) aus 250-1000 ccm Wasser unter Ansäuern 
mit Salzsäure und Zugabe siedender Chlorbariumlösung durch Verwand· 
lung der Schwefelsäure in schwefelsaurenBaryt bestimmt. Der Nieder. 
schlag wird getrocknet, geglüht und gewogen. Berechnung siehe Fak
torentabelle. 

Schweflige Säure siehe Abschnitt FIiisch. 

5. Salpetersäure. 
Abwässer sind vor Anstellung der Reaktionen erst zu klären und in 

manch~m Fällen zu konzentrieren. Näheres siehe Literatur. 
Tillmanns und Sutthoff 1) verschärfen die Diphenylamin. 

reaktion durch Zufügen von 2 ccm kaltgesättigter Kochsalzlösung zu 
100 ccm des zu untersuchenden Wassers. Zu beachten ist, daß salpetrige 
Säure und verschiedene andere Substanzen die Diphenylaminrea.ktion 
ebenfalls hervorrufen. Ferrosalze müssen in jedem Falle erst mit nitrat
freier NaOH entfernt werden. Vornehmen der Reaktion am besten an 
Ort und Stelle. 

Qualitativ: Mit der Diphenylaminreaktion (siehe S. 116). Mit 
der schärferen Brucinreaktion nach Winkler 2 ): Nach Augenmaß 
mindestens 3 ccm konz. Schwefelsäure im Reagensglase tropfenweise 
mit 1 ccm des Wassers mischen, abkühlen und einige Milligramme Brucin 
zusetzen. Rotfärbung. 

') Zeitschr. f. angew. Chemie 1911, 50, 473. 
I) Lun'ge und Wink ler, Zeitschr. f. angew. CheID;ie 1902, So. 170 und 42~. 

Die Brucinreaktion geRtaUet auch den Nachweis von Nltra,ten bel 4nwesenhel1, 
von Nitriten. 
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Nitronreaktioll nach Busch vgI. Zeitschr. f. Unter. d. Na.hr.- 11. 

Genußm." 1905, 9, 464; 1907,13, 143; 8. auch 'Gutbier, Zeitschr. f. a.nge\\'. 
ehern. 1905, 18, 499 und Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, 11, 55. 

a) Quantitativ (nach Marx-Tromsdorff oder nach der ,von 
Mayrhofer modifizierten Marxschen Methode). Keine zuverlässigen 
Resultate, nur Annäherungswerte. Ebenso die Indigomethode von 
Warrington. Auf die kolorimetrische Methode nach Noll, Zeit
schrift für angewandte Chemie 1901, S. 1317 wird verwiesen. Sie basiert 
auf der Brucinreaktion und liefert gute Resultate. Tillmann~ 
DiphenylaminreaktioU: lässt sich ebl'nfalls kolorimetrisch verwerten. 

b) Nach Schulze-Tiemann: 

Diese in der Hand eines erfahrenen Chemikers sehr genaue Methode 
beruht auf der Reduktion der Salpetersäure zu Stickoxyd mittels Salz
säure und Eisenchlorür und Messung des gebildeten Stickoxydvolumens. 

100--300 ccm Wasser dampfe man auf 50 ccm ein und gebe den 
ganzen Rückstand in einen 150 ccm fassenden festen Kolben, durch 
dessen Stopfen zwei rechtwinklig gebogene Glasröhren gehen, deren 
eine unterhalb des Stopfens zu einer feinen Spitze ausgezogen ist und 
durch einen Kautschukschlauch mit einer unten spitz ausgegezogenen 
GIasröhre (Gaszuleitungsrohr), während die andere kürzere durch einen 
Kautschukschlauch mit der unten aufwärts gebogenen Gaszuführupgs
röhre verbunden ist. 'Beide Verbindungen sind mit Quetschhähnen 
zu versehen. Die Gaszuleitungsröhre taucht in eine .mit lO%iger aus
gekochter NaOH gefüllte GIaswanne, in welche auch ein in 1/10 ccm ge
teiltes Gasmeßrohr, das festgeschraubt ist, eintaucht. - Man läßt nun 
durch Kochen die Wasserdämpfe zur Vertreibung der Luft einige Minuten 
entweichen; ist alle Luft verdrängt, so drückt man.den Schlauch der 
Gaszuleitungsröhre mit dtm Fingern zusammen, darauf steigt die Natron
lauge schnell zurück, wobei man einen gelinden Schlag spürt. Nun 
kocht man nach dem Schließen des Verbindungsschlauches au~ etwa 
10 ccm ein, unter Offenlassen des anderen Glasrohres und verschließt 
dann mit einem Quetschhahn. Sodann entferne man die Flamme, bringe 
die Meßröhre über das Ende des Entwicklungsrohres und lasse nach 

. Verlauf einiger Minuten durch das zuletzt geschlossene Glasrohr, welches 
. zuvor mit ausgekochtem Wasser vollgespritzt war, unter Öffnen des 

Quetschhahns aus einem Becherglas etwa 15 ccm konzentrierter Eisen
chlorürlösung und endlich konzentrierte Salzsäure in den Kolben sich 
einsaugen, bis die Eisenchlorürlösung aus dem. Rohr verdrängt ist. 
Man erwärmt dann den Kolben unter geschlossenen Quetschhähnen 
bis die Schläuche sich zu blähen beginnen, ersetzt dann den Quetsch
hahn der Gaszuleitungsröhre durch Daumen und Zeigefinger der rechten 
Hand und drücke noch solange den Schlauch zu, bis das entwickelte 
Stickoxydgas durch das Rohr in die Meßröhre überzusteigen vermag. 
Man koqht nun solange, bis das Volumen in der Meßröhre nicht mehr 
zunimmt. Letztere bringt man vorsichtig in einen großen mit Wasser 
gefüllten Glaszylinder. Nach 15--20 Minuten notiert man den Baro
meterstand, die Temperatur des Wassers und das Stickoxydvolumen, 
i!'Jdem man <las Rohr an einer Klemme soweitheraubieht, daß die Flüssig-
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keit im Meßrohr und Zylinder gleiche Höhe hat und berechnet nach 
folgender Formel die Menge Stickoxyds. 

V (b-w) 
V1 = (C-t-O,00367)· 760 

unter lWduktion auf 0(1 und 760 mm Barometerstand. 
VI Volum bei 0° und 760 mm Barometerstalld, 
V abgelesenes Volum, 
b Barometerstand in Millimeter, 
w Tension des Wasserdampfes (s. Tabelle S. 568), 
t Temperatur des \Vassers, 

V1 X 2,417 = Salpetersäure in Milligrammell. 
Die Anordnung der Apparatur wurde von S-tü ber 1). der ein Schiff. 

sehes Azotometer benützt, etwas vereinfacht. 
c) Nach Ulsch: 
500 ccm Wasser werden unter Zusatz von einigen Kuuikzcntillletel'll 

Lauge auf etwa 50 ccm eingedampft und quantitativ in einen Kolben 
von etwa 300 ccm Inhalt gespült. In denselben bringt man darauf 5 g 
FerrunI reductum und 10 ccm verdünnte Schwefelsäure von 1,35 Dichte. 
Man erhitzt nun dieses Gemisch mit schwacher Flamme etwa 5 Minuten 
lang zum. schwachen Sieden und erhält die mäßig schäumende Flüssig. 
keit weitere 3-5 Minuten auf Siedetemperatur. Während dieser Opera. 
tion ist der Kolben mit einer Glasbirne oder einem unten zugeschmolzenen 
Trichterchen zu bedecken. Hierauf setzt man 100 ccm destilliertes Wasser 
und 20-25 ccm Natronlauge (8 = 1,25) bis zur Übersättigung zu, ver· 
bindet den Kolben rasch mit dem Destillationsrohr des Lie bigsehen 
Kühlers und destilliert etwa die Hälfte der Flüssigkeit in eine vor· 
gelegte, abgemessene Menge n/lO oder n/20 Schwefelsäure oder in eine 
Borsäurelösung (s. R. 36) ab. Diese wird dann mit Kochenille oder 
Kongorot und n/IO bzw. n/20 Natronlauge zurücktitriert. 1 ccm n(lO 
SOs = 0,0014 N = 0,0054 N20.. Diese Methode ist sehr einfach, bequem 
und gibt sehr gute Resultate. Bei Trinkwässern kann sie stets ange. 
wandt werden. Bei Abwässern (Jauchen. usw.), die organische, durch 
MgO (siehe Ammoniakbestimmung) schwer zersetzbare und durch Wasser. 
stoff reduktionsfähige Substanzen, wie Harnstoff usw. enthalten,. können 
auch zu hohe ~Bultate erzielt werden; in diesem Falle ist die Methode 
Schulze·Tiema.nn a.nzuwenden. 

Bemerkung zu den Salpetersäurebestimmungen: Etwa vorhandene 
salpettige Säure wird mitbestimmt; ihre Menge ist besonders zu ermitteln 
und abzuziehen. In der Regel unterbleibt dies zwar und inan gibt statt 
mg N20. einfacher den Gehalt von Salpeterstickstoff insgesamt an. 
Die qualitative Prüfung auf Nitrate an Ort und Stelle (an der Entnahme. 
stelle) ist zweckmäßig. 

d) Die Nitronmethode nach Busch, a. a. 0., auf'der SchwerIM· 
lichkeit der Verbindungen einer von Busch entdecki{ln und Nitron ge. 
naunten Base (Diphenylendanilodihydrotriazol) mit Salpetersäure, be· 
nlhend. 

') Zeitsohr. f. Unters. d. Nabr.· n. GennBm. 1005, 10. 330. 
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6. Bestimmung der salpetrigen Säure 
(möglichst /tu Ort und Stelle festzustellen; siehe auch die Vorbemerkung 

bei Ziffer 5). 
a) Qualitativ: 
a) l\Iit Jodzinkstärkelösung 1), indem man etwa 100 CClll farbloses 

oder mit Alaun (siehe Ammoniak)' entfärbtes Wasser mit 3-5 Tropfen 
25%iger Phosphorsäurelösung und dem Reagens (10-12 Tropfen) ver· 
setzt. Vor direktem Sonnenlicht schützen! Blaufärbung zeigt salpetrige 
Säure an, jedoch ist eine Färbung, die erst nach 10 Minuten oder später 
auftritt, nicht mehr als sichere Reaktion zU betrachten (Tromsdorff). 
1<'e20 3- Verbindungen, H20 2 und Ozon können Reaktionen vortäuschen. 
L. W. Winkler 2) gibt.eine Tabelle an:. 

Sofortige Blaufärbung der Flüssigkeit -0,5 mg N20 3 und mehr 
im Liter: 

na eh 10 Sekunden etwa 
30 

" " 1 Minute 
3 Minuten 

0,3 mg, 
0,2 
0,15 " 
0,10 " 

ß) Mit l\Ietaphenylendiaminlösung, die in dem nach u angesäuerten 
Wasser mit salpetriger Säure eine gelbe oder gelbbraune Färbung er
zeugt (Petel' Grieß). Gebräuchlicher und sicherer als U; bei ozonhal
tigem Wasser z. B. aus Ozonwasserwerken zu verwenden. 

Herstellung des Reagenses: 1 g chemisch reines Metaphenylen
diamin zu 150 ccm destilliertem Wasser, 3 ccm konzentrierte Schwefel
säure zusetzen und nach Lösung auf 200 ccm verdünnen. (Vor Licht 
und Luft schütze,n, braun gewordene Lösungen lassen sich durch Er
wärmen mit Tierkohle entfärben.) 

r) Mit a-Naphthylamin-Sulfanilsäurelösung 3). 20 ccm Wasser 
werden mit 2---3 ccm dieser Lösung auf 70--80° erwärmt, sofern nicht 
direkt schon Rosa-Rotfärbung eingetreten ist (Ilosvay, Grieß und 
Lunge). Die Reaktion ist zu empfindlich (Einfluß von HN02 der Luft). 

Auch Rieglers Naphtholreagens ist zu empfehlen: Zeitsehr. 1. 
analyt. Chemie 1896, S. 677 und 1897, S. 377; ferner Vereinbarungen 
für Nahrungsm.-Unters. 1899, Heft 2, S. 155. 

b) Quantitativ (kolorimetrisch) nach a oder auf Grund einer 
der anderen Methoden, für die meisten Fälle wird aber Winklers Schät
zungstabeIle ausreichen. Die Ausführung der kolorimetrischen Be
stimmung ist folgende: 

') Man bereite sich aus 4 g Stärkemehl einen Stärkekleister, setze ihm 
nach und nach unter Umrühren eine heiße Lösung von 20 g ZnCI, in 100 ecm 
Wasser zu und erhitze diese Flüssigkeit unter Ersatz des verdampfenden Wassers, 
bis sie fast klar geworden ist. Man verdünne nun, gebe 2 g reines Zinkjodid 
zu, fülle zum Liter auf und filtriere. (Im Dunkeln bzw. in braunen Flaschen 
aufzu bewahren.) 

') Zeltsehr. f. enters. d. Na,hr.- u. Genußm. 1915, 29, 13. 
') Einerseits 0,5 g Sulfanilsäure in 150 ccm einer 30 0foigen Essigsäure 

(s ~ 1,041), andererseits 0,1 g a-Naphthylamin (Schmelzpunkt 50°) durch Kochen 
mit 20 ccm H,D lösen. Man mische die beiden Lösungen zu gleichen Teilen 
erst direkt vor dem Gebrauche, da die Mischung rot wird. 
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Man gibt in hohe Standzylinder 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 usw. ccm einer 
Natriumnitritlösung von 0,1816 g NaN02 '= 100 mg K20 a in 1 Liter und 
füllt mit destilliertem Wasser bis zu 100 ccm auf. In gleiche Zylinder 
gibt man 100 ccm der Wasserprobe; zu jeder Probe setzt man 1 ccm 
30%iger H 2S04 und 2 ccm Reagens (siehe die vorige Seite), Kun wird 
nach 5 Minuten verglichen, die gleiche Färbung ermittelt und der Ge
halt berechnet, Zur genaueren Vergleichung verwendet man besondere 
optische Apparate, Zu empfehlen ist z, B. das Kolorimeter von Du
bosquc. Tillmanns und Sutthoff 1) nehmen als Vergleichsflüssig
keit das verdünnte Nitratreagens (Diphenylamin). Herste1lung siehe .bei 
Milch. 'Das verdünnte Reagens reagiert nur mit salpetriger Säure. 
Im Liter Wasser dürfen nicht mehr als 2,5 mg N20 a enthalten sein. 
5 ccm des zu untersuchenden 'Vassers werden mit 5 ccm des verdünnten 
Reagcnses gemischt, sofort abgekühlt und nach 10 l\finuten mit den gleich· 
zeitig angestellten Vergleichsflüssigkeiten geprüft .. 

Auf die titrimetrische Methode mittels der Chamäleon methode 
sowie auf Winklers jodometrisches Verfahren wird verwieRen. Siehe 
Vereinbarungen, Heft 2, S. 156. 

7. Phosphorsäure. (Im Trinkwastler selten.) 
1-4 Liter Wasser werden mit etwas Soda und Salpeter in einer 

Pt-Schale zur Trockne verdampft und der Rückstand geglüht. Den 
Glührückstand löst man in Salzsäure, spült die Lösung in eine Porzellan
schale, scheidet durch Eindampfen mit Salzsäure die Kieselsäure ab. 
filtriert, setzt Salpetersäure zu und verdampft wiederholt mit' Salpeter
säure. Den Rückstand nimmt man mit Salpetersäure auf, filtriert und 
bestimmt die Phosphorsäure nach dem l\Iolybdänverfahren. Auf Fin
keners Modifikation 2) sei verwiesen. 

8. Schwefelwasserstoff (möglichst an Ort und Stelle nachzuweisen). 
(Im Wasser frei, als Sulfid oder aIR Hydrosulfid enthalten.) 
Qualitativ: Durch den Geruch und durch angefeuchtetes Blei

papier im erwärmten Wasser nachzuweisen. Für die Wa.sserbegutachtung 
meist ausreichend. Sehr geringe Mengen nach E. Fischer durch An
säuern von 100 ccrn Wasser mit 10 cem verdünnter Salpetersäure, Auf
lösen von einer Messerspitze voll salzsaurem Dimethylparaphenylen
diamin und Zugeben eines Tropfens FerrichloridlÖsung. Die Flüssigkeit 
soll sich nach 5-30 Minuten schön blau färben (Methylenblaubildung). 

Quan titati v: Durch Titrieren mit Jodlösung nach Dupasquier
Fresenius ~). Man titriere mit n(lOO Jod- und n/100 Natriumthiosulfat
lösung in bekannter Weise. Erdalkalien müssen zuvor abgeschieden 
werden. 1 ccm n/100 Jodlösung = 0,17 mg H 2S oder 0,1116 ccm H 2S. 
Kolorimetrische Methode nach L. W. Winkler, Zeitsehr. f. anal. Chem. 
1901, 40, 772; Zeit sehr. f. Unters. d. Nahr.- u. ilimußrn. 1903, 6, 43. 

1) Zeitsehr. f. analyt. Chcm. 1911, 50, 485. 
') Bel'. d. Deutsch. Chem.-Gesellsch. 11, 1638. Spuren von Phosphor

säure n. L. W. Winkler, Zeitschr: f. ang. Oh. 1915, 28,22. 
') Tiemann.Gärtner, Unters. des Wassers. 4. Auf!., S. '~27; Till· 

manns, Unt~rs. des 'Vas;;ers 1915, S. ~9. 
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9. Elsen· und MangBRverblndungen. 
Eisen wird meist qualitativ ermittelt, und zwar empfiehlt sich die 

Vornahme der Reaktion an Ort und Stelle des Wasservorkommens. 
Fe ist vorwiegend in Form seiner Oxydulverbindungen (meist Bicarbonat) 
im Wasser vorhanden. Man prüft mit 10%iger Natriumsulfidlösung 
und benützt einen etwa 30 em hohen, 2-2,5 em weiten Zylinder aus 
farblosem Glase und ebenem Boden. Der Zylinder steckt in einer schwar
zen Metall- oder Papphülse. Man füllt ihn mit dem zu untersuchenden 
Wasser, versetzt mit 1 eem der Natriumsulfidlösung und blickt von oben 
durch die Wassersäule auf eine weiße Unterlage (Porzellanplatte). Je 
nach der Eisenmenge tritt sofort, spätestens aber in 2 Minuten eine grün
gelbe bis blauschwarze Färbung etn. Die Farbe verschwindet auf Zu
gabe von einigen Kubikzentimetern Salzsäure. Bleibt Dunkelfärbung 
bestehen, so sind andere Schwermetalle, Kupfer, Blei zugegen. 

Eisenoxydulsalze fallen auch vielfach schon beim Schütteln der 
Wasserprobe mit Luft als Oxydsalze aus. Letztere weist man in be
kannter Weise mit Rhodankalium oder mit Ferrocyankalium in salz
saurer Lösung nach. Quantitativ ermitteltuian Fe am besten kolori· 
metrisch in Hehnerschen Zylindern oder im Kolorimeter, nachdem man 
die Oxydul salze erst im eingedampften Wasser durch Kochen mit etwas 
HNOa oxydiert hat. Als Vergleichslösung nimmt man reines umkristal· 
lisiertes Kaliumferrisulfat (Eisenalaunlösung, 0,901 g in 1 Liter), indem 
man die Lösung mit HCI ansäuert. Die Methode gibt noch Mengen von 
0,05 mg Fe20 a an. 

Mangan. Qualitativ nach der Volhardschen Methode: 25 ecm 
des Wassers werden mit 10 ecm konzentrierter HNOa zum Kochen 
erhitzt, mit einer Messerspitze voll chem~sch reinen Bleisuperoxydes ver· 
setzt und nach 2--3 Minuten gekocht. Die überstehende Flüssigkeit ist 
schwach bis deutlich rötlich bis violett gefärbt (Übermangansäure). 
Mit dieser Methode können noch 0,05 mg Mn in 1 Liter Wasser erkannt 
werden (Klut, Untersuchungen des Wassers an Ort und Stelle; Berlin 
1916). Die Vornahme der Prüfung an Ort und Stelle des Wasservor
kommens empfie'bJt sich. 

Nachweis nach Marschall, auch für kolorimetrische Bestimmung 
geeignet: 100 ccm Wasser mit wenig verdünnter H2SO, ansäuern, mit 
1 ccm AgNOa-Lösung mehr versetzen als zur cblorausfällung nötig, 
erwärmen und von AgCI abfiltrieren. Zum Filtrat eine Messerspit~e voll 
Ammoniumpersulfat zugeben, 10 Minuten kochen, auf ursprüngliches 
Volumen auffüllen. Rosa bis Rotfärbung, Empfindlichkeit 0,1-0,05 mg 
Mn in I Liter. 

Quantitativ: 5--10 Liter des Wassers dampft man unter Zusatz 
von 5 ccm Schwefelsäure ein, glüht den Rückstand mit einigen Körnchen 
Kaliumbisulfat, nimmt mit Wasser auf und filtriert~ Das Filtrat wird 
auf 150 ccm verdünnt, mit 5 ecm Schwefelsäure (1 + 3) und 10 ocm 
Ammoniumpersulfatlösung 20 Minuten lang gekocht, das ausgeschiedene 
Mangansuperoxyd nach dem Abkühlen in 10 ccm Wasserstoffsuperoxyd 
gelöst und der Überschuß an letzterem mit KMn04 zurücktitriert. Der 
Titer der Wasserstoffsuperoxydlösung soll mit der n!lo-KMnOc-Lösung 
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annähernd übereinstimmen. Letztere wird auf Eisen eingestellt. Ent. 
spricht z. B. 1 ccm der Permanganatlösung 5,61 mg Fe, so berechnet sich 
der Mangantiter zu 2,7545 mg Mn. Vgl. Beythien, Hempel, Kraft, 
Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904. 7, 215 und Bau mert 
und Holdefleiß .. Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 
177; v. Knorre, Zeitschr. f. angew. Chemie 1901; Preßler, Pharm. 
ZentralhaUe 1906; Haas, Zeitschr. f. Unters. d. Nahr .. u. Genußm. 1913, 
211, 393; N oU F Zeitsehr. f. angew. Chem. 20, 490. 

Auf das Verfahren von Tillmanns und Mildner, Journal f. Ga;;
beleuchtung und Wasserversorgung 1914, 1)7, 496 sei verwiesen. 

10. Tonerde (nebst Eisenoxyd), Kalk und Magnesia. 
Der Trockenrückstand von 2, S. 454, wird mit verdünnter Salz· 

~äure aufgenommen und filtriert, nach Zusatz einiger Körnchen KClOa 
gekocht, Eisenoxyd + Tonerde mit wenig Ammoniak gefällt und die Be
~timmung sowie diejenige von Kalk und Magnesia im Filtrat nach den 
Regeln der quantitativen Analyse durchgeführt. 

Der Kalk kann auch aus dem eingedampften Wasser mit NHa 
und einer übe,rschüssigen Menge von n/10 Oxalsäure ausgefällt und dann 
der Überschuß der letzteren durch Titration mit einer titrierten etwa 
n/10·Permanganatlösung ermittelt werden. Die zur Fällung des CaO 
verbrauchte Oxalsäure ergibt sich dann durch Rechnung. 1 ccm n/IO" 
Oxalsäure = 0,0028 CaO. 

11. Härte. (Titrimetrisches Verfahren nach Boutron und Boudet 1)). 

Die Methodc gibt unter gleichen Versuchsbedingungen für manche 
Zwecke brauchbare Annäherungswerte. 

a) Gesamthärte: Man bedient sich hierzu des Hydrotimetel's 
(einer einfachen, gläsernen Meßpipette besonderer Konstruktion). 220 B 
Seifelösung (Herstellung s. nachstehend) vermägen 8,8 mg CaCOa 
in 40 ccm wäßriger Lösung zu zersetzen. 22 mg CaCOs = 22° Seife
lösung, 10 Seifelösung = 1 Teil CaC03• 

Zur Ausführung gibt man 40 CCID des Wassers, oder wenn der Vor
versuch (s. nachstehend) mehr als 220 am Hydrotimeter ergibt, eine ent
sprechend kleinere mit destilliertem Wasser auf 40 ccm verdünnte Menge 
Wasser in einen mit Glasstöpsel versehenen Meßzylinder, und fügt die 
im Hydrotimeter enthaltene Seifelösung in kleineren Mengen unter star
kem Umschütteln solange zu, bis ein feinblasiger dichter Schaum ent
steht, der sich mindestens fünf Minuten lang hält. Sind viel Magnesia
salze im Wasser, so tritt der Seifenschaum oft auf, ehe die vollständige 
Zersetzung der Erdalkalisalze be endet ist. Ein so!cher Schaum ver· 
schwindet bei weiterem Zusatz von Seifelösung wieder. Hat man ver
dünnen müssen, so muß die erhaltene Gradzahl auf 40 ccm des unter
suchten Wassers umgerechnet werden. Das Hydrotimeter gibt die 
französisch an Härtegrade an, welche durch Multiplikation mit 0,56 in 
deutsche Grade (Methode Clark) umzurechnen sind. 

') Vgl. auch Klut, Ühel' vcrgleichende Härtebestimmungen Im 'Y~ssel'. 
:\litteil. d. kgl. Pl'iifnngRanstalt. f. "-asserversorgung H. Abwa·sserheseJt.JgUllI!' 
1908, 10, 75. 
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b) Bleibende Härte = Mineralsäure- oder Nichtkarbonat-Härte: 
Man kocht 100 ccm Wasser während einer halben Stunde unter :Ersatz 
des verdampfenden Wassers mit destilliertem, filtriert dann die ab. 
geschiedenen Salze ab, füllt nach dem Erkalten wieder bis 100 ccm a~f 
und verfährt dann mit diesem Wasser wie bei Bestimmung der Gesamt· 
härte. Die bleibende Härte ist auch 2 + (70 X gefundene 803 im 
Liter). 

c) Temporäre Härte == Karbonathärte oder vorübergehende 
Härte = Gesamthärte abzüglich bleibende Härte. Die temporäre Härte 
kann auch durch Titration von 100 Wasser in weißer Porzellanschale mit 
n/lO Salzsäure und Methylorange als Indikat.or ohne zu erwärmen (Be· 
stimmung der festgebundenen Kohlensäure) ermittelt werden. 1 ccm 
n/lO HOl entspricht 0,028 g OaO oder 0,050 g CaC03 (Mg mit eingerechnet) 
im Liter bei Anwendung: von '100 ccm Wasser. Ml.!,ltipliziert man die 
für 100 ccm Wasser verbrauchte Anzahl Kubikzentimeter n/IU HCI mit 
2,8, so erfährt man die deutschen, mit 5 die französischen und mit 3,5 
die englischen temporären Härtegrade. 

Bereitung der titrierten Seifen- und Bariumnitratlösung 
(nach Boutron und Boudet): 10 Teile medizinischer Kaliselfe löse man in 
260 Teilen Alkohol von 56 Vol.·'I" filtriere heiß und lasse eI·kalten. 

Vorversuch: Mit dem HYdrotimeter (bis zu dem Strich über dem 
Nullpunkte zu füllen) bestimmt man dann den Gehalt der Lösung, indem man 
40 ccm Bariumnitratlösung (0,574 reines bei 100' getrocknetes Bariumnitrat 
In 1 Liter Wasser löst; 100 eem dieser Lösung entsprechen 22 mg CaCO.; 40 CCpl 
dieser Lösung entsprechen 8,8 mg CaCO. ~ 22 französische Härtegrade), in 
einem Sehüttelzylinder nach' und nach unter jedesmaligem UDlBchütteln mit 
der Seifelösung versetzt, bis der gebildete Schaum sich mindestens 5 Minuten 
lang hält. Werden hierzu weniger als 22 auf dem Hydrotimeter verzeichnete 
Grade gebraucht, so ist die Seifenlösung zu konzentriert und muß mit 56'I,igem 
Alkohol soweit verdünnt werden, bis genau 22' Seifenlösung 40 ecm der Bal'ium· 
nitratJösung entsprechen. 

Eine weitere genauere Se~nellmethode ist: Blachers Kalium
palmitatmethode ~). Sie berUht auf der quantitativen AusfäIlbarkeit 
des Calciums und Magnesiums mit einer neutralen Kaliumpalmitat· 
lösung. 100 ccm Wasser + 1 Trdpfen 1 %igE> alkoholische Methylorange. 
lösung sind llli~ n/lU HCl auf deutlich rot zu titrieren. Kohlensäure ist 
durch Gebläseluft zu entfernen, der geringe Säureiiberllchuß unter Bei
fügung von Phenolphthalein durch n/IO alkoholisches Kali ahzustumpfen 
und mit Kaliumpalmitatlösung 2) auf Rotfärbung auszutitrieren. 1 ccm 
B/lO Kaliumpalmitat X 2,8 = I deutscher Härtegrad. 

') Vgl. Chem.-Ztg. 6, 56 und Winkler, Zeitschr. f. angew. Chern. 
1914, 409. 

') Darstellung der n/,,·Lösung: 25,6 g reine Palmitinsäure, 500 ccm 
96'/,iger Alkohol, 300 ccrn destilliertes Wasser und 0,1 g Phenolphthalein 
werden in einem Literkolben auf dem \Vasserbade bis zur Lösung erwärmt. 
Alsdann fügt man von einer 14---:-15'J,igen alkoholischen Kalilösung (96'I,igel' 
Alkohol) bis zur Rotfärbung zu und füllt nach rlem Erkalten Ihit 96"/,igem 
Alkohol zum Liter auf. Löst man 9,2 g Palmitinsäure und nimmt man 2,5 Kalium
hydroxyd wie oben zum Liter, so entspricht bei Verwendung von 100 ecm 
Wasser 1 cem Lösung = 1 mg CaO = 1 '. 

Einstellung: 10 cem einer Lösung yon 4,355 BaCl, = 1 mg CaO in 1 cem 
entsprechend. verdünnt auf 100, müssen 10 cem Palmitatlösung entsprechen. 
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12. Berechnung der Härte aus der gefundenen Menge Kalk und Magnesia. 
Diese Methode ist die beste. Die bleibende Härte erhält man 

durch eine Kalk. und Magnesiabestimmung in dem Filtrat des nach 
lJ b) gekochten Wassers. nur JIluß man je nach der Menge der gelösten 
Stoffe eine größere Menge Wassers in Arbeit nehmen, 200-500 ccm 
(vgl. auch S. 461). 

Man multipliziert die gefundene Menge l\-IgO mit 1,4 und addiert 
sie zu der gefundenen Menge CaO. 1 Teil CaO in 100000 Teilen Wasser 
= 10 deutscher Härte. Durch Division mit 0,56 erhält man die fran· 
zösischen Härtegrade (1 0 = 1 Teil CaCOa). 

13. Bestimmung der Magnesia aus der Differenz zwischen Gesamthärte 
und Kalkbestimmung. 

Die Differenz der Resultate aus Gesamthärte und Kalk mit '/7 
multipliziert ergibt die Magnesia. 

Über weitere Methoden vgl. S. 516 Kesselspeisewasser. 

14. Kieselsäure und Alkalien 
werden nach den Regeln der analytischen Chemie bestimmt. Siehe im 
übrigen auch die Abschnitte Allgemeine Untersuchungsmethoden (Mineral
stoffe ) und Düngemittel. 

16. Ammoniak. 
Qualitativ: Prüfung im Reagensglase mit 4---6 Tropfen Neßlers 

Reagens 1). Gelbliche bis starke Gelbfärbung ; bei viel Ammoniak orange. 
bis braunroter Niederschlag. Mineralstoffreiche Wässer sind erst in 
folgender Weise zu behandeln: Man versetze etwa 150 ccm Wasser mit 
10 Tropfen Natronlauge (1 : 2) und 20 Tropfen Sodalösung (1 : 3) [beide 
LÖB\U1gen ammoniakfr€i], schüttele und lasse die gefällten Erdalkalien 
absitzen; einem mit dEr Pipette abgezogenen Volumen von 100 ccm 
der klaren Flüssigkeit, welche man in besondere zylindrische Gefäße 
(eventuell HehnerRche Zylinder) bringt, setze man dann 1 ccm Noßlen; 
Reagens zu. 

Gefärbte Wässer kann man außerdem durch Zugabe einiger Tropfen 
Alaunlösung 1 : 10 entfärben. 

Quantitativ: 
a) Kolorimetrisch (Methode von Frankland und Armstrong) 

illit N'eßlers Reagens uild einer Ammoniumchloridlösung von bekanntem 
Gehalt (nach Ausfällung der Erdalkalien) wie bei der kolorimetrischen 
Bestimmung der salpetrigen Säure angegeben ist (Anwendung der 

1) 2,5 g Kaliumjodid, 3,5 g Quecksilberjodid und 3 g destilliertes Wasser 
werden zusammengemischt und der in wenigen Augenblicken entstandenen 
Lösung 100 g Kalilauge (15'/. KOH) z~esetzt. Nach einigen Tagen hat sich 
ein geringer Niederschlag abgesetzt, von dem die Lösung klar abgegossen wird. 
Um den Bodensatz dichter ZU machen, kann man der Lösung etwa 0,5 g Talkum 
zusetzen. Um .sie sofort gebrauchsfähig zu machen, filtriert man sie nacb dem 
Zusatz von Talkum durch ein kleines Sandfilter (Bausch von Glaswolle oder 
Asbest mit etwa 3 CDl hoher Schicht reinen Sandes); man. wäscht das Filter 
erst einige Male mit destilliert.em Wasser aus. Lösung yor Licht uJln J"l1ft g{" 
schützt aufbewa·hren (Frerichs und l\fannhei m). 
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Hehnerschell Zylinder oder des DubosqucschenKolorimeters). Ver· 
gleichslösung 3,1359 g reines bei 1000 getrocknetes Ammoniumchlorid zu 
1 Liter Wasser; 1 ccm = 1 mg NHa. Auch für diese Bestimmung hat 
König ein Kolorimeter konstruiert (s. S. 22). 

b) Nach Miller. 
Man destilliert in einer geräumigen Retorte 500-2000 ccm des 

Wassers mit 3 ccm einer gesättigten, durch Kochen zuvor von Ammoniak 
vollständig befreiten Sodalösung oder mit Kalkmilch. Das Destillat, 
das man durch einen Lie bigschen Kühler leitet, wird in.n/lQ"Säure auf. 
gefangen und mit n/lo·Lauge zurücktitriert. 

1 ccm n/lo Säure = 0,0017 NHs. 
" ,,= 0,0014 Ammoniakstickstoff. 

Bei Abwässern treibt man das Ammoniak besser mit Magnesia 
(in Wasser aufgeschwemmt und durch Kochen von NHa·Spuren befreit) 
aus, um nicht zuviel aus organischen Verbindungen durch starke Basen 
abspaltbares Ammoniak zu bekommen. 

Das Ammoniak leicht zersetzlicher organischer Stickstoffver. 
bindungen, das sog. Albuminoidammoniak, bestimmt man im 
Rückstand von b, indem man ihn mit etwa 100 ccm einer Lösung ver· 
setzt, die 200 g Kalihydrat und 8 g KMn04 im Liter enthält, kocht und 
das nun neu gebildete Ammoniak wie oben in titrierter n/lo Säure auf· 
fängt. Vgl. auch L. W. Winkler, Ohem. Zeitg. 1899, 23, 454, 541, 
Zeitsch. f. analyt. Ohem. 1902, 290 u. Zeitschr. f. ang. Oh. 1914, 27, 
440, betr. Proteidammoniak. 

16. Gesamtstickstoff 
(gesamte organische, auch unorganische stickstoffhaltige Substanzen). 

Nach Kjeldahls Methode. 
250-500 ccm des Wassers werden in einem geräumigen Hart· 

glaskolben mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert und auf etwa 
20-50ccm eingedampft; die Bestimmung des Stickstoffs erfolgt darauf 
wie S. 34 a.ngegeben ist. Sind in dem betreffenden Wasser mehr als 
Spuren von Nitraten enthalten, so sind sie vor der Aufschließung z'uvor 
zu reduzieren. Zu dem Zweck setzt'man zu dem flüssigen Abdampfungs. 
rückstand 30 ccm kalt gesättigter Lösung von schwefliger Säure und nach 
5 Minuten einige Tropfen Eisenchloridlösung . und erwärmt etwa 20 
Minuten im Wasserbade, oder man reduziert die Nitrate nach Pros· 
kauer und Zülzer vor dem Eindampfen der Wässer durch eine leb· 
hafte Wasserstoffentwicklung. Man kann auch nach J odlbaur (s. S. 36) 
verfahren. 

Zieht man von dem Gesamtstickstoff den Gehalt an Am· 
moniakstickstoff ab, so erfährt man bei nitratfreien Wässern den wirk· 
lichen Gehalt an organische m Stickstoff, bei nitrathaltigen den 
letzteren + dem Nitratstickstoff (= Reststickstoff). Die Nitrate sind 
übrigens in vielen Fällen gesondert zu bestimmen; ihr Stickstoff ist 
dann zur Ermittelung des organischen Stickstoffs von dem Reststick· 
stoff abzuziehen. 
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Anmerkung: Bei 'l'rinkwässern sind in der Regel Stickstoff
bestimmungen nicht nötig: dagegen sind sie für die Beurteilung von 
Abwässern, Kanalwässern, Jauche usw. wie die quantitative Be
stimmung von Ammoniak (durch Destillation) unentbehrlich. 

Wasserproben, in denen Ammoniak und Stickstoffbestimmungen 
vorgenommen werden sollen, sind, falls sie nicht sofort in Untersuchung 
genommen werden, stets durch Ansäuern mit einer abgemessenen 
Menge verdünnter Schwefelsäure oder mit Chloroform zu konservieren. 

l7. Oxydierbarkeit (nach Kubel-Tiemann). 

Lösungen: n!lD. Kaliumpermanganatlösung. 
Man löse etwa 3,3 g käulliches Kaliumpermanganat in 1 Liter destilliertem 

Wasser auf, verdünne 100 ccm dieser n!" KaliumpermanganatlÖsung auf 1 Liter. 
n/,oo-O xalsä ure lösung. 
10 ccm NormaloxalsäurelösUDg (63 g reinste kristall. Oxalsäure im Liter) 

verdünne man auf 1 Liter. (Die Oxalsäurelösung ist lichtempfindlich und muß 
deshalb im Dunkeln aufbewahrt werden.· Durch Zusatz einiger Tropfen Schwefel· 
säure läßt sich die Lösung für längere Zeit haltbar machen.) 

Die Oxydierbarkeit wird durch Titrieren mit n/100 Kaliumper
manganatlösung, die auf nll00 Oxalsäure eingestellt ist, bestimmt; dcI' 
Titer der Kaliumpermanganatlösung muß bei jeder neuen Versuchsreihe 
zuvor bcstimmt werden. Die Gefäße sip.d zuvor mit der Kaliumper. 
manganatlösung und Schwefelsäure 1+3 auszukochen. 

Titerbestimmung: 100 ccm 1) destilliertes Wasser werden unter 
Zugabe von einigen Siedesteinchen mit etwa 5 ccm n/100-Kaliumper
manganatlösung und mit 5 ccm Schwefelsäure (1+3) in Kochkölbchen 
10 Minutlln unter Auflegen eines Uhrglases im Sieden erhalten und mit 
n/1oo-Oxalsii.urelösung titriert, so daß die Flüssigkeit eil).en roten Farbenton 
behalten muß. Zu dem von oxydierbaren Stoffen befreiten Wasser setzt 
man nach dem Abkühlen 8 ccm n/1oo-Permanganatlösung, erhitzt nach 
Auflegen des Uhrglases wieder genau 10 Minuten, gibt dann 10 ccm 
n!loo-Oxalsäurelösung zu und titriert mit der Kaliumpermanganatlösung 
bis zu derselben Rotfärbung aus; die verbrauchte Anzahl Kubikzenti
meter Kaliumpermanganat ist dann der Titer für 10 ccm n/100-Oxalsäure. 

Man kann die Bestimmung des Titers und die der Oxydierbarkeit 
auch in alkalischer Lösung vornehmen (wenn z. B. viele Chloride im 
Wasser sind). Die Unt.ersuchung ist dann folgende, s. S. 466: 

') Bei stark verunreinigten "Viisooru muß man mit reinem, von organischen 
Stoffen möglichlt freiem, destilliertem Wasser verdünnen (s. auch S. 466), auch 
den KMnO,-Verbrauch des destillierten \Vassers besonders bestinlmen und in 
Rechnung ziehen; außerdem ist natürlich auch die Verdünnung des W8BBf'rB 
bei der Ausrechnung des Resultates in Betracht zu ziehen. 

Die Kaliumpermanganatlösung darf nur in Büretten mit Glashahn ge
gossen werden. Gummischläuche sind ganz'· zu vermeiden, Aufbewahrung der 
Lösung in braunen Glasflaschen. 

Bujard·Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 30 
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Tabelle zur Berechnung der Oxydierbsrkeit des Wassers nach 
Kubel-Tiemsllll. 

T I 0,8;10 13'1?;~ T 0,8x10 I ;~_6X10 I T 0,8X10 !S,16X10 
T : T T T 

.~ 

t 0,888 I 3,51 I I 2,87 13,0 I 0,615 I 2,43 9,0 i i 11,0 I 0,727 I I 

9,1 i 0,879 I 3,47 11,1 0,720 2,85 13,1 0,610 ; 2,41 
9,2 : 0,869 I 3,43 11,2 0,714 2,82 13,2 0,606 2,39 

9,31 0,860 t 3,40 11,3 0,708 2,80 13,3 0,601 I 2,38 
9,4 0,851 3,36 11,4 0,701 2,77 13,4 0,597 2,36 
9,51 0,842 3,33 11,5 0,695 2,75. 13,5 0,592 

I 
2,34 

9,6 . 0,833 3,29 11,6 0,689 2,72 13,6 0,588 

I 
2,32 

9,71 0,824 3,26 11,7 0,683 2,70 13,7 0,584 2,31 
9,8 0,816 3,22 11,8 0,677 2,68 13,8 0,579 2,29 
9,9 : 0,808 3,19 1l,9 0,672 2,66 13,9 0,575 

I 
2,27 I 

10,0 ! 0,800 3,16 12,0 0,666 2,63 14,0 0,571 
I 

2,26 

10,1 I 0,792 3,12 12,1 0,661 2,61 14,1 0,567 2,24 
10,2 0,784 3,09 12,2 0,655 2,59 14,2 0,563 

1 
2,23 

10,3 0,776 3,07 12,3 0,650 2,57 14,3 0,559 2,21 

10,41 0,769 3,04 12,4. 0,645 2,55 14,4 '0,555 I 2,19 
10,5 0,761 3,01 12,5 0,640 2,53 14,5 0,552 I 2,18 
10,6 I 0,754 2,98 12,6 0,635 2,51 14,6 0,548 I 2,16 
10,7 I 0,748 2,95 12,7 0,629 2,49 14,7 0,544 I 2,15 
10,8 i 0,740 2,93 12,8 0,625 2,47 14,8 0,540 i 2,13 
10,9 I 0.734 i 2,90 12,9 0,620 2,45 14,9 0,536.1 2,12 

Zu 100 ccm Wasser setze man etwa 10 cem Kaliumpermanganat
lösung und 1/2 ecm Natronlauge (1 Teil reinstes NaOH in 3 Teilen Wasser) 
und erhitze die oben vorgeschriebene Zeit; nach dem Erkalten auf 
5{}-60o C setze man so dann etwa 5 ccm verdünnte Schwefelsäure (1 : 3) 
zu und verfahre weiter wie qben· angegeben worden. 

Die Ausführung mit dem zu untersuchenden Wasser ist genau 
wie bei der Titerermittlung beschrieben und ist in demselben Kolben 
vorzunehmen, in welchem die Titerbestimmung vorgenommen wurde. 
Ist zuviel organische Substanz vorhanden, was sich dadurch anzeigt, 
daß die reine Permanganatfärbung sich verändert durch Übergehen in 
braunrot, braun oder gelb bzw. daß braunflockige Ausscheidungen ein
treten, so muß das Wasser entsprechend verdünnt werden. 

Berechnung: Man ziehe von der Gesamtmenge der beim Versuch 
verbraucb,ten Kubikzentüneter Kaliumpermanganatlösung die zur Titer
steIlung von 10 ccm n/100 Oxalsäurelösung erforderlich gewesene Menge 
ab und multipliziere, wenn man die Teile Sauerstoff erfahren will, di(' 
Differenz mit 

0,0008 
-~ (x = Titer), 
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wenn man die Teile Kaliumpennanganat für 1 Liter Wasser erfahren 
will (s. die vorstehende Tabelle), mit 

();(j0316 
-~-, - (y = Titer), 

X -_ a (~~ TX 10) = verbrauchte Milligramme Sauerstoff im Liter, 

13,16x 10) 
y = a ~----T ~ === verbrauchte Milligramme Kaliumpermanganat im 

Liter, 

T (TUer) . 
n 

= Zahl der ccm Permanganatlösung, die 10 ccm 100 
Oxalsäure entsprechen und 

a = die zur Oxydation der organischen Substanz ver-
brauchten ccm Permanganatlösung. 

Die früher beliebte Berechnung auf organische Substanz durch 
Multiplikation des verbrauchten Permanganats mit der Zahl 5 ü;t fast 
allgemein verlassen. 

Da auch anorganische im Wasser häufig vorkommende Stoffe, 
wie N20 3, FeO usw., durch Permanganat oxydiert werden, so ist deutlich 
ersichtlich, daß diese Methode nur von bedingtem Werte ist; ihre An
wendung bietet aber die einzige Möglichkeit, die Menge an organischen 
Substanzen in einem Zahlenausdruck rasch zu erfahren. 

18. Gase 1). 

I. Kohlensäure. 
a) Bestimmung der gesamten Kohlensäure 2): 

Die Menge der gesamten Kohlensäure erhält man durch Addition 
der freien und gebundenen Kohlensäure oder nach Winkler 3) durch 
Zersetzung der Karbonate in einem gemessenen Volumen Wasser mit 
Salzsäure, Austreiben der entstehenden freien Kohlensäure durch Wasser
stoff (im Wasser durch Zink und Schwefelsäure entwickelt), Absorbieren 
in einem Kaliapparat und Wägen. Winkler gibt zur Ausführung einen 
besonders geeigneten Apparat an. 

b) Bestimmung der freien Kohlensäure 4). 
Qualitativ: 1 ccm reines destilliertes Wasser mit 1 Tropfen lO/oiger 

Phenolphthaleinlösung und 1 Tropfen n/1oo-Natronlaugeversetzen. Derrosa 
gefärbten Flüssigkeit werden 5--20 ccm des zu untersuchenden Wassers 
zugefügt. Es tritt Entfärbung beim Vorhandensein freier Kohlensäure ein. 
Reaktion bei Anwesenheit anderer freien Mineralsäuren lucht anwendbar. 

1) Betr. Stickstoff, Methan und anderer Gase siehe Lunge und Berl, 
ehern.·techn. Untersuchungsmethodcn, 4. Aufl., 1910, J. Springer, Berlin. 
Schwefelwasserstoff 8. S. 459. 

') Erfolgt Im allgemeinen nur selten, da die Feststellung der halbgebun
denen und namentlich der freien CO, wichtiger ist. 

') Zeltschr. f. analyt. ehern. 42, 735 (1903), 421 (1914); Zeitschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1904, 8, 168. 

') Die Ausführung dieser Besti=ungen ist möglichst an Ort und Stelle 
vorzunehmen. Glasstöpllelflaschen sind stete gänzlich angefüllt zu übersenden. 

30* 
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Quantitativ: Methode v!ln Trillich, Art der, Ausführung nach 
1'illmanns und Heublein, Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
24, 1912. 

Man läßt das Wasser aus einem Schlauch am Ort der Entnahme in 
langsamem stetigem Strahle eine Zeitlang ausfließen und dann in ein 
mit Gummi oder Korkstopfen verschließbares, bei 200 ccm mit einer 
Ringmarke versehenes Kölbchen langsam bis zur Marke aufsteigen. 
Man setzt dänn 1 ccm einer Phenolphthaleinlösung (350 mg in 1 Liter 
95%igen Alkohols gelöst) zu. Nun läßt man aus einer Bürette n/.ar 
Natronlauge oder n/2o·Natrium-Karbonatlösung (14,3 g Na2COa, 10 H20 
im Liter) zufließen. Nach jedem Zusatz verschließt man und schüttelt 
vorsichtig um. Eine mindestens 5 Minuten lang bestehende Rosafärbung 
zeigt das Ende der Reaktion an. Man wiederholt die Titration mit der 
verbrauchten Menge Normallösung auf einmal und titriert dann aus. 

1 ccm n/20 NaOH entspricht 2,2 mg CO2• 

Ist das Wasser eisen- oder manganhaltig oder gefärbt, so muß die 
freie CO2 indirekt aus der Differenz von gesamter 002 und gebundener 
002 bestimmt werden. Bei größerer Härte als 10-10,5 Härtegrade 
oder 7-7,5 ccm Alkalität muß das Wasser entsprechend verdünnt 
werden. 

c) Bestimmung dcr halbgebundellen (Bikarbonat· )Kohlensäure. 
Nach Lun ge (Ohem.·techn. Untersuchungsmethoden) titriert man 
100 ccm Wasser mit n/10 Salzsäure gegen Methylofange bis zum Um· 
lolch lage von Gelb'nach Rot,. 1 ccm entspricht 4,4 mg Bikarbonat-Kohlen· 
/:läure. - Bei Abwesenheit von Fe und bei einer Härte bis zu 100 ist das 
Verfahren einwandfrei rfillmanns und Heublein), bei Abwässern 
ycrsagt es, doch ist hier die 002-Bestimmung bedeutungslos. 

d) Die aggressive (angreifende) Kohlensäure (nach Tillmanns 1) 
der Eisen, Blei, Zement, Beton etc. angreifende Anteil an freier Kohlen· 
säure). Seine Größe ist abhängig von dem Gleichgewicht zwischen der 
freien 002 und dem Bikarbonat-Ion. Till manns hat durch Versuche 
die Menge der freien 002 ermittelt, die eine bestimmte Menge von Oalcium
karbonat vor dem Zerfall schützt, ein Anteil, der für die Metall etc.
Angreifbarkeit nicht in Betracht kommt. Mit Hilfe diesel' Zahlen (be· 
stätigt von Auerbach.. Gesundheitsingenieur 36, 669) wird aus der 
gebundenen und freien CO2 der angreifende Teil 002 berechnet. Die ge
bundene CO2 ist die Hälfte der Bikarbonat-C02• Aus einer Tabelle (Ge· 
sundheitsingenieur 1912,l. e.), auch bei Klut, Untersuchung des Wassers 
an Ort und Stelle 1916, sind die Zahlen für angreifende 002 zu berechnen. 
Genamir kanu man die angreifende 002 auf einer auf Millimeterpapier her
gestellten Kurve nach Auerbach-Tillmanns ermitteln 2). 

Ob ein Wasser angreifende Eigenschaft besitzt oder nicht, wird 
am sichersten durch den Marmorlösungsversuch Heyer ·Tillmanns 
(Journal für GaRbeleuchtung und Wasserversorgung 1913, S. 352) er· 
mittelt: 

') Tillmanus und Heublein, Gcsundheitsingenieur 1912,35, NI'. 34. 
') Käuflich nebst Gebrauchsanweisung durch das Hygienischc IIlRtitut 

<lflf Universität Frankfurt a:/lIi. zu heziehen. 
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In eine gut verschließbare, etwa 500 cem fas:sende Medizinflasche 
bringt man 2-3 g Marmorpulver und füllt möglichst Kohlensäureverlust 
vermeidend mit dem zu untersuchenden Wasser auf. Verschließt gut, 
mischt und läßt bei weichem Wasser 3, bei hartem Wasser 7 Tage stehen. 
Von der abgeheberten Flüssigkeit titriert man 100 ccm mit n/1O Salzsäure 
und Methylorange nach Lunge. Jeder Kubikzentimeter zeigt 2,2 mg 
gebundene 002 an. 

Der Mchrverbrauch an Salzsäure gegenüber der nicht mit Marmor 
behandelten Wasserprobe zeigt die aggressive, freie 002 an. 

I!. Saue rs toff 1). 
Die Bestimmung ist in biologischer Hinsicht sehr wertvoll und wird 

am zweckmäßigsten nach der Winklerschen (jodometrischen) Methode 
vorgenommen. 

Zur Ausführung benutzt man 
a) Starkwandige, braune Glasflaschell von etwa 250 <;cm Inhalt, 

die mit Glasstopfen und am zweckmäßigsten einem Lübbert· 
Schneiderschen Flaschenverschluß (Klemme) versehen sind. Der ge· 
naue Fassungsraum ist an der äußcren Wand der Flasche eingeätzt. 
Die Glasstopfen sind eingeschliffen und unten abgeschrägt, wodurch die 
Entstehung einer Luftblase beim Einfüllen vermieden wird. 

b) 3 ccm·Pipetten, deren Ausflußspitzen zu Kapillaren "Oll etwa· 
12 cm Länge ausgezogen sind. 

Ferner sind an Lösungen notwendig: 
a) Manganchlorürlösung: 50 kristall. MnOI2 : 100 ccm destilliertem 

ausgekochtem Wasser. 
(:1) Jodkalium·Natriumhydroxydlösung: 33 g NaOH: 100 cüJU 

Wasser; darin löst man 16,5 g KJ auf; muß nitritfrei sein. 
r) ll/IOO Natriumthiosulfatlösung: 2,481 g Na-Thiosulfat zu 1 Liter, 

1 ccm n/100 Thiosulfatlösung = 0,055825 ccm Sauerstoff bei 0° unu 
760 mm. 

0) n/1oo Kaliumbichromatlösung: 0,4908 g K ZCr20 7 zu 1 Liter, 
zur Titerstellung der Thiosulfatlösung. 

Ausführung: 
Die Flasche, deren Inhalt in Kubikzelltimetem gellau bekannt ist, 

vorsichtig mit dem zu prüfenden Wasser füllen; dann auf den Boden der 
Gefäße die Reagenzien, erst 3 ccm Jodkaliumnatronlauge, dann 3 ccm 
Manganchlorürlösung zufließen lassen. Die Flasche sogleich verschließen 

') Bei der Entnahme der Probe ist jede Beimengung \"on Luft zu ver· 
meiden. Bei offenen Gewässern sin,l Apparate für tHe Entnahme aus der Tiefe 
(vgI. Abschnitt Probeentnahme S. 10) zu benützen; hei Entnahme aus \Yassel" 
leitungen läßt lIlau das Wasser etwa IB :\Iinuten ~lIg durch einen Gummi· 
öehlauch ausfließen und. nachdem der Schlauch bis a.uf dcu Boden der Flasche 
geführt ist. mehrere Minuten auch nach Yölliger Fiillung der Flasche einströmen. 
Der Schlauch wird noch währeml deH Einstriimeus langsam au. der Flasche ge· 
zogen und diese dann mit (lem Glasstopfen so verschlossen, daß keine Luft· 
blason vorhanden sind. Siehe auch unter a. Die Untersuchung muß mög
lichst an Ort und Stelle ausgeführt werden, ZUlll mindesten ist sofort die i\1angan
chlorürlösung und die Jodkaliumnatronlauge zuzus<>tzl'n. Titratirm nach 1 his 
2 Stunden kann im T"ahoratorium erfolgen. 
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und tüchtig umschwenken. Niederschlag absetzen lassen, .dannzufügen 
von 5 ccm reiner HCI (1,19); Flasche verschließen und durchschütteln 
Die Flüssigkeit in Erlenmeyerkolben spü1en und das ausgeschiedene 
.Jod mit n/100 Thiosulfat und Stärkelösung titrieren. 

Berechnung: 
In I Liter Wasser sind x mg Sauerstoff enthalten: 

0,08 . n . 1000 
x= 

v 
wobei n die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter n/100 Thiosulfat· 
lösung, 

v = der Inhalt der Flasche abzüglich der 6 ccm für Reagenzien. 
Die zugegebene Salzsäuremenge bleibt bei der Berechnung außer Betracht. 

Für die Wiederholung der Bestimmungen berechne man sich für 
die zur Verwendung kommenden Gläser den Faktor: 

80 55,8 
oder ---

v-6 v-6 
Für genaue Untersuchung müssen die Sättigungswerte korrigiert, 

nach dem jeweils bestehenden-Luftdruck, werden. Man verwende Kluts 
vereinfachte Formel: 

B 
x = n ~ 760 

11 = Sättigungswert bei der betr. Temperatur und 760 nun Luft- , 
druck, 

B = beobachteter Barometerstand. 
Ermittelung der Sauerstoffzehrung siehe bei Abwasser. 
Über die Sauerstoffbestimmung in Nitrit und organische Substanz 

enthaltenden Wässern siehe L. W. Winkler, Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.
u. Genußm. 1915, 29, 121. Siehe auch die A~sführungen von G. Bruhns 
zum Winklerschen Verfahren, Ch.Ztg. 1915,845; 1916,45,71,985, 10ll. 

Will man den Sauerstoffgehalt in Kubikzentimetern bei 00 und 
760 mm Druck angeben, so setzt man in obige Formel statt 0,08 die 
Zahl 0,0558 ein. 

19. Zusammenstellung und Bereebnung der analytischen Resultate 
(Basen und Säuren). 

Die Resultate berechnet man dei besseren Übersicht halber vor
teilhaft auf l\filligramme im Liter; die Metalle als Oxyde, die Säuren 
als Anhydride. Die chemischen Formeln fügt man bei. 

Über die Berechnung der Verteilung bzw. Zusammengehörigkeit 
der Basen und Säuren siehe die schon erwähnten Lehrbücher. Man 
pflegt übrigens nur bei Mineralwasseranalysen diese mehr äußerliche 
Zwecke im Auge habende Berechnung zu verwenden. Eine einheitliche 
Ausdrucksweise zeigt die physikalische Chemie, indem man die im Wasser 
gelösten Stoffe als Ionen angibt. Metalle als Kationen, Säuren als An. 
iom>n. wie folgt: 



-Natriumion . 
Calciumion . 
Magnesiumion 
Eisenion 
Manganion 
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Na. 
Ca .. 
Mg .. 
Fe .. 

Mn .. 

Carbonatioll . 
Hydrocarbollatioll 
Nitration 
Nitrition 
Rulfation 
Chlorion 
Silication 

. C03" 

HCO;{' 
NO:,' 
NO: 
SO;" 

Cl' 
SiOa" 
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Dennoch wird man oft bei der alten Methode, die Ergebnisse in 
ßaHenoxyden und Säureanhydriden, Chlor und Ammoniak etc. als solches 
anzugeben bleiben müssen, schon des Vergleichs mit den vielen vorhan
denen Analysen halber. 

20. Blei, Kup1e.r, Zink 1). 

Da es sich beim Nachweis dieser Metalle und deren Mengen in der 
Regel nur um kleine Beträge handeln kann, empfiehlt es sich die emp
findlichsten Proben anzustellen: 

a) Für Ble i (auch neben Kupfer) die Reaktionen nach L. W. W in k. 
le r 2). Hierzu sind zwei Lösungen erforderlich: 

Lösung I. 100 g Ammoniumchlorid werden unter Zusatz von 
10 ccm reiner konzentrierter Essigsäure in Wasser zu 500 ccm gelöst. 

Lösung II. 100' g Ammoniumchlorid werden in 5% igem Ammoniak 
zu 500 ccm gelöst. 

Zur Ausführung des qualitativen Nachweises versetzt man 100 CCIll 

des klaren Wassers in einem 200 ccm fassenden Becherglase mit 10 CClll 

der Lösung I und 2-3 Tropfen (genau!) einer 10% igen Natrium
sulfidlösung. Es entsteht jlChon bei An.wesenheit von 0,2 mg Blei 
eine bräunliche Färbung 3). Da hierbei auch Kupfer mitgefällt sein 
kann, hat man· auch folgende zweite Reaktion auszuführen. 100 ccm 
des klaren Wassers werden mit 2-3 Tropfen 100/ oiger Cyankaliumlösung 
versetzt. Nach Ablauf von 2-3 Minuten gibt man 10 ccm der Lösung II 
zu. Die danach entstehende Braunfärbung kann nur von Blei, nicht 
aber von Kupfer .oder Eisen herrühren. Zur quantitativen (kolorimetri
schen) Bestimmung werden dieselben Reaktionen in Hehnerschen 
Zylindern oder im Du bosqueschen Kolorimeter vorgenommen unter 
Verwendung einer Lösung von 0,160 g zerriebenen, bei 100° getrockneten 
Bleinitrates in Wasser zu 1000 ccm. Von dieser Lösung entspricht 
1 ccm = 0,1 mg Pb. 

Weniger für die Praxis geeignet ist die von Kühn 4) angegebene 
genaue volumetrische Methode für die Bestimmung kleinster Bleimengen. 

') Arsen. Zinn u. dgl. dürften lJei 'frinkwaS8el' kaum in Frage kommen; 
ersteres bei Heilquellen oder auch in Abwässern von Gerbereien usw. 

Auf obige Metalle wird auch nur bei bestehen<lem Verdacht (z. B. Auf
nahme aus Leitungen) geprüft. 

') Zeitschr. f. angew. Chern. 1913. 26, 3t1. 
') Eine durch Eisen hervorgerufene Färbung kauu durch Zu~atz von 

1).2 g WeinsälIre heseitigt ,,·erden. 
') Arb. 8.US d. KRise!'1. G"R.-Amt 2:l. 389: siehe allch Pie k, ehendo. 1915, 

48, 155, 



472 Ch~mi8cher Teil. 

Die übliche Bleichromatreaktion ist weniger empfindlich als die 
beschriebenen Methoden und dauert wegen der langsamen Abscheidung 
des Niederschlages länger als die von Winkler angegebene und insbe. 
sondere als die von H. Klut 1) 'Zum Nachweis von Blei bei Ausschluß 
von Kupfer für die Ausführung an Ort und Stelle· angegebene Aus· 
führungsweise : 300 CCln Wasser werden mit 3 ecm Essigsäure (lO%ig) 
und mit 1,5 ccm einer lO% igen wäßrigen Lösung von reinem NasS ver· 
setzt (Glaszylinder muß völlig farblos sein). Wird die Flüssigkeit 
gelbbräunlich gefärbt, so enthält das Wasser übel' 0,3 mg Blei im Liter 
(s. Beurteilung). 

Bezüglich Naehweises der Bleilösungsfähigkeit im Wasser 
siehe die Vorschriften des preuß. Minist.·Erlasses (Ministeri~lbl. f. Medi· 
zinalangeleg. 1907, S. 158; Zpitsehr. f. Unters. d. Nahr .. u. Genußm. 
1910, 25-51). 

b) Zum qualitativen Naehwds VOll Kupfer versetzt man 100 QOIll 

dcs Wassers mit 2--3 Tropfen frisch bereiteter Ferrocyankaliumlösung. 
0,5 mg Cu zeigen schon rötliche :I<'ärbung an, 'die bei Zugabe von 2--:{ 
Tropfen Cyankaliumlösllilg in grüngelb übergeht. Zur kolorimetrisch eu 
quantitativen Bestimmung des Cu dient als Vergleichsflüssigkeit eine 
Kupfersulfatlösung (0,3927 g krist. Salz zu 1 Liter destilliertem Wasser); 
1 ccm = 0,1 mg Cu. Es wird auf Farbengleichheit eingestellt. Die 
Reaktion mi~ Cyankalium kann auch b~i der kolorimetrischen Prüfung 
verwendet werden. 

Durch Zusatz von 10 eCln der Lösung II (s. unter a) und 2--3 
Tropfen Na2S·Lösung tritt eine Entfärbung der'kupferhaltigen Lösung 
ein. Bei gleichzeitiger Gegenwart von Blei entsteht eine braune Färbung, 
die zur kolorim~trischen Besti.mmung dienen kann. 

C. Reese und· J. Droste 2) haben zwei zuverlässige Methoden 
der kolorimetrischen Bpstimmung von Blei und Kupfer allsgearbeitet, 
die darauf gerich tet sind, die etwa in einem Wasser vor.handenen störenden 
Substanzen (organischc Stoffe, Eisen) auszUBchIießell. 

c) Zink kommt selten in Wasser vor; es ist nach den Regeln der 
allgemeinen qualitativen Analyse zu ermitteln. Der Nachweis von Blei, 
Kupfer, Eisen, Mangan erfordert die Anwendung besonderer Trennungs. 
verfahren. Vgl. u. a. das Handbuch von A. Beythien, S. 880. 

21. Mikroskopi~che Untersuchung. 

Man läßt in einem Spitzglll,se oder in einem sonllt geeigneten Ge· 
fäß das Sediment absitzen (zentrifugiert) und nimmt damit die mikro· 
8kopische Prüfung vor. 

Als Vermrreinigungen', die seI bstredend in keirie III 'rrink., 
ja selbst in keinem Nutzwasser enthalten sein.sollen, können 
folgende in Betracht kommen: 

Durch Menschen und Tiere verursachte Abfälle, wie Sand, Lehm. 
Papier, Holzpartikel, Pflanzenteile, Haare (auch von Insekten) usw., 

') a. a. O. 
') Zeitschi'. f. ang. Chemie 1914, 27, (Aufsa,t,zteil) :W7. 
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Gespinste, Bestandteile VOll Stuhlentleerungen, Htärkt'köruer, Fleisch. 
fasern, ferner Infusorien, Diatomaceell, Confervaceen UHW., Bakterien, 
Eier von parasitischen Darmwürmern usw. 

Man vgl. bei Vornahme dieser Prüfung gute Abbildungen der 
einschlägigen Werke: 

Tiemann-Gärtner, Handbuch der Untersuchung und Beurtei
lung der Wässer, Braunschweig 1895; W. Ohlmüller und O. Spitta, 
Die Untersuchung und Beurteilung des "Wassers und Abwassers, 1910; 
C. Mez, Das Mikroskop und seine Anwendung, Berlin 1898; C. Mez, 
Mikroskopische Wasseranalyse, ebendaselbst; letztere 3 Werke im Verlag 
'-on JuliuH Springer, Berlin, erschienen. Vgl. ferner den Abschnitt 
Abwasser und die dort aufgeführten Werke. 

Die bakteriologische bzw. biologische Untersuchung 
des Wassers siehe im bakteriologischen Teil, S. 611 u. 620. 

22. Priifung auf FäuInisfähigkeit. 
(Siehe Abschnitt Abwasser.) 

Beurteilung. 

a) Von Trinkwasser 1). 

Die Genuß- und Gebrauchsfähigkeit eines Wassers läßt Hich in 
zutreffender und erschöpfender Weise am besten bei näherer Kenntnis 
der geologischen und hydrologischen Verhältnisse u~d nach Vornahme 
ciner genauen Besichtigung der in Frage kommenden Ortlichkeit an Hand 
der chemischen und bakteriologisehen Befunde beurteilen. Bisweilen 
kann von einer dieser heiden Untersuchungsarten abgesehen werden. 
Die chemische Analyse gibt stets ein Bild über den Charakter eineR 
Wassers und ist deshalb in der Regel unerläßlich, die bakteriologische 
Untersuchung ist nicht in allen Fällen erforderlich, kann aber öfters 
den chemischen Befund wertvoll ergänzen und ist in manchen Fällen aus
sehlaggebend und unentbehrlich. Zum Nachweis von Krankheits- und 
Fäkalkeimen (Cholera, Typhus, Coli) kann nur die bakteriologische 
Untersuchung Anwendung finden; sie ist außerdem bei den periodischen 
Kontrollen von Zentrs.lwasserleitungen, Filteranlagen usw. zu benutzen. 
(Siehe den bakteriologischen Teil.) Biologische Untersuchungen (Plank
ton-) kommen bei Trinkwasser seltener vor (siehe unter Abwasser). 
Die an dieser Stelle zunächst in Frage kommende Beurteilung der 
chemischen Untersuchungsergebnisse läßt sich, wie aus dem oben 
Gesag,ten hervorgeht, nicht an Grenzzahlen binden. Ausschlaggebend 
können auch nicht einzelne Feststellungen, sondern nur das GeRamt
analysenbild sein. Folgende Zahlen nebst Erläuterungen geben aber 

') Auf die vom Bundesrat erlassene Anleitung für die Einrichtung, den 
Betrieb und die überwachung öffentlicher Wasserversorgungsunlagen usw. vom 
16. Juni 1906, Veröff. d. Kais. Gesundh.-Amtes 1906, 777 sei verwiesen. Siehe 
auch Preuß. Ministerialerlaß vom 23. April 1907 betreffend die Gl'sichtspunkte 
für Beschaffung eines brauchbaren hygieniSCh einwandfreien Wassers. Zeitschr. 
f. Unters. d. Nahr. u. Genußm. 1910, Beilage. Für den Geschäftskreis der Unter
suchungsämter geben die prtlußisch. Grundzüge für die Errichtung von Bahn
wasserwerken u. Vorschriften "f. d. "'asseruntersuchung vom 12. Nov. 1910, 
(Zeit.schl'. f. öff. Oh. 1911,17,129) wiehtige AnhaURpnnkte. 
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einen Maßstab für den Durchschnittsgehalt guter Trinkwässer, aus
gedriickt in Milligramm im Liter. 

TplJIperatur 7-11°. Wässer von über 15° schmecken 
schlecht, besonders salzhaltige Wässer 
(Marzahn, Mitt. d. K. Landesanstalt f. 
Wasserhygiene, Berlin i915). Auffällig 
hohe Temperatur deutet auf Wasser aus 
geringer Tiefe, ebenso auffällig niedere 
Temperaturen (Winter). Vgl. auch den 
Erlaß vom 23. April 1907 betr. Leitsätze f. 
Beschaffung hygienisch einwandfreien Was-
8crs § 6 (a. a. 0.). 

Abdampfrückstand 300-500; wird bei Wässern, je nach der 
geologischen Herkunft, sehr erhebl'ich 
iiberschritten. 

Chlor (in Form von NaCI) 7-30; höherer Cl-Gehalt, soweit er nicht 
in Ilatiirlichen Bodenverhältnissen be
griindet ist, bedeutet namentlich bei 
gleichzeitiger Anwesenheit von NHa, N20 a, 
N"20S Verunreinigung durch Abfallstoffe 
aus menschlichen Wohnstätten, Gruben, 
Ställen usw. 

A III moniak (NHa) keines; in eisenhaltigem Grund- und Moor
wasser Spuren bis 1 mg und mehr, nament
lich in der norddeutschEm Tiefebene viel
fach vorkommend. 

Schwefelsäure (SO~) 1) 60 (aus gipshaltjgen Formationen stam
mende Wässer können erheblich größere 
Mengen enthalten, ohne bedenklich zu sein). 

Salpetersäure (N20 5 ) meist keine, selten Mengen bis zu 30. 
Grö.ßere Mengen N20 5 ohne NHa und 
NzOa weisen auf zurückliegend~ Ver
unreinigung hin (Mineralisierung). 

Salpetrige Säure (N20 a) keine, kommt bisweilen spurenweise auch 
in Grundwasser infolgp anorganischer Re
duktion vor. 

Oxydierbarkeit als: 
Kaliu mper manganat

verbrauch (KMnü4 ) 

bzw. 
Sauerstoffverbrauch 

CO) 
Gesamthärte 

10--12, bei Moorwässer t Eisengehalt 
kommpn vielfach weit kann diese 
höhere Zahlen vor J Werte erhöhen. 
3, 

10--18 (mittelhart bis hart). 

') 'VaS:ler mit freitH' Schw~fell3äul'e vgl. L ii h l'i g. Zflit~chr. f. Nahr.- 11. 
Genul1m. 1913. 25, 241. 
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Betr. Karbonat- und Nichtkarbonathärte vgl. S. '462. Nach Klut 
sind für das Rohrmaterial von Trinkwasserleitungen 7-9 deutsche 
Hä.rtegrade als geeignete Karbonathärte anzusehen. 

[Für Kalk, Magnesia usw. lassen sich annähernde Grenzen nicht 
angeben; ihre Menge spielt bei der hygienischen Beurteilung keine irgend
wie bedeutende Rolle, dagegen eine erhebliche bei der Bewertung für 
industrielle und unter Umständen auch für häusliche Zwecke (Wäsche 
usw.)]. 

Eisen (Fe) ist im allgemeinen als unschädlich zu betrachten, ver
leiht aber dem Wasser, in dem es zunächst als Oxydulbikarbonat gelöst, 
unsichtbar erscheint, bei Luftzutritt aber in gelbbraunen Flocken .als 
Hydroxyd sich ausscheidet, bisweilen ein unappetitliches Aussehen; 
höherer Eisengehalt kann auch bei Zentralwasserversorgungen erhebliche 
Störungen (Verstopfungen) verursachen und schließt auch die direkte 
Verwendung solcher Wasser für technische und industrielle Zwecke 
aus. Die Entfernung des Fe 1) geschieht für größere Betriebe mit Hilfe 
besonderer Enteisenungsanlagen, wofür verschiedene Verfahren und 
Systeme, die meistens auf Durchlüftung und Filtration beruhen, ange
wendet werden. Für Pumpbrunnen und sonstige kleine Anlagen kanu 
man unter Umständen auch mit einem mit Koks beschickten Fasse (unten 
mit AblaBhahn) auskommen. 

H. Klut 2) gibt folgende, jedoch nicht immer zutreffende allgemeine 
Anhaltspunkte für die Beurteilung des Fe-Gehaltes an: 

Für größere Zentralwasserversorgungen bis zu 0,2 mg Fe pro Liter. 
Für technische Betriebe (Wäschereien, Papierfabriken usw.) 0,1 mg 

und unter Umständen noch weniger. Näheres siehe im Abschnitt "Ge
brauchswasser." 

Als mittlerer Fe-Gehalt sind bei größeren Anlagen 0,2-1,0 mg 
Fe anzusehen. Mehr ars 3 mg darf in diesem Fall als hoher Gehalt gelten. 

Bei kleineren Anlagen (auch Brunnen), namentlich für Trink
zwecke dienenden, sind 0,75 mg noch als geringer Fe-Gehalt anzusehen. 
Bei größeren Mengen sollte man schon enteisenen. 

Metallischer (tintenartiger) Geschmack kann unter Umständen 
schon bei 1,5 mg Fe beobachtet werden. 

VgL auch den bakteriologischen Teil betr. eisenverzehrende Pilze 
(Crenothrix, Chlamydothrix, Galionella usw.) 3). 

. Fe· Ausscheidungen treten infolge von Luftzufuhr, meist jedoch 
nur wenn der Fe. Gehalt mehr als 0,2 mg im Liter beträgt, ein. 

Wasser aus moorigem Untergrund ist meistens gelb und eisenhaltig. 
Mangan kommt als Karbonat und auch als Sulfat vielfach als 

Begleiter von Eisen im Grundwasser vor, oft in solchen Mengen, daß 
schwere Störungen daraus für die Zentralwasserwerke entstehen (z. B. 
Breslau). Mangan ist auch technischen Betrieben schädlich. Entfernung 
geschieht nach B. Proskauer meist gleichzeitig mit Fe, aber oft weniger 

I) S. auch Klut, über eisenauflösende Wasser, Hyg. Rundschau 1916, 
24, 797. 

I) Gesundheit 1907, 19. 
') A. Beythien, 7.eitschr. f. Unters. ,I. Nahl'.· u. Oanußm. 1!l05. 9. 

5'.l\l und 1904. 7. 215. 
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leicht als let.zteres, duroh Lüftung und Filtration; in größeren Mengen 
mit Ätzkalk (Lührig). 

Näheres siehe H. Lührig. Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907. H. 40; derselbe und Becker. Phsrm. Zentralh. 1907, 137; Enzyklopädie 
der Hygiene von R. PfeiHer und B. Proskauer. LeiI!.zig 1905. 

Kohlensäure: Die Menge der ganz und halb gebundenen Kohlen
:läure fällt nur bei der Härtebestimmung des Wassers ins Gewioht. Sind 
größere Mengen (mehr als 10 mg im Liter) freie Kohlensäuro in einem 
Wasser vorhanden, so muß eine bleilösende Wirkung derselben in Betraoht 
gezogen werden. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Sauerstoff und 
freier CO2 nimmt das Bleilösungsvermögen mit sinkendem Gehalt an 
freier CO2 ab 1). Außer auf Blei kann die freie 002 auch auf andere 
Metalle (Zink, Kupfer, Eisen usw.) sowie auf Mörtel, Mauerwerk usw. 
zersetzend wirken 2). Vgl. auch S. 468.' Eine erschöpfende Darstellung 
des Einflusses der freien Kohlensäure auf Metalle und Baumaterialien 
gibt H. Klut in der Schrift "Über die aggressiven Wässer und ihre 
Bedeutung für die Wasserhygiene", Med. Klinik 1918, Nr. 17-19. 

Phosphorsäure: Kommt in reinen Wässcrn so gut wie gar 
nicht vor, dagegen in Abwässern fast stets. 

S oh wefel was sers toff: Weist häufig auf starke Verunreinigungen 
hin; kann aber auch natürliche Ursachen haben und ist dann bedeutungs
los (s. unten); Vorkommen in "Schwefelquellen". 

Sauerstoff: Der Gehalt an () spielt bei Trinkwasser keine Rolle; 
dagegen können schon von 5 ccm ° im Liter Wasser ab korrodierende 
Wirkungen auf Fe-Rohre ausgeübt 'werden 3). Vgl. auch das bei CO2 
betreffend Sauerstoffwirkung Gesagte. Im wesentlichen kommt der 
O-Gehalt eines Wassers hauptsächlich bei der Beurteilmlg der Reinheit 
von Flüssen und anderen offenen Gewässern, namentlich hinsichtlich 
ihres Einflusses auf die Fischerei in Betracht (s. S. 519). 

Sauerstoffzehrung: Empfindliohe Methode zur Erkennung 
des Versohmutzungsgrades von Fluß- oder Abwasser. Siehe bei Ab
wasser. 

Giftige Metalle: Blei kommt in erster Linie in Frage. Wegen 
der großen Giftigkeit des Bleis sollte das Wasser am besten ganz frei 
davon sein. Wo bleilösende Wirkung besteht, sollte dieselbe keinesfalls 
mehr als 0,35 mg im Liter Wasser betragen (Rubner). Die bleilösende 
Wirkung eines Wassers ist dureh Versuohe (24stündiges Stehenlassen des 
Wassers in der betreffenden Leitung) oder durch das in dem Preußischen 
Ministerialerlaß vom 23. IV. 19071. o. angegebene Verfahren festzustellen. 
Hoher Gehalt an Chloriden befördert die Bleiaufnahme. Die Löslichkeit 
des Bleis beruht nicht immer auf freier 002 und Sauerstoff; auch vaga
bundierende, elektrische Ströme, die durch Bleirohre geführt werden oder 
denselben nahe kommen, können ihre Einwirkung dara.uf ausüben. 

1) Vg1. Arb. d. Kais. Gesundh.-Amtes 1906, 23, 37 und die empfehlens
werte Schrift von H. Wehner, Die Sauerkeit der Gebrauchswässer 1904, 
Frankfurt a. M. 

') R. Klut. s. il. O. Rowie Gesumlheitsingenieur 1907. 32, 517-524, 
sieh .. auch die mehrfach erwähnten Hani!hiicher uni! 7,Elito/lchriften. 

') H. Wehner. 1. c. 
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Alle Feststellungen sind von l!'all zu· Fall besonders zu treffen. Arsen 
kommt in kleinen Mengen natürlich nicht nur in den bekannten Heil
quellen von Levico usw. vor, sondern bisweilen in minimalen Mengen 
a.uch in anderen Wässern. 

Über' den hygienischen Wert der Radioaktivität hat man noch 
keine ausreichenden Kenntnisse. 

J. König faßt die Forderung betreff der chemischen Grenzwerte 
folgendermaßen: "Der durchschnittliche Gehalt eines Gebrauchswassers 
darf nicht wesentlich den durchschnittlichen Gehalt des natürlichen, 
nicht verunreinigten Wassers derselben Gegend und derselben Formation 
überschreiten. " 

Äußere Beschaffenheit: Wasser soll möglichst farblos, klar, 
gleichmäßig kühl, frei von fremdartigem Geruch oder Geschmack, kUl'z 
von solcher Beschaffenheit sein, daß es gern genossen wird 1). 

Der Geruch und Gesch mack kann die verschiedensten Ursachen 
haben (Fäulnis, Modrigkeit, teils vom Moorboden, teils von morschem 
Holz, z. B. bei Pumpbrunnen herrührend, Petroleum, Teerprodukte odel' 
anderen technischen Verunreinigungen, auch Leuchtgas). Natürliches 
Vorkommen von Schwefelwasserstoff in eisenhaitigen Wässern 
beruht auf Umsetzung von Schwefeleisen und Kohlensäure. Nach 
Versuchen in der Landesanstalt für Wasserhygiene ist der Härtegrad 
eines Wassers durch den Geschmack nicht festzustellen. Näheres über 
die durch Geruch und Geschmack, insbesondere auch hinsichtlich salziger 
Verunreinigung feststellbare Beschaffenheit vgl. Klu t a. a. O. und die 
dort angegebene Literatur. 

Sonstige Hinweise: Bei Quellen und Brunnen 2), die entfernt 
von menschlichen Wohnungen sind, gestalten sich die Bedingungen 
für die Beschaffung von brauchbarem Wasser bei geeigneter Boden
beschaffenheit in der Regel günstig, denn es dauert oft recht lange Zeit, 
mitunter jahrelang, bis das in die Erdoberfläche einsickernde Wasser 
durch die BodeI!schichten dringt. Durch den Boden werden Bakterien 
und schädliche Stoffe zurückgehalten, so daß das Quellwasser oder auch 
das Grundwasser in der Regel rein und brauchbar ist. BakterienhaltigeR 
Quellwasser hat sich mit den Bakterien zumeist beim Zutagetreten am, 
den oberen Erdschichten bereichert, ein Übelstand, der durch geeignete 
Quellfassung in der Regel gehoben werden kann. Bei Quell- und Grund
wasser (letzteres ist dureh eine geeignete und gegen nachträgliche Ver
unreinigung gesicherte Brunneneinrichtung rein zu beschaffen) ist daher 
an der Forderung einer geringen Keimzahl festzuhalten (vgl. im bak
teriologischen Teil). 

Anders liegt der Fall bei Brunnen (Pumpbrunnen) in der Nähe 
von Wohnungen, inmitten dicht bewohnter Städte und namentlich auch 
vielfach auf dem Lande. Reines Grundwasser gibt es hier nur in sehr 
seltenen Fällen. In der Regel hat hier der Boden oder der Untergrund 
seine Aufnahmefähigkeit durch" Verschmutzung und Verjauchung ver
loren, und die Bedingungen sind für die Abscheidung und Oxydation 
der Verunreinigungen sehr ungünstig. 

') § 3 der Preuß. Mihisterialverf. v. 23. IY. 1907. vgl. 8. 473. 
') 0 p i t z. Die Rrunnenhygiene, R. Sc h ö t z. Berlin, 
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Alle Brunnen, die Grundwasser zutl!-ge fördern, seien stets von 
Dunglagen und Abtritten usw. entfernt angelegt und durch Erhöhung 
der Umgebung und zementierte Abdeckung gegen das Eindringen von 
Schmutzwasser usw. geschützt. Kessel- sowie Schöpfbrunnen sind über
haupt zu verwerfen. Bei Tief- (Röhren-, Abessynier-) Brunnen von 
genügender Tiefe kommen nur ausnahmsweise Verunreinigungen vor. 

Über die Wasserf,iltration und Kontrolle von Filter
anlagen, sowie die bakteriologische Beurteilung siehe den 
bakteriologischen Teil. 

Beurteilung von Ge brauchswasser, Kesselspeisewasser 
und Abwasser siehe den Abschnitt "D. Technische Unter
suchungen". 

Nahrungsmittelrechtlich ist Wasser (Trinkwasser) ein Nahrungs. 
mittel. Bei fahrlässiger oder wissentlicher Zufuhr von Verunreinigungen 
können die Bestimmungen der §§ 10-14 d. N.-G. in Anwendung kommen. 

b) Beurt eil ung von natürlich em und künstlichem Mineral-
wasser. 

Die Mineralwässer werden im allgemeinen wie Trinkwasser unter· 
sucht und deren besondere natürliche oder künstlich zugesetzte Bestand
teile wie Brom-, Lithiumverbindungen usw. nach den Regeln der jl.ll
gemeinen Analyse in dem Eindampfungsrückstand für sich bestimmt. 

Bei natürlichen Mineralwässern kommt auch die Bestimmung der 
Radioaktivität (s. S. 453) in Anbetracht. Betreffend Untersuchung 
flüssiger Kohlensäure auf empyreumatische Stoffe und fremde Gase 
vgl. die Arbeit von H. Thiele und Deckert, Zeit sehr. f. anal. Obem. 
1907,20,737. Einschlägige Literatur: Fresenius, Quantitative Analyse, 
11. Bd. S. 184 u. ff., Braunschweig 1905; Mineralquellentechnik, Axel 
Winkler, Verlag Benno Köngen 1916. 

Beschlüsse über die an natürliche Mineralwässer zu stellenden An
forderungen 1) sind vom Verein der Kurorte Deutschlands, Österreich
Ungarns und der Schweiz gefaßt worden. 

Die Beurteilung der Mineralwässer bezüglich hygienischer Be· 
schaffenheit erfolgt nach den für reines Trinkwasser geltenden Grund
sätzen. Veränderungen der Beschaffenheit natürlicher Mineralwässer sind 
als Verfälschungen oder Nachmachungen anzusehen. Auch unlauterer 
Wettbewerb ist nicht ausgeschlossen, insbesondere bei Nachmachung 
von Bezeichnungen. Hier wird auch die Verordnung gegen irreführende' 
Bezeichnungen vom 26. Juni 1916 Platz greifen können. 

Die Fabrikation künstlicher Mineralwässer steht in vielen Orten 
(Bezirken usw.) unter polizeilicher Kontrolle, was auch aus hygienischen 
Gründen sehr notwendig ist, da die Fabrikation vielfach gänzlich ver
stä.ndnislos, mit unsauberen und schlechten Apparaten und in schmutzigen 
Räumen usw. betrieben wird. 

Die Herstellung und der Verkehr mit kohlensauren Getränken 
unterliegt in deh meisten Bezirken der Beaufsichtigung mit Hilfe von 

') Bu.lneol. ztg. 1911, 22, Nr. 27: Zeitschr. f. ötf. Oh. 1911, 17, 405. 
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Polizeiverordnungen, die unter Zugrundelegung des vom Bundesrat vom 
9. November 1911 beschlossenen Normalentwurfs, der S. 842 ab
gedruckt und besprochen ist; außerdem können die §§ 10-14 des N.-G., 
wenn als Tatbestand Verfälschung, Nachmachung, Verdorbenheit oder 
Gesundheitsschädlichkeit vorliegt, in. Anwendung kommen. 

Die bestehenden Polizeiverordnungen stellen im allgemeinen be
züglich der Beschaffenheit der Apparate und der Mineralwässer (Selters, 
Soda usw.) folgende Anforderungen: 

1. Prüfung auf gute Verzinnung der Apparate. Die Apparate 
werden je nach der Verwendung, zu der sie bestimmt sind, mit Mineral
wasser oder Limonaden vollständig angefüllt und unter dem bei der 
Fabrikation üblichen höchsten Drucke unter amtlichem Verschluß minde
stens 12 Stunden lang stehen gelassen. 

Sollte der etwa gefundene Blei- und Kupfergehalt die zulässige 
Grenze überschreiten, so ist der betreffende Apparat außer Betrieb zu 
setzen und eine erneute Verzinnung zu veranlassen. Alsdann ist die 
Prüfung auf die Güte der Verzinnung noch einmal zu wiederholen. Blei 
und Kupfer ist zu beanstanden. Nach einem preußischen Ministerialerlaß 
vom 13. Aug. 1914 können praktisch belanglose Spuren von Kupfer
und Bleiverbindungen unberücksichtigt bleiben. Darunter zu verstehen 
sind Bruchteile eines Milligramms Blei und Kupfer in einem Liter Flüssig
keit. Es genügt Verfahren anzuwenden, die den Nachweis von 1 mg 
und mehr Blei und Kupfer in 1 Liter der in Betracht kommenden Flüssig
keit bedenkenfrei gestatten. 

2. Zur Herstellung von Mineralwasser darf nur destilliertes oder 
mindestens nur Wasser, das in chemischer und bakteriologischer Hin
sicht den hygienischen Anforderungen entspricht, benutzt werden. 
Atteste von Chemikern sind beizubringen. 

3. Die bei der Mineralwasserfabrikation zu verwendenden Salze 
sollen den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches entsprechen. 

Auf die im § 1 Abs. 1 b enthaltenen Bestimmungen der Verordnung 
betr. den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Okt. 1901 sei hingewiesen 
(s. S. 835). Siehe auch das Min e r al wa s se rste uerg e set z nebst 
Ausführungsbestimmungen S. 845. 

Über die Beurteilung von Brauselimonaden 1), Fruchtsäften usw. 
siehe auch S. 264, 268. 

cl Beurteilung von Eis. 

Die Beurteilung geschieht nach den für Trinkwasser geltenden 
Grundsätzen. Sog. "Natureis" aus Seen, Tümpeln usw. ist oft sehr 
zweifelhafter Natur, doch wird es sehr gern dem milchweißen Kunsteis, 
das hygienisch weit besser ist, vorgezogen. Siehe auch. den bakteriologi
schen Teil. Das glasharte, durchsichtige Gebirgseis ist am besten. 

') Der Entwurf schreibt auch die an Brauselimonaden zu stellenden 
Anforderungen vor. Siehe auch die Vorschriften der Er sat z mittel ver or d
nung S. 860. 
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XXII. Gebrauchsgegenstände 
(im Sinne des Nahrungsmittelgesetzes und dessen Er. 

gänzungsgesefzen~ 

Die Untersuchung und Beurteilung richtet sich nach den Gesetzen 
a) betreffend den Verkehr mit blei· und zinkhaltigen Gegenstän. 

den vom 25. Juni 1887, 
b) betreffend die Verwendung gesundheitsschä<llicher Farben bei 

der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs. 
gegenständen VOlll .5. Juli 18871), 

c) sowie nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Mai 1879, 
§§ 12-14 betreffend Gesundheitsschädlichkeit. 

Vor Beginn der Un tersuchung ist stets das entsprechende 
Gesetz zur Feststellung der analytischen Erforderp.isse genau 
nach z ulesen. 

In Frage kommen Eß., Koch· 2) und Trinkgeschirre, Töpferwaren, 
C'lllaillierte Gefäße, Konservenbüchsen, Spielwaren, Tuschfarben, Bunt· 
papiere, Legierungen (Bierglasdeckel), Metallfolien, Faßhähne mit metal· 
lener Abflußröhre, Gegenstände aus Kautschuck, kosmetische Mittel, 
Tapeten, Abziehbilder usw. sowie Petroleum. Siehe Näheres in den 
unter a) und b) bezeichneten Gesetzen selbst, im Anhang. Wo diese Son. 
dergesetze keine Handhabe bieten, ist das Nahrungsmittelgesetz maß· 
gebend. 

Die Untersuchung der Gegenstände geschieht nach den allgemeinen 
Regeln der Analyse. Außerdem mögen noch nachstehende Winke be· 
rücksichtigt werden: 

Eß., Trink· u. Kochgeschirre, emaillierte Gefäße, Töpfer· 
waren werden zuvor mit heißem Wasser gut gereinigt und dann mit 
50 ccm 4%iger Essigsäure eine halbe Stunde lang gekocht. Ein Teil 
der Flüssigkeit (etwa 10-20 ccm) wird mit HOl angesäuert und mit 
Hchwefelwasserstoffwasser auf Blei geprüft. Dunkle Färbung oder braun· 
schwarzer Niederschlag bedeutet aber nicht die sichere Anwesenheit 
von PbS. Zur Vermeidung von Täuschungen ist es erforderliqh, qualitativ 
und quantitativ die Anwesenheit und Menge des Bleies in der übrigen 
FliiAsigkeit fpstzul'ltellen. 

Weitere Behandlung siehe Hofelmann, Zeitschr. f. Öft. eh. 1901,7, 
201; Z. f. U. N. 1902, 5,279. Vgl. auch den preuß. MlnisteriaJerlaß v.!. 8. 1902, 
Z. f. U. N. (Gesetz u. Verordn.) 1909,1, 513; betr. Gutachten dos Reichsgesundh.· 
Amts vom I. Aug. 1907, über Untersuchung von emailliertemEß-.Trink· und 
Kochgeschirr. 

Siehe auch Bock, Löwe und Stegmüller, Arb. a. d. Kais. Gelrundheitg· 
amte 1910. 33. Heft 2 Bowie die Denkschrift d. Kaiß. Gesundheits·Amtes betr. 
die Bleiabgabe von glasiertem irdenem Eß·, Trink· und Kochgeschirr. 

') Es sei darauf besonders aufmerksam gemacht, da.ß dieses Gesetz nicht 
in allen Fällen ausschließlich die giftigen Farben (z. B. Bleichromat), sondern 
z. T. auch die im § 1 Abs. 3 ausdrücklich bezeichneten Stoffe (z. B. Blei) treffen 
will (vgl. z. B. § 3 betr. Kosmetische Mittel und § 4 betr. Tuschfarben usw. 
Riehe auch K. von Buchka, Zeitschr. f. U. N. 1910. 19. 417). 

') Nach einem Gutachten des Reichsgesundheits·Amtes vom August 
1919 sind Geräte wie Siebe, Kartoffelpressen, Reibeisen usw. "Kochgeschirre" 
im Sinne des zu a) bezeichneten Gesetzes. 
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Von Zinnbleilegierungen (BierglasdeckelnI), Faßhähnen, 
Metallröhren an Bierdruckleitungen, Torpedoflöten, Triller
pfeifen, Schreihähnen 2) usw.) feilt man zweckmäßig 0,5-1 gab; 
Metallfolien zerschneidet man mit der Schere, löst zur Bestimmung des 
Gehaltes an Blei in Salpetersäure 3), dampft zur Trockne ein, trocknet 
scharf, befeuchtet mit wenig verdünnter Salzsäure, löst in heißem 
Wasser, filtriert ab und wäscht gut aus (l\1etazinnsäure bleibt als ein 
weißes Pulver zurück). Das in Lösung gegangene Blei wird mit Schwefel
säure gefällt, der Lösung das gleiche Volum Weingeist zugefügt, das 
schwefelsaure Blei nach 24 Stunden abfiltriert, ausgewaschen, geglüht 
und gewogen. (Nicht zu vergessen ist, daß das Filter nach dem Ver
brennen mit Salpetersäure oxydiert und mit einem Tropfen Schwefe·l-

') Auch die Scharniere und Krücken der Bierglasdeckel dürfen wie die 
Deckel selbst nicht mehr als 10 Gewichtsteile Blei in 100 Gewichtsteilen ent
halten (preuß. Mintsterialerlaß v. 10. Juni 1901; z. T. auch in anderen Bundes
staaten in derselben Weise geregelt). Siehe auch Sackur, Arb. a. d. Kaiserl. 
Gesundheitsamte. Bd. 20. 3. u. Bd. 22. 1. über die Bleilösliehkeit (auch in Legie
rungen) in verdünnten Säuren. 

I) Kinderspielwaren aus Metall, wie Pfeifen usw. soweit sie nicht den 
Gesetzen vom 25. Juni und 5. Juli 1887 (betl'. blei- und zinkhaltige Gegenstände 
und gesundheitsschädliche Farben) unterliegen, fallen unter § 12, Abs. 2 des 
Nahrungsmittelgesetzes. 

Bei Trillerpfeifen aus Hartblei mit sehr hohem (gegen 80-90 ./.) Blei· 
gehalt soll nach Ansicht ärztlicher Sachverständiger die Gefahr der Gesundheits, 
schädigung nicht größer als bei den nach dem Gesetz ausdrücklich gestatteten 
Bleilegierungen für Eß-, Trinkgeschirre und Saugpfropfen sein. Entscheidung 
des Landgerichts I Berlin; vg!. Zeitschr. f. öffent!. Chemie. V. 1896; auch Bd. V. d. 
Auszüge aus gericht!. Entscheidungen der Beilage zu den Veröffentlichungen 
des Kaiser!. Gesundheitsamtes 1902. 

In der XVIII. Versammlung (1898) der freien Vereinigung bayerischer 
Vertreter der angewandten Chemie hat H. Stockmeier in einem Vortrage 
über die Beurteilung der Metallspielwaren mit Rücksicht auf § 12, Abs. 2 des 
Nahrungsmittelgesetzes berichtet. 

Er vertritt. zunächst auf Grund eingehender Versuche und längerer EI'
fahrungen den Standpunkt, llaß die Reichslegierung (90 Zinn + 10 Blei) sich nicht 
besser verhält, als bleireichere Kompositionen, und daß die ersterc außerdem 
teils aus technischen, teils aus nationalökonomischen Gründen nicht verwend
bar sei, und stellt folgende Leitsätze für Kinderspielwaren auf: 

1. Gegen die Herstellung und Weitergabe voh Pfeifchen, Schreihähnchen 
etc. aus Blei, Zinn- und Antimonlegierungen mit einem Bleigehalt 
bis zu 80 0/., welche vernickelt sind oder ein Mundstück mit nur 10 ./. 
Blei haben, ist eine Beanstandung nicht auszusprechen. 

2. Puppengeschirre aus einer 40°/. Blei und 60 0/. Zinn enthaltenden 
Legierung sind nicht zu beanstanden, A. Beythien hält diese 
Forderung für berechtigt, Zeitschr. f. U. N. 1900. 3. 221; auch A. 
Gärtner, C. Fränkel u. a. rechnen Puppengeschirre nicht zu den 
Eß- usw. Geschirren des Gesetzes. 

3. Puppengeschirre aus verzinntem Blech sind wie Eßgeschirre nach dem 
Reiehsgesetz zu behandeln. 

4. Kindertrompeten und Puppengeschirr aus Zinkblech finden keine 
BeanstanduI\g. 

5. Herstellung und Vertrieb von Bleisoldaten und Bleifiguren aus Blei
antimon oder Bleizinn fällt bei dem voraussichtlichen oder bestim
mungsgemäßen Gebrauch derselben nicht unter das Nahrungsmittel
gesetz. Zur BeUrteilung der Bleisoldaten siehe auch ·Stockmeier, 
Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1908. 208. 

') Knöpf]e, Zeitschr. f. U. N. 1909. 17. 670 gibt Verfahren an für den 
Fall, daß viel Eisen in der Legierung vorhanden ist. 

Bujard-Baier~ Hllf8buoh. 4. Aufl. 31 
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säure abgerauoht wird.) Man kann auch nach E. Späth IIlit Königs. 
wasser aufsohließen, dann mit Ammoniak ver. setzen und HIS einleiten. 
Das gefällte PbS wird mit Schwefelammonium erwärmt und in verdünn· 
ter Salpetersäure gelöst. Die Lösung wilil mit HzSO, eingedampft und 
zur Bestimmung von PbSO" wie schon angegeben, weiter behandelt. 

Vgl. auoh die Jodschmelzmethode von M.erl i ). Weitere Verfahren: 
das von Rössing2 ) und die Elektrolyse 3). Quantitative Bestimmung 
von Blei und Zinn s. Vereinbarungen Heft 3, 119. 

Zur Ermittelung des Zinnbleiüberzugs von Büchsen hat H. Serger') 
die von K. Meyer5 ) angegebene Methode abgeändert. Für die Feststellung 
des reinen Zinnbelages kommen auch noch die Verfahren von Mast· 
baume) und Angenott') in Betraoht. Um den Bleigehalt eines "Lotes" 
zu ermitteln, wird das Lot mittels Gebläses abgeschmolzen. Andere 
Legierungen sind auf Cu, Zn, Pb, ev. Fe und Ni zu untersuchen. 

Gummi·Spielwaren, Gummiwaren, Schläuche, Kinder· 
sauger) usw. zerstört man mit Salpetersodamischung8 ) durch allmäh· 
liches Eintragen kleiner Stücke in die Schmelze und prüft die Schmelze 
auf gesundheitsschädliche Metalle (speziell Blei) (für Hg ist die Methode 
nicht anwendbar). Die Schmelze wird mit verdÜIDlter Salzsäure (1: 1) 
und unter Erwärmen gelöst. Die. Lösung wird dann stark verdfumt 
und auf ein bestimmtes Volumen gebracht. Aus einem aliquoten Teil 
dieser Lösung wird das Zink nach dem Abstumpfen der Salzsäure mit 
Ammoniak und Wiederansäuern mit Essigsäure unter Zugabe von 
Natriumazetatlösung als Sulfid mit HzS ausgefällt. Das gewaschene 
Zinksulfid wird mit verdünnter HCI gelöst, als Karbonat gefällt und als 
Zinkoxyd gewogen. Blei wird aus der stark verdünnten salzsauren Lösung 
mit HzS gefällt, das erhaltene Bleisulfid mit gelbem Schwefelammonium 
gereinigt, in Salpetersäure gelöst und als Bleisulfat in üblioher Weise 
bestimmt. Man beachte, wenn es sioh um die Prüfung' auf Zink handelt, 
daß Schwefelzink, Schwefelantimon und Schwefelkadmium, weil in 
Wasser und Essigsäure unlöslich, dem Gummi· zugesetzt werden dürfen. 
Kautschukschläuche für Bierdruckapparate dürfen Zink in 
jeder Form enthalten! Siehe auch die Ausnahmebestimmung betr. 
Bleigehalt von massiven 'Gummibällen. 

FarbenD) an Spielwaren, Bilderbogen, Bilderbüchern, 
Tuschfarben und Buntstiften für Kinder sowie an Blumentopf· 
gittern, künstliohen Christbäumen, Wachsguß usw. sucht man 

') Pharm. Zentralh. 1909. 50. 457. 
') S. Treadwell, quant. Analyse. 
') A. Westerkamp, Arch. Pharm. 1907. 245. 132; Zeitschr. f. U. !'\. 

1907. 14. 245. 
C) Zeitschr. f. U. N. 1913. 25. 469. Siehe auch Hilfsbuch S. 222. 
') Zeitschr. f. angew. Chemie 1909. 22. 68 . 

. ') Zeitschr. f. angew. Chemie 1897. 10. 329. 
') Zeitschr. f. angew. Chemie 1904. 17. 521. 
') Henriques oxydiert zunächst mit konzentrierter Salpetersäure 

und schmilzt die eingedampfte Masse mit Salpetersodamischung. Chem.·Ztg. 
1892. Nr. 87. 

') Nachweis der im Farbengesetz verbotenen Farben Gummigutti. Ko· 
rallin und Pikrinsäure B. Grünhut, Zeitschr. f. öffentl. Chem. 1898. 4. 563; 
Zeltschr. f. U. N. 1899. 2. 538. 
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mit heißem Wasser abzulösen oder man schabt sie von einer gemessenen 
Oberfläche ab. Mit Lack überzogene gefärbte Spielwaren unterliegen 
nicht dem Reichsgesetz. Kerzen kommen bisweilen mit Zinnober 
gefärbt vor. Da das Hg beim Brennen in die Luft übergeht, ist der Zinn
oberzusatz zu beanstanden. Die in § 1 Abs. 2 des Farbengesetzes auf
gezählten Farben dürfen nicht verwandt werden. Siehe aber die zahl
reichen Ausnahmen und Einschränkungen gemäß § 2 Abs. 2 u. § 4. Auf die 
Verwendung des sehr giftigen Rhodanquecksilbers zu Spielwaren (Hinter
lader, Choleramännchen usw.) sei besonders hingewiesen. (P. Butten
berg, Zeit sehr. f. U. N. 1910 (Ges. u. Verord.) 101.) 

Bei der Untersuchung von Gespinsten 1), Kleidungs-, 
Möbelstoffen, Tapeten, Masken, künstlichen Blumen und 
Früchten usw. auf Sb und As unterlasse man nie zu prüfen, ob diese 
Stoffe auch in wässerige Lösung übergehen; handelt es sich um Ba, 
so sehe man stets, ob das betreffende Salz in Wasser und in HCllöslich 
oder unlöslich ist. Organische Stoffe kann man auch durch Behandeln 
mit HCI und KClOs zerstören und die Metalle wie bei der forensischen 
Untersuchung angegeben in Lösung bringen. Die Untersuchung ge
schieht sodann nach dem allgemeinen Gang der Analyse, die von 
Arsen nach der amtlichen Anleitung, S. 691; Voruntersuchungen auf 
Arsen kann man mit folgenden Reaktionen ausführen: 

a) Nach Gutzeit. Man entwickele in einem Reagensglase aus 1 g chemisch 
reinem arsenfreiem Zink und 4 CCID arsenfreier Salzsäure (s = 1,036) Wasser
stoff und füge etwa 1 CCID der zu untersuchenden Lösung zu. Man schiebe einen 
losen Wattebausch in das Reagensglas und lege auf die Öffnung Filtrierpapier, 
das mit 1 Tropfen Silbernitratlösung (1: 1) betupft ist. Man stelle das Reagenz
glas ins Dunkle. Bei Entwicklung von Arsenwasserstoff entsteht auf dem Fil
trierpapier ein gelber Fleck, der beim Befeuchten mit Wasser sofort schwarz 
wird. Die Wasserstoffentwicklung soll man 1 Stunde vor sich gehen lassen. 

b) Nach Bettendorf. Die salzsaure Lösung erhitze man in einem Rea
genzglase mit frisch bereiteter Zinnchlorürlösung. Eine Verstärkung der Reak
tion tritt dadurch ein, daß man in die stark salz saure Lösung einige Tropfen 
konzentrierter Schwefelsäure einfließen läßt (Salzsäuregasentwicklung), Arsen 
zeigt sich durch Braunfärbung (Reduktion) an. 

Bezüglich der Beurteilung dieser Gegenstände ist zu bemerken, 
daß das Reichsgesetz vom 5. Juli 1887 nur über die Verwendung von 
Arsen sich ausspricht; die BeurteilUng der anderen in Betracht kommenden 
Metalle hat nach dem Nahrungsmittelgesetz zu erfolgen. Die von Prior 
und Kayser aufgestellten und von der freien Vereinigung der bayeri
schen Chemiker seiner Zeit angenommenen Grenzwerte mögen hier, 
da sie allgemeine Anhaltspunkte gel'Jen, mitgeteilt werden: 

In 100 g von den gestatteten Far~en sollen als Verunreinigung 
von den verbotenen Metallen folgende Mengen erlaubt sein: 

a) Sb, Pb, Cu und Cr zusammen oder von jedem 0,2 g, 
b) Ba, Co, Ni, U, Zn und Sn zusammen oder von jedem 1,0 g. 
Nach Prior sind zum Färben von 100 qcm bemalten Holzes oder 

600 qcm Buntpapier oder Tapete 1 g Deckfarbe nöt;g. Außerdem sollen 
in den grünen gemischten Farben für Buntpapiere, Tapeten, künstliche 
Blumen usw. bis zu 12% Zinkchromat, in den Farblacken bis zu 3% 
Bariumkarbonat zu gestatten sein. 

') Techn. Untersuchung der Gespinste (Unterscheidung) 8. S. 497. 

31* 



484 Chemisoher Teil. 

Abzieh bilder sind als Bilderbogen im SinRe des § 4l\bs. 1 d. Ge8. 
v. 5. Juli 1887 anzusehen (Kaiserl. Ges.-Amt). Naoh. der Entsoheidung 
des Obersten Landgerichts zu Nürnberg v. 15. Juli 1909 ist indessen 
der § 5 des genannten Gesetzes maßgebend. Abziehbilder sind darnach 
als mit Steindruck hergest.ellt anzusehen. Hiernaoh würde gemäß § 5 
des Farbengesetzes nur ein Gehalt ah Arsen nicht aber auch an Blei 
verboten sein. Vgl. H. Schlegel, Jahresberioht der U.-Anstalt Nürnberg 
(Ref. Zeit sohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1909. 18. 394) und 
A. Röhrig, sowie Bujard, Mezger, Müller ebendort. 

Auf die kosmetisohen MittoIl) findet § 1 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 5. Juli 1887 Anwendung. Die giftigen Silbersalze sowie das ebenfalls 
als sohädlioh erkannte Paraphenylendiamin (Haarfärbemittel) fallen nicht 
unter das Gesetz, letzteres gilt in Bayern aber als Giftstoff. 

Wo keine gesetzlioh festgelegten Grenzzahlen bestehen, überläßt 
man die Beurteilung der Gesundheitssohädlichkeit dem Arzte. (Sipho 
Ruch die Beurteilung von Konserven S. 224.) 

Petroleum. 

1. Prüfung auf den Entflammungspunkt: 

Im deutschen Reiche darf'Petroleum, welches unter eint'lll Baro
meterstande VOll 760 mm SChOll bei Erwärmung auf weniger als 21 ° C 
entflammbare Dämpfe entwickelt, nur unter besonderen Vorsichtsmaß
regeln und als "feuergefährlich" bezeiohnet, verkauft werden. Obli
gatorisch eingeführt zu dieser Prüfung ist A bels·Petroleumprober. Die 
Kaiserliche Verordnung, betreffend das gewerbsmäßige Verkaufen und 
Feilhalten von Petroleum vom 24. Februar 1882, siehe S. 833. 

Jedem Apparat ist einegenaue Gebrauchsanweisungmit Reduk
tionstabelle beigegeben, wir können deshalb von einer näheren Besohrei
bung des Apparates absehen. 

Mit dem Abelschen Petroleumprober können nur die gewöhn
lichen Petroleumsorten auf ihren Entflammungspunkt geprüft werden, 
ferner noch Öle, deren Entflammungspunkt nicht über 400 C liegt, 
jedooh muß bei der Prüfung letzterer von der amtlichen Vorschrift 
insofern abgewichen werden, als bei den Ölen mit oinem zwischen 30 
und 40° liegenden Entflammungspunkt das Wasserbad bei der Prüfung 
anstatt auf 55 auf etwa 65° zu erwärmen ist. Aber auch für höher test
haitige, sogenannte Sicherheitsöle, deren Entzündungstemperatur weit 
über 40° C liegt, kann der Abelsbhe Apparat gebraucht werden, wenn 
man höhere Temperaturen \\ngebende Thermometer anstatt der nur 
bis 40 bzw. 60 0 C gehenden amtliohen Thermometer in den Apparat 
einsetzt, und zwa;r erhitzt mall naoh dem Vorschlag Kisslings (Chem. 
Zeitg. 1892) bei Ölen mit einem Entflammungspunkt zwischen 40 und 
50 0 e das Wasserbad auf etwa 75°, bei solohen mit höherer Entzündungs
temperatur auf 75 bis 100 0 bzw. bis zum Sieden des Wassers. 

2. Das spezifisohe Gewich t dient nur zur Identitätsbestim. 
m\lUg. Für sioh allein kann es nioht zur Beurteilung eines Öles dienen. 

1) Siehe auoh S. 480; nähere Bezeichnung der darunter fallenden Gegen-
8tände; vgl. § 3 des Gesetzes. . 
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3. Che mische Prüfung: 
Gutes Petroleum soll wasserhell, nicht hellgelblich, aber bläulich 

schimmernd sein, es Boll keinen empyreumatischen Geruch haben, mit 
dem gleichen Volumen Schwefelsäure (s = 1,53) geschüttelt, sich nicht 
dunkel färben, eine Mischung von 5 ccm Petroleum mit 2 ccm Ammoniak. 
lösung und einigen Tropfen Silberlösung soll sich nicht bräunen oder 
schwärzen. Auf die Charitschkoffsche Natronprobe zur Ermittelung 
der Erdölsäuren wird verwiesen 1). Für die Schwefelbestimmung, die über 
den Raffination!lgrad Auskunft gibt, dienen verschiedene Methoden, 
insbesondere die nach Heußer und Engler. Gutes Leuchtpetroleum 
soll nicht über 3% Schwefel und höchstens 0,02% Asche enthalten. 

4. Die Destillationsprobe gibt Anhaltspunkte für die Beurtei· 
lung des Peyroleums zum Brennen in den Lampen. Sind größere Mengen 
hochsiedencter Bestandteile vorhanden, so ziehen sie sich nicht im Docht 
hoch. Zur Ausführung der fraktionierten Destillation sind besondere 
Apparate und Regeln vereinbart. (Siehe Post, Chem. Analyse, 1907, 
Bd. I, Heft 2, Lunge-Berl, Chem. Untersuchungsmethodell 1910, Holde, 
Untersuchung der Kohlenwasserstofföle und Fette, 1918; Springer, 
Berlin, sowie Fußnote 1.) 

5. Brennprobe: Man vergleicht das Verhalten des Petroleums 
in Lampen gleicher Konstruktion durch Wägen der Lampen, ermittelt 
den stündlichen Verbrauch und vergleicht photometrisch. 

Der Verkehr mit feuergefährlichen Stoffen im allge. 
meinen ist in den verschiedenen deutschen Bundesstaaten 
versch iedenartig gere gel t. 

D. Technische Untersuchungen. 
Bienenwachs. 

Grobe Verunreinigungen und Beschwerungsmittel werden erst 
durch Um schmelzen des Wachses in Wasser entfernt; ihre quantitative 
Bestimmung geschieht durch Auflösung des Wachses in etwa 10 Teilen 
Chlorofornl oder Tetrachlorkohlenstoff, Sammeln des Rückstandes 
auf einem gewogenen Filter, Auswaschen mit dem Lösungsmittel, Trocknen 
und Wägen. 

Nachweis von Verfälschungen des Wachses nach der Methode VOll 

Hübl. 
3 bis 4 g Wachs werdcn mit 70 ccm neutralem 90 0/ oigem Alkohol 

im Wasserbade bis zum Schmelzen erwärmt und unter Umschütteln 
und erneutem Erwärmen mit 1/2 normaler alkoholischer KOH und mit 
Phenolphthalein titriert. Man erhält auf diese Weise die Säurezahl 
.als mg KOH in 1 g Wachs ausgedrUckt. Nach der Titration gibt man 
weitere 20 bis 25 ccm dcr alkoholischen Lauge hinzu, verseift am Rück
flußkühler (1 Stunde auf dem Dmhtndz) UI\(l titriert mit 1/2 normaler 

') Rakusin, Die Untersuchung des Erdöls und seiner Produkte. Vie· 
weg, Braunschweig 1906. 
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Salzsäure den Alkaliüberschuß zurüok. Der Gesamtverbrauch an 
mg KOH in 1 g Wachs ergibt die VerseifungszahP). 

Zieht man von der Verseifungszahl die Säurezahl ab, so erhält 
man die Esterzahl und durch Division derselben durch die Säurezahl 
die Verhältniszahl. 

Das Verhältnis der Säurezahl zur Esterzahl ist bei reinem Wachs 
wie 1: 3,6 bis 3,8 (Verhältniszahl). 

Für reines Bienenwachs liegt die Säurezahl zwischen 19 und 21 
(meist 20), die Esterzahl zwischen 73 bis 76 (meist 75), die Verseifungs
zahl zwischen 92 bis 97 (meist 95). 

Reines Wachs und seine Verfälschungsmittel zeigen folgende Mittel
Werte: 

Japanwachs .. 
Carnaubawachs . 
Talg u. Preßtalg 
Stearinsäure . . 
Harz ..... . 
Paraffin und Ceresin 
Reines Wachs (gelbes) 
Reines Wachs (weißes und 

gebleichtes) ..... . 

Säure
zahl 

20 
4 
4 

195 
110-180 

o 
20 

21,5 

Ester
zahl 

Ver- I seifungs-
zahl 

200 220 
75 79 

179 195 
o i 195 

1,6-36 I 112-190 

01 0 
75 95 

I. 

78,5 I 100 
I 

Ver
hältnis

zahl 

10 
19 

18,5-48 

° 3,75 

3-4 

Mit Hilfe dieser Zahlen läßt sich annähernd die Art der Verfäl
schung feststellen. Geringe Abweichungen von diesen Zahlen sind jedoch 
noch kein Beweis für eine Verfälschung (siehe auch das Nachfolgende). 

Bei indischen und chinesischen Wachssorten fand G. Buchner l ) 

andere Konstanten; eine Erniedrigung der Säurezahl bis gegen 6; des
gleichen zum Teil eine solche der Verseiiungszahl bis gegen 82; bei einigen 
jedoch auch eine Erhöhung bis 120,1; außerdem eine Erhöhung der 
Esterzahl bis zu 111,4 und eine solche der Verhältniszahl bis 17,9 (im 
Minimum 11,06). - Solche Zahlen sind unseres Wissens bei den gang
baren europäischen. und afrikanischen Wachsarten noch nicht beob
achtet worden. 

Außer der v. Hüblschen Methode kann noch die Bestimmung des 
spezüischen Gewichts, Schmelzpunktes und der Jodzahl des Wachses 
wertvoll sein_ 

Das spezifische Gewich t 3 ) bei 150 C liegt zwischen etwa 0,956 
und 0,970; die Jodzahl liegt zwischen 8,3 und 11 (Buisine); der 
Schmelzpunkt durchschnittlich bei 60 bis 64°. 

') "Über Verseitung von Bienenwachs siehe Chem.-Ztg. 1908, 31 (verschied. 
Arb. von G. Buchner, Berg u. Bohrisch) sowie letzterer, Pharm. Zentralh. 
1919, Nr. 41. 

') Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1897. S. 570. 
') Ausführung B. Bohrisch und Richter, Pharm. Zentralh. 1906. 47. 

201 od. nach der bekannten Hagerschen Schwimmprobe. 
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Wird bei der v. Hüblschen Methode die kalte Verseifung nach 
Henriques 1) vorgenommen, so muß ein Petroleumbenzin, das zwischen 
100 bis 1500 C siedet, verwendet werden (vgl. auch G. Buchner, Zeitschr. 
f. öffentl. Chemie 1897, S. 570). 

G. Buchner 2 ) stellt nach der Prüfung 3) durch die v. H ü bIsche 
Methode noch folgende Reaktionen auf das Vorhandensein von Stearin
säure, Harz, Japanwachs und Talg an, da auch bei richtigen v. Hübl
schen Konstanten eine Vermischung mit einer Komposition der genannten 
Materialien hergestellt sein kann. 

a) Prüfung auf Stearinsäure: 
3,0 g Wachs werden mit 10 ccm 80 % igem Alkohol einige Minuten 

gekocht und die Lösung auf 18 bis 20° C abgekühlt. Man filtriert und 
fügt zum Filtrat Wasser hinzu, darnach scheidet sich die Stearinsäure 
in Flocken ab und sammelt sich an der Oberfläche. Bei 7 bis 80fa bleibt 
die Stearinsäure dicklich rahmartig im Wasser verteilt. Auch Harz kann 
T~übungen geben; siehe deshalb unter b). 

Die Buchner-Zahl dient ebenfalls zum Stearinnachweis und wird 
auf folgende Weise bestimmt: 5 g Wachs und 100 ccm 80Dfoiger Alkohol 
werden zusammen gewogen und 5 Minuten zum schwachen Sieden er
hitzt. Man kühlt das Gefäß in kaltem Wasser vollständig ab und läßt 
unter häufigem Umschütteln mindestens 2 Stunden (besser mehr) 
stehen, ergänzt mIt 800f0igem Alkohol bis zum ursprünglichem Gewichte 
und filtriert durch ein trockenes Faltenfilter. 50 ccm des Filtrates werden 

n 
mit 10 alkoholischer Kalilauge titriert. Konstanten sind bei: 

Bienenwachs 3,6-4,1 
Karnaubawachs 0,76-0,87 
Japantalg 14,9-15,3 

b) Prüfung auf Harz: 

Preßtalg 1,1 
Kolophonium 150,3 
Stearinsäure 65,8. 

5,0 g Wachs erhitzt man in einem Kolben mit 20 bis 25 g roher 
Salpetersäure (1,32 bis 1,33) 1 Minute lang; übergießt dann die Masse 
mit dem gleichen Volumen Wasser und übersättigt unter Umschütteln 
mit Ammoniak. Gießt man nun die Flüssigkeit von dem ausgeschiedenen 
Wachse ab, so besitzt dieselbe bei reinem Wachse eine gelbe, bei Gegen
wart von Harz eine mehr oder minder rotbraune Farbe. 1% Kolopho
nium ist noch auf diese Weise nachzuweisen. 

c) Prüfung auf Glyzeride (Japanwachs, Talg): 
Den Rückstand von der v. Hüblschen Verseifungs-Methode dampft 

man auf dem Wasserbade ein, bis der Alkohol verjagt ist, setzt dann 
Wasser zu, fHtriert, dampft das Filtrat ein und reagiert durch Erhitzen 
des Rückstandes mit Kaliumbisulfat auf Glyzerin (Acrolein). 

Wenn diese drei Prüfungen negativ ausfallen und auch die v. H ü bI
schen Zahlen normal sind, kann die betr. Wachsprobe als "rein" gelten. 
Sind die letzteren aber abweichend, so liegt mit Bestimmtheit ein Zusatz 

. ') Zeitschr. für angew. Chern. 1895, S. 721; 1896, S. 221, 443; 1897, S. 366. 
') Chem.-Zeitg. 189~, 17. u. 1895_ 19. 1422. 
') Das \Vachs muß zuerst mit destilliertem 'Wasser 80 oft umgeschrnolzen 

werden, bis das \VaRser nicht mehr sauer reagiert. 
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(Verfälschung) vor. Eine Ausnahme davon könnte z. B. nur eintreten, 
wenn nur die Säurezahl eine etwas erhöhte ist, und die Probe auf Stearin. 
säure und Harz negativ ausfällt, da die Säurezahl bei chemisch gebleich. 
tem Wachs bis auf 24 steigen kann. 

Auf die Methode von Benedikt und Mangold, Cheqlikerzeitung 
1891, S. 15, und Benedikt·Ulzer, Analyse der Fette, J. Springer, 
Berlin 1908, sei verwiesen. Nach den Untersuchungen von Dietrich, 
Kremel u. a. bietet die Methode gegenüber der v. Hüblschen jedoch 
keine Vorteile. 

Bestimmung der Kohlenwasserstoffe (Paraffin, Ceresin) in 
Wachs siehe Ahrens und Hett, Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1899, 0, 91 
(Verbesserung der Methode von A. und P. Buisine). Reines Wachs ent· 
hält selbst etwa 12 bis 15% KohleJiwasserstoffe. 

SeHen und Waschmitteil). 

1. Bestimmung des Wassergehaltes.In einem Platintiegel 
werden 2,5 bis 4 g Seife und mindestens die' 3 fache Menge käuflichen 
Oleins genau abgewogen und vorsichtig mit einer kleinen Bunsenflamme 
erwärmt, bis nur noch einzelne Bläschen 'aufsteigen und die wasserfreie 
Seife sich klar im Olein gelöst hat. Abweichung höchstens bis zu 0,5% 
bei Kontrollbestimmungen. Verfahren bei karbonathaItigen Seifen 
nicht anwendbar; in solchen Fällen ist die übliche Trockensubstanz· 
bestimmung auszuführen, wobei dann aber unter Umständen flüchtige 
Stoffe wie Alkohol, Petroleum usw. als Feuchtigkeit mitbestimmt werden. 

2. Bestimmung des Gesamtfettes (Gesamtfettsäuren) 
und des Gesamtalkalis. 

2 bis 4 g Seife werden in warmem Wasser gelöst, die Lösung in einen 
Scheidetrichter gespült und nach dem Erkalten mit 25 ccm Äther und 
10 ccm Normalsalzsäure oder Normalschwefelsäure -' letztere gestattet 
auch Kochen, das aber selten nötig ist - tüchtig durchgeschüttelt. Man 
läßt längere Zeit, am besten über Nacht, stehen oder man schüttelt nach 
einigen Stunden ein zweites Mal mit 15 ccm Äther aus. Anstatt Äther 
kann man auch Petroläther vom Siedepunkt 650 verwenden, welcher 
aber gleichzeitig einen Gehalt an "Oxysäuren oe, z. B. in Leinölschmier· 
seifen, anzeigt. Die vollkommen klare, saure, wässerige Lösung Wird 
unten abgezogen, die Äther. bzw. Petrolätherlösung oben abgegossen 
und der Scheidetrichter zunächst mit Äther bzw. Petroläther, dann mit 
Wasser nachgespült. Man dunstet die gesammelten Äther- oder Petrol
äthermengen bei etwa 70° ab und trocknet das Fett, das aus Fettsäuren, 
Harzsäuren, Neutralfett und Unverseifbarem besteht, in einem gewogenen 
Kölbchen im WasMrtrockenschranke 2), beim Vorhandensein von Lein· 
ölsäuren im C02.strom; bei Gegenwart von Kokos. und Palmkernöl· 
Fettsäure darf die Trockentemperatur nicht höher als 55° sein. Die 
wässerige Lösung (Waschwasser) wird mit Phenolphthalein versetzt und 

, 

') Vgl. die Einheitsmethoden des Verbands der Seifenfabrikanten; Berlin. 
') G. Fendler, Zeitschr. f. angew. Chemie 1909, 22. 252. 540, führt die 

Fettsäuren in Alkalisalze über, um Verluste an flüchtIgeIl Fettsäuren beim 
Trocknen zu vermelden. . 
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mit Normallaugel) genau neutralisiert. Der Verbrauch, von 10 abge. 
zogen, gi~t das Gesamtalkali. Das erhaltene Gesamtfett löst man behufs 
näherer Untersuchung in Alkohol und bestimmt durch Neutralisieren 
mit Normallauge die Säurezahl und - bei Abwesenheit von Neutralfett 
- das mittlere Molekulargewich t der Fettsäuren. Ist Neu tral
fett zugegen, so läßt sich dieses in bekannter Weise durch Ausschütteln 
der entsprechend mit Wasser verdünnten, neutralen Lösung mit Petrol· 
äther abscheiden und durch Verseifung usw. schließlich auch noch 
vom Unverseifbaren trennen. 

Auf die Methode von Si m m Ic h ') zur Fettsäurenoostimmung sei verwiesen; 
ihre Ausführung erfordert einen besonderen Apparat. Beythien bezeichnet 
diese Methode als die genaueste für alle Seifen. 

Mit der Huggenbergsehen ') Bürette kann man den Fettgehalt, das ge
bundene Alkali und das Gesamtalkali gleichzeitig bestimmen. 

Die Besti mmung der Fettsäuren kann auch in folgender Weise 
ausgeführt werden. 

Man löst 5 g i-er in Stücke geschnittenen Seife in einer geräumigen 
Porzellanschale in 200 ccm Wasser und zersetzt mit 11m N.·Schwefelsäure 
unter Erwärmen die Seife. Hierauf läßt man erkalten, wobei die Fett
säuren erstarren. Bleiben sie jedoch flüssig, so kann dadurch abgeholfen 
werden, daß man eine genim gewogene, etwa gleich große Menge Pa. 
raffin oder Wachs usw. hinzufügt 1\l1d nochmals erhitzt. Nachdem die 
Fettsäuren durch mehrmaliges Waschen (s. Ausführung der Hehner· 
sehen Zahl S. 61) von Mineralsäure ganz frei sind, werden sie auf einem 
getrockneten und gewogenen Filter bei 102 0 getrocknet und dann ge. 
wogen. Die Menge des zugesetzten Paraffins usw. ist vom Resultat ab
zuziehen. 

Die Fettsäuren werden meist als Anhydride angegeben; 100 Teile 
Fettsäuren sind gleich 96,75 Fettsäureanhydrid. 

In Ton-Fettsäureseifen 4) (sog. Kriegsseifen) wird die Extraktion 
am besten im Soxhlet mit Äther ausgeführt, nachdem die Fettsäuren 
durch Kochen nach dem schwachen Ansäuern mit verdünnter Schwefel· 
säure erst aus der Tonmasse befreit sind. Die ganze Masse wird mit. 
Natriumsulfat versetzt, bis sie trocken ist und dann auf dem Wasserbad 
eingetrocknet, bevor sie extrahiert wird. 

3. Bestimmung des freien Alkalis. 
Bei Abwesenheit von Soda, Borax und "Wasserglas erwärmt man 

2 bis 4 g Seife mit 50 ecru etwa 55%igen Alkohols. Ein ungelöst geblie
bener Rückstand wird abfiltriert, mit 50 0/ oigem Alkohol ausgewaschen 
und, wenn er lufttrocken geworden ist, mit Wasser behandelt und fiir 
sich auf Alkalität geprüft. Die alkoholische Seifenlösung wird mit Phenol· 
phthalein versetzt. Tritt sofort starke Rötung ein, so liegt eine alkali· 
sche Seife vor und man bestimmt den Gehalt an freiem Alkali durch 
Titration mit Halbnormal- (auch Zehntelnormal-) salzsäure. Wenn 
dill Seife Soda. Borax oaf'r Wasserglas enthält, vllrwendpt man 

1) Man kann natürlich auch mit Halbnormalsäure und ·lauge arbeiten. 
') Zeitschr. f. U. N. 1911. 21. 37. 
t) Seifenfabrikant 1906". 26. 127; Zeitschr. f. U. N. 1907. 1~. 162. 
') Thieme, Seifensied.-Zeitg. 1916. 4!J. 859; Taschenkalender für die 

ÖI-, Fett-, Lack- und Firnisindustrie 1918. 
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nicht 55%igen, sondern absoluten Alkohol. In diesem Falle muß man 
häufig erwärmen, um Ausscheidungen hintanzuhalten. Besonders das 
Filtrieren wird dadurch umständlich und zeitraubend. Späth1 ) hat, 
um diese Übelstände zu vermeiden, vorgeschlagen, die getrocknete Seife 
in einem Wiegegläschen mit durchlöchertem Boden im Soxhletapparat 
mit absolutem Alkohol zu extrahieren. Im unlöslichen Rückstande 
sind alsdann die obigen alkalisch reagierenden Substanzen nach bekannten 
Methoden zu bestimmen, oder zu trennen, während das freie Alkali 
in die alkoholische Lösung übergeht. 

4. Bestimmung des kohlensauren Alkalis. 
Für die meisten Zwecke der Praxis macht es nichts aus, wenn letzteres 

als freies Alkali mitbestimmt und in Rechnung gesetzt wird. Bei Ab· 
wesenheit von Wasserglas und Boraten kann man den unter Ziffer 3 
erhaltenen Rückstand benutzen, indem man' ihn nach dem Auswaschen 
mit absolutem Alkohol in Wasser löst und mit 1/2 N.·Salzsäure und Me· 
thylorange titriert. In manchen Fällen, z. B. in der Seidenfärberei, 
kann dagegen eine Differenz von 0,05% Na2C03 vtm Bedeutung sein. 
Für solche Fälle empfiehlt Heermann 2 ) einenAnalysengang, auf welchen 
verwiesen werden muß. 

5. Bestimmung von Harzsäuren nach der von Holde und 
Marcusson 3) verbesserten Methode von Twitchell. 

6. Bestimmung von orga.nischen und anorganischen') 
Füll mi t teIn wie Stärke, Kasein, kohlensaurem Kalk, Wasserglas, Ton 
erfolgt in üblicher Weise in dem nach Ziffer 3 verbleibenden Rückstande. 
Nachweis von Kieselsäure (Wasserglas) kann auch direkt in der Asche 
der Seife ermittelt werden (siehe auch den allgemeinen Untersuchungs. 
gang S. 33). 

7: Bestimmung von Glyzerin siehe Abschnitt "Wein". Methode 
Zeisel und Fan to. Über das Azetin- und das Oxydationsverfahren 
siehe die Handbüchcr. 

8 .. Benzin, Petroleum, Terpentinöl werden durch Destil· 
lation im Wasserdampfstrom ermittelt. Ansäuern der Seifen lösung zur 
Verhinderung des Schäumens erforderlich. Vorlegen eines Meßzylinders 
zum Abmessen des Volumel's der auf dem wässerigen Destillate be· 
findlichen Kohlenwasserstoffe, die durch fraktion. Destillation, Fest· 
stellung der Refraktion usw. näher zu untersuchen sind. 

9. Alkohol bestimmt man durch Destillation einer Seifenlösung, 
aus der die abgeschiedenen Fettsäuren durch Abfiltriercn entfernt sind. 
Zum Abscheiden der Fettsäuren darf dic Lösung nur schwach erwärmt 
werden. Im Destillat Nachweis von Alkohol nach den im Abschnitt 
Branntwein angegebenen. Methoden. 

10. Zucker wird durch Polarisation vor und nach der Inversion 
oder auch quantitativ nach Allihn ermittelt. Die Ausfällung der Fett· 
Aäuren gelingt anl besten mit'einer 10%igen Chlorbariumlösung5). 

') Zeitsehr. f. angew. Chemie 1893. 6. 513; 1896. 9. 5. 
') Chern.·Zeitung 1904. 28. 53. 
') Zeitsehr. f. U. N. 1904. 7. öD. 
') VgI. auch J. Großfeld, Zeitschr. f. öHent!. ClIem. 1911. 360; 1919. 56. 
') F. Freyer, Österr. Chem.-Zeitg. 1900. 3. 25; Zeitschl'. t. U. N. 1900. 

3. 869. 
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H. Wasserstoffsuperoxyd bzw. Sauerstoff entwickelnde 
Stoffe. Zu ersteren gehören Perborate, Perkarbonate, Natriumsuper. 
oxyd, zu den letzteren Persulfate. Für erstere Gruppe dient folgender 
Nachweis: 2 g der Substanz werden mit 20 ccm Wasser sodann mit ver· 
dünnter Schwefelsäure und 1 ccrn Chloroform geschüttelt. 10 ccm der 
abfiltrierten Flüssigkeit werden mit 2-3 ccm Äther überschichtet und 
dann einige Tropfen stark verdünnter Kaliumbichromatlösung zugesetzt. 
Nach kräftigem Umschütteln färbt sich der Äther bei Anwesenheit 
von Superoxyd blau. Zur Ausführung der Titansäurereaktion gibt man 
einige Tropfen einer Auflösung von Titansäure in konzentrierter Schwefel
säure zu der beschriebenen sauren Ausgangslösung. Orangefärbung 
zeigt Superoxyd an. 

Für Persulfate (O-entwickler) wird die saure Lösung mit oxyd. 
freiem Ferroammoniumsulfat aufgekocht und nach dem Abkühlen mit 
Ferrozyankalium versetzt (Berlinerblaubildung .1)). 

Bezüglich quantitativer Methoden sei auf die Handbücher und den 
Taschenkalender für die ÖI-, Fett-, Lack. und Firnisindustrie 1918 
verwiesen. 

Beurteil ung: 
Gute Natronseifen sollen höchstens Spuren v{)n Alkali und nicht 

mehr als 0,5% kohlensaures Alkali enthalten, Medizinalseüen sollen 
gar kein freies Alkali enthalten. Für die pülizeiliche Kontrolle genügt 
es in der Regel, den in Alkohol unlöslichen Teil qualitativ und quanti
tativ auf schädliche Farben gemäß dem Farbengesetz vom 5. Juli 1887 
zu untersuchen. Im übrigen richten sich die Eigenschaften von Seifen 
nach deren Preis und nach den gestellten Forderungen. 

Einheitliche Bezeichnungen und Qualitätsbestimmungen bei öffentlichen 
Ausschreibungen von Seife sind folgende: 

1. Harte Seifen. 
a) Kernseife mit mindestens 60°'. 
b) Halbkernseife mit mindestens 46 0'0 
c) Kokosseife (Handseife) mit mindestenH 60 0'0 

2. Weiche Seifen. 
a) Naturkernseife 
b) Glatte Seife, grün, gelb oder braun 
e) Hellgelbe, sogenannte Silberseife 

3. Harzseifen. 

} Fettsäuregehalt 

} 
mit mindestens 
40 % Fettsäure· 

Gehalt 

Bezüglich dieser Seifen wird im allgemeinen ein Harzzusatz von höchstens 
20 0'0 gestattet. 

Die gelieferten harten Seifen dürfen kein freies Alkali in merklicher' Mengo 
enthalten. 

SalzabgabenbQfre!ungsordnung. (Zentralbl. für das Deutschc Reich 
1913, S. 420 (s. auch S. 832.) Anweisung für die Prüfung und Verwendung 

der zur Vergällung: von Salz bestimmten Stoffe. 
(Anlage 2.) 2) 

Chemische Untersuchung von Seifenpulver. 
Zur Prüfung von Seifenpulver auf Verfälschungen ist eine stets frisch 

zuzubereitende Probeflüssigkeit aus gleichen RaumteUen 85°'.igen Alkohols 
und konzentrierter Essigsäure durch Mischen herzustellen. 

') Vgl. auch Lenz und Rich ter. Zeitschr. f. analyt. ehem. 1911. 60. 537 
') Zeltsehr. f. U. N. (Ges. u. Verord.) 1913. 5. ~43. 
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Von dem zu untersuchenden Pulver, bringt man ungefähr 1 rt in ein 
Probel'ohr, gießt von der Probeflüssigkeit ungefähr 10 ccm darauf und erwärmt 
die Flüssigkeit bis eben zum Kochen. Reines Seifenpulver gibt hierbei eine fast 
klare Lösung; fremde der Seife beigesetzte Bestandteile setzen sich zu. Boden. 
Man läßt die Trübungen sich vollko=en absetzen, gießt sodann die klar' 
gewordene Flüssigkeit vom Bodensatz ab lInd setzt 20 ccm Wasser hinzu .. Die 
Fettsäuren der Seife scheiden sich alsbald an der Oberfläche als. ölige Masse 
ab. Bei sogenanntem mineralischen Seifenpulver, Talk usw., tritt letztere 
Erscheinung nicht ein. 

Dabei ist zu bemerken, daß auch etwa vorkommende Beimischungen 
von kohlensauren Alkalien (Soda), sowie von kohlensauren Erden (Kreide, 
Magnesia) sich in dem Gemisch von Alkohol und Essigsäure vollständig auf· 
lösen. Sind derartige Beimengungen vorhanden, so tritt beim übergießen 
mit dem Säuregemisch ein starkes oder doch deutlich wahrnehmbares Auf
brausen von Kohlensäure ein. Bei unvermischtem Seifenpulver findet nur eine 
sehr geringe Entwickelung von Kohlensäure in einzelnen Bläschen statt, welche 
Erscheinung mit der aufbrausenden Entwickelung der Kohlensäure bei absicht
lichen Zusätzen sehr verschieden ist. 

Zur Ermittelung des Wassergehaltes werden 10- g SiMe in einem Becher
glase von etwa 200 ccm Raumgehalt, nachdem es zusa=en mit etwa 20 g 
geglühtem Sand und einem Glasstäbchen gewogen worden ist, mit 25 ccm Brannt· 
,vein von nicht weniger als 98 Gewichtsprozent übergoSllen, unter zeitweiligem 
Umrühren 2 Stunden lang auf dem Wasserbade erwärmt und nach dem Erkalten 
gewogen. Die Gewichtsabnahme soll 2 g nicht überschreiten. 

Trane, ltlineral-, Harz- und Teeröle 1). 

1. Trane 
sind nichttrocknende Öle und geben kein Elaidil). (siehe S. 68). Sie sind 
an ihrem eigentümlichen (Klupanodonsäure) Geruch uJjd Geschmack 
leicht zu erkennen. Die Farbe ist je nach Herkunft (Robben-, Walfisch
Dorschlebertran) gelb bis dunkelbraun. - Beim Kochen mit NaOH 
werden sie braun oder rotbraun. Sehr charakteristisch ist die Reaktion 
mit Phosphorsäure. 5 Volumina Öl werden mit I Volumen sirupöser 
Phosphorsäure erwärmt: Sämtliche Trane geben, wenn sie auch ver
fälscht sind, intensivrote, braunrote bis braunschwarze Färbungen. 

Dorschlcbertran enthält 0,02 bis 0,03% Jod und bis 2,7 % un
verseifbare Stoffe, freie Fettsäuren 3,8 bis 28 % , Mit Salpetersäure 
(s = 1,50) tritt an der Berührungsstelle von Öl und Säure rote, beim 
Umrühren feurig rosenrote Färbung ein, welche naeh kurzer Zeit zitronen
gelb wird. Die Verseifungs- und Jodzahl gibt bei Tranen wenig Aufschluß. 

FI üssi ge Wachse (aus SeetiereIl stammend) sind nichttrocknelId, 
geben kein Elaidin und sind nur zum Teil verseifbar. Das Unverseif
bare beträgt etwa 40 % und ist eine feste Masse (Unterscheidung von 
Gemischen aus fetten· Ölen und Mim;ralölen!). 

2. Mineralöle 2) 
sind Dest.illationsprodukte des Rohpetroleullls etwa zwischen 100 und 
2;')0° siedend, h~ bell ein sprzifisches Gewicht von etwa 0,800 bis 0,880, 

') Post, Chern. techno Analyse von B. Neumanll, 1907; Chern. Techn. 
Untersuchungsmethoden von Lunge-Berl, 1910; Holde, Die Untersuchung 
der Kohlbnwasserstofföle und Fette 1918, Springer, Berlin. In diesen Werken 
findet sich auch die Beschreibung der für die Untersuchung in Betracht kommen
den, z. T. vereinbarten Apparate. 

') Das hierzu zu rechnende "Leuchtpetroleum" siehe S. 484 im Abschnitt 
.. Gebrauchsgegenstände". 
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sind unverseifbar und zeigen in der Regel Fluoreszenz, jedoch ein wenig 
sicheres Kennzeichen. _ Die Fluoreszenz kann durch einen Nitronaph
talinzusatz verdeckt sein. Durch Ausziehen mit Alkohol und Eindampfen 
des Extraktionsmittels erhält man das Nitronaphtalin als gelbe Nadeln; 
als Entscheinungsstoffe werden außerdem Nitrobenzol und Anilinfarb
stoffe angewendet. Die genannten Nitroverbindungen färben sich nach 
kurzem Kochen mit alkoholischer Kalilauge (etwa Doppeltnormaler) blut
bis violettrot. Die Mineralöle verhaltei1 sich bei der Polaris8,tion indif
ferent. Die Jodzahl ist selten höher als 14. Opt. Drehungsvermögen 
= 0 bis + 3,1°. Mineralöle dienen als Gas-, Putz-, Transformatoren-, 
Treib-, Heiz-, Schmier- und Fußboden- (staubbindende) Öle und haben 
als solche besonderen Liefcrungsbedingungen zu entsprechen. Bezüglich 
Sclunieröle siehe den nachfolgenden Abschnitt Schmiermittel. Im hygieni
schen Interesse sind Zusätze von Teeröl zu Putzölen wegen ihres Ge
haltes an Kreosot (hautl'eizendl'rn Rtoffen) unzulä~sig. Naehweis siehe 
Ziffer 4. 

3. Harzöle 
werden bei der Destillation des Fichtenharzes gewonnen. 

Das spezifische Gewicht der Harzöle liegt in der Reg('l zwischen 
0,97 bis 1,00. 

Nachweis: 
a) Durch die Polarisation. 
Harzöle drehen rechts; das Harzöl muß zur Polarisation mit einem 

optisch inaktiven Lösungsmittel, z. B. Äther, zuvor verdünnt werden. 
Spez. Drehung [a]D = + 30 bis 50°, bei entsäuerten Harzölen 

weniger, etwa + 23°. 
Fette Öle des Tier- und Pflanzenreiches mit Ausnahme gewisser 

seltener ausländischer Sortcn (s. Abschnitt :tIlargarhw) ± 1°. 
]1'ormel zur B1'r1'chnllng d1'r spez. Drehung [a]D: 

100. a 
[all) = T.d 

[a]n spezifische Drehung, 
a abgelesener Ablenkungswinkl'l, 
I = Rohrlänge in dm, 

d = spezifisches Gewicht der untersuchten Flüssigkeit, 
Vcrsuchstemperatur und Art der Lösungsmittel sind stets an

zugeben. 
b) Die Jodzahl der Harzöle ist zwischen 43 und 48; bei Leinöl-

firnis beträgt sie in der Regel 150-172. 
c) Farbenreaktionen. 
Reaktion von Morawski-Storch-Liebermann. 
Je 1 ccm Öl und Essigsäureanhydrid werden kräftig geschüttelt, 

nach einigem Stehen das letztere abgezogen und mit einem Tropfen 
Schwefel~äure (8 = 1,53) versetzt. Harzöl zeigt sich durch violett rote 
Färbung an. - (Gute Probe, namentlich bei Mischungen von Harz- und 
Mineralölen. ) 
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Sind fette Öle 1) mit Harzöl vermischt, so nehmen erstere bei der 
Storchschen Reaktion wohl verschiedene Färbungen an, verhindern 
jedoch dadurch nur selten die Erkennung von Harzöl. 

Reaktion nach Renard. 
Beim Vermischen von 10 bis 12 Tropfen Harzöl mit 1 Tropfen 

wasserfreiem Zinnchlorid (-bromid nach Allen) tritt prachtvolle Violett· 
färbung auf. 

Reaktion nach Holde. 
Beim Schütteln gleicher Vol. Öl und Schwefelsäure (8 = 1,6) 

entsteht Rotfärbung der sich absetzenden Säure. 
Mit Azeton ist Harzöl in jedem Verhältnis mi8chbar. Mineralöl 

gebraucht das Mehrfache seines Volumens zur Lösung. 
Weitere Methoden, insbesondere auch zum quantitativen Nach

weis siehe Literatur. 

4. Teeröle 
haben ein spezifisches Gewicht von über 1,010 und sind unverseifbar. 

Mischungen von Teeröl mit Mineralöl kann man durch die leb
hafte Reaktion entdecken, die eintritt, wenn man das Ölgemisch mit 
Salpetersäure (1,45 spez. Gewicht) vermischt. Reines Mineralöl erwärmt 
sich nur schwach; teerhaltiges sehr stark. Teeröle sind in Alkohol 
löslich, riechen kreosotartig und werden durch konzentrierte Schwefel
säure zu wasserlöslichen Verbindungen. 

Schmiermittel 2). 

1. Flüssige. 
Diese können pflanzliche, tierische oder Mineralöle sein (letztere 

in der Hauptsache). 
Ihre Untersuchung erstreckt sich neben dcr Prüfung auf" Farbe, 

Konsistenz, Geruch, Trübungen usw.: 
a) auf Reinheitsgrad (Verfälschungsnachweis): 

a) Wasser; die Bestimmung geschieht nach Holde oder Mar
cusson (nach letzteren b. wasserreichen Ölen). 

p) Mechanische Verunreinigungen; durch Abfiltrieren, Trocknen, 
Auswaschen mit. einem Lösungsmittel und Wägen zu be
stimmen. 

/,) Gehalt an freien Mineralsäuren u. freiem Alkali. 
Man schüttelt im Scheidetrichter 100 g des Öles mit dem 

doppelten Volumen heißen Wassers wiederholt aus, läßt 
absitzen, ermittelt die Säure qualitativ und titriert dann mit 
1/2, 1/4. oder 1/10 Normalalkali mit Methylorange oder Phenol
phthalein als Indikator. Der ermittelte Gehalt wird entweder 
in Proz. Ölsäm:e oder als Säurezahl angegeben. 

') Die Gegenwart von Mineral- und Harzölen oder auch von Teerölen 
(seltener) in fetten Ölen ist meistens schon durch den Geruch urrd insbesondere 
durch deren Unverseifbarkeit zu erkennen. 

') Literatur wie S. 492. 
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Säurezahl = mg KOH, welche zur Neutralisation von 1 g 
Öl erforderlich sind. Säl1rezahl 14 = 7,05% Ölsäure. 

Öle, welche weniger als 0,07% freie Säure, berechnet als 
Ölsäure, enthalten, gelten als säurefrei. 

n 
Freies Alkali wird direkt durch Titration mit 10 -HOl 

mit Phenolphthalein in benzol-alkoholischer Lösung bei 
hellen Ölen, im alkoholischen Auszug bei dunklen Ölen 
bestimmt. 

Organische Säuren können von harzartigenKörpern 
und Naphtenkarbonsäuren herrühren. Man titriert das Öl 
direkt und bezieht den Säuregehalt auf Prozente Ölsäure oder 
auf Säurezahl. Indikator: Phenolphthalein, je nach Farbe der 
Öle und Alkaliblau 6b von Höchst (mit Säure blau, mit 
Alkali rot). Künstlich gefärbte Öle bedürfen einer besonderen 
Behandlung, auf die verwiesen werden muß. 

Il) Ermittlung eines Gehalts an Seife (Alkali, Ammoniak 
oder Tonerde.) 

Mit Seife werden manche Mineralöle verdickt. Die An
wesenheit von Seife macht sich durch die beim Schütteln 
mit Wasser entstehenden, auf Zusatz von Mineralsäure 
wieder verschwindenden Emulsionen bemerkbar. Erheb
liche Mengen von Seifen scheiden sich beim Lösen der Öle 
in Benzin aus. Quantitative Bestimmung siehe Holde, l. c. 

e) Bestimmung der unverseifbaren Substanz l ) siehe 
S. 63 oder der verseifbaren Substanz (fetten Öle) 
siehe Verseifungszahl S. 60. Die zur freien Säure etwa 
verbrauchten mg KOH sind bei der Verseifungszahl in Ab
rechnung zu bringen. - Zur Berechnung eines Zusatzes an 
fettem Öl in ""Mineralöl kann man die Verseifungszahl 185 
als mittleren Wert für fette Öle, für mineralische die Ver
seifungszahl ° annehmen. 100/0 fettes Öl würde sich also 
durch die Verseifungszahl 18,5 anzeigen. Die Art der einem 
Schmier öl etwa zugesetzten fremden Öle läßt sich durch 
die unter Fetten und Ölen (S. 68) und unter Teer-, Harz
und Mineralöl angegebenen Reaktionen, bei Harzölen auch auf 
polarimetrischem Wege ermitteln. 

~) Prüfung auf freies alkohollösliches Harz (Kolophonium) 
kommt fast nur für Mineralöl in Betracht, wenn freie Säure 
gefunden worden ist. 8 bis 10 ccm Öl werden in einem Rea
genzglas mit dem gleichen Volumen Alkohol von 70% heiß 
durchgeschüttelt und dann mit Wasser abgekühlt. Nach 
Trennung der alkoholischen und der Ölschicht wird die erstere 
möglichst quantitativ in eine mit Glasstab gewogene Glas
schale filtriert, die Flüssigkeit eingedampft und gewogen_ 
Ob der Rückstand Kolophonium ist, wird mit der S tor c h • 
Lie bermann-Morawskischen (s. S. 493) Reaktion geprüft: 

-----
') Identität der unverseifbaren Bestandteile siehe Hol d e 1. o. 
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Auflösen des Rückstandes in I ccm Essigsäureanhydrid 
und Zusatz von I Tropfen -konzentrierter Schwefelsäure 
(S = 1,53) erzeugt Violettfärbung. Mit alkoholischer Natron. 
lauge bildet sich Harzseife, aus deren wässerigen Lösung sich 
mit Mineralsäure klebrige.. Harzteile abscheiden. 

Die Harze von dunklem Mineralöle sind Pech. und As
phaltharze. Man schüttelt etwa 1/2 ccm Öl in einem Reagenz. 
glas mit Petroleum benzin (von höchstens 35° Siedepunkt) 
und läßt die Lösung absitzen (etwa I Tag). Die ausfallen· 
den dunklen Flocken trocknet man auf einem Filter (asphalt. 
artiges Aussehen), sie sind frisch gefällt in Benzol löslich 
(charakteristisch für Asphalt). 

b) auf ihre Brauchbarkeit als Schmiermittel. 
a) Bestimmung der Zähigkeit (Viskosität) mit Englers 

Viskosimeter. Der Apparat gestattet eine Ordnung der 
Öle nach ihrer Zähflüssigkeit durch Ermittlung ihrer Aus
flußzeiten aus einem engen Röhrchen unter gleichen Fluß
bedingungen, d. h. gleicher Anfangsdruckhöhe und Tem
peratur. Als "Zähflüssigkeit" (Englergrad) wird der 
Quotient aus Ausflußzeit von 200 ccm Öl bei der Versuchs
wärme und der Ausflußzeit von 200 ccm Wasser bei 20° C 
bezeichnet. 

Mechanische Prüfung mit der Ölprobiermaschille von 
A. Martensj Prüfungen mit dem Kälte- und dem Ver
dampfungsprober nach Holde; ausführliche Beschrei
bungen derselben, sowic ihre Handh:tbung finden sich in 
den Handbüchern. 

ß) Die Bestimmung des spezifischen Gewichts geschieht am 
besten mit den von der Normalaichungskommission ge
aichten Öl-Aräometern, für schwere I\ßneralöle aber mittl'ls 
eines Pyknometers. 

r) Bestimmung der Verdampfbarkeit (flüchtiger Öle). 
Diese wird ausgeführt durch 24 Stunden langes Erwärmen 

einer bestimmten Menge Öls in einem Luftbad bei derjenigen 
Temperatur, welcher das Öl beim Gebrauch ausgesetzt werden 
soll; nach dem Erkalten wird gewogen. Gefundene Ver
dampfung = Verdampfungsmenge. 

Die fetten Öle geben bei diesen. Temperaturen gewöhnlich 
nichts ab, während Mineralöle (je nach vorangegangener 
guter oder schlechter Reinigung usw.) flüchtige Beimen
gungen abgeben. Solche Schmieröle sind schon der Feuer
gefährlichkeit halber unbrauchbar. 

6) Bestimmung des Flammungspunktes. 
1. im Pensky-Martensschen Apparat. Genauere Be

schreibung siehe Holde (Le.); 
2. im A belschen Petroleumprüfer, wenn die Schmieröle 

niedrig siedende Produkte enthalten .(s. S. 484). 
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3. Einfacher wird der Flammungspunkt durch Erhitzen 
einer Portion Öl im offenen TiegeP), in welchen ein 
Thermometer hineingehängt wird, bestimmt, indem man 
die Temperatur abliest, bei welcher sich zünd bare Dämpfe 
entwickeln. Der Fla.mmungspunkt von Zylinderölen 
soll nach Allen nicht unter 200 0 C liegen. 

4. Unter Umständen muß noch bestimmt werden: das 
Erstarrungsvermögen und die Refraktion des Schmier
mittels; doch muß hierfür auf die Handbücher ver
wiesen werden. 

e) Das Angriffsvermögen auf Metalle und Zement wird 
im Autoklaven bestimmt. 

2. Konsist.en te. 

(Tokotefett, Kompoundfette, I\.ammradschmiere usw.) 
Die Zusammensetzung, wie auch die Konsistenz dieser Fette ist 

eine sehr wechselnde. 
Die Untersuchung hat sich zu erstrecken auf: 

,Schmelzpunkt, Öl, Seife, Wasser (nach Marcusson), Säure, 
Glyzerin, Beschwerungsmittel wie Kalk, BaS04 usw., Verunreinigungen 
anderer Art, freies Alkali und auf die unter 1 a (a-~) aufgeführten Be
stimmungen, auf Brauchbarkeit als Schmiermittel durch Bestimmung 
des Tropfpunktes und anf die Prüfung mit Kisslings Konsistenzmesser. 

Gespinste. 
Haare, Wolle, Seide, Baumwolle, Flachs, Jute, Hanf, Rami~ usw. 
Von untergeordneter Bedeutung sind anorganische Faserroh

materialien wie Asbest; sie unterscheiden sich von den organischen 
durch ihre Nichtveraschbarkeit. 

Die Untersuchung ist hauIltsächlich eine mikroskopische. 
Ob pflanzliche oder tierische Fasern vorliegen, gibt sich in folgender 
Weise zu erkennen. (NB. Die Fasern sind zuvor zu reinigen, siehe unten.) 

l. Pflanzliche Fasern brennen mit anhaltender Flamme; schmelzen 
nicht; Geruch nach Papier; werden in einer Mischung von Eisenchlorid 
und Ferrizyankalium blau. In einer mit H 2SO, versetzten alkoholischen 
200J0igen Lösung von a-Naphtol lösen sich pflanzliche Fasern mit tief
violetter Farbe auf (Seide gelb). 

2. Tierische Fasern erlöschen rasch (versengen); Geruch nach ver
brannten Haaren; Wolle und Seide werden von Pikrinsäure direkt ge
färbt, Baumwolle und andere Pflanzenfasern nicht. 

Das Verhalten der Fasern gegen chemische Reagenzien ist in der 
nachfolgenden Übersicht (nach Leh mann) 2) zusammengestellt: 

') Marcusson hat einen Apparat hergestellt, um auf diese Weise Eisen· 
bahnwagenö!e zu prüfen, einen anderen zur Best!=ung des Flammpunkte!:! 
von Maschinen- und Zyllnderölen. 

') Die Methoden der praktischen HYlriene. 1890. Wiesbaden. 

BuJard-Baier, Hilfsbueh, 4. Auf!. 32 
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Reagenzienl Wolle Seide !Baumwollel FlachS' Hanf Jute 

Kochende etwas leicht UIlgelöst ungelöst UIlgelöst ungelöst 
Kalilauge schwer löslich 

löslich 

Kupfer- quillt un- leicht lös- Quellung Quellung Quellung 
oxyd- langsam verändert lich unter ohne ohne ohne 

ammoniak blasigem Lösung Lösung Lösung 
Aufquellen 

Anilin- un- un- un- funverän- ~Ul.rk gelb sta,rk gelb 
sulfat verändert verändert verändert lert oder 

blaßgclb 

Molischs fehlt fehlt purpur- purpur- purpur- purpur-
Reagens violett violett violett violett 

(konz. SO. 
u. Thymol) 

Auf den Gang zur chemischen Trennung der Faserstoffe usw. 
von Pinchon (siehe die Handbücher) sei hier verwiesen. Amtliche An
weisung zum Nachweis von Baumwolle in Wolle siehe nachstehend: 

, Ausschlaggebend ist stets die mikroskopische Prüfung. Über das 
mikroskopische Verhalten der Fasern, Gespinste und Stoffe muß auf 
die Handbücher verwiesen werden. Man verschaffe sich zum Vergleich 
reine Gespinstfasern. 

Aus Gespinsten und Geweben müssen die Fasern (Ketten -und 
Schußfäden) möglichst unverletzt isoliert werden. Auf denselben haf· 
tende' Substanzen der Appretur, Schlichte, Farben usw. extrahiert 
man mit den entsprechenden Lösungsmitteln (Äther, Alkohol, Wasser, 
Säuren u. dgl.). Appreturmittel sind unlösliche Mineralstoffe wie die 
Sulfate von Ca, Ba, Pb; die Karbonate und Chloride von :Mg und Ba; 
ferner Ton, Talkum usw.; von organischen Stofft'n: Harze, Dextrin, 
Leimsubstanzen, Fette. 

In der Regel genügt eine einfache Bestimmung [ohne Berück. 
sichtigung der Art des Beschwerungs.(Appretur. )mittels] der Asche; 
der in Wasser und der in Alkohol (80%) löslichen Substanzen., Die 
Bestimmung der Feuchtigkeit der Gespinste und Gewebe erfolgt wie 
üblich bei 105° C. 

Betreffs Verwendung gesundheitsschädlicher Farben siehe das 
Gesetz vom 5. Juli 1887 und die Anweisung zur Untersuchung in den 
Ausführungsbestimmungen S. 693 und 

Kunstwolle (Shoddywolle) ist ein Gemisch von ungebrauchter 
Wolle (Wollfasern) mit mehr oder weniger bereits verarbeiteten 
Fasern. 

Kunstseide wird aus Nitrozellulose, aus in Kupferoxydammoniak 
gelöster Zellulose, aus Zelluloseazetat, aus Gelatine u. a. Stoffen herge· 
stellt. Über die Unterscheidung von Seide und der verschiedenen Kunst· 
seidearten siehe Beythien Handbuch 1917. S. 988-90. 
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Amtlichc Anleitung 1) 
zur Bestimmung des Baumwollcngehalts im Wollengarn. 

In einem 1 Liter fassenden Becherglas übergießt man 5 g Wollengarn 
mit 200 ccm 10 '/,iger Natronlauge, bringt sodann die Flüssigkeit über einer 
kleinen Flamme langsam (in etwa 20 Minuten) zum Sieden und erhält dieselbe 
während weiterer 15 Minuten in einem gelinden Sieden. In dieser Zeit wird die 
Wolle vollständig aufgelöst. 

Bei appretierten Wollengarnen hat der Behandlung mit Natronlauge 
eine solche mit 3 '/.iger Salzsäure voranzugehen; hierauf ist die zu unter
suchende Probe so lange mit heißem 'Vasser auszuwaschen, bis empfindliches 
Lackmuspapier nicht mehr gerötet wird. 

Nach der Auflösung der Wolle filtriert man die Flüssigkeit durch einen" 
Goochschen Tiegel mit Asbesteinlage, trocknet bei gelinder Wärme und läßt 
die hygroskopische Masse vor dem Wägen noch einige Zeit an der Luft stehen. 

Die Gewichtszunahme gibt die Menge der vorhandenen Baumwolle an. 

ZÜDdwaren. 
Anwl'isung für die chemische Untersuchung von Zünd
warcn 2) auf einen Gehalt an weißem odpr gclbcm Ph-osphol'. 

1. Vorbemerkung. 
Die nachstehenden Untersuchungsvorschriften finden Anwendung bei 

der Prüfung 
1. von rotem und von hellrotem Phosphor, sowie von Phosphor-, nament

lich Schwefelphosphorverbindungen, welche zur Bereitung von Zünd
massen Verwendung finden, 

2. von Zündmassen, 
3. von Zündhölzern, sowie sonstigen Zündwaren. 
Von diesen sind Zündmassen, Zündhölzer und sonstige Zündwaren stets 

nach dem nachstehend unter III angegebenen Verfahren und bei positivem Aus
fall weiter nach Verfahren IV zu untersuchen. 

Roter Phosphor ist nur nach Verfahren III zu prüfen. Bei der Untersuch
ung von Schwefelphosphorverbindungen und hellrotem Phosphor findet das 
Vprfahren III keine Anwendung. 

II. lIerrichtullg der Probe zur Untersuchung. 
Der zu pl'üfenue Stoff wird zunächst, soweit es notwendig ist, im Exsik

kator so lange getrocknet, bis eine Probe sich mit Benzol gut benetzt, und darauf, 
soweit die Explosionsgefährlichkeit dies zuläßt, möglichst zerkleinert. Bei 
Zündhölzern ist ein Trocknen im Exsikkator in der Regel nicht erforderlich; 
es wird hier die Zündmasse vorsichtig mit einem Messer abgeschabt. Läßt 
die leichte Entzündlichkeit der Zündmasse eine derartige Ablösung nicht zu, 
so werden die Zündköpfe möglichst kurz abgeschnitten. Die also vorbereitete 
Masse wird hierauf in einem mit einem Rückflußkühler verbundenen Kolben auf 

') Bundesratsbeschluß vom 30. Januar 1896, Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 6. l!'ebruar 1896, Zentralb!. f. d. Deutsche Reich 1896, Nr. 7. 

I) Nach dem Inkrafttreten des "Weißphosphorverbotes ist auch der 
Handel mit Zündhölzern zu kontrollieren. Hierbei handelt es Sich um den 
Nachweis von gelbem (weißem) Phosphor in den Zündholzköpfen. Bei den 
scharfen Methoden zum Phosphornachweis (siehe forensischer Tell, S. 525) 
käme z. B. auch der spurenweise Gehalt des amorphen Phosphors an gelbem 
Phosphor zum Nachweis, was nicht erwünscht ist, da man nur gröbere Bei
mengungen dem Nachweis unterwerfen will, die Verunreinigung des roten mit 
gelbem Phosphor aber außer Betracht bleiben soll. Die nachstehende amtliche 
Anweisung ist im Kaiser!. Gesundheitsamte eigens ausgearbeitet worden, und 
man hat sich genau an die Vorschrift zu halten. Das Gesetz siehe S. 833. 

VergI. auch Zündmittel im Muspratt Bd. X (Bearbeiter: Bujard) und 
Bulard, Zündwaren, Sammlung Göschen 1910. 

32* 
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kochendem Wasserbade eine halbe Stunde lang mit Benzol 1m Sieden erhalten, 
und zwar werden hierzu von Phosphor und Phosphorverbindungen je 3 g und Je 
150 ccm Benzol, von Zündmassen 3 g und 15 cem Benzol, von Zündhölzern 
entweder 3 goder abgeschabten ZÜlldmasse oder 200 Zündholzköpfe mit 15 ccm 
Benzol angewendet. Die gewonnene Benzollösung, welche den etwa. vorhandenen 
weißen oder gelben Phosphor enthält, wird nach dem Erka.lten durch ein Falten
filter filtriert und dient zu den na.chstehenden. Prüfungen. 

IH. Prüfung mittels-a.mmoniakalischer Silbernitratlösung. 

1 ccm der Benzollösung wird zu 1 ccm einer ammoniakalischen Silber
nitratlösung gegeben, welche durch Auflösen von 1,7 g Silbernitrat in 100 ccm 
einer Ammoniakflüssigkeit vom spez. Gewicht 0,992 erhalten worden ist. 

Tritt nach kräftigem Durchschütteln der beiden Lösungen und Absitzen
lassen keine Änderung oder nur .eine rein gelbe Färbung der wässerigen Schicht 
auf, so ist die Abwesenheit von weißem oder gelbem PhosphQr anzunehmen. 
Die Beurteilung der Färbung hat sofort nach dem Durchschütteln und Absetzeu 
der Flüssigkeiten und nicht erst nach längerem Stehen zu erfoigen. 

Tritt dagegen nach dem Durchschütteln der l!'lüssigkeiten alsbald eine 
rötliche oder braune Färbung oder eine schwarze oder schwarzbraune Fällung 
in der wässerigen Schicht ein, so können diese sowohl von weißem oder gelbem 
Phosphor, als auch von hellrotem Phosphor oder von Schwefelphosphorver
bindungen herrühren. Handelt es sich um die Untersuchung von rotem Phosphor, 
so ist bei dem vorstehend angegebenen Ausfall der Reaktion die Anwesenheit 
von weißem oder gelbem Phosphor nachgewiesen, und es beda.rf einer weiteren 
Prüfung nicht mehr. 

In allen anderen Fällen ist mit dem Rest der Benzollösung wie folgt 
zu verfahren. 

IV. Prüfung auf Anwesenheit von weißem oder gelbem Phosphor 
mittels der Leuchtprobe. 

Ein Streifen von Filtrierpapier von 10 cm Länge und 3 cm Breite wird 
durch Eintauchen in die Benzollösung mit dieser getränkt. Nach dem Ab
tropfen der überschüssigen Lösung, welche zu sammeln und aufzubewahren 
1st, wird der Streifen mittels eines Drahthak':ms an einem Korke befestigt, der 
seinerseits in das obere Ende eines Glasrohrs von 50 cm Länge und 4,5 cm Durch
messer eingesetzt wird. Dieses wird mittels einer Klammer in senkrechter Lage 
gehalten und ragt mit seinem unteren offenen Ende ungefähr 3 cm tief in den etwa 
10 cm weiten Innenraum eines Viktor-Meyerschen Heizapparates hinein. 
In den Kork am oberen Ende des Glasrohrs ist ein Thermometer so eingesetzt, 
daß seine QueckSilberkugel etwa 20 cm vom unteren Ende des Glasrohrs ent
fernt ist. Der Heizapparat wird mit Wasser als Siedeflüssigkeit beschickt und 
das 'Wasser mittels eines Bunsen- oder Spiritusbrenners zum Sieden erhitzt, 
der dureh einen Mantel aus Schwarzblech so umschlossen ist, daß möglichst 
wenig Licht nach außen dringen kann. Eine zylindrische Hülse aus dünnem 
Schwarzblech, welche den Heizapparat nebst Brenner umgibt, sowie eine schirm
artige Hülle gleichfalls aus dünnem Schwarzblech, welche auf die erstgenannte 
Hülse aufgesetzt wird, dienen zum Abblenden der seitlichen und nach oben 
gerichteten Strahlen der Flamme (vgl. die Zeichnung). 

Beim Aufsetzen des Korkes auf das Glasrohr ist darauf zu achten, daß 
weder der mit der Benzollösung getränkte Papierstreifen die Glaswandung 
berührt, noch daß diese von der Benzollösung benetzt wird. Damit die notwendige 
Luftbewegung in dem Glasrohr stattfinden kann, ist der Kork, der zum Fest
halten des Thermometers und des Papierstreifens dient, mit vier seitlichen 
Einschnitten zu versehen. Die Temperatur des Luftstromes in dem Glasrohr 
soll während des Versuchs 45-50· betragen. Diese wird in der Weise erzielt 
und geregelt, daß man das Glasrohr mehr oder weniger tief in den Innenraum 
des Heizapparates hincinragen läßt. In keinem Falle darf die Temperatur 
im Glasrohre über 55· steigen. Die Untersuchung ist in einem Raume auszu
führen, der vollkommen verdunkelt werden kann, und es ist darauf zu a,chten, 
daß weder von außen, noch von der Flamme des Brenners aus ein Lichtschimmer 
in das Auge des Beobachters gelangen kann. Ferner ist es nötig, das Auge- vor 
Beginn der Untersuchung durch einiges Verweilen in dem verdunkelten Raume 
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an die Dunkelheit zu gewöhnen, da sonst die Leuchterscheinungen nicht mit 
der erforderlichen Sicherheit wahrgenommen werden. Die vor der eigentlichen 
Beobachtung notwendigen Handgriffe werden am besten bei einer schwachen. 
nach der Seite des Beobachters hin abgeblendeten künstlichen Beleuchtung 
ausgeführt. Auf die Einhaltung dieser Maßregeln ist besonderer Wert zu legen. 
Vor Ausführung der Untersuchung selbst ist der Apparat durch einen Vorver
such mittels einer BenzOllösung, welche in 10 ccm 1 mg weißen Phosphor ent-

11 

Fig. 4. 

hält, auf seine Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit zu prüfen; hierbei ist nament
lich darauf zu achten, daß die Temperatur des Luftstroms in dem Glasrohre 
die angegebenen Grenzen nicht übersteigt. 

Nach sorgfältiger Reinigung des Apparates wird nunmehr zur eigent
lichen Prüfung geschritten. 

Tritt bei dieser nach etwa 2-3 Minuten ein Leuchten des Papierstreifens 
.ein. so ist die Anwesenheit von weißem oder gelbem Phosphor nachgewiesen. 
Die Leuchterscheinung selbst beginnt meist mit einem schwachen Leuchten 
-des Papierstreifens an seinem unteren und oberen Ende und verbreitet sich 
nach der Mitte zu. Sind größere Mengen Phosphor - entsprechend etwa 1 mg 
Phosphor in 10 ccm Benzol oder mehr - zugegen. so nimmt das Leuchten an 
Stärke zu. und nach kurzer Zeit beginnen charakteristische Leuchtwolken 
von dem Streifllll aUB in dem GJasrohr emporzusteigen. Bisweilen erscheinen 
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auch auf dem Papierstreifen, von unten und oben, oder von den Rändern be' 
ginnend, und nach der Mitte zu fortschreitend, schlangenförnrlg gewundene 
Leuchtlinien, und erst später kommt es auf kürzere Zeit zu einer flächenförnrlgen 
Lichterscheinung auf dem Papierstreifen. Das Auftreten der Leuchtwolken 
ist in diesem Falle auch etwas später, aber sonst in der g1eichen Welse zu be' 
obachten. 

Tritt nach 2-3 Minuten einc Leuchterscheinung nicht auf, BO Ist der 
Versuch noch 2-3 Minuten fortzusetzen; erst nach Ablauf dieser Beobachtungs' 
dauer darf beim Ausbleiben der Leuchterscheinung auf Abwesenheit von weißem 
oder gelbem Phosphor geschlossen werden. Nach Beendigung des Versuchs 
1st jedesmal festzustellen, ob die Temperatur nicht über 55° gestiegen ist; 
bejahendenfalls ist, wenn die Leuchterseheinung eintrat, der Versuch zu wieder· 
holen. Ebenso ist zu verfahren, wenn das Ergebnis des Versuchs zweifelhaft war, 
sei es, daß die Leuchterseheinung undeutlich war, sei es, daß sie zu spät eintrat. 

V. Prüfung auf die Anwesenheit von Schwefelphosphorverbin' 
dungen. 

War mit ammoniakalischer Silbernitratlösung eine Reaktion eingetreten 
und liegt, gleichviel zu welchem Ergebnisse die Leuchtprobe geführt hatte, 
cin Anlaß vor, festzustellen, ob Sehwefelphosphorverbindungen vorhanden sind, 
80 ist noch die folgende Prüfung auszuführen: 

1 ccm der ursprünglichen Benzollösung wird mit 1 ccm einer zweifach 
normalen wässerigen Bleinitratlösung versetzt und das Gemisch gut durch· 
geschüttelt. Entsteht nach dem Absetzen der l<'lüssigkeitsschichten eine braune 
Färbung an der Trennungsflächebeider Flüssigkeiten, oder ein schwarzer oder 
schwarzbrauner Niederschlag von Schwefelblei, so ist das Vorhandensein von 
Schwefelphosphorverbindungen nachgewiesen. 

VI. Schlußbcmerkung. 
War mit ammoniakalischer Silbernitratlösung eine Reaktion eingetreten, 

verliefen dagegen die Leuchtprobe und die Reaktion mit Bleinitratlösung er· 
gebnislos, so ist die Anwesenheit von hellrotem Phosphor anzunehmen. 

Untersuchung von Zündhölzern auf allgemeine Zusammen· 
setzung vg!. K. ]!'ischer, Arb. a. d. Kaiser!. Gesundh.·Amte 1902. 19~ 300; 
Zeitschr. f. U. N. 1904. 7. 381. 

Bestimmung des elementaren weißen Phosphors in Mäuse' 
latwerge von F. Mach und P. Enderle, Chemiker·Zeitg 1918, 491. 

Gerbstoffe. 

Nachstehende Methoden kommen in erster Linie für Gel'bmaterialicn 
in Betracht, können aber auch z. T. in entsprechender Form bei Nahrungs. 
mitteln, Wein, Bier usw. Anwrndung finden. 

Die Probeentnahme von Gerbmaterialion, deren Vorbereitung für dio 
Analyse, die Herstellung des Auszuges, Auflösung der Extrakte, das Ausziehen 
fester G~rbmaterialien, die Bestimmung der "Gerbenden Stoffo" und der 
"Nichtgerbstoffe" ist von den Chemikern für Lederindustrie international 
vereinbart; siehe Lunge·Berl, Chemisch·technische Untersuchungsmethoden-
6. Auflage. 

1. Extrakte werden in heißem Wasser gelöst und filtriert. 
2. Aus rohen Gerbmaterialien (Rinden, ]'rilchten, Hölzern) werden 

die Gerbstofflösungen durch Auslaugen und Auskochen mit Wasser 
hergestellt; man benütze womöglich die Schrödersche Presse (Zeifschr. 
f?r analyt. Chmie 25, 132) oder zweckmäßiger einen Kochsehen Extrak· 
honSapparat 1). 

1) DingI. polyt. Journa!. 267. 513. 
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Anzuwendende Menge: 
5-20 g je nach dem Gerbstoffgehalt des Materials. Der Wasser

gehalt des Gerbmaterials muß zuvor durch eine Bestimmung ermittelt 
werden. 

1. Methode nach Neubauer-Löwenthal, verbessert von 
v. Schröder. 

Erforderliche Chemikalien: 
a) Kaliumpermanganatlösung: 1,667 g KMnO, in 1 Liter Wasser. 
b) Indigolösung: 10 g indigoschwefelsaures Natron (Indigotin) 

wird in 1 Liter verdünnter Schwefelsäure (1: 5) gelöst, dazu 1 Liter 
destilliertes Wasser gegeben, stark geschüttelt bis zur Lösung und 
filtriert. 

Bei jeder Titration werden 20 ccm Indigolösung zu 3/, Liter Wasser 
zugesetzt; diese reduzieren etwa 10,7 ccm der obigen Kaliumperman
ganatlösung. 

c) Hautpulver 1): Es muß weiß-wollig sein und darf keine durch 
Kaliumpermanganat reduzierenden Stoffe an kaltes Wasser abgeben. 

Man stelle einen blinden Versuch mit 3 g Hautpulver an! 
d) Tannin (chemisch reinstes). 
Titerstellung der Kaliumpermanganatlösung. 
Man löst 2 g lufttrockenes reines Tannin in 1 Liter Wasser und 

bestimmt den gesamten Kaliumpermanganatverbrauch von 10 cem dieser 
Lösung und 20 ccm Indigolösung, deren bekannter Reduktionswert 
abzuziehen ist. Ferner bestimmt man den Kaliumpermanganatverbrauch 
der mit Hautpulver behandelnden Tanninlösung, indem man 50 ccm 
Tanninlösung mit 3 g Hautpulver (das zuvor eingeweicht und dann wieder 
gut ausgepreßt war) unter öfterem Schütteln 18-20 Stunden behandelt, 
dann filtriert und hiervon 10 ccm mit Kaliumpermanganat und Indigo 
titriert. Beträgt der Kaliumpermanganatverbrauch des Hautfiltrats 
nicht mehl: als 10% des Gesamtverbrauchs, so ist das Tannin zur Titer
stellung brauchbar. 

Der Wassergehalt des Tannins wird durch Trocknen bei 100° C 
bestimmt; man berechnet nun aus dem Gesamtkaliumpermanganat
verbrauch den Titer auf die Trockensubstanz des Tannins. Diesen 
so erhaltenen Titer hat man mit 1,05 zu multiplizieren, um den wahren 
Titer des Kaliumpermanganats zu finden. 

Ausführung der Titration (Einkubikzentimeterverfah
ren). Zu der die Indigo- und Gerbstofflösung (20 bzw. 10 ccm, von Wein 
10 ccrn 2)) enthaltenden·, auf 3/4 Liter verdünnten Flussigkeit läßt man 

') Statt mit Hautpulver sind aussichtsvolle Yersuchc mit Formalingelatine 
von Schmitz-Dumont gemacht worden. Zeitschr_ f. öffentl. Chemie 1897. 
Ur. S. 209_ 

') 10 ccm der Lösung sollen 4-10 ccm Permanganatlösung reduzieren. 
Bei Gerbstoffbeatimmungen in. Flüssigkeiten wie Wein muß erst entgeistet 
und wieder das ursprüngliche Volumen hergestellt werden. Der Oxydationswert 
der KMnO.-Lösung wird mit Hilfe einer '/IO-Normaloxalsäurelösung ermittelt. 
Einstellung mit Tanninlösung in diesem Falle entbehrlich. statt mit Haut
pulver wird der entgeistete ·Wein mit Tierkohle (chlorfreier) behandelt. 10 ccm 
'Ii. N.-Oxalsäure = 0,04157 g Tannin. Der mitoxydierte ]farbstoU kann außer 
acht gola!!sen worden. 
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aus einer Bürette 1 ccm-weise Kaliumpermanganatlösung einfließen imd 
rührt nach jedem Zusatz 5-10 Sekunden stark um. Ist die Flüssig. 
keit hellgrün geworden, so läßt man nur je 2-3 Tropfen· einfließen, 
und zwar so lange, bis die Flüssigkeit rein goldgelb erscheint. Um das 
Ende der Reaktion zu erkennen, stelle man das Becherglas auf ein weißes 
Papier. 

Bei der Ausführung einer Gerbstoffbestimmung muß man genau 
dieselben Bedingungen einhalten, wie bei der TitersteIlung t 

Da die gerbstoffhaltigen Materialien_ (Extrakte, Rinden, Hölzer UBW.) 
auch solche reduzierende Substanzen enthalten können, die nicht Gerbstoffe 
sind, so bestimmt man in 10 ecm der wässerigen Lösung derselben den ltalium· 
permanganatvel'bl'auch, hierauf nach dem Ausfällen mit Hautpulver (3 g auf 
80 eem Lösung) die zur Oxydation notwendige Kaliumpermanganatlösung; 
die Differenz beider Resultate ergibt den Kaliumpermanganatverbraueh, wel· 
cher der vorhandenen wahren Gerbstoffmenge entspricht. Die Gerbstofflösung 
muß 80 bereitet sein, daß 100 ccm derselben 4-10 ccm Kaliumpermanganat· 
lösung reduzieren. Zwischen dem Gerbstoffgehalt und dem Kaliumperman· 
ganatverbrauch herrscht keine vollständige Verhältnisgleichheit, da der Kalium· 
permanganatverbrauch von der Konzentration der Lösungen abhängig Ist. 

2. Gewichtsanalytische Methode nach v. Schröder. 

Eignet sich für Laboratorien, welche Gerbstoffbestimmungen nicht 
häufig auszuführen haben. Die gemäß vorhergehender Beschreibung 
erhaltenen Lösungen bringe man auf 1 Liter und dampfe 100 ccm der 
filtrierten Lösung ein, trockne den Rückstand bei 1000 C, wäge, verasche 
und ziehe die Asche des Rückstandes ab. Man erhält so das Gesamtgewicht 
der organischen Stoffe in 100 ccm Lösung. 

Nun behandele man 200 ccm derselben Gerbstofflösung mit 10 g 
gut gereinigten Hautpulvers unter Schütteln 1/2-1 Stunde, filtriere dann 
durch ein Tuchfilter, presse vom. Hautpulver ab und behandle das 
Filtrat nochmals 20-24 Stunden mit 4 g Hautpulver. Von dem Filtrat 
dieser Lösung endlich dampft man 100 ccm ein und behandelt weiter 
genau wie oben. Man erhält so die organischen Nichtgerbstoffe. Die 
Differenz zwischen dem Gesamtgewicht der organischen Stoffe und der 
organischen Nichtgerbstoffe ergibt dann "die wahre gerbende Substanz". 

3. Gewichtsanalytisches Ve.rfahren nach Wislicenus 
mit voluminösem Aluminiumhydroxyd; siehe Zeitsehr. f. angew. Ohem. 1904. 
17. 801; Zeitschr. f. U. N. 1905. 9. 372; 1906. 12. 233. 

Futtermittel und ähnliche Rohstoffe 1). 

Bei Körnern, Mehlen, Kleien usw. in Säcken werden Proben 
mittels Probestecher entnommen. Bei Ölkuchen entnimmt man mehrere 
ganze Kuchen an verschiedenen Stellen, zerkleinert sie bis auf Wal-
nußgröße, mischt und zieht hieraus die Durchschnittsprobe. -

Bei Rohmaterialien, die in Schiffsladungen ankommen, wird 
jedes fünfte Ent.ladungsgefäß auf den Probehaufen gestürzt (Feinung 

I) Es können im Rahmen dieses Buches nur die notwendigsten Methoden 
angegeben werden. Auf daR ausführliche Werk v. J. König, die Untersuchung 
landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe, IV. Auf!. 1914 sei ~erwlesen. 
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a.uf Haselnußgröße). Von solchen Durchschnittsmustern werden 100 
bis 200 g weiter zerkleinert (Mühle) und das Mehl durch ein Sieb mit 
1 mm Maschenweite geschlagen. Bei einigen Futtermitteln ist eine 
weitergehende Pulverisierung erwünscht (Dreefsche Mühle, nach An
gabe von Märcker von Mechaniker Dreef in Halle a. S. konstruiert). 

Die Untersuchung kann sich erstrecken auf die Bestimmung von 
a) Wasser; 5 g der Substanz werden in kleinen ca. 6 cm hohen Becher. 

gläsern von 3 cm Durchmesser abgewogen und 3 Stunden lang 
im Wassertrockenschrank bei 100° bis 1050 C erhitzt, im Exsik. 
kator erkalten gelassen und gewogen. Für HandelEanalysen hin
reichend genau! Für genaue Ermittelungen erhitzt man etwa 
5 g Substanz bei 100-1020 C in "Liebigschen Trockenenten"l) 
im Wasserstoff- oder Leuchtgasstrom, der zuvor durch ein 
Trockensystem geleitet wird. 

b) Fett (Rohfej;t) (s. S. 37); als Extraktionsmittel ist alkohol
und wasserfreier Äther zu benützen (internat. vereinbart Berlin 
1903). Aus Malzkeimen, Biertrebern, Mohn, Fleischmehl wird 
das Fett nicht vollständig vom Äther herausgezogen (Beger, 
Chem. Ztg. 1902, S. 112). Bei wissenschaftlichen Versuchen ver
wendet man daher besser das Dormeyersche Verfahren: 3-5 g 
Substanz werden mit 1 g Pepsin, 480 g -Wasser und 20 ccm 25%iger 
Salzsäure bei 37-400 während 24 Stunden der Verdauung unter
worfen, das Unlösliche abfiltriert, ausgewaschen, getrocknet und 
mit Äther extrahiert. Das Filtrat wird mit Äther ausgeschüttelt 
und der Ätherrückstand dem Ätherextrakt des Unlöslichen hinzu
gefügt. Die Filtration erfolgt durch eine mit Asbest oder mit 
Papierfilterstoff beleg.te Siebplatte eines Trichters. 

c) Protein (Rohprotein). 
1. Rohprotein (Gesamtstickstoff): 

nach S. 34; gefundener N X 6,25 = Protein. 
2. Reines Protein nach A. Barnstein 2.) 

1-2 g der feingemahlenen Substanz werden in einem 
Becherglas mit 50 ccm Wasser aufgekocht - stärkemehlhaltige 
Stoffe erwärme man 10 Minuten im Wasserbade -; hierauf 
setze man 25 ccm Kupfersulfatlösung (60 g krist. Kupfersulfat 
in 1 1 Wasser) sowie unter U:Q1rühren 25 ccm Natronlauge (12,5 g 
NaOH in 11) zu. Nach dem Absetzen wird die Flüssigkeit abge. 
gossen, der Niederschlag wiederholt mit Wasser dekantiert, 
dann abfiltriert und mit warmem Wasser so lange ausgewaschen, 
bis das Filtrat mit Ferrozyankalium oder Chlorkalziumlösung 
keinen Niederschlag mehr gibt. Man verbrennt dann das Filter 
(stickstofffreies) mit Niederschlag nach Kjeldahl S. 34. Be
rechnung: Gefundener N X 6,25 = Reineiweiß. 

3. Nich tprotein·Stickstoff. 
Man koche 5 g der Substanz in einem 500 ccm fassenden 

Meßkolben mit 400 ccm Wasser auf, lasse erkalten und fälle -----
1) Trockenröhren. 
') Landw. Versuchsst. 1900.54.327. Verfahren v. Schjerning, Zeitschr. 

f. anal. ehem. 1900. 46. 545 u. 633. 
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das Eiweiß mit einer mit Essigsäure angesäuerten 5%igen 
Tanninlösung und fülle auf 500 ccm mit Wasser auf; 100 ccm 
der von dem Niederschlag abfiltrierten Flüssigkeit dampfe 
man ein und behandle nach Kjeldahl (S. 34) weiter. 

4. Verdauliches Protein. Stutzers Methode, modifiziert von 
Kühn und Kellner. 

2 g der feingemahlenen Substanz werden in einer Verdauungs. 
birne mit 500 ccm Magensaft 1) bei 37-38°0 im Wasserbad oder 
Brutschrank erwärmt. Nach 12 Stunden werden 10 ccm einer 
121/ 2 %igen HOl zugesetzt, ebenso nach 24,36 und 48 Stunden, 
so daß der Gehalt der Flüssigkeit an Salzsäure 1 % beträgt. 
Nach weiteren 12 Stunden läßt man den Magensaft ablaufen 
und wäscht mit Wasser, Alkohol und Äther nach und trocknet 
die Substanz durch Absaugen. Letztere wird dann samt Filter 
nach Kjeldahl (S. 34) 'weiter behandelt. Der N-gehalt des Fil
tcrs muß ermittelt und berücksichtigt werden. Sjollema und 
Wedemayer wenden statt Magensaft etwa. 1 g Pepsin, dessen 
Wirkungswert nach dem deutschen Arzneibuche festzustellen 
ist, an. Auf diese Modifikation (landwirtschaftliche Versuchs
stationen Bd. 51, S. 385) wird verwiesen. 

Gesamt-N abzüglich dem noch vorhandenen = Verdaulicher N. 
Einige Futtermittel wie Kümmel, Anis, Koriander, Fenchel 

müssen längere Zeit mit Magensaft behandelt werden (48 Stun
den). Vers.-Stat. 44 S. 188 u. s. f. 

5. Leim, nach der Methode von A. Striegel, s. S. 174. 
In der Regel genügt es, den als reines Eiweiß (Protein) vorhandenen 

Stickstoff und den Gesamtstickstoff zu bestimmen, den Stickstoff der 
Nichteiweißstoffe aber aus der Differenz zu nehmen. 

Bezüglich der Trennung letzterer muß auf die Handbücher ver· 
wiesen werden. 

d) Asche (Rohasche) (die reine Asche ist Rohasche abzüglich Sand 
s. S. 31) 2). Auf den Kieselsäuregehalt mancher Futtermittel ist 
Rücksicht zu nehmen. 

c) Zellulose (Rohfaser) (s. S. 54). 
f) Stickstoffreie Extraktivstoffc (s. S. 138). 

Außerdem noch 
g) Zucker, Stärke, nach S. 4') und 52. 

') Die innere abgelöste Schleimhaut eines frischen SchweinemageIfs wird 
mit der Schere in kleine Stücke zerschnitten und in einer weithalsigen Flasche 
mit 5 I Wasser und 75 ccm einer Salzsäure, die 10 g HOl in 100 ccm enthält, 
übergossen, 1-2 Tagc unter öfterem Umschütteln stehen gelassen, durch ein 
Flanellsäckchen, ohne auszupressen, gego~sen und dann durch gewöhnliches 
Filtrierpapier filtriert. Um den Magensaft mehrere Monate aufbewahren zu 
können, setzt man dem salzsäurehaitigen 'Vasser bei der Extraktion 2-3 g 
Salizylsäure pro Magen zu. 

') Zur qualitativen Prüfung auf Sand verfährt man so, daß man in einem 
zugbsehmolzenen Trichter Zinksulfatlösung (1 kg ZnSO,: 700 ccru H,O (s = 1,435) 
mit 5 g des gepulverten Futtermittels mehrmals schüttelt. Der Sand sinkt nach 
unten und kann schätzungsweise angegoben werden (Emmerlings Methode). 
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h) Säure (bei Sauerfutter) durch Titrieren des kalten, wässerigen 
Auszuges mit Normallauge (bzw. 1/10-N-Lauge) und Berechnen 
auf Milchsäure oder Essigsäure. 1 ccm Normalalkali = 0,09 g 
Milchsäure, = 0,06 g Essigsäure. 

i) Gesamtphosphorsäure. Siehe bei den Düngemitteln S. 508. 
k) Kali. 

25 g werden vorsichtig verascht, die Asche mit verdünnter 
Salzsäure ausgelaugt und in einen 250 cem Meßkolben gespült. 
Man füllt auf 250 CCI1l auf, filtriert und bringt davon 100 ccm 
mittels einer Pipette in einen 200 ccm-Kolben, und fällt daraus 
SOs, Erdalkalien usw. nach S. 513 (Kalibcstimmung in Dünge
mitteln); dann füllt man auf 200 ccm auf, filtriert und dampft 
50 ccm = 2,5 g in einer Platinschale ein und verfährt weiter, wie 
ebenfalls dort angegeben ist. 

1) Mikroskopische (bakteriologische) Untersuchung siehe die 
Handbücher, insbesondere J. König, die Untersuchung land
wirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe, ,Berlin, Paul Parey 
1914, den allg. physikalisch-chemischen und den bakteriologischen 
Teil des Hilfsbuchs. 
Beurteil ung: Die chemische Untersuchung kommt hauptsäch

lich nur für die Beurteilung des Nähr- und Galdwerts (s. König, 
Unters. landw. usw. Stoffe) in Betracht_ Bezüglich des Nachweises 
der Reinheit und von Verfälschungen und Verdorbenheit entscheidet am 
meisten urid ehesten die mikroskopische Prüfung; neben den Fest
stellungen des Nährwertes, von groben Verunreinigungen, Slnd, Holz
faser, Spelzen und ähnlichen Abfallstoffen kommt namentlich der 
mikroskopische Nachweis von Ersat'zstoffen anderer Herkunft in Frage. 
Die Erkennung derselben erfordert viel Übung und Erfahrung im mikro
skopischen und botanischen Arbeiten. Betreffs der Ranzidität und des 
Säuregrades von Ölkuchen usw. gilt das unter "Butter" Gesagte. (1 ccm 
Normal-Alkali = 0,282 Ölsäure = 0,088 Buttersäure). Muffige, schimm
lige usw. Futtermittel sind zu verwerfen. 

Düngemitteil). 

Vorbereitung der Proben. 

a) Trockene Pro ben von Phosphaten oder sonstigen künstlichen 
Düngemitteln müssen gesiebt und dann gemischt werden. 

b) Bei feuchten Düngemitteln, bei welchen dieses nicht zu erreichen 
ist, hat sich die Vorbereitung auf eine sorgfältige Durchmischung 
mit der Hand zu beschränken. 

') Aufnahme können nur die am häufigsten benutzten Methoden finden. 
Eingehende Literatur vg!. J. König, Die Untersuchung landwirtschaftlich 
und gewerblich wichtiger Stoffe. Berlin 1914. IV. Auf!.; sowie namentlich die 
auch im Nachstehenden mitbenutzten Vereinbarungen der landwirtschaftlichen 
Versuchsstationen und die Methoden zur Untersuchung der Kunstdüngemittel, 
herausgegeben vom Verein Deutscher Düngerfabrikanten. Berlin 1903. 3. Aufl .• 
ferner P. Kriesehe. Die Untersuchung und Begutaehtung von Düngemitteln. 
Futtormltteln usw. Berlin. 
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c) Bei Rohphosphaten und Knochenkohle soll zum Nachweise der 
Wesensübereinstimmung der Wassergehalt bestimmt werden. 

d) Bei Substanzen, welche beim Pulvern ihren Wassergehalt ändern, 
muß sowohl in der feinen wie in der groben Substanz der Wasser· 
gehalt bestimmt und das Resultat der Analyse auf den Wasser. 
gehalt der ursprünglichen groben Substanz umgerechnet werden. 

Wasserbestimmung. 

10 g werden bei 1000 bis zum konstanten Gewicht, bei gipshaitigen 
Substanzen 3 Stunden getrocknet.. In solchen Materialien, welche flüch. 
tige Stoffe (z. B. Ammonkarbonat) enthalten, werden diese für sich be. 
stimmt und vom erstgefundenen Verluste abgezogen. 

Asche und Sandbestimmung 
in üblicher Weise. 

Phosphorsäure bestim mungo 

In Superphosphaten, Präzipitaten, Rohphosphaten, Knochen· 
mehl usw. außer Thomasmehl. 

1. Wasserlösliche und Gesamtphosphorsö,ure. 

Die Extraktion der Superphosphate geschieht in der Weise, daB 
20 g Superphosphat in einer Literflasche mit etwa 800 ccm Wasser 
sofort bis zur Marke aufgefüllt und dann 30 Minuten lang rotiert1 ) und 
darauf filtriert werden. Doppelsuperphosphatlösungen müssen vor der 
Fällung der P206 mit HNOs 2) 24 Stunden stehen bleiben; auf 25 ccm 
Lösung der Superphosphate sind 10 ccm konzentrierter HNOa anzu· 
wenden. 

Zur Bestimmung der P90 6 in Rohphosphaten, Guanos, Knochen· 
mehl usw. sowie der Gesamtphosphorsäure in Superphosphaten und 
Präzipitaten werden 5 g Substanz in einem Jenaer Hartglaskolben 
mit Marke und Inhalt von 250 ccm mit 50 ccm Schwefelsäure oder 
einem Gemisch von Schwefelsäure und Salpetersäure (50 ccm HaSO,; 
20-40 ccm HN03 [s = 1,4]) kräftig solange gekocht (aufgeschlossen), 
bis die Flüssigkeit im Kolben rein weiß ist, dann nach dem Erkalten auf· 
gefüllt bis zur Marke und durch ein Faltenfilter filtriert. 

In 50 ccm dieser Lösungen (=1 g Substanz 3)) bestimmt man dann 
die Phosphorsäure entweder: 

a) nach der Methode nach N. von Lorenz'). 
Reagentien: Salpeterschwefelsäure, eine Mischung von 30 ccm Schwefel· 

säure (s = 1,84) mit Salpetersäure (s = 1,19-1,21) zu 1 1 - Sulfatmolybdän' 
reagenz. In einem 2-3 1 fassenden Kolben übergießt man 100 g A=oni~
sulfat mit 1 1 Salpetersäure (s = 1,35-1,36) und löst unter Umrühren. Ferner 
löst man 300 g Ammoniummolybdat in einem 1 I-Kolben in heißem Wasser. 
füllt nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur zur Marke auf und gießt die 

J) 30-40 Umdrehungen. 
') überführung von Pyrophosphorsäure in Orthophosphorsäure. 
I) Sofern die Substanz nicht über 20 '/. p,O. enthält; bei höher prozentigen 

25 ccm = 0,5 g Substanz. 
') LandWirtsch. Versuchsstationen 1901. 55. 183; Chem.-Zeitg. 1908. 32. 

707; B. auch Plücker, S. 424. 
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Lösung In dünnem Strahl unter Umrühren in die A=oniumsulfatlösullg. 
Nach.frühestens 48 Stunden filtriert man durch ein dichtes säurefestes Filter 
und hebt die Lösung im Dunkeln auf. 2°'.ige Ammoniumnitratlösung, die mit 
einigen Tropfen Salpetersäure.schwach sauer zu machen ist, falls sie nicht schon 
SB uer reagiert. 

Die LÖSUlJg, die nicht mehr als 50 mg P2Ps enthalten darf, wird 
in einem mit :Marke versehenen Becherglase von ~00-250 ccm Inhalt bei 
50 ccm auf etwa 25 ccm eingedampft und mit Salpeterschwefelsäure auf 
50 ccm aufgefüllt. Das Becherglas wird dann auf dem Drahtnetze bis zum 
Aufsteigen der ersten Blasen erhitzt. Man schwenkt einige Male vorsieh· 
tig um und gießt in die :Mitte der Lösung 50 ccm klares Sulfatmolybdän. 
reagens in der Weise, daß die Wandungen nicht benetzt werden. Nach 
dem Absetzen der Hauptmasse des Niederschlages (sP1itestens nach 5 Mi. 
nute~) rührt man mit Hilfe eines nunmehr in das Becherglas gebrachten 
Glasstabes 1/2 :Minute kräftig um. Nach 12-18 Stunden filtriert man 
durch einen PlatingoochtiegeP), dessen Siebplatte mit asche. und fett· 
freiem Filtrierpapier vollständig bedeckt und befeuchtet ist, unter Ab· 
saugen und spült mit 2%iger Ammoniumnitratlösung 4 mal nach. Man 
wäscht dann 2mal mit 90-95%igffil Alkohol nach, indem man den 
Tiegell mal ganz, das zweite Mal 1/2 anfüllt und verfälu;t ebenso mit 
Äther (an Stelle von Alkohol und Äther kann auch Azeton genommen 
werden). Man bringt dann den mit einem trockenen Tuche abgetrock
neten Tiegel in einen Exsikkator, der evakuiert werden kann, aber kein 
Trocknungsmittel (Schwefelsäurc oder ChlorkalziUlll) enthält. Nach 
1/astündigem Stehen im Exsikkator wird der Tiegel gewogen. Der ge
fundene Niederschlag von Ammoniumphosphormolybdat mit 0,03295 
multipliziert gibt die Menge an Pa0 5 an. 

b) Nach der Molybdänmethode s. Abschnitt Wein. 
c) Natlh der Zitl'atmethode, indem man 50 ccm Zitratlösung 

(200 g krist. reine Zitronensäure in 20%igem Ammoniak [8 = 0,925] 
gelöst mit ebensolchem Ammoniak zu 11 aufgelöst, filtriert) und 25 ccm 
Magnesiamixtur 2) zugibt. Man rührt 1/2 Stunde (ev. mit Rührwerk) um, 
läßt 2 Stunden stehen und filtriert die gefällte phosphorsaure Ammoniak. 
magnesia durch ein Filter oder durch den mit Asbest ausgelegten Gooch
Bchen Platintiegel, wäscht mit 20J0igem Ammoniak und glüht den 
Niederschlag zunächst schwach und dann 5 Minuten im Gebläse. 
Faktor = 0,638. 

2. Zltratlösllche Phosphorsäure. 

a) Nach Wagner. In einer 500 ccm fassenden, mit .Marke ver
sehenen Stoh mannschen Sehüttelflasche werden 5 g Superphosphat 
oder Präzipitat mit verdünnterWagnerseher Zitratlösung 3 ) von 17,5° C, 
mit welcher zur Marke aufgefüllt war, genau 30 Minuten (30-40 Um. 
drehungen in der Minute) im Rotier- oder Schüttelapparat ausgeschüttelt. 

1) Neuerdings werden vielfach die von W. C. Reräus in Rana.u ange' 
fertigten Neubauertiegel mit PlatInschwammfilter benutzt. 

') 110 g MgCl. + 140 g NH.Cl + 1300 ccm R.O; Lösung mit NHI 
(s = 0,96) auf 2 1 gebracht. , 

") 150 g kristall. Zitronensäure + 23 g Ammoniakst1ckstoff pro 1 1 (N ist 
analft. zu ermitteln, konZ. Lösung); 21 mit 3 1 RIO verdünnen (verd. 1,ösung). 
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Der Raum, in welchem geschüttelt wird, muß eine konstante Tempe
ratur von etwa 13-18° haben. Darnach wird sofort filtriert (bei trübem 
Durchlaufen der Flüssigkeit muß zurückgegossen werden) und werden 
50 ccru Flüssigkeit nach der Molybdänmethode (s. oben; Zugabe von 
1 ccm Molybdänlösung auf je 1 mg P20 5 ) weiter verarbeitet. 

b) nach Petermann 1). Superphosphate: 2,5 g Substanz 
mit mehr als 10% Phosphorsäure bzw. 5 g von Superphosphaten mit 
weniger als 10% Phosphorsäure und zusammengesetzten Düngern wer
den in einem kleinen Glasmörser zunächst trocken zerrieben, dann nach 
Zusatz von 20-25 ccm Wssser weiter innig zerrieben, die Flüssigkeit als
dann auf ein Filter dekantiert und in einen 250 ccm Kolben filtriert. Der 
Rückstand im Mörser wird noch 3 mal in derselben Weise behandelt, dann 
selbst auf das Filt~r gebracht und solange mit Wasser ausgewaschen, bis 
das Filtrat etwa 200 ccm beträgt. Letzteres wird mit einigen Tropfen 
Salpetersäure oder Salzsäure angesäuert, je nachdem die Phosphorsäure 
nach der Molybdän- oder Zitratmethode bestimmt wird, mit Wasser 
aufgefüllt und gemischt. Diese Bestimmung gibt die wasserlösliche 
Phosphorsäure, die im übrigen besser nach der besonderen Vorschrift, 
S. 508, ausgeführt wird, an. 

Das Filter mit dem Rückstande wird in einem 250 ccm-Kolben 
mit 100 ccm Petermannscher Zitratlösung solange geschüttelt bis das 
Papier vollständig zerteilt ist. Die Einwirkung der Petermannschen 
Lösung dauert 15 Stunden bei Zimmertemperatur, dann 1 Stunde im 
Wasserbade bei 40°. Hierauf wird mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt 
und filtriert und in dieser Lösung die zitratlösliche Phosphorsäure nach 
der Zitratmethode ermittelt. 

Zur Bestimmung der Summe der was'>erlöslichen und zitra11öslichen 
Phosphorsäure werden 50 ccm des Zitratauszuges mit 50 ccm des 
wäss3rigen Auszugs vpreidgt und nach der Molybdän- oder Zitrat· 
methode untersucht. 

Präcipitatp: 1 g Präcipitat mit 100 CClll obiger Lösung in 
einer Reibsch'üe zerrdb2n, in eimn 1/4 Literkolben spülen, 15 Stunden 
hei gewöh!llich"r Temprr.t1ur unkr Umschütteln si ehen lassen, dann 
bei 40° C 1 Stunde im Wass:1 b:de digerieren, moh dem Erkalten auf· 
füllen und filtrieren. Von dem Filtrat 50 ocm mit 10 ccm konzentrierter 
S.lpetersäure 10 Mirmtrn kochen uLd die Phosphorsäure nach der 
Molybdän- oder Zitntmethode fällen. Bei letzterer rnnähernd mit 
Ammoniak neutrcl"sieren, 15 ccm Petermannsche Zitratlösung und 
10 ccm Ammoniak, spezifischcs Gewicht 0,91, zufügen, mit 25 ccm 
l\Lgnesiamixtur tropfenweis~ versJtzen und 1/2 Stunde ausrühren. 

3. Freie Phosphorsäure. 

10 g des bei 100° bis zur Gewichtskonstanz getrockneten Super
phosphats werden mit wasserfreiem Äther oder Alkohol in der Weise, 
wie dies bei Fettbestimmungen üblich, mit Rückflußkühler etwa 
2 Stunden extrahiert. Nach dem Verdunsten des Alkohols bzw. Äthers 

') 173 g reine Zitronensäure werden in einem 1 l-Meßkolbcn gelöst, 42 g 
Ammoniakstickstoff in Form von Ammoniak (tit.rieren!) zugefügt und zur Markll 
aufgefüllt. 2,5 eern der Lösung = 0,105 g N. 
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wird mit Wasser aufgenommen, wenn nötig filtriert und die Phosphor
säure in entsprechender Weise bestimmt. 

In Thomasphosphatmehl. 
1. Gesamtphosphorsäure. 

Schwefelsäuremethode. 10 g des Phosphatmehls werden mit 
50 ccm konzentrierter Schwefelsäure 1/4 Stunde erhitzt, Wasser zugefügt 
und nochmals aufgekocht. Nach dem Auffüllen kann die Analyse sowohl 
nach der Zitrat- als auch nach der Molybdänmethode ausgefilhrt werden. 

2. Zltronensiiurelösllche Phosphorsiiure. 

5 g Substanz werden in einem 500 ccm Kolben mit 500 ccm obiger 
2%iger Zitronensäure bei einer Temperatur von 17,5° eine halbe Stunde 
lang im Rotierapparate digeriert. Der Rotierapparat soll 30-40 Um
drehungen in der Minute machen. Nach dem Filtrieren wird die Fällung 
nach Popp (Eisenzitratmethode) ausgeführt. Lösungen: 1000 g Zitronen
säure, 30 g Eisenchlorid (unzersetzt!) + Wasser + 3,5 I Ammoniak 
(s = 0,91) zu 5 1 gelöst. Wasserstoffsuperoxyd (30%iges Perhydrol) 
aufs zehnfache verdünnt. Ausführung: 50 ccm Auszug + 25 ccm Eisen
zitrat + 1 ccm Wasserstoffsuperoxyd + 25 ccm Magnesiamischung. 
1/2 Stunde rühren. 

Stickstoff- 1 ) und Perchloratbestimmung. 
Der Stickstoff von nitratfreien Düngemitteln wird wie der von 

Futtermitteln (s. S. 505) bestimmt, in nitrathaltigen und in Salpeter 
selbst wird der Stickstoff in folgender Weise bestimmt: 

a) Verfahren von Jodlbaur 2): 0,5 g des fein zerriebenen Sal
peters oder etwa 1,0 g des salpetersäurehaitigen Stoffes werden in einer 
Reibschale mit 2-3 g gebranntem, fein gepulvertem Gips innig ver
mischt. Diese Mischung wird in den Kjeldahl-Kolben gebracht, unter 
Abkühlung mit 25 ccm Phenolschwefelsäure 3), welche 40 g Phenol in 
1 Liter konzentrierter Schwefelsäure von 66° Be. enthält, versetzt und 
durch leichtes Hin- und Herbewegen mit der Säure gemengt. Nach Ver
lauf von ungefähr 5 Minuten fügt man ganz allmählich und unter Ab
kühlung des Kolbens 2-3 g durch Waschen mit Wasser gereinigten 
Zinkstaub, sowie 2 Tropfen metallisches Quecksilber hinzu. Nun wird 
die Mischung gekl,cht bis die Flüssigkeit nicht mehr gefärbt ist; nach dem 
Erkalten wird, wenn in einem kleinen Kolben verbrannt wird, in den 
Destillationskolben übergespült. mit Natronlauge übersättigt, 25 cem 
Schwefelkaliumlösung (40 g K 2S zu 1 Liter) hinzugefügt und das Am
moniak abdestilliert. 

Anmerkung: Von wesentlichem Belang für die Sicherheit dieses 
Verfahrens ist, daß die zu verbrennendcn Stoffe nicht zu feucht, sondern 
genügend trocken sind. 

') Bestimmung in Blutmehl, Hornmehl, Fleischdünger, Fischguano. 
Kalkstickstoff, Stickstoffkalk u, a. 

') Landw. Versuchs-Stationen 1888. 36. 44 7. 
') Das Phenol wird durch die Salpetersäure nitriel't; beim weiteren Ver

laufe wird die Nitrogruppe in die Amidogruppe übergeführt und schließlich 
schwefelsaures Ammon gebildet. 
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Statt der Phenolschwefelsäure ist auch eine Auflösung von Benzoe
säure (75 g für 1 Liter) oder von ebensoviel Salizylsäure in konzentrierter 
Schwefelsäure vorgeschlagen. 

b) Nach O. Försteri): 0,5 g Salpeter bzw. 1,0 g eines salpeter
säurehaitigen Stoffes - oder Lösungen derselben nach vorherigem 
Eindampfen im Kjehldahl-Kolben werden in letzterem mit 15 ccm 
einer 6%igen Salizylsäure-Schwefelsäure vermischt, bis Lösung eingetre
ten ist; alsdann werden bis zu 5 g unterschwefligs..aures Natrium, sowie 
nach Zersetzung dieses Salzes noch 10 ccm reine Schwefelsäure und das 
nötige Quecksilber hinzugefügt und erhitzt. Nach der vollzogenen Ver
brennung wird weiter wie gewöhnlich verfahren. 

Ammoniak bestimmt man am besten durch Destillation einer 
wässerigen Lösung mit frisch gebrannter Magnesia (auf 1 g Ammonsalz 
etwa 3 g Magnesia); das Ammoniak fängt man in titrierter Schwefelsällf.!l' 
oder Salzfläure auf und titriert mit Natronlauge zurück. 

Bestimmung des Perchlorats: Die quantitative Bestinlmung des 
Kaliumperchlorats im Chilisalpeter geschieht durch Ermittelung des 
Chlorgehalts in der zu untersuchenden Substanz vor und nach der Zer
störung des Perchlorats. Die Überführung des Perchlorats in Chlor. 
kalium bewirkt man entweder durch einfaches Glühen oder durch .. Glühe~ 
unter Zusatz verschiedener Reagentien, wie metallisches Blei, Atzkalk, 
Natriumkarbonat, Mangansuperoxyd usf. 

a) Nach S'elkmann2): 5 g Salpeter, dessen 'Chlorgehalt ermittelt 
ist, werden in einem Porzellantiegel von 40-50 ccm Inhalt mit 15-20 g 
Blei in Form von Spänen, einer allmählich gesteigerten Hitze ausgesetzt. 
Ist Salpeter und Blei geschmolzen, so rührt man mit einem hakenförmig 
gebogenen Kupferdrahte fleißig um \md hält durch Regelung der Tem
peratur das Entweichen von Gasen in mäßigen Grenzen. Wenn die Masse 
teigig geworden ist und nur noch einige Blasen aJrltreten, steigert man 
die Hitze bis zur dunklen Rotglut des Tiegelbodens und hält diese Tem
perallur etwa 1-2 Minuten. Die erkaltete Schmelze, die nun Alkali· 
nitrit und -chlorid enthält, wird mit heißem Wasser aufgeweicht und in 
ein Becherglas gespült. Man setzt 2-3 g doppeltkohlensaures Na.tron 
hinzu und erwärmt mäßig. Im Filtrate wird mit Salpetersäure ange
säuert und durch Zusatz von Silbernitrat das Chlor bestimmt. 

Zieht man hiervon das vorher,gefundene Chlor ab, so ergibt sich aus 
der Differenz die Menge der Perchlorats. 1 Äquivalent Chlorsilber 143,4 
entspricht 1 Äquivalent Kaliumperchlorat 138,6. 

b) Nach Blattner.Brasseur3): 5 g Salpeter, bei 150-1600 zwecks 
Feuchtigkeitsbestimmung getrocknet, in welchem der Chlorgehalt er
mittelt ist, werden mit 7-8 g reinem chlorfreien Kalkhydrat in einem 
Porzellan- oder Platintiegel von 25-30 ccm Inhalt gemischt und der 
zugedeckte Tiegel 15 Minuten über einem Bunsenbrenner erhitzt. Die 
Lösung des Glührückstandes wird mit Salpetersäure, neutralisiert und 
das Chlor mit Silbernitrat entweder titriert oder gewichtsanalytisch 
bestimmt. 

') Chem.-Zeltg. 1889. 13. 229. 1890. 14. 1673. 1690. 
') ZeitBchr. f. angew. Chem. 1898. Heft 15. 
') Chem.-Zeitg. 1900. 72. 767. 
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Kali· (Alka.lien-) Bestimmung . 

. Zur Bestimmung des Kalis in Düngerlösungen als Kaliumplatin
chlorid muß erst die Schwefelsäure und Phosphorsäure entfernt werden. 
Die salzsaure kalihaltige Lösung wird dieserhalb zum Kochen erhitzt, 
zunächst behufs Abscheidung der Schwefelsäure mit Chlorbarium ver
setzt, erkalten und absitzen gelassen, filtriert und ausgewaschen. Das 
Filtrat wird erhitzt, bei Vorhandensein von viel Phosphorsäure mit 
Eisenchlorid versetzt, ammoniakalisch gemacht und so lange mit Ammon
karbonatlösung versetzt, als eine Fällung entsteht. Nachdem sich die 
Flüssigkeit geklärt hat, wird filtriert, ausgewaschen und das Filtrat 
nebst Waschwasser in Ermangelung von großen geräumigen Platin
schalen in einer gut glasierten Porzellan schale auf dem Wasserbade zur 
Trockne verdampft. Die trockene Masse wird mittels eines Platinspatels 
in eine kleinere Platinschale gebracht und über freier Flamme vorsichtig 
geglüht. Man läßt die Platinschale erkalten, spült mit heißem Wasser 
die noch in der Porzellanschale verbliebenen Reste in erstere hinein, 
setzt etwas kalifreie Oxalsäure zu und verdampft auf dem Wasserbade 
zur Trockne. Der gut getrocknete Rückstand wird vorsichtig und an
haltend geglüht, um die überschüssige freie Oxalsäure zu verjagen, sowie 
die oxalsauren Salze in Karbonate überzuführen. Auf diese Weise werden 
die Magnesia, sowie die noch vorhandenen kleinen Mengen von Kalk, 
Baryt und Mangan, Tonerde usw. von den Alkalien getrennt. Der 
Glührückstand wird mit wenig heißem Wasser aufgenommen, filtriert, 
quantitativ ausgewaschen, das Filtrat nochmals mit Oxalsäure in der 
Platinschale eingedampft, hinreichend geglüht, wieder mit wenig heißem 
Wasser aufgenommen, filtriert und ausgewaschen. Darauf wird das 
Filtrat mit einigen Tropfen Salzsäure angesäuert, in einer vorher ge
reinigten, ausgeglühten und gewogenen Platin schale zur Trockne ve~
dampft, der Rückstand vorsichtig schwach geglüht und die Alkalien 
als Gesamt-Chlorkalium gewogen. Zur Bestimmung des Kalis werden 
letztere nach dem Wägen in Wasser gelöst, nötigenfalls filtriert, mit 
genügend Platinchlorid versetzt und im Wasserbad zur Trockne ver
dampft. Der trockene Rückstand darf nicht mehr nach Salzsäuregas 
riechen. Nach Zugabe von 1-2 Tropfen destillierten Wassers übergießt 
man mit Äther-Alkohol (1: 3), filtriert die deutlich gefärbt sein sollende 
Flüssigkeit durch ein ausgewaschenes, bei 130 0 getrocknetes und ge
wJgenes Filter, wäscht mit Äther-Alkohol aus, bis er farblos abläuft, 
läßt den anhaftenden Äther-Alkohol auf dem Filter an der Luft ver
dunsten, trocknet bei 130 0 und wägt. Auf die Modifikationen von 
Faßbänder, Vogel und Häfcke (LandVI. Versuchsstationen, Ber.1896. 
47. 97) und auf die Bestimmung als KCIO,l) wird verwiesen. 

Eisenoxyd-, Tonerde-, Kieselsäure-, Kohlensäure-, Kalk-
und Magnesia-Bestimmun~. 

Eisenoxyd und Tonerde nach E. Glaser: 5 g Phosphat werden 
in bekannter Weise in 25 ccm Salpetersäure von 1,2 spezifischem Ge
wicht, sowie in etwa 12,5 ccm Salzsä.ure von 1,12 spezifischem Gewicht 

1) Kriesche, 1. c. S. 98. 

Bujard·Baier, Hilfsbuch. 4. Aufi. 33 
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gelöst und auf 500 ccm gebracht. 100 ccm Filtrat (= 1 g Substanz) 
werden. in einen Kolben von 250 ccm gegeben und 25 ccm Schwefel· 
säure von 1,84 spezifischem Gewicht zugesetzt. 

Man läßt den Kolben etwa 5 Minuten stehen und schüttelt ibn einige 
Male, setzt dann etwa 100 ccm 950J0lgen Alkohol zu und kühlt den Kolben 
ab, füllt mit Alkohol bis zur Marke auf und schüttelt gut durch. Hier
bei findet Kontraktion statt. Man lüftet den . Stöpsel, füllt abermals 
mit Alkohol bis zur Marke auf und schüttelt von neuem. Nach halb. 
stündigpm Stehen wird filtriert. 100 ccm Filtrat (= 0,4 g Substanz) 
werden in einer Platin schale eingedampft, bis der Alkohol entfernt ist. 
Die alkoholfreie Lösung wird in einem Becherglase mit etwa 50 com 
Wasser versetzt und zum Kochen erhitzt. Man setzt zu der Lösung 
Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion, aber, um ein zu starkes Auf· 
brausen zu vermeiden, nicht während des Kochens. Das überschüssige 
Ammoniak wird weggekocht. Man läßt erkalten, filtriert ab, wäscht mit 
warmem Wasser aus, kocht und glüht Md wägt phosphorsaures Eisen· 
oxyd + phosphorsaure Tonerde. Die Hälfte des ermittelten Gewichtes 
nimmt ma.n als a.us Fe20a + Al20s bestehend an. 

Das Glasersche Verfahren, welchcs sich in P/2-2 Stunden aus
führen läßt, liefert unter gewöhnlichen Verhältnissen genügend richtige 
Ergebnisse; nur in Streitfällen soll es nach den Vereinbarungen deutscher 
Düngerfabrikanten durch das Jonessche Verfahren l ) ersetzt ·werden. 

Kalk, Magnesia, Kieselsäure und Kohiensäure ermittelt man nach 
den bekannten analytischen Methoden (siehe auch den AbscbnittWasser), 
Kohlensäure am besten volumetrisch nach Scheibier. 

Gesamtmenge der basisch wirkenden Bestandteile durch Titration 
siehe Versuchsstationen 69. O. 235. Magnesia wird bis zu 50fa mit als 
Kalk berechnet. 

Boden. 
A. Mineralboden. 

Man nehme je nach der Ausdehnung des zu untersuchenden Grund
stückes (Ackerkrume oder Untergrund) an 3 bis 12 Stellen Proben von 
je 30-50 qcm, untersuche je nach Bedürfnis entweder- jede einzeln 
oder nach dem Mischen der Probe eine Durchschnittsprobe. Zugleich 
ist es notwendig, über die sonstige Beschaffenheit des betreffenden Bodens, 
wie Untergrund, Art der Bestellung, Düngung, Ertragsfähigkeit, Be
rieselung usw. sich zu unterrichten. 

1. Mechanische bzw. Schlämmanalyse nach der Knop
Wolfsehen Methode. 

2. Bestimmung des Absorptionskoeffizienten. (Größe 
der Nährstoffaufnahme des Bodens aus Lösungen) nach Wolf. 

Auf diese beiden und weitere zur Bestimmung der physikalischen 
Eigenschaften des Bodens erforderliche Methoden sei hier verwiesen 
(König, Die Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger 
Stoffe). 

1) Methoden zur Untersuchung der Kunstdüngermittel. BerUn 1903. 
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3. Chemisohe Untersuchung in der Feinerde « als 2 mm). 
a) Ausziehen des lufttrockenen Bodens. 
a) Mit 25°/oiger ~alter Salzsäure. 
(1 Gewichtsteil Boden, 2 Volumteile obiger Salzsäure, also etwa 

750 g mit 1500 COlD.). 
Man bestimmt in dieser Lösung: 
Kieselsäure, Eisenoxyd, Tonerde, Kalk, Magnesia, Alkalien, 

(Kali), Schwefelsäure, Phosphorsäure, je nach Maßgabe. (Aufschließen 
der Erden mit Königswasser; Abscheiden von Kieselsäure!) Zitrat
lösliche Phosphorsäure im Boden bestimmt man, indem man 60 g Erde 
mit 300 ccm 2%iger Zitronensäure 24 Stunden in der Kälte und unter 
Umschütteln digeriert; einen aliquoten Teil mißt man dann von der 
filtrierten Lösung in einen Kjeldahlschen Kolben ab und verfährt 
weiter wie bei Thomasmehl. 

(J) Oder mit heißer Salzsäure (1 Gewichtsteil Boden mit 2 Volum
teilen 100J0iger Salzsäure). 

Man erhitzt 3 Stunden auf kochendem Wasserbade und verfährt 
wie bei a. . 

In beiden Fällen muß bei der Berechnung auf die enthaltenen 
Karbonate Rücksicht genommen werden. 

r) Mit kohlensäurehaltigem Wasser und weiterer Behandlung. 
d) Sandgehalt ergibt sich aus dem Rückstand, der nach der Behand

lung der Säuren unlöslich geblieben ist. 
b) Bestimmung von hygroskopischem Wasser und Glühverlust, 

(organische Substanz und Kohlensäure usw.), von Kohlensäure, nach 
den bekannten Methoden. 

a) Bestimmung von Kohlenstoff nach Loges (siehe Fresenius, 
Quantitative Analyse, 6. Auf!., S. 675); besser durch die Elementar
analyse, nachdem die Kohlensäure zuvor mit verdünnter Phosphorsäure 
entfernt worden ist. 

Die Bestimmung des Kohlenstoffs ist oft wichtig, wenn der Boden 
Abort-, Jauche- usw. Abflüsse aufnimmt. 

Zur Berechnung nimmt man 58% C in den Humussubstanzen 
an, man hat deshalb die gefundene CO. mit 0,471 zu multiplizieren. 
(Jeder Boden enthält übrigens an und für sich schon etwas organischen 
Kohlenstoff !) 

(J) Gesamtstickstoff nach Kjeldahl (siehe allgem. Gang S. 34). 
Man kann auch Ammoniak und Salpetersäuregehalt für lSich ermitteln. 

B. Moorboden: 
Die chemischen Methoden sind im allgemeinen die gleichen wie 

bei A., doch ermittelt man noch das Volumgewicht, indem man aus 
dem mit den Händen gekneteten, zusammengeballten Moorboden mit 
einem Blechwürfel von 10 oder 15 cm Höhe einen Würfel aussticht und 
diesen wägt. Die Substanz wird alsdann bei 90° C getrocknet und wieder 
gewogen. Die zerriebene, so gewonnene trockene Masse wird zur'chemi
schen Untersuchung verwendet. 

33* 
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Trockensubstanz: 2-3 g von der vorgetrookneten Probe 
trocknet man im Vakuum über Schwefelsäure. Es muß schnell gewogen 
werden, weil die trockene Substanz sehr hygroskopisch ist. 

Mineralstoffe: Bei der Veraschung soll die Hitze nicht über 
Dunkelrotglut steigen. Die Moorasche ist ebenfalls hygroskopisch. 

Die Bestimmung der einzelnen Substanzen erfolgt nach den be· 
kannten Methoden; in erster Linie ist auf Stiokstoff, Schwefel, Gesamt· 
phosphor, Kalk, pflanzenschädliohe Stoffe, sowie auf die Absol'ption 
wichtiger Pflanzennährstoffe und auf die ~estimmung der freien Humus. 
säuren Rüoksioht zu nehmen. Siehe Lunge, Chemisch·technische 
Methoden, Bd. I, S. 906, Springer, Berlin 1904, und die Bestimmung der 
freien Humussäure ebenda, und Zeitschr. f. angew. Chem. 1908. 21. 
151; Landw. Vers.·Stat. 1909. 70. 13, Tacke·Süchting Verfahren. 

Bei der Untersuohung von Moorsohlamm (zu Heil· bzw. Bade· 
zweoken) kann auch der Nachweis von Radioaktivität in Frage kommen. 
Siehe darüber Abschnitt Wasser. 

Über die bakteriologische Untersuchung des Bodens. 
Siehe den bakteriologischen Teil. 

Un tersuch ung des Bodens auf Leuch tgas (naoh G. Königs). 
Man verreibe größere Quantitäten des Bodens mit Wasser zu einem Brei, 
versetze mit Schwefelsäure und 'destilliere mit Wasserdampfstrom 
aus großen Steinbehältern. Als Vorlage dienen mehrere unter sich ver· 
bundene Glasgefäße, die gut gekühlt sein müssen. Es destilliert Naph. 
talin über und schwimmt als Öl auf dem Wasser; dasselbe erstarrt später 
zu einer festen weißen Masse; man reinige dasselbe durch Destillation 
mit Kalilauge. 

Die Identität des Naphtalins kann dann noch durch spezielle 
Reaktionen nachgewiesen werden. 

Außer dem Naphtalin sind in dem wässerigen Destillat noch andere 
flüchtige Kohlenwasserstoffe enthalten, die sich durch den Geruch als 
solche erkennen lassen. 

Gebra~eh8- (Nutz-) Wasser. 
Die allgemeine chemische und bakteriologische Untersuchung' er· 

folgt nac,!l den bei Trinkwasser bzw. im bakteriologischen Teil ange. 
gebenen Methoden. 

Kesselspcisewasser l ). 

Die Anforderungen der industriellen Betriebe an die· 
selben sind sehr verschiedenartig. 

Nach der preuß. Minist.·Verfügung vom 12. November 1910 betr. die 
Errichtung VOll Bahnwasserwerken sind Kesselspeisewasser gut, wenn in 1 1 
klarem Wasser nicht mehr als 150 mg Kesselsteinbildner (= 8,5 Deutsche Grade 
Gesamthärte) enthalten sind. Bei 150-250 mg (= 14 D. G.) ist das Wasser 
ziemlich gut, bei 250 bis 350 mg (= 20 D. G.) noch eben brauchbar. 

') Literatur: K. v. Buchka, Das Lebensmittelgewerbe. Bd. IIr. Ab· 
schnitt Trink· und Tafelwasser von L. Grünhut, Leipzig 1918; Derselbe, Unter· 
81l:chung von Trink· und Abwasser, in W. Kerp., Nahrungsmittelchemie in Vor. 
trägen. ,Leipzig 1914. J. König, Die Untersuchung landwirtschaftlich und 
gewerblich wichtiger Stoffe. 1914. IV. Aufl.; F. Fischeru. G. Basch, Beiträge 
zur UnterSUChung von Kesselspeisewasser. Chem.-Zeitg. 1905. 878 u. r. 
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Im allgemeinen wird schon bei 10· Gesamthärte die Enthärtung vorge' 
nommen. 

Dampfkesselbetriebe erfordern: möglichst wenig bleibende 
und temporäre Härte wegen Kesselsteinbildung. .Auf 60-70 0 Vor. 
wärmen zur Austreibung von freier und halbgebundener C09• 

Durch vorsichtigen Zusatz von Kalkwasser lassen sich Bikarbonate, 
Fettsäuren usw., durch Zusatz von 1,9 g reiner kalzinierter Soda auf 
je 10 bleibender Härte für 100 Liter die Kalksalze nahezu entfernen. 

Statt Soda wird auch, namentlich wenn die bleibende Htirte fast 
ausschließlich aus Gips besteht, Bariumchlorid verwendet. Zur Be
rechnung. des Zusatzes ist eine Schwefelsäurebestimmung des Wassers 
vorzunehmen und auf 1 Teil SOs für 100 Liter Wasser 2,6 Teile wasser· 
freies Chlorbarium (BaCla) anzuwenden. - Bei unreiner (technisch reiner) 
Ware ist der Gehalt an NaaCOs bzw. BaCla erst festzustellen und dann die 
nötige Menge zu berechnen. Neuerdings verwendet man die künstlichen 
Aluminatsilikate (Zeolithe), als Permutit. 

Näheres siehe R. Gans (Zeitschr. f. U. N. 1908.16.486); W. A p P e 11 u s. 
ehern. Rev. Fett· u. Harzind. 1909.16. 300 11. Zeitschr. f. U. N. 1910. 20.484 . 

.Am besten ist es, zuvor folgende von Lunge und anderen empfoh. 
lenen Prüfungen vorzunehmen: 

1. Gesamblkalität: Durch Titrieren von 200 ccm des Wassers 
ohne Erwärmen mit 1/5 N.·HCl und Methylorange. 1 ccm 1/$ N.·HOl 
= 0,050 g OaCOa für 11 bei Anwendung von 200 ccm Wasser. Befund 
== temporäre Härte. 

2. Gesamthärte: Als diese nimmt man den Glührückstand 
(S. 454) an. Er soll nur ganz schwach geglüht und wiederholt mit .Am
monkarbonatlösung behandelt werden. Die Resultate sind nur annähernd 
richtig, jedoch besser als die mit Seifelösung gefundenen. Milligramme 
in 100 ccm sind gleich den französischen Härtegraden (080003 in 100 000 
Teilen), deutsche Grade (OaO in 100 000 Teilen) erhält man durch Multi
plikation der französischen mit 0,56. Oder man bestimmt sämtliche alka
lische Erden. 200 ccm des Wassers werden mit einem Überschuß von 
Sodalösung eingedampft, der Rückstand wird auf etwa 180 0 erhitzt, 
mit heißem Wasser aufgenommen, filtriert und der Niederschlag ausge
waschen. Den Niederschlag löst man in 1/5 N.-Salzsäure und titriert 
mit 1/" N.-Natronlauge und Methylorange zurück. 

1 ccm verbrauchter 1/5 N.-Säure = 0,028 OaO (einschließlich 
Magncsia) im Liter bei Verwendung von 200 ccm Wasser. 

Umrechnung auf Härtegrade ergibt sicb aus obigcm und dem 
S. 463 Gesagten. 

3. Sulfate: Spuren wcrden vcrnachlässigt. Die quantitativc 
Bestimmung erfolgt nach S. 455. Die gefundene Schwefelsäure wird 
als Kalziumsulfat in Rechnung gebracht. 

Man rechnet nun den Kalk des Kalziumsulfates auf den sub 2 ge
fundcnen Gesamtgehalt an alkalischen Erden, zieht ihn davon ab und 
erhält so als Differenz dic Karbonate. Gilt auch als Kontrolle für die 
Bestimmung der Karbonate nach No. 1. 

Vorstehende Daten genügen in den meiflten Fällen, um die Menge 
der Zusätze 2um Weichmachen des Wassers berechnen zu können, 
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Zur Kontrolle der berechneten Werte ist die Anstellw)g nach· 
stehenden praktischen Versuches 1 ) zu empfehlen: 

Man erhitzt 200 ccm des kalten zu enthärtenden Wassers mit 50 ccm 
gesättigtem Kalkwasser von genau bekanntem Gehalt (= a ccm 1/10 N.· 
CaO) auf dem Drahtnetze bis nahe zum Sieden, füllt nach dem Erkalten 
auf 250 ccm auf, filtriert durch ein Faltenfilter und neutralisiert 200 ccm 
des Filtrates in einer Porzellanschale -genau mit 1/10 N·HCI (b ccm) 
gegen Methylorange. Man setzt dann 20 ccm 1/10 N .. Sodalösung zu, 
erhitzt wieder bis zum beginnenden Sieden, spült dann die Flüssigkeit 
nebst Niederschlag in einen 250 ccm.Kolben, füllt nach dem Abkühlen 
auf 250 auf und filtriert. 200 ccm des Filtrates werden mit 1lto N.·HOI 
(c ccm) titriert. 1 cbm Wasser sind dann zuzusetzen; 

Gramme: CaO = 3,5-(4a-5b) 
" Na2COS = 33,1 (20-b-l,25c). 

Auf die Vorschläge, Verfahren und Arbeiten für die Untersuchung des 
Kesselspeisewassers und die Ermittlung der Art und Menge der Zusätze von 
'Vartha und Pfeifer, Zeitschr. f. angew. Chern. 1902; I. 901; L. W. Winkler, 
Zeitschr. f. anal. ehern. 1901. 82 u. Hundeshagen, Zeitschr. f. öffentl. Chemie 
1907. 13. 466 sei verwiesen; Zeitschr. f. angew. Chern. 1910. 23. 2311. 

Gute Kesselspeisewasser enthalten von Sulfaten·(Gips) nur etwa 
20-30 mg, von fr. CO2• 0 und H2S höchstens Spuren; der Gehalt an 
Chloriden soll nicht 200 mg im Liter übersteigen. 

Bra uerei betrie be (Gärungsgewerbe). 
Diese brauchen möglichst weiches Wasser; ungünstig wirken 

Magnesiasalze und Nitrate. Wenig organische Substanz und eine geringe 
Bakterienzahl sollen vorhanden sein. Siehe auch S. 386 u. 608. 

Maßgebend ist nach neuesten Forschungen 2) für den Brauvorgang 
(Maische, Abläuterung), daß möglichst wenig vorübergehende Härte 
im Brauwasser vorhanden ist, weil sie die Bildung der Phosphatazidität 
ungünstig beeinflußt. (Anforderungen an Wasser siehe auch das Reichs. 
brausteuergesetz im Anhang.) 

Molkereien, Leim·, Papierfabriken, Fabriken photo· 
graphischer Papiere und Trockenplatten, Färbereien, Bleiche· 
reien bedürfen eines weichen, eisenfreien mögliclist wenig organische 
Substanzen und Bakterien enthaltenden Wassers; s. betr. Eisengehalt 
auch die Beurteilung des Trinkwassers; 

Zuckerfabriken eines wenig salpetersäure. und schwefelsäure. 
haltigen Wassers; 

Wäschereien eines sehr weichen, eisen· und manganfreien Wassels 
(Seifeersparnis). 20 Härtegrade vernichten im Kubikmeter Wasser 
2,4 kg Seife (nach H. Klut). 

') Drawe, Zeitschr. f. angew. ehern. 1910. 23. 52: ZeitBChr. f. U. N. 
1911. 21. 715. 

I) Besonderes W. Windisch, Zeitschr. f. angew. Chem. 1913. 26. 429. 
H2. 778; 1914. 27. 292. -319. 
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Abwasser 1). 

(Verunreinigung der Wasserläufe durch 'Zufluß von Kanalwässem, 
gewerblichen Anlagen, Fabriken u. dgl.) 

Die chemische Untersuchung von Abwässern erfolgt nach 
den im Hauptabschnitt "Wasser" angegebenen Verfahren. Dort be
finden sich besondere Hinweise auf die Anwendung bei Abwasserunter
Buchungen. Soweit der Nachweis von besonderen Stoffen in Betracht 
kommt, z. B. Rhodanverbindungen, Teerprodukten usw. sind die aus· 
führlichen Handbücher (u. a. von Farnsteiner, Buttenberg und 
Korn, von Tillmanns, Ohlmüller und Spitta) zu Rate zu ziehen. 
Die Ausdehnung der Analyse muß dem Zwecke der Untersuchung und 
der Art des Abwassers angepaßt werden; ein besonderer Analysengang 
läßt sich dafür nicht aufstellen. Neben der Feststellung der anorganischen 
Bestandteile ist für die Beurteilung besonders der Gehalt an organischen 
Stoffen (Gesamtstickstoff, Ammoniakstickstoff, organ. Stickstoff, sus
pendierte Stoffe, Glühverlust ) sowie auch von Gasen (insbesondere 
Sauerstoff) usw. maßgebend. 

Von Wichtigkeit kann die Feststellung der "Sauerstoffzehrung" 
eines Wassers sein (Fischereiwasser); darunter versteht man die Abnahme des 
Sauerstoffgehalts unter bestimmten Aufbewahrungsbedingungen während einer 
gewissen Zeit (n. Spitta). Die Sauerstoffzehrung beruht auf der Tätigkeit der 
Mikroorganismen, die den Sauerstoff verzehren. 

Man verbindet diese Feststellung mit der des Sauerstoffs selbst, indem 
man von den S. 469 beschriebenen Flaschen eine nur mit dem zu untersuchenden 
Abwasser, nicht aber auch mit den dort angegebenen Reagenzien versetzt, 
sondern eine bestimmte Zeit (etwa 24 Std.) im Brutschrank bei 22' aufbewahrt. 
Die Flasche muß fest verschlossen sein. Nach Ablauf der Zeit werden die Rea
genzien, wie beim Winkler schen Verfahren der Sauerstoffbestimmung zuge
setzt und der Sauerstoffgehalt ermittelt. Die Differenz zwischen den bei den 
Bauerstoffbestimmungen ist die "Sauerstoffzehrung". Im Resultat sind dio 
Zeit der Einwirkung der Kleinlebewesen und die 'Värmegrade anzugeben. 

Neben dcr chemischen Untersuchung ist die mikroskopische 
Prüfung und namentlich, wenn es sich um hygienische Fragen handelt, 
die bakteriologische Untersuchung, ferner für Städtewasser die 
Prüfung auf Fäulnisfähigkei t anzustellen. 

Methylenblaumethode zum Nachweis der Fäulnisfähigkeit 
nach Spi tta und Weldert: 50 ccm des Abwassers werden mit 0,3 ccm 
einer 0,050J0igen wässerigen 'Lösung von Methylenblau (B. extra Kahl
baum) versetzt und im Brutschrank bei 37° aufbewahrt. Das hierzu 
benutzte Fläschchen muß vollständig angefüllt und mit emem Glas· 
stopfen luftdicht verschließbar sein. Je nach der Menge der in1 Abwasser 
enthaltenen Fäulnisstoffe wird der Farbstoff nach wenigen Minuten 
oder nach mehreren Tagen gebleicht (Übergang in Leukobase). Ist nach 
6 Stunden noch keine Entfärbung eingetreten, so kann man annehmen. 
daß ein Nachfaulen des Wassers 'auch nach Tagen nicht eintreten 
wird. - Die Fäulnisfähigkeit wird auf einfache Weise wie folgt fest
gestellt: Man läßt das Abwasser in offenen Glaszylindem oder in ver. 

') Konservierung der Abwasser, wenn sie nicht sofort nach Entnahme 
in Arbeit genommen werden, Ist nötig und geschieht am besten mit Chloro· 
form und Formalin; für denjenigen Teil, in welchem NH., Qesamt·N und Oxy· 
dierbarkeit bestil1U)lt werden, auch mit R,SO, bis zur sauren Reä.ktion. 
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schlossenen Glasflaschen während mehrerer Tage (3-10) stehen 1), und 
prüft nach 3. Tagen, ob ein fauler Geruch oder ein Geruch nach HaS 
vorhanden ist. Man beobachtet dann bis zum 10. Tage weiter. Ab· 
wesenheit von Fäulnis (HaS) nach dieser Frist gilt als Beweis für Fäulnis· 
unfähigkeit. 

Für die Beurteilung eines Abwassers können Grenzzahlen natür. 
lieh in keiner Weise in Betracht kommen. Zu berücksichtigen ist dabei 
die Herkunft, die Jahreszeit, Zusammensetzung, Verdünnung, der Ab· 
lauf in ein Flußwasser, die Wassergefälle, Vorflutverhältnisse usw. Bei 
Verwendung von Flußwasser zu häuslichen und gewerblichen Zwecken 
kommen die in den Flußlauf gelangenden Abwässer besonders in Frage. 
Ein Urteil betreffs einer Schädigung 2) oder Belästigung durch ein Ab· 
wasser läßt sich nur unter Berücksichtigung aller für den betreffenden 
Fall überhaupt denkbaren Umstände fällen. Als giftige Beimengungen 
kommen auch Arsen·, Zyan. und Chromsalze, SO. usw. in Betracht. 

Für die Beurteilung des Reinheitsgrades von Flußläufen. Seen 
usw. namentlich auch betreffs Fischereiwesen 3) gibt besonders die bio· 
logische. (Plankton.) Untersuchung Auskunft. Zu ihrer Ausführung 
bedarf man verschiedener sachgemäßer Ausrüstungsgegenstände zwecks 
Einholung des Materials, z. B. Planktonnetz, Pfahlkratzer.Aus dem 
Fehlen oder Vorhandensein bestimmter Organismen lassen sich Schlüsse 
auf den Reinheits· bzw. Veiunreinigungsgrad der Gewässer ziehen. Es 
würde zu weit führen, die große Zahl dieser Organismen 4) und deren 
Formen usw. zu beschreiben. Einschlägige Literatur: R. Kolkwitz 
und M. Marsson, Mitteil. d. kgl. Prüfungsanstalt f. Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung . 1902 und folgende Jahrgänge; J. König, 
Die Verunreinigung der Gewässer, Jul. Springer, Berlin, 11. Aufl.; 
C. Mez, Mikroskopische Wasseranalysen, Berlin 1898; B. Eyferth, 
Einfachste Lebensformen des Tier· und Pflanzenreiches, Braunschweig 
1900; Knauth, Das Süßwasser, Neudamm 1907; C. Lampert, Das 
Leben der Binnengewässer, Leipzig 1908; A. Steuer, Planktonkunde, 
Leipzig 1905; Schiemenz u. a. 

Über Abwasserreinigungs· und Klärverfahren sei auf folgende Fachliteratur 
verwiesen: 

Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentllches Sanitäts·· 
wesen, Supplementhefte 1897/98 u. ff.; Mitteil. d. Landesanstalt für Wasser· 
hygiene, (früher preuß. PrüfuDgsstelle für Wasserversorgung und Abwässer· 
beseitigung), Verlag Hirschfeld, Berlin; J. König, Die Veruureinigung der 
Gewässer; -Tillmanns, Wasserreihigung und Abwasserbeseitigung, Halle 
(Wilh. Knapp) 1915; T h u;m m, Kontrolle von Abwasserreinigungsanlagen, Berlin, 
Aug. HIrschwald 1914; Handbuch der Hygiene, Wasser und Abwasser 1911; 

1) Eine weitere Methode ist der Hamburger Test nach Korn und 
Kamman, Gesundh.·Ing. 1907. 30. 165. Diese auf den Nachweis von organi· 
sehern Schwefel begründete Methode ist umständlich. - Thumm u. Dunbar 
halten ein geklärtes Abwasser, das mit dem Rohwasser verglichen, an Oxydier· 
barkeit um .60°/. oder mehr herabgesetzt wurde, nicht mehr für fäulnisfähig. 

') Die Schädigungen oder Belästigungen sind entweder gesundheitlicher 
und hauswirtschaftlicher Natur, oder solche für Industrie und Fischerei. 

') Wesentliche Anforderungen an Fischereiwasser: der Gehalt an Sauer· 
stoff betrage nicht unter 1 ccm 0 pro Liter in Wässern (Schiemenz). 

C). Besonders häufig vorkommende Organismen sind im bakteriologischen 
'eil S. 612 erwähnt. 
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Haupt, Zeitschr. f. U. N. 1918, 35, 119; Tiemann·Gärtner, Handbuch 
der Untersuchung und Beurteilung der Wässer, Braunschweig, 4. Auflage; 
J. H. Vogel, Die Verwertung städtischer Abfallstoffe, BerIin; Weldert und 
Schiele, Wasser und Abwasser, Zentralblatt, Leipzig. 

Abwasseranlagen gehören planmäßig chemisch kontrolliert. 
Die Untersuchungsweise von Schlammproben deckt sich bis· 

weilen bzw. zum Teil mit derjenigen von Abwasser; indessen wird die 
Ana.lyse meist auf technische Verwertung des Schlammes als Düngemittel, 
zur Nutzbarmachung des darin enthaltenen Fettes, des Heizwertes 
brikettierten Schlammes usw. einzurichten sein. Das zur Erzielung deR 
Schlammes benützte Klärverfahren ist natürlich von größtem Einfluß 
auf dessen Beschaffenheit. Neben der chemischen Untersuchung, ins· 
besondere auf anorganische Stoffe (Phosphorsäure, Kali, Kalk, Am· 
moniak, Sand, Gesamtmineralstoffe ) und organische Bestandteile 
(Stickstoffsubstanz, Zellulose) ist auch die grobsinnliche (groben Unrat, 
Fauna) und die mikroskopische Prüfung vorzunehmen. 

E. Gerichtliche Chemie 1). 

Ausmittelung von Giften - Blutnachweis - Vergiftung mit 
Kohlenoxydgas Schriften und Tinten - Sperma - Arznei· und 
Geheimmittel. 

Ausmittelung von Giften 2). 

Vorbedingungen. 
Man prüfe die zu verwendenden Reagenzien und nehme hierzu 

.nichtzu kleineMengen. Von arsenfreier Salzsäure und von Schwefel· 
barium zur Entwickelung von reinem ~S halte man sich einen eisernen 
Bestand. Ebenso von arsenfreiem Zink. Man hat dann im Bedarfsfall 
die reinen Präparate sofort zur Hand. Die Apparate, Schalen usw. 
reinige man womöglich selbst und beachte, daß es häufig arsenhaltige 
Glassorten gibt. Äther; Amylalkohol, Benzin, Chloroform usw. müssen 
rein und vollkommen, ohne Rückstand zu hinterlassen, flüchtig sein 
(Alkaloidprüfung ). 

') Außer den in nachstehenden Abschnitten behandelten Arbeiten können 
vom Gerichtschemiker auch photographische Aufnahmen von Blutflecken, 
Handwerkszeug, des Tatortes selbst, Fingerabdrücke usw. verlangt werden. 
Wichtige Anhaltspunkte für die Ausführung solcher Arbeiten finden sich in 
Baumerts Lehrb. d. gerichtl. Chem. Bd. 2, bearbeitet von Dennstedt und 
Voigtl änder, 1906. 

') Kratter, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1907. Supp1. 119. ,;über 
Giftwanderung in Leichen und die Möglichkeit der Giftnachweise bei späterer 
Enterdigung" . 

1. In den Leichnam eingeführte Gifte, namentlich Arsenik werden nach 
längerer Zeit auch in benachbarten Organen nachweisbar. 

2, Leicht bewegliche Gifte sind Pflanzengifte (Strychnin, Atropin; Mor· 
phin dagegen nicht!); schwer bewegliche Gifte sind Metaligifte. 

3. Für die Pflanzenalkaloide kommen Blut, Nieren und Harn, für die 
Metallgifte vor allem die Leber als größtes Gitttuter in Betracht. 

Bei Ausgrabungen sind Kleider und Sargboden fiV die Unter' 
suchung wichtig (sobald die Körperhöhlen geöffnet und der Körper 
zerfallen ist 1). 
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Leichenteile, Magen, Speisenreste, Flüssigkeiten usw.1) zerkleinere 
man durch Zerschneiden mit blanker Schere und scharfem Messer und 
teile die Masse in vier annähernd gleiche Teile. Ein Teil der Objekte 
dient zur Untersuchung auf flüchtige Stoffe und metallische Gifte, ein 
zweiter Teil zur Untersuchung auf nichtflüchtige organische Stoffe 
(Alkaloide), der dritte Teil zum Nachweis der Stoffe S. 543 und der 
vierte Teil als Rücklage. Ist bei der Vorprüfung der Nachweis schon 
gelungliln oder hat man den Auftrag, auf ein bestimmtes Gift zu prüfen, 
so vereinfacht sich die Untersuchung natürlich wesentlich, immer aber 
wird man sich einen Teil für alle Fälle zurücklegen. Hat man wenig 
Objekte, so kann man auch zum Nachweis der flüchtigen Körper, der 
Alkaloide und der metallischen Gifte ein und dieselbe Substanz benützen. 

Vor Beginn der Untersuchungen ist das Gewicht des Eingelieferten 
aus der Differenz zwischen Brutto- und Taragewicht zu ermitteln. 

Voruntersuchung. 
l\Ian nehme die Untersuchung ohne Verzögernng sofort in Angriff. 
Man überzeuge sich von der unbeschädigten Beschaffenheit der 

Verpackung eingesendeter Objekte, der Siegel usw. und bestimme das 
Gewicht des Inhalts der einzelnen Gläser oder der einzelnen Gegenstände. 

Man prüfe die zu untersuchenden Teile (verschiedene Organe von 
Leichenteilen u. dgl.) möglichst einzeln, wenn es die Umstände erlauben, 
auf Aussehen, Geruch, auf etwaige unorganische Beimengungen, graue, 
weiße oder farbige Partikelchen, Streichholzköpfchen, Reste fester 
Gifte (Stückchen von Arsenik, grauer Fliegenstein, Realgar, Schwein· 
furter Grün), sodann auf Pflanzenreste (Samen, Pilzfragmente, Frag
mente von Blättern, Früchten sind manchmal in der Speiseröhre zu 
finden), Kanthariden. Man sammelt sie ev. mit der Pinzette. Man 
prüfe auf diese Stoffe chemisch, sowie mit Lupe oder Mikroskop (auch 
Mikrophotographie, s. S. 28). Der weitere Verlauf der Voruntersuchung 
sei gerichtet auf: 

Geruch bei Öffnung des Gefäßes: ReN, P, CRCl3, Phenole, 
Kresole. 

Farbe: Gelbe Farbe deutet auf Cr.Verbindungen, Pikrinsäure, 
blaugrüne auf Cu und auf RCN· Verbindungen usw. 

Reaktion: Mittels Lackmuspapier. Stark saure Reaktion deutet 
auf Mineralsäuren, Oxalsäurl', sehr stark alkalische auf KOH, NaOH, NH3' 

:Metalle und Schwefeldioxyd: Man behandelt einen Teil des 
Untersuchungsmaterials mit verdünnter arsenfreier Salzsäure, erwärmt 
fünf :Minuten, filtriert und legt einen Streifen blanken Kupferbleches in 
das Filtrat. Ein grauer Niederschlag kallll herrühren von Arsen, 
Quecksilber (flüchtig), Antimon, Zinn, Blei, Selen, Schwefeldioxyd. 
Erhitzt man das Blech in möglichst engen Röhren, so gibt Arsen 
Metallspiegel und reguläre Oktaeder oder nur letztere; Quecksilber 
gibt Kügelchen, Zillll, Blei und schweflige Säure geben kein Sublimat. 
Antimon bildet erst bei höherer Temperatur ein Sublimat, das aber nie 

') Gegebenenfalls in geeigneter Weise. namentlich durch Einpacken in 
Eis. zu konservieren. 
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aus Oktaedern besteht. Selendioxyd ist etwas flüchtig, der sich bildende 
Beschlag zerfließt bald durch Wasseraufnahme (Reinsch). 

Leuchten im Dunkeln: Phosphor. 
Das Leuchten des Phosphors findet jedoch nicht immer statt. 

Ammoniak, Alkohol, Terpentinöl verhindern dasselbe. 
Phosphor kügelchen: Man verwandelt durch Oxydation mit 

HNOa, Cl-Wasser oder Brom in HaP04 und prüft mit molybdänsaurem 
Ammoniak oder mit NHa und Magnesiamischung. 

Eine kleine Probe der angesäuerten Substanz bringe man in ein 
Glaskölbchen, verschließe mit einem Kork, klemme einen mit AgNOa-
Lösung und einen mit Bleiacetat getränkten Filtrierpapierstreifen hinein 
und stelle bei Lichtabschluß in ganz gelinde Wärme. 

Ist das Silberpapier nur geschwärzt, so ist die Anwesenheit von P 
wahrscheinlich, sind beide Streifen geschwärzt (durch ~S), so beweist 
die Reaktion nichts. 

Blausäure erkennt man durch Einklemmen eines mit frisch 
bereiteter alkoholischer Guajakharzlösung (1 : 10) getränkten und nach 
dem Verdampfen des Alkohols mit einer O,050f0igen CuS04-Lösung be
feuchteten Filtrierpapierstreifens in ein in gkicher Weise wie obiges 
hergerichtetes Kölbchen. Bleibt das Papier ungefärbt, so ist keine HCN 
vorhanden; wird es blau, so kann sie zugegen sein; bei Anwesenheit 
von H2S wird das Papier schwarz, womit aber nichts bewiesen ist. 

Hauptuntersuchung. 
(Nachweis von Blausäure und deren Verbindungen, 

Chloroform, Äthyl- und Methyl-Alkohol, Äther, Phosphor, 
Karbolsäure, Kreosot, Chloralhydrat, Jodoform, Nitrobenzol, 
Aceton und SchwefelkOhlenstoff, Bittermandelöl, Jod und 
Brom durch Destillation.) 

Die lMlr Hauptuntersuchung bestimmte Substanz ist stets genau 
abzuwägen. 

Bevor man qualitative Einzeluntersuchungen ausführt, fülle man 
die Lösungen stets auf bestimmte Volumina auf; um den Rest der Lö
sungen für die quantitativen Bestimmungen zurückstellen zu können 
(Beythien -He m pe 1). 

Die gut zerkleinerte Masse wird, wenn nötig, mit etwas destil
liertem Wasser verdünnt, mit Weinsäurelösung angesäuert und aus 
einem kurzhalsigen Kolben destilliert, unter Verwendung eines größeren, 
zweimalig rechtwinklig gebogenen Steigrohrs, das direkt in den aufrecht 
stehenden Kühler führt. So hergerichtet dient die Destillation gleich
zeitig zum -Nachweis von Phosphor nach Mi tscherIich (siehe auch 
s. 525). Während der Destillation muß der Raum verdunkelt werden. 

Zur V~rmeidung von Verlusten wird der Kolben auf ein gereinigtes 
Wasserbad gesetzt und unter Einleitung von Wasserdampf destilliert. 

Das Destillat kann enthalten: 
Blausäure-RCN (auch von Cyaniden herrührend): 
Reaktionen: Eine mit NaOH versetzte Probe wird mit 2-3 

Tropfen FeS04-Lösung versetzt, gelinde erwärmt, dazu ei~ige Tropfen 
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verdünntes Eisenchlorid zugefügt, mit RCl angesäuert: blauer Nieder. 
schlag von Berlinerblau. Geringe Cyanmengen geben nur blaugrüne 
Färbung, bei längerem Stehenlassen scheiden sich dann noch Spuren 
eines Niederschlages ab (Berlinerblaureaktion). 

Eine Probe wird mit NaOR und einigen Kubikzentimetern gelbem 
Schwefelammonium zur Trockene verdampft, der Rückstand in wenig 
Wasser gelöst, mit HCI schwach angesäuert und mit sehr wenig' ver· 
dünntem Eisenchlorid versetzt: Blutrote Färbung, die durch HCI· 
Zusatz nicht verschwindet (Rhodanreaktion), Die sehr empfindliche 
Reaktion mit Guajak und CuS04 siehe S. 523. 

Die HCN kann auch von Ferrocyankalium herrühren; man 
prüfe daher, wenn RCN gefunden wurde, eine mit Wasser verdünnte, 
abfiltrierte Probe von der Original· Substanz direkt durch Zusatz von 
Eisenchlorid. Vermutet man Ferrocyankalium neben giftigen Cyaniden 
und HeN, so destilliere man unter Zusatz von viel doppeltkohlensaurem 
Natron. Man hat so nur die von giftigen Cyaniden herrührende RCN 
im Destillat. 

Hat man auf Cyanquecksilber zu prüfen, so ist es zweckmäßig, 
unter Zusatz von etwas NaCI, mit Oxalsäure angesäuert, zu destillieren; 
auch durch Zusatz von frischem. Schwefelwasserstoffwasser erhält man 
die RCN im Destillat. Letztere Methode ermöglicht es, den Nachweis 
von Cyanquecksilber neben Ferrocyankalium zu führen: Man 
setzt Natriumbicarbonat, (nicht zu wenig) und frisches Schwefelwasser· 
stoffwasser zu und destilliert. Die RCN des Ferrocyankaliums geht 
auf diese Weise nicht in das Destillat. 

Nachweis von anderen Cyaniden neben Ferrocyankalium (ins. 
besondere Cyanquecksilber) nach der Barfoedschen Methode siehe 
Beythien, Randb. S. 1026. 

Chloroform-CHCIa: Da.s darnach riechende Destillat wird mög
lichst entwässert und das CHCIa aus dem Wasserbad nochmals destilliert. 
Reaktionen: Jod wird violett gelöst. Erwärmen mit einigen Tropfen 
alkoholischer KOff und wenig Anilin: widerlicher Geruch nach Phenyl
carbylamin. Durchleiten der Dämpfe durch ein glühendes Glasrohr 
und Einleiten in Jodzinkstärkelösung: Bläuung durch gebildetes freies 
Jod. Beim Kochen einer Resorcinlösung mit etwas Chloroform und KOH: 
Rotfärbung, die beim Verdünnen schön grün fluoresziert. Mit Naphthol 
(a oder ß) und konzentrierter KOR erwärmt, entsteht Blaufärbung. 
Fehlings Lösung, ammoniakalische Silberlösung werden beim Kochen 
mit etwas CRCl3 reduziert, es wird Kupferoxydul bzw. metallisches 
Silber ausgefällt (infolge der Bildung von Ameisensäure durch das Alkali) 
vgl. auch bei Chloralhydrat. 

Chloralhydrat: Läßt sich durch Wasserdampfdestillation oder 
durch Extraktion mit Äther isolieren. Zweckmäßig verbindet man 
beide Operationen und schüttelt das Destillat mit Äther aus. 

Der kristallinische Ätherabdampfungsrückstand gibt wie Chloro
form die Phenylcarbylamin-, die Resorcin. und Naphtholreaktion und 
g~ht beim Behandeln mit Alkalien (auch mit MgO) [1/2stündiges Er
~ltzen am Rückflußkühler im Wasserbad] in Chloroform und Formiat 
uber, welch letzteres nach dem Neutralisieren des Reaktionsgemenges 
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mit HClauf Zusatz von Eisenchlorid an dem entstehenden Eisenformiat 
(braunrot) erkannt wird. Fehlingslösung und Silberlösung werden 
reduziert! . 

Chloralhydrat unterscheidet sich von Chloroform durch den an
fangs ziegelroten, später heller werdenden und' in Gelbgrün übergehen
den Niederschlag, den es mit Neßlers Reagens erzeugt. 

Äthylalkohol: Das Destillat muß rektifiziert werden. 
Charakteristisch ist der Geruch, dann die' Brennbarkeit. Grün

färbung von ~Cr207 in Schwefelsäure, mit letzterem destilliert Aldehyd 
gebend. Das Destillat, mit NaOH erwärmt, bildet Aldehydharz und 
wird bräunlich (Zimtgeruch des Aldehydbarzes). Liefert, mit Natrium
acetat und Schwefelsäure erwärmt, Essigäther. Jodoformreaktion: Zu
geben von etwas Jod und KOR, bis eben entfärbt ist, und gelindes 
Erwärmen: Jodoformabscheidung. Aceton, Aldehyd, Milchsäure, Dex
trin und eine Menge anderer Stoffe geben ebenfalls diese Reaktion. 

Aceton: Kann als natürliches Produkt im Harn sein, ferner im 
Destillat der Leichenteile (Blut, Leber, Milz usw.). Giftig ist es nicht, aber 
sein Nachweis kann praktisch werden, wenn es sich um den Alkohol
nachweis handelt, da e~ auch die Jodoformprobe liefert: Aceton weist 
man durch Zugabe von frisch bereiteter gesättigter Nitroprussidnatrium
lösung und Übersättigen mit NaOH nach (rote Färbung, die bald in 
gelb übergeht); übersättigt man diese Mischung mit Essigsäure, so wird 
sie karmin. bis purpurrot. Aldehyd gibt diese Reaktion auch (Legalsche 
Reaktion). Eine weitere Reaktion beruht auf der Eigenschaft des Ace
tons, frisch gefälltes HgO aufzulösen. Die Lösung wird mit etwas HgCl2 
und überschüssiger alkoholischer KOH gut durchschüttelt, filtriert 
und das klare Filtrat mit Schwefelammonium überschichtet. Bei An· 
wesenheit von Aceton bildet sich an den Berührungsfläc.hen eine schwarze 
Zone von Quecksilbersulfid (Reynolds Reaktion). 

Methylalkohol: Siedet bei 660, ist mit Wasser misch bar, gibt 
mit KOR und J erwärmt kein Jodoform und verhindert die Ammoniak. 
reaktion durch Neßlers Reagens (Äthylalkohol verhindert diese Re· 
aktion nicht). Nachweis kleiner Mengen naeh der Methode Fendler 
und Mannich, siehe S. 358, Abschnitt Branntweine, sowie die Arbeit 
von A. Juckenack, Zeitsehr. f. U. N. 1912, 24, 12. 

Äther: Wird ebenfalls entwässert und rektifiziert, Spezialreak. 
tionen fehlen. Charakteristisch ist sein Geruch und die leichte Ent
zündlichkeit, sein Siedepunkt und spezifisches Gewicht, wenn größere 
Mengen vorhanden sind. 

Phosphor: Destillieren im dunklen Raume nach Mitscher· 
lieh 1). (Vgl. S. 523.) Der P destilliert teils als solcher, teils als phos. 
phorige Säure über; das Leuchten entsteht an der Stelle, wo die Dämpfe 
ins Kühlrohr eintreten. Geringe Mengen P geben im Destillat nur phos. 
phorige Säure. Alkohol, Äther, ätherische Öle verhindern das Leuchten, 
destillieren jedoch zuerst über. Das Leuchten tritt dann erst ein, wenn 

1) Vertikale Stellung des Destillationsapparates mit doppelt gebogenem 
AbleituIlgsrohr. 
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diese Stoffe abdestilliert sind. Man benützt hierzu vorteilhaft den 
Hilger-Nattermannschen Apparat, Destillation im CO2-Strom. 

Allgemeine Reaktionen siehe unter P (Vorprüfung, S. 523), auf 
die Dusart-Blondelotsche Reaktion sei hier kurz verwiesen: Das 
nach Mitscherlich erhaltene Destillat (wenn Silberlösung als Vorlage 
diente, das Phosphorsilber), phosphorige Säure und Phosphor geben 
mit Zn und verdünnter Schwefelsäure ein Wasserstoffgas, das angezündet 
einen smaragdgrünen Flammenkegel zeigt. Zweckmäßig nimmt man 
zur Prüfung der Reagenzien einen nebenhergehenden blinden Versuch 
vor. Die Reaktion ist bei Untersuchung von Leichenteilen nicht be· 
weisend, da Selmi bei der in ähnlicher Weise vorgenommenen Destil· 
lation faulender, Phosphorverbindungen enthaltender, tierischer Stoffe 
(Gehirn usw.) ein Destillat erhalten hat, welches nach Dusart·Blon. 
delot behandelt, diesel1,l.e Flammenfärbung lieferte 1). 

Karbolsäure: Das wässerige Destillat schüttelt man mit Äther 
aus, verdunstet den Äther in gelinder Wärme, löst den Rückstand in 
etwas Wasser und prüft auf Geruch, sowie mit Eisenchlorid (Blaufä.r. 
bung) und mit Millons Reagens 2). Letzteres gibt beim Erwärmen 
Rotfärbung. Die wässerige Lösung gibt ferner mit Bromwasser Tribrol!!' 
phenol (Niederschlag weiß). Ist Karbolsäure vorhanden, so. muß man 
für die quantitative Bestimmung so lange weiterdestillieren, bis man 
keine Phenolreaktion mehr erhält. 

Quantitativ wird die Karbolsäure im Destillate aus einer bestimmten 
Menge des Untersuchungsobjektes oder einem aliquoten Teil des Destil· 
lates mit überschüssigem Bromwasser als Tribromphenol bestimmt. 
Letzteres sammelt man auf einem im Schwefelsäureexsikkator zuvor 
getrockneten und gewogenen Filterehen, wäscht gut aus und trocknet 
in demselben Exsikkator oder bei 80° C bis zum gleichbleibenden Ge· 
wicht. 331 Gewichtsteile Niederschlag = 94 Gewichtsteile Karbolsä.ure 
oder Tribromphenol X 0,2839 = Phenol. Spuren von Phenolen können 
sich in stark verfaulten Leichenteilen bilden! 

Kreosot: Wird aus dem wässerigen Destillat wie Karbolsäure 
isoliert. Charakteristisch ist der Geruch und die Grünfärbung der 
wässerigen Lösung auf Zusatz von verdünntem Eisenchlorid. Die Grün· 
färbung ist nur vorübergehend. Unterscheidung von Karbol dürfte nicht 
immer gelingen. 

Von Salicylsäure, welche man durch Extraktion mit ·Äther 
nachweist, trennt man das Kreosot ·durch Schütteln der ätherischen 
Lösung mit Natriumcarbonat, welches dem Äther die Salicylsäure, 
nicht aber die Phenole entzieht (Spezialreaktion siehe Abschnitt Wein). 

Jod of 0 r m: Man schüttelt das schwach alkalisch gemachte Destillat 
mit Äther und läßt den Äther, ohne zu erwärmen, freiwillig verdunsten. 
Charakteristischer Geruch. Prüfung des Rückstandes unter dem Mikro· 

1) Unterphosphorige Säure reduziert Silberlösung. 
') Vorschrift zur Herstellung: 1 Teil Hg wird in 2 Teilen HNO, (8 = 1,42) 

zuerst kalt und dann warm gelöst und 1 Volumen der Lösung mit 2 Volumen 
Wasser verdünnt; man läßt nun einige Stunden absitzen und gießt die Flüssig· 
keit klar ab. Das Reagens dient sonst namentlich als Identitätsreaktion für 
Eiweiß. 



Gerichtliche Chemi<>. 527 

skop = hexagonale Kristallform. Eine kleine Probe löst man in 2 bis 
3 Tropfen Alkohol und erhitzt mit wenig Phenolnatrium. Die entste~nde 
rötliche Abscheidung löst sich in verdüimtem Weingeist mit karmin
roter Farbe. 

Benzol in Leichenteilen vgl. Zeitsehr. f. analyt. Chemie 
1917. 80. 

Ni trobenczol wird aus dem Destillat mit Äther ausgeschüttelt, 
charakteristisch ist der bittermandelölähnliche Geruch. 

Reaktion: Man reduziert zu Anilin, indem man es in Weingeist 
löst, mit Zinkstaub und etwas verdünnter HCI digeriert und einige Zeit 
stehen läßt. Das entstandene Anilin kann sodann aus dem alkalisch 
gemachten Reaktionsgemenge durch Äther ausgeschüttelt werden. Das 
Anilin, mit wenig Wasser aufgenommen, gibt auf Zusatz von Chlorkalk 
oder NaOCl-Lösung eine blaue bis blauviolette Färbung, die allmählich 
in schmutzigrot übergeht. Unterschied von Bittermandelöl. 

Bittermandelöl: Wird aus dem Destillat mit Äther ausge
schüttelt; charakteristischer Geruch; beim Stehen an der Luft bildet 
sich allmählich Benzoesäure, welche an der charakteristischen Kristall
form, am Geruch und an der Benzolbildung beim Erhitzen mit Kalk
hydrat zu erkennen ist oder man zerlegt das Bittermandelöl durch Schüt. 
teIn mit frisch gefälltem Quecksilberoxyd in Benzaldehyd' und Blau· 
säure. Nachweis der letzteren siehe S. 523 u. S. 352. 

Jod: FreiesJ oder bei saurer Reaktion freigewordenes J. Farbe 
der Dämpfe violett, löslich in CS2, CHCIs, Alkohol, Äther; Stärkemehl 
blau. -

Brom (freies): Farbe der Dämpfe gelb, Löslichkeit in CS2 usw. 
wie oben; Stä.rkemehl gelb. 

Ausmitteluug der Alkaloide und äbnlil'h wirkendn Stoffe. 

Gang nach Stas- Otto. 

I. Eine größere Quantität der erforderlichenfalls auf dem Wasser. 
bad zuvor eingedickten Substanz wird mit dem doppelten Volumen 
96Dfoigen Alkohols, nachdem mit Weinsäure deutlich angesäuert worden 
ist, längere Zeit in der Wärme ausgezogen und nach dem Erkalten filtriert . 

. In gleicher Weise stellt man einen zweiten Auszug her, filtriert, spült 
mit Alkohol nach und dampft die vereinigten Filtrate bei gelinder Wärme 
(4~500 C) ein, bis der Alkohol verjagt ist. Der wässerige Rückstand 
wird mit etwas destilliertem Wasser verdünnt, nach dem Erkalten 
durch ein benetztes Filter filtriert und das Filtrat bis zur Sirupkon. 
sistenz eingedampft. Man kann auch die wässerige Flüssigkeit unter 
Zusatz von Sand eintrocknen, die Masse verreiben und dann mit heißem 
Alkohol ausziehen. Die sirupförmige Masse wird nun nach und na.~h 
vorsichtig mit absolutem Alkohol vermischt, da.nn von der ausgeschIe
denen zähen Masse abfiltriert und eingedampft. Der Abdampfungs
rückstand wird sodann mit Wasser aufgenommen, bei stark saurer 
Reaktion die Säure mit NaOH etwas abgestumpft und die noch deut· 
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lich saure, wässerige Flüssigkeit 1) mit Äther im Scheidetrichter wieder· 
holt,ausgeschüttelt. Die vereinigten Ätherauszüge werden alsdann durch 
ein trockenes Filter filtriert und in einer größeren Uhrschale verdunstet. 
Ein hierin verbleibender Rückstand ist zu untersuchen auf: Pikro· 
t-oxin, Digitalin, Colchicin, Can tharidin, Pikrinsäure, Acet· 
anilid, An tipyrin, Coffein (Spuren von Salicylsäure usw.). Re. 
aktionen siehe S. 530 ff. 

Außer diesen Körpern werden der sauren Lösung auch in Äther 
lösliche Verunreinigungen, Farbstoffe usw. entzogen. Man reinigt daher 
den Abdampfungsrückstand, indem man ihn mit siedendem Wasser be· 
handelt, dabei lösen sich sämtliche Körper bis auf einen Teil von etwa 
vorhandenem Cantharidin, harzige :Bestandteile bleiben aber zurück. 
Ist Colchicin zugegen, so ist die Lösung gelb gefärbt. Man verteilt sie 
auf mehrere Uhrschälchen oder Porzellanschälchen; verdunstet in ge· 
linder Wärme zur Trockne und stellt mit den Rückständen die Reak· 
tionen an (S. 530 ff). 

II. Die mit Äther ausgeschüttelte saure Flüssigkeit des ursprüng
lichen Rückstandes wird zur Verjagung des Äthers gelinde erwärmt, 
dann nach dem Erkalten 2) mit NaOH 3) deutlich alkalisch gemacht und 
nun diese alkalische Flüssigkeit zunächst mit Äther ausgeschüttelt. 
Die Ätherlösungen werden verdunstet und der Rückstand, wenn nötig, 
gereinigt. . Man löst zu dem Zweck in mit Weinsäure angesäuertem 
Wasser, schüttelt wieder mit Äther oder Petroläther aus, um färbende 
Stoffe aufzunehmen, macht dann die saure, die Alkaloide usw. enthal
tende, wässerige Flüssigkeit mit NaOH alkalisch und schüttelt wieder 
mit Äther aus. Ist der Ätherabdampfungsrückstand nicht genügend 
rein, so muß das Verfahren wiederholt werden. 

Aus der natronalkaIischen Flüssigkeit gehen in den Äther über: 
Nikotin, Coniin, Veratrin, Strychnin, Brucin, Atropin, Hyos
cyamin, Emetin, Physostigmin, Cocain, Chinin, Narkotin, 
Codein (Spuren von Colchicin, Digi talin). Reaktionen S. 532 ff. 

III. Die alkalische Flüssigkeit wird nach Verjagen des Äthers mit 
Chlorammonium ammoniakalisch gemacht und nun mit Äther aus· 
geschüttelt: Ätherabdampfungsrückstand: 

Apomorphin. Reaktionen S. 536. 
IV. Ist hierauf nicht Rücksicht zu nehmen, so schüttelt man direkt 

mit warmem Amylalkohol 4) aus, andernfalls ist der Äther zuvor durch 
Erwärmen zu entfernen. Der Abdampfungsrückstand enthält: 

') Diese saure Flüssigkeit kann auoh in \Velngeist lösliche Gifte wie HgCl, 
As, Br und J ·Yerbind1lIlgen, Metallazetate, Oxalsäure usw. enthalten. Von deren 
Yorhandensein oder Niohtvorhandensein muß man sioh duroh vorzunehmende 
qualitative Reaktionen überzeugen. 

I) Maoht man die noch warme Flüssigkeit alkalisoh, so können sich manche 
4lkalolde (z. B. Strychnin) kristallinisch ausscheiden, in welcher Form sie in 
Ather schwer löslich sind. 

I) Hat man nur auf Apomorphin Rücksicht zu nehmen, so wird man einen 
größeren überschuß von NaOH zu vermeiden haben, Morphin dagegen verlangt 
einen solchen. 

') Besser mit heißem Chloroform (Authenrieth, Ber. d. deutsch. pharm. 
Ges. 1901, 494) oder mit Isobutylalkohol (Nagelvoort). . 
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Morphin und N arcein, letzteres teilweise. Reaktionen S. 537. 
V. Ist der Rückstand noch gefärbt, so' löse man ihn in wenig Am):l

alkohol und schüttele die Lösung mit angesäuertem (S03) Wasser aus. 
Die wässerige, saure Lösung ist sodann wieder ammoniakalisch zu machen 
)lUd mit Amylalkohol auszuschütteln, ein Verfahren, das nötigenfalls 
zu wiederholen ist. 

Die von Amylalkohol befreite ammoniakalische Flüssigkeit wird 
nun nach Dragendorff unter Zusatz von etwas Sand oder Glaspulver 
zur Trockne verdampft und der zerriebene Rückstand mit absolutem 
Alkohol längere Zeit (1/2 Tag) warm behandelt. Aus dieser Lösung fällt 
ma.n durch Einleiten von getrockneter CO2 die Alkalien aus, filtriert, 
wäscht mit absolutem Alkohol nach und verdunstet zur Trockne. Man 
nimmt sodann mit kaltem, mit HCI schwach angesäuertem Wasser 
auf - Narcein' bleibt zurück - dunstet ein und behandelt den Rück
stand mit Chloroform. Der erste Auszug ist noch verunreinigt, die 
folgenden Auszüge hinterlassen als eine fast reine, sirupdicke, hygro
skopische Masse, das 

Ourarin: Reaktionen S. 537. Behandelt man dann den Ver
dunstungsrückstand (s.o.) mit warmem Wasser, filtriert, dampft zur 
Trockne ein, zieht mit heißem Alkohol aus und verdunstet letzteren, 
80 erhält man 

Narcein: Reaktionen S. 537. 
Opium, Opiumtinktur. Für Opium charakteristisch sind 

(neben Narkotin und Morphin) die Meconsäure und das Meconin. 
a) Meconsäure. Einen Teil der Originalsubstanz zieht man mit starkem, 

mit einigen Tropfen HOl angesä.uertem Alkohol aus, filtriert, verdunstet das 
Filtrat im Wasserbad zur Trockne, nimmt mit Wasser auf und kocht nach 
dem Filtrieren mit überschüssigem MgO. Man filtriert nun ab, verdunstet 
das Filtrat auf ein kleines Volumen, säuert mit Hel an und versetzt mit ver
dünnter Eisenchloridlösung; Die Meconsäure gibt sich durch dunkelbraun
rote bis blutrote Färbung zu erkennen, welche weder beim Erhitzen noch auf 
Zusatz von Hel, sowie von Auels·Lösung verschwinden darf (Unterschied 
von Essigsäure, Ameisensäure und Rhodanwasserstoffsäure). 

Im Ausz-og von 0,03 g' Opium läßt sich die Meconsäure noch nachweisen 
(Authenrleth', Auffindung der Gifte. 1909). 

b) Das Meconin wird nach Dragendorff aus der sauren, wässerigen 
Lösung mit Benzol ausgeschüttelt: Die saure, wässerige Lösung erhält man, 
indem man die ursprüngliche Substanz mit schwefelsäurehaltigem Alkohol 
auszieht, filtriert, das Filtrat zur Sirupkonsistenz eindampft und mit wenig 
Wasser aufnimmt. Es löst Sich der Verdunstungsrückstand ln konzentrierter 
H,SO .. mit grüner, nach 24-408 Stunden in rot übergehender Farbe, wenn 
Meconin vorhanden ist. 

San tonin: Ein Teil der Originalsubstanz wird mit Kalkmilch 
einige Stunden digeriert (auf dem Wasserbad), dann filtriert und das 
Filtrat mit- Benzol ausgeschüttelt. Die abgetrennte wässerige Flüssig
keit wird nun mit HOl angesäuert und dann mit Chloroform ausge. 
schüttelt. Der Verdunstungsrückstand enthält das Santonin. 

Reaktionen: Charakteristische, am Sonnenlicht gelb werdende 
Kristalle. 

2 Volumen H2S04, 1 Volum Wasser und etwas Santonin erhitze 
man bis zur Gelbfärbung auf kleiner Flamme. Nach dem Erkalten 

B uj 801' d -B 80i e r, Hilfabuch; 4.. A.uf!. 34 
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Zusatz von sehr verdünnter EisenchloridIösung und Erhitzen: Violett
färbung. 

Alkoholische KOH löst namentlich das gelb gewordene Santonin 
mit vorübergehend roter Färbung: 

Gang nach Stas - Otto unter Anwendung des Gipsverfahrens. 
Hilger, Jansen ufld Küster haben behufs Isolierung der Alkaloide 

das sogenannte Gipsverfahren eingeführt: Die wie oben beschrieben erhaltene 
saure Lösung wird, anstatt sie direkt mit Äther auszuschütteln, zur Konsistenz 
eines dünnen Extraktes eingedampft und mit etwa 25,0 g gebrannten Gipses 
zur Trockne gebracht. Die so erhaltene sauere, fein gepulverte GipsIl1a8I!II 
wird nun im So xh I e tschen Apparat mit Äther extrahiert. Die" ätherische 
Lösung enthält die aus sauerer Lösung iIi Äther übergehenden Alkaloide 
(vgl. S. 528). Alsdann wird die sauere Gipsmasse nach Verdunstung des noch 
anhaftenden Äthers mit einer konzentrierten Lösung von kohlensaurem Natron 
alkalisch gemacht und die getrocknete und gepulverte Masse wiederum Im 
Soxhletschen Apparat mit Äther extrahiert. Diese Lösung enthält die aua 
der alkalischen Lösung in Äther übergehenden Alkaloide und Bitterstoffe. 
J an s en empfiehlt, die alkalische Gipsmasse zur Reingewinnung der Alkaloide 
mit Chloroform zu extrahieren, wobei man auch nachweisbare Mengen von 
Morphin erhält, den Rest des Morphins aber in der vom Chloroform befreiten 
Oipsmasse in ähnlicher Weise mit Amylalkohol auszuziehen. 

Hervorzuheben ist, daß bei AnwendUBg des Gipsverfahrens die Extrak· 
tiim der Alkaloide eine erschöpfende ist, daß sich ferner die Ptomaine größten
teils durch die Ätherextraktion der sauren Gipsmasse entfernen lassen und daß 
der Gips die Farbstoffe bei der Extraktion so zurückhält, daß die Alkaloide 
zumeist in genügender Reinheit direkt erhalten werden. 

Reaktionen der Alkaloide und ähnlich wirkender Körper 1). 

I. Aus saurer Lösung in Äther übergehend: 
1. Colchicin. In konz. HN03 lösen: schmutzig violett, dann mit 

Wa~ser verdünnen (gelb werdend) und mit NaOH übersättigen: Orange. 
') Allgemeine und spezielle Alkaloldreagenziell. 
1. Platinchloridlösung: 1 : 20. 
2. Quecksilberchlorid lösung: 1 : 20. 
3. Ooldchloridlösung: 1 : 30. 
4. Jod-Jodkaliumlösung ([,ugolsche): 1 Teil Jod, 2 Teile Jodkalium, 

50 Teile Wasser. . 
5. KaliumqueeksÜberjodidlösung (Mayers Reagens): 1,35 g HgCl., 5 g KJ, 

100 g Wasser. 
6. Wismutjodidjodkaliumlösung (Dragendorffs Reagens): Man löst 

Wismut jodid in einer warmen konzentrierten wässerigen Lösung von Jod· 
kalium auf Ulld setzt das gleiche Volumen der Jodkaliumlösung hinzu. 

7. Phosphormolybdänsäurelösung (Sonnenscheins Reagens): Man 
sättigt eine wässerige Lösung von Natriumkarbonat mit reiner Molybdänsäure, 
fügt auf 5 Teile der Säure 1 Teil kristallisiertes Dinatriumphosphat hinzu, ver
dunstet zur Trockne, schmilzt und löst den Rückstand in Wasser. Zu der ab
filtrierten Flüssigkeit setzt man soviel Salpetersäure, bis die Lösung gelb ge. 
färbt erscheint. 

8. Phosphorwolframsäurelösung (Scheiblers Reagens): Zur wässerigen 
Lösung von wolframsaurem Natrium setzt man wenig 20·!.ige .Phosphorsäure. 

9. Oerbstofflösung: 1 : 8. 
10. PIkrinsäurelösung (wässel'ig konzentriert). 
11. Erdmanns Reagens (salpeterhaltige Schwefelsäure): 20 ccm konzen

trierte Schwefelsäure versetze man mit 10 Tropfen einer Lösung von 6 Tropfen 
konzentrierter Salpetersäure in 100 ccm ·Wasser. 

12. Fröhdes Reagens (Lösung von l\!olybdänsäure in konzentrierter 
Schwefelsäure): Vor dem Gebrauche stets neu herzustellen' 1 g Natrium
molybdat oder Ammon- in 100 ccm konzentrierter Schwefelsäure gelöst. 

13. Vanadinschwefelsäure (Mandeline Reagens): Lösung von vanadin. 
saurem.AmlJ].Q1Iw.lt_I1).JroR:mt't~i'\ll:tl'~,,'i'iWezef&\'iÖ.~-1.': ~v'llW\ 
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rot, in Wasser mit gelber Farbe löslich, in konz. H2S04 gelb, auf Zusatz 
von etwas Salpeter braunviolett, später violett. Auf die Zeiselsche 
Reaktion (Bau merts Gerichtschemie, 1907, S. 361) wird verwiesen. 

2. Digitalin (deutsches). Konz. Lösung durch Gerbsäure fällbar. 
Kanz. ~S04 löst rötlichbraun, in kirschrot übergehend; Bromwasser. 
zusatz: violettrot (Grande ausehe Reaktion). Wässerige Lösung der 
Phosphormolybdänsäure grün, auf NH3·Zusatz blau. Ein physiologischer 
Versuch am Froschherz in essigsaurer Lösung ist kaum entbehrlich. 

Physiologische Wirkung: VerlangsaITlt die Herztätigkeit. 
Näheres über die Digitaline und der.en Reaktionen siehe in Bau mert 

Gerichtschemie. 
3. Cantharidin •. Nicht löslich in kaltem Wasser, löslich in säure· 

und alkalihaltigem Wasser und in fetten Ölen. Wird in Ermangelung 
anderer Reaktionen mit wenig fettem Öl verrieben auf die Haut ge. 
bracht: Rötung der Haut; blasenziehende Wirkung. 

4. Pikrotoxin. In heißem und in alkalischem Wasser löslich. Durch 
Gerbsäure, HgCI2, PtCl4 nicht fällbar, weil es kein Alkaloid ist. Reduziert 
alkalische Kupferlösung (Fehlingslösung). - Konz. H2S04 löst orange
rot, dann in gelb übergehend, mit dieser Lösung zugefügter Spur K2Cr20 7 

violett, mit mehr K2Cr20, braun werdend. - Mit der dreifachen Menge 
Salpeter gemischt, mit konz. H2SO, befeuchtet, entsteht auf Zusatz 
von NaOH im Überschuß: Rotfärbung (Langleysche Reaktion). 

Ein Körnchen Pikrotoxin färbt sich mit 1-2 Tropfen einer Lösung 
von Benzaldehyd in absolutem Alkohol und 1 Tropfen konz. H2S04 

rot, die Flüssigkeit wird beim Bewegen rot·violett (Melzerschc 
Reaktion). Phytosterin und Cholesterin geben diese Reaktion anfangs 
auch, die Farbe geht aber dann in dunkelviolett über 1). 

5. Pikrinsäure. Ausfärbung der Lösung mit Wolle. und Seide. 
fäden: gelb; Baumwolle färbt sich nicht. 

Erwärmen der wässerigen Lösung auf 50-60° C, Zusatz von einigen 
Tropfen Natronlauge und Cyankaliumlösung (1 : 2): Blutrote Färbung 
(Isopurpursäurereaktion). 

6. Aeetanilid (Antifebrin). Mit KOH erhitzen ·und nach CHCla· 
Zusatz aufkochen: Geruch nach Phenylcarbylamin. 

Mit KOH erhitzt: Anilin gebend. Ausschütteln desselben mit 
Äther, Lösung des Verdunstungsrückstandes im Wasser, Zusatz von 
Chlorkalklösung:. violettblaue Färbung. 

Kocht man mit wenig HCI, so erhält man eine klare Lösung, die, 
erkaltet, auf Zusatz von einigen Kubikzentimetern 50J0iger Karbol
säurelösung und einigen Tropfen frischer Chlorkalklösung zwiebelrot 
wird, überschichtet man mit Ammonlitk, so färbt sich die obere Flüssig
keit schön indigoblau (Indophenolprobe ). Phen ace tin gibt diese Reak
tion auch. Siehe übrigens S. 538. 

Schmelzpunkt: 113-114° C. 
7. Antjpyrin. Gerbstofflösung fällt weiß. Wässerige LöSung 

färbt sich mit verdünnter ~S04 und einigen Tropfen Natrium- oder 

') Kreis, Chem.-Ztg. 23, 1899. Näheres in Baumert, Gericht!. Chern. 
1907. S. 386. 
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Kaliumnitratlösung intensiv grün, werden dieser Lösung mehrere Tropfen 
rauchende HNOs zugesetzt, so erhält man Rotfärbung. 

Mit FeCls (sehr verdünnt) wird die wässerige Lösung tiefrot; 
auf Zusatz von H2SO, hellgelb werdend. 

Pyramidon, ein Derivat des Antipyrins, gibt dieselben ~. 
aktionen. 

Über den Nacnweis einiger weiterer Arzneimittel siehe S. 538. 

H. Ätherischer Auszug der natronalkaIischen Lösung. 

8. Nikotin. Farblose, an der Luft braun werdende, nach Tabaks· 
lauge riechende Flüssigkeit von brennendem Geschmack. Mit Wasser 
in allen Verhältnissen mischbar. Lösung (verdimnt) gibt mit PtCI" 
AuCls und Gerbsäure Fällungen. 

Nikotin in Äther (1 : 100) gelöst, Zusatz von gleichem Volumen 
ätherischer Jodlösung: Abscheidung eines rotbraunen, allmählich er· 
starrenden Öles. Die hier gebildeten Kristallnadelnsind rubinrot, 
im reflektierenden Lichte blau schillernd (Roussinsche Reaktion) 
nach Kippenberger 1) allein nicht beweisend. Schindelmeisters 
Reaktion 2): Man versetzt mit einem Tropfen 30%iger Formaldehyd. 
HNOa: Rosa bis dunkelrote Färbung. Reichards Reaktion 8): Mit 
Wismutsubnitrat und Salzsäure gemischt: Tiefe. Gelbfärbung. Coniin 
und ähnliche Basen geben diese beiden Reaktionen nicht. Physiologische 
Wirkung: Erzeugt Lähmung. 

9. Coniin. Farblose, an der Luft braun werdende, allmählich ver· 
harzende Flüssigkeit. Geruch stechend und an Mäuseharn erinnernd. 
Schwer löslich in Wasser, in der Wärme noch schwerer löslich, daher 
Trübung einer kalten wässerigen Lösung beim Erwärmen. (Charakte. 
ristisch für Coniin.) 

Das salzsaure Salz bildet nadel· oder säulenförmige, sternförmig 
zusammengelagerte oder balkengerüstartig ineinander gewachsene, 
doppeltbrechende, farblose Kristalle. Man dampft mit HCI zur Trockne 
ein, etwa auf vertieftem Objektträger, und mikroskopiert bei etwa 
20üfacher Vergrößerung. Nikotin hat diese Kristallbildung nicht. 

1 Tropfen Coniin in 2 ccm Alkohol gelöst gibt mit 5 Tropfen Schwe· 
felkohlenstoff (einige Minuten schütteln) auf Zusatz einiger Tropfen 
Kupfersulfats (1 : 200) einen gelben bis braunen Niederschlag, bei weniger 
Coniin eine entsprechende Färbung (coniylthiocarbaminsaures Coniin) 
Melzers Reaktion '). 

Physiologischer Versuch: Lähmung der peripherischen Nerven. 
10. Strychnin 5). Rhombische Kristalle; schwer löslich in Wasser. 

Intensiv bitterer Geschmack. 

1) Zeitsohr. f. analyt. ehern. 1903. 42. 232-276. 
') Pharrn. Zentralhalle 1899. 40. 703. 
') Ebenda 1905. 46. 252 u. 309. 
') Zeitsohr. f: analyt. ehern. 1898. 37. 345. 
') über die Möglichkeit des Nachweises von Strychnin In Leichenteilen 

bei fortgeschrittener VerwesUDg sißhe Ibsen. Vierteljahrsschr. 1. gericht!. 
},fed. 1894. S. 1. 
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Lösung in konz. ~S04 farblos. Zus tz eines Kriställchens 
~Cr20, und Neigen des Schälchens: violette Streifen, rührt man das 
Ganze durcheinandet (mit Glasstab), so färbt sich die Flüssigkeit blau 
bis blauviolett. Die Färbung ist' nicht sehr beständig und geht in rot, 
dann in schmutziggrün über. Die ätherische Lösung bildet mit ge
löstem ~Cr20, Strychninchromat (rl)te Kristalle), das mit konz. H2SOC 

befeuchtet, violett wird. 
Vanadinschwefelsäure [1 Teil vanadinsaures Ammoniak, 200 Teile 

~SO,ll : 4)] löst erst blau, dann violett, dann zinnoberrot., auf Wasser. 
zusatz: Rosafärbung. 

Naoh Reichard 1) färbt sich ein Körnchen Strychnin oder dessen 
Salz beim Erwärmen mit Titanschwefelsäure schwarzblau und löst sich 
beim Bewegen der Flüssigkeit mit dunkelbrauner Farbe auf. Die Lösung 
wird auf Zusatz von Wasser gelb. Brucin verhält sich wie Strychnin 
gegenüber der Titanschwefelsäure, nur wird die Lösung beim Verdünnen 
nicht gelb, sondern farblos. 

Denig es Reaktion2): 1 kleines Tröpfchen Strychninsalzlösung 
(1: 1000!) verdunstet man vorsichtig auf einem Objektträger bei 40 
bis 50°, fügt nach dem Erkalten 1 Tröpfchen Normalnatronlauge zu 
und beobachtet unter dem Mikroskop ohne Auflegen eines Deckgläschens : 
Prismatische Kristalle. Man soll so noch 0,0001 mg Strychnin er
kennen können. Unterschied von Ptornainen. 

Malaquins Reaktion, siehe Chern. Zentralbl. 1910. 577. 
Physiologischer Versuch: ErzetIgt Starrlrrampf. 
11. - Brucin. Monokline Kristalle. Identitätsreaktion: Konz. 

HNOs löst blutrot, allmählich orange und dann gelb werdend. Diese 
Lösung mit Wasser verdünnt, wird auf Zusatz von SnCl2 (Pelle tier und 
Caven ton) oder farblosem NH,HS (Fresenius) intensiv violett. Unter
schied von Morphin, das sich gegen Salpete!säure allein ähnlich verhält. 

Konz. ~S04 löst farblos, auf Zusatz einer Spur HNO, intensiv 
blutrot, allmählich gelb werdend. Chlorwasser färbt hellrot, durch 
Ammoniak braun werdend. 

12. Strychnin und Brucin nebeneinander. Beide in konz. H2SO, 
lösen, mit HNOs auf Brucin prüfen (Rotfärbung) und zu der gelb ge. 
wordenen Lösung einen Kristall von K2Cr20, fügen (violette Färbung). 
Die Trennung beider gelingt durch Zusatz von ~Cr207 zur schwach 
essigsauren Lösung. Niederschlag: Strychninchromat. 

13. Veratrin. Amorphes oder kristallinisches weißes Pulver. Reizt 
heftig zum Niesen, mit kollZ. H.80, benetzt, sich zusa=enballend und sich 
langsam gelb lösend. Die Lösung wird dann allmählich orange, dann blutrot, 
schließlich kirschrot. Die gleiche Färbung entsteht durch Fröhdes und Erd
manns Reagens (S. 530). 

Mit kollZ. HCllänger erwärmt: rosenrot bis intensiv rot. Mit der 5- bis 
6fachen Menge Rohrzucker verrieben und mit wenig kollZ. H,SO, gelöst: Lasung 
vom Rande aus I'llmählich grün, dann blau werdend (Weppens Reaktion). 
Wasserzusatz erzeugt die blaue Farbe sofort. Anstatt des Rohrzuckers kann 
man nach Laves auch einige Tropfen Furfurollösung verwenden. Die Farbe 
wird dann grün, blau und schließlich violett. 

1) Chem.·Ztg. 1904. 2B. 977. 
') BuH. Soc.'Pharm. Bordeaux. 1903. 97. (Durcb Baumerts Gerichtl. 

Cbem. Braunschweig 1907.) 
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Grandeau~che Reaktion: Mit konz. ·H,SO. gelb werdend, schlägt die 
~'arbe auf Zusatz von Bromwasser in purpur1arben um. 

Vital ische Reaktion: Spur Veratrin mit rauchender HNO. eindampfen. 
Verbleibender gelber Rückstand färbt sich beim Befeuchten mit alkoholischem 
KOH rotviolett bis orangerot und gibt beim Erwärmen einen coniinähnlichen 
Geruch. Nach Kondakow ') tritt der Geruch noch bei 0,00025 g Veratrin 
auf, während die Grenze der Farbenreaktion bei 0,0013 g liegt. 

H. Atropin. Farblose spießige Nadeln. In Wasser kaum löslioh. 
Mit Wasserdämpfen und Alkoholdämpfen flüohtig, sehr empfindliche 
Substanz, was bei der Abscheidung aus Objekten zu beachten ist. Mit 
einigen Tropfen rauchender HNOa verdampft und den gelben Rüokstand 
mit nicht zu konzentrierter, frisoher, alkoholischer KOR befeuchtet, 
gibt Violettfärbung, die bald in kirschrot ·übergeht. Diese Reaktion 
(Vi talische Reaktion) teilt das Atropin mit dem Veratrin, und nach 
l\fenyazzi 2) auch mit den St.rychninsalzen. 

'Geruchsreaktionen : 
Im trocknen Reagenzglas bis zum Auftreten weißer Dämpfe er

hitzt: Blumengeruch (orchideenartig). Mit konz. ~S04 bis zur Bräunung 
erwärmen und sofortiger Zusatz von 2 Volumen Wasser: Angenehmer 
Geruch nach Schlehenblüten oder Spiräa. Von Reichard wurden einige 
weitere Reaktionen angegeben 3). 

Physiologische Wirkung: Pupillen erweiternd. 
Ern pfindliche allgemeine Alkaloidreagenzien sind: Jodjodkalium 

und Phosphormolybdänsäure. 
15. Hroscyamln. In physiologischer und chemischer Beziehung dem 

Atropin ähnlich. Isomer mit Atropin. Unterschied beider in den Schmelz
punkten - Atropin bei 115' C, Hyoscyamin bei 108,5' C - und in dem Ver
halten der Platin- und Gold-Chlorid-Doppel~alze: Das Platindoppelsalz des 
Atropins kristallisiert monoklin, das des Hyoscyamins rhombisch. Das Go1d
doppelsalz des Atropins schmilzt bei 135-J.37' C, unter siedendem Wasser 
jedoch schmelzend, das des Hyoscyamins schmilzt bei 159~160· C, unter 
siedendem 'Vasser nicht schmelzend. Die heiß gesättigte Atropin-Goldsalz
lösung scheidet sich behn Erkalten nicht sofort ab, sondern trübt sich znerst, 
ehe sich allmählich kleine, meist zu Warzen vereinigte Kristalle bilden, welche 
getrocknet ein gelbes glanzloses Pulver darstellen. Die heißgesättigte Lösung 
des Hyoscyamin-Goldsalzes scheidet beim Erkalten sofort, ohne sich zu tl'üben, 
die großen glänzcnden, goldgelben Blättchen aus. 

16. Emetln. In kleinen Blättchen kristallisierend. 
Fröhdes Reagens (S. 530) löst schokoladebraun, auf HCl-Zusatz tief

hlau, dann grün werdend. 
PhYSiOlogisches Verhalten: Subkutan beigebracht, brechencrl'cgcnd 

wirkend. 
17. I'hrsostIgmln (Eserin). Farblose, rhombische Kriötallc (auch amorph 

und firnisartig). Die wässerige Lösung wird, an der Lnft stehend, rot. - Konz. 
HND, löst, gelb. Bromwasser färbt gelblich. - Spur Chlorkalklösnng färbt 
rot. - Heißes Ammoniak löst gelbrot, verdunstet, blau bis blaugrau werdend; 
der A,bdampfungsrückstand ist in Weingeist mit blauer Farbe löslich, die wein
goistige Lösung, mit Essigsäure versetzt, fluoresziert und wird rot. Besonders 
empfindliche allgemeine Alkaloidreagenzien sind: Phosphormolybdänsäure, 
Jodjodkalinm. Kaliwn-Wismutjodid. (Siehe S. 530.) 

Physiologisches Verhalten: Pupillen verengernd. 

') Chem.-Ztg. 1899. 23. 4. 
I) Boll. chirur. farmac. 1894. 33. 103. 
') Chem.-Ztg. 1904. 28. 1048. 
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18. Cocain. Schwer löslich in Wasser. Die Geruchsprobe mit 
dem Äthylester der Benwesäure erfordert nach Autenrieth mindestens 
0,2 g Cocain. Hat man so viel, so bestimmt man den Schmelzpunkt., 
der bei 98° C liegt. 

Das Untersuchungsobjekt wird einige Minuten mit etwa 2 ccm konz. 
~S04 auf dem Wasserbad erwärmt und nach dem Erkalten unter 
weiterem Abkühlen Wasser hinzugefügt. Hierbei scheidet sich Benzoe
säure als ein weißer kristallinischer Niederschlag aus. Weiterer Nach
weis: Sublimation und Schmelzpunktbestimmung, oder man schüttelt 
die Benzoesäure mit Äther aus und erhitzt den Ätherrückstand mit 
1 ccm absolutem Alkohol und gleich viel konz. H2S04 : Geruch nach 
Benzoesäureäthylestel'. Erhitzt man ein trockenes Gemisch von salz· 
saurem Cocain und äthylschwefelsaurem Kalium mit konz. H 2S04: 
Pfefferminzgeruch. 

Mäßig konzentrierte, salzsaure Cocainsalzlösung und tropfenweiser 
Zusatz von KMn04·Lösung (I : 100) bewirken Ausscheidung violetter 
Blättchen (Cocainpermanganat). Mit Selenschwcfelsäure: Rosagelb 
(Mecke). Mit Titanschwefelsäure (d. i. konz. Schwefelsäure mit einer 
Messerspitze voll" Titansäure erhitzt und erkaltet) farblos, beim Er
wärmen violett bis blau, auf Wasserzusatz blauer Niederschlag. Beste 
Reaktion, wenn geringe Mengen vorhanden sind. 

Weitere Reaktionen siehe in Baumerts gerichtl. Chemie, 1907. 
Physiologische Wirkung ~ Lokale Anästhesie, indem man ei was von 

dem Ätherrückstand der alkalischen Lösung in einer Spur HCI auflöst, die 
Lösung verdunstet und den Rückstand mit etwas Wasser (1-2 Tropfen) 
aufnimmt und auf die Zunge bringt; hierbei entsteht eine vorübergehende 
Gefühllosigkeit. 

19. Chinin. Meist amorph sich abscheidend. Blaue Fluoreszenz 
der Lösung in H 2S04-haltigem Wasser. 

Thalleiochinreaktion: Man versetzt die Chininlösung mit einer Spur 
verdünnter Essigsäure, dann Chlorwasser und Ammoniak: Grünlich bis 
grüner Niederschlag bei größeren Mengen, im Überschuß von Ammoniak 
smaragdgrün löslich; mit einer Säure neutralisiert blau, damit über. 
sättigt violett bis feuerrot werdend; Ammoniak macht wieder grün. 
Die Lösung in dhlorwasser, mit Ferricyankalium verset.zt, wird auf Zu. 
satz von Ammoniak dunkelrot. 

Herapathitreaktion: Herapathit ist eine schwerlösliche Jodver· 
bindung des Chinins, die wegen ihrer Schwerlöslichkeit die quantitative 
Bestimmung und Trennung von anderen leicht löslichen Jodverbindunger 
der Chinaalkaloide ermöglicht. Es sind grüne, mcMllisch glänzende 
aus Alkohol umkristallisierbare Blättchen: Man versetzt die Chinin 
lösung (mindestens 0,01 g Chinin) mit 20 Tropfen einer Mischung vor 
30 Tropfen Essigsäure, 20 Tropfen absolutem Alkohol und 1 Tropfer 
verdünnter Schwefelsäure und versetzt mit 1 Tropfen 1 %iger alkoholi 
scher Jodlösung: Nach längerem Stehep scheiden sich oben beschrieben 
grüne Blättchen ab. 

Eiolartsche Reaktion: Mit Bromwasser, Quecksilbercyanidlösm 
und Calciumcarbonat Rotfärbung selbst bei großer Verdünnung. 
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Nach Reichard 1): Trockene Mischung von Chininsulfat und 
~Cr207 wird mit konz. ~SO, tief dunkelblau (ebenso Cinchoninsulfat). 
Ammonpersulfat liefert mit dem Alkaloid und Schwefelsäure tiefe Gelb· 
färbung (Unterschied von Cinchonin). 

20. Narkotin (ist ein Opiumalkaloid). Rhombische Nadeln, in 
kaltem Wasser fast unlöslich. 

Konz. H2SO, löst in der Kälte zuerst grünlichgelb, dann gelb, 
rotgelb bis himbeerrot; beim Erwärmen wird die Lösung in konz. ~SO, 
rotgelb, vom Rande aus dann blauviolett, schließlich rotviolett. Die. 
selben Färbungen zeigt eine Narkotinlösung in verdünnter ~SO, (1 : 5) 
bei der Verdunstung. -Die gelbe Lösung in H2SO, wird auf Zusatz 
von einer Spur HN03 oder Fröhdes sowie Erdmanns Reagens rot. 
Fröhdes Reagens löst grünlich, wendet man konzen triertes Reagens 
an, so entsteht rote Färbung, wie zuvor angegeben. Wenige mg Nar. 
kotin mit etwa 20 Tropfen konz. ~S04 und 1-2 Tropfen 1 %iger Rohr· 
zuckerlösung unter Umrühren 1 Minute lang erwärmen: Anfangs grün. 
gelblich, durch gelbbraun, braunviolett in tiefes blau übergehend. 
Nach einigen Stunden mißfarbig werdend und einen schmu~igen Nieder· 
schlag absetzend (vgl. Wangerin 2». Unterscheidet sieh von anderen 
Opiumalkaloiden noch dadurch, daß es infolge seines geringen basischen 
Charakters (es gibt keine alkalische Reaktion) aus weinsaurer Lösung 
mit CHCla ausgeschüttelt werden. kann. 

Sein Geschm~ck ist nicht bitter. 
21. Codein (Methylmorphin). Farblose durchsichtige Oktaeder. In 

Wasser, Alkohol, Äther, Chloroform, Amylalkohol leicht löslich. Ge· 
schmack bitter. 

Konz. ~SO, löst farblos; setzt man eine Spur FeCla zu, so wird 
die Lösung tiefblau (D. Arzn .. B.). 

Konz. H2S04-Lösung und 2 Tropfen konzentrierte Rohrzucker. 
lösung gelinde erwärmt, geben- purpurrote Färbung. 

Fröhdes Reagens löst gelb, dann grün und blau. 
Codein zeigt wie Morphin die Pellagriscbe Reaktion. 

III. Ätherauszug aus der ammoniakalischen Lösung. 

22. Apomorphin (aus Morphium dargestellte Base). Leicht löslich 
in Alkohol, Äther, Chloroform und Amylalkohol. Weiß, amorph. 

Konz. ~SO, mit etwas HNOa versetzt, löst in der Kälte blut· 
rot. - Salzsaures Apomorphin in wässeriger Lösung mit wenig alkoho· 
lischer Jodlösung versetzt, färbt sich beim Umschütteln grün. ·Äther 
nimmt beim Ausschütteln dieser Lösung das grüne Zersetzungsprodukt 
mit violetter Farbe auf (Pellagrische Reaktion). Die Lösung in Alkali. 
lauge färbt sich an der Luft purpurrot, dann schwarz. Die Lösung 
in kalter konzentrierter Schwefelsäure wird durch eine Spur konzen· 
trierter Salpetersäure sofort blutrot (Husemanns Reaktion). 

l)Pharm. ztg. 1905. 50. 314. 
I Pharm. ztg. 1903. 48. 667. 
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IV. Amylalkoholauszug aus der wässerigen ammoniakalischen 
Lösung 1). 

23. Morphin (Opiumalkaloid). Wasserhaltig: rhombische Kristalle. 
Konzentrierte HNOa löst blutrot, allmählich gelb werdend, Zusatz von 
SnC~ färbt nicht violett (Unterschied von Brucin). 

Die auf 1800 erhitzte Lösung in konz. ~S04 (auch 1/2stündiges 
Erhitzen auf dem Wasserbad genügt) gibt nach dem Erkalten auf Zusatz 
von einer Spur HNOa oder KMnO, oder KClOa, eine violette, dann blut· 
rot werdende, allmählich verblassende Färbung (beruht auf der Über. 
führung des Morphins in Apomorphin, Husemanns Reaktion). -
Aus HJOa scheidet Morphin J ab: Violettfärbung durch CS2 oder CHCI3, 

Stärkemehl blau. - Fröhdes Reagens löst violett. Vanadin· und Titan. 
schwefelsäure liefern ähnliche Färbungen wie Fröhdes Reagens. Titan. 
schwefelsäure gibt mit festem Morphinsalz an der Berührungsstelle 
eine tiefschwarze Färbung, die beim Umschütteln blutrot wird und 
auf Wasserzusatz verschwindet (Reichard 2)). Verdünnte neutrale 
Eisenchloridlösung färbt neutrale Morphinlösung königsblau. 1 Mor· 
phin + 4 Rohrzucker in konz. ~S04 gebracht, färben diese dunkel. 
rot. - Gerbsäure fällt nicht oder nur schwach. 

Die Pellagrische Reaktion (auch für Codein): Diese Reaktion 
ist' zur'Unterscheidung des Morphins von manchen Ptomainen, Leichen. 
a.lkaloiden,welche mit Morphin ähnliche Reaktionen zeigen, besonders 
wichtig., Letzt,ere geben diese Reaktion nicht. Erwärmt man 
Morphin mit 1 ccm konz. HCl und einigen Tropfen konz. ~S04 einige 
Zeit auf l00--12()O, so tritt· purpurrote Färbung ,ein. Versetzt man 
diese Lösung wieder mit wenig HCI und darauf mit einer konz. Lösung 
von NaHC03 bis zur neutralen oder schwach alkalischen Reaktion, so 
färbt sie sich häufig schwach violett. Bringt man nun eine Lösung von 
Jod in HJ hinzu, so erfolgt eine intensiv smaragdgrüne Lösung, welche 
mit Äther ausgestlhüttelt diesen violett färbt. 

Allf die quantitativen Morphinbestimmungen von Cloetta und 
R~ßwurm wird verwiesen. Siehe Gadamer, Lehrbuch der Cheln. 
Toxikologie, 1909, Göttingen. 

24. Nlueein (Opiumalkaloid). Konz. HNOa und Erdmanns 
Reagens (S. 530) lösen gelb, dann braungelb, beim Erwärmen dunkel· 
orange werdend. Festes Narcein wird durch Jodwasser blau. Aus 
Narceinlösungen fällt eine freies Jod enthaltende Kaliumzinkjodid. 
lösung lange, haarförmige blaue Nadeln. 

V. Aus der ammoniakalischen Lösung nicht in Amylalkohol 
übergehend. 

25. Curarin, Alkaloid des Pfeilgiftes der Indianer (Curare). Vier. 
seitige in Wasser und Alkohol leicht lösliche Prismen. 

Konz. ~S04 löst blaßviolett, dann schmutzigrot bis rosenrot. 

') Vgl. die Fußnote ') S. 528. Siehe auch Gadamer, Chem. Toxikologie. 
G6ttingen 1909. 

') Zeitschl'. f. ana.lyt. ehern. 1903. 42. 95. 
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Erd manns Reagens löst bräunlich violett bis violett. Konz. 
HN03 löst purpurrot. Konz. ~S04 + ~Cr207 geben die für Strychnin 
charakteristische Reaktion; nur ist die Violettfärbung viel beständiger. 

Physiologischer Versuch bei Fröschen: Subkutan, Lähmung der 
Atem-, sowie aller willkürlichen Bewegungen. Herz und Bewegung des 
Darmes bleiben intakt. Die Pupillen sind erweitert. (Sehr charakte
ristisch.) 

26. Opium. (Siehe S. 529.) 
27. Santonin. (Siehe S. &29.) 

Reaktionen einiger Arzneimittel. 

Veronal (Diäthylbarbitursäure) findet sich nach dem Stas
Ottoschen Gang im Ätherauszug der saueren Flüssigkeit, Schmelzpunkt 
187~188°, sauer reagierend. Lösung in NHa oder NaOH scheidet auf 
Zusatz von HCI Kristalle wieder aus. Wässerige Lösung gibt mit Hg2Cla-
Lösung und dann Na2C03-Lösung einen weißen Niederschlag. 

Sulfonal: Nachweis durch Erhitzen mit der gleichen Menge Cyan
kalium in einem trockenen Röhrchen: Durchdringender Merkaptan
geruch. Die wässerige Lösung des Rückstandes gibt nach dem Ansäuern 
mit HCI und Eisenchlorid die Rhodanreaktion (Vulpius). 

Beim Erwärmen mit Eisenpulver: Knoblauchartiger Geruch, Rück
stand mit HCI HaS entwickelnd. 

Mit der doppelten Menge Magnesiumpulver im trockenen Röhrchen 
erhitzt: Weiße Nebel von Schwefeldioxyd und öliges; erstarrendes Sub
limat von penetrantem Geruch (Kippenberger). 

Antifebrin. (Siehe S. 531.) 
Antipyrin. (Siehe S. 531.) 

Phenacetin. Schmelzpunkt 134-1350• In Alkohol leicht lÖB
lich, Nachweis im Harn, in welchen es leicht teils als solches, teils als 
Paraamidophenol übergeht. 

Der sauer reagierende, ev. mit HCI angesäuerte Harn wird mit 
Tierkohle entfärbt. 

1-2 CClD des entfärbten Harns liefern mit 4-5 Tropfen 3°/oiger 
Chromsäurelösung eine braune, allmählich in Rotbraun übergehende 
Färbung. 

2 ccm mit verdülmter Hel erwärmt liefern mit 2-3 Tropfen Eisen
chlorid rotbraune Färbung. 

Mit 2 Tropfen HCI, 2 Tropfen Natriumnitritlösung (l0f0ig), a-Naph
thollösung und etwas Natronlauge entsteht eine rote, auf Zusatz von 
HCI in Violett übergehende Färbung. 

A. Gru tterink, Beiträge zur mikrochemischen Untersuchung 
einiger Alkaloide. (Z. f. analyt. Chem. 51, 175-234 (1912); Ref. Z. f. 
analyt. Chem. 1913, 126; betr. Hydrastin, N ovocain usw.). Über 
Desinfektionsmittel, wie Lysol, Kresol, Solveol und andere 
~&~ . 
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Bemerkungen zu dom S tat 8' 0 tt 0 sehen Verfahren. 
Der Stassche Gang ist einfacher und bequemer als der Dragen

d 0 rff sehe, welch letzterer es allerdings ermöglicht, mit möglichst wenig 
Material eine ganze Reihe von Alkaloiden usw. hintereinander zu iso
lieren 1). 

In der Praxis wird auf eine solche Kollektion von Alkaloiden nie 
Rücksicht zu- nehmen sein, sondern es wird sich stets nur um einige 
wenige (z. B. bei Brechnüssen - erkenntlich an den charakteristischen 
Haaren unter dem Mikroskop - kann es sich nur um Strychnin und 
Brucin handeln), oder um das eine oder andere Alkaloid handeln. Es 
ist deshalb für den erfahrenen Experten nicht nötig, einen der beiden 
Gänge schaf einzuhalten, besonders dann nicht, wenn auf ein bestimmtes 
Alkaloid zu fahnden ist. In welcher Weise man dann vom Gange -ab
\\Teichen kann und wie inan direkt vorzugehen hat, ergibt sich aus dem 
Gange selbst und durch die in der Praxis gemachten Erfahrungen, in 
welcher sich die Untersuchungen in der Regel einfacher gestalten. Trotz
dem aber haben wir, um ein ziemlich vollständiges Bild des Giftnach
weises zu geben, auch den Nachweis von Stoffen angegeben, die in der 
Praxis wohl nie oder nur ausnahmsweise einmal vorkommen dürften. 

Folgende positive Befunde aus Leichenteilen kamen den Verf. 
häufig vor: Karbolsäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Cyankali, arsenige 
Säure, Sublimat, Phosphor, Sauerkleesalz, Strychnin, Morphin, Opium, 
Kohlenoxyd, Chloroform, neuere Schlaf- und Fiebermittel. Zum Teil 
handelte es sich dabei um Selbstmord und eigene Unvorsichtigkeit der 
betroffenen Personen. In einigen Fällen waren vorher Anhaltspunkte 
vorhanden, so daß nur Identitätsnachweise notwendig waren. 

Leichenalkaloide ·(Ptomaine) können bei der Untersuchung 
v.on faulenden Fleischmassen, Leichenteilen usw. nach dem Verfahren 
von Stas- Otto (und nach Dragendorff usw.) ebenfalls erhalten 
werden. Man unterscheidet zwei Gruppen: sauerstofffreie und sauer
stoffhaltige. Die ersten sind wie die sauerstofffreien Alkaloide (Nikotin, 
Coniin) flüchtig und von bestimmtem Geruch, die sauerstoffhaltigen 
sind fest, manchmal kristallinische Massen. 

Alle Ptomaine sind stark reduzierende Substanzen, sie zersetzen 
Jodsäure, Chromsäure und Silbernitrat; manche geben mit Kalium
eisencya.nür und Eisenchlorid Berlinerblau, werden durch viele der 
allgemeinen Alkaloidreagenzien gefällt und teilen auch manche Spezial
reaktionen der Alkaloide mit diesen, aber nicht alle einem bestimmten 
Alkaloid zukommenden Reaktionen. Hat mari daher ein Alkaloid 
bei der Untersuchung gefunden, so müssen seine sämtlichen 
bekannten Reaktionen eintreffen, auch sollte dessen physio
logisches Verhalten geprüft werden, da hierin die etwa gefundenen 
Ptomaine den größten Unterschied zeigen. 

Kresol, Lysol, Kreolin, Kresin, Solveol u. dgl. Hierzu können 
besondere Vorschriften nicht gegeben werden. Es sind meistens durch 

') Vgl. Dragcndorff. Die gerichtl.-chem. Ermittelung von Giften in 
gerichtlichen Fällen. 4. A.un. 
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AufIüsen in Seifen wasserlöslich gemachte q'eerdestillationsprodukte. Sie 
werden durch Säuren zersetzt, scheiden die entsprechende Fettsäure 
und phenolartige Körper dabei aus, welche durch Ausschütteln mit 
Äther erhalten werden .können. Übrigens geben sie auch die Phenol· 
reaktionen. Quantitativ bestimmt man.die Kresole nach dem Me ssinger· 
Vortmannschen Verfahren, 'welches auf der .Fällbarkeit der Phenole 
bzw. Kresole durch titrierte JodlÖSUiJg und Rücktitrieren des über. 
schüssigen Jodes mit Natriumthiosulfat beruht 1). 

Notiz über die allgemeinen und speziellen Alkaloidreagentien. 

Diese geben mit vielen Alkaloiden, aber auch mit Ammoniak, 
Aminbasen, Proteinstoffen 2), 'mannigfach gefärbte, teils amorphe, teils 
kristallinische Niederschläge. Sie werden verWendet, um nachzusehen; 
ob überhaupt ein Alkaloid usw. vorliegt und dienen also zur Vorprüfung, 
ehe man die speziellen Reaktionen vornimmt, wozu man die wässerige 
mit einer Spur HOl angesäuerte Alkaloidlösung nimmt. Die Aufzählung 
und Darstellung dieser Reagentoien siehe S. 530. 

Untersuehu:qg aul mineralische Gifte 8). 

Hat man eine genügende Menge des Untersuchungsmaterials, so 
nimmt man zu dieser Prüfung einen besonderen Teil in Arbeit. Sind die 
von der Alkaloidprüfung verbleibenden Rückstä~de zu verwenden, so hat 
man zuvor den Alkohol zu verjagen, weil sonst bei der nachfolgenden 
Chlorentwickelung Explosionen entstehen, welche so heftig sein können, 
daß die Masse teilweise nerausgeschleudert wird. Die organische Sub
stanz wird sodann nach Fresenius und V. Babo durch Chlor im statu 
n!l8cendi zerstört. Man übergießt die Masse mit mäßig könzentrierter 
HCl, gibt je nach dem Mengenverhältnis liOlOs zu, läßt zweckmäßig 
längere Zeit kalt stehen (wenn angängig über Nacht) und erwärmt so
dann unter Umrühren langsam auf dem Wasserbade, indem man von 
Zeit zu Zeit kleine' Mengen KClOs zugibt, bis die Masse möglichst hell· 
gelb geworden ist und beim Erwärmen sich nicht mehr bräunt. (Nicht 
alle organischen Stoffe werden ganz zerstört, bei Untersuchung von 
Leichenteilen bleiben namentlich Fett und Darmteile, Muskeln usw. 
zurück, auch wird die Lösung nicht immer hellgelb; sie bleibt 'vielfach 
braun.) Man verdampft schließlich den Überschußvon HCl unter Ver
dünnen mit Wasser und filtriert. Statt KCl03 kann man nach Sonnen
schein und Jeserich HCI03 anwenden; man rührt die Masse mit 
Wasser zu einem dünnen Brei an, erwärmt, setzt nach und nach kleine 
Mengen HClOs zu, bis die Masse aufgetrieben erscheint, und fügt dann 
allmählich HCI zu. - Man erhält so einen Rückstand R und eine Lösung L. 

') Baumert, Gerlchtl. ehem. Braunschweig 1907. S. 273. 
I) Hat man z. B. Brot oder Mehl auf eine Beimischung von Alkaloiden 

zu untersuchen, so erhält man inl Gange mit den Alkaloidreagentien häufig 
Niederschläge (Proteine). 

8) Siehe auch S. 522 betr. Vorprüfung und Beurteilung der Befunde. 
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Dieee Lösung L kann enthalten: 

As, Sb, Sn - Hg, Pb, Bi, Cu - Zn, Cr, Ni - Ba. 

Mit der verdünnten und auf ein bestimmtes Volumen aufgefüllten 
Lösung stellt man die Prüfung auf As nach Gu tzei t 1) und die auf HgCl2 
durch Einlegen eines blanken Kupferbleches in die Lösung an. Den 
gemessenen Hauptteil L verdünnt man entsprechend und sättigt ihn 
in üblicher Weise mit ~S 2). 

Den gegebenenfalls entstandenen Niederschlag läßt man absitzen, 
bringt ihn auf ein Filter und darauf mitsamt dem Filter in das zur Fällung 
benutzte Gefäß zurück. Man übergießt ihn dann mit Wasser und etw.as 
gelben Schwefelammonivm und erwärmt einige Zeit auf dem Wasser
bade. Etwa mitgefällte in dem Niederschlag befindliche organische 
Substanzen gehen meist völlig in Lösung. 

Ungelöst gebliebener Rückstand kann Hg, Cu, Pb, Bi, (Ag) ent
halten, worauf zu prüfen ist. 

Das schwefelammoniumhaltige Filtrat wird auf dem Wasserbade 
zur Trockne gebracht und mehrere Male mit rauchender Salpetersäure 
eingedampft, bis eine neue Zugabe von Salpetersäure keine Änderung 
hervorbringt. Man übersättigt mit wenig Alkali, trocknet bei 105°, 
verreibt den Rückstand mit wasserfreier Soda und schmilzt mit einem 
Gemische von Soda und Natronsalpeter. Die Schmelze wird mit Wasser 
behandelt, bis möglichst vollständige Lösung eingetreten ist und dann 
in die mehr oder weniger trübe Flüssigkeit CO2 eingeleitet. Der ver
bleibende Bodensatz ist auf Zinn und Antimon zu prüfen. 

Das Filtrat übersättigt man mit Schwefelsäure und dampft es ein. 
Die erhaltene Trockenmasse wird erhitzt bis zum Auftreten weißer 
SchwefeIsäuredämpfe, und nach dem Erkalten mit Wasser verdünnt. 
Die erhaltene Lösung wird auf ein bestimmtes Volumen aufgelöst und 
deren größerer Teil mit Schwefelwasserstoff gefällt. Das erhaltene 
Schwefelarsen dient zur quantitativen Bestimmung. Den kleineren 
Teil der Lösung prüft man nach der Marshschen Methode auf Arsen 3) I). 

Das von dem Schwefelwasserstoffniederschlag verbliebene Filtrat 
wird eingedampft und mit soviel Salpeter geschmolzen, daß die etwa 
vorhandene organische Substanz völlig zerstört wird. Die Schmelze 
ist wie üblich auf Cr, Zn, Ni, Co, Ba, Sr zu prüfen. 

·1) Vgl. S. 483. 
') Derselbe muß arsenfrei sein. Man entwickelt den H,S daher im Kipp

schen Apparat aus reinem arsenfreiem Schwefelbarium. 
I) C. Mai und H. Hurt (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1905. 

9. 193) haben ein elektrolytisches quantitatives Verfahren angegeben. 
Da AB auch im Erdboden vorkommt und vonCla. aus auch in Leichenteile 

gelangt. so hat man bei exhumierten Leichen stets darauf Rücksicht zu nehmen. 
Vgl. darüber auch H. Llihril!'. Zeitschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
19'09. 18. 277 Bowie Pharm. Zentralh. 1909. 50. 63. 

') Siehe auch A. F. Schulz. Arbeit. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt 1915, 
48, 303; über den Arsengehalt moderner Tapeten und seine Beurteilung "om 
hygienischen Standpunkte. . 
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Zur M ars h sehen )fethode: 
Unterschiede der Arsen- und Antimonspiegei. 

Arsensplegel. 
1. Bilden eine graue bis braun

schwarze, in dünnen Schichten braun' 
metallglänzende , zusammenhängende 
MasBe, die unter der Lupe nicht aUA 
einzelnen Kügelchen zusammengesetzt 
erscheinen soll. 

2. Entsteht hinter der erhitzten 
Stelle der Röhre; Geruch nach Knob· 
lauch. 

3. Der Al'senspiegel ist leicht 
flüchtig. 

4. Leicht löslich in unterchlorig
saurer Natronlösung_ 

5. Beim Betupfen des .Spiegels mit 
wenig Sc~wefelammoniumlösung und 
vorsichtigemErwärmen bis zur Trockne 
entsteht ein gelber Rückstand von 
Schwefelarsen. 

6. In Salpetersäure von 1,3 spez. 
Gew. kalt gelöst, dann mit Silbernitrat 
und hierauf vorsichtig mit Ammoniak 
versetzt, entsteht ein gelber Nieder
schlag von arsenigsaurem Silberoxyd, 
sobald die Flüssigkeit neutral gewor· 
den ist. 

Antimonspiegel. 
1. Schwarz, silberglänzend bis 

sammetschwarz. 

2. Entsteht vor und hinter der er· 
hitzten Stelle dE'r Röhre; riecht nicht 
nach Knoblauch. 

3. Schwer flüchtig. 

4. Nicht löslich. 

5. Antimonspiegel, der gleichen Be
handlung unterworfen, liefern einen 
orangefarbenen Rückstand von Schwe
felantimon. 

6. Geht durch HNO. in unlösliches 
weißes Antimonoxyd über. 

Der Rückstand R kann enthalten: 
Ag, fb und Ba. 

Man trocknet den Rückstand gut aus, zerreibt, mischt mit der 
etwa dreifachen Menge Salpetersodamischung (2 Teile KNOa, 1 Ttlil 
Na200S) und trägt die Mischung portionenweise in einen glühenden 
Porzellantiegel oder in einen mit heißer Säure gut gereinigten hessischen 
Tiegel ein und gibt noch eine kleine Menge Salpetersodamischung hinzu. 

Bei richtig gewähltem KNOa-Zusatz wird die organische Substanz 
völlig zerstört. Die Schmelze wird nach dem Erkalten mit Wasser 
aufgeweicht und zur Sättigung etwa vorhandenen Ätzkalis 002 in die 
trübe Flüssigkeit eingeleitet, hierauf aufgekocht, erkalten gelassen, 
filtriert und ausgewaschen. 

Der Filterrückstand kann aus PbOOa, BaOOa und metallischem 
Ag bestehen, welche durch Behandlung mit verdünnter HOl (AgOI), 
mit H2S (PbS) und durch Zusatz von verdünnter H2SO, (BaSO,) in 
bekannter Weise getrennt und erkannt werden können. 

Nachweis von chlorsaurem Kali (bzw. von Natriumchlorat). 

Man zieht die zerkleinerten Massen mit heißem Wasser aus, ver
dünnt die Lösung und bringt sie auf einen Dialysator, in welchem man 
das Wasser 'im äußeren Gtlfäße während 24 Stunden ein· bis zweimal 
wechselt. Die vereinigten Dialysate dampft man auf dem Wasse,t'bade 
ein, filtriert heiß und stellt das Filtrat zur Kristallisation bei Seite. Ist 
so wenig Kaliumchlorat vorhanden, daß keine Abscheidung des Salzee 
erfolgt, so prüft man diese Flüssigkeit auf Ohlor~äure. 



Gerichtliche Chemie. 543 

l'rötung auf· ~lineralsäuren, Oxalsäure und ätzende Alkalien. 
Vorbe merkung: Zur Untersuchung auf Mineralsäuren wird so

wohl Erbrochenes, als auch oft der lIlagen selbst genommen; des weitern 
ist, wenn möglich, auch der Harn zu untersucb.en. 

Ebenso .müssen auch die säurewidrigen Mittel, die etwa als Gegen
mittel angewendet wurden, zur Kenntnis gebracht werden. 

1. Nachweis der Salpetersäure: 
Die zu untersuchenden Körperteile sind mit kaltem Wasser aus

zuziehen, dann folgt Prüfung der Reaktion und Nachweis mit den be
kannten Reagenzien, z. B. Indigolösung, H 2SO, + FeS04, Diphenyl
amin usw. 

Als Beweisgegenstand gibt man die HNOa in der Form des Kalisalzes .. 
2. Nachweis der freien Salz- und Schwefelsäure: 
Ausziehen der Massen mit absolutem Alkohol. Die Alkohollösung 

reagiert sauer. Neutralisieren der Lösung mit NaOH und Eindampfen 
Imter Wasserzusatz zur Verjagung des Alkohols, sodann Fällen mit 
Ag~03 bzw. BaCI2• Sind Gegengifte (gebI'. Magnesia, Kreide), gegeben 
worden, so säuert man die Massen mit HNOa an und fällt mit AgNOa 
bzw. BaClz. 

3. Nachweis der Oxalsäure: 
Ist Oxalsäure, gleichviel ob sie in freiem Zustand oder als Sauer

kleesalz oder oxalsaurer Kalk vorhanden ist, nachzuweisen, so trocknet 
man die Substanz auf dem Wasserbad und kocht den Rückstand mit 
Salzsäurealkohol (5 ccm verdünnte HCI auf 100 Alkohol) aus; die heiß 
filtrierte Flüssigkeit wird eingedampft, mit Wasser aufgenommen und 
mit Essigsäure angesäuert, bleibt hierbei ein Rückstand (oxalsaurer 
Kalk), so filtriert man ab. 

Den Rückstand prüft man auf oxalsauren Kalk, indem man 
in etwas verdünnter HCllöst und die Lösung mit überschüssigem essig
saurem Natrium essigsauer macht. Ein entstehender weißer Nieder
~chlag ist oxalsaurer Kalk. Das Filtrat teilt man in zwei Teile, einen 
Teil versetzt man mM; Chlorcalcium, den anderen mit Gipslösung; es 
muß auch auf ..zusatz von Gipslösung ein Niederschlag ent
stehen. 

Ein weißer, kristallinischer Niederschlag ist oxalsaurer Kalk; 
er muß beim gelinden Glühen CaCOa liefern. 

Erkennung von Blutflecken und Untersuchung der verschiedenen 
Blutarten 1). . 

1. Chemisch-physikalische Methode. 
Zunächst unterwirft man die verdächtigen Gegenstände einer 

Besichtigung mit der Lupe und einfachen chemischen Vorproben zur 
'} Spezialliteratur: Baumert, Lehrb. d. gerichtl. Ohem., Verlag F. Vie

weg u. Sohn, Braunschwelg; Dennstedt u. yoigtländer, Verlag von F. 
Vieweg u. Sohn, Bro.unschweig; A. H. Sohmldtmann. Ho.ndb. d. gericht!. 
Med., Verlag A. Hirschwald. Berlin; H. ~Iarx, Praktikum d. gerichtl. Med., 
derselbe Verlag; P. Uhlenhuth u. O. 'Veldanz, Praktlschc Anleitung zur Aus
führung des biologischen Eiweißdifferenzierungsverfahrens, Verlag G. Fischer. 
Jena 1909. 
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Feststellung, ob überhaupt an den verdächtig aussehenden Stellen Blut 
vorhanden ist. Zu diesem Zwecke benutzt mau Wasserstoffsuperoxyd 
(3%iges), welches Schaumbildung (Sauerstoffentwickelung) erzeugt bei 
Anwesenheit von Blut" oder mit Terpentinöl versetzter Guajaktinktur 
(siehe S. 352), welche Blaufärbung des Blutfleckens he:rvorruft. Die 
Guajakprobe ist der Wasserstoffsuperoxydmethode vorzuziehen. Die, 
Guajaktinktur ist jeweils aus dem Harz und 96%igem Alkohol frisch zU 
bereiten. Das Terpentinöl muß alt sein (Ozon). Reaktionsfähiges 
Terpentinöl erhält man durch Aufstellen desselben in flachen Schalen·bei 
Licht (Sonnenlicht). Auch ein Zusatz von Kolophonium ist zweckdienlich. 
Positive Reaktionen geben aber keine bestimmten Anhaltspunkte über 
,das Vorhandensein von Blut, da auch andere organische Substanzen die 
Reaktion hervorrufen können, immerhin erleichtern diese Vorproben das 
Aufsuchen verdächtiger Stellen. Sicherer, weil spezifisch, ist die Ben
zidinprobe nach Ascarelli. 

Eine Messerspitze voll Benzidin (pro ana.)ysi Me rc k oder K ah I bau m) 
löst man in 2 ccm Eisessig, gießt davon 10-12 Tropfen 'in ein ReagenzglaB, 
fügt 2 ' (,-3 ccm 3'(,iger Wasserstof!superoxydlösung hinzu (in dieser Misc\i.ung 
da~f eine Grün· oder Blaufärbung nicht auftreten) und gibt zu dieser Mischung 
einigjl Tropfen der Blutlösung (mit physiolog. NaCI-Lösung oder 10 0 ',!gem GlY
zerin ausgelaugte Blutflecke U8W.). Bei Anwesenheit von Blut tritt eme grüne, 
blaugrüne bis rein blaue Färbung auf, je nach der Menge des vorhandenen Blutes. 
Bei sehr geringem Blutgehalt dauert es einige Zeit bis zum Eintreten der cha.r&k; 
teristisahen Färbungen. Das Reagens hält sich zwar einige Tage, doch benutzt 
man e9 aro besten immer frisch bereitet. Die Reaktion ist sehr empfindllch. Die 
Methode vereagt selbst beim geringsten Blutgehalt nicht. Eisen, Stoffproben 
stören die 'Reaktion nicht.' Ein Nachteil ist, daß Eiter ebenfalls die Reaktion 
gibt, selbst wenn man die Lösung kocht. Oxydasen, pflanzliche und tierische 
Fermente geben die Reaktion ebenfalls, allein durch Kochen der auf Blut zu 
untersuchenden Auslaugungen wird deren Wirkung ausgeschaltet, für den Blut
nachweis stört das Kochen der Lösung nicht. 1m Zusammenhang mit dem 
mikroskopischen Nachweis (nachstehend) ist die Benzidinprobe demnach eine 
Methode, die man nicht mehr gern vermißt. Ist das Blut nicht alt, so kann 
man auf den Gegenständen selbst, z. B. Dolchen, Messerklingen und ähnlichen 
Objekten schon kleine Blutmengen unter Verwendung eines Vertikalilluminators 
unter dem Mikroskop erkennen. Für die gewöhnliche mikroskopische Unter
suchung frischer Blutflecke bringt man etwas auf das Deckgläschen, feuohte oder 
erst eingetrocknete Flecke weicht man mit physiologischer ,Kochsalzlösung oder 
10'loigem Glyzerin auf. Deutlich erkennbar macht man die Blutkörperchen 
durch Färbung. Man streicht,die Blutlösung dünn auf die Deckgläschen, fiXiert 
durch Erwärmen auf 102-103° und legt einige Stunden in Karbolfuchsln
glyzerin (1 g Fuchsin in 10 ccm absolutem Alkohol gelöst, dazu 100 ccm 5°',Jge 
Karbolsäureglyzerinlösung), spült mit Wasser ab und färbt mit Delafields 
verdünnter Hämatoxylinlösung ') nach. 

Nach Beendigung dieser Vorprüfungen beginnt man mit dem 
eigentlichen Nachweis von Blut mittels der Teichmannschen Hämin
probe und gegebenenfalls auch der Blutart. 

Man kratzt Proben von den auf Messerklingen, Beilen, Holz
st'ücken, auf Wäsche u. dgl. befindlichen Flecken ab, oder laugt sie 
zweckmäßig mit physiologischer Kochsalzlösung aus und trocknet das 

') 1 gHämatoxylin in 6 ccm absolutem Alkohol warm lösen und filtrieren. 
mit 15 g Arorooniakalaun in 100 ccm destillierten Wassers zusammengießen, 
Mischung bleibt 3 Tage im offenen Gefäße am Licht stehen, wird filtriert und 
mit 25 ccm reinem Glyzerin und 25 ccm Methylalkohol versetzt. Nach wiederum 
3 Tagen ist diese filtrierte MiSChung für lange Zeit gebrauchsfähig. 
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ausgelaugte Blut auf Objektträgern an: I::lodann betupft man mit wenigen 
Tropfen Eisessig, erwärmt bis zur Blasenbildung, legt das Deckglas 
auf und verdunstet den Eisessig entweder auf dem Wasserbad oder auf 
einer gelinde erwärmten Asbestplatte. Es kristallisieren nun die so
genannten Teichmannsehen Blutkristalle oder Häminkristalle, zwar 
in verschiedenen Formen (Fig. 5 und 6), aber alle dem rhombischen 
System angehörend, aus. In der Regel sind es rhombische Tafeln von 
verschiedener Größe und von rotbrauner Farbe, die häufig zu mehreren 
kreuzweise angeordnet, übereinander liegen. 

M&n beobachte bei 300facher Vergrößerung. Ist die Untersuchung 
negativ ausgefallen, so wiederhole man die Eisessigbehandlung an dem
selben Präparat noch einmal, wobei man darauf achte, daß das Lösungs
mittel recht langsam verdampft. Bei der zweiten Behandlung scheint 
die Kriflt,allbildung leichter vor sich 7.U gehen. Da die Häminreaktion 

Fig-. ;;. Fig.,6. 

bei altem oder verändertem Blut öfters versagt, also ihr negativer Aus
fall keineswegs auch die Abwesenheit von Blut anzeigt, so empfiehlt 
es sich, den Nachweis mit Hilfe des Spektroskopes zu führen. 

Über Blutnachweis mittels Rhodamin siehe Pharm. Zentralhalle 1917. 
467; O. v. Furth, Neue Modifikationen des forens.-chernischen Blutnachweises. 
Zeitsehr. f. angew. ehern. 1911, 1625. 

Die spektrs>skopische Untersuchung verdächtiger Flecke ist 
nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft für den Blutnachweis 
das wichtigste HilfsmitteP). Die Erkennung des Blutes beruht auf der 
Hervorrufung der verschiedenartigen Absorptionsstreifen im Spektrum 
des • Hämoglobins und mehrerer seiner Verbindungen. (Gruppe des 
Hämoglobins und Methämoglobins, des Hämatins und des Hämato
porphyrins siehe nachstehende Tafel, Fig. 7). Frisches Blut enthält 
Oxyhämoglobin; sein Absorptionsspektrum tritt bei einem Gehalte bis 
zu 0,25 pro Mille noch deutlich auf; auf 'Zusatz von Reduktionsmitteln 
(NH')2S entsteht Hämoglobin (Doppelreaktion). In wässerigen oder 
kochsalzhaltigen . Lösungen älterer Blutflecken zeigt sich im Spektrum 
auch Methämoglobin (siehe Tafel) an. Durch Zusatz von Schwefel
ammonium entsteht Rämoglobin daraus. Häma.tin (alte Flecke) löst 
sich nur in Säuren und Alkalien. Das für die Blutuntersuchung wichtige 
alkalische Hämatin erhält man durch Zusatz von Ammoniakalkohol 
oder einer wässerigen oder einer 1 %igen alkoholischen KOR oder 10% 

') Sie~e auch den physik.-chem. Teil. 

BUjard·B,Lier. Hilf.buch. 4. Auf!. 35 
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igen wä.sserigen NaOH. Durch Behandlung des Blutfleckens mit Cyan
kalilösung entsteht Cyanhämatin. Zusatz 'reduzierender Mittel zu 
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alkalischem oder Cyanhämatin erzeugt Hämochromogen bzw. Cyan
hämocQromogen. Die Hämochromogene sind für den Nachweis kleiner 
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Spuren von Blut besonders wichtig. Bei Blutflecken, welche höheren 
Temperaturen, (Überhitzung über 1400 C) ausgesetzt waren, führt die 
Methode Kratter 1) zum Ziel (D!.trstellung von Hämatoporphyrin 
mit konzentrierter H2S04). Sehr alte, mit Rost untermischte Flecken 
behandelt man mit wasserfreier Karbolsäure oder einer Mischung gleicher 
Raumteile dieser Säure und absoluten Alkohols (Szigetti 2). Sind 
die Blutmengen sehr gering, so kann die Anwendung des Mikroskopes 3) 
zum Ziele führen. 

Die Unterscheidung der Blutarten durch Größe und Form der Blut. 
körperchen ist schwierig und nicht objektiv beweisend, es gelingt nur 
die Unterscheidung von Menschen· und Säugetierblut einerseits, Vogel
blut andererseits. Vollen Ersatz gibt Uhlenhuths biologisches Ver
fahren. Über Blutnachweis, Kritik einzelner Methoden vgl. auch die 
Verhandlungen der V. Tagung der Deutschen Gellellschaft für gerichtl. 
Medizin in Salzburg 1909, in Vierteljahrsschrift für gerichtl. Medizin, 
IH. Folge, Bd. XXXIX, 1910, S. 42 u. ff. 

Die Untersuchung der Blutarten aul biologischer Grundlage 
(Präzipitation) nach P. Uhlenh.uth. 

Auf die wissenschaftliche Seite dieses Verfahrens 4) und seinen uno 
schätzbaren Wert für die forensische Blut-, Fleisch- und Nahrungsmittel
untersuchung, überhaupt für die Erkenntnis verschiedener naturwissen· 
schaftlicher Probleme (Abstammungslehre), für die medizinischen Wissen
schaften und selbst für historische Zwecke (Altersbestimmung von 
Mumien) kann hier nicht näher eingegangen werden; es muß daher 
auf die in Uhlenhuths Werk (siehe oben) verzeichnete umfangreiche 
Spezialliteratur Uhlenhuths sowie seiner Vorläufer, Mitarbeiter und 
der übrigen auf diesem Gebiet tätigen zahlreichen Forscher hingewiesen 
werden. 

Der Vorgang ist kurz folgender: Führt man auf intraperitone
alem oder subkutanem Wege in die Blutbahn eines Tieres einige Zeit 
fremdes genuines Eiweiß (tierischer, vegetabilischer oder bakterieller 
Herkunft)') ein, so wird ein präzipitierendes Eiweiß (Antiserum) in dem 
Tierkörper gebildet, welches die Eigenschaft besitzt, das eingespritzte 
Eiweiß (Präzipitinogen) zu fällen. Z. B. wird Pferdeserum (-eiweiß
lösung) durch ein Antiserum gefällt, das in einem Kaninchen durch 
wiederholte Einspritzungen von Pferde blutserum erzeugt ist. Mit dem 
Eiweiß andern Ursprungs, etwa von Rinder- oder Schweineblut, ,Akazien. 
Honigeiweiß oder Typhusbazilleneiweiß, würde es nicht reagieren. Hier-

') Vierteljahrsschr. f. gericht!. Med. 111. F., Bd. 4. 1892. S. 62: über 
den Wert des Hämatoporphyrinspektrums für den forensischen Blutnachweis. 

') Ebenda. 1896. Bd, 12. Supplem. S. 103. 
') Außer dem üblichen Spektroskop eignet sich für die Blutuntersuchungen 

auch besonders das Mikrospektroskop nach Ab b e. 
') P. Uhlen h u th u. O. Weidanz, Praktische Anleitung zur Ausführung 

des biologischen Eiweißdifferenzierungsverfahrens, Verlag von G. Fischer, 
.Jena. 1909. S. 33. 

') Präzipitine dieser Art sind die Agglutinine, entstanden im Serum von 
Tieren, die mit spezifischen Bakterienkulturen immunisiert sind (siehe bakt. 
Teil S. 622). 

35* 
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für würden die spezifischen Antisera der genannten Eiweißträger nötig 
sein. Bemerkt sei jedoch, daß die Eiweißstoffe verwandter Tiere, z. B. 
des Pferds und Esels und deren Bastarde sich nicht mit Sicherheit unter
scheiden lassen (Verwandtschaftsreaktionen). 

Es ist hier nicht Raum zur Beschreibung der Gewinnung der Sera 
und Antisera. Die wichtigeren und praktisch am häufigsten gebrauchten 
Sera werden zur allgemeinen Erleichterung von Spezialinstituten und 
Fabriken geliefert; bei Identifizierung besonderer Tierarten wird man 
allerdings die Sera erst entweder selbst herstellen oder die Herstellung 
an Spezialinstitute in Auftrag geben müssen. Man sollte aber solches 
bezogene Material nie ohne vorherige Prüfung in Gebrauch nehmen. 

Es sei ferner darauf aufmerksam gemacht, daß auch der in nach
stehendem- kurz angegebene Gang des biologischen Verfahrens (Aus
führung der entscheidenden Reaktion nebst der erforderlichen Vor
arbeiten) die Ausführung aes Verfahrens nicht völlig erschöpfend dar
stellen kann. Zur Sicherung eines einwandfreien Ergebnisses der Unter
suchung hat man sich der größten Vorsicht, Pünktlichkeit und Genauig
keit zu befleißigen und vor allem durch Versuche an bekannten Objekten 
und Materialien sich erst ein richtiges Bild von dem Gang und den mög
lichen Nebeneinflüssen und· Störungen der Reaktionen und des Materials 
'1.U verschaffen. 

Gang de~ biologischen Yerfahrens. 
Nach Uhlenhuth und Beumer ,). 

a) VOl'vel'such zur BeRtimmung der "-irksamkeit. des spezifischen 
Serums. 

Die Verarbeitung des Untersuchungsmaterials für die biologiRChe Methode 
ist erst dann in Angriff zu nehmen, wenn der Untersucher sicher ist, ein brauch
bares spezifisph wirkendes Serum zu besitzen 1l1ld nachdem er sich in einem Vor
"ersuch von seiner 'Virksamkeit überzeugt hat. Die Vorprüfung nimmt man 
im Gegensatz zur eigentlichen genauen Titerbestimmung (s. weiter 1l1ltenl 
nicht mit genau hergestellten Ver dünnungen und nicht ausschließlioh mit Serum 
vor, sondern, um möglichst der Praxis gleiche Verhältnisse zu schaffen, mit 
nngetroeknetem Blut. Zu diesem Zwecke soll sich jeder, der sich mit der Aus
führung von Untersuchungen mittels der biologischen Methode beQchäftigt, 
angetl'ocknetes Blut vorrätig halten. Zur Gewinnung desselben kann man sich 
ner Antrocknungsmethode in Petrischalen (Uhlenhuth), auf Fließpapier, 
Gaze, Leinwand oder in Sand bedienen. Die Eintrocknung auf Fließpapier 
oder Gaze hat den Vorzug, daß eine schnellere Auslaugung stattfindet, 1l1ld daß 
die so gewonnenen Lösungen immer klar sind (Nutall). Ferner wird man zur Ver
meidung großer Altersunterschiede gut tun, wenigstens bei den leicht zu be
schaffenden 1l1ld für forensische Fälle vorzugsweise in Frage kommenden Blut
Borten wie Menschen-,' Rind-, Pferde-, Schweine-, Hammel-, Reh-, Hasen-, 
Ziegen-, Hunde- und Kaninchenblut, von Zeit zu Zeit (alle 4-6 Wochen) frisches 
Blut in der oben geschilderten ""eise zu konservieren. Diejenige Blutart, auf 

') Praktische Anleitung zur gerichtsärztl. Blutuntersuchung mittels der 
biologischen Methode, Zeitschr. f. I1Iedizinalbeamte 1903, NI'. 5 u. 6; siehe ferner: 
P. Uhlenhuth u. O. Weidanz, Praktische Anleitung zur Ausführung des 
biOlogischen Eiweißdifferenzierungsverfahrens, Verlag G. Fischer, Jena 1909; 
~ 16 Abs. 3 der Anlage 1l1ld zu den am 1. April 1908 erlassenen Ausführungs
bestimmungen D ZlUll Fleischbeschaugesetz siehe S. 720 dieses Hilfsbuches. 
Uhlenhuth, Weidanz u. "'cdemann, Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte, 
!ld. 28; O. Weidanz, Zoitschr. f. FleiRCh- u.l\1ilchhygien<" 1907. 18. 33; Viertel
JahrsschI'. f. g-eriehtl. l\It'd. 1909, Bd. 37, 2. Sllppl,-Heft; siehe im iibrigen auch 
S. 143. 
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welche das Untersuchungsmaterial geprüft werden soll, wiru uann zu!· Vor
prüfung benutzt. ZUl' Herstellung der nötigen Bluteiwoißlösung wird eine 
geringe Menge des angetrocknetcn Testblutmaterials in ein gewöhnliches Reagenz
glas gebracht und hierzu etwa 5 cem steriler physiologischer Kochsalzlösung 
gesetzt. Ohne zu schütteln - um eine möglichst klare Lösung zu erzielen -
bleibt das Gemisch so lange stehen bis eine genügenuQ Menge Eiweiß in Lösung 
übergegangen ist. Man erkelUlt das daran, daß beim Schütteln eines vorsichtig
in ein zweites Reagenzglas übergegossenen Probe quantums (2 ccm) eine längere 
Zeit stehenbleibender Schaum auftritt. Ist das der Fall, so wird auch der 
Rest der Lösung in das zweite Röhrchen gegossen; JJeim Übergießen hat man, 
besonders, wenn man angetrocknetes Blut benutzt hat, zn vermeiden, den noch 
nicht ganz aufgelöste'n Bodensatz aufzurühren. Die 80 gewonnene Lö~ung ist 
dann auf ihre Klarheit zu prüfen. Sollte sie nicht ganz klar sein, so muß sie 
filtriert werden und zwar genügt hier in fast jedem Falle ein Papierfilter. 

Da für die biologische Reaktion eine Verdünnung des Untersuchungs
-lllaterials von etwa 1 : 1000 verlangt wird, so hat man natürlich auch bei -der 
Vorprobe diesen Konzentrationsgrad herzustellen. l\lan erkennt die geforderte 
VerdÜlUlung, abgesehen von der beim Schütteln entstehenden Schaumbildung, 
an dem Ausfall der mit einer kleinen Menge von etwa 1 COln unter Zusatz eineR 
Tropfens Z5'1olger Salpetel'säure angestellten Kochprobe. Es entsteht nämlich 
bei dieser Reaktion in einor Verdünnung ven t : 1000 eine leicht Oll!1leszierende 
Eiweißtrübung. Da nun die ausgelaugte Bluteiweißlösung im allgemeinen 
konzentriertin' ist, so muß sie so lange mit steriler 0,85'/,iger Kochsalzlösung 
verdünnt werden, bis die Salpetersäurekochprohe den richtigen Grad der Ver
dünnung von annähernd 1 : 1000 angibt. 

Für die Ausführung der Serumprüfung, wie überhaupt der biologischen 
Reaktion, benutzt man zweckmäßig das von Uhlenhuth und Beumer an
gegebene Reagenzgestell. Es ist so eingerichtet, daß es für 12 kleine Reagenz
röhrchen von je 11 cm Länge und 0,9 cm Durchmesser Platz hat. An ihren 
offenen' Enden haben die Röhrchen nach außen lUnge bogene Rändcr, so daß 
man sie in den Löchern des Gestells pfeifenartig aufhängen kann. Der Über
sichtlichkeit halber sind die Löcher, in welche die Röhrchen hineingehängt 
werden, mit Nummern von 1-12 versehen. Das Aufhängen der Röhrchen hat 
den Vorteil, daß man ditl' am Boden des Röhrchens auftretende Präzipitin
reaktion gut beobachten kann. 

Für dic SerUIDprüfung werden 3 gleichmäßig dicke und absolut sauberc 
Reagenzröhrchen ausgesucht und in das Gestell hineingehängt. Im durchfallenden 
Licht, indem zwischen Lichtquelle und Reagenzglasgestell ein schwarzes Brett
ehen edel' dgl. gehalten wird, sind die leeren Röhrchen vor Ansetzen jeder bio
logischen Reaktion nochmals auf ihre Sauberkeit zu prüfen. Denn nicht selten 
kann man gerade bei ganz neuen Röhrchen beim Übergang in die Kuppe einen 
horizontalen grauweißen Ring, der bei nicht sorgfältiger Herstellung der Gläs
chen entstehen soll, beobachten. Diesel' kann dann leicht eine sehwache spezi
fische Reaktion· vortäuschen. 

Mit einer sterilen Pipette wird in Röhl'chen 1 und 2 je 1 ecru der ver
dünnten Blutlösung gebracht, während Röhrchen 3 mit demselben Quantum 
steriler Kochsalzlösung (0,85'!u) beschickt wird. Mit einer sterilen graduierten 
Pipette (1 ecru mit 100 Teilstrichen) werden zu Röhrchen 1 und 3 je 0,1 ccm 
des zu prüfenden absolut klaren Antiserums gesetzt, während in Röhrchen 2 
0,1 ecm normales, ebenfalls vollständig klares, normales Kaninchenserum ge
geben wird. Ohne zu schütteln, wird die Reaktion im durchfallenden Lichte 
betrachtet. Tritt, nun in Röhrchen 1 sofort oder spätestens nach zwei bis fünf 
Minuten eine hauchartige in der .Regel um Boden beginnende Trübung auf, 
die sich nach weitereu fünf Minuten in eine wolkige umwandelt und sich weiter
hin als Bodensatz absetzt, während die Lösungen in den-beiden übrigen Röhrchen 
völlig klar bleiben, BO ist das Sel'lUU brauchbar. Die bei Zimmertemperatur 
ausgeführte Reaktion soH spätestens llach 20 Minuten abgeschlossen sein, 

h) Behandlung des Untersuchungsllluterials .zweeks Prüfung mittel~ 
der biologischen Methode. 

Die auf fester Unterlage eingetrockneten Blutflecke werden mit einem 
reinen sterilen Instrument ahgekratzt, indem man zweckmäßig einen großen 



550 Chemischer Teil. 

Bogen weißen Schreibpapiers ala Unterlage benutzt. Die pulverisierte Masse 
wird vorsiohtig in ein steriles Reagenzröhrohen geschüttet und mit 0,85'/,iger 
Kochsalzlösung zur Auflösung gebracht. Hat man nur ganz geringe Spuren 
von Material, so kann man auch· \Vachs um den Fleck herumlegen und in der 
so gebildeten Mulde den Fleck mit Hilfe von Kochsalzlösung auflösen. Andere 
Lösungsmittel wie 0,85'/,ige Kochsalzlösung sind nicht zu verwenden. 

Handelt es sich um Material, welches in die Unterlage eingesogen ist, 
wie in Kleidungsstüeke, Leinewand usw., so wird der Fleck herausgeschnitten. 
mit der Schere möglichst fein zerkleinert, mit Nadeln zerzupft und in einem 
kleinen Sohälchen oder im Reagenzglase mögliohst mit geringer Menge physio
logischer 0,85'/,iger steriler Kochsalzlösung übergossen. Bei diesem Verfahren 
gewinnt man gewöhnlich bereits nach einer Stunde eine vollständige Auflösung 
der eingetrockneten Eiweißkörper. Handelt es sich um altes :Material, so dauert 
die Auslaugung erheblich länger, bisweilen bis zu 24 Stunden. Es ist dann, 
um Baktcrienwachstum möglichst· zu verhindern, nötig, die auszulaugende 
Flüssigkeit in den Eisschrank zu stellen. Die genügend ausgelaugte Flüssigkeit 
wird dann filtriert. Die Filtration erfolgt zunächst mit gehärteten Papierfiltern 
(Sohleicher und Schüll, Nr. 575, 603 oder 605) und nur wenn erfolglos durch 
B erkefel dsche Kieselgurfilter. 

In ganz analoger \Veise wie bei der Vorprobe wird auch von der zu unter
suchenden Auslaugungsflüssigkeit eine Eiweißverdünnung von etwa 1 : 1000 
hergestellt. Ist das geschehen, so muß möglichst bald die biologische Prüfung 
vorgenommen werden, denn die Aufbewahrung des Extraktes etwa bis zum 
näohsten Tage ist nioht angängig wegen des die Flüssigkeit. trübenden Bakterien
wachstums. 

Zugleich mit der Vorbereitung des Untersuchungsmaterials werden auti 
Partikelchen von an· resp. eingetrocknetem .Blute die Kontroillösungen in der
selben Weise hergestellt, und zwar wählt man hierzu Blutlösungen irgenilwelcher 
Haustiere. Handelt es sich bei der Untersuchung um einen auf einem Stoff 
eingetrockneten Blutfleok. so hat man noch eine weitere Kontrolllösung nUI' 
aus dem in Frage kommenden .Stoff herzustellen. 

Vor dem Ansetzen des Versuohs sind die einzelnen Lösungen auf ihrc 
Reaktion gegen Lackmuspapier zu prüfen. Die Lösungen sollen neutral reagieren. 
Stark sauere oder stark alkalische Lösungen sind zu verwerfen, kommen praktisch 
auoh wohl bei der starken Verdünnung der Untersuchungsflüssigkeit kaum vor. 
Reagieren sie ausnahmsweise sauer (Leder, Baumrinde, siehe u.), so werden sie 
mit 0,1 '/,ig~r Sodalösung neutralisiert. Als Neutralisationsmittel für die Unter
Buohung wird Magnesiumoxyd angewendet. 

Nachdem sämtliche Lösungen hergestellt sind, kann zllf Ausführung der 
biologischen Reaktion geschritten werden. Als allgemeiner Arbeitsgrundsatz 
ist zu beaohten, daß alle Gefäße, Röhrchen und Instrumente peinlich sauber 
und steril, und daß sämtliche Flüssigkeiten, die bei der Ausführung der Methoden 
benutzt werden, absolut klar sind. Die Sterilität der Gefäße und Instrwnente 
ist notwendig, wn eventuell anhaftende fremde Eiweißsubstanzen durch die 
Hitze zu zerstören. Es ist auch zu beachten, daß die Röhrchen infolge häufiger 
Sterilisation in trockener Hitze zahlreiche außerordentlich feine lJnebenheiten 
aufweisen können, die, falls sie sich in größerer Menge an der Kuppe des Glase~ 
befinden, eine beginnende spezifische Trübung vortäuschen können. 

c) Ausführung der biologischen Reaktion. 

Behufs Ausführung der biologischen Reaktion werden in das kleine Re· 
agenzglasgestell seohs bzw. sieben möglichst gleich dicke und gleich lange Röhr
chen gehängt; sie sind auf dem Holzgestell mit Nummern eins bis sieben be
zeichnet. 

In Röhrchen 1 und 2 werden mit einer Pipette je 1 ccm der zu unter
suchenden Blutlilsung gebracht. Zu Röhrchen 3 wird 1 ccm der dem zugehörigen 
Antiserum entsprechenden Blutlösung gegeben. Röhrchen 4 und 5 werden 
mit. je 1 ccm der J(ontrollblut.lösungen (z. B. Schweine- und Rinderhlut) be· 
schickt: In Röhrchen 6 wird 1 ccm steriler O,85'!.iger Kochsalzlösung gegossen. 
Als weItere Kontrolle würde in einzelnen Fällen dann nooh Röhrchen 7 mit. 
einern Allsznge des in Fragil kommenden Stoffes heschickt werden_ 
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Zu den einzelnen mit je 1 ecm Lösung gefüllten R.öhrchen wird mit Ans· 
nahme von Röhrchen 2 je 0,1 ecm von dem im Vorveröucli geprüften Antiserum 
mit einer graduierten Pipette (1 eem mit 100 'l'eilstriehen) zugesetzt, wähl'enct 
In Röhrchen 2 0,1 eem normales, vollständig klares Kaninchenserum gegeben wird. 

Beim Zusetzen des Serums zu den einzelnen Flüssigkeiten hat man darauf 
zu achten, daß es möglichst an der \Vand des Reagenzröhrchens herunterfIießt 
und nicht direkt auf die Flüssigkeit getropft wird. Das zugesetzte Serum sinkt 
in der Regel als spezifisch schwerer zu Boden. Die Röhl'chen dürfen nach dem 
Serum zusatz nicht geschüttelt werden, weil sonst die heginnende Reaktion 
nicht so deutlich in die Erscheinung tritt. 

Die Reaktion soll bei Zimmertemperatur, nicht im Brutschrank vor öich 
gehen. Zu einer Untersuchung soll stets nur der Inhalt eines Röhrchens, nieht 
dagegen eine Mischung des Inhaltes mehrerer Röhrchen verwendet werden. 
lIIan hat nämlich wiederholt beobachtet, daß Menschenantisera, die von ver· 
schiedenen Kaninchen stammten, zusammengemischt Präzipitate geben. 

d) Beurteilung des Befundes. 

Wenn die Reaktion als positiv gelten soll, so muß sofort oder 8pätesten~ 
nach 2 Minuten die Reaktion als hauehartige Trübung am Boden der Röhrchen 
1 und 3 sichtbar sein, - Ist die Schichtung sehr vorsichtig erfolgt~ so zeigt sich 
die Trübung in Form eines deutlich sichtbaren Ringes an der Berührungsschicht 
zwischen Untersuchungsflüssigkeit und Serum. - lunel'halb der ersten 5 Minuten 
muß sieh die hauchartige Trübung in eine mehr wolkige verwandeln, die sich 
dann nach weiteren 10 Minuten gewöhnlich als flockiger Bodensatz absetzt. 
Während die angegebene Niederschlagbildung in Röhrchen 1 und 3 erfolgt, 
müssen die Kontrollröhrchen 2, 4, 5, 6 resp. 7 im Verlauf der gesamten Unter· 
suchungszeit vollkoIßmen unverändert klar b leiben. ~päter etwa entstehende 
Trübungen, die nach 20 Minuten auftreten, dürfen als positive Reaktion nicht 
aufgefaßt werden. Um die Reaktion in der geschilderten 'Vei'lC beobachten zu 
können, dürfen die Röhrchen, wie oben erwähnt, nicht gesehüttelt werden. 
Zur besseren Beobachtung der Trübung werden die Röhrchen bei durchfallendem 
Tages· oder künstlichem Licht betrachtet, indem zwischen Lichtquelle und 
Reagenzglas eine schwarze Tafcl oder dgl. gehalten wird. Neuerdings ist von 
Dürck ein Apparat angegeben, der einc bessere Beobachtung schwacher Trü· 
bungen ermöglicht. 

Um alle Fehlerquellen bei dem biologischen Verfahren sichel' auszu· 
schließen, sind, wie aus der obigen Anweisung hervorgeht, unbedingt 5 resp. 6 
Kontrollen notwendig. 

Die Kontrolle, Röhrchen ~ - Zusatz von normalcm Kaninchenserulll 
zu der Untersuchungslösung - die absolut klar bleiben muß, hat den Zweck, 
nachzuweisen, daß die in Röhrchen 1 etwa beginnende Trübung nicht auf all
gemein physikalische Einwirkung infolgc von Kaninchenserumzusatz zu be
ziehen· ist. 

Die Kontrolle, Höhrchen 3 - Zusatz von spezifischem serum zn der 
homologen Blutlösung - dient nur zum Vergleich mit Röhrchen 1 und gibt 
nochmals über die Wirksamkeit des Antiserums Aufschluß. -

Die Kontrollen, Röhrchen 4 und 5, in denen kein Nieder~chlag entstehen 
darf, beweisen, daß die in dem Untersuehungsröhrchen 1 sich etwa bildende 
Präzipitation durch eine s\>ezifische ·Wirkung des zuges~zten Serums herv?r
gerUfen wird. 

Eine der wichtig"tt)n Kontrollen ist die Kontrolle mit tier zur Verdünnung 
der einzelnen Lösungen gehrauchten phYSiOlogischen Kochsalzlösung, Röhr· 
ehen 6; ihr Klarblf'ibell nach dem Zusatz (les in Frage kommenden Antiserums 
he weist, daß einmal das zur Verwendung gekommene s\>ezifische Serum voll
kommen klar ist und nicht opalesziert und daß außerdem die 0,85°/.ige Koeh
salzlösung nicht schon an und für sieh beim Zusatz des spezifischen Sel'WllS 
TrÜbungen hildet, wie das z. B. heim Leitungswasser der Fall sein würde. 

Die Kontrolle, Röhrchen 7, licfert endlich cten BewciH, daß der stoff, 
in dem da,g Blut eingezogen ist, nicht bereits fiir Hieh allein bei Zusat.z de~ Anti-
,erums einc TrübnIlg hervo1'l'uft. . . 

UIII ,Lie Reaktion hl der 1I11J.(<lgelJenCIl \\·"ise uHsriihren zu können, .. lHt. eH 
nöt.ig. minctcHtellH :l "em tley zu IlnterRucllendcll f,ö"ung t"'l'zllstellen. namhch 
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Je 1 ccm für Röhrchen 1 und 2. Das Verhältnis zwischen den Flüssigkeiten 
und dem zuzusetzenden Antiserum, welches etwa 1_ : 10 beträgt, hat sich nicht 
als unbedingt notwendig, wohl aber als praktisch erwiesen. 1 ecm von den 
zu untersuchenden Lösungen zu verwenden, ist insofern vorteilhaft, als mall 
schon bei dieser Menge die allmählich vom Boden des Röhrohens aufsteigende 
Trübung gut beobachten kann. 

Stehen ganz kleine Mengen von Untersuchungsmaterial zur- Verfügung, 
so bedient man sich mit großem Vorteil der von G. Hauser ') angegebenen 
KapiIlarIllethode. Neuerdings ist von Carn wath ') diese Methode etwas modi
fiziert worden. 

Die biologische Methode kann selbst bei altem faul~n Blute noch Auf 
schluß geben. Die Reaktionsfähigkeit trockenen Blutes wird aucJ1 durch er 
hebliche Erhitzungen auf Temperaturen über 100· lmd mehrstündige Einwirkung 
der Hitze nicht aufgehoben oder nur vermindert, ebenso ist das Alter der Blut
flecken, wenn es nicht eine ganz abnOl'me Höhe hat, im allgemeinen ohne Ein
fluß auf den positiven Ausfall der Reaktion. Durch besondere Umstände, nament
lich durch dio Beschaffenheit des Materials oder der Gegenstände, an welchen 
Blutflecken vorkommen, kann die Serumreaktion becinflußt werden, z. B. durch 
den Gerbstoffgehalt von Leder und dgI.; alkalisch reagierende Substanzen 
können besonders verhängnisvoll sein; Säuren müssen abgestumpft werden. 

Sind mehrere Blutarten in einer Substanz vorhanden, so müsSen selbst
verständlich entsprechende verschiedene Antisera angewendet werden. Es ist 
wohl möglich, in einer l\Iisclllmg mehrere Blutarten jede einzeln für sich zu er
kennen. Heterologe Trübungen oder Fällungen können nur entstehen, wenn 
nicht genan nach den Vorschriften gearbeitet ist. 

über die Komplementbindungsmethode (nach Neißer-Sachse), 
vgl. die oben angegebene Spezialliteratur: sie ist komplizierter als die Uhlen· 
h u thsche Methode untl soll auch an Brauchbarkeit hinter dieser zurückstehen. 
W. A. Schmidt') machte eingehende Studien über den Nachweis erhit.zter 
Eiweißstoffe. Auf das .. Hämolyseverfahren" kann ebenfalls nur verwiesen 
werden. 

Die biologische Methode ist ebenso wie für die Untersuchung und Diffe
renzierung der Blutarten, auch für diejenige der Fleischarten und ihrer Ge
mische in \Vul'stwaren, Fleisohsaft und bluthaItigen Nährpräparaten usw. 
namentlich zwecks Naohweises von Pferde fleisch oder Beimengungen desselben 
anwendbar. DaR Nähere siehe unter Abschnitt "Fleisch und Fleischwaren" S. 139. 

Nachweis von Kohlenoxyd im Blut 4). 

1. Natronprobe. Versetzt man das zu untersuchende Blut mit 
der 6-10fachen Menge Wasser und nimmt auf 10 ccm dieser Blutlösung 
ctwa 5 Tropfen Natronlauge, so färbt sieh Kohlenoxydblut mehr oder 
weniger zinnoberrot. Gewöhnliches Blut färbt sieh grün bis schwarz
braun, besonders beim Erwärmen. Die Kohlenoxydhämoglobinlösung 
verändert bei gelindem Erwärmen mit Natronlauge (von 10% NaOH) 
ihre rote Farbe nicht. 

2. Ferrocyankalipröbe. Man versetzt das unverdünnte Blut 
mit dem gleichen Volumen 200J0iger Ferroeyankaliumlösung und 2 ccm 
verdünnter Essigsäure (1 + 2 Wasser) und schüttelt sanft dureh; hierbei 

') über die Leistungsfähigkeit des Uhlellhuthschen serodiagnostischcn 
Verfahrens bei Anwendung der Kapillarmethode. Festschrift für J. Rosen
thai 1906. 

') Zur Technik der UntcrRuchung kleinster Blutspuren. Arbeiten aus 
dem Kaiser!. Gesundheitsamte 1907. 27. Heft 2. 

') Biochern. Zeit·Rehr. 1908. 14. 294 11. Chern. techno Rt'p. dei' Chf'Il1.-Zt.g. 
1908. S. 32. 

') Allthellrieth, Die Au[f]ntlllug der Gifte 1903, 
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koaguliert. das Blut allmählich. Normales Blut: schwarzes Koagulum; 
K'ohlerroxydblut: hellrotes Koagulum. Der Unterschied verschwindet 
erst in Wochen vollständig. 

3. Tanninprobe. Wässerige Blutlösung (1: 4) und 3faches 
Volumen l%iger Tanninlösung gut schütteln; nach 24 Stunden ist 
normales Blut grau, kohlenoxydhaltendes karmoisinrot gefärbt. Diese 
Unterschiede sind noch na.ch Monaten bemerkbar: 

Mit·Hilfe der Proben 2 und 3 lassen- sich noch 10% Kohlenoxyd
hämoglobin im Blut nachweisen. 

4. Spektroskopische Untersuchung. 

Das Kohleno~ydhämoglobin zeigt zwei Absorptionsstreifen, die 
denen des Oxyhämoglobins ähnlich sind, nur etwas näher aneinander 
und mehr zum Violett hin liegen; es unterscheidet sich vom O-hämo
globin dadurch, daß seine beiden Streifen durch reduzierend wirkende 
Substanzen nicht ausgelöscht werden. 

Für die spektroskopische Untersuchung stellt man sic~ eine Blut
lösung 1 : 100 mit Wasser her und beobachtet-in 1 cm starker Schicht. 
Zw: Reduktion versetzt man diese 1 Ofo ige Blutlösung mit einigen Tropfen 
(NH')2S-Lösung; mischt gut durch und schichtet zweckmäßig noch 
~inige Tropfen (NH')2S darüber, um die Luft abzuhalten. Nach etwa 
6-8 Minuten beginnt die Reduktion. Man kann als Reduktionsmittel 
für OKyhämoglobin auch eine mit überschüssigem NHa versetzte Lösung 
von Weinsäure und Ferrosulfat anwenden. Oxyhämoglobin geht nun 
in reduziertes Hämoglobin über, seine beiden Absorptionsstreifen ver
schwinden und an Stelle des hellen Zwischenraums tritt ein breites 
diffuses Band auf. Das CO· Spektrum bleibt nur dann unverändert, 
falls mindestens 27% des Hämoglobins mit CO gesättigt sind. 

B. ToUcns 1) empfiehlt, der Biutlösung etwas Formaldehyd zu
zufügen, weil dieses die zwei Streifen des Oxyhämoglobins nicht ver· 
ändert; wenn ma.n hierauf mit (NH')2S sehr gelinde erwärmt, erscheint 
fast in der Mitte zwischen den ursprünglichen allmählich verschwindenden 
Streifen ein dritter, fast ebenso scharfer schwarzer Streifen, der schließ
lich allein übrig bleibt. Schüttelt man hierauf die erkaltete Flüssigkeit 
mit Luft, so verschwindet der dritte Streifen und es erscheinen die beiden 
Streifendes Oxyhämoglobins wieder. 

Bei Gegenwart von CO findet die beschriebene Einwirkung des 
Formaldehyds nicht statt. 

Das Verhalten des Blutfarbstoffes.zum Kohlenoxyd läßt sich um
gekehrt zum Nachweis des Kohlenoxydes in der Luft benützen, indem 
man eine größere Menge der Luft mit einer sehr verdünnten wässerigen 
Blutlösung -schüttelt und diese Lösung im Spektralapparat prüft (vgl. 
Abschnitt· Luft). 

1.) Be~icht d. deutsoh. ehern. Gell. 1901. 34. 1426. 
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Chemische Untersuchung von Schriften und Tinten 1). 
Der chemische Nachweis von Schriftfälschungen gründet sich auf da~ 

verschiedene Verhalten der Tinten gegen einzelne Reagenzien, sowie darauf, 
daß dIe Fälschungen fast nie mit der gleichen Tinte ausgeführt werden, mit. 
der die betreffende SchPift hergestellt ist. 

Als Reagenzien dienen folgende Lösungen: 1. 10'foige üxalsäure!ösung. 
2. 3'1oige -Zitronensäurelösung. 3. 2'/,ige Chlorkalklösung. 4. Lösungen von 
I g Zinnchlorür und 1 g Salzsäure in 10 g Wasser. 5. 15'1oige Schwefelsäure. 
6. 10 'Ioiß'e Salzsäure. 7. 20'loigc Salpetersäure. 8. Gesättigte wässerige Lösung 
yon schwefliger $äure.· 9. 4'1oige Goldchloridlösung. 10. Lösung von 1 g 
Natriumthiosulfat und 1 g Ammoniak in 10 g Wasser. 11. 4'foige Natron
lauge. 12. Lösung von I g Ferrocyankalium und 1 g Salzsäure in 25 g 'Vasser. 
13. 10'l.ige wässerige Jodsäurelösung. 14. Lösung von Wasserstoffsuperoxyd 
und Chlorammonium. 15. Lösung von Wasserstoffsuperoxyd mit verdünnter 
Schwefelsäure. 16. Mischung von 2 Teilen Glyzerin und 1 Tei1-4'/,iger Natron· 
lauge. Die verschiedenen Tinten zeigen gegen diese Reagenzien folgendes 
Verhalten: 

Gallen tin te mit 1. verschwindet, 2. verblallt, 3. verschwindet, 4. ver· 
schwindet, 5. verschwindet, 6. verschwindet. unter Hinterlassung eines bräun
lichen Fleckens, 7. verschwindet, 8. verblaßt, 9. verblallt wenig, 10. tiefrot, 
11. tiefrot, 12. blau. 

Tinte VOll Kampecheholz mit Kaliumchromat mit 1: violett, 
:l: violett. :l: verschwindet,' 4: rot, 5: rot, 6: purpurrot, 7: rot, 8: grauviolett, 
9: rotbraun, 10: unverändert, 11: braun, 12: rot. 

Tinte aus Kampecheholz mit Kupfersulfat: mit 1: orange, 2: 
orange, 3: verschwindet mit Hinterlassung. eines braunen ]<'Ieckens, 4: schar· 
lachrot, ;,: purpurrot, 6: tiefrot, 7: purpurrot, 8: rot, 9: braun, 10: tlcfblau, 
11: tiefrot, 12: ziege lrot. 

Nigrosinc: mit 1. unverändert, 2. breitet sich tiefblau au~, 3. braun, 
4. unverändert, 5. unverändert" 6. fast unverändert, 7. breitet sich aus, 8. un
verändert, 9. unverändert" 10. und Ii. tiefviolett sich ausbreitend, 12. unver· 
ändert. 

Van adin tin te: mit 1. und 2. verblallt und breitet sich aus, 3. unver
ändert, verblallt, wenig 5., 6. und 7. ebenso, 8. verblaßt wenig und breitet sich 
aus, 9. unverändert, 10. und 11. breitet sich aus, 12. gelbbt·aun. 

Reso rein tin te: mit 1. bla,llrot, 2. verschwindet, 3. braun, 4. verschwindet, 
5., 6. und 7. blaurosa, 8. verschwindet., 9. breitet sich braun aus, 10. braun, 
11. unverändert, 12. rosa. 

Um eine Beschädigung des betreffenden Schriftstiickes zu vermeiden. 
können die Reagenzien, welche dies erlauben, auch in Gasform angewendet 
werden. Mit diesen Methoden können nur einzeine Tintengruppen unterschieden 
werden. Zeigt eine Schrift durchaus -verschiedene Rea,ktionen, so weiß man, 
daß es sich um zwererlei Tinten handelt. Sind die Reaktionen gleich, so kann 
die Tinte ein und desselben Ursprungs sein, es kann sich aber auch tun ver
schiedene, nur in den Reaktionen ähnliche Fabrikate handeln, also um Tinten 
ein und derselben Gruppe. Daher Vorsicht in der Bewertung der Resultate! 

Besonders 'gute Dienste zur Erkennung von Schriftfälschnngen ') leistet 
die Photographie (siehe auch den Abschnitt Mikroph(ltographie S. 28). An 
vergrößerten Photogrammen sind oft Unregelmäßigkeiten beim Nachziehen 
von Buchstaben, Rasuren und andere Verletzungen zu bemerken, verkleinerte 
Photogr-amme lassen Farbenunterschiede deutlicher hervortreten und geben 
Form und Richtung der Striche schärfer wieder. Die Photogramme lassen 
sich in der Weise herstellen, daß man eine Schrift auf eine lichtempfindliche Platte 

1) .T. J. Hofmann, Rev. intern. fals. 1898, 11, 89-92 und 130 bis 133 
und Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genullm. 1899.2.511. Näheres siehe Denn 
stedtund Voigtläncler, Der Nachweis von Schriftfälschungen, Blut, Sperma, 
Braunschweig 1906. 

') Vgl. auch W. Hauuikirsch, Ein Beitrag zur Erkennung VOll Rchrift
fij.J8Chungen. Z. f. U. N. 1917. 33. 74. 
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legt und exponiert. Eine Trennung der Farben läßt sielt erzielen, wenn man 
beim Belichten verschieden gefärbte Glasplatten über das Schriftstück legt, 
oder indem man besondere Lichtquellen, wie z. B. Natriumlicht benutzt. Auch 
empfiehlt sich die Verwendung von Platten, deren Bromsilbergelatineschicht 
-mit Eosin und Fluorescein gefärbt ist; diese absorbieren die Komplementär
farben und lassen die übrigen schärfer hervortreten. Rasuren erkennt man 
unter dem Mikroskop oder der Lupe an den zerrissenen Papierfasern, an Auf
rauhungen und an dem Fehlen des Glanzes a,n den betreffenden Stellen. Setzt 
man radierte Stellen der Einwirkung von Joddampf aus, so färben sie sich 
blau_ Um dem Papier an radierten Stellen seinen Glanz wiederzugeben, über
ziehen die Fälscher SOlche Stellen mit L.eim oder Gummi '), welche beim Bc
feuchten mit Wasser oder Alkohol leicht zu erkennen sind_ Zur Entfernung 
von Schriftzeichen dienen den Fälschern besonders Oxalsäure, Chlorkalk und 
schweflige Säure; um hierdurch entfernte Buchstaben wieder hervorzurufen '), 
behandelt man die betreffende Stelle mit gasförmiger oder wässeriger schwef· 
liger Säure, um die Wirkung des Chlorkalks oder ähnlicher Oxydationsmittel 
aufzuheben, Ijtßt dann zur Entfernung der überschüssigen schwefligen Säure 
Wasserstoffsuperoxyd einwirken und behandelt schließlich mit Ammoniak. 
Falls die Schrift nur undeutlich hervortritt, läßt sie sich mit Tannin verstärken. 
doch muß vorher durch Erwärmen des Papiers das Ammoniak verjagt werden. 

Erkennung von Sperma. 
Die menschlichen Samenfäden (Spermatozoen) sind aus Kopf und 

Schwanz gebildet und ausgestreckt von stecknadelähnlichel' Form. Der Nach
weis ist im wesentlichen ein mikroskopischer. Bei Sjttenverbrechen handelt, 
es sich meistens darum. die auf I,eib- und Bettwäsche, Kleidern usw. einge
trockneten Spermaflecken festzustellen. Die große Widerst!J,ndsfähigkeit der 
Samenfäden, selbst bei völlig eingetrocknetem Material, begünstigt zwar den 
Nachweis, jedoch erheischt deren große Zerbrechlichkeit (namentlich Abreißen 
des Kopfes vom Schwanzteil) größte Sorgfalt und Vorsicht bei der Vorbereitung 
des Untersuchungsmaterials Hlr die mikroskopische Untersuchung. Die Be· 
urblilung des Befundes erfordert besondere Erfahrung und Kenntnisse wegen 
der Möglichkeit von Verwechslungen mit anderen organischen Objekten. Alti 
besondere Hilfsmittel seien noch die Florencesche Reaktion (Kl'istallbUdung 
bei Behandlung des Sperma mit konzentrierter Jodlösung) und die Herstellung 
von Mikrophotographien erwähnt. 

Näheres siehe Baumel't, Lehrb. d. gericht!. Chem. Bd. 2, herausgegeben 
von M. Dennstedt und F. Voigtländer 1906. 

Untersuchung von Arznl'i- und medizinischen Gebeimmitteln 3). 
Man hat sich in der Regel auf den qualitativen Nachweis etwa vorhan' 

dener schädlicher Stoffe und auf Identitätsbestimmungen zu beschränken. 
Nähere Anhaltspunkte darüber, wie man die Untersuchung zu führen hat. 
lassen sich nicht geben: vielfach- wird das über die "Ausmittelung der Gifte" 
Gesagte verwendet werden können. Solche Untersuchungen sind nicht immer 
von Erfolg. Pharmazeutische und namentlich pltarmakolog!sche Kenntnisse 
sind dabei nötig und führen oft allein iu gewissen Resultaten bei der Unter
suchung. 

') Erkennung von Klebstoff auf Briefen siehe A. Heiduschka, Zeitschr. 
f. öff. Chem. 1916. 193. 

') B ru ff, Wiederherstellung der Schriftzüge in verkohlten Dokumenten, 
Ohem. Ztg. 1916.84.596; Pharm. Zentralh. 1916.586. Rückfärbung erloschener 
Urkundcn; s. Sauter, Pharm. Zentl'a,lh. 1914. 212. 

') Literatur: Hahn.Ho lfert-A rends, Verlag von J. Springer; Veröffent· 
lichungen des Kaiser!' Gesundheitsamtes betr. Geheimmittel. deren öffent
liche Anpreisung verboten ist. Zahlreiche Hinweise über die Zusammensetzung 
von Ar=ei- und Geheimmitteln finden sich in der Zeitschr. f. Unters. d. Na.Iu.
u. Genußm., der Pharmaz. Zentralhalle, der Pharm. Ztg. 11. a.. (Siebe lll\ment,· 
lich die Originall\rbeiten von C. Griebe!.) 
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F. Physiologische und hygienische Untersuchungen. 
Harn lJ. 

Die lfal'be des normalen Harns ist verschieden, hellgelb bis dunkel
braun. Abnorm gefärbt sind Harne dureh pathologische Zustände. 

Das spezifische Gewicht wird mit dem Aräometer oder mittel~ 
des Pyknometers bestimmt und beträgt durchschnittlich etwa 1,017 
bei 15° C (1,012-1,025). 

Aus dem spezifischen Gewicht läßt sich die Menge der festen 
Stoffe in 100 ccm des Harns ungefähr berechnen: Die Häsersche Zahl 
2,33 multipliziert man mit dem spezifischen Gewicht, indem man das 
Komma des spezifischen Gewichts zuvor um zwei Stellen nach rechts 
rückt und 1 vor dem Komma wegläßt. 

Die Reaktion soll eine schwach saure sein. In besonderen patho
logischen Fällen reagiert der Harn alkalisch. Der Harn von Herbivoren 
reagiert neutral bzw. alkaliscb; der von Carnivoren sauer. Die Bestin'i
mung dei Acidität erfolgt mit 1/10 N.-Alkalilauge und Phenolphthalein 
als Indikator. Endpunkt der Reaktion, wenn die rötliche Nuance be
stehen bleibt. (Methode von N aegeli 2). 1 cem 1/10 NaOH = 0,0063 
Oxalsäure. Qualitativ mit empfindlichem blauen und roten Lackmus
papier, auch mit Curcumapapier zu prüfen. 

Bestimmung normaler Bestandteil ... 

a) Bestimmung des Harnstoffes. 
Methode von Pflüger, Bohland und Bleibtreu. 
Zur Ausfällung der fremden Stickstoffsubstanzen (Eiweiß usw.) 

dient eine Mischung von 900 ccm Phosphorwolframsäurelösung (I : 10) 
Merck mit 100 ccm Salzsäure (1,124), welche bei längerem Stehen in 
2-4%iger Harnstofflösung keinen Niederschlag erzeugen darf, aber 
Ammoniak vollständig fällt. Vor der Untersuchung crmittelt man die 
erforderliche Menge des Fällungsmittels, indem man zu 10 ccm Harn 
von der Lösung soviel zufließen läßt, bis 1 CClll der nach 5 Minuten langem 
Stehen filtrierten Flüssigkeit durch 3 Tropfen der PhosphOI'Wolfram
säurelösung in 2 Min. nicht getrübt wird .. 

Zu 50-100 ccm Harn oder, bei einem spez. Gew. über 1,017 des 
mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnten Harns setzt man in einem 
Meßzylinder die erforderliche Menge des Fällungsmittels, füllt mit Salz
säure 1 : 10 auf 150 oder 300 eClll auf und filtriert nach 24 Stunden 
durch ein doppeltes Filter. Das klare Filtrat wird mit Kalkhydrat
pulver bis zur alkalischen Reaktion versetzt und, sobald nach längerem 

') Als Spezialwerke zu empfehlen: Ed. Späth, Harna.nalyse. 1908. 
Verlag von J. A. Barth, Leipzig. Neubauer-Ruppert, A.nalyse des Harm, 
11. Auf!. Kürzel' behandelt ist die Harnuntersuchung bei Bcythicn, Hart
wich, Klimmer, Handb. d.Nahrungsmitteluntersuchung. Zur Konservierung 
von Harn nimmt man alkoholische Thymollösung (2,0 Thymol zn 1 I Harll, 
aU?h Chloroform oder einige St.ückchen Kampfer). ~9ment1tch im Sommel' 
hf'1 F,lnsendungen von auswärts nötig. 

') Zeitschr. f. ph,~I()l. Ohem. 1900. :10. :H3. 
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Stehen die blaue :Farbe verschwunden ist, filtriert. Eine 10 eem des 
Harns entsprechende Filtratmenge wird in einem Destillierkolben mit 
10 g kristallisiert er Phosphorsäure 5-7 Stunden im Troekenschrank 
auf 140-150° erhitzt und das hierdurch abgespaltenc Ammoniak nach 
dem Übersättigen mit 20%iger Natronlauge in vorgelegte titrierte 
Schwefelsäure abdestilliert. 1 ccm n/10 Säure = 0,0014 g N oder 0,003 g 
Harnstoff. 

Weitere Methoden, namentlich die von Mörner-Sjöquist in der 
Ausführung nach Braunstein 1), ferner von Folin 2) und von J olles 3) 
vgl. die erwähnten Spezialwerke. 

Ferner kann der Harnstoff mit dem Knop-Wagnerschen Azoto
meter bestimmt werden, ein Apparat, auf den hier nur verwiesen wird. 

Mit Lunges Nitrometer mit Niveaurohr kltnn man den Harnstoff 
in Zeit von einer halben Stunde bestimmen. Die Resultate sind genaue. 
Die Abscheidung des Stickstoffes geschieht wie beim Azotometer mit 
Bromnatronlauge. Je 1 ccm Gas aus 5 ccm angewendetem Harn ent
spricht 0,06% Harnstoff, die Korrektion für die sog. Absorption des 
Stickstoffs ist hierbei berücksichtigt. 

Die übrigen Harnstoffbestimmungen sind ungenau. 

b) Bestimmung der Harnsäure 
1. mikroskopisch (siehe Sedimente S. 565), 
2. qualitativ mittels der Murexidreaktion. Man da.mpft den 

Harn mit Salpetersäure auf dem Wasserbade zur Trockne 
ein und nimmt den Rückstand mit Ammoniak auf: eine 
purpurrote Färbung zeigt Harnsäure an. Auf Zusatz von 
Alkali schlägt die Farbe in Violett um; beim Erwärmen ver
schwindet die violette Färbung rasch - Unterschied von Xan
thinkörpern. 

3. Quantitative Bestimmung. 
a) Nach Salkowski-Ludwig mit den Abänderungen von Folin 

und Shaffer 4). Mit folgenden Lösungen: 

1. Magnesiamischung ; 100 g MgCl2 in Wasser gelöst, mit Ammoniak 
bis zum bleibenden starken Geruch, darauf mit kalt gesättigter 
Chlorammoniumlösung bis zur Lösung des Niederschlages ver
setzt und mit Wasser bis zu 1 I aufgefüllt. 

2. Ammoniakalische Silberlösung (26 g AgN03 löst man in Am
moniak bis zur Lösung des Niederschlages und füllt zum Liter 
auf). 

3. Sehwefelalkalilösu[!g (15 !!; Ätzkali oder 10 g Ätznatron [frei 
von HN03 und HN021 löst man in einem Liter, sättigt die eine 
Hälfte mit H2S und vereinigt sie wieder mit der anderen). 

t) ZeitschI'. f. physiol. Chem.1900. :U. 381. 
') Ebenda 1901. 32. 505. 
') Zeitschr. f. anal. Ohem. 1900. :\9. 14:1. (!>fach Späth fiir klinlscho 

7,wccke brauchbarc :Methode.) 
') ZeitSf:lhr. f. ;physiol. Ohern. 1901. 32. 505. 
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Je 20 ccm Magnesiamischung und ammoniakalische Silberlösung 
mischt man für sich zusammen und gibt so viel Ammoniak zu, daß sich 
der entstehende Niederschlag wieder löst. Erst dann veI:setzt man unter 
Umrühren 200 ccm des auf ein spez. Gewicht von 1,02 verdünnten Harns 
mit der so hergerichteten Lösung, läßt 1/2 Stunde ruhig stehen, bringt 
den Niederschlag auf ein Saugfilter, wäscht ihn einige Male mit schwach 
ammoniakalischem Wasser nach, spritzt den NiedersChlag vom Filter 
in ein Becherglas, gibt die 10 ccm Schwefelalkalilösung zu, erhitzt nahe 
zum Kochen, filtriert durch das erst benützte Filter ab und wäscht mit 
heißem Wasser nach. 

Aus der vom Silbersulfid und Ammoniummagnesiumphosphat 
abfiltrierten Lösung wird nach Zusatz von Salzsäure bis zur schwach 
sauren Reaktion und Eindampfen auf ein kleines Volumen (10-15 ccm) 
und nach 12 stündigem Stehenlassen die Harnsäure ausgeschieden. Man 
bringt die Harnsäurekristalle mit Hilfe ßer Flüssigkeit selbst auf ein 
bei 1100 C getrocknetes und gewogenes Filter, wäscht einigemal mit wenig 
destilliertem Wasser nach, trocknet bei 100°, wäscht dann, uni den vor· 
handenen Schwefel zu entfernen, 3 mal mit je 2 ccm Schwefelkohlen· 
stoff aus, verdrängt letzteren durch Äther und trocknet das Filter bei 
1100 bis zum konstant bleibenden Gewicht. 

Auf je 100 ccm Harn ist nach Voit und Schwanert 0,0045 g 
Harnsäure behufs Korrektion zu addieren. 

Statt die Harnsäure zu wägen, kann man sie auch unter Ermitte. 
lung ihres N.gehaltes nach Kjeld ahl bestimmen oder mit Permanganat· 
lösung titrieren. 

ß) 100-200 ccm Harn werden mit 5 ccm Salz· oder konzentrierter 
Essigsäure versetzt; nach 48stündigem Stehen bei kühler Temperatur 
scheidet sich die Harnsäure ab; sie wird dann auf einem tarierten Filter 
gesammelt, mit wenig Wasser ausgewaschen, getrocknet und gewogen 
(bei 100° Cl. 

c) Chlor (Chloride): nach der Volhardschen Titriermethode 
mit Silberlösung; oder man dampfe den Harn mit Salpeter ein und glühe 
den Rückstand; den Glührückstand löse man in Salpetersäure, neutrali· 
siere mit CaCOa und titriere wie oben angegeben; ein Überschuß von 
CaCOa braucht nicht abfiltriert zu "erden. 

d) Sc h w e f eis ä ure (Sulfate) .kommt als Sulfatschwefelsäure 
(in den S)llfaten der Alkalien) vorgebildet und als Ätherschwefelsäure 
in Verbindung mit Phenol usw. vor. Die in letzter Form auftretende 
Schwefelsäure bildet mit Barium lösliche Salze, die in den Sulfaten 
enthaltene unlöslichen schwefelsauren Baryt. Diese beiden Formen 
trennt man nach Baumann folgendermaßen: 

a) Sulfatschwefelsäure: Man versetze 100 ccm Harn mit konzen· 
trierter Essigsäure und heißer Chlorbal·iumlösung. Der -entstandene 
&SO, wird in bekannter Weise bestimmt. 

ß) Ätherschwefelsäure: Der Harn wird eine halbe Stunde mit kon· 
zentrierter Salzsäure gekocht und mit Chlorbariumlösung versetzt. Aus 
dem entstandenen Niederschlag berechnet sich die Gesamtschwefelsäure; 
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Die Differenz zwischen der zweiten und der ersten Bestimmung 
ergibt die Ätherschwefelsäure. 

e) Phosphorsäure (Phosphate). Diese wird durch Titrieren mit 
Uranlösung oder nach der Molybtlänmethode (siehe S. 422) bestimmt. 

f) Alkalien, Kalk, Magnesia, Eisen werden nach den bekannten 
Methoden bestimmt. 

Bestimmung zufälliger Bestandteile. 

a) Nachweis von Medikamenten: 
Antifebrin, Antipyrin, Phenacetin, Salicylsäure, Phenol, Santonin, 

Chrysophansäure, Alkaloide, Hg, Jod: vgl. den Stas-Ottoschen Gang, 
S. 538. 

bestimmung pathologischer Bestandteile. 
A. Eiweiß (Albumin). 

Trübe Harnproben müssen vor Anstellung der Reaktionen zentri
fugiert und filtriert werden; Klärungsmittel dürfen nicht angewendet 
werden. 

a) Qualitative J;>roben: 
1. Hellersche Probe: Man schichtet den filtrierten Harn vor

sichtig über in einem Reagenzglas befindliche konzentrierte Salpeter
säure (etwa 5 ccm), so daß eine Mischung beider Flüssigkeiten nicht 
stattfinden kann. Bei Gegenwart von Albumin und auch Albumosen 
bildet sich an der Berührungsstelle, selbst bei den minimalsten Mengen, 
ein weißer scharfbegrenzter Ring. Ist der- Harn reich an Uraten, so 
entsteht durch dieselben oft eine Trübung oder Fällung, die sich aber 
von dem Eiweißring dadurch unterscheidet, daß sie sich in der oberen 
Harnschicht bildet. Bei,gelindem Erwärmen verschwindet der Urat
niederschlag. (Scharfe und empfehlenswerte Reaktion!) 

2. Kochprobe: Man erhitze eine Probe des Harns im Reagenz
glase bis zum Aufkochen. Entsteht eine Trübung, so kann diese aus 
Eiweiß und Erdphosphaten oder aus beiden bestehen. Man setze des
halb 1-2 Tropfen. Salpetersäure auf je 1 ccm Harn zu; jetzt darf nicht 
mehr gekocht werden. Bestand der Niederschlag aus Erdphosph!tten, 
so löst cr sich auf den Säurezusatz; bleibt ein flockiger Niederschlag, 
so ist Albumin nachgewiesen. 

3. Man säure eine Probe des Harns mit Essigsäure stark an und 
versetze mit dem gleichen Volumen einer gesättigten Glaubersalzlösung 
und koche. Bei vorhandenem Eiweiß tritt Koagulation ein. 

4. Metaphosphorsäureprobe: Diese in konzentrierter, frisch 
bereiteter Lösung dem Harn zugesetzt, fällt alle Eiweißkörper außer 
Pepton 1). 

5. Ferrocyanprobe: Man versetze den Harn reichlich mit Essig
säure und gebe nach und nach 5--6 Tropfen Ferrocyankaliumlösung 

1) Die Reaktion ist sehr empfindlioh. 
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(1: 20) zu, ein Überschuß davon ist jedoch zu vermeiden. Bei Gegen· 
wart von Albumin und Albumosen entsteht ein starker weißer Nieder. 
schlag. Trübt sich der Harn schon beim Zusatz von Essigsäure, so ist 
der Harn abzufiltrieren. Wir empfehlen diese äußerst empfindliche 
Probe sehr. 

ß. Spiegiersprobe in der ~Iodifikation von Jolles 1). 

4 ccm' einer Lösung von 10 g HgCI2, 20 g Bernsteinsäure und 20 g 
NaCl in 500 ccm Wasser werden vorsichtig mit 4-5 ccm des klaren, 
mit 1 ccm 30%iger Essigsäure angesäuerten Harns überschichtet. Ei· 
weiß ruft einen scharfen weißlichen Ring hervor 2). 

b) Quan ti tative Methoden: Man trockne den nach obigen Metho· 
den aus einer gemessenen Menge Harn erhaltenen, mit Wasser, Alkohol 
und Äther gut ausgewaschenen Niederschlag auf einem bei 100° g~. 
trockneten und gewogenen Filter. bei 100° C, wäge, verasche und ziehe 
den Aschengehalt von der gewogenen Menge Eiweiß ab. Das Eiweiß 
kann auch d\.lrch Ermittelung des Stickstoffgehaltes des nach S. 559 
gefällten Eiweißes festgestellt werden, 6,25 X N-Gehalt = Eiweiß. -
Auf Christensens optische Eiweißprobe und Esbachs Albuminimetl'ie 
und die erforderlichen AppaTate hierzu kann hier 'nur verwiesen werden. 

Zur schnellen Besti=ung größter wie kleinster Eiweißmengen im Harn, 
sowie in anderen Flüssigkeiten eignet sich die Methode von O. Mayer '). 
Man führt die Probe in der Weise aus, daß man 5-10 ecm Reagens, bestehend 
aus einer J.ösung von 5 g Sublimat, 5 g Zitronensäm-e und 40 g Kochsalz in 
500 g Wasser, in konischem Gläschen langsam und vorsi('htig aus fein ausge· 
zogener Pipette mit ctwa 5 ccm Harn überschichtet. 

Bei einer Verdünnung von 1 : 100000, entsprechend 0,001 '/, Eiweiß 
bildet sich hierbci an der Grenze beider Flüssigkeiten nach Ablauf von ca. 
1'/. Minuten vom Beginne des Zufließenlassens an gerechnet, ein scharf be· 
grenzter weißlicher Ring. In eiweißreicherem Harne wird deI' Ring schon 
früher sichtbar; in solchem Falle verdünnt Illan den Harn mit einergemes.oenen 
Menge Wasser - hierbei lasse man sich von dem Ausfall der Koohprobe leiten-, 
bis die Reaktion in der genannten Zeit eintritt und be-rechnet nun aus dem 
Yerdünnungsgrade den Gehalt an Eiweiß. 

Die einzelnen Manipulationen erleichtert die Tabelle, in welcher die 
Bereitung der Mischungsverhältnisse, sowie der jeder Verdünnurig entsprechende 
Eiweißgehalt des ursprünglichen, llliverdünnten Harnes in Prozenten ange' 
geben ist. . 

') Späth empfiehlt diese Probe wegen ihrer großen Empfindlichkeit in 
erster Linie anzustellen und bei positivem Ausfall die Proben I, 2, 5 folgen zn 
lassen. IIammarsten (Lehrb. d. physiol. ehern. 7. Auf!. 8. 745) stellt Stet8 
die Kochprobe und daneben die Proben 1 oder 5 an. Besonders empfindliche 
Reaktionen hält er nicht für geeignet, da Spuren von Eiweiß im Harn normaler· 
weise vorkommen können. 

') Außer diesen 6 Proben existieren noch verschiedene, z. B. die Pikrin' 
probe; letztere fällt auch Pepton. (10 ccm Harn mit 10 ccm Esbachs Reagens 
gibt bei Anwesenheit von Albumin, Globulin und Pepton Trübung. Esbach9 
Reagens = Pikrinsäure 5,0, Zitronensäure 10,0, Wasser 500,0). 

') Süddeutsche Apoth.·Ztg. 1907. 41. 
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0,01 
0,02 
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0,04 
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0,07 
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0,1 
0,15 
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0,25 
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0,4 
0,45 
0,5 
0,55 
0,6 
0,65 
0,7 
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Um am schnellsten zum Ziele zu gelangen, bereitet man die mit • be
zeichneten Verdünnungen und erfährt aus dem Ausfall der Schichtprobe die 
Grenzen, innerhalb welcher sich der Gehalt an Eiweiß bewegt. 

~enommen, der Harn lasse bei der qualitativen Prüfung (Kochprobe 
mit Salpetersäure) nur Spuren von Eiweiß erkennen, so wird die Ringprobe 
nach Ablauf von 1'/,-2 Minuten bzw. nur schwach eintreten; es ist dann Ei· 
weiß unter 0,001°/. vorhanden. Ferner wird man bei leichter Trübung der 
Kochprobe 5 ecm Harn im Becherglase mit 20 cem WaBBOr verdünnen und mit 
einem Teile dieser Mischung die Schichtprobe ausführen; entsteht die Zone 
gleich nach dem Zusammenbringen der Flüssigkeiten, so'enthält der Harn er
heblich mehr als 0,005"'. und man gehe zUr nächsten mit • bezeichneten Ver
dünnung über. Zeigen sich schließlich bei der Kochprobe flockige Ausschei· 
dungen, so mißt man mittels Pipette 5 ccm Harn in ein Becherglas ab und läßt 
aus der Bürette 45 ecm Wasser zufließen. Bei den weiteren Verdünnungen 
mißt man diesen zehnfach verdünnten Harn mittels Pipette ab und vermischt 
im Reaglerzylinder mit der nötigen Menge Wa.sser aus jener Bürette. Im übrigen 
verfährt man in der aus der Tabelle ersichtlichen Weise. 

Buj ard-Baier, Hilfsbuch. 4. AufL 36 
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Bei einiger Übung wird man mittels 2-3 ProlJever~uchen den Eiweiß· 
gehalt mit einer für klinische Zwecke genügenden Genauigkeit ermitteln können; 
jedenfalls lassen sich bei gleichmäßiger Ausführung der Proben tägliche Eiweiß, 
schwankungen mit aller Schärfe in kürzester Zeit feststellen. 

Die Berechnung des Analysenresultates ist eine einfache, insofern näm· 
lich der Eiweißgehalt gegeben ist durch das Produkt aus dem VerdÜllnungs' 
grade und dem Faktor 0,001 oder mit anderen Worten: Der Verdünnungsgrau 
drückt die in 100 ccm Harn enthaltene Menge Eiweiß in Milligrammen aUB. 

Die Grenze der Empfindlichkeit dieser Probe liegt bei einer Verdünnung 
von etwa 1 : 500000 = 0,0002'/, oder '/'00 mg Eiweiß in 5 ccm Flüssigkeit; 
bei dieser großen Verdünnung entsteht der Ring erst nach längerem Stehen 
und tritt auch minder scharf in die Erscheinung. Spuren von Eiweiß lassen 
sich demnach mit dieser Probe sehr wohl noch erkennen. 

Die zur Ausführung der Methode gehörigen Gerätschaften werden von 
der Firma J ohannes Greiner in München hergestellt. 

Farbenreaktionen für den Nachweis und die Identitäts· 
bestimmung von Eiweißkörpern. 

1. Millonsche Reaktion: Eiweiß gibt beim Kochen mit Millons 
Reagens (1 Teil Hg auf 2 Teile HNOa vom spezifischen Gewicht 1,42 
und Verdünnung der Lösung mit dem doppelten Volumen Wasser 
unter Zugabe einiger Tropfen rauchender Salpetersäure) eine rote Färbung. 
Die Probe ist auch bei Harn direkt anwendbar. 

2. Biuretreaktion: Man mischt zu dem betreffenden Eiweiß 
bzw. zu der Eiweißkörper enthaltenden Lösung etwas Alkalilauge und 
dann tropfenweise verdünnte Kupfersulfatlösung: violette Färbung mit 
einem Stich ins Rötliche. (Anwendbar bei Untersuchung von Harn auf 
Albumosen und Pepton.) 

3. Furfurolreaktion: Mit konzentrierter Schwefelsäure und sehr 
wenig Zucker geben Eiweißkörper eine schöne rote Färbung. 

B. Zucker (Traubenzucker). 

Im Hinblick auf. die wechselnde Zusammensetzung des Harns 
während der einzelnen Tageszeiten empfiehlt es sich, einen aliquoten 
Teil des gesamten Tagesharns zur Untersuchung zu verwenden. Bei 
H'l,rn mit höherem Zuckergehalt ist eine Verdünnung auf das 2· oder 
3fache Volumen vorzunehmen. Eiwejß ist vorher durch Erhitzen mit 
einigen Tropfen Essigsäure zu eatfernen. Zur Klärung werden 50 ccm 
Harn mit 5 ccm neutraler Bleiacetatlösung versetzt und das Filtrat 
mit Natriumsulfat entbleit (s. auch S. 39). 

a) Qualitativ: 
1. Fehlingsche Probe. 10 ccm Fehlillgsche Lösung (siehe S. 43) 

erhitzt man im Reagierzylinder zum Sieden und fügt 0,5--5 ccm ge· 
klärten Harn zu. yei Anwesenheit von Zucker treten zunächst braun· 
gelbe Wolken auf, welche bei weiterem Erhitzen in rotes Kupferoxydul 
übergehen. Entstehen Mißfarben (grün, grau U8W.), so verdünnt man 
erst den Harn 2-5fach. 

Um größere Mengen Harnsäure, welche ebenfalls Fehlingsche 
Lösung reduzieren, zu entfernen, kann man den mit Soda neutralisierten 
Harn mit wenig Kupfersulfat versetzen und das Filtrat benutzen. 
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2. Wismutprobe nach Böttger-Almlm-Nylander. Man ver
setze 5-lO ccm Harn mit 0,5-1,0 ccm alkalischer Wismutlösung 1) 
und koche 3--5 Minuten; bei Anwesenheit von Traubenzucker färbt 
sich die Flüssigkeit gelb, braun bis schwarz. Nach einiger Zeit scheidet 
sich ein schwarzer Niederschlag ab. Um das heftige Stoßen der Flüssig
keit beim Kochen zu vermeiden, lege man eine kleine Platinspirale 
ein oder stelle eine unten und oben offene Glasröhre in das Reagenzglas 
hinein. Eiweiß ist vorher zu entfernen, Harnsäure und Kreatinin be
einflussen die Probe wenig. Die Probe ist sehr zu empfehlen. 

4. Phenylhydrazin-Methode nach Sehwarz. 10 ccm Harn 
werden mit 1-2 ccm Bleiessig versetzt, dann filtriert und vom Filtrat 
5 ccm mit 5 ccm N.·Alkalilauge und 1-2 Tropfen Phenylhydrazin 
versetzt, geschüttelt und zum Sieden erhitzt. Bei Gegenwart von Harn· 
zucker tritt Gelborangefärbung ein, mit Essigsäure übersättigt fällt 
ein gelber Niederschlag aus. (Zeitschr. f. analyt. Chemie Bd. 28, S. 380.) 
Oder: 

50 ccm Harn erwärme man mit 2 g salzsaurem Phenylhydrazin 
und 4 g essigsaurem Natron etwa 1/2-1 Stunde auf dem Wasserbade. 
Das abgeschiedene' Phenylglykosazon bringt man auf ein Filter, löst 
es in heißem Alkohol, versetzt das Filtrat mit Wasser und verdampft 
den Alkohol. Das Phenylglykosazon kristallisiert dann in gelben Nadeln 
heraus; der Schmelzpunkt desselben ist bei 204--205° C. 

5. Gärprobe siehe unter b). 
b) Quantitativ. 
1. Polarimetrische Probe: Man klärt den Harn, wie S. 562 an

gegeben ist, und bestimmt den Zuckergehalt in der völlig klaren Lösung 
mit dem Polarisationsapparat. Es eignet _sich hierzu jeder Kreisgrad
apparat 2). Vgl. auch S. 287. 

2. Gärpro be. Der frische Harn muß klar und sauer sein oder 
bei alkalischer Reaktion mit Weinsäure angesäuert und zur Entfernung 
der Kohlensäure vorsichtig erwärmt werden. Man verreibt ein hasel
nußgroßes Stück stärke- und zuckerfreier Preßhefe mit 1-2 ccm 
Wasser und 25 ccm des Harns und füllt die Flüssigkeit so in ein 
Einhornsches Saccharimeter, daß sich beim Aufstellen des Apparates 
in der kalibrierten Röhre keine Spur von Luft ansammelt. Nach 
12-24stündiger Einwirkung bei etwa 30° zeigt sich bei zuckerhaltigem 
Harn Kohlensäure, deren Volumen abgelesen wird. 

Zur Kontrolle stellt man unter Verwendung der gleichen Hefen
menge einen Versuch mit weinsäurehaltigem Wasser und einen dritten 
mit angesäuerter 0,5°/oiger Glucoselösung an. Der letztere zeigt, ob die 
Hefe wirksam ist, der andere, ob sie für sich allein CO2 entwickelt, deren 
Menge von dem Resultat der Harnprobe abzuziehen wäre. Berechnung 
siehe S. 291. 

1) Man verreibe 2 g Wismutsubnitrat mit 4 g Seignettesalz und löse dill 
Mischung unter gelinder Erwärmung in 100 g 10'/.iger NaOH. 

') Formel zur Berechnung des Harnzuckers: 
ce 

C = 1984 L' 
C = Gramm im Liter; L = Rohrlänge in rum; ce = abgelesene Grade. 

36* 



564 Chemischer· Teil. 

Die Gärprobe ist sehr zuverlässig. StÖl1111g durch Fruktose ist 
an der Linksdrehung zu erkennen (siehe S. 50). 

Fruktose wird nach R. und O. Adler wie folgt erkannt: 
10 ccm Harn werden mit 5 ccm 36%iger HOl 20 Sekunden lang 

gekocht. Alsdann gibt man zu der Hälfte der Flüssigkeit eine Messer· 
spitze Resorcin und kocht auf. Die entstehende Färbung wird mit der 
der anderen Flüssigkeitshälfte verglichen. Fruktose zeigt sich durch 
Rotfärbung und einen alsbald sich absetzenden in Alkohol löslicheu 
Niederschlag an. 

3. Titrimetrische Methode: Mit Fehlingscher Lösung. (Siehe 
Bereitung S. 43). Der angewendete Harn muß so verdünnt werden, 
daß er nicht mehr als 0,5% Zucker enthält. 

10 ccm Fehlingscher Lösung und 40 cCln Wasser bringe man 
zum Sieden und lasse dann dazu aus einer Bürette nach und nach den 
Harn, der ev. zu verdünnen ist, zufließen, bis die Flüssigkeit entfärbt 
ist. ~lan filtriere dann einige Tropfen der Lösung vom ausgeschiedenen 
OuzO ab und teile diese in zwei Teile, wovon der eine mit Ferrocyan. 
kalium nach Ansäuern mit Essigsäure auf Kupfer geprüft wird; tritt 
keine Braunfärbung auf, so wird der andere mit einigen Tropfen Fehling
scher Lösung auf etwa überschüssig zugesetzten Ham geprüft. Es 
darf keine Kupferreduktion mehr eintreten. Am besten macht man 
zuerst einen Vorversuch und führt erst dann die endgültige Titration 
aus. Enthält ein Harn nur Spuren von Zucker, so behandelt man ihn 
zuvor mit Bleiessig usw. (siehe unter b I). 

10 ccm der Fehlingschen Lösung sind = 0,05 g Harnzucker. 
Am genauesten ist es jedoch, wenn man das ausgeschiedene Kupfer. 
oxydul in einem Filtl'ierröhrchen (siehe S. 41) absaugt und in bekannter 
Weise alK Kupfer quantitativ bestimmt. 

C. Nachweis von Aceton und Acetesslgsiiure 

vgl. die eingangs des Abschnitts erwähnte Literatur. 

D. Nachweis von Gallenfarbstoffen nach GmeJln-Rosenbach. 

Man filtriert cine größere Menge Harn durch ein kleines Filter 
und betupft die innere Seite des Filters mit einer etwas rauchende Sal· 
petersäure enthaltenden Salpetersäure. Gallenfarbstoffe rufen einen 
gelben Fleck hervor, der von innen nach außen von gelbroten, roten, 
violetten, blauen und grünen Ringen umgeben ist. 

Bilirubinnachweis: )Ian fällt den Harn mit Chlol'bal'iulU, filtriert den 
Niederschlag ab, wäscht ihn mit 'Yassel' aus; wenn dann der Niederschlag 
mit Alkohol und Salzsäure gekocht. wird, entsteht eine grüne Lösung (nach 
Scherer). 

E. X achweis \'on Indlcan nach Jaffe. 

. Man mischt 10 CClll Urin mit 10 ccm konzent.rierter HCl und fügt 
tropfenweise und in längeren Pausen filtrierte Ohlork/l,lklösung (5 : 100) 
l'.U, bis Blaufärbung auft.ritt.. Normale Urine können Rosafärbung an
nehmell' Man vermeide E'inen ÜbE'l'schuß von Chlorkalk. 
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F. Nachweis von Blut. 

1. Mikroskopisch durch ,Nachweis der roten Blutkörperchen. 
2. Spektroskopisch: Der klare und mit Essigsäure schwach ange

~äuerte Harn wird in einem Glastrog mit planparallelen Wänden mit 
dem Spektroskop betraclitet (Spektraltafel S: 546). Oder man schüttelt 
50 ccm Harn mit 50 ccm Eisessig und 40-50 ccm Äther aus. Die 
ätherische Lösung wird 2mal .mit je 5 ccm Wasser und mit soviel 
Ammonia~ geschüttelt, daß die Reaktion alkalisch bleibt. Die 
ammoniakalische Schicht wird in einen Glastrog abgelassen, mit 
5-10 Tropfen gesättigtllID Schwefelammonium versetzt und im 
Spektroskop beobachtet. Bei Anwesenheit von Blut zeigt sich das 
Absorptionsspektrum des Hämachromogens (siehe S. 546). 

3. Chemisch durch die Teichmann-Hellersche Probe: Der blut
haltige Harn wird mit einem Tropfen Essigsäure versetzt und zum 
Kochen erhitzt, es entsteht ein braunrotes oder schwärzliches Koagulum. 
Setzt man nun dieser heißen Lösung etwas Natronlauge zu, so klärt sie 
sich und liefert einen Bodensatz von Erdphosphaten, die bei auffallendem 
Lichte grünlich erscheinen (Dichroismus). Wird dieser Niederschlag auf 
dem Filter gesammelt, so kann er zur Häminprobel) gebraucht werden. 
Ist in dem Niederschlag von Erdphosphaten nur wenig Blutfarbstoff ent
halten, so entfernt man die Erdphosphate durch Auflösen in verdünnter 
Essigsäure und benützt den Rückstand zur Darstellung der Häminkristalle. 
Hat man es mit sehr kleinen Blutmengen zu 'tun, so macht man den 
Harn mit Natronlauge schwach alkalisch, versetzt mit Tanninlösung 
und säuert mit Essigsäure an. Deli entstehenden Niederschlag (gerb
saures Hämatin) sammelt man auf dem Filter, wäscht mit Wasser aus, 
trocknet und benützt ihn zur Häminprobe. 

Almensche Probe: Man schüttelt 5 ccm altes verharztes Terpen
tinöl mit 5 ccm Guajakharztinktur (1 : 100) bis zur Emulsion und fügt 
dann den sauren bzw. mit Essigsäure angesäuerten Urin hinzu. Nicht 
rasch verschwindende blaue Färbung zeigt Blut an. Das Ausbleiben 
der Reaktion beweist sicher die Abwesenheit von Blut, ihr' Eintreten 
ist hingegen nicht immer beweisend. 

G. Harnsedimente. 

Hat der Harn ein Sediment, so muß dieses mikroskopisch untersucht 
werden. Man läßt den Harn entweder in einem Gefäße absetzen (Spitzglas) 
und gießt die Flüssigkeit vorRichtig ab, oder man sedimentiert mit einer kleinen 
Laboratoriumszentrifuge. 

Har.nsedimente sind; ::\Iechanische Verunreinigungen, Haare, \VoU
fäden usw. 

1. Kris talle;. 

Gips, } feine Nadeln' 
TyrosID ' 
Saurer phosphorsaurer Kalk = rhombische Prismen; 
Cystin ~ rhombische sechsseitige Tafeln; 

') Die Häminprobe bzw. Darstellung der HäminkristaUe geschieht nach 
S. 545. 
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Oxalsaurer Kalk = tetragonale Oktaeder (Briefumschlagform); 
Phosphorsaure Ammonlakmagnesia = drei- bis sechsseitige Prismen 

(Tripelphosphat, sog. Sargdeckelformen); 
Harnsäure gelbrote oder braun gefärbte Kristalle (Wetzstein-

formen); 
Gelbrote und braun gefärbte kugelige (Stechapfel-) Gebilde sind 

Urate. 
Von diesen sind löslich in: 
Essigsäure (einige Tropfen): 

Phosphorsaurer und kohlensaurer Kalk; 
Phosphorsaure Ammo:hlak-Magnesia. 

Ungelöst bleiben: 
Gips, oxalsaurer Kalk, Cystin, Xanthin, Harnsäure. 

In Salzsäure: 
Unlöslich istßur Harnsäure und schwefelsaurer Kalk. 

2. Schleim. Runde, stark granulierte Zellen, mit einem oder mehreren 
Kernen. 

3_ Epithelien, längliche oder polygonale, auch plattenförmigc 
Zellen mit Kernen (oft sog. Pflasterepithelien). 

4. Ei tel' kommt im eiweißhaitigen Harn vor, derselbe ist den weißen 
Blutkörperchen ähnlich. 

5. Nierenzylinder. Zylinder oder schlauchförmige Körper. Sie sind 
Abdrücke der Harnkanälchen und bestehen aus granulierter Epithel· oder 
Blutmasse (namentlich bei Eiweißharnen vorkommend). 

6. Pilze und Infusorien. Hefepilze, Sarzinen, Kokken, Vibrionen 
usw. sind meist nur in älterem Harn vorhanden. Nachweis von Tuberkelbazillen, 
Gonokokken usw. siehe im bakteriologischen Teil. 

7. 'Veiße Blutkörperchen. 
8. Spermatozoiden (siehe S. 555). 
Der Nachweis dieser Sedimente ist mit Ausnahme der anorganisohen 

Bestandteile und einiger organisoher wje Oxalsäure, Harnsäure usw. ausschließ' 
lich ein mikrOSkopischer. Vgl. auch die Spezialwerke. 

Für die Zwecke der Praxis genügt in der Regel folgender von E. Späth 
(1. c. S. 795) vorgeschlagener abgekürzter Gang der Harnuntersuchung: 

1. Feststellung der 2istündigen Harnmenge. Reichliche Mengen weisen 
auf Diabetes (Prüfung auf Zucker), geringe auf Krankheiten n it Fieber, Neph' 
ritis (Prüfung auf Eiweiß), Typhus hin. 

2 .. Feststellung von Farbe, Geruch, Reaktion, spez. Gewicht. Mikro· 
skopisohe Untersuchung des Bodensatzes. 

3. Der Harn wird aufgekocht und, wenn Trübung eintritt, mit einigen 
Tropfen Salpetersäure versetzt. Verschwindet der Niederschlag hierbei, BO 

besteht er aus Karbonaten oder Phosphaten; andernfalls ist auf Eiweiß Rück
sioht zu nehmen. 

4. Auf Zusatz von Kalilauge fällt ein weißer Niederschlag von Erdphos
phaten. Eine Farbenänderung deutet auf Rhabarber, Santonin, Phenole, 
Tannin, ein gefärbtes Sediment auf Blut und Gallenfarbstoffe. . 

5. Mit Silbernitrat und Salpetersäure muß ein kräftiger Niederschlag 
entstehen. Eine geringe Fällung kann auf Fieberkrankheiten deuten und 
maoht die quantitative Bestimmung erforderlich. 

ö. Eisenohlorid ruft bei Anwesenheit von Tannin, Phenolen, Salizyl
säure eine sehwärzliche oder violette Färbung hervor. Eine rote Färbung 
deutet auf Antipyrin oder, wenn sie beim Kochen verschwindet, auf Acetessig
säure. 

7. Bleiacetat fällt normalen Harn weiß. Eine Braunfärbung deutet auf 
Sohwefelwasserstoff oder Cystin. 

8. Auf Zucker wird zunächst mit Hilfe alkalischer Wismutlösung und 
Fehlingscher Lösung geprüft. Eine Reduktion kann außer duroh Zucker 
auch durch Kreatinin, Harnsäure, gepaarte Glykuronsäuren und Pentosen 
hervorgerufen werden. Auf letztere deutet besonders ein nach dem Koohen 
stattfindendes plötzliches Ausscheiden von Kupferoxydul. . 
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Der sichere Nachweis erfolgt mit Hilfe der Gärprobe und der Polari
sation, well Pentosen nicht vergärbar und optisch inaktiv sind. 

Normaler Harn ist meist sehr scllwach linksdrehend. Stärkere Links-
drehung deutet auf Eiweiß oder Fruktose. 

9. Prüfung auf Eiweiß. 
10. Prüfung auf Gallen- und Blutfarbstoffe. 
11. Mit l'rfillons Reagens tritt im normalen Harn oft eine blaLlrötliche 

Färbung ein. Eine stärkere Färbung kann durch Phenole, Salizylsäure oder 
Tyrosin, ein ziegelroter Niederschlag durch Alkaptonsäuren verursacht werden. 

12. Bezüglich der schließlich noch empfohlenen Prüfung auf Indikan 
und Urobilin und der Ehrlichschen Diazoreaktion sei auf die Spezialliteratur 
verwiesen. 

Luft. 
Bestimmung : 
1. Der Temperatur: in bekannter \Veise mit einem in '/ .. Grade ge

teilten Thermometer, das womöglich mit einem Normalthermometer verglichen 
worden ist; in besonderen Fällen kann auch ein Alkoholthermometer (Kältc
gradmessung) oder ein Luftthermometer bzw. Pyrometer bei Temperaturen 
über + 300' nötig sein. Für meteorologische Zwecke kommt das Maximum
und Minimumthermometer in Betracht. 

2. Der Luftbewegung (Windrichtung, -stärke) und der Helligkeit. 
Hierzu sind besondere Apparate zu gebrauchen, deren Handhabung und Ein
richtung in der Spezialliterat,ur nachzuschen ist. Siehe auch Beythiens 
Handbuch. . 

3. Der Rad i 0 akt i v i t ä t mittels des Fontaktoskops (s. S. 23 und den 
Abschnitt Wasser). 

4. Der Feuchtigkeit (des Wasserdampfes) '); Resultate sind auf t = O· 
und B ,;", 760 mm zu berechnen, Formel siehe Wasser S. 457; 

a) absolute = Gramme Wasserdampf in 1 cbm Luft mit dem Psychro
meter von La"TIl b rech t oder airekt durch überleiten eilles gewissen Volumens ') 
Lu'ft (0,5-1 cbm) mittels eines Aspirators über gewogenes ChlorcEllcium und 
Wägen des letzteren, oder man leitet die Luft über gewogenen, mit Schwefel
säure getränkten Bimsstein. Auf letztere Weise wird nur der Durchschnitts
gehalt der Luft an Wasserdampf während eines bestimmten Zeitabschnittes, 
d. h. der Zeit der Entleerung des Aspirators, niemals aber der Flüssigkeits
gehalt für einen bestimmten Zeitpunkt ernüttelt. 

b) relative = Verhältnis der aufgelösten Wasscrdampfmenge zu 
derjenigen, welche das gleiche Volumen Luft bei gleicher Temperatur zu seiner 
Sättigung mit Wasserdampf bedarf; dasselbe wird mit dem Haarliygro meter 
von Lambrecht bestimmt. Mit dem Hygrometer nach Daniell wird der 
Taupunkt ermittelt, d. h. diejenige Temperatur, bei der der Wasscrdampf 
aus nichtgesättigter Luft anfängt, sich niederzuschlagen. Mit Hilfe des Tau
punktes läßt sich die relative Feuchtigkeit berechnen. 

Das Verhältnis von wirklich vorhandener a bso I u ter (a) und höchst 
möglicher (m) Feuchtigkeit in Prozenten ausgedrückt, ergibt die relative 
Feuchtigkeit (r). über den höchstmöglichen Feuchtigkeitsgehalt bei der be
treffenden Temperatur siehe die umstehende Tabelle; Berechnung nach der 
Formel 

a.100 
r=---' 

m 

') Literatur: O. Stetiens, Methoden und Instrumente der Luftteuchtig
keitsbestimmung, Berlin 1910. 

') Das Volumen der durchgeleiteten Luft bestimmt man in der Weise, 
daß man die als Aspirator dienende, mit Wasscr gefüllte Flasche wägt und 
nach Ablassen eines gewissen TeilS des Wassers mittels Hebers wieder wägt. 
Gewichtsdifferenz = Menge der durchgeleiteten Kubikzent.imeter Luft. - Ein· 
facher mittels einer Experimentier-Gasuhl', 
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Temp. 
'C 

-10 
8 
6 
4 
2 
o 
1 
2 
;~ 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
\:l 

Chemischer Teil. 

Höchstmöglicher Wllssergehalt in 1 ebm [,nU. 

~ensiou g Temp. j Tension J g 
mmm Wasser 'C _ in mm _ _\~asse:~ 

2,0 2,1 14 11,9 12,0 
2,4 2,7 15 12,7 12,8 
2,8 3,2 16 18,5 13,6 
3,3 3,8 17 lU U,5 
3,9 4,4 18 15,2 15,1 
4,6 4,9 19 16,0 16.2 
4,9 5,2 20 17,4 17,2 
5,3 5,6 :?,cl 18,5 18,2 
5,7 6,0 22 19,7 19,:1 
6,1 6,4 23 20,9 20,4 
6,5 6,8 24 22,2 21,5 
7,0 7,3 25 23,6 22,9 
7,5 7,7 26 25,0 24,2 
8,0 8,1 27 26,5 25,6 
8,5 8,8 28 28,1 27,0 
9,1 9,4 29 29,8 28,6 
9,8 10,0 30 31,6 30,1 

10,4 10,6 50 92,0 113,4 
11,1 ll,~ 70 233,3 199,3 

5. Kohlensäurebestimmung. 
a) Gewichtsanalytisch, indem man ein testimmtes Volumen Luft 

(siehe A"IJ.merkung S. 567) über mit SO, getränkten Bimsstein (zur Absorption 
von Wasserdampf und dann durch KOR (8 = 1,27) oder Barytlauie leitet. 

b) Titrimetrische Methode (nach Pettenkofer). Die hierzu not· 
wendigen Normallösungen siehe unten 1). Eine Flasche von bekanntem, oder 
genau festgestelltem Inhalt (etwa 5-6 Liter) füllt man mit der zu untersuchen' 
den Luft mittels eines Blasebalges an (Atemluft fernhalten!), notiert Tem· 
peratur und Barometerstand, gibt 100 ccm der Barytlauge rasch zu und schüttelt 
die Flasehe 15 Minuten lang. Das nun durch entstandenes Bariumkarbonat 
getrübte Barytwasser spült man in einen 100-200 ccm fassenden Zylinder 
mit Glasstöpsel u1).d läßt absitzen'. Von der klaren Flüssigkeit hebt man nun 
25 ecm ab und gitt unter Zusatz von I '/.iger alkohol. Rosolsäurelösung so viel 
Oxalsäurelösung zu, bis die rote Farbe in Gelb tnngeschlagen ist. Der Titer 
der Barytlösung muß zuvor bestimmt werden. Die Differenz des Oxalsäure· 
verbrauchs für die ursprüngliche Barytlauge und für die nach dem Schütteln 
mit Luft gebliebene gibt den Säuregehalt an. 

I cem Oxalsäurelösung = 0,25 eOlU R;ohlensäure. 
Man berechnet die Kohlensäuremenge auf 100 ecm angewendete 

Barytlauge. 
Die erhaltene Zahl gitt dann den Kohlensäuregehalt in dem betreffenden 

angewendeten Luftvolumen an; dieselbe muß jedoch auf O' und 760 mm Baro· 
meterstand umgerechnet werden (s. Abschnitt 'Was8er S. 457). 

Bei auswärts vorzunehmenden Kohlensäurebestilllmungen nimmt mau 
die titrierte Barytlauge in dünnwandige Glasröhrt>J1 eingeschmolzen mit und 

1) 1. Oxalsäul'elösung: 1,406 g reinste umkl'istallisicrte Oxalsäure zu I I 
R.O gelöst; 1 ccm = 0,25 ccm CO,. - 2. Barytwasser: 3,5 g reines kristallisiertes 
BariumhYdroxyd zu 1 I Wasser lösen. Das etwa yorllandene Bariumsulfat 
läßt man sich absetzen. Man. prüfe auf Ätzalkalien in folgender 'Veise: die 
vollständig klare Barytlauge titriere man mit Oxalsäure, setze (lann derselben 
etwas gefälltes reines BaCO, zu und titriere wieder; braucht mall zur letzteu 
Probe meIn' Oxalsäure als zur cI'steren, so ist Alkali vorhanden. (Das Baryt· 
wasser ist d\l.l'ch geeignete Vorkehrungen vor CO, geschützt aufzubewahren.) 
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läßt sie beim Gebrauch direkt in die Glasflasche gleiten. Durch geeignete Be
wegung der Flasche, nachdem diese verschlossen worden ist, wird die Röhre 
zertrümmert. 

Für diese Fälle eignet sich auch das von Hesse ') vereinfachte Pctten
kotersche Verfahren. 

Auf die Lunge·Zeckendorfsche minimetrische approximative Me
thode (Zeitschr. f. augew. Chem., 1888, S. 395 und 1889, S. 14) und die gas
volumetrische Methode von Petterson sowie Petterson und Pal rnq uis t 
(Zeltschr. f. augew. Ohem. 1886, 25, 467 und Ber. d. deutsch. Ohem. Ges. 1887, 
20, 2129) kann nur verwiesen werden. 

6. Kohlenoxydbestimmung. 
a) Mit Blut (Kohlenoxydhämoglobin). Man schüttelt In einer geschlossenen 

Glasflasche von 5-3.0 I Inhalt die zu untersuchende Luft mit etwa 10 ccm 
einer Blutlösuug 2 : 100 etwa 15-20 Minuten hindurch und stellt dann folgende 
Reaktionen an: 

a) Die Ferrocyankaliumprobe nach Kunkel und \Velzel (Modi
fikation von Franzen und von v. Mayer) '). 5 ccm Blut werden mit 7,5 ccm 
20",iger Ferrocyankaliumlösung versetzt, 1 CCln 33",ige Essigsäure hinzu
gefügt und kräftig durchgeschüttelt. Kunkel und Welzel verdünnen das 
Blut mit der 4-10fachen Menge Wasser und versetzen 10 CClll dieser Blut
lösung mit 5 CClll Ferrocyankaliumlösung und 1 ccm Essigsäure. Bel Vorhanden
sein von Kohlenoxyd im Blute entsteht ein rotes Koagulum, während normales 
Blut sich grÜllschwarz färbt. Die Farbentöne verschwinden rasch. 

(J) Die Tannlnprebe nachKunkel undWelzel (sowie von Franzen und 
v. Mayer). 5 ecm Blutlösung (1 + 4) werden mit 15 ccm 1 ".iger Tanninlösung 
heftig geschüttelt. Man mache daneben einen blinden Versuch mit normalem Blut. 
Der Niederschlag ist beim kohlenoxydhaltigen Blut rötlichbraun, beim nor
malen graubraun. Die Färbung tritt bei geringen Mengen Kohlenoxydhämo
globin oft erst nach einiger Zeit ein. Die Färbung hält sich monatelang und 
kann deshalb, in entsprechender Weise haltbar gemacht, für gerichtliche Zwecke 
aufbewahrt werden. 1'/. Kohlenoxyd kann noch mit Sicherheit nachgewiesen 
werden. 

y) Hoppe-Seylersche Probe nach Salkowskis :Modifikation. Fl'anzen 
und v. Mayor verfahren folgendermaßen: 5 ccm Blut werden mit destilli.ertem 
Wasser auf 100 ccm verdünnt, 5 ccm dieser Lösung in einem Reagenzglase 
mit NaOH versetzt und durchgeschüttelt. Es entsteht eine zinnoberrote Fällung, 
deren Färbung bei 'J.,5", CO sofort, bei 1 'I. erst nach 5 Minuten entsteht. Ein 
gleichzeitig anzustellender blinder Versuch mit normalem Blut ergibt' grünbraune 
bis schwärzliche Masse. 

b) Spektroskopisch. Siehe die forensische Analyse S. 546 u. 553. 
Im allgemeinen werden diese leicht und rasch ausführbaren qualitativen 

Untersuchungsverfahren ausreichen. 
Von den zahlreichen anderen Methoden, die zum Teil auch zur quanti

tativen Bestimmung des Kohlenoxyds ausgebildet sind, seien u. a. erwähnt: 
die Palladiumchlorürmethode von 01. \Vinkler sowie O. Brunck, die mit 
Jodpentoxyd von Ditteund Gautier (Nicloux); mit Silberoxyd nach Dej ust, 
die volumetrische Methode von Coquillions, die' elektrische von Spitta. 
Hinweise auf die Ausführung 1md die entsprechenden Literaturstellen sind den 
bekannten Handbüchern (L un g e . Be r 1, Ohem. -techno 'Untersuchungsme thoden, 
K. B. Leh mann, die Methoden der praktischen Hygiene, Beythiens Hand
buch) zn entnehmen. 

7. Organische oxydable Substanzen (Grad der Verschlechterung 
der Luft) werden nach Ascher (Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundh.-Pflegc 
1907, 39. 660) bestimmt. Zur Feststellung lokaler Rauchbelästigungen dient 
die Ermittelung des Rußgehaltes nach den Aspirationsmethoden :von Rub
ner, Renk oder L. Ascher (Vestaapparat) sowie Altken oder nach den Sedi
mentiermethoden von Heim und Liefmann. Eingehende Beschreibung der 

') Eulenberg, Viel'teljahrsschl'. 1'. gericht!. )led. U. öffentl. Sanitäts
wesen N. F. 31, 2 (siehe auch Beythiell, Halldb. S. 917) . 

• ) Zeltechr. f. analyt. Chem. 1911. ;;0. 672. 
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Methoden mit Literaturangabe findet sich in Beythiens Handbuch. Ebenda 
auch Hinweise auf Rauchgasuntersuchungen, Messung der Rauchstärke, Durch· 
sichtigkeit des Rauches usw. 

Die Bestimmung der organischen Substanzen und die der Keimzahl 
der Luft (siehe im bakteriologischen Teil) ist mehr als Maßstab für die Rein· 
heit der Luft zu betrachten als die Bestimmung der Kohlensäure. 

8.0 zonnach weis durch Jodkaliumstärkekleisterpapier, Thalliumoxydul· 
hydratpapier oder Ursol D (Chopin)·Papier '); letzteres ist nicht empfindlich 
gegen HIO., NO. und Cl wie die erstgenannten und färbt sich bei Gegenwart 
von Ozon blau (violett bis dunkelblau). 

Methoden zur quantitativen Bestimmung des Ozons in Luft gibt es 
mehrere. 

9. Der Nachweis und die Bestimmung von Wasserstoffsuperoxyd, Cyan, 
Ammoniak, Salzsäure, schwefliger Säure, Schwefelwasserstoff usw. nach den 
üblichen Methoden; vgl. auch H. Ost, Z. f. U. N. 1901,4, 474. Nitrosedämpfe 
(Stickoxyde) fängt man in 5'l.iger Kalilauge auf und vermengt einen aliquoten 
Teil derselben mit Diphenylamin und Schwefelsäure (Salpetersäureprobe). Die 
Methode ist von F. Heim und A. Hebertt) zu einer quantitativen ausgebildet 
worden. Als quantitati;yes Reagens wird auch a·Naphthylaminsulfanilsäure an· 
gegeben. 

Derartige Bestimmungen kommen namentlich bei Feststellungen von 
Rauchbeschädigungen an Pflanzen in Betracht. Vgl. darüber J. König, Die 
Untersuchung landw. u. gewerbl. wichtiger Stoffe und sonstige Handbücher. 

Beurteilung: 
Zusammensetzung der kohlensäurefreien Luft: Sauerstoff 21 Vo!.·'I,; 

Stickstoff 78 Vo1.·'I.; Argon 0,9 V01.·'I, (Kohlensäure etwa 0,03'1. in Höhen 
bis zu 4500 m). 

Relative Feuchtigkeit 30-70'1. in der Zimmerluft. Der Kohlensäure· 
gehalt soll in Wohnräumen 15-16'/ .. nicht übersteigen. Betreffs der Zulässig· 
keitsgrenze anderer Gase (Fabrikgase, CO usw.), Größe des Rußgehaltes siehe 
Lehmann, Die Methoden der prakt. Hyg., 2. Aufl. 1901, sowie das Handbuch 
von A. Beythien. 

') Von der Aktienges. f. Anilinfabrikation Berlin beziehbar. 
') ehern. Zentralb1. 1909, 1, 2015. 



Bakteriologischer rreil. 

I. Allgemeiner Teil. 
Die Methoden der bakteriologischen Untersuchung 1). 

A. Sterilisation. 
Die zu gebrauchenden Instrumente und Gefäße sind zunächst 

sehr gut in gewöhnlicher Weise zu reinigen. Metallgegenstände usw. 
sterilisiert man durch Abglühen in der Flamme eines Bunsenbrenners 
(Scheren, Messer, Pinzetten, Platindrähte, Glasstäbe); da aber die 
Schneideinstrumente dureh wiederholt es Glühen .. stumpf werden, so 
sterilisiert man sie besser, ebenso wie die Glasgefäße 2), Reagenzgläser, 
Glasdosen, Kolben, ungelötete Metallgegenstände, im Heißlufttrocken
schrank, einem mit oder ohne Asbest bekleideten doppelwandigen, von 
Schwarzblech oder Kupferblech nach Art der chemischen Trocken
kästen hergestellten Apparat, bei einer Temperatur von 1500 etwa 1/2 

bis 1 Stunde lang. Neue Glasgefäße sind vor dem Gebrauch mit salz
säurehaitigern Wasser auszukochen, dann selbstverständlich mit gewöhn
lichem und destilliertem Wasser nacheinander auszuspülen, da das Glas 
häufig Alkalien an die Nährböden abgibt und diese trübt. 

Auf die gleiche Weise sterilisiert man Leinwand, Papier usw. 
Als Watte wird die gewöhnliche sog. kartätschte Watte der gereinigten 
Verbandwatte vorgezogen. Man erhitze sie nicht über 1800 C, da sie 
sonst braun wird und zerfasert. 

Kautschukstopfen, Schlauchstücke und andere, trockene Hitze 
nicht ertra~nde Gegenstände sterilisiert man im strömenden Wasser
dampf, welchen man etwa 1/2 Stunde einwirken läßt, oder man legt sie 

') Literatur: L. Heim, Lehrb. d. Bakteriol., Ver!. Ferd. Enke, Stuttgart, 
2. Autt 1906; R. Abel, Bakterio!. Taschenb. 1917, 20. AutI.; R. Abel und 
M. Ficker, Einfache Hilfsmittel zur Ausführung bakterio!. Untersuchungen, 
1909,2. Auf!.; BaktelioL-chem. Praktikum von Dr. J oh. Prescher und Apoth. 
Viktor Rabs, 2. Aufl.; sämtliche Bücher im Verlag O. KabitzBch, Würzburg 
erschienen; Handb. d. Nahrungsmittelunters., herausgegeben von Beythien, 
Hartwich, Klimmer Bd. 3, Bakterio!. und bio], Teil, Leipzig 1913 u. tf. bei 
Ohr. Hermann Tauchnitz. 

') Glasgefäße kann ma.n a.uch durch Ausspülen mit 1°!"iger Sublimat
lösung oder mit konzentrierter Schwefelsäure oder mit Äther kalt sterilisieren; 
diese Gefäße müssen aber dann erst mit der betreffendon Fliissigkeit, mit welcher 
sie gefüllt werden sollen; gut nachgespült werden. 
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1/4 Stunde lang in Sublimatlösung (1%0)' trocknet sie dann mit sterili· 
siertem Papier ab und wickelt sie, falls man sie aufbewahren will, in 
sterilisiertes Papier ein. 

Von Dampfsterilisierapparaten gibt es verschiedene Systeme; am 
meisten dürfte wohl der Kochsehe Dampfkochtopf im Gebrauche sein. 

Zum Sterilisieren von Nährlösungen, Nährgelatinen usw. genügt in 
der Regel ein einmaliges 1/2stündiges Erhitzen im strömenden Wasser· 
dampf. Sind widerstandsfähige Keime oder Sporen in der betreffenden 
Substanz, wie z. B. meistens in Kuhmilch, so wendet man die fra k t i o· 
nierte Sterilisation an, d. h. man erhitzt die zu sterilisierende Substanz 
(Nährböden usw.) an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 20-60 Minuten 
im Dampfstrom, wodurch erreicht wird, daß die in der Zwischenzeit 
zu Bazillen ausgekeimten Sporen wieder zerstört werden. 

Eine raschere Sterilisation erlauben die sog. Autoklaven, stark. 
wandige, zylindrische Gefäße mit aufschraubbarem Deckel und Sicher. 
heitsventil. Mit diesen Apparaten erreicht man höheren als Atmosphären· 
druck und Temperaturen bis zu 1300 C, so daß die gegen Hitze sehr 
widerstandsfähigen Sporen durch einmalige Sterilisierung abgetötet 
werden. Bei der angegebenen Temperatur werden in einer Minute alle 
Keime vernichtet. 

Nährböden (Substanzen), die Hitze nicht ertragen, können ev. 
auch kalt, unter Anwendung von Äther, d{lr aus der Flüssigkeit wieder 
herausgesaugt werden muß, sterilisiert werden. 

Substanzen, die leicht filtrierbar sind, kann man auch durch Fil· 
tration mittels Ton- oder Kieselgurfiltern (nach Berkefeld oder nach 
Cham berland u. a.) sterilisieren. (Trennung der Stoffwechselprodukte 
von den Bakterienleibern bei Heilserum usw.) 

Über die Sterilisation von Blutserum siehe S. 574 die Herstellung 
desselben. 

Beim bakteriologischen Arbeiten hat man sich ferner die Hände 
gründlich zu reinigen (sterilisieren), was durch Abbürsten derselben, 
und insbesondere der Nägel, mit Wasser und Seife geschieht, sodann 
taucht man sie aufeinanderfolgend in Alkohol und dann in 1 %oige 
Sublimatlösung oder Kresolseifenlösung 1 : 100, läßt darauf die Sublimat
lösung entweder antrocknen oder trocknet die Hände an einem frisch 
gewaschenen Handtuch. 

B. Die Herstellung von Nährböden 1). 
1. Nährbouillon nach Kooh: 500 g feingehacktes fettfreies 

Rind- oder Pferdefleisch 2) zieht man mit 1 Liter Wasser bei etwa 500 C 
1/2 Stunde lang aus und kocht dann noch etwa 3/4 Stunden lang. Nach 
dem Filtrieren und Erkalten füllt man die Flüssigkeit auf 1 Liter auf, 
gibt 10-50 g Pepton (besonders Witte, Rostock) und 5 g Kochsalz 
zu, kocht und neutralisiert mit Na2C03- oder Biphosphatlösung (Tüpfel-

') Die Beschreibung umfaßt nur die allgemein gebräuchlichen Nährböden; 
die Anweisungen zu Nährböden für die .bakteriol. Diagnostik des Bact. typhi, 
coJi, Vlbr. Choler. l1SW. siehe im speziellen Teil. 

') Auch 80~. Abgänge, die besonders billig sind. 
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probe mit Lackmuspapier). Nachdem nochmals 1/4 Stunde erhitzt ist, 
wird abermals die Reaktion geprüft und entweder neutralisiert oder 
gegebenenfalls durch Zugabe von Na2C03 (1,5 g kristallisierte) auf schwach 
alkalische Reaktion eingestellt und wemi nötig allch nochmals filtriert. 
Sterilisieren im Kolben oder nach Abfüllung in Röhrchen an zwei oder 
drei aufeinanderfolgenden T-agen je 1/,_1/2 Stunde im Dampfstrom 
oder im Autoklaven gemäß gegebener Vorschrüt. - Die Nährbouillon 
kann auch mit Fleischextrakt, Nährstoff Heyden u. a. in 1-2%iger 
Lösung hergestellt werden 1); siehe die Vorschrift zur Herstellung von 
Nährgelatine nach der Anleitung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, 
S.614. 

2. Nährbouillon mit Zucker: Zu der nach 1. hergestellten Nähr
bouillon werden 0,1-0,3% Traubenzucker, jedoch erst nach Fertig
stellung (Karamelisiernng beim Kochen!) zugesetzt. 

3. Nährgelatine: Zu der nach 1 bereiteten Nährbouillon gibt 
man nach dem Pepton-und Salzzusatz noch 100 g (im Sommer 150 g) 
weiße Speisegelatine (frei von S02)' löst diese vollständig im Dampf
kochtopf und stellt die Reaktion in derselben Weise ein wie bei Nähr
bouillon. Wird die Gelatine nach dem letzten Filtrieren nicht klar, 
so kann man die Klärung durch Zugabe eines Hühnereiweißes zu der 
auf etwa 50° abgekühlten Gelatine und nachfolgendes 1/4stündiges 
Kochen und Filtrieren bewirken. Die Gelatine bleibt bis zu 24-27° 
fest und erstarrt geschmolzen bei Wärmegraden unter 20 bald wieder. 

4. N ährgela tine nach der Vorschrift des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes. siehe S. 614, sie wird mit Fleischextrakt hergestellt. 

5. Nähragar 2 ): Zu 1 Liter Fleischauszug (siehe Nährbouillon) 
fügt. man 10 g Pepton, 5 ~ Kochsalz und 20 g fein zerschnittenes oder 
pulverförmiges Agar.Agar, kocht zunächst 1 Stunde auf dem Wasserbade, 
bis das Agar-Agar aufgequollen ist, und .dann 5-6 Stunden direkt mit 
dem Drahtnetze unter Ersatz des verdampfenden Wassers, bis alles 
Agar gelöst ist. Es empfiehlt sich, einen ziemlich geräumigen Koch
kolben zu benutzen und die kochende Flüssigkeit fleißig darin umzu
schwenken. Das lange Kochen läßt sich wesentlich dadurch abkürzen, 
daß man das Agar.Agar erst mehrere Stunden in dem Fleischauszug 
aufquellen läßt und dann erst die übrigen Zusätze hinzufügt. Nach 
völliger Lösung des Agar-Agar wird in derselben Weise, wie bei Nähr
bouillon angegeben, neutralisiert (NB. man braucht aber weaentlich 
weniger Soda!) und entweder im Dampftopf oder mittels eines Heiß
wassertrichters filtriert. Letzteres wird am besten durch Watte oder 
Glaswolle vorgenommen. Xähragar bleibt auch nach dem Filtrieren 
opaleszierend. 

6. Trockennährböden. zur Herstellung von Bouillon und Aga!' 
lassen SIch aus Handelspräparaten wie Ragitbouillon und Ragitagar 
der Firma Merck-Darmstadt; Bram-Leipzig und Ungemach, A.-G" Straß-

1) Siehe auch Ziffer 6. 
') Agar·Agar ist ein alis Algen Ostindiens (Gattung Gracillaria, Gigartina 

uew. der Florideae) gewonnenes Kohlehydrat (Galaktan). Wiederholtes Er· 
hitzen oder Kochen von Gelatine' oder Agarlösungen sohädigt deren Erstarrung~· 
vermögen. Siehe auch Ziffer 6. 
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burg-Schiltigheim beziehen. 22 g Ragit, in 1 I W~sser gekocht, geben 
normale Nährbouillon, 42 g Ragitagar in 11 Wasser 1 Stunde im Dampf
topf gekocht, ein Nähragar. 

7. Glyzerin-Agar: Zu dem fertigen Nähragar werden noch 2 bis 
8% Glyzerin zugefügt. (Nährboden für Tuberkelbazillen.) 

8. Peptonwasser: Ist eine Lösung von 1-2% Pepton (Witte) 
mit 1/2-1 % Kochsalz. Lösung wird wie Nährbouillon sterilisiert. Für 
die Zwecke der Wasseruntersuchung auf Coli usw. wird noch 0,01% 
KN03 (für Indolreaktion) und 0,02% kristallisierte Soda zugefügt. 
Vgl. auch S. 623. 

Peptonwasser für Wasseruntersuchungen auf Bact. coli und auf 
Cholerabazillen vgl. S. 627. 

9. Blutserum: Das beim Schlachten aus der Stichwunde aus
tretende Blut wird in hohen, mit Sublimat, Alkohol und Äther sterili
sierten Glaszylindern (von mehreren Litern Inhalt) aufgefangen und 
dann zweimal 24 Stunden im Eisschrank unberührt stehen gelassen. 
Das sich abscheidende Serum· wird mit sterilisierter Pipette in sterili· 
sierte Reagenzgläser gefüllt; hat man vorsichtig gearbeitet, so kann das 
Sterilisieren unterbleiben; ob dies geschehen ist, davon kann man sich 
dadurch überzeugen, daß man die Reagenzgläser 24 Stunden in den 
Brutschrank bringt und davon diejenigen ausscheidet, welche Entwick. 
lungen zeigen, anderenfalls muß man 5-6 Tage hindurch je 1-2 Stunden 
lang im Brutschrank erwärmen. Das Blutserum läßt man in einem 
besonderen Apparat, der käuflich ist, unter Erwärmen auf ·70°-90° 
schräg erstarren (Kondenswasserausscheidung). Es soll bernsteingelb 
oder etwas heller gefärbt und durchscheinend sein. 

Steriles Blutserum mit 2%igem sterilem Nähragar zu gleichen 
Teilen gemischt gibt einen festen Nährboden. 

10. Bierwürzegelatine (als saurer Nährboden besonders gut für 
Schimmelpilze) : 

In gehopfter Bierwürze (von etwa 10-12 %) werden 14 % 
Gelatine gelöst, das Ganze einige Zeit im Dampftopf gekocht und fil· 
triert. Neutralisiert wird nicht. 

1l. Milch: Frisc4.e Magermilch (mit amphot. Reaktion) wird in 
die betreffenden, mit Wattepfropf versehenen Gefäße oder Doppel. 
schälchen eingefüllt und dann im Dampfkochtopf an drei aufeinander· 
folgenden Tagen je 30-60 Minuten sterilisiert. Sterilität durch min
destens dreitägiges Stehen bei 37° prüfen. 

12. Kartoffeln 1): 
a) Ungeschälte Kartoffelhälften. 
Die noch mit der Schale versehenen Kartoffeln (Salat.) werden 

durch Bürsten gründlich vom groben Schmutz befreit und "Augen" und 
nicht gesund erscheinende Stellen (faule Flecken) ausgeschnitten, dann 
1/2-1 Stunde in l%oige Sublimatlösung gelegt, hierauf mit Wasser 
gründlich abgespült und im Dampfkochtopf 3/4-1 Stunde gekocht. Die 
mi t sterilisierten Händen und sterilisiertem _ Messer in zwei Hälften 

') Wie Kartoffeln können auch in zweckentsprechender \Veise Mohr· 
rüben, Birnen, Äpfel UAW. als Nährböden dienen. 
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geteilten Ka.rtoffeln werden da.nn in feuchten Kammern (siehe S. 579) 
aufbewahrt. 

b) Geschälte Kartoffelscheiben. 
Die Kartoffeln werden geschält, abgewaschen, Augen- und Faul

flecke entfernt und dann in etwa 1 cm dicke Scheiben zerschnitten, 
die in Doppelschälchen hineinpassen. Man sterilisiert nun die Schälchen 
mit dem Inhalt an drei aufeinanderfolgenden Tagen hn Dampfkochtopf 
je 3/«-1 Stunde hindurch. 

c) Kartoffelkeile ohne Schale. 
Aus geschälten Kartoffeln werden mit einem Korkbohrer, dessen 

Durchmesser etwas kleiner als der des Reagierglases sein muß, zylin
drische Stücke ausgestochen und zur Ermöglichung einer größen Ober
fläche diese Zylinder schiel abgeschnitten oder durch einen schrägen 
Längsschnitt in zwei gleiche Keile zerlegt, welche man mit der Basis 
nach unten in sterile Reagenzröhrchen verbringt. Die Sterilisation in 
den Reagenzgläsern erfolgt an drei aufeinanderfolgenden Tagen im 
Dampfkochtopf. Will man die Kartoffelscheiben bzw. -Stücke alkalisch 
machen, so träufelt man eine sterilisierte, verdünnte Natriumkarbonat
lösung bis zur wahrnehmbaren Aufsaugung derselben auf. Eine Säuerung 
bewirkt man in gleicher Weise durch verdünnte, sterile Weinsäure
lösung. 

Vor Einbringen in die Reagenzgläser bringt man zur Aufnahme 
des entstehenden Kondenswassers etwas Watte oder entsprechende 
Glasrohrstücke von etwa.l cm Länge in die Gläser; besser noch ist, die 
Reagenzgläser 11/2 cm über dem Boden derselben durch Einschmelzen 
über der Stichflamme eines Gebläses zu verengen. 

d) Kartoffel brei. 
Geschälte Kartoffeln kocht man 3/, Stunden im Dampfkochtopf, 

preßt in Erlenmeyer-Kölbchen und sterilisiert. 
Nach Eisenberg werden die heiß zerriebenen Kartoffeln mit einem 

Spatel in Glasdosen, auf welchen ein planer Glasdeckel aufgeschliffen 
ist, gepreßt und geglättet. Sterilisation wie früher. Verwendung zu 
Da.uerkulturen mittels Paraffin verschlusses. 

13. Brotbrei. Getrocknete Schwarzbrotkrume (Graubrot) wird 
zu Pulver zerrieben, hierauf in Erlenmeyersche Kölbchen 1/2 cm hoch 
eingefüllt und mit wenig Wasser in eim;n Brei verwandelt. Mit saurer 
Reaktion für Schimmelpilze guter Nährboden. Sterilisation im Dampf
kochtopf. 

14. Frische Eier (nach Hüppe). Man reinigt die Schale gut 
mit Seife, sterilisiert sie durch Waschen mit 5%oiger Sublimatlösung, 
spült mit sterilem Wasser und trocknet mit steriler Watte ab. Die In
fektion dieses so präparierten Eies geschieht mit Platindraht durch eine 
an der Spitze des Eies mit einem spitzen, geglühten Instrument ge~ 
machte feine Öffnung, die nachher mit einem Stückchell sterilem Papier 
bedeckt und mit einem Kollodiumhäutchen geschlossen wird. Dient zu 
anaeroben Kulturzwecken. Eier sind aber oft nicht steril. 

15. Eiweißfreie Nährlösung nach Uschinsky-C. Fränkel. 
NaCI 5,0; Kalium- od!'f Natriumbiphosphat 2,0; Asparagin oder aspa.ra-
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gill.sa.tu·e~ Na 4,0; nlilohf.jaures Ammon 6,0 (ev. MgSO. U,5) werden in 
1000 ~ Wasser gelöst. Neutralisi~ren und leioht alkalisieren mit NaOH, 
sterilisieren wie Nährbouillon. 

16. Baokpflaumenabkochung oder Traubenmost mit 
Agar (für Hefen und Schimmelpilze). 

Allgemeine Bemerkungen zu ~m vorstehenden Kapitel. 
Es gibt noch eine Reihe von a.nderen Nährsubstraten, die aber 

besonderen Zwecken dienen und hier keine Erwähnung finden können 
oder im speziellen Teil erwähnt sind. 

Die Neutralisation geschieht am besten mit nl10 Normallösungen 
von NaOH und HOl. Hierbei ist zu beachten, daß die in den Fleisch· 
lösungen enthaltenen Diphosphate sich gegen Lackmus anders als'gegen 
Phenolphthalein verhalten (gegenüber Lackmus neutral oder alkalisch, 
gegenüber Phenolphthalein sauer oder neutral). 

Alkalische Nährböden können zum Teil nach Belieben Zusätze 
verschiedener Art, z. B. Lackmus, Phenolphthalein usw. erfahren, wie 
es eben die Umstände erfordern zur Feststellung von Säurebildnern. 
Xährgelatinen, Nähragar, Nährbouillon wird vielfach 2% Trauben· 
zucker zugesetzt. 

Die unter 1-12 aufgeführten Nährböden werden in reine mit 
Wattepfropfen versehene, sterilisierte Reagenzgläser (neue sind mit 
1-2% HOI.haltigem Wasser zuvor auszuspülen) entweder mittels 
eines Abfüllapparates (Treskowscher) oder einfach eines mit Schlauch, 
Glasrohr und Quetschhahn versehenen Trichters abgefüllt. Man füllt 
etwa 5-10 CCln der Nährsuostanz in jedes Reagenzglas ein. (Oberen 
Rand nicht beschmutzen, da die Watte sonst festklebt!) 

Wo nicht direkte Angaben gemacht sind, sterilisiert man aUe 
Nährböden in der Weise, daß man sie in den zur Aufnahme bestimmten 
Gefäßen an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 15-30 Min. im Dampf· 
kochtopf kocht, um die beim ersten Kochen nicht zerstörten Sporen 
zum Auskeimen zu bringen, so daß sie beim zweiten Kochen leicht zu 
töten sind. 

Zur Verhinderung des rasohen Austrocknens der Röhrchen ziehe 
man im Dampfstrom sterilisierte Pergament· oder Gummikäppohen 
über dieselben oder man bewahre die Röhrohen in dicht verschließbaren 
Blechdosen oder dgl. auf. 

Man notiere bei der Aufbewahrung Zusammensetzung, Reaktion 
und Tag der Herstellung. 

Man läßt Agar. und Gelatineröhrchen in gerader und in schräger 
Lage erstarren. 

C. Herstellung von FarbstoUlösungen und anderen Reagenzien. 

Man benützt dazu hauptsächlich: 
Basische Anilinfarben: Gentia.naviolett, Methylviolett, Methylen· 

blau, Fuchsin, Rubin, Bismarckbraun, MalachitgrÜll. 
Saure Anilinfarben: Eosin, Säurefuchsin, Safranin; 

und Pflanzenfarbstoffe: Karmin, Hämatoxylin. 
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Die basisohen ]'arbstoffe sind Kern· und Bakterienfarben, die 
übrigen ,vorzugsweise Kernfarben. 

Genti&naviolett und Bismarckbra.un besitzen große Färbekraft; 
letzteres wird jedoch nur zur Bakterienfärbung gebraucht, wenn die 
Präparate photographiert werden sollen; sonst dient es als Kontrastfarbe. 

Methylenblau färbt schwächer, überfärbt aber fast nie. 

1. Herstellung konzentrierter Farbstofflösungen (Stammlösungen). 
Konzentrierte alkoholische Teerfar benlös ungen stellt man 

in bekannter Weise durch Sättigen von absolutem Alkohol mit dem 
Farbstoff her. , Sie eignen sich 'nicht zu Färbungen. Sie dienen zur Her. 
stellung von verdünnten Lösungen (siehe unten). Letztere verderben 
nämlich rasch, weshalb sie häufig frisch bereitet werden müssen. 

2. Herstellung verdünnter Farbstofflösungen, wie sie zum Färben zu be
nutzen sind. 

Von der Stammlösung eines FItrbstoffes filtriert man so viel 
in destilliertes Wasser, daß die Lösung in Reagenzglasdicke eben an
fängt, undurchsichtig zu werden. 

3. Herstellung der gebräuchlichsten, sogenannten verstärkten Farb
lösungen. 

a) Löfflersche Methylenblaulösung. 
30 ccm konzentrierte, alkoholische Methylenblaulösung und 100 ccm 

Kalila.uge 1: 10000 (= 0,01 g), also 1 ccm 10J0ige KOH auf 100 ccm 
Wa.sser; haltbar. 

b) Anilinwasser-Farblösungen. 
5 ccm Anilinöl schüttelt ma.n mit 100 ccm Wasser, läßt eimge 

Minuten stehen (es muß noch Anilinöl ungelöst bleiben) und !i.ltriert 
durch ein angefeuchtetes Filter. Dem völlig klaren Filtrat wird von 
den Stammlösungen (Methylviolett-, Gentiana-, Fuchsinlösung usw.) 
so viel zugefügt, bis die Flüssigkeit in ,einer I cm dicken Schicht un
durchsichtig wird oder auf der Oberfläche der Flüssigkeit eine Opaleszenz 
erscheint. (Stets frisch zu bereiten.) 

c) Farblösungen unter Zusatz von Karbolsäure her
gestell t. 

1. Ziehl-Neelsensches Karbolfuchsin: 10 ccm gesättigte alko
holische Fuchsinlösung, 100 ccm 50f0iges Karbolwasser. Die Lösung 
hält sich längere Zeit und eignet sich vorzüglich zur Tuber)telbazillen. 
färbung. 3-4fach verdünnt färbt die Lösung la.ngsamer, a.ber reiner; 
sehr haltbar. 

2. Kühnes Lösung: 1,5 g Methylenblau, 10 g absoluter Alkohol 
und 100 ccm50J0iges Karbolwasser; haltba.r. 

3. Karbolglyzerinfuchsin nach Czaplewski: 1 g Fuchsin mit 
5 ccm Karbolsäure (liquefact.) verreiben. 50 cem Glyzerin, dann 100 eem 
Wasser zusetzen. Auf das 4-lOfache verdünnt zur Färbung brauch· 
bar; haltbar_ 

Bnjard-Baier. Hilfsbuch. 4, Auf!. 37 
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cl) Pikrooarmin nach Friedländer. 
1 g Carmin löst man in 5 ccm Ammoniak und 50 ccm Wasser; 

darauf setzt man 50 ccm gesättigte wässerige Pikrinsäurelösung zu Wld 
filtriert nach dem Verdunsten des Ammoniaks. Mit einig~n Tropfen 
Karbolsäure haltbar machen. 

Dient hauptsächlioh zum Färben von Geweben (Kernen). 
e) Hämatoxylin. gesättigte Lösung in Bruunenwasser für Kern. 

färbung in Hefen. 

4. Sonstige Reagenzien, Entfärbungsmittel und Beizen. 
a) Gramsche (Lugolsche) Lösung: 
I g Jod, 2,0 g Jodkalium und 300 g destilliertes Wasser. Beim 

Gebrauch setzt man dieser Lösung in einem Schälchen so viel Wasser 
zu, bis dasselbe eine madeiraähnliohe Farbe angenommen hat. 

b) Säurelösung zum Entfärben. 
Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure (etwa 25 ccm mit 75 ccm 

Wasser zu verd ünnen). Essigsäure verwendet man in 1/2 - 1 % iger 
Lösung. 

Saurer Alkohol naoh Kaatzer. 
Salpetersäure 1 Teil, Alkohol 10 Teile oder 
90%iger Alkohol 100 ccm, Wasser 200 ccm, konzentrierte Salz. 

säuro 20 Tropfen. 
Saurer Alkohol nach Günther. 
Alkohol (90%iger) 100, Salzsäure 3,0. 
cf Ferrotannatbeize nach Löffler (zur Geißelfärbung): 
10 ccm 200J0iger wässeriger Tanninlösung, 5 ccm kalt gesättigter 

Ferrosulfa.tlösung und 1 ccm alkoholischer oder wässeriger Fuchsin· oder 
Methylviolettlösung. 

Manche Bakterien erfordern ein Erhitzen der Beizflüssigkeit. (3 
bis 4mal je 10 Sekunden) bis zur Dampfbildung. 

Andere Beizflüssigkeiten sind von van Ermengem, Zettnow, 
Bunge u. a. empfohlen; siehe Spezialliteratur, besonders A bels bakteriol. 
Taschenbuch, Würzburg 1917. 

D. Die Kulturverfahreu. 
1. Platten·Kultur·Verfahren (n. Koch). 

Dient zum Trennen der verschiedenen Bakterienarten und zur 
Gewinnung von Reinkulturen. 

Man verflüssige 3 Gelatineröhrchen im Wasserbade bei 30-35°, 
bringe den Impfstoff mit ausgeglühter Platinnadcl in Kr. 1 (Original) 
und stelle daraus die 1. und 2. Verdümmng her, indem jedesmal 3 Platin· 
drahtösen aus 1 in 2 und aus 2 in 3 gebraoht und darin verteilt werden. 
(NB. ! Die Röhrchen sind möglichst horizontal je zwischen 2 Fingern 
so zu halten, daß eine Infektion aerselben durch die Luft gänzlich aus
geschlossen ist.) Wattestopfen und der Rand des Röhrchens sind stets 
vor dom Gebmuch ,~teril zn machen. Die Pla.tilll1adel ist nach jeder 
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Manipulation wieder auszuglühen. Alle Oper{Ltionen sind unter pein
lichstem Ausschluß einer Infektion durch Luft, Hände usw. vorzu
nehmen. Flüssiger Impfstoff, ·z. B. Wasser, wird mit Hilfe einer gra
duierten kleinen Pipette entweder direkt oder nach vorhergehender 
entsprechender Verdünnung mit sterilem Wasser, das in abgemessenen 
Mengen vorher in kleinen Kölbchen mit Wattepfropfen sich befindet 
und durch längeres Kochen darin gewonnen war, in die Gelatineröhrchen 
gebracht· und darin durch mehrfaches Hin- und Herbewegen völlig 
verteilt. Nachdem vorher schon die Kochschen Platten aus den Büchsen 
(eisernen Taschen, s. unten) genommen und auf den Gießapparat (siehe 
unten) gelegt waren, wird dann langsam die geimpfte Gelatine darauf 
ausgegossen und mit dem vorher sterilisierten Rand des Reagenzgläschens 
verteilt. Alsdann setzt man die Glocke darauf und bringt die Platte 
nach dem Erstarren in die feuchte Kammer 1). Anstatt der Glasplatten 
werden jetzt fast nur noch die sogenannten Petrischen 2) Doppel
Glasschalen benutzt. 

Kochs Gießapparat besteht aus einem zum gleichmäßigen Ein· 
stellen mit Schraubenfüßen versehenen Holzdreieck, in welches ein Glas
gefäß, das mit Wasser und Eisstücken angefüllt ist, eingesetzt wird. 
Dieses ist mit einer Glasplatte bedeckt, die mittels einer Wasserwagr 
genau horizontal eingestellt wird. Auf die gut abgekühlte Glasplatte 3) 
bringt man die bei 150°0 in der eisernen Tasche (einem mit übergreifen. 
dem Deckel versehenen, behufs Sterilisierung zur Aufnahme einer größeren 
Anzahl von Kochschen Kulturplatten dienenden Gefäß von Eisenblech) 
sterilisierten Platten, indem man dieselben, eine nach der andern nach 
dem Abkühlen herausnimmt, wobei man sie nur an den Kanten berührt. 
Ist die Platte abgekühlt, so gießt man geimpfte Gelatine, wie oben be
schrieben, darauf, bedeckt mit einer Glasglocke und bringt die erste 
Platte, nachdem sie erstarrt ist, in die feuchte Kammer. Sodann kommt 
die zweite Platte an die Reihe usw., die einzelnen Platten werden durch 
GIasbänkchen voneinander getrennt. 

Dasselbe Verfahren kann sinngemäß auch bei den Petrischalen 
angewendet werden, ist aber meistens entbehrlich, wenn man die Schalen 
auf eine einigermaßen wagerechte Unterlage stellt. Statt der Glas
deckel kann man Deckel aus Eisenblech oder unglasiertem Ton 4) nehmen, 
die die Bildung von Kondenswasser verhindern. 

') Große Glasdoppelschalen, sog. Kristallisierschalen. Vor dem Gebrauch 
gut zu reinigen, mit Sublimatlösung auszuspülen und auf den Boden eine mit 
sterilem Wasser angefeuchtete Lage Fließpapier zu verbringen. 

') Für die jetzt meist gebrauchten Petrischalen gibt es entsprechend ge
eignete in Zwischenrämne geteilte SteriJisierblechgefäße, die zugleich auch für den 
Transport geeignet sind (Transportkasten für bakteriologische Untersuchung 
von Wasser an Ort und Stelle). 

') Das Plattenverfahren wird von manehen durch dio sog. "fraktionierte" 
Aussaat ersetzt, wobei das bakterienhaItige lVIaterial durch Ausstreichen auf der 
Oberfläche der Nährböden (Platten, Petrischalen, schräg erstarrten Röhrchen 
usw.) verteilt wird. Das Verfahren ist wohl für Reinkulturzwecke, aber nicht 
zu Keimzählungen geeignet. 

') Bezugsquellen: Tonwarenfabrik zu Burgel i. Thür., Eillenblechdeckel 
von Harkel und Picht, Berlin NO. Landsbergerstr. 109, lackiert mit Heizkörper
glasurit von M. Winkelmann A.-G. in Hiltrup i. W. 

37* 
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Fraktionierte Aussaatals Ersatz des Plattenverfahrens s. S.582. 
Ag arpla t ten. 
Bei Agar müssen die Röhrchen im siedenden Wasserbade völlig 

geschmolzen und dann auf 40° C abgekühlt werden. Dann wird ge· 
impft und auf die über lauwarmem Wasser stehenden Platten oder in 
die Petrischalen, Dosen usw. gegossen. 

2. Rollröhrchenkulturen. 
Gelatine oder Agar wird im Reagenzgläschen verflüssigt, in be· 

kannter Weise mit dem Impfmaterial versehen, durch Hin- und Her. 
schwenken die Mischung bewirkt, hierauf eine festschließende Gummi. 
kappe über den Watteverschluß gezogen und dann durch gleichmäßiges 
wagerechtes Drehen des Röhrchens in einer Schale mit eiskaltem Wasser 
oder unter dem Wasserstrahle einer Wasserleitung die Verteilung der 
Gelatine an den Wäuden des Röhrchens und das Erstarren derselben 
bewirkt. Der Wattepfropf darf aber durch die Gelatine nicht befeuchtet 
werden. 

Vorteile der Methode: Schnelle Ausführung ohne besondere Ap· 
parate; Verhinderung von Luftinfektion. Als Nachteil ist anzuführen, 
daß das Hel'unterlaufen von die Gelatine verflüssigenden Kolonien 
störend für die weitere Beobachtung ist. Für Agarkultur überhaupt 
nicht anwendbar wegen des sich stets abscheidenden Kondenswassers. 

3. Stichkulturen. 
Werden angelegt, indem man den Wattepfropf des Gelatine- oder 

Agarröhrchens an seinem 0 beren Teil zwischen die Finger nimmt (nicht 
weglegt!), das Röhrchen, um Luftinfektion zu vermeiden, mit der Öffnung 
nach unten hält und nun mit der ausgeglühten und mit dem bazillen· 
haitigen Material versehenen, Platinnadel (ohne Öse!) möglichst senk· 
recht in das Nährmaterial bis auf den Boden des Reagenzröhrchens 
einmal einsticht. Das Röhrchen wird dann mit dem Wattepfropf ge· 
schlossen und bezeichnet. Ältere Gelatineröhrchen, deren Oberfläche 
durch Austrocknen bart geworden ist, schmilzt man vorher um, läßt 
erstarren und führt dann erst die Platinnadel mit dem Material ein. 

Bei Untersuchung eines Bakteriums bieten die Stichkulturen ganz 
wesentliche Unterscheidungsmerkmale, Ulan sieht die Art der ev. Ver· 
flüssigung (trichter-, strumpfförmig usw.), Gasblasenbildung, Farbstoff· 
bildung an der Oberfläche und in der Tiefe usw. Auf Agar is't das Wachs· 
turn der Bakterien nicht so charakteristisch, da kein Pilz das Agar ver· 
flüssigt; dagegen findet manchmal darauf reichlichere Farbstoffbil· 
d·ung statt. 

5. Strichkulturen. 
Um das Oberflächenwachstum zu studieren, benützt man schräg 

erstarrte Gelatine· und Agarröhrchen, sowie Kartoffelkulturen; das 
Impfmaterial wird einfach mittels der Platinnadel auf die Oberfläche 
des Nährbodens aufgestrichen, indem man einen oder mehrere neben· 
einander herlaufende "Impfstriche" macht. 

6. Anaerobiell·Kulturen: 
a) In hochgefüllten Bouillonl'öhrchen, wenn Ulan die frisch auf· 

gekochte Bouillon ohne Schütteln reichlich in den tiefsten Schichten 
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besät nnd reduzierende Substanzen (frische Stücke von Tierleber, -milz, 
.nieren, -gehirn, gekochtes Ei, Kartoffeln oder Platinschwamm) zusetzt 
(Zusatz 1 g auf 10 ccm Bouillon). Sterilisieren mit der Bouillon; Be
sänng alsbald nach dem Abkühlen (vgl. auch Abel, 1. c.). 

b) Mit mechanischem Sauerst off abschluß mittels der Luft
pumpe nach Gruber. Das besäte Röhrchen ist mit einem durchbohrten 
paraffinierten Gummistopfen verschlossen, durch den ein dicht nnter 
dem Stopfen endendes Glasröhrchen gezogen ist .. Dieses wird mit der 
Luftpumpe verbunden. Das Röhrchen befindet sich während des Aus
pumpens im Wasserbad von 30-40°. Nach dem Austreiben der Luft 
(1/4 Stnnde) wird das vorher ausgezogene Glasrohr zugeschmolzen. Das 
Röhrchen kann als Rollröhrchen weiter benutzt werden. 

c) Unter Absorption des Sauerstoffes. 
Buchner läßt die Kulturen in ein etwas größeres Gefäß ver

bringen, auf dessen Boden sich trockene Pyrogallussäure befindet. I g 
dieser Säure in 2-3 g Wasser gelöst, darauf 10 ccm einer 1,5% igen 
Kalilauge zugefügt und das Ganze gut verschlossen. 

d) Verdrängung des Sauerstoffes durch Wasserstoff. 
Kautschukstöpsel und die Gaszuleitungsröhren müssen, wo sie 

mit den Kulturgefäßen in Berührtmg kommen, sterilisiert sein. 
Man verfährt nach Hüppe und Fränkel wie folgt: 
Die im Reagenzglase verflüssigte Gelatine wird ·geimpft, und dann 

ein doppelt durchbohrt er, mit Gasleitungsröhren versehener Kautschuk
stöpsel aufgesetzt. Durch die längere Gasleitungsröhre, welche durch 
die Gelatine hindurch auf den Boden des Gefäßes reicht, leitet man in 
kurz aufeinanderfolgenden Blasen eine Viertelstunde lang einen Strom 
WasserstoIfgas, schmilzt dann die Enden der Gasleitungsröhren zu nnd 
verteilt die Gelatine als sogenannte Rollkultur (vgl. S. 580) an den 
Wänden des Reagenzrohres. 

Dem Chemiker bietet es keine Schwierigkeit, ganze Reihen von 
Plattenkulturen in eine Wasserstoffatmosphiire zu setzen, das "Wie" 
kann demselben überlassen bleiben. Übrigens sei auf einen von Botkin 
konstruierten Apparat zur Aufnahme einer größeren Zahl von Platten, 
der in den Apparatenhandlnngen fertig ~äuflich ist, aufmerksam gemacht . 

. Bemerkungen zu den AnaerobienkUlturen: Außer den beschriebenen 
Methoden und Apparaten gibt es noch eine ganze Reihe anderer, z. B. 
von Gruber, Liborius, Fuchs, Epstein, Zupnik, A. Klein 1) u. a. 
Der Chemiker wird jedoch meistens mit den obigen auskommen. 

Ein Zusa,tz von reduzierenden Substanzen, wie 0,3-0,5% ameisen· 
sauren Natrons, 1-2% Zuckers oder 0,1% indigschwefelsauren Na
trons zu den für Anaerobienzüchtung bestimmten Nährböden erweist 
sich als praktisch. 

Die Kulturplatten usw. werden zur Züchtung der' Bakterien in 
den Brutschrank (Thermostat) gesetzt, der auf konstanter Temperatur 
22-37° gehalten wird. Gelatineplatten ertragen nur eine Wärme von 
22-25°. Bei Agar. und flüssigen Nährböden können höhere Temperaturen 

') Zentralbl. f. Bakteriol. usw. l. l898. 24 und R. A bel. Baktel'iol. Taschen
bUCh, J. c. 
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verwendet werden. Die Höhe der Temperatur richtet sich im allgell!einen 
nach dem Wärmebedürfnis der Bakterienart. Brutschränke müssen 
mit Thermoregulator und Sicherheitsbrenner 1) ausgestattet sein. 

E. Die Gewinnung von Reinkulturen. 

Beim Betrachten einer mit Kolonien bewachsenen Kulturplatte, 
z. B. von Wasser, fällt sofort die Verschiedenheit vieler der gewachsenen 
Kolonien in die Augen. Da man jede Kolonie als aus einem Individuum 
hervorgegangen zu betrachten hat, so wird die K;olonie, von der man 
eine Reinkultur zu haben wünscht, mit dem sterilisierten Platindraht 
berührt und in eine geeignete Nährlösung, z. B. Bouillon, verflüssigte 
Fleischgelatine oder dgl. übergeimpft. Ist jedoch die Platte dicht mit· 
Kolonien besät und sind dieselben sehr klein, so wird unter dem Mikro
skop bei 60-90facher Vergrößerung mit der Platinnadel das Material 
von der gewünschten Kolonie entnommen. Dazu bringt man die Platte 
oder Schale auf den Objekttisch des Mikroskopes, stellt mit der schwachen 
Vergrößerung ein, sucht die gewünschte Kolonie heraus und entnimmt 
von der Kolonie, mit der zweckmäßig an ihrer Spitze zu einem kleinen 
Häkchen 'umgebogenen Platinnadel, während man durchs Mikroskop 
sieht, etwas Material, und stellt, wie oben angegeben, die Stichkultur ' 
her. Das eine gewisse Übung erfordernde Verfahren nennt man "Fischen". 
Es empfiehlt sich, jedesmal vor dem Abstechen die Kolonie zuvor mit 
dem Mikroskop näher zu besichtigen, namentlich darauf, ob sie nicht-· 
durch eine andere Kolonie verunreinigt ist. Mit der geimpften Flüssig
keit stellt man dann mehrere Verdünnungen her, die ihrerseits wieder 
zu Platten-(Schalen-)Kulturen verwendet werden. Um sicher zu einer 
Reinkultur zu gelangen, muß dieses Verfahren je nach Bedürfnis mehr
mals wiederholt werden. 

Mit den so gewonnenen Reinkulturen legt man dann zum wei
teren Studium des isolierten Pilzes Plattenkulturen, Kartoffelkulturen 
usw. an (siehe Abschnitt G)_ 

An Stelle des Plattenverfahrens kann auch die fraktionierte 
Aussaat treten. Man nimmt mit der Öse einer Platinnadel, einem sterilen 
Glasstabe oder einem sterilen Wattebäuschchen das auszusäende Ma
terial auf und streicht damit über die Oberfläche des in Doppelschalen, 
schräg erstarrten Röhrchen usw. befindlichen Nährsubstrates. Kondens
wasser ist von Agarröhrchen erst auszugießen. Das Verfahren muß 
in der Regel mehrmals hintereinander angewendet werden, wenn man 
Reinkulturen gewinnen will. 

Reinkulturen in Flüssigkeiten zu erzeugen, ist wesentlich schwieriger 
und zeitraubender. Bei Hefepilzen verfährt man nach verschiedenen 
Methoden: siehe Literatur. Auf Lindners Tröpfchenkultur sei ver-, 
wiesen (Lindner, Mikroskopische Prüfungskontrolle im Gärungsge
werbe, Berlin). Siehe auch S. 606. 

') Von heiden gibt ea verachiedene Systeme. 
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:Bei Bakterien verfährt man so, daß man durch Desinfektion, Pa
steurisierung u. dgl. die nicht gewünschten Arten zu unterdrücken oder 
'abzutöten sucht. Hat nun in einer Flüssigkeit irgend eine Art die Ober
hand gewonnen, so kann dieselbe durch längeres und häufiges Über
impfen in frische sterile Nährlösungen bis zur Reinkultur gebracht werden. 

Die Ermittelung von Mikroorganismen erfordert in manchen 
Fällen die Anwendung von Anreicherungsvcrfahren (sog. elektive 
Kulturverfahren), worüber im "besonderen Teil" nähere Anhaltspunkte 
gegeben sind. 

Das Tuschpunktverfahren von Burri ermöglicht es ebenfalls, 
zu Reinkulturen zu gelangen, V gl.. S. 584. 

Eine Petrischale mit erstarrter steriler Nährgelatine wird mit 
Hilfe der großen Platinöse mit 4 großen, nebeneinander gesetzten Tusche
tröpfchen (Herstellung der Tuschelösung siehe S. 584) beschickt, sofort 
eine kleine Menge des keimhaltigen Materials iri den ersten Tuschetropfen 
übertragen und darin zerrieben. Vom ersten so vorbereiteten Tusche
tropfen mischt man in den zweiten über, verteilt und überträgt vom 
zweiten in den dritten usf. Alsdaun wird ohne Verzögerung mit der 
unteren konkaven Seite einer sterilen Zeichenfeder aus den zwei letzten 
Verdünnungen der Tuschetropfen Material entnommen und auf die 
Gelatineplatte die Punkte in regelmäßigen Reihen aufgetragen, mit 
sterilem Deckglas bedeckt,durehmustert, bis man ein Tröpfchen mit 
einem 'einzelnen Keim findet. Man bezeiohnet ihn am Boden der Schale 
mit Farbe, bebrütet bei 22° C und impft die gewonnene Kolonie weiter. 

Zur Aufbewahrung für spätere Verwendung eignen sich haupt
sächlich die Agarstrichkulturen, und es genügt, dieselben alle 1 bis 
2 Monate in frische Röhrchen abzuimpfen. Das Abimpfen der im Reagenz
röhrchen befindlichen Reinkultur in ein frisches, mit Nährmaterial ver
sehenes Röhrchen geschieht wie folgt: 

Man sengt zunächst die Wattepfröpfe der beiden Röhrchen an, 
um daraufgefallene Keime zu zerstören, nimmt dann das abzuimpfende 
Gläschen mit der Mündung nach rutten zwischen Daumen und Zeige
finger, holt mit der zuvor ausgeglühten Platinnadel von dem Ma.terial 
heraus, versieht das Röhrchen mit dein Wattepfropf, stellt es weg, nimmt 
das zu impfende ebenfalls mit der Mündung nach unten, sticht die Platin
nadel ein und setzt den Pfropf auf. 

Die benutzte Platinnadel ist stets sofort nach dem Gebrauch a.us·~ 
zuglühen. 

Der Tierkörper kann bei pathogenen Baktel'ienarten auch als Rein
kulturapparat benutzt werden. (Siehe den Abschnitt Tierversuch.) 

F. Die mikroskopische Untersuchung und die Methoden der 
Bakterientärbung. 

Vorbemerkung: 
Die mikroskopischen Arbeiten zerfallen in zwei Teile, nämlich 

erstens in solche Arbeiten, die man mit den Trockenlinsen (bei Platten: 
schwaches Objektiv, Einstellung mit der großen Triebschraube), und 
zweitens solche, welche man mit der Immersiollslinse (Cedernöl als 
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Immersionsflüssigkeit, Einstellung mit der Mikrometerschraube), aus
zuführen hat. Zu den ersteren gehört das Zählen der Kolonien, das 
Absuchen von Plattenkulturen behufs Anlegens von Reinkulturen und 
die Bestimmung der Form und sonstiger besonderer Merkmale der Ko
lonien (siehe S. 582), zu den letzter,en die Feststellung der Form, Be
weglichkeit usw. des einzelnen Organismus, wozu jedoch folgende Vor
bereitungen notwendig sind: 

1. Die Herstellung ungefärbter Präp,arate im hohlen 
Objektträger 1) (hängender Tropfen). 

Die Untersuchung ungefärbter Bakterien findet in der Regel statt, 
um die Eigenbewegung und die Anordnung der Bakterien in ihren Wuchs
verbänden wie Diplokokken, Tetraden, Streptokokken, Staphylokokken 
usw. zu studieren. Die Eigenbewegung (Fortbewegung nach verschie
denen Richtungen) ist nicht zu verwechseln mit der Brown~chen Mole
kularbewegung (Bewegung an Ort und Stelle), die auch manche leblose 
Körper zeigen. 

Mittels der Platinnadel bringt man hierzu ein Tröpfchen der zu 
untersuchenden bakterienhaItigen Flüssigkeit oder ein Tröpfchen steriler 
Bouillon, physiologischer Kochsalzlösung (O,85%iger) oder anderer 
Nährflüssigkeiten (siehe S. 572), das mit dem zu untersuchenden Material 
geimpft wird, auf ein gut gereinigtes Deckglas, kehrt das Deckglas schnell 
um und befestigt dasselbe mit dem nun nach unten hängenden Tropfen 
über der Höhlung eines hohl ausgeschliffenen Objektträgers, dessen 
Ausschliffrand ringsum mit Vaseline bestrichen ist. Das Deckgläschen 
muß rings fest auf die Vaseline gedrückt werden, damit ein völlig ge
schlossener Raum entsteht. 

Das Tröpfchen muß halbkugelförmig (möglichst flach), scharf
randig sein und frei in die so gebildete, kleine, feuchte Kammer (den 
Ausschliff des Objektträgers) hineinhängen. Man untersucht nun ~.u' 
nächst mit schwachem Objektiv und enger Blende und dann mit 01-
immersion, indem man scharf auf den Tropfenrand einstellt. Am Rande 
des Tropfens sammeln sich die Bakterien. 

Bei der mikroskopischen Besichtigung ungefärbter Präparate ge
brauche man den Hohlspiegel und enge. Blende (Irisblende); je stärker 
aber das Objektiv ist, desto weiter muß die Blende geöffnet werden. 
Die Beobachtung mittels der Dunkelfeldbeleuchtung 2) ersetzt 
die Anwendung des hängenden Tropfens. , 

Zur Betrachtung ungefärbter Bakterien ist das Burrische Tusche
verfahren 3) zu empfehlen. 

Man stellt sich aus flüssiger Pelikantusche (bezogen von Günther 
und Wagner, Hannover) zwei verschiedene Tuschgemisehe I : 10 und 

') Es sei ein für allemal darauf hingewiesen, daß neue Objektträger und 
Deckgläser stets mit einer Mischung gleicher Teile Alkohol und Äther oder mit 
Xylol oder Benzin mittels feiner Leinwand oder dünnem Fließpapier zu reinigen 
sind. Gebrauchte werden in rohe Schwefelsäure gelel!"t, mit KOR \lnd Was8I'r 
gespült, dann wie frische nachbehandelt. 
, ') Siehe S. 589. 

') Das Tuscheverfahren, Burri, Jena 1909. 
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1 : 3 mit destilliertem Wasser her, sterilisiert in mit Wattebausch ver· 
schlossenen zylindrischen Gefäßen 1/2 Stunde lang im Dampf, stellt zur 
Absetzung größerer Teile etwa 14 Tage beiseite, gießt dann vorsichtig 
vom Bodensatz in kleine, mit Watte verschlossene ·Reagenzgläser ab, 
in welchen die Tuschaufschlemmung aufbewahrt wird. Beim Gebrauch 
bringt man einige Ösen voll auf einen Objektträger, verteilt darin eine 
Spur des zu untersuchenden Materials, legt ein Deckglas auf und beob
achtet mit Trockensystem oder Ölimmersion. Zur Herstellung von 
Dauerpräparaten trocknet man vor Aufleg\mg des Deckglases bei ge· 
wöhnlicher Temperatur. 

2. Die Herstellung gefärbter Präparatc. Ausstrich· bzw. 
Deckglast.rockenprä.para te 1). 

Auf ein gut gereinigtes Deckglas bringt man ein Tröpfchen der zu 
untersuchenden Flüssigkeit (Platinöse von anderem Material), verdünnt, 
wenn nötig, mit destilliertem Wasser, verteilt die Flüssigkeit mit einer 
Platinnadel fein, oder man legt bei dickerem Material ein zweites Deck. 
glas darüber, zieht beide Deckgläser in paralleler Richtung voneinander 
ab (Klatsch präparate bekommt man, wenn man das Deckgläschen 
auf das Material, 'z. B. auf eine Kolonie in einer Plattenkultur, auflegt, 
schwach andrückt und dann wieder mit der Pinzette abzieh t) und trocknet 
an der Luft oder durch leichtes Erwärmen. Das Deckglas wird nun mit 
derangetrockneten Masse noch dreimal mittels der Cornetschen Pin
zette mäßig schnell durch die Gas- oder Spiritusflamme gezogen (fixiert) 
und ist nun zum Färben bereit. 

a) Einfache Färbung. 
Man bringt so viel von einer der S. 576 beschriebenen Farbstoff. 

lösungen aUf das präparierte Deckglas, 'daß dasselbe völlig damit be· 
deckt ist, läßt 5 Minuten in der Kälte und 1/2-1 Minute in der Wärme 
(schwaches Erwärmen über der klein gestellten Bunsenschen Flamme) 
einwirken, spült mit Wasser ab, entfernt das Wasser mit Filtrierpapier, 
oder bläst es mit einem Luftstrom (Birnspritze) ab, und untersucht das 
Präparat in einem Tropfen Cedernöl. 

Soll das Deckgläschen nach der Färbung noch mit anderen Lösungen 
behandelt werden, so bringt man dieselben wie die erste Farblösung 
auf das Deckglas, oder man legt das letztere in ein mit der Lösung 
beschicktes Uhrglas (Bechergläschen). Soweit nicht besonders angegeben, 
verfährt man in derselben Weise auch bei den nachstehenden Färbe. 
methoden: 

b) Isolierte (Kontrast·) Färburrg. 
a) Methylenblau - Eosinfärbung für Ausstriche. 1/2 Minute mit 

einer frischen Mischung von 30 g Löfflerscher Methylenblaulösung 
(S. 577) mit 10 g gesättigter aI)wholischer Eosinlösung behandeln. Ab. 
spülen in Wasser. Bakterien und Kern blau (matt), das Gewebe rot. 

1) Statt auf Deckgläser kann das Material vorteilhaft auch auf Objek~' 
träger aufgestrichen werden. Die. Einwirkung der Farbstoffe kann auf cheml' 
schem oder physikalischem Wege geschehen. 
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ß) Gramsche Färbung 1) (für Ausstriche): 
Die mit einer Anilinwasserfarblösung (Gentiana, Methylviolett) 2) 

mindestens 2 Minuten lang gefärbten Deckglaspräparate bringt man 
für 1/2-2 Minuten in eine Jodjodkaliumlösung (S. 578) und dann sofort 
in absoluten Alkohol, bis das Präparat entfärbt erscheint. Dann wird 
mit Wasser abgewaschen. Zur Beschleunigung der Entfärbung kann 
nach Günther abso1. Alkohol + 3% Hel für 10 Sekunden, dann absol. 
Alkohol, nach Nicolle absol. Alkohol und 10-30 Volumprozente 
Aceton angewendet werden. Die entfärbten Elemente können mit 
einer wässerig-alkalischen Bismarckbraun-, Fuchsin-, Eosin- oder Pikro
carminlösung nachgefärbt werden (Einwirkungsdauer 2-5 Minuten). 
Bakterien schwarzblau. 

,,) Färbung nach Claudip,s: 
Färben in 1 % iger wässeriger Methylviolettlösung während einer 

Minute, dann Abspülen in gesättigter wässeriger Pikrinsäurelösung, Ab
spülen in Wasser, Trocknen, endlich Abspülen in Chloroform, bis das 
Präparat ungefärbt erscheint; Abtrocknen. 

Weitere Färbemethoden nach Pick-Jakobsohn, Frosch, May
Grünwald siehe Abels Bakteriol. Taschenbuch, 20. Aufl., 1917, S. 48. 

c) Sporenfärbung nach Möller: 
Man lasse die Deckgläschen nach dem Fixieren 5 Sekunden bis 

10 Minuten auf 5%iger Chromsäure schwimmen (Zeitdauer ausprobieren!), 
spüle mit Wasser ab und färbe mit Karbolfuchsin (1 Minute aufkochen), 
hierauf entfärbe man mit 5%iger Schwefelsäure 5 Sekunden lang, spül!) 
in Wasser ab und färbe nach mit Methylenblau. Abspülen. Vor der 
Behandlung mit Chromsäure kann man die Präparate 2 Minuten in Chloro
form bringen, um Sporen' vortäuschende Fetttröpfchen usw. zu ent
fernen. Danach Abspülen in Wasser_ 

Weitere Methoden nach A uj eszky 3) und Orszag 4), Klein. 
Hauser usw. 

d) Geißelfärbung 5) nach Löffler: 
Man nimmt am besten wässerige, an Eiweiß und Schleimstoffen, 

sowie an Salzen arme, bakterienhaltige Flüssigkeiten und streicht davon 
ohne weiteres, wie oben angegeben, auf einem ganz sauberen (siehe S_ 584). 
Deckglas aus oder man verteilt von festem Material (namentlich jungen 
Agarkulturen) auf dem Deckglas ein wenig in einem Tröpfchen destil
lierten, sterilisierten Wassers, überträgt von diesem in ein zweites Tröpf
chen, macht auf gleiche Weise eine dritte Verdünnung usf., läßt luft-

') Modifikationen der Gramschen Methode' bestehen im Ersatz des 
Anilinwassers durch Karbolwas~er, in salzsäure- (3'1,) oder acetonhalt.igem 
(20-30 Vol.-'fo) absolutem Alkohol zur Beschleunigung der Entfärbung. Die 
Methode eignet sich besonders zur deutlichen Darstellung der Bakterien und 
zur Diagnostik; bei Typhus-, Coli-, Cholera-, Hühnercholera-Bazillen u. a. ist 
die Gramsche Färbung nicht, dagegen bei Tuberkel-, Milzbrandbazillen an
wendbar_ 

') Besonders geeignet Methylviolett Höchst 6. B. u. B. N. 
8) Zentralbl. f. Bakteriol. L 1898. 23. S. 329. 
') Ebenda. 1. 1898. 41. S_ 397. 
') Beobachtung von Geißeln an lebenden Bakterien mit Dunkelfeld

beleuchtung (S_ 589). 
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trocken werden, zieht womöglich nicht oder höchstens einmal durch 
die Flamme, da die Geißeln sehr leicht verbrennen. Oder man stellt 
von einer Aufschwemmung mit O,85%iger Kochsalzlösung im Reagenz
glas Ausstrichpräparate her, oder man verteilt etwas Material auf einem 
Objektträger in einem Tröpfchen Wasser und entnimmt davon eine 
Spur, die in einen größeren Wassertropfen übertragen wird unter Zu
satz von 1-2 Ösen 2°/.oiger Osmiumsäurelösung. Von diesem Tropfen 
stellt man Deckglasausstriche her. Man ergreift das Deckgläschen mit 
der Pinzette, bringt so viel Beizflüssigkeit (Darstellung siehe S. 578) 
darauf, daß das Gläschen ganz booeckt ist UJid hält es unter ständiger 
Bewegung der Flüssigkeit so lange über die klein gestellte Flamme, 
bis die Flüssigkeit nach dem Wegnehmen von der Flamme Dampf zu 
bilden beginnt (nicht kochen!). Nach 1/2-1 Minute gießt man nun die 
Beize ab, spült mit destilliert'OOl Was~er das Deckglas gut ab, so daß das
selbe klar erscheint mit Ausnahme der grauweißlich erscheinenden ge
beizten Stellen. Nachdem man das Deckgläschen zwischen Filtrier
papier getrocknet hat, färbt man mit 2~3 Tropfen schwach alkalischer 
Anilinwasser-Fuchsinlösung (Darstellung S. 577). Zusatz von 1% 
einer 1 °10 igen NaOH oder etwas mehr bis zur eintretenden Trübung. 
Darauf wird in Wasser wieder abgespült. Bek anderer Methoden der 
Geißelfärbung sei auf die Handbücher hingewiesen. 

e) Kapselfärbung: 
Wird wie die Färbung gewöhnlicher Deckglaspräparate vorge

nommen (längeres Erwärmen mit Löfflerscher oder Ziehlscher Lösung 
usw.). Besondere Verfahren sind von Weidenreich-Hamm, Johne, 
Klett, Friedländer, Nicolle u. a. angegeben, siehe die Spezial
literatur, insbesondere "AbeIs bakteriol. Taschenbuch, Würzburg 1917". 

f) Kernfärbung (bei Hefen- und Schimmelpilzen), nach 
Möller. Man legt die Präparate mindestens 2 Stunden in 3-4%ige 
Lösung von schwefelsaurem Eisenoxyd-Ammoniak, spült mit Wasser 
ab, färbt 1/2 Stunde in gesättigter Lösung von Hämatoxylin in Brunnen
wasser, wäscht in Wasser aus. Man differenziert in der ersten Lösung 
für 1/2-2 Min. bei beständiger Kontrolle unter dem Mikroskop, spült 
in Wasser ab und läßt lufttrocken werden (AbeI; 1.c.). 

Schimmelpilzfäden zerzupft man erst mit der Nadel, benetzt 
mit Wasser oder 1-3%iger Alkalilauge ev. unter Nachhilfe mit etwas 
50% igem Alkohol und Ammoniak, die man wieder absaugt. Man 
untersucht dann in Glyzerin. Von der Färbung macht man im allge
meinen nur bei Schnittpräparaten Gebrauch (Methylenblau 1-2 Stunden 
und Karbolfuchsin oder Bismarckbraun). 

Sproßpilze färbt man meist mit gewöhnlichen Anilinfarben und 
auch nach Gram. 

3. Das Farben von Schnitten. 
Mit diesem Zweig der Bakteriologie wird sich der Chemiker wohl 

nur in Ausnahmefällen zu beschäftigen haben, es genügt daher, einige 
Anhaltspunkte für die Ausführung der Schnitteherstellung und Färbung 
l'.u.geben. 
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Die vorzunehmenden Operationen sind folgende: 
a) Das Entwässern (Härten), Einbetten und Schneiden 

der Gewebeteile oder der Organe. Als Härtemittel bedient man 
sich des absoluten Alkohols, indem man Stücke der Organe usw. in 
den in gut verschließbaren, am besten in sog. Präparatengläsern be
findlichen absoluten Alkohol derart verbringt, daß diese Stücke in der 
oberen Alkoholschicht schwimmen oder zu liegen kommen. Man er
reicht dies durch Befestigung der Stücke an der Unterseite schwimmen
der Korkscheiben mittels Stecknadel, oder man bringt auf den Boden 
des Gefäßes einen größeren Bausch Filtrierpapier, auf welchen das zu 
härtende Stück gelegt wird. Nach 2-3 Tagen 1), wenn die Stücke ge
härtet sind, schneidet man sich kleine Stücke von etwa 5 mm Höhe 
und 1 qcm Grundfläche ab, entfernt den oberflächlich anhaftenden 
Alkohol mit etwas Fließpapier, sowie durch Verdunstenlassen und klebt 
die Stücke mit Gummiarabicumlösung oder einer aus 1 Teil Gelatine, 
2 Teilen Wasser und 4 Teilen Glyzerin hergestellten Klebmischung auf 
die Querschnittfläche eines Korkes auf. Nach erfolgter Befeuchtung 
der aufgeklebten Stücke mit Alkohol bringt man den Kork mit dem 
angeklebten Stück nach unten zur Erhärtung des Klebmittels wieder 
in Alkohol, waR etwa nach 2-6 Stunden der Fall sein wird_ Alsdann 
kann geschnitten werden. Am besten stellt man die Schnitte mit Hilfe 
eines Mikrotoms her. Beim Schneiden sind Messer und' Präparat stets 
mit Alkohol zu befeuchten. Mit einem auf einer Seite plangeschliffeneJ1 
Rasiermesser können nach einiger Übung brauchbare Schnitte ebenfalls 
hergestellt werden. 

Das Schneiden sehr zarter Gewebsstücke, das übrigens selten vor
zunehmen ist, kann nur erfolgen, wenn man diese Stücke in ein Ein
bettungsmittel einschließt, hierzu dient Paraffin oder eine sirupdicke, 
aus Celloidin unp' gleichen Teilen Alkohol und Äther hergestellte Lösung. 
Man kann die Schnitte auch in Anisöl oder Kakaobutter einfrieren 
(Gefriermikrotom). 

b) Das Färben. Man bringt die Schnitte in die Färbeschälchen, 
worin sie, namentlich nach Erwärmen im Brutschrank, ,gefärbt werden. 
Als Färbemittel können alle die wässerigen Farbflüssigkeiten dienen, 
welche auch zur Färbung von Deckglastrockenpräparaten gebraucht 
werden. Zwecks Hervorhebung der Gewebselemente erfolgt Behand
lung in verdünnten Säuren oder verdünntem saurem Alkohol. Darauf 
folgt Entwässern in absolutem Alkohol und darnach Einlegen in Cedernöl 
(nicht das Immersions-, sondern das, gewöhnliche Cedernöl) oder in 
Xylol. Besonders empfohlen wird die Löfflersche Färbemethode_ 

1. Färben in alkalischer Methylenblaulösung (5-30 Minuten). 
2. Entfärbung in 1/2-10f0iger Essigsäure (Zeitdauer je nach Be

darf) bis zum Distinktwerden der Gewebe. 
3. Entwässern in absolutem Alkohol. 
4. Aufhellen in Cedernöl. 

') Schnellhärtungs- und Einbettungsverfahren von Henke- Zeller. 
Die 1-3 roro dicken Gewebsstücke bei 37 0 während 30-40 :Minuten in waSAer
freies Acet.on und nann ebenso lang in Paraffin legen. 
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Das Mikroskopieren gefärbter Präparate: 
Will man Dauerpräparate herstellen, so trockne man die Deckglasprä

parate vollko=en (jedoch nicht mit Fließpapier) an der Luft Und bringe 
statt eines Tropfens Cedernöl so viel Kanadabalsam unter das Deckglas, daß 
derselbe nicht über die Deckglasränder heraustreten kann; vor der Aufbe
wahrung des Präparates muß der Kanadabalsam fest geworden sein. Nicht zu 
vergessen ist das Bezeichnen des Präparates. - Gefärbte Präparate werden 
mit Planspiegel und ohne Blende mikroskopiert. Der Ab besehe Beleuch -
tungsapparat ist so einzustellen, daß von der Lichtquelle und gleichzeitig auch 
von dem Untersuchungs objekt ein scharfes Bild erhalten wird. 

Direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden. Abends verwendet man elek
trisches oder Gasglühlicht oder eine Petroleumlampe mit vorgehängter Schuster
kugel, welehe mit Kupfersulfat-A=oniak (0,25-0,5 g CuSO. : 1000 R.O mit 
HN. versetzt) gefüllt ist. Neuerdings hat man zur besonders scharfen H;ervor
hebung der Objekte die Dunkelfeldbeleuchtung, die mittels des sog. Ul tra
mikroskops, d,es Spiegelkondensors nach Reichert oder Lcitz oder !les 
Paraboloidkondensors nach Zeiß hervorgebracht wird. 

G. Anhaltspunkte zur Feststellung einer Mikroorganismenart. 
Hat man irgend einen Mikroorganismus auf dem ihm zusagenden 

Nährboden reingezüchtet, so sind in erster Linie mikroskopische Prü. 
fungen auf Form, Farbe, Lichtbrechungsvermögen und andere Merk
male der Kolonien und ferner auf Form der Mikroorganismen selbst, 
deren Beweglichkeit (Geißeln), Größe (in Mikromillimetern), Färbbar
keit, Sporen bildung usw. anzustellen. Diesen Untersuchungen folgen 
Züchtungen auf anderen Nährböden (auch flüssigen) (Stich-, Strich-, 
Anaerol;>ienkulturen), ferner Prüfungen auf Farbstoff-, Säure-, Ammoniak
(Zusatz von Lackmus, Phenolphthalein, salpetrigsaurem Kali [Indolreak. 
tion S. 623] zum Nährboden), auf Gas- (wie H2S [durch Zusatz von 3% 
Eisentartrat zum Nährboden], CO2, 0, H, CH,)bildung, auf Reduktions
vermögen mit 1 %iger Methylenblaulösung, auf Phosphoreszenz auf 
dünner Seefischgelatine (-Agar), Verhalten gegen Desinfektionsmittel, 
auf Proteinochrombildung 1), Wärmeanpassungsvermögen usw. Zum 
Nachweis der Gasbildung bedient man sich am besten der Gärapparate 
zur Zuckerbestimmung im Harn. Man füllt das oben zugeschmolzene 
Ende des Gärrohres mit der betr. Nährflüssigkeit (Nährbouillon mit 
'fraubenzucker vgl. S. 573) so, daß die Kugel unten etwa noch zu 1/3 
ihres Raumes gefüllt ist und verschließt die Öffnung mit einem Watte
pfropfen. Der gefüllte Apparat wird in der üblichen Weise sterilisiert 
und geimpft. Luftblasen dürfen sich im Gärrohr nicht befinden. Zur 
näheren Untersuchung der Gase müssen zweckentsprechende größere 
ähnliche Apparate, die eine reichliche Gasentwickelung gestatten, be
nutzt werden. Die Zusammenstellung eines solchen Apparates dürfte 
dem Chemiker nicht schwer fallen. 

Schimmelpilze kultiviert man auf den üblichen Bakteriennähr· 
böden (auch ohne Neutralisation, insbesondere auf Brotbrei, Bierwürze, 
Backpflaumenabkochung oder Traubenmostagar. Penizillien wachsen im 
allgemeinen bei Zimmertemperatur, manche Aspergillus. und Mucor
arten bei 37°. (Färbeverfahren siehe S. 587.) 

') Kulturen in ö'/.iger Peptonbouillon oder :~'I,igem Peptonwasser 
mit Essigsäure leicht ansäuern und dann tropfenweise mit frisch ~ereitetem 
gesättigtem Chlorwasser vel'ootzen (Überschichten!); rotvio1ette Färbung. 
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Für Hefen benutzt man dieselben ~ährböden wie für Schimmel· 
pilze (Färbung der Kerne siehe S. 587). 

Die Identifizierungsversuche haben sich unter Umständen außer· 
dem auf das Studium der gebildeten Umsetzungs-(Stoffwechsel-)produkte 
und Gifte möglichst weit auszudehnen. Diese Versuche sind allerdings 
sehr schwierig und zeitraubend. Tierversuche sind unter Umständen zur 
Identifizierung und Reinzüchtung nötig. Material, das zahlreiche Bak. 
tierenarten enthält, kann, da sich nur eine spezielle Art,in dem Tierkörper 
verbreitet, nach dem Tode des Tieres in dem betr. von den Bakterien 
angegriffenen Organ desselben fast in Reinkultur erhalten werden. 

'photographische Aufnahmen werden von Kulturen und gefärbten 
Deckglaspräparaten angefertigt. (Siehe Einführung in die Mikrophoto· 
graphie S. 28.) 

H. Tierversuch. 

Der Tierversuch erfordert bestimmte medizinische (namentlich 
anatomische) Vorkenntnisse, deren Beschreibung zu weit führen würde. 
Wer sich mit Tierversuchen befassen will, erwerbe sich bei einem medio 
zinisch gebildeten Bakteriologen diese Kenntnisse. 

J. Aufbewahrung der mikroskopischen Präparate und der 
Kulturen. 

Einlegen der Präparate auf den Objektträger: 
1. Schimmelpilze lmd Hefe bettet man am besten in Glyzerin. 

gelatine ein. (Die Bereitung der Glyzeringelatine siehe S. 26, Umranden 
mit Asphaltlack.) 

2. Bakterien, Schnitte usw. bringt man in Kanadabalsam, welcher 
mit Xylol zweckentsprechend verdünnt ist; man beachte hierbei, daß 
zuvor jede Spur von Feuchtigkeit entfernt sein muß und daß der Balsam 
nicht über den Rand des Deckgläschens hervorquillt. Den Balsam läßt 
man eintrocknen. An Stelle von Balsam kann auch Immersionszedernöl 
verwendet werden, doch müss(\n dann die Ränder des Deckgläschens mit 
Deckglaskitt oder Wachs umrandet werden. 

Aufbewahren der Kulturen. 
1. Röhrchen: Man bringt auf das untere Ende des Wattepfropfens 

einige Tropfen Formalin, setzt den Pfropfen wieder auf und yerschließt 
das Röhrchen mit einer Gummikappe. Soll die Kultur nicht eintrocknen, 
so schiebt man den Wattepfropfen mit ausgeglühter Pinzette etwas 
tiefer in das Röhrchen hinein und schmilzt dann entweder zu oder gießt 
Paraffin darauf oder überzieht mit Lack. 

2. Schälchen und Platten: 
Man setzt die Schalen und Platten Formalindämpfen aus. Die 

übergreifenden Deckel der GIasschälchen (.dosen) dichte man an der 
Berührungsstelle mit Paraffin oder lege ein breites Gummiband um 
den Rand der Schale. 
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Stückchen von Agarplatten überträgt man nach der Behandlung 
mit Formalin auf den Öbjektträger, legt sie in Glyzerin und umrandet 
das Deckglas mit Lack. Gelatine- und Agarplatten kann man auch 
direkt auf dem Deckglas anlegen, nach der Entwickelung trocknet man 
über Schwefelsäure, färbt das Deckglas wie ein Trockenpräparat und 
legt in Balsam ein. 

11. Besonderer Teil. 
A. Allgemeine Anleitung zur bakteriologischen Untersuchung 

von Nahrungs- und Genußmitteln 1). 

Probeentnahme 2): 

Flaschen, Kölbchen, Dosen sind (allenfalls mit Watteverschluß) 
gut zu sterilisieren (siehe S. 571); ebenso Pipetten, metallene Geräte (z. B. 
Stecher für Erde) usw., die zum Entnehmen der Proben dienen. Eine 
Infektion 3) durch die Luft, durch die Hände, durch nichtsterilisierte 
Gegenstände ist unter allen Umständen zu vermeiden. Um ein sicheres 
und genaues Resultat zu erhalten, ist es unbedingt nötig, von den betr. 
Materialien sofort nach der Entnahme Kulturen (Platten usw.) an
zulegen oder andere Nährböden damit zu impfen. 

Wenn angängig nimmt man am besten eine volle Ausrüstung 4) 
von Gelatineröhrchen, Petrischalen, sterilisiertem Wasser, Pla tinnadeln, 
Spirituslampe usw. an Ort und Stelle, und legt dort Platten an; im be
sonderen gilt dies für Wasser und Milch. Ist dies nicht möglich, so 
muß die betreffende zu untersuchende Substanz in Eis verpackt und 
so rasch als möglich an die Untersuchungsstelle eingesandt werden. 
Siehe Nä.heres S. 11, Abschnitt Probenahme. 

Das Anlegen und Zählen von Knlturen. 

80) Von flüssigen Substanzen: z. B. WasSer. 
Mit einer sterilen Pipette bringt man 0,5-1,0 CCUl des Wassers 

in eine leere sterile Petrischale. Von sehr keimreichem Wasser (aus 
Pumpbrunnen, Flußläufen, Abwä.ssern u. dgl.) verdünnt man vor der 
Aussa..at 1 ccm mit 9-99 ccm, also auf das 10-100fache und sät von 
der Verdünnung 0,1-1,0 ccm in die Petrischalen aus. Zu dem in den 
Schalen befindlichen (nach der Aussaat sofort bedecken! ) Wasser gießt 

') Literatur A. KOBBowisz, Einführung in die Mykologie der Nahrungs
mittelgewerbe Berlin 1911, und derselbo, Lehrouch der Chemie, Bakteriologie 
und Technologie der Nahrungs- und Genußmittel, Berlin 1914; 1\1. Klimmer, 
bakterio!. und bio1. 'Teil des Handbuchs der Nahrungsmitteluntersuchung 
A. Beythien, C. Hartwich, 1\1. Klimmer, Leipzig 1917. 

') Die Entnahme und Untersuchung von Wasserproben nach der An
leitung des Kaiser!. Gesundheitsamtes, siehe S. 615. 

8) Brunnen, Wasserleitungen muß man zuvor kurze Zelt abpmnpen bzw. 
laufen lassen. 

') Mit all",n nötigen Hilfsmitteln versehe no Transportkasten sind käulllch. 
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Ulan nach Abbrennen des Randes die 30-40° warme Nährgelatine und 
führt durch Neigen und Drehen des Schälchens die Vermengung beider 
herbei. Statt Platten (Schalen) könn~n ev. (namentlich bei Wasser 
verwendet) auch Rollröhrchen 1) S. 580 angewendet werden. Nach dem 
Anlegen läßt man die Schalen usw.auf wagerechter Unterlage erstarren 
und bringt dann die Platten usw. in den Brutschrank bei etwa 22-24° C 
(wo nicht höhere Temperatur vorgeschrieben oder nötig ist); nach 24 
Stunden werden die Kolonien zum ersten Male und dann nach 48 Stun
den endgültig gezählt. Die Temperatur und Zeitdauer sind auf alle 
~'älle stets anzugeben. Die Zählung der Kolonien erfolgt entweder mit 
dem Wolffhügelschen Apparat oder mit der in Felder und Quadrate 
(Sektoren) eingeteilten Zählplatte von Petri oder Lafar 2), in vielen 
Fällen genügt es, die Unterseite der Kulturplatte mit kreuzweise ge-
7.Ogenen Tuschestrichen in Felder zu teilen; man arbeitet 30m besten 
mit der Lupe oder, namentlich wenn die Kolonien sehr zahlreich sind, 
mit dem Mikroskop, zu welchem Zwecke man die Größe des Gesichts
feldes des angewandten Objektivs und Okulars sowie auch die Flächen
ausdehnung der Platten kennen muß, um die Zahl der Kolonien be
rechnen zu können. Dabei verwendet man die Okularzählscheibe von 
L. H ei m und zum Ausmessen des Gesichtsfeldes ein Objektmikrometer, 
worauf ein Zentimeter in Millimeter und davon ein Millimeter in Zehntel
millimeter geteilt ist. Die Berechnung der Gesichtsfeldgröße wird 30m 
besten ein für allemal für die zur Verfügung stehende Kombination der 
vorhandenen Objektive und Okulare (60-100fache Vergrößerung) und 
Tubuslänge ausgeführt. Dann zählt man die Kolonien in mindestens 
10 Gesichtsfeldern, zieht den Durchschnitt und multipliziert IDn mit 
dem Faktor, der angibt, wievielmal das Schälchen größer ist als ein Ge
sichtsfeld. So erfährt man, wie viele Kolonien in der Schale, also aus 
der angewendeten Wassermenge entstanden sind. Man berechnet daraus 
die Zahl der Keime in 1 ccm Wasser. Näheres siehe in den S. 571 er
wähnten Werken. Man begnüge sich nie mit der Zählung von nur einer 
Stelle, sondern zähle stets· verschiedene Stellen und berechne aus dem 
Durchschnitt die Kolonienzahl. Bei Keimzählmlgen sind stets Doppel
proben (ev. unter Verwendung verschiedener Verdünnungen) anzulegen. 
Sollen die Kulturen nicht zum Zählen benutzt werden, so kann man 
sich statt fester auch flüssiger Nährböden bedienen, z. B. Nährbouillon, 
Milch, Bierwürze usw. je nach Bedarf. . 

Für den Nachweis einer geringen Keimzahl (Anreicherullg) in 
großen Wassermengen empfiehlt es sich, das Verfahren von Re'sse 3) 

') ]'ür Rollröhrchenkulturen benutzt man den EsmarchHehen Zähl
apparat. 

l) Größe deI' Petrisehalerd. A. = 63,6 Cjmll bei 9 0111 lichter "'ei te bzw. 
r = 4,5 cm. Man zählt die Kolonien in mindestens 10 qern (oder, wenn qCill 
nicht mehr zählbar sind, in 20 '/. qcm). Aus den erhaltenen Zahlen zieht man 
den Durchschnitt für die Kolon.-Zahl in 1, bzw. '/. qcm, be:rechnet durch Mülti
plikation mit der Schalenfläche in qcm oder '/. qern (Schalenfläche = r'll, r in 
cm ausgedrückt) die Zahl der gesamten Kolonien in dem Schälchen und bei 
Aussaat von weniger als 1 cern, daraus wieder die Zahl der in 1 ecm 'Vassel' 
~nthaltenen Keime (Abei, I. c.). 

') Arch. f. Hyg, 69. 522; 10, :ll I. 
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mit sterilisierter Berkefeld-Filterkerze oder das Verdunstungsver
fahren 1) oder das Einsaugeverfahren mit Gipsplatten 2) anzuwenden 
(siehe auch S. 620 bei Typhus). 

Über Verdünnungsmethoden zum Zwecke der Keimzählung 
in Nährlösungen siehe Ohlmüller und Spitta (1. c.); betr. Thermo
philentiter siehe Nachweis des Bact. coli S. 626. 

b) Von festen Substanzen: 
Das Anlegen der Kulturen geschieht etwa in derselben Weise wie 

bei den flüssigen Substanzen; es bedarf jedoch stets einer genauen An
gabe, ob die angewandte.Substanz nach dem Gewicht oder dem Volumen 
gemessen worden ist. Vgl. auch Abschnitt Boden. Mehr als die Zähl· 
kulturen sind bei den festen Nahrungsmitteln, wie Mehl, Brot, KO.l

serven, gemahlenem Kaffee und Surrogaten, Gewürze, Preßhefe usw. 
qualitativ bakteriologische Prüfungen nötig, durch welche die betreffende 
Substanz auf Verdorbenheit 3), namentlich Gehalt an Schimmelpilzen 
und Fäulnis bakterien, geprüft werden soll. 

Man verfährt so, daß man die aus dem Innern der Substanz ent
nommene Probe in ein sterilisiertes, mit Wattebausch versehenes Kölb
ehen von etwa 50 ccm Inhalt bringt, mehr oder weniger mit sterilem 
Wasser, physiologischer Kochsalzlösung, steriler Nährbouillon oder dgl. 
in verschiedenem VerdÜllllungsgrad (1 : 100, 200, 500, 1000) verdünnt 
und von diesen Flüssigkeiten bestimmte kleine Mengen (0,1-1,0 ccm) 
in die verflüssigten festen Nährböden überträgt. 

Ist der Gehalt der Bakterien beSQnders an spezifischen Arten, 
z. B. Bacter. coli gering, so kann eine Anreicherung durch vorheriges 
Bebrüten des Ausgangsmaterials in Nährflüssigkeiten erzielt werden. 
(Nur für den qualitativen Nachweis anwendbar.) Siehe auch S. 583. 

Bei der Untersuchung von Eis nimmt man einige Eisstückchen 
mit ausgeglühter Pinzette, zieht sie rasch durch die Flamme und bringt 
sie in ein steriles Kölbchen mit Watteverschluß. Das geschmolzene 
iis wird da.nn genau wie das Wasser zum Anlegen von Kulturen und 
zu weiterer Untersuchung benützt. 

c) Von gasförmigen Substanzen siehe im Abschnitt Luft. 

Die 1dentilizierung der durch die Platten· oder andere Kulturverlahren 
gewonnenen Kolonien und Mikroorganismen 

geschieht mittels des :Reinkulturverfahrens, des Studiums der morpho
logischen und biologischen Eigenschaften der betr. Arten durch Mikro· 
skop, Tierversuch, chemische Untersuchung der Umsetzungsprodukte 
usw. nach den S. 589 gegebenen allgemeinen Anhaltspunkten. 

Kontrolle sterilisierter (pasteurisierter), getrockneter, kondensierter oder 
chemisch dauerhaft gemachter Nahrungso und GenuBmittel auf Haltbarkeit. 

Von diesen kommen haupt!lächlich in· :Betracht: Milch (Kinder
milch), Milchpräparate (kondensierte Milch usw.), Butter, Bier, Wein, 

') Vgl. Abel, \. o. S. 128. 
") A. Müller, Arb. aus dem Kaiser\. Gesundheitsamte 47, 513. 
") Die Verdorbllnheit ist meist sohon duroh die SiDn!lnprtifung zu erkennen. 

Buja.rd-Baier, Rillsbuch. ,. Auf!. 38 
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Fruchtsäfte, Konserven verschiedenster Art. Es ist in jedem einzelnen 
Falle der Zweck der Sterilisation zu berücksichtigen, z. B. ob eine Milch 
nur für eine kürzere F1:ist oder für eine (unbeschränkt) lange Zeit halt· 
bar sein soll~ 

Für die Untersuchung 1) kommt in Frage: 
a) Die Plattenzählung; sie wird in üblicher Weise unter Anwendung 

des passenden Nährbodens bewerkstelligt. Man nimmt das Material 
unter Beachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln möglichst aus der 
Tiefe des Doseninhalts usw. Vereinzelte Keime (Luftkeime ) können auch 
in einwandfreier Ware vorkommen. Von Trockenwallen müssen 
Lösungen eder Aufschwemmungen mit. sterilem Wasser oder steriler 
Kochsalzlösung hergestellt werden. 

b) Feststellung der vorhandenen Bakterienarten. Das Nötige ist 
schon erwähnt. 

c) Die Prüfung autSporen (Dauerformen der Mikroorganismen). 
Man stellt die betr. Probe in den Thermostaten bei 22-24° C 

oder bei einer anderen erforderlichen Temperatur und beobachtet, ob 
und wann Veränderung der Substanz in bezug auf Farbe, Geruch, 
Konsistenzveränderung (Verdorbensein) eintritt. Bei Flüssigkeiten, die 
in Glasflaschen aufbewahrt sind, läßt sich dies oft schon von außen, so 
z. B. an der eingetretenen Trübung, Kaseinfällung, bei Büchsen an 
Auftreibung (Bombage) infolge Gasbildung usw. beobachten. In Blech
dosen, Porzellanbüchsen usw. verpackte Waren werden so lange im 
Thermostaten belassen, als ihre Haltbarkeit erwartet werden kann, 
dann werden sie geöffnet und grobsinnlich wie die Flüssigkeiten geprüft. 
Ist beim Schütteln einer Dosenkonserve, die ihrer Natur nach fest sein 
müßte, z. B. Fleischpaste, ein Geräusch "ahrnehmbar, so ist der Inhalt 
wahrscheinlich durch Bakterien verflüssigt (Eiweißfäulnis). Die Büchse 
darf dabei nicht warm sein. Gasbildung kann unter Umständen auch 
auf chemischen Ursachen beruhen (Reduktionserscheinungen). Siehe 
auch Pfuhl und Wintgen, Zeit sehr. f. Fleisch- u. Milchhygiene 16, 2421 

d) Nachweis von gasbildenden Bakterien 2) (Bakt. coli, botulinus 
usw.) siehe S. 589 u. S. 623. 

Die Ursachen des Verderbens 3) von Dauerwaren in Büchsen usw. 
können folgende sein: Ungeeignete schlechte, mit Mikroorganismen stark 
durchsetzte, wegen Dauerformen schwer sterilisierbare Rohstoffe, Ull

dichte Stellen an Lötstellen oder Fälsen, Rost, mangellmfter Gummiring 
usw. Unmittelbare technische Herstellungsfehler sind: ungleichmäßige 
Durchwärmung der Büchsen im Autoklaven, falsche Temperatur-. und 
Manometerablesungen, ungenügende Einwirkungsdauer beim Sterili
sieren u. a. ,Vor dem Inverkehrbringen sollen Konserven mindestens 

') Die unter a) und b) angegebenen Untersuchungen werden in der Regel 
nur in besonderen Fällen ausgeführt. 

') K. Brauer, Chern. ztg. 1918.104/0.421. 
') Näheres siehe Alex. Kossowicz, Die Sterilisation der Flelschkon' 

serven und die Betriebskontrolle in Fleischkonservenfabriken Chern. ztg. 1917, 
41,211-213; 101/102, 673. 674; Serger, .Jahresberichte d. Labor. d. Versuchs
station f. d. Konserv.-Industrie 1912-1917 (Sonderabdruck der Konserven· 
zeitung Braunschweig); von Buchka; Das Lebensrnitteigewerbe Bd. 2, Ab
schnitt f. Obst- und Gemüsedauerwaren. bearbeitet von E. Baier. 
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14 Tage bei 20-30° gelagert werden. Bombierte Büchsen sind darnach 
zu entfernen. Die Zahl verdorbener (bombierter) Büchsen soll bei 
ordnungsmäßiger t:lterilisierung 2-3 % nicht übersteigen. 

Schwärzung und Marmorierung der iuneren Büchsenwandungen 
allein ist kein sicherer Anhaltspunkt für die Verdorbenheit des Büchsen
inhalts, beruht auf Zinnsulfür- oder -sulfidbildung durch H 2S- oder 
Schwefelammoniumbildung, hervorgerufen durch leicht zersetzliehe 
Schweielverbindungen, z. B. von Gemüsen, wie Spargel, Erbsen, und ähn
lichen Vorgängen. 

. Eine chemische Untersuchung auf Konservierungsmittel hat der 
KOl;trolle auf Haltbarkeit nebenher zu gehen. Betreff., Unterscheidung 
von pasteurisierter (sterilisierter) und roher Milch, sowie Nachweis von 
Fermenten auf chemischem -Wege siehe S. 118. 

B. Kurze Übersicht über die in Nahrungs- und Genußmitteln, 
Wasser, Boden und Luft vorkommenden Mikroorganismen 1). 

Der Abschnitt enthält a.uch einige wichtige besondere Unter-
such tingsmethoden. 

1. Milch. 
Veränderungen der Milch durch Bakterien. 
Dieselben treten durchweg erst mehr oder weniger lange nach dem 

Melken, oft auch erst an den Milcherzeugnissen hervor. 
Solche Milchfehler sind: 
a) Blaue Milch: verursacht durch Bac. cyanogenus Hüppe, 

(Symbiose mit Milchsäurebacillus), Bac. cyanofluorescens Zange· 
meister. 

b) Rote Milch 2). Micrococc. prodigiosus, Sareina rosea Menge, 
Saeeharomyces ruber Demme, Bae. lactis erythrogenes erzeugt totale 
Rotfärbung usw. 

c) Gelbe Milch: Bac. synxanthus Schröter. 
d) Schleimige oder fadenziehende Mileh: Coeeus der sehleimigen 

Milch Schmidt-Mühlheim, Adinobacter der schleimigen Milch Duc
laux, Bact. lactis viSCOBUS Adametz, Micrococcus der sehleimigen 
Milch (lange Weil Streptococc. hollandieus, wirkt bei Bereitung des 
Edamerkäses mit, W eig mann usw., und noch verschiedene Kartoffel· 
oder Erdbazillen, sowie Kapselbakterien (Zooglöenforin). 

') Literatur: Fleischmann, Lehrb. d. Milchwirtschaft, 1915; Lafar, 
Handb. d. techno MykOlogie, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 5 Bände, 1904/8; 
L. Heim, Lehrb. d. Bakteriof., Verlag von Ferd. Enke, Stuttgart 1906; K. B. 
Lehmann u. O. Neumann, Bakteriol. Diagnostik (Atlas), Lehmanns Ver
lag, München 1907; W. Henneberg, Gärungsbakteriol. Praktikum usw" 
Verlag P. Parey, Berlin 1909; ebenda P. Lindner, Betriebskontrolle in den 
Gärungsgewerben, 1905; Ohlmüller u. Spitta, Untersuchung und Beurteilung 
des Wassers und Abwassers Verlag J. Springer, Berlin 1910; sowie die im 
späteren Teil öfters erwähnt~n Werke von A. Kossowicz und von M. Klim
mer (Handb. Beythien); Zentralbi. f. Bakteriol. I. u. II. Teil U. a. 

I) Kann auch durch Blut entstehen. 
38* 
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e) Bittere Milch 1): Bac. lactis amari Weigmann, Micrococcus 
Y(m Conn, Bac. liquefac. la9tis amar. von Freudenreich usw. und 
eine große Anzahl peptonisierender Kartoffel. und Heubazillen. 

f) Käsige Milch, wahrscheinlich durch verschiedene neben den 
Säurebakterien vorhandene Bakterien und Pilze verursacht, welche ein 
labartiges und ein peptonisierendes ,Ferment enthalten und solche, 
welche Gasbildung bewirken. Die Milch säuert nicht in" normaler Weise, 
sondern das Kasein Rcheidet sich in größeren Flocken und KI]!mpen 
zusammengeballt aus. 

g) Seifige Milch 2), zusammenfallend mit nicht gerinnender Milch 
oder nicht gerinnendem, schwer zu verbutterndem Rahm. Solche Milch 
hat einen unangenehm stechenden Geruch, einenlaugig.seifigen Geschmack 
und gerinnt nicht bei längerem Stehen, sondern setzt nur einen schleimi
gen Bodensatz ab, während die überstehende Milch nach und nach 
dünnflüssiger und heller wird, vielfach auch bitter schmeckt. Ursachen 
sind: Bakterien (Bacillus lactus saponacei Weigmann, Micrococcus 
lactis amari Conn, Bacillus liquefaciens lactis amari v. Freudenreich, 
Bacillus foetidus lactis J ensen u. a.), Schimmelpilze, Oidien und Hefen, 
welche ein "Lab und Pepsin" ähnliches Ferment abscheiden. 

h) Gärende Milch wird durch gasbildende Bakterien (Bact. coli 
une! Bact. aerogenes, Micrococcus Sornthalii Adametz, Saccharomyces 
lactis Duclaux) und Hefen verursacht. Das Gas ist nicht selten Wasser. 
stoff und wird nicht, immer allein durch ZerRetzung des Milchzuckers 
erzeugt. 

i) Faulige Milch, wahrschein:lich verursacht durch peptonisierende 
Bakterien, Schimmelpilze oder Oidien, welche stark riechende Gase 
er:wugen. 

Unter den aufgeführten Mikroorganismen sind verschiedene Arten, 
welche überhaupt in jeder normalen Milch aufzufinden sind, darin aber 
unter gewissen Wachstumsbedingungen obige Milchfehler hervorrufen 
können, so namentlich die peptonisierenden Bakterien (Kartoffel- [Ba· 
cillus mesentericus vulgatus und Tyrothrix tenuis Duclaux] und Heu
bacillus [Bacillus subtilis], Oidienformen [Oidium lactiB] und Hefen). 
Zu den ersteren sind auch die Buttersäure bildenden Bakterien zu rechnen 
(Buttersäurebakterien, da sie häufig neben ihrer ciweißlösenden Eigen. 
Hchaft auch noch diejenige besitzen, Buttersäure zu bilden). Viele davon 
sind Anaerobionten und bilden widerstandsfähige Sporen (für den Sterili. 
sierprozeß von großer Bedeutung). Zu nennen sind hauptsächlich 
Clostridium butyricum Prazmowski; Bacillus butyricus Hüppej 
Bacillus butylicus Fi tz und ein solcher von Botkin; Clostridium foetidum 
Liborius; Granulobacter butylicum Beyerinck (erzeugt auch Butyl· 
alkohol); Bacillus &mylobacter I Gru berj Parapiectrum foetidum Weig
mann; Clostridium foetidulll lactis Freudenreich usw. Milch, die von 
solchen Bakterien kräftig befallen ist, kann gesundheitsschädlich sein 
(unvollkommen sterilisierte Flaschenmilch). In Dickmilch, deren Genuß 

') Kann auch durch Bitterstoffe des Futters entstehen (Wermut, Rain· 
farn). Bitter kann auch die Milch altmelkender oder an Euterentziindung er· 
krankter Kühe sein. 

') Auch unangenehm selullcckon<lc Milch. 
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Ubelkeit elTegt hatte, fanden Weigmann und Th. Gruber groß" 
l\lengen des gesundheitsschädlichen Bacillus co li immobilis, der vorzeitige 
und käsige Gerinmmg der Milch bewirken kann, wobei also Säurebildner 
überwuchert sind. 

Dieselben wirken wahrscheinlich auch zum Teil bei der Käse
reifung mit_ 

In jeder Milch sind außerdem vorhanden: die Milchsäurebakteriell, 
welche die Säuerung und Gerinnung (spontane) der Milch veranlassen. 
Von denselben sind verschiedene bekannt geworden, z: B.: 

Bacillus acidi lactici Hüppe; Micrococcus acidi laetiei Krüger; 
Sphaerocoeeus acidi lactici M a rp man n: Strcptocoecus lacticus K ru se; 
Micrococeus acidi laetici' Leichmann, Bacillus Delbrücki usw. 
Letztere scheinen die wichtigsten Vertreter zu sein, da sie die spontane 
Gerimmng der Milch hervorrufen. Die Milchsäurebakterien spalten 
den Milchzucker in Milchsäure, z. T. auch in Kohlensäure (vielleicht 
auch noch in andere Gase) und geringe Mengen von wahrscheinlich 
alkohol- und aldehydartigen Körpern. Zu den Milchzucker zerstörenden 
Bakterien zählen auch die Gasbildner, Bact. coli und Bact. lactis aero
genes_ Ein Schimmelpilz, Oidium lactis, entwickelt sich auf jeder frei
willig geronnenen Milch, erzeugt selbst kleine Mengen Milchsäure, ver
nichtet selbst aber bald die Milchsäure und bcreitet den peptonisierenden 
Bakterien (siehe oben) den Boden vor (Käsereifung). 

Reinkulturen gewisser Milchsäurebakterien in flüssiger und trockener 
Form sind von H. W eigmann in die Molkereiwirtschaft zur Ansäuerung 
von Rahm für die Butter-(Sauerrahm-)bereitung mit Erfolg eingeführt 
worden. Sie leisten namentlich zur Unterdrückung und Beseitigung 
von Milch-(Butter- )fehlern gut,e Dienste und dienen auch zur Erzielung 
eines gleichmäßigen guten Aromas, besonders in Verbindung mit Rein
kulturen anderer (aromaerzeugender) Bakterien. 

Milchsäurebakterien sind auch in den sog. "Kefir-" und "Yog
hurt"-Präpamten enthalten. Kefir 1) ist eine schäumende, alkohol
haltige sauere Milch (kaukasi8che Milch); außer den Milchsäurebakterien 
sind in den Kefirkörnern Hefe (Saccharomyces Kefir), einige Strepto
kokken und ein Bacillus caucasicus, anscheinend mit Dispora caucasica 
K ern identisch, enthalten. In welcher Weise dieselben zusammenwirken, 
ist noch nicht gänzlich aufgeklärt. Im Yoghurt (bulgarische Dickmilch) 
spielt neben Bacillus acid. lactici Leichrriann, ein Streptococcus und 
der sog_ Bacillus bulgaricus (letzterer als Äromabakterie) die Hauptrolle 2). 
"Kumys" ist ein dem Kefir ähnliches aus Stutenmilch von den Tatarcn 
hergestelltes Getränk_ Die "lange Milch" der L'tppländer beruht auf 
der Wirkung fadenziehender Bakterien. 

Von pathogenen Bakterien, welche in der Milch vorkommen können, 
sind namentlich zu nennen die Tuberkel- 3), Typhus- 4), Diphtherie
und Cholerabazillen und Bacillus enteritidis sporogenes. Im Euter 

') Näheres vgl. E. v. Freudenreich, Landw. Jahl'b. ,1. Schweiz 1896. 10.1. 
') Vgl. C. Griebel, Zeitschr. f_ U. N. 1912. 24. 641. 
') Siehe auch den folgenden Abschnitt über "Butter". 
') Durch schlechtes Brunnenwasser nicht selten Infiziert; sind in Milch 

oft lange lebensfähig, daher leioht Verschleppung der Typhusba.zlJlell durch 
Ka.J:lIlell, Gef~ße lIBW, . . . 
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sitzende Tuberkulose scheint für die Übertragung auf Milch am gefähr
lichsten zu sein; Colibakterien, die vielfach in der Milch zu finden sind, 
treten im allgemeinen nicht pathogen auf. 

Ihr Nachweis kann sicher nur durch Tierversuche mit Kaninchen, 
Meerschweinchen usw. geliefert werden. Der Nachweis der Tuberkel: 
bazillen in Milch direkt gelingt jedoch bisweilen durch Färbung. Die 
Deckglaspräparate werden je"doch nicht durch die Flamme gezogen, wie 
sonst üblich, sondern durch 24stüudiges Einlegen in absoluten Alkohol 
fixiert, sodann wird durch eintägiges Behandeln mit Äther das Fett 
ausgezogen und nach den S. 617 enthaltenen Methoden behandelt. (Siehe 
dort auch die Anreicherungsverfahren.) 

Spezifische animalische Infektionskrankheiten, wie Milzbrand, infektiöse 
Eutererkrankungen, Maul- und Klauenseuche, Strahlenpilzkrankheit (Aktino
mykose) usw., die auch für den Menschen pathogen sind, werden bisweilen 
durch Milch übertragen. Auf die Entstehung und Gcsundheitsgefährlichkeit 
der mit peptonisierenden Bakterien infizierten Milch ist bereits im vorhergehen
den hingewiesen. Eutererkrankungen zeichnen sich namentlich durch eine 
erhöhte Ab scheidung von Leukocyten (weiße Blutzellen) aus. Die Ursache 
dieser Erkrankung kann verschiedener Art sein. Vielfach ist Infektion (Strepto. 
kokkenmastitis und gelber Galt [Streptococc. agalactiae contagiosae]) die 
Ursache. Vermehrte Leukocytenabscheidung kann aber auch normalerweise 
auf Milchstauung oder vorgeschrittenes Laktationsstadium zurückzuführen sein. 
Ohne gleichzeitige klinische Untersuchung durch einen Tierarzt läßt sich kein 
sicheres Urteil fällen. Die einfachste und schnellste IJeukocytenprobe ist die 
von Tro mmsdorff eingeführte Zentrifugiermeßmethode, bei der mittels ge
eichter Kapillare die Menge des abgeschiedenen Sediments direkt gemessen 
werden kann. Das Sediment enthält natürlich neben den Leukocyten auch 
andere Bestandteile, Epithelien usw. Von Wichtigkeit ist es, daß eine Ver
mehrung der ausgeschiedenen Leukozyten innerhalb der Beobachtungszeit ein
getreten ist, auf die absolute Menge kommt es weniger an. Die Erreger selbst 
sind auf dem üblichen Wege festzustellen. Näheres siehe in der sehr umfassen
den Literatur: u. a. Trommsdorff, Die Milchleukocytenprobe, Münch. mell.. 
Wochenschr. 1906, 12. - Derselbe, Zur Leukocyten- und Streptokokken
frage der Milch. Berl. tierärztl. Wochenschr.1906.15; 1909.4.- J. Bongert, 
Die Eutererkrankungen. Sommerfelds Handb. d. Milchkunde. Wiesbaden, 
Bergmann, 1909, 549. - W. Erns t, Über Milchstreptokokken und Strepto
kokkenmastitis. Monatsh. f. prakt. Tierheilk. 20,414,496,21,55; derselbe, 
Abschnitt Milch usw. im bakt. u. biolog. Teil des Beythienschen Handbuches. 
Über Ferment-(Katalase)nachweis siehe S. 118,- Abschnitt Milch. Der Erreger 
der Maul- und Klauenseuche ist noch nicht entdeckt worden. Milch von Tieren, 
die damit behaftet sind, ist vom Verkehr gänzlich auszuschließen oder höchstens 
in gut pasteurisiertem Zustande zum Markte zuzulassen. (Besondere Ver
ordnungen vorhanden.) 

Der Bakteriengehalt der Milch ist ein Maßstab für die Sauber
keit bei ihrer Gewinnung. 

2. Butter (Margarine, Schmalz und andere Fette). 
Die von Bakterien in Milch hervorgerufenen Fehler treffen im 

allgemeinen auch für Butter zu. Über sonstige Butterfehler siehe im 
chemischen Teil. 

Das Ranzigwerden 1) von Butter kann durch Luft, Wärme und 
Licht sowie auch durch Einwirkung verschiedener Mikroorganismen 
und Fermente herbeigeführt werden. Ranzidität wird an der Zunahme 
des Säuregehaltes und dem eigentümlichen buttersäureartigen (Spaltung 

') Näheres siehe Lafar, H1Ulb. d. techno Mykologie. II. S. 210. Gustav 
Fischer. Jon'1 19H/8. Siehe außerdem die Angaben im chemischen Toil S.88_ 
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der Fettsäureglyzeride) und oft auch talgigen Geruch wld Geschmack 
(Oxydationsvorgang) erkannt; dabei geht die Menge der Keime aber be
ständig zurück. An Pilzen fanden sich Oidium lactis und Cladosporium 
butyri Jensen, sowie auch Bacillus fluorescens liquefaciens (also typi
sche Fettspalter). 

Naturgemäß können oft mehrere Ursachen gleichzeitig vorhanden 
sein bzw. zusammenwirken. Von den ~hlreichen Arbeiten ist nament
lich auf die von O. Jensen, Zentralbi. f. Bakt. Ir. Abt. 1902, 8, 11 
und Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. '1903. 8. 376 sowie 
E. Salkowski, ebend't 1917. 34. 305 hinzuweisen; siehe auch die 
Angaben im chemischen Teil. 

Mit S'chimmelpilzkolonien durchsetzte Butter, Margarine usw. ist 
als verdorben zu beanstanden. Derartige Waren haben meist käsigen 
(Roquefort) Geruch und Geschmack. In den Kreisen der Händler heißt 
diese Eigenschaft "staffig". Unnatürliche Färbungen der Butter und 
Margarine können durch Schimmelpilze (Penicillium und Trachosporium), 
Rosahefe u. a. entstehen. 

Die in Milch vorkommenden pathogenen Arten können naturgemäß 
auch in Butter vorkommen. Nachzuweisen sind sie im allgemeinen nur 
durch den Tierversuch. 

Über das Vorkommen von Tuberkelbazillen in Butter J) und Mar
garine sind vielfach, namentlich aber auch in Deutschland, Unter
suchungen angestellt worden. Wie groß die Gefahr der Tuberkuloseüber
tragung durch Molkereiprodukte ist, läßt sich jedoch darnach vorerst 
noch nicht übersehen. Es scheint aber, daß sie nicht so groß ist, als 
ursprünglich von manchen Seiten angenommen wurde. Siehe auch 
unter Milch. 

3. Käse. 
Die wichtigsten Käsefehler 2) sind folgende: 
a) Das Blähen des Käses ist einer der häufigst vorkommenden 

Käsefehler, der sich im lnnern des Käses an der Lochung, im Äußern 
an der Form des Käses und auch meist am Geschmack desselben be
merkbar macht. Er ist die Folge des Vorhandenseins einer zu großen 
Zahl gasproduzierender Mikroorganismen, wobei in den meisten Fällen 
der Milchzucker das Material liefert 3). (Bacillus coli, Bacillus aerogenes, 
Micrococcus Sornthalii u.a.) 

b) Die sog. Gläsler (Glasler) sind Käse ohne Lochung. Sie sind 
im Geschmack usw. meist normal und haben nur den einen im Handel 
ins Gewicht fallenden Fehler, daß sie eben ohne Lochung sind. 

1) Lydia Rabinowi tsch, Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 
1897. 26; Lydia Rabinowitsch und Walter KemIlner, Zeitschr. f. Hyg. 
u. Infektionskrankh. 1899. 31; Petri, Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte' 
1898.16; Obermüller, Hygienische Rundschau. 1895.19; Ostertag, Zeitschr. 
f. Fleisch- u. Milchhygieno. 1899. 221 sowie stadtärztl. bakteriol. Laboratorium 
Stuttgart (Gastpar). 

') a-i nach den Vereinbarungen 1. Teilund den Vorschlägen von A. Weig· 
mann, Zeitsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1910. 20. 379. 

') Eine Zusammenstellung dcr eine starke Gärung in der Miloh und dem' 
nach eine BJähun" im Käse leicht verursachenden Bakterien und Pilze findet 
sich in: L. Adametz: über die Urs:\chen und Erreger der abnonnaJen Reifungs 
vorgänge beim Käse. S. 54-55. 
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Der sog. NiBler ist Käse mit zahlreichen, sehr kleinen Löchern. 
Solche Käse werden meistens rasch brüchig. 

c) Das Blauwerden (Blauschwarz." Blaugrün.) der Käse. Es 
tritt am häufigsten auf bei mageren Backsteinkäsen und ist ebenfalls 
Folge einer in der Milch enthaltenen Bakterie oder zuweilen auch Folge 
der Gegenwart von Eisenrost, Kupfer oder' Blei im Käse. Im ersteren 
Falle greift der Fehler im Käse-allmählich immer weiter um sich und 
wird auch von einem Käse auf den anderen übertragen. Das Auftreten 
kleiner ultramarinblauer Punkte im Edamer Käse, welches in Hölland 
beobachtet worden ist und von Hugo de Vries näher beschrieben wurde, 
ist Folge einer Bakterie, welche Beyerinck in solchen Käsen gefunden 
und als Bacillus cyaneofuseue bezeichnet hat 1). 

d) Das Rotwerden der Käse (Bankrotwerden bei den Emmen· 
thalerkäsen bedeutet Entstehung von rotbraunen Flecken, die sich von 
außen nach innen ziehen) und ähnliche Färbungen sind nicht minder 
Erscheinungen, welche durch das Wachstum bestimmter Pilze (Ba.k. 
terien· oder Schimmelpilze) hervorgerufen werden können. 

So werden rote Flecken auf Weichkäsen und auch, wiewohl selt~ner, 
auf Hartkäsen erzeugt und durch zwei von Adametz aufgefundene 
"Rote Käsemikrokokken", ebenso rote Färbung' der Rinde, der äußeren 
Schichten und selbst des Innern durch eine von Schaffer aufgefundene 
und von Demme näher beschriebene Torulaart, Saccharomyces ruber, 
erzeugt. Milch, welche mit dieser Torulaart infiziert ist, erregt bei 
Kindern Erbrechen und Darmkatarrh. Adametz fand ferner auf einem 
Emmenthalerkäse mit rotbrauner Rinde einen Schimmelpilz, der diese 
Farbe erzeugt, und auf Weichkäsen mit runden orangegelben bis ziegel. 
roten Flecken eine Oidiumart (Oidium aurantiacum). Der letztgenannte 
Pilz wirkt aber auch bei der normalen Reifung der Weichkäse, speziell 
des Briekäses mit. 

e) Das Schwarzwerden der Käse wird ebenfalls durch Wachstum 
bestimmter Pilze verursacht. 

Als Ursache dieses Fehlers wurde von Hüppe eine SchimmeThefe 
(braune oder schwarze Schimmelhefe), von Adametz ein Hyphenpilz, 
Cladosporium herbarum Link, gefunden. Adametz hält ferner zwei 
von Wich mann im Quellwasser gefnndene braunschwarze Schimmel
pilze, sowie einen von ihm ebenfalls aus Quellwasser isolierten schwarzen 
Rippenschimmel, sowie die von Marp mann aus Milch gezüchtete 
schwarze Hefe, Saccharomyces niger, eine Torulaart und ferner noch 
das Dematium pullulans für gelegentliche Ursachen der Schwarzfärbung 
der Käse., Der Fehler kann aber auch durch andere Umstände (blei. 
haltiges Einwickelpapier oder dgl.) hervorgerufen werden. 

f) Bei überreifen Hart- und Weichkäsen, speziell bei wasserreichen, 
überreifen, mageren Backsteinkäsen, zeigt sich häufig eine starke Miß. 
färbung der Käsemasse mit Abtönung ins Gelbliche oder Graue. Es darf 
wohl angenommen werden, daß auch hier nur das Überhandnehmen 
einer bestimmten Pilz· oder Bakterienart die Schuld trägt. 

1) Botan. Ztg. 1981. 49tt. Nr. 43 u. 47. 
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g) Das Bitterwerdell der Käse ist eine Erscheinung, welche bei 
normalem Reifungsprozeß zu gewisser Zeit regelmäßig eintritt, aber auch 
bei reifem Käse sich zeigt und als ein Fehler angesehen wird. Daß es 
sich hierbei um ein durch die Tätigkeit gewisser peptonisierender Bak
terien gebildetes peptonartiges Produkt handelt, ist wohl zweifellos. 
Aus bitterem Käse direkt gezüchtete Pilze, denen diese Eigenschaft 
zugeschrieben werden muß, sind die von E. v. Freudenreich rein 
gezüchtete Micrococous oasei amari und Torula amara Harisson. 

h) Weitere Reifungsfehler sind das Weißschmierigsein der Käse, 
wenn der Käsekeller zu kalt und feucht ist; das Schimmligwerden, wenn 
infolge trockener Luft im Keller die Rinde der Käse spaltet und Schimmel· 
pilze Gelegenheit haben, sich in den Spalten festzusetzen usw. 

i) Das sog. Laufendwerden der Weichkäse besteht in einer Ver
flüssigung der reifen und überreifen Teile durch Einwirkung der Wärme. 

Die Käsereifung ist zweifellos in der Hauptsache Mikroorganismen
arbeit; a.n ihr beteiligen sich wahrscheinlich die verschiedensten Arten, peptoni
sierende (Buttersäure-) Bakterien, namentlich die sog. Thyrothrixarten, Milch
säureba.kterien, SChimmelpilze usw. unter Mitwirkung chemischer Fermente 
wie Gala.kta.se, Lab u. dg1. Je nach der Art der Herstellungsweise finden \Vachs
tumsbegünstigungen gewisser Mikroorganismenarten statt, die dann ihrerseitR 
dem Käsestoff eine bestimmte Reiterichtung (Limburger, Holländer, Emmen
thaler usw.) geben. über die Rolle, welche die einzelnen Arten dabei sp'elen, 
weiß man fast noch nichts, jedenfalls15ehen die Meinungen der Forscher darüber 
noch auseinander. (Duclaux, Adametz, Weigmann, Jensen, v. Freuden· 
reich u. a.) Letztere beiden glauben, daß beim Limburger- una Backstein
kä.se der Bacillus casei limburgensis eine wesentliche Rolle spiele, \Veigmann 
hii.lt das anaerobe Parapiectrum foetidum als den wesentl,ich!ln Erreger. Milch' 
säurebildner haben erhebliche Bedeutung für die Käsereifung ; nach den Ar
beiten von E. von Freudenreich namentlich bei den Hartkäsen ein 'säure
bildender Spaltpilz Micrococcus oasei liquefaciens, sowie die gleichzeitig als 
enzymatisch wirksa.men Bacillus oasei a und' (Emmenthalcr, Tilsiter Käse). 
Die Augen-(Loch-)bildung kann verschiedene Ursachen haben. Jensen bringt 
sie bei Emmenthaler Käsen mit der Umbildung der milchsauren Salze in Pro
pionsäure (CO,-Abspaltung) iIi Verbindung, die durch spezifische Arten erzeugt 
wird. Reinkulturen von Schimmelpilzen werden bei der Herstellung des Roque
fortkäses, solche des MicrocoocUB ho llandlcus (die "lange Wei") bei der Herstellung 
von Edamerkäse, Oidiumpilze zu Camembertkäsen verwendet. (Nähcres über 
die Käsereifung siehe das Zentralbi. f. Ba.kteriol. und Parasitenkunde II. Abt.) 

Tierische Parasiten sind die Maden der Käsefliege (Piophila casei); 
die Käsemilbe (Acarus siro und Acarus longior) usw. Krankheitskeime 
sterben im Käse bald ab. Käsevergiftungen können durch Koli-, Butter. 
säurebakterien usw. hervorgerufen werden. 

4. Fleisch- und Wurstwaren; Fische, Krebse, Austetn, Miesmuscheln 
usw. 1) und deren Dauerwaren sowie Eier. 

Soweit pathogene Bakterien, Parasiten, Trichinen und· Finnell 
(Cysticercus), Leberegeln usw. in Betracht kommen, ist ihre Feststellung 
Sache des Arztes bzw. Tierarztes. 

') Literatur: L. Heim, 1. c., siehe auch Kutscher, ZeitBchr. f. Unters. 
d. Nahr.- u. Genußm. 1910, 19, 163; Berl. klin. Wochenschr. 1908, 12, 1283 u. 
Pharm. Zentralhalle 1908, 49. A. Dieudonne, Die bakteriellen Nahrungs
mittelvergiftungen, Verlag C. Kabitz·sch, Würzburg. E. Pfuhl, Zeitschr. f. 
Hyg. 50, 317 (Fleischkonserven In Büchsen); J. Belser, Arch. t. Hyg. 04, 107 
(Gemüsekonserven) u. a.; Handb. d. NahrungsmittelunterBllchung von A. 
Beythien, Hartwich und Klimmer, bakteriologischer und· biologischer 
Teil (bearbeitet von Klimmer), 1917, sowie K088owicz, Serger 80. a. O. 
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Maden der Stubenfliege (Musca domest.), Schmeißfliege (M. vorni. 
toria) sowie der nur an faulendem Objekte anzutreffenden grauen Fleisch
fliege (Sarcophaga carnaria) sind mindestens ekelerregend; daher die 
betreffenden Objekte bestimmt verdorben. Maden entwickeln sich schon 
in 24 Stunden aus den Eiern. 

Der Nachweis von Fäulnisbakterien (Saprophyten) erfolgt nach 
den üblichen Kulturverfahren. Man unterscheidet Oberflächen- und 
Tiefenfäulnis, erstere tritt durch Infektion von außen (unsaubere Be
arbeitung usw.) ein, letztere wird namentlich durch infiziertes Material 
(verdorbenes) hervorgerufen. Auch Säureerreger können Zersetzungen 
entwickeln. Beurteilwlg verdorbenen Fleisches und verdorbener Flehch
waren siehe den chemischen Teil. 

Der wichtigste Fleischkonservenverderber ist nach A. Kossowiez 1) 
der anaerobe Bacillus putrificus, seine gänzliche Vernichtung erfordert 
109-120° bei einer Sterilisierdauer von mindestens 40 Minuten und bei 
dem vollen Druck von I-P/2 Atmosphären. Ferner kommen der Bacillus 
vulgaris (Proteus), das Bact. coli besonders in Betracht. Bac. subtilis, 
mesentericus u. a. kommen als Bombageerreger nicht in Betracht, 
können aber Nebeninfektionen auch in bombierten Büchsen wohl her
vorrufen. 

Fleisch- und Wurstvergiftungen können verschiedene Ursachen 
haben. Die Unterscheidung der beiden Vergiftungsarten bezieht sich 
weniger auf die Objekte selbst, da sie nicht nur bei Fleisch, sondern 
auch bei Krustentieren, Milch, Käse, Gemüsekonserven usw. vorkommen 
können, als vielmehr auf die Art der auftretenden klinischen Erschei
nungetl. Bei Erkrankungen des Magendarmkanals (Fieber, Erbrechen, 
Schwindel, Durchfälle) spricht man im allgemeinen von Fleischver
giftungen, solche ohne Fieber und Erbrechen, aber mit Störungen ein
zelner Nervenbahnen (Lähmungen, Augenstörungen, Doppeltsehen usw.) 
verlaufende Erkrankungen fallen unter den Begriff Wurstvergiftung. 

Fleischvergiftungen sind in der Hauptsache Infektionen ver
schiedener Bakteriengruppen (Coli, Proteus, Kasein peptonis. Arten usw.). 
Man unterscheidet zwei Hauptgruppen, Bact. enteritidis Gärtner und 
Bact. Paratyphus (Eigenschaften siehe S. 620). Die meisten Wurst· 
und Hackfleischvergiftungen sind auf Paratyphus B zurückzuführen. 

Wurstvergiftung (Botulismus, Allantiasis) im eigentlichen Sinne 
wird durch den anaeroben Bacillus botulinus von Ermengem hervor
gerufen. Das Gift des Bacillus ist filtrierbar, wird aber durch Kochen 
zerstört. Der Bacillus ist von schlanker Form mit 4-8 peritrichen 
Geißeln und hat endständige eiförmige Sporen. Wächst in Trauben
zuc)iernährböden bei 25-30°; verflüssigt Gelatine und bildet Gas. 
Vergiftungen kommen hauptsächlich bei Konserven (Büchsen-, Leber
pasteten und ähnliches) vor. 

Der Nachweis solcher Bakterien gehört im allgemeinen in das 
Arbeitsgebiet der Medizinaluntersuchungsämter. Zum Nachweis von 

') Kossowicz u. R. Nassau, Wien. tierärztl. Monatssohr. 1916, 3,81 
u. 225; der erstgenannte, Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 1916, 27, 49; Chern. 
Ztg. 1917. 211 u. 673, die Sterilisation der Fleischkonserven und die Betriebs
kontrolJe der FleIschkonservenfabriken . 
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Typhus., Pa.ratyphus. und Colibakterien werden neben Kulturversuchen 
(Lackmuslaktoseagar, Endoagar, Malachitgrünagar nach Löffler, ev. 
anaerob nicht über 24°) auch solche an Tieren (subkutane Injektion), 
sowie ev. auch Agglutinationsversuche ausgeführt werden müssen 
(vgl. die S. 622 angegebenen Untersuchungsmethoden). 

Fütterungsversuche sind meistens bedeutungslos. 

Der chemische Nachweis der Toxine, Ptomaine u. dgl., Stoff· 
wechselprodukte der Mikroorganismen, erfordert dagegen ausschließ. 
lieh den Chemiker von Fach (siehe Spezialliteratur und den chemischen 
Teil des Hilfsbuches). Wegen der Schwierigkeit, des großen Zeitver· 
brauches und der häufigen Erfolglosigkeit sieht man indessen meistens 
von solchen Untersuchungen ab. 

Leuchtendes Fleisch, leuchtende Fische werden durch Bakterien 
hervorgerufen (Photobakt. Pfluegeri). Derartige Gegenstände sind 
nicht gesundheitsschädlich, aber als verdorben anzusehen; ebenso sind 
andere bakterielle Veränderungen durch nichtpathogene Arten (Bac. 
prodigiosus usw.) zu beurteilen. 

Über die biologische Eiweißdifferenzierung zum Nachweis von 
Verfälschungen siehe den chemischen Teil (Abschnitte Fleisch und 
forensischer Blutnachweis). 

In marinierten Konserven können Coli· und Fleischvergiftungser. 
reger und andere pathogene Arten sich nicht entwickeln. (Toxine können 
schon vor der Verarbeitung in den Fischen gebildet sein.) Ein Essigsäure. 
gehalt von 0,25% unterdrückt schon ihr Wachstum. Bombage kann 
aber durch andere Bazillen, insbesondere der Erdbazillengruppe (be. 
sonders Mesentericusarten als aerobe Sporenbildner) auch bei höherem 
Essigsäuregehalt eintreten. (Fischkonserven und ähnliches werden 
nicht sterilisiert, sind. Halbkonserven). In Öl konservierte Fische sind 
sterilisiert; Bombage ist selten. Kochsalz (Salzfische, Krabbenkon. 
serven und ähnliche) hemmt bei einer Konzentration von 10-20% 
die Entwickelung der Bakterien, tötet aber nicht ab; ebenso Räucherung. 
Näheres siehe O. Sammet, Über verdorbene Fischkonserven in Büchsen, 
Inaug .. Diss. Zürich 1910. 

Vergiftungen .infolge Genusses von Austern, Miesmuscheln und 
ähnlichen Schalentieren können verschiedene Ursachen haben (toxische 
Stoffwechselprodukte von Bakterien oder Erreger von Typhus, Para· 
typhus, Colibakterien u. a.). Derartige Infektionen entstehen, welU1 
die Schalentiere in verschmutztem und veruureinigtem Wasser lebten, 
sich an Tierleichen usw. ansiedelten. Durch mehrtägiges Verbringen in 
reines Wasser sollen die Schalentiere entgiftet werden können. Mit 
spezifischen Krankheiten (Seuchen) behaftete Fische und Krustentiere 
(Rotseuche des Aales, L'l.chspest, Krebspest usw.) sind den Menschen 
zwar nicht schädlich, aber untauglich zum menschlichen Genuß und 
daher als verdorben im Sinne des § 10 des N. G. anzusehen. 

Zur Unterscheidung der Ffscharten (auch von Kaviar) kann das 
biologische Eiweißunterscheidungsverfahren verwendet werden. 
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Fäulnis VOll Eiern entsteht nach A. Kossowicz 1) hauptsächlich 
durch Bacillus proteus vulgaris; Fleckeier werden durch Eindringen 
von Schimmelpilzen, sowie Hefepilzen gebildet. Beurteilung vgI. S. 179. 
Infektionserreger können ebenfalls durch die Kalkschale eindringen. 
Bakteriologische Untersuchung von Eiern, Eikonserven, Öleitunken 
usw. nach den üblichen Methoden. Zum Nachweis von Eisubstanz kann 
das biologische Verfahren von Uhlenhuth dienen. 

ö. lliehl, Brot, Futtermittel, Kakao, Schokolade, Gewürze, Pudding. 
pulver, Suppenmehle und ähnliche Erzeugnisse, sowie deren Ersatzstoffe. 

In denselben kommen die verschiedensten Arten von Mikroorganis
men vor; alle Arten, die in der Luft, speziell der den Gegenstand direkt 
umgebenden Luft verbreitet sind, werden sich auch wieder in obigen 
Substanzen finden lassen. Außerdem kommen noch solche dazu, welche 
bei der Herstellung oder sonstigen Bearbeitung hineingelangen. 

Da die festeIl (pulverförmigen) Nahrungsmittel in erster Linie 
duell guten Nährboden für Schimmelpilze abgeben, namentlich wo 
auch genügend Feuchtigkeit geboten wird, so werden die~elbell auch 
betreffs ihrer Genußfähigkeit am besten nach ihrem Gehalt an Schimmel
pilzen beurteilt (Untersuchung siehe S. 593). Schi'mmelpilze rufen auf 
feuchtem Material muffigen Geruch und Geschmack hervor. Faulige 
Zersetzungen können durch Proteusarten entstehen, 

Die häufigst vorkommenden Schimmelpilze sind: 
l. Mucor Mucedo (Köpfchenschimmel) mit weißem Mycel und M. 

stolonifer (Rhizopus nigricans) mit langen schwarzen Spo
rangienköpfchen. 

2. Penicillium glaucum (Pinselschimmel), erst weiße, dann grüne 
bis blaugrüne Überzüge bildend. 

:1. Aspergillus glaucus (Kolbenschimmel), feiner grüner bis blau
grüner Überzug. 

Die Schimmelpilze unterscheiden sich durch die Form der Conidien
träger, sowie die Art der Conidienanordnung. Einzelne,Aspergillus- und 
Penicilliumarten können namentlich dem Geflügel schädlich sein; dem 
Menschen der Strahlenpilz (Aktinomyces - Aktinomykose). 

Über die im Getreide, Mehl (pellagra-Krankheit durch verdorbenen 
Mais), Müllereiprodukten und Brot vorkommenden Schädlinge und 
Pflanzenkrankheiten ist das Nähere schon S. 188 a.usgeführt. Bei der 
freiwilligen Gärung von Teig (ohne Sauerteig) ist besonders das gas
bildende Bacterium levans 2) beteiligt. 

Brotkrankheiten entstehen durch fehlerhafte Gärung und fehler
haftes Verbacken (wasserstreifiges, schlecht gegangenes Brot); außer
dem durch Verschimmeln und Bakterien bis zur Ungenießbarkeit ver
ändertes Brot. Als solche sind neben Schimmelpilzen 3) besonders 7.U 

nennen: 

') Die Fäulnis und Haltbarmachuug der Eier, Wiesbaden 1913. Siehe 
ferner K. Poppe, Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte 1910, 34, 186. 

t) Neumann u. Knlschewsky, Zentralbl. f. Bakteriol. 2. Abt. 190\1. 
25. 314. 

") Herter u. Fornet, system. Stud. über das Schimmcln von Brot, 
Zeitschr. f. das ges. Getreidewesen 1917. 9, 285, 
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Die "Kreidekrankheit" des Brotes (kreidea.rtige weiße Flecken) eut· 
~teht durch Endomyces fibuliger Lindner, auch durch Mi:milia (Hypho
myceten). 

Das Oidiul1l aurantiacum (orangerot) 1); in Frankreich oft epi
demisch aufgetreten, und der Micrococcus...prodigiosus (rot);' Stoffwechsel
produkte scheinen bei beiden jedoch nicht giftig zu sein. 

"Fadenziehend " wird Brot durch Kartoffelbazillen, speziell durch 
Bac. mesent. vulgatus (Flügge), Bac. mesent. pMlis viscosi I und II 
V ogeI 2). Fadenziehendes Brot ist ekelerregend und daher verdorben, 
die Krume wird schleimig, von süßlichem Geruch und Geschmack; 
Gesundheitsschädlichkeit ist nicht erwiesen. 

Knischewsky und Neumann 3) haben besonders die für den 
Bäckereibetrieb zur. Unterdrückung dieser Brotk~ankheit nötigen Maß
regeln erforscht. Die Teige sind möglichst Sauer zu führen und die Brote 
gut und rasch auszukühlen. 

Näheres siehe Laf ar, 'Mykologie und im bakteriol. Zentralblatt, 
Ir. Abteil. Betr. giftiger Bakterien siehe unter 4, sowie Mauricio, 
Nahrungsmittel aus Getreide, 1. Bd., 1917. 

6. Zucker (und Materialien der Zuckerlabrikation), sowie Honig 
(Bienen). 

Durch Leuconostoc mesenterioides Cienkowski erleiden der 
Zucker, sowie die zuckerhaitigen Säfte Veränderungen, indem die Zucker. 
lösungen schleimig werden. Der Leuconostoc bildet zu Zooglöen ver· 
einigte, mit einer Gallerthülle umgebene Kokken, die sich besonders 
gern auf Zuckerrubenscheiben, Möhrenscheiben kultivieren lassen. Eine 
ähnliche Einwirkung auf den Zucker bringt der von A. Koch entdeckte 
Spaltpilz Bacterium pediculatnm hervor. 

Kleisterbildung entsteht durch den Bacillus viSCOSUR sacchari 
Kramer und' andere. Derselbe verwandelt den Rüben- und Möhren· 
saft zu einer kleisterartigen Masse. 

Faulbrut entsteht bei Bienen durch Bac. alvei, Streptococ. apis, 
Bac. Brandenburgiensis, letzterer namentlich bei Faulbrutseuchen. 

7. Hefe. 
Die Unterscheidung der Heferassen 4) auf Grund ihrer Wachs

tumsformen und biologischer Eigenschaften kann nur durch eingehende 
Spezialstudien erlernt werden. Technisch unterscheidet man Kultur
hefen unQ. wilde Hefen, welche letztere wie Bakterien (namentlich Milch
säurebakterien und Sarcinaarten), Schimmelpilze und' Moniliaarten usw. 
als Verunreinigungen und Betriebsstörer gelten. Durch entsprechende 

') Vgl. auch die Beobachtung von W. Murtfeldt, Zeitschr. f. U. N. 
1917, 34, 407. 

') Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 96, 398; vgl. auch die Veröffentl. 
von A. Juckenack Zeitschr. f. U. N. 1899, 2, 786 und ZeitBChr. 1. analyt. 
ehern. 1900, 39, 73;' J. Thomann, ZentralbI. f. Bakteriol. II. 1900, 6, 740; 
J. Tillmanns, Zeitschr. f. U. N. 1902, 5, 737. 

0) Zeitschr. f. das gesamte Getreidewesen 1911. IS7. 215. 242. 1918. 105. 
') W. 'Viii, Anleitung zur biologischen Untersuchung un.d Begutachtung 

von Bierwürze, Bierhefe und Bier, 1910, München und Berlm. Siehe auch 
Anm. 1, S. 60ß. 
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Züchtung (ev. Reinzucht) können solche Verunreinigungen vermieden 
werden. Zu öen Kulturhefen gehären zahlreiche Arten der Gattung 
der Saccharomyceten (Hauptvertreter Sacch. cerevisiae), von denen 
die obergärigen und die untergärigen die wichtigsten Gruppen sind. 
Sie kommen in der freien Natur wohl nicht vor und sie sind durch lange 
Kulturperioden wahrscheinlich aus den Weinhefen entstanden. Wilde 
Hefen sind Saccharomyceten, M:ycoderma., (Kahm.) Torulaarten usw. 

Die einfache mikroskopische Prüfung gibt höchstens dem Geül'lteren 
Anhaltspunkte über die Art der Hefe, wobei u. a. die körnige Beschaffenheit 
lies Plasmas der Kulturhefe gegenüber der homogenen der wilden Saccharo· 
myceten ein Unterscheidungsmerkmal sein kann. Genaue Feststellungen 
werden mittels Kulturversuchen gemacht, wobei' die sog. Tröpfchen· und Ad· 
häsionskulturen nach P. Lindner 1) oder das von P. Hansen ') eingeführte 
Verfahren, bei welchem man durch Kultur auf Gipsblöckchen die Hefe zur 
Sporenbildung bringt uni!. die innerhalb verschiedener Temperaturgrenzen sich 
abspielende verschiedene Sporenbildung der echten und wilden Hefen be· 
obachtet, anwendet. Auch Will ') hat ein auf Sporenbildung beruhendes Ver· 
fahren angegeben. 

Für die Untersuchung von Preßhefe, Getreidehefe ~obergärige) 
anf Bierhefe (untergärige) ist das yon Lindner angegebene Tröpfchen·Ad· 
hlisionskulturverfahren ') geeignet. 

Zu diesem Zwecke werden Objektträger mit Höhlung über der Flamme 
erwärmt und um die Höhlungen 4 Tropfen Vaseline aufgebracht. Auf mehrere 
Deckgläschen bringt man ebenfalls eine ganz geringe Spur Vaseline, entfernt 
dieselbe aber wieder durch Flambieren. Von verschiedenen Stellen des Hefe· 
stückes nimmt man mittels eines sterilen Spatels 5 kleine Stückchen und bringt 
sio je in 15 ccm sterilisierter Bierwürze, zerdrückt sie mit einem sterilen Platin· 
draht und gießt, nachdem die ersten Tröpfohen bei Seite gegossen, 3 Tropfen in 
ein neues Fläschchen mit steriler Würze. Von letzterer entnimmt man mit 
steriler Zeichenfeder etwas und bringt auf 3 vorbereitete Deckgläschen je 12 
parallele Striche. Zur Anlegung der zweiten Verdünnung spritzt man die Feder 
aus und gibt einen Tropfen steriler Würze auf die Feder, mischt .den Inhalt 
durch geschicktes Hin· und Herbewegen und bringt wiederum je 12 Striche auf 
die Deckgläschen. Auf dieselbe Weise wird eine dritte Verdünnung hergestellt. 
:'Ifan drückt nun die Deckgläschen auf die Objektträger derart an, daß die 
aufgetragene Flüssigkeit in die Höhlungen der Objektträger hineinhängt, wobei 
man sorgfältig beobachtet, daß sich keine Luftblase bildet, da sonst die dünnen 
Tropfen austrocknen. Man bewahrt nun bei 10', ein zweites bei 18° und ein 
drittes bei 30' 24-48 Stunden auf. Darnach wird mikroskopiert. Für die 
untergärige Hefe (Bierhefe) ist die geringe Ausbildung von Sproßverbänden 
charakteristisch, meistens liegen die Hefezellen einzeln oder in kleinen b~. 
nicht stark auseinandergezogenen Verbänden, dagegen bildet Obergärige Hefe 
sparrige (wie stark verzweigte Äste) meist vielzellige Sproßverbände. Die 
Unterscheidung der genannten beiden Hefetypen erfordert einige übung, ist an 
sioh aber nicht schwierig. Als weiteres Hilfsmittel dient die Feststellung des 
Verhaltens zu Raffinose (siehe Methode Bau S. 377). 

Außerdem kann auch die Lindnersche Tropfenkultur Anhaltspunkte 
geben. Die Hefe wird in Würze fein verteilt und mittels einer sterilen Pipette 
auf beiden Hälften einer Petrischale eine größere Anzahl von Tropfen ange· 

') Mikroskopisohe Betriebskontrolle in dem Gärungsgewerbe. Berlin 1905; 
siehe auch J. König, Die Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblioh 
wichtiger Stoffe. Berlin 1911. 

') Jörgensen, Organismen der Gärungsindustrie, Berlin. 
8) Zeitschr. f. d. gesamte Brauw. 1904, 27, 176-181, 193-198 und 210 

bis 214. 
') Zeitschr. f. Spiritusindustrie 1904, 16 u. 22; F. W. Dafert und K. 

Kornauth, Experimentelle Beiträge zur Lösung der Frage nach der zweck, 
mäßigsten gesetzlichen Regelung des ~rkehrs mit Hefe (betl'. Österreich), 
Wien 1908. Die kleine Sohrift kann sehr. empfohlen werden. 
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legt, deren jeder höohstens eine Zelle enthalten IiPll. Die Sohale wird duroh 
einen Gummiring luftdioht verschlossen. Sohüttelt man eine solohe Tropfen· 
kultur vorsiohtig, so ballt sioh die Hefe in den Tropfen, die untergärige Hefe 
enthalten, zusammen, während die obergärige staubig aufgewirbelt wird. Siehe 
auch die amtliohe Anweisung (Anlage Ader Brausteuer·Ausführungsbestim· 
mungen vom 24. Juli 1909 Zentralbl. f. d. deutsohe Reioh, 1909, 37, (15) für die 
Unterscheidung zwischen ober' und untergärigem Bier) (bzw. Hefen). Diese 
Probe dient indessen nur zur Orientierung für die Steuerbeaniten. 

Gute Preßhefe soll von gelber oder gelblichweißer Farbe und frischem 
obstartigem Geruch sein. Hinsichtlich Triebkraft siehe den chemischen Teil. 
Bakterien und Kokken dürfen in größerer Zahl nicht vorhanden sein. Milch· 
Bäureerreger und EssigBäurebildner scheinen der Hefe ungefährlich zu sein, 
nicht aber anscheinend Buttersäurebakterien und Schimmelpilze. Nachteilig 
für die Teiggärung ist ein Gehalt an Kahmhefe und wilden Hefen (Henneberg 
und Neuma.nn) '). 

Bei der Sauerteiggärung (spontaner Gärung) spielen besonders Bakterien 
der Gruppe des Bact. coli commune eine Rolle. Siehe auch S. 604 betr. 
Bakterium levans. 

Mikroskopische Prüfung der Hefe auf abgestorbene Hefezellen: 
Lebenskräftige Zellen nehmen nach Lintner keinen Farbstoff auf, ab· 

gestorbene werden davon sofort durchdrungen. Man nimmt zur Ausführung 
der Färbung waBBerlösliches Methylenblau oder Gentianaviolett. Ferner wird 
hierzu Indigolösung ') empfohlen. Man fügt zu einer Probe Hefe einen Tropfen 
Farbstofflösung, läßt einige- Sekunden einwirken, verdünnt mit schwachem 
Zuckerwasser, mischt das Ganze gut durch und bringt davon einen Tropfen 
auf einen Objektträger und untersucht mit aufgelegtem Deckglas. Tote Zellen 
färben sich rascher und intensiver als lebende. Kranke, leere und absterbende 
Hefen, die keine Fortpflanzung mehr aufweisen, färben sich jedoch überhaupt 
nicht. Man hüte sich vor falschen Schlüssen. In guter Hefe darf man höchstens 
3-4°/0 gefärbter Hefezellen finden. 

Färbung der Hefepilze. Das Färben kann wie bei den Bakteriendeck· 
glastrOCkenpräparaten nach S. 585 mit allen Anilinfarben erfolgen. Empfohlen 
wird jedooh Methylenblau. Man spült naoh der Färbung mit Wasser. ab, taucht 
einen Moment in Sso/,iga Salpetersäure ein, spült wieder ab und färbt mit Eosin 
nach, so erscheinen die Hefezellen rosa, Sporen blau. 

8. Gemüse- und Obstdauerwaren. 
Auf die Ursachen fehlerhafter Büchsendauerwaren ist S. 602 

hingewiesen. Es ist nicht festgestellt,- ob bestimmte Gemüsearten ihre 
spezifischen Feinde besitzen; die Bakterienflora ist sehr reichlich; im 
wesentlichen werden die den Rohgemüsen anhaftenden Bakterien durch 
Reinigung, Vorkoch· Wld Sterilisierprozeß vernichtet; bei letzterem ist 
besonders auf die Abtötung widerstandsfähiger Sporen der Erdbazillen 
Bedacht zu nehmen. In verdorbenen Büchsenbohnen Wld ·Erbsen sind 
die anaeroben Bacillus clostridioides Wld Baoillus amylobacter an· 
getroffen worden. Bombagen' sind bei Handelsware relativ selten. An· 
zeichen von Verdorbenheit sind außer Gasentwickelung, SäurebildWlg, 
Sehwefelwasserstoff, auch Schimmelansatz, Fäulnis (Proteus). Trocken
gemüse enthalten zwar oft reichliche entwickelungsfähige Bakterien
mengen, die aber nur bei Aufnahme von Feuchtigkeit verhängnisvoll 
für die Haltbarkeit werden können; sie werden beim Kochprozeß außer
dem größtenteils vernichtet. Schimmelansatz ist die in erster Linie zu 
beachtende Veränderung. 

') Zeitschr. f. d. ges. Getreidewesen, 1909, 1, 283. 
') 1 Teil gepulverten Indigo mit 4 Teilen konz. H,SO. zusammenreiben. 

24 Stunden stehen lassen, dann mit dem 20-30fachen Volumen Wassers ver· 
dünnen, auf 50' C erwärmen und mittels Kreide oder Soda neutra.lIsieren. 
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Als gesundheitsschädliche Bakterien kommen bei Büohsenkon. 
serven Bacillus enteritidis, Paratyphus in Betracht, insbesondere bei 
den mit Fleisch gemischten Waren. Schädigungen waren bisher nur 
vereinzelt bekannt geworden. Bei Trockengemüsen ist mit der Ent· 
wicklung solcher Schädlinge kaum zu rechnen. 

Die Einsäuerung von Weißkohl zur Bildung von Sauerkraut, von 
Rüben zu Rübensauerkraut, sowie die von Bohnen und Gurken beruht 
auf der freiwillig oder künstlich durch Zugabe von besonderen Rein· 
oder Mischkulturen entwickelten Tätigkeit verschiedener Bakterien und 
Sproßpilze, sowie Oidien. Besonders sind Milchsäurebakterien (B. DeI· 
brücki, Güntheri), ferner Bac. cucumeris fermentati, Bac. brassicae fer. 
mentatae Henne berg u. a. zu nennen. Die.bei der Einsäuerung sich 
abspielenden Vorgänge sind wissenschaftlich sehr interessant und für 
die Technik wichtiger als für die Nahrungsmittelkontrolle. Falsch ge· 
leitete Gärungsvorgänge können zu Erzeugnissen von üblem oder ab· 
normem Geruch und Geschmack oder sonstigen Fehlern führen, die ohne 
weiteres sinnenfällig sind. Die bakteriologischen Ursachen können bis· 
weilen durch Anwendung geeigneter Kulturverfahren aufgeklärt werden. 

Bei Obsterzeugnissen und Dauerwaren kommen im all· 
gemeinen als Erreger von Verdorbenheit nur Sproß. und Schimmelpilze 
in Betracht; bei feuchten Konserven (Marmeladen, Gelee, Musen u .. dgl.) 
sind solche Vorgänge häufiger als bei Trockenwaren (Dörrobst, Pasten). 

9. Bier 1). 

Im Brauereibetriebe kommen Sproßpilze (Saccharomyceten.Hefen), 
Spaltpilze. (Bakterien) und Schimmelpilze (Eumyceten, Hyphomyceten) 
vor. Die ersteren sind die alkoholbildenden ~'ermente, soweit nicht 
Krankheits· und wilde Hefen in Betracht kommen, z. B. Saccharomyces 
Pastorianus Hansen, S. apiculatus, Mycoderma variabilis u. a. (siehe 
auch bei Hefe S. 605); Spalt· und Schimmelpilze hemmen unter besonders 
günstigen Wachstumsbedingungen den Verlauf der einzelnen Brauerei
prozesse, oder sie lenken dieselben wenigstens in andere unerwünschte 
Bahnen (Bierkrankheiten usw.), so z. B. Bacillus sllbtilis (der sog. Heu· 
bacillus), Bacillus amylobacter und Bacterium tenno, ferner Essigsäure., 
Milchsäurebakterien (saures Bier), Sarcinen (z. B. Pediococcus cerevisiae 
und berolinensis, Sarcina candida Reinke, S. aurantiaca Lindner, 
S. fIava de Bary usw.) und Schimmelpilze usw. wie die Mucorarten 
Penicillium glaucum, Oidium lactis, Monilia candida, Fusarium hordei, 
Dematium pullulans. Das sog. Umschlagen des Bieres ist meist auf 
Milchsäurebakterien zurückzuführen (Saccharobacillus pastorianus van 
Laer). In der Weißbierbrauerei wird die Entwickelung der Milchsäure· 
bakterien begünstigt. Fadenziehendes Bier entsteht durch die Wirkung 
des Bacillus viscosus I und II (van Laer), ebenso trübes Bier; wilde 
Hefe 2) kann ebenfalls ein "Krankwerden" des Bieres ·verursachen. 

"Bakterientrübung" wird bei Bieren im allgemeinen nur selten 
beobachtet. "Hefentrübwlg" hat versc!1iedene Ursachen, namentlich 

') Siehe auch "Hefe". 
') Siehe S. 606. 
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zu große und zu geringe Viskosi~ät (Maltodextringehalt) oder zu stür· 
mische Nachgärung. Siehe auch den chemischen Teil. 

Betr. Unterscheidung von ober· und untergärigem Bier siehe Refe. 

10. Wein. 
Von den eigentlichen Weinhefen gibt es unzählige Rassen, be· 

sonders bekannt ist Saccharomyces ellipsoides (Rees); Weinhefen haben 
auch einen Einfluß auf das Weinbukett. 

Von Krankheiten (Fehlern 1), welche auf Mikroorganismen zurück· 
zuführen sind, sind bekannt: 

Der Kahm (Kahmhaut); er wird durch Spaltpilze, Saccharomyces 
mycoderma usw. hervorgerufen und entwickelt sich namentlich auf 
noch jungen alkoholarmen Weinen. Man zieht solche kranke Weine 
in ein frisch geschwefelt.es Faß ab. 

Die Bildung von Essigsäure (Umschlagen) geschieht durch Essig. 
säurebakterien (Essigstich, Kahmhaut), siehe auch -Abschnitt Essig. 

Das Zickendwerden des Weines ist ebenfalls ein Umschlagen 
und Brechen des Weines (durch Milchsäurebakterien), zeigt sich durch 
Färbung, kratzigen Geschmack an; die Färbung kann so stark werden, 
daß der Wein eine milchige Farbe bekommt (weißer Bruch). In manchen 
Fällen geht der weiße Bruch in den schwarzen über, dabei tritt häufig 
eine Ausscheidung von dunklen schleimigen Massen ein (Lafar). Säure· 
arme Moste werden leicht von dieser Krankheit befallen. Mittel gegen 
das Umsichgreifen der Essigsäure- 2) und Milchsäur~gärungen gibt es 
nicht. Nach den Untersuchungen von Kramer kann das Umschlagen 
des Weines auch durch verschiedene Arten des Bacillus saprogenes vini 
erzeugt werden, diese Krankheitsart endet gewöhnlich in einer fauligen 
Gärung (modern). 

Das Zähe.(Schleimig.)werden wird ebenfalls durch Spalt
pilze (Bakterien) bewirkt, genannt wird besonders der Bacillus viscosus 
vini. Hoher Alkoholgehalt schützt vor Zähewerden. Wein (Apfelwein, 
Bimenwein usw.) kann unter Umständen, so lang~ er noch nicht sehr 
zähe ist, durch Peitschen und Abziehen in ein frisch geschwefeltes Faß 
wieder normal werden. Zusatz geringer Mengen von Gerbstoff wird 
auch empfohlen. 

Das Schwarzbraunwerden von Obstmost ist besonders in 
solchen Jahrgängen beobachtet worden, in welchen das Obst naß, d. h. 
wenig zuckerreich und sauer war. Das Braunwerden des Rotweines 
ist nach neueren Untersuchungen 3) weder auf Bakterientätigkeit allein, 
noch auf eine solche in Symbiose mit Hefe zurückzuführen. Es ist 
lediglich eine Fermentwirkung (Oxydase), wenn schimmlige Trauben 
mitgekeltert werden. Abhilfe S02 oder Pasteurisieren. 

Auch bei Weißweinen kommt dieses mit "Rahnwerderi" zu be
zeichnende Verfärben des Weines vor. Die Farbenänderung tritt oft 
erst an der Luft, beim Eingießen vom Faß in ein Glas usw. ein, wobei 

') Siehe auch den Abschnitt Weinfehler im chemischen Teil. 
I) Schwach eS8igstichigen Wein kann man pasteurisieren oder mit einem 

weniger sauren Weine verschneiden. 
') Ramm, Arch. f. Ryg. 56, 380. 

BuJard·Baler, HilfBbuch. 4. Auf\. 39 
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die Färbung oben beginnt und immer tiefer geht. Neßler empfiehlt 
zur Verhütung dieser Krankheit, kräftiges Ausbrennen der Fässer (1 bis 
2 g S pro hl). 

Bittere Weine und solche mit sog. Mäuselgeschmack sollen eben· 
falls durch Bakterien erzeugt werden. 

11. Spiritus (Brennerei). 
Als Kulturhefen dienen die obergärigen, siehe unter "Hefe". Die 

Buttersäurebakterien sind die Feinde- der Brennerei; da sie gegen Säure 
empfindlich sind, so sucht man die Milchsäurebakterien möglichst die 
Oberhand gewinnen zu lassen (höhere Temperatur beim Maischen), 
oder gibt direkt Milchsäurereinkulturen zu. Durch Zugabe von Schwefel
säure oder Flußsäure, d. h. Fluorammonium ist nach Effront die Be
kämpfung der Buttersäurebakterien ebenfalls zu erreichen; jedoch scheint 
sich das Verfahren nicht eingebürgert zu haben. 

12. Essig. 
Technisch unterscheidet man folgende Gruppen: Bieressig., Wein

essig.und Schnellessigbakterien. 
Bieressigbakterien sind: Termobacterium aceti Zeitler, B. aceti 

(Hansen), B. acetosum (Henne berg), B. Pasteurianum, B. Kützin
gianum (Hansen), B. rancens (Beijerinck). 

Die an zweiter und dritter Stelle genannten sind Kulturbakterien. 
Weinessigbakterien: B. ascendens (Henneberg), B. vini acetati 

(Henne berg), B. xylinoides (letztere als Kulturrassen gebräuchlich), 
B. orleanense. 

Schnellessigbakterien: Kulturrassen sind Bac. acetigenium, Bac. 
Schützenbachi, B. curvum. 

Wilde Essigbakterie ist das B. xylinum; Feinde der Essiggärung 
sind im übrigen verschiedene andere Mikroorganismen, wie Buttersäure·, 
Milchsäurebakterien usw. 

Die Essigbakterien bilden Häute, früher Mycoderma aceti (Essig. 
mutter) genannt; diese Bakterienhäute sind Zooglöenmassen, d. i. die 
einzelnen Bakterien sind von Schleimhüllen umgeben. Diejenigen von 
Bacterium Pasteur. und Kützingian. werden durch Jodjodkaliumlösung 
blau gefärbt, diejenigen von Bacterium aceti nicht. 

Die sog. Kahmhaut auf Wein und Bier ist aber nicht immer ein 
Anzeichen von Essigsäuregärung, sondern sie wird namentlich auch 
von Sproßpilzen (Mycoderma cerevisiae, Mycoderma vini Pasteur) 
gebildet. 

Beiläufig sei hier angeführt, daß die namentlich in essigarmem 
Essig vorkommenden Essigälchen (Anguillula aceti) als unappetitlich 
anzusehen sind und daß solcher Essig als verdorben im Sinne des 
Nahrungsmittelgesetzes zu beanstanden ist,wenn sie in erheblichen 
Mengen darin vorkommen. Solcher Essig muß vor dem Verkauf filtriert 
werden. Vereinzelt oder auch in kleinen Mengen finden sich Essigälchen 
öfters im Essig. Eine Gesundheitsschädlichkeit der Essigälchen ist 
'licht erwiesen. 
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13. Tabak. 
An der Tabaksfermentation beteiligen sich nicht nur Bakterien, 

sondern auch Schimmelpilze wie Aspergillus fumigatus, Monilia can
dida usw. (Behrens). C. Suchsland hat zuerst Bakterienreinzuchten 
von westindischen Tabaken bei minderwertigen (deutschen) Tabaken 
mit Erfolg angewendet. 

14. Wasser und Eis. 
Die im Wasser vorkommenden Organismen sind teils tierische, 

teils pflanzliche. Zu den ersteren gehören die Infusorien, Rädertierchen, 
Würmer usw., die allerdings fast nur in verunreinigten Wässern (alten 
Kesselbrunnen, Abwässern u. dgl.) vorkommen; zu den letzteren zählen: 
Algen, Schimmelpilze, Hefenpilze, Fadenbakterien und die niedersten 
Formen, die Bakterien (Kokken, Stäbchen, Spirillen usw.). 

Von diesen sind die Algen, namentlich so lange sie nicht in größeren 
Massen auftreten, für die Beurteiiung eines Wassers nur ausnahmsweise 
von Bedeutung; ebenso die Hefen und Schimmelpilze, wenn sie nur ver
einzelt vorkommen, in großerer Anzahl deuten sie auf Verunreinigung 
durch Oberflächrnwässer, Abwässer; je nachdem sogar auf Wässer von 
bestimmten Betrieben. Von den Fadenbakterien sind hauptsächlich die 
Crenothrix- und Cblamidothrix-Arten zu nennen, die namentlich in eisen
reichen Brunnenwässern vorkommen .und darin sich bisweilen so statk 
ausbreiten, daß Schlammbildungen und Trübungen entstehen. Diese 
braunen Crenothrix-Ablagerungen haben oft schon zu Schwierigkeiten bei 
der Wasserversorgung von Städten geführt, indem durch sie die Wasser
leitungsröhren total verstopft worden sind. Die ·Beggiatoa-Arten sind 
ebenfalls Fadenbakterien, sie l!lben speziell in Gewässern und Abwässern, 
welche Schwefelwasserstoff enthalten; den Schwefel lagern sie in Form von 
kleinen Körnchen in: sich ab. 

Die eigentlichen Bakterien kommen meistens für die Beurteilung 
von Trink- und Nutzwässern in Betracht. Viele derselben sind harmlose 
typische und auch zufällige Wasserbewohner und daher ohne hygienisches 
Interesse. Außer diesen kommen aber auch Bakterien (nichtpathogene) 
im Wasser vor, die einen Schluß auf den Reinheitsgrad eines Wassers 
zulassen; es sind dies die Fäulniserreger (Proteusarten u. dgl.), welche 
an der Verflüssigung der Nährgelatine hauptsächlich zu erkennen sind 
(Eiweißzersetzung). In Wässern also, welche organische Stoffe in größerer 
Menge enthalten, finden solche Bakterien den besten Nährboden. Brunnen, 
welche solche Fäulniserreger in größerer Menge bergen, sind des Zu
flusses aus Dungstätten, von Oberflächen- und Tagewässern usw. ver
dächtig. Grundwasser (aus entsprechender Tiefe g.enommen) ist in der 
Regel steril oder nahezu steril. Die in solchem gefundenen Mikroorganis
men sind gewöhnlich erst bei der Ptobenahme in das Wasser gelangt. 

Aus der Zahl der in einem Wasser enthaltenen Keime (Kolonien) 
ist ein Schluß auf die Güte eines Wassers ohne weiteres nicht zu ziehen; 
ein einzelnes Stück einer pathogenen Art unter sehr wenigen vor
handenen Arten kann ein Wasser schon unbrauchbar machen. Die Er
mittelung der Arten ist zeitraubend und kostet unverhältnismäßig viel 

39'" 
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Mühe. Hefen, Sarcinen, fluoreszierende, verflüssigende und nicht ver· 
flüssigende Bakterien und verschiedene Earbstoffbildner kann man ohne 
weiteres an ihren Kolonien erkennen. Immerhin gibt aber die Keimzählung 
gute Anhaltspunkte für die Beurteilung eines Wassers, und man kann 50 
bis 100 Kolonien pro 1 ccm Wasser im Trinkwasser ohne weiteres passieren 
lassen; je nach Umständen, namentlich wenn Fäulniserreger fast gar 
nicht vorhanden sind, können auch höhere Zahlen bis zu mehreren 100 
Kolonien noch nicht beanstandet werden; jedoch nur dann, wenn die 
chemische Untersuchung ein gutes Resultat gegeben hat, ,und auch 
die örtliche Besichtigung der Brunnen usw. irgend welche Mißstände 
nicht ergab. Für die fortlaufende Kontrolle von Filteranlagen für Nutz
wasser (städtische Wasserversorgungen) ist die Keimzählung unent· 
behrlich. Siehe die Anweisung des Gesundheitsamtes, S. 615. 

Für die Prüfung von Wasserfiltern auf ihre Durchlässigkeit werden 
farbstoffbildende Bakterien, wie Bact. prodigiosum, Bact. violaceum, für 
die Prüfung auf durchgegangene lösliche Stoffe Fluorescein (Uranin II), 
Methyleosin, Kochsalz, Lithiumsalze usw. benutzt. 

Krankheitserreger, wie die von Typhus, Cholera, Bacterium coli 
usw., werden nach S. 620 u: ff. nl'chgewiesen; wo sie vorhanden sind, 
deutet der Befund auf eine Veruureinigung des Wassers durch mensch· 
liche und tierische Abfallstoffe. Siehe insbesondere den Nachweis des 
Bact. coli als Maßstab für Veruureinigungen des Wassers. In England 
wird der Bacillus enteritidis sporogenes (Klein), andernorts werden 
Streptokokken als geeiguete Objekte dafür angesehen. 

Bei Prüfung des -Grades von Fluß verunreinigungen usw. ist die 
Beschaffenheit des Planktons durch eingehende mikroskopische Unter
suchung festzustellen. Literaturhinweise siehe im chemischen Teil. 
Typische Abwasser-Organismen (Polysaprobien bzw. stark Mesosapro
bien) sind Sphaerotilus natans, Leptomitus lacteus, Beggiatoa alba, 
Oscillatopiaarten, Carchesium Lackmanni, Lamprocystis roseo-persi. 
cina, Streptococcus margaritaceus, Euglena viridis, Spirillumarten usw. 

Eis wird wie Wasser begutachtet. Es sei aber darauf hingewiesen, 
daß sehr viele Bakterienarten, auch pathogene, z. B. Typhus, gegen die 
Einwirkung von Kälte sehr empfindlich sind. Vorsicht beim Genuß 
von Eis, namentlich von "Natureis" ist deshalb sehr zu empfehlen. 
Siehe auch den chemischen Teil. 

Grundsätze für die Reinigung von Oberflächenwasser durch Sand· 
fil tra tio n. 

Erlaß des Reichsamts des Innern vom 13. Jan. 1899. 

§ 1. Bei der Beurteilung eines filtrierten Oberflächenwassers sind folgende 
Punkte zu berücksichtigen: 

30) Die 'Wirkung der Filter ist als eine befriedigende anzusehen, wenn 
der Keimgehalt des Filtrats jene Grenze nicht überschreitet, welche 
erfahrungsgemäß durch eine gute Sand filtration für das betreffende 
Wasserwerk erreichbar ist. Ein befriedigendes Filtrat soll beim Ver
lassen des Fllters in der Regel nicht mehr als ungefähr 100 Keime 
Im Kubikzentimeter enthalten. 

b) Das Filtrat soll möglichst klar sein und darf in bezug auf Farbe, Ge
schmack, Temperatur und chemisches Verhalten nicht schlechter sein, 
als vor der Filtration. 



Besonderer Teil 613 

§ 2. Um ein Wasserwerk in bakteriologischer Beziehung fortlaufend' zu 
kontrollieren, empfiehlt es sich, wo die zur Verfügung stehenden Krä.fte es Irgend 
gestatten, das Filtrat jedes einzeinen Filters täglich zu untersuchen. Von be· 
sonderer Wichtigkeit ist eine solche tä.gliche Uritersuchung: 

a} nach dem Bau eincs neuen Filters, bis die ordnungsgemäße Arbeit 
desselben feststeht, 

b} bei jedesmaligem Anlassen des Filters nach Reinigung desselben, 
und zwar wenigstens zwei Tage oder länger bis zu dem Zeitpunkte, an 
welchem das Filtrat eine befriedigende Beschaffenheit hat, 

c) nachdem der Filterdruck über zwei Drittel der für das betreffende 
Werk geltenden Maximalhöhe gestiegen ist, 

'd} wenn der Filterdruck plötzlich abnimmt, 
e) unter allen ungewöhrflichen Verhältnissen, namentlich bei Hochwasser. 
§ 3. Um bakteriologische Untersuchungen im Sinne des § 1 a veran-

stalten zu können, muß das Filtrat eines jeden Filters so zugänglich sein, daß 
zu beliebiger Zeit Proben' entnommen werden können. 

§ 4. Um eine einheitliche Ausführung der bakteriologischen Unter· 
suchungen zu sichern, wird das in der Anlage angegebene Verfahren zur all
gemeinen Anwendung empfohlen. 

§ 5. Die mit der Ausführung der bakteriologischen Untersuchung be
trauten Personen müssen den Nachweis erbracht haben, daß sie die hierfür 
erforderliche Befähigung besitzen. Dieselben solJen, wenn irgend tunlich, der 
Betriebsleitung selbst angehören. 

§ 6. Entspricht das von einem Filter gelieferte Wasser den hygienischen 
Anforderungen nicht, so ist dasselbe vom Gebrauch auszuschließen, sofern die 
Ursache des mangelhaften Verhaltens nicht schon bei Beendigung der bakterie
logischen Untersuchung behoben ist. 

Liefert ein Filter nicht nur vorübergehend ein ungenügendes Filtrat, so 
ist es außer Betrieb zu setzen und der Schaden aufzusuchen und zu beseitigen. 

§ 7. Um ein minderwertiges den Anforderungen nicht entsprechendes 
Wasser beseitigen zu können (§ 6), muß jedes einzeine Filter eine Einrichtung 
besitzen, die es erlaubt, dasselbe für sich von der Reinwasserleitung abzusperren 
und das Filtrat abzulassen. Dieses Ablassen hat, soweit es die Durchführung 
des netriebes irgend gestattet, in der Regel zu geschehen: 

1. unmittelbar nach vollzogener Reinigung des Filters und 
2. nach Ergänzung der Sandschicht. 
Ob im einzelnen Falle naeh Vornahme dieser Reinigung bezw. Ergänzung 

ein Ablassen des Filtrats nötig ist und binnen welcher Zeit das Filtrat die er· 
forderliche Reinheit wahrscheinlich erlangt hat, muß der leitende Techniker 
nach seinen aus den fortlaufenden bakteriologischen Untersuchungen gewonnenen 
Erfahrungen ermessen. 

§!!. Eine zweckmäßige Sandfiltration bedingt. daß die Filterfläche reich· 
lieh bemessen und mit genügender Reserve ausgestattet ist, um eine dell ört
lichen Verhältnissen und dem zu filtrierenden Wasser angepaßte mäßige Filtra' 
tiOlisgeschwindigkeit zu sichern. 

§ 9. Jedes einzelne Filter soll für sich regulierbar und in bezug auf Durch
fluß, überdruck und Beschaffenheit des Filtrats kontrollierbar sein; auch soll 
cs für sich vollständig entleert, sowie nach jeder Reinigung von unten mit til
triertem Wasser bis zur Sandoberfläche angefüllt werden können. 

§ 10. Die Filtrationsgeschwindigkeit soll in 1edem einzelnen Filter unter 
den für die Filtration jeweils günstigsten Bedingungen·eingestellt werden können 
und eine möglichst gleichmäßige und vor plötzlichen Schwankungen oder Unter
brechungen gesicherte sein. Zu diesem Behufe sollen namentlich die normalen 
Schwankungen, welche der nach den verschiedenen Tageszeiten wechselnde 
Verbrauch verursacht, durch Reservoire möglichst ausgeglichen werden. 

§ 11. Die Filter sollen so angelegt sein. daß ihre Wirkung durch den ver
änderlichen Wasserstand im Reinwasserbehälter oder Schacht nicht be
einflußt wird. 

§ 12. Der Filtrationsüberdruek darf nicht so groß werden, daß Durch
brüche der obersten Filtriersehicht eintreten können. Die Grenze, bis zu welcher 
der überdruck ohne Beeinträchtigung des Filtrats gesteigert werden darf, illt 
für jedes Werk durch bakteriologische Untersuchungen IU ermitteln. 
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§ 13. Die Filter sollen derart konstruiert sein, daß jeder Teil der Fläche 
eines jeden Filters möglichst gleichmäßig wirkt. 

§ 14. Wände und Böden der Filter sollen wasserdicht hergestellt sein, 
und namentlioh soll die Gefahr einer mittelbaren Verbindung und Undichtigkeit, 
durch welche das unfiltrierte Wasser auf dem Filter in die Reinwassarkanäle 
gelangen könnte, ausgeschlossen sein. Zu diesem Zweoke ist insbesondere auf 
eine wasserdiohte Herstellung' und Erhaltung der Luftsohächte der Reinwasser· 
kanäle zu achten. 

§ 15. Die Stärke der Sand schicht soll mindestens so beträchtlioh sein, 
daß' dieselbe duroh die Reinigungen niemals auf weniger als 300m verringert 
wird, jedooh empfiehlt es sich, diese niedrigste Grenzzahl, wo der Betrieb es 
irgend gestattet, auf 40 om zu erhöhen. 

§ 16. Es ist erwünscht, ~aß von sämtlichen Sandfilterwerken im Deutschen 
Reiche über die Betriebsergebnisse, namentlioh über die bakteriologischc Be· 
schaffenheit des Wassers vor und nach der Filtration dem Kaiserliohen Gesund. 
heitsamt, welches sich über diese Frage in dauernder Verbindung mit der seitens 
der Filtertechniker gewählten Kommission halten wird, alljährlich Mitteilung 
gemacht wird. Die Mitteilung kann mittels Übersendung der betreffenden 
Formulare in nur je einmaliger Ausfertigung erfolgen. 

Anlagc zu § 4. 

Ausführung der bakteriologischen Ullter8uchung. 

1. Herstellung der Nährgelatine. 

Die Anfertigung der Nährgelatine ist nach folgender, lediglich zu diesem 
besonderen Zwecke gegebenen Vorschrift vorzunehmen. 

werden in 

Fleischextraktpepton- Nährgelatine. 

Fleischextrakt Liebig 
Trockenes Pepton Witte 
Kochsalz. 

10 Ir 
10 g 

5 g 

Wasser 1000 g 
gelöst; die Lösung wird ungefähr eine halbe Stunde im Dampfe erhitzt 
lmd nach dem Erkalten und Absetzen filtriert. 

Auf neunhundert Teile dieser Füssigkeit . . 900 g 
werden 

einhundert Teile feinste weiße Speisegelatine . 100 g 
zugefügt, und naoh dem Quellen und Einweichen der Gelatine wird die 
Auflösung duroh (höchstens halbstündiges) Erhitzen im Dampfe bewirkt. 

Darauf werden der siedendheißen Flüssigkeit 
dreißig Teile Normalnatronlauge ') . . . . . . . . . .. 30 g 

zugefügt und jetzt tropfenweise solange von der Normal-Natronlauge zugegeben. 
bis eine herausgenommene Probe auf glattem, blauviolettem Laokmuspapier 
neutrale Reaktion zeigt, d. h. die Farbe des Papiers nicht verändert. Nach 
nertelstündigem Erhitzen im Dampfe muß die Gelatinelösung noohmals auf 
ihre Reaktion geprüft und wenn nötig, die ursprüngliche Reaktion duroh einige 
Tropfen der Normalnatronlauge wieder hergestellt werden. 

Alsdann wird der so auf den Laokmusblauneutralpunkt eingestellten 
Gelatine 1'/. Teil kristallisierte, glasblanke, nioht verwitterte Soda ') zugegeben 
und die GelatInelösung duroh weiteres halb- bis höchstens dreiviertelstÜDdiges 
Erhitzen hn Dampfe geklärt und darauf durch ein mit heißem Wasser ange
gefeuohtetes feinporiges Filtrierpapier filtriert. 

') An Stello der Normalnatronlauge kann auch eine 4·I.ige Natrium
hYdroxydlösllng angewand t werden. 

') Statt 1,5 Gewichtsteile krist. Soda können auch 10 Raumteile Normal
Sodalösung genommen werden. 
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Unmittelbar nach dem Filtrieren wird die noch warme Gelatine zweck
mäßig mit Hilfe einer Abfüllvorrichtung, z. B. des Treskowschen Trichters, 
in sterilisierte (durch einstündiges Erhitzen auf 130-150°) Reagenzröhren in 
1I1engen von 10 ccm eingefüllt und in diesen Röhrchen durch einmaliges 15-20 
Minuten langes Erhitzen im Dampfe sterilisiert. Die Nährgelatine Bei klar und 
von gelblicher Farbe. Sie darf bei Temperaturen unter 26° nicht weich und 
unter 30 ° nicht flüssig worden. Blauviolettes Lackmuspapier werde dureh die 
verflüssigte Nährgelatine deutlich stärker gebläut,. Auf Phenolphthalein reagiere 
sie noch schwach sauer. . 

2. En tnah mc der Wasserpro ben. 

Die Entnaltmegefäße müssen sterilisiert sein. Bei der Entnahme der 
Proben ist jede Verunreinigung des Wassers zu vermeiden, auch ist darauf zu 
achten, daß die Miindung der Entnahmegefäße während des Öffnens, FüJ]ens 
und Versehließens nicht mit den Fingern berührt wird. 

3. Anlegen der Kulturen. 
Nach der Ent,nahme der Wasserproben sind möglichst bald die Kulturen 

anzulegen, damit die Fehlerquelle ausgeschlossen wird, die aus der Vermehrung 
der Keime während der Aufbewahrungszeit des Wassers entsteht. Die Gelatine
platten sind daher möglichst unmittelbar nach Entnahme der \Vasserproben 
anzulegen. 

Die zum Abmessen der Wassermengen für das Anlegen der Kulturplatten 
zu benutzenden Pipetten müssen mit Teilstrichen versehen sein, welche gestatten, 
Mengen von 0,1-1 ccm Wasser genau abzumessen. Sie sind in gut schließen
den Blechbüchsen durch einstündiges Erhitzen auf 130-150° im Trockenschrank 
zu sterilisieren. 

Für die Untersuchung des filtrierten Wassers genügt die Anfertigung 
einer Gelatineplatte mit 1 ccm der Wasserprobe ; für die Untersnchung des Roh· 
wassers dagegen ist die Herstellung mehrerer Platten in zweckentsprechenden 
Abstufungen der Wassermengen, meist sogar eine vorherige Verdünnung der 
Wasserproben mit sterilem Wasser, erforderlich. 

Das Anlegen der Gelatineplatten soll in der Weise erfolgen, daß die ans 
der zu untersuchenden Wasserprobe mit der Pipette unter der üblichen Vorsicht 
herausgenommene Wassermenge in ein Petrischälchen entleert und dazu gleich 
der zwischen 30 und 40' verflüssigte Inhalt eines GelatIneröhrchens gegossen 
wird. Wasser und Gelatine werden alsdann durch wiederholtes sanftes Neigen 
(les Doppelschälchens miteinander vermischt; die Mischung wird gleichmäßig 
auf den Boden der Schale ausgebreitet und zum Erstarren gebracht .. 

Die fertigen Kultnrschälchen sind vor Licht und Staub geschützt bei 
einer Temperatur von 20-22° aufzubewahren; zu diesem Zwecke empfiehlt 
sich die Benutzung eines auf die genannte Temperatur elngeste llten Brutschrankes. 

4. Zählung der Keime. 
Die Zahl der entwickelten Kolonien ist 48 Stunden nach Herrichtung 

<ler Kulturplatten mit Hilfe der Lupe und nötigenfalls einer Zählplatte fest
zustellen. Die gefundene Zahl ist unter Bemerknng der Züchtungstemperatnr 
in die fortlaufend geführten Tabellen einzutragen. 

Die zymotechnische \Vasseranalyse (nach Hansen). 
Für den Brauereibetrieb ist es wichtig, zu wissen, ob das zur Bierbereitung 

bcnutzte Wasser und die Luft solche Keime enthalten, welche sich in Würze 
und in Bier entwickeln können. Diese Feststellung kann nach Hansen durch 
die Kochsche ba.kteriologische Untersuchung mit Fleischwasserpeptongelatine 
nicht getroffen werden. Nebeneinander herlaufende Versuche nach Koch und 
Hltnsen zeigten schon in der Keimzahl ganz bedeutende Unterschiede (vgJ. 
J örgensen, MIkroorganismen der GärungSindustrie, 5. Auf I. 1909. Berlin). 
Um brauchbare Resultate zu erhalten, verwendet man anstatt der Kochschen 
Nährgelatine die S. 574 erwähnte Bierwürzegelatine und legt mit dieser die 
Plattenkulturen in gewöhnlicher Weise an oder 'Verfährt nach H a.nsen: 
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20-25 Freudenreiohsohe Kölbohen, welohe je 20 ocm sterilisierte 
Würze oder Bier enthalten, werden mit je 1 Tropfen = '/" ocm des zu unter· 
suohenden Wassers oder mit entspreohenden VerdÜllnungen (mit sterilem 
Wasser) geimpft, wie dies auoh bei der bakteriologischen Untersuohung der 
Fall ist. Nach 8tägigem Stehen bei 25' C Im Brutschrank und.weiteren 8 Tagen 
bei Zimmertemperatur werden die Kulturkolben untersucht. Zeigt nur ein 
Teil von ihnen Entwickelung und bleiben andere steril, so ist es ziemlich sicher, 
daß die ersteren nur einen entwickelungsfähigen Keim empfangen haben. 
Hierdurch erhält man Aufklärung über die Zahl der entwickelungsfähigen Keime 
in einem gewissen Volumen. 

10. Boden. 
Der Boden beherbergt die verschiedensten Arten von Mikroorganismen; 

ihre Zahl ist eine sehr variable und richtet sioh nach dessen Gehalt an Nähr' 
stoffen, Feuchtigkeit, Wärme usw. Der höchste Keimgehalt findet sich jedoch 
nicht in den obersten Schiohten, sondern erst in einer Tiefe von 25-50 cm 
(nach R. Koch). Die bakterienfeindlichen Sonnenstrahlen und andere Um· 
stände (Wechsel von Trockenheit und Feuchtigkeit) sind wohl daran schuld. 
Die bakteriologische Untersuchung des Bodens wird im hygienischen IntereBSe 
nur ausnahmsweise verlangt und hat für den Chemiker kein besonderes In' 
teresse. Pathogene Bakterien weist man direkt durch Tierversuche nach. 

Für die Landwirtschaft namentlich sind von den im Boden vorko=en' 
den Bakterien besonders wichtig: 

a) Die Stickstoffsammler, Bakterien, welche den Stickstoff der Luft 
entnehmen und den Pflanzen zuführen (Leguminosenknöllchenbakterien). In 
Reinkulturen für die Praxis zur Aussaat mit Alinit u. a. bezeichnet. 

b) Die Nitratbildner (nitrifizierende Bakterien, Leptothrix), wovon die 
Nitrosobakterien Ammoniak zu salpetriger Säure oxydieren (WinogradskY) 
und die Nitrobakterien, welche die salpetrige Säure zu Salpetersäure oxydieren. 

c) Die denitrlfizierenden Bakterien zersetzen stickstoffhaltige Körper 
und bauen dieselben bis zum A=ontak, ja Stickstoff ab. Zu den bis zum 
Ammoniak abbauenden zählen viele Arten von Spaltpilzen, Eumyceten (Schim· 
melpilzen) usw. Der Abbau bis zum Stickstoff findet bei den salpetersauren 
Salzen statt und wird durch einige spezifische Denitrifikationsbakterien, zu 
welchen auch das Bacterium coli commune, namentlich in Symbiose mit anderen 
Arten, gehört, ausgeführt. 

Den unter b) und c) genannten Arten kommt wahrscheinlich auch eine 
wichtige Rolle bei der biologischen Klärung der Abwässer zu. 

Zur Prüfung von BodenprOben schüttelt man eine mit einem sterilen 
Löffelohen von bestimmtem Inhalt entno=ene Probe mit 0,85'/,iger Koch
salzlösung kräftig und sät dann einen aliquoten Teil in die Nährgelatine oder 
andere, Nährsubstrate aus. Im Boden, besonders in den Tiefen, ko=en viel
fach anaerobe Bakterien vor. Für Entnahme aus tieferen Schichten benützt 
man den Fränkelschen Bohrer. 

16. Luft. 
Qualitativ durch offenes Aufstellen von mit Nährgelatine beschickten 

Petrischalen etwa '/, Stunde lang. Alsdann bedecken. Es siedeln sich meist 
Hefen und Sarcinen an. Quantitativ mit der Hesseschen Röhre oder nach 
Petri, welche in kleine, beiderseitig offene, mit etwa 5 g sterilem Sand ge· 
füllte Röhren die zu untersuchende Luft (gemessene Menge) durchsangen läßt, 
den Sand alsdann mit Nährgelatine vermischt und Platten gießt. Ficker 
nimmt statt Sand Glaspulver. Vgl. Im übrigen S. 570. 

Das bei der zymotechnischen Wasseranalyse Gesagte ist in' sinn
gemäßer Weise auch auf Luft übertragbar. 

C. Anleitung zu medizinisch-bakteriologischen Untersuchungen. 
1. Die Untersuchung von Sputum, Milch 1) usw. auf Tuberkelbazillen. 

Die Untersuchung von Sputum zerfällt in eine makroskopische 
und eine mikroskopische. 

') Betr. infektiöser Eutererkrankungen. Siehe S. 598. 
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Man prüft zunächst auf Aussehen, Geruch, Farbe, Kon.sistenz, 
Durchsichtigkeit, Blut, Eiter. Zu diesOOl Zweck breitet man Sputum 
auf einem schwarzen Teller aus. Eine Besichtigung mit der Lupe ergibt 
soda.nn weitere Beimengungen und bisweilen auch indifferente Körper, 
wie Brotkrumen, Fleischfasern usw. 

Vorbereitung des Sputums für die mikroskopische Unter
suchung auf Tuberkelbazillen und Kokken. 

Man isoliert die einzelnen Partien, nimmt mittels zweier Platin
nadeln, die jedesmal vor dem Gebrauch auszuglühen sind, ein kleines 
Flöckchen und namentlich die gelbkäsigen Knöllchen, sog. Linsen, 
heraus und bringt sie auf das Deckgläschen, streicht sie hier mit der 
Nadel in eine feine Schicht aus, oder man bringt sie zwischen zwei Deck
gläschen und zieht diese unter mäßigem Zerreiben in. paralleler Richtung 
von'einander ab. Eine Zusatzflüssigkeit zum Verdünnen des Sputums 
ist nur selten nötig; man nimmt hierzu entweder sterilisiertes, destil
liertes Wasser oder O,850J0ige sog. physiologische Kochsalzlösung. Diese 
Präparate werden nun fixiert, indem man sie dreimal mäßig schnell 
durch die Flamme zieht. Sie können nun nach einer der nach
stehenden Methoden gefärbt werden. 

Man darf sich mit einem oder nur wenigen Präparaten nicht be
gnügen, wenn man nicht sofort die Tuberkelbazillen findet. Sind keine 
oder wenige Bazillen im Sputum vorhanden, so bediene man sich der 
folgenden, auf dem Prinzip der Sedimentierung beruhenden raschen 
Anreicherungsverfahren 1): 

a) Verfahren nach Biedert-Mühlhäuser-Czaplewski: 
Man schüttele ein Volumen Sputum mit 2-4 Vol. O,2%iger NaOH 

1 Minute kräftig durch; falls die Masse noch nicht gleichmäßig ist, setze 
man noch mehr NaOH zu und schüttele wieder, sodann koche man, 
bis eine gleichmäßige Flüssigkeit entsteht. Nunmehr setze man 1 bis 
2 Tropfen Phenolphthaleinlösung und tropfenweise 50föige Essigsäure 
unter starkem Umrühren zu, bis die Rotfärbung verschwunden ist; dann 
lasse man im Spitzglase absitzen und dekantiere. Nach dem Durch
mischen werden aus der Masse Präparate hergestellt. Qder man zentri
fugiere nach Zusatz des doppelten Volumens 96%igen Alkohols und 
benütze das Sediment zu Präparaten. 

b) Verfahren nach Sachs-l\Jücke: 
Man setze zu dem Sputum nach und nach Wasserstoffsuperoxyd, 

wodurch das Sputum verflüssigt wird. Im durch Zentrifugieren ge
wonnenen Rückstand Nachweis der Bazillen ausführen. 

c) Verfahren nach N. Abe (Arch. 1. Hyg. 1908, S. 372). 
Homogenisierung der Sputummasse und gleichzeitige Abtötung 

der Bakterien wird erreicht durch 10 minutenlanges Schütteln des Spu
tums im Glasstopfenglas mit 30 ccm einer Lösung von 2 g Sublimat, 
10 g Kochsalz, 1000 ccm tlestilliertem Wasser. Dann wird zentrifugiert. 

') Von den bloI. Verfahren (Nährbodenkulturen) und Tierverßuchen, wo
von letztere stetß am besten den Nachweis erbringen, wird hier abgeliehen. 
Val. Abel, bakterlol. Taschenbuch. 1. c. 
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d) Mit Antiformin. 2-10 ccm Sputum werden mit der 2- bis 
3fachen Menge IOOJoigen Antiformins im Reagenzgla.se mit Stopfen oder 
Lentzschem Sicherheitsmischzylinder 1) bis zur völligen Homogeni
sierung geschüttelt (etwa 5 Min.); die Masse wird sodann aufgekocht 
und zentrifugiert. Das Antiformin wird abgesaugt. Das Sediment 
wird mit etwas Wasser, dem etwas Eiweiß, Serum oder unbehandeltes 
Sputum zum besseren Haften auf dem Objektträger zugesetzt ist, auf 
diesem ausgebreitet. Weitere Methoden siehe Spezialliteratur. 

Milch, Harn usw. werden in derselben Weise wie Sputum unter
sucht. Die verdächtigen Flüssigkeiten müssen längere Zeit erst stark 
zentrifugiert- (4000 Umdrehungen pro Minute) werden, um die Bakterien 
im Bodensatze anzureichern. 

Anstatt auf Deckgläschen kann man das Sputum, wie überhaupt 
jedes andere Material direkt auf die Objektträger aufstreichen, trocknen 
und fixieren; jedoch hat man sich zu vergegenwärtigen, daß das dicke 
Glas langsamer durch die Flamme gezogen werden muß und daß das 
Glas leicht zu heiß wird, so daß die Präparate verderben; man läßt des
halb die Präparate am besten lufttrocken werden. Die Färbwlg der 
Ausstrichpräparate geschieht dann wie unten angegeben ist, die mikro
skopische Untersuchung aber nach dem Trocknen des Objektträgers 
direkt in Öl, ohne Auflegen eines Deckglases. 

In ZweifeIfällen und wo es die Zeit zuläßt, nimmt man die Ver
impfung auf Tiere (Kaninchen) vor. 

Färbmethoden für Ausstrichpräparate. Man benützt bis 
heute die alten bewährten Verfahren: 

a) Nach Ehrlich-Ziehl-Neelsen. Die fixierten Präparate färbt 
man mit Kochseher Anilinwasser-, Fuchsin- oder Ziehl-Neelsenschcr 
KarboIfuchsinlösung, indem man das Uhrschälchen mit der Lösung, 
auf der die Deckgläser mit der präparierten Seite nach unten schwimmen, 
über dem Bunsllnbrenner so lange erwärmt, bis dic Farblösung dampft 
und Blasen wirft. Man spült die Präparate dann im Wasser ab, bringt 
sie einen Moment in 5%ige Schwefelsäure oder verdünnte Salpetersäure 
(1 : 3) und dann in 700J0igen Alkohol. Nachfärben mit Methylenblau. 
Tuberkelbaz,illen sind rot, Gewebsteile und andere Organismen blau. 
Sporen anderer Bakterien und Fettsäurekristalle färben sich auch rot. 

b) N ac h Kaa tzer. Man färbt kalt mit übersättigter Gentiana
violettlösung 24 Stunden hindurch oder durch Erwärmen auf 80° C 
drei Minuten lang. Dann entfärbt man mit folgender Flüssigkeit: Mi
schung von 100 ccm 900J0igem Alkohol, 20 ccm Wasser und 20 Tropfen 
konzentrierter Salzsäure, spült mit 90%igem Alkohol ab und färbt 
mit konzentrierter, wässeriger Vesuvinlösung nach. 

Tuberkelbazillen dunkelviolett, die Gewebsteile und andere Orga
nismen braun. 

c) Nach Fränkel und Gabett. Die Präparate werden zwei 
Minuten lang in Ziehl-N eelsenscher Lösung gefärbt, eine Minute 
lang in Ga bettsehe Methylenblauschwefelsäure (250J0ige Schwefel
säure 100 Teile, Methylenblau 1-2 Teile) oder Fränkclsche Methylen-

') Zentralbl. r. Bakteriol. 1. 70, 108. 
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blsusa.lpetersäure (H20 30 g, Alkohol 50 g, Salpetersäure 20 g, Methylen
bla.u bis zur Sättigung) gebracht und in Wasser abgespült. 

Tuberkelbazillen rot, Gewebsteile usw. blau. 
d) Nach Pappenheim 1). Färben mit Karbolfuchsin 2 Min. 

unter Aufkochen. Ohne Abspülen für 1 Min. in folgende Lösung: Coral
lin 1, gesättigte Lösung von Methylenblau in Alcoh. absol. 100, Gly
zerin 20. Abspülen in H20, trocknen. 

e) Nach Kronberger 1). Färben mit Karbolfuchsin bis zur 
Dampfbildung. Entfärben mit 150f0iger HNOa. Abspülen mit 600f0igem 
Alkohol, Jodtinktur und 4facher Menge 60%igen Alkohols einige 
Sekunden, stark abspülen, trocknen. 

TuberkelbaziUen rot mit dunkelroten bis schwarzen Körnchen, 
die auch freiliegend gefärbt (Muchsche Granula) sind. Andere Bakterien 
und Gewebe ungefärbt. 

f) Kontrasttärbung nach Aßmann (Müneh. med. Woehensehr. 
1909, S. 658 l. 

a) mit heißem Carbolfuchsin etwa 1 Minute lang und Entfärben ab· 
wechselnd in 5°/.iger H,Sa, und absolutem Alkohol. 

fI) Abfiößen mit Wasser und Trocknen mit Fließpapier. 
,.) Einlegen in Petrischälchen und Bedecken mit 40 Tropfen J cnncr· 

Bcher Lösung '). 5 Minuten einwirken lassen. 
ö) Übergießen mit 20 ccm Wasser, dem vorher 5 Tropfen einer O,l°/olgen 

Kaliumkarbonatlösung zugesetzt worden sind. Umschütte ln bis zur 
Itleichmäßigen Verdünnung und 3 minutenlanges Nachfärben. 

E) Herausnehmen, kurzes Abspülen mit destilliertem Wasser,' vorsich
tiges Abtrocknen mit Fließpapier. Ölimmersion: ProtoplasmaleilJ 
der Leukozyten scharf umschrieben in zartem GrauroBaton gefärbt, 
von dem sich die roten, bei intrazellularer Lagerung anscheinend 
regelmäßig von einem schmalen Lichthof umgebenen Tuberkelba
zillen scharf abheben. Alle nicht säurefesten Bakterien sind tiefblau 
gefärbt. 

g) Nachweis der granulären, nach Ziehl nicht färbbaren Form von Tuber 
kolbaziUen nach Much-Schottmüller. 

1. Möglichst gleichmiißiger, dünner Ausstrich von Eiter oder Sputum 
auf Objektträger; 

2. Fixieren des Präparates kurz in Formolalkohol und Abtrocknen 
mit Filtrierpapier; 

3. 1-2 mal 2htündige Färbung bei Zimmertemperatur in einer alko
holischen Carbol-Methylviolettlösung (10 cern alkoholische Methyl· 
violettlösUllg in 100 cern 2 ° I,iger Carbolwasserlösung, sorgfältiges 
Filtrieren des Gemisches). Aufrechtes Einstellen der Objekttriiger 
in weite Reagenzgläser, um möglichst Niederschläge zu vermeiden. 

4. Jodicrung mit Lugolscher Lösung (s. S. 578) 10-15 Minuten; 
5. [j'/o Salpetersäure 1 Minute; 
6. S'/o Salzsäure 10 Sekunden; 
7. Acetonalkohol (gleiche Teile Aceton und Alkohol). Die Entfärbung 

geschieht so lange, bis kein Farbstoff mehr abfließt. Wiederholte 
Kontrolle des Präparates unter dem Mikroskop; Abtrocknen mit 
Filtrierpapier; 

') A bel, I. c. 
') Darstellung der Jennerschen Färbefiüssigkeit: 1 g Methylenblau 

med. Höchst, sowie 1 g Eosin B. A. extra Höchst löse man je in einem Liter 
Wasser, gießt alsdann die Lösungen zusammen, mischt ,läßt 1 Tag stehen, 
sammelt den Niederschlag auf einem Filter, wäscht mit Wasser solange aus, 
bis das ablaufende Wässer farblos erscheint, trocknet hierauf und löst 0,5 (!' 

dieses eosinsauren Methylenblaus in 100 g reinem Metnylalkohol. 
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8. Nachfärbung mit l"/.iger Safraninlösung 5-10 Sekunden; Abspülen 
mit Wasser; Abtrocknen mit Fließpapier; 

9. Kurzes Trocknen ohne Flamme; 
10. Besichtigung des Präparates mittels Ölimmersion. 
Auf die modifizierte Hermansche Granulafärbung wird verwiesen. 

Siehe Süddeutsche Apothekerzeitung 1909, Nr. 48. 

2. Nachweis von Gonokokken in Urin, Sekreten usw. 

Färbung nach Neißer: 
Man bringt die Deckglaspräparate, die wie die von Sputum an· 

gefertigt werden, in konzentrierte alkoholische Eosinlösung, erhitzt die 
Flüssigkeit, saugt dann die Eosinlösung mit Filtrierpapier ab, legt 1/4 Mi
nute in konzentrierte alkoholische Methylenblaulösung, spült mit Wasser 
ab und bringt das Deckglas auf den Objektträger wie oben angegeben. 
(Semmel- bzw. nierenförmige Diplokokken blau, Zellen rot, Zellkerne 
ebenfalls blau.) Färbung besonders schön nach Unna-Pappenheims 
Doppelfärbung: Färben 5-10 Min. in Methylgrün 00 krist. gelbl. 
Dr. Grübler Leipzig 0,15 + Pyronin 0,25 + 96%igen Alkohol 2,5 
+ Glyzerin '20,0 + 0,5%iges Karbolwasser 100. Abspülen in Wasser. 
Gewebe blaugrün, Bazillen rot. 

Über die Kulturverfahren vgl. die Literatur. 

3. Nachweis von Typhus- (Paratyphus-) und Kolibakterien im Wasser 
(Trink- und Abwasser). 

Typhus. Es ist von vornherein zu betonen, daß der Nachweis von 
Typhus im Wasser ein äußerst schwieriger und nur selten mit Sicherheit 
zu erbringen ist, da die Wässer in der Regel schon reich an den ver
schiedenartigsten anderen und typhusähnlichen Bakterien, wie die Coli
arten usw., sind, wodurch die Typhuskeime schwer erkennbar werden. 
E;ne Anreicherung von Typhusbazillen kann man durch Filtrieren größerer 
Mengen Wassers nach dem Verfahren von Hesse 1) durch sterilisiertes 
Kieselgur, das um eine sterilisierte Berkefeld-Filterkerze gelegt wird, 
oder durch Verdunstung von je 5-10 ccm Wasser auf einer größeren Zahl 
von Platten oder nach Müller 2) durch Zusatz von 5 ccm offizineller 
Eisenoxychloridlösung auf 3 Liter Wasser (Fällung zentrifugieren und auf 
Platten aussäen) erreichen. Man unterscheidet die' Typhusbakterien 
von den Coliarten durch: 

1. Züchten auf den nachstehend bezeichneten Nährböden (Be
brüten bei 37° während 16-24 Stunden): 

Gelatine, Agar, Kartoffel, Bouillon und Peptonwasser (Indol
bildung), Milch, deren· Herstellungsweise im allgemeinen Teil S. 572 
beschrieben ist, sowie auf bzw. in den folgenden besonderen Nähr
böden 3): 

') Zeitschr. f. Hygiene 69, 522 u. 70, 311. 
') Zeitschr. f. Hygiene 51, 1. 
3) Die darin enthaltenen Stoffe halten das Wachstum anderer Bakterien 

als der Typhusbakterien und verwandter Arten zurück. 
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a) Lackmus(nutrosc)agar nach v.,.DrigaIski und 'Conradi I). ZU 
Liter verflüssigten Nähragar (Fleischwasser mit 3,5'/, Agar, 1°/, Pepton, 

0,5 % Kochsalz) wird, nachdem es ev. mit 1 % Nutrose versetzt und gegen 
Lackmus schwach alkalisch ist, Lackmusmilchzuckerlösung zugesetzt. Letztere 
besteht aus ISO ccm Lackmuslösung (Fabrik. Kahlbaum), die. nachdem sie 
10 Minuten gekocht ist, mit 15g chemisch reinem Milchzucker versetzt und dann 
nochmals 15 Minuten (genau) gekocht ist. Dieser heiß zusammengegossenen 
Mischung von Agar und Lackmusmilchzuckerlösung setzt man sofort tropfen
weise 100/oige Lösung wasserfreier Soda in desto Wasser zu. Beim Umschütteln 
muß der entstehende rote Schaum in wenigen Sekunden blauviolett werden. 
Zu dem schwach alkalischen Nährboden-werden 10 ~cm frisch bereiteter Lösung 
von 0.1 g KristaUviolett B der Höchster Farbwerke in 100 ccm sterilem noch 
heißem destilliertem Wasser und & ccm einer sterilen warmen 10°/, igen Soda
lösung hinzugefügt. Von der Mischung sind zu sofortigem IJebrauch Petri
schalen oder größere Doppelschalen mit 2 mm Agarschichtdicke oder 200 ccm
Kölbchen vorrätig zu halten. Nach Aussaat bei S7° bebrüten. 

b) Fuchsinnährboden nach Endo 'I: 1 I SO/oiges Nähragar ') wird 
neutralisiert und mit 10 ccm 10 0 / oiger SodalöBUllg alkalisiert. Dieses Nähr
agar versetze man mit 10 g chemisch reinem in wenig heißem Wasser gelöstem 
Milchzucker. dann mit 5 ccm gesättigter alkoholischer filtrierter Fuchsinlösung 
und darauf mit etwa 25 ccm frisch bereiteter 100/,iger Natriumsulfitlösung, 
bis der heiße rosa gefärbte Nährboden kalt ganz oder fast farblos ist (es emp
fiehlt sich, eine Probeplatte zu gießen). Den sterilisierten Nährboden bewahre 
man im Dunkeln und möglichst unter Luftabschluß in kleinen Flaschen mit 
Patentverschluß auf. . 

c)'Kongorotagar nach Liebermann und Ac6l '). Zu lImit Soda
lösung schwach alkalisiertem Nähragar werden 15 g Milchzucker und 3 g Kongo
rot hinzugefügt; die Lösung wird gekocht und nach dem Sterilisieren in kleinen 
Portionen aufbewahrt. 

d) Lackmusmolke nach Petruschky. Magermilch und Wasser, zu 
gleichen Teilen gemischt, werden auf 40-50 ° erwärmt und mit soviel verdünnter 
Salzsäure versetzt, bis alles Kasein ausgefällt ist. Das Filtrat wird mit Soda
lösung unter Zugabe von Lackmus genau neutralisiert. Man filtriert bis zur 
Klarheit und gibt sterile Lackmustinktur bis zur Violettfärbung zu. Die Mischung 
wird sterilisiert. 

e) Neutralrotagar wird hergestellt aus Nähragar, 0.3 % Traubenzucker 
und 1°/, kaltgesättIgter wässeriger im Dampf sterilisierter Neutralrotlösung. 

f) Lack m uB-Nu trose -Milchzucker- (D extrose)-(S accharo se-)lö
sung (Barsiekowscher Nährboden) wird aus dünner Lackmuslösung mit Zu
satz von 1°/, Nutrose, 0.5'/. Kochsalz. 1'/, Milchzucker und ev. 1 % Dextrose 
oder 1°/. Saccharose hergestellt. Schwach alkalisieren und bis zur Klarheit 
filtrieren. 

g) Lackmus-Mannlt-(Maltose)-agar. Bereitung wie a) unter Ersatz 
des Milchzuckers durch 2°/. Mannit bzw. Maltose. 

h) Malachitgrün-Safranin-Reinblauagar nach Löffler 5). 1 1 
3°/,igen neutralisierten Nähragars (siehe S. 573) werden mit 5 ccm n-Natron
lauge und am Schluß der Sterilisation mit 100 cern 100/,iger Nutroselösung ver
setzt und in Flaschen aus Jenenser Glas abgefüllt zum Klären durch Absitzen. 
Zum Gebrauch werden 100 ccm des verflüssigten, auf etwa 45' abgekühlten 
Agars mit folgenden Stoffen gut vermischt: 

1. 3 ccm durch Kochen sterilisierte, filtrierte Rindergalle, 
2. 1 ccm 0,2°/.ige wässerige Lösung von "Safranin rein" (Dr. Grübler). 
3. 3 ccm 1°/.1ge wässerige Lösung von "Reinblau doppelt konzentriert" 

(Höchster Farbwerke), 
4. S bzw. 4 ccm 0.2°/.ige wässerige Lösung von "Malachitgrün. kristalli

siert chemisch rein" (Höchster Farbwerke). 

1) Zeitschr. t. Hyg. 39, 283; nach A bel, I. C. 

') Zentralbi. f. Bakterio!. I. Originalarb. 36, 109. Die Firma Merck-Darm-
~tadt bringt Endotabletten in Handel. die neutralem Nähragar zuzusetzen sind. 

') Siehe unter a. 
') Deutsch. med. Wochenschr. 1914. 2093. 
5) Ebenda 1909. Nr. 30. 
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i) Auf das Ficker-Hoff»lannsche Verfahren mit Koffein kann nur 
verwiesen werden. Im allgemeinen verfährt man derart, daß man die durch 
Anreicherung erhaltenen (siehe oben) Niederschläge auf Malachitgrünagar auf
streicht und bebrütet. Man schwemmt nach eingetretenem Wachstum mit 
0,85'/,iger NaCI-Lösung ab und streicht die Abschwemmung auf v.Drigalski
Conradische Agarplatte und weiter auf die übrigen in der vorstehenden 
übersicht angegebenen Nährsubstrate. 

Typhusbazillen lassen sich auf allen üblichen auch sauren Nähr
böden züchten und wachsen auch bei Zimmertemperatur, sie können 
mit den gebräuchlichen- Farblösungen, jedoch nicht nach Gram ge
färbt werden und sind lebhaft beweglich, zahlreiche, lange, leicht ab
reißende, periJiriche Geißeln besitzend. Ihre nähere Charakteristik er
gibt sich aus der am Schlusse des Abschnittes befindlichen Vergleichs
übersicht (Typhus, Paratyphus A und B und Coli). 

2_ Agglutination (nach Gruber-Durham). 
Man bedarf zu dieser Prüfung eines Typhusimmunserums von be

kannter Wirksamkeit (1 : 10 000). Auf die Gewinnung desselben kann 
hier nicht näher eingegangen werden, es wird vielmehr der Bezug von 
stäatlichen Instituten empfohlen_ Überdies werden Trockensera vom 
Schweizer Serum- und Impf-Institut in Bern (Vertrieb durch J. D. Riedel 
A.-G., Berlin-Britz) hergestellt, ferner ist eine etwa 20stündige' bei 37° 
gewachsene Agarkultur der zu prüfenden Bakterienart erforderlich. 
Der Agglutinierversuch 1) zerfällt 2) in folgende 2 Teile: 

a) Vorläufige Prüfung im hängenden Tropfen (0,85%ige Koch
salzlösung) bei schwacher Vergrößerung mit dem spezifisch möglichst 
hochwertigen Serum (Verdüunungen 1 : 50 und I : 100) mit einer Nadel
spitze frischer Kultur sofort. Beobachtung während eines 2stüudigen 
Verweilens '(des Präparates) im Brutschrank bei 37°. Deutliche Häufchen
bildung. 

b) Bestimmung im Reagenzglase. Man stellt mit O,85%iger Koch· 
salzlösung VerdÜllnungen des Testserums I: 100, 1: 500, I: 1000, 
1 : 2000 her. Von diesen Verdünnungen wird je I ccm in geeignete 
kleine Re~genzröhrchen 3) gegeben und je eine Öse der zu prüfenden 
~O Stunden alten bei 370 gewachsenen Agarkultur darin verrieben und 
durch Schütteln gleichmäßig verteilt. Nach spätestens 3stüudigem 
Aufenthalt im Brutschrank bei 37° werden die Röhrchen besichtigt. 
(Schräg halten und von unten nach oben betrachten, ev. mit Lupe.) 
Häufchenbildung gilt als positiver Ausfall. Möglichst Vergleichsversuche 
mit bekannter Typhuskultur anstellen. 

3. Pfeifferscher Versuch (Bakteriolyse im Tierkörper) be
steht darin, daß die zu prüfende Kultur mit hochwertigem Immunserum 
gemischt, Meerschweinchen intraperitoneal eingespritzt wird. Die 

') Unter Agglutination versteht man die Eigenscha.ft des Typhus-I=un
serums (bzw. auch desjenigen anderer Bakterienarten), einer Aufschwemmung 
der betr. Bakterien zugesetzt, diese auszufällen und miteinander zu Haufen zu 
verkleben. 

') Vgl. Anleitung für die bakteriol. Feststellung des Typhus nach der 
amtlIchen Dienstanweisung für die zur Typhusbekämpfung eingerichteten 
Untersuchung.sämter (bes. Beilage zu den Veröffentl. d. Kaiserl. Gesundheits
amtes 1904, 1275. 

') \Voithe hat besondere Reagenzglasgestelle tÜJ1 diese Zwecke angegeben. 
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Identität mit Typhus ist erwiesen, wenn nach kurzer Zeit Auflösung der 
Bakterien eingetreten ist. Im, negativen Falle bleiben die Bakterien 
in ihren spezifischen Eigenschaften nachweisbar. Der Pfeiffersche 
Versuch wird nur in besonderen Fällen vorgenommen., 

4. Indolreaktion. Dem durch Bakterienwachstum stark ge· 
trübten Peptonwasser (10 ccm) setzt man 1 ccm einer 0,02% igen Lösung 
von KN02 zu und unterschichtet einige Tropfen konzentrierte Schwefel· 
säure. Rosa· bis Rotfärbung der Berührungszone der beiden Flüssig. 
keiten zeigt Indol an. Der Farbstoff läßt sich mit Amylalkohol aus· 
schütteln. Typhusbakterien geben keine Indolreaktion, Bact. coli da. 
gegen eine solche. 

Kolibakterien werden, gegebenenfalls nach dem Anreichern 
nach den bei Typhus beschriebenen Verfahren mittels 
der Eijkmannschen Gärprob( 1) wie folgt nachge. 
wiesen: 

Eijkmann fand, daß die Colibakterien bei einer 
Temperatur von 6° C die meisten anderen überwuchern 
und in Traubenzuckerlösung Gas bilden. Die Prüfung 
wird in einem Gärköl\)chen 2), wie Fig. 8 zeigt, durch 
Ansetzen von 100, 50 oder weniger ccm Wasser mit 
1/0_1/8 ihres Volumens sterilisierter wässeriger Lösung 
von 10% Glukose, 10% Pepton, 5% Kochsalz vorge. 
nommen. Trübung und Gasbildung wird durch Bact. 
coli hervorgerufen. Bei positiver Reaktion ist Identifi· 
zierung nach den im späteren a.ngegebenen Methoden 
vorzunehmen. 

Stark verunreinigtes Wasser muß mit sterilisiertem 
destilliertem Wasser erst entsprechend verdünnt werden. 
Stets sind mehrere Kontrollbestimmungen zu machen. 
Bei ~nders bakterienarmem Wasser empfiehlt es Fig. 8. 
sich, eine Anreicherung der Bakterien durch Bebrüten 
einer Mischung von 50 ccm des betreffenden Wassers mit derselben 
Menge neutraler Bouillon bei 37° während 24 Stunden vorzunehmen. 
Von dieser Kultur wird 1 ccm mit lOfach verdünnter Traubenzucker. 
peptonlösung ebenfalls bei 460 im Gärkölbchen bebrütet. Bulir 3) er·· 
setzt den Traubenzucker durch Mannit (30 g zu 1 I Fleischwasserpepton. 
lösung) und setzt der mit Soda neutralisierten Lösung 2% einer sterili· 
sierten wässerigen O,I%igen Neutralrotlösung zu. Bei Anwesenheit 
von Coli verwandelt sich die rote Farbe in eine gelbe, grünfluorescierende. 

') Zentralbl. f. Bakteriol. 1. 37, 742. 
I) Man kann auch ein gewöhnliches Reagenzglas, das mit der sterilisierten 

NährlösUIlg beschickt ist, nehmen, in dem sich ein etwa 2-2,5 cm langes und 
6-8 mm weites unten zugeschmolzenes Röhrchen befindet. Letzteres wird mit 
der Öffnung nach unten hineingestellt und muß völlig mit der Flüssigkeit ge. 
füllt sein (Durham). 

Da die in Wasser gelöste Luft als Luftblase am oberen Ende des ge. 
schlossenen Schenkels erscheint, so muß, um Irrtiimer zu vermeiden, ein Parallel· 
versuch nur mit Wasser gemacht werden. 

In Amerika wird als sog. Presumptive test für B. eoli die Milchzueker· 
gallenmethode (Ja.ekson)empfohlen. Näheres siehe 0 hIrn üllerund Spitta, 1. c. 

") Arch. f. Hygiene 62, 1. 
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626 Bakteriologischer Teil. 

Man prüft dann noch die Flüssigkeit mit alkalischer Lackmustinktur 
(100 g Tinktur Kahlbaum + .2 ccm Normalnatronlauge) auf Säure. 
Umschlag in Rot bei Anwesenheit von Coli. Der nach Anreicherung 
im Brutschrank und nach 48 Stunden getrübte Gärröhrcheninhalt wird 
durch Ösenausstrich auf Drigalski-Conradi Nährböden, ßowie auf die 
übrigen S. 621 beschriebenen Nährsubstrate übertragen. Nach Pad· 
lewsky, Pharmaz. Zentralhalle-1908, S. 736 wachlIen auf einem rinder· 
gallehaltigen Malachitgrünnährboden Kolikolonien grün, Typhus gold. 
gelb. Haben die Plattenkulturen coliähnliche Keime ergeben, so werden 
sie nach den übrigen gebräuchlichen diagnostischen Methoden, d. h. An· 
legen von nach Gram gefärbten Präparaten (vgl. S. 586), Feststellung 
von Bewegung und Gasbildung, Milchkoagulation, Indolbildung (Me. 
thode S. 623), Wachstum auf Kartoffel, Gelatine 1) und Bouillon, sowie 
durch die Agglutinationsprobe mit spezifischem Coli·Immunserum 
(Näheres siehe bei Typhus) weiter untersucht. Siehe tabellarische Über. 
sicht S. 624 über die Identitätsmerkmale. Bei der mikroskopischen 
Untersuchung des bei 46° gärenden Inhaltes des Kolbens findet man 
mit mehr oder weniger Eigenbewegung begabte, meist jedoch unbeweg· 
liehe Stäbchen, dann und wann- mit Kokken vermischt. 

Jedoch ist folgendes zu beachten. Die Agglutination tritt nicht 
bei allen Stämmen auf. Gasbildner sind nicht immer echte Colibak. 
terien; es gibt auch solche; die z. B. in Peptonwasser kein Indol geben, 
Milch nicht zum Gerinnen bringen, oder eine andere typische Wuchsform 
auf Gelatine und Kartoffel zeigen; jedoch verflüssigt keine Abart Gela· 
tine. Auch die Intensität der Gasbildung ist verschieden. 

Der Nachweis des typischen Bact. coli weist auf Infektionsverdächtig· 
keit eines Wassers. Der Verdacht ist nach Ohlmüller und Spitta (1. c.) 
besonders begründet, wenn der Nachweis in 1 ccm Wasser erfolgt ist. 

Seltener angewendet wird das Verdünnungsverfahren, Thermophilen' 
titer und Colititer genannt, nach Petruschky und Pusch '), Bact. coll 
als Maßstab für Fäkalverunreinigung von Wässern. 

Thermophilentiter ist diejenige Verdünnung. bei welcher nach der Be' 
brütung bei 37' noch Trübung von Bouillon bzw. Phenolbouillon eintritt; Coll' 
titer diejenige Verdünnung, bei welcher sich mittels des PlattcnvertahrenB 
noch Colibakterlen herauszüchten lassen. 

Der ThermophIlentiter wird in der Weise angelegt, daß von Wasser 
100 ccrn mit 100 ccm Bouillon oder Phenolbouillon 

10 ,,50 
5 10 
1 10 

0,1 " "10,, "" " 
vermischt und nach 24stündiger Bebrütung bei 37° beobachtet werden. Weitere 
Verdünnungen werden z. B. angelegt: 0,1 ccrn Wasser + 10 ccrn steriles Wasser, 
davon 0,1 = 0,001 ecm des zu prüfenden Wassers mit 10 cern Bouillon bzw. 
Phenolbouillon. pie letzte Verdünnung, bei welcher Trübung eintrat, ist der 
Thermophilentiter. Von dieser und der nächsthöheren Verdünnung werden 
Plattenaussaaten angelegt. Pie letzte Verdünnung, bei welcher noch CoU 
mittels der Aussaat nachweisbar war, ist de.r Colititer. 

;Nicht jede Trübung rechtfertigt aber Coliverdaeht; es müssen stets 
die Eigenschaften des Bakteriums festgestellt werden. 

-~--')Verdünn\lng 0,1-0,2 ccrn in 100 ccm Wasser mit sterilem Pinsel auto 
streichen. 

') Zeitschr. f. Hygiene 1903,43,304, sowie R. Hilgerrnann, KIln. Jahrb. 
1909, 22, 315. 
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4. Nachweis von Choleravibrionen im Wasser 1). 

I Liter des Wassers wird mit 100 ccm der Peptonstammlösung 
(vgl. unten) versetzt, gründlich durchgeschüttelt, dann zu je 100 ccm 
in Kälbchen verteilt und dieselben der Bruttemperatur (37°) 8-24 Stun
den ausgesetzt. - Die Bakterien sammeln sich infolge ihres großen 
Sauerstoffbedürfnisses an der Oberfläche der Flüssigkeit, so daß sich 
unter Umständen ein sichtbares, feines Häutchen bildet und bei der 
mikroskopischen Untersuchung eines Tropfens der Flüssigkeit von der 
Oberfläche (Untersuchung im hängenden Tropfen- und Ausstrichpräparat) 
die charakteristischen gekrümmten Bazillen in großer Menge sich finden 
lassen. Man nimmt von demjenigen Kölbahen, an dessen Oberfläche 
die meisten Vibrionen vorhanden sind, das Material zum Anlegen von 
Dieudonne- und AgarpIatten (siehe Bereitung und Behandlung im 
folgenden). 

Die Agarplatten müssen, falls sie nicht bereits vollkommen trocken 
sind, erst im Brutschrank bei 600 oder auch 37° offen mit der Öffnung 
nach unten getrocknet werden. Dieudonneplatten dürfen nicht eher 
als 24 Stunden und nicht später als 8-10 Tage, nachdem sie gegossen 
sind, verwendet werden; sie sind regelmäßig darauf zu prüfen, daß auf 
ihnen Choleravibrionen gut, Colibazillen nicht gedeihen. 

Bereitung der Nährböden: 
a) Peptonstammlösung: In 1 I desto steril. Wasser werden 100 g 

Pepton Witte, 100 g NaCI, 1 g KNO, und 20 g krist. Na,CO. warm 
gelöst; die Lösung wird filtriert, in Kölbchen zu je 100 ccm abgefüllt 
und sterilisiert. 

b) Peptonlösung: 1 Teil Starnmlösung mit 9 Teilen Wasser verdünnen 
und zu je '50 ccm und je 500 ccm in größere Kolben abfüllen und 
sterilisieren. 

c) Fleischwasserpep\onagar: Herstellung siehe S. 573 unter 5. "Nähr
agar". Man fügt zu je 100 ccm des neutralen Agar noch 3 ccrn eiBer 
10 o/,igen Lösung von krist. Na.CO., kocht nochmals 'I. Stunden, 
tiltriert, füllt in Röhrchen oder Kölbchen und sterllisit'rt fraktioniert. 

d) Dieudonue -Agar: Rinderblut wird in großen, Glasperlen enthalten
den sterilisierten Flaschen aufgefangen, defibriniert, mit gleichen 
Mengen Normalkalilaugc versetzt und 'I. Stunden lang gekocht 
(in festverschlossenen Flaschen monatelang haltbar). 3 Telle werden 
mit 7 Teilen neutralem, 3 % igem Agar vermischt und zu Platten ge
gossen (siehe die Bemerkung über die Behandlung der Platten im vor
hergehenden). Sind brauchbare Dieudonneplatten nicht vorrätig. 
so kann man sofort verwendbare Blutalkaliplatten nach Esch dadurch 
bereiten, daß man 5 g käufliches Hämoglobin im Mörser zerreibt, 
in 15 ccm Normalnatronlauge + 15 ccm desto Wasser löst, die Lösung 
1 Stunde im Dampftopf "sterilisiert und von ihr 15 ecrn zu 85 ecm' 
neutralem Agar gibt. 

Behandlung der Platten: 
Nach 5-8 stündiger Bebrütung bei 37 0 werden von der Ober

fläche des Peptonkölbchens vorsichtig, ohne die Flüssigkeit zu schütteln, 
etwa 4 Ösen oder ein größerer Tropfen auf eine Die u don n e platte 
gebracht und mit einem Spatel auf diese sowie danach auf 2 Agar
platten verteilt. Eine zweite Aussaat wird aus demselben Pepton-

') Nach der Anweisung zur Bekämpfung der Cholera (festgestellt in der 
Sitzung des Bundesrates vom 9. Dez. 1915); siehe Minist.-Bl. f. Medizinalan· 
gelegenheiten Berlin 191(i, Nr. 15. 

40'" 
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kölbchen, falls bis dahin nicht bereits eine positive Diagnose feststeht, 
nach 18-24 stündiger Bebrütung angelegt. Die Plattenkulturen werden 
nach 8-16 stündiger Bebrütung untersucht. Als negativ ist das Er. 
gebnis erst dann anzusehen, wenn auch die zweite, nach 18-24 Stunden 
vorgenommene Aussaat aus dem Peptonkölbchen keine Cholerakolonien 
ergeben hat. 

Entscheidend für die Feststellung der Cholera ist die Ag g lu· 
tin a t ion s pro b e. Ausführung wie bei Typhus angegeben. Kanin· 
chenimmunserum soll mindestens einen Agglutinationstiter von 1 : 2000, 
Pferdeimmunserum einen solchen von 1: 5000 haben und in der Ver· 
dünnung 1: 100 sofort eine echte Cholerakultur agglutinieren. In 
besonderen Fällen kann auch derP f ei f f ersehe Ver s 11 chAnwen. 
dung finden (s. Typhusnachweis). 

Ei gen s c haft end e r C hol e r a v i b rio. 
Gekrümmte 2 ß lange Stäbchen mit einer endständigen Geißel 

und von rascher Beweglichkeit, sehr sauerstoffbedürftig, nach G r a m 
nicht färbbar. Ausstrichpräparate mit Fuchsin färben. 

Die Kolonien auf Agar sind "mäßig groß mit einem eigentümlichen, 
hell graubraunen, leicht irisierenden, transparenten Aussehen, während 
fast alle anderen in Frage kommenden (spirillenförmigen!) Bakterien 
weniger transparente Kolonien bilden 1)'.'. 

Dem Choleravibrio ähnliche Vibrionen zeigen im Dunkeln PhoB' 
phoreszenzerscheinungen. 

Choleravibrionen geben die Nitroso·lndolreaktion, die, wie 
folgt, anzustellen ist. 

Versetzt man eine Cholerapeptonkultur (10 ccm) mit 1 ccm kon· 
zentrierter Schwefelsäure, so nimmt die Mischung innerhalb 5 Minuten 
Rotfärbung an; die Bakterie reduziert die im Pepton enthaltenen Spuren 
von Nitraten zu Nitriten. Besonders empfindlich beim Überschichten 
der mit H 2S04 versetzten Kultur (Kitasato-Salkowski). Vgl. Indol· 
reaktion im Abschnitt Typhus. 

Nach Ehrlich 2) ist folgendes Verfahren besonders empfindlich. 
Zu 10 ccm flüssiger Kultur setze man 5 ccm einer Lösung, bestehend 
aus 4 Teilen Paradimethylamidobenzaldehyd, 380 Teilen Alkohol (96%) 
und 80 Teilen konzentrierter Salzsäure, sowie von 5 ccm einer gesättigtl'n 
wässerigen Lösung von Kaliumpersulfat; schütteln, binnen 5 Minuten 
Rotfärbung bei Indolbildung. 

5. Bakterien der Fleischvergiftungen (Paratyphus, Bac. enteritidis usw.). 

Siehe Abschnitt A, Anleitung zur bakteriologischen Untersuchung 
von Nahrungsmitteln und die Übersicht S. 624, die den Unter· 
suchungsgang ohne weiteres vorzeichnet. Dieser schließt sich im wesent· 
lichen dem des Bact. typhi und Bact. coli an. 

') Koch, Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 14. 
') Zentrnibi. f. Bakterio!. 1. 40, 129. 



Besonderer Teil. 629 

6. Prüfung von DesInfektIonsmItteln und DesInfektIonsapparaten auf Ihre Wirkung. 

Zu Desinfektionsversuchen verwendet man meIstens Milzbrandbazillen 
und deren Sporen, Typhusbazillen, Choleravibrionen, den Staphylocooous 
pyogenes a.ureus, und auch Saprophyten, wie den Heubacillus und dessen 
Sporen, den Bacillus mesentericus vulgatus, den Bacillus prodigiosus u. a. 

110) Prüfung von Flüssigkeiten und Salzen: 
a) Man stellt sich eine Lösung von bestimmter Konzentration her, z. B. 

10°/ .. und setzt davon 1,0,0,5,0,4,0.3,0,1 ccm zu je 10 ccm verflüssigter Nähr· 
gelatine oder Agar (die Röhrchen enthalten dann 1'/.---O,JO/. des Desinfiziens) 
und legt mit dem zu kontrollierenden Pilz, Stich- oder Strichkulturen und Platten 
an. Verwendet man Sporen, so tötet man in sporenhaltigem Material durch 
'/.stÜDdiges Erwärmen auf 70' C die darin enthaltenen Bazillen, impft damit 
und sieht, ob die Sporen in den mit dem Desinfektionsmittel versehenen Nähr
böden noch auskeimen. Durch eine solche Versuchsreihe erfährt man, wieviel 
Prozent des Desinfektionsmittels nötig sind, um Asepsis zu erreichen; d. i. 'die 
vegetativen Zustände der Mikroorganismen werden vernichtet, aber nicht die 
Dauerformen (Sporen). 

(J) Um zu erfahren, wieviel Prozent des Desinfektionsmittels nötig sind, 
um vollständige Antisepsis zu erreichen, züchtet man den zu untersuchenden 
Pilz in Bouillon und versetzt 10 ccm der noch sporenfreien, zur Abscheidung 
etwaiger Bazillenklümpchen, durch Aabest filtriertßr Bouillon wie oben mit 
einer gewi8BCn Desinfizienzlösung von bekanntem Gehalte. Aus diesem Röhrchen 
nimmt man nach 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde usw. 
eine kleine Platinöse voll Material, bri1lgt diese in 10 ccm verflüssigte Gelatine 
oder Agar und gießt Platten. Man erhält so Angaben, wieviel bestimmte Mengen 
des Desinfiziens in bestimmter Zeit ilie Keime a.btöten. Hat man die Vermutung, 
daß die kleine Spur des Desinfiziens, welche mit der Platinöse übertragen worden 
Ist, Entwickelungshe=ungverursacht haben.kann, die Keime also möglicher
weise nicht zerstört sind, so macht man zur Kontro 11e eine Impfung von frischem 
Pilzmaterial in eine Gelatine, der man eine gleiche Spur der desinfizierenden 
Flüssigkeit zugesetzt hat. 

Man kann Bazillen und Kokken, ähnlich wie die Sporen (s. unten), an 
Seidenfäden (R. Koch) oder an mit einem Korkbohrer ausgestanzte Fließ
papierstückchen antrocknen (im Exsikkator) und ähnlich wie die sporenhaitigen 
Präparate verwenden. Kr ö n i g u. Pa u 1 verwenden Tariergranaten'), Zeitschr. 
f. H~iene u. Intektionskrankh. 1897. 25. 1. 

Y) Herstellung von Sporenfäden. 
Man entnimmt -z. B. Milzbrandsporenmaterial von Kartoffelkulturen. 

welches man mit einem sterilen Messer abgeschabt hat und vhrührt es tüchtig 
mit sterilisiertem, destilliertem Wasser in einer kleinen Schale. In diese Auf
schwemmung bringt man '/. cm lange sterilisierte Seidenfäden, mIscht dieselben 
damit und breitet sie auf sterilisierter Platte in einem Exsikkator zum Trocknen 
aus. In ähnlicher Weise trocknet man die Sporen an sterilisierten Papierblättchen, 
Glasstücken, eisernen Nägeln usw. an. Glasstücke lmd Nägel sind vorzuziehen, 
weil das Desinfektionsmittel nach der Einwirkung auf die Sporen grÜDdlicher 
-weggespült werden kann und man bei derWeiterbehandlung weniger Gefahr 
läuft, von dem Desinfektionsmittel störende Mengen mit in die Kulturen über
zuführen. 

Anstatt die Sporen an Gegenständen anzutrocknen, kann man sicher 
mit sporenhaItigen Flüssigkeiten arbeiten, indem.man die Versuche in analoger 
Welse, wie unter b angegeben ist, anstellt. Die sporenhaitige Bouillon wird her
gestellt, indem man auf schräge Agarkulturen der betreffenden Pilze ein wenig 
Bouillon gießt und mit sterilisierter Nadel etwas über die oberflächlichen Kultur
rasen hinstreüt und die entstandene Aufschwe=ung noch durch Glaswolle 
filtriert. 

') Dieses Verfahren empfiehlt besonders K. Lau ben h ei m e r in seiner 
Schrift: Phenol und seine Derivate als Desinfektionsmittel, Berlin: 1909. Dort 
findet sich auch eine -ol>!'l).'~}cbj; über die Literatur sowie nii.h(;lres über den Gans 
801cher Versuche. 
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0) Hieran haben sich noch Versuche anzureihen, die ~em praktiechen 
Gebrauch der Desinfektionsmittel ents:(Irechen. Wie diese vorzunehmen sind, 
ergibt sich aus der Verwendungsart, wie denn auch die Versuche mit don Rein· 
kulturen noch auf mannigfache Weise angestellt werden können. Die Art und 
Weise der Versuchsvornahme muß der -:Erfahrung und dem Geschiok der einzelnen 
Sachverständigen überlassen bleiben. 

Man kann auch vergleichende Versuche mit Sporen anstellen, die 1, 2, 
3, 4 und mehr Minuten in Leinwandbeutelchen im Dampftopf der Einwirkung 
des strömenden Dampfes ausgesetzt waren, und gibt nun an, daß x'l, des Des· 
infektionsmittels in y Zeit Sporen in der Entwickelung hemmen bzw. töten, 
die der Einwirkung des strömenden Wasserdampfes z Minuten standhielten. 

b) Prüfung von Apparaten für die Desinfektion durch Hitze: 
Hierzu verwendet man in der Regel Milzbrandsporenfäden in sterilisiertes 

Papier eingeschlagen, Kartoffelstücke mit Kulturen von Milzbrandbazillen, 
kleine Packetchen sporenhaItiger Gartenerde, welche man in den zu prüfenden 
Apparat gibt. Da diese Apparate vorwiegend zur Desinfektion von Kleidern, 
Bettzeugen usw. dienen, so bringt man die Packetehen ins Innere von Wäsche· 
bündeln, Bettzeug usw. 

Man setzt nun den Apparat in Gang und öffnet unter der Kontrolle 
eines Thermometers, welches die Innentemperatur des Raumes anzeigt (nach· 
dem z. B. 'I, Stunde oder 1 Stunde eine Temperatur von z. B. 100' oder 105' C 
im Desinfektionsraum gel~errBCht), denselben und konstatiert dureh Kultur' 
und Impfversuche die Wirkung auf die Bakterien und Sporen. Man hat jcdoch 
stets 14 Tage zu warten, che man die Kultur als steril ansicht, da häufig clllB 
"'achstum nur verlangsamt ist. 

D esin fe ktions mi ttel. 

1. Kalkmilch. Liter gebrannten Kalk mit 4 Liter \Vasser abzu· 
löschen. - Zur Desinfektion nimmt man auf ungefähr ein Teil Fäkalien usw. 
1 Teil Kalkmilch. Braucht etwa 1 Stunde zur Wirkung. Zum Tünchen von 
Krankenzimmerwänden, Begießen beschmutzten Erdbodens, der Abtritt· 
schläuche usw. 

2. Chlorkalk, entweder unvermischt in Pulverform oder in Lösung; 
2 Teile auf 100 Teile Wasser. Anwendung: 2 gehäufte Eßlöffel voll auf I/, 
Liter menschliche Abgänge. Für verdünntere Schmutz wässer genügt weniger. 
Wirkung nach 15 Minuten. 

3. Lösung von Kaliseife, 3 Teile gelöst in 100 Teilen Wasser. Für 
Bett- und Leibwäsche derart zu verwenden, daß solche 24 Stunden darin ein· 
gelegt werden. 

4. Karbolsäure in 5'/,iger Lösung. Die 100'loige rohe Säure wird 
durch 20 Teile Seifenlösung, die kristallisierte bloß durch Wasser gelöst. Für 
"Täsche: 12 Stunden lang einlegen; "!Zum Abreiben von Leder, Papier, Holz· 
und Metallteilen, Wänden und Fußböden. 

5 .. Strömender \Vasserdampf von mindestens 105', nur im Desin· 
fektionsapparat ausführbar. Für Betten, Matratzen, Strohsäcke, Vorlagen, 
Teppiche, Wäsche, Kleider, Gardinen, nicht polierte Polstermöbel. 

6. Siedehitze, mindestens 1 Stunde lang anzuwenden für Wäsche usw. 
Außer diesen von der Reichs'Cholerakommission empfohlenen, 

leicht zu beschaffenden und im ganzen ungefährlichen Mitteln gibt es eine 
große Menge weiterer, deren Verwendung dem Fachmann vorbehalten bleibt: 
Sublimat (l'/.ige Lösung), freies Chlor, Brom, Jod, Arsenik, Kaliumperman· 
ganat (5'/,), Terpentinöl, Ferrichlorid und Ferrosulfat; Mineralsäuren, Alaun, 
Metallsalze, Äther, Borsäure, Chromsäure, ätherische _Öle, Kampfer, Teer, 
ferner die große Menge der neuen Antiseptica: Salizylsäure, Thymol, Kreolin, 
Saprol, 801veol, Solutol, Lysol, Jodoform, Aristol, Wasserstoffsilpetoxyd, 
~septol, Antiseptol, Kresol, Xylol, Formalin (·aldehyd 1 : 1000), letzteres auch 
m Dampfform (Formalindesinfektionslampen von Schel'ing, Schloß mann 
U. a.) usw. Schließlich ist noch die mechanische Entfernung der an den Zimmer
wänden, Fußböden hängenden Keime durCh Abreiben mit Brot, Schwamm 
USW. zu erwii.blleß. . 
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Wohnungs desinfektion. 

1. Formaldehydverfahren. 

Für 100 cbm des :!IU desinfizierenden Raumes sind erforderlich 800 ccm 
Formalin + 3200 ccm Wasser, welche mit Spirituslampe verdampt werden. 
Nach mindestens 7stündiger Einwirkung sind 800 ccm 25'I,iger Ammoniak
flüssigkeit zu verdampfen. Kosten pro 100 cbm et\'l"a 3,50 Mk.; nach Flügge, 
Hyg. Rundschau 1901, 649. 

Oder statt Formalin Glycoformal (Formalin + 10 'I, Glyzerin) und ver
dampfen im Lingncrschen Apparat. Schloßmann, Berl. klin. Wochenschr. 
1898. Nr.· 25. Oder mit Carboformalglühblock durch Verdampfen von Para
formaldehydkugeln - oder Kerzen, Krell-Elbe siehe Dieudonne, Münch. med_ 
Wochenschr. 1900. p. 1456. Formalin dringt nicht tief ein. Tiefenwirkung wird 
ermittelt an Reaktionskörpern von Ozaplewski, z_ B. an durch Natrium
sulfit entfärbter Fuchsingelatine, welche durch Aldehyd wieder gefärbt wird. 
Die Luft muß stark mit Wasserdampf gesättigt sein, desgleichen soll höhere 
Temperatur im Zimmer vorhanden sein (im Winter durch Heizung), ev. kann 
die Luftmisclmng durch Flii.gelventilator beschleunigt werden. 

Die zu desinfizierenden Räume müssen durch Einlegen angefeuchteter 
Wattestreifcn zwischen Fenster und Türflügel und deren Rahmen, sowie durch 
Verstopfen der Schlüssellöcher mit feuchter Watte gründlich abgedichtet werden. 

2. Autanverfahrell, Patent dCl' ~'arbwerke Bayer lind Oie., Elbcrfeld. 

Das Verfahren zeichnet sich durch Einfachheit und Feuersicherheit aus 
und cignct sich außer zur 'Vohnungs- noch zur Desinfektion yon Büchern, 
Federbetten, wollenen Matratzen, Pelzwerk, Gardinen u.dgl. ferner von Kranken· 
wagen, Personenfahrzeugen u. a. Bei der energischen Einwirkung von Barium 
superoxyd auf Paratorm wird nur ein Teil des theoretisch vorhandenen Form· 
aldehydS als solches in Freiheit gesetzt, indem sich ein großer Teil desselben 
zu Ameisensäure oxydiert, während der Rest nicht zur Verdampfung ko=t. 
Um sozusagen die Brisanz der Einwirkung und die damit verbUndenen Ver
luste herabzusetzen, wird Alkalikarbonat zugesetzt. Nach mehrstündiger Ein
wirkung dcs .feuchten Formaldehydgases wird aus einem A=onsalz durch 
caust. Alkali Ammoniak frei gemacht und nach einiger Zeit tüchtig gelüftet. 
Kosten 8,50 Mk. pro 100 cbm Raum. 

3. Formalin-Permanganatverfahren. 

Für 100 cllm des zu desinfizierenden Raumes werden 2 kg techno Kalium
permanganat, 2 Liter Formalin und 2 Liter Wasser verwendet. Die Herstellung 
des Gemisches geschieht wie beim Autanverfahren in Holzbottichen. Zur 
Schonung des Fußbodens sind wie bei diesem die Gefäße auf Linoleum oder Holz· 
bretter zu stellen, da. sich während des Verfahrens eine erhebliche Wärme ent
wickelt und bei niederen Gefäßen leicht ein überschäumen des Gemisches und 
da.durch BeschmutzuDg und Anätzen des Fußbodens vorkommen kann. Nach 
5stündiger Einwirkung wird zur Entfernung des überschüssigen FormaldehydR 
gründlich gelüttet. Koaten etwa 5 Mk. pro 100 cbm Raum. Pharm. Ztg. 
1908, 683. 

Desinfektion yon Büchern Im großen. 
Nach Gärtner, Zeitschr. f. Hygiene und Infektionskrankheiten, Bd. 62, H. 1. 

Das Verfahren beruht auf Evakuierung und Verdampfung. Dabei wird 
als Grundlage nur eine Abtötung von uicht sporentragenden Bakterien gewählt, 
welche für die Praxis a.usreiehend erscheint. In dem von Gil.rtner konstruierten 
Apparll-t wird eine Erwil.rmung der Bücher auf 60' erzielt. Das Alkoholgemisch 
wirkt 1-1'/. Stunden ein, worauf 10 Minuten lang Luft in den Appara.t ein
geleitet wird. Für 1000 Bücher werden 7 Liter Alkohol verbraucht. Bei zehn
stündiger Arbeitszeit können 4000 Bücher desinfiziert werden. Sie erleiden 
hierbei keinerlei Beschädigung. Nur Büeher mit Ledereinband werden UR!)n 

mehrma.liger Desinfektion brüchig. 
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DesinfektionsflüssigkeIt für Hände. 

Kaliumpermanganatsalze ; 45 TeileSalzsöure + 1600 ccm WasSer + 
500 ccru 4·/.iger Kaliumpermanganatlösung. Die Desinfektionswirkung soll 
stärker . sein als die einer 5'/.igen Sublimatlösung. Entfärben mit 1,3'1olger 
Oxalsöurelösung . 

Sterillsierung von MetalIInstrumenten. 

Nach sorgfältiger mechanischer Reinigung 5 Minuten langes Kochen In 
1 'Ioiger wässeriger Sodalösung. Die so sicher sterilisierten Illstrumente werden 
bis zum Gebrauch in eine wässerige Lösung gelegt, die 1'10 Soda und 1'10 Karbol· 
säure enthält. Schimmelbusch, Arbeiten a. d. chir. Klinik d: k. Univ. Ber
lin, 1891, p. 46. Besser nimmt man 0,25'10 Natriumhydrat, um das Rosten zu 
vermeiden. Natriumhydrat bindet die im Wasser befindliche Kohlensöure, 
deren Mitwirkung das Zustandekommen des Rostens besonders begünstigt. 



Anhang. 

Hilfstafeln sowie Gesetze und Verordnungen. 

A. Hilfstafeln für Berechnungen und Reagenzien. 

1. Tafel der Internationalen Atomgewlcbte 1). 

Atom- log Atom- log 
gewic~te gewichte 

Al Aluminium 27,1 43297 Na Natrium 23,00 36173 
Sb Antimon 120,2 07990 Ni Nickel 58,68 768ü 
As Arsen 74,96 87483 Os Osmium 190,9 28081 
Ba Barium 137,37 13789 Pd Palladium 106,7 02816 
Pb Blei 207,20 31639 P Phosphor 31,04 49192 
B Bor 11,0 04139 Pt Platin 195,2 29048 
Br Brom 79,92 90266 Hg Quecksilber 200,6 30233 
Cd Cadmium 112,40 05077 Ra RadIum 226,0 35411 
Ca Calcium 40,07 60282 0 Sauerstoff 16,00 20412 
Cl Chlor S5,46 54974 S Schwefel 32,06 50596 
Cr Chrom 52,0 71600 Se Selen 79,2 89873 
Fe Eisen 55,84 74 695 Ag Silber 107,88 03294-
F Fluor 19.0 27875 Si Silicium 28,3 45179 
Au Gold 197,2 29491 N Stickstoff 14,01 14644 
Ir Iridium 193,1 28578 Sr strontium 87,63 94265 
J Jod 126,92 10353 Ta Tantal 181,5 25888 
K Kalium 39,10 59218 Ti Titan 48,1 68215 
Co Koba.lt 58,97 77063 U Uran 238,2 37694 
C Kohlenstoff 12,005 07936 V Vanadium 51.0 70757 
Cu Kupfer 63,57 80325 H Wasserstoff 1,008 00346 
Li Lithium 6,94 84136 Bi Wismut 208,0 31806 
~fg Magnesium 24,32 38596 W Wolfram 184,0 26482 
Mn Mangan 54,,93 73981 Zn Zink 65,37 81538 
Mo Molybdän 96,0 98227 Sn Zinn 118,7 07445 

1) Es sind nur die wichtigeren Atomgewichte aufgeführt. Vgl. auch 
Zeltschr. f. angew. Ohem. 1916. -29. 1.14. 
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2. Faktorentafel zur Berechnung der Analysen '). 

Gesucht 

Ameisensäure - HCOOH 
Äpfelsäure - C,H,O, 
Aluminium - 2 Al . 
Ammoniak -2 NH. 

-NH,. 

Anti~on - 2 Sb' 

Al'S~~- 2 AR 

Arsenige Säure - As,O, 

Bariumoxyd - BaO 

Bariu~ - Ba . ." 
Blei- Ph .... 

Bi~ioxYd' ...:.. PbO . 

Bro~-Br." . . 
Calcium - Ca. . 

Calci~oxyd' ~ aaO 

Calci~karbonat ::.. C~c'O~ 

Calcium~ulfat - CaSO;'. 

Chlor '~Cl . . . ': . : 
Dextrose (Glucose) 

-C,HnO, 

;, 

Dextrin - nC;HIOO, 
Eisen- 2 Fe ... 
Eisenoxydul- 2 FeO . 
Glukose - vgl. Dextrose 
Invertzucker - vgl. Tab. 
Jod- J ...... . 
Kaliumoxyd - K,O 

Kaliu~chlol'i~ 'kcI' : 
-2KCI 

Gefunden I Fakt.or I log 

QueckAilberclllorür - HgCI . . 
Äpfelsaures Calcium - CaH,C,O, 
Tonerde - AI,Oa . . . . . . • 
Ammoniumplatinchlorid 

- (NH,CI),PtCI, 
Platin - Pt .. 
Stickstoff - N . . . . . 
Antimontrisulfid - Sh,S, . . 
Antlmonpentasulfid - Sb,S, . 
Antimontetroxyd - Sb,O •. 
Arsentrisulfid - As,S, 
Arsenpentasulfid - As,S, . 
Pyroarsensaures Magnesium 

-Mg,As,O, 
Arsentrisulfid - As,S. .... 
Arsenpentasulfid - AB,S, . . . 
Pyroarsensaures Magnesium 

-Mg,As,O, 
Bariumkarbonat - BaCO, . 
Bariumsulfat - BaSO. 
Bariumchromat - BaCrO •. 
Bariumsulfat - BaSO, 
Bleisulfid - PbS . 
Bleisulfat - PbSO •. 
Bleisulfid - PbS . 
Bleisulfat - PbSO •. 
Bromsilber - AgBr . 
Calciumkarbonat - CaCO, . 
Calciumoxyd - CaO 
Calciumkarbonat - CaCO •. 
Calciumsulfat - CaSO, 
Kohlensäure - CO, . 
Calciumoxyd - CaO 
Kohlensäure - CO, . 
Calciumoxyd - CaO 
Bariumsulfat - BaSO, 
Chlorsilber - AgCI 

Kupfer - Cu (s. Tab. S. 646) 
Kupferoxyd - Cuo (s.Tab.S.643) 
Alkohol - 2 C,H.O . 
Kohlensäure - 2 CO, . 
Kupfer - Cu (s. Tab. S. 651) 
Eisenoxyd - Fe,O, 
Eisenoxyd - Fe,O, 

,Jodsilber - AgJ ... 
Chlorkalium - 2 KCI . 
Kaliumplatinchlorld -

- (KCI),Ptcl. 

überchlorsaures Kali - 2 KCIO, 
Kaliumsulfat - K,SO, . . . . 
überchlorsaures Kali - KCIO, . 
Kaliumplatinchlorid ~ (KCI ),PtCI, 

0,0974 
0,7789 
0,5303 

0,0767 
0,1745 
1,2155 
0,7142 
0,5999 
0,7898 
0,6092 
0,4833 

0,4827 
0,8042 
0,6380 

0,6373 
0,7770 
0,6570 
0,6052 
0,5885 
0,8660 
0,6832 
0,9329 
0,7360 
0,4256 
0,4004 
0,7147 
0,5603 
0,4119 
1,2742 
1,7849 
2,2743 
2,4278 
0,5832 
0,2474 

9885ti 
89149 
72455 

88486 
24176 
08477 
85382 
77811 
89749 
78475 
68419 

68372 
90538 
80482 

80435 
89044 
81758 
78193 
76973 
93752 
83457 
96982 
86687 
62896 
60247 
85409 
74 838 
61478 
10523 
25162 
35685 
38522 
76579 
39337 

1,9555') 29126 
2,0465') 31101 

0,6994 
0,8998 

0,5405 
0,6317 

0,1"931 
empi
risch 

0,3400 
0,5406 
0,5381 
0,3066 
empi-
risch 

84473 
95415 

73283 
80051 

28578 

53144 
7328;; 
73087 
48515 

') Auszugsweise nach Küster, Logarithm. Rechentafeln für Chemiker. 
Leipzig 1916 und nach der von J. König, Unters. der menschl. Nahr.- u. Ge
nußm. 1909. In. Aun. 2. 1. T. berechneten Tabelle, jedoch unter Zugrunde
legung der neuesten Atomgewichte. 

') Richtiger für Alkohol 2,057, für Kolliensäure 2,153, da nur etwa 
~5'/o <}.ol' Glucose zu Alkohol und Kohlensäure vergären. 
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Gesucht 

Kaliumkarbonat - K,CO. 
Kohlensäure - CO, 

Kupf~~-Cu .. 
" -2Cu ..... 

Lactose - vgl. Milchzucker 
Lecithin -

Magnesiumoxyd - 2 l\IgO 

Magnesium - Mg . 
Magnesiumkarbonat 

-MgCO. 
Maltose '- vgl. Tab. 649 
Manganoxydul - 3 MnO . 

.. -MnO .. 
lIIi1chzucker - vgl. Tab. 650 
Natriumoxyd - Na,O . . 

Njcket~-=- Ni .. ': 
Nickeloxyd - NiO. . 
Phosphorsäure - P,O, 

Phosph~rsaure;Cai~iuro: 
3 bas. - Ca,(PO.), 

Phosphorsaures Calcium 
3 bas. -Ca.(PO,), 

Proteinstoffe . . . . 
.. bei Milch 

Quecksilber - Hg . 
" - Hg ... 

Saecharose (Rohrzucker) 
-C"H .. Oll 

Salpetersäure - N,O,. : I 

Salzsä;{rc - HCI 
Schwefel- S . . . . 
Schwefelsäure - SO,. . 
Schweflige Säure - SO, 
Senföl- C,H,.CNS . . 
Sllber- Ag ... 
Stärke - nC.HlOO, 
Stickstoff - N . 

-2N 

Strontium - Sr . 
Strontiumkarbonat 

. - SreO, 
Traubenzucker - C,H"O, 
Wasserstoff - 2 H . . . . 
Weinsteinsäure - C,H,O, . 
Weinstein - C,H,O,.H. K 
Wismutoxyd - Bi,O, 
Wismut - 2 Bi . . 
Zin~--Zn 

Zipkoxyd'- 'z~0' 
Zinn - Sn ...... . 
Zitronensäul'e - 2·O,H.O,. 

Gefunden I Faktor I log 
-~--~----~--_._----

Kohlensäure - CO, . 
Calciumkarbonat CaGO. 
CalciuIDoxyd -CaO 
Kupferoxyd - CuO 
Kupfersu}für - Cu,S 

.1 
• I 

: I 
. I 

3,1408 
0,4397 
0,7848 
0,7989 
0,7986 

49704· 
6431.i 
89477 
90250 
90231 

86034 
Pyrophosphorsaures Magnesium '1' 

-Mg,P,O, 7,25 
Pyrophosphorsaures Magnesium I 

- Mg,P,O, i 0,3621 55879 
Magnesiumoxyd - MgO .... I 0,603278044 
Pyrophosphorsaurcs Magnesium I 

-Mg,P,O"O,7573 87925 

Manganoxyauloxyd - Mn,O. . I 0,9301 96851 
Mangansulfid - MnS .. . I 0;8154 91136 

Natriumchlorid - 2 NaCl .... 11 
Natriumsulfat - Na,SO,. _ 
Nickeloxyd - NIO 
Nickel- Ni ........ . 
Pyrophosphorsaures Magnesium 

-Mg,P,O, 
Phosphormolybdänsaures 

Ammon - (NH,),PO •. 12 MoO, 
P,O,.24 MoO, . . . . . . . . 

Pyrophosphorsaurcs Magnesium 
-Mg,P,O, 

Phosphorsäure - P,O,. . 
Stickstoff - N im Mitt.el 
Stickstoff - N -im Mittel
Quecksilbersulfid - HgS 
QuecksUberchlorür - HgCI . . 
Invert,zucker x 0,95 (s. Tab. S. 

647) 
Nitronnitrat - C .. H"N,. HNO. 
Salmiak - NH,q. . . . . . . 
Ammoniumplatinchlorid 

- (NH,Cl),PtCl, 
Stickoxyd - 2 NO • . 
Chlorsiloer - AgCl . . 
Bariumsulfat - BaSO, 

Chlorsiiber - AgCI". . . . . 
Kupfer - Cu (s. Tab. S. 6(1) 
Ammoniak - NH, . . . . . . 
Ammo niumplatinchlorid 

- (NH,Cl),Ptcl, 
Strontiurosulfat - SrSO, . . . 

Strontiumnitrat - Sr(NO.), . 
Kupfer - Cu (s. Tab. S. 646) 
Wasser - H,O. . . . . . . 
Schwefelsäure - SO. 

Wismutoxychlorid ~ 2' Bicio 
Wismutoxyd - Bi,O, 
Zinkoxyd - ZnO . 
Zinksulfid - ZnS 

Zinn~~yd -=-s~b,: : : 
Schwefelsäure - 3 SO. 

0,5303 6723495902' 
0,4364 
0,7858 _ 89529 
1,2726 10471 

0,6379 

0,0376 
0,0395 

1,3932 

2,184 
6,25 
6,37 
0,8620 
0,8496 

0,1439 
1,0095 

0,2433 
1,7997 
0,2544 
0,1373 

. 0,3430 
0,2744 
0,4247 
0;7526 

0,8227 

0,0631 
0,4770 

0,6976 

0,1119 
1,8744 
2,3502 
0,g940 
0,8965 
0,8034-
0,6710 
0,8352 
0,7877 
1,5\)96 

80477 

57462 
59647 

14 401 

33924 
79588 
80414 
93553 
92923 

15810 
00412 

38612 
25520 
40557 
13780 
53526 
43843 
62805 
87657 

91523 

80009 
67856 

84358 

04884 
2-7- 287 
37111 
95135 
95257 
9() 492 
82669 
92177 
89634 
20401 



636 Faktoren für- Maßanalyse. 

3. Faktorentafel zur Maßanalyse sowIe Vorschriften zur Herstellung von 
Indikatoren. 

Äpfelsäure 
Ameisensäure 
Ammoniak 
Ammoniumchlorid 
Ammoniumsulfat 
Ammoniumsulfocyanat 
Arspnige Säure 
Bariumoxyd 
Eariumkarbonat 
Bariumsuperoxyd 
Bleioxyd 
Bleisuperoxyd 
Brom 
Calciumkarbonat 
Calciumchlorid 
Calciumhydroxyd 
Calciumoxyä 
Chlor 
Chromsäure 
Citronensäure 
Cyanwasserstoff 
Eisen 
Eisenoxyd 
Eisenoxydul 
Eisenoxydulammonsulfat 
Essigsäure 
Ferrocyankalium 
Jod 
Jodkalium 
Kaliumkarbonat 
Kaliumbikarbonat 
Kaliumbichromat 
Kaliumchlorat. 
Kaliumhydroxyd 
Kaliumnitrat 
Kaliumpermanganat 
Kupfer 
Kupferoxyd 
Kupfersulfat 
Magnesia 
Magnesiumkarbonat 
Mangansuperoxyd 
Milchsäure 
Natriumhydroxyd 
Natriumkarbonat 
Natriumbikarbonat 
Natriumchlorid 
Natriumsulfid 
Natriumthiosulfat 
Oxalsäure 
Quecksilberchlorld 
Sauerstoff 
Salzsäure 
Salpetersäure 
Schwefelsäure 
Schwefelwasserstoff 
Schweflige Säure 
Silber 
Silbernitrat 
Wasserstoffsuperoxyd 
Weinsäure 
Zinnohlorür 
Zinksulfat 

C,H,O. 
HCOOH. 
NH. 
NH,CI .. 
(NH,).SO, . 
NH.CNS 
AstO, . 
BaO 
BaCO. 
BaO, 
PbO 
PbO, 
Br .. 
CaCO •.... 
eaCl, + 6 R,O -
Ca(OHj, 
eao 
Cl 
CrO •........ 
C,H,OR(CO,H), + H,O 
HCN 
Fe .. 
Fe,O, . 
FeO ........ . 
FeSO,(NH.),SO, + 6 RaO 
CH.COOH 
K.Fe(CN). 
J 
KJ .. 
K.CO •. 
KHCO. 
K,Cr,O, . 
KCIO,. 
KOH. 
KNO. 
KMnO. 
Cu 
CuO .... 
CuSO, + 5 H.O 
MgO .... 
MgCO. 
MnO, ... 
C,H,O(CO,H) 
NaOH 
Na,CO, . 
NaHCO._ 
NaCI 
Na,S ..... . 
Na,S,O. + 5 R,O _ 
(CO,H), + 2 R.O . 
HgCI, . 
O. 
HCI. 
HNO. 
R,SO,. 
H,S .. 
~O, 
Ag 
AgNO. 
H,O, ..... . 
C,H.(OH),(CO,H)' 
SnCI, ., _ .. 
ZnSO, + 7 H.O 

Molekular
gewicht 

bzw. Atom
gewicht 

134.05 
46,02 
17,03 
53,50 

132,14 
16,12 

197,92 
153,37 
197,38 
169,37 
223,20 
239,20 

79,92 
100,~8 
219,09 
14,09 
56,07 
35,46 

100,00 
210,11 

27,02 
55,84 

159,68 
71,84 

392,14 
60.04 

368,33 
126,92 
166,02 
138,21 
100,11 

294,2 
122,56 

56,11 
101,11 
158,03 

63,51 
79,57 

249,71 
40,32 
84,33 
86,93 
90,011 
40,01 

106,01 
84,01 
58,46 
78,06 

248,20 
126,06 
211,5 

16 
36,47 
63,02 
98,08 
34,08 
64,06 

107,88 
169,89 

34,016 
150,07 
189,6 
287,54 

AbZUWägen· 
de Gramme 
für 1 Liter 
monovalen
tet Normal-

lösung 

67,03 
46,02 
17,03 
53,50 
66,01 
76,12 
49,48 
76,685 
98,69 
84,685 

111.60 
119,60 

79,92 
50,04 

109,545 
37,045 
28,035 
35,46 
33,33 
70,04 
27,02 
55,84 
7-9,84 
71,84 

392,14 
60,04 

368,33 
126.92 
166,02 

69,105 
100,11 

49,03 
122,56 

56,11 
101,11 

31,606 
31,785 

39,785 
124,8.';5 

20,16 
42,165 
43,465 
90,06 
40,01 
53,005 
84.01 
58,46 
39,03 
248.20 
63,03 

135,75 
8 

36,47 
63,02 
49,04 
17,04 
32,03 

107,88 
169,89 

17,008 
75,035 
94,8 

143,77 



Indikatoren. Alkoholverdünnun~. 637 

Bekanntlich Ist die Zahl der vorgeschlagenen Indikatoren tür die Aci· 
dimetrie und Alkalimetrie eine große. Wohl ist die Mehrzahl wenig angewendet. 
worden, eine große Zahl eignet sich nicht für genaues Arbeiten, viele sind über· 
flüssig, da in allen Fällen die nachstehend aufgeführten Indikatoren genügen: 

Phenolphthalein: 
1 g Phenolphthalein lös.t man inlOO ccm Alkohol von 60Volum·Prozenten. 

Säuren machen die Flüssigkeit farblos, fixes Alkali erzeugt Rotfärbung. Nicht 
geeignet bei Gegenwart von Ammonium- und kohlensauren Salzen. 

Lack mustinktur (nach Mohr): 
Man zieht den Lackmus mit heißem, destilliertem Wasser wiederholt aus, 

llitriert und verdampft die mit Essigsäure übersättigte Lösung bis zur Extrakt· 
konsistenz. Man bringt nun die Masse in eine Flasche und fällt den blauen 
Farbstoff mit einer hinreichenden Menge 90'f,igen Alkohols (ein roter Farbstoff 
und essigsaures Kalium lösen sich), sammelt ihn auf einem Filter, löst ihn nach 
dem Auswaschen mit Weingeist in heißem Wasser und filtriert. 

Aufbewahrung tn offenen, mit Wattepfropf bedeckten Gefäßen. 

MethYlorange: 
1 g wird in 1 Liter destilliertem Was~er gelöst. Man titriert mit kalten 

Lösungen. 

Congorot: 
1 g in 1 Liter 50 'f,igern Alkohol. 

Näheres siehe in Lunge· Berl, ehern.·techn. Unt<:rsuchungsmet.hoden. 
I, 1910, Verlag von J. Springer, Berlin. 

4.' Verdünnung des Alkohols mit Wasser. 

Anzeigend wio viele Volumina Wasser nötig sind, um 100 Volumina Alkohol 
von bekanntem Gehalt auf ein bestimmtes spez. Gewicht resp. Grade (Tralles 

bei 15' C) zu verdünnen. 

Das verdünnte 
Pl'odukt soll 

zeigen: 

Spez. Gew J Grade 

0,833 = 90' Tr. 
0,848 = 85' .. 
0,863 = 80' .. 
0,876 = 75' .. 
0,889 = 70' .. 
0,901 = 65' .. 
0,912 - 60' .. 
0,923 = 55' .. 
0,933 = 50' .. 
0,9.42 .' 45' .. 
0,951 = 40' .. 
0,958 = 35' .. 
0,964 = 30' .. 

.0,910 = 25' .. 
0,975 = 20' " 0,980 = 15' .. 
0,985 - 10' .. 

Der zu verdünnende Weingeist zeigt: 

0,816 0,833 0,848 0,863 0,876 0,889 0,901 0,912 [ 0,923 
95' 90' 85' 80' 75' 70' 65' 60' 55' 

1 i , 

I 6,4'0 1 

7,2J 

13,30 6,56 I 

6,83[ 20,90 13,79 I 
29,50 21,89 14,48 

I 39,10 31,05 23,14 15,351 7,20 
50,20 41,63 33,03 24,66' 16,37 8,15 
63,00 53,65 44,48 35,44 26,47 17,37 8,76 
78,00 67,87 57,90 48,07 38,32 28,63 19,02 9,47 
95,90 74,71 73,90 63,04 52,43 41,73 31,25 20,47 10,35 

117,50105,34 93,30 81,38 60,54 57,78 46,09 34,47 22,90 
144 40 130,80 117,34 104,01 90,76 77,58 64,48 51,43 38,46 

58,21 1'78;70163,28148,01132,88117,82102,84 87,98 73,08 
223,61 206,22 188,57 171,05 153,61 136,04 118,94 101,71 84,5 
285501266,121245,151224,30203,53182,83162,21 141,65 121,1 

4, 
6 
5 
9 
9 

381'96355,801329,80304,01278,26252,68226,98 201,43175,9 
539:431505,27[471,001436,85402,8139.8,831334,91 301,07 267,2 
855,53804,54;753,65,702,89,652,31601,60,551,06 500,59 450,1 



638 Reagentien: Ammoniak, Kalilauge. 

li. Ammoniak. 

bei 15' nach Lunge und Wiernik. 

1 Liter 1 Liter 
Spez. Gew. Proz. NH. enthält NH. Spez. Gew. Proz. NH. enthältNH. 

bei 15' bei 15° bei 15' bei 15' 

g g 

1,000 0,00 0,0 0,940 '15,63 146,9 
0,998 0,45 4,5 0,938 16,22 152,1 
0,996 0,91 9,1 0,936 16,82 157,4 
0,994 1,37 13,6 0,934 17,42 162,7 
0,992 1,84 18,2 0,932 18,03 168,1 
0,990 2,31 22,9 0,930 18,64 173,4 
0,988 2,80 27,7 0,928 19,25 178,6 
0,986 3,30 32,6 0,926 19,87 184,2 
0,984 3,80 37,4 0,924 20,49 189,3 
0,982 4,30 42,2 0,922 21,12 194,7 
0,980 4,80 47,0 0,920 21,75 200,1 
0,978 5,30 51,8 0,918 22,39 205,6 
0,976 5,80 56,6 0,916 23,03 210,9 
0,974 6,30 61,4 0,914 23,68 216,3 
0,972 6,80 66,1 0,912 24,33 221,9 
0,970 7,31 70,9 0,910 24,99 227,4 
0,968 7,82 75,7 0,908 25,65 232,9 
0,966 8,33 80,5 0,906 26,31 238,3 
0,964 8,84 85,2 0,904 26,98 243,9 
0,962 9,35 89,9 0,902 27,65 249,4 
0,960 !l,91 95,1 0,900 28,33 265,0 
0,958 10,47 100,3 0,898 29,01 260,5 
0,956 1l,03 105,4 0,896 29,69 266,0 
0,954 1l,60 110,7 0,894 30,37 271,5 
0,952 12,17 116,9 0,892 31,06 277,0 
0,950 12,740 121,0 0,890 31,76 282,6 
0,948 13,31 126,2 0,888 32,50 288,6 
0,946 13,88 131.3 0,886 33,26 294,6 
0,944 14,46 136;5 0,884 34,10 301,4 
0,942 15,04 141,7 0,882 34,95 308,3 

6. Kalilauge. KOH. 
(Nach Schiff und Tünnermann bel 15' C.) 

Spez. 

I Proz. Spez. Spez. I Spez. Proz. Gew. Gew. Proz. Gew. Proz. Gew. 

1,009 1 1,155 18 1,361 36 1,604 55 
1,017 2 1,177 20 1,387 38 1,618 56 
1,033 4 1,198 22 1,411 40 1,641 58 
1,041 5 1,220 24 1,438 42 1,667 60 
1,049 6 1,230 26 1,462 44 1,695 62 
1,066 8 1,241 26 1,475 46 1,718 6.4 
1,083 10 1,264 28 1,488 46 1,729 65 
1,101 12 1,288 30 1,511 48 1,740 66 
1,119 14 1,311 32 1,5311 50 1,768 68 
1,128 15 1,336 

I 
34 1,565 52 1,790 70 

1,137 16 1,349 35 1,590 54 
I 
I 



&agentien: Natronlauge, Kalkmilch, Chlornatrium. 639 

Spez. 
Gew. 

1,012 
1,023 
1,046 
1,059 
1,070 
1,092 
1,115 
1,137 
1,159 
1,170 
1,181 

Grad 
Baumli 

1 
I 2 

3 
4 
5 
6 , 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 I 1ft i 

I Proz. 

1 
2 
4 
5 
6 
8 

10 
12 , 14, , 15 

I 16 

7. Natronlauge. NaOH. 
(Nach Schiff bei 15' C.) 

I Spez. Proz. Spez. 
Gew. Gew. I Proz. 

I 

1,202 18 1,395 36 
1,225 20 1,415 38 
1,247 22 1,437 40 
1,269 24 1,456 42 
1,279 25 1,478 44 
1,300 26 1,488 45 
1,310 28 1,499 46 
1,332 30 1,519 48 
1,353 32 1,540 50 
1,374 34 1,560 52 
1,384 35 1,580 54 

8. Kalkmilch. 
(Lunge und Bla.ttner bei 15' C.) 

Gew. von \ CaO CaO Grad Gew. von 
1 I K.alkmilch in 1 1 Gew. Baume 1 I Kalkmilch 

mg g Proz. ing 

1007 
1014 
1022 
1029 
1031 
1045 
1052 
1060 
1061 
1075 
1083 
1091 
1100 
1108 
1116 

7,5 0,745 16 1125 
16,5 1,64 17 1134 
26 2,54 18 1142 
36 3,54 19 1152 
46 4,43 20 1162 
56 5,36 21 1171 
65 6,18 22 1180 
75 ',08 23 1190 
84 7,87 24 1200 
94 8,74 25 1210 

104 9,60 26 1220 
115 10,54 21 1231 
126 11,45 28 1241 
137 12,35 29 1252 
14~ I 13,26 30 I 1263 

9. Chlornatrium. NaCI. 
(N~h Gerlach bei 1S' C.) 

Spez. 

I Gew. Proz. 

1,591 55 
1,60 56 
1,622 58 
1,643 60 
1,664 6'.! 
1,684 64 
1,695 65 
1,705 66 
1,726 68 
1,748 70 

eao CaO 
in 1 1 Gew. 

g Proz. 

159 H,13 
170 15,00 
181 15,85· 
193 16,75 
206 17,72 
218 18,61 
229 19,40 
242 20,'34 
255 21,25. 
268 22,15 
281 23,03 
295 23,96 
309 24,110 
324 25,87 
339 26,84 

Spez. Gew. 
I Chlornatr. 

in 100 Tell. 
\ Chlornatr. 

Spez. Gew. in 100 Teil .. 
I Chlornatr. 

Spez. Gew. in 100 Teit 

1,00725 1 1,08091 11 1,15931 21 
1,01450 2 1,08859 12 1,16755 22 
1,02174 3 1,09622 13 r,17580 23 
1,02899 4 1,10384 14 1,18404 24 
1,03624 5 1,11146 15 1,19228 25 
1,04366 6 1,11938 16 1,20098 26 
1,05108 7 1,12730 17 1,20433 26,395 
1,05851 8 1,13523 18 gesättigt 
1,06593 9 1,14315 19 
1.07335 10 1,15107 20 

I 



640 Reagentien: Essigsäure, Glyzerin, koh1ensaures Kalium. 

Spez. 
Gew. 

1,0007 
1,0022 
1,0037 
1,0052 
1,0067 
1,0083 
1,0098 
1,0113 
1,0127 
1,0142 
1,0157 
1,0171 
1,0185 
1,0200 
1,0214 
1,0228 
1,0242 
1,0256 
1,0270 
1,0284 
1,0298 
1,0311 

Spez. 
Gew. 

1,269 
1,263 
1,"258 
1,253 
1,248 
1,242 
1,237 
1,232 
1,221 
1,215 
1,210 
1,204 
1,199 

Spez. 
Gew. 

1,009 
1,018 
1,027 
1,036 
1,045 
1,055 
1,064 
1,074 
1,083 
1,098 

I 

10. Essigsäure. C,H,OI' 
(Nach Oudemans bel 15° C.) 

Proz. I Fflee;: I Proz. I Ffle~: I Proz. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13" 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

" 22 

Proz. 

100" 
98 
96 
94 
92 
90 
88 
86 
82 
80 
78 
76 
74 

1,0324 23 J,0571 45 
1,0337 24 1,0580 46 
1,0350 25 1,0589 47 
1,0363 26 1,0598 48 
1,0375 27 1,0607 49 
1,0388 28 1,0615 50 
1,0400 29 1,0623 51 
1,0412 30 1,0631 52 
1,0424 31 1,0638 53 
1,0436 32 I,OM6 54 
1,0447 33 1,0653 55 
1,0459 34 1,0660 56 
1,0470 35 1,0666 57 
1,0481 36 1,0673 58 
1,0492 37 1,0679 59 
1,0502 38 1,0685 60 
1,0513 39 1,0697 62 
1,0523 40 1,070.7 64 
1,0533 41 1,0717 66 
1,0543 42 1,0725 68 
1,0552 43 1,0733 70 
1,0562 44 1,0740 I 72 

11. Glyzerin. C.H ,0 •. 
(Nach Lenz bei 12 bis 15° e.) 

Spez. Spez. 
I Proz. Proz. Gew. Gew. 

1,194 72 1,121 i 46 
1,189 70 1,115 I 44 
1,183 68 1,110 

I 
42 

1,176 66 1,104 40 
1,170 64 1,099 38 
1,164 62 1,093 I 36 
1,158 60 1,088 I 34 
1,153 58 1,082 

I 

32 
1,148 56 1,077 30 
1,143 

I 

54 1,071 28 
1,137 52 1,066 

I 
26 

1,132 50 1,060 24 
1,126 48 1,055 22 

12, Kohlensaures Kalium. K,eO •. 
(Naeh Gerlach bei 15° C.) 

Proz. I Fflee;: I Proz. I Spez. I Pl'OZ. Gew. 
-

1 1,102 11 1,203 21 
2 1,112 12 1,214 22 
3 1,122 13 1,224 23 
4 1,131 14 1,235 24 
5 1,141 15 1,245 25 
6 1,152 16 1,256 26 
7 1,162 17 1,267 27 
8 1,172 18 1,279 28 
9 1,182 19 1,290 29 

10 1,192 20 1,301 30 

Spez. 
Gew. 

1,0744 
1,0747 
1,0748 
1,0748 
1,0746 
1,0742 
1,0736 
1,0726 
1,0713 
1,0705 
1,0696 
1,0686 
1,0674 
1,0660 
1,0644 
1,0625 
1.0604 
1~0580 
1,0553 

Spez. 
Gew. 

1,049 
1,044 
1,039 
1,034 
1,029 
1,024 
1,019 
1,014 
1,009 
1,005 

Spez. 
Gew. 

1,312 
1,324 
1,335 
1,347 
1,358 
1,370 
1,394 
1,418 
1,480 
1,544 I 

I Proz. 

I 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 ') 

j 

I 
Proz. I 

I 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 

Proz. 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
40 
45 
50 

') Wie die Tafel ergibt., erreicht die Essigsäure bei einem spez. Gewicht 
von 1,0748 = 77-80°/. ihre größte Dichtigkeit und nimmt die letztere bei 



Rea.gentien: Kohlensaures Natrium, Phosphorsäure. 641 

Prozente. 
an 

Na,CO. + 10H.O 

1 I 
2 I 3 I 

4 I 
[) I 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

13. Kohlensaures Natrium 
bel 15'C nach Gerlach. 

s"'.6;""" S ,... I ,"""n'" 
Gewicht an Gewicht an 
bei 15' C Na,eO. + 10H,O bei 15' e Na,CO.+10H.O 

1,004 14 i 1,054 27 
1,008 15 I 1,05"8 28 

i 1,012 16 1,062 29 
1,016 17 1,066 30 
1,020 18 I 1,070 31 
1,023 19 I 1,074 32 
1,027 20 1,078 33 
1,031 21 1,082 34 
1,035 22 1,086 35 
1.039 23 1,090 36 
1,043 24 1,094 37 
1,047 25 1,099 38 
1,050 26 1,103 

14. Phosphorsäure 
bei 15'. Gehalt derselben an H.PO, sowie an P,O,. 

Vol. Gew. I Prozent I Prozent I Vol. Gew. 
\ 

Prozent 
H,PO. P.O, H.PO, 

1,0054 

I 
1 0,726 1,1962 31 

1,0109 2 1,452 1,2036 32 
1,0164 3 2,178 1,2111 33 
1,0220 

I 
4 2,904 1,2186 34 

1,0276 5 3,630 1,2262 35 
1,0333 6 4,356 1,2338 36 
1,0390 I 7 5,082 1,2415 37 
l,OU9 I 8 5,808 1,2493 38 
1,0508 9 6,534 1,2572 39 
1,0567 i 10 7,260 1,2651 40 
1,0627 I 11 7,986 1,2731 41 
1,0688 \ 12 8,712 1,2811 42 
1,0749 13 9,438 1,2894 43 
1,0811 14 10,164 1,2976 44 
1,0874 15 10,890 1,3059 45 
1~0937 16 11,616 1,3143 46 
1,1001 17 12,342 1,3227 47 
1,1065 18 13,068 1,3313 48 
1,1130 19 13,794 1,3399 49 
1,1196 20 14,520 1,3486 50 
1.1262 21 15,246 1,3573 51 
1,1329 : 22 15,973 1,3661 52 
1,1397 23 16,698 1,3750 53 
1,1465 I 24 17,424 1,3850 54 
1,1534 25 18,150 1,3931 55 
1,1604 26 18,876 1,4022 56 
1,1674 27 19,602 1,4114 57 
1,114.5 28 20,328 1,4207 58 
1,1817 29 21,054 1,4301 59 
1,1889 30 21,780 1,4390 60 

Spez. 
Gewicht 

bei 15' C 

1,106 
1,110 
l,lU 
1,119 
1,123 
1,126 
1,130 
1,135 
1,139 
1,143 
1,147 
1,15U 

I 

Prozent 
P.O, 

22,506 
23,232 
23,958 
24,684 
25,410 
26,136 
26,862 
27,588 
28,314 
29,000 
29,7.66 
30,492 
31,218 
31,944 
32,670 
33,496 
34,222 
34,948 
35,674 
36,400 
37,127 
37,852 
38,578 
39,304 
40,030 
40,756 
41,482 
42,208 
42,934 
42,666 

weiterem Essigsäure-Gehalt wieder ab bis zu 1,0553. Zwischen den hier ange
gebenen Grenzen kann also das spez. Gewicht zwei Säuren von verschiedenem 
Gehalt anzeigen. Dennoch ist die Unterscheidung leicht_ Man braucht nach 
der ersten Bestimmung des spez_ Gewichts nur etwa 2'/0 Wasser zuzufügen. 
Wird dadurch das spez_ Gewicht. verm.ehrt, so hat man Säure von mehr aL~ 
81°/, Gehalt, wird solches v"rmindert, so hat man Säure von weniger als 
77'/, Gehalt vor sich. 

BUjard-Baier, Hilfsbuch. 4. Autl. 41 



642 Reagentiep: Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure. 

111. Salpetenäure 
bei 15' C nach Lunge und Roy. 

Spez. 

I 
Proz. Spez. 

I 
Proz. Spez. Proz. Spez. I Proz. Gew. HNO, Gew. HNO, Gew. HNO, Gew. HNO, bei 15' bei 15' bei 15' bei 15' 

1,010 1,90 1,160 26,36 1,310 49,07 1,460 79,98 
1,020 3,70 1,170 27,88 1,320 50,71 1,470 82,90 
1,030 5,50 1,180 29,38 1,330 62,37 1,480 86,05 
1.040 7,26 1,190 30,88 1,340 54,07 1,490 89,60 
1,050 8,99 1,200 32,36 1,350 55,79 1,500 94,09 
1,060 ; 10,68 1,210 33,82 1,360 57,57 1,502 95,08 
1,070 12,33 1,220 35,28 1,370 59,39 1,504 96,00 
1,080 13,95 1,230 36,78 1,380 61,27 1,506 96,76 
1,090 15,53 1,240 38,29 1.390 63,23 1,508 97,50 
1,100 17,11 1,2.50 39,82 lAOO 65,30 1,510 ~8,10 
1,110 18,67 1,260 41,34 1,410 67,20 1,512 8,53 
1,120 20,n 1,270 42,87 1,420 69,80 1,514 98,90 
1,130 21,17 1,280 44,41 1,430 72,17 1,516 99,21 
1,140 23,31 1,290 45,95 1,440 74,68 1,518 99,46 
1,150 24,84 1,300 47,49 1,450 77,28 1,520 99,67 

16. Salzsäure 
bei 15' C nach Lunge und Marchlewski. 

Spez. Proz. Spez. 

I 
Proz. Spez. 

I 
Proz. I Spez. I Proz. Gew. HCI Gew. HCI Gew. HCI Gew. Hel bei 15' bei 15' bei 15' bei 15' 

1,000 0,1.6 1,060 12,19 1,115 22,86 1,160 I 31,52 
1,005 1,15 1,065 13,19 1,120 23,82 1,163 32,10 
1,010 2,14 1,070 14,17 1,125 24,78 1,165 32,49 
1,015 3,12 1,075 15,16 1,130 25,75 1,170 33,46 
1,020 4,13 1,080 16,15 1,135 26,70 1,171 33,65 
1,025 5,15 1,085 17,13 1,140 27,66 1,175 34,42 
1,030 6,15 1,090 18,11 1,1425 28,14 1,180 35,39 
1,035 7,15 1,095 19,06 1,145 28,61 1,185 36,31 
1,040 8,16 1,100 20,01 1,150 29,57 1,190 37,23 
1,045 9,16 1,105 20,97 1,152 29,95 1,195 38,16 
1·050 10,17 1,110 21,92 1,155 30,55 1,200 39,11 
1,055 I 11,18 r 

17. Schwefelsäuril 
bei 15' C nach Lunge und !sler. 

Spez. I Proz. I Spez. I Proz. I Spez. I Proz. I Spez. I Proz. 
Gewicht H,SO, Gewicht H SO Gewicht H SO Gewicht Hf§O, , • , • 

1,010 1,57 1,260 34,57 1,500 59,70 1,740 i 80,68 
1,020 3,03 1,270 35,71 1,510 60,65 1,750 I 81,56 

I 1,030 4,49 1,280 36,87 1,520 61,59 1,760 
I 

82,H 
1,040 5,96 1,290 38,03 1,530 62,53 1,770 83,32 
1,050 7,37 1,300 39,19 1,540 63,43 1,780 I Si,50 
1,060 8,77 1,310 40.35 1,550 64,26 1,790 85,70 
1,070 10,19 1,320 41,50 1,560 65,08 1,800 

, 
86,90 

1,080 11,60 1,330 42,66 1,570 65,90 1,810 88,30 
1,090 12,99 1,340 ~3.74 1,580 66,71 1,820 90,05 
1,100 14,35 1,350 44,82 1,590 67,59 ,1,825 91,00 
1,110 15,71 1.360 45,88 1,600 68,51 1,830 92,10 
1,120 17.01 1,370 46,94 1,610 69,43 1,835 93,43 
1,130 18,31 1,380 48,00 1,620 70,32 1,837 94,20 
1,140 19,61 1,390 49,06 1,630 71,16 1,839 95,00 
1,150 20,91 1,400 50,11 1,640_ 71,99 1,840 95,60 
1,160 22,19 1,410 ·51,15 1,650 ,72,82 1,8405 95,95 
1,170 23,47 1,420 52,15 1,660 73,64 1,841 97,00 
1,180 24,76 1,430 53,11 1',670 74,51 1,8415 97,70 
1,190 26,04 1,440 54,07 1,680 75,42 1,8410 98,20 
1,200 21,32 1,450 55,03 1,690 76,30 1,8405 98,70 
1,210 28,58 1,460 55,97 1,700 77,17 1,8400 99,20 
1,220 29,84 1,470 56,90 1,710 78,04 1,8395 99,45 
1,230 31,11 1,480 57,83 1,720 78,92 1,8390 99,70 
1,240 32,28 1,490 58,74 1,730 79,HO 1,8385 99,9:' 
1,250 33,(3 
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18. BereltUJlg TOn Schwefelsäure h'gend welcher Konzentration durch Mischen 
der Siure von 1,811 Vol. Gewicht mit Wasser (Anthon). 

100 Teile Wasser Geben 100 Teile Wasser Geben 100 Teile Wasser Geben von 15-20' von 15-c-20' von 15-20· 
gemischt mit Säure goemischt mit Säure gemischt mit Säure 

Teil. Schwefel· vom Teil. Schwefel· vom Teil. Schwefel· vom 
säure von 1,85 Vol. säure von 1,85 Vol. Eäure von 1,85 Vol. 

Vol. Gew. Gew. Vol. Gew. Gew. Vol. Gew. Gew. 

--------
I 

I \ 1 

I 
1,009 130 1,456 370 1,72:1 

2 1,015 140 1,473 380 I 1,727 
5 1,035 150 I 1,490 390 I 1,730 

10 1,060 160 I 1,510 400 

I 
1,733 

15 1,090 170 1,530 410 1,737 
20 1,113 180 

i 
1,543 420 1,740 

25 1,140 190 1,556 430 i 1,743 
30 1,165 200 i 1,568 440 I 1,746 
35 1,181 210 1,1\80 450 

I 
1,750 

40 1,210 220 1,593 460 1,754 
45 1,229 230 1,606 470 1,757 
50 1,248 240 I 1,620 480 I 1,760 
55 1,265 250 1,630 490 

I 
1,763 

60 1,280 260 1,640 500 1,766 
65 1,297 270 1,648 510 1,76~ 
70 1.312 280 1,654 520 

I 
1,770 

75 1,326 290 1,667 530 1,772 
80 1,340 300 1,678 540 1,774 
85 1,357 310 1,689 550 i 1,776 
90 1,372 320 1,700 560 

I 
1,777 

95 1,386 . .330 1,705 570 1,778 
100 1,398 340 1,710 580 1,779 
110 1,420 350 1,714 590 i 1,780 
120 1,438 360 1,719 600 I 1,782 

I 

B. Hilfstafeln für Nahrungsmitteluntersuchungen. 

Tafeln für die nach dem Kupferreduktionsver. 
fahren ausgef.ührten Zuckerbestimmungen. 

Umrel'hnung de~ gewogenen Kupferoxyd~ auf Kupfer '), zum Gebrauch für alle 
Zuckerarten. Nach A. ~'el·nau. 

Cuo ··1 
mg 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Cu 
mg 

8,0 
8,8 
9,6 

10,4 
11,2 
12,0 
12,8 
13,6 
14,,4 
15,2 
16,0 
16,8 
17,6 
18,4 
19,2 

\ ~:. \ 
f~5 20,0 
26 20,8 
27 21,6 
28 22,4 
29 23,2 
30 24,0 
31 24,8 
32 25,6 
33 26,4 
34 2.7,2 
35 28,0 
36 28,7 
37 29,5 
38 30,:-) 
39 31,1 

CuO 
mg 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

i 
I 

I 

Cu 
mg 

31,9 
32,7 
33,5 
34,4 
35,1 
35,9 
36,7 
37,5 
38,3 
39,1 
39,9 
40,7 
41,5 
42,3 
43,1 

Cuo 
mg 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
62,6 
63 
ß4 
65 
66 
67 
68 

Cu 
mg 

43,9 
44,7 
45,5 
46,3 
47,1 
47,9 
48,7 
49,5 
50,0 
50,3 
51,1 
51,9 
52,7 
53,5 
54,3 

') Der Faktor für die BerechnuDg von Cu aus euo ist - 0,7989. 

41* 
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euo Cu cuo 

I 
Cu CUO Cu cuo 

I 
Cu 

mg mg mg mg mg mg mg mg 

69 55,1 136 108,6 203 162,1 270 215,6 
70 55,9 137 109,4 204 162,9 271 216,4 
71 56,7 138 110,2 205 163,7 272 217,2 
72 57,5 139 111,0 206 164,5 273 218,0 
73 58,3 140 111,8 207 165,3 274' 218,8 
74 59,1 141 112,6 208 166,1 275 219,6 
75 59,9 142 113,4 209 166,9 276 220,4 
76 60,7 143 114,2 210 167,7 277 221,2 
77 61,5 .144 115,0 211 168,5 278 222,0 
78 62,3 145 115,8 212 169,3 279 222,8 
79 63,1 146 116,6 213 170,1 280 223,6 
80 63,9 147 117,4 214 170,9 281 224,4 
81 64,7 148 118,2 215 171,7 282 225,2 
82 65,5 149 119,0 216 172,5 283 226,0 
83 66,3 150 119,8 217 173,3 284 226,8 
84 67,1 151 120,6 218 174,1 285 227,6 
815 67,9 152 121,4 219 174,9 286 228,4 
86 68,7 153 122,2 220 175,7 287 229,2 
87 69,5 154 123,0 221 176,5 288 230,0 
88 70,3 155 123,8 222 177,3 289 230,8 
89 71,1 156 124,6 223 178,1 290 231,6 
90 71,9 157 125,4 224 178,9 291 232,4 
91 72,7 158 126,2 225 179,7 292 233,2 
92 73,5 159 127,0 226 180,5 293 234,0 
93 74,3 160 127,8 227 181,3 294 234,8 
94 75,1 161 128,6 228 182,1 295 235,6 
95 75,9 162 129,4 229 182,9 296 236,4 
96 76,7 163 130,2 23il 183,7 297 237,2 
97 77,5 164 131,0 231 184,5 298 238,0 
98 78,3 165 131,8 232 185,3 299 238,8 
99 79,1 166 132,6 233 186,1 300 239,6 

100 79,8 167 133,4 234 186,9 301 240,4 
101 80,6 168 134,2 235 187,7 302 241,2 
102 

I 
81,4 169 134,9 236 188,5 303 242,0 

103 82,2 170 135,7 237 189,3 304 242,8 
104 83,0 171 136,5 238 190,0 305 243,6 
105 

I 
~3,8 172 137,3 239 190,8 306 244,4 

106 84,6 173 138,1 240 191,6 307 245,2 
107 85,4 174 138,9 241 192,4 308 246,0 
108 862 175 139,7 242 193,2 309 246,8 
109 87;0 176 140,5 243 194,0 310 247,6 
110 87,8 177 141,3 244 194,8 311 248,4 
111 88,6 178 142,1 245 195,6 312 249,2 
112 89,4 179 142,9 246 196,4 313 250,0 
113 90,2 180 143,7 247 197,2 314 250,8 
114 91,0 181 144,5 248 198,0 315 251,6 
115 91,8 182 145,4 249 198,8 316 252,4 
116 92,6 183 146,2 250 199,6 317 253,2 
117 93,4 184 147,0 251 200,4 318 254,0 
118 94,2 185 147,8 252 201,2 319 254,8 
119 95,0 186 148,6 253 202,0 320 255,6 
120 95,8 187 149,4 254 202,8 321 256,4 
121 96,6 188 150,1 265 203,6 322 257,2 
122 97,4 189 150,9 256 204,4 323 258,0 
123 98,2 190 151,7 257 205,2 324 258,8 
124 99,0 191 152,5 258 206,0 325 259,6 
125 99,8 192 153,3 259 206,8 326 260,4 
126 100,6 193 154,1 260 207,6 327 261,2 
127 101,4 194 154.9 261 208,4 328 262,0 
128 102,2 195 155;7 262 209,2 329 262,8 
129 103,0 196 

, 
156,5 263 210,0 330 263,6 

130 103,8 197 157,3 264 210,8 331 264,4 
131 104,6 198 158,1 265 211,6 332 265,2 
132 105,4 199 158,9 266 212,4 333 266,0 
133 106,2 200 159,7 267 213,2 334 266,8 
134 107,0 201 160,5 268 214,0 335 267,6 
135 107,8 202 : 161,3 269 214,8 336 268,4 



CuO 
mg 

331 
338 
339 
340 
341 
3i2 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
3i9 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
351 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
314 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 

Umrechnung von Kupferoxyd auf Kupfer. 

Cu 
mg 

269,2 
270,0 
270,8 
271,6 
272,4 
273,2 
274,0 
214,8 
275,6 
276,4 
277,2 
278,0 
278,7 
279,5 
280,3 
281,1 
281,9 
282,7 
283,5 
284,3 
285,1 
285,9 
286,7 
287,5 
288,3 
289,1 
289,9 
290,7 
291,5 
292,3 
293,1 
293,9 
294,7 
295,5 
296,3 
297,1 
297,9 
298,7 
299,5 
300,3 
301,1 
301,9 
302,7 
303,5 
304,3 
305,1 
30a,9 
306,7 
307,5 
308,3 
309,1 
309,9 
310,7 
311,5 
312,3 
313,1 
313,9 
314,7 
315,5 
316,3 
317,1 

CnO 
mg 

398 
399 
400 
401 
402 
4Q3 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419· 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
4.38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 

Cu 
mg 

311,9 
318,1 
319,4 
320,2 
321,0 
321,8 
322,6 
323,4 
324.2 
325,0 
325,8 
326,6 
327,4 
328,2 
329,0 
329,8 
330,6 
331,4 
332,2 
333,0 
333,8 
334,6 
335,4 
336,2 
337,0 
337,8 
338,6 
339,4 
340,2 
341,0 
341,8 
342,6 
343,4 
344,2 
345,0 
345;8 
346,6 
347,4 
348,2 
349,0 
349,8 
350,6 
351,4 
352,2 
353,0 
353,8 
354,fY 
355,3 
356,1 
356,9 
357,7 
358,& 
359,3 
360,1 
360,9 
361,6 
362,4 
363,2 
364,0 
364,8 
365,6 

CuO 
mg 

459 
460 
461 
462 
463 
464, 
465 
466 
461 
468 
469 
470 
411 
412 
473 
414 
415 
476 
477 
418 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
50~ 
50 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 

Cu 
mg 

366,4 
367,2 
368,0 
368,8 
369,6 
310,4 
371,2 
372,0 
372,8 
373,6 
314,4 
375,2 
376,0 
376,8 
317,6 
378,4 
379,2 
380,0 
380,8 
381,6 
382,5 
383,3 
384,1 
384,9 
385,7 
386,5 
387,3 
388,1 
388,9 
389,7 
390,5 
391,3 
392,1 
392,9 
393,7 
394,5 
395,3 
396,1 
396,9 
397,7 
398,5 
399,3 
400,1 
400,9 
401,7 
402,5 
403,3 
404,1 
404,9 
405,7 
406,5 
407,3 
408,1 
408,9 
4.09,7 
410,5 
4.11,3 
412,1 
412,9 
413,7 
414,5 

CuO 
mg 

520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
521 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 

I 

645 

Cu 
mg 

415,3 
416,1 
416,9 
417,7 
418,5 
419,3 
420,1 
420,9 
421,1 
422,5 
423,3 
424,1 
424,9 
425,7 
426,5 
42·7,3 
428,1 
428,9 
429,7 
430,5 
431,2 
432,0 
432,8 
433,6 
434,4 
435,2 
436,0 
436,8 
437,6 
438,4 
439,2 
440,0 
440,8 
441,6 
442,4 
443,2 
444,0 
444,8 
445,6 
446,4 
447,2 
448,0 
448,8 
449,6 
450,4 
451,2 
452,0 
452,8 
453,6 
454,4 
455,2 
456,0 
456,8 
457,6 
458,4 
459,2 
460,0 
460,8 
461,6 
462,i 
463,2 



646 Glucosewert aus Kupfer. 

Tafel zur Ermltt~luDg der G1ucole. Nach Maiß! • Allihll. 

-- I Glucose - ~\lPfer I GIUCO~ Kupfer Glucose Kupfer Kupfer \ Glucose 

mg mg mg I lng mg reg mg I mg 

10 6.1 75 38,3 140 71,3 205 105,3 
11 6,6 76 38,8 141 71,8 206 105,8 
12 7,1 77 39,3 142 72,3 207 106,3 
13 7,6 78 39,8 143 72,9 208 106,8 
14 8,1 79 40,3 144 73,4 209 107,t 
15 8,6 80 40,8 145 73,9 210 107,9 
16 9,0 81 41,3 146 74,4 211 108,t 
17 9,5 82 41,8 147 74,9 212 109,0 
18 10,0 83 42,3 148 75,5 213 109,5 
19 10,5 84 42,8 149 76,0 214 110,0 
20 11,0 85 43,4 150 76,5 215 110,6 
21 11,5 86 43,9 151 77,0 216 111,1 
22 12,0 87 44,4 152 77,5 217 111,6 
23 12,6 88 44,9 153 78,1 218 112,1 
24 13,0 89 45,4 154 78,6 219 112,7 
25 13,5 90 45,9 155 79,1 220 113,2 
26 14,0 91 46,4 156 79,6 221 113,7 
27 14,5 92 46,9 157 80,1 222 114,3 
28 15,0 93 47,4 158 80,7 223 114.8 
29 16,5 94 47,9 159 81,2 224 115,3 
30 16,0 95 48,4 180 81,7 225 115,9 
31 16,5 96 48,9 161 82,2 226 116,4 
32 17,0 97 49,4 162 82,7 227 116,9 
33 17,5 98 49,9 163 83,3 228 117,4 
34 18,0 99 50,4 164 83,8 229 118,0 
35 18,5 100 SO,9 165 84,3 230 118,5 
36 18,9 101 51,4 166 84,8 231 119,0 
37 19,4 102 51,9 167 85,3 232 119,6 
38 19,9 103 52,4 168 85,9 233 120,1 
39 20,4 104 52,9 169 86,4 234 120,7 
40 20,9 105 53,5 170 86,9 235 121,2 
41 21,4 106 54,0 171 87,4 236 121,7 
42 21,9 107 54,5 172 87,9 237 122,3 
43 22,4 108 55,0 173 88,5 238 122,8 

-44 22,9 109 55,5 174 89,0 239 123,4 
45 23,4 110 56,0 175 89,5 240 123,9 
46 23,9 111 56,5 176 90,0 241 124,4 
47 24,4 112 57,0 177 90,5 242 125,0 
48 24,9 113 -57,5 17:1 91,1 243 125,5 
49 25,4 114 58,0 179 91,6 244 126.0 
50 25,9 115 58,6 180 92,1 245 126;6 
51 26,4 116 59,1 181 92,6 246 127,1 
52 26,9 117 59,6 182 93,1 247 127,6 
53 27,4 118 60,1 183 93,7 248 128,1 
54 27,9 119 60,6 184 94,2 - 249 128,7 
55 28,4 120 61,1 185 94,7 250 ll!9,2 
56 28,8 121 61,6 186 95,2 251 129,7 
57 29,3 122 62,1 187 95,7 252 130,3 
58 29,8 123 62,6 188 96,3 253 130,8 
59 30,3 124 63,1 189 96,8 254 131,! 
60 30,8 125 63,7 190 97,3 255 131,9 
61 31,3 126 64,2 191 97,8 256 132,4 
62 31,8 127 64,7 192 98,4 257 133,0 
63 32,3 128 65,2 193 98,9 258 133.5 
64 32,8 129 65,7 194 99,4 259 134,1 
65 33,3 130 66,2 19.5 100,0 260 134,6 
66 33,8 131 66,7 196 100,5 261 135,1 
67 34,3 132 67,2 197 101,0 262' 135,7 
68 34,8 133 67,7 198 101,5 263 136,2 
69 35,3 134 68,2 199 102,0 264 136,8 
70 35,8 135 68,8 200 102,6 265 137,3 
71 36,3 136 69,3 201 103,1 266 137,8 
72 36,8 137 69,8 202 103,7 267 138,4 
73 37,3 138 70,3 203 104,2 268 138,9 
74 37,8 139 70,8 201 104,7 269 139,5 



Glucose· und Invertzuckerwert aus Kupfer. 647 

-
Kupfer Glucose Kupfer Glucose I Kupfer t Glucose Kupfer I Glucose 

mg mg mg mg mg mg mg mg 

270 140,0 319 167,0 368 I 194,6 417 222,8 
271 140,6 320 167,5 369 195,1 418 223,3 
272 141,1 321 168,1 370 195,7 419 223,9 
273 141,7 322 168,6 371 196,3 420 224,5 
274 i 142,2 323 169,2 372 196,8 421 225,2 
275 i 

142,8 324 169,7 373 197,4 422 225,7 
276 143,3 325 170,3 314 198,0 423 ~26,3 
277 I 143,9 326 170,9 375 198,6 424 226,9 
278 144,4 327 171,4 376 199,1 425 227,5 
279 i 145,0 328 172,0 377 199,7 426 228,0. 
280 i 145,5 329 172,5 378 200,3 427 228,6 
281 I 146,1 330 173,1 379 200,8 428 

I 
229,2 

282 146,6 331 173,7 380 201,4 429 229,8 
283 

r 
147,2 332 174,2 381 202,0 430 230,4 

284 147,7 333 

I 
174,8 382 202,5 431 231,0 

285 

I 
148,3 334 175,3 383 203,1 432. 231,6 

286 148,8 335 175,9 384 203,7 433 232,2 
287 149,4 336 176,5 385 204,3 434 232,8 
288 149,9 . 337 177,0 386 204,8 435 233,4 
289 150,5 338 177,6 387 205,4 436 233,9 
290 151,0 339 118,1 388. 206,0 437 234,5 
291 151,6 340 178,7 389 206,5 438 235,1 
292 152 .. 1 341 179,3 390 207,1 439 235,7 
293 

I 
152,7 342 

I 
179,8 391 207,7 440 236,3 

294 153,2 343 180,4 392 208,3 441 236,9 
295 153,8 344 180,9 393 208,8 442 237,5 
296 154,3 345 

I 
181,5 394 209,4 443 238,1 

297 

I 
154,9 346 182,1 395 210,0 444 238,7 

298 155,4 347 182,6 396 210,6 445 239,3 
299 156,0 348 183,2 397 211,2 446 239,8 
300 

I 
156,5 349 I 183,7 398 211,7 4U 240,4 

301 157,1 350 184,3 399 212,3 448 241,0 
302 157,6 351 I 184,9 400 212,9 449 241,6 
303 I 158,2 352 i 185,4 401 213,5 450 242,2 
304 i 168,7 353 I 186,0 402 214,1 451 242,8 
305 I 169,3 354 I 186,6 403 214,6 4:52 243,4 I I 306 I 159,8 355 187,2 404 215,2 453 244,0 
307 I 160,4 356 I 187,7 405 215,8 454 244,6 
308 I 160,9 357 I 188,3 406 216,4 455 245,2 
309 161,5 358 I 188,9 407 217,0 456 

\ 
245,7 

310 I 162,0 359 189,4 408 217,5 457 246,3 
311 I 162,6 360 I 190,0 409 218,1 458 246,9 
312 163,1 361 

\ 
190,6 410 218,7 459 I 247,5 

313 

'I 
163,7 362 191,1 411 219,3 460 248,1 

314 164,2 363 191,7 412 219,9 461 248,7 
315 164,8 364 I 192,3 413 220,4 462 I 249,3 
316 I 165,3 365 I 192,9 414 221,0 463 i 249,9 
317 I 165,0 366 193,4 415 221,6 \ 
318 ! 166,4 367 I 194,0 416 222,2 I 

Tafel zur Best.lmmung des Invertzueken. Nach E. MeIß!. 
-

I Invert· \ Invert· Invert· Kupfer Invert· 
Kupfer I zucker Kupfer zucker Kupfer zucker zucker I 

mg \ 'mg mg mg mg mg mg mg 

90 ' ) 46,9 96 
I 50,0 102 53,2 108 56,4 

91 47,4. 97 I 50.5 103 53,7 109 

I 
56,9 

92 n,9 98 

I 
51,1 104 64,3 110 57,5 

93 '8,4 99 51,6 105 54,8 111 58,0 
94 48,9 100 52,1 106 55,3 112 58,5 
95 .0,5 101 52,7 I 107 55,9 113 \ 59,1 

-') Die für 10-89 mg Cu entsprechenden Mengen InvIlrtzucker sind au" 
der vorhergehenden Tabelle für Glucose zu entnellmen. 



648 Invertzuckerwert aus Kupfer. 

Kupfer I Invert· 
Kup~r 

Invert· Kupfer Invert· Kupfer Invert· 
zucker zucker zucker zuoker 

mgl mg mg mg mg mg mg mg 

114 

I 
59,6 181 95,7 248 133,5 315 172,7 

115 60,1 182 96,2 249 134,1 316 173,3 
116 60,7 183 96,8 250 134,6 317 173,8 
117 61,2 184 97,3 251 135,2 318 174,5 
118 61,7 185 97,8 252 135,8 319 175,1 
119 

I 

62,3 186 98,4 253 136,3 320 175,6 
120 62,8 187 99,0 254 136,9 321 176,2 

121 63,3 188 99,S 255 137,5 322 176,8 
122 63,9 189 100,1 256 138,1 323 177,~ 

123 64,4 190 100,6 257 138,6 324 178,0 

124 64,9 191 101,2 258 139,2 325 178,6 

125 65 ;; 192 101,7 259 139,8 326 179,2 

126 66;0 193 102,3 260 14,0,4 327 179,8 
127 66,5 194 102,9 261 140,9 328 180,~ 

128 67,1 195 103,4 262 141,5 329 181,0 
129 67,6 196 104,0 263 142,1 330 181,6 

130 68,1 197 104,6 264 142,7 331 182,2 

131 68,7 198 105,1 265 143,2 332 182,8 

132 69,2 199 105,7 266 143,8 333 183,5 

133 69,7 200 106,3 267 144,4 334 18i,! 

134 7.0,3 201 106,8 268 144,9 335 184,7 

135 I 70,8 202 107,4 269 145,5 336 185,4 

136 71,3 203 107,9 270 146,1 337 186,0 

137 71,9 204 108,5 271 U6,7 338 186,6 

138 72,4 205 109,1 272 147,2 339 187,2 

139 72,9 206 109,6 273 U7,8 340 187,8 

140 73,5 207 110,2 274 148,4 3H 188,4 

141 74,0 208 110,8 275 149,0 342 189,0 

142 74,5 209 111,3 276 U9,5 343 189,6 

143 75,1 210 111,9 277 150,1 344 190,2 
144 75,6 211 112,5 278 150,7 345 190,8 
145 76,1 212 113,0 279 151,3 346 191,4 
146 76,7 213 113,6 280 151,9 347 192,0 
147 77,2 214 114,2 281 152,5 348 192,6 
148 77,8 215 114,7 282 153,1 349 193,2 
149 78,3 216 115,3 283 153,7 350 193,8 
150 78,9 i/17 115,8 284 154,3 351 194,4 
151 79,4 218 116,4 285 154,9 352 195,0 
152 80,0 219 117,0 286 155,5 353 195,6 
153 80,5 220 117,5 287 156,1 354 196,2 
154 81,0 221 118,1 288 156,7 355 196,8 
155 81,6 222 118,7 289 157,2 356 197,4 
156 82,1 223 119,2 290 151,8 357 198,0 
157 82,7 224 119,8 291 158,4 358 198,6 
158 83,2 225 120,4 292 159,0 359 199,2 
159 83,8 226 120,9 293 159,6 360 199,8 
160 84,3 227 121,5 294 160,2 361 200,4 
161 84,8 228 I 122,1 295 I 160,8 362 201,1 
162 85,4 229 ) 122,6 296 161,4 363 201,7 
163 85,9 230 I 123,2 297 162,0 364 202,3 

j 

164 86,5 231 123,8 298 162,6 365 203,0 
165 87,0 232 124,3 299 163,2 366 203,6 
166 81,6 233 124,9 300 163,8 361 204,2 
167 88,1 234 125,5 301 164,4 368 20",8 
168 88,6 235 126,0 302 165,0 369 205,5 
169 89,2 236 126,6 303 165,6 370 206,1 
170 89,7 237 I 121,2 304 166,2 371 206,7 
171 90,3 238 127,8 305 166,8 372 207,3 
172 90.8 239 128,3 306 167,3 373 208,0 
173 91,4 240 128,9 307 167,9 374 208,6 
174 91,9 241 129,5 308 168,5 375 209,2 
175 92,4 2"2 130,0 309 169,1 376 209,9 
176 93,0 243 130,6 310 169,7 377 210,5 
177 93,5 244 131,2 311 170,3 378 211,1 
178 94,1 245 131,8 312 170,9 379 211,7 
179 94,6 246 132,3 313 171,5 380 212," 
180 95,2 2H 132,9 314 172,1 381 213,0 . 



Invertzucker- und Maltosewert aus Kupfer. 649 

-
Kupfer 

I 
Invert- Kupfer \ Invert-\ Invert- I Invert· zucker zucker Kupfer zuckor Kupfer zucker 

mg mg I mg mg mg mg mg mg 

382 

I 
213,6 395 221,8 408 230,7 421 239,9 

383 214,3 396 222,4 409 231,4 422 240,6 
384 214,9 397 223,1 410 232,1 423 241,3 
385 215,5 398 223,7 411 232,8 424 242,0 
386 216,1 399 224,3 412 233,5 425 242,7 
387 216,8 400 224,9 4\3 234,3 426 243,4 
388 217,4 401 225,7 414 235,0 427 24.4,1 
389 218,0 402 226,4 415 235,7 4'.!"8 24.4,9 
390 218,7 403 227,1 41"6 236,4 429 245,6 
391 219,3 404 227,8 417 237,1 430 246,3 
392 219,9 405 228,6 418 237,8 I 

393 220,5 406 229.3 419 238,5 I 394 221,2 407 I 230,0 420 239,2 

Talel zur Bestimmung der lUaltose. N,p.ch E. \Vein. 

Kupfer 

I 
Maltose Kupfel' I Maltoso Kupfer I Maltose. Kupfer I Maltose -

mg mg mg ! rng mg I mg mg mg 

30 25,3 73 62,7 116 100,8 159 139,5 
31 26,1 a 63,6 117 101,7 160 140,4 
32 27,0 75 64,5 118 102,6 161 141,3 
33 27,9 76 65,4 119 103,5 162 142,2 
34 28,7 77 66,2 120 104,4 163 143,1 
35 29,6 78 67,1 121 105,3 164 144,0 
36 30,5 79 68,0 122 106,2 165 144,9 
37 31,3 80 68,9 123 107,1 166 145,8 
38 3.2,2 81 69,7 124 108,0 167 146,7 
39 33,1 82 70,6 125 108,9 168 147,6 
40 33,9 83 71,5 126 109,8 169 148,5 
41 34,8 84 72,4 127 110,7 170 14!l,4 
42 35,7 85 73,2 128 111,6 171 150,3 
43 36,5 86 74,1 129 112,5 172 151,2 
44 37,4 87 75,0 130 113,4 173 152,0 
45 38,3 88 75,9 131 114,3 174 152,9 
46 39,1 89 76,8 132 115,2 175 153,8 
47 40,0 90 77,7 133 116,1 176 154,7 
48 40,9 91 78,6 134 117,0 177 155,6 

~ 41,8 92 79,5 135 117,9 178 156,5 
42,6 93 80,3 136 118,8 179 157,4 

51 43,5 94 81,2 137 119,7 180 158,3 
52 44,4 95 82,1 138 120,6 181 159,2 
53 45,2 96 83,0 139 121,5 182 160,1 
54 46,1 97 83,9 140 122,4 183 160,9 
55 47,0 98 84,8 141 123,3 184 161.8 
56 47,8 99 85,7 142 124,2 185 162,7 
57 48,7 100 86,6 143 125,1 186 163,6 
58 49,6 101 87,5 lU 126,0 .187 164,5 
59 50,4 102 88,4 145 126,9 188 165,4 
60 51,3 103 89,2 146 127,8 189 166,3 
61 52,2 104 90,1 147 128,7 190 167,2 
62 53,1 105 91,0 148 129,6 191 168,1 
63 53,9 106 91,9 149 130,5 192 . 169,0 
64 54,8 107 92,8 150 131,4 193 169,8 
65 55,7 108 93,7 151 132,3 194 170,7 
66 56,6 109 94,6 152 133,2 195 171,6 
67 57,4 110 95,5 153 134,1 196 172,5 
68 58,3 111 96,4 154 135,0 197 173,4 
69 59,2 112 97,3 155 135,9 198 174,3 
70 60,1 113 98,1 156 136,8 199 175,2 
71 61,1 114 99,0 157 137,7 200 176,1 
72 61.8 115 99,9 158 138,6 201 177,0 



650 Maltose- und Lactosewert aus Kupfer. 

Kupfer I Maltose 

I 
Kupfer I Maltose I Kupfer I Maltose I Kupfer Mo.!t{)se 

mg mg mg mg mg mg mg mg 

202 
I 

177,9 227 200,2 252 222,6 I 277 245,1 
203 178,7 228 201,1 253 223,5 278 246,0 
20! 179,6 229 202,0 254 224,4 279 246,9 
205 180,5 230 202,9 255 225,3 280 247,8 
206 181,4- 231 203,8 25fi 226,2 281 248,7 
207 182,3 232 204,7 257 227,1 282 249,6 
208 183,2 233 205,6 258 228,0 283 250,4 
209 184,1 234- 206,5 259 228,9 284- 251,3 
210 185,0 235 207,4 260 229,8 285 252,2 
211 185,9 236 208,3 261 230,7 286 253,1 
212 186,8 237 209,1 262 231,6 287 254-,0 
213 187,7 238 210,0 263 232,5 288 254,9 
214 188,6 239 210,9 264- 233,4 289 255,8 
215 189,5 240 211,8 265 234,3 290 256,6 
216 190,4- 241 212,'1 266 235,2 291 257,5 
217 191,2 242 213,6 267 236,1 292 258,4-
218 192,1 243 214,5 268 237,0 293 259,3 
219 193,0. 24-~ 215,4 269 237,9 294 260,2 
220 193,9 245 216,3 270 238,8 295 261.1 
221 194-,8 246 217,2 271 239,7 296 262,0 
222 195,7 247 218,1 272 240,6 297 262,8 
223 196,6 248 219,0 273 241,5 298 I 263,7 
224 

I 
197,5 249 

\ 

219,9 274 242,4 299 264,6 
225 198,4- 250 220,8 275 243,3 300 265,5 
226 199,3 251 221,7 276 244,2 

Tafel zur ßesthnmung der LactoKe. Nach Fr. Soxhlet. 

Kupfer I! Lactose Kupfer -I ~actose Kupfer I Lactose KUPf~r I Lacrose 

mg mg mg Img mgimg ~glmg_ 
======'=====~==~~~~I==~==~==~~==~~==~~!==~ 

100 
101 
102 
103 
104-
lOS 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

71,6 
72,4-
73,1 
73,8 
14,6 
75,3 
76,1 
76,8 
77,6 
78,3 
79,0 
79,8 
80,5 
81,3 
82,0 
82,7 
83,5 
84,2 
85,0 
85,7 
86,4 
87,2 
87,9 
88,7 
89,4 
90,1 
90,9 
91,6 
92,4 
93,1 
93.8 

131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
H9 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

9-1,6 
95,3 
96,1 
96,9 
97.6 
98,3 
99,1 
99,8 

100,5 
101,3 
102,0 
102,8 
103,5 
104,3 
105,1 
105,8 
106.6 
107,3 
108,1 
108,8 
109,6 
110,3 
111,1 
111,9 
112,6 
113,4 
114,1 
114-,9 

\
' 115.6 

116,4 
117.1 

162 117,9 
163 11H,6 
164 119.4 
165 120,2 
166 120,9 
167 121,7 
168 122,4 
16g 123,2 
170 123,9 
171 124,7 
172 125,5 
173 126,2 
114 127,0 
175 127,8 
176 128,5 
177 129,3 
178 130,1 
179 130,8 
180 ' 131,6 
181 I 132,4 
182 ! 133,1 
183 133,9 
184 134,7 
185 135, i 
186 136,2 
187 137.0 
188 137,8 
189 138,5 
190 139,3 
191 : 140,0 
192 140,8 

193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

141,6 
142,3 
143,1 
143,9 
144-,6 
145,4 
146,2 
146,9 
147,7 
148,5 
149,2 
150,0 
150,7 
151,5 
152,2 
153,0 
153,7 
154,5 
155,2 
156,0 
156,7 
157,5 
158,2 
159,0 
159,7 

\
' 160,4 

161,2 
161,9 

I 162,7 
163,4 
16!,2 



Lactose- tmd Stärkewert aus Kupfer. 651 

-
~uPfer \ Lactose-

I 
Kupfer Lact.oso Kupfer Lactose Kupfer ; Lactose 

i 
mg mg mg mg mg mg mg mg 

224 164,9 269 199,5 3U 235,3 359 271,2 
225 165,7 270 200,3 315 236,1 360 272,2 
226 166,4 271 201,1 316 236,8 361 272,9 
227 167,2 272 201,9 317 237,6 362 273,7 
22~ 167,9 273 202,7 318 238,4 363 274,5 
229 168,6 274 203,5 f119 239,2 364 275,3 
230 169A 275 204,3 320 240,0 365 276,2 
231 170,1 276 205,1 321 240,7 366 277,1 
232 170,7 277 205,9 329- 241,5 367 277,9 
233 171,6 278 206,7 323 242,3 368 278,8 
234 172,4 279 207,5 324 243,1 369 279,6 
235 173,1 280 208,3 325 24:3,9 370 280,5 
236 173,9 281 209,1 326 244,6 371 281,4 
237 174,6 282 209,9 327 245,4 372 282,2 
238 175,4 283 210,7 328 246,2 373 283,1 
239 176,2 284 211,5 329 247,0 374 283,9 
240 176,9 285 212,3 330 247.7 375 284,8 
241 177,7 286 213,1 331 248,5 376 285,7 
242 178,5 287 213,9 332 249,2 377 286,5 
243 179,3 288 214,7 333 250,0 378 287,4 
244 IIffi,l 289 215,5 334 250,8 379 288,2 
245 180,8 290 216,3 335 251,6 380 289,1 
246 181,6 291 217,1 336 252,5 381 289,9 
247 182,4 292 217,9 337 253,3 382 290,8 
248 183,2 293 218,7 338 254,1 383 291,7 
249 184,0 294 219,5 339 254,9 384 292,5 
250 184,8 295 220,3 340 255,7 385 293,4 
251 185,5 296 221,1 341 256,5 386 294,2 
252 186,3 297 221,9 342 257,4 387 295,1 
253 187,1 298 222,7 343 258,2 388 296,0 
254 187,9 299 

! 
223,5 344 259.0 389 296,8 

255 188,7 300 
\ 

224,4 345 259,8 390 297,7 
256 189,4 301 225,2 346 260,6 391 298,5 
257 190,2 302 225,9 347 261,4 392 299,4 
258 191,0 303 226,7 348 

\ 

262,3 393 300,3 
259 191,8 304 227,5 349 263,1 394 301,1 
260 192,5 305 228.3 350 263,9 395 302,0 
261 193,3 306 229,1 351 264,7 396 302,8 
262 194,1 307 229,8 352 265,5 397 303,7 
263 194,9 308 230,6 353 266,3 398 304,6 
264 195,7 309 231,4 354 267,2 399 305,4 
265 196,4 310 232,2 355 268,0 400 306,3 
266 197,2 311 232,9 356 268,8 
267 198,0 312 233,7 3.57 269,5 
268 198,8 313 234,5 3;;8 270,4 

Tafel zur Bestimmung der Stärke oder des Dextrins. Naeh E. Wein, 
--- -

s"' .. ~~! s",,'" I S"-'ke 1:: Stärke 
Kupfer oder Kupfer i oder Kupfer: oder Kupfer oder 

Dextrin ; Dextrin : 'Dextrin Dextrin 
mg mg mg! mg mg!mg mg mir 

-I 

10 5,5 21 I 10,4 32 15,3 43 20,2 
11 5,9 22 i 10,8 33 15,8 44 20,6 
12 6,4, '23 I 11,3 34 16,2 45 21,1 
13 6,8 24 11,7 35 16,7 46 21,5 
14 7,3 25 I 12,2 36 17,0 4,7 22,0 
15 7,7 26 I 12,6 37 17,5 4,8 22,4 
16 8,1 27 13,1 38 17,9 49 22,9 
17 

I 
8,6 28 

I 
13,5 39 

I 
18,4 50 

I 
23,3 

18 9,0 29 14,0 40 18,8 51 23,8 
19 I 9,5 30 1 14,4 41 1 19,3 52 I 

24,2 
20 9,9 31 I 14,9 4,2 I, 19,7 (;3 24,7 



652 Stärke(Dextrin-)wert aus Kupfer. 

I 
stärke S"''''' I I S",,'" 

Stärke 
Kupfer oder Kupfer 'oder Kupfer oder Kupfer oder 

Dextrin Dextrin I Dextrin Dextrin 

mg mg mg mg mg mg mg mg 

54 25,1 120 55,0 186 
! 85,7 252 117,3 

55 25,5 121 55,4 187 86,2 253 117,7 

56 25,9 122 55,9 188 86,7 254 118,2 

57 26,4 123 56,3 189 87,1 255 118,7 

58 26,8 124 56,8 190 87,6 256 119,2 

59 27,3 125 57,3 191 88,1 257 119,7 

60 27,7 126 57,8 192 88,6 258 120,2 

61 28,2 127 58,2 193 89,1 259 120,7 

62 28,6 128 58,7 194 

I 
89,5 260 121,2 

63 29,1 129 591 1 195 90,0 261 121,6 

64 29,5 130 59,6 196 90,5 262 122,1 

65 30,0 131 60,0 197 91,0 263 122,6 

66 30,4 132 60,5 198 I 91,4 264 123,1 

67 30,9 133 60,9 199 91,8 265 123,6 

68 31,3 134 61,4 200 

I 
92,3 266 124,0 

69 31,8 135 61,9 201 92,8 267 124,5 

70 32,2 136 62,4 202 93,3 268 124,9 

71 32,7 137 62,8 203 I 93,8 269 125,5 

72 33,1 138 63,3 204 I 94,3 270 126,0 

73 33,6 139 , 63,7 205 

I 
9.,8 271 126,5 

74 34,0 140 64,2 206 95,2 272 127,0 

75 34,5 141 64,6 207 95,7 273 127,5 

76 34,9 142 65,1 208 96,2 274 128,0 

77 35,4 143 65,6 209 96,7 275 128,5 

78 35,8 144 66,1 210 97,1 276 129,0 

79 36,2 145 66,5 211 97,6 277 129,5 

80 36,7 146 67,0 212 98,1 278 130,0 

81 37,2 147 67,4 213 98,6 279 130,5 

82 37,6 148 67,9 214 I 99,0 280 131,0 

83 38,1 149 68,4 215 99,5 281 131,5 

84 38,6 150 68,9 216 I 100,0 282 132,0 

85 39,1 151 69,3 217 

I 
100,4 283 132,5 

86 39,5 152 69,8 218 100,9 284 133,0 

87 40,0 153 70,3 219 101,4 285 133,5 

88 40,4 154 70,7 220 101,9 286 134,0 

89 40,9 155 71,2 221 102,4 287 134,5 

90 41,3 156 71,6 222 102,9 288 135,0 

91 41,8 157 72,1 223 103,3 289 135,5 

92 42,2 158 72,6 224 103,8 290 135,9 

93 42,6 159 73,1 225 104,3 291 136,4 

94 43,1 160 73,5 226 104,8 292 136,9 

95 43,6 161 74,0 227 105,2 293 137,4 

96 44,0 162 74,5 228 105,7 294 137,9 

97 44,5 163 75,0 229 106,2 295 138,4 

98 44,9 164 75,4 230 106,7 296 138,9 

99 45,4 165 75,9 231 107,1 297 139,4 

100 45,8 166 76,3 232 107,6 298 139,9 

101 

I 
46,3 167 76,8 233 108,1 299 140,4 

102 46,7 168 77,3 234 108,6 300 140,9 

103 47,2 169 77,8 235 109,1 301 141,4 

104 47,6 170 78,2 236 109,6 302 141,9 

105 48,1 171 78,7 237 110,1 303 142,4 

106 48,6 172 79,1 238 110,6 304 142,9 

107 49,1 173 79,6 239 111,1 305 143,4 

108 49,5 114 80,1 240 111,5 306 143,9 
109 50,0 175 80,6 241 112,0 307 144,4 

110 50,4 176 81,0 242 112,5 308 144,9 
111 50,9 177 81,5 243 113,0 309 145,4 
112 51,3 178 82,0 244 113,4 310 U5,8 
113 51,8 179 82,4 245 113,9 311 146,3 
1U. 52,2 180 82,9 246 114,4 312 146,8 
115 52,7 181 83,4 247 114,8 313 147,3 
116 53,2 182 83,8 248 115,3 314 147,8 
117 53,6 183 84,3 249 115,8 315 148,3 
118 I 54,1 184 84,8 250 116,3 316 148,8 
119 54,5 185 85,2 251 116,8 317 149,3 



Stärke(Dextrin-)wert aus Kupfer. 653 

" 
Stärke Stärke I Stärke Stärke Kupfer oder Kupfer oder Kupfer I oder Kupfer oder Dextrin Dextrin - Dextrin Dextrin 

mg mg mg mg mg mg mg mg 

318 149,8 355 168,4 392 I 187,5 429 206,8 319 150,3 356 168,9 393 
1 

188,0 430 207,4 320 150,8 357 169,5 394 188,5 431 207,9 321 151,3 358 170,0 395 

I 
189,0 432 208,5 322 151,8 359 170,5 396 189,5 433 209,0 323 152,3 360 171,0 397 190,0 434 209,5 324 152,8 361 171,5 398 190,5 435 210,0 325 153,3 362 172,0 399 191,1 436 210,5 326 153,8 363 172,5 400 191,6 437 21l,O 

327 154,3 364 

I 
173,1 4.01 192,2 438 21l,6 

328 154,8 365 173,6 402 192,7 439 212,1 
329 155,3 366 174,1 403 193,2 440 212,7 
330 156,8 367 

I 
174,6 404 193,7 441 213,1 

331 156,3 368 175,1 405 194,2 442 -213,7 
332 156,8 369 175,6 406 194,8 443 214,3 
333 157,3 370 176,1 407 195,3 444 214,8 
334 157,8 371 176,6 408 195,8 445 215,3 
335 158,3 372 177,1 409 196,3 446 215,9 
336 158,8 373 177,7 410 196,8 447 216,4 
337 159,3 374 178,2 411 197,4 448 216,9 
338 159,8 375 178,7 412 197,9 349 217.5 
339 160,3 376 179,2 413 198,4 450- 218,0 
340 160,8 377 179,7 414 198,9 451 218.5 
341 161,3 378 180,2 415 199,4. 452 219,1 
342 161,8 379 180,7 416 200,0 453 219,6 
343 162,3 380 181,3 417 200,5 454 220,1 
344 162,8 381 181,8 418 201,0 455 220,6 
345 163,4 382 18~,3 419 201,5 456 221,1 
346 163,9 383 182,8 420 202,1 457 221,7 
347 164,4 384 183,3 421 202,6 458 222,2 
348 164,9 385 183,8 422 203,1 459 222,7 
349 165,4 386 184,3 423 203,7 460 223,3 
350 165,9 387 184,9 424 204,2 461 223,8 
351 166,4 388 185,4 425 204,7 462 224,4 
352 166,9 389 

I 
185,9 426 205,2 463 224,9 

353 167,4 390 186,4 427 205,7 
354 167,9 391 186,9 428 206,3 

I 



654 Stärkesirup aus invertiertem Extrakt. 

Tafel zur Stärkesirupbestimmung '). 

=[a"'J"'D=~ls~t"'a_·"'r_k"'e~,s~=p~"'[a"'JD""":s"'t_a""_r~k'"~"'_i"'r_"u_'""';"p"'[a"'l"'D"'i:s""tä_':' r:k""e_8~~"'U_-"'P~-""'-""'[a""'-J.,.,:;;"""-..,.-,I_",s ... tä=·rk;sirup 

"i 1'1 ~ I 1'1 
~ l1l .~..s 00 .~ t rn Q '4} .$ !:lI 

<tl Q;) ;-M ~ ~ Q,) ~~ $. <P ;---~.;= - Q) ...... ~ oo~ ~ .... -+0) OOen ..... ..-t-S 00 00 _ .S:'l~ 
~.; 1""i ~ ~ ~~ :~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 
~~ I ~~ ~ ~.f3 ._~ ~ ~b::;f:: ~ ~b 
'~f;il M ;: .9~ S"" .... .9 H S ? .9~ 
er, 11 

J 00 Cli~ 00 

==~==~==o=/o~!==:~/~o={==~=j==~o=/,o~.I==o/~o~=~==~I=o=/o~l~o/~o~==~====?==·/=.,~I=·==I. 
- 21,5 I 0,0 0,0 + 18 ! 31,0 25 4 + 58162,3 51,1 + 98 ; 99~,,~717776,,48 
-21 0,4 0,3 + 19 j 31,7 26;0 + 59163,1 51,7 + 99 .. 
--- 20 1,2 1,0 + 20 ,32,5 26,7 + 60 163'9 52,4 + 100 95, 78,1 
--19 2,0 1,6 +21 1;33,327,3 +6164,753,0 +1J)1 96,08 1 78,7 
--18 2,8 2,3 + 22134,1 27,9 + 62 6~5 53,7 + 10l 96'6 I, 79,4 
___ 17 3,5 2,9 + 23 34,9 28,6 + 63 1 6(j,2 54,3 + 103 97, 80,0 
-- 16 4,3 3,5 + 24 135,6 29,2 + 64 I' 67,0 55,0 + 104 98,4: 80,7 
-15 5,1 4,2 + 25136,4 29,9 + 65 67,8 55,6 + 105 99,2 I 81,3 

-14 5,9 4,8 + 26 37,2 30,5 + 66 '168,6 56,2 + 106 99,9' 1 81,9 
-13 6,7 5,5 + 27 138,0 31,2 + 67 69,4 56,9 + 107 100,7 82,6 
-12 7,4 6,1 + 28 38,8 31,8 + 68 I 70,1 57,5 + 108 101,5! 83,2 
_ 11 8,2 6,8 + 29 39,6 32,4 + 69 170,9 58,2 + 109 102,3 i 83,9 

10 9,0 7,4 + 30 40,4 33,1 + 70 71,7 58,8 + 110 103,18 I 84,5 
_ 9 9,8 8,0 + 31 41,1 33,7 + 71 172,5 59,4 + 111 103'61 85,1 

8 10,6 8,7 + 32 41,9 34,4 + 72 73,3 60,1 + 112 104, 85,8 
_ 7 11,4 9,3 + 33 42,7 35,0 + 73 74,1 60,7 + 113 105,4 I 86,4 
__ 6 12,2 10,0 + 34 43,5 35,7 + 74 74,8 61,4 + 114 106,2 I 87,1 

_ 5 12,9 10,6 + 35 44,3 36,3 + 75 75,6 62,0 + 115 107,0 I 87,7 
4 13,7 11,3 + 36 45,1 37,0 + 76 76,4 62,6 + 116 107,8 88,4 
3 14,5 11,9 + 37 45,9 37,6 + 77 77,2 63,3 + 117 108,6 89,0 
2 15,3 12,5 + 38 46,6 38,2 + 78 78,0 63,9 + 118 109,3 89,7 
1 16,1 13,2 + 39 47,4 38,9 + 79 78,8 64,6 + 119 110,1 90,3 

~_ 0 16,9 13,8 + 40 48,2 39,5 + 80 79,6 65,2 + 120 110,9 90,9 + 1 17,6 14,5 + 41 49,0 40,2 + 81 80,3 65,9 + 121 111,7 1 91,6 
+ 2 18,5 15,1 + 42 49,8 40,8 + 82 81,1 66,5 + 122 112,51' 92,2 
+- 3 19,2 15,8 + 43 50,6 41,5 + 83 81,9 67,2 + 123 113,3 92,9 
+ 4 20,0 16,4 + 44 51,3 42,1 + 84 82,7 67,8 + 124 114,0 93,5 
+;; 208 17,0 + 45 52,1 42,7 + 85 83,5 68,4 + 125 114'81 94;2 
+ () 21;6 17,7 + 46 52,9 43,4 + 86 84,2 69,1 + 126 115,6 94,S 
+ 7 22,3 18,3 + 47 53,7 44,0 + 87 85,0 69,7 + 127 116,4 95,4 
+ 8 23,1 19,0 + 48 54,5 44,7 + 88 85,8 70,4 + 128 117,2 96.1 
+ 9 123,9 19,6 + 49 55,2 45,3 + 89 86,6 71,0 + 129 118,0 1 96'7 
+10 1 24,7 20,3 +50 56,0 46,0 +90 87,4 71,7 +130 118,7 97,3 
+ 112 256'3? 20,9 + 51 56,8 46,6 + 91 88,2 72,3 + 131 119,5 98,0 
+ 12 , 21,5 + 52 .57,6 47,2 + 92 89,0 72,9 + 132 120,3 98,7 
+ 13 27,1 22,2 + 53 58,4 47,9 + 93 89,7 73,6 + 133 121,1 I 99,3 
+ 14 27,8 22,8 + 54 59,2 48,5 + 94 90,5 74,2 + 134 121,9 99,9 
+- 15 28,6 23,5 + 55 60,0 49,2 + 95 91,3 74,9 + 134,1 122,0 1100 ,0 
+ 16 29,4 24,1 + 56 60,7 49,8 + 96 92,1 75,5 1 
+ 17 30,2 24,7 + 57 61,5 50,5 + 97 92,9 76,2 i 

') Naeh A. Juckenack; in der von A. Beythien und P. Simmich, 
Z. f. U. d. N. 1910. 20. 248 abgeänderten bequemeren Form. 
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Berechnung der Trookensubstanz von :Milch. 

Tafel zur Berechnung der Trockensubstanz der Milch aus spe:dnlchem Gewicht 
und Fett. 

,.s Gradzahlen des spezifischen Gewichts 
~~ " .. I I 

I 
! 

33 J [>'8 24 25 26 I 27 28 I 29 30 I 31 32 M i P-
I I I 

1.50 8,05 8,30 8,55 8,81 9,06 9,31 I 9,56 9,81 10,06 10,31 110,56 
55 11 36 61 87 12 37 62 87 12 37 62 
60 17 42 67 93 18 43 68 !J3 18 43' 68 
65 23 48 73 99 24 49 74 99 24 49 i Ho 
70 29 54 79 9,05 30 55 80 10,05 30 55 , 80 
75 35 60 85 11 36 61 86 11 36 61 i 86 
80 41 66 91 17 42 67 92 17 42 67 I 92 
85 U 72 97 23 48 73 98 23 48 73 i 9~ 
90 53 78 9,03 29 54 79 10,Q4 29 54 79 : lI,Ot 
95 59 84 09 35 60 85 10 35 60 85 : 10 

2,00 65 90 15 41 66 91 16 41 66 91 I 16 
05 71 96 21 47 72 97 22 47 72 97 22 
10 77 9,02 27 53 78 10,03 28 53 78 11,03 28 
15 83 08 33 I 59 84 09 34 59 84 09 3,1 
20 89 14 39 65 -90 15 40 65 90 15 40 
25 95 20 45 ! 71 96 21 46 71 96 21 46 
30 .9,01 26 51 77 10,02 27 52 77 11,02 27 52 
35 07 32 57 83 08 3:l 58 83 08 33 58 
40 13 38 63 89 14 39 64 89 14 39 64 
45 19 44 69 95 20 45 70 95 20 45 70 
50 25 50 75 10,01 26 51 76 11,01 26 51 76 
55 31 56 81 07 32 57 82 07 32 57 82 
60 37 62 87 13 38 63 88 13 38 63 88 
65 43 68 93 19 44 69 94 19 44 69 94 
70 49 a 99 25 50 75 11,00 25 50 75 12,00 
75 55 80 10,05 31 56 81 06 31 56 81 06 
80 61 86 11 37 62 87 12 37 62 87 12 
85 67 92 17 43 68. 93 18 43 68 93 18 
90 73 ~8 23 49 74 99 24 49 74 99 24 
95 79 10,04 29 55 80 11,05 30 55 80 12,05 30 

3,00 85 10 35 61 86 11 36 6i 86 11 36 
05 91 16 41 67 92 17 42 67 92 17 42 
10 97 22 47 73 98 23 48 73 98 23 4M 
15 10,03 28 53 79 11,04 29 54 79 12,04 29 5! 
20 09 34 59 85 10 35 60 85 10 35 60 
25 15 40 65 91 16 41 66 91 

16
1 

41 66 
30 21 46 71 97 22 47 72 97 22 47 72 
35 27 52 77 : 11,03 28 53 78 12,03 28 53 78 
40 33 58 83 : 09 34 59 84 09, 34 59 84 
45 39 64 89 ' 15 40 65 90 15 40 65 90 
50 4& 10 95 : 21 46 71 96 21 46 71 9ü 
55 51 76 11,01 ' 27 52 77 12,02 27 52 77 13,02 
60 57 82 01 33 58 83 08 33 58 83, 08 
65 63 88 13 39 64 89 14 39 64 89 U 
70 69 94 19 45 70 95 20 45 70 95 20 
75 75 11,00 25 51 76 12,01 26 51 76 13,01 26 
80 81 06 31 57 82 07 32 57 82 07 32 
85 81 12 37 63 88 13 38 63 88 I 13 3~ 
90 93 18 43 69 94 19 44 69 94 I 19 44 
95 99 24 49 75 12,00 25 50 75 13,00 I 25 50 

4,00 11,05 30 55 81 06 31 56 81 06 31 56 
i 

I 
i 
I 

Hllfitafel für die Mltbereehnung der 4. Dezimale dei Ipezlflachen Gewlchtl. 

1 = 0,03 4 = 0,10 7 = 0,18 
2 _ 0,05 5 = 0,13 8 = 0,20 
3 - 0,07 6 - 0,15 9 ~ 0,23 

42* 



660 Zucker(Extrakt- )tafel nach Windisch. 

Hllfstafel zur Berechnung des prozentlschen Gehaltes der Milch an Trocken· 
substanz t aus dem spezifischen GewIchte 8 und dem prozentillchen Fettgehalte r. 

Nach der Fleischmannschen Formel. 

8 ~. 2,665 <! .~ s I d 
Tausend- 2,665 Ei Tausend· Tausend~ 2,665- Tausend.! 2,665-

stel stel s stel s stel I s 

I I I 
7,006 

I 
31,0 

I 
8,013 19,0 4,967 23,0 5,992 27,0 I 1 

I 
994 1 6,017 1 032 1 

I 
038 

2 5,021 2 042 2 057 2 063 
3 I 047 3 068 3 082 3 I 088 
4 

i 
072 4 093 4 107 4 

! 
113 

5 098 .'\ 119 !i 133 5 138 
6 i 122 6 144 6 158 6 I 163 
7 149 7 170 7 183 7 i 188 
8 173 8 195 8 208 8 213 
9 199 9 221 9 234 9 239 

20,0 5,225 24,0 6,246 28,0 7,259 32,0 8,264 
1 251 1 271 1 284 1 289 
2 277 2 297 2 309 2 314 
3 302 3 322 3 334 3 339 
4 328 4 348 4 360 4 364 
5 I 353 5 373 5 385 5 389 
6 379 6 398 6 410 6 

i 
414 

7 405 7 424 7 435 7 439 
8 430 8 449 8 460 8 464 
9 456 9 475 9 485 9 489 

21,0 5,481 25,0 6,500 29,0 7,511 33,0 8,514 
1 507 1 525 1 536 1 539 
2 532 2 551 2 561 2 563 
3 558 3 576 3 586 3 588 
4 584 4 601 4 611 4 613 
5 609 5 627 5 636 5 638 
6 635 6 652 6 662 6 663 
7 660 7 677 7 687 7 688 
8 686 8 703 8 712 8 713 
9 711 9 728 9 737 9 738 

22,0 ö,737 26,0 6,753 30,0 7,762 34,0 8,763 
1 762 1 779 1 787 1 788 
2 788 2 804 2 812 2 813 
3 813 3 829 3 837 3 838 
4 839 4 855 4 863 4 863 
5 864 5 880 5 888 5 888 
6 890 6 905 6 913 6 912 
7 915 7 930 7 938 7 937 
8 941 8 956 8 963 8 962 
9 966 9 981 9 988 9 I 987 

Tafel ') zur Ermlttelung des Zuckergehaltes wäßriger Zuckerlösungen aus der 
Dichte bel 15'. 

Zugleich Extrakttafel für die Untersuchung von Bier, Süßweinen, Likören, 
Fruchtsäften usw. (nach K Windisch). 

Dichte 
Gewichts· Gramm Dichte I GewIchts- Gramm 

bei 15' 0 
prozent Zucker bef 15' 0 I prozent Zucker C5 ' ) in C5 ' ) I in 

d 15.0 Zucker 100 ccm d 15,0 Zucker 100 ccm I -
1,000 0,00 0,00 1,005 1,28 1,29 
1,001 0,26 0,26 1,006 1,54 1,55 
1,002 0,52 0,52 1,007 1,80 1,81 
1,003 0,77 0,77 1,008 2,05 2,07 
1,004 1,03 1,03 1,009 2,31 2,32 

') Die 4. Dezimalen sind nicht abgedruckt worden; sie können jedoch 
für den Ausdruck .. Gramm Zucker in 100 ccm" aus der 'Veinextrakttafel 
(Spalte E) bis zum spezifischen Gewicht 1,1150, entsprechend 29,99 g Zucker, 
entnommen werden (s. S. 675). 



Zucker(Extrakt-)tafel nach Windisch. 661 

Diohte 

I Gewiohts" Gramm 

I 
Diohte I 

Gewiohts" Gramm bei IS"'C Zuoker bei IS" 0 I Zucker 
eS" ) 

prozent in eS" ) 
prozent 

in d 15" C I Zucker 100 oom d 15"0 I Zuoker 
100 oom 

I , 
I I 1,010 2,56 2,58 1,075 ! 18,13 19,47 1,011 2,81 2,84 1,076 i 18,35 I 19,73 1,012 3,07 3,10 1,077 18,58 i 20,00 1,013 3,32 3,36 1,078 18,81 

I 
20,26 1,014 3,57 3,62 1,079 19,03 20,52 1,015 3,82 3,87 1,080 19,26 20,78 1,016 4,07 4,13 1,081 19,48 21,04, 1,017 4,32 4,,39 1,082 19,71 

I 
21,31 1,018 4,57 4,65 1,083 19,93 21,57 1,019 4,82 4,91 1,084, 20,16 21,83 1,020 5,07 I 5,17 1,085 20,38 22,09 1,021 5,32 5,43 1,086 20,60 22,36 1,022 5,57 

I 
5,69 1,087 20,83 22,62 1,023 5,82 5,94 1,088 21,05 22,88 1,024, 6,06 6,20 1,089 21,27 23,14, 1,025 6,31 6,46 1,090 21,49 23,41 1,026 6,56 6,72 1,091 21,72 23,67 1,027 6,80 6,98 1,092 21,94, 23,93 1,028 7,05 7,24 1,093 22,16 24,,20 1,029 7,29 7,50 1,094, 22,38 24,4,6 1,030 

I 7,54 7,76 1,095 22,60 24,,72 1,031 7,78 8,02 1,096 22,82 24,,99 1,032 8,02 8,27 1,097 23,04, 25,25 1,033 8,27 8,53 1,098 23,25 25,51 1,034, 8,51 8,79 1,099 23,4,7 25,78 1,035 8,75 9,05 1,100 23,69 26,04 1,036 9,00 9,31 1,101 23,91 26,30 1,037 9,24 9,57 1,102 24,13 26,56 1,038 9,4,8 9.83 1,103 24,34 26,83 1,039 9,72 10,09 1,104 24,56 27,09 1,040 9,96 10,35 1,105 24,78 27,35 1,041 10,20 10,61 1,106 24,99 27,62 1,042 10,U 10,87 1,107 25,21 27,88 1,043 10,68 11,13 1,108 25,4,2 28,15 1,044 10,92 11,39 1,109 25,64 28,41 1,04,5 11,16 11,65 1,110 25,85 28,67 1,046 11,40 11,91 1,111 26,07 28,94 1,047 11,63 12,17 1,112 26,28 29,20 1,04,8 11,87 12,43 1,113 26,50 29,47 1,04,9 12,10 12,69 1,114 26,71 29,73 1,050 12,34, 12,95 1,115 26,92 29,99 1,051 12,58 13,21 1,116 27,13 30,26 1,052 

\ 

12,81 13,4,7 1,117 27,35 30,52 -1,053 13,05 13,73 1,118 27,56 30,79 1,054 13,28 13,99 1,119 27,77 31,05 1,055 13,52 

\ 

14,25 1,120 27,98 31,31 1,056 13,75 14,,51 1,121 28,19 31,58 1,057 13,99 I 14,77 1,122 28,40 I 31,84 1,058 14,22 \ 15,03 1,123 28,61 I 32,11 1,059 14,45 \ 15,29 1,124, 28,82 32,37 1,060 14,69 I 15,55 1,125 29,03 32,64 1,061 14,92 15,81 1,126 29,24, 32,90 1,062 15,15 16,07 1,127 29,45 33,17 1,063 15,38 16,33 1,128 29,66 33,43 1,064 15,61 16,60 1,129 29,87 33,70 1,065 15,84 16,86 1,130 30,08 33,96 1,066 16,07 17,12 1,131 30,29 34,23 1,067 16,30 17,38 1,132 30,49 34,,49 1,068 16,53 17,64 1,133 30,70 34,,75 1,069 16,76 17,90 1,134 30,91 35,02 1,070 16,99 18,16 1,135 31,12 35,29 1,071 17,22 18,43 1,136 31,32 35,55 1,072 17,45 18,69 1,137 

I 
31,53 35,82 1,073 17,68 18,95 1,138 31,73 36,08 1,074, 17,90 19,21 _ 1,139 . 31,94, 38,35 
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Dichte 
bei 15' G 

d--C ( 15 0 
) 

16' 

1,140 
1,141 
1,142 
1,143 
1,144 
1,146 
1,146 
I,U7 
1,148 
1,149 
1,150 
1,151 
1,152 
1,153 
1,154 
1,155 
1,156 
1,157 
1,1.58 
1, 1.~9 
1,160 
1,161 
1,162 
1,16:l 
1,164 
1,165 
1,166 
1,167 
1,168 
1.169 
1,170 
1,171 
1,172 
1,173 
1,174 
1,175 
1,176 
1,177 
1,178 
1,179 
1,180 
1,181 
1,182 
1,183 
1,184 
1,185 
1,186 
1,181 
1,188 
1,189 
1,190 
1,191 
1,192 
1,193 
1,194 
1.195 
1,196 
1,197 
1,198 
1,199 
1,200 
1,201 
1,202 
1,203 
1.20l 

Zuckel'(Extl'akt- )taiel nach Windisch. 

Gewichts
prozent 
Zucker 

32.14 
32,35 
32.55 
32,76 
32,96 
33,17 
33,37 
33,57 
33,78 
33,98 
34,18 
34,38 
34,58 
34.79 
34.99 
35,19 
3~.39 
35,59 
35,79 
35.99 
36.19 
36,39 
36,59 
36.78 
36.98 
37,18 
37,38 
37,58 
37,77 
37,97 
38,17 
38.36 
38.56 
38,76 
38,9.5 
39,15 
39,34 
39,54 
39,73 
39,92 
40,tz 
40,31 
40,50 
40,70 
40.89 
41.08 
41.28 
41.47 
41,66 
41,85 
42,04 
42,23 
42.42 
42,62 
42,81 
43,00 
43,19 
43,37 
43,56 
43,75 
43,94 
44,13 
44,32 
44,50 
44,69 

36,61 
36,88 
37,14 
37,41 
37,67 
37,95 
38,21 
38,47 
38,75 
39,01 
39,27 
39,54 
39,80 
40.08 
40,34 
40,61 
40,88 
41,14 
41,41 
41,68 
41,94 
42.21 
42,48 
42,74 
43.01 
43,28 
43,55 
43,82 
44,08 
44,35 
44,,62 
44,88 
45,15 
45,42 
45,69 
45,96 
46,22 
46,49 
46,76 
47,03 
47,30 
47,57 
47,83 
48,11 
48,37 
48,64 
48,91 
49,18 
49,45 
49,72 
49,99 
50,26 
50,63 
50,80 
51,07 
51,34 
51,61 
51,87 
52,15 
.52,42 
52,68 
52,9"5 
53,22 
53,49 
53,76 

1,205 
1,206 
1,207 
1,208 
1,209 
1,210 
1,211 
1,212 
1,213 
1,214 
1,215 
1,216 
1,217 
1,218 
1,219 
1,220 
1,221 
1,222 
1,223 
1,224 
1,225 
1,226 
1.227 
1.228 
1,229 
1,230 
1,231 

. 1,232 
1.233 
1,234 
1,235 
1.236 
1.237 
1.238 
1.239 
1,240 
1,241 
1.242 
1.243 
1.244 
1,245 
1.246 
1.247 
1,248 
1.249 
1,250 
1.251 
1.252 
1,253 
1.254 
1.255 
1,256 
1,257 
1,258 
1,259 
1.260 
1,261 
1,262 
1,263 
1,264 
1,265 
1,266 
1,267 
1,268 
1,269 

44,88 
45,07 
45,25 
45,44 
45,63 
45,81 
46,00 
46,19 
46,37 
46,56 
46,74 
46,93 
47,11 
47,30 
47,48 
47,66 
47,85 
48,0:l 
48,22 
48,40 
48,58 
48,76 
48,95 
49,13 
49,31 
49,49 
49,67 
49,85 
50,04 
50,22 
50,40 
50,58 
50,76 
50,94 
51,12 
51,30 
51,48 
51,66 
51,83 
52,01 
52,19 
52,37 
52,55 
52,73 
52,90 
53,08 
53,26 
53,43 
53,61 
53,79 
53,96 
54,14 
54,32 
54,49 
54,67 
54,84 
55,02 
55,19 
55,37 
55;54 
55,72 
55,89 
56,06 
56,24 
56,(1 

54,03 
54.30 
54.58 
54,85 
55.12 
55.39 
55.66 
,'15,93 
56.20 
.56,48 
56.75 
57,02 
57.28 
57,56 
57,83 
58,10 
58.:18 
58.6.1 
58,92 
59,19 
59,46 
59,73 
60,01 
60,28 
60,55 
60,82 
61,10 
61,37 
61,64 
61,92 
62,19 
62,46 
62,73 
63,01 
63,28 
63,56 
63,83 
64,11 
64,37 
64,6i; 
64,92 
65,20 
65,47 
65,75 
66,02 
66,29 
66,57 
66,84 
67,12 
67,40 
67.67 
67,9/ 
68,22 
68,49 
68,77 
69.04 
69,32 
69,59 
69,87 
70.14 
70,42 
70,69 
70,97 
71,25 
11,52 
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-

I Diclite I I Dichte 
Gewichts' Gramm GewIchts- Gramm 

bei 15° 0 Zucker bei 15° C 

I Zucker C5 • ) \ 
prozent in (l5' ) prozent 

I in 
d 15. 0 t Zucker 100 ccm d 15' C Zucker 

100 CCIli I 

1,270 56,58 71,80 1,327 66,15 87,71 
1,271 56,76 72,08 1,328 66,31 87,99 
1,272 56,93 72,35 1,329 66,"8 88,27 
1,273 57,10 72,63 1,330 66,64- 88,55 
1,274 57,27 72,90 1,331 66,80 88,84 
1,275 57,'5 73,18 1,332 66,96 89,12 
1,276 57,62 73,46 1,333 67,12 89,40 
1,277 57,79 73,73 1,334 67,29 89,69 
1,278 57,96 74,01 1,335 67,45 89,97 
1,279 58,13 74,29 1,336 67,61 90,25 
1,280 58,31 H,57 1,337 67,77 90,53 
1,281 58,48 H,85 1,338 67,93 90,81 
1,282 58,65 75,12 1,339 68,09 91,09 
1,283 58,82 75,40 1,340 68,25 91,38 
1,284 58,99 i 75,68 1,341 68,41 91,66 
1,285 59,16 75,95 1,342 68,57 91,94 
1,286 59,33 ! 76,23 1,343 68,73 92,23 
1,287 59,50 76,51 1,344 68,89 92,51 
1,288 59,67 76,79 1,345 69,05 92,79 
1,289 59,84 77,07 1,346 69,21 93,08 
1,290 60,01 77,35 1,347 69,37 93,36 
1,291 60,18 77,63 1,348 69,53 93,65 
1,292 60,35 77,90 1,349 69,69 93,94 
1,293 60,52 

I 
78,19 1,350 69,85 94,21 

1,294 60,69 78,46 1,351 70,01 94,50 
1,295 60,85 78,73 1,352 70,16 94,79 
1,296 61,02 79,02 1,353 70,32 95,07 
1,297 61,19 79,30 1,354 70,48 95,35 
1,298 61,36 79,57 1,355 70,64 95,64 
1,299 61,53 79,86 1,356 70,80 95,93 
1,300 61,69 80,13 1,357 70,96 96,21 
1,301 61,86 80,41 1,358 71,12 96,49 
1,302 62,03 80,69 1,359 71,27 96,78 
1,303 62,20 80,97 1,360 71,43 97,07 
1,304 62,36 81,25 1,361 71,59 97,35 
1,305 62,53 81,53 1,362 71,75 97,64 
1,306 62,70 81,81 1,363 71,90 97,92 
1,307 

I 
62,86 82,09 1,364 72,06 98,21 

1,308 63,03 82,37 1,365 72,22 98,50 
1,309 63,19 82,65 1,366 72,38 98,78 
1,310 63,36 82,93 1,367 72,53 99,07 
1,311 63,52 83,21 1,368 72,69 99,35 
1,312 63,69 83,49 1,369 72,85 99,64 
1,313 63,86 83,77 1,370 73,00 99,92 
1,314 64,02 84,05 1,371 73,16 100,21 
1,315 64,19 84,34 1,372 73,31 100,50 
1,316 64,35 84,61 1,373 13,47 100,79 
1,317 64,52 84,90 1,374 73,62 101,07 
1,318 64,68 85,18 1,375 73,78 101,36 
1,319 64,85 85,46 1,376 73,94 101,65 
1,320 65,01 

I 
85,74 1,377 74,09 101,93 

1,321 65,17 86,02 1,378 74,25 102,23 
1,322 65,34 86,30 1,379 74,40 102,51 
1,323 65,50 86,58 1,380 74,56 102,81 
1,324 65,66 86,86 1,381 74,71 103,09 
1,325 65,82 87,14 1,382 74,87 103,38 
1,326 65,99 87,43 1,383 75,02 103,66 



664 Alkoholtafel nach Windisch. 

Dichte I Gewichts· Gramm Dichte I Gewichts· Gramm 
bei 15' C I Zucker bei 15' C I Zucker I prozent I prozent 
d C50 c) i in e5 ' ' i in 

15° ' i 
Zucker 100 ccm d 150C) I 

Zucker 100 ccm 
I 

I I 
i~':::::::"::": 

1,380 74,56 I 102,81 1,480 89,40 i 132,20 
1,390 

I 
76,10 105,69 1,490 90,82 I 135,21 

1,400 
I 

77,63 108,59 1,500 92,23 
I 

138,23 
1,410 I 79,14 111,49 1,510 93,63 141,26 
1,420 ! 80,64 114,41 1,520 95,03 

I 

144,32 
1,430 82,13 117,35 1,530 96,41 147,38 
1,440 I 83,61 120,29 1,540 97,78 150,46 
1,450 i 85,07 123,25 1,550 99,1;; ! 153,55 
1,460 I 86,52 126,22 1,55626 100,00 155,49 
1,410 87,97 <) 129,.0 

Tafel zur Ermlttelung des Alkoholgehaltes 
yon Alkohol·'Yassermischungen aus dem spezifischen Gewiehte; auf Waf<ser 

von 15' C = 1 bezogen. Nach K, Windisch, 

Spezifisehes Ge· IM ß : Gramm Spezif.isehes: Ge· Maß. I Gramm Gewieht. a . GeWIcht. I wichts' t Alkohol e5" WIchts' prozentelAlk?hOI 
d ) prozente Alk h I I In e5') Iprozente prozen el in 

150 Alkohol I 0 0 :100 ecm d 15' !Alkohol JUkOhOl1100 ecm 

I I 
I 

I 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,9825 I 11,09 13,72 10,89 
0,999;; 0,26 I 0,33 0,26 0 I 11,48 14,20 11,27 I 

0 0,53 0,67 I 0,53 0,9815 I 11,88 14,68 11,65 
0,9985 0,80 1,00 0,80 0 I 12,28 15,16 12,03 

0 1,06 1,34 1,06 0,9805 I 12,68 15,65 12,42 
0,9975 1,34 1,68 1,33 0 I 13,08 16,14 12,81 

0 1,61 2,02 1,60 0,9795 ! 13,49 16,64 13,20 
0,9965 1,89 2,37 1,88 0 13,90 17,14 13,60 

0 2,17 2,72 2,16 0,9785 

I 
14,32 17,64 14,00 

0,9955 2,45 3,07 2,43 0 14,73 18,14 14,39 
0 2,73 3,42 2,72 0,9775 15,15 18,64 14,79 

0,9945 3,02 3,78 3,00 0 I 15,56 

I 
19,14 15,19 

0 3,31 4,14 3,29 0,9765 I 15,98 19,65 15,59 
0,9935 3,60 4,51 3,58 ° I 16,40 20,15 15,99 

0 3,90 4,88 3,87 0,9755 I 16,82 20,65 16,39 
0,9925 4,20 5,25 4,17 0 

I 
17,23 21,16 16,79 

0 4,51 5,63 4,47 0,9745 17,65 21,66 17,19 
0,9915 4,81 6,01 4,77 0 I 18,07 22,16 17,58 

0 5,13 6,40 5,08 0,9735 18,48 22,65 17,98 
O,990.~ 5,44 6,79 5,38 0 I 18,89 23,14 18,37 

0 5,76 7,18 5,70 0,9725 

I 
19,30 23,63 18,76 

0,9895 6,09 7,58 6,02 0 19,71 24,12 19,14 
0 6,41 7,99 6,34 0,9715 20,12 24,60 19,53 

0,9885 6,75 8,40 6,66 0 I 20,52 25,08 19,91 
0 7,08 8,81 6,99 0,9705 I 20,92 25,56 20,28 

0,9875 7,42 9,23 7,33 0 
I 

21,32 26,03 20,66 
0 7,77 9,66 7,66 0,9695 21,71 26,50 21,03 

0,9865 8,12 10,09 R,OO 0 i 22,10 26,96 21,40 
0 8,48 10,52 8,35 0,968" 22,49 27,42 21,76 

0,9855 8,84 10,96 8,70 0 22,87 27,87 22,12 
0 9,20 11,41 9,06 0,9675 23,25 28,32 22,47 

0,9845 9,57 

I 
11,86 9,42 0 2:l,63 28,76 22,82 

0 
i 

9,94 12,32 9,78 0,9665 24,00 29,20 23,17 
0,983.5 10,32 12,78 10,14 0 24,37 29,64 23,52 

0 i 10,71 13,25 10 52 

An merkung: Die Alkoholmengen der zwischen 0 und 5 der 4. Dezi· 
malstelle liegenden spezifischen Gewichte können durch Interpolieren gefunden 
werden, oder sind bis zum spezifischen Gewicht 0,9620 = 26,13 g Alkohol in 
100 ecm bzw, 32,93 Volumprozenten Alkohol aus der Tafel S. 072 zu ent· 
nehmen, Betreffs noch genauerer Bestimmung des Alkohols mit der 5, Dezimal· 
stelle siehe die ausführliche Alkoholtafel von K. Windisch, Für die Praxis 
genügt indessen in der Regel die 4, Dezimale, 



Alkoholtafel nach Windisch. 665 

Spezifisches I Ge- MaLl- fGranim 
-- --

SPllzi~isches! Ge- I 1\1 1.1 ! Gramm Gewicht· a - I Ger1 wichts- prozente,Alk.ohol C5') I wichts- . prozento , AI~Ohol d - jProzente Alk h I I m d -- prozentejAlkohol I in 150 __ Alkohol 0 0 ~OO ccm 15 0 Alkohol .100 ccm 
I 

0,9655 24,73 30,06 I 23,86 0,9325 43,55 51,14 40,58 I 0 25,09 30,49 i 24.19 0 43,79 51,39 40,78 0,9645 25,45 - 30,91 24,53 0;9315 44,03 51,64 40,98 0 25,81 31,32 i 24,85 0 44,27 51,89 41,18 0,9635 26,16 31,73 ! 25,18 0,9305 44,51 52,14 41,38 0 26,51 32,14 I 25,50 ° 44,75 52,39_ 41,58 (1,9625 26,85 32,54 25,82 0,9295 44,98 52,64 41,78 0 27,19 32,93 26,13 ° 45,22 52,89 U,97 0,9615 27,53 33,33 26,45 0,9285 45,46 53,14 42,17 0 27,86 33,71 26,75 0 4.5,69 53,39 42,37 0,9605 
! 

28,19 34,10 27,06 0,9271i 45,93 53,63 42,56 0 28,52 34,47 27,36 0 46,16 53,88 42,76 0,9595 28,85 34,85 27,66 0,9265 46,39 54,12 42,95 

° 29,17 35,22 27,95 0 46,63 54,36 43,14 0,9585 29,49 35,59 28,24 0,9255 46,86 54,60 "3,33 0 29,81 35,95 28,53 0 47,09 54,84 43,52 0,9575 30,12 36,31 28,82 0,9245 47,32 55,08 43,71 
0 30,43 36,67 29,10 0 47,55 55,32 43,90 0,9565 30,74 37,02 29,38 0,9235 47,78 55,56 44,09 
0 31,05 37,37 29,66 0 48,Q1 55,80 44,28 

0,9555 31,36 37,72 

I 
29,93 0,9225 48,24 56,03 44,n 

0 31,66 38,06 30,21 0 48,47 56,27 44,65 
0,9545 31,96 38,40 30,48 0,9215 48,70 56,50 44,84 

0 32,25 38,74 I 30,a 0 48,93 56,74 45,03 
0,9535 32,55 39,07 31,01 0,9205 49,16 56,97 45,21 

0 32,84 39,40 31,27 ° 49,39 57,21 45,40 
0,9525 33,13 39,73 31,53 0,9195 49,61 57,44 45,58 

0 33,42 40,06 31,79 0 49,8" 57,67 45,76 
0,9515 33,71 40,38 32,05 0,9185 50,07 57,90 45,95 

0 33,99 40,70 32,30 0 50,29 58,13 46,13 
0,9505 34,28 41,Q2 32,55 0,9175 50,52 58,36 46,31 

0 34,56 41,33 32,80 0 50,75 58,59 46,49 
0,9495 34,8" 41,64 33,05 0,9165 50,97 58,82 46,67 

0 35,11 41,95 33,30 0 51,20 59,05 46,86 
0,9485 35,39 42,26 33,54 0,9155 51,42 59,27 47,04 

0 35,66 42,57 33,78 0 51,65 59,50 47,22 
0,9475 35,94 42,87 34,02 0,9145 51,87 59,72 47,39 

0 36,21 43,17 34,26 0 52,09 59,95 47,57 
0,9465 36,48 43,4,1 34,50 0,9135 52,32 60,17 47,75 

0 36,75 43,77 34,73 0 52,54 60,40 47,93 
0,9455 37,01 44,06 34,96 0,9125 52,76 60,62 48,11 

0 37,28 44,35 35,20 0 52,99 60,84 48,28 
0,9445 37,54 44,64 35,43 0,9115 53,21 61,06 48,46 

0 37,80 44,93 35,66 0 53,43 61,29 48,64 
0,9435 38,07 45,22 35,88 0,910.5 53,65 61,51 48,81 

0 38,33 45,50 36,11 0 53,88 61,73 48,99 
0,9425 

I 
38,59 45,79 36,34 0,9095 54,10 61,95 I 49,16 

0 38,84 46,07_ 36,56 0 54,32 62,17 I 49,33 
0,9415 39,10 46,35 36,78 0,9085 54,54 62,39 49,51 

0 39,35 46,63 37,00 0 54,76 62,61 i 49,68 
0,9405 39,61 46,90 37,22 0,9075 54,98 62,82 49,86 

0 39,86 47,18 37,44 0 55,20 63,04 50,03 
0,9395 40,11 47,45 37,66 0,9065 55,43 63,26 50,20 

0 40,37 47,72 37,87 0 55,65 63,47 50,37 
0,9385 40,62 47,99 38,09 0,9055 55,87 63,69 50,54 

0 40,87 48,26 38,30 0 56,09 63,91 50,71 
0,9375 41,11 48,53 38,51 0,9045 56,S! 64,12 50,89 

0 n,36 48,80 38,72 0 56,52 64,34 51.06 0,9365 41,61 49,06 38,93 0,9035 56,74 64,55 51,23 
0 41,85 49,33 39,14 0 56,96 64,76 51,39 

0,9355 42,10 49,59 39,35 0,9025 57,18 64,98 51,56 
0 42,34 49,85 39,56 0 57,40 65,19 51,73 

0,9345 42,59 50,11 39,76 0,9015 57,62 65,40 51,90 
0 42,83 50,37 39,97 0 57,84 65,61 52,07 

0,9335 43,07 50,62 40,17 0,9005 58,06 65,82 52,24 
0 4331 I 5088 4038 0 58,27 66,03 52,40 



666 Alkoholtafel nach Windisch. 

Spezifisches I Ge· I M ß Gramm Spezl~jschesl Ge. Maß· Gramm 
Gewicht ' . a • Alkoho I GewICht I wichts· .A.l~ohol C5 ') I WIchts· prozente prozente 
d - prozente Alk h I ' in d C5') prozente 

15' Alkohol I 0 ,0 
Alkohol m 

100 cc m 15' Alkohol 100 ccm 
I 

0,8995 58,49 66,24 52,57 0,8665 72,58 

I 
79,18 

\ 

62,84 
0 58,71 66,45 52,74 0 72,79 79,37 62,98 

.0,8985 58,93 66,66 52,9.0 .0,8655 73,0.0 79,5.1 63,13 
0 59,15 66,87 53,.07 .0 73,21 I 79,73 63,27 

0,8975 59,36 67,08 53,23 .0,8645 73,42 

I 
79,91 63,41 

0 59,58 67,29 53,40 0 73,63 8.0,.09 63,56 
.0,8965 59,80 67,5.0 53,56 .0,8635 73,83 8.0,27 63,70 

.0 6.0,.02 67,7.0 53,73 .0 74,.04 8.0,45 63,85 
.0,8955 6.0,23 67,91 53,89 .0,8625 74,25 I 8.0,63 63,99 

.0 6.0,45 68,12 54,.05 .0 74,46 

I 
8.0,81 64,13 

.0,8945 6.0,66 68,32 54,22 .0,8615 74,67 8.0,99 64,27 
.0 6.0,88 68,53 54,38 0 74,87 81,11 64,41 

.0,8935 61,1.0 68,73 54,54 .0,86.05 75,.08 

I 
81,34 64,55 

.0 61,31 68,94 54,71 .0 75,29 81,52 64,69 

.0,8925 61,53 69,14 54.87 .0,8595 75.5.0 81.7.0 64,74 
.0 61.75 69,34 55 • .03 .0 75.7.0 I 81,87 64,97 

.0,8915 61,96 69,55 55,19 .0,8585 75,91 82,.05 65,11 

.0 62,18 69,75 55,35 .0 76,12 I 82,23 65,25 

.0,8905 62,39 
I 

69,95 55.51 .0,8575 76,32 
I 

82,4.0 65,39 

.0 62,61 7.0,16 55,67 .0 76,53 82,57 65,53 

.0,8895 62,82 7.0,36 55,83 .0,8565 76,74 I 82,75 ! 65,67 

.0 63,.04 7.0,56 55,99 .0 , 76,94 82,92 65,81 

.0,888.5 63,25 7.0,76 56,15 .0,8555 77,15 83,1.0 65,94 

.0 63,47 7.0,96 56,31 .0 77,35 83,27 66,.08 

.0,8875 63,68 71,16 56,47 .0,8545 77,56 I 83,44 66,22 

0 63,9.0 71,36 I 56,63 .0 77,76 i 83,61 66,3fi 
I 

.0,8865 64,11 71,56 ! 56,79 .0,8535 77,97 83,78 66,49 

.0 64,33 71,76 56,94 .0 78,17 83.96 66,63 

.0,8855 64,54 71,96 57.1.0 .0,8525 78,38 84,13 
, 66,76 

.0 64,75 72,15 57,26 .0 78,58 84,30 66,90 

.0.8845 64,97 72,35 57,42 .0,8515 78,79 84,47 67,03 

0 65,18 72,55 57,57 .0 78,99 84,64 67,16 

0,8835 65,4.0 72,74 57,73 .0,85.05 79,20 84,8.0 67,30 

0 65,61 72,94 57.88 .0 79,4.0 84,97 67,43 

0,8825 65,82 73,14 58,.04 .0,8495 79,6.0 85,14 67,57 

.0 66,.04 73,33 58,19 .0 79,81 85,31 67,70 

0,8815 66,25 73,53 58,35 .0,8485 8.0,01 85.47 67,83 

.0 66,46 73,72 58,50 .0 8.o,2J 85,64 67.96 

0,8805 66,67 73,92 58,66 .0,8475 80,42 85,81 68,09 

0 66,89 74,11 58,81 .0 8.0,62 85,97 68,23 

.0,8795 67,10 74,30 58,96 D,8~5 80,82 86,14 68,36 

0 67,31 74,~9 59,12 '.0 81,02 86,3.0 68,49 

0,8785 67,,12 74,69 59,27 0,84.15 81,22 86,46 68,62 

0 67,74 74,88 59,42 0 81,43 86,63 68,75 

.0,8775 67,9.1 75,.07 59,57- .0,8445 81,63 86,79 68,88 

.0 68,16 75,26 59,73 .0 81,83 86.95 69,00 

0,8765 68,37 75,45 59,88 0,8435 82,.03 87,11 69,13 

0 68,58 75,64 60,03 0 82,23 87,28 69,26 

.0,8755 68,80 75,84 6.0,18 0,8425 82,43 87,44 69,39 

.0 69,.01 16,02 60.33 0 82,63 87,6.0 69,52 

0,8745 69,22 76,21 60,48 0,8415 82,83 87,76 69,64 

.0 69,43 76,40 6.0,63 0 83,03 87,92 69,77 

.0;8735 69,64 76,59 60,78 .0,84.05 83,23 88,.08 69,90 

.0 69,85 76,78 60,93 0 83,43 88,23 70,02 

0,8725 70,06 76,97 61,08 .0,839;; 83,63 88,39 70,15 

.0 7.0,27 77,15 61,23 .0 83,83 88,55 7.0,27 

0,8715 7.0,48 77,34 61,38 .0,8385 84,.03 88,71 7.0,40 

.0 70,7.0 77,53 61,52 0 84,22 88,86 70,52 

0,8705 7.0,91 77,71 . 61,67 .0,8375 84,42 89,.02 7.0,65 

0 71,12 77,9.0 61,82 .0 84,62 89,18 70,77 

0,8695 71,33 78,08 61,97 .0,8365 84,82 89,33 10,89 

.0 71,54 78,27 62,11 .0 85,.01 89,48 71,01 

.0,8685 71,74 78,45 62,26 .0,8355 85,21 89,64 71,14 

.0 71,95 78,64 62,40 0 85,41 89,79 71,26 

0,8675 72,16 78,82 62,55 .0,8345 85,60 89,94 71,38 
0 72,37 79,0.0 6269 0 I 8580 I 90 • .09 n;vo 



Alkoholtl!.fel nach Windisch. 667 

-
Spezlfisohes 'Ge- Maß I Gramm Spezi~IBchesl Ge- f M ß- I Gramm 
Gewic~t i wichts- proze~tel AI~ohoJ GewICht 1 ,. ht _ ' a I Alk h I 

(15' I "IC S i prozente, .0 0 
d (~) prozente Alkohol In d -) iprozente Alk I I In 

15' Alkohol 100 ccm 15' ,Alkohol I 0 10 1100 CClU 

0,8335 85,99 90,24 71,62 0,8135 93,49 95,76 75,99 
0 86,19 90,40 71,74 0 93,67 95,88 76,09 

0,8325 86,38 90,55 71,85 0,8125 93,85 96,00 76,19 
0 86,58 90,70 71,97 0 94,03 96,13 76,29 

0,8315 86,77 90,84 72,09 0,8115 94,20 96,25 76,38 
0 86,97 90,99 72,21 0 94,38 96,37 76,48 

0,8305 87,16 91,14 72,33 0,8105 94,55 96,49 76,57 
0 87,35 91,29 72,44 0 94,73 96,61 76,67 

0,8295 87,Ii5 91,43 72,56 0,8095 94,90 96,73 76,76 
0 87,74 91,58 72,67 0 95,08 96,85 76,86 

0,8285 87,93 91,72 72,79 0,8085 95,25 96,96 76,95 
0 88,12 91,87 72,90 0 95,43 97,08 77,04 

0,8275 -88,31 92,01 73,02 0,8075 95,60 97,19 77,n 
0 88,50 92,15 73,13 0 95,77 97,31 77,22 

0,8265 88,69 92,30 73,24 0,806;' !J5,94 97,42 77,31 
0 88,88 92,44 73,36 0 96,11 97,.54 77,40 

0,8255 89,07 92,58 i 73,47 0,8055 96,29 97,65 77,4!l 
0 89,26 92,72 73,58 11 96,46 97,76 77,fiX 

0,8245 89,45 92,86 73,ß9 0,8045 96,63 97,87 77,67 
0 89,64 93,00 73,80 0 96,79 97,99 77,76 

0,8235 89,83 93,14 73,91 0,8035 96,96 98,09 77,85 
0 90,02 93,28 74,02 0 97,13 98,20 77,9:l 

0,8225 90,20 93,41 74,13 0,802.'; 97,30 98,31 78,112 
0 90,39 93,55 74,24 0 97,47 98,42 71\,10 

0,8215 90,58 93,68 , 74,35 0,801;; 97,63 98,52 78,Hl 
0 90,76 93,82 74,45 0 97,80 98,63 78,27 

0,8205 90,95 93,95 74,56 0,8005 97,97 98,74 78,36 
0 91,13 94,09 74,66 0 98,13 98,84 78,44 

0,8195 I 91,32 94,22 74,77 0,7995 98,30 98,95 78,52 
0 91,50 94,35 74,87 0 98,46 99,05 1 78,81 

0,8185 91,68 94,48 74,98 0,7985 98,63 99,15 .78,69 
0 91,87 94,61 75,08 0 98,79 99,26 78,77 

0,8175 92,05 94,75 75,19 0,7975 98,95 99,36 78,85 
0 92,23 94,87 75,29 0 99,11 99,46 78,93 

0,8165 92,41 95,00 75,39 0,7965 99,28 99,56 79,01 
0 92,59 95,13 75,49 0 99,44 99,66 79,08 

0,8155 92,77 95,2"- 75,59 0,7955 99,60 99,76 79,16 
0 92,96 95,38 75,69 0 99,76 99,86 79,24 

0,8145 93,13 95,51 75,79 0,7945 
I 

99,92 99,95 79,32 
0 93,31 I 95,63 75,89 0,7942;; [00,00 I 100,00 79,36 

1 

Hllfst.afeln zur FuselölbestImmung. Nach R ösc. 
I. 

Verdünnung -ron höherprozentigem Branntwein auf 24,7 Gewichtsprozent 
(= 30 Vol._o/,) mittels Wasser bei 15' C. 

-- -

S 'H~ I S =,;, § .S~ \ §.S~ I = = = = oQ.)~~ ., " .~~ '" ... " " " ... 
"d~~ g ~·.9~ "CI!! '" ",," rc~~ "~·~1:l1 rc.}j~ ('.) ::=.~ ~ i 00 C) >-."", = 

C>.., ~ '" , = " 00 g~~1l = '" '" o~~Q;I .S:n C>1:l~~ = CI,} Cf] 

o=a;>~: ."", 00 ~ . ~ '" oll = " .. • .-1 00 cti "'p;.- ., ~ ~ ~ =C!l8 \ "'~~ ~=~e m ~ ~ .... =0 ... 1 ~i' .... ~C!l8 
peI'IPo p"="" 

p pj:l="" p 
::l e = Pol 

p 
~~o .. ~il1~ I ... 

~il1o 
.. 

~~o 
.. 

I- ccm CClU i> ccm I- ccm 

24,7 0,1 25,4 2,8 26,1 5,6 26,8 
\ 

8,3 
24,8 0,5 25,5 3,2 26,2 5,9 26,9 8,7 
24,9 0,9 25,6 3,6 26,3 6,3 27,0 

\ 

9,1 
25,0 1,3 25,7 4,0 26,4 6,7 27,1 9,4 
25,1 1,7 25,8 4,4 26,5 7,1 27,2 9,8 
25,2 2,0 25,9 4,8 26,6 7,5 27,3 

i 
10,2 

25,3 2,4- 26,0 5,2 26,7 7,9 27,4 10,6 
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S.s il ~ S.S~ ~ ~.s~ ~ ~.s~ ~ ... '" ... '" ... '" ... 8 ~.::l-= rd~~ °4>0"":' .,:;~ '" " ~.5ii= 'd~§l " ~.5ii-= "d ~ t ".~.~ ~ '" 
o"'~'" ~ '" '" o+>~'" .s ~ ~ g=~~ ~ '" '" o"'~'" S"'"" 
:::~~~ .e;] ~ ~ ;:§~~ 

.... m CIS 01'1"''' '" ~ eil 

o:s .. o:s ... "'~~ ..... § Cl 8 "'~~ ..... §Cl 8 ~~ 
:j'-'1'I1=>o ;:! ;:! ... ~I=>o ::0 

;:! ... ~"" ;:! :j'-'I'I"" 
~!):lo " I>l~ 0 

., 
I>l~O " ~!):lo " 

~ CCID ~ CCID ~ CCID ~ CCID 

27,5 11,0 33,7 34,8 39,9 58,0 46,1. 80,5 
27,6 11,4 33,8 35,2 40,0 58,4 46,2 80,8 
27,7 11,8 33,9 35,5 40,1 58,7 46,3 81,2 
27,8 12,2 34,0 35,9 40,2 59,1 46,4 81,6 
27,9 12,6 34,1 36,3 40,3 59,5 46,5 81,9 
28,0 12,9 34,2 36,7 40,4 59,8 46,6 82,3 
28,1 13,3 34,3 37,1 40,5 60,2 46,7 82,6 
28,2 13,7 34,4 37,4 40,6 60,6 46,8 83,0 
28,3 14,1 34,5 37,8 40,7 60,9 46.9 83,3 
28,4 14,5 34,6 38,2 40,8 61,3 47,0 83,7 
28,5 14,9 34,7 38,6 40,9 61,7 47,1 84,1 
28,6 15,3 34,8 39,0 41,0 62,0 47,2 84,4 
28,7 15,6 34,9 39,3 41,1 62,4 47,3 84,8 
28,8 16,0 35,0 39,7 41,2 62,8 47,4 85,1 
28,9 16,4 35,1 40,1 41,3 63,1 47,5 85,5 
29,0 16,8 35,2 40,5 41,4 63,5 47,6 85,8 
29,1 17,2 35,3 40,8 41,5 63,9 47,7 86,2 
29,2 17,6 35,4 41,2 41,6 64,2 47,8 86,5 
29,3 18,0 35,5 41,6 41,7 64,6 47,9 86,9 
29,4 18,3 35,6 42,0 41,8 65,0 48,0 87,2 
29,5 18,7 35,7 42,3 41,9 65,3 48,1 87,6 
29,6 19,1 35,8 42,7 42,0 65,7 48,2 87,9 
29,7 19,5 35,9 43,1 42,1 66,1 48,3 88,3 
29,8 19,9 36,0 43,5 42,2 66,4 48,4 88,7 
29,9 20,3 36,1 43,8 42,3 66,8 48,5 89,0 
30,0 20,7 36,2 44,2 42,4 67,1 48,6 89,4 
30,1 21,0 36,3 44,6 42,5 67,5 48,7 89,1 
30,Z 21,4 36,4 45,0 42,6 67,9 48,8 90,1 
30,3 21,8 36,5 45,3 42,7 68,2 48,9 90,4 
30,4 22,2 36,6 45,7 42,8 68,6 49,0 90,8 
30,5 22,6 36,7 46,1 42,9 69,0 49,1 91,1 
30,6 23,0 36,8 46,5 43,0 69,3 49,2 91,.5 
30,7 23,3 36,9 46,8 43,1 69,7 49,3 91,8 
30,8 23,7 37,0 47,2 43,2 70,0 49,4 92,2 
30,9 24,1 37,1 47,6 43,3 70,4 49,5 92,5 
31,0 24,5 37,2 48,0 43,4 70,8 49,6 92,9 
31,1 24,9 37,3 48,3 43,5 71,1 49,7 93,2 
31,2 25,3 37,4 48,7 43,6 71,5 49,8 93,6 
31,3 25,6 37,5 49,1 43,7 71,9 49,9 93,9 
31,4 26,0 37,6 49,5 43,8 72,3 50,0 94,3 
31,5 26,4 31,7 49,8 43,9 12,6 50,1 94,6 
31,6 26,8 37,8 50,2 44,0 72,9 50,2 95,0 
31,7 27,2 37,'9 50,6 44,1 73,3 50,3 95,3 
31,8 27,6 38,0 51,0 44,2 73,7 5~,4 95,7 
31,9 27,9 38,1 51,4 44,3 74,0 50,5 96,0 
32,0 28,3 38,2 51,7 44,4 74,4 50,6 '96,4 
32,1 28,1 38,3 52,1 44,5 74,7 50,7 96,7 
32,2 29,1 38,4 52,4 44,6 75,1 50,8 97,1 
32,3 29,5 38,5 52,8 44,7 75,5 50,9 91,4 
32,4 29,8 38,6 53,2 44,8 75,8 51,0 97,8 
32,5 30,2 38,7 53,5 44,9 76,2 51,1 98,1 
32,6 30,6 38,8 53,9 45,0 76,5 51,2 98,5 
32,7 31,0 38,9 54,3 45,1 76,9 51,3 98,8 
32,8 31,4 39,0 54,7 45,2 11,3 51,4 99,1 
32,9 31,1 39,1 55,0 45,3 77,6 51,5 99,5 
33,0 32,1 39,2 55,4 45,4 18,0 51,6 99,8 
33,1 32,5 39,3 55,7 45,5 18,3 51,7 100,2 
33,2 

I 

32,9 39,4 56,1 45,6 78,7 51,8 100,5 
33,3 33,3 39,5 56,5 45,7 79,1 51,9 100,9 
33,4 33,7 39,6 56,9 45,8 79,4 52,0 101,2 
33,5 34,0 39,7 57,2 45,9 79,8 52,1 101,6 
33,6 I 34,4 39,8 57,6 46,0 80,1 52,2 101,9 
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@.s~ ~ S.S~ >:I S~2 I ~ S.S~ ~ " ... " '" Q'~~ I " .... " ... '" ~.s~ "'2~ 8 ~.s:~ 'CI.!§:l\ "","'" ~~~ g ~.g~ '" " " Q ~.~ ~ 
0"'" !I: ., .S ~ ~ o~~~ >:I ., '" 

~§~~ I 
S ., tIl Q"'" ~ ., .S "i ! 

~ ~~ ~ 'Ql ~ ~' . ~ ~ ~~~~ "'~~ ~ s:lC) 8 "',,~ "'P~ 
oj '" 

oj ... ~ p'" >:I ~ P ::I~~Po P ::I:l~p.1 P ::I .... ~~ 
~Il<o 

.. 
~Il<o " t>:Ill<o .. t>:Ill<o .. 

I>- 00m I>- ccm I>- com I>- ccm 

52,3 102,3. 58,5 123,3 64,7 143,6 70,9 163,1 
52,4 102,6 58,6 123,6 64,8 143,9 71,0 163,4 
52,5 102,9 58,7 124,0 64,9 144,2 71,1 163,7 
52,6 103,3 58,8 124,3 65,0 144,5 71,2 164,0 
52,7 103,6 58,9 124,6 65,1 144,8 71,3 164,3 
52,8 104,0 59,0 124,9 65,2 145,2 71,4 164,6 
52,9 104,3 59,1 125,3 65,3 145,5 71,5 164,9 
5.3,0 104,7 59,2 125,6 65,4 145,8 71,6 165,2 
53,1 105,0 59,3 125,9 65,5 146,1 71,7 165,5 
53,2 105,3 59,4 126,3 65,6 146,4 71,8 165,8 
53,3 105,7 59,5 126,6 65,7 146,8 71,9 166,1 
53,4 106,0 59,6 126,9 65,8 147,1 72,0 166,4 
53,5 106,4 59,7 127,3 65,9 147,4 72,1 166,7 
53,6 106,7 59,8 127,6 66,0 147,7 72,2 167,0 
53,7 107,1 59,9 127,9 66,1 148,0 72,3 167,4 
53,8 107,4 60,0 128,3 66,2 148,3 72,4 167,7 
53,9 107,7 60,1 128;6 66,3 148,7 72,5 168,0 
54,0 

I 
108,1 60,2 128,9 66,4 149,0 72,6 168,3 

54,1 108,4 60,3 129,2 66,5 149,3 72,7 168,6 
54,2 108,8 60,4 129,6 66;6 149,6 72,8 168,9 
54,3 109,1 60,5 129,9 66,7 149,9 72,9 169,2 
54,4 109,5 60,6 130,2 66,8 150,2 73,0 169,5 
54,5 109,8 60,7 130,6 66,9 150,6 73,1 169,8 
54,6 110,1 60,8 130,9 67,0 150,9 73,2 170,1 
54,7 110,5 60,9 131,2 67,1 151,2 73,3 170,4 
54,8 110,8 61,0 131,5 !I7,2 151,5 73,4 170,7 
54,9 111,2 61,1 131,9 67,3 151,8 73,5 171,0 
55,0 111,5 61,2 132,2 67,4 152,1 73,6 171,3 
55,1 U1,8 61,3 132,5 67,5 152,5 73,7 171,6 
55,2 112,2 61,4 132,9 67,6 152,8 7~,8 171,9 
55,3 112,5 61,5 133,2 67,7 153,1 73,9 1a,2 
55,4 112,9 61,6 133,5 67,11 153,4 74,0 172,5 
65,5 113,2 61,7 133,8 67,9 153,7 14,1 172,8 
55,6 113,5 61,8 134,2 68,0 154,0 74,2 173,1 
55,7 113,9 61,9 134,5 68,1 154,4 74,3 173,4 
55,8 114,2 62,0 134,8 68,2 154,7 74,4 173,7 
55,9 114,6 62,1 135,2 68,3 155,0 74,5 114,0 
56,0 114,9 62,2 135,5 68,4 155,3 14,6 174,3 
56,1 115,2 62,3 135,8 68,5 155,6 74,7 174,6 
56,2 115,6 62,4 136,1 68,6 165,9 74,8 174,9 
56,3 115,9 62,5 136,5 68,7 156,2 74,9 175,2 
56,4 116,2 62,6 136,8 68,8 156,5 75,0 175,5 
56,5 116,6 62,7 137,1 68,9 156,9 75,1 175,8 
56,6 116,9 62,8 137,4 69,0 157,2 75,2 176,1 
56,7 117,3 62,9 137,8 69,1 157,5 75,3 176,4 
56,8 117,6 63,0 138,1 69,2 157,8 75,4 176,7 
56,9 117,9 63,1 138,4 69,3 158,1 75,5 177,0 
57,0 118,3 63,2 138,7 69,4 158,4 75,6 177,3 
57,1 118,6 63,3 139,0 69,5 158,7 75,7 177,6 
57,2 118,9 63,4 139,4 69,6 159,0 75,8 177,9 
57,3 119,3 63,5 139,7 69,7 159,3 75,9 178,2 
57,4 119,6 63,6 140,0 69,8 159,7 76,0 178,5 
57,5 119,9 63,7 140,3 69,9 160,0 76,1 178,8 
57,6 120,3 63,8 140,7 70,0 160,3 76,2 179,1 
57,7 120,6 63,9 141,0 70,1 160,6 76,3 179,4 
57,8 120,9 64,0 141,3 70,2 160,9 76,4 179,7 
57,9 121,3 64,1 141,6 70,3 161,2 76,5 180,0 
58,0 121,6 64,2 142,0 70,4 161,5 76,6 180,3 
58,1 122,0 64,3 142,3 70,5 161,8 76,7 180,6 
58,2 122,3 64,4 142,6 70,6 162,1 76,8 180,9 
58,3 122,6 64,5 142,9 70,7 162,4 76,9 181,2 
58,4 123,0 64,6 143,2 70,8 162,8 77,0 181,5 
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77,1 
77,2 
77,3 
77,4 
77,5 
77,6 
77,7 
77,8 
77,9 
78,0 
78,1 
78,2 
78,3 
78,4 
7S,5 
7 S,H 
7~, 7 
78,8 
78,9 
79,0 
79,1 
79,2 
79,3 
79,4 
79,5 
79,6 
79,7 
79,8 
79,9 
80,0 
80,1 
80,2 
80,3 
80,4 
80,5 
8U 6 
80:7 
80,8 
80,9 
81,U 
1l1,1 
81,2 
81,3 
81,4 
Ml,5 
81,H 
81,7 
81,8 
81,9 
82,0 
82,1 
82,2 
82,3 
82,4 
82,5 
82,6 
82,7 
82,8 

Alkoholtafel I zur Fuselölbestimmung. 

181,8 
182,1 
182,4 
182,6 
182,9 
183,2 
183,5 
183,8 
184,1 
184,4 
184,7 
185,0 
185,3 
185,6 
185,9 
186,2 
186,5 
186,7 
187,0 
187,3 
187,6 
187,9 
188,2 
188,5 
188,8 
189,1 
189,4 
189,6 
189,9 
190,2 
190,5 
190,8 
191,1 
191,4 
191,7 
192,0 
192,~ 
192,5 
192,8 
193,1 
193,4 
193,7 
194,0 
194,3 
194,5 
194,8 
195, I 
195,4 
195,7 
196,0 
196,2 
196,5 
196,8 
197,1 
197,4 
197.7 
197,9 
198,2 

82,9 198,5 
83,0 198,8 
83 1 199,1 
83'2 199,4 
83'3 199,6 
83' 4 199,9 
83:5 200,2 
83,6 200,5 
83,7 200,8 
83,8 201,0 
839 201,3 
84:0 201,6 
84,1 201,9 
842 202,1 
84' 3 202,4 
84:4 202,7 
84,5 203,0 
84,6 203,3 
84,7 203,5 
84,8 203,8 
84,9 204,1 
85,0 204,4 
85,1 204,6 
85,2 204,9 
85 3 205,2 
85:4 205,5 
85 5 205,7 
85:6 206,0 
85,7 206,3 
85,8 206,6 
85,9 206,8 
860 207,1 
86:1 207,4 
86,2 207,7 
86,3 207,9 
86,4 208,2 
86,5 208,5 
86,6 208,S 
86,7 209,0 
868 209,3 
86;9 209,6 
87,0 209,9 
87,1 210,1 
87,2 210,4 
87,3 210,7 
87,4 210,9 
87,5 211,2 
87,6 211,5 
87,7 211,7 
87,8 212,0 
87,9 ·212,3 
88,0 212,6 
88,1 212,8 
88,2 213,1 
88,3 213,4 
88,4 213,6 
88,5 213,9 
88,6 214,2 

88,7 
88,8 
88,9 
89,0 
89,1 
89,2 
8!r 3 
89;4 
89,5 
89,6 
89,7 
89,8 
89,9 
90,0 
90,1 
902 
90;3 
90,4 
90,5 
90 fj 
90;7 
90,8 
90,9 
91,0 
91,1 
91,2 
91,3 
91,4 
91,5 
91,6 
91,7 
91,8 
91,9 
92,0 
92,1 
92,2 
923 
92;4 
92,f) 
92,6 
92,7 
92,8 
92,9 
93,0 
92 I 
93'2 
93'3 
93:4 
93,5 
93,6 
93,7 
93,8 
939 
94;0 
94,1 
94,2 
94,3 
94,4 

214,4 
214,7 
215,0 
215,2 
215,5 
215,8 
216,0 
216,3 
Zl6,6 
216,8 
217,1 
217,3 
217,6 
217,9 
218,1 
218,4 
218,7 
218,9 
219,2 
219,4 
219,7 
220,0 
220,2 
220,5 
220,7 
221,0 
221,3 
221,5 
221,8 
222,0 
222,3 
222,5 
222,8 
223,1 
223,3 
223,6 
223,8 
224,1 
224,3 
224,6 
224,9 
225,1 
225,4 
225,6 
22ö,9 
226,1 
226,4 
226,6 
226,9 
227,1 
227,4 
227,6 
227,9 
228,1 
228,4 
228,6 
228,9 
229,1 

94,5 
94,6 
94,7 
94,8 
94,9 
95,0 
95,1 
95,2 
95,3 
95,4 
95,5 
95,6 
95,7 
95,8 
95,9 
96,0 
96,1 
96,2 
96,3 
96,4 
96,5 
96,6 
96,7 
96,8 
96,9 
97,0 
97,1 
97,2 
97,3 
97,4 
97 5 
97:6 
97,7 
97,8 
97,9 
98,0 
98,1 
98,2 
98 :I 
98;4 
9S,5 
98 H 
9S;7 
98,H 
98,\1 
99,0 
99,1 
99,2 
99,3 
99,4 
99,5 
99,6 
99,7 
99.8 
99,9 

100,0 

229,4 
229,6 
229,9 
230,1 
230,4 
230,6 
230,9 
231,1 
231,3 
231,6 
231,9 
232,1 
"3" 3 
232;6 
232,8 
233,1 
23:{,3 
233,5 
233,8 
234,0 
234,3 
234,5 
234,7 
235,0 
235,2 
235,5 
235,7 
235,9 
236,2 
236,4 
236,fi 
236,9 
237,1 
237,3 
237,6 
237,8 
238,1 
238,3 
238,5 
238,8 
23\1,0 
239;2 
239,5 
239,7 
239,9 
240,1 
240,4 
240,6 
240,8 
241,1 
241,3 
241,5 
241,8 
242,0 
242,2 
242,4 
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11. 
Bereitung des Branntweines von 24,7 Gewichts·'I, (= 30 Vol.·o/,) aus niedriger 

"prozentigem mittels Zusatzes von absolutem Alkohol bei 15° C . 
• 

s.e~ 

·'"-w' 
::,I'l .... -

a" ; '"lW' ::'~'"-
g ~.~ ~ a ".s 0 0'''-5.., :3".25 0 ",.~.<l "'".so ",'~,.d "'".so Q,)Q.,.;;a = ~Q~ .e!ip,= ..... ~~..d Q~.,"",= '~!l ::;,.d 0,_, _"" 0,_, 
Q'" ~ " ,.d,,'ö~ Q~~" ,.c:; Q,) ro 0 Q"'~" ,.d,,'ö~ Q"'~" .dQ;)'Q0 
;; § es ~ re~rIJ- ol=tQ;l~ rdtDlI.I~ ~~r3~ 'Ij~$:a ~~es~ 'Ij ~ "':!!! '" .... .S ",~-<1 ..... ;0 ~ =::;"'<!j cd J.I .9:t"1c3 tO ~ .S ",~-<1 .~ N = .... ".. ~ ~ 

00 P'"= '" ::;",=1"0 "' ::;"'="" '" ~>Q ~" ccm ~>Q~ cmu ~>Q~ : ccm ~>Q~ ccm 
. 

I I ! 22,50 3,52 23,05 2,63 23,60 I 1,74 24,15 0,85 I I I I 22,55 I 3,44 23,10 2,55 23,65 1,66 24,20 0,77 

I I 22,60 3,36 23,15 2,47 23,70 I 1,58 24,25 i 0,69 
22,65 3,28 23,20 2,39 23,75 

I 

1,50 24,30 

I 

0,61 
22,70 3,20 23,25 2,31 23,80 1,42 24,35 0,53 
22',75 3,11 23,30 2,23 23,85 1,34 24,40 1),45 
22,80 3,04 23,35 2,15 23,90 1,26 24,45 0,37 
22,85 2,96 23,40 2,07 23,95 1,18 24,50 0,29 
22,90 2,88 23,45 1,98 24,00 I 1,09 24,55 I 0,21 
22,95 2,79 23,50 1,90 24,05 1,01 24,60 0,12 
za,oo I 2,71 23,55 1,82 24,10 ! 0,93 24,65 ! 0,04 , 

Tafel für Angaben verschiedener lUo~twagen. 
Nach Halen!,e und Möslinger '). 

I -§~Sl~ I ~" i.l> " 
I ... -eis 

, ci> , , 
"g ....'" "'. 

~ ..5~~ Ii .Ert= ! ~ ...," , d'O 0 ~ 
.,s~ ~~::ag ... 

"' § ",~" 0 ;5!: ~Q)$ 
., 0 ;::: j::0 

0 ~o.e 0 !A~;::;o "'..., .... .!II:I H:::IO rtl E!JJ ~:~Q) '" e"'''' 8 ;~~ ~ ::3~-= ol=lQ;:lO " 0-,,\ ,; ~::<;j g ~ ~ S ,; oce,!;l::l?""i Ul ~::.:§ & ~ij.s ~ "',.d .... " ~2§.9 ] ~~ ~ ; I:I:lo'" Po -§ .s ~~ tF.l ()~ tF.l 
~~ .. ~ ~f'i1 ;]~ .. " 1:<1'" ~ I:I:l 0 ~ .. _. 

! , 
1,051 13,39 51 10,5 7,0 12,5 1,091 'I 23,98 91 18,3 
1,052 13,66 U 10,7 7,1 12,8 1,092 24,24 92 18 ,5 
1,053 13,92 10,9 7,3 13,0 1,093 24,51 93 18,6 
1,054 14,18 54 11,1 7,4 13,2 1,094 24,78 94 18,8 
1,055 14,44 55 11,3 7,5 13,5 1,095 25,05 95 18,9 
1,056 14,71 56 11,5 7,6 13,7 1,096 25,31 96 19,0 
1,057 14,97 57 11,7 7,7 14,0 1,097 25,58 97 19,2 
1,058 15,23 58 12,0 7,9 14,2 1,098 25,85 98 19,3 
1,059 15,50 59 12,2 8,0 14,4 1,099 26,11 99 19,5 
1,060 15,76 60 12,4' 8,15 14,7 1,100 26,38 100 19,7 
1,061 16,02 61 12,6 8,3 14,9 1,101 26,65. 101 19,9 
1,062 16,29 62 12,8 , 8,4" 15,1 1,102 26,92 102 20,1 
1,063 16,55 63 13,0 : 8,5 15,4 1,103 27,18 103 20,3 
1,064 16,82 64 13,3 8,65 15,6 1,104 27,45 104 20,5 
1,065 17,08 65 13,5 I 8,8 15,8 1,105 27,72 105 20,8 
1,066 17,34 66 : 13,7 8,9 16,1 1,106 27,99 106 21,0 
1,067 17,61 67 I 13,9 9,0 16,3 1,107 28,22 10"7 21,2 
1,068 17,87 68 i 14,1 9,1 16,5 1,108 28,48 108 21,4 
1,069 18,14 69 14,2 9,25 16,8 1,109 28,75 109 21,6 
1,070 18,40 70 14,4 9,4 17,0 1,110 29,05 110 21,8 
1,071 18,66 71 14,6 9,5 17,2 1,111 - 111 22,0 
1,072 18,93 72 14,8 9,6 17,5 1,112 - 112 22,2 
1,073 19,19 73 15,0 9,75 17,7 1,113 - 113 22,4 
1,074 19,46 .74 15,2 9,9 17,9 1,114 - 114 22,6 
1,075 19,72 75 15,4 10,0 18,1 1,115 - 115 2.2,8 
1,076 19,99 76 15,6 10,2 18,4 1,116 - 116 23,0 
1,077 20,25 77 15,8 10,3 18,6 1,117 - 117 23,2 
1,078 20,52 78 15,9 10,4 18,8 1,118 - 118 23,5 
1,079 20,78 79 16,1 10,5 19,0 1,119 - 119 . 23,8 

., ... 
~ "'" $'; 
0 .. ~e~ ::':",c!i 
", .. :§8~ ..... .., 
~~s ca~~ .. " I~g"t< 0$ .. 
~ I:I:l ' 

I 12,0 I 
12,1 I 
12,3 

I 12,4 
12,5 

I 12,6 
12,7 I 

! 
12,8 I 

13,0 
I 13,1 

13,2 , 
13,3 

i 13,4 
13,5 I 13,7 
13,8 
13,9 
14/0 
14,1 
14,3 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14,8 
14,9 
15,1 
15,2 
15,3 

~f'i1 

21,7 
21,9 
22,2 
22,4 
22,6 
22,8 
23,0 
23,2 
23,5 
23,7 
23, 
24,1 

9 

3 24, 
24,r. 

" 24, 8 
25,0 
25, 
25, 
25, 
25, 
26, 
26, 
26, 
26, 
26, 
27, 
27, 
27, 
27, 

2 
4 
6 
8 
1 
3 
5 
7 
9 
1 
3 
5 
8 

") König, Die Untersuchung landw. u. gewerbl. wichtiger Stoffe, 
Vgl, Zeitschr. f. analyt. Chemie 1895, 84, 263. 
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- T .<::ui Q) ~Q) .:, '" 
.... I .<::"" '" ~'" ~ ~I ~~ I ~'o S 'd .E rt~ "'- . , ~,~ § .,:; 

~ oS ~ ~ .... '" ri " "'"'. ~e2 '§ ~Q- o IZ w ~ 0 

'" I C: .:::;j g ... " ~. ::oi .... Q) .:.:::oio ... 
)1O)r$l bC sa 0 !~N do 0 Q).., .. "'0 :38~ C!l ~~ gg " Q)+" ... 

Ul ':"'Q) ",,", '" ':"'Q) ~ ~ \;5 2~ .. Igj~~ ~ .... o~ .... os.., 
~ 

... 0,.>1 
~::oio 1l;<S -oS" .. 8~~~ ~::;j~ O)~s -;~e 

'" E ".<:: ... Q) 

"" 8$].S .. " '" ~ 
i'lo+" '" .d 

~~N §, "1>'<8'; '" o~N o~ E-<.o~.~ " rn 
~~'" 

Q) -Q) oS 
~r;.l 

rn 
;i~", '" ~ oS " •• ' 

0 ~"" ~ i'l 0 ~'"' i'l rn'" 

1,080 21,05 80 16,31 10,6 1,120 
i 

1120 I 24,1 15,4 28,0 19,3 
I 

-
1,081 21,32 81 16,5 10,8 19,5 1,121 - 121 I 24,3 15,6 28,2 
1,082 21,58 82 16,7 i 10,9 19,7 1,122 I - 122 . 24,6 15,7 28,4 
1,083 21,85 83 16,9 , 11,1 20,0 1,123 - 1123 I 24,9 15,8 28,6 
1,084 22,11 84 17,1 I 11,2 20,2 1,124 - 1241 25,2 15,9 28,8 
1,085 22,38 85 17,3 I 11,3 20,4 1,125 - 125 25,5 16,0 29,0 
1,086 22,65 86 17,4 I 11,4 20,6 1,126 - I 126 I 25 8 16,1 29,t 
1,087 22,91 87 17,6 , 11,5 20,8 1,127 - 1127 i 26:0 16,2 29,4 
1,088 23,18 88 17,8 i 11, 1 21,1 1,128 - 1281 26,2 16,4 29,7 
1,089. 23,44 98 18,0 11,8 21,3 1,129 - 129 26,4 16,5 29,9 
1,090 23,11 90 18,2 I 11,9 21,5 1,130 - 130 , 26,8 16,6 . 30,1 

Hilfstafeln für Welnuotersncbuogeo. 
Tafel I. 

Ermittelung des Alkobolgehaltes. Aus K. Windisch. AlkoholtafeI. Berlin 1893. 
----

Spezifisches Gramm 1 VoIum- Spezifisches I Gramm 1 Volum-
Gewicht des Alkohol in prozente Gewicht des Alkohol in prozente 
Destillates 100 ccm Alkohol') Destillates I 100 ccm Alkohol 

0, 9965----C88 2,37 
1,0000 0,00 0,00 4 1,93 2,44 

3 1,99 2,5i 
0,9999 0,05 0,07 2 2,04 2,58 

8 0,11 0,13 1 2,10 2,65 
7 0,16 0,20 ° 2,16 2,72 
6 0,21 0,21 
5 0,26 0,33 0,9959 2,21 2,79 
4 0,32 0,40 8 2,27 2,86 
3 0,37 0,41 7 2,32 2,93 
2 0,42 0,53 6 2,38 3,00 
1 0,47 0,60 [) 2,43 3,07 

° 0,53 0,67 4 2,49 3,14 
:{ 2,55 3,21 

0,9989 0,58 0,73 2 2,60 3,28 
8 0,64 0,80 1 2,66 3,35 
7 0,69 0,87 0 2,72 3,42 
6 0,74 0,93 
5 0,80 1,00 0,9949 2,17 3,49 
4 0,85 1,07 8 2,82 3,56 
3 0,90 1,14 1 2,88 3,64 
2 0,96 1,20 6 2,94 3,71 
1 1,01 1,21 5 3,00 3,18 
0 1,06 1,34 4 3,06 3,85 

3 3,12 3,93 
0,9919 1,12 1,41 2 3,11 4,00 

8 1,17 1,48 1 3,23 4,07 
7 1,22 1,54 0 3,29 4,14 
6 1,28 1,61 
5 1,33 1,68 0,9939 3,35 4,22 
4 1,39 1,75 8 3,40 4,29 
:I 1,44 1,82 7 3,46 4,36 
2 1,50 1,88 6 3,52 4,43 
1 1,55 1,95 5 3,58 4,51 
0 1,60 2,02 4 3,64 4,58 

3 3,69 4,65 
0,9969 1,66 2,09 2 3,75 4,73 

8 1,71 2,16 1 3,81 4,80 
7 1,77 2,23 0 :1,87 4,88 
6 1,82 2,30 -----

') Angabe der Gewichtsprozente s. Tafel S. 604. 



Alkoholtafel für Wein. 673 

Spezüisches I Gramm _I Volum- , Spezmsches I Gramm Volum-
Gewicht des 1 Alkohol in prollente - Gewicht des Alkohol in prozente 
Destillates 100 ccm Alkohol Destillates I 100 ccru Alkohol 

0,9929 3,93 4,95 0,9869 7,73 9,74 
8 3,99 6,03 8 7,80 9,83 
7 -1,05 5,10 7 7,87 9,91 
6 4,11 5,18 6 7,94 10,00 
I) 4,17 5,25 5 8,00 10,09 
4 4,23 5,33 4 ~,07 10,17 
3 4,29 6,40 3 8,14 10,26 
2 4,35 5,48 2 8,21 10,35 
1 4,41 5,55 1 8,28 10,43 
0 4,47 5,63 0 8,3.5 10,52 

0,9919 -1,53 5,70 0,9859 8,42 10,61 
8 4,59 5,78 8 8,49 10,70 
7 4,65 5,8& 7 8,56 10,79 
6 4,71 5,93 6 8,63 10,88 
5 4,77 6,01 5 8,70 10,96 
4 4,83 6,09 4 8,77 11,05 
3 4,89 6,lt; 3 8,84 11,14 
2 4,95 6,24 2 8,91 11,23 
1 5,01 6,32 1 8,98 11,32 
0 5,08 6,40 0 9,06 11,41 

0,9909 5,14 6,47 0,9849 9,13 11,50 
8 5,20 6,55 8 9,20 11,59 
7 5,26 6,63 7 9,27 11,68 
6 5,32 6,71 6 9,34 11,77 
5 5,38 6,79 5 9,42 11,86 
4 5,45 6,86 4 9,49 11,95 
3 5,51 6,94 3 9,56 12,05 
2 5,57 7,02 2 9,63 12,14 
1 5,64 7,10 1 9,70 12,23 
0 5,70 7,18 0 9,78 12,32 

0,9899 5,76 7,26 0,983,9 9,85 12,41 
8 5,83 7,34 8 9,92 12,50 
7 5,89 7,42 7 9,99 12,59 
6 5,95 7,50 6 10,07 12,69 
5 6,02 7,58 5 10,14 12,78 
4 6,08 7,66 4 10,22 12,88 
3 6,14 7,74 3 10,29 l2,97 
2 6,21 7,82 2 10,36 13,06 
1 6,27 7,90 1 10,44 13,16 
0 6,34 7,99 0 10,52 13,25 

0,9889 6,40 8,07 0,9829 10,59 13,34 
8 6,47 8,15 8 10,66 13,44 
7 6,53 8,23 7 10,74 13,53 
6 6,59 8,31 6 10,81 13,63 
;; 6,66 8,40 5 10,89 13,72 
4 6,73 8,48 4 10,96 13,82 
3 6,79 8,56 3 11,04 13,91 
2 6,86 ~64 2 11,12 14,01 
1 6,93 8,73 1 11,19 14,10 
0 6,99 8,81 0 11,27 14,20 

0,9879 7,06 8,89 0,9819 11,34 14,29 
8 7,12 8,98 8 11,42 14,39 
7 '1,19 9,06 7 11,49 14,48 
6 7,26 9,15 6 11,57 14,58 
5 7,33 9,23 5 11,65 14,68 
4 7,39 9,32 4 11,72 H,77 
3 7,46 9,40 3 11,80 14,87 
2 7,53 9,48 2 11,88 14,97 
1 7,60 9,57 ,1 11,96 15,07 
I) 7,66 

I 

9,66 11 12,03 15,16 

Bujard-Baier, Hil1sbuch, ol. Auf!. 43 



674 Alkoholtafel fÜt' Wein, 

spezifisches1 Gramm _I Volum- SpezlfiBches Gra.mm Volum· 
Gewicht des .Alkohol in prozente Gewicht des .Alkohol in prozente 
Destilla.tes 100 ccm Alkohol Destillates 100 ccm Alkohol 

I I 

0.9809 

I 
12.11 15.26 0.9749 l6.87 I 

21.26 

8 12.19 15.36 8 16.95 21.36 

7 12.27 15.46 7 17.03 21.46 

6 I 12.34 15.55 6 17,11 I 21.56 

:. I 12,42 15.65 5 17.19 21,66 

4 ! 
12,50 15,75 4 1'Z.27 21,76 

3 12,58 15,85 3 17.35 21,86 

2 i 12,65 15.95 2 17,42 21,96 

1 12,73 16,04 1 17,50 22,06 

0 12,81 16,14 0 17,58 22.16 

'0,9799 12.89 16.24 0,9739 17,66 22.26 

8 12,97 16.34 8 17.74 22,35 

7 13.05 16,44 7 17.82 22,45 

6 13.13 16.54 6 17.90 22,55 

5 13.20 16.64 5 17,98 22,65 

4 13,28 16,74 4 18,05 22,75 

a 13.36 16,84 3 18.13 22,85 

2 13,44 16.94 2 18,21 22,95 

1 13,52 17.04 1 18.29 23.05 

0 13,60 17.14 0 18,37 23,14 

0.9789 13,68 17.24 0,9729 18,45 23,24 

8 13,76 17.34 8 18.52 23,34 

7 13,84 17,44 7 18.60 23,44 

6 13,92 17.54 6 18.68 23,54 

(; 14,00 17.64 5 18.76 23,63 

4 14,08 17,74 4 18.84 23.73 

3 14,15 17,84 3 18,91 23,83 

2 14,23 1'7.94 l! 18,99 23,93 

1 14,31 18.04 1 19.07 24.02 

0 14,39 18,14 0 19.14 24,12 

0,9779 14,47 18,24 0,9719 19,22 24,22 

8 14,55 18,34 8 19,30 24,32 

7 14,63 18,44 7 19,37 24,41 

6 14,71 18.54 6 19,45 24,51 

5 14,79 18,64 5 19,53 24,60 

4 14,87 18.74 4 19,60 24,70 

3 14;95 18,84 3 19,68 24,80 

2 15,03 18,94 2 19.76 24.89 

1 15,11 19,04 1 19,83 24,99 

0 

I 

15,19 

I 

19,14 0 

I 

19,91 25,08 

0,9769 15,27 19,24 0,9709 19,98 25,18 

8 15,35 19,34 8 20.06 25,27 

7 15,43 19,44 7 20.13 25,37 

6 15,51 19,55 6 20,21 25,47 
(; 15,59 19.65 5 20.28 25,56 

4 15,67 19,75 4 20,36 25,66 

3 15,75 19,85 3 20,43 25,75 

2 15,83 19,95 2 20,51 25,84 

1 15,91 20.05 1 20,58 25,94 

0 15,99 20,15 0 20,66. 26,03 

0,9759 16,07 20.25 0,9699 20.73 26,13 

8 16,15 20,35 8 20,81 26,22 

7 16,23 20,45 7 20,88 26,31 

6 16,31 20.M 6 20.96 26,41 
5 16,39 20,65 5 21,03 26,50 
4 16,47 20.75 4 21,10 26,59 
3 16,55 20,86 3 21,18 26,69 
2 16.63 20,96 2 21.25 26,78 
1 16.71 ·21,06 1 . 21,32 26,87 
0 

I 
16,79 

I 
21,16 0 

I 
21,40 I 26,96 

I 



Alkohol- und Extrakt1;a,fel für Wein. 675 

Spezifisches I Gramm Volum- Spez'!fisches I Gramm Volum-
Gewicht ~es Alkohol in prozente Gewicht des Alkohol in prozente 
Destilla s 100 ccm Alkohol Destillates 100 ccm Alkohol 

0,9689 l!I,47 ! 0,9653 
I~-------I ----

I 
27,05 23,99 ! 30,23 

8 21,54 

\ 

27,14 2 24,06 30,32 
7 21,61 27,24 1 I 24,13 30,40 
(; 21,69 27,33 () I 24,19 30,49 
5 21,76 I 27,42 

I 4 21,83 I 27,51 0,9649 24,26 30,57 
3 21,90 27,60 8 24,33 30,66 
2 21,91 

I 
27,69 7 I 24,39 30,74 

1 22,05 27,78 6 24,46 30,82 
0 22,12 I 27,87 5 

I 

24,53 30,91 
4 24,59 30,99 

0,9679 22,19 27,96 3 24,66 31,07 
8 22,26 28,05 2 24,73 31,16 
7 22,33 28,14 1 24,79 31,24 
6 22,40 28,23 0 24,85 31,32 
5 22,47 28,32 
4 22,54 28,41 0,9639 24,92 31,41 
3 22,61 28,50 8 24,99 31,49 
2 22,68 28,59 7 25,05 31,57 
1 22,75 28,67 6 25,12 31,65 
0 22,82 28,76 5 25,18 31,73 

4 25,25 31,81 
0,9669 22,89 28,85 3 25,31 31,89 

8 22,96 28,94 2 25,37 31,98 
7 23,03 29,03 1 25,44 32,06 
(; 23,10 29,11 0 25,50 32,14 
5 23,17 29,20 
4 23,24 29,29 0,9629 25,56 32,22 
3 23,31 29,38 8 25,63 32,30 
2 23,38 29,46 7 25,69 32,38 
1 23,45 29,55 6 25,76 32,46 
0 23,52 29,'64 5 25,82 32,54 

4 25,88 32,62 
0,9659 23,59 29,72 3 25,95 32,70 

8 23,65 29,81 2 26,01 32,78 
7 23,72 29,89 1 26,07 32,85 
6 23,79 29,98 0 26,13 32,93 
5 23,86 30,06 Fortsetzung siehe die Tafel S. 665. 4 23,93 30,15 

Tafel H. 
(Zur Ermittelung der Zahl E, welche für die Wahl des bei der ExtraktbestImmung 

des Weines anzuwendenden Verfahrens maßgebend ist.) 
Nach den Angaben der Kaiserlichen Normal-Eichungs-Kommission berechnet 

im Kaiserlichen Gesundheitsamt. 

x I E') I x E x E x E 

1,0000 I 0,00 1,0010 0,26 1,0020 0,52 1,0030 0,77 
1 0,03 1 0,28 1 0,54 1 0,80 
2 0,06 2 0,31 2 0,57 2 0,82 
3 0,08 3 0,34 3 0,59' 3 0,85 
4 0,10 "4 0,36 4 0,62 4 0,87 
5 0,13 5 0,39 5 0,64 5 0,90 
6 0,15 6 0,41 6 0,67 6 0,93 
7 0,18 7 0,44 7 0,69 7 0,95 
8 0,20 8 0,46 8 0,72 8 0,98 
9 0,23 9 0,49 9 0,75 9 1,00 -
') E = g Zucker in 100 ccm; die Gewichtsprozente finden sich In der 

Tafel S. 660 im Abschnitt Zucker. 
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x 

1,0040 
1 
2 
;I 
4 
:i 
I) 

7 
S 
!l 

I,OO:iO 
1 
:l 
3 
4 
5 
·6 
7 
S 
9 

1,0060 
1 
2 
3 
4 
;) 
I) 

7 
8 
9 

1,0070 
1 
2 
3 
4 
;) 
I) 

7 
S 
9 

1,IWllI) 
1 ., 
3 
4 
5 
6 
7 
Il 
9 

1.0090 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,lllOO 
1 
2 

Extrakttafel für Wein. 

x 

1,03 1,0103 
1,05 4 
1,08 5 
1,11 () 
1,13 7 
1,16 Il 
1,18 H 
1,21 
1,24 1,0110 
1,26 1 

2 
1,29 3 
1,32 4 
1,34 ;; 
1,37 6 
1,39 7 
1,42 8 
1,45 9 
1,47 
1,50 1,0120 
1,52 1 

2 
1,55 3 
1,57 4 
1,60 5 
1,63 6 
1,65 7 
1,68 8 
1,70 H 
1,73 
1,76 1,0130 
1,78 1 

2 
1,81 :l 
1,83 4 
1,86 " 
1,88 6 
1,91 7 
1,94 8 
1,96 9 
1,99 
2,01 1,0140 
2,04 1 

2,07 3 
2,09 -l 
2,12 ;:, 
2,14 6 
2,17 7 
2,19 8 
2,22 H 
2,25 
2,27 1,0150 
2,30 1 

2 
2,32 :l 
2,35 4 
2,38 ;) 
2,40 6 
2,43 7 
2,45 8 
2,48 9 
2,50 
2,53 1,011)(1 
2,56 1 

2,58 :l 
2,61 4 
2.63 ;, 

~_J, x" I E 

2,66 
2,69 
2,71 
2,74 
2,76 
2,79 
2,82 

284 
2:87 
2,89 
2,92 
2,94 
2,97 
3,00 
3,02 
3,05 
3,07 

3,10 
3,12 
3,15 
3,18 
3.,20 
3,23 
3,26 
3,28 
3,31 
3,33 

3,36 
3,38 
3,41 
3,43 
3,46 
3,49 
3,51 
3,54 
3,56 
3,59 

3,62 
3,64 
3,67 
3,69 
3,72 
:i,75 
3,77 
3,80 
3,82 
3,85 

3,87 
:l,90 
3,93 
3,95 
3,98 
4,00 
4,03 
4,06 
4,08 
4,11 

4,13 
4,16 
4,19 
4,21 
4,24 
4,26 

0,0166 
7 
8 
n 

1.0170 
1 
~ 
:l 
4 
;3 
fj 

7 
8 
9 

1,0180 
1 
2 
:l 
4 
5 
Ö 
7 
8 
9 

1,0190 
1 
2 
3 
4 
[) 

6 
7 
8 
9 

1,0200 
1 
2 
:l 
-l 
[) 

6 
7 
8 
9 

1,0210 
1 

3 
4 
!i 
fi 
7 
8 
9 

1,0220 
1 
2 
:l 
4 
!i 
6 
7 
8 
9 

4,29 
4,31 
4,34 
4,37 

4,39 
4,42 
4,44 
4,47 
4,50 
4,52 
4,55 
4,57 
4,60 
4,63 

4,65 
4,68 
4,70 
4,73 
4,75 
4,78 
4,81 
4,83 
,4,86 
4,88 

4,91 
4,94 
4,96 
4,99 
:i,01 
5,04 
5,06 
5,09 
5,11 
5,14 

5,17 
5,19 
5,22 
5,25 
5;27 
5,30 
5,32 
5,35 
5,38· 
5,40 

5,43 
5,45 
5,48 
5,51 
5,53 
5,56 
5,.58 
5,61 
,'i,64 
5,66 

5,69 
5,71 
5,74 
1),77 
5,79 
5,82 
5,1t4 
ö,87 
;i,89 
5,92 

x 

1,0230 
1 
2 
:I 
4 
:> 
ß 
7 
8 
9 

1,0240 
1 
:! 
:{ 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,0250 
1 
2 
3 
4 
;; 
6 
7 
8 
9 

1,1l260 
I 
2 
3 
4 
[, 

6 
7 
S 
!J 

1,0270 
I 
2 
:l 
4 
5 
(] 

7 
s 
9 

1,0280 
1 
2 
:1 
4 
;) 

li 
7 
8 
9 

1,11290 
1 
:! 

E 

5,94 
5,97 
6,00 
6,02 
6,0:; 
6,07 
6,10 
6,12 
6,15 
6,18 

6,20 
6,23 
6,25 
6,28 
6,31 
6,33 
6,36 
6,38 
6,41 
6,44 

6,46 
6,49 
6,51, 
6,54 
6,56 
6,59 
6,62 
6,64 
6,67 
6,70 

6,72 
6,75 
6,77 
6,80 
6,82 
6,85 
6,88 
6,90 
6,93 
6,95 

6,98 
7,01 
7,03 
7,06 
7,08 
7,11 
7,13 
7,16 
7,19 
7,21 

7,24 
7,26 
7,29 
7,32 
7,34 
7,37 
7,39 
7,42 
7,45 
7,47 

7.;,11 
7,52 
7,55 



Extrakttafel für Wein. 677 

x E x E T x . r· E ,. x E 

~93 7,58 1,0356 9,21 1,0420 
f 

10,87 1,0483 

I 
12,51 

4 7,60 7 9,23 1 10.90 4 12,53 
5 7,63 8 9,26 ~ I 10,92 5 12,56 
6 7,65 9 9,29 3 10,95 6 12,58 
7 7,68 4 I 10,97 7 I 12,61 
8 7,70 1,0360 9,31 5 

I 
11,00 8 

I 
12,64 

9 7,73 1 9,34 6 11,03 9 12,66 
2 9,36 7 11,05 

00 7,76 3 9,39 8 I 11,08 1,0490 I 12,69 
1 7,78 4 9,42 W I 11,10 1 I 12,71 
2 7,81 {) 9,44 2 12,74 
3 7,83 6 9,47 l,043U 

I 
11,13 3 

I 
12,77 

4, 7,86 7 9",49 1 11,15 4 12,79 
[j 7,89 8 9,52 2 I 11,18 {) I 12,82 
6 7,91 9 9,55 :3 I 11,21 6 

t 
12,8-l 

7 7,94 4 I 11,23 7 12,87 
8 7,97 1,0370 9,57 5 I 11,26 8 I 12,9U 
9 7,99 1 9,60 6 i 11,28 9 I 12,92 

2 9,62 7 I 11,31 I 310 8,02 3 9,65 8 I 11,34 1,0.500 I 12,95 
1 8,04 4 9,68 9 11,36 1 12,97 
2 8,Q7 ;) 9,70 2 13,00 
3 8,09 6 9,73 1,0440 1i,39 3 13,0:, 
4 8,12 7 9,75 1 1 ,42 4 13,05 
5 8,14 8 9,78 2 11,44 5 13,08 
6 8,17 9 9,80 3 11,47 6 13,10 
7 8,20 ! 11,49 7 13,13 
8 8,22 1,0380 9,83 5 11,52 8 13,16 
9 8,25 1 9,86 6 11,55 9 13,1~ 

2 9,88 7 11,57 
320 8,27 3 9,91 8 11,60, 1,051U 13,21 

1 8,30 4, 9,93 Il 11,62 1- 13,23 
2 8,33 5 9,96 2 13,26 
3 8,35 (l 9.99 1,0450 11,65 3 13,29 
4 8,38 7 10,01 1 11,68 4 13,31 
5 8,40 8 10,04 2 11,70 5 13,34 
6 8,43 9 10,06 3 11,73 6 13,36 
7 8,46 

1,0390 ~0,09 
4 11,75 '1 U,39 

8 8,48 {) 11,78 8 13,42 
9 8,51 1 10,11 6 11,81 9 13,44 2 10,14 7 11,83 

330 8,53 3 10,17 8 11,86 1,0520 13,47 
1 8,56 -l 10,19 9 11,88 1 13,49 
2 8,59 5 10,22 2 13,52 
3 8,61 6 10,25 1,04060 11,91 3 13,55 
4 8,64 7 10,27 1 11,94 4 13,57 
5 8,66 8 10,3U 2 11,96 5 13,60 
6 8,69 9 10,32 3 11,99 6 13,62 
7 8,72 1,0400 10,35 4 12,01 7 13,65 
8 8,74 1 10,37 5 12,04 8 13,68 
9 8,77 2 10;40 6 12,06 9 13,70 

3 10,43 7 12,09 
340 8,79 4 10,45 8 12,12 1,0530 13,73 

1 8,82 5 10,48 9 12,14 1 13,75 
2 8,85 6 10,51 2 13,78 
:l 8,87 7 10,53 1,0470 12,17 3 13,81 
4 8,90 8 10,56 1 12,19 4 13,8a 
5 8,92 9 10,58 2 12,22 5 13,86 
6 8,95 3 12,25 6 13,89 
7 8,97 1,0410 10,61 4, 12,27 7 13,91 
8 9,00 1 10,63 5 12,30 8 13,94 
9 9,03 2 10,6B 6 12,32 9 13,96 

:l 10,69 7 12,35 

1,0' 

1,03 

1,0. 

1,0 

1,0 

1,0 

350 9,05 4, 10,71 8 12,38 1,0540 13,99 
1 9,08 r, 10,74 !l 12,40 r 14,01 

1,0 

2 9,10 6 HJ,7H 2 14,04 
3 9,13 7 10,79 1,1)!80 12,43 :, 14,07 
4 9,16 8 10,82 1 12,45 4 14,09 
5 9,18 9 10,84 . 1248 5 1412 



678 

x~ E 

1,0546 
7 
8 
9 

1,0550 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,0560 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,0570 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,0580 
1 
2 
:~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,0590 
1 
2 
3 
4 
:1 
6 
7 
8 
9 

1,0600 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!I 

14,14 
14,17 
14,20 
14,22 

14,25 
14,28 
14,30 
14.33 
14,35 
14,38 
14,41 
14,43 
14,46 
14,48 

14,51 
14,54 
14,56 
14,59 
14,~1 
14,64 
14,67 
14,69 
14,72 
14,74 

14,77, 
14,80 
14,82 
14,85 
14,87 
14,90 
14,93 
14,95 
14,98 
15,00 

15,03 
15,06 
15,08 
15,11 
15,14 
15,16 
15,19 
15,22 
15,24 
15,27 

15,29 
15,32 
15,35 
15,37 
15,40 
15,42 
15,45 
15,48 
15,50 
15,53 

15,55 
15,58 
15,61 
15,63 
15,66 
15,68 
15,71 
15,7;l 
15,76 
15,79 

Extrakttafel für Wein. 

x I E x 

1,0610 15,81 1,0673 I 1 15,84 4 I 
2 15,87 ;; i 
3 15,89 6 
4 15,92 7 
5 15,94 8 
6 15,97 9 
7 16,00 
8 16,02 1,0680 
9 16,05 1 

2 
1,0620 16,07 3 

1 16,10 4 
2 16,13 5 
3 16,15 6 
4 16,18 7 
5 16,21 8 
6 16,23 9 
7 16,26 
8 16,28 1,0690 
9 16,31 1 

2 
1,0,630 16,3'3 3 

1 16,36 4 
2 16,39 5 
3 16,41 6 
4 16,44 7 
:) 16,47 8 
6 16,49 9 
7 16,52 
8 16,54 1,0700 
9 16,57 1 

2 
1,0640 16,60 3 

1 16,62 4 
2 16,65 5 
3 16,68 6 
4 16,70 7 
:) 16,73 8 
6 16,75 9 
7 16,78 
8 16,80 1,0710 
9 16,83 1 

2 
1,0650 16,86 3 

1 16,88 4 
2 16,91 ;; 
3 16,94 6 
4 16,96 7 
5 16,99 8 
6 17,01 9 
7 17,04 
8 17,07 1,0720 
9 17,09 1 

2 
1,0660 17,12 3 

1 17,14 4 
2 17,17 5 
3 17,20 6 
4 17,22 7 
fj 17,25 8 
6 17,27 9 
7 17,30 
8 17,33 1,0730 
9 17,35 1 

2 
1,IHi70 17,38 3 

J 17,41 4 
2 17 4:i 5 

,E x E 

17,46 1,0736 I 19,10 
17,48 - 7 

I 

19,13 
17,51 8 19,16 
L7,54 9 19,18 
17,56 
17,59 1,0740 19,21 
17,62 1 19,23 

2 19,26 
17,64 3 19,29 
17,67 . 4 19,31 
17,69 5 19,34 
17,72 6 19,37 
17,75 7 19,39 
17,77 8 19,4~ 
17,80 9 19,44 
17,83 
17,85 1,0750 19,47 
17,88 1 19,50 

2 19,52 
17,90 3 19,55 
17,93 4 19,58 
17,95 5 19,60 
17,98 6 19,63 
18,01 7 19,65 
18,03 8 19,68 
18,06 9 19,71 
18,08 
18,11 1,0760 19,73 
18,14 1 19,76 

2 19,79 
18,16 . 3 19,81 
8,19 4 19,84 
8,22 5 19,86 
8,24 6 19,89 
8,27 7 19,92 
8,30 8 19,94 
8,32 9 19,97 
8,35 

1,0770 20,00 18,37 
18,40 1 20,02 

2 20,05 

18,43 3 20,07 

18,45 4 20,10 

18,48 5 20,12 

18,50 6 20,15 

18,53 7 
I 

20,18 
18,56 8 20,20 

18,58 9 20,23 

18,61 1,0780 20,26 
18,63 1 20,28 
18,66 2 20,31 

3 20,34 
18,69 4 20,36 
18,71 5 20,39 
18,74 6 20,41 
18,76 7 20,44 
18,79 8 20,47 
18,82 9 20,49 
18,84 
18,87 1,0790 20,52 
18,90 1 20,55 
18,92 2 20,57 

3 20,60 
18,95 4 20,62 
18,97 5 20,65 
19,00 6 20,68 
19,03 7 20,70 
19,05 8 20,73 
908 9 ! 20,75' 
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1.0800 20.78 1,0863 22.43 1.0926 I 1 20,81 4. 22.4.6 7 i 2 20,83 5 22,49 8 
I 3 20.86 6 22,51 9 I 

4 20,89 7 22,54. 

I -5 20,91 8 22,57 1,0930 
6 20,94 9 22,59 1 
7 20,96 2 I 8 20.99 1.0870 22,62 3 
9 21.02 1 22,65 4 I 

2 22,67 5 I 1,0810 21.04 3 22,70 6 

I 1 21.07 4 22,72 7 2 21,10 5 22,75 8 3 21,12 6 22,78 9 4 21,15 7 22,80 
5 21,17 8 22,83 1,0940 
6 21,20 9 22;86 1 7 21.23 2 8 21.25 1.0880 22,88 3 9 21,28 1 22,91 4. 

2 22,93 6 1,0820 21,31 3 I 22,96 6 1 '~l:~~ 4 I 22,99 7 2 ;) 

I 
23,01 8 3 21.38 6 23,04 9 4 21,41 7 23,07 

5 21.44 11 

I 
23,09 1,0950 6 21.46 9 23.12 1 7 21.49 2 

8 21.52 1,0890 23,14 :I 9 21.54 1 23,17 4 
2 23,20 5 1.0830 21.57 3 23,22 6 1 21.59 4 23,25 7 2 21.62 5 23,28 8 3 21.65 6 23,30 9 4. 21.67 7 23,33 

1.09611. 5 21.70 8 23,35 
6 21.73 9 23,38 1 
7 21.75 2 
8 21.78 1,0900 23.4.1 3 
9 21,80 1 23,43 4 

2 23,46 5 
1,0840 21,83 :I 23,49 6 

1 21.86 4 23.51 7 
2 21.88 5 23,64 8 
3 21.91 0 23,57 9 
4 21,94 7 23,59 1,0970 I :; I 21,96 8 I 23,62 1 6 21,99 9 23,65 2 7 22,02 3 11 22.04- 1,0910 23,67 4 \I 22.07 1 23,70 5 \I -23,72 6 1,0850 22.09 3 23.75 7 1 22.12 4 23.77 8 2 22.15 5 23,80 9 3 22.17 6 23.83 
4 22.20 7 23.85 1,0980 
5 22.22 8 23.88 1 
6 22,25 9 23,91 2 
7 22.28 3 
8 22.30 1,0920 23.93 4, 
\I 22,33 1 23,96 5 

\I 23,99 6 
1.0860 22,36 3 24.01 7 

1 22.38 4 24,04 8 
9 2 22.41 :J. 

24.09 
24.12 
24.14 
24..17 

24,20 
24,22 
24,25 
24,27 
24,30 
24,33 
U,35 
24,38 
24.,4.1 
24,43 

24,46 
24,4.9 
24,51 
24,54 
24.57 
24,59 
24.62 
24,64. 
24,67 
24.70 

24,72 
24,75 
24,78 
24,80 
24,83 
:U,85 
24,88 
24.91 
24.93 
24.96 

24.99 
25,01 
25,04 
25,07 
25,09 
25,12 
25,14 
25.17 
25,20 
25,22 

25,25 
25.28 
25,30 
25.33 
25,36 
25.38 
25.41 
25.U 
25,46 
25.49 

25.51 
25,54 
25,56 
25,59 

-.2'5,62 
25.64 
25.67 
25,70 
25.72 
2575 

1.0990 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 

1,1000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,1010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,1020 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1.1030 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,104.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,1050 
1 
2 

I 
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E 

25,78 
25,80 
25,83 
25,85 
25,88 
25,91 
25,93 
25,96 
25,99 
26,01 

26,04 
26,06 
26,09 
26,12 
26,14 
26,17 
26,20 
26,22 
26,25 
26,27 

26,30 
26,33 
26,35 
26,38 
26.4.1 
26,43 
26,46 
26.49 
26,51 
26.54 

25.56 
26,59 
26,62 
26.64 
26,67 
26.70 
26,72 
26.75 
26,78 
26.80 

26.83 
26.8 
26.8 
26.9 
26.9 
26,9 
26.9 
27,0 
27.0 
27,0 

27,0 

5 
8 
1 
3 
6 
9 
1 
« 
7 

27.1 
9 
2 
5 
7 
o 
\I 
5 
7 
o 
3 

27.1 
27,1 
27.2 
27,2 
27,2 
27,2 
27.3 
27.3 

27,3 
27,3 

5 
8 
1 27,4. 



680 Extrakttafel für Wein. 

x I E-l x E I __ ~x E I x E L 

1,1053 i 27,43 1,1079 28,12 1,1104 28,78 1,1130 29,47 I 
4 27,46 5 28,81 I 29,49 
5 27,49 1,1080 28,15 6 2B,83 2 29,52 
(j 27,51 1 28,17 7 28,86 3 29,54 
7 27,54 2 28,20 8 28,88 4 29,57 
8 27,57 3 28,22 9 28,91 5 29,60 
9 27,59 4 28,25 6 29,62 

;) 28,28 1,1110 28,94 7 29,65 
. 1.1060 27,62 6 28,30 I 28,96 8 29,6K 

1 27,65 7 28,33 :l 28,99 9 , 29,70 
2 27,67 8 28,36 3 29,02 
3 27,70 9 28,38 4 29,04 1,1140 29,n 
4 27,72 [) 29,07 1 29,76 
5 27,75 1,1090 28,41 6 29,09 2 29,78 
6 27,78 1 28,43 1 29,12 :1 29,81 
7 27,80 2 28,46 8 29,15 4 29,83 
8 27,83 3 28,49 9 29,17 ;) 29,86 
9 27,86 4 28,51 6 29,89 

5 28,54 1,1120 29,20 7 29,91 
1,1070 27,88 6 28,57 1 29,23 8 29,94 

1 27,91 7 28,59 2 29,25 9 29,96 
2 27,93 8 28,62 :~ 29,28 
:1 27,96 9 28,65 4 29,31 1,1150 29,99 
4 27,99 ;; 29,33 
;; 28,01 1,1100 28,67 6 29,36 
6 28,04 1 28,7·0 7 29,39 -Fortsetzung siehe 
7 28,07 2 28,73 8 i 29,41 in der Tafel 
8 28,09 3 28,75 9 29,44 S. 661. 
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C. Gesetze und Verordnungen nebst 
Ausführungsbestimmungen 1). 

681 

I. Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmiUeln 
und Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879. 

(R.-G.-Bl. 1879, S. 14.5.) 

§ 1. 
Der Verkehr mit Nahrungs- und GenußIUitteln suwie mit Spielwal'en, 

'fapeten, Farben, Eß-, Trink- und Kochgeschirr und mit Petroleum unterliegt 
<der Beaufsichtigung nach Maßgabe dieses Gesetzes 'I. 

§ 2 "). 
Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Räumlichkeiten, in welchen 

Gegelllitände der in § 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, während der 

') Da die Anwendung und A.uslegung der einzelnen gesetzlichen Bestim
lllungen eine sehr -verschiedenartige sein kann und ist, wie die praktische Er
fahrung lehrt, so empfiehlt es sich, mittels Handbüchern und Kommentaren 
über Begutachtung und Nahrungsmittelrecht einen tieferen Einblick in die 
Auslegung der Gesetze und Einzelbegriffe zu erhalten. Den weitestgehenden 
Aufschluß erhält man beim Studium der Reichstag-Drucksachen (Regierungs
vorlagen, Berichte der Kommissionen und des Plenums), welche die Ergebnisse 
der Beratungen über das Nahrungsmittelgesetz und die nachstehenden 
Sondergesetze enthalten. Ferner bilden die Entscheidungen des Reichs
gerichts und anderer Gerichtshöfe eine reiche Quelle zum Studium und Nach
schlagen der Rechtsautfassung in einzelnen Fällen. Der enge Rahmen de5 
HHfsbuches gestattet es nicht, des näheren auf die rechtliche Beurteilung -von 
Nahrungsmitteln usw. einzugehen; einige kurze Hinweise befinden sich in den den 
einzelnen Paragraphen beigefügten Erläuterungen und in den Sonderahschnitten 
\lnter der Bezeichnung "Beurteilung". 

Literatur: C. Neufeld, Der NahrungslUittelchemiker" als Sachver
ständiger, Berlin 1907: J. König, Chemie der menschlichen Nahrungs- und 
Genußmittel, In. Bd., 2. u. 3 Teil, Berlin 1914{18; A, Beythien, Handbuch der 
Nahrungsmittel-Untersuchung von Beythien, Rartwich und Kli III mer (Band 
über Beurteilung und Rechtsprechung), Leipzig 1917: R. Röttgel', Lehrbuch 
der Nahrungsmittelchemie, Leipzig' 1910; K. v. Buchka, Das Lebensmittel
gewerbe, I_eipzig 1914{17: G. Lebbin u1;l.d G. Baum, Deutsches Nahrungs-. 
mittelrecht, Berlin 1907; G. Le bbin, Die Reichsgesetzgebullg betr. den Verkehr 
mit Nahrungsmitteln, ebendaselbst 1900; Dellnstedt, Die 'Chemie in der 
Rechtspflege, Leipzig 1910; Meyer und FinkeInburg, Das Gesetz betr. 
den Verkehr mit Nahrungsmitteln 118\\'., BerUn 1885; Y. Buchka, Die Nahrungs
mittelgesetzgebung im Deutschen 'Reiche, BerUn 1912; Würzburg , Die Nah
rungsmittelgesetzgebung im Deutschen Reiche ~md in den einzelnen Bundes
staaten, Leipzig 1894, Berlin 1894; StelIglin, Strafrechtliche. Nebengesetze, 
Berlin 1903; G. Lebbin, Das Weingesetz YDm 7. April 1909, Berlin 1909; 
K. Windisch, Weingesetz vom Jahre 1909, Berlin 1909; O. Zoeller, Das Wcin
gesetz vom 7. April 1909, München, Berlin 1909;:1.. Gün therund R. Marschner, 
Weingesetz -vom 7. April 1909, Berlin 1910; Schröter, Das Fleischbeschau
gesetz, 2. Aun., BerUn 1904. Fortlaufend bringen Entscheidungen: Zeitscllr. 
f, Unters. d. Nahr.- u. Genüßm., sowie Beilagen, seit. 1909; VeröffelltIichungeIt 
des kaiser\.. Gesundheitsamtes, A.uszüge und Sammlung betr. gerichtl. Ent
scheidungen, sowie die Nahrungsmittelgesetzgebung yon eoermann in Karto
thekausgabe, Fuchsberger-Fulds Entscheidungssammlnng. 

') Nahrungsmittel Rind Stoffe, welche, sei es in fester oder flüssiger 
Form, der Ernährung des menschlichen Körpers dienen, auch wenn zu deren 
Genießharkeit eine "orhel'ige Zubereitung erforderlich ist CEntseh. ,!. R.-G. vom 
16. April 1888). 

Gen 11 ß mi t tel ,iml auch Gewürze, Höte, Backpulver und ähnliche 
HllfR~toffe. Arzneimittel können unter Umständen als Genußmittel gelten 
(Urt. d. R.·G. vom 11. Juli 191:{; 7.flitschr. f. Nahl'.· u. f'·rtml1ßm. (Ge."t7."') 
1915, 7,231. 

") Erläuterungen zu §~ 2 und 3 siehe Abschnitt Probeentnahme, S. 3 11. -1. 
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üblichen Geschäftsstunden oder während die Räumlichkeiten dem Verkehr ge· 
öffnet sind, einzutreten. Sie sind befugt, von den Gegenständen der in § 1 be· 
zeichneten Art, welche in den angegebenen Räumlichkeiten sich befinden, oder 
welche an öffentlichen Orten, auf Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umher· 
ziehen verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke 
der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf Verlangen 
ist dem Besitzer ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zuruQk· 
zulassen. Für die entnommene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen 
Kaufpreises zu leisten. 

§ 3. 
Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf Grund 

der §§ 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt sind, in den' 
Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der in § 1 bezeichneten Art feilgehalten 
werden, oder welche zur Aufbewahrung oder Herstellung solcher zum Verkaufe 
bestimmter Gegenstände dienen, während der in § 2 angegebenen Zeit Revisionen 
vorzunehmen. 

Diese Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und erlischt mit 
dem Ablauf von 3 Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem die Frei· 
heitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist. 

§ 4. 
Die Zuständigkeit der Behörlien und Beamten zu den in den §§ 2 und 3 

bezeichneten Maßnahmen richtet sich nach den einschlägigen landesrechtlichen 
Bestimmungen. Landesrechtliche Bestimmungen, welche der Polizei weiter' 
gehende Befugnisse als die in §§ 2 und 3 bezeichneten geben, bleiben unberührt 1). 

§ 5 '). 
]!'ür das Reich können durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung 

des Bundesrats zum Schutze der Gesundheit Vorschriften erlassen werden, 
welche verbieten: 

1. Bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung von 
Nahrungs· und Genußmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind. 

2. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs' und 
Genußmitteln von einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer 4er wirk· 
lichen Beschaffenheit nicht entsprechenden Bezeichnung. 

3. Das Verkaufen und Feilhalten von Tieren, wclche an bestimmten 
Krankheiten leiden, zum Zwecke des Schlachtens, sowie das Verkaufen und 
Feilhalten des Fleisches Yon Tieren, weiche mit bestimmten Krankheiten behaftet 
,varen. 

4. Die Verwendung bestimmter Stoffe und Farben zur Herstellung von 
Bekleidungsgegenständen, Spielwaren, Tapeten, Eß·, Trink· und Kochgeschirr, 
sowie das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Gegenständen, welche 
diesem Verbote zuwider hergestellt sind. 

5. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum von 
einer bestimmten Beschaffenheit. 

§ 6. 
Für das Reich kann durch kaiserliche Verordnung mit Zustinlmung des 

Bundesrats das gewerbsmäßige Herstellen, Verkaufen und Feilhalten yon Gegen' 
ständen, welche zur Fälschung von Nahrungs· oder Genußmitteln bestimmt sind, 
verboten oder beschränkt werden. (Es ist bisher nur die kaiser\. Verordnung 
betr. das Verbot von Maschinen zur Herstellul1l!' künstlicher Kaffeebohnen er· 
lassen, R. S. R34.) 

1) Jeder in amtlicher :,;tellung tätige Nahrungsmittelchemiker hat sich 
pflichtgemäß darnach zu erkundigen. 

2) Von dieser Bestimmung ist bisher wenig Gebrauch gemacht. Dagegen 
hat der Bundesrat Verordnuhgen (Ausführungsbestimmungen und Bekannt· 
machungen) erlassen, wie in verschiedenen Ergänzungsgesetz'en besonders vor· 
gesehen ist, z.13. im Fleischbeschau-, Margarine·, Süßstoff· und \Veingesetz. 

Kriegsverordnungen sind vorn Bundesrat auf Grund eincs hesonderen 
Ermächtigungsgesetzes erlassen. 
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§ 7. 
Die auf Grund der §§ 5,6 erlassenen kaiserlichen Verordnungen sind 

dem Reichstag, sofern er versammelt ist, sofort, andernfalls bei dessen nächstem 
Zusammentreffen vorzulegen. Dieselben sind außer Kraft zu setzen, soweit 
der Reichstag dies verlangt. 

§ 8. 
Wer den auf Grund der §§ 5, 6 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, 

wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. 
Landesrechtliche Vorschriften dürfen eine höhere Strafe nicht androhen. 

§ 9. 
Wer den Vorschriften der §§ 2-4 zuwider den Eintritt in die Räumlich

keiten, die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert, wird mit Geld
strafe von fünfzig bis einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 10 '). 
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausend

fünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

') Unter Umständen können auch folgende gesetzliche Bestimmungen in 
Anwendung gebracht werden: 

L § 263 Abs. 7 (betr. Betrug), welcher lautet: 
"Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen da
durch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch 
Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatslj.chen einen Irrtum erregt, 
wird wegen Betrug bestratt." 

2. § 367 Abs. 7: 
"Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft, 

wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Eßwaren, insbesondere 
trichinenhaltiges Fleisch, feilhält oder verkauft." 

(Übertretung, siehe Anmerkung zu § 11 des N.-G.) Der § 367 Abs. 7 
ist durch die Bestimmungen des § 10 Ziff. 2 und § 11 des N.-G. nicht über
flüssig geworden. Er schließt "nachgemachte"- Waren nicht ein und bezieht 
sich auf die nicht mit Vorsatz verübten und auf solche Fälle, in welchen das 
Feilhalten nicht unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung oder unter 
Verschweigung der Beschaffenheit stattgefunden hat. 

3. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1906 
(R.-G.-Bl. s, 499). 

Von Interesse für den Nahrungsmittelchemiker sind folgende Bestim
mungen: 

~ 3. Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die 
für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über geschäftliche Ver
hältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungs· 
art oder die Preisbemessung von ,Varen oder gewerblichen Leistungen, über die 
Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Aus
zeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs, oder über die Menge 
'der Vorräte unrichtige Angaben macht, die geeignet sind, den Anschein eines 
besonders günstigen Angebots hervorzurufen, kann auf Unterlassung der un
richtigen Angaben in Anspruch genommen werden. 

§ 4. Wer in der Absicht, den Anschein eineil besonders günstigen Ange
bots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
die fiir einen größerrn Kreis von Personen bestimmt sind. über geschäftliche 
Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Her· 
stellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Leistungen, 
über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von 
Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs, oder über die 
Menge der Vorräte wissentlich unwahre und zur Irreführung geeignete Angaben 
macht, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünf· 
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(Unter das Gesetz fallen somit marktschreierische und irreführende An
prehmngen u. dgl,; in dieser Hinsicht ist. es während des Krieges von der Ver· 
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1. \\'tlr Zlllll Zweckc deI' Täuschung illl HalIdeI und Yel'kchl' :\ahwn~R' 
oder Uenußmittel nachmacht oder verfä.lscht: 

2. wer wissentlich Nahrungs- oder Genußlllittel, welche vC1'dorbell ollel' 
nachgemacht oder verfälscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes "CI" 

kauft oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung' feilhält '). 

Erläuterungen zu * 10: 
Ziff. LAIs naehgemacht galt bisher nach gleichmäßiger RechT' 

sprechung des Reichsgerichtes ein Nahrungs- oder Genußmittel dann, "wellll 
es ein anderes zu sein schien, als es in \Virklichkeit war und nUr den Schein. 
nicht aber das Wesen und den Gehalt der echten Ware (Normalware) be~aß". 
In neuerer Zeit ist der Begriff Nachmachung orheblich weiter gefaßt worden. 
Die Nachmachung ist nicht von dem Vorhandensein einer echten (nor,nalen) 
Ware abhängig gemacht, sondern .gilt schon als vorliegend, wenn die Bezeich· 
nung bei den Käufern die Erwartung hervorruft, daß die \Yare eine solche be' 
stimmter Art und Zusammensetzung ist, der Käufer sich also von der Ware 
eine bestimmte Vorstellung machen kann. (Urt. des I,dg. 'München v. 27. Okt. 
1910 und R.-G. vom 11. April 1911 betr. Fleischsaft Puro; Urt. des R.-G. ,"Olll 

27. Oktober 1913, Zeitsehr. f. Nahr.- u. Genußm., GeRetze, 1915, 7, 10, hetr. 
Joghurt.) 

Un terschie lJung eines geringwertigen Nahrungs- oder Genußrnitteb 
für ein höherwertiges, z. B. von Sesamöl für Olivenöl gilt nicht als Nachmachnng, 
sondern gegebenfalls als Betrug, falls die Voraussetzungen hierzu erfüllt sind. 
was im allgemeinen selten zutrifft. Eine derartige Tat kann aber als ein Ver· 
stoß gegen die Kriegsverordnung vom 26. Juni 1916 angesehen werden, weil 
die Bezeichnung eine "irreführende" ist. Von dieser Verordnung werden auch 
viele als sog. "Ersatz" in Verkehr gebrachte Waren betroffen, soweit sie nicht 
als nachgemacht angesehen werden können, wie dies bei Erzeugnissen vorkommt, 
welche infö!ge ihrer stofflich gänzlichen Verschiedenheit von dem zu ersetzenden 
Lebensmittel als Ersatz gänzlich ungeeignet sind, z. B .. mit Pflanzenschleim 
verdicktes gelbgefärbtes Wasser, das als "Salatölerslltz" in Verkehr gebracht 
wurde. (Vgl. auch Urt. des R.-G. vorn 20. )!iir7. 1917, ZeitRchr. f. Nahr.' u. 
Cnlllußm., Gesetze, 1917. 9. 568.) 

Verfälsch ung' ist. eingetreten, wenn: 
a) eine Verschlechterung der "'are durch Zusatz eines dell Nähr· odel' 

Genußwert vermindernden Stoffes oder Nichtentfernung gewisser wert· 
loser Bestandteile, deren Entfernung .zur normalen Gewinnüng,;· 
und Herstellungsweise gehört, oder auch durch Wegla~sung gewisser 
den Nähr· und Gellußwert bedins-ender Bestandteile festgestellt ist. 

b) einer Ware der Anschein einer besseren Bes0haffenheit erteilt. wird 
(auch Vortäuschung). 

ordnung gegen irreführende Bezeichnungen ,"om 26. 6. 1916 überholt worden, 
da bei letzterer die Strafverfolgung ex officio erfolgt, während daH Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb vorsieht, daß die Strafverfolglln!1: im wesentlichen 
auf Antrag eintritt.) 

4. Bei Anstiftung und Beihilfe kOllllllen folgende Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches in Betracht: 

* 48. Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen 7.U der von dem' 
selben begangenen strafbaren Handlung durch .Geschenke oder Versprechen, 
dUl'ch Drohwlg oder Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absicht.· 
liehe Herbeiführung oder Beförderung' eines Irrtullls Oller durch andere l\fittel 
vorsätzlich bestimmt hat. 

§ 49. Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Täter zur Begehung des \'cr· 
brechens oder Yergehens durch Rat oder Tat wissent.lich Hilfe geleistet hat. 

(In der Anpreisung von Stoffen, die zu!' Verfii.lschung verwendet Rind, 
kann Verletzung obiger Vurschriftell erblickt werden. Vgl. z. B. Urteil des 
R.-G. vom 19 .. Jan. 1914, Zeitschr. f. ~alll·.' 11. Genußm., Gesetze, 19H. 229: 
~owie auch die Sonderbestimmungen des ~ 26 des \\'eingesetzes vom 7. April 1909. ) 

') Straftaten im Sinne des § 10 des Nahrungsmittelgesetzes sind Ver· 
gehen, die erst naoh 5 Jahren verjähren, wenn nicht innerha')b dieser Frist. 
eine richterliche Handlung stattgeflmden hat. 
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Besonders zu beachten ist, daß eine Person sich nur dann strafbar im 
Sinne des § 10, Ziff. 1 des Nahrungsmittelgesetzes macht, wenn sie die be
gangene Vel'fälschung oder Nachmachung "zum Zwecke der Täuschung;< vor
genommen hat. 

Ziff. 2 stellt das wissentliche Verkaufen und Feilhalten nach
gemachter, verfälschter und verdorbener Lebensmittel unter Strafe. 

Der Begriff .. Verdorbenhei t" setzt keine menschliche Handlungsweise 
voraus. Verdorbensein ist nach Entscheidungen des R.-G. in einer Veränderung der 
ursprünglich vorhanden gewesenen oder des normalen Zustandes zum schlechteren 
mit der Folge verminderter Tauglichkeit und Verwendbarkeit zu einem be
stimmten Zwecke zu erblicken. Die Ware braucht nicht völlig ungenießbar 
oder gar gesundheitsschädlich zu sein. Als verdorben müssen auch solche 
~ahrungs- und Genußmittel bezeichnet werden, deren Genuß infolge einer Ver
änderung Ekel erregt, und zwar nicht bloß bei einzelnen Personen, sondern nach 
den gemeinen Anschauungen derjenigen Bevölkerungsklasse, welcher der 
Kauflustige angehört. 

Verdorbenheit kann schon darin liegen, daß Speisen in unappetitlichen 
Gefäßen aufbewahrt sind (Urt. d_ L_-G. II Berlin vom 8. Oktober 1909, Zeitsehr. 
f. Nahr- u. Genußm., Gesetze, 1910, 314), oder wenn Speisereste, die von anderen 
übrig gelassen wurden, wieder zur Herstellung von neuen Speisen dienen. Die 
mit den Speisen vorgenommene Behandlung bzw. das Bewußtsein, daß die 
Speisen schon von andern berührt sein könnten, kann Ekelempfindung aus
lösen (vgl. auch Urt. vom L_,G. Dresden vom 19. November 1915, Zeitschr. f. 
Nahr- u. Genußm_, Gesetze, 1916, 8, 445). 

Der Umstand, daß die Ware nachgemacht, verfälscht oder verdorben ist, 
darf beim Verkauf nicht verschwiegen werden, was besonders bei verdorbener 
Ware (7:. B. ranziger Butter) von Wichtigkeit ist. Das Anbringen von Plakaten 
wird vielfach nicht als genügende Kennzeichnung angesehen; das Plakat muß 
sich mindestens an in die Augen fallender Steile in der Nähe des Gegenstandes 
befinden; sog. ortsübliche Gebräuche (z. B. Mehlzusatz zu Würsten) sind 
meistens nur in den Kreisen der Hersteller, nicht aber in denen der Ver
hraucher bekannt und bedürfen deshalb einer sehr deutlichen Kenntlicbmachung. 

Feilhalten ist strafbar, wenn es unter zur Täuschung geeigneter Be
zeichnung geschieht, d. h. die Inschriften auf Gefäßen, Umhüllungen und dgl. 
müssen einwandfrei und deutlich sein; Deklarationen wie .. Ersatz", "gefärbt", 
"mit Mehlzusatz" USW. dürfen nicht in besonders kleiner Schrift, undeutlich 
angebracht oder in Randverzierungen verdeckt sein .. Abkürzungen wie z. B. 
"m. M." an Stelle von "mit Mehlzusatz" werden als Täuschung undVerschleierung 
gedeutet. Die Verschiedenartigkeit der unerlaubten Deklarationen ist eine zu 
große, um dieses wichtige Gebiet in diesem engen Rahmen erschöpfend zu be
handeln_ . In jedem einzelnen Falle hat sich der Nahrungsmittelchemiker vor 
allem selbst die Frage vorzulegen, ob und inwieweit die Kennzeichnung (Deklara
tion) zur Täuschung dient_ 

Die Kriegsverordnung betr. irreführende Bezeichnungen v. 26. Juni 1916 
ergänzt den § 10 des Nahrungsmitteigesetzes dahin, daß jede irreführende Be· 
zeichnung strafbar ist ohne das Erfordernis des Naehmaehens oder Verfälschens. 

Auf § 367 Abs. 7 des Deutschen Strafgesetzbuches (Feilhalten von Nah
rungsmitteln ohne Täuschungs~bsicht) in der Anmerkung S_ 683 sei verwiesen. 

Der Preis einer Ware ist für die Beurteilung nach dem Nahrungsmittel
gesetz gänzliCh unerheblich. 

! 11. 
Ist die in ! 10 Abs. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit ') begangen 

worden, so tritt Geldstrafe hi~ zn einhundertfiinfzig Ma,rk oder Haft ein. 

§ 12 '). 
Mit Gefängnis, lieben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 

erkannt werden kann, wird bestraft: 

-~ Nach 3 Monaten tritt Verjährung dieser Übertretung ein, wenn nicht 
innerhalb dieser Frist eine richterliche Handlung stattgefunden hat. 

') Bezüglich der Auslegung der !§ 12-14.Jlei auf die ausführlichen 
Kommentare verwiesen. Die Beurteilung iRt im übrigen im wesentlichen Sache 
der medizinischen Sachverständigen. 
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1. Wer voreätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, anderen al8 
Nahrungs- oder Genußmittel zu dienen, derart herstellt, daß der Genuß der
selben die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, ingleichen, 
wer wissentlich Gegenstände, deren Genuß die menschliche Gesundheit zu be
schädigen geeignet ist, als Nahrungs- oder Genußmittel verkauft, feilhält oder 
sonst in Verkehr bringt; 

2. wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaren, Tapeten, Eß·, 
Trink- oder Kochgeschirre oder Petroleum derart herstellt, daß der bestimmungs· 
gemäße oder vorauszusehende Gebrauch dieser Gegenstände die menschliche 
Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, ingleichen, wer wissentlich solche Gegen· 
stände verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt '). Der Versuch ist strafbar. 

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der Tod 
eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf 
Jahren ein. 

13. 
War in den Fällen des § 12 der Genuß oder Gebrauch des Gegenstandes 

die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet und war diese Eigenschaft 
dem Täter bekannt, so tritt Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren, und wenn 
durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden ist, Zuchthaus· 
strafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe ein. Neben 
der Strafe kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

14. 
Ist eine der in den §§ 12, 13 bezeichneten Handlu'ngen aus Fahrlässigkeit 

begangen worden, so ist'auf Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder Gefängnis· 
strafe bis zu sechs Monaten und, wenn durch die Handlung ein Schaden an 
der Gesundheit eines Menschen verursacht worden ist, auf Gefängnisstrafe bis 
zu einem Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen verursacht worden ist, 
auf Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen. 

§ 15. 
In dcn Fällen der §§ 12-14 ist neben der Strafe auf Einziehung der 

Gegenstände zu erkennen, welche den bezeichneten Vorschriften zuwider her· 
gestellt, verkauft, feilgehalten oder Bonst in Verkehr gebracht sind, ohne Unter· 
schied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht; in den Fällen der §§ 8, 10, 11 
kann auf Einziehung ') erkannt werden. 

Ist in den Fällen der §§ 12-14 die Verfolgung oder die Verurteilung einer 
bestimmten Person nicht ausführbar, so kann a,ui die Einziehung selbständig 
erkannt werden. 

§ 16. 
In dem Urteil oder dem Strafbefehl kanu angeordnet, werden, daß die 

Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich I) bekannt zu machen sei. 
Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat .das Gericht die 

öffentliche Bekanntmachung der Freisprecbung anzuordnen; die Staatskasse 
trägt die Kosten, insofern dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt worden 
sind. In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen. 

Sofern ') infolge polizeiliCher Untersuchung von· Gegenständen der im 
~ 1 bezeichneten Art eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung eintritt, 
fallen dem Verurteilten die durch die polizej)jch~ Untersuchung erwachsenen 
Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den Kosten des 'gerichtlichen Ver· 
fahrens festzusetzen und einzuziehen. 

,), In verkehrbringen kann auch Verschenken, freiwillige Abgabe 
und dgl. sein. 

") Es können nur die untersuchten Gegenstände nicht aber auch Maschinen 
etc., mittels welchen die. Verfälschung ausgeführt wurde, eingezogen werden. 
Vgl. Urteil d. preuß. Kammerg. vom 13. XII. 1904, betr. Butterknet- und misch· 
maschinen~ 

') Ist wiederholt auch durch Anschlag an Plakatsäulen und durch Aus· 
hang im Schaufenster des 'Verurteilten auf gerichtliche Anordnung geschehen. 

') Zusatz durch Gesetz vom 29. Juni 1887. 
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§ 17. 
Besteht für den Ort der Tat eine öffentliche Anstalt zur technischen 

Untersuchung von Nahrungs- und Genußruitteln, so fallen die auf Grund dieses 
Gesetzes auferlegten Geldstrafen, soweit dieselben dem Staate zustehen, der 
Kasse zu, welche die Kosten der Unterhaltung der Anstalt trägt. 

ß. Bekanntmachung gegen irreführende Bezeichnung von Nahrungs
und GenuBmitteln, vom 26. Juni 1916. 

(R.-G.-Bl. S. 588) '). 

Der Bundesrat hat auf Grund des § :1 des Gesetzes über die Ermächtigung 
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen USW. vom 4. August 1914 
(R.-G.-BI. s. 327) folgende Verordnung erlassen: 

§ 1. 
Wer Nahrungs- oder Genußmittel unter einer zur Täuschung geeigneten 

Bezeichnung oder Angabe anbietet, feilhillt, verkauft oder sonst in Verkehr 
bringt, wird mit Gefängnis bis zu sechs lIIonaten und mit Geldstrafe bis zu 
eintausendfünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Neben der Strafe kaim auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden, 
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Ver
urteilten gehören oder nicht. 

Wird auf Strafe erkannt, so kann angeordnet werden, daß die Verurteilung 
auf Kosten des SChuldigen öffentlich bekannt gemacht wird. Die Art der Be
kanntmachung wird im Urteil· bestimmt. 

§ 2. 
Diese Verordnung tritt mit dem 3. Juli 1916 in Kraft. Der Reichskanzler 

bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

IU. Gesetz, betreffend den Verkehr mit blei- und zinkhaltlgen Gegen
ständen, vom 26. Juni 1887. 

(R.-G.-BI. 1887, S. 273.) 

§ 1. 
Eß·, Trink- und Koehge8chirre, sowie l!'lüssigkeitsmaße dUrfen nicht: 
1. ganz oder teili'eise aus Blei oder einer in 100 Gewichtsteilen mehr 

als 10 Gewichtsteile Blei enthaltenden Metalllegierung hergestellt, 
2. an der Innenseite mit einer in 100 Gewichtsteilen mehl' als 1 Ge'ol'ichts

teil Blei enthaltenden Metalllegierung verzinnt oder mit etner in 100 Gewichts· 
teilen mehr als 10 Gewichtsteile Blei enthaltenden Metalllegierung gelötet, 

3. mit Email oder Glasur versehen sein, welche bei halbstündigem Kochen 
mit cinem in 100 Gewichtstellen 4 Gewichtsteile Essigsäure enthaltenden l<Jssig 
an den letzteren Blei abgeben. 

Auf Geschirre- uDtd Flüssigkeitsmaße aus bleifreiem Britanniametall 
findet die Vorschrift in Ziffer 2 betreffs des Lotes nicht Anwendung. 

Zur Herstellung von Druckvorrichtungen zum Ausschank von Bier, so
wie von Siphons für kohlensäurehaitige Getränke und von Metallteilen für 
Kindersaugflaschen dürfen nur Metalllegierungen verwendet werden, welche in 
100 Gewichtsteilen nicht mehr als 1 Gewichtsteil Blei enthalten. 

§ 2. 
Zur Herstellung von Mundstücken für Saugflaschen, Saugringen und 

"'arzenhütchen darf blei- oder zinkhaltiger Kautschuk nicht verwendet sein. 
Zur Herstellung von Trinkbechern und von Spielwaren. mit Ausnahme 

der massiven Bälle, darf bleihaitiger Kautschuk nicht verwendet sein. 
Zu Leitungen für Bier, Wein oder Essig dürfen bleihaltige Kautschuk

Rehläuche nicht verw~ndet werden. 

') Bis auf weiteres gUtige Kriegsverordnung. 
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§ 3_ 
({eschil'l'C und Gefäße zur Verf.ertigung- von Getränken und Fruchtsäften 

dül1ell in denjenigen Teilen, welche bei dem bestimmungsgemäßen oder voraus
zusehenden Gebl'auche mit dem Inhalte in unmittelbare Berührung kommen, 
nicht den Vorschriften des § 1 zuwider hergestellt sein_ 

Konservenbüchsen müssen auf der Innenseite den Bedingungen des 
~ 1 entsprechend hergestellt sein. Zur Aufbewah1'ubg von Getränken dürfen 
Gefäße nicht verwendet sein, in welchen sich Rückstände von bleihalHgem 
Schrote befinden. Zur Packung von Schnupf- und Kautabak, sowie Käse 
dürfen l\Ietallfolien nicht verwendet sein, welche in 100 Gewichtsteilen mehr 
als 1 Gewichtsteil Blei ent.halten. 

§ 4. 
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Ma.rk oder mit Haft wIrd bestraft: 
1. wer Gegenstände der im § 1, § 2 Absatz 1 und 2, § 3 Absatz 1 und 2, 

bezeichneten Art den daselbst getroffenen Bestimmungen zuwider gewerhR-
mäßig herstellt; . 

Z. wer Gegenstände, welche den Bestinlmungen im § 1, § 2 Absatz 1 und 2 
und § 3 zuwider hergestellt, aufbewahrt oder verpackt -sind, gewerbsmäßig 
verkauft oder feilllält; 

3_ wer Druckvorrichtungen, welche' den VorsQ/J.riften im § 1 Absatz 3 nicht 
entsprechen, zum Ausschank von Bier oder bleihaitige Schläuche zur IJeitung 
von Bier, Wein oder Essig gewerbsmäßig verwendet. 

§ 5_ 
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zur Verfertigung von Nahrungs

oder .Genußmitteln bestimmte Mühlsteine unter Verwendung von Blei oder 
bleihaItigen Stoffen an der Mahlfläche herstellt oder derartig hergestellte ~{ühl
steine ;mr Verfertignng von Nahrungs- oder Gennßmitteln verwendet. 

§ 6. 
Neben der in den §§ 4 und 5 vorgEjsehenen Strafe kann auf Einziehung 

der Gegenstände, welche den betreffenden Vorschriften -zuwider hergestellt, 
verkauft, feilgehalten oder verwendet sind, sowie der vorschriftswidrig her
gestellten Mühlsteine erkannt werden_ 

Ist die Verfolgung oder Verurteilnng einer bestimtnten Person nicht aus
führbar. so kann anf die Einziehung selbständig el'kannt werden. 

§ 7. 
Die Vorsohriften des Gesetzes betreffend den Verkehr mit Nahrungs

mitteln, Gennßmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14_ Mai 1879 (Reichs
Gesetzb!. S. 145) bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben 
findert auch bei Znwiderhandlungen gegen die Vorschritten des gegenwärtigen 
Gesetzes Anwendung. 

§ 8. 
DieRes Gesetz tritt alll 1. 0 kto ber I 88 S in Kraft. 

IV. Gesetz, betreffend die Verwendung gesundheitsschädlicher Farbe!! 
bei der Hel'stellung von Nahrungsmitteln, GenuBmitteln und Gebrauchs

gIlgenständen, vom 0. Juli 1887. 
(R.-G.-BI. 1887, Et 277.) 

§ 1. 
Gesundheitsschädliche Farben dürfen zur Herstellung von Nahrungs

und Genußmitteln, welche zum Verkaufe bestinlmt sind, nicht verwendet werden. 
Gesundheitsschädliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind die

jenigen Farbstoffe und Farbzubereitungen, welche Antimon, Arsen, Barium, 
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gmnmigutti, 
Korallin, Pikrinsäure enthalten. . 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere VorHchriftcn über das bei der 
Feststellung <les YorhandenseiuR von Arsen und Zinn anzuwendende Verfahren 
zu erlassen. 



Far bengesetz. 689 

~ 2. 
Zur Aufbewahrung und Verpackung von Nahrungs- und Genußruitteln, 

welche zum Verkaufe bestimmt sind, dürfen Gefäße, Umhüllungen oder Schutz
bedeckungen, zu deren Herstellung Farben der im § 1 Absatz 2 bezeichneten 
Art verwendet sind, nicht benutzt werden. 

Auf die Verwendung von 
schwefelsaurem Barium (Schwerspat, blane fixe). 
Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Bariulll frei sind. 
Chromoxyd, 
Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen als Metallfarben. 
Zinnober, 
Zinnoxyd. 
Schwefelzinn als Musivgold, 

sowie auf alle in Glasruassen, Glasuren oder Emails eingebrannte Farben und 
auf den äußeren Anstrich von Gefäßen aus wasserdichten Stoffen findet diese 
Bestimmung nicht Anwendung. 

§ 3. 
Zur Herstellung von kosmetischen Mitteln ') (Mitteln zuJ' Reinigung. 

Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle). welche zum 
Verkaufe bestimmt sind, dürfen·die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Stoffe nicht 
verwendet werden. 

Auf schwefelsaures Barium (Scb.werspat. blanc fixe), Schwefelcadmium. 
Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd. Zinnoxyd, Schwefelzink. sowie auf Kupfer. 
Zinn, Zink und deren Legierungen in Form von Puder findet <lieRe Bestimmung 
nicht Anwendung. 

§ !l. 
Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Spielwaren (einschließlioh 

der Bilderbogen. Bilderbücher und Tuschfarben für Kinder), Blumentopfgittern 
und künstlichen Christbäumen dürfen die im § I Absatz 2 bezeichneten Farben 
nicht verwendet werden. 

Auf die im § 2 Absatz 2 bezeichneten Stoffe. sowie auf Schwe[elantimoll 
und Schwefelcadmium als Färbemittel der Gummimasse, Bleioxyd in Firni •• 
Bleiweiß als Bestandteil des sogenannten \Vachsgusses. jedoch nur, sofern das-
8elbe nicht einen Gewichtsteil in 100 Gewichtsteilen der Masse übersteigt, chrom
saures Blei (für sich oder in Verbindung mit schwefelsaurem Blei) als öl- oder 
Lackfarbe oder mit Lack- oder Firnisüberzug, die in Wasser unlöslichen Zink
verbindungen, bei GUlllmispielwaren jedoch nur, soweit sie als Färbemittel der 
Gnmmimasse, als öl- oder Lackfarben oder mit Lack- oder Firnisüberzug ver
wendet werden, alle in Glasuren oder Emails eingebrannten Farben findet diese 
Bestimmung nicht Anwendung. 

Soweit zur Herstellung von Spielwaren die in den § § 7 und 8 bezeichneten 
Gegenstände verwertet werden. finden auf letztere lediglich die Vorschriften 
der §§ 7 und 8 Anwendung. 

~ 5. 
Zur Herstellung von Buch- und Steindruck auf den in den H ~. 3 und 4 

hezeichneten Gegenständen dürfen nur solche Farhen nicht verwendet werden. 
welche Arscn enthalten. 

§ 6. 
Tuschfarben jeder Art (lii./'fen als frei von gesundheit8schädlichen Stoffen. 

bzw. giftfrei;·nicht verkauft oder feilgehalten werden. wenn sie den Vorschriften 
im § !l, Absatz 1 und 2 nicht entsprechen. 

§ 7. 
Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Tapeten, Möbelstoffen 

Teppichen, Stoffen zu Vorhängen odcr Bekleidungsgegenständen, Masken. 
Kerzen, sowie künstlichen Blättern. Blumen und Früchten dürfen Farbel). 
welche Arsen enthalten nicht verwendet werden. 

Auf die Verwendung arsephaltigel' Beizen. oder Fixierungsmittel zum 
Zwecke des Färbens oder Bedruckens von GesP1llsten oder Geweben findet 
diese Bestimmung nicht Anwendung. Do('h dürfen derartig bearbeitete Ge-

') Siehe die Anmerkung S . .J.80. 

Bujard-Baier. Hilfsbuch. !l. Aufl. 44 
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~lJillst" oder Gewebe zur lIer,;tellung tier im Absatz 1 bezeichneten Gcgcll~tün<l" 
nicht verwendet werden, wenn sie das Arsen in wasserlöslicher ]'orm odel' in 
solcher ;\fenge enthalten, daß sich in 100 qem des fertigen Gegenstandes mehr 
als 2 mg Arsen vorfinden, 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorschriften über das bei der 
Feststellung des Arsengehaltes anzuwendende Verfahren zu erlassen. 

§ 8. 
Die Vorschriften des § 7 finden auch auf die Herstellung von zum Verkauf 

bestimmten Schreibmaterialien, Lampen und Lichtschirmen, sowie Licht· 
manschetten Anwendung. 

Die Herstellung der· Oblaten unterliegt den Bestimmungen im § 1, je' 
doch sofern sie nicht zum Genusse bestimmt sind, mit der Maßgabe, daß die 
Verwendung von schwefelsaurem Barinm (Schwerspat, blanc fixe), Chromoxyu 
und Zinnober gestattet ist. 

§ 9. 
Arsenhaltige Wasser· oder Leimfarben dürfen zur Herstellung des An· 

strichs von Fußböden, Decken, ·Wänden, Türen, Fenstern der Wohn' oder Ge· 
schäftsränme, von Roll-, Zug- oder Klappläden oder Vorhängen, von Möbeln 
und sonstigen häuslichen Gebrauchsgegenständen nicht verwendet werden. 

§ 10. 
Auf die Verwendung von Farben, welche die im § 1 Absatz 2 bezeich· 

neten Stoffe nicht als konstituierende Bestandteile, sondern nur als Verun· 
reinigungen, und zwar höchstens in einer Menge enthalten, welche sich bei 
den in der Technik gebräuchlichen Darstellungsverfahren nicht vermeiden läßt, 
finden die Bestimmungen der §§ 2-9 nicht Anwendung. 

§ 11. 
Auf die Färbung von Pelzwal'en finden die Vorschriften dieses Gesetze' 

nicht Anwendung. 

§ 12. 
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft: 
1. wer den Vorschriften der §§ 1-5, 7,8 und 10 zuwider Nahrungsmittel, 

Genußmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, aufbewahrt oder 
verpackt, oder derartig hergestellte, aufbewahrte oder verpackte 
Gegenstände gewerbsmäßig verkauft oder feilhält; 

2. wer der Vorschrift des § 6 zuwiderhandelt; 
~. wer der Vorschrift des § 9 zuwiderhandelt, ingleichen wer Gegenstände, 

welche dem § 9 zuwider hergestellt sind, gewerbsmäßig verkauft oder 
feilhält. 

§ 13. 
Neben der im § 12 vorgesehenen Strafe kann auf Einziehung der verbots· 

widrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, verkauften oder feilgehaltenen 
Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören 
oder nicht. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbai', so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 14. 
Die Vorschriften des Gesetzes betreffend den Verkehr mit Nahrungs' 

mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879 (R.·G.·BI.. 
S. 145) bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben finden 
auch bei Zuwiderbandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetze. 
Anwendung. 

§ 15. 
Dieses Gesetz tritt mit eIern 1. )Iai 1888 in Kraft; mit demselben Tage 

tritt die kaiserliche Verol',lnung. betreffend ,lie Verwendung giftiger Farbpn, 
vom 1. Mai 1882 (R.·G.· Bl. S. 55), außer Kraft. 
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AnleitUng I) für die Untersuchung von Nahrungs· und GenuBmltteln, Farben, 
Gespinsten und Geweben .auf Arsen und Zinn. 

A. Verfahren zur Feststellung des VOl'handen8ein~ VOll Arsen 
und Zinn in gefärbten Nahrungs- und Genußmitteln. (§ 1 des Gesetzes.) 

1. Feste Körper. 

1. Bei festen Nahrungs- oder Genußmitteln, welche in der Masse ge
färbt sind, werden 20 g in Arbeit genommen, bei oberflächlich gefärbten wird die 
Farbe abgeschabt und ist so viel des Abschabsels in Arbeit zu nehmen, als einer 
Menge von 20 g des Nahrungs- oder Genußmittels entspricht. Nur wenn solche 
Mengen nicht verfügbar gemacht werden können, darf die Prüfung auch an 
geringeren Mengen vorgenommen werden. 

2. Die Probe ist durch Reiben oder sonst in geeigneter 'Weise fein zu 
zerteilen und in einer Schale aus echtem Porzellan mit einer zu messenden 
Menge reiner Salzsäure von 1,10-1,12 spez. Gewicht und so viel destilliertem 
Wasser zu versetzen, daß das Verhältnis der Salzsäure zum Wasser etwa wie 
1 zu 3 ist. In der Regel werden 25 ccm Salzsäure und 75 ccm 'Vasser dem 
Zwecke entsprechen. 

Man setzt nun 0,5 g chlorsaures Kalium hinzu, bringt die Schale auf 
ein Wasserbad und fügt - sobald ihr Inhalt die Tempcratur des vVasserbades 
angenommen hat - von 5 zn 5 lVIinuten weitere kleine l!engen von chlorsaurem 
Kalium zu, bis die Flüssigkeit hellgelb, gleichförmig und dünnflüssig geworden 
ist. In der Regel wird ein Zusatz von im ganzen 2 g des Salzes dem Zwecke ent· 
sprechen. Das verdampfende Wasser ist dabei von Zeit zu Zeit zu ersetzen. 
Wenn man den genannten Punkt erreicht hat, so fügt lllan nochmals 0,5 g 
chlorsaures Kalium hinzu und nimmt die Schale alsdann von dem "'asserbade. 
Nach völligem Erkalten bringt man ihren Inhalt auf ein Filter, läßt die Flüssig· 
keit in eine Kochflasche von etwa 400 'CClll VÖllig ablaufen und erhitzt sie auf 
dem 'Wasserbade, bis der Geruch nach Chlor nahezu verschwunden ist. Das 
Filter samt dem Rückstande, welcher sich in der Regel zeigt, wäehst man. 
mit. heißem Wasser gut aus, verdampft das Waschwasser im- \Vasserbade bis 
auf etwa 50 ccm und vereinigt diese Flüssigkeit samt einem etwa darin ent
standenen Niederschlage mit dem Hauptfiltrate. Man beachte, daß die Gesamt
menge der Flüssigkeit mindestens das Sechsfache der angewendeten Salzsäure 
betragen muß. Wenn z. B. 25 ccm Salzsäure verwendet wurden, so muß das 
mit dem \Vaschwasser vereinigte Filtrat mindestens 150, besser 200 bis 
250 ccm betragen. 

3. Man leitet nun durch die auf 60-80 0 C erwärmte und auf dieser Tem
peratur erhaltene Flüssigkeit 3 Stunden lang einen langsamen Strom von reinem 
gewaschenen Schwefelwasserstoffgas, läßt hierauf die Flüssigkeit unter fort
währendem Einleiten des Gases erkalten und stellt die dieselbe enthaltende 
Kochflasche, mit Filtrierpapier leicht bedeckt, mindestens 12 Stunden an einen 
mäßig warmen Ort.. 

4. Ist ein Niederschlag entstanden, so ist derselbc auf ein Filter zu hringen, 
mit Bchwefelwasserstoffhaltigem Wasser auszuwaschen und dann in noch feuchtem 
ZdRtande mit mäßig gelbem Schwefelammonium zu behandeln, welches vorher 
mit etwas ammoniakalischem Wasser verdünnt worden ist. In der Regel werden 
-1 ccm Schwefelammoninm, Z ccm Ammoniakflüssigkeit von etwa 0,96 spez. 
Gewicht und 15 CCIn Wasser dem Zwecke entsprechen. Den bei der Behandlung 
mit Schwefelammonium verbleibenden Rückstand wäscht man mit schwefel
ammoniumhaltigem Wasser aus und verdampft das Filtrat und das Waschwasser 
in einem tiefen Porzellanschäl hen von etwa 6 cm Durchmesser bei gelinder 
\Värme bis zur Trockne. Das nach der Verdampfung Zurückbleibende ühel'
gießt man, unter Bedeckung der Schale mit einem Uhrgllise, mit etwa 3 CeIU 

roter rauchender Salpetersäure und dampft dieselbe bei gelinder \Värme bc
hutsam ab. Erhält man hierbei einen im feuchten Zustande gelb erscheinenden 
Rückstand, so schreitet man zu der sogleich zu beschreibenden Behandlung. 
Ist der Rückstand dagegen (lunkel, SO muß er von neuem solange der Einwirkung 

I) Xach der Beka.nntma('llllng vom W. April 1888 (Zentralbl. f. das 
Deutsche Reich, S. 131 n. fi.). 

44* 
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von roter, rauchender Salpetersäure ausgesetzt werden, bis er im feucliten Zu· 
Htande gelb erscheint. 

5. )Ian ver8etzt den noch feuchten Rückstand,mit fein zerriebenem kohlen· 
saurem Natrium, blli die Masse stark alkalisch reagiert, fügt :l g eines Gemisches 
von 3 Teilen kohlellsamem mit 1 Teil salpetersaurem Natrium hinzu und mischt 
unter Zusatz von etwas \Yasser, 80 daß eine gleichartige breiige Masse entsteht. 
Die Masse wird in dem Schälehen getrocknet und vorsichtig bis zum Sinterll 
oder beginnenden Schmelzen erllitzt. Eine weitergehende Steigerung der Tem· 
peratur ist zu vermeiden. Man erhält so eine farblose oder weiße Masse. Sollte 
dies ausnahmsweise nicht der Fall sein, so fügt man noch etwas salpetersaures 
Natrium hinzu, bis der Zweck erreicht ist '). 

6. Die Schmelze weicht man in gelinder Wärme mit Wasser aul und 
filtriert dmch ein nasses Filter. Ist Zinn zugegen, so befindet sich dieses nun im 
Rückstande auf dem Filter in Gestalt weißen Zinnoxyds, während das Arsen 
als arsensaures Natrium im Filtrate enthalten ist. Wenn ein Rückstand aui dem 
j.'ilter verblieben ist, so muß berücksichtigt werden, daß auch in das Filtrat 
kleine Mengen Zinn übergegangen sein können. Man wäscht den Rückstand 
einmal mit kaltem Wasser, dann dreimal mit einer Mischung von gleichen Teilen 
Wasser und Alkohol aus, dampft die Waschflüssigkeit so weit ein, daß das mit 
diesel' vereinigte Filtrat etwa 10 ccm beträgt, und fügt verdünnte Salpetersäure 
tropfenweise hinzu, bis die Flüssigkeit eben sauer reagiert. Sollte hierbei ein 
geringer Niederschlag von Zinnoxydhydrat entstehen, so filtriert man denselben 
ab und wäscht ihn, wie oben angegeben, aus. Wegen dor weitel'en BehandlIDJg 
zum Nachweis des Zinns vergleiche NI'. 10. 

7. Zum Nachweis des Arsens wird dasselbe zunächst in arsellllolybdän
~aUl'es Ammonium übergeführt. Zu diesem Zwecke vermischt man die nach 
obiger Vorschrift mit Salpetersäure angesäuerte, durch Erwärmen von Kohlen
säure und salpetriger Säure befreite, daraui wieder abgekühlte, klare (nötigen
falls filtrierte) Lösung, ,;-elche etwa 15 oom betragen wird, in einem Kochfläsch· 
ehen mit etwa dem gleichen Raumteile einer Auflösung von molybdänsaureID 
Ammonium in Salpetersäure ') und läßt zunächst drei Stunden ohne Erwärmen 
stehen. Enthielte nämlich die Flüssigkeit infolge, mangelhaften Auswasc)lenö 
des SchwefelwassOl,'stoffniederschlages etwas Phosphorsäure, so würde sich diese 
als phosphormolybdänsaures Ammonium abscheiden, während bei richtiger Aus
fÜhrung der Operationen ein Niederschlag nicht entsteht. 

8. Die klare bzw. filtrierte Flüssigkeit erwärmt man auf dem Wasserbade 
bis sie etwa 5 Minutenlang die Temperatur des Wasserbades angenommen hat '). 
Ist Arsen vorhanden, so entsteht ein gelber Niederschlag von arsenmolybdän
saurem Ammonium, neben welchem sich meist auch weiße iVIolybdänsäure 
ausscheidet. Man gießt die Flüssigkeit nach einstündigem Stehen durch ein 
Filterchen von dem der Hauptsache nach in der kleinen Kochflasche yerbleibenden 
Niederschlag ab, wäscht diesen zweimal mit kleinen Mengen einer l\Iischung 
von 100 Teilen Molybdänlösung, 20 Teilen Salpetersäure von 1,2 spez. Gewicht 
und 80 Teilen 'VasseI' aus, löst ihn dann unter Erwärmen in 2-4 ccm wäßriger 
Ammoniumflüssigkeit von etwa 0,96 spez. Gewicht, fügt etwa 4 ccru Wasser 
hinzu, "gießt, wenn erforderlich, nochmals durch das Filtercllen, setzt '/. Raum
teil Alkohol und dann 2 Tropfen Chlormagnesium-Chlorammonium·Lös*Ill\' 
hinzu. Das Arsen scheidet sich sogleich oder beim Stehen in der Kälte als woißes, 
mehr oder weniger kristallinisches, arseniksaures Ammonium·Magnosium ab, 
welches abzufiltrieren und mit einer möglichst geringen Menge einer Mischung 
von 1 'reH Ammoniak, 2 Teilen "'assel' und 1 Teil Alkohol auszuwaschen ist. 

') Sollte die Schmelze trotzdem schwarz bleiben, so rührt dies in der 
Regel von einer geringen Menge Kupfer her, da Schwefelkupfer in Sehwefel
ammonium nicht gtmz unlöslich ist. 

') Die oben bezeichnete lflüslSigkeit wird erhalten, indem man 1 Teil 
Molybdänsäme in 4 Teilen Ammoniak von etwa 0,96 spez. Gewicht löst und die 
Lösung in 15 Teile Salpetersäure von 1,2 spez. Gewicht gießt. Man läßt die 
Flüssigkeit dann einige Tage in mäßiger Wärme stehen und zieht sie, wenn nötig, 
klar ab. 

a) Am sichersten ist es, das Erhitzen 80 lange fortzuiictzen, his sich :\Iolr'" 
<iänsäl1l'e RI1RZIlScheiden beginnt. 
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9. Man löst alsdann den Niederschlag in eiuer möglichst kleineu Menge 
verdünnter Salpetersäure, ve~ampft. die I,ösung his auf einen ganz kleinen 
Rest und bringt einen Tropfen auf ein Porzellanschlilchen, einen anderen auf ein 
Objektglas. Zu ersterem fügt man einen Tropfen einer J,ÖAung von salpeter
saurem Silber, dann vom Rande aus einen Tropfen wäßriger Ammoniakflüssig
keit von 0,96 spez. Gewicht; ist Arsen vorhanden. so muß sich in der Berührungs
zone ein rotbrauner Streifen von arsensaurem Silber bilden. Den Tropfen auf 
dem Objektglas macht man mit einer möglichst kleinen Menge wäßriger Ammon
flüssigkeit alkalisch; ist Arsen vorhanden, so entsteht sogleich oder sehr bald 
ein Niederschlag von arsensaurem Ammonmagnesium, der, unter dem Mikro
skope betrachtet, sich als aus spießigen Kriställchen bestehend erweist. 

10. Zum Nttchwei" des Zinns ist das, oder sind die das Zinnoxyd 
enthaltenden Filtel'chen zn troCkneIl, in einem PorzeUantiegelchen einzuäschern 
und demnächst zu wägen '). Nur wenn der Rückstand (nach Abzug der Filter
asche) mehr als 2 ml!: beträgt, ist eine weitere Untersuchung auf Zinn vorzu
nehmen. In dieBem Falle bringt man den Rückstand in ein Porzellanl!!chiffchen, 
schiebt dieses in eine'Röhre von schwer schmelzbarem Glase, welche vorn zu 
oiner langen Spitze mit feiner Öffnung ausgezogen ist und erhitzt in einem strome 
reinen, trockenen Wasserstoffgases bei allmählich gesteigerter Temperatur, bi~ 
kein Wasser mehr auftritt, bis somit alles Zinnoxyd reduziert ist. Man läßt im 
Wasserstoffstrome erkalten, nimmt das Schiffchen aus der Röhre, neigt es ein 
wenig, bringt wenige" Tropfen Salzsäure von 1,10-1,12 spez. Gewicht in den 
unteren Teil desselben, schiebt es wieder in die Röhre, leitet einen langsamen 
strom Wasserstoff durch dieselbe, neigt sie so, daß die Salzsäure im Schiffchen 
mit dem reduzierten Zinn in Berührung kommt und erhitzt ein wenig. Es löst 
sich dann das Zinn unter Entbindung von etwas 'Vasserstofr in der Salzsäure 
zu Zinnchlorür. Ma.n läßt im Wasserstoffstrome erkalten, nimmt das Schiff
chen aus der Röhre, bringt nötigenfalls noch einige Tropfen einer Mischung von 
3 Teilen "Wasser und 1 Teil Salzsäure hinzu und prüft Tropfen der erhaltenen 
Lösung auf Zinn mit Quecksilberchlorid, Goldchlorid und Schwefelwasserstoff, 
und zwar mit letzterem vor und nach Zusatz einer I!:eringen "Menge Bromsalz
säure oder Chlorwasser. 

Bleibt beim Behandeln des Schiffchen-InhalteA ein Rchwarz('r Rückstand, 
der in Salzsäure unlöslich ist, so kann derselbe Antimon sein. 

TI. Flüssigkeiten,Fruchtgelees und dergleichen. 

11. Von Flüssigkeiten, Fruchtgelees und dg!. ist eine solehe Menge ab
zuwägen, daß die da.rin enthaltene Trockensubstanz etwa 20 g beträgt, also 
z. B. von Himbeersirup etwa 30 g, von Johannisbeergelee etwa 35 g, von Rot
wein, Essig oder dg!. etwa 800-1000 g. Nur wenn solche Mengen nicht ver
fügbar gemacht werden können, darf die Prüfung auch an einer geringeren Menge 
vorgenommen werden. 

12. Fruchtsäfte, Gelees und dgl. werden gcnau nach Abschnitt I mit 
Salzsäure, chlorsaurem Kalium usw. behandelt; dünne. nicht sauer reagierende 
Flüssigkeiten kopzentriert man durch Abdampfen bis auf einen kleinen Rest 
und behandelt diesen nach Abschnitt I mit Salzsäure und ohlorsaurem Kalium 
usw.; dünne, sauer rea!1:ierende Flüssigkeiten aber destilliert man bis auf einen 
geringen Rest ab und behandelt diesen nach Abschnitt I mit Salzsäure, chlor
saurem Kalium usw. In das Destillat leitet man nach Zusatz von etwas Salz
säure ebenfalls Schwefelwasserstoff und verelniJ,l't Elinen etwa entstehenden 
Niederschlag mit dem nach Nr. 3 erhaltenen .. 

B. Terfahren zur Fes tstellung des Arsengehaltes in Gespinsten 
ü der Geweben. (§ 7 des Gesetzes.) 

13. Man' zieht 30 Ir des zu untersuchenden Gespinstes oder Gewebes, 
nacftdem man <lasseIbe zeJ:Bchnitten hat, 3-4 Stunden lang mit destilliertem 

') Sollte der Rückstand infolge eines Gehaltes an KupferoxYd schwarz 
sein, so erwärmt man ihn mit Salpetersäure. verdampft im Wasserbade zur 
Trockne; setzt einen Tropfen Salpetersäure und etwas Wasser zu, filtriert, 
wäscht. ß,liB, glüht nnn wältt, erFlt. dfl,nn. 
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Wasser bei 70-80' C aus, filtriert die Flüssigkeit, wäscht den Rückstand aus 
dampft Jmtrat und Waschwasser bis auf etwa 25 ecm ein, läßt erkalten, fügt 
.) ccm reine konzentrierte Schwefelsäure hinzu' und prüft die Flüssigkeit im 
)Iarshschen Apparate unter Anwendung arsenfreien Zinks auf Arsen. 

"'ird ein Arsenspiegel erhalten, so war Arsen in wasserlöslicher 
Jo' 0 l' m in dem Gespinste oder Gewebe vorhanden. 

14. Ist der Versuch unter NI'. 13 negativ ausgefallen, 80 ~ind weiterr 
10 g des Stoffes anzuwenden und dem Flächeninhalte nach zu beHtimmen. 
Bei Gespinsten ist der Flächeninhalt durch Vergleichung mit einem Gewebe 
zu ermitteln, welches aus einem gleichartigen Gespinste derselben Fadenstärke 
hergestellt ist. 

15. \Venn die nach Nr. 13 und 14 erforderlichen Mengen des Gespinstes 
oder Gewebes nicht verfügbar gemacht werden können, dürfen die Unter· 
suchungen an geringeren Mengen, sowie im Falle der NI'. 14 auch an einem 
Teile des nach Nr. 13 untersuchten, mit Wasser ausgezogenen, wieder getrock· 
neten St.offes vorgenommen werden. 

16. Das Gespinst oder Gewebe ist In kleine Stücke zu zerschneiden, 
welche in eine tubulierte Retorte aus Kaliglas von etwa 400 ecm Inhalt zu bringen 
lind mit 100 ccm reiner Salzsäure von 1,19 spez. Gewicht zu übergießen sind. 
Der Hals dill' Retorte sei ausgezogen und in stumpfem Winkel gebogen. Man 
stellt dieselbe so, daß der an den Bauch stoßende Teil des Halses schief aufwärts. 
der andere Teil etwas schräg abwärts gerichtet ist. Letzteren schiebt man in 
die Kühlröhre eines Liebigschen Kühlapparates und schließt die Berührungs' 
~telle mit cinem Stück Kautschukschlauch , Die Kühlröhre führt man luft. 
dicht in eine tubulierte Vorlage von etwa 500 ecm Inhalt. Die Vorlage wiJ'd 
mit ctwa 200 ccm Wasser beschickt und, um sie abzukühlen, in eine mit kaltem 
'''assel' gefüllte Schale eingetaucht. Den Tubus der Vorlage verbindet man in 
geeigneter 'Veisc mit einer mit Wasser beschickten P~ligotsehen Röhre. 

t 7. Nach Ablauf von etwa ciner Stunde bringt man 5 CCIn einer aus 
Kristallen bereiteten, kalt gesättigten Lösung ,"on arseufreiem Eisenchlorür in 
die Retorte und erhitzt deren Inhalt. Nachdem der überschüssige Chlorwasser· 
stoff entwichen, steigert man die Temperatur, so daß die Flüssigkeit ins Korhen 
kommt, und destilliert, bis der Inhalt stärker zu steigen beginnt. -:\Ian läßt 
jetzt erkalten, bringt nochmals 50 CClll der Salzsäure von t, 19 spez. Gewicht 
in die Retorte und destilliert in gleicher 'Veise ah. 

18. Die durch organische Substanzen bI'aun gefärbte Flüssigkeit in der 
Vorlage vereinigt man mit dem Inhalte der PtHigotschen Röhre, verdünnt 
JIlit destilliertem Wasser etwa auf 600-700 CCIU und leitet, anfangs unter Er· 
wärmen, dann in der Kälte reines Schwefelwasserstoffgas ein. 

19. Nach 12 Stunden filtriert man den braunen, zum Teil oder ganz aus 
organischen Substanzen bestehenden NiedeI'schlag auf einem Asbestfilter ab, 
welches man durch entsprechendes Einlegen von Asbest in einen Trichter. 
dessen Röhre mit einem Glashahn versehen ist, hergestellt hat. Nach kurzem 
Auswaschen des Niederschlages schließt man den Hahn und behandelt den 
Niederschlag in dem Trichter unter Bedecken mit einer Glasplatte oder einem 
Uhrglase mit wenigen Kubikzentimetern Bromsalzsäure, welche durch Auf· 
lösen von Brom in Salzsäure von 1,19 spez. Gewicht hergestellt worden ist. 
Nach etwa halbstündiger Einwirkung läßt man die Lösung durch Öffnen des 
Hahnes in den Fällungskolben abfließen, an dessen Wänden häufig noch geringe 
Anteile des Rchwefelwasserstoffniederschlages haften. Den Rückstand auf dem 
Asbestfilter wäscht man mit SalzRänre von 1,19 spez. Gewicht aus. 

20. In dem Kolben versetzt man die Flüssigkeit wieder mit überschüssigem 
Eisenehlorür und bringt. den Kolbeninhalt unter Nachspülen mit Salzsäure 
von 1,19 spez. Gewicht in eine entsprechend kleinere Retorte eines zweiten, im 
übrigen dem in Nr. 16 beschriebenen gleicht\ll Destillierapparates, destilliert, 
wie in Nr. 17 angegeben, ziemlich weit ab, läßt erkalten, bringt nochmals 50 ccm 
Ral7.Aällre von 1, J 9 spe?. Gewicht in die Retorte und destilliert. wieder ah. 

2 J. Das Des/Illut IRt jet.zt in ,l"r Rcg-tol wasserhall. Man verdünnt es mit 
destilliertem "'0"(,1' auf etWA 700 emu, luitt'! Sl'ilwefel\\'asserstoff, wie in Nr. 18 
angegeben, ein, filtI'iel't narh 12 Stunden das etwa niellcrgefallene dreifache 
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Schwefelarsen auf einem. nacheinander mit verdünnter Salz~äure. \Ya88er und 
Alkohol ausgewaschenen, bei 110' C getrocknoten und gewogenen Filterchen 
ab. wäscht den Rückstand auf dem Filter erst mit Wasser, dann mit absolutem 
Alkohol, mit erwärmtem Schwefelkohlenstoff und schließlich wieder mit abso
lutem Alkohol aus, trocknet bei 110' C und wägt. 

22. Man berechnet aus dem erhaltenen dreifachen Schwefelar8en die Menge 
des Arsens und ermittelt. unter Berücksichtigung des nach Nr. l4 festgestellten 
Flächeninhaltes der Probe, die auf 100 qcm des Gespinstes oder Gewebes eut· 
fallende Arsenmenge. 

V. Gesetz, betreffend den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und dere;n 
. Ersatzmitteln, vom 11). Juni 1897. 

(R.-G.·Bl. 1897. S. 475.) 

§ 1. 
Die Geschäftsräume und sonstigen Verkaufsstellen, einschließlich der 

~rarktstände. in denen Margarine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett gewerbs
mäßig verkauft oder feilgehalten wird, müssen an in die Augen fallender Stelle 
die deutliche, nicht verwischbare Inschrift ;,Verkauf von Margarine", "Verkauf 
von Margarinekäse", "Verkauf von Kunstspeisefett .. tragen. 

Margarine im Sinne dieses Gesetzes ~ind diejenigen. der l\Iilchbutter 
oder dem Butterschmalz ähnlichen Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht aus
schließlich der Milch entstammt. 

Margarinekäse im Sinne diese8 Gesetzes sind diejenigen kä"eartigen Zu
bereitungen. deren Fettgehalt nicht ausschließlich der Milch entstammt. 

Kunstspeisefett im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen. dem Schweine
schmalz ähnlichen Zubereitungen. deren Fettgehalt nicht aU88chließlich aus 
Schweinefett besteht. Ausgenommen sind unverfälschte Fette bestimmter Tier· 
oder Pflanzena,rten, welche unter den ihrem Ursprung entsprechenden Be· 
zeichnungen in den Verkehr gebracht werden. 

§ 2 ')_ 
Die Gefäße und äußeren Umhüllungen, in welchen Margarine. Margarine

käse oder Kunstspeisefett gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird, müssen 
an in die Augen fallenden Stellen die deutliche. nicht verwischbare Inschrift 
"Margarine", "Margarinekä~e"; "Kunstspeisefett" tragen. Die Gefäße müssen 
außerdem mit einem stets sichtbaren, bandförmigen Streifen ven roter Farbe 
versehen sein, welcher bei Gefäßen bis zu 35 cm Höhe mindestens 2 cm, bei 
höheren Gefäßen mindestens 5 cm oreit sein muß. 

Wird Margarine, Margarinekitse oder Kunstspeisefett in ganzen Gebinden 
oder Kisten gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten. so hat die Inschrift außer
dem den Namen oder die Firma des Fabrikanten. sowie die von dem Fabrikanten 
zur Kennzeichnung der Beschaffenheit seiner Erzeugnisse angewendeten Zeichen 
(Fabrikmarke) zu enthalten. 

Im gewerbsmäßigen Einzelverkaufe müssen Margarine. l\Iargarinekäse 
und Kunstspeisefett an den Käufer in einer Umhüllung abgegeben werden. 
auf welcher die Inschrift "Margarine", "Margarlnekäso". "Kunstspeisefett" mit 
dem Namen oder der Firma des Verkäufers angebracht Ist. 

Wird Margarine oder Margarinekäse in regelmäßig geformten Stücken 
gewerbsmäßig verkauft odel' feilgehalten. so müssen dieselben von ',,"ürfelform 
sein, auch muß denselben die Inschrift "Margarine", "Margarlnckäse" ein
gepreßt sein. 

§ 3. 
Die Vermischung von Buttel' oder Butterschmalz mit Margarine oder 

anderen Speisefetten zum Zwecke des Handels mit diesen Mischungen ist ver· 
boten. 

Unter diese Bestimmung fällt auch die Verwendung von Milch oder Rahm 
bei der gewerbsmäßigen Herstellung von Margarine, sofern mehr als 100 Ge
wichtsteile Milch oder eine dementsprechende Menge Rahm auf 100 GewichtR> 
teile der nicht (Ier Milch entstammenden Fette in Anwendung kommen. 

') Vgl. die Bekanntmachungen lIU diesen !3estimmungen s. 698. 
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~ 4 '). 
In Räumen, woselbst Butter oder Butterschmalz gewerbsmäßig her

gestellt, aufbewahrt, verpackt oder feilgehalten wird, ist die Herstellung, auf
bewahrung, Verpackung oder das Feilhalten von Margarine oder Kunstspeisefett 
verboten. Ebenso ist in Räumen, woselbst Käse gewerbsmäßig hergestellt, 
aufbewahrt, verpackt oder feilgehalten wird, die Herstellung, Aufbewahrung, 
Verpackung oder das Feilhalten von Margarinekilse untersagt. 

In Orten, welehe nach dem endgiltigen Ergebnisse der letztmaligen 
Volkszählung weniger als 5000 Einwohner hatten, findet die Bestimmung Ms 
vorstehenden Absatzes auf den Kleinhandel und das Aufbewahren der für den 
Kleinhandel erforderlichen Bedarfsmengen in öffentlichen Verkaufsstätten, so
wie auf das Verpacken der daselbst im Kleinhandel zum Verkaufe gelangenden 
"Taren keine Anwendung. Jedoch müssen Margarine, Margarinekäse und Kunst
speisefett innerhalb der Verkaufsräume in besonderen Vorratsgefäßen und an 
besonderen Lagerstellen, welche von. den zur Aufhewa.hrung von Butter, Butter
schmalz und Käse dienenden Lagerstellen 'getrennt sind, aufbewahrt werden. 

Für Orte, deren Einwohnerzahl erst nach dem endgiltigen Ergebnis einer 
späteren Volkszählung die angegebene Grenze überschreitet, wird der Zeitpunkt, 
von welchem ab die Vorschrift des zweiten Absatzes nicht mehr Anwendung 
findet, durch die nach Anordnung der Landeszentralbehörde zuständigen Ver
waltungsstellen bestimmt. Mit Genehmigung der Landeszentralbehörde können 
diese Verwaltungsstellen bestimmen, daß die Vorschrift des zweiten Absatzes 
von einem bestimmten Zeitpunkt ab ausnahmsweise in einzelnen Orten mit 
weniger als 5000 Einwohnern nicht Anwendung findet, sofern der unmittelbare 
räumliche Zusammenhang mit einer Ortschaft von mehr als 50QO Einwohnern 
ein Bedürfnis hierfür begründet. 

Die auf Grund des dritten Absatzes ergehenden Bestimmungen sind 
mindestens sechs Monate vor dem Eintritte des darin hezeichneten Zeitpunktes 
öffentlich bekannt zn machen. 

~ 5. 
In öffentlichen angeboten, sowie in Schlußscheinen, Rechnungen, Fracht

briefen, Konnossementen, Lagerscheinen, Ladescheinen und sonstigen im 
Handelsverkehr üblichen Schriftstücken, welche sich auf die Lieferung von 
Margarine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett beziehen, müssen die diesem Ge
setz entsprechenden Wal'enbezeichnungen angewendet werden. 

§ 6. 
Margarine und Margarinekäse, welche zu Handelszwecken bestimmt sind. 

müssen einen die allgemeine Erkennbarkeit der Ware mittels chemischer Unter
suchung erleichternden, Beschaffenheit tmd Farbe derselben nicht schädigenden 
Zusatz enthalten. 

Die näheren Bestimmungen hierüber werden vom Bundesrat erlassen 
und im Reichs-Gesetzblatt verÖffentlicht. 

§ 7. 
\Vcr Margarine, ::\fargarinekäse oder Kunstepeisefett gewerbsmäßig her

fitallen will, hat davon der nach den landesrechtlichen Bestimmungen zustän
digen Behörde Anzeige zu erstatten, hierbei auch die für die Herstellung, Auf
bewahrung, Verpackung und Feilhaltung der \Varen dauernd bestimmten Räum:e 
zu bezeichnen und die etwa bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen 
na.mhaft zu machen. 

Für bereits bestehende Betriebe ist eine entsprechende Anzeige biunen 
zwei Monaten nach Inkrafttreten dic~es Gesetzes zu erstatten. 

Veränderungen bezüglich der der Anzeigepflicht unterliegenden Räume 
lind Personen sind nach Maßgabe der Bestimmung des Absatzes 1 der zuständigen 
Behörde binnen drei Tagen anzuzeigen. 

§ 8. 
Die Bea\)lten der Polizei und die von dei' Polizeibehörde beauftragten 

Sachverständigen sind befugt, in die Räume, in denen Butter, Margarine, Marga-

!) Vgl. die I:lokanntmachuugen zu diesen Bestimmungen S. 700. 



Margarinegeset.z. 697 

rinakäse oder Kunstspeisefett gewerbsmäßig hergestellt wird, jederzeit in ,Ue 
Räume, in denen Butter, Margarine, Margarinekäse oder Kunstspejsefett auf
bewahrt, feilgehalten oder verpac~t wird, während der Geschäftszeit einzutreten 
und daselbat Revisionen vorzunehmen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum 
Zwecke der Uiitersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf 
Verlangen ist ein Teil der Probc amtlich verschlossen oder versiegelt zurück
zulassen und flir die entnommene Probe eine angemessene Entschädigung zu 
leisten. 

§ 9. 
Die Unternehmer von Betl'ieben, in denen Margarine, Margarinekä~e 

oder Knnstspeisefett gewerbsmäßig hergestellt wird, sowie die von ihnen be
stellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, der Polizei
behörde oder deren Beauftragten auf Erfordern Auskunft über das Verfahren 
bei Herstellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Betriebs und über die 
zur Verarbeitung gelangenden RohRtoffe, insbesondere auch übel' deren ~lenge 
und Herkunft zu erteilen. 

§ 10. 
Die Beauftragten der Polizeibehörde sind, vorbehaltlich der dienst

licherr Berichterstattung und der Anzeigc von Gesetl'iwidrigkeiten, verpflichtet, 
über die Tatsachen und Einrichtungen, welche durch die Überwachung und 
Kontrolle der Betriebe zu ihrer Kimntnis kommen, Verschwiegenheit zu be
obachten und sich der Mitteilung und Nachahmung der von den Betriebsuntel'
.ehmern geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebseinrichtungen 
lind Betriebsweisen, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten. 

Die Beauftragten der Polizeibehörde sind hierauf zu beeidigen_ 

§ 11. 
Der Bundesrat ist ermächtigt, das gewerbsmäßige Verkaufen und Feil

halten von Butter, deren Fettgehalt nicht eine bestimmte Grenze erreicht oder 
deren Wasser- oder Salzgehalt eine bestimmte Grenze überschreitet, zu ver
bieten '). 

§ 12. 
Der Bundesrat ist ermächtigt, 
1. nähere, im Reichs-Gesetzblatte zu veröffentlichende Bestimmungcn 

zur Ausführung der Vorschriften des § 2 zu erlassen, 
2. Grundsätze aufzustellen, nach welchen die zur Durchführung dieses 

Gesetzes, sowie des Gesetzes vom H. Mai 1879, betreffend den Verkehr 
mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen 
(R.-G.-BI. S. 145), erforderlichen Untersuchungen von Fetten und 
Käsen vorzunehmen sind. 

§ 13. 
Die Vorschriften dieses C'rllsetzes finden auf solche Erzeugnisse der im 

! 1 bezeichneten Art, welche zum Genusse für Menschen nicht bestimmt sind, 
keine Anwendung. 

§ 14_ 
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausend

fünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 
1. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr eine der nach 

§ 3 unzulässigen Mischungen herstellt; 
2. wer in Ausübung eines Gewerbes wissentlich solche Mischungen ver

kauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt; 
3. wer Margarine oder Margarinekäse ohne den nach § 6 erforderlichen 

Zusatz vorsätzlich herstellt oder. wissentlich verkauft, feilhält oder 
sonst in den Verkehr bringt. 

Im Wiederholungsfalle tritt Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten ein, 
neben welcher auf Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark erkannt werden 
kann; diese Bestimmung findet nicht Anwendung, wenn seit dem Zeitpunkt, 
in welchem die für die frühere Zuwiderhandlung erkannte Strafe verbüßt. oder 
erlassen ist, drei ;rahre verflossen sind. 

') VgI. die dazu erlassene Verordnung, S. 701. 
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§ l:i. 
~Iit p·c!tl!;ll'afe bis zu cilltausendfünfhundert lIIark oder mit GefängniH 

bis zu drei Monaten wird bestraft, wer als Beauftragter der Polizeibehörde 
unbefugt Betriebsgeheimnisse, welche kraft seines Auftrags zu seiner Kenntnis 
gekommen sind, offenbart oder geheimgehaltene Betriebseinrichtungen oder 
Betriebsweisen, von denen er kraft seines Auftrags Kenntnis erla.ngt. hat, nach· 
ahmt, solange~dieselben noch Betriebsgeheimnisse sind. 

Die Yerfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein. 

§ 16. 
)Iit G<)ldstrafe von fünfzig bis zn einhundertfünfzig Mark oder mit Haft 

wird bestraft: 
1. wer den Vorschriften des § 8 zuwider den Eintritt in die Räume, die 

Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert; 
2. wer die iu Gemäßheit des § 9 von ihm erforderte Auskunft nicht er· 

teilt oder bei der Auskunfterteilung wissentlich unwahre Angaben 
macht. 

§ 17. 
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Raft bis zu vier 

\Voehen wird bestraft: 
1. wer den Vorschriften des § 7 zuwiderhandelt; 
2. wer bei der nach § 9 von ihm erforderten Auskullfterteilung ans Fahr

lässigkeit unwahre Angaben macht. 

§ 18. 
Außer den Fällen der §§ U-17 werden Zuwiderhandlungen gegen die 

Vorschriften dieses Gesetzes sowie gegen die in Gemäßheit der §§ 11 und 12 
Ziffer 1 ergehenden Bestimmungen des Bundesrates mit Geldstrafe bis zu ein
hundertfünfzig Mark oder mit Raft bestraft. 

Im \Viederholungsfall ist auf Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder 
auf Haft, oder auf G~fängnis bis zu drei Monaten zu erkennen. Diese Bestim· 
mung findet. keine Anwendung, wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem die für 
die frühere Zuwiderhandlung erkannte Strafe verbüßt oder erlassen ist, drei 
Jahrc yerflossen sind. 

§ 19. 
In den Fällen der H 14 und 18 kann neben der Strafe auf Einziehung 

der verbotswidrig hergestellten, verkauften, feilgehaltenen oder sonst in Verkehr 
gebrachten Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Ver
urteilten gehören oder nicht. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 20. 
Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungs' 

mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 (R.-G.
BI. S. 145) bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben 
finden auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen 
Gesetzes mit der Maßgabe Anwendung, daß in den Fällen des § 14 die öffentliche 
Bekanntmachung der Verurteilung angeordnet werden muß. 

§ 21. 
Die Bestimmungen des § 4 treten mit dem 1. April 1898 in Kraft. 
Im übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Oktober 1897 in Kraft. Mit diesem 

Zeitpunkte tritt das Gesetz, betreffend den Verkehr mit Ersatzmitteln für 
Butter, vom 12. Juli 1887 (R.-G.-Bl. S. 375) außer Kraft. 

Bekanntmachung, betreffend BestimIllJ..lDgen zur Ausführung d.es Gesetzes über 
den Verkehr mIt Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln '). 

Vom 4. Juli 1897. 
Zur Ausführung der Vorschriften in § 2 und § 6 Absatz 1 des Gesetzes, 

betreffend den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln, 

I) Während deI' KriegRzcit sind I<Jl"Ieichtel"ungen amtlich zugestanden 
(Bekanntmachung- ilbpl" !lpn YNkehr mit Marg-Ill"ine, \·0111 9. Septemher 19J[., 
R.-G.-Bl. ~ .. ;5[,). 
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vom 15. Juni1897 (R.-G.-BI. S. 475) hat der Bundesrat in Gemäßheit der 
§ 12 Nr. 1 und § 6 Absatz Z dieses Gesetzes die nachstehenden Bestimmungen 
beschlossen: 

1. Um die Erkennbarkeit von Margariue und l\Iargarinekäse, welche zu 
Handelszwecken bestimmt sind, zu erleichtern (§ 6 des Gesetzes, betreffend 
den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln, vom 15. Juni 
1897), ist den bei der Fabrikation zur Verwendung kommenden Fetten und 
Ölen Sesamöl l ) zuzusetzen. In 100 Gewichtsteilen der angewendeten Fette und 
Öle muß die Zusatzmenge bei Margarine mindestens 10 Gewichtsteile, bei 
l\Iargarinekäse mindestens 5 Gewichtsteile Sesamöl betragen. 

Der Zusatz des Sesamöls hat bei dem Vermischen der Fette vor der 
weiteren Fabrikation zu erfolgen. 

2. Das nach Nr. 1 zuzusetzende Sesamöl muß folgende Reaktion zeJgen: 
Wird ein Gemisch von 0,5 Raumteilen Sesamöl und 99,5 Raumteilen 

Baumwo]]samenö! oder Erdnußöl mit 100 Raumteilen rauchender Salzsäure 
vom spezifischen Gewicht 1,19 und einigen Tropfen'einer 2'/,igen alkoholischen 
Lösung von Furfurol geschüttelt, so muß die unter der Ölschicht-sich absetzende 
Salzsäure eine deutliche Rotfärbung annehmen. 

Das zu dieser Reaktion dienende Furfnrol muß farblos sein. 
a. Für die vorgeschriebene Bezeichnung der Gefäße und äußeren Um

hüllungen, in welchen :Margarine, MargarinekäBe oder Kunstspeisefett gewerbs
mäßig verkauft oder feilgehalten wird (§ 2 Absatz 1 des Gesetzes), sind die an
liegenden Muster mit der Maßgabe zum Vorbilde zu nehmen. daß die Länge 
der die Inschrift umgebenden Einrahmung nicht mehr als das Siebenfache der 
Höhe, sowie nicht weniger als 30 cm und nicht mehr als 50 cm betragen darf. 
Bei runden oder länglich runden Gefäßen, deren Deckel einen größten Durch
messer von weniger als 35 cm hat, darf die Länge der die Inschrift umgebenden 
Einrahmung bis auf 15 em ermäßigt werden. 

4. Der bandförmige Streifen von rote!' Farbe in einer Breite VOll mmaeswns 
2 cm bei Gefäßen bis zu 35 cm Höhc und in einor Breite von mindestens 5 Cll 

bei Gefäßen von größerer Höhe (§ 2 Absatz 1 des Gesetzes) ist parallel zur unteren 
Randfläche und mindestens 3 cm von dem oberen Rande entfernt anzubringen. 
Der Streifen muß sich oberhalb der unter NI'- 3 bezeichneten Inschrift befinden 
und ohne Unterbrechung um das ganze Gefäß gezogen sein. Derselbe darf die 
Insclu'lft und deren Umrahmung nicht berühren und auf don das Gefäß um
gebenden Reifen orler Leisten nicht angebracht sein. 

5. Der Xame oder die Firma des Fabrikanten, sowie die Fabrikmarke 
(§ 2 Absatz 2 des Gesetzes) sind unmittelbar über, unter oder neben der in Nr. 3 
bezeichneten Inschrift anzubringen, ohne daß sie den in NI'. 4 erwähnten roten 
Htreifen berühren. ' , 

6. Die Anbrmgung der Inschriften und der Fabrikmarke (Nr. 3 und 5) 
erfolgt durch Einbrennen oder Aufmalen. Werden die Inschriften aufgemalt, 
so sind sie auf weißem oder hellgelbem Untergrunde mit schwarzer Farbe her
zustellen. Dm Anbringung des roten Streifens (Nr, 4) geschieht durch Aufmalen. 
Bis zum 1. Januar 1898 ist es gestattet, die Inschrift "Margarinekäse.", "Kunst
speisefett", die Fabrikmarke und den roten St.reifen auch mittels Aufklebens 
von Zetteln oder Bändern anzubringen. 

7. Die InschI'ift@ und die Fabrikmal'ke (Nr. 3 und 5) sind auf den Seiten· 
wänden des Gefäßes an mindestens zwei sich gegenüber liegenden Stellen, falls 
das Gefäß einen Deckel hat, auch auf der oberen Seite des letzteren, bei Fässern 
auch auf beiden Böden anz\lbringen. 

8. Für die Bezeichnung der wÜl'fe]förmigen Stücke (§ 2 Absatz 4 des 
GeHet.zes) sind ebenfalls dio anliegenden Muster zum Vorbilde zu nehmen. Es 

') An Stelle des in der Kriegszeit nicht erhältlichen Sesamöls ist durch 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 1. Juli 1915 (R.-G.-BI. S. 413) betr. 
Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über den Verkehr mit Butter, 
lVi.AI'. Schmalz 11nd deren Ersatzmitteln Kartoffelstärkemehl getreten. 

In 1000 f'Tlnvlehtsteilen dl'r fertigen Margarine müssen mindestens zwei 
und dürfen höchstens drei newichtsteile Kart.offelstärkemehl in gleichmäßiger 
Yerteilung enthalten sein. 
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findet jedoch eine Beschränkung hinsichtlich der Größe (Länge und Hölle) 
der Einrahmung nicht statt. Auch darf das Wort "Margarine" in zwei, das 
'Vort "Margarinekäse" in drei untereinander zu setzende. durch Bindestriche 
zu verbindende Teile getrennt werden. 

9. Auf die beim l<Jinzelverkaufe von Margarine, Mal'garinekäse und 
Kunstspeisefett verwendeten Umhüllungen (§ 2 Absatz 3 des Gesetzes) findet 
die Bestimmung unter NI'. 3 Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß die Länge 
der die Inschrift umgebenden Einrahmung nicht weniger als 15 Cll betragen 
darf. Der Name oder die Firma des Verkäufers ist unmittelbar über, unter oder 
neben der Inschrift anzubringen. 

( MARGARINE I 
\. ) 

( \ 
1 MARGARINEKAESE I 
~ ~ 
(" \ l KUNST-SPEISEFETT j 

Werden fÜl' wÜl'felförmige Stücke Umhüllungen aus festen Stoffen 
(Pappe oder dgl.) verwendet, so ist die Inschrift in einer gegenüber dem übrigen 
Aufdruck deutlich hervortretenden Weise auf den zur Öffnung bestimmten, 
rrtindestens aber auf 2 Seiten anzubringen. Die Länge der Einrahmung darf 
nicht weniger als 4 cm betragen. Der Name oder die Firma des Verkäufers 
braucht nur auf einer Seite angebracht zu werden I). 

An merkung: Um den nach § 8 des Gesetzes vom 15. Juni 1897 mit 
der Kontrolle zu beauftragenden Behörden die Vornahme der Untersuchungen 
zu erleichtern, ist mittels Rundschreiben des Reichskanzlers vom 28. August 1897 
eine im Kaiser!. Gesundheitsamte ausgearbeitete Anweisung zur Prüfung von 
Margarine und Margarinekäse, sowie von Butter und Käse bekannt gegeben 
worden, auf deren Aufnahme wir verzichtet haben, da sie durch die .. amtlichen 
Entwürfe zu Festsetzungen über Lebensmittel" (Fette und Öle) 1912 (s. S.5D) 
überholt ist. 

Grundsätze, betreffend die Trennung der Geschäftsräume für Butter etc. und 
MargarIne etc.'). 

(~ 4 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren 
Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897, R.-G.-Bl. S. 475.) 

Die Verkaufsstätten für Butter oder Butterschmalz einerseits und für 
Margarine oder Kunstspeisefett andererseits müssen. falls diese Waren neben· 
einander in einem Geschäftsbetriebe feilgehalten werden, derart getrennt sein, 
daß ein unauffälliges Hinüber- und Herüberschaffen der Ware während des 
Geschäftsbetriebes verhindert und insbesendere die Möglichkeit, an Stelle von 
Butter oder Butterschmalz unbemerkt Margarine od\lr Kunstspeisefett dem 
kaufenden Publikum zu verabreichen, tunlichst ausgeschlossen wird. Die Ent· 
scheidung darüber, in welcher Weise diesen Anforderungen entsprochen wird, 

1) Beschluß des Bundesrates vom 23. Oktbl'. 1912; Reichsgesetzbl. 191~. 
07, 526. 

") Während deI' Kriegszeit sind Erleichterungen zugesta.nden. Bekannt
machung vom 16. Juli 1916 (R.-G.-BI. S. 751). 
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kann nur unter Bm'ücksichtigung der besonderen Verhältnisse jedes Einzelfalles 
und namentlich der Beschaffenheit der dabei in Betracht kommenden Räume 
erfolgen. Doch werden im allgemeinen folgende Grundsätze zur Richtschnur 
dienen können: 

1. Es ist nicht erforderlich, daß die Räume je einen besonderen Zugang 
für das Publikum besitzen. Es ist vieilnehr zulässig, daß ein gemeinschaftlicher 
Eingang für die verschiedenen Räume besteht. 

2. "'enn auch die Scheidewände nicht aus feuerfestem :Material ber
gestellt zu Bein brauchen, so müssen sie immerhin einen so dichten Abschluß 
bilden, daß jeder unmittelbare Zusammenhang der Räume, soweit er nicht durch 
l)urchgangsöffnungen hergestellt ist, ausgeschlossen wird. Als ausreichend sind 
beispielsweise zu betrachten abschließende \Vände aus Brettern, Glas, Zement
oder Gipsplatten. Dagegen können. Lattenverschläge, Vorhänge, weitmaschige 
Gitterwände, verstellbare Abschlußvorrichtungen nicht als genügend betrachtet 
werden. Bei offenen Verkaufsständen auf Märkten können jedoch auch Ein
richtungen der letzteren Art geduldet werden. Die Scheidewände müssen in 
der Regel vom Fußboden bis zur Decke reichen und den Raum auch in seiI\llr 
ganzen Breite oder Tiefe abschließen. 

3. Die Verbindung zwischen den abgetrennten Räumen darf mittels einer 
oder mehrerer Durchgangsöffnungen hergestellt sein. Derartige Öffnungen 
sind in der Regel mit-Türverschluß zu versehen. 

Die vorstehenden Grundsätze finden sinngemäße Anwendung auf die 
Räume zur Aufbewahrung und 'Verpackung der bezeichneten Waren. 

Nach den gleichen Gesichtspunkten ist die Trennung der Geschiiftsräume 
für Käse und :Ylargarinekäse zu beurteilen. 

Bekanntmachung, betreffend den _"'ett. und Wassergehalt der Butter. 
Vom 1. März 1902 (R.-G.-Bl. S. 6i) . 

. Auf Grund des s 11 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Buttel', 
Käse, Schmalz und deren Ersatzmittel!}, vom 15. Juni 1897 (H.-G.-B1. S. 475) 
hat der Bundesrat beschlossen: 

Butter, welche in 100 Gewiohtsteilen weniger als 80 Gewiohtsteile 
Fett oder in ungesalzenem Zustande mehr als 18 Gewichtsteile, in gesalzenem 
Zustande mehr als 16 Gewichtsteile Wasser enthält, darf vom 1. Juli 1902 
ab gewerbsmäßig nicht verkauft oder feilgehalten werden. 

VI. Bekanntmachung über fetthaltige Zubereitungen. 
Vom 26. Juni 1916 (R.-G.-Bl. S. 589) 1). 

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung 
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 
(R.-H.-Bl. S. 327) folgende Verordnung erlassen: 

§ 1. 
Fetthaltige Zubereitungen, welche Butter oder Schweineschmalz zu Cl'-

8etzen bestimmt sind, ausgenommen Margarine und Kunstspeisefett, dfufeu 
gewerbsmäßig nicht hergestellt, feilgehalten, verkauft oder sonst in Verkeht· 
gebracht werden. 

Dies gilt insbesondere für Erzeugnisse, die außer Butter, Margarine 
oder einem Speisefett oder Speiseöl auch :l<Iilch (irgend einer Art), Wasser, 
Quark, Stärke, :'Iiehl, mehlarUge Stoffe, Kartoffel oder Gelatine enthalten. 

Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen. 

§ 2. 
Margarine, die in 100 Gewichtsteilen weniger als 76 Gewichtsteile Fett 

oder mehr als 20 Gewichtsteile ""a8Sel' enthält, darf gewerbsmäßig nicht feil
gehalten oder verkauft werden_ 

S 3. 
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zn eintausend

fünfhundert ;\Iark oder mit einer dieser Strafen wir,l bestraft.: 

1) Bis auf weiteres giltige Kl'iegs\-el'ordnung. 
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1. wer der Vorschrift des § 1 zuwider fetthaltige Zubereitungen herstellt, 
feilhält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt; 

2. wer. der Vorschrift des § 2 zuwider Margarine feilhält oder verkauft. 
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden, 

auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Ver
urteilten gehören oder nicht. 

Wird auf Strafe erkannt, so kann angeordnet werden, daß die Verurteilung 
auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt gemacht wird_ Die Art dm' Be
kanntmachung wird im Urteil bestimmt. 

§ 4_ 
Die Vorschriften des § 2 und des § 3 Nr. 2· treten mit dem 15. Juli 1916, 

im übrigen tritt diese Verordnung mit d\lm Tage der Verkündigung in Kraft. 
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens. 

VII. Gesetz, betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau I). 
Vom 3. Juni 1900 (R.-G.-BJ. s. 547). 

§ 1. 
Rindvieh, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und Hunde, deren }'leisch 

ZIUU Genusse für Menschen verwendet werden soll, unterliegen vor und nach 
der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. Durch Beschluß des Buudesrats 
kann die Untersuchungspflicht auf anderes Schlachtvieh ausgedehnt werden. 

Bei Notschlachtungen darf die UntersuchlUlg vor der Schlachtung unter" 
bleiben. 

Der Fall der Notschlachtung liegt dann vor, wenn zu befürchten steht. 
daß das Tier bis zur Ankunft des zuständigen Beschauers verenden oder das 
Fleisch durch Verschlimmerung des krankhaften Zustandes wesentlich an Wert. 
verlieren werde oder wenn das Tier infolge eines Unglücksfalls sofort getiitct 
werden muß. 

§ 2. 
Bei Schlachttieren, deren Fleisch ausschließlich im eigenen Haushalte 

des Besitzers verwendet werden soll, darf, sofern sie keine Merkmale einer die 
Genußtauglichkeit des Fleisches ausschließenden Erkrankung zeigen, die Unter
suchung vor deI' Schlachtung und, sofern sich solche Merkmale auch bei der 
Schlachtung nicht ergeben, auch die Untersuchung nach der Schlachtung unter-
bleiben. . 

Eine gewerbsmäßige Verwendung von Fleisch, bei welchem auf Grund 
lies Absatzes 1 die Untersuchung unterbleibt, ist verboten. 

Als eigener Haushalt im Sinne des Absatzes 1 ist der Haushalt tier 
Kasernen, Krankenhäuser, Erziehungsanstalten, Speiseanstalten, Gefangenen· 
anstalten, Armenhäuser und ähnlicher Anstalten, sowie der' Haushalt der 
i'ichlächt€l', Fleisch händler, Gast-, Schank- und Speisewirtc nidlt anzusehen, 

~ 3. 
Die Landesregierungen sinu befugt, für Gegenden und Zeiten, in denen 

eine übert.ragbare Tierkmnkheit herrscht. die l'ntcrsuehung a 1Ier der :'\enche 
ausgesetzten Rehlachttiere anzuordnen. 

§ 4 .. 
Fleisch im Sinne dieses Gesetzes sind Teile von warmblütigen Tieren, 

Ü'isch oder zubereitet, sofern sie sich zum Genusse fUr :\Ienschen eignen. AI~ 
Teile gelten auch die aus warmblütigen Tieren hergestellten Fette und WiiJ·str. 
Il,ndel'e lüzeugniRse ~ur insoweit·. als der BUJldesrat. dies 1l1l()}'dnet. 

§ 5. 
t>:ur Vornahme der Untersuchungen sind Beschaubezirke zu bilden; fitr 

jeden derselben ist mindestens ein Beschauer sowie ein Stellvertreter zu bestellen. 
Die Bildung der Beschaubezirke und die Bestellung der Beschauer erfolgt. 

durch die Landesbehörden. Für die in den Armeekollseryenfabriken yorzu-

. 1) Nebst. Ausführungsbestimmungen D. Die ührigen Ausführungs
bestllllmungen smd für den XahrnngslIlit.telchemiker ohne Interesse und daher 
fortgelassen. 
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nehmenden Untersuchungen können seitens der Militärverwaltullg besondere 
Beschauer bestellt werden. 

Zu Beschauern sind approbierte 'l'ierärzte oder andere Personen, welche 
genügende Kenntnisse nachgewiesen haben, zu bestellen. 

§ 6. 
Ergibt sich bei den Untersuchungen das Vorhandensein oder der Ver

dacht einer Krankheit, für welche die Anzeigepflicht besteht, so ist nach Maßgabe 
(ler hierüber geltenden Vorschriften zu verfahren. 

S 7. 
Ergibt die Untersuchung des lebenden Tieres keinen Grund zur Bean

standung der Schlachtung, so hat der Beschauer sie unter Anordnung der etwa 
zu beobachtenden besonderen Vorsichtsmaßregeln zu genehmigen. 

Die Schlachtung, des zur Untersuchung gestellten Tieres darf nicht vor 
der Erteilung der Genehmigung und nur unter Einhaltung der angeordneten 
besonderen Vorsichtsmaßregeln stattfinden. 

Erfolgt die Schlachtung nicht spätestens zwei Tage nach Erteilung der 
Genehnligung, so ist sie nur nach erneuter Untersuchung und Genehmigung 
zulässig. , 

§ 8. 
Ergibt die Untersuchung nach der Schlacl~tllllg, uaß kein Grunu zur 

Beanstandung des Fleisches vorliegt, so hat der Beschauer es als tauglich zum 
Genusse für Menschen zu erklären. 

Vor der Untersuchung dürfen Teile eines geschlachteten Tieres nicht 
beseitigt werden. 

§ 9. 
Ergibt-die Untersuchung, daß das Fleisch zum Genusse für Menschen 

untauglich ist, BO hat der Beschauer es vorläufig zu beschlagnahmen, den Be
sitzer hiervon zu benachrichtigen und der Polizei-Behörde sofort Anzeige zu 
erstatten. 

Fleisch, dessen Untauglichkeit sich bel der Untersuchung ergeben hat, 
darf als Nahrungs- oder Genußmittel für Menschen nicht in Verkehr gebracht 
werden. 

Die Verwendung des Fleisches zu anderen Zwecken kaIll1 von der Polizei
behörde zugelassen werden, soweit gesundheitliche Bedenken nicht entgegen
stehen. Die Polizeibehörde bestim.mt, welche Sicherungsmaßregeln gegen eine 
Verwendung des Fleisches zum Genusse für Menschen zu treffen sind. 

Das Fleisch darf nicht vor der polizeilichen Zulassung und nur unter 
Einhaltung der von der Polizeihehörde angeordneten Sicherungsmaßl'cgeln in 
Verkehr gebracht werden. 

Das FleiSCh ist. von der Polizeihellörde in unschädlicher Weise zu be
seitigen, soweit seine Verwendung zu anderen Zwecken (Abs. 3) nicht zup:e
lassen wir,!. 

10. 
Ergiht die Untel'slwhung, daß das Fleisch zum Genusse fiil' Menschen 

nur bedingt tauglich ist, so hat der Besehauer es vorläufig zu beschlagnahmen, 
den Besttzer hiervon zu benachrichtigen und der Polizeibehörde sofort Anzeige 
zu erstatten. Die Polizeibehörde bestimmt, unter welchen Sicherungsmaßregeln 
das Fleisch zum Genusse für Menschen brauchbar gemacht werden kann. 

Fleisch, das bei der Untersuchung als nur bedingt taug lieh erkannt worden 
ist, darf als Nahrungs- und Genußmittel fUr Menschen nicht in Verkehr gebracht. 
werden, bevor es unter den von der Polizeibehörde angeol'uneten Sicherungs
maßregeln zum Genusse für Menschen brauchbar gemacht worden ist. 

Insoweit eine solche Brauchbarmachung unterbleiht, finden die VO)" 
i\chriften des ! 9 Absatz 3-5 entsprechende Anwendung. 

§ 11. 
Der Vertrieb des zum Genusse für Menschen brauchbar gemachten 

Fleisches (§ 10 Absatz 1) darf nur unter einer diese Beschaffenheit erkennbar 
machenden Bezeichnung erfolgen. 

FleiHchhändlern, Gast-, Schank- 1Ind SpeiBcwirten iRt der Vertrieh 1In(1 
die Vel'wendung solchen Fleisches nur mit Genehmigung der Polizeibehörde 
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gestattet; die Geuellllligung ist jederzeit widerruflich. An die vorbezeichneten 
Gewerbetreibenden darf derartiges Fleisch nur abgegeben werden, soweit ihnen 
eine solche Genehmigung erteilt worden ist. In den Geschäftsräumen dieser 
Personen muß an einer in die Augen fallenden Stelle durch deutlichen Anschlag 
besonders erkennbar gemacht werden, daß Fleisch der im Absatz 1 bezEl.ichneten 
Beschaffenheit zum Vertrieb oder zur Verwendung kommt. 

Fleischhändler diirfen das Fleisch nicht in Räumen feilhalten oder ver
kaufen, in welchen taugliches Fleisch (§ 8) feilgehalten oder verkauft wird. 

§ 12_ 
Dic Einfuhr von Fleisch in luftdicht verschlossenen Büchsen oder ähn

lichen Gefäßen, von Würsten und sonstigen Gemengen aus zerkleinertem Fleischtl 
in das Zollinland ist verboten. 

Im übrigen gelten für die Einfuhr von ~'leisch in das Zollinland bi~ zum 
31. Dezember 1903 folgende Bedingungen: 

1. Frisches Fleisch darf in das Zollilliand nur in ganzen Tierkörpern, 
die bei Rindvieh, ausschlleßlich der Kälber, und bei Schweinen in Hälften zer
legt Bein können, eingeführt werden. 

Mit den Tierkörpern müssen Brust- und Bauchfell, Lunge, Hel'z, Nieren, 
OOi Kühen auch das Euter in natürlichem Zusammenhange verbunden sein; 
der Bundesrat ist ermächtigt, diese Vorschrift auf weitere Organe auszudehnen. 

2. --Zubereitetes Fleisch darf nur eingeführt werden, wenn nach der Art 
seiner _ Gewinnung und Zubereitung Gefahren für die menschliche Gesundheit 
erfahrungsgemäß ausgeschlossen sind oder die _Unschädlichkeit für die mensch
liche Gesundheit in zuverlässiger 'Weise bei der Einfuhr sich feststellen läßt. 
Diese Feststellung gilt als unausführbar insbesondere bei Sendungen von Pökel
fleisch, sofern das Gewicht einzelner Stücke weniger als 4 kg beträgt; auf 
Schinken, Speck und Därme findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Fleisch, welches zwar einer Behandlung zum Zwecke seiner Haltbar
ruachung unterzogen worden ist, aber die Eigenschaften frischen Fleisches im 
wesentlichen behalten hat oder durch entsprechende Behandlung wieder ge
winnen kann, ist als zubereitetes Fleisch nicht anzusehen; Fleisch solcher Art 
unterliegt den Bestimmungen in Ziffer 1_ 

Für die Zeit nach dem 31. Dezember 1903 sind die Bedingungen für die 
Einfuhr von Fleisch gesetzlich von neuem zu regeln. Sollte eine Neuregelung 
bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte nicht zustande kommen, so bleiben die im 
Absatz 2 festgesetzten Einfuhrbedingungen bis auf weiteres maßgebend. 

§ 13. 
Das in das Zollinland eingehende Fleisch unterliegt bei der Einfuhr einer 

amtlichen Untersuchung unter Mitwirkung der Zollbehörden. Ausgenommen 
hiervon ist das nachweislich im Inlande bereits vorschriftsmäßig untel'suchte und 
das zur unmittelbaren Durchfuhr bestinlmte Fleisch. 

Die Einfuhr von FleiSCh darf nur über bestimmte Zollämter erfolgen. 
Der Bundesrat bezeichnet diese Ämter, sowie diejenigen Zoll- und Steucrstellen, 
bei welchen die Untersuchung des Fleisches stattfinden kann. 

S 14. 
Auf Wildbret und Federvieh, ferner auf das zum Rciseverbrauche mit

geführte .Fleisch finden die Bestimmungen der §§ 12 und 13 nur insoweit An
wendung, als der Bundesrat dies anordnet. 

§ 15. 
Der Bundesrat ist ermächtigt, weitergehende Einiulu'verbote und Eiu

fuhrbeschränkungen, als in den §§ 12 und 13 vorgesehen sind, zu beschließen_ 
§ 16. 

Die Vorschriften des § 8 Absatz 1 und der §§ 9-11 gelten auch für das 
in das Zollinland eingehende Fleisch_ .An Stelle der unschädlichen Beseitigung 
des Fleisches oder an Stelle der po lizeilicherseits anzuordnenden Sicherungs
maßregeln kann jedoch, insoweit gesundheitliche Bedenken nicht entgegen
stehen, die \Viedemusfuhr des Fleisches unter eutsprechenden Vorsichtsmaß
nahmen zugelassen werden. 

§ 17. 
Fleisch, welches zwar nicht für den menschlichen Genuß be~tinullt i~t., 

aber dazu verwendet werden kann, darf zur Einfuhr ohne Untersuchung zu
~'elasseu "'erden, nachdem eR zum Gem18Rc fiir !\lenschen unbrauchbar gemacht ist. 
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§ 18. 
Bei Pferden muß die Untersuchung (§ 1) dureh approbierte 'l'ieläl'Zte 

vorgenommen werden. 
Der Vertrieb von Pferdefleisch sowie die Einfuhr solchen Fleisches in das 

Zollinland darf nur unter einer Bezeichnung erfolgen, welehe in deutseher 
Sprache das Fleisch als P!erdefleisch erkennbar macht. 

Fleischhändlern, Gast-, Schank- und Speisewirten ist der Vertrieb und 
die Verwendung von Pferdefleisch nur mit Genehmigung der Polizeibehörde 
gestattet; die Genehmigung ist jederzeit widerruflich. An die vorbezeichneten 
Gewerbetreibenden darf Pferdefleisch nur abgegeben werden, soweit ihnen eine 
solche Genehmigung erteilt worden ist. In den Geschäftsräluuen dieser Personen 
muß an einer in die Augen fallenden Stelle durch deutlichen Anschlag besonders 
erkennbar gemacht werden, daß Pferdefleisch zum V ertrie b oder zur Verwendung 
kommt. 

Fleischhändle~ dürfen Pferdefleisch nicht in Räumen feilhalten oder ver
kaufen, in welchen Fleisch von anderen Tieren feilgehalten oder verkauft wird. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, anzuordnen, daß die vorstehenden Vor
schriften auf Esel, :Maulesel, Hunde und sonstige ~eltener znr Schlachtung ge
langende Tiere entsprechende Anwendung finden. 

§ 19. 
Der Beschauer hat das Ergebnis der Untersuchung an dem Ifleische 

kenntlich zu machen. Das aus dem Ausland eingeführte FleiAeh ist außerdem 
als solches kenntlich zu machen. 

Der Bundesrat bestimmt die Art der Kennzeichnung. 

~ 20. 
Fleisch, welches innerhalb des Reiches der amtlichen Untersuchung nach 

Maßgabe der §§ 8~16 unterlegen hat, darf einer abermaligen amtlichen Unter
SUChung nur zu dem Zwecke unterworfen werden, um festzustellen, ob das 
Fleisch inzwischen verdorben ist oder sonst eine gesundheitsschädliche Ver
änderung seiner Beschaffenheit erlitten hat. 

Landesrechtliche Vorschriften, nach denen für Gemeinden mit öffent
lichen Schlachthäusern der Vertrieb frischen Fleisches Beschränkungen, ins
besondere dem Beschauzwang innerhalb der Gemeinde unterworfen werden kann, 
bleiben mit der Maßgabe unberührt, daß ihre Anwendbarkeit nicht von der 
Herkunft des Fleis!'hes abhängig gemacht werden darf. 

§ 21. 
Bei der gewerbsmäßigen Zubereitung VOll Fleisch dürfen Stoffe oder 

Arten des Verfahrens, welche der 'Vare eine gesundheitsschädliche Beschaffenheit· 
zu verleihen vermögen, nicht angewendet werden. Es ist verboten, derartig 
zubereitetes Fleisch aus dem Ausland einzuführen, feilzuhalt.en, .u verkaufen' 
oder sonst in Verkehr zu bringen. 

Der Bundesrat bestimmt die Stoffe und die Arten deA Verfahrens, auf 
welche diese Vorschriften Anwendung finden. 

Der Bundesrat ordnet an, inwieweit die Vorschriften des Absatzes 1 auch 
auf bestimmte StoUe und Arten des Verfahrens Anwendung finden, welche eine 
gesundheitsschädliche oder minilerwertige Beschaffenheit der 'Ware Z11 ver
flecken geeignet sind. 

~ 22. 
Der Bundesrat ist ermächtigt: 
1. Vorschriften über den Nachweis genügender' Kenntnisse det' Fleisch

beschauer zu erlassen, 
2. Grundsätze aufzustellen, nach welchen die Schlachtvleh- und Fleisch

beschau auszuführen und die weitere Behandlung des Schlachtviehs und FleischeR 
im Falle der Beanstandung stattzufinden hat, . 

3_ die zur Ausführung der Bestimmungen in dem § 12 erforderlichen 
Anordnungen zu treffen und die Gebühren fiir die Vntersuchung des in rias 
Zollinland eingehenden Fleisches fest.zusetzen. 

Bujard·Baier, HIlfsbuch. 4,. Auf\. 45 
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~ 23. 
Wem die Kosten der amtlichen Untersuchung (fl) zur Last lallen, l'egelt, 

>lich nach Landesrecht. Im übrigen werden die zur Ausführung des Gesetzes 
erforderlichen Bestimmungen, insoweit nicht. der Bundesrat für zuständig er
klärt ist oder insoweit er von einer durch § 22 erteilten Ermächtigung kcinen 
~brauch macht, von den Landesregierungen erlassen. 

§ 24. 
Landesrechtliche Vorschriften über die Trichinenschau und über den 

Vortricb und die Verwendung von Fleisch, welches zwar zum Genu88c für 
Menschen tauglich, jedoch in soinem Nahrungs- und Genußwel't erheblich hel'Uh· 
gesetzt ist, ferner landesrecht1iche Vorschriften, welche mit :Bezug auf 

1. die der Ausführung zu unterwerfenden Tüire, 
2. die Ausführung der Untersuchungen durch approbicrte Tierärzte, 
3. den Vertrieb beanstandeten Fleisches oder des Fleisches von Tieren, 

der irn § 18 bezeichneten Arten, weitergehende Verpflichtungen als 
dieses Gesetz begründen, 

Rind mit der Maßgabe zulässig, daß ihre Anwendbarkeit nicht yon der Her
kunft des Schlachtviehes oder des Fleisches abhängig gemacht "'erden darf. 

§ 25. 
Inwieweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf das in das Zo lIinland ein

geführtc FleiHch Anwendung zu finden haben, bestimmt der Bundesrat. 

§ 26. 
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und n'it Geldstrafe his zn 1500 Murk 

oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 
1. wer wissentlich den Vorschriften des § 9 AbBat.z 2, 4, dCB § 10 Absatz ~, 

3, des § 12 Absatz 1 oder des § 21 Absatz 1, 2 oder einem auf Grund des § 21 
Absatz 3 ergangenem Verbote zuwiderhandelt, 

2. wer wissentlich Fleisch, das den Vorschriften des § 12 Absatz 1 ~uwider 
eingeführt oder auf Grund des § 17 zum Genusse für Menschen unbrauchhul' 
gemacht worden ist, als Nahrungs- Oller Genußmittel für Menschen in Verkehr 
bringt, 

3. wer Kennzeichen der im § 19 vorgesehenen Art fälschlich anbringt. 
oder verfälscht, oder wer wissentliCh Fleisch, an welchem die Kennzeichen 
fälschlich angebracht, verfälscht oder beseitigt worden sind, feilhält oder verkauft. 

§ 27. 
Mit Geldstrafe his zu 150 C\Iark oder mit Haft wüd bestraft: 
1. wer eine deI' im § 26 Nr. 1 und 2 bezeichneten Handlungen aus Fahr· 

liLssigkeit begeht, 
2. wer eine Schlachtung vornimmt, bevor das Tier der in diesem Gesetze 

vorgeschriebenen oder einer auf Grund des § 1 Absatz 1 Satz 2, des § 3, des § IS 
Absatz 5 oder des § 2,1 angeordneten Untersuchung unterworfen worden ist; 

3. wer Fleisch in Verkehr bringt, bevor es der in diesem ~setze vor
geschriebenen oder einer auf Grund des § 1 Absatz 1 Satz 2, des § 3, des § 14 
Absatz 1, des § 18 Absati [) oder des § 24 angeordneten Untersuchung unter' 
worfen worden ist; 

4. wer den Vorschriften des § 2 Absatz 2, des § 7 Absatz 2, 3, des § 8 
Absatz 2, des § 11, des § 12 Absatz 2, des § 13 Absatz 2 oder des § 18 Absatz 
2-4, imgleichen wer den auf Grund des § 15 oder des § 18 Absatz 5 erlassenen 
Anordnungen oder den auf Grund des § 24 ergehenden landesrechtlichen Vor
schriften über den Vertrieb und die Verwendung von Fleisch zuwiderhandelt. 

§ 28. 
In rten Fällen des ~ 26 NI'. 1 und 2 und des § 27 NI'. 1 ist neben der Strafe 

auf die Einziehung des lfleisches zu erkennen. In den Fällen des § 26 NI'. :1 
und dcs § 27 2--1 kann neben der Strafe auf Einziehung des Fleisches oder 
des Tieres ,erkannt werden. Für die Einziehung ist es ohne Bedeutung, ob der 
Gegenstand dem Verurteilten gehört oder nicht. 

Ist die Yerfolgung oder Verurteilung <l'incr bestimmtcn PerRon nicht 
aUilHilll'bar, so kann auf die Einziehung seIhständig erkannt werden. 
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§ 29. 
Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrung~

mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879 (R.-G.-Bl. 
S. 145) bleiben unberührt. Die Vorschriften des § 16 des bezeichneten Gesetzes 
finden auch auf Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen 
Gesetzes Anwendung. 

§ 30. 
Diejenigen Vorschriften des Gesetzes, welche sich auf die Herstellung 

der zur Durchführung der Schlachtvieh- und Fleischbeschau erforderlichen Ein
richtungen beziehen, treten mit dem Tage der Verkündigung dieses Gesetzes in 
Kraft. Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz ganz oder teil
weise in Kraft tritt, durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundeö
rats bestimmt 1). 

Bekanntmachung, betreffend gesundheitSSChädliche lind täuschende Zusätze zu 
Fleisch und dessen Zubereitungen. 

Vom 18. Februar 1902 (R.-G.-BI. S. 48), vom 4. Juli 1908 (R.-G.-BI. S. 470) 
und vom 14. Dezember 1916 (R.-G.-Bl. S. 1359). 

Auf Grund der Bestimmungen in § 21 des Gesetzes, betreffend die Schlacht
vieh- und Fleischbeschau, vom 3. Juni 1900 (R.-G.-Bl. S. 547) hat der Bundes
rat die nachstehenden Bestimmungen beschlossen: 

Die Vorschriften des § 21 Absatz 1 des Gesetzcs finden auf die folgenden 
Stoffe sowie auf die solche Stoffe enthaltenden Zubereitungen Anwendung: 

Borsäure und deren Salze, 
Formaldehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Verwonuung Formaldchyd 

abgeben '), 
Alkali- und Erdalkali-Hydroxyde und Karbonate, 
Schweflige Säure und deren Salze, sowie unterschweflig-Raure Salze, 
Fluorwasserstoff und dessen' Salze, 
Salicylsäure und deren Verbindungen, 
Chlorsaure Salze, 
Salpetrigsaure Salze. 
Dasselbe gilt für Farbstoffe jeder Art, jedoch unbeschadet ihrer Ver

wendung zur Gelbfärbung der Margarine und der Hüllen derjenigen Wurstarten, 
bei denen die Gelbfärbung herkömmlich und als künstliche ohne weiteres er
kennbar ist, sofern diese Verwendung nicht anderen Vorschriften zuwiderläuft. 

Anmerkung. Die Gelbfärbung der Margarine ist nach dem Reichs
gesetze, betreffend den Verkehr mit Käse, Butter, Schmalz und deren Ersatz
mitteln vom 15. Juni 1897 (R.-G.-Bl. S. 475) nicht verboten. Es lag keine Ver
anlassung dazu vor, nunmehr ein solches Verbot auszusprechen, sofern die zur 
Gelbfärbung verwendeten Farbstoffe (vgI. die technischen Erläuterungen zu 
dem Entwurfe des vorbezeichneten Gesetzes in den Arbeiten des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes, Bu. 12 für 1896, S. 5.51) aus gesundheitspolizeilichen Gründen 
nicht zu beanstanden sind. 

Zur Änderung der ursprüngliChen Fassung hat gemäß der Bekannt
machung vom 22. Februar 1908 die Erwägung geleitet, daß durch das bisher all
gemein zugelassene Färben der 'Vursthüllen, namentlich mit roter Farbe, viel
fach eine Täuschung über die mangelhafte Beschaffenheit der Würste hervor
gerufen -wird. Künftig wird deshalb nur noch die, soviel bekannt, besonders in 
einigen süddeutschen Gebieten übliche nnd beliebte Gelbfärbung (citronengelb) 
der 'Vursthüllen zugelassen sein, bei der Täuschungen der gedachten Art nicht 
zu befürchten sind. Alle anderen Arten von Wursthülienfärbung, namentlich 
uie Rotfärbung (Räucherfarbe) sind fortan selbst verboten, wenn nicht gesund
heitsschäd�iche Farben verwendet werden. 

Eine technische Begründung zu vorstehender Bekanntmachung, ins
hesondere betreffend die Wirkung. der Frischerhaltungsmittel wie Borsäure au.f 
den menschlichen Organismus ist im Deutschen Reichsanzeiger vom 24. Febr. 
1902 veröffentlicht (siehe auch ZeitschI'. f. Nahr.- u. Genußm. 1902, 333 u. ff.). 

1) Kaiserliche Verordnung vom 30. Juni 1900 (R.-G.-BI. 1900, S. 775) und 
KaiAl'rliche Verordnung vom 16. Februar 1902 (R.-G.-BI. 1902, S. 47). 

') Hexamethylentetramin, im Fleischkonserv1erungsmittel Carvin. 

45* 
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Ausführungsbestimmungen D 1) zum Schlaootvieh· und Fleischbeschau· 
gelletz vom 3. Juni 1900 2). 

H. linterNlUlhung und gesundheltspollzelliehe Behandlung des In (las Zolllnland 
eingehenden Fleisches. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. (1) Fleisch sind alle Teile von warmblütigen 'rieren, frisch oder zn
hcreitet, sofern sie sich zum Genusse für Menschen eignen_ Als Teile gelten auch 
die aus warmblütigen Tieren hergestellten Fette nnd Würste. Als Fleisch sind 
.taher insbesondere anzusehen: 

Muskelfieisch (mit oder ohne Knochen, Fettgewebe, Bindegewebe und 
Lymphdrüsen), Zunge, Herz, Lunge, Leber, Milz, Nieren, Gehirn, Brustdrüse 
(Bröschen, Bries, Brieschen, Kalbsmilch, Thymus), Schlund, Magen, Dünn
und Dickdarm, Gekröse, Blase, Milchdrüse (Euter), vom Schweine die ganze 
Haut (Schwarte), vom Rindvieh die Haut am Kopfe, einschließlich Nasenspiegel, 
Gaumen und Ohren, sowie die Haut an den Unterfüßen, ferner Knochen mit 
.laran haftenden Weichteilen, frisches Blut; 

Fette, unverarbeitet oder zubereitet, insbesondere Talg, Unschlitt, Speck, 
Liesen (Flohmen, Lünte, Schmer, Wammenfett), sowie Gekrös -und Netzfett, 
Schmalz, Oleomargarin, Premier jus, Margarine und solche Stoffe enthaltende 
Fettgemische, jedoch nicht Butter und geschmolzene Butter (Butterschmalz); 

\Vürste und ähnliche Gemenge von zerkleinertem Fleische. 
(2) Andere Erzeugnisse aus Fleisch, insbesondere Fleischextrakte, Fleisch

peptone, tierische Gelatine, Suppentafeln gelten bis auf weiteres nicht als Fleisch. 

§ 2. (1) Als frisches Fleisch ist anzusehen Fleisch, welches, abgesehen 
von einem etwaigen Kühlverfa.hren, einer auf die Haltbarkeit einwirkenden 
Behandlung nicht unterworfen worden ist, 'ferner Fleisch, welches zwar einer 
solchen Behandlung unterzogen worden ist, aber die Eigenschaft frischen Fleisches 
im wesentlichen behalten hat oder durch entsprechende Behandlung wiedel' 
gewinnen kann. 

(2) Die Eigenschaft als frisches ]'leisch geht insbesondere nicht verloren 
durch Gefrieren oder Austrocknen, ausgenommen bei getrockneten Därmen 
(* 3 Absatz 4), durch oberflächliche Behandlung mit Salz, Zucker oder anderen 
chemischen Stoffen, durch bloßes Räuchern, durch Einlegen in Essig, durch 
.l<~inhüllung in Fett, Gelatine oder andere, den Luftabschluß bezweckende Stoffe, 
durch Einspritzen von Konservierungsmitteln in die Blutgefäße oder in die 
J<'leischsu bstanz. 

(3) Als ganzer Tierkörper ist unbeschadet der Sonderbestimmung im § 6 
das geschlachtete, abgehäutete und ausgeweidete Tier anzusehen; der Kopf 
vom ersten Halswirbel ab, die Unterfüße einschließlich der sogenannten Schien
heine und der Schwanz dürfen vorbehaltlich derselben Sonderbestimmung fehlen. 

§ 3. (1) Als zubereitetes Fleisch ist anzusehen alles Fleisch, welches in
rolge einer ihm zuteil gewordenen Behandlung die Eigenschaften frischen Fleisches 
auch in den inneren Schichten verloren hat und durch eine entsprechende Be
llandhmg nicht wieder gewinnen kann. 

(2) Hierher gehört insbesondere das durch Pökelung, wozu auch starke 
Salzung zu rechnen ist, oder durch hohe Hitzegrade (Kochen, Braten, Dämpfen, 
Schmoren) behandelte Fleisch. Als genügend starke Pökehmg (Salzung) ist 
nur eine solche Behandlung anzusehen, nach der das Fleisch auch in den innersten 
Schichten mindestens 6'/, Kochsalz enthält; auf Speck findet diese Bestimmung 
insofern Anwendung, als der angegebene Mindestgehalt an Kochsalz nur in den 
etwa eingelagerten schwachen Muskelfleischschichten ent.halten sein muß. 

') A, B, C, E handeln von Vorschriften, die lediglich die Tierärzte und 
]'lei8ch beschauer angehen. . 

') In den durch die Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 22. Fehl'. 
1908 und 21. Juni 1912 festgesetzten abgeänderten Fassungen unter Weglassun!( 
oer ausschließlich die tierärztliche Untersuchung bestreffenden Bestimmungen 
nehst Anlagen a-o zn H 11-16 dieser Ausführungsbestimmungen. 
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(3) Als zubereitetes Fett sind anzusehen ausgeschmolzenes otter aus
~preßtes Fett wit oder ohne nachfolgende Raffiniernng, insbesondere Schmalz, 
Oleomargarin, Premier jus und ähnliche Zubereitungen: ferner die tierischen 
Kunstspeisefette im Sinne des § 1 Absatz 4 des Gesetzes, betreffend den Verkehr 
mit Butter, Käse, Sclnnalz und deren El'satzmitteln, vom 15. Juni 1897 (R.-G.
BI. S. 475), sowie Margarine. 

(4) Im Sinne des § 12 des Gesetzes und im Sinlle dl'l" gegenwärtigen AUH

!ührungsbestimmungen sind anzusehen: 
als Schinken die von den Knochen nicht losgelösten oberen Teile des 

Hinter- oder Vorderschenkels vom Schweine mit oder ohne Haut; 
als Speck die. zwischen der Haut und dem :1I~uskelfleische, besonders 

am Rüoken und an den Seiten des Körpers liegende Fettschicht vom 
Sohweine mit oder ohne Haut, auch mit schwachen in der Fettschicht 
eingelagerten :\Iuskelschichten; 

als Därme der Dünn- und der DickdarJIl sowie die Harnblase vom Rind
vieh, Schweine, Schafe, von der Ziege, vom Pferde, Esel, Maultier, 
Maulesel oder von anderen Tieren des Einhufergeschlechts. der Magen 
vom Schweine, sowie der Schlund VOJIl Rindvieh; 

als Würste und sonstige Gemenge aus zerkleinertem'Fleische, insbesondere 
alle Waren, welche ganz oder teilweise aus zerkleinertem Fleische be
stehen und in Därme oder künstlich hergestellte Wursthüllen ein
geschlossen sind, ferner Häckfleisch, Schabefleisch, Mett. Brät, 
Sülzen aus zerkleinertem Fleische, Fleischpulver; Fleischmehl (aus
genommen Fleischfuttermchl) mit oder ohne Zusätze; 

als luftdicht verschlossene Büchsen oder ähnliche Gefäße, insbesondere 
Büchsen, Dosen, Töpfe (Terrinen) und Gläser jeder. Form und Größe, 
deren Inhalt mit oder ohne anderweitige Vorhehandlung durch Luft
abschluß haltbar gemacht worden ist. 

§!. (1) Die Vorschriften der §§ 12 und 13 des Gesetzes sowie die gegen
wärtigen AusfÜhrungsbestimmungen finden auch auf Renntiere und Wild
schweine Anwendung, und zwar dergestalt, daß. unbeschadet der Bestimmungen 
im § 6 Absatz 4 und im § 27 unter A H. erstere dem Rindvieh, letztere den 
Schweinen gleichgestellt werden. Anderes Wildbret einschließlich warmblütiger 
Seetiere sowie Federvieh unterliegen weder den Einfuhrbeschränkungen In 
§§ 12, 13 des Gesetzes noch der amtlichen Untersuchung bei der Einfuhr; das 
gleiche gilt für das zum Reiseverbrauche mitgeführte Fleisch. 

(2) Büffel unterliegen denselben Vorschriften wie Rindvieh. 

ßeschriinkungen der Ein- Im(\ DlIrrhfllbr. 

§ 5. In das Zollinland' dürfen nicht eingeführt werden: 
1. FleiSCh in luftdicht verschlossenen Büchsen oder ähnlichen Gefäßen, 

sowie \Vürstll und sonstige Gemenge aus zerkleinertem Fleische; 
2, Hundefleisch sowie zubereitetes Fleisch (mit Ausnahme der Därme), 

welches von Pferden, Eseln, Maultieren, Mauleseln oder anderen Tieren des Ein
hufergeschlechts herrührt; 

3. )j'leisch, welches mit einem der folgenden Stoffe oder mit einer solche 
Stoffe enthaltenden Zubereitung behandelt worden ist: 

a) Borsäure und deren Salze, 
b) Formaldehyd und solche Stoffe, die hei illrer Ver~'endung Format-

dehyd abgeben, 
c) Alkali- und ErdalkaU-Hydroxyde und -Karbonate, 
d) Schweflige Säure und deren Salze sowie nnterschwefligsaure Salze, 
e) Fluorwasserstoff und dessen Salze, 
.f) Salicylsäure und deren Verbindungen, 
g) Chlorsaure Salze, 
h) Salpetrigsaure Salze, 
i) Farbstoffe jeder Art, jedoch unbeschadet ihrer Verwendung zur Gelb

färbung der Margarine, sofern diese Verwendung nicht anderen Vor· 
schriften zuwiderläuft. 

§ 6. (1) Frisches Fleisch darf in das Zollinland nur in ganzen Tierkörperl1 
(vgl. § 2 Ab8at~ 3), die blli llilldvi(ili, ausgenommen Kälber, und bei Schweinen 
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in Hälften zerlegt sein können, eingeführt werden. Als Kälber gelten Rinder 
im Fleischgewichte von nicht mehr als 75 kg. Mit den Tierkörpern müssen 
Brust- und Bauchfell, Lunge, Herz, Nieren, bei Kühen auch das Euter, mit den 
zugehörigen Lymphdrüsen in natürlichem Zusammenhange verbunden sein. In 
Hälften zerlegte Tierkörper müssen nebeneinander verpackt und mit Zeichen 
und Nummern versehen sein, welche ihre Zusammengehörigkeit ohne weiteres 
erkennen lassen. Die Organe und sonstigen Körperteile, auf welche sich die 
Untersuchung zu erstreck'tn hat (vgI. §§ 6-12 der Anlage a), dürfen nicht an
geschnitten sein, jedoch darf in die Mittelfelldrüsen und in das Herzfleisch je 
ein Schnitt gelegt sein. 

(2) Bei Rindvieh, ausgenommen Kälber (vgI. Absatz 1), muß auch der Kopf 
oder der Unterkiefer mit den Kaumuskeln, bei Schweinen auch der Kopf mit 
Zunge und Kehlkopf in natürlichem Zusammenhange mit den Körpern eingcführt 
werden; Gehirn und Augen dürfen fehlen. Bei Rindern darf der Kopf getrennt 
von dem Tierkörper beigebracht werden, sofern er und der Tierkörper derart 
mit Zeichen oder Nummern versehen sind, daß die Zusammengehörigkeit ohne 
weiteres erkennbar ist. 

(3) Bei Pferden, Eseln, Maultieren,. Mauleseln und anderen Tieren des 
Einhufergeschlechts miissen, außer den in Absatz 1 aufgeführten Teilen, Kopf, 
Kehlkopf und Luftröhre sowie die ganze Haut mindestens an einer Stelle mit 
dem Körper noch in natürlichem Zusammenhange verbun,den sein. 

(4) Bei Wildschweinen, die im übrigen den Schweinen gleich zu behandeln 
~ind, dürfen Lunge, Herz und Nieren fehlen. 

§ 7. (1) Pökel-(Salz-)Fleisch, ausgenommen Schinken, Speck und Däl'me, 
darf in das ZoIlinland nur eingeführt werden, wenn das Gewicht der einze.lnen 
;;tücke nicht ,renigel' als 4 kg beträgt. 

(2) Geräuchertes Fleisch, welches einem Pökelverfahren unterlegen hat, 
i~t als Pökelfleisch zu behandeln. 

(3) Die der Untersuchung zu unterziehendcll ~ymphdrüsen dürfen nicht 
fehlen oder angeschnitten sein, jedoch darf in die lIfittelfelldriisen und in das 
Herzfleisch je ein Schnitt gelegt sein. 

ij 8. Das nachweislich bereits im Inlande vorschriftsmäßig untersuchte 
und nach dem Zollauslande verbrachte Fleisch ist im Falle der Zurückbringung 
der amtlichen Untersuchung nicht unterworfen. 

§ 9. Auf das im kleinen Grenzverkehre sowie inl Meß- und l\Iarktverkehre 
des Grenz bezirkes eingehende Fleisch finden die Vorschriften in § § 12, 13 des 
Gesetzes sowie die gegenwärtigen Ausführungsbestimmungen Anwendung, so
weit die Landesregierungen nicht Ausnahmlin zulassen. 

§ 10. (1) Die unmittelbare Durchfuhr ist als Einfubr im Sinne des Ge
setzes nicht zu betrachten. 

(2) Unter unmittelbarer Durchfuhr ist derjenige Warendurchgang zu ver
stehen, bei dem die Ware wieder ausgeführt wird, ohne im Inlll,lld eine Be
arbeitung zu erfahren und ohne aus der zollamtlichen Kontrolle oder - im Post
verkehr - aus dem Gewahrsam der Postverwaltung zu treten. 

(3) Bei der Überführung von Fleisch auf ein Zollager gilt der Fall der 
unmittf>lbaren Durchfuhr nur dann als vorliegend, wenn, abgesehen von den 
in Absatz 2 bezeichneten Voraussetzungen, bereits bei dcI' Anmeldung des 
Fleisches zur Niederlage sichergestellt wird, daß eine Abfertiguug des Fleisches 
in den freien Verkehr ausgesehlosscn ist. 

Grundsätze für die grslIlldheitliche Untersuchung des in das ZoIlinland ein
gehenden Fleisches. 

§ 11. (1) Für die Untersuchung des in das ZolIillland eingehenden FleischeS 
ist als Beschauer ein approbierter Tierarzt und als dessen Stellvertreter ein 
weiterer approbierter Tierarzt zu bestellen. Zur Ausführung der Trichinenschau 
und zur Unterstützung bei der Finnenschau können andere Personen, welche 
nach Maßgabe der Priifnngsvorschriften für Trichinenschauer geniigoende Kennt
niSRe nachgoewiesen haben, bestellt werden. 

(2) Die Herrichtung des Fleisches für ,Ue tiel'ärztIiche Unt",'sllchllng' 
(Her&llSI:lahme ner Eingew(li~e,Loslösender Liesen rFlollluen, Liinte, Schmer, 
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WammenfettJ, ZerIegung der Schweine in Hälften, Aufhängen odel' Auflegen 
der Fleischteile im Untersuchungsraum) erfolgt nach Anweisung des 'I'ierarztes, 
und zwar soweit der Verfügnngsberechtigte nicht selbst oine Hilfskraft stellt. 
gegen Entrichtung einer besonderen Gebühr nach :\Iaßgabe der hierüber er
gehenden Anweisu~ durch die Beschaustellc. 

(3) Die chemischen Untersuchungen sind von einem besonders hierzu 
,erpflichteten N'ahrungsmittelchemiker, und nur wenn ein solcher nicht zur 
Verfügung steht, von einem in der Chemie hinreichend erfahrenen anderen Sach
verständigen vorzunehmen. Die Vorprüfung der Fette ist von dem Chemiker 
oder dem Fleischbeschauer vorzunehmen. Ausnahmsweise können hiermit 
andere Personen, welche genügend Kenntnisse nachgewiesen haben, betraut 
werden. -

~ 12. (1) Die Untersuchung des Fleisches hat sich insbesondere auf die 
in !§ 13-15 aufgeführten Punkte zu erstrecken. 

(2) Sie ist bei frischem Flei8che an jedem einzelnen Tierkörpel', hei zu
bereitetem Fleische, uud zwar bei Därmen und Fetten an den einzelnen Pack
~tiicken, im übrigen an den einzelnen Fleischstücken vorzunehmen, soweit 
nicht eine Beschränkung der Untersuchung auf Stichproben nach den Be
stimmungen des folgenden Absatzes zulässig ist. 

(3) Bei Sendungen von zubereitetem Fleische kann die Untersuchuug 
auf Stichproben beschränkt werden, und zwar bci Fett und Därmen die gesamte 
(>riifung, hei sonstigem Fleische die Prüfung auf 

a) Behandluug mit, verbotenen Stoffen (* 5 Nr. 31lnd ~ 14 Ah8atz 1 unt~r b) 
h) Mindestgewicht (~ 7 Absatz 1 und § HAbsatz 1 unter c), 
(') nurchpökelnng oder sonstige genügende Zubereitung (§ 3 Absiltz 1, '2 

und § 14 Absatz 1 unter d). 
Die Beschränkung der Untersuchung auf Stichproben ist jedoch nur in

soweit zulässig, als die Sendung nach Inhalt der Begleitpapiere (Rechnungen, 
I"rachtbriefe, Konnossemente, LadestJheine u. dgI.) eine bestimmte gleichartige, 
ans derselben Fabrikatiou stammende Ware enthält, die auch äußerlich nach 
der Art der Verpackung oder Kennzeichnung (vgl. Anlage c unter D) als gleich
'artig angesehen wE.'rden kann. 'Die Auswahl der Stichproben erfolgt nach den 
Bestimmungen im § HAbsatz 3, 4 und § 15 Absatz 5. 

(4) Führt die Untersuchung bei einer Stichprobe zu einer Beanstandung, 
HO hat die Beschaustelle die Untersuchnng zu unterbrechen und den Verfügungs
berechtigten sofort unter Angabe des BeanstanduDgsgrundes zu benachrichtigen. 
Binnen einer eintägigen Fl'i~t nach der Benachrichtigung kann der Verfügungs
bereChtigte die Sendung, insoweit nicht eine unschädliche Beseitigung (~ 19 
Absatz 1 unter I) odel' eine Zurückweisung (§ 19 Absatz 1 unter II und § 21) er
forderlich wird, vor dl'l' weiteren Untersuchung freiwillig zurÜckziehen (vgI. je
doch § 25 Absatz 3). Erfolgt die ZUl'ückziehung nicht, so sind zunächst sämt
liche nach § 14 Absatz 3, 4 und § 15 Absatz 5 entnommenen Stichproben auf den 
Beanstandungsgrund weiter zu untersuchen. Sofern nicht diese Untersuchung 
wegen Beanstandung aller Stichproben nach § 19 Absatz 1 unter II A oder § 21 
Absatz 3 die Zurückweisung der ganzen Sendung zur Folge hat, ist der Ver
fügungSberechtigte zunächst wiederum von dem ErgebnissE.' der Untersuchung 
zu benachrichtigen. Binnen einer zweitägigen Frist nach dieser Benachrichtigung 
steht ihm erneut das Recht zu, dcn nicht beanstandeten Rest der Sendung frei
willig zurückzuziehen. l\lacht er auch von dieser Befugnis keinen Gebrauch, 
BO ist die Untersuchung auf den Beanstandungsgrund bei Därmen und Fetten 
an der Gesamtheit der Packstücke, im übrigen aber an jedem' einzelnen Fleisch
stücke des Restes der Sendung auszuführen. Die chemische Untersuchung ist 
jedoch in diesem Falle - abgesehen von Fetten -·in der Weise fortzusetzen, 
daß aus allen noch zu untersuchenden Packstücken oder als solche zu behandeln
den Sendungsteilen Proben nach § 14 Absatz 4 entnommen werden. Mit den 
nach diesem Absatz erforderlichen Benachrichtigungen ist ein Hinweis auf die 
dem Verfügungsberechtigten zustehenden Befugnisse und auf die sonstigen 
aus den Beanstandungen sich ergebenden Folgen, insbesondere auf die bei 
Ausdehnung der StichJlfOhAn.'1ntet'Buchung (\il\t1'E\t~l\d~1\ G~Q~l1renerhö'hungen zu 
verbinden. -
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~ 13. (l) Bei frisohem Fleische ist zu prüfen: 
a) ob es den Angaben in den Begleitpapieren entspricht; 
b) ob es unte)' die Verbote im § I} fällt; 
c) ob es den Bestimmungen im § 6 entsprloht; 
d) ob es in gesundheits- oder veterinärpollzeUicher- Beziehung zu Be· 

denken Anlaß gibt. Insbesondere Ist Schweinefleisch auf Trichinen 
zu untersuchen. 

(2) Eine chemische Untersuchung des frischen Fjelsohßs hat stattzufinden, 
w~nn der Verdacht vorliegt, daß es mit einem der im § 5 Nr. 3 aufgeführten 
Stoffe behandelt worden ist. 

§ 14. (1) Bei zubereitetem Fleische, ausgenommen Fette, ist zu prüfen: 
a) ob die Ware den Angaben in den Begleitpapieren entspricht; 
b) ob die Ware unter die Verbote Im § I} fällt; 
c) ob die Ware der Vorschrift im § 7 Absatz 1 entspricht; 
(1) ob die Fleischstücke vollständig durchgepökelt (durchgesalzen), durch· 

gekocht oder sonst im Sinne des § 3 Absatz 1 zubereitet sind; 
(\) ob die Ware in gesundheits - oder veterinärpolizeilIcher Beziehung zu 

Bedenken Anlaß gibt. Insbesondere ist Schweinefleisch auf Trichinen 
zu untersuchen. 

(2) Bei der gemäß Absatz 1 unter b vorzunehmenden Prüfung hat auch ein~ 
chemische Untersuchung stattzufinden. 

a) Zur Feststellung, ob dem Verbot im § 5 Nr. 2 zuwjder Pferdefleisrh 
unter falscher Bezeichnung einzuführen versucht wird, wenn der Ver· 
dacht eines Versuchs besteht und die biologisch!) Untersuchung (An· 
lage a § 16) nicht zu einem entscheidenden Ergebnisse führt; 

h) zur Feststellung, ob das Fleisch mit einem der hn § 5 Nr. 3 aufgeführten 
Stoffe behandelt worden ist; bei Schinken In Postsendungen bis zu 
3 Stück, bei anderen Postsendungen im Gewichte bis zu 2 kg, bei 
Speck und bei Därmen sowie bei Sendungen, die nachweislich als Um· 
zugsgut von Ansiedlern und Arbeitern eingeführt werden, jedoch nur, 
wenn der Verdacht einer solchen Behandlung besteht. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 für eine Beschränkung 
der Untersuchung auf Stichproben vor, so hat sich die dort erwähnte Prüfung 
bei Sendungen. die aus 1 oder 2 Packstücken bestehen, auf jedes Packstück, 
bei Sendungen von 3-~O Packstücken auf mindestens 2 Packstücke, bei größeren 
Sendungen auf mindestens den 19. Teil der Packstücke zu erstrecken. Besteht 
die Sendung aus unverpackten Schinken oder sonstigen Fleischstücken, so sind 
bis zu 20 Stück als ein Packstück zu rechnen. Aus den hiernach auszuwählenden 
Packstücken oder als solche zu behandelnden SendungsteIJen ist zum Zwecke 
der Untersuchung - mit Ausnahme der iu Absatz 4 geregelten chemischen Unter' 
suchung nach Absatz 2 uuter b - mindestens der 10. Teil des Inhalts, bei eigent
lichen Packstücken aus verschiedenen Lagen zu entnehmen. Auf weniger als 
2 Fleischstücke aus jedem einzelnen Packstü.ck oder als solches zu behandelnden 
Sendungs teilen darf die Untersuchung nicht beschränkt werden. 

(4) Zu der nach Absatz:! unter b erforderlichen regelmäßigen chemischen 
Untersuchung sind aus jedem der uach Absatz 3 ausgewählten Packstiicke oder 
als solche zu behundehlden Sendungsteile mindestens eine Mischprobe und, 
wenn ein Packstück mehr als 30 Fleischstücke enthält, mindestens 2 Misch' 
proben aus möglichst yjelen Fleischstücken und bei eigentlichen Packstücken 
aus verschiedenen Lagen zu entnehmen. Außerdem ist aus den ausgewählten 
Packstücken, falls das Fleisch VOll Pökellake eingeschlossen ist oder äußerlich 
die Anwendung von Konsen'esalz erkennen läßt, noch je eine Probe der Lake 
oder, wenn möglich, des Salze8 zu entnehmen. Besteht bei gleichartigen Sen· 
dungen von Speck oder Därmen der Verdacht einer Behandlung mit einem der 
im * 5 NI'. 3 aufg<lführtell Stoffe, so hat die zur Aufklärung dieses Verdachts 
nach Absatz 2 unter b erlorderliche chemische Untersuchung mindestens an 
Stichprobeu zu erfolgen, die nach vorstehenden Grundsätzen auszuwählen sind . 
.Jedoch bedarf es bei Därmen - abgesehen von den darnach etwa zu unter· 
~uohenden Lake· oder Konservesalzproben - nur der Untersuchung je einer 
~[ischpl'obe, 'die aus den zur StichprobenuntersuchungaUBgewählt~n Pflok· 
st,lIoken, und zwar ano ver~('.hiedenen Lagen 7.n entnehmen lst. 
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~ 15. (1) Die Untersuchung des znhereiteten ~'ettes zerfällt in eine Vor
prüfung und in e,ine Hauptprüfung . 

(2) Die Vorprüfung hat 'sich darauf zu erstrecken: 
a) ob die P8.9kstücke den Angaben in den Begleitpapieren entsprechen 

und gemäß den für den Inlandsverkehr bestehenden Vorschriften be
zeichnet sind ("Margarine", "Kunstspeisefett" ); 

b) ob das Fett In den PacJ-stiicken eine der betref~enden Gattung ent
sprechende äußere Beschaffenheit hat, wobei insbesondere auf Farbe 
und Konsistenz, Geruch und nötigenfalls auf Geschmack, ferner auf 
das Vorhandenseln von Schimmelpilzen oder Bakterienkolonien auf 
der Oberfläche oder im Innern -sowie auf sonstige Anzeichen von 
Verdorbenseln zu achten ist. 

(3) Die Hauptprüfung ist nach folgenden Gesichtspunkten vorzunehmen: 
a) es ist zu prüfen, ob äußerlich am Fette wahrnehmbare Merkmale auf 

eine Verfälschung oder Nachahmung oder sonst auf ei1'1e vorschrifts
widrige Beschaffenheit hinweisen; 

außerdem ist: 
b) zu prüfen, ob das Fett verfälscht., nachgemacht oder verdorben ist, 

unter das Verbot des § 3 des Gesetzes vom 15 .. Juni 1897, betreffend den 
Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz oder deren Ersatzmitteln, fällt· 
oder ob es einen der im § 5 NI'. 3 der gegenwärtigen Bestimmungen 
aufgeführten Stoffe enthält; 

f) Ma,rgarinc auf die Anwesenheit des gemäß dem Gesetze vom 15. Juni 
1897 und der Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur Aus
führung dieses GeBet~es, vom 4. Juli 1897 (R.-G.-BI. 1897, S. 591) 
vorgeschriebenen Erkennungsmittels (Sesamöl) zu prüfen; 

d) Schweineschmalz mit dem Zeiß-"'olInyschen Refraktomflter zu 
untersuchen. 

(4) Die Proben für die Hauptprüfung Sind nach Maßgabe der Bestim
mungen in Anlage c zu entnehmen und unverzüglich der zuständigen Stelle 
zu übermitteln. Bei Postsendungen und bei Warenproben im Gewichte bis zu 
2 kg, ferner bei Sendlmgen, die nachweislich als Umzugsgut von Ansiedlern 
Imd Arbeitern eingeführt werden, hat die Hauptprüfung nm im Verdachtsfalle 
zu erfolgen. 

(5) Liegen die Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 für eine Beschränkung 
der Untersuchung auf Stichproben vor, so haben sich die Vorprüfung und die 
unter Absatz 3 a, c und d fallenden Untersuchungen der Hauptprüfung mindestens 
auf 2 Packstücke, bei 40 und mehr Packstitcken bis zu 100 auf 5 vom Hundert, 
vom Mehrbetrage bis zu 500 Packstücken auf 3 vom Hundert, von einem weiteren 
:\Iehrbetrage auf 2 vom Hundert zu erstrecken: 

(6) Die nach Absatz 3 unter b vorzunehmende Hauptprüfung ist unter 
gleicher Voraussetzung auf eine geringere Zahl der für die Hauptprüfung ent
nommenen Proben zu beschränken, und zwar sind dazu von weniger als 6 Proben 
2, von weniger als 18 Proben 3, von weniger als 28 Proben 6 und von weiteren 
je 6 Proben je eine auszuwählen. 

§ 16. Für die Ausführung der Untersuchungen sind maßgebend: 
1. die Anweisung für die tierärztliche Pntersuclnmg des in das Zollinland 

eingehenden Fieisches (Anlage a); 
2. die Anweisung für die Untersuchung des ~'lei8che~ auf Trichinen und 

Finnen (Anlage b); -
3. die Anweisung für die Probeentnahme zur chemischen Untersuchung 

von Fleisch einschließlich Fett sowie für die Vorprüfung zubereiteter Fette und 
filr die Beurteilung der Gleichartigkeit der Sendungen (Anlage c); 

4. die Anweisung tür die chemische Untersuchung von Fleisch und Fetten 
(Anlage d). 

8ehandlung des ~'leis(lhes nach erfolgter Ulltel'!lllchuug. 

§ 17. Unbeschadet der weitergehenden Maßregeln, welche auf ßrund 
veterinäl'polizeilicher oder strafrechtlicher Bestimmungen angeordnet werden, ist 
das bea.nstandete F1eisrh nach den Vorschriften in H 18-21 zu behandeln. 
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(Die folgenden §§ 18 und 19 sinn ohne Interesse für den Nahrungsmittel
chcmikcr und daher weggelassen.) 

§ 20. In den Fällen der §§ 18, 19 kann an Stelle der unschädlichen Be
~eitigung des Fleisches die Zurückweisung treten, wenn die das Fleisch ucan
~tandende Beschaustelle im Auslande liegt. 

§ 21. (1) Zubereitetes Fett ist zurückzuweisen: 
1. Auf Grund ·der Vorprüfung: 

a) wenn die ·Ware den Angaben in den Begleitpapieren nicht entspricht 
oder die zugehörige Packung nicht den für den Inlandsverkehr 
bestehenden Vorschriften.entsprechend bezeichnet ist ("Margarine", 
"Kunstspeisefett "); 

b) wenn das Fett mit einem ranzigen, sauer-ranzigen, fauligen oder 
sauer-fauligen Geruch oder Geschmack behaftet oder innerlich mit 
Schimmelpilzen oder Bakterienkolonien durchsetzt oder- sonst yer
dorben befunden wird; 

c) wenn das Fett in einem Packstück äußerlich derart mit Schimmel
pilzen oder Bakterienkolonien besetzt ist, daß der Inhalt des ganzen 
Packstücks als verdorben anzusehen ist; 

H. Auf Grund der Hauptprüfung : 
a) in den unter Ia bis c· angegebenen Fällen; 
h) wenn eine Probe einen der im § 5 NI'. 3 aufgeführten Htoffc enthält: 
c) wenn eine Probe al~ verfälscht oder nachgemacht befunden wird; 
(1) wenn eine Probe Margarine den Bestimmungen des Gesetzes vom 

15. Juni 1897 oder den auf Grund desselben erlassenen Bestim
mungen (R.-G.-BI. 1897, S_ 475 und 591) nicht entspricht. 

(2) Die Zurückweisung kann bei der Vor]lrüfung und Hauptprüfung in 
Fällen zu Absatz 1 und Ia unterbleiben, wenn nachträglich das Packstück 
mit den vorgeschriebenen Bezeichnungen versehen oder die Übereinstimmung 
mit den Begleitpa]lieren herbeigeführt wird. 

(3) Die Zurückweisung hat sich auf alle zu einer Sendung gehörigen 
Packstücke einer Fabrikation zu erstrecken, wenn die Untersuchung sämt
licher davon entnommenen Stichproben (§ 15 Absatz 5) zu einer gleichen Be
anstandung geführt hat (§ 12 Absatz 4), im übrigen hat sich die Zurückweisung 
nur auf die einzelnen beanstandeten Packstücke zu erstrecken. 

~~ 22-29. Beziehen sich auf ,,-Weitere Behandlung des Fleisches" 
(H 22-24), "Kennzeichnung des Fleisches" (§§ 25-27), "Unschädliche Be
seitigung des beanstandeten J'-']eisches" (~ 28), "Nicht zum Genusse der Menschen 
bestimmtes Fleisch" (§ 29). 

Rechtsmittel. 

§ 30. (1) Gegen die seitens der Beschaustelle im Falle des § 12 Absatz 4 
vorgenommene Beanstandung einer Stichprobe sowie gegen die von der Polizei
behörde im Falle der §§ 18-21 getroffene Entscheidung kann von dem Ver
fügungsberechtigten innerhalb eincr eintägigen Frist nach der Benachrichtigung 
(§ 12 Absatz 4 und § 24 Absatz 2) Beschwerde eingelegt werden. Dieses Rechts
mittel ist im ersteren Falle bei der Beschaustelle anzumelden und hat auf Antrag
des Beschwerdeführers die Aufschiebung der weiteren Untersuchung zur Fojge; 
im letzteren Falle ist es bei der Polizeibehörde anzumelden und hat stets auf
schiebende "\Virkung_ Über die Beschwerde entscheidet eine von der Landes
regierung zu bezeichnende höhere Behörde, und zwar, sofern das Rechtsmittel 
gegen das technische Gutachten gerichtet ist, nach Anhörung mindestens eines 
weiteren Sachverständigen. Die durch unbegründete Beschwerde erwachsenden 
Kosten fallen dem Beschwerdeführer zur Last. 

(2) Von der endgültigen Entscheidung hat die höhere Behörde den Be
schwerdeführer, die Beschaustelle, die Polizeibehörde sowie die Zoll- und Steuer
steIle sofort in Kenntnis Iftl setzen. 

Fh'\sl'llhes(Ollllll. 
(§ 31 ist ohne Interesse.) 



Fleischbeschaugesetz; tierärztliche Untersuchun~. 715 

Anlage a. 

Anwelsun/!' für die tlerärztllche Un~ersuchung lIes in "R~ Zolllnlltlld eingelumdcn 
Fleisches. 

I. Frisches Fleisch. 

* § 1-12 enthalt.en nur Bestimmungen für den Tierarzt. 

H. Zubereitetes Fleisch. 

§ 13. Zum Zwecke der im § 2 Nr. 2 vorgeschriebenen Prüfung ist das 
betreffende Fleischstück an einer der dicksten Stellen tief einzuschneiden und 
die Schnittfläche auf Farbe, Konsistenz und Geruch zu untersuchen. Bei 
Einzelsendungen, welche mit der Post eingehen oder nachweislich nicht zum 
gewerbsmäßigen Vertriebe bestimmt sind, kann die Untersuchung in anderer 
Weise vorgenommen werden. 

Erforderlichenfalls ist auch die Kochprobe ') und die Prüfung auf Koch
salz S) vorzunehmen. Hat die Prüfung auf Kochsalz eine deutliche Reaktion 
nicht ergeben, so ist ein etwa hühnereigroßes Stück aus den innersten Teilen des 
Fleischstückes zu entnehmen und die 'Feststellung des Kochsalzgehalts ') aus
zuführen. Die Untersuchung kann auch dem Chemiker übertragen werden. 

Frisches Muskelfleisch ist von roter Farbe, bestimmtem, der Tierart 
eigentümlichem Geruche, weichem Gefüge, zeigt eine unebene, rillige, streifige 
Schnittfläche, wird beim Kochen grau, weißlich oder bräunlich und enthält nur 
Spuren von Kochsalz. 

Durchgepökeltes (gesalzenes) Muskelfleisch hat auch in den inneren 
Schichten den Geruch des frischen Fleisches verloren; es ist von festem Ge
füge, hat glatte Schnittflächen, behält beim Kochen unter gewöhnlichcn Ver
hältnissen die rote Farbe (Salzungsröte) aucl). nach deih Erkalten und enthält' 
erheblich mehr Kochsalz als frisches Fleisch. 

Durchgekochtes (gebratenes, gedämpftes, geschmortes) Muskelfleisch hat 
auch' in den' inneren Schichten den Geruch des frischen Fleisches verloren, ist 
von festem Gefüge, hat eine glatte, trockene Schnittfläche und eine graue, 
weißliche oder bräunliche Farbe. 

') Aus der inneren Schicht des J;'leischstückes wird ein flaches handteller
großes Stück herausgeschnitten, in siedendes Wasser gebracht und 10 Min'uten 
gekocht. 

') a) Herstellung des Reagens: 100 ccm einer 2'/oigen Silbernitratlösung 
werden mit 100 ccm Normalammoniakflüssigkeit vermischt. Von 
dieser Flüssigkeit sind je 20 g in gelben Gläschen aufzubewahren. 

b) Ausführung der Prüfung: Von' dem Fleische wird ein aus den inneren 
Schichten entnommenes haselnußgroßes, etwa 2 g wiegendes Stück 
in ein mit 20 g der Flüssigkeit beschicktes Reagensgläschen gebracht 
und darin einigemale kräftig geschüttelt. Wenn ein weißer, bei 
Tageslicht schnell schwärzlich werdender Niederschlag entsteht, ist 
das ]j'leisch gesalzen, wenn nicht, so i~t os frisch. 

') 2 g Fleisch werden mit 2 g chlorfreiem Seesand und 2-3 ecm Wasser 
in einer Porzellanschale zu einem gleichmäßigen Brei zerrieben. Dieser wird 
mit geringen Mengen Wasser in einen Maßkolben von 110 ccmlnhalt gespült, 
der über der 100 ccm-Marke noch einen Steigraum von mindestens 10 ccm hat. 
Darauf wird zu der Mischung Wasser hinzugefügt, die bis 100 ccm-Marke erreicht 
ist. Hierauf stellt man den Kolben, nachdem sein Inhalt tüchtig durchgeschüttelt 
ist, 10 Minuten lang in kochendes ·Wasser. Hierbei gerinnt das Eiweiß und die 
Flüssigkeit wird fast farblos. Nunmehr wird der Kolbeninhalt durch Einstellen 
in kaltes Wasser schnell abgekühlt, nochm!l.ls durchgeschüttelt und filtriert. 
Von dem klaren, fast farblosen Filtrate werden je 25 ccm, wenn nötig, mit 
Natronlauge unter Anwendung von Lackmu,s als Indikator neutralisiert. In der 
neutralisierten Flüssigkeit wird nach Zusatz von 1-2 Tropfen einer kalt ge
sättigten Lösung vom Kaliumchromat durch 'l'itrieren mit 1/ .. N.-Silbernitrat. 
lösung der Kochsalzgehalt ermittelt. 
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* 14. Die einzelnen Fleisch8tüüke sind namentlieh zn prüfen zunächHt 
an <leI' Oberfläche a) auf Finnen und andere ungewöhnliche Einlagerungen ; 
b) auf Farbe, Konsistenz und Geruch '), insbesondere blutige oder .gelblfche 
Färbung, ranzigen tranigen Geruüh, Erweichung und Lockerung des Zusammen· 
hanges, Gasansammlungen im Bindegewebe, schmierigen Belag, Schimmel· 
bildung, Insekten und dgl.; c) auf die Beschaffenheit der durch Anschneiden 
leicht erreichbaren Lymphdrüsen. 

Organe, die einzeln oder im Zusammenhange miteinander oder mit anderen 
Fleischstücken eingeführt werden, sind nach Maßgabe der entsprechenden Vor
schriften in den §§ 6-9, 11, 12 zu untersuchen. 

~ 15 handelt von der Untersuchung der Därme. 

IU. Schlußbestimmungen. 
~ 16. In Fällen, in denen das in den §§ 6-15 yorgeschriebenc UnteJ'

suchungsverfahren für die gesundheitliche und veterinärpolizeiliche Beurteilung 
des Fleisches nicht ausreicht, ist eine mikroskopische, erforderlichenfalls auch 
eine bakteriologische ') Untersuchung vorzunehmen und die Reaktion de~ 
frischen Muskelfleisches festzustellen 8). Dies gilt namentlich für den Fall de,; 
Verdachts von Blutvergiftung. 

Beim Vorliegen des Verdachts verI:Jotswidrigel' Einfuhi' von zubereitetem 
Einhuferfleisch (§ 2 Absatz 1 NI'. 4) ist die biologische Untersuchung auszu
führen I). Sofern diese Untersuchung, z. B. bei ungeeigneter Beschaffenheit 
des Materials, nicht zu einem entscheidenden Ergebnisse führt, ist die chemische 
Untersuchung (Anlage d zu den Ausführungsbestimmungen D, erster Abschnitt 
unter I) vorzunehmen. 

Deuten Anzeichen auf Fäulnis, so ist durch Einschnitte festzustellen, 
ob die Zersetzung auf die Oberfläche beschränkt oder in die Tiefe gedrungen ist. 
Bestehen über das Vorhandensein von Fäulnis Zweifel, so ist frisches Fleisch 
der Salmiakprobe ') zu unterwerfen, von Salzfleisch eine kleine Probe zu kochen 
lmd auf seinen Geruch zu prüfen. 

§ 17. Liegt der Verdacht der Anwendung eines der nach § 5 NI'. 3 der 
AusfÜhrungsbestimmungen D verbotenen Stoffe vor, so ist unbeschadet der 
im § 14 Absatz 2 zu b daselhst yorgeschriehenen regehnäßigon chemischen Unter
suchung, eine solche zur AUfklärung des Verdachts nach der besonderen An
weisung (Anlage c und d der Ausführungsbestimmungen ])) zu veranlassen. 

') Der Geruch ist erforderlichenfalls durch die Kochpl'obe genauel' feRt
zusteUen_ 

') Nachdem die Oberfläche mit fast zum Glühen erhitzten Messern ab
gesengt ist, wird mit einem frisch ausgeglühten Messer ein Schnitt in die Tiefe 
geführt und mit sterilem Messer und ausgeglühter Pinzette aus der Tiefe der 
Muskulatur eine Probe entnommen_ Diese dient 1. zur Anfertigung von Aus
strichpräparaten, 2. zur Anlegung von Kulturen auf schräg erstarrtem Agar. 

8) Die Reaktion des frischen Muskelfleisches ist in der ''Veise zu prüfen, 
daß in die Hinterschenkehnuskulatur und an zwei weiteren möglichst von
einander entfernt liegenden Körpergegenden ein tiefer Schnitt gelegt und auf 
die Schnittfläche mit einem Messer mit destilliertem Wasser schwach ange
feuchtetes Lackmuspapier angedrückt wird. Nach 10 Minuten wird das Papier 
vom Objekt abgehoben, auf eine weiße Unterlage gelegt und mit einer anderen 
ebenfalls angefeuchteten Probe des ursprünglichen Lackmuspapieres verglichen. 

') Vorschrift siehe S. 720. 
') Ein Reagensglas oder zylindrisches Glasgefäß von etwa;] cm Durch

messer und 10 cm Länge wird mit einem Gemische von 1 Raumteil Salzsäure 
vom spezifischen Gewicht 1,124, 3 Raumteilen Alkohol und 1 Raumteil Äther 
beschickt, so daß der Boden des Glases etwa 1 cm hoch bedeckt ist, verkorkt 
und einmal geschüttelt. Darauf wird von dem Fleische mit einem reinen .Glas
stab eine Probe abgestreift oder ein erbsengroßes Stückehen vermöge der Ad
häsion befestigt. Der so präparierte Stab wird schnell in das mit den Chlor' 
wasserstoff-Alkohol-Ätherdämpfen erfüllte Glas gesenkt, so daß sein unteres 
Ende etwa lcm von dem Flüssigkeitsspiegel entfernt bleibt und auch die ·Wände 
des Gefä~e8 nicht berührt werden. Bei Gegenwart von .ct.mmoniak entsteht 
nach wellIgen Sekunden ein stal'ker Nebel um die in dlls Gefäß versenkte Fleisch
probe, welcher mit dem Gl'ade clel' Fänlni,s an Intensität zunimmt. 
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Anlage b. 

Anweisung zur UnterHllchung des l<'lelsches au! 'l'rlchlnen und .I<'lnnen. 

Da diese Untersuchung iJIl wesentlichen Sache der amtlichen Fleisch
beschau ist, wird von einer wörtlichen Wiedergahe der Bestimmungen ab
gesehen. 

Die Proben für die Untersuchung sind nach § i 
a) aus den Zwerchfbllpfeilern (Nierenzapfen), 
b) dem Rippenteile des Zwerchfelh; (Kronflei8ch), 
c) den Kehlkopfmuskeln, 
d) den Zungenmuskeln 

zu entnehmen. 
In Fällen, in denen die unter c und d genannten Fleischteile etwa ah

handen gekommen sind, sind je eine weitere Probe an den unter a und b ge
nannten KörpersteIlen oder 2 Proben aus den Bauchmuskeln zu entnehmen. 

Von zubereitetem Fleische (PÖkelfleisch, Schinken und Speckseiten) 
sind von jedem einzelnen Stücke 3 fettarme Proben von verschiedenen Stellen 
und womöglich aus der Kähe von Knochen und Sehnen zu entnehmen. 

Anlage c_ 

Anweisung für die Probeentnahme zur chemischen Untenuchung von l<'leisch 
einschließlich }'ett sowie für die Vorprüfung zubereiteter Fette nnd ftlr die Be-

urteilung der Gleichartlgkell;. der Sendungen. 

A. Probeentnahme zur chemischen Untersuchung von l<'I~lsch, ausgenoJllmen 
zubereitete Fette. 

(VgJ. §~ ll-U und 16 der Ausführungsbestimmungen D.) 

Die Probeentnahme geschieht, soweit angängig, durch den mit der Unter
suchung betrauten Chemiker, sonst durch den als BeRchauer beRtellten appro· 
hierten Tierarzt. 

1. Die Auswahl der Proheu geschieht nach folgenden Grundsätzen: 
1. Beifrischem Fleische (§ 13, Absatz 2 der Ausführungsbestimmungen ll): 
Es ist von jeliem verdächtigel,l Tierkörper eine Durchschnittsprobe in 

tier "'eise zu entnehmen, daß an mehreren (etwa 3-5) Stellen Proben inl Ge· 
samtgewichte von etwa 500 g abgetrennt werden. Die einzelnen Proben ~ind 
möglichst der Außenseite in l<'orm dicker l\Iuskelstücke an saftigen Stellen deA 
Ticl'köl'pers zu entnehmen. 

2. Bei zubereitetem Fleische: 
a) Zm Feststellung, ob dem Verbote des § 5, Nr. 2 der Ausfühmngs

bestimmungen D zuwider Pferdefleisch unter falscher Bezeichnung einzuführen 
versucht wird, ist aus "dem" verdächtigen Fleischstück eine ,Durchschnitts· 
)lrobe im Gesamtgewicht\) von 500 g. zu entnehmen, wobei möglichst Rtellel[ 
mit fetthaltigem Bindegewebe auszusuchen sind. 

b) Zm Untersuchung, ob das Fleisch mit einem der im § 5,' NI'. 3 de)' 
Ausflihrungsbestimmungen D verbotenen Stoffe behandelt worden ist, sind die 
Proben nach folgenden Grundsätzen zu entnehmen: 

,,} Durchschnittsproben im Gesamtgewichte von 500 g sind zu entnehmen: 
"Bei gleichartigen Sendungen im Sinne des § 12, Absatz 3 der Ausfüh

rungsbestimmungen D nach den Grundsätzen des § 14 Absatz 3, 4, ebenda. 
im übrigen aus jedem einzelnen Fleischstücke. bei Speck jedoch nm alt" 

etwaigen verdächtigen Stücken und bei Därmen nUI' aus etwaigen verdächtigen 
Packstücken. " 

Führt die chemische Untersuchung auch nur bei einer Probe aus einer 
gleichartigen Sendung zu einer Beanstandung, so ist gemäß § 12 Absatz 4 ebenda 
.zu verfahren. 

Die Dmchschnittsprobe ist, abgesehen von Därmen, so auszuwählen, 
,laß neben möglichst großen Flächen der Außenseite auch tiefere Fleisch· oder 
Fettschichten mitgenommen werden. Sind an der Außenseite Anzeichen von 
KonserYiernugsmitteln wahl'nehlnbal", so sind diese Stellen bei der Probeont
nahme zn heril!\ksichtigen. 
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(J) Bei Fleisch, welches von Pökellake eingeschlossen ist oder äußerlich 
die Anwendung von Konservesalz erkennen läßt (Vgl. § 14 Absatz 4, ebenda), 
wird außerdem eine Probe der Lake (mindestens 200 ccm) oder, wenn möglich, 
des Salzes (bis zu 50 g) entnommen. 

e) "Aus Schinken in Postsendungen bis zu 3 Stück, aus anderen Post
sendungen, im Gewichte bis zu 2 kg, ferner aus Sendungen, die nachweislich 
als Umzugsgut von Ansiedlern und Arbeitern eing~ührt werden, sind Proben 
nur im Verdachtsfalle zu entnehmen_" 

H. Die weitere lIehandlung der Proben geschieht nach folgenden 
Grundsätzen: 

1. Die Proben sind dergestalt zu kennzeichnen, daß ohne weiteres fest
gestellt werden kann, aus welchen Packstüeken sie entnommen wurden. 

2. In einem besonderen Schriftstücke sind genaue Angaben zu machen 
über die Herkunft und Abstammung des Fleisches sowie übel' den Umfang 
der Sendung, der die Proben entnommen wurden. Werden bei der Probeent
nahme besondere Beobachtungen gemacht, 'welche vermuten lassen, daß das 
Fleisch unter "die Verbote" in § 5, Nr. 2 und 3 der Ausführungsbestimmungen D 
fällt, oder wurde die Probeentnahme auf Grund derartiger Beobachtungen 
veranlaßt, so ist eine Angabe hierüber gleichfalls in das Schriftstück aufzu
nehmen. Bei gesalzenem Fleische ist zugleich anzugeben, ob dasselbe in Pökel
lake oder Konservesalz eingehüllt lag. 

3. Zur Verpackung sind sorgfältig gereinigte und gut verschlossene Ge
fäße aus Porzellan, Steingut, glasiertem Ton oder Glas zu verwenden; in Er
mangelung solcher Gefäße dürfen auch Umhüllungen von starkem Pergament
papier zur Verwendung gelangen. 

4_ Die Aufbewahrung oder Versendung der Pökellake erfoJgt in gut ge
reinigten, dann getrockneten und mit neuen Korken versehenen J!'laschen aus 
farblosem Glase. 

5. Konservesalz wird ebenfalls in Glasgefäßen aufbewahrt und verschickt. 
6. Die Proben sind, sofern nicht ihre Beseitigung infolge Verderbens 

notwendig wird, solange in geeigneter 'Veise aufzubewahren, bis die Entschei
dung über die zugehörige Sendung getroffen ist. 

ß. Probeentnahme zur chemischen Untersuchung zubereiteter J!'ette. 
(Vgl. §§ 15 und 16 der Ausführungsbestimmungen D.) 

1. Auf die Pl'obeentnahme findet die. Bestimmung unter A Absatz 1 An
wendung. Ausnahmsweise können hiernlit andere Personen, welche genllgencle 
Kenntnisse nachgewiesen haben, betraut werden. 

2. Durchschnittsproben im Gesamtgewichte von 250 g sind zu ent
nehluen: 

a) wenn die Sendung aus einem 'Oder zwei Pilckstiicken besteht, oder 
wenn sie a,us mehr als zwei Packstiicken besteht, ohne daß eine gleichartige 
Sendung im Sinne des ~ 12 Absatz 3 der Ausführungsbestimmungen D vorliegt, 
aus jedem Packtsücke; 

b) wenn die Sendung aus mehr als zwei Packstiicken besteht und im vor
genannten Sinne gleichartig ist, aus "jedem" gemäß § 15 Absatz 5 ebenda aus
zuwählenden Packstücke ; 

c) wenn die Untersuchung "infolge einer Stichprobenbeanstandung aus
gedehnt werden muß", gemäß § 12 Absatz 4 ebenda aus allen Packstücken "der 
gleichartigen" Sendung. 

Die Durchschnittsproben sind an mehreren Stellen des Packstückes zU 

entnehmen; zweckmäßig bedient man sich hierbei eines Stechbohrers aus Stahl. 
"Aus Postsendungen und \Varenproben im Gewichte bis zu 2 kg, ferner 

bei Sendungen, die nachweislich als Umzugsgut von Ansiedlern und Arbeitern 
eingeführt werden, sind Proben zur Untersuchung gemäß § 15 Absatz 3 ebenda 
nur im Verdachtsfalle zu entnehmen." 

3. Die Durchschnittsproben sind dergestalt zu kennzeichnen, daß ohne 
weitereH ff'Htgestellt. würden kann, aus welchen Packstiieken sie entnommen 
wurden. 
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4. In einem besonderen :,;chriftstück& sind genaue Angaben zu maohen 
über die Herkunft und Abstammung des Fettes, über den Namen und Wohn· 
ort des Empfängers, über Zeichen, Nummer und Umfang der Sendung, der die 
Proben entnommen wurden, über die bei der Entnahme der Probe gemachten 
Beobachturigen und schließlich darüber, ob die Probeentnahme zur ständigen 
Kontrolle oder auf Grund eines besonderen Verdachts stattfand. 

Außerdem ist den Proben eine kurze Angabe über das Ergebnis der Vor
prüfung beizufügen. 

5. Die Aufbewahrung oder Versendung der Proben erfolgt in gutver
Bchlossenen und sorgfältig gereinigten Gefäßen aus Porzellan, glasiertem 'fon, 
Steingut (Salbentöpfe der Apotheker) oder von dunkelgefärbtem Glas, welche 
möglichst luft- und lichtdicht zu verschließen sind. 

6. Die Proben sind solange aufzubewahren, bis die Entscheidung über 
die zugehörige Sendung getroffen ist. 

C. Vorllrüfung zubereiteter }'ett.e. 
(Vgl. § 15 Absatz 2 und § 16 der Ausführungsbestimmungen D.) 

Die Packstücke müssen den AngabEin in den Begleitpapieren entsprechen 
und die für den Hanqelsverkehr vorgeschriebene Bezeichnung tragen ("Mar
garine", "Kuustspeisefett"). 

Die Fette müssen ein der betreffenden Gattung im unverdorbenen und 
unverfälschten Zustande zukommendes Aussehen haben. Insbesondere ist auf 
Farbe, Konsistenz. Geru®. und Geschmack Rücksicht zu nehmen. 

Folgende Gesichtspunkte müssen hierbei besonders beobachtet werden: 
1. Bei Gegenwart von Schimmelpilzen und Bakt~rienkolonien ist festzu-

stellen, ob diese . 
a) als unwesentliche örtliche äußere Verunreinigung (z. B. infolge kleiner 

Schäden der Verpackung). 
b) als wesentlicher äußerer Überzug der Fettmasse oder 
c) als Wucherungen im Innern des Fettes vorliegen. 
2. Bei der Beurteilung der Farbe ist darauf zu achten, ob das Fett eine 

ihm nicht eigentümliche Färbung oder Verfärbung aufweist, oder ob es sonHt 
sinnlich wahrnehmbare fremde Beimengungen enthält. 

3. Bei der Prüfung des Geruchs ist auf ranzigen. "sauer-ranzigen. fauligen 
oder sauer-fauligen", talgigen, öligen, dumpfigen (mulstrigen, grabeinden), 
schimmeligen Geruch zu achten. 

4. Bei der l'l'üfung des Geschmacks ist festzustellen, ob ein bitterer 
. oder ein allgemein ekelerregender Geschmack vorliegt. Auch ist da.rauf zu 
achten, ob fremde Beimengungen durch den Geschmack erkannt werden können. 

5. Ist Schimmelgeruch oder -Geschmack festgestellt, so ist zu prüfen. ob 
derselbe nur von geringfügigcn äußeren Verunreinigungen des Fettes oder des 
Packstückes henührt. 

D. ßeurteUllng von Hlelchartigkelt eier Sendungen zubereiteten Fleisches. Prohe
entnahme in zweifelhaften Fällen. 

Bei Anwendung des § 12 Absatz 3 der Ausführungsbestimmungen D ist. 
nach folgenden Grundsätzen zu verfahren: 

1. Bei Verschiedenheit der Verpackung darf Gleichartigkeit einer Sendung 
nur angenommen werden: 

a) bei Fett. wenn und insoweit die Kennzeichnung gleich ist und eine 
äußerliche- Prüfung des Inhalts keinen Verdacht verschiedener Fabrikation 
erregt; . 

b) bei sonstigem Fleische, einschließlich Därmen. wenn und insoweit die 
Art der Kennzeichnung und eine äußerliche Prüfung des Inhalts auf eine gleiche 
Fabrikation schließen lassen. 

2. Als gleiche Kennzeichnung gilt bei Fett eine einheitliche Fabrikmal'ke. 
Neben der Fabrikmarke angebrachte Buchstaben und Nummern bleiben bei der 
Beurteilung der Gleichartigkeit einer Sendung unberücksichtigt, soweit Hich I111H 

ihnen ein Yerdacht ver~chiedenel' Fabrikation nicht ergibt. Fehlt eiu ~'abl'ik· 
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zeichen, BO darf bei Fett eine gleichartige Sendung nur insoweit angenoIillIlen 
werden, als die Verpackung gleich ist, auch die Art der sonstigen Kennzeichnung 
keinen Verdacht verschiedener Fabrikation ergibt. 

3. Insoweit nach den vorstehenden Grundsätzen über die Gleichartigkeit 
der Sendungen von zubereiteten Fetten wegen verschiedener Verpackung oder 
verschiedener Kennzeichnung einzelner Teile Zweifel entstehen, ist die Probe· 
entnahme nach § 15 Absatz 5 der Ausführungsbestimmungen D so einzurichten, 
daß mindestens aus jedem dieser Teile eine Probe zum Zwecke der Vorprüfung 
und der Prüfung gemäß § 15 Absatz 3a, c und d ebenda entnommen wird. 

4. ~Wird bei der nach vor8tehendem Absatze vorgenommenen Prüfung der 
Verdacht der Ungleichartigkeit nicht bestätigt, so hat die Auswahl der Stich· 
proben für die weitere Prüfung nach den Vorschriften im § 15 Absatz 5 und 6 
ebenda zu erfolgen. 

Anlage d. 
Erster Abschnitt. 

Untersuchung von J<'IeIsch aU8sc~hlleßIIch zubereitetel' J<'ette. 

1. Nachweis von Pferdefleiech: 
(Er ist in erster Linie durch die biologische Untersuchung zu führen. 

Sofern diese Untersuchung, z. B. bei ungeeigneter Beschaffenheit des Materials, 
nicht zu einem entscheidenden Ergebnis führt, ist die chemische Untersuchung 
vorzunehmen ').) 

a) Biologische lintersuchung. 

"Zur Ausführung der biologischen Untersuchung auf Pferdefleisch ') Wld 
anderes Einhuferfleisch sind mit einem ausgeglülüen oder ausgekochten Messel' 
aus der Tiefe des verdächtigen Fleischstückes etwa 30 gMuskelfleisch, möglichst 
ohne~ ],~et.tgewebe, von einer frisch hergestellten Schnittfläche zu entnehmen 
und auf einer ausgekochten, mit ungebrauchtem Schreibpapier bedeckten Unter
lage durch Schaben mit einem ausgekocht{ln Messer zu zerkleinern. Die zer
kleinerte Fleischmasse wird in ein ausgekochtes oder sonst durch Erhitzen 
sterilisiertes, etwa 100 ccrn fassendes Erlenmeyersches Kölbchen gebracht, 
mit Hilfe eines ausgekochten sterilisierten GlasstabeS gleichmäßig verteilt und 
mit 50 ccm sterilisielter O,85'I,iger Kochsalzlösung übergossen. Gesalzenes 
Fleisch ist zuvor in einem größeren sterilisierten Erlenmeyerschen Kolben 
zu entsalzen, indem man es mit sterilem ,destilliertem Wasser übergießt und 
letzteres, ohne zu schütteln, während 10 Minuten mehrmals erneuert. Das 
f'..emisch von Fleisch und 0,85 'I, igel' Kochsalzlösung bleibt zur Ausziehung der 
im Fleisch vorhandenen Eiweißsubstanzen etwa 3 Stunden bei Zimmertemperatur 
oder übel' Nacht im Eisschrank stehen lmd darf, um eine klare Lösung zu er
halten, nicht geschüttdt werden. Zur Feststellung, ob die für die Untersuchung 
nötige Menge Eiweiß in Lösung gegangen ist, sind etwa 2 ccrn der ausgezogenen 
1!'lüssigkeit in ein sterilisiertes Reagensglas zu gießen und tüchtig durchzuschüt
teln. Entwickelt sich dabei ein feinblasiger Schaum, der längere Zeit stehen 
bleibt, so ist der Auszug verwendbar. Die zu untersuchende Eiweißlösung mull 
für die Ausfülu'ung der biologischen LTntersuchung wie alle übrigen zur Ver
wendung kommenden Flüssigkeiten, vollständig klar sein. Zu diesem Zwecke 
muß der Fleischauszug filtriert werden, und zwar entweder durch gehärtete 
Papierfilter, oder, wenn hierbei ein klares Filtrat nicht erzielt wird, durch aus
geglühten Kieselgur auf Büehn ersehen Trichtern oder auch durch Berkefeld
sche Kieselgurkerzen. Das Filtrat ist für die weitere Prüfung geeignet, wenn 
es wie der nnfiltrierte Auszug beim Schütteln schäumt und außerdem eine 
Probe (etwa 1 ccm) beim Kochen nach Zusat,z eines Tropfens Salpetersäure 
vom spezifischen Gewicht 1,153 eine opalisierende Eiweißtrübung gibt, die 
sich nach etwa 5 Minuten langem Stehen a.ls ehen no eh erkennbarer Nieder· 
schlag zu Boden senkt, 

') 'Viederholung des Wortlautes S. 716 0 lö Ab"atz 2 der Schltlllbestim
mungen). 

') "'iehe .\nlage R Schlu ßbcstimm IIngen. Anmerkung 4, 8. 7!t1. 
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Dann besitzt dat:! J!'iltrat die für die iJiologi8(,hc Prüfung zweckmäßigste 
Konzentration dC8 Eiweißes in der Ausziehungsflüssigkeit (etwa 1 : 300). Ist 
.das FIltrat zu konzentriert, so muß es solange mit sterilisierter Kochsalzlösung 
verdünnt werden, bis die SaJpetersäurekochprobe. den richtigen Grad der Ver
diinnung anzeigt. Ferner soll das Filtrat neutral, schwach sauer oder schwach 
alkalisch reagieren. 

Von der filtrierten, neutralen, schwach sauren oder schwach alkalischen, 
völlig klaren Lösung wird mit ausgekochter oder anderweitig durch Hitze steri
lisierter Pipette je 1 c()m in 2 Reagenzröhrchen von je 11 cm Länge und 0,8 cm 
Durchmesser (Röhrchen 1 und 2) gebracht. In ein Röhrchen 3 wird I ccm 
eines ebenfalls klaren, neutral, schwach sauer oder schwach alkalisch reagie
rend,en, aus Pferdefleisch in gleicher Weise hergestellten Filtrats eingefüllt. 
Weitere Röhrchen 4 und'; werden mit je I ccm einer ebenso hergestellten 
Schweine- und Rindfleischlösung beschickt. In ein Röhrchen 6 wird 1 ccm 
sterilisierter O,85'l,iger Kochsalzlösung gegossen. Die Röhrchen werden in 
ein kleines passendes Reagenzglasgestell eingehängt. Sie müssen vor dem Ge
brauch ausgekoch~ oder anderweitig durch Hitze sterilisiert und vollkommen 
sauber sein. Zum Eintiillen der verschiedenen Lösungen in die einzelnen Röhr
chen- sind je besondere sterilisierte Pipetten zu benutzen. Zu den, wie ange, 
geben, beschickten Röhrchen wird mit Ausnahme von Röhrchen Z, je 0,1 ccm 
vollständig klares, von Kaninchen gewonnenes Pferdeeiweiß ausfällendes Serum 
von bestimmtem Titer so zugesetzt, daß es an der Wand des Röhrchens herab
fließt und sich auf seinem Boden ansammelt. Zu Röhrchen 2 wird 0,1 ccm 
normales, ebenfalls völlig klares Kaninchenserum in gleicher Weise gegeben. 

Die Röhrchen sind ·bei Zimmertemperatur aufzubewahren und diirfeJl 
nach dem Serumzusatze nicht geschüttelt werden. Beurteilung der Ergebnisse: 
Tritt in Röhrchen 1 ebenso wie in Röhrchen 3 nach etwa fünf Minuten eine 
hauchartige, in der Regel a.m Boden des Röhrchens beginnende Trübung auf. 
die sich innerhalb weiterer fünf Minuten in eine wolkige umwandelt und nach 
spätestens·30 Minuten als Bodensatz absetzt, während die Lösungen in den 
übrigen Röhrchen völlig klar bleiben, so handelt es sich um Pferdefleisch (oder 
anderes Einhuferfieisch). Später entstehende Trübungen dürfen als positive 
Reaktion nicht aufgefaßt werden. Zur besseren Feststellung der zuerst ein
tretenden Trübung können die Röhrchen bei auffallendem Tages- oder künst
lichem Lichte betrachtet werden, indem hinter das belichtete Reagenzglas eine 
schwarze Fläche (z. B. schwarzes Papier oder dgl.) geschoben wird. 

Das ausfällende Serum muß einen Titer 1 : 20 000 haben, d. h. es muß 
noch in der Verdünnung 1 : 20 000 in einer Lösung von Pferdeblut-Serum 
binnen fünf Minuten eine beginnende TrÜbung herbeiführen. Derartiges Serum 
Ist bis auf weiteres vom Kaiserlichen Gesundheitsamt erhältlich. Das Serum 
wird in Röhrchen von 1 ccm Inhalt versandt. Getrübtes oder auch nur opali
sierendes Serum ist nicht zu verwenden. Serum, das durch den Transport 
trüb geworden ist, darf nur gebraucht werden, wenn' es sich in den oberen 
Schichten binnen 12 Stunden vollkommen klärt, so daß die trübenden Bestand
teile entfernt werden können. Zur Untersuchung soll stets nur der Inhalt eines 
Röhrchens, nicht dagegen eine Mischung mehrerer Röhrchen verwendet werden." 

b) Chemische Untersuchung 
1. Verfahren, welches auf der Bestimmung des Brechungs

vermögens des Pterdefettes beruht. 
Aus Stücken von 50 g möglichst mit fetthaltigem Bindegewebe durch

setztem Fleische wird das Fett durch Ausschmelzen bei 100' oder, falls dies 
nicht möglich ist, durch Auskochen mit Wasser gewonnen und im Zeiß -V. oUny
schen Refraktometer nach der im zweiten Abschnitt unter lIla gegebenen 
Anweisung zwischen 38 und 42· geprüft. Wenn die erhaltene Refraktometerzahl 
auf 40· umgerechnet den Wert 51,5 übersteigt, BO ist auf die Gegenwart von 
Pferdefleisch zu schließen. 

2. Verfahren. welches Ruf der Bestimmung der Jodzahl des 
Pferdefettes beruht. 

Aus Stücken von 100-200 g möglichst mit fetthaltigem Bindegewebe 
durchsetztern Fleische wird das Fett in der gleichen Welse wie beJm Verfahren 
unter 1 gewonnen und seine Jodzahl nach der im zweiten Abschnitte unter 

BUlard-Baier,Hllfibuch ••• A.uf!. 46 
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llIb gegebenen Anweisung bestinuht. Unter den vorliegenden Umständen ist, 
die Anwesenheit von Pferdefleisch als erwiesen anzusehen, wenn die Jodzahl 
des Fettes 70 und mehr beträgt. 

Der chemische Nachweis von Pferdefleisch ist nur dann als erbracht an
zusehen, wennbeide Verfahren (Bestimmung des Brechungsvermögens und die 
Bestimmung der Jodzahl des Fettes) zu einem positiven Ergebnis geführt haben. 

11. Untersuchung auf verbotene ZUiiätze '). 
Liegt ein Anhalt dafür vor, daß ein bestinunter, verhotener Zusat1. zu

gesetzt worden ist, 80 ist zunächst auf diesen zn untersuchen. Im übrigen ist 
anf die nachstehend nnter 1 angeführten Stoffe in allen Fällen zu untersuchen. 
Verläuft diese Untersuchung ergebnislos, so ist mindestens noch auf einen der 
iibrigen Stoffc zu prüfen, "wobei je nach Lage des Falles tunlichst auf einen 
Wechsel bei der Auswahl der Stoffe, auf die geprüft werden soll, auch bei den 
aus einer Sendung entnommenen mehreren Stichproben zu achten ist ... 

'Vird einer der genannten Stoffe gefunden, so braucht auf die übrigen 
nicht weiter untersucht zn werden. 

"Jedes der für die Durchschnittsprobe von 500 g entnommenen Fleisch
stückchen ist in Hälften zu zerlegen. Für die Untersuchung ist zunächst die 
eine Hälfte· aller Fleischstückchen möglichst fein zu zerkleinern und gut durch
zumischen, die andere Hälfte dagegen für eiue etwa notwendig werdende Nach· 
JH·üfung unvermischt zu belassen." Von dieser Mischung werden die ange· 
gebenen Mengen für die Einzelprüfungen verwendet. 

Bei Untersuchungen von Pökellake und von Konservesalz finden die 
unten angegebenen Vorschriften sinngemäße Anwendung. Die Untersuchung 
der Lake und des Konservesalzes hat derjenigcn des Fleisches voranzugehen. 

1. Nachweis von Borsäure und deren Salzen . 
.. 50 g der fein zerkleinerten Fleischmasse werden in einem Becherglas 

mit einer Mischung von 50 ccm Wasser und 0,2 ccm Salzsäure vom spezifischen 
Gewicht 1,124 zu einem gleichmäßigen Brei gut durchgemischt. Nach halb
stiindigem Stehen wird das mit einem Uhrglase bedeckte Becherglas, unter 
zeitweiligem Umrühren, eine halbe Stunde in einem siedenden Wasserbad erhitzt. 
Alsdann wird der noch warme Inhalt des Becherglases auf ein Gazetuch ge
bracht, der Fleischrückstand abgepreßt und die erhaltene Flüssigkeit durch ein 
angefeuchtetes Filter gegossen. Das Filtrat wird nach Zusatz von Phenol
phthalein mit '/,o-Normalnatronlauge schwach alkalisch gemacht und bis auf 
25 ccm eingedampft. 5 ccm von dieser Flüssigkeit werden mit 0,5 ccm Salzsäure 
vom spezifischen Gewicht 1,124 angesäuert, filtriert und auf Borsäure mit 
Kurkmninpapier ') geprüft. Dies geschieht in der Weise, daß ein etwa 8 cm 
langer und 1 em breiter Streifen geglättetes Kurkuminpapier bis zur halben 
Länge mit der angesäuerten Flüssigkeit durchfeuchtet und anf einem Uhrglase 
von etwa 10 cm Durchmesser bei 60-70° getrocknet ·wird. Zeigt das mit der 
sauren Flüssigkeit befeuchtete Kurkuminpapier nach dem Trocknen keine sicht
bare Veränderung der ursprünglichen gelben ll'arbe, dann enthält das Fleisch 
keine Borsäure. Ist dagegen eine rötliche oder orangerote Färbung entstanden, 
dann betupft man das in der Farbe veränderte Papier mit einer 2 % igen Lösung 

') Siehe auch das S. 148, 149 u. ff. über den Nachweis von Farbstoffen 
und Konservierungsmitteln Gesagte. 

') Das Kurkuminpapier wird durch einmaliges Tränken von weiJ.lem 
Filtrierpapier mit einer Lösung von 0,1 g Kurkumin in 100 ccm 90'/,igem 
Alkohol hergestellt. Das getrocknete Kurkuminpapier ist in gut verschlossenen 
GefäJ.len, vor Licht geschützt, aufzubewahren. 

Das Kurkumin wird in folgender 'Veise hergestellt: 
30 g feines bei 100' getrocknetes Kurkumawurzelpulver (Curcuma longa) 

werden im Soxhletschen Extraktionsapparat zunächst vier Stunden lang 
mit Petroleumäther ausgezogen. Das so entfettete und getrocknete Pulver 
wird alsdann in demselben Apparat mit heißem Benzol 8-10 Stunden lang, 
unter Anwendung von 100 ccm Benzol, erschöpft. Zum Erhitzen des Benzols 
kann ein Glyzerinbad von 115-120' verwendet werden. Beim Erkalten der 
Benzollösung scheidet sich innerhalb 12 Stunden das tür die Herstellung des 
Kurkuminpapiers zu verwendende Kurkumin ab. 
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von wasserfreiem Natriumkarbonat. Entsteht hierdurch ein rotbrauner Fleck, 
der sich in seiner Farbe nicht von dem rotbraunen Fleck unterscheidet, der 
durch die Natriumkarbonatlösung auf reinem Kurkuminpapier erzeugt wird, 
oder eine rotviolette Färbung, so enthält das Fleisch ebenfalls keine Borsäure. 
Entsteht dagegen durch die Natriumkarbonatlösung ein blauer Fleck, dann ist· 
die Gegenwart der Borsäure nachgewiesen. Bei blauvioletten Färbungen und 
in Zweifelsfällen ist der Ausfall der Flammenreaktion ausschlaggebend. 

Die Flammenreaktion ist in folgender 'Veise auszuführen: 5 CClIl dcr 
rückständigen alkalischen Flüssigkeit werden in einer Platinschale zur Trockne 
verdampft und verascht. Zur Herstellung der Asche wird die verkohlte Sub
stanz mit etwa 20 ecm heißem Wasser ausgelaugt. Nachdem die Kohle bci 
kleiner Flamme vollständig verascht worden ist, fügt man die ausgelaugtc 
Flüssigkeit hinzu und bringt sie zunächst auf dem 'Vasserbad, alsdann bci etwa 
120' C zur Trockne. Die so erhaltene lockere Asche wird mit einem erkalteten 
Gemische von 5 ecm Methylalkohol und 0,5 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
sorgfältig zerrieben und unter Benützung weiterer 5 ccm Methylalkohol in 
einen Erlemneyerkolben von 100 ccm Inhalt gebracht. Man läßt den ver
schlossenen Kolben unter mehrmaligem Umschütte In eine halbe Stunde lang 
stehen; alsdann wird der Methylalkohol aus einem Wasserbade von 80-85 0 

vollständig abdestilliert. Das Destillat wird in ein Gläschen VOll -10 ccm Inhalt 
und etwa 6 cm Höhe gebracht, welches mit einem zweimal durchbohrten Stopfen 
verschlossen wird, durch den zwei Glasröhl'en in das Innere führen. Die einc 
Röhre reicht bill auf den Boden des Gläschens, die andere nur bis an den Hals. 
Das verjüngte äußere Ende der letzteren Röhre wird mit einer durchlochten 
Platinspitze, die aus Platinblech hergestellt werden kann, versehen. Durch die 
Flüssigkeit wird hierauf ein getrockneter Wasserstoffstrom derart geleitet, daß 
die angezündete Flamme 2-3 cm lang ist. Ist die bei zerstreutem Tageslichte 
zu beobachtende Flamme grün gefärbt, so ist Borsäure im Fleisch enthalten. 

Fleisch, in welchem Borsäure nach diesen Vorschriften nachgewiesen ist, 
ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, NI'. 3 als mit Borsäure oder 
deren Salzen behandelt zu betrachten. 

2. Nachweis von Formaldehyd und solchen Stoffen, welche bei ihrer 
Verwendung Formaldehyd abgeben. 

30 g der zerkleinerten Fleischmasse werden in 2000 ccm Wasser gleich
mäßig verteilt und naeh halbstündigem Stehen in einem Kolben von etwa 
500 ccm Inhalt mit 10 ccm einer 25'/,igen Phosphorsäure versetzt. Von dem 
bis zum Sieden erhitzten Gemenge werden unter Einleiten eines Wasserdampf
stromes 50 ccm ab destilliert. Das Destillat wird filtriert. Bei nichtgeräuchertem 
Fleische werden 5 ccm des Destillats mit 2 ccm frischer Milch und 7 ccm Salz
säure vom spezifischen Gewicht 1,124, welche auf 100 ccm 0,2 ccm einer 10 '/.
igen Eisenchloridlösung enthält, in einem geräumigen ProbiergJäschen gemischt 
und etwa eine halbe Minute lang in schwachem Sieden erhalten. Durch Vor
versuche ist "festzustellen, einerseits, daß die Milch frei von Formaldehyd ist, 
andererseits, daß sie auf Zusatz von Formaldehyd die Reaktion gibt. Bei 
geräucherten Fleischwaren ist ein Teil des Destillats mit der vierfachen Menge 
Wasser zu verdünnen und 5 ccm der Verdünnung in derselben Weise zu be
handeln. Die Gegenwart von Formaldehyd bewirkt Violettfärbung. Tritt 
letztere nicht ein, so bedarf es einer weiteren Prüfung nicht. Im anderen 
Falle wird der Rest des Destillats mit Ammoniakflüssigkeit im Überschusse 
versetzt und in der Weise, unter zeitweiligem Zusatze geringerer Mengen Ammo
niakflüssigkeit, zur Trockne verdampft, daß die Flüssigkeit innner eine alka
lischtl Reaktion behält_ Bei Gegenwart von nicht zu geringen Mengen von 
Formaldehyd hinterbleiben charakteristische Krystalle von Hexamethyle;g.
tetramin. Der Rückstand wird in etwa vier Tropfen Wasser gelöst, von der 
Lösung je ein Tropfen auf einen Objektträger gebracht und mit den beiden 
folgenden Reagenzien geprüft 

a) mit einem Tropfen einer gesättigten Quecksilberchloridlösung. Es 
entsteht hierbei sofort oder nach kurzer Zeit ein regulärer kristallinischer Nieder
schlag; bald sieht man drei- und mehrstrahlige Sterne, später Oktaeder; 

b) mit einem Tropfen einer Kaliumquecksilberjodidlösung und einer sehl' 
geringen Menge .verdünnter Salzsäure. Es bilden sich hexagonale, sechsseitige", 
hellgelb gefärbte Sterne. 

46* 
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Die Kaliumquecksilberjodidlösung wird in folgender ~Weise hllrgcötcllt: 
Zu einer 10'/·igon Kaliumjodidlösung wird unter Erwärmen und Umrühren so 
lange Quecksilberjodid zuge~etzt, bis ein Teil desselben ungelöst bleibt; die 
Lösung "ird nach dem Erkalten abfilt.riert. 

In nichtgeräucherten Fleischwaren darf die Gegenwart von F'ormaldehyd 
als erwiesen betrachtet wel' den, wenn der erhaltene Rückstand die Reaktion 
mit Quecksilberchlorid gibt. In ger äucherten Fleischwaren ist die Gegenwart 
deR Formaldehyds erst dann ~ nachge"iesen, wenn beide Reaktionen eintreten. 

Fleisch, in welchem Formaldehyd nach diesen Vorschriften nachgewiesen 
ist, ist, im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, Nr. 3 als mit Formal
dehyd oder solchen Stoffen, die Formaldeh)'d abgeben, behandelt zu he· 
trachten." 

3. Nachweis VOll schwefliger Säure und deren Salzen und von unter
Bch wefligsauren Salzen. 

30 g fein zerkleinerte Fleischmasse und 5 ccm 25°/.ige PhosphorsäUl'e 
werden möglichst auf dem Boden eines Erlenmeyerkölbchens von 100 ccm 
Inhalt durch schnelles Zusai'hmenkneten gemischt. Hierauf wird das Kölbchen 
sofort mit einem Korke verschlossen. Das Ende des Korkes, welches in den 
Kolben hineinragt, ist mit einem Spalt versehen, in dem ein St·reifen Kalium
jodatstärkepapier so befestigt ist, daß dessen unteres etwa 1 cm lang mit Wasser 
befeuchtetes Ende ungefähr 1 cm über der Mitte der Fleischrnasse sich befindet. 
Die Lösung zur Herstellung des Jodstärkepapiers besteht aus 0,1 g Kalium
jodat und 1 g löslicher Stärke in 100 CClll Wasser_ 

Zeigt sich innerhalh 10 :l\Iinuten keine Bläuung des streüens, die zuerst 
gewöhnlich an der Grenzlinie des feuchten und trockenen Streifens eintritt, 
dann stellt man das Kölbchen bei etwas loserem Korkverschluß auf das Wasser
bad. Tritt auch jetzt innerhalb 10 :i\Iinuten keine vorübergehende oder blei
bende Bläuung des Streifens ein, dann läßt man das wieder festverschlossene 
Kölbchen an der Luft erkalten. ~Iacht sich auch jetzt innerhalb einer halben 
Stunde keine Blaufärbung (les Papierstreifens bemerkhar, dann iRt das Fleisch 
als frei von schwefliger Säure zn betrachten. Tritt dagegen eine Bläuung des 
Papierstreifens ein, dann ist der entscheidende Nachweis der schwefligen Sänre 
durch nachstehendes Verfahren zu erbringen: 

a) 30 g der zerkleinerten Fleischmasse werden mit 200 ccrn ausgekochtem 
\\'asser in einem Destillierkolben von etwa 500 ccm Inhalt unter Zusatz von 
Natriumkarbonatlösung bis zur schwach alkalischen Reaktion angerührt. Nach 
llinstündigem Stehen wird der Kolben mit einem zweimal durchbohrten Stopfen 
versehen, durch welchen zwei Glasröhren in das Innere des Kolbens führen. 
Die erste Röhre reicht his anf den Boden des Kolbens, die zweite nur bis an den 
Hals. Die letztere Röhre führt zu einem Liebigschen Kühler; an diesen 
schließt sich luftdicht mittels durchbohrten Stopfens eine kugelig aufgeblaSene 
U-Röhre (sog. Peligotsche Röhre). 

Man leitet durch das bis auf den Boden führende Rohr des Kolbens 
Kohlensäure, bis alle Luft aus dem Apparat verdrängt ist, bringt dann in die 
Peligotsche Röhre 50 cmn Jodlösung (erhalten dUl'ch Aut!ösung von 5 g 
Jod und 7,5 g Kaliumjodid in ~Wasser zu 1 Liter; .. die Lösung muß sulfatfrei 
sein"), lüftet den Stopfen des Destillierkolbens und läßt, ohne das Einströmen 
der KohlensäUl'e zu unterbrechen, 10 CCln einer wäßrigen 25 % igen Lösung 
von PhosphorsäUl'e einfließen. Alsdann schließt man den Stopfen wieder, er
hitzt den Kolbeninhalt vorsichtig und destilliert unter stetigem Durchleiten 
von Kohlensäure dic Hälfte der wäßrigen Lösung ab. 

ßlan bringt nunmehr die .Jodlösung, die noch hraun gefärbt sein mnß, 
in ein Becherglas, spült die Pcligotsche Röhre gut mit Wasser aus, setzt 
etwas Salzsäure zu, erhitzt das Ganze kurze Zeit und fällt die durch Oxydation 
der schwefligen Säure entstandene Schwefelsäure mit Bariumchloridlösung 
(1 Teil kristallisiertes Bariumchlorid in 10 Teilen destilliertem Wasser gelöst). 
Im vorliegenden Falle ist eine Wägung des so erhaltenen Bariumsulfats nicht 
unbedingt erforderlich. Liegt jedoch ein besonderer Anla,ß vor, den Niederschlag 
zur \\'ägung zu bringen, so läßt man ihn absetzen und prüft durch Zusatz eiDes 
Tropfens Baritunchloridlösung 3U der über dem Xiederschlag stehenden klaren 
FlüSliigkeit, ob die Schwefelsäure vollständig ausgefällt ist. Hiera.uf kocht 
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man das Ganze nochmals auf, läßt dasselbe sech~ Stunden in der '''ärme stehen, 
g-ießt die klare Flüssigkeit durch ein Filter yon bekanntem Aschengehalte, 
witscht den im Becherglase zurückblei~nden Niederschlag wiederholt mit hcißem 
Wasser aus, indem man jedesmal absetzen läßt und die klare Flüssigkeit durch 
das Filter gießt, bringt zuletzt den Niederschlag auf das Filter und wäscht 80 

lange mit heißem Wasser, bis das Filtrat mit Silbernitrat keine Trübung mehr 
erzeugt. Filter und Niederschlag werden getrocknet, in einem gewogenen Platin· 
tiegei verascht und geglüht; hierauf befeuchtet man den Tiegelinhalt mit wenig 
Schwefelsäure, raucht letztere all, glüht schwach, läßt im Exsikkator erkalten 
und wägt. 

Lieferte die Prüfung ein positives Ergebnis, 80 "ist das Fleisch inl Sinne 
der Ausführungsbestimmungen D § 5, NI'. 3 als mit schwefliger Säure. schweflig
sauren Salzen oder unterschwefligsauren Salzen behandelt zu betrachten". 
Liegt ein Anlaß vor, festzustellen, ob die schweflige Säure unterschwefligsaurell 
Salzen entatammt, so ist in folgender 'Veise zu verfahren: 

b) 50 g deI' zerkleinerten Fleischmasse werden· mit 200 ccm '''assel' und 
Natriumkarbonatlösung bis zur schwach alkalischen Reaktion unter wieder
holtern Umrühren in einem Becherglase eine Stunde ausgelaugt. Nach dem 
Abpressen der Fleischteile wird der Auszug filtriert, mit Salzsäure stark an
gesäuert und unter Zusatz yon 5 g reinem Natriumchlorid aufgekocht. Der 
erhaltene Niederschlag wird abfiltriert und solange ausgewaschen, bis im '''ascii
wasscl' weder schweflige Sl\ure noch Schwefelsäure nachweisbar sind. Alsdann 
löst man den Niederschlag in 25 ecm 5 %igel' Natronlauge, fügt 50 ccm gesättigtes 
Bromwasser llinzn und erhitzt bis zum Sieden. Nunmehr wird mit Salzsäuro 
angesäuert und filtriert. Das vollkommen klare Filtrat gibt bei Gegenwart 
von unterschwefligsauren Salzen im Fleische auf Zusatz yon BariUIllchlorid
lösu~ sofort eine Fällung VOll Bariumsulfat. 

.J. Nachweis VOll ~'luorwasBer8toff und dessen Salzell. 

25 g der zerkleinerten Fleischmasse werden in einer Platinschale mit 
einer hinreichenden :Menge Kalkmilch durchgeknetet. Alsdann trocknet man 
ein, verascht und gibt den Rückstand nach dem Zerreiben in einen Platintiegel, 
befeuchtet das Pulver mit etwa drei Tropfen Wasser und fügt 1 ellm konzen
trierte Schwefelsäure hinzu. Sofort nach dem Zusatz der Schwefelsäure wird 
der behufs Erhitzens auf eine Asbestplatte gestellte Platintiegel mit einem 
großen Uhrglase bedeckt, das auf .der Unterseite in bekannter 'Veise mit '''aehR 
überzogen und beschrieben ist. Um das Schmelzen des Wachses ?ou verhüten, 
wird in das UI1l'glas ein Stückehen Eis gelegt. 

"Sobald das Glas sich an den beschriebenen Stellen angeätzt zeigt, so 
ist der Nachweis von Fluorwasserstoff im Fleische als erbracht und das Fleisch 
im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, NI'. 3' als mit Fluorwasserstoff 
oder dessen Salzen behandelt anzusehen." 

5. Nachweis von Saliey!süul·C und deren .. Verbindungen". 

,,50 g der fein zerkleinerten Fleischmasse werden in einem Becherglase 
mit 50 cern einer 2'/,igen NatriUlnkarbonatlösung zu einem gleiehmäßlgen 
Brei gut durch gemischt und eine halbe Stunde lang kalt ausgelaugt. Alsdann 
setzt man das mit einem Uhrglase bedeckte Becherglas eine halbe Stunde lang 
unter zeitweiligem Umrühren in ein siedendes Wasserbad. Der noch warme 
Inhalt des Becherglases wird auf ein Gazetuch gebracht und abgeprcßt. Dlc 
abgepreßte Flüssigkeit Wird alsdann mit 1) g Chlornatl'ium versetzt und nach 
dem Ansäuel'Il mit verdünnter Schwefelsäure bis ZWll beginuenden Sieden er 
hitzt. Nach dem Erkalten wird die Flüssigkeit filtriert und das klare Filtrat 
im Schütteltrichter mit einem gleichen Raumteil einer aus gleichen Teilen 
Äther und Petroleumäther bestehenden Mischung kräftig ausgeschüttelt. Sollte 
hierbei eine Emulsionsbildung stattfinden, dann entfernt man zunächst die 
untere klar abgeschiedene wäßrige Flüssigkeit und schüttelt die emulsions
artige Ätherschicht unter Zusatz von 1) g pull"crisiortem Natriumchlorid noch
lnals mäßig durch, wobei nach einiger Zeit eine hinreichemle Abscheidung der 
Ätherschicht stattfindet. Nachdem die ätherische Flüssigkeit zweimal mit je 
5 ecru Wasser gewaschen wOFden ist, wird sie dmch ein trockenes Filter ge·
gossen und in einer Porzellanschale unter Zusatz von 1 cern '''assel' bei mäßiger 
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'Värme und mit Hilfe eines Luftstromes verdunstet. Der wäßrige Rückstand 
wird nach dem Erkalten mit einigen Tropfen einer frisch bereiteten 0,05'/,igen 
Eisench~oridlösung. versetzt. Eine deutliche Blauviolettfärbung zeigt Salicyl
säure an. 

Fleisch, in welchem Salicylsäure nach dieser Vorschrift nachgewiesen 
ist, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, Nr. 3 als mit Salicyl
säure oder deren Verbindungen behandelt zu betrachten. 

6. Nachweis von chlorsauren Salzen. 
30 g der zerkleinerten Fleischmasse werden mit 100' ccm '''asser eine 

Stunde lang ausgelaugt, alsdami bis zum Kochen erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird die wäßrige Flüssigkeit abfiltriert und mit Silbernitratlösung im Über
schusse versetzt. 25 cem der von dem dureh Silbernitrat entstandenen Nieder
schlag abfiltrierten klaren Flüssigkeit werden mit 1 ecm einer 10 '/oigen Lösung 
yon schwefligsaurem Natrium und 1 ccm konzentrierter Salpetersäure ver
setzt und hierauf bis Ztun Kochen erhitzt. Ein hierbei entstandener Nieder
schlag, der sich auf erneuten Zusatz von kochendem Wasser nicht löst und aus 
Chlorsilber besteht, zeigt die Gegenwart chlorsaurer Salze an. 

"Fleisch, in welchem nach vorstehender Vorschrift ehlorsaure Salze nach
gewiesen sind, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, Nr. 3 als 
mit chlorsauren Salzen behandelt zu betrachten." 

7. Nachweis vou Farbstoffen oder Farbstoffzubereitungen. 
,,50 g der zerkleinerten Fleischmasse werden in einem Becherglase mit 

einer I,ösung von [j g Natriumsalicylat in 100 ccm eines Gemisches aus gleichen 
Teilen Wasser und Glyzerin gut durchgemischt und eine halbe Stunde lang 
unter zeitweiligem Umrühren im Wasserbad erhitzt. Nach dem Erkalten wird 
die Flüssigkeit abgepreßt und filtriert, bis sie klar abläuft.' Ist das Filtrat nur 
gelblich und nicht rötlich gefärbt, so bedarf es einer weiteren Prüfung nicht. 
Im anderen Falle bringt man den dritten Teil der Flüssigkeit in einen Glas
zylinder, setzt einige Tropfen Alaunlösung hinzu und läßt einige Stunden stehen. 
Karmin wird durch einen rotgefärbten Bodensatz erkannt. Zum Nachweise 
von Teerfarbstoffen wird der Rest des Filtrats mit einem Faden ungeheizter 
entfetteter Wolle unter Zusatz von 10 ccm einer 10 'foigen Kaliumbisulfat
lösung und einiglln Tropfen Essigsäure längere Zeit im kochenden 'Wasserbade 
erhitzt. Bei Gegenwart von Teerfarbstoffen wird der Faden rot gefärbt und be
hält die Färbung auch nach dem Auswaschen mit Wasser. 

Fleisch, in welchem nach vorstehender Vorschrift fremde Farbstoffe 
nachgewiesen sind, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, NI'. 3 
als mit fremden Farbstoffen oder Farbstoffzubereitungen behandelt, zu be
trachten. " 

Anhang. 

An weisung zur chemischen Un tersuchung von Fleiseh auf salpt'trig
saure Sahle'). 

Probeentnahme. 
Bei gepökeltem Fleisch werden von den Außenseiten der mit Wasser 

gut abgespülten Fleischstücke an mehreren Stellen flache Scheiben von etwa 
1 cm Dicke abgetrennt, zweimal durch einen Fleischwolf getrieben und gut 
durchgemischt. 

'Venn möglich, ist auch eine Probe des verwendeten Pökelsalzes zU ent
nehmen. 

Hackfleiscb, sowie Wurstmasse werden vor der Probeentnahme gut durch
gemischt (wenn nötig ebenfalls unter Benutzung eines Fleischwolfs), falls nicht 
ein besonderer Anlaß zur Entnahme der Proben aus einzelnen Teilen vorliegt . 

• » Ausgearbeitet im Reichsgesundheitsamt. 
Eine durch Bllndesratsbeschluß herbeizuführeudc ausdrückliche Er

gänzung der Anlag'e D zu den Ausführungs-Bestimmungen D zum Fleisch
beschaugesetz - "Anweisung für die chemische Untersuchung von Fleisch 
und Fetten" - wir,] uuter deu derzeitigen Verhältnissen nieht tür erforderlich 
geha.lten. 
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Nachweis von salpetrigsauren Salzen. 

10 g der Durchschnittsprobe werden in einem MeLlkolben von 200 CClU 

Inhalt, mIt,etwa 150 ccm Wasser, dem zur Erzielung einer schwach alkalischen 
Reaktion etwa 6 Tropfen einer 25 °1. igen Sodalüsung zugesetzt sind, gut durch
geschüttelt. Nach 1'/.stündigem Stehen unter zeitweiligem Umschüttein wird 
der Inhalt des l{olbens mit Wasser auf 200 ccm !lIJbracht, nochmals umgeschüttelt 
und filtirert. 10 ccm des Filtrats werden mit verdünnter Schwefelsäure und 
J odzinkstärkelösung versetzt. 

Tritt keine Blaufärbung der Lösung ein, so ist das Fleisch als frei von 
salpetrigsauren Salzen anzusehen. ' 

Färbt sich dagegen die Lösung innerhalb einiger Minuten deutlich blau, 
so ist der Gehalt an salpetrigsauren Salzen gemäß dem folgenden Abschnitt 
quantitativ zu ermitteln. 

In zweifelhaften Fällen ist die Prüfung mit dem nach dem folgenden 
Abschnitt entfärbten Fleischa.llszug zu wiederholen. 

Bestimmung dcr salpetrigsaUl'en Salze. 

75 ccm,des filtrierten Fleischauszuges werden in einem 100 emn fassenden 
lIIeßkölbchen allmählich, tropfenweise (zweckmäßig unter Benutzung einer 
Bürette) und unter ständigem UmRchütteln, mit 20 0cm einer kolloidalen Eisen
hyd!>oxydlösung versetzt, die durch Verdünnen von 1 Raumteil dialysierter 
Eisenoxychloridlösung (Liquor ferri oxychlorati dialysati, Deutsches Arznei
buch, 5. Ausg.) mit 3 Raumtellen 'Wasser hergestellt ist. Die Mischung "ird 
mit Wasser auf 100 cCln gebracht, durchgeschüttelt und filtriert. Zu 50 CClU 

des farblosen Filtrats - eutsprechlmd 1,88 g Fleisch - gillt man: 
1 eClU einer 10 '!.igen Natriumacetatlösung, 
0,2 CClU 30 0/,iger Essigsäure, 
1 ccm einer möglichst farblosen I,ösung von m-Phenylendiamin

chlorhydrat (hergestellt aus 0,5 g des Salzes mit 100 ccm 'Vasser und 
einigen 'Tl'opfen Essigsäure) . 
. Te nach dem Gehalt der J,ösung an salpetrigsaurem Salz färht sie "ich 

nach kürzerer oder längerer Zeit gelblich bis röt.lich. 
Zum Vergleich wird eine Reihe von Lösungen 'in gleichartigen Gefäßen 

hergestellt, die in je 50 ccm Wasser verschiedene Mengen von reinem Natrium
nitrit, z. B. 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 mg enthalten. Zweckmäßig geht man.dabei von 
einer 1 °/oigen Natriumnitritlösung aus, deren Gehalt lnittels Kaliumpermanganats 
in üblicher 'Weise nachgeprüft worden ist, verdünnt einen Teil davon unmittel
bar vor dem Gebrauch auf das Hundertfache und bringt VOll dieser O,OI°/,igen 
I,ösung (deren Gehalt bei längerem Stehen sich verändert) die erforderlichen 
;\fengen auf das Volumen von 50 cmn, Jede dieser Lösungen wird mit 0,25 g 
Natriumchlorid und sodann in gleicher 'Veise wie der Fleischauszug und mög
lichst zu gleicher Zeit wie dieser ruft der Natriumacetatlösung, der Essigsäure 
und der m-Phenylendiaminchlorhydrat-Lösung versetzt. Nach mehrstündigem 
Stchen (womöglich über Naoht) \vird die Färbung des Fleischauszuges mit denen 
der Vergieiohsreihe verglichen und danach der Gehalt des Fleischauszuges an 
Nitrit geschätzt. Kommt es nur darauf an zu ermitteln, ob eine Flelschprohe 
sicher weniger als 15 mg Natriumnitrit in 100 g Fleisch enthält (vgl, den naoh
stehenden Absohnitt "Beurteilung"), so genügt der Vergleich mit einer Lösung, 
die in 50 ccm 0,28 mg Natriumnitrit enthält. 

Zur genaueren Feststellung des Gehaltes wird der Fleischauszug mit der 
ihm in der Farbe am nächsten kommenden Vergleichslösung in einem Kolori
meter vergliohen und danach sein Nitritgehalt bereohnet. Zur Vermeidung 
von Fehlerquellen empfiehlt es sich, eine größere Reihe von Ablesungen auch bei 
verschiedenen Schichthöhen und auch nach Vertauschung der zu vergleichenden 
Lösungen im Kolorimeter vorzunehmen. 

Bei stärkeren roton Färbungcn (in Lösungen, die in 50 eeIU mehr als 
O.:~ mg Natriumnitrit) enthalten, ist. der FarbenvCl'gleich erschwert; in solchen 
Füllen werdeu weitere 20 ccm des entfärbten Fleischauszuges entsprechend 
1I.71i g }j'leisch aur ,,0 ccm verdtinnt, 0,15 g Kochsalz und die übrigen Zusät.ze 
in den vorgeschriebenen Mengen hinzugefügt; die Farbe dieser J .. ösung wird 
dann mit derjenigen gleichzeitig hergestellter Vergleichslösungen verglichen. 
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Beurteilung. 
Wird nach diesem Verfahren ein Gehalt des Fleisches an salpetrigsauren 

Salzen gefunden, der, auf 100 g Fleisch berechnet, 16 mg Natriumnitrit über
steigt, so besteht der Verdacht, daß das Fleisch mit salpetrigsauren Salzen 
behandelt worden ist. 

Pökelsalze u. dgl. können in der gleichen Weise wie der entfärbte 
Fleischauszug auf einen Gehalt an salpetrigsauren Salzen untersucht werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß der synthetische Salpeter (Natriumnitrat) 
geringe Mengen von salpotrigsaurem Natrium enthiut, das jedoch als technisch 
nicht vermeidbare Verunreinigung anzusehen ist, sofern seine Menge 0,5'/, 
des Salpeters nieht ilberst.eigot. 

Aulage e. 
Z weit er Ab 8 c h u i t t. 

Unter~uchung von zubereiteten 1<'etten. 

Proben, hei denen ein bestimmter Verdacht vorliegt, sind zunächst auf 
den Verdachtsgrund zu untersuchen. 

Sobald sich bei der Untersuchung eines Fettes herausstellt, daß da~' 
selbe nach Maßgabe der im folgenden unter I angegebenen Prüfungen einer der 
im § 15 Absatz 3 unter abis d der Ausführungsbestimmungen D aufgeführten 
Bestimmungen nicht entspricht, 80 ist von einer weiteren Untersuchung des 
Fettes abzusehen. 

Eine jede Durchschnittsprobe ist vor der Vornahme der einzelnen Prü
fungen gut durchzumischen und für sich zu untersuchen. 

I. Allgemeine Gesichtspunkte. 

1. Bei der Prüfung, ob äußerlich am Fette wahrnehmbare Merkmale 
auf eine Verfälschung oder Nachahmung oder sonst auf eine vorschriftswidrige 
Beschaffenheit hinweisen, ist auf Farbe, Konsistenz, Geruch und Geschmack 
zu achten. Dabei sind die folgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

Bei der Beurteilung der Farbe ist darauf zu achten, ob das Fett eine 
ihm nicht eigentümliche Färbung oder Verfärbung aufweist oder fremde Bei
mengungen enthält. 

Bei der Prüfung des Geruchs ist auf ranzigen, "sauer-ranzigen, fauligen, 
sauer-fauligen", talgigen, öligen, dmnpfigen (mulstrigcn, grabeinden), schimme . 
ligen Geruch zu achten. Die Fette sind hierzu vorher zu schmelzen. 

Bei der Prüfung des Geschmacks ist festzustellen, ob ein bitterer oder 
ein allgemein ekelerregender Geschmack vorliegt. Auch ist darauf zu achten, 
ob fremde Beimengungen durch den Geschmack erkannt werden können. 

"Ist ein ranziger Geruch oder Geschmack festgestellt, so ist die Be
stimmung des Säuregrads gemäß III unter h dieses Abschnitts auszuführen." 

2. Margarinepreben sind auf die Anwesenheit des vom Bundesrat in 
Ausführung des Gesetzes.vom 15 . .Juni 1897, betreffend den Verkehr mit Butter, 
Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln (R.-G.-Bl. 1897, S. 591), vorgeschriebenen 
Erkennungsmittels (Sesamöl) zu prüfen. Die Ausführung der Unter8uchung 
geschieht "gemäß In unter d, i' dieses Abschnitts." 

3 ... Bei Schweineschmalz ist die refraktometrischc Prüfung mit einem 
Zeiß -Wollnyschen Refraktometer : ,unter Verwendung des gewöhnlichen 
Thermometer~" auszuführen. Die Ausführung der refraktometri~chen. Prüfung 
geschieht "gemäß III unter a dieses Abschnitts". 
. 4. "Soweit nicht auf Grund diesel' Untersuchungen nach 1-3 eine 
Beanstandung eI'folgt", ist in Ausführung des § 15 Absatz :1 unter h ,leI' Aus· 
fÜhrungsbestinnnungen D zu prüfen: 

a) ob das Fett anderweitig verfälscht oder verdorben ist; 
b) ob es unter das Verbot des § 3 des Ges!ltzes vom 15 . .Juni 1~97 (R.·G;· 

BI. S. 475) fällt; 
c) ob es einen der im § 5, NI'. 3 der Ausführungsbestimmungen D ver· 

botenen Stoffe enthält. 
Die Untersuchungen unter ,,11" und "b'; sind nach den "nachstehend" 

unter 111 aufgestellten Bestimmungen auszuführen. "In den Fällen des § 12, 
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Absatz 4 der Ausführungsbestimmungen D hat sich iedoch die Au~dehnung der 
Untersuchung zunächst nur auf dasienige Bestimmullg~verfahrcn zu beschränken, 
welches zu der Beanstandung geführt hat; soweit sich hiernach ein Verdacht' 
nicht ergibt, bedarf es einer weiteren Untersuchung tiber die Stichprobenunter
Buchung hinaus nicht. 

Liegt ein bestimmter Yerdacht vor, daß Fette, welche unter einer· für 
Pflanzenfette . üblichen Bezeichnung oder als Butter, Butterschmalz und dgl. 
eingeführt werden, unter das Gesetz, betreffend die Schlachtvieh- 'und Fleisch
beschau vom 3. Juni 1900, fallen, so sind fliese Fette einer Untersuchung gemäß 
111 zu unterziehen." 

Die Untersuchung unter c geschieht nach der "naehstehend" unter II 
gegebenen Anweisung. 

Die Anzahl der zu untersuchenden Probcn für dic "vorstehend" an
geführten Prüfungen richtet sich nach dem letzten Absatze des § 15 der Aus
führungsbestimmungen D. 

11. Untersuchung der Fette auf verbotene Zusätze. 
Sofern nicht ein besonderer Verdachtsgrund vorliegt (Zweiter Abschnitt, 

Absatz 1), ist in allen Fällen auf die nachstehend unter 1 angeführten Stoffe zu 
untersuchen. Verläuft diese Untersuchung ergebnislos, so ist mindestens noch 
auf einen der übrigen Stoffe zu prüfen, "wobei je nach Lage des Falles tunlichst 
auf einen 'Vechsel bei der Auswahl der Stoffe, auf die geprüft werden soll, auch 
bei den aus einer Sendung entnommenen Stichproben zu achten ist". 

1. Nachweis von Borsäure und deren Salzen I). 
50 g Fett werden in einem Erlenmeyerkolben von 250 ccrn Inl.J.alt auf 

dem 'Vasserbade geschmolzen und mit 30 ccm 'VasseI' von etwa 50 0 und 0,2 ccm 
Salzsäure vom spezifischen Gewichte 1,124 eine halbe Minute lang kräftig 
durchgeschüttelt. Alsdann wird der Kolben solange auf dem 'Vasserbad er
wärmt, bis sich die wäßrige Flüssigkeit abgeschieden hat. Die Flüssigkeit 
wird durch Filtration von dem Fette getrennt. 25 ccm des Filtrats werden 
nach Ziffer U 1 des Ersten Abschnittes weiter behandelt. 

Fett, in welchem Borsäure llach diesen Vorschriften nachgewiesen i~t, 
ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5 NI'. 3 als mit Borsäure oder 
deren Salzen behandelt zu betrachten." 

2. Nachweis von Formaldehyd "und solchen Stoffen, die bei ihrer 
Verwendung Formaldehyd abgeben." 

50 g Fett werden in einem Kolben von etwa 500 ccm Inhalt roit 50 ccm 
Wasser und ,,10 ccm 25°/oiger Phosphorsäure" versetzt und erwärmt. Nach
dem das Fett geschmolzen ist, destilliert man unter Einleiten eines Wasser
dampfstroms 50 ccm Flüssigkeit ab. Das "filtrierte" Destillat ist nach "Ziffer II 2 
des Ersten Abschnittes" weiter zu behandeln. 

"Durch den positiven Ausfall der Quecksilberchloridreaktion ist der 
Nachweis des Formaldehyds erbracht. 

Fett, in welchem Form.aldehyd nach diesen Vorschriften nachgewiesen 
ist, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, Nr_ 3 als mit Formal
dehyd oder solchen Stoffen, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, 
behandelt zu betrachten." 

') Qua~titativer Nachweis von Borsäure nach A. Beythien .(Z. 1. N. U. 
1902, 0, 764). 

50-100 g l\Iargarine werden in einen weithalsigen Kolben abgewogen 
und mit 50 g heißem Wasser nach Aufsetzen eines Kautschukstopfens mehr
mals kräftig durchgeschüttelt. Man filtriert dann den wäßrigen Teil durch 
cin trockenes Papierfilter und kühlt ihn ab; 40 cem des Filtrats werden mit 
'I .. Na on unter Verwendung von Phenolphthalein neutralisiert, darauf nach 
Zusatz von 25 ccm Glyzerin zu Ende titriert. In einem blinden Versuch mit 
bekannten Borsäuremengen wird der Titer der '/lO-Lauge ermittelt. Der Wasser
gehalt der Ma.rgarine ist, da er das Volumen der Lösung" vermehrt, in der Be
rechnung der Borsäuremengen zu berücksichtigen. 

Vgl. ferner die Ermittelung der Borsäure in Butter S. 76. 
Auf die Methode" von Partheil-Rose (Z. f. U. N. 1902, 0, 10,1,9) mit 

Ätherperforation kann nur verwiesen werden, da sie für praktische Zwecke 
weniger in Betracht. kommt. 
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3. Nachweis von Alkali- uud El'dalkali-Hydl'oxyden und -Karbonaten. 
a) 30 g geschmolzenes Fett werden mit der gleichen Menge Wasser in 

einem luit "Kühlrohr" versehenen Kolben von etwa 500 ccm Inhalt vermischt. 
In das Gemisch '\\ird '/, Stunde lang 'Wasserdampf eingeleit<lt. Nach dem Er
kalten wird der wäßrige Auszug filtriert. 

b) Das zurückbleibende Fett, "sowie das unter a benutzte Filter werden 
gemeinsam" .nach Zusatz von 5 ccm Salzsäure "vom spezifischen Gewicht 
1,124" in gleicher Weise, wie unter a angegeben, behandelt. 

,,"-ird kein klares Filtrat erhalten, so bringt man das trübe Filtrat in 
einen Schütteltrichter, fügt auf je 20 ccm der Flüssigkeit 1 g Kaliumchlorid 
hinzu und schüttelt mit 10 ccrn Petroleumäther etwa 5 Minuten lang aus. Nach 
dem Abscheiden der wäßrigen Flüssigkeit filtriert man diese durch ein an
gefeuchtetes Filter. Nötigenfalls wird das anfangs trübe ablaufende Filtrat 
solange zurückgegossen, bis es klar abläuft." 

Alsdann ist das klare Filtrat von a auf 25 cem einzudampfen und nach 
dcm Erkalten mit verdünnter Salzsäure anzusäuern. Bei Gegenwart von Alkali
seife scheidet sich Fettsäure aus, die mit Ather auszuziehen und nach dem Ver
dunsten desselben als solche zu kennzeichnen ist. Entsteht jedoch beim An
säuern eine in Ather schwer lösliche oder gelblicllweiße Abscheidung, so ist diese 
gegebenenfalls nach der folgenden Ziffer 4 unter b auf Schwefel weiter zu prüfen. 

Das klare Filtrat von b wird durch Zusatz von Ammoniakflüssigkeit 
und AmmoniumkarbonatIösung auf alkalische Erden geprüft. 

"Tritt keine Fällung ein, dann ist die FlÜSSIgkeit auf 25 ccm einzudampfen 
und durch Zusatz von Ammoniakflüssigkeit ünd Natriumphosphatlösung auf 
Magneshlln zu prüfen. 

Fett, in welchem nach diesen Vorschriften Alkali- oder Erdalkali
Hydroxyde und -Karbonate nachgewiesen sind, ist im Sinne der Ausführungs
bestimmungen D § 5, 'Nr. 3 als mit Alkali- oder Erdalkali-Hydroxyden und 
Karbonaten behandelt zu betraohten." 

4. Nach weis von schwefliger Säure und deren Salzen und von unter
schwefligsauren Salzen. 

,,30 g Fett werden nach Ziffer II 3 des Ersten Abschnittes behandelt. 
"-ähre nd des Erwärmens und auch während des Erkaltens wird der Kolben 
wiederholt vorsichtig geschüttelt. 

Tritt eine Bläuung des Papierstreifens ein, dann ist der entscheidende 
Nachweis der schwefligen Säure durch nachstehendes Verfahren zu erbringen." 

a) Zur Bestimmung der schwefligen Säure und der schwefligsauren Salze 
werden 50 g geschmolzenes Fett in einem Destillierkolben von 500 ccrn Inhalt 
mit 50 CCIn \Vasser vermischt. Der Kolben wird darauf mit einem dreimal 
durchbohrten Stopfen verschlossen, durch welchen 3 Glasröhren in das lnnere 
des Kolbens führen. Von diesen reichen 2 Röhren bis auf den Boden des 
Kolbens, die dritte nur bis in den Hals. Die letztere Röhre führt zu einem 
Liebigsohen Kühler, an diesen schließt sich luftdicht mittels durohbohrten 
Stopfens eine kugelig aufgeblasene U-Röhre (sog. Peligotsche Röhre). 

Man leitet durch die eine der bis auf den Boden des Kolbens führenden 
Glasröhren Kohlensäure, bis alle Luft aus dem Apparat verdrängt ist, bringt 
dann in die Peligotsche Röhre 50 ccrn Jodlösung (erhaltep. durch Auflösen 
von 5 g reinem Jod und 7,5 g Kaliumjodid in 'VasseI' zu 1 Liter; "die Lösung 
muß sulfatfI'ci sein"), lüftet den Stopfen des Destillationskolbens und läßt, 
ohne das Einströmen der Kohlensäure zu unterbrechen, 10 ccm einer wäßrigen 
25°(oigen Lösung von Phosphorsäure hinzufließen. Alsdann leitet man durch dio 
dritte Glasröhre Wasserdampf ein und destilliert unter stetigem Durchleiten 
von Kohlensäure 50 cem über_ Darauf verfährt man weiter, wie im Ersten Ab
schnitt unter II 3a angegeben ist. 

Lieferte die Prüfung ein positives Ergebnis, so ist "das Fett im Sinne der 
AUSfÜhrungsbestimmungen J) § 5, NI'. 3 als mit schwefliger Säure, schweflig
sauren Salzen oder llnterschwefligsauren Salzen beliandelt zu betrachten". 
T.iegt ein Anlaß ,"or, festzustellen, ob die schweflige Säure unterschwefligsauroll 
Salzen entstammt, so ist in' folgender "reise zu verfahren: 

h) 50 g geschmOlzenes Fett werden mit dei' gleichen l\leuge Wasser in 
eiueIll rnit Riickflnßkühler "ersehenen Kolben von etwa .. 500 eCln Inhalt Vtlr· 
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mischt. In das Gemisch wird eine halbe Stunde lang strömender Wasserdampf 
eingeleitet, der wäßrige Auszug nach dem Erkalten filtriert und das Filtrat 
mit Salzsäure versetzt. Entsteht hierbei eine in Äther schwer lösliche Abschei
dung, so wird diese auf Schwefel untersucht. Zu dem Zwecke wird der ab
filtrierte und gewaschene Bodensatz nach den im Eroten Abschnitt unter II 3 b 
gegebenen Bestimmungen weiterbehandelt. -

5. Nachwe'is von Fluorwasserstoff und dessen Salzen. 
30 g geschmolzenes Fett werden mit der gleichen Menge 'VasseI' in einem 

mit Rückflußkühler versehenen Kolben von etwa 500 ccru Inhalt vermischt. 
In das Gemisch wird eine halbe Stunde lang strömender Wasserdampf ein
geleitet, der wäßrige Auszug nach dem Erkalten filtriert und das Filtrat ohne 
Rücksicht auf eine etwa vorhandene Trübung mit Kalkmilch bis zur stark 
alkalischen Reaktion versetzt. Nach dem Absetzen und Abfiltrieren wird der 
Rückstand getrocknet, zerrieben, in eincn Platintiegel gegeben und alsdann 
nach der Vorschrift im Ersten Abschnitt unter 11 4 weiter behandelt. 

"Fett, in welchem nach dieser Vorschrift Fluorwasserstoff nachgewiesen 
ist, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, NI'. 3_als mit Fluor
wasserstoff oder dessen Salzen behandelt zu betrachten." 

6. Nachweis von Salicylsäure und deren "Verbindungen". 
"Man mischt in einem Probierröhrchen 4 ccm Alkohol von 20 Volum

prozent mit 2-3 Tropfen einer frisch bereiteten O,05 % igen Eisenchloridlösung, 
fügt 2 ccm geschmolzenes Fett hinzu und mischt die Flüssigkeiten, indem man 
das mit dem Daumen verschlossene Probierröhrchen 40-50 mal umschüttelt. 
Bei Gegenwart von Salicylsäure färbt sich die untere Schicht violett. 

Fett, in welchem nach' dieser Vorschrift Salicylsäure m"chgewiesen ist, 
ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D§ 5, NI'. 3 als mit Salicylsäure 
oder deren Verbindungen behandelt zu betrachten." 

7. N achweis von fremden ·Farbstoffen. 
Die Gegenwart fremder Farbstoffe erkennt man durch Auflösen d08 

geschmolzenen Fettes (50 g) in absolutem Alkohol (75 ccm) "in der Wärme". 
Bei künstlich gefärbten Fetten bleibt die "unter Umschüttein in Eis abgekühlte 
und filtrierte" alkoholische Lösung deutlich gelb oder rötlich gelb gefärbt. 
"Die alkoholische Lösung ist in einem Probierrohre von 18-20 mm Weite im 
durchfallenden Lichte zu beobachten." 

Zum Nachweis bestimmter Teerfarbstoffe werden 5 g Fett in 10 cmu 
"Äther oder Petroleumäther" gelöst. Die Hälfte der Lösung wird in einem Probier
röhrchen mit 5 ccm Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,124, die andere Hälfte 
der Lösung mit 5 ccm Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,19 kräftig durch
geschüttelt. Bei Gegenwart gewisser Azofarbstoffe ist die unten sich absetzende 
Salzsäureschicht deutlich rot gefärbt. 

"Fett, in welchem nach vorstehenden Vorschriften fremde Farbstoffe 
nachgewiesen sind, ist im Sinne der Ausführungsbestimmungen D § 5, Nr. 3 
als mit fremden Farbstoffen beha~delt zu betrachten." 

IIJ. Untersuchung der Fette auf lhre Abstammung und Unverfälsehthelt bzw. 
darauf, ob sie den Anforderungen des Reichsgesetzes vom 16 •• Juni 18117 ent· 

sprechen. 

Zu diesem Zwecke sind, "soweit nicht nachstehep-de Abweichungen vor
gesehen sind", die Verfahren der "Anweisung zur chemischen Untersuchung 
von Fetten und Käsen" anzuwenden, welche auf Grund des § 12, Ziffer 2 des 
Gesetzes vom 15. Juni 1897 durch Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
1. April 1898 (Zentralbl. f. d. Deutsche Reich, 1898, S. 201 bis 216) erlassen 
wurde. 

"Bei allen tierischen Fetten, ausgenommen Margarine und Kunstspeise
fett (z. B. bei Schmalz, Talg und Oleomargarin), ist in allen Fällen außer der 
Bestimmung des Brechungsvermögens (a) die Prüfung auf Pflanzenöle nach 
den nachst.ehenden Vorschriften und d, a oder (I und e auszuführen. Bei Sclnnalz 
auch die Prüfung uach'c; dagegen hat die 'prüfung unter g nur in dem dort an-
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gegcUcJlCli Umfange, die Ue:;timmung' der VeroeifullgHzahl ({), bei mindestens 
je einer Pro be einer Sondung und die Uestimniung der Jodzahl (b), abgesehen 
yon besonderen Yerdachtsfällcn, nur dann 1.11 erfolgen, wenn bei 40 0 die He
fraktometerzahl: 

a,) Yon Schmalz, außerhalb der Gren7.en 4M,:':--51,,;, 
h) von Talg außerhalb der Grenzen 45,0-48,5, 
c) yon Oleomargarin außerhalb der Grenzen 46,O--caU,O liegt. 
Bei der Untersuchung yon :Margarille und yon KunstspeisefetteIl :;ind 

die Bestimlllung des Breclnmgs\-ermögens (a), der Jodzahl (b) und die Prüfung 
auf Pflanzenöle (c, d, e und g), unbeschadet der Bestimmung im Zweiten Ab
schnitt unter 12 zu unterlassen; die Bestimmung deI' Yerseifungszahl (f) hat 
bei mindestens je einel' Probe einer Sendung stahzufinden_ 

Sofern der Verdacht vorliegt, daß tierischc Fette unter einer für Pflanzen
fette üblicheu Bezeichnung oder als Butter, Butterscluualz odor dgl. eingeführt 
werden, sind je nach Lage des Falles die in Betracht kommenden Verfahren 
der oben genannten .. Anweisung zur chemischen Untersuchung von Fetten 
lind Käsen" anzuwenden. 

Läßt bei Fetten allel' Art die Geruchs- und Geschmacksprobe auf eine 
ranzige, sauer-ranzige oder sauer-faulige Beschaffenheit des F,e'ttes 6chließen, 
so ist die Bestimlllung des Säuregrades (h) auszuführen. 

Dic verstehend besonders genannten Prüfungen sind nach folgendcll 
Y ln'fahren auszuführen: 

11) Bestimlllung dCH Hl'ec!tllllgs\'el'lIIögens_ 
Die zugehörige Vorschrift findet sich im Abschnitt "Allgemeine Untel'

Hllchungsmethoden der Fette", S, 14. 

b) Bestimmung der Jodzahl nach von HübL 
Die zugehörige Vorschrift findet sich im .\bschnitt "Allgemeine l.'nter

slIchungsmethoden der Fette", S_ 62, 

c) Nachweis von Pflanzellölell im :5chmalz "nach Belliel''', 

,,;; CCln geschmolzenes, filtriertes Fett werden mit 5 eCIn farbloser Sal
petersäure vom spezifischen Gewicht 1,4 und [; cem einer kalt g~sättigten Lösung 
von Resorcin in Benzol in einer dickwandigen, mit Glasstopfen verschließbaren 
Probierröhre ;; Sekunden lang tüchtig durchgeschüttelt, '.rretell während deo 
Schüttelns oder 5 Sekunden nach dem Schütteln rote, violette oder grüne Fär
bungen auf, so deuten diese aut die Anwesenheit yon Pflanzenölen hin_ Später 
eintretende Farbenerscheinungen sind unberücksichtigt zu lassen," 

d) Nachweis von Sesamöl. 

u) Wenn keine Farb.toffe vorhanden sind, die sich mit Salzsäure rot 
färben, so werden .. 5 ccm geschmolzenes Fett in 5 ccm Petroleumäther gelöst" 
und mit 0,1 ccm einer alkoholischen Furfurollösung (1 Raumteil farbloses 
Furfurol in 100 Raumteilen absolutem Alkohol gelöst) und mit 10 CCln Salz
säure vom spezifischen Gewichte 1,19 mindestens eine halbe Minute lang kräftig 
geschüttelt. "Bei Anwesenheit von Sesamöl zeigt die am Boden Hieh ab
scheidende Salzsäure eine nicht alsbald verschwindende deutliche Rotfärbung". 

, (I) Wenn Farbstoffe vorhanden sind, die durch Salzsäurc rot gefärbt 
werden, so werden 5 ccm geschmolzenes Fett in 10 cem PetroleUluäther gelöst 
und 2,5 ccm stark rauchender Zinnchlorül'lösung zugesetzt. Die l\Iischung wird 
kräftig durchgeschüttelt, so daß alles gleichmäßig gembcht ist (aber nicht länger) 
und die Mischung nun in 'Wasser von 40· getaucht. Nach Abscheidung deI' 
Zinnchlorürlösung taucht man die :l\Iischung in -Wasser von 80", 80 daß diese. 
nur die Zinnchlorürlösung erwärmt und ein Sieden des Petreolumäthers ver
hindert wird. Bei Gegenwart YOU Sesamöl zeigt die Zinnchlorürlösung nach drei 
Minuten langem Erwärmen eine deutliche bleibende Rotfäl'bung, 

Die Zinnchlorürlösung ist aus ;; Gewichtsteilen kl'istallisiel'tem Zinn
chlorür, die mit einem Clewichtsteile Salzsäure anzurühren uud vollständig mit 
trockenem Chlorwasserstoff zu sät,tigen sind, herzustellen, uach dem Absetzen 
~urch Asbest zu filtrieren und in klcinen, mit ClIasRtopfen YPl'RchloRsenen, mög
hcbst angefüllten FIs,sehen aufzuhe"'-ahl'en, 



}'leischbeschaugesetz; chemische Untersuchung von Fetten. 733 

)') "Bei der Untersuchung von )Iargarinc auf den vorgeschriebenen Ge
halt an Sesamöl werden, wenn keine I<'arbstoffe vorhanden sind, die sich mit 
~Salz"äure rot färben, 0,5 CCln des geschmolzenen, klar filtrierten Fettes in 9,5 oom 
Petroleumäther gelöst und die Lösung nach dem unter 1 angegebenen Ver
fahren geprüft." 

'Venn Farbstoffe vorhanden sind, die durch Salzsäure rot gefärbt werden, 
so löst man 1 CCID des geschmolzenen, klar filtrierten Margarinefettes in 19 00In 
Petroleumäther und schüttelt diese Lösung in einem kleinen zylindrischen 
Scheidetrichter mit (; ccm Salzsäure vom spezifischen Gewichte 1,124. etwa 
eine halbe Minute lang. Die unten sich ansammelnde· rot gefärbte Sa.lzsäure
schicht läßt man abfließen und wiederholt dieses Verfahren, bis die Salzsäure 
nicht mehr rot gefärbt wird_ Alsdann läßt man die SalzsäUre abfließen und 
prüft 10 ccm der so behandelten Petroleumätherlösung nach dem unter a an
gegebenen Verfahreu. 

"Hat die Margarine den vorgeschriebenen Gehalt an Sesamöl von der 
durch die Bekanntmachung vom 4.. Juli 1897, R.-G.-BI. S. 591 vorgeschrie: 
benen Beschaffenheit, so muß in jedem Falle die Sesamölreaktion noch deut
lich eintreten." 

e) Nachweis von Bauniwollsamenöl. 
5 ccm Fett werden mit der gleichen Raummenge Amylalkohol und 5 ccm 

einer 1 °/oigen Lösung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff in einem weiten, mit 
Korkverschluß und weitem Steigrohre versehenen Reagenzglas etwa 'I. Stunde 
lang im siedenden Wasserbad erhitzt. Tritt eine Färbung nicht ein, so setzt 
man nochmals 5 ccm der Schwefellösung zu und erhitzt von neuem 'I. Stlllide 
lang_ Eine deutliche Rotfärbung der Flüssigkeit kann durch die Gegenwart 
von Baumwollsamenöl bedingt sein. 

f) Bestimmung der Verseifullgszahl (der Köttstorferschen Zahl). 
Vgl. Allgemeine Untersuchungsmethoden der Fette, S. 59. 

g) Prüfung auf das Vorhandensein von Phytosterin. 
~Wenn die vorhergehenden Prüfungen darauf hinweisen, daß eine Ver

fälschung von " Schmalz, Talg und Oleomargarin" mit Pflanzenölen stattge
funden hat, so ist die Untersuchung~ auf Phytosterin anzustellen. "Auch ohne 
diese Voraussetzung ist die Prüfung auf Phytosterin so häufig auszuführen, 
daß im Jahresdurchschnitte bei den .genannten Fetten auf etwa 25 nach § 15, 
Absatz 6 der Ausführungsbestimmungen D bei einer Beschaustelle zur Unter
Hllchung gelangenden Proben außer den Prüfungen in Verdachtsfällen noch je 
eine sonstige Prüfung auf Phytosterin entfällt." 

Die Prüfung auf das Vorhandensein von Phytosterin ist in folgender 
'Veise auszuführen: 

100 g Fett werden in einem Kolben von 1 Liter Inhalt auf dem Wasser
bade geschmolzen und mit 200 ccm alkoholischer Kalilauge, welche in 1 Liter 
Alkohol von 70 Volumprozenten 200 g Kaliumhydroxyd enthält, auf dem kochen
den ~Wasserbad am Rückflußkühler verseift. Naeh beendeter Verseifnng, die 
etwa eine halbe Stunde Zeit erfordert, wird die Selfenlösllng mit 600 ccm 'Vasser 
versetzt und nach dem Erkalten in einem Schütteltrichter viermal mit Äther 
ausgeschüttelt. Zur ersten Ausschüttelung verwendet man 800 ecm, ZU den 
folgenden je 4.00 ccm Äther. Aus diesen Auszügen wird der Äther abdestilliert 
und der Rückstand nochmals mit 10 ccm obiger Kalilauge 5-10 Minuten im 
'Vasserbad erhitzt, die Lösung mit 20 ccm ;Wasser versetzt und na:ch dem Er
kalten zweimal mit je 100 ccm Äther ausgeschüttelt. Die ätherische Lösung 
wird viermal mit je 10 ccm 'Vasser gewaschen, darnach durch .ein trockenes 
Filter filtriert und der Äther abdestilliert. Der Rückstand wird in ein "etwa 
8 ccm fassendes zylinderförmiges, mit Glasstopfen versehenes Gläschen ge
hracht und bei 100 0 getrocknet. Der erkaltete Rückstand wird mit 1 ecm unter
halb 50 0 siedenden Petroleumäthers übergossen und mit einem Glasstabe zu 
einer pulverförmigen Masse zerdrückt. Alsdann wird das verschlossene Gläs
chen 20 Minuten lang in Wasser von 15-16' gestellt. Hierauf bringt man den 
Inhalt des Gläschens in einen kleinen, mit. 'Vattestopfen versehenen Trichter 
und bedeckt diesen mit einem Uhrglase. Na.chdem die klare Flüssigkeit ab
getropft ist, werden Glasstab, Gläschen und Trichterinhalt fünfmal mit je 0,5 ccm 
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kaltem Petroleumäther nachgewaschen. Der am Glasstabe, im Gläschen und 
Trichter sich befindende ungelöste Rückstand wird alsdann in Äther gelöst, 
die Lösung in ein Glasschälchen gebracht und der Rückstand nach dem Ver· 
dunsten des Äthers bei 100' getrocknet." Darauf setzt man 1-2 !lcm Essig· 
säureanhydrid hinzu, erhitzt unter Bedeckung des Schälchens mit einem Uhrglas 
auf dem Drahtnetz etwa eine halbe Minute lang zum Sieden und verdunstet 
den Überschuß des EssigSäureanhYdrids auf dem Wasserbade. Der Rückstand 
wird 3-4 mal aus geringen Mengen, etwa 1 ccm absolutem Alkohol umkristallisiert. 

Die einzelnen Kristallisationsprodukte werden unter Anwendung eincB 
kleinen Platinkonus, der an seinem spitzen Ende mit zahlreichen äußerst 
kleinen Löchern versehen ist, durch Absaugen von den Mutterlaugen getrennt. 
Von der zweiten Kristallisation ab wird iedesmal der Schmelzpunkt bestimmt. 
Flchmilzt das letzte Kristallisationsprodukt erst bei 117' (korrigierter Schmelz· 
punkt) oder höher, so ist der Nachweis von Pflanzenöl als "erbracht und das 
Fett als verfälscht im Sinne des § 21 der Ausführungsbestimmungen Tl an· 
zusehen." 

h) Bestimmung der freien Fettsäuren (des Säuregrades). 
Siehe Allgemeine Untersuchungsmethoden der Fette, S. 59. 

Schlußbericht. 
Nach Beendigung der Untersuchung ist deren Ausfall dem zum Beschauer 

bestellten Tierarzte schriftlieh mitzuteilen, soweit dieser das Beschaubuch führt. 

Preußische Mlnlsterlalverfiigung, betreffend die Untel'suchung 8usliindl~chen 
Fleisches. 

Vom 24. Juni 1909 I). 
§ 7. Schweineschmalz mit einem höheren Wassergehalt als 0,3 'I. ist 

als verfälscht anzusehen und von der Einfulu' zurückzuweisen. 
Die Untersuchung von Schweineschmalz auf den Wassergehalt ist künftig 

nach der beigefügten Anleitung (Anlage 2) vorzunehmen. Sie hat nur in Ver· 
dachtsfäIlen zu erfolgen. 

Anlage 2. 
Anleitung zum Nachweise geringer Mengen Wasser im Schweine· 

schmalz. 
Man bringt in ein stal'kwandiges Probierröhrchen aus farblosem Glase 

von 9 cm Länge und 18 ccm Rauminhalt etwa 10 g der vorher gut durchge· 
mischten Schmalzprobe und verschließt es mit einem durchlochten Gummi· 
stopfen, in dessen Öffnung ein bis 100' reichendes Thermometer so weit ein· 
geschoben wird, bis sich dessen Quecksilberbehälter in der Mitte der Fettschicht 
befindet. Darauf wird das Probierröhrchen in einer Flamme allmählich er· 
wärmt, bis das Fett die Temperatur von 70' angenommen hat. Stellt das ge· 
schmolzene Schweineschmalz bei dieser Temperatur eine vollkommen klare 
Flüssigkeit dar, dann enthält, es weniger als 0,3'/, Wasser, und es bedarf keiner 
weiteren Untersuchung. Ist das Fett dagegen bei 70' trübe geschmolzen oder 
sind in demselben Wassertröpfchen sichtbar, dann wird das Probierröhrchen 
in einer Flamme allmählich auf 95' erwärmt und bei dieser Temperatur zwei 
Minuten lang kräftig durchgeschüttelt. In der Mehrzahl der Fälle wird das Fett 
dann zu einer völlig klaren Flüssigkeit geschmolzen sein. Alsdann läßt man 
das Fett unter mäßigem Schütteln in der Luft abkühlen und stellt diejenige 
Temperatur fest, bei der eine deutlieh sichtbare 'l'rübung des Schmalzes ein· 
u-itt. Das Erwärmen auf 95', das Schütteln und Abkühlenlassen wird zwei· 
bis dreimal oder so oft wiederholt, bis sich die Trübungstemperatur des Fettes 
nicht mehr erhöht. Beträgt die konstante Trübungstemperatur des Schweine· 
schmalzes mehr als 75', dann enthält es mehr als 0,3'/, Wasser und ist als mit 
Wasser verfälscht zu betrachten. 

Ist das Schweineschmalz bei 95' nicht zu einer klaren Flüssigkeit ge' 
8~h~0Izen, dann enthält es entweder mehr als 0,45'/, Wasser oder andere un° 
loshche Stoffe, wie Gewebsteile oder chemische Stoffe (Fullererde) und ist als 
verfälscht zu betrachten. 
~~----

') ÄhnlIche Verfügungen sind auch in den anderen· Bundesstaaten er· 
lassen. Die §§ 1-6 beziehen Sich auf die tierärztliche Untersuchung, §§ 8 und 9 
auf administrative Vorschriften für die Chemiker und sind deshalb hier fort· 
gelailscn. 



Fleischbeschauges. ; chem. Unters. v. Fetten (Gesamtübersicht). 731i 

Übersicht über die bel der chemischen Untersuchung der J/ette auszu
führenden Prüfungen. 

Schweine- \ 
schmalz Talg Oleo- I Kunst- I u . 

margarin 1) I speisefett luargarme 

a) Prüfung, ob die Packstücke den Angaben in den Be· 
Auszuführen gleitpapieren entsprechen und gemäß den für den 

gp bei allen V0tl Inland verkehr bestehenden Vorschriften bezeichnet sind .e einer Sendung ("Margarine", "Kunstspeisefett"). Ausführungsbestim-
:::l gemäß § 15(,) mungen D. § 15 (.) a und Anlage c C.) 
"" der Ausfüh. I ----------- ----

OE;< rungsbestim'l b) Prüfung auf äußere Beschaffenheit: Farbe, Konsistenz, 
"- mungen D . Geruch und nötigenfalls Geschmack, auf Vorhandensein 
...... entnommenen von Schimmelpilzen und Bakterienkolonien sowie auf 

Stichproben I sonstige Anzeichen von Verdorbensein. (Ausführungs' 
bestimmungen D § 15 (.) b und Anlage c C.) 

. ,l

i a) Prüfung, ob äußerlich am Fette wahrnehmbare Merk
male auf eine Verfälschung oder Nachmachung oder 
sonst auf eine vorschriftswidrige Beschaffenheit hin 

Auszuführen i weisen. (Ausführungsbestimmungen D § 15 (,) a und 
I Anlage d, Zweiter Abschnitt I 1.) . . 

b~~ allen ge- , 
maß § 15 .. (.) I b) Bestim- , i Prüfung auf 
der Ausf?-h· i mung des ! den vorge· 
rungsbestIm' , Brechungs- \ sehriebenen 

mungen D I .. , G h lt entnommenen i vermogens 1 e a an 
~t· h b 1 (Aus- , Sesamöl 
tS lC pro en führungs- i (Ausfüh-

I bestim' i rungs be· 

I I mungen i stimmungen 
:D(15(a)d')1 I i D§'15(.)c.) ------ ·--I·--;;:)-----"-I-~~~i:~~~~~\ --, ------
, Abschnitt !II.) I ___ J ______ _ 

i Auszuführen. b) Prüfung auf Borsäure. (Anlage d, Zweiter AbschnittlI.) tbei den gemäß! _________ ---'-____ _ 
i !t 15 (.) der 
I Ausführungs
i bestimmungen 
I D ent· 
i nommenen 

Stichproben 

;[' A U!!zuführen 
bei Verdachts' I gründen 

I 

Auszuführen 
bei einer be· 
Bchränkteren 
Anzahl von 

.Proben 

c) Sofern die Prüfung "auf Borsäure ergebnislos verläuft, 
Prüfung auf einen weiteren verbotenen Stoff je nach 
Lage des Falles. (Anlage d, Zweiter Abschnitt 11.) 

d) -PrÜf~~en ~f-Pflan-;-nöle. (A~:I--~~- ------~------. -~

lage d, Zweiter Abschnitt 111.)1 

Prüfung : Prüfung auf Sesamöl,: 
nach \. Prüfung auf Baum- 'I 

Bellier wollsamenöl 

a) Bestimmung der Jodzahl, wenn 
die Refraktometerzahlen bei 40' 
außerhalb der Grenzen liegen: 
(Anlage d, Zweit. Abschn. IH.) 

48,5-51,5 [45,0-48,51 46-50 

b) BestinImung d. Säuregrads. (An!. d, Zweit.Abschn. IH.) 

a) Phytosterinacetatprobe, wennl 
die BestinImung des BrechUIlgs' 
vermögens, die BestimmUIlg der 
Jodzahl und die Prüfungen auf I 
Pflanzenöle darauf hinweisen, I 
daß eine Verfälschung mit 
Pflanzenölen stattgefunden hat, 
sowie bei mindestens einer von\ 
25 der gemäß § 15 (.) entnom
menen Stichproben. (Anlage d, 
Zweiter Abschnitt IH.) 

b) BestinImung der Verseifungszahl in mindestens je einer 
Probe eine1' Sendung. (Anlage d. Zweiter Abschn. IH.) 

') Sonstige tierische Fette sind wie Talg und Oleom8.l'1farin zu unterliuohen. 
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VIII. Zuckerstenergesetz. 
Ausführungsbestimmungen (vom 18. Juni 1903) znm Zuckerstellergesetz vom 

27. Mal 1896 
6. Jaß. 1903 

(Zentral bl. t. d. Deutsche Reich 1903, S. 284 unll 1906, Nr. 4 und S. 947-949.) 

Anlage A. 

Anleitung für die Steuerstellen zur Untersuchung der Zuckerabliiule suf 
Invertzuckergebalt und Feststellung des Quotienten der weniger als 2 

vom Hundert Invertzucker entbaltendlln Zuekllrabläufe, 

I. Allgemeine Yorschrlften. 

1. Bei Beginn der Untersuchung ist zunächst eine Pl'üfung des Ablaufs nach 
dem unter II 1 beschriebenen Verfahren auf den Gehalt an Invertzucker aus
zuführen. Sobald sich dieser Gehalt zu 2 vom Hundert oder mehr ergibt, erfolgt 
das weitere Verfahren nach § 2, Absatz 4, 5 der Ausführungsbestimmungen '). 

2. Ergibt die nachfolgend unter II 2 beschriebene Untersuchung einen 
Quotienten von 70 oder mehr, so ist von der weUeren Prüfung des AblaufR 
Abstand zu nehmen, faHs nicht der A.nmelder eine Untersuchung durch den 
Chemiker beantragt. . 

3. Die bei der Untersuchung der Abläufe zn verwendenden Gewichte, 
Meßgeräte und Spindeln müssen geeicht oder eichamtlich beglaubigt sein. 

11. Ausführung der Untersuchung. 

1. Untersuchung der Zuckerabläufe auf Iuvertzuckergehalt. 
In einer Messing- oder Porzellanschale, deren Gewicht auszugleichen ist, 

werden genau 10 g des nötigenfalls durch Anwärmen dünnflüssig gemachten 
Ablaufs abgewogen und durch Zusatz von etwa 50 ccm warmem Wasser und 
Umrühren mit einem Glasstab in Lösung gebracht. Die Lösung bedarf, auch 
wenn sie getrübt erscheinen sollte, in der Regel einer Filtrierung nicht, Man 
bringt sie in einen sogenannten Erlen meyersehen Kolben von etwa 200 ecm 
Raumgehalt und fügt 50 ccm Fehlingsche Lösung hinzu. 

Die Fehlingsche Lösung erhält man durch Zusammengießen gleicher 
Teile von Kupfervitriollösung (34,6 g reiner kristallisierter Kupfervitriol, zu 
500 ccm mit Wasser gelöst) und Seignettesalz-Natronlauge (173 g kristaIli
siertes Seignettesalz, zu 400 ccm mit Wasser gelöst; die Lösung vermischt mit 
100 ccm einer Natronlauge, welche 500 g Natronhydrat im Liter enthält). Beide 
Flüssigkeiten sind fertig von einer Chemikalienhandlung zu beziehen und müssen 
getrennt aufbewahrt werden; von jeder sind 25 ccm mittels besonderer Pipette 
zu entnehmen und der Löilung des Zuckerablaufs uuter Umschüttein zuzu
setzen. 

Die mit der ]'ehlingschen Lösung versetzte ]'lüssigkeit wird inl Kocll
kolben auf ein durch. einen Dreifuß getragenes Drahtnetz gestellt, welches 
sich über einem Bunsenbrenner oder einer guten Spirituslampe befilttlet, auf
gekocht und 2 :\Iinuten im Sieden erhalten. Die Zeit des Siedens darf nicht 
abgekürzt werden. 

Hierauf entfernt man den Brenner oder die Lampe, wartet einige Minuten, 
bis ein in der Flüssigkeit entstandener Niederschlag sich abgesetzt hat, hält 
den Kolben gegen das Licht und beobachtet, ob die Flüssigkeit Boch blau ge
färbt ist. Ist noch Kupfer in der Lösung vorhanden, was durch die blaue Farbe 
angezeigt wird, so enthält die Lösung weniger als 2 vom Hundert Invertzucker, 
anderenfalls sind 2 oder mehr vom Hundert dieses Zuckers vorhanden. 

Die Färbung erkennt man deutlicher, wenn man ein Blatt weißes Schreib· 
papier hinter den Kolben hält und so beobachtet, daß das Licht' durch die 
Flüssigkeit hindurch auf das Blatt Papier fällt. 

') Betr. administrative Vorschriften. Vgl. Q.llch K. v. Bllchka, Die 
Nahrllngsmittelgesetzgebung, 1. Auf!. 1901,92. 
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Sollte die Flüssigkeit nach dem Kochen gelbgrün oder bräunlich er
scheinen,so liegt die Möglichkeit vor, daß noch unzersetzte Kupferlösung vor
handen ist uIid deren blaue Farbe nur durch die gelbbraune Farbe des Ablaufs 
verdeckt wird. In solchen Fällen ist wie folgt zu verfahren: 

1IIanfertigt aus gutem, dickem Filtrierpapier ein kleines Filter, f.euchtet 
es mit et:was Wasser an und setzt es in einen Glastrichter ein, wobei es am Rande 
des Trichters gut festgedrückt wird. Der letztere wird auf ein Reagensgläschen 
gesetzt. Hierauf filtriert man etwa 10 ccm der Flüssigkeit durch das Filter 
und· setzt dem Filtrat ungefähr die gleiche Menge Essigsäure und einen oder 
zwei Tropfen einer wäßrigen Lösung von gelbem Blutlaugensalz zu. Ent
steht hierbei eine stark rote Färbung des Filtrats, so ist noch Kupfer in der 
Lösung und somit erwiesen, daß der Zuckerablauf weniger als 2 vom Hundert 
Invertzucker enthält. 

2_ Bestimmung des Quotienten. 
Als Quotient im Sinne der Vorschrift im § 1 der Ausführungsbestim

mungen gilt diejenige Zahl, welche durch Teilung des hundertfachen Betrages 
de~ PoIarisatlonsgrade des Ablaufs durch die Prozente Brix berechnet wird. 

a) Ermittelung der Prozente Brix. 
Man wägt in einem reinen Becherglase von etwa '/. Liter Raumgehalt 

zusammen mit einem hinlänglich langen Glasstabe 200-300 g des Ablaufs 
auf 1 g genau ab. Nachdem man das Glas von der Wage heruntergenommen 
hat, fügt man etwa 150 ccm heißes destilliertes 'Vasser hinzu, rührt mit dem 
stets im Glase verbleibenden Stabe solange vorsichtig (um das Glas nicht zu 
zerstoßen) um, bis der Ablaut" im Wasser sich vollständig gelöst hat, stellt das 
Glas in kaltes Wasser und beläßt es daselbst, bis der Inhalt ungefähr die Zimmer
wärme angenommen hat. Hierauf trocknet man das G1a"8 sorgfältig ab, stellt 
es wieder auf die Wage, setzt auf die andere Schale zu den vorhandenen weitere 
Gewichtsstücke, weillhe dem Gewichte des Ablaufs entsprechen, und läßt in 
das Glas solange destilliertes Wasser von Zimmerwärme, zuletzt vorsiehtig 
und tropfenweise, einlaufen, bis die 'Vage abermals einspielt. 

Nachdem die zweite Wägung beendet ist, rührt man die Flüssigkeit mit 
dem inzWischen im Glase verbliebenen Glasstabe solange gehörig run, bis sich 
auch nicht die geringste Schlierenbildung mehr zeigt. Der ursprüngliche Ab
lauf ißt dann auf die Hälfte seines Gehaltes an Zucker ve.rdünnt. 

Zum Zwecke der Spindelung wird ein Teil der so vorbereiteten Flüssig
keit in einen Glaszylinder hineingegeben. Die Spindelung selbst erfolgt mittels 
der Brixschen Spindel nach den für d!e Spindelung von Branntwein, Mineralöl, 
Wein usw_ bestehenden Regeln (siehe z. B. AlkoholermitteluTIgsordnung, Zen
traWl. f_ d. Deutsche Reich 1900, S. 377). Zu beachten ist, daß die Prozente 
auf Fünftelprozente, die Wärmegrade auf ganze Grade abzulesen sind. 

Da die abgelesenen Wärmegrade' nicht immer mit der Normaltemperatur 
(20' C) übereinstimmen, sind die abgelesenen Prozente nur scheinbare. Zu 
ihrer Umrechnung auf berichtigte Prozente Brix dient die am Schlusse dieser 
Anlage abgedruckte Tafel 1 (s: Anmerk. S. 738). Sie enthält in der ersten mit 
"Wärmegrade" überschriebenen Zeile die Temperaturen von 10-29°, in der 
ersten mit .. Abgelesene Prozente" überschriebenen Spalt<! die schl!inba~en ab
gelesenen Prozente. Die folgenden Spalten geben die berichtigten Prozente. 
Man sucht die der abgelesenen Temperatur entsprechende Spalte und geht in 
dieser bis zu derjenigen Zeile, an deren Anfang, in der ersten Spalte, die ab
gelesenen Prozente stehen. Die Zahl, auf die man trifft, gibt die berichtigten 
Prozente der verdünnten Lösung_ Beträgt z. B. die abgelesene Temperatur 22° 
und die abgelesene Prozentangabe 38,6, so .findet man für die berichtigten 
Prozente 38,7. 

Die so ermittelten berichtigten Prozente sind mit 2 zu vervielfältigen, 
um die berichtigten Prozente der unverdünnten Lösung zu erhalten. 

b) Polarisation. 
Bei der Polarisation lier Zuckerabläufe ist nach Anlage C zu verfahren. 

Jedoch geschieht das Abwägen und Entfärben in nachfolgend angegebener 
Weise_ 

Bujard·Baier, Hilfsbuch. <l. Aun. 47 
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Zur Untersuchung wird nur das halbe Normalgewicht - 13,0 g - des 
Zuckerablaufs verwendet. Man wägt diese Menge in eine :Messing· oder Por· 
zellanschale ab, fügt 40-50 ccm lauwarmes destilliertes Wasser hinzu und 
rührt mit einem Glasstabe solange um, bis der Ablauf im Wasser sich vollständig 
gelöst hat. Hierauf wird die Flüssigkeit in einen Meßkolben von 100 ccm 
Raumgehalt gefüllt, und der an der Schale und dem Glasstabe noch haftende 
Rest mit etwa 10-20 ccm 'Vasser in den Kolben nachgespült. Darauf folgt 
die Klärung. 

, Man läßt zunächst etwa 5 ccm Bleiessig in den Kolben einfließen und 
mischt durch vorsichtiges Umschwenken. Ist die Flüssigkeit, nachdem der ent· 
stehende Niederschlag sich abgesetzt hat - was meist in wenigen Minuten 
geschieht -, noch zu dunkel, so fährt man mit dem Zusatz von BleiesAig fort, 
bis die genügende Helligkeit erreicht ist. Oft sind bis zu 12 ccm Bleiessig zur 
Klärung erforderlich. Dabei ist jedoch zu beachten, daß Bleiessig zwar ge· 
nügend, aber in nicht zu großen Mengen zugesetzt werden darf; jeder hinzu' 
gesetzte Tropfen Bleiessig muß noch einen Niederschlag in der Flüssigkeit 
hervorbringen. 

Gelingt es nicht, die Flüssigkeit durch den Zusatz von Bleiessig so welt 
zu klären, daß die Polarisation im 200 mm·Rohre ausgeführt werden kann,'so 
ist zu versuchen, ob dies im 100 mm·Rohre möglich ist. Gelingt auch dies nicht, 
so muß eine neue Lösung hergestellt und diese vor dem Bleiessigzusatz mit 
etwa 10 ccm Alaunlösung versetzt werden; diese Lösungen geben mit Bleiessig 
starke Niederschläge, welche klärend wirken, und gestatten die Anwendung 
großer Mengen Bleiessig. 

Die zur Klärung hinzugefügten Flüssigkeiten dürfen zusammen nicht so 
viel betragen, daß die Lösung im Kolben über die begrenzende Marke steigt. 
Nach der Klärung wird mit 'Vasser bis zur Marke aufgefüllt und gehörig durch· 
geschü~telt. 

Nachdem die Polarisation' ausgeführt ist, sind die abgelesenen Polari' 
sationsgrade mit 2 zu vervielfältigen, weil nur das halbe Normalgewicht des 
Ablaufs zur Untersuchung verwendet worden ist. Hat man statt eines 200 mm· 
Rohres nur ein 100 mm·Rohr angewendet, so sind die abgelesenen Grade mit 
4 zu vervielfältigen. 

Berechnung des Quotienten. Bezeichnet man die ermittelten be· 
richtigten Prozente Brix der unverdünnten Lösung mit B und die ermittelten 
Polarisationsgrade mit P, so berechnet sich der Quotient Q nach der Formol 

Q = 10~ p. Bei der Angabe des Endergebnisses sind die Bruchteile auf volle 

Zehntel abzurunden, und zwar, wenn die ,,-weite Stelle nach dem Komma weniger 
als 5 beträgt, nach unten, andernfalls nach oben. 

Beispiele für die Feststellung des Quotienten. 223 g eines 
Zuckerablaufs sind mit 223 g Wasser ve{dünnt worden. Die Brixsche Spindel 
zeigt 35,2 % bei 21" C; nach der Tafel 1 ist die berichtigte Prozentangabe 35,3, 
dieses mit 2 vervielfältigt gibt 70,6. Die Polarisation des halben Normal· 
gewichts im 200 mm·Rohre sei 25,2°; daher beträgt die wirkliche Polarisation 

25,2 x 2 = 50,4'. Der Quotient berechnet sich hiernach auf 100. 50,4 71,39 
70,6 

oder abgerundet 71,4. 

Schlußbestimmung. 

Über die Untersuchung ist eine Befundsbescheinigung auszustellen, welche 
außer einer genauen Bezeichung der Probe folgende Angaben zu enthalten hat: 
das Ergebnis der Prüfung auf Invertzuckergehalt, die abgelesenen Prozente 
Brix der verdünnten Lösung, die Temperatur der Lösung, die bericbtigten 
Prozente Brix nach der Vervielfältigung mit 2, das Ergebnis der Polarisation 
für das ganze Normalgewicht (also die abgelesenen Polarisationsgrade ver· 
vielfältigt mit 2 oder - bei Anwendung eines 100 mm·Rohres - mit 4) und 
den Quotienten. 

Anmerkung. Die für die Steuerbeam~n bestimmte Tafel 1 zur 
Ermittelung der berichtigten Prozente Brix aus den abgelesenen Prozenten 
und 'Värmegraden ist hier fortgelassen. 
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Anlage B. 

Anleitung für die Chemiker zur Feststellung des Quotienten der Zucker
abläufe und zur Ermittelung des Ralfinos egeh alts. 

Allgemeine Vorschriften. 

Die Vorschriften unter I Ziffer 2 und 3 der Anlage A finden auch aut 
diese Feststellung Anwendung mit der Maßgabe, dae auch nicht geeichte, jedoch 
eichfähige Geräte Verwendung finden dürfen, sofern sie einer genauen Prüfung 
durch den untersuchenden Chemiker unterzogen sind; hierüber ist bei der Mit
teilung des Ergebnisses ein entsprechender Vermerk zu machen. Auf die Spin
deln und Gewichte bezieht sich diese Ausnahme nicht. 

In allen Fällen, in denen eine chemische Ermittelung des Gesamtzucker
gehaltes stattfindet, ist bei der Berechnung des Quotienten an die Stelle der 
POlarisationsgrade der Gesamtzuckergehalt, als Rohrzucker berechnet, zu setzen. 

Nach den Ausführungsbestimmungen soll die Feststellung des Quotienten 
eines Zuckerablaufs einem Chemiker übertragen werden, wenn 

a) bei der Abfertigungsstelle oder dem Amte, an welches die Probe ver
sendet ist, zur Ermittelung des Quotienten geeignete Beamte nicht 
vorhanden sind; 

b) der Zuckerablauf 2 oder mehr vom Hundert Invertzucker enthält; 
c) der Anmelder die Berechnung des Quotienten nach dem chemisch 

ermittelten reinen Zuckergehalte beantragt hat. 
Den Chemikern wird bei der Übersendung din' Proben von der Amts

stelle jedesmal mitgeteilt werden, aus welchem der angegebenen Gründe die 
Untersuchung erfolgen soll, und ob die Anwendung der Raffinoseformel gemäß 
§ 2 Absatz 5 der Ausführungsbestimmungen zulässig ist. 

In den unter a und b bezeichneten Fällen haben die Chemiker zunächst 
nach den Vorschriften der Anlage A zu verfahren, jedoch sind die Prozente 
Brix durch Ermittelung der Dichte des unverdünnten Ablaufs bei 20· C mittels 
des Pyknometers zn berechnen. Die Berechnung darf nur auf Grund der nach
stehenden Tafel 2 geschehen. Ergibt diese vorläufige Untersuchung einen Quo
tienten, der kleiner ist als 70, und einen Invertzuckergehalt von 2 oder mehr 
vom Hundert, so tritt die chemische Untersuchung nach den Vorschriften des 
nachstehenden Abschnitts 1 ein. 

Die gleichen Vorschriften gelten im Falle unter c, sobald es sich nicht 
um Berücksiohtigung des Raffinosegehaltes handelt. Ist dagegen auch die Be
rücksichtigung des Raffinosegehalts vom Anmelder verlangt, so ist bei einem 
2 vom Hundert nicht erreichenden Gehalt an Invertzucker nach den Vor
schriften des nachfolgenden Abschnittes 2a zu verfahren. Enthält der Ablaut 
2 oder mehr vom Hundert Invertzucker und ist bei der Übersendung der Proben 
von der Amtsstelle mitgeteilt, daß die Anwendung der Raffinoseformel zulässig 
ist, so ist nach Abschnitt 2b zu verfahren. Die, Untersuchung auf den Gehalt 
an Invertzucker geschieht in beiden Fällen nach der unter II 1 der Anlage A 
gege benen Vorschrift. 

1. Feststellung des Quotienten ohne Rücksicht auf Raffinoseg'ehalt. 

Die folgende Vorschrift gilt in allen Fällen, unbeschadet ob Stärkezucker 
vorhanden ist oder nicht. 

Man wägt das haibe Normalgewicht (13 g) vom Ablauf ab, löst es in 
einem l\feßkolben von 100 ccm Raumgehalt in 75 ccm Wasser, setzt 5 cem Salz
säure vom spezüischen Gewicht 1,19 zu und erwärmt auf 67-70· C im Wasser· 
bade. Auf dieser Temperatur wird der Kolbeninhalt noch 5 Minuten unter 
häufigem Umschütteln gehalten. Da das Anwärmen 2'/.-5 Minuten dauern 
kann, wird die Arbeit im ganzen 7'/.-10 Minuten in Anspruch nehmen; in 
jedem :B'alle soll sie in 10 Minuten beendet sein. Man füllt' nach dem Erkalten 
zur Marke auf, verdünnt darauf 50 ccm von den 100 ecm zum Liter, nimmt 
davon 25 ccm (entsprechend 0,1625 g des Ablaufs) in einen Erlenmeyer
Bchen Kolben und setzt, um die vorhandene freie Säure' abzustumpfen, 25 ccm 
einer Lösung von kohlensaurem Natrium zu, welche durch Lösen von 1,7 g 
wasserfreiem Salze zum Liter bereitet ist. Darauf versetzt man mit 50 ecru 

47* 
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Fehlingscher Lösung (Anlage A II 1), erhitzt In derselben Weise wie bei 
einer Invertzuckerbes't~ung zum Sieden und hält die Flüssigkeit genau 
2 Minuten im Kochen. Das Anwärmen der Flüssigkeit soll möglichst rasch mittels 
eines guten Dreibrenners geschehen und unter Benutzung eines Drahtnetzes 
mit übergelegter ausgeschnittener Asbestpappe 3'/.-:-4 Minuten in Anspruch 
nehmen; sobald die Flüssigkeit kräftig siedet, wird der Dreibrenner mit einem 
Einbrenner vertauscht. Nach dem Erhitzen verdünnt man die Flüssigkeit in 
dem Kolben mit der gleichen Rauromenge luitfreien kalten Wassers und ver· 
fährt im übrigen genau nach dem für Tnvertzuckerbestimmung bekannt.{ln Ver· 
fahren der Gewichtsanalyse mittels Reduktion des KupferoxYduls im Wasser· 
stoffstrom oder Ausfällung des Kupfers aus der salpetersauren Lösung dei 
Kupferoxyduls auf elektrolytischem Wege. Zur Berechnung des Ergebnisses 
aus der gefundenen Kupfermenge ist ausschließlich die nachfolgende Tafel zu 
benutzen, welche den Rohrzuckergehalt unmittelbar in Prozenten angibt. Die 
Umrechnung des Inve~tzuckers in Rohrzucker ist demnach nicht erforderlich. 

Bei der Berechnung des Quotienten sind im Endergebnisse die Bruchteile 
auf Zehntel abzurunden, und zwar, wenn die zweite Stelle nach dem Komma 
weniger als 5 beträgt, nach unten, anderenfalls nach oben. 

Beispiel: 25 ccm des invertierten Zuckerablaufs, enthaltend 0,1625 g 
des Ablaufs, geben bei der Reduktion Ü1 mg Kupfer; diese entsprechen 52,80'/, 
Zucker. Angenommen, der Ablauf zeige 74,6'/, Brix, so ist sein Quotient 70,77, 
oder abgerundet 70,8. 

2. Feststellung des Quotienten der Zuckerabläufe mit Rücksicht 
auf Raffinosegehalt. 

11.) Besteht Sicherheit darüber, daß der Gehalt an Invertzucker 2 vom 
Hundert nicht erreicht, so bedarf es außer der Feststellung der Prozente Brix 
nur der Bestimmung der Polarisation nach Anlage A und C vor und nach der 
Inversion, bezogen auf das ganze Normalgewioht. Die Inversion ist nach dem 
unter 1. besohriebenen Verfahren auszuführen. Bezeichnen P und J die Polari· 
sationsgrade, so ist 

0,5124. P-J 
der Gehalt an Zucker Z = 0,839 . 

Will man außerdem den Gehalt an Raftinosehydrat ermitteln, BO dient 
P-Z 

dazu die Formel R = 1,572 . 

Beispiel: Für einen Ablauf von 56,2'/, Brix, 56,6° direkter Polari' 
sation und - 13,1' Polarisation nach der Inversion (bezogen auf das ganze 
Normalgewicht) bereohnet sich der Zuckergehalt auf 

Z 0,5124.56,6 - (-13,1) t t d Geh It 
~ 0,839 = 50,18 oder abgerunde 50,2 Prozen ; er a 

an Raffinosehydrat auf R = 56,6 - 50,2 = 4,07 oder abgerundet 4,1 Prozent; 
1,572 

100 .50,2 
der Quotient auf Q 56,2 ~ 89,32 oder abgerundet 89,3. 

b) Bei einem Gehalte von 2 vom Hundert Invertzucker upd darüber muß 
statt der direkten Polarisation (P) des. vorigen Verfahrens die Bestimmung des 
Gesamtzuckers in dem Invertierten Ablauf mittels Fehlingscher Lösung treten. 

Nachdem die Prozente Brix ermittelt worden sind, bestimmt man den 
Gehalt des Ablaufs an Zucker (Z), indem man die durch den invertierten Ab· 
lauf aus Fehlingscher Lösung abgeschiedene Menge Kupfer (Cu) nach den 
Vorschriften des Abschnitts 1 und die Inversionspolarisation (J) - bezogen 
auf das ganze NormalgewIcht - feststellt. 

Der Berechnung ist die folgende Formel zugrunde zu legen: 
Z 582,98. Cu- J. F, 

. 0,9491 • F 1 + 0,3266. F. 
in welcher F1 und F. die Reduktionsfaktcren einerseits des invertierten Rohr· 
zuckers, andererseits der invertierten Raffinose bedeuten. Nachstehend sind 
diese We.rte unter der Voraussetzung, daß nur Zucker, Invertzucker und Raffi· 
nose vorhanden sind, für die hauptsäohlioh in Betracht kommenden Kupfer· 
mengen von 0,120-0,230 g berechnet und ist die Formel durch Einsetzung 
der berechneten Werte vereinfacht worden. 
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Für Cu = 120 mg ist Z = 247,0 , Cu - 0,608. J 
130 mg Z = 247,4. Cu - 0,607. J 
140 mg Z = 247,7. Cu - 0,606. J 
150 mg Z = 248,1 . Cu - 0,605 . J 
160 mg Z = 248,4. Cu - 0,604 . J 
170 mg Z =248,7.Cu-0,604. J 
180 mg Z = 249,2 . Cu - 0,604 • J 
190 mg Z = 249,7 . Cu - 0,604. J 
200 mg Z = 250,0 . Cu - 0,604. J 
210 mg Z = 250,4 . Cu - 0,605 . J 
220 mg Z = 251,2 . Cu - 0,606. J 
230 mg Z = 251,7 . Cu - 0,607. J. 

Da die Reduktionsfaktoren sich nur sehr langsam ändern, so genügt die 
vorstehende Berechnung von 0,01 zu 0,01 g Kupfer. Milligramme Kupfer rundet 
man beim Aufsuchen des entsprechenden Wertes in der Tafel auf Zentigramme 
ab, und zwar unterhalb 5 nach unten, anderenfalls naClh oben. 

Den Gehalt an Raffinosehydrat findet man nach der Formel 
R = (1,054. J + 0,344 . Z). 1,178. 

Beispiel: Der Ablauf habe eine Inversionspolarisation J = - 8,5' 
l!nd eine Menge Kupfer - nach der Inversion und bezogen auf 0,1625 g -
Cu = 0,184 g ergeben. Dann ist aus der Tafel für Cu = 180 mg der Wert 

Z ~ 249,2 . Cu - 0,604 . J oder 
Z = 249,2 . 0,184 - 0,604. (- 8,5) 
Z = 50,98 Prozent oder abgerundet 51,0'1 •• 

Daraus berechnet sich nach obiger Raffinoseformel der Gehalt an Raffi· 
nosehydrat 

R = [1,054. (- 8,5) + 0,344,51,0] .1,178 = 10,11 '1. 
oder abgerundet = 10,1 0/ •• 

SchI uß bestimm ung. 
über jede Untersuchung ist eine Befundsbescheinigung auszustellen und 

der Amtsstelle, welche die Probe eingesendet hat, zu übermitteln. Die Beschei
nigung hat außer der genauen Bezeichnung der Probe sowie einem Vermerk 
über die Art der verwendeten Meßgeräte zu enthalten: 

1. in den eingangs unter a bezeichneten Fällen: 
a) wenn der Invertzuckergehalt 2 vom Hundert nicht erreicht: 

das Ergebnis der Prüfung auf Invertzuckergehalt, die Prozente 
Brix oder die Dichte bei 20 0 und die daraus berechneten Prozente 
Brix, die direkte Polarisation und den berechneten Quotienten: 

(I) wenn der Invertzuckergehalt 2 oder mehr vom Hundert beträgt: 
das El'gebnis der Prüfung auf Invertzuckergehalt, die Prozente 
Brix oder die Dichte bei 20' und die damua berechneten Prozente 
Brix, die nach dem Verfahren unter 1 gefundene Kupfermenge und 
den sich daraus ergebenden Gesamtzuckergel1alt, schließlich den be
rechneten Quotienten; 

2. in den eingangs unter b bezeichneten Fällen: 
wie zu 1 (I; 

3. in den eingangs unter c bezeichneten Fällen: 
a) wenn der Invertzuckergehalt 2 vom Hundert nicht erreicht: 

das Ergebnis der Prüfung auf Invertzuckergehalt, die Prozente 
Brix oder die Dichte bei 20'0 und die daraus berechneten Prozente 
Brix, die Polarisation des Ablaufs vor und nach der Inversion 
- bezogen auf das ganze Normaigewicht -, den nach dem Ver
fahren unter 2a ermittelten Gehalt an Zucker, gegebenenfalls den 
an Raffinosehydrat, schließlich den berechneten Quotienten; 

(I) wenn der Invertzuckergehalt 2 oder mehr vom Hundert beträgt: 
das Ergebnis der Prüfung auf Invertzuckergehalt, die Prozente 
Brix oder die Dichte bei 20· und die daraus berechneten Prozente 
Brix,die gefundene Kupfermenge, die Polarisation nach der In
version - bezogen auf das ganze Normalgewicht-, die nach 2b 
berechnete Menge Zucker und gegebenenfalls des Ratfinosehydrats, 
schließlich den berechneten Quotienten. 
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Tafel2 
Zl\l' Ermlttelung der Prozente ßrlx alls der Dichte bei 20" C. 

Zehntel - Prozente 
----

,2 I ,3 1 ,41 ,5 i ,6 i .. , 7 I. ,8 1 ,9 

Dichte bei 20' C für die nebenstehenden ganzen Prozente und 
obenstehenden Zehntel-Prozente Brix 

0,998210,998610,99901°,9994 0,999811,0002 ]1,000611,001011,001311,0017 
1,0021'[1,0025 [1,0029 ,1,0033 1,003711,004111,0045. 11,0048\1,0052 1,0056 
1,0060 1,006411,006811,0072 1'007611'0080 1,008411,0088 ',1,0091 1,0095 
1,0099 1,0103 :1,0107 ,1,0111 1,0115 1,0119 1,0123 1,012711,0131 1,0135 
1,013911,014311,0147 ;1,01511,0155 1,0159,1,0163 1,0167 :1,0171 1,0175 

1,0179111,018311,0187 '1,019111,019511,019911,020311,020711,0211 1,0215 
1,0219,1,0223 11,0227 11,0231 1,0235 1,0239 1,0243 1,0247 1,0251 1,0255 
1,025911,02631,0267 :1,0271 1,0275 1,0279 1,0283 1,0287 1,0291 1,0295 
1,029911,03031.1,030811,0312 1,0316 1,0320 1,0324 1,0328 1,0332 1,0336 
1,0340: 1,0344 '1,0349 1,0353 1,0357 1,0361,1,0365 1,0369 1,0373 1,0377 

1,038111,0386 111,0390 111'039411'0398 1,0402 1,0406' 1,0410 11,0415 1,0419 
1,0423! 1,0427 1,0431 1,0435 r,0440 1,0444 1,0448 1,0452 1,0456 1,0460 
1,046511,046911,0473 11,0477 1,0481 1,0486 1,0490 1,0494 11,0498 1,0502 
1,0507 i 1,0511 1,0515 I' 1,0519 1,0524 1,0528 1,0532 1,0536 11,0541 1,0545 
1,0549 ;1,0553 1,0558,1,0562111,0566 1,0570 1,0575 1,057911,0583 1,0587 

I I I 1 
1,059211,0596 1,0600,1,060511,0609 1,061311,0617 i 1,0622 i 1,0626 1,0630 
1,0635 1,0639 1,0643 ,1,0648 1,0652 1,0656 1,0661 1,0665' 1,0669 1,0674 
1,067811,0682 1,068711,0691 1,0695 1,070011,0704 1,0708111,0713 1,0717 
1,0721 1,0726 1,0730 11,0735 1,0739 1,074311,0748 1,0752 1,0757 1,0761 
1,0765 1,0770 1,0774]1,077911,0783 1,078711,0792 1,0796,1,0801 1,0805 

I " I \ 
1,0810

1
1,0814 1,0818 1:1,082311,0827 1,083211,083611,08411°,0845 1,0850 

1,0854 1,0859 1,0863 1,086811,0872 1,0877 1,0881 11'0886 1,0890 1,0895 
1,0899

1
1,0904 1,0908 :1,0913 1,0917 1,092211,0926 1,0931 !1,0935 1,0940 

1,0944 1,0949 1,095311,09581,0962 1,0967,1,0971 0,0976 ;0,0981 1,0985 
1,0990,1,0994 1,0999,1,1003 '1,1008 1,1013 :1,1017 11,1022 ;1,1026 1,1031 

1'103611'1040 1,104511,104911,1054 1,105911,106311,1068 '1.'1,1072 1,1077 
1,1082 1,1086 1,1091 1,1096 11,1100 1,1105,1,11101,1114 ,1,1119 1,1124 ugg1um um li:n~~ J:n~l Ui~3Ii:gg~ gM~ [U~~~ i:m~ 
1,1222,1,1227 1,1232 (1,12371,1241 1,1246,1,1251 1,1256 !1,1260 1,1265 

1,1270 11,1275 1,127911,12841'1,1289 1,,129411,1299 1,1303 [1,1308 1,1313 
1,1318 1,1323 1,132711,1332 1,1337 1,1342 '1,1347 1,1351 ]1,1356 1,1361 
1,1366 1,1371 1,1376 '1 1,1380 1,1385 1,1390111,139511,140011,1405 1,1410 
1,1415 1,1419 1,1424 1,142911,1434 1,1439,1,1444 1,1449 '1,1454 1,1459 
1,1463 1,1468 1,1473111,147811,1483[11,1488 il ,14?3]1,1498 11,150311,1508 

35 1,1513
1
1,1518 1,1523 1,1528 ,1,1533 1'153811'154211'154711'1552 ,1,1557 

36 1,1562 1,1567 1,1572 1,1577 11,158211,1587 il,1592 1,1597 ]1,1602 11,1607 
37 1,16121,1617 1,1622 1,162711,1632 1,1637 il,1642 1,1647 :1,16531,1658 
38 . 1,1663 11,1668 1,1673 11,1678 1,1683 1,1688 '1,1693 11,1698 11,1703 '1,1708 
39 1,1713 1,1718 1'1724111'172911'1734 1,1739 1,1744 ,1'174911'1754 1

1

1,1759 

40 1,17641,1770 1,1775 1,1780 1,1785 1,1790 1,179511,1800 1,1806 1,1811 
41 1,1816 1,1821 1,1826 1,1831 1,1837 1,1842 1,1847]1,1852 1,1857 1,1863 
42 1,1868 1,1873 1,1878 1,1883 1,1888 1,1894 1,1899,1,1904 ,1,1909 1,1915 
43 1,1920 1,1925 1,1931 1,1936 1,1941 1,19461,195111,1957 1,1962 1,1967 
H 1,1972 1,1978 1,1983 1,1988 1,1994 1,1999 1,2004

1
1,2010 1,2015 1,2020 

45 
46 
47 
48 
49 

1,2025 1,2031 1,2036 1,2041 1,2047 1,2052 1,2057 11,2063 1,206& 1,2073 
1,20791,2084 1,2089 1,2095 1,2100 1,2105 1,2111 !1,2116 1,2122 1,2127 
1'213211'2138 1,2143 1,2149[1,2154 1,2159 1,216511,2170 1,2176 1,2181 
1,2186 1,2192 1,2197 1,2203 1,2208 1,2214 1,2219

1
1,2224 1,2230 1,2235 

1,2241 1,2.246 1,2252 1,2257 1,2263 1,2268 1,2274 1,2279 1,2285 1,2290 

I I I 'I I 
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Pro- Zehntel-Prozente 
zente 1---.----,---,----.---,---.----,---,----.-
Brix ,0 ,2,3 t ___ ,~J ,5 I ,6 1 ' 7 ~~8_1_,9_ 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
6<1 

65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 

85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

100 

1'2296111'2301 1,230711,231211,231811,232311,232911,233411,2340 \1,2345 
1,23511,2356 1,23621,1,236711,2373 },2379 \1,2384 i1,2390 \1,239511,2401 
1,24061,2412 1,241811,2423 1,2429 '1,2434 1,2440 1 1,2446 1,2451'1,2457 
1,24621,2468 1,247411,2479 1,2485 !1,2490 1,2496[1,250211,2507111,2513 
1,25191,2524 1,2530 '11,2536 1,2541 ,1,2547 11,2553 11,2558 1,2564,1,2570 

, 1 I 1 

1,25751,2581 1,258711,2592 1,2598 ~1,260411,2610 11,2615 1,262111,2627 
1,2632 1,~638 1,2644 :1,2650 1,2655 '1,2661 1,266711,2673 1,2678,1,268!!' 
1,269011,2696 1,2701 1,1,2707 1,2713 ',1,2719 1,272511,2730 1,2736111,2742 
1,2748 11,2754 1,275911,2765 1,2771 !1,2777 1,278311,2788 1,2794 1,2800 
1,2806

1
,1,2812 1,2818 11,2824 1,2830 11,2835 1'2841 11'2847

1

1'2853 11'2859 

1,2865 1,2870 1,2876 !1,2882 1,288811,28941,1,290011,2906 1,291211,2918 
1,2924\1,2929 1,293511,2941 1,2947,1,2953 1,295911,2965 1,297111,2977 
1,2983 1,2989 1,2995 :1,3001 1,300711,3013 1,3019 1,3025 1,3031

1

1,3037 
1,3043 11,3049 1,305511,3061 1,3067 ',,1,3073\1,3079 11,3085 1,3091 1,3097 
1,310311,310911,3115 j1,3121 1,3127 11,3133 1,3139 11,3145 1,3151 1,3157 

1,3163 11,3169\1,3175 !1,3182 1,3188 :1,3-194 1,320011,3206 1,3212 1,3218 
1,3224 1,3230 11,3236 1,3243 1,3249 \ 1,3255 1,3261 i 1,3267 1,3273 1,3279 
1,3286 1,3292 1,3298 1,3304 1,3310 1,3316 1,3323 11,3329 1,3335 1,3341 
1,3347 1,335311,3360 1,3366 1,3372 1,3378 1,3384111,339111,3397 1,3403 
1,3409 1,3416 1,3422 1,3428 1,3434 1,3HO 1,3447 1,3453 1,3459 1,3465 

1,3472 1,3478 \ 1,3484 1,3491 1,3497 1,3503 1,350911,351611,3522 1,3528 
1,3535 1,3541 1,3547 1,3553 1,3560 1,3566 1,3572 11,3579\1,3585 1,3591 
1,3598 1,3604 1,3610 1,3617 1,3623 1,3630 1,3636 1,3642 1,3649 1,3655 
1,3661 1,3668 1,3674 1,3681 1,3687 1,3693 1,3700 1,3706 11,3713 1,3719 
1,37251,3732 1,3738 1,3745 1,3751 1,3757 1,3764 1,3770 11,3777 1,3783 

1,3790 1,3796 1,3803 1,3809 1,3816 1,3822 1,3829 1,3835 11,3841 1,3848 
1,3854 1,3861 1,3867 1,3874 1,3880 1,3887 1,3893 1,3900 1,3907 1,3913 
1,3920 1,3926 1,3933 1,3939 1,3946 1,3952 1,3959 1,3965 1,3972 1,3978 
1,3985 1,399211,3998 1,4005 1,4011 1,4018 1,4025 \1,4031 1,4038 1,4044 
1,4051 1,4058 \1,4064 1,4071 1,4077 1,4084 1,4091 1,4097 1,4104 1,4111 

1,4117 1,4124
1
'1,4130 1,4137 1,4144 1,4150 1,4157 1,4164 1,4170 1,4177 

1,4184 1,4190 1,4197 1,4204 1,4210 1,4217 1,4224 1,4231 1,4237 1,4244 
1,4251 1,4257 1,4264 1,4271 1,4278 1,4284 1,4291 1,4298 1,4305 1,4311 
1,4318 1,4325 ; 1,4332 1,4338 1,4345 1,4352 1,4359 1,4365 1,4372 1,4379 
1,4386 1,4393 !1,4399 1,4406 1,4413 1,4420 I,U27 1,4433 1,4440 1,4447 

1 

1,4454 1,4461 1,4468 1,44 74 1,4481 1,4488 1,4495 1,4502 1,4509 1,4515 
1,4522 1,4529 1,4536 1,4543 1,4550 1,4557\1,4564 1,4570 \1,4577 1,4584 
1,4591 1,4598 1,4605 1,4612 1,4619 1,4626 1,4633 \1,4640 1,4646 1,4653 
1,4660 1,4667 1,4674 1,4681. 1,4688 1,4695 1,4702 1,4709 1,4716 1,4723 
1,47301,4737 \1,4744 1,4751

1
1,4758 1,4765

1

1,4772 11,4779 1,478p 1,4793 

1,4800 1,4807 1,4814 1,4821 11,4828 1,4835,1,4842 11,4849 1,4856 1,4863 
1,4870 1,4877,1,4884 1,4891\1,4898 1,4905 '1,4912,1,4919 1,4926 1,4934 
1,4941 1,4948 '1,4955 1,4962 1,4969 1,4976 11,4983 '1,4990 1,4997 1,5004 
1,501211,501911,5026 1,5033 1,5040 1,5047 1,5:l54 '1,5061 1,5069 1,5076 
1,5083'1,509011,5097 1,5104 1,5112 1,5119 1,5126 '1,5133 1,5140 1,5147 

1,51551,5162 '11,5169 1,5176 1,5183 1,519111,5198111,5205,1,5212 1,5219 
1,5227 1,52341,5241 1,5248 1,5255 1,5263 11,5270 ,1'527711'5285 1,5292 
1,5299 1,530611,5313 1,5321 1,5328 1,5335 11,5342 1,5350 1,5357 1,5364 
1,5372 1,5379 ,1,5386 1,5393 1,5401 1,5408 11,5415 1,5423 1,5430 1,5437 
1,5445 1,5452 i 1,5459 1 5467 11,547 4 ',1,5481 11,5489 1,5496 '11,5503 1,5511 

\ I 
! \ \ I 
\ \ \ . 

1,5518 
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Tafel3 
zur Berechnung des Rohrzuckergehalts aus der gefundenen Kupfermenge 

bel 2 Minuten Kochdauer und 0,162ö gAblauf. 

Kupfer 

mg 

79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Uo 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 

I 

I 
I 

I 

Anlage c. 

-Rohr
zucker 

'I, 

23,57 
23,88 
24,12 
24,43 
24,74 
25,05 
25,35 
25,66 
25,97 
26,28 
26,52 
27,45 
27,69 
28,00 
28,31 
28,62 
28,92 
29,23 
29,54 
29,85 
30,15 
30,46 
30,83 
31,08 
31,38 
31,75 
32,06 
32,31 
32,68 
33,05 
33,29 
33,60 
33,91 
34,22 
34,58 
34,83 
35,14 
35,51 
35,75 
36,06 
36,43 
36,74 
36,98 
37,35 
37,66 
37,97 
3828 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

Rohr
zucker 

'1. 

38,58 
38,89 
39,20 
39,51 
39,82 
40,18 
40,43 
40,14 
41,11 
41,42 
-41,66 
42,03 
42,34 
42,65 
42,95 
43,26 
43,57 
43,88 
44,18 
44,49 
44,86 
45,11 
45,48 
45,78 
46,15 
46,40 
46,77 
47,08 
47,32 
47,69 
48,00 
48,37 
48,62 
48,98 
49,29 
49,60 
49,91 
50,22 
50,58 
50,83 
51,20 
51,51 
51,82 
52,12 
52,43 
52,80 
5311 

I Kupfer I 
mg I 
173 I 
174 I 
175 I 
176 I 
177 I 178 
179 ! 
180 

! 181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 I 

188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
~13 i 

2i4 
215 
216 
217 
218 
219 

Rohr
zucker 

'1. 

53,42 
53,72 
54,03 
54,34 
54,65 
55,01 
55,32 
55,63 
55,94 
56,25 
56,62 
56,86 
57,17 
57,54 
57,85 
58,15 
58,52 
58,83 
59,14 
59,45 
59,82 
60,18 
60,43 
60,80 
61,17 
61,42 
61,78 
62,15 
62,46 
62,77 
63,08 
63,45 
.63,75 
64,06 
64,43 
64,80 
65,05 
65,42 
65,78 
66.03 
66,40 
66,77 
67,08 
67,38 
67,69 
68,06 
6837 -

220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 

Anleitung zur Bestimmung der Polarisation. 

Rohr
zucker 

'I, 

68,68 
69,05 
69,42 
69,66 
70,03 
70,40 
70,71 
71,02 
71,38 
71,69 
72,00 
72,37 
72,68 
73,05 
73,35 
73,66 
74,03 
74,34 
74,71 
75,02 
75,38 
75,69 
76,00 
76,37 
76,68 
77,05 
77,35 
77,72 
78,03 
78,40 
78,71 
79,02 
79,38 
79,69 
80,06 
80,37 
80,74 
81.05 
81,35 
81,72 
82,09 
82,40 
82,71 
83,08 
83,45 
83,69 
84,06 

Zur Bestimmung der Polarisation für Zwecke der Steuerverwaltung darf 
nur ein Halbschattensaccharimeter benutzt werden. Für dieses entspricht bei 
Beobachtung im 200 mm-Rohre ein Grad Drehung einem Gehalte von 0,26 g 
Zucker in 100 ccm Flüssigkeit bei der Normaltemperatur von 20' C; eine Zucker
lösung, welche in 100 ccm 26 g - das sogenannte Normalgewicht - Zucker 
enthält, bewirkt sonach eine Drehung von 100 Grad. Demgemäß zeigen, wenn 
man im 21)0 mm·Rohre eine Lösung untersucht, welche in 100 cern 26 g der 
Probe enthält, die Grade der Skala die Prozente Zucker an. Wendet man nur 
die Hälfte des Normalgewichts zur Untersuchung an, so müssen die abgelesenen 
Grade verdoppelt werden, um Prozente Zucker zu erhalten. Dasselbe gilt für 
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diejenigen Fälle, in denen die Untersuchung einer, das ganze Normalgewicht 
enthaltenden Lösung in einem 100 mm-Rohre erfolgt. Andererseits machen 
Untersuch1tngen von Lösungen des doppelten Normalgewichts im 200 mm
.Rohre, sowie von solchen des einfachen Normalgewichts im 400 mm-Rohre 
die Halbierung der abgelesenen Grade erforderlich. 

Die Untersuchungen sind, namentlich bei Polarisationen nach der In
version, möglichst bei dervorangegebenen Normaltemperatur vorzunehmen. 

Bei der Polarisation ist wie folgt zu verfahren: 
Man stellt auf einer geeigneten Wage zunächst das Gewicht einer Messing

schale oder eines zur Aufnahme des zu untersuchenden Zuckers dienenden, 
zweckmäßig an den beiden Langseiten umgebogenen Kupferblechs fest und 
wägt darauf das Normalgewicht, 26 g, des zu untersuchenden Zuckers ab. Falls 
die Zuckerprobe nicht gleichmäßig gemischt ist, ist es notwendig, sie vor dem 
Abwägen unter Zerdrücken der etwa vorhandenen Klumpen gut durchzurühren_ 
Die Wägung muß· mit einer gewissen Schnelligkeit geschehen, weil sonst, be
sonders in wlM'men Räumen, die Probe Wasser abgeben kann, wodurch die 
Polarisation ·erhöht wird. Man löst die abgewogene Zuckermenge alsdann in 
der Messingschale a.uf oder schüttelt sie vom Kupferblech durch einen Trichter 
in einen Meßkolben von 100 ccm Raumgehalt, spült anhängende Zuckerteilchen 
mit etwa 80 ccm destilliertem Wasser von Zimmerwärme, welches man einer 
Spritzfiasche entnimmt, nach und bewegt die Flüssigkeit im Kolben unter 
leisem Schütteln und Zerdrücken größerer' Klümpchen mit einem Glasstabe so
lange, bis der Zucker sich vollständig gelöst hat. Am Glasstabe haftende Zucker
lösung wird beim Entfernen des Stabes mit destilliertem Wasser ins .Kölbchen 
zurückgespült, umt dieses eine halbe Stunde la.ng in Wasser von 20· C gestellt. 
Hierauf wird die Flüssigkeit im Kolben mittels destillierten Wassers genau bis 
zu der Marke aufgefüllt. Zu diesem Zwecke hält man den Kolben in senkrechter 
Stellung gegen das Licht so vor sich, daß in der Höhe des Auges die Kreislinie 
der Marke sich als eine gerade Linie darstellt, und setzt tropfenweise destilliertes 
Wasser zu, bis der untere, dunk\ll erscheinende Rand der gekrümmten Ober
fläche der Flüssigkeit im Kolbenhalse in eine Linie mit dem als Marke dienenden 
Ätzstrich fällt. Nach dem Auffüllen ist der Kolbenhals mit Filtrierpapier zu 
trocknen und die Flüssigkeit durch Schütteln gut mindestens 1-2 Minuten 
lang durchzumischen., 

Zuckerlösungen, welche nach der weiterhin zu erwähnenden Filtrierung 
nicht klar oder noch S& dunkel gefärbt sind, daß sie im Polarisationsapparate 
nicht hinlänglich durchsichtig sind, müssen vor dem Auffüllen zur Marke ge
klärt oder, wenn erforderlich, entfärbt werden. 

Die Klärung geschieht in der Regel durch Zusatz von 3-5 ecm eines 
dünnen Breies von Tonerdehydrat nebst 1-3 ecm Bleiessig. Gelingt die 
Klärung auf diese Weise nicht, BO ist der Bleiessigzusatz vorsichtig zu vermehren, 
jedoch nur soweit, daß jeder neu hinzugesetzte Tropfen Bleiessig noch einlln 
Niederschlag hervorruft. 

, Nach der Klärung wird der innere Teil des Halses des Kölbchens mit 
destilliertem Wasser mittels einer Spritzflasche abgespÜlt und die Lösung in 
der oben angegebenen Weise bis zur Marke aufgefüllt. Hierauf wird die Im 
Halse des Kölbchens etwa noch anhaftende Flüssigkeit mit Fließpapier ab
getupft, die Öffnung des Kölbchens durch Andrücken eines Fingers geschlossen 
und der Inhalt durch wiederholtes Umkehren und Schütteln des Kolbens gut 
durchgemischt. -

Bezüglich der Klärung gelten folgende allgemeine Bemerkungen: 
1. Die Flüssigkeit braucht um so weniger entfärbt zu sein, je größer 

die Lichtstärke der Lampe ist, welche zur Beleuchtung des Polari
sationsapparats dient. :Man bedient sich einer Glühlichtlampe (Spiritus 
oder Gas) oder einer Petroleumlampe, im Notfalle auch einer gewöhn
lichen Gaslampe oder einer elektrischen Lampe, welche zu dem vor
liegenden Zwecke zugerichtet ist. Doch ist ein chroffisäurehaltiges 
Strahlenfilter zwischen Lichtquelle und Auge einzuschalten. 

2. Bleiessig darf nie in allzu großer Menge zugesetzt werden. Bei einiger 
Übung lernt man sehr bald erkennen, wann mit dem Bleiessigzusatz 
aufgehört werden muß. 

3. Die Wirkung des'Klärmittels ist um so besser, Je kräftiger die Flüssig· 
keit nach dem Auffüllen zur Marke durchgeschüttelt wird. 
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Mall schreitet alsdann zur Filtrierung der Flüssigkeit mittels eines in 
einen Glastrichter eingesetzten Papierfilters. Der Trichter wird auf einen so· 
genannten 1!'iltrierzylinder, welcher die Flüssigkeit aufnimmt, gesetft und, um 
Verdunstung zu verhüten, mit einer Glasplatte oder einem Uhrglase bedeckt. 
Trichter und Zylinder müssen ganz trocken sein;·ein Fellchtigkeitsgehalt würde 
eine nachträgliche Verdünnung der Zuckerlösung bewirken. 

Zweckmäßig wird das Filter so groß hergestellt, daß man die 100 CCID 

Flüssigkeit auf einmal aufgeben kann; auch empfiehlt es sich, falls das Papier 
nicht sehr dick ist, ein doppeltes Filter anzuwenden. Die ersten durChlaufenden 
Tropfen werden weggegossen, weil sie trübe sind und durch den Feuchtigkeits' 
gehalt des Filtrierpapiers beeinflußt sein können. Ist das nachfolgende Filtrat 
trübe, so muß e8 auf das Filter zurückgegossen werden, bis die Flüssigkeit klar 
durchläuft. Es ist dringend notwendig, diese Vorsichtsmaßregel nicht zu ver· 
absäumen, da nur mit ganz klaren Flüssigkeiten sich sichere polarimetrische 
lleobachtungen anstellen lassen. 

Nachdem auf die beschriebene Weise eine klare Lösung erzielt worden 
ist, wird das Rohr, welches zur polal'imetrischen Beobachtung dienen soll, mit 
dem dazu erforderlichen Teile der im Filtrierzylinder aufgefangenen Flüssig· 
keit gefüllt. 

In der Regel ist ein 200 mm·Rohr zu benutzen; wird dabei eine genügende 
Klarheit des Bildes im Polarisationsapparat nicht erreicht, so ist die Benutzung 
cines 100 mm·Rohres vorzuziehen. 

Die BeobachtuDgsrohre sind aus :Messing oder Glas gefertigt; ihr Ver· 
schluß anbeiden Enden wird durch runde Glasplatten, sogenannte Deckgläschen. 
bewirkt. Festgehalten werden die Deckgläschen entweder dUrch aufzusetzende 
Schraubenkapseln oder durch federnde Kapseln, welche über das Rohr geschoben 
und von den Federn festgehalten werden. 

Die Rohre müssen gut gereinigt und getrocknet sein. Die Reinigung 
geschieht zweckmäßig durch wiederholtes Ausspülen mit Wasser und Nach· 
stoßen eines trockenen Pfropfens aus Papi~ oder entfetteter 'Watte mittels 
eines Holzstabs. Die Deckgläser müssen blank geputzt sein und dürfen keine 
fehlerhaften Stellen oder Schrammen zeigen. Beim Füllen des Rohres ist seine 
Erwärmung durch die Hand zu vermeiden. :Man faßt deshalb das unten ge· 
schlossene Rohr am oberen Teile nur mit zwei Fingern an, gießt es so voll, daß 
die Flüssigkeitskuppe die obere Öffnung überragt, wartet kurze Zeit, um etwa 
entstandenen Luftblasen Zeit zum Aufsteigen zu lasseh - was durch sanftes 
Aufstoßen des senkrecht gehaltenen Rohres beschleunigt wird -, und schiebt 
das Deckgläschen von der Seite in wagerechter Richtung über die Öffnung des 
Rohres. Das Auschieben muß so schnell und sorgfältig ausgeführt werden, 
daß unter dem Deckgläschen keine Luftblase entstehen kann. Ist das über· 
schieben das erste Mal nicht befriedigend ausgefallen, so muß es wiederholt 
werden, nachdem man das Deckgläschen wieder geputzt und getrocknet und 
die Kuppe der Zuckerlösung. an der Mündung des Rohres durch Hinzufügen 
einiger Tropfen der Flüssigkeit wieder hergestellt hat. Nach dem Aufschieben 
des Deckgläschens wird das Rohr mit der Kapsel verschlossen. Erfolgt der 
Verschluß mit einer Schraubenkapsel, so ist mit Sorgfalt darauf zu achten, 
daß diese nur soweit angezogen wird, daß das Deckgläschen nur e ben in fester 
Lage sich befindet; 1st das Deckgläschen zu fest angezogen, so kann es optisch 
aktiv werden, und man erhält bei der Polarisation ein unrichtiges Ergebnis. 
Ist die Schraube zu stark angezogen worden, so genügt es nicht, sie zu lockern, 
sondern man muß auch längere Zeit warten, bevor man die Polarisation vor· 
niinmt, da die Deckgläschen das angenommene Drehungsvermögen zuweilen 
nur langsam wieder verlieren. Um sicher zu gehen, wiederholt man alsdann 
die Beobachtung mehrere Male nach Verlauf von je 10 Minuten, bis das Er· 
gebnis eine Änderung nicht mehr erleidet. 

Nachdem das Rohr gefüllt ist, hält man es gegen das Licht und über· 
zeugt sich, ob das Gesichtsfeld kreisrund erscheint, und ob insbesondere keine 
Teile des zur Milderung der Pressung des Peckgläschens eingelegten Gummi· 
ringes über den inneren Metallrand der Verschlußkapsel hervorragen. Zeigen 
sich solche Gummiteile. so ist ein anderes trockenes Rohr unter Verwendung 
eines w~iter ausgeschnittenen Gummiringes mit der Flüssigkeit zu füllen. So' 
dann WlI'd der Polarisationsapparat zur Beobachtung bereit gemacht. Dieser 
soll in einom Raum aufgestellt werden, welcher möglichst eine Wänne von 20· C 
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zeigt und welcher durch Verhängen der Fenster und dergleichen nach Möglich
keit verdunkelt ist, damit das Auge bei der Beobachtung durch seitliche Licht
strahlen nicht gestört wird. Es ist darauf zu achten, daß die zum Apparat ge
hörige Lampe in gutem Stande sei. Man stellt die J,ampe In einer Entfernung 
von 15-20 cm vom Apparat auf. Nach dem Anzünden wartet man miridestens 
eine Viertelstunde, ehe man zur Polarisation schreitet. Jede Veränderung der 
Beschaffenheit der, Flamme oder der Entfernung der Lampe vom Apparat, 
also jedes Hoch- oder Niedrigschraubcn des Dochtes oder der Fla=e, jedes 
Vorwärtsschieben oder Drehen der Lampe beeinflußt das Ergebnis der Be
obachtung. 

Durch Verschieben des Fernrohrs, welches an dem vorderen Ende des 
Apparats sich befindet, stellt man diesen alsdann so ein, daß die Linie, welche 
das Gesichtsfeld im Apparat in zwei Teile teilt, scharf zu erkennen ist. Man 
drückt dabei das Auge nicht an das Augenglas des Fernrohrs an, sondern hält 
es 1-3 cm davon ab und sorgt dafür, daß der Körper während der Beobachtung 
in bequemer Stellung sich befindet, da jede unnatürliche Stellung zu einer 
störenden Anstrengung des Auges führt. Wenn der Apparat richtig eingestellt 
ist, muß das Gesichtsfeld kreisrund und scharf begrenzt erscheinen. Man be
ruhige si,ch niemals mit einer unvollkommenen Erfüllung dieser Vorbedingung, 
sondern ändere die Stellung der Lampe des Apparats oder des Fernrohres so
lange, bis man das bezeichnete Ziel erreicht hat. 

Man überzeugt sich zunächst von der Richtigkeit des Apparats, indem 
man die Polarisation einer Quarzplatte bestimmt, deren Drehungswert be
kannt ist. Man legt die Platte so in den vorderen Teil des Apparats hinein, 
daß sie dem Beobachter zugekehrj ist, schließt den Deckel des Apparats und 
schreitet nun zur Beobachtung, indem man die Schraube unterhalb des Fern
rohrs hin und her spielen läßt, bis die beiden durch die Linie getrennten Hälften 
des Gesichtsfeldes gleich beschattet erscheinen. 

Das Ergebnis der Nullpunktablesung wird in folgender 'Weise festgestellt: 
lIIan liest an der mit einem Nonius versehenen Skala des Apparats, welche 
man durch Verschiebung eines Spiegels scharf sichtbar machen kann, das Er
gebnis der Einstellung ab. Auf dem festliegenden Nonius ist der Raum von 
9 Teilen der Skala in 10 gleiOhe Teile geteilt. Auf der Skala liest man die ganzen 
Grade von 0 bis zum letzten Gradstriehe vor dem Nullpunkte des Nonius ab, 
die Teilung des Nonius wird zur Ermittelung der zuzuzählenden Zehntel be
nutzt; diese sind durch die Nummer desjenigen Nonienstriches gegeben, welcher 
sich mit einem der 'Striche der Skala deckt. Wenn der Apparat richtig ist, so 
muß die gefundene Drehung mit dem bekannten Polatisationswerte der Quarz
platte übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so muß die Abweichung bei 
der Polarisation der Zuckerprobe in Anrechnung gebracht werden. 

Man begnügt sich nicht mit einer Einstellung, sondern macht mindestens 
6 Einstellungen und berechnet das Mittel der dabei gefundenen Abweichungen. 
GIJben einzelne Ablesungen eine Abweichung von mehr als '/,. Teilstrichen 
von dem Durchschnitte, so werden sie als unrichtig ganz außer Betracht ge
lassen. Zwischen je zwei Beobachtv-ngen gönnt man dem Auge 20-40 Sekunden 
Ruhe. 

Nachdem die Prüfung des Apparats stattgefunden hat, wird das Rohr 
mit der Zuckerlösung in den Apparat gelegt. Man wiederholt jetzt die Scharf
einstellung des Fernrobrs, bis die Linie, welche das Gesichtsfeld teilt. wieder 
deutlich sichtbar und ein scharfes kreisrundes Bild des Gesichtsfeldes erzielt 
wird_ Bleibt das Gesichtsfeld auch nach Veränderung der Einstellung getrübt, 
so muß die ganze Untersuchung noch einmal von vorn begonnen werden. Hat 
man dagegen ein klares Bild erzielt, so dreht man die unter dem Fernrohre 
befindliche Schraube wieder solange, bis gleiche Beschattung eingetreten ist. 
Hierauf liest man an der Skala denjenigen Grad, welcher dem Nullpunkt des 
Nonius vorangeht und an letzterem die Zehntelgrade ab. Wiederum führt 
lI1an die einzelnen Beobachtungen mit Zwischenräumen von 10-40 Sekunden 
solange aus, bis 5 oder 6 derselben untereinander um nicht mehr als '/10 Grade 
abweichen; als Endergebnis der Polarisation nimmt man den Durchschnitt der 
80 ermittelten Werte. Ergab die Prüfung ,der Quarzplatte nicht den richtigen 
Wert, so muß man die Abweichung berücksichtigen, und zwar hinzurechnen, 
wenn die Polarisation zu niedrig, und abziehen, wenn sie zu hoch war_ 
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Anlage D. 

Bestimmungen über Steuervergütung und Steuerbefreiung. 
I. Zu § 6 Ziffer 1 des Gesetzes. 

§ 1. 
Für die nachbezeichneten ·Waren, nämlich: 
A. Schokolade und sonstige kakaohaltige Waren, soweit für diese nicht 

die Vergütung nach Maßgabe der Ausführungsbestimmungen zum 
Gesetze vom 22. April 1892, betreffend die Vergütung des Kakaozolls, 
beantragt wird, 

B. Zuckerwerk, und zwar: 
a) Karamellen (Bonbons, Boltjes), 
b) Dragees (überzuckerte oder mit zuckerhaItigen Stoffen überzogene 

Samen, Kerne sowie sonstige Bonbonmassen jeglicher Art, auch 
mit Flüssigkeiten, mit oder ohne Zusatz von Mehl), 

c) Raffinadezeltehen (Zucker in Zeltchenform, auch mit Zusatz von 
ätherischen Ölen oder Farbstoffen), 

d) Schaumwaren (Gemenge von Zuckcr mit einem Bindemittel, wie 
Eiweiß, auch nebst einer Geschmacks- oder Heilmittelzutat), 

e) Dessertbonbons (Fondants usw. aus Zucker und Einlagen von 
Schachtelmus, Früchten usw.), sowie Cremes für Konditoreizwecke 
(Fondantmasse mit Zusätzen von Fetten, Sahne und aromatischen 
Stoffen), (vgl. Zentralbi. f. d. Deutsche Reich 1913, S. 1077), 

f) Marzipanmasse . und Marzipanwaren (Zucker mit zerquetschten 
Mandeln, auch Nußmasse (Zucker mit zerquetschten Nüssen), 

g) Kakes und ähnliche Backwaren, sowie Kindermehl, 
h) verzuckerte Süd- und einheim.ische Früchte, glasiert oder kandiert, 

in Zuckerauflösungen eingemachte Früchte, als: Schachtelmu8 
(Marmelade), Pasten, Kompott, Gallerte (Gelee), 

i) Eispulver (pulverförmige Gemenge von Zucker mit Tragant und 
Zusätzen von Fruchtessenzen, KakaG usw.), 

C. zuckerhaltige Flüssigkeiten, als 
a) versüßte Trinkbranntweine, 
b) mit Zucker eingekochte alkoholhaltige oder alkoholfreie Frucht· 

säfte (Fruchtsirupe ), 
D. flüssigen Raffinadezucker, 
E. den Invertzuckersirup, welcher als FrucMzucker- oder Honigsirup in 

den Handel gelangt, 
und 

F .. eingedickte l\Iilch, 
wird, wenn zu ihrer Herstellung im freien Verkehr befindlicher Zucker ver· 
wendet worden ist, bei der Ausfuhr oder der Niederlegung in öffentlichen Nieder· 
lagen oder in Privatlagern unter amtlichem Mitvel'schluß die Zuckersteuer für 
den verwendeten Zucker vergütet. 

Nach näherer Bestimmung der obersten Landesfinanzbehörde kann auch 
für 'Varen der genannten Art, zu deren Herstellung im freien Verkehr befind
liche, nachweislich versteuerte Abläufe verwendet worden sind, die steuer ver· 
gütet werden. 

§ 2. 
Ein Anspruch auf Steuervergütung steht nur demjenigen zu, welcher 

die Waren hergestellt und sich vor der Herstellung der Steuerbehörde gegenüber 
schriftlich verpflichtet hat, Honig sowie steuerfreie Abläufe und Rübensäfte, 
ferner, soweit dies nachstehend nicht ausdrücklich gestattet ist, Stärkezucker 
und, abgesehen von dem Falle des § 1 Absatz 2 auch steuerpflichtige Abläufe 
nicht zur Bereitung von Waren derjenigen Art zu verwenden für welche er die 
Vergütung in Anspruch nimmt. ' 

. pie Aufsicht darüber, daß der Übernommenen Verpflichtung entsprochen 
WIrd, 1st durch Einsicht der Fabrikbücher und überwachung des Betriebs 
nach den von der Direktivbehörde zu erlassenden Vorschriften auszuüben. 
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Fabriklnhabern. welche der übernommenen Verpflichtung zuwider
gehandelt haben. ist die Vergütung der Zuckersteuer hlnfort zu versagen. 

Die Vergütung erfolgt. soweit nicht bezüglich einzelner Arten von Waren 
eine andere Berechnung vorgeschrieben wird. für die Gesamtmenge des nach
weisbar vorhandenen Zuckers mit Einschluß des invertierten. nicht aber für 
denjenigen Teil des verwendeten Zuckers. der im Laufe der Herstellung aus
geschieden oder vel'loren gegangen ist. 

Die oberste Landesfinanzbehörde ist ermächtigt. für einzelne Betriebe 
erforderlichenfalls weitere Aufsichtsmaßnahmen anzuordnen. 

§ 3. 
Die Vergütungsfähigkeit der Waren ist dadurch bedingt. daß sie minde

stens 10 vom Hundert ihres Reingewichts an Zucker enthalten. 
Ein Zusatz von Stärkezucker ist bei Fondants. Pralinees' und Cremes 

- B. e) des § 1 - Und bei den daselbst unter B. a). b). d) und h) genannten 
Waren gestattet. Zum Färben ,der Zuckerwaren darf in jedem Falle aus Stärke
zucker bereitete Zuckerfarbe verwendet werden. 

§ 4. 
Die Steuervergütung kann nur beansprucht werden. wenn 
a) zuckerhaltige alkoholhaltige Flüssigkeiten. für welche auch Ver

gütung der Branntweinsteuer in Anspruch genommen wird. in der die 
Vergütung dieser Abgabe bedingenden Mindestmenge zur Abfertigung 
gestellt werden. 

b) in den übrigen Fällen die in den gleichzeitig zur Ausfuhr oder Nieder
legung angemeldeten Waren enthaltene Zuckermenge mindestens 
100 kg beträgt. 

Die Direktivbehörde ist befugt. Ausnahmen hiervon zuzulassen. 

§ 6. 
Die zuckerhaitigen Waren. für welche die Gewährung von Steuerver

gütung beansprucht wird, sind einer von der obersten Landesfinanzbehörde für 
befugt erklärten Steuerstelle anzumelden und vorzuführen. Zur Anmeldung 
sind Vordrucke nach Muster 4 oder. falls die Gestellung der zuckerhaitigen 
Waren bei einer anderen Amtsstelle erfolgen soll. nach Muster 9 zu benutzen. 
Im letzteren Falle ist die Anmeldung in doppelter Ausfertigung einzureichen. 

Die Anmeldung hat anzugeben: 
1. Zahl, Verpackungsart. Bezeichnung und Rohgewicht der Packstücke. 
2. Zahl und Art der inneren Umschließungen. 
3. Art und Reingewicht der zuckerhaitigen Waren. 
4. den Zuckergehalt der einzelnen Waren in Rundertteiien ihres Rein

gewichts und 
6. die Gesamtzuckermenge. welche in den Waren enthalten ist oder für 

welche die Vergütung beansprucht wird. 
Bezüglich der Zulässigkeit einer Anmeldung des Rohgewichts der zucker, 

h/tltigen Waren nach dem Gesamtbetrage finden die Vorschriften der §§ 39 und 
41 der AUSführungsbestimmungen Anwendung. 

Statt des wirklichen Zuckergehalts und der wirklich vorhandenen Ge
samtzuckermenge kann der Mindestgehalt an Zucker und eine diesem ent
sprechende Gesamtzuckermenge angegeben werden. 

§ 6. 
Befinden sich in einem Packstücke Waren verschiedener Art und ver· 

schiedenen Zuckergehalts. so müssen sie durch innere Umschließungen von
einander getrennt sein. 

§ 8. 
Die Untersuchung der Waren und die Feststellung ihres Zuckergehalts 

erfolgt auf Grund von Proben. die von der Abfertigungsstelle unter Mitwirkung 
eines Oberbeamten und unter Zuziehung des Versenders zu entnehmen sind. 
Die Untersuchung geschieht auf ,Kosten des Versenders durch einen von der 
Direktivbehörde auf die Wahrnehmung der Ansprüche der Steuerverwaltung 
verpflichteten Chemiker nach Maßgabe der Anweisung in Anlage E. 
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Es bleibt der obersten Landesfinanzbehörde überlassen, die Feststellung 
des Zuckergehalts solcher Waren, bei denen er zufolge der gesammelten EI" 
fahrungen mit Sicherheit durch die Polarisation bestimmt werden kann, einer 
lI:ur Ermittelung des Quotienten der Zuckerabläufe berechtigten Amtsstelle 
(vgl. § 2 der Ausführungsbestimmungen) zu übertragen. 

Die Untersuchung der Ware auf den Zuckergehalt braucht stets nur so 
weit ausgedehnt zu werden, daß das Vorhandensein eines der Anmeldung ent· 
sprechenden Gehalts an Zucker in der Ware nachgewiesen wird. 

§ 9. 
Von jeder Gattung von Waren, welche unter der nämlichen Benennung 

und mit dem nämlichen Zuckergehalt angemeldet ist, und wenn bezüglich der 
Gleichartigkeit der Ware Zweifel bestehen, von jedem für nicht gleichartig 
erachteten Teile der Sendung, nach vorgängiger Feststellung des Gewichts 
dieses Teiles, muß eine Probe von mindestens 100 g Gewicht entnommen, im 
Beisein des Versenders gehörig verpackt und mit amtlichem Siegel verschlossen 
werden, welchem der Versender sein eigenes Siegel beifügen kann. 

§ 10. 
Bei Waren aus Fabriken, deren Inhaber sich schriftlich verpflichtet 

haben, unter einer bestimmten Benennung stets nur gleichartige Waren von 
einer näher anzugebenden und durch Hinterlegung von Mustern festzustellenden 
Beschaffenheit mit dem nämlichen Zuckerzusatze zur Anmeldung zu bringen, 
ist nach näherer Bestimmung der Direktivbehörde von regelmäßiger Unter' 
suchung der Ware durch einen Ohemiker abzusehen und, falls sich bei der Revision 
k:eine Abweichung der 'Ware von den Mustern ergibt, der in der Anmeldung 
angegebene Zuckergehalt als richtig anzunehmen. Die Steuerstelle ist je' 
doch verpflichtet, auch von anscheinend dem Muster entsprechenden War~n 
ab und zu Proben zu entnehmen und auf Kosten der Versender untersuchen 
zu lassen. 

§ 15. 
Karamellen, welche Stärkezucker enthalten, sind nur vergütungsfähig, 

wenn sie mindestens 80 Grad Rechtsdrehung zeigen. Die Vergütung wird stets 
nur für 50 vom Hundert des Gewichts der Ware gewährt. Die Vergütung ist 
zu versagen, wenn bei den von den Aufsichtsbeamten in der Fabrik von Zeit 
zu Zeit vorzunehmenden Untersuchungen ermittelt wird, daß die zur Ausfuhr 
gelangenden stärkezuckerhaitigen Karamellen weniger als 50 vom Hundert 
ihres Gewichts an Rohrzucker enthalten. 

Für Karamellen, welche Stärkezucker nicht enthalten, ist die volle Ver· 
l'iihmg für die ermittelte. Zuckermenge zu gewähren. 

§ 16. 
Für Erzeugnisse der im § 1 unter B. h) und O. b) bezeichneten Art wird 

mit Rücksicht auf den natürlichen Zuckergehalt der zur Herstellung der Waren 
verwende~n Früchte die Steuervergütung auf 90 vom Hundert der ermittelten 
Zuckermenge beschränkt. 

Für verzuckerte oder in Zuckerauflösungen eingemachte Früchte gilt 
diese Bestimmung nur für den Fall, daß bei ihrer Herstellung Stärkezucker 
nicht verwendet worden ist. 

Für Frücllte, bei deren Herstellung auch Stärkezucker Verwendung ge
funden hat, sowie für stärkezuckerhaltige Dragees, Schaum waren, FondantF, 
Pralinees und Cremes (§ 1 B. b), d), e) und h) erfolgt die Vergütung nach Maß· 
gabe des Gehalts an Rohrzucker, welcher nach der in der Anlage E unter B. h), 
Absatz 2 H. enthaltenen Anweisung gefunden wird. 

Für den im § 1 unter D. bezeichneten flüssigen Raffinadezucker ist die 
Stellervergütung nach einem Zuckergehalte von 75 vom Hundert festzusetzen, 
solange nicht ein geringerer ermittelt worden ist. 

H. Zu § 6 Ziffer 2 des Gesetzes. 
§ 25. 

Inländischer Zucker und Zuckerablauf kann zur Viehfütterung unter 
Beobachtung der nachfolgenden Maßregeln steuerfrei verabfolgt werden: 
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1. Der Zucker oder Ablauf ist unter amtlicher Aufsicht zur Verwendung 
als Nahrungs- und Genußmittel für Menschen untauglich zu machen 
(zu denaturieren). 

2. Die Denaturierung ist durch Vermischung mit Ölkuchenmehl, Fleisch
futtermehl, Fischfuttermehl, Fischguano, Torfmehl, Schnitzelstaub, 
gemahlenen Schnitzeln, Kartoffelpülpe oder Reisfuttermehl in einer 
Menge von 20 vom Hundert des Reingewichts des Zuckers oder mit 
Gerstenfuttermehl oder Gerstenschrot in einer Menge von 40 vom 
Hundert des Reingewichts des Zuckers zu bewirken. Nötigenfalls 
ist der Zucker vor der Denaturierung zu vermahlen. 

Bei Krystallzucker und anderem weißen Zucker soll die· Körnung 
der Denaturierungsmittel möglichst gleich der Körnung des .Zuckers 
sein. Ist die Verschiedenheit der Körnung so beträchtlich, daß eine 
Aussonderung des Zuckers möglich scheint, so ist dieser mit dem De
naturierungsmittel zusammen zu vermahlen. 

Der zur Bienenfütterung bestimmte Zucker kann bis zu einer 
~fenge von jährlich 5 kg für das Bienenstandvolk auch mit mindestens 
:; vom Hundert gewaschenem feinen Sande oder feinem Quarzsand 
oder mit 0,1 vom Hundert Tieröl oder mit 1 vom Hundert gemahlener 
Holzkohle vergällt und gegen Vorlegung eines von der Bezirkshebe
stelle ausgestellten Berechtigungsscheins steuerfrei abgelassen werden. 
Der Zucker muß soweit zerkleinert sein, daß er durch ein Sieb mit 
~laschen von 3 mm im Geviert vollständig durchfällt. Die Vefgällungs
mittel sind entweder mit dem zu vergällenden Zucker zu vermahlen 
oder in besonderen, von der Direktivbehörde als zur Herstellung 
gleichmäßig vergällten Zuckers geeignet anerkannten Mischanla~en 
oder, wo solche Anlagen fehlen, mit Handschaufeln völlig mit dem 
Zucker zu vermischen. Bei der Vergällung mit Tieröl ist es gestattet, 
dieses Vergällungsmittel zunächst mit einem Teile des zu vergällenden 
Zuckers innig zu vermischen und den Rest des Zuckers alsdann mit 
dieser Mischung möglichst gleichmäßig zu vereinigen. Das Tieröl 
muß den in der Anlage D. 1 gestellten Anforderungen entsprechen. 

An staatliche wissenschaftliche Lehranstalten für Bienenzucht 
kann unter den übrigen vorangegebenen Voraussetzungen daneben 
Zucker zur Bienenfütterung auch unvergällt steuerfrei abgelassen 
werden, wenn in der Anstalt ständig eine planmäßig geordnete Lehr
tätigkeit von besonders hierzu angestellten Lehrkräften ausgeübt 
wird, wenn diese Lehrtätigkeit den Hauptzweck der Anstalt bildet 
und die Verwendung des Zuckers mit der Lehrtätigkeit in unmittel
barem Zusammenhange steht. 

3. Abläufe gelten als denaturiert, wenn sie unter Zusatz von Stoffen 
der genannten Art oder mit trockenen Futterstoffen von schrot-, 
kleie- oder mehlförmiger Zerkleinerung. in der Weise zu Viehfutter 
verarbeitet werden, daß sie die flüssige Form verlieren und ohne Be
nutzung undurchlässiger Gefäße versandt werden können, oder wenn 
ihnen Viehsalz in solcher Menge zugesetzt wird, daß ihr Quotient 
dadurch unter 70 sinkt. 

4. Das Denaturierungsmittel ist von. demjenigen, welcher die steuerfreie 
Verabfolgung beantragt, zu stellen; auch ist von diesem für die ge

'hörigE> Vermischung mit dem Denaturierungsmittel nach Anleitung 
der Steuerbehörde Sorge zu tragen. 

5. Die Denaturierung darf nur in einer Zuckerfabrik. oder in einer öffent
lichen Niederlage oder in einem Privatlager unter amtlichem Mit
verschlllß fiir inländischen Zucker stattfinden. 

§ 26. 

Zur Herstellung von Ultramarin kann inländischer Rohzue)wr nach 
Denaturierung durch Vermischung von 40 Teilen Rohzucker mit 34 Teilen 
unterschwefligsallrem Natrium (Antichlor) steuerfrei abgelassen werden. 
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§ 27. 
Zur Herstellung von Kupferoxydul, von Pflanzenschutzmitteln u'nd von 

Glanzstoff kann fein vermahlener inländischer Rübenzucker nach Denaturierung 
durch Vermischung mit gepulvertem Kupfervitriol steuerfrei abgelassen werden. 
Die Vermischung hat in dem Verhältnisse von mindestens 5 Teilen Kupfer· 
vitriol auf 100 Teile Zucker zu erfolgen. 

Die Vorführung des Zuckers und des Denaturierungsmittels in unzer· 
kieinertem Zustande kann zugelassen werden, wenn Einrichtungen zur Ver· 
fügung gestellt werden, welche gestatten, beide Stoffe zusammen in Gegenwart 
der Abfertigungsbeamten ohne unverhältnismäßigen Zeitaufwand fein zu ver
mahlen oder aufzulösen. 

Kupfervitriol, der ganz oder teilweise entwässert ist oder dessen Un· 
verfälschtheit nicht außer Zweifel steht, ist vor der Vermischung nach der An· 
leitung zur Untersuchung des Kupfervitriols (Anlage D 1) zu prüfen. 

Zur Herstellung von Glanzstoff, insbesondere von künstlicher Seide 
einschließlich des künstlichen Roßhaars, kann außerdem inländischer Zucker 
nach Vermischung mit 

5 vom Hundert 
5 

10 
27 
13 

Natronlauge oder 
Kalilauge oder 
kalzinierter SOda oder 
kristallisierter Soda oder 
kalzinierter' Pottasche 

nach den im § 28 für diese Zusatzstoffe gegebenen näheren Bestimmungen 
steuerfrei abgelassen werden. 

§ 27a. 
Zur Herstellung von Calciumcarbiderzengrussen kann inländischer Staub· 

zutlker nach Denaturierung durch Vermischung· von 100 Teilen Staubzucker 
mit 2 Teilen entwässertem Eisenvitriol und 'I. Teil dunkelgefärbtero Petroleum 
steuerfrei abgelassen werden. 

§ 28. 
Zur Verwendung bei der Herstellung von Seifen kann inländischer Zucker 

nach Vermischung mit kochender Seifenmasse steuerfrei abgelassen werden; 
die Vermischung hat in dem Verhältnißse von mindestens 4 kg Seifenmasse zu 
1 kg Zucker zu erfolgen. 

Außerdem kann inländischer Zucker zur Seüenbereitung steuerfrei ab· 
gelassen werden nach Vermischung mit: 

1 vom Hundert Seifenpulver oder 
5 Natronlauge oder 
5 Kalilauge oder 

10 kalzinierter Soda oder 
27 kristalIisierter Soda oder 
13 kalzinierter Pottasche oder 
1 Petroleum, 

sofern diese Denaturierungsmittel die in der Anlage D 1 geforderten Eigen· 
schaften besitzen. 

Bei Verwendung von Natronlauge, Kalilauge, Soda und Pottasche ist 
der Zucker stets vor der Denaturierung aufzulösen. 

§ 28a. 
Zur Verwendung bei der Herstellung von Tannin oder Oxalsäure kann 

teingemahlener inländischer Zucker nach Vermischung mit 1 vom Hundert 
pulverförmigem Tannin, dessen Gehalt an Gerbstoff mindestens 40 vom Hundert 
beträgt, steuerfrei abgelassen werden. 

Sofern über die Unvertälschtheit oder den Gerbstoffgehalt des Denaturie· 
rungsmittels Zweifel bestehen, ist es vor der Vermischung nach der Anleitung 
zur Untersuchung des Tannins (Anlage 1) 1) zu prüfen. 

§ 28b. 
Zur Verwendung bei der Herstellung von Sicherheitssprengstotfen kann 

feingemahlener inländischer Zucker nach Vermischung mit 0,5 vom Hundert 
hellem Paraffinöl von starkem, widrigem Geruch und Geschmack steuerfrei 
abgelassen werden. 
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§ 28c. 
Zur Verwendung bei der Herstellung von Pergamentpapier kann in· 

lijndischer Invertzucker nach Vermischung mit 1 vom Hundert Seifenpulver 
oder 10 vom Hundert krlstallisiertem Chlorcalcium steuerfrei abgelassen werden, 
sofern die Vergällungsmittel die in der Anlage D 1 geforderten Eigenschaften 
besitzen. Die Vergäl1ungsmittel dürfen auch VOl' der Vermischung in Wasser 
gelöst werden. 

§ 28d. 
Zur Verwendung in der Textiiindustrie bei der Färberei, Druckerei und 

Appretur kann inländischer Invertzucker nach Vermischung mit 1 vom Hundert 
Seifenpulver oder 3 vom Hundert Türkischrotöl steuerfrei abgelassen werden, 
sofern die Vergällungsmittel die in der Anlage D 1 geforderten Eigenschaften 
besitzen. Die Vergällungsmittel dürfen auch vor der Vermischung in Wasser 
gelöst werden. 

§ 28e. 
Zum Einstellen von Teerfarbstoffen auf bestimmte Färbstärken kann fein 

gemahlener eder grießförmiger inländischer Zucker nach Vergällung steuerfrei 
abgelassen werden. 

Zur Vergällung dürfen auf 100 Teile Zucker folgende Stoffe verwendet 
werden: 

1. a) 10 Gewichtsteile entwässertes Natriumsulfat oder 
b) 0,25 Gewichtsteile Pyridinbasen oder 
c) 0,1 Gewichteteil Tieröl, 

zu abis c unter gleichzeitigem Zusatz von 0,1 Gewichtsteil 
eines unverdünnten beliebigen roten, grünen, blauen oder violetten 
oder von 1 Gewichtsteil eines unverdünnten beliebigen gelben oder 
braunen Farbstoffs; ferner 

2. a) 1 Gewichtsteil unverdünntes Methylenblau (Tetramethylthionin· 
chiarid) oder 

b) 1 Gewichtsteil unverdünntes Methylenviolett (asym. Dimethyl· 
safraninchiarid) . 

Die unter 1 genannten Vergällungsmittel müssen die in der Anlage D 1 
geforderten Eigenschaften besitzen. Bei der Vergällung mit den unter 2 ge· 
nannten Stoffen genügt in der Regel eine Vergleichung lnit einwandfreien 

_Mustern, in Zweifelsfällen ist die Untersuehung durch einen Sachverständigen 
herbeizuführen. 

§ 29. 
In den Fällen der §§ 26 bis 28e findet die Bestimmung im § 25 zu 4 An· 

wendung. 
Die Direktivbehörde kann weitere Aufsichtsmaßnahmen anordnen. 

Anlage D 1. 

Bestimmungen üb"f die Untersuchung von Denaturierungsmitteln fiir 
Zucker. 

Anleitung zur Untersuchung des Kupfervitriols. 

Je 10 g des Zur Denaturierung vorgeführten und eines reinen~ kristal. 
lisierten Kupfervitriols werden in je einem Meßkolben von 100 ccm Raum· 
gehalt in 'Vasser gelöst; die Lösungen werden zu 100 ccm aufgefüllt und filtriert. 
!\Iit diesen filtrierten Lösungen werden zwei gleieh weite Reagensgläser aus 
farblosem Glase bis zu gleicher Höhe (etwa zu '/,) gefüllt; die Far1;>entiefen 
beider Lösungen werden verglichen, indem man von oben her durch die Flüssig· 
keitssäulen gegen eine weiße Unterlage sieht. Die Lösung des zu prüfenden 
Kupfervitriols muß mindestens die gleiche Farbentiefe besitzen wie die Ver· 
gleichslösung. 

Ist diese Bedingung erfüllt, so wird die Lösung des zur Denaturierung ge· 
stellten Kuptervitriols in einem Meßzylinder wieder vereinigt und ~it Wasser 
zu 150 ccm aufgefüllt; die 80 verdünnte und durchzumischende ~osung. darf 
dann bei einem erneuten Vergleich im Reagensglase nicht tiefer gefarbt sem als 
die nicht verdünnte Kupfervitriollösung. 

Bujard·Baier, Hillsbuch. 4. Aun. 48 
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Hierauf werden mit einer Meßpipette 1,5 ccrn der Lösung des zu prüfenden 
Kupfervitriols und 1 ccm der nicht verdünnten Vergleichslösung entnommen, 
unter Zusatz von je 5 ccm Ammoniak zu je 100 eem mit Wasser verdünnt und 
auf ihre Farbentiefe, wie oben beschrieben, verglichen. Die Farbentlefe der 
Lösung des zu prüfenden Vitriols muß mindestens die gleiche wie die der Ver· 
gleichslösung sein. An S~lle der Reagensgläser kann man sich vorteilhaft 
der Kolorimeterzylinder nach Ne ß I er bedienen. 

Bestehen nach der vorstehend beschriebenen Untersuchung, welche von 
den die Denaturierung vornehmenden Beamten ausgeführt werden kann, be· 
treffs der Unverfälschtheit des zur Denaturierung vorgeführten Kupfervitriols 
noch Zweifel, es ist die chemische Untersuchung durch einen von der Direktiv' 
behörde auf die Wahrnehmung der Ansprüche der Steuerverwaltung verpllicl!· 
teten Chemiker zu veranlassen. 

Anleitung zur Untersuchung des Seifenpulvers. 

Reines Seifenpulver ist immer etwas gelblich gefärbt und besitzt eInen 
schwach laug'enhaft-fettigen Geschmack und schwachen Seifengeruch. 

Zur Prüfung von Seifenpulver auf Reinheit und Unverfälschtheit ver
fährt man wie folgt: 

Von dem zu untersuchenden Pulver bringt man ungefähr 1 g in ein 
Probierglas, fügt dazu 10-15 ccm absoluten Alkohol und erhitzt das Gemisch 
unter Umschüttein bis zum Kochen. Man setzt darauf 2 Tropfen einer etwa 
2"!.igen alkoholischen Phenolphthaleinlösung hinzu. Zeigt die Flüssigkeit 
nachdem UmschütteIn starke Rotfärbung, so ist das Seifenpulver wegen eines 
erheblichen Gehalts an Ätzalkalien (Natron-, Kalihydrat) als Denaturierungs
mittel nicht zuzulassen. Bleibt die Lösung farblos oder 1st sie nach dem Um
schütteln nur ganz schwach rosagefärbt, dann ist ohne Rücksicht auf einen 
beim Erhitzen mit Alkohol im Probierglas etwa verbliebenen unlöslichen Rück· 
stand die gleiche Raummenge konzentrierter Essigsäure zuzugeben und noch
mals gut aufzukochen. Reines Seifenpulver gibt hIerbei eine fast klare Lösung. 
Etwa anwesende fremde, der Seife zugesetzte mineralische Bestandteile senken 
sich als Niederschlag zu Boden. Ein Seifenpulver mit einem erheblichen Ge
halt an mineralischen Stoffen ist als Denaturierungsmittel nicht zuzulassen. 
Die - falls notwendig filtrierte - Flüssigkeit versetzt man mit der doppelten 
Raummenge Wasser. Dabei müssen sich die Fettsäuren der Seife alsbald in 
öliger oder teigiger Masse abscheiden. Bei sogenanntem - als Denaturierungs
mittel nicht zuzulassendem - mineralischen Seifenpulver. Talk usw. tritt dies 
nicht ein. 

Dabei ist zu bemerken, daß auch etwaige Beimengungen von kohlen· 
sauren Alkalien (Soda, Pottasche), sowie von kohlensauren Erden (Kreide, 
Magnosit. Dolomit) sich in dem Gemische von Alkohol und Essigsäure auf· 
lösen. In diesen Fällen tritt jedoch bei der Zugabe der Essigsäure ein starkes 
oder doch deutlich bemerkbares Aufbrausen (Kohlensäureentwicklung) ein, 
welches jene verfälschenden Beimengungen anzeigt. Bei unvermischtem Seifen· 
pulver findet nur eine sehr geringe Entwicklung von Kohlensäure in einzelnen 
Bläschen statt. Ein Seifenpulver mit einem erheblichen Gehalt an kohlen· 
sauren Alkalien oder kohlensauren Erden ist als Denaturierungsmit.tel nicht 
zuzulassen. 

Anleitung zur Untersuchung der Natronlauge .. 

1. Eigenschatten der Natronlauge. 
Die Natronlauge ist eine farblose oder gelbliche Flüssigkeit, welche 

rotes Lackmuspapier blau färbt. Ihre Dichte soll bei 15· nicht weniger als 
1,357 (3S· Baume) betragen. 

2. Titration. 
Zu 5 ccm der zu untersuchenden Natroplauge läßt man llIich-dem Ver

dünnen mit 100 ccm Wasser und Zusatz von 4 Tropfen einer wäßrigen Lösung 
von Methylorange (1 g Methylorange in 1 Liter Wasser gelöst) NQrmalschwefel
säure, welche 49 g Schwefelsäure im Liter enthält, bis zum Eintritt einer deut
lichen Rotfärbung unter Umrühren mit einem Glasstabe langsam zufließen. 
Dazu sollen wenigstens 55 ccm Normalschwefelsäure verbraucht werden. 
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Anleitung zur Untel'sucilung der Kalilauge. 

1. Eigenschaften der Kalilauge. 
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Die Kalilauge ist eine farblose oder gelbliche Flüssigkeit, welche rotes 
Lackmuspapier blau färbt. Ihre Dichte soll bei 15' nicht weniger als 1,453 
45° Baume) betragen. 

2. Titration. 
Zu 5 ccm der zu untersuchenden Kalilauge läßt man nach dem Ver

dünnen mit 100 ccm Wasser und Zusatz von 4, Tropfen einer wäßrigen Lösung 
von Methylorange (I g Methylorange in 1 Liter Wasser gelöst) Normalschwefel 
säure, welche 49 g Schwefelsäure im Liter enthält, bis zum Eintritt einer deut
lichen Rotfärbung unter Umrühren mit einem Glasstabe langsam zufließen. 
Dazu sollen wenigstens 56 ccm verbraucht werden. 

Anleitung zur Ermlttelung des Gehalts der Soda an Natriumkarbonat. 

1. Eigenschaften der kristallisierten und der kalzinierten Soda. 
Die kristallisierte Soda ltildet mehl' oder weniger große, klare, glas

glänzende, farblose Kristalle, welche sich durch Verwitterung mit einem feinen, 
weißen Staub bedecken oder ein porzellanartiges Aussehen annehmen. 

Die kalzinierte Soda bildet ein weißes Pulver, in welchem Kristalle 
nicht wahrzunehmen sind. Die wäßrige Lösung sowohl der kristallisierten wie 
der kalzinierten Soda färbt rotes Lackmuspapier blau und braust auf Zusatz 
einer verdünnten Säure, z. B. von Salzsäure, Schwefelsäure oder Essigsäure, 
unter Entwicklung von Kohlensäureanhydrid auf. 

2. Ermittelung des Gehalts der Soda an Natriumkarbonat. 
Von der zu untersuchenden Soda, gleichviel ob sie kristallisiert oder 

kalziniert ist, wird nach guter Durchmischung eine Probe entnommen, und diese, 
falls es nötig ist, gepulvert. Von der Probe werden 50 g in einem Literkolben 
mit destilliertem Wasser, wenn nötig unter Erwärmen, zu 1 Liter gelöst. Zu 
50 ccm dieser Lösung gibt man etwa 4 Tropfen einer wäßrigen Lösung von 
Methylorange (1 g Methylorange in 1 Liter Wasser gelöst) zu, läßt dann aus 
einer in Zehntel Kubikzentimeter geteilten Bürette Normalschwefelsäure, welche 
49 g Schwefelsäure-im Liter enthält, bis zur deutlichen Rotfärbung unter Um
rühren mit einem Glas8tabe langsam zufließen. Die Anzahl der hierzu ver
brauchten Kubikzentimeter Normalschwefelsäure wird festgestellt. Unter Be
nutzung der nachstehenden Tafel ersieht man aus der verbrauchten Menge der 
Schwefelsäure, wieviel Kilogramm der Soda zur Denaturierung von 100 kg 
Zucker zu verwenden sind. 

Tafel 
zur Ermittelung der Gewichtsmengc Soda, welche zur Denaturierung des Zuckers 
mit 10°/. kalzinierter oder 27°/. kristallisierter Soda erforderlich sind, aus der 
Anzahl der zur Neutralisation der Soda verbrauchten Menge Schwefelsäure. 

--

Anzahl der I Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der 
ver- auf 100 kg ver- auf 100 kg ver- auf 100 kg 

brauchten Zucker zu brauchten Zucker zu brauchten Zucker zu 
ccmNormal- ver- ccmNormal- ver- ccm Normal- ver-

schwefel- wendenden schwefel- wendenden schwefel- wendenden 
säure kg Soda säure kg Soda säure kg Soda 

17 27,6 28 16,8 38 I 12,4 
18 26,1 29 16,2 39 i 12,1 
19 24,7 30 15,7 40 11,8 
20 23,5 31 15,2 41 11,5 
21 22,4 32 14,7 42 11,2 
22 21,5 33 14,2 43 10,9 
23 20,4 34 13,8 44 10,7 
24 19,6 35 13,4 45 10,4 
25 18,8 36 13,1 46 10,2 
26 18,1 37 12,7 47 10,0 
27 17,4 

48* 
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Beispiel. 
50 ccm einer wäßrigen Lösung von 50 g Soda in 1 Liter 'Vasser ver· 

brauchten mit Methylorange versetzt bis zum Eintritte der Rotfärbung 28 ccm 
Normalschwefelsäure. Dementsprechend niüssen von dieser Soda 16,8 kg zur 
Denaturierung von 100 kg Zucker verbraucht werden. 

Anleitung zur Ermlttelung des Gehalts der Pottasche an Kaliumkarbonat. 

1. Eigenschaften der Pottasche. 

Die Pottasche bildet ein weißes Pulver, welches durch Verunreinigung 
rötlich oder grau gefärbt und zu Stücken zusammengeballt sein kann. Sie ist 
löslich in kaltem Wasser. Die Lösung färbt rotes Lackmuspapier blau und braust 
auf Zusatz einer verdünnten Säure, z. B. Salzsäure, Schwefelsäure oder Essig· 
säure, unter Entwicklung von Kohlensäureanhydrid auf. 

2. El'mittelung des Gehalts der Pottasche an Kaliumkarbonat. 
Von der zu untersuchenden Pottasche. wird nach guter Durchmischung 

eine Probe entnommen und diese, wenn nötig, gepulvert. Von dieser Probe 
werden 65 g in einem Literkolben mit destilliertem Wasser, wenn nötig unter 
Erwärmen, zu 1 Liter gelöst. Zu 50 ccm dieser Lösung gibt man etwa 4 Tropfen 
einer wäßrigen Lösung von Methylorange (1 g Methylorange in 1 Liter Wasser 
gelöst) zu, läßt dann aus einer in Zehntel Kubikzentimeter geteilten Bürette 
Normalschwefelsäure, welche 49 g Schwefelsäure im Liter enthält, bis zur deut· 
lichen Rotfärbung unter Umrühren mit einem Glasstab langsam zufließen. Die 
Anzahl der hierzu verbrauchten Kubikzentimeter Normalschwefelsäure wird 
festgestellt .• Unter Benutzung der nachstehenden Tafel ersieht man aus, der 
verbrauchten Menge Schwefelsäure, wieviel Kilogramm der Pottasche zur De· 
naturierung von 100 kg Zucker zu verwenden sind. 

Sind weniger als 37 ccm Normalschwefelsäure verbraucht, so ist die 
Pottasche zur Denaturierung nicht zu verwenden. 

Beispiel. 
50 ccm einer wäßrigen Lösung von 50 g Pottasche in 1 Liter Wasser 

verbrauchten mit Methylorange versetzt bis zum Eintritte der Rotfärbung 
40 ccm Normalschwefelsäure, dementsprechend müssen von dieser Pottasche 
zur Denaturierung von 100 kg Zucker 16 kg verbraucht werden. 

Tafel 
zur Ermittelung der Gewichtsmenge Pottasche, welche zur Denaturierung des 
Zuckers mit 13'/0 Kaliumkarbonat erforderlich sind, aus der Anzahl der zur 

Neutralisation der Pottasche verbrauchten Menge Schwefelsäure. 
Anzahl der verbrauchten Anzahl der auf 100 kg Zucker 
ccm Normalschwefelsäure zu verw!lndenden kg Pottasche 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
H 
45 
46 
47 

17 
17 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
13 
13 

Anleitung zur Unte.·sucbung des Petroleums. 

Das Petroleum soll ein Leuchtpetroleum sein und bei 15 0 C eine Dichte 
von 0,79 oder darüber besitzen. 
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Anleitung zur Untersuchung des Tannins. 

g des Tannins wird in einem Meßkolben mit destilliertem Wasser zu 
100 ccm gelöst. Diese Tanninlösung soll farblos sein oder eine hellgelbe Farbe 
zeigen und soll einen stark zusammenziehenden Geschmack besitzen. 

1 ccm der Tanninlösung wird darauf mit 9 ccm Wasser und 1 ccm einer 
1 vom Hundert haltenden wäßrigen farblosen Gelatinelösung versetzt. Beim 
Schütteln soll sich die Mischung stark trüben. 

Sodann werden 10 ccm einer zehnfach stärker verdünnten Tannin
lösung (1 ccm der im Absatz 1 bezeichneten Lösung 2lY. 100 ccm aufgefüllt) mit 
1 ccm der Gelatinelösung vermischt.· Dabei soll noch eine deutliche Opalescenz 
auftreten. 

Demnächst werden 0,5 ccm der Tanninlösung (Absatz 1) mit 9,5 ccm 
'Vasser und 1 ccm einer 'I. vom Hundert haltenden wäßrigen Eisenchlorid
lösung versetzt. Dabei soll eine tiefschwarze Färbung auftreten; auch soll 
sich allmählich ein tiefschwarzer Niederschlag abscheiden. 

Nachdem man hierauf 10 ccm der zehnfach stärker verdünnten Lösung 
(0,5· ccm der Tanninlösung (Absatz 1) zu 100 ccm aufgefüllt) mit 1 ccm der 
Eisenchloridlösung versetzt hat, soll beim Betrachten der Flüssigkeit gegen 
eine weiße Unterlage noch eine deutliche schwärzlich blaue Färbung wahr
nehmbar sein. 

Absatz 4 der Anleitung zur Untersuchung des Kupfervitriols findet auf 
Tannin entsprechende Anwendung. 

Anleitung zur Untersuchung des Tieröls. 

Tieröl ist eine schwarzbraune Flüssigkeit von widerlichem Geruche. 
Wird 1 g Tieröl in Weingeist von 85 Gewichtsprozent zu 100 ccm gelöst und 
werden von dieser Lösung wiederum 2,5 ccm mit Weingeist von 85 vom Hundert 
zu 100 ccm verdünnt, so soll sich ein in" diese Lösung getauchter, zuvor mit 
rauchender Salz~äure befeuchteter Span von Nadelholz innerhalb 5 Minuten 
deutlich rot färben., 

Anleitung zur Untersuchung des kristallisierten Chlorcalciums. 

1. Eigenschaften. 
Das Chlorcalcium bildet weiße oder schwach grau gefärbte, an der Luft 

leicht zerfließende Kristalle und besitzt bitlieren Geschmack. 

2. Prüfung. 
Von dem zu untersuchenden Chlorcalcium ist eine wäßrige Lösung in 

einer Verdünnung 1: 1000 herzustellen. Hiervon wird eine kleine Menge im 
Probierglas mit einem Tropfen verdünnter chlorfreier Salpetersäure und einigen 
Tropfen Silbernitratlösung versetzt. Es soll sofort ein dicker, beim Aufkochen 
sich käsig zusammenballender Niederschlag von Chlorsilber entstehen. 

Eine zweite Probe der wäßrigen Chlorcalciuinlösung ist mit einigen 
Tropfen einer Ammoniumoxalatlösung zu versetzen und kurze Zeit .zu kochen. 
Es muß sich hierbei ein reichlicher Niederschlag von Calcium oxalat abscheideb. 

,Anleitung zur Untersuchung des Türkischrotöls. 

1. Eigenschaften. 
Türkischrotöl ist gelb bis gelbbraun und besitzt rizinusölartigen Ge

ruch und Geschmack. Es soll sich in Wasser, nötigenfalls nach Zusatz von 
Ammoniak klar lösen oder nur geringe, auch bei längerem Stehen haltbare 
Emulsionen geben. 

2. Prüfung. 
Sie ist durch einen chemischen Sachverständigen auszuführen und hat 

eich zu erstrecken 
a) auf die Bestimmung des Gesamtfettgehalts nach Herbig. Der Fett

gehalt soll wenigstens 40 vom Hundert betragen, 
b) auf den Nachweis der or!tanisch gebundenen Schwefelsäure. 
In Zweifelsfällen ist die Prüfung nach dem Ermessen des mit de~ 

Untersuchung heauftragte!}Sllchverständlgen weiter auszudehnen. 
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Anleitung zur Unters~chung von entwässertem Natrlumsulf8t (schwefels8urem 
Natrium). 

Entwässertes Natriumsulfat besteht aus porösen, bröckligen, grauen oder 
gelblich-weißen Stücken oder aus weißem Pulver und schmilzt beim Erhitzen 
im' einseitig geschlossenen Glasröhrchen nicht, verflüchtigt sich auch nicht bei 
stärkerem Erhitzen. Es ist in Wasser löslich, die wäßrige Lösung gibt auf Zu
satz einer Lösung von Bariumnitrat einen weißen Niederschlag, der sich beim 
Hinzufügen von verdünnter Salzsäure oder Salpetersäure nicht wieder löst. 

Zur Zuokervergällung ist Natriumsulfat in fein gemahlenem Zustand 
zu verwenden. 

Anleitung zur Untersucl)ung von Pj'rldiubasen. 

1. Farbe, 
Die Farbe der Pyridinbasen soll nicht dunkler sein als die einer frisoh 

bereiteten Jodlösung, welche 2 cem Zehntel·Normal·Jodlösung in 1 Liter destiI· 
Herten Wassers gelöst enthält. 

Zur Prüfung sind 2 Glasröhren von 150 = Länge und 15 mm lichter 
'Weite zu verwenden, welehe auf beiden Seiten durch runde Glasplatten ver· 
sChlossen werden. Die Glasplatten werden durch Schraubenkapseln festge· 
halten, welche in der Mitte eine Öffnung von 12mm Durchmesser haben. Beim 
Verschließen der mit den Flüssigkeiten gefüllten Röhren dürfen Luftblasen 
unter der oberen Glasplatte nicht zurückbleiben. 

Maßgebend für die Beurteilung sind nur die Farbentöne, welt)he die 
Flüssigkeiten zeigen, wenn man sie durch die Glasplatten gegen das in der 
Längsachse der Röhren einfallende Licht betrachtet. . 

2. VerhaI ten gegen Kadmiumchlorid. 
10 ccm Pyridinbasen sind mit 'Wasser zu 1 uter zu verdünnen. Werden 

alsdann 10 ccm dieser Pyridinbasenlösung mit 5 ccm einer Lösung von 5 g 
wasserfreien geschmolzenen Kadmiumchlorids in 100 ccm Wasser versetzt und 
kräftig geschüttelt, so soll innerhalb 10 Minuten eine reichliche kristallinische 
Ausscheidung eintreten. Als reichlich ist diese in Zweifelsfällen anzusehen, 
wenn sie, 10 Minuten nA,ch dem Vermischen der Flüssigkeit auf ein gewogenes 
Papierfilter von 9 cm Durchmesser und 0,45-0,55 g Gewicht gebracht und ohne 
vorhergehendes Auswaschen, auf einer Unterlage von Filtrierpapier eine Stunde 
bei einer Wärme von 50-70' getrocknet, nicht weniger als 25 mg wiegt. 

3. Verhalten gegen Neßlc1's Reagens. 
'Verden zu 10 ccm dersclben Pyridinbasenlösung (vg!. Zilfer 2) bis zu 

5 ecm N eßlersehes Reagens zugesetzt, so soll ein weißer Niederschlag entstehen. 

4. Siedepunkt. 
100 ecm Pyridinbasen werden bei einer 'Wärme von 15' mit einer Pipette 

abgemessen· und in einen Kupferkolben mit kurzem Halse von 180-200 ccm 
Raumgehalt gebracht. Der Kolben wird auf eine Asbestplatte mit kreisförmigem 
Ausschnitt gestellt. Auf diesen Kolben wird ein mit einer Kugel versehenes 
Siederohr Yon den in der nachstehenden Abbildung (Beschreibung) angegebenen 
Abmessungen aufgesetzt, dessen seitliches Ansatzrohr mit einem Liebigschen 
Kühler verbunden wird, der cine mindestens 40 cm lange 'Vasserhülle besitzt. 
Das andere Ende des Kühlers trägt einen Vorstoß, dessen verjüngtes Ende zur 
Vorlage führt. Als solche dient ein möglichst enger, verschließbarer Glaszylinder 
von 100. ccm Raumgehalt mit einer Teilung in halbe Kubikzentimeter. Durch 
die obere Öffnung des Siederohrs wird ein Thermometer so eingeführt, daß sein 
Quecksilbergefäß die Mitte der Kugel einnimmt. Da sich der ganze Queck
silberfaden des Thermometers auch bei dem höchsten bei der Destillation zu 
erreichenden 'Värmegrade stets noch innerhalb des Siederohrs befinden soll, SO 

ist erfordarlichenfalls ein abgekürztes Thermometer zu benutzen. 
. (Das Siederohr soll eine Gesamtlänge von 170 mm, der obere Ansatz 

bIS zur Kugel eine Länge von 92 rnm haben; das seitlich abwärts gerichtete 
Rohr soll vom oberen Rohrende 25 mm von der Kugel 55 rnrn entfernt sein, 
die Rohrweite soll 12 mm betragen.) , 
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Die DestilJ&tion wird so geleitet, daß in der Minute etwa 5 oom Destillat 
übergehen. Sobald der Quecksilberfaden des Thermometers bis auf 140' ge
stiegen Ist, wird die Flamme ausgelöscht. Hierauf wartet man, bis keine Flüssig
keit mehr abtropft. Alsdann wird weiter destilliert, bis der Quecksilberfaden des 
Thermometers bis auf 160' gestiegen ist, und wieder gewartet, bis keine Flüssig
keit mehr abtropft. 

Es sollen bis 140' mindestens 50 ccm und bis 160' mindestens 90 ccm 
übergegangen sein. In Zweifelsfällen ist die Menge des Destillats bei einer Wärme 
von 15' zu messen. 

5.1\Iischbarkeit mit Wasser. 
Werden 50 ccm Pyridinbasen mit 100 cem Wasser vermischt, so soll 

eine klare oder doch nur so schwach opalisierende Mischung (ohne Schichten-' 
bildung) entstehen, daß nach Ablauf von 5 Minuten und vor Ablauf von 10 
Minuten nach der Vermischung Schwabacher Druckschrift durch eine Schicht 
von 15 cm Höhe noch zu lesen ist. Diese Prüfung ist unter Verwendung einer 
der zur Bestimmung der Farbe der Pyridinbasen unter 1 beschriebenen Glas
röhren im zerstreuten Tageslichte vorzunehmen. Das gefüllte Rohr ist nicht 
umnittelbar auf die Schrift aufzusetzen, sondern senkrecht etwas darüber zu 
halten, damit genügend Licht auf die Schrift fällt. 

6. \Vassergehalt. 
20 ccm Pyridinbasen und 20 ccm Natronlaugc von 1,40 Dichte werden 

mittels einer Pipette in einen in Fünftel Kubikzentimeter geteilten, mit ein
geschliffenem Glasstopfen versehenen Standzylinder gebracht und durch
geschüttelt. Nach dem Absetzen soll die entstehende obere Schicht mindestens 
18,5 ecm betragen. In Zweifelsfällen ist das Gemisch vor dem Ablesen auf 15' 
abzukühlen. 

7. Titration. 
10 ccm Pyridinbasen werden in einen Kolben von 100 ccm Raumgehalt, 

der etwa zur Hälfte bis drei Viertel mit Wasser gefüllt ist, gege ben. Die Mischung 
wird umgeschwenkt, mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt und gut durchge
schüttelt. Von dieser Mischung werden alsdann 10 ccm mit Normal-Schwefel
säure titriert, bis ein Tropfen der Mischung auf Kongopapier einen deutlichen 
blauen Rand hervorruft, der alsbald wieder verschwindet. Es sollen nicht 
weniger als 9,5 ccm der Säurelösung bis zum Eintritt dieser Reaktion ver
braueht sein. Zur Herstellung des Kongopapiers wird Filtrierpapier durch eine 
Lösung von 1 g Kongorot in 1 Liter Wasser gezogen und getrocknet. 

Anlage E. 

Anleitung zur Ermittelung des Zuckergehalts von zuckerbaltigen Waren. 

Nach §§ 2, 3 der Anlage D darf für zuckerhaltige Waren mit den dort 
gedachten Ausnahmen die Vergütung der Zuckersteuer nur gewährt werden, 
wenn die Waren ohne Mitverwendung von Honig, Abläufen, Rübensäften und 
Stärkezucker hergestellt sind. Während die Nichtverwendung dieser Stoffe 
im allgemeinen durch die .Überwachung der Fabrik und die Einsicht der Be
triebsbücher ausreichend gesichert erscheint, ist die Nichtverwendung von Stärke
zucker auch durch die chemische Untersuchung von Proben der Waren auf 
Stärkezuckergehalt festzustellen, und zwar soll das Vorhandensein von Stärke
zueker angenommen werden, wenn für lOO'Rechtsdrehung, welche sich aus 
der direkten Polarisation berechnet, die Linksdrehung der zu untersuchenden 
Lösung nach der Inversion 28' oder weniger beträgt. 

Der Zuckergehalt der stärkezuckerfreien zuckerhaitigen Waren ist auf 
verschiedene Weise festzustellen, je nachdem sie weniger als zwei vom Hundert 
oder mindestens zwei vom Hundert Invertzucker enthalten. Infolgedessen ist 
zunächst die Untersuchung auf Invertzuckergehalt nach den VorschriftE;n d~s 
Abschnitts II 1 der Anlage A mit der Abweichung vorzunehmen, daß dIe mIt 
der Fehlingschen Lösung zu kochende Zuck(lrlösung nicht 10 g der Probe, 
sondern 10' Polarisation zu entsprechen hat. 
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Von zuckerhaItigen 'Yaren, welche weniger als zwei vom Hundert Invert· 
zucker enthalten, wird der Zuckergehalt nach dem Clergetschen Verfahren 
festgestellt, wobei die Inversion genau nach den bezüglichen Vorschriften unter 
1 der Anlage B zu bewirken, die Polarisation nach den Vorschriften in der An· 
lage e auszuführen ist. 

Zur Berechnung des Zuckergehalts ,Z dient die Formel 

Z = 100 (P- J) 
C -'I, t 

P ist die Polarisation vor der Inversion, bezogen auf eine Lösung des 
in dem ganzen Normalgewieht der zu untersuchenden Ware enthaltenen Zuckers 
zu 100 ccm und bestimmt im 200 mm·Rohr. 

J bedeutet die Polarisation der vorstehenden Lösung nach der Inversion 
im 200 mm·Rohr. 

Benutzt man zur Inversion die nämliche Lösung, welche zur ersten 
Polarisation gedient hat, was zweckmäßig ist, so.genügt es, wenn man hierzu 
50 ccm der Lösung verwendet. 

e ist ein Wert, der von der Menge des in der zu invertierenden Lösung 
wirklich vorhandenen Zuckers abhängt. Diese Menge erhält man mit hin· 
reichender Annäherung durch Vervielfältigung der abgelesenen Polarisation vor 
der Inversion mit der Zahl Kubikzentimeter des zur Inversion benutzten Teiles 
der ursprünglichen Lösung und mit dem ganzen Norrualgewicht in Gramm und 
durch Teilung mit 10 000. Die so ermittelte Menge, abgerundet auf ganze 
Gramm, crgibt den Betrag von e aus der nachfolgenden Tafel: 

Für g Zucker 
in 100 ccm 

2 
:1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

ist C einzusetzen 
mit 

141,85 
141,91 
141,98 
142,05 
142,12 
142,18 
142,25 
142,32 
142,39 
142,46 
142,52 
142,59 
142,66 

t ist die Temperatur während der. Polarisation nach der Inversion im 
POlal'isationsapparat in Graden Celsius. 

Beispiel: Es sei der in dem halben Normalgewichte der ·Ware, 13 g, 
enthaltene Zucker zu 200 ccm gelöst; 100 ecm der Lösung entsprechen also 
dem l/.·Normalgewichte. Die abgelesene Polarisation vor der Inversion be· 
trage bei Benutzung des 100/mm-Rohres + 7'. Sie ist demnach mit 4 und, 
weil das 100 mm-Rohr verwendet wurde, nochmals mit 2 zu vervielfältigen. 
Es ergibt sich P = + 56'. 

Von der Lösung seien 50 cem zur Inversion benutzt. Die Polarisation 
nach der Inversion betrage bei Benutzung des 200 mm·Rohres - 2,35' und 
somit für die 100 ccm der obigen ursprünglichen Lösung - 4,7'; da die Lösung 
dem l/.-Normalgewicht entspricht, so ist J = - 18,8'. Ferner ist die Menge 
des Zuckers, der in den zur Inversion verwendeten 50 ccm enthalten ist, = 
26 . 14. 50 

10 000 = 1,82. Damit findet sich aus der Tafel für C der 'Yert 141,91 und 

es wird nunmehr die Formel zur Berechnung des Zuckergehalts, falls die Tem· 
peratur während der Polarisation nach der Inversion 19' betrug, 

Z = .100 (56 + 18,8) ;: 56,49 
141,91-9,5 

oder abgerundet 56,ö'/ •. 
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Der ZuckergehaJt derjenigen Waren, welche 2 vom Hundert oder mehr 
Invertzucker enthalten, ist nach dem unter 1 der Anlage B angegebenen Ver
fahren zu ermitteln. Zur Berechnung des Zuckergehalts dient die nachstehende 

Tafel4 
zur Berechnung des Rohrzuckergehalts aus der gefundenen Kupfermenge bel 

2 Minuten Kochdauer. 

Rohr-

I 
Rohr- Rohr- I Rohr-Cu zucker Cu zucker Cu zucker Cu 

I 
zucker 

-mg mg mg mg mg mg mg mg. 

·32 16,2 90 44,6 148 73,9 206 104,1 33 16,6 91 45,0 149 H,4 207 104,7 34 17,1 92 45,5 150 75,0 208 105,3 35 17,6 93 46,0 151 75,4 209 105,7 36 18,0 94 46,5 152 76,0 210 106,3 37 18,4 95 47,0 153 76,5 211 106,9 38 18,9 96 47,5 154 77,0· 212 107,4 39 19,4 97 48,0 155 77,5 213 107,9 40 19,9 98 48,6 156 78,0 214 108,5 41 20,3 99 49,0 157 78,6 215 109,0 42 20,8 100' 49,5 158 79,0 216 109,5 43 21,3 101 50,1 159 79,6 217 110,0 44 21,8 102 50,5 160 80,1 218 110,6 45 22,2 103 51,0 161 80,6 219 111,2 46 22,7 'IM 51,6 162 81,1 220 111,6 47 23,2 105 52,1 163 81,6 221 112,2 48 23,7 106 52,5 164 82,2 222 112,8 49 24,1 107 53,1 165 82,7 223 113,2 50 24,6 108 53,7 166 83,2 224 113,8 51 25,1 109 54,1 167 83,7 225 114,4 52 25,6 110 54,6 168 84,2 226 114,9 53 26,0 111 55,1 169 84,7 227 115,4 54 26,5 112 55,6 170 85,2 228 116,0 55 27,0 113 56,2 171 85,8 229 116,5 56 27,4 114 56,6 172 86,3 230 117,0 57 27,8 115 57,1 173 86,8 231 117,6 58 28,3 116 57,7 174 87,3 232 118,1 59 28,8 117 58,1 175 87,8 233 118,7 60 29,3 118 58,6 176 88,4 234 119,2 61 29,7 119 59,2 177 88,8 235 119,7 62 30,2 120 59,7 178 89,4 236 120,3 63 30,7 121 60,1 179 89,9 237 120,8 64 31,2 122 60,7 180 90,4 238 121,4 65 31,6 123 61,2 181 90,9 239 121,9 66 32,1 124 61,7 182 91,4 240 122,5 67 32,6 125 62,2 183 92,0 241 123,0 68 33,1 126 62,7 184 92,4 242 123,5 69 33,5 127 63,2 185 92,9 243 124,1 70 34,0 128 63,8 186 93,5 244 124,6 71 34,5 129 64,2 187 94,1 245 125,2 72 35,0 130 64,7 188 94,5 246 125,7 73 35,4 131 65,3 189 95,1 247 126,3 
74 35,9 132 65,7 190 95,6 248 126,8 
75 36,4 .133 66,2 191 96,1 249 127,4 
76 36,9 134 66,8 192 96,6 250 127,9 
77 37,3 135 67,3 193 97,2 251 128,4 
78 37,8 136 67,7 194 97,8 252 129,0 
79 38,3 137 68,3 195 98,2 253 129,5 
80 38,8 138 68,8 196 98,8 254 130,1 
81 39,2 139 69,3 197 99,4 255 130,6 
82 39,7 140 69,8 198 99,8 256 131,2 
83 40,2 141 70,3 199 100,4 257 131,7 
84 40,7 142 70,8 200 101,0 258 132,2 
85 41,2 143 71,4 201 101,5 259 132,8 
86 41,7 14,4 71,8 202 102,0 260 133,4 
87 42,2 14,5 72,3 203 102,5 261 133,9 
88 42,7 14,6 72,9 204 103,1 262 134,4 
89 I 43,1 14,7 73,3 205 103,6 263 135,0 
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--

Cu 
mg 

264 
265 
266 
267 
268 
269 
370 
271 
272 
273 
274 
275 
276 

I 
! 
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Rohr
zucker 

mg 

135,6 
136,0 
136,6 
137,2 
137,7 
138,2 
138,8 
139,4 
139,8 
140,4 
141,0 
141,6 
142,0 

Cu 
mg 

277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

Rohr
zucker 

mg 

142,6 
143,2 
143,7 
144.3 
144.9 
145,4 
146.0 
146.6 
147,2 
147.7 
148.3 
148,9 
149.3 

I 

Cu 
mg 

290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 

Rohr
zucker 

mg 

149,9 
150,5 
151,0 
151.6 
152,2 
152.8 
153.3 
153,9 
154.5 
155,0 
155.6 
156,2 
156,7 

(Ju 
mg 

303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 

_310 
311 
312 

I Rohr· 

zu:er 

157,3 
157,9 
lli8,5 
158.9 
159,5 
160,1 
160.6 
161,2 
161,8 
162,4 

Hierauf wird der Prozentgehalt ~n Zucker berechnet und demnächst 
der Gesamtgehalt als Rohrzucker in Prozenten der Probe ausgedrückt. Ge· 
ringere Bruchteile als volle Zehntel-Prozente bleiben unberücksichtigt. 

Bei der Herstellung der Lösung ist es in der Regel nicht zulässig, die 
festen Proben (Schokolade usw.) mit Wasser in einem Kölbchen bis zur Marke 
aufzufüllen, weil auch die unlöslichen Bestandteile einen gewissen Raum ein· 
nehmen und der hierdureh verursachte Fehler oft zu er4eblich sein würde. Es 
ist daher in der Regel die Lösung erst nach der FiltrieruDg und dem Auswaschen 
des Rückstandes sowie nach Zusatz der Kläl'ungsmittel zu einer bestimmten 
Raummenge aufzufüllen, oder durch die doppelte Polarisation einer auf 100 ccm 
und auf 200 ccm verdünnten Lösung die Raumnlenge der unlöslichen Anteile 
in Anrechnung zu bringen. , . 

Für die Klärung können bestimmte Vorschriften nicht gegeben werden. 
Gute Dienste leistet TonerdeMrei oder Bleiessig mit darauffolgendem Zusatz 
einer gleich großen l\Ienge kaltgesättigter Alaunlösung. Für die Inversions
polarisation erfolgt die Klärung zweckmäßig durch mit Salzsäure ausgewaschene 
Knochenkohle, deren Aufnahmevermögen für. Zucker bekannt ist. 

Im einzelnen ist noeh folgendes hervorzuheben: 

A. Schokolade und andere kakaohaltIgo \'Varon. 
IIfall fcuchtet das halbe Normalgewicht der auf einem Reibeisen zer

kleinerten Probe je in einem 100 und 200 ccm·Kölbchen mit etwas Alkohol 
an und übergießt das Gemisch mit 75 ccm kaltem Wasser. Das Ganze 1!leibt 
unter öfterem Umschwenken ungefähr ." Stunden bei Zimmer wärme stehen. 
Alsdann füllt man genau zur Marke auf, schüttelt nochmals durch und filtriert. 
Die klaren Filtrate werden darauf im 200 rom-Rohre polarisiert. Bedeutet x 
die Raummenge der unlöslichen Anteile, a die Polarisation der Lösung im 
100 ccm-Kölbehen, b diejenige im 200 ccm-Kölbchen, so ist 

x = 100· a - 2b 
a-b 

und die tatsächliche Polarisation des halben Normalgewichts Sclmkolade für 
100 ccm Lösung: 

P = (100 -xl a_ 
100 

ß. Zuckerwerk. 
a) Karamellen (Bonbons. Boltjes) mit Ausnahme der nicht ver

gütungsfähigen Gummibonbons. 
Bei Karamellen. welche vom Anmelder als stärkezuckerhaltig bezeichnet 

worden sind, ist durch die Untersuchung festzustellen, daß sie mindestens 80' 
Rechtsdrehung und mindestens 50 vom Hundert Zucker nach der vorstehend 
angegebenen Clergetschen Formel zeigen. Anderenfalls sind sie als nicht 
vergütungsfähig zu bezeichnen. 
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Karamellen, welche als stärkezuckerfrei angemeldet sind, müssen zu
nächst auf Stärkezuckergehalt geprüft werden. Ist kein Stärkezucker vor
handen. BO erfolgt die Untersuchung ähnlich wie bei den Raffinadezeltchen. 

b) Dragees (überzuckerte Samen und Kerne, auch unter Zusatz von 
Mehl). 

Dragees werden ähnlich wie Schokolade ausgezogen. 

e) RaUinadezeltchen (Zucker in Zcltchenform, auch mit Zusatz von 
ätherischen Ölen oder Farbstoffen). 

Man löst das Normalgewicht der Probe im Meßkolben von 100 ccm Raum
gehalt, füllt zur Marke auf und nimmt die Filtrierung erst nachträglich vor. 

d) Schaumwaren (Gemenge von Zueker mit einem Bindemittel, wie 
Eiweiß, auch nebst einep Geschmacks- oder Heilmittelzutat). 

Die durch Zerreiben zerkleinerte Probe wird wiederholt in der Wärme 
mit 70"/.igem Branntwein ausgezogen. Die Auszüge werden filtriert; der 
Rückstand ist auf dem Filter mit 70'/" igem Branntwein auszuwaschen. Die 
vereinigten Filtrate sind durch Eindampfen auf dem Wasserbade völlig von 
Alkohol zu befreien; der Rückstand wird mit Wasser in ein Kölbchen von 100 ecm 
Raumgehalt gespült. Nach Zusatz von Bleiessig und der doppelten Menge 
kaltgesättigter Alaunlösung wird bis zur Marke aufgefüllt und filtriert. 

e) Dessertbonbons (Fondants UBW. aus Zucker und Einlagen von 
Schach telmus, Früchten usw.). 

Die Probe wird in einem Meßkolben von 100 ccm Raumgehalt mit Wasser 
übergossen. Bleibt wenig Rückstand, so kann ohne weiteres zur Marke aufgefüllt 
werden; anderenfalls muß die Polarisation wie unter A bestimmt werden. 

f) Marzipoanmasse und Marzipanwaren (Zucker mit zerquetschten 
Mandeln). 

Die Masse wird zweckmäßig mit kaltem Wasser in einer Porzellanschale 
zerrieben. Das Gemisch wird duroh feine Gaze durch einen Wattebausch 
filtriert und der Rückstand mit Wasser nachgewaschen. Das milohig ge:trübte 
Filtrat wird geklärt und entsprechend aufgefüllt. Marzipan ist in der Regel 
frei von Invertzucker. 

g) Kakes und ähnliche Backwaren. 
Man übergießt das halbe Normalgewicht der fein zerriebenen Probe in 

einem Kolben von ungefähr 50 ccm Raumgehalt mit etwa 30 ccm kaltem Wasser 
1md läßt das Ganze unter öfterem Umschwenken 1 Stunde stehen. Nach dieser 
Zeit filtriert man die überstehende Flüssigkeit mit Hilfe einer sehr schwach 
wirkenden Saugpumpe, zieht den Rückstand im Kolben noch mehrmals kürzere 
Zeit mit kaltem Wasser aus, bringt schließlich die unlöslichen Bestandteile mit 
auf das Filter und wäscht mehrmals mit kaltem Wasser nach. Die vereinigten 
klaren Auszüge werden auf 100 CCID aufgefüllt. Der Zuckergehalt der Lösung 
wird in allen Fällen nach dem für die Unter~uchung solcher zuckerhaitigen 
Waren angegebenen Verfahren ermittelt, welche 2 vom Hundert Invertzucker 
und darüber enthalten. 

h) Verzuckerte Süd- und einheimische Früchte - glasiert oder 
kandiert; in Zuckerauflösungen eingemachte Früohte (Schachtel-

mus, Pasten, Kompott, Gallerte). 
Siud dic Waren stärkezuokerfrei, 80 ist die Bestimmung des Zuckers 

nach dem unter 1 in Anlage B gegebenen Verfahren auszuführen. Sind sie 
unter Verwendung v\m Stärkezucker eingemacht, BO ist das weiter unten ba
sch~iebene Verfahren anzuwenden. Die Vorbereitung der Proben zur Unter
suohung hat in folgender Weise zu geschehen: 

Die für die Untersuchung entnommenen Früchte werden gewogen und 
in einen großen Trichter, in welchem sioh ein Porzellansieb befindet, geschüttet. 
Man läßt die Zuckerlösung mögliohst gut abtropfen und nimmt darauf, falls 
bei Steinobst die Steine vor -dem Einmachen nicht entfernt worden waren, 
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deren Entfernung vor. Die Steine werden mögiichst vom' Fruchtfleisch be
freit, gewogen und ihr Gewicht von dem Gesamtgewicht abgezogen. Die etwa 
an den Händen haften gebliebenen Teile des Fruchtfleisches werden am zweck
mäßigsten mit einem Messer entfernt und mit den Früchten in eine gut ver
zinnte Fleischhackmaschine oder eine andere geeignete Vorrichtung gebracht. 
Um einen gleichmäßigen Brei zu erzielen, läßt man die Masse mehrere Male 
durch die Maschine gehen, fügt alsdann die Zl1ckerlösung hinzu und schickt 
das Ganze noch vier· bis fünfmal durch die Maschine. Beim Arbeiten nach 
diesem Verfahren kann nicht vermieden werden, daß kleine Mengen des Breies 
an den inueren Wandungen der Gefäße haften bleiben; doch sind diese im Ver· 
gleiche zum Gesamtgewichte so gering, daß sie, ohne das Ergebnis der Unter
suchung wesentlich zu beeinträchtigen, vernachlässigt werden können. Will 
man jedoch auf diese Menge nicht verzichten, so spült man die betreffenden 
Gefäße mit etwa 100 ccm lauwarmem Wasser aus, fängt die Flüssigkeit für sich 
auf, füllt sie zu 100 ccm auf und bestimmt darin den Rohrzuckergehalt auf die· 
selbe Weise wie in der Hauptmenge. Die in diesen Resten ermittelte Rohr
~uckermenge ist in entsprechender Weise zu berücksichtigen. 

200 g des durch die Zerkleinerung erhaltenen Breies werden auf einer 
empfindlichen Tarierwage abgewogen und mit destilliertem Wasser auf 1 Liter 
verdünnt. Man läßt die Mischung unter häufigem Umschütteln 24 Stunden 
an einem kühlen Orte stehen und filtriert nach dem letzten Absetzen 200 ecm 
durch ein großes Faltenfilter. 

Handelt es sich um glasierte oder kandierte Früchte, so werden diese 
unter sinngemäßer Abänderung des Verfahrens in gleicher 'Weise für die Unter
suchung vorbereitet. 

Zur Ausführung der Zucker bestimmung werden bei stärkezuckerfreien 
Früchten 50 ecm des nach obiger Anleitung erhaltenen Filtrates nach dem 
unter 1 der Anlage B vorgeschriebenen Verfahren invertiert und nach der Ab-. 
stmnpfung der Säuren mit einer NatriumkarbonatJösung, welche 10 g trockenes 
Natriumkarbonat im Liter enthält, mit Wasser zu 1 Liter aufgefü!Ht. 25 ccrn 
dieser verdiinnten Lösung dienen nach Zusatz von .25 ccm 'VasseI' und 50 ccm 
Fehlingscher Lösung zur Zuckerbestimmung gemäß dem obengenannten 
Verfahren. 

Bei stärkezuckerhaitigen Früchten werden 
a~ zur Bestimmung des reduzierenden Zuckers (Invertzucker + Stärke

zucker) 100 ccm des Filtrats auf 500 ecm verdünnt; für gewöhnlich 
'reicht dieser Grad der Verdünnung für die Ausführung der Bestim
mung des reduzierenden Zuckers aus. Will man sich darüber Sicher· 
heit verschaffen, so kocht man als Vorprobe 2 ccm Fehlingsche 
Lösung 2 Minuten lang mit 1 ccm des verdünnten Filtrats; wird 
dabei nicht alles Kupfer reduziert,.so ist die Verdünnung hinreichend. 
Im anderen Falle müssen 25 ccm des verdünnten oder 5 ccm des 
ursprünglichen Filtrats auf 50 ccm aufgefüllt werden. Mit dieser 
Verdünnung wird alsdann in allen Fällen die Ausführung der Be· 
stimmuilg des reduzierenden Zuckers möglich sein: dazu verwendet 
man 25 ecm der verdünnten Lösung, setzt 25 ccm Wasser und 50 ccm 
Fehlingsche Lösung zu und verfährt weiter nach 1 in Anlage B. 

b) Die Bestimmung des Gesamtzuckers erfolgt in der gleichen Weise, 
wie die Zuckerbestimmung in den stärkezuckerfreien Früchten. 

Der Gehalt der stärkezuckerhaitigen Früchte an Rohrzucker er· 
gibt sich aus dem Unterschiede der auf 100 g Brei berechneten Mengen 
Rohrzucker vor und nach der Inversion. 

Ist die bei der Zerkleinerung der Früchte an den inneren Gefäßwan
dungen haften gebliebene Menge des Breies besonders gesammelt und der Zucker
gehalt darin ermittelt worden, so ist dieses Ergebnis bei der Berechnung ent
sprechend zu berÜCksichtigen. 

Behufs Untersuchung von Schachtehnus, Pasten, Kompott. Gallerte 
U?-d dgl. .wer~~n. 200 g ~er Ware in ej,ner Porzellanreibschale mit Wasser zu 
emem glelChmaßIgen Brei zerrieben und mit Wasser zu 1 Liter aufgefüllt. Die 
Untersuchung erfOlgt weit6l' nach dem für stärkezuckerfreie gezuckerte Früchte 
angegebenen Verfahren. . 
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C. Zuekerhaltlge alkoholhaltlge Flüssigkeiten. 
Bei der Polarisation braucht der Alkohol nicht entfernt zu werden; vor 

der Inversion muß dies jedoch geschehen. 

D. Flüssiger Raftlnadezucker. 
Der flüssige Raffinadezucker enthält in der Regel Invertzucker. Die 

Untersuchung kann sich darauf beschränken, festzustellen, daß mindestens ein 
Zuckergehalt von insgesamt 75 vom Hundert vorhanden ist. 

E. Invertzuckersirup. 
Die Feststellung des Zuckergehalts erfolgt nach dem unter 1 in An

lage B angegebenen Verfahren. 

F. Eingedickte l\Illch. 
_ 100 g der Milchprobe werden abgewogen, mit Wasser zu einer leicht 

flüssigoen Masse verrührt und in einen Meßkolben von 500 ccm Raumgehalt 
gespült. Die Flüssigkeit wird darauf mit etwa 20 ccm Bleiessig versetzt, mit 
Wasser zu 500 ccm aufgefüllt, durchgeschüttelt und filtriert. 

Vom Filtrat werden 75 ccm in einem Kolben von 100 ccm Raumgehalt 
gebracht und, ,wenn erforderlich, mit etwas Tonerdebrei versetzt. Darauf wird 
mit Wasser -zur Marke aufgefüllt, filtriert und nach Anlage C polarisiert. 

Ferner werden 75 ccm desselben Filtrats mit 5 ccm Salzsäure vom 
spezifischen Gewicht 1,19 versetzt, nach Vorschrift der Anlage B invertiert, zu 
100 ccm aufgefüllt und filtriert, worauf wiederum die Polarisation ') für 20 u C 
bestimmt, wird. Hiernach berechnet sich der Gehalt Z der eingedickten Milch 
an Rohrzucker aus der Gleichung 

Z = 1,25 (1,016. P - J), 
worin P die vor der Inversion, J die nach der Inversion gefundene Polarisation 
bedeutet. 

Beispiel: Die Polarisation P sei + 28,10; die Polarisation J werde zu 
- 0,30 ermittelt. Setzt man diese beiden Zahlenwerte für P und J in die 
eben angegebene Formel, so erhält man 

Z = 1,25 (1,016.28,10 + 0,30) = 36,06. 
Demnach ist der Gehalt der eingedickten Milch an Rohrzucker zu 36,1 

vom Hundert anzunehmen. 

Schlllßbestimmung. 
Über jede Untersuchung ist der Amtsstelle, welche die Probe eingesendet 

hat, eine Befundsbescheinigung zu übermitteln, welche außer der genauen Be
zeichnung der Probe Angaben über die Art und das Ergebnis der Ermitte
lungen und den daraus berechneten in Hundertteilen anzugebenden Zucker· 
gehalt, sowie einen Vermerk über die Art der verwendeten Meßgeräte zu ent
halten hat. 

IX. Weingesetz. Vom 7. April 1909. 
(R.-G.·Bl. S. 393.) 

§ 1. 
Wein ist das durch alkoholische Gärung aus dem Safte der friSChen Wein

traube hergestellte Getränk. 
§ 2. 

Es ist gestattet, Wein' aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft oder 
Jahre herzustellen (Verschnitt). Dessertwein (Süd-, Süßwein) darf jedoch zum 
Verschneiden von weißem Weine anderer Art nicht verwendet werden. 

§ 3. 
Dem aus inländischen Trauben gewonnenen Traubenmost oder Weine, 

bei Herstellung von Rotwein auch der vollen Traubenmaische, darf Zucker, auch 

') Gefundene Grade der Kreisgradapparate müssen durch Division mit 
0,3469 in Ventzkegrade (Zolltechn. Vorschrift) umgerechnet -werden. 
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in reinem ~Wasser gelöst, zugesetzt werden, um einem natürlichen Mangel an 
Zucker bzw. Alkohol oder einem übermaß an Säure insoweit abzuhelfen, als 
es der Beschaffenheit des aus Trauben gleicher Art und Herkunft in guten Jahr
gängen ohne Zusatz gewonnenen Erzeugnisses entspricht. Der Zusatz an 
Zuckerwasser darf jedoch in keinem Falle mehr als ein Fünftel der gesamten 
Flüssigkeit betragen. 

Die Zuckerung darf nur in der Zeit vom Beginne der Weinlese bis zum 
31. Dezember des Jahres vorgenommen werden; sie darf in der Zeit vom 1. Okto
ber bis 31. Dezember bei ungezuckerten Weinen früherer Jahrgänge nachgeholt 
,,"erden. 

Die Zuckerung darf nur innerhalb der am Weinbaue beteiligten Gebiete 
des Deutschen Reichs vorgenommen werden. 

Die Absicht, Traubenmaische, Most oder Wein zu zuckern, ist der zu
stiLndigen Behörde anzuzeigen. 

Auf die Herstellung von Wein zur Schaumweinbereitung in den Schaum
,wcinfabriken finden die Vorschriften der Absätze 2, 3 keine Anwendung. 

In allen Fällen darf zur Weinbereitung nur technisch reiner nieht färbender 
Rüben-, Rohr-, Invert- oder Stärkezucker verwendet werden. 

§ 4. 
Unbeschadet der Vorschriften des § 3 dürfen Stoffe irgend welcher Art dem 

,V eine bei der Kellerbehandlung nur insoweit zugesetzt werden, als diese cs er
fordert. Der Bundesrat ist ermächtigt, zu bestimmen, welche Stoffe verwendet 
werden dürfen, und Vorschriften über die Verwendung zu erlassen. Die Keller· 
behandlung umfaßt die nach Gewinnung der Trauben auf die Herstellung, Er
haltung und Zurichtung des Weines bis zur Abgabe an den Verbraucher ge
richtete Tätigkeit. 

Versuche, die mit Genehmigung der zuständigen Behörde angestellt 
werden, unterliegen diesen Beschränkungen nicht. 

§ 5. 
Es ist verboten, gezuckerten Wein unter einer Bezeichnung feilzuhalten 

oder zu verkaufen, die auf Reinheit des Weines oder auf besondere Sorgfalt bei 
der Gewinnung der Trauben deutet; auch ist es verboten, in der Benennung 
anzugeben oder anzudeuten, daß der Wein Wachstum eines bestimmten Wein
bergs besitzers sei. 

Wer Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt, ist verpflichtet, dem Ab
nehmer auf Verlangen vor der Übergabe mitzuteilen, ob der Wein gezuckert ist, 
und sich beim Erwerbe von \Vein dic zur Erteilung dieser AURkunft erforderliche 
Kenntnis zu sichern. 

§ 6. 
Im gewerbsmäßigen Verkehre mit Wein dürfen geographische Bczoich

nungen nur zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet wcrden. 
Die Vorschriften des § 16 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Waren

bezeichnungen vom 12. Mai 18940 (R.-G.-Bl. S. 4041) und des § 1 Absatz 3 des 
Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 
(R.-G.-Bl. S. 145) finden auf die Benennung von Wein keine Anwendung. 
Gestattet bleibt jedoch, die Namen einzelner Gemarkungen oder Weinbergs
lagen, die mehr als einer Gemarkung angehören, zu benutzen, um gleichartige 
~und gleichwertige Erzeugnisse benachbarter oder nahegelegener Gemarkungen 
oder Lagen zu oezeichnen. 

§ 7. 
Ein Verschnitt aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft darf nur dann 

nach einem der Anteile allein benannt werden, wenn dieser jn der Gesamtmenge 
überwiegt und die Art bestimmt; dabei findet die Vorschrift des § 6 Absatz 2 
Satz 2 Anwendung. Die Angabe einer Weinbergslago ist jedoch, von dem Falle 
des § 6 Absatz 2 Satz 2 abgesehen, nur dann zulässig, wenn der aus der be
treffenden Lage stammende Anteil nicht gezuekert ist. 

Es ist verboten, in der Benennung anzugeben oder anzudeuten, daß der 
"'ein ,Vachstum eines bestimmten Weinbergsbesitzers sei. 
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Die Beschränkungen der Bezeichnung treffen nicht dcn Verschnitt durch 
Vermischung von Trauben oder Traubenmost mit Trauben oder Traubenmost 
gleichen Wertes derselben oder einer benachbarten Gemarkung und den Ersatz 
der Abgänge, die sich aus der Pflege des im Fasse lagernden Weines ergeben. 

§ S. 
Ein Gemisch von Weißwein und Rotwein darf, wenn es als Rotwein in 

den Verkehr gebracht wird, nur unter einer die Mischung kennzeichnenden Be· 
zeichung feilgehalten oder verkauft werden. 

§ 9. 

Es ist verboten. Wein nachzumaehen. 

§ 10. 

Unter das Verbot des § 9 fällt nicht die Herstellung von dem 'Weine älm· 
lichen Getränken aus Fruchtsäften, Pflanzensäften oder l\1alzauszügen. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe bei der 
Herstellung solcher Getränke zu besehränken oder zu unte1!sagen. 

Die im Absatz 1 bezeichneten Getränke dürfen im Verkehr als Wein nur 
in solchen Wortverbindungen bezeiehnet werden, welche die Stoffe kennzeichnen, 
aus denen sie hergestellt sind. 

§ 11. 
Auf die 'Herstellung von Haustrunk aus Traubenmaische, Traubenmost. 

Rückständen der Weinbereitung ,oder aus getrockneten Weinbeeren finden die 
Vorschriften des § 2 Satz 2 und der §§ 3, 9 keine Anwendung. 

Die Vorschriften des § 4 finden auf die Herstellung von Haustrunk ent
sprechende Anwendung. 

Wer Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt, ist verpflichtet, der zu
ständigen Behörde die Herstellung von Haustrunk unter Angabe der herzu
stellenden Menge und der zur Verarbeitung bestimmten Stoffe anzuzeigen; die 
Herfiltellung kann durch Anordnung der zuständigen Behörde beschränkt oder 
unter besondere Aufsicht gestellt werden. 

Die als Haustrunk hergestellten Getränke dürfen nur im eigenen Haus
halte des Herstellers verwendet oder ohne besonderen Entgelt an die in seinem 
Betriebe beschäftigten Personen zum eigenen Verbrauch abgegeben werden. Bei 
Auflösung des Haushalts oder Aufgabe des Betriebs kann die zuständige Behörde 
die Veräußerung des etwa vorhandenen Vorrats von Haustrunk gestatten. 

§ 12. 

Die Vorschriften der §§ 2, 4-9 finden auf Traubenmost, die VorscT.riften 
der §§ 4-9 auf 'l'raubenmaiAche Anwendung. 

§ 13. 

Getränke, die den Vorschriften der §§ 2, 3, 4, 9, 10 zuwider hergestellt 
oder behandelt worden sind. ferner Traubenmaische, die einen nach den Be
stimmungen des § 3 Absatz 1 oder des § 4 nicht zulässigen Zusatz erhalten hat. 
dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 15, nicht in den Verkehr gebracht 
werden. Dies gilt auch für ausländische Erzeugnisse. die den Vorschriften des 
§ 3 Absatz 1 und der §§ 4, 9, 10 nicht entsprechen; der Bundesrat ist ermächtigt, 
hinsichtlich der Vorschritten des § 4 und des § 10 Absatz 2 Ausnahmen Nr Ge
tränke und Traubenmaische zu bewilligen, die den im Ursprungslande geltenden 
Vorschriften entsprechend hergestellt sind. 

§ H. 
Die Einfuhr von Getränken, die nach § 13 vom Verkehr ausgeschlossen 

sind, ferner von Traubenmaisehe, die einen nach den Bestim~ungen des § 3 
Absatz 1 oder des § 4 nieht zulässigen Zusatz erhalten hat. 1st verboten. 

Der Bundesrat erläßt die Vorsehriften zur Sicherung der EInhaltung des 
Verbots, er ist ermächtigt, die Einfuhr von Traubenmaische, Trauben1ll:0st oder 
Wein zu verbieten, die den am Orte der Herstellung geltenden VorschrIften zu
wider hergestellt oder behltndelt worden sind. 
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§ 15. 
Getränke, die nach § 13 vom Verkehr ausgeschlossen sind, dürfen zur Her· 

stellung von weinhaItigen Getränken, Schaumwein oder Kognak nicht verwendet 
werden. Zu anderen Zwecken darf die Verwendung nur mit Genehmigung der 
zuständigen Behörde erfolgen. 

§ 16. 
Der Bundesrat ist ermächtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe bei der 

Herstellung von weinhaItigen Getränken, Schaumwein oder Kognak zu be· 
schränken oder zu untersagen sowie bezüglich der Herstellung von Schaumwein 
und Kognak zu bestimmen, welche Stoffe· hierbei Verwendung finden dürfen, 
und Vorschriften über die Verwendung zu erlassen. 

§ 17. 
Schaumwein, der gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird, muß 

eine Bezeichnung tragen, die das Land erkennbar macht, wo er auf Flaschen 
gefüllt worden ist; bei Schaumwein, dessen Kohlensäuregehalt ganz oder teilweise 
auf einem Zusatze fertiger Kohlensäure beruht, muß die Bezeichnung die Her· 
stellungsart ersehen lassen. Dem Schaumwein ähnliche Getränke müssen eine 
Bezeichnung tragen, welche erkennen läßt, welche dem Weine ähnlichen Getränke 
zu ihrer Herstellung verwendet worden sind. Die näheren Vorschriften trifft 
der Bundesrat. 

Die vom Bundesrate vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch in die 
Preislisten und Weinkarten sowie in die sonstigen im geschäftlichen Verkehr 
üblichen Angebote mit aufzunehmen. 

18. 
Trinkbranntwein, dessen Alkohol nicht ausschließlich aus \Vein gewonnen 

ist, darf im geschäftlichen Verkehre nicht als Kognak bezeichnet werden. 
Trinkbranntwein, der neben Kognak Alkohol anderer Art enthält, darf als 

Kognakverschnitt bezeichnet werden, wenn mindestens '/,. des Alkohols aus 
Wein gewonnen ist. 

Kognak und Kognakverschnitte müssen in 100 Raumteilen mindestens 
38 Raumteile Alkohol enthalten. 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ähnlichen Gefäßen unter der Be· 
zeichnung Kognak gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird, muß zugleich 
eine Bezeichnung tragen, welche das Land erkennbar macht, wo er für den Ver
brauch fertiggestellt worden ist. Die näheren Vorschriften trifft der Bundesrat. 

Die vom Bundesrate· vorgeschriebenen Bezeichnungen sind- auch in die 
Preislisten und 'Veinkarten sowie in die sonstigen im geschäftlichen Verkehre 
üblichen Angebote mit aufzunehmen. 

19. 

Wer Trauben zur 'Neinbereitung, 'l'raubenmaische, Traubenmost. oder 
'Vein gewerbsmäßig in Verkehr bringt oaer gewerbsmäßig \Vein zu Getränken 
weiter verarbeitet, ist verpflichtet, Bücher zu führen, aus denen zu ersehen ist: 

1. welche Weinbergsflächen er abgecrntet hat, welche Mengen von Trauben
maische, Traubenmost oder 'Vein er aus eigenem Gewächse gewonnen 
oder von anderen bezogen und welche Mengen er an andere abgegeben 
oder welche Geschäfte über solche Stoffe er vermittelt hat; 

2. welche Mengen von Zucker oder von anderen für die Kellerbehandlung 
des Weines (§ 4) oder zur Herstellung von Haustrunk (§ 11) bestimmten 
Stoffen er bezogen und welchen Gebra,uch er von diesen Stoffen zum 
Zuckern (§ 3) oder zur Herstellung von Haustrunk gemacht hat; 

3. welche !\fengen der im § 10 bezeichneten dem Weine ähnlichen Ge· 
tränke er aus eigenem Gewächse gewonnen oder von anderen be· 
zogen und welche Mengen er an andere abgegeben oder welche Ge
schäfte über solche Stoffe er vermittelt hat. 

Die Zeit des Geschäftsabschlusses, die Namen der Lieferanten und, soweit 
es sich um Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr als einem Hektoliter 
im einzelnen Falle handelt, auch der Abnehmer, sind-inden Büchern einzutragen. 
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Die Bücher sind nebst den auf die einzutragenden Geschäfte bezüglichen 
Geschäftspapieren bis zum Ablaufe von fünf Jahren nach der letzten Eintragung 
aufzubewahren. 

Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und die Führung der 
Bücher trifft der Bundesrat; er bestimmt, in welcher Weise und innerhalb welcher 
Frist die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Bestände in den 
Büchern vorzutragen sind. 

§ 20. 
'Verden in einem Raume, in dem Wein zum Zwecke des Verkaufs her

gestellt oder gelagert wird, in Gefäßen, wie sie zur Herstellung oder Lagerung 
von Wein verwendet werden, Haustrunk (§ 11) oder andere Getränke als Wein 
oder Traubenmost verwahrt, so müssen diese Gefäße mit einer deutlichen Be
zeichnung dos Inhalts an einer in die Augen fallenden Stelle versehen sein. 

Bei Flaschenlagerung genügt die Bezeichnung der Stapel. 
Personen, die wegen Verfehlungen gegen dieses Gesetz wiederholt oder zu 

einer Gefängnisstrafe verurteilt worden sind, kann die Verwahrung anderer 
Stoffe als Wein oder Traubenmost in solchen Räumen durch die zuständige 
Polizeibehörde untersagt werden. 

§ 21. 
Die Beobachtung der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch die mit der 

Handhabung der Nahrungsmittelpolizei l>etrauten Behörden und Sachverstän
digen zu überwachen. 

zUr Unterstützung dieser Behörden sind für alle Teile des ReiChs Sach
verständige im Hauptberufe ') zU bestellen. 

§ 22. 
Die zuständigen Beamten und Sachverständigen (§ 21) sind befugt, außer

halb der Nachtzeit und, falls Tatsachen vorliegen, welche annehmen lassen, daß 
zur Nachtzeit gearbeitet wird, auch während dieser Zeit, in Räume, in denen 
Traubenmost, Wein oder dem Weine ähnliche Geträilke hergestellt, verarbeitet, 
feilgehalten oder verpackt werden, und bei gewerbsmäßigem Betrieb auch in die 
zugehörigen Lager- und Geschäftsräume, ebenso in die Geschäftsräume von 
Personen, die gewerbsmäßig Geschäfte über Traubenmaische, Traubenmost, 
Wein, Schaumwein, weinhaItige, dem Weine ähnliche Getränke oder Kognak 
vermitteln, einzutreten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen, geschäftliChe Auf
zeichnungen, Frachtbriefe und Bücher einzusehen, auch nach ihrer Auswahl 
Proben zum Zwecke der Untersuchung zu fordern oder selbst zu entnehmen. 
Über die Probenahme ist eine Empfangsbescheinigung zu erteilen. Ein Teil der 
Probe ist amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen. Auf Verlangen 
ist für die entnommene Probe eine angemessene Entschädigung zu leisten. 

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom 1. April bis 30. September 
die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens und in dem Zeitraume vom 
1. Oktober bis 31. März die Stunden von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. 

§ 23. 
Die Inhaber der im § 22 bezeichneten Räume sowie die von ihnen be

stellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den zuständigen 
Beamten und Sachverständigen auf Erfordern diese Räume zu bezeichnen, sie 
bei deren Besichtigung zu begleiten oder durch mit dem Betriebe vertraute 
Personen begleiten zu Jassen und ihnen Auskunft über das Verfahren bei Her
stellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Betriebs, über die zur Ver
wendung gelangenden Stoffe, insbesondere auch über deren Menge und Her
kunft, zu erteilen sowie die geschäftlichen Aufzeichnungen, Frachtbriefe und 

') Auf Grund von Dienstverträgen vereidigte Weinkontro.neure sind keine 
öffentlichen Beamten (Urteil des Preuß. Kammerger. vom 2_ Juli 1912: Zeitschr. 
1. Unters. d. Nahr.-u. Genußm; (Gesetze) 1914, 175). 

'Veinkontrolleure die als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft tätig ge
wesen sind, können als 'Sachverständige abgelehnt werden (Urt. des Reichsger. 
1. Strafsenat vom 3. Okt. 1912; Zeitschr. 1. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. (Ge
setze) 1914, 176). 

BUjard·Baier. Hilfsbuch. 4. Auf!. 49 
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Bücher vorzulegen. Personen, die gewerbsmäßig Geschäfte über Trauben· 
maische, Traubenmost, Wein, Schaumwein, weinhaltige oder dem Weine ähnliche 
Getränke vermittein, sind verpflichtet, Auskunft über die von ihnen vermittelten 
Geschäfte zu erteilen sowie die geschäftlichen Aufzeichnungen und Bücher vor· 
zulegen. Die Erteilung von Auskunft kann jedoch verweigert werden, soweit 
derjenige, von welchem sie verlangt wird, sich selbst oder einem der im § 51 
Nr. 1-3 der Strafprozeßordnung bezeichnehm Angehörigen die Gefahr straf· 
gerichtlicher Verfolgung zlLZiehen würde. 

§ 24. 
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrig· 

keiten, verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhältnisse, welcho 
durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten 
und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisso 
zu enthalten. Sie sind hierauf zu beeidigen. 

§ 25. 
Der Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob. 
Der Bundesrat stellt die zur Sicherung der Einheitlichkeit des Vollzugs 

erforderlichen Grundsätze, insbesondere für die Bestellung von geeigneten Sach· 
verständigen und die Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit fest. Er ist er· 
mächtigt, Vorschriften für die jährliche Feststellung der Traubenernte sowie 
über Zeitpunkt, Form und Inhalt der nach § 3 Abs. 4 vorgeschriebenen Anzeige 
zu erlassen. 

Die weiter erforderlichen Vorschriften zur Sicherung des Vollzugs werden 
durch die Landeszentralbehörden oder die von diesen ermächtigten Lande~' 
behörden erlassen. 

Die Landeszentralbehörden sind außerdem ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Reichskanzler die Grenzen der am Weinbau beteiligten Gebiete ZU 
bestimmen (§ 3 Absatz 3). 

Der Reichskanzler hat die Ausführung des Gesetzes zu überwachen und 
insbesondere auf Gleichmäßigkeit der Handhabung hinzuwirken. 

§ 26. 
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu dreitausend 

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 
1. wer vorsätzlich den Vorschriften des § 2 Satz 2, des § 3 Absatz 1-3, 

5, 6, der §§ 4, 9, des § 11 Absatz 4, der §§ 13, 15 oder den gemäß § 12 
fiir die Herstellung und Behandlung von Traubenmost oder 'rrauben' 
maische geltenden Vorschriften oder den auf Grund des § 4 Absatz 1 
Satz 2, des § 10 Absatz 2, des § 11 Absatz 2 oder des § 16 vOln Bundesrat 
erlassenen Vorschriften zuwidlVhandelt; 

2. wer wissentlich unrichtige Eintragungen in die naclL § 19 zu flillrenden 
Bücher macht oder die nach Maßgabe des § 23 von ihm geforderte 
Auskunft wissentlich unrichtig erteilt, uesgleichen wer vorsätzlich 
Blicher oder Geschäftspapiere, welche nach § 19 Absatz 3 aufzube· 
wahren sind, vor Ablauf der dort bestimmtel'l Frist vernichtet oder 
beiseite schafft; 

3. wer Stoffe, deren Verwenuung bei der HerRteIlung, Behandlung oder 
Verarbeitung von \Vein, Schaumwein, weinhaItigen oder weinähn· 
lichen Getränken unzulässig ist, zu diesen Zwecken ankündigt, feilhält, 
verkauft oder an Sich bringt, desgleichen wer einen diesen Zwecken 
dieneuden Verkauf solcher Stoffe vermittelt. 

Stellt sich nach den Umständen, insbesondere nach dem Umfange der 
Verfehlungen oder nach der Beschaffenheit der in Betracht kommenden Stoffe, 
der Fall als ein schwerer dar, so tritt Gefängnisstrafe bis zu 2 Jahren ein, neben 
der auf Geldstrafe his zu zwanzigtausend lVlark erkannt werden kann. 

Auf die im Absatz 2 vorgesehene Strafe ist auch dann zu erkennen, wenn 
der Täter zur Zeit der Tat bereits wegen einer der im Absatz 1 mit Strafe be· 
drohten Handlungen bestraft ist. Diese Bestimmung findet Anwendung, auch 
wenn die frühere Strafe nur teilweise verbüßt oder ganz oder teilweise erlassen 
ist, bleibt jedoch ausgeschlossen, wenn seit der Verbüßung oder dem Erlasse der 
letzten Strafe bis zUr Begehung der neuen Straftat drei Jahre verflossen sind. 

In den Fällen des .Absatz 1 NI'. 1 wird auch der Versuch bestraft. 



Weingesetz. 771 

§ 27. 
Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert ~Iark oder mit Gefängnis bis 

zu drei Monaten wird bel'traft, wer den Vorschriften des § 24 zuwider Ver
schwiegenheit nicht beobachtet, oder der Mitteilung oder Verwertung von Ge
schäffs- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antmg dcs Unternehmcrs ein. 

§ 28. 
Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Haft bis zu sechs 

Wochen wird .pestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. den Vorschriften des § 5 Absatz 1, des § 7 Absatz 2, des § 8, des § 10 

Absatz 3 oder des § 18 Absatz 1 zuwiderhandelt; 
2. den Vorschriften des § 6 ,oder des § 7 Absatz 1 zuwider bei der Be

nennung von Wein eine der Herkunft nicht entsprechende geographi
sche Bezeichnung verwendet; 

3. Schaumwein oder Kognak gewerbsmäßig verkauft oder feilhält, olme 
daß den Vorschriften des § 17 und des § 18 Absatz 4, 5 genügt ist; 

4 .. außer den Fällen des § 26 NI'. 2 den Vorschriften über die nach § 19 
zu führenden Bücher zuwiderhandclt. 

§ 29. 
Der im § 28 bestimmten Strafe unterliegt ferner 
1. wer vorsätzlich die nach Maßgabe des § 5 Absatz 2 zu erteilende Aus

kunft nicht oder unrichtig erteilt; 
2. wer vorsätzlich die nach § 3 Absatz 4 und nach § 11 Absatz 3 vor

geschriebenen Anzeigen nicht erstattet oder den auf Grund des § 11 
Absatz 3 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt; 

3. wer vorsätzlich es unterläßt, an Gefäßen oder Flaschenstapeln die nach, 
§ 20 Absatz 1, 2 vorgeschriebenen Bezeichnungen anzubringen, oder 
einem auf Grund des § 20 Absatz 3 ergangenen Verbote zuwiderhandelt; 

4. wer vorsätzlich den von den Landeszentralbehörden oder den von 
diesen ermächtigten Landesbehörden auf Grund des § 25 Absatz :~ 
erlassenen Vorschrüten zuwiderhandelt; 

5. wer den Vorschriften der §§ 22, 23 zuwider das Betreten oder die Be
sichtigung von Räumen, die Begleitung der Beam,ten oder Sach
verständigen bei der Besichtigung der Räume, die Vorlegung oder die 
Durchsicht von Geschäftsbüchern oder -papieren, die Abgabc oder die 
Entnahme von Proben verweigert, desgleichen wer die von ihm ge
forderte A1}skunft nicht oder aus Fahrlässigkeit unrichtig erteilt; 

G. wer eine der im § 26 Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Handlungen ans 
Fahrlässigkeit begeht. 

§ 30. 

]\Iit Geldstrafe bis zn einhundcrtfiinfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, 
wer eine der im § 29 Nr. 1-4 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit 
begeht. 

§ 31. 

In den Fällen des § 26 Absatz 1 NI'. 1 ist neben der Strafe auf Einziehung 
der Getränke oder Stoffe zu erkennen, welche den dort bezeichneten Vorschriften 
zuwider hergestellt, eingeführt oder in den Verkehr gebracht worden sind, ohne 
Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht; auch kann die· Ver
nichtung ausgesprochen werden. In den F~llell des § 28 Nr. 1, 2, 3 und des 
§ 29 Nr. 6 kann auf Einziehung oder Verlllchtung erkannt werden. 

In den Fällen des § 26 Absatz 1 Nr. 3 ist neben der Strafe auf Einziehung 
oder Vernichtung der Stoffe zu erkennen, die zum Zwecke der Begehung einer 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes strafbaren Handlung bereit gehalten werden., 

Die Vorschriften des Absatz 1, 2 finden anch dann Anwendung, wenn die 
Strafe gemäß § 73 des Strafgesetzbuchs auf Grund eines anderen Gesetzes Zll 

bestimmen ist. 
Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bcstimmten Person nicht ans

führbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 
49* 
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§ 32; 
Die Vorschriften anderer die Herstellung und den Vertrieb von Wein 

treffender Gesetze, insbesondere des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 
(R.-G.-BI. S. 145), des Gesetzes zum Schutze "der Warenbezeichnungen vom 
12. Mai 1894 (R.-G.-BI. s. 441) und des Gesetzes zur Bekämpfung des un
lauteren Wettbewerbes vom 21. Mai 1896 (R.-G.-BI. S. U5) bleiben unberührt, 
soweit nicht die Vorschriften dieses Gesetzes entgegenstehen. Die Vorschriften 
der §§ 16, 17 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 finden auch bei Strafverfolgungen 
auf Grund der Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung. Durch die Landes
regierungen kaill). jedoch bestimmt werden, daß die auf Grund aieses Gesetzes 
auferlegten Geldstrafen in erster Linie zur Deckung der Kosten zu verwenden 
sind, die durch die Bestellung von Sachverständigen auf Grund des § 21 dieses 
Gesetzes entstehen. Die Verwendung erfolgt in diesem Falle durch die mit dem 
Vollzuge des Gesetzes betrauten Landeszentralbehörden, durch welche die etwa 
verbleibenden Überschüsse auf die nach § 17 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 
in Betracht kommenden Kassen zu verteilen sind. 

§ 33. 
Der Bundesrat ist ermächtigt, im Großherzogtume Luxemburg ge· 

wonnene Erzeugnisse des Weinbaues den inländischen gleichzustellen, falls dort 
ein diesem Gesetz entsprechendes '"Veingesetz erlassen wird. 

§ 34. 
Dieses Gesetz tritt am 1. September 1909 in Kraft. " 
Mit diesem Zeitpunkt tritt das Gesetz, betreffend den Verkehr mit Wein, 

weinhaItigen und weinähnlichen Getränken, vom 24. Mai 1901 (R.-G.-BI. S. 175) 
außer Kraft. 

Der Verkehr mit Getränken, die bei der Verkündung dieses Gesetzes nach
weislich bereits hellgestellt waren, ist jedoch nach den bisherigen Bestimmungen 
zu beurteilen. 

Bekanntmachnng, betreffend Bestimmungen zur Ausführung des ,"Vetngesetzes. 
Vom O. Juli 1909. 
(R.-G.-BI. s. 64Q.) 

Auf Grund der §§ 3, 4, 10-14, 17-19 des Weingesetzes vom 7. April 
1909 (R.-G.-BI. S. 393) hat der Bundesrat die nachstehenden Ausführungs
bestimmungen beschlossen: 

Zu § 3 Absatz 4. 
Die Absicht, Traubenmaische, Most oder Wein zu zuckern, ist nach Maß

gabe der beigefügten Muster') schriftlich anzuzeigen; die zuständige Behörde kann 
die Eintragung in Listen gestatten, die diesen Mustern nachzubilden und an 
geeigneten Stellen aufZUlegen sind. 

Für die neue Ernte ist die Anzeige vor Beginn des Zuckerns nach Muster 1 
zu erstatten; dabei braucht die Menge der zu zuckernden Erzeugnisse sowie der 
Zeitpunkt des Zuckerns für die gesamte Ernte vom 1. September des betreffenden 
Jahres ab nicht angegeben zu werden. Für Wein früherer Jahrgänge ist jeder 
einzelne Fall des Zuckerns spätestens eine Woche zuvor nach Muster 2 an· 
zuzeigen. 

Zu §§ 4, 11, 12. 
Bei der Kellerbehandlung dürfenunbeschadet der nach § 3 des Gesetzes 

zulässigen Zuckerung der Traubenmaische dem Traubenmost oder dem Weine 
Stoffe irgend welcher Art nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zugesetzt wepden. 

Gestattet ist 
A. Allgemein: 

1. die Verwendung von frischer, gesunder, flüssiger Weinhefe (DrUien) 
____ oder von Reinhefe, um die Gärung einzuleiten oder zu fördern; die 

') Ist hier weggelassen. 
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Reinhefe darf nur in Traubenmost gezüchtet sein. Der Zusatz der 
flüssigen Weinhefe darf nicht mehr als zwanzig Raumteile /tuf ein
"'tausend Raumteile der zu vergärenden Flüssigkeit betragen; doch darf 
diese Hefemenge zUvor in einem Teile des Mostes oder Weines ver
mehrt werden; dabei darf der Wein mit einer kleinen Menge Zucker 
versetzt und von Alkohol befreit werden; 

2. die Verwendung von frischer, gesunder, flüssiger Weinhefe (Drusen), 
um Mängel von Farbe oder Geschmack des Weines zu beseitigen. 
Der Zusatz darf nicht mehr als einhundertundfünfzig Raumteile auf 
eintausend Raumteile Wein betragen; ein Zusatz von'Zucker ist hierbei 
nicht zulässig; 

3. di'e Entsäuerung mittels reinen, gefällten kohlensauren Kalkes; 
1. das Schwefeln, sofern hierbei nur kleine Mengen von schwefliger 

'Säure oder Schwefelsäure in die Flüssigkeiten gelangen. Gewürz· 
haltiger Schwefel darf nicht verwendet werden; 

fi. die Verwendung von reiner gasförmiger oder verdichteter Kohlensäure 
oder der bei der Gärung von Wein entstehenden Kohlensäure, sofern 
hierbei nur kleine Mengen des Gases in den Wein gelangen; 

6. die Klärung (Schönung) mittels nachgenannter technisch reiner Stoffe: 
a) in Wein gelöster Hausen', Stör- oder "Veisblase, 
b) Gelatine. 
c) Tannin bei gerbstoffarmem Weine bis zur Höchstmenge von 

100 Gramm auf 1000 Liter in Verbindung mit den unter 11, b ge' 
nannten Stoffen, 

d) Eiweiß, 
e) Käsestoff (Kasein), Milch, 
f) spanischer Erde, 
g) mechanisch wirkender Filterdichtungsstoffe (Asbest, Zellulose 

und dgl.), 
7. die Verwendung von ausgewaschener Holzkohle und gereinigter 

Knochenkohle; 
8. das Behandeln der Korkstopfen und das Ausspülen der Aufbewahrungs· 

ge~äße mit aus Wein gewonnenem Alkohol oder reinem mindestens 
90 Raumprozente Alkohol enthaltendem Sprit, wobei jedoch der Alkohol 
nach der Anwendung wieder tunlichst zu entfernen ist; bei dem Ver
sand in Fässern nach tropischen Gegenden auch der Zusatz von solchem 
Alkohol bis zu einem Raumteil auf einhundert RaumteÜe Wein zur 
Haltbarmachung. 

ll. Bei ausländische m Dessertwein (Süd-, Süßwein): 
'9. der Zusatz von kleinen Mengen gebrannten Zuckers (Zuckercouleur): 

10. der Zusatz von aus Wein gewonnenem Alkohol oder reinem mindestens 
90 Raumprozente Alkohol enthaltendem Sprit bis zu der im Ursprungs· 
lande gestatteten Alkoholmenge. 

C. Bei der Herstellung von Haustrunk (§ 11 des Gesetzes): 
11. die Verwendung von Zitronensäure bei der Verarbeitung von ge

trockneten Weinbeeren· außerhalb solcher Betriebe, aus denen "Vein 
gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht wird. 

Die Landeszentralbehörde kann die Verwendung von Zitronen' 
säure auch bei der Verarbeitung von Rückständen der Weinbereitung 
und für Betriebe zulassen, aus denen Wein gewerbsmäßig in den Ver
kehr gebraoht wird. 

Zu § § 10, 111'). 

Die nachbezeichneten Stoffe: 
lösliche Aluminiumsalze (Alaun und dgl.), Ameieensäurl', Barium' 
verbindungen, Benzoesäure, Borsäure, Eisencyanverbindung~n (Blut· 
laugensalze), Farbstoffe mit AusnahIile von kleinen Mengen ge· 

------
1) Unter Berücksichtigung der Bekanntm~chungen, betreffend Abände· 

rung der Bestimmungen zur Ausführung des Weingesetzes, vom 21. Mai und 
27. ,.Jllni 1914. 
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brannten Zuckers (Zuckercouleur), Fluorverbindungen, Formal· 
dehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd 
abgeben, Glyzerin, Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Oxal· 
säure, Salicylsäure, unreiner (freien Amylalkohol enthaltender) Sprit, 
unreiner Stärkezucker, Stärkesirup, Strontiumyerbindungen, Wis· 
mutverbindungen, Zimtsäure, Zinksalze, Salze und Verbindungen 
der vorbezeichneten Säuren sowie der schwefligen Säure (Sulfite, 
Metasulfite und dgl.) 

dürfen bei der Herstellung der im § 10 des Gesetzes bezeichneten dem Weine 
ähnlichen Getränke, von weinhaltigen Getränken, deren Bezeichnung die Ver· 
wendung von Wein andeutet oder von Schaumwein nicht verwendet werden. 

Bei der Herstellung von dem Weine ähnlichen Getränken aus Malzaus· 
zügen ist außerdem die Verwendung von Zucker und Säuren jeder Art, aus· 
genommen Tannin als Klärmittel, sowie von zuckerhaitigen und säurehaitigen 
Stoffen untersagt. Nur bei Getränken, die Dessertweinen ähnlich sind und mehr 
als 10 g Alkohol in 100 ccm Flüssigkeit enthalten, ist der Zusatz von Zucker 
gestattet; doch darf das Gewicht des Zuckers nicht mehr als das I,Sfache des 
Malzes betragen. Wasser darf höchstens in dem Verhältnis von zwei Gewichts· 
teilen 'Wasscr auf ein Gewichtsteil Malz verwendet werden; soweit der Zusatz 
von Zucker zugelassen ist, wird das Gewicht des Zuckers dem dos Malzes zu· 
gerechnet. 

Bei der Herstellung von Kognak dürfen nur dio nachbezeichneten Stoffe 
verwendet werden: 

1. 'Veindestillate, denen die don Kognak kennzeichnenden Bestandteile 
des 'Veines nicht entzogen worden sind und die in 100 Raumteilen nicht mehl' 
als 86 Raumteile Alkohol enthalten; 

2. reines destilliertes Wasser; 
3. technisch reiner Rüben· oder Rohrzucker in solcher Menge, daß der 

Gesamtgehalt an Zucker, einschließlich des durch sonstige Zusätze hineinge· 
langenden (als Invertzucker berechnet) in 100 ccm des gebrauchsfertigen Kognaks 
bei 15° C nicht mehr als 2 g beträgt; 

4. gebrannter Zucker (Zuckercouleur), hergestellt aus technisch reinem 
Rüben- oder Rohrzucker; 

5. im eigenen Betriebe durch Lagerung von Weindestillat (Nr. 1) auf 
Eichenholz oder Eichenholzspänen auf kaltem Wege hergestellte Auszüge; 

6. im eigenen Betriebe durch Lagerung von Weindestillat (NI'. 1) auf 
Pflaumen, grünen (unreifen) ViTalnüssen oder getrockneton Mandelschalen auf 
kaltem 'Vege hergestellte Auszüge, jcdoch nur in so geringer Menge, daß die 
Eigenart des verwendeten Weindestillats dadurch nicht wescntlich becinflußt wird; 

7. Dessertwein (Süd, Süßwein), der keinen Zusatz von anderem als 
ausschließlich aus '''ein gewonnenem Alkohol enthält, jedoch nur in solcher 
1\fenge, daß in 100 Raumteilen des gebrauchsfertigen Kognaks nicht mehr als 
cin Raumteil Dessertwein enthalten ist; 

8. mechanisch Wirkende Filterdichtungsstoffe (Asbest, Cellulose od. dgl.); 
9. gereinigte Knochenkqhle, technisch reine Gelatine und Hausenblase; 

10. Sauerstoff. 

Zu § 13. 
Traubemnaische, Traubenmost oder 'Wein ausländischen Ursprunges, dio 

den Vorschriften des § 4 des Gesetzes nicht entsprechen, werden zum Verkehr 
zugelassen, wenn sie den für den Verkehr innerhalb des Ursprungslandes gelten· 
den Vorschriften genügen. 

Vom Verkehr ausgeschlossen bleiben jedoch: 
a) roter Wein, mit Ausnahme von Dessertwein, desgleichen TraubeDIllost 

oder TraubeDlllaische zu rotem '''eine, deren Gehalt an Schwefelsäure 
in einem Liter Flüssigkeit mehr beträgt als zwei Gramm neutralen 
s(jlm"efelsauren Kaliums entspricht; 

b) 'rraubenmaische, Traubel11nost oder \Veine, die einen Zusatz von 
Alkalikarbonaten (Pottasche oder dgl.), von organischen Säuren oder 
deren Salzen (Weinsäure, Citronensäure, Weinstein, neutra,]es wein· 
saures Kalium oder· dgl.) oder eines der in den Bestimmungen zu 
§ 10 des Gesotzes genannten Stoffe erhalten haben. 
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Zu § 14 '). 
Traubenmaische, Traubenmost oder Wein dürfen nur über bestimmte 

Zollämter eingeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet die Ämter sowie die
jenigen Zollstellen, bei welchen die Untersuchung von Traubenmaische, Trarubell
most oder Wein stattfinden kann. 

Die aus dem Ausland eingehenden Sendungen unterliegen bei der Einfuhr 
einer amtlichen Untersuchung unter Mitwirkung der Zollbehörden. Die Kosten 
der Untersuchung einschließlich der Versendung der Proben hat der Verfügungs
berechtigte zu tragen. 

Die Untersuchung ist staatlichen Fachanstalten und besonders hierzu 
verpflichteten geprüften Nahrungsmittelchemikern zu übertragen. Ausnahms
weise kann sie auch anderen Personen übertragen werden, welche gen.ügend 
Kenntnisse und Erfahrung besitzen. 

Bei der Untersuchung ist nach der Anweisung des Bundesrats zur chemi
schcn Untersuchung des Weines zu verfahren; der Umfang der Untersuchung 
blcibt dem Ermessen des untersuchenden Sachverständigen überlassen. 

Das Ergebnis der Untersuchung ist der Zollstelle alsbald schriftlich mit
zuteilen. Nur die etwaige Beanstandung ist aUiiführlich zu begründen. 

Soweit die Sendung beanstandet wird, ist sie durch die Zollbehörde von 
,let· Einfuhr zurückzuweisen. Dem Verfügnngsberechtigten, der unter Angabe 
des Grundes alsbald zu benachrichtigen ist, steht frei, innerhalb dreier Tage nach 
Empfang der Nachricht bei der die Zurück\yeisung verfügenden ZollsteUe die 
Entscheidung einer von der Landesregierung hierfür zu bezeichnenden höheren 
Verwaltungsbchörde zu beantragen. Diese Behörde entscheidet endgültig. 

Von der Untersuchung befreit sind: 
a) Sendungen im Einzelrohgewichte von nicht mehr als 5 kg; 
b) Wein in Flaschen (Fläschchen), wenn nach den Umständen nicht zu 

bezweifeln ist, daß er nur als Muster zu dienen bestimmt ist; 
c) Wein in Flaschen (Fläschchen), sofern das Gewicht des in einem 

Packstück enthaltenen Weines einschließlich seiner unmittelbaren 
Umschließung nicht mehr als 10 kg boträgt. Ist Wein, von dem 
mehrere Arten gleichzeitig in einer Sendung eingehen, nachweislich 
nicht zum gewerbsmäßigen Absatze bestimmt, so dürfen auch boi 
einem höheren Gewichte diejenigen Weinarten von der Untersuchung 
freigelassen werden, von denen nicht mehr als 2 ' /, Liter eingehen; 

lt) Mengen von nicht mehr als 10 kg Rohgewicht, die im kleinen Grenz
verkehr eingehen; 

e) zur Verpflegung von Reisenden, )j'uhrleuwn oder Schiffern während 
der Reise mitgeführte Mengen; 

f) Erzeugnisse, die als Umzugsgut eingehen und nicht zum gewerbs
mäßigen Absatz bestimmt sind; 

g) zur 1lllDJ.ittelbaren Durchfuhr bestimmte Sendungen. 
Die Untersuchung kann unterbleiben, wenn dIe EInfuhrfähigkeit einer 

Sendung durch das Zeugnis einer wissenschaftlichen Anstalt des Ursprungs
landes nachgewiesen wird, deren Berechtigung zur Ausstellung solcher Zeugnisse 
durch den Reichskanzler anerkannt ist. 

Auch ohne solches Zeugnis kann ausnahmsweiso boi hochwertigem 'Veine 
in Flaschen von der Untersuchung abgesehen werden, wenn die Einfuhrfähig
keit auf andere Weise glaubhaft gemacht wird. 

Im übrigen wird das Verfahren bei der Einfuhr und der Untersuchung 
durch die Weinzollordnung geregelt. 

Zu § 17 '). 
Schaumwein und ihm ähnliche Getränke, die gewerbsmäßig verkauft 

oder feilgehalten werden, sind wie folgt, zu kennzeichnen: 
8.) Bei Schaumwein muß das Land, in dem der Wein auf )j'lasehen ge

füllt ist, in der Weise ken~tlich gemacht werden, daß auf den Fla~chen 
die Bezeichnung -----

1) Mit abgeändertem \Vortlaut gemäß Bekanntmachung des Bundesrats 
vom 20. Juli 1910. 

") Mit Abänderungen nach der Bokanntmaehung vom 6. Juli 1911. 
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In Deutschland auf Flaschen gefüllt, 
In Frankreich auf Flaschen gefüllt, 
In Luxemburg auf Flaschen gefüllt 

U8W. angebracht wird; ist der Schaumwein in demjenigen Lande, in 
welchem er auf Flaschen gefüllt wurde, auch fertiggestellt, so kann an 
Stelle jener Bezeichnung die Bezeichnung 

Deutscher (Französischer, Luxemburgischer usw.) Schaumwein 
oder 

Deutsches (Französisches, Luxemburgisches usw.) Erzeugnis 
treten. 

b) Bei Schaumwein, dessen Kohlensäuregehalt ganz oder teilweise auf 
einem Zusatze fertiger Kohlensäure beruht, sind der unter a vor
geschriebenen Bezeichnung die Worte 

:Mit Zusatz von Kohlensäure 
hinzuzufügen. 

c) Bei den dem Schaumwein ähnlichen Getränken sind die zur Herstellung 
verwendeten, dem Weine ähnlichen Getränke in der Weise kenntlich 
MJ·wachen, daß auf den Flaschen in Verbindung mit dem Worte 
l~hMtmwein eine die benutzte Fruchtart erkennbar machende Be
llilhll1l'Hlng, wie Apfel-Schaumwein, Johannisbeer-Schaumwein, ange
ibll~MiLl ,vird. 

MJliitelle diesel' Bezeichnungen können die Worte Frucht-Schaum
(}~~fl\1~-Schaumwein, Beeren-Schaumwein treten. 

d) Jllj,irouilillinllt, b vorgeschriebenen Bezeichnungen müssen in schwarzer 
Farbe auf weißem Grunde, deutlich und nicht verwisch bar auf einem 

~r,1tö,IllW, iw, 6\1 Streifen in lateinischer Schrift aufgedruckt sein. Die 
gßRAS~I'~\leR()JlLUf dem Streifen müs?en b~i Flaschen, wel~he einen 
\lW~~ jj;;1PJI- 425 oder mehr Kublkzentnneter haben, mmdestens 

O,}, cll}: ;,,?crbuniso breit sein, daß im Durchschnitte je 10 Buch· 
s~eIl'lm'U~()1l·l.if e von mindestens 3,5 cm Länge einnehmen. Die 
lf1ffi!hrfflrlilftf,Iljlk "sie einen Streifen von mehr als 10 cm Länge be
atfllUi'rl~~~I: :wui'lt&PitUf zwei Zeilen verteilt werden. Die Worte ,,:Mit 
~1~~ll,a!iW'll~re" sind stets auf die zweite Zeile zu setzen. 
:dIi ~i~~n; 1i&rI~iJYiP&~eitere Inschrift nicht tragen darf, ist an einer 
l'rtfl !e;~ u\l-gti. I[!HfJ.t! '. Stelle der Flasche, und. zwar gegebenenfalls 
h~ ttlieh:'ii!l~bH d\\. llFI (\henkopf bedeckenden Überzug und der die 
'BlliIMbI!.\ifuHif' &e!:oIFH!ill\l,Hund der Weinsorte enthaltenden Inschrift 
dauernd zu befestigen. Wird der Streifen im Zusammenhange mit 
dlM!ijübd:lmodinetf'!1trd!Jl:1W{>[I:eschrift hergestellt, so ist er gegen diese 
mindestens durch einen 1 mrn breiten Strich deutlich abzugrenzen. 

w) Di.IJJ.'\J.ili;lnif~ ~l#g~~nBezeichnung ist in deutlichen Schrift
zeichen von mindestens der u~i> d angegebenen Größe auf der Haupt· 
inschrifJn~I!.uIllNi:!\heJ.Qdat.j8!llf eihem mit diesel' zusammenhängenden 
~f6MIJl.Il:r~im!'§1M ~I>iruij!ph von anderen Angaben auf dieser 
iliJs<Yillif~I;(~1Jla,I3?l9JIljq~JI.~lW '}lnd dgl.) sowie von etwa ange· 
:b.a!1htw:t~Vsr!1tillrdlngaa"deumeh(oJtblU\bt. 

z.u,,~. L8. 
~näl:, rdarft!l.9FlaH*lFg~l'!!IälfjßjltIWlifkauft oder feilgehalten wird, 

ist nach dem Lande, in dem ellJttirti@~ttl\l is'liirlals 
rmtlM!lmrfI'Fll!~öf!H!clliffi ü'SW.lßj{l(JgnJ\k (Cognac) 

zu bezeichnen. 
, Hat im ~u.slande hergestellt('l!' i l'=qg~~ in Deutschland lediglich (lilien 
Zll~~!l<lJ:?~dll~}lr~!Jl m W ss~r.rerf~9J~nb~iHfI~R?r~QP~et de: Vo.;.schrift des 
§"h ~osatZ'·3"a"s (}i XII,I!M01g.eha au IIJe .iibWilte Trmkstarke herab-
zusetzen so ist er rro':H'IJII: ,J'!j10 0[' iiltla. " 

Jl(;1I0~~~~ßi~1f!~e~~H~~ W,oJJ,Hftlr .~f:i.bJi!~iGft\~E' lfertiggestent zu oJi~I~ben. ' I Itoffl1t~ Iliit mu 

Die Bezeichnung muß in SChwarzer, Farbe auf w~i~~m. Grunde deutlich 
unlll'lIiUlrt1JVlel,,~tlldlfl:l~folU!Pl!iW/tt8tJlllid'l'~!-I1SVtertelrYti)\'äWipiSCher Schrift 
aufgedruckt sem. DIe Schriftzeichen müssen blli Flaschen, we~dti.a. einen Raum· 
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gehalt von 350 ccm oder mehr haben, mindestens 0,5 cm hoch und so breit sein, 
daß im Durchschnitte je 10 Buchstaben eine Fläche von mindestens 3,5 cm 
Länge einnehmen. Die Inschrift darf, falls sie einen Streifen von mehl' als 10 cm 
Länge beanspruchen würde, auf zwei Zeilen verteilt werden. Der Streifen, 
der eine weitere Inschrift nicht tragen darf, ist an einer in die Augen fallenden 
Stelle der Flasche, und zwar gegebenenfalls zwischen dem den Flaschenkopf 
bedeckende.n Überzug und dm: die Bezeichnung der Firma enthaltenden Inschrift 
dauerhaft zu befestigen. Wird der Streifen im Zusammenhange mit dieser oder 
einer anderen Inschrift hergestellt, so ist er gegen diese mindestens durch einen 
1 mm breiten Strich deutlich abzugrenzen. 

Zu § 19. 

Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist, Bücher zu führen, hat sich 
hierbei sowie bei allen mit der Buchführung zusammenhäugenden ~ufzeichnungen 
der deutschen Sprache zu bedienen. Die Landeszentralbehörde kann die Ver
wendung einer anderen Sprache gestatten. 

Die Bücher müssen gebunden und Blatt für Blatt oder Seite für Seite 
mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. Die Zahl der Blätter oder Seiten ist 
vor Beginn des Gebrauchs auf der ersten Seite des Buches anzugeben. Ein 
Blatt aus dem Buche zu entfßrnen ist verboten. 

An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, dürfen keine leeren 
Zwischenräume gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung 
darf nicht mittels Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemacht, 
es darf nichts radiert, auch dürfen solche" Veränderungen nicht vorgenommen 
werden, deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie bei der ursprünglichen 
Eintragung oder erst später" gemacht worden sind. 

Die Bücher und Belege sind sorgfältig aufzubewahren und auf Verlangen 
jederzeit den nach § 21 des Gesetzes zur Kontrolle berechtigten Beamten oder 
Sachverständigen vorzulegen. Sind die Geschäftsräume von den Kellereien oder 
sonstigen Lagerräumen getrennt, so sind die Bücher auf Verlangen auch in den 
zu kontrollierenden Räumen vorzulegen. 

Im einzelnen ist den Vorschriften des Gesetzes nach den den Mustern A 
bis G ') beigefügten Anweisungen mit folgender Maßgabe zu genügen: 

Es haben Buch zu führen: 
a) Winzer, die in der Hauptsache eigenes Gewächs in den Verkehr 

bringen, auch wenn sie nach Erfordernis im Inlande gewonnene Trauben 
oder Traubenmaische zum Keltern zukaufen, nach Muster A. 

Winzer, die im Durchschnitte der Jahre bei einer Ernte meIir als 
30 000 Liter Traubenmost einlegen, daneben auch nach Muster C 
oder D, jedoch jedenfalls nach Muster C, wenn sie mehr als 10 000 .Liter 
Traubenmost oder Wein einer Ernte zuckern; " 

b) Schankwirte, die ausschließlich für den eigenen Bedarf oder Ausschank 
im Inlande gewonnene Trauben keltern, auch wenn sie nicht zu den 
Winzern gehören, sofern die im Durchschnitte der Jahre hergestellte 
Menge 3000 Liter nicht übersteigt, nach Muster A; 

c) Schankwirte, Lebensmittelhändler, Krämer und sonstige Kleinver
käufer, die Traubenmost ode, 'Wein nur in fertigem Zustande beziehen 
und unverändert wieder abgeben, nach Muster F; 

d) Geschäftsvermittler über die von ihnen vermittelten Geschäfte nach 
Muster E. 

Geschäftsvermittler, die für Rechnung ihrer Auftraggeber Trauben
maische, Traubenmost oder Wein einlegen oder behandeln, haben 
hierüber in gleicher Weise wie über eigene Geschäfte Buch zu führen; 

c) \Veinhändler, Winzergcnossenschaften oder andere Gesellschaften, auch 
wenn sie nur die Erzeugnisse ihrer Mitglieder verwerten, endlich alle 
übrigen zur Buchführung Verpflichteten, soweit nicht die Vorschriften 
unter abis d etwas anderes ergeben, nach Muster B und daneben 
nach Muster C oder D, jedenfalls jedoch nach Muster C, Wl)nn sill 
Traubenmaische, Traubenmost oder Wein zuckern; 

') Die Muster sind fortgelassen. 
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f) alle zur Buchführung Verpflichteten über den Bezug und die Verwen· 
dung von Zucker oder anderen für dio Kellerbehandlung des Weines 
oder zur Herstellung von Haustrunk bestimmten Stoffen (§ 19 Absatz 1, 
Nr. 2 des Gesetzes) nach Muster G. 

Die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Bestände sind 
längstens bis zum 1. Oktober 1909 in den Büchern vorzutragen. :Mit Rücksicht 
auf die Vorschrift des § 34 Absatz 3 des Gesetzes ist bei Getränken, soweit sich 
dies nicht aus dem Eintrag ohne weiteres ergibt, in der Spalte für Bemerkungen 
anzugeben, wann sie hergestellt sind. 

Den zur Buchführung Verpflichteten ist gestattet, nach Bedarf ihrer 
Betriebe die Bücher auch zu anderen, in dem Vordrucke der Muster nicht vor· 
gesehenen geschäftlichen AufzeiChnungen zu benutzen und den Vordruck cntspre' 
chcnd zu ergänzen, soweit es unbeschadet der Übersichtlichkeit geschehen kann. 

Für Law unter Zollverschluß ersetzt die von der Zollbehörde angeordnete 
und überwachte Buchführung die Buchführung nach Muster B, C, D. 

Die Verwendung der Muster Abis G darf außerdem unterbleiben, wenn 
die vorgeschriebenen Angaben in Bücher anderer Form eingetragen werden, die 
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung geführt werden, doch sind 
die Muster zu verwenden, wenn die von der Landeszentralbehörde hierfür bc
stimmte Behörde festgestellt hat, daß die geführten Bücher keine genügende 
Übersicht gewähren. Die Behörde entscheidet hierübor auf Anrufen des Be· 
triebsinhabors oder des nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zur Kontrolle bestellten 
Sach verständigen ondgiiltig. 

Weinzollordnung. 
Vom 17. Juli 1909. 

Abschnitt 1. 

Yorscllriften über die J\litwlrkung der Zollbehörden bei der UntersucllUllg von 
\Veln, Traubenlnost und Traubenmaische auf die Einfullrfiihlgkcit. 

§ 1. 

(1) Die Einfuhr von 'Vein, Traubelllnost und Traubenmaische darf nur 
über die Zollstellen der vom Bundesrate bestimmten Orte erfolgen. Befinden 
sich an einem Orte mehrere Zollstellen, BO bestimmt die oberste Landesfinanz . 
behörde, welche von diesen Zollstellen die Befugnisse ausüben. 

(2) Die Einfuhrbeschränkung des Absatz 1 findet keine Anwendung auf die 
Fälle des § 4 Absatz 1 und der §§ 14 und 16. 

§ 2. 
(1) Wein, Traubenlllost und Traubenmaische, die in das Zollinland ein· 

geführt werden, unterliegen einer amtlichen Untersuchung auf ihre Einfuhr· 
fähigkeit unter Mitwirkung der Zollbehörden, auf deren Zuständigkeit dor § 1 
Absatz 1 entsprechende Anwendung findet. 

(2)· Die Untersuchung erfolgt durch die staatlichen F'achanstalt{)n oder 
bcsondcrs verpflichteten Sachverständigen, die von den Landesbehörden hierfür 
bestellt sind. 

§ 3. 

Die Kosten der Untersuchung einschließlich dor Versendung der Pl'Obon 
sind yon dem Verfügungsberechtigten zu tragen. Für eine Untersuchung, 
·welche gcmäß Anlage 1 und B I 5 lediglich zu dem Zwecke ausgeführt wird, 
in Zweifelsfällen die Gleichartigkeit einer Sendung im Sinne des § 6 Absatz 1 
und der Anlage 1 unter A festzustellen, sind keiue Gebühren zu entrichten, 
falls durch die Untersuohung der Zweifel an der Gleichartigkeit der Sendung 
nIcht bestätigt wird. 

§ 4. 
(1) Von der Untersuchung befreit sind: 
1. Sendungen im Einzelrohgewichte von nicht mehr als 5 kg; 
2. Wein in Flaschen (Fläschchen), wonn nach den Umständen nicht zn 

bezweifoln ist, daß er nur als Muster zu dienen bestimmt ist; 
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3. Wein in Flaschen (Fläschchen), sofern das Gewicht des in einem 
Packstück enthaltenen Weines einschließlich seiner unmittelbaren 
Umschließung nicht mehr als 10 kg beträgt. Ist 'Wein, von dem 
mehrere Arten gleichzeitig in einer Sendung eingehen, nachweislich 
zum gewerbsmäßigen Absatz bestimmt, so dürfen auch bei einem 
höheren Gewichte diejenigen Weinarten von der Untersuchung frei
gelassen werden, von denen nicht mehr als 2'/. Liter eingehen; 

4. Mengen von nicht mehr als 10 kg Rohgewicht, die im kleinen Grenz-
verkehr eingehen; . 

5. Erzeugnisse, die aus ZolIausschlüssen eingehen, wenn nachgewiesen 
wird, daß ihre Einfuhrfähigkeit bereits dort amtlich festgestellt wor
den ist; 

6. zur Verpflegung von Reisenden, Fuhrleuten oder SchiHern während 
der Reise mitgeführte Mengen; 

7. Erzeugnisse, die als Umzugsgut eingehen und nicht zum gewerbs
mäßigen Absatze bestimmt sind; 

8. zur umnittelbaren Durchfuhr bestimmte Sendungen. 
(2) Die unmittelbare Durchfuhr, welche im Zollpapier ausdrücklich zu 

beantragen ist, hat, soweit nicht § 54 des Vereinszollgesetzes und § 18 der Post
zollordnung Anwendung finden, auf Begleitschein I oder Begleitzettel und unter 
zollamtlichem Ver schluß, und zwar nach Möglichkeit unter Raumverschluß, zu 
erfolgen. An Stelle des Verschlusses kann zollamtliche Begleitung treten. Die 
über derartige Sendungen ausgestellten Begleitscheine oder Begleitzettel er· 
halten am oberen Rande der ersten Seite den mit Buntstift oder durch Stellipel
abdruck zu bowirkenden Vermerk "Weinuntersuchung". In dio über diese Be
gleitsoheine oder Begleitzettel geführten Register ist an geeigneter Stelle der
selbe Vermerk aufzunehmen. 

(3) Bei hochwertigen 'Veinen in Flaschen kann die Untersuchung, auch 
abgesehen von dem Falle des § 8, durch die zuständige Zollstelle erlassen werden. 

§ 5. 
(1) Bei der Einfuhr untersuchungspflichtiger Sendungen hat der Ver

fügungSberechtigte die Wahl, ob er die Untersuchung beim Eingangsamte, 
sofern dasselbe zuständig ist, oder bei einem anderen zuständigen Amte vor
nehmen lassen will. 

(2) Er hat beim Eingange der Zollstelle schriftlich anzumelden, welchem 
Amte er die Herbeiführung der Untersuchung zu übertragen wünscht. Wenn 
nach den zollrechtlichen Bestimmungen eine schriftliche Warendeklaration zu 
erfolgen hat, so ist die Anmeldung in dieser zu bewirken. 

(3) Erfolgt die Anmeldung nicht innerhalb einer von dem Eingangsamt 
ein für allemal anzuordnenden Frist, 'und wird nicht die Wiederausfuhr der 
Sendung oder ihre Anfnahme in die öffentliche Niederlage oder ein Privatlager 
unter amtlichem MitvCl'schlusse beantragt, so ist die Untersuchung bei dem 
Eingangsamt oder, falls dieses nicht zuständig ist, bei eine.r benachbarten, von 
dem Amte zu bestimmenden zuständigen ZoUstello von Amts wegen vorzu
nehmen_ 

§ 6. 

(1) Findet die Untersuchung beim Eingangsamt statt, so hat der Vor
fügungsberechtigte in der Amneldung (§ 5 ~bsatz 2) das ErzeugungRland der 
Sendung zu erklären und die Begleitpapiere, insbesoIldere die Rechnungen, 
vorzulegen. Das Amt hat eine Prüfung der Sendung auf Zahl und Inhalt der 
Kesselwagen oder Packstüeke vorzunehmen. Hierbei ist nach Maßgabe der 
Vorschriften in Anlage 1 unter A festzustellen, inwieweit der Inhalt der zur 
Sendung gehörigen Kesselwagen oder Packstücke als gleichartig angesehen 
werden kann. Legt der Verfügungsberechtigte Begleitpapiere oder sonstige 
Schriftstücke, die über die Gleichartigkeit ausreichenden Aufschluß geben, 
nicht vor, so ist die Sendung von der Einfuhr zurückzuweiscn; jedoch ist auf 
Antrag des VerfügungSberechtigten die Sendung zur chemischen Untersuchung 
des Inhalts eines jeden Packstückes und, soweit das Ergebnis der Untersuchung 
nicht entgegensteht, zur Einfuhr zuzulassen. 

(2) Von jeder Sendung sind für die Untersuchung Proben zn entnehmen. 
Die Entnahme und woitere Behandlung der Proben hat nach der in der A.nlage 1 
enthaltenen Anweisung unter B zu erfolgen. 
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(3) Die Prüfung der Sendung und die Entnahme der Proben findet an 
ordentlicher Amtsstelle statt. Sie kann auf Antrag mit Genehmigung des Amts' 
vorstandes auch an anderen Orten als der ordentlichen Amtsstelle erfolgen, so· 
fern an diesen Orten Räume zur Verfügung stehen, in denen die Sendung bis 
zur Beendigung der Untersuchung in der im Absatz 4 vorgeschriebenen Weise 
aufbewahrt werden kann. 

(4) Bis zur Beendigung der Untersuchung ist die Sendung derart unter 
amtlicher Aufsicht oder unter amtljchem Verschluß aufzubewahren, daß eine 
Vertauschung oder Veränderung des Inhalts der einzelnen Kesselwagen oder 
Packstücke ausgeschlossen ist. 

§ 7. 
(1) Bei der Untersuchung von Wein, Traubenmost und Traubenmaische 

ist nach den Bestimmungen der Anlage 2 (S. 792) zu verfahren. 
(2) Das Ergebnis der Untersuchung ist der Zollstelle alsbald schriftlich 

mitzuteilen. Die etwaige Beanstandung ist ausführlich zu begründen. 
(3) Hat die Untersuchung zu keiner Beanstandung geführt, so ist die 

ganze Sendung zur Einfuhr zuzulassen. Im Falle der Beanstandung ist die 
Sendung, unbeschadet der weitergehenden, auf Grund der strafrechtlichen 
Bestimmungen des Vereinszollgesetzes anzuordnenden Maßregeln, nach den 
Vorschriften in den §§ 10, 11 zu behandeln. 

(4) Auf Ersuchen der Zollstelle sind roter Wein und Most von Trauben 
zu solchem Weine auch daraufhin zu untersuchen, daß sie einen Zuckerzusatz 
nicht erhalten haben (§ 22 Absatz 1). 

§ 8. 
(1) Wein, Traubenmost und Traubenmaische italienischer, österreichisch 

oder ungarischer Erzeugung sind regelmäßig ohne Untersuchung zur Ein
fuhr zuzulassen, wenn die Sendung von einem Zeugnis über die Einfuhrfähigkeit 
des Erzeugnisses begleitet ist, welches von einer der hierzu bestimmten wissen
schaftlichen Anstalten des Erzeugungslandes ausgestellt ist und nachweist, daß 
die Untersuchung unter Beobachtung der Vorschriften vorgenommen worden 
ist, die hierüber im Erzeugungsland im Einvernehmen mit der Reichsverwaltung 
erlassen sind, und wenn sich nicht besondere Zweifel an der Richtigkeit des 
Zeugnisses aus der Beschaffenheit des Erzeugnisses nach Farbe, Geruch, Ge
schmack usw. oder aus anderen außergewöhnlichen Wahrnehmungen im ein
zelnen Falle ergeben. 

(2) Das Zeugnis muß ersehen lassen: 
a) Gewicht, Zeichen und Nummer jedes einzelnen Kesselwagens oder 

Packstücks ; 
b) die Art (Wein, Traubemnost, Traubenmaische) und Farbe des Er· 

zeugnisses; 
c) die Herkunft des Erzeugnisses (Gemarkung, Jahrgang usw.) und seine 

Bezeichnung ; 
d) bei rotem Weine sowie bei Traubenmost und Traubenmaische zu 

solchem Weine, ob ein Verschnitt mit weißem Weine, weißem Trauben· 
most oder weißer Traubenmaische vorliegt; 

c) ob das Erzeugnis einen Zuckerzusatz erhalten hat. 
Der Untersuchungsbefund muß erkennen lassen: 
a) daß das Erzeugnis den für den Verkehr im Erzeugungslande geltenden 

gesetzlichen Vorschriften entspricht; 
b) daß es nicht nach den vom Bundesrate zu § 13 des 'Veingesetzes vom 

7. April 1909 (R.-G.-Bl. S. 393) erlassenen Ausführungsbestimmungen 
vom Verkehre ausgeschlossen ist; 

c) daß Proben aus jedem Kesselwagen oder Packstück entweder für sich 
oder nach Bildung einer Durchschnittsprobe (Mischprobe) untersucht 
worden sind. In letzterem Falle bedarf es der weiteren Bescheinigung, 
daß in allen Packstücken, aus deren Inhalt die Durchschnittsprobe 
(Mischprobe) gebildet wurde, ein gleichartiges Erzeugnis enthalten war. 

Schließlich muß das Zeugnis einen Vermerk darüber enthalten, daß jeder 
Kesselwagen oder jedes Packstück umnittelbar nach der Probeentnabme mit 
einem die spätere Vertauschung oder Verfälschung des Inhalts ausschließenden 
Versc4htsso versehen worden ist. 
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(3) In der Regel soll das Zeugnis einschließlich der im Falle seiner Aus
fertigung in fremder Sprache ihm beizulegenden oder beizudruckenden deutschen 
übersetzung von der zuständigen Kaiserlichen Konsularbehörde beglaubigt sein. 
Bei Zeugnissen, welche unter Benutzung eines mit der Regierung des Ursprungs
landes besonders vereinbarten, sowohl in der fremden wie in deutscher Sprache 
abgefaßten Vordrucks ausgestellt sind, ist jedoch eine besondere Beglaubigung 
der Richtigkeit der Übersetzimg nicht erforderlich. Außerdem kann bei Zeug
nissen, die neben der Unterschrift mit dem.Amtssiegel des Ausstellers oder der 
Anstalt versehen sind, über· das Fehlen der konsularischen Beglaubigung der 
UBterschrift hinweggesehen werden, wenn die Abfertigungsstelle zur Prüfung der 
Unterschritt auf Grund der ihr amtlich mitgeteilten Nachbildung ermächtigt 
ist und die durch einen Oberbeamten auszuführende Vergleichung keinen Anlaß 
zu Bedenken bietet. 

(4,) Liegen besondere Gründe zum Zweifel an der Richtigkeit des Zeug
nisses vor, so hat die Zollstelle eine Nachuntersuchung desjenigen Teiles der 
Sendung, deren Inhalt ihr Anlaß zu Bedenken gibt, durch eine der im § 2 Absatz 2 
bezeichneten Anstalten oder Personen herbeizuführen. Die Kosten der Nach
untersuchung einschließlich der Versendung der Proben hat der Verfügungs
berechtigte zu tragen, sofern die Untersuchung zu seinen Ungunsten ausfällt. 

(5) Ist der amtliche Ver schluß an den vorgeführten Kesselwagen oder 
Packstücken verletzt, so kann von einer nochmaligen Untersuchung Abstand 
genommen werden, sofern nach der Überzeugung der Zollstelle aus den Umständen 
hervorgeht, daß die Verschlußverletzung auf Zufall beruht und eine Veränderung 
des Inhalts nicht stattgefunden hat. 

(6) Auf Erzeugnisse anderer Länder sind die vorstehenden Vorschriften 
insoweit anwendbar, als die Zollstellen hierzu durch ausdrückliche Anweisung 
unter Bekanntgabe der zur Ausstellung der Untersuchungszeugnisse befugten 
Anstalten ermächtigt werden. 

§ 9. 

(1) Die auf Grund der Untersuchung im Inland oder auf Grund aus
lilndischer Zeugnisse zur Einfuhr zugelassenen Sendungen könne)l zollamtlich 
weiterbehandelt werden. 

(2) Die Mitteilungen über das Untersuchungsergebnis sowie die ausländi
schen ZeUgnisse sind, erforderlichenfalls in amtlich beglaubigten Abschriften 
oder Auszügen, den über die Sendung vorhandenen Zollpapieren anzustempeln 
oder als Belege zu den Zollregistern zu nehmen. 

§ 10. 

(1) Soweit die Sendung beanstandet wird, ist sie durch die Zollstelle von 
der Einfuhr zurückzuweisen. Dem Verfügungsberechtigten, der von der Zurück-· 
weisung unter Angabe des· Grundes alsbald zu benachrichtigen ist, steht frei, 
innerhalb dreier Tage nach Empfang dieser Benachrichtigung bei der die Zurück
weisung verfügenden Zollstelle die Entscheidung der von der Landeszentral
behörde bezeichneten höheren Verwaltungsbehörde zu beantragen. Diese Be
hörde entscheidet entgültig. 

(2) Wird eine Probe aus Packstücken mit gleichartigem Inhalte be
anstandet, so sind auch die nicht untersuchten Teile der Sendung von der Ein
fuhr zurückzuweisen, sofern nicht der Verfügungsberechtigte innerhalb der Im 
Absatz 1 bezeichneten Frist ihre Untersuchung beantragt. Diese Untersuchung 
hat sich auf jedes einzelne Packstück zu erstrecken, kann aber nach dem Er
messen des untersuchenden Sachverständigen auf den Beanstandungsgrund be
schränkt bleiben. 

§ 11. 
Von der Einfuhr zurückgewiesene oder freiwillig zurückgezogene Er· 

zeugnisse sind unter zollamtlicher Überwachung in das Zollausland zurückzu· 
schaffen. An Stelle der Wiederausfuhr hat die Vernichtuug unter zollamtlicher 
Aufsicht zu erfolgen, wenn der Verfügungsberechtigte mit 'der Vernichtung ein 
verstanden ist oder es ablehnt, für die Zurückschaffung in das Zollausland zu 
sorgen. 
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§ 12. 

E'Ül' die zum Zwecke der Untersuchung entnommenen und dabei ver
brauchten oder unbrauchbar gewordenen Proben kommt Zoll nicht zur Er
hebung. 

§ 13. 

(1) Findet die Untersuchung nicht beim Eingangsamt statt, so ist die 
Sendung an das Amt, bei dem die Untersuchung vorgenommen werden soll, 
unter zollamtlichem Verschluß, und zwar nach Möglichkeit untcr Raumverschluß 
oder unter zollamtlicher Begleitufig mit Begleitschein I oder Begleitzettel zu 
überweisen. 

(2) Die über derartige Sendungen ausgestellten Begleitscheine oder Begleit
zettel erhalten am oberen Rande der ersten Seite den mit Buntstift oder durch 
Stempelabdruck zu bewirkenden Vermerk "Weinuntersuchung". In die über 
diese Begleitscheine oder Begleitzettel geführten Register ist an geeigneter Stelle 
derselbe Vermerk aufzunehmen. 

(3) Nach Ankunft der Sendung bei dem Amte, bei dem die Untersuchung 
vorzunehmen ist, findet das in den §§ 5-12 bezeichnete Verfahren entsprechende 
Anwendung. Die zollamtliche Prüfung (§ 6 Absatz 1) hat sich auch darauf zu 
erstrecken, ob der Wareuführer seinen Verpflichtungen aus dem Begleitschein 
oder Begleitzettel nachgekommen ist. Die zurückgewiesenen oder freiwillig 
zurückgezogenen Erzeugnisse sind im Falle ihrer Wiederausfuhr in dem Begleit
papier als solche zu bezeichnen. 

§ H. 
(1) Untersuchungspflichtige Postsendungen sind von der Postbehörde 

durch die Bezeichnung "Weinuntersuchung" kermtlich zu machen und einer für 
die Untersuchung zuständigen Zollstelle an der Grenze oder im Innern vorzu
führen. Dies gilt auch dann, wenn eine Sendung erst bei der zollamtlichen 
Abfertigung m 9 ff. P. Z. 0.) als untersuchungspflichtig erkannt wird und die 
Zollstelle für die Untersuchung nicht zuständig ist. Die zollamtliche Abfertigung 
ist in diesem Falle dem für die Untersuchung zuständigen Amte zu überlassen 
und die Sendung der Postbehörde gegen lllmpfangsbescheinigung zurückzugeben. 
Auf Antrag des Empfängers kann von der Weiterbeförderung abgesehen und 
die Sendung unter zollamtlicher Aufsicht vernichtet werden. 

(2) Im übrigen finden auf den Postverkehr (Absatz 1) die Vorschriften der 
§§ 5-12 mit der Maßgabe Anwendung, daß bei der Wiederausfuhr zurückge
wiesener oder freiwillig zurückgezogener Sendungen die Ausstellung von Begleit
scheinen und die Anlegung eines Zollverschlusses oder zollamtliche Begleitung 
nicht erforderlich ist. 

§ 15. 

Wird im Falle der Bestimmung einer Sendung zur unmittelbaren Durch
fuhr (§ 4 Absatz 1 Ziff. 8) diese Bestimmung nachträglich geändert, so ist die 
Untersuchung alsbald nachzuholen. Dasselbe gilt für solche Sendungen, die 
iiber nicht zugelassene Grenzstellen in anderer Weise als mit der Post eingefÜhrt 
und erst am Bestimmungsort als, untersuchungspflichtig erkannt werden. In 
beiden Fällen sind die Vorschriften in §§ 5-14 entsprechend anzuwenden. 

§ 16._ 

(1) Wein, Traubenmost und Traubenmaische, welche auf Grund des 
Regulativs, die zollamtliche Behandlung von Warensendungen aus dem Inlande 
durch das Ausland nach dem Inlande betreffend, zur Versendung in das Ausland 
abgefertigt werden, sind unter zollamtlichem Verschluß oder unter zollamtlicher 
Begleitung abzulassen. 

(2) Beim Wiedereingangsamte hat stets die Schlußabfertigung gemäß 
§ 11 des bezeichneten Regulativs einzutreten. Ergeben sich hierbei keine Be
denken hinsichtlich der Nämlichkeit der vorgeführten mit den ausgeführten 
'Waren, so findet der § 2 Absatz 1 und die §§ 5-15 keine Anwendung. 

(3) Die genanpten Bestimmungen finden ferner keine Anwendung auf 
Sendungen, die gemäß § 19 der Postzollordnung aus einem Orte des Zollgebiets 
durch das Zollausland nach einem anderen Orte des Zollgebiets befördert werden. 
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§ 17. 
Zur Kognakbereitung bestimmter Wein darf olme vorherige Unter

iuchung zur Einfuhr zugelassen werden, nachdem er mit fein zerriebenem Koch
salz in Menge von 2 vom Hundert seines Reingewichts amtlich ungemeßbar 
gemac~t (denaturiert) oder nachdem seine Verwendung zur Kognakbereitung 
gemäß den Bestimmungen in den § § 40-16 unter amtliche Überwachung ge
nommen ist. 

§ 18. 
Im übrigen finden auf die Einfuhr von Wein, Traubenmost und Trauben

maische die Bestimmungen des Vereinszollgesetzes und der dazu erlassenen 
Ausführungsvorschriften Anwendung. 

Abschnitt n. 
Y orschriften über die Zollbehandlung von 'Veinen und l\losten der Tarlfnummel' 180. 

a) Verschnittweine und Verschnittmoste. 

§ 19. 
(1) Im Sinne der vertragsmäßigen Vereinbarungen gelten: 
A. als Verschmttweine solche rote Naturweine von Trauben, welche in 

100 Gewichtsteilen mindestens 9,5 und höchstens 20 Gewichtsteile 
Weingeist und im Liter Flüssigkeit bei 100' C mindestens 28 Gramm 
trockenen Extrakt enthalten, 

B. als Verschmttmoste solche frische Moste von Trauben zu rotem Weine, 
welche eine dem Mindestgehalte der Verschmttweine an 'Weingeist ent
sprechende Menge Fruchtzucker und außerdem im Liter Flüssigkeit 
bei 100 ,- C mindestens 28 Gramm trockenen Extrakt enthalten. 

(2) Verschmttweine und Verschmttmoste, deren Erzeugung in Tarif
vertrags- oder meistbegünstigten Staaten außer Zweifel steht, unterliegen dem 
ermäßigten Zollsatze von 15 Mark für 1 Doppelzentner, sofern ihre Einfuhr in 
Fässern oder Kesselwagen unmittelbar aus dem Erzeugungsland erfolgt ist und 
ihre Verwendung zum Verschneiden von Wein unter Erfüllung nachstehender 
Bedingungen beantragt und unter zollamtlicher Überwachung vorgenonunen wird. 

A. Verschnittweine. 
§ 20. 

(1) Die Bedingung der unmittelbaren Einfuhr des Weines aus dem Er
zeugungsland ist erfüllt, wenn keine zwischenzeitige Lagerung in einem dritten 
Lande stattgefunden hat. Als zwiRcllenzeitige IJagerung ist der lediglich durch 
Umladen oder Erwarten einer geeigneten BeförderullgRgelegenheit bedingte Anf
enthalt nicht anzusehen. 

(2) Die zwischenzoitige Lagenmg in einem deutschen FreUlafengebiete 
hat die AU~8chließung von dem er'mäßigtoll Zollsatze dann nicht zur Folge, wellll 
über die Weine während dieRur Lagerung eino zollamtliche Kontrolle aUHgeübt 
worden iHt und eine Bescheini.gung hierliber bei der Einfuhr in das Zollgebiet 
beigebracht wird. 

(3) Zum Nachweise der umnittelbaren Einfuhr aus dem Erzeugungslande 
sind von dem Antragsteller die Frachtbriefe oder Schiffskonnossemente und aur 
Verlangen auch der geschäftliche Schriftwechsel übel' den Bezug der Sendung 
in Urschrift vorzulegen. Eine deutsche übersetzung des Schriftwechsels ist auf 
Verlangen der Zollabtertigungsstelle zu beschaffen. 

§ 21. 

(1) Die Prüfung der Verschnittweine auf das Vorhandensei~. de~ im § 19 
angcgebenen Eigenschaften kann nur bei den gemäß § 2 Absatz 1 fur die U:nte;
Buchung auf die Einfuhrfäb.igkeit zuständigen Zollstellen erfolgen. ZUBtän~g 
im einzelnen Falle ist dieienige Zollstelle, bei welcher die Untcrsuclnmg auf d16 
Einfnhrfähigkeit stattfindet. 

(2) Die Abslcht der Verwen,lung als Verschnittwein. muß spätestens vor 
Beginn der gemäß § 6 vorzu~ehmeud!ln zollamtliehen Priifung erklärt werden. 
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§ 22. 

(1) Die ZollsteJle hat die nach der Vorschrift des § 6 unter Anlage 1 untel 
B entnommenen Proben von den im § 2 Absatz 2 bezeichneten Anstalten oder 
Personen außer auf die Einfuhrfähigkeit auch daraufhin untersuchen zu lassen, 
daß sie einen Zuckerzusatz nicht erhalten haben. 

(2) Hat die Untersuchung der Proben zu keiner Beanstandung geführt. 
so gilt ihr Ergebnis auch für die nicht untersuchten Gefäße der Sendung. Ist 
nach dem Ergebnisse der Untersuchung der Wein zwar einfuhrfähig, aber ge· 
zuckert, so hat die Zollstelle, sofern nicht der Antrag auf Zulassung des Weines 
als Verschnittwein zurückgezogen wird, die Untersuchung der sämtlichen Ge· 
fäße der Sendung auf Zuckerzusatz herbeizuführen. 

(3) Von der Untersuchung auf Zuckerzusatz ist mit den im § 8 bezeichneten 
Maßgaben abzusehen. wenn inhaltlich des zum Nachweise der Einfuhrfähigkeit 
beigebrachten ausländischen Zeugnisses der Wein einen Zuckerzusatz nicht 
erhalten hat. 

§ 23. 

(1) Die Untersuchung der als Verschnittweine erklärtcn Weine auf den 
Weingeist· und Extraktgehalt ist, falls sie nicht bereits von der Untersuchungs· 
stelle (§ 2 Absatz 2) mitbewirkt worden ist, durch die Zollstelle auf Grund der 
aus jedem Kesselwagen oder aus mindestens der Hälfte der zu einer Sendung 
gehörigen Fässer zu entnehmenden Einzelproben nach der in der Anlage 3 
(S. 793) abgedruckten Anweisung vorzunehmen. 

(2) Falls die zollamtliche Untersuchung ergibt, daß bei der ganzen Sendung 
oder bei einem Teile der Fässer der Weingeistgehalt nicht innerhalb der vertrags· 
mäßig festgesetzten Grenzen liegt oder der Extraktgehalt die festgesetzte Mindest
grenze nicht erreicht, so ist, sofern nicht der Antrag auf Zu1assung des Weines 
als Verschnittwein zurückgezogen wird, sofort von Amts wegen eine Unter
suchung der Weinsendung durch die im § 2 Absatz 2 bezeichneten Anstalten oder 
Personen herbeizuführen. Zu dem Zwecke werden unter Beachtung der Vor
schrift in Ziffer 1 Absatz 1 der vorbezeichneten Anweisung nochmals Proben ent
nommen und unter amtlichem Verschlusse der Untersuchungsstelle übersandt. 
Diese hat jede einzelne Probe für sich zu untersuchen und dabei nach der in An
lage 2 Absatz 1 bezeichneten Anweisung zur chemischen Untersuchung des 
Weines mit .der Maßgabe zu verfahren, daß der Weingeistgehalt nach Gewichts
teilen in Hundert anzugeben ist. Eine wiederholte Vorn.ahme dieser Unter
suchung ist nicht zuläSSig. 

(3) Hat die Untersuchung der entnommenen Proben zu keiner Beanstan
dung geführt, so gilt ihr Ergebnis auch für die nicht untersuchten Gefäße der
selben Sendung. Muß dagegen auch nur für ein einziges Gefäß die Anerkennung 
als Verschnittwein versagt werden, so sind sämtliche Gefäße der· Sendung auf 
den Weingeist· und Extraktgehalt zu untersuchen. 

(4) Hinsichtlich der Abstandnahme von der Untersuchung auf den Wein
geist· und Extraktgehalt findet die Vorschrift im § 22 Absatz 3 entsprechende 
Anwendung. 

§ 24. 

(1) über das Ergebnis der Untersuchung auf den W-eingeist- und Extrakt
gehalt hat die untersuchende Stelle ein schriftliches Zeugnis auszustellen, in 
welchem für jedes untersuchte Gefäß der Weingeist- und Extraktgehalt an
zuführen ist. Mit dem Zeugnis ist nach der Vorschrift im § 9 Absatz 2 zu ver
fahren. 

(2) Der Befund über die unmittelbare Einfuhr aus dem Erzeugungsland 
ist in dem Abfertigungspapier schriftJich niederzulegen. 

§ 25. 

(1) Die Kosten der gemäß der §§ 22, 23 vorgenommenen Untersuchungen 
elnsohließlich der Versendung der Proben sind von dem Antragsteller zu tragen. 

(2) Für die zum Zwecke dieser Untersuchungen entnommenen und dabei 
v~rniohteten oder zUm Genuß unbrauchbar gewordenen Proben kommt Zoll 
nICht zur Erhebung. 
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§ 26. 
(l) VerschDittwelne. welche nicht sofort nach der Untersuchung zum 

Verschneiden verwendet oder weiter versendet werden. sind getrennt von den 
sonstigen Weinen unter amtlicher Aufsicht oder Zollverschluß zu halten. 

(2) Tritt aus irgend einem Grunde vor der DurchfiilirUIIg des Verschneidens 
die Verpflichtung zur ZollentrichtUIIg ein. so ist der Zoll nicht nach dem vertrags· 
mii.Bigen Satze für Verschnittweine. sondern nach dem für andere Weine von 
gleichem Welngeistgehalte zutreffenden Satze der Nr. 180 des Zolltarife zu 
erheben. 

B. Verschnittmoste. 
§ 27. 

Frische Moste von Trauben zu rotem Weine. die als Verschnittmoste 
angemeldet werden. sind nach der in der Anlage 3 abgedruckten Anweisung 
auf ihren Gehalt an Fruchtzucker und trockenem Extrakte zu untersuchen. 
Im übrigen finden alle vorstehenden Bestimmungen über die Verschnittweine 
sinngemäß auf die Verschnittmoste Anwendung: 

C. Ausführung des Verschnitts. 
§ 28. 

Der Verschnitt besteht in der Zumischung der untersuchten Verschnitt. 
weine oder Verschnittmoste zu Weißwein oder zu Rotwein in bestimmtem 
Mengenverhältnis und erfolgt auf Anmeldung unter amtlicher überwachung. 
Die Zumischung zu Most ist nicht als ein die Anwendung des' vertragsmäßigen 
Zollsatzes von 15 Mark für einen Doppelzentner begründender Verschnitt an· 
zusehen. 

§ 29. 
Der Verschnitt kann bei den zur Prüfung der Verschnittweine und Ver· 

8chnittmoste befugten Zollstellen (§ 21). ferner bei allen mit NiederlagebefugnIs 
versehenen Zollstellen und außerdem auch bei anderen. von den obersten Landes· 
finanzbehörden dazu ermächtigten Zollstellen auf Antrag vorgenommen werden. 
Die amtliche überwachung des Verschnitts kaun auf Antrag auch außerhalb 
der zuständigen Amtsstelle stattfinden. Hierfür hat der Antragsteller Ge· 
bühren nach Maßgabe der ZolIgebührenordnung zu entrichten. 

§ 30. 
(11 Die Anmeldung zum Verschneiden hat außer den sonstigen für die 

Zollabfertigung erforderlichen Angaben zu enthalten: 
a) Menge des zu verwendenden VerschnittweIns oder Verschnittmostes 

in Liter und 
b) Art (WeiB- oder Rotwein), Abstammung (inländisch oder ausländisch) 

und Menge (Zahl und Art der Gefäße sowie Litermenge) des zu ver· 
schneidenden Weines. 

(2) Wird roter Wein aus dem freien Verkehre des Zollgebiets zum Ver· 
schneiden vorgeführt. so bedarf es außerdem der Angabe, daß kein bereits 
unter amtlicher überwachUIIg verschnittener Wein vorliegt. 

§ 31. 
Die auf einmal zur Abfertigung anzumeldende Mindestmenge des Ver· 

schnittweins oder Verschnittmostes wird auf 100 Liter festgesetzt. 

§ 32. 
Der zu verschneidende weiBe oder rote Wein muß den Anforderungen 

entsprechen. welche für Wein im Weingesetze vom 7. April 1909 (R.·G.·BI. 
S. 393) vorgesehen sind. Getränke. welche nach § 1.3 des genannten Gesetzes 
nicht in Verkehr gebracht werden dürfen. sind zum Verschneiden mit zoll· 
begünstigtem Verschnittwein oder Verschnittmoste nicht zuzulassen. Die Z~' 
stelle hat sich von der vorschriftsmäßigen Beschaffenheit der zum Verschneiden 
vorgeführten Weine zu überzeugen und in Zweifelsfällen Gutachten hierüber von 
einer der im § 2 Absatz 2 bezeichneten Anstalten oder Personen auf Kosten des 
Antragstellers einzuholen. Von dem Antragsteller vorgelegte Zeugnisse können 

Buiard.Baier, Bi1fsbucb. 4. Auf). 50 
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nur dann als ausreichender Nachweis anerkannt werden, wenn sie von einem 
geprüften Nahrungsmittelchemiker auf Grund eigener Untersuchung von 
Proben der zum Verschneiden vorgeführten Weine nach Maßgabe der In Anlage 2 
Absatz 1 bezeichneten Anweisung zur chemischen Untersuchung des Weines 
ausgestellt sind und die Bescheinigung enthalten, daß die Gefäße unmittelbar 
nach der Probeentnahme durch eine Gemeindebehörde oder durch den Zeugnis· 
aussteller derart'verschlossen worden sind, daß jede Veränderung ihres Inhalts 
bis zur Vornahme des Verschnitts verhlnllert wird. 

§ 33. 
(1) Die Zumischung von VerschnittweIn zu Rotwein gleicher oder gleich

artiger Beschaffenheit ist nicht als' Verschnitt im Sinne der vertragsmäßigen Ab
machungen anzuerkennen. Mit Rücksicht hierauf hat die Zollstelle die zum 
Verschneiden vorgefühl'ten Rotweine llach ihren allgemeinen Merkmalen (Farbe, 
Geschmack, Dichte, Alter usw.) mit den beizumischenden VerschnittweInen zu 
vergleichen und In Zweifelsfällen einer Untersuchung durch eine der im §' 2 
Absatz 2 bezeichneten Anstalten oder Personen auf Kosten des Antragstellers 
zu unterwerfen_ Rotwein, dessen Gehalt an Weingeist oder, an trockenem 
Extrakte die für Verschnittwein vorgeschriebene ~l1ndestgrenze erreicht, Ist 
stets als ein dem Verschnittweine gleichartiger Wein anzusehen; 

(2) Rotweine, die durch Verschneiden von weißen oder roten Weinen 
mit zollbegünstigtem Verschnittwein oder Verschnittmoste hergestellt sind, 
dürfen nach dem Übergange des Gcmischesln den freien Verkehr des ZOllgebiets 
nicht wiederholt zum Verschneiden mit zollbegünstigtem VerschnittweIn oder 
Verschnittmoste zugelassen werden. Auf Erfordern der Zollstelle hat der An
tragsteller durch Vorlegung der gemäß § 19 des Weingesetzes vom 7. April 1909 
(R.-G.-BI. S. 393) etwa geführten Bücher oder in sonst geeigneter Weise dar 
zutun, daß ein derartiger Vorverschnitt noch nicht stattgefunden hat. 

§ 3i. 
(l) Der Zusatz von VerschnittweIn oder Verschnittmost darf bei dem 

Ve,rschnitte von Weißwein nicht mehr als die eineinhalbfache Raununenge des 
zu verschneidenden Weines (60 vom Hundert des ganzen Gemisches) und bei 
dem Verschnitte von Rotwein nicht mehr als die Hälfte der Raummenge des 
zu verschneidenden Weines (33 1/. vom Hundert des ganzen Gemisches) be
tragen. Die :Mindestmenge des Zusatzes unterliegt, abgesehen von der Be
stimmung im § 31, keiner Beschränkung. 

(2) Wenn der Zusatz von Verschnittwein oder Verschnittmost eIie den 
angegebenen Verhältniszahlen ent.sprechende :Menge .nicht erreicht, so kann 
der Zusatz des au der zulässigen Höchstmenge noch fehlenden Teiles nach
träglich angemeldet und mit der Wirkung der Zollermäßlgung vorgenonmlen 
werden, solange das Gemisch nicht in den freien Verkehr des Zollgebiets über· 
gegangen ist. 

§ 35. 
(1) Die amtliche Feststellung eIer Litermenge <les Vcrsclmittwolns oder 

Verscl1nittmostes sowie des zu verschneidenden Weines hat in der Hegel durch, 
yermessung mittels geeichter Gefälle zu erfolgen_ Soweit die Flüssigkeit sich 
in vollen Fässern der gewöhnlich zur Versendung von WeiJ;l benutzten Art be· 
findet, kann die Litermenge aus dem Gewichte des gefünten !<'asses in der Weiso 
berechnet werden, daß für jedes Kilogramm dieses Gewichts 0,8547 Liter in 
Ansatz gebracht werden. Ebenso kann die Litermenge bei nicht vOllgefüllten 
Fässern durch Umrechnung aus dem Eigengewichte des "Veines nach ~Iaßgabe 
des § 4 A 2 b des Weinlagerregulativs ermittelt werden. 

(2) Bleibt gegenüber der Menge des zu verschneidenden Weines die Menge 
des Verschnittweines oder Verschnittmostes offenbar beträchtlich hinter der 
zulässigen HÖChstmenge zurück und soll das Gemisch sogleich in den freien Ver
kehr treten, so kann von der Ermittelung der Litermeuge des zu verschneidenden 
'Velnes abgesehen werden. 

§ 36. 
(1) Die zum Verschnitt in öffentliche Niederlagen oder in Pl'ivatlager 

unter amtlichem MItverschluß eingebrachten inländischen \Veine behalten ihre 
Eigenschaft als Güter des frAien Verkehrs bei, sind jedoch abgesondert zu lagern. 



Weinzollordnung. 787 

(2) Innerhalb desselben Teilungslagers können Verschnittweine und ande!'!, 
Faßweine gelagert werden, ohne daß dadurch der höhere Zollsatz der letzteren 
für den ganzen Lagerbestand begründet wird, wenn die Verschnittweine von 
den anderen Faßweinen durch räumliche Trennung oder nach dem Ermessen 
der Zollstelle in sonst geeignet erscheinender Weise auseinandergehalten werden. 

D. Behandlung der verschnittenen Weine. 

§ 37. 
(1) Das durch Verschneiden von unverzolltem ausländischen Weine 

erhaltene Gemisch ist, wenn es nicht sofort in den freien Verkehr gesetzt wird, 
bis dahin in einem abgegrenzten Raume der öffentlichen Niederlage oder eines 
unter amtlichem Mitverschlusse stehenden Privatlagers oder, in Ermangelung 
solcher Räume, auf Kosten des Antragstellers in einem anderweiten geeigneten, 
unter amtlichen Mitverschluß zu nehmenden Raume aufzubewahren und bleibt 
auch bei Versendung auf Begleitschein I sowie im Falle seiner Belassung in .der 
öffentlichen Niederlage oder in einem unter amtlichem Mitverschlusse stehenden 
Privatlager nach dem anteiligen Verhältnisse des darin enthaltenen ausländischen 
Versehnittweines öder Verschnittmostes und anderen ausländischen Faßweins 
zollpflichtig. Das GllnUsch ist im Niederlageregister unter Anschreibung des 
ZOllbetrags, welcher nach Maßgabe des Mischungsverhältnisses auf dem Ge
mische lastet, als "verschnittener "Vein" festzuhalten. 

(2) Ebenso ist sinngemäß zu verfahren, wenn aus dem freien Verkehre 
des Zollgebiets zum Verschneiden vorgeführte Weine nach Vornahme eines 
Teilverschnitts (§ 34 Absatz 2) in der öffentlichen Niederlage oder in einem unter 
amtlichem Mitverschlusse stehenden Privatlager belassen oder auf Begleitschein I 
versendet werden, um die spätere Ergänzung des Zusatzes von Verschnittwein 
oder Verschnittmost IIU! die zulässige Höchstmenge nicht auszuschließen. 

(3) Den obersten Landesfinanzbehörden bleibt überlassen, weitere für 
die Zollsicherheit erforderliche Bestimmungen über die zollamtliche Behand
lung des verschnittenen Weines auf den öffentlichen Niederlagen sowie den 
unter amtlichem l\Iitverschlusse stehenden Privatlagern zu treffen sowie auch 
die erforderlichen Ergänzungen bezüglich der Buchführung U8W. vorzuschreiben. 

E. Besondere Erleichterungen. 
§ 38. 

Die obersten Landesfinanzbehörden sind ermächtigt, für diejenigen Wein
bauer, welche nicht mehr als 1 Hektar "Veinland besitzen, nur selbstgewonnenen 
Wein verschneiden und nicht zugleich Weinhändler sind, Erleichterungen be
züglich der Überwachung der Verwendung von Verschnittweinen eintreten Z\l 
lassen. Die Vornahme des Verschnitts darf jedoch nur unter zollamtlicher 
Aufsicht stattfinden. 

§ 39. 

Die obersten Landesfinanzbehörden sind ermächtigt, die Anwendung des 
vertragsmäßigen Zollsatzes für Verschnittweine oder Verschnittmoste nach ihrer 
Verwendung zum Verschneiden von "Vein ausnahmsweise in denjenigen Fällen 
zu genehmigen, in welchen den vorstehenden Bestimmungen versehentlich nicht 
völlig entsprochen worden ist. Die hiernach gewährten Vergünstigungen sind 
in das von den obersten Landesfinanzbehörden dem Reichskanzler behufs Vor
lage an den Bundesrat alljährlich mitzuteilende Verzeichnis der aus Billigkeits
rücksichten au! gemeinschaftliche Rechnung bewilligten Zollerlasse aufzunehmen. 

b) Wein zur Kognakbereitung. 

§ 40. 
(1) Zur Kognakbereitung bestimmte Weine in Fässern oder Kesselwagen 

mit einem Weingeistgehalte von nicht mehr als 20 Gewichtsteilen in 100 unter
liegen, wenn sie einen anderen Zusatz als aus Wein gewonnenen "Veingeist nicht 
enthalten und ihre Erzengung in Tarifvertrags- oder meistbegünstigten Staaten 
außer Zweifel steht dem ermäßigten Zollsatze von 10 Mark für 1 Doppelzentner, 
sofern sie niit fein' zerriebenem Kochsalz in Menge von 2 vom Hundert ihres 
Reingewichts amtlich ungenießbar gemacht (denaturiert) werden oder ihre 
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Verwendung zur Kognakbereitung unter Erfüllung der in den §§ 41-45 vor· 
geschriebenen Bedingungen stattfindet. 

(2) Der ZOllpflichtige hat durch Bescheinigungen der ausländischen 
Lieferer oder in anderer Weise (Vorlegung von Rechnungen, kaufmännischem 
Schriftwechsel oder dgl.) glaubhaft darzutun, daß der Wein einen anderen 
Zusatz als aus Wein gewonnenen Weingeist nicht enthält. 

(3) Die Untersuchung der zur Kognakbereitung bestimmten Weine auf 
den Weingeistgehalt ist durch die Zollstelle nach der in der Anlage 2 abge· 
druckten Anweisung vorzunehmen. 

§ 41. 
(1) Wer Wein mit dem Anspruch auf den ermäßigten Zollsatz von 10 Mark 

zur Kognakbereitung zu verwenden beabsichtigt, hat - vorbehaltlich der 
in den §§ 40 (Denaturierung) und 45 zugelassenen Ausnahmen - um die Be· 
willigung eines Teilungslagers unter amtlichem Mitverschlusse (§ 1 Absatz 1 
Ziffer 1 des 'Veinlagerregulativs) für Faßweine einzukommen. 

(2) Das beantragte Weinteilungslager kann auch an Orten bewilligt 
werden, welche nicht der Sitz einer Zoll- oder Steuerstelle sind (§ 2 Absatz 1 
des Privatlagerregulativs). Von dem im § 2 Absatz 2 des Weinlagerregulativs 
vorgeschriebenen Erfordernis eines regelmäßigen Lagerbestandes usw. darf 
Abstand genommen werden. 

§ 42. 
(1) In das Teilungslager dürfen nur solche in Fässern oder Kesselwagen 

eingeführten Weine mit einem Weingeistgehalte von nicht mehr als 20 Gewichts· 
teilen in 100 aufgenommen werden, die einen anderen Zusatz als aus Wein ge· 
wonnenen Weingeist nicht enthalten und deren Erzeugung in Tarifvertrags· 
oder meistbegünstigten Staaten außer- Zweifel steht. 

(2) Die in das Teilungslager aufgenommenen Weine dürfen lediglich zur 
Kognakbereitung in der Gewerbsanstalt des Lagerinhabers verwendet werden. 
Jede anderweite Verwendung bedarf der nur ausnahmsweise zu erteilenden 
Genehmigung des zuständigen Hauptamts. 

§ 43. 
(1) Die Verarbeitung des zur Kognakbereitung abgemeldeten Weines 

wird amtlich überwacht. Die überwachung kann auf die Überführung des 
Weines auf das Brenngerät beschränkt werden, wenn nach den vorhandenen 
Anlagen ein sicherer Verschluß des Brenngeräts zu bewerkstelligen ist und kein 
Zweifel besteht, daß die Verarbeitung auf dem Brenngerät erfolgt, um Kognak 
zn gewinnen. 

(2) In der Abmeldung ist die Beaufsichtigung der überführuni der be· 
_treffenden Weinmenge auf das Brenngerät und die Überwachung der Kognak, 
bereitung oder der erfolgte Verschluß des Brenngeräts amtlich zu bescheinigen. 

§ 44. 
Die weitere Behandlung des gewonnenen Kognaks erfolgt nach den gesetz' 

lichen Vorschriften über die Besteuerung des Branntweins und den dazu er· 
lassenen Ausführungsbestimmungen. 

§ 45. 
Wenn der Wein unmittelbar von der Zollstelle unter amtlicher Aufsicht 

in die Brennereiräume verbracht und dort sofort unter amtlicher Aufsicht ver· 
arbeitet werden soll. bedarf es der Einrichtung eines Teilungslagers nicht. 

§ 46. 
Für die zollamtlichen Abfertigungen sowie für die überwachung der 

Verwendung des Weins sind Gebühren nachMaßgabe der Zollgebührenordnung 
zu entrichten. 

c) Anderer Wein und Most. 
§ 47. 

Die Untersuchung von anderem Weine und Moste der Tarifnummer 180, 
als Verschnittwein, Verschnittmost und Wein zur Kognakbereitung. auf den 
We~eistgehalt ist von der Zollstelle nach der in der Anlage 5 abgedruckten 
Anweisung vorzunehmen, sofern sie nicht von der Untersuchungsstelle (§ 2 Ab· 
satz 2) mitbewirkt worden ist. 
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Anlage t. 

Anweisung für die Zollbehörden zur FestsUlllung der Gleichartigkeit sowie zur 
Probeentnahme. 

A. Feststellung der Gleichartigkeit. 

I. Für die BeurUlilung der Gleichartigkeit einer Sendung ist lediglich der 
Inhalt, nicht die Art der Verpackung maßgebend. 

Zur Prüfung der Gleichartigkeit ist zunächst festzustellen, ob nach den 
Angaben in den Begleitpapieren (Rechnungen, Frachtbriefen, Konnossementen, 
Ladescheinen u. dgl.) oder sonstigen Schriftstücken ein gleichartiges Erzeugnis 
vorliegt. Als gleichartig kann eine Sendung hierbei nur betrachtet werden, 
wenn das Erzeugnis in allen Packstücken der Sendung das gleiche, also von 
der nämlichen Herkunft und der nämlichen Beschaffenheit ist. Erzeugnisse 
von verschiedenen Herkunftsorten, desgleichen nach Sortenbezeichnung, Jahr· 
gang, Preis voneinander verschiedene Weine einer Sendung gelten nicht als 
gleichartig, auch wenn sie aus ein und demselben Weinbaugebiet, aus ein und 
demselben Weinbaubezirke (Gemarkung) stammen. Demnach sind auch bel 
gleicher Sortenbezeichnung Weine als verschiedenartig anzusehen, wenn sie 
mit verschiedener Jahrgangsbezeichnung eingehen oder im Preise voneinander 
abweichen. 

11. Zur Prüfung auf die gleichartige Beschaffenheit des Erzeugnisses und 
ihre übereinstimmung mit den Angaben in den Begleitpapieren usw. sind der 
Sendung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Proben zu entnehmen 
und auf Farbe, Geruch, Geschmack und Flüssigkeitsgrad zu prüfen. 

1. Bei Sendungen in Kesselwagen ist jedem Kesselwagen (jeder Abteilung 
eines solchen) eine Probe von etwa 100 ccm zu entnehmen. 

2. Bei Selldungen in Fässern oder anderen Umschließungen, ausgenommen 
Flaschen, von gleicher Art und Größe sind Proben je von etwa 50 ccm 
aus dem 20. Teile, mindestens aber aus 2 Packstücken der Sendung 
zu entnehmen. 

3. Sind im Falle unter 2 die Fässer oder anderen Umschließungen, aus· 
genommen Flaschen von ungleicher Art oder Größe, so sind Proben 
je von etwa 50 cmn aus dem 20. Teile, mindestens aber aus je 2 Pack· 
stücken jedes Anteils zu entnehmen. 

<l. Bei Sendungen teils in Kesselwagen, teils in Fässern oder anderen 
Umschließungen, ausgenommen Flaschen, ist nach Lage des Falles in 
sinngemäßer Weise entweder nach II 2 oder 113 zu verfahren. 

5. Bei Sendungen in Flaschen ist die Prüfung auf die Angaben in den 
Begleitpapieren, die Farbe des Weines und die Ausstattung der 
Flaschen zu beschränken; Flaschen sind nicht zu öffnen. 

6. Teile einer Sendung werden als selbständige Sendungen behandelt. 
IH. Für die Entnahme der Weinproben aus Fässern sind Stechheber aus 

Gla,!! zu benutzen, bei Traubennlost und Traubenmaische sind auch andere 
Heber zulässig. 

IV. Die entnommenen Proben dürfen nicht miteinander vermischt werden. 

B. Probenentnahme zur chemischen Untersuchung. 
I. Die Anzahl der Proben richtet sich nach folgenden Bestimmungen: 
Es sind zu entnehmen: 
1. bei Sendungen in Kesselwagen 

aus jedem Wagen (jeder Abteilung eines solchen) 1 Probe; 
2. bei Sendungen in Fässern 

a) mit gleichartigem Inhalt: 
bei 1 bis 100 Fässern . . . . . 1 Probe 
bei mehr als 100, aber weniger als 201 Fässern 2 Proben 
bei mehr als 200, aber weniger als 301 Fässern 3 Proben 
usw., so daß auf je 100 weitere Fässer 1 Probe entfällt. 

Wenn das Gesamtgewicht von je 100 Fässern mehr beträgt als 
30000 kg, sind bei einem Gesamtgewichte der Sendung von 30 000 
bis 60000 kg 2 Proben, von 60000 bis 90000 kg 3 Proben zu ent· 
nehmen usw., so daß auf ji\ weitere 30000 kg der Sendung 1 Probe 
entfällt. 
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h) mit ungleichartigem Inhalt: 
von jedem Anteii 1 Probe. 

Beste~en die einzelnen Anteile einer Sendung aus mehreren 
Fässern mit gleichartigem Inhalt und beträgt die Zahl der Fässer 
oines solchen Anteils mehr als 100, oder übel' steigt das Gesamt· 
gewicht 30 000 kg, so richtet sich die Zahl der Proben aus diesem 
Anteil nach den Bestimmungen unter a. 

3. bei Sendungen in anderen Umschließungen, ausgenommen Flaschen, 
ist sinngemäß nach 2 zu verfahren. 

4. bei Sendungen in Flaschen 
a) mit gleichartigem Inhalt: 

von je 2500 Flaschen. . Probe; 
b) mit ungleichartigem Inhalt: 

von je 2500 Flaschen jeder Sorte Probe. 
5. Wenn auf Grund de.r vorstehend unter A vorgeschriebenen pJ'üfung 

Zweifel über die Gleichartigkeit einer Sendung oder einzelner Teile 
bestehen, so ist von jedem nach Ansicht der Zollstel1e als vorschieden 
in Betracht kommenden Teile 1 Probe für die chemische Untersuchung 
zu entnehmen. 

6. Im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 4 der Weinzollordnung ist aus jedem 
einzelnen Packstücke, beim Eingang in Flaschen auf je 500 Flaschen 
1 Probe für die chemische Untersuchung zu entnehmen. 

H. Die Menge der einzelnen Probe ist auf mindestens 'I. Liter oder 
'/, Flasehe zu bemessen. Die Zollstelle ist befugt, in besonderen Fällen eine 
größere Mengo oder auf Ersuchen der Untersuchungsstelle cine Ersatzprobe zn 
entnehmen. Wenn dor Verfügungsberechtigte auf eine mögliChst schnelle Ab· 
fertigung der Sendung. \Vert legt und die Beschaffung einer :li:rsatzprobe mit 
Zeitverlust verbunden ist, SO ist mit Zustimmung des Verfügungsberechtigten 
die doppelte Menge der ·Probe zu entnehmen. 

ur. Die Bestinlmungen unter A III nnd IV finden Anwendung. 
IV. Die für die Proben aus Fässern und Kesselwagen zu verwendenden 

Flaschen und Korke müssen vollkommen rein sein. Krüge oder undurchsichtige 
Flaschen, in donen etwa vorhandene Unreinlichkeiten nicht erkannt werden 
können, dürfen nicht verwendet werden. 

V. Bei Tranbenmost· nnd Traubenmaischeproben sind folgende Vor· 
schriften zu beachten: 

1. Zur Entnahme der Proben sind Flaschen von etwa 1 Liter Rauminhalt 
zn verwenden. 

2. Die Proben sind aus der mittleren Flüssigkeitsschicht zu entnehmen. 
Hierbei ist darauf zu achten, daß die Proben von Schalen, Teilen der 
Kämme u. dgl. freibleiben. Die Proben dürfen nicht filtl'iertwerden. 

3. Die Proben sind in der Weise haltbar zu machen, daß die mit den 
Proben nur zu droi Vierteln gefüllten Flaschen fest verkorkt, zuge' 
bunden und darauf eine halbe Stunde lang im "rasserbade auf 70' C 
erhitzt werden. 

4. Von der Haltbarmachung ist abzusehen 
a) wenn die Proben olme größeren Zeitverlust an uie Untersuchungs

stelle abgeliefert werden können, 
b) wenn die Proben nieht mehr deutlich gären und keinen siißen Ge· 

schmack zeigen. 
VI. Jede Flasehe ist amt.lich zu verschließen und mit einem anzukleben· 

dcn Zettel zu versehen, auf dem die zur Feststellung der Nämliehkeit not· 
wendigen Vermerke angegeben sind. 

In einem Begleitschreiben, zu dem das beigefügte Muster verwendet 
werden kann, ist, soweit möglich, anzugeben: 

1. Name und Wohnort des Absenders, des Empfängers und_ des Ver· 
fügungsberechtigten; 

2. Zahl, Art, Zeichen, Nummer und Gewicht der Kesselwagen, Fässer 
oder anderen UlIJschließungen; 

3. Art und Farhe des \Veines, des 'fraubenmostes, der Traubemnaische; 
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4. Herkunft (Erzeugungsland, Weinbaugebiet, Gemarkung, Lage) des 
Weines, des Traubenmostes, dor Traubenmaische, bei Wein auch der 
Jahrgang; 

5. bef Fässern und Kesselwagen der Flillungsgrad und wie weit etwa die 
KaJunbildung eingetreten ist; 

6. ob die Proben aus Anlaß von Zweifeln liber dic Gleichartigkeit ent· 
nOJlllllen wurden (B I 5); 

7. bei Traubenmost und Traubenmaische, eb sich diese in Gärung be· 
finden oder wegen Mangels an Gärung des Zusatzes gärungshemmender 
Swffe verdächtig erscheinen. 

8. bei der Entnahme der Proben etwa gemachte besondere Beobachtungen. 
Für mehrere Proben der gleichen Sorte genügt ein Begleitschreiben. 

VII. Die Begloitpapiere der Sendung sind der Untersuchungsstelle auf 
Erfordern zur Einsichtnahme zuzusenden. 

VIII. Die Proben sind sofort nach der Entnahme an die Untersuchungs· 
stelle zu befördern. Ist die Absendung nicht alsbald ausführbar, so sind die 
Flaschen an einem vor Sonnenlicht geschützten kühlen Orte liegend aufzube· 
wahren. Bei Jungwein, Traubenmost und Traubnnmaisehc ist wegen ihrer 
leichten Veränderlichkeit auf besonders schnelle Beförderung Bedaeht zu 
nehmen. 

Muster. 
(Zu Anlags 1.) 

Zollamt I Berlin 
Nr. 3150 

BerJin, don 3. März 1911. 
NW. 40, Alt·Moabit 145. 

Beglei tschrci b cn 
für Proben zur chemischen Untersuchung. 

1. Zahl der· Proben: 1 Flasche Wein, Traubemnost, Traubenmaische. 
2. Bezeichnung und Nr. des zollamtlichen Abfertigungspapiel's: 

a) Zollbegleitschein I, Ladungsverzeichnis Nr. 1335, 
b) Überwiesen vom Grenzeingangsamt zu Hamburg, Amerikahöft, 
c) Empfangsregister Nr. 345. 

3. Name und Wohnort: 
a) des ausländischen Absenders: Charles "Maunier, Bordoaux, 
b) des Empfängers: "Y. Müller, Berlin, Friedrichstr. 200, 
c) des Vel'fügungKuorechtigton: R. Schulz, Borlin, Lohl'terstr. 100, 

Spediteur. 
4. I,agerort des "'eino~, c1o~ 'fraubenmostes, der 'fraubenmaische : Zoll 

schuppen 6. 
5. a) Zahl und Art der Umschließungen: 8 Oxhortfässer, 

b) Zeichen und Nr. der Umschließungon: C. 1\1. 8413 bis 8420, 
c) Gewicht der Sendung: 21H kg. 

6. Art und Farbe des "Yeines, dos Traubenlllostes, der Traubenmaische : 
Roter Bordeauxwoin. 

7. Herkunft des "Yeinos, des Tl'aubenmostes, der Traubenmaische: 
a) Erzeugungsland: Frankreich. 
b) Engerer Bezirk ("Veinbaugebiet" Gemarktmg, Lage): Bordsaux, 

Chateau Datizak. 
c) Bei Wein Jahrgang: 1910. 

8. Bei Fässern und {a) Füllungsgrad : Fast spundvoll. 
Kesselwagen: b) Ist Kahmbildung eingetroten und wieweit! Nein. 

9. Sind die Proben aus Anlaß von Zweifeln über die Gleichartigkeit ent· 
nommen worden 1 Nein. 

10. 
. {a) Sind die Probon haltbar gemacht oder nicht! -

Bel Tl'aubenmost b) Ist al. kOholische. Gärung eingetreten oder besteht 
und . der Verdacht auf Zusatz gärungshemmsnder 

Traubenmaische : Stoffe I _ . 
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11. Bei Verschnitt· { 
wein: 

Weinzollordnung. 

a) Soll festgestellt werden, ob der Wein einen 
Zuckerzusatz erhalten hat 1 -

b) Sollen der Weingeist· und Extraktgehalt mit· 
getAlllt werden 1 -

12. Bei Entnahme der Proben etwa gemachtAl besondere Beobachtungen: -
Neumann. 

(UntAlrschrift.) 
An das Nahrungsmittel·Untersuchungsamt 
der Landwirtschaftskammer für die Provinz 

Brandenburg 
hier NW. 40, 

(Untersuchungsstelle.) Kronprinzenufer 5/6. 

Anlage 2. 

Anweisung für die UntAlrsuchungsstellen zur chemischen Untersuchung von Wein, 
Traubenmost und Traubenmaische. 

Bei der Untersuchung von Wein ist nach der Anweisung des Bundesrats 
zur chemischen Untersuchung des Weines 1). bei der Untersuchung von Trauben
most und Traubemnaische in sinngemäßer Anwendung dieser Anweisung zu 
verfahren. 

Die Wahl des Untersuchungsverfahrens bei der Ermittlung solcher Stoffe, 
die in der Anweisung nicht berücksichtigt sind. bleibt dem Ermessen des Sach· 
verständigen überlassen. 

I. Für den Umfang der Untersuchung der Proben zur Feststellung der 
Einfuhrfähigkeit geitAln die folgenden Vorschriften: 

A. Bei allen Proben ist auszuführen: 
1. bei Weißwein: 

a) die Bestimmung des Gehalts an Alkohol. 
b) die Bestimmung des Gehalts an Extrakt (auf direktem Wege). 
c) die Bestimmung des Gehalts an freien Säuren (Gesamtsäure). 

2. bei Rotwein: 
a) die Bestimmung des Gehalts an Alkohol. 
b) die Bestimmung des' Gehalts an Extrakt (auf direktAlm Wege). 
c) die Bestimmung des Gehalts an freien Säuren (Gesamtsäure), 
d) außerdem ist festzustellen, ob die in dem Rotwein enthaltene 

Menge Schwefelsäure, auf 1 LitAlr berechnet, nicht mehr beträgt als 
2 g neutralen schwefelsauren Kaliums entspricht; hierbei ist die 
Anwendung eines abgekürzten BestImmungsverfahrens, dessen 
Wahl dem Sachverständigen überlassen bleibt, zulässig. Wird 
dabei nicht mit Sicherheit festgestellt. daß der Gehalt an Schwefel· 
säure unter dem ZUlässigen Grenzwert liegt, so ist die Bestimmung 
nach dem 'Untersuchungsverfahren in der Anweisung erneut aus' 
zuführen. 

3, bei Süßwein (süßem Dessert- und Südwein): 
a) die Bestimmung da,s Gehalts an Alkohol. 
b) die Bestimmung des Gehalts an Extrakt (aus der Dichte). 
c) die Bestimmung des Gehalts an freien Säuren (Gesamtsäure). 
d) die Prüfung auf Rohrzucker, 

4. bei Traubemnost oder Traubemnaische: 
a) die Bestimmung des Gehalts an Alkohol, 
b) die Bestimmung des Gehalts an freien Säuren (Gesamtsäure ). 
c) die Bestimmung des Gehalts an Zucker, sofern die Probe nicht 

vollständig vergoren ist. Die Bestimmung des Zuckers kann 
auch durch Titrieren mit Fehlingscher Lösung nach dem in der 
Anlage 3 angegebenen Verfahren ausgeführt werden, 

d) bei Maischen zur Rotweinbereitung ist außerdem festzustellen, ob 
die darin enthaltene l\fenge Schwefelsäure. auf 1 Liter berechnet, 
nicht mehr beträgt, als 2 g neutralen schwefelsauren Kaliums 

____ e_ntspricht, wobei wie vorstAlhend unter 2 d zu verfahren Ist. 

1) Vgl. Zentralbl.t. d. Deutsche Reich 1896, S.197 und von 1901, S. 234. 
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B. Falls das Aussehen, der Geruch, der Geschmack der Pro ben oder sonstige 
Verdachtsgründe es notwendig erscheinen lassen, ist je nach den Um
ständen außer den unter A 1 bis 4 vorgeschriebenen Prüfungen noch 
auszuführen: 
1. bei Weißwein, Traubenmost und Traubenmaische : 

a) die Bestimmung des Gehalts an schwefliger Säure, 
b) die Bestimmung des Gehalts an Gesamtweinsäure, 
c) die Bestimmung des Gehalts an flüchtigen Säuren, 
d) die Bestimmung des Gehalts an Mineralbestandteilen, 
e) bei unvollständig vergorenem Weine die Bestimmung des Ge

halts' an Zucker, 
2. bei Rotwein: 

a) die Bestimmung des Gehalts an schwefliger Säure, 
b) die Bestimmung des Gehalts an Gesamtweinsäure, 
c) die Bestimmung des Gehalts an flüchtigen Säuren, 
d) die Bestimmung des Gehalts an Mineralbestandteilen, 
e) bei unvollständig vergorenem Weine die Bestimmung des Gehalts 

an Zucker, 
f) die Prüfung auf fremde Farbstoffe, 

3. bei Süßwein (süßem Dessert- und Südwein): 
a) die Bestimmung des Gehalts an schwefliger Säure, 
b) die Bestimmung des Gehalts an Gesamtweinsäure, 
c) die Bestimmung des Gehalts an flüchtigen Säuren, 
d) die Bestimmung des Gehalts an Phosphorsäure, 
e) die Bestimmung des Gehalts an Rohrzucker, 
f) die Bestimmung des Gehalts an Mineralbestandteilen. 

C.'Dem Ermessen des Sachverständigen bleibt es überlassen, je nach Lage 
des Falles außer den unter A und B angeführten noch eine oder mehrere 
Prüfungen vorzunehmen, die sich auf den Nachweis der bei der Wein· 
bereitung nicht zulässigen Zusätze beziehen (§§ 13, 14 des Weingesetzes; 
Ausführungsbestimmungen zu §§ 4, 11, 12; 10, 16; 13). 

Bei einem Teile der Proben sind diese Untersuchungen regelmäßig 
vorzunehmen, so daß im Jahresdurchschnitt 5 vom Hundert aller Proben 
auch den Prüfungen unter Bund C unterzogen werden. Hierbei ist 
insbesondere auf die etwaige Anwesenheit der im Ausland als Zusatz 
erlaubten, im Inland aber verbotenen Stoffe zu achten. 
II. Die Wahl der Verfahren zur Feststellung der Gleichartigkeit der 

Proben bleibt dem Sachverständigen überlassen, 
IH, Die Einzelbestimmungen sind in der Regel nur einmal auszuführen, 

Derjenige Teil der Untersuchung aber, der zu einer Beanstandung geführt hat, 
ist zu wiederholen. 

Anlage !l. 

Anweisung tür die zollamtllche Untersuchuug von Verschnlttwein und Verschnitt
most aut den Weingeist- oder deu Fruchtzucker- und den E:ltraktgehalt. 

Die Untersuchung der Verschnittweine und Verschnittmoste hat sich auf 
die Ermittelung des Gehalts an Weingeist oder Zucker und an Extrakt zu or· 
strecken. Bei fertigem Weine (reinem vergorenen Traubensafte) kann von der 
Bestimmung des Zuckergehaltes abgesehen werden, 

1. Entuahme und Vorbereitung der Proben, 
Die Proben für die Untersuchung sind, soweit nicht nach den bestehendeu 

Bestimmungen Erleichterungen zuläSSig sind, aus je d c m Kesselwagen oder 
aus mindestens der Hälfte der zu einer Sendung gehörigen Fässer zu ent
nehmen, und zwar mittels Stechhebers in einer Menge von je etwa 0,4 Liter. 
Eine Vermischung der Proben miteinander ist nicht zulässig, es muß vielmehr 
jede einzelne Probe für sich untersucht werden. 

Die Proben sind von ihrem etwaigen Kohlensäuregehalt durch wieder· 
holtes kräftiges Schütteln möglichst zu befreien und, wenn sie nicht klar er
scheinen, demnäehst durch ein doppeltes Faltenfilter von Papier zu filtrieren. 
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Bei Mosten geht dem Filtrieren ein Durchseihen durch ein reines trockenes 
Tuch voraus. An diese Vorbereitung der Proben muß die eigentliche Unter
suchung unmittelbar angeschlossen werden. 

2. Ausführung der Untersuchung, 

Sowoit boi der Untersuohung Spindelungen stattfinden, aiml die in den 
"Tafeln zur zollamtlichen Abfertigung von Vorschnittwoinen und Verschnitt· 
mosten" enthaltenen Vorschriften maßgebend. 

Die Untersuchung umfaßt 
a) die Spindelung der Probe, 
b) die Destillation der Probe und die Spindelung des Destillats, 
c) die Titrierung der Probe mit Fehlingscher Lösung. 

Die bei der zollamtlichen Untersuchung zu benutzenden Geräte (Alkoholo
moter, Saccharimeter, Meßzylinder, Meßkolben, Büretwn usw.) sind von der 
Normal-Eiehungs·Kommission zu beziehen. 

Die Titrierung (Ziffer 2 0) erfolgt nur dann, wenn der Zuokorgehalt der 
Flüssigkeit bostimmt werden soll. 

a) Spindelung der Probe. 
Nachdom die Probe nach Ziffer 1 vorbereitet ist, wird zllnächs.t die 

Spindelung derselben nach Maßgabe des § 1 der den Tafeln vorgedruckten 
Anleitung vorgenommeu. 

Als Spindeln dienon Alkoholometer oder Saccharimeter, je nachdem die 
PI'obe eine geringere oder größere Dichte hat als 'Vasser. Als Standglas benutzt 
man das der in Anlage 2 zur Alkoholermittelungsordnung vorgeschriebenon 
Brennvorrichtung beigegebene Meßglas. 

b) Destillation der Probe und Spindelung des Destillats. 
Demnächst erfolgt die Destillation eines Teiles der Probe nach Maßgabe 

der Vorschriften in der Alkoholermittelungsordnung (§ 16 und Anlage 2 dazu). 
Dabei kommen jedoch der Zusatz von Salz, die starke Verdünnung und das 
Durchschütteln in der hierzu dienenden Bürette vor der Destillation in Weg
fall. Vielmehr wird in folgender Weise verfahren: Man mißt von der Probe 
in dem Meßglas 100 ccm ab, gießt diese in den Siedekolben, füllt etwa die Hälfte 
des Meßglases mit '''assel' nach, fügt eine Messerspitze Tannin hinzu und 
destilliert_ Nachdem das Destillat nahezu die Marke des als Vorlage dienenden 
Meßglases erreicht ·hat und genau bis zu dieser l\farke mit Wasser aufgefüllt ist, 
wird gehörig umgeschüttelt und die Spindelung mittels des Alkoholometers 
vorgenolDmen (§ 1 der den Tafeln vorgedruckten Anleitung). 

'c) Titrierung mit Fehlingscher Lösung. 
Nach erfolgter Destillation und Spindelung dos Destillats wird bei Mosten 

stets, bei Weinen nur, wenn es aus besonderen Gründen notwendig erscheint 
(z. B. wenn es zweifelhaft Ist, ob der Wein vollständig vergoren ist), zur Be· 
stimmung des Zuckergehaltes durch Titrierung der Probe mit Fehlingscher 
Lösung geschritten. Hierzu wird der bei der Destillation nicht verwendete 
Teil der Probe benutzt. Da nur dann ein hinreichend genaues Ergebnis erzielt 
werden kann, wenn die Flüssigkeit nicht mehr als 1 vom Hundert Zucker ent
hält, so ist nötigenfalls der zur Titrierung bestimmte Teil der Probe vorher 
zu verdünnen. Einen Anhalt für den Grad der vorzunehmenden Verdünnung 
Uefert die Menge des Gesamtextrakts (einschließlich allen Zuckers). Diese 
Menge ist nach Ziffer 3 c zu berechnen. Die Berechnung muß daher vor der 
Bestimmung des Zuckergehalts vorgenommen werden. Die Verhältniszahl für 
die Verdünnung, das ist die Zahl, welche angibt, wie weit die Verdünnung vor
genommen werden muß, ergibt sich, wenn man von der berechneten und nach 
oben auf ganze Einheiten abgerundeten Zahl für den Gesamtextrakt 3 abzieht. 
Enthält die Probe beispielsweise 10,8 vom Hundert, also abgerundet 11 vom 
Hundert Gesamtextrakt, so ist sie mit 'Wasser auf die 11 weniger 3, also 8fache 
Rauffimonge in der nachstehend beschriebenen Weise zu verdünnen. 

Die Verdünnung wird in Verbindung mit dem Eindampfen (zum Zwecke 
der Entfernung des Weingeistes) und Entfärben vorgenommen. Man füllt von 
der Probe in eine gehörig gereinigte und getrocknete oder mit der zu unter-
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suchenden Flüssigkeit ausgespülte Bürette so viel, daß die Flüssigkeit eInIge 
Zentimeter über der obersten mit 0 bezeichneten Markc steht, und läßt, durch 
den Hahn in das ursprüngliche Gefäß wieder so viel ab, bis der untere Rand 
der Flüssigkeitsoberfläche diese Marke 0 genau erreicht. Aus der Bürette läßt 
man dann so viel Kubikzentimeter der eingefüllten Probe in eine etwa 150 CClU 

fassende Porzellanschale fließen, als die Teilung von 100 durch die Verhältniszahl 

für die Verdünnung angibt, in obigem Beispiel 1~0 = 12,5 ccm. Faßt die Bürette 

ven der O·Marke ab nicht die hiernach erforderliche Menge Flüssigkeit, so wh'cl 
sio so oft in der vorbeschriebenen \Veise gefüllt und entleert, als nötig ist, um 
die erforderliche Anzahl Kubikzentimeter in die Schale zu bringen. 

Beträgt die Verhältniszahl mehr als 2, so ist in die Schale so viel Wasser 
nachzufüllen, bis die Gesamtmenge der Flüssigkeit nahezu 50 ccm erreicht hat, 
in obigem Beispiel also 37,5 ccrn. 

Nun stellt man die Schale auf ein siedendes Wasserbad und fügt, je nach 
der Menge und Färbung der Flüssigkeit, eine oder mehrere l\fesserspitzen ge· 
pulverte, möglichst kalkfreie Tierkohle hinzu, um die rote Farbe der Flüssig· 
keit vollständig zu beseitigen. Dann wird bis auf etwa '/. eingedampft unter 
häufigem vorsichtigen Umrühren mit einem Glasstabe, weleher während des 
Eindampfens in der Schale verbleiben muß. Hierauf setzt man etwa 10 ccm 
heißes Wasser hinzu, rührt um und filtriert, indem man die }j'lüssigkeit den 
Glasstab entlang auf das Filter gießt, in ein mit einer Marke verschenes 100 ccm 
fassendes Meßkölbchen. Dann spült man die Schale zur Gewinnung des Restes 
und zum Auslaugen der Tierkohle mehrmals mit geringen Mengen kochend 
heißen Wassers aus, gießt dieses an dem Glasstabe jedesmal auf das Filter, so 
lange fortfahrend, bis das untergestellte Kölbchen nallezu bis zur Marke gefüllt 
ist und läßt die Flüssigkeit erkalten. Um die Flüssigkeit abzukühlen, stellt 
man das Kölbchen in ein mit Wasser von 14-15' C gefülltes geräumiges Gefäß, 
wobei zu beachten ist, daß das Wasser bis zur Marke des Kölbehens reicht. Nach 
15-20 Minuten füllt man das Kölbehen mit kaltem Wasser genau bis zur Marko 
auf, schüttelt mehrmals durch und beschickt mit der Flüssigkeit die inzwischen 
gereinigte und getrocknete Bürette inder vorher beschriebenen \Veise. Hierauf 
gibt man aus einer mit Seignettesalz·Natrol;llauge und einer anderen mit Kupfer· 
vitriollösung (den beiden Teilen der Fehlingschen Lösung) gefüllten Bürette 
je 5 cem in einen Kochkolben von etwa 0,2 Liter Inhalt. Nach Zusatz von 
etwa 40 cem Wasser erhitzt man zum Sieden und läßt die verdünnte Zucker· 
lösung aus der Bürette in die heiße Mischung in der Weise fließen, daß anfangs 
einige Kubikzentimeter auf einmal hineingelangen, später der Zufluß nur in 
einzelnen Tropfen erfolgt. Der Zusatz in Tropfen beginnt, sobald die ursprüng
lich dunkelblaue Farbe der Mischung beim Kochen in ein helles Blau übergeht. 
Sollte die erstmalige Füllung der Bürette hierzu nicht hinreichen, so sind weitere 
Füllungen vorzunehmen. Nach dem Zusatz eines jeden Tropfens wird bis zum 
Aufkochen erhitzt und die Farbe der Mischung durch Betrachten gegen einen 
weißen Untergrund beobachtct. Ist die blaue Farbe eben nicht mehr erkennbar. 
so liest man an der Teilung der Bürette die Anzahl der verbrauchten Kubik· 
zentimeter Zuckerlösung bis auf 0,1 ecm genau ab. 

3. Berechnung dcr Ergebnisse. 

Die Berechnung der Ergebnisse erfolgt mit Hilfe der in Ziffer 2 Absatz 1 
orwähnten Tafeln nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

a) Die wahren Alkoholometerangaben sowohl der J;'robe als auch des 
Destillats werden aus Tafel 1 entnommen. War zur Splndelung der 
Probe ein Saccharimeter erforderlich, so werden die wahren Sacehari· 
meterangaben gemäß § 2 Ziffer 2 der Anleitung ermittelt. 

b) Die in 100 Gewichtsteilen der Prebe (Wein oder Most) onthaltenen 
Gewichtsteile Weingeist wsrden aus der Tafel 1 a oder 1 b entno=en, 
je nachdem zur Spindelung der Probe ein Alkoholometer oder ein 
Saccharimeter erforderlich war. 

c) Aus den Tafern 2 und 3' entnimmt man mit Hilfe der wahren Alkoholo· 
meter· oder Saceharimeterangabe der Probe und der wahren Alkoholo' 
meterangabe des Destillats (Ziffer 1) den Gesamtcxtraktgehalt (ein· 
schließlich allen Zuckers). 
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d) Der Zuckergehalt ist aus der Verhältniszahl für die vorgenommene 
Verdünnung und der Zahl der bei der Titrierung verbrauchten Kubik· 
zentimeter Zuckerlösung aus Tafel 4 zu entnehmen. 

Beträgt die nach d ermittelte Zahl für den Zuckergehalt nicht mehr als 
2,5 g im Liter, so geben die nach b und c ermittelten Zahlen bereits den ganzen 
Weingeistgehalt und den eigentlichen Gehalt an trockenem Extrakte. Beträgt 
die Zahl für den Zuckergehalt mehr als 2,5, so zieht man zunächst 2,5 davon ab. 
Der so verbleibende überschuß wird von der nach c ermittelten Zahl für den 
Gesamtextrakt in Abzug gebracht; man beko=t dadurch den eigentlichen 
Extraktgehalt, d. h. den Gehalt an Gesamtextrakt ausschließlich der 2,5 g 
im Liter übersteigenden Zuckermenge. Ferner entnimmt man mit demselben 
überschuß aus der Tafel 5 den entsprechenden Weingeistgehalt und zählt diesen 
zu dem nach b ermittelten Weingeistgehalte der Probe hinzu; man erhält da
durch den ganzen Weingeistgehalt des dem untersuchten Most oder unvoll
ständig vergorenen Weine entsprechenden fertigen Weines. 

Sobald der ganze Weingeistgehalt mindestens 9,5 und höchstens 20 Ge
wichtsteile in 100 und der eigentliche Gehalt an trockenem Extrakte mindestens 
28 g im Liter Flüssigkeit beträgt, darf der Wein oder Most zum Verschneiden 
gegen Entrichtung des erm1\ßigten Zollsatzes von 15 Mark für 1 Doppelzentner 
zugelassen werden. 

Anlage 4. 

Anweisung für die zollamtliche Untersuchung von Wein zur KognakbereItung 
auf den Weingeistgehalt. 

1. Entnahme und Vorbereitung der Proben. 
Aus jedem Kesselwagen oder aus mindestens der Hälfte der zu einer 

Sendung gehörigen Fässer sind mittels Stechhebers Proben in einer Menge 
von je etwa 0,4 Liter zu entnehmen. 

Die Proben sind von ihrem etwaigen Kohlensäuregehalte durch wieder
holtes kräftiges Schüttelu möglichst zu befreien und, wenn sie nicht klar er
scheinen, demnächst durch ein doppeltes Faltenfilter von Papier zu filtrieren. 
An diese Vorbereitung der Proben muß die eigentliche Untersuchung unmittel
bar angeschlossen werden. 

2. Ausführung der Untersuchung. 
a) Spindelung der Proben und deren Vereinigung zu Mischproben. 

Als Spindelu dienen zwei Alkoholometer und zwei Saccharimeter. Die 
Alkoholometer haben eine Teilung nach 0,2 Gewichtsteilen in Hundert und 
umfassen 0-12 und 10-22 Gewichtsteile. Die Saccharimeter haben ebenfalls 
eine Teilung nach 0,2 Gewichtsteilen und umfassen 0-16 und 15-31 Gewichts
teile. Die \Värmeskalen der vier Geräte reichen von 10-20 Grad des hundert
teiligen Thermometers und sind nach 0,5 Wärmegraden geteilt. Die Geräte 
müssen amtlich beglaubigt sein. 

Jede Probe ist für sich zu spindeln. Die Spindelung wird in dem der 
amtlichen Brennvorrichtung (Alkoholermittelungsordnung Anlage 2) beige
gebenen Meßglase vorgenommen und geschieht mit einem der beiden Alkoholo· 
meter, falls die Dichte der Proben geringer, dagegen mit einem der beiden 
Saccharimeter, falls die Dichte größer ist als diejenige des Wassers, was sich beim 
probeweisen Einsenken der Geräte ergibt. Das weitere Verfahren richtet sich 
nach § 1 Ziffer 2 und 3 der den "Tafeln zur zollamtlichen Abfertigung von Ver
schnittweinen und Verschnittmosten" vorgedruckten Anleitung. 

Die Spindelung hat nur den Zweck, die Gleichartigkeit der Proben fest
zustellen. Die Ermittelung der wahren Alkoholometer- oder Saccharimeter
angaben ~ann daher unterbleiben, wenn bQi der Spindelung dieselben Wärme
grade ermIttelt wurden. In diesem Falle können die scheinbaren Alkoholometer
oder Saccharimuterangaben der Proben verglichen werden. Andernfalls müssen 
von denjenigen Proben, die nicht eine Wärm~ von 15' C hatten, die wahren 
Alkoholometer- oder Saccharimeterangaben ermittelt werden. Geschah die 
Spindelung mit einem Alkoholometer, so ist dazu Tafel 1 der "Tafeln zur zoll
amtlichen Abfertigung von Verschnittweinen und Verschnittmosten" zu be-
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nutzen. Geschah die Spindelung mit einem Saccharimeter, so ist nach §~2 
Ziffer 2 der diesen Tafeln vorgedruckten Anleitung zu verfahren. 

Ergibt sich zwischim sämtlichen gespindelten Proben keine größere Ab
weichung als 2 vom Hundert, so sind bis zu 25 Proben aus einer gleichen Anzahl 
nahezu gleich großer Fässer in einer Menge von je 100 ccru unter gutem Durch
rühren zu je einer Mischprobe zu vereinigen. Andernfalls sind diejenigen Proben, 
die sich voneinander um nicht mehr als 2 vom Hundert unterscheiden, in der 
Reihenfolge, die sich aus den gefundenen Alkoholometer- oder Saccharimeter
angaben, von den niedrigsten anfangend, ergibt, in einer Menge von je 100 ccm 
unter gutem Durchrühren bis zu 25 zu je einer IIHschprobe zu vereinigen. 

Diese lVIischproben sowie die bei der Vereinigung etwa übrIggebliebenen 
Einzelproben sind alsdann jede für sich auf ihren Weingeistgehalt nach folgender 
Anweisung zu untersuchen. 

b) Destillation der Misch- und Einzelproben und Spindelung der Destillate. 

Die Destillation wird nach Anlage 2 zur Alkoholerruittelungsol'dnung 
vorgenommen. 

Von jeder Mischprobe und jeder etwa übriggebliebenen Einzelprobe 
werden je 100 g in einem dünnwandigen Glaskolben von etwa 100 ccm Raum
inhalt genau abgewogen und in den Siedekolben F entleert. Der Glaskolben 
wird mit etwa 50 g, bei Proben, die mit dem Saccharimeter gespindelt wurden, 
mit 80-100 g destilliertem Was~er nachgespült, das Spülwasser ebenfall~ in 
den Siedekolben F gegossen und eine Messerspitze Tannin hinzugefügt. 

Alsdann wird die Probe destilliert, wobei ein vorher in trockenem Zu
stande gewogener, dünnwandiger Glaskolben als Vorlage dient, an welchem 
am unteren Teile des Halses bei 100 ccm Inhalt eine Marke angebracht ist. 

Sobald der Flüssigkeitsspiegel des Destillats etwa 1-2 mm unterhalb 
der Marke an der Vorlage steht, wird die Destillation unterbrochen, die Vorlage 
auf die Wage gebracht und vorsichtig tropfenweise mittels einer Pipette so viel 
Wasser zugegeben, daß das Gewicht des Destillats genau 100 g beträgt. Wird 
hie1:bei oder schon bei der Destillation das Gewicht von 100 g überschritten, so 
ist das Destillat zu verwerfen und eine ,neue Destillation vorzunehmen. 

Sodann wird die Vorlage mit einem sauberen Kautschukstopfen ver
schlossen, der Inhalt durch Schütteln gut durchgemischt, und dann soviel in 
das der amtlichen Brennvorrichtung beigegebene, VÖllig getrocknete Meßglas 
abgegossen, bis die Marke erreicht ist. Hierauf wird der Inhalt des Meßglases 
mit einem der beiden oben beschriebenen Alkoholometer bei einer Wärme von 
13-17' C gespindelt und die wahre Stärke des Destillats in der unter Ziffer 2 a. 
angegebenen Weise abgeleitet. Die so ermittelte Stärke ist der Weingeistgehalt 
der untersuchten Probe. Sinkt bei Innehaltung der vorgeschriebenen Wärme
grade das Aräometer von 10-22 Gewichtsteilen in Hundert bis über den Skalen
teilstrich 21,6 in das Destillat ein oder reicht die Tafel 1 nicht aus, so ist der 
Weingeistgehalt der Probe höher als 20 Gewichtsteile in Hundert. 

Sind an Stelle der in der Anlage 2 zur Alkoholermittelungsordnung vor
geschriebenen Brennvorrichtung andere Brennvorrichtungen zugelassen, so 
können auch diese Brennvorrichtungen nebst Zubehör zu der in Ziffer 2 vor
gesehenen Untersuchung benutzt werden. 

3. Schlußbestimmung. 

Überschreitet der Weingeistgehalt auch nur einer untersuchten Misch
oder Einzelprobe die in Betracht kommende Grenze und ist der Zollpflichtige 
mit der Abfertigung der ganzen Sendung nach diesem Weingeistgehalte nicht 
einverstanden, so sind, soweit dies nicht schon geschehen ist, aus allen zu der 
Sendung gehörigen Gefäßen Proben zu entnehmen und nach Vorbereitung 
gemäß Ziffer 1 Absatz 2 einzeln in der in Ziffer 2 b angegebenen Weise auf 
ihren Weingeistgehalt ZU untersuchen. In diesem Falle sind die Zollgefälle 
für die innerhalb verschiedener Grenzen liegenden Teile der Sendung getrennt 
zu berechnen. 
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Anlage 5. 

Anweisung für die zollamtliche Untersuchung von anderem "'eine und Moste, 
als VerschnIttwein, VerschnIttmost und Wein znr Kognakbereltung, auf den 

'Velngels tgehalt. 

Die Unt<Jrsuchung kann in unbedenklichen Fällen auf eine bloße Kost
l'robe, wobei der Wein oder Most möglichst Zimmerwärme haben soll, be
"chränkt werden, wenn sich durch das Kosten die Zugehörigkeit des Weines 
oder Mostes zu der in Betracht kommenden Zollstaffel mit Sicherheit beurteilen 
läßt und im Falle einer verbindlichen Erklärung der angemeldete Weingeist
gehalt nicht in der Nähe der entscheidenden oberen Grenze liegt. Ist letzteres 
der Fall oder ist das Ergebnis der Kostprobe ein zweifelhaftes oder erhebt der 
Zollpflichtige gegen das Ergebnis der Kostprobe Einspruch oder handelt es sich 
um sehr süßen, um sehr sauren oder um verdorbenen Wein, so hat die Fest
stellung des Weingeistgehaltsdurch Destillation und Spindel ungdes Destillats 
(Absatz 5) zu erfolgen. Bei Postsendungen darf die Abfertigung in unbedenk
lichen Fällen auch dann auf Grund einer Kostprobe bewirkt werden, wenn der 
angemeldete Weingeistgehalt in der Nähe der entscheidenden oberen Grenze liegt. 

Beim Vorliegen eiuer verbindlichen Erklärung des Weingeistgehalts sind 
mindestens 5 vom Hundert der zu einer Sendung gehörigen Gefäße der Unter
Ruchung (Kostprobe oder Destillation und Spindelung) zu unterwerfen. Liegt 
eine verbindliche Erklärung des Weingeistgehalts nicht vor, so ist die Unter
suchung auf alle Gefäße zu erstrecken_ Wird jedoch in letzterem Falle durch 
Vorlegung von Rechnungen usw_ dargetan, daß es sich um 'Vein oder Most 
gleicher Krt handelt, so kann die Untersuchung nach näherer Bestimmung des 
Amtsvorstandes auf einen Teil der Gefäße, jedoch nicht unter 10 vom Hundert 
beschränkt werden. 

überschreitet bei den probeweise untersuchten Gefäßen der Weingeist
gehalt der Flüssigkeit auch nur in einem Gefäße die in Betracht kommende 
Grenze, so sind auch die übrigen Gefäße auf den Weingeistgehalt der Flüssigkeit 
zu untersuchen. 

Aus jedem der zu untersuchenden Gefäße sind mittels Stechhebers 
Proben zu entnehmen. Für die Kostpro be ist nicht mehr Wein oder Most 
zu entnehmen, als für das Kosten unumgänglich notwendig i.st. Für die 
Destillation und Spindelung des Destillats sind die Proben auf je etwa 
'I. Liter zu bemessen. Eine Vermischung der Proben miteinander ist nicht 
zulässig; jede einzelne Probe muß vielmehr für sich untersucht werden. 

Die Destillation und Spindelung des Destillats ist, in der unter Ziffer 2 b 
der Anweisung für die zollamtliche Untersuchung von Wein zur Kognakbereitung 
auf den 'Veingeistgehalt (Anlage 4) angegebenen "Weise vorzunehmen, nachdem 
zuvor die Proben durch wiederholtes kräftiges Schüttoln von ihrem Kohlen
säuregehalt möglichst befreit sind. 

Erlaß vom 30. November 1909, betreffend Yerwertung gerichtlich eingellogener 
Weine, Getränke und Stoffe. 

1. Traubenmost, Weine, weinähnliche und weinhaltige Getränke, Schaum
weine und Kognak, die nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen (§§ 13 
bis 16, § 11 Absatz 2 des Gesetzes), sind zu vergällen und sodann zugunsten der 
Staatskasse zu verkaufen. Die Vergällung ist von der Polizeibehörde zu über
wachen. 

Die Vergällung hat, wenn die Flüssigkeit zur Essigbereitung verkauft 
wird, zu erfolgen durch" Zusatz von Essigsäure (auch in Form von Essigsprit 
oder Essigessenz), in solcher Menge, daß die Flüssigkeit auf 100 Liter etwa 
4 Liter EssigSäure enthält. Wenn die Flüssigkeit zur Verarbeitung auf Brannt
wein verkauft wird, hat die Vergällung durch Zusatz von 2 kg Kochsalz auf 
100 Liter Flüssigkeit zu geschehen. Dabei ist darauf zu achten, daß vor über
gabe an den Erwerber das Kochsalz vollständig gelöst ist. 

Enthalten die in Absatz 1 bezeichneten Getränke gesundheitsschädliche 
Stoffe, so sind geeignete Sachverständige darüber zu hören, ob eine Weiter
v~rwendung zulässig ist und welChe Art der Vergällung ihr vorauszugehen hat. 
n,e Sachverständigen können für die Vergällung diesor Getränke auch andere 
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als die in Absatz 2 bezeichneten Mittel, je nach der Weiterverwendung des Weines 
oder Kognaks, vorschlagen, wie z. B. die in der Branntweinsteuerbefreiungs' 
ordnung· zur Vergällung von Branntwein für technische Zwecke vorgesehenen 
Mittel. 

Genehmigt die Polizeibehörde (der Landrat, in Stadtkreisen die Orts· 
polizeibehörde) die Weiterverwendung nicht oder ist durch den Verkauf ein 
angemessener Erlös nicht zu erzielen, so sind die Getränke zu vernichten. 

2. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für Traubenmaische, 
die einen nach § 3 Absatz 1 oder nach § 4 des Gesetzes nicht zulässigen Zusatz 
erhalten hat. 

3. Ist auf Einziehung von Haustrunk nur darum erkannt worden, weil 
er entgegen dem § 11 Absatz 4 des Gesetzes in den Verkehr gebracht wordcn ist, 
so ist nach Ziffer 1 Absatz 1 dieser Verfügung zu verfahren. 

Ist jedoch durch den Verkauf ein angemessener Erlös nicht zu erzielen, 
so kann von der Vergällung abgesehen und der Haustrunk, sofern er nicht ge· 
sundheitsschädlich ist, unentgeltlich an staatliche Behörden oder an Armen· 
oder Krankenanstalten zum eigenen Verbrauch abgegeben werden. Der Emp
fänger ist darauf hinzuweisen, daß eine weitere Abgabe des Getränkes strafbar 
sein würde. 

4. Getränke, die nur aus dem Grunde eingezogen worden sind, weil ihre 
Bezeichnung den gesetzlichen Vorschriften nicht entApricht, sind nicht zu ver
gällen, sondern unter gcsetzmäßiger Bezeichnung zugunsten der Staat.skasse 
zu verkaufen. 

5. Stoffe, deren Vorwendung bei der Herstellung, Behandlung oder Ver
arbeitung von Wein, Schaumwein, weinhaitigen oder weinähnlichen Getränken 
unzulässig ist, sind zu vernichten, wenn nicht die Polizeibehörde (Ziffer 1 All· 
satz 4) ihro Veräußerung oder sonstige Verwendung genehmigt. 

X. SüBstoffgesetz vom 7. Juli 19021)~ 
(R.-G.-Bl. S. 253.) 

§ 1. Süßstoff im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf künstliohem Wege 
gewonnenen Stoffe, welche als Süßmittel dienen können und eine höl",re Süß· 
kraft als raffinierter ROhr: oder Rübenzucker, aller nicht entsprechenden Nähr
wert besitzen. 

§ 2. SOweit nicht in den §§ 3-5 Ausnahmen zugelassen sind, ist es 
verboten: 

a) Süßstoff herzustellen Gder Nahrungs- oder Genllßlllitteln bei deren 
gewerblicher Herstellung zuzusetzen, 

b) Süßstoff oder süßstofflialt.ige Nahrungs- oder Gonußmittol aus aem 
Ausland einzuführen, 

c) Süßstoff oder siißstoffhaltige Nahrungs- oder Genußmit,(,el feilzu
halten oder zu verkaufen. 

~ 3. Nach näherer 'Bestimmung des Bundesrats ist für die HerstelllUlg 
odor die Einfuhr von Süßstoff ,lie Ermächtigung einem oder mohreren Gewerbe
treibenden zu ge ben. 

Die Ermächtigung ist unter Vorbehalt des jederzeitigen 'Viderrufs zu 
erteilen und der Geschäftsbetrieb des Berechtigten unter dauernde amtliche 

') Auf Grund der Bekanntmachung über den Verkehr mit Süßstoff, 
vom 7. Juni 1916 (R.-G.-Bl. S. 459), Kriegsverordnung, ist die Reichszucker
stelle ermächtigt bis auf weiteres den Gewerbetreibenden den Bezug von Süß
stoff zum Zwecke der Herstellung folgender Erzeugnisse zu gestatten: 

Dunstobst, Kompotten, Schaumweinen und sehalUllweinähnlichen Ge
tränken, Wermutwein, Likören, Bowlen,. Punschextrakten, Obst- und Beeren
weinen, Essig, Mostrich und Senf, Fischmarinaden, Kautabak:. Mitteln zur 
Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares, der Nagel oder .der 
Mundhöhle. Dieser Bekanntmachung gingen zwei Bekanntmachungen allgem61116r 
Art voraus; die eine datiert vom 30. März (R.-G.-Bl. s. 213), die andere.vom 
25. April 1916 (R.-G.-Bl. S. 340). Vgl. ZeitschI'. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1916 (Gesetze), S. 262. 
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Überwachung zu stellen. Auch hat der Bundesrat in diesem Falle zu bestimmen, 
daß bei dem Verkaufe des Süßstoffs ein gewisser Preis nicht überschritten, sowie 
ob und unter welchen Bedingungen eine Ausfuhr von Süßstoff in das Ausland 
erfolgen darf. 

§ 4. Die Abgabe des gemäß § 3 hergestellten oder eingeführten Süß
stoffs im Inland ist nur an Apotheken und an solche Personen .gestattet, welche 
die amtliche Erlaubnis zum Bezuge von Süßstoff besitzen. Diese Erlaubnis ist 
nur zu erteilen: 

a) an Personen, welche den Süßstoff zu wissenschaftlichen Zwecken ver
wenden wollen; 

b) an Gewerbetreibende zum Zwecke der Herstellung von bestimmten 
Waren, für welche die Zusetzung von Süßstoff aus einern die Ver· 
wendung von Zucker ausschließenden Grunde erforderlich ist; 

c) an Leiter von Kranken·, Kur-, Pflege- und ähnlichen Anstalten zur 
Verwendung für die ln der Anstalt befindlichen Personen; 

d) an die Inhaber von Gast- und Speisewirtschaften in Kurorten, deren 
Besuchern der Genuß mit Zucker versüßter Lebensmittel ärztlicher· 
seits untersagt zu werden pflegt, zur Verwendung für die im Orte 
befindlichen Personen. 

Die Erlaubnis ist ferner nur unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs und 
nur dann zu erteilen, wenn die Verwendung des Süßstoffs zu den angegebenen 
Zwecken ausreichend überwacht werden kann. 

§ 5. Die Apotheken dürfen Süßstoff außer an Personen, welche eine 
amtliche Erlaubnis (§ 4) besitzen, nur unter den vom Bundesrate festzustellenden 
Bedingungen abgeben. 

Die im § 4 Absatz 2 zu b benannten Bezugsberechtigten dürfen den Süß
stoff nur zur Herstellung der in der amtlichen Erlaubnis bezeichneten Waren 
verwenden und letztere nur an solche Abnehmer abgeben, welche derart zu· 
bereitete Waren ausdrücklich verlangen. Der Bundesrat kann bestimmen, daß 
diese Waren unter bestimmten Bezeichnungen und in bestimmten Verpackungen 
feilgehalten und abgegeben werden müssen. 

Die zu c und d genannten Bezugsberechtigten dürfen Süßstoff oder 
unter Verwendung von Süßstoff hergestellte Nahrungs- oder Genußmittel nur 
innerhalb der Anstalt (zu c) oder des Ortes (zu d) abgeben. 

§ 6. Die vom Bundesrate zur Ausführung der Vorschriften in den §§ 3, 
4 und 5 zu erlassenden Bestimmungen sind dem Reichstage bis zum 1. April 1903 
vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, soweit der Reichstag dies verlangt. 

§ 7. W:er der Vorschrift des § 2 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird, soweit 
nicht die Bestimmungen des VereinszolJgesetzes Platz greifen, mit Gefängnis 
bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden, so tritt Geld
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft ein. 

§ 8. Der Strafe des. § 7 Absatz 1 unterliegen auch diejenigen, in deren 
Besitz oder Gewahrsam Süßstotf in Mengen von mehr als 60 g vorgefunden 
wird, sofern sie nicht gen Nachweis erbringen, daß sie den SiJ.ßstoff nach In
krafttreten dieses Gesetzes von einer zur Abgabe befugten Person bezogen haben. 

Ist in solchen Fällen den Umständen nach anzunehmen, daß der vor· 
gefundene Süßstoff nicht verbotswidrig hergestellt oder eingeführt worden ist, 
80 tritt statt der Strafe des § 7 Absatz 1 diejenige des Absatz 2 daselbst ein. 

§ 9. In den Fällen des § 7 und § 8 ist neben der Strafe auf Einziehung 
,der Gegenstände zu erkennen, mit Bezug auf welche die Zuwiderhandlung 
begangen worden ist. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 10. Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
und öffentlich oder den Beteiligten besonders bekannt gemachten Verwaltungs
vorschriften werden mit einer Ordnungsstrafe von einer bis zu dreihundert Mark 
geahndet. 

§ 11 (handelt von der Entschädigung der Süßstoffabrikanten und ist 
daher ohne Bedeutung). 
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§ 12. Der Reichskanzler i~t hefugt, von dem Tage tler l'nblikat.ioll dieses 
Ge~ctzes ab, dlln einzelnen Fahrikon elen von ihnen -hCl'zllHtellenclen Höch~t
betrag von Süßstoff vorzuschreiben. 

§ 13. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1\103 in Kraft. Mit diesem 
7,eitpunkte tritt das Gesetz, het.reffend den Verkehr mit künstliehen Riißgtoffen, 
vom 6. Juli 1898 (R.-G.-Bl. R. 919) außer Kraft. 

Ausführung.bestimlllungen vom 2:1. j)lärz 11)0:1 zum Süßstoffgesetze vom 
7 • • Juli 1902 '). 

§ 1. Die Durchführung der Vorschriften des Süßstoffgesetzes wir(1 in 
,ten einzelnen Bundesstaaten denjenigen Behörden und Beamton übertragen, 
denen die Verwaltung der Zölle und indirekten steuern obliegt. Auch sind die 
Behörden und Beamten der Lebensmittelpolizei YOI'pfliclltet, bei der allge
meinen Überwachung des Verkehrs mit Nahrungs- 'und Genußmitteln darüber 
zu wachen, daß eine unzulässige Verwondung von Süßstoff nicht stattfindet. 
Die Reichsbevolbnächtigten für Zölle und Steuern und die Stationskontrolleure 
haben in bezug auf die Ausführung des Süßstoffgesetzes dieselben Rechte un,l 
Pflichten, welche ihnon bezüglich der Verwaltung der Zölle und Verbrauchs
steuern beigelegt sind. Der Reichskanzler ist ermächtigt, im Einvernehmen 
mit den beteiligten Bundesregierungen auch andere Behörden und Beamte zur 
Durchführuug des Gesetzes heranzuziehen. 

Zu § 3 des Gesetzes. 
§ 2. Zur Herstellung VOll Süßsteff wird unter Vorbehalt des jederzeitigen 

Widerrufs die Saccharinfabrik, Aktiengesellschaft, vorm. Fahlberg, List & Co. 
in Salbke-Westerhüscn ermächtigt. Als Süßstoff im Sinne diesel' und der nach
folgenden Bestinunungen gelten auch diejenigen süßstoffhaItigen Zubereitungen. 
welche nicht unmittelbar ZUlU Genusse bestimmt sind, Komiern nur als :i\Iittcl 
zur 8üßung von Nahrungs- und Genußmitteln dienen, Der Gesehäftsbetrieh 
der Fabrik (Absatz 1) steht unter amtlicher Überwachung, auch unterliegen sämt
liche Geschäftsbücher, die übel' den Bezug und die Verwendung der Rohstoffe, 
die Herstellung und Verwertung dor Zwischcnerzeugnisse und Rückstände und 
die FertigsteIhmg, den Verbleib und den Vcrkaufspreis des Süßstoffs in seineu 
verschiedenen Formen Aufschluß gehen, dor Prüfung durch die Oberbeamtcn 
der Steuerverwaltnng. Diese Beamten sind auch befugt, sich die Bestände 
an Rohsteffen, Zwischenel'zeugnissen uud fertigen Süßstoffen vorzeigen zu 
lassen und sie nötigenfalls aufzunclunen. Die näheren Anordnungen hinsicht
lich der Überwachung der Fabrik trifft die Steuerdirektivbehörde. 

§ 3. E'ertigel' Süßstoff darf nur in bestimmten, von der Steuerbehörde 
zu genehmigenden und nach dercn Anordnung gegen Diebstahl usw. zu sichernden 
Räumen aufbewahrt werden. übel' den Zu- und Abgang von Süßstoff in den 
genehmigten Aufbewahrungsräumen und den Verbleib der abgeschriebenen 
Mengen hat der Leiter der Fabrik für jedes Kalenderjahr _ein Lagerbuch nach 
einem von der Direktivbehörde vorzuschreibenden Muster zu führen. Die 
Eintragungen haben sofort nach (leI' Fertigstellung und unmittelbar nach der 
Entnahme von Süßstoff zu erfolgen. Am Schlusse jedes Jahres ist das Lager
bueh abzuschließen und mit den zugehörigen Belegen (Bestellzetteln) der Be· 
z:irkssteuerstelle einzureichen, nachdem die übertragung des verbliebenen Be-. 
standes in das neue Lagerbuch erflJlgt ist. 

§ 4. Bei dem Verkaufe des Süßstoffes seitens der Fabrik an inländischll 
Abnehmer darf der Preis von 30 Mark für ein Kilogramm raffiniertes Saeeha,rin 
nicht überschritten werden. Der Reichskanzler wird ermächtigt, die Höchst
preise für die einzelnen in der Fabrik hergestellten Süßstoffarten unter Zugrundll
legung des vorgenannten Einheitspreises festzusetzen. 

§ 5. Die Ausfuhr von Süßstoff in das Ausland ist der Fabrik gestattet. 
Der auszuführende Süßstoff ist in der Fabrik amtlich abzufertigen und bis ZImt 
Ausgang über die Zollgrenze unter Begleitscheinaufsicht und amtlichen Ver
schluß zu stellen. Bei der Abfertigung des Süßstoffs sowie bei der Ausfertigung, 
Erledigung, Nachprüfung und Rücksendung der Begleitscheine finden die über 
das Begleitschcinwesen illl- Zollverkehr erlassenen Bestimmungcn entsprechende 
Anwendnng. Bei Versendungen nach dem Auslande mit (leI' Post kanu mit 
Genehmigung der Direktivbehörde von der Ausfertigung von Begleitschcinen 

') Zentralbl. f. d. Deutsche Reich IU03, S. 103. 

Bujard-Baier, Hllfsbuch. 4. Aufl. 51 
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und der Ver8chlußanlage abgesehen werden, sofern der allgefertigte SüßstoU 
bis zur Übernahme der Sendungen durch die Post unter Steueraufsioht bleibt 
und. durch Vereinbarung mit der Oberpostllehörde verhindert wiI'd, daß der 
Absender ohne Zustimmung der Steuerbehörde die aufgegebenen Sendungen 
zurücknimmt oder ihren Bestilnmungsort ändert. l!'Ül' die Versendung von 
Süßstoff im Verkehre mit den dem Zollgebiet angeschlossenen fremdon Staaten 
und Gebietsteilen kaun der Reiohskanzlcr besondere Bestimmungen treffen. 

Zu § 4 des Gesetzes. 
§ 6. Im Inlande darf die F"abrik Süßstoff nur gegen Vorlegung des umt

lichen Bezugscheins (§ 7) und nur gegen vorschriftsmäßig ausgestellte Bestell. 
zettel (~ 8) abgeben, Auf der Rückseite des dem Besteller zmückzugebenden 
Bezugscheins hat die Fabrikleitung den Tag der Lieferung sow~e die Art und die 
::\Ienge des gelieferten Süßstoffs einzutragen und diese Eintragung durch Bei· 
schrift von Ort und Bezeichnung der Fabrik und des Namens des Eintragenden 
zu bescheinigen. Die Best~llzettel sind mit einem Vermerk über die Ausführung 
der Bestellung und mit der Nummer, unter der die Abschreibung des abgegebenen 
Süßstoffs im Lagerbuche (§3) erfolgt ist, zu versehen und bei diesem Buche 
aufzubewahren. 

§ 7. Die Leiter von Apotheken sowie die hn § <1 Absatz 2 des Gesetzes 
bezeichneten Personen haben, soweit sie Süßstoff beziehen wollen, die Aus· 
stellung eines Bezugsscheins - für jedes Kalenderjahr besond'H's - bei der 
Steuerbehörde durch Vermittelung der Bezirkssteuerstelle zu beantragen. In 
den Anträgen der im § -l Absatz 2 des Gesetzes bezeichneten Personen ist der 
Verwendungszweck des Süßstoffs anzugehen. Die Ausstellung der Bezl'lgs
scheine hat für die Leiter von Apotheken seitens der zustitndigeu Hanptzoll
oder Hauptsteuerämter nach Muster 1 zu erfolgen ') . 

. Die Erteilung der Erlaubni., zmn Bezug und zur Verwendung von Süß
stoff an die im § 4 Absatz 2 des Gesetzes bezeichneten ·Personen bleibt der 
Direktivbehörde vorbehalten. Sie erfolgt nach Ausstellung eines Bezngsscheins 
nach Muster 2. In den Bezugsscheinen für die im § 4 Absatz 2 zu b des Ge
setzes bezeichneten Gewerbetreibenden sind auch die Waren, bei deren Her
stellung der Süßstoff verwendet werden soll, genau zu bezeichnen, Zur erst· 
maligen Erteilung eines Bezugsscheins an die im § 4 Absatz 2 zu b des Gesetzes 
bezeichneten Gewerbetreibenden und bei einer Änderung des Verwendungs
zwecks für den von diesen Gewerbetreibenden zu boziehenden Süßstoff (Her· 
stellung anderer "'aren unter Verwendung von Süßstoff als der bisher erlaubten) 
bodarf die Direktivbehöl'de der Zustimmung der obersten Landesfinanzbehörde 
und des Reichskanzlers . 

.Jedem Bezugsschein ist ein Muster ~UIll Süßstoff-Bestellzettel (~ ~) 
heizufügen. 

\Yiderrufene oder abgelaufene Bezugsscheine sind einzuziehen. 
§ 8. Die Inhaber von Bezugsscheinen (§ 7) können ihren Bedarf an Süß

stoff entweder umnittelbar aus der Süßstofffabrik (§ 2) oder aus einer inländischen 
Apotheke beziehen. Die Bestellungen haben schriftlich mitt~ls eines nach 
lUuster 3 auszustellenden Bestellzettels zu erfolgen. .Jeder Bestellung ist der 
Bel'lugsschein beizufügen .. 

§ 9. Als KurOl't, dessen Besuchern der Genuß mit Zucker gesüßter 
Lcbensmittel ärztlicherseits untersagt zu werden pflegt, ist zur Zeit Neuena,hr 
in der preußischen Rheinprovinz anzusehen, Ob künftig noch andere Orte als 
Kurorte in diesem Sinne anzusehen sind, entscheidet die Landesregierung im 
l<Jinvernehmen mit dem Reichskanzler. Als Inhaber von Gast- und Speise' 
wirtschaften im Sinne des § 4 Absatz 2 zu d des Gesetzes gelten auch die \Voh· 
nungsvermieter, welche ihre Mieter ganz oder teilweise beköstigen. Die Al>· 
gabe von Süßstoff oder von \Varen, die unter Verwendung von Süßstoff hol" 
gestellt sind, seitens dieser 'Yirtschaftsinhaber an Personen innerhalb des Kur· 
orts unterliegt im allgemeinen keiner Beschränkung; die oberste Landesfinanz· 
behörde ist jedoch bofugt, behufs Verhütung von Mißbräuchen, insbesondere 
l'lur Sicherung del' Einhaltung der Vorschrift § 5 Absat.z 3 deR Gesetzes, Be· 
schränkungen in der gedachten Beziehung eintreten zu lassen. 

') Hier fortgelassen, 
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Zu ~ ;) des Gef=)6tze~. 

§ 10 '). Süßstoff dürfen die Apotheken nur gegon Vorlegung des amt
lichen Bezugsscheins (§ 7) und vorschriftsmäßig ausgestellte Bestellzettel (~ 8) 
oder gegen schriftliche mit Ausstellungstag und UnteJ'Achl'ift versehene An
weisung eines Arztes verabfolgen. 

Ärzte dürt'en Anweisungen zum Bezuge von Süßstoff nur in Ausübung 
ihres ärztlichen Berufs und über nicht größere Mengen ausstellen, als sie zur Er
haltung, oder 'Viederherstellung, oder zur Abwehr von SChädigungen der Ge
sundheit von Menschen in dem zur Behandlung stehenden Falle erforderlich 
scheinen_ Gegen eine solche Anwendung dürfen nicht mehl' als 15 g raffiniertes 
Saccharin oder eine entsprechende :Menge der übrigen Süßstofi'ar-ten ahgegeben 
werden. 

§ 11. übel' den Verbleib des Süßstoffs hat der Leiter der Apotheke 
ein besonderes Buch - SüßstoU-Ausgabehuch - für jedes Kalenderjahr Zll 
führen .. In dieses ist jede auf Bestellzettel abgegebene Süßstoffmenge sofort 
nach der Abgabe unter Angabe des Tages der Abgabe, des Empfängers und der 
Form und Menge des abgegebenen Süßstoffs einzeln einzutragen. Die Ein
tragungdes sonst abgegebenen und des im Apothekenbetriebe verwendeten 
Süßstoffs kann monatlich im Gesamtbetrag erfolgen. 

Den Ober beamten der Steuerverwaltung sind der Bezugsschein, das 
Süßstoff-Ausgabebuch nebst Belegen sowie elie Bestände an Süßstoff auf Ver
langen vorzulegen,' Am Schlusse des Jahres sind die von den Lieferern des 
Süßstoffs auf dem abgelaufenen Bezugsscheine gemachten Ansehreihungen und 
das Süßstoff-Ausgabehuch abzuschließen, die nach dem Süßstoff-Ausgabebuch 
verwendete oder abgegebene Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und deI' 
verbliebene Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen oder, falls auf 
einen solchen verzichtet ist, im Süßstoff-Ausgahebuch für das neue Jahr zu 
vermerken. Alsdann sind der abgelaufone Bezugsschein und (las Siißstoff
Ausgabebuch mit den zugehörigen erledigteu Bestellzet.tcln uud iil'ztJichen 
Anweisungen der BezirkssteuerstelJe einzureichen. 

§ 12. Den Apothekern ist es ferner gestattet, von Gewerhetreibenden, 
denen die Erlaubnis erteilt ist, hestimmte 'Varen unter Verwendung von Süß
stoff herzustellen, derart zubereitete Waren zum Wiederverkaufe zu beziehen. 
Soweit es sich hierbei um Nahrungs- oder Genußmittel handelt, ist heim Ver
kaufe die Vorschrift. im § 16 Absatz 2 zu heachten. 

§ 13. Auf Apotheken, in denen Waren unter Verwendung von SüßstoH 
zum Verkaufe hergestellt werden, finden für die Herstellung und den Vcrtl'ieh 
!lieser \Varen die Vorschriften des § 7 Absatz 3-5 nnd der §§ 16, 17 Anwendung. 

§ 14. Personen, welehe die ]!jrlaubnis zur Verwendung von Süßstoff zu 
wissenschaftlichen Zwecken erteilt ist, sowie staatlicho Behörden und öffentliche 
Anstalten zur Untersuchung von Nahrungs- und Gemlßmitteln sinu von be
sonderen Anschreibungen über den Bezug und die Verwendung des Süßst.offs 
befreit. Sie sind jedoch verpflichtet, hierüber der Direktivbehörde auf Ver
langen Auskunft zu geben. Am Schlusse des Jahres haben sie die von den 
Lieferern des Süßstoffs auf ihrem Bezugsscheine gemachten Anschreibungen 
abzuschließen, die Menge des im Laufe des Jahres verwendeten Süßstoffs ab
zusetzen, den verbliehenen Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen 
und alsdann den ahgelaufenen Schein der Bezirkssteuerstelle einzusenden. 

§ . 15. Leiter von Kranken-, Kur-, Pflege- und ähnlichen Anstalten. 
welchen' die Erlaubnis zur Verwendung von Süßstoff für die in der Anstalt he
findlichen Personen erteilt ist, dürfen Süßstoff oder unter Verwendung VOll 

Süßstoff hergestellte Nahrungs- oder Genußmittel nur innerhalb der Anstalt 
abgeben_ Sie haben übel' den abgegehenen oder zur Herstellung VOll Naht'ung"
oder Genußmittem verwendeten Süßstoff monatlich Anschreibungen zu machen, 
welche mit dem ihnen erteilten Bezugsscheine den Oberbeamten der Steuer
verwaltung auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen sind. 

Am Schlusse des Jahres sind diese Anschreibungen abzuschließen, ihre 
StllUme von der nach den Anschreibullgen dor Lieferer des Süßstoffs bezogenen 

1) In dem gemäß der Bekanntmachung betreffend Süßstoff vom 21.. DezbI' . 
1916 veröffentlichten ahgeänderten Wortlaut (Zentl'albl. f. d_ Deutsche Reich 
1916, H, 536-537). 
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l\Iongc auf dem Bezugsschein ahzusetzCll l1ud der verhliebene ~üß"toHb,,:;t.ulld 
in dcm ncuou Bezugsschein vorzutragen. Der abgolaufelle Bezugssl,hein ist 
dlll'ch den Leiter dor Anstalt mit cinel'Beschoiliigung dahin zu versehen, dall 
die ahgeschriobene }Icnge lediglich für die in der Anstalt bcfindlichen Personell 
"erwclldet worden ist, und alsdann der Bezil'kssteuerstellc einzureichen. 

§ 16. Die im ! 4 Absatz 2 zu b des Gesetzes benannten Gewerhetreibenden 
.lürten den bezogenen Süßstoff nur zur Herstellung der in dem amtlichen He· 
zugsscheine bezeichneten \Varen verwenden. Soweit es sich hierbci um Nahrungs· 
oder Genußmittel handelt, müssen diese 'Varen in den Verkaufsränlllen an 
bes.onderen T,agerstellon aufbewahrt werden, welche v.on den Lagerstellen fü1' 
flie .ohne Verwendung von Süßst.off hergestellten Waren get.rennt 1II1<1 durch 
eine entsprechende Aufschrift gekennzeichnet sind. 

Die unter Verwendung v.on Süßstoff hergestellten Nahrungs- oder Genuß
mittel dürfen zum "'iederverkaufe nur an Apotheken, im übrigen nur an solche 
Abnehmer, welche derart zubereitete Waren ausdrücklich verlangen, und nm 
in äußeren Umhüllungen oder Gefäßen abgegeben werden, welche 3·n in flic 
Augen fallendel' stelle die deutliche nicht verwischbare Inschrift 

"l\Iit künstlichem Süßstoff zubereitet. 
'Viederverkauf außerhalb der Apotlleken gesetzlich verb.oten." 

tragen. Die Ausfuhr der unter Verwendung von Süßst.off hergestellten W8.rCI1 

unterliegt keiner Beschränkung. 
§ 17. Der Goschäftsbetrie b der im § 4 Absatz 2 zu b des Gesetzes bonannten 

Gewerbetreibenden untersteht der amtlichen Aufsicht, deren Umfang im einzelnen 
Falle v.on der Direktivbehörde zu bestimmen ist. Den Oberbeamten der Stouer
verwaltung sind auf Verlange.n die Geschäftsbücher, soweit sie Angaben über den 
Bezug V.oll Süßstoff und seine Verwendung, s.owie übel' die Herstellung und den 
Absatz der unter Verwendung von Süßstoff zubereiteten "'aren enthalten, zU\' 
·ElllHichtllalullc vorzulegen, und die Bcstände'an Süßstoff und an "'uren, die unter 
\'erwendung yon Süßstoff hergestellt sind, vorzuzeigen. 

Kach Anleitung dil'slu' Oberbeamten hat der Gewerbetreibende für jedes 
Ka!ollderjahr fortlaufende Allsehreibungen übel' die bezogenen und verwendeten 
Hüßst.offmengen und über die unter Verwendung von Süßstoff hergestellten 
"'aren zu führen. Die. Anschl'eibungen sind am Schlusse des Jahres abzu· 
schließen und mit dem abgelaufenen Bezngsscheine der BezirkssteuersteHe ein
zureichen, nachdem die verblichenen Bestände in den Anschreibungen für das 
neue J abI' vorgetragen .ind. . 

§ 18. Der Reichskanzler ist ermächtigt, eine vorübergehende Erhöhung 
der gemäß § 4 festgestellten Höchstpreise für Süßsteff, S.owie in einzelnen FäHen 
die Einfuhr von RiißRt.off aus dem Ausland uut·er Festsetzung der Bedingnngen 
zuznla~s(ln. 

Anweis Illlg 1) 

zur (~heJUisehell Untersufhllng der kiinstliehen Süßstoffe. 

Die chemische Untersuclnmg der im Handel vork.onunenden Zuberei· 
t.ungen (Kristalle, Pulver, 'rahletten, Plätzchen lL~W.)') künstlicher Süßstoffe 
hat sich zu Cl'streckell: 

1. Auf den Nachweis der AI't und Mengo dos in jenen Zubereitungen 
enthaltenen reinen Süßst.offes. 

Ir. Auf die Bestimmung des "'assers und auf den Nachweis der Art und 
Menge der andermiitigen Stoffe, welche dem reinen Süßstoffe zur 
Erhöhung seiner Löslichkeit in \Vasser .oder zur'Herabminderung und 
Ausgleichnng .einer Süßkl'aft beigemengt worden sind. 

') Diese Allweümng ist auf Anregung des Reichsschatzamtes im Kaiser
liehen Gesundheitsamt ausgearbeitet und in der Zeitsehr. f, Unters. d, Nahr.-
11. Genußm. 1903, 6, 681, veröffentlicht. . -

') Zersetzte Saccharint.abletten. Köhler, Zeitsehr. f. Untcrs. d. Nahr.-
11. Genußm. 1906,11, 168; Fahlberg, I,ist. u. Co., Unzerset.zlichkeit der Saccharin, 
tabletten; Pharm. Z. 1905, 50, 227. 
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I. XllchweiN der Art und "lenge ,I PS r.inpu 1) Siißstoffl". 

Vorbemerkung, Da von ,len bis jetzt bokanllton künst.licltell 8üß· 
stoffen nur das Benzoosäurel'ulfimid (Saccharin) ßedeutung besitzt, so ist in 
vorliegender Anweisung nur ,Uese Verbindung ooriicksichtigt worden, "'0 da· 
her im folgenden von Süßstoff schlechthin die RNte. ist, ist darunter Saccharin 
zu vcrshJhen, während die Zuboreitungen dos Saccharins, wie sie im Handol 
unter mannigfachen Namen vorkommen, als künstlicho Riißstoffpriiparato OliM' 
künstliohe Süßstoffzubereitungen bezeichnet 8111<1, 

"'0 es sich. nachstehond um quantitative B,",tinnuungon hslJtlelt, Hiwi 
doren :E:rgebnisse auf lufttrockene Rubst,anz zu hel'oolmen. 

1. Qualitative Prüfllllg anf 8acchariu, C,H" . ~g, XH, 

"'onn der künstliche :-;lW~toff frei YOIl Bcimongullgen ist, so kauu mall 
ihn unmitt<llbar an seinelll Hchmelzpunkt erkennen: Saccharin scluuih:t hei 
224°, in völlig reinem Zustande bei 227-228', 

Liogt der Süßst.off jedoeh in VerbintlllJlg odor Mischung mit andoren 
Stoffen vor, z, B, als Salz oder gOlnischt mit Zucker Oller Parasulfaminbenzoc· 
säurE} oder anderen i::lnb~tanzel1, so muß da" Saccharin zu seiner Kennzeichnung 
zunächst aus dieser j\1ischung abgeschieden werden. nies geschieht, indem das 
SüßstOffpräparat in \\'a8801' oder, wenn 08 darin schwer löslickist, in verdünnter 
Natronlaugo gelöst und das Haccharin aus olm' LliHung durch Zusa,tz von ,01" 

dünnton Mineralsiiuren gofällt und erforderlichon Falles tlurch Umkristallisierell 
gereinigt wird. Alsdann wird der -Schmelzpunkt des so erhaltenen Süßstoffes 
bestimmt. Ergibt sich hierboi (He Vormutung, daß Parasulfaminbenzoesäure 
a.nwesend ist, so ist nach 2 Z 11 verfahren. Zm' Erkennung' ,l"s Sacchal'ins dic1)CIl 
fOl'ner folgonde Reaktionon: 

Charakteristisch für t1a~ Saeeilal'ill iHt vor allem sein intensiv süßor 
Geschmack. 

Durch Erhitzen mit Atznatl'on auf 250' wird de1' Süßstoff in Salicyl
säurc übergeführt. Die SChllWlz" wird in Wasser gelöst, die Lösung mit Schwefel, 
_äure angosäuert und lli" Salicyb;äuro mit Ather ausgoschütt"lt, die ätherisehc 
Lösung wird verdunstet und der Rücksta.nd-in \Vasser aufgenollUUell. Die so 
orhaltene Lösung gibt mit EisenchlOl'iol eine charakteristische violette Färbung. 

FOl'ner kaml man don Schwefel des i::laechal'ins durch Schmelzen mit 
oinolll GemiEdl von Soda nnd Ralllcter ~H HchlYofelHiiuro oxy<lieren uml-diesQ 
nachweisen, 

~, (~_ua.lit.ative Priifullg' auf l'a,'a~\llfalllillbellzoesiitH'e, 
(',H, COOH 

SO,-NH" 

Die l'araHulfmnillbenz,wsiiUl'e steht dem 8aechurill in ihrer chemlschon 
J',usamuumsetzung sehr nahe: bci <leI' Fabrikation (ICH letzteron wird sie als 
N'ebenllrodnkt gewonnen, welehüm judoeh ,lio süßenden Eigenscha.ften des 
i':laccharinH vollkommen fehlen. N'ur die reinsten Saccltat'inpräparate ~lnd frei 
von Parasulfamillbenzoesäu1'e, Auf die Ge!l'enw"rt <UoHor Säure muß daher 
hesouders Rücksicht genol1unon werden, 

Wenn ein in Wasser leicht löslicllCS i':lüßstot'fpriipal'at vurliegt, ~o löst, 
mall diu.es in wenig \Yasser ullf; ist daR Präparat abor in 'VaSHer schwer lö.lich, 
so übergioßt lIlan OH mit wcnig \Vassel' und fügt tropfenweise N'atl'onlauge 
hiuzu, bis Llisnng cl'fnl!l't ist. In beiden !<',illen wh'(] ,U" I,ö,.,ung mit ]'JHsigs,int'o 
angesliuel't, 

I<Jill sogleich oder inllc,'halb 24 Htunden sich IJUdende1' XietlerHchlag 
wird ahfiltriol't, mit \Vasscr bis zum Yersehwimlen des süßen Goschmacks 
ausgcwasclwll und !\'ctrn"kllot. Darauf wir,] ,lcr HdllllOlzllunkt des HiickstantlcM 
bestinlmt. l'arasulfamillbenzoesi\,nro ".ehmilzt bei 2M8' unto,' Zel's"tzung. Aus 
dem Filt.rat wh'tl durch ZIlHltt;)\ von ycr,lünnter KalzKiiure tllt" Saccharin ah' 
g:"Hchioden, un,] wie unt·er 1 nugogehcn, nmkristallisiert und gekcul1zpidllwt. 

1) ÜhOl'gofälschtes Saccharin, H, Kl'zizall, :r,,,itseht, 1'. t'nte",lL ;-1alll'" 
11, (fennßlIl, l!10li, 10, 241;, 
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'Venu sieh aber aus der Init Essigsäure angesäuerten Lösung auch nach 
~4 stündigem Stehen keine Kristalle ausgeschieden- truben, 80 wir(l 1 g der 
künstlichen tlüßstoffzubereitung mit 10 CCln tlalzsäure (1,124 spez. Gewicht) 
und mit 10 cem Wasser am Rückflußkühler 1'-2 tltunden erhitzt. Die Lösung 
,,-ird darauf auf dem Wasserbade eingedampft, der Rückstand mit wenig heißem 
'Yasser aufgenommen und 24 Stunden hingestellt. 'Venn Parasulfaminbenzoe
säure, auch in kleiner Menge, zugegen ist, so scheidet sie siclt in Form glänzender 
Blättchen aus. Diese werden abfi1triert und, wie oben angeführt, weiter be
handelt_ 

iJ. (Juantitati,e llcstiullHungell des :,laccharills ulld sonstiger stick
stoffhaitiger Beimengllngen. 

a) Bestimmung des Saccharinstickstoffs. 
0,';-0,7 g oder bei geringerem Gehalto der küustlichen Süf3Htoffzuucrci

tuug an reinem Süßstoff entsprechend größere :Mengen, werden mit 20 CCIU 

oder einer entsprechend größeren Menge einer etwa 20 0 /,igen Schwefelsäure 
2 Stunden am Steigrohm zum gelinden Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird die Flüssigkeit mit 200 cem Wasser sowitl mit Natronlauge im geringen 
Überschuß versetzt" das hierdurch entbundene Ammoniak überdestilliert und 
in einer Zelmtelnormalschwefelsäure aufgefangen. Aus der gefundenen Menge 
Stickstoff ergibt sich durch Multiplikation mit 13,045 die Menge des Saccharins 
in der untersuchten Probe. 

Dies gilt aber nur für den Fall, daß weder Ammoniumsalze noch andere, 
Ammoniak unter den angeführten Bedingungen abspaltende Stoffe ,orliegen. 
Sind Ammoniumsalze vorhanden, so müssen sie nach den allgemein üblichen 
Verfahren der Analyse durch Destillation mit l\fagnesia bestimmt und die so 
gefundene Stiekstoffmenge von dem Gesamtstickstoff in Abrechnung gebracht 
werden. 

b) Bestimmung des Gesamtstickstoffs und der Parasulfaminbenzoesäure. 
Die qnantitative Bestimmung der Parasulfaminbenzoesäure ist nur er

forderlich, wenn durch die qualitative Prüfung die Anwesenheit dieser Säure 
nachgewiesen wurde. 

Die Bestimmung des Gesamtstickstoffs geschieht nach dem Verfahren 
von Kj eldah!. 

Wird yon der Menge des GesamtstickstofIs die für Saccharin gefundene 
Menge tltickstoff abgezogen, so orgibt sich die Menge Stickstoff, welche in Form 
von Parasulfaminbenzoesäure vorhanden ist. Hieraus wird durch lIIultipIi· 
kation mit 14,328 die Menge der vorhandenen Parasulfaminbenzoes1lure be· 
rechnet. Lagen gleichzeitig noch Ammoniumsalze vor, so ist von dor Menge 
des Gesamtstickstoffs nicht nur die Menge des Saccharinstickstoffs, sondern 
auch die für die Ammoniumsalze berechnete in Abzug zu bringen. 

11. lIesHllllllung des Wassers sowIe Nachweis der AI·t ,und ~Ienge der den künst
lieben Süßstoffen beigemengten anderweitigen Süßstoffe. 

s) Bestimmung des ~·assers. 

0,5-1 g der feingepulverten Masse werden bei 105-110' bis zum gleich
hleibeuden Gewichte getrocknet. 

\Verm die Süßstoffzubereitullg indes doppeltkohlensaures NatriUlll ent· 
hält, so ist vorstehendes Verfahren wegen gleichzeitiger Verflüchtigung yon 
Kohlensäure nicht angängig. Liegt eiu besonderer Anlaß vor, in diesem Falle 
eine quantitative Bestinlmung des Wassers vorzunehmen, so ist dieselbe in der 
'Veise auszuführen, daß die Substanz in einem Rohr im Trockenofen unter 
Durchlei,ton von trockener Luft auf 105-110° erwärmt und das Wasser in 
einem Chlorcalciumrohr aufgefangen und gewogen wird. 

h) Nachweis der Art und Menge der beigemengten anderweitigen 
Stoffe. 

Von Stoffen, welche dem reinen künstlichen Süßstoffe zur Erhöhung 
seiner Löslichkeit in Wasser oder zur Herabminderung und Ausgleichung'seiner 
Siißkl'nft beigemengt. sein können. kommeu von mineralischen Beimengungcu 
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Natriumbikarbonat, von kohlenstoffhaitigen Beimengungcn Stärkczucker, Milch· 
zucker, Itohrzucker bosonders in Betracht. Außerdem kormnt der Süßstoff 
In Form seines leichter löslichen N atrium~alzes vor. 

Soweit der Nachweis solcher Bestandteile oder Beimengungen nicht in 
dem Nachstehenden besonders beschrieben ist, hat er nach den allgemein üblichen 
Verfahren der Analyse zu geschehen. 

1. Bestimmung mineralischer Bestandteile und Beünengungon. 
1-2 g Substanz werden in einer gewogeneIl Platim;chale verascht; wonn 

ein Rückstand von mehr als 1-2°/. hinterbleibt, so wird derselbe zunächst 
einer qualitativen Prüfung 

unterworfen. 
Wird Natrium in der Asche nachgcwiesen, so wird eine kleine Mengo 

des kiinstlichen Süßstoffpräparates in Wasser aufgelöst. '.rritt hierbei eine 
Entwickelung von Kohlensäure ein, so weist dies auf die Anwesenheit von 
Natriumkarbonat (Natriumbikarbonat) hin. 

Quantitative Bestimmung des NatriUIU~. 
Wenn die qualitative Prüfung die Gegenwart von Natr~um ergeben hat, 

so werden 0,5-1 g der feingepulverten Masse von neuem in einem gewogenen 
Platintiegel vorsichtig mit einigen Tropfen konzentrierter Schwefelsäure durch· 
feuchtet und verascht. Aus der gefundenen Menge Natriumsulfat berechnet 
man durch Multiplikation mit 0,3243 den Gehalt an Natrium. Löst sich die 
untersuchte künstliche Süßstoffzubm'eitung in kaltem \Vasser leicht und ohne 
Entwickelung von Kohlensäure auf, so liegt das Natriumsalz des Süßstoffes vor. 

2. Bestimmung kohlenstoffhaitigeI' Beimengungen. 
Schon beinl Kochen des Süßsteffes nach I 3 a kann man an der Bräunung 

der Lösung erkennen, ob kohlenstoffhaltige Beimengungen, besonders Zucker· 
arten, vOl'handen sind. Man nimmt folgende Prüfungen auf Zucker vor: 

a) Qualitative Prüfung auf Zucker. 
1-2 g der feingepulverten Masse werden in 'Vasser aufgelöst, wonn 

nötig unter Zusatz von einigen '.rropfen yerdünnter Natronlauge. Die Lö~ung 
wird mit Fehlingscher Lösung veI'setzt und zum Sieden erhitzt. Tritt eine 
Reduktion der Kupferlösung ein, ~o ist ein reduzierend wirkender Zucker vor
handen, dessen Art nach den hierfür üblichen analytischen Verfahren bestimmt 
werden kann. Im allgemeinen kommt hierbei nur Milchzucker in ll'rage. 

Wenn aber die Fehlingsche Lösung nicht reduziert worden ist, so 
werden 1-2 g des künstlichen Süßstoffpräparates in 10 ccm Wasser gelöst und 
unter Zusatz yon Salzsäure kurze Zeit auf dem 'Vasserbade erwärmt. Darauf 
wird die Lösung nahezu neutralisiert und mit Fehlingsehel' Lösung zum Sieden 
erhitzt. Tritt hierbei eine Reduktion der Kupferlösung ein, so ist. die Anwesen
heit von Rohrzucker nachgewiesen. 

b) Quantitative Bestinnnung ,les Zuckers. 
Liegt ein besonderer Anlaß vor, den vorhandenen Zueker auch der Menge 

nach zu bestimmen, so wird 
a) die quantitative Best.hnmung der unmittelbar reduzierend wirkenden 

Zucker, wenn es sich um Stärkezucker handelt, in sinngemäßer An
wendlmg der "Anweisung zur chemischen Untersuchung des 'V,eines", 
Abs'clmitt I1, 10a (Zentralbl. f. d. Deutsche Reich 1896, S. 203) aus· 
geführt; <Ue Bestimmung deR lVIilchzuckers geschieht in gleicher 
"'eise, nur wird die Kochdauer des Reduktionsgemisches auf 6 Minuten 
erhöht und zur Berechnung die SoxhletRche Tafel zur Bestimmung 
<les Milchzuckers benutzt. 

,j) Die quantitative Bestimmung des Rohrzuckers geschieht durch 
Polarisation in sinngemäßer Anwendung der Anlage C der Am;
fiihrlUlgRbestiJnmuugcn ZIUll Deutschen ZuckerRteuel'gesetze vom 
~7. :\Iai 1896 (Zentt'albl. f. d. Deutsche Reich 18116, S. 269). 

l) Die quantitative Bestimmung von Rohrzucker nehen Stärkezucker 
geschieht in Hinngemäßer Anwendung der "AnweiRuug zur chelni· 
sehen Untersuchung des "'cines", Ahschnitt n. lOh C7.ent.ralbl, r. 
t!. Dcnt"ehe Reicl,_ 1 R9fi, S. 204), 
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ti) Die quantitative ,Bestimmuug von Rohrzucker neben Milchzucker 
geschieht in öinngemäßer Anwendung der Anlago zu!' Bekannt· 
machung des Roichskanzlers vom 8. Novomber 1897, betreffend 
Änderungen der Ausführungsbestimmungen znm Deutschen Zucker· 
steuergeset7.c nmi 27. :Mai 1896. 

XI. ßraust.ellergesetzgebung. 
a) Heichsbl'austeuorgesetz '). 

\'0111 'li,. Juli 1909 (R.-G.-BI. NI'. 43). 

Nach erfolgter Zustinlllluug deK Bun!lesrats un(l des ReiclH;tag8 ist für 
das innerhalb der Zolllinie liogende Gebiet des Deutschen Reichs, iedoe!l mit 
Ausschluß der Königreiche Bayorn und Württemberg, des Gl'oßherzogtums 
Baden, }<jlsaß·Lothringens, des Großhel'zoglich Sächsischen Vordergerichts Ost· 
heim und des Herzoglich Sachsen-Kolmrg· und Gothaischeu Amt<Js Königsberg, 
folgendes verordnot wordeu. 

§ 1. 

Zur Bereitung von untergärigem Biere darf nur Gerstenmalz, Hopfen, 
Hefe und 'Vasser verwendet werden. Die Bereitung vou obergärigem Biere 
'nnt~rliegt derselben Vorschrift, es ist jedoch hierbei auch die Yerwendung VOll 

anderem Malze und von technisch reinem Rohr·, Rüben' oder Jnyertzucker, 
sowie von Stärkezucker und aus Zucker der bezeichneten Art hergestellten 
Farbmitteln zulässig. 

Für die Bereitung besonderer Biere sowie yon Bier, das nachweislich 
zur Ausfuhr bestimmt ist, können Abweichungen von der Vors<Jllrift im Absatz 1 
gestattet werden. Die Vorschrift im Absatz 1 findet keine Anwendung auf dio 
Haustrunkbereitung (§ 6 Absatz 4). 

Unter der Bezeichnung Bier - allein odor in Zusammenhang - dürfen 
nur solche Getränke in Verkehr gebracht werden, die gegoren sind und den 
Yorschriften des Absatzes 1 und 2 entsprochen. Bier, zu dessen Herstollung 
außer l\:falz, Hopfen, Hefe und 'V assel' auch Zucker yerwendet worden ist, darf 
unter der Bezeichnung Malzbier oder unter oiner sonstigen Bezeichnung, dio 
das '\'ort Malz enthält, nur in Verkehr gebracht werden, wenn die Verwendung 
von Zncker in einer dem Verbraucher erkennharen "reise kundgemacht wird 
und die verwendete l\Ialzmenge ") nicht unter die festgesetzte Grenze herab· 
geht. pas Nähere bestimmt der Bundesrat. 

Der Zusatz von 'Vasser ZUlU Biere durch Brauer, Bierhändler oder Wirte 
nach Abschluß des Brauyerfahrens außerhalb der Brauereien ist untersagt. 

§ 2. 

l>io Brau.teuor \l'il'd yon deul Zllr Bierbereitllng YOl'welldet<Jll Malze und 
Zucker erhoben. 

Unter Malz wird alles künstlich Ziml Keimen gebracht~ Getreide ver· 
standen. Der dem obergärigen Biere nach Abschluß des Brauvel'fahrens und 
außerhalb der Braustätte z.ngesetzte Zucker unterliegt nicht der Braustmler. Der 
Bundesrat ist befugt, den Zucker von der Brausteuel' gänzlich frei zu Jassen. 
Als Zucker im Sinue dieses Gesetzes sind die im § 1 Absat? 1 bezeichneten Zucker· 
stoffo einschlioßlich der daraus hergestellton Farbmittel zu verstehen. 

Zucker, der zur Herstellung von oborgärigen Bieren verwendet wird, 
bleilJt insoweit stouerfrei, als er nach * [i Absatz 3 hei der Feststellung des für die' 
Höhe der stener (§ 6) 'maßgehenden Gesamtgewichtes (leI' verwendeten stellet·
pflichtigon RruuRtoffe nicht zur Anrechuung kommt. 

') A llHfülll'l1ngH beHtimm Ullg<>l1 d">l1I S. 8119. 
B) Bestimmte Festsetzungen über d<lu Stammwürzeg'ehult fanden hisher 

nidlt statt. Die· Höhe des Stammwiil'zeg~halts richtete sich uad, <1on hol" 
kümmlichon Gepflog'enheiten und daher borechtigten Erwartungen der Ver· 
braucher (s. BOUl'teilung). Während des Krieges ist ein Höchst· odor l\Iinde~t· 
gehalt an Stammwürze in einzelnen Bundesstaaten festgesetl'lt worden. 
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~ :1. 
Die Bl'austeuof kann auch VOll dem zur Bereitung' billr1ihnlieher Getränke 

verwendeten Malze und Zucker erhoben werdeu. Die Herstellung ~olche!' Ge· 
tränke kann unter Steueraufsicht gestellt, auch kanu die Verwendung yon anderen 
Malzersatzstoffen als Zucker yerboten werden. Die näheren Bestimmungen 
trifft der Bundesrat. ' 

Zur Herstellung yon Bier otlor hicl'iihnlichclI Getriinken beötillltllte Zu· 
bereitungen, mit Ausnahme der um Schlusse des * 1 Absatz 1 helr.eichneten, aus 
Zueker hergestellten Farbmittel und de!' aus Malz; Hopfen, Hefe und Wasser 
hergestellten Farbebicre, dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden. 

Die Verwendung 'der im Absatz 2 bezeichneten Farbebiere zur Bereitung 
von Bier oder bierähnlichen G6tränkcn ist gestattet, unterliegt jedoch den vom 
Bundesrat anzuordnenden Überwachungsmaßuahmen. 

* 4. 
Ist mit der steuerpflichtigen Bereitung "ou Bier odor hierälmlichen Ge· 

tränken zugleich eine Bereitung von Essig oder yoU Malzoxtrakt und sonstige 11 

Malzauszügen verbunden oder werden diese Erzeugnisse aus Malz in eigens dazu 
bestimmten Anlagen zum Verkauf oder zu gmverblichen Zwecken bereitot., so 
muß die Brausteuer auch von dem zu ihrer Herstellung verwendeten Malze 
entrichtet werden. 

Die übrigen Paragraphen interessieren don Nahrungsmitttilehmlliker nicht,. 
Von deu nachstehenden Gesetzen ist ebenfalls nur das Bemerkenswerte 

wiedergegeben. 

b) Bayerisches Malzaufschlaggesetr. 
vom 18. März 1910. 

Artikel 1 (3). Unter Malz wird alles künstlich zwn Keimen gebrachte 
Getreide yerstanden. 

Artikel 2 (1). Zur Bereitung von Bier dürfen andere Stoffe als Malz 
(Dörr· oder Luftmalz), Hopfen, Hefe und "Wasser nicht verwendet werden. 

(2) ZU!' Bereitung von untergärigem Biere tlarf nUl' aus Gerste bereitetes 
Malz verwendet wel'den. 

(3) Für die Herstellung billrähnlichel' Getränke kann die Yerwondung 
Yon l\lulzersatzstoffen verboten werden. 

(4) Zur Herstellung von Bier oder bim'älmlichen Getränken bestimmt" 
Zubereitungen dürfen nicht in den Verkohr gebracht werden. 

(5) Der Zusatz von "Vasser zum Biere dU!'ch Brauer nach Feststellung 
des Extnktgehalts der Stammwürze im Gärkeller oder durch Bierh~,udler und 
\ViI·te ist untersagt. 

c) Württemhergisches Gesetz betreffcnd die Bierstcuer 
YOI1l 4. Juli 1900. 

Artikel 3. Zur Bereitung: von, Bier dÜrfen statt Darr· und Luftlllalz 
und Hopfen Stoffe irgend welcher Art als Ersatz oder Zusatz nicht yerwendet 
werden. 

Zur Bel'eitung von untel'gltrigem Bier darf als "Malz nur Gerstenlnalz Ver· 
wen,lung findet!. 

d) Badisches Gesetz betreffend die Biersteuer 
vom 30. Juni 1896, in der abgeänderten Fa.ssung vom 2. Juni 1904. 

Artikel 6. Zur Biel'bereitullg darf außer Hopfon, Hefe nnd \Vasser nur 
Malz, verwendet wer(lell. 

Bei Erzeugung von untergärigem Bier ist die Verwendung von Malz 
anf Gerstenmalz beschränkt.. 

A 118 führungs bestimm nngell ') 
ZlIm Reichsbrausteuergesetz vom 1,;. Juli 1909. 

Bekanutmacllllug des Reichskanzlers vom 24 •. Tuli 190!1. 

\'on allgmuei!l!H'em [lIt"r"sse sin,\ die nachstehend Ithgedruek!<H) Vor· 
schriften. 

1 )Auszug~weise. 



810 Bra llstellergesetzgebung. 

Z1I ~ J Absat.z 1 des Gesetzes. 
S 1. Begriff der Hierbm·eitung. Die Ausdrüoke "Bereitung ,"on Bier" 

nnd "Bierbereitung" im Brausteuerge8lltze sind im weitcllten Sinne zu ver· 
Ht.ehen. Sie wnfasscn alle Teile der Herstellung und Behandlung des Bieres in 
der Brauerei selbst wie auBerhalb dieser - beim Bierverleger, 'Virt und d~\. -
bis zur Abgabe des Bieres an den Vel'braucher. 

~. 2. Braustoflc. (1) Bei der Bereitung von lIiOI' ist nicht nur (He Vo/" 
wendung von llalzersatzstoffen aller Art - mit dei' für obergärige Biore in 9 I 
Absatz 1 dos Gesetzes zugelassenen Ausnahme -, sondern aueh aller Hopfen
ersatz stoffe sowie aller Zutaten irgend welcher Art, auch wenn sie nicht untel' 
den Begriff der Hopfen- oder Malzersatzstoffe gebracht werden können, ver
boten. Ausgenommen von diesem Verbot ist nach § 3 Absatz 3 des Gesetzes die 
Verwendung aus :Malz, Hopfen, Hefe und Wasser hergestellter Farbebiero. 
Untergärigem Biere darf nur Farbebier zugesetzt werden, das unter Verwendun!( 
von Gerstenmalz hergestellt ist. 

(2) Die Verwendung von Bierklärmitteln, die rein mechanisch wirkon 
und vollständig oder doch nahezu wieder vollständig ausscheiden, wie Heiz
späne, frische ausgeglühte Holzkohle, ungelöste oder nur in Wasser oder Wein
steinsäure gelöste Hausenblase, verstößt nicht gegen das Verbot der Verwendung 
von Ersatz· und Zusatzstoffen bei der Bierbereitung. Dagegen ist dio Ver· 
wendung von Bierklärmitteln, die nur unvollständig ,,,ieder ausgeschieden 
werden, wie Gelatine, Wahls Brewers ISinglaß, eine Art künstlicher Hausen' 
blaHe, die größtenteils aus Gelatine besteht, isländisches Moot! (Caragllheen -
Cllrrageen, isländisches Moos, ein Gemenge von Heoalgen) u~w., bet der Bier
bereitung nicht zulässig. 

(3) Die Verwendung von KohlensäUl'o beim Abziehen <les Bieres sowio 
bohn Bierausschank ist gestattet. 

CI) Die zulässigen Braustoffe lIIüssen In der Beschaffenheit verwendet, 
werden, in der ihnen die im Gesetzo gewählte Bezeichnung zukommt. 

(,;) Hinsichtlich der Zulässigkeit der Verwendung macllt es keinen Unter
schied, ob das Malz in ganzen Körnern - mit Hülsen, ganz oder teilweise ent
hülst (§ 13) (2)-zerkloinert, trocken oder augefeuchtct, ungedarrt, gedarrt oder 
geröstet, Z\ll' BierbereitWlg verwendet wird. Die Verwendung von l\Ialzschrot, 
aus (Iem die Hiilsen ganz oder teilweise entfernt sind, sowie von Malzmehl ist, 
soweit nicht "on der DIrektivbehörde Ausnahmen zugelatlsen werden, nur unter 
<lel' Bedingung statthaft, daß das Entfernen der Hülsen oder die Vermahlung 
zn ~Ielll In der Brauerei selbst erfolgt. 

(6) Die obersten Landesfinanzbehöl'den sind befugt, auch die Verwendung 
'-on MalzextJ'akt und sonstigen MalzllUBzügen, deren Versteuerung nachweislich 
orfolgt ist (§ 4 des Geset.zes), bei der Bierbereitung zu gestatten. 

(7) Zu\' Boreitung von obergärigem Btere darf Malz aus Getreide aDer Art, 
auch aus Buchweizen, nicht aber aus R!lis, Mais oder Darl verwendet werden. 

(S) Als teclmisch rein gilt Zucker von solcher Reinheit, wie sie in dem 
bei der Herstellung von Zucker gebräuchlichen Verfahren erreicht wird. Invert
zucker ist, das aus Rohr- oder Rübenzucker durch Spaltung mit SäUl'en ge
wonnene Gemenge von Traubenzucker lind Fruchtzucker. Als Stärkezucker 
gilt derjenige Zucker, der durch Einwirken von Säw'e auf Stärke gebildet wird. 
Es Ist. zulässig, den Zucker auch in Form von wäOerlgen Lösungen zu verwenden. 

(9) Als Wasser im Sinne des § 1 Absatz 1 dos Gesetzes ist alles in der Natur 
,"ol'kommende "·asser anzusehen. Eine Vorbehandlung des Brauwassers durch 
Entziehen des Eisengehaltes, Entkeimen, Filt.rieren, Kochen, Destillieren 
Ist allgemein gestattet. Eine Vorbehandlung des Brauwassers durch Bei
fügung von ~Iineralsalzen (z. B. kohlensaurem oder 8chwefelsaurem Kalke) 
kann von dei' Direktivbehörde bei nachgewiesenem Bedürfnis insoweit gestattet 
werden, als daduröh das ''''asser keine andere Zusammensetzung erhält, als sie 
für Brauzwecke geeignete Nat.urwässer besitzen. Die Beifügung der l\lineral· 
salze muß vor Beginn des Brauens geschehen. Ein Zusat,z VOll Säuren zum 
ßrauwaRser ist verboten. 

(10) Unter sichernden Bedingungen darf das IIauptamt, eli .. VOl'woncluug 
"on in der Brauerei selbst gewonnenf>n RiI{'kständen eIer Blerbereitllng (muU
wl\RSer. H()pfenhrilhe, ahg('fangem~ Kohle:msiiure und elgl,) gefltattR.n. JlIe. '-/lI" 
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wendung von Rückständen, die bei der Hereitung obergärigen Bierel'l verbleiben, 
zu dem anderes lIlai? als Gerstenmalz oder Zucker vl'l'\yendet wnrdclI, ist, bei 
der Bereitung untergärigen Bieres nicht zulässig. 

§ 3. über- und untergäriges Bier '). (1) Als Obergärig gelten die mit 
obergäriger, Auftrieb gebender Hefe hergestellten, als untergärig, die mit unter
gäriger, ausschließlich :r.u Boden gehender Hofe bereiteten Biere. Der Alkohol
gehalt der Biere ist für die Unterscheidung ohne Belang. Eine Anleitung für 
die Unterscheidung zwischen oher- und untergärigem Biere enthält die An
lage A '). 

(2) Die Verwendung von Zucker i~t nur bei Bereitung YOu solchem Biere 
zulässig, dessen Würze mit reiner obergäriger Hefe, also wo der mit untergäriger 
Hefo noeh mit einer aus obergäriger und untergäriger Hefe zusammengesetzten 
)fischhefe angestellt worden ist. Das Hauptamt kann jedoch im Bedürfnisfalle 
die Zuckerverwendung auch bei der Bereitung solcher Biere widerruflich ge
statten, die iu der Hauptgärung mit .reiner Oberhefe yorgoren werden, denen 
jedoch nachher eino verhältnismäßig geringe "lenge untergäriger Hefe oder 
untergäriger Kräusen (in Gärung befindlicher mit untergäriger Hefe ange
stellter 'Vürze) zum Zwecke einer besseren Klärung oder zur Erzielung eines 
festeren Absetzens der Hefe zugesetzt wird. Die Genehmigung ist an folgende 
Bedingungen zu knüpfen: 

a) der Zusatz der untergärigen Kräusen darf 15 vom 100 der .Menge der 
mit reiner obergäriger Hefe angestellten Würze nicht überschreiten; 

b) der Zusatz von untergäriger Hefe oder untergärigen Kräusen darf 
niemals in den Anstell· oder Gärbottichen erfolgen, Houdern, sofern das Bier die 
Haupt- und Nachgärung in der Brauerei durchmacht, erst in den Gär- und 
Lagerfässern und auch hier erst, wenn keine Hefe mehr ausgestoßen wird und 
der auftretende zarte weiße Schaum erkennen läßt, daß die Hauptgärung und 
der erste Teil der Nachgärung - die sog. beschleunigte Nachgärung - beendet 
ist. Sofern das Bier in der Brauerei nur angogoren wird, narf der Zusatz erst. 
in den Versandgefäßon stat.tfinden. 

Zu § 1 Aboatz 2 des Gesetzes. 
* 4. Abweichungen von der Vor~chrift im § 1 Ab'latz 1 des Gesetzes. 

(l) Die nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes zulässigen Abweichungen von der Vor
schrift im § 1 Ahsatz 1 des Gesetzes für besondere Biere und für Bim', das nach
weislich zur Ausfuhr bestimmt ist, unterliegen der Genehmigung der obersten 
Landesfinanzbehörde und den von ihr augeordneten Beding\lngen. 

(2) Zur ersbnaligen Zulassung von Abweichungen flir jede Art der be
sonderen Biere bodaTf die oberste Landesfinanzbehörde der Zustimmung des 
Reichskanzlers. ' 

Zu * 1 Absatz 4 lIes Gesetzes. 
~ iJ. Gegorene Getränke. Ein Getränk, bei dem die Gärung (Alkohol

erzeugung) durch Erhitzen (PaHteurisieren) unterbrochell worden ist, ist als ge
goren im Siime des Gesetzes anzusehen. 

§ 6. Malzbier. (1) Unter der Bezeichnung "Malzbier" oder einer sonstigen 
Bezeichnung, die das Wort Malz enthält, darf ein Bier, das unter Mitverwendung 
von Zucker hergestellt worden ist, nur dann in den Verkehr gebracht werden, 
wenn neben dem Zucker noch mindestens 15 kg Malz zur Bereitung von einem 
Hektoliter Bier verwendet worden sind. 

(2) Die Verwendung von Zucker bei der Herstellung VOll Malzbier ist 
in den auf den Gefäßen (Fässern, Flaschen) anzubringenden Etiketten, sowie 
auf den von der Brauerei herausgegebenen Plakaten und sonstigen Anpreisungen 
des Malzbieres in deutlich lesbarer Schrift an augenfälliger Stelle anzugeben. 

') Die Verweudung von Süßstoff 1st nach dem Gesetz vom 7. Juli 1902 
verboten. 

Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20. Juli 1916 (H.-G.
B!. S. 763, Kriegsverordnung) ist im Gebiet der Brausteuergemeinscl$ft bei 
der Bereitung von ohergärigem Bier die Verwendung von Süßstoff bis auf 
weiteres zulässig. 

') Hier nicht abgedruckt. Vgl. ßcila.go zur ZeitHchr. f. Uut,ers. d. Na,nr.· 
11. Gell11ßm. U)JO; (GeAet7.p n. V(>I"n'dn, 8, 11]:1), 
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Zu § 2 des Gesetzes. 

~ 7. Spitzmalz. Sog. Spitzmalz, das Ist angekeimtes Getreide, bei dem 
die Keimung so zeitig unterbrochen worden ist, daß die gebildete Diastase ohne 
Hinzunahme anderen Ma~es zur. Verzuckerung der Maisahe nIcht ausreicht, 
ist nicht als· Malz im Sinne des Gesetzes anzusehen. 

Zu § 3 des Gesetzes. 

§ 8. Bierähnliche Getränke. (1) Als blerälmlich im Sinno des ~ 3 des 
Ge~etzes sind diejenigen Getränke anzusehen, welche unter Verwendung odor 
Mitverwenduug von Malz oder Malzausziis'en oder durch Vergärung von Zucker 
hergestellt sind und als Ersatz von Bier in den Handel gebracht oder genossen 
zu werden pflegen. Die Verwendung a.nderer Mo.lzersatzstoffe als Zucker ist 
bei der Herstellung dieser Getränke verboten. Die Verwendung von Erzeug· 
nissen der Malzdestillation l5ilt nicht als )\Ialzverwendnng in obigem Sinno. 

(2) Malz und Zucker, die zur Bereitung der bierähnlichen Getränke uno 
mittelbar oder mittelbar (z. B. in Gestalt von Malzauszügen) verwendet werden, 
unterliegen der Brausteuer . 

(3) Die Anstalten, in denen die Bereitung bierähnlicher Getränke statt· 
findet, sind als Brauereien anzusehen. 

§ 9. Verbotene Zubereitungen. Das Verbot des § 3 Absatz 2 des Gesetze. 
bezieht sich auf solcho Zubereitungen, die nach ihrer Bezeichnung, Gebrauchs· 
anweisung oder Anpreisung usw, zur Herstellung der im § 8 (1) genannten bier· 
ähnlichen Getränke oder. von Bier bestimmt sind. Die Lösung, einer der inl 
i 1 Absatz 1 des Gesetzes bezeichneten Zuckerarten im Wasser gilt nicht als 
Zubereitung, wohl aber ein Gemisch, von Lösungen verschiedener Zuckeral·ten 
oder von Zuckerlösungen mit Farbmitteln, Malzauszügen, Bier oder anderon 
Stoffen, ebenso J\falzauszüge oder Bier allein. 

§ 10. Färbebier. (1) Für das zur Bereitung von Färbebior vor wendete 
~lalz ist die Brausteuer zu entrichten; 

(2) Die Bestimmungen über die Herstellung und Verwendung von )j'ärbo' 
bier sind in Anlage B ') enthalten. 

(3) Färbebiere, die außerhalb des Geltungsgebietes des Brausteuel" 
gesetzes hergestellt sind, dürfen nicht ver .. wendet werden. 

Zu § 4 des Gesetzes. 

§ 11. Beijteuerung der Essig- und Ma1zextraktbereitung. (1) Das zur 
Essigbereitung ver)\'endete ~Ialz ist auch indem Falle steuerpflichtig, wenn aus 
der zur Herstellung des Essigs dienenden Malzwürze zugleich flüBBige Hefe 
gewonnen wird. 

(2) Erfolgt die Essigbereitnng vorwiegend allS Branntwein, so bleibt ein 
Zusatz yon l\Ialz steuerfrei. 

(3) Die Bereitung von Malzextrakt zu Heilzwecken in Apotheken unü 
pharmazeutischen Laboratorien nach den Vorschriften des deutschen Arznei· 
buches und ebenso die Bereitung von Malzextrakten und sonstigen Malzaus· 
zügen in Anlagen, in denen diese Erzeugnisse zur Herstellung anderer 'Varen, 
z. B. Zucker- und J\falzzllCkel'wal'en, l\Ialzessenz und dgl. restlos weiter ver· 
arbeitet werden, ist der Brausteuel' nicht unterworfen. Die Bereitung von 
Malzextrakt und sonstigen Malzau.~zügeil in diesen Anlagen ist jedoch, wenn sie 
gewerbsmäßig erfolgt, dem zuständigen Hauptamt anzumelden und unterliegt 
den von diesem erforderlichenfalls anzuordnenden lJberwachungsmaßnahmen. 

(4) Wird Malz in anderen als den in Absatz 3 bezeichneten Anlagen zUr 
Herstellung von Malzextrakt oder sonstigen Malzauszügen verwendet oder wird 
von den in Absatz 3 bezeichneten Anlagen ein Teil der gewonnenen Malzau8ziige 
verkauft oder zur Herstellung. von Bier, bierähnlichen Getränken oder Essig 
weiterverarbeitet, so ist. die Brausteuer von der gesamten verwendeten Malz· 
menge zu entrichten. Die Anlagen sind in diesem Fallo als ßra,uerciell an· 
zusehen. 

') Hier niellt abgedruckt; ~. Anmerkung vorige Seite. 
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l!'ür den NahruJlgsmittAllchemiker sind nur (lle §§ 107, 109 und 129 von 
besonderem Interesse '). 

§ 107. Abs. 1. Die Verwendung von Branntweinschärfen ist \llltersp,gt. 
Die Bestlmmungen, die hierüber vom Bundesrate getroffen werden, sind dem 
Reichstage mitzuteilen. 

Absatz 2. UntAlr der Bezeichnung Kornbranntwein darf nur Brannt
wein feilgehalten werden, der ausschließlich aus Roggen, \Veizen, Buchweizen, 
Hafer oder Gerste hergestellt ist. . 

§ 109. Vollständig vergällter Branntwein darf im Kleinhandel nur in 
Behältnissen von 50, 20, 10 nnd 1 Liter Raumgehalt feilgehalten werden, die 
verschlossen und mit einer Angabe des Alkoholgehaltes versehen sind. 

§ 129. Wer den VorschriftAln des § 107 oder den vom Bundesrat dazu er
lasslmen Bestimmungen zuwiderhandelt, wird von der zuständigen Polizei, 
behörde mit einer Geldstrafe von zehn bis zehnt.ausend :Mark bestra.ft.. 

Gesetz, betreffend Beseitigung des Branntwelnkonth\gents. 
Vom 14. Juni 1912 '). 

(Auszugsweise. ) 
§ 19. 

Der Absatz 2 des § 107 des Branntweinsteuel'gesetze8 erhält folgende 
Fassung: 

Unter der Bezeichnung Kornbranntwein darf nur Branntwein in den 
Vorkehr gebracht werden, der ausschließlich aus Roggen, Weizen, Buchweizen, 
Hafer oder GerBte hergestAllit und nicht im \Vürzeverfahren erzeugt ist. Als 
Kornbranntweinverschnitt'darfnur Branntwein in den Verkehr gebracht werden, 
der aus mindestens 25 HunderttAlilen Kornbranntwein nehon Branntwein anderer 
Art besteht. Unter der Bezeichnung Kirschwassor oder Zwetschenwasser oder 
ähnlichen Bezeichnungen, die auf die Herstellung aus Kirschen oder Zwetschen 
hinweisen (Kirschbranntwein, Kirsch, Zwetschenbra.nntwein und dgl.), darf 
nur Branntwein in den Verkehr gebracht werden, der aussohließlich aus Kirschen 
oder Zwetschen hergestellt ist. Die näheren Bestimmungen trifft der Bundesrat. 

~ 21. 
Naht'UDgM- und Genußmittel - insbesondere Trinkbranntwein und 

sonstige ~lkoholische Getränke -, Heil-, Vorbeugungs· und Kräftigungsmittel, 
Riechmittel und Mit~l zur Reinigung, Pliege oder Färbung der Haut, .des 
Haares, der Nägel oder der Mundhöhle dürfen nicht so hergestellt werden, daß 
Rie Methylalkohol enthaltAln. Zubereitungen diesor Art, die Methylalkohol 
onthalten, dürfen nicht in den Verkehr gebracht oder aus dem Ausland ein
geführt werden. 

Die Vorsohriften des Absatz 1 finden keine Anwendung: 
1. auf Formaldehydlösungen und auf Formaldehydzubereitungen, doren 

Gehalt an Methylalkohol auf die Verwendung 'von Formaldehyd· 
lösungen zurückzuführen ist; 

2. auf Zubereitungen, iu denen technisch nioht vermeidbare geringe 
Mengen von Methylalkohol sich aus darin enthaltenen Methylver
bindungen gebildet hahon oder durch andere mit der' Herstellung ver
bundene natürliche Vorgiinge entstanden sind. 

§ 22. 
Gemische VOll Branntweinhefe mit Bierhefe dürfen nicht in den Verkehr 

gebracht, auch nicht im gewerbsmäßigen Verkehr angekündigt oder vorrätig 
gehalten werden. 

1) R.-G.-Bl. 1909, S. 661. Eingehend ist das sehr umfangreiChe Brannt· 
weinsteuergesetz in K. v. Buchka, Das "LebensmittAllgewerbe" erläutert. 

Nachschrift: Das Gesetz über das Branntweinmonopol vom 26. Ju1l1918 
siehe Z. I. U. N. (Ges. u. Vel'ord.) 1918. 10. 417." 

2) Siehe das dieses Gesotz ergiinzende Gesetz hotreffend Beseitigung Ms 
Branntweinkontingeuts. 

') R.-G.-BI. 1912, S. 378-387. 



814 Branntweinsteuergelretz. 

Unt{ll' Brarwtwoinhefo (Lufthefe, Preßhefe. Pfundhefe. ::ltückhefe. BärIlle) 
im ::linne dieses Gesetzes werden die bei der Branntweinbereitung unter Ver· 
wendung von stärkemehl- oder zuckel'haltigen Rohstoffen. iilsbesondere von 
Getreide (Roggen. Weizen. Gerste. lI<Iais), Kal'toffeln. Buchweizen, Melasse 
odel' Gemischen der bezeichneten Rohstoffe erzeugten obergärigen, frischen 
Hefen oder Gemische dieser Hefen verstanden. 

Branntweinhefe darf nicht unter einer Bezeichnung in den Verkehr ge· 
uracht werden. die auf die Herstellung aus einem bestimmten Rohstoff hinwei~t 
(z. B. als Getreidehefe. Roggenhefe, Maishefe, Kartoffelhefe. Molassehefe), 
wenn die Hefe nicht ausschließlich aus diesem Rohstoff hergestellt worden ist. 

Unter Bierhefe im Sinne dieses Gesetzes wird diejenige frische Hefe ver· 
standen, die bei der Bereitung von Bier oder bierähnlichen Getränken unter 
Verwendung der durch dic Brallstellergesetzgebung zugelassenen Rohstoffe 
er7.ellgt ist. 

Bierhefe darf nur unter der Bezeichnung Preßhefe. die aus Bierhefe 
hergestellt ist, jedoch auch als Bierpreßhefe in den Verkehr gebracht werden. 

Branntwein· oder Bierhefe, die einen Zusatz von anderen Stoffen erhalten 
hat. darf nicht in den Verkehr gebracht werden; jedoch darf bis zum 1. Oktober 
1914 Branntwein- oder Bierhefe, der Stärkemehl (Kartoffelmehl, Reismehl, 
Maismehl) bis zu einer Höchstmenge von 20 Gewichtsteilen in 100 Gewichtsteilen 
des fertigen Erzeugnisses zugesetzt worden ist, in den Verkehr gebracht werden, 
wenn Art und Menge des Zusatzes deutlich gekennzeichnet werden. 

Der Bundesrat wird ermächtigt, VorSChriften für die Untersuchung der 
Hefe zu erlassen. 

§ 24. 
Wer der Vorschrift des § 21 Absatz 1 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird mit 

Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark 
oder mit einer diesel' Strafen bestraft. Ist die Zuwiderhandlung aus Fahrlässig· 
keit begangen, so ist auf Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder auf Gefängni~ 
biA 7.U zwei Monaten zu erkennen. 

§ 25. 
Wer den Vorschriften des § 22 odor den vom Bundesrat, dazu erlasAIlneu 

Bestimmungen vorsätzlich oder fahrläKsig zuwidel'handelt. wircl mit Geldstrafe 
bis zu secbsbundert Mark oder mit Haft bestra.ft. 

§ 26. 

Wer den Vorschriften cles § 107 des Branntweinsteuergesetzes odor den 
vom Bundesrate dazu erlassenen Bestimmungon vorsätzlich oder fahrlässig zu' 
widerhandelt, wird im ]<'alle des § 107 Absatz 1 mit Geldstrafe bis zu sechshundert 
Mark oder mit Haft, in den Fällen des § 107 Absatz 2 mit Geldstrafe bis zu 
zweitausend Mark IJestraft. Der § 129 des BranntweinstclIergeset7.os wird 
aufgehoben. 

§ 27. 

Neben der Strafe kann auf J1:inziehung der Gegenstände erkannt werden, 
die den in §§ 24-26 bezeichneten Vorschriften zuwider hergestellt, in den Ver· 
kehr gebracht oder eingeführt worden sind, ohne Unterschied. ob sie dem Ver
urteilten gehören oder nicht; auch kann die Vernichtung ausgesprochen werden. 
Ist die Verfolgung oder Verurt<liluDg einer bestimmten Person nicht ausführbar, 
HO kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

Die Vorschriften der §§ 16. 17 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln. Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879 
(R.-G.-Bl. S. 145) finden auch hei Strafverfolgungen auf Grund dieses Ges!ltz~s 
Anwendung. 

§ 28. 

Die Vorschriften anderer Gesetze, nach denen in den Fällen der §§ 21, 
22 dieses Gesetzes oder des § 107 des Branntweinsteuergesetzes eine schworere 
Strafe verwirkt ist, bleiben unberührt. 

Die Einziehung oder Vernichtung Bowie die öffentHche Bekanntmachung 
der Verurteilung sind auch dann zulässig, wenn die Strafe gemäß § 73 des Stra.f· 
gesetzbuches auf Grund eines anderen Gesetzes zu bestimmen ist. 
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§ 29. 

Ifür das Strafv~rfahrtln in den Fällen der §§ 24-27 sind die ordentlichen 
Gerichte zuständig; die Vorschriften, nach denen sich das Verfahren wegen 
Zuwiderhandlungen gegen die Zoligesetze bestimmt, bleiben außer Anwendung. 

Entwurf von Ausführungshestimmungen zu § 107 Absatz 1 des 
Bl'anntweinsteuergesetzes vom 15. Juli 1909 ' ) betreffenIl Brannt

weinschärfen. 
1. Unter Branntweinschärten sind solche Stoffe und Zubereitungen zu 

verstehen, die vermöge ihres Geschmacks oder ihrer herauschenden Wirkungen 
geeignet und bestimmt sind, den damit versetzten Trinkbranntweinen, ein
~chließlieh der Liköre· und Bitterbra.nntweine (Bitteren) den Allsehein eines 
höheren Alkoholgehalts zu geben. 

II. Als Branntweinschärfen sind. insbesondore ilnzllRehen: 
1. Mineralsäuren, 
2. Oxalsäure, 
3. gebrannter Kalk, 
4. Äthyläther, 
5. Salpeteräther (Salptltersäureestel'l, 
6. Essigäther (Essigester), 
7. Fuselöl und fuselölhaltige Zubereitungen, 
8. Kampfer, 
9. nachstehende Pflanzellstoffe und deren Auszügtl: 

a) Pfeffer, 
b) Capsicumfriichte (Hpanischer Pfeffer, Pa.prika, Cayennepfeffer), 
c) Paradiesl~örner, 
d) Bertramwurzel, 
0) Ingwer, 
f) Senfsamen, 
g) Meerrettig, 
h) Meerzwiebeln, 
i) Seidelbast, 

k) Sabadillsamen, 
10. Gemische, welche unter Verwendung einoR der vorgenannten Rt,offfl 

hergestellt sind. 
III. Als Branntwein8chü·l'fen sind jedoch nicht anzusehen: 
a) bei der Herstellung von Trinkbranntweinen, dio als Kunstbranntweine 

in .len Verkehr gebracht worden, Essigät.her (Essigester), 
b) bei Likören und Bittorbranntweinen (Bitteren), tUe unter 11 N)~. 9a 

bis 0 genannten St.offe, sowi!;l doren Ausziige und Mischungon, sofern Hie nieht, 
zur Ersparung von Alkohol, sondern nur zur Erzielung der besonderen 'Eigenart 
dieser Getränke und ohno Überschreitung der dazu erforderlichen Menge zu
gesetzt werden. Als Liköre im Sinne dieser Bestimmungen sind alle Trink
hranntweine anzusehen, die in 100 Raumteilen mindtlstem! 10 Gewi(,htsteile 
Zucker, berechnet aIR Invertzuckor, enthalten. 

Ausführungsbestimmungen zum Branntweinsteuergesetz 
vom 15. Juli 1909. 

(Au~ der Alkoholermittelungsordmmg.) 

Die Ausführungsbestimmungen zum BranntwoinRtellergebetz mu-
fa·RRen 10 'l'eile: . 

1. Branntweinsteuergrundhestimmungen, 
2. Brennereiordnung (Br.-O.), 
:l. Meßuhrordnung (M.-O.), 
4. Branntweinbegleitscheinordnung (Bgl.-O.), 

1) Nach einem Erlaß dos preußischen Ministers für Handel und Gewerbe 
vom 23. Mai 1912: nebst l<1rläuterungen zur Begründung, Zeitsehr. r. Unte),ij. 
d. Nahr.- u. Genußm, (Ges. u. Verordn.) 1913. S. 379. 
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; •. llranutwllilliagorordnung (L.-O.), 
H. Branntweinroinigllngsordllung (R.-!),), 
i, AlkollOlermittelllDgsol'dnung (mit Anlage) (A,-(},), 
8. Branntwoinsteuer-Befreiungsordnung (Bfr.-O.), 
9. Branntweinstatistik (für. die Bemossung de~ DI1/:ch8ellllittslH'a.n(I~,), 

10. Kontingentiel'ungsol'dnung (K.-O.), 
Außerdem besteht eine Branntweinnachsteller- und eine E"~igsä1U'(" 

ordnung. Von diescn Verordnungen enthalten folgende vom Na.hJ'llllgslUitt~). 
,md Steuerchemiker 1) zu beachtende UntersuchungsvorschriftcII: 

1. die AlkoholermitteluDgsordnung (Anleitung), 
2, die BranntwcinsteuerbefreiulIg;;ordnuug (Anleitung "m' 1.'!ltül'SIWhulll( 

der VergällungslUittel), 
:1, flie Essigsäureordnung (Unterscheidung der I<':ssigsiiul'c ffil' ("'11110-

zWtlCke \lnd für gewerbliche Zwecke), 

Anleitung 
zur )';I·mlt.t<lhmg der Alk,oltolmenge mit Hllfe'elner besonderen JJrenllvorl'hlhtung. 

(Anluge 2 zn * 16 der AlkoholermitteluDgRordnung,) 

1. Ditl BrennvOI'I'ichtung- wirll durch nuchstehende Zei(.hnllng veran· 
schaulicht. 

Fig, 9, 

~ie be~teht, aus lIem i-liedckolben l' lind dem dm'ch daR Hobr R damit 
zu vel'bindenden Kühler K. 

Die Zeichnung gibt die Aufstellung der Brennvorr'ichtung beim Ge
brauche. Kolben Fund Kühlor K hängen in den Ringen des Doppelträgers D;' 
dieser wird von der Säule S gehalten, ditl in das auf dem Kastendeckel VOI'ge
sehene Gewinde eingeschraubt ist. Das Rohr R läßt sich durch die Überwurf
schraube r an (len Kolben und durch eine zweite etwas kleinere Überwurf-

1) Die Branntweinsteuel'grundbestimmungen schreiben im § 16 fol· 
gendes vor: 

,,1. Die Chemiker, welche mit amtlichen Untersuchungen beauftragt 
werden sollen, sind von dei' Direkt,ivbehörde zu bestimmen und werden, soweit 
sie nicht, Beamte der 'Zoll- und Steuer verwaltung sind, auf die Wahrnehmung 
der Stellerinteressen verpflichtet. In der Regel sind nur solche Chemiker zn 
wählen, welche mit dem Ausweise für gepl'lifhl Nahrl1ngsmiUelchemiker ver
sehen sind," 
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'H)hl'auoo 1" an den Kühler dicht anziehen; die Dichtung' wird an beilltm Stullen 
durch Ledel'plättchen gesichert. Der Kühlzylindcl' umschließt eine innen ver· 
zinnte l\lessingschlange, die oben mit, dem Rohro R in Verbindung steht und 
unten bei waus dem Kühler heraushitt. Der Deckel des letzteren trägt lien 
Trichter '1', dessen Fortsatzrohr bis nahe auf den Boden von K reicht, so daß 
das durch T eingefüllte KühlwasBur zuorst den unteren Teil der Schlange um· 
spült. Das warm gewordene überschüssige Wasser fließt durch das Rohr v und 
den überzogenen Schlauch ab. Das obere Ende von v steigt bis über den 
Deckel des Kühlers K auf und liegt unter dor Kappe u, die zur vo\1Htändigon 
Entleel'ung von K dient. 

2. Der Brennvorrichtung sind beigegeben: 
a) ein Meßglas M mit einer dem Raumgehalte von 100 ccm entsprechendon 

Marke; 
h) eine Bürette nebst Halter; diese trägt eine mit 10 ccm beginnemle, 

von 2 zu 2 ccm fortschreitende Einteilung bis zu 300 CCln; sie ist ohen 
mit einem geschliffenen Glassti)psel, unten mit einem Glashahne 
versehen; 

e) zwei kurze Thermo-Alkoholometer für 0-30 unll tur 29-57 Gewichts
prozent. 

3. Die Probe wird vor ihrem Abtriebe mit Salz ausgeschüttelt, um et,wa 
vorhandene aromatische ·Bestandteile (Ester usw.) auszuscheiden. Zu diesem 
Zwecke wh'(l die Bürette senkrecht in den Halter gespannt und bis zum '1'cil
striche 30 CClU mit gewöhnlichem körnigen (nicht. pulverisierten) Kochsa,lz 
gefüllt. Sodann werden mit dem Meßglase M genau 100 ccm des zu untersu'chen· 
den Fabrikats sorgfältig abgemessen und in die Bürette geschüttet. Das Meß· 
glas wird nach der Entleerung mit Wasser ausgespült und letzteres gleich· 
falls in die Bürette gegossen; s'odann wird noch soviel ""assel' zugegossen, daß 
die Bürette bis zum Striche 270 ccm gefüllt ist. Nunmehr wird die Bürette 
mit dem Glasstöpsel geschlossen, aus dem Halter genommen und kräftig go
dcltüttelt. Hat sich das Salz ganz oder bis auf einen kleinen Rückstand auf· 
gelöst, so werden kleine Mengen Salz zugesetzt., und es wird damit 'unter fort
währendem kräft·igem Schütteln solange fortgefahren, bis auf dem Boden der 
Bürette eine Schicht ungelösten Salzes in der Höhe von einigen Millimetern 
<lauernd zurück hleibt. Anhaltendes und kräftiges Schütteln ist unbedingt er
forderlich, damit eine vollständig gesättigte Salzlösung entsteht. Die Bürette 
wird sodann in den Halter wieder senkrecht gespannt und bleibt etwa eino 
Stunde lang stehen. Sind aromatische Bestandteile in dem Fabrikate vorhandon, 
HO sondern sie sich auf dill' Oberfläche schwimmend als eine ölig scheinende 
IUinne Schicht ah. Diese Absonderung wird durch öfteres Anklopfen an <Ue 
Bürette beschleunigt; auch werden hierdurch die etwa an der Wandung haftenden 
Tröpfchen der aromatischen Beimengungen zum Aufsteigen gebracht. 

Nach Ablauf der angegebenen Zeit wird die in der Bürette enthaltcno 
Menge der alkoholhaitigen Salzlösung durch Ablesen an der Teilung der Biirettl' 
festgestellt. Dabei ist zu beachteli, daß in der etwa ausgeschiedenen öligen 
Schicht der aromatischon Bestandteile Alkohol nicht ent.halten ist; ha,t sieh 
daher eine solche Schicllt gebildet., so ist nur der darunter befindliche 'feil !l01' 

Flüssigkeit zu berücksichtigen, mithin die Ahlesung an derjenigen Stelle vor
zunehmen, an welcher sich die obere iiJige Schicht von dem übrigen Inhalte 
Iler Bürette abscheidet. 

4. Von der auf diese \Veise be~tinImten Menge der alkoholhaltigeu 
Lö~ung wird dureil Öffnen des Hahnes der Bürette genau die Hälfte in den 
l';\iedekolben )j' der Brennvorrichtung langsam entleert. Sodaml werd?n in 
lliesen Kolben mit dem MeßglaSQ noch 100 ecm Wasser hinzugefügt. I-herau( 
wel'den Kolben und Kühler in den Doppelträger D gehängt und dUl'ch das 
mittels der Üoorwurfschrauben I' und 1" fest angezogene Rohl' R miteinander 
verbunden. Endlich wU'd der Kühler mit kaltem Wasser angefüllt, bis der Über
~CllUß aus v abzulaufen beginnt. 'Vird nun der Kolben F erhitzt, so fließt baM 
aus dem Kühler bei weine klal'e Flüssigkeit in Tropfen ab, die man in (tem 
vorher mit reinem "'aSSOl' ausgespülten und sodann völlig entleerten )[eß· 
gla;;e ){ auffängt. Während des AbtriellR ist, der oberc 'l'eil des Kühlers miig
JichBt. oft. zu hefiihlen; sobald CI' sich warm aufiihlt, gießt man soj'ort in deli 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. Auf!. 52 
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'l'richwl' vun ntlutllU ~u lang., kalttllS Wastltll', bis dtll' ganze Kiiltlor sich wieder 
kalt anfühlt. Auf rechtzeitige Erneutlrung des Kühlwassers ist in der ersten 
Hälfte des Abtriebs mit besonderer Aufmerksamkeit zu achten. Zweckmäßig 
ist es, den Kühler, wo sich dazu Gelegenheit bietet, durch eincn Gummischlauch 
mit der Wasserleitung in Verbindung zu setzen, 80 daß ihn fortwährend kaltes 
'Vasser langsam durchfließt. 

DeI' Abtrieb ist so vorsichtig zu führen, daß eiu unmittelbal'es Über
t,reten der Flüssigkeit aus dem Brennkolben dm'ch den Kühler in das Meßglas 
vermieden wird. Es ist daher auch auf die Größe der Heizflamme zu achten" 
insbesondere empfiehlt es sich. die Flamme nur während des Anheizens nahe 
der Mitte des Kolbens zu halten. dagegen. sobald das Sieden eingeleitet ist 
und das Abtropfen von Flüssigkeit aus dem Kühler beginnt. die Lampe so weit 
zur Seite zu rücken, daß die Flamme nicht nur den Boden, sondern zum Teil 
auch den ~fantel des Kolbens bestreicht_ Proben. bei denen fah1'lässigerweise 
dör Abtrieb so stürmisch erfolgt, daß das Erzeugnis nicht ausschließlich in 
'l'ropfen. sondern zum Teil in zusammenhängendem Flusse abläuft, sind zu 
verwerfen. 

Hat sieh der Spiegel der Flüssigkeit im Meßglase ::u allmählich der Marke 
genähert und liegt nur noch 1-2 mm darunter, so wird das Glas vom Aus
flusse w entfernt und der Abtrieb durch Beseitigung der Heizflamme unter
brochen. Hierauf füllt man in das l\Ießglas behutsam so viel Wasser ein, daß 
der Flüssigkeitsspiegel die :Marke gerade erreicht, sodann schüttelt oder rührt 
man den Inhalt des Glases durch und senkt schließlich von den zu der Brenn
vorrichtung gchörigen beiden kurzen Thermoalkoholometern das entsprechende 
ein, Sollte etwa beim Auffangen des Erzeugnisses. im Meßglas oder beim letzten 
Auffüllen mit Wasser der Flüssigkeitsspiegel bis über die Marke angestiegen 
sein, so ist der Versuch zu verwerfen. 

Vor der Prüfung einer zweiten Sorte von Fabrikaten iilt das Verbin
dungsrohr R nach Lösung der Sch1:allben zn entfernen und der Kolben F ?u 
entleeren. Eine sorgfältige Reinigung des Kolbens, insbesondere von Rück
ständen an Salz, Bowie ,leI' Bürette und des Meßglases vor jeder neuen Unter
suchung, wenn möglich mit warmem Wasser, ist unbedingt nötig. 

Der KüllleJ', der während des Gebrauches stets mit Wasser angefüllt 
bleibt" ist vor dem Einlegen in don zugehörigen Kast.en zu ent.leeren, zu welchem 
Zwecke die kappe u abgeschraubt werden muß. 

5. Die Ermittelung der scheinbaren Stärke des durch den Abtrieb go
wonnenon. genau 100 ccm betragenden Erzengnisses mit Hilfe des entsprechenden 
Thermoalkoholometel's und die Ermittelung der wahren Stärke untel' An
wendung der Tafel 1 erfolgen nach "{aßgabe dor ullgemeinen Vorschriften. 

Aus der TemperatUl' und der wahren Stärke des Erzeugnisses wird mit 
Hilfe der Tafel 3 das Gewicht von 1 Liter ilas Erzeugnisses und durch Ver
schiebung des Komma tun vier Stellen nach rechts da,s Gewicht von 10 000 
Liter ermittelt. Für diese Gewichtsmenge wird aus der wahren Stärke des 
Erzeugnisses mit Hilfe der Tafel 2 die entsprechende Alkoholmenge ermittelt. 
Die gefundene Zahl vervielfältigt mau mit 2 und erhält dadurch die Zahl der 
Liter Alkohol, die in 10 000 Lit(\r der zur AbfOl'tigung gestellten Ware ent
halten sind. 

6. Die in dem abzufertigenden Fabrikat enthaltene Alkoholtnenge wird 
aus der für 10000 Liter gefundenen Alkoholmenga und der Gesamtmenge des 
Fabrikats in der Weise ermittelt, daß die heiden Zahlen miteinander verviel
fältigt werden und sodann in der erhaltenen Summe das Komma um vier Stellen 
naeh links verschoben wird. 

7. Werden z. B. 124 Liter Birnene8so11Z vorgeführt, so ist wie folgt zu 
vel'fahl'en: Nachdem eine Probe von 100 ccm in die Bürette gefüllt und .nach 
entsprechendem Wasserzusatze mit Kochsalz durchgeschüttelt ist, wird nach 
einstündigem Stehen der Lösung, währenddessen sich eine Schicht aromatischer 
Beimengungen oben ·abgesetzt hat, die oberste Grenze des übrigen Inhalts der 
Bürette bei dem Striche für 268 CClU gefunden. Die Menge der alkoholhaitigen 
Kochsalzlösung beträgt hiernach 268 com. wovon die Hälfte. 134 CCIU. in den 
Kolben abzulassen ist, indem der Hahn so lango offen gehalten wird, bis uio 
untere Flächo der öligen Schicht mit dem Strich 134 der Hkala zusammenfällt. 
Man fUUt nnll 100 ('CI1l \"/lS80r in deli Kolhen IIl1ch lind treibt in das l\feß-
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glas 100 ccm nach dem unter Ziffer 4 beschriebenen Vel'fahren über. Haben 
diese 100 ccm Erzeugnis bei einer Temperatur von -I- 13' eine scheinbare Stärke 
von 16,5'/" so beträgt nach Tafel 1 die wahre Stärke 17°/,. 1 Liter des Er
zeugnisses wiegt nach Tafel 3 bei + 13° und der wahren Stärke von 17'/, 
0,9740 kg, mithin wiegen 10000 Liter 9740 kg. Bei 17'/, wahrer Stärke sind 
nach Tafel 2 an Alkohol enthalten: 

in 9000 kg 19a2 Liter, 
700 " • 150,2 

40 " _ 8,6 
zusammen in 9740 kg . 2090,8 Liter. 

Das Doppelte oder 4181,6 Liter bildet die Alkoholmenge von 10000 
Liter des Fabrikats. Hiernach enthalten die vorgeführten 124 Liter Birnenessenz 

124 x 4181,6 = 51 85184 Liter 
10000 ' 

oder abgerundet 51,9 Liter Alkohol. 
(Die Tafeln sind wegen großen Umfangs nicht mit abgedruckt. Sie sind 

sämtlich in der Alkohol-Ermittelungsordnung, amtliche Ausgabe, enthalten. 
Diese ist bei Julius Springer, Berlin, ersch~enen_) 

Anleitung 
zur Untersuchung von alkoholhaltigen Parfümerien, KOllf-, Zahn- und ~Iund
wassern, deren Alkoholgehalt nicht nach Maßgabe (ler Alkoholermlttelnngs

ordnung festgestellt werden kann. 
(Anlage 21 zu § 65 Bl'anntweinsteuer-Befreiungsordnuug.) 

50 Gramm der Parfümerien usw_ werden mit 50 Gramm Wasser und 
50 Gramm Petroleumbenzin von der Dichte 0,69-0,71 in einem Schoidetrichter 
kräftig geschüttelt. Nach mindestens zwölfstündigor Ruhe wird das Gewicht. 
der unteren Schicht bestimmt, ihre Dichte mit der "\V e s t p hai sctum Wage 
oder. einem Pyknometer bei 15° ermittelt und daraus dio absolute Mengo des 
Alkohols in dieser Schicht berechnot. Durch· Vervielfältigung mit 2 wird die 
in der untersuchten Flüssigkeit enthaltene Alkoholmenge gefundon. 

Enthalten die Pariümerien Harze oder andere Extraktivstoffe, so werden 
50 Gramm derselben mit 50 Gramm Wasser versetzt und von dem Gomisohe 
mindestens 90 Gramm abdestilliert. Das Destillat wird mit ."\Vasser auf 100 
Gramm aufgefüllt und, wie oben beschrieben, weiter untersucht. Falls freie 
Säure zugegen ist, wird ebenso verfahren, vor der Destillation jedoch die Säure 
mit Natronlauge schwach übersättigt. 

Stark glyzerinhaltige Zubereitungen (Brillantine) werden mit ihrem dop
pelten Gewichte Wasser verdünnt; 150 Grallllll dieser Verdünnung werden 
destilliert, bis nahezu 100 Gramm Destillat übergegangen sind. Das Destillat 
wird mit Wasser auf 100 Gramm aufgefüllt, die in ihm enthaltene Alkohol
menge ermittelt und diese durch Vervielfältigung mit 2 auf diejenige dor unt.er
suchten Brillantine usw. umgerechnet. 

Anleitung 
zur Untersuchung der Im § 71 unter c bis h genannten Äther '). 

(Anlage 24 zu § 75 Branntweinsteuer-Befreiungsordnung.) 
Aus don zu untersuchenden Äthern sind Proben in Mengen von je 100 

Gramm zu entnehmen. Genau 25 Gramm Äther werden durch Kochen mit 
Kalilauge am Rückflußkühler verseift, alsdann wird der Alkohol abdestilliort 
und das Destillat auf das Gewicht des angewandten Äthers oder ein Mehr
faches davon mit Wasser aufgefüllt. In dem Destillate wird der Alkohol nach 
Gewichtsprozenten ermittelt und daraus berechnet, wieviel Kilogramm Alkohol 
in 100 kg des untersuchten Äthers enthalten sind. Durch Vervielfältigung 
mit 1,25 werden die Kilogramme Alkohol auf Liter Alkohol umgerechnet. Es 
ist anzugeben, wieviel Liter vergütungsfähigen Alkohols in 100 kg des vor
geführten Äthers enthalten sind. 

Die Destillate sind ferner auf die Abwesenheit von Schwefeläther sowie 
solcher Stoffe zu prüfen, welche nicht odel' nicht notwendig aus Branntwein 

') An a. O. sind genannt: Ameisenäther, Baldrianäther, Butteräther, 
Oxaläther, Sebacinäther. 
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hergestellt Hind und oiue geringel'e Dichte als Wasser haben. wic z. 11, Acetoll 
und Holzgeist .. 

Anleitung 
zur Bestimmung des Geltalts. an Nebenerzeugnissen der 6lirlwg und Destillation, 

(Sog. }'llselölbeHtlmmllng,) 
(Anlage 1 zu § 5 Alkohol·Ermitteluugsordnung.) 

Die Bestimmung der Nebenel'zeugnisse der Gärung und Destillation 
erfolgt durdl Ausschütteln des auf einen Alkoholgeltalt von 2~, 7 Gewichts
prozent verdünnten Brannt.weins mit Chloroform. Die hierzu erforderlicben 
Meßgerät~ müssen von der Normal-Eichungskommission bezogen werden. 

&} Bestimmung der Dieht.e (des spezifiscben Gewichts) beziehungs· 
weise des Alkoholgehalts des Branntweins. 

~ur ]'eststellung der Dichte des Branntweins bedient man sich eines 
mit. einem Glasstopfen verschließbaren Dichtefläscbchens von 50 ccm Raum· 
gehalt. Das Dichtefläschchen wird in reinem. trockenem Zustande leer ge· 
';vogen, nachdem es eine halbe Stunde im Wagekasten gestanden hat. Dann wird 
es mit Hilfe eines fein ausgezogenen Glockentricbters bis über die Marke mit
destilliertem Wasser gefüllt und in ein Wasserbad von 15° C gestellt. Nach 
einstündigem Steben im Wasserbade wird das Fläscbcben herausgehoben, wobei 
man nur den leeren Teil des Halses anfaßt, und es w!I'd sofort die Oberfläcbe 
des Wassers auf die Marke eingestellt. Dies geschieht durch Eintauehen kleiner 
Stäbchen oder Streifen aus Filtrierpapier, die das über der Marke stehende 
Wasser aufsaugen. Die Oberfläche lles Wassers bildet in dem Halse des Fläscb· 
chens eine nach unten gekrümmte Fläche; man stellt die Flüssigkeit am best~)l 
in der 'Veise ein, daß bei durchfallendem Liehte der schwarze Rand der ge' 
krümmten Oberfläcbe soeben die Marke berülu't, Nachdem man den inneren 
Hals des Fläschcbens mit Stäbchen aus Filtrierpapier getrocknet hat, setzt 
man den Glasstopfen auf, trocknet das Fläscbcben äußerlich ab, stellt es eine 
halbe Stunde in den Wagekasten und wägt es. Die Bestimmung des Wasser
inhalts des Dichtefläschchens ist dreimal auszufübreu und aus dem Ergebnisse 
der drei 'Viig\lllgen das Mittel zu ·nehmen. Wenn das Dichtefliischchen längere 
Zeit im Gebraucbe gewesen ist, müs8en die Gewichte des leeren und des mit 
'VasseI' gefüllten ]'läscbchens yon neuem bestimmt werden, da (liesc Gewichte 
lUit. der Zeit sich nicht unerheblich ,fndern können. Nachdem man das Dichte' 
fläschchen entleert und getrocknet oder mebrmal~ mit dem zu untersuchenden 
Branntwein ausgespült hat, füllt man es mit dem Branntwein und verfährt 
in derselben Weise wie bei der Bestimmung des Wasserinhalts des Diebte
fläschchens ; besonderij ist darauf zu achten, daß die Einst.ellung der Fliissigkeihs· 
oberfläche stets in derselben "'eise gesehieht. 

Bedeutet: 
a das Ge\\icbt des leeren Diehtefläschehens, 
b das Gewicbt des bis zur ",farke mit. desWlieI·tcm Wasser VOll 15' C 

getiillten DichtefJäschchens. 
c das Gewicbt lles his zur l\Iarkl' mit Brannt.wein von 15° C gefülUtlll 

Dicbtefläschchen8, 
~o ist. die nicbte d 116S Branntweins hei 15' C, bezogen auf 'Vasser von der' 
.elbeu '!'cmpel'atUI' d = c-a. 

b-·a 
Den der Dichte entspreclumden Alkoholgehalt des Branntweins In Ge· 

\'\'~chtsprozenten entnilllmt llIan der zweiten Spalte der Alkoholtafel von Win· 
.hsch (Berlin 1893, hoi Julius ::;pringer). 

h) Verdiinnung (h'~ Brauutweins auf einen Alkoholgehalt VOll 

2-1.7 Gewichtsprozeut. 
_. 10~ c<;m des BI'~nntw~in!j, dessen Alkobolgehalt bestimmt wUl'de, werden 

bei I" C In elllelll amthch geelChtenl\Ießkiilbchen abgemessen und in eine Flascbe 
von etwa: 400 ~lll Raumgehalt gegossen. Die Hilfstafel I (8. 667) lebrt, wie
viel K:ubikzentllllet~r destillierten "'assers yon 15' C zu 100 ccm Branntwein 
~on dem ~orher bestl~mten Alkoholgehalte zugefügt werden müssen, um einen 

ranntwem von annahernd 24,7 Gewicbt-sprozent Stärke zu erha.lten. Man 
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läßt die aus der Tafel I sich Ilrgeben<le Menge Wasser von 15° C aus einer nach 
FÜllftel-Kubikzentbneter geteilten amtlioh geeiohtelJ BUrotte zu dem Brannt
wein fließen, wobei etwa 50 oom "raSSel' zum Aussptilen <les Kölbchens dienen. 
11an sohütt~lt die Mischung mn, verstopft die Flasche, kiihlt die FIUssigkeit 
auf 15° C ab und bestimmt auff! neue die Dichte bzw. <len Alkoholgehalt nach 
der unter 11, gegebencn Vorschrift. Der Alkoholgchalt des verdiinllten Brannt
weins beträgt genau oder nahezu 2 i, 7 Gewichtsprozent. Ist er höher als 24,7 
Gewichtsprozent, so setzt man noch eine nach Maßgabe <lor Hilfstafel I berech
nete Menge Wasser von 15' 0 zu dem verdünnten Branntwein. Ist der Alkohol
gehalt des verdünnten Branntweins niedriger als 24,7 Gewichtsprozent, so ent
nimmt man aus der Hilfstafel II (S. 671) (He Anzahl Kubikzentimeter abso
luten Alkohols von 15' 0, die auf 100 ccm des verdünnt(m Branntweins zu
zusetzen sind. Die etwa erforderliche Menge absoluten Alkohols wird mit 
Hilfe einer amtlich geeichten Meßpipette oder BUrette zugegeben, die nach 
fünfzigstel oder hundertstel Kubikzentimeter geteilt ist. 

Beträgt der .\lkoholgehalt des verdünnten Branntwein:; nicht wenlgol' 
als 2i,6 und nicht mehr als 24,8 Gewichtsprozent, so wird er durch den be
rechneten Wasser- ·bzw. Alkoholzusatz hinreichend genau auf 2i,7 Gewicht~. 
prozent gebracht; von einer nochmaligen Alkoholbestimmung kann in diesem 
Falle abgesehen· werden. Wird dagegen der Alkoholgehalt des verdUnnten 
Branntweins kleiner als 24,6 oder größer als 24,8 Gewichtsprozent gefunden, so 
muß der Alkoholgehalt nach Zugabe der berechneten lIengc 'Vasser bzw. Alkohol 
nochmals bestimmt werden, Ulll festzustellen, ob Cl' numnchr hinreichend genau 
gleich 2i,7 Gewichtsprozent Ist. Ein hierbei sich ergebender Unterschied muß 
durch einen dritten Zusatz von Wasser hzw. Alkohol nach l\Iaß!l:ahe der Hilfs
tafel I bzw. II ausge!l:lIchen werden. 

c) A ussch ütteln des verd iiun ten Hl'allutweius yon :J.t,7 Gewicht$
prozent Alkohol mit Chloroform '). 

Zwei amtlich geeichte Schllttelapparate werden in geräumige mit Wa~ser 
I,'OHillto Glasgefäße gesenkt, il!lR 'VaRser wird auf die 'femperatur von 15' C 
gebracht_ Sodann gießt man unter Anwendung eines Trichters, dessen in eine 
Sllitze auslaufende Röhre bis zu dem Boden (leI' Schüttolappal'ate reicht, in 
jeden dor beiden Schüttelapparate etwa 20 ccm Ohlol'oforJU von 15° C und stellt 
die Oberfläche des Chloroform;; genau auf (len untersten <Ue Zahl 20 tragenden 
Teilstrich ein; einen etwaigen ühel'schuß an Ohloroform nimmt man mit eine .. 
langen in eine Spitze auslaufonden Glasröh.l'c mit dm' Vorsicht aus den Appara.ten. 
daß die Wände derselbell nicht von Chloroform benetzt werden. In jeden 
Apparat gießt man 100 CClll des auf einen Alkoholgt,halt, von 2i,7 Gewicht8-
prozent verdünnten Branntweins, die man in amWcb geeichten i\feßkölbchen 
abgelnesl90n und auf die Temperatur von 15' C gebracht hat, und läßt je 1 CClll 

yerdünnte Sclnvefeleällre von tIer Dichte 1,286 ooi 1ö' C Zllfließen. Man ver
Rtopft dio Apparate ulld läßt sio ZUIlI Ausgleiche der Tempel'atllr etwa eine 
Viertelstunde· in tl.em KühlwasseI' von 1;)' C schwimmen. Dann nimmt man 
einen gut verstopften Apparat aus dem KUblwasser heraus, trocknet ihn äußer· 
lieh rasch ab, läßt durch Umdrehen den ganzen Inhalt in den weiten Teil deR 
Apparates fließen, schüttelt das Flüssigkeitsgemeuge 150 mal kräftig durch uno 
senkt den Apparat wieder in das Kühlwasser von 1;)' C; genau ebenso verfährt, 
man mit dem zweiten Apparate. Das Chloroform sinkt rasch zu Boden; kleille 
in dcr Iflüssigkeit schwebende Chloroformtröpfchen bringt man durch Neigen 
und Umherwirbeln der Apparate zum Niedersinken. 'Vonn das Chloroform 
8ich vollständig gesammelt hat, wird seine Raummellge, d. Ir. der Stand des 
Chloroforllls in der eingeteilten Röhre abgelesen. 

d) Berechnung derl-[enge der in demBl'allutweill elltllll.ltenen Neben
erzeugnisse der Gärung und Destillation. 

Zur Berechnung dos Gehalts des Bl'anntwems an Nebenel'zeugnlsl\en der 
Gärung und Destillation muß die Vermehrung der Raummenge bekannt sein, 
die das Chloroform bebu Schlltteln mit vollkommen reinen Branntweinen von 
24,7 Gewichtsprozent erleidet_ Man bestimmt sie in der \Veise, daß man mit 

') Nach Röse, Herzfeld. Windlsch, Ar~iten a.us dem Kaiser}. Gil-
liIundh. -Amt 1889, 0, 391. . 
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delll reinsten E1':oIeugnisse der Branntwein-Reinigungsanstalten, dom sog. 
neutraleh Weinsprit, genau nach den unter a, bund 0 gegebenen Vorschriften 
verfährt und die Raummenge des Chloroforms nach dem Schütteln feststellt. 
\Vegen der grundsätzlichen Bedeutung dieses Versuchs mit reinstem Brannt
wein ist der Alkoholgehalt mit größter Genauigkeit auf 24,7 Gewichtsprozent 
zu bringen und ist die Ermitt.elung der Raummenge des Chloroforms für jeden 
Schüttelapparat drei- bis fiinfmal zn wiederholen. 

Dieser Versuch mit reinem BraIlI1twein muß für jedes neue Chloroform 
uud jeden neuen Apparat wieder angestellt werden; solange dasselbe Chloroform 
und dieselben Apparate in Anwendung kommen, ist nur eine Versuchsroihe 
nötig. ::Han mache daher den Vorversuch mit einem Chloroform, von dem eino 
größere Menge zur Verfügung steht. Das Chloroform ist vor Licht geschützt" 
am besten in Flaschen aus bra,unem Glase, aufzubewahren. 

Ist die Raummengo lIes Chloroforms nach dem Ausschütteln des zu 
untersuchenden Branntwoins gleich a ccm, forner die Raummenge des Chloro· 
forms nach dem Ausschütteln des im Absatz 1 bezeichneten verdünnten Wein· 
Hprits gleich b ccrn, so zieht man b von a ab. Je nachdem a-b kleiner oder 
größer ist a.!s 0,!5 C0111, onthält der Branntwein weniger oder mehr als 1 Ge
wichtsprozent Nebener.zeugnisse der Gärung und Destillation auf 100 Gewichts· 
teile wasserfreien Alkohols. Die Zahl der Gewichtsprozente dieser Nebenerzeug
nissebJszu 5'/, erhält man erforderlichenfalls durch Vervielfältigung des Unter
schiedes a-b mit 2,22. 

Anleitnng 
zur Untersuchung (ler VergiUIungsmittel mit Ausnahme des Essigs. 

Anlage 2 zur Befreiungsordnung § 5. 

A. Allge meine Vorschrift. 

1. Bei der UnterSUChung jedes Vergällungsstoffs sind sämtliche hiorfür 
vocgeschl'iebene Prüfungen auszuführen. 

2. Sofern der mit der Untersuchung betraute Chemiker der Ansicht ist, 
daß die Priifungsvorschl'iften im einzelnen Falle zur Beurteilung der zu unter· 
suchenden Vergällungsmittel nicht ausreichend sind, hat er hiervon dem zu
ständigon Hauptamt Mitteilung zu machen und die Genehmigung zU!' Aus
führung weiterer ·Untersllchungen einzuholen. 

3. Die bei der Untersuchung der Vergällungsstoffe zu verwendenden Ge· 
wichte •. 'fhermometer, Meßgeräte und Spindeln müssen geeieht oder eichamtlieh 
beglaUbigt sein. 

B. Ausführung der Untersuchungen. 

I. Holzgeist. 

1. Farbe. Die Farbe des Holzgeistes soll nicht dunkler sein als die einer 
Jodlösung, welche 2 CCID Zehntel-Normal-Jodlösung in einem Liter destillierten 
Wassers gelöst enthält. 

Zur Prüfung sind 2 Glasröhren von 150 mm Länge und 15 rum lichter 
\Veite zu verwenden, welche auf beiden Seiten durch runde Glasplatten, sog. 
Deckgläschen und durch aufzusetzende Schraubenkapseln, welche in der Mitte 
eine Öffnung von 12 rnm Durchmesser haben, ZU verschließen sind. Es ist 
darauf zu achten, daß bei dem Verschlusse der mit den Flüssigkeiten gefüllten 
Röhren I.uftblasen unter dem Deckgl1tschen nicht zurückbleiben. 

Maßgebend für die Beurteilung sind nur die Farbtöne, welehe die Flüssig
keiten zeigen, wenn man sie durch die Deckgläschen gegen das in der Längs, 
achse der Röhren einfallende Licht betrachtet. 

-2. Siedepunkt. 100 ccm Holzgeist wevden bei einer Wärme von 15° 
m.it einer Pipette abgemessen und in einen Kupferkolben mit kurzem Halse von 
180-200 ccm Raumgehalt verbraoht. Der Kolben wird auf eine Asbestplatte 
mit kl'eistörmigem Ausschnitte gestellt. A.nf diesen Kolben wird ein mit 
oinor Kug'el nmrehoneH Sk'del'ohr nlll (]I'II in der nohenstehendün Abhildung 
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(Besohreibung :5. 3541 angegebenen Abmessungen aufgesetzt, dessen seitliohes 
Ansatzrohr mit ejnem Liebigsohen Kühler verbundon wird, ller eine mindestens 
40 cm lange Wasserhül!e besitzt. Das al\(lere Ende des Kühlers trägt einen 
Vorstoß, dessen verjüngtes Ende zur Vorlago führt. Als SOlche dient ein 
möglichst enger verschlioßbarer Glaszylinder von 100 ccm Raumgehalt mit 
einer Teilung in halbe Kubikzentimeter. Durch die obere Öffnung des Siede· 
rohrs wird ein Thermometer so eingeführt, daß sein Quecksilbergefäß die Mitte 
der Kugel' einnimmt. Da sich der ganze Qnecksilberfaden des Thermometers 
auch bei dem höchsten bei der Destillation zu erreichenden Wärmegradc stets 
noch innerhalb des Siederohrs befinllen soll, so ist orforderlichenfalls oin ab· 
gekürztes Thermometer zu benutzen. 

Die Destillation wird so geleitet, daß in der Minute etwa 5 ccrn Destillat 
übergehen. Sobald der Quecksilberfaden des Thermometers bis auf 75° go 
stiegen ist, wird die Flamme ausgelöscht. Hierauf wartet man bis keine ~'lüsslg· 
keit mehr abtropft. 

Es sollen bis 75' und bei einem Barometerstando von 760 mllllUindestens 
90 ccm übergegangen sein. In Zweifelsfällen ist die Menge des Destillats bei 
einer Wärme von 15' zu messen. 

Beträgt der Barometerstand wähl'end der Destillation nicht 760 mm, so 
soll für je 30 mm I' in Anrechnung gebracht werden; z. B. sollen bei 710 mm 
Barometerstand 90 ccm bis 75,3' übergegangen sein und bei 750 mm Barometer· 
stand bis 74,7'. 

3. l\'Ilscltbarkeit mit Wasser. 'Verden 50 ccm Holzgeist mit 100 ccm 
Wasser vermischt, AO soll eine klare oder doch nur so schwach opalisierende 
Mischung (ohne Schiehtenbildung) entstehen, daß Sehwabacher Druckschrift 
nach Ablauf von 5 Minuten und vor Ablauf von 10 Minuten nach der Vermischung 
durch eine Schicht von 15 cm Höhe noch zu leson ist. Diese Prüfung ist unter 
Verwendung des zur Bestimmung der Farbe des Holzgeistes unter 1 angegebenen 
Rohres im zorstreuten Tageslichte vorzunehmen. Das gefüllte Rohr wird 
zweckmäßig nicht unmittelbn.r auf die Schrift aufgesetzt., sonilern senkrecht 
etwas darüber gehaltöu, damit. T"icht nuf die Schrift fällt. 

4. Gehalt. 8n .. \feion. 
u) Abscheidung mit. Natronlauge. 20 cem Holzgeist Hlut .10 CClIl 

Natronlauge von 1,30 Dichte werden mit Hilfe einer Pipette in einen in fünftel 
Kubikzentimeter geteilten, mit eingeschliffenem Glasstopfen versehenen Stand· 
zylinder gebracht und kräft·ig durchgeschüttelt. Nach einer halben Stunde sollen 
sich nicht weniger als 5 cem abgeschieden haben. Vor dem Ablesen ist der 
Zylinder mit der ~'Jiissigkeit anf 15° abzukühlen. 

b) Titration. 10 ccm Holzgeist werden in einem Literkolben, der etwa 
zur Hälfte bis drei Viertelnlllit \Vasser gefüllt ist, hineingegeben. Der Inhalt dos 
Kolbens wird alsdann unter mehrmaligem Umschwenken mit 'VasseI' bis zur 
Marke aufgefüllt und gut durchgeschüttelt. Hiervon werden alsbald 10 ccm ent· 
nommen, mit 10 ocm Doppelt-Normal·Natron· oder Kalilauge und dal'auf mit 
50 ccm Zehntel.Normal.Jodlösung unter Umschwenken versetzt. Die Ausfluß· 
geschWindigkeit der Jodlösung ist so zu regeln, daß der Zusatz der 50 ccm 
1'/. Minuten in Anspruch nimmt. Nachdem die Mischung noch 1'/, Minuten 
gestanden hat, wird sie mit 21 ccm Normal·Schwefelsäure angesäuert, worauf 
der Jodüberschuß mit Zehntel·Nol'mal·Natrhmühiosulfatlösung, zuletzt unter 
ZUßatz einiger Tropfen Stiirkelösung, zurücktitriol't wird. Es sollen mindestens 
22 ecrn Zehntel.Normal.Jodlösung dw'ch don Holzgeist gelmnden werden. Die 
W1trme deI' ~'lüssigkeiten soU während dos Versuchs 15-20· betragen. 

5. Antnallmemhigkelt für Brom. In zwei KollJen wOl'llen je 100 ccm 
oiner Lösung von Kaliumbromat un<l Kaliumhl'omill, (He nach <leI' u!~ten 
fOlgenden Anweisung hergestellt ist, gegeben und mit je 20 ccm Sch~\'efelsaUl'c 
von 1,29 Dichte versetzt. Diese Gemische stellen Lösungen von Je 0,703 g 
Brom dar. Aus einer in Zehntelkubikzeutimeter geteilten Bürette werden dann 
unter fortwährendem vorsichtigem Umschwcnken in einem Kolben 20 com, 
in clen anderen 30 ccm Holzgeist zugesetzt. Die Zuflußge>lchwindigke~t soll 
~o geregelt wer<len, do.ß in einer :\-Hnute annähßrnd 10 cCllt Holzgeist zufl~eßeI:" 
nie mit 20 ecm Hob:gei~t versetzttl I,ösung soll nicht entriil'l.t, dagegen <110 nllt 
30 eClll Holzgeist versetzte {,(iSl\Ug völlig entfll.l'ht werden. 
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Vie Prüfung der Aufnahmefähigkeit Hit· Brom ist stets bei vollem '!'alies· 
lieht fl.11f;zl1fiihrcn, die Wärme der FlüRRigkeit<ln Holl ),'i-20· bet·ragen. 

Anweisung zur HerstellIlug' der Bl'olllsalzlösullg. 

Nach wenigstens zweistündigem Trocknen hei 100· und Abkühlen· 
laösell im Exsikkator werden 2,H7 g Kaliumbromat und 8,719 g KaUumbromid, 
die yorhor auf ihre Reinheit geprüft sind, abgewogen uml in 'Vasser gelöst. 
Die Lösung wird zn 1 J~iter Mlfgefüllt und ist vor ihrem Gebrauch in folgender 
"'eise auf illren Bromgehalt zu prüfen: 20 ccm Bromsalzlilsung werden mit 
oiner Pipcttc abgcluesSen, mit 10 CC.lU Norllluischwefelsäureund eineI' wäßrigen 
Lösung von 0,5 g JodkaliulU versetzt. Das ausgeschiedene Jod wird mit Zehntel
Norma.l-NatrinmthiosulfaWisung, zuletzt unter Zusatz einiger Tropfen Stärke· 
lösung, bis zur Entfärbung titriert. 

Es sollen \\'enigsten~ 17,2 und höeh~teJ\R IS,O CClJl Zchnt.el·Nol'mal· 
Nat.l'iumthioslllfaf.lösung verlJ1'aucht. werden. 

6. Gehlllt 1111 J~stern. 10 CClU Holzgeist werden mit 40 eern '''assel' und 
einigen Tropfen Phenolphthaleinlösung versetzt. Zu dieSel' Mischung wirrl IIls
dann tropfenweise aus einer Bürette Zehntel·Normal-Nah·on- oder -Kalilauge 
gegeben, bis die ent.stehende Rotfärbung wenigstens kurze Zeit bestehen bleibt. 
Zu der eben rot gefäl'bten Flüssigkeit werden 20 CClll Normalnatron- oder -Kali
lauge sowie Siedest.einchen hinzugefügt, worauf die Mischung 15 Minuten' au' 
Rückflußkühler auf dem Wasserbade zum Sieden erhitzt wir(1. Der Überschuß 
an Lauge wird sofort mit Normalschwefelsäure zurücktitriert. Es sollen ZI\I' 

VerseHung der Est<lr nicht mehl' a.ls 10 ccm Normllluatl'on· oder Ka.lilauge ver· 
braucht werden. 

H. Pyridinbasen. 

1. I·'arhe. Wie beim Holzgeiste. 
2. Verhalten gegen Katlmhunchlorltl. 10. ccm }'yridinbasell werden mit 

Wasser zu 1 Lit"l' verdünnt. Von diesel' Pyridinbasenlösung werden 10 CCIll 
mit 5 CCln einer Lösung von:; g wasserfreien, geschmolzenen Cadmiumchlorids 
in 100 eClll 'VasseI' versetzt und kräftig geschüt·telt: es soll innerhaJb 10 Minuten 
eine reichliche kristallinische Ausscheidung eintreten. Als reichlich ist dieHO 
in Zweifelsfällen anzusehen, wenn sie, 10 Minuten nach dom Vermischen dei' 
r"lüssigkeiten auf ein gewogenes Papierfilter von 9 cm Durchmesser und 0,45 
bis 0,55 g Gewicht gebracht und, olme vorhergehendes Auswaschen, auf einer 
Unterlage von Filtrierpapier eine Stunde boi einer Wärme von 50-70· getrocknet, 
nicht weniger als 25 mg wiegt. 

3. VerhaUen gegen Neßler~ Heagens. Werden zu 10 ccm derselben 
Pyridinbasenlösung (vgI. Ziffer 2) bis zu 5 CCII1 Neßlel's Reagens zugesetzt, 
so' soll ein weißer Niederschlag entstehen. 

4. SletlelHlIlkl. "'erden 100 ccm PYl'idinhasen in (lei' für den Holzgeist 
vOl'geschriebencn Weise destiJJiert., so sollon bei 140' mindestcns 50 cmu, hei 
160· mindestens 90 <,cm übergegangcn sein. 

a. IUIschllarkelt mit Wasser. 'Vie beim HolzgeMc. 
6. 'Vassergehalt. 20 ccm Pyridinbasen und 20 ccm N at.ronill.ugo von 

1,40 Dichte werden mittels einer Pipette in einen zur Abscheidung de>! Acetens 
aus dem Holzgeiste (vgI. I 4 a) vorgeschriebenen Standzylinder gebracht und 
durchgeschüttelt. Nach dem Absetzen soll die ontstehende obere Schicht 
mindestens 18,5 ccm betragen. In Zweifelsfällen ist das Gemiseh vor dcm Ab· 
leöen auf 15' abzukühlen. " 

7. TItration, 10 eelll P)'rillinbas('ll werdo)l in einen Kolben von 100 ('cm 
Raumgehalt, der etwa Z1ll' HäHt" bi~ <l rei Viert<;l mit WasseI' gefüllt. ist, ge' 
geben. Die l\Iischuug wird umgeschwenkt, mit "\Vasser bis zur Marke auf· 
gefüllt und gut durchgeschüttelt. Von diesel' Mischung werden alsdann 10 ecm 
mit Normal-Schwefelsäure titriert, bis ein Tropfen der Mischung auf Kongo, 
papier <;inen deutlich blauen Rand hervorruft, der alsbald wieder verschwindet. 
Es Bollen nicht weniger als 9,5 CCIll der Sii.nrelösung his zum Eintritt diesel' 
Reaktion yerbraucht sein. 

Zur Herstellung des KOllgopapiers wird Filtriol'papier durch eine Lösung 
von 1 P: Kongool'ot in I Liter Wassol' gezogen und getrocknet. 
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IH. Lav\llldollil. 
1. }'arbe und Geruch. Die Farbe dos I,avclldelöls 8011 die des Holzg\liste~ 

seIn. Das Öl soll den eigenartigen Geruch der I,avendelblüten haben. 
2. Dlcbte. Die Dichte des I,aven<1clöls ~oll bei 15· zwischen 0,880 und 

0,900 liegen. 
3. Löslichkeit In Brauntweln. 10 ccm I,avendelöl sollen sich bei 20' 

in 30 ccrn Branntwein von 63 Gewichtsprozent klar lösen. 

IV. Rosmarinöl. 
t. Farbe und Oerueh. Die l!'arbe des RORmsrillö)ij soll die des Holzgeistes, 

<11:,,' Geruch 10011 kampferartig sein. 
2. Dichte. Die Dichte des Rosmarinöls 8011 bei lIiO zwischen 0,895 und 

0,920 liegen. 
s. LösUchkelt In Branntwein. 10 ccm Rosmlnillöl sollen sich bel 20· in 

100 ccm Branntwein von 73;5 Gewichtsprozent klar lösen. 

V. SChellacklösullg. 
10 g der Lötlung sollen mindestens 3,3 g Schel\ack hintel'las~('jn, nach· 

dem ihre Verdu~tung auf dem \Vasserbade vorgenommen und der eingedampft., 
Rückstand im Trockenschranke eine hallle Stunde lallg einer \Värme VOll 100 
bis 105' aUtlgesetzt worden ist. . 

VI. Kampfer. 
\Veißc kristal\inlsche Masse oder weißes kristallinischcs Pulvcr von 

starkem eigenartigem Geruch und brennend scharfem, bitterlichem Geschmacke. 
Werden K&mpferstücke in einel' Reibschale ;/lerdrückt, so sollen die Bruch· 
stücke dabei etwas ;/lusammenbacken, sollen sich Jedoch nach Befeuchten mit 
.:{ther zu Pulver zerreiben lassen. 

5 g Kampfer soIlen sich in 10 cem Bl'anutweln von 73,5 Gewicht.!· 
prollent bei 15' vollständig lösen. Werden 0,,, g Kampfc!' bei ciner 100' nicht 
iiberlichl'eitendcn Temperatur verdunstet, so soll das Gewicht eines etwa ver· 
bleibenden RückstandeR uicht mehr als 25 mg betragen. 

VII. Te~pentinöl. 
1. Dichte. Die Dichte des Terpentinöls soll bei 15' zwischen 0,8511 und 

0,875 liegen. 
2. Siedepunkt. Werden 100 ecm Terpentinöl in der fitr den Holzgeist 

vorgeschriebenen Weise destilliert, so sollen unter 150' nicht mehr als 5 ecm, 
bis 175' mindestens 90 ecm übergegangen sein. 

S. Mlschbarkelt mit Wasser. 20 cem Terpentinöl werden mit 20 ccm 
Wasser kräftig geschüttelt. \Venn nach einigem Stehen hcide Schichten sich 
getrennt haben und klar gcworden sind, so soll die obere mindestens 19 CClU 

betragen. Fans Zweifel an der Reinheit des Terpentinöls bestehen, soll eine 
Probe an die kaiser!. technische Prüfungsstelle eingesandt werden. 

VIII. Benzo!. 
1. Löslichkeit In WaSHer. Werden 10 ccm Benzol mit 10 ecm Wasser in 

einem in Zehntel-Kubikzentimeter geteilten Zylinder geschüttelt, so soll die 
obere Schicht nach 5 Minuten noch mindestens 9,5 ccm betragen. 

2. Siedepunkt. Werden 100 ccm Benzol in der für Holzgeist vorgeschrie' 
henen \Veise destilliert, so sollen bis 77' nicht mehr als 1 ccm, bis 100' nicht. 
weniger als 90 ecm übergegangen sein. 

Beträgt der Barometerstand während der Destillation nicht 760 mll1. so 
soll in der beim Holzgeist erläuterten Welse für je 22 mm 1° in Anrechnung 
gebracht werden. 

3. Verhalten gegen Schwefelsäure. Werden 5 ccm Benzol mit 5 ecm 
konzentrierter reiner Schwefelsäure in einem StöpseJgläschen 5 Minuten lang 
kräftig geschüttelt und sodann der Ruhe überlassen, so Boll nRch Verlauf von 
weiteren 2 Minuten oder doch. sobald Schichtenbildung eingetreten ist, d~ 
Farbe der unteren Sclücht nicht dunkler Beln a.ls diejenige einer frisch lJe· 
reiteten Auflösung von 1 greinen doppelt·ehromeauren Kalis in 1 Liter Schwefel· 



826 Brannt weinsteuergesetz. 

säure von 50'/, Gehalt an Sohwefelsäure (Diohte 1,40). Für die Faroonver
gleichung sind 6 ecm diesel' Chl'omatlösung in einem Stöpselglase von gleicher 
Art, wie das für die Probe benutzte, jedesmal frisch abzumessen und mit reinem 
Benzol zu überschichten. 

IX. Äther (tlohwcfeläther). 
1. f)lehte. Vie Dichte dei'! Äthers soll bei 15' zwischen 0,720 und 0,7a5 

liegen. 
2. ~Iise.hbarkelt mit Wasser. 'Verden 20 cem .Üher mit 20 ecm Wa8ser 

in dem zur Abscheidung des Acetons aus dem Holzgeist (I, 4 a) vorgeschriebenen 
Zylindcr kräftig geschüttelt, so soll nach dem Absetzen die obere Schicht min
dcstens 16,;; ccm betl·agen. 

X. Tieröl. 
1. I'arbe. Die Farbe (los Tieröls soll schwarzbrauu sein. 
2. Siedepunkt. Werden 100 ccm Tieröl in 4er für den Holzgeist vor

geschriebenen Weise destilliert, so sollen unter 90' nicht mehr a.\s 5 ocm, bis 180' 
mindestens 50 ccm übergegangen sein. 

3. Prrroll'eaktion. 2,5 CCUl einer 1'/oigen Lösung des 'I'ieröls in Brannt
wein von 86 Gewichtsprozent werden mit Alkohol auf 100 ccm verdünnt. Bringt 
man in 10 ccm dieser Lösung, die 0,025°/, Tieröl enthält, einen mit konzentrierter 
Salzsäure befeuchteten Fichtenholzspan, so soll er nach wenigen Minuten deut· 
liche Rotfärbung zoigen. 

4. Verhalten gegen Queeksllberchlorld. ;) ccm der 1'/,!gen Lösung des 
Tieröls in Branntwein von 86 Gewichtsprozent sollen beim Versetzen mit 
5 ccm einer 2'/,igen Lösung von Quecksilberchlorid in Branntwein von 86 Ge
wichtsprozent alsbald eine diokflockige Fällung geben. ö ccm der O,02ö'/,igen 
Lösung des Tieröls, mit 5 eom der Quecksilberchlol'idlösung versetzt, sollen 
alsbald noch eine deutliche Trübung zeigen. 

XI. Chloroform. 
1. Dichte. Die Dichte des Chloroforms soll bei 1,," zwischen 1,-1035 und 

1,489 liegen. 
2. Mischbarkelt mit Was~er. 'Yel'den 10 ccrn Chloroform mit 20 ccm 

Wasser in dem zur Abscheidung des Acetons aus dem Holzgeist (I, 4a) vor
geschriebenen Zylinder geschüttelt, so soll nach dem Absetzen die untere Schicht 
mindestens 9,5 ccm betragen. 

XII. Jodoform. 
1. Xußere Beschaffenheit. Das Jodoform soll ein zitroneul'-'clbes kristal

linisches Pulver von durchdringendem Geruche sein. 
2. Flüchtigkeit. Wird 1 g Jodoform durch Erhitzen verflüchtigt, so 8011 

ein wägbarer Rückstand nicht verbleiben. 
3. Schmelzpunkt. Der in kapillaren Glasröhrchen und in einem Luft

oder Flüssigkeitsbade mit einem amtlich geprüften The~mometer ohne Berück
sichtigung von Korrekturen bestimmte Schmelzpunkt soll zwil:!chen 110 und 
120' liegen. 

XIII. Brornäthyl. 
1. Dichte. Die Dichte des Bromäthyls soll bei 1.5' zwischen 1,452 und 

1,4.58 liegen. 
2. Mischblll'keit mit Wassel·. "'erden 10 ücm Bromäthyl mit 20 ccrn 

Wasser in dem zur Abscheidung des Acetons aus dem Holzgeist (I, 4a) v,?r
geschriebenen Zylinder geschüttelt, so soll nach dem Absetzen die untere Schicht 
mindestens 9, ,; ccm betragen. 

XIY. ChlOl'iitllYI. 
1. Äußere Eigenschaften. Das Chloräthyl soll eine fal'blol:le, leicht be

wegliche, bei Zimmerwärme vollkommen flüchtige Flüssigkeit, von eigenartigem, 
angenehmen Geruch und brennendem Geschmacke sein. 

2. Brennbarkeit. Das Chlol'äthyl soll mit leuohtender, etwa!; rußender, 
gl'iingesäumter Flamme unter Bildung' VOll Chlorwasserstoff verbrennen. 

3. Diehte. Die Dicht., des ChlOl·iith)'I, soll bei + ~. zwischen 0,1113 und 
0,920 liegen. 
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x V. Petroleurnbenzill. 
1. luBer<J ßeKchaffenheit. Das Benzin 8011 aus farlJlosen nicht fluores· 

ziereuden Anteilen des Petroleums bestehen. 
2. Dlehte. Die Dichte des Petroleum benzins bei 15· soll zwischen 0,65 

·und 0,72 liegen. 
3. Siedepunkt. Werden 100 ccm Petroleum benzin in der für den Holz· 

geist vorgeschriebenen Weise destilliert, so sollen bis 40· nicht mehl' als 5 ccm; 
bis 110· mindestens 75 ccm übergegangen sein. 

4. Löslichkeit in Wasser. 'Verden 20 ccm Petroleumbenzin mit 20 ccm 
'Vasser in dem zur Abscheidung des Acetons aus dem Holzgeist (I, 4a) vor' 
geschriebenen Zylinder geschüttelt, so soll nach einer halben Stunde die obere 
Schicht mindestens 19 cem betragen. . 

5. Löslichkeit In Branntwein. 10 eCID Petroleum benzin sollen siell bei 
nicht mehr als 20' in 100 ccm Branntwein von 86 Gewichtsprozent klar lösen. 

XVI. Rizinusöl. 
1. .:tußere Beschaffenheit. Das Rizinusöl soll ein bei Zimmerwärme 

zähflüssiges, hellgelbliches, fettes Öl sein. 
2. Löslichkeit In Branntwein. 0) g Rizinusöl sollen sich bei l,j-20' in 

15 g Branntwein von 86 Gewichtsprozent klar lösen. 
3. Gehalt an freier Säure. ·Werden 5 g Rizinusöl in 25 ccm Branntwein 

von mindestens 80 Gewichtsprozent golöst und mit einigen Tropfen Phenol· 
phthaleinlösung versetzt, so sollen zur Rotfärbung der Lösung nicht mohr als 
5 ccm Zehntel· Normal-Kalilauge nötig sein. 

XVII. Natronlauge. 
1. luBere Beschaffenheit. Dio Natronlauge soll eine farblose oder gelb· 

liohe FHissigkeit sein. 
2. Dichte. Die Diohte der Natronlauge bei 15 0 soll nicht woniger als 

1,357 (38 0 Beaume) und nicht mehl' als 1,383 (40 0 Beaume) betragen. 
3. Titration. 20 ccm Natronlauge werden mit Wasser auf 1 Liter ver· 

dünnt. Von dieser Lösung werden 50 ccm entnommen und mit einigen Tropfen 
Phenolphthaleinlösung versetzt. Die hierdurch rotgefärbte Flüssigkeit soll durch 
Zusatz von 10 ecm Normal-Schwefelsäure noch nicht entfärbt werden. 

XVIII. Kalilauge. 
1 . .:tußere Beschaffenheit. 'Vie bei Natronlauge. 
2. Dichte. Die Dichte der Kalilauge bei ISO soll nicht weniger alH 1,468 

(46 0 Beaume) betragen. 
3. Titration. Wie bei Natronlauge, jedoch sollen zur Entfärbung der 

durch Phenolphthaleinlösung rot gefärbten Flüssigkeit nicht weniger als 10 
und nicht mehr als 13 ecm Normal·Schwefelsäure verbraucht werden. 

Anleitung 
zur Untel'1!uchung von Kollodium anf den Gehalt an Kollodiumwolle. 

(Anlage 1a zu § '" unter d, Branntwoinsteuer-Befreiungsordnung.) 
10 g der zu untersuchenden Flüssigkeit sind bei einer Wärme von etwa 

40. in dünner Schicht zwei Stunden lang der Verdunstung zu überlassen. Es 
soll mindestens 0,1 g fester Rückstand verbleiben. 

Anleitung 
zur Untersuchung von Brauglasur, Lacken und Polituren auf Ihren Gehalt an 

Schellack oder sonstigen' Harzen. 
(Anlage 1 der Befreiungsordnung, § 4 unter bund h.) 

Bei den Untersuohungen ist zu unterscheiden zwischen: 
1. Brauglasnr, hergestellt aus einem mit 20 J.iter SchellackliislIng ver· 

gällten Branntwcin (§ 4, unter b), unQ 
:!. Lacken allel' .:\.r\". (auch Bl'll1tglaslU') UD<I Polituren, hergestellt all. 

einem mj( 0,'-' LihH' 'I'''l'pentilliil vergällten BI'unlltll"l'iu (§ ~ IIntel' 11). 
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Im Falle zu 1 sind ii g und hn Falle zu 2 Hind 10 g der zn untersucbeu!len· 
]t'lüssigkeit auf dem Wasserbade bis Zlun Verdunsten des Alkohols zu erwärmen 
und hierauf im Trockenschranke zwei Stunden lang einer \Viirme von 100 bis 
105 0 auszusetzen. In jedem Falle soll mindestens 1 g fester Rückstand bleiben. 

Den Harzen sind weiter in Alkohollöslicbe, nicht flüchtige, feste Bestand
teile, wie Wachs, Erdwa.chs, Asphalt und Pech, gleichzuachten. Ungelöste 
feste Bestandteile Rind vm' (leI' Untersuchung zu entfernen und außer Betracht 
zu lassen. 

Anleitung 
zur Untersuchung VOll Seifen auf ihren Gehalt an Alkohol, Wa·sser und verR41lf· 

baren Bestandteilen. 
(Anlage 1 b zu § 4 Bra.nntweinsteuer-Befreiungsordnung.) 

1. Alkoholgehalt. ~5 g ~eifc werden in ohnt 250 ccm 'Yassel' golöst 
und mit I;} cCln einer 30'!.igen Chlorcalcilunlösung versetzt. Durch einen ein
geleiteten Dampfstrahl wird der in der Mischung enthaltene Alkohol in eine 
tarierte Vorlage abdestilliert, his nahezu 100 ccm Destillat übergegangen sind. 
Nachdem das Destillat auf 100 g aufgefüllt ist, "ird der darin enthaltene Alkohol 
seiner l\Ienge nach bestimmt. Das DeFltillat solI nicht mehr aIR 5 Hundertteilo 
seines Gewichts an Alkohol enthalten_ 

2. Wassergehalt. 10 g Seife werden in einem B(lcherglase von etwa 200 COlll 

Haumgehalt, welches zusammen mit etwa 20 g geglühtem Sand und einem Glas
stäbuhen gewogen ist, mit 25 ccm Branntwein von nicht weniger als 98 Gewichts
\lrOzent übergossen, unter zeitweiligem Umrühren auf dem 'Vasserbade 2 Stunden 
lang erwärmt und nach dem Erkalten gewogen. Die Gewichtsabnahme soll 
4 g nich t überschreiten. 

3. Hehalt an yerselfbaren Bestandteilen. Der Rückstand von 2 wird mit 
50 ccm 'VasseI' und hierauf mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure (von der 
Dichte 1,29) versetzt. Nachdem das Gemisch eine halbe Stunde auf dem Wasser
bade unter zeitweiligem Umrühren erwärmt ist" wird es mit Hilfe yon heißem 
Wasser auf ein zur Hälfte gefülltes Papierfilter gebracht. Die ablaufende wäßrige 
li'lüssigkeit wird so lange durch heißes "'assel' ersetzt, bis ein Tropfen des Fil
tI'ats mit BariUllichloridlösullg keinen Niederschlag mehr gibt. Man läßt nun 
die wäßrige FUissigkeit völlil!' ablaufen und löst. aus dem Rückstand die ver
seifbaren Bestandteile mit 10 cmu Branntwein von nicht weniger als 95 Gewichts
pI'ozent und hierauf mit. etwa 50 ccm Äther; das Filter wird mit 50 ccm einfl' 
lIflschung von gleichen Teilen Branntwein der ebengenannten Stärke und Äther 
ansgewaschen und diese ätheralkoholische I,ösuug nach Zusatz von 2 'rropfen 
Phenolphthaleinlösullg mit Normalkalilauge bis zur Rotfärbung titriert. Es 
sollen mindestens 14 ccm NOl'malkalilauge vtJl'brnucht werden. 

Rundschreiben d~s Reichskanzlers (Reichsschatzamt), l,etreffend Verfälschung 
der zur Ausfuhr gegen Steuervergütung bestimmten ßranntwelnerzellgnlsse 

durch lUeth}-Jalkohol'). 
Vom 28. April 1911. 

Da Methylalkohol zur Zeit nicht unerheblich niedriger im Preise steht 
als versteuerter Branntwein, und da er nach neuerdings gemachten Beobach· 
tungen in I<'achhlättern vielfach unter neuen Namen wie Spritol, Spritogen 
usw. als Ersatzmittel für Bl'anntwein angepriesen wird, ist die Gefahr größer 
geworden, daß bei den zur Ausfuhr gegen Steuervergütung best.immten BraIint
weinerzeugnissen (§ 48 Abs. 1 c bis f Bfr.-O.l Verfälschungen durch Methyl
alkohol vorgenommen werden. Um Steu61'hinterziehungen diesel' Art zu er· 
mitteln und zu verhindern, erscheint es geboten, die Branntweinerzeugnisse, 
und zwar nicht nur in VerdachtsfälJen, sondern auch sonst wenigstens stich
probenweise auf Methylalkoholzusatz prüfen zu lassen. Es ist ferner zweck
mäßig, die Untersuchung auch auf die Bestandteile des a.I1gemelnen Vergällungs
mittels und außerdem noch auf Aceton zu erstrecken. 

Von der Kaiserlichen Technischen Priifungsstelle ist die anliegende Untel'
suchungsanleitung in Vorschlag gebracht wor.mn. Danach i~t die Unter-

') Zeltsehr. f. Zollwesen 11. Reichssteuern 1911, XI, 117. Siehe auch S. 355. 
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sucltung einem Chemiker zu übertragen; eine etwaige Nachprüfung würde von 
der Kaisel'lichen 'fcchnischen Prüfungsstelle vorzunehmen sein. Da es für die 
Untersuchung von Wichtigkeit ist, die handelsübliche Bezeichnung der Ware 
und möglichst auch ihre Zusammensetzung oder Bereitungsvorschrift zu wissen, 
so ist erforderlich, daß zugleich mit der Übersendung der Probe ihre handels
i\bliche Bezeichnung, bel alkoholhaltigen Heilmitteln, Fluidextrakten und Tink
turen außerdem ihre Zusammensetzung odel' Bereitungsvorschrift mitgeteilt. 
werden; auf Ersuchen werden auch über die iibrigen Erzeugnisse (§ 48 c, d und f 
Btr.-O.) die entsprechenden Angaben zu machen und weitere Proben einzu' 
senden sein. 

Nachdem der Königlich Preußische Herr Finanzlllinister die Oberzoll
direktionen seines Verwaltungsbereiches hiernach mit Anweisung versehen hat, 
beehre ich mich, zu ersuchen, gefälligst entsprechende Anordnung zu treffen 
und die gemachten Erfahrungen, wenn nir-ht früher ein Anlaß eintritt., bis zum 
1. Oktober 1912 mir mitzuteilen. 

A nlcolhmg zur l'ntersuehung tlpr bl der ßrunntweinsteller-BefrelungsordD1l1lg 
Im § 48 unter ~ bis f genannten Erzeugulssl'. 

A.Allgemeine Vor"chrift. 
Die im folgenden unter 1-111 angegebenen Prüfungen sind in der Reihen

folge vorzunehmen, in der sie aufgeführt sind. Ist bei einer dieser Prüfungen 
der gesuchte Stoff einwandfrei nachgewiesen worden, so kann die Vornahme 
der weiteren Prütungen unterbleiben. Hat keine der Prüfungen zu einem 1<}r
gebnis geführt, so ist im Verdachts1alle noch auf die Anwesenheit von anderen 
Stoffen, welche die Ermittelung der zu' vergütenden Alkoholmenge verhindern, 
zu prüfen. Die 'Vahldes hierbei einzuschlagenden Verfahrens bleibt dem Chemi
ker überlassen. 

Falls Zweifel über die Beurteilung der Prüfungsel'gebnisse bestehen, ist 
eine vom Chemiker zu einer eingeheuden Untersuchung als ausreichend er
achtete, amtlich verschlossene Probe mit möglichst genauer Angabe ihrer Her
stellllngsweise und ihres Untersnchungsergebnisses an die Kaiserliche 1'eehniR<1hc 
PrüfllngSstelle eiIlzUSendeJI. . 

B. Ausfülu'ung der Lntersuchungen. 
I. Prüfung auf l\Iethyla.JkohoJ. 
Bevor an die Ausführung der Prüfung untel' 5 gegangen werden kann, 

Rind die Proben in det· unter 1-4 angegebenen 'Veise vorzubel'eiten, 

] . Trinkhranntweine (eim'nhließlich der Liköre und der versüßten Branntweilw), 
Essenzen und E'ruchtsäfte. 

Enthält die zu untersuchende Probe aromatische Bestandteile (Est.m·, 
ätherische Öle u. dg).), so .. ind dieHe zunächst aus 100 ccm der Probe durch Aus
salzen zu entfernen (vgI. An!. 2 zur Alkoholermit.telnngsordnung). Alsdann 
ist. die Gesa.mt.menge der ent.standenen Saizlösung zn destillieren, bis 10 emu 
iibergegangen sind. Von Proben, die floei von aromatischen ßestandt.cilen 
sind, aber Extraktstoffe enthalten, wCI'den 100 cem ohne weiteres destilliet't, 
bis ebenfalls 10 ccru übergegangen sind. Diese Destillate werden nach ZU!. i. 
weiter behandelt. Von Proben, die weder aromatische Bestandteile noch Extrakt
,.;toffe enthalten, können 10 nem ohne weitere Vorbehandlung nach Ziff. r. he
handelt werden. 

Bei der Beurteilung des EI'gehnisseH der Prüfung ist zu beachten, da ß 
in den Destillaten verschiedener. vel'gorener Obst.- und Beerensäfte (z, B. del' 
Säfte von schwarzen .Johanni~heeren, Pflaumen, Zwetsehen, Mil'ubellen, Kir
schen, Äpfeln, Weintrauben), aucltin gewissen Trinkbranntweinen, z. 1;1 .. in 
Rnm, sowie in EssenZCJl hisweilen eine g-(>"iwc 3Iellg·e Met,hylalkohol von ~n.t m' 
ans vorkolllmen kann. 

~. H,.ihuiUel, Tinkturen lIud Inuidexh·ukte . 
. \ou! GI'und tier yom Her~teJler iibm' die Znsammenset,ZllJlII: der I'rolw gj'

maehten Angaben, nütigenfaUs auf Grund von Yersuchen, ist zlInäeh.t fest-
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zUlStellen, ob und gegebenenfalls in welchor Weise die Probe vor der .Alll'eiuhel·ung 
des Methylalkohols (Z1ff. 5a) zu behandeln ist, damit bei der nachfolgenden 
Destillation solche Stoffe nicht mitübergehen, welche die Prüfung auf Methyl
alkohol beeinträchtigen können_ Im übrigen ist nach Ziff. fi zu verfahren. 

Bei der Beurteilung des Ergebnisses der Prüfung ist zu beachten, daß 
insbesondere bei der Bereitung der Heilmittel aus pflanzlichen Stoffen bisweiien 
eine geringe Menge Methylalkohol auf natürlichem Wege in die Erzeugnisse 
gelangen kann. 

3. Parfümerien, Kopf-, Zahn- und Mundwässer. 

Stoffe, welche die Prüfung auf Methylalkohol beeinträchtigen können, 
sind nach den in Anlage 21 der Branntweinsteuer·Befreiungsordnung angege
benen Verfahren oder in einer sonst geeigneten Weise zu entfernen. Die den 
Alkohol enthaltende Flüssigkeit ist alsdann nach Ziff. 5 zu untersuchen. 

Bei der Beurteilung des Ergebnisses der Prütung ist auch das in Ziff. 5 
Gesagte zu beachten. 

4. Äther (Ester). 

Die Probe ist nach der in der Anlage 24 der Branntweinsteuer-Befrelungs
ordnung angegebenen Vorschrift zu behandeln. Das den Alkohol enthaltende 
Destillat ist alsdann nach Ziff. fi zu untersuchen. 

5. Ausführung der Prüfung. 

a) Anreicherung des Methylalkohols. 10 ccm der nach Ziff. 1-4 er
haltenen Flüssigkeit werden in ein etwa 50 ccm fassendes Kölbchen gegeben. 
Auf dieses wird alsdann ein etwa 75 cm langes, in gleichen Abständen zweimal 
rechtwinkelig gebogenes GIasrohr aufgesetzt, welches als Kühler dient und Zll 

einem in halbe Kubikzentimeter geteilten Meßzylinder von 10 ccm Inhalt als 
Vorlage führt. Die Flüssigkeit im Kölbchen wird Dllt einer kleinen Flamme 
vorsichtig erhitzt, bis 1 ccm Destillat Übergegangen ist. Das untere Ende 
des absteigenden Schenkels des Glasrohrs darf hierbei nicht warm werden. 
Alsdann ist nach b weiter zu verfahren. 

-b) Prüfung auf Methylalkohol. Das nach a erhaltene Destillat wird 
mit 4 ccm 20 Of.iger Schwefelsäure vermischt und in ein weites Probierglas 
übergeführt. Alsdann wird I g fein zerriebenes Kaliumpermanganat in kleinen 
Teilmengen in das Gemisch unter Kühlung in Eiswasser und unter lebhaftem 
UmschütteIn eingetragen. Sobald die Violettfärbung verschwunden ist, wird 
die Flüssigkeit durch ein kleines trockenes Filter in ein Probierglas filtriert 
und das meist schwach rötlich gefärbte Filtrat einige Sekunden lang gelinde 
erwärmt, bis es farblos geworden ist. Von dieser Flüssigkeit wird alsdann 1 ccm 
abgemessen und in einem nicht zu dünnwandigen Probierglase vorsichtig und 
unter Kühlung mit Eiswasser mit fi ccm konzentrierter Schwefelsäure ver~ 
mischt. Zu dem abgekühlten Gemenge werden 2,5 ccm einer Irisch bereiteten 
Lösung von 0,2 g MOl'phinhydrochlorid in 10 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
hinzugefügt, worauf die Flüssigkeit mit einem Glasstabe vorsichtig durchge' 
rührt wird. 

c) Beurteilung der Ergebnisse. Enthält die zu prüfende ]'liissigkeit 
Methylaikohol, so tritt bald, spätestens innerhalb 20 lIlinuten, eine violette 
bis dunkelviolettrote ]'ärbung ein. l\Iethylalkoholfreie Erzeugnisse liefern nur 
eine schmutzige Trübung. 

Tritt die Färbung fast sofort und sehr stark ein, so kann ohne weiteres 
angenommen werden, daß der Gehalt der Probe an Methylalkohol auf einem 
Zusatze bei ihrer Herstellung beruht. Im Zweifelstalle sind Gegenversuche 
mit Lösungen von bekanntem Gehalte an Methylalkohol und möglichst gleicher 
Zusammensetzung, wie sie die zu untersuchende Probe besitzt, unter denselben 
Bedingungen anzustellen, die bei der Untersuchung der Probe innegehalten 
wurden. Tritt die Färbung nur ganz Hchwach oder erst nach Ablauf der an
gegebenen Zeit auf, so ist di(' Anwesenheit yon ~'fethyIßlkohol in der Probe nicht 
als e~'wieseD anzunehmen. 
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H. Prüfung auf Aceton. 

Die Vorbereitung der Probe zur Vornahme der Prüfung sowie die An
reicherung des Acetons erfolgen in gleicher Weise wie bei der Prüfung auf Methyl. 
alkohol. Die Prüfung- selbst wird, wie folgt vorgenommen: Das bei der An
reicherung (vgl. 1 unter 5a) erhaltene Destillat '\\ird mit 1 ccm einer 10 'j,igen 
Ammoniakflüssigkeit unter Umschütteln vermischt und drei Stunden ver· 
schlossen beiseite geRtellt. .Alsdann wird 1 ccm einer 15 0/0 igen N atronlallge 
sowie 1 ccm einer frisch bereiteten 2'/, 'j,igen Nitroprussidnatriumlösung unter 
Uinschütteln hinzugegeben. Bei Gegenwart von Aceton entsteht eine deut
liche Rottärbung, die auf tropfenweisen und unter äußerer Kühlung erfolgen
den vorsichtigen Zusatz von 50 '/.iger Essigsäure in Violett übergeht. Ist 
.Aceton nicht vorhanden, so tritt, selbst bei Anwesenheit von .Aldehyd, mit 
Nitroprussidnat.riumlösung höchstens eine goldgelbe Färbung auf, die auf den 
Essigsäurezusatz verschwindet oder in ein mißtarbenes Gelb umschlägt. 

Bei der Beurteilung schwacher Färbungen ist auch das etwaige natür
liche Vorkommen geringer .Acetonmengen in Erzeugnissen, zu deren Herstellung 
Stoffe aus dem Pflanzenreiche benutzt werden, zu berücksichtigen. 

IH. Prüfung auf die Bestandteile des allgemeinen Branntweinvergällungsmlttels. 

Diese Prüftmg erfolgt nach Maßgabe der im Jahre 1906 eingeführten 
.Anleitung für die Untersuchung von Trinkbranntweinen. Proben, welche nicht 
ohne weiteres nach dieser .Anleitung gepriift werden können, sind in geeigneter 
\Veise hierfür vorzubereit.en. 

Essigsäure-Ordnung (E.-O.)l). 
(Brllnntweinstener-Ausführungsbestimmuugell vom 16. Dczembtn' 1909; Zentral

blatt f. d. Deut,sehe Reich 1909, 37.) 

Laut § 1 ist Gegenstaud der Bcsteum·ung die im Inlande aus Holzessig 
oder essigsauren Salzen gewonnene, zu Genußzwecken geeignete Essigsäure, so
weit sie nicht ausgeführt oder zu gewerblichen Zwecken verwendet wird. 

'Welche FJssigsäure als zu Genußzwecken und welche als nnr zn gewerh
lichen Zwecken geeignet a,nznRehen iRt., or,:riht sich anR Anlage 1. 

Anlage 1. 

Oie Unt~r.cheid"Jlg der J<JssIg"iillfe für OeflußzII'ocke und fiir gewerhlh·.he Zwecke_ 
(Auszugsweise.) 

Dio im Inland aus Holzessig oder aus essigsauron Salzen gewonnene, 
zu Genußzwecken geeignete EssigRiim'e unterliegt, ~oweit sie nicht ausgeführt 
wird, einer Verbrauchsabgabe, dh' ll,:iO Mark für daR Kilogramm wasserfreier 
l~ssigAiiure beträgt. 

Die Menge der wassel'fl'eien EHsigsäurcist. u,us dem Reingewicht der 
Essigsäm'e und' deren Gohalt, an waöserfreier Essig"äul'e zu berecbnen. Zur 
Ermittelung dieses Geha.Ites dient eine Tabelle, in deren Spalte 1 die ver
brauchten Kubikzentimeter Doppelt-Normal-Natronlauge von 0,4-44,0 auf
geführt sind, entsprechend einem Gehalt an wasserfl'eier Essigsäure in Gewichts
teilen vom Hundert 1-100 in Spalte 2. 

Ergibt sich ein Gehalt an wll.'lscrfreier Essigsäure von mehr als 60 Ge
wichtsteilen vom Hundert, so ist die Essigsäure als zu Gcnußzwecken geeignet. 
anzusehen; jedoch ist auch Essigsäure mit geringerem Gehalt als für dieselben 
geeignet anzusehen, wenn die Prüfung mit Kaliumpermanganat bzw. die Prüfung 
auf Geruch, die Verwendung zu gewerblichen Zwecken nicht bedingt. 

Zur Ausführull,g diesel' Prüfung benötigt man eine KalinmllOl·mrj.J1ganat
lösung, die 3 g dieses Salzes im Liter Wasser enthiilt. 

1) Branntweinsteuergesetz vom 15. .Juli 1909; ZeitHchr. f. Unter". d. 
Nahr.- u. Genußm. 1910, 20, Beiheft, H. J. ~ 110. E.-O. obonda 137, Die E.-O. 
zerfällt. in 107 Paragraphon; fiil' fleu f'homik,.!' hat sie n11l' nllgemeiuos lotoI'08"". 
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Es werd"n 5 ccm der Essigsäure mit 15 ccm Wasser in einem Erlen· 
lllcyer-Kölbchen vermischt und hierzu 0,3 ccm der Permanganatlösung ge
geben. Bleibt die hierdurch hervorgerufene Violettfärbung. bestehen, so ist nur 
noch die Gehaitsstärke der genußtauglichen Essigs~ure festzustellen. Ver· 
schwindet jedoch diese Färbung oder geht sie in rot, braün oder. gelb über, so 
ist zunächst noch dte Prüfung auf den Geruch vorzunehmen. Es werden als
dann 5 ccm der PI'obe nach Zugabe einiger Tropfen einer weingeistig.en Phenol
phthaleinlösung (1 : 100)80 lange mit Doppelt-Normal-Natronlauge versetzt, bis 
die Flüssigkeit beim UmschüttOIn· rot gefärbt bleibt. Diese Flüssigkeit wird 
sodann bis zum beginnenden Sieden erhitzt und nun darauf geachtet, ob ein 
unangenehmer Geruch, etwa nach Rauch oder Schiffsteer auftritt. Ist dies der 
Fall, so ist die Essigsäure als nur für gewerbliche Zwecke verwendbar anzu
sehen und steuerfrei. Macht sich aber ein obstartiger oder sonst angenehmer 
Geruch bemerkbar oder tritt übel-haupt kein Geruch auf, BO ist die Essigsäure 
als für Genußzwecke geeignet anzusprechen. 

In Zweifelsfällen ist die Prüfung auf Aceton vorzunehmen. 100 ccm der 
Probe werden im 300 eern-Kolben mit wa~serfreiem Natriumkarbonat über
sättigt und auf den Kolben ein etwa 75 cm langcs zweimal rechtwinkelig ge· 
bogenes Glasrohr aufgesetzt. Als Vorlage bei der Destillation dient ein Reagens· 
glas. Nach Erhitzen des Kolbeninhalts läßt man etwa 0,5-1,0 ccm in den 
Zylinder übergehen, entfernt hierauf die Flamrne und fügt zum Destillat 1 ecrn 
Ammoniakfliissigkeit (0,96 spez. Gew.). :Man verschließt mit· einem Kork odcr 
Glasstopfen und läßt zur Bindung etwa vorhandenen Aldehyds 3 Stunden 
stehen. Dann fügt man 1 ecm einer 15 % igen Natron- oder Kalilauge, sowie 
1 ccm einer frisch bereiteten 2,5 % igen NitroprussidnatrJullllösung hinzu. 

Anlage 2. 

Die Stärke der Essigsäure (an wasserfreier Essigsäure) wird ermittelt, 
indem man von der zu untersuchenden Probe 50 g abwägt, in einen Literkolben 
überspült und mit Wasser bis zur Marke auffüllt. 50 cem der mit einigen Tropfen 
Phenolphthalein" versetzten Mischung werden mit Normal-Natronlauge bis ZU!' 

Rotfärbung titriert. Die Anzahl der verbrauchten ·Kubikzentimeter Lauge, 
mit 2,4 vervielfacht, ergibt den Gehalt der Probe an wasserfreiel' Essigsäure in 
Gowichstteilen vorn Hundert. 

Für die Benutzung der 'rafel gilt die Vorschrift, 5 cem Essigsäure in einem 
Kolben mit 50 ecm Wasser zu vermischen und nach Zugabe von Phenolphthalein
lösung mit Doppelt-Normal-Natronlauge auf Rot zu titrieren. Sind beispiels' 
weise 31,3-31,8-32,2 oder 33,6 ccm der Lauge verbraucht worden, so zeigt 
die Tabello (Spalte 2) hierfür 70-71-72-75 Gewichtshundertstel wasser
freier Essigsäure an. 

Zur Vergällung von Wein, welcher· als Essigrohstoff verwcndet werden 
kann, vgl. den Preuß. Erlaß VQm 30. November 1909, 8. S. 798. 

XIII. Salzabgabell- Befreillngsordnnng I). 
(EI' lassen zum Gesetz betreffend die Erhebung einer Abgabe von Salz vom 
)') Oktober 1867 '); veröffentUcht im Zentralbl. f. d. Deutsche Reich 191:{, 

S_ 420 ff.) 

Die Ordnung enthält die Bestimmungen über die Vergiillung, die YOI'
gällungsstoffe und deren Prüfung und Verwendung; des großen Umfangs halhel' 
sei nut' auf die untenstehende Literatul'angabe verwiesen. 

1) Vollständig in der Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. (Gos. u. 
Verordn.) 1913, 325. 

2) Das Gesetz ist in der ]'asstmg abgedruckt, in der es für die ztuU 
Deutschen Zoll- und Handolsvereine gehörenden Staaten usw. erlassen ist. 
Siehe Zeitsehr. f. 1.'llterS. d. Xahr.- u. Genußm. (Ges. u. Verordn.) 1913, 309. 
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XIV. Gesetz1 betreffend Phosphorzündwaren vom 10. Mai 1903 1). 

(R.-G.-Bl. S. 217.) 
§ 1. Weißer oder gelber Phosphor darf zur Herstellung von Zündhölzern 

und anderen Zündwaren nicht venvendet werden. 
Zündwaren, die unter Verwendung von weißem oder gelbem Phosphor 

hergestellt s~d, dürfen nicht gewerbsmäßig feilgellalten, verkauft oder sonst 
in den Verkehr gebracht werden. 

ZÜDdwaren der bezeichneten Art dürfen zum Zwecke gewerblicher Ver· 
wendung nicht in das Zollinland eingeführt werden. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Zünd bänder, die zur Ent· 
zündung von Grubensioherheitslampen dienen, keine Anwendung. 

§ 2. Wer den Vorschriften dieses Gesetzes vorsätzlich zuwiderhandelt, 
wird mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark bestraft. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen wOI'den, so tritt eine Geld, 
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark ein. 

Neben der Strafe ist auf -Einziehung -der v<lrbotswidrig hergestellten, 
eingeführten oder in Verkehr gebrachten Gegenstäntle sowie bei verbotswidriger 
Herstellung auf die Einziehung der dazu dienenden Gerätschaften zu erkennen, 
ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht .. Ist die Ver
folgung oder die Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so ist 
auf die Einziehung selbständig zu erkennen. . 

§ 3. Die Vorschriften des § 1 Absatz 2 treten am 1. .Januar 1908, im übrigen 
tritt das Gesetz am 1. J auuar 1907 in Kraft. 

XV. Kaiserliehe Verordnung über das gewerbsmäßige Verkaufen und 
Feilhalten von Petroleum, vom 24. Februar 1882. 

(R.·G.·BI. 1882, S. 40.) 

§ 1. 
Das gewerbsllläßigo Verkaufon und Foilhalten von Petroleulll, welches, 

unter einem Barometerstande von 760 mm, schon bei einer Erwärmung auf 
weniger als 21· des hundertteiligen Thermometers entflammbare Dämpfe. ent· 
weichen läßt, ist nur in solchen Gefäßen gestattet, welche an in die Augen 
fallender Stelle auf rotem Grunde in deutlichen Buchstaben die nicht verwisch· 
bare Inschrift "Feuergefährlich" tragen. 

'Vird derartiges I)etrolewn gewerbsmäßig zur Abgabe in Mengen von 
weniger als 50 kg feilgehalten oder in solchen geringeren Mengen verkauft. so 
muß die Inschrift in gleicher Weise noch die Worte: "Nur mit besonderen 
Vorsichtsrnaßreg\lln zu Brennzwecken verwendbai'" enthalten. 

§ 2. 
Die Untersuchung des Petroleums aur seine Entflammbarkeit im Sinne 

des § 1 hat -mittels des A-belschen Petroleumprobers-unter Beachtung der von 
dem Reichskanzler wegen Handhabung des Probers zu erlassenden näheren 
Vorschriften I) zu erfolgen. 

Wird die Untersuchung unter einem anderen Barometel'stande als 760 mm 
vorgenommen, so ist derjenige Wärmegrad maßgebend, welcher nach einer 
vom Reichskanzler zu veröffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem je· 
weiligen Barometerstande dem im § 1 bezeichneten Wärmegrade entspricht. 

§ 3. 
Diese Verordnung fbidet auf das Verkaufen und Feiihalten von Petroleum 

in den Apotheken zu Heilzwecken nicht Anwendung. 

§ 4. 
Als Petroleum im Sinne dieser Verordnung gelten das Rohpetroleum un<l 

dessen Destillationsprodukte. 
§ 5. 

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883 in Kraft. 

') Anleitung zur Untersuchung Im Abschnitte Technische Untersuchungen. 
") Vgl. a-uch S. 484. 

Bujard·Be.ler, Bilfabuch. 4. Aull. 53 
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XVI. Kl\il!erIichl~ Verordnung, betreffend das Verbot von Maschinen zur 
Herst,ellung künstlicher Kaffeebohnen, vom 1. Februar 1891. 

(R.-G.-BI. 1891, S. 11.) 

Das gewerbsmäßige Herstellen. Verkaufen und Feilhalten von Maschinen, 
welche zur Herstellung künstlicher Kaffeebohnen bestimmt sind, ist verhoten. 
Gegenwärtige Verordnung tritt. mit dem Tage ihrer Verkiindigung in Kraft. 

XVII. Bekanntmachung über den Verkehr mit Kakaos(lltalell, 
vom 19. August 1911). 

(R.-G.-BI. S. 507 '». 
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes übel' die Ermächt.igung 

des Bundesrats zu wirtsChaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 
(R.-G.-BI. S. 327) folgende Verordnung erlassen: 

§ 1. 

Es ist verboten, gepulverte Kakaoschalen oder Erzeugnisse, die mit 
gepulverten Kakaoschalen vermischt sind, 

1. zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen, 
2. aus dem Ausland einzuführen. 

§ 2. 

Das Verbot des § 1 erstreckt sich nicht auf Kakaoscllalenteile, die in den 
aus Kakaokernen bereiteten Erzeugnissen bei Anwendung der gebräuchlichen 
technischen HerstelJungsverfahren als unvermeidbare Bestandteile 7.urück
geblieben sind. 

Der Reiohskanzler kann weitere Ausnahmen zulassen "). 

§ 3. 

Das Verbot des § 1 Nr. 1 erstreokt sich nicht auf Gegenst.ände der im § 1 
bezeichneten Art, (lle nach den Vorschtifton des Reichskanzlers zum Gl'nllsF!e 
für Menschen unbrauchbar gemacht worden sind. 

§ 4. 

Mit. Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldst.raf.e biH zu tlintausend· 
fünfhundert. Mark oder mit, einer diesel' Strafen wird bOAtraft, wel' vorsätzlich 

1. dtlill Vorbote des * 1 zuwiderhandelt, 
2. Gegenstände, die gemäß § 3 zum Genusse für Menschen unbrauchbal' 

gemacht worden sind, als Nahrungs- oder Genußmitt.el für Menschen 
verkauft, feilhält. oder sonst in Verkehr bringt.. 

~ 5. 

Mit GeMstrafe bis zn oinlnmdert.fün{zig Mark oder mit. Haft. wird lJfl· 
Ht.raft., wt'J' eine <leI' im § ·1 hezf\ichneten Handlungen ans Fahrlässigkeit bl'geht.. 

§ 6. 

Neben <ler St.rafe (§§ 4, 5) ist auf Einziohung (leI' Gegenstände ZII er
kennen, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht. 

Ist die Verfolgimg oder Verurteilung einer bestimmten Person .nicht. allH
fiihrbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 7. 

Dieso Vel'ordnung tritt mit dem 'rage der Verkündigung, die §§ 4, ii, (; 
tl'Qtcn mit dem 25. August 1915 in Kraft. 

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitllunkt. des AllßerkrafttretenA. 

') Kriegsvel·ordnung . 
• ) 1<~I'giiIlZll11gshekallntlJlachl\ng vom !J. )lärz l!J17 (R.-G.-ßt. S. 222). 
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XVIII. Kaiserliche Verordnung, betreffend den Verkebl' mit Arznei· 
mitteln, vom 22. O1{tober 1901. 

§ 1. 
Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse A aufgeführten Zubereitungen 

dürfen, ohne Unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe enthalten oder nicht, als 
Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung von Krankheiten bei Menschen 
oder Tieren) außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 
Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeichneten Zubereitungen, soweit sit) 
als Heilmittel feilgehalten oder vetkauft werden: 

a) kosmetische Mittel (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der 
Haut, des Haares oder der Mundhöhle), Desinfektionsmittel und 
Hühnerangenmittel nur dann, wenn sie Stoffe enthalten, welche in 
den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, Zahnarztes oder Tier· 
arztes nicht abgegeben werden dürfen, kosmetische Mittel außerdem 
auch dann, wenn sie Kreosot, Phenylsalicylat oder Resorcin ent· 
halten; 

b) künstliche Mineralwässer nur dann, wenn sie in ihrer Zusammensetzung 
natürlichen Mineralwässern nicht entsprechen und zugleich Antimon, 
Arsen, Barium, Chrom, Kupfer, freie Salpetersäure, freie Salzsä~o 
oder freie Schwefelsäure enthalten. 

Auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten und dgl.), auf Zu· 
bereitungen zur Herstellung von Bädern sowie auf Seifen Z1un äußer' 
lichen Gebrauche findet die Bestimmung im Absatz 1 nicht Au· 
wendung. 

§ 2. 
Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse B aufgeführten St,offe dürfon 

aw-,h außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 

§ 3. 

Der Großhandel unterliegt den vorstehenden Bestimmungen nicht. 
Gleiches gilt für den Verkauf der im Verzeichnisse B aufgeführten Stoffe an 
Apotheken oder an solche t;ffentliche Anstalten, welche Untersuchungs· odor 
Lehrzwecken dienen und nicht gleichzeitig Heilanstalten sind. 

§ 4. 
Der Reichskanzler ist ormächt,jgt, weitere, im einzelnen best.immt 2'1 

bezeichnende Zubereitungen, Stoffe und Gegenstände von dom I<'eilha.lt.on nud 
Verkauf(\ll allßerhalb der Apotheken auszuschließen. 

§ 5. 
))je gegenwärtige Verordnung tritt. mit, dem 1. April 1902 in IÜ'aft. Mit, 

{lemselben ~itpunkte treten die Verordnungen, betreffend den Verkehr mit 
Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 31. Dezember 1894, 25. Novomber 189{, 
und 19. August 1897 (tt.·G.·Bl. 1890, S. 9, 1895, S. 1 und 455, 1897, S. 707) 
außer Kraft. 

Verzelchnl~ A. 
I. Abkochungen und Aufgüsse (decocta et in(m;a); 
2. ÄtzstIfte (styli caustici); 
3. Auszüge in fester oder flüssiger Form (extracta et tincturao), aus· 

genommen: 
Arnikatinktur , 
Baldriantinktm', auch ätherische, 
Benediktineressenz, 
Benzoetinktur , 
Blschofessenz, 
Eichelkaffeeextrakt" 
ll'ichtennadelextrakt" 
Fleischextrakt., 
Hlmboorossig, 
Kaffeeextrakt, 
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Lakritzen (Hüßlwlzsaft), auch mit Anis, 
~[alzextrakt, a1wh mit. Ei Ren, J,ebertra·n oder Kalk, 
~Iyrrhentinkt1U'. 
Nelkentinktur, 
'reeextrakt von Blät.tern deH 'feest,ral1chs, 
Y anillentinktur, 
Wacholderextrakt ; 

4. Gemenge, trockene, yon :::lalzen oder zerkleinerten Substanzon, odel' 
von beiden untel'einander, auch wenn die zur Vermengung bestimmten einzelnen 
Bestandteile gesondert verpackt sind (pulveres, salia et species .mixta), sowie 
Verreibungen jeder Art (triturationes), ausgenommen: 

Brausepulver aus Natriumkarbonat und Weinsälll'e, aucb mit Zucker 
oder ätheriscben Ölen gemischt, 

Eichelkakao, auch mit :\falz, 
Hafermeblkakao, 
Riechsalz, 
Salicylstreupulver, 
Salze, welche aus,natürlichen Minel'alwässern bereitet oder den solcher' 

gestalt bereiteten Salzen nacbgebildet sind, 
Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalte von höchstens 3 Ge' 

wichtsteilen Nieswurzel in 100 Teilen des Schnupftabaks; 
5. Gellli~che, flüssige, und Lösungen (mixturae et solutiones) einschließlich 

gcmischte Balsame, Honigpl'äpal'ate und Sirupe, ausgenonunen: 
Ätherweingeist (HoffmallllF(t.l'opfen), 
Ameisenspiritus, 
Aromatischer E~sig, 
Bleiwass(\r mit einem Gehalte von höehst.el1l; :! Gewid1t.Rteilen Blei-

essig in 100 'feilen der :\fjsclnlllg, 
Euka lyptuswasser, 
]<'ellche!honig, 
Fichtennadelspil'itus (\"aldwollextmkt.), 
Franzbranntwein mit Kochsalz, 
Kalkwasser, auch mit J~einöl, 
Kampferspiritus, 
Karmelitergeist, 
Lebertran mit ätherischen Ölen, 
Mischungen von Ätherweingeist, KalllpferspirUus, Seifenspiritus, 

SalnIiakgeist und Spanischpfeffertinktur, oder von einzelnen diesel' 
fünf Flüssigkeiten untereinander zum Gebrauche für Tiere, sofern 
die einzelnen Bestandteile der Mischungen auf den Gefäßen, in 
donen die. Abgabe erfolgt, angegeben werden, 

Obstsäfte mit, Zucker, Essig oder FruchtHäuren oingelwcht, 
Pepsinwein, 
Rosonbonig, a.\wh mit, Bora,x, 
Seifenspiritus, 
w()ißer Sirup; 

H. Kapseln, gefüllte, von Leim (Gelatine) oder Stärkemehl (capsu1aa 
golatinosae et amylaceae repletae), ausgenommen solche Ka.pseln, welche BrauilO
pulver der unter NI'. 4 ange~\"ebeneJl Art, 

üopaivabalsam, 
Lebertran, 
Natriumbikarbonat, 
Rizinusöl oder 
\Yeinsäure 

Imthalten; 
7. Latwergen (electlla.ria); 
S. Linimente (liniment.a), au~ge1l0l1lmell flüchtiges Liniment; 
9, Pastillen (auch Plätzchen und Zeltchen), Tabletten, Pillen ulld KÖr!ltlf 

(pastilli-rotulae et trochisci-, tabulettae, pilulae et gra.nula), ausgenommen: 
aUR natürlichen ;\Iinoralwässorn oder aus künstlichen Minera,lquell

salzen hereitete Pastillen, 
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einfache Molkenpastillen, 
Pfefferminzplätzchen, 
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Salmiakpastillen, auch mit Lakritr.en und Gcschmackszuslltzen, welehe 
nicht zu den Stoffen des Verzeichni~8es B gehören, 

Tablett<ln alls Saccharin, Natriumbikarbonat oder Brausepulver, auch 
mit Geschtnacksznsätzen. welche nicht zu den Rtoffen des Ver· 
zeichnisses B gehören: 

111. Pflaster und Salben (emplastru et unguent.a), ltusgtmOmllltln: 
Bleisalbe Zllll1 Gebrauche für Ti61'O, 
Borsalbe zum Gebrauche für '1'iore. 
Cold-Cream. auch tnit Glyzerin, Lanolin Oller Vaselin. 
Pechpflaster, dessen Masse lediglich aus Pech, 'Vachs. Terp.mtin und 

Fett., oder einzelnen die"er Stoffe heAteht, 
englisches Pflaster, 
Heftpflaster, 
Hufkitt, 
Lippenpomade , 
Pappelpomade, 
Salicyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapicl' , 
'l'erpentlnsalbe zum Gehrauche (ür Tiere, 
7.inksalbe zum Gebrauche für 'I'icre; 

11. Suppositorien (suppositoria) in jeder l\H'1l\ (Kugeln, Stäbchen, Zäpf· 
chen oder dgl.) sowie ,Vnndstäbchen (cerooli). 

Verzeichnis ß. 

Bei den mit • vOl':;ehenon Stoffen sind auel. die Ahkömllllinge der be
treffenden Stoffe, sowie .1ie Sal:w flet' Stoffe IIud ihrer Abkiimmlinge inbegriffen. 
* Acetanilidum. • Antifebrin. 
Acida chloracetica. Die Chlorossig!!änren. 
Acidum benzoicum e resina Bubli- Am, dom Harzo- sublimierte Benzoe 

mahml. säme. 
camphoricum. Kampfersäure. 

- cathartinicum. Kathartinsäul'e. 
- cinnamylicum. Zimtsäure. 
- chrysophauiculll. Chl·ysophansäuro. 
- hydrobromicum_ Bromwasserstoffsäure. 
- Itydrocyanicum. Cyanwasserstoffsäuro (Blausiiut·e). 
*- lacticum. *MilcllSälU'o. 
*- osmicum. ·Osmiumsäure. 
- sclerotinictUll. Sklerotiusäul'e. 
*- sozojodolicum. ·Sozojodolsäure. 
- succinicum. Bernsteinsäure. 
*- sulfocal'bolicum. ·Sulfophenolsäuro. 
*- valerianictUll. "Baldriansäure. 
• J.conitinum. • Akonitin. 

Actolum. Aktol. 
Adonidinum. Adonidin_ 
Aether brollllltus_ Xthylhromid. 
- chloratus. Athylchlol'itl. 
- jodatus. Xtbyljodid-
Aethyleni pl'aopal'ata_ Die Athylenpriiparate. 
Aethylidenum bichloratUll'. Zweifachchlol'äthylidell. 
Agal'icinurn. Agaricin. 
Airolum. Airol. 
AluminilUll acetieo-tartal'icum. Essigweins!lul'es Aluminium. 
AmmonillID chloratum ferratum. Eisensalmiak. 
Amylenum hydratum. Amylenhydl'aL 
Amylium llitrosum_ Amylnitrit. 
Anthrarobinulll_ .\nthrarobin . 

• Apomorphillum. • Apomorphin. 
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Aqua Amygdalarmn aUlaral'UIU. 
- Lauro-cerasi. 
- O~ii. 
- vulneraria spirituosa. 

* Arecolinum. 
Argentaminum. 
Argentolum. 
Argoninum. 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 

• Atropinum. 
Bctolum. 
Bismutum bromatum. 
- oxyjodatum. 
- subgallicum (Dermatelum). 
- subsalioylicwn. 
Bismutum tanniCIIDl. 
Blatta orientalis. 
Bromum hydratum. 
Bromoformium. 

*Brucinum. 
Bulbus Scillae ·SiCcattl •. 
Butylchloralum,.hydl'atum. 
Camphora IDoDobromata. 
CanllabinoDum. 
Cannabinum tanniomn. 

. Cantharides. 
Cantharidin um. 
Cardolum. 
Castoreum canadonsc. 
- sibirioum. 
CerhuD oxalicum. 

·Chinidinum. 
*Chininum. 
Chinoidinum. 
Chloralum formamidatllm. 
- hydratwD. 
Chloroformium. 
Chrysaro binum. 

·ChinchonidinUlu. 
Chinchoninum. 

*Coeainum. 
·Coffeinum. 
Colchicinum. 

·Coniinum. 
Convallamarinum. 
Convallarinum. 
Cortex Ohinae. 
- Condurango. 
- Granati. 
- Mezerei. 
Cotoinum. 
Cubebae. 
Cuprulll aluminatwn. 
- salicylicum. 
Curare. 

·Curarinum .. 
Delphininum. 

*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 
*Duboisinum. 
*Eme'tinum. 
* Eucainum. 

Bittermandelwasser . 
Kirschlorbeerwasser. 
Ophnnwasser. 
Weiße Arquebusade. 

*Arekolin. 
Argentamin. 
ArgenteI. 
Argonin. 
Aristel. 
Jodarsen. 

"Atropin. 
Betel. 
\Vismutbromid. 
Wismutoxyjodid. 
Basisohes Wismutgallat (Dermatol). 
Basisches Wismutsalicylat. 
Wismuttannat. 
Orientalische Salbe. 
Bromalhydrat. 
Bromoform. 

* Brucin. 
Getrocknete Meerzwiebel. 
Butylchloralhydrat. 
1<Jinfach ·Bromkampfer. 
Kannabinon. 
Kannabintannat . 
Spanische Fliegen. 
Kantharidin. 
KardoJ. 
Kanadiaches Bibergeil. 
Sibirisches Bibergeil. 
Cerimnoxalat. 

·Ohinidin. 
·Ohinin. 
Ohinoidin. 
Chloralformamid. 
Chloralhydrat. 
Ohloroform. 
O,hl'ysaro bin. 

·Chinchonidin. 
Chinchonin. 

*Cocain. 
*Kotfeln. 

Kolchicin. 
* Koniin. 
Konvallamarin. 
KonvaIlal'in. 
Chinarinde. 
Condurangorinde. 
Granatrinde. 
Seidelbastrinde. 
Kotoin. 
Kubeben. 
Kupferalaun. 
Kupfersalicylat.. 
Kurare. 

* Kurarin. 
Delphinin. 

* Digitalin. 
*Digitoxin. 
*Duboisin. 
*Emetin. 
*Ellkain. 
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Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel talui depurat.ullI sicellHl. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicicum. 

arsenicosum. 
oarbonicum saccharatulll. 
citricum ammoniatum. 
jodatum saccharatum. 
oxydatum dialysatum. 
ox;:datum saccharat11m. 
peptonatum. 
reductum.' 

- sulfuricum oxydatwlI ammouiatulll. 
- sulfuricum siccum. 
Floros Cinse. 
- Koso. 
Folia Belladonnac. 

Bucco. 
COCM. 
Digitalis. 
Jaborandi. 
Rhois toxicotendri. 
stramonii. 

l<'ructus Papavel'is illllflat.uri. 
Fungus Laricis. 
Galbanum. 

* Guajacolum. 
Hamamelis virgil1ieo. 
Haemalbuminum. 
Horba Aconiti. 

Adonidis. 
Cannabis imUcae. 
Cicutae virosae. 
Conü. 
Gratiolae. 
Hyoscyami. 
LolJeliae. 

*Homatropinum. 
Hydrargyrum aceticuUl. 
- bijodatum. 

bromatum. 
chloratum. 
cyanatum. 
formamidatum. 
jodatum. 
oleinicum. 
oxydatum via humida pal'atum. 
peptonatum. 
praecipitatum album. 

- salicyJicum. 
_ ... - tannicum oxydlllatulI1. 

* Hydrastininum. 
* Hyoscyaminum. 

Itrolum. 
Jodoformium. 
Jodolum. 
Kairinum. 
Kairolinum. 
Kalium jodatmll. 
Kamala. 
Kosinwu. 
Kreo8otum (e lignQ lla\'atum). 

Euphorbium. 
Europhen. 
Gereinigte trockene Ochscngallt'. 
Ferratin. 
Arsensaures Eisen. 
Arsenigsaures Eisen. 
Zuckerhaltlges Fcrrokarbonat. 
Feni·Ammoniumcitrat. 
Zuckerhaltiges Eisenjodül'. 
Dialysiertes Eisenoxyd. 
Eisenzucker . 
Eisenpeptonat. 
Reduziertes Eisen. 
Ferri·Ammoniumsulfat. 
Getrocknetes Ferrosulfat. 
ZItwersamen. 
Koso blüten. 
BelladonnabHittel·. 
Buccoblätter. 
Cokablätter. 
Fingerhutblätter . 
Jaborandiblätter. 
Giftsumachblätter . 
Stechapfelblätter . 
Unreife Mohnköpfe. 
Lärchenschwamm. 
Galbanum. 

"Guajakol. 
Hamamelis. 
Hämalbumin. 
Akonitkraut. 
Adoniskl'aut. 
Indischer Hanf. 
W assel'schierling. 
Schierling. 
Gottesgnadenkrau t.. 
Bilsenkraut. 
Lobelinkraut. 

*Homatropin. 
Quecksilberacetat. 
Quecksilberjodid. 
Quecksilberbrom ür . 
Quecksilberchlol'ür (Kalomel). 
Quocksiloorcyullitl. 
Quecksilool'foI:lIlamid. 
Quecksilberjod ür. 
Ölsaures Quecksilber. 
Gelbes Quecksilberoxyd. 
Quecksilberpeptonat. 
Weißes Queckililberpräzillitat. 
Quecksilbersalicylat. 
Quecksilbol'taunat. 

* Hydrastinin. 
* Hyoscyamin. 
Itrol. 
Jodoform. 
Jodo!. 
Kairin. 
Kairolin. 
Kali\lIDjodid . 
Kamala. 
Kosin. 
Holzkreos.Qt, 

839 



840 Arzneimittelverordnung. 

Laetopheninum. 
Lact,ucariu1l1. 
Larginum. 
Lithium benzoiclIIll. 
-- salicylicum. 
l.osopha.num. 
J[agnesium citl'icUDl e{fcrvcscClIs. 
Magnesium salicylicum. 
:Manna. 
Methylenum bichloratum. 
::\fethylsulfonalum (Trionalllm). 
Muscarinum. 
Natrium aethylatum. 
- benzoicum. 

jodatum. 
- pYl'ophosphoricullI fel'l'atulll. 
- salicylicum. 
- Hantoninicußl. 
- tannicum. 
Not>ophenum. 
Oleum Ohamolllilluc aethoreUlll. 

Crotonis. 
Cubebarum. 
JIatico. 
8abinae. 
Santali. 
Sinapis. 
Valerianae. 

Opimn, ejns alcaloida eorumque salia 
et derivata eOl'umque salia. (00-
deinum, HeroinuDl, lIIorphinum, 
Narceinulll, Narcotinum, Peroni
num, Thebainnm et aUa). 

·Orexinmn. 
• Orthoforlniulll. 
Paracotoinum. 
Paraldehydum. 
Pasta Guarana.. 

*Polletierinum. 
·Pltenacetinum. 
·PhenocollllDl. 
*l'henylum salicyliculll (Salolum). 
'Physostigminum (Escl'inulll). 
Picrotoxinulll. 

. ·Pilocal·pillUlll. 
·Pipel'acinlun. 
Plumbum jodatuJll. 
- tannicum. 
PodophyllillUlll. 
Praeparata orgu.not.ho,·apcut.ica. 
Pl'opylaminwll. 
Pl'otargolum. 

*PyrazOlOnUlIl jJhenylrlimetl'ylicum 
(Antipyr inum). 

Radix Bellll.dolluae. 
-.Colombo. 

gelsemii. 
Ipecacuanhat,. 
Rhei. 
SUl'sapal'ilIae. 
Senega,e. 

Resina Jalapae. 
~ - l'lca.mmoniae. 

La,ktoIJhenin. 
Giftlattichaaft.. 
J.Jargin. 
Lithiumbenzoat. 
J.ithiumsalicylat. 
Losophan. 
BrallSemagnesia. 
Magnesiumsalicylat. 
Manna. 
l\Iethylenbichlorid. 
Methylsulfonal (Trional). 
l\Iuskarin. 
N atriumäthylat_ 
Natrium benzoat. 
Natrimnjodid. 
Natrium -Ferripyropho~phat. 
Natriumsalicylat. 
Santoninsaures Natrium. 
NatriUlnta.nnat. 
Nosophen. 
Xtheriscltes Kamillenöl. 
Krotonöl. 
Kukebenöl. 
::\Iatlkoöl. 
Sadebanmöl. 
Sandelöl. 
Senföl. 
Baldrianöl. 
Opium, dessen Alkaloide, deren Salze 

und Abkömmlinge, sowie deren 
Salze. (Kodein, Heroin, Morphin, 
Narrein, Narkotin, Peronin, The· 
bain und andere). 

·Oroxill. 
·Orthofol'lll. 
Parakotoin. 
Pal'aldehyd. 
Guarana. 

• Pelletieriu. 
·Phenaretin. 
·Phenokoll. 
*Pheny1salicylat (Salo!). 
'Physostigmin (Eserin). 

Pikrotoxill . 
• Pilokarpin. 
• Piperazin. 
Bleijodid. 
Bleitannat. 
Podopltyllin. 
Therapeutische Ol'ganpräpal·ate. 
Propylamin. 
Protargol. 

*Phenyldimethylpyrltzolon (Anti-
prrin). 

13ellatlonnawurzel. 
('0 10m bowurzel. 
'Vurzcl des gelben J a811lin~. 
BrechwlU'zel. 
Rhabarber. 
Sal'sltparille. 
Benegawm·zel. 
.J alapenluu·z. 
:::lcammonia.hal'z. 
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Rosol'cinum purUIll. 
Rhizoma Filici •. 
- Hydrastls, 
- Veratrl. 
Salia glyceropho8phorica, 
Salophenum. 
Santoninum. 

·Scopolaminum. 
Secale comutmfi. 
Semen Calabar. 

Colchici. 
Hyoscyami. 
st. Ignatü, 
Stramoni!. 
Strophanti. 
Strychni. 

Sera therapeutica, liquida et ,.;icca, 
et eOl'um pr,wparata ae! llsum 
hlUllanum. 

• SparteimUD. 
Stipites Dulcamarae. 

• Strychninum. 
·Sulfonalum. 
Sulfur jodatulll. 
Summitates Sahillae. 
TannalbinuDl. 
Tannigenum. 
'l'annoformium. 
Tartarus stibiatus. 
Terpillum hydl'atulIl. 
Tetronalum. 

*Tha1linum. 
*Theobrominmu. 
Thioformium. 

*Tropa,cocainum. 
Tu bera Aconiti. 
.- Jalapae. 
'l'uberculinlllll. 
T t1 berculocülimull. 

*Uretllanum. 
" Ul'otropinulll. 
Yusogenum ot e.iu8 Ill'aepal'at". 

* Veratrimlln. 
Xerofol'JIlhutl. 

* Y 0 him binum. 
Zineum aceticwH. 

chlol'utulll pw·um. 
eyanatum. 
!lOrmanlmniclIlll. 
~alieylicl\[n. 
~ulfoichthyolicUllt. 
sulfnriclilIl IJllrlllll. 

Reines Resorcin. 
FarnwlIrzol. 
Hydrastisrhizom. 
Weiße Nieswurzel. 
Glyzerinphosphorsanre ::lalze. 
Salophen. 
Santonin. 

• Skopolamin. 
;\[utterkorn. 
Kalubarbohno. 
Zeitlosensamen. 
Bilsenkrautsamen. 
st. Ignatiusbolme. 
Stechapfelsamen. 
Strophantussamen. 
Brechnuß. 
lmissige und trockcne HeilserII, sowie 

deren Präparate zum Gehrauche 
für :Menschen . 

• "partein. 
Bittersüßstenge 1. 

• Strychnin. 
·Sulfonal. 
J odschwcfe\. 
Sadobamuspitzen. 
'rannalbin. 
'l'annigen. 
Tannoform. 
Brechweinstein. 
Terpinhydra.t. 
Tetrona,l. 

·Thallin. 
'Theobromin. 
Thioform. 

'1'l'opacocllin. 
,\konitknoHen. 
.Talapcllwul'ze 1. 
Tuhorklllill. 
'l'uberkulocid in. 

'Urethan. 
• Urotropin. 
Vasogell und deHsen P,·iil,al'ate. 

·'"c['atrin. 
Xe.'ofol'lIl. 

·Yohimbin. 
Zinkacetat.. 
Reines Zillkchlul'id. 
Zinkeyani,l. 
ZinkpcrmauA'aul\ t. 
7.inksalicylat. 
khthyolsulfo:;aul'cs Ziuk. 
Reiue, Zin k~nlfat.. 

XIX. Kaiserliche Verordnung, betreffend den Verkeht' mit Essigsäure, 
vom 14. Juli 1908. 

(H.-B.-Gl. 8. 47;;.) 

~ 1. RollO und gereinigte Essig,;äuro (auch l!;:;:;ig'e,;:;tHlz), llio in 100 Go· 
wichtsteilen mellt' als 15 Gewichtsteile reine Säure onthält, darf iu Mengen 
unter 2 Liter UUI' in l!'laschen nachstehendor Art nnd Ber.eiclllllUW: geworhs· 
mäßi~ feilgehalten oder verkauft werden. 

t. Die Flaschen müssen aus weißOlu uller halbweißem Was" g'ofOl'tigt, 
länglich run,l !J;efOl'lllt und an oiner BI'eitReite in der Länggriohtung gerippt S\\;u. 
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2. Die Flaschen müssen mit einem Sicherheitsstopfen versehen ~ein. der 
bei wagerechter Haltung der gefüllten Flasche innerhalb einer Minute nicht 
mehr als 50 ccm des Flascheninhalts ausfließen läßt. Der Sicherheitsstopfen 
muß derart im Flaschenhalse befestigt sein. daß er ohne Zerbrechen der Flasche 
nicht entfernt werden kann. 

3. An der nicht gerippten Seite der Fla.sehe muß eine Aufschrift vor· 
handen sein. die in deutlich lesbarer Weise 

a) die Art des Inhalts einschließlich seiner Stärke an reiner Essigsäure 
angibt. 

b) die Firma des Fabrikanten des Inhalts bezeichnet. 
c) in besonderer. für die sonstige Aufschrift nicht vorwendeter Farbe 

die Warnung .. Vorsicht! Unverdünnt lebensgefährlich" getrennt von 
der sonstigen Aufschrift enthält. 

d) eine Anweisung für den Ge brauch des Inhalts der Flasche bei der 
Verwendung zu Speisezwecken erteilt. 

Weitere Aufschriften dürfen auf der Flasche nicht vorhanden sein. 
§ 2. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung auf das Feil· 

halten und den Verkauf von Essigsäure in Apotheken, soweit es zu Heil· odet· 
wisseDf'IChaftlichen Zwecken erfolgt. 

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsäure der in § 1 bezeich' 
neten Art unter der Bezeichung .. Essig" ist verboten. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1909 in Kraft. 

XX. Normalentwurf einer PoIizeiverordnung, betreffend die Herstellung 
kohlensaurer Getränke lind den Verkehr mit solchen Getränken. 

(Auszugsweise.) ') 
§ 1. 

Die nachstehenden Vorschriften erstrecken sich auf alle Anlagen. in denen 
Getränke - mit Ausnahme von Schaumwein und Fruchtechaumwein - unter 
Zusatz von Kohlensäure gewerbsmäßig hergestellt werden. sowie auf den ge
werbsmäßigen Verkehr mit solchen Getränken. 

§ 2. 

Zur Herstellung solcher Getränke muß destilliertes Wasser oder WaflS6r 
aus öffentlichen Wasserleitungen verwendet werden. das bis zur Verwendung 
in sauberen, festverschlossenen Gefäßen aufzubewahren ist. Der z~tändige 
RegierungspräSident. im Landespolizeibezil'k Berlin der Polizeipräsident ill 
Bel·lin. kann undestilliertes Wasser anderer Herkunft zur Verwendung zulassen. 
wenn der Unternehmer auf Grund einer örtlichen Besichtigung der Entnahme· 
stelle und einer chemischen und bakteriologischen Untersuchung des Wassers 
durch geeignete Sachverständige nachweist, daß das Wasser einwandfrei ist. 
Die Wiederholung dieses Nachweises kann in bestimmten. von dem zuständigen 
Regierungspräsidenten (im Landespolizeibezirk Berlin von dem Polizei· 
präsidenten) festzusetzenden Zeitabschnitten und außerdem dann gefordert, 
werden. wenn der Verdacht einer Verunreinigung vorliegt. 

§ 3. 

Die zu verwendende Kohlensäure muß frei von ge~Ulldheitss(lhädigenden 
Beimengungen sein; die als Zusätze zu den Getränken benutzten Salze, Säuren 
usw. müssen rein sein und. soweit sie im Deutschen Arzneibuche vorkommen, 
die dort vorgeschriebene chemische Reinheit besitzen. Zur Herstellung von 
Getränken, die als Frucht· oder Brauselimonaden in den Verkehr gebracht 
werden, dürfen neben Wasser, KOhlensäure und Rohr· oder Rübenzucker nur 

1) Die fehlenden §§ beziehen sich auf die Festetellung der Widerstands' 
fähigkeit durch den ermächtigten technischen Sachverständigen (Gewerbe· 
inspektor). Vollständige Wiedergabe der Verordnung siehe Zeitschr. f. Unters. 
d. Nahr.· u. Genußm. (Ges. u. Verordn.) 1912. S. 446 nebst ErJä\ltel'Ungen im 
preuß. Runderlaß vom 26. j\.ugust 1912. S. 443. 
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natürliche Fruohtsäfte oder reine Fruchtsirupe (Zubereitungen aus natürlichen 
Fruchtsäften und Zuckerl benutzt werden. Bei der Herstellung von Getränken 
aUB dem S!,-fte von Zitronen, Orangen und anderen Früchten der Gattung Citrus 
Ist ein Zusatz des entsprechenden natürlichen Schalenaromas zulässig. Ent
halten die Getränke andere als die genannten Stoffe, so müssen. sie als Kunst
erzeugnisse gekennzeichnet werden. 

Wird die Kohlensäure von den l\1ineralwasseranstalten in Entwickelungs
apparaten aus kohlensauren Mineralien nnd Mineralsäuren hergestellt, so ist 
sie vor ihrer Verwendung in geeigneter Weise zu reinigen. Die verwendeten 
Säuren müssen Rrsenfrei sein. 

§ 4. 

Dlejen,igen Teile der Apparate zur Herstellung und zum Ausschank 
der Getränke, welche mit kohlensäurehaltigem Wasser in Berührung kommen, 
müssen gegen verdünnte Säuren dauernd widerstandsfähig erhalten werden, 
insbesondere dürfen Kupfer oder dessen Legierungen nur verwendet werden, 
wenn sie stark verzinnt sind. Im übrigen sind die Vorschriften des Reichs
gesetzes, betreffend den Verkehr mit blei- und zinkhaitigen Gegenständen, vom 
25. Juni 1887 (R.-G.-Bl. S. 273) maßgebend. 

§ 5. 

Die Räume, in welchen die Getränke hergestellt werden, müssen hell, 
gnt gelüftet und sauber gehalten sein; die Apparate müssen so aufgestellt werden. 
daß sie von allen Seiten besichtigt werden können. Zu Zwecken, welche· die 
Fabl'ikation der in diesen Vorschriften genannten Getränke nachteilig beein
flussen können, dürfen die Räume nicht benutzt werden. 

Die Flaschen, in denen kohlensaure Getränke abgegeben werden, müssen 
vor ller Füllung gründlich gereinigt werden. Die Benutzung von an der Mündnng 
beschädigten. Flaschen und von Flaschen mit schadhafter Gnmmidichtung ist 
untersagt. 

§ 10. 

Die Apparate zur Herstellung oder zum Ausschank der unter diese Vor
schriften fallenden Getränke dürfen nicht früher benutzt werden, als bis ihre 
Prüfung auf Widerstandsfähigkeit und Gesundheitsnnschädlichkeit· nach der 
beigefügten (nachstehend) Anweisung durch Sachverständige (§ 13) mit be
friedigendem Erfolge stattgefunden hat ul)-d eine Bescheinigung darüber von 
dem Betriebsunternehmer der Ortspolizeibehörde vorgelegt worden ist. ))je 
Prüfungen sind auch dann vorzunehmen, wenn es sich um die Aufstellung bereits 
anderwärts betriebener Apparate handelt. 

Ergeben sich bei den Prüfungen Mängel, so sind diese innerhalb der VOll 

den Sachverständigen festzusetzenden Frist zn beseitigen, erforderlichenfalls 
hat eine Nachprüfung stattzufinden. 

Werden die hiernach auszuführenden erstmaligen Prüfungen vor der 
Inbetriebnahme von Apparaten am Herstellungsort ausgeführt, so sind die 
darüber ausgestellten, der Ortspolizeibehörde vorzulegenden Bescheinigungen 
anzuerkennen, wenn der Herstellungsort innerhalb des Deutschen Reichs liegt 
und die Prüfungen von Sachverständigen ausgeführt sind, die für ihren Bezirk 
anerkannt sind. In solchen Fällen sind die an den Apparaten anzubringenden 
Metallschilder derart mit Zinntropfen an den Apparaten zu befestigen, daß die 
Tropfen halb auf dem Sohilde und halb auf dem Apparate sich befinden. Die 
Zinntropfen sind abzustempeln. Der Stempel ist in den Bescheinigungen ab
zudrucken. Der für den Ort der Aufstellung zuständigen Behörde bleibt vor
behalten, die Apparate darauf zu prüfen, ob sie unverletzt sind. 

Die Ortspolizeibehörden sind befugt, die Prüfungen auf Gesundheits
unschädlichkeit und Betriebssicherheit der Apparate nach ihrem Ermessen 
von Zeit zu Zeit durch Sachverständige zu wiederholen. 

Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, die Prüfungsbescheinigungen 
aufzubewahren und sie den zur Aufsicht zuständigen Beamten und sachver
ständigen auf Verlangen jederzeit an der Betriebsstätte vorzulegen. 

Die Bestimmungen dieRes Pafagl'aphen finden \teine Anwendung auf 
SiphonIl aus Glas. 
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~ 13. 

nie auf Grund dieser Polizeiverordnullg aUKzurüllrenden Priifungen auf 
WiderlStandsfähigkeit erfolgen durch die hierzu ermächtigten Ingenieure der 
Dampfkessel-Überwachungsvereine in den durch den Minister für Handel 
und Ge,vel'be feIltgesetzten Veroinsgebieten im staatlichen AUft,rage, Die fUr 
die chemischen (bakteriologischen) Untersuchungeu anzuerkennenden Sach· 
verständigen beIItbnmt der zuständige Regierungspräsident.. im J,andellpolizei· 
hezirk Berlin der Polizeipräsident, in Bellln, 

~ t,j, 

Zuwillerbandlungen gegen die Vorschrifteu dietleI' Polizeiverordllu11!C 
werden, sofern nicht andere Stl'afvorschritten Platz greifen. mit Geldstrafe bis zn 
60 l\oIark bestraft" an deren St.elle im Unvtlrmögensfalle entspI;echende Haft tritt. 

Anlll.ll'e 1. 
AnwelHung 

für .lle I'rüflllig "er ~lIr Hel'lltellung oder zum AU88~Ilallk k.,bII!lIlIlIlUrer 4htriillk. 
dienenden Apparate. 

(Auszugsweise.) 

11 .. l'rilfllng auf Gesundheltsuuschädlichkeft.. 
Die lIischgefäBe und metallenen Ausscbankgefäße sind nach zweck

entHprechender Reinigung je nach deI' Verwendung. zu deI' sie bestimmt sind. 
mit Mineralwasser ()(ler Limonade zu füllen und nach amtlichem Verscllluß 
ihrer Öffnungen durch den chemischen Sachverständigen mindestens 12 Stunden 
nnter dem bei lIll'em Betriebe zulässigen höchsten Druck. der durch Kohlensäure 
:m erzeugen ist·. zu belassen. J)al'nach ist IlUS jellem zu prillenden Gefäße duroll 
die Ortsp61izeibehörde eine Probe von etwa 2 Liter der FlUssigkelt In reine 
l"laschen zu fimen \lud nach amtlicher Veraiegelung dem chemlsohen Sach· 
,-e"IStändlgeb ZUl' Pritfung auf schätlJlehe :\-Iet/lll;;alze (Ku[lfel·-. Zlnk-, ßlei· 
",ab:e und dgl.) zu tlbergeben. 

(Dem Entwurfe sbld Vordrucke fill' Gebührenordnung tuul Uoseholnlgung 
<leI' PrÜfUngBelogebnlsse beigefügt.) . 

In <lem zu dem Nonnalentwurf 1l1'ganl,.'6nen preuß. Milltstel"lalerlaß VOIII 
26. August 1912 ' ) Ist der Entwurf noch eingehend erläutert.. J)al'/l,us isttolgendes 
zu entnehmen: 

Zu § 1. Hel' Geltungsbtlreioh erstrel'kt sich auch allj' den In Scbauk· 
stätten stattfindendt\lI Verkehr mit Edrisclmllgsgetl'änken (Mischullgen von 
kohlensaurem Wasser mit Fruchtsaft). sowie auf natül"licbe }lineralwil.!lller. 
soweit bei deren Abfiillung Kohlensäure zugesetzt wil'd. 

KohlensäurehaItige Getränke mit Phantasienamen wie ChalupaguerweiBe, 
Zukunftsperle. GOldperle und dgl. miissen ulcht als Kunsterzeugnisse gekenn
zeichnet werden. obwohl bei Ihl'el' Hel'stellung möglicherweise Fruchtessenzen 
oder Fru,chtäther verwendet worden sind. Zusätze. wie Mittel zw' Haltbar
machuug (Salicyl" Ameisensäure und dgl., Schaummittel. giftige Farben usw.) 
werden auch bei Phantssleprodukten nacb den für Fruchtsäfte giltlgen An
schauungen beurteilt. Durch die Vel'ordnung sollen In erstei' Linie die allS 
natürllcheu Fruehtsäfhm hergestellten Limonaden geschützt werden. 

Stärkezucker kann an Stelle \TOll Rohr· oder Rübenzucker unter den hn 
\Velngesetz gestellten Voraussetzungen ("technisch rein") verwendet werden; 
Stärkesirup Ist deklarationspfllchtlg. 

Bemerkung: Die Rechtsgiltigkeit solcher nach dem NOl'lllalentwurf er
la.ssenen POlizei-Verordnungen ist durch Ul1:eildes Kgl. Preuß. Kammel'geriehts 
vom 6. April 1914') entschieden. Nach demselben Urteil Ist die Bezeichnung 
einer aus Essenzen hergestellten Limonade al~ .. Brallselbnona~le mit Zitronen' 
geschmack" un~ulässlg. 

1) Zeitschr. f. Untel·S. d. Naht'.- u. Genußm. (Ges. u. Vorol'dn.) 1912. S. 443. 
') Zeltscbr,l. Unters. d ..• Nallr.- u. GenuBJU. (Gos. Il. Vel'ordn.) 1914. S. 290. 
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XXI. Gesetz beb', die Besteuerung VOll Mineralwässern und künstlich 
Iwreitetell HetränkfHl sowie {He Erhöhung deI' Zölle fitr Kaffee und Tee, 

Yom 26. Juli 1918, 

1. 

Gewel'b~lUäßig abgefüllte llatilrliche Millcralwässel', ferner kÜllsUiehe 
:\1 ineralwässer, Limonaden und andere künstlich bereitete Get.ränke sowie 
konzentrierte Kunstlimolladen und GrundstoHc zur Herstellung von konzcn· 
tl'ierten Kunstlimonaden unterliegen, sotern sie zum Verbrauch im Inland' in 
verschlossenen Gefäßen in Verkehl' gebl'aeht werden und meht sehon auf Grund 
besonderen Geset,zes steuerpflichtig sind, einer in die Reichskasse fließenden 
Steuer. Als künstlich bereitete Getränke sind insbesondere steuerpflichtig 
zuckerhaltige Getränke, in denen die weingeistige Gärung durch die Art der 
Herstellung und Aufbewalll'ung beschränkt oder verhindert, wird, sowie Getränke, 
die durch Vergärung zuckerhaItiger Flüssigkeiten, auch mit darauffolgender 
\Viederentfernung des bei der Vergärung entstandenen \Veingeistes, her'gestellt 
sind. Der Bundesrat wird ermächt,igt, den Kreis der steuerpflicht,igen Getriinke 
näher zu bestimmen. 

Durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates kann 
die Steuerpflicht unter Anordnung der erforderlichen Über:wachungsmaßnahmen 
auch auf Getränke der im Abs. 1 bezeichneten Art, die in unverschlossenen 
Gefäßen dem Verbrauche zugeführt werden, oder auf Stolfe ausgedehnt werden, 
die zur Herstellung von Getränken der im Abs. 1 bezeichneten Art verwendet 
werden. Dabei kann vorgescbrieben werden, daß dm'artige Stotfe nur in he
stimmten Packungen in Verkehr gebracht oder aus dem Ausland eingeführt 
werden dürfen und daß in diesem :Falle an der' Außenseite der Packungen die 
für die Steuel'herechnung notwendigen Angaben ersichtlich gemaeht werden; 
die Stener soll unter Zugrnndelegung der steuel'sätze des § 2 so beInessen werden, 
wie es dem Vel'hältnis einer bestimmten Menge Stoffe zu den daraus herstell
baren Getränken entsprkht. Die getroffenen Anordmmgen sind dem Reichstag' 
sofort oder, wenn er lücht Vel'SamIllelt. ist, bel seinem nächsten Zusammentreten 
mitzuwirken, Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der Reichstag es verlangt. 

Die Bestimmungen dieses l'arugl'ltvlten heziehen sich nicht aaf natür' 
liehe oder nur gesiißte J;'l'11eht.süfte. 

Hölle (leI' Steuel', 

Die "teuer beträgt: 
1. bei :\lineralwäl'sel'll. 
~. bei Um ona den und anderen k iinst.lich 

tränken . . . , ..... 
3. bei konzentrierten Kunstlimonaden . 
4. bei Grundstoffen zur Herstellung von 

KunstJimonaden für das Liter 

0,05 )lk. 

hm'eiteten Ge-
0,10 
1,00 

kOllzentrim'ten 
20,00 

}'ür Limonaden und andere künstlich bereitete Get{änke, deren 'Vein· 
g'eistg'ehalt die vom Bundesrate festgesetzte Grenze überschreitet, sind die 
doppelten Steuersätze des Abs. I, Ziffer 2, zu entrichten. 

Die steuerpflichtig'e Meng'e hestimmt sieh nach der Zahl und dem Raum
g'chalte del' an Abnehmer gelieferten Gefäße. Der HersteJler hat der Steuer
i)ehörde unter Hinterlegung von Mustern anzumelden, in welchen Getäßgrößen 
er die Erzeugnisse in Verkehr bringen will. FÜl' die Steuerberechnullg bleiben 
gerülge Abweichungen von dem angemeldeten Raumgehalte der Gefäße, die 
nur auf Zufälligkeitell bei der Herstellung beruhen, nach näherer Bestimmung 
des Bundesrates außer Betracht. A'llf den Gefäßen muß der Name des Her
stellel's deI' Erzeugnisse sowie deI.' Ort der Herstellung angegeben sein, 

(Die weiteren Y01'HC]u'iftcn Rind olme Interesse für den Nahrungsmitt~]
chemiker.) 
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AUllführungsbestlmmungen ') zu dem Gesetze über die Bestenerung von Mineral· 
wässern und künstlich bereiteten Getränken. Deutsches. Reich. Bekannt· 
machung des Reichskanzlers vom 8. August 1918 (Zentralbi. f. d. Deutsche Reich, 

S. 431)'). 

A. A'llgemeine Be~timmungen. 

§ 1. Gegenstand der Steuer. 1. Gegenstand der Steuer sind die im § 1 
<les Gesetzes näher bezeichneten Erzeugnisse, sofer'n sie zum VeI'brauch im 
Inland in verschlossenen Gefäßen in Verkehr gebracht werden und nicht schOll 
auf Grund besonderer Gesetze steuerpflichtig sind. Natürliche Mineralwässer 
unt.erliegen der Steuer nur insoweit, als sie gewerbsmäßig abgefülit werden. 

2. Ein gewerbsmäßiges Abfüllen natürlicher Mineralwässer liegt nicht 
vor, wenn an der lIfineralquelle von der Bevölkerung Wasser für den eigenen 
Tagesbedarf abgefüllt wird, einerlei, ob die Entnahme des Wassers ohne Ent· 
gelt oder gegen Entrichtun'g !liner von der entnommenen Flüssigkeitsmenge 
unabhängigen Erlaubnisgebühr erfolgt. 

3. Ein Inverkehrbringen von Erzeugnissen liegt auch in den Fällen vor, 
in denen Verwaltungen staatlicher, gemeindlicher oder gewerblicher Anstalten 
in eigener Bewirtschaftung hergestellte Getränke ausschließlich an die in ihren 
Betrieben beschäftigten Personen abgeben. 

4. Als Gefäße sind unmittelbare Umschließungen aller Art anzusehen, 
neben Flaschen (Krügen), Siphons, Korbflaschen, mithin u. a. auch Fässer. 
Der Begriff "verschlossene" Gefäße ist nicht im Gegensatze zu "unverschlossen", 
sondern zu "nicht verschließbaren" Gefäßen (z. B. Trinkgläsern, Eimern, 
Kübeln) zu verstehen. Verschließbare, unverschlossene Gefäße (z. B. Pack' 
flaschen ohne Kork, Fässer mit offenem Spundloch) machen ihren Inhalt steuer· 
pfllchtig. 

5. Der Steuer unterliegen auch die aus dem Ausland eingeführten Er· 
zeugnisse. Soweit sie zollpflichtig sind, ist die Steuer neben dem Zolle zu ent· 
richten. 

6. Als Verbrauch im Inland gilt der Verbrauch in dem innerhalb der 
politischen Grenzen des Reichs liegenden Gebiet und, soweit mit den dem 
Zollgebiet angeschlossenen Staaten und Gebietsteilen eine Gemeinschatt der 
steuer begründet wil'd, auch der Verbrauch in diesen St.aaten und Gebiets' 
teilen. 

§ 2. Begriff "Mineralwässer". Als Mineralwasser ist im Gegensatze zu 
deul gewöhnlichen Trinkwasser neben den Kurbrunnen jedes Wasser anzusehen, 
das sich durch die Art oder die Menge der darin enthaltenen Salze oder Ga~e 
von geWÖhnlichem Trinkwasser unterscheidet, und zu Heil, oder Erfrischungs' 
zwecken in den Verkehr gebracht wird. 

§ 3. Begriff "Limonaden und andere künstlich bereitete Getränke; 
natürliche Fruchtsäfte". 1. Unter Limonaden im Sinne des § 2 Absatz 1 Ziff.2 
des Gesetzes sind säuerlich und· zugleich süße Erfrischungsgetrltnke zu ver· 
stehen, die weingeistfrei sind oder nicht mehr als 1() g 'Veingeist im 1.iter ent· 
halten. 

2. Als andere kÜnstlich bereitete Getränke im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziff. ~ 
des Gesetzes sind insbesondere anzusehen zuckerhaltigc Getränke, in denen 
die weingeistige Gärung durch die Art der Herstellung und Aufbewahrung be· 
schränkt oder verhindert wird, sowie Getränke, die durch Vergärung zucker· 
haItiger Flüssigkeiten, auoh mit daraUffolgender Wiederentfernung des bei der 
Vergärung entstandenen ·Weingeistes, hergestellt sind, alle diese, soweit der 
Weingeistgehalt nicht über 10 g im Liter hinausgeht. Ferner fallen unter diesen 
Begriff als der Biersteuer nicht unterliegende Malzgetränke sowie alle bier' 
ähnlichen Getränke, d. h. Getränke, die als Ersatz für Bier in den Handel ge· 
bracht oder genossen zu werden pflegen. Im übrigen gehören hierher alle nicht 
mehr als 10 g Weingeist im Liter enthaltenden künstlich bereiteten Getränke, 
die weder zu den auf Grund anderer Gesetze steuerpflichtigen Erzeugnissen 
(wie. z. B. sogenannte Obstmoste) zu zählen, noch den natürlichen Fruchtsäften 
im Sinne des Abs. 3 (wie z. B. Himbeersaft, Himbeersirup ) oder sonstigen natiir· 

') Zeitsehr. f. öffentl. ehem. 1918. 252. 
') Mit Abänderungen vom 16. Dezember 1919. 
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lichen Pflanzensäften (wie z. B. Birkensaft) zuzurechnen sind, noch sich al~ ein· 
fache Auszüge aus pflanzlichen Stoffen (wie z. B. aus Kaffee, Tee) darstellen, 
noch endlich aus Honig bereitet sind (Met) oder lediglich aus Milch oder Sauer· 
milch oder Bestandteilen der Milch (wie z. B. Milchwein, Kefirkumyß) bestehen. 

3. Als nach diesem Gesetze steuerpflichtige Erzeugnisse gelten nicht 
Säfte, welche durch Auspressen frischer Früchte gewonnen sind (natürliche 
Fruchtsäfte). Natürliche Gärung sowie Veränderungen, die durch Erhitzen, 
Abschäumen und Klären der Säfte oder durch den Zusatz der üblichen Frisch· 
erhaltungsmittel hedingt werden, machen natürliche Fruchtsäfte nicht zu 
Erzeugnissen, die nach dieRem Gesetze steuerpflichtig sind. Als solche kommen 
natürliche Fruchtsäfte auch dann nicht in Betracht, wenn sie mit Zucker odel' 
mit Süßstoff versetzt sind (Fruchtsirup). Natürliche Fruchtsäfte sind auch 
dann nicht steuerpflichtig, wenn sie mit anderen' natürlichen Fruchtsäften vet·
mischt sind. Getränke, die unter Verwendung getrockneter Früchte hergestellt 
sind, werden nicht als natürliche Fruchtsäfte angesehen. 

4. Fruchtsäfte,. die einen Zusatz von Kohlensäure erhalten haben, wie 
überhaupt alle Fruchtsäfte, von anderer als der im Abs. 3 beschriebenen Zu
bereitung, z. B. solche mit Zusätzen von Säuren, Farbe oder Wasser sind steuer· 
ptlichtig als Limonaden oder andere künstlich hereitete Getränke; ergiht sich 
nach Verdünnen mit einer mindestens dreifachen Menge Wasser noch ein brauch· 
bares Getränk, so sind sie als konzentrierte Kunstlimonaden steuerpflichtig. 
In Zweifelsfällen entscheidet der Säuregehalt. Wenn dieser, berechnet als 
Weinsäure, 2 g im Liter nicht übersteigt, so liegt ein anderes künstlich bereiteteH 
Getränk vor, ist er höher als 2 g im Liter, eine konzentrierte Kunstlimonade (§ 5). 

§ 4. Limonaden usw. mit höherem Weingeistgehalte. Unter Limonaden 
und anderen künstlich bereiteten Getränken im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes 
sind Getränke der im § 2 bezeichneten Art zu verstehen, die mehr als 10 g Wein' 
geist im Liter enthalten. 

§ 5. Begriff: "Konzentrierte Kunstlimonaden" . Unter konzentrier'ten 
Kunstlimonaden sind flüssige Gemische zu ver~tehen, die Süßungsmittel, Sälll'cll 
und Aromastoffe enthalten und naeh Verdünnen mit einer mindestens drei
fachen - in der Regel etwa zehnfachen - Menge Wasser noch eine trink
fertige Limonade oder ein anderes künstlich bereitetes Getränk ergehen_ Ge
mische, hei denen einer der drei genannten Hauptbestandteile fehlt oder gar 
der Zusatz anderer Stoffe für die Her~telJung des Getränkes erforderlich ist, 
sind von der Behandlung als konzentrierte Kunstlimonade nicht ausgenommen. 

§ 6. Beg'l'iff: "Grundstoffe Zlll' Herstellung von konzentrierten KunHt· 
limonaden." . L Al~ Grundstoffe zur Herstellung von konzentrierten Kunst
limonaden gelten nur die hierzu geeigneten flüssigen bis halbtesten Gemisch", 
deren wesentliche Bestandteile meist Sälll'en und Aromastoffe mit oder ohne 
Zusatz von Süßungsmitteln, Farben und Schaummitteln Sind und deren Geha.lt 
an hauptsächlichsten Bestandteilen, wie z. B. an Säuren und Aromastoffen so 
hoch ist, daß sie sich auf trinkfertige Limonade oder anderes künstlich hereitete" 
Getränk nur durch Mischung mit einer sehr hedeutenden - in der Regel dei' 
etwa zweihundertfachen - Wassermenge verarbeiten lassen; dabei ist es nicht, 
erforderlich, daß die Herstellung konzentrierter Kunstlimonaden als Zwischen' 
erzeugnis tatsächlich beabsichtigt wird. In Zweifelsfällen entscheidet der Ge· 
halt an titrierharer Säure, als Weinsäure berechnet. Beträgt dieser Gehalt 
mehr a.ls 20 g im Liter, so sind die Erzeugnisse stets als Grundstoffe zur Her
stellung von konzentrierten Kunstlimonaden zu behandeln; beträgt er nicht mehr 
als 15 g im Liter, so hat die Behandlung als konzentrierte Kunstlimonade ein· 
zutreten. Erzeugnisse, deren Säuregehalt mehr als 15 g, aber nicht mehr als 
20 g im Liter heträgt, sind in der Regel als konzentrierte Kunstlimonaden an· 
zusehen, jedoch dann ebenfalls als Grundstoffe zu solchen zu beha.ndeln, wenn 
ihr auffällig hoher Gehalt a.n Aromastoffen oder ihre sonstige Beschaffenheit 
darauf schließen läßt, daß sIe zur Ersparung des Steuerunterschieds mit einern 
niedrigeren, na.chträglich zu ergänzenden Säuregehalt hergestellt sind. Reine 
Aromastoffe sind nicht zu den Grundstoffen zu rechnen, sofern sie zur Hel" 
Htellung eines fertigen Getränkes noch anderer Zusätze als Wasser und Süßungs
mittel bedürfen. 

2. Wird eine amtliche Feststellung des Säul'egehalt.es eJ'fm'uerlk.h, RO 
ist Flic nach den BesUmmungen der Anlage vorzunehmen. 
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§ 7. llezeichnungszwolJg. 1. Die im §·2 Aba. 3 (Schlußsatz) de6 G_tze6 
vorgeschriebene Bezeichnung des Herstellers und des Herstellerorts auf den 
Gefäßen muß deutlich erkennbar sein. Sie hat bei Fässern duroh Einbrennen 
oder durch Auftragen mit dauerhafter, nicht vel'wischbarer Farbe zu erfolgen. 
Soweit ihre Anbringung bei anderen Gefäßen IIls Fässern nicht bereits bei der 
Herstellung der Gefäße (z. B. bei Flaschen durch Einblasen) erfolgt ist, muß 
sie mittels besonderer 1estaufgeklebter oder sonst gut befestigter Zettel be· 
wirkt werden. Die Mitbenutzung der Zettel zur Anpreisung ist zulässig. Ihre 
Anbringung hat zu erfolgen, beyor die Erzeugnisse aus dem Herstellungs· 
hetrieb entfernt werden. 

2. Ausländische Erzeugnisse werden ZUl' Einfuhr nur zugelassen, wenn 
sie den Bestimmungen des Abs. 1 entsprechend bezeichnet sind. . 

3. Von dem Bezeichnungszwange sind betreit Erzeugnisse, die unter 
fUlltlioher Aufsicht ausgeführt werden (§ 35). 

§ 8. Verkehrseinschränkungen. 1. Werden im freien Verkehr befindliche 
Erzeugnisse in a·ndere Behältnisse abgefüllt, so dürfen diese Behältnisse nicht 
verschlossen und so wieder in Verkehr gebracht werden. 

2. Abgesehen von den Fällen des § 17 Aba. 4 dürfen im freien Verkebr 
befindliche Erzeugnisse in steuerpflichtige Herstellungsbetriebe nur mit Ge· 
nehmigunl'l' der Hebestelle eingebracht werden. 

B. Übel'wachungsmaßnahmen. 
Zu § 2 AbA. 3, §§ 6-12 des GeRetzes. 

H 9-21 us\\'o 

C. ICn trieh tung deI'. Steuer. 
ZU H· 3, " des Gesetze_. 

H 22-35 lI~W. 

D. Yc rwal tuugllkost611 vergüt.llug. 
Zu § 32 des GesetzeA. 

36 us\\'o 

E. :-,1 ta t·istik. 
:17-39 uS\\". 

F. Schlußbestimlllungen. 
§ 40. llieräbnliche Getränke. § 8 der Ausführungsbestimmungen zum 

Brausteuergesetze vom 15. Juli 1909 wird aufgehoben. Get.rä.nke, die als Er
satz für Bier in den Handel gebracht oder genossen zu werden ptlegen (bier
ähnliche Getränke), unterliegen yom 1. September 1918 ab nur noch der Be
steuerung nach den Vorschrüten des Gesetzes betreffend die Besteuerung ,on 
Mineralwässern und kilnst.llch bereltet.en Getränken. 

§§ 41-43 US\\'. 

Anlage. 

Anleitung zur ErmUtlung des Gehaltes an tltrlerbarer Säure In Limonaden und 
anfleren kiinstllch bereiteten Getränken, sowie In konzentrierten Kun8tllmonad~n 

und Grundstoffen zu solchen, bereChnet als Weinsäure. 
Die Probfm siml zunächst auf Zimmerwärme zu bringen. 

Erforderliche Lösungen. 
Die El'IDittelung geschieht durch Absätt.igung IDit Normalnatronlaugc 

oder Normalkalilauge, deren Wirkungswert (die Anzahl der Kubikzentimeter, 
die zum Absättigen von 1 ccm Normalschwefelsäure verbraucht werden) unter 
allen Umständen vor jeder Verwendung festgestellt werden muß, sofern 
seit der letzten Prüfung des ·Wirkungswertes 8 oder mehrere Tage verflossen 
sind. Die Prüiung und die Umrechnung auf die Anzahl Kubikzentimeter 
wahrer Normallauge geschieht nach gehörigem Umschütteln der Lauge und der 
8äUl'e in den VorratstIaschen gemäß der im Anhang zur Anleitung für die Zoll· 
abfertigung unter "NormaJalkalilauge" gegebenen VONlchrlft unter Verwendung 
von 10 CCIl1 der Lauge. 
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Ausführung der Unter~uchung. 

1. Ermittelung des Säuregehaltes in Limonaden und anaeren künst· 
lieh be reite ten Getränken. 

In ein Erlenmeyersches Kölbchen von 400-500 ccm Inhalt wird der 
Inhalt eines bis zur Marke mit der Probe gefüllten geeichten Meßkölbchens 
von 260 ccm Inha,lt unter Nachspülen mit wenig Wasser entleert. Ist die Probe 
anders als rot und nur schwach gefärbt, 80 wird die Flüssigkeit mit einigen 
Tropfen weingeistiger Phenolphthaleinlösung versetzt. Alsdann wird aus eine!' 
in 1/10 eem geteilten Bürette die Normallauge in kleinen Mengen allmählich, 
untel' Umschwenken nach jeden. Zusatz, hinzugegeben, bis die auftretende 
rote Färbung, die anfangs beim Schütteln immer wied.er verschwindet, be
stehen bleibt_ Ist die Probe rot oder so stark gefärbt, daß nicht deutlich er
kannt werden kann, ob die rote Färbung auftritt, so ist nach jedem Zusatz 
von Normallauge durch Aufbringen eines Tröpfchens der Fliissigkeit mittelR 
eines diinnen Glasstabes auf empfindliches rotes Lackmuspapier zu 'prüfen, 
ob alle Säure gebunden ist. Ist dies der Fall, so tritt auf dem Papier ein blauer 
Fleck auf. Je 1 ecm wahrer NOl'mallallge entspricht 0,3 g Weinsäure im Liter. 
Sind daher zum Absättigen der Prohe mehr als 6,7 ccm wahrer Norma,J!auge 
erforderlich, so enthält die Probe mehl' als 2 g Weinsäure in 1 Liter. 

2. In konzen trie rten Kuns tli monaden und Grun ds t.offen_ 
Es wird wie unter 1 verfahren, jedoch werden hier 50 ccm der Probe mit 

Hilfe einer Pipette abgemessen. Je 1 ccrn wahrer Normallauge entsPI'icht 
alsdann 1,5 g Weinsäure im Liter der Probe. Sind daher zum Absättigen der 
Probe mehr als 13,3 ccm erforderlich, so enthält die Probe mehl' als 20 g Wein
säure im Liter, 

XXII. Anweisung zUr Untersuchung von Kleie auf den Aschengehalt 1). 
(Auszugsweise. ) 

Nach einem RundschreIben des Reich~schatzamte~ vom 4. März 1911. 

1. 
Der SicheI'heit halber sind von jeder zu untersuchenden Probe 2 Aschen· 

gehaltsbestimmungen nebeneinander auszuführen. \Veichen deren Ergebnisse 
nicht mehr als 0,30 v. H. voneinander ab, so ist aus ihnen ein Mittelwert zu 
hilden, der als der ermittelte Aschengehalt anzusehen ist. Antlerenfalls ist 
noch eine dritte Bestimmung der Aschenmenge vorzunehmen und der Durch. 
schnitt der nicht mehr als 0,30 v. H. voneinander abweichenden Ergebnisse 
als der ermittelte Aschengehalt anzusehen. 

2. 
Der Aschengehalt ist auf die '.rrockensubstanz zu herechnen. Daher ist 

zunächst eine 'Vasserbestilnmnn~' notwendig. 

3. 
Die Ermittelung' des \Vassergehalto6 hat in flachen Metallschalcll zu 

gcschehen unter Verwendung von 5 g der Probe. Es genügt, wenn die gefüllten 
Schalen 1' /. Stunden in einen. 1'roekenkAsten einer Temperatur von 102-100' () 
ausgesct7.t werden. 

4. 

(1) Die Vera~ehllng ist. in Plutinijchalen, ~ogen .. nnten '\Veinsühalen VOl'

zunehmen. Es sind jedesmal 5 g der Probe anzuwenden, welche genau abgewogen 
sein müssen. Die Veraschung wird mit möglichst kleiner Flamme eingeleitet. 
so daß die Kleie, ohne sich zu cntzünden, langsam und gleich~äßig verkohlt. 
Sodann wird die Kohle mittels eines dicken Platindrahtes oder emes Porzellan
pistills fein zerdriickt und 5 Minuten einer etwas stiL!'keren Flamme ausgesetzt. 

1) Zeitschr. L Unter~. d. Nahr.· u. Genußm. (Ges. u. Yerol'dn.) 1911, 
144,363: s, a. NachrichtenbI. f_ d. Zollstellen 1911, 107. 

Bulard-Baier, Hilfsbuch_ 4. Auf!. 54 
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(2) HiorauJ' wird die Kohle zweimal auf einem Wasserbade mit heißem 
'Vasser .ausgelaugt; die wäßrigen Auszüge filtriert man durch ein Filter von 
geringem Aschengehalt in ein KÖlbchen. Sodann gibt lllan das Filter in die 
Platinschale zur Kohle, trocknet beide und verascht Kohle nebst Filter voll· 
ständig im Muffelofen. 

(3) Sobald die Asche gleichmäßig grauweiß geworden ist, gießt man die 
filtrierte Lösung in die Platinschale zurück, verdampft auf dem 'Vasserbade 
zur Trockne, besetzt den Rückstand mit kohlensäurehaltigem \Vasser, glüht 
nochmals kurze Zeit ganz schwach, läßt im Exsikkator erkalten und wägt. 

(4) Es ist besonders darauf zu achten, daß das Auslaugen der Kohle 
gründlich vorgenommen wird. Auch darf die Temperatur des Ofens nicht, über 
eine mäßige Rotglut der Muffel gesteigCl·t werden, da anderenfalls ein Teil 
der noch vorhandenen mineralischen Bestandteile sich vel'fliichtigen könnt.e. 

5. 

(1) Beträgt der ermittelte Aschengehalt (Ziff. 2) 4,1 v. H. oder mehr 
und besteht der Verdacht, da.ß der Kleie Beschwerungsmittel zugesetzt sind, 
um einen höheren Aschengehait vorzutäuschen, so ist die Wal'e daraufhin in 
einen, besonderen Verfahren zu untersuchen. Dies muß stets geschehen, wenn 
der Aschengehalt mehr als 6 v. H. beträgt. 

(2) DeI' fÜl· diese J!'eststellung einzuschlagende VerRuchsweg ka.nn den 
besonderen Verhältnissen und dem Einzelbefund angeJlaßt werden. 

XXIII. Verordnung über die Genehmigung von ErsatzlebensmittellI. 
Vom 7. März 1918. R.-G.·BI. 113. 

§ 1. Ersatzlebensmittel dürfen gewerbsmäßig nur hergestellt, angeboten, 
feilgehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden, wenn sie 
von einer Ersatzmittelstelle (§ 2) genehmigt sind. 

Der Reichskanzler ka.nn Grundsätze darüber aufstellen, welche Gegen· 
~tände Ersatzlebensmittel im Sinne dieser Verordnung sind. Die Grundsätze 
sind im Reichsanzeiger zu veröffentlichen '). 

Die von einer Ersatzmit,telstelle erteilte Genehmigung gilt für das ganze 
Reichsgebiet. 

§ 2. Die ErsatzmitteJstelJen sind von den Landeszentralbehörden zu 
errichten. Sie können für das ganze Gebiet eines Bundesstaates oder für Teil
gebiete, auch für Bezirke, die ans Gebieten mehrerer Bundesstaaten gehildet 
"ind, errichtet werden. 

Die Landeszentralbehörden können bestimmen. daß die Gt1Rchäfte der 
Ersatzmittelstcllen von bel'eits bestehenden Stellen wahrgenommen werden. 

S 3. Der Antrag auf Genehmigung muß enthalten: 
1. Genaue Angaben über die Zusa=ensetzung des Ersatzlebensmittels 

und das Herstelllmgsverfahren unter Bezeichnung der Art und lVIenge 
der bei der Herstellung verwendeten Stoffe und der daraus gewonnenen 
Menge der Fertigerzeugnisse, 

~. eine Berechnung der Herstellungskosten, sowie die Angabe des Preises, 
zu dem das Ersatzlebensmittel vom Hersteller und im Groß· und Klein· 
handel abgegeben werden soll, 

3. die wörtlich genaue Angabe, unter welcher Bezeichnung das Ersatz
lebensmittel in den Verkehr gebracht werden soll. 

Dem Antrage sind ferner beizufügen: 
4. Zur Untersuchung geeignete Muster des Ersatzlebensmittels in der 

für den Kleinverkauf vorgesehenen Packung mit Bezettelung, Ge· 
brauchsamyeisung und AnkündigungsentwÜl"fen. 

Die Landeszentralhehörden oder mit ihre1· Genehmigung die Ersatz· 
mittelstellen können weitere Erfordernisse fül' den Antrag aufstellen. 

') Ist am 10. April 1918 geschehen, B. S. 863 u. fi. 
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§ 4. Der Antrag auf Genehmigung ist von dem Hersteller bei Erslttz
lebensmitteln, die aus dem Auslande eingeführt werden, von dem Einführenden 
zu stellen. 

Will ein anderer als der Hersteller oder der Einführende das Ersatz
~ebensmittel unter seinem Namen oder seiner Firma in den Verkehr bringen, so 
1st der Antrag von diesem zu stellen. 

Zuständig zur Erteilung der Genehmigung ist diejenige Ersatzmittel
steIle, in deren Bezirk der zur Stellung des Antrags Berechtigte seine gewerh
liehe Hauptniederlassung oder in Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat. 

§ 5. Die Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft werden. Soweit 
l'eiehsrcchtlich Vorschriften übel' Ersatzlebensmittel getroffen Rind darf die Ge
nehmigung nicht an abweichende Bedingungen geknüpft werden.' Der Reichs
kanzler kann Grundsätze für die Erteilung und Versagung der Genehmigung 
aufstellen. Die Grundsätze sollen eine Versagung der Genehmigung inshe
sondere für die Fälle vorsehen, in denen Bedenken gesundheitlicher oder volks
wirtschaftlicher Art oder persönliche Gründe der Erteilung der Genehmigung' 
entgegeustehen. 

Die Genehmigung gilt für das Ersatzlebensmittel nur insoweit, als es ent
sprechend den im Genehmigungsantrag enthaltenen Angaben und den bei der 
Erteilnng der Genehmigung auferlegten Bedingungen hergestellt und in den Ver
kehr gebracht wird. Jede Abweichung, insbesondere in der Zusammensetzung, 
Bezeichnung oder im Preise ist nur nach Genehmigung der ErsatzmittelsteIle 
zulässig. 

Die Genehmigung kann außer in den Fällen des § 8 Abs. 2 auch zurück
genommen werden, wenn sich nachträglich Umstände ergeben, die die Ver
sagung der Genehmigung rechtfertigen. 

§ 6. Gegen die Versagung' und die Zurücknahme der Genehmigung iHt 
nur Beschwerde ZUlässig. Sie hat keine aufschiebende Wirkung. 

Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Stellen zur Entscheidnng 
über die Beschwerde zuständig sind. 

§ 7. Die Landeszentralbehörden hestimmen das Nähere über das Ver
fahren VOl: den Ersatzmittel- uud den Beschwerdestellero'). 

§ 8. Von sämtliehen Entscheidungen, durch die ein Ersu,tzlebensmittel 
genehmigt oder die Genehmigung eines solchen versagt oder zurückgenommcn 
ist, sowie von sämtlichen Entscheidungen der Beschwerdestellen ist dem Kriegs
ernährungsamt unverzüglich Mitteilung zu machen. 

Haben mehrere ErsatzmittelsteIlen oder BeschwerdesteUen übel' die Ge
nehmigung eines Ersatzlebensmittel~ zu entscheiden und gelangen sie zu vor
Rchiedenen Entscheidungen, so hat der Reichskanzler die endgültige l<Jntschei
dung zu treffen. Das gleiche gilt, WeIUl bereits genehmigte Ersatzlebensmittel 
durch eine andere Ersu,tzmittelstelle beanstandet werden und zwischen diesel' 
und derjenigen Stelle, die das Ersatzlebensmittel genehmigt hat, keine Einigung 
erzielt wird. 

§ 9. Bei jeder Veräußerung von Ersatzlehensmitteln an Händler oder bei 
der Übergabe an diese zum Zwecke der Veräußerung hat der Veräußerer dem 
Erwerber eine Bescheinigung auszuhändigen, aus der ersichtlich ist, von welcher 
stelle, wann, unter welcher NUll1nlCr und unter welchen Bedingungen das Ersatz
lebensmittel genehmigt ist. Der Erwerber darf Ersatzlebensmittel nur gegen 
Aushändigung dieser Bescheinigung erwerhen; er hat die Bescheinigung auf
zubewahren und auf Verlangen den Angestellten oder Beauftragten der Polizei 
und der Ersatzmittelstellen vorzulegen. 

§ 10. Die Angestellten und Beauftragten der Polizei und der Ersatz
mittelstellen sind befugt, Räume, in denen Ersatzlebensmittel hergestellt werden, 
jederzeit, Räume, in denen sie verpackt, aufbewahrt, feilgehalten oder verkauft 

') Die Ausführungsbestimmungen der Bundesstaaten sind in der mit 
ausführlichen Erläuterungen versehenen Schrift "Die Genehmigungspflicht für 
Ersatzlehensmittel" yon H. Stadthagen, Berlin 1918, C. Heymanns Verlag, 
abgedruckt. In den "Mitteilungen für Preisprüfungsstell~n", herausgeg~ben 
vom Kriegsernährungsamt Berlin, werden fortlaufend EntscheIdungen des Krlegs
ernähruTIgsamtes und der Beschwerdestellen bekannt gemacht. 
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we1'den, wiilu'cnd der Geschäftszeit zu betreten, dort Besichtigungen vor~ti· 
nehmen, Geschäftsaufzeichullugen einzusehen und nach ihrer Auswahl Proben 
g'egen Empfangsbestätigung zu entnehmen. 

Die DesltzCl' dieser Riiume sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter 
und Aufsichtspel'sonen haben den nach Abs. 1 zum Betreten der Räume Berecll' 
tigten auf Erfordern über das Verfahren bei der Herstellung der Ersatzlebens· 
m.ittel und libor die zur Herstellung verwendeten Stoffe, insbesondere über deren 
)!enge, Herkunft und Preis, Auskunft zn erteilen, 

§ 11. Die nach * 10 Berechtigten sind vorbehaltlich der dienstlichen 
Berichterstattung und deI' Anzeige von Gesetzwidrigkeiten verpflichtet, übel' 
die Einrichtungen und. Geschäftsverhältnisse, welche zu ihrer Kenntnis kommen, 
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der :Mit.teilung' und Verwert,ung der 
Geschäfts- und Betriebsg'eheimnissc zn enthalten. 

* l2. Die VOI'schriften diesel' Verordnung finden auf ErsatzlebellsmitteJ, 
deren Herstellung oder Vertrieb von einer dem Reichskanzler unterstellten 
Stelle beaufsichtigt werden, mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle der 
J;;rsa,tzmittelstelle die beaufsichtigeude oder eine vom Reichskanzler bestimmte 
stelle tritt. 

§ 1 :3. ])er Reichskan~Ie1' kaull die Vorschritten dieser Verordnung' auE 
El'satzmittel für andere Gegenstände des täglichen Bedarfs ausdehnen. Soweit 
er von diesel' Befugnis keinen Gebrauch macht, können die Landeszentral
behörden dahingehende Bestimmung'en treffen. 

§ 14. Die bei Inkrafttreten der Verordnnng bereits im Verkehr befind
liehen Ersat:<lebensmittel dlirfen vom 1. Juli 1918 ab nur noch im Verkehr 
bleihen, weun 6ie genehmigt sind. 

Der Antrag' auf Genehmigung solcher Ersat.zlebeuslIlittel kann auch vom 
~Jigentülller ge~tellt. werden, 

Die JJalldeszentralhehörden können bestimmen, daß die nach den bis
llel'igen Best.immungen in einzelnen Bundesstaaten erteilte Genehmigung eines 
:PJl'satzlchensmittels als Genehmigung im 8inne dieser Verordnung gilt. 

~ 15. ])er Reichskanzler kalln Ausführungsbestimmungen erlassen und 
AU~llal11nen von den Vorschriften dIeser Verordnnng zulassen. 

Soweit- er von der Befugnis, Ausführungsbestimmungen zu erlassen, 
keinen Gebrauch macht, kiinnen die Landeszentralbehörden solche erlassen. 

* H;' :\Ht Gefängnis his zn einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
10000 Mk. oder mit. einer diesel' Strafen wird bestra.ft: 

1. 'Ver Ersatzlebcnsmittel ohne die erforderliche Genehmigung gewerbs· 
mäßig herstellt, anbietet, feilhält, verkanft oder sonst in den Yerkehl' 
hringt odor den bei Erteilung der Genehmigung auferlegten Bedin
gungen (* 5) zuwiderhandelt; 

~. wer den YOl'schrift.en üher die Verpflichtung y.ur Ausstellung', Aus
hiindigung, Aufbewahrung und VOl'legung dm' Bescheinigung in § 9 
"'11 widmhandclt ; 

3. wer den Vorschriften in ~ 10 Ah~. I zuwider den Eintritt in die Räume, 
die Be~ichtigllng', die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen oder die 
Entnahme von Proben vcrweigert oder die gemäß § 10 A bs. 2 von ihm 
geforderte Auskunft. nicht crtcilt oder wissentlich uurichtig'e oder un
vo)lständige Ang'a,hcn maeht; 

J. wer den YorschriHen im * 11 zuwider Verschwiegenheit nicht beob
achtet oder de1' :lTitteilnng ode1' \Torwertung von Geschäfts- oder Be
tl'iebsgeheinmissen sich nicht enthält; 

5_ wer den von dem Reichskanzler oder' den Landeszelltralbehörden er
lasseneu Ausführnngsbestimmungen zuwiderhandelt. 

1m Falle deI' NI'. j, tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Bet.riebs
inhabers ein. 

Neben der ::it,raJ'e kann in den Fällen deI' Nunlluerll 1, ~ und 5 auf Ein
Ziehung der Gegenstände erkannt werden, auf die sich die strafbureHandlung' 
[)"zieht, 01111c L~llterschied, ob sie dem 1'ätel' gehören oder nicht,. 

§ 17. Diese Yerordnung tritt am 1. Mai 1918 in Kraft. 
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Bekanntmachung übel' die Zugehöl'igkeit zu deli EI·satzlebensmitteln. 
Vom 8. April 1918. 

Auf Grund von ~ 1 Ab8. 2 der Verordnung übel' die Genehmigung VOll Er-
8at,~lebenBmitteln vom 7. März 1918 (R.-G.-Rl. S. 113) werden folgende Grund
sät.ze aufgestellt: 

I. ErsatzlebenBlllittel im Sinne Ilet VerOl'dllUU~ YOlll 7. lVläl'Z 1918 "iud 
alle Lebensmittel'), die dazu hestimmt sind, ~ahrUllgs- oder GeuußlIlittei ÜI 
gewissen Eigenschaften oder 'Yit'kungen zu ersetzen. 

H. Unerheblich für die Zuordnung eineB lVIittel.,; zu dt.n El'HutzlebelH;
mitteln im Sinne der Verordnung ist.: 

1. Die Frage, ob und inwieweit dus }[ittel tatsiiehlieh g'eeignet iHt, ein 
anderes Lebensmittel zu ersetzen: 

es kann diesen1. in der Zusammenoetzung, illl Xähl'- oder Genuß
wert, im Gehalt an den einzelnen Nähr- oder Genußstoffen mehr orlel' 
weniger nahekollllll.en (ItunsthoI)ig), oder es kann bei wesclltlieh 
anderer Zusammensetzung nur einzelne Eigenschaften oder WIr
kungen des zu ersetzenden l;ebensmittelH hahen (Backplllycr für Hefe, 
Malzkaffee für Kaffce); 

2. die Darbietungsform des lVIittcls; 
es kann dem zu ersetzenden Lebensmittel ij,uf.lel'liclt und iu Iier 

Anwendungsart mehr oder ,,-eniger ähnlich sein (Kunsthonig, Bier
ersatz), oder es kann auf einer anderen Stufe der Zuhereitung und in 
einer anderen Forln dem Verbraucher dargeboten werden (KUIlRt
honigpulver, Kunsthonige"8enZ, GewÜl'zwiirfel, 'I'nnkenpulYcr); 

3. die Bezeichnung des Mittel,,; 
es kann ausdrücklich alH "El'Hatz" oder dergleichen bezeielmet 

sein, oder die Zweckhestimi\lung kann aus dem s0118tigen Inhalt dm' 
Bezeichnung, aus Abbildungen, aus der Bezett,elung, der Allkiindignng. 
der Gebrauchsanweisung' oder aus anderen UlllsHinden hm'vorgehen: 
auch ein :Mittel, das in -deI' Bezeichnung und der iiußeren F01'1Il de1ll 
zu ersetzenllen I"ehensmittelgleicht, kann als :JjJ1'ilatzlebenAlllittcl geltcll. 
wenn es in der Art und :Menge der zu seiner Herstellung vCI'Wendef,l'll 
Rohstoffe von dCln normalen Lebensmittel ahweiellt; 

4. die. Frage der Neuheit des Mittels: 
es kanu bereits in der ~'riedeI\"zeit hergestellt lIlId verwendet 

worden sein (Kaffee-Ersatz, Backpulvel'), oder es kann ein neuartiges 
Erzeugnis l1ilden (Muschelwurst, GewiÜ'zwürfel). 

IU. Ausgenommen sind unvermischte Naturerzeugnisse, die ihrem Ur
sprung entsprechend in herkömmlicher, handelsüblicher 'V eise bezeichnet und 
nicht als Ersatz fiir andere Lebensmittel feilgehalten oder angepl'iesen werden. 
wie Blätter einer einzelnen Pflanzenal't, z. B. Bron1.beerbliitter (auch in zer
kleinerter Form ~ls Tee), 'Yildgemüse, Tapiokamehl, 'Vickenmehl,. Hohhun
fleisch (auch in geräuchertem Zustande). 

IV. Zu den Ersatzlehensmitteln im Sinne der Verordmmg gchiil'I'Jl da
naoh unter anderen folgende Gruppen von l\1itJeln: 

lrleisch -Ersatzmitte I. 
Würste, Sülzen und Puddings alls ZiegcllflciHlIl1., Kaninchenlleiödl, q,,-

nüge11'leisch, Hobbenfleiseh, li'i8chen. ~hlACheITl, Kl'118tellt.ipl·IHl), 
li'leischextrakt-Ersabnnittel, 
Krebsextrakt, 
Krab benextra.kt, 
Krabbenpulvel' , 
Krebspulver, 
Pilzextrakt, 
'Vürzen, 
Brühwürfel, 
Sülzewürfel- und -pulver, 

1) rrabakel'satzlulttel sind zwai' Gellu(llllitt.el, g-clte·Jl alw'" !lieht- nl~ r.O"(,H~
mittel, da sie enthehrlich Rind. 
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Tunkenwül'fel und -pulver, 
Suppen in trockener Form, 
Ei· Ersatzmittel, 
Butterpulver, 
Kunstspeisefett, 
Ersatzmittel zum Brotaufstrich, 
Milchpulver mit Zusätzen, 
Schlagsahnc·Ersatzmittel, 
Käse·Ersatzmittel, 
Käsegeschmaokmittel, 
Backpulver, 
Speisepulver, 
·Puddingpulver, 
Paniermehl· Ersatzmittel, 
Rackstreumehlersatzmittel, 
Kunsthonig, 
Pulver, Extrakte und Essenzen zur Bereitung von Kunsthonig, 
KÜllstHche Marmeladen, Gelees und Muse, 
Pulver, Extrakte und Essenzen zur Bereitung von Marmelade, 

Gelee oder Mus, 
Künstliches Fruchtaroma, in Form von Pulver oder Essenz, 
Künstliche Fruchtsäfte, 
Künstliche Limonaden und zu ihrer Herstellung bestimmte Gemische 

(Sirupe u. iL), 
Vallillinpulver, 
Sonstige Aromapulvel', 
Gewiirz·Ersatzmittel, 
Gestreckte Gewürze, 
Gewürzwürfel, 
sogenannte Nährsalze und mit solchen zubereitete Lebensmittel, 
Speiseöl· El'satzmittel, 
Salatwürzen, Salattunken, 
fertige Tunken, 
Kaffee· ErsatzmitteJ, 
Tec·Ersatzmittel, 
Kakao·Ersatzlllittel, 
Schokoladen·Ersatzmittel, 
Extrakte, Essenzen, '''ürfel und Pu]"e!' zur B~reitung von Ersatz· 

getränken allol' Art, auch VOll alkoholfreiem Punsch und Grog, 
Bicr·Ersatzmittel, 
r,ikör·Ersatzmittel, 
Alkoholfreie Liköre, 
Rum·, Arrak· und Kognak·El'datzmittel, 
Alkoholfreier Punsch und Grog, 
Obstmost· Ersatz mittel (Kunstmostansatz), 
Gestreckte Konservicl'nngsmittel für Lebensmittel, 
Konscrvicl'ungsmitteI fiir Lehensmittel mit Zusätzen, 
Fitrbemittel (mit Ausnahme von gebranntem 7.llcker), die für Ersatz· 

lebensmittel bestimmt sind, 
Saponine und andere Schamnmittel für Lebensmittel. 

Der Umstand, daß eine 'Vare in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt ist, 
berechtigt nicht zu der Aunahme, daß sic nicht zu den Ersatzlebensmitteln zu 
rechnen ist '). 

Anfra,gen bei Zweifeln, ob eine '\'are zu den Ersatzlebensmitteln gehört" 
sind an das Krlegsernährungsa,mt Berlin zu richten. 

') Ergäuzungen hahNl wiedel'ltoI1, stattgefunden und sind, soweit sie 
nicht. ~eholl eingefügt sinn, in den "Mitteilungen für Preispl'üfungf'stelJen" "01" 
iiffentlicht worden, 
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Bekanntmachung VOll Grundsätzen ftir die Erteihmg und Versagullg der 
Genehmigung von Ersatzlebensmitteln. 

Vom 8. April 1918 in der Fassung vom 30. September 1919, Deutsch. Reichsanz. 
1918, NT'. 84 und 1919, Nr. 225. 

Auf Grund von § .5 Abs. 1 der Verordnnng über die Genehmigung von 
Ersatzlebonsmitteln vom 7. Mürz 1918 (R.-G.-Bl. S. 113) worden folgende Grund
sätze für die Erteilung und Versagung der Genehmigung von Ersatzlehensmitteln 
aufgestellt. 

A. Allgemeine Gründe für Nichtgenehm,igung von J<:rsatzlebenHmitteln. 
1. Schutz des Verbrauchers: 

a) Gesundheitlicher Schutz: 
l\littel, deren Genuß die menschliche Gesnndheit zu beschädigen geeignet. 

ist, oder solche, o·n deren UnschädIichkeit für den Menschen Zweifel bestehen; 
verdorbene oder ekelerregende Mittel oder solche, von denen im Hin

blick auf ihre Haltbarkeit oder Verpackung zu befiirchten ist, daß sic verdorben 
'lind, bis sie zum Verbrauche gelangen. 

b) Wirtschaftlicher Schutz: 
1. l\Iittel von unzweckmäßiger Zusammensctzung, in unzweckmäßiger 

Verpackung, von zu geringem Nähr', Genuß- odcr Gebrauchswert; 
2. Mittel mit irreführender Bezeichnung oder Anpreislmg, täuschender 

odcr zweckwidriger Gebrauchsanweisung; 
3. Mittel, deren Preis zu hoch ist, und zwar mit Rücksicht auf 
aal die Kosten der Rohstoffe und der Herstellung, 
bb) den Nähr-, Genuß- oder Gebrauchswert. 
(Ein dnrch teure Rohstoffe, hohe Herstellungskosten, J<Jrfindergewinn UBW. 

be(lingter besonders holler Preis soll nur dann als berechtigt anerkannt werden, 
wenn ihm ein entsprechend hoher Nähr-, Gcnuß· oder Gebranchswert gegenüber
steht.) 

4. Mittel, deren ordnungsmäßige Herstellnng ans Gründen, dic in dor 
Person des Herstellers liegen, nicht himeichend gewährleistet ist. Als solehe 
persönlichen GrÜl1de kommen besonders in Betracht, daß der Hersteller bereits 
wcgen Nahrungsmittelverfälschung bestraft ist, oder daß ihm wegen Unzu
verlässigkeit der Handel mit Gegenständen des täglichen Beda.rfs untersagt ist 
und ähnliches. 

I1. Schutz der HohHtoffe. 
:Mittcl, zu (leren Herstellung in einem das dringende 1~l'forde1'Di8 über

st.eigenden Maße solche Roh- oder Hilfsstoffe (auch Iiir die Verpackung) ver
wendet werden 

a) die znr Zeit für wichtigere Zwecke in Anspruch genomlUen sind, es 
sei denn, daß sie von der zuständigen Behörde für den vorliegenden Zweck aus
driicklich freigegeben sind, 

b) deren Verwendung eine unnötige, ?oum Nähr-, Genuß- oder Gebrauchs
wert des Ersatzmittels nicht im Verhiiltnis stehende Verteuerung herbeiführt. 

IH. Schutz des Gewerbes und Handels. 
"littei, deren Bezeichnung, Verpackung, Aufmachung oder Anproisung 

den Verbraucher über den \Vert des l\Iittels im Vergleiche zu anderen dem 
gleichen Zweoke dienenden Mitteln irrezuführen geeignet sind; A. auch I, b, 4. 

H_ Hesondere Richtlinien für die Beurteilung einzelrlOr Gruppen von ~:l'IIatz' 
mitteln. 

1. Backpulver. 
a) Baokpulver sollen in der für 0,5 kg Mehl bestimmten Menge Back

pulver wenigstens 2,3.5 g (entsprechend etwa 1200 ccm bei 0 0 l~nd Normaldruck) 
und nicht mehr als 2,8.5 g (entsprechend etwa 1450 ccm) WIrksames Kohlen
dioxyd enthalten' natriumbikarbonathaltige Baokpulver sollen soviel Kohlen
säure austreibend~ Stoffe enthalten, daß der nach der Umsetzung verbleibende 
Überschuß nicht mehr beträgt als 0,8 g Natriumbikarbonat entspricht. 
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b) Als kohlensäureaustreibende Stoffe sind Sulfate, Bisulfate, Bisulfite, 
Alaun und andere Aluminiumsalze unzulässig, desgleichen Milchsäure, sofern diese 
in einem mineralischen Aufsaugemittel enthalten ist. 

c) Solange Getreidemehl oder Kartoffelmehl für Backpulver nicht frei
gegeben werden, ist als 'I'rennungsmittel ein Zusatz von reinem gefällten Kalzium· 
karbonat his zu 20 vom Hundert des Gesamtgewichts ohne Kennzeichnung zu
lässig. Ein höherer Zusatz dieses Stoffes oder ein Zusatz anderer mineralisoher 
Füll- oder TI'cnnungs-Mittel ist auch unter Kennzeichnung unzulässig. Kalzium
sulfat und Tl'ikalziumphosphat sind als Nebenbestandteile saurer Kalzium
phosphate nicht zu beanstanden; jedoch darf die Menge des Kalziumsulfats 
(berechnet als kl'istallwasserhaltiger Gips) im Backpulver 10 vom Hundert des 
Gesamtgewichts nicht iibersteigen. Das Gesamtgewicht der für 0,5 kg Mehl 
bestimmten Menge eines phosphathaitigen Backpulvers dal·f im allgemeinen 18 g, 
sofern aber gleichzeitig mehl' als 0,45 g Ammoniak darin enthalten sind, 13 g 
nicht übersteigen. 

d) In Backpulvern sind Ammoniumverbindungen mit Ausnahme von 
Ammoniumsulfat insoweit zulässig, als ihr gesamter Ammoniakgehalt beim 
Backverfahren freigemacilt wird, unbeschadet geringer Mengen, die durch die 
zulässigen sauren Salze geb'lnden werden_ 

e) Mittel von der ZusamnlCnsetzung der Backpulver müssen als "Back
pulver" bezeichnet sein. Andere den Verwendungszweck arigebende Bezeich
nungen, wie Eierkuchenpulyer, Ei(ll'kllchenbackpulycr, Klößekochpulver, Ei
sparmittel und derg!. sind als irreführend anzusehen. 

f) AJ'oHwt.iHierte oder gewürzte BackpUlver Rind nicht zuzulassen. 

2. Ei-El'flatz uud dergleichen_ 
a) Die Bezeichnung als Ei -Ersatz ist nur für solche Erzeugnisse zulässig, 

die das Ei sowohl in seinem Nährwert als auch in seinem Gebrauchswert im 
wesentlichen zu ersetzen vermögen; Leim oder Gelatine dürfen in solchen Er
zeugnissen nicht enthalten sein. 

IJ) Mittel, die den Anforderungen unter a) nicht entsprechen, dürfen nicllt 
mit einer das Wort "Ei" enthaltenden "\V'ortverbindung bezeichnet sein. Sofern 
in Anpreisungen oder Anweisungen für derartige Mittel auf Eier Bezug genommen 
wird, muß ausdrücklich bemerkt sein, daß sie das Ei nur in seinen färbenden und 
lockernden Eigenschaften zu ersetzen vermögen. Abbildungen von Eiern oder 
Geflügel auf c]en Packungen ofler den Anpreisungen und Anweisungen sind un
zuläs8ig. 

c) Die uutel' 11) genanuten .Erzellgnisse dürfen als lIlineralische 'I'rieh· 
mittel nur Backpulver bis zur Höhe von 20 vom Hundert des Gesamtgewichts 
enthalten_ Für die anorganischen Bestandteile der unter b genannten Erzeug
nisse gelten die gleichen Richtlinien wie für Backpulver. 

d) Künstliche Färbung ist auch ohne Kennzeichnung zulässig. 

3. Vanillinpulver, Aromapul ver und dergleichen. 
a) Als 'l'räger für Vanillin ist ausschließlich Rohrzucker (Rübenzucker), 

sofern das Erzeugnis als Vanillin salz bezeichnet ist, auch Kochsalz zulässig. 
b) Zur Bezeichnung von Erzeugnissen, die unter Verwendung von Vanillin 

hergestellt sind, ist jede das ·Wort "Vanill<l" enthaltende "'ortyerbindung als 
Il'l'eführullg anzusehen. 

c) Vanillinzucker soll mindestens ] vom Hundm-t, Vallillinsalz JnindestcnH 
:l '-OIll Hundert Vanillin enthalten. 

d) Zum Aromatisieren von Spei~en, auch von Backwerk bestimmte 
troekene Zubereitungen (Pulver, Täfelchen und del'gl., die andere Stoffe als 
Vanillin enthalten, sind nicht zuzulassen_ 

4. Gewürz-Ersatz (GewürzIHtlyer), Gewürzwürfel uud dergleichen. 
a) Gewürz-El'satzr,nittel sind nur zuzulassen, sofern sie in ihrem "\Vürzwert 

nach Art und Stärke demjenigen Gewilrze, das sie zu ersetzen bestimmt sind, 
annähernd entsprechen. 

b) Nach einem bestimlllten Gewürz benannte GewÜl'z-Ersatzmittel diirfen 
nicht lediglich dmch Streokung deR betreffenden Gp,wilrzes mit indifferenten 
Stoffen hergestellt sein. 
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c) Gewürz-Ersatzmittel, die unter Verwendung auf chemischelll Wege 
gewonnener Würzstoffe hergestellt sind, lllüssen als Kunsterzeugnisse gekenn
zeichnet sein. 

d) Gewtirzsalze, die unter Verwendung äthürischer Öle hergestellt sind, 
sind nur zuzulassen, wenn sie einen ausreichenden, der Bezeichnung entsprechen
den Wfuzwert haben; sonstige Gewürz-Ersatzlllittel und GewürzllliRchungen 
dürfen nicht mehr als 50 vom Hundert Kochsalz enthalten. 

e) Der Zusatz anderer anorganisoher Stoffe als Kochsalz oder zum mensch
lichen Genuß ungeeigneter Stoffe bei der Herstellung von Gewül'z-Ersatzmitteln 
und Gewürzmischungen ist unzulässig, jedoch soll der Zusatz von Strohlllehl 
oder Spelzmehl nicht beanstandet werden; der Gehalt an Sand (in IOo/,iger 
Salzsäure unlöslichen Mineralstoffen) darf 2,5 vom Hundert des Gewichts nicht 
übersteigen. 

5. Kunsthonig, Kun~thonigpulver, Kuusthonigessenz und (lergl. 
a) Kunsthonigpulver, Kunsthonigessenz und sonstige zur Bereitung von 

Kunsthonig bestimmte Erzeugnisse sind nur zuzulassen, sofern sie na,eh ihrer 
Beschaffenheit zu dem bezeichneten Zwecke geeignet sind. 

b) Kunsthonig und zur Bm:eitung von Kunsthonig bestimmte ];rzeugnisse 
müssen in ihrer Bezeichnung das Wort .,Kunst.honig" enthalten. Bezeich
nungen, in denen das Wort "Honig" in anderer Verbindung als Kunsthonig oder 
der Name einer Honigsorte oder das Wort Biene oder ds,s 'Yort Extrakt vor 
kommt, sowie Umhüllungen mit Abbildungen von 'Bienen, Bienenstöcken, 
Honigwaben oder dergleichen sind als irreführend anzusehen_ 

c) In FlÜSSigkeiten, die zur nicht gewerbsmäßigen Bereituug von Kunst
honig bestimmt sind (Kunsthonigessenz), dürfen als Invertierungsmittel nur 
organische Säuren oder reine Phosphorsäure vorhauden sein. An Phosphorsäure 
darf die einzelne Paokung nicht mehr als die zur Überführung von 1 kg Zucker 
in Kunsthonig genügende Menge von 5 ccm 25°/,iger Phosphorsäure enthalton, 
eine zur Verhütung mißbräuchlicher Anwendung der Säure geeignete Gebrauchs
anweisung muß beigegeben sein. 

d) Andere Mineralstoffe, insbesondere auch Alaun und Bisulfate, sind als 
Bestandteile von Kunsthonigessenz oder Kunsthonigpulver unzulässig. 

e) Kunsthonig' muß mindestens 78 v. H. Trockenmasse und darf höchskuA 
10 V. H. Rohrzucker (Saccharose) enthalten. 

f) Kunstho1lig' lllUß ausreichendes honigähnliches Aroma aufweisen. 

6. Marllieladeull ul ve 1', Marmeladene xtrakt u 11 d dergle ie hel>. 
Künstliche l<Jrzeugnisse dieser Art sind nicht zuzulassen. 

7. Geleepnlver, SÜlzepulver und derg!. 
a) Zur Herstellung VOll Gelee oder Sülze bestimmte Zubereitungen, 

sowie fertige Gelees, Sülzen und del'gl. sind nicht zuzulassen, wenn ihr Haupt 
beHtandteil Gelatine ist. Unreiner Leim oder Gelatine, die den Anforderungen 
an Speisegelatine nicht entspricht, dürfen in den genannten Erzeugnissen 
und dergI. nicht enthalten sein. 

b) El'satzmittel zur Bereitung von Gelee oder dergleichen, in deren Be
zeichnung auf Früchte oder bestimmte Fl'uchtarten hingewiesen wird, müssen 
als Kunsterzeugnisse (z. B ... Kunstgeleepulver") gekennzeichnet sein. Sofern 
Früchte bei der Herstellung nicht verwendet wOl'den sind, darf in der Bezeichnung 
auf lj'rüchte gegebenenfalls nur in der FOl'l1l .. mit Himbeeraroma" oder der 
gleichen hingewiesen werden. 

c) Sofern Ersatzmittel zur Bereitung' von Gelee oder dergl. bei der Zu 
bereitung im Haushalt "noch einen Zusatz von Zucker erfordern, muß dies und 
die erforderliche Menge an Zucker in einer Gebrauchsanweisung angegeben sein. 

8_ Puddingpulver, Speisepulver, Süßspeisen Ulul dergl. 
a) Zur Herstellung von Süßspeisen bestimmte Zubereitung{'ll und fertige 

Süßspeisen, wie Schlagsahne-Ersatzmittel und dergL sind nicht. zuzu~assen, 
wenn ihr Hauptbestandteil Gelatine ist. Unreiner Ioeim und Gelatme, dte den 
Anforderungen an Speisegelatine nicht entspricht, dürfen in c1en genamltcn 
Erzeugnissen und dergl. nicht enthalten sein. 
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b) Mineralstoffe, mit Ansnahme von Kochsalz, sind als Zusatz zu Pudding
pnlver und dergleichen unzulässig. 

c) Bei Puddingpulver und dergleichen, in dessen Bezeichnung auf Früchte 
oder bestimmte Fruchtarten oder auf "Rote Grütze" hingewiesen wird, muß 
eine etwaige künstliche Färbung deutlich angegeben sein. 

d) Sofern Puddingpulver oder dergleichen bei der Zubereitung im Haus· 
halt noch einen Zusatz -von Zucker erfordert, muß dies und die erforderliche 
Menge an Zucker in einer Gebrauchsanweisung angegeben sein. 

e) Bohnenmehl und Erbsenmehl sind als Bestandteile von Pudding· 
pulver nicht zuzulassen. 

9. Würzen, Extrakte und dergl. 

a) Durch Abbau von Eiweiß und .eiweißähnlichen Stoffen hergestellte 
Erzeugnisse, die zum Würzen von Suppen, Tunken, Gemüsen bestimmt sind 
(,,'Vürzen"), müssen den nachstehenden Anforderungen entsprechen. 

1. Zum Abbau des Eiweißes oder der eiweißähnlichen Stoffe dürfen Salz· 
säure und Schwefelsäure nur als teohnisch reine arsenfreie Säuren 
verwendet sein; Kaliumverbindungen dürfen bel der Herstellung nicht 
verwendet sein, Kalziumverbindungen nur zur Neutralisation und 
Fällung von Schwefelsäure oder zur Fällung von Sulfaten, Ammoniak 
oder Ammoniumverbindungen nur zum Abbau, nicht aber zU!' Neutra
lisation der Säure oder als nachträglicher Zusatz. 

2. In 100 g der fertigen 'Vürze sollen, je nachdem sie in fliissiger odel' 
pastenartiger Form in den Verkehr gebracht wird, enthalten soin: 

bei flüssiger Würze 
mindestens 18,0 g 

2,5 g 
" 1,0 g 

höchstens 23,0 g 

bei pastenartiger 'Vürze 
32,0 g organische Stoffe, 

4,5 g Gesamtstickstoff, 
1,8 g Aminosäurenstiokstoff, 

50,0 g Koohsalz. 

Die Erzeugnisse müssen, abgesehen von einem etwaigen Fettgehalt lInd 
einem etwa,igen geringen Rückstand in warmem Wasser löslich sein. 

Für trockene Würzen gelten die gleichen Mindestgehalte wie für pasten. 
artige; ihr Kochsalzgehalt soll 55 v. H. nicht übersteigen. Sofern t.rockene 
Würzen diesen Anforderungen nicht entsprechen, können sie noch zugelassen 
werden, wenn sie den Bestimmungen unter B 13 genügen, also unter anderem 
in ihrer Bezeichnung das IVort Ersatz enthalten. 

_ b) Durch Ausziehen pflanzlioher oder tierischer Stoffe hergestellte Er
zeugnisse, die zum Würzen von Suppen, Tunken, Gemüsen bestimmt sind, 
aber den Anforderungen unter a 2 nicht entsprechen, dürfen nicht als "Würze" 
- für sich oder in Wortverbindungen - bezeichnet sein; als "Auszug" oder 
"Extrakt" dürfen sie nur dann bezeichnet sein, wenn zugleich der Rohstoff an
gegeben ist, aus dem sie durch Ausziehen hergestellt sind. Ihr Kochsalzgehalt 
darf den bei Würze entsprechender ]j~orm zugelassenen nicht übersteigen. 

, c) 'Vfuzen und Auszüge (Extrakte), die bei der Geschmacksprüfung einen 
unzulänglichen Wiirzwert aufweisen, sind nicht zuzulassen. Zur Geschmacks· 
prüfung sind bei flüssigen Erzeugnissen 3,5 g, bei pastenartjgen Erzengnissen 
2,0 g in 100 ecm warmem Wasser, gegebenenfa1ls unter Zusatz von Kochs8'\z 
aufzulösen. 

1Q. Salatwürze, Salattunke und dergleichen. 

Derartige Erzeugnisse sind nur zuzulassen, wenn die Bezeichnung den 
deutlichen und in die Augen fallenden Zusatz "ohne Öl" .enthält, und wenn im 
übrigen weder durch die Bezeichnung, Anpreisung oder Gebrauchsanweisung, 
noch durch die Aufmachung (Gefäßform, Abbildungen, Bezettelung usw.) auf 
Öl oder Salatöl hingewiosen wird. 

11. '{'ee -Ersatz, 
a) Tee-Ersatzmittel, die in erheblicher Menge gesundheitlich bedenk.liche 

oder wertlose Pflanzenteile enthalten, sind nicht zuzulassen. 
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b) 'fee·Erslltzmittel, deren Bezeichnung oder Umhüllung den Anschein 
zu erwecken geeignet ist, daß sie aus echtem Tee (Thea chinensis) bestehen, sind 
als irreführend bezeichnet anzusehen. Insbesonderc ist, für die Bezeichnung 
von Tee·Ersatzmitteln das "'ort "Tee" nur in der 'Wortverbindung "Tee-Ersatz'-' 
oder in Wort,erbindungen mit dcm Kamen der ihrer Zusammensetzung ent
sprechenden Pflanzen oder Pflanzenteile (z. B. "Brombeerblättertee") oder in 
der Zusammensetzung "Deutscher Tee, Tee-Ersatz" zulä.ssig. Phantasie
!)ezeichnungen usw. sind nur mit dem Zusatz "Tee-Ersatz" zulässig. Sofern 
das Wort Tee-Ersat.z nicht die Hauptbezeiclmung bildet, muß es auf allen Druck
sachcn in unmittelbarem Zusammenhange mit der Hauptbezeichnung und ebenso 
groß und augenfällig wie dicse angebracht sein. Dic Bezeichnung als "schwarz" 
ist für Tee-Ersatzmittel unzulä.ssig. Mischungen verschiedener Tee-Ersatz
mittel dürfen nicht als" Teemischung" bezeichnet sein. Mischungen von echtem 
Tee mit Tee-Ersatzmitteln sind nicht zuzulassen. 

12. J<~rsatzwürste. 
Bei der Herstellung von Würsten aus Ziegcnfleiscb, Kuninchenfleisch, 

Getlügelfleisch, Robbenfleisch usw. ist ein Zusatz von 'Vasser oder Brülle nur 
insoweit zulässig, a,ls er bei der gewerbsmäßigen Herstellun!!, entsprechender 
Wurstsorten aus Schweinefleisch oder Rindfleisch allgemein üblich ist; der 
Zusatz darf in keinem Falle 1 (ein) Gewichtsteil Wasser oder Brühe auf :3 (drei) 
Gewichtsteile ungewässerter 'Vurstmassc übersteigen. 

13. F'leischbrüheröatzmittcl UUlt' <l.ergl. 
Fleischbl'ühersatzmittel und ähnliche Erzeugni8~e sind nul' zuzulassen, 

wenn sie den Bestimmungen der Verordnung über Fleischbriihwürfel und deren 
Ersatzmittel vom 25. Oktober 1917 (RGBl. S. 969) und außerdem folgenden 
Anforderungen genügen: 

a) Sie müssen, abgesehen von einem etwaigcn Fcttgehalt und eineIll 
etwaigen geringen Rückstand, in warmem Wasser löslich sein. 

b) Sie müssen in 100 g mindestens 1 g Aminosäurellstickstoff enthalten. 
c) Ihr Gehalt an Stoffen, die Fehlingsche Lösung reduzieren, darf nach 

der Inversion hiiehstens 1,5 v. H. Invertzucker entsprechen. 
d) Sie müssen bei der Geschmackspl'üfnng einen zulänglichen Würz

wert aufweisen. Zur Geschlnacksprüfung sind die Erzeugnl~8e nach den Au
gaben der Gebrauchsanweisung zu behandeln; fa,lls eine solehe fehlt, sind 4 g 

'in 250 ccm warmem Wasser !I,ufzulögen. 

14_ Suppen in trocken~r ]'orlll. 
Snppenpulver, Suppenwürfel, Suppentafeln und ähnliche 1lJrzengnisse 

.. ind nur zuzulassen, wenn sie folgenden Anforderungen genügen: 
a) Die für einen Teller Suppe (250 ccm) bestimmte Menge muß mindestens 

25 g betragen; sofern das Erzeugnls bestimmt ist, in kleinen Packungen an den 
Verbraucher abgegeben zu werden, darf der Inhalt der kleinsten Packung nicht 
weniger als 50 g wiegen. 

b) Die Erzeugnisse müssen mindestens zur Hälfte aus Getreidemehl 
oder solchen mehlartigen Stoffen bestehen, die geeignet sind, Getreidemehl 
für diesen Zweck zu ersetzen. 

c) Der Wassergehalt darf 1Ii v. H. nicht übersteigen. 
d) Der Gehalt an Kochsair. dal'f in der für einen Teller Suppe bestimmten 

Mcnge 3 g nicht übersteigen. 
e) Die aus den Erzeugnissen bereiteten Suppen miissen einen der Be-

7oeichnun~ entsprechenden Geruch und Geschma.ck allfwei~en. 

15. K üns tliche ]'ruch tsäfte. 
a) Bei der Herstellung von Erzeugnissen, dic an Stelle natürlicher Frucht

säfte Verwendnng finden sollen, dürfen als Säuren nur 'Veinsäure, Zitronen
säure oder Milchsäure verwendet sein, ferner auch Essigsäure, wobei aber diese 
nicht mehr als den vierten Teil der gesamten titrierbaren Säure ausmachen 
darf. Ameisensäure darf nur insoweit verwendet sein, als sie etwa zur Konser
vierung notwendig ist. 
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b) Bel der Herstellullg' von künstlichem Zit.ronen~1l ft darf als Sänre nur 
Zitronensäure verwendet sein; entspreehende Erzeugnisse, die unter Verwendnng 
anderer Säuren hergestellt sind, müssen aiR "künstlicher 7,itronensaft-Ersatz" 
bezeichnet sein. 

c) Es ist unzulässig, auf den Packungen oder AUjJreisungell, Anweü-mngeu 
nsw. Abbildungen anzubring'en, die den Ansehein zu erwecken geeignet sind, 
daß es sieh um Erzeugnis~e ans Frü .. hten oder anderen Pflanzenteilen hann"lt. 

16. Kllllstlimonadeu und dereu Vorerzengllisse. 
a) Lösung'en von Aromastoffen, ,lie zur Herstellung' von Kunstlimolladen 

bestimmt sind, müssen als "Essenzen" bezeichnet sein. Soweit sie llach Pflanzen 
oder Pflallzenteilen benannt sind und die Aromastoffo Ilicht aussohließlich diesen 
Pflanzen oder' Pflanzenteilcll ent.stammen, mÜRsen sie als "Kunst-" oder "künst· 
liehe" Erzeugnisse (z. B. "künst.liche Himbeeressellz") bezeichnet' sein. 

b) Mischungen aus Essenzen, Säuren, Färbell1itt.eln, Schaummittelll, 
Silßungsnütteln in einer solchen Konzentmtion, daß sie nach den Ausführungs
best.iJ;nmungen "am 8. August 1918 (Zentralbl. t. d. Deutsche Reich, S. 437, 480) 
zn dem Gesetz betreffend die Besteuerung von Mineralwässern und künstlich 
bereiteten Getränken usw, vom 26. ,Tuli 1918 als Grundstoffe zur Herstellung 
von konzentrierten Kunstlimonaden zu behandeln sind, müssen als" Grundstoffe 
für Kunstlirnonaden" bezeichnet sein; das zur Bereitung der trinkfertigen 
Kllllstlilnonade erforderliche Verdünllungs"erhältllis muß angegeben sein, 

e) Mischungen von Grundst.offen tür Knnstlimonaden mit gesüßtem 
oder ungesHßtem vVassel" in einer solclwn Konzentration, daß sie nach den 
Ausführungsbestimmungen vom 8. August 1918 (ZentralbI. f. d. Deutsche Reich, 
S. 437; 480) zü dem Gesetz bet.reffend die Besteuerung von Mineralwässern und 
kiinst.lich bereitet,en Getränken usw. vom 26. Juli 1918 als konzentrierte Kunst· 
linlOnaden zu behandeln sind, müssen als "konzent.riert.e Kunstlimonaden" 
bezeichnet sein; das ZlU' Bereitung der tl'inkfertigell Kunst.Hmonade erforderliche 
Yerdünnungsverhältnis muß angegeben sein. 

d) Bei der Herstellung von Kunstlimonaden oder deren Vorerzeug'llissen 
dürfen als Säuren nur 'Weinsäure, Zit,ronensiiure oder lVIilchsäure verwendet 
,ein, f01'ner auch Essigsäure, wobei aber diese nicht mehr als den viert,en Teil 
der gesamten titrierbaren Säure IHlslnachen darf. Ameisensäul'e darf UIlI' iuso
weit verwendet sein, als sie etwa zur Konsel'Yie1'ung notwendig ist, 

e) Bei der Herstellung von KUllstlimonaden oder deren Yorerzeugni~se 
dürfen nur soviel Saponin oder saponinhaltige Zubereitungen verwendet sein, 
daß das fertige Getränk nicht mehl' als 30 mg' technisch reines Saponin in 
I Litel' ent.hält, 

f) Für KUI18t.limonaden oder deren Vorerzeugnisse Hiwi die Bezeiclt
nung'en "Champagner", "Sekt", ,,\\'eiße", auch in 'Vort"erbindung'en und aueh 
als Nebenbezeichllungen unzulässig; die Bezeichnungen " Sprudel" oder "Selters", 
auch in vVortverbindullgen, sind nur dann zulässig, wenn das Getränk aus
drücklich als Kunstlimonade oder künstliche Limonade bezeichnet ist. 

Kunstlimonaden und deren Vorerzellgnissc, die nach Ptlanzen odel' 
Pflanzenteilen benannt sind, müssen als "Kunst-" oder "künstliehe" Erzeugnisse 
bezeiehnet sein. 

g) Es ist unzulässig', auf den Packtmg'en oder Anpreisungen, Anweisungen 
usw. Ahbildungen anzubringen, die den Anschein zu erweeken geeignet sind, 
daß es sich um Erzeugnisse aus Früchten oder anderen PflanzenteileIl handelt, 

h) Kohlensaure Getränke, die auf anderem als brautechnischem "'ege 
hergestellt sind, dürfen nicht als Bierersatz bezeichnet sein, auch Wtlllll bei 
ihrer Herstellungl\falz, Hopfen, Karamel oder Erzeugnisse auS diesen Stoffel! 
verwendet Hind. 

17_ Alkoholfreie Liköl'c und dergl. 
Alkoholfl'eie oder alkoholarme Ersatzgetränke für TrinkbnHwtwciu jeder 

Art sind 11icht zuzulassen, 

1 R. A 1ko h 01 freie nnll alko holal'rue Heißg'etränke 11 II d cle ren Vor· 
erzeugnisse, 

a) El'satzg'etl'änkc für Punsch oder' Grog' mlissell al~ "Heißgetränke" 
h('zeichnet sein. AIR "alkoholfrei" diirfen die El'zeug'nisse nur bezeiehpet sein, 
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\Venn in 1 Liter des· fertigen Getränks weniger als 5 CCHl Alkohol enthalten 
sind. Der Hinweis auf einen Alkoholgehalt, auch in der Form "alkoholarm", 
ist mu zulässig, sotern in 1 Liter des fertigen Getränks mehr als 40 ecm Alkohol 
enthalten sind. Erzeugnisse dieser Art, bei denen in 1 Li tel' des fertigen Ge
tränks mehr als 5 eern, aber welliger als 40 ecm Alkohol enthalten sind, sin<l 
nicht zuzulassen. Die 'Worte Punsch oller Grog <lürfen in der Bezeichnung 
nur in der Zusammensetzung "mit punschähnlichem (grogähnliehem) Aroma" 
yorkommen. 

b) :Mischungen, <lie dazu bestimmt sin<l, <lurch Verdünnen mit gesüßtem 
oder ungesüßtem Wasser Ersatzgetränke für Punsch oder Grog zu liefern, 
nüi8seu, wenn sie Zlll' Bereitung des fertigen Getränks auf etwa das Drei
fache zu verdünnen sin<l, als "konzentrierte Heißgetränke" , wenn sie wesent· 
lieh stärker zu verdünnen sind, als "Grundstoffe für Heißgetriinke" bezeichnet 
sein; das erforderliche Verdünnungsverbältnis muß angegeben sein. Im übl'igen 
sind die Vorschriften von Absatz a sinngemäß anzuwenden. 

c) Bei der HersteUffilg von Ersatzgetränken für PUIlsch odor Grog· oder 
yon Mischungen, die zu deren Bereitung bestimmt sind, dürfen als Säuren nur 
vVeinsäure, Zitronensäure oder J\[ilchsäure verwendet sein, ferner auch Essig
säure, wobei aber diese nicht mehr als den vierten Teil der gesamt.en titrierbaren 
Säure ausmachen darf. Anwisensäure darf nur insoweit verwendet sein, als 
etwa Z\U' Konservierung notwendig ist: 

19. Flüssige Aromen. 
Lösungen von Al'Orrtastoifen, die zur Bereitung VOll Speisen, auch von 

Backwerk bestimmt sind, müssen als "Aroma" bezeichnet sein. Soweit sie 
nach Pflanzen oder PflanzenteHen bcnannt sind und die Aromastoffe nicht aus· 
schließlich Pflanzen oder PflanzenteiJen entstammen, müssen sie als "Kunst-" 
oder "künstliche" Erzeugnisse (z. B. "künstliches Mandel-Aroma", künstliches 
Zitronenaroma") bezeichnet sein. 

Es ist unzulässig, auf den Packung"n oder den Anpl'eisungen, Anweisungen 
usw. Abbildungen anzubringen, die den ADschein zu erwecken geeignet sind, 
<laß es sieh um Erzeugnisse aus Früchten oder anderen Pflanzenteilen handelt ,). 

XXI V. Vel·Ol"dnung tibet" Fleischbrühwiirfel und deI'ell }jrsatzmittel. 
Vom 25.· Oktober 1917. 

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes liber die Ermächtigung 
de., Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen nsw. vom 4. August 1914 
(R.G.Bl. S. 327) folgende Verordnung erlasset: 

§ 1. Erzeugnisse in fester oder loser ForlU (VV iirfel, Tafeln, Kapseln, 
Körner, Pulver), die bestimmt sind, eine der Fleischbrühe ähnliche Zubereitung 
znm nnmittelbal·en Genuß oder ZUlU Würzen von Suppen, Soßen, Gemüse oder 
n.nder·en Speisen zu liefern, dürfen auf der Packung oder dem Behältnis, in 
<lenen sie a.n den Verhraucher abgegeben werden, nur dann die Bezeichnun~' 
"Fieischbrühe" oder eine gleichartige Bezeichnung (Brühe, Kraftbrühe, Bouillon, 
Hiibnerbrühe U8W.) ohne das Wort "Ersatz" entha.lten, wenn 

1. sie aus Fleischextrakt oder eingedickter l!'leisch brühe und aus Kochsalz 
mit Zusätzen vou Fl'tt. oder \Vijrzen oder Gemüseauszügen oder Ge· 
würzen hestehen; 

~. ihr Gehalt an Gesanltkreatinin mindestens 0,4.5 vom Hundert und an 
Stickstoff (als Bestandteil der den Genußwert bedingenden Stoffe) 
mindestens ~ vom Hundert heträgt; 

3. ihr Kocllsalzg;ehalt 65 vom Hundert niellt übersteigt; 
4. Zucker und 'Sirup jeder Art zu illrer Herstellung nicht verwendet 

worden sind. 
§ 2. El'Zellg11i8~e der im § 1 genannton ßestillunung in fester oder loser 

Fonn, die den Anforderungen irn § 1 NI'. 1-3 nicht entsprechen, dürfen Dur 
gewerbsmäßig hergestellt, feilgehalten, verkauft oller sonst in Verkehr gebracbt 
werden, wenn ihr Gehalt an Stickstoff (als Bestandteil der (ien Genußwert he-

1) Diese Bestimmung bezieht sich nur auf die alH "Kunst'· odel· "kiinst
liche" Erzeugnisse zu kennzeichllenden Zuhereitungen. 
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dingenden Stoffe) mindestens 2 vom Hundert beträgt, ihr Kochsalzgehalt 70 
vom Hundert nicht übersteigt, Zucker und Sirup jeder Art zu ihrer Herstellung 
nicht verwendet worden sind und sie auf der Packung oder dem Behältnis, in 
denen sie an den Verbraucher abgegeben werden, in Verbindung mit der 
handelsüblichen Bezeichnung in einer fÜI' den Verbraucher leicht erkennbaren 
\Veise das Wort "Ersatz"') enthalten, 

§ 3. Bei Erzeugnissen der in den §§ 1, 2 geuannten Art, die bestimmt 
sind, in kleiIien Packungen an den Verbraucher abgegeben ,,-u werden, darf der 
Inhalt ohne die Pac]mng nicht weniger als 4 Gramm Wiegen. 

§ ,1. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorsehriften dieser 
Verordnung' zulassen. 

§ 5. Stmfbestimmungen. 
§ 6. Die Vorschriften der Verordnung über dic äußere Kennzeichnung 

von 'Varen vom 18. Mai 1916 (R. G.B!. S. 380) hleiben unberührt. 

XXV. Vorschriften, betreUend die Prüfung der Nahrungsmittelchemiker, 
Bundesratsbeschluß vom 22. }'ebruar 1894. 

§ 1. 
Über die Befähigung zur chemisch·technischen Be1ll'teilung von Nahrungs' 

mitteIlI, Genußmitteln und Gebrauchsgegenst,1inden (Reichsge"etz vom 14. Mai 
1879, R.-G.-B!. R. 145) wird demjenigen, wolcher die in folgendem vorgeschrie' 
benen Prii1'nng'en hestauden hat, ein Ausweis nach dem beiliegenden MU8t01' 
erteilt. 

§ 2. 
Die Prüfungen bestehen in einer Vorprüfung und einer lIauptp1'ü!ung. 
Die Hauptprüfung zerfällt in einen toclmischen und einen wissenschaft· 

lichen _4. bschnitt. 

A. Vorprüfung. 
§ 3. 

Die Kommission fii,· die Vorprüfung besteht unter dem VorHitz oinoH 
Verwaltungs beamten aus' einenl oder zwei Lchrorn rler Chmnio lln(l j'l einem 
I.ehrer der Botanik und Physik. 

Der Vorsitzende leitet die Pl'iifung lIud ordnot bei Behinderung eines 
.\1itgliedeB dessen Vertretung' an. 

§ 4. 
In jedem Studionhalbjahr finden Prüfungen statt. 
Gesnche, welche später als vier 'Vochen vor dem amtlich festgesetzten 

Schluß der Vorlesungon eingehen, haben keinen Anspruch a.nt Berücksichtigung 
im lanfenden Halbjahr. 

Die Prüfung kann nur bei der PriHungskommissioll derjenigen Lehranstalt, 
bei welcher der Stullierende eingeschrieben ist oder zuletzt eingeschrieben war, 
abgelegt werdon. 

§ 5. 
Dem Gesuche sind beizufügen: 
1. Das Zeugnis der Reife von einem Gymnasium, einem Realgymnasimll, 

einer Oberrealschule oder einer durch Beschluß des Bundesrats als gleich· 
berechtigt anerkannten anderen Lehranstalt des Reichs '). 

Das Zeugnis der 'Reife einer gleichartigen außerdeutschen Lehranst,alt 
kann ausnahmsweise für ausreichend erachtet werden. 

') Die Bestimmungen über Ersatzbrühwürfel sind ergänzt worden. Siehe 
die Ersatzlebensmittelverordnung S. 859. 

') Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 13. Mai 1902 beschloHsen, 
das an der chemisch-technischen Abteilung einer bayerischen Industrieschule 
erworbene Reifezeugnis für den Übertritt in die Technische Hochschule, sowie 
das an der chemischen Abteilung der König!. Sächsischen Gewerbeakademie 
zu Chemnitz erlangto Absolntorialzeugnls als gleichberechtigt iIn Sinne des § 5 
Zif!er 1 der Vorschriften betreffend die Prüfung der Nahrungsmittelchemiker 
anzuerkennen. 
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2. Der durch Ahgangszeugnisse odor, soweit das ~tudium noch fort,· 
gesetzt wird, durch dlts Amneldebuch zu führende Nachweis eines naturwissen· 
Bchaftlichen Studiums von sechs Halbjahren, deren letztes indessen zur Zei~ der 
Einreichung des Gesuchs noch nicht abgeschlossen zu sein braucht. Das Studium 
muß auf Universitäten oder auf technischen Hochschulen des Reichs zurück
gelegt sein. 

Ausnahmsweise kann das Studium auf einer gleichartigen außerdeutschen 
Lehranstalt oder die einem anderen Studium gewidmete Zeit in Anrechnu.ng 
gehr acht werden. 

3. Der durch Zeugnisse der Laboratoriumsvorsteller zu führende Nach
weis, daß dor Studierende mindestens fünf Halbjahl'o in ChOluischen Laboratorien 
der unter NI'. 2 hezeiclmetenLehranstalten gearheitet hat. 

§ 6. 

Der Vorsitzonde der Prüfungskommission entseheidet übel' die Zulassung 
und verfügt die Ladung des Studiel'enden. Letztere erfolgt mindestons zwei 
Tage vor der Prüfung, unter Verfügung eines Abdrucks dieser Bestimmungen. 
Die Prüfung kann nach Beginn der letzten sechs Wochen des sechsten Studien
h~lbjahres stattfinden. 

Zu einem Prüfllngstermin werden nicht mehl' als vier Prüflinge zu
gelassen. 

Wer in dem 'rermin ohne ausreichende Entsdmldignng nicht rechtzeitig 
erscheint, wird in dem laufenden Prüfungsjahr Ztll· Prüfnng nicht mehl' zu
gelassen. 

§ 7. 

Die Prüfung erstreckt sielt auf 
unorganische, organische und aualytische Chemie, Botanik und Physik. 

Bei der Prüfung in der unorganischen Chemie iAt auch die Mineralogie 
zu berücksichtigen. 

Die Prüfung ist mündlich; der Vorsitzendo und zwei Mitglieder müssen 
bei derselben ständig zugegen sein. 

Die Dauer der Prüfung beträgt für jedon Prüfling etwa eine Stunde, 
wovon die Hälfte auf Chemie, je ein Viertel auf Botanik und Physik entfi1Jlt. 

Wer die Prüfung für das höhere Lehramt bestanden hat, wird sofern 
er in Chemio oder Botanik die Befähigung zum Unterricht in allen Klassen 
oder in Physik die Befähigung ZUlU Unterricht in den mittleren Klassen er
wiesen hat, in dem betreffenden ]'ach nicht geprüft. 

§ H. 

Die Gegenständ" und dall Jj;rgebnis der Prüfung werden Vlm dem I<;xa
minator für jeden Geprüften in ein Protükoll eingetragen, welches vnn dem 
Vorsitzenden und sämtlichen 1\1itgliedol'n (leI' Kommission >:u unterzeichnen ist. 

Die Zensur wird für das einzelne Fach von dcm Examinator l'rtem, und 
>:war unter ausschließlichor Anwendung der Prädikate "sehr gut", "gut", "go
nügend" oder "ungenügend". 

Wenn in der Chemie von zwoi Lehrern geprÜft wird, haben beido sieh 
über die ZenRur für das gesamte Fach zu einigen. Gelingt dies nicht, so ent
scheidet die Stimme desjenigen· Examinators, weleher dio geringere Zensur 
erteilt hat. 

~ 9. 
Ist die Prüfung nieht bestanden, so findet eine \Viedcrholungsprüfung 

statt. Dieselbe erstreckt sich, wenn die Zensur in der ersten Prüfung für Chemie 
und für ein zweites Fach "ungenügend" war, auf sämtliehe Gegenstände der 
Vorprüfung und findet dann nicht vor Ablauf von sechs Monaten statt. 

In allen anderen Fällen beschränkt sich die \Viederholungsprüfung auf 
die nicht bestandonen Fächer. Die Frist, vor deren Ablauf sie nicht stattfinden 
darf, beträgt mindestens zwei und höchstens sechs Monate und wird von dem 
Vorsitzendon nach Benehmen mit dem Examinator festgesetzt. Meldet sich der 
Pr'üfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden ausreichende Entschuldigung 
innerhalh des nächstfolgenden Studiensemestors nach Ablauf der Frist nicht 
rechtzeitig (§ 4) zur Prüfung, so hat er die ganze Prüfung zu wiederholen. 
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Lautet in jedem Fache die Zensur mindestens "genügend", so ist die 
Prüfung bestanden. Als Schlußzensur wird erteilt 

"sehr gut", wenn die Zensur für Chemie und ein anderes Fach ,,80hr 
gut", für das dritte Fach mindestens "gut" lautet; 

"gut", wenn die Zensur nur in Chemie "sehr gut" oder in der Ohemie 
und noch einem Fache mindestens "gut" lautet; 

"genügend" in allen übrigen Fällen. 

§ 10. 
Trittein Prüfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden ausreichende 

Entschuldigung im Laufe der Prüfung zurück, so hat er dieselbe vollständig zu 
wiederholen. Die 'Viederholung ist vor Ablauf von sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 11. 
Die 'Viederholung der ganzen Prüfung kann auch bei einer anderen 

Prüfungskommission geschehen. Die 'Viederholung der Prüfung in einzelnen 
Fächern muß bei derselben Kommission stattfinden: 

Eine mehr als zweimalige Wiederholung der ganzen Prüfung oder der 
Prüfung in einem Fache ist nicht zulässig. 

Ausnahmen von voratehenden Bestimmungen können 8,UB beAonderen 
Gründen gestattet werden. 

§ 12. 
über den Ausfall der Prüfung wird ein Zeugnis erteilt. Ist die Prüfung 

ganz oder teilweise zu wiederholen, so wird statt einer Gesamtzensur die Wieder· 
holungsfrist in dem Zeugnis vermerkt. Dieser Vermerk ist, falls der PrÜfling 
bei einer akademischen Lehranstalt nicht mehr eingeschrieben ist, auch bi das 
letzte Abgangszeugnis einzutragen. Ist der Prüfling bei einer akademischen 
Lehranstalt noch eingeschrieben, so hat der Vorsitzende den Ausfall der Prüfung 
und die 'Viederholungsfristen alsbald der Anstaltsbehörd6 mitzuteilen. Von 
dieser ist, falls der Studierende vor vollständig bestandener Vorprüfung die 
Lehranstalt verläßt, ein entsprechender Vermerk in das Abgangszeugnis 'ein· 
zutragen. 

§ 13. 
An Gebühren sind für die Vorprüfung vor Beginn derselben 30 Mark zu 

entrichten. 
Für Prüflinge, welche das Befähigungszeugn.is für das höhere Lehramt 

besitzen, betragen in den im § 7 Absatz 5 vorgesehimen Fällen die Gebühren 
20 Mark. Dasselbe gilt für die Wiederholung der Prüfung in einzelnen Fächern 
(§ 9 Absatz 2). 

l:I. Hauptprüfung. 

§ 14. 
Die Kommission für die Hauptprüfung besteht unter dem Vorsitz eines 

Verwaltungsbeamten aus zwei Chemikern, von denen einer auf dem Gebiete der 
Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genußmittelll und Gebrauchsgegenständen 
praktisch geschult ist, und aus einem Vertreter der Botanik. 

Der Vorsitzende leitet die Prüfung und ordnet bei Behinderung eines 
~!itgliede8 dessen Vertretung an. 

~ Li. 
Die Prüfungen beginnen jährlich im April und onden inl Dezember. 
Die Prüfung kann vor jeder Prüfungskommission abgelegt werden. 
Die Gesuche um Zulassung sind bei dem Vorsitzenden bis zum 1. April 

einzureichen. 'Ver die Vorbereitungszeit erst mit dem September beendigt, 
kann Mlsnahmsweise noch im laufenden Prüfungsjahre zur Prüfung zugelassen 
werden, Aofern die Meldung vor dem 1. Okt.ober erfolgt. 

Hi. 
Der 3'Ieldung sind beizufügen: 
1. Ein kurzer Lebenslauf; 
2. die in ~ ;; NI'. 1-3 aufgeführten Nachweise; 
:l. das Zeugnis über dio Vorprüfung (§ 12); 
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4. Zeugnisse der Laboratoriums- oder Anstaltsvorsteher darüber, daß 
der Prüfling vor oder nach der Vorprüfung an einer der im § 5 Nr. 2 bezeich
neten Lehranstalten mindestens ein Halbjahr an Mikroskopierübungen teil
genommen und nach bestandener Vorprüfung mindestens drei Halbjahre mit 
Erfolg an einer staatlichen Anstalt zur technischen Untersuchung von Nahrungs
und Genußmitteln tätig gewesen ist. 

Wer die Prüfung als Apotheker mit dem Prädikat .. sehr gut" bestanden 
hat, bedarf, sofern er die im § 5 Nr. 2 bezeichnete Vorbedingung erfüllt hat, 
der im § 5 Nr. 1 und 3 vorgesehenen Nachweise sowie des Zeugnisses über die 
Vorprüfung nicht. Wer die Befähigung für das höhere Lehramt in Chemie und 
Botanik für alle Klassen und in Physik für die mittleren Klassen dargetan hat, 
bedarf, sofern er den im § 5 unter Nr. 3 vorgesehenen Nachweis erbringt, des 
Zeugnisses über die Vorprüfung nicht. Wer an einer technischen Hochschule 
die Diplom-(Absolutorial-)Prüfung für Chemiker bestanden hat, bedarf des 
Zeugnisses über die Vorprüfung nicht, wenn die bestehenden Prüfungsvor
schriften als ausreichend anerkannt sind '). 

Wer nach der Vorprüfung ein halbes Jahr an einer Universität oder tech
nischen Hochschule dem naturwissenschaftlichen Studium, verbunden mit prak
tischer Laboratoriumstätigkeit, gewidmet hat, bedarf nur für zwei Halbjahre 
des Nachweises über eine praktische Tätigkeit an Anstalten zur Untersuchung 
von Nahrungs- und Genußmitteln. 

Den staatlichen Anstalten dieser' Art können von der Zentralbehörde 
sonstige Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genuß· 
mitteln, sowie landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten gleichgestellt werden. 

§ 17. 
Der Vorsitzende der Kommission entscheidet über die Zulassung des 

Studierenden. Dieser hat sich bei dem Vorsitzenden persönlich zu melden. 
Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, 

welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf die Ausübung 
des Berufs als Nahrungsmittelchemiker dartun. 

§ 18. 
Die Prüfung ist nicht öffentlich. Sie beginnt mit dem technischen Ab

schnitt. Nur wer diesen Abschnitt bestanden hat, wird zu dem wissenschaft
lichen Abschnitte zugelassen. Zwischen beiden Abschnitten soll ein Zeitraum 
von höchstens drei Wochen liegen; jedoch kann der Vorsitzende aus besonderen 
Gründen eine längere Frist, ausnahmsweise auch eine Unterbrechung bis zur 
nächsten Prüfungsperiode geWähren. 

§ 19. 
Die te c h n i s c h e P r ü fun g wIrd in einem mit den erforderlichen 

Mitteln ausgestatteten Staatslaboratorium abgehalten. Es dürfen daher gleich· 
zeitig nicht mehr als acht Kandidaten teilnehmen., 

Die Prüfung umfaßt vier Teile. Der Prüfling muß sich befähigt erweisen: 
1. eine, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte chemische 

Verbindung oder eine künstliche, zu diesem Zweck besonders zusammengesetzte 
Mischung qualitativ zu analysieren und mindestens vier einzelne Bestandteile 
der von dem Kandidaten bereits qualitativ untersuchten oder einer anderen dem 
Examinator in bezug auf Natur und :M:engenverhältnis der Bestandteile be· 
kannten chemischen Verbindung oder Mischung quantitativ zu bestimmen; 

2. die Zusammensetzung eines ihm vorgelegten Nahrungs- oder Genuß
mittels qualitativ und quantitativ zu bestimmen; 

3. die Zusammensetzuug eines Gebrauchsgegenstandes aus dem Bereich 
des Gesetzes vom 14. Mai 1879 qualitativ und nach dem Ermessen des Exami
nators auch quantitativ zu bestimmen; 

') Als gleichwertig mit der Vorprüfung für Nahrungsmittelchemiker im 
Sinne des § 16 Absatz 2 der obigen Prü!ungsordnung sind bisher von dem Reichs
kanzler anerkannt worden die Diplomprü!ungen der Technischen Hochschulen 
in Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und Braunschwelg. 

B uj ar d -Bai er, Hilflilbuch. 4. Auf!. 55 
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4. einige Aufgaben aus dem Gebiete der allgemeinen Botanik (der pflanz' 
lichen Systematik, Anatomie und Morphologie) mit Hilfe des :Mikroskops 
zu lösen. 

Die Prüfung wird in der hier angegebenen Reihenfolge ohne mehrtägige 
Unterbrechung erledigt. Zu einem späteren Teile wird nur zugelassen, wer den 
vorhergehenden Teil bestanden hat. 

Die Aufgaben sind so zu wählen, daß die Prüfung in vier Wochen ab· 
geschlossen werden kann. 

Sie werden von den einzelnen Examinatoren bestimmt und erst bei Be
ginn jedes Prüfungsteils bekannt gegeben. Die technische Lösung der Aufgabe 
des ersten Teils muß, soweit die qualitative Analyse in Betracht kommt, in 
einem Tage, diejenigen der übrigen Aufgaben innerhalb der vom Examinator 
bei Überweisnng der einzelnen Aufgaben festznsetzenden Frist beendet sein. 

Die Aufgaben und die gesetzten Fristen sind gleichzeitig dem Vorsitzenden 
von den Examinatoren schriftlich mitzuteilen. 

Die Prüfung erfolgt unter Klausur dergestalt, daß der Kandidat die 
technischen Untersuchungen unter ständiger Anwesenheit des Examinators odel 
eines Vertreters desselben zu Ende führt und die Ergebnisse täglich in ein von 
dem Examinator gegenzuzeichnendes Protokoll einträgt. 

§ 20. 
Nach Abschluß der technischen Untersuchungen (§ 19) hat der Kandidat 

in einem schriftlichen Bericht den Gang derselben unt! t!en Befund zu beschreiben, 
auch die- daraus zu ziehenden Schlüsse darzulegen und zu begründen. Die 
schriftliche Ausarbeitung kann für die beiden Analysen des ersten Teils zu
sammengefaßt werden, falls dieselbe Substanz qualitativ und quantitativ be
stimmt worden ist; sie hat sich für Teil 4 auf eine von dem Examinator zu be
zeichnende Aufgabe zu beschränken. Die Berichte über die Teile 1, 2 und 3 
sind je binnen drei Tagen nach Abschluß der Laboratoriumsarbeiten, der Be
richt über die mikroskopische Aufgabe (Teil 4) binnen 2 Tagen, mit Namens
unterschrift vllrsehen, dem Examinator zu übergeben. 

Der Kandidat hat bei jeder Arbeit die benntzte Literatur anzugeblln 
und eigenhändig dill Versicherung hinZUZUfügen, daß er die Arbeit ohne fremde 
Hilfe angefertigt hat. 

§ 21. 
Die Arbeiten werden von den Fachexaminatoren zensiert und mit den 

Untorsuchungsprotokollen und Zensuren dem Vorsitzenden der Kommission 
binnen einer Woche nach Empfang vorgelegt. 

§ 22. 
Die wissenschaft,liche Prüfung ist mündlich. Der Vorsitzende und 

zwei Mitglieder der Kommission müssen bei derselbIln ständig zugegen sein. 
Zu einem Termin werden nicht mehr als vier Kandidaten zugelassen. 

Die Prüfung erstreckt sich: 
1. auf die unorganische, organische und analytische Chemie mit besonderer 

Berücksichtigung der bei der Zusammensetzung der Nahrungs- und Genußmittel 
in Betraeht kommIlnden chemischen Verbindungen, der Nährstoffe und ihrer 
Umsetzungsprodukte, sowie auch die Ermittelung der Aschenbestandteile und der 
Gifte mineralischer und organischer Natur; 

2. auf dill Horstellung und die normale und abnorme Beschaffenheit der 
Nahrungs- und Genußmittel, sowie der untll!' das Gesetz vom 14. Mai 1879 
fallenden Gebrauchsgegenstände. Hierbei ist auch auf die sogenannten land
wirtschaftlichen Gewerbe (Bereitung von Molkereiprodukten, Bier, "Vein, Brannt
wein, Stärke, Zucker u. dgl. Pl.) einzugehen; 

3. auf die allgemeine Botanik (pflanzliche Systllmatik, Anatomie und 
MorphOlogie) mit besonderer Berücksichtigung der pflanzlichen Rohstofflehre 
(Drogenkunde und dgl.), sowie ferner auf die bakteriologischen Untersuchungs
methoden des Wassllrs und der übrigen Nahrungs- und Genußmittel, jedoch 
unter Beschränkung auf die einfachen Kulturverfahren; 

4. auf die den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Ge
brauohsgegenständen regelnden Gesetze und Verordnunglln, sowie auf die Grenzen 
der Zuständigkeit des Nahrungsmittelchemikers im Verhältnis zum Arzt, Tier· 
a~~~ un~ a~deren Sachverständigen, endlich auf die Organisation der für die 
Tatlgkelt emes Nahruugsmittelchemikers in Betracht kommenden Behörden. 
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Die Prüfung in den ersten drei Fächern wird von den FachexaminatOl'cu, 
im vierten Fache von dem Vorsitzenden, geeignetenfalls unter Beteiligung des 
einen oder anderen Fachexaminators abgehalten. Die Dauer der Prüfung be
trägt für jeden Kandidaten inder Regel nicht über eine Stunde. 

§ 23. 

Für jeden Kandidaten wird über jeden Prüfungsabschnitt ein Protokoll 
unter Anführung der Prüfungsgegenstände und der Zensuren, bei der Zensur 
"ungenügend" unter kurzer Angabe ihrer Gründe aufgenommen. 

§ 24. 
Über den Ausfall der Prüfung in den einzelnen Teilen des teohnischen 

Abschnitts und in den einzelnen Fächern des wissenschaftlichen Abschnitts 
werden von den betreffenden Examinatoren Zensuren unter aussohließlicher 
Anwendung der Prädikate "sehr gut", "gut", "genügend", "ungenügend" erteilt. 

Für Botanik und Bakteriologie muß die gemeinsame Zensur, wenn bei 
getrennter Beurteilung in einem dieser Zweige "ungenügend" gegeben werden 
würde, "ungenügend" lauten. 

§ 25. 
Ist die Prüfung in einem Teile des technischen Abschnitts nicht bestanden, 

so findet eine Wiederholungsprüfung statt. Die Frist, vor deren Ablauf die 
\Viederholungsprüfung nicht erfolgen darf, beträgt mindestens drei Monate un(l 
höchstens ein Jahr; sie wird von dem Vorsitzenden nach Benehmen mit dem 
Examinator festgesetzt. 

Hat der Kandidat die Prüfung in einem Fache des wissensohaftlichen 
Abschnitts nicht bestanden, 80 kann er nach Ablauf von sechs Wochen zu einer 
NaChprüfung zugelassen werden. Die Nachprüfung findet in Gegenwart des 
Vorsitzenden und der beteiligten Fachexaminatoren statt. Besteht der Kandidat 
auch in der Naohprüfung nicht, oder verabsäumt er es, ohne ausreichende Ent
schuldigung sich innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der für die Nachprüfung 
gestellten Frist zu melden, so hat er die Prüfung in dem ganzen Abschnitt zu 
wiederholen. Dasselbe gilt, wenn der Kandidat die Prüfung in mehr als einem 
Fache dieses Abschnitts nicht bestanden hat. Die \Viederholung ist vor Ab
lauf von sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 26. 
Erfolgt die Meldung zur \Viederholung eines Prüfungsteils nicht spätestens 

in dem nächsten Prüfungsjahre, so muß die ganze Prüfung von neuern abgelegt 
werden. 

Wer bei der Wiederholung nicht besteht, wird zu einer weiteren Prüfung 
nicht zugelassen. 

Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können aus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

§ 27. 
Nachdem die Prüfung in allen Teilen bestanden ist, ermittelt der Vor

sitzende aus den Einzelzensuren die Schlußzensur, wobei die Zensuren für jeden 
einzelnen Te.il des ersten Abschnitts doppelt gezählt werden, so daß im ganzen 
zwölf Einzelzensuren sich ergeben. 

Die Sohlußzansur "sehr gut" darf nur dann gegeben wal'den, wenn die 
Mehrzahl der Einzelzensuren "sehr gut", alle übrigen "gut" lauten; die Schluß
zensur "gut-" nur dann. wenn die Mehrzahl mindestens "gut" oder wenigstens 
sechs Einzelzensuron "sehr gut" lauten. In allen übrigen Fällen wird die Sohluß-
zensur "genügend" gegeben. . 

Nach Feststellung der Schlußzensur legt der Vorsitzende ~ie P~~f~ngB
verhandlungen derjenigen Behörde vor, welche den Ausweis über dlc Bofahlgung 
als Nahrungsmittelchemiker (§ ,1) erteilt. 

§ 28. 
Wer einen Prüfungstermin ohne ausreichende Entschuldigung versäumt, 

wird in dem laufenden Prüfungsjahr zur Prüfung nicht mehr zugelassen. Der 
Vorsitzende hat die Zurückstellung bei der im § 27 bezeichneten Behörde zu 
beantragen, falls er die Entschuldigung nicht für ausreichend hält. 

55* 
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Tritt ein Prüfling ohne ausreichende Entschuldigung von einem be· 
gonnenen Prüfungsabschnitt zurück, oder hält er eine der im § 19 Absatz 4 und 
f 20 vorgesehenen Fristen nicht ein, so hat dies die Wirkung, als wenn er in allen 
Teilen des Abschnitts die Zensur "ungenügend" hätte. 

§ 29. 
Die Prüfung kann nur bei derjenigen Kommission fortgesetzt und wieder· 

holt werden, bei welcher sie begonnen ist. Ausnahmen können aus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

Die mit dem Zulassungi'!gesuch eingereichten Zeugnisse werden dem 
Kandidaten nach bestandener Gesamtprüfung zurückgegeben. Verlangt er sie 
trüher zurück, so ist, falls die Zulassung zur Prüfung bereits ausgesprochen war, 
vor der Rückgabe in die Urschrift des letzten akademischen Abgangszeugnisses 
ein Vermerk hierüber, sowie über den Ausfall der schon zurückgelegten Prüfungs· 
teile einzutragen. 

§ 30. 
An Gebühren sind für die Hauptprüfung vor Beginn derselben 180 Mark 

zu entrichten. Davon entfallen: . 
I. auf den technischen Abschnitt für jeden der ersten drei Teile 

25 Mark, für den vierten Teil 15 Mark, 
II. auf den wissenschaftlichen Abschnitt 30 Mark, 

II!. auf allgemeine Kosten 60 Mark. . 
Wer von der Prüfung zurücktritt oder zurückgestellt wird, erhält die 

Gebühren für die noch nicht begonnenen Prüfungsteile ganz, die allgemeinen 
Kosten zur Hälfte zurück, letztere jedoch nur dann, wenn der dritte Teil des 
technischen Abschnitts noch nicht begonnen war. 

Bei einer Wiederholung sind die Gebührensätze für diejenigen Prüfungs· 
teile, welche wiederholt werden, und außerdem je 15 Mark für jeden zu wieder· 
holenden Prüfungsteil auf allgemeine Kosten zu entrichten. Für die Nach· 
prüfung in einem Faohe des wissenschaftliohen Abschnitts sind 15 Mark zu 
zahlen. 

§ 31. 
über die Zulassuug der in vorstehenden Bestimmungen vorgesehenen 

Ausnahmen entscheidet die Zentralbehörde. 

Ausweis für geprüfte Nahrungsmittelchemiker. 

Dem Herrn ..... aus ••.... wird hierdurch bescheinigt, daß er seine 
Befähigung zur chemisch-technischen Untersuchung und Beurteilung von 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen durch die vor der 
•....... Prüfungskommission zu ••..... mit dem Prädikate •..... abgelegte 
Prüfung nachgewie2en hat. 

. . . . . . .• den .. ten . . . . . .. 1 ... 

(Siegel und Unterschri!t der bescheinigenden Behörde.) 



Sachregister. 
(Die im Anhang befindlichen Hilfstafeln für Berechnungen und Reagentien sowie 

die Gesetze und Verordnungen sind im Inhaltsverzeichnis nachzuschlagen.) 

Abfallschokolade 346. 
Abrastol im Wein 425. 
Absorptionsspektra 20. 
Abwaschbare Stoffe bei Kaffee 313. 
Abwasser 519. 
Abziehbilder 480, 484. 
Acetanilid 528, 531. 
Aceton, forensischer Nachweis 525. 

- in Branntwein 354. 
- in Harn 564. 

Acetylzahl 63. 
Äther, Nachweis 525. 
Ätherisches Öl in Gewürzen 271. 
Äthylalkohol, forensischer Nachweis 

525. 
Agar in Obstdauerwaren 245. 
Agarikus 226. 
Agarplatten 580. 
Agglutination von Choleravibrionen 

628. 
- von Typhusbakterien 622. 

Alaun in Wein 427. 
Albumin in Fleisch 168. 

- in Milch 113. 
Albumosen 168, 175. 
Aldehyd in Branntweinen 357. 
Aleurometer 184. 
Aleuronat 209. 
Alkalien, ätzende, forensischer Nach· 

weis 543. 
- Bestimmung in der Asche 33. 
- in Wasser 463. 
- in Wein 427. 

Alkalihydroxyde und ·karbonate in 
Fetten 707, 730. 

- - - in Fleisch 155. 
Alkalität, Bestimmung im allgemeinen 

31. 
- bei Obstdauerwaren 233. 
- der Milchasche 114. 

Alkalitätsfaktor bei Wein 397. 
Alkalitätszahl 33. 
Alkaloide, allgemeine Prüfung auf 527. 

- in Fleisch 159. 
Alkaloidreagentien 531, 540. 

Alkaloidreaktionen 530. 
Alkohol als Konservierungsmittel 251. 
Alkoholbestimmung in Branntwein 

350. 
Alkoholextraktion in Gewürzen 270. 
Alkoholfreie Getränke 228, 229, 266. 
- Liköre 365. 

Alkohol, forensischer Nachweis 525. 
- in Obstdauerwaren 233. 
- Nachweis in Milch 121. 

Allantiasis 602. 
Allgemeine chemische Untersuchungs-

verfahren 29. 
Allihn, Verfahren nach 40, 43. 
Altbackenes Brot 212. 
Aluminiumhydroxyd als Klärungs-

mittel 39. 
Ameisensäure in Essig 367. 
- in Fruchtsäften 238, 250. 
- in Wein 426. 

Aminosäuren 171, 175,176. 
Ammoniak in Backpulver 200. 
- in Wasser 463. 

Anaerobien·Kulturen 580. 
Anchovispaste 165. 
Anis 284. 
Anreicherungsverfahren bei Bakterien 

583, 617, 620. 
Antifebrin 531. 
Antimonspiegel 542. 
Antipyrin 528, 571. 
Antiserum zum biologischen Naohweis 

von Pferdefleisch 139. 
Apfelbestandteile in Marmeladen 257. 
Apfelkraut (-gelee), Untersuchung 229. 
Apfelmost 427. 
Apfelsaft, Zusatz zu Marmeladen 257. 
Apfelsäure in Obstdauerwaren 241. 
- in Wein 400. 

Apfelsinen (Blut-) 228. 
Apfelwein 447. 
Apomorphin 528, 1i36. 
Aprikosenkernöl 70. 
Arabischer Gummi in Wein 421. 
Arachinsäure 69, 70. 
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Aromastoffe 200, 285. 
Arrak 354, 364. 
Arrowroot, mikroskopischer NachweIs 

204, 209. 
Arsennachweis in Leichen 521, 541. 

- in Nahrungs- u. Genußmitteln 691. 
Arsenspiegel 542. 
Arzneimittel 521, 538. 
Arzneiwein 428. 
Asche, Bestimmung im allgemeinen 31. 
Aschenanalyse 33. 
- bei Obstdauel'waren 233. 

Asche von Milch 114. 
Atropin 528, 534. 
Ausfuhrmehltypen 210. 
Ausmahlungsgrad 210. 
Ausländische Weingesetzgebung 445. 
Austern 167. 
- Ba.kteriologie der 601. 

Dackfähigkeit 184. 
Backhilfsmittel 194, 212. 
Backofen, Versuchs- 185. 
Backpflaumen 229. 
Backpulver 181, 194, 215. 
Backstreumittel 214. 
Backversuch 185. 
Backwaren 181, 183, 211. 
Bakterienfärbung, Methoden zur 583. 
Bakterien der Fleischvergiftungen 628. 
Bakterienzählung 591. 
Bakteriologischer Teil 571. 
Bananen, mikroskopischer Nachweis 

207. 
Bananenkakao und -schokolade 345, 

346. 
Bandamacis 275. 
Barium in Wein 424. 
Bärme 376. 
Baudouinsche Reaktion 83. 
Baumwolle 497. 
Baumwollengehalt in Wollengarn 499. 
Baumwollsamenöl 69. 
- Konstanten 655. 

Beerenmost (-wein) 447. 
Belliersche Reaktion bei Fetten 732. 
Benzaldehyd 295. 
Benzoesäure in Fleisch 150. 
- in Milch 115. 
-- in Obstdauerwaren 250. 
-- Vorkommen in Früchten 250. 

Benzol in Leichenteilen 527. 
Bernsteinsäure in Fleischextrakt 173, 

175. 
- in Wein 400, 426. 

Beschlagnahme 3. 
Betain 246. 
Bienenhonig s. Honig 306. 
Bienenwachs 485. 
Bier, ähnliche Getränke 387. 
- alkoholfreies 267, 387. 
- allgemeiner Untersucl!ungsgang 

380. 

BIer, Bakteriologie und Mykologie 60S. 
- Beurteilung 387. 

Bierdruckleitungen (-apparate) 5, 481, 
482. 

Bierersatz 387. 
Bieressig 369. 
Bierglasdeckel 480, 481. 
Bierhefe 377. 
Bierkrankheiten 608. 
Bier, Neutralisationsmittel 385. 
- Rohstoffe 373. 
- Stammwürze 381. 

Biersorten 387. 
- Vergärungsgrad 381. 
- -Würze 380. 

Biestmilch 129. 
Bilderbogen (-büeher) 482. 
Bikarbonatüberschuß in Backpulver, 

Bestimmung von 197. 
Bilirubin in Harn 564. 
Bilsenkrautsamen in Mohn 208. 
Bindemittel in Fleisch- und Wurst-

waren 146. 
Biologisches Verfahren bei Blut G47. 
- - bei .Fleisch 139. 

Birnenmost 427. 
Dirotation von Zuckerlösungen 19. 
Bisulfat in Backpulver 198. 
Bitterer Branntwein 364. 
Bittermandelöl 286, 527. 
Bitterliköre 360. 
Biuretreaktion 562. 
Blausäure, forensischer Nachweis 523. 
- in Branntwein 352, 362. 
- in !'.Iandeln und Marzipan 295. 

Blei in Gemüse- und Obstdauerwaren 
221, 224, 236, 247. 

- in Wasser 471. 
Bleichen von Graupen und Hülsen

früchten 210. 
Bleichmittel bei GemÜsedauerwa.rcn 

226. 
Bleiessig als Klärungsmittel 39. 
Blei- und zinkhaltige Gegenstände 48/). 
Blumen, künstliche 483. 
Blnmentopfgitter 482. 
Blutarten 543. 
Blutflecken 543. 
Blut in Harn 565. 
Blutnachweis, biologischer 54 7. 
- chemischer 543. 

Blutserum, Herstellung 574. 
Blutwein 441, 445. 
Blutwurst 161. 
Boden 514. 
- Bakteriologie 616 .. 

Bohnen, eingemachte 223. 
- mikroskopischer Nachweis 204. 

Bombage bei Dauerwaren 224. 
Bombaymacis 275. 
Bonbons 296. 
Borsäure in Bier 384. 
- in Blltter 76. 
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Borsäure in Fleisch - uud 'Vul'~twaren 
149, 707, 722. 

- in Margarine 707, 729. 
- in Milch 115. 
- in ''lein 426, <135_ 
- Vorkommen in Früchten 250, 426. 

<135. 
Botulismus 167, 602_ 
Bowlen (-Wein) 448_ 
Brandpilze im Weizenmehl 208. 
Branntweine, allgemeine Untersu-

chung 349. 
- Beurteilung 360. 

Branntweinschärfen 359, 361. 
Braul!elimonaden 228, 229, 268. 
Brauwasser 373. 
Brechungsindex bei Refraktometer 16. 
Brom, forensischer Nachweis 527. 
Brot, allgemeiner Untel'suchungsgang 

181. 
Bl'otausbeute 211. 
- Bakteriologie des 604. 
- Beurteilung 208, 211. 

-fehler 214. 
-Krankheiten 60<1. 
Nachweis von VerdorbenheIt 188. 
Zusammensetzung 213. 

Bruchkaffee 322. 
Brucin 528, 533. 
Buchweizen, mikroskopIseher Nach-

weis 203. 
Büchsenfleisch 160_ 
Büchsenkonserven 216, 21 7. 
Büchsen, Metalle an 221. 
Buckettstoffe in Wein <135. 
Buntpapiere 480. 
Buntstifte 482. 
Butter, allgemeiner Untersuchungs' 

gang 72. 
Baktel'ien 598. 
Beurteilung 84. 
-Fehler 598. 
-Fett, Konstanten 656. 
·Gebäcke 183, 212. 

- gesundheitsschädliche 88. 
Handelsbezeichnungen 84. 

- Höchstwassergehalt 84, 70 I. 
- ·Milch 121, 128. 
- lIiindestfettgehalt 84, 701. 
- ·Pulver 84, 88. 
- -Refraktometer 16. 
- renovierte (Renovated-) 75. 
- ·Schmalz 72. 
- ·Schokolade 346. 
- verdorbene 88. 
- Verfälschungen und Naehmachun-

gen 85. 
Butyrometer 110. 

Cantharidin 528, 531. 
Champignon 223. 
Chemische Untersuchung, allgemeine 

Regeln 13. 

Chilisalpeter s. Salpeter 511.. 
Chinawein 448. 
Chinin 528, 535. 
Chloralhydrat 524. 
Chlor, Bestimmung in der Asche 3·!' 
- in 'Vasser 455. 
- in Wein 422. 

Chloroform, forensischer Nachweis 524. 
Chlorogensäure 322. 
Chlorsaures Kali 542. 
Chlorsaure Salze in Fleisch - und Wurst

waren 155, 707, 726. 
Choleravibrionen in Wasser 627. 
Cholesterin, Nachweis in 'feigwaren 

194. 
Christbäume, künstliche 482. 
Cocain 528, 535. 
Codein 528, 536. 
Coffein 528. 
Colchicin 528, 530. 
Colibaktel'ien, Nachweis 603, 620, 624. 
Coniin 528, 532. 
Curarin 529, 537. 
Cyan(Blausäure-)-Verbindungen als 

Gifte 523. 

Dal'mfärbung 14!J. 
Dattelkerne 320. 
Dauerpräparate, mikroskopische 27. 
- - bei Bakterien 590. 

Dauerwal'en, Bakteriologie der 601. 
- Ursachen des Verderbens 594. 

Denaturierungsmittel (Vergällungs-) 
354. 

Desinfektionsapparat 629. 
Desinfektionsmittel 538, 539, 629, 630. 
Desinfektion von 'Wohnungen, Bü-

chern usw. ,631. 
Dessertwein 434, 443. 
Dextrine, Bestimmung 44. 
- spezifische Drehung 47. 
- in Honig 301. 
-- in Wein 421. 
- Trennung von den Zuckerarten 

48, lil. 
Diamalt 212. 
Diaphanometer 22. 
Diastase, Herstellung 53. 
Dickafett in Kakaofett 346. 
Digitalin 528, 531. 
Dinitrokresol 293. 
Diphenylaminreagenz fiir Nitratreak-

tion in Milch 116. 
Dörrgemüse 216, 217. 
Dörrobst, Beurteilung 252. 
- UnterRuchung 229. 

Dorschlebertran 69. 
- Konstanten des 655. 

Dulcin 298. 
Dunkelfeldbeleuchtung 584. 
Durchleuehtung der Eier 178. 
Durchsuchung 3. 
Düngemittel 507. 
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Ebersch!l Reaktion bei Fleisch- und 
Wurstwaren 157. 

Edelbranntwein 360. 
Eichelkaffee 326, 327, 329. 
Eicheln 320. 
Eidotter in Eierteigwaren, Ta.fel 193. 
Eier, allgemeiner Untel'suchungsgang 

177. 
Bakteriologie der 601. 
Bestandteile 180. 
-Kognak 360, 361. 
-Likör 360, 361, 365. 
-Nudeln 214. 
- Lezithinphosphorsäure 192. 
-Öl 194. 
-Spiegel 178. 
verdorbene 178. 

Eigehalt in Eierteigwaren, Tafel 193. 
Eigelbnachweis in Eiernudeln 192. 
Eigelb, Nachweis in Margarine 89. 
Eijkmannsche Reaktion zum Koli-

nachweis 623. 
Eikonserven 177, 179. 
Eipulver 179. 
Eingemachte Früchte in Obstdauer-

waren 253. 
Einsäuerung von Gemüse 608. 
Eintauchrefraktometer 17, 107. 
Eis, Bakteriologie 611. 
- Beurteilung 479. 
- chemische Untersuchung 451. 

Eisen in Wasser 460. 
- in Wein 427. 

Eiweißbindemittel in Würsten 162. 
Eiweiß in Harn 560. 
- Nachweis in Fleisch· und Wurst

waren 148. 
Eiweißstofte. Bestimmung nach Kjel-

dahl 34. 
Elaidinprobe 68. 
Elektrolytische Leitfähigkeit 24. 
- - bei Wasser 453. 

Elektrolytische Bestimmung vou Me-
tallen 24. 

Elementaranalyse 37. 
Emaillierte Gefäße 480. 
Emetin 528, 534. 
Emmissionsspektra 20. 
Entfiammungspunkt bei Petroleum 

484. 
Entschädigung für entnommene Pro· 

ben 4. 
Enzyme in Milch 118. 
EosinfärbuIig von Gerste 191. 
Erbse. mikroskopischer Nachweis 204. 
- Zuckernachweis 223. 

Erdalkalien. Bestimmung in der Asche 
33. 

ErdalkalihYdroxyde und .Karbonate 
in Fleisch 155. 

Erdnußöl 68, 69. 
- Konstanten 655. 

Erdnüsse 319. 

ErsatzstoUe 5. 
Erstarrungspunkt (von Fetten) 15. 
Eserin 534. 
Essenzen 286. 
Essenzessig 369, 370. 372. 
Eßgeschirre 480. 
Essigälchen 610. 
Essig, allgemeiner Untersuchungsglln!-' 

366. 
Essigbakterien 610. 
- Beurteilung 369. 

Essigessenz 366, 370, 372. 
Essigsaure Tonerde in Fleisch 155. 
Essigstich bei Wein 450. 
Ester in Branntwein 353. 
Eutererkrankungen 598. 
Extraktionsapparat nach Soxhlet 37. 
Extraktionsh Ulsen 37. 
Extraktivstoffe, stickstofffreie 38. 

Fadenziehendes Brot 605. 
Farben 482. 
Farbreaktionen bei Fetten 68. 
Farbstoftlösungen für Bakteriologie 

576. 
Farbstoffe, Nachweis Im allgemeinen 

56. 
- Nachweis in Butter 82. 
- - in Milch 121. 
- - in Obstdauerwaren (Gemü~e') 

235. 
- - in Wein 414. 

Färben von Gemüsedauerwaren 226. 
- von Obstdauerwaren 248. 

Farinometer 184. 
Fasern 497. 
Faßhähne 480, 481. 
FäuInistähigkeit von Abwasser 473, 

519. 
Federsche Methode (-Zahl) 160, 161. 
Fehlingsche Lösung 40. 41-
Feigen 319. 
Feilhalten 3. 
Feingebäck 213. 
Fenchel 284. 
Fermente in Honig 305, 309. 
Ferrocyankalium in Wein 427. 
Fettbestimmung 37. 
Fette, allgemeine chemische Untersu' 

chungsvertahren 59. 
- AIka.li- und Erdalkalihydroxyde 

und -Karbonate 730. 
- Borsäure 729. 
- Brechungsvermögen 732. 
- Farbstoffe 731. 
- feste 72. 
- - Konstanten 656. 
- Fluorwasserstoff 731. 
- flüssige (Öle) 68. 
- - Konstanten 655. 
- Formaldehyd 729. 
- Salicylsäure 731. 



Sachregister. 873 

Fette, schweflige Säure 730. 
-- anterschweflige Säure 730. 
-~- Vorkommen von Bakterien 598. 
~-- zubereitete, Prohenentnahme 7lg. 
-- -- Untersuchung 728. 

li'ettgehalt in Butter 74, 701. 
Fett~äUl'en, flüchtige, lösliche 59. 
-- wasserunlösliche (Hchnerzahl) 61. 

u'ettsparel', Bestimmung in Schoko
lade 33'1. 

Ii'ichesche Reaktion bei Honig 303. 
l<'iltrierröhren zum Kupferreduktions' 

verfahren 4l. 
Finnen in Fleisch 601. 
~'i8che 137, 165. 

- - Bakteriologie der 60 J. 
- leuchtende 603. 

F'isehkonserven 166, 1 Ö 7 . 
~ - ~ minderwertige 1" 6. 

Flachs 497. 
Jj'leckeier 179. 
Fleisch, allgemeiner Untersuchungs· 

gang 137. 
-- aufgeblasenes 166. 
-- -Basen 169, 171. 
~-- bedingte Genußtaugliehkeit 166. 

~- - Benzoesäure und deren Salze 150. 
- Beurteilung 159_ 
- -Bindemittel (Mehl, Stärkeltlehl, 

Semmel, Eiweiß) 146, 161, 102. 
-- Borsäure und deren Salze 149, 

722. 
- -Briihwürfel und_-Ersatz 167, 176. 

chlorsaure Salze 155, 726. 
embryonales 166. 
-Extrakte 167, 174, 176. 

-- essigsaure Tonerde 155. 
Farbstoffe 148. 

- Fäulnis 167. 
finniges 166. 
Formaldehyd 153, 72~1. 

-- gefrorenes 156. 
--- gesundheitsschädliches 167. 

- Kochsalz 152. 
Konservierungsmittel 149, 72~. 
leuchtendes 166, 603. 
Mehlnachweis 146. 

~-- minderwertiges 166. 
Nachweis der Abstammung 139. 

~-- Nachweis minderwertiger Stoffe 
156. 
Rohrzucker 155. 
-Säfte 167, 173, 175. 
Salicylsäure 155, 725. 

--- Salpeter 152. 
salpetrige Säure 152, 726. 

-- schweflige Säure 154, 724. 
- -Sorten 160. 

- trichinöses 166. 
- unterschwefligsaure Salze 154, 

724: 
und Wurstwaren, Färben von 162. 
Verdorbenheit 156, 166. 

Fleisch, Verfälschungen und Nach
machungen 160. 

- -Vergiftungen 602. 
.b'!eischwaren, Bakteriologie der 601. 
B'luorwasserstoffsäure in Bier 384, 
-- in Fetten 731. 
---- in Fleisch 154, 725. 

in Milch 116. 
in Obstdauerwal'en 23U, 251. 
in \Vein 426, 435. 

Flüchtige Säuren in Obstdauerwa,ren 
241. 

Fliissige Fette 68. 
B'ontaktoskop 23. 
B'ormaldehyd in Bier 384. 
~-- in Jj"etten 729. 

in Fleisch 153. 
- in Milch 115. 

)"raktionierte Stel'ilisH,tion 572. 
B'reie Fettsäuren (Säuregrad) 59. 
[<'l'uchtäther, künstlicher, in Obst-

dauerwaren 246. 
]'ruchtbestandteile, mikroskopischer 

Nachweis in Obstdauerwaron 23,1. 
B'l'uchtliköl'e 364. 
Fl'uehtsäfte, AlkaUtät n:l. 

-- Alkalitätswel'te 261. 
,,!Igmneinel' Unter~uchungBga!lg

(s. aneh 0 bstdauerwal'en) 239. 
-- Ameisensäure 238, 250. 
-- Aschenbestandteile 26~. 

Benzoesäure 2~17, 250. 
Beurteilung' (s. auel! Ob~tdalter

waren) 261. 
Färben 235. 
Fluorwasserstoffsäure 239, 251. 
FOI'lnaldehyd 240. 
Konserviel'ungsmittel 237. 
--- deren Beurteilung 24g, 
-'lineralstoffe 233. 
NIinel'alstoffwerte 261. 

- Nachpresse 263. 
-- rohe und ungezuckel'te 2tiJ. 
-- Salicylsäure 237, 250. 
-- schweflige Säure 239, 250. 
-- Stärkesirup 243. 
- Zusammensetzung 261. 

Fruchtschaumweine 449. 
B'l'uchtsirupe s. Fruchtsäfte 229, 264. 
-~ - Verfälschungen und Na.ehlllachun-

gon 263. 
[<'ruchtweine 447. 
B'l'üchte in Dickzucker 254. 
Fruktose, spezifische Drehung 47. 
Furfurol in Branntwein 357. 
Fuselölbestimmung in Branntwein 

350. 
Fußmehl 209. 
Futtermittel 504, 604. 
Füllmittel in Seifen 490. 
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Galaktose 47. 
Gallenfarbstoffe im Harn 564. 
Gallisieren 391. 
Gang nach Stas·Otto 527, 539. 
Gänsefett (-Schmalz) 100. 
- Konstanten 656. 

Gärapparat nach Einhorn 563. 
Gärkraft bei Hefe (s. Triebkraft) 376. 
Gärungsverfahren bei Zuekerbestim-

mungen 47. 
Gase, Bestimmung in Wasser 467. 
Gebrauchsgegenstäude im Sinne des 

Nahrungsmittelgesetzes 480. 
Gebrauchswasser, Beurteilung 516. 
- Untersuchung 451. 

Gefrierpunktsbestimmungen 23. 
Gefrierpunkt der Milch 108. 
Gefrorenes s. Speiseeis 293, 296. 
- Fleisch 156; 

Gegenprobe, amtliche 3. 
Gegenstände, blei- und zinkhaltige 

480. 
~~- der Untersuchung 5. 

Gehärtete Öle und 'frane 70, 81, 97. 
Geheimmittel 521. 
Geißelfärbung 586. 
Gelatine in Obstdauerwaren 245. 
Geldstrafen 4. 
Gelee von Obst 258. 
Geliermittel bei Obsterzeugnissen 245, 

257. 
Gemüse, frisches 216. 
- eingesalzen (eingesäuertes) 217. 

Gemüsedauerwaren, allgemeiner Un-
tersuchungsgang 216, 224. 

~- Bakteriologie 607. 
Genußmittel, Arsen- und Zinnnach

weis 691. 
Bewertung des Nährwertes 56. 
bakteriologische Untersuchung 
591. 

Gerbsäure als Klärungsmittel 40. 
Gerbstoff in Wein 421. 
. - -Untersuchung 502. 

Gerichtliche Chemie 521. 
Gerste als Kaffeeersatz 319. 
- esoinhaltige 374. 
- mikroskopischer Nachweis 202. 
- zur Bierbrauerei 373. 

Geschirre (Eß-, Trink-, Koch-) 480. 
Gesetze, Sammlung beginnend 681. 
Gespinste 483, 497. 
- Nachweis von Arsen und Zinn 

693. 
Gesundheitsschädliche Metalle in Ge-

müsedauerwaren 248. 
- - in Obstdauerwaren 236, 693. 
- Stoffe bei Fleisch 159, 707, 722. 

Getreide, ausgewachsenes 209. 
Getreidefrüchte 181, 209. 
Getreidekaffee 318, 319. 
Getreidekeime 209. 
Getreide, Krankheiten 207. 

Getreidepreßhefe s. Hefe. 
Getreide, Verunreinigungen 207. 
Gewebe s. Gespinste 483, 497, 693. 
Gewürze, allgemeine chemische und 

mikroskopische Untersuchung 
270. 

- Bakteriologie 604. 
Gewürzersatz 285. 
Gewürznelken 277. 
Gewürzpulver (-salze) 285. 
Gewürzwein 442. 
Gifte, Ausmittelung der 521. 
- mineralische 540. 

Gips in Backpulver 198. 
Gliadimeter 185. 
Gliadin in Mehl 184. 
Globulin in Milch 113. 
Glucin, künstlicher Süßstoff 299. 
Glukose, Bestimmung 40, 42, 46, 48, 

49, 51, 52, 291. 
- in Fleischwaren 145. 
-- in Honig als Stärkezucker 301. 
- in Obstdauerwaren als Stärke-

zucker 243. 
- in Wein 433. 

Glutenin 185. 
Glühverlust in Wasser 454. 
Glykogennachweis in Pferdefleisch143. 
myzerin in Bier 383. 
- in Kaffeeersatzstoffen 321. 
- in Obstdauerwaren 246. 
- in Wein 403, 434. 

Gonokokken in .Urin usw. 620. 
Graupen, Bleich mittel (schwefligc 

Säure) 191. 
- Nachweis von .I!'arbstoffen 191. 
- Überziehen mit 'l'alkum 190, 20U. 

Gries 209. 
Grünkern 209. 
Grünmalz 53. 
Grütze in Würsten 161. 
Gummi, arabischer, in Wein 421. 
Gummispielwaren 482. 
Gurken, eingemachte 223 . 
Gutzeitsche Reaktion 483, 

Haare 497. 
Haarfärbemittel s. kosmetische Mittel 

484. 
HackfIElisch 163, 167. 
Haferflocken 209. 
Haferkakao 343, 345. 
Hafermehl 209. 
- in Kakao 336. 

Hafer, mikroskopischer Nachweis 203. 
Halphensche Reaktion 69. 
Haltbarkeit, bakteriologische Unter-

suchung auf 59S. 
Hammelfett (·talg) 100. 
- Konstanten 656. 

Häminprobe 544. 
Hanf 491. 
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Hanföl 69. 
Hängender Tropfen, Untersuchung im 

584. 
Harn, Analyse 556. 

- bakteriologische Untersuchung 
618. 

Hal'llSedimente 565. 
Härtebestimmung in Wasser 461, 463. 
Harzöle 492, 493. 
Haustrunk bei Wein 449. 
Hautpulver 503. 
Havarierter Kaffee 312. 
Hefe 194, 373, 316. 
- l\lykologie 605. 

-Extrakt 114. 
Kontrolle der Güte 185. 
Nachweis in Brot 213. 
-Trübung bei Bier 386, 390. 
Unterscheidung der Rassen 605. 
-Wein·438,442. 

Heidelbeerfarbstoff 235. 
Heißgetränke 365. 
Hektolitergewicht von Getreide 181. 
Hehnersche Zahl 61. 
Herkunftsbenennullgen bei \Vein 440. 
Heliotropin 286. 
Hexamethylentetramin 163. 
Hirse, mikroskopischer Nachweis 203. 
Holzgeist s. Methylalkohol 355, 358, 

525. 
Honig, allgemeiner' Unter.suchungs

gang 299. 
Bakteriologie 605_ 
Beurteilung 306. 
biologische Untersuchung 305. 
-Essenzen 310. 
Fermente 305. 
Fiehesche Reaktion 303. 
-Kuchen 296. 
-Pulver 310. 

Holzmehl im Brot 190. 
Hopfen 379. 
Hüblsche Zahl s. Jodzahl 62. 
Hühnerei, Zusammensetzung 180. 
Hülsenfrüchte 181. 

- mikroskopischer Nachweis 204. 
- Nachweis von Farbstoffen 191. 
- Nachweis von Talkum 190. 

Hummern '165, 167. 
Hydnokarpusarten (Fette) 90. 
Hydrolyse (Inversion) 42. 
Hyoscya.min 528, 534. 

Ulipefett in Kakaofett 346. 
Indican in Harn 564. 
Indikatoren 631. 
Indolreaktion 623. 
Ingwer 284. 
Interferometer 18. 
Inulin 327. 
Inversion (Hydrolyse) 42. 
Invertzucker 40, 42, 46, 4~, 49, 52, 

288, 293. 

Jamaikarum 363. 
Jams 229, 254. 
Japanwachs 487. 
Jod, forensischer Nachweis 527. 
Jodoform 527_ 
Jodzahl 62. 
Johannisbrot :~~O. 

.Jute 497. 

Kaffee, allgemeiner Untersuchungs
gang 311. 
-Aufguß, Herstellung 311. 
Beschwerungs- und überzugmittel 
312, 328_ 
Beurteilung 321. 
-Bruch 322_ 
-Ersatzstoffe 318. 
-Essenz 326, 329. 
-Extrakt 326, 329. 
'Fruchtfleisch 320. 

- gebrannter 312_ 
-Gerbsäure 322. 

- ·GewÜrz 326. 
- -Kirschen 323. 
- koffeinfreier 325. 
- künstliche Bohnen 317. 
-- ungebrannter 311. 
- Verbot betr. Maschinen zur Her-

stellung von Ka.ffeebol)nen 834. 
- -Zusatz 326. 

i Kakao, allgemeiner Untersuchungs-
gang 332_ 

- Bakteriologie 604. 
~ Beurteilung 343. 
- -Bohnen 343_ 
- -Butter s. Kakaoöl 70, :335. 
- -lVlasse 343, 344. 
- mikroskopische Prüfung 343. 
- -Öl (-Fett) 70, 335. 
- -Konstanten 656. 
- -Pulver 344. 
- -Schalen 338. 
- -Waren, Untersuchung 33~, 338. 

Kalbsfett 100. 
Kaliumbichromat in Milch 115. 
Kalkeier 178. 
Kalk in 'Wasser 461. 
- in 'Wein 427. 

Kalorienwert 56. 
Kalorimetrische Bestimmungen 24. 
Kaltwasserextrakt 27'1l. 
Kammradschmiere 497. 
Kandierte Früchte (Kanditen) 220, 

254. 
Kapern 285. 
Kapillaranalyse 22. 
Kapillärsirup 292. 
Karamel in Branntwein 354. 
Kardamomen 284. 
Karbolsäure 526. 
Kartoffelbovist 224, 226. 
Kartoffeln, chemischer Nachweis in 

Brot 194. 
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Kartoffeln, mikroHkopischer Nach weis 
204. 

- -- -Stärke (-mehl) 161, 204. 
--- -'Valzmehl, mikroskopischer 

Nachweis 205. 
Kasein in Milch 113. 
Käse, Abstammung des Fettes 133. 

_. allgemeiner Untersuchungsgang 
130. 
Bakteriologie des 599. 
Beurteilung 134. 
-Fehler 599. 
Fettgehaltsstufen 1:;4. 
-Sorten 135. 

Kastanien, mikroskopischer Nachweis 
207. 

Kastormebl 204. 
Katalaseprobe bei Milch 118. 
Kautschuckwaren 480, 41'l2. 
Kaviar 137, 165. 
Kefir 121, 597. 
Keimzählung 591. 
Kermesbeeren 236. 
Kerzen 483. 
Kesselspeisewasser 516. 
Kichererbsen 319. 
Kieselsäure, Bestimmung in der A8ehe 

33. 
-- in Wasser 46:1. 
- in Wein 427. 

Kindermehl 129, 181, 211. 
-- diastatische Kraft 187. 
-- Milchanteil 183. 

Kindermilch 129. 
Kindersauger 482. 
Kinderspielwaren 480, 481, 48:&. 
Kirschsaft, Nachweis :J35. 
Kirschwasser 360. 
Kirschwein 447. 
Kjeldahlsche Methode 34. 
Klärungsmittel bei Zuckerbestimmun-

gen 39. 
Kläl'verfahren bei Abwasser 520. 
Kleber 184, 185. 
Kleidungsstoffe 483. 
Knickeier 178. 
Knochenmehl 508. 
Knollenblätterschwamm 223. 
Kochgeschirre 480. 
!{oehsalz 285. 
- in Pöckelfleisch 715. 

Koffein in Kaffee 314, 323. 
Kognak, Untersuchung und Beurtei-

1ung 353, 362, 449. 
Kohlenhydrate 38, 39. 
Kohlenoxyd in Luft 569. 
KohlenoxYdgasvergiftungen 521_ 
Kohlensäure, Bestimmung in der 

Asche 34. 
- in Luft 568. 
- in Obstdauerwaren 246. 
- in Wasser 467. 

Kohlendaurel' Kalk, Bestimmung' im 
Baokpulver 199. 

Kokosfett ('Öl) 68, 103. 
- Konstanten 656. 

Kokosschmalz 100. 
Kola 320, 343, 347. 
Kolibakterien in Wasser 603, 620, 624. 
Kolorimeter 21. 
Kolorimetrische Untersuchungen 20. 
Kolophonium 495. 
Kolostrum 129. 
Kompotte 253. 
Kondensierte Milch 121, 12 :1. 
Konditorwaren 293, 29ß. 
Konfituren 254. 
Konservenbüchsen 480. 
Konserven von Fleisch, IÜ'u~tentieren 

usw. 137. 
Konservierungsmittel, Nachweis im 

allgemeinen 58. 
-- in Bier 384. 
- in Fleisoh- und Wurstwarcn 149. 
- in Margarine 92. 
--- in Milch 114. 
--- in Obstdauerwal'en 237, 249. 
- in Wein 425. 

Konserviel'ungssalze für lJ'leisch- und 
'Wurstwaren 155. 

Konstanten flüssiger lJ'ette 655. 
_. fester Fette 656. 

Kontrolle sterilisierter (pasteurisierter) 
getrookneter, kondensierter usw. 
Nahrungsmittel auf Haltbarkeit 
593. 

Koriander 284. 
Kornbranntwein 360, 361. 
Kornkaffee 326, 327, 329. 
Kornrade 207. 
Kosmetische Mittel 480, 484. 
Kosten der Untersuchung im Falle 

der Verurteilung 4. 
Kottonöl 69. 
Köttstorferzahl s. Verseifungszahl 60. 
Krabben (-Konserven) 165, 167. 
Krankheiten der Getreidearten 207. 
Kreatinin 171, 175. 
Krebse 156, 165. 
- Baktel'iologie der 601. 

Krebsbutter 82, 165. 
Kreidekrankbeit des Brotes 605. 
Kl'itischc Lösungstemperatur 28, 67. 
Kreolin 539. 
Kreosot 526. 
Kresin 539. 
Kresol 539. 
Krustentiere 137. 
Kryoskopische Untersuchungen 23. 
Kuchen 211. 
Kuchengewürze 200. 
Kuhmilch s. Milch 105. 
Kulturverfahren für Bakterien 578. 
Kumys 121. 
Kümmel 284. 
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Kunstessig 369, 370, 372. 
Kunsthonig 299, 310. 
Kunstmoststoffe 449. 
Kunstrum 353. 
Kunstspeisefett 104. 

- . Entnahme 12. 
Kunstwolle 498. 
Künstliche Fruchtäther in Obst· 

dauerwaren 242, 251, 252. 
Künstliche Süßstoffe, allgemeiner Uno 

tersuchungsgang 297. 
- - in Branntweinen und Likören 

352. 
- - in Bier 385. 
- - in Honig 305. 
- - in Kakaowaren 342. 
- - in Konditorwaren 294. 
- - in Limonaden und Obstdauer' 

waren 242. 
- - In Wein 419. 

Kupfer, Bestimmung durch Elektro· 
lyse 24. 

- in Wasser 471. 
- in Wein 425. 

KupfergrÜDung bei Gemüsen 219, 
bel Gemüsedauerwaren 226. 

- bei Obstdauerwaren 247. 
Kupferreduktionsverfahren 40. 
Kuvertüre aus Kakao und Schokolade 

346. 

Laktation 124. 
Laktodensimeter 106. 
Laktose, Bestimmung 42. 

- spezifische Drehung 47. 
Laktoskop 112. . 
Leber (Kalbs" Rlncb·) 160. 
Leberkäse 161. 
Leberpastete 161. 
Lebertran 492. 

- Konstanten 655. 
Leberwurst 161. 
Lebkuchen 296. 
Legierungen 480, 481. 
Leichenalkaloide 539. 
LeichenteIle, Untersuchung 522. 
Leim (·stickstoff) 170, 506. 

- in Obstdauerwaren 245. 
LeinÖl 69. 

- Konstanten 655. 
Leitfähigkeit, elektrolytische 24. 
Leukocytenprobe 598. 
Lezithin im Ei 180. 

- in Teigwaren 214. 
Lezithinphosphorsäure, Bestimmung 

192. 
Lichtbrechungsvermögen 16. 

- von Butter 78. 
- von Milchserum 107, 126. 
- von Ölen 68. 

Lichtfilter für PolarisatioDSapparate 
18. 

Liköre 349, 364. 
Likörwein 437. 
Limonaden (Brause·) 229. 268. 
Limonadenpulver 269. 
Linse, mikroskopischer Nachweis 204 
Lösliche Stoffe in stiokiltofffreien 

Extraktivstoffen 38. 
Lösungstemperatur, kritische 23. 
Luft, bakteriologisohe Untersuohung 

616. 
- physikalisch'chemische Unter· 

suchung 567. 
Lupinen 211, 319. 
Lupulin 379. 
Lutein. Nachweis 194. 
Lysol 539. 

Macis s. Muskatblüte 275. 
Madeirawein 444. 
Maden auf Fleisch 602. 
Magerkäse 134. 
Magermilch 128. 
Magnesia in Wasser 461. 
- in Wein 427. 

MahlprOdukte von Getreide· und Hül· 
senfrüchten 181. 

Malsgri.ess 209. 
- ·Mehl 209. 

Mais, mikroskopischer Nachweis 202. 
Maisöl 69. 

- Konstanten 655. 
Maiwein 448. 
Malzen&. 209. 
Majoran 284. 
Makkaroni 208. 
Maltonwein 44 7 • 
Maltose 42, 382. 
- speZifische Drehung 47. 

Malzbier 387. 
Malz. Bestimmung der proteolytlschen 

Kraft 184. 
Malzextrakt 293, 295, 297. 
Malzkaffee 319, 326. 327, 329. 
Malz, Rohstoff zur Bierbereitung 374. 
Malzwein 447. 
Mandeln und deren El'satzstoffe. Nach· 

weis 294. 
- gebrannte 296. 

Mandelöl 68, 70. 
- . Konstanten 655. 

Manihot, mikrOSkopischer Nachweis 
204, 209. 

Mangan in Wasser 460. 
- in Wein 427. 

Marantastärke. mikroskopischer Nach· 
weis 204. 

Margarine, allgemeiner Untersuchungs. 
gang 89. 

- Beurteilung 90. 
- Entnahme 12. 
- ·Gesetz, Auslegung 90. 
- GesuDdheitsschädlichkelt 93. 
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Margarine, Handelsbezeichnungen 92. 
- -Käse. 136. 

- Entnahme 12. 
Mittlere Zusammensetzung 92. 
Sesamölnachweis 89. 
Verdorbenheit 93. 
Verfälschungen und N aclulla
chungen 92. 

1\Iarmeladen, allgemeiner Untersu
chungsgang 229. 
Beurteilung 247, 255. 
-Extrakte 2,,8. 
mikroskopischc Untersuchung 
234. 
Stärkesirup 242. 

Marshsche Methode 542. 
Marzipan 293, 294, 297. 
Masken 483. 
Mate 332. 
Meeonin 529. 
Meconsäure 529. 
J\Iedizinaluntersueh ungsämter 602. 
Medizinalwein 445. 
Medizinisch -bakteriologische U ntersll

('hungen 616. 
Mehl, allgemeiner Untersuchuugsgaug 

181. 
.. ~ Anforderungen an Beschaffenheit 

210_ 
Bakteriologie des 604. 
Beurteilung 208. 
kranker Getreidesorten 190_ 
künstliche Bleichung 189. 
mikroskopische Untersuchung200. 
Nachweis in Fleisch- und vYurst
waren 146. 
Prüfung auf Holzmehl 190. 
Säuregrad 188. 
Schädlinge 188. 
Unkrautsamen 189. 

_.. Verbesserungsmittel 188. 
verdorbenes 188, 211. 
Verunreinigungen 188. 
Zusammensetzung 210. 

Melkzeiten 124. 
J\Ietakresotinsäure in Obstdauerwaren 

250. 
Metallfolie (Staniol) 480, 688. 
Metalle in Gemüsedauerwaren 221, ! 

225. 
-- in Obstdauerwaren 247. 
~~ Nachweis in der Asche 34. 

Methylalkohol, Nachweis 355, 358, 
525. 

Miesmuscheln 159, 601. 
Mikrochemische Analyse 27. 
Mikrometer 27. 
Mikron 27_ 
Mikroorganismen, Identifizierung 589, 

593_ 
Mikrophotographie 28. 
~fikroskopische Untersuchungen, A Jl

gemeines 25. 

Mikroskopische Präparate, Aufbewah· 
rung 26, 27, 590. 
Prüfung von Wasser 472. 
Untersuchung von Bakterien 
583. 

"Mikrotom 25. 
:Milben in Mehl 188. 
"Milch -Albumin 112. 

allgemeiner Untersuchungsgallg 
105. 
analytische Grenzwerte 125, 126. 
Bakteriologie 595, 618. 
Beurteilung 123. 
Einflüsse auf dic Zusammen· 
setzung 124. 
-Eiweiß stoffe 112. 
Enzyme 118. 
-Erhaltungspulver 120. 
-Fehler 129, 596. 

- gefrorene, Untersuchung 105. 
-- geronnene, Untersuchung 105. 
- IIaltbarmachung 105. 
- homogenisierte 121, 123. 

-Kasein 112, 113. 
-Konservierung 105. 
-Konservicrnngsmittel 114. 
Laktation 124. 

- Nachweis pasteurisierter und ge-
kochter 118. 

~- -Polizeiverordnungen 123, 125. 
-- -Präparate 121. 
- Probeentnahme 8. 

-Produkte 121. 
·Pulver 121. 
-Refraktometer 16. 
Salpetersäurenachweis 116. 
Säuregrad 114; 128. 
-Säurenachweis in Backpulver 
198. 
-Säure in Wein 400. 
SeInIlutzgehalt 117. 
-Schokolade 340, 346. 
-Serum, Lichtbrechun!!'svermögoll 
107. 
Stallprobe 8 . 

. ~- sterilisierte 121. 
-Tabletten (-tafeln) 121, 130. 
Tuberkelbazillennach weis 616. 
Verfälschungen 125, 127. 
-Zucker 113, 293. 

- Zuckerkalk 119, 129. 
- Zusammensetzung 124. 

J\fillonsche Reaktion 562. 
Mineralische Gifte 540. 
Mineralöl 100, 492. 

- in Kaffeeersatzstoffen 320. 
- Nachweis in Fetten 103. 

Mineralsäuren, forensische Prüfung 
auf 543. 

- in Branntwein 352. 
- in Essig 366. 

Mineralstoffe, Bestimmung im allge
meinen 31. 
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Mineralwasser, natürliches und künst· 
liches 478. 

Mistela 443. 
Mohnöl 69. 

- Konstanten 655. 
1\1ohnsamen 208. 
Möhren 319. 
Molken, Untersuchung 121, 128. 
Moorboden 515. 
Moosbeeren in Marmeladen 25:{. 
Morphin 529, 537. 
Most von Obst und Beeren 427. 

- von Trauben (Weinmost) 390. 
- künstlicher H9. 

Mostrich 282. 
Mostwagen 390. 
Mühlsteine, Bleigehalt 688. 
Murexidpl'obe bei Käse 134. 
Muschelfleisch 165. 
Muse 229, 254. 
Muskatblüte 275. 
Muskatnuß 275. 
Mutterkorn, lllikJ'u~kolli6Chcl' Nach" 

weis 208. 
Mytilotoxin 159. 

Nährböden, allgemeinc Hel'lltellung 
572, 614. 

- für Koli· und Typhusbakterien 
621. 

Nährlösung nach Raulin 47. 
Nährpräparate fleischhaltige 167. 
- vegetabilische 209. 

Nährwertbereehnung 56. 
- Einheiten 56. 

Nahrungsmittel, Arsen- und Zinnnach· 
weis 691. 

- bakteriologische Untersuchung 
591. 

- Bewertung des Nährwertes 56. 
-Chemikerprüfung 862. 

- ·Gesetze mit Ergänzungsgesetzen 
681. 

- -Kontrolle, amtliche 2. 
Nareein 529, 537. 
Narkotin 528, 536. 
Natriumbikarbonat in Bier 38,;. 

- in Gemüsen 228. 
-~ in Milch 115. 
- Bestimmung in BaCKpulver 199. 

Natriumkarbonat in Milch 11;;. 
Nelken 277. 
Nelkenpfeffer 279. 
Neutralisationsmittel in Bier 385. 
Nickel in Gemüsen 221. 
Nikotin 348, 528, 532. 
Nitrate in Milch 116. 
Nitratstickstoff 36. 
Nitrobenzol 295, 527. 
Nitrosoindolreaktion 628. 
Nonius, Ablesung an Polarisation.· 

apparaten 19. 

N~deln B. Teigwaren 102, 214. 
Nutzwasser 516. 

Obstbranntwein 360, 362. 
Ohst, eingemachtes 229. 
- ·Dauerwaren, allgemeiner Unter-

suchungsgang 228. 
- - Bakteriologie 607. 
- - Beurteilung 247. 
- "Essig 369. 
~- frisches 228. 

-Kraut 258. 
- ·Most 427. 
- ·Säfte, alkoholfreie 266. 
- -Wein 427. 

Öle, Abstammung der Öle bei ~'iseh
konserven 156. 

-- allgemeiner Un~ersuchungsgang 
68. 

- Beurteilung 70. 
-- Konstanten 65:;. 

Ölen von Getreide 2U!J. 
Oleomargarin 100. 
Olivenkernöl 68. 
Olivenöl 08. 
- Konstanten 6.5;'. 

Opium 529, 538. 
Opiumtinktur 529. 
Optisches Drehungsvermögen (Pola,ri-

saUon) bei ätherischen Ölen 28,:;. 
bei Fruchtdanerwal'on 243. 
bei Harzölen 403. 
bei Honig 301. 
bei Wein 411. 
bei Zucker 44, 287. 

Oxalsäure, forensischer Nachweis 543. 
- in ~Wein 400. 

Oxydierbarkeit in Wasser 465. 
Ozon in der Luft 570. 
Ozonisiertes (gcbleichtes) Mehl 180. 

Pains 165. 
Palmöl (-kcrnöl) 68. 

- Konstanten 656. 
Paniermehl 208, 214. 
Paprika, als Branntweinschäl'fe 369. 

- als Gewürz 274. 
Papuamacis 276. 
Paradieskörner 359. 
Paraffin in Butter 84. 

- in Fetten 67. 
Paraffinöl, Nachweis in Fetten 103. 
Paraguaytee 332. 
Parasiten im Fleisch 601. 
Paratyphusbazillus 167, 602, 620, 6240. 
Pasten 229, 254. 
Pasteten 160. 
Pasteurisierte Nahrungsmittel 593. 
Pekarisieren von Mehl 186. 
Pellagrakrankheit 210, 604 
Pentosane, Bestimmung 54. 
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Pepsinwein 448. 
Peptone 161, 169, 175. 
Perplex, Apparat zur Wasserbestim· 

mung in Butter 73 . 
. Petiotisierter Wein 442. 
Petrischalen 579. 
Petroleum 480, 484. 
Petroleumprober nach Ab el 484. 
Pfeffer 272. 
Pferdefett 100, 143. 
- Konstanten 656. 

Pferdefleisch, biologisches Verfahren 
140. 

- chemischer Nachweis 143. 
Pfirsichkerne als Mandelersatz 296. 
Pfirsichkernöl 70. 
Pflanzenfett 103. 
Pflanzliche Fette, Unterscheidung von 

tierischen 64. 
Pflanzenöle, Nachweis in Schmalz 94. 
Pflaumenmus 244, 255. 
Phenacetin 538. 
Phosphate, Nachweis in Backpulver 

199. 
Phosphor, forensischer Nachweis 523, 

525. 
- in Zündwaren 499. 

Phosphorsäure, allgemeine Bestim· 
mung in der Asche 34. 

- in Bier 383. 
- in Düngemitteln 508. 
- in Wein 422, 459. 

Ph~Bikalisch·chemische Untersu' 
chungsverfahren 13. 

Physostigmin 528, 534. 
Phytosterin in Fetten 64. 
Pikrinsäure 528, 531. 
Pikrotoxin 528, 531. 
Pilze 216. 
Piment 279. 
Piperin in Branntweinschärfen 359. 
- in Pfeffer 272, 274. 

Piperonal 283, 286. 
Plankton 520, 612. 
Plattenkulturverfahren 578. 
Polarimetrische Prüfungen 18. 
- Zuckerbestimmungen 44. 

Polarisationsapparate 18. 
Polarisationserscheinungen 20. 
Polarisationsmikroskop 20, 81. 
Polarisation von Fetten 67. 
Polenskezah1 78, 87. 
Polenta 209. 
Polieren von Reis 209. 
Pollenkörner in Honig 306. 
Präservesalz in Fleischwaren 163. 
Preißelbeeren 253. 
Premier jus 100. 
Preßhefe 194, 376, 378, 606. 
Preßtalg 99, 100. 
Probeentnahme, ·ankauf I, 4. 
- für bakteriologische Zwecke 591. 
- bei Milch 8. 

Probeentnahme, sachverständige 5. 
- von Kunstspeisefett 12. . 
- von Margarine 12. 
- von Trinkwasser 10. 

Proben, Art und Menge 5. 
Protein 505. 
Proteinstoffe, Bestimmung nach Kjel· 

dahl 34. 
Protein, verdauliches 506. 
Proteolytische Kraft des Malzes 184. 
Provenceröl 71. 
Ptomaine 539. 
- in Fleisch 159. 

Puddingpulver, Bakteriologie 609. 
- Untersuchung 183. 

Pumpernickel 208, 213. 
Pyramidon 532. 
Pyri~nbasen im Branntwein· 356. 

Quark 136, 137. 
Quecksilber, forensischer Nachweis 

541. 

Radenmehl 207. 
Radioaktivität 23. 
- bei Wasse.r: 453. 

Raffinose in Saccharose 290. 
- bei Nachweis von Bierhefe 377. 
- spezifische Drehung 47. 

Rahm 121, 129. 
Rahmkäse 134. 
Rahmschokolade 340, 346. 
Ramiefaser 497. 
Ranzige Butter 598. 
Reagenzien für Mikroskopie 26. 
Reaktion nach Baudouin 69, 71, 83. 
- nach Belller 69, 71. 
- nach Soltsien 69, 71. 

Reduktionsprobe bei Milch 119. 
Refraktion des Milchserums 107. 
Refraktometrische Prüfungen 16. 
Reichert·MeißI·Zahl 59, 86. 
Reinasche 32. 
Reinkulturen, Gewinnung 582. 
Reis, mikroskopischer Nachweis 204. 
- Nachweis von Farbstoffen 191. 
- Nachweis von Talkum 190. 

Reisstärke 209. 
Renovierte Butter 75. 
Reverdissage 226. 
Revisionen von Fabrikräumen usw. 

3, 4. 
Rinderfett (·talg) 100. 
- Konstanten 656. 

Rinderschmalz (s. Rinderfett, ·talg) 72. 
Rizinusöl 68. 
Roggen, mikroskopischer Nachweis 

201. 
Rohfaser, Bestimmung 54. 
Rohfett 37. 
Rohrzucker in Fleisch 155. 
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Rohrzucker in Honig 302. 
- in Margarine 90. 
- in Obstdauerwarcn 242. 
- Untersuchung 286. 

Rosenpaprika 163. 
Rotwein 437. 
Rum 353, 363. 
Rübenkraut 258. 
Rüben, mikroskopischer Nachweis 207. 
Rübenzucker 286. 
Rüböl 69. 

- Konstanten 655. 
Rückverbesserung von \Vein 430, 438. 

Saccharin 297. 
- in Bier 385. 
- in Milch 119, 121. 
- in Wein 419. 

Saccharose (Rohrzucker), Bestimmung 
42. 

- in Fruchtdauerwarcn 242. 
- in Honig 302. 
- in Kakaowaren 333. 
- in Margarine 90. 
-'in Milch und Rahm 119. 
- polarimetrische Bestimmung 46. 
- Trennung von Laktose (bei kon· 

densierter Milch, Milchschokolade 
usw.) 52. 

- in Wein 410, 411. 
Safran 278. 
Sago 204, 209. 
Sahne, allgemeine Untersuchung 121. 

- Beurteilung 129. 
Salatölersatz 72. 
Salicylsäure in Fleisch 155. 

- in Milch 114. 
-- in Obstdauerwaren 250. 
- in Wein 425. 
- neben Saccharin 420. 
- Vorkommen in Früchten 250. 

Salpeter in Düngemitteln 511. 
- in Fleisch· und Wurstwaren 152. 
- in Milch 116. 

Salpetersäure in Milch 116. 
- in Wasser 455. 
- in Wein 424. 

Salpetrigsaure Salze in Fleisch-und 
Wurstwaren 152. 

Salpetrige Säure in Wasser 458. 
Salpeterstickstoff 36, 511. 
Salzsäure, Unlösliches 31. 
Sand-Besti=ung 31. 
Sandelholz in Schokoladepulvern 342. 
Santonin 529, 538. 
Saponin 246. 
Sardellenbutter 165. 
Sauerkohl 223. 
Sauerstoff in Wasser 469. 
Sauerstoffzehrnng 470, 519. 
Säuglingsmilch 121. 
Säuregrad bei Fetten 59. 

Säuregrad der Milch 114. 
Säurerückgang bei Wein 391. 
Schädlinge in Milch 188. 
- in Obstdauerwaren 248. 

Schafkäse 136. 
Schaumerzeugungsmittel 246, 251. 
Schaumwein 449. 
Schillerwein 442. 
Schimmelpilze 604. 
Schmalz, 94. 
- Konstanten 656. 
- Nachweis von Talg und gehärte-

ten Ölen und Tran 95. 
- Untersuchung auf fremde Fette 

94. 
Schmalzöl 98. 
Schmelzbutter 72. 
Schmelzmargarine 89. 
Schmelzprobe bei Butter 76. 
- bei Margarine 89. 

Schmelzpunkt (von Fetten) 15. 
- Differenzprobe nach Bömer 95. 

Schmiermittel 494. 
Schmieröle 495. 
Schmutzgehalt in Milch 117, 128. 
Schnitte, Herstellung von 588. 
Schokolade, Bakteriologie 604. 
- Beurteilung 345, 347. 
- -Pulver 347. 
- Untersuchung und Beurteilung 

332, 342. 
Schriften 521. 
Schwärzung der Büchsen 224. 
Schwefelsäure, Besti=ung in der 

Asche 33. 
- in Wasser 455. 
- in Wein 418. 

Schwefligsaure Salze in Fleisch 154. 
SchwefelwasAerstoff in Wasser 459. 
- in Wein 426. 

Schweflige Säure in Obstdauerwaren 
250. 

- - in Wasser 455. 
- - i11 Wein 418. 

Schweinefett (s. Schmalz) 94. 
- Konstanten 656. 
- Nachweis geringer Mengen Was-

sers 734. 
Schwermetalle in Wein 427. 
Sedimentstoffe in Wasser 454. 
Seide 497. 
Seifen 488. 
Seifenpulver 491. 
Semmel in Fleisch- und Wurstwaren 

146, 161. 
Senf 281. 
Sesamin 72. 
Sesamöl 69, 72. 
- in Butter 83. 
- in Käse 133. 
- in Margarine 89. 
- Konstanten 655. 

Shoddywolle 498. 

Bujard-Baier, Hilfsbuch. 4. Aufl. 56 
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Siebprobe bei Mehl 186. 
Sojabohnen 204, 319. 
Solanin, Nachweis in Kartoffeln 194. 
Solveol 539. 
Spezifische Drehung der Zuckerarten 

19, 45, 46, 47. 
Spezifisches Gewicht, Besti=ung des 

13. 
Speiseeis 293, 296. 
Speisefette, Untel'suchung und Be· 

urteilung 68. 
Speiseöl, Beurteilung 71. 
Speisesirup 290. 
Spektroskopische Untersuchungen 20. 
Spelzmehl als Brotstreckungsmittel 

212. 
Sperma 521. 
Spielwaren 480, 482. 
Spinat. Färbung 227. 
Spiritusbrennerei 610. 
Sporen, Prüfung auf 594. 
Sputumuntersuchung \116. 
StaIIprobe von Milch 8, 125. 
Stammwürze von Bier 381. 
Stanniol 299. 
Stärkebestimmungen 52. 
Stärke in Obstdauerwaren246. 
Stärkemehl, Nachweis in Fleisch· und 

\Vurstwaren 146. 
Stärkesirup in Honig 301. 
- in Obstdauerwaren 242, 243. 

Stärkezucker in Saccharose 290. 
- in Wein 413. 
- (-Sirup), Trennung von Invert 

zucker 52. 
- Untersuchung 291. 

Stas-Otto, Gang ·bei Ausmittelung von 
Giften 527. 

Sterilisation von Geräten 571. 
Sterilisierdauer bei Fleischdauerwaren 

602. 
Steinnußmehl 209. 
Stickstoff als Ammoniakstickstoff 37. 

170, 464. 
als Salpeterstickstoff 36, 457, 511. 

-- -Bestimmung nach Kjeldahl 34. 
- -freie Extraktivstoffe 38. 
- in Düngemitteln 511. 
- in Obstdauerwaren 242. 
- in Theobromin 37. 
- in Wasser 464. 
- in Wein 427. 

Streptokokken in Milch 598. 
Strohmehl als Brotstreckungsmittel 
, 212. 

Strohwein 437, 438. 
Strontium in Wein 424. 
Strychnin 528, 532. 
SUlfonal 538. 
Suppenmehle (-würfel, -tafeln) 167, 

177, 211. 
Suppenpulver (-mehle) als Ersatz für 

SchokoladenpuJver 347, 604. 

Suppenwürzen (-tafeln) 167, 176,211. 
Superphosphate 508. 
Suspendierte Stoffe in Wasser 454. 
Süßstoffe, künstliche, Nachweis im all· 

gemeinen 58. 
Süßweine 429 u. ff. 

Tabak, allgemeine Untersuchung und 
Beurteilung 347. 

- Bakteriologie 611. 
Talg, Beurteilung 102. 
- -Nachweis in Schmalz 99. 
- zolltechnische Untersuchung 100. 

Talkum bei Graupen, Reis und Hülsen· 
früchten 190, 211. 

Tamarindenmus 442. 
Tapeten 480, 483. 
Tapioka, 'mikroskopischer Nachweis 

204. 
Taumellolchmehl 207. 
Tausendkörnergewicht von Getreide 

181. 
Tee, Beurteilung 331. 
- Untersuchung 329. 

Teeersatz 331. 
Teeröle 492, 499. 
Teichmannsche Blutprobe 544. 
Teiggärprobe 185. 
Teigwaren 181, 191, 214. 
Tein 330, 331. 
Terpentinöl als Verfälschungsmittel 

von Zitronenöl 286. 
'fetraserum 107. 
Thermophilentiter bei Kolibakterien 

626. 
Theobromin, Bestimmung 337. 
'fhomasmehl 508, 511. 
Tierkohle als KlärungRmittel 39. 
Tierversuch 590. 
Tinten 521. 
Tokayerwein 444. 
Tokotefett 497. 
Tomaten, Färbung 227. 
Tonerde in Wein 461. 
- in Wein 427. 

'l'öpferwaren 480. 
Torpedoflöten, 481. 
Toxine 603. 
Trane 492. 
Traubenessig 371, 372. 
Traubenmost 439. 
- eingedickter 392. 

Tresterwein 442. 
Triacetin 82. 
Trichinen im Fleisch 601. 
Trillerpfeifen 481. 
Trinkeier 178. 
Trinkgeschirre 480. 
Trinkwasser (siehe auch Wasser), Be

urteilung 473. 
- Untersuchung (siehe auch Wasser) 

451. 
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Trockenmilch 122. 
Trockenmilchpulver 130. 
Trockensubstanz, Bestimmung im all-

gemeinen 30. 
- in löslichen stickstofffreien Ex

traktivstoffen 39_ 
Tröpfchenkultur 606_ 
Trüffelh 224, 226. 

- in Wurstwaren 157, 162. 
Tuberkelbazillen in Milch und Sputum 

616_ 
Tuschfarben 480, 482_ 
Tuschpunktverfahren 583, 584. 
Türkischer Hollig 310. 
Typhusbakterien 620, 624. 
Typische Geruchstoffe in Branntwein 

353. 

Überz1lgsmasse bei Schokoladewal'en 
346. 

Überz1lgstoffe in Kaffee 312. 
Ultramarin in Rohrzucker 290. 
Ultramikroskop 689. 
Umgärung bei Wein 439. 
Ungarwein 444. 
Unkrautsamen in Mehl 207, 208. 

- in Brot 189. 
Unlösliche Stoffe bei Obstdauerwaren 

233. 
Untel'schwefligsaure Salze in Fleisch 

154. 
Untel'suchungsgegenstände 5. 
Untersuchungskosten, Erstattung im 

Falle der Verurteilung 4. 
Unverseifbare Bestandteile in Fetten 

63. 
Urkunden, Untersuehung B. Schriften 

554. 
Ul'innachweis in KiLse 134. 
Urol;ropin 163. 

Vanille 283. 
Vanillenpulvcr 347. 
Vanillezucker 286. 
Vanillin 283. 
Vanillinzucker 286. 
Veratrin 528, 533. 
Verbesscrungsmittcl von Brot 188. 
Verdauliches Eiweiß 37. 
Verdickungsmittel bei Likören 365. 
Verdorbenheit bei Obstdauerwaren 

248. 
Vergällungsmittel in Branntwein 354. 
Vergärungsgrad 381. 
Vergiftungen mitKohlenoxydgas 621. 
Verkaufen 3. 
Verkleisterungsprobe bei "Veizenmehl. 

202. 
Veronal 538. 
Verordnungen (Gesetze und -) 681. 
Verschnitte bei Wein 438, 441. 
Verseifungszahl in Fetten 60. 

Versuchs backofen 185. 
Verwandtschaftsl'eaktionen beim bio-

logischen Verfahren 142. 
Verweigerung der Probeentnahme 3. 
Viskosimeter 23. 
Viskosität 23. 
Vollkornbrot 213. 

Wachs 485. 
Walnußöl 69. 
Waschmittel 488. 
Wasser, allgemeiner Untersuchungs-

gang 451. 
- -Analyse, zymotechnische 615. 
- Bakteriologie 611. 
- Berechnung der analytischen Er-

gebnisse 470. 
- -Bestimmung durch DCRtiUation 

in Nahrungsmitteln 31. 
. - im allgemeinen in Nahrungs-

mitteln 30. 
-- Beurteilung 473. 
.- -Dampf der Luft 567. 
- Entnahme von Proben 10. 
- -Gehalt in Butter 85. 
- - in Margarine 92. 
- - in Obstdauerwaren 232. 
- - in "Yürsten 161. 
- -Gucker 453. 
- -Interferometer 454. 
- physikalische Untersuchung 452. 
- Pl'obeentnahme für ehemischo 

Untersuchungen 10. 
-- - für bakteriologische Untel'su

ohungen 11, 591. 
Wasserstoffsupel'oxyd in Milch 116. 
Wasserversorgung, Anforderungen !lll 

611. 
Wasserverlust in Backwaren 212. 
\Vaterhouse-Probe bei Buttcr 76. 
Wein, allgemeiner Untersuc!lungsgang 

390. 
-- -ähnliohe und weinhaltige Ge-

tränke 427. 428. 
- alkoholfreie 266. 
- Beurteilung ausländischer 443. 
- - inländischer 436, 438. 
- -Brause 448. 
- Deutung der Analysenergebnisse 

429. 
- -Essig 369, 371, 372. 
- fehlerhafter 450. 
- gesundheitsschädlicher 451. 
- Herkunftsbezeichnungen 440. 
- Kellerbehandlung 440. 
- Kellerkontrolle 12, 4.50. 
- -Krankheiten 609. 
- -Maische 438. 
- -Most 390. 
- Nachmachung 442. 
- Probeentnahme zur Untersuchung 

392. 
56* 
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Wein, -Punschessenzen 428_ 
Weinsäurenachweis in Backpulver 

198_ 
Weinsäure in Obstdauerwaren 24l. 
Wein-Statistik, amtliche 429, 436_ 
Weinstein in Wein 400, 415, 417. 
Wein, -Verbesserung 391, 439. 

- verdorbener 450. 
- Verschnitte 438. 
- -Zollordnung 778. 

""eißwein 437. 
'Veizen (-mehl), mikroskopischerNach-

weis 183, 201. 
Weizenöl 183. 
'Veizenstärke 209. 
Wermutwein 448. 
Wildbret 165. 
Wolle 497. 
Wurstfett, Säuregrad 158. 
'Vursthüllen, Nachweis der Färbung 

s. Darmfärbung 149. 
'Vurstvergiftungen 602. 
'Vurstwaren, allgemeiner Untersu

chungsgang 137. 
Würste, Anwendung des biOlogischen 

Verfahrens 142. 
Bakteriologie der 601. 
Beurteilung 159. 
Konservierungsmittel 149. 
Mehlzusatz 146, 161. 
minderwertige Stoffe 156. 
Nachweis von Farbstoffen 148. 
Verdorbenheit 156. 
Verfälschungen und Nachmachun
gen 160. 

- Wassergehalt 138, 161. 
Würze (Bier-) 380. 
- (Suppen-) 167, 176, 211. 

Yoghurt 121, 597. 

Zählapparat von WolffhUgel 592. 
Zählen von Kulturen 591. 
Zählkammer für Mikroskopie 27. 
Zichorie 319. 

Ziegenkäse 136. 
Ziegenmilch 121, 129. 
Zimt 280. 
Zimtsäure in Obstdauerwaren 250. 
- in Wein 426. 

Zink in Dörrobst 236, 241. 
- in Wasser 471. 

Zinn in Obstdauerwaren 247. 
- in Wein 427. 

Zinnvergiftungen 137. 
Zitronenöl 200, 285. 
Zitronensaft, Untersuchung 230. 
Zitronensäure'in Obstdauerwaren 2'41. 
- in Wein 400. 

Zolltechnische Unterscheidung des 
Talgs, der schmalzartigen Fette 
und der Kerzenstoffe 100. 

Zubereitung von Nahrungsmitteln für 
Kostproben 29. 

Zucker, allgemeine Untersuchung 286. 
- -Arten, deren spezifische Drehung 

45, 46, 47. 
- - Trennungsverfahren 48. 
- Bakteriologie 605. 
- -Bestimmungen, chemische 40, 42, 

43. 
- - maßanalytische 43. 
- - nach dem Gärungsverfahren 

47. 
- - polarimetrische 44. 
- -Fütterungshonig 308. 
-- in Harn 562. 
- in Kaffeeersatzstoffen 320. 
- in Kakao 333. 
- in Milchschokolade 341. 
- in Obstdauerwaren 242. 

-Kalk in Milch und Rahm 119, 
129. 

- -Kulör in Branntwein 354. 
- -Rohrzucker 290. 
- -Rüben 319. 
- -Waren 293, 296. 

Zündwaren 499_ 
Zwetschgenwasser 360_ 
Zwieback 183, 214. 
Zwiebel 285. 




